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Einleitung.

Als der Bergmannssohn Martin Luther das lautere Gold
des Evangeliums aus lange verschüttetem Schacht wieder ans

helle Licht gebracht hatte, da war unter allen Städten West

deutschlands die Stadt „tor Lippe" — Lippftadt — die erste,

welche sich dieses Gold zu eigen machte und seinen Besitz
gegen die Angriffe zahlreicher Feinde, die es ihr zu entreißen
suchten, in jahrzehntelangem Kampfe mit westfälischer Zähigkeit,

mit protestantischem Mut, mit evangelischer Treue kühn und

mannhaft verteidigte. Die Dominikaner von Köln haben si
e

mit ihren verdammenden Sprüchen geschreckt; aber die Bürger
von Lippstadt haben sich nicht einschüchtern lassen. Die geistliche
und weltliche Macht hat sich gegen das „Häuflein klein" ver

bunden; aber si
e

haben es nicht Übermacht. Die Feinde haben
der Stadt die Zufuhr abgeschnitten, um si

e

durch Hunger und

Armut zur Verleugnung zu zwingen; aber sie is
t dem Evangelium

dennoch treu geblieben. Sie hat ihren Gegnern die Tore

öffnen und zusehen müssen, wie ihr Bürgermeister und ihre

Geistlichen in die Verbannung geschickt wurden; aber si
e

is
t in

der Standhaftigkeit nicht wankend geworden. Sie hat die „Pest"
des Interims ihren Einzug in ihre Mauern halten sehen;
aber si

e

hat sich von ihr nicht anstecken lassen. Wahrlich si
e

is
t es wert, daß ihre Reformationsgeschichte dem jetzigen Ge

schlechte zum Vorbild und zur Nacheiferung niedergeschrieben
wird. Je tiefer man sich in dieselbe versenkt, desto mehr wird
man zu dem Bekenntnis genötigt: „Hier is

t Geduld und Glaube

der Heiligen." Mit feurigen Zungen rufen die evangelischen
Väter aus der Stadt „tor Lippe" unserer Zeit die Mahnung

ins Gewissen: „Halte, was du hast, daß niemand deine Krone

nehme!" —

H
, RtemSller, RcsormaUonSgelchichte von Lixxstadt, I
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I. Kapitel.

Die politischen und kirchlichen Verhältnisse Lixx,
stasts zur Seit der Reformation.

Zu der Zeit, als die Reformation ihren Siegesgang durch
die deutschen Gaue begann und ihren Einzug in die Stadt

„tor Lippe" hielt, stand diese unter dem „Condominat", d. h.
unter der gemeinsamen Herrschaft der Grafen und Edlen

Herren zur Lippe und des Herzogs von Cleve und Mark.

Lippstadt war demnach eine fogenannte „Samtstadt" >
), in

welcher jeder der beiden Herren als seinen Vertreter einen

Amtmann einsetzte, und wo ein gemeinsamer Richter, ein „Samt
richter", das landesherrliche Gericht ausübte. In der Re
formationszeit verwalteten dieses letztere Amt Cort Henneman

(1526- 1S36) und Tonies Westermcm (1539-1545)2). An
der Spitze des Lippifchen Landes stand in den Jahren, wo

Lippstadt um den Besitz des Evangeliums kämpfte, Simon V.,

Graf und Edler Herr zur Lippe, der als ältester Sohn
Bernhards VII., des Streitbaren, 1511 seinem Vater in der
Regierung folgte und 1536 starb. Er war bis 1522 init
Walpurgis, Gräsin von Brunkhorst, vermählt und lebte dann

in zweiter Ehe mit Magdalena, Tochter des Grafen Gebhard
von Mansfeld, die als Freundin des Evangeliums sich den

Lippstädtern gegenüber als eine „gnädige Middelersche" bei

ihrem Ehegemahl bewies. Graf Simon war anfangs einer
der heftigsten Gegner der Reformation. Freund und Feind

gaben ihm den Beinamen: „der Eiferer". Den Mönchen

zum „Blumberge" (Blomberg in Lippe) war er sehr ergeben.
Bei Kaiser Karl dem V. stand er in solch hohem Ansehen,

daß derselbe ihn zu seinem „geheimen Rate", oder, wie es in

der 1520 in Brüssel ausgestellten Urkunde Z) heißt, zu seinem

„Diener und Huysgesin" ernannte. Später mar Graf Simon

gegen Luthers Lehre milder gestimmt. Der Verkehr mit dem Land

grafen Philipp von Hessen, und vor allem der segensreiche Ein

fluß seiner frommen Gemahlin Magdalena haben dazu zweifellos
erfolgreich mitgewirkt. — An der Spitze des Clevischen Landes
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stand von 1521 bis 1539 Herzog Johann III.''), ein Mann,
der zwar für die aufgeklärten und freisinnigen Humanisten
seiner Zeit, für einen Erasmus von Rotterdam und besonders

für den edlen Erzieher seines Sohnes, Conrad Heresbach,
ein warmes Herz hatte, auch es über sich vermochte, im Jahre
1527 seine Tochter Sibylla mit dem der Reformation entschieden
ergebenen und wahrhaft frommen sächsischen Kurprinzen Johann
Friedrich zu vermählen, sich aber doch nicht entschließen konnte,

der Lehre Luthers frei und offen beizutreten. Als ein Mann
der Vermittelung und Halbheit, wovon seine wiederholten

„Reformationsordnungen" beredtes trauriges Zeugnis ablegen,

is
t er für die religiöse Entwickelung seines großen und mächtigen

Reiches von verhängnisvoller Bedeutung geworden. Sein Mangel
an Entschiedenheit hat ohne Zweifel das Meiste dazu beige

tragen, daß die von den Niederlanden herüberkommenden Wieder

täufer seit 1531 i
n

ihrem wilden Fanatismus in ganz West

falen und Rheinland einen unglaublichen Anhang fanden.

In kirchlicher Beziehung stand Lippstadt zur Zeit der
Reformation unter dem Erzbischof von Cöln, Hermann V.
von Wied, der zugleich Bischof von Paderborn war.

Das kirchliche Leben in der Stadt „tor Lippe" mar zu
Beginn des 16. Jahrhunderts äußerlich angesehen überaus

mannigfaltig und vielgestaltig. Wenn man hört, daß Lipp

stadt im Jahre 1501 nur 540 bis 550 Häuser zählte, wozu
eine Bevölkerung von 2700 bis 2800 Seelen gehörtes, und

man vergleicht damit die Menge der darin vorhandenen Kirchen,

Kapellen, Klöster und geistlichen Stiftungen, dann erscheint es

einem ganz verwunderlich, wie die letzteren haben alle bestehen
können. Dieser Überfluß an geistlichen Kräften, die aus Mangel
an Beschäftigung naturgemäß dem Müßiggang, der Völlerei,

der Unzucht und anderen großen Schanden und Lastern an

heimfallen mußten b
),

is
t

zweifellos Mitveranlaffung gewesen,

daß die Reformation fo schnell und nachhaltig in Lippstadt

seften Fuß faßte.
Wer etwa um das Jahr 1525 auf der alten Handels

straße, die von Mainz nach den Nordseehäfen führte, sich der

1*
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Stadt „tor Lippe" näherte, der mußte erstaunt sein über die

große Zahl von Türmen und Kirchen, welche über die niedrigem

Dächer emporragten.

In der Mitte der Stadt lag, wie noch heute, die ehr
würdige, mit 3 Türmen gekrönte Kirche „a6 Älariam majorem",
die „Große Marienkirche", auch Marktkirche, Kirche „unserer
lieben Frauen" genannt. Im Jahre 1222 hatte Bernhard 11.^
der Gründer der Stadt, als Bischof von Semgallen den Altar

dieser Kirche geweiht. In den Jahren 1478 — 1506 war der
große gotische Chorraum angebaut worden, der diesem Gottes

haus« etwas Majestätisches, Gewaltiges verleiht. Frommer

kirchlicher Sinn hatte 1523 ein Sakramentshaus („Pyramide")

sür diese Kirche gestiftet, welches zu den schönsten im ganzen

westlichen Deutschland gehört. Der große wuchtige Westtnrm

hatte zu jener Zeit noch einen hohen gotischen Helm, der erst
im Jahre 1687 dem jetzigen, in Zwiebelform gebauten, deu

Platz einräumte. Die Große Marienkirche mar die älteste und

mehrere Jahrzehnte hindurch die einzige Pfarrkirche.

Im Südwesten der Stadt erblickte der Wanderer die
Nikolai-Kirche, eine schöne und hochgewölbte Kreuzkirche.
Dieselbe war nicht etwa, wie der Chronist Möller berichtet,
Ende des 14. oder am Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut

worden, sondern war zweifellos, wie Lüvke urteilt, romanischem

Ursprungs und gehört dem ersten Drittel des 13. Jahr
hunderts an?).

Im Südosten der Stadt erhob sich die kleine, offenbar
nicht völlig ausgebaute, aber mit einem mächtigen Turme ver

sehene Jakobi-Kirche, deren Vorhandensein urkundlich bereits

für das Jahr 1260 feststeht»). Auch si
e

hatte einen schönen

gotischen Turmhelm, an dessen Stelle der jetzige erst im Jahre
1755 getreten ist.

Alle drei Kirchen stammen demnach aus dem 13. Jahr
hundert, wo Lippstadt als Handelsplatz nicht ohne Bedeutung

gewesen zu sein scheint«), wie schon fein Anschluß an den west-

sälischen Städtebund „By der Brüggen to Wernen" am 17. Juli
1253«), sein Beitritt zur Hansa und das Bestehen einer Kauf
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mannsgilde („kovlude van der scheren") beweist, deren Schutz
patron, der heilige Nikolaus, deshalb auch eine Kirche in der

Stadt „tor Lippe" besaß.
An Kloster-Ansiedelungen waren in Lippstadt zu damaliger

Zeit nicht weniger als drei vorhanden: das Augustiner-
Nonnenkloster, das Kloster der Augustiner Eremiten
und das Frauenkloster zu St. Annen-Rosengarten.
Das er st er e mar ursprünglich eine halbe Stunde nördlich

von der Stadt in der Kluse auf dem Lipperbruch gelegen'«),
wovon Grabstätten, welche im Jahre 1478 dort noch vorhanden
waren, Zeugnis ablegen. Bernhard II., der Gründer der
Stadt, zog das Kloster in die Stadt hinein und zwar in die

nordwestliche Ecke derselben. Den Edelherren zur Lippe war

es stets besonders aus dem Grunde teuer und wert, weil si
e

sich in demselben ihr Grab erkoren hatten. Papst Jnnocenz III.
stellte es am 3

. Juli 1207 mit allen seinen jetzigen und zu
künftigen Gütern unter den Schutz des heiligen Petrus und

des Papstes. Die Klosterkirche, mit echt romanischen Resten,

aber im übrigen in den Jahren 1249 und 1325, nachdem Graf
Simon I. 1321 darin den Altar fundiert hatte, in herrlicher
Gotik aufgeführt, strahlte damals noch in vollem Glänze. Sie
diente der Stiftshove als Kirchfpielskirche und trug den Namen

Stifts- oder „kleine Marienkirche". Der Propst des Klosters
mar der einzige eigentliche Psarrer der Stadt, dem die Ein

setzung der Rektoren und Kapläne der anderen Kirchen nach den

Vorschlägen der Äbtissin oder der Landesherren allein zustand").

Das Kloster der Augustiner-Eremiten war 1280 durch
Friedrich von Hörde gestiftet morden >?). Seine Gebäude dehnten
in der nordöstlichen Ecke der Stadt sich aus. Patrone des

selben waren St. Michael und Johannes der Täufer"). Als
einer seiner Hauptmohltäter und Förderer wird Berthold, Edel-

herr von Büren, genannt. Um Streitigkeiten mit der übrigen

Kloster- und Weltgeistlichkeit Lippstadts zu vermeiden, hatten

der Prior und die sämtlichen Brüder des Klosters am 14. April

1281") den Nonnen des Augustiner-Klosters einen Revers

ausstellen müssen, dahin gehend, daß ihnen zwar verftattet
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morden sei, ein Bruderhaus und eine Kirche zu bauen, daß

ihr Aufenthalt aber weder der dortigen Mutterkirche noch den

übrigen mit derselben verbundenen Kirchen zum Schaden ge

reichen sollte. In dem folgenden Jahre 1282 gab Siffridus,
Erzbischof von Köln, den Augustiner-Eremiten die bedeutsame
und besonders sür die Reformation in Lippstadt wichtige

Erlaubnis, unter Vorbehalt der Rechte anderer im Bereiche

seiner Diözese Beichte zu hören und das Wort Gottes zu
predigen. Im Jahre 1509 wurde das Kloster mit dem ganzen
Cölner Konvent durch den Augustiner-Vikar Johann von
Staupitz der von letzterem geleiteten „sächsischen Kongregation
der deutschen Augustiner-Klöster" eingegliedert und damit eine

Verbindung geschaffen, deren Fäden später nach Wittenberg

führten und die dadurch für die Gewinnung Lippstadts für
Gottes Wort und Luthers Lehr von der allergrößten Be

deutung wurde. Im Jahre 1521 hat Staupitz' Nachfolger,
der spätere lutherische Nürnberger Pastor Wenzeslaus Linck,
die zur sächsischen Kongregation gehörigen Klöster des west

lichen Deutschlands besucht und bei dieser Gelegenheit ohne
allen Zweifel auch den Augustiner-Eremiten in Lippstadt seinen

Gruß entboten. Daß Luther sich wiederholt in dem Lipp

städter Kloster ausgehalten habe, wie Möller nach älteren

Gewährsmännern berichtet, is
t lediglich Legende. Ob schon

durch Wenzeslaus Linck die Samenkörner des wiedergefundenen

Evangeliums in die Herzen der Lippstädter Mönche gestreut

sind, mir wissen's nicht, keine Urkunde gibt uns darüber zu

verlässige Nachricht; jedenfalls aber sollte nach Gottes Rat ihr
Kloster die Quelle werden, aus welcher das lebendige Wasser
des Wortes Gottes in die Stadt „tor Lippe" befruchtend
hinausströmte. Seine Kirche aber mit dem charakteristischen
dreigiebeligen Dache sollte die erste Kirche Westfalens sein, in

welcher Gottes Wort lauter und rein gelehrt wurde.
Die dritte Klosteransiedelung in Lippstadt mar jüngeren

Ursprungs. Im Jahre 1435 gründete Arnd Huß, Prior des
Klosters Böddeken im Stist Paderborn, auf Volbert Staels

Hofe im Kirchspiel St. Nikolai gegenüber der Spelbrinkstraße
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(Spielplatzstraße)") ein Frauenkloster, St. Annen-Rosen
garten genannt, mit Bewilligung des städtischen Rats. Es
mar ein Haus der „Schwestern des gemeinsamen Lebens", ein

Beghinenhaus,") welches mit andern Brüder- und Schwester

häusern seinen Mittelpunkt im Fraterhause „zum Springborn"
in Münster hatte.'«) Jungfrauen und Witwen sollten in ihm,

ohne an bestimmte Regeln gebunden zu sein, einen Zufluchtsort

finden und sich dort gemeinschaftlich von ihrer Hände Arbeit

ernähren. Am 27. April 1437 wurde dem Prior in Bodeke

(Böddeken) die spezielle Aufsicht über das Lippstädter Schwestern

haus übertragen und demselben aufgegeben, Herrn Johannes
Gheerdank als Beichtiger in demselben zu bestellen. Am 11. No

vember 1453 führte unter Zulassung des städtischen Rats der

Erzbischos Diedrich von Cöln die Regel des heiligen Augustinus
und das Habit desselben in St. Annen-Rosengarten ein, wo

durch dieser Ansiedelung der Kloftercharakter vollends auf

geprägt wurde. In den Jahren 1524—1526 wurde die zu
derselben gehörige Kapelle zu einer Kirche ausgebaut und letztere
am 2, August 152L durch den Cölner Weihbischof lonfekriert.
Der Papst hatte durch eine besondere Bulle denjenigen Ablaß
verheißen, welche zu dem Bau dieser Kirche etwas beisteuern
würden.

An kleinen, unbedeutenderen geistlichen Stiftungen besaß
die Stadt „tor Lippe" eine, stattliche Zahl.
Im Osten der Stadt an der Klusepforte lag eine Kapelle,

die dem heiligen Johannes geweiht war und zum ersten Male
im Jahre 1291 erwähnt wird.") Sie wurde bewohnt von
einem Priester (Keremiw seu inclusus), der der Äbtissin des

Augustiner-Klosters den Eid des Gehorsams leisten mußte. Im
Jahre 1348 wird Wygand, Presbyter der Kluse ermähnt,-«)
desgleichen 1443 Heinrich Köninck.-') Nachdem die Kluse in
der Soester Fehde von den Böhmen verbrannt war, wurde si

e

vom Jahre 1453-2) ab wieder aufgebaut, und zwar durch den
Kleriker Berthold (Johann?) Wetmann, der sich in diesem

Jahre gegenüber dem Propst und Archidiakonus Johann Hoberch,
der Priorin Margareta Slingmvrm und dem Konvent der
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Nonnen zum Wiederaufbau unter der Bedingung verpflichtete,

daß ihm nach erfolgter Verzichtleiftung des Eremiten Köninck

das Rektorat über die Kluse mit allen Rechten verliehen werde.

Wetmann wurde darauf durch feierliche Ubergabe der dem

Klausner vorgeschriebenen Kapuze und durch Aufsetzen derselben

förmlich mit dem Besitze der Kapelle belehnt. Im Jahre 14ö9
legte der derzeitige Klausner die bisher übliche Kleidung eigen

mächtig ab, besuchte entgegen dem Verbot die Pfarrkirchen der

Stadt und beherbergte verdächtige Leute. Unter Vermittelung
der Äbte der Klöster Abdinghof und Marienmünfter wurde der

dadurch entstandene Zwist mit dem Augustiner-Nonnenkloster

dahin beigelegt, daß der Eremit feinen übernommenen Ver

pflichtungen nachzukommen versprach. ^)
An der Ecke der Spittelerstraße (1480 Hospitalstraße, jetzt

Geiststraße genannt) lag gegenüber dem Rathause seit Ende

des 13. Jahrhunderts 2«) „das Hospital zum heiligen
Geist" mit einer dazu gehörigen Kapelle. Seiner geschieht
zum ersten Male Erwähnung im Jahre 1306. Der Name
geht zurück auf Guido von Montpellier, der um 1175 das erste
Spital dieses Namens stiftete und es so nannte, weil der
„heilige Geist" der Antrieb zu allen Werken der Liebe sei.
Vor der Süderpforte befand sich, im Jahre 1348 zum

ersten Male in den Urkunden erwähnt,^) das sogenannte Siechen
haus, gewöhnlich Leprosenhaus d. i. „Haus der Aus
sätzigen" 2S) genannt. Seine Entstehung verdankt es den Kreuz
zügen, durch welche der Aussatz mit seinen Schrecken nach
Europa gebracht wurde. Seine Insassen bedursten ganz be

sonders der christlichen Liebe, die ihnen aber auch vor allen

andern Kranken gemährt wurde. Weil man sich un ihnen
glaubte am ersten die Seligkeit verdienen zu können, so wurden

si
e die Wohltäter der Christenheit, wurden „die guten Leute"

und ihr Haus das „Gutleuthaus" genannt. Die zu dem

Lippstädter Leprosenhause gehörige Kapelle war dem heiligen

Matthias geweiht. 27) Als Pastor wirkte in ihr im Jahre 1348
Conrad von Usne.?«)

Auf der alten Soeststraße besaßen die Mönche des Klosters
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Liesborn seit Anfang des 13. Jahrhunderts eine Kapelle, 2«)
um in Kriegszeiten hinter den schützenden Mauern der Stadt

ungestört ihre Gottesdienste halten zu können.

Aus der Südseite der Klosterstraße 2°) hatten die „grauen
Brüder", die Minoriten zu Soest seit 13082') gj^ Terminier

haus. Auch die Klöster Cappel, Böddeken und Marienfeld

besaßen Häufer und Höfe zu eignem Gebrauche in der Stadt. 22)

Zu ermähnen is
t

noch die inLippstadt vorhandene „Kalands-
bruderschaft", deren Stiftungsurkunde aus dem Jahre 1348

stammt. 22) Ihre aus Geistlichen und Weltlichen, Vornehmen
und Geringen, Männern und Frauen bestehenden Mitglieder

hielten am Tage Oivisionis ^postolorum (15. Juli) in der
Großen Marienkirche ihre Andacht und versammelten sich am

ersten Tage eines jeden Monats (Oalenäae), um im eigenen Hause

(Kalandshaus oder Kalandshof genannt) ihre die Feier von

Festen, von Jahresgedächtnifsen der Verstorbenen, die Ver

anstaltung von Fasttagen, die Gemährung von Almosen, die

Fürbitte im Leben und nach dem Tode, die Begleitung bei

Leichenbegängnissen usm. betreffenden Angelegenheiten zu beraten

und darauf ein gemeinsames Eß- und Trinkgelage zu hallen. 2«)
Die im Kirchlichen Archiv zu Lippstadt wiederholt erwähnte 2^)

„unses Heren godes Broderschaft", die einen Altar in der Kloster
kirche daselbst besaß, war wohl nicht mit jener identisch. 25)
Aus vorstehendem Uberblick ergibt sich, daß das kirchliche

Leben in der Stadt „tor Lippe" im Mittelalter außerordentlich

reich ausgestaltet war. Aber wie sah es mit dem kirchlich

sittlichen Leben aus? In tiefe Verkommenheit läßt es da blicken,
wenn der Fiskalprokurator Friedrich Türken vom Kölnischen
Offizialatgericht in Werl im Jahre 1458 von den, Pastor
Friedrich Usselmann an St. Nicolai in Lippstadt berichtet, daß
er mit einer Frau, namens Bilie, in Ehebruch lebe, während

ihr rechtmäßiger Mann in Bökenförde bei Lippstadt sich auf
halte, und daß Pastor Hermann Guseber in Lippstadt ein

publicus usurarius, ein öffentlicher Wucherer sei. 2?) Daß
es sich hier nicht um vereinzelt dastehende Irrungen handelt,
zeigt der ganze Bericht Friedrich Turkens nur zu deutlich. Die
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Geistlichkeit war fast ausnahmslos „unwürdig und unfähig zu

ihrem Amte." Es war so furchtbar, daß ein Mönch auf einen

niedersächsischen Visitationsbericht vom 24. August 1475 die

Bitte schrieb, diesen doch ja nicht in die Hände der Laien

fallen zu lassen,^) offenbar doch aus dem Grunde, weil man

zu viel Schlechtes und Schändliches zu verheimlichen hatte.

Welch ein bedenkliches Licht wirft es ferner auf das Leben des

Priesters und der Nonnen in St. Annen-Rosengarten, wenn
am 10. Mai 1441 ?«) dem Prior in Böddeken aufgegeben wird,

mehr Acht zu geben auf die Schwestern in Lippstadt zur Ver

meidung von Gefahren und übler Nachrede, weil das Haus
des Priesters dem Schwesternhause zu nahe sei und die Tür

offen stehe von einem zum andern. Auf welch bedenkliche
Stellung gegenüber den Treugelübden läßt es schließen, wenn

der Eremit von der Kluse, wie oben ermähnt, feine Kapelle

im Jahre 1499 zur Herberge verdächtiger Leute hergab! Wie

mußte es jedes religiöse Gefühl empören, wenn man die von

dem Mönch (!
) Tönjes Vendt aus der Großen Marienkirche

in Lippftadt gestohlenen drei Monstranzen in Soest bei einem

Freudenmädchen in der Helle wiederfand, ">) wenn zwischen den

Kloster- und Weltgeistlichen immer aufs neue Zank und Streit

sich erhob, weil die einen sich von den andern durch Wegnahme

von Amtshandlungen geschädigt glaubten,") wenn die Nonnen

zu St. Annen-Rosengarten entgegen den anerkannten Be

dingungen des Rats das Wüllneramt so schädigten, daß der Rat

sich veranlaßt sah, mit Gewalt gegen si
e

einzuschreiten.") „Das

Bedürfnis einer Reformation wurde allgemein empfunden."")

Nimmt man dazu, wie das Volk bei der überwuchernden Fülle
von Geistlichen, Mönchen und Nonnen notwendiger Weise ver

armen mußte, wie die Kirche jede Gelegenheit benutzte, sich auf

Kosten der Laienmelt zu bereichern, wie deshalb schon die „alte

Schrae" von Soest anordnete: „Vortmer so en sal man in der

Stadt van Sunst nenne Capellen meir bumen", ") wie zn der
Vermehrung der geistlichen Kräfte der Fortschritt und die Pflege
des inneren Lebens in der Christenheit in umgekehrtem Ver

hältnis stand, so braucht es nicht Wunder zu nehmen, daß.
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als der Funke des alten und doch neuen Evangeliums in die

Herzen fiel, derselbe in kurzem zu hellen Flammen emporschlug,

daß die große Bewegung, die im Rat der Fürsten, in den

Sitzungen der städtischen Senatoren, in den Versammlungen

hervorragender Bürger, in den Massen des Volkes, in den

Kurien der Domherren und Kanoniker, sowie in der einsamen

Zelle der Mönche und in den Studierstuben der Gelehrten
eine Entscheidung forderte, auch in der Stadt „tor Lippe" die

Herzen mächtig ergriff und es bald heißen durfte: „Das Alte

is
t

vergangen, siehe, es is
t alles neu geworden".

II. Kapitel.

Die Nefsrn,atsren 0. weftermann und Asiten.

Es war im Jahre 1521, — die Welt hallte wieder von
dem Ruhm des großen Augustiners, der zu Worms vor Kaiser
und Reich ein solch kühnes und mannhaftes Bekenntnis ab

gelegt hatte
— , da pilgerten aus dem Kloster der Augustiner-

Eremiten zu Lippstadt zwei Jünglinge ostwärts nach Witten

berg, um daselbst Gottesgelehrsamkeit zu studieren. Der eine

hieß Johann Westermann, gebürtig aus Münster, der andre
Hermann Kotten, geboren zu Beckum in Westfalen. Daß
diese beiden gerade Wittenberg zum Ort ihrer Studien er
wählten, hatte seinen Grund vielleicht in dem Besuch, den im

Jahre 1521 der Vikar der Augustiner-Kongregation Wencestaus
Linck aus Wittenberg im Kloster zu Lippstadt gemacht hatte, vor

allem aber darin, daß es feit Gründung der Wittenberger Uni

versität bei den Augustinern Sitte war, ihre Ordensbrüder dorthin
5>l schicken, weil der Augustiner-Orden nach der Bestimmung der

Stiftungs-Urkunde dort einige Professuren mit seinen Ordens

angehörigen besetzte. Die andern in Westfalen seßhaften Orden

dagegen, wie die der Franziskaner und Karmeliter, ließen ihre
Brüder auf andern Universitäten, wie Cöln, Löwen, Paris
und Leipzig, nicht aber in Wittenberg studieren und ihre

akademifchen Würden holen.
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In Wittenberg fanden die beiden Lippstädter Augustiner
sofort einen guten, tief und nachhaltig auf si

e einwirkenden

Anschluß. In demselben Jahre, niie sie, mar Heinrich von
Zütphen, der spätere Märtyrer des Evangeliums, nach Witten
berg gegangen, um hier unter Melanchthon zum Magister
promoviert zu werden. Dort lernten si

e Johann Lang, den
Freund Luthers und nachmaligen Reformator Erfurts, kennen
und lieben, der später an O. Johann Drener, einen der Re

formatoren Herfords in Westfalen, schreibt, daß er in Witten

berg an Johann Westermann einen hervorragenden und an
genehmen Genossen gehabt habe. Auch mit Gottschalk Kropp,
der ebensalls in der Reformationsgeschichte Herfords eine be

deutsame Rolle spielt, wurden si
e bekannt. Letzterer promovierte

in demselben Monat, wie Westermann, in Wittenberg zum
Doktor der Theologie. Vor allem aber wurden sie, d. h. in

erster Linie Johann Westermann, mit dem großen Reformator
O. Martin Luther selbst befreundet, der den Lippstädter
Augustiner hoch schätzte und ihn in seinen Briefen wiederholt

ermähnt.") Dieser aber war solcher Freundschaft würdig, da

er sich als eifriger, verständnisvoller Hörer ermies und sich in

der Theologie gründliche Kenntnisse aneignete. Besonders wird

ihm die Beherrschung der hebräischen Sprache nachgerühmt,

wofür Hainelmann als Zeuge auftritt. Der Aufenthalt in
Wittenberg mar für Johann Westermann in mehr als einer

Beziehung eine hohe Schule. Wenn wir ihn später, besonders

in den anabaptistischen Unruhen zu Münster nüchtern und klar

seines Weges gehen sehen, so liegen die Wurzeln für diese

Nüchternheit in Wittenberg, wo er bereits in den Jahren
1521 und 1522 erleben konnte, wohin die Schwärmerei führt.

Im November 1521 verließen dort 13 Mönche in stürmischer

Weise das Kloster, der feurige Deutschböhme Gabriel Didymus

predigte in exzentrischer Weise gegen die Messe, O. Carlstadt

fcmatisierte die Gemüter, Melanchthon ließ sich, wenigstens

anfangs, durch die Zwickauer Propheten unter Storchs Führung

imponieren, Luther kehrte von der Wartburg zurück und beschwor
im Namen des Herrn Zebaoth den Sturm. Da hat Johann
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Weftermann die Gefahren der Schwärmerei kennen gelernt;

zugleich aber auch das Mittel, um si
e siegreich niederzuschlagen.

Am 3
.

Januar 1522 promovierte Westermann unter dem Vor

sitze des Professors Johann Doelsch aus Feldkirch zum
Baccalaureus der Theologie. Die Thesen, über welche bei

dieser Gelegenheit disputiert wurde, waren, wie es damals

Sitte mar, von dem Promotor (Doelsch) aufgestellt und be

trafen die „Mönchsgelübde".") Was Luther in jenen Monaten
das Herz bewegte, worüber Carlstadt am 19. Juni 1521 in

Wittenberg disputiert und dem Reformator am August 1521

eine Schrift zugesandt hatte, die trotz der in ihr versuchten

biblischen Begründung Luther freilich ebenso wenig befriedigte

wie ein Schriftchen Melanchthons über diesen Punkt vom

Jahre 152U, das wurde in Weftermanns bezw. Doelsch' Thesen
ganz im Sinne Luthers zum Ausdruck und Austrag gebracht.
Das Endresultat derselben is

t das Urteil, daß die damals ge

bräuchlichen Münchsgelübde allen Glauben und alle Liebe ver

derben, und daß es nicht möglich fei, „daß mit ihnen irgendwie

das Christentum bestehen bleiben könne". Mit Recht kann und
muß man aus diesen Thesen schließen, daß „schon damals

unter der Kutte des westfälischen Augustinermönchs", der i
n

den Fußstapfen feines großen Meisters die Mönchsgelübde

„keiner Schlehe wert" erachtete, „ein echt evangelisches Herz"
schlug.") Zu Beginn des Jahres 1523, am Tage nach Mariä

Reinigung, promovierte Westermann in der Schloßkirche zu

Wittenberg, „da man pflegte Doctores zu machen", nach altem

päpstlichen Modus zum Doktor der Theologie. Diese Promotion

is
t

besonders dadurch bedeutsam, daß bei dieser Gelegenheit.

0. Carlftadt seine schwärmerischen Anschauungen über Titel,

Grade, Promotionen usw. entwickelte und sagte: „Ich weiß,

daß ic
h

Unrecht thue, daß ic
h

diese zmeen (gemeint sind Johann

Weftermann und Gottschalk Kropp) zu Doctoren promoviere,

nur um zwei Gülden willen; aber ic
h verlobe und verschwöre

es, daß ic
h

hinfort keinen mehr promovieren will";^) auch

„an die Cathedern und Stuhl, da die Doctores Theologiä

pflegen zu stehen", die Worte schrieb: „Ihr sollt euch nicht
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lassen Meister heißen", wozu Luther unterschriftlich bemerkte:

„Dieser Spruch is
t

nicht also zu verstehen: 'Ihr sollt euch
nicht lassen Meister heißen', sondern also: 'Ihr sollt nicht
neue Lehren erdichten, nichts Neues herfürbringen; laßt es bei

dem bleiben, das ic
h gelehrt habe und euch befohlen, daß ihrs

Andre lehren und ihnen anzeigen sollet'". Mit Erreichung der
höchsten akademischen Würde hatte Westermann sein Ziel erreicht,

er hatte sich gründliche theologische Kenntnisse angeeignet, die

Sprachen, die Scheide für „das Schwert des Geistes, welches

is
t das Wort Gottes", mußte er wohl zu gebrauchen, die

Folgen einer zügellosen, aus den geschichtlichen Zusammen
hängen losgelösten Schwärmerei hatte er aus eigener An

schauung kennen gelernt. Nun konnte er das Werkzeug werden

in Gottes Hand, um das Licht des Evangeliums in der Stadt

„tor Lippe" hoch auf den Leuchter zu stellen.
Gegen Ende des Jahres 1523 oder zu Anfang des Jahres

1524, — keinesfalls aber, wie von Steinen u. a. berichte«
1525, — kehrten O. Westermann und sein Ordensbruder Her
mann Koiten, der inzwischen Baccalaureus geworden war, i

n

ihr Kloster an den Ufern der Lippe zurück. Beiden wurde

solche Verehrung und solches Vertrauen entgegengebracht, daß

si
e gleich nach ihrer Heimkehr im Konvent der Augustiner-

Eremiten der erstere zum Prior, der letztere zum Lector des

Klosters gewählt wurden. Wer in der Fastenzeit des Jahres
1524 die Kirche der Augustiner zu Lippstadt besuchte, dem bot

sich ein mahrhaft herzerhebender Anblick dar. Auf der Kanzel

stand I). Westermann und predigte in niederdeutscher Sprache,

in westfälischer Mundart nüchtern und klar, ohne die Gegner

zu verletzen, in echt evangelischer Weise über die uralten zehn

Gebote Gottes, deren Wertschätzung unter dem Wust und Schutt

der zahllosen kirchlichen Gebote, die „nichts denn Menschengebote

sind", verloren gegangen war. Die Kirche aber war gedrängt

voll; „aus der ganzen Stadt und aus den benachbarten Städten

strömten die Menschen in großer Zahl zu den Predigten zu

sammen." Wie eine Karawane nach langer Wanderung durch
die brennende Wüste aus der Quelle in der Oase begierig
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trinkt, so drängten sich die westfälischen Bürger und Bauern

von den löcherichten Brunnen, welche die römische Kirche ihnen

geboten und die doch kein Wasser gegeben hatten, .zu der Quelle

lebendigen Wassers, welche in O. Westermanns Predigten so

srifch und erquickend sprudelte. Was er aber gepredigt hatte,
das wünschten seine zahlreichen Zuhörer gedruckt zu besitzen.

Weftermann erzählt davon in seinem „Katechismus", daß si
e

ihn gebeten hätten „den fempelen evnvöldige Herten enne körte

Chriftlike utlegynge (van de gebrucke und vorfullnnge der gebode

to doen unde dorch den druck uth to geven) mit rechtem ver

stände mu de verfullnnge nncht scheun mag sunder geloven und

gebeth) wu de gelove und dat gebeth schal geschicket snn, dat

de vor godde gelden." Aus vieles Drängen ließ sich Wefter
mann bewegen, seine Fastenpredigten und damit das erste

evangelische Buch Westfalens herauszugeben. Der Titel aber
lautet: „Enn chriftlnke vhtlegnnge der tenn gebodde, des ge-
lovens Vnd vader vnses, um Augüstinercloester tor Lippe nn

der vasten gepreket dorch broeder Johann Westerman doctor
der hilligen scryft. In dem yaer M. D. x x i i i j". Auf der
Königlichen Paulinischen Bibliothek zu Münster is

t

noch ein

Exemplar dieses Büchleins vielleicht als einziges vorhanden,

und besitzen mir in ihm eins der wichtigsten Denkmäler aus

der Zeit, wo in Westfalenland der Funke des Evangeliums

zuerst in die Herzen siel. Auch für die Geschichte des Buch
drucks is

t

es von hoher Bedeutung. „In Quartformat, mit
einem breiten Renaissance-Holzschnitt auf dem Titelblatt, re

präsentiert es, wie Nordhoff in den 'Denkwürdigkeiten aus

dem Münsterschen Humanismus" urteilt, i
n der Schrift das

erste Beispiel der reinen Fraktur für Westsalen und reiht sich
den schönen Drucken von Deventer, Wittenberg und Köln würdig
an." Westermanns „Auslegung", gewöhnlich Westermanns

„Katechismus" genannt, wurde eifrig gekauft und gelesen, so

wohl in der Stadt „tor Lippe" selbst, als auch in den in der

Nähe gelegenen Städten und Dörfern"). Ja, der katholische
Schriftsteller Schuten muß die bewegliche Klage erheben 5«),

daß si
e mit ihrem Gift sogar auch die benachbarten Quellen
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der Pader „infiziert" hätte. Was den Inhalt des Katechismus
betrifft, so ergibt sich auf den ersten Blick, daß Westermann

auf Luthers .Schultern steht, der 1522 in der Fastenzeit und

1523 vom 24. Februar bis zum 3. März, mährend Wester
mann in Wittenberg studierte, über die zehn Gebote gepredigt

und ohne Zweifel den Augustinerbruder aus Lippstadt unter

seinen Zuhörern gehabt hattet). Bedeutsam is
t es, daß keine

Spur von Polemik gegen die spezifisch römisch-kathoUfchen Lehren
vom Papsttum, Fegefeuer, Seelenmessen usw. sich in Wester-
manns Katechismus findet. Es wird vielmehr der positive
Hauptinhalt der christlichen Wahrheit „ohne Zorn und Eifer"
lauter und klar darin auseinandergelegt in der gemissen Zu
versicht, daß, wenn die Knospen neuen Lebens anfangen zu

schwellen und zu treiben, die dürren Blätter ganz von selbst ab

fallen, und daß, wenn der neue Wein in den alten Schläuchen

zu gären beginnt, diese dann von selbst zerreißen werden. Daß
aber I). Westermann seine reformatorische Tätigkeit nicht mit
der Predigt des Evangeliums, sondern mit der Verkündigung
der alten Gottesordnung in den heiligen 10 Geboten beginnt,

hat seinen guten Grund, galt es doch „durch das evangelisch

ausgelegte Gesetz die rechte Erkenntnis der Sünde und eine

vertiefte Empfänglichkeit für das Evangelium von der freien
Gnade Gottes zu bewirken." Im übrigen wird in Wefter-
manns Büchlein auch alles Nötige über den rechtfertigenden

Glauben gesagt -y. Wie treffend is
t

z. B. das zum 1
.

Gebot

Bemerkte: „Ter Mensch muß einsehen: Ja, ich weiß und be
kenne, daß meine Werke nicht ausreichend sind, daß ic

h

dadurch

selig werden könnte- darauf stütze ic
h

mich auch nicht, sondern

Christus, mein HErr, hat für mich und alle gläubigen Menschen
den Tod erlitten, und sür meine Sünde genug getan, denn

sein Leiden hat er mir geschenkt und hat dadurch meine Sünden

weggenommen und seine Gerechtigkeit mir gegeben und mich

zu einem Erben gemacht; auf diese Gerechtigkeit verlasse ic
h

mich und nicht auf meine Werke. — Der Glaube is
t gleich wie

die Wurzel und der Stamm, und die Werke sind gleich wie

die Früchte und Blumen. Nun sehen wir, daß die Früchte
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und Blumen leicht zu Nichte werden und daß si
e

ohne Wurzel
und Stamm nicht dauern können. Aber die Wurzel bleibt,

wenn auch alle Früchte und Blumen zu nichts werden. Also
bleibt auch der Glaube an Christus fest in der Zeit der An

fechtung, wenn alle Werke verschwunden und zu nichts geworden

sind, wenn keine Kreatur mehr helfen kann, dann sieht noch
der Glaube fest auf Gottes Barmherzigkeit. Aber dieses Los«

werden von der Kreatur und Verlassen auf Gottes Barm

herzigkeit is
t über die Natur und alle Kräfte des Menschen,

vielmehr is
t es eine Gottesgabe." Das sind echt evangelisch

biblische Gedanken.
— Außer seinem Katechismus gab Wester

mann noch eine andere Schrift heraus, die leider verloren

gegangen zu sein scheint. Sie führte den Titel: „Eon suver-
lyke vnderwysinge mv men beden schal, Vnde von der vrocession

in der crüce wecke („Kreuzmoche" sind die Tage zwischen Rogate

und Himmelfahrt slirauiarum 6ies), an welchen Jak. 5,16—18

und Luk. 11,5—13 die Perikopen sind) 1525". Es war eine
kleine erbauliche Schrift, die nur vier Ouartblätter umfaßte
und keine weitergehende Bedeutung gehabt zu haben scheint.

Der „Katechismus" aber is
t

nach Gottes Rat die Davids-

fchleuder geworden, welche den Goliath der römisch-katholischen

Kirche im östlichen Westfalenland so empfindlich an die Stirne

traf, daß von allen Seiten her die Gegner sich erhoben, um

den Schleuderer und alle, die es mit ihm hielten, zu verderben.

III. Kapitel.
Ver Aanivf um die Einführung der evangelischen
Lehre. Gerdt Gnieken. Die Stellung des HerzsgK

vsn Cleve.
Die Nachricht von der reformatorischen Wirksamkeit Wester-

manns und Kottens drang selbstverständlich bald zu den Ohren
des Erzbifchofs Hermann von Köln, der Ordinarius über Lipv-

ftadt mar. Dieser, damals noch gegen die lutherische Lehre

äußerst feindlich gesinnt, und erschrocken, daß si
e

ihren Fuß

H
. « I e m ö l l « r , Rtformation«gtschichte v»n Lippstadt. Z
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nun auch schon in seine Diözese gesetzt hatte, setzte sich sofort
mit den Landesherren Lipvstadts in Verbindung. Johann von
Cleve hatte schon im Jahre 1525 aus eigenem Antriebe ein
Edikt erlassen, nach welchem die in seinem Gebiet wohnenden

Geistlichen jeden Sonntag das Volk darüber belehren mußten,

„dat des Martinus Luthers vnd syns anhangs schrnften vnd lere
vdel valsch vnd ketzerne sn". Dieses Edikt aber und seine Be

kanntmachung hatten nichts gefruchtet. Graf Simon von Lippe,
der damals noch völlig unter dem Einfluß der Mönche „zum
Blumberge" stand und feinen Ruhm darin suchte, sich als

„Eiferer" für die römisch-katholische Kirche und Lehre hervor
zutun, mar auch gern bereit, dem Erzbischof von Köln zur
Unterdrückung des Evangeliums in Lippstadt seinen Arm zu

zu leihen. Beide Fürsten stellten eine schriftliche Vollmacht
aus und mit dieser „flog", wie Hamelmann treffend sagt, der

Dominikanermönch Dr. Johann Hoß (Host), — von Romberg
im Kirchspiel Kierspe bei Hagen in Westfalen gebürtig und

deshalb gewöhnlich kurzweg Dr. Romberg genannt, ^) — „ach
Lippstadt „herbei", um als Inquisitor bezw. Kommissar des

Jnquisitionsgerichts der Erzdiözese Köln die beiden Augustiner-

mönche zur Rechenschaft zu ziehen. Hatte doch das Kölner

bischöfliche Gericht in den Dominikanern seine Hauptwerkzeuge

zur Versolgung jeder Ketzerei. Männer wie Konrad Köllin,

Jakob Hochstraten, (der zwar von seinen Amtern als Prior
und Inquisitor in den drei Erzbistümern Köln, Trier und

Mainz durch den Provinzial seines Ordens abgesetzt, aber von

Rom aus wieder eingesetzt war), Tilman Smeling von Sieg
burg, der durch seinen Ketzerkatalog bekannte und berüchtigte

Bernhard von Lützenburg, und der seit 15L3 aus Italien zurück
gekehrte Dr. Johann Hoß führten daher zunächst den Kampf
wider die Anhänger Luthers. Dr. Romberg beschied nach
seiner Ankunft in Lippstadt die beiden Augustiner sofort vor

sich; er versuchte O. Weftermann zur Unterdrückung seines

Katechismus und zum Widerruf seiner Lehre zu bewegen. Aber

er fand bei beiden einen solch entschiedenen Widerstand, auch

wußten si
e von ihrem Glauben so klar und zutreffend Rechenschaft
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zu geben, daß der Inquisitor dadurch in die größte Verlegenheit

geriet und es deshalb vorzog, sich zur Erreichung feiner Ziele
an die gesamte Bürgerschaft zu wenden. Da kam der 16. März
des Jahres 1526 heran. An diesem Tage war in einer der
Lippstädter Kirchen, wahrscheinlich in der großen Marienkirche
eine gemaltige Menschenmenge versammelt. Auf der Kanzel
aber stand Dr. Romberg und donnerte gegen Westermann und
Kotten als verdammliche Ketzer. Bei Strafe des Kirchenbanns
unter Androhung des Verlustes aller kirchlichen Gerechtsame
verbot er Luthers Schriften zu lesen. Nach der Predigt verlas

er in lateinischer und deutscher Sprache ^) folgende 21 Artikel,

welche er später auch eifrig in der Stadt verbreiten ließ:
1. Es soll sich ein jeder von der Lesung der Schriften

Luthers enthalten bei Strafe des Kirchenbannes und bei Verlust
seiner kirchlichen Gerechtsame.
2. Es irret der, der saget, daß die neue Sekte der Lutheraner

oder ihr Glaube recht sei.
3. Ja es irret, der da meinet, daß die, so es mit ihnen

halten, nicht würden des ewigen Todes sterben.
4. Ferner irret derjenige, der von den Wittenbergischen

Lutheranern und ihren Anhängern sagt, daß si
e von veralteten

Irrtümern zum wahren Glauben bekehret morden.

5
. So is
t es eine große Narrheit zu sagen, daß das Licht

der evangelischen Wahrheit, wenn man darunter der Lutheraner

Lehre meinet, i
n

dieser Stadt Lippe werde aufgehen, oder daß

solches nötig sei.

6
.

Wer nicht glaubet, was die römische Kirche und der

Papst saget, der irret.

7
. Wer den allgemeinen Konzilien keinen Glauben bei

messen will, der irret.

8
. Wer dafür hält, daß der Papst zu Rom nicht über

die anderen Bischöfe sei, der irret.

ö
. Wer keine andere Lehre als die Bibel annehmen will,

der irret.

1l> Wer da behauptet, daß der Glaube allein ohne die guten

Werke genug fei, nämlich zur Rechtfertigung und Seligkeit, der irret.

2*
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Auch irret, der da sagt:

11. daß der Mensch keinen freien Willen habe, Gutes

zu tun;

12. daß nicht nötig sei, die Sünden dem Priester zu beichten;
13. daß es keiner Pömtenz oder Genugtuung für die

Sünde bedürfe;
14. daß menschliche Gesetze oder Ordnungen uns nicht

verbänden oder gültig seien;

15. daß man nicht nötig habe zu fasten;

16. daß man die Heiligen nicht solle anrufen;

17. daß man die Bilder nicht verehren solle;

18. daß kein Fegefeuer sei;

19. daß der Kirchenbann nichts vermöge;

20. daß der Ablaß nichts gelte.
Wer das alles, sage ich, so dasür hält, der irret; und endlich
21. irret auch derjenige, der seine Meinung oder Auf

führung gegen mich als Inquisitor zu verteidigen gedenkt ; denn
wider die bösen Ketzer mag man nicht einmal disputieren.

Westermann und Koiten, zu denen sich als dritter Hermann
Halevat gesellt hatte, schlugen hierauf dem Or. Romberg eine

öffentliche Disputation vor, die auch von der Bürgerschaft fehr
gewünscht wurde; aber dieser mies si

e

zurück und „machte Aus

flüchte", indem er erklärte, daß er mit den beiden Mönchen

nicht in Lippstadt, sondern nur in Köln in Gegenwart der

sämtlichen theologischen Universitätsprofefforen verhandeln wolle

und könne. Die Augustiner machten dagegen geltend, daß, da

ihre Lehre von ihm öffentlich vor der Lippstädter Bürgerschaft

verdammt worden sei, eine Disputation darüber auch öffentlich,

in Lippstadt selbst stattfinden müsse. Daß Westermann und

Koiten von Dr. Romberg und seinen Gesinnungsgenossen in
Köln dahin gebracht sein würden, wo ihnen weder Sonne noch

Gestirn erschienen wäre, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel.

Wenn daher Dr. Romberg nach seiner Rückkehr nach Köln

zur Herabsetzung der Augustiner sagte, diese hätten nicht gewagt,

zum Verhör und zur Verantwortung sich in Köln zu stellen,

so is
t

sein Ruhm sehr billig. Sie mären ja die größten Toren
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gewesen, wenn si
e

ohne zwingende Notwendigkeit in die Höhle
des Löwen gegangen mären. Völlig unzutreffend is

t das, was

der Konvertit Kaspar Ulenberg^) und über die Vor

gänge in Lippstadt berichtet. Er sagt in seiner Schrift:
„Ursachen, warum die altgläubigen katholischen Christen bei

dem alten Christentum bis in ihren Tod beständig verharren,

warum auch alle die, so sich bei diesen Zeiten unterm Namen

des Evangelii haben verführen lassen, von der Neuerung ab

stehen und sich wieder zum selbigen alten Christentum wenden

sollen" Kap. VII: „Da nun besagte (d
.

i. Westermann und

Koiten) zur Rede gestellt, beklagten si
e

sich, daß si
e

fälschlich

angegeben, protestierten und bekenneten sich zur römischen Kirche,

gelobten auch künstig nichts von Luther zu sagen. Als nun

darnach der Kommissarius wegzog, hielten si
e keinen Glauben,

sondern führten die Leute mehr und mehr zum Luthertum,"

Nach dieser Darstellung hätten die Augustiner sich i
n gröblichster

Weise der Heuchelei und Wortbrüchigkeit schuldig gemacht.

Neuerdings hat Kampfchulte^) sich die Darstellung Ulenbergs

betreffs der Vorgänge in Lippstadt im Jahr 1526 angeeignet
und die Angabe Hamelmanns, die Augustiner hätten mit

Dr. Romberg disputieren wollen, was dieser aber abgelehnt
habe, als „völlig unwahr" bezeichnet. Wer hat nun Recht?
Wir wollen nicht darauf das Gewicht legen, daß Kaspar Itten
berg, der 1549 in Lippftadt lutherisch geboren, darauf auch

lutherisch erzogen und 1572 in dem immerhin doch un

reifen Alter von 23 Jahren in Köln römisch-katholisch wurde,
ein Konvertit war und zwar, wie Möller Seite 305 berichtet,
ein fanatischer Konvertit. Man könnte ihm deshalb, und

sicherlich nicht mit Unrecht, konfessionelle Voreingenommenheit

vorwerfen. Aber denselben Vorwurf könnte man dann auch
gegen Hamelmann erheben. Wichtiger is

t es schon, daß Kaspar

Ulenberg, als er obigen Bericht niederschrieb, den Ereignissen
vom Jahre 1526 zeitlich viel ferner stand als Hamelmann,

dessen Mitteilungen fast 30 Jahre älter sind. Noch bedeutsamer

is
t es, daß die Lippstädter Bürger 1531 an ihre Landesherren
schreiben, „ihre Prädikanten hätten sich mit dem Bevollmächtigten
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von Köln in ein öffentliches Gespräch aus Gottes Wort ein

lassen und also ausmachen wollen, wer recht oder unrecht lehre;

solch Erbieten fe
i

aber verworfen morden." Vor allem aber

steht die Darstellung Ulenbergs und Kampschultes zu der lebens

länglich bewiesenen und auch in den schwersten Lagen (vergl.

das Jahr 1535) nie erschütterten Bekennertreue der beiden
Augustiner in so grellem Widerspruch, daß si

e eigentlich keiner

Widerlegung bedarf, sondern nur als Zeichen großer kon

fessioneller Voreingenommenheit zu werten ist. Einem Mann,
wie O. Westermann is

t keine Heuchelei und Wortbrüchigkeit

zuzutrauen. — Die öffentliche Meinung in Lippstadt sah Wester
mann und Kotten bei dem ganzen Handel jedenfalls als Sieger
an. Der Angriff des Jnquisitionsgerichts und der Dominikaner

war erfolgreich abgeschlagen und hatte nur dazu gedient, der

evangelischen Sache neue Freunde zuzuführen und ihr äußeres
und inneres Wachstum zu fördern.

Es war von großer Bedeutung und bezeichnet einen durch
schlagenden Erfolg, daß bald nach Dr. Rombergs Abreise sich
zwei Männer der reformatorischen Bewegung in Lippstadt

anschlössen, deren Vorgehen für viele andere entscheidend sein

mußte. Der erste is
t Johannes Hunschius, derzeitiger

Prior des Augustiner-Eremiten-Klosters (Nö. Wenn Hamel-
mann und alle, die aus ihm schöpfen, auch Kampschulte, ihn
als Prior des Dominikaner-Klosters bezeichnen, so ist das ein
Irrtum, denn ein Dominikaner-Kloster hat in Lippstadt nie

existiert); der andere is
t Tilmann Mentzel, Pater-Rektor

des Schwesternhauses zu St. Annen-Rosengarten. Beide sind
sür die weitere Ausbreitung des Evangeliums in Lippstadt bis

zu den Jahren 1535 bezw. 1537 eifrig tätig gewesen und
werden in der Reformationsgeschichte dieser Stadt stets einen

ehrenvollen Platz behalten. Die weitere Entmickelung ging im

übrigen hier zunächst ruhig und „ohne Rumor" von statten.
So weit ersichtlich ist, waren Rat und Bürgerschaft in der

freundlichen Stellungnahme zu den Augustinern und zu dem,

was si
e verkündigten, durchaus einig. Von solchen Stürmen,
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wie si
e anderswo im Geleit der Reformation hereinbrachen,

blieb die Stadt „tor Lippe" zunächst verschont. Nur eins wird
berichtet, was auf tiefer gehende Aufregung schließen läßt. Ein

Priester. Dietrich Saterdag mit Namen, ^«) hatte sich der neuen

Ordnung nicht sügen wollen und war deshalb von den Lipp-

ftädtern aus der Stadt gemiesen. Als er letztere dafür mit
einem Brandbriefe bedrohte, holten die Lippstädter Bürger ihn
und seinen Bruder aus der Herrschaft Störmede im Stift
Köln und fetzten beide gefangen. Dafür rächten sich die Brüder
Themme, Jürgen, Christoph, Alhard und die Witwe von Hörde
dadurch, daß si

e

ihrerseits mehrere Lippstädter Bürger auf
griffen und in sicherem Gewahrsam auf ihrem Schlöffe fest

hielten. 2«) Selbstredend ruhten die Gegner in Köln auch nicht,

sondern versuchten alles, um das Feuer in Lippstadt auszu

löschen und die reformatorische Bewegung zu dämpfen. Der

Erzbischof Hermann von Wied ließ den Augustinern ein Mandat

zugehen, b«) daß „ihnen kein Termin aus seinem Fürstentum
verabfolgt und Predigung daselbst nicht gestattet werde". Da

durch solche Maßregel der Einfluß, den gerade das lebendige
Wort ausübt, lahm gelegt zu werden drohte, so wandte sich
der Prior") Johannes Hunschius und der ganze Konvent der
Augustiner an den Erzbischof und Kurfürsten von Köln mit

der untertänigsten Bitte, dieses Mandat aufzuheben. Der Erz

bischof weigerte sich desfen, befahl vielmehr in einem von Brühl
aus datierten Schreiben vom 31. Oktober (Mittwoch Aller

heiligen Abend) ^2) dem Prior und Konvent der Augustiner
„ernstlich, zuvörderst ihre beiden Prädicanten Johann Wester
mann und Hermann Koiten als Anhänger der 'vordoempten'

lutherischen Lehre zu seinen Inquisitoren in der Stadt Köln

zu schicken, damit ihre Lehre examiniert werde, indem der bereits

von ihm nach Lippstadt geschickte Commissarius Ungehorsams

wegen nicht zum Zwecke gekommen". Daß diesem Befehl nicht
entsprochen wurde, noch auch entsprochen werden konnte, liegt

auf der Hand. Statt der „Examiniernng der Lehre" würde
den Augustinern in Köln die Alternative gestellt morden fein:
entweder Widerruf oder Mcirtyrertod. Statt nach Köln zu
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gehen, wandten sich Prior und Konvent des Klosters vielmehr
an den Grafen Simon von der Lippe mit der Bitte, sich behufs
Aufhebung des Mandats bei dem Kölner Erzbischof zu ver

wenden.^) Diese Verwendung erfolgte auch, obschon Graf
Simon erklären mußte, daß er „der lutherischen Materien kein

Anhänger sein könne". „Auf Vorbitte feines Ohms des Grafen
von Rietberg und des Lippstädter Raths" ersucht er den Erz
bischof, ihm zu Ehren der Sache drei Monate Anstand zu

geben. Daß diese Fürsprache vergeblich war, ergibt sich daraus,

daß Graf Simon im Jahre 1535 mittelst Schreibens vom
LI. September erneut den Erzbischof um Aufhebung des
Sequesters der Renten im Kölnischen bittet, weil die Stadt

sich zum Gehorsam ergeben und die Augustiner in ihrem „Orden,

Konvent und Habit" geblieben seien. Aller Widerstand aber,

welcher der Reformation in Lippstadt entgegengesetzt wurde,

war nicht imstande, dieselbe aufzuhalten. „Die Palme wüchset
bei der Last", — dieses Wort galt auch hier. Je mehr die
Feinde das Evangelium drückten, je mehr es sich mehrte und

ausbreitete. Weil Westermann, Kotten und Halevat die Arbeit
allein nicht mehr bewältigen konnten, so wählte die Bürgerschaft

im Jahre 1528 noch zwei Prediger hinzu: Wilhelm Cappel!
aus Büren und Jakob Leidigen, eines Bürgers Sohn aus
Lippstadt. Beide Männer haben bis zum Jahre 1535 der
evangelischen Sache in der Stadt „tor Lippe" treu gedient und

sich auch später an anderen Stellen in der Treue gegen das

Evangelium bis an den Tod bemährt. Auch in der Umgegend
von Lippstadt, namentlich in Gesecke, wurden die Samenkörner
des Evangeliums fleißig und mit großem Erfolg ausgestreut.

Hier war es der terminierende Augustiner-Eremit Johann
Küster (auch Oosterus oder LcKoinerus oder ^K^lax ge
nannt), „ein frommer und die wahre Lehre liebender Mann",

früher Luthers Kollege im Kloster zu Wittenberg, der sich den

Weg zu den Herzen wunderbar zu bahnen wußte und mit

seiner Predigt derartige Wirkungen erzielte, daß die Gegner

nicht ruhten, bis si
e

ihn aus der Stadt hinausgedrängt hatten.

„Die fönst so stille und religiöse Landstadt erhielt dadurch".
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wie Kampschulte schreibt, „von vornherein einen lutherischen

Kern in ihrer Bevölkerung und konnte später zu einem Haupt

herd der Neugläubigkeit werden". In Lippstadt selbst aber
hatte die Reformation inzwischen in einem solchen Grade

Wurzel gefaßt, daß im Jahre 1530 6«) die meisten Augustiner-
Eremiten die Mönchstracht ablegten, das Kloster verließen, in

den Stand der Ehe traten und sich an andere Orte begaben.

Die Bürgerschaft ihrerseits hatte das sehnliche Verlangen, den

Wein der neuen Lehre in neue Schläuche gefaßt zu sehen und

für Gottesdienst und Gemeindeleben neue, ihrem veränderten

Wesen entsprechende Ordnungen zu besitzen. Es wurde deshalb
ein Mann nach Lippstadt berufen, von dem man die Erfüllung

dieses Verlangens erhoffen durfte.

O. Westermann, der den Schein vermeiden wollte, als

ob er die Sache des Evangeliums in der Stadt „tor Lippe"

allein betreibe, schlug nämlich den Lippstädter Bürgern Gerdt
Omeken vor, in der Hoffnung, daß dieser in Betreff der

Zeremonien und Messe eine dem Worte Gottes entsprechende

Form einführen und eine rechte und reine Kirchenordnung ver

fassen werde. Gerdt Omeken, ^s) zu Kamen in Westfalen um

das Jahr 1500 geboren, auf der Universität Rostock in der
Gottesgelehrfamkeit gründlich ausgebildet, durch den Reformator

Rostocks, Joachim Slüter, den Schüler Luthers, und durch

Luthers Schriften für das Evangelium gewonnen, in Witten

berg durch den großen Reformator selbst und durch Melanchthon,

die ihn ihrer Freundschaft würdigten, im evangelischen Glauben

gefestigt, in Lübeck durch die Liebe zweier Brüder: Hermann
und Hans Kremer, für den Haß feiner katholischen Verwandten

entschädigt, wurde in Büderich bei Wesel Nachfolger des be

kannten Johann Klopreis und wirkte daselbst mit seinem
evangelisch gesinnten Kaplan Adam Brixius thom Norde

(Xoräavus). Aber seines Bleibens sollte in Büderich nicht
lange sein. Bereits im Jahre 1529 wurde er von dort auf
Befehl des Herzogs Johann von Cleve ausgewiesen, ging dann

sehr wahrscheinlich auf kurze Zeit nach Lübeck zu feinen oben
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genannten Freunden und wurde darauf im Jahre 153(1 kurz
nach seiner Rückkehr nach Westfalen auf O. Westermanns Rat

durch die Bürgerschaft nach Lippstadt berufen, um hier als

ein Kenner der deutschen Messe das Kirchenmesen auf evan

gelischer Grundlage zu ordnen. Gerdt Omeken mar hierfür
der richtige Mann. O. Krafft sagt mit Recht von ihm: „Man
wird dem kernhaften Westfalen den Charakter eines Helden
und Vorkämpfers in der Reformationszeit nicht absprechen

können". Knodt aber urteilt über ihn, nachdem er erzählt,

daß er mit Luther enge Gemeinschaft gehabt, und allezeit eines

Sinnes mit ihm gewesen sei: „Es liegt in beider Geistesart
etwas Verwandtes". Mit der ganzen Kraft rauher llber-
zeugungstreue vertritt er, wo er immer wirken mag, die

lutherische Reformation und geht zwischen Rom und den

Schwärmern hindurch unbeirrt seinen Weg, indem er sagt:

„Der eine schilt das Evangelium Ketzerei, der andre will's
mit der Faust verteidigen, und is

t der eine ein Teusel so gut

als der andere".^) Ob Omeken eine ausführliche Lippstädter

Kirchenorvnung («r6inati<z, Ordinanz) schriftlich verfaßt hat,

is
t

nach der bisherigen Forschung mehr als fraglich. Wahr

scheinlich hat er nur die einzelnen Hauptpunkte der „deutschen

Messe" für die evangelischen Gemeinden Lippstadts nach Luthers
Anschauungen ganz kurz zusammengestellt, denn er sagt selbst b?)

in seiner Vorrede von „E«n Christlicker Trost usw. Rostock 1551"

in bezug auf feine Lippstädter Tätigkeit, er habe das- Testament

Christi und die Zeremonien „na gebruke der hilligen Witten

bergischen Kerken" eingeführt, mährend er unmittelbar darnach er

wähnt, daß er eine „Kirchenordnung der Ehrenreichen Stadt Soest,

so in Druck ausgegangen" auf Bitten, Forderung und Befehl
eines ehrfamen, vorsichtigen, weisen Rats durch Gottes Gnade

aufgerichtet habe. Wäre von ihm auch in Lippstadt eine aus

führliche Kirchenordnung verfaßt, oder gar in Druck gegeben

worden, so hätte er solches in diesem Zusammenhange unbedingt

erwähnen müssen. Es wird daher eine vergebliche Mühe
bleiben, nach einer gedruckten Lippstädter Kirchenordnung von

Gerdt Omeken zu suchen. Das Verdienst aber wird ohne
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Zweifel Gerdt Omeken bleiben, daß er „den Gottesdienst nach
der Art, wie es in Sachsen bräuchlich mar, in der Stadt
tor Lippe' einrichtete und hier die deutsche Messe zustande
brachte", b«)

IV. Kapitel.

Vie Änderung der städtischen Verfassung und der
Aamxs un« dieselbe.

Selbstredend kam es bald dem Herzog Johann von Cleve

zu Ohren, daß die Lippstädter den Gerdt Omeken zu sich be

rufen hätten. Dieser, ohnehin verbittert und voller Sorge wegen
der Vorgänge in Soest, wo Johann Kelberg, Kaplan von
St. Pauli, um dieselbe Zeit beim Gottesdienst Luthers Lieder
singen ließ und evangelische Predigten hielt, schrieb sofort einen

ungnädigen Brief an die Lippstädter Bürgerschaft,^) daß er
mit höchstem Mißfallen vernommen, daß man in der Stadt

„tor Lippe" nicht nur etliche abgefallenen Mönche, sondern auch
sogar unter denselben einen aufrührerischen Menschen, nämlich
den aus Büderich neulich von ihm verjagten Omeken zu seiner

nicht geringen Verachtung angenommen hätte und eine Kirchen
ordnung von ihm aufsetzen lassen. Er befehle ihnen daher bei
der höchsten Ungnade, diesen und alle anderen neuen Lehrer

abzuschaffen.
— Die Lippstädter Bürger ließen sich durch dieses

Schreiben ihres Landesherrn nicht einschüchtern. Ermutigt und

gestärkt durch die Erfolge, welche die Reformation in den be

deutendsten westfälischen Städten Soest und Münster gleich

zeitig davontrug, teilten si
e

vielmehr dem Herzog mit, „sie

hätten in dem allen nur das Wort Gottes im Auge gehabt,

welches jene Auguftinermönche entsprechend dem Unterricht ihrer

Provinzialen und Vorgesetzten freiwillig im Kloster zu predigen

angefangen. Solches zu hören und anzunehmen wäre ihnen
um fo weniger bedenklich vorgekommen, weil die Doctoren und

Profesforen, welche ihre Augustinerbrüder gelehrt hätten, von

dem Churfürsten in Sachsen Johann beibehalten und beschützet
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würden. Daher gelangte auch ihre unterthänigste Bitte an

Ihre Durchlaucht, daß ihnen doch möchte so viel Freiheit ver

stattet werden, daß si
e diejenigen behielten, die nichts anders

als göttliche Wahrheit lehrten. Was aber den Omeken an

gehe, so würde solcher ehester Tage wieder weggehen".
— Herzog

Johann verhielt sich auch diesen Bitten gegenüber ablehnend,

obschon ja die Bürgerschaft betreffs Omekens seinem Befehl nach

zukommen versprochen hatte. In einem eingehenden Schreiben
erklärte er den Lippstädtern, daß das Recht, Pastoren zu

wählen oder anzusetzen, nicht ihnen, sondern lediglich der Landes

obrigkeit, als nämlich ihm und dem Grafen zur Lippe zustehe.
Deswegen sollten si

e unweigerlich die „abgefallenen Neulinge"

als Verkündiger einer vom Papst und dem heiligen römischen

Reiche durch den Kaiser verworfenen und verdammten Lehre

fortjagen. Und dafern si
e ja eine neue Kirchenordnung ver

langten, so sollte ihnen i
n

kurzer Zeit damit gemillfahret werden,

so daß si
e

sich in keinem Wege würden beschweret finden.
—

Hatte Herzog Johann gehofft, durch diesen Brief die Lipp

städter zur Herstellung des früheren kirchlichen Zustandes zu

bewegen, so hatte er sich sehr getäuscht. Diese schickten ihm

vielmehr eine Erwiderung, welche dem Bekenntnis des Petrus
vor dem hohen Rat: „Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menschen" sehr ähnlich sah und von der tief religiösen

Bedeutung der reformatorischen Bewegung in Lippstadt klares

und unwiderlegliches Zeugnis ablegt. Sie schrieben, „daß si
e

erkannt hätten und noch erkennet««, daß die ihnen von den

Augustinermönchen vorgetragenen Lehren mit den Lehren Christi
und seiner Apostel und also in alle Wege mit der heiligen

Schrift übereinstimmten. Sie hätten deshalb diese Leute, die

si
e bei sich gehabt und als treffliche Lehrer geprüft, bei Zeiten

und ehe si
e

anderswohin berufen worden, nach der Weife der

alten christlichen Kirche zu ihren Seelsorgern erwählet. Sie
bäten deshalb den Herzog, er möge die Sache, die si
e um des

Gewissens willen unternommen, gnädig ansehen, denn eine

Gewissenssache erleide keinen Aufschub noch Verschleppung".

So stellten sich also die Lippstädter Bürger betreffs der Lehre
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in echt evangelischer Weise auf den festen Grund der heiligen
Schrift, auf Jesu Christi und seiner Apostel Wort, und ließen
sich durch keines Menschen Satzung noch Befehl davon ab

zwingen, abdringen oder abwendig machen. Betreffs der Ge-

meindeordnungen, Berufung der Prediger usw. aber ließen
sie sich durch den Brauch bestimmen, der in der alten christlichen

Kirche heimisch mar und Gültigkeit hatte, — und si
e taten

recht daran. — Herzog Johann zeigte freilich für solchen
Standpunkt kein Verständnis. Er wurde vielmehr über dieses
Schreiben der Lippstädter noch mehr entrüstet, wandte sich an

den Grafen Simon von der Lippe, und beide geboten nunmehr
nach gemeinsamer Beratung unter Androhung ihres höchsten
Zorns, bei Strafe aller Ungnade, „sofort alle neuen Sätze ab

zustellen, die abgefallenen neuen Lehrer wegzuschaffen, die vor

malige alte Religion, auch die derselben zugetanen, vorhin
gehabten und von den Landesherren rechtmäßig eingesetzten

Lehrer wieder anzunehmen, und sich im übrigen zu allem Ge

horsam zu unterwerfen".

Zu den Feinden von außen erwuchsen der reformatorischen
Bewegung in Lippstadt nun auch noch Feinde im Innern der
Stadt. Aus einem Schreiben der Amtleute an die Herrschaft
zu Cleve vom 24. März 1531 ?°) geht hervor, daß „ein Prädikant
im Kloster sich öffentlich auf der Kanzel mit beweglichen Worten

beklagt habe, daß ihm das Wort Gottes verboten worden fei."
Dadurch wurde, wie aus jener Urkunde hervorgeht, „der gemeine

Mann und Bürger, zum Teil von dem jungen Volk in einen

Aufruhr erwecket", die Glocken wurden geläutet, „gesenge etlyker

psalmodien" erklang, die Menge näherte sich dem Rathause,

sandte Boten an Bürgermeister und Rat, ob si
e

solches Verbot

hätten ausgehen lassen. Ohne Zweifel steht dieses Ereignis

in innerem Zusammenhange mit der großen Veränderung, die

im Jahre 1531 am Tage Petri Stuhlfeier (catkeära ?etri>
im Lippstödter Stadtregiment vor sich ging. An diesem Tage,
dem 22. Februar, dem von Alters her in Lippstadt üblichen
Wahltage, verhinderte") die auf dem Rathause versammelte
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Bürgerschaft die Abhaltung der Ratswahl nach dem alten

System und setzte einen aus ihren Leuten bestehenden Wahl

ausschuß ein, der alsbald ohne Rücksicht auf den abtretenden

Rat, der bisher stets den neuen gewählt hatte, einen neuen

Rat „kor", der zur Hälfte aus Mitgliedern des „alten Rats",

zur Hälfte aus neuen Männern aus der Bürgerschaft bestand.")
Aus den Ratslisten von 1531—1535") sind die neuen Leute

sofort erkennbar. Offenbar wurde diese Änderung auch aus

dem Grunde vorgenommen, weil einige unter den Bürger-

meistern und Ratsherren der neuen Lehre abhold waren und

den Fürsten nicht gern entgegen sein wollten. Aber dieser halbe
Erfolg genügte den radikaleren Elementen in der Bürgerschaft
bald schon nicht mehr. Der neue Rat wurde gezwungen, einen
Nebenrat von 16 Mitgliedern anzuerkennen, der ihn kontrollieren

und dessen Vorschlägen er sich fügen sollte. Und damit noch

nicht genug: es wurde ein Ausschuß von 6 Bürgern eingesetzt,
der die Verfassung revidieren und auf neue Grundlagen stellen

sollte. In Folge dieser Veränderung im Stadtregiment kam
es zu höchst tumultuarischen Scenen"). Da die Mitglieder
des Rats sich nicht gutwillig dem Willen der Bürgerschaft
fügen wollten, fo wurden ihnen die Schlüffel abgenommen

und die „Pforten, Türme und Mauern" besetzt. Fragt man

nach den tieferen Gründen diefer Veränderung im Stadtregiment,

so wird Dr. Overmann Recht haben, der in ihr vor allem
die gewaltsame Zerstörung der Geschlechterherrschaft und die

Eroberung des Rechts an der Teilnahme der städtischen Regierung

seitens der Zünfte erblickt"). Demnach hätte die reforma-

torifche Bewegung in Lippstadt in ihrem weiteren Verlaufe auch
einen sozialen Anstrich bekommen, was bei der Erstarkung der

Zünfte im späteren Mittelalter und bei der Cliquenwirtschaft
der Geschlechter durchaus nicht verwunderlich ist. Daß aber

die religiöse Seite der Bewegung immer im Vordergrunde ge-
blieben ist, is
t

für jeden, der Augen hat zu sehen und sich sein
Urteil durch konfessionelle Engherzigkeit nicht trüben läßt, sonnen
klar. — übrigens wird dieses Ereignis von allen älteren Dar

ftellern der Reformationsgeschichte Lippstadts: von Steinen,
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Möller usw. 1 bis L Jahre zu spät angesetzt und zwar in die

Zeit nach den „Dortmunder Beschlüssen." Sie kannten offen
bar die Urkunde vom 24. März 1531 noch nicht. Auch inhaltlich
sind ihre, sowie auch des Dr. Chalubäus' Mitteilungen^) un

richtig, da es sich nicht um Einsetzung von 30 und 60 Bürgern,

sondern um 16 und 6 handelt, wie urkundlich seststeht.

Kaum war die Veränderung des Stadtregiments, gewöhnlich
als „Aufruhr" bezeichnet, zur Kenntnis der Landesherren ge
langt, als diese sofort an die Lippstädter schrieben"), „nun

mehr hätten si
e

gesehen, was die Bürger der Stadt unter dem

Vormunde des Evangeliums gesucht hätten; si
e

hätten es nicht

dabei bewenden lassen, katholische Priester fortzujagen und ohne

Wissen und Willen der Landesobrigkeit und des Rats deren
Stellen mit abgefallenen Neulingen wieder zu besetzen, sondern
obendrein die ihnen verordneten Bürgermeister und Rat bei
der neuen Wahl entweder zurück- oder gar abgesetzt und da

durch die althergebrachte Form des Regiments über den Haufen
geworfen. Ja, si

e

hätten erst 16, dann 6 aus ihrer Mitte zu

Rädelsführern eines boshaften und unverantwortlichen Auf
standes erwählt und dadurch die Ordnung Gottes und ihrer

Landesherren gleichsam mit Füßen getreten. Somit solle ihnen
hiermit allen Ernstes nochmals anbefohlen sein, aufs schleunigste

alle Neuerungen wieder abzutun und des begangenen Unfugs

halber um Gnade und Verzeihung zu bitten." — Die Lipp

städter Bürger dachten auch nach diesem Schreiben an keine

Unterwerfung, erwiderten vielmehr^), si
e

müßten nicht, was

si
e

Böses wider die hohen Landesherrschaften getan, inmaßen

si
e jederzeit, wie noch, nur darnach getrachtet, dem Kaiser und

so auch ihrer Landesobrigkeit, zu geben, was des Kaisers is
t

und Gott, was Gottes ist. Was aber die letzte Ratswahl
anlange, so hätten si

e ja zu allen Zeiten eine freie Wahl ge
habt (Hamelmann : „so wäre es stets bei den Lippstädter Bürgern
Sitte gewesen, ihre Senatoren und andere selbst zu wählen");
die Landesherren aber hätten bisher nichts anderes dabei getan,

als daß si
e

ihre Abgeordneten geschickt, welche zugehört hätten.



32

wenn die neu Erwählten ihren Eid, den Herren und Bürgern
der Stadt Lippe treu zu sein, ausgeschworen. Daher lebten si

e

der sicheren Hoffnung, daß ihre letzte Wahl auch gnädig auf-
genommen und die über die gewöhnliche Anzahl der regierenden

Personen zum gemeinen Besten angesetzten Männer bestätigt
würden. Im übrigen wünschten sie zu wissen, wer si

e

doch

bei den hohen Landesherrschaften so unbefugt angeschwärzt habe,

damit si
e

sich gegen denselben rechtmäßig verteidigen könnten.

Was die Beibehaltung ihrer Lehrer und die Nichtannahme
der Kirchenordnung (letztere is

t

offenbar 1531 von Johann
von Cleve nach Lippstadt geschickt morden, da si

e in der Be

gründung der Zwangsmaßregeln im Jahre 1531 erwähnt wird,
und is

t

hiernach E. Knodt, O. Johann Westermann S. 72

zu berichtigen) beträfe, so sähen si
e

sich zu folgender Recht

fertigung veranlaßt: „Es se
i

vor einigen Jahren einer von
Köln gekommen, welcher von dem Bischof daselbst bevollmächtigt

gewesen, die hier entstandenen Lehren zu untersuchen. Da sich
nun ihre Prediger mit demselben in ein öffentliches Gespräch

aus Gottes Wort hätten einlassen und also ausmachen wollen,

wer recht oder unrecht lehre, solch Erbieten aber verworfen
worden sei, so könnten si

e

nicht anders glauben, als daß die

unter ihnen bisher vorgetragene Lehre die rechte sei. Doch

mären jene minisrri bis auf diese Stunde, wosern si
e aus

göttlicher Schrift eines Irrtums könnten überführt werden,
bereit, von ihrem Vorhaben sogleich abzustehen. So lange
aber solches nicht geschehe, könnten sie, wie früher, so auch

jetzt nicht diese guten Leute verstoßen. Ja, si
e

vermöchten

Gewissens halber nicht anders, als derselben auf Gottes Wort

gegründeten Lehre und Verwaltung der Sakramente nebst anderen

Kirchengebräuchen, sowie solche im Sachsen- und Hessenlande

befindlich wären, beizubehalten."
Da nun die Landesherren mit solcher Antwort nicht zu

frieden waren, ihr Zorn auch noch dadurch gereizt wurde, daß
der Prädikant Wilhelm Cappel!, — die Gegner sagten: „mit
Gewalt," die Lippstädter: „christlich freien Willens und unge

zwungen" — es wagte, am Sonntag nach der Himmelfahrt
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Maria, am 20. August 1531 die erste deutsche Messe nach
Gerdt Omekens Vorschrift zu feiern, fo wurde den Lippstädtern

durch den Herzog und den Grafen,
— der dazu von dem

erfteren überredet mar — ein Bescheid, der sür si
e die folgen

schwersten Bestimmungen enthielt. „Weil si
e weder ihre Schuld

anerkannten, noch von ihrem Beginnen abstünden, noch über

den Tumult sprächen oder gar um Verzeihung bäten, auch die
Ordinatio, die Kirchenordnung, welche von so vielen gelehrten

Männern Europas (gemeint is
t

besonders Erasmus von Rotter

dam) gebilligt sei, nicht annähmen, so sähen si
e

sich genötigt,

ihnen hierdurch ihre Ungnade anzukündigen, alle Zufuhr zu
sperren, ihnen die Wege zu verlegen und allen benachbarten

Städten und Dörfern hart anzubefehlen, nichts in die Stadt

zu bringen." Sie mußten sogar das zu erreichen, daß der

Erzbischof und die Bischöfe von Köln, Osnabrück, Paderborn
und Münster für ihre Gebiete dasselbe Verbot erließen.?«)

Dadurch geriet die Stadt in die schmierigste Lage, meil der

größte Teil der Bürgerschaft inbetreff der Beschaffung der

notwendigsten Lebensmittel auf den Verkehr mit der Umgegend

angemiesen mar. Sie bat deshalb die Landesherren unter

tänigst, ihren Abgesandten Audienz zu gewähren, bei der si
e

sich wegen des Tumultes entschuldigen könnten. Sie erhielt
aber, wie es scheint, keine Antwort mehr.

Die Forderung des Herzogs Johann an die Lippstödter
Bürgerschaft, den M. Gerdt Omeken nnverzüglich zu verjagen,
erledigte sich dadurch ganz von selbst, daß dieser von den

Soeftern berufen wurde, in ihrer Stadt unter Zurateziehung

Melanchthons die Aufstellung einer „lutherischen Kirchen

ordnung" in die Hand zu nehnien. Am 1
.

Januar 1532

wurde Gerdt Omeken durch den berühmten Maler und Kupfer

stecher Heinrich Aldegrever von Lippstadt nach Soest ge
holt, wo er in schmerer, sturmbemegter Zeit das Steuer des

Kirchenmefens fest i
n seiner Hand hielt, den Gemeinden an

Stelle ihrer Priester, die sich des Evangeliums weigerten,

evangelische Prädikanten gab, und vor allem ihnen die von

tz
. Kiemöller, Refoima>i»n«g,schichte von Lixvftaot, Z
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Urbanus Rhegius in Lüneburg durchgesehene, auf der braun-

fchmeigischen Kirchenordnnng Bugenhagens aufgebaute „Ordi-

nanz" schenkte, die „up Gudensdag na Lätare 1532 reide

war", einen manchmal etwas stürmischen, im ganzen aber be

sonnenen, kraftvollen und männlichen Charakter an sich trägt

und „mit vollem Lutherzorn die großen Schäden der feind

lichen römischen Partei geißelt".««) So lange in der „ehren
reichen" Stadt Soest das Evangelium auf dem Leuchter steht,
wird man dankbar des Mannes gedenken müssen, dem das

Verdienst gebührt, die Soestifche Kirche mit Erfolg an die

Wittenbergische Reformation gebunden zu haben.
— Der Zorn

der Landesherren wurde durch Gerdt Omekens Weggang von

Lippstadt freilich nicht beschwichtigt; schwer lastete dieser auf
der von Hunger und Armut bedrohten Bürgerschaft. Des

halb wandte sich der Lippstädter Rat am 20. Januar 1532«')
an die Edle Frau Magdalena zur Lippe geb. Gräfin von

Mansfeld mit der untertänigsten Bitte, den Lippstädter Bürgern
bei ihrem Ehegemahl eine gnädige „Middelersche" sein zu
wollen. Sie schrieben an ihre Landesmntter, „die Landes

herren der Stadt, der Herzog von Cleve und Graf Simon,

hätten leider die Bürger mit ungnädigen Augen angefehen
und denselben in ihren Landen und durch Ersuchung anderer

Fürsten und Herren die Ab- und Zusuhr verhindert, ihre
Güter bekümmert und dadurch si

e der Leibesnahrung beraubt,

obwohl si
e demütig gebeten, si
e vor den Herren oder deren

Räten zum Verhör und zur Verantwortung kommen zu lassen."

Obwohl Hamelmann berichten kann, daß Gräfin Magdalena

sich in der Tat als eine gnädige „Middelersche" bewiesen und

„inständigst für die Lippstädter Bürger gebeten habe," so blieb

doch der Sinn der Fürsten gegenüber der Stadt unverändert.
— Ebensowenig aber mar die sast gleichzeitig gestellte Bitte
des Lippstädter Rats um Zustimmung zur Abhaltung der

Ratswahl von Erfolg gekrönt, denn der Herzog von Cleve

ließ ihm unter dem 16. Februar 1532 «2) antworten, die

Zustimmung könnte nur dann gegeben werden, wenn alle miß

bräuchlichen Neuerungen aufgehoben würden; insonderheit



35

müßte er verlangen, sofort „abzustellen" die 16 und 6, welche
im vergangenen Jahre wider der Landesherren Einwilligung
und entgegen alter Gewohnheit „aufgeworfen" morden feien.
So war also der hartbedrängten Stadt, an deren Tore die
Not klopfte, die Aussicht auf die Gnade ihrer Landesobrigkeit
genommen. Das Jnterzefsionsgesuch bei der Gräfin Magdalena,

auf deren Fürsprache man mit Recht große Hoffnungen gesetzt
hatte, weil si

e bei ihrem Ehegemahl viel vermochte, war er

folglos gewesen. Die „Ratskor" des Jahres 1532 mußte
vorgenommen werden, ohne daß die Fürsten ihre Einwilligung

dazu gegeben hätten. Da suchten si
e

nach einem neuen Wege,

die Herzen ihrer Landesherren umzustimmen.

Auf die Bitte der Lippstädter Bürgerschaft an die Lippische
und Cleve-Märkische Landschaft von Ritterschaft und Stätten

um ihre Vermittlung bei den Landesherren fanden drei Ver

handlungstermine statt, die beiden ersten zu Hamm in West
sallen, der 3

.

und letzte zu Dortmund.

Am l5. Februar 1532, am ersten Donnerstag in den

Fasten, waren in Hamm die landesherrlichen Deputierten

(von seiten Lippes waren erschienen Reineke de Wend, Jürgen
von Mengerßen, Friedrich von Exter, Herr Berndt Stolte

und Johann Rodemig,«2) und die Abgesandten der Stadt „tor
Lippe" versammelt. Da traten die ersteren auf und legten im

Namen ihrer Fürsten Beschwerde gegen die Lippstädter ein

„wegen des gewaltsamen Umsturzes der Stadtverfassung im

Februar 1531 «4), bezichtigten si
e des Aufruhrs, des wider

rechtlichen Glockenläutens, der ungesetzlichen Besitznahme der

Pforten, Türme und Mauern, der wider alte Ordnung und

und ihre Einwilligung geschehenen Natswahl und der unge

hörigen Einführung religiöser Neuerungen." Daß diese Tagung

ohne befriedigendes Ergebnis für Lippstadt verlief, beweist
schon der oben mitgeteilte Bescheid vom 16. Februar 1532,

worin der Lippstädter Bürgerschaft aufgegeben wurde, ohne
Verzug sämtliche Neuerungen abzustellen, wenn anders si
e die Zu

stimmung für die neueRatswahl am 22. Februar erhalten wollten.

3*
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Bereits am 12. März desselben Jahres, am Dienstag,

nach Lätare, fand eine zweite Versammlung zu Hamm statt,

um wegen der Religionsveränderungen in Lippstadt und an

anderen Orten zu verhandeln. Hier murde^) zwischen den Räten

des Herzogs von Cleve und des Grafen Simon einerseits und

den Abgeordneten Lippstadts andererseits wegen der von letzterer

begangenen Gewalttat und wegen Annahme des neuen Glaubens

folgendes Abkommen getroffen: Die beiden Landesherren
wollen auf nächsten Mittwoch nach Cantate (1. Mai) ihre
Räte nebst der Ritterschaft und den „Stedefreundeil" der

Lande Cleve, Mark und Lippe nach Dortmund berufen, wo

hin auch die Lippstädter Bevollmächtigte abfenden sollen. Mit
dem, was dort die Ritterschaft und Städte wegen beider

Punkte nach ihrem Gutdünken aussprechen, wollen die Lipp

städter „sredig senn", auch bis dahin die Schwestern in ihrer
Stadt an deren Gottesdienste nicht hindern und ihre Renten

verabfolgen und gebrauchen lassen (von Steinen: „auch bis da

hin die Jungfrauen und Schwestern innerhalb der Stadt Lippe-

mit ihrem Gesänge und göttlichem Dienste nach alter Gewohn

heit auf ihrem Chor und in anderen Kapellen ungehindert

fortfahren lassen").
— An demselben Tage vermitteln^) die

verordneten Räte des Herzogs von Cleve und des Grafen zur
Lippe zwischen den Brüdern von Hörde zu Störmede nnd dem

Rate der Stadt Lippe einen Vergleich, „nach welchem die ersteren
die gefangenen Lippstädter Bürger in die Hände des Herzogs
und des Grafen, die Lippstädter aber den aus der Herrschaft
Störmede geholten und in ihrer Stadt gefangen gesetzten

Priester (Dietrich Saterdag) und dessen Bruder in die Hände
des Erzbischofs von Cöln stellen nnd am Montage nach,

Judica (18. März 1532) zwischen Bökenförde und Schremlcns-
warde (Dr. Chalyböus: „Schrenkensmarke") ausliefern, die

Parteien sich einen vorläufigen Anstand bewilligen nnd am

Mittwoch nach Cantate zu Dortmund vor den Räten weiter

wegen der Sache handeln wollen." Wie diese Angelegenheit
später verlaufen ist, läßt sich nicht feststellen. In dem Protokoll
von Dortmund findet sich darüber nichts.
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Am 1. Mai des Jahres 1532 fand die zu Hamm ver
abredete Versammlung in Dortmund wirklich statt. Anwesend
waren die Clevischen Räte, die Räte der Clevischen und

Märkischen Ritterschaft: Dirik von Junkhof (von Steinen:

Brunshorst) und van Battenborch, Dirik van Eickel, Werner
von der Recke, Kemmerer Melcher von Delmich; die Abge

sandten der Clevischen Städte: Cleve (Bürgermeister Henrich von

Grevenstein jvon Steinen), Henrich von Butensenn ^Dr. Chaly-

bäus)), Wesel (Wessel van Beth, vielleicht Barß), Emmerich,
Calcar, Xanten, Rees; Abgesandte der Märkischen Städte:

Hamm (die Bürgermeister Hermann Buttel und Weinolth
Wennecker), Unna (Bürgermeister Johann Brauender). Von
Lippischer Seite hatten sich eingefunden die Räte: Lulef von

Kloster, Friedrich von Exter, Herr Berndt Stolte und Meister

Johann Mentze; die Abgesandten der Ritterschaft: Alef Smarte,
Simon Werpup, Tönnies von Donop, Arndt von Kerssenbrock;

Abgesandte der Städte: Lemgo (Bürgermeister Luleph sLülff)
Jggenhauß), Horn (Bürgermeister Bertold Wernickes) und

Blomberg. — Die Lippischen und Clevischen Räte trugen«?)
mit Bezugnahme auf die bereits zu Hamm abgehaltene Kon

ferenz ihre Beschwerden gegen die Stadt nochmals vor. Die

selbe habe gegen ihre Privilegien die Ratskor durch Wahl
von sechzehn über die gewöhnliche Zahl verändert, die Zere
monien und altchristlichen Gebräuche abgeschafft, mit Gewalt

die deutsche Messe eingeführt usw. Die Lippftädter suchten

sich dagegen zu verantworten. „Die Ratskor se
i

mit der

Herren Consens und die Veränderung wegen Versterbens der

Personen geschehen. Die deutsche Messe habe ein Priester

christlich freien Willens und ungezwungen gehalten. Die

Prädikanten hätten bei ihnen das Wort Gottes nach dem

christlichen Verstände gepredigt, und hofften sie, daß, weil die

Sache die Seele belange, si
e

sich darin nicht vergangen Hütten

usw." Vorstehendes is
t der Auszug des Protokolls, welches

über die zwischen den Clevischen und Lippischen Räten einer

und den Abgesandten der Stadt Lippe andrerseits stattgehabte

Verhandlung am 2
. Mai 1532, am Donnerstag nach Wal
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purgis aufgenommen wurde. — Am dritten Verhandlungstage,
am Freitag nach dem Sonntage Kantate 1532 wurde der

Schiedsspruchs) gefällt, der für die Lippstädter Bürgerschaft

durchaus ungünstig ausfiel. Jnbezug auf die Neuerung bei

der Ratswahl und die dadurch begangene „llberfahrcnheit"
wurde den Abgesandten Lippstadts gesagt, daß si

e

ihren Landes

herren „brüchtfällig" geworden nnd darum verpflichtet seien,

Wandel zu schaffen; doch wollten die Abgeordneten der Ritter

schaft und Städte untertänig gebeten haben und ferner bitten^

die Bürger von Lippstadt „gnädig zu bedenken". Jnbezug

aus die Annahme des neuen Glaubens wurde bestimmt, datz

Bürgermeister, Rat und Gemeine der Stadt Lippe sofort die

hochlöblichen Ordnungen und Reformation annehmen sollten,

welche der Herzog von Cleve zur Beilegung und Vermeidung

allen Zwists und Aufruhrs und zur Wiederbringung nnd Er
haltung christlicher Liebe und der christlichen heiligen Kirchen

Gewohnheiten eingeführt hätte; dagegen sollten si
e

solche

Neuerungen, die si
e „aus eigener Bewegnis" und ohne An

sehen und Bewilligung ihrer Fürsten und Herren in ihren

Kirchen oder sonstwie angefangen, ohne Verzug abstellen, auch

nichts in irgend einer Weise schaffen noch tun bis zu der Zeit,

wo der Kaiser sich mit den Kurfürsten und Ständen des

heiligen römischen Reichs auf einem demnächst zu haltenden

Reichstage über eine „gemeine Ordnung" vergleichen würde.
—
Unterschrieben is

t

diese Urkunde, von der vorstehendes einen

Auszug wiedergibt: „Gescheen nnd gegeven tho Dortmund?,

Frigdages nah dein Sonndag Cantate, im Jahre nach Christi
des Herrn löö^ Dirick v. Brunckhorst und van Battenborch,

Dirick van Eickel, Werner van der Recke, Simon Werpup,

Tonnies van Doneps (so von Steinen!), Wessel van Bell)

(vielleicht Barß) zu Wesel, Henrich van Grevenstein zu Cleve,

Hermann Buttel! zum Hamm, Johan Brabender zu Unna,

Lülff Jggenhauß zu Lemgo, Bertolt Wernickes zu Horn."
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V. Kapitel.

Die neue Ordnung.

Die drei Vermittlungstage zu Hamm und Dortmund

waren für die Lippstädter nicht nur resultatlos verlaufen,

fondern hatten ihre Lage noch verschlimmert. Die Vertreter
der Fürsten, der Ritterschaft und Städte beider Länder hatten
gesprochen und ihr Schiedsspruch hatte vernichtend gelautet.

Sich darnach richten, das hieß so viel als der lutherischen
Reformation, für deren Durchführung nun jahrelang gekämpft
war, in der Stadt „tor Lippe" den Todesstoß verfetzen.
Die mackern Bürger dachten aber auch nicht entfernt an Ab

schaffung des neuen Glaubens, sondern hofften auch jetzt noch

stark auf die Milde und Huld ihrer Landesherren. „Es schiene
ihnen fast unglaublich, daß der Graf zur Lippe feiner Stadt,
der seine Vorfahren Name und Ursprung gegeben, der si

e mit

allerlei Privilegien ausgestattet hätte, so ungnädig sein könne."

Da nun die Gräfin Magdalena als liebreiche Landesmutter viel-

fältig und inständig bei ihrem Gemahl bat, auch der Landgraf

Philipp von Hessen, auf welchen man am Lippischen Hofe große
Stücke hielt, sich der Stadt sehr annahm, so wagten es die

Lippstädter Bürger am Donnerstag nach Pfingsten sich

noch einmal an den Grasen zur Lippe zu wenden. Sie

schrieben ^6?) und dieses Schreiben is
t ein abermaliger klarer

und deutlicher Beweis für die echt religiöse Bedeutung der

Lippstädter Reformationsbewegung — : Sie hätten den Be

schluß des Dortniunder Tages in einer versiegelten „Ordinantia"

erhalten. Da dieselbe aber nichts Eigentliches von beiderlei

Gestalt des hochmürdigen Leibes und Blutes Christi „au-

lhue", wie dieses das heilige Evangelium selbst öffentlich mit

bringe und der gemeine Mann dies also erinnere, so bäten si
e

darum, so demütig und dienstlich si
e vermöchten, daß der Fürst

so gnädig sein wolle, daß si
e das Hochwürdige Sakrament

nach der Einsetzung und nach der Lehre des heiligen Evan

geliums genießen und gebrauchen möchten. Ob der Graf
die Bürgerschaft einer Antwort gewürdigt hat, wissen wir nicht;
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jedenfalls war si
e

nicht günstig. Alle Fürbitte und alle Ver

wendung erwies sich als umsonst. Die Landesherren schienen
entschlossen, die Stadt ihren Zorn aufs empfindlichste fühlen

zu lasfen und den Widerstand der Bürger in einer solchen

Weife zu brechen, daß si
e

sobald nicht wieder wagen sollten,

sich ihnen zu widersetzen.
—
Vielleicht oder wahrscheinlich hat

diese Strenge noch eine Steigerung erfahren durch eine im Jahre
1532 erschienene Schrift«") des Kölner Inquisitors Dr. Romberg,
der in Soest im Sommer 1531 gegen seinen Ordensbruder,

den evangelisch gesinnten Dominikaner Thomas Borchwede,

in die Schranken getreten war, dafür aber nur den Spott
namen „Genfebeck" (Gänseschnabel) eingeerntet hatte«'). Dieser
Dr. Romberg ermahnte in jener Schrift die drei evangelisch

gesinnten Städte Münster, Soest und Lippstadt, bei der alten

Weise zu verbleiben und schrieb darin die eines römischen
Inquisitors würdigen Worte: „Es sind derartige Verächter
der Kirche nicht durch Disputationen zu überwinden (— vor

solchen scheint Dr. Romberg, wie schon sein Verhalten gegen
über O. Westermann und Koiten beweist, große Angst gehabt

zu haben
— ), sondern si

e

sind vielmehr als Heiden von den

Katholiken anzusehen und durch Strafe von ihrer Torheit ab

zubringen." Das is
t

ganz und gar der Sinn, der uns auch

in unseren Tagen noch in dem Wort von den „gesegneten

Scheiterhaufen" entgegentrat. — Die Landesherren wären

zweisellos schon im Jahre 1532 zur Belagerung und Züchtigung
Lippstadts geschritten, wenn ihnen nicht die Unruhen in Soest

die Hände gebunden hätten. Aber schon die Sperrung der

Zufuhr war für die Stadt eine Ursache „großer Trauer und

empfindlichen Mangels."
Das Evangelium ging unterdessen in der Stadt seinen

stillen, aber festen Gang. Die Erkenntnis von den kräftigen

Irrtümern der römischen Kirche und von der Wahrheit, wie

si
e

auf Grund des Wortes Gottes durch die lutherische Re

formation wieder ans helle Licht gebracht wurde, ergriff die

Herzen immer mehr. Der Ruhm der kleinen Stadt „tor Lippe"

drang sogar bis in die Schweiz hinein, indem am 16. April 1532
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Theoderich (Dietrich) Bitter von Wipperfürth von Köln aus,

mo er Stiftsschullehrer zu St. Ursula war, an Heinrich
Bullinger, Prediger zu Bremgarten in der Schweiz, schrieb,

daß neben der „opulenten" Stadt Soest und der „berühmten"
Stadt Münster auch einige „winzige" Städte wie Lippe und

Hamm das wahre Evangelium Gottes zugelassen hätten. Die

Erkenntnis der Wahrheit war bereits so fest in den Herzen ge

gründet, daß O. Westermann sogar noch nach auswärts seine

Tätigkeit entfalten durfte. So sehen wir ihn im November

und Dezember des Jahres 1533 in seiner Vaterstadt Münster
mit großer Kraft und Entschiedenheit, aber auch mit großer

Nüchternheit und Besonnenheit für die neue Lehre wirken,

nachdem Abgeordnete aus Münster ihn als einen besonders
geeigneten Mann dorthin berufen und geholt hatten. Am
23. November 1533 predigte er vormittags in der „Ubermasser-

kirche" und nachmittags in der „Ägidienkirche" und „zeigte

feine Beredsamkeit und Wittenbergische Theologie gegenüber

römisch-katholischen und anabaptistischen Strömungen zur

Genüge". «2) In der darauf folgenden Woche arbeitete er
mit Fabritz und Lening (letzterer, Johann Lening, war Pfarrer
zu Melsungen, und Dietrich Fabricius, einst Vorkämpfer der

evangelischen Sache zu Köln, war jetzt Diakonus zu Kassel;

beide hatte Landgraf Philipp von Hessen auf Bitten des

Münsterfchen Rats am 8. November 1533 entsandt) — eine

Religionsverbesserung aus, die mit dem Augsburgischen

Glaubensbekenntnis in allen Stücken übereinstimmen sollte.

Fabricius machte dieselbe am 30. November 1533 in der

Lamberti-Kirche zu Münster öffentlich bekannt und drohte denen,

die si
e

nicht annähmen, mit der Rache des Höchsten. Am

14. Dezember 1533 feierte Fabricius in der Lamberti-Kirche
mit sechs Genossen das heilige Abendmahl auf evangelische
Art. Auch O. Westermann nahm daran teil und erntete mit seinen
Freunden dafür den Spott und Schimpf der Anabaptisten

unter Rottmanns Führung. Am 28. Dezember 1533 kehrte
O. Westermann von Münster nach Lippstadt zurück, wahr

scheinlich veranlaßt durch das tumultuarifche Auftreten des



42

Anabaptisten Henricus Rollius. Bereits wenige Monate

später, im Februar 1534, bemühten sich die Soester um den

Lippstädter Reformator, damit er ihnen an Stelle des Johannes

Pollius zunächst als Koadjutor Brünes am Evangelium diene.
Er erhielt aber nicht die Einwilligung des Lippstädter Rats,
den er, wie er an die Soester schrieb, ohne seine Bewilligung

nicht verlassen mochte.^) Der Brief an den Socster Rat is
t

in Sprache und Art so interessant, auch gewährt er solch
einen klaren Einblick in die ganze Denkmeise und Sinnesart

O. Westermanns, daß er unverkürzt hier folgen mag!
lünacle uncl irecle clorck (üliristum, rlrsamen uncl vursicritige

uncl levenn Kerrn, bisunclers gucle truncles. >
1
.

I. sckritite an

mx gevercliget Kebbe icli alles inlialcles gelesenn uncl liedde

ock mogeliken vlvt angevenclet, bv mvnen nerrn van cler Lippe,

cien ick clenstes lialven verstricket bin, icli mvt erem villen
juven scnrititen uncle bogerten moclrte svn nahekommen. Luncier

ick nebbe cles nickt mögen erlangen so j. I. ut eren scnriktten

tri« vormerken nebben. 80 en macli ick erer ane ere devilgunge
nvcnt vorlaten. ttecicle ick mer ere consent erlangen moclrt,

voicle ick alles vermoges na cler gnacle mv Lott vorlentn

Ireäcle gutvillicli ^uwe LKristengemevn geclenet liedben uncl cle

bevisam spvse cler seien clersolven vorgeciregen. Uncl becisncke

mv ser liovcnlick tegen ^
. I.
,

clat gv m^nes clenstes bogercnn ;
moclite ick eucli vveciclerumme viiien uncl clenst bevvseri,

woicie ick all tvclt vlvticli vnne gevunclen vercienn. Ovt Kedde

ick j. I. gutliclier antvort n^ctit mögen dergenn, cle solveri

gocit vn lievlssmer valvart uncl salickliken regimente ns svneri

'.viiien to langen ticlen friste.

Datum tor Lippe nona ledruarii anno etc. XXXIIII.

>
1
.

I. gutwillige clener

^olisnnes Westermsnn.

An O. Westermanns Stelle kam, zweifellos auf seine
Empfehlung hin, Adam Brixius nach Soest. Derselbe war

von Münster vertrieben worden, hatte sich dann eine Zeitlang

in Lippstadt aufgehalten und wurde nun zunächst Koadjutor^

dann Nachfolger Brünes.
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Es ist das Verdienst Dr. Ludwig Kellers, für das Jahr 1534,
in welchem O. Westermann den erfolglosen Ruf nach Soest

empfing, das Bestehen einer Täufergemeinde in Lippstadt nach

gewiesen zu haben. Als Mitglieder derselben sind zu nennen
Urban Kissenmacher (Kusfemeker), der sehr wahrscheinlich im

Jahre 1534 in Warendorf getauft morden war; ferner die

später zu ermähnenden Richard Schuhmacher, Georg Hundert
mark, Bernhard Seidenbeutel u. a. Auch scheint der 1535 aus

der Stadl ausgewiesene Bürgermeister Roggener bis zu einem
gemissen Grade in die anabaptistische Bewegung verwickelt ge

wesen zu sein, da er den „wieder getauften" Richard Schuh

macher in miederholten Fällen benutzte, um dem wegen Aufruhr
verfolgten und entwichenen Anton Schmitz Botschaft zuzutragen.

Letzterer is
t

ohne Zweifel identisch mit dem von Kampschulte

ermähnten „Antonius", ^seines Zeichens ein Weber), der im

Amte Stromberg anabaptistische Propaganda machte, Viel
weiberei lehrte und die demnächstige Vernichtung aller Gottes

häuser und aller dem Wiedertäufertum nicht beipflichtenden

Obrigkeit verkündigte. „Wenn es demnach als sicher gelten
darf, daß die Geschichte der Lippftädter 'Brüdergemeinde' bis

mindestens zum Jahre 1534 hinaufreicht, so is
t

zugleich gewiß,

daß das Bestehen derselben eine Reihe von Jahren hindurch
ein wohlbewahrtes Geheimnis blieb". Während sich so im

Innern der Stadt ein Neues vorbereitete, wurde ihre Lage

nach außen infolge der Sperrung der Zufuhr und der immer

drückender werdenden Armut immer schwieriger. Da machten
die Bürger noch einen letzten Versuch, durch fremde Ver-
mittelung eine gnädigere Entscheidung ihrer Landesherren herbei

zuführen. Am 2
. Juli des Jahres 1534, am Tage visiw-

tioliis ^Isrise, sandten Bürgermeister und Rat der Stadt
tor Lippe ein Schreiben an den Churfürsten von Sachsen, ^>

in welchem si
e

sich rechtfertigten, daß si
e binnen ihrer Stadt

das heilsame und heilige wahre Golteswort angenommen „und
oick jclicke ceremonie in unse karspelkerken ufgehört und ver

lalten Hebben"; jedoch keinerlei Aufruhr und Greuel irgend

welcher Art angerichtet worden sei. „Trotzdem seien si
e von
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ihren Landesherren mit Ungnade angesehen worden. Sie bäten

daher, daß der Churfürst Fürbitte für si
e einlegen möchte, daß

si
e bei dem wahren Gottesmort verbleiben und Handel und

Wandel mit den benachbarten Orten des Landes ihnen wieder

^erstattet werden möchte".
Aber auch dieses Schreiben hatte keinen Ersolg!

Da die Not in der Stadt immer größer und größer
murde, alle Fürsprache nichts fruchtete und die sehnlichst er

hoffte Hilse ausblieb, so sahen sich die Lippstädter Bürger ge

zwungen, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, wie ge-

fchehen am Margarethentage (14. August) des Jahres 1535.
Die Lippstädter Bürgerschaft sah sich dazu um so mehr genötigt,

weil die militärischen Kräfte des Herzogtums Cleve durch die

Eroberung Münsters, des „neuen Jerusalems" frei geworden
waren und nun in großer Stärke vor die Tore Lippstadts

rücken konnten. Die Urkunde, in welcher die Ubergabe der

Stadt den Fürsten angezeigt wird, lautet folgendermaßen:««)
„Wir Bürgermeister, Rat und Gemeinheit der Stadt Lippe
bekennen und bezeugen mit diesem offenen versiegelten Briefe,

daß wir uns einträchtiglich gegeben haben und geben in unserer
gnädigen Landessürsten und Herren Hände und Macht mit

Gnaden und Ungnaden, si
e in unsere Stadt kommen zu lassen

nach ihrer fürstl. Gnaden und Gnaden Wohlgefallen und Ge

sinnung, jedoch mit untertäniger, demütiger Bitte, den Un

schuldigen nicht mit den Schuldigen entgelten zu lassen. Unsere

jetzigen Prädikanten sollen beim Einreiten unserer gnädigen

Herren abgesetzt und andere angenommen werden, jene dann

zu Verhör gestellt werden, und wer von ihnen sich als tüchtig
und bequem erweise, der soll wieder zugelassen werden, wer

aber nicht, der soll ohne Schädigung seines Leibes und Gutes

aus der Stadt gelassen werden. Zur Urkunde der Wahrheit
haben mir unserer Stadt Sekretsiegel an den Rand dieses Briefes
gedruckt. Im Jahre des HErrn 1535 auf St. Margaretentag."
Am folgenden Tage (15. August) — Mariä Himmel

fahrt — zog eine stattliche Schar von Reisigen durch die Tore

Lippstadts ein. Voran ritt Herzog Johann von Cleve auf
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stolzem Rosse gestrengen Angesichts. Ihm folgte Graf Simon
von der Lippe mit Graf Otto III. von Rietberg, dem Sohn
seiner ältesten Schwester Margarethe zur Lippe und des Grafen

Johann von Rietberg. Hinter ihnen folgten noch verschiedene
andere Grafen und Herren, deren Namen vergessen sind, und-

eine zahlreiche Reiterei. An den Straßen standen die Lipv-

ftädter Bürger mit ihren Frauen und Kindern und erwarteten,

bangen Herzens das drohende Strafgericht.

Am 16. August sand auf dem Rathause der Stadt tor

Lippe eine Versammlung statt, wie si
e dort noch nie, so lange

die Stadt gestanden, gesehen worden war. Eine strenge Unter

suchung über das in den letzten Jahren Vorgefallene wurde

angeordnet. Die Prädikanten und die vornehmsten Urheber
der Ratsveränderung, „die schon durch Angeberei verraten

waren", wurden teils in ihren Häusern bewacht, teils aufs-

Rathaus befohlen, gefangen genommen und in den Turm g
e

sperrt. Diese und mehrere andere, welche als die Haupt

rädelsführer bezeichnet worden waren, wollte der sonst so
-

milde gesinnte Herzog Johann namentlich auf Anreizung
einiger der Stadt besonders feindlich gesinnter Clevischer Räte

als grobe Verbrecher vor das geistliche Gericht stellen, einige
mit dem Tode, andere mit Leibesstrafen, Einziehung ihrer
Güter und Landesverweisung bestrafen lassen. — Da trat
der Graf Simon als Fürsprecher für die Lippstädter auf, wies

hin auf die wertvollen Dienste, die sein Vater, Graf Bern

hard VII., dem Clevifchen Hofe und dem Großvater von
Herzog Johann in dem Soestischen und böhmischen Kriege ge
leistet, erinnerte an die ruhmvolle Tapferkeit, welche die Lipp-

ftädter Bürgerschaft in eben demselben Kriege bewiesen und

bat, die Verdienste der Väter und Großväter ihren Kindern

und Enkeln durch Gewährung von Gnade zu vergelten. —

Desgleichen erhob sich Graf Otto von Rietberg zu Gunsten der
um ihres Glaubens willen Bedrohten und erklärte^), „er sei

zwar mitgezogen, um die unbotmäßige Stadt zum Gehorsam
zurückbringen zu helfen; aber nicht, damit Prediger und Bürger

um ihres Glaubens willen an Ehre, Leib und Leben miß
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handelt würden. Die Prediger hätten gelehrt, daß niemand

durch Messe und gute Werke selig werde, sondern allein durch
den Glauben an Christum. Wenn dieses Ketzerei fei, so seien

Christus und die Apostel auch Ketzer gewesen. Auch er be

kenne sich zu dieser Lehre und schäme sich des Evangelii von

Christo nicht. Sollte darum den Präditanten Gemalt angetan
werden, so würde er ungesäumt mit seinen Reitern die Stadt

verlassen." Ähnlich äußerten sich auch die anderen anwesenden

Grafen und Herren.

Die Fürsprache des Grafen Simon von der Lippe und

der mannhafte, von echtem Bekennermut zeugende Protest des

Grafen Otto von Rietberg hatte den Erfolg, daß Herzog

Johann nachgab und in mildere Bedingungen willigte. Von

ihm und dem lippischen Grafen wurde nunmehr der gemein-

fame Beschluß >°°) gefaßt, daß die neuen Prediger und einige

Anstifter der inneren Unruhen die Stadt verlassen, die andern

aber nach dem Maße ihrer Vergehungen mit verhältnismäßigen

Geldstrafen belegt werden sollten. Der Bürgermeister Regner

<so nennen ihn alle alten Berichterstatter- es steht aber ur

kundlich fest, daß er Roggener heißt) sollte Landes verwiesen
werden und geloben, keinem andern Aufruhr anhängen zu
wollen, auch Urfehde schwören, ebenso Bernt Ruckelmann, ge
nannt „der heilige Geist". Johann Fleischhauer, Rickart
Schomacher, der bunte Johann, Bernhard Seidenbeutel (in
den Urkunden heißt er: Sndenbudel oder Sydenbuel) der

Groppcr, der Maler, der Lepper, Heinrich Hermanns der

Reiche (dieser kommt in den Lippstädter Ratslistcn von

an wiederholt vor), der Reck und Jürgen Hundertmark sollten
in eine Geldbuße verurteilt und in ihren Häusern versichert
werden, daß si
e

nicht herauskommen und keine Gesellschaft zu

sich kommen lassen könnten. Sobald si
e

sich aber wieder un

gehorsam und aufrührerisch zeigen würden, sollten si
e Leib

und Gut verbrochen haben und ihr Bürgerrecht verlieren.

Der Barberer und Sonelmanii sollten öffentliche Kirchenbuße
tun; der Köster von Lon aber vor Gericht gestellt werden.
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Letzterer mar Küster des Dorfes „Lohne" und mar von dort,

nachdem sein Pastor vom Soester Rat wegen widertäuferischer
Predigt seines Amts entsetzt war, nach Lippstadt entwichen,
mo er in die Katastrophe verwickelt und als der Wieder-

täuferei verdächtig des Landes verwiesen wurde. Außerdem

behielten sich die Herren die Strafe gegen die Anstifter des

Aufruhrs, welche in künftigen Zeiten erkundigt werden möchten,
vor. Das Vermögen des Lubbert Kremer, Hasewinkel und
Wetters sollte durch die Amtleute konfisziert werden. Ferner

sollten die ausgetretenen Nonnen und Mönche aus der Stadt

und der Herren Lande vermiesen und ihnen nicht gestattet

werden, in Zukunft daselbst ihren Wohnsitz zu nehmen. Endlich
mird betreffs der Prödikanten verabredet, daß der Herr von

der Lippe seiner Gnaden Capellan in die Liebfrauenkirche auf
einen Monat nach Lippstadt schicken wolle; mittlerweile würden

sich die Herren nach einem geschickten Prödikanten umsehen
und denselben nach Verabredung nach Lippstadt entsenden.

Ob der 1535 erwähnte"") Priester Albert Blancke jener

Capellan gewesen ist, läßt sich mit Sicherheit nicht ermitteln.

Ter Bestimmung und dem Befehl der Landesherren ent

sprechend verließen Bürgermeister Roggener und einige aus

dem Rat, sowie die evangelischen Prediger sast ausnahmslos
die Stadt.

O. Westermann >°2) wandte sich zunächst nach seiner Vater

stadt Münster, von wo er, als die dortigen anabaptistischen

Unruhen ihn vertrieben, auf Empfehlung des Antonius Corvi-
nus, der ihn in Münster kennen und schätzen gelernt hatte,

zu dem Landgrasen Philipp von Hessen kam, der ihn zum

zweiten Geistlichen an der Altstädter Kirche in Hofgeismar be

stellte. Hier starb er als Kollege Johann Eckhards „dene
senex", als hochbetagter Greis.

Hcrmann Koiten lebte nach Hainelmann zunächst einige

Jahre im Exil. Nach Graf Simons Tode (1536) wurde er

nach Tetmold berufen, wo er als Amtsgenosse des Pastors
Simon von Erter wirkte und starb. Seine Witwe heiratete
später den Pastor Johannes Hoffmeister in Detmold.
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Wilhelm Cappel! wurde von Graf Otto in die Grafschaft
Rietberg mitgenommen und zum Adjunkt des Pastors in Nien-

kierken (Neuenkirchen) bestellt. Nach Kampschulte hat er mit

Graf Otto und Hermann Halevat in kurzem die ganze Riet-

berger Grafschaft dem Luthertum zugeführt. Sein Landesherr
mar 1535 bei dem Zuge gegen Lippstadt für das Evangelium

vollends gewonnen worden.

Tilmann Mentzel war einige Zeit Prädikant in Dinker

und kam dann an die Kirche Maria in altis, zur Höhe in Soest.
Hermann Halevat wurde von dem Grafen Otto von Riet

berg als Pastor in der Stadt Rietberg angesetzt. Kampschulte

macht Cappel! zum Pastor in Rietberg und Halevat zum Adjunkt

in Neuenkirchen. Ob mit Recht, is
t

sehr fraglich.

Jakob Leidigen wurde von dem Grafen Konrad zu Tecklen

burg aufgenommen, bei dem er das Reformationswerk des

Johannes Pollius fortsetzte.
Johann Hunschius endlich ging, wie hier im Zusammen

hange mitgeteilt sein mag, 1537 (nach Lipp. Reg. Nr. 3155,
wo er übrigens auch irrtümlich als Dominikaner-Prior be

zeichnet wird, 1532) als Nachfolger des Kaplans Hermann
Swager an St. Johann zu Lemgo, wandte sich aber bald von
dort, da er keinen Beifall fand und Mangel litt, nach Herford,
wo er Gehilfe des Pastors Lonicer wurde und bald starb"").
Wenn Heppe von Tielmann Mentzel sagt, daß er nach Lemgo

gegangen fei, so beruht das auf einer Verwechselung mit Johann

Hunschius.
Kaum war die Stadt mit ihrem Landesherrn ausgesöhnt,

so bat der Rat und die Bürgerschaft, bei der Augsburgifchen

Konfession verbleiben zu dürfen und ihnen keine anderen Prediger

zu schicken, als solche, welche dieser Konfession zugetan mären.

„Von der lutherischen Lehre könnten si
e unmöglich wieder ab

weichen." Da nun einige anwesende Grafen und Herren,

auch einige Räte und Hofbediente der Landesherren diese Bitte

mit ihrer Fürsprache begleiteten, und darauf hinwiesen, daß

sonst die Stadt und das Gemeinwesen nicht zur Ruhe kommen

würden, so wurde der Bürgerschaft endlich bewilligt, ihre Religion
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zu behalten und Prediger, die derselben zugetan wären, bei

sich anzustellen. Doch mußten si
e heilig angeloben, daß, so

bald entweder auf einem allgemeinen Konzil oder in einer

Nationalversammlung oder von den sämtlichen Ständen des

Reichs eine andere Religionsordnung gemacht werden sollte,

si
e

sich derselben ohne die geringste Einwendung unterwerfen
wollten. Es wurde darüber der Rezeß vom 24. August 1535 >«5)
errichtet, in welchem den Bürgern versprochen wurde, ihnen
fromme, gelehrte und geschickte Prädikanten zu bestellen, die das

Wort Gottes klar und rein zu der Ehre Gottes, zur Seligkeit
der Seelen, zur Besserung des lieben Friedens lehren und

predigen sollten ohne Schelten und Aufruhr. Auch sollten si
e

spüren, daß die Landesherren „nicht gemeint" seien, irgend

etwas dein Evangelium und dem Worte Gottes zuwiderzu
handeln, sondern vielmehr helfen würden, daß das Evangelium

und Wort Gottes und sonst gemeiner Friede und Wohlfahrt
gefördert werde. Auch verordneten sie, da die vorigen Prädi
kanten, wie ihnen berichtet worden, das Abendmahl unter

beiderlei Gestalt als dem Evangelium gemäß bezeichnet hätten,
daß, obwohl si

e ungern die Ihrigen von gemeiner christlichen
Ordnung gesondert sähen, den Prädikanten fortan angezeigt
werde, daß si

e weder ein noch beiderlei Gestalt des Sakraments

des Altars vermersen, verbieten oder darauf schelten und auch
dasselbe unter einerlei Gestalt öffentlich in den Kirchen, wie

von Alters her gebräuchlich, reichen und austeilen sollten. Im
Fall aber, daß Einer aus Ursach des Gewissens begehren
sollte, von den Prädikanten das Sakrament in beiderlei Gestalt

zu empfangen, so sollte es auch so ungestraft ausgeteilt werden

dürfen. „Alles bis zum Konzil und Kais. Majestät imd des

Reiches ferneren Vorsehen oder weiteren fürstlichen Befehl."
Im großen und ganzen konnten die Lippstädter Bürger

mit dem Verlauf der ganzen Angelegenheit zufrieden sein. Die

günstige Entscheidung betreffs der kirchlichen Verhältnisse hatte
die Stadt unstreitig der Vermittelung und Fürsprache des

Landgrafen Philipp von Hessen zu verdanken, der am 19. Sep

tember 1535 >°b) an den Grafen Simon zur Lippe schrieb:

H
. Süemöller, Reformalionsgeschich» »on Lipxstadt.
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Es se
i

an ihn gelangt, daß Simon seinen Unterthanen, den

Einwohnern der Stadt Lemgo des Evangelii halber entgegen

trachte. Wie er nun schon in früheren Jahren neben dem

Grafen Jost von der Hone zwischen Simon und der Stadt
Lemgo gütlich gehandelt,- so bitte er auch jetzt, daß Simon sich
eines Besseren bedenken, Gottes Ehre und dessen Wort zu

Herzen ziehen, die Lemgoer, die sich dem ausgerichteten Recesse

gemäß halten wollten, nicht beschweren und gewaltsamen Vor

nehmens sich enthalten möge. An demselben Tage hatte Land
graf Philipp sich auch an die Brüder Gebhard und Albrecht,

Grafen von Mansfeld gewandt und ihnen mitgeteilt, daß
Simon, nachdem er und der Herzog von Cleve „geschwinde

ungnädiglich" gegen die Stadt Lippe gehandelt, derselben ihre
evangelischen Prädicanten abgedrungen und alle Papisterei auf

gerichtet, nun auch ebenso mit der Stadt Lemgo versahren
wolle. Deshalb möge Graf Gebhard als naher Verwandter
Simons (er mar ja sein Schwiegervater) bei demselben zu Ehre
Gottes und Ausbreitung seines Worts sich verwenden, in
eigner Person zu Simon reiten, oder seinen Sohn Jost zu
demselben senden, um mit ihm zu reden.

Auf Grund des günstigen Recesses vom 24. August 1535

brachten die Lippftädter den bereits oben erwähnten Johann
Costerus (Schomerus) als Prediger in Vorschlag. Derselbe
war aus Gefecke, wo er terminierend das Evangelium ge

predigt hatte, ausgewiesen und hatte seitdem, nachdem er das

Mönchsgemand abgelegt und sich auch verheiratet hatte, in

Lippstadt privatim gelebt. Dieser Costerus wurde zum Pastor
der St. Nikolai-Kirche bestellt und hatte die Nachmittagspredigt
im „Münster zu St. Marien" zu halten. Er hielt deutsche
Messe und sang mit dem Volke Psalmen, wodurch dem Worte

Gottes immer weitere Bahn bereitet wurde. Nach kurzer Zeit

bestellten die Landesherren noch zwei evangelisch gesinnte Prediger

sür die Stadt Lippe: Marcus Benneus und Henricus Late-

fontanus. Diese drei lebten i
n

schönster Eintracht und predigten

das Evangelium mit aller Freudigkeit unverboten. Als vierter
wurde ihnen beigesellt und zwar „ex re^imine scli«la5tic«"
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öl. Johannes Platenus, der schon 1527 Rektor und zwar der

erste evangelische Rektor der Lateinschule in Lippstadt gewesen

mar. Nur ein einziger Pastor in der Stadt „tor Lippe" blieb

römisch-katholisch: Johannes Quackert"") mit Namen, Matthies
Tylkens Nachfolger an der Jakobi-Kirche. Den Bürgern aber

mar das sehr unlieb. „Er hatte deshalb", wie Hamelmann
berichtet, „auch nur wenige Hörer und Zuschauer seiner Thorheit,

nämlich einige verrückte alte Weiber und ähnliche Päpstlinge".

Wenn trotz dieser für die Evangelischen so sehr günstigen
Sachlage Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen unter dem
I. Mai 1536 an die Stadt Soest schrieb, „er habe ungern
gehört, daß sich die von der Lippe von Gottes Wort wiederum

begeben und führen lassen" (Soester Stadt-Archiv sub rubr.

XXIX Nr. 307 S. 428), so beruht das auf einem Irrtum.

VI. Kapitel.

Vsn der Seit der Miinfterer Aataftrsxhe
b»S zum Interim (?SSS—

Am 17. September 1536 starb Graf Simon zur Lippe
im 66. Lebensjahre auf dem Schlosse zu Detmold und ward

in der Blomberger Klosterkirche beigesetzt. >°«) Da sein ältester
Sohn Bernhard erst 9 Jahre zählte, so mußten für diesen
bis nach erreichtem 21. Lebensjahre Vormünder bestellt werden.

Zu solchen wurden ernannt Landgraf Philipp von Hessen, Graf
Jobst von Hoya und Graf Adolf von Schaumburg. Während
letzlerer Propst und Coadjutor des Doms zu Köln mar und

später auch Erzbischof wurde, waren die beiden ersteren über

zeugte evangelische Männer. Graf Jobst von Hoya war durch
seinen Schmiegervater, den Grafen Wolfgang von Gleichen
und durch feinen Lehnsherrn, den Herzog Ernst den Bekenner,

den Neffen der Kurfürsten Friedrichs des Weisen und Johanns
des Beständigen schon früh für die Reformation gewonnen.

Bereits im Jahre 1525 hatte Luther den Antwerpener Adrian

Buxschoten (Büchsenschütz) von Wittenberg aus als Prediger
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nach Hoya gesandt. So kam denn der Lippische Erbprinz

ganz und gar unter evangelischen Einfluß und wurde dem

entsprechend auch am Kasseler Hofe im evangelischen Glauben

erzogen. Im Lippischen Lande hörte jetzt vorläufig jegliche
Beeinträchtigung oder gar Verfolgung der Lutherischen Lehre

auf. In Lippftadt selbst gab es nur noch wenige Katholiken,
die in der 1524—1526 zu einer Kirche erweiterten Kapelle des

„Süsterhauses" ihren Gottesdienst hielten. Der Jakobi-Pastor

Johannes Quackert kam, wie oben bereits berichtet, sür das

kirchliche Leben der Stadt nicht in Betracht.
Statt der katholischen Gegenströmung trat aber in den

letzten Jahren seit 1534 eine andere gegen die lutherische Re

formation in Lippstadt in die Schranken: die anabaptistische

oder wiedertäuferische. Es wurde, wie Dr. L. Keller berichtet,
im Jahre 153L der Obrigkeit die Anzeige gemacht, daß in
der Stadt „tor Lippe" eine Täufergemeinde vorhanden fei.

Noch ehe die Glieder derselben gewarnt worden waren, wurden

ihre Häupter verhaftet und in Gewahrsam genommen. Ob

dieselben von Anabaptisten in Lemgo, über die kurz zuvor die

Katastrophe hereingebrochen war, nach Anwendung der Folter
verraten worden sind, is

t

nicht zu ermitteln,
— jedensalls steht

urkundlich sest, daß die Obrigkeit im November 1538 die Führer
der Lippstädter Täufergemeinde in Händen hatte und beschloß,

mit der ganzen Strenge des Gesetzes gegen si
e vorzugehen.

Am 29. November trafen als Bevollmächtigte Herzog Johanns
die Herren Wennemar und Eberl von der Recke nebst dem

märkischen Landschreiber und als lippische Kommissare Hermann
von Mengerfen, Franz Kerssenbroick, Christoph von Donop

und Georg von Hörde in Lippstadt ein, traten sofort zu einer

Sitzung zusammen und verständigten sich über die Art, wie

si
e in dieser schwierigen Sache verfahren wollten. Die Kom

missare beschlossen zunächst unter Zuziehung einiger Vertreter
der städtischen Körperschaften ein ausführliches Verhör erst in
der Güte, dann mit der Folter vorzunehmen. Hierzu sollten
vorläufig nur die am meisten belasteten Personen gezogen
werden. Als man diesen Beschluß dem Stadtrat mit dem Be
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fehl, den Scharfrichter und die Folterwerkzeuge zur Stelle zu
schaffen, zu erkennen gab, eröffnete dieser, daß zwar bereits ein

Verhör stattgefunden habe, der Rat aber willens sei, den An
ordnungen nachzukommen. Am 30. November fand das Ver

hör der Meistbeschuldigten: Richard Schuhmacher und Georg

Hundertmark statt. Ihre Aussagen wurden vom Gerichts
schreiber zu Papier gebracht. Leider sind dieselben verloren

gegangen, während die an si
e gerichteten Fragen im Staats

archiv zu Münster (Cleve-M. L
. A. 192a) noch vorhanden

sind. Es wurde durch das Verhör festgestellt, daß 12 (Richard
Schuhmacher, Georg Hundertmark, Bernhard Seidenbeutel,

Arnd Hovelmann nebst feinen beiden Frauen, Ebert Gläseker,
des letzteren Sohn, Heinrich Stenßgen, Heinrich Willeken,

Urban Kissemacher und ein ungenannter Gefangener aus Bochum,

ein Lippstädter Kind) miedergetaust feien; aber alle versprachen,

sich eines Besseren belehren lassen zu wollen. Nach der Kon

stitution des Reichs waren alle dem Tode verfallen; aber Herzog

Johann hatte Vollmacht gegeben, das Blutgericht auf die Rädels

führer zu beschränken. Die Gesandten, die von dieser Voll

macht gern Gebrauch machten, beschlossen, die „Prinzipalften" :
Seidenbeutel, Schuhmacher und Hundertmark am Leben zu

strafen. Es wurden gerade diese ausgewählt, weil si
e den

1535 geleisteten Eid gebrochen hatten. Arnd Hovelmann wurde
wegen Vielweiberei vor Gericht gestellt. Gläseker und Sohn,
Willeken und Stenßgen wurden unter der Bedingung begnadigt,

daß si
e

Buße tun und Bürgen für ihr ferneres Wohlver
halten stellen wollten, Urban Kissemacher, weil er sich erbot,

den Anton Schmitz, der 1536 aus dem Lippstädter Gefängnis
entkommen mar, dingfest machen zu helfen. Die Kommissare
wollten sich der Zustimmung des Stadtrats versichern. Dieser aber

lehnte jegliche Mitwirkung bei der Prozedur ab mit der Be

gründung, daß ihm ja die Fürsten die Gerichtshoheit genommen

hätten. Auch weigerte sich der Stadtrat, sich an der Be

strafung des städtischen Torwächters Ebert von Unna, der

während der Verhandlungen des Nachts eine miedergetaufte

Person aus der Stadt gelassen und deshalb dem Tode ver
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fallen war, zu beteiligen. Am 2. Dezember wurden die vier

„Prinzivalsten" aufs Rathaus geführt und zum Tode ver-

urteilt. Als die Einwohner Livvstadts das hörten, sammelten
sich die Frauen und Jungfrauen vor den Richtern und baten

flehentlich, „man follte das Blutvergießen hindern um der An

geklagten armer kleiner Kinder willen." Als die Kommissare
das ablehnten, wurde die Bitte so dringend miederholt, daß

si
e die Sitzung suspendieren und in einen andere« Saal

gehen mußten, von wo aus si
e dann das Sitzungslokal räumen

ließen. Da nun auch die Bürgerschaft und der Rat ihre Bitten
mit denen der Frauen und Jungfrauen verbanden, wagten die

Kommissare es nicht, ihren Befehl durchzuführen. Sie versprachen
vielmehr, die Bitten an die Fürsten zu bringen und ließen die

Gefangenen, die Pönitenz zusagten, in Gewahrsam zurückführen.
So war das Leben der letzteren gerettet, und Lippstadt blieb
die Schmach eines Ketzergerichts erspart. In welcher Weise
die Bestrafung später erfolgt ist, is

t unbekannt. Am 3. De

zember wurde wegen der übrigen „Täufer" die Entscheidung

gefällt. Sie sollten mit dem Totenhemd bekleidet in der Kirche
vor allem Volke Buße tun und ihren Irrtum abschwören. Auf
ihre Bitten, die von Bürgerschaft und Rat unterstützt wurden,

wurde ihnen der Kirchgang im Totenhemd erlassen und der

Widerruf vor der Gemeinde als genügend angesehen, zumal

si
e in der Stadt „Bürgen" fanden. Den übrigen „Täufern",

die sich durch die Flucht der Aburteilung entzogen hatten,

wurde Amnestie zugesichert. Von einer „Täufergemeinde" hört
man aber fortan in Lippstadt nichts mehr.

In mehr oder weniger engem Zusammenhange mit diesen
Ereignissen stehen die Grenzstreitigkeiten mit dem Bistum
Münster, bezm. mit dem Amte „Stromberg", wo Cort Kettler

als „Droft" seines Amtes waltete. Acht Tage vor Weihnachten
1538 waren etliche Wiedertäufer durch den Stromberger Drosten
bei Cappel aus Lippftädter Boden aufs Rad gelegt. Als nun die
Lippstädter Bürger, erbittert über den ihnen angetanen Schimpf,
die Räder mit den Körpern über die Brücke bringen ließen,
die Münsterfchen sich aber unterstanden, solche abermals am
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vorigen Orte wieder aufzurichten, so sind si
e

ausgezogen, haben

die Räder in Stücke zerhauen und solche in die Glenne ge

morsen Das mar der Anfang einer Fehde, welche bis

zum Jahre 1556 die Lippstädter Bürgerschaft in viel Unruhe
versetzte.

Das Jahr 1539 brachte im Herzogtum Cleve eine für
Lippstadt zünftige Änderung. Johann III. schloß die Augen,
und an seine Stelle trat als ein erst 23 jähriger Jüngling der
Zögling Heresbachs, Herzog Wilhelm IV., unter dem sich
der Druck und die Hemmung, worunter die Evangelischen bis

her geseufzt hatten, sofort verminderte. 1541 ließ dieser Fürst
sogar durch seine Gesandten seinen Beitritt zur Augsburgischen

Konfession (varists) erklären, und 1543 genoß er vollends das
heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt.

In Lippstadt hatte sich inzwischen nichts Bedeutsames er
eignet. Nur im Jahre 1542 am Donnerstag nach Philipvi
vollzog sich in aller Stille ein Ereignis, welches in der Re-

sormationsgeschichte der Stadt Erwähnung verdient. An diesem
Tage nämlich übergaben der Prior Bernhard Wichmann, der

Prokurator Johannes Wenzo und sämtliche Konventualen das

Auguftiner-Eremitenkloster mit allen Gebäuden und Einkünften

in das Eigentum der Stadt. In der darüber ausgestellten
Urkunde"«) heißt es: „Nachdem das Kloster anfänglich zur
göttlichen Ehre von milden Almosen gegründet, gestiftet und

dotiert morden ist, und unsere Vorfahren alle heiligen Tage

zu ewigen Zeiten zu Unser lieben Frauen-Kirche durch einen ge

schickten Prediger das Wort Gottes zu verkündigen sich verpflichtet
haben, befindet es sich so

,

daß mir aus Mangel an Personen,

auch Alters und Krankheit wegen, auch Vorenthaltung unserer
Rente dasselbe nicht länger erhalten können und mögen, wollen

jedoch solche Stiftung nicht gern anders als zu göttlicher

Ehre gekehrt haben, und damit die löbliche christliche Meinung

vermöge der ausgegangenen unser Gnäd. Herren Ordnung, daß
man in den Klöstern gelehrte Schulmeister zur Unterweisung

der jungen Gesellen billig erhalten solle, beherzigt und bedacht,

und darum mit gründlicher Bewilligung ims des vereinigt.
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bewilligen und übergeben wir in Kraft dieses Briefes solches

Kloster mit allen Zimmern und Gebäuden, Kleinodien'"),
Ornamenten, Gülden und Renten, Briefen und Siegeln, binnen

und außerhalb der Stadt Lippe gelegen, damit eine ordentliche

Partikulärschule mit gelehrten Schulmeistern zu Behuf der

Jugend und zur göttlichen Ehre dem gemeinen Besten darin

eingerichtet und dazu solch Kloster und Rente zu ewigen Zeiten

gebraucht, und daß die Predigt, zu der wir verpflichtet waren,

bis auf ewige Zeiten durch einen Gelehrten an allen Festtagen

möge verwahrt und vollführt werden." Die Verhandlung
wurde aufgenommen durch den Samtrichter Tönnis Wester
mann. Als Zeugen fungierten der „würdige und ehrsame Herr"
Marco Venne (Markus Benneus) und der Bürger Johann
Calen. Im Jahre 1545 bat deshalb der Lippstädter Rat
den Herzog von Cleve und demnächst anch den Grasen zur
Lippe, die Klostergüter zu einem Pädagogium verwenden zu

dürfen, „da die Mehrzahl der Mönche die göttliche Wahrheit
erkannt und kaum 3 oder 4 alte Perfonen im Kloster der

Möncherei anhingen, die Schulen aber alle beinahe vergangen

seien und die freien Künste, wenn nicht mit göttlichem Rate

dazu getan werde, einen fchweren Fall nehmen müßten." Es
scheint aber seitens der Landesherren eine abschlägige Antwort

erfolgt zu sein, denn aus der Verlegung der Schule in die

Klostergebäude wurde nichts. Auch als im Jahre 1613 Bürger

meister und Rat sich an den Kurfürsten von Brandenburg und
den Grafen von Pfalz-Neuburg, die Erben der Grafen von der
Mark, gewandt hatten, ihnen wegen der „eingefallenen Sterb

luft" die Benutzung der leer stehenden Klosterräume zur Schule

zu gestatten, wurde das Gesuch von den Landesherren in

Gnaden abgeschlagen "2).
Die Zeit, wo Bernhard Wichmann die Klosterschlüssel in

die Hände des Rats legte, war eine Zeit des Friedens. Aber

die Friedenssonne sollte nicht lange scheinen. Dunkle Wetter

wolken zogen wider die evangelische Kirche und damit auch gegen

Lippstadt herauf. Im Jahre 1544 schloß Kaiser Karl V. mit
Franz von Frankreich den Frieden zu Crespo, und bekam da



b7

durch freie Hand, seine gegen die Protestanten gerichteten

Pläne zur Ausführung zu bringen. Er wollte einmal die
Evangelischen der Entscheidung eines Nationalkonzils unter-

roerfen und so vernichten; sodann aber auch mit aller Energie

seinen Einfluß dahin geltend machen, daß die katholische Kirche
erneuert und ihre Schäden beseitigt würden. So drohte dem
Evangelium große Gesahr. — Dazu kam, daß dem vom Kaiser
im Geldernschen Kriege besiegten Herzog Wilhelm von Cleve

im Vertrage zu Venlo 1543 das Versprechen abgenommen
morden war, „daß er alle seine Erblande, Besitzungen und

Untertanen im orthodoxen Glauben und in der Religion des

Kaisers und der allgemeinen Kirche erhalten, durchaus keine

Neuerung vornehmen oder zulassen und eifrigst dafür sorgen

wolle, daß jede durch seine Untertanen oder durch Andere

etwa schon bewirkte Veränderung oder Neuerung wieder ab

gestellt werde." Das konnte für die Lippstädter verhängnis
voll werden. — Um nun das Maß voll zu machen, ging auch
der zwischen dem Kaiser und den Führern der Evangelischen

bezm.des Schmalkaldischen Bundes gesührte sogenannte „Schmal-

kaldische Krieg" für die letzteren verloren. Der Landsknecht

führer Packenoir nahm im März 1547 Lippstadt ein'"), die

Evangelischen wurden am 24. April 1547 in der Schlacht bei

Mühlberg geschlagen, Kursürst Johann Friedrich von Sachsen
geriet in des Kaisers Gefangenschaft, Landgraf Philipp von

Hessen folgte ihm am 19. Juni 1547 zu Halle an der Saale.
Nun beschloß Kaiser Karl V. zur Herstellung der katholischen
Ordnung vorzugehen und zwar ohne Zuziehung des Papstes

lediglich aus kaiserlicher Machtvollkommenheit. Durch zwei katho

lische Theologen, Bischof Julius von Pflug zu Naumburg und

Weihbischos Michael Helding von Mainz, und den Kurbranden-

burgifchen Hofprediger Johann Agrikola ließ er das sogenannte

„Interim" entwerfen, in welchem den Protestanten bis zur
definitiven Regelung durch ein Konzil zwar die Priesterehe

sowie der Genuß des heiligen Abendmahls unter beiderlei

Gestalt gestattet, im übrigen aber die Beibehaltung der katho

lischen Ordnungen befohlen wurde. Ohne Schwierigkeit erwirkte
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der Kaiser die Bestätigung dieses Interims durch den Reichs
tag zu Augsburg (Herbst 1548), wo dasselbe als Reichsgesetz

promulgiert wurde. Da es eine Verleugnung dessen mar, was
die Evangelischen als den Kern des Evangeliums ansahen, der

Rechtfertigung allein aus Gnaden durch den Glauben, so barg

es die große Gefahr in sich, die Jahrzehnte langen Kämpfe

um das Evangelium mit einem Schlage zu nichts zu machen

und statt der so heiß und mit solch großen Opfern erstrittenen

Freiheit die alte Knechtschaft unter dem päpstlichen Joch wieder

zurückzubringen.

VII. Kapitel.
wie das Interim in der Stadt tsr Sippe eingeführt

wurde.

Im Erzbistum Köln, wo Kurfürst Hermann von Wied am
16. April 1546 durch Papst Paul III. abgesetzt und Graf Adolf
von Schaumburg (Schauenburg) am 28. Januar 1547 zum
Erzbifchof erwählt worden war, wurde das Interim mit

schonungsloser Strenge durchgeführt. Wer in Lippstadt und

Soest Augen hatte zu sehen, der mußte erkennen, daß es auf
Ausrottung des evangelischen Glaubens abgesehen sei. Zwar
waren die beiden Landesherren von Lippstadt als Anhänger
und Freunde der lutherischen Lehre mit dem Interim durchaus
unzufrieden; aber dem Herzog Wilhelm von Cleve waren, wie

oben berichtet, durch den Vertrag von Venlo die Hände ge
bunden, und Graf Bernhard der VIII. zur Lippe, der seit
1548 selbständig regierte, mar zu jung und unerfahren, um in

eigner Kraft der Einführung des Interims zu widerstehen.
Dazu kam, daß Rembert von Kerssenbrock, der am 26. März
1547 dem abgesetzten Hermann von Wied auf dem Paderborner

Bischofsstuhle gefolgt war, als Lehnsherr des Grafen von der

Lippe für die Anerkennung dieser kaiserlichen Anordnung seine

ganze Kraft einfetzte. So sandte denn letzterer im Sommer
1548 eine geistliche Kommission nach Lippstadt, bestehend aus
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dem Kanzler Heinrich von Köln, öl. Liborius Schmid (Schmitt)'")
und einem gelehrten Mönch, um die Einführung des Interims
zu veranlassen. Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit
mar bisher Dunkel und Ungewißheit ausgebreitet. Erfreulicher

Weife ift in dieselbe jetzt dadurch Licht gekommen, daß sich im

Königlichen Staatsarchiv zu Münster eine ganze Reihe von

Akten gefunden haben, welche die Ein- und Durchführung des

Interims in Lippftadt völlig aufklären. Darnach is
t unter

dem 30. Juni '1548 ein Anschreiben Karls V."-) an die Grafen
Simon und Bernhard von Lippe ergangen, in welchem der

Kaiser die sofortige Annahme des Interims verlangte. Die

Grafen haben darauf den Kaiser um Aufschub gebeten, um sich
mit den Landständen betreffs der zu gebenden Antwort zu be

raten. Am 11. Oktober 1548 is
t dann der Befehl des Kaifers

von Detmold aus an Pastor Marquardt'") «n St. Jakobi
zu Lippstadt zur Nachachtung übermittelt worden. Am 23. Oktober

1548 schreibt'") Herzog Wilhelm von Cleve an die Lippifchen

Grasen, daß er am 7
.

November („op gudenßdach nae allen

Götz hilligen") Deputierte von Soest nach Lippstadt entsenden
wolle, um die Religions-Angelegenheiten zu ordnen. An dem

selben Tage ergeht ein Schreiben des Herzogs an den Rat
der Stadt tor Lippe, in welchem er diesem die Entsendung

seiner Räte zum 7
.

November anzeigt. Vorher über solle der

Richter Kaele von Lippstadt nach Soest kommen, um sich mit

den Clevischen Räten über die Sache zu besprechen. Am

29. Oktober ergeht des Herzogs Befehl an Diedrich von der

Recke, Marschall und Amtmann zu Unna, daß er sich am

7. November in Lippstadt einfinden solle, um dort im Auf
trage des Herzogs mit den Räten der Lippifchen Grafen und

mit den Amtleuten der Stadt tor Lippe, Philipp und Johann
von Hörde, die Einführung des Interims endgültig zu voll

ziehen. Unter dem 30. Oktober sagen die Deputierten der

Grafschaft Lippe ihr Erscheinen zu, worauf der Herzog dem

Lippstädter Rat die Meldung zugehen läßt, daß er seinen
Marschall Diedrich von der Recke und den „Supplikationsmeister"

Johann Shmelingh abgeordnet habe und verlangen müsse, daß
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5em Befehl dieser seiner Deputierten unbedingt Gehorsam ge

leistet würde. Im letzten Augenblick bitten dann noch die

Räte der Grafschaft Lippe, wegen der Durchreise des Erz-

bifchofs Adolf von Köln die Zusammenkunft auf Freitag, den

Ä. November, verlegen zu wollen. Die Clevifchen Räte er

klären ihr Einverständnis und berichten dementsprechend an den

Lippftädter Rat und an die Amtleute Philipp und Johann
von Hörde. So kommt der 9. November heran. An diesem
Tage sieht Lippstadt die sämtlichen beteiligten Abgeordneten in

seinen Mauern versammelt. Von clevischer Seite sind erschienen

Marschall Diedrich von der Recke und Johann Shmelingh,
von lippischer Seite Christoph (Christoffer) von Donop (Donope),

der Sekretär Bernhardus und die Bürgermeister von Horn
und Lemgo. Der 10. November, ein Sonnabend, is

t der

eigentliche Verhandlungstag. Nach dem Protokoll, welches im

Königlichen Staatsarchiv zu Münster noch in seinem Wortlaut

vorhanden ist, haben zuerst die Clevischen Räte mit den Räten

der Grasschaft Lippe verhandelt und ihnen gesagt, daß die

Soester, welche am 25. September 1548 das Interim ange
nommen, sich vielsältig über die Lippstädter beklagt hätten, daß

si
e

sich nicht dem Interim gemäß hielten, haben si
e

sodann

aus den Rezeß hingemiesen, welchen Lippstadt im Jahre 1535
mit beiden Landesherren abgeschlossen hätte, und endlich den

Befehl ihres Landesherrn überbracht, daß die Lippstädter das

Interim annehmen und sich Kaiserlicher Majestät und des

Reiches Resolution gemäß halten sollten, wie das dem Herzog

auch ausdrücklich von Kaiserlicher Majestät befohlen fei. Wenn

die Lippischen Abgeordneten nun derselben Meinung auch seien,

so möge man „zur Handlung schreiten". Letztere erwidern

darauf, daß ihre Herren bei der Kürze der Zeit sich auf die

Religionssachen nicht hätten genügend vorbereiten können; si
e

hätten aber dem Kaiser gelobt, daß si
e das halten wollten,

was Kaiserliche Majestät ordinieren und befehlen würde. Zu
dem hätte der Kaiser ihren Herren etliche Mandate zugeschickt,

daß si
e das Interim annehmen und halten sollten, und diese

hätten si
e allen Stödten, auch allen Prädikanten in der Grafschaft
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weitergegeben mit dem Befehl, sich demgemäß zu halten, in

der Zuversicht, daß ihre Untertanen, besonders auch in der

Stadt Lippe sich darein schicken würden. Sie wüßten auch,
was zwischen beiden Landesherren und der Stadt Lippstadt

früher („hirbevorens") im Jahre 1535 abgeschlossen märe.
Wenn die Lippstädter den Vertrag nicht gehalten hätten, so

sollten si
e

sich mit ihren Herren, den Grafen, nicht entschuldigen.

Hierauf antworten die Clevischen Gesandten, daß si
e wohl

glaubten, daß sich die Grafen von der Lippe gegen Kaiserliche
Majestät verpflichtet hätten, auch die Kopien der Mandate den

Städten und Prädikanten behändigt seien; aber aus vielerlei

beweglichen Ursachen trügen ihre Herren Bedenken, daß solches

nicht genügen würde; es müßte vielmehr der Befehl des Kaisers

wirklich und mit der Tat befolgt werden, da Kaiserliche Majestät

sich in Zukunft mit Worten nicht sättigen lassen wolle. Ihr
Herzog se

i

auch nicht gewillt, um jemandes willen die Ungnade

des Kaisers auf sich zu laden, dn er sich als gehorsames Glied

des Reichs halten wolle. Wenn nun die Lippischen Deputierten

auch der Meinung wären, so möge man zusammentreten und

mit der Stadt verhandeln, wie denn auch die Lippischen Ver

ordneten taten. — Darauf wurden die Lippstädter von den

Röten und Dienern beider Landesherren aufs fleißigste ermahnt.
Es wird darauf hingewiesen, daß si

e vor allen anderen Unter

tanen die Neuerung in der Religion zuerst ausgerichtet und

Ursache geworden seien, daß die Soester diese Neuerung auch

angenommen hätten. Sie werden daran erinnert, daß si
e anno

1535 durch beide Landesherren verpflichtet morden feien, davon

abzustehen, wie si
e

zwar auch gelobt und zugesagt, aber ihr
Gelübde vergessen („in verget gestalt") hätten. Es wird ihnen
vorgehalten, daß si

e nun zum 2
. Male abtrünnig geworden seien

und täglich dem „gemeinen Mann" in Soest, der sich in ge

bührlichen Gehorsam kaiserlicher Majestät und ihres gnädigen

Herrn ergeben, Ärgernis und Ursache zu neuer Unruhe gäben.
Es wird ihnen befohlen, sich fortan dem Interim gemäß zu
halten und ihre Prädikanten von dort fortzuschaffen, sonderlich

den „Schulmeister" Plate, welcher „ein unberufener und un
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ordinierter" wäre und sich des pastörlichen Amts ohne Weihe
unternähme, den si

e nun lange Zeit wider der Herren Befehl
und ihr eigenes Gelübde aufgehalten. Desgleichen sollten si

e

den andern Prädikanten, welcher ein Augustinermönch gewesen,

wegschicken, weil ihm zwar die Kirche von beiden Herren märe

befohlen gewesen, um diese nach der Herren Ordnung zu be-

dienen; er aber solches vergessen („in verget geftalt"), das Habit
verlassen, ein Weib genommen, die „verlassene" Neuerung in

der Religion wieder eingeführt und also der Herren Befehl

verachtet hätte. Darum sollten si
e

sonderlich diese beiden mit

Weib und Kind fortschaffen, da die Herren nicht gewillt wären,

si
e länger zu dulden. — Als die Lippstädter solches vernommen,

erbitten si
e

sich bis nächsten Montag Bedenkzeit, wie ihnen

auch vergönnt wird. Am Montag, den 12. November, haben
dann beide, der alte und der neue Rat und die Richtleute ge
antwortet, si

e wollten das Interim annehmen und sich gehorsam
daran halten, wie si

e

sich des auch vorher gegen den Kaiser

zu Augsburg verpflichtet und versiegelt hätten, doch bäten sie,

ihre Prädikanten noch eine Zeit lang behalten zu dürfen. —

Darauf antworten die Lippischen und Clevischen Räte, si
e

wollten sich dessen zu ihnen versehen, weil si
e es „sür und sür"

gelobten, daß si
e

ihr Versprechen auch mit den Werken und

mit der Tat beweisen würden, damit si
e

nicht wieder in die Un

gnade des Kaisers und ihrer Herren fielen. Kaiserliche Majestät

und ihre Herren wollten mit keinem Wort aufgehalten sein
und deß sollten si

e

Acht geben. Was die Prädikanten, den

Mönch und den Schulmeister Plate samt ihren Weibern und

Kindern belange, so hätten si
e der Herren Meinung gehört

und dabei ließe man es „stracks" bei bleiben. Die anderen

Prädikanten wollten die Räte „beschicken", si
e

hören und ihnen
alsdann nach Befinden auch der Herren Befehl zu erkennen

geben. Weil aber die zwei vorgenannten Prädikanten ohne
Mittel von dort fortmüßten, so solle man andere Pastoren in

dem Jungfernkloster, wo Plate amtierte, und zu St. Niklas,
wo Softer wirkte, anstellen; denen sollten si

e geben, was si
e

bisher den andern gegeben hätten.
— Darauf sind „beschickt"
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Herr Markus Venne, Pastor zu U. l. Frauen und Herr Heinrich,

fein Kapellan; auch der Pastor zu St. Jakob; und wiewohl
Herr Heinrich mit auf das Rathaus kam, so erschien er doch
nicht vor den Räten. Den andern beiden aber haben die Räte

der Herren Beseht angesagt und ihre Bedenken und Meinung

zu hören begehrt.
— Herr Markus Venne sagt, der gnädige

Herr von Cleve habe ihm eine Ordnung behändigen lasfen,

wonach er sich halten folle. So hätte er auch bis jetzt des

Herrn Ordnung und Befehl gemäß gelebt, wäre auch willig,
das Interim anzunehmen, hätte es gelesen und seines Verstandes
nichts darin gefunden, was der Schrift zuwider sei, wie er

das auch andern berichtet habe. Aber er hätte eine Hausfrau
gehabt, die wäre gestorben, und er märe ein ganz schwacher und

kranker Mann, wie augenscheinlich; so hätte er sich selbst nicht
können behelfen und hätte eine andere Ehefrau genommen, da

mit si
e

seiner warte. Sonst hatte er stets der Herren Ordnung

und Befehl gehalten und wäre es auch ferner zu tun willig.
Der Pastor zu St. Jakob fagt, er hätte sich stets der Herren
Ordnung gemäß gehalten und deshalb von den anderen Prädi-
kanten viel Widerwärtigkeit erleiden müssen, die ihn hätten

drängen wollen, ihre Neuerungen anzunehmen, das er nicht

habe tun wollen und wolle sich auch weiter gehorsam halten.
—

Tiemeil Herr Heinrich nicht erschienen, so is
t

Herr Markus

gefragt, wo sein Kapellan bliebe. Da sagt Herr Markus,

der märe eben dagewesen, wäre aber wieder weggegangen. Als
die Räte ferner fragten und vorgaben, Herr Markus wüßte

zweifellos seines Kapellans Meinung, antwortete er, sein Kapellan

märe nicht gewillt, von seiner Opinion abzustehen und das In
terim anzunehmen. Darauf befehlen die Räte, daß er sich

auch sofort mit den andern aus der Stadt fortmachen und sich
in Zukunft nicht dort finden lasfen folle; und wiewohl man

für gut angesehen, daß ein anderer guter Pastor i
n Herrn

Markus Platz gestellt würde, so hat man ihn doch bis zu weiterem

Bescheid bleiben lassen, weil man keinen anderen in seinen Platz

zu bestellen wußte und er doch das Interim annehmen wollte,

damit die Stadt doch nicht ganz und gar ohne Prädikanten



«4

bliebe. Diemeil sich der Pastor zu St. Jakob vor, in und

nach dem Verlauf der Religionserneuerung in Lippstadt stets

wohl gehalten und bei der katholischen Religion verblieben

mar, so hat man ihn auch bleiben lassen.
— Der Propst

und die Vikarien sind auch beschickt und ihnen befohlen worden,

sich kaiserlicher Resolution und der Herren Besehl gemäß zu

halten, was si
e

auch gehorsam annahmen, und is
t dem Propst

der Stadt, Herrn Marcus und den Herren Amtsleuten jedem
ein Extrakt gegeben, aus dem Abschied zu Soest genommen,

sich darnach zu richten.

So waren denn die Würfel gefallen. Wegen Nichtan
nahme des Interims waren mit Weib und Kind aus der Stadt

vermiesen: Johann Koster, Pastor zu St. Nicolai und Nach
mittagsprediger an der Marienkirche, Johann Plate (Platenus),
Pastor im Jungfrauen- (Augustinerinnen-) Kloster, und Heinrich
Poeppe (Latefontanus), Kaplan an U. l. Frauen. — Geblieben
waren, weil si

e das Interim angenommen hatten, Johann
Quackarth an St. Jakobi und Markus Venne (Benneus),

Pfarrer der Marienkirche, letzterer, obwohl er mit eines Klein-

fchmieds Tochter in der Ehe lebte. Dem Pater im Beghinen-

hause, einem Mönch von Boke, war schon 2 bis 3 Jahre vor

her vom Bürgermeister und Rat verboten worden, zu predigen
und Messe zu halten. Dasselbe Verbot war schon zuvor von

Jörgen von Hoerde, „bei Verlust Leibes und Gutes" an die

Klosterjungfrauen ergangen. Außer Quackarth und Venne

waren noch 2 Geistliche in der Stadt Anhänger des Interims
und Gegner der „Lutterei" : der Rektor des Gymnasiums, Meister

Hermann von Recklinghaußen
— Hermann Cochläus

(Lepeler, Löffler) — und der Konrektor Johannes Rithbergh.
Diese beiden sangen lieber latein als deutsch, hatten auch am

4
.

November aus Befehl des Rats, als si
e die Schriften von

Detmold empfangen hatten, in der Marienkirche wieder latein

gesungen, und waren deshalb von Heinrich Poeppe, Johann
Koster und Plate verspottet worden. Eine zweideutige Rolle

spielt Markus Venne, von dem in der Urkunde berichtet wird,

daß er „epistolam, evaiiAeliulu und Kollekte lsl,ine" singe.
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sonft aber mohl von der Messe nichts halte, denn wenn er „an
den canovem kompth, so is

t de misse uth."
— Obwohl nun

die Lippstädter sich am 12. November verpflichtet hatten, sich
dem Interim gemäß zu halten, so wurden doch nach wie vor

seitens der Soefter Klagen laut, daß sich die Bürger von

Lippstadt nicht nach der Herren Befehlen richteten und daß dadurch

unter den Soester Bürgern Unruhen entstünden. Es erging

deshalb an die Lippstädter der Befehl, — unter anderen auch
an die Priorin des Jungfrauen-Klosters, Elisabeth von Erwitte,
und an den Propst Gerhard von Bredenoll (Brenolt) unter

dem 25. November 1548 — am 29. November, einem Sonntag,

in Soest vor dem Herzog selbst zu erscheinen und seinen Bescheid

entgegenzunehmen. Die Abgeordneten Livpstadts folgten diesem

Befehl und versprachen dem Herzog, „sie wollten sich dermaßen
halten, daß es die Herren ein gnädiges Gefallen haben sollten."

Der Kommunion halben wurde ihnen zugestanden, „daß man

die Kranken in Todesnot, und die sich auf die eine Gestalt

nicht wollten berichten lassen, unter beiderlei Gestalt folle mögen

communiciren, doch ohne einig Geschrei davon zu machen, die-

meil der gnädige Herr, der Herzog, noch darum bei kaiserlicher
Majestät vorstellig se

i

(„furderde") und noch keine Antwort
bekommen hätte." — Die drei ausgewiesenen Prediger scheinen
sofort die Stadt verlassen zu haben. Die Gemeinden kamen

dadurch in große Verlegenheit, da nicht sofort Ersatz zu finden
mar. Johann Quackarth mar alt, und Markus Venne

mußte am Dienstag nach Jnvokavit, den 12. März 1549, die
Mitteilung an die Clevischen Räte zu Soest machen, daß er

infolge eines Beinleidens 16 Wochen krank gelegen habe und

deshalb während der Predigt stets sitzen müsse. Er beantrage
deshalb 2 Kapellane, denen er 14 Goldgulden zu geben bereit

sei, mährend er selber mit 20 Talern zufrieden sein wolle.

Was das Abendmahl unter beiderlei Gestalt anlange, so se
i

dasselbe nur schwangeren Frauen und alten Leuten in dieser

Form ausgeteilt worden. Daß um diese Zeit noch keine andern

Geistlichen in Lippftadt vorhanden waren, ergibt sich aus einem

Schreiben vom 18. März 1549, in welchem Bürgermeister und

H
. 5Ii«»öll«r, RtsonnaiionSgelchichi« von Lixxftadt. ö



Rat der Stadt den verordneten Räten zu Soest das Versprechen

geben, daß si
e passende Geistliche anstellen wollten, wenn solche

zu bekommen mären. Zugleich teilen si
e mit, daß si
e die

Gemeinden aufgefordert hätten, dem Interim zu gehorchen.

Daß aber die Gemeinden nicht Folge geleistet haben, geht aus

einem Briefe Herzog Wilhelms von Cleve vom 7
. April 1549

hervor, in welchem dieser der Stadt den Vorwurf macht, daß

si
e das Interim doch nicht gehalten hätten, und si
e unter

Hinweis auf das Ärgernis, welches si
e den Nachbarstädten

gäben, dringend ermahnt, die Befehle des Kaisers auszuführen.

Doch, was konnten die Ermahnungen helfen, wenn keine

passenden Geistlichen vorhanden waren? Eine geraume Zeit
später las in der großen Marienkirche ein gewisser Johann
Retberg "6) (sehr wahrscheinlich mit dem oben genannten Johann
Rithberg, Konrektor des Lippstädter Gymnasiums, identisch — )

die lateinische Messe. Er soll von Hause aus ein Brauer

„batavischen" (holländischen), nicht, wie Dr. Chalubäus berichtet,

bairischen Bieres gewesen sein. Er hatte sich von seiner Frau
scheiden lassen, war in Paderborn, wo er die Weihen empfing,

Priester geworden, und mar dann von dort nach Lippstadt

geschickt. Außer ihm und Johannes Quackert wirkten als

Jnterimsprediger noch vier von Köln aus ernannte bezw. be

stätigte Geistliche, unter welchen als Eiferer für katholische Lehre
und als Schmäher Luthers besonders Johannes Heinicke
aus Westernkotten bei Lippstadt sich hervortat, der darin unter

stützt wurde von Johannes Noppe, einem geborenen Lipp-
städter, „der seine ganze Kraft dafür einfetzt, daß in feiner
Vaterstadt das Papsttum wieder gestärkt würde." Von dem

Propst Gerhard von Verschworst (Hamelmann nennt ihn „von

Brevevvldt"; im städtischen und im Königlichen Archiv is
t er,

wie unzweifelhaft richtig, als „von Bredenoll" bezeichnet) wurde

Johannes Mercator, der früher in Camen Prediger der
„reinen Lehre" gewesen war, zum Pastor bestellt. Er und ein
Geistlicher, namens Gottfried, vertreten in befonnener Weise
den lutherischen Standpunkt. Daß der Propst Gerhard von

Bredenoll gerade Männer dieser Färbung bestellte, is
t

nicht
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zu verwundern, da die langsame Durchführung des Interims
in den Urkunden in erster Linie ihm zur Last gelegt und mit

Bezug darauf berichtet wird: „Es wird gesagt und beklagt,

daß es viel des Pröpsten Schuld sei, dieiveil er ungelehrt se
i

und ungeschickt." Er hatte übrigens auch gerade in dieser

Zeit, etwa um das Jahr 1550, sein Kloster, das Augustiner-
Nonnenkloster, in ein freiweltliches Stift von 17 Damen ver

wandelt"»). Kurz zuvor, noch im Jahre 1549, waren Bürger

meister und Rat von Lippstadt beschuldigt worden, am Schmal-
kaldischen Bunde teilgenommen zu haben, und hatten deshalb
eine Aufforderung empfangen, sich in Augsburg vor Kaiser und

Reich zu verantworten. Trotz aller Bemühungen der zur Klar

stellung der Sachlage an das Kammergericht zu Speier abge

sandten Deputierten, deren Vollmacht, vom Mittwoch nach Pauli
Bekehrung 1550 datiert, im Lippstädter Stadtarchiv noch vor

handen ist"«), wurden die Bürgermeister Cordt Röder"«),

Johann Pagenhovede (Pagenhovet) und Thomas Westermann

(so Dr. Chalybäus; zweifellos is
t der derzeitige Samtrichter

Thonies sAnton) Westermann gemeint) und der Amtmann

Wallraf Schütten in eine Strafe von 7000 rheinischen Gold

gulden genommen.

VIII. Kapitel.
Die Rettung des evangelischen Bekenntnisses.

Wenn die Not am größten, so is
t Gottes Hilfe am nächsten.

Sie stand schon vor der Tür. Sie kam von dort, von wo
man si

e am wenigsten erwartet hatte. Herzog Moritz von

Sachsen, der die evangelische Sache verraten zu haben schien
und deshalb auch von seinen Untertanen „Judas" genannt
wurde, wandte sich nach Erlangung des Kurhuts plötzlich gegen
den Kaiser, den er vorher gegen die evangelischen Fürsten

unterstützt hatte. Ob das Schamgefühl über seine Treulosigkeit

gegenüber den Glaubensgenossen ihn veranlaßt hat, i
n

sich zu

gehen, ob der Zorn ihn ergriffen hat wegen der harten Be-

S"
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Handlung, die seinem Schmiegervater Landgraf Philipp von

Hessen in der Gefangenschaft widerfuhr, das läßt sich nicht

entscheiden. Genug, im März 1552 machte sich Moritz von

Sachsen zur Rettung des evangelischen Glaubens auf, „sprengte

die auf dem Konzil zu Trient versammelten Prälaten aus

einander und trotzte dem Kaiser am 2. August 1552 einen

vorläufigen Religionsfriedensschluß, den Passauer Vertrag ab."

Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen wurden
frei, dem Kaiser Karl wurden die Hände gebunden, für die

lutherische Predigt mar allerorten wieder die Bahn geöffnet^
die Fessel des Interims wurde abgeschüttelt.
In Lippstadt waren die Jnterimspriester teils gestorben^

teils gingen si
e aus Verdruß fort. Da fchrieb am 21. Oktober

1554 >2>) Graf Bernhard von der Lippe an den Rat der Stadls
daß, weil Markus Benne gestorben sei, si

e

zwei neue Pfarrer
nötig hätten. Er teile ihnen mit, daß der Herzog von Cleve
den Pastor Heinrich Wulle von Hamm und er, der Graf, den

Pastor Franz Hasen von der Kollegiat-Kirche zu Wiedenbrück

ihnen schicken wollten. Unter dem 20. November 1554 machte

Herzog Wilhelm von Cleve die gleiche Mitteilung. Diese
beiden Prediger sind aber, — aus welchem Grunde läßt sich,

nicht ermitteln, — nicht nach Lippstadt gekommen, vielmehr
begann noch vor dem endgültigen Religionssrieden zu Augs

burg im Jahre 1555, wo Graf Bernhard zur Lippe durch den

„edlen Herrn" Hermann Fries vertreten mar, der Prädikant
Johann Pungel von Lünen 1554 in der Stadt tor Lippe
wieder das Wort Gottes „lauter und rein" zu verkündigen
und die Sakramente nach Anweisung der Augsburgischen Kon

fession auszuteilen. Da ihm aber die Arbeit allein zu schwer
wurde, so traten ihm bald mehrere evangelische Prediger helfend

zur Seite. Als erster wird Heinrich Schröder (Hamel-
mann nennt ihn Henrich Sartor'") aus Bielefeld erwähnt,
der Johann Merkators Amt übernahm, der feinerseits als-

lutherischer Prediger ins Waldecksche gegangen mar. Schröder
wird im Lippstädter Kirchenarchiv unter dem 17. Mai 1561
genannt und zwar mit dem Namen „Hinrich de Prädicante."
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Ihm wird eine glühende Beredtsamkeit nachgerühmt und eine
„bewunderungswürdige Gabe zu lehren." Zu Johann Pungel
und Heinrich Schröder gesellte sich als dritter Jakob Kind
vater aus Lünen, der seit 1550 in Lünen und Brechten als

erster Reformator dieser Ortschaften gewirkt hatte und im

Jahre 1555 von dort verabschiedet war. Diese drei arbeiteten
mit unermüdlichem Fleiß, das Gemeindeleben wieder zu der

Blüte zu bringen, die es vor dem Interim gehabt hatte. Sie
wurden deshalb von der Bürgerschaft sehr geliebt; in besonderem

Ansehen stand Johann Pungel.
Dc aber er und Jakob Kindvater in den Verdacht kamen,

heimliche Anhänger Zminglis zu sein, auch auf Erhöhung

ihres Gehalts drangen, so mußten si
e

ihre Entlassung nehmen.
An ihre Stelle traten der Rektor des Livpftädter Gymnasiums,
KI. Conrad Costerus (Schomerus), der Sohn des miederholt
ermähnten Johann Costerus, „ein gelehrter und in den Sprachen
kundiger Mann", von dem Hamelmann mehrere Bücher kannte;

ferner Johannes Neapolitanus (aus Neustadt), der der

«sie lutherische Prediger an der Großen Marienkirche mar
und am 13. August 1596 starb; endlich Gerhard aus Unna
und Johannes Berinkhus (Brinkhusius), von v. Steinen
Berninghaus genannt, der vorher Konrektor am Lippstädter

Gymnasium mar"?) und dann zum ersten lutherischen Pastor
oer Stifts- oder Kleinen Marienkirche berufen wurde.
Letzterer lebte noch im Jahre 1612, wo ihm unter dem 23. April

wegen feines fehr hohen Alters fein Sohn Adam als Adjunktus

beigefetzt wurde. Als erster evangelischer Pastor an der

Jakobi-Kirche wird Johan Drude ermähnt. Möller
kannte noch seine Grabschrift, welche lautete: „Im Jahr 1582
1>en 29. Mai ist gestorben de geleerde Herr Johan Drude,
Ipastor düser Kerken". Als ersten lutherischen Prediger an der

Nicolai-Kirche nach dem Interim nennt Möller Johann
Hermann Heinrich Jungemann und berichtet von ihm:
„Wann er sein Amt an dieser Kirche übernommen hat, kann

nicht angemiesen werden, daß er H,nno 1575 darin gestanden
und 1579 gestorben, is
t

gewiß."
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In dem benachbarten Lipperode wirkte Johannes Walter
aus Lippstadt, der „ein gründliches Buch über den Rietbergischen

Krieg verfaßte". Er mar vorher Konrektor des Lippstädter
Gymnasiums gewesen.

SchluK

Durch den Augsburger Religionsfrieden im Jahre 1555
war der Strom der reformatorischen Bewegung, wie überall

so auch in Lippstadt, in ein ruhiges Bett geleitet worden.

350 Jahre lang hat dieser Strom nun schon seine Waffer er

quickend, befruchtend durch die Stadt „tor Lippe" dahinraufchen

lassen. Eine große Schar treuer Zeugen hat das von den

Vätern mühfam erkämpfte Evangelium weiter verkündigt von

Geschlecht zu Geschlecht. Die Kriegsfurie hat in allen Jahr
hunderten ihre Geißel über die Stadt geschwungen. Ost is

t

„Gottes Wort und Luthers Lehr" in Gefahr gewesen, gleich
einem glimmenden Docht zu verlöschen. Vieles is

t

inzwischen

anders geworden. Die Nicolaikirche is
t in den Tagen Napoleons

in die Hände der katholischen Gemeinde übergegangen. Die
kleine Marienkirche is

t in Trümmer zerfallen und legt noch als

Ruine Zeugnis ab von der Schönheit, in der sie einst sich gezeigt.
Die sünf Gemeinden haben sich zu einer einzigen zusammen
geschlossen. Gleich der Hallig in der Nordsee, die von allen

Seiten umbrandet wird, liegt die evangelische Gemeinde Lipv-

stadts an der Grenze des Paderborner Landes. Sie hat einen

schweren Stand. Sie hat fleißig zu wachen, eisrig zu beten,
viele Opfer zu bringen. Aber: „verzage nicht, du Häuflein
klein!" Der alte Gott, der das zerstoßene Rohr nicht zer
bricht, lebt heute noch. Der Herr, der bei O. Weftermann
auf dem Plan war mit feinem Geist und Gaben, is
t

gestern

und heute und in Ewigkeit derselbe. Du aber „halte, was
du hast, daß niemand deine Krone nehme!"
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45. Vergl. zu diesem ganzen Abschnitt v. Johann Westermann von

E. Knodt. S. 37, 38, 41 ff
.

46. Wortlaut derselben von Prof. Kolbe in der Zeitschrift für Kirchen»
geschichte von Brieger, Bd. XI, S. 458 ff

.

veröffentlicht.

47. O. Johann Westermann von E. Knodt. S. 34.
48. Luthers Tischreden, Erlanger Ausg. Bd. 62, S. 294 ff

. — und

Luthers Briefe, herausgeg. von de Wettc-Seidemann, Bd. II, S. 283.
49. Hamelmann, „«per» Sensal." PSK. 1045.

50. Schaten, „sonäliurn ?ä6erdornieiisini»" pars III, PSA. 130.
Paderborn 1741.

51. Vergl. zu diesem ganzen Abschnitt O. Johann Westermann von
E. Knodt. S. 4, 5 usm.
52. Hugo Rothert, „Beiträge zur westfäl. Katcchismusgeschichte",

S. 157 ff.

53. Johann Romberch (nach Mitteilungen von C. Krafft): Geboren
vor 1485 auf dem Hofe Romberch bei Kierspe. Sein Vater hiefz Horst. 1505
oder 1506 Dominikanermönch in Köln, Schildträger Hochstratens, besonders
im Prozeß gegen Reuchlin. 1514 Romberch von Hochstraten nach Speier

geschickt, um dort vor Gericht seine Sache zu führen. Dann in derselben
Angelegenheit nach Rom (Berührung mit Sylvester Prierias). 1515 auf
dem Generalkonzil des Dominikanerordens zu Neapel beschlossen, daß

Romberch sich zum theologischen Lehrer an der Universität Köln ausbilden
soll. R. studiert drei Jahre (vielleicht 1516—1519) in Bologna. Hier
Geldmangel: aus Not Schriftsteller. 1520 in Venedig, wo er verschiedene

Bücher herausgibt. 1520 von seinem Provinzial Eberhard von Cleve
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zurückgerufen. 25. 6. 1523 in Köln inskribiert, wird in Paris „maxister
Hostert Tann als akademischer Dozent, Schriftsteller, Kanzelprediger,
Agent der Kölner Theologen erstaunlich tätig. Nicht bloh gegen Luther
und seine Anhänger, sondern auch gegen das Verderben in der römischen

Kirche kämpfend. 1526 Begegnung mit Eck, der ihn auf der Reise nach

England besucht. Kommissar des Jnquisitionsgerichts in Lippstadt (1526)
und in Soest (1531). Für die Sache des Herrn eifernd; aber mit Un»
verstand. In seiner Ausgabe der Werke Wimpinas sagt er: ,Lch bin
bereit, für Christum ins Feuer und in die Flammen zu gehen, wenn nur
der HErr mich stärken wird, ohne den wir überhaupt nichts vermögen".
Er is

t

„der letzte deutsche Predigermönch". Schließlich findet er sich im

Ketzcrkatalog als ^IntKersLus ltsmnstse meniorise" ( ! ! ) ^Vgl. dazu

auch N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther.
Freiburg 1903 S. 134 ff

. o. Kamerau.)
54. Vergl. v. Steinen. S. 929 - 931.
55. v. Steinen. S. 933, Strunk, änvsl. ?. III. IIb. XIX.
13«.

56. o. Jobann Westermann von E. Knodt, S. 65.
57. H. Kampschulte, „Geschichte der Einführung", S. 51. Mach

Kamvschulte bat auch N. Paulus in seinem Aufsatz über Joh. Host
v. Romberg, Katholik 75 (1895) II 492 und in der zu 53 oben angeführten
Schrift S. 148 die Sache behandelt. Auch er verwirft Hamelmanns
Nachricht über die angebotene, aber von Host abgelehnte Disputation —

man sieht nicht ein, was daran unglaubwürdig sein soll. Für den Hostschcn
Bericht macht er geltend, dasz sich dieser auf die schriftliche Erklärung der

beiden Mönche (,wie ihre Protestation im Buchstaben lautet") berufen
konnte. Dieser bestimmien Berufung auf eine Urkunde wird man nicht

einfach Glauben verweigern dürfen ; aber was enthielt diese „Protestation" ?

Tasz sie gehorsame Söhne der hlg. römischen Kirche seien; das können sie

versichert baben in demselben Sinn, wie die Augsburgischc Confession
Ärt. 21 versichert, nichts zu lehren, quc>6 Siscrepet . . ecclesia

romavs. Es werden, wie so oft, Erklärungen abgegeben sein, die jeder

Teil auf seine Weise deutete. Vgl. auch N. Paulus im Historischen
Zahrb. XVII (1890) S. 180. I). Kaiseraus
58. Ob identisch mit dem Satcrdach an St. Georg i» Soest, den

H
.

Rotbert in seinem Buche: „Zur Kirchengeschichic" usw. S. 63 er
mähnt, ließ sich nicht ermitleln.

59. Lipp. Reg. Nr, 3201.
60. Lipp. Reg. Nr. 3l46.

61. Die Priorc des Augustinerkloslers wechselten lvcrgl. H. Rothert
„Beiträge" S. 157; I). Johann Westcrinann von E. Knodt Seite
66 und 67). 12. 10, 1514 is
t

Bernhard Wechmann Prior, letzterer auch
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25. I. 1527, 24. 6. 153«; 27. 9. 1537 und am 4. 5. 1542 als folcker
ermähnt. 30. 9. 1529 Westermann als Prior genannt.
62. Lipp. Reg. Nr. 3146.
63. Lipp. Reg. Nr. 3146. Anmerkung.
64. Lipp. Reg. Nr. 3146. Bereits 1528 ivar unter der beiden

Landesherren Mitwirkung ein Inventar der sämtlichen Kleinodien des

Mönchs- und des Jungfernklosters aufgenommen (in letzterem fand sich
unter Anderm ein Kelch von „duerslagen" Golde mit vielen Edel

steinen, den eine Frau zur Lippe einem Propste im Kloster, der ihr
Sohn gewesen — ohne Zweifel Hermann, der Sohn Bernhards III. —
geschenkt hat).

65. E. Knodt, Gerdt Omcken zun? ganzen Abschnitt.
66. Hugo Rothert, „Zur Kirchengeschichte". S. 82.
67. E. Kuodt, Gerdt Omeken. S. 9 u. I«.
68. v. Steinen, S. 935.
69. v. Steine», S 935—937.
7«. Münster Staatsarchiv. Cleve-Mark L. A. 192, 2, Fol. I ff

.

71. vr. Overmann, Lippstadt. S. 46.
72. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L

. A. 192, 2, Fol. 20.
73. vr. Overmann, Lippstadt. S. 140.
74. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L

. A, 192.2, S. 9 u. 10.
75. Dr. Overmann, Lippstadt. S. 23.
76. Dr. Cbalybäus. S. 108.
77. von Steinen. S. 944.
78. von Steinen. S. 945.
79. Spormachers Chronik von Lünen bei von Steinen, S. 1461.
80. H. Rothert, „Zur Kirchengeschichte", S. 81-83.
81. Lipp. Reg. Nr. 3199.
82. Münster Staatsarchiv. Cleve-Mark L

. A. 192,2 Fol. 2«.
83. Lipp. Reg. Nr. 3202.
84. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L

. A. 192,2, S. 9-10.
85. Stadt. Archiv 4. Nr. 60; Lipp, Reg. Nr. 3202: ^.«um ttsnivi

np OivAstäA «lern LonöscK I,etsre. ^vno 1532; von Steinen,
S. 938-94«.
86. Lipp. Reg. Nr. 32«! .

87. Lipp. Reg. Nr. 3205.
88. Städt. Archiv ^, Nr. 6«; Lipp. Reg. 3205; von Steinen,

S. 940 ff
.

89. Städt. Archiv ^, 55 Konzept.

90. rZe iäoneo verbi vei nzioistro (^ppenöix exteuiporslle«,
säversus cüvitstuni I«. (Münster), 8. (Soest) et I,. (Lippstadt) Vest-
pkslie pseuÄoecclesiästes (Exemplar in Wolfenbüttcl),

91. H
.

Rothert, „Zur Kirchengeschichte". S. 78.
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92. Vcrgl. Zeitschrift des Bergischcn Geschichtsvereins, Bd. 6.
Xuperrime etisni ^usstuiv, opulent» >VestpKsIise civitss, crsssulos
cjiioslzue explosit et, <zui scriptum»« vere eluciöeut, sümisit. I6eui
kerlur Zloussterii slters insi^ni ^VestpKalise civitste »ttentstum.
iti6em Vesslis iukeriore uoonullisque »Iiis lniuutulis civitstidus,

vtpote lvippis et Häniinoue uscjue s<Ieo, Ut vi Oaco<Z»eui«n öissiöiuui,
qusle vodiscuin kuit, seniinsrit sut ?vrsunos in sndöitos exsspersvit
sömittet Krevi ^VestpKsIis verum Oei evaugelium.

93. o. Johann Westermann v. E. Knodt, S. 73, «rief des Joh.
van der Wieck, SyndicuS von Münster, an Joh. Feigk am Dienstag nach
Martini a. 1533.

94. Hamelmann. S. 1209.
95. H. Rothert „Zur Kirchengeschichlc", S. 92.
96. 0. Johann Westermann von E. Knodt, S. 84.
97. StSdt. Archiv Nr. 57 u. 58.
98. Vergl. Dr. ChalybSus S. 115.
99. Hamelmann S. 843.
10«. ChalybSus S. IIS.
Stöbt. Archiv. B. Ii Nr. 16«.

102. Vergl. «. Johann Westermann von E. Knodt. Landgraf Philipp
von Hessen schätzte O. Westcrmann sehr hoch. Zweimal beauftragte er ihn,
eine in Lemgo in der Grafschaft Lippe unter den dortigen Predigern ent»

ftandene Streitigkeit beizulegen. Das l. Mal im Jahre 1538 mit Fontius
aus Marburg, das 2. Mal im Jahre 1541 mit Anton Corvinus.
Westermann erroieS sich in dieser Streitigkeit, bei der es sich um Bei»

bebaltung oder Abschaffung verschiedener Ceremonien handelte, als ein

Mann, der auf die Hauptsache sah, — auf die Predigt des Evangeliums.

Bei der Aussöhnung im Jahre 1541 predigte Westermann in Lemgo
über die Worte des 133. Psalms: „Siehe, wie fein und lieblich is

t es,

daß Brüder einträchtig bei einander wohnen," Wie lange Westcrniann

in Hofgeismar (Geismar) wirkte, is
t

unbekannt. Seine späteren persönlichen

Verhältnisse sind nicht klar zu stellen. Nur das is
t gewiß, daß er 2 Söhne

hatte, Anton und Heinrich, und daß der letzte männliche Nachkomme dieses
Stammes und Namens, Johann Andreas Westermann, O. Johann
Wettermanns Urenkel, 1715 als Kgl. Preuß. und GrSfl. Lipp. Rat in

Lippstadt gestorben ist. Zwei poetische Denkmäler sind dem Lippstädter

Reformator gesetzt. Das erste is
t

von Johannes Pollius, dem Reformator
der Grafschaft Tecklenburg, und lautet:

Li qnisqu^lv est verus verse pietstis smstor
Siuceroque L6em pectore si cjui» Ksbet,

Li cuiqusm est soliöo vivsx sspievtis ccircle
X«o unqusin trepiclis concntienü» mslis,
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Westerrasunu» !s est cloctor, czuem csrraine prsestsus

?ieris .^ovio non sstis uns csuit,

!^«v tulit Kuue ouper ssnctissiuis verds terenteni

I<ippis ?Ki1c>sopKulil, noo tulit ills piunl.
Osecs quiöelu tsuto nc>n kuerst ckiß^us Msz^istr«
^.Kstulit iu^rstse ruuriers Ulsans Dens,

I^imirum ille pius simul et öoctissimus ille
Xou illo in popul« vivere cli^nus erst,

Lr^o <zuoü iuvillise cessit proeeruraque kurori
?«rtunse suspiciu» csu6i6i«ris erst,
IZsssics nunc tsli Oeisinsris öi^ns ?sroc:Kc>
guse petiit lZoinino cious fereute tulit

?sstorernque suum üi^no venerstur Konore,

Ouzus sd eloquic, coelics verds cspit.

DaS zweite Gedicht stammt von >l. Johan Kayser, einem geborenen

Lippstädtcr, der nacheinander Conrector in Lippstadt und Stiftsprediger

in Cappel, dann Rector in Lippstadt (IS79) und endlich Prediger und

Jnspector zu Cleve mar (l6S3— 1720); - eS lautet:
„O werte Vaterstadt,
So war dann nun dein Wcstermann
Dein bester Mann,
Ein kluger Arzt der armen Seelen,
Der dir gab diesen klugen Rat,

Ja fleißig bat,
Das beste Teil, dein Heil, zu wählen,"

103. H. Rotbert, .Zur Kirchengcschichte". S. 19«.
104. Hagedorn, „Geschichte der Reformation in Herford", S 181.
l«S. Städt, Archiv ä,. Nr. 6«; von Steinen S. 1005.
106. Lipp. Reg. Nr. 3243.
107. Lippst. Kirchenarchiv. Urkunde vom 3«. 9. 1537,

108. Lipp. Reg. Nr, 3257.
IV9. Dr. Cbalybäus S 127.
II«, von Steinen S. 991.
111. Lipp. Reg. Nr. 3146,

112. Dr. Chalubäus S. 125 und 126,
113. Hugo Nothert, „Zur Kirchengcschichte" u, s. m. S. 104.
114. Vergl. von Steinen S, 954. Piderit p, 623 schreibt von

diesem, daß er, als er wieder nach Hause gekommen und vom Schlag

gerührt worden, gesagt habe: „Darum hat mich Gottes Hand gerübret,

daß ich Hab das Interim in's Lippsche Land gcführet,"
115. Zu dem ganzen Kapitel: Staatsarchiv Münster, Cleve-Mark

LandeSarchiv Nr. 192. 3 f. 75 ff.



79

116. Hamelmann p. 1054 nennt ihn Quackhardt, in einer Urkunde

des SlistSarchivS Nr. 303 vom Jahre 1535 heißt er Quackerde; v. Steinen
und nach ihm Dr. Chalvbä'us nennen ihn Marckquardt (Marquardt);

nach dem Kirchenarchio is
t

sein Name Ouackcrt, (Urk. vom 30. 9
.

1537);

nach dem Staatsarchiv Münster Quarckarth, auch Marquardt,

117. Vergl. H
.

Rothert: „Zur Kirchengeschichte", S. 193.
118. IZr. ChalybäuS S. 282 Nr. 168.
119. StSdt. Archiv ^. Nr. 119.
120. Vergl. Livvst. Kirchenarchiv. Urk. vom 14. 4

.

1555.

121. Staatsarchiv Münster, Cleve-Mark Landesarchiv Nr. 192.
122. von Steinen S. 955.
123. Möller S. 287.
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III. Vie wirtschaftlichen Verhältnisse.

Das Bild des Gemeindelebens würde ein unvollständiges
sein, wenn wir nicht auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Gemeinden mit inbetracht zögen, d. h. die Gehaltsverhält
nisse der Kirchen- und Schuldiener, die Pfarr-, Schul
uno Kirchgebäude und die Verwaltung des Kirchen
vermögens. Wir können bei ihrer Darstellung von einer

landschaftlichen Gruppierung absehen, da die wirtschaftlichen

Verhältnisse der einzelnen Ämter
— bis auf einige gelegentlich

anzudeutende Eigentümlichkeiten — ziemlich gleichartig sind,
übrigens kann es sich bei dem überaus reichen Material, das

hinsichtlich dieser Verhältnisse vorliegt, und der hier gebotenen

Kürze nicht um eine erschöpfende Darstellung, sondern nur

um eine Hervorhebung des Charakteristischen und Typischen

handeln.

1. Das Einkommen der Pfarrer.
Eine durchweg zuverlässige Statistik über die Pfarrgehälter

erweist sich als unmöglich. Denn abgesehen davon, daß in

einzelnen Fällen keine Angaben vorliegen, fehlt bei den übrigen

o
ft sehr eingehenden Aufzeichnungen meist eine Angabe über

die Summa des Einkommens. Und eine Berechnung desselben

macht vielfach große Schmierigkeiten. Die Einnahmen bestehen

nämlich nur teilweise in genau fixierten Geldeinkünften
und zwar in festem Gehalt (aus dem gemeinen Kasten oder

den kurfürstlichen Amtern usw.), i
n Hufenzinsen (meist 1 Scheffel

von jeder bebauten Hufe), in Opfergeldern') und mehr oder

minder unsicheren Accidentien,?) sondern überwiegend, namentlich

auf dem Lande, in Naturalien d
.

h
. dem Getreide- oder

Fleischzehent sowie Abgaben an Brot, Eiern, Wurst, Käse,

Wachs oder Flachs usw., ferner in Frondiensten der so-
»irchtn- und Lchuwisilalio» im Kurkreise 1555, II. I
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genannten „pfarrleute", d. h. der Pächter von Pfarracker, und

vor allem in den sehr verschiedenen Erträgen des Acker
baues. Einige Beispiele mögen deren Ungleichartigkeit veran:

schaulichen. In dem an der Elbniederung gelegenen Berkzam
(Amt Wittenberg, jetzt Berkwitz) hat die Pfarre 2 Hufen Land

mit 60 Scheffeln Anssaat oder 180 Scheffeln Ertrag d. h. in

Geldwert 31 ll. 10 — der Scheffel Roggen kostet hier
3,5 Groschen, — die Hufe bringt also über 15 kl. und nach Ab

rechnung der Aussaat ca. 10 kl. In dem '/2 Meile davon
gelegenen Rott« dagegen hat die Pfarre „ganz geringen fand,

will niemant umb die helfte treiben", und 4 Hufen bringen
nur 2 kl. Zins, die Hufe also nur >/2 kl. Gewinn. In Rade
(Amt Schweinitz) kann der Psarrer in guten Jahren nach Ab

rechnung der Aussaat von 2 Hufen 138 Scheffel Ertrag haben
d. h. für jede Hufe über 13 kl. (der Scheffel Getreide kostet

hier 4 ^.), und in dem nur 1—2 Meilen davon gelegenen

Löbben gewinnt der Pfarrer von 4 sehr sandigen Hufen nur
3 kl., von der Hufe also nur 2/4 fi. oder 15 ^. Aber auch
die meist genau angegebenen Getreideabgaben der Gemeinde

glieder lassen sich oft kaum nach ihrem Geldwerte berechnen,

da manchmal in demselben Orte mit den verschiedensten Hohl
maßen, deren Inhalt zum Teil nicht bekannt ist, gerechnet wird,

namentlich in den Ämtern Schlieben und Liebenmerda. So
wird z. B. der Dezem in Cröbeln (Amt Liebenmerda) in Kirch-
hai)nischem und Mühlbergischem Maß entrichtet^). Wir müssen
uns daher teilweise mit ungefähren Schätzungen begnügen. Die

Hauptsache ist, daß mir zu erkunden suchen, ob die Gehälter

gut oder schlecht, auskömmlich oder unzureichend sind.

Im allgemeinen muß festgestellt werden, daß die Gehälter
der Pfarrer überwiegend noch nicht den Anforderungen
entsprechen. Es fehlt zwar nicht an einer Reihe wirklich
gut dotierter Stellen. So bezieht Bugenhagen als Pfarrer
vv» Wittenberg 200 kl., dazu von der Universität noch 100 kl.

jährlich, der Pfarrer von Clöden 218 kl., einschließlich der

sehr bedeutenden Ackerwirtschaft, der Pfarrer von Zahn« an

scheinend noch mehr; im ganzen betrögt etwa bei einem Dutzend
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Pfarrstellen (von insgesamt fast 170) das Einkommen gegen
100 51. und mehr; und auch von den lange nicht so gut do-

tierten Stellen werden manche noch als gut bezeichnet, darunter

auch einige Landstellen, obwohl die angegebenen Einnahmeposten

T. nur 60 kl. und darunter ergeben, wobei allerdings der

Ertrag des zuweilen ziemlich bedeutenden Viehstandes, sowie
das teilweise überreich vorhandene Holz nicht mit veranschlagt

ist. Ebenso auffallend is
t es andrerseits, daß nicht wenige

Stellen, obwohl ihr Einkommen 60—70 kl. und mehr beträgt,

doch von den Inhabern als nicht zureichend bezeichnet werden,

teilweise gewiß aus dem Grunde, daß der Viehstand aus

Mangel an Heu nur unbedeutend ist; manchmal liegen aber

auch Gründe persönlicher Art vor, namentlich die Rücksicht auf
die Versorgung und Erziehung einer zahlreichen <

) Familie. So
bittet der Pfarrer von Erckmannsdorf (Amt Wittenberg) nicht
nur aus Rücksicht auf sein Alter und die dort sehr beschwer

liche Landwirtschaft, sondern hauptsächlich auf feine zahlreichen

Söhne — er hat 8 Kinder, „die er gern beim studio auferziehen
«ölt" — „etwan in ein stetlein transferirt zu werden, do

kein grosser ackerbau, ein zimlich lateinisch schule were"5).

Aber auch manche Stadtpfarrer mit an sich gutem Gehalt

haben aus demselben Grunde Mühe durchzukommen. So

kann der Diakonus von Belzig mit einem Einkommen von

über 70 kl. nicht auskommen, „diweil er teglich selbsibend zu

tische sitze." Auch der Pfarrer und Diakonus von Bitterfeld
können sich „mit meib und kind ohne weitere zugenge nit halten"

usw. Dagegen wird mehr als ein Drittel der Pfarrftellenb) aus

drücklich als gering oder geradezu unauskömmlich be

zeichnet, darunter städtische Diakonatstellen mit nur 30 bis

50 kl. und Landstellen mit bis 30 k>., vereinzelte sogar mit

noch geringerem Einkommen. Und es is
t kein Wunder, wenn

hier und da sich schon der Ubelstand bemerklich macht, daß

die jungen Geistlichen, wie z. B. der Rat von Gräfenhainichen
Nagt, sich, nachdem si
e

sich kaum im Predigen geübt haben,

bald nach einer besseren Stelle umsehen,
aus welchem häufigen

Wechsel dann für den gemeinen Kasten
viel Unkosten entstünden.
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„nachdem allezeit ein neuer caplan mit seinem gerede (Gerät),

etwa auch mit weib und lindern auß Wittenberg oder anders

woher müsse geholet werden," Die Ursachen, die von den

Pfarrern in den meist sehr ausführlich wiedergegebenen Klagen

sür das Unzureichende des Einkommens angegeben werden,

bestehen häusig in dem Mangel an Land und Wiesen — dies

besonders bei städtischen Pfarrstellen
— oder in der dürstigen

Beschaffenheit des Ackers. An manchen Orten (z
. B. in

Lühnsdorf sAmt Belzig), Gadegast ^Amt SeydaZ u. a.), if
t

derselbe so gering, daß sich der Ackerbau tauin noch lohnt, da

man damit nur soviel erwerben kann, daß das „gesindelohn,

geschirr und pferde davon erzeugt und erhalten werden können";

an andern Orten verursacht das häusige Austreten der Flüsse
großen Schaden an den Äckern und besonders den Wiesen,

fodaß die Heuerträge oft als ganz unsicher bezeichnet werden.

Die Folge davon is
t dann eine Schädigung der Vieh

zucht, die fönst noch die besten Erträge abwirft. Die Acker

wirtschaft erweist sich fast nur auf gutem Boden als einträg

lich und auch da nur, wenn der Pfarrer si
e

selbst betreibt.

Wo dagegen die Äcker auf Pacht „außgetan" werden, bringen

si
e

meist kaum die Hälfte des gering angeschlagenen Reiner

trages nach Abzug aller Kosten und der Aussaat. ?) Zuweilen

hat aber der Psarrer nicht die Mittel, um den Ackerbau selbst

ordentlich betreiben zu können, ja, eigne Pferde scheinen nach
den vorliegenden Angaben die meisten überhaupt nicht zu b

e

sitzen, manche Pfarrer verstehen auch zu wenig vom Ackerbau«).
Zu einigen Pfarrstellen gehört jetzt kein oder nur wenig Acker

mehr, mährend si
e

früher ziemlich reich damit ausgestattet

waren, und zwar z. T. durch die Schuld der Vorgänger
des jetzigen Pfarrers. So liegt es in Zwethau (Amt Schweinitz)
und in Paferin (Amt Schlieben). Erstere Psarre hat jetzt

nur noch 2 „geringe" Psarrhufen, nachdem der „alte" Pfarrer
einen Hof mit 2 Hufen für 100 kl. verkauft hat, „welches

köstlich gut" nach Aussage des Pfarrers und der Leute jetzt

wohl 300 kl. wert ist. Und die Pfarre Paferin mar vom

Kurfürsten mit einem stattlichen Ackergut dotiert, das aber
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der vorige Pfarrer Franziskus Schelle ohne Wissen des Kur

fürsten „unvorsichtig und mit grossem abbruch und Nachteil
der pfarren sur ein geringes, baufelliges, alts kossatengut

verlauset und verbeutet hat." Da er zudem ohne Wissen der

Kommissarien und des Consistoriums dem Junker Franz von

Minkwitz „einen pfarmann mit 12 tag frondienft nachgegeben",

so is
t er „seiner pfarre entsetzt" worden. Besonders häufig

fehlt es auch an Brennholz, sodaß der Pfarrer es sich müh:
fam von den Äckern zusammensuchen oder auch teuer erkaufen

muß. An einigen Stellen (z
. B. in Holzdorf, Amt Schweinitz)

sind auch hieran frühere Pfarrer schuld, indem si
e den vor

handenen Wuld durch unsinniges Abholzen verwüstet haben.
Wieder an andren Orten scheint man bei früheren Visitationen
mit der Zerlegung in mehrere Pfarrämter zu weit gegangen

zu sein, sodaß sich die gegenwärtigen Inhaber der Pfarren
kaum noch halten können und den Wunfch nach Zusammen

legung der getrennten Orte äußern, um so das Einkommen

zu erhöhen. Dieser Wunsch findet freilich bei den Visitatoren

nicht immer Beifall, zumal wenn die bisherigen Mutterorte

einen eignen Pfarrer zu behalten wünschen. Nur an wenigen
Stellen greifen die Visitatoren zu dem bedenklichen Mittel, den

Verkauf von Acker anzuordnen z. B. in Petersrode (Amt Bitter

feld). — Dagegen sind si
e

unermüdlich beflissen, das Einkommen

der Pfarrer durch Zulagen der verschiedensten Art und
aus den verschiedensten Quellen zu verbessern. Bald ver

schaffen si
e

ihnen eine Erhöhung des festen Gehaltes oder des

Opfergeldes oder der Hufenzinsen, >
°) bald des Getreidezehnten

oder der Brote, Eier usw., stellenweise auch die Zulegung
einer Ackerbreite oder einer Wiese und besonders häufig von

Brennholz, häufig mit der Verpflichtung für die Bauern, das

Holz dem Pfarrer vor die Tür zu schaffen. Wie wichtig solche
Fuhren für die Pfarrer sind, zeigt z. B. der Umstand, daß
der Pfarrer in Gorsdorf (Amt Schweinitz) lediglich um der

Holzfuhren willen genötigt ist, selbst Landwirtschaft zu treiben.

Auch dringen si
e

wiederholt darauf, daß ihnen der Getreide-

dezem, um große Kosten zu vermeiden, vors Haus") gebracht



6

wird. In sehr vielen Pfarren muß auch das Inventar durch
Neubeschaffung von Haus- und Ackergerät und besonders
von Vieh erst in Ordnung gebracht werden. Nur selten, und

zwar nur in Städten, is
t

der gemeine Kasten wohlhabend genug,

solche Zulagen zu gewähren. In der Regel handelt es sich
um Auflagen, die den Bürgern, Bauern und Edelleuten gemacht
werden müssen, was natürlich zu vielen Hin- und Herver
handlungen Anlaß gibt, selbst wenn es sich um wenige Groschen
oder Scheffel Getreide handelt. Wo aber die Gemeindeglieder

dazu aus Armut nicht imstande sind, wird die Hilfe des Kur

fürsten unbedenklich in Aussicht gestellt, teils durch Vermittlung
der Schösser oder Hauptleute, teils durch direkte Fürsprache

der Visitatoren. Ziemlich häufig handelt es sich um eine durch
das betreffende Amt zu leistende Geldzulage oder um Zu
legung einer Wiese. Namentlich aber wird Holz aus den

kurfürstlichen Forsten in reichem Maße versprochen.

Ein großer Teil der Bemühungen der Visitatoren besteht aber
darin, daß si

e die Klagen der Pfarrer über Schmälerung des

Pfarreinkommens untersuchen und ihnen Abhilfe zu fchaffen
sich angelegen sein lassen. Dies sührt uns zu einem Kapitel,

das ein wenig erfreuliches Licht auf einen erheblichen Teil der

Gemeinden wirft. Denn nach den außerordentlich zahlreichen
Klagen der Pfarrer, die doch in der Mehrzahl von den Visi
tatoren als begründet angesehen werden, erhält man den Ein
druck, daß das sittliche Bewußtsein zahlreicher Gemeindeglieder

insosern noch ein sehr unklares und unreines ist, als si
e

sich

kein Gewissen daraus machen, sich den materiellen Verpflich

tungen, die ihnen dem Pfarrer gegenüber obliegen, nach Mög

lichkeit zu entziehen, manchmal auch das Einkommen oder

Vermögen der Pfarrer direkt zu schädigen. Dieser Ubelstand
macht sich ja nicht überall in derselben Weife und in demselben,

Maße geltend : in der Stadt weit seltener als auf dem Lande,

auch in den einzelnen Ämtern'^) i
n

verschiedenem Maße; aber

es muß festgestellt werden, daß ungefähr i
n der Hälfte der

Gemeinden darauf bezügliche Klagen vorliegen. Es handelt

sich ja in der Mehrzahl um Kleinigkeiten, um „untreue" oder
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säumige Entrichtung des Opferpfennigs oder um die Lieferung

von „gar zu geringen" Broten,") fehr oft fogar nur darum,

daß die üblichen Termine nicht eingehalten werden, fodaß der

Pfarrer mit der Einziehung der Abgaben viel Mühe und Ver

druß hat. So muß der Pfarrer von Bitterfeld bei der Ein
treibung des Kalendengeldes oft böse Worte hören. In Ratsch
(Amt Bitterseld) hat er in diesem Jahre überhaupt noch kein
Opfergeld erhalten; ja

,
keiner will es dort „umb der leut un

nutzen reden willen mehr einfordern". Und vom Pfarrer zu
Rösa (gleichfalls im Amt Bitterfeld) heißt es: „muß fein ver
dient lohn von Haus zu Haus selbst holen; denn er sich mit

der bauren Hunden allewege vorschlagen muß, so doch die

dauern ihrem viehirten sein lohn u
f dem gericht außbringen

müssen". In mehreren Orten wird deshalb angeordnet, daß
das Opfergeld durch die Kirchväter oder den Bürgermeister ein

gesammelt werden soll, in Gommern mit der kräftigen Be

gründung, „weil der bürgermeifter dem kuh- und schmeinhirten

ihren lohn samlet, das er doch dem pfarrhern sein opsergelt

auch einsamle". Eine schon mehr an bewußten Betrug grenzende

Bauernschlauheit macht sich mehrfach bei der Lieferung der

Naturalien bemerklich. So kommt es vor, daß si
e

statt „hauß-
backener" Brote solche aus der Stadt holen, die nur 6 6 >5) wert

sind, und si
e dem Psarrer geben, oder daß si
e unreines, mit

Spreu untermischtes Korn liefern oder auch in einem kleineren

Maße, als üblich ist, sodaß z. B. in dem Filialdorfe Hillmers-
dors (Amt Schlieben)'°) statt 2 Malter (24 Scheffel) wirklich
nur 18 Scheffel Getreide geliefert morden sind; zudem haben
die Bauern hier wie in andern Orten dem Pfarrer noch

1 Scheffel als „drankgelt abgebrochen". Ferner müssen

die Bauern vielfach, besonders im Amte Belzig, ermahnt
werden, das Getreide nicht eher vom Felde zu führen, als

bis der Pfarrer die Zehentgarben abgezählt hat, jedenfalls
weil si

e

öfters nicht die richtige Anzahl von Garben geliefert

haben. In einem Dorfe dieser Gegend (Lütte) haben die
Bauern der Entrichtung des Zehnten sich dadurch zu entziehen

versucht, daß si
e

statt Getreide listigerweise „zwisel" gesät
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haben, worauf ihnen eröffnet werden muß, daß nach dem

allgemeinen Herkommen „wo der pflüg ubergehet, man auch
den zehend schuldig is

t

zu geben".
— Um erheblichere

Schädigungen handelt es sich teilweise bei dem zur Pfarre
gehörigen Acker und Holz. Nicht sowohl als Eigennutz, sondern
als Rücksichtslosigkeit oder Mutwillen is

t es aufzufassen, wenn

an einigen Orten (besonders Plössig, Amt Schweinitz, und
Buckau, Amt Lochau) der Pfarrer darüber klagen muß, daß

ihm die Bauern feinen Acker zerfahren und zertreten haben.
An mehreren Orten findet sich die schon direkt an Betrug
grenzende Unsitte, daß die Bauern den Pfarracker beim

Pflügen allmählich schmälern, fodaß den Richtern befohlen
werden muß, den Acker von neuem auszumessen'?). Vereinzelt

findet sich auch förmliche Unterschlagung von Pfarräckern. So

haben die Bauern zu Rade (Amt Schweinitz) eine Breite guten
Ackers „an sich gezogen" und zur Viehtrift gemacht, und die

Bauern zn Mola, jetzt Möhlau, einem Filial von Zschornemitz,
Amt Gräfenhainichen, haben sich eine Pfarrwiese angeeignet.

Unzweifelhafter Betrug liegt z. B. auch in Jüdenberg, ebenfalls
Amt Gräfenhainichen, vor, wo die Bauern „den pfarracker ver

wechselt und ihme die stücke angeweiset, do gemeiniglich nicht

viel wachsen kan". Am häufigsten aber findet sich der Fall, daß
Äcker, die vom Pfarrer als sogenannte „laßgüter", d

.

h
. gegen

Pacht auf unbestimmte Zeit oder Lebenszeit des Inhabers „aus
getan" sind, von den Bauern als Erbgüter in Anspruch ge
nommen werden. Namentlich geschieht dies seitens sogenannter

Pfarr- oder Dienstleute; so z. B. in Ratsch, Amt Bitterfeld.
Hier wie an andern Orten müssen dann öfters eingehende

Nachforschungen bei den andern Dorfbewohnern angestellt werden.

Ja, zuweilen sperren sich die Bauern, z. B. ein gewisser Rosen-
trantz zu Ratsch so lange, bis ihnen aus dem Amtsbuch nach

gewiesen '«> wird, daß si
e

tatsächlich den betreffenden Acker nicht

erblich, sondern nur als Laßgut inne haben. In der Regel
wird auch dann in weitgehender Rücksichtnahme den Bauern

der Acker noch weiter belassen, falls si
e

durch eine „Schrift"
das wirkliche Rechtsverhältnis anerkennen. Doch wird dem
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Pfarrer ausdrücklich das Recht zuerkannt, die Hufen andern

Leuten zu übergeben, falls die bisherigen Inhaber die schuldigen

Zinsen oder Frondienste nicht leisten. Wiederholt handelt es

sich nämlich gerade darum, daß die Pfarrleute die ihnen wohl

o
ft

recht lästigen Frondienste verweigern oder untreu leisten. Am

schlimmsten scheint dies in Brehna zu sein, wo die „pfarrdiener"

verpflichtet sind, eine Hufe mit Pferden oder „handfron" zu be

stellen: aber solche Fronarbeit geschieht „ganz unzeitig, hinlefsig,

untreulich." Der Rat muß daher ernstlich ermahnt werden,

solche einer christlichen Gemeinde unwürdige Klage abzustellen
und die Säumigen zu bestrafen; wenn dies aber nicht helfen
sollte, soll er die Frondienste in erbliche Korn- oder Geldabgaben
verwandeln, sodaß diese eine wirkliche Strafe für die Un

dankbarkeit'^) der Gemeindeglieder gegen den Seelsorger be

deuten. Als Musterexemplar eines eigennützigen und streit
süchtigen Bauern wird namentlich ein „zenkischer" Bauer Löffler

zu Sandersdorf (Amt Bitterfeld) genannt, der „sich fast mit

allen pfarrern gezmeiet und bricht ihnen ab, wo er kann."

Manchmal handelt es sich auch um die Schmälerung des dem

Pfarrer zustehenden Brennholzes, se
i

es durch unberechtigte

Benutzung des Psarrmaldes, z. B. zu Goltewitz (Filial von

Jüdenberg) zum Bau eines Pfarrhauses, se
i

es dadurch, daß
die Bauern dem Pfarrer nicht den ihm zukommenden Anteil
an dem Holze aus dem Gemeindemald zukommen lassen. So

überlassen si
e in Wörsdorf, „wenn si
e kabeln", dem Pfarrer

nur Backreis; „was aber groß holz, verkaufen si
e unter ihnen

selbst, geraten damit in krug" usw., sodaß die Erbherren und

Amtleute aufgefordert werden müssen, „billich ein ernst einsehen

zu haben." — In dieser wie in einigen andern Dorfgemeinden
häufen sich die Klagen über Schädigung des Pfarreinkommens
und Vermögens überhaupt in auffallender Weise. Ja, in der
Gemeinde Schöna (Amt Schlieben) haben die Bauern dem

Pfarrer nach seiner Klage „so vil uberlast getan", daß er bittet,

„die Visitatoren molten ihn an einen andern ort transseriren."

Bemerkenswert ist, daß die Richter oder Schultheißen in

mehreren dieser Gemeinden auch in kirchlicher und sittlicher
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Beziehung übel beleumdet sind; ebenso is
t es schmerlich ein

Zufall, daß das kirchliche und sittliche Verhalten grade dieser
Gemeinden zu besonderm Tadel Anlaß gibt.

Bisher haben wir nur von Schädigungen der Pfarrer
durch Bauern berichtet. Zur Vervollständigung des Bildes

müssen wir aber hinzufügen, daß sich auch eine größere Anzahl von

Edelleuten desselben Vergehens schuldig gemacht hat. So

haben der Junker Christof Westregels zu Möhlau (Amt Bitter-

seld) und die Junker Georg von Hondorf und Görge Schaff zu

Schmerckendorff (Amt Liebenwerda) von mehreren Pfarrhufen

nicht den gebührenden Hufenzins entrichtet, unter dem Vor:

geben, daß si
e

nicht fo viele Pfarrhufen inne hätten, als der

Pfarrer angebe. Die zuletzt Genannten sind mit einigem Vor

behalt zur Zahlung bereit, Christof Westregels wird dagegen

erst durch das einmütige Zeugnis der Bauern ?>) und die Ent

scheidung der Visitatoren zum Einlenken bewogen. Mehr auf
junkerlichem Machtbemußtsein als auf Eigennutz beruht es wohl,

wenn der Junker Georg von Ziesar auf Benken, Amt Belzig,

seinem Pfarrer zu Löbnitz, als dieser ihm den Zehnt von allen
Getreidearten (bisher nur vom Roggen) abverlangt, einfach die

Seelsorge in seinem Dorse untersagt und si
e

ohne Vormissen
des Konsistoriums dem entfernt mohnenden Pfarrer zu Wiesen-
berg überträgt 22). Als besonders rücksichtslos wird es augen

scheinlich von der Gemeinde zu Baruth empfunden, daß der

dortige Junker Jakob von Schlieben — wir werden diesem
Namen noch öfter i

n

unerfreulicher Weife begegnen
— einer

armen Pfarrerswitwe L Scheffel Pacht, die er acht Jahre lang

ihrem verstorbenen Manne schuldig geblieben, noch immer nicht

bezahlt hat; doch entschuldigt sich der Junker damit, daß „er

etliche iar aus dem land gewesen" und erklärt sich auch auf

näheren Nachweis seiner Schuld zur Nachzahlung bereit. In
mehreren Fällen liegt dagegen direkte Aneignung fremden Gutes

vor: der erwähnte Junker Christof Westregels hat Wiesen

„an sich gezogen", der Junker Hans Schilling hat sich den

Pfarrhof des zu Sandersdorf (Amt Bitterfeld) gehörigen Filial
dorfes Reuden angeeignet und beansprucht ihn als sein Eigentum,
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wird aber seines Unrechtes überwiesen und veranlaßt, dem

Pfarrer einen jährlichen Zins und „fron" seitens des jetzigen
Inhabers zu verschaffen. Und der Pfarrer von Glinde (Amt
Gommern) klagt darüber, daß ein ihm von dem früheren Haupt
mann zugewiesenes Buschholz, aus dem er für 7 bis 8 kl. jährlich

schlagen konnte, von dem Grafen von Barbn entwendet sei-

freilich verlautet weiter nichts über die Berechtigung dieser Klage.

Mehrfach wird auch darüber geklagt, daß die Junker sich die

Frondienste der Pfarrleute angeeignet haben oder si
e

durch

Bedrückung mit Frondiensten an der Erfüllung ihrer dem

Pfarrer gegenüber obliegenden Verpflichtungen verhindern,

heißt es von den Junkern von Schlieben in Baruth,

daß sie, statt die Bauern zu den üblichen Holzsuhren für
den Pfarrer anzuhalten, „nichts dazu tun, diemeil si

e die

baurn selbs zu ihren diensten gebrauchen, muß also der pfarrer
des feinen wider recht entberen" (vgl. Heft I

, S. 46). Ja,

in einigen Orten, besonders in den in Herzberg eingepsarrten

Dörfern, wird sogar der kurfürstliche Schösser beschuldigt, daß
von ihm die Pfarrleute so sehr „mit Herrendiensten beschwert
werden", daß si

e dem Pfarrer ihre Dienste nicht mehr leisten
können (vgl. das in Hest I

, S. 37 über den Gottesdienst Mit
geteilte). In diesem und ähnlichen Fällen kann man gewiß nicht
von junkerlichem Eigennutz reden, sondern es handelt sich z. T.
um soziale Mißstände, die durch den Übereifer einzelner
Beamten besonders verschärft werden. Gerechtermeise muß

übrigens anerkannt werden, daß nicht alle Klagen der Pfarrer
über Junker und Bauern ausreichend begründet sind. So
stellt sich in einer sehr eingehenden Verhandlung zu Löbnitz
lAml Belzig) mit dem Edelmann Georg von Ziesar und der

Frau seines verstorbenen Bruders, nunmehrigen Frau von

Stechau, heraus, daß die Ansprüche des Pfarrers auf 3 Hufen

wahrscheinlich nicht begründet find, sondern auf einem Miß
verständnisse«) beruhen. Noch deutlicher liegt die Sache i

n

Schöna, wo ein Bauer urkundlich nachweisen kann, daß seine

Vorfahren einen umstrittenen Acker von der Pfarre gekauft
haben. Auch is
t keineswegs immer bewußter Betrug bei dem
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Verklagten anzunehmen, sondern es liegt nicht selten wirkliche
Rechtsunsicherheit vor, wie denn auch öfters zunächst keine
Entscheidung herbeigesührt werden kann, sodaß die weiteren

Verhandlungen den Amtern übertragen werden müssen (vgl.

Hest I, S. 13). Auffallend is
t auch, daß einmal sogar ein

benachbarter Pfarrer beschuldigt wird, sich einen Pfarracker
angeeignet zu haben, was aber erst untersucht werden soll. Am

deutlichsten aber spricht für jene mildere Auffassung der Umstand,

daß mehrfach sogar das kurfürstliche Amt (besonders das Belziger)

nach den Aussagen der Pfarrer ihnen zustehende Äcker oder

Abgaben „an sich gezogen" hat oder ihnen auch gegen das

Herkommen, nach dem die Pfarrhöfe abgabefrei sind, Abgaben

auferlegt hat. Daß dies wahrscheinlich in gutem Glauben ge

schehen ist, beweift z. B. ein Vorgang in Gröbern (Filiale von

Zschornemitz, Amt Bitterfeld), wo der Hauptmann von Gleißen-

thal zu Gräfenhainichen 2 „wüste pfaffenhufen" an sich ge

zogen und eine davon zum Besten des Amtes verkaust hat,

während er die andere verzinst. Da ihm nämlich nachgewiesen
wird, daß der Pfarrer noch kurz „vor der vehde", d

.

h
. vor dem

Schmalkaldischen Kriege, mit Erlaubnis der kurfürstlichen Kom

missarien Holz aus jenem Lande geschlagen hat, sieht er die Nn-

rechtmäßigkeit seines Verfahrens ein und erklärt sich zur Rück

erstattung der Hufen bereit. Gewiß haben die unruhigen

Zeiten, besonders des Schmalkaldischen Krieges nicht selten zur
Verwirrung der Rechtsverhältnisse beigetragen. Auch se

i

hier

schon kurz angedentet, daß die durch den Krieg vielfach herbei
geführte Verarmung die Leute und namentlich die Bauern

zwang, ihren geringen Besitz sehr zusammenzuhalten, wobei

dann die Gefahr nur zu nahe lag, daß man sich am Nachbar

schadlos zu halten und besonders sich allen Abgaben nach

Möglichkeit zu entziehen suchte, namentlich wenn ein neuer,

der Ortsverhältnisse unkundiger Pfarrer anzog. —

Andrerseits muß auch hervorgehoben werden, daß doch

hier und da Edelleute und Bauern sich freiwillig zur Über

nahme neuer Lasten,^) namentlich an Fuhren bereit erklären,

zumal da, wo es sich darum handelt, einen eigenen Pfarrer



zu beHallen oder eine bessere kirchliche Versorgung zu er

zielen.

Wohl am deutlichsten zeigt sich solche Bereitwilligkeit bei der

Versorgung einiger alter Pfarrer. Klare gesetzliche Vor

schriften über die Emeriten gibt es augenscheinlich noch nicht,

sondern ihre Versorgung wird von Fall zu Fall geregelt.

Meist hilft man sich damit, daß man den alten Pfarrer auf seiner
Stelle beläßt und ihm nur einen Gehilfen gibt (vgl. Heft I,
S. 28 ff

. u. S. 57). Dies macht keine Schmierigkeiten, wo
die Pfarre mit einem guten Einkommen ausgestattet ist, wie

z.

B, in Clöden, zumal wenn der junge dem Pfarrer beigegebene

Geistliche sein Eidam ist. Hier wird einfach bestimmt, daß der

alte Pfarrer die Hälfte des Einkommens mit Ausnahme der

Landwirtschaft beziehen soll. Auch i
n

Rehfeld (Amt Schweinitz)

is
t der Pfarrgehilfe der Schmiegersohn des bisherigen Pfarrers,

sodaß dieser bei ihm wohnen kann; er soll von ihm eben

falls einen Teil des Pfarreinkommens und zwar das der
Mater erhalten. Doch reicht das Einkommen aus den Filial-
dörsern zum linterhalt des jungen Pfarrers nicht aus, sodaß
die Hüsner der ganzen Gemeinde noch eine Zulage von je
','2 Scheffel Getreide gewähren müssen, wozu dann der Junker
und Patron freiwillig noch einige Scheffel hinzufügt. In
Schmiedeberg wird dem verdienten Diakonus ein „eineriUim
semel pro Semper" von 100 ll. in Aussicht gestellt. Am

schmierigsten liegen die Verhältnisse an einem dritten Ort,

Wiederau (Amt Liebenmerda). Hier erbieten sich die Junker
von Brandenstein, obwohl das Kirchenlehen der Universität W.

zusteht, freiwillig, dem 82 Jahre alten Pfarrer mit teilweise
noch kleinen Kindern ein jährliches Einkommen von 10 l!.,

dazu ein Gärtlein, freies Holz und etwas Heu zukommen zu
lassen, ihm auch eine eigene Behausung zu errichten, und er

wirken ferner von ihren Untertanen noch 21 Scheffel Korn
und über 2 kl. an Geldzulage, mährend das Filial Drasdo
auch 10 fl. jährlich aufbringen will und der neue Pfarrer

8 U
.

von seinem Einkommen abgeben soll. Um den alten

Pfarrer aber ganz sorgenfrei zu stellen, erbitten die
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von Brandenstein vom Kurfürsten noch eine Zulage von

jährlich 25 kl.

Auch einige Fälle von Witwenversorgung werden er
wähnt, und obschon über die Versorgung der Pfarrmitwen
überhaupt keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen, so

werden si
e von den Visitatoren doch mit unverkennbarem

Wohlwollen behandelt. Namentlich wird darauf gesehen,
daß die Witwe bei der Übergabe des Pfarrinventars nichl

zu kurz kommt, fondern einen angemessenen Anteil an den Ge

räten und der Ernte erhalt, freilich auch das Inventar in
vorschriftsmäßigem Zustande überliefert. Auch wird den Pfarrern,
die Frau und Kindern ein Erbe hinterlassen wollen, möglichst

entgegengekommen. Ein Beispiel von besonders rücksichtsvoller
Behandlung der Pfarrmitme haben mir in Niemek bei Bitter

feld. Zunächst wird ihr auf „ihr bittlich ansuchen" gestattet,

noch bis Michaelis in N. im Genuß des Pfarreinkommens zu
bleiben; ferner darf si

e ein Haus auf dem Pfarrgut, das ihr
Mann erbaut hat, gegen den üblichen Zins weiter bewohnen,

ebenfo eine Wiese, die „ihr haußmirt unlengst mit uncosten
gereumet", noch drei Jahre umsonst inne haben und auf Wunfch
noch länger gegen Zins; endlich wird ihr eine Schuld, die ihr
Mann infolge feines unzureichenden Einkommens dem „gotshaus"
gegenüber auf sich geladen hat, auf Fürbitten der Gemeinde

und „in ansehung ihres elends und armut" erlassen. Und als

dann einige Wochen nach der Visitation ein junger Geistlicher

„schriftlich is
t

angeben, als hett derselb lust und lieb, die

pfarrnerin zu N. zu freien, und gebeten, man molte ihm die

selbe pfarr verleihen", erteilen die Visitatoren, denen damit

augenscheinlich ein Sorgenstein vom Herzen fällt, gern ihre

Zustimmung.

2
,

Das Einkommen der Schulmeister und Küster,

Wir haben gesehen, daß die Schulmeister oder „Schul
personen" nach ihrer ganzen Vorbildung fast durchweg zu den

akademischen Berufsarten zu rechnen und daher mit den
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ländlichen Küstern in dieser Hinsicht nicht auf eine Stufe zu

stellen sind. Nach ihrer sozialen Stellung und insbesondere in

bezug auf ihre Gehaltsverhältnisse stehen si
e jedoch etwa in der

Mitte zwischen den Geistlichen und Küstern, nähern sich
aber mehr den städtischen Diakoni. Nach den schon früher ge

machten Andeutungen gehen ja viele Schulmeister später zu
dem relativ besser dotierten Pfarramt über. Und da si

e

meist

jüngere Leute sind, so können si
e

auch mit einem Gehalte von

40—50 tl. ganz gut auskommen, solange die Familie noch
klein ist; bleiben si

e aber länger im Schulamte, so ge

nügen 50 tl. kaum. In unserm Gebiete betragen nun die
meisten Stellen der Schulmeister 80—40 iL, einige auch gegen
öl) kl

.

und nur drei mehr in — Wittenberg (70 tl.), in Liebenwerda
und in Schmiedeberg (60 tl.) Die Gehälter der Cantoren

und l'ertii oder Intimi, die zum Teil zugleich Küster oder
Organisten sind, stellen sich aber meist nicht unerheblich geringer

(durchniltlich auf 25—30 tl., mehrfach aber noch niedriger).
Die Jungfrau-Schulmeister und Schulmeisterinnen,
die ja nur nebenamtlich beschäftigt, bezw. verheiratet sind,

müssen sich mit 10—15 kl., einschließlich des Quatembergeldes,

begnügen. Das Gehalt besteht zum größten Teil in Geld

einnahmen und Getreide, läßt sich daher meist ziemlich
genau berechnen. Eigentliche Ackermirtschaft is

t

wohl nirgends
mit den Schulftellen verbunden, nur stellenweise wird etwas

Viehhaltung durch einen Garten oder eine Wiese ermöglicht.
Die Geldeinnahmen setzen sich teils aus festem Gehalte aus

dem gemeinen Kasten oder vom Rat, teils aus Opfergeldern
der Bürger (meist 4 6 aus jedem Hause), teils aus dem so

genannten precium oder Quatembergeld ^) der Schüler zu
sammen. Dazu kommen dann noch Einnahmen aus neben

amtlicher Beschäftigung, besonders als Stadtfchreiber und Kasten
schreiber, und bei den Kantoren, Küstern und Organisten für
Orgelspiel, Läuten, Seigerstellen usw., Accidentien für Leichen
(86 bis 1^) und Taufen, „Einleiten" (Einfegnung) der Wöchne
rinnen und Trauungen (1—46). Teilmeise erhalten si
e

auch

Brote, Eier und Wurst, namentlich aus den eingepsarrten Dorf
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schaften und neben den Accidenzien oder statt derselben eine Mahl
zeit. Endlich bekommen alle Schulpersonen Brennholz, das aber

vielfach von ihnen erst mit Hilse der Schulknaben zusammen

gesucht und mühsam herbeigeschleppt werden muß. In zwei
Städten, Schweinitz und Baruth, besteht noch die Einrichtung der

„prebende" d. h. einer täglichen Mittagsmahlzeit, die dort vom

Rat und hier vom Patron dargereicht werden soll, übrigens recht
reichlich bemessen ist; denn in Schweinitz wird die Prebende

ans 20 kl. jährlich angeschlagen, in Baruth is
t

si
e

so reichlich,^)

daß der Schulmeister sich davon einen armen Schüler hat halten
können, der si

e

ihm ins Haus bringen muß. Nach den obigen

Mitteilungen kann es nicht verwundern, daß es auch die Schul
personen an Wünschen und Klagen meist nicht fehlen lassen.

Können si
e

sich doch teilweise nur durch ein bürgerliches Neben

gewerbe ein ausreichendes Einkommen verschaffen Fast alle

erbitten eine Zulage an Geld oder Getreide und besonders

an Holz, letzteres auch aus Rücksicht auf die Schuljugend,
und fast alle erhalten eine solche, meist 5—10 tl. aus dem

gemeinen Kasten,^«) einige Scheffel Getreide oder einige Holz
stämme oder Fuhren Holz, manche auch ein Stück Garten

land oder eine Wiese, die si
e

sich aber selbst erst urbar

machen müssen. In Wahrenbrück wird dem Schulmeister eine
Getreidezulage aus den eingepfcirrten Dörfern unter der be

sonderen Bedingung verschafft, daß er dafür einen Vertreter

im Schulamt stellen soll, falls er „in rats fachen" (als
Stadtschreiber) verreisen muH. Und man erhält mehrfach
den Eindruck, daß die Schulmeister mit diesen Verbesserungen

ihres Einkommens zufriedengestellt sind. Einige freilich müssen
vorläufig mit Geringerem vorlieb nehmen unter Vertröstung

auf eine bessere Lage des gemeinen Kastens, der Jung

frauschulmeister zu Prettin sogar auf den Tod des Altaristen.
Klagen über Schmälerung des Gehaltes finden sich

verhältnismäßig selten. So klagt der Schulmeister darüber,

daß die Junker von Schlieben ihm seit einiger Zeit statt der

Präbende Geld und zwar nur 14 statt 19 fl
. gegeben hätten,

und es is
t gewiß nur eine ausgeklügelte Entschuldigung der
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Junker, daß „sie in sterbenszeiten das überlaufen^) nit Helten
leiden können" und darum Geld dafür gegeben hätten; si

e er

klären sich jedoch bereit, ihm die Präbende wieder wie früher zu

gewähren. Sonst is
t

eigentlich von Belang nur die mehrfach
erhobene Beschwerde über untreue oder unpünktliche Entrichtung

des Quatembergeldes, besonders in Brück und Gommern. In
Brück sollen deshalb die Leute von der Kanzel ernstlich an

die Zahlungstermine gemahnt und mit Strafen bedroht werden.

Uberhaupt muß hervorgehoben werden, daß die Visitatoren
mit großem Ernst bemüht sind, die „Schulpersonen" inbezug

auf ihre soziale ebenso wie inbezug auf ihre amtliche Stellung

(vgl. Heft I
, S. 33 u. 34) zu schützen und zu heben, dazu

haben si
e an verschiedenen Orten noch reichlich Veranlassung,

z. B. in dem Städtchen Prettin. Hier sollen die Bürger

meister „die Kürzer, so Hochzeit machen, dohin weisen, das si
e

den schuldienern was guts und gemeßlichs ^Reichliches) für die

brautsuppen schicken, wie vor alters gebreuchlich gewesen. Do

ihn einer angegeben würde, der so gering speis und getrenk,

das nit mol zu gemessen wer', uf die schul schickt, den sollten

si
e in straf nemen andern zur warnung. Es sollen auch fort

hin die fchuldiener und furnemlich der pfarrcaplan mit der

muh', gest uff die Hochzeit zu laden, auch die zech vom ehrbier

(vgl. S. 21) einzufordern, in alleweg verschonet bleiben."

Andrerseits wird den Schuldienern ein bestimmtes „maß ge

geben, wenn si
e

uff Hochzeit gehen, das si
e nit mit verseumnis

der iugent bede die ganze Hochzeit außwarten usw."

Ungleich mehr Schwierigkeiten bereiten den Visitatoren
die wirtschaftlichen Verhältnisfe der Küster auf dem
Lande. Im allgemeinen sind diese äußerst bescheiden, stellen
weise gradezu trostlos. Man muß allerdings von vornherein
berücksichtigen, daß der Beruf der Landküster, wie schon früher
hervorgehoben ist, nur geringe Anforderungen an ihre Kraft
und Zeit stellte und ihnen daher die Möglichkeit eines Neben

verdienstes gemährte. Darauf scheint man auch gradezu zu rech
nen, wie mir bereits aus den meist sorgfältigen Angaben über das

Handmerk (vgl. Heft I
, S. 22), das si
e treiben, gesehen haben.

Kirchen- und Schuloisitation im Aurkreise 1655, II, 2
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Freilich werden si
e dabei nicht selten durch den Brotneid der

städtischen Zünfte behindert. So wird von zwei Küstern in
den Ämtern Schweinitz und Lochau (zu Zmethau und Beyern),

die das Schneiderhandwerk ausüben, berichtet, daß si
e vom

„Handwerk" der benachbarten Städte (Torgau und Herzberg)

„stark angefochten werden", sodaß der eine von ihnen bereits

einmal in Strafe genommen und ihm die Betreibung feines

Handwerks auf ein Jahr untersagt worden ist, während der
andre keine „außenarbeit" suchen soll. Es wird deshalb als
ein besonders günstiger Umstand hervorgehoben, wenn ein

Küster (im Amt Belzig) „das stadtrecht mit den meistern hat."
So wird den armen Küstern die Fristung ihrer ohnehin
kümmerlichen Existenz durch einen Nebenverdienst oft noch stark

erschwert. Die Mehrzahl der Küftergehälter is
t

nämlich an

sich völlig unauskömmlich. Denn nach den von uns angestellten

Berechnungen beträgt das Einkommen der meisten Küsterstellen
nur etwa 10 fl

. jährlich und bei nicht wenigen noch darunter.

Stellen von 10— 20 fl. Einkommen gelten schon als gut,

mährend ein höheres Einkommen überhaupt kaum vorkommt.

Teilweise erklärt sich daraus auch der bereits öfter ermähnte

Umstand, daß an manchen Orten zur Zeit kein besondrer

Küster vorhanden ist, sondern daß sein Amt vom Pfarrer mit

versehen wird. Das Einkommen fetzt sich dazu nur teilweise
aus festen Geld- und Getreideabgaben der Gemeindeglieder

zusammen. Erstere bestehen in einem geringen Ovfergeld 2°),

letztere in einem Hufenzins von nur '/«— '/2 Scheffel für
jede Hufe. Vorwiegend bestehen si

e in andern Naturalien

wie Brot, Eiern, Käse und Wurst, deren Zahl und Größe
nur selten fest bestimmt is

t,

sondern meist von der Gut

mütigkeit der Leute abhängt. In der Regel muß der Küster

si
e

sich selbst in sogenannten Umgängen oder trsnsitus^')
von Haus zu Haus einsammeln und zwar 3—4 mal jährlich,

meist zu den großen Festen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten,

häufig auch zu Neujahr oder zum Kirchmeihfest, der „kirmeß"
oder „kirbei",- dabei besteht noch manche uralte Sitte wie die

der sogenannten „noneier"^^ jm Belziger Kreise oder der
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Chriftkuchen im Kreise Schlieben und der Weihnachts
brote in Mörz (Amt Belzig), welche daran erinnert, daß der

Küfter „vor zeiten mit dem Weihwasser rumb geloffen." Da

zu kommen dann die ebenfalls nur unsicheren und bescheidenen
Accidentien (meist 4 6 für Taufen und Trauungen, 6 6 für
Begräbnisse), die teilweise auch mit Mahlzeiten verbunden

sind. Die meisten Küster scheinen auch einen Garten zu haben,

dagegen nur die Minderzahl etwas Wiesen oder kleine Äcker,

sodaß der Viehstand in der Regel nur gering ist. Doch haben

si
e in manchen Orten freie Hütung, besonders im Belziger

Kreise, meist wohl für eine beschränkte Zahl") von Vieh.
Nur wenige erhalten einige Fuhren Brennholz; die meisten

müssen froh sein, wenn si
e

sich selbst auf den Äckern oder im

Gemeindemald etwas zusammenlesen dürfen, um es dann müh

sam auf dem Rücken nach Hause zu tragen. Bei der Un-

austommlichkeit und Unsicherheit der Einkünfte is
t es kein

Wunder, wenn auch die Küster meist eine Zulage erbitten.

Oft geht ihr Lieblingsmunsch dahin, einen eignen Acker oder
eine Wiese zu erhalten, um etwas Vieh halten zu können.

Und dieser Wunsch wird von den Visitatoren augenscheinlich
als wahlberechtigt angesehen und deshalb warm unterstützt,

in einigen Orten auch mit Erfolg. Doch selten erhalten die

Küster eine Wiese oder ein Ackerstück als Eigentum der Stelle,

sondern in der Regel nur gegen einen Pachtzins, namentlich

wiederholt eine „gotshauswiese" oder einen „gotshausacker",

stellenweise auch eine der „gotskühe", d
.

h
. der der Kirche

gehörigen Kühe, die gegen jährlichen Zins ausgeliehen werden.

Öfter bekommen si
e ein Stück Gartenland, zuweilen auch einige

Fuhren Holz. In der Regel aber bestehen die Zulagen in

einer Erhöhung der Geld- oder Naturalienabgaben. Das

Bedauerlichste aber ist, daß diese armen Leute, die sich meist
nur so kümmerlich durchschlagen, fast noch mehr als die

Pfarrer über allerhand Schädigungen ihres Einkommens zu
klagen haben. Bald klagen si
e darüber, daß einzelne Bauern

oder Junker "V z. B. der berüchtigte Veit von Schlieben, einige

Scheffel am Getreide „abgebrochen" haben; bald haben ihm

2'
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die Bauern unreines Korn — „spreu" oder „staub für korn"^)
— gegeben, oder si

e

liefern es nicht zur rechten Zeit, sodaß
der Küster mahnen und lange darauf warten muß. Ähnlich

ergeht es ihm stellenweise mit dem Ovfergelde. An einigen
Orten, z. B. in Axien, is

t er jetzt sogar genötigt, sich sein

Brennholz zu kaufen, da die Bauern ihm neuerdings nicht
einmal wie früher gestatten wollen, sich „sein notturft" zu»

sammenzusuchen. Und wie schwer es manchmal den Küstern
wird, ihr Recht nicht nur gegenüber Bauern, sondern auch
gegenüber Edelleuten durchzusetzen, zeigt besonders eine schrift

lich eingereichte Klage ^) des Küsters zu Pouch (Amt Bitter-

feld). Am meisten Schwierigkeiten aber macht das Einsammeln
der Naturalien bei den sogenannten Umgängen. Wie bei dem

Pfarreinkommen müssen auch hier die Visitatoren miederholt

einschärfen, daß die Bauern nicht, wie vielfach geschieht, ganz

geringes, sondern „haußbacken brot" geben. So z. B. in

Cröbeln (Amt Liebenwerda), wo die Bauern dem Küster nur

„ein stückle brot oder 1 6 wie einem bettler" geben,- ähnlich

in dem benachbarten Wiederau, wo angeordnet wird, daß si
e

außer einem „haußbacken brot" noch 1 ^. zur Strafe an den

Küster entrichten sollen. Besonders häufig findet sich diese

Klage im Bitterfelder Kreise; z. B. heißt es bei Rösa, daß
die Bauern ihn „mit Hundebrot stillen" wollen.^) Und dazu

müssen die Küster beim Einmahnen der Naturalien wohl noch

manches böse Wort einstecken. Noch drückender sind einige
merkwürdige Auflagen, die den Küstern vielfach seitens der
Bauern gemacht werden. Fast im ganzen Kurkreise verbreitet

scheint die Unsitte des sogenannten „leihkauses" oder
„bottkorns" jHotenkorn?) zu sein; wenigstens halten die

Visitatoren es an vielen Orten für nötig, ausdrücklich dagegen

anzukämpfen und den Schössern und Richtern zu gebieten, daß

si
e

diesen Unfug nirgends mehr dulden sollen. Er besteht in
einer Korn- oder Geldabgabe, die dem Küster bei seinem

Anzug, nicht selten aber auch alle Jahre wieder von den
Bauern abgenommen und dann gemeinsam vertrunken wird ^)
So klagt der Küster in Gorsdors (Amt Schweinitz), daß er
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das Bottkorn schon seit 6 Jahren habe entrichten müssen,
und der zu Rehfeld (Amt Schweinitz) in 3 Jahren sogar 4 mal

und zwar eine verhältnismäßig hohe Summe (zusammen 3 fl
.

15 x.). Um die Unsitte gänzlich auszurotten, bedrohen die

Visitatoren nicht nur die Bauern mit ernsten Strafen, sondern

stellenweise auch den Küster, wenn er den Leihkauf fernerhin

sich abdringen lasse. Mit dem Leihkauf scheint die Sitte des

„eherbiers" im Zusammenhang zu stehen, die übrigens

nur in den Amtern Schlieben und Liebenmerda einigemal

erwähnt wird. Nach den (bei Groß-Rösen und Wiederau)
gemachten Andeutungen handelt es sich um eine Mahl
zeit mit Bier, die der Küster bei den Leuten einnehmen,
aber dafür bezahlen muß. Endlich wird noch mehrmals
erwähnt, daß der Küster zur „zechhut" gezwungen wird,

d
.

h
. er muß „mit inen nach der rige der schmein und

lemmer helfen hüten", wie z. B. der akademisch gebildete
Küster zu Ohna iAmt Send«) mit kaum verhaltenem Grimm

klagt. Die meisten Küster werde» in dieser Forderung nach ihrer
ganzen sozialen Stellung schwerlich eine besonders ehrenrührige
Zumutung gesehen haben, aber si

e können si
e mit ihrem Berufe

nur schlecht vereinigen und, wenn si
e davon frei werden wollen,

so müssen si
e Geld ">) dafür zahlen. Übrigens handelt es sich,

was man nicht übersehen darf, bei diesen Zumutungen meistens

nicht um neue, völlig willkürliche Auflagen, sondern um alte
Bräuche, die noch aus katholischer Zeit stammen. Auch
der Abbruch an den Naturalien beruht, was ebenfalls zu
einer etwas milderen Beurteilung beiträgt, nicht immer auf
krassem Geiz, sondern manchmal auch auf einem zwar irrenden,

aber mohlverständlichen Rechtsbewußtsein. So haben die
Bauern in einer Reihe Dörfer des Amtes Belzig dem Küster
die „noneier" oder auch einige Scheffel Getreide „abgebrochen",
weil er das Abend- und Morgenläuten, auf das si

e augen

scheinlich großes Gewicht legen, unterlassen hat. Die Visi
tatoren schreiten natürlich gegen die unzulässige Entziehung

der Einnahmen ein, scheinen aber selbst nicht recht klar über die

Rechtsfrage zu sein und ordnen an, daß der Küster aus gemein
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same Kosten einen Ersatzmann für das Läuten stellt, wenn

er es nicht selbst verrichten kann oder will. Andrerseits
spricht sich doch in manchen der oben mitgeteilten Züge aus,

daß die Bauern im Grunde eine ziemlich geringe Meinung,
von ihrem Küster und seiner Stellung haben; ja

,

er erscheint

ihnen als eine Art Bediensteter, der ihnen in allem zu willen

sein muß und dem si
e

deshalb wohl auch, falls er dies

nicht ist, „den Urlaub anbieten", wie einmal (zu Karith, Amt

Gommern) ein Küster klagt. Doch se
i

hier, um kein einseitiges

Bild zu entwerfen, nochmals an die früher (S. 12 u. 13) ange:
deuteten Züge von Freiwilligkeit bei Bauern und Edelleuten
erinnert, an denen es auch dem Küster gegenüber nicht ganz,

fehlt, namentlich dann, wenn Gefahr vorliegt, ihn zu verlieren
oder, wenn man wünscht, sich wieder einen solchen") zu sichern.
Von einer Versorgung der ausgedienten Schulmeister und Küster
oder ihren Angehörigen wie bei den Pfarrern verlautet da

gegen noch nichts. Nur wird bei Clöden erwähnt, daß den
nachgelassenen Waisen des verstorbenen Schulmeisters einige
Gulden, die dieser schuldig geblieben ist, erlassen worden sind.

3
. Pfarr-, Schul- und Kirchgebäude.

Wir haben absichtlich die Pfarr- und Schulgebäude bisher
beiseite gelassen, um si

e der Übersichtlichkeit wegen und zur

Vermeidung von Wiederholungen mit den Kirchgebäuden zu

sammen zu behandeln. Im ganzen genommen, is
t der Zustand

der Pfarrgeböude recht mangelhaft. Zwar fehlt es nicht ganz
an Orten, in denen er ausdrücklich als gut bezeichnet wird, na

mentlich in Gräfenhainichen, Prettin, Arien (Amt Schweinitz
und Ohna (Amt Seyda), wo die Pfarrhäuser vor kurzem erst neu

erbaut oder gründlich ausgebessert sind, während an andern Orten

wenigstens keine Klage vorliegt. Dagegen erheben zahlreiche

Pfarrer lebhafte, ja teilweise geradezu bewegliche Klagen über den

jämmerlichen Zustand ihrer Wohnhäuser. So erklärt der Kaplan

zu Bitterfeld,") daß in seinem Haufe „schier niemant ohne ge-

fahr wohnen" könne. Das Diakonat in Herzberg hat sich bedenk
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lich gesetzt; von der Pfarre zu Rott« (Amt Wittenberg) heißt
es: „Das Pfarrhaus liegt gar im kot"; es is

t

zwar erst neu

erbaut, aber nicht vollendet, und der Pfarrer zu Rakit (eben
falls Amt Wittenberg) klagt, daß „kein elender gebeu im land

sei; tan kein schmein, hun oder ichts sirgend etwas) vormaren",

mährend in Bülzig überhaupt kein Pfarrhaus vorhanden ist,

sodaß der Pfarrer einstweilen in einem eignen Haufe wohnt.

Besonders häufig wird über schlechte Beschaffenheit des Daches
geklagt, sodaß z. B. der Pfarrer von Groß-Ziescht (Amt
Schlieben) „vor regen nit sicher wonen kann". Und die erst
vor wenig Jahren neu erbaute Pfarre zu Gorsdorf (Amt
Schweinitz) is

t

„so übel verwaret, das der regen und schnee
von allen orten durchs tag sDach) ins Haus schlage". In
manchen Pfarrhäusern fehlt ein Keller, sodaß die Psarrer ihr
„getrenk winters zeit für frost, in sommers zeit" die Milch

nicht bewahren können. Andre sind wiederum zu klein; nament

lich fehlt ein „sru6«riuin", eine Studierstube,") so daß der

Pfarrer „lesens und schreibens nit warten" kann; in Zschorne-
mitz (Amt Bitterfeld) enthält das Pfarrhaus sogar nur eine
Stube. Andre haben gar keine verschließbaren Räume, z. B.

in Rahnsdorf (Amt Wittenberg), obwohl der Pfarrer den
wertvollen Abendmahlskelch im Haufe hat.

—
Ahnlich steht

es mit den Stallgebäuden. In Krina (Amt Bitterfeld) sind si
e

so schlecht verwahrt, daß das Vieh nicht trocken steht und im

Winter friert, und in Schlieben steht zu besorgen, daß der

Stall einfällt und alles Vieh erschlägt, mährend es wieder in

andern Orten an Stallungen fehlt. Auch die Zäune sind
häufig in fehr schlechtem Zustande, sodaß das Vieh die Gärten

beschädigt, während andre Psarren noch keinen Brunnen

haben.

Nicht ganz so zahlreich sind die Klagen der Schulmeister
und Küster. Die Häuser der letzteren sind jedenfalls meist sehr
klein und daher leichter instand zu erhalten, während Stallungen

oft ganz sehlen dürften. Die Wohnungen der Schulmeister
in den Städten entsprechen anscheinend meist den bescheidenen

Anforderungen; die der teilweise noch unverheirateten Kantoren
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und l'ertn in den Städten scheinen öfters nur in einem

Zimmer") zu bestehen. Immerhin wird doch über einige der

städtischen Schulgebäude besonders Klage geführt: in Pretsch,

wo der Schulmeister mit seiner ganzen Familie im Schulraum

wohnen muß (!), in Bitterfeld, wo die Knabenschule erst bedielt

und mit Lehm beworfen werden muß, „damit die knaben im

winter nit so grossen frost, wie bißher mit gefahr ihrer gesund-

heit geschehen, leiden müssen", und drittens in Schlieben, wo

Schule und Hospital sich jetzt in einem Hause befinden, was

im Hinblick auf die „sterbenszeiten" als nicht nur für die

Knaben, sondern für die ganze Bürgerschaft gefährlich anerkannt

wird, weshalb hier der Bau eines besonderen Hospitals vor

dem Tore angeordnet wird. Von den ländlichen Küstereien

befinden sich einige in sehr baufälligem Zustande; z. B. be-

schwert sich der Küster von Rösa (Amt Bitterfeld), daß infolge
des schlechten Zuftandes seines Hauses die Hunde und Schweine

ihm
— er is

t ein Kürschner
— großen Schaden an seinen

Fellen angerichtet haben, wofür er Ersatz verlangt. In Hohen-
bucko (Amt Schlieben) is

t die Schule schon seit 2 Jahren ohne
Dach usw. In Eutsch (Amt Wittenberg) und Rottstock (Amt
Belzig) is

t überhaupt zur Zeit kein Küsterhaus vorhanden,

sodaß der Küster dort „kümmerlich" im Hause des Schmiedes

wohnen muß, während er hier glücklicherweise noch ein eigenes

Haus besitzt.

Besser steht es durchschnittlich mit den Kirch geb Süden.
Eine größere Anzahl von Kirchen is

t vor kurzem erst neu erbaut

oder ausgebessert und befindet sich daher i
n gutem Zustande,

während über viele nichts Besonderes zu klagen ist. Doch

sind andrerseits nicht wenige Kirchen so baufällig, daß ein

Neubau oder eine gründliche Ausbesserung stattfinden muß.

Mehrere wie die zu Zahn«, Rödike und dessen Filialdorf
Grev (Garren, im Amt Belzig), sind abgebrannt, teilweise im

„Spanierkrieg"; andre dagegen sind nicht ohne Schuld der Pa
trone und Gemeinden zerfallen. So haben in Thalheim (Amt
Bitterfeld), einem Filial von Sanderdorf, die Herren von Zandir
die Kirche verfallen lassen und fast alles Holz derselben zu ihrem
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Hausbau verwandt, auch die Glocken für 3 Schock (9 kl.) ver

fetzt (!). Bci der Mehrzahl diefer baufälligen Kirchen is
t

besonders

das Dach schadhast, auch in einigen Städten (Herzberg und

Jessen), in dem Dorfe Marzahn« (Amt Wittenberg) in dem

Grade, daß die Kirche „ohne schütz bei regen und winter ist".
Wieder andere bedürfen eines gründlichen Ausbaues im Innern
inbezug auf Türen, Fenster, Predigtstuhl oder Emporen. So is

t

in Lütte (Amt Belzig) eine Säule, auf der die „borkirchen"
(Empore) ruht, völlig verfault „und gefahr, das nit die borkirch'
mitten u

f das volk falle". Am Turm derselben Kirche fehlt die

Tür: bei andren muß ein ganz neuer Turm erbaut werden, zum
Teil mit Glocken, da diese zersprungen oder bei Bränden zer

schmolzen sind.
—
Ziemlich häufig wird auch über mangelhaste

Einhegung der Kirchhöfe geklagt, auffallend oft im Belziger

Amt. Infolgedessen können si
e gegen das Vieh nicht geschützt

werden und werden von diesem ost zerwühlt und beschmutzt; aus

diesem Grunde und weil er im letzten Sterben ganz mit Leichen
belegt ist, muß in Bitterfeld ein neuer Kirchhof vor der Stadt

angelegt werden. An mehreren Stellen wird auch angeordnet,
daß hinfort keine Schweine mehr auf dem Kirchhofe geduldet
werden sollen.

Angesichts dieser mannigfachen Schäden dringen die Visi
taloren überall energisch auf möglichst schleunige Inangriff
nahme der notwendigen Bauten an Pfarr-, Schul- und

Kirchgebäuden, wo diese nicht bereits erfolgt is
t. Das gelingt

ihnen teilweise aber erst nach längeren Verhandlungen und ernsten

Mahnungen an Patrone und Gemeinden. Denn nicht selten

müssen die Pfarrer darüber klagen, daß die Bauern sich bis

her „gesperrt" haben, beim Pfarrbau zu helfen; ja
,

in Wiesen

burg (Amt Belzig) haben si
e sogar den Pfarrer zur Ausführung

des Baues auf eigne Kosten drängen wollen. Und an nicht wenigen

Orten hat der Pfarrer sich, um weiteren Schaden zu verhüten,

wirklich genötigt gesehen, dringende Bauten selbst vorzunehmen.

Mancher hat dabei ziemlich bedeutende Summen zugesetzt. So hat
der Pfarrer von Prödel (Amt Gommern) nicht weniger als 130 il.
verbaut und davon erst 30 zurückerhalten. Natürlich is
t es
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eine der ersten Forderungen der Visitatoren, daß diese Bau

schulden überall möglichst bald und vollständig beglichen werden^

wobei si
e

manchmal selbst einen gütlichen Vergleich herbeiführen.
Wo aber die Rückzahlung nicht erfolgt, da sprechen si

e dem

Pfarrer ausdrücklich das Recht zu, die von ihnen hergestellten

Gebäude abzubrechen und anderswo wieder aufzurichten. (So

z. B. in Raben, Amt Belzig.) Stellenmeise (z
. B. in Dahns

dorf, Amt Belzig) müffen die Bauern daran erinnert werden,

daß si
e „wie vor alters mit der fuhr- und Handarbeit" bei

allen Pfarr-, Kirch- und Schulbauten zn helfen haben. Für
das Baumaterial, Steine und Holz, haben augenscheinlich die

Patrone zu sorgen, wo nicht etwa der gemeine Kasten genügende
Mittel hat. Der Pfarrer hat jedenfalls nur für die Instand
haltung der Bauten, „das flicken", zu sorgen, auch der Zäune,

worüber aber bisher an manchen Orten Unklarheit herrschte, sodaß

durch eine genaue Ordnung festgesetzt wird, was die Gemeinde,

das Amt und der Pfarrer bei der Ausbefserung der Zäune zu
leisten hat. An diese Baupflicht werden die Bauern und

stellenweise auch die Edelleute mit großem Nachdruck und zum
Teil unter Androhung von Strafen des Amtes gemahnt.

Manchmal herrscht übrigens innerhalb der Bauergemeinden

Streit über den Anteil an der Baupflicht. So klagt z. B. die
Muttergemeinde Axien (Amt Schweinitz) gegen das Filialdorf
Lebien, daß es bisher zum Bau nichts beigetragen habe. Und

in Roitsch (Amt Belzig) wird der Junker Friedrich von Brand

von den Visitatoren beauftragt, um den Streit zwischen den
Bauern zu schlichten, eine gleichmäßige Bauordnung für seine
Untertanen zu machen. — Nicht ganz klar scheint die Baupflicht in
Gemeinden kurfürstlichen Patronats zusein. In Schweinitz
sind große Bauten an der Kirche und verschiedenen Pfarrgebäuden

erforderlich. Da der gemeine Kasten ganz unvermögend is
t und

die Bürger durch den Krieg und „etliche jemmerliche brand-

scheden" ganz verarmt und nicht imstande sind, genug aufzu

bringen, so richtet man an den Kurfürsten die Bitte „umb

gnedigste hilf mit holz und gelt." Aber da die Pfarrer der

Gebäude „ohne ihren merklichen schaden nit entraten können".
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so soll durch den Bürgermeister unter den Bürgern und durch
den Schösser in den eingevfarrten Dörfern eine „gleichmessige

anläge" schon im laufenden Sommer gemacht werden. Man

scheint danach zu erwarten, und das wird auch durch die

Verhandlungen mit andern Gemeinden bestätigt, daß in den

Gemeinden kurfürstlichen Patronats der Landesherr erst dann

helfend eintritt, wenn die Gemeinden selbst die Bauten aus

zuführen nicht imstande sind. An einigen Orten denkt man

sogar zunächst an den Verkauf einiger der Kirche gehörigen

Hufen; in andern, wo es sich um kleinere Bauten an der

Kirche handelte, is
t der gemeine Kasten sogar den Kirchvätern

einige Gulden, die si
e für Bauten ausgelegt haben, schuldig

geblieben. Wo aber Geld ausgeliehen ist, da sollen die „rerar-
äats" zu Bauzwecken möglichst bald eingetrieben werden.

In der Regel aber kommt das unbedeutende Kirchvermögen
garnicht in Betracht, und die Gemeindeglieder müssen persön

lich zu den Lasten herangezogen werden. In sehr vielen
Fällen, namentlich aber da, wo sich die Neubauten für Pfarre,

Schule und Kirche häufen, was nicht selten der Fall ist, er
klären die Gemeinden, daß si

e

zu arm zur Tragung der großen

Lasten seien, und bitten die Visitatoren, beim Kurfürsten die

Bewilligung von Geldmitteln, namentlich aber von Holz aus

den kurfürstlichen Forsten zu befürworten, und manchmal handelt

e
s

sich um recht hohe Lieferungen von mehreren Hundert
Stämmen.") Und die Visitatoren sind meist gern dazu bereit,

zumal da, wo die Gemeinden") durch Krieg, Brand, Wild

schaden verarmt sind, was bei nicht wenigen der Fall ist.
In solchen Fällen scheinen si

e keine Fehlbitte zu befürchten,

wie denn an einigen Stellen bereits über die Erfüllung früherer
Bitten Angaben in den Akten gemacht sind. Für Zahn«

z. B., in dem im Jahre 1547 sämtliche der Kirchgemeinde g
e

hörige Bauten, samt der ganzen Stadt, abgebrannt sind, hat
der damalige Kurfürst Moritz eine Sammlung durch das

ganze Land ergehen lassen, welche eine Summe von 688 fl
.

ergeben hat. Schließlich se
i

auch inbezug auf die Bauten

hervorgehoben, daß der vielfach beobachteten Widerwilligkeit
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und Trägheit der Bauern und mancher Edelleute doch auch

Zeichen von Opferwilligkeit von Edelleuten, Bürgern und

Bauern inbezug auf die kirchlichen Bauten gegenüber stehen.
Unter don Städten zeigt z. B. Kemberg und namentlich
Riemegk eine erfreuliche Bereitwilligkeit") zu allerhand Bauten,

Auch manche arme Landgemeinde tut, was si
e irgend kann,

z. B. das schon öfter rühmlich erwähnte Jühnsdorf. Und die
Bauern des zu Herzberg gehörigen Filialdorfes Mahdel
zeigen bei dem Bau einer Kapelle eine große Opfermilligkeit,
um sich dadurch eine bessere kirchliche Versorgung zu sichern.
Aber auch eine Anzahl Edelleute sind zu freiwilligen Bau

leistungen erbütig. So is
t der Junker von Reisen bereit,

aus eignen Mitteln in dem Filialdorf Hemsendorf (Amt
Schweinitz) eine Kapelle zu erbauen, wenn dort alle Sonntage

eine Predigt gehalten wird; auch will er, obwohl nicht Patron,

Latten zum Dach des Pfarrhauses liefern. Der Hauptmann

Moritz von Teumen gibt als Visitator ein gutes Beispiel,

indem er die Kirche zu Liesenitz samt seinen Erben fortan in

„baulichem wesen" zu erhalten verspricht, wenn er in dieser
ein Erbbegräbnis errichten dars. Der Junker von Repkau

is
t bereit, der Gemeinde Reinharz, einem Filialdors von

Ratsch lAmt Bitterfeld), wegen des besonders im Winter sehr

beschwerlichen Weges nach dem Kirchhof der marer, einen

eignen Friedhof zu errichten. Und in Trebitz (Amt Witten

berg) vereinigen sich mehrere Junker freiwillig zum Bau eines

neuen Friedhofes vor dem Dorf, wozu die Gemeinde die
Arbeit leisten will. Und als ein Muster von Fürsorge er

scheint auch in dieser Hinsicht (vgl. Heft I
, S. 12) der Haupt

mann von Gommern, Adrian von Steinberg, indem er in einer

ganzen Reihe von Orten seines Amtes durch persönliche Beisteuer
und amtliche Mahnung die notwendigen Bauten ermöglicht.

4
.

Kirchenvermögen und Armenpflege.

In allen Kirchgemeinden des Kurkreises besteht bei der
vorliegenden Visitation eine Kirchenkasse oder ein „gemeiner
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tasten". Dieser wird überall von Kirchvätern") verwaltet,

die jährlich in Gegenwart des Pfarrers und auf dem Lande

auch des Patrons, bezw. des Schöffers als Vertreters des Kur
fürsten, Rechnung abzulegen haben.

In den Städten is
t dies auch meist gewissenhaft geschehen,

was teilweise ausdrücklich von den Visitatoren bezeugt wird.

Nur in Zahn« und dem Flecken Clöden is
t feit einer Reihe

von Jahren keine Kirchenrechnung abgehalten, doch is
t

si
e

auch

hier nachträglich eingeliefert worden. An einigen Orten findet bei

dieser Gelegenheit ein gemeinsames Mahl statt. Einmal (in Lochau)
wird inbezug darauf seitens der Vifitatoren moniert, daß die Kirch
väter „allzu große zerung gefürt" haben. In einigen Städten, in

denen die Verwaltung ziemlich viel Mühe und Zeit in Anspruch
nimmt, erhalten si

e und die ihnen meist beigegebenen Kassen

schreiber oder Diener eine kleine Vergütung") für ihre Mühe.

Trotzdem beschweren sie sich mehrfach über zn viel Arbeit und

mancherlei Verdruß. In Schlieben bitten si
e um Zuwahl

eines dritten Vorstehers; doch läßt sich der mährend der Visi
tation hinzugewählte alte Propst Andreas von Dandorff nur mit

Mühe dazu bereit finden, sich als „uffseher gebrauchen zu

lassen" und den Vorstehern auf Wunsch Rat zu erteilen. Das
Amt eines Vorstehers wird also als ziemlich dornenvoll an

gesehen. Ja, die Vorsteher zu Herzberg bitten sogar um
„urlanb" und um die Wahl andrer Männer an ihrer Stelle.

Aber die Visitatoren „haben für gut angesehen, das dise zmen

Vorsteher noch 3 oder 4 iar daran bleiben sollen, ihnen noch
zmen wolhabende burger, einer aus dem rat, der ander aus

der gemein zugegeben werden, welche in gedachter zeit sich des

gemeinen lastens gelegenheit ufs vleissigste erkundigen und von

ihnen fönten berichtet werden. Do si
e aber dann nit lenger

daran sein molten, solte man si
e mit danksagung von solcher

arbeit entledigen und den neuen zweien andre zwen zugeben"
usw., „damit die beschwerliche und geferliche last nit us zweien
ftettigs lige". Und in der Tat, die in manchen Städten recht
umfangreiche und mühfame Verwaltung des Kirchenvermögens
rechtfertigt sowohl jene Beschwerden als die dadurch veranlaßten
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Ausgaben für Kirchen- und Schuldiener, für Baureparaturen,

Armenpflege und Stipendiaten gegenüber, sodaß ein Ausfall
von gegen 80 Schock (240 il.) jährlich entsteht. Tiefer kann nur

durch die sonntäglichen Sammlungen^) ausgeglichen werden,

was jetzt „zimlich gescheen kann, dieweil so viel frembder und

wolvermugens volk der univerfitet halben in Wittenberg wonet".

Doch in „sterbens: und kriegszeiten" sind diese Sammlungen

schon jetzt erheblich geringer, sodaß bei Rückgang der Univer

sität nicht möglich märe, Kirche und Schule zu erhalten, zumal

„gar wenig testamente in den gemeinen kästen fallen". Doch

würden sich die Vermögensverhältnisse erheblich günstiger

gestalten, wenn die „retardata- oder „außenstehenden
schulden" d. h. die aus dem Kirchenvermögen ausgeliehenen

Gelder, die nicht weniger als 2261 kl. an Geld und Getreide

betragen, sämtlich eingeklagt würden, womit in letzter Zeit ein

guter Anfang gemacht morden ist. Ahnlich liegen die Ver

hältnisse mutstis iniitanciis auch in anderen Städten. So

hat z. B. der gemeine Kasten zu Belzig einen kleinen Über

schuß (18 fcho. 16 g), wenn man nur die ordentlichen Ein

nahmen und Ausgaben inbetracht zieht. Aber von diesem

kleinen Überschuß sollen noch sämtliche Bauten ausgeführt

werden, was unmöglich wäre, wenn es nicht gelungen märe,

einige Ketaräsra einzutreiben.^^)
Dock die Eintreibung dieser ausstehenden Schulden

macht grade in den meisten Städten trotz alles Mahnens große

Schmierigkeiten. Besonders wird darüber in Wittenberg,
Liebenmerda, Herzberg, Niemegk, Zahna, Schönewalde und in

Wahrenbrück geklagt. In diesem Städtchen beschweren sich die
Kastendiener darüber, daß „diejenigen, so in den gemeinen kästen

etwas schuldig sein, sehr seumig sein mit der bezalung, lassen

sich oftmals vergebens mahnen, gestehet solchs die kirchveter
vil mühe und gehet der kirchen grosser uncost daruf; sollen
die Vorsteher das ampt umb hilf anrufen, welchs alsdenn uf
der Vorsteher clag ernstlich bevelen soll, die zins unverzüglich

niderzulegen oder aber die hauptsumma abzulegen; deßgleichen

soll der regirende burgermeister seine burger auch mit ernst
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zur bezalung treiben." Und die Vorsteher des besonders
armen gemeinen Kastens zu Schönemalde klagen lebhaft über

drei bestimmte Schuldner.^) Der eine is
t der Rat der Stadt,

der noch nie Zinsen für eine Schuld von 59 kl. 13 zz. gezahlt

hat; der zweite is
t ein Junker Hans von Leipzig, der seit 15

Jahren für 5(1 kl. keinen Zins bezahlt hat und deshalb mit
den „execuwre«" bedroht wird; der dritte is

t der alte Schösser

zu Schweinitz, Michael vom Ende,^) der über eine Schuld
von 134 kl., die er von dem Ritter Bernhard von Mnla
übernommen hat, bisher keine Schuldverschreibung gegeben

hat; er erkennt jedoch zunächst nur lOl) kl. als Schuld an,

mährend er sich wegen des Restes erst bei dem Genannten er

kundigen will — alles typische Fälle, auch der erste als Kenn

zeichen der großen Armut des Städtchens. Diese is
t augen

scheinlich, und das dient wesentlich zur Milderung des Urteils

über diese Verhältnisse, in vielen Orten die Hauptursache für
die schmierige Eintreibung der K.etar<Zatg. Z

. B. heißt es
von Niemegk, daß hier sehr viel Schulden noch immer aus

stehen, „weil die leute von wegen des brandes und des not

wendigen bauens gar erschöpft sind." Und wenn nun auch
die weitere Eintreibung der Schulden wegen der noch zu

leistenden Bauten notwendig erscheine, so sollen doch „die

burger nit zu hart gedrenget werden" und darum erst „ubers
iar nur die nit sonderlich grosse retaräata entrichtet werden";
und wer diesem Besehl nachkommt, dem soll ein Jahr Zins
von der Summe (dem Kapital) erlassen werden. Ähnlich steht
es in dem durch eine Feuersbrunft völlig verarmten Zahna.
Freilich, daß sich nicht alle derartige Schädigungen des

Kircheneinkommens auf die gegenwärtige Notlage zurückführen
lafsen, zeigt der Umstand, daß es auch den Kirchen gegenüber

nicht ganz an „Hinterziehungen" fehlt. So wird in Lieben-
merda darüber geklagt, daß die Bauern eine jährliche Getreide

abgabe von 5 Maltern Korn nie in natura, sondern dafür
immer nur eine willkürlich wechselnde Geldsumme gegeben

haben, mährend die Vorsteher wenigstens die Hälfte in natura

fordern, um die Kirchenkaffe nicht zu schädigen.^) In Schlieben
Kirchen- und Schulvisiraklon im lwrrrrile 1555, II. I
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soll der jetzige Schösser (!
)

ohne Entgelt und ohne Vormissen der

Vorsteher der Kirche gehörige Ziegelsteine für eigne Bauten ent

nommen haben, was, er freilich nicht eingestehen will. Einige

Bürger von Schmiedeberg beanspruchen einen Weinberg als Erb

gut, werden aber damit abgewiesen. Und der Rat von Prettin
soll einige Äcker und Wiesen „nach gunst" als Laßgüter aus

getan haben; zur Verhütung solcher bösen Nachrede sollen

jene Äcker und Wiesen fortan nur gemeinsam mit dem Pfarrer
und den Kirchvätern unter Zustimmung des Amtes vom Rate

vergeben werden, und zwar abwechselnd auf einige Jahre, be

sonders an „kirchdiener" und arme Leute. In Belzig hat
der Rat eine „preite zu sich gezogen und wenig zins davon

geben", doch nur, weil die Bürgerschaft dort „leimen zum
bauen, der fünft so nahe nit zu bekommen", entnommen hat. Wie
die letzten Beispiele zeigen, handelt es sich teilweife um Fälle,

bei denen kein böser Wille vorzuliegen braucht. Wirkliche
Rechtsunklarheit dürfte z. B. dem Streite der Kirchen zu
Schlieben und Wahrenbrück mit dem Abte von Dobrilugk zu
Grunde liegen. Dieser is

t

nach Aussage der Kastenvorsteher
und nach älteren Urkunden verpflichtet, jenen Kirchen den Abend-

mahlsweinb«) zu liefern, hat dies aber feit II Jahren nicht mehr
getan; doch wird die Entscheidung in der zweifelhaften Sache
dem Kurfürsten anheimgestellt. Unzweifelhafte Rechtsver
letzungen liegen dagegen in Baruth vor und zwar in einer

fönst unerhörten Häufung seitens der weitverzweigten und ein

flußreichen Familie von Schlieben, z. T. schon mehrere Gene
rationen hindurch. Die Visitatoren müssen langwierige und
verwickelte Untersuchungen über eine lange Reihe von Klagen

der Vorsteher und des Pfarrers anstellen. Aus diesen geht

zunächst hervor, daß die Schliebens für Äcker und Wiesen, die

si
e von der Kirche gepachtet, für Gelder (zum Teil aus alten

Stiftungen), die si
e von ihr entliehen, und besonders für zahl
reiche Kleinodien, die si
e an sich genommen und zu Gelde ge

macht haben, seit Jahren keine oder doch unzureichende Zinsen
bezahlt haben, trotzdem schon ein früherer Schösfer gegen si

e

vorgegangen ist. Noch empörender aber ist, daß die Frau
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1>es verftorbencn Adam von Schlieben und ihre Söhne, die

jetzigen Besitzer, nicht einmal Schenkungen, die ihre Vorfahren
der Kirche gemacht haben, respektiert und eigne feierliche Ver

sprechungen zu Gunsten der Kirche oder des Hospitals nicht
gehalten haben. Bei den jetzigen Verhandlungen suchen si

e

„allerlei außzug" oder legen sich teilweise auch aufs Ab

leugnen; und wo dies nichts hilft, so zeigen si
e ein scheinbar

freundliches Entgegenkommen und machen neue kaum ernst ge

meinte Versprechungen. Was aber das Schlimmste ist, dieses
rücksichtslose und eigennützige Verfahren der Junker übt natür

lich einen sehr üblen Einfluß aus ihre Untertanen aus, was

sich namentlich bei dem Eintreiben der Ketar6ata geltend

macht. Denn, wie die Kirchväter klagen, geben die Leute

nichts auf ihre Mahnungen „derhalb, das die iunkern als die

oberkeit die schuldiger nit mit einem ernst zu ablegung der

schulden treiben usw."; „versterben also die schuldiger, und

Möllen nachmals ihre erben von keiner schuld wissen oder

hören, kumpt also die kirche aus hinlessickeit der oberkeit von

allem irem vorrat." Man gewinnt gradezu den Eindruck, daß
selbst die Visitatoren gegenüber solchem junkerlichen Ubermut,

verbunden mit perfider Aalglattheit, ziemlich ratlos sind, wenn

es ihnen auch gelingt, in den meisten Punkten eine Art von
Abkommen mit den Junkern von Schlieben zu treffen.

Nach diesem höchst unerquicklichen Bilde, das mir ent

werfen mußten, kommen wir zu einer der erfreulichsten
Seiten der kirchlich-sozialen Verhältnisse jener Zeit,
zur Armenpflege. In den Städten fällt diese nach den
Grundsätzen der Reformatoren und den Anordnungen der

früheren Visitatoren in erster Linie dem gemeinen Kasten

zu. Und dessen Vorsteher scheinen in der Tat in sast allen
Stadien unsres Gebietes in dieser Hinsicht ihre Schuldigkeit

zu tun. Fast überall wird das Seckelgeld sonntäglich (doch
vergl. Heft I
, S. 39) zu Gunsten der Armen in den Kirchen

eingesammelt und, wo dies nicht zureicht, so wird ein teilweise

nicht unbedeutender Zuschuß aus dem gemeinen Kasten ge

mährt, doch nur an wirkliche arme und notleidende Bürger.

3'
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Ein Zug von fast rührender Fürsorge für die Armen wird-
aus Bitterfeld berichtet. Im Jnventarium der dortigen

Kirche befinden sich zwei silberne, vergoldete Ringe. Diese

hat immer einer der Kastenvorsteher bei sich, um si
e armen

Leuten zu leihen, „so Hochzeit halten und keinen eigen trau-

ring haben, u
f den hochzeittag . . ." „mit dem geding, das

aus derselben Wirtschaft den armen leuten im Hospital ein

suppen und ein kandel bier gereicht werde." Infolge solcher
zwar wohlwollender, aber keineswegs weichlicher Armenpflege

hören mir in diesem Gebiete (mit Ausnahme von Wittenberg,

vgl. Heft I
, S. 20) keine Klagen über den in katholischen

Zeiten so lästigen Bettel. Weniger erfreulich ist, daß der

Wohltätigkeitssinn der Bürger sich nicht besonders rege zeigt.

Wenigstens wird verhältnismäßig selten von testamentarischen

Vermächtnissen oder andern Schenkungen °«) zu Gunsten der

Armen berichtet. Die letzteren sind auch z. T. mit der Be

dingung lebenslänglicher Verpflegung der Person des Testators
verknüpft. Die Verwaltung solcher Vermächtnisse wird möglichst
dem gemeinen Kasten überwiesen. In Niemegk hat z. B. eine „got-
förchtige, milde person" 3 Morgen Wiesen zur „austeilung der

Nutzung" an arme Leute vermacht; es wird jetzt bestimmt, daß diese

Wiesen zum gemeinen Kasten geschlagen werden und daß aus dem

Ertrag jährlich etwa 3 il. armen Leuten, „die es recht notturftigbi)
fein, mit vorwisfen der pastores und burgermeisters außgetan
werden" sollen. Die Hauptsorge der Vorsteher wendet sich aber

den Hospitalen zu. Nach den in den Protokollen gemachten
Angaben bestehen solche zur Zeit in Wittenbergs (2), Zahna,
Kemberg, Schmiedeberg — also im Amt Wittenberg nicht weniger
als 5; in Herzberg, Jessen, Prettin — im Amt Schweinitz also 3 ;

im Amte Belzig 2
;
in Schlieben, Bitterfeld und Gräfenhainichen

je 1
,

während i
n den kleinen Ämtern Liebenwerda, Sevda, Lochau

und Gommern keins erwähnt ist. In Baruth hat bis vor kurzem
einHospital bestanden, is
t aber von den Schliebens noch nicht wieder

aufgebaut morden (vgl. S. 34). Einige dieser Hospitale sind an

sich arm und daher ganz auf die Unterstützung des gemeinen Kastens

angewiesen, z. B. das zu Schmiedeberg. Andre dagegen sind
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schon aus früherer Zeit reichlich mit Äckern, Wiesen und

allerhand Einkünften an Geld und Getreide ausgestattet.

Dies gilt besonders von dem Hospital zu Zahn« und den

beiden Hospitalen zu Belzig. Ersteres besitzt 4 Höfe und 8

Husen Acker, dazu Wiesen und größere Einnahmen an Ge

treide. Der Rat von Zahna hat einen besonderen Spittel-

meister für die Leitung der Ackermirtschaft und die Pflege der

Armen und Kranken durch förmlichen Vertrag eingesetzt; und

zwei Ratsherren haben durch wöchentliche Aufsicht dafür zu
sorgen, daß alle Vorschriften richtig eingehalten werden und

namentlich den Hospitaliten die reichlich zugemessene Kost usw.
pünktlich zukommt. Auch die beiden Belziger Hospitale (St.
Gertruden und Zum heiligen Geist) sind durch alte Stiftungen

wohl ausgestattet. Das dem Rat der Stadt unterstellte St.
Gertruden-Hospital wird auch gegenwärtig von den Visitatoren

nach gründlicher Besichtigung in guter Ordnung befunden.

Zur Verwaltung desselben hat der Rat zwei Vorsteher er
nannt: die Äcker und Wiesen sind gegen Pachtzins ausgetan,
der an Korn und Geld über 20 Schock (60 51.) ergibt. Doch

sollen si
e von neuem verpachtet werden, teils um eine Er

höhung des Pachtzinses zu erreichen, teils um „die vorerbung

oder verirrung" zu verhüten. Von den Einkünften werden

allezeit 7 „eitelalte, verarmete, gebrechliche burger und

burgerin" erhalten und zwar nach einer genau festgesetzten

Ordnung, die den Visitatoren vorgelegt und von ihnen mit

mehreren Verbesserungen bestätigt wird. Danach erhält jeder

der Hospitaliten wöchentlich eine auskömmliche Verpflegung

an Brot,<") Fleisch, Butter und Fischen, dazu an bestimmten
Terminen ein reichliches Maß von Salz, Käse, Holz und Licht
und an Festtagen Eier, 1 Huhn und vgl., ferner Geld für

Schuhe und andre Bedürfnisse. Auch für Krankheits- und

Todesfälle is
t

ausreichend gesorgt; besonders soll unter den

Spitalfrauen immer eine sein, „die noch des Vermögens were,

das si
e kranker leut warten kont", wozu si
e

sich „umb ein

billich lohn" gebrauchen lassen soll. „Frembde pilger" oder

Bettler soll man dagegen, außer in Krankheitsfällen, nie länger
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als einen Tag und eine Nacht beherbergen. Die beiden Geist

lichen der Stadt haben die Verpflichtung, jeder monatlich ein

mal das Hospital zu besuchen, dabei sollen si
e die Kranken,

die nicht zur Kirche gehen können, „mit gottes wort trösten
und bei allen armen im Hospital sich erkunden, ob ihnen auch

ihre verordente speis, gelt und anders laut dieser ordnung

zeitlich und rechtschaffen uberreichet werde und, do si
e

billiche

klagen merkten, dieselbe dem rat anzeigen und zur besserung
vermanen." Andrerseits haben si

e

auch darauf zu achten, „ob

sich die armen leut friedlich unter einander vortragen oder ob

iemant unter ihnen ein ergerlich, streflich leben fure." Un

verbesserliche Leute soll der Rat aus dem Hospital „wegtreiben"
und andre dafür aufnehmen.

Nicht so günstig liegen die Verhältnisse bei dem andern

Belziger Hospital „Zum heiligen Geist". Dieses is
t

zwar

noch reichlicher mit Pachtzinsen und liegenden Gründen und

dazu mit 3 Altarleheu ausgestattet. Aber die reichen Ein

künfte waren schon vor der ersten Visitation durch Verun

treuungen und andre Umstände derartig geschmälert worden,

daß das Hospital verfiel und damals angeordnet werden mußte,

daß nicht mehr wie früher IL, sondern nur noch 8 Personen
im Hospital ernährt werden sollten. Im Jahre 1541 wurde
dann Herr Veit Randemig, Pfarrer zu Borne, mit der Ver
waltung des Hospitals und der damit verbundenen bedeutenden

Landwirtschaft beauftragt. Und diese Stellung hat er, von

seinen heranwachsenden Söhnen unterstützt, noch jetzt imie,

obwohl es nicht an Klagen über seine Verwaltung fehlt. Er
hat nämlich feit 14 Jahren keine Rechnung abgelegt und die
Hospitaliten seit einiger Zeit „mit furwendung seines geringen
einkommens" täglich nur noch einmal gespeist, „daraus denn

vielseitige klag der armen leut im Hospital, auch mancherlei

nachrede bei dem gemeinen man in der stat ervolget". Die
Visitatoren setzen daher nach Einsorderung eines Gutachtens
von sachkundigen Bürgern eine neue aussührliche Ordnung
für die Versorgung der Hospitaliten und die Verwaltung der

Hospitalgüter fest. Um eine klarere Rechnung zu ermöglichen^
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berechnet. Die Hospitalinsafsen werden fortan unter Gewährung
von Zulagen ebenso reichlich wie in S. Gertruden versorgt.
Und damit der Vorsteher, Herr Randemig, sich in keiner Weise
beklagen kann, werden die Getreideeinkünfte zu einem besonders

niedrigen Satze veranschlagt; auch soll er aus Rücksicht auf
die lange Zeit seiner Verwaltung, bei der er, „wie er bericht,

etwas von dem seinen dorein gewandt hat", den Genuß des

einen der drei Altarlehen bis zu seinem Tode behalten.

Herner wird ihm die Nachfolge eines seiner Söhne als Ver-

malter des Hospitals in Aussicht gestellt, ebenso ein Stipendium

von 25 51. auf 3 Jahre für einen zweiten Sohn, falls er sich
dem Studium widmen sollte. Und als Herr Randemig sich
nachträglich darüber beschwert, daß er bei der neuen Ordnung

zu kurz gekommen sei, und, wie die Visitatoren hören, „dieser

sachen halben also hart bekommert, das er in ein geserliche trank-

heit gefallen were", so wird das Getreide für dieses Jahr noch
niedriger, als abgemacht mar, veranschlagt. — Ausführliche
Anordnungen werden endlich über die Verwendung der oben

ermähnten, ursprünglich für das Hospital gestifteten Altar
lehen und zugleich über zwei weitere Lehen gemacht. Von

diesen Lehen is
t eins vor kurzem zum Unterhalt eines neuen

Pfarrers nach Tharandt geschlagen,^) während die andern im

Besitze verschiedener Pfarrer, darunter des Herrn Randewig,
sind. Einer der Inhaber, ein Herr Paul Winne, der „nu
etlich iar betsieg sbettsiech) gewesen und wie ein kind mus

geetzet werden", bittet, daß das Lehen nach seinem Tode „seinem
meib und vier kleinen, unerzogenen kindlen" noch 6 Jahre
gelassen werde. Es wird seinen Nachkommen jedoch nur
eine jährliche Unterstützung von 18 tl. in Aussicht gestellt.

Denn dem Wunsche des Rates entsprechend, sollen nach dem
Tode der Inhaber sämtliche Lehen in den gemeinen Kasten

geschlagen werden „zu reicherer Unterhaltung der kirch- und

schuldiener und etlich stipenäia zu verordnen für arme burger-
und kirchendienersöhne, die zum Ltuäi« tuglich erfunden werden,

nachdem fünft grosfe armut im stelle und im gemeinen kästen
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vorhanden ist". So tritt also auch in dieser Beziehung die
Fürsorge sür das Schulwesen woltuend hervor.
Unter der Aufsicht der Kastenvorsteher stehen übrigens auch

die kirchlichen Geräte und Kleinodien. Das Jnventarium
derselben is

t in den meisten Städten (besonders in Herzberg

und Bitterfeld) ziemlich reichhaltig, und es befinden sich darunter

noch viele Geräte, Gewänder usw. aus katholischer Zeit wie

Kelche, Stillmeßglöcklein, Antipendia, Corporalia u. dgl., zu
denen aber auch hier und da neue angeschafft sind. Als
weiteres Zeichen der unruhigen Zeit se

i

erwähnt, daß unter

dem „Silbermerk" zuweilen sich auch Abendmahlsgeräte finden,

die in der „Spanierzeit" sicherheitshalber seitens der Dorf
gemeinden den Stadtkirchen zur Bewahrung anvertraut worden

sind. Stellenweise is
t damit auch eine Sammlung alter

und neuer Bücher verbunden, namentlich von Bibeln und von

liturgisch-musikalischen Büchern, wie si
e

für den Chorgesang

gebraucht wurden. Auch theologische Bücher aus alter und

neuer Zeit fehlen nicht ganz, sollen aber ergänzt werden. Allen

Kirchen in Stadt und Land is
t vom Kurfürsten ein Exemplar

der Oonkessi« ^u^ustana (vgl. Heft I
, S. ö) zugestellt. Alle

sollen dazu aus eignen Mitteln Luthers deutsche Bibel, wo si
e

nicht schon vorhanden ist, und Melanchthons loci conimunes

beschaffen.

Auf dem Lande gestaltet sich die Verwaltung der Kirchen
kasse in der Regel erheblich einfacher. Das Einkommen der

Kirche is
t

meistens ziemlich unbedeutend und besteht in der

Regel in Zinsen von ausgeliehenen Geldern oder in Getreide

zinsen, zuweilen auch in Opfergeldern, dem Fleischzehent

oder in Frondiensten einzelner Bauern, In vielen Gemeinden
kommt dazu etwas Land: ein „gotsacker" oder eine „gotswiese",
die entweder von den Bauern unentgeltlich zu bestellen sind oder

gegen eine Pacht ausgetan werden, hier und da auch Bienenstöcke,

Weinstöcke und häufig „eiserne" Schafe oder Kühe (vgl. S. 19u.
30), besonders im Belziger Kreise. Die daraus gewonnenen Ein

künfte dienen zunächst zur Beschaffung von Brot und Wein

für das heilige Abendmahl und von Lichten, daneben auch zu
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Ausbesserungen an den Kirchgebäuden und den Kirchhöfen,

mährend Neubauten, wie bereits gezeigt is
t (vgl. S. 27), in

der Regel von den Patronen und Gemeinden zu leisten sind.

Meistens reicht das Einkommen zur Bestreitung der geringen

Ausgaben aus; ja
,

es bleibt noch ein Rest, sodaß sich stellen

weise im Laufe der Jahre ein kleines Vermögen^) angesammelt

hat. Doch heißt es von einigen Gemeinden, daß die Kirche
den Kirchvätern noch Geld schuldig geblieben ist, das diese

vorläufig ausgelegt haben. Die vorgeschriebene jährliche^«)

Abrechnung (vgl. S. 29) is
t in den meisten Dörfern ge

halten worden. Doch fehlt es nicht an Gemeinden, i
n denen

über Säumigkeit in diesem Punkte geklagt wird. An einigen
^rten is

t

trotzdem die Rechnung nachträglich richtig befunden;

an andern dagegen hat die Säumigkeit ihren Grund darin,

daß der Patron der Kirche seit längerer Zeit Geld schuldig
geblieben is

t und deshalb die Rechnungslegung seit Jahren
ausgeschoben hat. So klagen die Bauern von Treben (jetzt
Groß-Treben, Amt Schweinitz) über die Junker von Kanitz,

daß si
e „die kirchrechnung etlich iar ufgezogen, wie wol zu

ermessen, dieweil die junkern selb an das gotshaus schuldig

sein und sich nit gern mahnen lassen". b«) Auch in den Land

gemeinden macht eben die Eintreibung der „retar6aw" von

Junkern und Bauern nicht selten viel Not. Meistens handelt
es sich um die Zinsen von ausgeliehenen Kirchengeldern, einige

Mal auch um Kleinodien, welche der Junker in Verwahrung
genommen oder zu Gunsten der Kirche verkauft hat, doch ohne

die Summe in ausreichender Weise zu verzinsen. Einige Mal

muß auch hier mit den „executores" gedroht werden; in der

Aegel aber genügt eine gütliche Vorstellung der Visitatoren
oder des Schöfsers, um die Säumigen zur Erfüllung ihrer Pflicht
zu veranlassen. Daß es an Hinterziehungen von Kirchenacker
oder -Wald auch aus dem Lande nicht sehlt, sei, um Wieder

holungen zu vermeiden, nur angedeutet. Es handelt sich jedoch
um verhältnismäßig wenig Fälle ähnlicher Art, wie si

e bereits

früher (S.6— 10) angeführt sind. Als besonders charakteristisch
führen wir nur an, daß die Bauern zu Lebusa, Amt Schlieben,
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ermahnt werden müssen, das Gras aus dem Kirchhof fortan
nicht mehr zu „versaufen". Mehrmals handelt es sich auch
nur um Gerüchte oder nicht mehr sicher nachzuweisende An-

svrüche. Dafür noch zwei charakteristische Fälle: die Gemeinde

Zwethau (Amt Schweinitz) liegt mit dem Junker von Leivtzik in

Streit wegen einer „gotsbreite". Für diese hat früher der
Windmüller, der eine der Kirche gehörige Mühle inue hatte,

Pacht bezahlt. Die Herren von Leivtzik, welche dann die Mühle
gekauft haben, weigern sich aber, für die erwähnte „gotsbreite"
weiter Pacht zu bezahlen, weil si

e mit der Mühle zugleich
erworben sei. In der nun stattfindenden Verhandlung erklärt
Georg von Leivtzik, daß er und seine Brüder auf die Mühle
gegen Rückzahlung der Baukosten verzichteten, wenn si

e die

Breite nicht zinsfrei haben sollten. Da aber die Kirchväter die

Mühle nicht wieder übernehmen wollen, is
t

„dise irrige fach uff

dißmal ungeörtert stecken bliben" und soll „miß dem kaufbrief
und anderm bericht weiter erforscht werden". Noch eigenartiger

is
t der andre Fall: die Gemeinde Boytz (jetzt Baitz), ein Filial

von Schwanebeck im Amte Belzig, klagt darüber, daß si
e von

50 kl., welche die Kirchväter auf Dringen des früheren Schöfsers
dem Junker Sigmund von Ziesar geliehen hätten, feil 13 Jahren
die 3 kl. betragenden Zinsen nicht mehr erhalten habe. Die Urkunde

se
i

im Spanierkriege sortgekommen, aber der jetzige Schösfer Wolf
gang Gock habe si

e

noch gesehen. Der Vormund der Kinder.

Georg von Ziesar, will jedoch „uff solch blossen bericht der

baurn one auflegung der hauvtverfchreibung seinen unmündigen

vettern nichts begeben" und erbittet acht Tage Bedenkzeit, um

sich „mit feinen mitformunden zu beraten". Nach Ablauf dieser

Frist erklärt er die Schuld anzuerkennen, falls die Bauern

einen Eid leisteten und darüber eine Bescheinigung vom Anne

vorlegten. Der Schösfer wird dann auch mit der Abnahme des

Eides und mit der Eintreibung der Schuld, bezw. der Einfor
derung einer neuen Verschreibungsurkunde beauftragt. Falls
aber Georg von Ziesar von der Hauvtsumme 10 silberne Schock
bis Martini dieses Jahres abzahlt, soll ihm gestattet sein, den

Rest ans den von ihm begonnenen Bau eines „kirchle im
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müften und neulich wieder erbauten dorf Benckendorf" zu ver

wenden. Daß der genannte Junker bei dem ganzen Streit

im guten Glauben gehandelt hat und darum ein solch nach

sichtiges Verfahren ?°) verdient, dafür spricht auch der

Umstand, daß er samt der bereits oben (S. 11) erwähnten
5rau von Stechau sich bereit erklärt, der armen Kirche zu

Löbnitz zwei Ackerstücke zu schenken, allerdings unter der Voraus

setzung, daß sein Nachbar Alexander von Brand auch seiner
seits ein Ackerstück hinzufüge. Auch sonst fehlt es nicht ganz

an Schenkungen für Kirchen auf dem Lande, auch abgesehen
von den schon oben ermähnten Bauten. So hat der Junker
Friedrich von Brand der Kirche zu Wiesenburg eine „teutsche
biblia" vermacht und derselben Kirche ein Belziger Bürger,

Hans Schmedig, 4 ll ; der Kirche zu Rahnsdorf hat Moritz
von Teumen cine Glocke geschenkt usw. Ja, einige Bauern-
gemeiuden beweisen für die Ausstattung ihrer Kirche eine fast
rührende Opfermilligkeit. So heißt es von Rüdigke
,Amt Belzig): „Ein silbern schelichen (Schälchen), 2'/2 Rth. wert,
haben die arme leut von dem ihren erzeuget", und die Leute

zu Kanin sebenfalls Amt Belzig) haben „willig us sich ein

ovfer geschlagen, das ein ieder mensch, so zum sacrament gehet,

der kirchen ierlich geben muß", davon wird Brot, Wein und

Wachs besorgt.

Taß endlich von einer geordneten Armen- und
Krankenpslege auf dem Lande anscheinend noch nirgends die
Rede ist, wird bei der Beschränktheit der Mittel kaum über

raschen. Man darf wohl annehmen, daß, soweit wirkliche Armut

vorliegt, die Gutsherren oder Nachbarn hier und da helfend ein

treten, auch mögen manche sieche und arme Leute Unterkunft in

einem der städtischen?') Hospitale finden. Aber daß dabei doch
viele Notleidende, namentlich in Kriegszeiten unversorgt bleiben,

liegt aus der Hand; dasür spricht auch die freilich nur bei

Wittenberg (Heft I, S. 20) erwähnte Klage über das Uberhand
nehmen fremden Bettelvolkes.

Tie zerstörenden Wirkungen der Kriegsnöte müssen
überhaupt bei der Beurteilung der ganzen wirtschaftlichen Ver
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Hältnisse der Kirchgemeinden stark berücksichtigt werden. Sie
treten, wie das gelegentlich bereits angedeutet ist, fast aus

jeder Seite der Visitationsprotokolle und scist noch mehr in

dem später zu besprechenden Berichte der Visitatoren an den

Kurfürsten (vgl. S. 73) aufs deutlichste hervor. Namentlich
die Lcmdpsarrer müssen vielfach arg vom Feinde mitgenommen

worden sein. Denn in zahllosen Fällen wird darüber geklagt, daß
das Pfarrinventarium in der „vehde" oder „per viin Kostium"
oder durch die „Spaniger", die „Hussern" (Husaren)

— oder „auch
die fränkischen reuter" ganz oder teilweise fortgenommen oder ver

dorben sei. Hier haben die Feinde die Hausgeräte gestohlen oder

vernichtet, dort das Vieh ganz oder teilweise fortgeführt, dort

wieder alles Getreide usw. Noch schlimmer aber ist, daß auch die

Gemeinden im Kriege durch Plünderung und Brand außerordent

lich gelitten haben. Nicht nur zahlreiche Pfarrhäuser, sondern

auch viele Kirch- und Schulgebäude sind ganz oder teilweise durch

Feuer zerstört worden. Ja, ganze Städte und Dörfer") sind ein
Opfer der Flammen geworden (vgl. S. 24 f) und dadurch sowie
durch von Freund und Feind erhobene Kriegskontributionen

völlig verarmt. Erst wenn man diese Nöte mit in betracht zieht,

gewinnt mau ein richtiges Urteil über die Leistungen der Ge

meinden gegenüber Kirche und Schule in dieser Zeit.

!V. Vergleichender Rückblick.

Das in den Visitationsprotvkollen vorliegende Material

dürste durch die bisherige Darstellung im wesentlichen erschöpft

sein. Doch wird die kirchen- und sittengeschichtliche Bedeutung
der Visitation des Jahres 1555 erst dann im vollen Umfange
erkannt werden, wenn mir die bei ihr zutage getretenen

Zustände in zusammensassender Weife mit den Ergebnifsen der

früheren Visitationen im sächsischen Kurkreise und besonders
der ersten (1528/30) vergleichen"). Denn erst durch solchen

vergleichenden Rückblick kann ein Beitrag zu der hochwichtigen
und grade in der Gegenwart, namentlich seit Jcmssens „Ge



schichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittel-
allers" so viel erörterten Frage geliefert werden, welche
Wirkungen die Reformation auf die kirchlichen, sitt
lichen und sozialen Verhältnisse Deutschlands gehabt

hat. In dem Zeitraum von 27—28 Jahren, also von an
nähernd einem Menfchenalter, wird sich ja ohne Zweifel

herausstellen können, ob und in welcher Richtung die kirchliche

Neuordnung umgestaltend auf das Volksleben eingewirkt und

inwiefern wir von Fortschritten oder Rückschritten im kirch
lichen und sittlichen Leben reden können. Allerdings muß der

Umstand von vornherein als ein Hemmnis für einen derartigen

Vergleich hervorgehoben werden, daß das bei der ersten

Visitation eingeschlagene Verfahren augenscheinlich nnd be-

greiflichermeise viel summarischer, viel weniger auf die kon

kreten Verhältnisse eingehend mar als bei der von uns dar

gestellten. Bei jener handelte es sich für die Visitatoren

zunächst nur darum, die ärgsten kirchlichen Mißstände zu be

seitigen und das neue Kirchenwesen gleichsam erst im Rohbau

zu errichten. Bei der vorliegenden dritten Visitation dagegen

galt es, die in ihren Grundzügen längst feststehenden kirchlichen

Einrichtungen weiter auszubauen und auszubeffern, wobei denn

viel mehr Zeit und Möglichkeit gegeben war, auf die feineren
Nuancen des Gemeindelebens einzugehen. Immerhin läßt sich
der oben angedeutete Vergleich doch in manchen Hauptpunkten

durchführen und führt zu teilweise nicht uninteressanten Er
gebnissen.

Was zunächst die äußere kirchliche Versorgung be
trifft, so sind nur bescheidene Fortschritte seit der ersten

Visitation festzustellen. Schon damals waren die Visitatoren

bemüht, die kirchliche Versorgung der vielfach allzu entlegenen

Filialdörfer durch anderweitige Zusammenlegung zu erleichtern
und zu verbessern. Aber diese Abänderungen haben sich, wie

mir gesehen haben, nicht immer bemährt, teils weil man dabei

manchmal zu wenig auf die Auskömmlichkeit der Pfarrgehälter

Rücksicht genommen, teils weil man zu viel Filialdörfer mit

einer Pfarre vereinigt hatte. Letzteres zeigt sich besonders
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auffallend in den Ämtern Schlieben und Liebenwerda, wo sich

hinsichtlich der zu einer niater gehörigen Filialdörfer sogar
ein ungünstigeres Zahlenverhältnis") als bei der ersten Visi
tation ergibt. Daher müssen die Visitatoren bei der dritten

Visitation (vom Jahre 1555) ihre Bemühungen um eine bessere
Abgrenzung der Gemeinden noch fortsetzen. Vor allem aber

treffen si
e — und in diesem Punkte liegt ein wirklicher Fort

schritt
— in zahlreichen Gemeinden eingehende Anordnungen

für eine regelmäßigere und reichlichere Versorgung der bisher

in dieser Hinsicht ziemlich stiefmütterlich behandelten Filialorte
mit Predigt, Katechismusunterricht und Seelforge. Auch is

t

die Zahl der Geistlichen im ganzen Gebiet etwas gewachsen,

nämlich um eine Anzahl städtischer Diakonate,

Weit auffallender und bedeutsamer is
t der Unterschied,

der sich bei einem Vergleich beider Visitationen hinsichtlich der

Qualität der Geistlichen ergibt. Nach den Protokollen
der ersten Visitation befinden sich im sächsischen Kurkreise
147 Geistliche.") Von diesen werden 100 von den Visitatoren

ausdrücklich mit einer Zensur versehen, und zwar werden

37 als „wolgeschickt", 34 als „zimlich geschickt" und 29

als „ungeschickt", d
.

h
. als ganz unbrauchbar bezeichnet 'b).

Rechnet man die nicht besonders beurteilten 47 Geistlichen zu
der zweiten Kategorie — si

e werden nämlich sämtlich in ihrem
Amte bestätigt und geben augenscheinlich weder zum Lobe

noch zum Tadel besonderen Anlaß — , so ergibt sich folgendes

Resultat: 37 Geistliche sind „wolgeschickt", d
.

h
. c. 25°/°,

81 d
.

h
. c. 55°/« „zimlich geschickt" und 29, d
.

h
. c. 20°/°

erscheinen als unbrauchbar, darunter nur wenige wegen
Altersschwäche, die meisten wegen völlig mangelhafter Vor

bildung oder schmerer sittlicher Mängel, Demgegenüber er

halten wir auf Grund unfrer oben gegebenen Einzeldarstellung

für die dritte Visitation folgende Zahlen. Von 164 Pfarrern

sind 123 ausdrücklich mit einer Zensur der Visitatoren ver

sehen. Davon werden 71 als „wolgeschickt" bezeichnet, 43

als „zimlich geschickt"") und 9 als „ganz ungeschickt"?«).

Rechnet man die von den Visitatoren nicht Beurteilten
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41 auch hier zur zweiten Kategorie, so ergibt sich als

Resultat, daß 71 oder 43>/z°/o als „wolgeschickt", 84 d. h.
51°/« als „zimlich geschickt" und 9 oder nur 5'/2»/o als

unbrauchbar erscheinen. Es läßt sich also zahlenmäßig
ein recht erheblicher Fortschritt in der amtlichen und
persönlichen Tüchtigkeit der Geistlichen nachweisen. Dieser er

scheint aber um so bedeutender, als zweifellos der angewandte

Matzstab bei der späteren Visitation ein ungleich
strengerer ist. Denn mährend sich bei der ersten Visitation

auch unter den als „zimlich geschickt" Bezeichneten noch manche
befinden, die sich kaum die einfachsten Grundbegriffe der

evangelischen Lehre angeeignet haben oder die vom Predigen

nichts verstehen, so gehören im Jahre 1555 zu derselben
Kategorie manche, die es nur an dem rechten Fleiß fehlen
lassen, sonst aber nicht untüchtig sind. Außerdem is

t

zu b
e

achten, daß bei der ersten Visitation sogar nicht wenige der

als unbrauchbar bezeichneten Pfarrer selbst bei erheblichen
sittlichen Delikten doch noch bis auf weiteres im Amte geduldet

werden, jedenfalls aus Mangel an geeigneten Kräften, während
die Visitatoren des Jahres 1555 weit schneller bereit sind, die

Absetzung oder Emeritierung zu veranlassen. Namentlich aber

fällt aus, daß hier im Gegensatz zur ersten Visitation in keinem.

Falle mehr über Vergehungen gegen das 6. Gebot seitens der

Geistlichen geklagt wird. Die ältere noch aus der katholischen
Zeil stammende Geistlichkeit is

t eben schon größtenteils aus

gestorben; und der Rest hat sich so vollständig in die neuen An

schauungen hineingefunden, daß im Gegensatz zur ersten Visitation
nur noch ganz vereinzelte Spuren von „papistischen Cerimonien"

zu finden find. — Daß freilich die Amtsführung vieler Geistlichen
noch immer zu manchen Klagen seitens der Gemeinden oder der

Palrone Anlaß gibt, is
t im ersten Teile unsrer Darstellung aus

führlich gezeigt worden. Wir sahen, daß, um die Hauptpunkte
noch einmal hervorzuheben, nicht selten über mangelhaften Fleiß

in der Vorbereitung auf die Predigt, in der Seelsorge und der

Erteilung des Katechismusunterrichtes, zuweilen aber auch
über einen zelotischen Übereifer geklagt wird, der sich namentlich
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in zu langen oder anzüglichen Predigten zeigt. Es ergab sich
aber auch, daß manche Klagen wenig begründet waren oder

durch die mangelhafte geistliche Versorgung mancher Gemeinden

und die ungünstige soziale Lage der Geistlichen — man denke
an die Mitteilungen (vgl. besonders Heft I, S. 17), über
ihre gewerbliche Nebenbeschäftigung!

—
wesentlich gemildert er

scheinen. Und andrerseits sahen mir, daß zahlreiche Geistliche

sich durch treue Amtsführung die Liebe und Anerkennung ihrer
Gemeinde erworben haben. Wenn man dazu noch in Betracht
zieht, daß die meisten bereits eine tüchtige akademische Bildung

erhalten, daß viele schon vorher sich in einem Schulamte be

mährt haben, und daß si
e

nicht selten bereits aus Pfarrhäusern
hervorgegangen sind, so darf man sagen, daß trotz mancher

erheblicher Mängel die Grundlagen für einen tüchtigen
evangelischen Pfarrerstand bereits vorhanden sind.
Fast noch günstigere Resultate ergibt ein Vergleich beider

Visitationen inbetreff des Schulwesens. Schon bei der

ersten Visitation bestehen in den meisten Städten Knaben

schulen oder werden, wo si
e daniederlagen wie in Schweinitz und

Ubigau, von neuem eingerichtet»"). Doch fehlt es augenschein

lich vielfach noch an geeigneten Lehrkräften. In mehreren
.Städten (Elfter, Pretsch, Lochau und Gommern) ivird überhaupt
nur ein Küster erwähnt, der also höchstens neben dem Katechismus
im Schreiben und Lesen unterrichtet. In acht Städten is

t nur
ein Schulmeister tätig, der meist zugleich das Küsteramt und
die Stadtschreiberei versehen muß: in 11 Städten is

t oder

wird neben dem Schulmeister noch ein „Unterpedagogus (Locat.
Coadjuvant)" angestellt, der meist zugleich das Küsteramt zu

versehen hat. Nur in wenigen Städten is
t neben den fest

angestellten Schulpersonen noch ein „Altarist" täglich einige
Stunden in der Schule beschäftigt. Eine Mädchenschule
besteht nur in einer einzigen Stadt (Brück); hier sollen
die „meidlein" unter 11 Jahren Unterricht im Katechismus,

Schreiben und Lesen erhalten, doch nur an zwei Tagen in

der Woche. Leider wird nur ganz vereinzelt ein Urteil
über die Tüchtigkeit und die Leistungen der Schulpersonen
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vermerkt. Es kommt den Visitatoren eben zunächst nur darauf
an, das Schulwesen in seinen Grundzügen einzurichten und dazu
die nötigsten Anweisungen zu geben. Und bei der geringen

Zahl und starken Inanspruchnahme der Lehrkräfte wird man

wohl mit der Vermutung nicht fehlgehen, daß die Wirklichkeit
häufig hinter dem „Soll" stark zurückblieb, was durch ge
legentliche Andeutungen bestätigt wird«'). Demgegenüber be

deutet der Befund der Visitation vom Jahre 1555 doch in

mancher Hinsicht einen wesentlichen Fortschritt. Allerdings

is
t die Zahl der Knabenschulen seit der ersten Visitation wenig

gewachsen «2). Dagegen is
t die Zahl der Lehrkräfte an

mehreren Schulen vermehrt morden. Außer in dem schon
genannten Pretsch is

t nur noch in 6 Städten (1528 : 8) bloß ein

Schulmeister angestellt, in 8 Städten (1528:11) sind oder
werden jetzt 2 Schulpersonen angestellt, dagegen in 5 Städten

jetzt drei Lehrkräfte, mährend in Wittenberg die Zahl der Schul
personen anscheinend dieselbe (4) geblieben ist. Das bedeutet

einen Zuwachs von zusammen 8 Lehrkräften (von 34 auf 42) d
.
h
.

von fast 25°/o. Dazu kommt aber weiter, daß im Gegensatz zur

ersten Visitation nunmehr eine ganze Anzahl von Jung
frauenschulen und zwar mit täglichem Unterricht besteht oder

durch die Visitatoren eingerichtet wird. Allerdings werden diese
Mädchenschulen, wie wir gesehen haben, nicht von festangestellten

Lehrern, sondern entweder von Geistlichen nebenamtlich oder von

Frauen versehen. Der oben angegebene Zuwachs an Lehrkräften

in den Knabenschulen bedeutet aber namentlich insofern eine er

hebliche Verbesserung des Schulwesens, als dadurch erst in der

Mehrzahl der Schulen eine Trennung der „alpkÄbetsrii« von

den Lateinschülern ermöglicht wird, in den größeren Schulen
sogar die bekanntlich von Melanchthon empfohlene Einteilung

in drei Haufen, sodaß die Knaben erheblich weiter in der

„Oralrimatica« und der Lektüre lateinischer Schriftsteller ge

fördert werden können als früher. Die Zunahme der Schul
personen muß übrigens auch als ein Zeichen der machsenden

Schülerzahl an den meisten Schulen angesehen werden; auch
reichen an einigen Orten, namentlich in Wittenberg (vgl. Hest I
,

«ircht»» und Schuwisitotion im Aurkkkise IöS5, II. 4
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S. 19) die Schulräume nicht mehr aus. Die Zahlen der Schüler
bewegen sich, wie mir sahen, jetzt zwischen 30 und c. 150«^).
Leider is

t aus Mangel an bezüglichen Angaben bei der ersten
Visitation ein Vergleich der Qualität der Lehrkräfte und
ihrer Leistungen kaum möglich. Notgedrungen begnügen sich
die Visitatoren bei ihr damit, wie den Pfarrern, so auch den

Schulmeistern zunächst die nötigsten Anweisungen für ihr Amt

zu geben, ohne sich in eine weitere Prüfung ihrer Leistungen
und Fähigkeiten einzulassen. Bei der dritten Visitation haben
wir dagegen beobachtet, daß die Visitatoren sich in eingehendster

Weife über die Lehrbefähigung, die Amtsführung und den
Lebenswandel der Schulpersonen informieren und, wo sich
Mängel finden, meist ziemlich rücksichtslos vorgehen und minder

geeignete Elemente sobald als möglich beseitigen. Wir sahen,
daß es allerdings nicht an Klagen über die Amtsführung und

persönliche Haltung einzelner Lehrer fehlt. Doch erfreuen sich
die meisten Schulpersonen der besonderen Anerkennung der Visi:
tatoren wegen ihrer amtlichen Tätigkeit, wie si

e

sich denn auch fast

durchweg akademische Bildung angeeignet haben, meistens auch
der Gemeinden «5). Aber auch da, wo dies nicht der Fall ist,
liegen den Klagen mehrfach nicht sowohl sachliche Gründe als

vielmehr persönliche Mißgunst oder Mißachtung des Lehrerstandes
zugrunde, sodaß die Lehrer ost einen schweren Stand den

Gemeinden gegenüber haben. Das beste Zeugnis für die Tüchtig
keit der Schulen liegt darin, daß ein großer Teil der Geistlichen
und Schulmeister bereits aus ihnen hervorgegangen is

t (vgl.

besonders Heft I
, S. 62f). Mindergute Leistungen der Schul

meister sind zuweilen nur durch die Überlastung mit Neben

ämtern als Stadtschreiber und Küster verursacht. Doch dringen

in diesem Falle die Visitatoren — und das bedeutet wieder
um einen wesentlichen Fortschritt

—
aus die Trennung der

Stadtschreiberei, bezw. des Küster« in tes von dem Schul
amt. Wichtig is
t

auch, daß die Visitatoren überall die Ab
haltung vierteljährlicher Schulprüfungen durch die

Pfarrer und Vertreter des Rates anordnen, wo si
e

nicht

schon bestehen, und dabei den Eifer der Schüler durch Ver-



51

teilmig von Belohnungen zu wecken suchen. Und als weitere

humane und nützliche Einrichtungen finden mir die Gemährung
von Stipendien an Bürgerssöhne zum Universitätsstudium
oder Sammlungen sür ärmere und „fremde" Schüler, sowie
die Verschiebung des allzusrühen Unterrichtsanfanges um eine

Stunde. Kurz, trotz mancher Mängel hat man den Eindruck, daß
das Schulwesen in diesem Gebiete sich in aufsteigender
Linie bewegt, was um so mehr ins Gewicht fällt, als es

sich ja fast durchweg um unbemittelte und kleine Städte handelt.

Auf dem Lande ordnen die Vifitatoren schon bei der

ersten Visitation überall an, daß die Küster neben ihrem Kirchen-
dienft die Verpflichtung haben, den Pfarrer auch im kirchlichen
Unterricht zu unterstützen; auch sollen si

e jung und alt in den

kirchlichen Gesängen üben. Von einem Unterricht in den

Elementen, Schreiben und Lesen, is
t dagegen kaum die Rede.

Und ob jenen Anordnungen seitens der Küster wirklich überall

nachgekommen wurde, is
t

zu bezweifeln. Gab es doch in zahl

reichen Orten noch bei der zweiten Visitation vom Jahre 1533

überhaupt keinen Küster, zum Teil von alters her, stellen-
weise aber auch weil jetzt keine geeignete Person vorhanden
mar, oder weil die Bauern sich gegen die Besetzung der Stelle

sperrten. In solchen Vakanzsällen mußte dann der Pfarrer
die Küsterei mit versehen, und die Visitatoren scheinen dies

nicht einmal bedenklich zu finden«^.
Bei der dritten Visitation wenden die Visitatoren

dagegen auch den Küstern und ihrer Tätigkeit eine sorgfältigere

Beachtung zu. Und man gewinnt den Eindruck, daß mit

weit größerer Strenge auf die Erfüllung der ihnen, namentlich

hinsichtlich des Katechismusunterrichtes, gestellten Aufgaben ge

drungen wird und gedrungen werden kann. In einigen
Ämtern (vgl, Heft 1

, S. 21, 35 f., 51) sind allerdings noch
immer manche Küsterftellen unbesetzt; doch is

t es in den meisten

in dieser Hinsicht besser geworden. Im ganzen entsprechen jetzt
auch die Küster den an si
e gestellten bescheidenen Anforderungen.

Nicht wenige werden ausdrücklich gelobt, während über die

meisten nichts zu klagen ist. Einzelne lassen es freilich noch

4*
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an dem rechten Fleiß fehlen. Dies erklärt sich zum guten

Teile daraus, daß die meisten ihrer Herkunft nach einfache
Handwerker sind und sich durch die Ausübung dieses Berufes
einen Nebenerwerb sichern muffen. Ein Novum ist, daß sich
unter ihnen auch eine Anzahl akademisch gebildeter Männer be

findet, die jedoch das Küsteramt meist nur als Durchgangsstelle

zum Pfarramt benutzen. Im ganzen wird man auch inbezug
auf das Küsteramt auf dem Lande einen kleinen Fortschritt
gegenüber der ersten Visitation feststellen dürfen, freilich einen

weit geringeren als hinsichtlich des städtischen Schulwesens.

Daß das kirchliche und sittliche Verhalten der Ge
meinden nach dein Befund der ersten Visitation überwiegend

recht mangelhaft war, is
t bekannt. Burkhardt hat in seiner

„Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von

1524- 1545", S. 3«/39 bereits eine zusammenfassende
Schilderung der Zustände gegeben, die mir in allen wesentlichen

Zügen nur bestätigen können. Man muß freilich wieder die

Lückenhaftigkeit der Quellen berücksichtigen und sich vor Ver

allgemeinerung einzelner lokaler Mißstände hüten. Aber das Bild
bleibt im ganzen düster genug. Wir haben allerdings bereits
an anderer Stelle (vgl. W. Schmidt „die Kirchen- und Schul
visitation im Herzberger Kreise vom Jahre 1529" Berlin 1899.
S. 9) hervorgehoben, daß es in den Städten mit dem kirchlichen
Leben im ganzen besser stand, und daß hier die Reformation
schon mehr durchgedrungen war als auf dem Lande. Doch
wird auch in einigen Städten wie Schlieben und besonders in

Düben»?), wo das kirchliche Leben infolge grober Vernach

lässigung völlig darniederlag, über sehr schlechten Kirchen

besuch und allgemeine Verachtung der Sakramente geklagt.

Und daß auch in den Stödten die religiöse Erkenntnis viel

fach noch recht mangelhaft mar, beweist der Umstand, daß den

Pfarrern immer wieder eingefchärft wird, das Evangelium
und den Katechismus aufs einfältigste zu predigen. Ungleich

schlechter stand es mit dem kirchlichen Leben vielfach auf dem

Lande. An vielen Orten wird hier über mangelhaften Be

such der Kirche und noch öster über Verachtung des heiligen
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Abendmahls und zwar zum Teil seitens ganzer Genieinden
mit starken Ausdrücken geklagt. Ja, stellenweise drohen die
Visitatoren damit, die Zahl der Gottesdienste zu beschränken,
da dem „bösen, mutwilligen voll" doch nur durch „Henker
und stockmeister zu raten" fei»»). Nur ganz vereinzelt wird
anerkannt, daß „die baurn wol beten" können oder daß si

e

alle oder doch meist zum Sakrament gehen»«). An manchen
Orten, namentlich in den wendischen Teilen der Ämter Schlieben
und Schweinitz wird auch über die „Halsstarrigkeit" der Bauern

geklagt, die sich trotz mehrjähriger Predigt noch immer weigern,
das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu nehmen. Hier macht

sich der Einfluß eines der evangelischen Lehre noch abgeneigten
Teiles des Adels und einiger von diesem in der Opposition

gegen die neue Lehre bestärkter, papistisch gesinnter Geistlichen

geltend, stellenweise auch der Druck benachbarter katholischer

Herrschaften. (Vgl. W. Schmidt a. a. O., S. 5 u. 6.) Am

stärksten is
t die Opposition gegen die Reformation

naturgemäß noch in den Klöstern. Allerdings sind bereits vor
der ersten Visitation zwei der im Kurkreise befindlichen füns

Klöster völlig aufgelöst morden, nämlich außer dem Witten

berger auch das Herzberger Augustiner -Kloster. Dagegen

bereiten die zwei Nonnenklöster zu Plötzkn (Amt Gommern)
und Brehna sowie das Mönchskloster zu Steinlausig, beide im

Amte Bitterseld, den Visitatoren noch große Schwierigkeiten und

üben naturgemäß auch auf die von ihnen abhängige Umgebung

einen der Reformation feindlichen Einfluß aus. Dies gilt in

noch höherem Grade von dem Kloster Steinlausig, dessen Mönche

trotz des an si
e

schon früher ergangenen Gebotes terminierend

umherziehen, Gottesdienst nach katholischem Ritus halten und

selbst für die Reformation bereits gewonnene Geistliche und

Gemeinden wieder abtrünnig zu machen fuchen. Deshalb

sehen sich die Reformatoren schließlich zur Auflösung dieses

Klosters genötigt, während die beiden Nonnenklöster als „zeit-

liche zuchtschulen" mit evangelischer Hausordnung noch weiter

bestehen dürfen««). Uber die sittlichen Zustände der Ge
meinden erfahren mir aus den vorliegenden Protokollen der
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ersten Visitation leider nur sehr wenig. Von einigen Gemeinden

im Wittenberger Kreise heißt es, daß der Pfarrer von keinen

öffentlichen Lastern zu berichten weiß. Sonst werden augenschein

lich nur die schlimmsten sittlichen Mißstände, besonders
Ehebruch und Auflehnung gegen die Obrigkeit, hervorgehoben.

Fassen wir nun demgegenüber nochmals die Ergebnisse der

dritten Visitation hinsichtlich der kirchlichen und sittlichen
Haltung der Gemeinden nach ihren Hauptzügen ins Auge, so

fällt uns zunächst wiederum die eingehende Sorgfalt auf, mit

der die Visitatoren, meist unterstützt von den Pfarrern, alle

Mißstände aufdecken, sowie die rücksichtslose Strenge, mit der

si
e

diese zu beseitigen suchen. Dies muß man vornherein im Auge

behalten, um nicht ein schiefes Urteil zu gewinnen beim Vergleich
mit der ersten Visitation, bei der die Visitatoren aus Rücksicht

aus den Übergangszustand die äußerste Milde walten ließen^').
Jnbezug auf das kirchliche Leben macht sich vor allem

der große Unterschied gegenüber den früheren Visitationen

geltend, daß die Reformation jetzt im Bewußtsein des
Volkes überall festgewurzelt ist, sodaß niemand mehr
daran denkt, an ihr zu rütteln. Die katholische Kirche is

t

trotz des großen durch den schmalkaldischen Krieg herbeigesührten

Rückschlages so vollständig beseitigt und vergessen, daß so gut

wie nichts mehr an si
e erinnert. Von Mönchen und Nonnen,

die doch bei der ersten Visitation teilweise noch erhebliche
Schwierigkeiten bereiteren, is

t überhaupt keine Rede mehr^).
Aber auch in der bäuerlichen Bevölkerung und bei den Edel-

leuten merkt man im Gegensatz zur ersten Visitation nicht das

Geringste mehr von einer Anhänglichkeit an die alte oder einer

Opposition gegen die lutherische Kirche. Man nimmt vielmehr
allgemein deren Einrichtungen und Lehren als etwas völlig

Feststehendes hin, selbst da, wo von einer innerlichen Durch
dringung mit evangelischem Geiste noch nichts zu spüren ist.

Dieses is
t nun allerdings noch immer in einem erheblichen

Umfange der Fall. Wie wir gesehen haben, wird zunächst in

einer großen Anzahl von Gemeinden allerdings in den

verschiedenen Landschaften in verschiedenem Maße noch über
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Empfang des heiligen Abendmahles geklagt. Und es handelt

sich
— wenigstens was den Kirchenbesuch betrifft — nicht

immer nur um einzelne Personen, sondern stellenweise auch um

ganze Gemeinden und darunter auch einige städtische, wenn

auch schlecht versorgte Filialgemeinden in erster Linie dabei

in Betracht kommen. Wir konnten mehrfach noch die Ursachen
dieses Ubelstandes erkennen und nachweisen, daß diese teilweise
in ungünstigen äußeren Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich
der Frondienste, liegen, teilweise aber auch bei den Gemeinde

gliedern selbst, insofern diese sich durch weltliche Hantierung oder

noch häufiger durch Trunk- und Vergnügungssucht vom Kirch

besuch abhalten lassen. Und wenn auch die Unterlassung des

Abendmahlsgenusses manchmal sogar durch ernste Erwägungen

veranlaßt ist, so findet sich daneben doch auch eine auf

sektiererischen Anschauungen oder auf religiöser Gleichgültigkeit

beruhende Mißachtung. Allerdings se
i

hier nochmals (vgl.

Heft 1
, S. 25) hervorgehoben, daß die Anforderungen jener

Zeit und auch der Visitatoren inbezug auf die Kirchlichkeit

recht hohe waren. Man verlangte eben, daß die Gemeinde
glieder keinen Sonntag ohne triftigen Grund im Gottesdienste

fehlten: und wenn bei der sonntäglichen Feier einmal kein

Abendmahlsgast vorhanden war, so wurde das schon als ein b
e

denkliches Zeichen angesehen. Ebenso streng waren die An

forderungen hinsichtlich der religiösen Unterweisung. Was
bei der ersten Visitation nur als Ziel vorschwebte, damit

wird nunmehr bitterer Ernst gemacht, daß niemand das

Zakrament des heiligen Abendmahls empfangen soll, der nicht

seinen Katechismus völlig — wenigstens gedächtnismäßig —

beherrscht. Und auch die erwachsenen Vertreter der Gemeinden

müssen sich darüber bei dem mit der Visitation verbundenen

Verhör ausweisen. Wir haben gesehen, daß der Befund oft
»och mangelhaft ist, was dann zu den ernstesten Rügen Anlaß
gibt. Doch se
i

nicht übersehen, daß bei einer ziemlich großen

Anzahl von Gemeinden wenig oder nichts über das kirch
liche Leben zu klagen is
t — und das will aus den angedeuteten
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Gründen viel mehr besagen als bei der ersten Visitation. —

Sodann erhalten unvergleichlich mehr Gemeinden als bei jener
ein mehr oder minder warmes Lob wegen ihres fleißigen

Kirchenbesuches oder, weil si
e „mol beten können": ja einzelne

erscheinen geradezu als Muster kirchlichen Lebens. Und endlich

beobachteren wir und das is
t etwas durchaus Neues —

doch nicht ganz selten, und zwar jetzt auch auf dem Lande, er-

sreuliche Regungen von selbständigem kirchlichen Interesse,

die sich namentlich in dem Wunsche nach Vermehrung der

Gottesdienste und häufigerer Erteilung des Jugendunterrichtes

bemerklich machen.

Etwas anders steht es mit dem sittlichen Leben. In
dieser Hinsicht treten, wie wir sehen, vielfach auch bei der dritten

Visitation sehr bedenkliche Mängel hervor. Wir erinnern
an die häufigen, zum Teil sehr ernsten Klagen über den in

manchen Gemeinden verbreiteten Hang zur Unmäßigkeit, ferner
an das Uberhandnehmen lärmender Vergnügungen i

n Stadt und
Land, worin die Visitatoren einen der ärgsten Schäden der Zeit
erblicken. Fast ebenso häufig sind die Klagen über das nament

lich bei der Jugend herrschende Fluchen und Schwören, das

zwar nicht als ein Zeichen von bewußter Gottlosigkeit, wohl
aber von -Roheit und Zuchtlosigkeit zu betrachten is

t
(vgl.

Hest I
, S. 41). Weniger oft wird über Vergehungen gegen

das 6
.

Gebot geklagt. Fälle von Ehebruch werden nur ver

einzelt ermähnt und sind teilweise nicht einmal sicher nachge

wiesen. Auch unzüchtiger Verkehr der Jugend wird nur bei

wenigen Gemeinden gerügt. Etwas häufiger sind die Klagen
über das Unwesen der Svinnstuben und über unzüchtige Tänze,

Mißstände, die augenscheinlich aus alten Volkssitten oder Un

sitten beruhen. Die hier und da austretenden Bezichtigungen

einzelner Personen wegen Zauberei führen i
n keinem einzigen

Falle zu ernstlichem Einschreiten der Visitatoren, zeigen aber,

daß der Hexenglaube noch in voller Blüte steht. Andre Klagen
wie über Unredlichkeit im Handel, Zerwürsnisse in den Ehen,

Streit- und Rauffucht der Bauern fehlen zwar nicht, treten
aber zu vereinzelt auf. um für ein Gesamtbild wesentlich in
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Betracht zu kommen. Immerhin muß zugegeben werden, daß

hinsichtlich des sittlichen Lebens der Vergleich mit der ersten
Visitation, someit er überhaupt möglich ist, nur wenig merkliche

Fortschritte hervortreten läßt. Allerdings darf wiederum nicht

übersehen werden, daß doch einzelne Gemeinden auch in dieser

Hinsicht gelobt werden (vgl. besonders Schmiedeberg Hest 1,

S. 27, Brück und Lühnsdorf S. 64) und daß in den meisten
Gemeinden über „öffentliche Laster" nicht oder sast gar nicht ge

klagt wird, ein Umstand, der bei der weit größeren Gründlichkeit
des Verfahrens doch nicht unerheblich zu Gunsten der späteren

Visitation ins Gewicht fällt. Und wenn man den hohen Ernst
in Betracht zieht, der überall nicht nur seitens der Visitatoren,

sondern auch seitens der Mehrzahl der Geistlichen bei der

Bekämpfung der Schäden des kirchlichen und sittlichen Lebens

bemiesen wird, wenn man sich dieses Verfahren konsequent

sortgesetzt denkt, woran es augenscheinlich bei der Unruhe der

Zeiten noch gefehlt hat, so kann ein nachhaltiger Erfolg,

wenigstens inbezug auf die äußere Lebensgestaltung kaum aus

bleiben. Und schon jetzt wächst, wie in nicht wenigen Gemeinden

zu erkennen ist, ein katechismushartes, an Kirchlichkeit
und bürgerliche Rechtschassenheit gewöhntes Geschlecht
heran. Allerdings zeigt — und das is

t eine unerbauliche

Kehrseite
— die Art, wie man gegen die gerügten Mißbräuche

versährt, die unbedenkliche Anwendung von Geldstrafen, die

Inanspruchnahme der weltlichen Polizei^) bis zur Landes

verweisung nicht nur gegen schwere sittliche Vergehungen,

sondern auch gegen „Gotteslästerungen" und die Verabsäuimmg

der kirchlichen Pflichten, wie weit man sich bereits von dem

Ideale evangelischer Freiheit entfernt hat, wie es Luther in

seiner besten Zeit vertreten hat.
Es erübrigt nun noch ein kurzer vergleichender Rückblick

aus die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
someit si

e

für das Kirchen- und Schulwesen in Betracht
kommen. Daß die materielle Lage der Geistlichen bei
der ersten Visitation sich überwiegend als sehr ungünstig heraus
stellte, is
t im allgemeinen bereits bekannt^). In den Städten
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sind zwar die Pfarrer überwiegend ziemlich auskömmlich ge
stellt, dagegen müssen die Diakonatsstellen meist erst fundiert
werden, wozu in erster Linie die allmählich frei werdenden

Altarlehen verwandt werden sollen, und die bestehenden sind

alle noch recht dürftig. Auf dem Lande fehlt es nicht ganz

an auskömmlichen, ja guten Stellen, namentlich wo erhebliche

Ackerwirtschaft mit ihnen verbunden ist. Aber die Mehrzahl
der Geistlichen hat ein Einkommen von nur 20

—30 kl., ab:

gesehen von der sehr ungleichen Viehhaltung, manchmal is
t es

noch geringer. Noch schlechter is
t das Einkommen der Schul

personen, von denen die Schulmeister durchschnittlich etwa
30 kl. festes Gehalt erhalten, die Coadjuvanten dagegen nur

10—25 iL, manchmal noch weniger, wozu dann noch einige

z. T. ungewisse Nebeneinkünste kommen. Die Küster auf dem
Lande erreichen fast nirgends ein Einkommen von 10 tl., sehr

oft nur von 4—5 kl. und weniger. Trotzdem werden nur ver

einzelte Klagen über dessen Unauskömmlichkeil registriert; auch

von Schädigungen des Pfarreinkommens oder Pfarrackers is
t

nur selten die Rede. Die Visitatoren müssen sich eben bei

der ersten Visitation noch begnügen, das Einkommen in seinen
Hauptbestandteilen zu registrieren und dadurch möglichst zu

sichern. Und erst mit der zweiten Visitation (von 1533) beginnen

einerseits die Nachforschungen nach etwaigen Schmälernngen der

Pfarrstellen, die schon hier in großem Umfange auftreten, und

andrerseits die planmäßigen Versuche, das Einkommen der

Kirchen- und Schuldiener durch Zulagen zu verbessern. Daß

diese Bemühungen, die übrigens, wie aus verschiedenen An

zeichen zu schließen ist, auch in der folgenden Zeit seitens der

Visitatoren und des neugebildeten (1539) Konsistoriums forl
gesetzt worden sind, dennoch nicht gründlich genug waren, auch

keinen nachhaltigen Erfolg hatten, hat unsre ausführliche Dar

stellung über die wirtschaftlichen Zustände aus Grund der

dritten Visitation (vgl. S. 2 ff.) gezeigt. Allerdings is
t aus

einer Vergleichung der Gehaltsverhältnisse zu ersehen, daß

teilweife doch eine zahlenmäßige Besserung eingetreten is
t und

zwar namentlich hinsichtlich des Einkommens der städtischen
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Diakone und Schulmeister. Das Einkommen der ersteren stellt

sich nämlich im Jahre 1555 fast durchweg um 10—20 Gulden

höher als bei der ersten Visitation, und auch das der Schul

meister hat sich fast durchweg, zum Teil nicht unerheblich ge

hoben. Und wenn es bei beiden trotzdem mehrfach als noch

nicht ausreichend anerkannt wird, so liegt das wesentlich an

der Rücksichtnahme auf die Familie des Inhabers; denn erst
jetzt macht sich naturgemäß der Umstand im vollen Umfange

geltend, daß im Gegensatz zu früher die große Mehrzahl der

Geistlichen und Schulmeister verheiratet is
t und eine zahlreiche

Familie zu versorgen hat (vgl. bes. S. 3 u. 72). Weit seltener

is
t

eine Aufbesserung in dem Einkommen der ersten Stadt-
vsarrer und der Landgeistlichen zu beobachten; ja

,

stellen

weise muß geradezu ein Rückgang des Einkommens, manchmal

auch des Pfarreigentums festgestellt werden. Wir haben ge
sehen, daß dieser Rückgang zuweilen durch die nachlässige

Verwaltung der Pfarrer, weit öfter aber durch die Schuld
untreuer und habsüchtiger Edelleute, Bürger und Bauern

herbeigesührt worden ist. Doch erkannten wir auch, daß die

Ungunst der politischen und sozialen, sowie die Unklarheit der

Rechts-Verhältnisse mit in Betracht gezogen werden müssen
und wesentlich zu einer milderen Beurteilung dieser bedenk

lichen Erscheinung beitragen.

Sehr umsassend und durchgreifend is
t

endlich die Sorge

der Visitatoren für das Vermögen der Kirchgemeinden und

seine zweckentsprechende Verwaltung. In den Städten besteht
meistens schon bei der ersten Visitation ein gemeiner Kasten,

und wo er noch nicht besteht, wird er alsbald errichtet; den

Vorstehern werden schon eingehende Vorschriften für dessen Ein

richtung und Verwendung gegeben (vgl. W. Schmidt a. a. O.

S. 7/8>. Viel Gewicht wird dabei auf die Armenpflege
gelegt. Die zweite Visitation (von 1533) zeigt jedoch b

e

reits, daß diese Verwaltung vielfach auf erhebliche Schwierig

keiten stößt, insofern sich nicht wenige Schuldner ihren Ver

pflichtungen gegen die Kirchenkasse nach Möglichkeit zu ent

ziehen versuchen. Daher denn bei der dritten Visitation die
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häufigen, oft beweglichen Klagen der Kastenvorsteher über

mannigfachen Verdruß, den si
e bei ihrem dornenvollen Amte

haben, namentlich bei der Eintreibung der R,etar6ata. In
folgedessen is

t es oft kaum möglich, die notwendigsten Aus-

gaben der Kirchen zu bestreiten und namentlich auch eine aus

reichende Armenpflege zu betreiben, zumal da der Wohltätig

keitssinn der Bürgerfchaft meist nicht gerade fehr rege ist.
Um so anerkennenswerter sind die von den Visitatoren aufs

eifrigste unterstützten Bemühungen der Kastenherren oder auch
des Rates auf diesem Gebiete, namentlich um das Hospital-
mesen. Und in diesem Punkte wenigstens darf man wohl
von einem merklichen Fortschritte gegenüber den früheren
Visitationen sprechen. Zwar is

t die Zahl der Hospitale an

scheinend kaum gewachsen, aber man is
t mit anerkennens

wertem Eifer und Erfolge bemüht, si
e

so gut wie möglich aus

zustatten und ihren armen und kranken Insassen alle im Ge

sichtskreise der Zeit liegende Fürsorge zuzuwenden. — Ein
Vergleich der ländlichen Kirchenvermögens-Verhält-
nisse is

t

nicht möglich, da bei der ersten Visitation in den Land

gemeinden noch kein eigentlicher gemeiner Kasten besteht. Daß
ein solcher im Jahre 1555 überall als selbstverständlich vor

ausgesetzt wird, is
t

immerhin als ein Fortschritt und ein

Zeichen der Festigung der kirchlichen Zustände zu betrachten.

Freilich haben wir gesehen, daß die Verwaltung des Kirchen
vermögens auf dem Lande vielfach noch größere Mängel als

in den Städten zeigt.

überhaupt wird man sagen müssen, daß auf dem wirt
schaftlichen Gebiete die Mängel des Gemeindelebens
auch bei der dritten Visitation im ganzen noch krasser

hervortreten als aus dem religiös-sittlichen Gebiete.
Dies liegt ja teilweise einfach daran, daß si
e naturgemäß greif

barer, ja oft zahlenmäßig festzustellen sind. Doch wird dadurch zu
gleich eine Erfahrung bestätigt, die man auch in der Gegenwart
immer wieder als richtig erproben kann, nämlich daß die sittlich
religiösen Grundsätze des Christentums sich im wirtschaftlichen
Leben des Volkes wohl am schwersten durchsetzen oder daß.
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wie man es volkstümlich ausgedrückt hat, der Geldbeutel bei

den meisten Menschen zuletzt bekehrt wird. Doch glaubten

wir in den bei der dritten Visitation nicht selten hervor
tretenden Zügen von Ovfermilligkeit für kirchliche Gemeinde-

zmecke wenigstens einen Anfang von Besserung auch in dieser

Hinsicht erkennen zu dürfen.
Vor allem aber sei hier nochmals betont, daß die

Visitatoren des Jahres 1555 mit hingebendem Eifer und
z.
T,
auch mit sichtbarem Erfolge bemüht sind, nicht nur das

Einkommen der Geistlichen und Schulpersonen vor jeder

Schmälerung zu schützen, sondern auch durch neue, nicht selten

erhebliche Zulagen zu verbessern und auch für eine Versorgung
der Emeriten und Pfarrwitwen einzutreten. —

Ähnliches gilt auch von den Pfarr- und Schul- und

Kirch-Gebäuden. Bei der ersten Visitation haben sich die

Visitatoren wesentlich daraus beschränkt, nach Möglichkeit dafür

zu sorgen, daß die Geistlichen und Schulmeister überhaupt

eine eigne Behausung haben, während dies sür die Küster

noch nicht einmal überall ernstlich angestrebt wird; die Diakonen

und Schulmeister werden dabei in der Regel mit alten Lehns

häusern ausgestattet oder doch mit der Anwartschaft darauf

vertröstet. Erst mit der zweiten Visitation beginnen dann in

größerem Umsange die Bemühungen, die Gemeinden und

Patrone zur Herstellung und Erhaltung wirklich ausreichender

Pfarr- und Schulgebäude anzuhalten. Aber wie bei den Ein

kommens-Verhältnissen so zeigt sich auch hier, daß der Erfolg

noch kein dauernder und durchschlagender gewesen is
t. Das

beweisen die fast allseitigen Klagen der Pfarrer, Schulmeister
und Küster über den vielfach traurigen Zustand der Psarr-
und Schulgebäude bei der dritten Visitation. Ganz neu is

t

bei dieser die eingehende Berücksichtigung der Kirchgebäude.

Wir haben gesehen, wie unermüdlich die Visitatoren auf
möglichst schnelle Herstellung der nötigen Bauten der ver

schiedensten Art dringen, wobei si
e

einerseits alle Beteiligten

an ihre gesetzlichen Pflichten erinnern, andrerseits aber eine

weitgehende Beihilfe des Kurfürsten in Aussicht stellen.
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V. Nachwirkungen.

Schon bei der Visitation selbst, noch mehr aber bei den

unmittelbar durch si
e

veranlaßten nachträglichen Verhandlungen

(vgl. Heft I
, S. 13) drängte sich den Visitatoren immer mehr

die Einsicht auf, daß es ihnen allein nicht gelang und nicht

gelingen konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kirchen
und Schulen in befriedigender Weise zu ordnen, sondern daß
es dazu durchgreifender Maßregeln seitens des Kur
fürsten bedurfte. Solche zu veranlassen, war ihnen die beste
Gelegenheit in dem, wie schon erwähnt (vgl. Heft I

, S. 12),
vom Kurfürsten eingeforderten Berichte gegeben. Dieser be

stand nach den eignen Angaben der Visitatoren in zwei

Schriften, in denen si
e

„angezeiget, was für gebrechen und

clagen si
e im churkreis gefunden und nach ihrem Unverstand

auch bißweilen vermeldet, was zu abschaffung solcher Unrichtig
keit möchte furgenommen werden." Diese Schriften sind nicht

mehr vorhanden, doch dürften si
e

sich sachlich im wesentlichen

mit unsrer Hauptquelle, den in der Registratur verzeichneten
Visitationsprotokollcn, decken. Dagegen is

t uns eine dritte

Schrift unter der Überschrift „Außzug etlicher clag und
bitt in Kirchenfachen im churkreis"^) erhalten, in der
„als in einem außzug die sonderlichen mengel" aufgezählt
werden, „die von jeden gemeinden oder von sunderlichen

Personen uns sind derhalben angezeiget, das si
e an unserm

gnedigsten Hern durch uns in nnterthenigkeit sollen furgetragen

werden." Eine dieser Schrift vorangeschickte und von Eber

eigenhändig^) niedergeschriebene und wahrscheinlich auch ver

faßte Vorrede trägt die bezeichnende Überschrift „Untertenigst
vermanung und bitt umb hilf und execntion." Mit
großer Wärme und eindringlichem Freimut wird dem Kur

fürsten ans Herz gelegt, sich der vielfachen Nöte der Kirchen
und Schulen und ihrer Diener

— es handelt sich hier nur

um die wirtschaftlichen, nicht um die kirchlichen und sittlichen

Mißstände
— mit Nachdruck anzunehmen und zwar sowohl

durch Beschützung gegenüber den Übergriffen, nament
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der wirtschaftlichen Lage. Mit beweglichen Worten wird dem
Fürsten vorgehalten, „daß aller stende und unterthanen äugen,

herzen und gedanken" auf seine „gnedigfte Verschaffung" gerichtet

seien. Geschehe „etwas fruchtbarlichs", so werde er sich damit

den Tank nicht nur der Kirchen- und Schuldiener, sondern aller

einsichtigen Untertanen verdienen und zugleich „andern umb-

und weitliegenden landen und potentaten ursach, lehr und

anleitung geben, solchem christlichen weg nachzumandeln usw."

Im entgegengefetzten Falle aber würde „solche hinlessigkeit
und Unachtsamkeit alle vernünstige leut für den Kopf stossen
und erschrecken", insonderheit aber „der armen kirch- und

schuldiener herzen ganz und gar betrüben und matt machen usw."

„Und würde one zweisel jedermann bekennen und sagen, das

zu wünschen were, die visitati« wer' gar unterwegen bliben."

Zudem würde daraus „ein grösserer trutz, frevel, hertigkeit

aller deren, die zuvor den kirchendienern abgebrochen oder

fünft zuvil oder wenig gethan haben" ersolgen, wie denn

schon jetzt nach Aussage etlicher Pfarrer und Küster, „dieweil
nur eine kleine zeit, biß die visüstio gar het mögen volendet
werden, der chursürstliche bevel von abschaffung der inengel

und von der execution sich verzogen hat", „ihre vfarrkinder

getrotzt und von der Visitation schimpflich gcredt haben."
Ter Kurfürst werde sich aber gewiß von der Durchführung
der Erecution „durch diese gemeine reden nit davon abhalten

lassen: man könn' der pfaffen geiz nimmermehr ersettigen, si
e

haben stettige zu wenig und zu clagen usw." Sie wollten

zwar selbst „nit gern raten, das die kirchdiener mit uberschmenk-
lichem gut beladen würden. Denn disen alten spruch die

ersarung wahr und glaublich gemacht hat: religio peperir
(livitiss et kilia clevoravit matrern. Aber wir begern hie
nit Überfluß, sunder clagen nur die hohe, eusserste notturft
und bitten unterthenigst, das den armen kirch- und schuldienern

so viel zugeleget werde auß gnaden, das si
e

sich des Hungers

erwehren, ihre vermarete hütle Mite) zur wohnung haben, sich
und ihre schwache weiber, kindbetterin, arme kleine, unerwachsene
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kinder ernehren, pflegen, kleiden, zun schulen halten, beraten und

nach ihrem absterben mit einem geringen parteken sBissen) speisen

können" usw. „Es wird ^) und soll sich auch unser gn. Herr nit

abschrecken lassen die vil und grosse bitt, so in diesem außzug
vermeldet sein, darob wir uns marlich selbs entsatzt haben,

als mir nach Verzeichnis derselben die summa ongeverlich

uberschlagen haben, was von holz, gelt und anders von den

armen stetten, kirchen- und schuldienern unterthenigst gebeten

wird. Sönder unser gn. Herr wolle gnedigst beherzigen die

grosse not und schaden, so diß ort sEcke^ landes, der churkreus,

mehr denn andere Keys von den zehen iaren her geliden hat
und sunst, gegen den andern krevsen zu rechen, ein recht ?remns

und wuesten is
t der gelegenheit und geringen boden nach.

Derhalb auch zu bestellung und anrichtung der psarren, die ie

und allmegen von wenigem einkommen gewesen und über das

vilseltiger weis geringert und berupft fein, auch zu mider-

erbauung der verbranten und zerfallenen kirchen, psarren und

andern gebeuden mehr zulag und hilf an gelt und holz von

nöten is
t denn in anderen orten des landes. Solche hilf

wölle unser gn. Herr von clostergütern oder, wo es sunst zu

erheben möglich, gnedigst und mildest verordnen usw." Übrigens

bemerken die Visitatoren, daß wohl noch manche Pfarrer vor

handen seien, deren Not, obwohl si
e nur ein geringes Ein

kommen hätten, nicht in diesem Auszuge verzeichnet sei, da

si
e teils „auß blödigkeit oder mißhosmmg" nicht geklagt hätten,

oder auch, was beachtenswert ist, „weil si
e wenig kinder oder

andere zugeng und vorteil haben." Mit einem rührenden
Appell an die Müdigkeit des Fürsten unter Anziehung zahl

reicher Stellen der h
. Schrift, welche die Pflicht und den

Segen solcher Fürsorge illustrieren sollen, schließt die beweg

liche Vorrede. Daraus folgt in 11 Kapiteln die eigentliche

Bittschrift^») mit folgenden Überschriften: l) „welche vom adel,
von den visitatoribus erfordert, nit haben Möllen erscheinen, noch

ihre unterthan zu verhör schicken, 2
)

welche vom adel etwas

den kirchen oder kirchdienern schuldig, die bezahlung wegern,

3
)

welche vom adel oder sunst andere ligende gründe oder
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andere kirchen- oder pfarrgüter zu sich gebracht und nit Möllen

reftituirn, 4) welche pfarren möchten zusammen geschlagen

oder von einander gesondert werden, 5) welche kirch- oder

schuldiener umb zulag an gelt oder korn bitten, 6) welche umb

brennholz bitten, 7) welche umb bauholz bitte«, 8) andre

sönderliche bitt der kirchen- und schuldiener, 9) wo alte ver

lebte gebrechliche kirch- oder schuldiener befunden fein, die ent

ledigung des ampts und notige Unterhaltung uf ihr leben

bedürfen, 10) wo der pfarrn lehen anderswohin gezogen und

den alten lehenhern entwant sein, 11) andere gebrechen, clag

und bitt als sönderlich der stette."
Aus diesen Überschriften is

t
zu ersehen, daß, wie schon

oben angedeutet ist, die Klagen und Bitten sich sast aus

schließlich auf das wirtschaftliche Gebiet beziehen. Nur
mit dem 1

. und 4
.

Kapitel scheint es anders zu stehen. Im
1. Kapitel handelt es sich nämlich um das unentschuldigte
Ausbleiben (vgl. auch Heft I

, S. 13) einiger Junker bei der

Visitation. Mit Ausnahme eines Falles««) liegt jedoch der
Grund der Widersetzlichkeit auf wirtschaftlichem Gebiete, d

.

h
.

in dem Wunsche der Junker, sich ihren finanziellen Ver

pflichtungen möglichst zu entziehen. Ähnlich steht es mit dem

Inhalt des 4
. Kapitels. Hier werden dem Kurfürsten einige

Vorschläge wegen andrer Zusammenlegung und Trennung von

Kirchgemeinden übermittelt. In den meisten Fällen"") soll diese
Neuordnung zunächst dazu dienen, eine bessere kirchliche Ver

sorgung zu erzielen und namentlich die großen Entfernungen

zwischen den zu einer Gemeinde gehörigen Ortschaften zu be

seitigen. Aber es zeigt sich, daß auch diese Maßregeln aufs
engste mit den wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängen,

da teils der Bau neuer Pfarrhäuser, teils die Dotation der

Pfarrstellen neue Aufwendungen erfordert, bei denen auf die

Hülfe des Kurfürsten gerechnet werden muß. Aus diesen und

anderen Gründen empfehlen die Visitatoren die Neuordnung

teilweise nur mit Vorbehalt. Im übrigen bezieht sich der
Inhalt der ganzen Schrift deutlich und ausschließlich aus das

wirtschaftliche Gebiet. Der Bezeichnung „außzug" entsprechend

Kirchen» und Schuloifitotion im «urKeil» ISS5, II. 5
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sind die darin enthaltenen Klagen inhaltlich überwiegend schon

in den Visitationsprotokollen enthalten, nur nicht wie dort

hier und da zerstreut, sondern in systematischer Ordnung, teil

weise auch in größerer Ausführlichkeit. Auffallend könnte

zunächst erscheinen, daß hier Klagen über wirtschaftliche

Schädigungen der Kirchen und Schulen und ihrer Diener

seitens der Bauern und Bürger fast ganz fehlen. Das er

klärt sich aber aus dem besondern Zwecke der vorliegenden

Schrift, die Hülse des Kurfürsten zu erwirken, wo sonst nichts

zu erreichen war. Denn die Visitatoren konnten im allge

meinen darauf rechnen, daß ihre ernsten bei der Visitation

selbst an die Bürger und Bauern gerichteten Ermahnungen

und Anweisungen mit Hülfe der Lehnsherrn und der Schösser

wohl Beachtung finden würden. Dagegen hatten si
e allen

Grund zu der Befürchtung, daß der Adel sich vielfach ihren
bei der Visitation getroffenen Anordnungen entziehen würde,

wie die zahlreichen nachträglichen und teilweise ergebnislosen

Verhandlungen mit einer Reihe von Edelleuten zeigten. In
nicht weniger als zwanzig Fällen mußten si

e mit adligen

Junkern in die eingehendsten schriftlichen und mündlichen

Verhandlungen eintreten, um den bedrängten Kirchen und

Pfarrern zu ihrem Rechte zu verhelfen.

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich darum, daß
die Junker die Zinsen für ihnen aus dem gemeinen Kasten

geliehene Gelder schuldig geblieben sind, zum Teil schon seit
vielen Jahren. Als Gläubiger erscheint dabei besonders häusig
der gemeine Kasten zu Wittenberg, als Schuldner wird am

häufigsten Martin List zu Radis und Rackit genannt, daneben
die Erben des Junkers Wolf ausm Winkel, Albrecht von

Leiptzik, die Schlöbens zu Baruth ivgl. S. 34/35) und Jan
Löser. Dazu kommt eine Reihe von Fällen, in denen die

Junker einen ursprünglich der Kirche oder Pfarre gehörigen

Acker als Eigentum in Anspruch nehmen. Die schriftlichen
Verhandlungen mit ihnen, die in der Regel in der Ein

forderung eines Berichtes seitens der Gläubiger und Schuldner,

manchmal auch früherer Inhaber der einer Pfarre oder Kirche
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gehörigen Äcker und anderer Gcmeindeglieder als Zeugen be

stehen, führen nur selten zu einem Resultat, da die Junker

trotz der meist noch vorhandenen Urkunden die Schuld unter

Verweis auf Zeugen und mit allen möglichen Ausflüchten"")
ableugnen oder es auf eine richterliche Entscheidung ankommen

lassen wollen. Dagegen gelingt es den Visitatoren bei den meist

aus dem Schlosse zu Wittenberg in Anwesenheit des Oberhaupt-

rnanns geführten mündlichen Verhandlungen, einige Mal auch
durch förmliches Verfahren vor dem churfürstlichen Hosgericht,

zuweilen einen Vergleich herbeizuführen; doch selbst in diesem

günstigen Falle fürchten si
e

nach den früheren üblen Er
sahrungen, daß die betreffenden Junker wieder neue „vergeb
liche ufschub der bezalung suchen" werden, was auch zum Teil
bei dem ersten fälligen Termine bereits eingetreten ist. Manch
mal liegen die Verhältnisse insofern noch besonders verwickelt,

als es sich um in verschiedenen Orten ansässige Junker aus

derselben Familie handelt, die sich noch nicht darüber haben
verständigen können, wer der „bezaler" sein soll. In andern
Fällen stellt sich heraus, daß der gegenwärtige Inhaber der

ursprünglich einer Kirche oder Pfarre gehörigen Äcker diefe
von dem früheren Besitzer bona licle beim Verkaufe als sein
Eigentum übernommen hat, sodaß nun erst mit dem letzteren
in Unterhandlungen eingetreten werden muß. So bleibt denn
den Visitatoren, wenn si

e

nicht ihr ganzes Werk in Frage

stellen wollen (vgl. die Vorrede zur Bittschrift, S. 63), nachdem

si
e

vielfach eine erstaunliche Geduld bewiesen haben, nichts weiter

übrig als den Kursürsten, namentlich in solchen Fällen, wo

sonst alle Mittel erschöpft sind und der „Handel nit mehr

disputirlich, sondern ganz clcir vortragen ist", um ein ernst

liches Durchgreifen zu bitten. Die Maßregeln, die si
e als

notwendig bezeichnen, bestehen teils i
n der Entsendung kur

fürstlicher Kommissarien, welche
die Rechtsverhältnisse ein

gehend an Ort und Stelle untersuchen sollen, teils in dem

Erlaß von Zahlungsbefehlen
an die saumigen Schuldner, zu

weilen auch in der Ausstellung einer ..churfürstlichen gunst"

d h einer gerichtlichen
Vollmacht für den Gläubiger zur



68

Eintreibung der R.etar6ata oder in der Nötigung des
Schuldners, eine Verschreibungsurkunde über die Schuld aus

zustellen.

Es kam aber noch ein weiterer heikler Umstand hinzu,
der die Visitatoren veranlaßt«, zwar vertrauensvoll, aber doch
mit großem Ernst direkt an den Gerechtigkeitssinn des Kur
fürsten zu appellieren. Schon in den Visitanonsprotokollen

(vgl. S. 11) selbst wird einige Mal angedeutet, daß die
Schösser, um die Einkünfte des kurfürstlichen Amtes zu er

höhen, durch Auslegung bisher nicht üblicher Abgaben die

Pfarren geschädigt hatten. Dazu kommt nun eine in dem

vorliegenden Bericht enthaltene Klage der Visitatoren in-

betreff der Pfarrlehen, die von alters her „von wegen des

stifts" der Universität Wittenberg gehört haben, daß „hin
und wider im churkreis, sunderlich aber im ampt Schlieben,

Schweinitz und Liebenmerda" . . . „die schösser sich biß-
weilen unterstanden haben, dem landfürsien wohl zu dienen,

dieselbe lehen als chursurstlich ampts halben ihres gefallens zu

verleihen." Demgegenüber bitten die Visitatoren den Kur

fürsten untertänigst, die Universität „bei ihrer gerechtigkeit

gnedigst bleiben" zu lassen „der gnedigsten Zuversicht, das die

universitet dieselbe pfarren so wol mit tüchtigen Personen be

stellen tonn' und werde als ein schösser." Wir werden wohl
nicht irre gehen, wenn wir aus diesen Worten eine gewisse

Gereiztheit nicht nur den Schössern, sondern auch dem Kur-

sürsten gegenüber herauszuhören glauben, zumal da unmittelbar

vorher an die Stiftung jener Lehen durch die „löblichen allen

churfürsten" erinnert ist. Es liegen aber noch einige weitere

Fälle vor, die den Visitatoren Anlaß zur Unzufriedenheit über

das Verfahren der kurfürstlichen Regierung geben. Der eine,

der bereits bei dem Hospital „zum heiligen Geist" zu Belzig

kurz ermähnt morden is
t (vgl. S. 39), besteht darin, daß ein
diesem Hospital gestiftetes Altarlehen vor kurzem nach Aussage

des Schössers nach Tharandt zum Unterhalt des dortigen
neuen Psarrers gezogen ist. Die Visitatoren weisen darauf
hin, daß dies „die armen leut zu Belzig hart betrübet hat".



und bitten den Kurfürsten im Namen der Gemeinde, im Hin
blick auf die reichere Versorgung von Meißen mit Kirchen:
gittern und auf die große Armut und Erschöpfung des Kur-

kreifes und sonderlich des Belziger Kreises, das ermähnte

Lehen bei der armen Kirche zu B. zu belassen, mit dem be

zeichnenden Zusätze: „welches vor gott billich und der armen

leut höchste notturft ist, welches wir in unterthenigkeit an
zuzeigen nit haben umbgehen können."

Ähnlich steht es mit einer Stiftung, welche der frühere
Schöfser zu Belzig Andreas Bule der Priefterbrüderschaft an

der Pfarrkirche zu Wittenberg gemacht hat. Als der Stifter
fväter „in geringerung feiner narung kommen", is

t

ihm durch

den gemeinen Kasten ein Teil der jährlichen Zinsen erlassen
morden: nachdem aber dann sein Sohn sich trotz mehrfacher
Mahnungen geweigert hat, irgend etwas zu zahlen, sind die

Zinsen in die chursürftliche Kammer und später, wie sich bei der

Visitation herausgestellt hat, ebenfalls noch Tharandt geschlagen
morden. Dieses Vorgehen erscheint den Visitatoren um so un

billiger, als der gemeine Kasten nicht nur gegen den verarmten

Stifter, sondern auch gegen dessen ihn überlebende gebrechliche

Tochter sehr milde verfahren ist, indem er dieser aus Mitleid
jährlich 10 kl. bewilligt hat. Im Hinblick auf diese Sachlage und
die Armut der Wittenberger Kirche bitten die Visitatoren, auch
in diesem Falle dem gemeinen Kasten zu dem Seinen zu ver

helfen oder doch ihn möglichst für seinen Verlust zu entschädigen.
Am bedenklichsten aber erscheint ein dritter Fall. Der Schösser
zu Schlieben, den die Visitatoren sonst als einen „erfarenen,

molgefchickten, treuen diener" des Kurfürsten und an andrer

Stelle als „ihren lieben mirt und furderer" bezeichnen, is
t

auf

eigentümliche Weife in den Besitz von 1 '/2 „guten, hochschetzigen

Hufen" eines der Kirche zu Gunsten „der ermesten burger"

gestifteten Ackers gekommen. Noch bei Lebzeiten des Kur

fürsten Johann Friedrich hat der damalige Hauptmann Wolf
von Schonberg unter Berufung auf ein Schreiben dieses

Fürsten, das er ihnen jedoch nicht vorgezeigt hat, die Kirch-

väter gedrungen, dem Facius Heße Hufe für die geringe
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Summe von 65 kl. erblich zu verkaufen und die restierende ganze

Hufe auf 6 Jahre gegen den üblichen Zins zu überlassen. Als
nun die Visitatoren auf Bitten der Kirchväter den genannten

Facius Heße, jetzt Schösser zu Schlieben, ersucht haben, die

ganze Hufe, die er bereits 1(1 Jahre inne gehabt, wieder „ein-
zureumen" und „do ers vergessen könt", auch die halbe Hufe gegen

die Kaufsumine zurückzuerstatten, hat er „nach vielem bericht, was
er dem flecken Schlieben guts und surderung gethan hat usw.,"

„entlich unsers gn. Herrn Herzogen Augusti, churf. zu S., brief und
sigel ufgeleget <davon doch der probst und Vorsteher gar nichts

gewist hatten), darin im auch die ganze Hufen zu der halben

erblichen verschrieben und geeignet is
t

usw." Da diese „Ver
erbung der kirchen zu Schlieben nit einen geringen abbruch und

schaden bringt", können die Visitatoren um ihres „empfangenen

gnedigsten bevels, auch gewissens halben nit umbgehen", ihren
„gn. Herrn in unterthenigkeit zu erinnern, das seine C. F. G.
gleichmol beherzigen wolle, das mit solchen kirchengiitern, die

von gotsürchtigen, andächtigen leuten zum gottesdienst und

milden sachen gegeben sein, nit söllen schösser oder
andere weltliche treue Hofdiener besoldet und ver
ehret, sonder Prediger und hausarme leut erneret werden.

Und kan nit sehlen, do vermögliche, gotfurchtige leut, die

geneigt wern, etwas zur kirchen und in gemeinen kästen zu

verschaffen und zu testirn, sehen und erfaren, das die Hofdiener

nachmals dieselbe kirchgüter so leichtlich außbitten und die

Herrn so mildiglich von der kirchen weggeben, si
e werden, in

die gemein kästen zu bescheiden, verzagt und verdrossen. Und

thut also ein einige solche slienari« eines kirchenguts
mit abschreckung und Verhinderung weiters gebens
in den gemeinden grossen schaden." Im Anschluß an
diese ernste Vorstellung bitten die Visitatoren den Kurfürsten
um eine Entscheidung, durch die dem gemeinen Kasten zu seinem

Recht verholfen wird, ohne den genannten Schösser zu schädigen.
Und man wird ihnen das Zeugnis nicht versagen können, daß sie
mit anerkennenswertem Freimut und gewissenhaftem Ernst vor

ihrem kurfürstlichen Herrn die Rechte der von ihnen visitierten



71

Gemeinden vertreten haben, sonderlich in dem letzten Falle,

wo der Kurfürst sich allem Anschein nach, um einen seiner
Beamten zu belohnen, zu einer Maßregel hatte bestimmen lassen,
die einer Rechtsbeugung sehr ähnlich sieht. Ob er sich dessen
ganz bemußt gewesen ist, wird nicht klar. Doch wird man

die kursürftliche Regierung und ihre Beamten von dem Vor

wurf nicht völlig freisprechen können, daß über das Kirchvermögen
im sächsischen Kurkreise zuweilen, wenn auch nur in vereinzelten
Fällen, etwas willkürlich versügt morden ist. Andrerseits er

scheint die Persönlichkeit des Kurfürsten insofern doch wieder

in einem günstigeren Lichte, als die Visitatoren augenscheinlich
an seinem guten Willen und an seinem Wohlwollen sür Kirche
und Schule nicht zweifeln. Dies tritt nicht nur in ihrer
freimütigen Offenherzigkeit, sondern auch darin hervor, daß

sie nicht müde werden, seine Hülfe in einem weitgehenden

Maße in Anspruch zu nehmen.
Die in dem „Außzug etlicher clag und bilt" enthaltenen

sehr zahlreichen Bitten werden meist eingehend begründet und

zwar nicht nur auf Grund der bei der Visitation persönlich

gemachten Beobachtungen, sondern teilweise auch auf Grund
von schriftlichen Berichten oder „Klagschriften" der betreffenden
Gemeinden, die meist gleichzeitig dem Kurfürsten eingereicht
werden, sodaß hier die Notlage der Kirchen, Schulen und

ihrer Diener vielfach noch deutlicher hervortritt als in den

Visitationsprotokollen. Die Bitten um Unterstützung betreffen
in erster Linie die Pfarr- und Schulstellen, bezm. deren In
haber. In einigen Fällen wird der Kurfürst nur gebeten,
eine bereits bei der Visitation den Gemeinden auferlegte Ge

haltszulage für den Pfarrer oder Schulmeister zu bestätigen.

Meist handelt es sich aber um fehr erhebliche Bewilligungen
an Geld, Korn, Holz, ja auch von Äckern und Wiesen, die

dem Kurfürsten zugemutet werden; einigemal auch um Erlaß
oder Rückerstattung von Pachtzinsen, die neuerdings, namentlich

in den Ämtern Belzig und Gommern den Pfarrern seitens
der kurfürstlichen Schösser auserlegt waren (vgl. S. 12), oder
um die Erneuerung einer srüher dem Psarrer zustehenden.
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aber in letzter Zeit an mehreren Orten durch die Förster auf
gehobenen Gerechtigkeit, Brennholz für seinen Bedarf in einer

kurfürstlichen Waldung zusammenlesen zu lassen.
Bei der Begründung der Bittgesuche heben die Vifi

tatoren unermüdlich hervor, daß die Pfarr- und Schul-
meisterftellen vielfach ganz unzureichend sind, sodaß
auch bei den bescheidensten Ansprüchen die Inhaber nicht aus

kommen können. Bei manchen herrscht so große Not, daß sie

geradezu hungern müssen wie z. B. der treffliche Pfarrer zu

Lühnsdorf (vgl. S. 4), der klagt, daß er „von wegen der grossen
armut mit bösem essen und massertrinten den leib verderbt

und gebrechlich gemacht", oder der Pfarrer zu Ubigau, der in

feiner „not bißmeilen bei seinen eltern die narung hat suchen"

müssen. Zuweilen heißt es, der gegenwärtige Pfarrer oder

Schulmeister könne wohl auskommen, aber nur, weil er besondre

Zugänge aus einem Privatbesitz oder einer Nebenbeschäftigung

habe; dagegen werde sich ein Nachfolger auf der Stelle nicht

halten können. Dazu kommt aber oft noch die durch Verlust
von Vieh, Unwetter oder Krankheit hervorgerufene Not"") und
vor allem die Notwendigkeit, für eine zahlreiche Familie
zu sorgen. Namentlich der letztere Umstand macht sich in einer

großen Anzahl von Fällen geltend. Immer wieder wird von

den Visitatoren betont, daß sich auf der oder jener Stelle ein

beweibter Mann oder ein Mann „mit weib und kind" nicht
halten könne, namentlich bei der häufig recht großen Kinder

zahl (vgl. S. 3). Daher erbitten die Visitatoren in verschiede
nen Fällen keine Gehaltserhöhung, wohl aber ein personale
benekicium für den gegenwärtigen Stelleninhaber oder ein

Stipendium für feine Söhne, um si
e

auf einer Schule oder

der Universität erhalten zu können. Als ein weiterer Grund

für eine Bewilligung wird in einer Reihe von Fällen auch
der Umstand geltend gemacht, daß der „alte Herr", d
.

h
. der

Kurfürst Johann Friedrich ">»), als er im Jahre 1545/46 das
Einkommen aller Pfarren verzeichnen und taxieren ließ, dem

oder jenem Pfarrer eine Unterstützung zugesagt habe, aber an
der Erfüllung solcher „Vertröstung" durch die „vehde" oder
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„den einfallenden krieg" verhindert sei. Vor allem aber

suchen die Visitatoren ihre Fürbitten beim Kurfürsten damit

zu begründen, daß si
e

unermüdlich bezeugen, daß die Gemeinden

nicht imstande seien, aus eigener Kraft die Kirch- und Schul-
diener besser zu versorgen.

In dieser Hinsicht liefert der „Außzug etlicher clag und
bitt" eine wesentliche Ergänzung zu dem Bilde, das wir
von den Gemeinden aus Grund der Visitationsprotokolle selbst

in wirtschaftlicher Hinsicht gewonnen haben. Während nämlich
die Visitatoren dort die Gemeinden zur Übernahme möglichst

willig zu machen suchten und deshalb oft mit ernsten, hie und

dn wohl etwas scharsen Worten auf die „Halsstarrigkeit" der

Bauern und Bürger inbezug auf das Geben schalten, erkennen

si
e

hier dem Kurfürsten gegenüber an, daß viele Gemeinden

wirklich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind.
Am deutlichsten zeigt sich dies inbetreff der Bau lasten. Es is

t

bereits früher ausgeführt (vgl. S. 24), daß teils infolge langer
Vernachlässigung, teils aber von Krieg und Brand eine große

Anzahl von Neubauten und Umbauten an Kirchen-, Pfarr- und

Tchulgebäuden nötig geworden war. In der Bittschrift der Visi-
katoren tritt aber noch stärker hervor, daß viele Gemeinden infolge
ihrer großen, namentlich durch Kriegsnöte hervorgerufenen Armut

die größeren Bauten unmöglich allein ausführen konnten. Dies

gilt auch von einer Reihe von Städten wie Herzberg, Schweinitz,

Jessen, Niemegk u. a. Trotzdem haben verschiedene Gemeinden

in letzter Zeit, teilweise infolge der Anordnungen der Visitatoren,

mit den Bauten bereits ernstlich begonnen. So haben die Bauern

zu Segrehna (Amt Wittenberg) schon 3 Mandel Holzstämme sür
ein neues Pfarrhaus auf ihrer Gemarkung gesammelt; die Bürger
des im Kriege gänzlich abgebrannten Städtchens Niemegt haben

„mit der nachbarn und andern hilf die kirchen wieder erbauet
und eine schöne glocken gegossen, mangelt aber noch am thurm,"

und si
e

haben sich mit solchen Bauten „nfs höchste angegriffen".
Andere wie die Bauern zu Bülzig (Amt Wittenberg), Nieder

seefeld (Senda), Holzdorf (Schweinitz), die Bürger zu Schöne
walde und die Edelleute von Zandir zu Thalheim (Bitterfeld >
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zeigen wenigstens die größte Bereitwilligkeit, wagen aber ohne

Zusage kurfürstlicher Hilfe nicht mit dem Bau zu beginnen.

Die erbetene Hilfe besteht in den meisten Fällen in der

Lieferung von Bauholz aus den kurfürstlichen Waldungen.

Ein Uberschlag ergibt, daß in Summa nicht weniger als ca.
2500 Baumstämme erbeten worden, wozu denn noch mehrere

hundert „rindschelige" Stämme als jährliches Deputat an

Brennholz kommen. Einige Gemeinden erbitten ferner Planken
und Latten zur Einfriedigung der Kirchhöfe; andere bitten um

Anweisung an die Schösser, Fuhren aus dem Amt oder den

benachbarten Gemeinden zu stellen. Manche erbitten (vgl.

S. 25) Geld zu einer Glocke, während si
e das noch vor

handene Metall als Glockenspeise für andere Gemeinden zur
Verfügung stellen, und wieder andere nur etwas Glockenspeise.

Mehrere Kirchen haben bei Beginn der „vehde" ihren ganzen

Vorrat an Kleinodien nach Wittenberg in Verwahrung ge

gegeben, z. B. im Städtchen Brück Kleinodien im Gewicht von

„32 mark". Aus Zeuden, Amt Wittenberg, is
t eine zer

sprungene Glocke ins Zeughaus geliefert! außerdem sind aus

dieser und andern Kirchen von kurfürstlichen Kommissarien

während des Krieges Geldsummen entnommen worden. Falls
diese Gelder und Wertsachen ihnen zurückerstattet werden,

hoffen die Gemeinden die nötigen Bauten herstellen zu können:

die Gemeinde Thalheim erbittet außer Bauholz einen vom

Kurfürsten auszustellenden „bittbrief" um damit in den Städten

ein „almosen" für den Bau zu sammeln (vgl. das S. 27 über

Zahna Mitgeteilte). Das schwer mit Bauten belastete Brehna

hofft aus allen Schmierigkeiten zu kommen, wenn ihm gestattet

werde, das dem Kloster gehörige, jetzt unbenutzte „schlafhaus"

zu einer Wohnung für die Geistlichen und den Schulmeister und

zu einer Schule auszubauen und einen gleichfalls zum Kloster ge

hörigen Chor zur Erweiterung der Kirche zu benutzen. Und die

Herzberger endlich verfallen, um ihre fchöne alte Kirche, die nach

Aussage der Visitatoren mit einem höchst „kunstreichen gewelb gc-

zieret" ist, durch ein neues Dach vor weiterem Verfall schützen und

einen neuen Glockenturm erbauen zu können, auf den Vorschlag,
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der Kurfürst möge ihnen die Hälfte oder doch ein Viertel der

Tranksteuer bewilligen. Und derselbe Ausweg wird von anderen

Städten auch zur Ausbesserung des gemeinen Kastens
'

vorge

schlagen und von den Visitatoren befürwortet. Als weiteres
Mittel zu diesem Zwecke wird besonders in Wittenberg ein

„hilssbrief" zur Eintreibung der KetarZaw genannt, stellen
weise auch die Überlassung von Kloftergütern, namentlich wenn

die betreffenden Äcker wie in Bitterfeld und Brehna ursprüng

lich von Bürgern der Stadt gestiftet morden sind. Begründet
wird diese letztere Bitte außer durch die Baulasten wiederholt

auch durch die erheblichen Aufwendungen für die
Schule, in Wittenberg auch für die Universität, insofern
von „wegen der grosfen menge der studenten und anders

volks, so der schul nachzeugt, mehr kirchdiener und schul-
diener" gehalten werden müßten. Im Zusammenhange mit
der Universität steht auch eine Einrichtung, deren Durch

führung die Visilatoren dem Kursürsten dringend ans Herz

legen. Da nämlich „nit allein aus dem churkreis, sonder auch
aus vielen umb- und fernliegenden landen" viele junge Männer

nach Wittenberg gesandt werden, um hier ordiniert zu werde»,

und „entweder ihrer ungeschickligkeit halber alhie verziehen,

biß si
e

besser unterrichtet werden, oder sunst der gewöhnlichen

zeit, do die «rclinati« pflegt gehalten zu werden, erwarten

muffen" und dann, da si
e

oft „gar bloß und one alle zerung"

sind, „andern leuten alhie beschwerlich fein", so bitten die

Visitatoren um die Bewilligung von jährlich etwa 4V ll.,

„davon die armen «räiusucki etliche tag oder mochen nach

nolturst mögen gespeiset werden." Die Verwaltung dieser
Gelder könne der Universitätsverwalter mit Hilfe des Pastors

übernehmen- ein etwa verbleibender Rest aber möge „in der

universitet Hospital" zu Erhaltung der kranken Studenten ver

wandt werden.'«)
Wie so für den jungen Nachwuchs der Geistlichkeit ge

sorgt wird, so sind die Visitatoren auch bemüht, beim Kur
fürsten eine bessere Versorgung der ausgedienten

Pfarrer und der Pfarrmitwen zu erwirken. Wir sahen
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bereits (vgl. S. 13), daß schon bei der Visitation selbst Für
sorge für einige Emeriten getroffen wird, und daß eine solche

zunächst den betreffenden Lehnsherren und Gemeinden zufällt.

Hier zeigt es sich, daß die Visitatoren doch dem Kurfürsten die

Hauptleistungen zu diesem Zwecke zumuten. In einigen Fällen
handelt es sich sreilich nur um einen Zuschuß zu einer bereits

erfolgten, aber unzureichenden Versorgung. So werden für den

Pfarrer zu Wiederau, der von dem Herrn von Brandenstein
bereits eine größere Rente erhält, noch 25 kl. jährlich erbeten:

eine ähnliche Zusage soll der alte Pfarrer zu Rehfeld (Amt
Schweinitz) erhalten, dem sein „tochtermann" als Gehilfe bei

gegeben ist, da die Pfarre nicht beide Familien auf die Dauer er

nähren kann: ebenso der jetzige Küster zu Gorsdorf, ein früherer
Pfarrer, der mit seinen „6 unberatenen" Kindern die „eufserste
not" leidet. Die meisten Fälle — im ganzen werden 11 auf
geführt — betreffen aber solche Psarrer, die erst jetzt oder in

nächster Zeit das Amt niederlegen wollen, bezm. sollen.
Obenan steht „reverenclns clominus, pgstor, 6«ci«r Johannes
Bugenhagen, ?«n,rnersnns", für den, da er „seines leibs

unvermöglichkeit halben" sein umfangreiches Amt nicht mehr
verwalten kann, unter Hervorhebung seiner großen Verdienste

um Wittenberg, das Kurfürstentum und andre Lande und im

Hinblick darauf, daß er seiner Zeit „herliche und sehr frucht-

barliche vucationes", darunter „drei reiche episkopal" ausge

schlagen hat, um in Wittenberg zu bleiben, eine „Unterhaltung,

die dem jetzigen einkommen der pfarr nicht ungleich fei, nemlich
in die 300 tl." und „nach seinem absterben" eine angemessene
Versorgung seiner unversorgten Familie erbeten wird. Auch
die 4 Wittenberger Diakoni suchen schon jetzt um Zusage einer

„prebencla">°5) nach, die einem von ihnen im Falle seiner
Emeritierung zusallen, bis dahin aber armen Studenten zu

Gute kommen solle, die si
e im Falle von Krankheit mit

Predigen vertreten könnten. Im übrigen handelt es sich fast
durchweg um in hohem Alter stehende, meist von den Visitatoren
als wohlverdient empfohlene Geistliche, die wegen körperlicher

Gebrechlichkeit ihr Amt nicht mehr ordentlich versehen können.
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in zwei Fällen um noch nicht so gebrechliche, aber untüchtige

Pfarrer, die jedoch irgendwie versorgt werden müssen, wenn

si
e

nicht i
n Not geraten sollen. Für si
e alle werden zum Teil

nicht unbedeutende Renten an Geld und Korn oder auch
ein Stück Land erbeten, ebenso für eine Pfarrerswitwe zu
Tautschen (Amt Schweinitz), die mit ihren 8 lebenden Kindern

Not leidet, zumal da sie wegen Schwachheit und hohen Alters

nichts erwerben tann.'°b)
Es wäre nun von hohem Interesse, feststellen zu können,

inwieweit alle diese umfangreichen Bitten bei dem Kurfürsten
Gehör gefunden haben. Leider is

t dies doch nur zum

kleinsten Teile möglich. Es finden sich nämlich in etwa einem

Tutzend Fällen Randbemerkungen von unbekannter Hand, jeden-

salls aber von einem kurfürstlichen Beamten'^) herrührend,

sämtlich aus dem Jahre 155K, in denen vermerkt wird, daß
und inwieweit den Bitten der Visitatoren Folge gegeben ist.
Die meisten betreffen notleidende oder zu emeritierende Geist

liche, einige auch die erbetene Beihülfe zu den Bauten. Zu

beachten ist, daß es sich meist um besonders dringende Fälle
handelt, und daß in der Mehrzahl, doch nicht immer, etwas

weniger, als erbeten ist, bewilligt wird. Ein sicherer Schluß
auf die Behandlung der übrigen Bittgesuche läßt sich aber aus

den vorliegenden zu dürftigen Andeutungen nicht ziehen.

Immerhin gewinnt man im ganzen den Eindruck, daß die

sächsischen Kurfürsten sich der mit der Säkularisation der
geistlichen Güter übernommenen Verpflichtungen wohl bewußt
geblieben sind und sich, abgesehen von den oben angedeuteten
Fällen, wo sich ein ungünstiger Einfluß von Beamten und Höf
lingen bemerkbar macht, ernstlich bemüht sind, Kirche und Schule

nach Kräften auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern.

Daß aber die Berichte und die darin enthaltenen Vor

stellungen und zwar auch die uns nicht erhaltenen über die

kirchlichen und sittlichen Zustände bei dem kurfürstlichen Herren

keineswegs ohne Eindruck geblieben sind, beweist der Umstand,

daß die Visitation eine hohe Bedeutung auch für die kirchliche

Gesetzgebung erhalten hat. Dies wird ein kurzer Ausblick in
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die nächste Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im Kur-

fürstentum Sachsen deutlich machen. K. Sehling hat in der

Einleitung zu seinem Werke über „die evangelischen Kirchen-
vrdnungen des 16. Jahrhunderts" (Bd. 1, 1. Hälfte, Leipzig,

1öd2) bereits darauf hingemiesen, daß die bekannten „Ge
neralartikel" des Kurfürsten August vom Jahre 1557 durch
aus als ein unmittelbares Ergebnis der Visitation des

Jahres 1555'°^ zu betrachten sind. Daß si
e

durch die

veranlaßt sind, liegt ohne weiteres am Tage, da es in den

ersten Abschnitten der Generalartikel (vgl. Sehling a. a. O.
S. 316/17) ausgesprochen wird, daß die Visitatoren dem Kur

fürsten über die Visitation eingehend berichtet und Vorschläge

für „etzliche general- und gemeine artikul" gemacht hätten, die

nun nach Beratung mit „f. kurf. gnaden Hof und landräthen"
als nützlich befunden und hierdurch publiziert würden. Sehling

hat zudem darauf aufmerksam gemacht, daß die den auch von

uns benutzten Magdeburger Visitationsakten des Amtes

Schweinitz angefügten „Generali«, d
.
i. gemeine Verordnung

und bevel, fo zu ablemmg und Verhütung allerlei Unordnung

dienstig und notig erachtet worden" und andrerseits ein in

der Kemberger Superintendentur befindlicher Visitations
abschied nicht nur miteinander sast durchweg übereinstimmen,

sondern auch größtenteils wörtlich in die späteren Generalartilel

mitausgenommen und somit als Vorarbeiten der Visitatoren
sür diese zu betrachten sind. Durch die von uns gegebene Dar
stellung der Visitation sind wir nun aber, auch von diesen
Zusammenhöngen abgesehen, in den Stand gesetzt, den direkten

Nachweis bis ins einzelne zu führen, wie fehr die „General
artikel" auf den Beobachtungen und Ergebnissen der Visitatoren
vom Jahre 1555 beruhen.'"") Es handelt sich eben meist
nur um eine Verallgemeinerung der von den Visitatoren für
den besonderen Fall gegebenen Anordnungen. Man gewinnt
übrigens dabei den Eindruck, daß in den „Generalartikeln"

manchmal die zu bekämpfenden Mißstände fast als schlimmer
und allgemeiner erscheinen als nach dem Befunde der

Visitation selbst, was jedensalls aus dem Bestreben zu er
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klären ist, die Notwendigkeit und den Ernst der Verordnungen

noch stärker hervortreten zu lassen. Zuweilen liegt auch eine

direkte Verschärfung der Strasbestimmungen vor,

z. B. wenn Vergehen gegen die Sonntagsheiligung nicht nur
mit Geldstrafen, sondern auch mit dem „Halseifen" bedroht
werden. (Sehling, a. a. O. S. 318/19.) überhaupt is

t die

kurfürstliche Regierung jetzt sichtbar bemüht, den Maßregeln

der Visitatoren in jeder Beziehung eine nachhaltige Wirkung"")

zu verfchaffen. Deshalb werden die weltlichen Behörden an

gemiesen, die Kirchen- und Schuldiener getreulich in ihren

Rechten und Pflichten zu unterstützen und zu schützen und alle

Laster energisch zu bekämpfen, andrerseits aber sich jedes Ein

griffes in das geistliche Gebiet'") zu enthalten. Aus denselben
Beweggründen beruht auch die Anweisung an die Pfarrer,

jährlich einmal ein Verhör mit den Gemeindemitgliedern über

ihre Kenntnis der kirchlichen Lehre anzustellen, und ebenfo an

die Superrattendenten, jährlich die Kirchendiener ihres Bezirkes

zu sich zu bescheiden, um sich über ihre Amtsführung und den

Zustand ihrer Gemeinden zu unterrichten, außerdem aber

nach Bedürfnis auch selbst die Psarrer und Gemeinden zu
inspizieren. "2) Im übrigen aber enthalten die Generalartikel
sachlich nichts wesentlich Neues gegenüber den Anordnungen

und Vorschlägen der Visitatoren. Und da man jene mit Recht

als „die erste organische Kirchengesetzgebung der Kur
lande" bezeichnet hat, auf denen auch die Generalartikel vom

Jahre 1580 beruhen, welche die kirchenrechtlichen Verhältnisse
des ganzen Kurfürstentums Sachsen sür lange Zeit zum Ab

schluß bringen, so sällt auch durch diesen kurzen Ausblick i
n

die weitere kirchliche Entwicklung ein Helles Licht aus die hohe

Bedeutung der von uns dargestellten Visitation.



Anmerkungen.

1. Das Opfergeld besteht in einigen Pfennigen, die in der Regel

von jeder Person, die zum h. Abendmahl geht, entrichtet werden.

2. I» der Regel l Groschen für die Taufe, das „Einleiten" d, b,
die Einsegnung der Wöchnerinnen, die Trauung und Beerdigung,

3. Über die Wertoerhältnisse der übrigen Naturalabgaben gedenke

ich an anderer Stelle Näheres mitzuteilen.
4. Die Pfarrhäuser sind schon damals, wie aus den gewissenhaft

gemachten Angaben über die Kinderzahl zu ersehen ist, meist sehr kinderreich.
5. Ähnlich steht es in Feldheim (Amt Seyda), wo der Pfarrer

mit seinen ebenfalls 8 Kindern trotz der an sich nicht schlechten Stelle

geradezu Not leidet und ein „ierlich elSeinos>oen" erbitlkt.

6. Doch sind die Verhältnisse bei den verschiedenen Ämtern — haupt

sächlich infolge der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens — nicht
gleichmäßig.

7 Auch über Wildschäden wird hier und da, besonders in, Amt

Schweinitz, geklagt.

8. Der Pfarrer von Krina, Amt Bitterfeld, der „seines schwachen
kovfes halben" seine frühere bessere Stelle zu Düben aufgegeben hat,

wünscht aus diesem Grunde jetzt wieder in ein „sletlein" versetzt zu werden.

9. Das gilt von mehreren Pfarren im Kreise Belzig. Werbik

„vor der Britzens jetzt Nieder-Werbig, soll zu Haselofs, sein Filial Jchferick
zu Linthe geschlagen werden ; ähnlich steht es mit Moritz, Amt Gommern,
und Jüdenberg, Amt Gräfenhainichen (vgl. Heft I, S. 58).
Id. Häufig wird angeordnet, daß auch von Wiesen und sogenannten

„wüsten" Höfen, sobald si
e wieder beackert werden, der Hufenzins oder der

Dezem entrichtet werden soll. Und bei Gommern wird als Herkommen
ermähnt, daß „wo der pflüg übergehet, man auch den zehend schuldig ist

zu geben."

11. So besonders im Amt Liebenmerda,

12. Bei der Pfarre Lühiisdorf, Amt Belzig, wird auch der Erlaß
eines Pachtzinses vorgeschlagen, der eigentlich von einer dieser Pfarre
neulich zugelegten „wüsten mark" zu entrichten ist. Und dieser Vorschlag
wird mit dem bemerkenswerten Hinweise begründet, daß „es sunst allem»
Kalben gebreuchlich, das die pfarrhufen von uflage der Pacht und zinS de»

freiet werden".
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13. In den Ämtern Wittenberg und Belzig weniger als in den
übrigen Ämtern.

14. Es wird immer wieder eingeschärft, daß die Brote „hauhbacken"
sein sollen.

15. Die Landbrote werden dagegen auf 8 S oder I ^ angeschlagen.

16. Auch in Dänischen, Amt Schweinitz, müssen die Bauern er

mahnt werden, ihre Getreideabgaben in Torgischem, nicht in dem jeden

falls kleineren Prettinischen Maß zu liefern.
17. So besonders in Gorsdorf, Amt Schweinitz.
18. Ganz ähnlich in der Pfarre Alt-Herzberg; die Bauern des dazu

gehörigen Filialdorfes Nauendorf beanspruchen eine Pfarrhufe gemeinsam

als Erdgut.

19. Über die Undankbarkeit dcr Bauern wird auch sonst gelegentlich

geklagt, besonders in Dobrichau, Anit Lochau, wo der Pfarrer die Bauern

oft zwei- «der dreimal an ihre Schuldigkeil mahnen muß und noch Spott

obenein erntet,

20. In Ratsch, Jüdenberg, Sandcrsdorf (sämtlich Amt Bitterfeld),
in Alt-Herzberg (Amt Schweinitz), Schönau (Amt Schlichen), Dobrichau

(Amt Lochau) und von den Städten in Brehna.
21. An andern Orten zeugen wieder die Edelleute gegen die Bauern;

der genannte Junker Westregels will überhaupt nicht dulden, daß die
Bauern Pfarracker pachten.

22. Als er dann über das Unrechtmäßige seines Verfahrens belehrt
wird, entschuldigt er sich damit, er habe in B eine selbständige Pfarre
errichten wollen, erklärt sich aber bereit, dem Pfarrer zu L. die Seelsorge
wieder zu überlassen und auch den Zehent von allem Getreide zu geben,

doch mit dem charakteristischen Vorbehalt: wenn sein Nachbar Alex, von

Brand und andere eingepfarrte Junker dasselbe töten, und „mit dcr

angezeigten protestatio«, das ihm diese jetzige bestellung keinen abbruch an

Zvri pstronstus zu B. etc. brech".
23. Nach Aussage dcr „Ottin" von Stechau hat ihr verstorbener

erster Gemahl Sigmund von Ziesar dem Pfarrer als Entgelt für entliehene
Wallfahrtsgelder einige Ackerstücke zeitweise zur Bebauung überlassen.

24. So sind der Junker von Reisen und die Bauern von Gorsdorf
und Hemsendorf bereit, ihrem Pfarrer weitere Holzfuhren zu leisten,
allerdings mit dem für bäuerliches Mißtrauen bezeichnenden Zusatz „frei

willig, nit auß Pflicht". Der Junker Friedrich von Brand verspricht dem

Pfarrer zu Roitsch, Amt Belzig, gutwillig, zur Aufbesserung seines ge
ringen Einkommens den Zehnt von einigen „wüsten marken" zu geben.

Die Bauern von Krina, Amt Bitterfeld, wollen den: Pfarrer gern ein

Pferd „nach der zech" d h. abwechselnd stellen, damit er die großen Ent

fernungen zu den Filialen schneller zurücklegen kann. Man vergleiche

das Heft 1, S. 27, 39 und 65 Gesagte. Andrerseits erklären die Bauern

Kirch«.' und Zchuwisitation im »urlrkise II. 0
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zu Kolpien, Amt Schliebe», die um häufigere Predigten gebeten haben,

als man ihnen nun eine kleine Zulage für de» Pfarrer zumulct, dann
doch, si

e wollten «lieber der predigt entbehren".
25. Dieses schwankt zwischen 3 S und 1 U vierteljährlich, mährend

die fremden Knaben '/:— 2 A zu entrichten haben ; in Liebenwerda wird das

precium (Schulgeld) für unbemittelte Knabe» aus dem gemeinen Kasten

bezahlt.

26. „von einem jeden gcricht ein stück samt dem zugemus, I brot,

I krug mit covent" sDünnbier),

27. Zum Beispiel hat der Schulmeister zu Gröfcnhainichen das

Braurecht, und sein Weib betreibt einen Kramhandcl.
28. In Ubigau wird das Ouatembergeld verdoppelt: statt 6 6

jetzt l «.

29. DaS erscheint im Hinblick auf das dieser Gemeinde grade auch

inbczug auf die Schule erteilte Lob (vgl. Heft I, S. 62 u. 64) zunächst
auffallend, erklärt sich aber mohl durch deren mirtschaftliche Notlage.

30. Meist 2—4 6 vierteljährlich aus jedem Hause, stellenweise auch
2—4 8 jährlich.

31. Im Belziger Kreise heißt es: „Der tustcr geht mit dein korb
umb" oder holt sich die „prebende". Überhaupt bat dieser Kreis viele

eigentümliche Sitten, was mohl auf keine flämischen Bewohner, vielleicht

auch auf den Einfluß der nahen Mark zurückzuführen ist.
32. Diese werden in der Regel zu Karfreitag oder Ostern eingesammell.

33. Nur im Kreise Bitterfcld findet sich einmal (bei Niemegk) die

Bemerkung, daß der Küster soviel Vieh aus die Weide treiben dürse, als

er ernähren könne, und zwar ohne Hirtcnloh»,

34. Dem Küster zu Zmethau, Amt Schweinitz, hat ein Junker
eine Wiese fortgenommen; Unterschlagungen von Küster-Äcker» nnd

Wiesen sind sonst naturgemäß selten,

35. So besonders in Axien, Amt Schweinitz, Rösa, Amt Bitterseld.
und Karith, Amt Gommern.
36. Dieser hat zwar mit Hülfe seines Pfarrers in wiederholten

persönlichen Verhandlungen eine Verordnung des Konsistoriums durch
gesetzt, durch welche der „gestrenge Herr Hauptmann" Paul Quasen zu
Pouch angemiesen wird, für ihn eine Zinsschuld von einem Bauern ein

zutreiben, aber der Genannte is
t

dem „bevel nicht nachkommen, sonder

allzeit durch die Finger gesehen."

37. Einige Bauern von Pouch gehen nach Bitterseld, kaufen dort
ein Brot für nur 3 6 und schicken dieses dem Küster (vgl. Anm. 14).
3«. In Paserin, Amt Schlieben, hat der Küster jährlich >/z Tonne

Bier sür die Bauern auflegen müssen.
39. In einigen Orten haben si

e das Lcihkaufgeld sogar schon im
voraus „versoffen".
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4V. Von dm Bauern zu Cröbeln, Amt Liebenmerda, heißt es:

„Sie sollen ihn der zechhut freien und nit ierlich grössere schatzung selber
Kalben uf den armen man schlagen ihres gefallens." Wie hier gehen auch
sonst die Visitatorcn energisch gegen solche Zumutungen der Bauern vor.

41. So erbietet sich Tipold von Schönfeld, der von neuem zu
errichtenden Küsterei zu Sausedlitz, Amt Bitterfeld, '/? Acker Wiese erblich

zu überweisen.

42. Ähnliche Klagen erheben die Pfarrer von Jessen und Nieder-
seefeld, Amt Sevda, letzteres jetzt zur Provinz Brandenburg gehörig.
43. Auf das Vorhandensein einer besondern Studierstnbe wird von

den Visitatoren aus naheliegenden Gründen großes Gewicht gelegt. Für
Neu- und Anbauten wird die Einrichtung einer solchen, stellenweise auch
einer Fremdcnstube verlangt; als normal scheint ein Pfarrhaus von
4 „gebunden" zu gelten.

44. In Bitterfeld wird ausdrücklich ermähnt, daß der Kantor eine
eigne Stube „ob der knabenschulc" hat ; in Wittenberg soll der Jungfrau

schulmeister ein Studierstüblein nebst Kammer erhalten.
45. In Jessen z, B. von 400 Baumstämmen für drei große

Bauten. Weiteres S, 74.
46. Dies gilt z, B. von Zahn», Schweinitz, Schönewalde, Übigau,

Lühnsdorf, Lobasse (jetzt Lobbesen), Amt Belzig, Niederscheld, Holzdorf.
47. Das durch den Krieg ganzlich verarmte Städtchen Niemegk hat

doch mit „der nachbarn und andern hilf die kirchen wider erbauet und

cin' schöne glocken gegossen."

48. Sie werden auch Kastenherrcn oder Kastenvorsteher genannt; in
den Städten sind es in der Regel 2 oder 3, auf dem Lande meist nur einer.

49. So in Jessen 2 Schock 20« ^ 7«. für 3 Vorsteher, I6V2S
sür einen Kastcndiener; in Herzberg erhalten die Kastenvorsteher und

der Kastenschreiber 4 Scho. 6?. usw.
50. In Brück: ö gute Hufen, Baruth l Weinberg und etliche

Wiesen, in Bitterfeld 3 Hufen und 7 Wiesen usw.
51. Für eine Kuh schwankt der Zins zwischen 3 und 10 ß.; sür

Schafe beträgt er durchweg nur l >z
,

52. In Elster erhält der gemeine Kasten von beiden Krügern 10«.
„dasselgelt" (Tafelgeld) und 20 «. „zapfgeld"; letzteres wird nur hier ermähnt,
53. In Niemegk wird festgesetzt, daß für eine Schuld von 10« tZ

.

(rheinisch) fortan nur 5S. Zinsen gefordert werden sollen und nicht wie

bisher 3>/z Mispel Getreide (— 8-I0S). „weil dies allenthalben nicht
für christlich angesehen."

54. Danach muß der Kirchenbesuch in Wittenberg ziemlich gut ge

wesen sein,

55. Im Jahre 1555 : 51 Scho. 31«. 6S.
56. Ähnlich steht es in Belzig: von zwei adligen Schuldnern is

t
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der eine sogleich zu einem Vergleich bereit, und es wird ihm ein Teil

seiner Schuld aus Rücksicht darauf erlassen, daß „er von den Spaniern
verbrant sei", mährend ein andrer „uf crforderung ungehormsamlich

aussenblieben ist", sodaß gegen ihn mit Androhung kurfürstlicher Strafe
vorgegangen wird.

57. Über beide vergleiche meine Mitteilungen über einen Brief
Luthers in der Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. XXIl, Heft 4.

58. Die Visitatoren vermitteln hier einen Vergleich, nach dem die

Bauern 2 Malter in natura und das übrige zu einem festen und zwar
recht hohen Preise (12 für den Scheffel) liefern sollen.
59. Ähnlich steht es mit der Kirche zu Prettin, die an verschiedene

benachbarte Kirchen Brot und Kommunionmein zu liefern hat ; die Höhe der
Lieferung kann jedoch auch durch die Verhandlung vor den Visitatoren

nicht sicher festgestellt werden.

60. Doch finden sich solche in Bitterfeld, Brehna, Kemberg, Niemegk

und Zahn« verzeichnet.
61. Man vergleiche das oben (S. S) über die Laszgüter in Bitter»

selb Mitgeteilte.

62. In dem „Auhzug etlicher clag usw." wird außerdem noch ein
Studentenhospital erwähnt.

63. Für gewöhnlich sollen wöchentlich von I Scheffel Roggen
28 Brote gebacken werden; „diemeil aber biß iar das korn wenig mehl
gibt", sollen dazu l>/2 Scheffel verwandt werden.

64. Dazu bemerken die Visitatoren: Th. könnte „wohl aus den

Meißnischen kloster- oder kirchengütern reichlich verschen werden" . . .

«und mirt dieses armen stetles kirchen billich damit begäbet." Vgl. S. 68 f.
65. In mehreren Dörfern des Amtes Gommern wird ein Qua-

temberpfennig erwähnt.

66. Von Selhausen, Amt Seuda, wird erwähnt, daß die Bauern

erst ausdrücklich um die Erlaubnis bitten, Geld aus dem „gotshause" für
Bauten verwenden zu dürfen.
67. In Beycrsdorf, Amt Bitlerfeld, ist dieses auf 180 N. angewachsen,

in Axien, Amt Schweinitz, auf 78 Scho, — 234 kl.
68. In Wicsenburg, Amt Belzig, wird jedoch bestimmt, daß dir

Rechnung nur alle 3 Jahre abzulegen ist.
69. Ähnliches wird über die von Dandorf in Maltitschkendors, Amt

Schlieben, und Wilhelm von Löscr in Ahlsdorf, Amt Schweinitz, berichtet.
70. Mit ähnlicher Milde wird übrigens auch gegen andere Schuldner

verfahren, wenn si
e guten Willen zeigen.
71. Z

. B, in dem Belziger Heiligcn»Geist-Hospital, das ausdrücklich
zunächst für arme und gebrechliche Leute aus der Landschaft des Kur»

kreiscs bestimmt ist.

72. Die Kreise Belzig und Gommern haben augenscheinlich auch
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während der Belagerung Magdeburgs durch Kurfürst Moritz (1550/52)
stark gelitten, zumal da die „Magdeburgischen" mehrfach Ausfälle in dieses
Gebiet machte».

73. Die zweite Visitation vom Jahre 1533/34 wird hier fast nur
inbezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht kommen, da im

übrigen ihre Ergebnisse nur wenig von denen der ersten abweichen.
74. Denn von de» 5 zu diesen, Gebiete gehörigen Städten — Herz-

berg selbst wird bei der dritten Visitation zum Amt Schweinitz gerechnet
und bleibt deshalb hier außer Betracht — hat bei der ersten Visitation
eine nur I, zwei baden 6, eine 7 und eine 10 zugehörige Dörfer; da
gegen hat im Jahre I5S5 eine Stadtgcmcindc 2, zwei haben je 6, eine 7 und
eine sogar 12 zugehörige Dörfer — also eine zahlenmäßige Verschlechterung,

während in den ländlichen Gemeinden dieser Ämter das Zahlenverhältnis
im Durchschnitt dasselbe geblieben ist.

75. Die Geistlichen des Torgischen Kreises und des kleinen Amtes
Düben sind bei der folgenden Darstellung fortgelassen, da diese Gebiete
im Jahre I5S5 nicht mehr zum Kurkreisc gerechnet werden. Da sichere An
gaben über die Geistlichen der Stadt Wittenberg bei der I. Visitation fehlen
und da die Zahl der Diakonate, wie oben ermähnt ist, inzwischen vermehrt

is
t,

so is
t

die Zahl der für diese in Betracht kommenden Pfarrstcllen kleiner
als bei der dritten Visitation vom Jahre !5SS.

76. Diese Berechnung beruht auf einer genauen Durchprüfung der
im Kgl. sächsischen Staatsarchiv Loc. 10,598 befindlichen Akten. Burk

hardt kommt i» seiner „Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schul-
oisitationen von 1524 — 1545" zu fast denselben Resultaten.

77. Darunter allerdings 9 als „zimlich seicht in der lehr".
78. Unter diesen befinden sich noch mehrere, die nur wegen Alters

schwäche als nicht mehr amtsfähig erscheinen.

79. Man vergleiche W. Schmidt „Die Kirchen- und Schulvisitation
im Herzberger Kreise vom Jahre 1529," Programm des Leibniz-Gym-

nasiumS. Berlin 1899. S. 4.

8«. Vgl. Burkhard! a. a. O., S. 41.
81. So wird z. B. erwähnt, daß in Schlicken zur Zeit nur

.zlpksbelärii" sind, „wie denn auch der schulmeistcr nit genugsam im
latein gelert befunden ist." Vgl. W- Schmidt a. a. O., S, ö u. 15.
82. In Elster, Lochau und Gommern wird auch jetzt nur ein Küster

erwähnt. Dagegen besteht jetzt in dem Flecken Clöden anscheinend eine

Schule (vgl. Heft I, S. 33 nnd Anm. 42), und in Pretsch is
t im Gegen

satz zu früher ein akademisch gebildeter Schulmeister angestellt.

83. Nach der 2
.

Visitation soll die Schule mit I Magister und nach

.erheischung und anzal der schuler- mit 3 Coadjuvanten bestellt sein.

84. Nur i» Schönemalde is
t die Schülerzahl augenblicklich sehr schwach,



vgl, Hcft I, S, 33, Für dic erste Visitation fehlen alle Angaben über die
Zahl der Schüler,
SS, Vgl. besonders die Mitteilungen über Bräfenhainichen, Heft I,

S. 5«.
86. Im Gegenteil wird diese Maßregel mehrfach ausdrücklich damit

begründet, daß ein besonderer Küster überflüssig sei.

87. Dieses Städtchen kommt allerdings für uns nur mittelbar in
Betracht, Vgl. Anm. 75.

88. So in Holzdorf und Dubro im Amt Schweinitz. Ähnliches
ivird von Treben und namentlich von Stolzenhayn berichtet, wo der Pfarrer
„ctlich ser greulich gebrechen und lesterung schriftlich übergeben, welch' die

leut zu St. an dem wort und dienst gots beweisen usw." Wahrscheinlich
handelt es sich hier um ähnliche ausfallende Gotteslästerungen wie in

Schönau und Colvin (Amt Schlieben), dic Burkbardt a. a. O., S. 38,
ermähnt.

89. So in einigen Orten des Wittenberg« und Belzigcr Kreises.
9«. Näheres über diese Klöster bei Burkhardt a. a. O. S. 42/43;

poch enthalten die noch nicht veröffentlichten Akten »och viel beachtens

wertes Material.

91 . Wie lebhaft der Ernst des Verfahrens bei der dritten Visitation von

der Bevölkerung empfunden wird, zeigt sich vielleicbt am deutlichsten darin,

daß mehrfach zum Verhör geladene Gcmeindcglieder sich i» der Angst des

böse» Gewissens demselben zu entziehe» suchen (vgl, Heft I, S. 24 und S6).
S2. Nur ganz gelegentlich wird erwähnt, dah in den Klöstern zu

Plöhky (vgl. Heft I, S. 57) und Brehna noch einigc selbstverständlich
evangelische Klosterjungfrauen bis zu ihrem Tode versorgt werde».

93. Vgl. dazu Köhler „Tic Bestrebungen der evangelischen Fürsten
des 16. Jahrhunderts zur sittlichen Erneuerung des Volkslebens." Zeit,

schrift sür historische Theologie Bd. 45 (1875).
94. Vgl, Burkhardt a. a. O, S. 40; die folgenden genaueren

Angaben beruhen jedoch auf selbständiger Prüfung der Akten (vgl, auch
W, Schmidt a. a. O. S. 6/7>.
95. So auf de,» Deckel des Aktcnbandcs (vgl. das Vorwort zu Heft I);

auf dem ersten Blatte vollständiger „Aufzzug und Verzeichnis der menge!
»»d gebrechen, auch clog und bitt, so in der Visitation im 1555. iar den
verordeiitcn sind furgetragen und »ach volendung der Visitation unserm
gnedigstcn Hern haben füllen vermeldet und zur bcsserung oder abschaffung

hcimgestcllt werden,"

96. Wir haben dies durch Vcrglcichung »lit Autographen desselben
festgestellt,

97. Wir geben die ganze Stelle absichtlich dem Wortlaute nach
wieder, weil dadurch dic früher gegebene Darstellung der wirtschaftlichen
Verhältnisse in höchst charakteristischer Weise bestätigt wird.
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98. Als Zeitpunkt für die Abfassung der ganzen Schrift läßt sich
mit ziemlicher Sicherheit das Ende des Jahres 1555 bezeichnen, da es in

ibr mehrfach heißt, daß „biß uf dise Weihnachten" diese oder jene An

gelegenheit nickt erledigt sei,

99. Genannt werden hier die unmündigen Erben des Junkers
Wolf ausm Winkel zu Prira, Amt Atterfeld; die Edlen von Plato zu
Jlberg, Amt Belzig, Joachim Falkenröder am Sandberge vor Belzig,

Albrecht von Leiptzik auf Wildenau, Amt Schweinitz, die nicht zu den

angegebenen Terminen erschienen sind und teilweise auch ihre Untertanen
am Erscheinen verhindert haben, und Heinrich von Gerstorf, der damalige

Inhaber des Klosters Dobrilug. Der Letztgenannte hat den Boten der

Visitatoren „mit tromorten vom clostcr meggewiesen", auch dem Pfarrer
und den Bauern zu Buckomien und den dazu gehörigen Filialen, obwohl
diese nach der Anficht der Visitatoren als kirchliches Lehen dem Kurfürsten
gehören, „hart verboten", zu der Visitation zu erscheinen.

100. Im ganzen sind es nur 7 Fälle. Am eingehendsten wird über
verwickelte Verhandlungen inbetreff einer Anzahl an der anhaltinischen Grenze
gelegener und zur Zeit teilweise zu Alt-Jeßnitz, teilweise zu Zschornewitz
gehöriger Dorfschaften berichtet lvgl. Heft I, S, 47). Uni die ungünstige»
Entfernungsverhällnissc anschaulich zu machen, wird sogar eine Karten

skizze von den Visitatoren beigefügt. Das Resultat ist aber auch hier ein
zweifelhaftes, da die anders zusammcnjnlegenden Dörfer z. T. eines eignen
Pfarrers nicht entbehren wollen. Die Entscheidung soll erst durch kurfürst
liche Kommissarien herbeigeführt werden.

101. Den Junker M. List scheinen die Visitatoren sogar im Ver
dachte der Urkundensälschnng zu haben.

102. Der Pfarrer zu Plössig, Amt Schweinitz, is
t

dadurch in große
Not und Schulden geraten, daß ihm sein Vorgänger keine Vorräte hinter
lassen hat und daß er fast I'/2 Jahre „umb die erste besoldung hat
dienen müssen."

103. Der Probst von Schlicken kann sogar noch ein Handschreiben
des Kurfürsten aufweisen, das hier wiedergegeben wird. Auch Kurfürst
Moritz hat einem Pfarrer (zu Alt-Herzberg) dicht vor seinem „letzten zug
wider den Markgrafen" (vgl. Heft I, S. l) ein derartiges Versprechen
gemacht.

104. Vgl. dazu das „Bedenken" Försters und Majors Heft I, S. 4/5.
105. Zur Begründung verweisen sie darauf, daß schon „der alte

Herr" 2 solche »tipeu6is aus dem Altenburger „stift" dazu verordnet
habe, die aber „hernach zerrissen und wegkommen sein,"

106. Mit hierher muß auch ein singulörer Fall gerechnet werden,
der einen gewissen Magister Wolfgangus Fabricius, den Sohn eines
armen Schneiders zu Wittenberg, betrifft. Dieser is
t

ein tüchtiger, bereits
im Predigen geübter junger Theologe, kann aber wegen seiner hochgradigen
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Kurzsichtigkeit keine Pfarre erhalten. Deshalb wird für ihn ein jährliches
Stipendium von 30-40 kl, erbeten, wofür er die mit Arbeit überlasteten
Diaconi durch 2 wöchentliche Predigten im Hospital unterstützen soll.

107. Als Verfügungsort wird Dresden angegeben,
108. Allerdings nicht bloß der Visitation des Kurkreises, sonder»

auch der andern Gebieie des Kurfürstentums, aber doch in erster Linie

des Kurkreises, wie das Folgende zeigt,

109. Man vergleiche z. B- die ausführlichen Bestimmungen der

Generalartikel über die Dorfküster (bei Schling a. a. O., S. 326/281
mit unsern Mitteilungen (S. l7ff.).
HO. Man sieht also, daß die beweglichen Vorstellungen der Visi

tatoren (vgl, S. 62 ff.) doch nicht vergeblich gewesen sind.
l l l. Dazu vergleiche man das S. 68 sf. über die Schösser Mitgeteilte.
112. Vgl. Heft I, S. 6 den Vorschlag von Forster und G.Major

inbetrcff der Abhaltung von Pfarrsynodi.

113. Regelmäßige Lokaloisitatione» blieben einer späteren Zeil vor-

bebalten, vgl. Schling a. a. O., S. I2S/I27.

Schluß bemerk«» g, Unmittelbar vor Abschluß der Drucklegung
konnte ich von folgenden! soeben erschienenen Werke Kenntnis nehmen i

„Die Registraturen der Kirchenvisitationen im ehenials sächsischen Kur>

kreise." Herausgegeben von der historischen Kommission sür die Provinz

Sachsen und das Herzogtum Anhalt. Bearbeitet von Karl Pallas, Erster
Teil. Dieser Band enthält u, a. auch die Protokolle der Visitation von IS55

für de» Kreis Wittenberg. Damit beginnt sich der von unS in der

Vorrede (vgl. Heft I, S. IV) ausgesprochene Wunsch zu erfüllen.
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Wenn man als eine der Lichtgestalten aus der lutherischen

Kirche des 17. Jahrhunderts den Namen Gerhard nennen hört,

dann denkt der Theologe wohl zunächst an Johann Gerhard,
den 1637 verstorbenen Jenaer Professor, den großen Gelehrten
und dabei in seiner schlichten Frömmigkeit verehrungswürdigen
Mann. Seine große Dogmatik, seine I^oci tKeoloZici, werden

noch heute unter den Werken jener alten lutherischen Orthodoxie

wegen ihrer Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Gelehrsamkeit,

wobei doch die Beziehung aus das praktische religiöse Leben

nicht vergessen wird, gern gelesen und hoch geschätzt- seine grund

gelehrte donkessio catli«lica is
t ein noch heute nicht veraltetes

Arsenal für die Auseinandersetzung mit Lehre und Praxis der

katholischen Kirche, und fein Andachtsbuch für Studierende, seine
^leclitatiunes sacrae rechnen wir zu den Schätzen unserer Er
bauungsliteratur; in dieser Schrift tritt uus der Gelehrte, der

in Johann Arndt seinen väterlichen Freund verehrte, in seinem
frommen Gemütsleben vor Angen- wahrlich einer der „Lebens

zeugen" der lutherischen Kirche ans einer Zeit, die sonst des

Unerfreulichen im kirchlichen Leben so viel bietet. Und doch,

von diesem Gerhard weiß die evangelische Gemeinde nichts und

braucht auch von ihm nichts zn wissen. Sein Name glänzt in

der Geschichte der theologischen Wissenschaft.
Um so mehr gehört der ganzen evangelischen Gemeinde

deutscher Zunge ein anderer Gerhard au, der Liederdichter Paul
Gerhard (Gerhardts). Nicht daß er als Theologe und theo
logischer Schriftsteller sich einenNamen gemacht hätte

— nur einige
gedruckte Leichenpredigten reihen ihn den durch Druckschristen

auch noch der Nachwelt ihren Namen übermittelnden Schriftstellern
an — aber hier liegt nicht seine Bedeutung. Er hat keinen
akademischen Grad sich erworben; weder der von vielen Geist
lichen damals begehrte Magister-Titel dervhilosophischen Fakultät

noch ein theologischer Grad, der doch namentlich von Stadtge-
» «amerau, Paul Gerhardt, I
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nun auch schon in seine Diözese gesetzt hatte, setzte sich sofort
mit den Landesherren Lippstadts in Verbindung. Johann von
Cleve hatte schon im Jahre 1525 aus eigenem Antriebe ein
Edikt erlassen, nach welchem die in seinem Gebiet wohnenden

Geistlichen jeden Sonntag das Volk darüber belehren mußten,
,,dat des Martinus Luthers vnd fvns anhangs fchrnften vnd lere
ndel valsch vnd ketzerne sn". Dieses Edikt aber und seine Be

kanntmachung hatten nichts gefruchtet. Graf Simon von Lippe,
der damals noch völlig unter dem Einfluß der Mönche „zum
Blumberge" stand und feinen Ruhm darin suchte, sich als

„Eiferer" für die römisch-katholische Kirche und Lehre hervor
zutun, war auch gern bereit, dem Erzbischof von Köln zur
Unterdrückung des Evangeliums in Lippstadt seinen Arm zu

zu leihen. Beide Fürsten stellten eine schriftliche Vollmacht
aus und mit diefer „flog", wie Hamelmann treffend fagt, der

Dominikanermönch Dr. Johann Hoß (Host), — von Romberg
im Kirchspiel Kierspe bei Hagen in Westfalen gebürtig und

deshalb gewöhnlich kurzweg Dr. Romberg genannt, 5Z) — nach
Lippstadt „herbei", um als Inquisitor bezw. Kommissar des

Jnquisitionsgerichts der Erzdiözese Köln die beiden Augustiner

mönche zur Rechenschast zu ziehen. Hatte doch das Kölner

bischöfliche Gericht in den Dominikanern seine Hauptmerkzeuge

zur Verfolgung jeder Ketzerei. Männer wie Konrad Köllin,

Jakob Hvchstraten, (der zwar von seinen Ämtern als Prior
und Inquisitor in den drei Erzbistümern Köln, Trier und

Mainz durch den Provinzial seines Ordens abgesetzt, aber von

Rom aus wieder eingesetzt mar), Tilman Smeling von Sieg

burg, der durch seinen Ketzerkatalog bekannte und berüchtigte

Bernhard von Lützenburg, und der seit 15L3 aus Italien zurück
gekehrte Dr. Johann Hoß führten daher zunächst den Kamps
wider die Anhänger Luthers. Dr. Romberg beschied nach
seiner Ankunft in Lippstadt die beiden Augustiner sofort vor

sich; er versuchte O. Weftermann zur Unterdrückung seines

Katechismus und zum Widerruf feiner Lehre zu bewegen. Aber

er fand bei beiden einen folch entschiedenen Widerstand, auch

wußten si
e von ihrem Glauben so klar und zutreffend Rechenschaft



IS

zu geben, daß der Inquisitor dadurch in die größte Verlegenheit

geriet und es deshalb vorzog, sich zur Erreichung seiner Ziele
an die gesamte Bürgerschaft zu wenden. Da kam der 16. März
des Jahres 1526 heran. An diesem Tage mar in einer der
Lippstädter Kirchen, wahrscheinlich in der großen Marienkirche
eine gemaltige Menschenmenge versammelt. Auf der Kanzel
aber stand Dr. Romberg und donnerte gegen Westermann und

Koiten als verdammliche Ketzer. Bei Strafe des Kirchenbanns
unter Androhung des Verlustes aller kirchlichen Gerechtsame
verbot er, Luthers Schriften zu lesen. Nach der Predigt verlas

er in lateinischer und deutscher Sprache ^) folgende 21 Artikel,

welche er fpäter auch eifrig in der Stadt verbreiten ließ:
1. Es soll sich ein jeder von der Lesung der Schriften

Luthers enthalten bei Strafe des Kirchenbannes und bei Verlust
seiner kirchlichen Gerechtsame.

2. Es irret der, der saget, daß die neue Sekte der Lutheraner
oder ihr Glaube recht sei.
3. Ja es irret, der da meinet, daß die, so es mit ihnen

halten, nicht würden des ewigen Todes sterben.
4. Ferner irret derjenige, der von den Wittenbergischen

Lutheranern und ihren Anhängern sagt, daß si
e von veralteten

Irrtümern zum wahren Glauben bekehret worden.

5
. So is
t es eine große Narrheit zu sagen, daß das Licht

der evangelischen Wahrheit, wenn man darunter der Lutheraner

Lehre meinet, i
n

dieser Stadt Lippe werde aufgehen, oder daß

solches nötig fei.

6
.

Wer nicht glaubet, was die römische Kirche und der

Papst saget, der irret.

7
. Wer den allgemeinen Konzilien keinen Glauben bei

messen will, der irret.

8
. Wer dafür hält, daß der Papst zu Rom nicht über

die anderen Bischöfe sei, der irret.

9
. Wer keine andere Lehre als die Bibel annehmen will,

der irret.

IlX Wer da behauptet, daß der Glaube allein ohne die guten

Werke genug sei, nämlich zur Rechtfertigung und Seligkeit, der irret.

2«
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Auch irret, der da sagt:

11. daß der Mensch keinen freien Willen habe, Gutes

zu tun;

12. daß nicht nötig sei, die Sünden dem Priester zu beichten ;

13. daß es keiner Pönitenz oder Genugtuung sür die

Sünde bedürfe;
14. daß menschliche Gesetze oder Ordnungen uns nicht

verbänden oder gültig seien;

15. daß man nicht nötig habe zu fasten;

16. daß man die Heiligen nicht solle anrufen;

17. daß man die Bilder nicht verehren solle;
18. daß kein Fegefeuer sei;

19. daß der Kirchenbann nichts vermöge;

20. daß der Ablaß nichts gelte.
Wer das alles, sage ich, so dafür hält, der irret; und endlich
21. irret auch derjenige, der seine Meinung oder Auf

führung gegen mich als Inquisitor zu verteidigen gedenkt ; denn
wider die bösen Ketzer mag man nicht einmal disputieren.

Westermann und Koiten, zu denen sich als dritter Hermann
Halevat gesellt hatte, schlugen hierauf dem Dr. Romberg eine

öffentliche Disputation vor, die auch von der Bürgerfchaft sehr
gewünscht wurde; aber dieser wies si

e

zurück und „machte Aus

flüchte", indem er erklärte, daß er mit den beiden Mönchen

nicht in Lippstadt, sondern nur in Köln in Gegenwart der

sämtlichen theologischen Universitätsprofessoren verhandeln wolle

und könne. Die Augustiner machten dagegen geltend, daß, da

ihre Lehre von ihm öffentlich vor der Lippstädter Bürgerschaft

verdammt worden sei, eine Disputation darüber auch öffentlich

in Lippstadt selbst stattfinden müsse. Daß Westermann und-

Koiten von Dr. Romberg und seinen Gesinnungsgenossen in

Köln dahin gebracht sein würden, wo ihnen weder Sonne noch

Gestirn erschienen märe, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel.
Wenn daher Dr. Romberg nach seiner Rückkehr nach Köln

zur Herabsetzung der Augustiner sagte, diese hätten nicht gewagt,

zum Verhör und zur Verantwortung sich in Köln zu stellen,

so is
t

sein Ruhm sehr billig. Sie mären ja die größten Toren
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gewesen, wenn si
e

ohne zwingende Notwendigkeit in die Höhle
des Löwen gegangen wären. Völlig unzutreffend is

t das, was

der Konvertit Kaspar Ulenberg^) und 5b) jiber die Vor
gänge in Lippstadt berichtet. Er sagt in feiner Schrift:
„Ursachen, warum die altgläubigen katholischen Christen bei

dem alten Christentum bis in ihren Tod beständig verharren,

warum auch alle die, so sich bei diesen Zeiten unterm Namen

des Evangelii haben verführen lassen, von der Neuerung ab

stehen und sich wieder zum selbigen alten Christentum wenden

sollen" Kap. VII: „Da nun besagte (d
.

i. Westermann und

Koiten) zur Rede gestellt, beklagten si
e

sich, daß si
e

fälschlich

angegeben, protestierten und bekenneten sich zur römischen Kirche,

gelobten auch künftig nichts von Luther zu sagen. Als nun

darnach der Kommissarius wegzog, hielten si
e keinen Glauben,

sondern sührten die Leute mehr und mehr zum Luthertum."

Nach dieser Darstellung hätten die Augustiner sich i
n gröblichster

Weife der Heuchelei und Wortbrüchigkeit schuldig gemacht.

Neuerdings hat Kampschulte ^
)

sich die Darstellung Ulenbergs

betreffs der Vorgänge in Lippstadt im Jahr 1526 angeeignet
und die Angabe Hamelmanns, die Augustiner hätten mit

Dr. Romberg disputieren wollen, was dieser aber abgelehnt
habe, als „völlig unwahr" bezeichnet. Wer hat nun Recht?
Wir wollen nicht darauf das Gewicht legen, daß Kaspar Ulen-
berg, der 1549 in Lippstadt lutherisch geboren, darauf auch

lutherisch erzogen und 1572 in dem immerhin doch un

reifen Alter von 23 Jahren in Köln römisch-katholisch wurde,
ein Konvertit war und zwar, wie Möller Seite 305 berichtet,
ein fanatischer Konvertit. Man könnte ihm deshalb, und

sicherlich nicht mit Unrecht, konfessionelle Voreingenommenheit

vorwerfen. Aber denselben Vorwurf könnte man dann auch
gegen Hamelmann erheben. Wichtiger is

t es schon, daß Kaspar

Ulenberg, als er obigen Bericht niederschrieb, den Ereignissen
vom Jahre 1526 zeitlich viel ferner stand als Hamelmann,

dessen Mitteilungen fast 30 Jahre älter sind. Noch bedeutsamer

is
t es, daß die Lippstädter Bürger 1531 an ihre Landesherren
schreiben, „ihre Prädikanten hätten sich mit dem Bevollmächtigten



22

von Köln in ein öffentliches Gespräch aus Gottes Wort ein

lassen und also ausmachen wollen, wer recht oder unrecht lehre;

solch Erbieten se
i

aber verworfen worden." Vor allem aber

steht die Darstellung Ulenbergs und Kampschultes zu der lebens

länglich bewiesenen und auch in den schwersten Lagen (vergl.

das Jahr 1535) nie erschütterten Bekennertreue der beiden
Augustiner in so grellem Widerspruch, daß si

e eigentlich keiner

Widerlegung bedarf, sondern nur als Zeichen großer kon

fessioneller Voreingenommenheit zu werten ist. Einem Mann,

wie O. Westermann is
t keine Heuchelei und Wortbrüchigkeit

zuzutrauen. — Die öffentliche Meinung in Lippftadt sah Wester
mann und Kotten bei dem ganzen Handel jedenfalls als Sieger
an. Der Angriff des Jnquisitionsgerichts und der Dominikaner

mar erfolgreich abgeschlagen und hatte nur dazu gedient, der

evangelischen Sache neue Freunde zuzuführen und ihr äußeres
und inneres Wachstum zu fördern.

Es war von großer Bedeutung und bezeichnet einen durch
schlagenden Erfolg, daß bald nach Dr. Rombergs Abreise sich

zwei Männer der reformatorischen Bewegung in Lippstadt

anschlössen, deren Vorgehen sür viele andere entscheidend sein

mußte. Der erste is
t Johannes Hunschius, derzeitiger

Prior des Augustiner-Eremiten-Klosters (54 ö. Wenn Hömel-
mann und alle, die aus ihm schöpfen, auch Kampschulte, ihn
als Prior des Dominikaner-Klosters bezeichnen, so ist das ein
Irrtum, denn ein Dominikaner-Kloster hat in Lippstadt nie

existiert); der andere is
t Tilmann Mentzel, Pater-Rektor

des Schwesternhauses zu St. Annen-Rosengarten. Beide sind
für die weitere Ausbreitung des Evangeliums in Lippstadt bis

zu den Jahren 1535 bezm. 1537 eifrig tätig gewesen und
werden in der Reformationsgeschichte dieser Stadt stets einen

ehrenvollen Platz behalten. Die weitere Entmickelung ging im

übrigen hier zunächst ruhig und „ohne Rumor" von statten.
So weit ersichtlich is
t, waren Rat und Bürgerschaft in der

freundlichen Stellungnahme zu den Augustinern und zu dem,

was si
e verkündigten, durchaus einig. Von solchen Stürmen,
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wie si
e anderswo im Geleit der Reformation hereinbrachen,

blieb die Stadt „tor Lippe" zunächst verschont. Nur eins wird
berichtet, was auf tiefer gehende Aufregung schließen läßt. Ein

Priester. Dietrich Saterdag mit Namen, hatte sich der neuen

Ordnung nicht fügen wollen und mar deshalb von den Lipp-

ftädtern aus der Stadt gewiesen. Als er letztere dafür mit
einem Brandbriefe bedrohte, holten die Lippstädter Bürger ihn
und feinen Bruder aus der Herrschaft Störmede im Stift
Köln und fetzten beide gefangen. Dafür rächten sich die Brüder
Themme, Jürgen, Christoph, Alhard und die Witwe von Hörde
dadurch, daß si

e

ihrerseits mehrere Lippstädter Bürger auf
griffen und in sicherem Gewahrsam auf ihrem Schlosse fest

hielten. 5«) Selbstredend ruhten die Gegner in Köln auch nicht,

sondern versuchten alles, um das Feuer in Lippstadt auszu

löschen und die reformatorische Bewegung zu dämpfen. Der

Erzbischof Hermann von Wied ließ den Augustinern ein Mandat

zugehen, b°) daß „ihnen kein Termin aus seinem Fürstentum
verabsolgt und Predigung daselbst nicht gestattet werde". Da

durch solche Maßregel der Einfluß, den gerade das lebendige
Wort ausübt, lahm gelegt zu werden drohte, so wandte sich
der Prior") Johannes Hunfchius und der ganze Konvent der
Augustiner an den Erzbischos und Kurfürsten von Köln mit

der untertänigsten Bitte, dieses Mandat aufzuheben. Der Erz

bischof weigerte sich dessen, befahl vielmehr i
n einem von Brühl

aus datierten Schreiben vom 31. Oktober (Mittwoch Aller

heiligen Abend) b?) dem Prior und Konvent der Augustiner
„ernstlich, zuvörderst ihre beiden Prädicanten Johann Wester
mann und Hermann Koiten als Anhänger der 'vordoempten'

lutherischen Lehre zu seinen Inquisitoren in der Stadt Köln

zu schicken, damit ihre Lehre examiniert werde, indem der bereits

von ihm nach Lippstadt geschickte Commissarius Ungehorsams

wegen nicht zum Zwecke gekommen". Daß diesem Besehl nicht
entsprochen wurde, noch auch entsprochen werden konnte, liegt

auf der Hand. Statt der „Examinierung der Lehre" würde

den Augustinern in Köln die Alternative gestellt worden sein:
entweder Widerruf oder Märtyrertod. Statt nach Köln zu
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gehen, wandten sich Prior und Konvent des Klosters vielmehr
an den Grafen Simon von der Lippe mit der Bitte, sich behufs

Aufhebung des Mandats bei dem Kölner Erzbifchof zu ver

wenden. bZ) Diese Verwendung erfolgte auch, obschon Graf
Simon erklären mußte, daß er „der lutherischen Materien kein

Anhänger sein könne". „Auf Vorbitte seines Ohms des Grasen
von Rietberg und des Lippstädter Raths" ersucht er den Erz
bifchof, ihm zu Ehren der Sache drei Monate Anstand zu

geben. Daß diese Fürsprache vergeblich war, ergibt sich daraus,

daß Graf Simon im Jahre 1535 mittelst Schreibens vom
21. September erneut den Erzbifchof um Aufhebung des

Sequesters der Renten im Kölnischen bittet, weil die Stadt

sich zum Gehorsam ergeben und die Augustiner in ihrem „Orden,

Konvent und Habit" geblieben seien. Aller Widerstand aber,

welcher der Reformation in Lippftadt entgegengesetzt wurde,

war nicht imstande, dieselbe aufzuhalten. „Die Palme wüchset
bei der Last", — dieses Wort galt auch hier. Je mehr die
Feinde das Evangelium drückten, je mehr es sich mehrte und

ausbreitete. Weil Westermann, Kotten und Halevat die Arbeit
allein nicht mehr bewältigen konnten, so wählte die Bürgerschaft

im Jahre 1528 noch zwei Prediger hinzu: Wilhelm Cappel!
aus Büren und Jakob Leidigen, eines Bürgers Sohn aus
Lippstadt. Beide Männer haben bis zum Jahre 1535 der

evangelischen Sache in der Stadt „tor Lippe" treu gedient und

sich auch später an anderen Stellen in der Treue gegen das

Evangelium bis an den Tod bemährt. Auch in der Umgegend
von Lippstadt, namentlich in Gesecke, wurden die Samenkörner

des Evangeliums fleißig und mit großem Erfolg ausgestreut.

Hier war es der terminierende Augustiner-Eremit Johann
Küster (auch Oosterus oder LcKoineruL oder ?K>lax ge
nannt), „ein frommer und die wahre Lehre liebender Mann",

früher Luthers Kollege im Kloster zu Wittenberg, der sich den

Weg zu den Herzen munderbar zu bahnen mußte und mit

seiner Predigt derartige Wirkungen erzielte, daß die Gegner

nicht ruhten, bis si
e

ihn aus der Stadt hinausgedrängt hatten.

„Die sonst so stille und religiöse Landstadt erhielt dadurch".
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wie Kampschulte schreibt, „von vornherein einen lutherischen
Kern in ihrer Bevölkerung und konnte später zu einem Haupt

herd der Neugläubigkeit werden". In Lippstadt selbst aber
hatte die Reformation inzwischen in einem solchen Grade

Wurzel gefaßt, daß im Jahre 1530^) die meisten Augustiner-
Eremiten die Mönchstracht ablegten, das Kloster verließen, in

den Stand der Ehe traten und sich an andere Orte begaben.

Die Bürgerschaft ihrerseits hatte das sehnliche Verlangen, den

Wein der neuen Lehre in neue Schläuche gefaßt zu sehen und

für Gottesdienst und Gemeindeleben neue, ihrem veränderten

Wesen entsprechende Ordnungen zu besitzen. Es wurde deshalb
ein Mann nach Lippstadt berufen, von dem man die Erfüllung

dieses Verlangens erhoffen durfte.

O. Westermann, der den Schein vermeiden wollte, als

ob er die Sache des Evangeliums in der Stadt „tor Lippe"

allein betreibe, schlug nämlich den Lippftädter Bürgern Gerdt
Omeken vor, in der Hoffnung, daß dieser in Betreff der

Zeremonien und Messe eine dem Worte Gottes entsprechende

Form einführen und eine rechte und reine Kirchenordnung ver

fassen werde, Gerdt Omeken, ^s) zu Kamen in Westfalen um

das Jahr 15l)0 geboren, auf der Universität Rostock in der
Gottesgelehrsamkeit gründlich ausgebildet, durch den Reformator
Rostocks, Joachim Slüter, den Schüler Luthers, und durch

Luthers Schriften für das Evangelium gewonnen, in Witten

berg durch den großen Reformator selbst und durch Melanchthon,

die ihn ihrer Freundschaft würdigten, im evangelischen Glauben

gefestigt, in Lübeck durch die Liebe zweier Brüder: Hermann
und Hans Kremer, für den Haß seiner katholischen Verwandten

entschädigt, wurde in Büderich bei Wesel Nachfolger des be

kannten Johann Klopreis und wirkte daselbst mit seinem
evangelisch gesinnten Kaplan Adam Brixius thom Norde

(5?«r6anus). Aber seines Bleibens sollte in Büderich nicht
lange sein. Bereits im Jahre 1529 wurde er von dort auf
Befehl des Herzogs Johann von Cleve ausgewiesen, ging dann

sehr wahrscheinlich auf kurze Zeit nach Lübeck zu feinen oben
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genannten Freunden und wurde darauf im Jahre 1530 kurz
nach seiner Rückkehr nach Westfalen auf O. Westermanns Rat

durch die Bürgerschaft nach Lippstadt berufen, um hier als

ein Kenner der deutschen Messe das Kirchenivesen auf evan

gelischer Grundlage zu ordnen. Gerdt Omeken war hierfür
der richtige Mann. O. Krafft sagt mit Recht von ihm: „Man
wird dem kernhaften Westfalen den Charakter eines Helden
und Vorkämpfers in der Reformationszeit nicht absprechen

können". Knodt aber urteilt über ihn, nachdem er erzählt,

daß er mit Luther enge Gemeinschaft gehabt, und allezeit eines

Sinnes mit ihm gewesen sei: „Es liegt in beider Geistesart
etwas Verwandtes". Mit der ganzen Kraft rauher über
zeugungstreue vertritt er, wo er immer wirken mag, die

lutherische Reformation und geht zwischen Rom und den

Schwärmern hindurch unbeirrt seinen Weg, indem er sagt:

„Der eine schilt das Evangelium Ketzerei, der andre will's
mit der Faust verteidigen, und is

t der eine ein Teusel so gut

als der andere". ^) Ob Omeken eine ausführliche Lippstädter

Kirchenorvnung («rZinatio, Ordinanz) schriftlich verfaßt hat,

is
t

nach der bisherigen Forschung mehr als sraglich. Wahr
scheinlich hat er nur die einzelnen Hauptpunkte der „deutschen

Messe" für die evangelischen Gemeinden Lippstadts nach Luthers
Anschauungen ganz kurz zusammengestellt, denn er sagt selbst«?)

in seiner Vorrede von „Enn Christlicker Trost usw. Rostock 1551"

in bezug auf seine Lippstädter Tätigkeit, er habe das- Testament

Christi und die Zeremonien „na gebruke der hilligen Witten

bergischen Kerken" eingeführt, während er unmittelbar darnach er

mähnt, daß er eine „Kirchenordnung der Ehrenreichen Stadt Soest,

so in Druck ausgegangen" auf Bitten, Forderung und Befehl
eines ehrsamen, vorsichtigen, weisen Rats durch Gottes Gnade

aufgerichtet habe. Wäre von ihm auch in Lippstadt eine aus

führliche Kirchenordnung verfaßt, oder gar in Druck gegeben

morden, so hätte er solches in diesem Zusammenhange unbedingt

ermähnen müssen. Es wird daher eine vergebliche Mühe
bleiben, nach einer gedruckten Lippstädter Kirchenordnung von

Gerdt Omeken zu suchen. Das Verdienst aber wird ohne
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Zweifel Gerdt Omeken bleiben, daß er „den Gottesdienst nach
der Art, wie es in Sachsen bräuchlich mar, in der Stadt
'tor Lippe' einrichtete und hier die deutsche Messe zustande
brachte", b»)

IV. Kapitel.

Die Änderung der städtischen Verfassung und der

Aamxs um dieselbe.

Selbstredend kam es bald dem Herzog Johann von Cleve

zu Ohren, daß die Lippstädter den Gerdt Omeken zu sich be

rufen hätten. Dieser, ohnehin verbittert und voller Sorge wegen
der Vorgänge in Soest, wo Johann Kelberg, Kaplan von
St. Pauli, um dieselbe Zeit beim Gottesdienst Luthers Lieder
singen ließ und evangelische Predigten hielt, schrieb sofort einen

ungnädigen Brief an die Lippstädter Bürgerschaft, daß er

mit höchstem Mißfallen vernommen, daß man in der Stadt

„tor Lippe" nicht nur etliche abgefallenen Mönche, sondern auch
sogar unter denselben einen aufrührerischen Menschen, nämlich
den aus Büderich neulich von ihm verjagten Omeken zu seiner

nicht geringen Verachtung angenommen hätte und eine Kirchen
ordnung von ihm aussetzen lassen. Er befehle ihnen daher bei
der höchsten Ungnade, diesen und alle anderen neuen Lehrer

abzuschaffen.
— Die Lippstädter Bürger ließen sich durch dieses

Schreiben ihres Landesherrn nicht einschüchtern. Ermutigt und

gestärkt durch die Erfolge, welche die Reformation in den be

deutendsten westfälischen Städten Soest und Münster gleich
zeitig davontrug, teilten si

e

vielmehr dem Herzog mit, „sie

hätten in dem allen nur das Wort Gottes im Auge gehabt,

welches jene Auguftinermönche entsprechend dem Unterricht ihrer

Provinzialen und Vorgesetzten freiwillig im Kloster zu predigen

angefangen. Solches zu hören und anzunehmen wäre ihnen

um so weniger bedenklich vorgekommen, weil die Doctoren und

Prosesforen, welche ihre Augustinerbrüder gelehrt hätten, von

dem Churfürsten in Sachsen Johann beibehalten und beschützet
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würden. Daher gelangte auch ihre unterthänigste Bitte an

Ihre Durchlaucht, daß ihnen doch möchte so viel Freiheit ver

stattet werden, daß si
e

diejenigen behielten, die nichts anders

als göttliche Wahrheit lehrten. Was aber den Omeken an

gehe, so würde solcher ehester Tage wieder weggehen". — Herzog
Johann verhielt sich auch diesen Bitten gegenüber ablehnend,

obschon ja die Bürgerfchast betreffs Omekens seinem Befehl nach

zukommen versprochen hatte. In einem eingehenden Schreiben
erklärte er den Lippstädtern, daß das Recht, Pastoren zu

wählen oder anzusetzen, nicht ihnen, sondern lediglich der Landes

obrigkeit, als nämlich ihm und dem Grafen zur Lippe zustehe.
Deswegen sollten si

e unweigerlich die „abgefallenen Neulinge"
als Verkündiger einer vom Papst und dem heiligen römischen

Reiche durch den Kaiser verworfenen und verdammten Lehre

fortjagen. Und dafern si
e ja eine neue Kirchenordnung ver

langten, fo follte ihnen in kurzer Zeit damit gemillfahret werden,

so daß si
e

sich in keinem Wege würden beschweret finden.
—

Hatte Herzog Johann gehofft, durch diesen Brief die Lipp

städter zur Herstellung des früheren kirchlichen Zustandes zu

bewegen, so hatte er sich sehr getäuscht. Diese schickten ihm

vielmehr eine Erwiderung, welche dem Bekenntnis des Petrus
vor dem hohen Rat: „Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menschen" sehr ähnlich sah und von der tief religiösen

Bedeutung der reformatorischen Bewegung in Lippstadt klares

und unwiderlegliches Zeugnis ablegt. Sie schrieben, „daß si
e

erkannt hätten und noch erkenneten, daß die ihnen von den

Augustinermönchen vorgetragenen Lehren mit den Lehren Christi
und seiner Apostel und also in alle Wege mit der heiligen

Schrift übereinstimmten. Sie hätten deshalb diese Leute, die

si
e bei sich gehabt und als treffliche Lehrer geprüft, bei Zeiten

und ehe si
e

anderswohin berufen morden, nach der Weise der

alten christlichen Kirche zu ihren Seelsorgern erwählet. Sie
bäten deshalb den Herzog, er möge die Sache, die si
e um des

Gewissens willen unternommen, gnädig ansehen, denn eine

Geivissenssache erleide keinen Aufschub noch Verschleppung".

So stellten sich also die Lippstädter Bürger betreffs der Lehre
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in echt evangelischer Weise auf den sesten Grund der heiligen
Schrift, auf Jesu Christi und seiner Apostel Wort, und ließen
sich durch keines Menschen Satzung noch Befehl davon ab

zwingen, abdringen oder abwendig machen. Betreffs der Ge

meindeordnungen, Berufung der Prediger usw. aber ließen

si
e

sich durch den Brauch bestimmen, der in der alten christlichen

Kirche heimisch war und Gültigkeit hatte, — und si
e taten

recht daran. — Herzog Johann zeigte freilich für solchen
Standpunkt kein Verständnis. Er wurde vielmehr über dieses
Schreiben der Lippstädter noch mehr entrüstet, wandte sich an

den Grasen Simon von der Lippe, und beide geboten nunmehr

nach gemeinsamer Beratung unter Androhung ihres höchsten
Zorns, bei Strase aller Ungnade, „sofort alle neuen Sätze ab

zustellen, die abgefallenen neuen Lehrer megzufchaffen, die vor

malige alte Religion, auch die derselben zugetanen, vorhin
gehabten und von den Landesherren rechtmäßig eingesetzten

Lehrer wieder anzunehmen, und sich im übrigen zu allem Ge

horsam zu untermersen".

Zu den Feinden von außen erwuchsen der reformatorifchen
Bewegung in Lippstadt nun auch noch Feinde im Innern der
Stadt. Aus einem Schreiben der Amtleute an die Herrschaft
zu Cleve vom 24. März 1531 geht hervor, daß „ein Prcidikant
im Kloster sich öffentlich auf der Kanzel mit beweglichen Worten

beklagt habe, daß ihm das Wort Gottes verboten worden sei."
Dadurch wurde, wie aus jener Urkunde hervorgeht, „der gemeine

Mann und Bürger, zum Teil von dem jungen Volk in einen

Aufruhr erwecket", die Glocken wurden geläutet, „gesenge etlyker

psalmodien" erklang, die Menge näherte sich dem Rathause,

sandte Boten an Bürgermeister und Rat, ob si
e

solches Verbot

hätten ausgehen lassen. Ohne Zweifel steht dieses Ereignis

in innerem Zusammenhange mit der großen Veränderung, die

im Jahre 1531 am Tage Petri Stuhlfeier (catkeclra ?etri)
im Lippstädter Stadtregiment vor sich ging. An diesem Tage,
dem 22. Februar, dem von Alters her in Lippstadt üblichen
Wahltage, verhinderte?') die aus dem Rathause versammelte
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Bürgerschaft die Abhaltung der Ratswahl nach dem alten

System und setzte einen aus ihren Leuten bestehenden Wahl

ausschuß ein, der alsbald ohne Rücksicht auf den abtretenden

Rat, der bisher stets den neuen gewählt hatte, einen neuen

Rat „kor", der zur Hälfte aus Mitgliedern des „alten Rats",

zur Hälfte aus neuen Männern aus der Bürgerschaft bestand.")
Aus den Ratslisten von 1531—1565") sind die neuen Leute

sofort erkennbar. Offenbar wurde diese Änderung auch aus

dem Grunde vorgenommen, weil einige unter den Bürger

meistern und Ratsherren der neuen Lehre abhold waren und

den Fürsten nicht gern entgegen sein wollten. Aber dieser halbe
Erfolg genügte den radikaleren Elementen in der Bürgerschaft
bald schon nicht mehr. Der neue Rat wurde gezwungen, einen
Nebenrat von 16 Mitgliedern anzuerkennen, der ihn kontrollieren

und dessen Vorschlägen er sich fügen sollte. Und damit noch

nicht genug: es wurde ein Ausschuß von 6 Bürgern eingesetzt,
der die Verfassung revidieren und auf neue Grundlagen stellen

follte. In Folge dieser Veränderung im Stadtregiment kam
es zu höchst tumultuarischen Scenen"). Da die Mitglieder
des Rats sich nicht gutwillig dem Willen der Bürgerschaft

fügen wollten, fo wurden ihnen die Schlüssel abgenommen

und die „Pforten, Türme und Mauern" besetzt. Fragt man

nach den tieferen Gründen dieser Veränderung im Stadtregiment,

so wird Dr. Overmann Recht haben, der in ihr Dvr allem
die gewaltsame Zerstörung der Geschlechterherrschaft und die

Eroberung des Rechts an der Teilnahme der städtischen Regierung

seitens der Zünfte erblickt"). Demnach hätte die reforma-

torifche Bewegung in Lippstadt in ihrem weiteren Verlaufe auch
einen sozialen Anstrich bekommen, was bei der Erstarkung der

Zünfte im späteren Mittelalter und bei der Cliquenwirtschaft
der Geschlechter durchaus nicht verwunderlich ist. Daß aber

die religiöse Seite der Bewegung immer im Vordergrunde ge
blieben ist, is
t

sür jeden, der Augen hat zu sehen und sich fein
Urteil durch konfessionelle Engherzigkeit nicht trüben läßt, sonnen
klar. — Übrigens wird dieses Ereignis von allen älteren Dar

stellern der Reformationsgeschichte Lippstadts: von Steinen,
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Möller usw. 1 bis L Jahre zu spät angesetzt und zwar in die

Zeit nach den „Dortmunder Beschlüssen." Sie kannten offen
bar die Urkunde vom 24. März 1531 noch nicht. Auch inhaltlich
sind ihre, sowie auch des Dr. Chalvbäus' Mitteilungen^) un

richtig, da es sich nicht um Einsetzung von 30 und 60 Bürgern,

sondern um 16 und 6 handelt, wie urkundlich feststeht.

Kaum war die Veränderung des Stadtregiments, gewöhnlich
als „Aufruhr" bezeichnet, zur Kenntnis der Landesherren ge
langt, als diese sofort an die Lippstädter schrieben"), „nun

mehr hätten si
e gesehen, was die Bürger der Stadt unter dem

Vormunde des Evangeliums gesucht hätten; si
e

hätten es nicht

dabei bewenden lassen, katholische Priester fortzujagen und ohne

Wissen und Willen der Landesobrigkeit und des Rats deren

Stellen mit abgefallenen Neulingen wieder zu besetzen, sondern
obendrein die ihnen verordneten Bürgermeister und Rat bei
der neuen Wahl entweder zurück- oder gar abgesetzt und da

durch die althergebrachte Form des Regiments über den Haufen
gemorsen. Ja, si

e

hätten erst 16, dann 6 aus ihrer Mitte zu

Rädelsführern eines boshaften und unverantwortlichen Auf-
ftandes erwählt und dadurch die Ordnung Gottes und ihrer

Landesherren gleichsam mit Füßen getreten. Somit solle ihnen
hiermit allen Ernstes nochmals anbefohlen sein, aufs schleunigste

olle Neuerungen wieder abzutun und des begangenen Unfugs

halber um Gnade und Verzeihung zu bitten." — Die Livv
städter Bürger dachten auch nach diesem Schreiben an keine

llnlermersung, erwiderten vielmehr^), si
e

wüßten nicht, was

si
e

Böses wider die hohen Landesherrschaften getan, inmaßen

si
e

jederzeit, wie noch, nur darnach getrachtet, dem Kaiser und

so auch ihrer Landesobrigkeit, zu geben, was des Kaisers is
t

und Gott, was Gottes ist. Was aber die letzte Ratswahl
anlange, so hätten si

e ja zu allen Zeiten eine freie Wahl ge

habt (Hamelmann: „so wäre es stets bei den Lippstädter Bürgern
Sitte gewesen, ihre Senatoren und andere selbst zu wählen");
die Landesherren aber hätten bisher nichts anderes dabei getan,
als daß si
e

ihre Abgeordneten geschickt, welche zugehört hätten.
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wenn die neu Erwählten ihren Eid, den Herren und Bürgern
der Stadt Lippe treu zu sein, ausgeschmoren. Daher lebten si

e

der sicheren Hoffnung, daß ihre letzte Wahl auch gnädig auf
genommen und die über die gewöhnliche Anzahl der regierenden

Personen zum gemeinen Besten angesetzten Männer bestätigt
würden. Im übrigen wünschten sie zu missen, wer si

e

doch

bei den hohen Landesherrschaften so unbefugt angeschwärzt habe,

damit si
e

sich gegen denselben rechtmäßig verteidigen könnten.

Was die Beibehaltung ihrer Lehrer und die Nichtannahme
der Kirchenordnung (letztere is

t

offenbar 1531 von Johann
von Cleve nach Lippstadt geschickt morden, da si

e in der Be

gründung der Zwangsmaßregeln im Jahre 1531 ermähnt wird,
und is

t

hiernach E. Knodt, v. Johann Westermann S. 72
zu berichtigen) beträfe, so sähen si

e

sich zu folgender Recht

fertigung veranlaßt: „Es se
i

vor einigen Jahren einer von
Köln gekommen, welcher von dem Bischof daselbst bevollmächtigt

gewesen, die hier entstandenen Lehren zu untersuchen. Da sich
nun ihre Prediger mit demselben in ein öffentliches Gespräch

aus Gottes Wort hätten einlassen und also ausmachen wollen,

wer recht oder unrecht lehre, solch Erbieten aber verworfen
worden sei, so könnten si

e

nicht anders glauben, als daß die

unter ihnen bisher vorgetragene Lehre die rechte sei. Doch

wären jene minisrri bis auf diese Stunde, wofern si
e aus

göttlicher Schrift eines Irrtums könnten überführt werden,
bereit, von ihrem Vorhaben sogleich abzustehen. So lange
aber solches nicht geschehe, könnten sie, wie früher, so auch

jetzt nicht diese guten Leute verstoßen. Ja, si
e

vermöchten

Gewissens halber nicht anders, als derselben auf Gottes Wort

gegründeten Lehre und Verwaltung der Sakramente nebst anderen

Kirchengebräuchen, sowie solche im Sachsen- und Hessenlande

befindlich wären, beizubehalten."
Da nun die Landesherren mit solcher Antwort nicht zu

frieden waren, ihr Zorn auch noch dadurch gereizt wurde, daß
der PrSdikant Wilhelm Cappel!, — die Gegner sagten: „mit
Gewalt," die LippstSdter: „christlich freien Willens und unge

zwungen" — es wagte, am Sonntag nach der Himmelfahrt
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Gerdt Omekens Vorschrist zu feiern, so wurde den Lippstädtern

durch den Herzog und den Grasen, — der dazu von dem

erfteren überredet mar — ein Bescheid, der sür si
e die folgen

schwersten Bestimmungen enthielt. „Weil sie weder ihre Schuld
anerkannten, noch von ihrem Beginnen abstünden, noch über

den Tumult sprächen oder gar um Verzeihung bäten, auch die

Ordinatio, die Kirchenordnung, welche von so vielen gelehrten

Männern Europas (gemeint is
t

besonders Erasmus von Rotter

dam) gebilligt sei, nicht annähmen, so sähen si
e

sich genötigt,

ihnen hierdurch ihre Ungnade anzukündigen, alle Zusnhr zu
sperren, ihnen die Wege zu verlegen und allen benachbarten

Städten und Dörfern hart anzubefehlen, nichts in die Stadt

zu bringen." Sie mußten sogar das zu erreichen, daß der

Erzbischof und die Bischöfe von Köln, Osnabrück, Paderborn
und Münster für ihre Gebiete dasselbe Verbot erließen.?«)

Dadurch geriet die Stadt in die schmierigste Lage, weil der

größte Teil der Bürgerschaft inbetreff der Beschaffung der

notwendigsten Lebensmittel auf den Verkehr mit der Umgegend

angemiesen mar. Sie bat deshalb die Landesherren unter

tänigst, ihren Abgesandten Audienz zu gewähren, bei der si
e

sich wegen des Tumultes entschuldigen könnten. Sie erhielt
aber, wie es scheint, keine Antwort mehr.

Die Forderung des Herzogs Johann an die Lippstädter

Bürgerschaft, den M. Gerdt Omeken unverzüglich zu verjagen,
erledigte sich dadurch ganz von felbst, daß dieser von den

Soeftern berufen wurde, in ihrer Stadt unter Zurateziehung

Melanchthons die Aufstellung einer „lutherischen Kirchen

ordnung" in die Hand zu nehmen. Am 1
.

Januar 1532

wurde Gerdt Omeken durch den berühmten Maler und Kupfer

stecher Heinrich Aldegrever von Lippstadt nach Soest ge
holt, wo er in schmerer, sturmbemegter Zeit das Steuer des

Kirchenmesens fest in seiner Hand hielt, den Gemeinden an

Stelle ihrer Priester, die sich des Evangeliums weigerten,

evangelische PrSdikanten gab, und vor allem ihnen die von

H
. Ki«mSll«r, Ztefor>na:i»n«gel<hichte von Lixpstodl. Z
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Urbanus Rhegius in Lüneburg durchgesehene, auf der braun-

schmeigischen Kirchenordnung Bugenhagens aufgebaute „Ordi-

nanz" schenkte, die „up Gudensdag na Lätare 1532 reide

mar", einen manchmal etwas stürmischen, im ganzen aber be

sonnenen, kraftvollen und männlichen Charakter an sich trägt

und „mit vollem Lutherzorn die großen Schäden der feind

lichen römischen Partei geißelt". »°) So lange in der „ehren
reichen" Stadt Soest das Evangelium auf dem Leuchter steht,
wird man dankbar des Mannes gedenken müssen, dem das

Verdienst gebührt, die Soestische Kirche mit Erfolg an die

Wittenbergische Reformation gebunden zu haben.
— Der Zorn

der Landesherren wurde durch Gerdt Omekens Weggang von

Lippstadt freilich nicht beschwichtigt; schwer lastete dieser auf
der von Hunger und Armut bedrohten Bürgerschaft. Des

halb wandte sich der Lippstädter Rat am 20. Januar 1532«')
an die Edle Frau Magdalena zur Lippe geb. Gräfin von

Mansfeld mit der untertänigsten Bitte, den Lippstädter Bürgern
bei ihrem Ehegemahl eine gnädige „Middelersche" sein zu
wollen. Sie schrieben an ihre Landesmutter, „die Landes

herren der Stadt, der Herzog von Cleve und Graf Simon,

hätten leider die Bürger mit ungnädigen Augen angesehen
und denselben in ihren Landen und durch Ersuchung anderer

Fürsten und Herren die Ab- und Zufuhr verhindert, ihre
Güter bekümmert und dadurch si

e der Leibesnahrung beraubt,

obwohl si
e demütig gebeten, si
e vor den Herren oder deren

Räten zum Verhör und zur Verantwortung kommen zu lassen."

Obwohl Hamelmann berichten kann, daß Gräsin Magdalena

sich in der Tat als eine gnädige „Middelersche" bewiesen und

„inständigst sür die Lippftädter Bürger gebeten habe," so blieb

doch der Sinn der Fürsten gegenüber der Stadt unverändert.
— Ebensowenig aber war die sast gleichzeitig gestellte Bitte
des Lippstädter Rats um Zustimmung zur Abhaltung der

Ratsmahl von Erfolg gekrönt, denn der Herzog von Cleve

ließ ihm unter dem 16. Februar 1532 »2) antworten, die

Zustimmung könnte nur dann gegeben werden, wenn alle miß

bräuchlichen Neuerungen aufgehoben würden,' insonderheit



35

müßte er verlangen, sofort „abzustellen" die 16 und 6, welche
im vergangenen Jahre wider der Landesherren Einwilligung
und entgegen alter Gewohnheit „aufgeworfen" worden seien.
So war also der hartbedrängten Stadt, an deren Tore die
Ittot klopfte, die Aussicht auf die Gnade ihrer Landesobrigkeit

genommen. Das Jnterzesfionsgesuch bei der Gräfin Magdalena,

auf deren Fürsprache man mit Recht große Hoffnungen gesetzt
hatte, weil si

e bei ihrem Ehegemahl viel vermochte, war er

folglos gewesen. Die „Ratskor" des Jahres 1532 mußte
vorgenommen werden, ohne daß die Fürsten ihre Einwilligung

dazu gegeben hätten. Da suchten si
e

nach einem neuen Wege,

die Herzen ihrer Landesherren umzustimmen.

Auf die Bitte der Lippstädter Bürgerschaft an die Lippische
und Cleve-Märkische Landschaft von Ritterschaft und Stätten

um ihre Vermittlung bei den Landesherren fanden drei Ver

handlungstermine statt, die beiden ersten zu Hamm in West
fallen, der 3

.

und letzte zu Dortmund.

Am 15. Februar 1532, am ersten Donnerstag in den

Fasten, waren in Hamm die landesherrlichen Deputierten
<von feiten Lippes waren erschienen Reineke de Wend, Jürgen
von Mengerßen, Friedrich von Exter, Herr Berndt Stolte

und Johann Rodewig,sZ) und die Abgesandten der Stadt „tor
Lippe" versammelt. Da traten die ersteren auf und legten im

Namen ihrer Fürsten Beschwerde gegen die Lippstädter ein

„wegen des gewaltsamen Umsturzes der Stadtversassung im

Februar 1531^), bezichtigten si
e des Aufruhrs, des wider

rechtlichen Glockenläntens, der ungesetzlichen Besitznahme der

Pforten, Türme und Mauern, der wider alte Ordnung und

und ihre Einwilligung geschehenen Natswahl und der unge

hörigen Einführung religiöser Neuerungen." Daß diese Tagung

ohne befriedigendes Ergebnis für Lippstadt verlief, beweist

schon der oben mitgeteilte Bescheid vom 16. Februar 1532,

worin der Lippstädter Bürgerschaft aufgegeben wurde, ohne
Verzug sämtliche Neuerungen abzustellen, wenn anders si
e die Zu
stimmung für die neueRatswahl am 22. Februar erhalten wollten.

3*
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Bereits am IL. März desselben Jahres, am Dienstag
nach Lätare, fand eine zweite Versammlung zu Hamm statt,

um wegen der Religionsveränderungen in Lippstadt und an

anderen Orten zu verhandeln. Hier murde^) zwischen den Räten

des Herzogs von Cleve und des Grafen Simon einerseits und-

den Abgeordneten Lippstadts andererseits wegen der von letzterer

begangenen Gemalttat und wegen Annahme des neuen Glaubens

folgendes Abkommen getroffen: Die beiden Landesherren,

wollen auf nächsten Mittwoch nach Cantate (1. Mai) ihre
Räte nebst der Ritterschaft und den „Stedefreund««" der

Lande Cleve, Mark und Lippe nach Dortmund berufen, wo

hin auch die Lippstädter Bevollmächtigte absenden sollen. Mit
dem, was dort die Ritterschaft nnd Städte wegen beider

Punkte nach ihrem Gutdünken aussprechen, wollen die Lipp

städter „fredig seyn", auch bis dahin die Schwestern in ihrer
Stadt an deren Gottesdienste nicht hindern und ihre Renten,

verabfolgen und gebrauchen lassen (von Steinen i „auch bis da

hin die Jungsrauen und Schwestern innerhalb der Stadt Lippe-

mit ihrem Gesänge und göttlichem Dienste nach alter Gewohn

heit auf ihrem Chor und in anderen Kapellen ungehindert

fortfahren lassen").
— An demselben Tage vermitteln^) die

verordneten Räte des Herzogs von Cleve und des Grafen zur
Lippe zwischen den Brüdern von Hörde zu Störmede und dem.

Rate der Stadt Lippe einen Vergleich, „nach welchem die erstereir.
die gefangenen Lippstüdter Bürger in die Hände des Herzogs
und des Grafen, die Lippstädter aber den aus der Herrschaft
Störmede geholten und in ihrer Stadt gefangen gesetzten

Priester (Dietrich Saterdag) und dessen Bruder in die Hände
des Erzbischoss von Cöln stellen und am Montage nach.
Judica (18. März 1532) zwischen Bökenförde nnd Schremkcns-
warde (Dr. Chalyböns: „Schrenkensmarke") ausliefern, die

Parteien sich einen vorläufigen Anstand bewilligen nnd am

Mittwoch nach Cantate zu Dortmund vor den Räten weiter

wegen der Sache handeln wollen." Wie diese Angelegenheit
später verlaufen is

t,

läßt sich nicht feststellen. In dem Protokoll
von Dortmund findet sich darüber nichts.
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Am 1. Mai des Jahres 1532 fand die zu Hamm ver
abredete Versammlung in Dortmund wirklich statt. Anwesend
waren die Clevischen Räte, die Räte der Clevischen und

Märkischen Ritterschaft: Dirik von Junkhof (von Steinen:

Brunkhorst) und van Battenborch, Dirik van Eickel, Werner
von der Recke, Kemmerer Melcher von Delwich: die Abge

sandten der Clevischen Städte: Cleve (Bürgermeister Henrich von

Grevenstein svon Steinen^, Henrich von Butensenn s^Dr. Chaln-
bäusl), Wesel (Wessel van Beth, vielleicht Barß), Emmerich,
Calcar, Xanten, Rees; Abgesandte der Märkischen Städte:

Hamm (die Bürgermeister Hermann Buttel und Weinolth
Wennecker), Unna (Bürgermeister Johann Brabender). Von
Lippischer Seite hatten sich eingefunden die Räte: Lulef von

Kloster, Friedrich von Exter, Herr Berndt Stolte und Meister

Johann Mentze; die Abgesandten der Ritterschaft: Alef Smarte,
Simon Werpuv, Tönnies von Donop, Arndt von Kerssenbrock;

Abgesandte der Städte: Lemgo (Bürgermeister Lulevh s.LüW
Jggenhauß), Horn (Bürgermeister Bertold Wernickes) und

Blomberg. — Die Lippifchen und Clevischen Räte trugen
mit Bezugnahme auf die bereits zu Hamm abgehaltene Kon

ferenz ihre Beschwerden gegen die Stadt nochmals vor. Die

selbe habe gegen ihre Privilegien die Ratskor durch Wahl
von sechzehn über die gewöhnliche Zahl verändert, die Zere
monien und altchristlichen Gebräuche abgeschafft, mit Gewalt

die deutsche Messe eingeführt ufw. Die Lippstädter suchten

sich dagegen zu verantworten. „Die Ratskor se
i

mit der

Herren Consens und die Veränderung wegen Versterbens der

Personen geschehen. Die deutsche Messe habe ein Priester

christlich freien Willens und ungezwungen gehalten. Die

Prädikanten hätten bei ihnen das Wort Gottes nach dem

christlichen Verstände gepredigt, und hofften sie, daß, weil die

Sache die Seele belange, si
e

sich darin nicht vergangen hätten

usw." Vorstehendes is
t der Auszug des Protokolls, welches

über die zwischen den Clevischen und Lippischen Räten einer

und den Abgesandten der Stadt Lippe andrerseits stattgehabte
Verhandlung am 2

. Mai 1532, am Donnerstag nach Wal
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purgis aufgenommen wurde. — Am dritten Verhandlungstage,
am Freitag nach dem Sonntage Kantate wurde der

Schiedsspruch«») gefällt, der für die Lippstädter Bürgerschaft

durchaus ungünstig ausfiel. Jnbezug auf die Neuerung bei

der Ratswahl und die dadurch begangene „Uberfahrenheit"
wurde den Abgesandten Lippstadts gesagt, daß si

e

ihren Landes

herren „brüchtfällig" geworden und darum verpflichtet feien,

Wandel zu schaffen- doch wollten die Abgeordneten der Ritter

schaft und Städte untertänig gebeten haben und ferner bitten,

die Bürger von Lippstadt „gnädig zu bedenken". Jnbezug

auf die Annahme des neuen Glaubens wurde bestimmt, daß

Bürgermeister, Rat und Gemeine der Stadt Lippe sofort die

hochlöblichen Ordnungen und Reformation annehmen sollten,

welche der Herzog von Cleve zur Beilegung und Vermeidung

allen Zwists und Aufruhrs und zur Wiederbringung und Er
haltung christlicher Liebe und der christlichen heiligen Kirchen

Gewohnheiten eingeführt hätte; dagegen sollten si
e

solche

Neuerungen, die si
e „aus eigener Bewegnis" und ohne An

sehen und Bewilligung ihrer Fürsten und Herren in ihren

Kirchen oder sonstwie angefangen, ohne Verzug abstellen, auch

nichts in irgend einer Weise schaffen noch tun bis zu der Zeit,

wo der Kaiser sich mit den Kurfürsten und Ständen des

heiligen römischen Reichs auf einem demnächst zu haltenden

Reichstage über eine „gemeine Ordnung" vergleichen würde.
—
Unterschrieben is

t

diese Urkunde, von der vorstehendes einen

Auszug wiedergibt: „Gescheen und gegeven tho Dortmund?,

Frigdages nah dem Sonndag Cantate, im Jahre nach Christi
des Herrn Dirick v. Brunckhorst und van Battenborch,

Dirick van Eickel, Werner van der Recke, Simon Werpup,

Tonnies van Doneps (so von Steinen!), Wessel van Beth

(vielleicht Barß) zu Wesel, Henrich van Grevenstein zu Cleve,

Hermann Buttel! zum Hamm, Johan Brabender zu Unna,

Lülff Jggenhauß zu Lemgo, Bertolt Wernickes zu Horn."
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V. Kapitel.

Vis neue Ordnung.

Tie drei Vermittlungstage zu Hamm und Dortmund
waren für die Lippstädter nicht nur resultatlos verlaufen,

fondern hatten ihre Lage noch verschlimmert. Die Vertreter

der Fürsten, der Ritterschaft und Städte beider Länder hatten
gesprochen und ihr Schiedsspruch hatte vernichtend gelautet.

Sich darnach richten, das hieß so viel als der lutherischen
Reformation, für deren Durchführung nun jahrelang gekämpft
mar, in der Stadt „tor Lippe" den Todesstoß versetzen.
Die wackern Bürger dachten aber auch nicht entfernt an Ab

schaffung des neuen Glaubens, sondern hofften auch jetzt noch

stark auf die Milde und Huld ihrer Landesherren. „Es schiene
ihnen fast unglaublich, daß der Graf zur Lippe seiner Stadt,
der seine Vorfahren Name und Ursprung gegeben, der si

e mit

allerlei Privilegien ausgestattet hätte, so ungnädig sein könne."

Da nun die Gräfin Magdalena als liebreiche Landesmutter viel

fältig und inständig bei ihrem Gemahl bat, auch der Landgraf

Philipp von Hessen, auf welchen man am Lippischen Hofe große
Stücke hielt, sich der Stadt fehr annahm, so wagten es die

Lippstädter Bürger am Donnerstag nach Pfingsten sich

noch einmal an den Grafen zur Lippe zu wenden. Sie >

schrieben — ««) und dieses Schreiben is
t ein abermaliger klarer

und deutlicher Beweis für die echt religiöfe Bedeutung der

Lippstädter Reformationsbewegung — : Sie hätten den Be-

fchluß des Dortmunder Tages in einer versiegelten „Ordinantia"

erhalten. Da dieselbe aber nichts Eigentliches von beiderlei

Gestalt des hochmürdigen Leibes und Blutes Christi „an-

thue", wie dieses das heilige Evangelium selbst öffentlich mit

bringe und der gemeine Mann dies also erinnere, so bäten si
e

darum, so demütig und dienstlich si
e vermöchten, daß der Fürst

so gnadig sein wolle, daß si
e das Hochwürdige Sakrament

nach der Einsetzung und nach der Lehre des heiligen Evan

geliums genießen und gebrauchen möchten. Ob der Graf
die Bürgerschaft einer Antwort gewürdigt hat, wiffen mir nicht;
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e

nicht günstig. Alle Fürbitte und alle Ver
wendung ermies sich als umsonst. Die Landesherren schienen
entschlossen, die Stadt ihren Zorn aufs empfindlichste fühlen

zu lasten und den Widerstand der Bürger in einer solchen

Weise zu brechen, daß si
e

sobald nicht wieder wagen sollten,

sich ihnen zu widersetzen.
—
Vielleicht oder wahrscheinlich hat

diese Strenge noch eine Steigerung erfahren durch eine im Jahre
1532 erschienene Schrift«») des Kölner Inquisitors Dr. Romberg,
der in Soest im Sommer 1531 gegen seinen Ordensbruder,

den evangelisch gesinnten Dominikaner Thomas Borchmede,

in die Schranken getreten war, dafür aber nur den Spott
namen „Genfebeck" (Gänseschnabel) eingeerntet hatte«'). Dieser
Dr. Romberg ermahnte in jener Schrift die drei evangelisch

gesinnten Städte Münster, Soest und Lippstadt, bei der alten

Weise zu verbleiben und schrieb darin die eines römischen
Inquisitors würdigen Worte: „Es sind derartige Verächter
der Kirche nicht durch Disputationen zu überwinden (— vor

solchen scheint Dr. Romberg, wie schon sein Verhalten gegen
über O. Westermann und Koiten beweist, große Angst gehabt

zu haben
— ), sondern si

e

sind vielmehr als Heiden von den

Katholiken anzusehen und durch Strafe von ihrer Torheit ab

zubringen." Das is
t ganz und gar der Sinn, der uns auch

in unseren Tagen noch in dem Wort von den „gesegneten

Scheiterhausen" entgegentrat. — Die Landesherren wären

zweifellos schon im Jahre 1532 zur Belagerung und Züchtigung
Lippstadts geschritten, wenn ihnen nicht die Unruhen in Soest

die Hände gebunden hätten. Aber schon die Sperrung der

Zufuhr war für die Stadt eine Ursache „großer Trauer und

empfindlichen Mangels."
Das Evangelium ging unterdessen in der Stadt seinen

stillen, aber festen Gang. Die Erkenntnis von den kräftigen

Irrtümern der römischen Kirche und von der Wahrheit, wie

si
e

auf Grund des Wortes Gottes durch die lutherische Re

formation wieder ans helle Licht gebracht wurde, ergriff die

Herzen immer mehr. Der Ruhm der kleinen Stadt „tor Lippe"

drang sogar bis in die Schweiz hinein, indem am 16. April 1532
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Theoderich (Dietrich) Bitter von Wipperfürth von Köln aus,

ivo er Stiftsschullehrer zu St. Ursula mar, an Heinrich
Bullinger, Prediger zu Bremgarten in der Schweiz, schrieb,

daß neben der „opulenten" Stadt Soest und der „berühmten"
Stadt Münster auch einige „minzige" Städte mie Lippe und

Hamm das wahre Evangelium Gottes zugelassen hätten. ^) Die

Erkenntnis der Wahrheit war bereits so fest in den Herzen ge

gründet, daß O. Westermann sogar noch nach auswärts seine
Tätigkeit entfalten durfte. So sehen mir ihn im November
und Dezember des Jahres 1533 in seiner Vaterstadt Münster
mit großer Kraft und Entschiedenheit, aber auch mit großer

Nüchternheit und Besonnenheit für die neue Lehre wirken,

nachdem Abgeordnete aus Münster ihn als einen besonders
geeigneten Mann dorthin berufen und geholt hatten. Am
L3. November 1533 predigte er vormittags in der „Uberwasser

kirche" und nachmittags in der „Agidienkirche" und „zeigte

seine Beredsamkeit und Wittenbergische Theologie gegenüber

römisch-katholischen und anabaptistischen Strömungen zur

Genüge". «2) In der darauf folgenden Woche arbeitete er
mit Fabritz und Lening (letzterer, Johann Lening, war Pfarrer
zu Melsungen, und Dietrich Fabricius, einst Vorkämpfer der

evangelischen Sache zu Köln, war jetzt Diakonus zu Kasfel;
beide hatte Landgraf Philipp von Hessen aus Bitten des

Münsterschen Rats am 8. November 1533 entsandt) — eine

Religionsverbesserung aus, die mit dem Augsburgischen
Glaubensbekenntnis in allen Stücken übereinstimmen sollte.

Fabricius machte dieselbe am 30. November 1533 in der

Lamberti-Kirche zu Münster öffentlich bekannt und drohte denen,

die si
e

nicht annähmen, mit der Rache des Höchsten. Am

14. Dezember 1533 feierte Fabricius in der Lamberti-Kirche
mit sechs Genossen das heilige Abendmahl auf evangelische
Art. Auch O. Westermann nahm daran teil und erntete mit seinen
Freunden dafür den Spott und Schimpf der Anabaptisten
unter Rottmanns Führung. Am 28. Dezember 1533 kehrte
O. Westermann von Münster nach Lippstadt zurück, wahr
scheinlich veranlaßt durch das tumultuarische Auftreten des
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Anabaptisten Henricus Rollius.") Bereits wenige Monate
später, im Februar 1534, bemühten sich die Soester um den

Lippstädter Reformator, damit er ihnen an Stelle des Johannes

Pollius zunächst als Koadjutor Brünes am Evangelium diene. «5)
Er erhielt aber nicht die Einwilligung des Lippstädter Rats,
den er, wie er an die Soester schrieb, ohne seine Bewilligung

nicht verlassen mochte.^) Der Brief an den Soester Rat is
t

in Sprache und Art so interessant, auch gemährt er solch

einen klaren Einblick in die ganze Denkweise und Sinnesart

O. Westermanns, daß er unverkürzt hier folgen mag:
(ünacle uncl krecle clorck dliristum. rlrsamen uncl vursicliti^e

und levenn nerrn, bisunclers Fucle iruncles. ^
.

I. sclirikite an

mx izevercli^et Kebde icn alles inlialcles Aeleserm uncl Kebde

ock moZeliKen vl^t anZevenclet, bv mvnen lierrn van cler I^ippe,

clen ick clenstes Kslven verstricket bin, ick mvt erem villen

juveri scliriitteri uricle boZerten moclite svn nahekommen. Luncler

ick Kebbe cles niclit mo^en erlangen so j. I. ut eren scliriiiten

tlio vormerken nebben. 8o en macli ick erer arie ere bevilAun^e
nvcnt voriaten. rleclcle ick mer ere consent erlangen moclrt,

wollte ick alles vermoges ns cler gnacle mv (üott vorlentk

beöcle Autviilicli ^uwe (ÜIiristenAemevn Aeclenet tiebben uncl cle

Kevlsam spvsc cler seien clersoiven vorczeclre^en. l^ncl beclsncke

mv ser liovcKIicK te^en j. >
., clat ßv mvnes clenstes do^erenn;

moclite ick eucli veclclerumme viller, uncl clenst bevvsen,

woicle ick all t^clt vivtick vnnc izevuncleri vercicnn. Ovt Iiebde

ick j. I. ^utliclier antvort nvckt mo^en berzzenn, cle solven

^oclt v» lievissmer vaivart uncl saiictiliken reßimente ns svnen

'.viilen to langen ticlen triste.

Datum tor I^ippe nona kebruarii snno etc. XXXIIIl.

.1
.

l. ßutvilliize clener

>1onsnr>es Westermann.

An O. Westermanns Stelle kam, zweifellos auf seine
Empfehlung hin, Adam Brizius nach Soest. Derselbe war
von Münster vertrieben worden, halte sich dann eine Zeitlang

in Lippstadt aufgehalten und wurde nun zunächst Koadjutor,

dann Nachfolger Brünes,
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Es ist das Verdienst Dr. Ludwig Kellers, für das Jahr I 534,
in welchem O. Westermann den erfolglosen Ruf nach Soest

empfing, das Bestehen einer Täufergemeinde in Lippstadt nach

gewiesen zu haben. Als Mitglieder derselben sind zu nennen
Urban Kissenmacher (Kusfemeker), der fehr wahrscheinlich im

Jahre 1534 in Warendorf getauft worden war; ferner die
später zu erwähnenden Richard Schuhmacher, Georg Hundert
mark, Bernhard Seidenbeutel u. a. Auch scheint der 1535 aus

der Stadt ausgewiesene Bürgermeister Roggener bis zu einem
gewissen Grade in die anabciptistische Bewegung verwickelt ge

wesen zu sein, da er den „wieder getauften" Richard Schuh

macher in miederholten Fällen benutzte, um dem wegen Aufruhr
verfolgten und entwichenen Anton Schmitz Botschaft zuzutragen.

Letzterer is
t

ohne Zmeisel identisch mit dem von Kampschulte

ermähnten „Antonius", ^seines Zeichens ein Weber), der im

Amte Stromberg anabaptistische Propaganda machte, Viel

weiberei lehrte und die demnächstige Vernichtung aller Gottes

häuser und aller dem Wiedertäufertum nicht beipflichtenden

Obrigkeit verkündigte. „Wenn es demnach als sicher gelten
darf, daß die Geschichte der Lippstädter 'Brüdergemeinde' bis

mindestens zum Jahre 1534 hinausreicht, so is
t zugleich gewiß,

daß das Bestehen derselben eine Reihe von Jahren hindurch
ein wohlbewahrtes Geheimnis blieb". Während sich so im

Innern der Stadt ein Neues vorbereitete, wurde ihre Lage

nach außen infolge der Sperrung der Zufuhr und der immer

drückender werdenden Armut immer fchwieriger. Da machten
die Bürger noch einen letzten Versuch, durch sremde Ver-

mitlelung eine gnädigere Entscheidung ihrer Landesherren herbei

zuführen. Am 2
. Juli des Jahres 1534, am Tage visits-

liouis ^Isriae, sandten Bürgernleister und Rat der Stadt
tor Lippe ein Schreiben an den Churfürsten von Sachsen,??)

in welchem si
e

sich rechtfertigten, daß si
e binnen ihrer Stadt

das heilsame und heilige wahre Gotteswort angenommen „und-

oick jclicke ceremonie in unse karsvelkerken ufgehört und Ver

lanen Hebben"; jedoch keinerlei Aufruhr und Greuel irgend

welcher Art angerichtet worden fei. „Trotzdem seien si
e von.
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ihren Landesherren mit Ungnade angesehen morden. Sie bäten

iiaher, daß der Churfürst Fürbitte für si
e einlegen möchte, daß

si
e bei dem wahren Gotteswort verbleiben und Handel und

Wandel mit den benachbarten Orten des Landes ihnen wieder

^erstattet werden möchte".

Aber auch dieses Schreiben hatte keinen Erfolg!
Da die Not in der Stadt immer größer und größer

Wurde, alle Fürsprache nichts fruchtete und die sehnlichst er

hoffte Hilfe ausblieb, so sahen sich die Lippstädter Bürger ge

zwungen, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, wie ge

schehen am Margarethentage (14. August) des Jahres 1535.
Die Lippstädter Bürgerschaft fah sich dazu um fo mehr genötigt,
weil die militärischen Kräste des Herzogtums Cleve durch die

Eroberung Münsters, des „neuen Jerusalems" frei geworden
waren und nun in großer Stärke vor die Tore Lippstadts
rücken konnten. Die Urkunde, in welcher die Ubergabe der

Stadt den Fürsten angezeigt wird, lautet folgendermaßen:««)
„Wir Bürgermeister, Rat und Gemeinheit der Stadt Lippe
bekennen und bezeugen mit diesem offenen versiegelten Briefe,

daß mir uns einträchtiglich gegeben haben und geben in unserer
gnädigen Landesfürsten und Herren Hände und Macht mit

Gnaden und Ungnaden, si
e in unsere Stadt kommen zu lassen

nach ihrer fürstl. Gnaden und Gnaden Wohlgefallen und Ge

sinnung, jedoch mit untertäniger, demütiger Bitte, den Un

schuldigen nicht mit den Schuldigen entgelten zu laffen. Unsere

jetzigen Prädikanten sollen beim Einreiten unserer gnädigen

Herren abgesetzt und andere angenommen werden, jene dann

zu Verhör gestellt werden, und wer von ihnen sich als tüchtig
und bequem erweise, der soll wieder zugelassen werden, wer

aber nicht, der soll ohne Schädigung seines Leibes und Gutes

aus der Stadt gelassen werden. Zur Urkunde der Wahrheit
haben mir unserer Stadt Sekretsiegel an den Rand dieses Brieses
gedruckt. Im Jahre des HErrn 1535 auf St. Margaretentag."
Am folgenden Tage (15. August) — Maria Himmel

fahrt — zog eine stattliche Schar von Reisigen durch die Tore

Lippstadts ein. Voran ritt Herzog Johann von Cleve auf
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stolzem Rosse gestrengen Angesichts. Ihm folgte Graf Simon
von der Lippe mit Graf Otto III. von Rietberg, dem Sohn
seiner ältesten Schwester Margarethe zur Lippe und des Grafen

Johann von Rietberg. Hinter ihnen folgten noch verschiedene
andere Grafen und Herren, deren Namen vergessen sind, und-

eine zahlreiche Reiterei. An den Straßen standen die Lipp-

ftSdter Bürger mit ihren Frauen und Kindern und erwarteten,

bangen Herzens das drohende Strafgericht.

Am 16. August fand auf dem Rathause der Stadt tor

Lippe eine Versammlung statt, wie si
e dort noch nie, so lange

die Stadt gestanden, gesehen worden mar. Eine strenge Unter

suchung über das in den letzten Jahren Vorgefallene wurde

angeordnet. Die Prädikanten und die vornehmsten Urheber
der Ratsveränderung, „die schon durch Angeberei verraten

waren", wurden teils in ihren Häusern bewacht, teils aufs-

Rathaus befohlen, gefangen genommen und in den Turm ge

sperrt. Diese und mehrere andere, welche als die Haupt

rädelsführer bezeichnet worden waren, wollte der fönst so

milde gesinnte Herzog Johann namentlich auf Anreizung
einiger der Stadt besonders feindlich gesinnter Clevischer Räte

als grobe Verbrecher vor das geistliche Gericht stellen, einige
mit dem Tode, andere mit Leibesstrafen, Einziehung ihrer
Güter und Landesverweisung bestrafen lassen.

— Da trat
der Graf Simon als Fürsprecher für die Lippstädter auf, mies

hin auf die wertvollen Dienste, die sein Vater, Graf Bern

hard VII., dem Clevischen Hofe und dem Großvater von
Herzog Johann in dem Soestischen und böhmischen Kriege ge
leistet, erinnerte an die ruhmvolle Tapferkeit, welche die Lipp-

ftädter Bürgerschaft in eben demselben Kriege bewiesen und

bat, die Verdienste der Väter und Großväter ihren Kindern

und Enkeln durch Gewährung von Gnade zu vergelten. —

Desgleichen erhob sich Graf Otto von Rietberg zu Gunsten der
um ihres Glaubens willen Bedrohten und erklärte^), „er sei

zwar mitgezogen, um die unbotmäßige Stadt zum Gehorsam
zurückbringen zu helfen; aber nicht, damit Prediger und Bürger

um ihres Glaubens willen an Ehre, Leib und Leben miß
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handelt würden. Die Prediger hätten gelehrt, daß niemand

durch Messe und gute Werke selig werde, sondern allein durch

den Glauben an Christum. Wenn dieses Ketzerei sei, so seien

Christus und die Apostel auch Ketzer gewesen. Auch er be

kenne sich zu dieser Lehre und schäme sich des Evangelii von

Christo nicht. Sollte darum den Präditanten Gemalt angetan
werden, so würde er ungesäumt mit seinen Reitern die Stadl

verlassen." Ähnlich äußerten sich auch die anderen anwesenden

Grafen und Herren.

Die Fürsprache des Grafen Simon von der Lippe und

der mannhafte, von echtem Bekennermut zeugende Protest des

Grafen Otto von Rietberg hatte den Erfolg, daß Herzog

Johann nachgab und in mildere Bedingungen willigte. Von

ihm und dem lippischen Grafen wurde nunmehr der gemein-

same Beschluß >°v) gefaßt, daß die neuen Prediger und einige

Anstifter der inneren Unruhen die Stadt verlaffen, die andern

aber nach dem Maße ihrer Vergehungen mit verhältnismäßigen

Geldstrafen belegt werden sollten. Der Bürgermeister Regner

<fo nennen ihn alle alten Berichterstatter; es steht aber ur

kundlich fest, daß er Roggener heißt) sollte Landes verwiesen

werden und geloben, keinem andern Aufruhr anhängen zu
wollen, auch Urfehde fchwören, ebenso Bernt Ruckelmann, ge
nannt „der heilige Geist". Johann Fleischhauer, Rickart

Schomacher, der bunte Johann, Bernhard Seidenbeutel (in
den Urkunden heißt er: Sydenbudel oder Sudenbuel) der

Gropper, der Maler, der Lepper, Heinrich Hermanns der

Reiche (dieser kommt in den Lippstädter Ratslistcn von

an wiederholt vor), der Reck und Jürgen Hundertmark sollten
in eine Geldbuße verurteilt und in ihren Häusern versichert

werden, daß si
e nicht herauskommen und keine Gesellschaft zn

sich kommen lassen könnten. Sobald si
e

sich aber wieder un

gehorsam und aufrührerisch zeigen würden, sollten si
e Leib

und Gnt verbrochen haben und ihr Bürgerrecht verlieren.

Der Barberer und Sonelmann sollten öffentliche Kirchenbuße
tun,- der Köster von Lon aber vor Gericht gestellt werden.
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Letzterer war Küster des Dorfes „Lohne" und war von dort,

nachdem sein Pastor vom Soester Rat wegen widertänferischer
Predigt feines Amts entsetzt war, nach Lippstadt enlmichen,
wo er in die Katastrophe verwickelt und als der Wieder-

täuferei verdächtig des Landes verwiesen wurde. Außerdem

behielten sich die Herren die Strafe gegen die Anstifter des

Aufruhrs, welche in künftigen Zeiten erkundigt werden möchten,
vor. Das Vermögen des Lubbert Kremer, Kasewinkel und

Wetters sollte durch die Amtleute konfisziert werden. Ferner

sollten die ausgetretenen Nonnen und Mönche aus der Stadt

und der Herren Lande vermiesen und ihnen nicht gestattet

werden, in Zukunft dafelbst ihren Wohnsitz zu nehmen. Endlich
wird betreffs der Prödikanten verabredet, daß der Herr von

der Lippe feiner Gnaden Capellan in die Liebfrauenkirche auf
einen Monat nach Lippstadt schicken wolle; mittlerweile würden

sich die Herren nach einem geschickten Prödikanten umsehen
und denselben nach Verabredung nach Lippstadt entsenden.

Ob der 1535 erwähnte"") Priester Albert Blancke jener

Capellan gewesen ist, läßt sich mit Sicherheit nicht ermitteln.

Der Bestimmung und dem Befehl der Landesherren ent

sprechend verließen Bürgermeister Roggener und einige aus

dem Rat, sowie die evangelischen Prediger fast ausnahmslos
die Stadt.

O. Westermann >°2) wandte sich zunächst nach seiner Vater

stadt Münster, von wo er, als die dortigen anabaptistischen

Unruhen ihn vertrieben, aus Empfehlung des Antonius Corvi-
nus, der ihn in Münster kennen und schätzen gelernt hatte,

zu dem Landgrafen Philipp von Hessen kam, der ihn zum
zweiten Geistlichen an der Altstädter Kirche in Hosgeismar be

stellte. Hier starb er als Kollege Johann Eckhards „Kene
senex", als hochbetagter Greis.

Hcrmann Koiten lebte nach Hamelmcmn zunächst einige

Jahre im Exil. Nach Graf Simons Tode (1536) wurde er

nach Detmold berufen, wo er als Amtsgenosse des Pastors
Simon von Exter wirkte und starb. Seine Witwe heiratete
später den Pastor Johannes Hoffmeister in Detmold.
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Wilhelm Cappel! wurde von Graf Otto in die Grafschaft
Rietberg mitgenommen und zum Adjunkt des Pastors in Nien-

kierken (Neuenkirchen) bestellt. Nach Kampschulte hat er mit

Graf Otto und Hermann Halevat in kurzem die ganze Riet-

berger Grafschaft dem Luthertum zugeführt. Sein Landesherr
war 1535 bei dem Zuge gegen Lippstadt für das Evangelium

vollends gewonnen worden.

Tilmann Mentzel war einige Zeit Prädikant in Dinker

und kam dann an die Kirche Maria in altis, zur Höhe in Soest.
Hermann Halevat wurde von dem Grasen Otto von Riet

berg als Pastor in der Stadt Rietberg angesetzt. Kampschulte

macht Cappel! zum Pastor in Rietberg und Halevat zum Adjunkt

in Neuenkirchen. Ob mit Recht, is
t

sehr fraglich.

Jakob Leidigen wurde von dem Grafen Konrad zu Tecklen

burg aufgenommen, bei dem er das Reformationswerk des

Johannes Pollius fortfetzte.
Johann Hunschius endlich ging, wie hier im Zusammen

hange mitgeteilt sein mag, 1537 (nach Lipp. Reg. Nr. 3155,

wo er übrigens auch irrtümlich als Dominikaner-Prior be

zeichnet wird, 1532) als Nachfolger des Kaplans Hermann
Swager an St. Johann zu Lemgo, wandte sich aber bald von
dort, da er keinen Beifall fand und Mangel litt, nach Herford,
wo er Gehilfe des Pastors Lonicer wurde und bald starb "").
Wenn Heppe von Tielmann Mentzel sagt, daß er nach Lemgo

gegangen sei, so beruht das auf einer Verwechselung mit Johann
Hunschius.
Kaum war die Stadt mit ihrem Landesherrn ausgesöhnt,

so bat der Rat und die Bürgerschaft, bei der Augsburgischen

Konfession verbleiben zu dürfen und ihnen keine anderen Prediger

zu schicken, als solche, welche dieser Konfession zugetan mären.

„Von der lutherischen Lehre könnten si
e unmöglich wieder ab

weichen." Da nun einige anwesende Grafen und Herren,

auch einige Räte und Hofbediente der Landesherren diese Bitte

mit ihrer Fürsprache begleiteten, und darauf hinmiesen, daß

sonst die Stadt und das Gemeinwesen nicht zur Ruhe kommen
würden, so wurde der Bürgerfchaft endlich bewilligt, ihre Religion
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zu behalten und Prediger, die derselben zugetan mären, bei

sich anzustellen. Doch mußten si
e heilig angeloben, daß, so

bald entmeder auf einem allgemeinen Konzil oder in einer

Nationalversammlung oder von den sämtlichen Ständen des

Reichs eine andere Religionsordnung gemacht werden sollte,

si
e

sich derselben ohne die geringste Einwendung unterwerfen
wollten. Es wurde darüber der Rezeß vom 24. August 1535 ">?)
errichtet, in welchem den Bürgern versprochen wurde, ihnen
fromme, gelehrte und geschickte Prädikanten zu bestellen, die das

Wort Gottes klar und rein zu der Ehre Gottes, zur Seligkeit
der Seelen, zur Besserung des lieben Friedens lehren und

predigen sollten ohne Schelten und Aufruhr. Auch sollten si
e

spüren, daß die Landesherren „nicht gemeint" seien, irgend

etwas den: Evangelium und dem Worte Gottes zuwiderzu
handeln, sondern vielmehr helfen würden, daß das Evangelium

und Wort Gottes und sonst gemeiner Friede und Wohlfahrt
gefördert werde. Auch verordneten sie, da die vorigen Prädi--
kanten, wie ihnen berichtet worden, das Abendmahl unter

beiderlei Gestalt als dem Evangelium gemäß bezeichnet hätten,

daß, obwohl si
e ungern die Ihrigen von gemeiner christlichen

Ordnung gesondert sähen, den Prädikanten fortan angezeigt
werde, daß si

e weder ein noch beiderlei Gestalt des Sakraments

des Altars verwerfen, verbieten oder darauf schelten und auch
dasselbe unter einerlei Gestalt öffentlich in den Kirchen, wie

von Alters her gebräuchlich, reichen und ansteilen sollten. Im
Fall aber, daß Einer aus Ursach des Gewissens begehren
sollte, von den Prädikanten das Sakrament in beiderlei Gestalt

zu empsangen, so sollte es auch so ungestraft ausgeteilt werden

dürfen. „Alles bis zum Konzil und Kais. Majestät und des

Reiches ferneren Vorsehen oder weiteren fürstlichen Befehl."

Im großen und ganzen konnten die Lippstädter Bürger
mit dem Verlauf der ganzen Angelegenheit zufrieden sein. Die

günstige Entscheidung betreffs der kirchlichen Verhältnisse hatte
die Stadt unstreitig der Vermittelung und Fürsprache des

Landgrafen Philipp von Hessen zu verdanken, der am 19. Sep

tember 1535"") an den Grasen Simon zur Lippe schrieb:
H, Zliemiiller, Reformaiion«g<Ichichtt von Lipxstadt, 4
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Es se
i

an ihn gelangt, daß Simon seinen Unterthanen, den

Einwohnern der Stadt Lemgo des Evangelii halber entgegen

trachte. Wie er nun schon in früheren Jahren neben dem

Grafen Jost von der Hone zwischen Simon und der Stadt
Lemgo gütlich gehandelt/ so bitte er auch jetzt, daß Simon sich
eines Besseren bedenken, Gottes Ehre und dessen Wort zu
Herzen ziehen, die Lemgoer, die sich dem aufgerichteten Recesfe

gemäß halten wollten, nicht beschweren und gewaltsamen Vor

nehmens sich enthalten möge. An demselben Tage hatte Land
graf Philipp sich auch an die Brüder Gebhard und Albrecht,

Grafen von Mansfeld gewandt und ihnen mitgeteilt, daß
Simon, nachdem er und der Herzog von Cleve „geschwinde

ungnädiglich" gegen die Stadt Lippe gehandelt, derselben ihre
evangelischen Prädicanten abgedrungen und alle Papisterei auf

gerichtet, nun auch ebenso mit der Stadt Lemgo verfahren
wolle. Deshalb möge Graf Gebhard als naher Verwandter
Simons (er mar ja fein Schwiegervater) bei demselben zu Ehre
Gottes und Ausbreitung seines Worts sich verwenden, in

eigner Person zu Simon reiten, oder seinen Sohn Jost zu
demselben senden, um mit ihm zu reden.

Auf Grund des günstigen Recesses vom 24. August 1535

brachten die Lippstädter den bereits oben erwähnten Johann
Costerus (Schomerus) als Prediger in Vorschlag. Derselbe
war aus Gefecke, wo er terminierend das Evangelium ge

predigt hatte, ausgewiesen und hatte seitdem, nachdem er das

Mönchsgemand abgelegt und sich auch verheiratet hatte, in

Lippstadt privatim gelebt. Dieser Costerus wurde zum Pastor
der St, Nikolai-Kirche bestellt und hatte die Nachmittagspredigt
im „Münster zu St. Marien" zu halten. Er hielt deutsche
Messe und sang mit dem Volke Psalmen, wodurch dem Worte

Gottes immer weitere Bahn bereitet wurde. Nach kurzer Zeit

bestellten die Landesherren noch zwei evangelisch gesinnte Prediger

für die Stadt Lippe: Marcus Benneus und Henricus Lote-

fontanus. Diese drei lebten i
n

schönster Eintracht und predigten

das Evangelium mit aller Freudigkeit unverboten. Als vierter
wurde ihnen beigesellt und zwar „ex re^imine Lc1i«Isstico"
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Hl. Johannes Platenus, der schon 1527 Rektor und zwar der

erste evangelische Rektor der Lateinschule in Lippstadt gewesen

mar. Nur ein einziger Pastor in der Stadt „tor Lippe" blieb

römisch-katholisch: Johannes Quackert "") mit Namen, Matthies
Tnlkens Nachfolger an der Jakobi-Kirche. Den Bürgern aber

mar das sehr unlieb. „Er hatte deshalb", wie Hamelmann
berichtet, „auch nur wenige Hörer und Zuschauer seiner Thorheit,

nämlich einige verrückte alte Weiber und ähnliche Päpstlinge".

Wenn trotz dieser für die Evangelischen so sehr günstigen

Sachlage Kursürst Johann Friedrich von Sachsen unter dem
I. Mai 1536 an die Stadt Soest schrieb, „er habe ungern
gehört, daß sich die von der Lippe von Gottes Wort wiederum

begeben und führen lassen" (Soester Stadt-Archiv sub rubr.

XXIX Nr. 307 S. 428), so beruht das auf einem Irrtum.

VI. Kapitel.

Vsn der Seit der ZNünfterer Aataftrsxhe
bis z«n« Interim (ISSS— 1SH8).

Am 17. September 1536 starb Graf Simon zur Lippe
im 66. Lebensjahre auf dem Schlosse zu Detniold und ward

in der Blomberger Klosterkirche beigefetzt. Da sein ältester
«ohn Bernhard erst 9 Jahre zählte, so mußten für diesen
bis nach erreichtem 21. Lebensjahre Vormünder bestellt werden.

Zu solchen wurden ernannt Landgraf Philipp von Hessen, Graf
Jobst von Hon« und Graf Adolf von Schaumburg. Während
letzterer Propst und Coadjutor des Doms zu Köln mar und

später auch Erzbischof wurde, waren die beiden ersteren über

zeugte evangelische Männer. Graf Jobst von Hoya war durch
seinen Schwiegervater, den Grasen Wolfgang von Gleichen
und durch feinen Lehnsherrn, den Herzog Ernst den Bekenner,

den Neffen der Kurfürsten Friedrichs des Weisen und Johanns
des Beständigen schon früh für die Reformation gewonnen.

Bereits im Jahre 1525 hatte Luther den Antmerpener Adrian

Burschoten (Büchsenschütz) von Wittenberg aus als Prediger

4'



52

nach Hoya gesandt. So kam denn der Lippische Erbprinz

ganz und gar unter evangelischen Einfluß und wurde dem

entsprechend auch am Kasseler Hose im evangelischen Glauben

erzogen. Im Lippifchen Lande hörte jetzt vorläufig jegliche
Beeinträchtigung oder gar Verfolgung der Lutherischen Lehre

auf. In Lippstadt selbst gab es nur noch wenige Katholiken,
die in der 1524—1526 zu einer Kirche erweiterten Kapelle des

„Süsterhauses" ihren Gottesdienst hielten. Der Jakobi-Pastor

Johannes Quackert kam, wie oben bereits berichtet, für das

kirchliche Leben der Stadt nicht in Betracht.
Statt der katholischen Gegenströmung trat aber in den

letzten Jahren seit 1534 eine andere gegen die lutherische Re

formation in Lippstadt in die Schranken: die anabaptistische

oder wiedertäuferische. Es wurde, wie Dr. L. Keller berichtet,
im Jahre 153L der Obrigkeit die Anzeige gemacht, daß in
der Stadt „tor Lippe" eine Täufergemeinde vorhanden sei.

Noch ehe die Glieder derselben gewarnt worden waren, wurden

ihre Häupter verhostet und in Gewahrsam genommen. Ob

dieselben von Anabaptisten in Lemgo, über die kurz zuvor die

Katastrophe hereingebrochen war, nach Anwendung der Folter
verraten worden sind, is

t

nicht zu ermitteln, — jedenfalls steht
urkundlich fest, daß die Obrigkeit im November 1538 die Führer
der Lippstädter Tciusergemeinde in Händen hatte und beschloß,

mit der ganzen Strenge des Gesetzes gegen si
e vorzugehen.

Am 29. November trafen als Bevollmächtigte Herzog Johanns
die Herren Wennemar und Ebert von der Recke nebst dem

märkischen Landschreiber und als lippische Kommissare Hermann
von Mengersen, Franz Kerssenbroick, Christoph von Donop

und Georg von Hörde in Lippstadt ein, traten sofort zu einer

Sitzung zusammen und verständigten sich über die Art, wie

si
e in dieser schwierigen Sache verfahren wollten. Die Kom

missare beschlossen zunächst unter Zuziehung einiger Vertreter

der städtischen Körperschaften ein ausführliches Verhör erst in

der Güte, dann mit der Folter vorzunehmen. Hierzu sollten
vorläufig nur die am meisten belasteten Personen gezogen
werden. Als man diesen Beschluß dem Stadtrat mit dem Be
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fehl, den Scharfrichter und die Folterwerkzeuge zur Stelle zu
schaffen, zu erkennen gab, eröffnete dieser, daß zwar bereits ein

Verhör stattgefunden habe, der Rat aber willens sei, den An
ordnungen nachzukommen. Am 30. November fand das Ver

hör der Meistbeschuldigten: Richard Schuhmacher und Georg

Hundertmark statt. Ihre Aussagen wurden vom Gerichts
schreiber zu Papier gebracht. Leider sind dieselben verloren

gegangen, mährend die an si
e gerichteten Fragen im Staats

archiv zu Münster (Cleve-M. L
. A. 192a) noch vorhanden

sind. Es wurde durch das Verhör festgestellt, daß 12 (Richard
Schuhmacher, Georg Himdertmark, Bernhard Seidenbeutel,

Arno Hovelmann nebst seinen beiden Frauen, Ebert Gläseker,
des letzteren Sohn, Heinrich Stenßgen, Heinrich Willeken,

Urban Kissemacher und ein ungenannter Gefangener aus Bochum,

ein Livpftädter Kind) miedergetauft seien; aber alle versprachen,

sich eines Besseren belehren lassen zu wollen. Nach der Kon

stitution des Reichs waren alle dem Tode verfallen; aber Herzog

Johann hatte Vollmacht gegeben, das Blutgericht auf die Rädels

führer zu beschränken. Die Gesandten, die von dieser Voll

macht gern Gebrauch machten, beschlossen, die „Prinzipalsten" :
Seidenbeutel, Schuhmacher und Hundertmark am Leben zu

strafen. Es wurden gerade diese ausgewählt, weil si
e den

1535 geleisteten Eid gebrochen hatten. Arnd Hovelmann wurde

wegen Vielweiberei vor Gericht gestellt. Gläseker und Sohn,
Willeken und Stenßgen wurden unter der Bedingung begnadigt,

daß si
e

Buße tun und Bürgen für ihr ferneres Wohlver

halten stellen wollten, Urban Kissemacher, weil er sich erbot,

den Anton Schmitz, der 1536 aus dem Lippftädter Gefängnis
entkommen mar, dingfest machen zu helfen. Die Kommissare
wollten sich der Zustimmung des Stadtrats versichern. Dieser aber

lehnte jegliche Mitwirkung bei der Prozedur ab mit der Be

gründung, daß ihm ja die Fürsten die Gerichtshoheit genommen

hätten. Auch weigerte sich der Stadtrat, sich an der Be

strafung des städtischen Torwächters Ebert von Unna, der

während der Verhandlungen des Nachts eine wiedergetaufte

Perfon aus der Stadt gelassen und deshalb dem Tode ver
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fallen mar, zu beteiligen. Am 2. Dezember wurden die vier

„Prinzivalsten" aufs Rathaus geführt und zum Tode ver-

urteilt. Als die Einwohner Livvftadts das hörten, sammelten
sich die Frauen und Jungfrauen vor den Richtern und baten

flehentlich, „man sollte das Blutvergießen hindern um der An

geklagten armer kleiner Kinder willen." Als die Kommisfare
das ablehnten, wurde die Bitte so dringend miederholt, daß

si
e die Sitzung suspendieren und in einen anderen Saal

gehen mußten, von wo aus si
e dann das Sitzungslokal räumen

ließen. Da nun auch die Bürgerschaft und der Rat ihre Bitten
mit denen der Frauen und Jungfrauen verbanden, wagten die

Kommissare es nicht, ihren Befehl durchzuführen. Sie versprachen
vielmehr, die Bitten an die Fürsten zu bringen und ließen die

Gefangenen, die Pönitenz zusagten, in Gewahrsam zurückführen.
So war das Leben der letzteren gerettet, und Lippstadt blieb
die Schmach eines Ketzergerichts erspart. In welcher Weise
die Bestrafung später erfolgt is

t,

is
t unbekannt. Am 3
.

De

zember wurde wegen der übrigen „Täufer" die Entscheidung

gefällt. Sie sollten mit dem Totenhemd bekleidet in der Kirche
vor allem Volke Buße tun und ihren Irrtum abschwören. Auf
ihre Bitten, die von Bürgerschaft und Rat unterstützt wurden,

wurde ihnen der Kirchgang im Totenhemd erlassen und der

Widerruf vor der Gemeinde als genügend angesehen, zumal

si
e in der Stadt „Bürgen" fanden. Den übrigen „Täufern",

die sich durch die Flucht der Aburteilung entzogen hatten,

wurde Amnestie zugesichert. Von einer „Täufergemeinde" hört
man aber fortan in Lippstadt nichts mehr.

In mehr oder weniger engem Zusammenhange mit diesen
Ereignissen stehen die Grenzstreitigkeiten mit dem Bistum

Münster, bezm. mit dem Amte „Stromberg", wo Cort Kettler

>
, als „Drost" seines Amtes waltete. Acht Tage vor Weihnachten

1538 waren etliche Wiedertäufer durch den Stromberger Drosten
bei Cappel auf Lippstädter Boden aufs Rad gelegt. Als nun die
Lippstädter Bürger, erbittert über den ihnen angetanen Schimpf,
die Räder mit den Körpern über die Brücke bringen ließen,
die Münsterschen sich aber unterstanden, solche abermals am
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vorigen Orte wieder aufzurichten, so sind si
e ausgezogen, haben

die Räder in Stücke zerhauen und solche in die Glenne g
e

worfen!»«). Das mar der Anfang einer Fehde, welche bis

zum Jahre 1556 die Lippstädter Bürgerschaft in viel Unruhe
versetzte.

Das Jahr 1539 brachte im Herzogtum Cleve eine für
Lippstadt günstige Änderung. Johann III. schloß die Augen,
und an seine Stelle trat als ein erst 23jShriger Jüngling der
Zögling Heresbachs, Herzog Wilhelm IV., unter dem sich
der Druck und die Hemmung, worunter die Evangelischen bis

her geseufzt hatten, sofort verminderte. 1541 ließ dieser Fürst
sogar durch seine Gesandten seinen Beitritt zur Augsburgifchen

Konfession (varists) erklären, und 1543 genoß er vollends das

heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt.

In Lippstadt hatte sich inzwischen nichts Bedeutsames er
eignet. Nur im Jahre 1542 am Donnerstag nach Philippi

vollzog sich in aller Stille ein Ereignis, welches in der Re-

sormationsgeschichte der Stadt Ermähnung verdient. An diesem
Tage nämlich übergaben der Prior Bernhard Wichmann, der

Prokurator Johannes Wenzo und sämtliche Konventualen das

Augustiner-Eremitenkloster mit allen Gebäuden und Einkünften

in das Eigentum der Stadt. In der darüber ausgestellten
Urkunde"") heißt es: „Nachdem das Kloster anfänglich zur
göttlichen Ehre von milden Almosen gegründet, gestiftet und

dotiert worden ist, und unsere Vorsahren alle heiligen Tage

zu ewigen Zeiten zu Unser lieben Frauen-Kirche durch einen ge

schickten Prediger das Wort Gottes zu verkündigen sich verpflichtet
haben, befindet es sich so, daß mir aus Mangel an Personen,

auch Alters und Krankheit wegen, auch Vorenthaltung unserer
Rente dasselbe nicht länger erhalten können und mögen, wollen

jedoch solche Stiftung nicht gern anders als zu göttlicher

Ehre gekehrt haben, und damit die löbliche christliche Meinung

vermöge der ausgegangenen unser Gnäd. Herren Ordnung, daß
man in den Klöstern gelehrte Schulmeister zur Unterweisung

der jungen Gesellen billig erhalten solle, beherzigt und bedacht,

und darum mit gründlicher Bewilligung uns des vereinigt.
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bewilligen und übergeben wir in Kraft dieses Briefes solches

Kloster mit allen Zimmern und Gebäuden, Kleinodien"'),
Ornamenten, Gülden und Renten, Briefen und Siegeln, binnen

und außerhalb der Stadt Lippe gelegen, damit eine ordentliche

Partikulärschule mit gelehrten Schulmeistern zu Behuf der

Jugend und zur göttlichen Ehre dem gemeinen Besten darin

eingerichtet und dazu solch Kloster und Rente zu ewigen Zeiten

gebraucht, und daß die Predigt, zu der wir verpflichtet waren,

bis auf ewige Zeiten durch einen Gelehrten an allen Festtagen

möge verwahrt und vollführt werden." Die Verhandlung
wurde aufgenommen durch den Samtrichter Tönnis Wefter-
mann. Als Zeugen fungierten der „würdige und ehrsame Herr"
Marco Venne (Markus Benneus) und der Bürger Johann
Calen. Im Jahre 1545 bat deshalb der Lippstädter Rat
den Herzog von Cleve und demnächst auch den Grafen zur

Lippe, die Klostergüter zu einem Pädagogium verwenden zu

dürfen, „da die Mehrzahl der Mönche die göttliche Wahrheit
erkannt und kaum 3 oder 4 alte Personen im Kloster der

Möncherei anhingen, die Schulen aber alle beinahe vergangen

seien und die freien Künste, wenn nicht mit göttlichem Rate

dazu getan werde, einen schweren Fall nehmen müßten." Es
scheint aber seitens der Landesherren eine abschlügige Antwort

ersolgt zu sein, denn aus der Verlegung der Schule in die

Klostergebäude wurde nichts. Auch als im Jahre 1613 Bürger

meister und Rat sich an den Kurfürsten von Brandenburg und
den Grafen von Pfalz-Neuburg, die Erben der Grafen von der
Mark, gewandt hatten, ihnen wegen der „eingefallenen Sterb

luft" die Benutzung der leer stehenden Klosterräume zur Schule

zu gestatten, wurde das Gesuch von den Landesherren in

Gnaden abgeschlagen '^).
Die Zeit, wo Bernhard Wichmann die Klosterschlüssel in

die Hände des Rats legte, war eine Zeit des Friedens. Aber

die Friedensfonne sollte nicht lange scheinen. Dunkle Wetter

wolken zogen wider die evangelische Kirche und damit auch gegen

Lippstadt herauf. Im Jahre 1544 schloß Kaiser Karl V. mit
Franz von Frankmich den Frieden zu Crespo, und bekam da
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durch freie Hand, seine gegen die Protestanten gerichteten

Pläne zur Ausführung zu bringen. Er wollte einmal die
Evangelischen der Entscheidung eines Nationalkonzils unter

werfen und so vernichten; sodann aber auch mit aller Energie

seinen Einfluß dahin geltend machen, daß die katholische Kirche
erneuert und ihre Schäden beseitigt würden. So drohte dem
Evangelium große Gefahr.

— Dazu kam, daß dem vom Kaiser
im Geldernfchen Kriege besiegten Herzog Wilhelm von Cleve
im Vertrage zu Venlo 1543 das Versprechen abgenommen

morden war, „daß er alle feine Erblande, Besitzungen und

Untertanen im orthodoxen Glauben und in der Religion des

Kaisers und der allgemeinen Kirche erhalten, durchaus keine

Neuerung vornehmen oder zulassen und eifrigst dafür sorgen

wolle, daß jede durch seine Untertanen oder durch Andere

etwa schon bewirkte Veränderung oder Neuerung wieder ab

gestellt werde." Das konnte für die Lippstädter verhängnis
voll werden. — Um nun das Maß voll zu machen, ging auch
der zwischen dem Kaiser und den Führern der Evangelischen

bezm.des Schmalkaldifchen Bundes geführte sogenannte „Schmal-

kaldische Krieg" für die letzteren verloren. Der Landsknecht-

iührer Packenoir nahm im März 1547 Lippstadt ein'^), die

Evangelischen wurden am 24. April 1547 in der Schlacht bei

Mühlberg geschlagen, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen
geriet in des Kaisers Gefangenschaft, Landgraf Philipp von

Hessen folgte ihm am 19. Juni 1547 zu Halle an der Saale.
Nun beschloß Kaiser Karl V. zur Herstellung der katholischen
Ordnung vorzugehen und zwar ohne Zuziehung des Papstes

lediglich aus kaiserlicher Machtvollkommenheit. Durch zwei katho

lische Theologen, Bischof Julius von Pflug zu Naumburg und

Weihbischof Michael Helding von Mainz, und den Kurbranden

burgischen Hofprediger Johann Agrikola ließ er das sogenannte

„Interim" entwerfen, in welchem den Protestanten bis zur
definitiven Regelung durch ein Konzil zwar die Priesterehe

sowie der Genuß des heiligen Abendmahls unter beiderlei

Gestalt gestattet, im übrigen aber die Beibehaltung der katho

lischen Ordnungen besohlen wurde. Ohne Schwierigkeit erwirkte
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der Kaiser die Bestätigung dieses Interims durch den Reichs
tag zu Augsburg (Herbst 1548), wo dasselbe als Reichsgesetz

promulgiert wurde. Da es eine Verleugnung dessen mar, was
die Evangelischen als den Kern des Evangeliums ansahen, der

Rechtfertigung allein aus Gnaden durch den Glauben, so barg
es die große Gefahr in sich, die Jahrzehnte langen Kämpfe
um das Evangelium mit einem Schlage zu nichts zu machen
und statt der so heiß und mit solch großen Opfern erstrittenen

Freiheit die alte Knechtschast unter dem päpstlichen Joch wieder

zurückzubringen.

VII. Kapitel.
wie d«5 Interim in der Stadt tsr Lippe eingeführt

wurde.

Im Erzbistum Köln, wo Kurfürst Hermann von Wied am
16. April 1546 durch Papst Paul III. abgesetzt und Graf Adolf
von Schaumburg (Schauenburg) am 28. Januar 1547 zum
Erzbischof erwählt worden mar, wurde das Interim mit

schonungsloser Strenge durchgeführt. Wer in Lippstadt und

Soest Augen hatte zu sehen, der mußte erkennen, daß es auf

Ausrottung des evangelischen Glaubens abgesehen fei. Zwar
waren die beiden Landesherren von Lippstadt als Anhänger
und Freunde der lutherischen Lehre mit dem Interim durchaus
unzufrieden; aber dem Herzog Wilhelm von Cleve waren, wie

oben berichtet, durch den Vertrag von Venlo die Hände ge
bunden, und Graf Bernhard der VIII. zur Lippe, der feit
1548 selbständig regierte, mar zu jung und unerfahren, um in

eigner Kraft der Einführung des Interims zu widerstehen.
Dazu kam, daß Rembert von Kerfsenbrock, der am 26. März.
1547 dem abgesetzten Hermann von Wied aus dem Paderborner

Bischofsstuhle gefolgt mar, als Lehnsherr des Grafen von der

Lippe für die Anerkennung dieser kaiserlichen Anordnung feine
ganze Kraft einsetzte. So sandte denn letzterer im Sommer
1548 eine geistliche Kommission nach Lippftadt, bestehend aus
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dem Kanzler Heinrich von Köln, N. Liborius Schmid (Schmitt) '")
und einem gelehrten Mönch, um die Einführung des Interims
zu veranlassen. Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit
mar bisher Dunkel und Ungewißheit ausgebreitet. Erfreulicher

Weife is
t in dieselbe jetzt dadurch Licht gekommen, daß sich im

Königlichen Staatsarchiv zu Münster eine ganze Reihe von

Akten gefunden haben, welche die Ein- und Durchführung des

Interims in Lippstadt völlig aufklären. Darnach is
t unter

dem 3«. Juni '1548 ein Anschreiben Karls V."-) an die Grafen
Simon und Bernhard von Lippe ergangen, in welchem der

Kaifer die sofortige Annahme des Interims verlangte. Die

Grafen haben darauf den Kaiser um Aufschub gebeten, um sich
mit den Landständen betreffs der zu gebenden Antwort zu be

raten. Am 11. Oktober 1548 is
t dann der Befehl des Kaisers

von Detmold aus an Pastor Marquardt'") an St. Jakobi
zu Lippstadt zur Nachachtung übermittelt worden. Am 23. Oktober

1548 schreibt'") Herzog Wilhelm von Cleve an die Lippischen

Grafen, daß er am 7
.

November („ov gudenßdach nae allen

Götz hilligen") Deputierte von Soest nach Lippstadt entsenden
molle, um die Religions-Angelegenheiten zu ordnen. An dem

selben Tage ergeht ein Schreiben des Herzogs an den Rat
der Stadt tor Lippe, in welchem er diesem die Entsendung
semer Räte zum 7

. November anzeigt. Vorher aber solle der

Richter Kaele von Lippstadt nach Soest kommen, um sich mit

den Clevischen Räten über die Sache zu besprechen. Am

29. Oktober ergeht des Herzogs Befehl an Diedrich von der

Recke, Marschall und Amtmann zu Unna, daß er sich am

7
. November in Lippstadt einfinden solle, um dort im Auf

trage des Herzogs mit den Räten der Lippischen Grafen und

mit den Amtleuten der Stadt tor Lippe, Philipp und Johann
von Hörde, die Einführung des Interims endgültig zu voll

ziehen. Unter dem 30. Oktober sagen die Deputierten der

Grasschaft Lippe ihr Erscheinen zu, worauf der Herzog dem

Lippstädter Rat die Meldung zugehen läßt, daß er seinen
Marschall Diedrich von der Recke und den „Supplikationsmeister"

Johann Shmelingh abgeordnet habe und verlangen müsse, daß
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5>em Befehl dieser seiner Deputierten unbedingt Gehorsam ge

leistet würde. Im letzten Augenblick bitten dann noch die

Räte der Grafschaft Lippe, wegen der Durchreise des Erz-
bischofs Adolf von Köln die Zusammenkunft auf Freitag, den

Ä. November, verlegen zu wollen. Die Clevischen Räte er

klären ihr Einverständnis und berichten dementsprechend an den

Lippstädter Rat und an die Amtleute Philipp und Johann
von Hörde. So kommt der 9. November heran. An diesem
Tage sieht Lippstadt die sämtlichen beteiligten Abgeordneten in

seinen Mauern versammelt. Von clevischer Seite sind erschienen

Marschall Diedrich von der Recke und Johann Shmelingh,
von lippischer Seite Christoph (Christoffer) von Donop (Donope),

der Sekretär Bernhardus und die Bürgermeister von Horn
und Lemgo. Der 10. November, ein Sonnabend, is

t der

eigentliche Verhandlungstag. Nach dem Protokoll, welches im

Königlichen Staatsarchiv zu Münster noch in seinem Wortlaut

vorhanden ist, haben zuerst die Clevischen Räte mit den Räten

der Grasschast Lippe verhandelt und ihnen gesagt, daß die

Soester, welche am 25. September 1548 das Interim ange
nommen, sich vielfältig über die Lippstädter beklagt hätten, daß

si
e

sich nicht dem Interim gemäß hielten, haben si
e

fodann

auf den Rezeß hingewiesen, welchen Lippstadt im Jahre 1535
mit beiden Landesherren abgeschlossen hätte, und endlich den

Befehl ihres Landesherrn überbracht, daß die Lippstädter das

Interim annehmen und sich Kaiserlicher Majestät und des

Reiches Resolution gemäß halten sollten, wie das dem Herzog

auch ausdrücklich von Kaiserlicher Majestät befohlen fei. Wenn

die Lippifchen Abgeordneten nun derselben Meinung auch seien,

so möge man „zur Handlung schreiten". Letztere erwidern

darauf, daß ihre Herren bei der Kürze der Zeit sich auf die

Religionssachen nicht Hütten genügend vorbereiten können; si
e

hätten aber dem Kaiser gelobt, daß si
e das halten wollten,

was Kaiserliche Majestät ordinieren und befehlen würde. Zu
dem hätte der Kaiser ihren Herren etliche Mandate zugeschickt,

daß si
e das Interim annehmen und halten sollten, und diese
hätten si

e allen Städten, auch allen Prädikanten in der Grasschaft
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weitergegeben mit dem Befehl, sich demgemäß zu halten, in

der Zuversicht, daß ihre Untertanen, besonders auch in der

Stadt Lippe sich darein schicken würden. Sie müßten auch,
mos zwischen beiden Landesherren und der Stadt Lippstadt

früher („hirbevorens") im Jahre 1535 abgeschlossen märe.
Wenn die Lippstädter den Vertrag nicht gehalten hätten, so
sollten si

e

sich mit ihren Herren, den Grafen, nicht entschuldigen.

Hierauf antworten die Clevischen Gesandten, daß si
e wohl

glaubten, daß sich die Grafen von der Lippe gegen Kaiserliche
Majestät verpflichtet hätten, auch die Kopien der Mandate den
Stödten und Prädikanten behändigt seien; aber aus vielerlei

beweglichen Ursachen trügen ihre Herren Bedenken, daß solches

nicht genügen würde; es müßte vielmehr der Befehl des Kaifers
wirklich und mit der Tat befolgt werden, da Kaiserliche Majestät

sich in Zukunft mit Worten nicht sättigen lassen wolle. Ihr
Herzog se

i

auch nicht gewillt, um jemandes willen die Ungnade

des Kaisers auf sich zu laden, da er sich als gehorsames Glied

des Reichs halten wolle. Wenn nun die Lippischen Deputierten

auch der Meinung wären, so möge man zusammentreten und

mit der Stadt verhandeln, wie denn auch die Lippischen Ver

ordneten taten. — Darauf wurden die Lippstädter von den
Räten und Dienern beider Landesherren aufs fleißigste ermahnt.
Es wird darauf hingewiesen, daß si

e vor allen anderen Unter

tanen die Neuerung in der Religion zuerst aufgerichtet und

Ursache geworden seien, daß die Soester diese Neuerung auch

angenommen hätten. Sie werden daran erinnert, daß si
e anno

1535 durch beide Landesherren verpflichtet worden seien, davon

abzustehen, wie si
e

zwar auch gelobt und zugesagt, aber ihr
Gelübde vergessen („in verget gestalt") hätten. Es wird ihnen
vorgehalten, daß si

e nun znm 2
. Male abtrünnig geworden seien

und täglich dem „gemeinen Mann" in Soest, der sich in ge

bührlichen Gehorsam kaiserlicher Majestät und ihres gnädigen

Herrn ergeben, Ärgernis und Ursache zu neuer Unruhe gäben.
Es wird ihnen besohlen, sich fortan dem Interim gemäß zu
halten und ihre Prädikanten von dort fortzuschaffen, sonderlich
den „Schulmeister" Plate, welcher „ein unberufener und un
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unternähme, den si

e nun lange Zeit wider der Herren Befehl
und ihr eigenes Gelübde aufgehalten. Desgleichen sollten si

e

den andern Prädikanten, welcher ein Augustinermönch gewesen,

wegschicken, weil ihm zwar die Kirche von beiden Herren wäre

befohlen gewesen, um diese nach der Herren Ordnung zu be

dienen; er aber solches vergessen („in verget gestalt"), das Habit
verlassen, ein Weib genommen, die „verlassene" Neuerung in

der Religion wieder eingeführt und also der Herren Befehl
verachtet hätte. Darum sollten si

e

sonderlich diese beiden mit

Weib und Kind fortschaffen, da die Herren nicht gewillt wären,

si
e länger zu dulden. — Als die Lippstädter solches vernommen,

erbitten si
e

sich bis nächsten Montag Bedenkzeit, wie ihnen

auch vergönnt wird. Am Montag, den 12. November, haben
dann beide, der alte und der neue Rat und die Richtleute ge
antwortet, si

e wollten das Interim annehmen und sich gehorsam
daran halten, wie si

e

sich des auch vorher gegen den Kaiser

zu Augsburg verpflichtet und versiegelt hätten, doch bäten sie,

ihre Prädikanten noch eine Zeit lang behalten zu dürsen. —

Darauf antworten die Lippischen und Clevischen Räte, si
e

wollten sich dessen zu ihnen versehen, weil si
e es „für und für"

gelobten, daß si
e

ihr Versprechen auch mit den Werken und

mit der Tat beweisen würden, damit si
e

nicht wieder i
n die Un

gnade des Kaisers und ihrer Herren fielen. Kaiserliche Majestät
und ihre Herren wollten mit keinem Wort aufgehalten sein
und deß sollten si

e

Acht geben. Was die Prädikanten, den

Mönch und den Schulmeister Plate samt ihren Weibern und

Kindern belange, so hätten si
e der Herren Meinung gehört

und dabei ließe man es „stracks" bei bleiben. Die anderen

Prädikanten wollten die Räte „beschicken", si
e

hören und ihnen
alsdann nach Befinden auch der Herren Befehl zu erkennen

geben. Weil aber die zwei vorgenannten Prädikanten ohne
Mittel von dort fortmüßten, fo folle man andere Pastoren in

dem Jungfernkloster, wo Plate amtierte, und zu St. Niklas,
wo Coster wirkte, anstellen; denen sollten si

e geben, was si
e

bisher den andern gegeben hätten.
— Darauf sind „beschickt"
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Herr Markus Venne, Pastor zu U. l. Frauen und Herr Heinrich,

sein Kapellan; auch der Pastor zu St. Jakob; und wiewohl
Herr Heinrich mit auf das Rathaus kam, so erschien er doch
nicht vor den Röten. Den andern beiden aber haben die Räte
der Herren Befehl angesagt und ihre Bedenken und Meinung

zu hören begehrt. — Herr Markus Venne sagt, der gnädige

Herr von Cleve habe ihm eine Ordnung behändigen lassen,

wonach er sich halten solle. So hätte er auch bis jetzt des

Herrn Ordnung und Befehl gemäß gelebt, märe auch willig,
das Interim anzunehmen, hatte es gelefen und seines Verstandes
nichts darin gefunden, was der Schrift zuwider sei, wie er
das auch andern berichtet habe. Aber er hätte eine Hausfrau
gehabt, die märe gestorben, und er wäre ein ganz schwacher und

kranker Mann, wie augenscheinlich; so hätte er sich selbst nicht
können behelfen und hätte eine andere Ehefrau genommen, da

mit si
e feiner warte. Sonst hätte er stets der Herren Ordnung

und Befehl gehalten und wäre es auch ferner zu tun willig.
Ter Pastor zu St. Jakob fagt, er hätte sich stets der Herren
Ordnung gemäß gehalten und deshalb von den anderen Prädi-
kanten viel Widerwärtigkeit erleiden müssen, die ihn hätten
dringen wollen, ihre Neuerungen anzunehmen, das er nicht

habe tun wollen und wolle sich auch weiter gehorsam halten.
—

Tieweil Herr Heinrich nicht erschienen, so is
t

Herr Markus

gefragt, wo sein Kapellan bliebe. Da sagt Herr Markus,
der möre eben dagewesen, wäre aber wieder weggegangen. Als
die Räte ferner fragten und vorgaben, Herr Markus wüßte
zweifellos seines Kapellans Meinung, antwortete er, sein Kapellan
märe nicht gewillt, von seiner Opinion abzustehen und das In
terim anzunehmen. Daraus befehlen die Röte, daß er sich
auch sofort mit den andern aus der Stadt fortmachen und sich
m Zukunft nicht dort finden lassen solle; und wiewohl man

für gut angesehen, daß ein anderer guter Pastor in Herrn
Markus Platz gestellt würde, so hat man ihn doch bis zu weiterem

Bescheid bleiben lassen, weil man keinen anderen in feinen Platz

zu bestellen mußte und er doch das Interim annehmen wollte,

damit die Stadt doch nicht ganz und gar ohne Prädikanten



V4

bliebe. Diemeil sich der Pastor zu St. Jakob vor, in und

nach dem Verlauf der Religionserneuerung in Lippstadt stets

wohl gehalten und bei der katholischen Religion verblieben

mar, so hat man ihn auch bleiben lassen.
— Der Propst

und die Vikarien sind auch beschickt und ihnen befohlen morden,

sich kaiserlicher Resolution und der Herren Besehl gemäß zu

halten, was si
e

auch gehorsam annahmen, und is
t dem Propst

der Stadt, Herrn Marcus und den Herren Amtsleuten jedem
ein Extrakt gegeben, aus dem Abschied zu Soest genommen,

sich darnach zu richten.

So waren denn die Würfel gefallen. Wegen Nichtan
nahme des Interims waren mit Weib und Kind aus der Stadt

verwiesen: Johann Köster, Pastor zu St. Nicolai und Nach
mittagsprediger an der Marienkirche, Johann Plate (Platenus),
Pastor im Jungfrauen- (Augustinerinnen-) Kloster, und Heinrich
Poeppe (Latefontanus), Kaplan an U. l. Frauen. — Geblieben
waren, weil si

e das Interim angenommen hatten, Johann
Quackarth an St. Jakobi und Markus Venne (Benneus),
Pfarrer der Marienkirche, letzterer, obwohl er mit eines Klein

schmieds Tochter in der Ehe lebte. Dem Pater im Beghinen-

Haufe, einem Mönch von Boke, mar schon 2 bis ö Jahre vor

her vom Bürgermeister und Rat verboten morden, zu predigen
und Messe zu halten. Dasselbe Verbot war schon znvor von

Jörgen von Hoerde, „bei Verlust Leibes und Gutes" an die

Klosterjungfrauen ergangen. Außer Quackarth und Venne

waren noch 2 Geistliche in der Stadt Anhänger des Interims
und Gegner der „Lutterei" : der Rektor des Gymnasiums, Meister

Hermann von Recklinghaußen
— Hermann Cochläus

(Lepeler, Löffler) — und der Konrektor Johannes Rithbergh.
Diese beiden fangen lieber latein als deutsch, hatten mich am

4
.

November aus Befehl des Rats, als si
e die Schriften von

Detmold empfangen hatten, in der Marienkirche wieder latein

gesungen, und waren deshalb von Heinrich Poeppe, Johann
Koster und Plate verspottet worden. Eine zweideutige Rolle

spielt Markus Venne, von dem in der Urkunde berichtet wird,

daß er „episwlain, evan^eliuni und Kollekte lsUne" singe.
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sonst aber wohl von der Messe nichts halte, denn wenn er „an

den cau«nern kompth, so is
t de misse uth."

— Obwohl nun
die Lippstädter sich am 12. November verpflichtet hatten, sich
dem Interim gemäß zu halten, so wurden doch nach wie vor

seitens der Soester Klagen laut, daß sich die Bürger von

Lippftadt nicht nach der Herren Befehlen richteten und daß dadurch

unter den Soester Bürgern Unruhen entstünden. Es erging

deshalb an die Lippstädter der Befehl,
— unter anderen auch

an die Priorin des Jungfrauen-Klosters, Elisabeth von Erwitte,
und an den Propst Gerhard von Bredenoll (Brenolt) unter

dem 25. November 1548 — am 29. November, einem Sonntag,

in Soest vor dem Herzog selbst zu erscheinen und seinen Bescheid

entgegenzunehmen. Die Abgeordneten Lippstadts folgten diesem

Befehl und versprachen dem Herzog, „sie wollten sich dermaßen

halten, daß es die Herren ein gnädiges Gefallen haben sollten."
Der Kommunion halben wurde ihnen zugestanden, „daß man

die Kranken in Todesnot, und die sich auf die eine Gestalt

nicht wollten berichten lassen, unter beiderlei Gestalt solle mögen

communiciren, doch ohne einig Geschrei davon zu machen, die-

meil der gnädige Herr, der Herzog, noch darum bei kaiserlicher
Majestät vorstellig se

i

(„furderde") und noch keine Antwort

bekommen hätte." — Die drei ausgewiesenen Prediger scheinen
sofort die Stadt verlassen zu haben. Die Gemeinden kamen

dadurch in große Verlegenheit, da nicht sofort Ersatz zu finden
mar. Johann Quackarth mar alt, und Markus Venne

mußte am Dienstag nach Jnvokavit, den 12. Mörz 1549, die
Mitteilung an die Clevischen Räte zu Soest machen, daß er

infolge eines Beinleidens 16 Wochen krank gelegen habe und

deshalb mährend der Predigt stets sitzen müsse. Er beantrage
deshalb 2 Kapellane, denen er 14 Goldgulden zu geben bereit

sei, mährend er selber mit 20 Talern zufrieden sein wolle.
Was das Abendmahl unter beiderlei Gestalt anlange, so se

i

dasselbe nur schwangeren Frauen und alten Leuten in dieser
Form ausgeteilt morden. Daß um diese Zeit noch keine andern

Geistlichen in Lippftadt vorhanden waren, ergibt sich aus einem

Schreiben vom 18. März 1549, in welchem Bürgermeister und

H
. üicmöllir, ««sormationtgtschicht« »«» Lixxstadt. ö
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Rat der Stadt den verordneten Räten zu Soest das Versprechen
geben, daß si

e passende Geistliche anstellen wollten, wenn solche

zu bekommen mären. Zugleich teilen si
e mit, daß si
e die

Gemeinden ausgefordert hätten, dem Interim zu gehorchen.

Daß aber die Gemeinden nicht Folge geleistet haben, geht aus

einem Briese Herzog Wilhelms von Cleve vom 7
. April 1549

hervor, in welchem dieser der Stadt den Vorwurf macht, daß

si
e das Interim doch nicht gehalten hätten, und si
e unter

Hinweis auf das Ärgernis, welches si
e den Nachbarstädten

gäben, dringend ermahnt, die Befehle des Kaisers auszuführen.

Doch, was konnten die Ermahnungen helfen, wenn keine

passenden Geistlichen vorhanden waren? Eine geraume Zeit
später las in der großen Marienkirche ein gewisser Johann
Retberg "«) (sehr wahrscheinlich mit dem oben genannten Johann
Rithberg, Konrektor des Lippstädter Gymnasiums, identisch

—

)

die lateinische Messe. Er soll von Hause aus ein Brauer
„batavischen" (holländischen), nicht, wie Dr. Chalnbäus berichtet,

bairifchen Bieres gewesen sein. Er hatte sich von seiner Frau
scheiden lassen, war in Paderborn, wo er die Weihen empfing,

Priester geworden, und war dann von dort nach Lippstadt

geschickt. Außer ihm und Johannes Quackert wirkten als

Jnterimsprediger noch vier von Köln aus ernannte bezw. be

stätigte Geistliche, unter welchen als Eiferer für katholische Lehre
und als Schmäher Luthers besonders Johannes Heinicke
aus Westernkotten bei Lippstadt sich hervortat, der darin unter

stützt wurde von Johannes Noppe, einem geborenen Lipp
städter, „der seine ganze Kraft dafür einfetzt, daß in seiner

Vaterstadt das Papsttum wieder gestärkt würde." Von dem

Propst Gerhard von Verschworst (Hamelmann nennt ihn „von

Brevevvldt"- im städtischen und im Königlichen Archiv is
t er,

wie unzweifelhaft richtig, als „von Bredenoll" bezeichnet) wurde

Johannes Mercator, der früher in Camen Prediger der

„reinen Lehre" gemefen war, zum Pastor bestellt. Er und ein
Geistlicher, namens Gottfried, vertreten in besonnener Weise

den lutherischen Standpunkt. Daß der Propst Gerhard von

Bredenoll gerade Männer dieser Färbung bestellte, is
t

nicht



67

M verwundern, da die langsame Durchführung des Interims
in den Urkunden in erster Linie ihm zur Last gelegt und mit

Bezug darauf berichtet wird: „Es wird gesagt und beklagt,

daß es viel des Pröpsten Schuld sei, diemeil er ungelehrt se
i

und ungeschickt." Er hatte übrigens auch gerade in dieser

Zeit, etwa um das Jahr 1550, sein Kloster, das Augustiner-
Nonnenkloster, in ein freiweltliches Stift von 17 Damen ver
wandelt "°). Kurz zuvor, noch im Jahre 1549, waren Bürger

meister und Rat von Lippstadt beschuldigt worden, am Schmal-
kaldischen Bunde teilgenommen zu haben, und hatten deshalb
eine Aufforderung empfangen, sich in Augsburg vor Kaiser und

Reich zu verantworten. Trotz aller Bemühungen der zur Klar

stellung der Sachlage an das Kammergericht zu Speier abge

sandten Deputierten, deren Vollmacht, vom Mittwoch nach Pauli
Bekehrung 1550 datiert, im Lippstädter Stadtarchiv noch vor

handen ist"«), wurden die Bürgermeister Cordt Röder '2°),

Johann Pagenhovede (Pagenhovet) und Thomas Westermann
(so Dr. Chalybäus; zweifellos is

t der derzeitige Samtrichter

Thonies sAnton) Westermann gemeint) und der Amtmann

Wallraf Schütten in eine Strafe von 70l)ö rheinischen Gold-

Zulden genommen.

VIII. Kapitel.
Vi« Rettung des evangelischen Vekenntnisfet.
Wenn die Not am größten, so ist Gottes Hilfe am nächsten.

Sie stand schon vor der Tür. Sie kam von dort, von wo
man si

e am wenigsten erwartet hatte. Herzog Moritz von

Sachsen, der die evangelische Sache verraten zu haben schien
und deshalb auch von seinen Untertanen „Judas" genannt
wurde, wandte sich nach Erlangung des Kurhnts plötzlich gegen
den Kaiser, den er vorher gegen die evangelischen Fürsten

unterstützt hatte. Ob das Schamgefühl über seine Treulosigkeit

gegenüber den Glaubensgenossen ihn veranlaßt hat, i
n

sich zu

gehen, ob der Zorn ihn ergriffen hat wegen der harten Be-
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Handlung, die feinem Schwiegervater Landgraf Philipp von

Hessen in der Gefangenschaft widerfuhr, das läßt sich nicht

entscheiden. Genug, im März 1552 machte sich Moritz von

Sachsen zur Rettung des evangelischen Glaubens auf, „sprengte

die auf dem Konzil zu Trient versammelten Prälaten aus

einander und trotzte dem Kaiser am 2. August 1552 einen

vorläufigen Religionsfriedensschluß, den Passauer Vertrag ab."

Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen wurden

frei, dem Kaiser Karl wurden die Hände gebunden, für dw

lutherische Predigt war allerorten wieder die Bahn geöffnet^
die Fessel des Interims wurde abgeschüttelt.

In Lippstadt waren die Jnterimspriester teils gestorben^
teils gingen si

e aus Verdruß fort. Da schrieb am 21. Oktober
1554 >2i) Graf Bernhard von der Lippe an den Rat der Stadt^
daß, weil Markus Venne gestorben sei, si

e

zwei neue Pfarrer
nötig hätten. Er teile ihnen mit, daß der Herzog von Cleve
den Pastor Heinrich Wulle von Hamm und er, der Graf, den

Pastor Franz Hasen von der Kollegiat-Kirche zu Wiedenbrück

ihnen schicken wollten. Unter dem 20. November 1554 machte

Herzog Wilhelm von Cleve die gleiche Mitteilung. Diese
beiden Prediger sind aber, — aus welchem Grunde läßt sich,

nicht ermitteln, — nicht nach Lippstadt gekommen, vielmehr
begann noch vor dem endgültigen Religionsfrieden zu Augs

burg im Jahre 1555, wo Graf Bernhard zur Lippe durch den

„edlen Herrn" Hermann Fries vertreten war, der Prädikant
Johann Pungel von Lünen 1554 in der Stadt tor Lippe
wieder das Wort Gottes „lauter und rein" zu verkündigen
und die Sakramente nach Anweisung der Augsburgischen Kon

fession auszuteilen. Da ihm aber die Arbeit allein zu schwer
wurde, so traten ihm bald mehrere evangelische Prediger helfend

zur Seite. Als erster wird Heinrich Schröder (Hainel
mann nennt ihn Henrich Sartor"!) Bielefeld ermähnt,

der Johann Merkators Amt übernahm, der seinerseits als

lutherischer Prediger ins Waldecksche gegangen war. Schröder
wird im Lippstödter Kirchenarchiv unter dem 17. Mai 1561

genannt und zwar mit dem Namen „Hinrich de Prödicante."
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Ihm wird eine glühende Beredtsamkeit nachgerühmt und eine
„bewunderungswürdige Gabe zu lehren." Zu Johann Pungel
und Heinrich Schröder gesellte sich als dritter Jakob Kind
vater aus Lünen, der seit 1550 in Lünen und Brechten als

erster Reformator dieser Ortschaften gewirkt hatte und im

Jahre 1555 von dort verabschiedet mar. Diese drei arbeiteten

mit unermüdlichem Fleiß, das Gemeindeleben wieder zu der

Blüte zu bringen, die es vor dem Interim gehabt hatte. Sie
wurden deshalb von der Bürgerschaft sehr geliebt; in besonderem

Ansehen stand Johann Pungel.
Da aber er und Jakob Kindvater in den Verdacht kamen,

heimliche Anhänger Zminglis zu fein, auch auf Erhöhung

ihres Gehalts drangen, fo mußten si
e

ihre Entlassung nehmen.
An ihre Stelle traten der Rektor des Lippftädter Gymnasiums,
Kl. Conrad Costerus (Schomerus), der Sohn des wiederholt
«wähnten Johann Costerus, „ein gelehrter und in den Sprachen
kundiger Mann", von dem Hamelmann mehrere Bücher kannte;
serner Johannes Neapolitanus (aus Neustadt), der der
«rfte lutherische Prediger an der Großen Marienkirche mar
und am 13. August 1596 starb; endlich Gerhard aus Unna
und Johannes Berinkhus (Brinkhusius), von v. Steinen
Berninghaus genannt, der vorher Konrektor am Lippstädter

Gymnasium mar und dann zum ersten lutherischen Pastor
der Stifts- oder Kleinen Marienkirche berufen wurde.
Letzterer lebte noch im Jahre 1612, wo ihm unter dem 23. April
wegen seines sehr hohen Alters sein Sohn Adam als Adjunktus

beigesetzt wurde. Als erster evangelischer Pastor an der

Jakobi-Kirche wird Johan Drude ermähnt. Möller
kannte noch seine Grabschrift, welche lautete: „Im Jahr 1582
den 29. Mai is

t gestorben de geleerde Herr Johan Drude,

Pastor düser Kerken". Als ersten lutherischen Prediger an der

Nicolai-Kirche nach dem Interim nennt Möller Johann
Hermann Heinrich Jungemann und berichtet von ihm:
„Wann er sein Amt an dieser Kirche übernommen hat, kann

nicht angewiesen werden, daß er ^nno 1575 darin gestanden
und 1579 gestorben, is
t

gewiß."
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In dem benachbarten Lipperode wirkte Johannes Walter
aus Lippstadt, der „ein gründliches Buch über den Rietbergischen

Krieg verfaßte". Er mar vorher Konrektor des Lippstädter
Gnmnasiums gewesen.

Schlnh.

Durch den Augsburger Religionsfrieden im Jahre 1555
war der Strom der reformatorischen Bewegung, wie überall

so auch in Lippstadt, in ein ruhiges Bett geleitet morden.
350 Jahre lang hat dieser Strom nun schon seine Wasser er
quickend, befruchtend durch die Stadt „tor Lippe" dahinrauschen

lassen. Eine große Schar treuer Zeugen hat das von den

Vätern mühsam erkämpfte Evangelium weiter verkündigt von

Geschlecht zu Geschlecht. Die Kriegsfurie hat in allen Jahr
hunderten ihre Geißel über die Stadt geschwungen. Oft is

t

„Gottes Wort und Luthers Lehr" in Gefahr gewesen, gleich
einem glimmenden Docht zu verlöschen. Vieles is

t

inzwischen

anders geworden. Die Nicolaikirche is
t in den Tagen Napoleons

in die Hände der katholischen Gemeinde übergegangen. Die
kleine Marienkirche is

t in Trümmer zerfallen und legt noch als

Ruine Zeugnis ab von der Schönheit, in der si
e

einst sich gezeigt.

Die fünf Gemeinden haben sich zu einer einzigen zusammen-
geschlossen. Gleich der Hallig in der Nordsee, die von allen

Seiten umbrandet wird, liegt die evangelische Gemeinde Lipp-

stadts an der Grenze des Paderborner Landes. Sie hat einen

schweren Stand. Sie hat fleißig zu wachen, eifrig zu beten,
viele Opfer zu bringen. Aber: „verzage nicht, du Häuflein
klein!" Der alte Gott, der das zerstoßene Rohr nicht zer
bricht, lebt heute noch. Der Herr, der bei O. Westermann

auf dem Plan war mit seinem Geist und Gaben, is
t

gestern

und heute und in Ewigkeit derselbe Du aber „halte, was
du hast, daß niemand deine Krone nehme!"
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Keyerkatalog als „lutkeranus gsmvstse meniorise« ( ! ! ) ^Vgl. dazu

auch N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther.
Freiburg 1903 S. 134 ff

. O. Kamerau.)

54. Vergl. v. Steinen. S. 929-931.
55. v. Steinen. S. 933, ?. Strunk, ärmst. r>ä6. ?. III. lid. XIX.

ps«. 130.

56. 0. Jobann Westermann von E. Knodt, S. 65.
57. H. Kampschulte, „Geschichte der Einführung", S. 51. Mach

Kampschulte bat auch N. Paulus in seinem Aufsatz über Joh. Host
v. Romberg, Katholik 75 (1895> II 492 und in der zu 53 oben angeführten
Schrift S. 148 die Sache behandelt. Auch er verwirft Hamelmanns
Nachricht über die angebotene, aber von Host abgelehnte Disputation —

man steht nicht ein, was daran unglaubwürdig sein soll. Für den Höfischen
Bericht macht er geltend, daß sich dieser auf die schriftliche Erklärung der

beiden Mönche (,mie ihre Protestation im Buchstaben lautet") berufen
konnte. Dieser bestimmien Berufung auf eine Urkunde wird man nicht

einfach Glauben verweigern dürfen ; aber was enthielt diese „Protestation" ?

Daß sie gehorsame Söhne der hlg. römischen Kirche seien; das können sie

versichert baden in demselben Sinn, wie die Augsburgischc Confession
Art. 21 versichert, nichts zu lehren, c>uo6 äiscrepet . . äb ecclesia

romsn». Es werden, wie so oft, Erklärungen abgegeben sein, die jeder

Teil auf seine Weise deutete. Vgl. auch N. Paulus im Historischen
Jahrb. XVII (1890) S. 180. I). Kamcrau,)
58. Ob identisch mit dem Satcrdach an St. Georg in Soest, den

H, Rothert in seinem Buche: „Zur Kirchengeschichic" usiv. S. 63 er-
mäbnl, ließ sich nicht ermitteln.

59. Lipp. Reg. Nr, 3201.
6«. Lipp. Reg. Nr. 3146.

61. Die Priore des Augustincrklosters wechselten (vergl. H. Rothert
„Beiträge" S. 157; o. Johann Westermann von E. Knodt Seite
66 und 67). 12. 10, 1514 is
t

Bernhard Wechmann Prior, letzterer auch
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25, I. 1527, 24. 6, 1530; 27. 9. 1537 und am 4. 5, 1542 als solch«

erwähnt. 3«. 9. 1529 Wcstermann als Prior genannt.
62. Lipp. Reg. Nr. 3146.
63. Lipp. Reg. Nr. 3146. Anmerkung.
64. Lipp. Reg. Nr. 3146. Bereits 152« mar unter der beiden

Landesherren Mitwirkung ein Inventar der sämtlichen Kleinodien des

Mönchs- und des Jungfernklosters aufgenommen (in letzteren, fand sich
unter Anderm ein Kelch von „dnerslagen" Golde mit vielen Edel

steinen, den eine Frau zur Lippe einem Propste im Kloster, der ihr

Sohn gewesen — ohne Zweifel Hermann, der Sohn Bernhards III. —
geschenkt hat).

65. E, Knodt, Gerdt Omcken zum ganzen Abschnitt.
66. Hugo Rothert. „Zur Kirchengeschichte". S. «2,
67. E. Kuodt, Gerdt Omeken. S. 9 u. 10.
68. v. Steinen, S. 935.
69. v. Steinen, S 935—937.
70. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L. A. 192, 2, Fol. 1 ff

.

71. Dr. Overmann, Lippstadt. S, 46.
72. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mork L

. A. 192, 2. Fol. 2«.
73. Dr. Overmann, Lippstadt. S. 14«.
74. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L

. A. 192. 2, S. 9 u. 10.
75. Dr. Overmann, Lippstadt. S. 23.
76. Dr. Chalybäus. S. 108.
77. von Steinen. S. 944.
78. von Steine». S. 945.
79. Spormachers Chronik von Lünen bei von Steinen, S. 1461.
80. H. Rothert, „Zur Kirchengeschichte", S. 81-83.
81. Lipp. Reg. Nr. 3199.
82. Münster Staatsarchiv. Cleve-Mark L

. A. 192, 2 Fol. 2«.
83. Lipp. Reg. Nr. 3202.
84. Münster Staatsarchiv, Cleve-Mark L

. A. 192. 2
, S. 9-1«.

85. Stüdt. Archiv ä.. Nr. 60; Lipp. Reg. Nr. 3202: A.«uv2 Usrum
up OiüAstgA 6em 8on6»cK I,et»re. ^vuo 1532; von Steinen,

S. 938-94«.
86. Lipp. Reg. Nr. 3201.
87. Lipp. Reg. Nr. 3205.
88. Stcidt. Archiv Nr. 6«; Lipp. Reg. 3205; von Steinen,

S. 940 ff
.

«9. Städt. Archiv 4, 55 Konzept.
90. i6ooeo verbi Oei niinistro (^ppeuäix extemporsiie»

»äversus CivitkNuni Kl. (Münster), 8. (Soest) et I.. (Lippstadt) Vest-
pkslie pseuüoecclesisstes (Exemplar in Wolfenbüttcl).

91. H
. Rothert, „Zur Kirchengeschichte". S. 78.
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92. Vergl. Zeitschrift des Belgischen Geschichtsvereins, Bd. S.

Xuperrilne etisni Tusstvvi, opuZeuts WestpKsIise civitss, crsssulos
cjuosque explosit et, <zui scripturss vere eluciäent, s6misit. lüem
kertvr Äloussterii slters iosi^v! VVestpKsIise civitate stterltstnm.
Lc irilZem Vesslis inferiore ooonrillisczue sliis lllimitiilis civitätikus,
utpote Lippis et Hsrnnione usczue s6eo, Ut ui Oscoösenioii Zissiüiuiv,
qnale vodiscurn kuit, seiviosrit sut ?^rs»r>os in sudckitos exsspersvit
sämittet drevi ^Vestpdslis verurn De! evsv^eliuni.
93. o. Johann Westermann v. E. Knodt, S. 73. Brief des Job.

van der Wieck, Syndicus von Münster, an Job. Feigk am Dienstag nach
Martini s. 1S33.

94. Hamelmann. S. 1209.
95. H. Rothert „Zur Kirchenqcschichtc", S. 92.
96. 0. Johann Westermann von E. Knodt, S. 84.
97. Stöbt. Archiv ^. Nr. S7 u. 58.
98. Vergl. Dr. Cbalyböus S. 115.
99. Hamelmann S. 843.
10«. Ehalvbäus S. 116.
101. Stadt. Archiv. B. II Nr. 160.
102. Vergl. v. Johann Westermann von E. Knodt. Landgraf Philipp

von Hessen schätzte O. Westermann sehr hoch. Zweimal beauftragte er ihn,
eine in Lemgo in der Grafschaft Lippe unter den dortigen Predigern ent

standene Streitigkeit beizulegen. Das 1. Mal im Jahre 1538 mit Fontius
aus Marburg, das 2. Mal im Jahre 1541 mit Anton Corvinus.
Westermann ermies sich in dieser Streitigkeit, bei der es sich um Bei»

bebaltung oder Abschaffung verschiedener (Zeremonien Handelke, als ein

Mann, der auf die Hauptsache sah, — auf die Predigt des Evangeliums.
Bei der Aussöhnung im Jahre 1541 predigte Westermann in Lemgo
über die Worte des 133. Psalms: „Siehe, wie fein und lieblich is

t es,

daß Brüder einträchtig bei einander wohnen." Wie lange Westermann

in Hofgeismar (Geismar) wirkte, is
t

unbekannt. Seine späteren persönlichen

Verhältnisse sind nicht klar zu stellen. Nur daS is
t

gemifz, daß er 2 Söhne

hatte, Anton und Heinrich, und daß der letzte männliche Nachkomme dieses
Stammes und Namens, Johann Andreas Westermann, O. Johann
Wettermanns Urenkel, 1715 als Kgl. Preuß. und GrSfl. Lipp. Rat in

Lippstadt gestorben ist. Zwei poetische Denkmäler sind dem Lippstädter

Reformator gesetzt. Das erste is
t

von Johannes Pollius, dem Reformator
der Grafschaft Tecklenburg, und lautet:

Li qniskzuslll est verns verse pietstis snlstor

Liucero^ue Köevl pectore s
i

czuis Kabel,

Li cuiqusm est solid« vivsx sspienris corlie
Xoii uvqusin trepi<1!s coocnlienö» nislis,
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Westernlsnnu» is est öoctor, lzuem csrvline prsestsvs
?ieris ^onio non sstis uns csnit.

Xon tulit dune vuper sg,vctissilns verdä terevtem

Ivippiä ?KiIosopKuin, von tulit illä piuni.
Oaecs czuiüeln tsnto non kuerst 6i^ns I^ls^istro
.^dstulit in^rstse niuners nia^nä Heus.
Kimirum ille pius siinul et üoctissinius ille
Kon illo in populo vivere di^nus er^t,

Lr^o <zuo6 invillise cessit prooerumque fnrori
?ortunse suspiciuin csnöiäioris erst,
Hsssics nunc tsli Qeisrnsris öi^n^ ?^r«cko

Juse petiit voinino 600» ferente tulit
?ast«remque »uunl di^no venerstur donore,
Oujus sb eloizuio coelic» verds csplt,

DaS zweite Gedicht stammt von M. Johan Kayser, einem geborenen
Lippstädtcr, der nacheinander Conrector in Lippstadt und StiftSprediger

in Cappel, dann Rector in Lippstadt (1679) und endlich Prediger und

Inspektor zu Cleve mar (1683— 172«); — cS lautet:

,.O werte Baterstadt,

So war dann nun dein Westermann
Dein bester Mann,
Ein kluger Arzt der armen Seelen,
Der dir gab diesen klugen Rat,

Ja fleißig bat,
Das beste Teil, dein Heil, zu wählen."

103. H. Rotbert, .Zur Kirchengeschichte". S. 196,
104. Hagedorn, „Geschichte der Reformation in Herford", S, 181.
105. Städt. Archiv .4,. Nr. 6«; von Steinen S. IVOS.
106. Lipp. Reg. Nr. 3243.
107. Lippst. Kirchenarchiv. Urkunde vom 30. 9, 1537.

108. Lipp. Reg. Nr. 32S7.
109. Dr. Cbalybäus S. 127.
110. von Steinen S. 991.
111. Lipp. Reg. Nr. 3146.
112. Dr. Chaliiböus S 125 und 126,
113. Hugo Notbcrt, „Zur Kirchcngcschichte" u. s. m. S. 104,
114. Vergl. von Steinen S, 954. Piderit p, 623 schreibt von

diesem, dag er, als er wieder nach Hause gekommen und vom Schlag

gerührt worden, gesagt habe: „Darum hat mich Gottes Hand gerührct,

daß ich Hab das Interim in's Livpsche Land gcführet."
115. Zu dem ganzen Kapitel: Staatsarchiv Münster, (5leoe°Mark

Landesarchiv Nr. 192, 3 f. 75 ff.
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116. Hamelmann ?. 1054 ncnnt ihn Ouackhardt, in einer Urkunde
deS SliftSarchivS Nr. 303 vom Jahre 1535 heißt er Quackerde; v. Steinen
und nach ihm Dr. Chalyböus nennen ihn Marckquardt (Marquardt);

nach dem Kirchenarchio is
t

sein Name Ouackert, (Urk. vom 30. 9
.

1537);

nach dem Staatsarchiv Münster Quarckarth, auch Marquardt,

117. Vergl. H
.

Rothert: „Zur Kirchengeschichte", S. 193.
118. vr. ChalvbSus S. 282 Nr. 168.
119. StSdt. Archiv 4. Nr. 119.
12«. Vergl. Livvst. Kirchenarchiv. Urk. vom 14. 4

.

1555.

121. Staatsarchiv Münster, Cleve-Mark Landesarchiv Nr, 192.
122. von Steinen S. 955.
123. Möller S. 287.
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III. Vie wirtschaftlichen Verhältnisse.

Das Bild des Gemeindelebens würde ein unvollständiges
sein, wenn wir nicht auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der

Gemeinden mit inbetracht zögen, d. h. die Gehaltsverhält
nisse der Kirchen- und Schuldiener, die Pfarr-, Schul-
und Kirchgebäude und die Verwaltung des Kirchen-
vermögens. Wir können bei ihrer Darstellung von einer

landschaftlichen Gruppierung absehen, da die wirtschaftlichen

Verhältnisse der einzelnen Ämter
— bis auf einige gelegentlich

anzudeutende Eigentümlichkeiten — ziemlich gleichartig sind.
Übrigens kann es sich bei dem überaus reichen Material, das

hinsichtlich dieser Verhältnisse vorliegt, und der hier gebotenen

Kürze nicht um eine erschöpfende Darstellung, sondern nur

um eine Hervorhebung des Charakteristischen und Typischen

handeln.

1. Das Einkommen der Pfarrer.
Eine durchweg zuverlässige Statistik über die Pfarrgehälter

erweist sich als unmöglich. Denn abgesehen davon, daß in

einzelnen Fällen keine Angaben vorliegen, fehlt bei den übrigen

o
ft sehr eingehenden Aufzeichnungen meist eine Angabe über

die Summa des Einkommens. Und eine Berechnung desselben

macht vielfach große Schmierigkeiten. Die Einnahmen bestehen

nämlich nur teilweise in genau fixierten Geldeinkünften
und zwar in festem Gehalt (aus dem gemeinen Kasten oder

den kurfürstlichen Ämtern usw.), in Hufenzinsen (meist 1 Scheffel

von jeder bebauten Hufe), in Opfergeldern') und mehr oder

minder unsicheren Accidentien,?) sondern überwiegend, namentlich

auf dem Lande, i
n Naturalien d
.

h
. dem Getreide- oder

Fleifchzehent sowie Abgaben an Brot, Eiern, Wurst, Käse,

Wachs oder Flachs usw., ferner in Frondiensten der so-
»irchen» und Schuwisitalion im Kurlreisk I5S5. II. I
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genannten „pfarrleute", d. h. der Pächter von Pfarracker, und

vor allem in den sehr verschiedenen Erträgen des Acker:
baues. Einige Beispiele mögen deren Ungleichartigkeit veran

schaulichen. In dem an der Elbniederung gelegenen Berkzam
(Amt Wittenberg, jetzt Berkwitz) hat die Pfarre 2 Hufen Land

mit 60 Scheffeln Aussaat oder 180 Scheffeln Ertrag d. h. in

Geldwert 31 kl. 10 — der Scheffel Roggen kostet hier
3,5 Groschen, — die Hufe bringt also über 15 kl. und nach Ab

rechnung der Aussaat ca. 10 kl. In dem '/2 Meile davon
gelegenen Rott« dagegen hat die Pfarre „ganz geringen fand,

will niemant umb die helfte treiben", und 4 Hufen bringen
nur 2 kl. Zins, die Hufe also nur >/2 kl. Gewinn. In Rade
(Amt Schweinitz) kann der Pfarrer in guten Jahren nach Ab

rechnung der Aussaat von 2 Hufen 138 Scheffel Ertrag haben
d. h. für jede Hufe über 13 kl. (der Scheffel Getreide kostet

hier 4 ^.), und in dem nur 1—2 Meilen davon gelegenen
Löbben gewinnt der Pfarrer von 4 sehr sandigen Hufen nur
3 kl., von der Hufe also nur 2/4 kl. oder 15 A. Aber auch
die meist genau angegebenen Getreideabgaben der Gemeinde

glieder lassen sich ost kaum nach ihrem Geldwerte berechnen,

da manchmal in demselben Orte mit den verschiedensten Hohl
maßen, deren Inhalt zum Teil nicht bekannt ist, gerechnet wird,

namentlich in den Ämtern Schlieben und Liebenmerda. So
wird z. B. der Dezem in Cröbeln (Amt Liebenwerda) in Kirch-
haynischem und Mühlbergischem Maß entrichtet 2

). Wir müssen
uns daher teilweise mit ungefähren Schätzungen begnügen. Die

Hauptfache ist, daß wir zu erkunden suchen, ob die Gehälter
gut oder schlecht, auskömmlich oder unzureichend sind.

Im allgemeinen muß festgestellt werden, daß die Gehälter
der Pfarrer überwiegend noch nicht den Anforderungen
entsprechen. Es fehlt zwar nicht an einer Reihe wirklich
gut dotierter Stellen. So bezieht Bugenhagen als Pfarrer
von Wittenberg 200 kl., dazu von der Universität noch 100 kl.

jährlich, der Pfarrer von Clöden 218 kl., einschließlich der

sehr bedeutenden Ackerwirtschaft, der Pfarrer von Zahna an

scheinend noch mehr; im ganzen beträgt etwa bei einem Dutzend
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Pfarrstellen (von insgesamt fast 170) das Einkommen gegen
100 tl. und mehr; und auch von den lange nicht so gut do

tierten Stellen werden manche noch als gut bezeichnet, darunter

auch einige Landstellen, obwohl die angegebenen Einnahmeposten

T. nur 60 kl. und darunter ergeben, wobei allerdings der
Ertrag des zuweilen ziemlich bedeutenden Viehstandes, sowie
das teilweise überreich vorhandene Holz nicht mit veranschlagt

ist. Ebenso auffallend is
t es andrerseits, daß nicht wenige

Stellen, obwohl ihr Einkommen 60—70 kl. und mehr beträgt,

doch von den Inhabern als nicht zureichend bezeichnet werden,

teilweise gewiß aus dem Grunde, daß der Viehstand aus

Mangel an Heu nur unbedeutend ist; manchmal liegen aber

auch Gründe persönlicher Art vor, namentlich die Rücksicht auf
die Versorgung und Erziehung einer zahlreichen Familie. So
bittet der Psarrer von Erckmannsdorf (Amt Wittenberg) nicht
nur aus Rücksicht auf sein Alter und die dort sehr beschwer

liche Landwirtschaft, sondern hauptsächlich aus seine zahlreichen

Söhne — er hat 8 Kinder, „die er gern beim stu<Zi« auferziehen
molt" — „etwan in ein stetlein transferirt zu werden, do

kein grosser ackerbau, ein zimlich lateinisch schule were"^).

Aber auch manche Stadtpfarrer mit an sich gutem Gehalt

haben aus demselben Grunde Mühe durchzukommen. So
kann der Diakonus von Belzig mit einem Einkommen von

über 70 ll. nicht auskommen, „dimeil er teglich selbsibend zu

lische sitze." Auch der Pfarrer und Diakonus von Bitterfeld
können sich „mit weib und kind ohne weitere zugenge nit halten"

usw. Dagegen wird mehr als ein Drittel der Psarrstellenb) aus

drücklich als gering oder geradezu unauskömmlich be

zeichnet, darunter städtische Diakonatstellen mit nur 30 bis

50 kl. und Landstellen mit U0 bis 30 kl., vereinzelte sogar mit

noch geringerem Einkommen. Und es is
t kein Wunder, wenn

hier und da sich schon der Melstand bemerklich macht, daß

die jungen Geistlichen, wie z. B. der Rat von Gräsenhainichen
klagt, sich, nachdem si
e

sich kaum im Predigen geübt haben,

bald nach einer besseren Stelle umsehen, aus welchem häufigen

Wechsel dann für den gemeinen Kasten
viel Unkosten entstünden.
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„nachdem allezeit ein neuer caplan mit seinem gerede (Gerät),

etwa auch mit meib und kindern auß Wittenberg oder anders

woher müsse geholet werden." Die Ursachen, die von den

Pfarrern in den meist sehr ausführlich wiedergegebenen Klagen

für das Unzureichende des Einkommens angegeben werden,

bestehen häufig in dem Mangel an Land und Wiesen — dies

besonders bei städtischen Pfarrstellen
— oder in der dürftigen

Beschaffenheit des Ackers. An manchen Orten (z
. B. in

Lühnsdorf sAmt Belzig), Gadegast sAmt Send«) u. «.), is
t

derselbe so gering, daß sich der Ackerbau kaum noch lohnt, da

man damit nur soviel erwerben kann, daß das „gesindelohn,

geschirr und vserde davon erzeugt und erhalten werden können";

an andern Orten verursacht das häufige Austreten der Flüsse
großen Schaden an den Äckern und besonders den Wiesen,

sodaß die Heuerträge oft als ganz unsicher bezeichnet werden.

Die Folge davon is
t dann eine Schädigung der Vieh

zucht, die sonst noch die besten Erträge abwirft. Die Acker

wirtschaft erweist sich fast nur auf gutem Boden als einträg

lich und auch da nur, wenn der Pfarrer si
e

selbst betreibt.

Wo dagegen die Äcker auf Pacht „außgetan" werden, bringen

si
e

meist kaum die Hälfte des gering angeschlagenen Reiner

trages nach Abzug aller Kosten und der Aussaat.?) Zuweilen

hat aber der Pfarrer nicht die Mittel, um den Ackerbau selbst
ordentlich betreiben zu können, ja

,

eigne Pferde scheinen nach
den vorliegenden Angaben die meisten überhaupt nicht zu be

sitzen, manche Pfarrer verstehen auch zu wenig vom Ackerbau«).
Zu einigen Pfarrstellen gehört jetzt kein oder nur wenig Acker

mehr, mährend si
e

früher ziemlich reich damit ausgestaltet

waren, und zwar z. T. durch die Schuld der Vorgänger
des jetzigen Pfarrers. So liegt es in Zwethau lAmt Schweinitz)
und in Paserin (Amt Schlieben). Erstere Pfarre hat jetzt
nur noch 2 „geringe" Pfarrhufen, nachdem der „alte" Pfarrer
einen Hof mit 2 Hufen für 100 51. verkauft hat, „welches

köstlich gut" nach Aussage des Pfarrers und der Leute jetzt

wohl 300 kl. wert ist. Und die Pfarre Paserin mar vom

Kurfürsten mit einem stattlichen Ackergut dotiert, das aber
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der vorige Pfarrer Franziskus Schelle ohne Wissen des Kur

fürsten „unvorsichtig und mit grossem abbruch und Nachteil

der pfarren für ein geringes, baufelliges, alts kossatengut

verkaufet und verbeutet hat." Da er zudem ohne Wissen der

Kommissarien und des Consistoriums dem Junker Franz von

Minkwitz „einen pfarmann mit 12 tag frondienst nachgegeben",

so is
t er „seiner vfarre entsetzt" morden. Besonders häufig

fehlt es auch an Brennholz, sodaß der Pfarrer es sich müh
sam von den Äckern zusammensuchen oder auch teuer erkaufen

muß. An einigen Stellen (z
. B. in Holzdorf, Amt Schweinitz)

sind auch hieran frühere Pfarrer schuld, indem si
e den vor

handenen Wuld durch unsinniges Abholzen verwüstet haben.
Wieder an andren Orten scheint man bei früheren Visitationen
mit der Zerlegung in mehrere Pfarrämter zu weit gegangen

zu sein, sodaß sich die gegenwärtigen Inhaber der Pfarrei,

kaum noch halten können und den Wunsch nach Zusammen

legung der getrennten Orte äußern, um so das Einkommen

zu erhöhen. «) Dieser Wunsch findet freilich bei den Visitatoren

nicht immer Beifall, zumal wenn die bisherigen Mutterorte

einen eignen Pfarrer zu behalten wünschen. Nur an wenigen
Stellen greifen die Visitatoren zu dem bedenklichen Mittel, den

Verkauf von Acker anzuordnen z. B. in Petersrode (Amt Bitter

feld). — Dagegen sind si
e

unermüdlich beflissen, das Einkommen

der Pfarrer durch Zulagen der verschiedensten Art und
aus den verschiedensten Quellen zu verbessern. Bald ver

schaffen si
e

ihnen eine Erhöhung des festen Gehaltes oder des

Opfergeldes oder der Hufenzinsen, ">
)

bald des Getreidezehnten
oder der Brote, Eier usw., stellenweise anch die Zulegung

einer Ackerbreite oder einer Wiese und besonders häufig von

Brennholz, häufig mit der Verpflichtung für die Bauern, das

Holz dem Pfarrer vor die Tür zu schaffen. Wie wichtig solche
Fuhren sür die Pfarrer sind, zeigt z. B. der Umstand, daß
der Pfarrer in Gorsdorf (Amt Schweinitz) lediglich um der

Holzfuhren willen genötigt ist, selbst Landwirtschaft zu treiben.

Auch dringen si
e

miederholt darauf, daß ihnen der Getreide-

dezem, um große Kosten zu vermeiden, vors Haus") gebracht
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wird. In sehr vielen Pfarren muß auch das Inventar durch
Neubeschaffung von Haus- und Ackergerät und besonders
von Vieh erst in Ordnung gebracht werden. Nur selten, und

zwar nur in Städten, is
t

der gemeine Kasten wohlhabend genug,

solche Zulagen zu gewähren. In der Regel handelt es sich
um Auslagen, die den Bürgern, Bauern und Edelleuten gemacht
werden müssen, was natürlich zu vielen Hin- und Herver
handlungen Anlaß gibt, selbst wenn es sich um wenige Groschen
oder Scheffel Getreide handelt. Wo aber die Gemeindeglieder

dazu aus Armut nicht imstande sind, wird die Hilfe des Kur

fürsten unbedenklich in Aussicht gestellt, teils durch Vermittlung
der Schösser oder Hauptleute, teils durch direkte Fürsprache

der Visitatoren. Ziemlich häusig handelt es sich um eine durch
das betreffende Amt zu leistende Geldzulage oder um Zu
legung einer Wiese. Namentlich aber wird Holz aus den

kurfürstlichen Forsten in reichem Maße versprochen.

Ein großer Teil der Bemühungen der Visitatoren besteht aber
darin, daß si

e die Klagen der Pfarrer über Schmälerung des

Pfarreinkommens untersuchen und ihnen Abhilfe zu fchaffen
sich angelegen sein lassen. Dies sührt uns zu einem Kapitels

das ein wenig erfreuliches Licht auf einen erheblichen Teil der
Gemeinden wirft. Denn nach den außerordentlich zahlreichen
Klagen der Pfarrer, die doch in der Mehrzahl von den Visi
tatoren als begründet angesehen werden, erhält man den Ein
druck, daß das sittliche Bewußtsein zahlreicher Gemeindeglieder

insofern noch ein sehr unklares und unreines ist, als si
e

sich

kein Gewissen daraus machen, sich den materiellen Verpflich

tungen, die ihnen dem Psarrer gegenüber obliegen, nach Mög

lichkeit zu entziehen, manchmal auch das Einkommen oder

Vermögen der Pfarrer direkt zu schädigen. Dieser libelstand
macht sich ja nicht überall i
n derselben Weise und in demselben

Maße geltend- in der Stadt weit seltener als auf dem Lande,

auch in den einzelnen Ämtern") in verschiedenem Maße: aber

es muß festgestellt werden, daß ungefähr i
n der Hälfte der

Gemeinden darauf bezügliche Klagen vorliegen. Es handelt

sich ja in der Mehrzahl um Kleinigkeiten, um „untreue" oder
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säumige Entrichtung des Opferpfennigs oder um die Lieferung

von „gar zu geringen" Broten,") fehr oft fogar nur darum,

daß die üblichen Termine nicht eingehalten werden, sodaß der

Pfarrer mit der Einziehung der Abgaben viel Mühe und Ver

druß hat. So muß der Pfarrer von Bitterfeld bei der Ein
treibung des Kalendengeldes oft böse Worte hören. In Ratsch
(Amt Bitterfeld) hat er in diesem Jahre überhaupt noch kein
Opfergeld erhalten; ja

,
keiner will es dort „umb der leut un

nutzen reden willen mehr einfordern". Und vom Pfarrer zu
Rösa (gleichfalls im Amt Bitterfeld) heißt es: „muß fein ver

dient lohn von Haus zu Haus selbst holen; denn er sich mit

der bauren Hunden allewege vorschlagen muß, so doch die

dauern ihrem viehirten sein lohn u
f dem gericht außbringen

müssen". In mehreren Orten wird deshalb angeordnet, daß
das Opfergeld durch die Kirchväter oder den Bürgermeister ein

gesammelt werden soll, in Gommern mit der kräftigen Be

gründung, „weil der bürgermeister dem kuh- und schweinhirten

ihren lohn samlet, das er doch dem pfarrhern sein opfergelt

auch einfamle". Eine schon mehr an bemußten Betrug grenzende

Bauernschlauheit macht sich mehrfach bei der Lieferung der

Naturalien bemerklich. So kommt es vor, daß si
e

statt „hauß-
backener" Brote solche aus der Stadt holen, die nur 6 <

Z

>^ wert

sind, und si
e dem Psarrer geben, oder daß si
e unreines, mit

Spreu untermischtes Korn liefern oder auch in einem kleineren

Maße, als üblich ist, sodaß z. B. in dem Filialdorse Hillmers-
dorf (Amt Schlieben)") statt 2 Malter (24 Scheffel) wirklich
nur Scheffel Getreide geliefert worden sind; zudem haben

die Bauern hier wie in andern Orten dem Pfarrer noch

1 Scheffel als „drankgelt abgebrochen". Ferner müssen
die Bauern vielfach, besonders im Amte Belzig, ermahnt
werden, das Getreide nicht eher vom Felde zu führen, als

bis der Psarrer die Zehentgarben abgezählt hat, jedenfalls

weil si
e

öfters nicht die richtige Anzahl von Garben geliefert

haben. In einem Dorfe dieser Gegend (Lütte) haben die
Bauern der Entrichtung des Zehnten sich dadurch zu entziehen

versucht, daß si
e statt Getreide listigerweise „zwisel" gesät



haben, worauf ihnen eröffnet werden muß, daß nach dem

allgemeinen Herkommen „wo der pflüg ubergehet, man auch
den zehend schuldig is

t

zu geben".
— Um erheblichere

Schädigungen handelt es sich teilweise bei dem zur Pfarre
gehörigen Acker und Holz. Nicht sowohl als Eigennutz, sondern
als Rücksichtslosigkeit oder Mutmillen is

t es aufzufassen, wenn

an einigen Orten (besonders Plössig, Amt Schweinitz, und
Buckau, Amt Lochau) der Pfarrer darüber klagen muß, daß
ihm die Bauern seinen Acker zerfahren und zertreten haben.
An mehreren Orten findet sich die schon direkt an Betrug

grenzende Unsitte, daß die Bauern den Pfarracker beim

Pflügen allmählich schmälern, sodaß den Richtern befohlen
werden muß, den Acker von neuem auszumessen'?). Vereinzelt

findet sich auch förmliche Unterschlagung von Pfarräckern. So

haben die Bauern zu Rade (Amt Schweinitz) eine Breite guten
Ackers „an sich gezogen" und zur Viehtrift gemacht, und die

Bauern zu Mola, jetzt Möhlau, einem Filial von Zschornemitz,
Amt Gräfenhainichen, haben sich eine Pfarrmiefe angeeignet.

Unzweifelhafter Betrug liegt z. B. auch in Jüdenberg, ebenfalls
Amt Gräfenhainichen, vor, wo die Bauern „den vfarracker ver-

wechselt und ihme die stücke angeweiset, do gemeiniglich nicht

viel wachsen kan". Am häufigsten aber findet sich der Fall, daß
Äcker, die vom Pfarrer als sogenannte „laßgüter", d

.

h
. gegen

Pacht auf unbestimmte Zeit oder Lebenszeit des Inhabers „aus

getan" sind, von den Bauern als Erbgüter in Anspruch ge
nommen werden. Namentlich geschieht dies seitens sogenannter

Pfarr- oder Dienstleute; so z. B. in Ratsch. Amt Bitterfeld.
Hier wie an andern Orten müssen dann öfters eingehende

Nachforschungen bei den andern Dorfbewohnern angestellt werden.

Ja, zuweilen sperren sich die Bauern, z. B. ein gewisser Rosen-
krantz zu Ratsch so lange, bis ihnen aus dem Amtsbuch nach

gewiesen >s> wird, daß si
e

tatsächlich den betreffenden Acker nicht

erblich, sondern nur als Laßgut inne haben. In der Regel
wird auch dann in weitgehender Rücksichtnahme den Bauern

der Acker noch weiter belassen, falls si
e

durch eine „Schrift"
das wirkliche Rechtsverhältnis anerkennen. Doch wird dem
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Pfarrer ausdrücklich das Recht zuerkannt, die Hufen andern
Leuten zu übergeben, falls die bisherigen Inhaber die schuldigen

Zinfen oder Frondienste nicht leisten. Wiederholt handelt es

sich nämlich gerade darum, daß die Pfarrleute die ihnen wohl

oft recht lästigen Frondienste verweigern oder untreu leisten. Am

schlimmsten scheint dies in Brehna zu sein, wo die „psarrdiener"

verpflichtet sind, eine Huse mit Pferden oder „handfron" zu be

stellen: aber solche Fronarbeit geschieht „ganz unzeitig, hinlesfig,

untreulich." Der Rat muß daher ernstlich ermahnt werden,

solche einer christlichen Gemeinde unwürdige Klage abzustellen
und die Säumigen zu bestrafen; wenn dies aber nicht helfen
sollte, soll er die Frondienste in erbliche Korn- oder Geldabgaben
verwandeln, fodaß diese eine wirkliche Strafe für die Un

dankbarkeit'«) der Gemeindeglieder gegen den Seelsorger be

deuten. Als Musterexemplar eines eigennützigen und streit
süchtigen Bauern wird namentlich ein „zenkischer" Bauer Löffler

zu Sandersdorf (Amt Bitterfeld) genannt, der „sich fast mit

allen psarrern gezweiet und bricht ihnen ab, wo er kann."

Manchmal handelt es sich auch um die Schmälerung des dem

Psarrer zustehenden Brennholzes, se
i

es durch unberechtigte

Benutzung des Pfarrwaldes, z. B. zu Goltewitz (Filial von
Jüdenberg) zum Bau eines Pfarrhauses, se

i

es dadurch, daß
die Bauern dem Pfarrer nicht den ihm zukommenden Anteil
an dem Holze aus dem Gemeindewald zukommen lassen. So

überlassen si
e in Gorsdorf, „wenn si
e kabeln", dem Pfarrer

nur Backreis; „was aber groß holz, verkaufen si
e unter ihnen

selbst, geraten damit in krug" ufm., fodaß die Erbherren und

Amtleute aufgefordert werden müsfen, „billich ein ernst einsehen

zu haben." — In dieser wie in einigen andern Dorfgemeinden 2«)
häufen sich die Klagen über Schädigung des Pfarreinkommens
und Vermögens überhaupt in auffallender Weise. Ja, in der
Gemeinde Schöna <Amt Schlieben) haben die Bauern dem

Psarrer nach seiner Klage „so vil uberlast getan", daß er bittet,

„die visitatoren motten ihn an einen andern ort transferiren."

Bemerkenswert ist, daß die Richter oder Schultheißen in

mehreren dieser Gemeinden auch in kirchlicher und sittlicher
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Beziehung übel beleumdet sind; ebenso is
t es schwerlich ein

Zufall, daß das kirchliche und sittliche Verhalten grade dieser
Gemeinden zu besonderm Tadel Anlaß gibt.

Bisher haben wir nur von Schädigungen der Psarrer

durch Bauern berichtet. Zur Vervollständigung des Bildes

müssen wir aber hinzufügen, daß sich auch eine größere Anzahl von

Edelleuten desselben Vergehens schuldig gemacht hat. So

haben der Junker Christof Westregels zu Möhlau (Amt Bitter

feld) und die Junker Georg von Hondorf und Görge Schaff zu

Schmerckendorff (Amt Liebenwerda) von mehreren Pfarrhufen

nicht den gebührenden Hufenzins entrichtet, unter dem Vor

geben, daß si
e

nicht so viele Pfarrhufen inne hätten, als der

Pfarrer angebe. Die zuletzt Genannten sind mit einigem Vor

behalt zur Zahlung bereit, Christof Westregels wird dagegen

erst durch das einmütige Zeugnis der Bauern 2>) und die Ent

scheidung der Visitatoren zum Einlenken bewogen. Mehr auf
junkerlichem Machtbemußtfein als auf Eigennutz beruht es wohl,

wenn der Junker Georg von Ziesar auf Benken, Amt Belzig,

seinem Pfarrer zu Löbnitz, als dieser ihm den Zehnt von allen
Getreidearten (bisher nur vom Roggen) abverlangt, einfach die

Seelsorge in seinem Dorse untersagt und si
e

ohne Vormissen
des Konsistoriums dem entfernt mohnenden Pfarrer zu Wiesen
berg überträgt^). Als besonders rücksichtslos wird es augen
scheinlich von der Gemeinde zu Baruth empfunden, daß der

dortige Junker Jakob von Schlieben — mir werden diesem
Namen noch öfter in unerfreulicher Weise begegnen

— einer
armen Psarrersmitwe L Scheffel Pacht, die er acht Jahre lang

ihrem verstorbenen Manne schuldig geblieben, noch immer nicht

bezahlt hat; doch entschuldigt sich der Junker damit, daß „er

etliche iar aus dem land gewesen" und erklärt sich auch auf

näheren Nachweis seiner Schuld zur Nachzahlung bereit. In
mehreren Fällen liegt dagegen direkte Aneignung sremden Gutes

vor: der ermähnte Junker Christof Westregels hat Wiesen
„an sich gezogen", der Junker Hans Schilling hat sich den

Pfarrhof des zu Sandersdorf (Amt Bitterfeld) gehörigen Filial
dorfes Reuden angeeignet und beansprucht ihn als sein Eigentnm,
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wird aber seines Unrechtes übermiesen und veranlaßt, dem

Psarrer einen jährlichen Zins und „fron" seitens des jetzigen
Inhabers zu verschaffen. Und der Pfarrer von Glinde (Amt
Gommern) klagt darüber, daß ein ihm von dem früheren Haupt

mann zugemiefenes Buschholz, aus dem er sür 7 bis 8 kl. jährlich

schlagen konnte, von dem Grafen von Barbn entwendet fei;

freilich verlautet weiter nichts über die Berechtigung dieser Klage.

Mehrfach wird auch darüber geklagt, daß die Junker sich die

Frondienste der Pfarrleute angeeignet haben oder si
e

durch

Bedrückung mit Frondiensten an der Erfüllung ihrer dem

Pfarrer gegenüber obliegenden Verpflichtungen verhindern.
So heißt es von den Junkern von Schlieben in Baruth,

daß sie, statt die Bauern zu den üblichen Holzfuhren für
den Pfarrer anzuhalten, „nichts dazu tun, diemeil si

e die

baurn felbs zu ihren diensten gebrauchen, muß also der pfarrer

des seinen wider recht entberen" (vgl. Heft I
, S. 46). Ja,

in einigen Orten, besonders in den in Herzberg eingepfarrten

Dörfern, wird sogar der kursürftliche Schösser beschuldigt, daß
von ihm die Pfarrleute so sehr „mit herrendienften beschwert
werden", daß si

e dem Pfarrer ihre Dienste nicht mehr leisten
können (vgl. das in Heft I

, S. 37 über den Gottesdienst Mit
geteilte). In diesem und ähnlichen Fällen kann man gewiß nicht
von junkerlichem Eigennutz reden, sondern es handelt sich z. T.

um soziale Mißstände, die durch den Übereifer einzelner
Beamten besonders verschärft werden. Gerechtermeise muß

übrigens anerkannt werden, daß nicht alle Klagen der Psarrer
über Junker und Bauern ausreichend begründet sind. So

stellt sich in einer sehr eingehenden Verhandlung zu Löbnitz
,Amt Belzig) mit dem Edelmann Georg von Ziesar und der

Frau seines verstorbenen Bruders, nunmehrigen Frau von

Stechau, heraus, daß die Ansprüche des Pfarrers auf 3 Hufen

mahrfcheinlich nicht begründet sind, fondern auf einem Miß
verständnisse ") beruhen. Noch deutlicher liegt die Sache in
Schöna, wo ein Bauer urkundlich nachweisen kann, daß seine

Porsahren einen umstrittenen Acker von der Pfarre gekaust

haben. Auch is
t keineswegs immer bewußter Betrug bei dem
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Verklagten anzunehmen, sondern es liegt nicht selten wirkliche
Rechtsunsicherheit vor, wie denn auch öfters zunächst keine

Entscheidung herbeigeführt werden kann, sodafz die weiteren

Verhandlungen den Ämtern übertragen werden müssen (vgl.

Heft I, S. 13). Auffallend is
t auch, daß einmal sogar ein

benachbarter Pfarrer beschuldigt wird, sich einen Pfarracker
angeeignet zu haben, was aber erst untersucht werden soll. Am

deutlichsten aber spricht für jene mildere Auffassung der Umstand,

daß mehrfach sogar das kurfürstliche Amt (besonders das Belziger)

nach den Aussagen der Pfarrer ihnen zustehende Äcker oder

Abgaben „an sich gezogen" hat oder ihnen auch gegen das

Herkommen, nach dem die Pfarrhöfe abgabefrei sind. Abgaben

auferlegt hat. Daß dies wahrscheinlich in gutem Glauben ge

schehen ist, beweist z. B. ein Vorgang in Gröbern (Filiale von

Zschornewitz, Amt Bitterfeld), wo der Hauptmann von Gleißen-

thal zu Gräfenhainichen 2 „wüste pfaffenhufen" an sich ge

zogen und eine davon zum Besten des Amtes verkaust hat,

während er die andere verzinst. Da ihm nämlich nachgewiesen
wird, daß der Pfarrer noch kurz „vor der vehde", d

.

h
. vor dem

Schmalkaldischen Kriege, mit Erlaubnis der kurfürstlichen Kom

missarien Holz auf jenem Lande geschlagen hat, sieht er die Un

rechtmäßigkeit seines Verfahrens ein und erklärt sich zur Rück

erstattung der Hufen bereit. Gewiß haben die unruhigen

Zeiten, besonders des Schmalkaldischen Krieges nicht selten zur

Verwirrung der Rechtsverhältnisse beigetragen. Auch sei hier

schon kurz angedeutet, daß die durch den Krieg vielfach herbei
geführte Verarmung die Leute und namentlich die Bauern

zwang, ihren geringen Besitz sehr zusammenzuhalten, wobei

dann die Gefahr nur zu nahe lag, daß man sich am Nachbar

schadlos zu halten und besonders sich allen Abgaben nach

Möglichkeit zu entziehen suchte, namentlich wenn ein neuer,

der Ortsverhältnisse unkundiger Pfarrer anzog. —

Andrerseits muß auch hervorgehoben werden, daß doch

hier und da Edelleute und Bauern sich freiwillig zur Über

nahme neuer Lasten,") namentlich an Fuhren bereit erklären,

zumal da, wo es sich darum handelt, einen eigenen Pfarrer



13

zu beHallen oder eine bessere kirchliche Versorgung zu er

zielen.

Wohl am deutlichsten zeigt sich solche Bereitwilligkeit bei der

Versorgung einiger alter Pfarrer. Klare gesetzliche Vor

schriften über die Emeriten gibt es augenscheinlich noch nicht,

sondern ihre Versorgung wird von Fall zu Fall geregelt.

Meist hilft man sich damit, daß man den alten Pfarrer auf feiner
Stelle beläßt und ihm nur einen Gehilfen gibt (vgl. Heft I,
S. 28 ff

. u. S. 57). Dies macht keine Schmierigkeiten, wo
die Pfarre mit einem guten Einkommen ausgestattet ist, wie

z. B. in Clöden, zumal wenn der junge dem Pfarrer beigegebene
Geistliche sein Eidam ist. Hier wird einfach bestimmt, daß der

alte Pfarrer die Hälfte des Einkommens mit Ausnahme der

Landwirtschaft beziehen soll. Auch i
n

Rehfeld (Amt Schweinitz)

is
t der Pfarrgehilfe der Schmiegersohn des bisherigen Pfarrers,

sodaß dieser bei ihm wohnen kann; er soll von ihm eben

falls einen Teil des Pfarreinkommens und zwar das der
Mater erhalten. Doch reicht das Einkommen aus den Filial
dörfern zum Unterhalt des jungen Pfarrers nicht aus, sodaß
die Hüfner der ganzen Gemeinde noch eine Zulage von je
'/2 Scheffel Getreide gewähren müsfen, wozu dann der Junker
und Patron freiwillig noch einige Scheffel hinzufügt. In
Schmiedeberg wird dem verdienten Diakonus ein „emeriuim
seine! pro Semper" von 100 kl. in Aussicht gestellt. Am

schmierigsten liegen die Verhältnisse an einem dritten Ort,

Wiederau (Amt Liebenwerda). Hier erbieten sich die Junker
von Brandenstein, obwohl das Kirchenlehen der Universität W.

zusteht, freiwillig, dem 82 Jahre alten Pfarrer mit teilweise
noch kleinen Kindern ein jährliches Einkommen von 10 kl.,

dazu ein Gärtlein, freies Holz und etwas Heu zukommen zu
lassen, ihm auch eine eigene Behausung zu errichten, und er

wirken ferner von ihren Untertanen noch 21 Scheffel Korn

und über 2 kl. an Geldzulage, mährend das Filial Drasdo

auch 10 kl. jährlich aufbringen will und der neue Pfarrer

8 kl. von seinem Einkommen abgeben soll. Um den alten

Pfarrer aber ganz sorgenfrei zu stellen, erbitten die
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von Brandenstein vom Kurfürsten noch eine Zulage von

jährlich 25 kl.

Auch einige Fälle von Witwenversorgung werden er
wähnt, und obschon über die Versorgung der Pfarrmitmen
überhaupt keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen, so

werden si
e von den Visitatoren doch mit unverkennbarem

Wohlwollen behandelt. Namentlich wird darauf gesehen,
daß die Witwe bei der Übergabe des Pfarrinventars nicht
zu kurz kommt, sondern einen angemessenen Anteil an den Ge
räten und der Ernte erhält, freilich auch das Inventar in

vorschriftsmäßigem Zustande überliefert. Auch wird den Pfarrern,
die Frau und Kindern ein Erbe hinterlassen wollen, möglichst

entgegengekommen. Ein Beispiel von besonders rücksichtsvoller
Behandlung der Pfarrwitwe haben wir in Niemek bei Bitter

feld. Zunächst wird ihr auf „ihr bittlich ansuchen" gestattet,

noch bis Michaelis in N. im Genuß des Pfarreinkommens zu
bleiben; ferner darf si

e ein Haus auf dem Pfarrgut, das ihr
Mann erbaut hat, gegen den üblichen Zins weiter bewohnen,

ebenso eine Wiese, die „ihr haußwirt unlengst mit uncosten
gereumet", noch drei Jahre umsonst inne haben und auf Wunsch
noch länger gegen Zins; endlich wird ihr eine Schuld, die ihr
Mann infolge seines unzureichenden Einkommens dem „gotshaus"
gegenüber auf sich geladen hat, auf Fürbitten der Gemeinde
und „in ansehung ihres elends und armut" erlassen. Und als

dann einige Wochen nach der Visitation ein junger Geistlicher

„schriftlich is
t angeben, als hett derselb lust und lieb, die

pfarrnerin zu N. zu freien, und gebeten, man wolle ihm die

selbe pfarr verleihen", erteilen die Visitatoren, denen damit

augenscheinlich ein Sorgenstein vom Herzen fällt, gern ihre

Zustimmung.

2
. Das Einkommen der Schulmeister und Küster.

Wir haben gesehen, daß die Schulmeister oder „Schul
personen" nach ihrer ganzen Vorbildung fast durchweg zu den

akademischen Berufsarten zu rechnen und daher mit den
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ländlichen Küstern in dieser Hinsicht nicht auf eine Stufe zu

stellen sind. Nach ihrer sozialen Stellung und insbesondere in

bezug auf ihre Gehaltsverhältnisse stehen si
e

jedoch etwa in der

Mitte zwischen den Geistlichen und Küstern, nähern sich
aber mehr den städtischen Diakoni. Nach den schon früher ge

machten Andeutungen gehen ja viele Schulmeister später zu
dem relativ besser dotierten Pfarramt über. Und da si

e

meist

jüngere Leute sind, so können si
e

auch niit einem Gehalte von

40—50 kl. ganz gut auskommen, solange die Familie noch
klein ist; bleiben si

e aber länger im Schulamte, so ge

nügen 50 tl. kaum. In unserm Gebiete betragen nun die
meisten Stellen der Schulmeister 30—40 51., einige auch gegen
50 kl. und nur drei mehr in — Wittenberg (70 tl.), in Liebenwerda
und in Schmiedeberg (60 kl.) Die Gehälter der Cantoren

und l'ertii oder Intimi, die zum Teil zugleich Küster oder
Organisten sind, stellen sich aber meist nicht unerheblich geringer

(durchnittlich aus 25—30 kl., mehrfach aber noch niedriger).
Die Jungfrau-Schulmeister und Schulmeisterinnen,
die ja nur nebenamtlich beschäftigt, bezm. verheiratet find,

muffen sich mit 10—15 kl., einschließlich des Ouatembergeldes,

begnügen. Das Gehalt besteht zum größten Teil in Geld

einnahmen und Getreide, läßt sich daher meist ziemlich
genau berechnen. Eigentliche Ackerwirtschaft is

t

wohl nirgends

mit den Schulstellen verbunden, nur stellenweise wird etwas

Viehhaltung durch einen Garten oder eine Wiese ermöglicht.
Die Geldeinnahmen setzen sich teils aus festem Gehalte aus

dem gemeinen Kasten oder vom Rat, teils aus Opfergeldern
der Bürger (meist 4 6 aus jedem Hause), teils aus dem so

genannten precium oder Ouatembergeld 25) der Schüler zu
sammen. Dazu kommen dann noch Einnahmen aus neben

amtlicher Beschäftigung, besonders als Stadtschreiber und Kasten
schreiber, und bei den Kantoren, Küstern und Organisten für
Orgelspiel, Läuten, Seigerstellen usw., Accidentien für Leichen
(86 bis 1^) und Taufen, „Einleiten" (Einsegnung) der Wöchne
rinnen und Trauungen (1—46). Teilweise erhalten si
e

auch

Brote, Eier und Wurst, namentlich aus den eingepfarrten Dorf
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schaften und neben den Accidenzien oder statt derselben eine Mahl
zeit. Endlich bekommen alle Schulpersonen Brennholz, das aber

vielfach von ihnen erst mit Hilfe der Schulknaben zusammen
gesucht und mühsam herbeigeschleppt werden muß. In zwei
Städten, Schweinitz und Baruth, besteht noch die Einrichtung der

„prebvnde" d. h. einer täglichen Mittagsmahlzeit, die dort vom

Rat und hier vom Patron dargereicht werden soll, übrigens recht
reichlich bemessen ist; denn in Schweinitz wird die Prebende

ans 20 tl. jährlich angeschlagen, in Baruth is
t

si
e

so reichlich,^)

daß der Schulmeister sich davon einen armen Schüler hat halten
können, der si

e

ihm ins Haus bringen muß. Nach den obigen

Mitteilungen kann es nicht verwundern, daß es auch die Schul
personen an Wünschen und Klagen meist nicht fehlen lassen.

Können si
e

sich doch teilweife nur durch ein bürgerliches Neben

gewerbe ein ausreichendes Einkommen verschaffend. Fast alle

erbitten eine Zulage an Geld oder Getreide und befonders

an Holz, letzteres auch aus Rücksicht auf die Schuljugend,
und fast alle erhalten eine solche, meist 5—10 tl. aus dem

gemeinen Kasten,^) einige Scheffel Getreide oder einige Holz

stämme oder Fuhren Holz, manche auch ein Stück Garten

land oder eine Wiese, die si
e

sich aber selbst erst urbar

machen müssen. In Wahrenbrück wird dem Schulmeister eine
Getreidezulage aus den eingepfarrten Dörfern unter der be

sonderen Bedingung verschafft, daß er dafür einen Vertreter

im Schulamt stellen soll, falls er „in rats sachen" (als
Stadtschreiber) verreisen muß. Und man erhält mehrfach
den Eindruck, daß die Schulmeister mit diesen Verbesserungen

ihres Einkommens zufriedengestellt sind. Einige sreilich müssen
vorläufig mit Geringerem vorlieb nehmen unter Vertröstung

aus eine bessere Lage des gemeinen Kastens, der Jung

frauschulmeister zu Prettin sogar auf den Tod des Altaristen.
Klagen über Schmälerung des Gehaltes finden sich

verhältnismäßig selten. So klagt der Schulmeister darüber,

daß die Junker von Schlieben ihm seit einiger Zeit statt der

Präbende Geld und zwar nur 14 statt 19 fl. gegeben hätten,
und es is

t gewiß nur eine ausgeklügelte Entschuldigung der
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Junker, daß „sie in sterbenszeiten das überlaufen?«) nit Helten
leiden können" und darum Geld dafür gegeben hätten; si

e er

klären sich jedoch bereit, ihm die Präbende wieder wie früher zu

gewähren. Sonst is
t eigentlich von Belang nur die mehrfach

erhobene Beschwerde über untreue oder unpünktliche Entrichtung

des Quatembergeldes, besonders in Brück und Gommern. In
Brück sollen deshalb die Leute von der Kanzel ernstlich an

die Zahlungstermine gemahnt und mit Strafen bedroht werden,

überhaupt muß hervorgehoben werden, daß die Visitatoren
mit großem Ernst bemüht sind, die „Schulpersonen" inbezug

auf ihre soziale ebenso wie inbezug auf ihre amtliche Stellung

(vgl. Heft I
, S. 33 u. 34) zu schützen und zu heben, dazu

haben si
e an verschiedenen Orten noch reichlich Veranlassung,

z. B. in dem Städtchen Prettin. Hier sollen die Bürger

meister „die bürger, so Hochzeit machen, dohin weisen, das si
e

den schuldienern was guts und gemeßlichs ^Reichliches) für die

brautsuppen schicken, wie vor alters gebreuchlich gewesen. Do

ihn einer angegeben würde, der so gering speis und getrenk,

das nit mol zu gemessen wer', u
f die schul schickt, den sollten

si
e in stras nemen andern zur warnung. Es sollen auch sort-

hin die schuldiener und furnemlich der pfarrcaplan mit der

muh', gest uff die Hochzeit zu laden, auch die zech vom ehrbier

(vgl. S. 21) einzufordern, in allemeg verschonet bleiben."

Andrerseits wird den Schuldienern ein bestimmtes „maß ge

geben, wenn si
e

uff Hochzeit gehen, das si
e nit mit verseunmis

der iugent bede die ganze Hochzeit außmarten usw."

Ungleich mehr Schwierigkeiten bereiten den Visitatoren
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Küster aus dem
Lande. Im allgemeinen sind diese äußerst bescheiden, stellen
weise gradezu trostlos. Man muß allerdings von vornherein
berücksichtigen, daß der Beruf der Landküster, wie fchon früher
hervorgehoben ist, nur geringe Anforderungen an ihre Kraft
und Zeit stellte und ihnen daher die Möglichkeit eines Neben

verdienstes gemährte. Darauf scheint man auch gradezu zu rech
nen, wie mir bereits aus den meist sorgfältigen Angaben über das

Handmerk (vgl. Heft I
, S. 22), das si
e treiben, gesehen haben.

Kirchkn- und Schulmsttation im KurKeise 1565, II. 2
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Freilich werden si
e dabei nicht selten durch den Brotneid der

städtischen Zünfte behindert. So wird von zwei Küstern in
den Ämtern Schweinitz und Lochau (zu Zmethau und Beyern),

die das Schneiderhandwerk ausüben, berichtet, daß si
e vom

„Handwerk" der benachbarten Städte (Torgau und Herzberg)

„stark angefochten werden", sodaß der eine von ihnen bereits

einmal in Strafe genommen und ihm die Betreibung seines

Handwerks auf ein Jahr untersagt morden ist, während der
andre keine „außenarbeit" suchen soll. Es wird deshalb als
ein besonders günstiger Umstand hervorgehoben, wenn ein

Küster (im Amt Belzig) „das stadtrecht mit den meistern hat."
So wird den armen Küstern die Fristung ihrer ohnehin
kümmerlichen Existenz durch einen Nebenverdienst oft noch stark

erschwert. Die Mehrzahl der Küstergehälter is
t

nämlich an

sich völlig unauskömmlich. Denn nach den von uns angestellten

Berechnungen beträgt das Einkommen der meisten Küsterstellen
nur etwa 10 fl. jährlich und bei nicht wenigen noch darunter.

Stellen von 10— 20 fl. Einkommen gelten fchon als gut,

mährend ein höheres Einkommen überhaupt kaum vorkommt.

Teilweife erklärt sich daraus auch der bereits öfter ermähnte
Umstand, daß an manchen Orten zur Zeit kein besondrer

Küster vorhanden ist, sondern daß sein Amt vom Pfarrer mit

versehen wird. Das Einkommen setzt sich dazu nur teilweise
aus festen Geld- und Getreideabgaben der Gemeindeglieder

zusammen. Erstere bestehen in einem geringen Opfergeld 2°),

letztere in einem Hufenzins von nur '/«— >/2 Scheffel für
jede Hufe. Vorwiegend bestehen si

e in andern Naturalien

wie Brot, Eiern, Käse und Wurst, deren Zahl und Größe
nur selten fest bestimmt ist, sondern meist von der Gut

mütigkeit der Leute abhängt. In der Regel muß der Küster

si
e

sich selbst in sogenannten Umgängen oder tr-in5itus2>)
von Haus zu Haus einsammeln und zwar 3—4 mal jährlich,

meist zu den großen Festen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten,

häufig auch zu Neujahr oder zum Kirchmeihfest, der „kirmeß"
oder „kirbei"; dabei besteht noch manche uralte Sitte wie die

der sogenannten „noneier"^) im Belziger Kreise oder der
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Chriftkuchen im Kreise Schlieben und der Weihnachts
brote in Mörz (Amt Belzig), welche daran erinnert, daß der

Küster „vor zeiten mit dem meihmasser rumb geloffen." Da

zu kommen dann die ebenfalls nur unsicheren und bescheidenen
Accidentien (meist 4 6 für Tausen und Trauungen, 6 6 für
Begräbnisse), die teilweise auch mit Mahlzeiten verbunden

sind. Die meisten Küster scheinen auch einen Garten zu haben,

dagegen nur die Minderzahl etwas Wiesen oder kleine Äcker,

sodaß der Viehstand in der Regel nur gering ist. Doch haben

si
e in manchen Orten freie Hütung, besonders im Belziger

Kreise, meist wohl für eine beschränkte Zahl^) von Vieh.
Nur wenige erhalten einige Fuhren Brennholz; die meisten

müssen froh sein, wenn si
e

sich selbst auf den Äckern oder im

Gemeinderoald etwas zusammenlesen dürsen, um es dann müh

sam auf dem Rücken nach Hause zu tragen. Bei der Un-

austommlichkeit und Unsicherheit der Einkünfte is
t es kein

Wunder, wenn auch die Küster meist eine Zulage erbitten.

Ost geht ihr Lieblingsmunsch dahin, einen eignen Acker oder

eine Wiese zu erhalten, um etwas Vieh halten zu können.

Und dieser Wunsch wird von den Visitatoren augenscheinlich
als wohlberechtigt angesehen und deshalb warm unterstützt,

in einigen Orten auch mit Erfolg. Doch selten erhalten die

Küster eine Wiese oder ein Ackerstück als Eigentum der Stelle,

sondern in der Regel nur gegen einen Pachtzins, namentlich

wiederholt eine „gotshauswiese" oder einen „gotshausacker",

stellenweise auch eine der „gotskühe", d
.

h
. der der Kirche

gehörigen Kühe, die gegen jährlichen Zins ausgeliehen werden.

Öfter bekommen si
e ein Stück Gartenland, zuweilen auch einige

Fuhren Holz. In der Regel aber bestehen die Zulagen in

einer Erhöhung der Geld- oder Naturalienabgaben. Das

Bedauerlichste aber ist, daß diese armen Leute, die sich meist

nur so kümmerlich durchschlagen, fast noch mehr als die

Pfarrer über allerhand Schädigungen ihres Einkommens zu
klagen haben. Bald klagen si
e darüber, daß einzelne Bauern

oder Junker z. B. der berüchtigte Veit von Schlieben, einige

Scheffel am Getreide „abgebrochen" haben; bald haben ihm

2'
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die Bauern unreines Korn — „spreu" oder „staub für korn"^)
— gegeben, oder si

e

liefern es nicht zur rechten Zeit, sodaß
der Küster mahnen und lange darauf warten muß. Ähnlich

ergeht es ihm stellenweise mit dem Ovfergelde. An einigen
Orten, z. B. in Axien, is

t er jetzt sogar genötigt, sich sein

Brennholz zu kaufen, da die Bauern ihm neuerdings nicht
einmal wie früher gestatten wollen, sich „sein notturft" zu»

sammenzusuchen. Und wie schwer es manchmal den Küstern
wird, ihr Recht nicht nur gegenüber Bauern, sondern auch

gegenüber Edelleuten durchzusetzen, zeigt besonders eine schrift

lich eingereichte Klage ^) des Küsters zu Pouch (Amt Bitter

feld). Am meisten Schwierigkeiten aber macht das Einsammeln
der Naturalien bei den sogenannten Umgängen. Wie bei dem

Pfarreinkommen müssen auch hier die Visitatoren miederholt

einschärfen, daß die Bauern nicht, wie vielfach geschieht, ganz

geringes, sondern „haußbacken brot" geben. So z. B. in

Cröbeln (Amt Liebenmerda), wo die Bauern dem Küster nur

„ein stückle brot oder 1 6 wie einem bettler" geben; ähnlich

in dem benachbarten Wiederau, wo angeordnet wird, daß si
e

außer einem „haußbacken brot" noch 1 S. zur Strafe an den

Küster entrichten sollen. Besonders häufig findet sich diese

Klage im Bitterfelder Kreise,- z. B. heißt es bei Rösa, daß
die Bauern ihn „mit Hundebrot stillen" wollen.^) Und dazu

müssen die Küster beim Einmahnen der Naturalien wohl noch

manches böse Wort einstecken. Noch drückender sind einige
merkwürdige Auflagen, die den Küstern vielfach seitens der
Bauern gemacht werden. Fast im ganzen Kurkreise verbreitet

scheint die Unsitte des sogenannten „leihkaufes" oder
„bottkorns" ^Botenkorn?) zu sein; wenigstens halten die

Visitatoren es an vielen Orten für nötig, ausdrücklich dagegen

anzukämpfen und den Schössern und Richtern zu gebieten, daß

si
e

diesen Unfug nirgends mehr dulden sollen. Er besteht in

einer Korn- oder Geldabgabe, ^) die dem Küster bei seinem
Anzug, nicht selten aber auch alle Jahre wieder von den
Bauern abgenommen und dann gemeinsam vertrunken wird ^)
So klagt der Küster in Wörsdorf (Amt Schweinitz), daß er
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das Bottkorn schon seit 6 Jahren habe entrichten müssen,

und der zu Rehfeld (Amt Schweinitz) in 3 Jahren sogar 4 mal

und zwar eine verhältnismäßig hohe Summe (zusammen 3 fl
.

15 x.). Um die Unsitte gänzlich auszurotten, bedrohen die

Pisitatoren nicht nur die Bauern mit ernsten Strafen, sondern

stellenweise auch den Küster, wenn er den Leihkaus fernerhin

sich abdringen lasse. Mit dem Leihkauf scheint die Sitte des

„eherbiers" im Zusammenhang zu stehen, die übrigens
nur in den Ämtern Schlieben und Liebenwerda einigemal

ermähnt wird. Nach den (bei Groß-Rösen und Wiederau)
gemachten Andeutungen handelt es sich um eine Mahl-
zeit mit Bier, die der Küster bei den Leuten einnehmen,
aber dafür bezahlen muß. Endlich wird noch mehrmals
erwähnt, daß der Küster zur „zechhut" gezwungen wird,

d
.

h
. er muß „mit inen nach der rige der schwein und

lemmer helfen hüten", wie z. B. der akademisch gebildete

Küster zu Ohna iAmt Senda) mit kaum verhaltenem Grimm

klagt. Die meisten Küster werden in dieser Forderung nach ihrer
ganzen sozialen Stellung schwerlich eine besonders ehrenrührige

Zumutung gesehen haben, aber si
e können si
e mit ihrem Berufe

nur schlecht vereinigen und, wenn si
e davon frei werden wollen,

so müssen si
e Geld ^°) dafür zahlen. Übrigens handelt es sich,

was man nicht übersehen darf, bei diesen Zumutungen meistens

nicht um neue, völlig willkürliche Auflagen, sondern um alte

Bräuche, die noch aus katholischer Zeit stammen. Auch
der Abbruch an den Naturalien beruht, was ebenfalls zu
einer etwas milderen Beurteilung beiträgt, nicht immer auf

krassem Geiz, sondern manchmal auch auf einem zwar irrenden,

aber wohlverständlichen Rechtsbemußtsein. So haben die
Bauern in einer Reihe Dörfer des Amtes Belzig dem Küster
die „noneier" oder auch einige Scheffel Getreide „abgebrochen",

weil er das Abend- und Morgenläuten, auf das si
e äugen:

scheinlich großes Gewicht legen, unterlassen hat. Die Visi
tatoren schreiten natürlich gegen die unzulässige Entziehung

der Einnahmen ein, scheinen aber selbst nicht recht klar über die

Rechtsfrage zu sein und ordnen an, daß der Küster auf gemein
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same Kosten einen Ersatzmann für das Läuten stellt, wenn

er es nicht selbst verrichten kann oder will. Andrerseits
spricht sich doch in manchen der oben mitgeteilten Züge aus,

daß die Bauern im Grunde eine ziemlich geringe Meinung,
von ihrem Küster und seiner Stellung haben; ja

,

er erscheint

ihnen als eine Art Bediensteter, der ihnen in allem zu willen

sein muß und dem si
e

deshalb wohl auch, falls er dies

nicht ist, „den Urlaub anbieten", wie einmal (zu Karith, Amt

Gommern) ein Küster klagt. Doch se
i

hier, um kein einseitiges

Bild zu entwerfen, nochmals an die früher (S. 12 u. 13) ange
deuteten Züge von Freiwilligkeit bei Bauern und Edelleuten
erinnert, an denen es auch dem Küster gegenüber nicht ganz,

fehlt, namentlich dann, wenn Gefahr vorliegt, ihn zu verliereu
oder, wenn man wünscht, sich wieder einen solchen") zu sichern.
Von einer Versorgung der ausgedienten Schulmeister und Küster
oder ihren Angehörigen wie bei den Pfarrern verlautet da

gegen noch nichts. Nur wird bei Clöden ermähnt, daß den

nachgelassenen Waisen des verstorbenen Schulmeisters einige
Gulden, die dieser schuldig geblieben ist, erlassen worden sind.

3
. Pfarr-, Schul- und Kirchgebäude.

Wir haben absichtlich die Pfarr- und Schulgebäude bisher
beiseite gelassen, um si

e der Übersichtlichkeit wegen und zur
Vermeidung von Wiederholungen mit den Kirchgebäuden zu

sammen zu behandeln. Im ganzen genommen, is
t der Zustand

der Pfarrgebäude recht mangelhaft. Zwar fehlt es nicht ganz
an Orten, in denen er ausdrücklich als gut bezeichnet wird, na

mentlich in Gräfenhainichen, Prettin, Axien (Amt Schweinitz>
und Ohna (Amt Senda), wo die Pfarrhäuser vor kurzem erst neu

erbaut oder gründlich ausgebessert sind, während an andern Orten

wenigstens keine Klage vorliegt. Dagegen erheben zahlreiche

Pfarrer lebhaste, ja teilweise geradezu bewegliche Klagen über den

jämmerlichen Zustand ihrer Wohnhäuser. So erklärt der Kaplan

zu Bitterfeld, daß in seinem Hause „schier niemant ohne ge-

fahr wohnen" könne. Das Diakonat in Herzberg hat sich bedenk
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lich gesetzt; von der Pfarre zu Rott« (Amt Wittenberg) heißt
es: „Das Pfarrhaus liegt gar im tot"; es is

t

zwar erst neu

erbaut, aber nicht vollendet, und der Pfarrer zu Rakit (eben
falls Amt Wittenberg) klagt, daß „kein elender gebeu im land

sei: kan kein schwein, hun oder ichts Irgend etwas) vormaren",

mährend in Bülzig überhaupt kein Pfarrhaus vorhanden ist,

sodaß der Pfarrer einstweilen in einem eignen Hause wohnt.

Besonders häufig wird über schlechte Beschaffenheit des Daches
geklagt, sodaß z. B. der Pfarrer von Groß-Ziescht (Amt
Schlieben) „vor regen nit sicher monen kann". Und die erst
vor wenig Jahren neu erbaute Pfarre zu Gorsdorf (Amt
Schweinitz) is

t

„so übel verwaret, das der regen und schnee
von allen orten durchs tag ^Dach) ins Haus schlage". In
manchen Pfarrhäusern fehlt ein Keller, sodaß die Pfarrer ihr
„getrenk winters zeit für frost, in sommers zeit" die Milch

nicht bewahren können. Andre sind wiederum zu klein; nament

lich fehlt ein „Lwäoriuln", eine Studierstube,") so daß der

Pfarrer „lesens und fchreibens nit warten" kann; in Zfchorne-

witz (Amt Bitterfeld) enthält das Pfarrhaus fogar nur eine

Stube. Andre haben gar keine verschließbaren Räume, z. B.

in Rahnsdorf (Amt Wittenberg), obwohl der Pfarrer den
wertvollen Abendmahlskelch im Haufe hat.

—
Ähnlich steht

es mit den Stallgebäuden. In Krina (Ami Bitterfeld) sind si
e

so schlecht verwahrt, daß das Vieh nicht trocken steht und im

Winter friert, und in Schlieben steht zu besorgen, daß der

Stall einsällt und alles Vieh erschlägt, mährend es wieder in

andern Orten an Stallungen fehlt. Auch die Zäune sind
häufig in sehr schlechtem Zustande, sodaß das Vieh die Gärten

beschädigt, mährend andre Pfarren noch keinen Brunnen

haben.

Nicht ganz so zahlreich sind die Klagen der Schulmeister
und Küster. Die Häuser der letzteren sind jedenfalls meist sehr
klein und daher leichter instand zu erhalten, während Stallungen

oft ganz sehlen dürften. Die Wohnungen der Schulmeister

in den Städten entsprechen anscheinend meist den bescheidenen

Anforderungen; die der teilweise noch unverheirateten Kantoren
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und l'ertü in den Städten scheinen öfters nur in einem

Zimmer") zu bestehen. Immerhin wird doch über einige der

städtischen Schulgebäude besonders Klage geführt: in Pretsch,

wo der Schulmeister mit seiner ganzen Familie im Schulraum

wohnen muß (!), in Bitterseld, wo die Knabenschule erst bedielt

und mit Lehm beworfen werden muß, „damit die knaben im

winter nit so grossen frost, wie bißher mit gefahr ihrer gesund-

heit geschehen, leiden müssen", und drittens in Schlieben, wo

Schule und Hospital sich jetzt in einem Hause befinden, was

im Hinblick auf die „sterbenszeiten" als nicht nur für die

Knaben, sondern für die ganze Bürgerschaft gefährlich anerkannt
wird, weshalb hier der Bau eines besonderen Hospitals vor

dem Tore angeordnet wird. Von den ländlichen Küstereien

befinden sich einige in sehr baufälligem Zustande; z. B. be

schwert sich der Küster von Rösa (Amt Bitterfeld), daß infolge
des schlechten Zustandes seines Hauses die Hunde und Schweine

ihm
— er is

t ein Kürschner
— großen Schaden an seinen

Fellen angerichtet haben, wofür er Ersatz verlangt. In Hohen-
bucko (Amt Schlieben) is

t die Schule schon seit 2 Jahren ohne
Dach usw. In Eutsch (Amt Wittenberg) und Rottstock (Amt
Belzig) is

t überhaupt zur Zeit kein Küsterhaus vorhanden,

sodaß der Küster dort „kümmerlich" im Hause des Schmiedes

wohnen muß, während er hier glücklicherweise noch ein eigenes

Haus besitzt.

Besser steht es durchschnittlich mit den Kirch gebäuden.
Eine größere Anzahl von Kirchen is

t vor kurzem erst neu erbaut

oder ausgebessert und befindet sich daher i
n gutem Zustande,

während über viele nichts Besonderes zu klagen ist. Doch

sind andrerseits nicht wenige Kirchen so baufällig, daß ein

Neubau oder eine gründliche Ausbesserung stattfinden muß.

Mehrere wie die zu Zahn«, Rödike und dessen Filialdorf
Gren (Garren, im Amt Belzig), sind abgebrannt, teilweise im

„Spanierkrieg"; andre dagegen sind nicht ohne Schuld der Pa
trone und Gemeinden zerfallen. So haben in Thalheim (Amt
Bitterfeld), einen, Filial von Sanderdorf, die Herren von Zandir
die Kirche verfallen lassen und fast alles Holz derselben zu ihrem



25

Hausbau vermandl, auch die Glocken für 3 Schock (9 kl.) ver

setzt (!). Bri der Mehrzahl dieser baufälligen Kirchen is
t

besonders

das Dach schadhaft, auch in einigen Städten (Herzberg und

Jessen), in dem Dorfe Marzahn« (Amt Wittenberg) in dem

Grade, daß die Kirche „ohne fchutz bei regen und winter ist".
Wieder andere bedürfen eines gründlichen Ausbaues im Innern
inbezug auf Türen, Fenster, Predigtstuhl oder Emporen. So is

t

in Lütte (Amt Belzig) eine Säule, auf der die „borkirchen"
(Empore) ruht, völlig verfault „und gefahr, das nit die borkirch'
mitten u

f das volk falle". Am Turm derfelben Kirche fehlt die

Tür: bei andren muß ein ganz neuer Turm erbaut werden, zum
Teil mit Glocken, da diese zersprungen oder bei Bränden zer-

schmolzen sind.
— Ziemlich häufig wird auch über mangelhafte

Einhegung der Kirchhöfe geklagt, auffallend oft im Belziger

Amt. Jnfolgedesfen können si
e gegen das Vieh nicht geschützt

werden und werden von diesem oft zerwühlt und beschmutzt; aus

diesem Grunde und weil er im letzten Sterben ganz mit Leichen
belegt ist, muß in Bitterfeld ein neuer Kirchhof vor der Stadt

angelegt werden. An mehreren Stellen wird auch angeordnet,

daß hinfort keine Schweine mehr auf dem Kirchhofe geduldet
werden sollen.

Angesichts dieser mannigfachen Schäden dringen die Visi
taloren überall energisch auf möglichst schleunige Inangriff
nahme der notwendigen Bauten an Pfarr-, Schul- und
Kirchgebäuden, wo diese nicht bereits erfolgt ist. Das gelingt
ihnen teilweise aber erst nach längeren Verhandlungen und ernsten
Mahnungen an Patrone und Gemeinden. Denn nicht selten

müssen die Pfarrer darüber klagen, daß die Bauern sich bis

her „gesperrt" haben, beim Pfarrbau zu helfen; ja
,

in Wiesen

burg (Amt Belzig) haben si
e sogar den Pfarrer zur Ausführung

des Baues auf eigne Kosten drängen wollen. Und an nicht wenigen
Orten hat der Pfarrer sich, um weiteren Schaden zu verhüten,

wirklich genötigt gesehen, dringende Bauten selbst vorzunehmen.

Mancher hat dabei ziemlich bedeutende Summen zugesetzt. So hat
der Pfarrer von Prödel (Amt Gommern) nicht weniger als 130 kl.

verbaut und davon erst 30 zurückerhalten. Natürlich is
t es
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eine der ersten Forderungen der Visitatoren, daß diese Bau

schulden überall möglichst bald und vollständig beglichen werden,

wobei si
e

manchmal selbst einen gütlichen Vergleich herbeiführen.
Wo aber die Rückzahlung nicht erfolgt, da sprechen si

e dem

Pfarrer ausdrücklich das Recht zu, die von ihnen hergestellten
Gebäude abzubrechen und anderswo wieder aufzurichten. (So

z. B. in Raben, Amt Belzig.) Stellenmeise (z
. B. in Dahns

dorf, Amt Belzig) müssen die Bauern daran erinnert werden,

daß si
e „wie vor alters mit der fuhr- und Handarbeit" bei

allen Pfarr-, Kirch- und Schulbauten zu helfen haben. Für
das Baumaterial, Steine und Holz, haben augenscheinlich die

Patrone zu sorgen, wo nicht etwa der gemeine Kasten genügende
Mittel hat. Der Pfarrer hat jedenfalls nur für die Instand
haltung der Bauten, „das flicken", zu forgen, auch der Zäune,

worüber aber bisher an manchen Orten Unklarheit herrschte, fodaß

durch eine genaue Ordnung festgesetzt wird, was die Gemeinde,

das Amt und der Pfarrer bei der Ausbesserung der Zäune zu
leisten hat. An diese Baupflicht werden die Bauern und

stellenweise auch die Edelleute mit großem Nachdruck und zum
Teil unter Androhung von Strusen des Amtes gemahnt.

Manchmal herrscht übrigens innerhalb der Bauergemeinden

Streit über den Anteil an der Baupflicht. So klagt z. B. die

Muttergemeinde Axien (Amt Schweinitz) gegen das Filialdorf
Lebien, daß es bisher zum Bau nichts beigetragen habe. Und

in Roitfch (Amt Belzig) wird der Junker Friedrich von Brand

von den Visitatoren beauftragt, um den Streit zwischen den
Bauern zu schlichten, eine gleichmäßige Bauordnung für seine
Untertanen zu machen. — Nicht ganz klar scheint die Baupflicht in

Gemeinden kurfürstlichen Patronats zusein. In Schweinitz
sind große Bauten an der Kirche und verschiedenen Pfarrgebäuden

erforderlich. Da der gemeine Kasten ganz unvermögend is
t und

die Bürger durch den Krieg und „etliche jemmerliche brand-

scheden" ganz verarmt und nicht imstande sind, genug auszu

bringen, so richtet man an den Kurfürsten die Bitte „umb

gnedigste hilf mit holz und gelt." Aber da die Pfarrer der

Gebäude „ohne ihren merklichen schaden nit entraten können".
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so soll durch den Bürgermeister unter den Bürgern und durch
den Schösser in den eingepfarrten Dörfern eine „gleichmessige

anläge" schon im laufenden Sommer gemacht werden. Man

scheint danach zu erwarten, und das wird auch durch die

Verhandlungen mit andern Gemeinden bestätigt, daß in den

Gemeinden kurfürstlichen Patronats der Landesherr erst dann

helfend eintritt, wenn die Gemeinden selbst die Bauten aus

zuführen nicht imstande sind. An einigen Orten denkt man

sogar zunächst an den Verkauf einiger der Kirche gehörigen

Hufen; in andern, wo es sich um kleinere Bauten an der

Kirche handelte, is
t der gemeine Kasten sogar den Kirchvätern

einige Gulden, die si
e für Bauten ausgelegt haben, schuldig

geblieben. Wo aber Geld ausgeliehen ist, da sollen die „retsr.
6ara" zu Bauzwecken möglichst bald eingetrieben werden.

In der Regel aber kommt das unbedeutende Kirchvermögen
garnicht in Betracht, und die Gemeindeglieder müssen persön

lich zu den Lasten herangezogen werden. In sehr vielen
Fällen, namentlich aber da, wo sich die Neubauten für Pfarre,

Schule und Kirche häufen, was nicht selten der Fall ist, er
klären die Gemeinden, daß si

e

zu arm zur Tragung der großen

Lasten seien, und bitten die Visitatoren, beim Kurfürsten die

Bewilligung von Geldmitteln, namentlich aber von Holz aus

den kurfürstlichen Forsten zu befürworten, und manchmal handelt
es sich um recht hohe Lieferungen von mehreren Hundert

Stämmen.") Und die Visitatoren sind meist gern dazu bereit,

zumal da, wo die Gemeinden") durch Krieg, Brand, Wild

schaden verarmt sind, was bei nicht wenigen der Fall ist.
In solchen Fällen scheinen si

e keine Fehlbitte zu befürchten,

wie denn an einigen Stellen bereits über die Erfüllung früherer
Bitten Angaben in den Akten gemacht sind. Für Zahna

z. B., in dem im Jahre 1547 sämtliche der Kirchgemeinde g
e

hörige Bauten, samt der ganzen Stadt, abgebrannt sind, hat
der damalige Kurfürst Moritz eine Sammlung durch das

ganze Land ergehen lassen, welche eine Summe von 688 fl
.

ergeben hat. Schließlich se
i

auch inbezug aus die Bauten

hervorgehoben, daß der vielfach beobachteten Widerwilligkeit
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und Trägheit der Bauern und mancher Edelleute doch auch

Zeichen von Opferwillig!«! von Edelleuten, Bürgern und

Bauern inbezug auf die kirchlichen Bauten gegenüber stehen.
Unter don Städten zeigt z. B. Kemberg und namentlich
Riemegk eine erfreuliche Bereitwilligkeit") zu allerhand Bauten.

Auch manche arme Landgemeinde tut, was si
e irgend kann,

z. B. das fchon öfter rühmlich erwähnte Lühnsdorf. Und die
Bauern des zu Herzberg gehörigen Filialdorfes Mahdel
zeigen bei dem Bau einer Kapelle eine große Opfermilligkeit.

um sich dadurch eine bessere kirchliche Versorgung zu sichern.
Aber auch eine Anzahl Edelleute sind zu freiwilligen Bau

leistungen erbötig. So is
t der Junker von Reisen bereit,

aus eignen Mitteln in dem Filialdorf Hemsendorf (Amt
Schweinitz) eine Kapelle zu erbauen, wenn dort alle Sonntage

eine Predigt gehalten wird; auch will er, obwohl nicht Patron,
Latten zum Dach des Pfarrhaufes liefern. Der Hauptmann

Moritz von Teumen gibt als Visitator ein gutes Beispiel,

indem er die Kirche zu Liefenitz samt seinen Erben sortan i
n

„baulichem wesen" zn erhalten verspricht, wenn er i
n dieser

ein Erbbegräbnis errichten darf. Der Junker von Repkau

is
t bereit, der Gemeinde Reinharz, einem Filialdorf von

Ratsch (Amt Bitterfeld), wegen des besonders im Winter sehr

beschwerlichen Weges nach dem Kirchhof der mater, einen

eignen Friedhof zu errichten. Und in Trebitz (Amt Witten-

berg) vereinigen sich mehrere Junker freiwillig zum Bau eines
neuen Friedhofes vor dem Dorf, wozu die Gemeinde die
Arbeit leisten will. Und als ein Muster von Fürsorge er

scheint auch in dieser Hinsicht (vgl. Heft I
, S. 12) der Haupt^

mann von Gommern, Adrian von Steinberg, indem er in einer

ganzen Reihe von Orten seines Amtes durch persönliche Beisteuer
und amtliche Mahnung die notwendigen Bauten ermöglicht.

4
.

Kirchenvermögen und Armenpflege.

In allen Kirchgemeinden des Kurkreises besteht bei der
vorliegenden Visitation eine Kirchenkasse oder ein „gemeiner
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kästen". Dieser wird überall von Kirchvätern vermaltet,

die jährlich in Gegenwart des Pfarrers und auf dem Lande

auch des Patrons, bezw. des Schösfers als Vertreters des Kur
fürsten, Rechnung abzulegen haben.

In den Städten is
t dies auch meist gewissenhaft geschehen,

was teilweise ausdrücklich von den Visitatoren bezeugt wird.

Nur in Zahn« und dem Flecken Clöden is
t

seit einer Reihe
von Jahren keine Kirchenrechnung abgehalten, doch is

t

si
e

auch

hier nachträglich eingeliefert worden. An einigen Orten findet bei

dieser Gelegenheit ein gemeinsames Mahl statt. Einmal (in Lochach
wird inbezug darauf seitens der Visitatoren moniert, daß die Kirch
väter „allzu große zerung gefürt" haben. In einigen Städten, in

denen die Verwaltung ziemlich viel Mühe und Zeit in Anspruch
nimmt, erhalten si

e und die ihnen meist beigegebenen Kassen

schreiber oder Diener eine kleine Vergütung") für ihre Mühe.

Trotzdem beschweren sie sich mehrfach über zu viel Arbeit und

mancherlei Verdruß. In Schlieben bitten si
e um Zuwahl

eines dritten Vorstehers- doch läßt sich der während der Visi
tation hinzugemählte alte Propst Andreas von Dandorff nur mit

Mühe dazu bereit finden, sich als „uffseher gebrauchen zu

lassen" und den Vorstehern auf Wunsch Rat zu erteilen. Das
Amt eines Vorstehers wird also als ziemlich dornenvoll an

gesehen. Ja, die Vorsteher zu Herzberg bitten sogar um
„urlanb" und um die Wahl andrer Männer an ihrer Stelle.
Aber die Visitatoren „haben für gut angesehen, das dise zmen

Vorsteher noch 3 oder 4 iar daran bleiben sollen, ihnen noch
zmen wolhabende burger, einer aus dem rat, der ander aus

der gemein zugegeben werden, welche in gedachter zeit sich des

gemeinen kastens gelegenheit ufs vleissigste erkundigen und von

ihnen fönten berichtet werden. Do si
e aber dann nit lenger

daran sein wolten, solte man si
e mit danksagung von solcher

arbeit entledigen und den neuen zweien andre zwen zugeben"
usw., „damit die beschwerliche und geferliche last nit u

f

zweien

ftettigs lige". Und in der Tat, die in manchen Städten recht
umfangreiche und mühsame Verwaltung des Kirchenvermögens

rechtfertigt sowohl jene Beschwerden als die dadurch veranlaßten
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Vorkehrungen. Schon die Einziehung und Verrechnung der

aus den verschiedensten Quellen stammenden Einnahmeposten

«fordert an manchen Orten viel Mühe und Ausdauer. Sie

bestehen in den meisten Städten nur zum geringeren Teile in

dem Ertrage von Ackern 5°) und Wiesen, die meist gegen Pacht
ausgetan werden, sondern überwiegend in Hufenzinsen an
Getreide und Geld von Bürgern und Bauern aus den ein-

gepfarrten Dürfen, teilweise auch noch in alten Meß- und

Altarstiftungen, besonders zu Herzberg und Bitterfeld, sowie
in Zinsen von ausgeliehenen Geldern. Eine eigenartige Ein
richtung sind die in Stadt nnd Land oft ermähnten „eisernen"

Kühe und Schafe, d. h. aus dem Kirchenvermögen erkauftes
Vieh, das gegen einen jährlichen Zins^') an Bürger oder

Bauern zur Nutzung ausgeliehen wird. Dazu kommt aber

dann noch eine Reihe „zufelliger" Einnahmen der verschiedensten
Art. Zunächst Sammlungen beim sonntäglichen Gottes

dienst: das sogenannte „seckelgelt" oder „beutelgeld",- daneben

auch Sammlungen bei Hochzeiten nnd Begräbnissen oder bei

den in den Gasthöfen verkehrenden Fremden mittelst eines auf

gestellten Beckens, die aber in erster Linie den Jungfrau

schulen zu Gute kommen (vgl. Hest I, S. 35), ferner das so
genannte „bittaselgelt", das anscheinend bei Festlichkeiten in

Gasthäusern 52) eingesammelt wurde. Daneben findet sich häufig

1>as „pfannengelt", stellenweise auch „brauhausgelt". Der ge
meine Kasten leiht nämlich von ihm gekaufte Braupfannen

gegen eine bestimmte Abgabe für jedes Gebräu aus; in einigen
Orten besitzt er auch ein eignes „kastenbrauhaus", dessen Be

nutzung auch den Bürgern gegen eine Abgabe zusteht. In
Wittenberg, Kemberg und Baruth besitzt der gemeine Kasten

auch eine Badstube, von der ebenfalls Abgaben ihm zufallen,

und in verschiedenen Städten 1 oder 2 Schmiedegeräte, die

an Schmiedemeister gegen jährlichen Zins ausgeliehen werden.

Am wunderlichsten mutet uns aber in dem Verzeichnis der

Einnahmen zn Bitterfeld der Posten an: „aus buessen von

wegen greulicher gotteslesterung: 4 fcho 44 ^"; hier haben
mir also den ersten Beleg dasür, daß mit den in Heft I,



31

Abschnitt II S. 26/27 erwähnten Strafandrohungen wirklich
bittrer Ernst gemacht wird.

Fast ebenso mannigfaltig sind vielfach die Ausgabe
posten. Die größten Posten der regelmäßigen Ausgaben
bilden natürlich die Beiträge zu den Gehältern der Geist
lichen, Schulmeister, Küster und Kastenschreiber. So
dann folgen die Ausgaben für die Armenpflege und be

sonders die Hospitale, wofür das Seckelgeld meist längst nicht
ausreicht, sowie für Instandhaltung der Schmiedegeräte, Brau
pfannen, Badstuben ufw. Dazu kommen dann eine Reihe von

außerordentlichen Ausgaben, unter denen die Aufwendungen

für Bauten in den Städten die größten Posten bilden. Beachtens
wert ist, daß sich unter den Ausgaben auch einige Bewilligungen

für rein bürgerliche Zwecke finden. So erhalten in Schmiede
berg die „schutzenhern" im Hinblick auf frühere Leistungen

ihrer Brüderschaft für die Kirche einen Zuschuß zu ihren
Übungen „und bürgerlich loblicher kurzmeil" (ähnlich in Kem-

berg). Und der Rat von Brehna hat zur Ausrüstung von

Bürgern mährend der „vehde" Geld aus dem „gemeinen kästen"

entnommen; doch wird ihm von den Visitatoren vorgehalten,

daß er das Kirchenvermögen nicht „acl pr«tan«s usus" be

nutzen dürfe, worauf er sich bereit erklärt, durch eine Umlage
bei Bürgern und Bauern die Schuld wenigstens teilweise zu
begleichen. In einer größeren Anzahl von Städten gelingt
es, namentlich nach Verkauf aller Getreidevorräte, Überschüsse

zu'erzielen. Aus diesen is
t dann im Laufe der Jahre stellen

weise ein ziemlich bedeutendes Vermögen gesammelt worden,
das aber größtenteils nicht bar vorhanden, sondern gegen Zinsen
von gewöhnlich 5«/«") ausgeliehen ist. In manchen Orten
übersteigt dagegen die Ausgabe die Einnahme, sodaß dann die

Deckung des Ausfalls teilweise große Schwierigkeiten macht,

namentlich in Jahren, die erhebliche Aufwendungen für Bauten

erforderlich machen. (So besonders in Brück, Schweinitz.)

In Wittenberg sind die jährlichen Einnahmen ziemlich be
deutend; si
e betragen ca. 900 il. an Geld und 950 Scheffel
Getreide. Doch stehen diesen Einnahmen sehr bedeutende
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Armenpflege und Stipendiaten gegenüber, fodaß ein Ausfall
von gegen 80 Schock (240 tl.) jährlich entsteht. Dieser kann nur

durch die sonntäglichen Sammlungen^) ausgeglichen werden,

was jetzt „zimlich gescheen kann, dieweil so viel frembder und

wolvermugens volk der universitet halben in Wittenberg wonet".

Doch in „sterbens- und kriegszeiten" sind diese Sammlungen

schon jetzt erheblich geringer, sodaß bei Rückgang der Univer

sität nicht möglich wäre, Kirche und Schule zu erhalten, zumal

„gar wenig testamente in den gemeinen kästen fallen". Doch

würden sich die Vermögensverhältnisse erheblich günstiger

gestalten, wenn die „retar6ata- oder „außenstehenden
schulden" d. h, die aus dem Kirchenvermögen ausgeliehenen

Gelder, die nicht weniger als 2261 kl, an Geld und Getreide

betragen, sämtlich eingeklagt würden, womit in letzter Zeit ein

guter Anfang gemacht morden is
t.

Ähnlich liegen die Ver

hältnisse mutatis ln»t»n6is auch in anderen Städten. So

hat z. B. der gemeine Kasten zu Belzig einen kleinen Uber

schuß (18 scho. 16 Z), wenn man nur die ordentlichen Ein

nahmen und Ausgaben inbetracht zieht. Aber von diesem
kleinen Uberschuß sollen noch sämtliche Bauten ausgeführt

werden, was unmöglich wäre, wenn es nicht gelungen märe,

einige Ketar6aw einzutreiben.")
Dock die Eintreibung dieser ausstehenden Schulden

macht grade in den meisten Städten trotz alles Mahnens große

Schmierigkeiten. Besonders wird darüber in Wittenberg,
Liebenmerda, Herzberg, Niemegk, Zahn«, Schönewalde und in

Wahrenbrück geklagt. In diesem Städtchen beschweren sich die
Kastendiener darüber, daß „diejenigen, so in den gemeinen kästen

etwas schuldig sein, sehr seumig sein mit der bezalung, lassen

sich ostmals vergebens mahnen, gestehet solchs die kirchveter
vil mühe und gehet der kirchen grosser uncost daruf; sollen
die Vorsteher das ampt umb hilf anrufen, melchs alsdenn u

f

der Vorsteher clag ernstlich bevelen soll, die zins unverzüglich

niderzulegen oder aber die hauptsumma abzulegen; deßgleichen

soll der regirende burgermeister seine burger auch mit ernst
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zur bezalung treiben." Und die Vorsteher des besonders
armen gemeinen Kastens zu Schönewalde klagen lebhaft über

drei bestimmte Schuldner.^) Der eine is
t der Rat der Stadt,

der noch nie Zinsen für eine Schuld von 59 kl. 13 ^. gezahlt

hat; der zweite is
t ein Junker Hans von Leipzig, der seit 15

Jahren sür 50 kl. keinen Zins bezahlt hat und deshalb mit
den „executores" bedroht wird; der dritte is

t der alte Schösser

zu Schweinitz, Michael vom Ende,^) der über eine Schuld
von 134 iL, die er von dem Ritter Bernhard von Mnla
übernommen hat, bisher keine Schuldverschreibung gegeben

hat; er erkennt jedoch zunächst nur 100 kl. als Schuld an,

mährend er sich wegen des Restes erst bei dem Genannten er

kundigen will — alles typische Fälle, auch der erste als Kenn

zeichen der großen Armut des Städtchens. Diese is
t augen

scheinlich, und das dient wesentlich zur Milderung des Urteils

über diese Verhältnisse, in vielen Orten die Hauptursache für
die schwierige Eintreibung der R,etar6ata. Z

. B. heißt es
von Niemegk, daß hier sehr viel Schulden noch immer aus

stehen, „weil die leute von wegen des brandes und des not

wendigen bauens gar erschöpft sind." Und wenn nun auch
die weitere Eintreibung der Schulden wegen der noch zu

leistenden Bauten notwendig erscheine, so sollen doch „die

burger nit zu hart gedrenget werden" und darum erst „ubers
iar nur die nit sonderlich grosse retaräata entrichtet werden";
und wer diesem Befehl nachkommt, dem soll ein Jahr Zins
von der Summe (dem Kapital) erlassen werden. Ahnlich steht
es in dem durch eine Fenersbrunst völlig verarmten Zahn«.
Freilich, daß sich nicht alle derartige Schädigungen des

Kircheneinkommens auf die gegenwärtige Notlage zurückführen

lassen, zeigt der Umstand, daß es auch den Kirchen gegenüber

nicht ganz an „Hinterziehungen" fehlt. So wird in Lieben-
werda darüber geklagt, daß die Bauern eine jährliche Getreide

abgabe von 5 Maltern Korn nie in natura, fondern dafür
immer nur eine willkürlich wechselnde Geldsumme gegeben

haben, während die Vorsteher wenigstens die Hälfte in natura
fordern, um die Kirchenkasfe nicht zu schädigen.^) In Schlieben
Airchen- und Schulvisitniion im KurKeisk I5S5, II. Z
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soll der jetzige Schösser (!
)

ohne Entgelt und ohne Vorwissen der

Vorsteher der Kirche gehörige Ziegelsteine für eigne Bauten ent

nommen haben, was, er freilich nicht eingestehen will. Einige

Bürger von Schmiedeberg beanspruchen einen Weinberg als Erb-

gut, werden aber damit abgewiesen. Und der Rat von Prettin
soll einige Äcker und Wiesen „nach gunst" als Laßgüter aus

getan haben; zur Verhütung solcher bösen Nachrede sollen

jene Äcker und Wiesen sortan nur gemeinsam mit dem Pfarrer
und den Kirchvätern nnter Zustimmung des Amtes vom Rate

vergeben werden, und zwar abwechselnd auf einige Jahre, be

sonders an „kirchdiener" und arme Leute. In Belzig hat
der Rat eine „vreite zu sich gezogen und wenig zins davon

geben", doch nur, weil die Bürgerschaft dort „leimen zum
bauen, der fünft so nahe nit zu bekommen", entnommen hat. Wie

die letzten Beispiele zeigen, handelt es sich teilweise um Fälle,

bei denen kein böser Wille vorzuliegen braucht. Wirkliche
Rechtsunklarheit dürfte z. B. dem Streite der Kirchen zu
Schlieben und Wahrenbrück mit dem Abte von Dobrilugk zu
Grunde liegen. Dieser is

t

nach Aussage der Kastenvorsteher
und nach älteren Urkunden verpflichtet, jenen Kirchen den Abend-

mahlswein^) zu liefern, hat dies aber feit II Jahren nicht mehr
getan; doch wird die Entscheidung in der zweifelhaften Sache
dem Kurfürsten anheimgestellt. Unzweifelhafte Rechtsver
letzungen liegen dagegen in Baruth vor und zwar in einer

fönst unerhörten Häufung seitens der weitverzweigten und ein

flußreichen Familie von Schlieben, z. T. schon mehrere Gene
rationen hindurch. Die Visitatoren müssen langwierige und

verwickelte Untersuchungen über eine lange Reihe von Klagen

der Vorsteher und des Psarrers anstellen. Aus Kiefen geht
zunächst hervor, daß die Schliebens für Äcker und Wiesen, die

si
e von der Kirche gepochtet, für Gelder (zum Teil aus alten

Stiftungen), die si
e von ihr entliehen, und besonders für zahl

reiche Kleinodien, die si
e an sich genommen und zu Gelde ge

macht haben, seit Jahren keine oder doch unzureichende Zinsen
bezahlt haben, trotzdem schon ein früherer Schösser gegen si

e

vorgegangen ist. Noch empörender aber ist, daß die Frau
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des verstorbencn Adam von Schlieben und ihre Söhne, die

jetzigen Besitzer, nicht einmal Schenkungen, die ihre Vorfahren
oer Kirche gemacht haben, respektiert und eigne feierliche Ver

sprechungen zu Gunsten der Kirche oder des Hospitals nicht
gehalten haben. Bei den jetzigen Verhandlungen suchen si

e

„allerlei außzug" oder legen sich teilweise auch aufs Ab

leugnen; und wo dies nichts hilft, fo zeigen si
e ein scheinbar

freundliches Entgegenkommen und machen neue kaum ernst ge

meinte Versprechungen. Was aber das Schlimmste ist, dieses
rücksichtslose und eigennützige Verfahren der Junker übt natür

lich einen sehr üblen Einfluß auf ihre Untertanen aus, was

sich namentlich bei dem Eintreiben der R,ewr6aw geltend

macht. Denn, wie die Kirchväter klagen, geben die Leute

nichts auf ihre Mahnungen „derhalb, das die iunkern als die

oberkeit die schuldiger nit mit einem ernst zu ablegung der

schulden treiben usw."; „versterben also die schuldiger, und

Möllen nachmals ihre erben von keiner schuld wissen oder

hören, kumpt also die kirche aus hinlessickeit der oberkeit von

allem irem vorrat." Man gewinnt gradezu den Eindruck, daß
selbst die Visitatoren gegenüber solchem junkerlichen Übermut,

verbunden mit perfider Aalglattheit, ziemlich ratlos sind, wenn

es ihnen auch gelingt, in den meisten Punkten eine Art von
Abkommen mit den Junkern von Schlieben zu treffen.

Nach diesem höchst unerquicklichen Bilde, das wir ent

werfen mußten, kommen wir zu einer der erfreulichsten
Seiten der kirchlich-sozialen Verhältnisse jener Zeit,
zur Armenpslege. In den Städten füllt diese nach den
Grundsätzen der Reformatoren und den Anordnungen der

früheren Visitatoren in erster Linie dem gemeinen Kasten

zu. Und dessen Vorsteher scheinen in der Tat in fast allen
Stödten unsres Gebietes in dieser Hinsicht ihre Schuldigkeit

zu tun. Fast überall wird das Seckelgeld sonntäglich (doch
vergl. Hest l, S. 39) zu Gunsten der Armen in den Kirchen

eingesammelt und, wo dies nicht zureicht, so wird ein teilweise

nicht unbedeutender Zuschuß aus dem gemeinen Kasten ge

währt, doch nur an wirkliche arme und notleidende Bürger.

3»
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Ein Zug von fast rührender Fürsorge für die Armen wird
aus Bitterfeld berichtet. Im Jnventarium der dortigen

Kirche befinden sich zwei silberne, vergoldete Ringe. Diese

hat immer einer der Kaftenvorsteher bei sich, um si
e armen

Leuten zu leihen, „so Hochzeit halten und keinen eigen trau-

ring haben, u
f den hochzeittag . . ." „mit dem geding, das

aus derselben Wirtschaft den armen leuten im Hospital ein

fuppen und ein kandel bier gereicht werde." Infolge solcher
zwar wohlwollender, aber keineswegs weichlicher Armenpflege

hören wir in diesem Gebiete (mit Ausnahme von Wittenberg,

vgl. Heft I
, S. 20) keine Klagen über den in katholischen

Zeiten so lästigen Bettel. Weniger erfreulich ist, daß der
Wohltätigkeitssinn der Bürger sich nicht besonders rege zeigt.

Wenigstens wird verhältnismäßig selten von testamentarischen

Vermächtnissen oder andern Schenkungen °°) zu Gunsten der

Armen berichtet. Die letzteren sind auch z. T. mit der Be

dingung lebenslänglicher Verpflegung der Person des Testators

verknüpft. Die Verwaltung solcher Vermächtnisse wird möglichst
dem gemeinen Kasten übermiesen. In Niemegk hat z.B. eine „got-
förchtige, milde person" 3 Morgen Wiesen zur „austeilung der

Nutzung" an arme Leute vermacht; es wird jetzt bestimmt, daß diese

Wiesen zum gemeinen Kasten geschlagen werden und daß aus dem

Ertrag jährlich etwa 3 kl. armen Leuten, „die es recht notturftigb')

sein, mit vormisfen der pastores und burgermeisters außgetan
werden" sollen. Die Hauptsorge der Vorsteher wendet sich aber

den Hospitalen zu. Nach den in den Protokollen gemachten
Angaben bestehen solche zur Zeit in Wittenbergs (2), Zahn«,

Kemberg, Schmiedeberg — also im Amt Wittenberg nicht weniger

als 5; in Herzberg, Jessen, Prettin — im Amt Schweinitz also 3
;

im Amte Belzig 2
;

in Schlieben, Bitterfeld und Grafenhainichen

je 1
,

während in den kleinen Ämtern Liebenwerda, Send«, Lochau

und Gommern teins erwähnt ist. In Baruth hat bis vor kurzem
ein Hospital bestanden, is
t aber von den Schliebens noch nicht wieder

ausgebaut worden (vgl. S. 34). Einige dieser Hospitale sind an

sich arm und daher ganz aus die Unterstützung des gemeinen Kastens

angewiesen, z. B. das zu Schmiedeberg. Andre dagegen sind
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schon aus früherer Zeit reichlich mit Äckern, Wiesen und

allerhand Einkünften an Geld und Getreide ausgestattet.

Dies gilt besonders von dem Hospital zu Zahn« und den

beiden Hospitalen zu Belzig. Ersteres besitzt 4 Höfe und 8

Hufen Acker, dazu Wiesen und größere Einnahmen an Ge

treide. Der Rat von Zahn« hat einen besonderen Spittel-

meister für die Leitung der Ackerwirtfchaft und die Pflege der

Armen und Kranken durch förmlichen Vertrag eingesetzt,- und

zwei Ratsherren haben durch wöchentliche Aufsicht dafür zu
sorgen, daß alle Vorschriften richtig eingehalten werden und

namentlich den Hofpitaliten die reichlich zugemessene Kost usw.

pünktlich zukommt. Auch die beiden Belziger Hospitale (St.
Gertruden und Zum heiligen Geist) sind durch alte Stiftungen

wohl ausgestattet. Das dem Rat der Stadt unterstellte St.

Gertruden-Hospital wird auch gegenwärtig von den Visitatoren

nach gründlicher Besichtigung in guter Ordnung befunden.

Zur Verwaltung desselben hat der Rat zwei Vorsteher er

nannt: die Äcker und Wiesen sind gegen Pachtzins ausgetan,

der an Korn und Geld über 20 Schock («0 kl.) ergibt. Doch
sollen sie von neuem verpachtet werden, teils um eine Er
höhung des Pachtzinses zu erreichen, teils um „die vorerbung

oder verirrung" zu verhüten. Von den Einkünften werden

allezeit 7 „eitelalte, verarmete, gebrechliche burger und

burgerin" erhalten und zwar nach einer genau festgesetzten

Ordnung, die den Visitatoren vorgelegt und von ihnen mit

mehreren Verbesserungen bestätigt wird. Danach erhält jeder
der Hospitaliten wöchentlich eine auskömmliche Verpflegung

an Brot, oZ) Fleisch, Butter und Fischen, dazu an bestimmten
Terminen ein reichliches Maß von Salz, Käse, Holz und Licht
und an Festtagen Eier, 1 Huhn und dgl., ferner Geld für

Schuhe und andre Bedürfnisse. Auch für Krankheits- und

Todesfälle is
t

ausreichend gesorgt; besonders soll unter den

Spitalfrauen immer eine sein, „die noch des Vermögens were,

das si
e kranker leut warten kont", wozu si
e

sich „umb ein

billich lohn" gebrauchen lassen soll. „Frembde pilger" oder

Bettler soll man dagegen, außer in Krankheitsfällen, nie länger
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lichen der Stadt haben die Verpflichtung, jeder monatlich ein

mal das Hospital zu besuchen, dabei sollen si
e die Kranken,

die nicht zur Kirche gehen können, „mit gottes wort trösten
und bei allen armen in? Hospital sich erkunden, ob ihnen auch

ihre verordente speis, gelt und anders laut dieser ordnung

zeitlich und rechtschaffen uberreichet werde und, do si
e

billiche

klagen merkten, dieselbe dem rat anzeigen und zur besserung

vermanen." Andrerseits haben si
e

auch darauf zu achten, „ob

sich die armen leut friedlich unter einander vortragen oder ob

iemant unter ihnen ein ergerlich, streflich leben fure." Un

verbesserliche Leute soll der Rat aus dem Hospital „wegtreiben"
und andre dasür aufnehmen.

Nicht so günstig liegen die Verhältnisse bei dem andern

Belziger Hospital „Zum heiligen Geist". Dieses is
t zwar

»och reichlicher mit Pachtzinsen und liegenden Gründen und

dazu mit 3 Altarlehen ausgestattet. Aber die reichen Ein

künfte waren schon vor der ersten Visitation durch Verun

treuungen und andre Umstände derartig geschmälert morden,

daß das Hospital verfiel und damals angeordnet werden mußte,

daß nicht mehr wie früher IL, sondern nur noch 8 Personen
im Hospital ernährt werden sollten. Im Jahre 1541 wurde
dann Herr Veit Randemig, Pfarrer zu Borne, mit der Ver
waltung des Hospitals und der damit verbundenen bedenkenden

Landwirtschast beauftragt. Und diese Stellung hat er, von

seinen heranwachsenden Söhnen unterstützt, noch jetzt inne,

obwohl es nicht an Klagen über seine Verwaltung sehlt. Er
hat nämlich seit 14 Jahren keine Rechnung abgelegt und die
Hospitaliten seit einiger Zeit „mit furwendung seines geringen
einkommens" täglich nur noch einmal gespeist, „daraus denn

vielseltige klag der armen leut im Hospital, auch mancherlei

nachrede bei dem gemeinen man in der stat ervolget". Die

Visitatoren setzen daher nach Einforderung eines Gutachtens
von sachkundigen Bürgern eine neue ausführliche Ordnung
für die Versorgung der Hospitaliten und die Verwaltung der

Hospitalgüter fest. Um eine klarere Rechnung zu ermöglichen.
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berechnet. Die Hospitalinsassen werden fortan unter Gewährung
von Zulagen ebenso reichlich wie in S. Gertruden versorgt.
Und damit der Vorsteher, Herr Randemig, sich in keiner Weise
beklagen kann, werden die Getreideeinkünfte zu einem besonders

niedrigen Satze veranschlagt; auch soll er aus Rücksicht auf
die lange Zeit seiner Verwaltung, bei der er, „wie er bericht,

etwas von dem seinen dorein gewandt hat", den Genuß des

einen der drei Altarlehen bis zu seinem Tode behalten.

Herner wird ihm die Nachfolge eines seiner Söhne als Ver

malter des Hospitals in Aussicht gestellt, ebenso ein Stipendium

von 25 kl. aus 3 Jahre für einen zweiten Sohn, falls er sich
dem Studium widmen sollte. Und als Herr Randewig sich
nachträglich darüber beschwert, daß er bei der neuen Ordnung

zu kurz gekommen fei, und, wie die Visitatoren hören, „dieser

suchen halben also hart bekommert, das er in ein geferliche trank-

heit gefallen mere", so wird das Getreide für dieses Jahr noch
niedriger, als abgemacht mar, veranschlagt. — Ausführliche
Anordnungen werden endlich über die Verwendung der oben

erwähnten, ursprünglich für das Hospital gestifteten Altar
lehen und zugleich über zwei weitere Lehen gemacht. Von

diesen Lehen is
t eins vor kurzem zum Unterhalt eines neuen

Pfarrers nach Tharandt geschlagen, ^) während die andern im

Besitze verschiedener Pfarrer, darunter des Herrn Randewig,

sind. Einer der Inhaber, ein Herr Paul Winne, der „nu
etlich iar betsieg ^bettsiech^ gewesen und wie ein kind mus

geetzet werden", bittet, daß das Lehen nach seinem Tode „seinem
weib und vier kleinen, unerzogenen kindlen" noch 6 Jahre
gelassen werde. Es wird seinen Nachkommen jedoch nur
eine jährliche Unterstützung von 18 kl. in Aussicht gestellt.

Denn dem Wunsche des Rates entsprechend, sollen nach dem
Tode der Inhaber sämtliche Lehen in den gemeinen Kasten

geschlagen werden „zu reicherer Unterhaltung der kirch- und

schuldiener und etlich stipenclia zu verordnen für arme burger-
und kirchendienersöhne, die zum «tuclio tuglich erfunden werden,

nachdem fünft groffe armut im stelle und im gemeinen kästen
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vorhanden ist". So tritt also auch in dieser Beziehung die

Fürsorge für das Schulwesen woltuend hervor.
Unter der Aussicht der Kastenvorsteher stehen übrigens auch

die kirchlichen Geräte und Kleinodien. Das Jnventarium
derselben is

t in den meisten Städten (besonders in Herzberg

und Bitterfeld) ziemlich reichhaltig, und es befinden sich darunter

noch viele Geräte, Gewänder usw. aus katholischer Zeit wie

Kelche, Stillmeßglöcklein, Antivendia. Corporalia u. dgl., zu
denen aber auch hier und da neue angeschafft sind. Als
weiteres Zeichen der unruhigen Zeit se

i

erwähnt, daß unter

dein „Silberwerk" zuweilen sich auch Abendmahlsgeräte finden,

die in der „Spanierzeit" sicherheitshalber seitens der Dorf
gemeinden den Stadtkirchen zur Bewahrung anvertraut worden

sind. Stellenweise is
t damit auch eine Sammlung alter

und neuer Bücher verbunden, namentlich von Bibeln und von

liturgisch-musikalischen Büchern, wie si
e für den Chorgesang

gebraucht wurden. Auch theologische Bücher aus alter und

neuer Zeit fehlen nicht ganz, sollen aber ergänzt werden. Allen

Kirchen in Stadt und Land is
t vom Kurfürsten ein Exemplar

der OonleLsi« ^uZu«tÄna (vgl. Heft I
, S. 9) zugestellt. Alle

sollen dazu aus eignen Mitteln Luthers deutsche Bibel, wo sie

nicht schon vorhanden ist, und Melanchthons loci commune«

beschaffen.

Auf dem Lande gestaltet sich die Verwaltung der Kirchen-
kaffe in der Regel erheblich einfacher. Das Einkommen der

Kirche is
t

meistens ziemlich unbedeutend und besteht in der

Regel in Zinsen von ausgeliehenen Geldern oder in Getreide

zinsen, zuweilen auch in Opfergeldern, <>5) dem Fleifchzehenl
oder in Frondiensten einzelner Bauern. In vielen Genieinden
kommt dazu etwas Land: ein „gotsacker" oder eine „gotswiese",
die entweder von den Bauern unentgeltlich zu bestellen sind oder

gegen eine Pacht ausgetan werden, hier und da auch Bienenstöcke,

Weinstöcke und häufig „eiserne" Schafe oder Kühe (vgl. S. 19 u.
30). besonders im Belziger Kreise. Die daraus gewonnenen Ein

künfte dienen zunächst zur Beschaffung von Brot und Wein

für das heilige Abendmahl und von Lichten, daneben auch zu
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Ausbesserungen an den Kirchgebäuden und den Kirchhöfen,

während Neubauten, wie bereits gezeigt is
t (vgl. S. 27), in

der Regel von den Patronen und Gemeinden zu leisten sind, b»)

Meistens reicht das Einkommen zur Bestreitung der geringen

Ausgaben aus; ja
,

es bleibt noch ein Rest, sodaß sich stellen

weise im Laufe der Jahre ein kleines Vermögen^) angesammelt

hat. Doch heißt es von einigen Gemeinden, daß die Kirche
den Kirchvätern noch Geld schuldig geblieben ist, das diese
vorläufig ausgelegt haben. Die vorgeschriebene jährliches
Abrechnung (vgl. S. 29) is

t in den meisten Dörfern ge

halten worden. Doch fehlt es nicht an Gemeinden, i
n denen

über Säumigkeit in diesem Punkte geklagt wird. An einigen
Orten is

t

trotzdem die Rechnung nachträglich richtig befunden;

an andern dagegen hat die Säumigkeit ihren Grund darin,

daß der Patron der Kirche feit längerer Zeit Geld schuldig
geblieben is

t und deshalb die Rechnungslegung seit Jahren
aufgeschoben hat. So klagen die Bauern von Treben (jetzt
Groß-Treben, Amt Schweinitz) über die Junker von Kanitz,

daß si
e „die kirchrechnung etlich iar ufgezogen, wie wol zu

ermessen, dieweil die junkern selb an das gotshaus schuldig

sein und sich nit gern mahnen lassen". b«) Auch in den Land

gemeinden macht eben die Eintreibung der „retarclatÄ« von

Junkern und Bauern nicht selten viel Not. Meistens handelt

e
s

sich um die Zinsen von ausgeliehenen Kirchengeldern, einige

Mal auch um Kleinodien, welche der Junker in Verwahrung
genommen oder zu Gunsten der Kirche verkauft hat, doch ohne
die Summe in ausreichender Weise zu verzinsen. Einige Mal

muß auch hier mit den „executores" gedroht werden; in der

Hegel aber genügt eine gütliche Vorstellung der Visitatoren
oder des Schössers, um die Säumigen zur Ersüllung ihrer Pflicht
zu veranlassen. Daß es an Hinterziehungen von Kirchenacker
oder -Wald mich auf dem Lande nicht fehlt, fei, um Wieder

holungen zu vermeiden, nur angedeutet. Es handelt sich jedoch
um verhältnismäßig wenig Fälle ähnlicher Art, wie si

e bereits

früher (S. 6— 10) angeführt sind. Als besonders charakteristisch
sühren mir nur an, daß die Bauern zu Lebusa, Amt Schlieben,
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ermahnt werden müssen, das Gras auf dem Kirchhof fortan
nicht mehr zu „versaufen". Mehrmals handelt es sich auch
nur um Gerüchte oder nicht mehr sicher nachzuweisende An
sprüche. Dafür noch zwei charakteristische Fälle: die Gemeinde

Zmethau (Amt Schweinitz) liegt mit dem Junker von Leivtzik in
Streit wegen einer „gotsbreite". Für diese hat früher der
Windmüller, der eine der Kirche gehörige Mühle inne hatte,

Pacht bezahlt. Die Herren von Leivtzik, welche dann die Mühle
gekauft haben, weigern sich aber, für die erwähnte „gotsbreite"
weiter Pacht zu bezahlen, weil si

e mit der Mühle zugleich
erworben sei. In der nun stattfindenden Verhandlung erklärt
Georg von Leivtzik, daß er und seine Brüder aus die Mühle
gegen Rückzahlung der Baukosten verzichteten, wenn si

e die

Breite nicht zinsfrei haben sollten. Da aber die Kirchväter die

Mühle nicht wieder übernehmen wollen, is
t

„dife irrige fach uff

dißmal ungeörtert stecken bliben" und soll „auß dem kaufbrief
und andern? bericht weiter erforscht werden". Noch eigenartiger

is
t der andre Fall: die Gemeinde Bontz (jetzt Baitz), ein Filial

von Schwanebeck im Amte Belzig, klagt darüber, daß si
e von

50 tl., welche die Kirchväter aus Dringen des früheren Schössers
dem Junker Sigmund von Ziesar geliehen hätten, seil 13 Jahren
die 3 kl. betragenden Zinsen nicht mehr erhalten habe. Die Urkunde

se
i

im Spanierkriege fortgekommen, aber der jetzige Schösser Wolf-
gang Gock habe si

e

noch gesehen. Der Vormund der Kinder,

Georg von Ziesar, will jedoch „uff solch blossen bericht der
baurn one auflegung der Hauptverschreibung seinen unmündigen

vettern nichts begeben" und erbittet acht Tage Bedenkzeit, um

sich „mit seinen mitformunden zu beraten". Nach Ablauf dieser

Frist erklärt er die Schuld anzuerkennen, falls die Bauern
einen Eid leisteten und darüber eine Bescheinigung vom Amte
vorlegten. Der Schöfser wird dann auch mit der Abnahme des

Eides und mit der Eintreibung der Schuld, bezw. der Einfor
derung einer neuen Verschreibungsurkunde beauftragt. Falls
aber Georg von Ziesar von der Hauptsumme 1V silberne Schock
bis Martini dieses Jahres abzahlt, soll ihm gestattet sein, den

Rest ans den von ihm begonnenen Bau eines „kirchle im
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wüsten und neulich wieder erbauten dorf Benckendorf" zu ver

wenden. Daß der genannte Junker bei dem ganzen Streit
im guten Glauben gehandelt hat und darum ein solch nach

sichtiges Verfahren 7«) verdient, dafür spricht auch der

Umstand, daß er samt der bereits oben (S. 11) ermähnten
Frau von Stechau sich bereit erklärt, der armen Kirche zu

Löbnitz zwei Ackerftücke zu schenken, allerdings unter der Voraus

setzung, daß sein Nachbar Alexander von Brand auch seiner
seits ein Ackerstück hinzufüge. Auch sonst fehlt es nicht ganz

an Schenkungen für Kirchen auf dem Lande, auch abgesehen
von den schon oben ermähnten Bauten. So hat der Junker
Friedrich von Brand der Kirche zu Wiesenburg eine „teutsche
bibliä" vermacht und derselben Kirche ein Belziger Bürger,

Hans Schmedig, 4 ll,; der Kirche zu Rahnsdorf hat Moritz
von Teunien eine Glocke geschenkt usw. Ja, einige Bauern
gemeinden beweisen für die Ausstattung ihrer Kirche eine fast
rührende Opfermilligkeit. So heißt es von Rödigke
(Amt Belzig): „Ein silbern schelichen (Schälchen), 2>/2 Rth. wert,

haben die arme leut von dem ihren erzeuget", und die Leute

zu Kanin (ebenfalls Amt Belzig) haben „willig uf sich ein
ovfer geschlagen, das ein ieder mensch, so zum sacrament gehet,

der kirchen ierlich geben muß", davon wird Brot, Wein und

Wachs besorgt.

Daß endlich von einer geordneten Armen- und

Krankenpslege auf dem Lande anscheinend noch nirgends die
Rede ist, wird bei der Beschränktheit der Mittel kaum über

raschen. Man darf wohl annehmen, daß, soweit wirkliche Armut

vorliegt, die Gutsherren oder Nachbarn hier und da helfend ein-

rrelen, auch mögen manche sieche und arme Leute Unterkunft in

einem der städtischen") Hospitale finden. Aber daß dabei doch
viele Notleidende, namentlich in Kriegszeiten unversorgt bleiben,

liegt aus der Hand; dafür spricht auch die freilich nur bei

Wittenberg (Heft I, S. 20) ermähnte Klage über das Uberhand
nehmen fremden Bettelvolkes.

Tie zerstörenden Wirkungen der Kriegsnöte müfsen
überhaupt bei der Beurteilung der ganzen wirtschaftlichen Ver
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Hältnisse der Kirchgemeinden stark berücksichtigt werden. Sie
treten, wie das gelegentlich bereits angedeutet ist, fast aus

jeder Seite der Visitationsprotokolle und fast noch mehr in

dem später zu besprechenden Berichte der Visitatoren an den

Kurfürsten (vgl. S. 73) aufs deutlichste hervor. Namentlich
die Landpfarrer müssen vielfach arg vom Feinde mitgenommen
worden fein. Denn in zahllosen Fällen wird darüber geklagt, daß
das Pfarrinventarium in der „vehde" oder „per villi Kostium"
oder durch die „Spaniger", die „Husfern" (Husaren)

— oder „auch
die fränkischen reuter" ganz oder teilweise fortgenommen oder ver

dorben fei. Hier haben die Feinde die Hausgeräte gestohlen oder

vernichtet, dort das Vieh ganz oder teilweise fortgeführt, dort

wieder alles Getreide usw. Noch schlimmer aber ist, daß auch die

Gemeinden im Kriege durch Plünderung und Brand außerordent
lich gelitten haben. Nicht nur zahlreiche Pfarrhäuser, sondern

auch viele Kirch- und Schulgebäude sind ganz oder teilweise durch

Feuer zerstört worden. Ja, ganze Städte und Dörfer") sind ein
Opfer der Flammen geworden <vgl. S. 24 f) und dadurch fowie
durch von Freund und Feind erhobene Kriegstimtributioneu

völlig verarmt. Erst wenn man diese Nöte mit in betracht zieht,

gewinnt man ein richtiges Urteil über die Leistungen der Ge

meinden gegenüber Kirche und Schule in dieser Zeit.

IV. Vergleichender Rückblick.

Das in den Visitationsvrotvkollen vorliegende Material

dürfte durch die bisherige Darstellung im wesentlichen erschöpft

sein. Doch wird die kirchen- und sittengeschichtliche Bedeutung
der Visitation des Jahres 1555 erst dann im vollen Umsange
erkannt werden, wenn wir die bei ihr zutage getretenen

Zustände in zusammenfassender Weise mit den Ergebnissen der

srüheren Visitationen im sächsischen Kurkreise und besonders
der ersten (1528/30) vergleichen"). Denn erst durch solchen

vergleichenden Rückblick kann ein Beitrag zu der hochwichtigen
und grade in der Gegenwart, namentlich seit Janssens „Ge
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schichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittel
alters" so viel erörterten Frage geliefert werden, welche
Wirkungen die Reformation auf die kirchlichen, sitt
lichen und sozialen Verhältnisse Deutschlands gehabt
hat. In dem Zeitraum von 27—28 Jahren, also von an
nähernd einem Menschenalter, wird sich ja ohne Zweifel

herausstellen können, ob und in welcher Richtung die kirchliche

Neuordnung umgestaltend auf das Volksleben eingewirkt und

inwiefern wir von Fortschritten oder Rückschritten im kirch

lichen und sittlichen Leben reden können. Allerdings muß der

Umstand von vornherein als ein Hemmnis sür einen derartigen

Vergleich hervorgehoben werden, daß das bei der ersten

Visitation eingeschlagene Versahren augenscheinlich und be

greiflicherweise viel summarischer, viel weniger auf die kon

kreten Verhältnisse eingehend war als bei der von uns dar

gestellten. Bei jener handelte es sich sür die Visitatoren

zunächst nur darum, die ärgsten kirchlichen Mißstände zu be

seitigen und das neue Kirchenivesen gleichsam erst im Rohbau
zu errichten. Bei der vorliegenden dritten Visitation dagegen

galt es, die in ihren Grundzügen längst feststehenden kirchlichen

Einrichtungen weiter auszubauen und auszubessern, wobei denn

viel mehr Zeit und Möglichkeit gegeben mar, auf die feineren
Nuancen des Gemeindelebens einzugehen. Immerhin läßt sich
der oben angedeutete Vergleich doch in manchen Hauptpunkten

durchführen und führt zu teilweise nicht uninteressanten Er
gebnissen.

Was zunächst die änßere kirchliche Versorgung be
trifft, so sind nur bescheidene Fortschritte seit der ersten

Visitation festzustellen. Schon damals waren die Visitatoren

bemüht, die kirchliche Versorgung der vielfach allzu entlegenen

Filialdörfer durch anderweitige Zusammenlegung zu erleichtern
und zu verbessern. Aber diese Abänderungen haben sich, wie

mir gesehen haben, nicht immer bemährt, teils weil man dabei

manchmal zu wenig auf die Auskömmlichkeit der Pfarrgehälter

Rücksicht genommen, teils weil man zu viel Filialdörfer mit
einer Pfarre vereinigt hatte. Letzteres zeigt sich besonders
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auffallend in den Ämtern Schlieben und Liebenwerda, mo sich

hinsichtlich der zu einer niar^r gehörigen Filialdörfer sogar
ein ungünstigeres Zahlenverhältnis") als bei der ersten Visi
tation ergibt. Daher müssen die Visitatoren bei der dritten

Visitation (vom Jahre 1555) ihre Bemühungen um eine bessere
Abgrenzung der Gemeinden noch fortsetzen. Vor allem aber

treffen si
e — und in diesem Punkte liegt ein wirklicher Fort

schritt
— in zahlreichen Gemeinden eingehende Anordnungen

für eine regelmäßigere und reichlichere Versorgung der bisher

in dieser Hinsicht ziemlich stiefmütterlich behandelren Filialorie
mit Predigt, Katechismusunterricht und Seelsorge. Auch is

t

die Zahl der Geistlichen im ganzen Gebiet etwas gewachsen,

nämlich nm eine Anzahl städtischer Diakonate.

Weit auffallender und bedeutsamer is
t der Unterschied,

der sich bei einem Vergleich beider Visitationen hinsichtlich der

Qualität der Geistlichen ergibt. Nach den Protokollen
der ersten Visitation befinden sich im sächsischen Knrkreise
147 Geistliche.") Pon diesen werden 100 von den Visitatoren
ausdrücklich mit einer Zensur versehen, und zwar werden

37 als „wolgeschickt", 34 als „zimlich geschickt" und 29

als „ungeschickt", d
.

h
. als ganz unbrauchbar bezeichnet^.

Rechnet man die nicht besonders beurteilten 47 Geistlichen zn
der zweiten Kategorie — si

e werden nämlich sämtlich in ihrem
Amte bestätigt und geben augenscheinlich weder zum Lobe

noch zum Tadel besonderen Anlaß — , so ergibt sich folgendes

Resultat! 37 Geistliche sind „wolgeschickt", d
.

h
. c. 25°/«.

81 d
.

h
. c. 55°/« „zimlich geschickt" und 29, d
.

h
. c. 20«/«

erscheinen als unbrauchbar, darunter nur wenige wegen
Altersschwäche, die meisten wegen völlig mangelhafter Vor

bildung oder schmerer sittlicher Mängel, Demgegenüber er

halten wir auf Grund nnsrer oben gegebenen Einzeldarstellung

für die dritte Visitation solgende Zahlen. Von 164 Psarrern

sind 123 ausdrücklich mit einer Zensur der Visitatoren ver

sehen. Davon werden 71 als „wolgeschickt" bezeichnet, 43

als „zimlich geschickt"") und 9 als „ganz ungeschickt"?«).

Rechnet man die von den Visitatoren nicht Beurteilten
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41 auch hier zur zweiten Kategorie, so ergibt sich als

Resultat, daß 71 oder 43'/? «/o als „wolgeschickt", 84 d. h.
51°/» als „zimlich geschickt" und 9 oder nur 5>/2«/o als

unbrauchbar erscheinen. Es läßt sich also zahlenmäßig
ein recht erheblicher Fortschritt in der amtlichen und
persönlichen Tüchtigkeit der Geistlichen nachweisen. Dieser er

scheint aber um so bedeutender, als zweifellos der angewandte

Maßstab bei der späteren Visitation ein ungleich
strengerer ist. Denn während sich bei der ersten Visitation

auch unter den als „zimlich geschickt" Bezeichneten noch manche
befinden, die sich kaum die einfachsten Grundbegriffe der

evangelischen Lehre angeeignet habend), oder die vom Predigen

nichts verstehen, so gehören im Jahre 1555 zu derselben
Kategorie manche, die es nur an dem rechten Fleiß fehlen
lassen, sonst aber nicht untüchtig sind. Außerdem is

t

zu be

achten, daß bei der ersten Visitation sogar nicht wenige der

als unbrauchbar bezeichneten Pfarrer selbst bei erheblichen
sittlichen Delikten doch noch bis auf weiteres im Amte geduldet

werden, jedenfalls aus Mangel an geeigneten Kräften, während
die Visitatoren des Jahres 1555 weit schneller bereit sind, die

Absetzung oder Emeritierung zu veranlassen. Namentlich aber

fällt aus, daß hier im Gegensatz zur ersten Visitation in keinem.

Falle mehr über Vergehungen gegen das 6
.

Gebot seitens der

Geistlichen geklagt wird. Die ältere noch aus der katholischen

Zeil stammende Geistlichkeit is
t eben schon größtenteils aus

gestorben ; und der Rest hat sich so vollständig i
n die neuen An

schauungen hineingefunden, daß im Gegensatz zur ersten Visitation
nur noch ganz vereinzelte Spuren von „papistischen Cerimonien"

zu finden sind.
— Daß freilich die Amtsführung vieler Geistlichen

noch immer zu manchen Klagen seitens der Gemeinden oder der

Palrone Anlaß gibt, is
t im ersten Teile unsrer Darstellung aus

führlich gezeigt worden. Wir fahen, daß, um die Hauptpunkte
noch einmal hervorzuheben, nicht selten über mangelhaften Fleiß

in der Vorbereitung auf die Predigt, in der Seelsorge und der

Erteilung des Katechismusunterrichtes, zuweilen aber auch
über einen zelotischen Übereifer geklagt wird, der sich namentlich
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in zu langen oder anzüglichen Predigten zeigt. Es ergab sich
aber auch, daß manche Klagen wenig begründet waren oder

durch die mangelhafte geistliche Versorgung mancher Gemeinden

und die ungünstige soziale Lage der Geistlichen
— man denke

an die Mitteilungen (vgl. besonders Heft I, S. 17), über
ihre gewerbliche Nebenbeschäftigung!

—
wesentlich gemildert er

scheinen. Und andrerseits sahen mir, daß zahlreiche Geistliche

sich durch treue Amtsführung die Liebe und Anerkennung ihrer
Gemeinde erworben haben. Wenn man dazu noch in Betracht
zieht, daß die meisten bereits eine tüchtige akademische Bildung
erhalten, daß viele schon vorher sich in einem Schulamte be

mährt haben, und daß si
e nicht selten bereits aus Pfarrhäusern

hervorgegangen sind, so darf man sagen, daß trotz mancher

erheblicher Mängel die Grundlagen für einen tüchtigen
evangelischen Pfarrerstand bereits vorhanden sind.
Fast noch günstigere Resultate ergibt ein Vergleich beider

Visitationen inbetreff des Schulwesens. Schon bei der

ersten Visitation bestehen in den meisten Städten Knaben

schulen oder werden, wo si
e daniederlagen wie in Schweinitz und

Ubigau, von neuem eingerichtet«"). Doch fehlt es augenschein

lich vielfach noch an geeigneten Lehrkräften. In mehreren
.Städten (Elster, Pretfch, Lochau und Gommern) wird überhaupt

nur ein Küster erwähnt, der also höchstens neben dem Katechismus
im Schreiben und Lesen unterrichtet. In acht Städten is

t nur
ein Schulmeister tätig, der meist zugleich das Küsteramt und

die Stadtschreiberei versehen muß! in 11 Städten is
t oder

wird neben dem Schulmeister noch ein „Nntervedagogus (Locat,

Coadjuvant)" angestellt, der meist zugleich das Küsteramt zu

versehen hat. Nur in wenigen Städten is
t neben den fest

angestellten Schulpersonen noch ein „Altarist" täglich einige
Stunden in der Schule beschäftigt. Eine Mädchenschule

besteht nur in einer einzigen Stadt (Brück); hier sollen
die „meidlein" unter 11 Jahren Unterricht im Katechismus,

Schreiben und Lesen erhalten, doch nur an zwei Tagen in
der Woche. Leider wird nur ganz vereinzelt ein Urteil
über die Tüchtigkeit und die Leistungen der Schulpersonen
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vermerkt. Es kommt den Visitatoren eben zunächst nur darauf
an, das Schulwesen in seinen Grundzügen einzurichten und dazu
die nötigsten Anweisungen zu geben. Und bei der geringen

Zahl und starken Inanspruchnahme der Lehrkräfte wird man

wohl mit der Vermutung nicht fehlgehen, daß die Wirklichkeit

häusig hinter dem „Soll" stark zurückblieb, was durch ge
legentliche Andeutungen bestätigt wird«'). Demgegenüber be

deutet der Befund der Visitation vom Jahre 1555 doch in

mancher Hinsicht einen wesentlichen Fortschritt. Allerdings

is
t die Zahl der Knabenschulen seit der ersten Visitation wenig

gewachsen«?). Dagegen is
t die Zahl der Lehrkräfte an

mehreren Schulen vermehrt worden. Außer in dem schon
genannten Pretsch is

t nur noch in 6 Städten (1528 : 8
)

bloß ein

Schulmeister angestellt, in 8 Städten (1528 :1l) sind oder
werden jetzt 2 Schulpersonen angestellt, dagegen in 5 Städten

jetzt drei Lehrkräfte, während in Wittenberg die Zahl der Schul
personen anscheinend dieselbe (4) geblieben ist. Das bedeutet

einen Zuwachs von zusammen 8 Lehrkräften (von 34 auf 42) d
.
h
.

von fast 25°/«. Dazu kommt aber weiter, daß im Gegensatz zur

ersten Visitation nunmehr eine ganze Anzahl von Jung
frauen schulen und zwar mit täglichem Unterricht besteht oder

durch die Visitatoren eingerichtet wird. Allerdings werden diese
Mädchenschulen, wie wir gesehen haben, nicht von festangestellten
Lehrern, sondern entweder von Geistlichen nebenamtlich oder von

Frauen versehen. Der oben angegebene Zuwachs an Lehrkräften

in den Knabenschulen bedeutet aber namentlich insofern eine er

hebliche Verbesserung des Schulwesens, als dadurch erst in der

Mehrzahl der Schulen eine Trennung der „slpliabetärii" von
den Lateinschülern ermöglicht wird, in den größeren Schulen
sogar die bekanntlich von Melanchthon empfohlene Einteilung

in drei Haufen, sodaß die Knaben erheblich weiter in der

„Orarnmstica« und der Lektüre lateinischer Schriststeller ge

fördert werden können als früher. Die Zunahme der Schul
personen muß übrigens auch als ein Zeichen der wachfenden

Schülerzahl an den meisten Schulen angesehen werden; auch
reichen an einigen Orten, namentlich in Wittenberg (vgl. Heft I
,

Kirchen» und Schulvifilation im Kurtkeil, I5SS, II. 4
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S. 19) die Schulräume nicht mehr aus. Die Zahlen der Schüler
bewegen sich, wie wir sahen, jetzt zwischen 30 und c. 15l)«<).
Leider is

t aus Mangel an bezüglichen Angaben bei der ersten

Visitation ein Vergleich der Qualität der Lehrkräfte und
ihrer Leistungen kaum möglich. Notgedrungen begnügen sich
die Visitatoren bei ihr damit, wie den Pfarrern, so auch den

Schulmeistern zunächst die nötigsten Anweisungen für ihr Amt

zu geben, ohne sich i
n eine weitere Prüfung ihrer Leistungen

und Fähigkeiten einzulassen. Bei der dritten Visitation haben
wir dagegen beobachtet, daß die Visitatoren sich in eingehendster

Weise über die Lehrbefähigung, die Amtsführung und den
Lebenswandel der Schulperfonen informieren und, wo sich
Mängel finden, meist ziemlich rücksichtslos vorgehen und minder

geeignete Elemente sobald als möglich beseitigen. Wir sahen,

daß es allerdings nicht an Klagen über die Amtsführung und

persönliche Haltung einzelner Lehrer fehlt. Doch erfreuen sich
die meisten Schulpersonen der besonderen Anerkennung der Visi
tatoren wegen ihrer amtlichen Tätigkeit, wie si

e

sich denn auch fast

durchweg akademische Bildung angeeignet haben, meistens auch
der Gemeinden «b). Aber auch da, wo dies nicht der Fall ist,
liegen den Klagen mehrfach nicht fowohl fachliche Gründe als

vielmehr persönliche Mißgunst oder Mißachtung des Lehrerstandes
zugrunde, sodaß die Lehrer oft einen schweren Stand den

Gemeinden gegenüber haben. Das beste Zeugnis sür die Tüchtig

keit der Schulen liegt darin, daß ein großer Teil der Geistlichen
und Schulmeister bereits aus ihnen hervorgegangen is

t (vgl.

besonders Heft I
, S. 62 f). Mindergute Leistungen der Schul

meister sind zuweilen nur durch die Überlastung mit Neben

ämtern als Stadtschreiber und Küster verursacht. Doch dringen

in diesem Falle die Visitatoren — und das bedeutet wieder

um einen wesentlichen Fortschritt — auf die Trennung der
Stadtschreiberei, bezw. des Kttsteramtes von dem Schul
amt. Wichtig is
t

auch, daß die Visitatoren überall die Ab
haltung vierteljährlicher Schulprüsungen durch die

Pfarrer und Vertreter des Rates anordnen, wo si
e

nicht

schon bestehen, und dabei den Eifer der Schüler durch Ver
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teilung von Belohnungen zu wecken suchen. Und als weitere

humane und nützliche Einrichtungen finden wir die Gemährung

von Stipendien an Bürgerssöhne zum Universitätsstudium
oder Sammlungen für ärmere und „fremde" Schüler, sowie
die Verschiebung des allzufrühen Unterrichtsanfanges um eine

Stunde. Kurz, trotz mancher Mängel hat man den Eindruck, daß
das Schulwesen in diesem Gebiete sich in aufsteigender
Linie bewegt, was um so mehr ins Gewicht fällt, als es

sich ja fast durchweg um unbemittelte und kleine Städte handelt.

Auf dem Lande ordnen die Visitatoren schon bei der
ersten Visitation überall an, daß die Küster neben ihrem Kirchen-
dienft die Verpflichtung haben, den Pfarrer auch im kirchlichen
Unterricht zu unterstützen; auch sollen si

e jung und alt in den

kirchlichen Gesängen üben. Von einem Unterricht in den

Elementen, Schreiben und Lesen, is
t dagegen kaum die Rede.

Und ob jenen Anordnungen seitens der Küster wirklich überall

nachgekommen wurde, is
t

zu bezweifeln. Gab es doch in zahl

reichen Orten noch bei der zweiten Visitation vom Jahre 1533

überhaupt keinen Küster, zum Teil von alters her, stellen

weise aber auch weil jetzt keine geeignete Person vorhanden
mar, oder weil die Bauern sich gegen die Besetzung der Stelle

sperrten. In solchen Vakanzfällen mußte dann der Pfarrer
die Küsterei mit versehen, und die Visitatoren scheinen dies

nicht einmal bedenklich zu finden«^.

Bei der dritten Visitation wenden die Visitatoren
dagegen auch den Küstern und ihrer Tätigkeit eine sorgfältigere

Beachtung zu. Und man gewinnt den Eindruck, daß mit

weit größerer Strenge auf die Erfüllung der ihnen, namentlich

hinsichtlich des Kaiechismusunterrichtes, gestellten Aufgaben ge

drungen wird und gedrungen werden kann. In einigen
Ämtern (vgl, Heft 1

, S. 21, 35 s.
,

51) sind allerdings noch

immer manche Küsterstellen unbesetzt: doch is
t es in den meisten

in dieser Hinsicht besser geworden. Im ganzen entsprechen jetzt
auch die Küster den an si
e gestellten bescheidenen Anforderungen.

Nicht wenige werden ausdrücklich gelobt, wahrend über die

meisten nichts zu klagen ist. Einzelne lassen es freilich noch

4*
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an dem rechten Fleiß fehlen. Dies erklärt sich zum guten

Teile daraus, daß die meisten ihrer Herkunft nach einfache

Handwerker sind und sich durch die Ausübung dieses Berufes
einen Nebenerwerb sichern muffen. Ein Novum ist, daß sich
unter ihnen auch eine Anzahl akademisch gebildeter Männer be

findet, die jedoch das Küsteramt meist nur als Durchgangsstelle

zum Pfarramt benutzen. Im ganzen wird man auch inbezug
auf das Küfteramt auf dem Lande einen kleinen Fortschritt
gegenüber der ersten Visitation feststellen dürfen, freilich einen

weit geringeren als hinsichtlich des städtischen Schulwesens.

Daß das kirchliche und sittliche Verhalten der Ge
meinden nach dem Befund der ersten Visitation überwiegend

recht mangelhast mar, is
t bekannt. Burkhardt hat in seiner

„Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von

1524- 1545", S. 3«/39 bereits eine zusammenfassende

Schilderung der Zustände gegeben, die wir in allen wesentlichen

Zügen nur bestätigen können. Man muß freilich wieder die

Lückenhaftigkeit der Quellen berücksichtigen und sich vor Ver

allgemeinerung einzelner lokaler Mißstände hüten. Aber das Bild
bleibt im ganzen düster genug. Wir haben allerdings bereits
an anderer Stelle (vgl. W. Schmidt „die Kirchen- und Schul
visitation im Herzberger Kreise vom Jahre 1529" Berlin 1899.
S. 9) hervorgehoben, daß es in den Städten mit dem kirchlichen
Leben im ganzen besser stand, und daß hier die Reformation

schon mehr durchgedrungen mar als auf dem Lande. Doch
wird auch in einigen Städten wie Schlieben und besonders in

Düben«?), wo das kirchliche Leben infolge grober Vernach

lässigung völlig darniederlag, über sehr schlechten Kirchen

besuch und allgemeine Verachtung der Sakramente geklagt.

Und daß auch in den Städten die religiöse Erkenntnis viel

fach noch recht mangelhaft war, beweist der Umstand, daß den

Pfarrern immer wieder eingeschärft wird, das Evangelium
und den Katechismus aufs einfältigste zu predigen. Ungleich

schlechter stand es mit dem kirchlichen Leben vielfach auf dem

Lan5e. An vielen Orten wird hier über mangelhaften Be

such der Kirche und noch öfter über Verachtung des heiligen
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Abendmahls und zwar zum Teil seitens ganzer Gemeinden
mit starken Ausdrücken geklagt. Ja, stellenweise drohen die
Visitatoren damit, die Zahl der Gottesdienste zu beschränken,
da dem „bösen, mutwilligen volk" doch nur durch „Henker
und stockmeifter zu raten" sei«»). Nur ganz vereinzelt wird
anerkannt, daß „die baurn mol beten" können oder daß si

e

alle oder doch meist zum Sakrament gehen««). An manchen
^rten, namentlich in den wendischen Teilen der Ämter Schlieben
und Schweinitz wird auch über die „Halsstarrigkeit" der Bauern

geklagt, die sich trotz mehrjähriger Predigt noch immer weigern,
das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu nehmen. Hier macht

sich der Einfluß eines der evangelischen Lehre noch abgeneigten
Teiles des Adels und einiger von diesem in der Opposition

gegen die neue Lehre bestärkter, papistisch gesinnter Geistlichen

geltend, stellenweise auch der Druck benachbarter katholischer

Herrschasten. (Vgl. W. Schmidt a. a. O., S. 5 u. 6.) Am

stärksten is
t die Opposition gegen die Resormation

naturgemäß noch in den Klöstern. Allerdings sind bereits vor
der ersten Visitation zwei der im Kurkreise befindlichen fünf

Klöster völlig aufgelöst morden, nämlich außer dem Witten

berger auch das Herzberger Augustiner-Kloster. Dagegen

bereiten die zwei Nonnenklöster zu Plötzky (Amt Gommern)
und Brehna sowie das Mönchskloster zu Steinlausig, beide im

Amte Bitterfeld, den Visitatoren noch große Schmierigkeiten und

üben naturgemäß auch auf die von ihnen abhängige Umgebung

einen der Reformation feindlichen Einfluß aus. Dies gilt in

noch höherem Grade von dem Kloster Steinlausig, desfen Mönche

trotz des an si
e

fchon früher ergangenen Gebotes terminierend

umherziehen, Gottesdienst nach katholischem Ritus halten und

selbst für die Reformation bereits gewonnene Geistliche und

Gemeinden wieder abtrünnig zu machen suchen. Deshalb

sehen sich die Reformatoren schließlich zur Auflösung dieses

Klosters genötigt, während die beiden Nonnenklöster als „zeit

liche zuchtschulen" mit evangelischer Hausordnung noch weiter

bestehen dürfen«»). Nber die sittlichen Zustände der Ge
meinden erfahren mir aus den vorliegenden Protokollen der
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ersten Visitation leider nur sehr wenig. Von einigen Gemeinden

im Wittenberger Kreise heißt es, daß der Pfarrer von keinen

öffentlichen Lastern zu berichten weiß. Sonst werden augenschein

lich nur die schlimmsten sittlichen Mißstände, besonders
Ehebruch und Auflehnung gegen die Obrigkeit, hervorgehoben.

Fassen wir nun demgegenüber nochmals die Ergebnisse der

dritten Visitation hinsichtlich der kirchlichen und sittlichen
Haltung der Gemeinden nach ihren Hauptzügen ins Auge, so

fällt uns zunächst wiederum die eingehende Sorgsalt auf, mit

der die Visitatoren, meist unterstützt von den Pfarrern, alle

Mißstände aufdecken, sowie die rücksichtslose Strenge, mit der

si
e

diese zu beseitigen suchen. Dies muß man vornherein im Auge
behalten, um nicht ein schieses Urteil zu gewinnen beim Vergleich
mit der ersten Visitation, bei der die Visitatoren aus Rücksicht

aus den Übergangszustand die äußerste Milde walten ließen"').
Jnbezug auf das kirchliche Leben macht sich vor allem

der große Unterschied gegenüber den früheren Visitationen

geltend, daß die Reformation jetzt im Bewußtfein des
Volkes überall festgewurzelt ist, sodaß niemand mehr
daran denkt, an ihr zu rütteln. Die katholische Kirche is

t

trotz des großen durch den schmalkaldischen Krieg herbeigeführten

Rückschlages so vollständig beseitigt und vergessen, daß so gut

wie nichts mehr an si
e erinnert. Von Mönchen und Nonnen,

die doch bei der ersten Visitation teilweise noch erhebliche
Schwierigkeiten bereiteren, is

t überhaupt keine Rede mehr"?,.

Aber auch in der bäuerlichen Bevölkerung und bei den Edel-

leuten merkt man im Gegensatz zur ersten Visitation nicht das

Geringste mehr von einer Anhänglichkeit an die alte oder einer

Opposition gegen die lutherische Kirche. Man nimmt vielmehr
allgemein deren Einrichtungen und Lehren als etwas völlig

Feststehendes hin, selbst da, wo von einer innerlichen Durch
dringung mit evangelischem Geiste noch nichts zu spüren ist.

Dieses is
t nun allerdings noch immer in einem erheblicheil

Umsange der Fall. Wie wir gesehen haben, wird zunächst in

einer großen Anzahl von Gemeinden - allerdings in den

verschiedenen Landschaften in verschiedenem Maße — noch über
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mangelhaften Besuch des Gottesdienstes und über zu seltenen

Empsang des heiligen Abendmahles geklagt. Und es handelt

sich
— wenigstens was den Kirchenbesuch betrifft — nicht

immer nur um einzelne Personen, sondern stellenweise auch um

ganze Gemeinden und darunter auch einige städtische, wenn

auch schlecht versorgte Filialgemeinden in erster Linie dabei

in Betracht kommen. Wir konnten mehrfach noch die Ursachen
dieses Übelstandes erkennen und nachweisen, daß diese teilweise

in ungünstigen äußeren Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich

der Frondienste, liegen, teilweise aber auch bei den Gemeinde

gliedern selbst, insofern diese sich durch weltliche Hantierung oder

noch häufiger durch Trunk- und Vergnügungssucht vom Kirch

besuch abhalten lassen. Und wenn auch die Unterlassung des

Abendmahlsgenusses manchmal sogar durch ernste Erwägungen

veranlaßt is
t,

so findet sich daneben doch auch eine auf

sektiererischen Anschauungen oder aus religiöser Gleichgültigkeit

beruhende Mißachtung. Allerdings se
i

hier nochmals (vgl.

Heft 1
, S. 25) hervorgehoben, daß die Anforderungen jener

Zeit und auch der Visitatoren inbezug auf die Kirchlichkeit

recht hohe waren. Man verlangte eben, daß die Gemeinde

glieder keinen Sonntag ohne triftigen Grund im Gottesdienste

fehlten.- und wenn bei der sonntäglichen Feier einmal kein

Abendmahlsgast vorhanden mar, so wurde das schon als ein be

denkliches Zeichen angesehen. Ebenso streng waren die An

forderungen hinsichtlich der religiösen Unterweisung. Was
bei der ersten Visitation nur als Ziel vorschwebte, damit

wird nunmehr bitterer Ernst gemacht, daß niemand das

Sakrament des heiligen Abendmahls empfangen soll, der nicht

seinen Katechismus völlig — wenigstens gedächtnismäßig —

beherrscht. Und auch die erwachsenen Vertreter der Gemeinden

müssen sich darüber bei dem mit der Visitation verbundenen

Verhör ausweisen. Wir haben gesehen, daß der Befund oft
noch mangelhaft ist, was dann zu den ernstesten Rügen Anlaß
gibt. Doch sei nicht übersehen, daß bei einer ziemlich großen

Anzahl von Gemeinden wenig oder nichts über das kirch
liche Leben zu klagen is
t — und das will aus den angedeuteten
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Gründen viel mehr besagen als bei der ersten Visitation. —

Sodann erhalten unvergleichlich mehr Gemeinden als bei jener

ein mehr oder minder warmes Lob wegen ihres fleißigen

Kirchenbefuches oder, weil si
e „mol beten können"; ja einzelne

erscheinen geradezu als Muster kirchlichen Lebens. Und endlich

beobachteten mir
^ und das is

t etwas durchaus Neues —

doch nicht ganz selten, und zwar jetzt auch auf dem Lande, er

freuliche Regungen von selbständigem kirchlichen Interesse,

die sich namentlich in dem Wunsche nach Vermehrung der

Gottesdienste und häufigerer Erteilung des Jugendunterrichtes

bemerklich machen.

Etwas anders steht es mit dem sittlichen Leben. In
dieser Hinsicht treten, wie wir sehen, vielfach auch bei der dritten

Visitation sehr bedenkliche Mängel hervor. Wir erinnern
an die häufigen, zum Teil sehr ernsten Klagen über den in

manchen Gemeinden verbreiteten Hang zur Unmäßigkeit, ferner
an das Uberhandnehmen lärmender Vergnügungen in Stadt und
Land, worin die Visitatoren einen der ärgsten Schäden der Zeit
erblicken. Fast ebenso häufig sind die Klagen über das nament

lich bei der Jugend herrschende Fluchen und Schwören, das

zwar nicht als ein Zeichen von bewußter Gottlosigkeit, wohl
aber von 'Roheit und Zuchtlosigkeit zu betrachten is

t (vgl.

Heft I
, S. 41). Weniger oft wird über Vergehungen gegen

das 6
.

Gebot geklagt. Fälle von Ehebruch werden nur ver

einzelt erwähnt und sind teilweise nicht einmal sicher nachge

wiesen. Auch unzüchtiger Verkehr der Jugend wird nur bei

wenigen Gemeinden gerügt. Etwas häufiger sind die Klagen

über das Unwesen der Spinnstuben und über unzüchtige Tänze,

Mißstände, die augenscheinlich aus alten Volkssitten oder Un

sitten beruhen. Die hier und da auftretenden Bezichtigungen

einzelner Personen wegen Zauberei führen in keinem einzigen

Falle zu ernstlichem Einschreiten der Visitatoren, zeigen aber,

daß der Hexenglaube noch in voller Blüte steht. Andre Klagen
wie über Unredlichkeit im Handel, Zerwürfnisse in den Ehen,

Streit- und Raufsucht der Bauern sehlen zwar nicht, treten
aber zu vereinzelt auf. um für ein Gesamtbild wesentlich in
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Betracht zu kommen. Immerhin muß zugegeben werden, daß

hinsichtlich des sittlichen Lebens der Vergleich mit der ersten

Visitation, soweit er überhaupt möglich ist, nur wenig merkliche

Fortschritte hervortreten läßt. Allerdings darf wiederum nicht

übersehen werden, daß doch einzelne Gemeinden auch in dieser

Hinsicht gelobt werden (vgl. besonders Schmiedeberg Heft 1,

S. 27, Brück und Lühnsdorf S. 64) und daß in den meisten
Gemeinden über „öffentliche Laster" nicht oder fast gar nicht ge-

klagt wird, ein Umstand, der bei der weit größeren Gründlichkeit
des Verfahrens doch nicht unerheblich zu Gunsten der späteren

Visitation ins Gewicht fällt. Und wenn man den hohen Ernst
in Betracht zieht, der überall nicht nur seitens der Visitatoren,

sondern auch seitens der Mehrzahl der Geistlichen bei der

Bekämpsung der Schäden des kirchlichen und sittlichen Lebens

bemiesen wird, wenn man sich dieses Verfahren konsequent

sortgesetzt denkt, woran es augenscheinlich bei der Unruhe der

Zeiten noch gefehlt hat, so kann ein nachhaltiger Ersolg,

wenigstens inbezug aus die äußere Lebensgestaltung kaum aus

bleiben. Und schon jetzt mächst, wie in nicht wenigen Gemeinden

zu erkennen ist, ein katechismushartes, an Kirchlichkeit
und bürgerliche Rechtschaffenheit gewöhntes Geschlecht
heran. Allerdings zeigt — und das is

t eine unerbauliche

Kehrseite
— die Art, wie man gegen die gerügten Mißbräuche

verfährt, die unbedenkliche Anwendung von Geldstrafen, die

Inanspruchnahme der weltlichen Polizei^) bis zur Landes-

vermeifung nicht nur gegen schwere sittliche Vergehungen,

sondern auch gegen „Gotteslästerungen" und die Verabsäumung

der kirchlichen Pflichten, wie weit man sich bereits von dem

Ideale evangelischer Freiheit entfernt hat, wie es Luther i
n

seiner besten Zeit vertreten hat.
Es erübrigt nun noch ein kurzer vergleichender Rückblick

aus die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
soweit si

e

für das Kirchen- und Schulwesen in Betracht
kommen. Daß die materielle Lage der Geistlichen bei
der ersten Visitation sich überwiegend als sehr ungünstig heraus
stellte, is
t im allgemeinen bereits bekannt^"). In den Städten
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sind zwar die Pfarrer überwiegend ziemlich auskömmlich ge
stellt, dagegen müssen die Diakonatsstellen meist erst fundiert
werden, wozu in erster Linie die allmählich frei werdenden

Altarlehen verwandt werden sollen, und die bestehenden sind

alle noch recht dürftig. Auf dem Lande fehlt es nicht ganz
an auskömmlichen, ja guten Stellen, namentlich wo erhebliche

Ackerwirtschaft mit ihnen verbunden ist. Aber die Mehrzahl
der Geistlichen hat ein Einkommen von nur 20—30 kl., ab:

gesehen von der sehr ungleichen Viehhaltung, manchmal is
t es

noch geringer. Noch schlechter is
t das Einkommen der Schul

personen, von denen die Schulmeister durchschnittlich etwa
3V kl. festes Gehalt erhalten, die Coadjuvanten dagegen nur

10— 25 kl., manchmal noch weniger, wozu dann noch einige

z. T. Ungewisse Nebeneinkünfte kommen. Die Küster auf dem
Lande erreichen fast nirgends ein Einkommen von 10 kl., sehr

oft nur von 4—5 il. und weniger. Trotzdem werden nur ver

einzelte Klagen über desfen Unauskömmlichkeil registriert; auch

von Schädigungen des Pfarreinkommens oder Pfarrackers is
t

nur selten die Rede. Die Visitatoren müssen sich eben bei

der ersten Visitation noch begnügen, das Einkommen in seinen

Hauptbestandteilen zu registrieren und dadurch möglichst zu

sichern. Und erst mit der zweiten Visitation (von 1533) beginnen

einerseits die Nachforschungen nach etwaigen Schmälerungen der

Pfarrstellen, die schon hier in großem Umfange auftreten, und

andrerseits die planmäßigen Versuche, das Einkommen der

Kirchen- und Schuldiener durch Zulagen zu verbessern. Daß
diese Bemühungen, die übrigens, wie aus verschiedenen An

zeichen zu schließen ist, auch in der folgenden Zeit seitens der

Visitatoren und des neugebildeten (1539) Konsistoriums fort
gesetzt morden sind, dennoch nicht gründlich genug waren, auch

keinen nachhaltigen Erfolg hatten, hat unsre ausführliche Dar

stellung über die wirtschaftlichen Zustände auf Grund der

dritten Visitation (vgl. S. 2 ff.) gezeigt. Allerdings is
t aus

einer Vergleichung der Gehaltsverhältnisse zu ersehen, daß

teilweise doch eine zahlenmäßige Besserung eingetreten is
t und

zwar namentlich hinsichtlich des Einkommens der städtischen
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Diakone und Schulmeister. Das Einkommen der ersteren stellt

sich nämlich im Jahre 1555 fast durchweg um 1(1— 20 Gulden

höher als bei der ersten Visitation, und auch das der Schul

meister hat sich fast durchweg, zum Teil nicht unerheblich ge

hoben. Und wenn es bei beiden trotzdem mehrfach als noch
nicht ausreichend anerkannt wird, so liegt das wesentlich an

der Rücksichtnahme auf die Familie des Inhabers; denn erst
jetzt macht sich naturgemäß der Umstand im vollen Umfange

geltend, daß im Gegensatz zu srüher die große Mehrzahl der

Geistlichen und Schulmeister verheiratet is
t und eine zahlreiche

Familie zu versorgen hat (vgl. bes. S. 3 u. 72). Weit seltener

is
t eine Aufbesserung in dem Einkommen der ersten Stadt

pfarrer und der Landgeistlichen zu beobachten; ja
,

stellen

weise muß geradezu ein Rückgang des Einkommens, manchmal

auch des Psarreigentums festgestellt werden. Wir haben ge
sehen, daß dieser Rückgang zuweilen durch die nachlässige

Berwaltung der Pfarrer, weit öfter aber durch die Schuld
untreuer und habsüchtiger Edelleute, Bürger und Bauern

herbeigeführt worden ist. Doch erkannten wir auch, daß die

Ungunst der politischen und sozialen, sowie die Unklarheit der

Rechts-Verhältnisse mit in Betracht gezogen werden müssen
und wesentlich zu einer milderen Beurteilung dieser bedenk

lichen Erscheinung beitragen.

Sehr umfassend und durchgreifend is
t

endlich die Sorge
der Visitatoren sür das Vermögen der Kirchgemeinden und
seine zweckentsprechende Verwaltung. In den Städten besteht
meistens schon bei der ersten Visitation ein gemeiner Kasten,
und wo er noch nicht besteht, wird er alsbald errichtet; den

Borstehern werden schon eingehende Vorschriften für dessen Ein

richtung und Verwendung gegeben (vgl. W. Schmidt a. a. O.
S. 7/8). Viel Gewicht wird dabei aus die Armenpflege

gelegt. Die zweite Visitation (von 1533) zeigt jedoch b
e

reits, daß diese Verwaltung vielfach auf erhebliche Schmierig
keiten stößt, insofern sich nicht wenige Schuldner ihren Ver

pflichtungen gegen die Kirchenkasfe nach Möglichkeit zu ent

ziehen versuchen. Daher denn bei der dritten Visitation die
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häufigen, oft beweglichen Klagen der Kastenvorsteher über

mannigfachen Verdruß, den si
e bei ihrem dornenvollen Amte

haben, namentlich bei der Eintreibung der R.etar6äta. In
folgedessen is

t es oft kaum möglich, die notwendigsten Aus
gaben der Kirchen zu bestreiten und namentlich auch eine aus

reichende Armenpflege zu betreiben, zumal da der Wohltätig

keitssinn der Bürgerschaft meist nicht gerade sehr rege ist.
Um so anerkennenswerter sind die von den Visitatoren auss
eifrigste unterstützten Bemühungen der Kastenherren oder auch
des Rates auf diesem Gebiete, namentlich um das Hospital
wesen. Und in diesem Punkte wenigstens darf man wohl
von einem merklichen Fortschritte gegenüber den früheren
Visitationen sprechen. Zwar is

t die Zahl der Hospitale an

scheinend kaum gewachsen, aber man is
t mit anerkennens

wertem Eiser und Erfolge bemüht, si
e

so gut wie möglich aus

zustatten und ihren armen und kranken Insassen alle im Ge

sichtskreise der Zeit liegende Fürsorge zuzuwenden. — Ein
Vergleich der ländlichen Kirchenvermögens-Verhält-
nisse is

t

nicht möglich, da bei der ersten Visitation in den Land

gemeinden noch kein eigentlicher gemeiner Kasten besteht. Daß
ein solcher im Jahre 1555 überall als selbstverständlich vor

ausgesetzt wird, is
t

immerhin als ein Fortschritt und ein

Zeichen der Festigung der kirchlichen Zustände zu betrachten.

Freilich haben mir gesehen, daß die Verwaltung des Kirchen:
Vermögens aus dem Lande vielfach noch größere Mängel als

in den Städten zeigt,

überhaupt wird man sagen müssen, daß auf dem wirt
schaftlichen Gebiete die Mängel des Gemeindelebens
auch bei der dritten Visitation im ganzen noch krasser

hervortreten als auf dem religiös-sittlichen Gebiete.
Dies liegt ja teilweise einfach daran, daß si
e naturgemäß greif

barer, ja oft zahlenmäßig festzustellen sind. Doch wird dadurch zu

gleich eine Erfahrung bestätigt, die man auch in der Gegenwart

immer wieder als richtig erproben kann, nämlich daß die sittlich

religiösen Grundsätze des Christentums sich im wirtschaftlichen

Leben des Volkes wohl am schwersten durchsetzen oder daß.
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wie man es volkstümlich ausgedrückt hat, der Geldbeutel bei

den meisten Menschen zuletzt bekehrt wird. Doch glaubten
mir in den bei der dritten Visitation nicht selten hervor
tretenden Zügen von Ovfermilligkeit für kirchliche Gemeinde-

zmecke wenigstens einen Anfang von Besserung auch in dieser

Hinsicht erkennen zu dürfen.
Vor allem aber sei hier nochmals betont, daß die

Visitatoren des Jahres 1555 mit hingebendem Eifer und
z.
T, auch mit sichtbarem Erfolge bemüht sind, nicht nur das

Einkommen der Geistlichen und Schulversonen vor jeder

Schmälerung zu schützen, sondern auch durch neue, nicht selten

erhebliche Zulagen zu verbessern und auch für eine Versorgung
der Emeriten und Pfarrwitwen einzutreten. —

Ähnliches gilt auch von den Pfarr- und Schul- und

Kirch-Gebäuden. Bei der ersten Visitation haben sich die

Visitatoren wesentlich daraus beschränkt, nach Möglichkeit dafür

zu sorgen, daß die Geistlichen und Schulmeister überhaupt

eine eigne Behausung haben, während dies sür die Küster

noch nicht einmal überall ernstlich angestrebt wird; die Diakonen

und Schulmeister werden dabei in der Regel mit alten Lehns-

häufern ausgestattet oder doch mit der Anwartschaft darauf

vertröstet. Erst mit der zweiten Visitation beginnen dann in

größerem Umsange die Bemühungen, die Gemeinden und

Patrone zur Herstellung und Erhaltung wirklich ausreichender

Pfarr- und Schulgebäude anzuhalten. Aber wie bei den Ein-

kommens-Verhältnifsen so zeigt sich auch hier, daß der Erfolg

noch kein dauernder und durchschlagender gewesen ist. Das

beweisen die sast allseitigen Klagen der Pfarrer, Schulmeister
und Küster über den vielfach traurigen Zustand der Pfarr-
und Schulgebäude bei der dritten Visitation. Ganz neu is

t

bei dieser die eingehende Berücksichtigung der Kirchgebäude.

Wir haben gesehen, wie unermüdlich die Visitatoren auf
möglichst schnelle Herstellung der nötigen Bauten der ver

schiedensten Art dringen, wobei si
e

einerseits alle Beteiligten

an ihre gesetzlichen Pflichten erinnern, andrerseits aber eine

weitgehende Beihilfe des Kurfürsten in Aussicht stellen.
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V. Nachwirkungen.

Schon bei der Visitation selbst, noch mehr aber bei den

unmittelbar durch si
e

veranlaßten nachträglichen Verhandlungen

(vgl. Heft I
, S. 13) drängte sich den Visitatoren immer mehr

die Einsicht auf, daß es ihnen allein nicht gelang und nicht
gelingen konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kirchen
und Schulen in befriedigender Weise zu ordnen, sondern daß
es dazu durchgreifender Maßregeln seitens des Kur
fürsten bedurfte. Solche zu veranlassen, war ihnen die beste
Gelegenheit in dem, wie schon erwähnt (vgl. Hest I

, S. 12),
vom Kurfürsten eingeforderten Berichte gegeben. Dieser be

stand nach den eignen Angaben der Visitatoren in zwei

Schriften, in denen si
e

„an gezeiget, was für gebrechen und

clagen si
e im churkreis gefunden und nach ihrem Unverstand

mich bißweilen vermeldet, was zu abschaffung solcher Unrichtig
keit möchte furgenommen werden." Diese Schriften sind nicht

mehr vorhanden, doch dürften si
e

sich sachlich im wesentlichen
mit unsrer Hauptquelle, den in der Registratur verzeichneten
Visitativnsprotokollen, decken. Dagegen is

t uns eine dritte

Schrift unter der Überschrift „Außzug etlicher clag und
bitt in Kirchensachen im churkreis"^) erhalten, in der

„als in einem außzug die sonderlichen mengel" aufgezählt
werden, „die von jeden gemeinden oder von sunderlichen

Personen uns sind derhalben angezeiget, das si
e an unserm

gnedigsten Hern durch uns i
n unterthenigkeit sollen furgetragen

werden." Eine dieser Schrist vorangeschickte und von Eber

eigenhändig^) niedergeschriebene und wahrscheinlich auch ver

faßte Vorrede trägt die bezeichnende Uberschrift „Untertenigst
vermanung und bitt umb hilf und execution." Mit
großer Wärme und eindringlichem Freimut wird dem Kur

fürsten ans Herz gelegt, sich der vielfachen Nöte der Kirchen
und Schulen und ihrer Diener es handelt sich hier nur

um die wirtschaftlichen, nicht um die kirchlichen und sittlichen

Mißstände
— mit Nachdruck anzunehmen und zwar sowohl

durch Beschützung gegenüber den Übergriffen, nament-
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lich von feiten des Adels, wie durch positive Besserung
der wirtschaftlichen Lage. Mit beweglichen Worten wird dem
Fürsten vorgehalten, „daß aller stende und unterthanen äugen,

herzen und gedanken" auf seine „gnedigfte Verschaffung" gerichtet

seien. Geschehe „etwas fruchtbarlichs", so werde er sich damit

den Tank nicht nur der Kirchen- und Schuldiener, sondern aller

einsichtigen Untertanen verdienen und zugleich „andern umb-

und weitliegenden landen und potentaten ursach, lehr und

anleilung geben, solchem christlichen weg nachzumandeln usw."

Im entgegengefetzten Falle aber würde „solche hinlessigkeit
und Unachtsamkeit alle vernünftige leut für den Kopf stosfen
und erschrecken", insonderheit aber „der armen kirch- und

schuldiener herzen ganz und gar betrüben und matt machen usw."

„Und würde one zweifel jedermann bekennen und sagen, das

zu wünschen were, die visitatio wer' gar unterwegen bliben."

Zudem würde daraus „ein grösserer trutz, frevel, hertigkeit

aller deren, die zuvor den kirchendienern abgebrochen oder

fünft zuvil oder wenig gethan haben" erfolgen, wie denn

fchon jetzt nach Aussage etlicher Pfarrer und Küster, „dieweil
nur eine kleine zeit, biß die visitatio gar het mögen volendet
werden, der chursürstliche bevel von abschaffung der mengel

und von der execution sich verzogen hat", „ihre pfarrkinder

getrotzt und von der Visitation schimpflich geredt haben."
Ter Kurfürst werde sich aber gewiß von der Durchführung
der Execution „durch diese gemeine reden nit davon abhalten

lassen: man könn' der psaffen geiz nimmermehr ersettigen, si
e

haben stettige zu wenig und zu clagen usw." Sie wollten

zwar selbst „nit gern raten, das die kirchdiener mit uberschwenk-

lichem gut beladen würden. Denn disen alten svruch die

ersarung wahr und glaublich gemacht hat: religio peperir
lliviua» et kilia lZevoravir mstrem. Aber wir begern hie
nit uberfluß, sunder clagen nur die hohe, eusserste notturft
und bitten unterthenigst, das den armen kirch- und schuldienern

so viel zugeleget werde auß gnaden, das si
e

sich des Hungers

ermehren, ihre verwarete hütle sHütte) zur wohnung haben, sich
und ihre schwache weiber, kindbetterin, arme kleine, unerwachsene
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kinder ernehren, pflegen, kleiden, zun schulen halten, beraten und

nach ihrem absterben mit einem geringen parteken ^Bissen) speisen

tonnen" usw. „Es wird und soll sich auch unser gn. Herr nit

abschrecken lassen die vil und grosse bitt, so in diesem außzug
vermeldet sein, darob wir uns marlich selbs entsatzt haben,

als mir nach Verzeichnis derselben die summa ongeverlich

uberschlagen haben, was von holz, gelt und anders von den

armen stetten, kirchen- und schuldienern unterthenigst gebeten

wird. Sönder unser gn. Herr wolle gnedigst beherzigen die

grosse not und schaden, so diß ort ^Ecke) landes, der churkrevs,

mehr denn andere krens von den zehen iaren her geliden hat
und sunst, gegen den andern krensen zu rechen, ein recht eremus

und muesten is
t der qelegenheit und geringen boden nach.

Derhalb auch zu bestellung und anrichtung der pfarren, die ie

und allwegen von wenigem einkommen gewesen und über das

vilseltiger weis geringert und berupft sein, auch zu mider-

erbauung der verbranten und zerfallenen kirchen, pfarren und

andern gebeuden mehr zulag und hilf an gelt und holz von

nöten is
t denn in anderen orten des landes. Solche hilf

wölle unser gn. Herr von clostergütern oder, wo es sunst zu

erheben möglich, gnedigst und mildest verordnen usw." Übrigens
bemerken die Visitatoren, daß wohl noch manche Pfarrer vor

handen seien, deren Not, obwohl si
e nur ein geringes Ein

kommen hätten, nicht in diesem Auszuge verzeichnet sei, da

si
e teils „auß blödigkeit oder mißhofmmg" nicht geklagt hätten,

oder auch, was beachtenswert ist, „weil si
e wenig kinder oder

andere zugeng und vorteil haben." Mit einem rührenden
Appell an die Mildigkeit des Fürsten unter Anziehung zahl

reicher Stellen der h
. Schrift, welche die Pflicht und den

Segen solcher Fürsorge illustrieren sollen, schließt die beweg

liche Vorrede. Darauf folgt in 11 Kapiteln die eigentliche

Bittschrift««) mit folgenden Überschriften: 1
)

„welche vom adel,

von den vifitatoribus erfordert, nit hüben wölken erscheinen, noch

ihre unterthan zu verhör schicken, 2
)

welche vom adel etwas

den kirchen oder kirchdienern schuldig, die bezahlung wegern,

3
)

welche vom adel oder sunst andere ligende gründe oder
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andere kirchen- oder pfarrgüter zu sich gebracht und nit wollen

restituirn, 4) welche pfarren möchten zusammen geschlagen

oder von einander gesondert werden, 5) welche kirch- oder

schuldiener umb zulag an gelt oder korn bitten, 6) welche umb

brennholz bitten, 7) welche umb bauholz bitten, 8) andre

sonderliche bitt der kirchen- und schuldiener, 9) wo alte ver

lebte gebrechliche kirch- oder schuldiener befunden sein, die ent

ledigung des ampts und notige Unterhaltung uf ihr leben

bedürfen, 10) wo der pfarrn lehen anderswohin gezogen und

den alten lehenhern entwant fein, 11) andere gebrechen, clag

und bitt als sönderlich der stette."
Aus diesen Überschriften is

t
zu ersehen, daß, wie schon

oben angedeutet ist, die Klagen und Bitten sich fast aus

schließlich auf das wirtschaftliche Gebiet beziehen. Nur
mit dem 1

.

und 4
. Kapitel scheint es anders zu stehen. Im

1
. Kapitel handelt es sich nämlich um das unentschuldigte

Ausbleiben (vgl. auch Heft I
, S. 13) einiger Junker bei der

Visitation. Mit Ausnahme eines Falles««) liegt jedoch der
Grund der Widersetzlichkeit auf wirtschaftlichem Gebiete, d

.

h
.

in dem Wunsche der Junker, sich ihren finanziellen Ver

pflichtungen möglichst zu entziehen. Ahnlich steht es mit dem

Inhalt des 4
. Kapitels. Hier werden dem Kurfürsten einige

Vorschläge wegen andrer Zusammenlegung und Trennung von

Kirchgemeinden übermittelt. In den meisten Fällen'"") soll diese
Neuordnung zunächst dazu dienen, eine bessere kirchliche Ver

sorgung zu erzielen und namentlich die großen Entfernungen

zwischen den zu einer Gemeinde gehörigen Ortschaften zu b
e

seitigen. Aber es zeigt sich, daß auch diese Maßregeln aufs
engste mit den wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängen,
da teils der Bau neuer Pfarrhäuser, teils die Dotation der

Pfarrftellen neue Aufwendungen erfordert, bei denen auf die

Hülfe des Kurfürsten gerechnet werden muß, Aus diesen nnd
anderen Gründen empfehlen die Visitatoren die Neuordnung

teilweise nur mit Vorbehalt. Im übrigen bezieht sich der
Inhalt der ganzen Schrift deutlich und ausschließlich auf das
wirtschaftliche Gebiet. Der Bezeichnung „außzug" entsprechend
«irchen» >:nd SchuKisitation im ««Keift I5SS, II, 5
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sind die darin enthaltenen Klagen inhaltlich überwiegend schon
in den Visitationsprotokollen enthalten, nur nicht wie dort

hier und da zerstreut, sondern in systematischer Ordnung, teil

weise auch in größerer Ausführlichkeit. Aufsallend könnte

zunächst erscheinen, daß hier Klagen über wirtschaftliche
Schädigungen der Kirchen und Schulen und ihrer Diener

seitens der Bauern und Bürger fast ganz fehlen. Das er
klärt sich aber aus dem besondern Zwecke der vorliegenden

Schrift, die Hülfe des Kurfürsten zu erwirken, wo sonst nichts

zu erreichen mar. Denn die Visitatoren konnten im allge:

meinen darauf rechnen, daß ihre ernsten bei der Visitation
selbst an die Bürger und Bauern gerichteten Ermahnungen
und Anweisungen mit Hülfe der Lehnsherrn und der Schösser
wohl Beachtung finden würden. Dagegen hatten si

e allen

Grund zu der Befürchtung, daß der Adel sich vielfach ihren
bei der Visitation getroffenen Anordnungen entziehen würde,

wie die zahlreichen nachträglichen und teilweise ergebnislosen

Verhandlungen mit einer Reihe von Edelleuten zeigten. In
nicht weniger als zwanzig Fällen mußten si

e mit adligen

Junkern in die eingehendsten schriftlichen und mündlichen
Verhandlungen eintreten, um den bedrängten Kirchen und

Pfarrern zu ihrem Rechte zu verhelfen.
In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich darum, daß

die Junker die Zinsen für ihnen aus dem gemeinen Kasten
geliehene Gelder schuldig geblieben sind, zum Teil schon seit
vielen Jahren. Als Gläubiger erscheint dabei besonders häufig
der gemeine Kasten zu Wittenberg, als Schuldner wird am

häufigsten Martin List zu Radis und Rackit genannt, daneben
die Erben des Junkers Wolf ausm Winkel, Albrecht von
Leiptzik, die Schliebens zu Baruth ivgl. S. 34/35) und Jan
Löser. Dazu kommt eine Reihe von Fällen, in denen die

Junker einen ursprünglich der Kirche oder Pfarre gehörigen
Acker als Eigentum in Anspruch nehmen. Die schriftlichen
Verhandlungen mit ihnen, die in der Regel in der Ein
forderung eines Berichtes seitens der Gläubiger und Schuldner,

manchmal auch früherer Inhaber der einer Pfarre oder Kirche
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gehörigen Äcker und anderer Gcmeindeglieder als Zeugen be

stehen, führen nur selten zu einem Resultat, da die Junker

trotz der meist noch vorhandenen Urkunden die Schuld unter

Verweis auf Zeugen und mit allen möglichen Ausflüchten >°>)
ableugnen oder es auf eine richterliche Entscheidung ankommen

lassen wollen. Dagegen gelingt es den Visitatoren bei den meist

aus dem Schlosse zu Wittenberg in Anwesenheit des Oberhaupt

manns geführten mündlichen Verhandlungen, einige Mal auch
durch förmliches Verfahren vor dem churfürstlichen Hofgericht,

zuweilen einen Vergleich herbeizuführen; doch selbst in diesem

günstigen Falle fürchten si
e

nach den früheren üblen Er
fahrungen, daß die betreffenden Junker wieder neue „vergeb

liche ufschub der bezalung suchen" werden, was auch zum Teil
bei dem ersten fälligen Termine bereits eingetreten ist. Manch

mal liegen die Verhältnisse insofern noch besonders verwickelt,

als es sich um in verschiedenen Orten ansässige Junker aus

derselben Familie handelt, die sich noch nicht darüber haben

verständigen können, wer der „bezaler" sein soll. In andern
Fällen stellt sich heraus, daß der gegenwärtige Inhaber der

ursprünglich einer Kirche oder Pfarre gehörigen Äcker diese
von dem früheren Besitzer bona lic?e beim Verkaufe als sein

Eigentum übernommen hat, sodaß nun erst mit dem letzteren

in Unterhandlungen eingetreten werden muß. So bleibt denn
den Visitatoren, wenn si

e

nicht ihr ganzes Werk in Frage

stellen wollen (vgl. die Vorrede zur Bittschrift, S. 63), nachdem

si
e

vielfach eine erstaunliche Geduld bemiesen haben, nichts weiter

übrig als den Kurfürsten, namentlich in solchen Fällen, wo

sonst alle Mittel erschöpft sind und der „Handel nit mehr
disputirlich, sondern ganz clar vortragen ist", um ein ernst

liches Durchgreifen zu bitten. Die Maßregeln, die si
e als

notwendig bezeichnen, bestehen teils i
n der Entsendung kur

fürstlicher Kommissarien, welche die Rechtsverhältnisse ein

gehend an Ort und Stelle untersuchen sollen, teils in dem

Erlaß von Zahlungsbefehlen an die fäumigen Schuldner, zu
weilen auch in der Ausstellung einer „churfürstlichen gunst"

d
.

h
. einer gerichtlichen Vollmacht für den Gläubiger zur

5*



Eintreibung der KetarcZAta oder in der Nötigung des

Schuldners, eine Verschreibungsurkunde über die Schuld aus

zustellen.

Es kam aber noch ein weiterer heikler Umstand hinzu,
der die Visitatoren veranlaßt?, zwar vertrauensvoll, aber doch
mit großem Ernst direkt an den Gerechtigkeitssinn des Kur

fürsten zu appellieren. Schon in den Visitarionsprotokollen

<vgl. S. 11) selbst wird einige Mal angedeutet, daß die
Schösser, um die Einkünfte des kurfürstlichen Amtes zu er

höhen, durch Auflegung bisher nicht üblicher Abgaben die

Pfarren geschädigt hatten. Dazu kommt nun eine in dem

vorliegenden Bericht enthaltene Klage der Visitatoren iu-

betreff der Pfarrlehen, die von alters her „von wegen des

stists" der Universität Wittenberg gehört haben, daß „hin
und wider im churkreis, sunderlich aber im ampt Schlieben,

Schweinitz und Liebenwerda" . . . „die schösser sich biß
weilen unterstanden haben, dem landfürsien wohl zu dienen,

dieselbe lehen als churfurstlich amvts halben ihres gefallens zu

verleihen." Demgegenüber bitten die Visitatoren den Kur

fürsten untertänigst, die Universität „bei ihrer gerechtigkeit

gnedigst bleiben" zu lassen „der gnedigsten Zuversicht, das die

universitet dieselbe psarren so wol mit tüchtigen Personen be

stellen könn' und werde als ein schösser." Wir werden wohl
nicht irre gehen, wenn wir aus diesen Worten eine gewisse

Gereiztheit nicht nur den Schössern, sondern auch dem Kur

fürsten gegenüber herauszuhören glauben, zumal da unmittelbar

vorher an die Stiftung jener Lehen durch die „löblichen alten

churfürsten" erinnert ist. Es liegen aber noch einige weitere

Fälle vor, die den Visitatoren Anlaß zur Unzufriedenheit über

das Verfahren der kurfürstlichen Regierung geben. Der eine,

der bereits bei dem Hospital „zum heiligen Geist" zu Belzig

kurz erwähnt worden is
t (vgl. S. 39), besteht darin, daß ein
diesem Hospital gestiftetes Altarlehen vor kurzem nach Aussage

des Schöfsers nach Tharandt zum Unterhalt des dortigen
neuen Pfarrers gezogen ist. Die Vifitatoren weifen darauf
hin, daß dies „die armen leut zu Belzig hart betrübet hat".



und bitten den Kurfürsten im Namen der Gemeinde, im Hin:
blick auf die reichere Versorgung von Meißen mit Kirchen

gütern und auf die große Armut und Erschöpfung des Kur

kreises und sonderlich des Belziger Kreises, das ermähnte

Lehen bei der armen Kirche zu B. zu belassen, mit dem be

zeichnenden Zusätze: „welches vor gott billich und der armen

leut höchste notturst ist, welches wir in unterthenigkeit an

zuzeigen nit haben umbgehen können."

Ähnlich steht es mit einer Stiftung, welche der frühere

Schösser zu Belzig Andreas Bule der Priesterbrüderfchaft an

der Pfarrkirche zu Wittenberg gemacht hat. Als der Stifter
später „in geringerung seiner narung kommen", is

t

ihm durch

den gemeinen Kasten ein Teil der jährlichen Zinsen erlassen
morden.- nachdem aber dann sein Sohn sich trotz mehrfacher
Mahnungen geweigert Hai, irgend etwas zu zahlen, sind die

Zinsen in die churfürstliche Kammer und später, wie sich bei der

Visitation herausgestellt hat, ebenfalls nach Tharandt geschlagen

morden. Dieses Vorgehen erscheint den Visitatoren um so un

billiger, als der gemeine Kasten nicht nur gegen den verarmten

Stifter, sondern auch gegen dessen ihn überlebende gebrechliche

Tochter sehr milde verfahren ist, indem er dieser aus Mitleid

jährlich 10 tl. bewilligt hat. Im Hinblick auf diefe Sachlage und
die Armut der Wittenberger Kirche bitten die Visitatoren, auch

in diesem Falle dem gemeinen Kasten zu dem Seinen zu ver

Helsen oder doch ihn möglichst für seinen Verlust zu entschädigen.

Am bedenklichsten aber erscheint ein dritter Fall. Der Schösser

zu Schlieben, den die Visitatoren sonst als einen „erfarenen,

molgefchickten, treuen diener" des Kurfürsten und an andrer

Stelle als „ihren lieben mirt und surderer" bezeichnen, is
t

auf

eigentümliche Weise in den Besitz von 1 '/2 „guten, hochschetzigen

Hufen" eines der Kirche zu Gunsten „der ermesten burger"

gestifteten Ackers gekommen. Noch bei Lebzeiten des Kur

fürsten Johann Friedrich hat der damalige Hauptmann Wolf
von Schonberg unter Berufung auf ein Schreiben diefes
Fürsten, das er ihnen jedoch nicht vorgezeigt hat, die Kirch
väter gedrungen, dem Facius Heße '/2 Hufe für die geringe
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Summe von 65 kl. erblich zu verkaufen und die restierende ganze

Hufe auf 6 Jahre gegen den üblichen Zins zu überlassen. Als
nun die Visitatoren auf Bitten der Kirchväter den genannten

Facius Heße, jetzt Schösser zu Schlieben, ersucht haben, die

ganze Hufe, die er bereits 10 Jahre inne gehabt, wieder „ein-
zureumen" und „do ers vergessen tönt", auch die halbe Hufe gegen

die Kauffumme zurückzuerstatten, hat er „nach vielem bericht, was

er dem flecken Schlieben guts und furderung gethan hat usw.,"

„entlich unsers gn. Herrn Herzogen Augusti, churf. zu S., brief und
sigel ufgeleget idavon doch der probst und Vorsteher gar nichts

gewist hatten), darin im auch die ganze Hufen zu der halben

erblichen verschrieben und geeignet is
t

usw." Da diese „Ver
erbung der kirchen zu Schlieben nit einen geringen abbruch und

schaden bringt", können die Visitatoren um ihres „empfangenen

gnedigsten bevels, auch gemissens halben nit umbgehen", ihren

„gn. Herrn in unterthenigkeit zu erinnern, das seine C. F
. G.

gleichwol beherzigen wolle, das mit solchen kirchengütern, die

von gotsürchtigen, andächtigen leuten zum gottesdienst und

milden fachen gegeben sein, nit söllen schösser oder
andere weltliche treue Hofdiener befoldet und ver
ehret, sonder Prediger und hausarme leut erneret werden.

Und kan nit fehlen, do vermögliche, gotfurchtige leut, die

geneigt mern, etwas zur kirchen und in gemeinen kästen zu

verschaffen und zu testirn, sehen und erfaren, das die Hofdiener

nachmals dieselbe kirchgüter so leichtlich außbitten und die

Herrn so mildiglich von der kirchen weggeben, si
e werden, in

die gemein kästen zu bescheiden, verzagt und verdrossen. Und

thut also ein einige solche aliensti« eines kirchenguts
mit abschreckung und Verhinderung weiters gebens
in den gemeinden grossen schaden." Im Anschluß an
diese ernste Vorstellung bitten die Visitatoren den Kursürsten

um eine Entscheidung, durch die dem gemeinen Kasten zu feinem

Recht verholfen wird, ohne den genannten Schösser zu schädigen.
Und man wird ihnen das Zeugnis nicht versagen können, daß sie
mit anerkennenswertem Freimut und gewissenhaftem Ernst vor

ihrem kurfürstlichen Herrn die Nechte der von ihnen visitierten
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Gemeinden vertreten haben, sonderlich in dem letzten Falle,
mo der Kurfürst sich allem Anschein nach, um einen seiner
Beamten zu belohnen, zu einer Maßregel hatte bestimmen lassen,

die einer Rechtsbeugung sehr ähnlich sieht. Ob er sich dessen
ganz bemußt gewesen ist, wird nicht klar. Doch wird man

die kurfürstliche Regierung und ihre Beamten von dem Vor-

murs nicht völlig freisprechen können, daß über das Kirchvermögen

im sächsischen Kurkreise zuweilen, wenn auch nur in vereinzelten
Fällen, etwas willkürlich verfügt morden ist. Andrerseits er

scheint die Persönlichkeit des Kurfürsten insofern doch wieder

in einem günstigeren Lichte, als die Visitatoren augenscheinlich
an seinem guten Willen und an seinem Wohlmollen sür Kirche
und Schule nicht zweifeln. Dies tritt nicht nur in ihrer
freimütigen Offenherzigkeit, sondern auch darin hervor, daß

sie nicht müde werden, seine Hülse in einem weitgehenden

Maße in Anspruch zu nehmen.
Die in dem „Außzug etlicher clag und bitt" enthaltenen

sehr zahlreichen Bitten werden meist eingehend begründet und

zwar nicht nur aus Grund der bei der Visitation persönlich

gemachten Beobachtungen, sondern teilweise auch auf Grund

von schriftlichen Berichten oder „Klagschriften" der betreffenden
Gemeinden, die meist gleichzeitig dem Kurfürsten eingereicht

werden, sodaß hier die Notlage der Kirchen, Schulen und

ihrer Diener vielfach noch deutlicher hervortritt als in den

Visitationsprotokollen. Die Bitten um Unterstützung betreffen
in erster Linie die Pfarr- und Schulstellen, bezw. deren In
haber. In einigen Fällen wird der Kurfürst nur gebeten,
eine bereits bei der Visitation den Gemeinden auferlegte Ge

haltszulage für den Pfarrer oder Schulmeister zu bestätigen.

Meist handelt es sich aber um sehr erhebliche Bewilligungen
an Geld, Korn, Holz, ja auch von Äckern und Wiesen, die

dem Kursürsten zugemutet werden; einigemal auch um Erlaß
oder Rückerstattung von Pachtzinsen, die neuerdings, namentlich

in den Ämtern Belzig und Gommern den Pfarrern seitens
der kurfürstlichen Schösfer auserlegt waren (vgl. S. 12), oder
um die Erneuerung einer früher dem Pfarrer zustehenden.
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aber in letzter Zeit an mehreren Orten durch die Förster auf
gehobenen Gerechtigkeit, Brennholz für feinen Bedarf in einer

kurfürstlichen Waldung zusammenlesen zu lassen.
Bei der Begründung der Bittgesuche heben die Visi

tatoren unermüdlich hervor, daß die Pfarr- und Schul
meisterstellen vielfach ganz unzureichend sind, sodaß
auch bei den bescheidensten Ansprüchen die Inhaber nicht aus

kommen können. Bei manchen herrscht so große Not, daß sie

geradezu hungern müssen wie z. B. der treffliche Pfarrer zu

Lühnsdorf (vgl. S. 4), der klagt, daß er „von ivegen der grossen
armut mit bösem essen und ivassertrinken den leib verderbt

und gebrechlich gemacht", oder der Psarrer zu Ubigau, der in

seiner „not bißweilen bei seinen eltern die narung hat suchen"

müssen. Zuweilen heißt es, der gegenwärtige Pfarrer oder

Schulmeister könne wohl auskommen, aber nur, weil er besondre

Zugänge aus einem Privatbesitz oder einer Nebenbeschäftigung

habe; dagegen werde sich ein Nachfolger auf der Stelle nicht

halten können. Dazu kommt aber oft noch die durch Verlust
von Vieh, Unwetter oder Krankheit hervorgerufene Not'"^) und

vor allem die Notwendigkeit, für eine zahlreiche Familie
zu sorgen. Namentlich der letztere Umstand macht sich in einer

großen Anzahl von Fällen geltend. Immer wieder wird von

den Visitatoren betont, daß sich aus der oder jener Stelle ein

beweibter Mann oder ein Mann „mit weib und kind" nicht
halten könne, namentlich bei der häusig recht großen Kinder

zahl (vgl. S. 3). Daher erbitten die Visitatoren in verschiede
nen Fällen keine Gehaltserhöhung, wohl aber ein personale
beneticium für den gegenwärtigen Stelleninhaber oder ein

Stipendium für seine Söhne, um si
e

auf einer Schule oder

der Universität erhalten zu können. Als ein weiterer Grund

für eine Bewilligung wird in einer Reihe von Fällen auch
der Umstand geltend gemacht, daß der „alte Herr", d
.

h
. der

Kurfürst Johann Friedrich'«'), als er im Jahre 1545/4« das
Einkommen aller Pfarren verzeichnen und taxieren ließ, dem

oder jenem Pfarrer eine Unterstützung zugesagt habe, aber an

der Erfüllung solcher „Vertröstung" durch die „vehde" oder
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„den einfallenden krieg" verhindert sei, Vvr allem aber

suchen die Visitatoren ihre Fürbitten beim Kurfürsten damit

zu begründen, daß si
e

unermüdlich bezeugen, daß die Gemeinden

nicht imstande seien, aus eigener Kraft die Kirch- und Schul
diener besser zu versorgen.

In dieser Hinsicht liefert der „Aufzzug etlicher clag und
bitt". eine wesentliche Ergänzung zu dem Bilde, das mir
von den Gemeinden auf Grund der Visitationsvrotokolle selbst

in wirtschaftlicher Hinsicht gewonnen haben. Während nämlich
die Visitatoren dort die Gemeinden zur Übernahme möglichst

willig zu machen suchten und deshalb oft mit ernsten, hie und

da wohl etwas scharfen Worten auf die „Halsstarrigkeit" der

Bauern und Bürger inbezug auf das Geben schalten, erkennen

si
e

hier dem Kurfürsten gegenüber an, daß viele Gemeinden

wirklich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind.
Am deutlichsten zeigt sich dies inbetreff der Baulasten. Es is

t

bereits früher ausgeführt (vgl. S. 24), daß teils infolge langer
Vernachlässigung, teils aber von Krieg und Brand eine große

Anzahl von Neubauten und Umbauten an Kirchen-, Pfarr- und

Schulgebäuden nötig geworden war. In der Bittschrift der Vifi-
tatoren tritt aber nvch stärker hervor, daß viele Gemeinden infolge

ihrer großen, namentlich durch Kriegsnöte hervorgerufenen Armut

die größeren Bauten unmöglich allein ausführen konnten. Dies

gilt auch von einer Reihe von Städten wie Herzberg, Schweinitz,

Jesfen, Niemegk u. a. Trotzdem haben verschiedene Gemeinden

in letzter Zeit, teilweise infolge der Anordnungen der Visitatoren,
mit den Bauten bereits ernstlich begonnen. So haben die Bauern

zu Segrehna (Amt Wittenberg) schon 3 Mandel Holzstämme für
ein neues Pfarrhaus auf ihrer Gemarkung gesammelt; die Bürger
des im Kriege gänzlich abgebrannten Städtchens Niemegk haben

„mit der nachbarn und andern hilf die kirchen wieder erbauet
und eine fchöne glocken gegossen, mangelt aber noch am thurm,"

und si
e

haben sich mit solchen Bauten „ufs höchste angegriffen".
Andere wie die Bauern zu Bülzig (Amt Wittenberg), Nieder-

seeseld (Seyda), Holzdorf (Schweinitz), die Bürger zu Schöne-
malde und die Edelleute von Zandir zu Thalheim (Bitterfeld >
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zeigen wenigstens die größte Bereitwilligkeit, wagen aber ohne

Zusage kurfürstlicher Hilfe nicht mit dem Bau zu beginnen.

Die erbetene Hilfe besteht in den meisten Fällen in der

Lieferung von Bauholz aus den kurfürstlichen Waldungen.

Ein Überschlag ergibt, daß in Summa nicht weniger als ca.
2500 Baumstämme erbeten morden, wozu denn noch mehrere

hundert „rindschelige" Stämme als jährliches Deputat an

Brennholz kommen. Einige Gemeinden erbitten serner Planken
und Latten zur Einfriedigung der Kirchhöfe; andere bitten um

Anweisung an die Schöffer, Fuhren aus dem Amt oder den

benachbarten Gemeinden zu stellen. Manche erbitten (vgl.

S. 25) Geld zu einer Glocke, mährend si
e das noch vor

handene Metall als Glockenspeise für andere Gemeinden zur
Verfügung stellen, und wieder andere nur etwas Glockenspeise.

Mehrere Kirchen haben bei Beginn der „vehde" ihren ganzen

Vorrat an Kleinodien nach Wittenberg in Verwahrung ge

gegeben, z. B. im Städtchen Brück Kleinodien im Gewicht von

„32 mark". Aus Zeuden, Amt Wittenberg, is
t eine zer

sprungene Glocke ins Zeughaus geliefert,- außerdem sind aus

dieser und andern Kirchen von kurfürstlichen Kommiffarien

während des Krieges Geldsummen entnommen worden. Falls
diese Gelder und Wertsachen ihnen zurückerstattet werden,

hoffen die Gemeinden die nötigen Bauten herstellen zu können:

die Gemeinde Thalheim erbittet außer Bauholz einen vom

Kurfürsten auszustellenden „bittbrief", um damit in den Städten

ein „almosen" für den Bau zu sammeln (vgl. das S. 27 über

Zahna Mitgeteilte). Das schwer mit Bauten belastete Brehna

hofft aus allen Schmierigkeiten zu kommen, wenn ihm gestattet

werde, das dem Kloster gehörige, jetzt unbenutzte „schlafhaus"

zu einer Wohnung für die Geistlichen und den Schulmeister und

zu einer Schule auszubauen und einen gleichfalls zum Kloster ge

hörigen Chor zur Erweiterung der Kirche zu benutzen. Und die

Herzberger endlich verfallen, um ihre fchöne alte Kirche, die nach

Aussage der Visitatoren mit einem höchst „kunstreichen gewelb ge

zieret" ist, durch ein neues Dach vor weiterem Verfall schützen und

einen neuen Glockenturm erbauen zu können, auf den Vorschlag,
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der Kurfürst möge ihnen die Hälfte oder doch ein Viertel der

Trankfteuer bewilligen. Und derselbe Ausweg wird von anderen

Städten auch zur Ausbesserung des gemeinen Kastens vorge

schlagen und von den Visitatoren befürwortet. Als weiteres
Mittel zu diesem Zwecke wird besonders in Wittenberg ein

„hilssbries" zur Eintreibung der Ketsr6ata genannt, stellen
weise auch die Überlassung von Klostergütern, namentlich wenn

die betreffenden Äcker wie in Bitterfeld und Brehna ursprüng

lich von Bürgern der Stadt gestiftet worden sind. Begründet
wird diese letztere Bitte außer durch die Baulasten wiederholt

auch durch die erheblichen Aufwendungen für die
Schule, in Wittenberg auch für die Universität, insosern
von „wegen der grossen menge der studenten und anders

volks, so der schul nachzeugt, mehr kirchdiener und schul-
diener" gehalten werden müßten. Im Zusammenhange mit
der Universität steht auch eine Einrichtung, deren Durch

führung die Visitatoren dem Kursürsten dringend ans Herz

legen. Da nämlich „nit allein aus dem churkreis, sonder auch
aus vielen umb- und fernliegenden landen" viele junge Männer

nach Wittenberg gesandt werden, um hier ordiniert zu werde»,

und „entweder ihrer ungeschickligkeit halber alhie verziehen,

biß si
e

besser unterrichtet werden, oder sunst der gewöhnlichen

zeit, do die «rclinatio pflegt gehalten zu werden, erwarten

müssen" und dann, da si
e

oft „gar bloß und one alle zerung"

sind, „andern leuten alhie beschwerlich sein", so bitten die

Visitatoren um die Bewilligung von jährlich etwa 40 kl.,

„davon die armen «rcZiusucki etliche tag oder mochen nach

notturft mögen gespeiset werden." Die Verwaltung dieser
Gelder könne der Universitätsvermalter mit Hilfe des Pastors
übernehmen; ein etwa verbleibender Rest aber möge „in der

universitet Hospital" zu Erhaltung der kranken Studenten ver

wandt werden."")
Wie so für den jungen Nachmuchs der Geistlichkeit ge

sorgt wird, so sind die Visitatoren auch bemüht, beim Kur

fürsten eine bessere Versorgung der ausgedienten

Psarrer nnd der Pfarrwitmen zu erwirken. Wir sahen
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bereits (vgl. S. 13), daß schon bei der Visitation selbst Für
sorge für einige Emeriten getroffen wird, und daß eine solche

zunächst den betreffenden Lehnsherren und Gemeinden zufällt.

Hier zeigt es sich, daß die Visitatoren doch dem Kurfürsten die

Hauptleistungen zu diesem Zwecke zumuten. In einigen Fällen
handelt es sich freilich nur um einen Zuschuß zu einer bereits

erfolgten, aber unzureichenden Versorgung. So werden für den

Pfarrer zu Wiederau, der von dem Herrn von Brandenstein
bereits eine größere Rente erhält, noch 25 kl. jährlich erbeten;

eine ähnliche Zusage soll der alte Psarrer zu Rehfeld (Amt

Schweinitz) erhalten, dem sein „tochtermann" als Gehilfe bei

gegeben ist, da die Pfarre nicht beide Familien auf die Dauer er

nähren kann.- ebenso der jetzige Küster zu Gorsdorf, ein früherer
Pfarrer, der mit seinen „6 unberatenen" Kindern die „ensserste
not" leidet. Die meisten Fälle — im ganzen werden 11 auf
geführt — betreffen aber solche Pfarrer, die erst jetzt oder in

nächster Zeit das Amt niederlegen wollen, bezm. sollen.
Obenan steht „reverenclns clominus, psstor, cloctor Johannes
Bugenhagen, ?c>mmeranns", für den, da er „seines leibs

unvermöglichkeit halben" sein umfangreiches Amt nicht mehr
verwalten kann, unter Hervorhebung seiner großen Verdienste
um Wittenberg, das Kurfürstentum und andre Lande und im

Hinblick darauf, daß er seiner Zeit „herliche und sehr frucht-

barliche vocstiolies", darunter „drei reiche episkopal" ausge
schlagen hat, um in Wittenberg zu bleiben, eine „Unterhaltung,

die dem jetzigen einkommen der psarr nicht ungleich sei, nemlich
in die 300 tl." und „nach seinem absterben" eine angemessene
Versorgung seiner unversorgten Familie erbeten wird. Auch
die 4 Wittenberger Diakoni suchen schon jetzt um Zusage einer

„prebencla"">2) „gch^ hje einem von ihnen im Falle seiner
Emeritierung zusallen, bis dahin aber armen Studenten zu

Gute kommen solle, die si
e im Falle von Krankheit mit

Predigen vertreten könnten. Im übrigen handelt es sich fast
durchweg um in hohem Alter stehende, meist von den Visitatoren
als wohlverdient empfohlene Geistliche, die wegen körperlicher

Gebrechlichkeit ihr Amt nicht mehr ordentlich versehen können.
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in zwei Fällen um noch nichl so gebrechliche, aber untüchtige
Pfarrer, die jedoch irgendwie versorgt werden müssen, wenn

si
e

nicht in Not geraten sollen. Für si
e alle werden zum Teil

nicht unbedeutende Renten an Geld und Korn oder auch
ein Stück Land erbeten, ebenso für eine Pfarrersmitme zu
Taulschen ,Amt Schweinitz), die mit ihren 8 lebenden Kindern
Not leidet, zumal da sie wegen Schwachheit und hohen Alters

nichts erwerben kann.'°b)
Es märe nun von hohem Interesse, feststellen zu können,

inwieweit alle diese umsangreichen Bitten bei dem Kurfürsten
Gehör gefunden haben. Leider is

t dies doch nur zum

kleinsten Teile möglich. Es finden sich nämlich in etwa einem

Dutzend Fällen Randbemerkungen von unbekannter Hand, jeden-

salls aber von einem kurfürstlichen Beamten herrührend,

sämtlich aus dem Jahre 155b, in denen vermerkt wird, daß
und inwieweit den Bitten der Visitatoren Folge gegeben ist.
Tie meisten betreffen notleidende oder zu emeritierende Geist
liche, einige auch die erbetene Beihülfe zu den Bauten. Zu
beachten ist, daß es sich meist um besonders dringende Fälle
handelt, und daß in der Mehrzahl, doch nicht immer, etwas

weniger, als erbeten ist, bewilligt wird. Ein sicherer Schluß
aus die Behandlung der übrigen Bittgesuche läßt sich aber aus

den vorliegenden zu dürftigen Andeutungen nicht ziehen.

Immerhin gewinnt man im ganzen den Eindruck, daß die

sächsischen Kurfürsten sich der mit der Säkularisation der
geistlichen Güter übernommenen Verpflichtungen wohl bewußt
geblieben sind und sich, abgesehen von den oben angedeuteten
Fällen, wo sich ein ungünstiger Einfluß von Beamten und Höf
lingen bemerkbar macht, ernstlich bemüht sind, Kirche und Schule

nach Kräften auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern.

Daß aber die Berichte und die darin enthaltenen Vor

stellungen und zwar auch die uns nicht erhaltenen über die

kirchlichen und sittlichen Zustände bei dem kurfürstlichen Herren
keineswegs ohne Eindruck geblieben sind, beweist der Umstand,

daß die Visitation eine hohe Bedeutung auch für die kirchliche
Gesetzgebung erhalten hat. Dies wird ein kurzer Ausblick in
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die nächste Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im Kur:

fürftentum Sachsen deutlich machen. K. Schling hat in der

Einleitung zu seinem Werke über „die evangelischen Kirchen
ordnungen des 16. Jahrhunderts" (Bd. 1, 1. Hälfte, Leipzig,

1902) bereits darauf Hingemiefen, daß die bekannten „Ge
neralartikel" des Kurfürsten August vom Jahre 1557 durch
aus als ein unmittelbares Ergebnis der Visitation des

Jahres 1555 zu betrachten sind. Daß si
e

durch die

veranlaßt sind, liegt ohne weiteres am Tage, da es in den

ersten Abschnitten der Generalartikel (vgl. Sehling a. a. O.
S. 316/17) ausgesprochen wird, daß die Visitatoren dem Kur

fürsten über die Visitation eingehend berichtet und Vorschläge

für „etzliche general- und gemeine artikul" gemacht hätten, die

nun nach Beratung mit „s. kurf. gnaden Hof und landräthen"
als nützlich befunden und hierdurch publiziert würden. Sehling

hat zudem darauf aufmerksam gemacht, daß die den auch von

uns benutzten Magdeburger Visitativnsakten des Amtes

Schweinitz angefügten „Generali«, d
.
i. gemeine Verordnung

und bevel, fo zu ablenung und Verhütung allerlei Unordnung

dienstig und notig erachtet worden" und andrerseits ein in

der Kemberger Superintendentur befindlicher Visitations-
abschied nicht nur miteinander fast durchweg übereinstimmen,

sondern auch größtenteils wörtlich in die späteren Generalartilel

mitaufgenommen und somit als Vorarbeiten der Visitatoren
für diese zu betrachten sind. Durch die von uns gegebene Dar

stellung der Visitation sind wir nun aber, auch von diesen

Zusammenhängen abgesehen, in den Stand gesetzt, den direkten

Nachweis bis ins einzelne zu führen, wie sehr die „General
artikel" auf den Beobachtungen und Ergebnissen der Visitatoren

vom Jahre 1555 beruhen.'"') Es handelt sich eben meist
nur um eine Verallgemeinerung der von den Visitatoren für
den besonderen Fall gegebenen Anordnungen. Man gewinnt
übrigens dabei den Eindruck, daß in den „Generalartikeln"

manchmal die zu bekämpfenden Mißstände fast als schlimmer
und allgemeiner erscheinen als nach dem Befunde der

Visitation selbst, was jedenfalls aus dem Bestreben zu er
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klären ist, die Notwendigkeit und den Ernst der Verordnungen

noch stärker hervortreten zu lassen. Zuweilen liegt auch eine

direkte Verschärfung der Strasbestimmungen vor,

z, B. wenn Vergehen gegen die Sonntagsheiligung nicht nur
mit Geldstrafen, sondern auch mit dem „Halseisen" bedroht
werden. (Sehling, a. a. O. S. 318/19.) überhaupt is

t die

kurfürstliche Regierung jetzt sichtbar bemüht, den Maßregeln
der Visitatoren in jeder Beziehung eine nachhaltige Wirkung"")

zu verschaffen. Deshalb werden die weltlichen Behörden an

gemiesen, die Kirchen- und Schuldiener getreulich in ihren

Rechten und Pflichten zu unterstützen und zu schützen und alle

Laster energisch zu bekämpfen, andrerseits aber sich jedes Ein

griffes in das geistliche Gebiet'") zu enthalten. Auf denselben
Beweggründen beruht auch die Anweisung an die Pfarrer,

jährlich einmal ein Verhör mit den Gemeindemitgliedern über

ihre Kenntnis der kirchlichen Lehre anzustellen, und ebenso an

die Superrattendenten, jährlich die Kirchendiener ihres Bezirkes

zu sich zu bescheiden, um sich über ihre Amtsführung und den

Zustand ihrer Gemeinden zu unterrichten, "?) außerdem aber

nach Bedürfnis auch selbst die Pfarrer und Gemeinden zu
inspizieren.'") Im übrigen aber enthalten die Generalartikel
sachlich nichts wesentlich Neues gegenüber den Anordnungen

und Vorschlägen der Visitatoren. Und da man jene mit Recht

als „die erste organische Kirchengesetzgebung der Kur
lande" bezeichnet hat, auf denen auch die Generalartikel vom

Jahre 1580 beruhen, welche die kirchenrechtlichen Verhältnisse
des ganzen Kurfürstentums Sachsen für lange Zeit zum Ab

schluß bringen, fo fällt auch durch diesen kurzen Ausblick in

die weitere kirchliche Entwicklung ein Helles Licht auf die hohe

Bedeutung der von uns dargestellten Visitation.



Anmerkungen.

1. Das Opfergcld besteht in einige» Pfennigen, die in der Regel

von jeder Person, die zum h, Abendmahl geht, entrichtet werden.

2. In der Regel I Groschen für die Taufe, das „Einleiten" d. h.
die Einsegnung der Wöchnerinnen, die Trauung und Beerdigung,

3. Über die Wertoerhältnisse der übrigen Naturalabgaben gedenke

ich an anderer Stelle Näheres mitzuteilen.
4. Die Pfarrhäuser sind schon damals, wie aus den gewissenhaft

gemachten Angaben über die Kinderzahl zu ersehen ist, meist sehr kinderreich.
5. Ähnlich steht es in Feldheim (Amt Sevda), wo der Pfarrer

mit seinen ebenfalls 8 Kindern trotz der an sich nicht schlechten Stelle

geradezu Not leidet und ein „ierlich eleeMosxnen" erbittet.

6. Doch sind die Verhältnisse bci den verschiedenen Ämtern — haupt

sächlich infolge der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens — nicht
gleichmäßig.

7 Auch über Wildschäden wird hier und da, besonders im Amt

Schweinitz, geklagt.

8. Der Pfarrer von Krina, Amt Bitterfeld, der „seines schwachen
kopfes halben" seine frühere bessere Stelle zu Düben aufgegeben hat,

wünscht aus diesem Grunde jetzt wieder in ein „stetlein" versetzt zu werden.
9, Das gilt von mehreren Pfarren im Kreise Belzig, Werbik

„vor der Britzcn", jetzt Nieder-Werbig, soll z» Haseloff, sein Filial Jehserick
zu Linthe geschlagen weiden ; ähnlich steht eS mit Moritz, Amt Gommern,

und Jüdenberg, Amt Gräfenhainichen (vgl. Heft l, S. 58).
ll). Häufig wird angeordnet, daß auch von Wiesen und sogenannten

„wüsten" Höfen, sobald si
e wieder beackert werden, der HufenzinS oder der

Dezem entrichtet werden soll. Und bei Gommern wird als Herkommen
ermäbnt, daß „wo der pflüg übergehet, man auch den zehcnd schuldig ist

zu geben."

11. So besonders im Amt Liebenwerda,
12. Bei der Pfarre Lühnsdorf, Amt Belzig, wird auch der Erlaß

eines Pachtzinses vorgeschlagen, der eigentlich von einer dieser Pfarre
neulich zugelegten „wüsten mark" zu entrichten ist. Und dieser Borschlag
wird mit dem bemerkenswerten Hinweise begründet, daß „es sunst allent»

halben gebreuchlick, das die pfarrhufc» von uflage der Pacht und zinS de»

freiet werden".
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13. In den Ämtern Wittenberg und Belzig weniger als in den
übrigen Ämtern.

14. Es mird immer wieder eingeschärft, daß die Brote „haußbacken"
sein sollen.

15. Die Landbrote werden dagegen auf 8 6 oder l ? angeschlagen.
16. Auch in Dautschen, Amt Schweinitz, müssen die Bauern er

mahnt werden, ihre Getreideabgaben in Torgischem, nicht in dem jeden

falls kleineren Prettinischen Maß zu liefern.
17. So besonders in Wörsdorf, Amt Schweinitz,
18. Ganz ähnlich in der Pfarre Alt-Herzberg; die Bauern des dazu

gehörigen FilialdorfeS Nauendorf bcanspruchc» eine Pfarrhufe gemeinsam

als Erbgut,

19. Über die Undankbarkeit dcr Bauern mird auch sonst gelegentlich

geklagt, besonders in Dobrichau, Anit Lochau, wo der Pfarrer die Bauern

oft zwei» oder dreimal an ihre Schuldigkeit mahnen muß und noch Spott
obenein erntet.

2«. In Ratsch, Jüdenberg, Sandersdorf (sämtlich Amt Bitterfeld),
in Alt-Herzberg (Amt Schweinitz), Schönau (Amt Schlichen), Dobrichau
(Amt Lochau) und von den Städte» in Brehna.
21. An andern Orten zeugen wieder die Edelleute gegen die Bauern ;

der genannte Junker WestregelS will überhaupt nicht dulden, daß die
Bauern Pfarracker pachten.

22. Als er dann über das Unrechtmäßige seines Verfahrens belehrt
wird, entschuldigt er sich damit, er habe in B. eine selbständige Pfarre
errichten wollen, erklärt sich aber bereit, dem Pfarrer zu L. die Scelsorge
wieder zu überlassen und auch den Zehent von allem Getreide zu geben,

doch mit dem charakteristischen Vorbehalt: wenn sein Nachbar Alex, von

Brand und andere eingcpfarrte Junker dasselbe täten, und „mit dcr
angezeigten protestation, das ihm diese jetzige bestellung keinen abbruch an

inri pstrovstus zu B. etc. brech",
23. Nach Aussage der „Ottin" von Stechau hat ihr verstorbener

erster Gemahl Sigmund von Ziesar dem Pfarrer als Entgelt für entliehene
Wallfahrtsgelder einige Ackerstücke zeitweise zur Bebauung überlassen,

24. So sind der Junker von Reisen und die Bauern von Gorsdors
und Hemsendorf bereit, ihrem Pfarrer weitere Holzfuhren zu leisten,
allerdings mit dem für böuerliches Mißtrauen bczcichnendcn Zusatz „frei
willig, nit auß pflicht". Der Junker Friedrich von Brand verspricht dem

Pfarrer zu Roitsch, Amt Belzig, gutwillig, zur Aufbesserung seines ge
ringen Einkommens den Zehnt von einigen „wüsten marken" zu geben.

Die Bauern von Krina, Amt Bittcrfeld, wollen dem Pfarrer gern ein

Pferd „nach der zech" d h. abwechselnd stellen, damit er die großen Ent
fernungen zu den Filialen schneller zurücklegen kann. Man vergleiche
das Heft I, S, 27, 39 und 66 Gesagte. Andrerseits erklären die Bauern

Airchni» und Schulvisiialion im «urkeist 1555, II,
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zu Kolpien, Amt Schlicke», die um häufigere Predigten gebeten haben,

als man ihnen nun eine kleine Zulage für den Pfarrer zumutet, oonn
doch, si

e wollten „lieber der predigt entbehren".
25. Dieses schwankt zwischen 3 S und I F vierteljährlich, während

die fremden Knaben >/z— 2 ^ zu entrichte» habe»; in Liebenmerda wird das

precium (Schulgeld) für unbemittelte Knaben aus dem gemeinen Kasten

bezahlt.

26. „von einem jeden gericht ein stück samt den, zugemus, l brot,

I trug mit covent" sDünnbier^,

27. Zum Beispiel hat der Schulmeister zu Gröscnbainichen das

Braurecht, und sein Wcib betreibt einen Kramhanvcl.
28. In Ubigau wird das Ouatembergeld verdoppelt: statt 6 6

jetzt l ?.
29. DaS erscheint im Hinblick auf das dieser Gemeinde grade auch

inbezug auf die Schule erteilte Lob (vgl. Heft I, S. 62 u. 64) zunächst
auffallend, erklärt sich aber wohl durch deren wirtschaftliche Notlage.

30. Meist 2—4 c
i vierteljährlich aus jedem Hause, stellenweise auch

2—4 « jährlich.

31. Im Belziger Kreise heißt es: „Der küster geht mit dem korb
iimb" oder holt sich die „vrebende". Überhaupt bat dieser Kreis viele

eigentümliche Sitten, was wohl auf seine flämischen Bewohner, vielleicht

auch auf den Einfluß der nahen Mark zurückzuführen ist.
32. Diese werden in der Regel zu Karfreitag oder Ostern eingesammelt.

33. Nur im Kreise Bitterfeld findet sich cinmal (bei Niemegk) die

Bemerkung, daß der Küster soviel Vieh auf die Weide treiben dürfe, als

er ernähren könne, und zwar ohne Hirtcnlohn.
34. Dem Küster zu Zmcthau, Amt Schweinitz, hat ein Junker

eine Wiese fortgenommen; Unterschlagungen von Küster-Äckern und

Wiesen sind sonst naturgemäß selten.

35. So besonders in Axien, Amt Schweinitz, Rösa, Amt Bitterfeld,
und Karith, Amt Gommern.

36. Dieser hat zwar mit Hülfe seines Pfarrers in wiederholten
persönlichen Verhandlungen eine Verordnung des Konsistoriums durch
gesetzt, durch welche der „gestrenge Herr Hauptmann" Paul Ouascn zu
Pouch angemiesen wird, für ihn eine Zinsschuld von einem Bauern ein

zutreiben, aber der Genannte is
t

dem „bcvel nicht nachkommen, sonder

allzeit durch die Finger gesehen."
37. Einige Bauern von Pouch gehen nach Bitterseld, kaufen dort

ein Brot für nur 3 S und schicken dieses dem Küster (vgl. Anm. 14).
3«. In Paseri». Amt Schlieben, hat der Küster jährlich >,? Tonne

Bier für die Bauern auflegen müsse».
39. In einigen Orte» haben si

e das Leihkaufgeld sogar schon im
voraus „versoffen".
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40. Bon den Bauer» zu Cröbeln, Amt Liebenmcrda, heißt es:

„Sie sollen ihn der zechhut freien und nit ierlich grössere schatzung selber
halben uf den armen man schlagen ihres gefallens." Wie hier gehen auch
sonst die Bisitatoren energisch gegen solche Zumutungen der Bauern vor.

41. So erbietet sich Tipold von Schönfeld, der von neuem zu
errichtenden Küfterei zu Sausedlitz, Amt Bitterfeld, '/? Acker Wiese erblich

zu überweisen.
42. Ähnliche Klagen erheben die Pfarrer von Jessen und Nicder-

seeseld, Amt Seyda, letzteres jetzt zur Prooinz Brandenburg gehörig.

43. Auf das Vorhandensein einer besondern Studierstube wird von
den Visitatoren aus naheliegenden Gründen großes Gewicht gelegt. Für
Neu- und Anbauten wird die Einrichtung einer solchen, stellenweise auch
einer Fremdenstube verlangt; als normal scheint ein Pfarrhaus von
4 „gebunden" zu gelten,

44. In Bitterfeld wird ausdrücklich ermähnt, daß der Kantor eine
eigne Stube „ob der knabcnschule" hat ; in Wittenberg soll der Jungfrau

schulmeister ein Studicrstüblein nebst Kammer erhalten,

45. In Jessen z. B. von 4lX> Baumstämmen für drei große

Bauten. Weiteres S 74.
46. Dies gilt z, B. von Zahn«, Schweinitz, Schönewalde, Ubigau,

LühnSdorf, Lobasse (jetzt Lobbesen), Amt Belzig, Niederseefeld, Holzdorf.
47. Das durch den Krieg gänzlich verarmte Städtchen Niemegk hat

doch mit „der nachbarn und andern hilf die kirchen wider erbauet und

ein' schöne glocken gegossen."

48. Sie werden auch Kasteicherrcu «der Kastenoorsteher genannt; in
den Städten sind es in der Regel 2 oder 3, auf dem Lande meist nur einer.

49. So in Jessen 2 Schock 20« — 7S. für 3 Vorsteher, I6V2 «
für einen Kastendiener; in Herzberg erhalten die Kastenvorsteher und
der Kastenschrciber 4 Scho. 6 g. usw.

SV. In Brück: 5 gute Hufen, Baruth l Weinberg und etliche
Wiesen, in Bitterfeld 3 Hufen und 7 Wiesen usw.

51. Für eine Kuh schwankt der ZinS zwischen 3 und 10«.; für
Schafe beträgt er durchweg nur I «.

52. In Elster erhält der gemeine Kasten von beiden Krügern 10«,
„daffelgelt" (Tafelgeld) und 20 «, „zaofgeld"; letzteres wird nur hier ermähnt,

53. In Niemegk wird festgesetzt, daß für eine Schuld von 100 S.
(rheinisch) fortan nur 5L. Zinsen gefordert werden sollen und nicht wie

bisher 3'/? Wifpel Getreide (— 8-10« ), „weil dies allenthalben nicht
für christlich angesehen."

54. Danach muß der Kirchenbesuch in Wittenberg ziemlich gut ge<

mesen sein,

55. Im Jahre 1555: 51 Scho. 31 «. 6 6.
56. Ähnlich steht es in Belzig: von zwei adligen Schuldnern is

t
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der eine sogleich zu einem Vergleich bereit, und es wird ihm ein Teil
seiner Schuld aus Rücksicht darauf erlassen, daß „er von den Spaniern
vcrbrant sei", während ein andrer „uf erforderung ungehormsamlich

aussenolieben ist", sodaß gegen ihn mit Androhung kurfürstlicher Strase
vorgegangen wird.

57. Über beide vergleiche meine Mitteilungen über einen Brief
Luthers in der Zeitschrift für Kirchcngeschichte Bd, XXII, Heft 4.
58. Die Visitatoren vermitteln hier einen Vergleich, nach dem die

Bauern 2 Malter in nsturs und das übrige zu einem festen und zwar
recht hohen Preise (l2^. für den Scheffel) liefern sollen.
59. Ähnlich steht es mit der Kirche zu Prettin, die an verschiedene

benachbarte Kirchen Brot und Kommunionmein zu liefern hat; die Höhe der
Lieferung kann jedoch auch durch die Verhandlung vor den Visitatoren

nicht sicher festgestellt werden.

S0. Doch finden sich solche in Bitterseld, Brehna, Kemberg, Niemegk

und Zahn« verzeichnet.
öl. Man vergleiche das oben (S, 8) über die Labgüter in Bitter

seld Mitgeteilte.

62. In dem „Außzug etlicher clag usw." wird außerdem noch ein
Studentenhospital ermähnt.
63. Für gewöhnlich sollen wöchentlich von l Scheffel Roggen

28 Brote gebacken werden; „dieweil aber ditz iar das korn wenig mehl
gibl", sollen dazu I V2 Scheffel verwandt werden.

64. Dazu bemerken die Visitatoren: Th. könnte „wohl aus den

Meißnischen kloster- oder kirchengütern reichlich versehen werden- . . .

„und mirt dieses armen steiles kirchen billich damit begäbet." Vgl. S. 68 f.
65. In mehreren Dörfern des Amtes Gommern wird ein Qua-

tcmbervfennig erwähnt.

66. Von Selhausen, Amt Send«, wird erwähnt, daß die Bauern

erst ausdrücklich um die Erlaubnis bitten, Geld aus dem „gotshouse" für
Bauten verwenden zu dürfen.
67. In Beyersdorf, Amt Bitlerfeld, ist dieses auf 180 tl. angewachsen,

in Axicn, Amt Schweinitz, auf 78 Scho, — 234 kl.
68. In Wiesenburg, Amt Belzig, wird jedoch bestimmt, daß die

Rechnung nur alle 3 Jahre abzulegen ist,
69. Ähnliches wird über die von Dandors in Maltitschkendorf, Amt

Schlicken, und Wilhelm von Löser in Ahlsdorf, Amt Schweinitz, berichtet.
70. Mit ähnlicher Milde wird übrigens auch gegen andere Schuldner

verfahren, wenn si
e guten Willen zeigen.
71. Z

. B, in dem Belzigcr Heiligen'Geist-Hospital, das ausdrücklich
zunächst für arme und gebrechliche Leute aus der Landschaft des Kur»

kreises bestimmt ift.

72. Die Kreise Belzig und Gommern haben augenscheinlich auch
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mährend der Belagerung Magdeburgs durch Kurfürst Moritz (1550/52)
stark gelitten, zumal da die „Magdeburgischen" mehrfach Ausfälle in dieses
Gebiet machten.

73. Die zweite Visitation vom Jahre 1533/34 wird hier sast nur
inbezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht kommen, da im

übrigen ihre Ergebnisse nur wenig von denen der ersten abweichen,

74. Denn von den 5 zu diesem Gebiete gehörigen Stödten — Herz-
berg selbst wird bei der dritten Visitation zum Amt Schweinitz gerechnet

und bleibt deshalb hier außer Betracht — hat bei der ersten Visitation
eine nur I, zwei haben 6, eine 7 und eine 10 zugehängt Dörfer; da
gegen hat im Jahre 1555 eine Stadtgemeinde 2, zwei haben je 6, eine 7 und
eine sogar 12 zugehörige Dörfer — also eine zahlenmäßige Verschlechterung,

mährend in den ländlichen Gemeinden dieser Ämter das ZahlenverhSltnis
im Durchschnitt dasselbe geblieben ist.

75. Die Geistlichen des Torgischen Kreises und des kleinen Amtes
Düben sind bei der folgenden Darstellung fortgelassen, da diese Gebiete

im Jahre 1555 nicht mehr zum Kurkreise gerechnet werden. Da sichere An
gaben über die Geistlichen der Stadt Wittenberg bei der 1. Visitation fehlen
und da die Zahl der Diakonate, wie oben ermähnt ist, inzwischen vermehrt

is
t,

so is
t

die Zahl der sür diese in Betracht kommenden Pfarrstcllen kleiner
als bei der dritten Visitation vom Jahre 1555.

76. Diese Berechnung beruht auf einer genauen Durchprüfung der
in, Kgl, sächsischen Staatsarchiv Loc. 10,598 befindlichen Akten. Burk

hardt kommt in seiner „Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schul
visitationen von 1524— 1545" zu fast denselben Resultaten.

77. Darunter allerdings 9 als „zimlich seicht in der lehr".
78. Unter diesen befinden sich noch mehrere, die nur wegen Alters

schwäche als nicht mehr amtsfühig erscheinen.

79. Man vergleiche W, Schmidt „Die Kirchen- und Schulvisitation
im Herzberger Kreise vom Jahre 1529." Programm des Leibniz-Gym-

nafiums. Berlin 1899. S. 4.

8«. Vgl. Burkhardt a. a. O., S. 41.
81. So wird z. B. ermähnt, daß in Schlicken zur Zeit »ur

,alpksdet-irii" sind, „wie denn auch der schulmeistcr nit genugsam im

Wein gelert befunden ist." Vgl. W. Schmidt a. a. O-, S. 5 u. 15.
82. In Elster, Lochau und Gommern wird auch jetzt nur ein Küster

ermähnt. Dagegen besteht jetzt in dem Flecken Clödcn anscheinend eine

Schule (vgl. Heft l, S. 33 und Anm. 42), und in Pretsch is
t im Gegen

satz zu früher ein akademisch gebildeter Schulmeister angestellt.

83. Nach der 2
.

Visitation soll die Schule mit I Magister und nach
»erheischung und anzal der schuler" mit 3 Coadjuvantcn bestellt sein.

84. Nur in Schönewalde is
t die Schülerzahl augenblicklich sehr schwach,
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vgl, Heft I, S, 33. Für die erste Visitation fehlen alle Angaben über die

Zahl der Schüler.
85. Vgl. besonders die Mitteilungen über Grcifenbainichen, Heft I,

S. 5«.
86. Im Gegenteil wird diese Maßregel mehrfach ausdrücklich damit

begründet, daß ein besonderer Küster überflüssig sei,

87. Dieses Städtchen kommt allerdings für uns »ur mittelbar in
Betracht, Vgl. Anm. 75.

88. So in Holzdorf nnd Dubro im Amt Schweinitz. Ähnliches
wird von Treben und namentlich von Stolzenhayn berichtet, wo der Pfarrer
„ctlich ser greulich gebrechen und lesterung schriftlich übergeben, welch' die

leut zu St. an dem wort und dienst gots beweisen usw." Wahrscheinlich
handelt es sich hier um ähnliche ausfallende Gotteslästerungen wie in

Schönau und Colpin (Amt Schlieben), die Burkhardt a. a. O., S. 38,
erwähnt.

89. So in einigen Orten des Wittenbcrgcr und Belziger Kreises.
9«. Näheres über diese Klöster bei Burkhardt a. a. O. S. 42/43;

doch enthalten die noch nicht veröffentlichten Akten noch viel beachtens

wertes Material.

91 . Wie lebhaft der Ernst des Verfahrens bei der dritten Visitation von

der Bevölkerung empfunden wird, zeigt sich vielleicht am deutlichsten dann,

das; mehrfach zum Verhör geladene Gcmcindcglicder sich in der Angst des

bösen Gewissens demselben zu entziehe» suchen (vgl. Heft I, S. 24 und 56).
92. Nur ganz gelegentlich wird ermähnt, daß in den Klöstern zn

Plötzky (vgl. Heft I, S. 57) und Brehna noch einige selbstverständlich
evangelische Klosterjungfrauen bis zu ihrem Tode oersorgt werden.

93. Vgl. dazu Köhler „Die Bestrebungen der evangelischen Fürsten
des 16. Jahrhunderts zur sittlichen Erneuerung des Volkslebens." Zeit-

schrift für historische Theologie Bd. 45 (1875).
94. Vgl. Burkhardt a. a. O. S. 40; die folgenden genaueren

Angaben beruhen jedoch auf selbständiger Prüfung der Akten (vgl. auch
W. Schmidt a. a, O. S. 6/7).
95. So auf dem Deckel des Aktenbandes (vgl, das Vorwort zu Heft 1);

auf dem ersten Blatte vollständiger „Aufzzug und Verzeichnis der menget
nnd gebrechen, auch clag und bitt, so in der Visitation im 1555. iar den
verordente» sind surgetragen und nach volendung der Visitation unserm

gnedigsten Hern haben sollen vcnneldet und zur besserung «der abschaffung

bcimgestcllt werden,"

96. Wir haben dies durch Verglcichung mit Autographen desselben
festgestellt.

97. Wir geben die ganze Stelle absichtlich dem Wortlaute nach
wieder, weil dadurch die früher gegebene Darstellung der wirtschaftlichen
Verhältnisse in höchst charakteristischer Weise bestätigt wird.
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98. Als Zeitpunkt für die Abfassung der ganzen Schrift läßt sich
mit ziemlicher Sicherheit das Ende de« Jahres 1555 bezeichnen, da es in
ibr mehrfach heißt, daß „biß uf dise Weihnachten" diese oder jene An-
gelegenheit uicbt erledigt sei,

99. Genannt werden hier die unmündigen Erben des Junkers
Wolf ausm Winkel zu Prira, Amt Bitterfeld; die Edlen von Plato zn
Jlberg, Amt Belzig, Joachim Falkenröder am Sandberge vor Belzig,

Albrecht von Leiptzik auf Wildenau, Amt Schweinig, die nicht zu den

angegebenen Terminen erschienen sind und teilweise auch ihre Untertanen
am Erscheinen verhindert haben, und Heinrich von Gerstorf, der damalige

Inhaber des Klosters Dobrilug. Der Letztgenannte hat den Boten der

Vifitatoren „mit tromorten vom clostcr meggewiesen", auch dem Pfarrer
und den Bauern zu Buckowien und den dazu gehörigen Filialen, obwohl
diese nach der Ansicht der Visitatoren als kirchliches Lehe» dem Kurfürsten
gehöre», „hart verboten", zu der Visitation zu erscheinen.
IVO. Im ganzen sind es nur 7 Fälle, Am eingehendsten wird über

verwickelte Verhandlungen inbetreff einer Anzahl an der anhaltinischen Grenze
gelegener und zur Zeit teilweise zn Alt-Jeßnitz, teilweise zu Zschornewitz
gehöriger Dorfschaften berichtet (vgl. Heft I, S. 47). Um die nngünstigen
Entfernungsverbällnisse anschaulich zu machen, wird sogar eine Karten-

ikizze von den Visitatoren beigefügt, Das Resultat ist aber auch hier ein
zweifelhaftes, da die anders zusammenzulegenden Dörfer z. T. eines eignen
Pfarrers nicht entbehren wollen. Die Entscheidung soll erst durch kurfürst
liche Kommissarien herbeigeführt werden.

101. Den Junker M. List scheinen die Visitaloren sogar im Ver
dachte der Urkundenfälschung zu haben.

102. Der Pfarrer zu Plössig, Amt Schweinitz, is
t

dadurch in große
Not und Schulden geraten, daß ihm sein Vorgänger keine Vorräte hinter
lassen hat und daß er fast I'/2 Jahre „umb die erste besoldung hat
dienen müssen."

103. Der Probst von Schlicken kann sogar noch ein Handschreiben
des Kurfürsten aufweisen, das hier wiedergegeben wird. Auch Kurfürst
Moritz hat einem Psarrer (zu Alt-Herzberg) dicht vor seinem „letzten zug
wider den Markgrafen" (vgl. Heft I, S. I) ein derartiges Verspreche»
gemacht.

l«4. Vgl. dazu das „Bedenken" Forsters und MajorS Heft I, S. 4/5.
Il>5. Zur Begründung verweisen si

e darauf, daß schon „der alte

Herr" 2 solche stipooSi» aus dem Altcnburgcr „stift" dazu verordnet
habe, die aber „hernach zerrisse» und wegkommen sein."

106. Mit hierher muß auch ein singulSrer Fall gerechnet werden,
der einen gemissen Magister Wolfgangus Fabricius, den Sohn eines
armen Schneiders zu Wittenberg, betrifft. Dieser is
t ein tüchtiger, bereits
im Predige» geübter junger Theologe, kann aber wegen seiner hochgradigen
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Kurzsichtigkeit keine Pfarre erhalten. Deshalb wird für ihn ein jährliches
Stipendium von 30-40 kl. erbeten, wofür er die mit Arbeit überlasteten
Diaconi durch 2 wöchentliche Predigten im Hospital unterstützen soll.
107. Als Vcrfügungsort roird Dresden angegeben.
108. Allerdings nickt bloß der Visitation des Kurkreises, sondern

auch der andern Gebicie des Kurfürstentums, aber doch in erster Linie

des Kurkrcises, wie das Folgende zeigt.

109. Man vergleiche z, B, die ausführlichen Bestimmungen der
Gencralartikel über die Dorfküster (bei Schling a. a. O., S. 326/28)
mit unscrn Mitteilungen (S. 17 ff.).

110. Man sieht also, daß die beweglichen Vorstellungen der Bist-
tatoren (vgl. S. 62 ff.) doch nicht vergeblich gewesen sind.

111. Dazu vergleiche man das S. 68 ff. über die Eck össer Mitgeteilte.
112. Vgl. Heft 1

, S. 6 den Vorschlag von Forster und G. Major

i »betreff der Abhaltung von Pfarrsynodi.

113. Regelmäßige Lokalvisitation.cn blieben einer späteren Zeit vor«

bebalten, vgl. Schling a. a. O., S. I2S/I27.

Schluß bemerk», ig. ttnmittclbar vor Abschluß der Drucklegung
konnte ich von folgendem soeben erschienene» Werke Kenntnis nehmen:

„Die Registraturen der Kirchcnvisitationen im ehemals sächsischen Kur«

kreise." Herausgegeben von der historischen Kominisston für die Provinz
Sachsen und das Herzogtum Anhalt. Bearbeitet von Karl Pallas, Erster
Teil, Dieser Band enthält n, a, auch die Protokolle der Msitalion von 1555

für de» Kreis Wittenberg, Damit beginnt sich der von uns in der

Porrede (vgl, Heft I, S. IV) ansgesprochene Wunsch zu erfüllen.

Unschön S SukN,ard>, ^allr/S,
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Wenn man als eine der Lichtgestalten aus der lutherischen

Kirche des 17. Jahrhunderts den Namen Gerhard nennen hört,
dann denkt der Theologe wohl zunächst an Johann Gerhard,
den 1637 verstorbenen Jenaer Professor, den großen Gelehrten
und dabei in seiner schlichten Frömmigkeit verehrungswürdigen
Mann. Seine große Dogmatik, seine I^oci tKeol«Aici, werden
noch heute unter den Werken jener alten lutherischen Orthodoxie

wegen ihrer Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Gelehrsamkeit,

wobei doch die Beziehung aus das praktische religiöse Leben

nicht vergessen wird, gern gelesen und hoch geschätzt: seine grund

gelehrte Lonkessi« catliolica is
t ein noch heute nicht veraltetes

Arsenal für die Auseinandersetzung mit Lehre und Praris der

katholischen Kirche, und sein Andachtsbuch für Studierende, seine

^lSclitationes sacrae rechnen wir zu den Schätzen unserer Er
bauungsliteratur; in dieser Schrist tritt uns der Gelehrte, der

in Johann Arndt seinen väterlichen Freund verehrte, in seinem
frommen Gemütsleben vor Augen: wahrlich einer der „Lebens

zeugen" der lutherischen Kirche aus einer Zeit, die sonst des

Unerfreulichen im kirchlichen Leben so viel bietet. Und doch,

von diesem Gerhard weiß die evangelische Gemeinde nichts und

braucht auch von ihm nichts zu wissen. Sein Name glänzt in

der Geschichte der theologischen Wissenschast.
Nm so mehr gehört der ganzen evangelischen Gemeinde

deutscher Zunge ein anderer Gerhard au, der Liederdichter Paul
Gerhard (Gerhardt) >

>
.

Nicht daß er als Theologe und theo
logischer Schriftsteller sich einen Namen gemacht hätte — nur einige
gedruckte Leichenpredigten reihen ihn den durch Druckschristen

auch noch derNachwelt ihrenNamen übermittelnden Schriftstellern

an — aber hier liegt nicht seine Bedeutung. Er hat keinen
akademischen Grad sich erworben- weder der von vielen Geist

lichen damals begehrte Magister-Titel dervhilosophischen Fakultät

noch ein theologischer Grad, der doch namentlich von Stadtge-
<? «aroer au, Paul Gerhardt, I
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meinden bei ihren ersten Geistlichen sehr hoch geschätzt wurde,

hat ihn je geziert. Nur eins is
t es, was ihn zu einem der in

der evangelischen Christenheit wohlbekanntesten und verehrtesten
Männer macht: das sind die Lieder, die er nns in reicher Fülle
geschenkt hat. Von den 130 Liedern, die wir von ihm kennen,

is
t ein sehr hoher Prozentsatz Eigentum der singenden Kirche

geworden, und unter diesen is
t eine ansehnliche Zahl, die wir

zu dem unveräußerlichen Schatz erstklassiger Kernlieder rechnen.
Das berühmte Freilinghausensche Gesangbuch, das Gesangbuch
des Halleschen Waisenhauses und der Pietistenkreise des 18. Jahr
hunderts (seit 1704), hat 83 seiner Lieder ausgenommen, der

Knavpfche Liederschatz (seit 1837) deren 70, und in den Ge

sangbüchern, die gegenwärtig in kirchlichem Gebrauch in den

deutschen Landeskirchen sind ^), befinden sich z. Z
.

noch immer

78 Gerhardtsche Lieder, teils mehr teils weniger verbreitet. Das

Fischersche Kirchenlieder-Lerikon aber weist von 114 seiner Lieder

nach, daß si
e überhaupt zu kirchlicher Perwendung gekommen

waren.

Ein naheliegender Vergleich mag uns die Bedeutung dieser
Zahlen lehren. Der 4 Tage vor Paul Gerhardt geborene hol
steinische Liederdichter Johann Rist beschenkte die evangelische
Gemeinde mit 610 Liedern: aber Freilinghausen hat nur noch
36 seiner Lieder der Aufnahme wert geachtet, und Knapp hat

diese Zahl auf 21 beschränkt, und in den deutschen Kirchen-

gesangbnchern von heute finden sich doch nur ihrer 35.

Über Gerhardts Lebcnsschicksale wissen wir leider nur wenig:

erst 50 Jahre nach seinem Tode beginnt man nach seinen Lebens

umständen zu forschen, aber weite Strecken seines Lebens bleiben

in Dunkel gehüllt, und aller Spürsinn der zahlreichen Verehrer
des Dichters, die im 19. Jahrhundert sich mit liebevollem Eiser

bemüht haben, das Dunkel zu lichten, hat doch so manchen

Abschnitt nicht aufzuhellen vermocht. Nur über seinen Konflikt
mit den Neligionsedikten des Großen Kurfürsten besitzen wir

sicheres archivalisches Material. Im übrigen sind wir auf ein^
zelne Notizen und auf allerlei mehr oder weniger sichre Rück-

schlüsse angewiesen. Und manches, was man so meinte gewonnen



zu haben, indem man bestimmte Lieder Gerhardts mit bestimmten
Vorgängen seines Lebens in engsten Zusammenhang bringen

wollte, erwies sich vor späterer Nachprüfung als voreilige Kom
bination, und eine um einzelne seiner Lieder bereits gewobene

erbauliche Legende mußte wieder als unbegründet preisgegeben
werden. So bleibt eine „Lebensgeschichte" P. Gerhardts recht
lückenhaft: aber doch redet er deutlicher zu uns und bezeugt

uns kräftiger, wer und was er war, als tausende, deren Vita
wir Jahr für Jahr an beglaubigten Dokumenten genau ver
folgen können: er redet zu uns durch feine Lieder.

^. Vis zum Zlbfchluh der Aandidateniahre

Zwischen Wittenberg und Bitterfeld liegt die einst kur-

fächsische, jetzt preußische kleine Stadt Gräfenhainichen. Hier
wurde dem Bürgermeister Christian Gerhardt sein berühmt ge
wordener Sohn vor 300 Jahren geboren. Da die Kirchen
bücher der Stadt 1637 im 30 jährigen Kriege ein Raub der

Flammen wurden, sv hatte man lange Zeit keine Gewißheit
über sein Geburtsjahr und feinen Geburtstag gehabt. Da er
im Slerberegister von Lübben 1676 als ein 70jähriger be

zeichnet wird, hatte man das Jahr 1606 als fein Geburtsjahr
angenommen und sogar in Grcisenhainichen an seinem Geburts

hause eine Gedenktafel mit dieser Jahreszahl angebracht. Da

entdeckte man in einer Schrift, die freilich erst aus dem Jahre
1 740 stammt 2

), aber wegen der Genauigkeit ihrer Angabe An

spruch daraus machen kann, auf eine schriftliche Überlieferung

zurückzugehen, die Nachricht, daß er am IL. März 1607 früh
um 4 Uhr geboren fei. Daher wird dieser Tag auch sür die

Gedächtnisfeier der evangelischen Christenheit festzuhalten sein,

llber seine Familie is
t

sehr wenig bekannt. Ein Kaspar Ger

hard ans Gräsenhainichen, vermutlich ein Verwandter, wurde

im W. S. 1572/3 in Wittenberg immatrikuliert. Von der

Mutter erfahren wir, daß si
e die Enkelin des 1570 verstorbenen

Eilenburger Superintendenten 51. Gallus Döbler war.«) Dessen
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Tochter heiratete den Nachfolger ihres Vaters, Kla^. Kaspar
Starke in Eilenburg, und deren Tochter Dorothea, geb. 2. Juli
1582, wurde am 12. Mai 1605 dem Bürgermeister Christian
Gerhardt angetraut. Dieser starb am 7. November 1637, wir

wissen aber nicht, ob er solange im Amte geblieben war, da

eines andern Bürgermeisters Grabstein den Tod dieses im Jahre
1629 meldet. War letzterer sein Nachfolger, so müßte er, erwa

Krankheits halber, schon feit Jahren außer Amtes gewesen sein.
Vor unserm Paul war bereits ein Sohn Christian geboren morden.
Der Knabe bezog am 4. April 1622 die berühmte Fttrstenschule zu
Grimma und blieb dort bis zum 12. Dezember 1627. Das
Zeugnis, das diese Schulanstalt ihm gab, lautete dahin, daß
er bei guten Anlagen Fleiß und Gehorsam bewiesen habe: sein

(lateinisches) Scriptum se
i

meist genügend gewesen, die beige

fügten (lateinischen) Verse erträglich. Das is
t

nicht grade ein

glänzendes Zeugnis, den später so berühmten Dichter hatten seine

Lehrer an den üblichen Übungen im Verfertigen lateinischer

Verse noch nicht erkennen können. „Dies Zeugnis spricht doch

mehr für seinen Fleiß und Charakter, als für fein Talent."
So wenig positive Nachrichten wir über seine Jugendjahre be
sitzen, so gestatten doch Äußerungen, die sich hin und her in

seinen Liedcrn finden, einen doppelten Schluß: zunächst den,

daß er von klein auf des Lebens Not und Sorge kennen ge
lernt hat:

Was is
t mein ganzes Wesen

Von meiner Engend n»

'Als Mich und Not gewesen^

Zo long ich denken kann,

Hab ich so manchen Morgen,

Zo manche liebe Nacht
Mil Knmnier und mit Zorge»
Tes Herfens zugebracht,

Zobald der Mensch ins ^eben tritt,

sobald kommt anch die Trübsal mil
lind solgl ihm ans dem ^nszc

^st anch ein Tag von fugend ans,
Ter nicht sei» eigne Qual »no Plag

Ans seinem Micke» mit sich nag
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Aber auch der andre Schluß is
t

gestattet, daß er von früh auf
in Folge frommer Erziehung und frühzeitiger Bekanntschaft mit

dem Ernst des Gebens den Herrn als seinen Helser vertrauens

voll gesucht und gefunden hat.
Ten» dich Hab ich auserlesen
Po» der zarten fugend an:
Tci» Arm is

t mein Trost gewesen,
Herr, so lang ich denken kann

Herr, ich preise deine Tugend,

Wahrheit und Gerechtigkeit,

Tie mich schon in meiner Engend

Hoch ergötzet und erfreut:

Hast mich als ein Kind ernähret,

Teine Furcht dabei gclehrel,

^flincils ivunderlich gedeckt,

Taft »lein I-eind mich nicht erschreckt,

Zu Neujahr 1628 bezog der 20jährige die nahe Universität
Wittenberg, wo er am 2

.

Januar inscribiert wurde. Über die
Lehrer, zu deren Füßen er dort saß, begegnet man in der Lite

ratur manchen irrigen Angaben,- Wangemann?) macht ihn zu
einem Schüler Leonhard Hutters — aber der war schon 1616

gestorben — , vielleicht habe er auch noch bei Abraham Calov
gehört, — aber der kam erst 1650 nach Wittenberg, als Ger

hardt längst in Berlin war; der Hmnnologe Koch») läßt ihn
Friedrich Balduin nnd Balthasar Meisner hören, aber letzterer
mar 1626, ersterer 1627 gestorben. Richtig is

t die Angabe,

daß Jakob Martini und Paul Röder dort seine akademischen
Lehrer waren — Namen ersten Ranges, wie die vorhin ge
nannten, hatte die Lnther-Universität während der Notjahre des

30 jährigen Krieges nicht aufzuweisen. Aber si
e war — seit

dem Untergang des Krnvto-Calvinismus am Ende des 16. Jahr
hunderts — die treue Hüterin des orthodoxen Luthertums, mit

Frontstellung nicht mehr nur gegen die römische Kirche, son

dern fast noch mehr gegen den im benachbarten Anhalt am

Ende des 16. Jahrhunderts und seit 1613 auch in Kurbranden-

burg eingedrungenen Calvinismus. In der Streitschriften-Lite
ratur, die Kurfürst Johann Sigismunds Bekenntniswechsel und
die nachfolgenden kirchlichen Kämpfe in der Mark hervorgerufen
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haben, waren in den Jahren 1614-1621 allein 37 Schriften
in Wittenberg gedruckt worden v), alles scharfe Angriffe auf
das calvinische Bekenntnis; die theologischen Häupter der Uni:

versität Hutter und Balduin hatten unter diesen literarischen Ver

fechtern des reinen Luthertums vornangestanden ; das wird noch
unvergessen gewesen sein, als der junge Paul Gerhardt dort

einige Jahre später sein Studium begann. Unter seinen aka

demischen Lehrern wendet sich unsere Aufmerksamkeit besonders

Paul Röder zu, da dieser selber Liederdichter war. Geboren
am 6. Febr. 1587 zu Würzen, hatte er längere Jahre im Kirchen
dienst gestanden, seit 1613 als Archidiakonus an der Marien

kirche in Halle, feit 1617 als Hofprediger dafelbst: erst 1627

war er als Professor nach Wittenberg berufen worden, und

im Jahre darauf, also als P. Gerhardt sein Studium begann,
wurde ihm zugleich die Generalsuperintendentur übertragen.

Zahlreiche lateinische Disputationen über einzelne dogmatische

Themata mit Polemik gegen Rom und gegen den Calvinismus

find von ihm im Druck erschienen. Dazu auch aus früherer
wie aus späterer Zeit viele Predigten.'") Diese zeigen neben der

Vorliebe des Zeitgeschmacks für spielende Vergleiche und starken
astrologischen Neigungen eine außerordentliche Freude am geist

lichen Lied«! si
e

sind in ungewöhnlichem Maße mit Citaten

nus Kirchenliedern geschmückt, darunter auch bereits mit solchen

ans Philipp Nicolais „Wie schön leuchtet der Morgenstern".

Auch is
t in einer seiner Predigten die Disposition selbst i
n Verse

gebracht. Ja wir finden in seinen Predigten oft als Text

statt eines Bibelwortes ein geistliches Lied, so hielt er z. B,

Leichenpredigten über: „Was mein Gott will, das gscheh all

zeit" oder über: „Herr, wie du willst, so fchick's mit mir".

Nun sind auch einige geistliche Lieder, die Röber selbst gedichtet
hatte, bekannt, und eins von diesen is

t später von Gerhardt
überarbeitet worden. Daraus is
t ersichtlich, daß Gerhardt diese

poetische Tätigkeit seines Prosefsors wohl beachtet hat. Zugleich

aber is
t

lehrreich zu beobachten, in welcher Beziehung er später

des Lehrers Gedichte für verbesfernngsbedürftig angesehen hat.
Eine Probe aus beiden Lied-Rezensionen möge es lehren:
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Röder i Gerhardt:
I, ü Tod, o Tod, schreckliches Bild, O Tod. o Tod, dn greulichs Bild
ü ungeheure i!arve, Und Z^eiiid voll Zorns und Blitzen,

Wie inachsl du dich so groh und wild Wie machst du dich so groß und wild
Mir deinen Pseile» scharfe! Mit deiner Pseile Spitzen?
Hier ist ei» Herz, das dich nichts acht't Hier is

t ein Herz, das dich nicht acht't
Und spottet deiner schnöden Macht, Und spottet deiner schuöden Macht
Deiner zerbrochnen Pfeile, Und der verbrochnen sdaun: zer-

brochnenj Pfeile,

5
,

Wo is
t der alte» Heiligen Zchar, Wo is
t der alte» Heil'gen Zahl,

In Palestin begraben? Die auch daselbst begraben?

2ie sind kommen aus deiner G'wahr, Sie sind erhöht im Himmelssaal,
Ewiges ^'ebn sie haben. Da sie sich ewig laben,

Jesus, der HErr, mit starker Hand TeS starken Jesus Heldeuhcmd
Zerrissen hat all deine Band', Hat dir zersprengt all deine Band,
Ta er nur dir tat ringen, 'Als er dein Kämpfer wurde ")

Es is
t offenbar, daß diese Abänderungen besonders durch

das seiner entwickelte Gefühl Gerhardts für den gleichmäßigen

Wechsel von Hebung und Senkung veranlaßt sind: Röder is
t

noch von den Opitzschen Regeln unbeeinflußt, Gerhardt dagegen

folgt dein rhythmischen Gesetz, das dieser formuliert hatte. Zu
gleich aber bietet sich uns hier ein lehrreiches Beispiel dasür,

in welchem Maße es schon im 17. Jahrhundert eine Lieder

verbesserung im Interesse kirchlicher Brauchbarkeit gegeben hat.

Noch eines anderen Wittenberger Professors is
t

hier zu

gedenken, der wahrscheinlich ans P
.

Gerhardt nicht ohne Einfluß
gewesen ist. Von 1616 an lehrte dort 45 Jahre hindurch der

klassische Philologe August Buchner als Professor der Poesie,
seit 16L7 auch als Professor der Rhetorik, eins der angesehensten

Glieder im Lehrkörper der Universität. Dieser war ein vertrauter

Freund von Martin Opitz und machte begeistert Propaganda

für dessen 1624 verfaßtes Büchlein „von der deutschen Poeterei",

das „obgleich keineswegs auf felbständiger Arbeit ruhend, ohne

tiefe Begründung und systematischen Ausbau rasch hingeworfen,

aber mit richtigem Blicke das erfaßte, was viele Andre bisher,

nur dem unbewußten Gefühl folgend, geübt hatten" und fortan

„zur Beurteilung mustergültigen Verses und Reimes maßgebend

wurde". Aber mehr noch: Buchner verfaßte selber eine „An



leitung zur deutschen Poeteren", die er seit 1638 zunächst Freun
den handschriftlich mitteilte, und die seitdem von vielen Witten

berger Studenten begierig abgeschrieben wurde, bis si
e

nach

seinem Tode zuerst 1663 nach fehlerhaften Abschristen, 1665

aber in authentischer Ausgabe gedruckt erschien. Nehmen mir

hinzu, daß Buchner selber geistliche Lieder dichtete
—
sein

Morgenlied „Der schöne Tag bricht an" is
t

noch in Gesang

büchern anzutreffen
—

so is
t

doch recht wahrscheinlich, daß feine

Wirksamkeit für die Verbreitung der Opitzschen Regeln auf
den jungen Gerhardt nicht ohne Einfluß geblieben sein nnd daß

desfen feines Gefühl für den Rhythmus deutscher Berse und für

Reinheit des Reims in dieser Schule sich gebildet haben wird.'-)
Näheres über Gerhardts Universitätsstudien is

t

nicht be

kannt. Da er nicht den Ehrgeiz hatte, nach akademischen Graden

zu streben, so lag für ihn auch kein Anlaß vor, sein Studium

auf viele Jahre auszudehnen. Man nimmt zwar an, da bei
der Promotion eines Wittenberger Magisters am 26. April 1642
unter den üblichen Beglückwünschungsgedichten der Studien

freunde sich auch ein solches von „Paulus Gerhard" befindet,

daß er noch 1642 sich an der Universität aufgehalten habe,

aber das gäbe ein Studium von mehr als 14 Jahren, was

fehr unwahrscheinlich ist. Solche Gedichte steuerten am festlichen

Tage auch jetzt auswärts lebende, einst dem Promovendus auf
der Universität nahe getretene Freunde bei. Wo Gerhardt sich

alfo damals befand, bleibt für uns in Dunkel gehüllt. Aber

dies Poem von 1642 is
t

für uns die älteste Probe feiner Dicht

kunst
—
freilich nur jener üblichen Fertigkeit, lateinische Verse

zu schmieden mit dem herkömmlichen mythologischen Aufputz

und stark aufgetragenen Lobeserhebungen. Es lautet in freier
Verdeutschung:")

Nicht darf schweige» das ^ied. de» Ehrenpreis zu besinge».

Welche» die Muse voll Huld ihre» Heroen", verleiht
Wie in de» Gärten im Frühling, erwärmt am strahle der Sonne,
Siegreich Flora jetzt prangt, Blumeugewind »in das Haupt:
so erscheinst du uns mm, seit dir die Schule der Weisheit,
Wehrcnberg, wob »in die Stirn mütterlich ihr Tiadem,

So bleib allzeit geschmückt das schenke dir göttliche Gnade:
Blume» der Freude ins Herz, Heil als den Helm deines Haupts!")



Bleibt uns bei diesem ältesten uns bekannten Erzeugnis

seiner Muse ungewiß, wo wir den Dichter und in welcher
Lebenslage mir ihn uns zu denken haben, so weist uns eine

deutsche Hochzeitsode des nächsten Jahres bestimmt nach

Berlin, und zwar schon in naher Beziehung zu dem Hause des

Mannes, bei dem wir ihn im Jahre 1651 wieder antreffen, des

angesehenen Kammergerichts-Advokaten Andreas Barthold. Die

Annahme liegt daher nahe, daß Gerhardt als Lehrer und

Erzieher seiner Kinder Glied seines Hauses gewesen sei, wenn

auch ein bestimmtes Zeugnis dasür nicht erbracht werden kann.

Damals heiratete Bartholds älteste Tochter Sabine den Archi-
diakonus an St. Nikolai, Kls^. Joachim Fromm, und bei dieser
Gelegenheit stellte unser Gerhardt sich mit einem Glückwunsch

gedichte ein. Hoch über die Gelegenheitsdichtung dieser Art

hinausragend, hält es sich frei nicht nur von den sonst so be

liebten unzarten und indecenten Anspielungen, sondern auch von

aller mythologischen Einkleidung, in Form und Inhalt ein echter
Gerhardt. Nur einige Proben aus dem langen Poem seien
hergesetzt.

Ter aller Herz und Willen lcnkl

Und wie er will, regieret,
Ter isls, der euch, Herr Bräutgam, schenkt,

Tie man euch hier zuführet.
Glück zu. Glück zu! ruft Jedermann,

Gott gebe, daß es sei getan

Zn beider Wohlergehen. —

Wie Gott will, brenne» auf der Erd

Tie ehelichen flamme»:
Wie eins dem andern is

t beschert,

Zo kommen sie zusammen.

Im Himmel wird der -chlus, gemacht.
Auf Erden wird das Werk vollbracht. >«)
Das gibt ei» schönes Leben. —

Ein züchtig Herz, ei» reiner Mut,

Von denen angeboren,

Tic ihnen Gottesfurcht zum Gut
Und schätzen auserkoren,

Was is
t

doch Gnt ohn diesen, Gut?

Wenn dies Gut nicht im Herzen ruht,

^>K alles Gut verworfen
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To gehet mm mit Freuden ei»
eurem Stand und Orden;

Ter Weg wird ohne Schade» sein,
Ter euch gezeiget worden,

t5s geht ein Englein vorne» cm

Und wo es geht, bestreuts die Bahn
Mit Rosen und Violen.

Schon hier zeigt sich seine Begabung für Illustration eines

Gedankens durch mannigfaltige Vergleichungen. Das Kreuz,

das der Ehe nicht fehlen, aber doch wieder vorübergehen wird,

vergleicht er nach einander dem rauhen Lüftlein, das eine Zeil
lang weht, dem Wölklein, das ein oder zwei Stunden lang

die Sonne verdeckt, dem Sturm, der das Schiff auf dem Meere

zeitweife ängstigt; und schließlich
—
doch hören wir ihn da

felber:
lLi» Röslei», wenns im Lenzen lacht
Und i» den Aarben pranget.

Wird oft vom Regen matt gemacht,

Taft es sei» Köpflei» hanget,
Toch wen» die Sonne leucht't Herfür,

Tiehts wieder auf und bleibt die Zier
Und Anrfti» aller Blnme»,

Es läßt sich Gerhardts Aufenthalt in Berlin jetzt bis 1651

verfolgen. Den Angehörigen des am 23. März 1648 verftor:
denen Hofkammergerichtsrats und Konsistorialpräsidenten Peter

Fritze widmet er eine» „Trostgesang", fügt auch lateinische Disti

chen hinzu, in denen ihm die Mark Brandenburg schon zur
neuen Heimat geworden zu sein scheint, wenn er von dem Schmerz
des „Vaterlandes" über diesen Todesfall fingt.") Ebenso stimmt
er, als dem Rektor am grauen Kloster, Adam Spengler,

ein Söhnlein stirbt, um Neujahr 1650 das herzbewegende Lied

an: „Mein herzer Vater, weint ihr noch?" Wenige Wochen

darauf veranlaßt ihn der Tod eines Kindes des Predigers

Joh. Berkow an der Marienkirche, das am 17. Februar 1650

beigesetzt wurde, zu dem Trostliede „Du bist zwar mein und

bleibest mein", aus dem wir folgende Probe geben wollen:

Ach galt es Wmischciis, wollt ich dich,

7» Tlenilei» meiner Seele»,
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Vor allem Weltgut williglich
Mir ivüiischeii und erwählen,
^ch wollte sagen: Bleib bei inir!
Tu sollst sein meines Hauses Zier,
An dir will ich mein Lieben
Bis in mein Sterben üben.
So sagt mein Herz und meint es gut,
Gott aber meints noch besser,

Groß is
t die Lieb in meinem Mut,

In Gott .'ist si
e noch größer.

Ich bin ein Bater und nichts mehr,
Gott is

t der Väter Haupt und Ehr,
Ein Quell, da Alt und Jungen
^» aller Welt entsprungen,'^

Und als der Subrektor am Gymnasium zum grauen Kloster,

^Is«^. Michael Schirmer, der Dichter von „O Heilger Geist kehr
bei uns ein" und von „Nun jauchzet all, ihr Frommen" 1650

feine „Biblischen Lieder und Lehrsprüche" herausgab, steuerte

Gerhardt eine „Ode" bei, in der er des Freundes geistliche

Lieder einführte und empfahl durch Verkündigung des Lobes der

Bibel und der aus ihr geschöpften Sangeskunst vor aller welt

lichen Poesie.

Wclt-Scribenten und Poeten
Haben ihren Glanz und Schein,

Mögen auch zu lese» sei»,

Wenn wir lebe» außer Nöten:

In dem Unglück, Kreuz »nd Übel
Ist nichts besser« als die Bibel,

Was Hamerns hat gesungen
Und des Maro jVergilj hoher Geist,
Wird gerühmet nnd gepreist

ttno^hat alle Welt durchdrungen?

Aber wen» der Tod uns trifft.
Was hilft da Homerus' Schrift?

Unser Schiriner wirds euch lehren,
Wenn ihr, was sein Heilger Fleiß,

Ihm zum Trost und Gott zum Preis
Hier gesetzet, werdet hören,
^'obt das Werk und liebt den Man»,

Ter das gute Werk getan,
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Diese verschiedenen Gelegenheitsgedichte zeigen ihn uns als
einen in Berlin heimisch gewordenen. Wir wundern uns wohl
über den alten „Ltuctiosus ^Iieolo^iae" — wir würden jetzt
sagen Kandidaten — , der noch immer nicht eine Pfarrstelle
gesunden hat; es läßt sich auch nicht sicher nachweisen, was

ihn so lange in diesem Stande festgehalten, ob ein Überfluß
an jungen Theologen, der es schwer machte, in festes Brot zu
kommen, oder ob die besonderen Nöte des 30jährigen Krieges,
oder ob persönliche Schwerfälligkeit, die ihn in feiner Hauslehrer
tätigkeit einfach abwarten ließ, bis ein Nus an ihn herankäme,

ohne selber sich darum zu bemühen. Jetzt war er aber nicht

mehr ein obskurer, alter Kandidat : eine Publikation des Jahres
1647 hatte ihn aus einmal bekannt gemacht. Der Kantor an der

Nikolaikirche zu Berlin, Johann Crüger, dem die evangelische

Kirche eine Neihe wertvoller Melodien zu ihren geistlichen Liedern

verdankt, nahm 1647 in die neue Auslage seiner ?raxi5 pietatis
melics 18 wieder unseres Gerhardt auf und führte diese da
mit unmittelbar in den kirchlichen Gebrauch ein. Und was für
Kernlieder befinden sich unter diesen ersten 18! Da is

t

sein

Morgenlied
Wach n»f mciii Hcri »nd sinne,

das also nicht erst, wie eine der Gerhardt-Legenden in eigen

tümlicher Deutung von Vers 2 wiffen wollte, gegen Ende feines
Lebens in Lübben nach einer in heißem Gebetskampf gegen

Schwermutsanfechtung durchmachten Nacht gedichtet wurdet')
sein Abendlied

Nu» ruhen alle Wälder;

seine Passionslieder
Ein ^nninilein gehl und lriigl die «chnld

und

^ Well, sich hier dein ^cben,

fein Osterlied
Auf, auf, mein Her^ mir Brenden

und sein Pfingstlied

O du allersnsttc ^rcnde

Ferner sein Loblied über Jes. Sir. 5(1, 24, das Pendant zu
Martin Rinckarts „Nun danket alle Gott"

Nim danket all »nd bringet Ehr,

Ihr Menfchen in der Well,



13

das Lied von der „christlichen Ergebung in Gottes Willen"

Ich hnb in Gottes Herz I»,d Till»
Mein Herz inid Tin» ergebe»,

und das von der „christlichen Zufriedenheit"
Nicht so Nanrig, »ich! so sehr.
Meine Seele, sei betrübt.

Daneben die weniger bekannten-

Weg, mein Herz, mir den bedanke» über Lnk. 15,

Herr, höre, was mein Mund in 'Anknüpfung c», Ps, 143,

Warnm machet solche -chmerzen — Miss Ncnjahrs-Evangelinm
^nk, 2, 21,

O Mensch, beweine deine Tiind eine Passionsgeschichte in 29

langen Atrophen,

Zweierlei bitt ich von dir ^ über Sprüche 30, 7—9,
O Gott, mein Schöpfer, edler Iiirsl über Jcs, Sir, 23, l —6,
Mein Gott, ich habe mir — über Ps, 39,
Nach dir, o Herr, verlanget mich über Ps, 25,

Ich erhebe, Herr, zn dir über Ps, 121.

Diese Zusammenstellung läßt sofort erkennen, daß die

ganz srei gedichteten Lieder Gerhardts im Ganzen bekannter
und beliebter geworden sind, als die Umdichtungen von Bibel-
lerten. Es würde zu weit sichren, wenn wir jedem einzelnen
dieser Lieder hier nachgehen und das, was an ihnen dem evan

gelischen Christen lieb geworden ist, herausheben wollten. Bei
den allerbekanntesten, die tausende mich heute noch auswendig

missen, wo leider der Stamm auswendig gelernter Lieder immer

kleiner wird, genügt es ja das Lied zu nennen, um alsbald

liebe Erinnerungen zu wecken. Wie ost sind ans seinem Morgen-
liede die Worte:

Zürich Ja zn meinen Taten —

als Worte des Morgengebets verwendet worden! Wie viel

Kinder salten noch heutigen Tages ihre Händchen vor der Nacht

ruhe und sprechen der Mutter die Gcbclsworte aus seinem
Abendliede nach:

Breit aus die Jlügel beide ^

Keine Passionszeit, in der nicht jene beiden Passionslieder in

unseren Gemeinden erklängen. Besonders das Lied „Ein Lämm
lein geht und trägt die Schuld" darf wohl die erste Stelle
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unter allen evangelischen Passionsliedern beanspruchen mit seinem

Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn:
Geh hi», mein Kind, und nimm dich an —
Ja, Vater, ja von Herzensgrnnd —

einer glücklichen Nachahmung von Lnthers „Nun freut euch lieben

Christen gemein" :

Er sprach zu feinem lieben «oh» —

Ter Sohn dem Valer ghorsam ward — ,

Und is
t je der Dank für das auf Golgatha geflossene Blut in

mächtigere Worte gefaßt worden, als hier in den Versen
Mein vebetagc will ich dich
Ans meinem Tin» nicht lassen

bis hin zu der Individualisierung dieses Gedankens in den

Worten:
Im streite soll es sein mein Zchntz
In Traurigkeit mein dachen,
In Fröhlichkeit mein Taitenspiel,
Nnd nie»» mir nichts mehr schmecken will,

«oll mich dies Manna speisen:
Im Durst solls sein mein Wasscrqnell,
In Einsamkeit mein Zprachgescll

T aHeim und auch auf Reisen.

Nachdrücklich weise ic
h

auf sein leider manchen neueren

Gesangbüchern fehlendes Osterlied „Auf, auf, mein Herz mit

Freuden" hin, das — zumal mit Johann Crügers fröhlicher,
jubelnder Melodie — ein Triumphlied christlichen Osterglanbens

ist, dem sich mir weniges an die Seite stellen läßt. Verse, wie

die folgenden, müssen unvergessen bleiben:

Ich hang und bleib auch hangen
An Ehristo als ein Glied:
Wo mein Haupt durch is
t gange»,

Ta nimmt er mich auch mit.
Er reistet durch den Tod.
Tnrch Welt, durch -und, durch Not,
Er reiftet durch die Holl,

Ich bin stets sein Gesell,
Er bringt mich a» die Pforte»,
Tie i» de» Himmel führt,
Tara» »lit giildnen Worte»
Ter Neil» gelesen wird:
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Wer dort wird mit verhöhnt.
Wird hier auch mit gekrönt?
Wer dort mit sterben geht,
Wird hier auch mit erhöht.

Aus den übrigen dieser 18 Lieder fe
i

nur noch die 1(1. Strophe
von „Ich Hab in Gottes Herz und Sinn" hier herausgehoben:

Ei nun, mein Gott, so fall ich '.dir
Getrost in deine Höndc
Nimm mich und mach es du mit mir

Bis an mein letztes Ende,
Wie du wohl weißt,

Taft meinem Geist

Tadurch sein Nutz entstehe,

Und deine Ehr
Je mehr und mehr
-ich in ihr selbst erhöhe

Erst im Jahre 1653, als P
.

Gerhardt die Kandidaten

jahre hinter sich hatte, brachte eine neue, die 5
.

Auflage der

Praxis pietatis und gleichzeitig das Rungefche Gefangbuch —

dasselbe, das zuerst jene viel verhandelten „eignen" Lieder der

Kursürstin Luise Henriette, darunter „Jesus meine Zuversicht"
veröffentlichte,^) — eine ganze Fülle neuer wieder Gerhardts an
die Ö ffentlichkeit. Aber wir besitzen noch sichere Kriterien, einzelne

diefer Lieder, die erst ans Licht kamen, als er schon Propst

in Mittenmalde war, noch seiner Kandidatenzeit zuzuweisen.

Nämlich zuerst diejenigen, die noch direkt unter den Schreck

nissen des fürchterlichen, Deutschlands Kraft aufzehrenden Krieges

gedichtet fein müssen. Dahin gehört zunächst fein berühmtes
Neujahrslied „Nun laßt uns gehn und treten". Es versetzt
uns deutlich mitten in die Schrecken jenes Krieges; denn

Wir gehn dahin und wandern . ,

Turch so viel Angst und Plage»,

Turch Zillern und durch Zagen,
Turch Krieg und grostc Schrecke».

Tie alle Welt bedecke»

Daher sehlt denn auch die Neujahrsbitte nicht:
schleust zu die ^nmmervsvrle»

Und last nu allen Orten

Auf so viel Blutvergicste»
Tie !5re"deuströine" > flieste».



Aber auch seine Umdichtung des 85. Psalms „Herr, der

du vormals hast dein Land" versetzt uns deutlich in die Kriegs

zeiten hinein:
^ösch aus, Herr, denn'» große» (»rinn»
Brunnen deiner (Mode»,

Erfreu und träft »»s wieder,»»

Nach onsgestandneni schade».

Will! d» de»» ^iir»en ewiglich,
Und solle» deine fluten sich
^>i» alles E»d ergiefte»^

'Ach, daft ich l,öre» soll! dos Wort
Erschölle» bald o»f Erde».
Tos, friede sollt o» ollem Qrt,
Wo v Krisle» woh»e», werde»!
'Ach, dost »»s doch Gott sogte 5»
Tcs Krieges ^chlnft, der Wnfse» Nul,
It»d nlles Unglücks Ende,

Wen» wir »»r sromm sind, wird üch ttott
-cho» wieder ^u uns wende»,

?en 5irieg »»d olle ondrc Nor

'Aach W»»sch »»d also ende»,

Tos, seiiie Ebr i» nnscrin ^and
tlnd iil'er alle werd erkannt,

^a stetig bei ims wubne

Viel unsichrer scheint es mir zu sein, wenn Goedckc^
den „Trostgesang" „Noch dennoch mußt du drum nicht ganz

In Traurigkeit versinten" aus eine im Kriege erlittene Nieder
lage deuten wollte. Gewiß redet das Lied von einem Unglück,

das Gott gesendet hat lStrvvhe 3>, aber eine Beziehung auf
de» Krieg kann ic

h nirgends entdecken: jene Beziehung aus eine

Niederlage is
t nur aus den Worten der 7
,

Strophe
Trum salle, d» betrübtes Heer.

^u Tciuul vor ilnn nieder

herausgelesen ; aber die Erinnerung an sein bekanntes Advents

lied, in dem es heißt:
Tas schreib dir in dein Her^e,
Tn hochbctriibtes Heer,

belehrt uns darüber, daß „Heer" sür Gerhardt mir eine kurze

Bezeichnung sür die Christenschar, die Gemeinde des Herrn ist.

Ebenso unsicher scheint es mir, wenn man^) sein erst 1666
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veröffentlichtes Lied „§D Herrscher in dem Himmelszelt" in die

Kriegsjahre setzen will, weil es in Str. 5 heißt!
Man zankt noch immer forr und sott.
Es bleibet Krieg an allem Ort,

In allen Winkeln Hast nnd Neid,
In allen -tände» Streitigkeit

Man dars doch wohl zum Verständnis aus Jak. 4,1 verweisen.
Mit voller Sicherheit is

t dagegen das 1653 gedruckte Lied

„Wie is
t

so groß und schwer die Last" noch den Jahren vor
1648 zuzuweisen. Es hält der Gemeinde die Schrecken des

furchtbaren Krieges ergreifend vor Augen, erinnert aber zugleich

die Mark Brandenburg daran, daß si
e

noch verhältnismäßig

glimpflich davongekommen ist, und lehrt dafür danken, zugleich

aber auch der so viel härter getroffenen Brüder gedenken!

Tie ^ast, die is
t die Krieges?!»!,

Zo itzt die Welt mit rotem Blut
lind Heine» Thronen siillt:
(5s is

t

das ^eur, das hitzt und brennt,

Zo weit fast -ouu nnd Mond sich ivcndt
Wir »nsers Teils sind dir vcrvflicht't
Tnfür, daß du dein Heil nnd ^!icht
Uns niemals ganz versagt:
Viel andre hast du abgelohnt,
Uns hast du ja noch oft verschont
Viel »nsrer Brüder sind geplagt,
Bon Hans und Huf darzu verjagt:
Wir aber haben »och
Beim Weinstock und beim Feigenbaum
Ein jeder seinen Zch und Anum
-ich a», mein Herr, wie Zlodt nnd ^a»d
An vielen Orten is

t gewandt

,'Znm tiese» Untergang:

Ter Menschen Hütten sind verstört,
Tie (Hotleshä»ser umgekehrt
Bei uns ist ja noch Polizei, sstaaüiche und bürgerliche Ordnung j

Auch leisten wir noch ohne -che»
Tri» HErreu seine» Tienst:
Mn» lehrt und hört ja sort uud fort
Allinglich bei uns ttottes Wort

Aber doch lastet die Kricgszeil noch schwer genug auch aus

S Kamera», Pau! ««Hardt, 2
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denen, deren evangelischer Gottesdienst noch erhalten geblieben

ist. Darum Laß auch einmal nach so viel Leid

Uns wieder scheine» nnsrc ^rcud,

Tcs Friedens 'Angesicht,
Tas mancher Mensch noch nie einmal
(beschaut in diesem Jammertal

Bachmann möchte auch das Lied „Vom jüngsten Tage"

„Die Zeit is
t

nunmehr nah", das 1653 erschien, aus Grund

des 1
.

Verses in die Zeiten des 30jährigen Krieges verweisen.^)

Dieser Vers lautet:
Tic Zeil in »unmelir nat>,
Herr ^csn, d» liisl da:
Tic Wnndcr, die de» Lenlc»
Tei» Älnknnsl sollen denken.
Tie sind, wie wir geseh»,

^n großer Zal,I geschelm

Ich meine aber, daß bei den „Wundern", die in großer

Zahl geschehen seien, Gerhardt nicht an „Kriege und Kriegs

geschrei" (Matth. 24, 6), sondern eher an „Zeichen an Sonne,

Mond uud Sternen" (Luk. 21, 25) gedacht haben wird, und

möchte es daher eher mit dem Kometen von 1652 in Verbindung

bringen, der ja auch sein Lied „Bei Erscheinung eines Kometen":

„Herr, ivas hast du im Sinn" veranlaßt?.^)
Das Jahr 1648 brachte endlich den so heiß ersehnten

Frieden, Da war es P
. Gerhardt, der das 1653 veröffentlichte

gewaltige „Tanklicd vor die Verkündigung des Friedens" an

stimmte, das noch heute (verkürzt) im Evangelischen Militär-
Gesangbuch und auch in vielen Gemeinde-Gesangbüchern seinen

Platz hat: 2«) Gottlob! nun is
t

erschollen

Tas edle ^ricd nnd ^rendemvorl,

7 nn nnnmclir richen sollen
Tic ^vien und Zchwcrker nnd il>r Mord
Wohlauf nnd nimm nun wieder

Tein Zailcnsviel liervvr,

O Tcnlschland, und sing Lieder

^m liolien, vollen l5lwr

(5-rKebe dein «emiire

,'jn deinem Göll nnd sprich:
HErr, deine Gnad nnd Gine
Bleib! dennoch ewiglich!
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Wir hatten solche schwere Züchtigung wohl verdient; aber

nun heißt es:

Sei tausendmal willkommen.
Tu theurc, werte ffriedeusgab!

Jetzt sehn wir, was für fromme»
Tein Bei-uus wohnen in? sich Hab:

In dir hat Gott versenket
All unser Glück und Heil?
Wer dich betrübt und kränket,

Ter drückt ihm selbst de» Pseil
Des Herzleids in sein Herze
Und löscht aus Unverstand
Tie güldne Freudenkerzc
Mit seiner eignen Hand,

Tas drückt uns niemand besser
In uuser Zeel und Herz hinein,
Als ihr zerstörten Schlösser
Und Städte voller Schutt und Stein:

^hr vormals schönen Felder,

Mit frischer -uat bestreut,
Zht aber lauter Wälder

Uud dürre, wüste Haid:

Ihr Gräber voller deiche»
Und blurgeu Heldenschweist,

Ter Helden, derenstleichen
Aus Erden man nicht weist,

Jetzt will Gott die Welt „durch Liebe und Gutestun zwin
gen", si

e

zu ihrem Heile aufzuwecken; darum: „wach aus, wach

aus. du harte Welt!"

Ist uns bei diesen Liedern der Inhalt der Wegweiser in

die Zeit, in der' si
e

entstanden sein müssen, so kommen bei andern

Gesichtspunkte der Poetik in Betracht, um sie, obgleich si
e

erst

viel später ,1653 resp. 1666) gedruckt worden, doch in die Zeit
'einer jugendlichen poetischen Versuche zu verweisen. So zunächst
das einzige seiner Lieder, in denen er den von Opitz in die deutsche

Dichtkunst eingeführten Alexandriner anwendet, wie ihn auch Joh.
Heermann, Matthäus Apelles v. Löwenstern und M. Rinckart
unter Opitzschem Einfluß fürs geistliche Lied verwendet hatten.
Tazu kommt, daß er hier vom allgemein moralischen Standpunkt

2*
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aus seinen Gegenstand behandelt, und den biblisch-kirchlichen Ton,
den wir sonst gewöhnt sind bei ihm zn finden, vermissen läßt.
Es is

t das Lied „Wider das Ärgernis der bösen glückseligen
Welt":

T» liebe Unschuld d», wie schlecht wirst du geacht'l!

Verse wie diese:

Tu sprichst, die Tugend sei der Christen schönste 5irvn.
Hingegen hält die Welt ans Repntalwn:

Wer diese haben will, sagt sie, der innst gar eben

5ich schicken in die Zeit und gleich de» ander» leben.

und eine Nutzanwendnng wie diese:

Trum fasse deine Zeel ein wenig in (Geduld,

^ahr immer svrl, t» recht, leb anster -nndenschald

wollen allerdings zu dem Ton, den er sonst in den Liedern von
1653 anschlägt, nicht recht passen. Goedeke wird hier recht
haben, wenn er dieses Lied „in Gerhardts früheste Zeit" ver

weist. Das Löwensternsche Lied, nach dessen Melodie es ge

sungen werden sollte, war 16-44 erschienen.^') Unsichrer er

scheint mir diese Vordalierung bei seiner Nachdichtung des

52. Psalms „Was trotzest du, stolzer Tyrann," die erst 1666

erschien. „Auch dies Gedicht, von einem Theologen, der sich

in den modischen Kunstfvrmen versucht nnd Anapäste zu bilden

meint, wo nur Amphibrachen — , hervorkommen, weist

aus die früheste Versuchszeit Gerhardts zurück" — so das Urteil

Goedekes. 22> Daran is
t

richtig, daß das ganze Gedicht aus

gesprochen amphibrachischen Rhythmus hat: aber warum soll
das ein stümperhafter Versuch gewesen sein, Anapäste zu bilden ?

Hatte Gerhardt, wie das vorhin besprochene Lied in Alerandrinern

zeigt, Löwenstern „Fruelings-Mayen" 1644 gekannt und benutzt,

so darf man daran erinnern, daß dieselbe Liedersammlung ein

Lied unter der Ansschrist „Amphibrachische Cymbel" enthält,

das diesen Rhythmus in die geistliche Poesie einführte: Gerhardts
Metrum in „Was trotzest du, stolzer Tyrann" läßt sich ganz

einscich aus jenes Löwensternsche zurücksühren. Tann liegt

aber auch kein Grund vor, hier einen wenig geglückten An-

fängerversnch zu erblicken. Es kann dann süglich auch späteren
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Jahren angehören; 1644 würde nur das Jahr bezeichnen, vor
dem es nicht entstanden sein wird.

2. Der jZrspft von Mittenwalde HbSI— Ib57.

Inzwischen war die Zeit gekommen, wo dem durch seine
geistlichen Lieder bekannt gewordenen Kandidaten, der auch schon

miederholt in der Nikolai-Kirche als Prediger ausgeholfen hatte,
der Zutritt zum geistlichen Amt sich öffnen sollte. Vier Meilen

südlich von Berlin liegt das kleine Landstädtchen Mittenmalde

die Kirche, zu der auch einige umliegende Dörfer eingepfarrt sind,

hat zwei geistliche Stellen, deren erste den Titel Provstei führte,
da ihr Inhaber zugleich mit der Inspektion über die Geistlichen
des Bezirkes (Ephorie Zossen) betraut mar. Hier war am
18. März 1651 der Propst Kaspar Göde gestorben: der Ma
gistrat mochte den Inhaber der zweiten Stelle, Diakonus AI-
dorn nicht aufrücken lassen, vielmehr wandte er sich an den

Berliner Magistrat mit der Bitte, ihm einen tüchtigen, sür das

Amt geeigneten Mann in Vorschlag zu bringen. Da empsahl

dieser „den ehrenfesten, vorachtbaren und wohlgelahrten Herrn
Paulum Gerhardt, L. L. I'lieol. OancZ., welcher sich allhier bei
uns in des Kurfürst!. Brandenburgischen Kammergerichts-^6-

voc-ui Herrn Andreas Barchels Hause befindet" bester Maßen
„in der Versicherung, daß wir in diesem wohlgemeinten Vor

schlag Ihrer christlichen Gemeine eine solche Person sürhalten,
deren Fleiß und I5ru<Ziti«n bekannt, die eines guten Geistes
und ungesälschter Lehre, dabei auch eines ehr- friedliebenden

Gemütes und christlich nntadelhaften Lebens ist, daher er auch

bei Hohen und Niedrigen unseres Ortes lieb und wert ge

Hallen, und von uns allezeit das Zeugnis erhalten wird, daß
er auf unser sreundliches Ansinnen zu vielen Malen mit feinen
von Gott empfangenen werten Gaben um unsere Kirche sich beliebt

und wohlverdient gemacht hat." Auf diefe Empfehlung hin er

hielt der jetzt 44jährige Mann die Berufung, wurde nun als rite

vocatns eraminiert und am 18. November in der Berliner Niko

laikirche ordiniert, wobei er folgende schriftliche Verpflichtung
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auf sich nahm: „Ich bekenne, daß die in der ersten noch un
veränderten Augsburgischen Confession, deren Apologie, den

Schmalkaldifchen Artikeln, beiden Katechismen Luthers, des

gleichen in der Konkordien-Formel begriffene Lehre auf den

ganz klaren und zuverlässigen Grundlagen des prophetischen

und apostolischen Worts beruht, und ic
h verspreche, daß ic
h in

dieser Lehre bis an mein Lebensende mit Hülfe göttlicher Gnade

beständig beharren will."^) Es is
t

wohl glaublich, was be

richtet wird, daß der vom Magistrat übergangene Diakonus

Alborn dem ihm jetzt übergeordneten Gerhardt, der den Sprung
vom Kandidaten zum Propst gemacht hatte, das Leben nicht

leicht gemacht habe; um so ehrenwerter erscheint es uns, daß,

als Alborn, der nach Gerhardts Abgang von Mittenmalde

nun doch noch in die Provststelle aufrückte, 1660 die Leichen

predigt drucken ließ, die er dem Rittmeister von Thümen ge

halten hatte, jeuer ihm dazu als Beilage seine Umdichtung des
13. Psalms „Ach Herr, wie lange willst du mein so ganz und

gar vergessen" beisteuerte. Nun war Gerhardt auch in der

Lage, den eignen Hausstand zu begründen. Es fällt auf, daß
er nicht sofort dazu schritt: war er auch hierin ein Mann
langsamen Entschlusses, oder war fein Wunsch anfangs auf
Schwierigkeiten gestoßen — jedenfalls empfängt er erst am 11.

Februar 1655 mit einer Tochter jenes Kammergerichts-Advo-
taten Barthel oder Barthold durch ^Is^. Petrus Vehr, den

Propst an Nikolai, den Segen zum Ehebnnde. Er war da
mals ein Mann von 48 Jahren und seine Anna Maria stand
im 33. Jahre (geb. 19. Mai Z622), war also schon erwachsen
gewesen, als er einst in das Bartholdsche Hans gekommen war.

Am 19. Mai 1656 schenkte si
e

ihm ein Tvchterchen, Maria
Elisabeth, die aber schon nach 8 Monaten <am 14. Januar
1657) den Eltern wieder genommen wurde. „Wenig und böse

is
t die Zeit meines Lebens" (1. Mos. 47, 9), das war der

Spruch, den er dem „herzlieben Töchterlein" auf die Gedenk

tafel schrieb, die er am Chor der Kirche unter der Orgel an

bringen ließ, Wie weit die Überlieferung begründet ist, nach

welcher seine Frau ihm durch Hochmut und Herrschsucht das
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Leben schwer gemacht haben soll,") läßt sich begreiflicher Weise

nicht mehr ermitteln. Immerhin wird man geneigt sein, aus

seinem wundervollen, tiefen Ehestandslied „Voller Wunder, voller

Kunst", das erst 1666 erschienen, offenbar aus der Zeit stammt,

mo er selber Ehemann war, Rückschlüsse zu machen. Dort

heißt es sreilich:
öfters denkt man, dies und dies

Hätte könne» besser sein,

und wieder:

ttehts nicht allzeit, wie es soll,

)st doch diese ^iebe still.

Hält sich in dein Kreuze wohl,
Tenkt, es sei des Herren Will,

Aber das ganze Lied is
t dabei so voller Preises des „Joches

keuscher Liebe" und des „reichen Segensbaches" Gottes, der

in der Ehe fließe, daß man sich ihn nur als einen glücklichen

Ehemann vorstellen kann. Daß seine Frau sich aus den engen
und kleinlichen Verhältnissen in Mittenwalde nach Berlin zu
Eltern, Verwandten und Freunden, sowie zu dem cmgeregteren

Leben und Treiben zurücksehnte, wie es das Elternhaus in
der nahen Verbindung mit den Geistlichen von Nikolai und

den Schulmännern vom grauen Kloster geboten hatte, das is
t

sehr begreiflich. Aber auch er selbst wird das nahe Berlin als

seine eigentliche Heimat betrachtet haben, wo sich ja ein Kreis
von Dichtern geistlicher Lieder und Liederfreunden damals zu

sammengefunden hatte: Diakonus Georg Lilie (Lilius), seit 1682

an der Nikolaikirche, ^l»?. Michael Schiriner, seit 1636 Sub-
rektor am grauen Kloster, der fromme Buchdrucker Christoph

Runge, der 1644 das väterliche Geschäft aus den Händen
seiner Mutter übernommen, die es mehrere Jahre als Witwe
fortgeführt hatte, der Kantor an Nikolai und Lehrer am grauen

Kloster, Johann Crüger, der von 16^2 an 40 Jahre hindurch
seines Toppelamtes waltete und zu neuen Liedern neue Weisen
crsand.2«, Als nun am 10. Oktober 1656 Propst Vehr ans dem
Leben schied, da bot sich Gelegenheit zur Ersüllung solcher stillen
Wünsche des Ehepaares. Der Magistrat ließ die Geistlichen
ausrücken: der Archidiakonus Georg Lilie wurde Propst, der
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Diakonus Elias Sigismund Reinhardt rückte ins Archidiakonat
auf, das Diakonat wurde frei. Und als der Magistrat nun

im Mai 1657 dies Diakonat Paul Gerhardt anbot, da griff der
Propst von Mittenwalde mit Freuden zu und kehrte nach Berlin

zurück. So war er nur 5>/2 Jahr auf seiner Propstei gewesen.
So wenig wir über seine Tätigkeit dort im Pfarramt und als
Kircheninspektor wissen, so empfangen wir doch einen starken
Eindruck von dem innerlich reichen Leben dieser Mittenwalder

Jahre durch den Liederflor, der ihm hier aufgeblüht oder doch
von hier aus von ihm in die Öffentlichkeit hinausgegeben worden

ist. Die Hälfte seiner Lieder erscheint jetzt in diesen wenigen

Jahren: 64 neue bringt die unlängst bekannt gewordene, zu
erst in August Ebelings Ausgabe der Lieder Gerhardts 1898

verwertete Ausgabe der Crügerschen praxi« pieraris von 1653;
20 davon erschienen aber auch in demselben Jahre ^- wir missen
nicht, ob früher oder später

— in dem auf Anregung der Kur

fürstin Luise Henriette herausgegebenen Rungeschen Gesang

buch; 3 neue erscheinen 1656 in der neuen (Frankfurter) Aus

gabe der Traxls pietatis. Das sind 67 neue Lieder! Frei
lich sind si

e

nicht alle erst jetzt in Mittenwalde entstanden:

etliche schon früher von uns erwähnte gehören sicher noch in

die Zeiten des Krieges, und von den übrigen 1653 erschienenen
können wir nur sagen: si

e werden zwischen 1648 und 1653

gedichtet sein, also wohl nur zum kleinern Teil in Mittenwalde.
Stellen wir die 20 voran, die sich 1653 auch im Runge

schen Gesangbuch finden, da treffen wir von bekanntesten seiner
Lieder folgende an: das Adventslied

Wic soll ich dich cmpsniMii,

mit dem seitdem am 1
. Advent in tausenden evangelischer Ge

meinden das neue Kirchenjahr begrüßt wird, ebenso den „Advent-
Gesang" Wnr»m willst du drmche» slche».

Du (HcscgucN'r dcs Herr»,

den Neujahrsgefcmg
Nu» üiszt >l»s gclin und trctc»,

der freilich mit seinen Kriegsversen uns sicher noch in die Zeit
vor 1648 führt: das Pfingstlied

-jciich vi» zu dciucn Thoren,
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die prächtige Nmdichtung des 146. Psalms
Tu, meine Leele, singe,

die wohl verdient, über dem jüngeren, jetzt sehr beliebten Liede

über denselben Psalm, dem „Lobe den Herren, o meine Seele"

von Johann Daniel Herrnschmidt, nicht in Vergessenheit zu
kommen. Tann finden wir hier den „Lobgesang"

Ich singe dir mit Herz und Mnnd,

die Umdichtung des Hirtenpsalmes, Ps. 23
Ter Herr, der aller Enden,

das „christliche Freudenlied"
Warum sollt ich mich denn grämen;

dm „Trostgesang in Schmermut und Anfechtung"
schwing dich ans zu deinem Gott;

das „Morgenlied"
Lobet den Herren,
Alle, die ihn fürchte»

Neben diesen Liedern meist ersten Ranges stehen hier die

Psalmenlieder
Ps, I, WM dem Menschen, der nicht wandelt
Ps, 27, Gott is

t mein Licht, der Herr mein Heil
Ps, 42, Wie der Hirsch im große» Türsten
Ps, 85, Herr, der d» vormals hast dein Land
Ps, 112, Wohl dem, der de» Herren scheuet.

Ferner über Jerem. 31, 20:

Ist Ephraim nicht meine jiron,
das Lied „Was Gott gesSllt",

Was Gott gefällt, mein frommes Kind:

das „Tanklied für einen gnädigen Sonnenschein"
Nun is

t der Regen hin,

das oben S. 18 besprochene Lied „vom jüngsten Tage" und das
gleichfalls schon S. 17 den Kriegszeiten zugewiesene Lied „Wie

is
t

so groß und schwer die Last."

Auch hier müssen wir uns begnügen, einzelne besonders
schöne Verse herauszuheben. So aus seinem Psalm 146 den

Schlnßvers:
Ach, ich bin viel zn wenig.

Zu rnhinen seinen Ruhm:
Ter Herr allein is

t König,

Ich eine welke Blum
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Jedoch weil 'ich gehöre

Ken Zw» in sein Zelt,

Ists billig, daß ich mehre
«ein Lob vor aller Welt,

Dann die Schlußverse von „Ich singe dir mit Herz und Mund" :
Er hat noch niemals was »ersehn
In seinem Regiment,
Nein, was er tut und läßt gescheh»,

Tas nimmt ei» gutes End,
Ei nu, so laß ihn ferner tun
Und red ihm nicht darein,

^o wirst du hier im Friede» ruh»
Und ewig fröhlich fei».

Ferner den machtvoll zum Herzen dringenden Schluß seines

„Christlichen Freudenliedes" :
Herr, nici» Hirt, Brun» aller Freude»,
Tu bist mein, Ich bi» bei».
Niemand kau» uns scheiden,

Ich bin dein, weil dn dein Leben
lind dein Blut Mir zu gut
In den Tod gegeben,
T» bist mein, weil ich dich sasse
Und dich nicht, mein Licht,

Aus dem Herzen lasse.

Laß mich, laß mich hingelangen,

Ta d» mich Und ich dich

Lieblich sa L leiblich^ werd »»ifattge».

Wie zuversichtlich klingt doch auch sein „Trostgesang in

Schwermut" aus:

Ei so faß, o Ehristcnbcrz,
Alle deine schmerzen.
Wirf si

e

fröhlich hinterwärts:
Laß des Trostes Kerken

Tich entzünde» met?r und »ie>>r,

(Hieb dem große» Nanie»

Tcines Gottes Preis uud Ehr,
Er wird helfen. 'Amen,

Aber der Liedersegcn des Jahres liiölj ist ja noch viel
größer. Außer diesen 20 enthält die ?raxis pietatis noch 44
andre. Ich stelle wieder die bekanntesten voran. Da sind die

4 Weihnachtslieder:



Wir singen dir, Emanuel
^ )esu Christ, dein Kripplei» is

t

fröhlich soll mein Herze springen

Ich steh an deiner Krippen hier

Dann die 4 ersten der berühmten Passions-Kslve „un die

Gliedmaßen des Herrn Jesu":
an die ^iisze: Zei mir tausendmal gegriistet

an die Kniee: (begrüßet seist du, meine Krou

an die Hände: «ei wohl gegriistet, guter Hin
an die ^eitc: Ich grüne dich, du frömmster Mann

Die Ausgabe der Praxis pietatis von 1656 brachte dann

noch die sehlenden A letzten dieser Lalve-Lieder hinzu, nämlich
an die Brust: Gegriistet seist du, ttott mein Heil —
a» das Herz: ^ Herz des Königs aller Welt
an das Haupt: ^ Haupt voll Vlut und Wunde»

7 Passionslieder, von denen das letzte überall, das erste auch

noch in sehr vielen Gemeinden gesungen wird. Das Oster-
lied „Sei sröhlich alles weit und breit", das gemeinhin Gerhardt
beigelegt wird, trägt in der ?raxis r>. 165^ und den nach
folgenden Ausgaben der ?rsxis p. die Unterschrist „Christian)
Bartholdi"- erst Ebeling hat 1666 es Gerhardt beigelegt.

Dürfen mir annehmen, daß Christ. Bartholdi ein Sohn des

Kammergerichts-Advotaten Barthold, daher Högling und später

Schwager Gerhardts war, und daß er unter Gerhardts An

leitung das Lied verfaßte, dann würde sich erklären, daß der

eine Freund Gerhardts, Crüger, es Barthold, der andre,

Ebeling, es Gerhardt beilegen konnte.

Außer diesen ^e-tempore-Liedern der gewaltige „Lobgesang":
Zollt ich meinem Gott nicht singen

die Psalmenlieder
Ps, Zl) Ich preise dich und singe -

Ps III ^ch will mit Tanken kommen
das „Danklied nach überstandenem Kummer"

'Ans den Nebel folgt die Tonn

da^ Lied wider die Sorgen:
T» bist ein Mensch, das weist! du wohl

das „Gebet um Glück und Segen"
^ch weift, mein Gott, daß all mein Tu»
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dann das allbekannte über Psalm 37,5 (in der dem jambischen
Rhythmus angepaßten Nibelungenstrophe):

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt:

das ans Joh. Arndts Paradiesgärtlein umgedichtete
O Jesu Ehrist, mein schönstes! Licht

dann das „christliche Trost: und Frendenlied aus dem 8. Kapitel

an die Römer":

Ist Gott für mich, so trete
und cmßer dem schon oben S. 18 erwähnten Friedenslied sein
entzückender „Sommergesang"

(«eh ans, mein Herz, »nd suche ^rcnd

Wann hat uns ein andrer unsrer Sänger am Kirchenlied

aus einen Wurf eine so stattliche Reihe unvergänglicher Lieder

geschenkt'? Und neben diesen allbekannten noch 24 andre neue

Lieder von verschieden abgestuftem Werte. Zunächst eine ganze

Reihe von Bearbeitungen von Bibelterten:

Tic sieben Worte: Hör an, mein Herz, die siebe» Wort
^esnj, S3: Zicke, mein getreuer Knecht

Christi Grablegung: Als Rottes i/amm und Lenc
Tie Ostergcschichtc: Nun freut euch hier und überall

Ps, 34: ^ch will erhöhe» immcrfort
Ps, 73: Sei wohlgemut, o Ehristenseel
Ps, 40: Hört a», ihr Völker, hört dock) n»
Sprüche Snl, 31 : Ein Weib, das Gott den Herren liebt

l„Fraue»lob">
Ps, 13: Wie lang, o Herr, wie lange soll
Ps, 91: Wer nnterm Schirm des Höchste» sitzt
Ps, IIS: Das is

t mir lieb, das, «ort mein Hort
Hose« II: Was soll ich doch, v Ephram,

Hosea 6: Kommt, ihr trnnrigcn Gemüter ^>

Micha 7: ^>ch Habs verdient, was will ich doch

Sodann noch einige weitere poetische Bearbeitungen von

Gebeten aus I. Arndts Paradiesgärtlein:
^ch danke dir dcmütiglich

Ach treuer Gott, barmhcrzigs Herz -
Varmherzger Vater, höchster t^vtl

Ferner das Psingstlied
Gott Vater, senoc deinen Geist

und das Trinitatislied
Was alle Weisheit in der Welt i
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die „Trostgesänge"

^>ch Hab oft bei mir selbst gedacht

und Noch dennoch niustt du drum nicht ganz

das „Danklied einer reisenden Person auf dem Rückwege"
Nun geht frisch dranf, es geht nach Haus,

Ihr Noftlein, regt die Bein!

serner das trochäische „Danklied für Leibesgesundheit"
Wer wohl auf is

t und gesund,

Hebe sein Kemüte ^

Endlich das bereits oben S. 20 besprochene moralisierende
Lied in Alexandrinern

Tu liebe Unschuld du.

In diesem reichen Liederkranz is
t

nicht alles gleichwertig.

Es is
t

auch hier wieder bezeichnend, daß von den zahlreichen

Umdichtungen biblischer Terte oder den Versisicationen biblischer

Geschichte verhältnismäßig nur Weniges im Gemeindegesang

sich gehalten hat, obgleich z. B. seine Psalmenlieder durchweg

Besseres bieten als nur in Reime gebrachte Bibelverse, es ist

stets etwas von seinem eignen srommen Gemüt darin zu finden,

er klebt nie sklavisch an seiner Vorlage. Aber je stärker der ihm
den Antrieb bietende biblische Abschnitt in seiner Seele bewegt
morden und zu einem persönlichen Glaubensbekenntnis geworden

ist, um so stärker is
t die Wirkung. Musterstücke solcher sreien

Variationen biblischer Themen sind „Befiehl du deine Wege"
nnd „Ist Gott für mich, so trete". An letzteres hat sich die
Legende angeschlossen, in der 13. Strophe habe Gerhardt in

den Worten
Kein Zorn des großen Würste»
«oll mir ein Hindruug sein

auf seinen Konflikt mit dem Großen Kurfürsten angespielt. Aber

1 > is
t das Lied nicht erst in Berlin während feines Kampses wider

die kirchliche Politik des Großen Kurfürsten, sondern lange vor
diesem in Mittenwalde gedichtet; 2) is

t die Lesart von 1653:

„Kein Zorn der großen Fürsten", und 3
> erklären sich diese

Worte aus seiner Combination der Stelle Rom. 8
, 38 (Fürsten

tümer, <M"/) mit Eph. 6
, 12 (Fürsten und Gewaltige,

und i^t<7,Vtt): „Fürsten und Gewaltige" sind von ihm zu-
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fammengezogen in „die großen Fürsten" ; nämlich, wie Eph. 6, 12

weiter ausgedeutet wird: die bösen Geister unter dem Himmel. ">>

Ebenso bricht jene andre Gerhardt-Legende, nach der sein

„Befiehl du deine Wege" von ihm gedichtet sein sollte, als er

„amtsentsetzt und des Landes vermiesen" aussichtslos nach

Sachsen habe ziehen wollen/') abgesehen von der ganz irrigen
Darstellung seines Schicksales, rettungslos vor der Tatsache
zusammen, daß es schon 1653 gedruckt worden ist.

Eine etwas genauere Betrachtung verdient das 7 fache
Salve, das sich an die einzelnen Gliedmaßen des leidenden

Heilandes richtet, als Probe feiner Nbersetzungskunst. Der

hlg. Bernhard von Clairvaux, der schon durch Luthers Vor
liebe für ihn der evangelischen Christenheit ein Bekannter ge
blieben war, hatte einst in seinen Predigten über das Hohelied
einen eigenartigen Erguß srommer Andacht vor dem Bilde des

Oucikixus dem Leser dargeboten: „Laßt uns zunächst vor

seinen Füßen niederfallen und vor dem Herrn, der uns ge

macht hat, das was wir getan haben, bemeinen. Dann suchen
wir die Hand dessen, der unsre matten Kniee stützt und stärkt.
Erlangen wir das unter vielem Gebet und Tränen, dann

wagen wir vielleicht schließlich auch noch unser Haupt bis zu
dem Munde der Herrlichkeit zu erheben, um ihn — ic

h
sage

es mit Zittern und Zagen — nicht nur zu betrachten, sondern
sogar zu küssen".") Ein späterer uns unbekannter mittelalter

licher Dichter hatte diese Art der Andacht nun weiter ausgemalt
und zu einem Kranz von 7 Lalve, oder wie der alte Titel es

benennt, zu einem „rhythmischen Gebet zu jedem einzelnen Glied

maß des leidenden und am Kreuze Hangenden Christus" aus

gestaltet. Der Dichter betet sich dabei am Krucifix von unten

nach oben in die Höhe: er beginnt bei der Betrachtung der

durchbohrten Füße, wendet sich von da zu den gebogenen und

zitternden Knieen, dann seitwärts zu den ans Kreuz genagelten

blutenden Händen, betrachtet darauf die offene Seite, die er

mit seinem Munde andächtig berührt, um das daraus rinnende

Blut aufzusaugen: aber auch an Jesu Brust als der Wohn
stätte der Liebe und Weisheit und dem Thron der Treieinigteit,



ivill er wie Johannes ruhen; ebenso richtet er einen besonderen
Oruß an das Herz Jesu, auch dieses möchte er an sich drücken
re coinplecti ine clelectat, so gelangt die Andacht endlich
bis zu Jesu Angesicht, dem dornengekrönten Haupt, dem bleichen
Antlitz, dem Munde, der Milch und Honig ihm gespendet hat.
Dies Haupt möge sich ihm neigen und in seinen Armen die

^uhstätte finden. Diese 7 Salve sind im trochäischen Rhythmus,
ivie er durch die sogen. Sequenzenstrophe seit dem 12. Jahr
hundert beliebt wurde, und zwar nach folgendem eigentümlichen

Schema gedichtet!

so daß 1 und L, und wieder 3 und 4 sich reimen, die 5. Zeile
ober plötzlich in Jamben umsetzt; dasselbe wiederholt sich in

Zeile 6 -10, so dafz <
i, 7 und 8
,
9 sich wieder reimen und 10

endlich mit Zeile ö gereimt wird.") Daß diese Lieder nicht
vom hlg. Bernhard selbst herrühren, gilt in der katholischen

Wissenschaft als ausgemacht. Schon der gelehrte Mabillon

Halle seinem Abdruck die Bemerkung vorangeschickt „ich glaube

nicht, daß die nachfolgenden Verse Bernhard beigelegt werdeil

dürfen." Der !l?rdensgenosse dieses, der (Zisterzienser Janau-
schek sagt im katholischen Kirchenlerikon kurz und bündig i „Tie
folgenden Dichtungen haben den hlg. Bernhard nicht zum

'Verfasser."") Der gelehrte Kenner der mittelalterlichen Hand-
ichrifteu, B. Haureau, ^lembre cle I'Institut, hal in einer

eignen Schrift 1890 auf Grund einer Untersuchung der wenig

zahlreichen und späten Handschriften die Nnhaltbarkeit der

Tradition erwiesen.", Ebenso is
t 1891 der gelehrte Biograph

Bernhards, E. Vacandard, in einem Aussatz in der Kevue
<Zes cjttestions Iiistoricnies ans anderm Wege der Untersu-
chung zu dem gleichen Ergebnis gelangt.") Merkwürdiger Weise

is
t

hier die evangelische Hmnnologie viel traditionsgläubiger

gewesen. Wackernagel") hat, obgleich er Mabillons Ausgabe



vor sich hatte, die 7 Lalve unbedenklich wieder dem hlg. Bern

hard beigelegt, Koch/'') ^ischer^«) und Achelis^) äußern keinen

Zweifel- Daniel^) versuchte zwar schüchtern zwischen Echtem
und Unechtem in ihnen zn scheiden: erst M. Herold"' gab
18V7 dem Zweisel Raum, suchte sich aber zu trösten: „sicher

wenigstens aus der Schule Bernhards", bis endlich 1902 Has

hagen ^) nachdrücklich auf die Ergebnisse katholischer Forschung

hinwies.

Aus diese 7 Lalve war schon vor P. Gerhardt auch evan-
gelischerseits die Aufmerksamkeit gelenkt worden. Valerius-
Hrrberger^, rühmte si

e als die „honigsüßen Reime, die sich

zu allen Gliedmaßen Christi am Kreuz wenden". Er eitierte
die letzten Strophen von „öalve caput crueiitatnin" nnd

setzte hinzu : „In meinem letzten Stündlein soll das mein Seuszer
sein". Nnd es is

t direkter Nachklang seiner Lektüre dieser-

Lalve, wenn er in seinem „Valet will ic
h dir geben" singt:

l^rschem mir i» dem Bilde.

^»m Trost i» meiner Not,

Wie dn, Herr Christ, so milde

Tich >,ast gebliil't Tod

Und ebenso entstammt dem Lalve a6 latus:
Verbirg mein -ccl an? («nadrn
deine offne «cit.

Dann aber waren diese 7 Lalve auch schon von einem evan

gelischen Dichter übersetzt worden. Der Archidiakonus an
der Marienkirche in Halle, Samuel Cuno, dessen Amtsgenosse
und Nachfolger Gerhardts Lehrer Paul Röder , s. oben S. >

geworden war, bekannt als Dramatiker wegen einer von ihm
160L herausgegebenen Dramatisierung der Geschichte des IHäh-
rigen Jesuskindes, ^esu« amissus et repertus,^) ließ 16<N>

ein Andachtsbnch unter dem Titel Oratorium R. IZernnar6i

I^atitto-^ermatticulii erscheinen. Hier teilt er von Bl, R2l>
an die R,I?vtlimica oratio lateinisch mit uud giebt aus der

gegenüberstehenden Seite seine eigne deutsche llmdichtuug. Diese-

bisher meines Wissens unbeachtet gebliebene Schrift halte ich

für die Vorlage für Gerhardts eignen Versuch: er wird sie

schon als Student durch Röder kennen gelernt haben. Will



man beurteilen, was er als Übersetzer geleistet hat, so muß
man Cunos Arbeit mit der seinen vergleichen. Dieser wandelt

das trochäische Versmaß in jambisches um: 4mal

und in der 5. Zeile: —-—^ . ^—^, die Reime setzt er
genau wie im Original und bemttht sich, Zeile für Zeile
möglichst genau miederzugeben. Gerhardt dagegen emaneipierl

sich völlig von der Strophenform des Originals: um die Ein

tönigkeit zu vermeiden, wendet er für jedes der 7 Lieder eine

andre Strophe an (1. Freu dich sehr, v meine Seele; 2. An

Wasserflüssen Babylon: 8. Was mein Gott will, das gscheh

allzeit: 4. Christ unser Herr zum Jordan kam: 5, Vater unser
im Himmelreich: 6. 0 Mensch, bewein dein Sünde groß: 7. Herz
lich tut mich verlangen). Er hat Strophen gewählt, die bald
6, bald tt

,

teilweise ö und 10, ja 12 Heilen haben. Je eine dieser
seiner Strophen entspricht jedesmal der 10zeiligen lateinischen
Strophe, aber so daß es ihm gar nicht um möglichst wörtliche

Wiedergabe des einzelnen Satzes, sondern um eine bald knappere,

bald ausführlichere Unidichtung der Gedanken zu tun ist. Eine

Ausnahme macht nur Nr. VII (O Haupt voll Blut und Wunden),
wo zwei 8zeilige Strophen seiner Nmdichtnng je einer lOzeili-
gen des Originals korrespondieren. Wo er wie in Nr. VI eine
l^zeiiige Strophe gewählt hat, kann er sich frei ergehen. Man

vgl. z. B. in VI Strophe 3:

<
1

cor cwice prue-ililecuii», Mein Herz is
t knll, hart und belvrl >

Uiinlli, cor ineuiii iNecnn», Von allem, was zur Welt geliöri,
Lr in vsnis i>i<Z«r!lN,ni Hragt nur »ach eitle» Zache»:
riuui fac et timoralun^, Trum, herzes Herze, bilt ich dich,
üiepnls« retrv sri^nr^ ?n wollest dies mein Herz tt»d mich

War»,, weich mid sauber mache»

?er uieclullsvi ccir^ii, mri, Laß deine Flamm und starke M»l
peccatoris Älque rei, Turch all nieitt Herze. (Heist und Mttl
1°»u» sin«r lrsu^feriUur, Aiit alle» Kräften dringe»:
gu« cor wlulll rapistlir Last dei»e Lieb Ilttd Freundlichkeit
l«lnz<neu« ävioris vuluere. ^^ur lÄegeutieb und Tankbarkeit

Mich arine» Zmider bri»ge»

Wo er dagegen, wie in Nr. V, »UV <
;

Zeilen für die 10 des

« «aivtrau, Paul ««Haidt, Z



Originals zur Verfügung hat, da muß er kräftig zusammen
ziehen; vgl. V Nr. 1.
.^illve saiu» me», 6eu», l^egrüstet seist du, ^ott mci» Heil.
5«su, clulci» .nncii- NISUS, Aiein Auge, ^.'ieb und schönstesi Teil;

kvilve pectus rev^r^ncluni, I^egrüstet seist du, werte Brust.
(.»III lrenior« cnotin>?S»kjnni,
/Xinnri?! clriinic'ilinm,

^Vve rlirnnus ?rinii»ri», Tu Oiollessolm, du B!e»sche»l»si.
.Xrcs law? cnurituri« ?„ Träger aller Biird und ^nst,
I'iriiittiii^nlnni iiitii-iiiil.iris, ?» aller Binde» N»h »»d Rost

Ilniiiiliniii trii.'Iiniiilii,

Besonders deutlich erkennen wir aber seine Meisterschaft
im Vergleich mit Ennos Versen. Ich gebe zum Vergleich Nr. I
Str. I l
(«egriistt seist 5», Herr >V's" (5 brist,

Tos Heil der gonze» Well du bist,
Bei deim Kreuz zu sei» mich gelüsi,

War»»i^ allein bewnstr dir ist.

?» ivollil mich bei dir dulde»
Mo wärst d» liier, ich i,iel,er trel,

^a glaub geivist, du seist zur 5lält
Wie blost sei, ich liier bnugen dich,

Bor dir zu ^»st allbier soll ich,

Verzech mir meme schulde».

.^u weiterem Vergleich set^e ich die der evangelischen Christen:

heit so werten Schlußverse von Nr. VII hierher, muß hier aber
auch zur Vollständigkeit des Pergleiches das schöne lateinische

Original beifügen:

Zei mir la»se»dmal gegriistel,

Ter mich je »»d je geliebt,
^es», der d» selbst gebiister

Tos, womit ich dich betriibt

Ach wie is
t mir doch so wobl.

Wau» ich knien und liege» soll
A» dem Kreuze, du dn stirbest
ttnd ui» meine ?eele wirbesi

^IIIIII Hit' incii-i S8l nec«!>»e,

Xnli milii llinc cl^r»!,,.».

In trein^niltt inottis linra
VrnI iiii äddicjne innra.

I urrk» in« rl likorii.

Wen» mein Zluud NU» vorbände» ist,

5o Inst »lich nicht, Herr ^es» Llirisl.

^n Todes '>!ot »iid Ättgste» bang,

Koniittdan» ^esu, verzeuch nicht lang,

>Zei mein -chich und Erlöser,

Wann ich einmal soll scheide»,

Zo scheide nicht von mir;

Wnii» ich den Tod soll leiden,

5o tritt dn dann berfiir
Wo»» mir om allerbäiigsle»

Wird um dos Herze sei»,

-o reist mich aus de» Ängste»
Krait deiner Angst und Pein!



<um nie judes «uiz^rärS, Wenn du willst, daß ich scheiden soll

^esu cksre, tliuc sppg,re. Bon dieser Erd, komm dazumal,
« smplk>cten6t>. Herr ^zesn, du mein Aufenthalt,
'i'c-iiirupüulii luuc »s,t«>iic>e Last dich von mir dann sehen bald

In crvce sslutiker». Ans heilsam» Kreuzes Ttmnme,
.^inen. Vieraus ffriind ich mein Amen

Erscheine mir zum Schilde.

>jum Trost in meinem Tod,

Und last mich seh» dein Bilde

^zn deiner 5ireuzes»ol;

Ta will ich »ach dir blicken,
Ta will ich glaubensvoll
Tich scst an niein Herz drücken^

Wer so stirbt, der stirbt wohl

Gerhardts Umdichtung macht schlechterdings nicht den Ein
druck einer Übersetzung, si

e

is
t tem Original ebenbürtig, ja in

mancher Beziehung ?:och wertvoller als dieses. Er hat mit
leiser Hand manchen Satz des Originals beseitigt, anderes ab

geschwächt.- letzteres z. B. in Nr. III, wo das LiriburiZo bibens
«re Ornoris Ltillicicliinn abgeschwächt ist in: slaA mit dem Blut,
das mir zu gut vergossen, mich erquicken. Gleichwohl is

t es sehr

erklärlich, daß aus unsern Gesangbüchern die meisten dieser Kslve
wieder verschwunden sind und nur „O Haupt voll Blut und
Wunden" allgemein und vielfach auch noch das „Sei mir
tausendmal gegrüßet" aber oft mit Streichung des 2

.

Verses

„Ich umfange, herz und küsse der gekränkten Wunden Zahl und
die purpurroten Flüsse deiner Fuß- und Nägelmal — ,

"

sich da

rin gehalten haben. Denn der Grundgedanke einer die einzelnen
Gliedmaßen Christi betrachtenden Andacht is

t uns eine Ver-

irrung, die mit ihrer lokalisierenden Betrachtung eine ouantitative

Schätzung der beiden Christi befördert und mit ihrem Lechzen

nach dem materiellen Blute als dem heilbringenden „Saft" eine

materialisierende Verschiebung an dem Wert des Ovsertodes
Christi vollzieht. Wir können nur solche Verse daraus wirklich
mit Andacht singen, die uns gestatten, von den einzelnen Glied

maßen absehend, die Person des sterbenden Heilands selbst
ins Auge zu fassen. Ein Vers wie in Nr. I V

Ore nie« te slsrns!^ cciuUu^a,

Ll arklemer .icl ine striu?n,
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In te nieuui cor inline«,

is
t

auch in der abschwächenden Umdichtung Gerhardts
Mein Mund streckt sich mit aller ,^ir>isl,
Tamit er dich berühre.
Und ich den teuren Lebenssaft

^n Mark und Veine» spüre

einfach unannehmbar. Wir erinnern uns, wie diese Art der

Andacht weiter gewirkt hat einmal i
n der — glücklich wenigstens

in ihren widerwärtigen Äußerungen überwundenen Seitenhöhlen:

Poesie der Brüdergemeine und andrerseits fortwuchert im Herz:

Jefu-Cultus der modernen katholischen Kirche. Aber in voller

Bewunderung stehen wir vor der Kunst, dem Feinsinn und der

rhythmischen Meisterschaft, die diese Umdichtungen geschaffen

haben. Größer freilich is
t uns Gerhardt doch da, wo er ganz

seine eigne Frömmigkeit im Liede ausklingen läßt. Für evan:

gelische Heilsgewißheit, schlichtes, festes Vertrauen zu Gott, Ge-

duld in Kreuz und Leiden, heldenhafte Glaubensfreudigkeil,

seliges Kindesgefühl u. dgl. weiß er Töne zu finden, die viele

seiner Worte zu klassischen Zeugnissen evangelischen Glaubens-

bewußtseins gestempelt haben. Es hält schwer eine Auswahl
von Proben hierfür zu treffen, denn es handelt sich um eine

reiche Fülle des Schönen und Vortrefflichen. Man sehe, wie er in

seinen Weihnachtsliedern den Festton z. B. in den ersten Strophen
von „Wir singen dir, Emanuel" so prachtvoll zu treffen weiß,

und wie in den Schlußstrophen wieder die helle Festfreude so

stimmungsvoll ausklingt. Man erquicke sich in „Fröhlich soll
mein Herze springen" an Strophen wie „Nun er liegt in seiner
Krippen" oder „Die ihr arm seid und elende" - wie hat er es

da ersaßt, daß es sich um die Geburt des „Heilandes", um die

Offenbarung der Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes Handell
Mit Fug und Aecht is
t in dein „Ich steh an deiner Krippen

hier" die Strophe „Ich lag in tiefer Todesnacht" der evan

gelischen Christenheit ein besonders lieber Weihnachtsgesang ge

worden. Mag es ferner auch Heller tönende, fast möchte ich
sagen lauter schmetternde Lob- und Dankeslieder geben als Ger

hardts „Sollt ich meinen, Gott nicht singen", an Tiefe nnd
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innerem Gehalt steht es in erster Linie und erhebt sich in dem un

vergleichlich schönen Schlußvers „Weil denn weder Ziel noch
Ende" zu einer Innigkeit und einem kindlichen Vertrauen, die

zu einer aufs tiefste ergreifenden Anbetung Gottes im Geist die

Seele erheben.

Bis ich dich nach dieser Zeil
Lob »nd lieb in Ewigkeit,

Aber auch das weniger bekannte „Ich preise dich und singe"

hat einen ähnlichen Schluß von erhabener Schönheit!
Auf da« zu deiner Ehre
Mein Ehre sich erhttv,
Nnd niinmer stille wäre.

Vis daß ich deine Lieb
llnd ungezählte Zahl
Ter großen Wunderdinge
Mit ewgen Freuden singe
^»i güldnen Himmelssaal

Wie weiß er Zagenden Mut und Vertrauen ins Herz zu singen !
Man hörei als dein Kind und lege dich

In deines Paters Arme,
Bitl ihn und flehe, bis er sich
7ei». wie er pflegt, erbarme:
So wird er dich durch seine» (»eist

Auf Wege», die du iht nicht weint.
Aach wohlgehaltncm Ringen

Aus allen Sorgen bringe»

(aus „Tn bist ein Mensch, das weißt du wohl"), lind was
für ein reines, sonniges Gemüt klingt uns aus seinem Sommer-

lied „Geh ans, mein Herz, und suche Freud" entgegen, mit

seiner Freude an Bäumen und Blume», und allem was draußen
lebt und sich regt, bis dann sein fröhliches Herz nicht anders

kann als zu bekennen
^jch sittge mit. wen» alles singt!

und nun seine Gedanken von der Erde zum Herzen Gottes

erhebt: Ach, denk ich, bist d» hier so schön.

Und laut du uns so lieblich geh»

Aus dieser arme» Erde»,

Was will doch wohl nach dieser Well
Tort in dem festen Himmelszelt
Nnd gnldnem Schlosse werden!
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um mit der Bitte zu schließen-
Erwähle mich zum Paradeis
Und laß mich bis zur letzte» Neil"
An Leib und Zcelc griinc»

Neben solchen Liedern klingt freilich sein „Danklied für
Leibesgesundheit" etwas hausbacken und fast wie ein Vorläufer
gewisser Dichtungen des Itt. Jahrhunderts. Wir lächeln, wenn
wir hören, daß ihm seine Hausmannskost so gut schmeckt, daß

„ein Gerichtlein Kohl" von ihm höher geachtet wird „als Melonen",

daß er froh ist, von „Hauptweh, Stein und Gicht" verschont zu
sein, und daß er weder stumm noch lahm noch taub ist, geschweige

denn, daß er „im Haupt verirret" wäre. Aber auch diese pro

saischen Gedanken durchwärmt und verklärt der dankbare Auf
blick zu seinem Schöpfer, der ihm so gestattet, an Gottes Werken

sich zn erfreuen und den Beruf zu erfüllen, den dieser ihm ge

wiesen hat.

Es is
t kernhafte, durch und durch gesunde evangelische

Frömmigkeit, die diese Lieder atmen.

Das Jahr 1655 gab Gerhardt Gelegenheit, ein einzelnes
Lied zu veröffentlichen. Es starb der kurfürstliche Amtsschreiber
Joachim Schröder im benachbarten Zossen, und Gerhardt in

seiner Eigenschaft als Inspektor (Superintendent) hielt selber
dem kurfürstlichen Beamten die Leichenpredigt (17, Mai 1655)
und zwar über den von diesem selbst gewählten Leichentert

Pf. 71, 9- „Verlaß mich nicht in meinem Alter usw." Als er
dann nach der Sitte der Zeit diese Leichenpredigt auch drucken

ließ, fügte er eine Umdichtung des ganzen 71. Psalms hinzu:
Herr, dir trau ich all mein Zage

Der 3 neuen Lieder, die im Jahr 1656 znm Druck ge
langten, is

t bereits oben S. 27 gedacht.

S. Die Jahre in Verlin,

1657 war der Rus des Berliner Magistrats an Gerhardt

zum Diakonat an St. Nikolai gelangt. Nicht nur seine und

seiner Frau persönliche Beziehungen zn Berlin, sondern auch



das Amt in der Residenzstadt selbst ließen es möglich erscheinen,

daß er seine Stellung als Propst und Inspektor aufgab, um

ein einsaches Diakonat zu übernehmen. Nach achttägiger Über

legung antwortete er dem Magistrat:^) „Wenn ic
h denn nach

fleißiger Anrnsung des Namens Gottes und reifer Erwägung

der so einhelliglich auf mir ^fo!> gefallenen Votoruni so viel

abnehme, daß der liebe Gott in diesem Werke seine sonderbare

Schickung und Regierung habe, als will mir nicht anstehen,

diesem großen uud allgewaltigen Herrn zu widerstreben. Nehme

deromegen obberührte Vocation im Namen Gottes, wie si
e von

meinen hochgeehrten Herren mir zugesendet worden, auf und

an, der christlichen Hoffnung nnd Zuversicht, daß fromme Herzen
mit dem emsigen Gebete mir zu Hülfe kommen, und daß durch

solch ein geringes Or^anon, wie ic
h

mich 5
s) erkenne, seine heilige

Gemeinde ivohl gebanet werden möge, fleißig zu Gott werden

seufzen helfen. Der 1'erminus, so mir zu meinem Anzüge

gesetzet, will mir' zwar meiner noch obliegenden Amtsgeschäfte
und allerhand Haushaltungs-Verrichtungen halber fast zu kurz,

und geschwinde fallen, jedennoch werde meiner hochgeehrten

Herren Belieben auch in diesem mich zu c«nl«rnneren ic
h meinem

besten Vermögen nach mir angelegen sein lasfen." Am 2L. Juli
verrichtete er die erste Amtshandlung in seiner neuen Stellung.

Aber das so freudig übernommene Berliner Amt verwickelte

ihn bald in die schwersten Gewissensnöte und führte eine Tragödie

herbei, die völlig zu verstehen uns in einer mannigfach ver

änderten kirchlichen Atmosphäre Lebenden nicht ganz leicht wird.

Wir müssen dazu die damals bestehenden konfessionellen Ver

hältnisse der Mark ins Auge fassen.
Zu Weihnachten 1613 hatte Kurfürst Johann Sigismunds

aus einer durch Lektüre reformierter Schriften, persönlichem

Verkehr mit Fürstenhäusern reformierten Bekenntnisses und per

sönlichen Aufenthalt in der Pfalz allmählich fest gewordenen
Überzeugung seinen Übertritt zu diesem Bekenntnis vollzogen.

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, meist aus den dem Hofe
nahestehenden Kreisen, war seinem Beispiel gefolgt — selbst
seine Gemahlin hatte Widerstand geleistet; i
n der großen Masse
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des Volks, in der überwiegenden Mehrzahl der Geistlichen und

auch bei den Ständen war Ablehnung dieses Schrittes des

Fürsten nnd entschlossener Protest gegen jeden Versuch, si
e vom

Luthertum abwendig zu machen, die Stellung, die si
e

fortan

einnahmen. Unter dem Drängen der Stände hatte auch der

Kurfürst auf den naheliegenden Wunsch, fein Volk nach sich zu
ziehen, verzichten müffen, aber eine gewiffe Unklarkeit der kon

fessionellen Verhältnisse und ein hochgradig empfindliches Miß
trauen gegen jede kirchenpolitische Maßregel des Fürsten war
die sehr natürliche Folge gewesen. Ter Große Kursürst, selber
ein entschiedener Anhänger des reformierten Bekenntniffes und

um dessen reichsgesetzliche Anerkennung im westfälischen Frieden

hoch verdient, mit einer Fürstin aus streng resormiertem Haufe,
der Oranierin Luise Henriette vermählt, hatte begreiflicher Weise
den Wunsch, die Kluft, die der konfessionelle Streit zwischen
beiden evangelischen Bekenntnissen, zwischen Fürst und Volk,

ausgerichtet hatte, möglichst auszufüllen. An eine Union beider

zu einer Kirche war freilich nicht zu denken: aber sein Be

streben ging darauf, einmal den Lutheranern die z. T. direkt

gegen den Calvinismus gerichtete Bekenntnisschrift, die Kon-

kordien-Formel, zu nehmen, in der Hoffnung, damit die polemi-

fche Stimmung gegen seine Kirche ihnen abzugewöhnen, ferner
die geistige Verbindung der Märkischen Pastoren mit der streit
baren Universität Wittenberg zu lösen nnd endlich auch die

leidige Kanzelpolemik zu unterdrücken, da diese den Gegensatz

beständig schärfte und mit der beliebten Kampfesart, dem Gegner

alle erdenklichen bösen Konsequenzen seiner Lehrmeise zu im

putieren, ein ruhiges, sachgemäßes Urteil über die bestehenden

Lehrdifferenzen unmöglich machte. So begreiflich von feiner
Seite diese Kirchenpolitik war, sv verständlich is

t aber auch das

Mißtrauen und der Widerstand, auf den er dabei bei den

lutherischen Geistlichen uud den Gemeinden stieß. Nicht nur

daß diese in den Calvinisten Eindringlinge sahen, die sich in

einen Teil ihres kirchlichen Besitzstandes gesetzt hatten, und

durch die resormierte Taktik, ihre Lehre als das erst völlig

durchgeführte Wert der Reformation zu bezeichnen, die Luthe
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rancr aber als noch hie und da im Papismus stecken Gebliebene

zu betrachten, sich gereizt fühlten: es vollzog sich jetzt auch die

traurige Konsequenz davon, daß man sich gewöhnt hatte, den

Heilsglauben mit der theologisch entfalteten Kirchenlehre zu

verwechseln. Als Bruder konnte man nur den anerkennen, mit
dem man in allen Lehrstücken der Dogmatil übereinstimmte:
selbst der Christenname konnte denen, die in der Lehre ab

wichen, kaum zugebilligt werden. Ein Frennd Gerhardts, Kla^.
Heiuzelmann, predigte im Eifer: „Wer nicht lutherisch ist, der

is
t

verflucht" b«), und Gerhardt selbst gab ein Gutachten ab,

in dem sich die Worte finden: „Ein Christ is
t derjenige, welcher

den wahren seligmachenden Glauben rein und unversälscht hat,

auch die Früchte desselben in seinem Leben und Wandel sehen
läßt, also kann ic

h die Calvinisten c^ua rales nicht sür Christen
halten. "b>) Diese Verwechslung von Glauben und Kirchenlehre

machte auch ein friedliches Nebeneinander beider Konfessionen

außerordentlich schwer und führte Gewiffenskonflikte herbei, die

sonst unbegreiflich wären.

Nun ergriff der große Kurfürst seit 1656 Maßnahmen
der lutherischen Kirche gegenüber, die als ein Eingriff in ihr
Heiligtum erscheinen mußten. Eine Verordnung an das Berliner

Konsistorium (eine aus Resormierten und Lutheranern gemischte

Behörde) vom 3
.

Tez. 1656 schaffte bei den Ordinationen die

Verpflichtung auf die Konkordien- Formel ab: eine andre im

Frühjahr 1657 verwies alle Ordinationen (und damit auch
die Examina) allein nach Berlin. Als nuu der Unwille ein

zelner Pastoren sich dagegen in der Predigt Luft «lachten, folgte

disziplinarisches Einschreiten gegen si
e

nach.^) Dann ließ der

Kursürst 165ö eine Predigt seines reformierten Hofpredigers

Bartholomäus Stosch drucken, in der dieser durch Darlegung

des Gemeinsamen in beiden Bekenntnissen sür eine Vereinigung

beider plädierte, jedenfalls aber für eine Verträglichkeit beider

mit sanftmütigem Geiste, zugleich aber sich dahin aussprach,

daß die Reformierten den Lutheranern ja doch nur die Wahr
heit bringen wollten.^) Natürlich bewirkte diese Schrift tat

sächlich nur nenes Mißtrauen. Auch die an sich verständige
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Verfügung, daß bei den Kandidaten-Examina mehr auf Be

kanntschaft mit der hlg. Schrift, als auf „subtile Streit- und-

Schulfragen" gesehen werden solle (März 166^), erschien jetzt
als ein Versuch, die jungen Theologen vom Studium der luthe

rischen Dogmatik und Polemik, und damit von der Wehr gegen
den Calvinismus abzulenken. bs) Kurz darauf (2. Juni 1662)
erschien das von Stosch verfaßte Toleranzedikt. Im Anschluß
an Johann Sigismunds Edikt von 1614 verbot es den Luthe
ranern das „Verdammen und Verketzern der Personen oder

Kirchenlehrer und die höhnische Verstellung oder Verkehrung

der Lehren" der Reformierten. Bei der Ordination sollte jeder

Ordinand durch Revers sich verpflichten, danach zu handeln.
Es war offenbar ein Edikt im Interesse des reformierten Be

kenntnisses bb).

Nun hatte in den Tagen vom 1. il. Juni 1661 in Kassel ein
Religionsgespräch zwischen Vertretern beider evangelischer Kon

fessionen mit überraschend irenischem Ausgang stattgefunden.^

Landgras Wilhelm VI. von Hessen hatte seine reformierten
Marburger Theologen den lutherischen Theologen der Universität

Rinteln gegenübergestellt und si
e über die Differenzpunkte Abend

mahl, Prädestination, Christoiogie und Taufe verhandeln lassen.

Betreffs dieser Lehren war friedfertig festgestellt worden, wie

weit die Einigkeit reichte und worin man differierte: man war

darin übereingekommen, daß man i
n den für Glauben und Selig

keit grundlegenden Artikeln einig sei, und hatte sich gegen

seitig als Glieder der wahren Kirche und als Glaubensgenossen

anerkannt: man hatte beschlossen, die Kanzelpolemik wider ein

ander einzustellen und die strittigen Lehren so zu behandeln,

daß man weder Personen angreise, noch den Gegnern Konse

quenzen zuschöbe, die diese nicht anerkennte». Ans Wunsch der

Kolloquenten wendete sich der Landgraf nun auch an Branden

burg mit der Aufforderung, diesem Friedensbunde beizutreten.

Ter Große Kurfürst hatte natürlich an dem unerwartet günstigen
Ergebnis seine Freude; um so mehr war er entrüstet, daß die

Wittenberger unter Abraham Calovs Führung das Entgegen

kommen der lutherischen Professoren aus Rinteln heftig als
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einen Verrat an der Wahrheit angriffen und den Reformierten
die Bezeichnung „Evangelische" absprachen. Am 21. August
1662 schrieb er auch sür Berlin ein solches freundschaftliches
Religionsgespräch aus: die Geistlichen von Berlin und Cölln

sollten sich mit seinen Hostheologen unterreden. An demselben
Tage erließ er aber auch ein Verbot des Besuchs der Witten

berger Universität. Kein Wunder, daß, als am 1. September

das Religionsgefpräch begann, hier keine so sriedfertige Stim

mung vorhanden war, als in Kassel: den Geistlichen von Nikolai,

Marien und Petri, unser Gerhardt unter ihnen, standen Stosch
und zwei andere reformierten Theologen gegenüber, den Vor

sitz führte der reformierte Oberpräsident, der Liederdichter, Ober-

Hofmeister und geistliche Berater der Kurfürstin, Reichsfreiherr
Otto von Schwerin."») Sehr überlegt^) lautete die den Luthe
ranern vorgelegte Frage: ob in den in Brandenburg aner-

lannten reformierten Bekenntnissen etwas gelehrt werde, wo

durch der, der es glaube, nach göttlichem Urteil verdammt sei,

oder etwas verneint oder verschwiegen fei, ohne das man nicht

selig werden könne. Aber die Berliner lutherischen Geistlichen
— die von Cölln waren entgegenkommender, wurden aber auch
von den Berlinern nicht mehr als vollwichtige Lutheraner, son
dern als „Snnkretisten" beurteilt — forderten zunächst Ein
berufung der Geistlichen auch andrer märkischer Städte. Ein
Votum von P. Gerhardt zeigt uns von vornherein den ab

lehnenden Standpunkt, wie ihn die Gesamtanschauung und das

Mißtrauen gegen Stosch und Genossen, ja gegen die kurfürst

liche Kirchenpolitik hier geschaffen hatte : „man will uns durch

dieses OoNocjuium zu einem solchen Frieden bringen, da die

Reformierten bei ihren vorigen Lehrpunkten verbleiben und

doch gleichwohl die Lutheraner si
e vor Brüder erkennen und

annehmen sollten. Solchen Frieden wird mit Gottes Hülfe
keiner unter uns lutherischen dem Klinislerio IZerolinensi zu
getanen Predigern eingehen. Und eben daher werden wir von

unserm Gegenteil als ungehorsame, widerspenstige, friedhässige

ausgerufen und bei unserm gnädigsten Herrn in die höchste Ungnade

gebracht werden. "7") Man gewinnt aus den vorliegenden Akten
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stücken den Eindruck, daß, wenn Gerhardt auch in der Öffentlich

keit hinter dem das Wort führenden, amtsälteren Archidiakonus

Reinhardt zurücktrat, er doch durch seine im Kreise seiner Amts

brüder abgegebenen, ost sehr aussührlichen Vota eine vollwichtige,

sehr entschiedene und klare Stellung einnahm. Er bekennt sich
rückhaltlos „mit Herz und Mund" zur Konkordienformel- ihm

is
t mizmeiselhast, daß i
n der Lehre von der Gnadenwahl, Person

Christi, Taufe und Abendmahl die Gegner Lehrpunkte treibe»,

die Gottes Wort zuwider smd, und daß si
e daher, wenn si
e

nicht bei Zeiten Bnße tun, ein schweres Urteil im göttlichen

Gericht über sich nehmen müssen. iFalfche Lehre is
t Sünde,')

Stosch und Genossen sind ihm Männer verstockten und ver

härteten Herzens, mit denen sich kein Friede schließen läßt.

Im Interesse der Widerlegung des Irrtums is
t es aber auch

ersorderlich, aus den Lehren der Gegner die Konsequenzen zu

ziehen, nm an diesen das Fehlerhaste und Schriftwidrige recht

deutlich zu machen. Er gibt zwar zu, daß es unter den Re

formierten Christen gibt, aber daß si
e qu« Reformierte seine

Mitchristen und Mitbrüder seien, lehnt er entschieden ab. Anch
kann er ihnen nicht zugestehen, daß si

e

zu ihren irrigen Lehren

dnrch ihr Gewissen getrieben würden : wenigstens is
t das nicht

nur ein irrendes Gemissen, sondern man muß auch wenigstens

von den Theologen unter ihnen sagen, daß si
e dabei gegen ihr

aus Gottes Wort ostmals eines Besseren belehrtes Gewissen
handeln, „sie verhärten und verstörten sich selbst und wollen? nicht

sehen."?')
Das Gespräch rückte bei dem dabei angewendeten Ver

sahren, schriftliche Erklärungen abzugeben, die erst durch

schriftliche Vota sämtlicher Teilnehmer vorbereitet wurden, nur

sehr langsam vor und wurde nach Ili fruchtlosen Sitzungen am
29. Mai 1W3 von Schwerin abgebrochen, dabei alle Schuld
den Lutheranern zugeschoben: der Zorn des Kurfürsten traf
ihren Wortführer Reinhardt, obgleich sich sämtliche Berlinische
Geistlichen mit ihm solidarisch erklärt hatten. Der Kurfürst
wünschte zwar Fortsetzung des Gesprächs, doch jetzt mit Aus

schluß der Berliner: Schwerin sollte andere Geistliche dazu Ke



45

rufen
— aber er fand im Lande keine dazu willigen Leute.

Nun erging am 16. Sept. 1664 abermals ein (von Stosch ver

faßtes) Toleranzedikt, das das gegenseitige Richten und Ver

ketzern untersagte, um „evangelischen Kirchenfrieden" herbeizu

führen.") Es wurden die Vorwürfe und die Scheltnamen
darunter auch der Name „Snnkretisten" als Bezeichnung der

die Schärfe des Gegensatzes Mildernden) einzeln aufgeführt,
mit denen keiner den andern hinfort belegen dürfe, dazu wurde

verordnet, daß die lutherischen Geistlichen bei Taufen auf Wunsch

ihrer Gemeindeglieder den Erorcismus („Fahr aus, du un
reiner Geist," usw.) unterlassen sollten. Die Berliner Geistlichen
wurden beim Kurfürsten vorstellig (29, Okt. 1664): die Be

folgung dieses Edikts werde si
e von der lutherischen Gesamt

kirche abtrennen; er möge ihnen doch bei ihrem lutherischen

Gottesdienst die gleiche Ruhe gönnen, der sich die Päpstler
bei ihrer Finsternis sogar in seinen Landen erfreuen dürften.
Der Kurfürst schickte ihnen ihre Supplikation ungnädig zurück
und drückte ihnen sein Mißfallen aus, daß si

e

fo „wenig Zu
neigung zum Kirchenfrieden hätten" (2. Nov. 1664). 75) Zu»
gleich wurde jetzt auch von den bereits im Amte befind
lichen Geistlichen die Unterschrift jenes Reverses (oben S. 42)
bei Vermeidung der Amtsentsetzung verlangt. Die Berliner

Geistlichkeit wandte sich jetzt mit der Bitte um Beratung an

die theologischen Fakultäten Leipzig, Helmstedt, Jena und Witten

berg, sowie an die geistlichen Ministerien von Hamburg und

Nürnberg. Helmstedt wich vorsichtig einer Antwort aus, Nürn

berg bejahte, die andern verneinten die Statthaftigkeit, daß

Lutheraner diesen Toleranzedikten Gehorsam leisten könnten.

Ein den Geistlichen in Stendal von der Magdeburger Geist

lichkeil gegebenes Gutachten und die Polemik der Wittenberger

Jakultät gegen dieses friedfertige Votum lenkte die Aufmerk
samkeit des Kurfürsten darauf, daß sein Edikt Gegenstand öffent

licher literarischer Verhandlungen geworden war. Den Berlinern
wurde aufgegeben, die bei ihnen eingegangenen Gutachten abzu

liefern; si
e

erhielten am 28. April 1665 vor dem Konsistorium
einen scharfen Verweis nnd sollten sofort den Revers unter
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zeichnen, dessen ursprüngliche Form lautete: „Sr kurf. Durchl.
in H6icti« cle ann« 1614, 62. 64 enthaltene christliche Inten
tion wegen der Kirchen-Toleranz betreffend, erkläre ic

h 51.

mich gegen S. kurf. Durchl. untertänigsten Gehorsams, »»d daß
ic
h jederzeit Gott mit herzlichem Gebet um Beförderung solcher

Kirchen-Toleranz anrufen, auch nicht unterlassen will, alle
Mittel, so zur Kirchen-Toleranz vorgeschlagen werden, anzu

nehme». Will auch in Traktierung der Controversien mich der

besten Moderation gebrauche», den Llenclnim nebst der I'orm.
O«„c. omittieren, den IZxorcisnnii» mitigieren und ändern,

und den obbemeldeten L6ictis in allen Klauseln gehorsamlich

nachleben. So wahr nur Gott helfen soll durch Christum."">
Propst Lilie und Archidiakvnus Reinhardt, zuerst befragt,

weigerten sich standhaft, die Unterschrift zu leisten : da wurde»

diese beiden sofort amtsentsetzt, den vier andern aber
- also

auch unserm Gerhardt — angekündigt, damit seien die bestraft,
die si

e bisher verführt hätten, unter deren Einfluß si
e der Unter

schrift sich enthalten hätten. Mannhaft baten darauf diese vier

in einer Eingabe vom nächsten Tage den Magistrat, als Pa
tron, sich dafür zu verwenden, daß man ihre Herren Kollegen

ohne Unterschrift wieder einsetze, sonst müßten auch si
e

sich ab

setzen lassen, da auch si
e

sich zu solcher Unterschrist mit gutein

Gewissen nicht verstehen könnten.") An demselben Tage zeigten

si
e dem Kurfürsten an, daß si
e

zwar im allgemeinen geneigt

wären, dem Inhalt der Edikte nachzuleben, daß aber noch
etliche Gemissensskrnvel ihnen die Unterschrift nmnöglich machten:

si
e würden ihre Bedenken Punkt für Punkt baldigst einsenden.

Solcher Aufschub se
i

um so billiger, als ihres Wissens kein

Reformierter bisher den Revers unterschrieben habe,^) Der

Magistrat trat kräftig für seine Geistlichen beim Kurfürsten ein.

Umgehend erging aus dem Schloß an den Magistrat die un

gnädige Ordre, „daß die ordentlichen Predigten indessen von

andern verrichtet werden sollten"") — also es blieb bei jener

Suspension. Am 1
. Mai reichten alle sechs ihre „Gewissens-
skruvel" dem Knrsürsten ci»,^) und als si

e erfuhren, daß diese

Eingabe bei dem Kurfürsten nur eine „ungnädige Empfindung"
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erregt hatte, ließen si
e

noch ein zweites Schreiben folgen, in

dem si
e versicherten, daß si
e

sich nach dem Zeugnis ihrer Zu

hörer bisher schon von selbst alles „unchristlichen Perdammens,

Berläfterns und Schmälzens enthalten", auch ferner in Lehre
und Widerlegung alle christliche Bescheidenheit brauche», auch
nur solche Konsequenzen dem Gegner vorrücken würden, die

sich ausdrücklich in dessen Schriften fänden, daß si
e

auch mit

herzlichem Gebet Gott um Beförderung des „wahren" Kirchen-

friedcns anrufen und nichts unterlassen würden, was zu einer

„Golt wohlgefälligen und auf dem Grunde der Wahrheit er
bauten" Toleranz ersprießlich sein werde.^> Diese ihre De
klaration, so hofften sie, sollte dem Kurfürsten statt des ge

forderten Reverses genügen. Gleichzeitig schrieben si
e

jetzt auch

an die Kurfürstin als an ihre gnädigste Landesmutter, si
e möge

durch ihr „wohlangenehmes und höchst zuverlässiges" Wort den

Kurfürsten ihnen in Gnaden wieder zugetan machen,«") Gegen

über der Beunruhigung des ganzen Landes durch diese Vor-

gänge ließ jetzt der Kurfürst eine „Deklaration" ausgehen:

seine Religionsedikte wollten keines Untertanen Gewissen und

Religion Gewalt antun, auch nicht eine „Religionsmengerei"

einführen oder die lutherischen Religions-I^xeicil,i!l verhindern
oder verändern, sondern allein Mißtrauen, Bitterkeit und Haß
wegen ungleicher Religion zwischen Obrigkeit und Untertanen,

Bürgern und Mitbürgern beseitigen. Aber während schon mehr
als 200 märkische Geistliche den Revers unterschrieben hätten,

verachteten etliche „llbelvassionierte" seine Verordnungen. Da

her habe er bei der Widersetzlichkeit der Berliner Geistlichen
jetzt an ihrer zweien „ein Exempel statuieren müssen".«') Roch

einmal trat der Magistrat mit seiner Fürsprache ein und bat,

der Fürst möge mit der abgegebenen Erklärung zusrieden sein
und der Gemeinde zum Pfingstfest die abgesetzten Geistlichen
wiedergeben; der Kurfürst erwiderte, daß er zwar Lilie, den
er nur für verführt halte, noch Bedenkzeit zur Unterschrift

lassen wolle, daß aber Reinhardt sofort Stadt und Land zu

verlassen habe, an seiner Stelle habe der Magistrat ihm einen

seinen Edikten gehorsamen Geistlichen znr Bestätigung zu prä
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sentieren (17. Mai), Die fünf andern Geistlichen wiederholten
noch einmal die Persicherung ihrer moderaten Gesinnung, baten

mit den Edikten ihr Gewissen nicht zu beschweren, sondern si
e

in Frieden bei ihren Bekenntnissen, „dem christlichen Konkordien-

bnch" (also auch derKonkordien-Formeyzu lassen. Nun traten auch
— wie srüher unter Johann Sigismund — die Stände für die

Geistlichen ein und baten in eingehender Begründung, den Geist:

iichen die Reverse zu erlassen nnd die darüber anltsentsetzten
Prediger wieder einzusetzen <9. Juni). Im Namen des Kur
fürsten antwortete Schwerin beschwichtigend, aber doch zugleich

ihre Bitte entschieden zurückweisend. Sofort wendeten sie sich
abermals an den Kurfürsten und baten, er selbst wolle ihnen
erklären, daß er si

e bei „ungemolestierter Übung" der lutheri

schen Religion lassen wolle: er möge den schon im Amt b
e

findlichen Geistlichen keinen Revers abfordern, oder doch die

amtsentfetzten begnadigen: betreffs des Nxoicisnius se
i

ja

freilich eine Unterlassung desselben nach lutherischer Lehre mög-

lich, doch möge er auch hier zarte Gewissen schonen und diesen
Teil seines Edikts so lange suspendieren, bis die Gemeinden

genügend darüber belehrt seien <17. Juni). Der Kurfürst er
widerte, er könne die Reverse nicht abschaffen, doch möchten

si
e mit den Geheimrnten über ein anderes Formular dafür in

Beratung treten. Inzwischen war Lilie, ein 7l)jähriger Greis,

durch den eigenen Sohn bearbeitet, bereit geworden, dem Kur

fürsten anzuzeigen, daß er den Edikten wie srüher, w auch

ferner gehorsam sein werde, er wolle mündlich versprechen,

dem Revers gemäß sich zu verhalten. Aber der Fürst forderte die

Unterschrift. Der geängstete Mann sendete darauf einen von

ihm selbst stilisierten Revers ein, den nun mich der Kurfürst

s31. Januar ItjiM trotz des andern Wortlauts ausnahmsweise
akzeptierte, sodaß er ihn wieder in sein Amt einsetzen ließ.
Aber in derselben Verfügung fügte er hinzu : nnn fehlten noch

die Reverse der andern, „von denen insonderheit der Pfarrer
zu St. Nikolai Paul Gerhard die andern nicht wenig von

ttuterfchreibung des Reverses dehortieret." Dieser solle jetzt vor-

gefordert und zur Unterschrift angehalten, event. mit der Rc
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molion bedroht werden.^) Und damit beginnt die Tragödie

unseres Liederdichters.
Ani 6. Februar steht Gerhardt vor dem Konsistorium, ver

weigert die Unterschrift, wird mit Absetzung bedroht: er bittet

sich darauf zunächst eine kurze Frist zur Überlegung aus, erklärt

aber dann sofort, er habe sich schon längst bedacht und werde

sich nicht ändern. Darauf sagte man ihm feine Remotion im

Namen des Kurfürsten an. Kaum verbreitet sich die Kunde

davon in der Stadt, so verbinden sich die Verordneten der

Bürgerschaft, die Deputierten der Tuchmacher und Gemandschnei-
der, der Schuhmacher, Bäcker, Schlächter, Kürschner, Schneider

und Zinngießer zu einem Antrag an den Magistrat, daß er beim

Kurfürsten für ihren „geliebten Prediger und Seelsorger" sich ver

wenden wolle. Sofort (13. Febr.) richtet jener eine rührende
Fürsprache für ihn an den in Cleve weilenden Kurfürsten. Er

habe in seinen Predigten überhaupt nicht über die Religion
des Kurfürsten geredet, geschweige denn geschmäht und gescholten.

Sein Lehren sei zum Christentum gerichtet gewesen, ebenso sein
Lebe». Beide Religionen müßten ihm das Zeugnis geben, daß
er einen untadelhaften Wandel geführt habe, habe doch der

Kurfürst selbst seine Lieder in „sein märkisches Gesangbuch"
1 658 ausgenommen — gemeint is

t das für die reformierte Hof-
und Tomkirche bestimmte Rnngesche Gesangbuch von 1657^,

das W Lieder Gerhardts aus den lutherischen Berliner Gefang
büchern herübernahm. „Sollte nun ein solcher frommer, geist

reicher und in vielen Landen berühmter Mann diese Stadt

quittieren, wäre zu besorgen, daß ein sonderliches Nachdenke»
bei den Lxteris entstehen und Gott daher unsre Stadt heim
suchen möchte". Der Kursürst wolle ihm die Unterschrift er

lassen und sein Gewissen schonen; er werde ja ohne Unterschrift

leisten, was er bisher schon geleistet habe. «2) Aber der Kur

fürst war ungnädig gesinnt, offenbar von jemand in seiner

Umgebung durch allerlei Klatsch in eine gereizte Stimmung

versetzt. Er wisse wohl, daß Gerhardt „zu Bezeugung seines
hitzigen Gemüts" unaufgesordert erklärt habe, wie er selbst

Reinhardt zugeredet habe, nicht zu unterschreiben: auch habe
l». Kamera,,, Paul Serbardi. 4
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er einmal, als er krank gewesen, die andern Geistlichen zu

sich berufen und si
e «ermahnt, den Revers nicht zu voll

ziehen. Er se
i

also gar nicht ein solcher frommer Mann,

wie sie ihn beschrieben. Wünschten si
e

seine Restitution, so

möchten si
e

ihn ernstlich ermahnen, sich eines Besseren zu be

sinnen. Wer nicht unterschreibe, den dulde er nicht in seinem
Landes) Zum zweiten Mal wenden sich die Vertreter der
Bürgerschaft an den Magistrat: si

e

seien „trene Märker", aber

dieser Bescheid des Kurfürsten habe ihnen „das Herz ange

griffen", da ihnen treue Prediger und Seelsorger entzogen
werden sollten, „welches nns denn so hart angeht, daß wir

fast ohnmächtig darüber werden möchten". Sie bäten den
Kurfürsten, er wolle Gerhardt „restituieren und unfern jetzige»

Predigern samt und sonders die Subscrivtion oder Ausstellung
eines Reverses gnädigst erlassen," Und wieder (13. Mcirzi
richtet der Magistrat ein Bittschreiben an den Landesvater.

Aber dieser nimmt das erneuerte Gesuch sehr übel auf. „Un
ruhige und kirchenfriedhässige Leute" müßten das angestiftet

haben.- die Verfasser versündigten sich durch solch unnötiges

Lamentieren: der Magistrat habe durch Unterstützung solches
Gesuchs nur sein Mißfallen erregt; „ohne Ausstellung des

Reverses können wir Paul Gerhard nicht restituieren."^) Jetzt
mußte der Magistrat schweigen, aber dafür traten die Stände

für Gerhardt ein. In längerm Schreiben (17. Juli) baten sie.
die evang. lutherischen Prediger von Ausstellung des Reverses

zu befreien, und erklärten, die Amtssuspension Gerhardts habe

„im ganzen Lande der Religion halben Furcht erwecket", und

sie selbst „hoch betrübet", da ihn „beiderseits Religions-Ver-
wandte für einen frommen und exemplarischen und dabei

allerdings friedliebenden Prediger" hielten, auch nichts davon

bekannt wäre, daß er die Edikte je übertreten hätte; er wolle

daher diesen Mann „gnädigst restituieren und seiner Gemeinde,

welche danach sehr winselt und verlangt, aus landesvüterlicher

hoher Clemenz wieder schenken".^) Der Kurfürst — offenbar
nachdenklich geworden — ließ Schwerin darauf antworten, er wolle

sich die Sache wegen der Reverse überlegen; ihr Gesuch wegen
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Gerhardts überging er mit Stillschweigen,»?) dessen Sache blieb

noch in der Schwebe bis zur Rückkehr des Kurfürsten von Cleve

»ach Berlin. Erst zu Anfang des neuen Jahres (9. Jan. 1 667)
ließ er plötzlich dem Magistrat durch Schwerin eröffnen, weil
er über Gerhardt keine Klage vernommen, außer dem daß er

nicht habe unterschreiben wollen, so nehme er an, daß er die

Meinung seiner Edikte nicht recht begriffen habe; daher wolle

er ihn hiermit plene restituieren und ihm sein Predigtamt nach
wie vor zu treiben verstattet haben. Die von Runge heraus
gegebene Berlinische Zeitung, der „Sonntagische Merkur" brachte
am 12, Januar die offiziöse, von Schwerin selbst verfaßte Nach
richt: „Wie Sr. Churf. Durchlaucht . . des bishero sb Otticio
suspendierten Predigers, Herrn Paul Gerhards Unschuld und
Moderation gerühmet worden, haben Sie alsofort befohlen,
denselbigen wieder in sein Amt zu restituieren". Es gab bei

Hofe Leute, die an dem Worte „Unschuld" Anstoß nahmen,
und Stosch brachte geschäftig die Beschwerde darüber vor den

Kurfürsten
^ aber der flüsterte ihm zu, Schwerin habe das

Wort in die Zeitungsnotiz hineingebracht, und man nahm bei

Hofe an, dieser habe dabei unter Einfluß seiner Frau, einer

Lutheranerin, gestanden. Auch eine Flugschrift mutzte dies Wort

„Unschuld" auf; „denn is
t P
.

Gerhard unschuldig, warum is
t

er gleichwohl ad ottici« suspendiert worden?"»»)
Am Abend des 9

.

Januar hatte noch der Kurfürst einen
seiner Geheimen Sekretäre zu Gerhardt in die Wohnung ge
schickt, um ihm seine Wiedereinsetzung ins Amt ohne Unterschrift
des Reverses zu melden: dieser hatte seiner Botschaft die Be

merkung angeschlossen, „S. Churf, Durchl. lebten der gnä
digsten Zuversicht, er würde sich dennoch allemal dero Edictis

gemäß zu bezeigen missen". Diese Worte wurden nun für
den Mann mit engem und ängstlich gewordenem Gewissen der
Stein des Anstoßes, an dem er nicht vorüber konnte. Wohl
hatte er zunächst wieder Amtsgefchäfte an der Nikolai-Kirche
verrichtet, aber schon am 19. Januar läßt ihm sein Gemissen
keine Ruhe, er muß seine Bedenken seinem Patron, dem Ma
gistrat, vortragen: er könne die Concordien-Formel nicht von



den Bekenntnisseil seiner Kirche ausschließen lassen, und seine

„Moderation" habe die Voraussetzung, daß man ihn auch bei

diesem Bekenntnis lasse- er wolle ja feiner lieben Gemeinde

von Herzen gern dienen, aber es müsse doch ohne Verletzung

seines Gewissens geschehn. „Wenn ic
h einen nagenden Wurm

meines Gewissens mit hineinbringen sollte, würde ic
h der elen

deste Mensch aus Erden sein". So könne er z. Z
. die Kanzel

noch nicht wieder betreten. Der Magistrat suchte ihn jetzt durch

Mitteilung des Protokolls über ihre Audienz beim Kurfürsten
vom 9

.

Januar zu beruhigen, das den Zusatz, den jener Beamte

Gerhardt mündlich gemacht, nicht enthielt. Aber dieser blieb

in seiner inneren Not und entzog sich nun auch den bisher

wieder von ihm übernommenen Casualien, Er klagte nun auch
dem Kurfürsten seine Not- Gehorsam gegen die Edikte schließe
den Verzicht auf die Concordien-Formel in sich, und dazu sei

er nicht imstande. Der Magistrat unterstützte diese seine Ein
gabe durch die Bitte, ihm „mit einer gnädigsten Erklärung

aus seinen Gedanken zu helfen". Aber nun reskribierte der

Kurfürst kurz und bündig (4. Febr.)- „Wenn der Prediger

Paulus Gerhard das ihm von Sr. C. D. gnädigst wieder er
laubte Amt nicht wieder betreten will, welches er denn vor

dem höchsten Gott zu verantworten haben wird, so wird der

Magistrat ehestens einige andre friedliebende geschickte Leuie

zu Ablegung der Probepredigt einladen"^) damit waren

die Würfel gefallen- obgleich feierlich dnrch persönliches Wohl
wollen seines Fürsten wieder eingesetzt, lehnte er jetzt au«

Gewissensbedenken den Wiedereintritt ab. Es war ein tra

gischer Konflikt, denn hier stand Gemissen gegen Gewissen. Der

Große Kurfürst war sich bewußt, eine heilige landesväterliche

Pflicht zu erfüllen, indem er beide Confessionen zu friedlicher
Anerkennung des christlichen Charakters der andern zu führen

suchte, zu einer ruhigen Pflege der Eigentümlichkeit einer jeden

ohne Kanzelstreit und gehässige Polemik, und wenn er zu diesem

Zwecke die Concordien-Formel als Störenfried beseitigen wollte

Er war überzeugt, ihr Luthertum intakt zu lassen, wenn er
nur die unveränderte Augsburgifche Konfession unangetastei
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ließ, Gerhardt wiederum war in seinem Gewissen an das ihm
in der Ordinrttionsverpflichtung vorgehaltene Bekenntnis incl.

Concordien-Formel gebunden.- fiel letztere, dann schied für sein

Bewußtsein die lutherische Kirche der Mark aus dem Verbände
der lutherischen Bekenntniskirche aus. Und dies sein Gewissen
war um so empfindlicher, je mißtrauischer so manche Maß
nahme seit 1613 gemacht hatte. Er selbst ein durchaus fried
fertiger Mann, ohne alle Neigung zu jeuer Art der Polemik,
die den Fürsten so reizte und zu feinen Maßnahmen trieb,

dabei seinem Kurfürsten mit herzlicher Liebe zugetan:
- das

macht seinen Konflikt so besonders schmerzhaft. Wie herzlich
hatte Gerhardt für seinen Landesherrn Gott gebeten:

Insonderheit »iiiii» wohl in Acht
Ten Fürsten, den dn uns gemacht

Hu »nsers Landes Krone:

La« immerzu Sei» Fried und Nut,

Auf seine»! Ttnhl und Throne,^

Und als 1652 ein Komet erschienen war, wie hatte er da bei

dem Glauben der Zeit, daß ein solcher Stern den Tod eines

Großen bedeute, Gott angefleht:

Erhalt uns unser» Herr»,

Te» schöne», edle» «ter»,

Laß uns sein Licht beleuchte»,

Lafz seinen Tau uns feuchte»,

Taft mir uns seiner freue»
Und unter ihn, gedeihen," ,

Und nun, wo ihm dieser seine Gnade erzeigen wollte,

verbot ihm fein Gewissen, si
e

anzunehmen. Wir verstehe», wie
er unter dieser Gewissensnot gelitten hat, wie er darunter ein

alter, gebrochener Mann geworden ist. Aber wer hätte nicht
auch Respekt vor einer solchen Gewissenhastigkeit — auch wenn

er freudig anerkennt, daß der Kurfürst in dieser Sache der

Träger einer Heilfamen Fortentwicklung in dem Verhältnis der

evangelischen Bekenntnisse zu einander gewesen is
t. Wie weit

die Knrfürstin Luise Henriette bei der gnädigen Wiedereinsetzung

Gerhardts etwa beteiligt gewesen war — man hat ihren Einfluß
dabei oft vermutet, oft direkt behauptet — darüber fehlen uns die
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Beweisstücke; übrigens nahm man an, daß si
e als Calvinistin

an deren Begünstigung durch den Kurfürsten nicht unbeteiligt

märe, wie si
e

auch bei den Berlinern nicht sonderlich beliebt

mar, da man ihr nachsagte, si
e

habe sür die märkischen Unter

tanen kein Herz. «2)

Der Magistrat gab noch immer die Hoffnung nicht aus,

Gerhardts Bedenklichkeit schwinden zu sehen, und zögerte da

her mit der Wiederbesetzung seiner Stelle; er betrachtete ihn

noch als Inhaber derselben. Als nun der Kurfürst am 6
.

Juni
der Bitte der Stände willfahrte und die Reverse gänzlich aus
hob,^) da gewann diese Hoffnung neue Nahrung; dazu lud

ein „vornehmer Herr" lutherischen Bekenntnisses (doch wohl
im Auftrage des Kurfürsten?) jetzt noch Gerhardt zu einem

„Privat-Diskursus" ein, um ihn zum Wiedereintritt in sein Amt

aufzufordern. Dieser hat i
n einem langen Aufsatz darüber b
e

richtet und dargelegt, warum auch jetzt noch sein Gemissen ge-

bnnden war. Der Punkt, um den er auch jetzt nicht herum
kam, war, daß er dann die Concordien-Formel, dies „himmlische,

göttliche, heilige und selige, nützliche und höchstnötigeBekenntnis",

„von sich legen und gar verleugnen müßte", und daneben der

andre, daß es ein ganz ander Ding sei, wenn er in Gebranch

seiner christlichen Freiheit auf der Kanzel die Calvinisten nicht
angreife, oder wenn ihm verboten werde, wider si

e

zu predigen;

er könne den Edikten nur einen eingeschränkten Gehorsam ver

sprechen. Da auch dieser Versuch fehlgeschlagen, drang nnn
der Kurfürst aus Wiederbesetzung der Stelle Gerhardts (31.Aug.>.

Noch einmal petitionierte die Bürgerschaft für ihn, und der

Magistrat bat noch im September um einige Wochen Aufschub
wegen Bestellung eines Nachsvlgers. Den Mann, den der Kur:

fürst für die Stelle bezeichnete, lehnte der Magistrat ab; andre,

die der Magistrat dann berief, lehnten ihrerseits ab. So blieb
die Stelle bis tief ins Jahr 1668 tatsächlich offen; Gerhardt
war bis dahin unangefochten in feiner Dienstwohnung geblieben,

hatte auch noch gewisse Einnahmen seiner Stelle fortbezogen.

Auch die Gemeinde sorgte durch freiwillige Gaben für seinen

Unterhalt. Man kann nur sagen, daß Patron und Gemeinde
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in rührender Weise für den „frommen, geistreichen und exem
plarischen Mann, der kein Kind erzürnen täte,"^) gesorgt hatten.

In diesen Kampfeszeiten mar Gerhardt mich mit dem
Porkämpfer des scharfgeschnittenen, stets kampflustigen Luther
tums, Abraham Calov in Wittenberg, in Briefwechsel getreten.
Gabriel Wimmer sah diese Briefe noch in der Mitte des 18.

Jahrhunderts - seither sind si
e leider verschollen.^) Wie

diese amtlichen Verhältnisse ihm den Dienst in Berlin zn einer

Tragödie gestaltet hatten, so waren auch seine häuslichen Ver

hältnisse ihm die Quelle mannigfacher Trauer geworden. Sein

erstes Kind hatte er in Mittenwalde begraben, eine zweite Tochter,

Anna Katharina, wurde ihm in Berlin am 15. Januar 1658

geboren, aber nach einem Jahre mußte er auch diese wieder

hergeben (25. März 1659). Danu schenkte seine Frau ihm
einen Sohn Andreas, der bald nach Geburt und Taufe starb.

Erst der zweite Sohu, Paul Friedrich (getauft am 25. August

1662) blieb ihm erhalten und sollte auch den Vater überlebe».

Ein dritter Sohn, Andreas Christian, gebore» im Februar
2665, verstarb schou unch einem halben Jahre. Jetzt aber, in

den Tagen der Amtslosigkeit, im März 16L8, mußte cr auch
seiner Ehefrau die Augen zudrücken; hinter der Kanzel der

Nikolaikirche fand si
e bei ihren Kindern ihre Ruhestätte. Es

fügte sich für den Vereinsamten glücklich, daß ihre Schwester
Sabine, verehelichte Fromm, die jetzt Witwe war,^) in sein
Hans ziehen und dem einzig überlebenden Sohne die Mutter

ersetzen konnte.

Die Berliner Jahre sind nicht mehr so liederreich, wie die

vorangegangenen: doch fehlt es nicht an mancherlei, z. T. noch
sehr wertvollen Liedergaben. Zunächst fehlte es wieder nicht

an Anlässen zu Gelegenheitsgedichten. So bei dem Tode
eines Kindes seiucs Kollegen, Diakonns Heinzelmann an Nikolai,

1659.
i/eid is

t inirs in »iriiiei» Herzcn:

dann in demselben Jahre ans den Tod des Kanur,ergerichts°
Advokaten Chr. Lindholtz, in Alrrandrinern:

Herr Lindlioly lcgr sich Ki» »nd schläft i„ «vtles Name»,



Eines noch nach Mittenwalde 1660 gespendeten Liedes is
t be

reits oben S. 22 gedacht. Dann starb dem Bürgermeister von
Berlin, Michael Zarlang, 166(1 ein Sohn und wieder 1667
eine Tochter; beide Male spendete er Trost im Liede:

1660: Liebes Kind, wenn ich bei mir

lö67: Weint! und weint gleichwohl nicht z» sehr!

Zarlang, der von 1657—71 Bürgermeister war, redete also
aus persönlicher Erfahrung, wenn er unermüdlich so warm für
seinen Seelsorger sich beim Kurfürsten verwendet hatte. Ebenso

tröstete Gerhardt „aus nachbarlicher Freundschaft und wohl
meinendem Herzen" den Landrentmeister von der Linden beim

Tode seiner Gattin, 1661:

wie so ei» großes (Mt,

Als alter Wittenberger sendete er seinen Trauergruß 1664
dorthin, als Abraham Calovs Tochter, die Ehefrau des Pro-
sessors der Jurisprudenz Wilh. Lyser, verstarb:

Nun sei getrost »nd »»betrübt.

Und noch im Februar 1668, kurz vor dem Heimgang seiner
eigenen Frau, dichtete er nach dem Tode des Rates Preunel

in Berlin, anknüpfend an dessen letzte Worte: „Ich bin in

Christus, und Christus is
t in mir," das Lied!

Wer selig stirbt, stirbt nicht!

In andern Fällen lieferte er als seine Beileidsbezeugung lateini
sche Verse, so

,

als dem Rektor am grauen Kloster, Jakob Hel-
wig, 1661 die Frau starb, ebenso beim Tode der Gattin des

Bürgermeisters Weber, beim Abscheiden des Archidiakonus an

St. Marien, Rösner, 1661, auch nach außerhalb beim Tode
des Frankfurter Professors derPhysikHoffmann.^) Gelegenheits
arbeiten waren es auch, wenn er seinem jungen Freunde Joachim
Pauli, "">) der 1650ff. Schüler des grauen Klosters gewesen und

nach Beendigung seiner Studien als Hauslehrer in Berlin
lebte, zu seiner Schrift „-/'^ Vvrschmack der traurigen und
fröhlichen Ewigkeit," 1664, in der dieser sein schönes Lied „Ziou,

gib dich nur zufrieden" veröffentlichte, das Lied beisteuerte:

Hörst d» bicr die (?wigkeil
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und ebenso dessen Vier geistlichen Liedern „zur Bezeugnug guter

Zuneigung" den Sang beifügte-
Unter allen, die d« lebe»,

dessen zweite Strophe lautet:
Unter allen, die da singen

lind mit wohlgefahter Kunst
Ihrem Schöpfer Opfer bringen,
Hat ein jeder seine Gunst;

Toch is
t der am besten dran,

Ter mit Andacht singen kann,

Joachim Pauli erwies sich dankbar, indem er 1665 bei dem

Tranerfall im Hause Gerhardts (oben S. 55) diesem ein Trost:
gedicht widmete.

Aber auch an andern Liedergaben fehlt es nicht ganz. Die

neue Ausgabe der Crügerschen Praxis pietati» von 1661

bringt vier neue Lieder:

Also hat Gott die Welt geliebt

Herr, aller Weisheit Qne» und Grund —

<im Anschluß an Weish. Sal. 7—9)
^esu, allerliebster Brndcr —

«gleich srüheren Unidichtung eines Gebets aus Joh. Arndts
Paradiesgärtlein), und

Geduld is
t

euch vonndten"")

(nach Hebr. 10, 35—37), mit dem bezeichnenden Schlußvers:
Geduld is

t meine Bitte,

Tie ich sehr oft und viel
Ans dieser Leibeshntte

Zn dir, Herr, schicken will,

Kommt dann der letzte Zug,

To gib durch deine Hände
Auch ein geduldig« Ende -
«o Hab ich alles gnug.

Wir meinen hier schon den müden Pilgersmann zu hören.
Als dann im Jahre 1666 der Nachfolger Crügers im

Kantorat an St. Nikolai, Johann Georg Ebeling, eine Gesamt
ausgabe der Lieder Gerhardts begann, in zehn Heften mit je

einem Dutzend Liedern, da kamen neben älteren, aber jetzt erst
mals gedruckten auch noch neue Lieder aus der Berliner Zeit
hervor. Vor allem das herrliche

Gib dich zufrieden und sei stille.
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Hier klingt's doch wie ein Ton aus dem kirchlichen Kampfe,
unter dem er leidet:

Nimm nicht zu Herzen, was die Rotten
Deiner Heinde von dir dichten:

Laß si
e nur immer weidlich spotte»,

(Hott wird hören und recht richten,

^st Gott dein Frenud Und deiner Zachen,

Was kau» dein Feind, Ter Mensch, groft macheu ?

Gib dich zufrieden!

Dann finden wir hier seine Umdichtung von 5
.

Mos. 32, dem
Liede Mosis:

Merkt auf, merkt, Himmel, (5rde,

Auch hier klingt's gelegentlich wie ein Zuruf au seine Glaubens
genossen: Habt fröhliches Vertrauen

Und Glauben, der da siegt,
Zo wird Gott wieder baue».
Was jetzt daniiederliegl.

Ferner fein unvergleichlich schönes Pilgerlied
^ch bin ein Gast auf Erde»,

in dem sich viel eignes Erlebnis abspiegelt:
Verfolgung, Haft und Neide»,

Ob ichs gleich »ichl verschnldt,

Hab ich doch »iiisse» leide»
Und trage» mit Geduld

Aber sein Trost ist:
^ch wandre meine strafte»,

Tie zu der Heimat führt.
Ta mich oh» alle Maftcn
Mein Pater trösten wird.

Er sehnt sich nach dem Ende der Wanderschaft:
Tie Herberg is

t

z» böse,

Ter Trübsal is
t z» viel:

Ach komm, mein <>!otl, und löse
Meiu Herz, wen» dein Herz will
Komm, »lach ei» seligs Ende
An meiner Wanderschaft,
lind was mich krankt, das wende

7»rch deinen Arm »nd Kraft!

Ferner Psalm 139:
Herr, o» erforschest meine» Zinn,
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sein 5.'ied von der „christlichen Todesfreude"
Was trauerst du, mein Angesicht

Aber auch dem prächtigen „Morgensegen"
Tic güldnc Zonne Voll Frend und Wonne

fehlt der Blick aus des Lebens Not in den Friedenshafen nicht:
Kreuz nnd Elende Tas nimmt ei» Ende:
Nach Meeresbrause» Und Windessansen

Leuchter der Tonnen gewünschtes Gesicht, ,

Freude die Fülle Und selige -tille
Hnb ich zu warten himmlischen Garten:

Tahin sind meine Gedanken gerichl't.

Zugleich eins der wenigen Lieder, in denen er den von seinem

Lehrer Buchner empfohlenen '°2) Daktylus anwendet.

Weniger bekannt geworden is
t der entsprechende „Abend-

segen": Ter Tag mit seinem Richte

Ein Lied aus der Tiefe is
t wieder sein 145. Psalm:

^ch, der ich ost i» tiescs Leid

mit der köstlichen 9
. Strophe:

(5s muß ein treues Herze sein,

Tas uns so hoch kann lieben ~ ,

und ebenso charakteristisch ist, daß er jetzt Pf. U2 umdichtet:
Meine -eel isl in der stille.

Endlich sind zu nennen der „Troftgesang christlicher Eheleute"
Wie schön isls doch, Herr ^estt Christ

und der „wundervolle Ehestand"
Poller Wunder, voller Kuusl ivgl, oben Z, 23»,'°'!

Bei der Forlsetzung der Ebelingschen Gesamtausgabe im 1
. 1öli7

kamen auch noch neu hinzu 3 Weihnachtslieder:
Zchaut, schaut, was is

l

für Wunder dar?

Kommt nnd lasit uns Christum ehre» ,nach der Melo
die des Oueni pastnres Iuuclävere>

und eine Übersetzung eines lateinischen Ehrift-Wiegenliedlein
Alle, die ihr Gott zu Ehre»

mit dem refrainartigen Schluß
<5ua, Ena, schlaf »ud ruhe.
schlaf, schlaf, liebes ^esulei»

vielleicht ein Lied aus frühereit Jahren,

Sodann an ttmdichtungen biblischer Terte: Pf, 90
Herr Gott, du visi ja für und für -
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Hiob 19, 25-27:
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt

Jesus Sirach 51 :
Ich danke dir mit Freuden

Offenb. 7:

Johannes salze durch Besicht

Ferner zwei stark dogmatisierende Lieder über Tause und

Abendmahl:
Tu Volk, das d» getaufet bist ^

Herr Jesu, meine Liebe —

letzteres mit Betonung der von den Calvinisten bestrittenen
liiÄNllllcati« orslis:

Niiums beides mit dem Munde ,

Viel Wertvolles, teilweise Erstklassiges auch noch in diesen
Liedern aus der Berliner Zeit; aber man merkt doch auch nicht
nur den Druck, unter dem er steht, der schwermütige Zug tritt

immer stärker hervor, sondern es findet sich auch Minder:

wertiges darunter. So wenn er in dem Liede
Wie is

t es möglich, höchstes Licht

sich als „arme Mad' und Wurm" besingt: mit Unbehagen aber

lesen wir seine Umdichtung eines lateinischen Poems des Nathan

Chntröus :

Herr, ich will gar gerne bleibe».
Wie ich bin, dein armer Hund:

mit der geradezu fürchterlichen Strophe:

Hündisch is
t mein Zorn und Eifer,

Hündisch is
t inein Neid und Hast,

Hündisch is
t mein Zank und Geifer,

Hündisch is
t mein Raub nnd Fraft u, s, w.

Möglich, daß es sich hier um eine Jugendarbeit handelt :

aber dann war es ein starker Mangel an Selbstkritik, daß er

jetzt noch diese Verse an Ebeling zur Veröffentlichung gab.

4. Die letzten Lebensjahre in Lübbe«, ZbKY Ib75.

Als 1666 Gerhardts Amtsentsetzung bekannt geworden mar,

da hatte ein deutscher Fürst freundlich seiner gedacht, Herzog

Christian von Sachsen-Merseburg, dessen Vater, Kurfürst
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Johann Georg, 1656 sein Land unter seine 3 Löhne geteilt,
und so neben Kursachsen ein Sachsen-Weißenfels und ein

Sachsen-Merseburg geschaffen hatte. Christian lud den ihm
lieben Liederdichter nach Merseburg ein. Als dieser ablehnte,
bot der Fürst ihm bis zur Wiederanstellung ein Jahresgehalt.
So hatte Gerhardt in der schweren letzten Zeit in Berlin
materiell keine Not gelitten lvergl. auch oben S. 54). Doch
«ls nun 1668 ein Nachfolger in sein Diakonat an Nikolai

einzog, da mußte ihm lieb sein, daß er einen Ruf in ein aus
wärtiges Amt erhielt. In Lübben, einer Stadt der Nieder
lausitz, die damals mit zu dem Sachsen-Merseburgischen Anteil

geschlagen war, und in der eben damals ein Consistorinm und
eine Generalsuperintendentur für die Niederlausitz errichtet wor
den mar,"") mar das Archidiakonat erledigt. Ein frommer
Laie, Rittmeister Engel, mies nachdrücklich auf den „geistreichen,

frommen und eremplarifchen Mann" in Berlin hin, der dieser
christlichen Gemeinde „wohl anständig" sein werde. Nicht ohne
allerlei Bedenklichkeiten, die der Generalfuperintendent der

Niederlausitz, Kls^. Hutten, erhob, — er se
i

bereits ziemlich
betagt und ein alter Mann von 62 Jahren, beziehe auch jetzt
von vornehmen Leuten i

n Berlin mehr Unterhalt, als die Be

soldung der Lübbener Stelle betrage ^ entschloß sich der Rat
am 15. Sept. 1668, Gerhardt zu einer Gastpredigt aufzufordern.
Am 20. Sept. trug ein Bote diefe Einladung nach Berlin.
Man hatte dort Erkundigungen über ihn eingezogen; eine der

selben empfahl ihn den Lübbenern auch unter dem Gesichts
punkt, daß, falls er (wieder) „zu einer Heirat intlinirte", sich

in Lübben dazu Gelegenheit bieten möchte: er se
i

„noch ein

geruhiger Mann."">5) Gerhardt griff zu, bat nur wegen häus
licher Angelegenheiten um eine Frist von drei bis vier Wochen.
Am 14. Oktober hielt er seine Gastpredigt — die Lübbener
hatten einen Wagen geschickt, ihn von Berlin holen zu lassen
— seine Predigt gefiel, weniger gefiel ihnen, daß er eine Re
paratur und Erweiterung der völlig verwohnten und unzu
länglichen Archidiakonatswohnung forderte. Am 29. Oktober
wurde seine Vocation ausgestellt, zur Fastenzeit 1669 sollte er
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anziehen. Aber nun kamen allerlei Widerwärtigkeiten, die

seinen Anzug verzögerten und trübten: der Umbau der Wohnung
wurde verschleppt, er selbst wurde durch die Erkrankung seines

einzigen überlebenden Sohnes und seiner Schwägerin im Fe
bruar 1L69 sehr beunruhigt — „mein Gemüt is

t mir über dem,

das ic
h teils vor mir sehe, teils auch befürchten muß, der

maßen gekränket und beängstiget, daß ic
h

fast nicht weiß, wo

ic
h

mich hinkehren und wenden soll""") in Lübben meinte

man jetzt, er habe die Lust verloren, die Stelle anzutreten.
Er kam selber herüber, um mündlich die Dinge zu ordnen,

sand aber zu seinem Schrecken, daß an der Wohnung noch

nichts geschehen war, auch niemand Anstalt machte, sich zu b
e

eilen. Er wurde schriftlich vorstellig, er begehre wahrlich keinen
adeligen Sitz, keinen gräflichen oder fürstlichen Palast, aber

eine angemessene Priesterwvhnung, „darin ein Seelsorger, ein
Mann, der so viel große, schwere Last und Arbeit, die der

zehnte Teil nnter dem gemeinen Mann nicht verstehet, über

sich nehmen muß, sich mit den Seinigen nur zur Notdurft auf

halten könnte." Aber je länger, je unlustiger wurde die Ge

meinde, jetzt überhaupt für die Wohnung etwas zu tun -—

man fand jetzt seinen Hausstand und seine Ansprüche zu groß.

Zur Entschuldigung der Gemeinde kann nur angeführt werden,

daß die Stadt die große Fcuersbrunst von I62l) und die nach

folgenden schweren Kriegszeiten finanziell noch nicht verwunden

hatte. Gerhardt mußte schließlich die Hilfe der weltlichen Obrig
keit, der Oberamtsregierung, anrufen. Die griff ein, und die

Baufache kam endlich in Gang. Dann entstanden noch Weite

rungen wegen der Amtsgeschäfte, ob er bei Pestilenzzeitcn die

Gemeinde verlassen werde, ja man geriet in Sorge wegen der

Biergerechtigkeit der Stadt, als er für sich in Anspruch nahm,

fiir seineu Hausbedarf fremdes Bier in sein Haus eiuzulegeu
— er mußte sich erst gegen den Verdacht wehren, als ob er

beabsichtige, einen öffentlichen Schank und Handel mit fremden

Bieren zu beginnen. Wir verstehen, daß dem in seiner Ber
liner Gemeinde so geliebten und geehrten Geistlichen der klein

liche, enge Geist, dem er hier begegnete, sehr unerfreulich sein



mußlc. Endlich konnte er Ende Mai in Llibben anziehen nnd
nm Trinitatisfeste sein Amt beginnen.
Tie sieben Jahre seiner Lübbener Amtstätigkeit sind für

uns ein leeres Blatt in seiner Lebensgeschichte. Seinen Namen
finden wir in den dortigen Kirchenbüchern außer im Sterbe

register, Ivo sein Tod verzeichnet steht, nur noch am 25. Sep

tember 1lili9 im Taufregifter, wo er dem Diakonus Rudelius
ein Söhnlein als Pate über die Taufe hebt. „Man scheint
ihm das Leben sauer gemacht zu haben, ohne Ahnung, was
man an ihm hatte. Die sieben Jahre seiner Amtsführung
sind spurlos vorübergegangen und völlig vergessen.""") Nicht

unwahrscheinlich is
t

freilich auch, daß der Zug zur Schwermut,
der in seinen Berliner Gewissensnöten bei ihm bemerkbar wurde,

hier zugenommen, und daß er immer bemerkbarer wandermttde

geworden war. Kein Lied ertönt mehr von seinen Lippen in

dieser letzten Lebenszeit ! Mit Recht hat Heinrich Steinhansen
vor etlichen Jahren dargelegt, daß auch keine Stadt sich ein

so geringes Anrecht auf ein Gerhardt-Denkmal erworben hat,

als gerade Lübbe».

Nur ein wertvolles Totnnient ans jenen Jahre» is
t übrig

geblieben, ein schriftliches Vermächtnis für seinen Sohn, das

die Summe seiner Lebenserfahrungen und seines Glaubens i
n

sich schließt.'-«)

„Nachdem ic
h

nunmehr das 7t). Jahr meines Alters er
reichet, auch dabei die fröhliche Hoffnung habe, daß mein lieber

frommer Gott mich in kurzem aus dieser Welt erlösen und in

ein besseres Leben sichren werde, als ic
h

bisher auf Erden g
e

habt habe: so danke ic
h

ihni zuvörderst für alle seine Güte

und Treue, die er mir von meiner Mutter Leibe an bis auf
jetzige Stunde an Leib und Seele und an allem, was er mir ge

geben, ermiesen hat. Daneben bitte ic
h von Grund meines

Herzens, er wolle mir, wenn mein Stündlein kommt, eine

nöhliche Abfahrt verleihen, meine Seele in seine väterlichen
Hände nehmen und dem Leibe eine sanfte Ruhe in der Erde
bis zu dem lieben jüngsten Tage bescheren, da ic
h mit allen

Meinigen, die nnr vor mir gewesen und mich künftig nach mir
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bleiben möchten, wieder erwachen und meinen lieben Herrn

Iesum Christum, an welchen ic
h

bisher geglaubet und ihn doch
nie gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht schauen werde.

Meinem einigen hinterlassen«« Sohne überlasse ic
h von irdischen

Entern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er

sich sonderlich nicht wird zu schämen haben. — Es weiß mein
Sohn, daß ic

h

ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn
meinem Gott zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Pre
diger seines heiligen Wortes werden soll. Dabei soll es nun

bleiben, und sich daran nicht kehren, daß er dabei nur wenig

gute Tage haben möchte- denn da weiß der liebe Gott schon
Rat zu und kann das äußerliche Trübsal mit innerlicher Herzens
lust und Freudigkeit des Geistes genugsam ersetzen. Die heilige

Theologiam studiere in reinen Schulen und auf unverfälschten
Universitäten, und hüte dich ja vor Suncretisten, denn die suchen
das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu. In
deinem gemeinen Leben folge nicht böser Gesellschaft, sondern

dem Willen und Befehl deines Gottes. Insonderheit 1.) tue

nichts Böses, in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn

es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonnen,

2.) Außer deinem Amte und Berufe erzürne dich nicht. Merkst
du denn, daß der Zorn dich erhitzet habe, so schweige stockstille
und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Gebote

und den christlichen Glauben ausgebetet hast. 3.) Der fleisch
lichen, sündlichen ^iiste schäme dich, und, wenn du dermaleinst

zu solchen Jahren kommst, daß du heiraten kannst, so heirate

mit Gott und gutem Rat frommer, getreuer und verständiger

Leute. 4.) Tue Leuten Gutes, ob si
e dir es gleich nicht zu

«ergelten haben, denn was Menschen nicht vergelten können,

das hat der Schöpfer Himmels und der Erde längst vergolten,

da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Söhn geschenkel
hat, nud da rr dich in der ln'ili^n Tause zu seinem Kinde und

Erben auf- und angenommen hat. 5.) Den Geiz fleuch als die

Hölle, laß dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem

Gewissen erworben hast, ob es gleich nicht allzuviel ist. Beschert

dir aber der liebe Gott ein Mehres, so bitte ihn, daß er dich
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vor dem leidigen Mißbrauche des zeitlichen Gutes bewahren wolle.

Summa, bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene

redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekenntnis beständig,

so wirft du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden
willig, fröhlich und seliglich. Amen."

Wonach er sich hier gesehnt, das ging ihm am 7. Juni
1676"«) in Erfüllung, Er entschlief, wenn einer Nachricht von

Zchamelins Glauben zu schenken ist,"') unter dem Gebete seiner
Glaubensworte ans dem Liede „Warum sollt ic

h

mich denn

grämen"
Kann »Iis doch kein Tod nicht töte»,

Zondern reißt Unser» Kein
Aus viel tausend Nöten,

Schleußt das Tor des bitter» Leide»
Und macht Bah», Ta man kann
Gehn zur Himmelssreude»

Damit war das Lied des Gastes und Pilgers znr letzten Strophe

gelangt: nun hieß es:

Ta will ich immer wohne».
Und nicht nur als ein (Hast,

Bei denen, die mit Kronen

Tu ausgeschmttckel hast;
Ta will ich herrlich singe»
Po» deinem großen Tun
Und frei von schnöden Tinge»

In meinem Erbteil rnh»,
Die Lübbener ehrten hinterher ihren Seelsorger durch ein

ölgemälde, das der Wittenberger Prosessor Gottl. Wernsdorf
mit einem lateinischen Nachruf versah.-^ Da ^aber Wernsdorf
erst 1668 geboren und erst 1699 Prosessor geworden, so erhellt,

daß sie sich einige Zeit dazu gelassen, bis si
e

diese Ehrung

vollzogen. Schön ruft Wernsdorf dem „in Satans Sieb"
«Luc. 22, 31) geprüften Manne die Worte nach:
In Tönen voller Kraft, gleich Assaphs Harfeukläiige»
Erhob er Christi Lob mit himmlischen Gesänge»
-ing seinc Lieder oft, o Christ, i» Heilger Lust,
So dringet Gottes Geist durch si

e in deine Brust,

Auf seine Lieder schauen mir noch einmal zurück, den Dichter
vergegenwärtigen wir uns in seiner Eigenart. Er gehört keiner
« «omkrau, Paul «erhardi, Z



<>0

Dichterschule seiner Tage, keiner der literarischen Gesellschaften
oder Orden des 17. Jahrhunderts an. Nie hat er sich um den

Dichterlorbeer bemüht. Nicht als ein zünftiger Dichter, sondern
als einer, der nur singt, weil's ihm so ums Herz ist, zieht er

seine Straße. Ein feines rhythmisches Gefühl, geschult an den
von Opitz zum Gemeingut der Zeitgenossen formulierten Regeln,

und eine an der deutschen Lutherbibel und der besten Andachts

literatur erzogene Sprache, die sich von Fremdwörtern fast

ganz rein hält und die Schwülstigreit, unter der sonst die

Dichtkunst leidet, mit natürlichem guten Geschmack vermeidet,

Reichtum an Bildern und Analogieen, Weichheit der Emp-

findung, der doch auch zur rechten Zeit kräftige Töne nicht

fehlen
— das is

t die Gabe, die er herzubringt. Wunderbar wie

selten ihm in einer Zeit der Geschmacklosigkeit eine Wendung

unterläuft, an der sich der Leser von heute stoßen muß. Außer
dem bereits S. 60 Angeführten is

t etwa noch das „sitze, schwitze"

in seinem Ehestandsliede und der mehrfach unterlaufende Ans-
druck Kot (Sündenkot und dgl.) zu nennen; es is

t aber an

gesichts der Fülle seiner wieder verschwindend wenig.'") Er

steht ganz und gar ini unalfgeschwächten, srendigen Bekenntnis

zur Lehre seiner Kirche, aber es is
t

nicht die Lehre als

solche, die er in Verse saßt — nur ganz selten dogmatisiert er

laußer i
n den oben S. 60 angeführten Liedern wohl nur noch

in seinem Trinitatisliede), Wovon er singt, das sind die prak

tischen Werte dieses seines Glaubens, das is
t das in ihm sroh

und frei, gottergeben und geduldig, dankbar nnd Hoffnung«:

freudig gewordene Christenherz. Daher haben auch seine Lieder,

um mit Goedeke zu reden, „den Frieden, den er mit den Re-

sormierten nicht eingehen wollte, als er lebte, nach seinem Tode

mit begründen helfen.""''! Er is
t der Sänger der Glanbens

gewißheit in ihrer Anwendung und Bewährung in allen Lagen

des Lebens. Mit offnem Blick frent er sich an Gottes Schoo-
sung, mit gesunder Natürlichkeit erfaßt er das Menschenleben

in seinen Berusspflichten oder in der natürlicken Ordnung der

Ehe nichts Weltflüchtiges und Nbergeistliches is
t in seinen

Liedern, — aber alles ersaßt er von der centralen Gewißheit
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aus, in Christo einen gnädigen Gott und Vater gefunden zu
hoben."5) überraschend is

t die Mannigfaltigkeit seiner Themata:
ein ziemlich vollständiges Gesangbuch läßt sich aus ihnen zu

sammensetzen
— von Advent bis Trinitatis fehlt kanm für

einen der Festtage sein Sang, und auch alle Stimmungen und

die verschiedensten Lebenslagen sind bedacht. Aber charakteristisch

is
t

doch, daß keine Gruppe so reich dabei ausfällt, als die der

wieder von Kreuz und Leiden, von Geduld und Trost. Das

meist auf seine Lebensgeschichte und zugleich auf den ernsteu,

schwermütigen Zug in seiner geistigen Physiognomie hin. Wohl
kann er in seinem Glauben auch subeln und danken, wie kaum

einer aber so ost er hier seine Harfe zu Lobgesängen stimmt,

sosort tritt der Gedanke hinzu : dort oben kommt erst der volle

Lobgesang:

^ch will dein Alleluja hier
Mit Freuden singen für nnd für.
Und dort in deinem Elirensaal
Solls schallen ul»ic ,-jeit »nd Zahl

Allelnja,

''der:
Bitte, wollst mir fluide gebe»,

Tich aus aller meiner Macht

,Zn »mfaiigcn Tag nnd Nacht
Hier i» meinem ganze» ^ebe».
Bis ich dich »ach dieser Zeit
i^ob nnd lieb in (Zivigkeit,

Ties hängt mit einem andern Zug seiner Frömmigkeit zusam?
men, den die „geistreiche" Mutter Hippels, des Verfassers der

„Lebensläufe", treffend in die Worte gesaßt hat: „Er mar ein

Gast auf Erden nnd überall in seinen 120 Liedern is
t Sonnen

wende gesäet. Diese Blume dreht sich beständig nach der Sonne,

und Gerhardt nach der seligen Ewigkeit." '">) Mit dieser
Hoffnung auf die Seligkeit droben und einer wahrhaft kind

lichen Freude darauf sind alle seine Lieder durchtränkt. Mag
er von der schönen Sommerszeit singen und mit vollen Zügen

ihre Freuden genießen — plötzlich sind seine Gedanken dabei,
wie viel schöner es noch droben sein werde: stimmt er sein

5'
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Reiselied an und läßt die Rößlein die Beine regen
- plötzlich

nimmt's die Wendung:
Er führt uns übcr Berg und Thal,
Und ivenn's »im rechte Zeit,

So führt er uns in seinen Saal

Hnr eiligen Hiininelsfreud,

Ja selbst sein hausbacknes Lied von der Leibesgesundheit klingt
aus: Gib mir —

dort in der Ewigkeit

Die vollkoniinne Freude!

Das is
t

nichts Gekünsteltes bei ihm
— das is

t die Blume, die

stets nach der Sonne der Ewigkeit gerichtet ist. Das is
t bei

ihm in den Liedern aus allen Zeiten seines Dichtens so

^

schon eins seiner frühesten singt von dem „süßen Brot der

Ewigkeit" — aber freilich, je mehr er Kreuzes und Leides er-

fahrt, «m so stärker tritt diese Eigenart hervor.
16 seiner Lieder beginnen mit „Ich". Das is

t

charakte-

ristisch für ihn, denn, wie Achelis"?) mit Recht bemerkt Hai,
er entwickelt den individuellen Zug im evangelischen Kirchen-
liede — aber doch is

t

sein Ich, das seine Erfahrungen, seinen
Glauben und seine Hoffnung ausspricht, dabei so tupisch ge^

gehalten, daß andre immer mitsingen können; seine Lieder bleiben

Gemeindelieder. Das hat ihm die nachfolgende Zeit bezeugt,
die mit Dank seine Lieder in großer Zahl in die Gemeinde

Gesangbücher aufgenommen und darin festgehalten hat. Zwar

sträubten sich viele Kirchen, überhaupt andre Lieder singen zu

lassen, als die Luthers. Aber schon 1693 begegnen wir dem

Zeugnis : „P. Gerhardt und I. G. Ebeling haben beide eine
Zeitlang her viel tausend Christen i

n ihrer Andacht ermuntert

durch ihre sehr wohl gesetzten Lieder, in welchen neben dem.

daß nichts Gezwungenes in denselbigen ist, nichts als Geist

nnd Andacht zu finden, die wert wären, daß si
e in die Kirchen

introdncirt würden - wie denn schon manchmal geschiehet .
Diese Leute haben geredet igedichtet), getrieben von dem heiligen

Geiste." "«)

Erdmann Renmeister führt ihn 1695 in seiner Schrisl

De poeti« (Zerinainci^ in die Literaturgeschichte als einen



„wahrhaft christlichen, lieblichen und durchsichtigen" (6ulc!s,

perspic'ili«) Dichter ein, dessen wieder in großer Zahl den

Gemeinden vertraut seien.'") Es «mr doch erheblich zu niedrig
gegriffen, wenn ein moderner Hnmnologe schrieb: seinen Ruhm
verdanke er kaum mehr als einem Dutzend seiner Lieder, weit

aus die meisten feien nur Mittelgut. '2«) Freilich fehlte es nicht
ganz an pietistifchen Krittlern, die da behaupteten, seine Lieder

nicht singen zu können, da er si
e „bei Tabaksrauch" gedichtet

haben solle; '^') doch haben die Führer der Pietisten noch mit

ihren orthodoxen Gegnern in der Verbreitung seiner Lieder ge-

wetteifert. Aber von 17L3 — l816 erscheint keine neue Aus

gabe derselben; die Ausklärungszeit verlor den Geschmack an

ihnen, entfernte si
e ans den Gesangbüchern oder dichtete si
e

erbarmungslos um. '22, Doch findet noch 1787 ein Aufklärungs

theologe ein Wort der Anerkennung für Luthers, Rists und

Gerhardts „körnichte" Lieder neben den „trefflichen Gellerts,

Klovstocks, Weisens, Cronegks, Cramers, Schlegels, Sturms,

^Christoph FriedrichMeanders", ja
,

er urteilt, Gerhardts Lieder

ließen viele neue hinter sich. '22) Das Jahrhundert fand
wieder Freude an seinem Singen und erkannte, was wir an

ihm haben. Will's Gott, so hilft das bevorstehende Jubi
läum dazu, daß auch die evangelische Gemeinde unsrer Tage sich
des Schatzes, den si

e an ihnen besitzt, neu bewußt wird, und daß

noch so manches mit Unrecht in Vergessenheit geratene seiner
Lieder wieder hervorgeholt und mit neuer Freude gesungen wird.

Wie er selber von seinen Liedern genrteilt, das sage er
uns noch zum Schluß in seinem demütigen Bekenntnis 1

Auch wenn ich gleich was wohl gemachl.

To Hab ichs doch nicht selbst vollbracht,
Aus dir ist es entsprungen :

Tir sei auch dafür Ehr und Tank,
Mein Heiland, all mein Leben lang
Ni>d Lob und Preis gesungen



Aninerknngen

1, (5s is
t

üblich geworden, seine» ^iame» mit dt zn schreibe», auch

wohl seinen Vornamen „Paulns" und nicht einfach „Paul" z» nennen

Tazu sei bemerkt, da« bei dieser Akribie ein Stück Selbsttäuschung mit

unterläuft WM stellt so sein Name im Witteubergcr Album, auch im

Vübbcner Slerbcregisler stellt „Gerhardt" und mehrfach schreibt er selber

seinen Nnmcn „Paulus Gerhardt" ivgl, das Faksimile unter seinem Bilde
in Bachmann, P G,s geistliche nieder, Berlin 1866, Aber in Eriigcrs
I'räxis pietüi,!^ melier Heist! e^ stets Gerhard, ebenso in Ebeliugs ttc

samlansgabe 1666 »nd 67: auch in den kurfürstlichen Versügungeu Heini

er so
,

Ter ^eichsernwn von 1655 is
t

verfaßt von „Paulo Verhärten",

lateinisch schreibt er sich selber Qerliarklns, und anch iu deutscher Schrift

begegnen wir seiner Unterschritt „Paul" oder „Paulus Gerhard" 1650»

166«. 1667 ,vg>, Bochmann S 304, 308, 31«, 312, 313, neben mehr
fache», „Paulus Gerhardt", Wir haben es also mit einer völlig flüssigen
Namensschreilnmg zu tun, wie nnch im Witteubergcr Album die formen
Gerhard. Gerardus, Gcrnrl, Gerhardt, Gerhardus und Gcrhart »eben
einander uns begegne» Wir behalten , weil es einmal so üblich gc

worden, die Schreibung Gerhardt bei

2
,

Bcrgl, Tictz, Tabellarische Aachweisnng des ^iederbestande«,

Marburg 1904 ,auf Grund von 39 Gesaugbücher»,', Aellc i» Monats

schritt f <«otlesd n, kirchl Kuusi X 144 ff 19« Bei Mischer Tümpel.
Tas deutsche evnug, Kirchenlied des 17 ,^ahrhs III ,Giircrsloh I9«6,.
sind 116 nieder P, G,s abgedruckt,

3 Marens, Pastor in Mühlstedt in den ^nri«s^ K»x«v',cz

174« 18« n 207 nnir nicht zugänglich gewesen,

4 „Nlg^. Gallus Töbler, Hospredigcr ^u Tresden. I 157«". so

berichten die Gerhardt Biographen, zuleht Paul Kaiser, Lcipz I9«6

S 12, eininütig! aber Hofprcdigcr ivar er »nr 1554 gewesen, schon
1555 als Superintendent »ach Eilcubnrg gekommen «vgl. Gleich, .^imsle«

rcclesisstici, Tresden 173«, I 78 ff ). Er war 28, ^u»i 1549 als Gallus
Tcbler (Zeitensis saus Gcilhainj in Wittenberg immatrikuliert worden
und hatte am II ^rbrnnr 155« dort das KIs^ -(Zramen bestanden iGallns
Toblcr, — Tie weiteren Angaben über die Familienverhältnisse, die
von den herkömmlichen abweichen oder sie ergänze», entnehme ich drin

Aufsatz von Kraft in Ersch u, Grubcr, Encykl, s, v, Gerhardt : sie be
ruhe» ans Ermittlungen des Kämmerers A Böhme in Gräsrnhainichen
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>vgl, auch Gleich a a, dessen Angabe» so »»Peinlich sind, das!
si
e

eine verschiedene Auffassung, zulasse»,
5 Vgl, Julius Knipfrr, P, G,. Leipzig 1906 S, 47 Tie während

des Trnckes dieses Heftes ell'chienene Festschrift von Kaiser teilt aus deir

Tchulaktc» ninch Leipziger Tageblatt 7
,

^uni 1876, mit, daß Pauls
Bruder Christian schon 1620 »ach Grimma gekomme» mar, (wer dort

wenig Ehre einlegte! er lief 1623 davon nnd ninftte durch de» Rat von

l^räfenhaiiiichc» »ach Grimma znrncktransporticrt werde», Hier wurde

er. „in Ansehung seines herzlichen Bereue»? cur» gratis dimittiert".

Was aus ihm weiter geworden, is
t unbekanut, Kaiser n a ^ S, lös

Hier auch eine Schilderung der Grimmaer Schnleiurichtniigc» !vast

möchte mau ci»c En»»cr»,,g a» triibe (5rfahr»»ge„ iu der eigene»

Familie vermuten, wenn ma» bei P G folgende» Vers liest!
Wie manche? junges, fromme? Blut

Wird jämmerlich verfüliret
Tnrch bös Erempel, dnn c? t»l

Was Christen nicht gebnhrct,
Ta Kai s den» Rottes ,-jor» z»i» Loh»,

'Auf Erden nichts als Spott und Höh»!
Ter Pater »>»s; niit l«rä»,e»

Sich sei»es Kindes schämen,

Meli»«, Tie Gedichte des P, «,, Hannover 1898, S, 102,,

6
, Vgl Gerhardts Lieder, herausgeg, vo» Gocdeke, S, 284, 335^

226, 146, 147

7
,

Wange»,«»,,, Johann Sigismund >,, P
,

G,, Berlin 1884 S, 144.

S
, E, (5 Koch, Geschichte des Kirchenlieds, 'III 29«

9 Vgl das Negislcr dieser Streitschriften >>ei N Kniebe, Ter

-chrifteustreit über die Reformatio» Johann Sigismunds. Halle 1902
L, Ilv fi

I" >^ch kenne von seinen Predigte» ,,^ür alle ^ahr Liemes Testa
ments Geistliches Progiiofticoi," »,,d „Tcs holdselige» liebe» ^esuleins .

v'inlisch Gcbnrtszeichen", beide Halle 1616: Hallische Lnndlagsvrcdiglen,

1624: serner die groke Sammlung Leichcuvredigte» (^evtnri« k»ner«1inm

siv«nl,ri», Franks a, B! I6d2, Tie Ur»tiu psne^vrica. die ihm 1651
Pros, Aug Buchner hielt, rühmt, wie er di.' Studenten angehalten habe,

slcijjig morgens und abends geistliche Lieder zu singen, auch selber ei»

eifriger Orgelspieler gewesen sei. Seit seine» Jugendjahre» habe er auch

gedichtet, besonders Epigramme und Idylle lBl >'
<

» »2> Ein Hoch-
zeitsqedicht vonNöber bei Taniel Senncrls zweiter Eheschliennug, 22, ^l»g.

1626, in Bresl, Stadt Bibl
II Nöbers Lied zuerst iu t^hrisliu» Gallus, II) iiinvclus sscer,

Leipzig 1625: abgedruckt i» Mischer Tnmpel, Tas deutsche cvang, Kirchen
lied des 17, ^ahrhs, I , Gütersloh !904, S, 479: Gerhardts ttmdichtnng.
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zuerst gedruckt 1667. bei Aug, Ebeling 1898 S, 353: vgl, auch Fischer,

Kirchenlieder-Lexikon II 203.
12, Über Büchner vgl, Erdm, Neumeister, De poet!» Oennsnicis,

I^ips, 1695 p, 19 21 ; Hoffinmui v, Fallersleben in Weimar, Jahrb, II,
1—39: W, Buchner, Aug, B,,Ha»nover 1863; Koch, Gesch, d, Kirchenlieds
'III 7« ff,: Palm in Allg, d, Biogr, III 485 ff. Beide Ausgaben

seiner Poeteren (1663 u, 1665^ auf der Bresl Stadt-Bibl, Geistlich«

Lieder von ihm s, bei Fischer-Tümpel I 488 ff
,

13, Deutsche Zeitschr. f
, christl, Mssensch, VII (1856) L, 4«! ; Bach

mann a, a, O, S, 314 f,: die Übersetzung z. T, mit Benutzung der dort
S, 315 mitgeteilten,

14, Im Lateinischen: tterculibus suis!
15, I» den Worten Oeus . . ornet . . tibi . . Sülute csput sehe ich

eine Bezugnahme auf Eph, 6
,

17 (Helm des Heils),
16, Original: verbracht. Das Lied bei Ebeling S, 11 ff. Daß

der „?sulus «Zeddsrgns" der Unterschrift unser Gerhardt ist, is
t

nicht

zn bezweifeln (vgl, Bachmann S, 297; Goedekc S, 14: Ebeling S 16>
17, Bachmann S, 301 ff: Ebeling S, 92 ff.

18, Bachmanu S, 9«f,: Ebeling S. 97 ff
,

19, Bachmann S, 92f,; Ebeling S, 1«0ff,
2«, Bachmann S, 303f,; Ebeling S. 104 f,
21, Vgl, Wangeinaim S, 253, — Taft diese Aufl, der l'rax!» ins

Jahr 1647, nicht erst ins ^ahr 1648 gehört, darüber vgl, Fischer Tümpel
III S, IV u, 295,

22, Es sind feine Betrachtungen, die Lamprecht, Teutsche Geschichte
VIII 266, an eine» Vergleich von Gerhardts „Nun ruhen alle Wälder"
mit Bürgers „Nun ruht, ihr matten Kräfte" und weiter in Ergänzungs
band I 208ff, au den Vergleich mit Claudius' „Ter Mond is

t aufge

gangen" nnd Bierbaums „Die Nacht is
t

Niedergängen" geknüpft hat

über die Forschritte der Dichter in der Naturbeobachtung. Es is
t aber

hinzuzufügen, daft eben das, was dabei als Schranke Gerhardts erscheint,

die Verwendung seines Abcndliedes als Abendgebet für Unzählige inög

lich gemacht hat,
23, Der Versuch von Karl Biltz in Zeitsch, f, deutschen Unterricht

1893, 52l ff., P
,

Gerhardt als Verfasser jener vier der Kurfürsrin zuge

schriebenen Lieder zu erweise», is
t von Aug, Ebeling ebd, 1897, 627 ff
,

überzeugend entkräftet worden,

24, So ursprünglich: erst ^ G, Ebeling bringt die Lesart „Frieden
ströme" aus,

25, Goedcke S, 23: ähnlich Aug, Ebeling S, 25,
26, Ebeling S, 16.
27, Bachnian» S. 129: anders Ebeling S 166,
28, Ebeling S I«5,
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29 Unrichtig is
t Goedekes Bemerkung ,S, 95), es se
i

„als ei» Zeit
gedichl" früh wieder aus den Gesangbüchern verschwunden, finden wir
es doch heute noch in 28 der 39 offiziellen Gesangbücher, nach denen
Tiey seine Tabelle» angefertigt hat,

30. Goedeke S. 3, ebenso Ebeling S 3,

31. Fischer-Tiinipel I 347,
32. Goedeke 5

,

ebenso Cbeling S, 5
,

33. Löwensterns Bersinaß is
t

(s
,

Fischer-Tümpel I 340):
Gerhardt bildet eine Strophe, deren erste

4 seilen gegen das Löwcnsternsche Bersmaß um einen Anrphibrachys

verkürzt sind: — — : und dann 4 Zeilen aus je drei Am
phibrachen^ >

'— ^ Ter amphibrachische Rhythmus is
t in

der Mehrzahl der Strophen rein uud glücklich durchgeführt.
34. Langbecker, Leben und Lieder P

. Gerhardts, Berlin 1841 S. 5 f.

35. Faksimile am Schluß des Longbeckerschen Buches, vgl. ebb, S. 7

36 Langbecker «. 8 f.

37 Vgl Waugemann S, 151, Wenn ich recht sehe, geht die Über
lieferung von dem böse» Charakter der Frau G,s lediglich auf ei»

Scherzwort des Baters von Fr, Th, v, Hippel zurück, der als seine Frau
von der Schwermut G s redete, die scherzhafte Bemerkung dazwischen
warf: „Warum ? weil er ein böses Weib hatte!" Hippels sämtl, Werke

I «Berlin 1827, S 28.
38. Über diese »nd weitere Mitglieder des Freundeskreises s. jetzt

Fischer-Tümpel III 449 ff.

39. Dieses schon 1653 erschienene Lied findet sich dann 1655 in den

„Andachts-Zymbeln" des Gubener Kantors Christoph Peter iPetrcius),

40. Bgl, Bachmann S, 214, Wangematt» S 254 f.: die Ursprüng
lichkeit der Lesart „des großen Fürsten" und die Beziehung der Worte

auf den Kurfürsten verteidigte außer O. Schulz besonders Kraft in Ersch
und Grnber, Encqkl. I, 61. 16 f,

41. Bei Langbecker S. 432
42. Opp. L. «ernsrcki, eS. «»Kittvv, ?sris 1719 I 128«. Noch detail-

litter werden Gott die einzelnen Gliedmaßen und Wunden des Gekreu
zigten in einem Gebet des Anselm von Canterburn vom Betenden vor
geholten: , , ni»nns . 1»lns , , vestißin , , pectu« , , Istus . viscer»

lumin» . . or» , , braclii» . . crur» . , pellt?» , , Iscerats ll^embraz

s das Citat aus .Vn»^Inii c^sntuar, «rsti« II bei A, Ritschl, Rechtferti-
«ung „nd Versöhnung ^ III 527 und dazu desselben Aufsatz in Teutsch-
evcmg Blätter 1881, 103.
43 Eine ähnliche Perbinduug trochäischer Zeile» mit einer jam

bischen z. B. auch in der Sequenz >lstri cc>n»«Isti«nis bei Kehrei», ?e-
«uenzen, Mai»z 1873 S. 205 ,13. ^ahrh ,.

44 «pp. «. «ernsrcki II 908



74

45, WetzerWclte, Kirchenlerikon
^ n 42S ,1883,, Mone, Latein.

Hymnen des Mittelalters 1 162 ff, hatte Zweifel geäußert und als Per

fasser nnr allgemein „einen französischen Dichter" angenommen wegen

des Reimes in Nr, IV: rk><:o,i<ie prnkuvcle,
46, tt. H^ur^ivi, I/S» pnöiiik?» lütins ^tlrikuö» ü ,^ni»t Iiern»r<Z.

rsris 189(1 p. 70 ff

47, Kevn? clS« l>u^»liuu8 Iiistorikjues 1891, ^anvier p, 218 si :

vgl, desselben Vis ckt- «üivt Nernarrl II (I'ari» I89N r>, 101
48, Kirchenlied I 12« ff

,

49, Koch, «esch, d
,

Kirchenliedes ' INS,
50, Mischer, Kirchenlieder Lerikon II 162,
51, Blätter für Hnmnologie 1884 S 75
52, Taniel, '1'Iie«!rurn>! I,),n,:l>1«?icu? IV 224 ff,

53, Real-Encvklopädie ' II 639,
54, Nene kirchl, -^citschr. XIII ,1902, 205 ff

,

55, Vgl das l5itat bei Taniel IV 228 1 ferner B Herberge,. Il«r«s.
copl» p^sinnis vvmini, 2 Leipzig 161 1 488 f

56, Vgl -chercr in Allg deutsche Biographie s. v , H Holstein, die

Reformation im -piegelbilde der dramatischen Lilrralttr, Halle 1886,

S 131.
57, Lmigbeckcr -I«,
58, «o wird vermutlich zu lese» sei» stall „wie ich anch erkenne".
59, Vgl, Kawcrn», ^oh. Zigis»>»»d i» Real Eucnkl 'XVIII33I if

,

60, H, Landivchr, Tic Kirchcupolitik friede. Wilhelms, des <«rvnc»
Kiirsiirsten. Berlin I«94 T, 197,
61, Langbcckcr 88, Waiigcinan» 172

62, (5hr ^ Vinlins, i^oli»!!, i!k»i^titnl.I,»i»in >I^rcbic!,r»i,i , 1737>

l, 1, 365 ff,: Landwehr 195 ff
,

63, Vgl, über diese» H, Landwehr, Barlhvl, -losch, Leipzig 189!

, -cparatabdruck ans ^orsch»»gc» znr bra»d u, preust, (Acsch, VI,,
64, a, a, O, «, 107 i, : Landwehr Kirchciipolitik 1.99 f,

65, Mnliiis I, I, 373 ff . La»dwchr -. 201 f,

66, Mnlins I. I, 375 ff,, Landwehr «, 203 f,

67, «, Mirbt i» Real-Encqkl, ' III 744 f.

68, Bgl. über ihn Koch, «rsch. d
. Kirchcnlicdes ^ IV 169 ff
.

69, Landwchrs llrleil ,Kirche»politik - 20«>, diese ^ori»»lier»ng
zeige, da» ihr Verfasser sich nicht i» die doginalischcn fragen der da
nialige» ,-Zeit vertieft habe, Halle ich s»r verfehlt: die Proposilio» kiiiipfr

an das Ergebnis des Kasseler Ncligio»sgespraches a» >i»d möchte die

Lnlhcraner in Berlin bewege», zwischen Kcilsnolwendige» »nd weniger

snndamcnlale» Lchrsänc» i» »iilerscheide» Tic Borlage bei Lang
bccker -.21 s.

70, Langbecker - 26
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71, Siehe Gerhardts Ausführungen bei LauHvecker «. 29 ff
, 43 ff
,

56 s. ,Z8 ff
, 6S ff
, 86 ff
, nnit »lauche» Lesefehler» dort abgedruckt,

72, Mylius 1. 1
,

381 ff.; La»gbecker S, 91 ff,

73, Langbecker «97 ff
,

74, Wangeinan» «, 178, Viel diplomatischer und unverfänglicher
lautet der Revers, den Mylius I, I, 392 abdruckt das is

t

wohl die

hernach mit de» «landen beratene mildere Forni Ta is
t

es ein Gc

löbms treuer und »uaustöstiger Amtsfühnmg : das Bersprecheu ehrbare»
Lebens, ehrbarer Kleidung und «itte», iu der Lehre bei dem reine»

Wort Gottes, iu de» 3 bewahrten Hnuvl «nmbolis »nd der A»gsb»rg,
Kons, wiederholt, zu bleiben, ans der Kanzel »lil ander» Kirche»die»ern
oder andern Leuten nicht zu hadern, sondern die «treitsache ans Kon

sistorium zu bringen, Weib, Kinder, Gesinde i» Gottesfurcht »nd Znchl
anszuerziehe», vo»i Pfarreinkottinic» »ichts entziehe» zu lasse», Pfarr
gebSude und Gürte» z» verbessern, «onntag ^iachmiltags den Kalcchi?

»itts zu treiben: endlich die Verpflichtung, dem kurfiirstliche» Edikt,

niutusm tolersiitiaui betreffend, von 1614, welches 1662 »»d 64 wieder

Holl und weiter erklärt worden, gehorsam zu sein. Wie klug waren hier
die für die Geistliche» versä»glichcii «ähe »»ter so viel andre uuver

sängliche gemischt!

75, Langbecker S, 107 f

76 Ebd, «III ff„ Landwehr l. 2/8,
77. Langbecker S, 1 13,
7», Ebd, S, 114 ff

.

79. Ebd. «. 120 ff.

«N Ebd. S. 122 f.

81, Mvlius I. I, 385 ff,: Langbecker «, 124 ff

82. Langbecker S, 154 f,

83 Ebd, S, 160 ff.; vgl. Bachniam, « 6
.

»4. Langbecker «. 162 ff.

»Z. Mylius I, I, 389 ff.: Lmigbecker S, 17« ff
,

»6, Ebd. «. 175 ff.

87. Ebd. S. 184 f.

88. Ebd «186: Forschungen zur oraiid. »nd preii«, Gesch, XII
<I»99) 145 »nd die Flugschrisl: „Freundliche Eri,„ier»ng a» den Avise»
Schreiber des Smitagischen Mercurii" nebst der Antwort darauf: „«.?-
<-epi»«e wegen der erhaltene» freundliche» Erinnerung." Berlin 1667,4"

,Breslau, Univ. Bibl),
»9. Langbecker «. 199
9«, A. Ebeling S. 214.
91. Ebd. S. 107.
92. Landmehr «. 230: Forschungc» Z»r brand. und prcu» Gesch.

Xll, 147. Bei deui bald darauf erfolgte» Tode der Kursürsti» wagic
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man nicht, de» Berlinern die Besichtigung ihrer Leiche zu gestatte», da

man unliebsame Äußerungen befürchtete, !

93. Mylins I, I, 393 ff.

94. Vollständig bei Wange»,«»», S 206- 218,

95. Langbecker S. 203.
96. G. Wimmer, ausführliche Lieder-Erklärung U (l749) «5«.
97. Fromm war I6S7 gestorben, »nd Gerhardt hatte ihm einig,'

lalein. Distichen als Nachruf gewidmet, Bachmann Z. 317.

98. Diesen W. Lpser (Leyser) finde ich seit Winter-Semester 165»

als Mitglied der juristische» Fakultät i» de» Wittenberger Borlesungs

Verzeichnissen,

99. Bachmam, S, 317 ff.

10«, Deutsche Zeitschr. s, christl, Wisscnsch, VI (1855) 96? Koch,
Gesch. des Kirchenliedes

' III 342 f.! Krause in Siona 1892, 31 s, 216 f,

Förster iu Monatsschr. s
, Gottesdienst n»d kirchl, Knust I 209 ff
,
: Fischer

Tümpel III 492,
101. Von diesem Liebe liegt mir ein Einzeldruck vor: „Paul («er

hardes Lied von

'

Christlicher Gcdult, „ach der Melodie:

'

Bon GOtt

wil ich nicht j lassen zc. !

"

2 Bl. 8°, o, nnd I, (Brest, Stadl Bibl.>
102. Bgl, W, Buchuer, 'August Buchucr «, 32 ff.

103. Daß diese beide» Lieder, wie Goedeke und Ebeling annehme»,

ursprünglich Gelegenheitsgedichte (Hochzcitslieder?) gewesen sein sollte»,

scheint mir durch de» Inhalt nicht nahegelegt zu sei». In ihnen dürfen
wir, ohne das; sie rein individuell geartet wären, de» Ausdruck seiner
eignen Eheerfcihruugeu sehen.

104. Über die kirchlichen Berhältnissc Lübbcns in dainaliger Zeil f.

Neues Lausitzer Magazin 33 (1857) 162 f.

105. Langbccker Z. 20».

106. Ebd. S, 215.
107. So Bicc Gen. Z,,p. Zchulz i» Lübbe» l884, bei Waiigcmaini

S. 223.
108. Knnslivart XVI, 1, ,538 ff.

109. Zuerst veröffentlicht iu der Borrede zu Feustkiugs Ausgabe der

Lieder P. G.s. 1707.
110. Wir »eliineu mi. das, das Sterbercgistcr de» Todes , nicht de»

Begräbnistng verzeichnet, Foh. Christoph i7lenrins (Lieder Bibliothek,

Jena 1702 II 45> hat de» 27. Mai.
111. Echnmcliiis, Lieder (.'„mmi-nlni-,,,^. Leipzig 1724 583: „Über

dieser Worte Wiederholung soll der Autor selbst vcl'schieden sein."
112. Übersetzung von Propst Ztraubc, vgl. Laugbeckcr «. 2,30.

Übrigens beginnt Wernsdorf: «culpln qnirlt-in P»n1i viv» <>«r »tq>,,-
iinszsl, Qt-rlmrcli inan hatte wohl also anscings eine Bildhntterarbeit
geplant.
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113. Weiter notiere ich die Wortspiele: „Ta wird mein Weinen
lauter Wein, Mein Ächzen lauter Jauchzen sein" (Ebeling T, 218) -

nicht nach Jedermanns Geschmack, Von Adams Fall: „Ter täglich in
uns heckt ^Viel böse schwere Taten" (Ebeling «. 310), Unschön und
schwer verständlich: „Wer mir gute Worte giebet Und den Haß im

Herzen hält, Wer nur seinen Kuchen schttiieret. Und wenns Bienlein

nicht mehr führet. Alsdann geht er nach der Tür Ei der bleibe
fern von mir" (I. 296). ferner: „Tcin Gebärde, dein Gesichte ! Und
der beiden Angen Lickzt War in Tugend ganz verhüllet" (S. 283), Komisch
wirkt, weil einzelne Ausdrücke jetzt für uns eine andre Bedeutung haben,
wenn er beim Tode eines Kindes tröstet: „Muß das Leibchen gleich
verwesen, j Ist's ihm doch ein schlechter «chnd: Gott wird schon zu
sammenlesen, j Was der Tod zerstreuet hat: Treu is

t er und fromm de»

«einen. Trägt sich auch mit ihren Bei» en," («, 260). Wenig an
sprechendes Bild: Ter „Zündenmagen, in dem er seine Zeit oft liederlich
verzehrt" (S. 232 viel besser dagegen „die Narren, die am Torheit^
karren ziehen" T. 314), Eine undeutschc Verwendung alttestamentlicher
spräche is

t es, wen» er gelegentlich „Eingeweide" statt „Herz" gebraucht

(L. 230).
114. Goedeke a, a, O. «. XXX.
115. Vgl. A. Ritsckils treffende Bemerkungen in Rechtfertigung imd

Penöhuung 2 m 273 f.

IIS. Fr. Th. v. Hippel Sämtl. Werke (Berlin 1827) I 27 f,
117, I» seinem schönen Vortrag über P

, G, in Blätter f, Hymnologic
1884 T, S1 ff

,

118, Misander <d, i, I. -am. Adanii in Tresde»), Uelicis« KiKUcs?,
Tresden-Leipzig, 1693 «. 664 f,

119, Neumcister »nd Grohmann, De po^ti» Uermmiicis, (Leipzig)

1695 p. 38.
120, PernvuUi in Monntsschr. f, Gottesd, und kirchl. Kunst I 141,
121, ölisceNsne.i I^ipsieusin IX (Leipzig 1720) 87: OerKsräuni

»ullani «cZen coviposuisst? nisi »ci tad«ci knmiiin; Gabriel Wimmer,

Äusführl. Lieder-Erklärung II (1749) 6SI.
122, die Beispiele bei R «tier, die Gefangbuchsnot, Leipzig 1838,

n» vielen -teilen, des, S. 126 ff
. Es is
t nützlich, aus der Fülle vo»

Beispielen für die poesielose und sentimentale, dabei den Realismus des

Glaubensbekenntnisses Gerhardts verwässernde Umdichterei einige Probe»

mitzuteilen. Zch greife dabei »ach schlesische» Gesangbüchern, dem

Gerhardschen Breslauer G. B. vo» I8i)I, dem Bnnzlauer von 1801, dem
Neuen Liegnitzschen von l805, da deren Heranziehung mir als «chlesier
nm nächste» liegt, Tie Eitaic ans Stier verweise» auf sächsische
Gesangbücher,



78

Gerhardt singt: Tie „Verbesserer":
Mein .herze geht in Sprüngen Mein Herz is

t nun voll Freude»
Und kann nicht traurig sein, Und kann nicht traurig sein,

Ist voller Freud und Singe», Auch selbst die Zeit der Leide»

Sieht lauter Sounenschei», Hat snr mich So»uenschei»,

Tie Sonne, die mir lachet, Ten Trost, de» ic
h nun habe.

Ist mein Herr Pestis Christ, Verdank ich Jesu Christ,
Das, was mich singend machet, Ter selbst bei meinem Grabe

Ist was im Hrminel ist. Mein Freund und Helscr jodcr Trösterj is
t

,Neues Lirguinsches G, V, t»«5 Nr, I»I : Stier S, SS),
Oder: Tie Sonne meines Lebens

Ist Pestis u»d sei» Heil,

^hm trau ich »ich! vergebe»«,

Im Himmrl is
t mein Teil, (Gerhardschcs G V, Nr

Ebenso wird das Weihunchtslied umgedichtet:

Fröhlich soll mein Herze springen Fröhlich lastt uns Gott lobsiiige» !

Tiefer Zeit, da vor Frend Hocherfreut Lastt uns beul

Alle Engel singen Ihm Anbetung bringe»!
Hört, hört, wie mit volle» EKKrc» Jeder, der scmsl war verloren.
Alle Luft Laute ruft: Freue sich Inniglich:

Christus is
t geboren, Ehristus ist geboren, (Stier S >2<Z>

Selbst „Befiehl d» deine Wege" wird nicht unverändert gelassen,

z B, in Nr, 4:

Weg hast dn allerwegen. An wunderbare» Wege»
A» Mittel» sehll dirs nicht: Fehlt dirs, Allweiser, nicht:
Tein Tun is

t lauter Segen, Tein Tu» is
t Gnad und Segen,

Tein Gang is
t lauter Licht, Tein Gang is
t

Necht und Lichl:

Tein Werk kann niemand hindern. Und wenn du deinen Kindern

Tein Arbeit dnrs nicht ruhn, Ei» Glück hast ansersebn,

Wen» du, was deinen Kindern Wer kann dich daran bindern /

Ersprießlich ist, willst tnn, 7» willst: es »inst gescheh».

(Stier S, 6tt),
Ter leizte Vers dieses Liedes m»st sich Folgendes gefallen lassen:

Mach End, o Herr, mach Ende Mach End, o Herr, mach Ende

'An aller nnsrer Not! An aller uusrer Not:
Stärk unser Fiist nnd Hände Stärk nnser Herz und sende
Und last bis in de» Tod Uns Trost bis in den Tod,

Uns allzeit deiner Pflege Last nns stets deiner Pflege
Nnd Treu empfohlen sein ic. Und Tren befohlen sein :c.

(Buuzlaner G. B. S, 372),
Ei» Beispiel aus „Wie so» ich dich empsangen":

Nichts, nichts hat dich getrieben !2 dn, an den ich glnnbr.

Zu mir vom Himmelszelt Was wars, das dich beroog /



79

'Als dos geliebte sieben. Was war?, das dich zum Ttnube,

Tamil du alle Welt Zu mir hcriiiederzog^

^u ihren lausend Plagen ?ei„ göttliches Erbarme»!
llnd groftc» ^ammerlast, Za d», o ^esu, hast

Tic kein Mund kau» aussage», Mil »lilleidsvolle» 'Arme»
So sesl »»lfange» hast, Tic ganze Well umfastl,

^u demselben Liede v, Iv:
Er kommt zum Weltgerichte, Er kommi zum Wellgerichlc

.juni Fluch dem, der ibm fluchl, llnd bringt, wenn er erschein!.

Mil <>!nad und süstem richte Fluch jedcni Böscwichle

Tem, der ib» liebl und sucht, llnd Heil dem Tugciidsrcuud,

Ach komm, ach komm, o Tonne, Wohl ewig alle deuc»,

llnd Kol uns nllzumnl Tie seine Wege gelin

.-juni emgen Licht und Wonne llud eiusl »nt ^reudenlhraneu

Fn deiucu Freudcnsaal! ,i" sci»er Rechten steh»,

(Stier 77: Bnnzlaner i^>,B, I8«I IM),

Wie abgeblaßt in folgende Änderung: statt
lind wie er hnb crbanel Und wie ei» kurzes Leiden

Ein edle, nene -tndl, Glicht zu vergleichen sei

?c> Aug nud Herze schauet, B!ir jene» cwgcn Freuden,

silas es gcglnubet Kol, Tem Lob» bewahrter Treu,

(Neues Licgnchsches i«, B, l«05 Nr, I«>1

Wi^ suchte mau das Bekenntnis

'An mir und meinen, Lebe»

^sl nichts ans dieser Erd

a^uschwache», indem »ia» dasiir selzle:

^s> we»ig ans der Erd

oder is
i nichts, das mir gehört, (Ztier S. 113),

oder »och gründlicher uindichlclc:

>zhm weih ich gern mein Lebe»,

Wenn crs vo» mir begehrt

(»erhardschcs 0>, B, Nr, Z,iS),

Hauvl voll Blul und Wunden" erlill eine vollständige Übcrnrbcituttg

zu dem Liede „Ter du voll Blul und Wnnde» Für uns nm Grenze starb»"

oder ,.T», der voll Blut nud Wuudc» Für uns am kreuze starb", i»

welchem der Vers „Wen» ich ciiimal soll scheiden" gä üblich verschwand

und der Vers ^ch danke dir vo» Herzen" solgcudc bestall annahm:
Äüi innig srohem Tricbc
Bring ich dir meine» Tank,

Tic Oiröste deiner Liebe
Bleibt stets mei» Lobgesnng,

Gib nur, dan ich mich halte
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,'ju dir mik Gegcntre».
7ast, wen» ich einsl erkalte,

^ch noch der 7einc sei

(Stier S. 130, Vnnzlaner G. B. 1801 L. 153),

^n einer ander» Ilmdichlnng lantei es in -lr, 6 stall:
,>ch will liier bei dir siehe», Tu hast mir durch dein beiden
Verachte mich doch nicht! >Zur Tugend Mut und Straft,
Von dir will ich nicht gehe», ^n Trübsal Trost und Freude».
Wenn dir dein Herze bricht. Tic ewig sind, verschafft.
Wenn dein Herz wird erblasse» ^ gieb an dieser Gnade

^in letzten Todesston, Auch mir im Glaube» teil.

Alsdann will ich dich sassc» To wird mein Seeleuschade

^» meine» Arm »ud Schoß, 7urch deine Wnnden heil,

(Neues Äegnitzschcs G. B, 1805 Nr. IZ4),

Ans „Ein Lämnilci» gehl und trägt die -chnld" setzen wir de»
Z, Vers hin:
Tas ^ümmleiu is

t der grone freund Tns ^amni is
t der erhabne freund

lind Heiland meiner Seelen: Und Heiland nnsrrr Seelen:

Ten, den hat Gott zum Siindenscind Te» wollte Gott, der Sünde ^eind,

ttnd -ühncr wollen wühlen: Z» »»scrm Mittler wühlen,

<'!ch hin, mci»5ii»d,n»d nimm dich an Zohn, sprach er, nimm dich derer a»,

Ter Binder, die ich ansgetan Tie selber in verkehrtem Wah»

.Zur «lras »»d -Zornesrnte»! Zich stürbe» ins Verderben,

Tie Straf is
t schwer, der -jorn is
t grost, 7 ic -traf m schwer, der ,-jorn iü groft,

Tn kannst und sollst sie mache» los Toch du vermagsts, dru», mach sie los

Turch Sterben n»d dnrch Bluten, Turch beiden und durch Sterbe»,

(Vnnzln»er G. B. 1801 S. 153),
Ma» vergleiche ferner:

Wir singe» dir, G,»anuel, Wir fi»ge» dir, Zinmanncl.
Tu Lebcnssürst und G»adcn,>»c>l, ^» dir erfreut sich unsre Secl,

Tu Himmelsbliim n»d Morgenslern, ^n dir, den Gottes weiser Rat
7» ^»»gsraiisoh». Herr aller Herrn, Zu nnserni Heil gesendet hat.

Wir singe» dir in deine»» Heer Wir bringen mit der lLngclschar
Aus aller Straft 5/ov, Preis und Ehr 'Auch »ufern ^obgesang dir dar,
7nf; du, o laug gewuuschler l>5an Tast du, den nnscr Glaube fafu,

7 ich u»»i»eln eingeuellei hast, Tas grone Werk vollendet hast,

(GerKardschrs G, B Nr. 144).

^ür das Lied „Au» riche» alle Wälder", an dem auch die Aufklürunff
Friedrichs des frosten sich nie«, nnd die daran geübten Verbesserung?

knnste, wen» ma» nicht vorzog, es ganz streiche», sei verwiesen am'

Bimse» in Evang. ttircheiizeitnng 1830 S, 150, 249 ff,: i>
,

Piper. (5vang

Kalender 1862 «, «I f. 7as oben niehrsach eitiertc Vnnzl. t«, V



vo» hat unter einem Liedervorrat von 1022 Lieder» »nr noch
16 Gcrhardtsche und diese z, T, bis zur Unkenntlichkeit überarbeitet:

ebenso hat das Gerhardschc Brest. G, B, 16 unter 1186: das Nene
Hegnitzsche 12 nnter SM,

123, t5hr, W, Ocmler, Repertonum über Pasrorallheologie II (Jena
1787) S 808 nnd 811, Ob die Stellei 446, wo „eben Arndt und
-criver auch Gerhardts „Andachtsbücher" als die noch immer beliebte

Lektüre des „gemeinen Mannes" genannt werden, aus Paul G oder
nicht vielmehr ans Joh, Gerhard zn bezichen sind, von dem es ja auch
!>e»lschc Gebel- und Predigtbucher gab, is

t mir iwenelhafr
124, Sbeliug 362

»
> Kawirau, Paul Ätrhardt 6
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1. Rurfürft Johann in Pfalzel. Seine Zuschriften
vsm 2. Oktober und die Antwort de« katholischen

RatS. Ginschlietzung der Stadt.

Erbittert über den Mißerfolg feiner Bemühungen, die evan

gelische Predigt in Trier zu unterdrücken, hatte Kurfürst Johann
die Stadt verlassen. Die Vorgänge der letzten Wochen hatten
ihn belehrt, daß sich die Evangelischen durch seine Drohungen

nicht schrecken ließen. Seine Hoffnung, mit Hilfe der katho

lischen Ratsgenossen fein Ziel zu erreichen, hatte sich ebenfalls
nicht erfüllt. Zur Anwendung von Gewalt reichten seine Streit

kräfte nicht aus. Deshalb mar er am 28. September 1559

nach Pfalzel geritten, um von da aus gegen die widerspenstige

nahe Stadt vorzugehen.')
Als seine Räte ihm am folgenden Tage nachgekommen waren,

beriet der Erzbischof alsbald in zwei Sitzungen mit ihnen über

die nun zu ergreifenden Maßregeln. Er bemerkte dabei, der
Weg der Güte se

i

vergeblich versucht worden. Es se
i

offenbar,

was ihm i
n Trier „spöttlich begegnet" sei. Die Katholiken hielten

es mit den Konfessionisten. Nun müsse man dem Rate vermelden,

was den Untertanen gegen ihren Herrn gebühre, und von ihm
verlangen, daß er die Prädikanten und die aufrührerischen Re

bellen einziehe. Wenn der Rat das verweigere, verachte er seines

Herrn Gebot. Dann müsse der Kurfürst so stark in Trier ein

ziehen, daß nichts mehr zu besorgen sei. 2)

Nachdem Johann noch das Domkapitel mit seinem Rate

gehört hatte, sandte er am 3
. Oktober einen reitenden Boten

nach Trier und ließ durch ihn dem Rat zwei vom 2
.

Oktober

datierte Schreiben übergebend) In dem ersten mies er, „den
Einfältigen zu gut", aus die Bestimmungen des Augsburger

Religionsfriedens hin, der sich nur auf die Reichsstände, aber

nicht auf ihre Untertanen beziehe. Katholische Stände seien
Julius Ney, Der RisormarionSonsuch in Trier I5S9. II. Z
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nicht verpflichtet, Bekenner der Augsburger Konfession bei sich

zu dulden und ihnen die Aufstellung von Prädikanten zu ge

statten. Die Stadt Trier habe jederzeit den Kurfürsten als
geistlichen Ordinarius und Landfürsten erkannt und se

i

dem

Reiche nicht unmittelbar zugetan. Deshalb habe Johann Steuß
mit feinem Anhang gegen den Religionsfrieden gehandelt, als

er dem Laien Olevianus den Predigtstuhl einräumte. Der Kur

fürst fe
i

stets darauf bedacht gewesen, daß in Trier das Wort
Gottes rein und lauter gepredigt werde. Die Spendung des

Sakraments unter einer Gestalt sei der Institution Christi nicht
zuwider und von den Konzilien bestätigt. Deshalb könne er
keine Änderung darin zugeben. Nachdem die Konzilien entschieden
hätten, se

i

es nicht von nöten, sich darüber mit Olevian in eine
Disputation einzulassen. Alle Winkelpredigten seien den Reichs
abschieden zuwider. Deshalb begehre der Kurfürst ernftlichft bei

höchster Ungnade, daß sich die Prädikanten des Predigens ent

äußerten. Die gebührende Strafe gegen die Rädelsführer be

halte er sich vor. Die armen Einfältigen und Unverständigen
aber wolle er „aus angeborener Mildigkeit" verschonen, wenn

si
e

zu der Einigkeit der katholischen Kirche zurückkehren wollten.

Da der Erzbischof entschlossen sei, in seinem Gebiete keine Neue
rungen zu dulden, versehe er sich, daß die, welche trotzdem von

der katholischen Religion abstehen wollten, nach den Reichs
abschieden an andere Orte ziehen würden, wo man si

e leiden wolle,

und sich nicht ferner unterstünden, andere gutherzige Leute zu

ihrer Konfession zu verleiten. Der Kurfürst habe diefe Antwort

fchon früher geben wollen und Steuß ersuchen lassen, die Bürger

deshalb zu versammeln: dieser habe das aber unter nichtigen

Vormunden verweigert.«)

Während das vorstehende Schreiben nur im Namen des

Kurfürsten ausgefertigt war, mar das zweite ein förmlicher,
mit feinem Siegel versehener, Erlaß an Bürgermeister, Schöffen,
Rat und die ganze Gemeinde der Stadt. Darin wird aus

führlich an alle Vorgänge der letzten Wochen erinnert. Etliche

Bürger, unter denen Johann Steuß, Peter Sirck, Otto Seel,

Johann Pisport, Peter Steuß, Johannes Steub und Peter



Montag die Rädelsführer gewesen seien, hätten einen Laien,

5er sich Dr. Kaspar nenne und zwei Jahre in Genf bei Calvin

studiert habe, desgleichen auch einen, der sich den Superinten

denten von Zmeibrücken nenne, auf die Kanzel in Sankt Jakobs

Hospital gestellt und mit gewehrter Hand dabei erhalten. Sie

hätten sich noch dazu unterstanden, „viel einfältige Bürger mit

schriftlicher Vertröstung, Schenkung, Drohworten und in andere

Wege abzupraktizieren und zu ihrem sträflichen Vornehme,: zu

bewegen". 5) Hiedurch und durch die dem Kurfürsten in Trier

zugefügten Unbilden, unter denen die Bedrohung Fae's am

17. September besonders hervorgehoben wird, hätten sich die

genannten Personen der Laster des Aufruhrs, verbotener Bünd

nisse und beleidigter Majestät teilhaftig gemacht. Damit nun

die Übeltäter zu einem abscheulichen Exemvel anderer nach Ge

bühr gestrast würden, se
i

sein ernstlicher Befehl, die obgedachten

Personen mit beiden angemaßten Prädikanten, gegen welche der

Kurfürst peinlich klagen werde, „mit dem Leib anzugreifen, ein

zuziehen" und so lange in Verwahrung zu behalten, bis si
e

nach

geschehenem Bemeistum zur Kriminalrechtfertigung in den kur

fürstlichen Palast geliefert würden. Um die Ordnung in Trier
wieder herzustellen, wolle der Kurfürst selbst in die Stadt kommen,

gedenke aber jetzt, um besser gesichert zu sein, ohne Nachteil

für die Freiheiten der Stadt „etwas mehr gesaßt mit Volk"

einzuziehen. Er zweifle nicht, daß si
e

ihm darin möglichsten

Beistand gewähren würden. Anderenfalls würden si
e

sich des

ermähnten Lasters mit teilhaftig machen und den Kurfürsten

nötigen, gegen sie, obwohl ungern, die Wege in die Hand zu
nehmen, die jeder Obrigkeit in solchem Falle zugelassen feien.
Binnen drei Tagen se

i

er einer schriftlichen Antwort gewärtig. ^)

Obwohl die hierin enthaltene Drohung verständlich genug
mar, glaubte der Erzbischof ihr doch noch auf andere Weise

Nachdruck geben zu sollen. Er griff dabei zu einem Mittel,

welches ihm schon am 27. August 1558 als zur Brechung des

Widerstandes der Stadt geeignet empfohlen worden war. (Heft I,

S. 16.) Noch am 3
.

Oktober befahl er den kurfürstlichen Amtern,

nichts, namentlich keine Lebensmittel, mehr in die Stadt zu
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bringen. Durch seine Reiter und Hakenschützen ließ er die Stadt

einschließen und bewachen. Bürger, welche trotzdem die Stadt
verließen, wurden gesangen, zuweilen auch mißhandelt, dann

nach Pfalzel gebracht, wo man si
e

eidlich befragte, was si
e von

den Handlungen der Konfessionisten müßten, und erst nach einigen

Tagen wieder entlassen. Das Marktschiff der Stadt wurde zu
Pfalzel, ein Frankfurter Schiff, welches mit Gütern von Bürgern

nach Trier fahren wollte, in Bernkastel angehalten und beschlag

nahmt. Die Felder und Gärten der Bürger wurden von den

Landsknechten verwüstet. Gleichzeitig wurden zur Verstärkung

der Macht des Kurfürsten weitere Landsknechte angeworben und

die erzbischöflichen Lehensleute aufgefordert, gerüstet nach Pfalzel
zu kommen. Schon am 3

. Oktober mar die Stadt völlig ein

geschlossen und von aller Verbindung nach außen abgesperrt.^

Als der kurfürstliche Bote am 3
.

Oktober in Trier ankam,

war der ganze Rat gerade zu einer Sitzung versammelt. Beide

Zuschriften wurden sofort vorgelesen und verfehlten ihre Wirkung

nicht. Die vorher schon vorhandene Spaltung im Rat trat nun

offen hervor. Die katholischen Ratsgenossen mit dem zweiten
Bürgermeister Ohren an der Spitze hielten gesonderte Sitzungen,

faßten ihre Beschlüsse ohne Zuziehung der evangelischen Rats

glieder und bezeichneten sich als „katholischen Rat". Bürger

meister Steuß erhielt zwar auf fein Verlangen noch eine Ab

schrift der erzbischöflichen Schreiben, aber ini übrigen ging der

katholische Rat feine eigenen Wege. Er bestellte sogleich auf
den 4

.

Oktober früh fünf Uhr die katholischen Ausschüsse, um

mit ihnen zu beraten, was nun zu tun sei, und ließ eine da

gegen erhobene sörmliche Protestation des Bürgermeisters Steutz

unbeachtet.»)

Schon am 4
.

Oktober kam dann Dronkmann mit anderen

Abgeordneten zu dem Bürgermeister Steuß, um im Auftrage der

katholischen Ausschüsse ihn und die anderen Führer der Evan

gelischen „freundlich zu bitten", ihre Konfession sinken zu lassen.

Dann hoffe man bei dem Kursürsten noch Gnade für si
e

zu er

langen. Sodann geboten sie, daß die Prödikanten mit ihren

Predigten stillstünden. Die Konfessionisten, die diese berufen höt
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ten, sollten si
e in Verwahrung nehmen, damit si
e dem Kurfürsten

nach dessen Befehl vorgestellt werden könnten und die Stadt nicht
um ihre Gerechtigkeiten komme. Wenn die Prädikanten entwichen,
würden sich die Katholiken an den Konfessionisten erholen, die si

e

überhaupt für allen ihnen entstehenden Schaden verantwortlich

machten. Auf all dies begehrten si
e bis mittags ein Uhr schrift

liche Antwort.«)
Die Evangelischen folgten dieser Aufforderung und erklärten

sich sofort bereit, die Predigten einzustellen. Sie wollten das
für immer tun, wenn Abgesandte, die si

e

nach Speier geschickt
hätten, um den Rat von Rechtsgelehrten zu erholen, ihnen mel
deten, daß si

e

wirklich nach den Reichsabschieden zur Aufstellung

von Prädikanten nicht berechtigt seien. Sie hatten nämlich Adam
Boltzing und Dr. Ausonius SteuH, einen Sohn des Bürger
meisters, zu diesem Zwecke nach Speier gesandt und si

e zugleich

beauftragt, in Zmeibrücken eine Bescheinigung der dortigen Räte

darüber zu erbitten, daß Flinsbach nicht aus eigenem Antrieb

nach Trier gekommen, sondern von der Zweibrücker Regierung

dahin gesandt morden sei. >°)

Am nächsten Tage (5. Oktober) erschien auf Begehren des

katholischen Rats die „ganze Gemeinde der Katholischen" nebst
einigen Evangelischen im Rathaufe, wo ihnen Dronkmann beide

Zuschriften des Kurfürsten vorlas. Hier wurde auch die er

mähnte Antwort der Evangelifchen übergeben. Sodann begaben

sich alle Zunftgenoffen in ihre Amthäuser, um über die dem

Kurfürsten zu erteilende Antwort zu beraten, und übersandten

schon um neun Uhr vormittags dem Rate ihre Antwort.")
Die Erregung der Bürgerschaft beider Teile hatte inzwischen

von Stunde zu Stunde zugenommen. Den Grund derselben
geben die kurfürstlichen Akten an. „Dieweil ihre kurfürstlichen
Gnaden in allen anstoßenden Ämtern befohlen, nichts in die

Stadt zu führen, auch die Stadt Tag und Nacht mit Reitern

und Hakenschützen bewachen lassen, haben sich die katholischen

Zünste zusammengetan und den vermeinten Konfessionisten saft

hart zugeredet und kurzum von ihnen haben wollen, si
e

sollten

die Sach bei unserem gnädigsten Herrn dahin richten, daß die
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Wege und Straßen wieder geöffnet und si
e

also in der Stadt

nicht verschlossen würden." Jede neue Nachricht über Aus

schreitungen der Landsknechte, Sperrung des Verkehrs, Ver
wüstung von Gärten, Zurückhaltung von Lebensmitteln und Weg

nahme von Waren steigerte die Erbitterung der Katholiken gegen
die Evangelischen, die der Stadt die Ungnade des Kurfürsten
zugezogen hatten. Die Bürger beider Teile legten ihre Rüstungen,
an und blieben am 5

. Oktober bis zwei Uhr unter den Waffen.
Nur weil die Katholiken sich „als die Schwachen" fühlten, schritten,

si
e

nicht zur Anwendung von Gemalt und unterließen die von
dem Kurfürsten befohlenen Verhaftungen, welche viele vollzogen

wissen wollten. >
Z
)

Dagegen drangen si
e mit größter Entschiedenheit auf Er

füllung einer Reihe von Forderungen, die si
e

auf Grund der

Beschlüsse der katholischen Zünfte noch am 5
.

Oktober an die

Evangelischen stellten. Vor allem sollten die Predigten sofort
eingestellt und die Prädikanten in Verwahrung genommen wer
den. Die in der Zuschrift des Kurfürsten Genannten sollten
als gehorsame Bürger „vor Sonnenschein" in das Rathaus
gehen, wo man si

e möglichst beschützen wolle. Die anderen Kon-

fessionisten aber sollten von ihrem Vornehmen abstehen oder nach
den Bestimmungen der Reichsabschiede mit Weib und Kind an
Orte und Enden gehen, da man si

e leiden wolle. Daneben ver

langten die Katholiken noch, daß die, bisher wohl durch Bürger

meister Steuß verwahrten, Schlüssel zu den Geschützen in die

Ratftube gebracht und daß der evangelische Zender Montag,
der Wachtmeister und der Wächter auf dem Gangolfsturme ent

fernt oder ihnen doch Katholiken beigegeben würden.")

Noch am 5
.

Oktober bewilligten die Evangelischen die Mehr
zahl dieser Forderungen und miederholten namentlich ihre Zu
sage, die Predigten sofort einzustellen.") Auf weiteres Drängen
der Katholiken verstanden si
e

sich am 6
.

Oktober dazu, diesen
eine von dem Bürgermeister Steuß, den Schöffen Sirck, Seel
und Pisport, den Ratsgenossen Peter Steuß und Hans Steub,

sowie von dem Zender Montag unterzeichnete Verschreibung.
auszustellen, in welcher si

e

sich in aller Form verpflichteten.
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die Predigten alsbald „sinken zu lassen", bis der Kurfürst es

erlaube oder si
e es vor Gericht erlangt hätten. Zugleich ver

sprachen sie, nicht aus der Stadt zu weichen, dem Kurfürsten

„zu gebührender Antwort zu stehen und sich an Orten und Enden

sich das gebühret mit Recht zu verantworten". Endlich sagten

si
e

zu, beide Prädikanten in sicherem Gewahrsam zu halten, da

mit si
e dem Kurfürsten zur Verantwortung vorgestellt werden

könnten.

Mittlerweile mar der von dem Kurfürsten gesetzte dreitägige
Termin nahezu abgelaufen. Da immer neue Belästigungen von
Trierer Bürgern, die sich außerhalb der Stadt blicken ließen,
den Beweis für den Ernst der kurfürstlichen Drohungen lie

ferten"), wollte man diese Frist unter keinen Umständen ver

streichen lassen. Darum sandte der ganze Rat und die Bürger

schaft am 6
.

Oktober eine aus neun katholischen Ratsgenossen

und Bürgern bestehende Deputation mit Bürgermeister Ohren
an der Spitze nach Pfalzel, um dem Kurfürsten Mitteilung von

den Verhandlungen der letzten Tage zu machen. Mit den Ver
sprechungen der Evangelischen hätten si

e

sich genügen lassen müssen,

um Blutvergießen zu verhindern. Sie baten dann, der Erz-

bischof möge seine Gnade wieder zu ihnen wenden und ihr
gnädigster Landfürst und Herr bleiben. Auf das Begehren des

Kurfürsten, ihn stärker in die Stadt einzulassen, antworteten si
e

jedoch nicht. Als der Kurfürst sie aufforderte, ihm ihre Ant
wort schriftlich zuzustellen, sagten si

e das auf den folgenden Tag

mit dem Beifügen zu, daß si
e dann auch die „Obligation und

Supplikation der Rädelsführer" übergeben wollten. Dies g
e

schah dann auch am 7
.

Oktober.'«)

2. Der Aurfürft verlangt einen Abtrag von zwan-
zigtanseno Talern. Einziehung der Führer der

Lvangelischen. Die Antwort des katholischen Rats
vsn, ?2. Oktober.

Am 7
. und 8
.

Oktober verhandelte der kurfürstliche Rat
darüber, was nun zu tun sei. Während der Koblenzer Offizial
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Dr. Johann Leonberger ziemlich gemäßigte Vorschläge machte,
sprach sich Latomus für Relegation der Rädelsführer und Kon

fiskation ihrer Güter aus. Kurfürst Johann selbst stimmte
letzterem mit dem Bemerken zu, man solle von ihnen einen Ab
trag von 26000 oder 30000 Talern fordern. Wenn si

e

diesen

zahlten, könne die Kriminalklage gegen si
e

unterlassen werden.

Im anderen Falle müsse man sich ihrer Person versichern. Je
doch solle in der Antwort „der Religion geschwiegen und allein

auf die Rebellion gegangen" und ausdrücklich bemerkt werden,

der Kurfürst wolle niemand abhalten, die Augsburger Konfession
anzunehmen, fofern er sich nach dem Religionsfrieden halte. '«)

In diesem Sinne siel auch die Antwort aus, welche dem
Bürgermeister Ohren am 9

.
Oktober durch einen reitenden Boten

mit dem „Befehl" überbracht wurde, si
e

zuerst den Katholiken
und darnach den Konfessionisten vorzulesen. Der Kurfürst er

klärte darin, er habe erwartet, daß die Katholiken seinem Man
date „mit größerem Ernst gelebt" hätten, und se

i

wohl befugt

gewesen, gegen die Widerspenstigen die gebührlichen Wege vor

zunehmen. Aber wegen der untertänigen, flehentlichen Bitte
der Katholiken wolle er „als ein gütiger und milder Kurfürst",
den Katholiken zu Gnaden, die verlangte Einziehung und die

peinliche Klage gegen si
e

ersitzen lassen. Das tue er aber „mit
der Bescheidenheit", daß die in dem Mandat genannten Per
sonen als die Aufwickler der Empörung zum Abtrag ihres
Frevels zmanzigtaufend Taler, auf welchen Betrag er auf Vor

schlag Leonbergers seine Forderung ermäßigt, erlegten und sich
ungesäumt aus seiner landfürstlichen Obrigkeit und aus der

Stadt Trier begäben. Wenn si
e

sich aber dessen weigerten,

werde der Kurfürst durch seine weltlichen Räte die „malefizische
Rechtfertigung" gegen si

e

vollführen lasfen. Die zwei Prä-
dikanten jedoch sollten sofort „mit dem Leib angegriffen" und

in den Palast geliefert werden. Das Schreiben schließt mit
dem „ernstlichen Besehl", dem Mandate gehorsamst nachzu
kommen und dem Knrfürsten unverzügliche Antwort zu geben.
Am 9

.

Oktober um zehn Uhr wurde diese Zuschrift den

katholischen Ausschüssen und unmittelbar darnach im versammel
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ten Rate den Evangelischen mitgeteilt. Diese erklärten jedoch

sofort, daß si
e

dagegen protestierten und appellierten. Am

solgenden Morgen (10. Oktober) übersandten si
e dem katho

lischen Rate zwei Schreiben, in deren einem si
e

ihren Protest

begründeten. Sie wiesen darauf hin, daß si
e

sich stets erboten

hätten, von den Prädikanten abzustehen, wenn si
e

zu ihrer Auf
stellung nicht berechtigt feien. Sie verdienten deshalb nicht,

daß man sie als Rebellen behandle. Zugleich erklärten sie,

daß si
e

nicht wider den Willen ihrer Mitbürger in Trier zu
bleiben gedächten, wenn man si

e da nicht dulden wolle, und

miederholten, daß si
e an gebührlichen unparteiischen Orten zu

Recht zu stehen und alles zu tun bereit seien, wozu si
e

nach recht

licher Erkenntnis schuldig seien."). In der zweiten Zuschrift
baten die Evangelifchen den katholischen Rat, bei dem Kur

fürsten für si
e um freies Geleit anzuhalten, damit si
e an ge

bührendem Orte zur Verantwortung kommen könnten.^)

In derfelben Sitzung übergab Peter Steuß dem Rate
eine Zuschrift Flinsbachs, in welcher dieser betonte, daß er

nicht eigenwillig nach Trier gekommen, sondern von der Zmei-
brücker Regierung mit Zustimmung des Kurfürsten von der

Psalz dahin entsandt worden sei. Er habe beiden Fürsten ge
schrieben, was ihm in Trier begegnet sei, und zweifle nicht, daß
dieselben ein herzliches Leid darüber empfangen würden. Der

Rat möge doch in dieser Sache nicht Gottes Ehre entgegen sein
und Gottes Zorn auf sich und ihre Kinder laden, auch wohl
bedenken, was er tue, wenn er ihn nach dem Befehle des Erz-

bifchofs unschuldiger Weise gefänglich einziehe. Soviel feine
Person anlange, se

i

das wohl ein Geringes? aber er gebe ihnen
zu bedenken, „was großer Unrat daraus ersolgen" möge, Flins-
bach legte einen Brief des kurpfälzischen Rats Wenzeslaus Zu
leger bei, in welchem dieser ihm schrieb, Kursürst Friedrich habe
mit Freuden gehört, was in Trier geschehen sei, und versprochen,

sich alle Mühe zu geben, wenn der Bischof etwas gegen die

Freiheiten der Stadt unternehme. Das werde dieser aber nicht
tun, wenn er klug sei.")

Noch am 10. Oktober nachmittags traten die katholischen
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Ratsgenossen von neuein zusammen und beschlossen, daß am

folgenden Tage morgens sechs Uhr jede Zunft darüber ver

handeln und ihre Entscheidung um sieben Uhr dem Rat mit
teilen solle, Bei der steigenden Erbitterung vieler katho

lischen Bürger war unschwer vorauszusehen, wie dieselbe aus

fallen werde. Die Bedrängung der städtischen Einwohner hatte
in dieser Zeit täglich zugenommen. Fortmährend waren alle

Straßen vor den Toren „mit Reitern und Hakenschützen belegt,
die Bürger zu plündern, zu berauben und zu fangen".^) Die

auf den beschlagnahmten Schiffen lagernden Waren, unter denen

neben Pelzen, Gläsern, Messern, Tüchern :c. auch notwendige

Lebensmittel, wie Butter, Reis ?c. sich befanden, vermißte man

schmerzlich. ^) Am 10. Oktober wurde fogar der durch die

Stadt fließende Bach abgeschlagen, um den Bürgern das für

ihr Geschäft notwendige Wasser zu entziehen. 2») An all diesen
Belästigungen, trugen in den Augen vieler nur die Evange

lischen die Schuld. Unter diesen Verhältnissen trat der bis

herige Einfluß der gemäßigten Katholiken immer mehr zurück
und fanatische, von den bischöflichen Parteigängern aufgehetzte

Leute kamen zu Ansehen. Zweifelhafte Elemente, die ihren
persönlichen Vorteil fuchten, gesellten sich zu ihnen. Die Zu
sage des wohlhabenden Bürgermeisters Steuß, daß die Stadt

durch die Aufstellung der Prediger keinen Schaden leideu solle,
und die Erklärung der Bischöflichen, daß die Konfessioniften
alles ersetzen müßten, erregten die Begehrlichkeit der Besitz

losen. Tag und Nacht wurde in den Wirtshäusern gezecht,
denn es hieß, man solle nur fleißig trinken, die Lutheraner

müßten alles bezahlen. 2«)
So wurde das Verhältnis beider Teile immer gespannter.

Jede Partei glaubte von der andern das Schlimmste besorgen

zu müssen. Am 7. Oktober blieben die Bürger die ganze Nacht
in Rüstung. Am 10. schrieb Flinsbach nach Zmeibrücken, die

Bürgerschaft se
i

jetzunder gar in einander verbittert und zu

tätlicher Handlung gereizt und schon fast auf dem Sprung. „Die

Sach läßt sich je länger je mehr an, als wenn der Teufel
ganz und gar ausgelaffen wär, das Werk des Evangeliums
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zu verhindern".^) Den Evangelischen traute man zu, daß
sie die Stadt verraten wollten und ihre Abgeordneten ausgesandt

hätten, um von evangelischen Fürsten militärische Hilfe zu er

bitten und ihnen die Stadt auszuliefern. Als man am 10. Oktober
das Papierfähnchen fand, welches aus dem (H. I. S. 90) er
zählten Grunde auf den Gangolfturin verbracht worden war,

erblickte man darin den Beweis für den geplanten Verrat der

Stadt. Den Turmmächter Bentz nebst den Brüdern Schänz-
lein und Balthasar Steip, welche das Fähnchen dahin gebracht
hatten, unterwarf man einem scharfen Verhör. Zugleich be

schlossen „Etliche" des Rats, Schänzlein und Steiv „mit Sonnen

schein in das Rathaus zu gebieten", um nach weiterer Er
kundigung das Gebührende gegen si

e
vorzunehmen.

Unter diesen Umständen glaubte der katholische Rat den

Forderungen der Erzbischofs noch weiter entgegenkommen zu

müssen. Am 11. Oktober beschloß er, beide Prädikanten und

alle evangelischen Ratsgenossen, auch die in der kurfürstlichen

Zuschrift nicht als Rädelsführer bezeichneten, sowie den Zender
Montag festzunehmen. Da er aber auch jetzt noch die städtischen
Privilegien wahren und dem Kurfürsten in der Stadt nicht
den „Antast" gestatten wollte, ließ er keine Hand an si

e legen,

sondern begnügte sich damit, si
e „einzumahnen", d
.

h
.

ihnen

bei ihrer Bürgerpflicht zu gebieten, sich vor Sonnenuntergang

in das Rathaus zu begeben und darin zu bleiben, bis die Ein-
mahnung aufgehoben sei. Bürgermeister Steuß durfte „als ein

Magistrat" in feinem Hause bleiben, es aber ebenfalls nicht

verlassen. Die Maßregel wurde in einem den Eingezogenen

mitgeteilten Schriftstück damit begründet, daß si
e gegen den

Willen der Mehrheit des Rats und der Bürgerschaft Prädi
kanten aufgestellt und versprochen hätten, diese Neuerung ohne

Zutun des Rats und der Bürgerfchaft zu verantworten. Nun

se
i

den Bürgern aber deshalb die Passage versperrt und viel

Schaden zugefügt morden, ja man müsse die Belagerung der

Stadt und den Verlust ihrer Privilegien besorgen. Aus

drücklich wurde jedoch bemerkt, der Rat wolle damit allen Ein
gemahnten an ihren Ehren nicht das Geringste benehmen.^)
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die Katholiken trösten, die durch solche Reden kleingläubig würden.

Die kurfürstlichen Räte, welche die Deputation empfangen hatten,
versprachen, ihrem Herrn diese Bitte vorzutragen.^)

Mit den katholischen Deputierten waren auf Ersuchen der
Evangelischen, ohne ausdrücklichen Auftrag des Rats, aber mit

Wissen und nicht ohne Zustimmung der katholischen Abgeord
neten, auch drei protestantische Abgesandte, der Stadtsnndikus
Dr. Zehnder und zwei Bürger, der Schneider Niklas und der

Stuhldreher Hans, ohne kurfürstlichen Geleitbrief, nach Pfalzel
gekommen. Obwohl si

e

sich darauf beriefen, daß si
e als Ge

sandte billig gefreit seien, ließ si
e der Kurfürst alsbald „ver

stricken". Die beiden Bürger wurden in einem Wirtshaufe des

Fleckens in Haft genommen und nach e
lf Tagen freigelassen,

nachdem si
e gelobt hatten, sich auf Erfordern wieder zu stellen.

Dr. Zehnder wurde in die Kaplaneikammer des Schlosses ge
legt und trotz aller Reklamationen noch Monate lang gefangen
gehalten. ^>

S. Schärfere Absxerrung der Stadt. Vsltzing «nd
Dr. Steuh in Sweibrüeken, Sxeier und Heidelberg.
Valerius Thomas. Mandat des Rurfürften vsm

54. Oktober.

Die Einschließung der Stadt war in dieser Zeit überaus

streng. Der Kurfürst scheint wirklich besorgt zu haben, die Evan

gelischen in Trier könnten von protestantischen Fürsten bewaff
neten Beistand erhalten. Aus evangelischen Gebieten kommende
Fremde, die sich bei Trier sehen ließen, wurden deshalb mit

besonderem Mißtrauen behandelt. So brachten die Reiter am
11. Oktober den Sekretär des Psalzgrafen Georg von Birken-

seid, Hans Frank, der feinen in Trier mohnenden Vater be

suchen wollte, und später dessen Diener und einen Diener des

Oberamtmanns von Trarbach gesangen nach Pfalzel. Nach
einem bis zwei Tagen ließ man si

e jedoch wieder frei, weil
man bei ihnen „nichts befunden hatte".")
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Besonderen Anlaß zu solchem Mißtrauen gab die bereits

erzählte Abordnung von Adam Boltzing und Dr. Steuß, deren
Grund die Evangelischen den Katholiken schon am 5. Oktober

wahrheitsgetreu mitgeteilt hatten. Dieselben waren zunächst

nach Zweibrücken zu den Räten des in Neuburg a. D. abwesen
den Pfalzgrafen Wolfgang gegangen, denen si

e erzählten, was

in Trier geschehen mar, und Abschriften der Aktenstücke über

brachten. Dieselben hatten die Schriften sogleich (am 30. Sep

tember) nach Neuburg meitergesandt und in dem Begleitberichte

die Hoffnung ausgesprochen, daß den nach dem göttlichen Worte

begierigen Trierern geholfen werden könne, wenn Wolfgang
und Kurfürst Friedrich den Erzbischof ermahnen würden, die

Gemeinde der „dem Reiche unmittelbar unterworfenen freien

Reichsstadt" Trier nicht zu vergewaltigen.")
Von Zweibrücken hatten sich Boltzing und Steuß nach

Speier gewendet, um bei dem Kammergerichte ein Mandat zu
erwirken, welches dem Kurfürsten und dem katholischen Rate

gebieten sollte, die Augsburger Konfefsionsverwandten in Trier

unbelästigt zu lassen. Aber das Gericht hatte, ohne Zweifel
weil es Trier nicht für eine Reichsstadt hielt, am 7

.

Oktober

ihr Gesuch abgewiesen.") Die Abgeordneten waren dann nach
Heidelberg gegangen, um den Kurfürsten Friedrich um seine

Fürsprache bei Erzbischof Johann zu erfuchen. Friedrich be

zeugte ihnen auch lebhafte Teilnahme und gab ihnen einen

kurzen Brief an Bürgermeister Steuß mit, in dem er ihm seine
Gunst zusagte.") Hier erhielten Boltzing und Steuß auch die

ersten Nachrichten aus Trier seit ihrer Abreise. Während man
alle srüheren Briese ihrer dortigen Freunde abgefangen hatte,

war es jetzt einem Trierer Bürger, dem Metzger Valerius Tho
mas, gelungen, den kurfürstlichen Reitern zu entgehen und mit

Briefen und Abschriften der Aktenstücke zu den Gesandten zu
kommen. Diese kehrten sofort nach Speier zurück, um in einem

miederholten Gesuch an das Kammergericht unter Mitteilung
der neueren Ereignisse ein Mandat «äe re1sxan6« arresto" zu
erbitten, erhielten aber auch jetzt ohne weitere Motivierung ab

schlägigen Bescheid.")
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Während Dr. Steuß in Speier blieb, um dem Anwalt
der Evangelischen zur Seite zu stehen, zog Boltzing mit Zwei-
brückischen Räten, die gerade nach Neuburg reisten, über Stutt
gart, wo er den Herzog Christoph für seine Sache gewinnen
wollte, zu dem Pfalzgrafen Wolfgang, um von ihm eine Be

scheinigung über die Sendung Flinsbachs zu erbitten, Thomas
aber wurde mit Abschriften der Eingaben an das Kammer

gericht und Briefen der beiden Abgeordneten, fowie dem Schreiben
des Kurfürsten nach Trier zurückgesandt.") Wieder entging
er den Landsknechten und kam am 12. Oktober in die Nähe
von Trier, wo er auf dem „Hungerberge" bei Olewig bei dem

Junker Maximin Breitschmidt feine Pferde einstellte und ein

Paket Briefe zurückließ. Mit einem Knechte, den er von da
mitnahm, kam er gegen Mitternacht vor das Simeonstor und

und rief dem Torwächter zu, er solle seine Ankunft dem Bürger

meister Steuß melden, von dessen Einmahnung er nichts mußte.
Der katholische Pförtner wurde mißtrauisch, schickte zu Bürger

meister Ohren und ließ Thomas nicht ein. Dieser, schlug nun

die Fenster ein, stieg in den inneren Raum zwischen beiden

Toren und brachte hier den Rest der Nacht zu. Gegen Morgen

berief Ohren die katholischen Zunftmeister, welche besohlen, Tho
mas nicht in die Stadt zu lassen, ihm aber den Ausenthalt

zwischen den Toren gestatteten. Nach Tagesanbruch ließen sie

endlich das innere Tor aufschließen, unterwarfen Thomas einem

strengen Verhör und befragten ihn bei seinem Eid, wo er ge

wesen sei, wer ihn ausgesandt habe, und ob er Briefe bei

sich habe. In seiner Angst behauptete Thomas, er komme von
dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, und mies feinen Bestallungs

brief vor. Daß er von Johann Steuß ausgesandt worden sei
und Briese mitgebracht habe, gestand er erst, als man ihm
mitteilte, daß Steuß selbst dies bezeugt habe. Nachdem man

noch die Taschen des Thomas durchsucht hatte, ohne etwas

Verdächtiges zu finden, ließ man das Paket Briefe auf dem

Hungerberge holen. Thomas aber wurde „als ein Mißtätiger
und nicht als ein Bürger" in den Turm gesetzt, in welchem

sonst nur Verbrecher gefangen gehalten wurden.")
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Obwohl sich Johann Steuß und andere Adressaten in aller

Form dagegen verwahrten, ließ der katholische Rat doch in

Gegenwart eines Notars und zweier Schöffen die Briefe er

brechen und vorlesen und sandte si
e dann sofort an den Kur

fürsten nach Pfalzel, wo man von ihnen Abschriften nahm.
Die Evangelischen erhielten erst vier Tage später, am 16. Oktober,

Kopien der Briefe, nachdem diese vorher den katholischen Aus

schüssen vorgelesen worden waren. Die Originale bekamen si
e

überhaupt nicht zu Gesicht.^)
Das Gefängnis im Turm, die „Kappe", in welches man

Thomas brachte, mar ungesund, löchericht und kalt. Als bald
größere Kälte eintrat, gestattete der Rat aus feine Bitte am
20. Oktober gegen Stellung von zwei Bürgen, daß er täglich

zwei Stunden aus der „Keben" gelassen werde und auf seine

Kosten „ein Feuer mache, sich der Kälte zu erwehren". Am

30. Oktober sand das „peinliche Verhör" statt, welches aber keine

weiteren gravierenden Tatsachen ergab. Am 3
.

November wurde

er dann aus der Kebe entlassen und in sein Haus „eingemahnt",
aber auch jetzt noch nicht freigegeben. Vergeblich wendete sich

Pfalzgraf Georg zuerst an den Kurfürsten und später am Z
. No

vember an den Rat, um die Freigabe seines Dieners zu b
e

wirken. Auch wiederholte ernste Beschwerden Georgs hatten

zunächst keinen Erfolg. Erst als der Pfalzgraf am 11. De

zember aus Simmern dem Rate schrieb: „Wir werden uns in

dem Schaden, der uns darüber zusteht, an euch und den Evern

zu erholen missen", und zugleich bemerkte, die Trierer hätten

auch seinem Bruder, dem Kurfürsten Friedrich, mit Öffnung

feines Briefes an Steuß keinen Gefallen getan, und dieser werde

diese Injurien zu gelegener Zeit gebührend zu suchen missen,

ließ sich der Rat am 15. Dezember dazu herbei, Thomas „dem
Psalzgrafen zu Ehren" freizugeben, damit er ihm in feinen

Geschäften diene. Vor seiner Abreise mußte Thomas aber ge
loben, nichts gegen die Stadt zu praktizieren und sich ihr auf
Aufforderung zu stellen, wenn er nicht gerade im Feldlager

sei. «»)

Mit vorstehender Erzählung wurde den Begebenheiten etwas
Julius Dtr R^ormaiioiliversuch in Trier 1559. II. 2
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vorgegriffen. In Pfalzel war man, als das Briefpaket des Tho
mas dahingebracht wurde, bereits darüber schlüssig geworden,

was dem katholischen Rate auf feine Zuschrift vom 12. Oktober

zu antworten sei. In zwei Sitzungen, in denen der kurfürst
liche Rat darüber verhandelte, äußerte sich Kurfürst Johann
auch gegen die katholischen Ratsgenossen sehr erbittert. Weil

si
e

nicht zu ihm stünden, habe er sich in merkliche Kosten werfen

müssen. Man spüre, daß si
e

zusammenhielten. Man misse,
was das Rathaus für ein Gefängnis fei, es tauge nicht für
Kriminalfachen. Man müsse die Eingezogenen auseinanderlegen,

daß si
e keine Kommunikation miteinander haben könnten. Von

Flinsbachs Freigabe, welche Büchel und Latomus vorschlugen,
wollte Johann nichts wissen. Doch solle man dem Psalzgrafen
seinetwegen schreiben. Auch eine Bemerkung Büchels, daß man

den Abtrag moderieren solle, nm die Sache nicht zu verlängern,

beachtete er nicht. Zur Erhebung der peinlichen Klage hielt
man nach einer Äußerung Leonbergers die Bestallung von drei

Schöffen an Stelle von Sirck, Seel und Pisvort ersorderlich,
damit das Gericht mit der nach der peinlichen Halsgerichts

ordnung erforderlichen Zahl von sieben oder acht Schöffen be

fetzt werden könnet)
Am 14. Oktober wurde auf Grund dieser Beratungen,

die Antwort an den Rat ausgefertigt. Darin wird zuerst be
merkt, der Kurfürst habe gehofft, daß die Konfefsionisten den

angebotenen Gnadenweg dankbar annehmen und sich zur Zahlung
der 20000 Taler und zum Abzug aus dem kurfürstlichen Ge
biete verstehen würden, um die peinliche Klage zu verhindern.

Nachdem si
e das verweigert hätten, habe er erwartet, daß man

si
e in bezminglichere Haft lege. Man hätte si
e von einander

abgesondert legen und auch Johann Steuß nicht mehr als feine
Mitgesellen verschonen sollen. Trotzdem wolle es der Kurfürst,
weil er höre, daß es bisher so Gebrauch gewesen sei, bei dieser
Kustodie bewenden lassen; nur müßten sie so verwahrt werden,

daß si
e

aus Erfordern dem Gericht vorgestellt werden könnten.
Da aber dem katholischen Rate wegen dieser Einziehung allerlei

Gefährlichkeiten begegnen könnten, er auch schuldig sei, das
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weltliche Gericht in der Stadt zu hegen, wolle sich der Kur

fürst „den Katholischen zu sonderlichem Tröste, Schutz und Schirm"
in die Stadt begeben. Es se

i

deshalb sein gnädiges Besinnen,

^>er Rat möge ihm die Stadt öffnen, damit er mit Volk ge
saßt, jedoch ohne Abbruch ihrer Privilegien, in Trier einziehe.
Dann werde er sich auch mit Öffnung der Paß und Abschaffung
des Arrestes so erzeigen, daß seine allergnädigste und väter

liche (!
) Meinung gespürt werden möge. Wenn dem Erzbischos

ober darin kein billiger Gehorsam geleistet und so die pein

liche Klage verhindert werde, müsse jeder ermessen, daß er

r>on deni gebührenden Einsehen abgehalten werde. Den Zwei-
brücker Prädikanten könnten si

e in einer Behausung eingemahnt

lassen, aber er dürfe mit niemand verkehren. Es werde ihnen
kein Schaden daraus erwachsen, da der Erzbischos deshalb an

den Psalzgrasen schreiben werde. Auf diese Zuschrift begehre
^>er Kurfürst „förderliche" Antwort.^)

Vorstehende Zuschrift wurde am frühen Morgen des 15. Ok

tober nach Trier gebracht und sogleich dem Rate und den katho
lischen Ausschüssen vorgelesen, welche auch den Evangelischen

eine Abschrift übergaben. Da diese daraus ersahen, daß die

Katholiken den Kurfürsten selbst um seinen Rat in Gefahren
gebeten hatten, die überhaupt nicht bestanden, richtete Johann
Steuß am 16. Oktober an den katholischen Rat eine Zuschrift,
in der er ihn als Bürgermeister, der ihnen mit besonderen Pflichten
zugetan fei, mahnte, in diesen wichtigen Dingen nichts ohne

Bewilligung des ganzen Rats zu tun. Der Kurfürst habe durch
die Einschließung der Stadt an ihr so gehandelt, daß auch ein

abgesagter Feind nicht mehr tun könne. Sie sollten deshalb
dem Kurfürsten einträchtig antworten, er möge, wenn er mit

den Evangelischen in der Güte verhandeln wolle, sein Kriegs-
volk wegnehmen und die Paß freilassen. Dann se

i

man nicht nur

willig, ihn in die Stadt zu lassen, sondern die Konfesfionisten
erböten sich auch, wie si
e

stets erklärt hätten, dazu, sich ihm zu

gütlichen oder gerichtlichen Verhandlungen zu stellen. Wenn

si
e den Kurfürsten aber anders einließen, heißt es dann weiter,

„tut ihr euren Eiden und Pflichten . . . nicht genug und wollt

2"
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euch ... um alle Freiheiten eigenwillig bringen, darum eure
Vorfahren vor über 400 Jahren gegen den Erzbischof von
Trier ihr Leib, Blut, Ehre und Gut gesetzt haben und noch
bisher dabei geblieben sind."
Die Berechtigung dieser Vorstellungen mußte auch den Ka

tholiken einleuchten. Da ihnen aber die nötige Entschlossenheit
zu einem energischen Widerstand sehlte, ließen si

e es die Evan

gelischen entgelten, welche die Stadt in diese Lage gebracht

hatten. Johann Steuß mußte über allerlei unnötige Worte

klagen, die man ungestraft gegen ihn brauche. Die Abschließung.
der Eingezogenen wurde noch strenger gehandhabt und si

e

mußten

geloben, sich jeden Gesprächs mit Konfessionisten zu ent

halten. Auch B. Steip und die Brüder Schä'nzlein wurden
nun wirklich in das Rathaus eingemahnt, in welches niemand-

mehr eingelassen wurde. Das Essen durfte den Verhafteten
nicht mehr wie bisher durch Lenningers Gesinde in das Rat

haus gebracht werden. Sie mußten noch dankbar sein, daA
man si

e

auf ihr Gelübde hin im Rathaufe beisammen ließ und

dort nicht in einzelne „Kammern" legte. 52)

Auch Flinsbach, der bisher noch im Hause Lenningers-

hatte bleiben dürfen, wurde trotz feiner Gegenvorstellungen

nicht mehr hier belassen. Am 17. Oktober wurde dem Zender
befohlen, ihn in der Güte oder mit Gemalt von da in die

Herberge zum Stern zu bringen. Von hier aus gelang es ihm,

am 19. Oktober „durch einen Buben" nach Zmeibrücken einen

Brief zu bringen, der am 23. Oktober daselbst ankam. Flins
bach berichtet darin über die Zustände in der Stadt. Die armen

Leute würden hart geängstigt und mit Drohungen, auch Ver

bietung des Wassers und der Weiden abgeschreckt und emp

fingen gar keinen Trost, von niemand nicht. Da Flinsbach
noch keine Antwort aus Zweibrücken erhalten habe, scheine es,

daß zwei frühere Briefe von ihm abgefangen worden seien. 5Z>
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4 Verhandlungen über die Einlassung des Rur
fürsten in Trier. Sein zweiter Ginzug am 2b. <Nk<

tsber. Freigabe Flinsbachs.

Die Einschließung der Stadt wurde in dieser Zeit in un

veränderter Schärfe aufrecht erhalten. Auch Fremde, die sich
in der Umgebung von Trier blicken ließen, mußten der Ge

fangennahme gewärtig sein. Nur das Vieh der Bürger durfte
vom 15. Oktober an wieder auf die Weide getrieben werden.^)

Seine Rüstungen verstärkte der Kurfürst noch immer und ließ

noch weitere Landsknechte anwerben, so am 13. Oktober 13,

<nn 14. Oktober 3, am 27. Oktober 27 Rotten, und stellte si
e

unter Antonius von Eitz als Hauptmann. Die von ihm auf
gewendeten Kosten waren beträchtlich und beliefen sich auf fast

neununddreißigtausend Goldgulden. 55)

Angesichts dieser Rüstungen mußte dem Rat die Ankündigung
des Kurfürsten, daß er mit Volk gefaßt in Trier einziehen
niolle, doppelt bedenklich erscheinen. Die Versicherung des Erz-
bischofs, daß er nur den Katholiken zu gut in die Stadt kommen

molle, konnte si
e über die der Freiheit der Stadt drohenden

Gefahren nicht beruhigen. Da man aber den bewaffneten Ein

zug des Kurfürsten doch nicht verhindern konnte, machte man

gute Miene zu dem böfen Spiele und entschloß sich, den ver

langten Einlaß zu gewähren. Aber es bedurfte noch längerer

"Verhandlungen zwischen dem Erzbischof und dem Rat, bis

endlich eine Einigung darüber zu stände kam, in welcher Weise
der Einzug geschehen solle. Ein Versuch, den Kurfürsten zu
bestimmen, daß er die Landsknechte und Reiter nicht in die

Stadt mitbringe, da der Rat seine Sicherheit verbürgen könne,

scheiterte an dessen Weigerung (15. Oktober). 5
»
) Die Frage,

n>ie es während der Anwesenheit des Kurfürsten in der Stadt

mit der Verwahrung der Schlüssel, der Wache und Hut an
den Pforten gehalten werden solle, die herkömmlich nur der

Stadt zukam, machte größere Schwierigkeiten. Auch hierin mußte
der Rat nachgeben und dem Kurfürsten (am Itt. Oktober) zu
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gestehen, daß er zu diesen Wachen auch etliche von seinen Leuten

verordnen könne. ^)
Die Evangelischen und insbesondere Joh. Steuß versäumten

auch in diesen Tagen nicht, die Katholiken schriftlich und münd

lich zur Wahrung der städtischen Gerechtsame aufzufordern. Sie

miederholten dabei immer wieder, daß von ihnen keinerlei Gewalt:

tat zu besorgen sei. Insbesondere mahnte Steuß seinen Amts

genossen Ohren, auf Ausstellung einer Zusicherung des Kur

fürsten zu dringen, daß er die Freiheiten der Stadt wahren
werde. Aber es wurde nur das Eine erreicht, daß der Erz-

bischof sein Schreiben vom 14. Oktober, in dem eine Bemerkung

darüber enthalten war, nachträglich mit seinem Siegel versehen

ließ. Dagegen mußte der Rat dem Kurfürsten eine Verschreibuna,
ausstellen, nach welcher dieser bei feinem Einzüge „aufs unter

tänigste" ehrbarlich empfangen werde, wie ihnen das gegen ihn

„als ihren Landfürsten und gnädigsten Herrn" gebühre. Mündlich
versprach der Kursürst, wie Ohren dem Steuß mitteilte, noch,

daß er „mit keiner Gewalt und als ein Friedefürst hereinkommen
und niemand mit Kriegsvolk beschweren wollte". Auf die Frage,
ob auch si

e in der Verfchreibung des Kurfürsten begriffen feien,

erhielten die Evangelischen aber keine Antwort. Dagegen wurde

ihnen durch den katholischen Rat am 21. Oktober befohlen und
Tags darauf von neuem eingeschärft, daß si

e

sich mährend der

Anwesenheit des Kurfürsten aller Hut und Wachen an den

Pforten und in der Stadt zu enthalten hätten, da dies die

Katholiken allein besorgen würden.^)

Hiermit schienen am 21. Oktober die Verhandlungen beendet

zu sein, als die Frage der Unterbringung der kurfürstlichen

Mannschaften in der Stadt neue Schwierigkeiten bereitete. Am
23. Oktober schickte der Erzbischof seinen Stallmeister Philipp
Waldecker zu Ohren mit dem Begehren, in der Simeons-, Fleisch-
und Dietrichsgasse die Reiter und Knechte zu furieren, welche
er in die Stadt bringen wolle. Waldecker mußte aber unver-

richteter Dinge wieder zurückkehren, weil Ohren an die Zusage
des Kurfürsten erinnerte, die Bürgerfchaft mit seinem Kriegs
volk nicht zu beschweren, und die Ouartiermachung verweigerte.
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Am folgenden Tage ließ sich der Rat durch Dronkmann und
andere Abgeordnete entschieden gegen die beabsichtigte Ein
quartierung beschweren und erklären, lieber wollten manche die

Gesungenen erledigen, aus der Stadt jagen und in die Hände
des Kurfürsten liefern, der dann mit ihnen machen möge, was

er wolle. Der Erzbischof ließ erwidern, fein Versprechen werde

er halten, es se
i

aber nicht so gemeint gewesen. Die Knechte,

die ihr Essen und das Futter vom Hose erhalten sollten, müßten
doch logieren. Er müsse auf seinem Begehren bestehen, wolle
aber die Ratsherrn und Schöffen verschonen. Als dies dann
am 25. Oktober vor die Zünfte gebracht wurde, gaben si

e

sich

zufrieden, verlangten aber, daß die Quartierlast nur auf die

Konfessionisten gelegt werde, und beschönigten das mit der Be

merkung, daß diese ja die Sache verursacht hätten, auch von

den Wachen befreit seien. Noch an demselben Morgen geschah
die Furierung. Die Rechte der Stadt aber glaubte der katho
lische Rat genügend durch eine feierliche Protestation zu wahren,
die er noch am 25. Oktober vor den Notaren Wolfsfeld und

Hubert von Malmunder erhob. 5«)

In diesen Tagen arbeiteten die Trierer Katholiken mit Hoch
druck darauf hin, daß ihre evangelischen Mitbürger ihren Abfall
von der Augsburger Konfession und ihre Rückkehr zum Katholi
zismus erklärten. Auch zogen sich wirklich unter dem Drang
der Verhältnisse manche unzuverlässige und schwankende Cha
raktere, die sich den Evangelischen angeschlossen hatten, jetzt

zurück, b«) Dennoch war es sicher übertrieben, wenn die Ka

tholiken am 18. Oktober dem Kurfürsten sagten, der größere

Teil der Konfefsioniften solle wieder ab. Zwar erwiderten an

diesem Tage Abgesandte der nicht eingezogenen Evangelischen

auf die Frage, bei welcher Religion si
e bleiben wollten, si
e

wollten ungern von der Bürgerfchaft abgesondert sein, aber

zugleich baten sie, die Augsburger Konfession in ihrem Stande

bleiben zu lassen. Dronkmann berichtet, die Ausschüsse der

Weber hätten am 20. Oktober dem katholischen Rat erklärt,
die Augsburger Konfession fallen zu lassen und sich wieder zu
den Katholiken zu begeben. Aber dies beruht sicher auf einem
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Mißverständnisse, welches in einer am folgenden Tage (21. Ok

tober) von den „Brüdern des Wollenweberamts" dem Rate

übergebenen Eingabe feine Erklärung findet. Sie bemerken

hier, Dr. Kaspar habe ihnen das heilsame Wort Gottes er

öffnet. Wie sollten wir nun „solche Lehre nicht fürders brauchen,

so si
e

doch die rechte, apostolische und katholische Lehre in

hält"? Es se
i

die Lehre: Ich glaube an eine h
.

christliche

Kirche, an einen allmächtigen Gott, einen Jesum Christum
und an den heiligen Geist. Das se

i

doch keine neue Lehre,

sondern eine alte christliche und katholische, zu der alle Christ-
gläubigen sich bekennen. In diesem alten christlichen Glauben
könnten alle einträchtig und friedlich bei einander leben. Da
bei wollten si

e bleiben und gerne eine Schrift mit Verzeichnung

ihrer Namen darüber geben.

Gegen auswärtige Evangelische, die sich in Trier aufhielten,

verfuhr der Rat in diesen Tagen mit rücksichtsloser Härte.
Einem Straßburger Schulmeister Mathis Heugener, der zum
Besuche seiner in Trier wohnenden Mutter dahin gekommen
war, wurde am 21. Oktober durch den Zender geboten, am

nächsten Tage bei Sonnenschein die Stadt zu verlassen. An

demselben Tage wurde ein „armer Mensch, der kein Kind er

zürnt" hatte, mit Weib und Kind ausgewiesen. Beide mußten

ohne den zu sicherer Reise unentbehrlichen kurfürstlichen Geleits-

brief ans Trier ziehen.^)
Nachdem endlich alle Vorbereitungen dazu getroffen waren,

konnte nunmehr der zweite Einzug des Kurfürsten in Trier

stattfinden. Schon am 23. Oktober hatte der Rat den katho
lischen Bürgern befohlen, dabei in voller Rüstung zu erscheinen.
60 Mann sollten vor dem Simeonstor, 5l) binnen desselben,
60 oder mehr auf dem Breitenstein, 60 auf der Mauer, 40 im

Rathause und, was übrig blieb, auf der Steige des Einzugs

gewärtig sein. Am folgenden Tage ließ der Kurfürst in Pfalzel
eine Musterung der vor Trier lagernden Mannschaften vor

nehmen, bei der auch der Chorbischof von Pallent als „Muster-

Herr" tätig mar.bZ)
Bereits am 25. Oktober hatte man in Trier das Ein
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reiten des Kurfürsten erwartet und stand von zwölf Uhr an zu
feinem Empfange bereit. Aber erst Donnerstag, den 26. Ottober,

nachmittags um drei Uhr, erfolgte der Einzug wirklich. Klanglos
und fast unbemerkt war der Erzbischof vor vier Wochen aus
der Stadt gezogen. Jetzt kam er zurück „als der Landfürst
zu seinen Untertanen". Mit zweihundert Reitern, einem Fähn
lein von sechshundert „mohlgeputzten Landsknechten" und einem

Gefolge von gegen 50 geistlichen und weltlichen Herrn zog er

„ganz stattlich" von Pfalzel nach der Stadt. Wie am 16. Sep
tember machte er vor dem Grendel am Simeonstor Halt. Wieder

standen hier die Herren des Rats, von denen nur die im Rat

hause gefangenen Evangelischen fehlten, bei dem jetzt geöffneten

Grendel zu feinem Empfange bereit. Bürgermeister Ohren und

Tronkmann traten zu dem Kurfürsten, der ihnen gnädig die

Hand reichte und auf Dronkmanns untertänige Begrüßung und

seine Bitte, die Stadt und Bürgerschaft in ihren Privilegien

zu schützen, mit dem Beifügen dankte, daß er feine Zusagen

unverbrüchlich halten und ihnen von ihren Gerechtsamen nichts

nehmen werde. Nachdem der Kurfürst noch allen anwesenden
Ratsgenofsen die Hand gegeben hatte, zog er in die Stadt, in

welcher die katholischen Bürger in ihrer Rüstung bis zum Breiten-

ftein Spalier standen, und stieg wieder im Palaste ab.b«)
Die von dem Kursürsten mitgebrachten Mannschaften wurden

in der ersten Nacht noch teilweise in Häusern von Katholiken

untergebracht. Auf eine am 27. Oktober dagegen erhobene
Beschwerde des katholischen Rats wurde aber eine neue Furie-
rung angeordnet, bei der den Quartiermachern auch katholische

Bürger beigegeben wurden. Nun wurden die Knechte ausschließ

lich zu evangelischen Bürgern gelegt, die dadurch nicht wenig

beschwert wurden, weil die Mannschaft nach dem Wunsche des

Kurfürsten nur in wenig Straßen verteilt wurde und die Quartiere

nicht wechseln sollte. Die größte Last von allen hatte Olevians

Mutter zu tragen, in deren in der Fleischgafse gelegenes Haus
zehn Landsknechte gelegt wurden.«)
Eine der ersten Sorgen des Kurfürsten nach feinem Ein

zug galt dem „Zweibrückischen Prädikanten", dessen Festhaltung
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für ihn eine Quelle wachsender Verlegenheiten wurde. Flins-
bachs Brief vom 10. Oktober war durch Vermittelung des

Pfarrers Wentz und des Amtmanns Frankenstein von Veldenz
am 15. Oktober glücklich in die Hände der Zmeibrücker Räte

gelangt, welche „mit christlichem Mitleiden" die schlimmen Nach

richten aus Trier empfingen. Alsbald ordneten si
e an, daß im

Kirchengebete der „gutherzigen Bürger" zu Trier gedacht werde,

so sich zu der evangelischen Wahrheit bekennen, und sandten
am 16. Oktober die erbetene Bescheinigung an den Trierer
Rat, daß Flinsbach durch si

e

auf Bitte der dortigen Evan

gelischen gesandt worden sei. Man möge ihn deshalb für einen

„ordentlicher Weife berufenen Kirchendiener" halten. Gleich

zeitig benachrichtigten die Räte den Pfalzgrafen Wolfgang von

dem Vorgefallenen. An den Erzbischof schrieben sie, si
e

hätten

Flinsbach „nur zur Ehre Gottes und Erweiterung des Reiches

Christi" entsandt, und baten, gegen ihn, der keinerlei Sedition

anzurichten gewillt sei, nichts Tätliches vorzunehmen.^)
Der Erzbischof, der diese Zuschrift am 18. Oktober empfing,

antwortete bereits am folgenden Tage durchaus abweifend. Es

befremde ihn nicht wenig, daß Flinsbach sich des Predigtamts

in Trier vermesfen habe, wo doch er nicht nur der Ordinarius,

sondern auch der Landfürst sei. Wenn Pfalzgraf Wolfgang
das bedacht hätte, hätte er ihn nicht nach Trier entsandt, wo
das Evangelium nicht erst seit 4(1, sondern seit 1400 Jahren
lauter gelehrt werde. Flinsbach habe trotz des Verbots des

Kursürften sich des Predigens nicht enthalten, habe dabei unsere
alte Religion, wie man ihm mitgeteilt habe, mit schändlichen

Schmähworten angegriffen und, wie zu vermuten sei, dem ein

fältigen Mann einzubilden versucht, daß Trier dem Reiche un
mittelbar unterworsen sei, und dadurch Empörungen angerichtet.

Der Kurfürst habe Flinsbach deshalb bis auf weitere Verord

nung in eine Herberge verstricken lassen.^)

Daß es dem Kurfürsten dabei doch nicht ganz wohl zu
Mut war, beweisen indessen die am folgenden Tage (19. Ok:

tober) deshalb im kurfürstlichen Rate gepflogenen Verhandlungen.
Am 13. Oktober hatte er noch Flinsbachs Freigabe nicht zugestehen
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wollen (vergl. S. IL.) Jetzt äußerte er sich zwar auch noch
enlrüftet über Flinsbach, die Zweibrücker Räte und seinen

„Vasallen" Wolfgang, stimmte aber doch zuletzt Büchel zu, als

dieser sagte, man müsse des Prädikanten ledig zu werden

suchen, da man schließlich dem Pfalzgrafen doch willfährig

werden müsse und Flinsbachs Festhaltung mehr Böses als

Gutes schaffe. Doch müsse er vor seiner Entlassung noch

gefragt werden, was Dr. Kaspar für eine Religion habe. Dann
könne er dem Herzog Wolfgang zu freundlichem Gefallen ent

lassen werden, nachdem man ihn noch aufs schärfste ermahnt
und Kaution von ihm genommen habe. Am 27. Oktober wurde

dann förmlich beschlossen, Flinsbach unter dieser Bedingung

freizugeben.

Am Morgen des folgenden Tages wurde er in den Palast
geführt, „daselbst zu erwarten allerlei Vortrags". Hier hatte
er ein zweistündiges Gespräch mit Latomus, welcher erklärte,

über die Streitfragen könne nur ein Generalkonzil entscheiden.

Irrtümer der Kirche dürften nicht durch die evangelischen Pre
diger reformiert werden, denen die or6msri-i Lnccessi« der Kirche

fehle. Flinsbach berief sich dem gegenüber auf die Zeiten Christi,

wo die Hohepriester, die die «räinsria successic, gehabt hätten,

nach dem Zeugnisse des Stephanus Verräter und Mörder des

Sohnes Gottes geworden seien, mährend von dem Herrn er

weckte Fischerknechte die Wahrheit verkündeten. Den Befehl
des Kurfürsten habe Flinsbach um Gottes und der Gemeinde

willen nicht beachten können. Die Fragen über Olevians Re

ligion ergaben offenbar nichts, was diesen als Kalvinisten

Hütte belasten können.««)

In den nächsten Tagen suchten die kurfürstlichen Räte
noch Flinsbach zur Unterschrift einer Urfehde zu drängen, in

der er gestehen sollte, Aufruhr erregt zu haben. Als er dies
aber standhaft verweigerte, begnügten si

e

sich mit einem Hand
gelübde, daß er das kurfürstliche Gebiet verlassen und seine

Haft nicht rächen werde. Dasselbe Versprechen gab er am
31. Oktober noch im Beisein des Notars Wolfsseld dem Bürger

meister Ohren und wurde dann seiner Einmahnung ledig erklärt.
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Tags darauf war er bereits, von zwei Reiten: geleitet, auf dem

Wege nach Zweibrücken, wo er am 2. November abends eintraf.^)

Während die Überwachung alles Verkehrs mit der Stadt

auch jetzt noch fortdauerte, war die strenge Absperrung der

selben dem Anscheine nach schon vor dem Einzüge des Kur

fürsten aufgehoben worden. Einen neuen Beweis der kurfürst

lichen Gnade erhielten die Katholiken am 31. Oktober, an

welchem Tage die auf dem Frankfurter Schiffe beschlagnahmten
Waren ihren Eigentümern, soweit si

e

Katholiken waren, zurück

gegeben wurden. Doch mußten diese zuvor bezeugen, daß keine

Bücher eingepackt seien, die dem Kurfürsten oder der katholischen

Religion zuwider seien. Das Eigentum protestantischer Bürger
wurde, wenn si

e es überhaupt wieder erhielten, noch längere

Zeit zurückbehalten. 7')
Die Protestanten und namentlich die Eingezogenen hatten

überhaupt die Ungnade des Kurfürsten nach wie vor zu fühlen.

Auf dessen Drängen wurden si
e in engere Haft gelegt und

durften sich nicht mehr wie vorher im Hofe des Rathauses

Bewegung machen. Am 27. Oktober gebot ihnen der Rat,

„sich endlich des Spazierengehens zu mäßigen und in ihren
Stuben zu bleiben". Als am 29. Oktober der Zenker Montag
schwer erkrankte und in sein Haus gelassen zu werden bat,

wurde ihm das erst zwei Tage später erlaubt, als der kurfürst

liche Leibarzt Dr. Löwenstein die vorher schon von Dr. Friedr.
Olevian bezeugte Krankheit bestätigte. Die übrigen Einge

mahnten durften nur deshalb im Rathause beisammen bleiben,

weil nicht „Gemach genug" vorhanden waren, um si
e besonders

zu legen. Eine Bitte derselben, si
e jetzt, wo si
e vor Recht zu

stehen bereit seien, ihrer Hast zu entledigen, wurde am 8
. No

vember abgeschlagen.

S. Vorbereitung und Erhebung der peinlichen
Klage. Der Gerichtstag vsn« ^S. November.

Schon am 25. September war man sich im kurfürstlichen
Rate darüber klar geworden, daß die Erhebung der peinlichen
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Klage gegen die Evangelischen ihre Schwierigkeiten haben werde,

gab aber der Kriminalklage doch den Vorzug, weil eine Zivil
klage noch schmieriger sein würde (H. I, 81 f.). Auch jetzt mar
das Gericht noch nicht mit der nötigen Zahl von Schöffen be

setzt, da Seel, Sirck und Pisvort selbst angeklagt werden sollten
und außer ihnen nur sechs Schöffen vorhanden waren. Da

zudem anzunehmen war, daß die Angeklagten die katholischen

Schöffen ablehnen würden, hätte die Fällung eines Urteils

ohne Bestellung neuer Schöffen nicht geschehen können. ") Die
Abfassung der Klage wurde Latomus übertragen, ihre formelle

Erhebung einigen weltlichen Räten.")
Die schmierigste dabei zu lösende Aufgabe war die Be

schaffung des erforderlichen Bemeismaterials. Den wirklichen
Grund der Anklage, die Annahme der Augsburger Konfession,

konnte und wollte man schon aus Rücksicht auf die lutherischen

Fürsten nicht angeben. Bereits im September (vergl. H. I, 75)
hatte man es ausgesprochen und betonte es auch später mehr

fach, daß man nicht „wegen der Religion" klagen dürfe. Des

halb suchte man zunächst Belege dafür, daß Olevian ein Kal-

vinift und deshalb mit seinen Anhängern von dem Religions

srieden ausgeschlossen sei. Als die Aussagen des bekannter

maßen gut lutherischen Flinsbach hierfür keine brauchbaren Be

weise lieferten, hoffte man solche bei Durchsicht der Bücher
Olevians zu finden. Schon am 19. Oktober verlangte der

Kurfürst deshalb die Aufstellung eines Verzeichnisfes derselben.
Ta er aber (am 30. Oktober) den Anspruch erhob, daß die In
quisition ketzerischer Bücher ihm als dem Ordinarius allein zu
stehe, der über die Wahrung seiner formellen Gerechtsame jetzt

doppelt eifrig wachende Magistrat ihm dies jedoch innerhalb der

Stadt nicht zugestehen wollte, bedurfte es längerer Verhandlungen,
bis der Kurfürst sich endlich (am 11. November) dazu bequemte,

den städtischen Zender bei der Aufzeichnung der Bücher zuzu

lassen. In den nächsten Tagen scheint dann dieselbe wirklich
vorgenommen morden zu sein, ohne jedoch belastendes Material

zutage zu fördern.^
So blieb denn nur übrig, die Angeklagten der „Rebellion"
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stand, konnte man sich nicht verhehlen. Um die sehlenden Be^

weise für die „Konspiration, Bündnis und Losung der Re

bellischen" zu erhalten, ordnete nun der Rat auf das Begehren
des Kurfürsten am 28. Oktober ein strenges Verhör des Val.
Thomas, der Brüder Schänzlein und des Wächters auf dem

Gangolfsturm an, welches dann am 30. Oktober vorgenommen
wurde. Man legte Thomas 22, den anderen 20 Fragen vor.
Sie sollten bekennen, „ob si

e

nicht praktiziert hätten, Volk an

an sich zu nehmen, nach den Schlüsseln zu den Pforten und

dem Geschütz zu trachten, damit si
e ... die Katholiken zu ihrer

Konfession drängen könnten", ob si
e

nicht „einen Lärmen machen

oder Feuer anlegen und, wenn die Katholiken zum Feuer liefen,

ihnen Schaden antun" wollten. Aber, obwohl man si
e „mit

Fleiß" befragte und es an der Drohung mit der Tortur nicht

fehlen ließ, ergab sich nichts, was nicht schon vorher bekannt

war und den gewünschten Beweis liefern konnte.^) Das Pro
tokoll über das Verhör wurde am 2

.
November im kurfürst

lichen Rate vorgelesen. Hier meinten einzelne Räte zwar, man

solle si
e nur weiter fragen, wenn si
e

nicht mit Liebe bekennten,

müsse man si
e mit Ernst anhalten. Als aber Büchel mahnte,

man solle sehen, daß die Sache nicht zum Unglimpf gereiche,
da man sehe, was für Leute sich der Konfessionisten annähmen,

ließ man es bei der ersten Befragung bewenden,")

Sc, mußte man denn versuchen, die Klage mit dem vor

handenen spärlichen Material zu begründen. Am 4
.

November

wurde im kurfürstlichen Rate „aus Verbesserung" beschlossen,
das „Klaglibell" aus die drei Punkte der Sedition, der Re
bellion und des Bruchs des Religions-, Profan- und Land

friedens zu stellen. In den nächsten Tagen wurde die Klageschrift
ausgearbeitet. ^) Mit der umständlichen Gründlichkeit juristifcher
Akten jener Zeit beginnt dieses „Klaglibell der Trierschen

kurfürstlichen weltlichen Räte contra Steußen und seinen An
hang" damit, in den ersten 5 Artikeln „die Notorie und Existenz
des Erzstists und Erzbistums Trier" festzustellen. Dann wird

in Ziffer 6— 9 behauptet, der Erzbischof se
i

stets von den
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Bürgern der Stadt für ihre hohe Obrigkeit gehalten worden
und habe in Trier allein Prädikanten zu setzen. In den Ar
tikeln 10 bis 99 wird die Klage im einzelnen zu begründen

gesucht. Die Klageschrift schließt in Artikel 100 mit der Be

merkung, alles vorher Gesagte se
i „uorori, wahr und offenbar."

Hienach wird beantragt, „Schultheiß und Schöffen sollten ur
teilen, daß die Beklagten mißhandelt und Strafe verwirkt hätten.
Sie seien deshalb „an Leib, Leben oder Gui nach Gestalt ihres
Verbrechens zu strafen und mit peinlichen Fragen, wo si

e

sich darin sperren sollten, zu zwingen, ihre Mitgesellen und

Aufmickler anzuzeigen", auch zu den Unkosten zu verdammen.'")
Als Angeklagte erscheinen in der Klageschrift Bürgermeister

Johann Steuß, die Schöffen und Ratsgenossen I^ic. Peter
Sirck, Otto Seel und Hans Pisport, die Ratsglieder Peter
Steuß, Ulrich von Aichorn, Hans Steub l „Stubenhans") und

Hans von der Neuerburg, dann Dr. Kaspar Olevian und der

Zender Peter Montag, endlich Berend Goldschmied und Franz

Schreiner (die Brüder Schänzlein) und Valerius Thomas. Da
alle Tatsachen, auf die die Klage gegründet wird, bereits erzählt
sind, genügt hier ein kurzer Hinweis auf die wichtigsten Punkte.
Die Angeklagten hätten, statt nach Annahme der Augsburger

Konfession auszuwandern, einen „schismatifchen Rottenlehrer"
Kaspar Olevianus aufgestellt, ihn gegen das Verbot des Rektors

und des Rats zuerst in der Burfe und dann in der Jakobstirche
predigen lassen und ihn, obwohl ihm das vom Kurfürsten unter

sagt morden sei, in diesem Vorhaben gesteift.«") Sie hätten Kon-
spirationes und Bündnisfe gemacht, Gut und Blut an ihre Kon

fession zu setzen, und sich damit des Landfriedensbruches, die

Schöffen, die dem Kurfürsten geschworen hätten, zugleich des

Lasters beleidigter Majestät schuldig gemacht.«') Bei dem ersten
Einzüge des Kurfürsten hätten si

e

diesen aufs höchste beleidigt,

dann dessen Prediger in der Jakobskirche gewaltsam abgehalten,

ihre Prädikanten mit gewehrter Hand vergeleitet, sich mit Büchsen
versehen, ja etlich Volk in die Stadt zu ziehen unterstanden,
um ihre freventliche Handlung gegen die Obrigkeit auszuführen.
Dazu hätte auch die Fahn» anf dem Gangolfsturm dienen
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sollen. Sie hätten lästerliche Schriften auf dem Markt an
geschlagen und die katholischen Bürger genötigt, sich in Notmehr
zu begeben, so daß es fast zu jämmerlichem Blutvergießen ge

kommen fei. Johann Steuß habe dem gemeinen Mann ein
gebildet, daß Trier eine Reichsstadt fei, und die Gemeinde

zur Rebellion bewegen wollen. Er habe sich unterstanden, den
Kurfürsten bei den Reichsständen zu verklagen, ja sich „un
verschämt, ihm zu großer Schmach" an das Kammergericht ge

wendet. Dadurch seien diesem täglich zunehmende Kosten ver

ursacht morden. Zu all dem hätten si
e keine rechtmäßige Ursache

gehabt, da der Kurfürst nie jemand wider Recht beschwert habe.
Auch der katholische Rat ließ, jedoch erst nach dem Ge

richtstag vom 15. November, eine Klageschrift anfertigen, deren

Inhalt schon an dieser Stelle anzugeben sich empfiehlt. Hier
wird besonders betont, daß die angeklagten Ratsherren gleich
allen Ratsgenossen geschmoren hätten, allzeit dem gehorsam

nachzukommen, was der mehrere Teil der Stimmen im Rat

beschlossen habe. Diesen Eid hätten si
e
durch Olevians Auf

stellung verletzt und so in die zuvor einige Gemeinde Zwie
spalt gebracht. Der angeblichen Konspirationen wird auch hier
gedacht, und besonders ausführlich der Sendung des V. Tho
mas besprochen. Der Kurfürst se

i

durch das Vorgehen der

Evangelischen veranlaßt worden, die Passagen zu Wasser und

zu Land zuzuschlagen. So hätten sich die Kläger zu Schutz
ihres Leibs und Guts wochenlang bei ihrem Gewehr auf den

Amtshäusern halten müffen und ihr Gewerbe nicht treiben können.
Sie hätten dadurch einen Schaden von mehr als zwanzigtausend
Talern erlitten, zu geschweige« der Gefahren und Sorgen ihres
Leibs und Lebens. All dies hätten die Angeklagten verfchuldet.
Da diese erklärt hätten, ihre Neuerungen ohne Nachteil der Bürger

schaft auszuführen, sollten Schultheiß und Schöffen erkennen,

daß die beklagten Ratsgenossen ihren Ratseß verwirkt hätten
und der Stadt einen Schadenersatz von zwanzigtausend, die
anderen Angeklagten (Olevian, Montag, die Brüder Schönz-
lein und Thomas) aber einen solchen von fünftausend Talern

nebst den Gerichtskosten zu erlegen hätten. Endlich sollten si
e
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aus dieser katholischen Stadt auswandern. So lief diese Klage

schließlich auf eine Geldforderung hinaus, die, wenn man be

denkt, daß der damalige Geldwert den heutigen um mindestens
das Zehnfache überstieg, gewiß nicht bescheiden genannt werden

kann.«)

Auch Erzbischos Johann hätte es am liebsten gesehen,
wenn die Angeklagten sich noch zur Zahlung der von ihm früher
geforderten zmanzigtaufend Taler verstanden und ihn dadurch
der Notwendigkeit überhoben hätten, das schwierige gerichtliche

Verfahren gegen si
e ins Werk zu setzen. Da aber dazu keine

Aussicht bestand, mußte er die Vorbereitungen zu der gerichtlichen

Verhandlung treffen. Am 9
.

November kündigte er den Rats
herren, die er zu diesem Zwecke in den Palast zum Esfen ge
laden hatte, feine Absicht, nunmehr zu klagen, an und forderte

si
e auf, die Eingezogenen an dem auf den 15. November an

gesetzten Gerichtstag vor das Gericht zu bringen. Am 10. No

vember beschloß dann der Rat, dieses Begehren zu erfüllen
und ihnen den Notar Hubert und etliche Bürger als Zeugen

beizugeben.««)

Als die evangelifchen Gefangenen hörten, daß jetzt der

Prozeß gegen si
e angestrengt werden solle, begehrten si
e am

8
.

November nochmals, der Rat solle si
e ihrer Einmahnung

entledigen, da si
e vor Recht zu stehen bereit seien, wurden aber

mit ihrem Verlangen zuerst mündlich und dann schriftlich ab

gewiesen. «5)

Am 14. November ließ Erzbischos Johann trotz der Tags

zuvor im kurfürstlichen Rate dagegen geäußerten Bedenken

einen nochmaligen Versuch machen, die Angeklagten zur Zahlung
der verlangten Geldbuße zu bewegen. Um 10 Uhr morgens
kam Winnenburg mit Büchel und anderen kurtrierifchen Raten

in das Rathaus und erklärte den Gefangenen, der Kurfürst
«erde sich wohl noch gnädig gegen si

e erweisen, wenn si
e

sich

„mit Abtragung der Unkosten, so bis daher ergangen, will-

sährig erzeigen" und aus dem Lande ziehen würden. Andern

falls müsse die peinliche Rechtfertigung vollzogen werden. An
dem verlangten Betrage werde sich der Kurfürst jedoch „nicht
Juliu« »ey. Tcr ZKformationioersuch i„ Iricr 1559, II, Z
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so hart stoßen", doch müsse er noch heute Antwort haben. Der

Bescheid, den si
e erhielten, entsprach ihren Wünschen nur wenig.

Alle weigerten sich, die geforderte Summe zu zahlen, und ließen
sich anch nicht darauf ein, davon etwas abhandeln zu wollen.

Joh. Steuß wies darauf hin, daß si
e

stets erklärt hätten, an

gebührendem Orte vorzukommen. Sie hätten nur der Religion
wegen handeln und niemand beschweren wollen, die „aufrühre:

rifche Handlung" se
i

stets nur durch den Widerpart, die Ka

tholischen, verursacht worden. Er beklagte sich auch, daß ihnen
Dr. Zehnder entzogen morden se

i

und si
e keinen Anwalt hätten.

Seel bemerkte, si
e wollten ausziehen, man möge si
e aber doch

gegen einen Tribut in der Stadt leiden, wie man die Juden
leide. Peter Steuß erklärte, ehe er etwas gebe, wolle er das

Leben dahinten lassen. Olevian sagte, er könne keinen Abtrag

geben, denn er habe nichts. Was er getan, fe
i

dem Vaterland

zu gut geschehen. Wenn der böse Feind etwas dazwischen an

gerichtet habe, könne er nichts dafür. Er wolle von dein Worte
Gottes nicht abstehen und sich in Stücke hauen lassen, wenn

er etwas predige, was demselben nicht gemäß sei. Noch am

Abend desselben Tags übersandten die Eingezogenen den Räten
eine Antwort, in der si

e erklärten, zu allem willfährig zu sein,
was — vorbehaltlich Gottes Wort, der Stadt Privilegien und

ihren Leib, Ehre und Gut — zn gütlicher Hinlegung der Sachen
dienen könne. In eine Rechtsertigung mit ihrem gnädigsten
Kurfürsten ergäben si

e

sich nnr ganz ungern, wenn si
e

zu Er
rettung von Leib, Ehre und Gut dazu gedrungen würden.«»)
Tags zuvor (13. Nov.) hatten die Eingezogenen den ka

tholischen Rat nochmals schriftlich ersucht, sie auf Kaution und
Bürgschaft freizulassen, damit si

e

sich an dem Gerichtstage ver

antworten und Leib, Ehre und Gut erretten könnten, Sie
wurden aber, obwohl si
e erklärten, sich an dem katholischen

Rate zu erholen, wenn si
e

dieser durch ihre längere Haft der
Mittel zu ihrer Verteidigung beraube, auch jetzt mit ihrem Ver
langen abgewiesen.

Mittwoch den 15. November erfolgte dann wirklich in den

feierlichsten Formen die gerichtliche Verhandlung. Das Föhn



35

lein Landsknechte stand auf dem Markt in Ordnung. 51 ge

rüstete Bürger mit dem Zender an der Spitze holten die

Gefangenen im Rathaus ab und geleiteten si
e über den Markt

„längs den Landsknechten her" zu dem Gerichtshause, vor dem

diefe in Ordnung stehen blieben. Im Gerichtssaale ergriff
Johannes Nassau das Wort, erbrach und verlas die kurfürst

liche Vollmacht, durch welche die weltlichen Räte mit Erhebung
5er Klage beauftragt wurden. An dem Tische des Schultheißen
und der Schöffen, vor denen die Klage erhoben wurde, ließen

sich auch die angeklagten evangelischen Schöffen Sirck, Seel

und Pisport nieder. Sie behielten ihre Plätze auch bei, als
der Prokurator si

e aufforderte, si
e

zu verlassen, da die Schöffen

sagten, der Ankläger solle in der Hauptsache sortfahren; wen

si
e berühre, der werde es wisfen. Auf sofortige Beantwortung

des nunmehr durch den Proknrator vorgelesenen umfangreichen

Klagiibells gingen die Angeklagten nicht ein, überreichten
aber eine Schrift, in der si

e erklärten, sich nur ungern und

gezwungen in eine Rechtfertigung mit ihrem gnädigsten Herrn

einzulassen. Sie wiederholten dann ihr Anerbieten, aus der
Stadt zu ziehen, wenn man si

e

nicht leiden und auch nicht wie

die Juden gegen Zahlung eines Tributs dulden wolle. Die

peinliche Anklage hätten si
e

nicht verdient und bäten, si
e der

selben zu entlassen. Zu gütlichen Verhandlungen seien si
e bereit,

in diesen Gerichtszmang könnten si
e aber bis aus weiteren Be

dacht nicht willigen. Zugleich legten si
e dem Gerichte eine

Abschrift ihres Schreibens an die kurtrierischen Räte vom 14. No

vember bei.««)

Die bei der Gerichtssitzung anwesenden katholischen Räte

ließen sich eine Kopie beider Schristen geben und legten als

bald durch Dronkmann eine schriftliche Protestation dagegen
«in, in der si

e erklärten, sich an den Evangelischen sür den

ihnen erwachsenen Schaden erholen zu wollen, und daß si
e

sich die

gerichtliche Klage gegen si
e

vorbehielten. Gegen die darin ent

haltene Beleidigung erhoben die Angeklagten sofort Protest,

welchen der katholische Rat sogleich mit einem Gegenprotest b
e

antwortete. »«)

3'
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Vor dem Schlüsse der Gerichtssitzung verlangte der Pro
kurator noch, man solle die Gefangenen voneinander trennen

und jeden besonders legen, während diese begehrten, in ihre

Häuser gelassen zu werden, um sich mit Advokaten versehen

zu können. Die Schöffen erklärten jedoch, diese Ansuchen seien
an die zu stellen, in deren Gewahrsam die Angeklagten sich be

fänden. Nachdem noch von dem Gericht eine zweite Verhand
lung auf Mittwoch den 29. November angesetzt worden mar,

wurden die Gesangenen wieder von den gerüsteten Bürgern
in das Rathaus zurückgeleitet. '<>)

Sofort nach der Sitzung befahl der Rat wirklich, die An

geklagten „unterschiedlich in sichere Haftung zu nehmen." Doch

durften si
e

zunächst noch auf ihre Bitte in der „unteren Stube"

des Rathaufes beisammen bleiben. Joh. Steuß ließ man, als er er
klärte, sonst sterben zu müssen, die folgende Nacht noch in seinem

Hause zubringen. Am nächsten Tage <16. November) blieben die

Stadttore morgens bis 10 Uhr geschlossen. Nach dem Vorschlag,
der Ausschüsse sollten nun, weil man die zur Trennung nötigen

„Gemache" nicht habe, Dr. Kaspar, I^ic. Sirck, Peter Steuß
und Berend „in das Gefängnis die Juffer", die andern in

die „Mehlkammer" gelegt, Joh. Steuß aber, weil er alt und
ein Magistrat sei, mit Otto Seel in die Ratsstube eingemahnt
werden. Als sich aber Olevian und Sirck beklagten, si

e müßten,

wenn si
e in die Kammer kämen. Kälte und Frost halber sterben,

wurden alle zusammen in die Mehlkammer gelegt. Die noch
malige Bitte der Gefangenen, in ihre Häuser gelassen zu werden,

blieb ohne Erfolg, obwohl si
e

sich erboten, eine Kaution von.

dreitausend Talern zu stellen. Sie wurde dem Kurfürsten zwar
zur Kenntnis gebracht, aber, obwohl Büchel am 18. November

riet, die Kaution anzunehmen, zurückgewiesen, weil si
e bei

Milderung ihrer Haft „die Sach so lang treiben würden, datz

der Kurfürst eher der Sach überdrüssig würde, als sie".«')
An dem angesetzten zweiten Gerichtstag sollten die An

geklagten auf die Klageschrift antworten. Da ihnen die nötigen
Akten fehlten und si

e keinen rechtskundigen Anwalt hatten, mar

das eine sehr schwierige Aufgabe. Sie ließen deshalb durch
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i>en katholischen Rat den Kurfürsten um Abschriften der Akten,

sowie um Freigabe Dr. Zehnders bitten, damit ihnen dieser
als Anwalt diene. Während ihnen ersteres zugestanden mnrde,

verweigerte der Erzbischof die Freilassung Zehnders, bewilligte

ihnen aber die Annahme eines anderen Anwalts. Am 24. No

vember teilten die Angeklagten dann dem Rat mit, si
e wollten

Dr. Ludwig Gremp von Straßburg als Anwalt nehmen.^,

Schon fünf Tage später hätte die zweite gerichtliche Perhand
lung stattfinden sollen. Aber ehe si

e

verstrichen waren, traten

Ilmstände ein, welche der ganzen Angelegenheit eine neue Wendung

gaben.

b Evangelische Fürsten nehmen sich der Trierer

Protestanten an. Zusammenkunft ihrer Abge»

sandten in wsrni«. Verhandlungen derselben mit
dem Grzbischsf bi5 zum 4. Vezember.

Als Büchel am 2
.

November warnend darauf hinwies,

was für Leute sich der Konfessionisten annähmen, hatte er

dazu guten Grund. Schon auf dem Augsburger Reichstag

scheinen Trierer Protestanten Versuche gemacht zu haben,
die evangelischen Stände für si

e

zu interessieren, ohne ein

positives Ergebnis zu erzielen. Sobald aber die neueren Vor

gänge im Reiche bekannt wurden, traten zahlreiche Freunde
und Gönner mit ihrer Fürbitte sür die Gefangenen ein. Der

Schritte, welche Pfalzgraf Georg für Thomas und die Zmei-
briicker Räte sür Flinsbach taten, wurde bereits gedacht. Auch
Pfalzgraf Wolfgang selbst ersuchte in einem, freilich erst nach

Flinsbachs Freigabe i
n Trier angelangten, Briefe aus Neuburg

vom 28. Oktober um dessen Freilassung und milde Behandlung

der übrigen Gefangenen. Auch andere Eingezogene fanden

Fürsprecher. So kam am 27. Oktober Dr. Felix Hornung, .

Präsident der Regierung von Luxemburg, nach Trier, um auf
Grund der Schutzverträge mit der Stadt eine „Werbung" der

Statthalterin der Niederlande Margareta von Parma zu gunsten
der Gefangenen anzubringen. Der Herzog von Lothringen,
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der andere Schutzherr der Stadt, erbot sich zu gütlicher Ver-
mittelung. Beide ließen jedoch, wie der Kurfürst erklärte, ihre
Fürsprache fallen, als si

e erkannten, daß „die Sache Rebellion

belangen tue", gewiß aber noch mehr aus dem für si
e triftigeren

Grunde, weil si
e

sich der Ketzer nicht annehmen wollten. Per
sönlich war jedoch Hönning auch später noch für einzelne Ge
fangene, namentlich für seinen Schwager Dr. Zehnder, tätig,
und sparte, als er anfangs November mit Bewilligung des

Kurfürsten zu den Eingezogenen gelassen wurde, nicht mit
Worten der Entrüstung gegen den Rat. Für andere, nicht
genannte. Gefangene verwendete sich am 14. November ein Ge
sandter des Grafen Hans von Nassau, für Johann Steuß
am 15. November dessen Schwiegersohn, Stadtschreiber von
Sirck, für denselben und feinen Bruder Peter Steuß später

am 21. Dezember ihr Stiefbruder, der Ritter und Oberste Wil
helm von Wallerthum, für Otto Seel Ende November im Auf
trage seiner verwitweten Mutter, die schon viel Herzeleid er

fahren habe, sein Bruder Johannes und ein nicht genannter

Schwager.

Alle diese Fürbitten hatten nur den Erfolg, daß der Kur

fürst versprach, seiner Zeit der Fürbitte zu gedenken. Selbst

Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz vermochte nicht mehr zu
erreichen. So sehr diesen früher die Nachricht von der An

nahme des Evangeliums durch die Stadt Trier erfreut hatte,

so sehr ging ihm jetzt die Kunde von der Unterdrückung desselben
und der Verhaftung der evangelischen Führer zu Herzen. Auch er

hatte, bis er die Entscheidung des Kammergerichts vom 7
.

Oktober

erfuhr, Trier für eine Reichsstadt gehalten.
Seinem Schwiegersohne, dem Herzog Johann Friedrich

dem Mittleren von Sachsen, teilte er dies in einem Briefe vom
L4. Oktober mit und fügte bei, des Bischofs Vornehmen fei
„ein Exempel, daran wir uns alle spiegeln sollen und wird uns

wohl zusammentreiben und einig machen, wir wollen denn dessen

Backenstreichs gleichfalls gewärtig fein". Er habe deshalb eine

Zusammenkunft der benachbarten evangelischen Fürsten vorge

schlagen, um zu beraten, wie man „diesem Übel und Blutbad"
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zuvorkommen könne, und hoffe dadurch den Gegnern „ein Nach
denkens zu machen, daß wir den Braten geschmeckt haben". «5)
Um diese Zeit hatte Friedrich bereits direkte Schritte getan,

um aus den Erzbischof Johann einzuwirken. Als eine schrift
liche Fürbitte vom 17. Oktober keine Berücksichtigung sand,

sandte er den Amtmann von Kaiserslautern und den Di-. Jakob
Schütz, genannt Bophard, nach Trier, um dort mündliche Für
sprache zu tun. Am 26. Oktober kamen dieselben nach Pfalzel.
Nach Überreichung ihrer Vollmacht brachten si

e ihre Werbung
vor und ließen es an Entschiedenheit nicht fehlen. Sie erklärten,
das Einschreiten gegen die Gefangenen se

i

wegen der Augsburger

Konfession geschehen. Diese Sache se
i

Gottes Sache. Der

Erzbischof möge Gottes Gericht bedenken, auch „was die Sach
bei den Ständen der Augsburger Konfession für Nachdenkens
gebären möcht". Als Kurfürst Johann auf seine hohe Obrig
keit in Trier und Olevians Kalvinismus hinmies und be
hauptete, daß Aufruhr und Empörung vorliege, antworteten

die Gesandten, Kurfürst Friedrich se
i

anders berichtet. Gott

werde es nicht unbestraft lasten, wenn diese armen Leute wegen

ihres christlichen Vorhabens beschwert würden. Der Kurfürst möge

doch bedenken, wie es dem Kaiser Karl V., dem Könige von

Frankreich und dem Bischof Rudolf von Speier wegen ihres
feindseligen Verhaltens zu dem Worte Gottes ergangen sei.
Wenn der Erzbischof aber an seine Untertanen Forderungen

habe, die die Religion nicht beträfen, dann bäten si
e die Sachen

unparteiischen Ständen beider Religion vorzulegen. Auch Kur

fürst Friedrich wolle sich gern darum bemühen. Der Erz

bischof antwortete, Friedrich se
i

über die Sache „zu mild be

richtet". Es handle sich um Aufruhr, an dem die Katholiken
nicht teilgenommen hätten. Was die angeführten Exempel b

e

treffe, so wolle er nicht in die Heimlichkeit Gottes greifen, auch

nicht darüber disputieren, welches die wahre Religion fei. Doch

se
i

wahr, daß „unsere alte wahre katholische Religion" feit
15lX) Jahren das Wort Gottes predige. Auf eine gütliche
Einigung könne er sich nicht einlasfen, wolle aber der Inter
zession des Kurfürsten gedenken.^)
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Von dieser Antwort wenig befriedigt, sandte Kurfürst Frie
drich, als er von der Erhebung der peinlichen Klage hörte, alsbald

den Schütz wieder ab, welcher am 16. November dem Erz-
bischof vorhielt, daß er trotz seines Versprechens, oer Fürbitte

Friedrichs eingedenk zu sein, doch die peinliche Klage erhoben

habe. Da die Angelegenheit in der Religion ihren Ursprung habe,

bitte Friedrich nochmals, die Sache vor unparteiische Kommissäre
kommen zu lassen, und hoffe diesmal auf willfährigeren Bescheid.
Aber auch jetzt lautete die Antwort durchaus abweisend. Der Erz:
bischof ließ Schütz am 17. November durch Büchel erwidern,

er könne keine gütliche Handlung zulassen. Die Angeklagten,
deren größerer Teil „erfahrene geschickte Leute" seien, hätten
nicht aus Unverstand gehandelt, sondern unter dem Schein der

Religion Rebellion getrieben. Auch die weiteren Vorstellungen
des Dr. Schütz blieben fruchtlos. Kurfürst Johann erklärte,

die Angeklagten hätten den von ihm vorgeschlagenen Gnaden

weg mit hohnischen Worten abgewiesen. Auf Abtrag feiner
Kosten müsse er auch dann bestehen, wenn si

e
ausziehen würden.

Wenn die Angeklagten sich aber auf den Gnadenweg einließen,
wolle er der Fürbitte eingedenk sein.«?)

In der sicheren Voraussicht, daß es noch kräftigerer Vor:
ftellungen bedürfe, um bei dem Erzbischofe etwas zu erreichen,

hatte Kurfürst Friedrich damals schon Schritte getan, um mit

anderen protestantischen Fürsten eine nachdrücklichere Aktion

ins Werk zu setzen. Pfalzgraf Georg von Birkenfeld und

Landgraf Philipp waren schon durch eine Zuschrift der Zwei-
brttcker Räte vom 16. Oktober ersucht morden, bei dem Erz-
bischos für die Christen in Trier zu bitten. Beide hatten dar

aufhin ihre Bereitwilligkeit erklärt, doch hatte der Landgras

Bedenken geäußert, ob Trier wirklich eine freie Reichsstadt
sei.««) Auch an den Kurfürsten Friedrich war jene Zuschrift

ergangen. Er richtete nun am 21. Oktober an seinen Bruder,
den Psalzgrafen Georg von Birkenseid, an Pfalzgraf Wolfgang,

Herzog Christoph von Württemberg, Landgraf Philipp und
Markgraf Karl von Baden-Durlach als die Nächstgesessenen
die Einladung, ihre mit genügender Vollmacht ausgestatteten
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Räte auf den 19. November abends nach Worms zu senden,
um zu beraten, wie den bedrängten Christen durch eine Schickung

oder sonst geholfen werden könne. Zugleich setzte er die Kur

fürsten von Sachsen und Brandenburg davon in Kenntnis.

Alle geladenen Fürsten erklärten sich zur Teilnahme bereit
und sandten ihre Räte rechtzeitig ab. Sonntag den 2(1. No

vember maren diese vollzählig in Worms erschiene» und konnten

am solgenden Tage ihre Beratungen beginnen.««)

Es mar eine stattliche Anzahl von angesehenen Männern,

welche in Worms zusammenkamen. Alle beteiligten Fürsten hatten

Gesandte abgeordnet, welche entweder zu ihren ersten Hofbeamten
oder zu ihren hervorragendsten rechtsgelehrten Räten gehörten.

Graf Valentin von Erbach führte den Vorsitz. Da Dr. Schütz erst
Sonntag abends aus Trier ankam, fand die erste Sitzung, in

welcher dieser eingehend über alle Begebenheiten in Trier und

besonders über den Gerichtstag berichtete, erst Montag nach
mittags statt. Schütz betonte besonders, daß der Bischof die

Trierer Evangelischen „durch ihr abgesondertes Legen um ihre

Defensiv« bringen" wolle. Weil er „der Religion halber die
Bürger zu beschweren kein Fug habe", suche er nun Ursachen,
um „einen Prätert und Schein der Rebellion wider si

e

einzu

bilden". "">)
Die Verlesung der in der Sache ergangenen Schriften

und Akten nahm „mehr als einen Tag" in Anspruch. Mit
den sonst üblichen Fragen über die „Session" hielt man sich

nicht auf. Die eigentlichen Verhandlungen wurden am Diens

tag abend begonnen und Mittwochs fortgesetzt und beendet.

Die Zmeibrücker Abgeordneten hatten eine sehr eingehende In
struktion mitgebracht, die Württemberger ein Gutachten der

Universität Tübingen. Beide hielten es für wahrscheinlich, daß

'

Trier eine Reichsstadt und dem Bischof nicht unterworfen fei,
und die Entscheidung dieser Frage für notwendig. Bedenken

der Württemberger, ob nicht „eine andere Ovinion mit unter

liefe, fo der Augsburger Konfession zuwider wäre", wurden

durch Verlesung der Akten gehoben. Auf Antrag der kur

pfälzischen Gesandten wurde schließlich einmütig beschlossen.
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eine „stattliche Schickung" nach Trier zu tun und dem Bischof
in Aller Namen das Nötige mit Entschiedenheit vorzuhalten.

Auf die Frage, ob Trier eine Reichsstadt sei, wollte man sich
nicht näher einlassen und Dr. Ludwig Gremp von Straßburg,
den die Zmeibrücker dazu vorschlugen, als ihrer aller Anmalt

den Trierern beigeben. Eine von den kurpfälzischen Räten ent

worfene, sehr eingehende Instruktion für das Vorgehen der

Gesandten in Trier, deren Inhalt aus den späteren Verhand
lungen erhellt, wurde ebenfalls einstimmig angenommen."")

Nachdem die Gesandten am 23. November noch bei dem

Wormser Rate um Aufnahme der kurz vorher aus Aachen
vertriebenen niederländischen und französischen Protestanten ge

beten hatten, reisten si
e

noch an demselben Tage nach Trier
ab, wo 26 Glieder der Gesandtschaft am 27. November und

7 weitere am folgenden Tage eintrafen."")
Die nun beginnenden Verhandlungen in Trier gestalteten

sich äußerst schwierig. Trotz ihres entschiedenen Auftretens er

langten die Gesandten von dem Erzbischofe, welcher hartnäckig

an seinem Standpunkte festhielt, nur allmählich einige Zuge

ständnisse, mit denen si
e

sich schließlich wohl oder übel zufrieden

geben mußten. In der ersten Audienz bemerkten si
e dem Kur

fürsten am 28. November nach Überreichung ihrer Beglaubigungs

schreiben und den üblichen Grüßen und Wünschen, die Trierer

Evangelischen seien nur deshalb in diese Lage gekommen, weil

si
e vom Papsttum abgestanden seien und die wahre Lehre von

der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, angenommen hätten. Darum

hätten die evangelischen Fürsten sich ihrer erbarmt und bäten

den Kurfürsten, seine Ungnade gegen die armen Leute sallen

zu lassen und si
e wieder auf freien Fuß zu stellen. Er möge

-

si
e

doch an ihren Gottesdiensten nicht hindern, sondern ihnen
eine Kirche einräumen, in der si
e das h
. Evangelium und die

h
. Sakramente rein und lauter nach Christi Einsetzung ge

brauchen mögen. Neben dem, daß Seine Lieb das nach Gottes

Befehl zu tun schuldig sei, auch dafür den Lohn des All
mächtigen zu gemarten habe, wollten auch die evangelischen

Fürsten das in keinen Vergeß stellen und freundlich erkennen.
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In einer sich sofort anschließenden Sitzung des kurfürst
lichen Rats bemerkte Winnenburg, das Begehren der Gesandten
um Duldung der Protestanten und Einräumung einer Kirche
könne schon mit Rücksicht aus die päpstliche Heiligkeit und

kaiserliche Majestät, sowie auf die nächstgesessenen Potentaten,

aber auch wegen der katholischen Bürger nicht bewilligt werden,

die jetzt schon klagten, daß der Kurfürst so mild handle.

Büchel betonte wieder: „unser Fundament muß auf die Rebellion

gestellt werden". Für bedrängte Christen zu bitten se
i

schön,

aber si
e

seien Rebellen. Wenn die Fürsten das gemußt hätten,

wäre die Schickung unterblieben. Man müsse ihnen deshalb
das Klaglibell mitteilen. In diesem Sinne antwortete dann
Büchel im Namen des Kurfürsten, die Sache berühre nicht die

Religion, sondern die Rebellion, und suchte das zu begründen.
Das Klaglibell, welches der Kurfürst den Gesandten zustellen

lassen wolle, werde ihnen das zeigen. Der Kurfürst habe den

Gefangenen angeboten, die peinliche Klage fallen zu lassen und

gütlich mit ihnen zu handeln, wenn si
e aus der Stadt zögen

und die Unkosten bezahlten ; si
e

seien aber halsstarrig und hätten

auf Rechtfertigung gedrungen. Trotzdem wolle der Kurfürst,

„damit die Gesandten sehen, was seine Gnaden zu tun gemeint,"

auch jetzt noch „die peinliche Rechtfertigung fallen lassen", wenn

si
e „aus seiner landfürstlichen Obrigkeit ziehen und die Unkosten

erlegen". >°5) Außerdem wurde noch der schon auf den folgenden

Tag (29. November) anberaumte Gerichtstag bis auf weiteres

verschoben."")

Nachdem die fürstlichen Gesandten inzwischen die Klage

schrift eingesehen hatten, erschienen si
e am 29. November wieder

im Palast. Hier erklärte Dr. Schütz, si
e

hätten einen will

fährigeren Bescheid erwartet, und stellte nunmehr die Bitte,

der Kurfürst möge doch, wenn er die evangelische Predigt in

Trier nicht gestatten wolle, die bedrängten Christen wenigstens

nicht mit Weib und Kind ausweisen und ihnen zulassen,
anderswo das Wort Gottes zu hören. Wenn man dem Re

ligionsfrieden „also stracks nachgehen" und ihn so verstehen

wollte, fe
i

das ihren Herren beschwerlich. Der Kurfürst möge
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sich also besser bedenken. Dr. Schütz ging dann auf die

Klageschrift ein. Gerade aus ihr erhelle, daß es sich nicht um

Rebellion, sondern um die Religion handle. Dies gehe schon
daraus hervor, daß der Kursürst vor acht Tagen den nicht

eingezogenen Protestanten habe vorhalten lassen, er wolle seine

Ungnade fallen lassen, wenn si
e von der Augsburger Konfession

abstünden. Die Gefangenen seien bereit, vor unparteiische Richter

zu kommen; das seien aber die hiesigen Richter nicht, weil si
e

„der Eingezogenen größte Feinde" seien. Schließlich bemerkte

Dr. Schütz, die Notdurft erfordere, daß si
e den Bericht der

Gefangenen hörten, da in der städtischen Protestation manches

stehe, wovon die Gesandten nichts wüßten, und bat, ihnen freien

Zugang zu den Gefangenen zu gestatten."")

In einer unmittelbar nach diesem Vortrag gehaltenen
Sitzung des kurfürstlichen Rats äußerten mehrere Räte, be

sonders der spätere Kurfürst Jakob von Eltz, darüber seine
Entrüstung, daß die Gesandten „ihre Religion so hoch auf

mutzten". Der Kurfürst habe auch einen Glauben und wolle

dabei bleiben. Latomus sagte, der Kurfürst wolle das Urteil

nicht durch Schultheiß und Schöffen, sondern auf Universitäten

sprechen lasfen. Die Anwesenheit der Gesandten wurde von

allen sehr unlieb empfunden. Denn „je länger die Gesandten

verharren, je halsstarriger werden die Ungehorsamen". Der

Kurfürst selbst beschwerte sich, daß ihn die evangelischen Fürsten
ansähen, „als sollte er die Christen bedrängen". Er tue nur,
was ihm zu tun gebühre. Daß er aber in der alten katho

lischen Religion bleibe, sei, wie er hoffe, nicht unchristlich.
Diesen Äußernngen entsprach auch die Antwort, welche der

Erzbifchof den Gesandten alsbald erteilen ließ. Er habe die
Bitte, den Weg zur Seligkeit nicht zu verschließen, mit be

schwertem Herzen vernommen. Seine Religion se
i

seit vierzehn

Jahrhunderten in Europa gehalten morden. Wie es aber mit

der Augsburger Konsession beschaffen sei, habe das Wormser
Kolloquium genugsam gezeigt. Er sehe nicht, welche Frucht eine
gütliche Handlung bringen könne, und „begehre, daß der Pfalz
graf sich mit weiterer Handlung nicht bemühen möge". Die
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Richter seien fromme Leute, doch würden den Angeklagten Rechts
mittel nicht abgeschlagen und die Akten an eine Universität ge

schickt werden. So von neuem abgewiesen, wiederholten die

Gesandten ihre Bitte, zu den Gefangenen gelassen zu werden,

die si
e „in ihrem Ungehorsam nicht steifen" wollten, und er

hielten die Antwort, dieselben seien „in des Rats Verwahrung".
Man wolle es diesem aber mitteilen und morgen weiteren Be

scheid sagen.'««)

Donnerstag, den 30. November, nachmittags 1 Uhr, wurden

dann die Gesandten zu den Gefangenen gelassen, welche alle

„in der obersten Kammer im Rathaus" bei einander waren.

Sie erzählten dort in Gegenwart zweier bischöflichen Räte,

des Bürgermeisters Ohren, Nußbaums und Dronkmanns, was

si
e mit dem Erzbischof verhandelt hätten, und teilten mit, daß

derselbe ihnen gegen Erlegung der Unkosten sreien Abzug

nach dem Religionsfrieden zugestanden habe und darauf „runde,

unverlangte und schließliche Antwort" verlange. Die Gefangenen

begehrten dann, daß man Dr. Gremv, der jetzt in Trier fei,
zu ihnen lasse. Unter der Bedingung, daß ihncn Gremv nur

in rechtlichen Sachen und gar nicht zu gütlicher Handlung diene,

wurde ihnen dies auch bewilligt."«)

Am folgenden Tage kamen die Gesandten wieder zu den

Gefangenen, welche nun erklärten, si
e

hätten „ihre Antwort in

Schriften gestellt","') Sie fügten bei, daß es ihnen nur um

ihrer Seelen Heil zu tun gewesen sei, und beriefen sich darauf,

daß, nachdem Erfurt und andere bischöfliche Städte die Augs
burger Konfession angenommen hätten, si

e

solches auch hätten

tun dürfen. Im Rat und in der Bürgerschaft hätten si
e

stets

die meisten Stimmen gehabt. Schließlich erklärten si
e

sich be

reit, aus der Stadt zu ziehen, baten aber, ihnen die Unkosten
zu erlassen. "2)

Während sich nun Dr. Gremp mit den Gefangenen allein

besprach, wendete sich Graf Erbach zu den anwesenden Rats

genossen mit „sehr trutzig und draulichen" Worten. Man habe
einen Religionsfrieden, der aber des Teufels Friede sei. Sie
wollten Christum wieder ans Kreuz schlagen, ein Bürger den
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andern. Dronkmmm bot der Graf sogar „Maultaschen" an.

Derselbe berichtet, es se
i

ihm jedoch „auf alles mit guten Worten
und Antwort begegnet" worden.'")
Dr. Gremp scheint den Gefangenen nichts anderes geraten

zu haben, als wozu sich diese schon vorher erboten hatten. So
kam denn Dr. Schütz am L. Dezember mit einem anderen Ge
sandten in den Palast und teilte dem Knrsttrsten mit, si

e feien
bereit, auszuziehen, bäten aber, ihnen um der Fürbitte der

Fürsten willen die geforderten Unkosten zu erlassen.'") In
einer noch an demselben Tage gehaltenen Sitzung des kurfürst

lichen Rats sprachen sich mehrere Stimmen gegen jeden Nach
laß aus, während Latomus und andere meinten, „man müsse

dieser Zeit mehr tun, als sich von Recht und Billigkeit wegen

gebühre". Es empfehle sich doch, sich so zu erzeigen, daß die

Fürsten einen Ersolg ihrer Fürbitte spüren könnten. Der Kur
fürst entschied, man solle den Gesandten antworten, die Ein
gezogenen hätten sich nicht evangelisch, sondern aufrührerisch

gehalten. „Sie trieben auch jetzt täglich Hochmut zu Verach
tung ihrer Gnaden Standes". Trotzdem wolle sich der Erz-
bischof auch der Unkosten wegen so gnädig erweisen, daß man

spüre, was er der Fürbitte wegen getan. Wenn er si
e aber

ganz erlasse, habe es „das Ansehen, als hätte er si
e der Re

ligion wegen banniert".

Schon am 60. November hatte Winnenburg dem katho

lischen Rate, in welchem eine täglich zunehmende Gehässigkeit

gegen die Evangelischen hervortrat, aus dessen Klage über die

Zurückziehung der peinlichen Rechtfertigung zugesagt, daß der

Kursürst in der Sache nichts ohne Vorwisfen des Rats tun
werde, "b) N„„ ließ der Erzbischos am 2

.

Dezember dem Rat
von dem Geschehenen Kenntnis geben. Derselbe beschloß, dar

auf zu erwidern, es befremde ihn nicht wenig, daß die Ein
gezogenen ihrer Rebellion nicht geständig sein wollten. Die

Bürger hätten infolge dieser Handlung seit sünfzehn Wochen

in Gefahr gestanden, ihr Gewerbe nicht treiben können und

mit großen Kosten in den Amtshäusern und Wachen liegen

müssen. Sie wollte» lieber fünfzigtansend Taler verlieren.
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als solche Gefahren wieder erwarten. Diese sollten der Bürger

schaft wieder ersetzt werden. Doch wäre der Rat zufrieden,
wenn der Kurfürst und die Gesandten etwas davon abtun

wollten. Die Beklagten und ihr Anhang müßten jedoch un

verzüglich aus der Stadt ziehen. Am 3. Dezember ließ der

Rat dies durch einige Abgeordnete dem Kurfürsten noch

persönlich mitteilen und ihn um Rat bitten, was er tun

solle.'")
An demselben Tage kamen dann mehrere kurfürstliche Räte

in den Pillichshof, um die Tags zuvor beschlossene Antwort

des Kurfürsten zu überbringen. Als dieselben dabei bemerkten,
der Rat habe die Kosten der Stadt auf 24000 Taler geschätzt,

beschwerten sich die fürstlichen Gesandten sehr, daß auch der

Rat jetzt mit einer Forderung komme, während si
e

gemeint

hätten, es nur mit dem Kurfürsten zu tun zu haben."«) Am

gleichen Tage waren die Gesandten bei dem Erzbischos zum

Frühstück geladen. Dabei stellte dieser die Frage, wie er mit

Fug aus der Sache kommen möge. Als man ihm antwortete,
er möge eine von den Gesangenen zu unterzeichnende Urfehde

entwerfen lassen, wies er dies nicht zurück, sondern entgegnete

nur, es müsse dabei feine Präeminenz, Hoheit und Stand be

dacht werden,'")

Damit war im Grunde bereits entschieden, wie die Sache
erledigt werden würde, und es handelte sich nur noch um die

Formulierung der Urfehde und um den Betrag der zu zahlen
den Kosten. Trotzdem verhandelte der kurfürstliche Rat noch
am 3

. und 4. Dezember über den den Gesandten zu erteilen

den Bescheid. Einem Vorschlag, die Gefangenen einen „öffent

lichen Fußfall" tnn zu lassen, wurde von Büchel entgegenge
halten, derselbe werde schwerlich zu erhalten sein. Der Kur
fürst meinte, man solle den Gesandten sagen, daß man ihn

„ihren Herren zu Ehren" erlassen wolle. Für einen Nachlaß
an den Kosten sprachen sich fast alle Stimmen aus, weil es

sonst die evangelischen Fürsten verdrießen würde. Der Kur
fürst bemerkte darauf, dies se
i

ihm zwar am meisten beschwer
lich, weil ihm ein merkliches Teil darauf gegangen sei, aber
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er müsse diese Beschwerde neben anderen trage», „damit dem

Erzstift nicht über Nacht etwas Beschwerliches zustoße", und

die Unkosten nachlassen. Büchel äußerte noch, diese Kosten

seien nicht vergeblich aufgewandt worden, da damit die Obrig
keit des Kurfürsten in der Stadt erhalten und die Neuerung
in der Religion abgestellt worden sei. Er legte dann noch
einen von ihm abgefaßten Entwurf einer Urfehde vor, welcher

durch ihn und Winnenburg den fürstlichen Gesandten zur Kennt

nis gebracht wurde."")

7. Die Urfehde. Freigabe «nd Verbannung der
Gefangenen.

Die Verhandlungen über die Fassung der Urfehde nahmen
die nächste Zeit in Anspruch und boten nicht geringe Schwierig
keiten. Nach Büchels Entwurf sollten sich darin die Gefangenen
als Aufrührer und Empörer bekennen. Die fürstlichen Ge

sandten erklärten aber sofort entschieden, die Unterschrift einer

solchen Urfehde werde den Eingezogenen und ihren Nachkommen

zu ewiger Schande gereichen, und si
e könnten ihnen deshalb

ihre Annahme nicht anraten. Lieber solle die peinliche Recht

fertigung fortgesetzt werden, und wenn ihnen die Köpfe abge

schlagen würden. Die Gesandten hätten jetzt lange genug hier
gewartet. Der Kurfürst möge deshalb eine von ihnen vorge

schlagene Urfehde annehmen, in der seine Präeminenz und Re

putation genugsam gewahrt sei. Am 5
.

Dezember erklärte der

Erzbischof darauf, er wolle den Gesandten entgegenkommen,
da er gern tue, was zum Frieden diene. Aber die Gefangenen

müßten erinnert werden, daß si
e

Unrecht getan hätten."')
Einen ihnen mitgeteilten, hiernach abgeänderten Entwurf

der Urfehde hielten die Gesandten zwar immer noch für be

schwerlich, aber doch nicht für ganz unerträglich, wenn einige

Punkte verbessert würden. Sie schlugen dann zehn, meist kleine.
Änderungen vor, durch deren größeren Teil die Ehre der Aus

zuweisenden gewahrt werden sollte. Von sachlicher Bedeutung
war ihr Verlangen, daß diese nicht „von Stund an", wie es
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in dem Entwürfe hieß, sondern erst nach einer gemissen Zeit
die Stadt verlassen sollten und daß „sonderlich Weib und Kind

nicht bei dieser kalten Winterzeit ausgetrieben, sondern ihnen

zum wenigsten bis auf kommenden Frühling Aufschub gegeben"
werde. Ferner begehrten sie, daß ihnen nur untersagt werde,

nach ihrer Verbannung ohne Bewilligung des Rats in der

Stadt „häuslich zu wohnen", während es ihnen erlaubt sein sollte,

zur Ordnung ihrer Geschäfte aus drei bis vier Tage nach Trier

zu kommen. Die kurfürstlichen Räte nahmen von diesen Vor

schlägen mit dem Bemerken Kenntnis, ihr gnädigster Herr werde

dies ohne Zweifel nach Gebühr vernehmen. "2)
Die Verhandlungen wären nun voraussichtlich bald zum

Abschlüsse gekommen, wenn nicht der Stadtrat, dem der .Ent

wurf zur Kenntnis gebracht wurde, neue Weiterungen veranlaßt
Hütte. Dieser glaubte jetzt über die Wahrung der Gerechtsame
der Stadt um so eisersüchtiger machen zu müssen, als immer

mehr Stimmen laut wurden, welche ihn beschuldigten, er habe
die Rechte der Stadt preisgegeben.'^) Der Rat bestand des
halb auf seiner schon am 2. Dezember gestellten Forderung,

daß die Gefangenen bekennen müßten, „an der Stadt ge
frevelt und ungütlich wider Bürgermeister, Schöffen, Rat und

Bürgerfchaft gehandelt" zu haben. Auch forderten si
e am

9
.

Dezember, daß der Rat die Verbannung vornehme, da
nur dieser dazu berechtigt sei. Als nun aber I)r. Schütz dem

Kurfürsten bemerkte, die Gesandten hätten mit dem Rate nichts
zu tun, und auch die Gefangenen sich bestimmt weigerten, ein

solches Bekenntnis zu tun, ließ ihn Kurfürst Johann am
16. Dezember dringend bitten, „aus der Not eine Tugend zu

machen" und das Wort „gefrevelt" nachzulaffen. Als sich
dann am 17. Dezember auch die Mehrzahl der deshalb ver

nommenen Zünfte für die Zurückziehung jener Forderung aus

sprach, gab der Rat endlich nach und teilte noch an demselben
Tage den sürstlichen Gesandten und am folgenden den kurtrierischen
Räten mit, daß er wegen der geschehenen Fürbitte auf die Auf

nahme jener Worte in die Urfehde verzichte. Die Bemerkung
der kurfürstlichen Räte, daß es, wenn man „den Chur- und

Julius Ney, Der Zielormoiionioeriuch in Trier 1559, II, 4
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Fürsten nicht zu Willen wäre, vielleicht der Stadt oder Bürger

schaft, welche durch ihr Land ziehen müssen, über Nacht zu Nach
teil gerate", scheint zu diesem Entschlüsse wesentlich beigetragen

zu haben.'«)
Die Verhandlungen mit dem Kurfürsten waren mittlerweile

ebenfalls beendet worden. Auch si
e waren nicht leicht gewesen.

Vom 12, bis 16. Dezember wurde, wie die Zweibrücker Rela

tion berichtet, „über einige sürnehmsten Punkte, sonderlich was

ino6eratione!n pecuniae, reservationem Konoris und den

Auszug belangen tut, etwan mit dem Erzbischof in Person,

etwan mit den Räten vielfältiglich mit Ernst und allerhand
Ungelegenheiten disputiert und gefochten." Die Gesandten er

reichten dabei mit Mühe, daß die Ursehde das Bekenntnis der

Gefangenen zur Augsburger Konfession erwähnte, daß ihnen

zu ihrem Auszug eine Frist von acht Tagen bewilligt wurde,

daß ihre Weiber und Kinder bis zu ihrer guten Gelegenheit

nicht ausgetrieben wurden und daß si
e ihre liegenden Güter

im Stift nicht verkaufe» mußten, sondern weiter gebrauchen

durften.'«)

Auch über die durch die Gefangenen zu entrichtende Summe

war eine Einigung zustande gekommen. Seine ursprüngliche

Forderung von zwanzigtausend Talern hatte der Kurfürst den

Gesandten gegenüber sofort um mehr als die Hälfte auf sech

zehntausend Gulden, dann auf weiteres Drängen auf vier

tausend und endlich am 12. Dezember auf dreitausend Gulden

ermäßigt, die er, wie er erklärte, auch „nicht zu eigenem Nutz

brauchen, sondern zu milden Sachen" verwenden wollte. Die
Bitte, ihnen auch diesen Rest zu erlassen, schlug er jedoch end

gültig ab.'2b) Auch der Rat verzichtete am 17. Dezember
auf Fürbitte der Gefandten nach Befragung der Zünfte auf
die Zahlung der zuerst geforderten Unkosten, „damit fein mit

leidiges Gemüt gespürt werden möge". Aber sein Verlangen,

daß dies in die Ursehde ausgenommen werde, mußte der Rai

wohl oder übel zurückziehen, als sich die Gefangenen weigerten,
das zu unterschreiben, weil sie der Stadt keine Kosten verursacht

hätten.'«)
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In der so endlich festgestellten Urfehde mußten die Ver
hafteten bekennen, daß sie, nachdem si

e mit anderen Bürgern
die Augsburger Konfession angenommen, etliche Prädikanten auf

gestellt hätten, in der Hoffnung, dazu nach dem Religionsfrieden

berechtigt zu sein. Sie feien aber jetzt berichtet, daß si
e das

unzulässiger Weise getan hätten. Daraus feien Empörungen in

Trier gefolgt. Der Kurfürst habe deshalb schwere Ungnade auf

si
e geworfen und si
e am 15. November peinlich verklagt. Da

es ihnen aber höchst beschwerlich gewesen sei, sich i
n peinliche

Rechtfertigung zu begeben, habe der Erzbischof ihnen auf ihre
Bitte und die Fürsprache des Kurfürsten Friedrich bewilligt, die

Ungnade sinken zu lassen, wenn si
e das Erzstift und die Stadt

alsbald räumten und sich wegen der Unkosten mit ihm vertrügen.

Auf weitere Fürbitte der nach Trier abgeordneten fürstlichen
Gesandten habe er die auf fechzehntausend Gulden berechneten

Unkosten auf dreitausend moderiert. Die Gefangenen nähmen
das alles, als aus besonderen Gnaden und auf diese Fürbitte
geschehen, dankbar an. Sie hätten deshalb freien Willens, gern
und ungedrängt, einen Eid geschworen, ihr Gefängnis gegen
den Kurfürsten, seine Räte, den Rat und die Bürgerschaft der
Stadt, noch sonst jemand nimmermehr zu röchen. Sie hätten
serner geschworen, sich binnen acht Tagen nach Dato der Urfehde
aus dem Erzstift und der Stadt Trier zu begeben und ohne
Vormissen und Bewilligung des Kurfürsten und des Rats nichl
wieder darein zu kommen, „heimlich noch öffentlich in Gestalt der
Ende sd

.

h
. allda) häuslich zu wohnen .... und allein zu ihrer

höchsten Notdurft darin über drei oder vier Tage ungerciumlich

zu verbleiben." Wenn si
e wider die Urfehde handelten, die si
e

eigenhändig unterzeichnet hätten, wollten si
e als meineidige Uber-

treter an Leib und Gütern gebührliche Strafen leiden."«)
Olevian hatte den fürstlichen Gesandten erklärt, vorstehende

Urfehde gewissenshalber nicht annehmen zu können. Nach längeren

schmierigen Verhandlungen ivom 12. Dezember an) wurde end

lich eine lateinische Urfehde vorgeschlagen, welche die Gesandten

sür annehmbar hielten. Auch Olevian fand sich zuletzt bereit,

dieselbe zu unterschreiben, aber nur unter der Bedingung,

4'
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daß er seine Gewissensbedenken durch eine gleichzeitige Pro
testation stillen könne. Olevian bekennt in dieser, im übrigen
den anderen entsprechenden Urfehde, in Trier ohne die erforder
liche Genehmigung und unter Mißachtung des ausdrücklichen
Verbots des Kurfürsten gepredigt zu haben. Daraus seien Un

ruhen entstanden, durch die der Kurfürst sich schwer beleidigt

gefühlt habe. Auch mußte er gestehen, den Erzbischof durch

seine Handlungen beleidigt zu haben, und denselben Eid leisten
wie die anderen Gefangenen. Doch hatte er an der Zahlung

der Kosten nicht mit teilzunehmen.' 2«)

So konnte denn endlich zum Vollzug der Urfehde geschritten
werden. Dienstag den 19. Dezember, nachmittags gegen drei

Uhr, kamen sieben kurtrierische Räte und die katholischen Rats

genossen mit den katholischen Schöffen Wolff, Balan und Hans
von Ensch in das Rathaus, in welchem sich auch die fürstlichen

Gesandten eingefunden hatten. Der städtische Zender führte
dann die Gefangenen in den Hof, in dem eine „ziemliche An

zahl Volks" zugegen war. Hier ließ Büchel die kurfürstliche

Vollmacht verlesen, welche die Räte ermächtigte, das Hand
gelübde entgegenzunehmen und die evangelischen Schöffen von

ihrem Eide zu entbinden. Darauf traten I^ic. Sirck, Seel und

Pisport hervor, in deren Namen Sirck den Schöffenstuhl auf
sagte, worauf sie ihres dem Kurfürsten geleisteten Eides „ledig

gezählt" wurden. Nachdem Notar Wolfsfeld beide Urfehden
vorgelesen und gefragt hatte, ob si

e

dieselben verstanden hätten

und bereit seien, darauf den Eid zu leisten, bejahte Sirck im
Namen der anderen diese Frage. Olevian aber brachte den von

ihm angekündigten Protest vor. Er erklärte, vor Gott, vor

Jesu Christo, dazu auch „vor dem ganzen Umstand" hiermit
öffentlich zu bezeugen, daß er das h

. Evangelium rein und

nach Inhalt der Augsburger Konfession gepredigt habe, bei

welcher Konfession er noch stehe und mit Hilfe Gottes stand

haft zu bestehen gedenke. Wenn in der Urfehde etwas sein

sollte, das der wahren christlichen Religion, auch der Augs

burger Konsession zuwider oder auf Widerrufung seiner Lehre
gedeutet werden möge, so wolle er das keineswegs eingeräumt
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fe
i

er die Urfehde zu beschwören erbötig. Die Gefangenen legten

sodann in die Hände Winnenburgs das Handgelübde ab, leisteten
den Eid und unterzeichneten die Urfehde, wobei Olevian seine
Protestation noch zweimal miederholte. Die Gefangenen wurden

dann freigegeben und mit dem Bemerken in ihre Häuser ge

lassen, daß si
e binnen acht Tagen aus der Stadt und dem Stift

zu ziehen hätten. Uber die ganze Handlung nahmen die Notare

Wolfsfeld und Hubert Malmunder ein Protokoll auf."«)

Für die Führer der evangelischen Bewegung mar die Sache
damit abgeschlossen. Außer Olevian hatten Bürgermeister Steuß,

die Schöffen und Ratsgenossen I>ic. Sirck, Seel und Pisport,
die Ratsglieder Peter Steuß und Aichorn, beide Webermeister,

der Pelzermeister Hans Steub, der Schneidermeister Hans von

der Neuerburg, der Zenker Montag und die Brüder Schänzlein
die Urfehde unterzeichnen müssen, Aichorn und Neuerburg, weil

si
e

nicht schreiben konnten, mit ihrem Handzeichen. Alle diese

mußten nun binnen acht Tagen ihre Vaterstadt verlassen, an der

si
e mit Liebe hingen und um die si
e

sich teilweise nicht geringe

Verdienste erworben hatten, und um des Evangeliums willen

eine neue Heimat suchen. In dem zweibrückischen Amte Vel
denz, mit dem si

e alte Beziehungen verbanden und in dem

der Amtmann Hans von Frankenstein und die Psarrer von

Veldenz und Dusemond ihnen persönlich bekannt waren, suchten
und fanden si

e

ihre nächste Zuflucht. Zuerst schüttelten die

Brüder Steuß den Staub von ihren Füßen. Am 23. Dezember
übergab Bürgermeister Steuß die noch in seinem Besitz befind

lichen Schlüssel der Ratftube im Beisein von Kaspar Linden

und Dronkmann dem städtischen Rentmeister. Ehrenfest und mahr

haft christlich, wie überall, zeigte sich der ehrwürdige Greis auch
bei diesem für ihn so schmerzlichen Anlaß. Wie Dronkmann
uns erzählt, der vor wenigen Monaten von Steuß als Stadt

schreiber angenommen worden war, sprach er zu den Anwesen
den, die so hart mit ihm verfahren waren: „Wenn ic
h wohl

regiert habe, wäre es mir lieb; wo aber übel, wäre es mir
leid und bitte nm Verzeihung, wie auch ich anderen verzeihe.



54

die gegen mich gehandelt haben." Gewiß geschah nicht ohne
Bewegung, was Dronkmann weiter erzählt: „Und haben mir drei

ihm die Hand geben und von ihm aus feinem Haus gewichen

und in das Rathaus begeben." Sonntag den 24. Dezember

fuhren die Brüder Steuß dann mit anderen Vertriebenen in

einem Nachen die Mosel hinab nach Dufemond, wo si
e bei dem

Pfarrherrn gastliche Aufnahme fanden und als Verbannte den

Christabend und das Weihnachtsfest feierten."')
Sirck, Pisport und Montag begingen das Christfest noch

in Trier, verließen dann am 26. Dezember die Stadt und

zogen gleichfalls nach Veldenz, Eine Bitte Seels um fünf
tägige Verlängerung des Auszugstermins zum Zwecke der Be

schaffung der dreitausend Gulden wurde von dem Kurfürsten
gewährt. Als aber der Rat am 26. Dezember verlangte, Seel

folle bei ihm persönlich darum ansprechen, zog dieser vor, am

27. Dezember aus Trier zu „verleiten".
Uber die späteren Geschicke der Verbannten sind mir nur

mangelhaft unterrichtet. Johann Steuß betrachtete sich auch

in der Verbannung noch als Bürgermeister von Trier, weil

seine Amtszeit nach dem Stadtrechte erst am Kilianstag (8. Juli)
1560 zu Ende ging, und beschwerte sich deshalb am 27. Januar
aus Veldenz bei dem Rate, daß dieser an seiner Stelle den

Faßbindermeister Gotthard von Königswinter zum Bürgermeister

gemacht hatte, mährend er höchstens einen „Statthalter" hätte
ernennen dürfen. Er behielt seinen Wohnsitz im Veldenzfchen
bei, erkrankte aber bald und starb in der Verbannung.'") Auch
Sirck, Seel, Pisport, Peter Steuß und Hans Steub hielten sich
am 28. Januar 1560 noch in Veldenz auf, von wo aus sie

sich an diesem Tage bei dem Rat über vertragswidrige Aus

legung der Urfehde beschwerten.'^) Sirck hatte die Absicht,

sich dauernd im Amte Veldenz niederzulassen und da ein Haus

zu bauen oder zu kausen. Im Januar 1560 erklärte er sich
bereit, dem Pfalzgrafen Wolfgang als „Rat von Haus aus"

zu dienen, wurde auch von dem Amtmann Frankenstein als

„hoch- und wohlgelehrt und einem Fürsten mohl zu halten"

dazu empfohlen. Doch scheint er nicht i
n den Dienst des Fürsten
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getreten zu sein.'^) Peter Steuß finden wir noch im Oktober
1560 in Veldenz. Auch Montag hielt sich längere Zeit hier

auf. Pisvort beabsichtigte im Juli 1560, sich in Trarbach
niederzulassen. Auch Johannes Steub wollte im Zmeibrücker
Gebiet bleiben. Von einem Anerbieten des Pfalzgrafen Wolf
gang, die Vertriebenen in Lauingen an der Donau aufzunehmen,

das für „allerlei Hantierung und Kaufmannschaft sehr gelegen"

sei, wurde lein Gebrauch gemacht, weil die Verbannten in mög

lichster Nähe von Trier bleiben wollten. Noch immer hofften
sie, wie ein zmeibrückischer Beamter im Oktober 1560 schrieb,

„Gott werde si
e über Nacht, wenn der Teufel ausgewütet,

wieder zu den Ihren kommen lassen.'"^) Ihrer Verpflichtung
nachkommend, zahlten die Brüder Steuß, Sirck und Seel „bloß
aus ihren Mitteln, aber zugleich im Namen der übrigen Ver

bannten" im Februar 1560 die nach der Urfehde geschuldeten

dreitaufend Gulden.'^)
Es läßt sich denken, wie schwer alle Vertriebenen unter

ihrer Verbannung litten. Im Glauben sest gegründete Männer,
wie die Brüder Steuß, Sirck, Seel und andere, trugen das

mit Ergebung und Würde. Wenn andere, unselbständige und

charakterschwache, zugleich von Nahrungsforgen bedrängteMänner

in der Zeit der Anfechtung die Probe nicht bestanden, so kann

das nicht Wunder nehmen. So war es mit dem Webermeister
Ulrich von Aichorn, der, wie erzählt, die Urfehde mit feinem

Handzeichen unterzeichnen mußte,weil er weder lesen noch schreiben

konnte. Der Rat hatte ihn, obwohl er in der Zuschrift des

Kurfürsten vom 2
.

Oktober nicht genannt war und sicher nicht

zu den „Rädelsführern" der evangelischen Bewegung gehörte,

dennoch am 11. Oktober eingezogen, weil er als Mitglied des

Rats zu den Evangelischen hielt. So war er auch mit den
anderen Gesungenen peinlich verklagt und verbannt worden. Aber

schon am 28. März 1560 richtete er ein demütiges Gesuch an
dm Rat und bat unter Berusung aus seine der Stadt geleisteten
treuen Dienste um Wiederaufnahme, da er „jetzund arm, trost
los und betrübt im Elend se
i

und das Seine verzehrt habe,
damit er vormals Weib, Kinder und Hausgesind ernährt habe."
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Von der Stadt abgewiesen, wendete sich Aichorn am 28. Mai
an den Kurfürsten selbst und wiederholte einige Tage später

dieses Gesuch unter kläglichen Schilderungen seiner Lage. Er

sei „als der Schrift unersahrener und einfältigster mit Klugheit
und Listen elendiglich und jämmerlich verführt" worden. Sein

Herz se
i

stets mit Furcht und Bangigkeit beladen gewesen, er

habe an der Handlung keine Freude und Wollust gehabt und

fe
i

zuletzt bei ihnen selbst verspottet und verachtet worden. Aber

erst am 13. Januar 1561 gestattete ihm Kurfürst Johann, wieder
im Erzstift, aber nicht in der Stadt Trier häuslich zu wohnen."»!
Olevian scheint schon am 22. Dezember mit den fürstlichen

Gesandten Trier verlaffen zu haben. Wenigstens erzählt Pis-
kator, Graf Erbach habe ihn alsbald mit sich nach Heidelberg
geführt. Auch Pfalzgraf Wolfgang beauftragte am 7

.

Januar
156l) feine Zweibrücker Räte, mit Dr. Kaspar zu handeln,
wenn er ihm dienen wolle. In Heidelberg fand Olevian einen
bedeutenden, feinen Fähigkeiten angemessenen Wirkungskreis, zu-

erst als Lehrer und Vorstand des Sapienzkvllegiums, dann seil
1561 als Lehrer der Dogmatil an der Hochschule und Doktor

der Theologie, endlich seit 1562 als Stadtpfarrer, da ihn feine

Neigung mehr auf den praktischen Kirchendienst hinwies. Ans

die von Friedrich III. ins Werk gesetzte Umgestaltung des Kirchen-
wesens in der Pfalz übte er einen tiefgehenden Einfluß: durch

seine Mitarbeit an dem Heidelberger Katechismus hat er sich

für alle Zeiten einen ehrenden Namen gesichert. Bekannt als

hervorragender Vorkämpfer des reformierten Lehrbegriffs, glaubte

er doch seinem in Trier abgelegten Bekenntnisse zur Augsburger

Konfession so wenig untreu geworden zu sein, wie Friedrich III.,
der 1566 auf dem Augsburger Reichstage feierlich erklärte,

diesem von ihm selbst unterzeichneten Bekenntnisse nicht zuwider

gehandelt zu haben. Olevians entschiedenen, ja harten Charakter

vermochten auch seine Trierer Erlebnisse nicht zu mildern. Mit
Schroffheit trat er den Lutheranern in der Oberpfalz entgegen,
mit Rücksichtslosigkeit wirkte er bei der gewaltsamen Entfernung

der Bilder aus den pfälzischen Kirchen mit, ja er hielt es für
Gewissenspflicht, mit den anderen Heidelberger Theologen 1570
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die Todesstrafe gegen den „Gotteslästerer" Silvanus zu be

gutachten.

Nach Friedrichs Tode im Nov?mber 1576 von dessen

lutherischem Sohne Ludwig aus der Pfalz vertrieben, mußte
Olevian zum zweitenmal in die Verbannung wandern und fand
im März 1577 eine Zufluchtsstätte in Berleburg als Prediger
und Erzieher der Söhne des Grafen Ludwig von Wittgenstein.
1584 wurde er durch den Grafen Johann von Nafsau als

Pfarrer nach Herborn berufen und wirkte hier zugleich als Lehrer
an der neugegründeten Akademie bis zu feinem am 15. März
1587 erfolgten Tode in Treue und mit Segen. Auch feine

Gegner müffen ihm zugesteheil, daß er ein aufrichtig frommer,

bei aller unbeugsamen Entschiedenheit demütiger Christ war,

der feinem Heilande treu nachzusolgen und ein gutes Gewissen

zu bewahren stets bestrebt mar.>^>

». Vebrängung der übrigen ^>rsteftanten.
Autweisung ihrer Führer.

Bevor die fürstlichen Gesandten Trier verließen, begehrten

si
e

„im Schein, Abschied zu nehmen", noch eine Audienz bei

dem Kurfürsten und erhielten si
e am 20. Dezember. Sie b
e

merkten dabei wieder, daß si
e gehofft hätten, durch ihre Für

bitte mehr zu erreichen, aber die Erlassung der peinlichen Klage

ihren Herren anzeigen wollten, denen das wohl zu freundlichem
Gefallen gereichen werde. Sie schlössen daran die Bitte, die

Forderung an die Ausgewiesenen ganz sinken zu lassen, damit

diese nicht „mit zwei Ruten geschlagen" würden, oder si
e

doch

auf zweitausend Gulden zu ermäßigen. Dann brachten si
e den

Gegenstand zur Sprache, um den es ihnen hauptsächlich zu tun

mar, und baten, die Ungnade gegen die nicht eingezogenen evan

gelischen Bürger sallen zu lassen und keine weitere Strafe gegen

si
e

vorzunehmen. Aber si
e

erhielten eine wenig tröstliche Ant

wort. Ihre erste Bitte wurde ganz abgeschlagen und auf die
zweite nur erwidert, der Kurfürst werde die übrigen Konfessio-
niften, die teilweise noch mehr rebelliert hätten, als die jetzt
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Freigelassenen, nicht mit höherer Strase als diese ansehen. Als
die Gesandten sodann um Erläuterung dieser „verdunkelten Ant

wort" nachsuchten, kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung.
Aber obwohl die Gesandten bemerkten, es werde ihren Herren

zu wenig Gefallen gereichen, wenn die „srommen Christen unter

dem Schein der Rebellion ausgeheimelt" würden, und es werde

ein neuer Handel daraus werden, wenn si
e mit fernerer Strase

angesehen würden, erreichten si
e

doch nur die Zusage, daß weiter

noch ausgewiesene Bürger eine in der Hauptsache die Bestim
mungen der Urfehde enthaltende „Assekuration" unterzeichnen

sollten. Zwei Tage später (22. Dezember) reisten die Gesandten
von Trier ab. Sie konnten sich das Zeugnis geben, redlich für
ihre Glaubensgenossen gekämpft und wenigstens das Schlimmste
von ihnen abgewendet zu haben."")
Wie notwendig ein energisches Eintreten der Gesandten

für ihre Schützlinge war, ging schon aus den Maßnahmen her-
vor, welche der Kurfürst und der katholische Rat trafen, um
die evangelischen Bürger zum Absall zu bewegen. In den letzten
Tagen vor der Ankunft der Gesandten hatten die Bedrängungen

derselben einen hohen Grad erreicht. Während ihrer Anwesen-

heit in Trier waren dieselben einstweilen eingestellt morden. Aber
es war bestimmt zu erwarten, daß man nach ihrer Abreise mit

Hochdruck wieder an die Arbeit gehen werde. Die im Nachstehen
den in möglichster Kürze folgende Erzählung dieser Bekehrungs

versuche wird das nachweisen.

Schon vor dem Einzüge des Kurfürsten hatte der katholische

Rat kräftig darauf hingearbeitet, daß sich die Konfessionisten
„wieder zu der alten Religion begeben", und bei schwankenden
Gemütern auch einige Ersolge erzielt. Nachdem die Reiter und

Landsknechte in die Stadt gekommen und zu den Evangelischen

gelegt worden waren, standen zur Bekehrung noch kräftigere

Argumente zur Verfügung. Der Kurfürst aber mar entschlossen,

alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. In einer Sitzung
des kurfürstlichen Rats vom 8

. November wurde beschlossen, zu

dieseni Zwecke jeden zu fragen, „ob er sich wieder zu der alten Re

ligion halten wolle, und zubedenken, wie den Gehorsamen eine Buße
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auferlegt und die Ungehorsamen zu strafen seien," Von einer

gemeinsamen Befragung der Konfessionisten versprach man sich

wenig Erfolg, weil man, wie der Osfizial bemerkte, vielmals

gesehen, daß man Wiedertäufer und Lutherische fürbeschieden
hätte, aber nichts ausgerichtet, si

e

seien denn „separiert gewesen".

Darum solle die „Inquisition", wie diese Befragung nun in

den Akten genannt wird, so vorgenommen werden, daß nie

mand dabei sei, als die Räte und der, so befragt wird. Von

Aufrührerischen solle man einen „gnädigen Abtrag" nehmen,

sofern si
e

sich gehorsam zeigen. Auch dem gemeinen Mann
solle, da si

e ja den Prädikanten erhalten wollten, nach jedes

Vermögen eine Geldstrafe auferlegt werden, die zu Erhaltung

frommer und geschickter katholischer Prädikanten zu verwenden

sei. Mit den „Hartnäckigen" solle aber dieser Zeit nichts vor
genommen werden, als daß si

e

ihre Wehre ablegen müßten."')
Am folgenden Tage (9. November) ließ der Kurfürst dies

dem katholischen Rate mit dem Begehren mitteilen, ihm auch
die neben den Eingezogenen noch weiter vorhandenen „Autores
und Aufmickler" zu nennen, damit er gegen si

e

ebenfalls peinlich

klagen könne. Er ließ ihm zugleich anzeigen, daß er zu der
Inquisition drei oder vier Räte bestimmen werde, zu denen der
Rat ein weiteres Mitglied abordnen solle. Obwohl der katho

lische Rat mit dem Zwecke der beantragten Befragung völlig

einverstanden mar, bedurfte es doch, da er i
n der Be

stellung der kurfürstlichen Räte zu derselben einen Eingriff in

die städtischen Rechte sah, längerer Verhandlungen, bis endlich

am 16. November eine Einigung darüber zustande kam. Darnach
sollten in den verschiedenen Zünften die evangelischen Zunft

genossen aufgefordert werden, bei der Inquisition zu erscheinen.
Der Erzbischof hatte vorher (am 15. November) dem Rate aus

drücklich erklären lassen, es se
i

eine Religionssache, die ihm
allein durch seine Räte zu versehen gebühre, denen er auch

Theologen beigeben werde.'")
Am 17. November geschah dann die Aufforderung an die

Zünfte. Aber nur wenige evangelische Zunstgenossen erklärten

sich bereit, bei der Inquisition zu erscheinen. DieWeber, Schneider
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(Peter Steuß, Aichorn, Neuerburg und Steub) seien in Haft,
Man solle diese freigeben, damit sie sich mit ihnen beraten könnten :

sonst müßten si
e

sich keiner Untersuchung zu unterwersen. Trotz
dem wurden die Evangelischen von allen Zünften auf Montag
den 20. November morgens sieben Uhr, teils in das Karme

literkloster, teils in das Predigerkloster, bestellt, wo durch mehrere

kurtrierische Räte im Beisein einiger Abgeordneten des Rats
die Befragung geschehen sollte. Aber nur wenige erschienen
und auch diese erklärten, nur abgefertigt zu sein, um zu hören,

„wie die Inquisition geschehen solle". Sie wollten dann am

folgenden Tage antworten.'")
Als Dronkmann noch am 20. November dem Kurfürsten

dieses mitteilte, fügte er bei, der Rat fe
i

entschlosfen, „ehe er

solchen Ungehorsam leide, si
e an den Hälsen zu greifen und

mit Weib und Kind aus der Stadt zu jagen". Die kurfürst

lichen Räte lobten den Eifer des Rats und erklärten ebenfalls,
man müsfe die Ungehorsamen zum Gehorsam bringen. Aber

die am 22. November fortgesetzte Befragung hatte keinen befseren
Erfolg. Auch als sich an demselben Tage Bürgermeister Ohren
mit anderen Ratsgenossen selbst in die Zunsthäuser begab und

sagte, es stehe jedem srei, seine Erklärung auf den einen oder

anderen Weg abzugeben, doch müsse, wer der Augsbnrger Kon^

session sein wolle, sich mit Weib und Kind von dannen begeben,

erreichte er nur, daß an diesem Tage zwölf Weber und e
lf

Bürger aus anderen Zünften vor dem Rate erschienen und er

klärten, si
e

hätten die Augsburger Konfession nie angenommen

und seien ohne ihr Wissen aufgezeichnet worden. Alle andern

kamen entweder überhaupt nicht oder verweigerten jede Er
klärung, wenn man ihre Zunftmeister nicht freigebe, oder ant

worteten wie die Krämer, Schuster und Lauer, si
e blieben bei

der Augsburger Konfession und wüßten davon nicht abzustehen.'"!
Der Rat zeigte dies dem Erzbischof mit dem Bemerken an, er
wolle die Sache nochmal<Z vornehmen und, um Ernst zu zeigen,

während der Befragung die Stadttore schließen lassen. Aber

obwohl der Knrfürst versprach, zu demselben Zwecke gleichzeitig
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durch den Hauptmann die Landsknechte mustern zu lassen, wurde

der Widerstand der „Halsstarrigen" nicht gebrochen. Eine neue

am 23. November vorgenommene Inquisition hatte dasselbe Er
gebnis. Am 24. November erhielt dann der Erzbischof ein

Verzeichnis derer, die von der Konsession abgestanden seien. Eine

von ihm verlangte Liste der Konfefsionisten konnte ihm dagegen

nicht gebracht werden, weil Joh. Steuß erklärte, eine solche
nicht zu besitzen. An demselben Tage zeigte der Rat an, er
höre, die Landsknechte seien lutherisch. Namentlich se

i

der Wacht:

meister Ambrosius stets in der Gesellschaft der Konfefsionisten.'").
Ter kurfürstliche Rat verhandelte nun in drei langen Sitzungen

am 24. und 25. November darüber, was jetzt zu tun sei. In
zwischen hatte man in Trier von der Wormser Zusammenkunft
gehört. Trotzdem stimmte der spätere Erzbischof Jakob von Eltz,
wie immer sür das schärsste Vorgehen, das der Kurfürst wohl^
verantworten könne. Ten Wachtmeister, der neulich auch einen

Lärmen angerichtet habe, solle man in Eisen schlagen. Andere

sprachen für mildere Maßregeln. Der Kursürst selbst äußerte,
nicht die ganze Gemeinde, die rebelliert habe, se

i

zu relegieren,

'ondern nur etwa vierzig bis fünfzig. „Wenn man si
e aber

relegieren soll, muß man etwas sürwenden." Wegen e
t

licher Fürsten sei es aber „nicht ratsam, si
e der Religion halb

auszuweisen, sondern müssen Ursachen der Rebellion
halb fürgemendet werden." Nach dieser offenherzigen, das

«irkliche Motiv des Vorgehens klar aussprechenden, Erklärung
des Erzbischofs bemerkte Winnenburg treffend: „Man leg die

«ach aus, wie man will, so werden si
e

doch die andern in allweg

dahin deuten, daß es der Religion halb geschehe." Die katho
lischen Nachbarn würden jedoch den Kurfürsten mit ihrer Hilfe
nicht verlassen. Latomus riet, deshalb an den Kaiser, Bra-
bant und Lothringen zu schreiben und sügte die bezeichnende

Bemerkung hinzu, „wenn man si
e

nicht relegiere, werde die

Stadt und das ganze Erzstift lutherisch werden."'")

Nach diesen Beratungen berief Kurfürst Johann noch am
25. November Delegierte des Rats in den Palast und erklärte

ihnen, es müsse nun gegen die Ungehorsamen die Gebühr vor
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genommen werden. Sie hätten cmfrührerischeDinge vorgenommen
und die Religion fürgewandt. Er wolle aber eine einhellige
Religion in dieser uralten Stadt erhalten missen. Die Hoff
nung, daß sich die Halsstarrigen an der peinlichen Rechtfertigung

der Gefangenen spiegeln würden, habe sich nicht erfüllt. Run

solle auf den 27. November die ganze Bürgerschaft auf das

Rathaus bestellt und den Ungehorsamen vorgehalten werden,

si
e

sollten den Kurfürsten und den Rat um Verzeihung bitten
und die entstandenen Unkosten erlegen. Wenn si

e bei ihrer

Konfession bleiben wollten, müßten si
e an Orte ausziehen, wo

man si
e leiden wolle. Wer bei der Versammlung nicht erscheine,

müsse nach zwei (!
) Tagen aus der Stadt und dem Stift Trier.

Der Rat antwortete, er werde die Versammlung berufen, könne

si
e aber erst am 29. November halten. Er werde aber vorher

die Ungehorsamen Vorbescheiden und si
e

ernstlich vermahnen, zu

erscheinen. Das geschah auch am 26. und 27. November „mit

höchstem Ernste", aber gleich ungünstigem Erfolg. Obwohl man

si
e

„treulich ermahnte, die Axt se
i

schon den Bäumen an die

Wurzel gelegt", fügten si
e

sich nicht und „trieben viel fpöttliche

Worte". Die Weber Lenninger und Blasius Bartz erklärten,

ehe si
e von ihrer Konfession abstünden, wollten si
e

sich lieber

auf dem Markt ihren Kopf abhauen laffen. Obwohl ihre Brüder

viel Last von den Knechten hätten, wollten si
e es doch nicht

tun und es Gott und der Zeit befehlen. Eine am 28. No-
vember erneute Vorstellung, bei der man ihnen drohte, fo ihnen
etwas „Uberzwergs" begegnete, müßten si

e es sich selbst zu

schreiben, wirkte ebenso wenig. Die Evangelischeu erklärten
nur, si

e fänden, daß der Rat ihnen drohe, und müßten damit

zufrieden sein."«)
Als der katholische Rat am 28. November dem Kurfürsten

hiervon Mitteilung machte, hatten die Tags zuvor in Trier

eingetroffenen Gesandten der evangelischen Fürsten eben ihre

erste Audienz gehabt. Hiedurch mar die Sachlage durchaus

verändert. An Gewaltanwendung konnte, so lange die Ge

sandten in der Stadt waren, nicht gedacht werden. Kurfürst

Johann ließ deshalb dem Rat antworten, er halte dafür, man
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die Gesandten abgefertigt habe. Er versehe sich aber, daß man

„solche Händel in guten Bericht und Schriften verfaßt" habe,

um seiner Zeit wieder davon Gebrauch zu machen. In der
Tatließ man während der Anwesenheit der Gesandten die Evange

lischen unbehelligt."«)

Aber ausgeschoben is
t

nicht aufgehoben. Kaum hatten die

Gesandten (am 22. Dezember) Trier verlassen, als der Rat am
23. Dezember einen Befehl erließ, i

n dem er allen, welche der

Augsburger Konfession sein und sich nicht wieder zu der katho

lischen Religion begeben wollten, unter Berufung auf den Reli

gionsfrieden gebot, binnen vierzehn Tagen aus der Stadt zu

ziehen und sich an Orte zu begeben, da man si
e dulden wolle.

Gegen solche, welche diesen Befehl in den Wind schlügen, werde

der Rat die Gebühr und den Ernst vornehmen."») Der Rat

solgte dabei dem Vorbilde des Rats von Aachen, der ihm auf
seine Anfrage (vom 22. November) am 1

,

Dezember mitgeteilt

hatte, wie er die Ausweisung der Protestanten aus Aachen vor

genommen hatte."') Eine Sendung des Präsidenten Dr. Hor-
nung von Luxemburg, der den Rat am 14. Dezember im Rainen
der Statthalterin Margareta und des Königs Philipp von Spanien

ermahnte, bei der katholischen Religion zu bleiben und die Rädels

führer solcher Sekten zu strafen, mag den Rat in seinem Vor

gehen noch bestärkt haben. In seiner Antwort vom 27. De
zember bat der Rat, die Stadt nicht zu verlassen, wenn ihr

deshalb etwas „Ueberzmergs" begegnen sollte.'^)

Noch am 23. Dezember erschien Lenninger mit anderen

Führen, der Evangelischen vor dem Rate mit der Erklärung,

si
e

seien bereit, binnen acht Tagen auszuziehen, und hätten dies

bereits Büchel erklärt. Zwei Tage später, am ersten Weih
nachtstag (.'), morgens sieben Uhr eröffnete darauf der Rat den

in das Rathaus befchiedenen Führern der evangelischen Be

wegung, si
e

hätten „binnen der ersten zukünftigen acht Tage"

aus der Stadt zu ziehen und dürften ohne Bewilligung des
Rats nicht wieder hinein kommen. 46 angesehene Bürger aus
ollen Zünften waren dabei erschienen. Unter ihnen verdienen
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der Weber Lenninger, der Krämer Balthasar Steip, der Schneider

Hans Clussart, „Hans, der schlimm Schulmeister", Hans Steub
der Junge, Michel Seidenfticker, Hans und Dr. Ausonius Steuft
und Adam Boltzing besondere Erwähnung.'^)
Der Rat hatte diese Ausweisung ohne Benehmen mit dem

Kurfürsten vorgenommen, weil er das Recht des Rates wahren
wollte, dem es allein zustand, aus der Stadt zu verbannen.
Als sich der Kurfürst aber darüber beschwerte, einigte man sich
dahin, die 46 Bürger von neuem in das „Höfchen" bei der

Ratstube zu bescheiden, wo si
e

außer dem Magistrate drei kurfürst

liche Räte erwarteten. Hier fragte si
e

zuerst Büchel und dann

Dronkmann, ob si
e bereit seien, nach dem Religionssrieden aus

zuziehen und vor Notar und Zeugen zu schwöre», daß si
e

sich

nicht rächen wollten. Sie erklärten sich dazu bereit, nachdem
ihre Frage, ob si

e

nicht mit ihrer Religion in der Stadt ge
duldet würden, verneint worden war, und erhielten den Auf
trag, „heut acht Tage den Eid zu leisten". Die Notare Wolfs
feld und Hubert Malmunder nahmen einProtokoll darüber auf.'«).
Acht Tage später (2. Januar 1560) geschah dann die Eides

leistung, in der si
e dem knrsürstlichen Rate Eitz und dem Bürger

meister Ohren gelobten, alsbald auszuziehen, auch Weib und-

Kinder vor Mariä Reinigung aus der Stadt zu nehmen und

sich nicht zu rächen. Zuvor war ihnen noch zugesagt worden^

daß dieLandsknechte sofort aus ihrenHäusern genommen würden,

da si
e erklärten, si
e könnten die Stadt nicht verlassen, ehe dies

geschehen sei. Einige der am L5. Dezember genannten Bürger,

unter ihnen Hans und Ausonius Steuß, erschienen bei dieser
Handlung nicht, weil si

e

vermutlich schon vorher die Stadt ver

lassen hatten.'^)

y. Vertreibung der letzten nsch übrigen Evange

lischen. Dieselben suchen eine neue Heimat.

Mit der Ausweisung dieser 46 Männer waren nun alle
aus der Stadt entfernt, die an der evangelischen Bewegung

einen irgendwie hervorragenden Anteil genommen hatten. Von
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den bloßen Mitläufern waren unter dem auf si
e ausgeübten

Drucke nicht wenige zurückgetreten. Aber noch am 12. Januar
1560 betrug die Zahl der Evangelifchen in Trier nach einem

Berichte Dronkmanns an den Kurfürsten an die dreihundert.'^)
Nun mußten auch diese ruhigen Bürger, denen niemand „eine
unfreundliche oder ungebührliche Handlung" vorwerfen konnte,

entweder unter Verleugnung ihrer Überzeugung wieder katholisch
werden oder ihre Heimat verlassen, damit das uralte heilige

Trier seinen Ruhm als echt katholische Stadt wieder gewinne.

Sowohl Kursürst Johann als auch der Rat war entschlossen,
es an nichts fehlen zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Nur

zu diesem Zwecke blieb jener nach der Abreise der Gesandten

noch etliche Tage in der Stadt. Nach einer eingehenden Ver

handlung im kurfürstlichen Rat gab der Erzbischof am 27. De

zember dem Magistrat persönlich die Maßnahmen an, die nach

seiner Ansicht nun zu treffen mären. Der Rat solle sofort ein
Mandat erlassen, nach welchem alle, die sich noch nicht erklärt

hätten und der Augsbnrger Konfession sein wollten, aus Stadt

und Stist Trier ausgewiesen würden. Dann werde der Kur

sürst bedacht sein, die Pfarreien mit tauglichen geschickten Prödi-
kanten zu versehen. Da man aber wisse, „was die Pfarrkirchen
in Trier für Kompetenzen hätten", wolle er zu ihrer Erhaltung

je 2ö Gulden zulegen und hoffe, daß auch der Rat und die

Bürgerschaft gern dazu steuern werden. Das darin enthaltene
beschämende Zugeständnis, daß es trotz der großen Zahl von

Geistlichen bisher i
n Trier an tüchtigen Predigern und Seel

sorgern gemangelt habe, schwächte der Kurfürst durch den Zu

satz ab, er tue das, „obwohl die Pfarreien bisher mit guten

Pastoren versehen gewesen seien". Im kurfürstlichen Rat mar
davon freilich nicht die Rede gewesen. Vielmehr hatte hier der

Offizial ausdrücklich die Notwendigkeit betont, die „Reformation
der Geistlichen", auf die auch der Kaiser hart dringe, zu publi

zieren. Ter Erzbischof erklärte weiter die Wiederanfrichtung
der Universität für notwendig, damit die Bürger ihre Kinder

nicht auswärts schicken müßten, wo si
e mit der neuen Religion

angesteckt würden, und sagte dazu einen Beitrag zu. Er hoffe,
Julius Ney. Der ReiorinakionSoers»ch in Tri« 1559. II. Z
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daß der Rat einen Zuschuß auch nicht weigern werde. Weiter

wünschte der Kurfürst eine Änderung in der Zusammensetzung
des Rats, in den die Weber, bisher die vornehmste Zunft,

künftig statt drei Mitglieder nur eins entsenden sollten, und in

dem si
e mit den Schneidern und Pelzern wegen ihres Ungehorsams

jetzt die untersten Stellen einnehmen sollten. Jeder neue Bürger

solle in Zukunft schwören, bei der katholischen Religion zu bleiben.

Ohne Zustimmung des Erzbischofs solle kein Ausgewiesener wieder

als Bürger angenommen werden. Endlich wolle er durch seinen

Offizial bei den Buchhändlern jederzeit Inquisition tun lassen,

damit in Trier keine suspekte lutherische Bücher verkauft würden,

Schließlich versprach der Erzbifchof noch, seine Irrungen mit
der Stadt gütlich hinzulegen. Der Rat nahm die Vorschläge
mit Dank an und ließ dem Kurfürsten am 28. Dezember durch

Dronkmann erwidern, daß er mit allem einverstanden se
i

'^i
Drei Tage später (30. Dezembers beschied der Kurfürst

Ohren, Dronkmann und einen Ratsherrn vor sich, teilte ihnen
mit, daß er nun abreisen müsse, aber seine Räte noch hier
lassen werde, und ermahnte sie, bei der wahren katholischen

Religion zu bleiben. Sie versprachen das auch dem Erzbischos,
der si

e „mit gebender Hand" segnete und Gott befahl. Noch
an demselben Tage verließ er Trier und reiste nach Wittlich.
Am 6

.

Januar wurden auch die Landsknechte entlassen, nach
dem sich die kurfürstlichen Räte zwei Tage srüher versichert hatten,

daß die katholischen Bürger, welche nun die Wache übernahmen,

„der Konfessionisten stark genug seien". Zur Zahlung der

Knechte streckte der Rat dem kurfürstlichen Rentmeister zwei
hundert Taler vor. '5»)

Schon vorher hatte der Rat die nötigen Schritte zur Aus

führung der Vorschläge des Kurfürsten getan und den Eid fest
gesetzt, den in Zukunst neue Bürger schwören mußten. Sie

sollten darnach geloben, daßsie „veralten katholischen Religion

geleben, dabei verbleiben und davon nicht abstehn, so lange si
e

Bürger sein wollten", „auch in keine Neuerung der Religion
nimmer bewilligen, noch dieselbe annehmen, es würde denn durch
die Obrigkeit .... anders verordnet." Als er dann am
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4. Januar die Evangelischen vorforderte und ihnen wieder Gnade

zuzuwenden versprach, wenn si
e

zur katholischen Religion zurück

kehren und dem Rat eine „ziemliche Strafe'^ erlegen würden,

erklärten noch an diesem Tage 47 Bürger aus sieben Zünften,
dabei 10 Schuster und 17 Schneider, wieder katholisch sein zu

wollen.'")
Am folgenden Tage (5. Januar) wurde im Beisein des

Rats durch Büchel zuerst den Schneidern und darnach den Webern

der Religionsfriede vorgelesen, worauf der Rat ihnen auferlegte,
die Stadt zu verlassen, wenn si

e

nicht den Eid schwören und
wieder katholisch werden wollten. Aber nur „etliche" Schneider
begaben sich wieder zu der alten Religion und gaben Ohren
das Handgelübde, „die anderen sind bei der Augsburger Kon

fession geblieben". Als die Weber verlangten, ihr Gemissen
nicht zu beschweren, und um Bedenkzeit nachsuchten, erhielten

si
e die Antwort, man wolle si
e

nicht zu einer Religion drängen,
aber am nächsten Montag (8. Januar) müßten si

e erklären, ob

si
e den Eid leisten wollten oder nicht. An diesem Tage hielt

ihnen Büchel nochmals alles eindringlich vor. „Sie haben aber,

wiewohl oft erinnert, den Eid nicht tun wollen. Da wurde

ihnen auferlegt, binnen der nächsten acht Tage aus dieser Stadt

und dein Stift Trier sich zu begeben und daß ihre Weiber und
Kinder nächstfolgenden ?nrikicatiollis ^larise ihnen nachfolgen

sollten." Wer aber binnen dieser acht Tage noch schwören wolle,

solle es dem Bürgermeister ansagen. 'b«)

Inzwischen hatten eisrige Katholiken in den Zünften nach

drücklich an der „Bekehrung" der Hartnäckigen gearbeitet. Be

sonders hatte sich der stellvertretende Krämermeister Anton Göbel

dabei hervorgetan, der am 6
.

Januar seine Zunftgenossen be-

ries und ihnen sagte, die Augsburger Konfession se
i

im Grunde

falsch, wie aus der h
. Schrift bewiesen werden könne. Die

Abgefallenen könne man, wenn si
e

sich nicht besserten, als Ketzer

in der Zunft nicht dulden. Hurer, Ehebrecher und Schelme
könne man eher leiden als sie; denn si

e

seien von Gott und
der Kirche abgesallen. Aber auch diese Vorstellungen halfen

nichts. Als am 9
.

Januar 62 Personen aus neun verschiedenen

5'
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Zünften, dabei 23 Schmiede und 13 Krämer vorgeladen wurden^

um von Büchel und Dronkmann denselben Vorhalt entgegen

zu nehmen, wie Tags zuvor die Weber, „haben si
e den Eid

nicht tun wollen, wiewohl vielfältig ermahnt, daß es ihnen nicht
zugegen fei, noch ehrverletzig." Auch si

e wurden sodann aus

der Stadt und dem Stift vermiesen.
Noch an demselben Tage versammelten sich diese Bürger

im Gemandhause und beschlossen, vor dem NotarJohann Müllner
(Molitoris), der selbst zu den Ausgewiesenen gehörte, förmlichen
Protest gegen ihre Verbannung zu erheben. Sie stützten sich
dabei darauf, daß es in dem Religionsfrieden von 15^5 heiße,

den Untertanen, die der Religion wegen an andere Orte ziehen
wollten, solle der Abzug und Verkauf ihrer Güter zugelassen
sein, und schlössen daraus, allerdings der wirklichen Tendenz

dieser Bestimmung entgegen, daß es diesen Untertanen anheim-

geftellt bleibe, ob si
e von dieser Erlaubnis Gebrauch machen:

wollten oder nicht, daß aber den Obrigkeiten nicht das Rechd

zustehe, Untertanen einer anderen Religion, die ruhig und fried

lich ohne Ausübung ihres Kultus in ihrem Vaterlande bleiben

wollten, wider ihren Willen auszuweisen. Sie erklärten dabei,

beweisen zu können, daß tatsächlich viele Katholiken unbelästigt

in evangelischen Landen lebten. Die Protestation schloß mit

einer Appellation an den Kaiser oder einen künstigen Reichstag

oder jeden, dem die Sache zugehörig sei. "2)

Nach Ausfertigung dieser Protestation begaben sich am lö.Ja-
nuar die Ausgewiesenen „in merklicher Anzahl" mit Müllncr

in das Rathaus und überbrachten die Urkunde dem Stadt

schreiber Dronkmann mit dem Begehren, ein notarielles In
strument darüber aufzurichten. Als dieser sich nach Befragung
des Rats weigerte, dies zu tun, heftete Müllner die Appellation

in Gegenwart von fünf Zeugen auf einen im Rathanshofe befind

lichen Block, von dem si
e später der Ratsherr Nußbaum wegnahm,

um si
e Dronkmann einzuhändigen. Vorher hatte letzterer noch den

Ausgewiesenen erklärt, die acht Tage feien abgelaufen, und si
e

müßten nun aus der Stadt weichen. Andernfalls gedenke der

Rat gegen si
e als Ungehorsame die Gebühr vorzunehmen. ">Z>
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In der Zwischenzeit mar Dronkmann im Auftrage des
Rats nach Wittlich gereist, um dem Kurfürsten über den Miß-
-erfolg der bisherigen Bemühungen zu berichten. Er erzählte
am 11. Januar den Röten, die Konfessionisten würden je länger
je fchlimmer. Am folgenden Tage klagte er dem Kurfürsten
selbst, es se

i

von ihnen, die noch an die dreihundert seien, allerlei

Gefährliches zu besorgen, si
e

hätten noch viel Verkehr nach Duse

mond :c., und bat um Rat, was nun zu tun sei. Am 13. Ja
nuar 1560 antwortete der Erzbischof und bewies sich ganz als den

„milden Fürsten", als den er sich in seinen Kundgebungen mit

Porliebe bezeichnete. Er meinte, man müsse si
e einen nach dem

andern Vorbescheiden und ihnen anzeigen, daß si
e schuldig

seien, den Eid zu tun. Wenn er selbst es als ein Bürger

meister zu tun hätte, wolle er verschaffen, daß die Konfessio

nisten dem Rat über etliche tausend Gulden zum Abtrag geben

müßten. Wenn der Rat ihrer etliche „mit den Köpfen ein

ziehen" wollte, würden si
e

sich bald begeben. Am 14. Januar
berichtete dies Dronkmann dem Rat, der die Winke des Erz-

bischofs verständnisvoll aufnahm.'")
Am 16. Januar erstattete Büchel dem Kurfürsten über die

geschehene Appellation schriftlichen Bericht. Er bemerkte darin
auch, es habe bei den Ausgewiesenen „ein kleines Ansehen",

daß man si
e der Rebellion beschuldige, weil alle sagten, man

könne si
e keiner Rebellion überweisen. Nach diesem Bericht

hatte der Rat auch beabsichtigt. Müllner einzuziehen, damit den

noch anwesenden Konfessionisten „in ihrem unbesugten Fürhaben
kein Raum gelassen werde". Müllner habe aber heute die Stadt

verlassen, um wohl wegen der Appellation nach Speier zu reisen.'")
Dem wohlmeinenden Rat des Kurfürsten entsprechend be

schloß der Rat nun, gegen die Konfessionisten, die „nicht nach
dem Rezeß ausgezogen waren", endlich „Ernst zu gebrauchen".
Er befahl am 18. Januar dem Zender, sechs Konfessionisten
„mit Sonnenschein in das Rathans einzumahnen",

die übrigen

aber auf Samstag den 20. Januar früh sieben Uhr i
n das Rat

baus zu bescheiden, um ihnen in unmißverständlicher Weise zu

zeigen, was ihnen bei weiterem Widerstreben bevorstehe.
Wie am
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16. November blieben die Stadttore geschlossen. Gegen zwei

hundert katholische Bürger standen im Rathause, wo nun die

Weber mit anderen ausgewiesenen Bürgern, etwa hundert an

der Zahl, erschienen. Hier hielt ihnen Dronkmann vor, si
e

hätten als rebellische und ungehorsame Bürger ihre Bürgerschaft
verwirkt. Der Rat habe, obwohl besugt, si

e an Leib und Gut

zu strafen, „aus sonderlicher Mildigkeit" si
e wieder als Bürger

anzunehmen zugelassen, wenn si
e

zu der alten katholischen Religion

zurückkehrten, und ihnen dann, als si
e das verweigerten, b
e

fohlen, aus der Stadt zu ziehen. Das hätten si
e aber alles

in den Wind geschlagen und wollten durch ihre Appellation die
Stadt in weitere Gefahr bringen. Weil nun alle Mildigkeit
vergeblich sei, sage ihnen der Rat unverzüglich „alle bürger

liche Freiheit, Wasser und Weide, trocken und naß, in der

Stadt und wo er zu gebieten habe", auf und befehle ihnen,

„heute auf diesen Tag" aus der Stadt zu ziehen. Wer aber

heute den Eid leiste, solle noch, die gebührende Strafe vor

behalten, als Bürger aufgenommen werden.

Diese Argumente waren kräftig genug, um endlich den er

sehnten Erfolg zu erzielen. Alsbald ließen 98 Bürger erklären,

si
e

seien den Eid zu leisten bereit, taten den Bürgermeistern

Ohren und Gotthard Handtastung und schmoren „mit aus

gereckten Fingern", wie si
e in der darüber aufgenommenen Ur

kunde bemerken mußten, „ungedrungen, ungezwungen, besonders
aus freiem Willen und Gemüt" den verlangten Eid. „Mit
besonderer Frohlockung" fandte Büchel am LI. Januar dem

Kurfürsten die willkommene Nachricht, welche auch der Rat ihm
durch eine Zuschrift vom 22. Januar zu senden nicht säumte.'")
Den am 20. Januar „ungehorsam Ausgebliebenen" wurde nach
träglich der gleiche Vorhalt gemacht. Uberzeugt von der Ge
walt der Beweisgründe des Rats, der sich, wie die Notariats

urkunde sagt, „nicht wollte nachgesagt haben, daß er jemand

dazu gezwungen habe", erklärten am 21. Januar 45 Bürger,
dabei 23 Weber, 6 Schneider und 16 aus neun anderen Zünften,

und später am 27. Januar weitere 28, darunter 18 Weber,

ihren Rücktritt zur katholischen Religion und leisteten aus eben
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so freiem Willen und Gemüt wie die andern den verlangten

Eid.
Aber noch immer gab es Halsstarrige, die sich nicht über

zeugen ließen. Von den am 27. Januar Vorgeforderten ver

weigerten fünf den Eid, unter ihnen Dr. Friedrich Olevianus,

Kaspars Bruder, und Adam Sirck. Denselben wurde endgültig

befohlen, binnen acht Tagen aus der Stadt zu ziehen, ebenso

in den nächsten Tagen 30 weiteren Bürgern, die den Eid nicht

leisten wollten, unter ihnen Jörg und Hans Steuß, sowie der
Notar Müllner. Wenig Tage später kehrten die letzten treu

gebliebenen Evangelischen ihrer Vaterstadt den Rücken. Am

27. Januar konnte der Rat dem Kurfürsten schreiben: „Also
ist, Gott Hab Lob, Keiner mehr allhie aller Konfessionisten
und ungehorsamen Bürger, die nicht den Eid getan haben, hoffen
also zu Gott, die Bürgerschaft soll wieder in Ruhe und Einig
keit gesetzt werden.""»)

Auch die jetzt vertriebenen Protestanten nahmen ihre Zu

flucht meist in das Herzogtum Zweibrücken und in die kleinen

evangelischen Gebiete von Veldenz und Trarbach an der Mosel.
Am 10. Januar schrieb Frankenstein aus Veldenz: „Täglich
kommen Bürger aus Trier, etliche bleiben, die andern begeben

sich weiter. Wie ichs versteh', werden nicht viel Rechtschaffene
darin bleiben.""«) Nur über wenige Verbannte sind spätere

sichere Nachrichten vorhanden. Balthasar Steip wird 1563 als

Kirchschaffner in Zweibrücken, Boltzing im Oktober 1560 als

Landschreiber in Lichtenberg, Joh. Müllner im Oktober 1561
als Rat und Sekretär des Ruugrafen von Dhaun genannt.
Lenninger und Seidensticker ließen sich in Zweibrücken nieder.

Johann Steuß den Jüngeren finden wir im Oktober 1561 als
Metzger und Bürger in Trarbach."")
Wie bereits erzählt, hatten es die fürstlichen Gesandten

durchgesetzt, daß in die Urfehde die Bemerkung aufgenommen
wurde, si

e

dürften ohne Bewilligung des Kurfürsten und der

Stadt nicht wieder dahin kommen, „in Gestalt allda häus
lich zu wohnen" und „allein zu ihrer höchsten Notdurst darin
über drei oder vier Tage verbleiben". Uber die Auslegung
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dieser Worte entstanden bald Meinungsverschiedenheiten. Die
Vertriebenen, welche bei der kurzen ihnen zum Auszuge gesetzten

Frist vor ihrem Weggange ihre Angelegenheiten in Trier nicht
mehr ordnen, ihre Forderungen nicht eintreiben, ihre Häuser
und Güter nicht verkaufen konnten, waren dadurch genötigt,

öfters nach Trier zurückzukehren, und hielten sich auf grund der

Urfehde dazu berechtigt, wenn si
e

nicht über vier Tage in der

Stadt blieben. Der Rat dagegen ließ si
e

ohne vorgängige Er-
laubnis die Stadt überhaupt nicht betreten.'") Infolge dessen
hatten Ausgewiesene, die zur Ordnung ihrer Geschäfte nach
Trier wollten, große Belästigungen zu erfahren. So mußte
am 31. Januar Boltzing mehrere Stunden im Regen vor dem
Stadttor halten, bis ihm endlich gestattet wurde, am 1

.

Februar
die Stadt zu betreten.'") Verbannte aber, welche sich etwa

irgendwo in Gegenwart eines katholischen Trierers abfällig über

die Stadt geäußert hatten, wnrden, wenn si
e

nach Trier kamen,
alsbald gefangen gelegt und zur gerichtlichen Verantwortung

gezogen. So erging es Lenninger, der am 4
.
März 1560 in

die Stadt kam und dem der Rat für eine sechs Wochen vor?

her i
n Dusemond getane Äußerung eine Geldbuße von nicht

weniger als viertausend Goldgulden absorderte'"), und dem

Seidensticker Michel, der aus ähnlichem Grunde am 5
.

De-

zemberlööd „mit peinlicher Anklage,Kopfabschlagen und schwerem
Gefängnis" bedroht wurde und froh sein mußte, als er drei

Tage späternach Beschwörung einer Urfehde freigelassen wurde.'",

Beschwerden der Zweibrücker Behörden über solche Be

lästigungen wurden von dem Rate regelmäßig mit der Un:

Wahrheit beantwortet, si
e

seien keineswegs wegen der Religion

ausgewiesen, „sondern wegen ihrer Rebellion, mutwilligen Frevels
und Mißhandlungen eigenwillig, ungedrängt ausgezogen."'")

Während die Vertriebenen in der ersten Zeit nach ihrer
Verbannung noch gehofft haben mögen, einmal wieder nach
Trier zurückkehren und dort, wenn auch ohne Ausübung ihres
Kultus, friedlich leben zu können, mußten si

e bald erkennen,

daß bei dem jetzt in der Stadt zur Herrschaft gelangten Fana
tismus dazu keine Aussicht mehr bestehe. Unter diesen Um
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ständen entschlossen sich, von Heimweh getrieben oder unter dem

Drucke einer schlimmen wirtschaftlichen Lage, manche Verbannte,

wieder katholisch zu werden und den Eid zu leisten. Diese
kehrten nach Trier zurück und wurden auch teilweise nach demü:

ligen Bitten und Zahlung einer größeren oder kleineren Geld

buße wieder als Bürger angenommen. Die Andern suchten

sich in der Fremde dauernde Wohnsitze und hatten si
e im Oktober

1580 zum größeren Teile gefunden.'^) Diese brachten ihrer
neuen Heimat einen Schatz von Bürgertugenden und i

n der

Verfolgung gestählter sittlicher Krast, der dieser ebenso zum

Segen wurde, wie ihr Verlust der alten Heimat zum Schaden
gereichte.

1«. Die Stadt Trier nach Austreibnng der jZrste-

ftanten.

Das große Werk mar nun getan. Frei von den Flecken
der Häresie stand die uralte heilige Stadt Trier wieder da.
Aus freiem Willen und Gemüt hatten alle Bürger beschworen,
von der katholischen Religion nicht zu weichen. Man hatte
auch die Macht in den Händen, um zu verhüten, daß von

neuem ketzerische Meinungen in die Stadt getragen würden.

Alle zu Rebellion oder Ungehorsam geneigten Bürger waren

ebenfalls entfernt. Eine neue Ära äußerer und innerer Wohl
fahrt für die wieder geeinigte Bürgerschaft konnte nun beginnen.
So oder ähnlich mochten die neuen Machthaber in Trier

denken. Aber si
e konnten des Geschehenen nicht froh werden.

Schon die am 16. Januar durch Müllner eingelegte Appellation

rief fomohl bei dem Kurfürsten als auch bei dem Rat Be
denken hervor, durch die si

e

sich freilich nicht abhalten ließen,

auf dem betretenen Wege fortzufahren.'") Es konnte aber
beiden nicht einerlei sein, als am 8

.

Februar dem Rat und

«inige Tage später dem Erzbischof ein von Müllner erlangtes
Mandat des Kammergerichts vom 25. Januar 1560 zugestellt
wurde, welches ihnen bei einer Strafe von fünfzig Mark lötigen
Golds gebot, den Ausgewiesenen zu ihrem Auszüge nach dem



74

Religionsfriedeil mindestens eine Frist von etlichen Monaten

zu bewilligen. Kannten si
e

auch den schleppenden Geschäfts

gang an diesem Gerichte, dessen endgültiger Urteilsspruch erst

zu erwarten mar, wenn die Ausgewiesenen mit ihren Familien
längst nicht mehr in Trier waren, so war doch schon das un

angenehm genug, daß si
e genötigt waren, auf ihre Kosten An

wälte zu bestellen, um Exzeptionen, Repliken und Duvliken

gegen das Mandat einzureichen. Handelte es sich dabei schließ

lich auch nur noch um die Kosten, da die Sache selbst längst

erledigt war, so waren doch auch diese nicht gleichgültig. Immerhin

veranlaßt« das Mandat den Kurfürsten, den Appellierenden die

Frist zum Auszuge auf zwei Monate zu verlängern und der

Stadt durch eine Zuschrift vom 13. Februar 1560 das Gleiche

zu empfehlen."«)

Das Mißverhältnis, in welches die Stadt und der Kur

fürst durch ihr Vorgehen zu den Regierungen der protestanti

schen Nachbargebiete traten, mußte beiden noch bedenklicher

erscheinen. Gegen einen etwaigen Angriff von dieser Seite

hatte sich die Stadt zwar frühe durch ihren Schirmherrn Luxem
burg den Rücken zu decken gesucht und auch durch eine Zu

schrift der Statthalterin Margareta vom 24. Januar 1560
die Zusicherung erhalten, daß sich der König von Spanien ge

wiß nach den Schirmverträgen verhalten werde, wenn ihnen
wegen ihres rühmlichen Verhaltens zur Handhabung der wahren
Religion etwas Gefährliches begegnen sollte."') Aber damit

waren si
e

doch nicht der Besorgnis überhoben, daß ihre Bürger
bei einem Besuche evangelischer Gebiete ihr Verhalten entgelten

müßten. Zahlreiche Klageschreiben der Zweibrücker Behörden

mußten ihnen solche Gedanken nahe legen. Noch peinlicher mar

es dem Kurfürsten, daß die protestantischen Fürsten in der Be

handlung ihrer in Trier zurückgebliebenen Glaubensgenossen
einen Bruch der ihren Räten gegebenen Versprechungen er

blickten. Als dann gar Kurfürst Friedrich, Pfalzgraf Wolf
gang, Herzog Christoph von Württemberg und Landgraf Phi
lipp, die zur Beilegung von zwischen Friedrich und Wolfgang

schwebenden Differenzen in Worms zusammengekommen waren.
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ihn in'einem gemeinsamen Schreiben vom 1. April 1560 ernst
lich baten, „die armen Leute bei dem, so einmal bewilligt und

abgeredt, bleiben zu lassen", mußte der Erzbischof doch erkennen,

daß ein Entgegenkommen geraten sei. Eine von ihm am 5. Mai
1560 an den Rat erlassene Mahnung, Weiber von Ausgewiesenen,

welche katholisch blieben, in der Stadt zu dulden, gibt den Be

weis hierfür.'»«)

Besondere Verlegenheiten bereitete dem Kurfürsten und der

Stadt noch die am IL. Oktober willkürlich vorgenommene Ver
haftung des Stadtsnndikus Dr. Zehnder von Roseneck. Im
Januar 1560 ließ ihn Kurfürst Johann mit Weib und Kind

aus die Feste Grimburg bringen und dort mehr als ein Viertel

jahr verstrickt halten. Einflußreiche Verwandte, namentlich seine

Schwäger, Präsident Dr. Hornung nnd Johann Ludolf von

Bitburg, traten mehrfach fürbittend für Dr. Zehnder ein. Er
selbst machte von allen Rechtsmitteln Gebrauch und verweigerte

mehrfach, auf feine Unschuld pochend, die Unterschrift ihm vor

gelegter Urfehden, Als er, nach Trier zurückgekehrt, sich end

lich am 12, Juni 1560 zur Unterzeichnung einer ihm annehm
baren Urfehde verstand und die Stadt und das Stift verließ,
empfand es der Kurfürst und die Stadt als eine Erleichterung.
Am 20. August 1560 nahm ihn Pfalzgraf Georg Hans von

Veldenz als rechtsgelehrten Rat und Diener an.'«')
Die Stadt Trier mußte auch noch andere schlimme Folgen

ihres Vorgehens erfahren. Die ausgewiesenen Protestanten,
besonders die im Dezember vertriebenen sechzig Männer, waren,

wie Müllner in seiner Replik vom Oktober 1561 sagt, „nicht
die geringsten, sondern des Rats Fürnehmste, Amtsmeister,
Vierer und Sechser in Zünften, Schreibens und Lesens be

richtet, ehrbaren Wesens und Wandels, versuchte und gewanderte
^eute und vor anderen, die nicht dreimal um ihre Mutter ge

laufen und außerhalb Trier keinen fremden Menfchen gesehen,
vorgezogen gewesen". Unter den in Trier Zurückgebliebenen
waren dagegen nicht wenige, die sich keineswegs durch Ver-

lässigkeit in Handel und Wandel auszeichneten. Die Folgen
davon machten sich sehr bald so fühlbar, daß sich der Kurfürst
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ihnen selbst zuteil. Neumann wurde verhaftet und dann aus

Stadt und Stift vertrieben. Dronkmann nahm seine Zuflucht
nach Luxemburg. Lauser scheint vor 1580 gestorben zu sein.'«^
Mit seinen Bemühungen, den Eifer der Trierer Bevölke

rung für die römische Kirche neu zu beleben, hatte Kurfürst

Johann besseren Erfolg. An anderen Orten des Erzstifts hatte
er damit weniger Glück. Selbst die Geistlichkeit war von der

Häresie derart angesteckt, daß er am 27. Dezember 1560 schrieb,

der latente Protestantismus des Klerus schade der Kirche und

dem katholischen Volke noch mehr als der offene Abfall. Die

Häresie gewinne durch die Schuld der Geistlichkeit täglichen Zu-

wachs. Der Sekten werde kein Ende sein, bis eine Besserung
der Sitten des Klerus eintrete.'»^ Diese wenigstens in der

Stadt Trier herzustellen, war der Erzbischof ernstlich bestrebt.
Um gemäß seinem Versprechen die Stadt Trier mit tüchtigen
Seelsorgern zu versehen, ersuchte er schon am 24. Februar 1560

den Ordensgeneral der Gesellschaft Jesu, ihm zwölf und zu

nächst wenigstens zwei Glieder des Ordens als Prediger für
die Stadt Trier zuzusenden, und erhielt bald eine vom 1. April
datierte zusagende Antwort. Am 20. Juni trasen bereits unter
Führung des Provinzials Eberhard Mercurian und des Rektors

des Kölner Kollegiums, Johann von Reidt, die ersten Jesuiten
in Trier ein, denen bald, teils aus Köln, teils aus Rom, andere
folgten. 1>. Jonas Adler wurde mit der Frühpredigt in der
Liebfrauenkirche, Dr. tl>. Hermann Thnräus mit der Mittags
predigt (um e

lf Uhr) im Dom betraut. Erster Rektor des

Kollegiums wurde ?, Anton Vincke, der aus Sizilien gekommen
war. 1562 wurden den Jesuiten die Einkünfte des Barbara

klosters überwiesen. Nachdem ihnen schon 1561 die theologi

schen und philosophischen Lehrstühle an der Universität über

tragen worden waren, kam allmählich fast die ganze Unter

weisung der Jugend in ihre Hände.'«?)

Schon wenige Jahre später hatte der katholische Eifer der
Trierer Bevölkerung derart zugenommen, daß ihr die Anwesen

heit andersdenkender, wenn auch noch so ruhig sich verhc lten-

der, Bürger als ein unerträgliches Ärgernis erschien. Ali! vor
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Ostern 1564 bekannt wurde, daß mehrere Bürger und etliche

Frauen auswärts an einer evangelischen Abendmahlsfeier teil

genommen hatten, glaubte sich der Rat, an dessen Spitze da

mals Gotthard und Balan standen, zum Einschreiten verpflichtet.

Er veranlaßt« alsbald eine Untersuchung und befahl den Misse
tätern, entweder an dem Feste zu Beichte und Sakrament zu

gehen und eine Bescheinigung ihres Pfarrers darüber beizu
bringen oder mit Weib und Kind aus der Stadt zu ziehen.

Zwei Tage später, am Karfreitag, schickte man ihnen den Zen
ker mit dem Befehle ins Haus, innerhalb drei Wochen die

Stadt zu räumen.

Selbst Kurfürst Johann, dem man später davon Mit
teilung machte, hatte wenig Freude an diesem Vorgehen. Er
sagte am 28. Juli in Cochem den Bürgermeistern und Dronk-
mann, er habe für feine Person allerlei Bedenken gehabt, weil

er bei der vorigen Handlung in Trier gesehen habe, mit welchem
Ernst sich die Kurfürsten und Fürsten dieser Leute angenommen

und auch ihn, wo si
e mit ihm zusammen gewesen seien, „sauer

angesehen und seiner Gnaden solches aufgemutzt" hätten. Man

habe noch nicht vergeffen, welche Beschwerden dem Stift dar

aus erfolgt feien. Auch die Stadt habe Feinde genug und es

se
i

nicht gut, wenn si
e

sich noch mehr Leute zu Feinden mache.

Trotzdem schloß sich der Kurfürst der einmal begonnenen Aktion

an, hielt aber eine Verlängerung der Frist zur Auswanderung

sür angezeigt. Er beauftragte Thyräus und einen Karmeliter
pater Johannes Erkulenz, die betreffenden Leute einzeln vor-

zubescheiden, um si
e über ihren Glauben zu examinieren, ob si
e

nicht etwa Kalviniften seien, und si
e wo möglich zum Rücktritt

zur katholischen Kirche zu bewegen. Aber die gelehrten Theo

logen erreichten nichts. Die einfachen Bürger beriefen sich auf
das Gebot des Herrn, der die Kommunion unter beiden Ge

stalten befohlen habe. Im h
. Mahle se
i

der Herr gegenwärtig;
wie das aber geschehe, darüber tonnten si

e als Laien nicht
disputieren. „Welchen Glauben si

e

haben, wissen wir nicht,"

schrieb am 29. Juli Thyräus, „das aber misfen wir, daß si
e

der katholischen Kirche nicht gehorchen wollen." „l^rustra laku
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riNiilii et esn6em ii Semper csnrilensm ceeinernnt." Etwas

niehr Frfolg scheint Pater Johannes bei Olevians Mutter Anna

gehabt zu haben, die noch in Trier lebte und ebenfalls vor

gefordert wurde. Als er ihr auf ihre Bemerkung, si
e wolle

lieber ausziehen, wenn jemand ihretwegen geärgert werde, er

widerte, er wolle „feine Seele für die ihre daran fetzen/ ver

sprach si
e schließlich, sich in der Religion so zu halten, „daß

niemand mit Billigkeit Ursache hätte, sich ihrethalben zu b
e

klagen." Die Verhandlungen über die Ausweisung dieser Leute

zogen sich lange hin. Zwei wanderten freiwillig aus, ein anderer

fügte sich. Die Übrigen erwirkten ein Mandat des Kammer

gerichts voni 9
.

September 1564, durch welches ihnen eine sechs

monatliche Frist zum Auszug bewilligt wurde. Exzeptionen,

Supplikationen, Repliken und Dupliken folgten. Einer der

Evangelischen, der Goldschmied Hans Pfeil, wurde am 7
. Juli

1565 sogar in das Gefängnis gelegt, „darein Diebe nnd Mörder

liegen", die anderen wurden in anderer Weise bedrängt. Schließ

lich mußten ohne Zmeisel alle, welche standhaft blieben, die

Stadt verlassen.'««) Zwanzig Jahre später vertrieb dann Kur

fürst Johann VII. von Schönenberg (1581—1599) die wenigen,
immer noch ketzerischer Gesinnung verdächtigen Bewohner aus

Trier.'««) Auch Olevians Mutter mußte jetzt die Stadt ver

lassen und zog nach Herborn zu ihrem Sohne Kaspar, den si
e

noch um neun Jahre überlebte.
So mar denn endlich die Stadt von dem Gifte der Häresie

völlig gereinigt. Die sogenannte Olevicmsvrozession, welche die

Jesuiten schon bald nach 1560 einführten, erhielt auch den

kommenden Geschlechtern „das dankbare Gedächtnis der damals

von Gott empsangenen Guttat und Befreiung von der ein

reißenden Ketzerei."'««) Die anfänglich von der Bevölkerung
mit Mißtranen aufgenommenen Jesuiten, welche besonders 1568

während der Belagerung von dem Hasse des Volks manche

Drangsal zu erdulden hatten, konnten später ihre erzieherische
Tätigkeit ungestört entfalten. Da wurde das heilige Trier von
neuen Gefahren bedroht. Als eine Reihe von Mißjahren und
Unglücksfüllen auf einander folgte, suchte der Aberglaube jener



81

Zeit, leider auch in evangelischen Landen, die Ursache in dem

Bunde von Zauberern und Hexen mit dem bösen Feinde. Auch
anderswo forderte derselbe zahlreiche Opfer, aber kaum irgend

wo so erschreckend viele wie in der heiligen, von den Jesuiten
geleiteten Stadt Trier und ihrer Umgebung. Schon unter dem

Kurfürsten Jakob von der Eltz kamen Hexenprozesse vor, die

mit der Hinrichtung dcr unglücklichen Angeklagten endeten. Unter

seinem finstern Nachfolger Johann von Schönenberg mehrten si
e

sich derart, daß i
n den sieben Jahren von 1587 bis 1593 in

^7 nahe bei Trier gelegenen Gemeinden nicht weniger als 3W

Personen als Zauberer oder Hexen hingerichtet wurden. Hier
zu kamen noch viele Opfer aus der Stadt selbst und ihren
Vororten, unter ihnen zwei Bürgermeister, mehrere Ratsgenossen,

Stiftsherren und andere Geistliche. Auch der uns aus der

vorstehenden Erzählung bekannte Dr. Dietrich Flad, damals

Stadtfchultheiß in Trier, der als solcher bei zahlreichen Hexen-
vrozefsen den Vorsitz geführt hatte, wurde 1589 von verschiedenen
Verurteilten als Zauberer angezeigt, vor Gericht gestellt, schuldig

befunden und verbrannt. Wenn diese Prozesse gerade in Trier
eine so furchtbare Ausdehnung fanden, so lag ein Teil der

Schuld an dem Mann, der damals an der Spitze der Trierer

Geistlichkeit stand. Peter Binsfeld, ein gelehrter, im Calle-

Snim (^ermanicum zu Rom ausgebildeter Theologe, Propst
des Simeonstiftes, war 1578 nach Virneburgs Tod dessen Nach
folger als Weihbischof geworden. Mit allen Waffen der „Wissen
schaft" suchte dieser 1589 in einem Buche „über die Bekennt

nisse der Zauberer und Hexen und ihre Glaubwürdigkeit" den

Hexenaberglauben zu begründen. Als später Kornelius Kalli
stus Loos, ein durch die Protestanten aus den Niederlanden

vertriebener Trierer Professor, in einer Schrift „Uber die wahre
und falsche Magie" diesem Aberglauben entgegentrat, wurde

er auf Befehl des päpstlichen Nuntius gefangen gefetzt, vor
ein unter dem Vorsitz Binsfelds tagendes Gericht gestellt und

am 15. März 1592 zum Widerruf genötigt.'«') Wenn die
Trierer Geistlichkeit hier in sehr ungünstigem Lichte erscheint,

so fordert die Gerechtigkeit, darauf hinzuweisen, daß es auch
Juliu« Rty, Trr ReformaiionSvnsuch >„ Trier 1559, II, g
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ein Trierer Geistlicher, der edle Jesuit Friedrich" von Spee,
mar, der ein Menschenalter später (1631) vor Andern den

Hexenwcchn bekämpfte.

Unsere Darstellung is
t

zum Schlüsse gelangt. Nach den

Ereignissen von 1559 und 1560 durften während zwei Jahr
hunderten keine Protestanten mehr i

n Trier wohnen. Was
den Juden gegen Zahlung' eines Schutzgeldes erlaubt mar,

blieb ihnen versagt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erließ

endlich 1784 der aufgeklärte Kurfürst Klemens Wenzeslcms ein

Toleranzedikt, welches ihnen unter gewissen Beschränkungen den

Aufenthalt i
n Trier gestattete. Aber erst die französische Re

volution brachte ihnen volle Freiheit ihrer Religionsübung.

Unter preußischer Regierung entstand dann endlich eine blühende
Gemeinde, die den evangelischen Glanben hochhält und ihm

inmitten einer katholischen Bevölkerung Ehre zu machen be

strebt ist. Dieselbe hat alle Ursache, den Männern ein dank

bares Gedächtnis zu wahren, welche vor bald dreihundertfünfzig

Jahren in Trier mit Mut und Begeisterung für das Evan
geliuni eintraten und um ihres Glanbens willen ihr Vaterland

verlassen mußten.
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«07 ff

. Vgl. Kel. i. 1>r. 38, Marx 62 Ann,., 147 f.
.

Briefe vo» Boltzing

und Steuß aus Speier vom 9
. und I«. Oktober Dr. I, 273- 287

43. Die erwähnten Briefe von Boltzing nnd Steuß Dr. I
, 273 ff
.

Das Schreibe» des Kurfürsten vom 8
. Oktober Dr. I, 279 f. Vgl.

Marx. 61 f. und 147 ff
.

44. Thomas, ein kriegserfahrener Mann, der früher in kaiserliche»,
spanischen und anderen Kriegsdiensten stand, hatte damals eine Be

stallung bei dem Pfalzgrafen Georg von Birkenfeld nnd war kurz vor
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und 529 ff
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Nr. II, 562 ff.
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,
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Sache nicht verlassen, wenn man auf ihn vertraue. Ähnlich schreibt
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8u»e non aderit.^ Marr, der (S, 147 ff. > nähere Mitteilungen über
die einzelnen Briefe macht, sieht in diesen Worten nnr fromm klingende
Redensarten,

46. Dr. I, 259- 269 und 313. «I. «er. 4 f. Codi. 278, 61. 8lä<1l.
«1s«I. Art. 42—49 bei Honth. II, 828. Vgl. Marx 151 ff.

47. Dr. I, 269, 311 ff, 336 ff. nnd 367 ff. Codi. 277, 3« ff. «I.
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48. Dr. I, 45«, 542 f., 509 ff, 529 ff., 547 f., 556 ff, 582 ff
; II, 98 ff.

119 ff
. C«KI, 27«, 88. - Dr. ,11, 98ff.> datiert das Schreiben des Rats
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50. Dr. I, 324 ff. Wörtlich bei Honth. II, 816 ff. Im Auszug

«I. »er, 6 ff. Vgl, Sudhoff 32 f, Wnttenb. 5« f. Marx 55.
51. Dr.I,3I7;339ff. S»dhoff32f, Vgl. Marr 55. —Im «1.Ser.7f.

is
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und deni Zender Montag.
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meister Ohren sich an den Liefernngen beteiligte und für 51« Gulden
22 Stück Wein nach Pfalzel lieferte, verdient Erwähnung, Ein von
dem Kurfürsten ausgesandter Kundschafter, Christoph Richter, war von:

« bis zum 21. Ottober auswärts.
56. Dr. I, 317 f. (.'«KI. 27«, 62 f.
57. Dr. I, 346 ff., 406—42«: O«dl. 27«, 62 71 codi, 277, 36f.
5«. Verhandlungen vom 15—21. Oktober l)r. I. 421 ff., 451 f.,

45S ff., 461, 464. «I. »er. «f Vgl. Sudhoff 33 f. Codi. 27«, 71.
Stenß mußte Ohren wiederholt bitten, bis dieser endlich zu ihm kam.

In einem Briefe vom 21, Oktober erklärte er ihm, daß ihn das nicht
wenig befremde: „Ich bin kein Jnd, Heid, Türk oder solch großer Nu
gat, daß man nicht mit mir reden will,"

59. l),-. I, !473 ff. codi. 27«, 72 ff. Vgl, Wyttcnbach 52, Die

Proteftation wörtlich bei Honth, II, 82« ff. Dieselbe beruft sich auf Be
schlüsse der Ritterschaft, Herren, Städte und Landschaft des Erzstifts
von 1456 und 1501, „daß kein Erzbischof zu Trier in keine Stadt ....
eingelassen werde, er schwöre denn zuvor, die Stadt uud Stift Trier
bei ihren alten Gerechtigkeiten z» lassen," Damit wird ansdrücklich an
erkannt, daß Bürgernieister Stenß am 16, September mit seiner Forderung

im Rechte mar,
6«, So „der Schneidermeister", den Mosbach einmal einen Judas

nannte, und der Leiendeckernieister Hans Ulrich, der es nicht mehr Wort
Kaden wollte, daß er sich seiner Zeit zur Verwunderung der Evangeli

schen als einen der Ihren bekannt habe, l)r, I, 3SI, — Vgl, Ulrichs
Verhör am 31, Oktober und die Aussagen von Joh, Stenß und Lenninger
am 8

,

Novemeber. Stenß >bat dabei die Katholischen, es Ulrich nicht
entgelten zu lasse». Die Evangelischen begehrte» niemand, der nicht

gern bei ihnen sei, Dr. I, 54« ff. und 56« ff.

61. Dr. I, 429 ff., 448 ff, 457 ff. Vgl. Marx 85. Auch die spätere
Haltung der ganzen Weberzunft schließt es aus, daß die Erklärung der

selben vom 2«. Ottober in dem Sinne eines Abfalls von der Augsburger

Konfession gemeint mar
62, l>r, I, 452 ff, 46« f. Für Letzteren, wie es scheint, einen

„lahmen Maler", legte Joh Stenß vergeblich Fürbitte ein, - In
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diesen Tagen vorgekommene Gewalttätigkeiten von Landsknechte», welche
am 21 , Oktober das „Geschrank" an der Moselpforte erbrachen und das

innere Tor öffneten, wurden von dem Kurfürsten mißbilligt und geahndet,
I, 462 f,, codi, 278, 72, Gegen die durch diesen wegen Ungehorsmus

an demselben Tage befohlene Gefangennahme des neuen katholische»

Zenders wagte der Rat jedoch nicht zu reklamieren, Ur, I, 452f,, 543f
63. Oodl. 27«, 72, Ur. I, 476 f,

64. vr. I, 495 ff, c«dl. 276, 48 f. Hier werden 4S Domherren,
Räte und Junker als Teilnehmer an dem Einzug mit Namen genannt
Vgl, Marx 56, Sudhoff 35, Wnttenbach 52, Letzterer gibt irrtnn lick
den 25. Oktober als Tag des Einritts an,

65. Codi. 276, 49 ff, Hr. I, 498 f., 5l5ff. Vgl. Marx 56 Am»
Wyttenbach 51 f. Jin ganzen erhielten 124 in neu» Gassen gelegene
Häuser Einquartierung. Dr. II, 108 ff. Wyttenbach 52. Tie furieiren
den Bürger bekamen von einzelnen Evangelischen schlimme, von einen,

rohen Tuchscherer Dietrich Färber auch unflätige Worte zu hören, welche

Marx wieder zu erzählen für geschmackvoll hält.
66. Brief o. T. eines »»genannten Trierer Evangelische» an Pfarrer

Weich in Veldenz. Xw. 115, 14 und 23 Flinsbachs Brief vom 1«. Oktober.
Xn. 115, 24 f. Konzepte der Schreiben vom 16. Oktober. 7.v. 115. 26,

67. Xw. 115, 40—43.

68. Codi. 277, 28 f.
,

39 ff, 44. Vgl. Sudhoff 35.
69. Dr. I, 501. Sudhoff 36. Die sicher in Zweibrücken liegende

Quelle Sudhoff's über dieses Gespräch is
t mir nicht zu Geficht gekommen.

70. Dr. I, 588 f. X«. 115, 53. Sudhoff 39 f. Bald nach seiner
Rückkehr wurde Wilsbach durch den Pfalzgrafen Wolfgang nach Mömpel

gard gesandt, um dort an der Organisation des evangelischen Kirchen

wesens mitzuarbeiten,

71. (.«KI. 276, 42 ff
. Auch dem Dr. Zehnder waren auf einem

Koblenzer Schiffe kostbare Kleider beschlagnahmt worden, die zum teil

seinem Schwager, dem Präsidenten Hr. Hornnng in Luxemburg, ge

hörten, (.'«dl. 276, 41.

72. Ur. I, 500, 517, 536, 539 und 559. codi. 276. 61 «nd 277, 41 f.

73. codi. 277, 14 ff, 4« ff, 44 Vgl. Anm 49, Die 6 katholischen
Schöffen waren Ohren, Balan, Nenmann, Nußbaum, Wolfs und der Schiff

leutmeister Barth, Hauptmann. Latomus schlug am 19. Oktober vor.

noch de» Krämermeister Wendel Leukheimer. der später vor 1564 selbst
evangelisch wurde (S. Anm, 188), den Notar Wolfsfeld und den Ver

weser des Krämeramts Ant, Göbel als Schöffe» zu ernennen. Von

Göbel wird in den Zweibrücker Akten bemerkt (Xw, 115. 204 pr,

2
.

Febr. I560), er habe sich hören lassen, er wolle die Augsburger Kon

fession über den Haufe» stoßen und sollte es sein Leben kosten. Er sei
ziemlich gelehrt und beredt, habe durch sein Schwätzen viele Bürger ab
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fällig gemacht und tue es noch täglich, — Möglicherweise hatte Olevian
Göbel im Auge, als er in einem Briefe an Calvin vom 12, April 1560
von einem perkiclisZimus schrieb, der niiris teclmis et niäximis ladoridus

gegen das Evangelium aufgetreten und, <zuum msne «ptime linderet,

snle vespersui plötzlich verstorben sei. Corp. XVII, 49,
74. Codi. 277, 4« f,
75. Codi. 276, 52; 277, 4l ; 278, 87, Dr. I, 515, 537, 586 f,
76. Codi. 276, 51 f. Dr. I, S9I ff. Die ^InterroAstoris' Nr, I,

508—514, das Protokoll über das Verhör Dr. I
, Sl9— 532.

77. Codi. 277, 44. Die erzählte Äußerung rührte von „Eitz" her,

vielleicht von dem Domdechanr und späteren Erzbischof Jakob,

78. Codi. 276, 53— S6.
79. Tie Klageschrift, (.'«KI. 276, 61—77 nnd 138—152. 1>. 1406/96,

1—19. Hontheim gibt zwar (II, 824 ff ) das später aufgestellte städtische
Klaglibell, aber nicht das von den kurfürstlichen Räten am 15, Nov,

vorgebrachte, Anch Marr (71 ff.> scheint nur die städtische Klageschrift
zu kennen, Sudhoff >42ff ) kennt zwar die Antwort der Evangelischen
auf das kurfürstliche Klaglibell, aber nicht dieses selbst, das demnach
dem Anscheine nach bisher unbekannt blieb,

8«, Art. 12—32 des Klaglibells. Codi. 276, 64-66.
81. Art, 33— 49. Codi. 276, 67 ff.

82. Art. 50—99. Codi, 276, 69-76,

83. Ur. II, 3— 29. Codi. 276, 79 ff. Wörtlich bei Honth. II, 824 ff ,

der jedoch die Klage irrig vom 15, November datiert, Bgl. Marx 71 ff,,
Bvtlenb. 53, — Olevians Gehalt betrug IVO Gulden und wurde als durch
aus angemessen betrachtet. Au Ohren wurden für IVOS Liter Wein 17
bis 2« Gulden bezahlt. Codi. 278, 149 ff

.

Hiernach sollten die acht Rats
herren, von denen wohl beide Steuß, Sirck und Seel sehr vermögend,

andere aber, wie Aichorn, wenig bemittelt waren, einen Betrag be

zahlen, der heute mindestens einer Summe von 600000 Mark entsprechen
würde. Gewiß war das eine sehr bedentende Forderung, obwohl die
Kläger in der Klageschrift sagen, si

e wollten lieber 50000 Taler ver
loren haben, wenn ihnen dieser Handel erspart geblieben märe, — Daß
außerdem der Kurfürst einen Abtrag von 20000 Talen, von den An
geklagten verlangte, is

t

nicht zu übersehen,

84, Codi. 278, 84, vr. I, 578 und 581 f. Das bessere Berhältnis
des Kurfürsten, das sich in der Einladung der Ratsgenossen äußerte,

zeigte sich auch in gegenseitigen Geschenken. So schenkte der Rat dem

Erzbischof am 3
. November zwei Ochsen >Dr. I, 526> nnd erhielt am

25, November von diesem „eine große wilde San und zwei Frisch
linge" verehrt.

»5. Or. I, 559 ; 564-571. Wörtlich bei Honth. II, 822 f, Bgl,
Marr 70,
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8«, codi. 277, S2; 278. 88 ff, Abschrift des Schreibens c«bl.
276, 93 f, und 115, 151 f. Vgl, Sudhoff 4« f.

,

der aber irrig an
nimmt, die Zuschrift se

i

an den katholischen Rat gerichtet,
87, Dr. 1, 594 f. Tw. 1 1 5

,

149 f. Wörtlich Honth, II, 831 . Vgl, Snt, hoff 4«,
88, Dr. I, 588 f. Xv. 115, 95 ff. Hier finden sich zwei Schreiben

des Amtmanns Hans Frankenstein von Veldenz, der am 14, November

nach Trier gekommen war. Als er von der bevorstehenden Verhandlung
hörte, blieb er in der Stadt, drängte sich in das Gerichtslokal durch
und wohnte den Verhandlunge» bei, über die er am 17, »ach Zwei-
brücken berichtete, Tie in, Text erwähnte Schrift codi, 276, 91 f.

,

«>veibr. 115, 153 f. nnd Dr. I, 589 ff. Wörtlich bei Honth, II, 83«, der
jedoch am Schlüsse irrtümlich „gehalten" statt „gehelet" liest Es soll
hier heiße» „wollen , , in diesen Gerichtszmang nicht gehelet haben"
Es is

t

also hier eine Ablehnung des Gerichts ausgesprochen. Vgl,

Sndhoff 41, »ek. i
, 7r, 46, Wvttenbach 52.

89, Dr. I, 589, 598—602, (.'obl. 276, 95 f. Wörtlich bei Honth II,
832 f. Aus den, Protest des katholischen Rats geht klar hervor, daß
das städtische Klaglibell nicht schon am 15, November eingereicht rourde,

wie Hontheim ,11, 824) und nach ihm Marx (71) irrig annehmen,
9«. Bericht Frankensteins 2«-. 115, 99, Vgl, Dr. I, 5S8, Sud'

hoff 41, Die Forderung, die Gefangenen gesondert i» strociore custocüs

zn beschließen, wörtlich ?r, 1406/96, 19, Nach einen, Berichte der kur
pfälzischen Gesandten in Worms wollte man den Angeklagten zuerst

»ur zwei Tage Frist zur Beantwortung der Klage geben und verschob
de» neuen Gerichtstag erst infolge der Fürbitte der Fürsten auf den
29, November,

91. Dr. I, 603 ff , 613. 115, 99. Codi. 277, 58 f.
;

278. 92

Auch die Mehlkammer scheint unheizbar gewesen zu sein. Wenigstens

schreibt Jörg Stenß am 18, November: „Mein Vetter" ,der Bürger
meister) „liegt nun im Rathaus in der Stuben; die ander» hat man
alle gefänglich in ein weit kalt Gefängnis gelegt »Kchstverfchienen
Tonnerstag", Xv. 115, 104,

92. Hr. II, 3« ff., 36, 52, (.'odl. 278, 99.
93. Wolfgangs Schreiben 115, 59 ff.; 54 und 63 f. Vgl.

K. Menzel, Wolfgang von Zweibrücken 201. Hornungs „Werbung"
codi. 276, 5«. Vgl. (.'«dl. 278, 95 f. Hornung schalt die Herren des
Rats, nanientlich anch den Bürgernleister Ohren »nd den spätere»
Bürgermeister Gotthard, „Knope. Esel, Unfläter," „welche Wo« ein ehr
sanier Rat gedenkt zu ahnden." vr. I, 545,
94. Codi. 276, 91, 97 ff. und 229. Dr. I, 604 »nd 606. Waller-

thum schreibt, er habe die beiden Steuß, die jetzt das reine Wort Gottes
aiigenominen hätten, Zeit seines Lebens »ur als unbescholtene, anfrichtige,

ehrliche Männer erkannt.
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95, Kluckhoh», Briefe I, 98, Vgl, Back II, 209. Tie Zweibrücker
Räte hatten am 16, Oktober außer an Friedrich noch an den Pfalzgrafen

Georg und den Landgrafen Philipp über die Borgänge in Trier ge
schrieben, Konzept Xw, 115, 37 f. Vgl, Nendecker 201,
96, Codi, 278, 76^83. Der Name des Amtmanns von Kaisers

lautern wird nicht genannt. Es war wohl Kaspar von (Sudershausen,
der 1557, oder Friedrich von Flörsheim, der 1559 dieses Amt inne hatte.-
Bischof Rudolf lvon Frankenstei») von Speier (gest. 21. Juni 1560)

mar vorher schon geistesgestört und im Oktober 1559 tobsüchtig geworden.

Reinting, Bisch, von Speier, II, 351 ff, König Heinrich II, von Frankreich
war am 26, Juli 1559 an den Folgen einer bei einem Turnier erhaltenen
Berwundnng gestorben,
97, codi, 278, 93 f. Wie Kurfürst Friedrich von dem durch deu

Srzbischof vorgeschlagenen Gnadenweg dachte, zeigt ei» Brief an seinen
Schwiegersohn vom 18, November, in welchem er, bevor er »och Kenntnis

von dem Erfolge der Sendung des i)r. Schütz hatte, schreibt, der Bischof
hätte gerne, daß die Christen zu Trier dem „Hern, Christo die Schmach
antäten und bäten um Gnade, als ob sie Unrecht getan hätten," „Hoff
doch mt, daß si

e

so kleinmütig sein werden und sich dahin bewegen

lassen," Kluckhohn I, 104,
98, Konzept des Schreibens der Zweibrücker Räte 115, 36 f.

Im Worlaute Nendecker 201. Antwort des Pfalzgrafen Georg aus

Herrstein vom 30, Oktober 115, 51, des Landgrafen aus Welkers

dorf vom 22. Oktober 115, 51, Am 22, Oktober hatte auch Kur

fürst Johann aus Pfalzel an Philipp geschrieben und ihm die Begeben

heiten zu Trier in seiner Beleuchtung dargestellt. Neudecker 203 ff.

99, Xv. 115, 71 f. Neudecker 20«ff. Herzog Christoph hatte eben
falls schon vor dem 4

. November bei dem Erzbischof Fürbitte eingelegt.

115, 74 ff
,

Anch Kurfürst August von Sachsen war durch den Land

grafen in Kenntnis gesetzt worden »nd meint in einem Briefe an diesen
vom II. November, der Bischof von Trier sei sonst ein „sittiger nnd
geschickter Herr." Trier hält er für eine dem Kurfürsten nnterworfene
Stadt. Neudecker 209.

10«. Relation über die Wormser Verhandlnngen 115, 124 ff
.

Vgl. Menzel, Pfalzgraf Wolfgang, 201 ff. nnd Sudhoff 39 ff, der indessen
mehrere unrichtige Taten gibt. Kurfürst Friedrich hatte de» Burggrafen

von Alzei Graf Valentin von Erbach, seinen Kanzler Dr. Christoph Prob,
i>r. Philipp Seiler und Dr. Schütz gesandt. Für Pfalzgraf Georg war
Konrad von Obentrant, für Wolfgang dessen Statthalter Philipp von

Gemmingen, Christoph Landschad von Steinach nnd Kanzleivermalter

Johann Stieber, für den Herzog von Württemberg Hans von Karpfen
»nd Or. Jakob Königsbach, für den Landgrafen Philipp Nr. Friedrich
Krug, Oberamtmann Wolf von Salhcmse» nnd der Keller Christoph
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Weldensteiii und für den Markgrafen Philipp von Baden vi-, Johann

Hirschmann erschienen,
Xv, US, 130—144. Die Instruktion X«-. IIS, 108-128

Pfalzgraf Wolfgang hatte schon am 12, November aus Neuburg an

Hr. Gremp geschrieben, er möge am 27, November gewißlich in Trier

eintreffen, um den Angeklagten als Rechtsverständigcr zu dienen. X«.
115, 93 f.

102. «w. IIS, 142—148. Tie aus Aachen Vertriebenen legten den

Gesandten ein von Hermes Bakerell und Johannes Toffinus unker

zeichnetes Bekenntnis (^Ueclarstio »rticuli 6e coena dornivi") vor,

das zwar den Gesandten, aber nicht dem Wormser Rate genügte, welcher

später ihre Aufnahme endgültig verweigerte. Xv. IIS, IS8f, Vgl

Menzels Wolfg, v/Zmeibr. 20, Einer Anregung, sich auch um die

Dinkelsbühler und Lütticher Protestanten anzunehmen, wurde keine Folge

gegeben, weil dieselben nicht darum gebeten hätten, X«, IIS, I4l. —
Codi. 276, 97. IIS, 148, Vgl, Sudhoff 40, Kek. i. 7r. 50. Tie

Gesandten stiegen zu Trier „im Pillichshof" ab. Codi. 278, 12«.
103. Codi. 278, 108. Vgl. dieJnstruktion Xv. 115, 108— III. Sudhoff

40, Dr. Schütz scheint wieder das Wort geführt zu haben, Codi. 278, 114

Marr 62 f.
104. Codi. 277, 69 ff.

105. Oodl. 278, I«f. Vgl, Sudhoff 40.
106. Oodl. 278, 112. Ter Kurfürst hätte es ohne Zweifel am

liebsten gesehe», wenn seine meist leere Kasse durch Zahlung des von

ihm geforderten „Abtrags" von de» Angeklagten gefüllt worden wäre

In der Relation der fürstlichen Gesandte» wird von ihm gesagt:
„haben ihr Leben lang niemals vier- oder fünftansend (Taler, in »er»ri«

gehabt," Sudhoff S3,

107. OoKI. 278, 112 ff. Vgl. die Instruktion der Gesandten X«.
IIS, II« ff, besonders III. Sudhoff 51.

108. Codi. 277, 72— 7S.

109. Codi. 278, IIS— 118.
110. Oodl. 278, 119. Dr. II, 68ff. Vgl Marx64f, Marr e»l

stellt hier vollständig den Sachverhalt, indem er das Referat der Ge

sandten über die Antwort des Kurfürsten Johann als ihre eigene Meinung

hinstellt und daraus schließt, daß auch die Gesandten in dem Vorgehen
der Evangelische» Rebellion gesehen hätten. Zu diesem Zwecke ändert
Marr lS. 65) die bei Dr, lll, 70) stehenden Worte, sie seien hergegen
„berichtet", die Angeklagten hätten unter dem Schein der Religion
allerlei Gefährliches ins Werk gesetzt, in die Worte um, sie „hätten ge
funden," Tas in unserer Darstellung aktenmäßig erzählte Verhalte»
der Gesandten beweist unwiderleglich, daß diese über die Sache ganz
anders dachte».



9Z

111. Offenbar ineinten si
e damit die „Verantwortung auf alle

Artikel", welche in H
, I, S, 101 bei den Quellen dieser Tarstellung ge

nannt wird. Versotv,

112. Dr. II, 7! ff. Wnttenb. 55. Die Behauptung, die Evange
lischen hätten die Mehrheit der Stimmen gehabt, erklärte der katholische
Rat am 2

.

Tezember für eine Unwahrheit, die er nicht auf sich sitzen
lassen könne.

113. Dr. II, 73 f. Marx 67. Kek. i. 7r. 5«f.
114. c«bl. 27«, 119. ,

115. codi. 277. 76.
116. Dr. II, 67 f. Diese Klage war von Ohren »nd Tronkmann

vorgebracht morden.

^

117. Dr. II, 74—77. (.'ndl. 27«, 119. Vgl. Sudhoff 53, oet ,

'

die Äußerung über die Kosten der Bürgerschaft irrig dem Kurf, /tei.
schreibt. Marx 75, lief. i. 1>. 21. Wvttenbach 55 und Honth. II, ?

- «lA" '.

II«, Codi. 278. 12«.
119. Sudhoff 52.

12«. c«Kl. 277. 77— «0.
121. Oodl. 277. 8« f. In der Sitzung des kurfürstlicher Rats be

merkte Büchel, man könne sich gegen die Gesandten hart stci i, M>enn
keine Weiterung zu befürchten märe. Weil aber sonst allerha> zu be

sorgen sei, möge man ihr Konzept einsehen und wo möglich bessern
122. 115, 160 f. Diese Verhandlungen fanden ohne Zweifel

am 6
.

oder 7
,

Dezember statt,

123. So hatte ein junger Bürgerssohn, Ivic. Franz Zorn, geäußert,
die Herren des Rats hätten „die Stadt mit Grnnd und Boden dem

Kurfürsten übergeben". Alsbald «am 5
,

Dezember) wurde eine Unter

suchung gegen ihn eröffnet und er mnhte froh sein, als dieselbe auf

Fürbitte seines Vaters und des Simmernschen Rates von Obentrant

niedergeschlagen wurde, nachdem er den Bürgermeister Ohren um Ver

zeihung gebeten hatte. Er mußte sich aber die Mahnung gefallen lassen,
künftig klüger zu sein, da dies keine Kinderhände!, sondern Tinge seien,
daran Leib. Ehre und Blut gelegen sei. vr. II. 7S— 80. «7—98, 123 f.

Auch vr. Schütz wurde in der Sache vernommen und äußerte dabei,
der Erzbischof sei inirnecliitte Landfürst in Trier. Eine Stadt könne

aber, wenn auch ein Fürst ihr Landfürst sei, doch besondere Privilegien

liabe», wie Braunschweig und Erfurt, Dr. II, 97 f,

124. (.'ndl. 278, 121-123? 127. Codi. 277, 81 f. Nr. II, 124 ff.;
130—142. ?v. 115, 168 f. Am 16. Tezember suchte der Rat die Ge
sandten noch durch Verlesung des städtischen Klaglibells iHonth. II, «24 ff.)
von der Berechtigung seiner Forderung zu überzeugen.

Ten, Anscheine

nach wurde vo» diesem Schriftstück mir bei dieser Gelegenheit Gebrauch

gemacht.
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125 IIS, 161 ff, Codi. 277, 83 ff Codi. 278, 124,
126, Codi. 278, 24 und 26. X«-, 115, 161, Vgl, Sudhoff 53.

Marx 155. Wnttenbach 55.
127. Hr. II, 130^140. Codi. ?78, 127. Marx 75.
128. Abschriften der Urfehde fast in allen Akten, z. B, Dr, II,

149 ff
, Codi. 276, 103 ff. X«'. 115, 163ff, 'I-r. 1409/96, 2« ff
. Gedrm«

bei Hoiith. II, 836 ff. Vgl, Sndhoff 53, Marx 76 ff., 103 Am»,
129, Codi. 278, 124 ff

,

X«-. 115, 169 f. Vgl. Sudhoff 53f,

Olevians Urfehde z, B, Codi. 276, 109 f,, 115, 178 f.
, 1406/96,

24 ff
. Gedruckt bei Honth II, 839 f, — Olevians Bekenntnis lamel

wörtlich: „Jnocl ipsius Ceisiliicl« » nie Isess sit, kÄteor,^ Bei der
Formulierung dieser Urfehde hatte der Stadtrat nicht mitgewirkt,

Nr. II, 165,

^
. 13«, Xvr. 115, I7U— 172. Dr. II, 146—149. Codi. 278, 12».

Vgl Sndhoff 53 f. Marx 76 f. Wvttcnbach 55
131. Or. II, 176 f. Vgl. einen Brief Frankensteins vom 27. De

zember X«-. 115, 180. Sudhoff 56. Kek. i
, ^r. 51,

132. i>r. II, 198 f,

133. Dr. II, 327 ff. Vgl, Marx 93 f., 103, — In einem Briefe
vom November 1561 spricht Val, Thomas von „weiland" Johann Steuß
Dr. II, 562,

134: Codi. 276, 89 f.

135. 115, 194 und 198 f. Sudhoff 56, Vgl, Dr. II, 334
136. Hans von Frank aus Zweibrücke» am 10. Oktober 1560
115, 268. Vgl, noch X«-, 115, 225, 249, 263 Wolfgangs A»

erbiete» vom II, September 1560 und die darauf ergangenen Antworten
X«-. 115, 229 -233, 263 27«,

137. Quittung des Kurfürsten <I. ü. Koblenz, 19. Febrnar 156«

Wyttenbach 55 Ann,,, Honth. II, 837 Am», «.et. i. ?r. 51.
138. Dr. II, 508 512, 514—517. Codi. 276, 325 ff , 331, 338 f.

Codi. 38«, 338, Vgl. Marx 112. Dieser nennt ihn aber irrig

Ulrich von Ohre», — Statt Aichorn wird er i» den Akte» mehrfach
Achern genannt.

139. Vgl. außer Sudhoffs Olevian meinen Artikel in der theol
Realencvkl., 3

. Aufl., Band 14, 358 ff. Wolfgangs Schreiben vom

7
.

Januar 156« X«-. 115, 92 f.

14«. 115, 172—177 Codi. 278, 129— 131. Dr. II, 173.
Vgl. Sudhoff 54 f.

141. Codi. 277, 46—48, Wenn es noch eines weiteren Beweises
dafür bedürfte, daß es dem Kurfürsten bei dem ganzen Handel „um
die Religion" zu tun war, so läge er in den in dieser Sitzung ge^

fallenen Äußerungen,
142, Codi. 278, 84 ff, Or. I, 571—578 Vgl Marx 57 f.

,

88
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143, Protokolle des kurfürstlichen Rats vom I«„ II, und 14, No
vember Codi. 277, 49—54, Verhandlungen mit dem Stadtrate am

I«,, II, und 16, November Dr. I, 580,! 607—613, Codi. 278,! 86f-, 91 f.
144. Codi. 278, 97— 99. Dr. I, 613- 616, Vgl, Marx 88f, Als

am 18, November Abgeordnete des Rats über das Resultat der Auf
forderung an die Zünfte im Palaste berichteten, äußerten si

e

ihre Ver

wunderung, daß sich die Konfesfionisten „so trotzig erzeigt", Sie wollten

„das Ihre dazu tun, und sollt es geschehen mit der Gewalt,"

145. «r, II, 3«, 36-5«. Codi. 278, lOOff. Marx 89 f. Von der
Behauptung, daß Bürger ohne ihr Wissen als Konfesfionisten aufge

schrieben worden seien, bemerkte der Erzbischof am 24, November,

„solches könne ihre Gnaden nicht wohl glauben", Codi. 277, 64,

schon am 20, November hatten drei Bürger versprochen, wieder zu der

alten Religion zu stehe», — Eine am 22, November von Etlichen ver
langte vierzehntägige Bedenkzeit wurde ihnen abgeschlagen,

146. Dr. II, 51 f, Codi. 278, 103 f,

147, Codi. 277, 60—68.
14«, Codi. 278, 104-108. Dr. II, 53—64, Vgl, Kek. i. ?r. 48f.

und Marx 90 f, Letzterer schreibt übrigens die letzte Äußerung, die von

evangelischen Abgeordneten ans sieben Zünfte» herrührt, unrichtig nur

den Schneidern zu.
149. CoKI. 278, Ulf. Dr. II, 64 ff,

150. Dr. II, 177—181, Honth. II, 84« f. Vgl, Marx 91,
151. Or. II, 80—87. Honth II, 833 f.

152. Dr. II, 113— 119; 167—172. O«dl. 276, 206 ff. Honth II,
»35 f, und 841 f.

153. Nr. II, 181- 185. Bolying und Dr. Steuß waren am 2». No
vember mit den fürstlichen Gesandten wieder nach Trier gekommen
vr. Ii, 67, Anch Hans Steuß mar ein Sohn des Bürgermeisters,
M «eidensticker ließ sich in Zweibrücken nieder, Ter „Schulmeister"
war wohl derselbe, von dem der Offizial im kurfürstliche» Rate am
25, November sagte: „Ist ein Schulmeister hie, der predigt und allerlei

böse Bücher haben soll. Wäre gut, daß ihm das Predige» verboten

wiird, und Inquisition seiner Bücher zu tu», (.'«KI. 277, 65,

154. Dr. II, 187—198. Marx 91.
155. I>r. II, 211 219. Marx (91 Ann,.) scheint diese Stelle über

sehen zu haben.

156. Dr. II, 245. Auch Marx , S. 93) erzählt dies, bringt es
aber dennoch über sich, die Angabe der Konfesstoniste» in ihrer Appella
tion vom 9

. Januar, ihre Zahl betrage »och über zweihundert, mit den
Worten: „Wir missen schon, was mir von solchen Angaben zu halten
haben", als übertrieben hinzustellen (S. 105 Am» ), Er selbst nennt
wenige Seite» vorher (S, 100— l02>, großenteils »lit Name», 98, 45
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»nd 28, also zusammen 171 Bürger, die in den Tagen vom 20, vi?
27, Januar ihre Rückkehr zur katholischen Religion anzeigten, und 35,
die ihn verweigerte», demnach 206 Konsessionisten, Auch mir wissen
demnach, was von der von Marx (105 Anm ) angeführten Behauptung
des Kassationsgesuchs des katholischen Rats zn halten ist, die Kläger

hätten ihre Zahl „ohne Grund" auf über zweihundert angegeben
157. Cod'. 277, 87- 89, Codi. 278, 132 ff, Dr. II, 200-209

Bgl, Marx 83 f. Es verdient bemerkt zu werden, daß der Kurfürst
hier nicht mehr von calvinischen, sondern nur von lutherischen Büchern
redet, (.'«KI. 278, 133,

158. Hr. II, 209—211, 223 nnd 232. Bgl, 115, 186 und

lief i. ?r. 52.
159. D^ II, 219 223. Ter Eid auch ?.«-. 115, 203. Vgl.

Marr 92 f.

160. Dr. II, 223— 231, 233—237. Auch Beruhard Reuervurg, Sohn
des verbannten Schneidermeisters, schrieb darüber am 7

,

Januar »ach

Veldenz. 115, I9«f. Vgl. Sndhoff 57 f. - Am 4
.

Januar präsen
tierten die kurfürstlichen Räte die Schöffen Hermann Balan und Pelcr
Nenmann zum Eintritt in den Rat.

161. 2v. 115, 204 f. Dr. II, 237—239. Vgl. Sndhoff 58.
162. Dr. II, 244, wo von der Versammlung im Gewandhause de

richtet wird, und 252—264. (.'«KI. 276, 14—18. Honth. II, 845 847.
Vgl. Marx 94 ff

, und 105.

163. Dr. II, 249 ff. Codi, 276, 112 119, 158 ff.
164. Dr. II, 239 250. (.«dl. 278, 134.
K'.5. Codi. 276, 154—156. Wegen der Appellation schlägt Bnckel

vor, an Mich. Kaden in Speier nnd an den Advokaten in Worms

(Dr. Joachim Kegelet zu schreiben.
166. Von den Eingezogenen sollte „Troinhans" sich an der Sperrung

der Straszcnketten beteiligt und „Njttcls Baschen" nach den Pforten-
schlüsseln getrachtet haben, „Ten übrigen" wurde keinerlei Teilnahme
an der „Rebellion" schnldgegeben. Müllner hatte Trier bereits ver

lassen. Dr. II, 264 f. — Dr. II, 265 291, 296—298. Honth. II, 845
bis 849. Bgl. Marx 99-101. Tie Schreiben Büchels »nd des Rats

Codi. 276, 169 f. und 172 f. Dr. II, 321 ff.

167. Dr. II, 299—32«, 325 f.' Marx 102.
168. Dr. II, 337 f., 341 ff

. Codi. 276, 181. Marx 102

Friedrich Olevian erbat .sich vor seinem Auszug am 1
.

Februar ei»

Zeugnis, daß er »ur um der Religion willen ansgemiesen worden sei

Dr. II, 350.
169. 2« . 115, 186 ff. Sndhoff 56.
170. Xw. 115, 211, 22« und 269. Neuburgcr Kovialbuch im

Rcichsnrchiv München, Band 38, 76. Codi. 276, 375
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171, Nr. II, 334 f, c«I>l, 276, 187, Vgl, Marx 103, der natür
lich die Auslegung des Rats für die allein berechtigte hält. Er kennt
allerdings die von den Gesandten mit dem Kurfürsten darüber ge

pflogenen Verhandlungen «vgl, S, 49 und 52) nicht,
172, Iii-, II, 362, l.ic. Sirck erhielt Anfangs Februar die Er

laubnis, auf vier Tage nach Trier zn kommen, Nr, II, 379, Es han
delte sich dabei wohl um Aufbringung der am 19, Februar bezahlten
3000 Gulden,

173, Lenninger hatte auf die Frage, warum er nicht in Trier
geblieben sei, geantwortet: „Es wäre mir leid, wenn ich noch bei den

verräterischen Diebe» und Bösewichte» wohne» sollte, denn si
e

halten
nicht, was sie versprochen haben," Hr. II, 467 f,, 471 f, i>'«KI. 276,
304 308. Ter schließliche Ausgang dieser Sache is

t mir unbekannt,

174, Scidenstickers Bericht und Abschrift seiner Urfehde Xv. IIS,
256-271,
175, Schreiben des Trierer Rats vom 24, April 156« X«-, 115, 219,

In diesem Faszikel sind noch ziemlich zahlreiche Akten darüber. In
einem undatierten Gutachten vom März 1560 gibt es der Zweibrücker
Kanzleiverwalter Johann Stieber der Erwägung cmheim, ob man über
haupt noch an die Trierer „als ehrsame Bürger" schreiben könne.
/.«-. 115, 250 s.

176, I>r. II, 554 ff. Die wieder Aufgenommenen hatten Geld

strafen bis zu 60 Talern zu zahle». Nicht selten behaupteten sie, als
„ungelehrte Leute" verführt worden zn sein. Die Weberzunft als solche
muhte 40« Gulden erlege», Dr. II, 524 ff. Vgl. Marx III— 114. —
Hrankenstein schreibt am 6

. Oktober 1560, die Vertriebenen hätten sich
nun sehr verteilt und da und dort niedergelassen ; es „trete je derweilen

einer wieder znm Papsttum," Xw. 115, 263
177, Kurfürst Johann forderte am 25. Januar 1560 den Rat aus

drücklich auf, sich durch die Appellation nicht aufhalten zn lassen.
^«M, 276, 164 f,

178, Das Mandat des Kamniergerichts in fast allen Akten. Ge
druckt bei Honth, II, 850 ff. Exzeption des Rats durch Dr. Michael
von Kaden, den Honth. II, 852 - 858 und »ach ihm Marx 108 ff, irrig
Rade» nennt, Nr, II, 415 426, Kaden war wohl ein Sohn des gleich
namigen Nürnberger Syndikus, der 1529 an der Gesandtschaft der

protestierenden Stände an den Kaiser teilnahm, Exzeption des Kur

fürsten vom 28. Februar 1560 durch Nr, Joachim Kegele Ho»th. II,
«58 860 Eine zweite Vorstellung des Rats dnrch Kaden Marx 161
bis 172. Anwalt der Appellierenden war I^ic, Martin Reichardt, Replik

desselben vom 2«, Oktober 1561 (.'«dl. 276, 375 ff
. Am 24, Dezember

1561 war die Sache noch nicht erledigt, - Tie Zuschrift des Kurfürsten
vom 13 Febrnar 156« an den Rat ^vlil. 276, 201 Nr. II, 3»2 ff.

Julius D«r RtsormationSotrsuch m Tri« 1559, II, 7



179, Dr. II, 359 ff, Honth, II, 849,
180, Die Zuschrift der Fürsten, praes. Cochem 6

, April IS6«
Oodl. 276, 294 ff

. Weitere daran anknüpfende Korrespondenzen Q«I>1.

276, 30« ff
,

und ZU ff
,

181, Neuburger Kopialbuch ,Bd, 36, 29) im Reichsarchiv München
Die sehr umfangreichen Akten über Zehnders Verstrickung im Fa6zikel
0oK1. 276

182, Honth, II, 861 und 862 s, Olevian sieht auch in Anderem
ein Gottesgericht, Er schreibt am 12, April 156« an Calvin, er habe
Nachrichten aus Trier erhalte», .cjuikns niiradili» «»rrsotur Hei juckicia
in nostros »clv^rsärios, Zilnlti ex plede repeotivs morte «KeniN. liu«
?x präScipuis »poplexis percussi Mcent, tertins perficlissimus . . .

(Anton (Hövel?! cum insne «plime bsderet. svte v?»per»lii sukitv
iiiortuns conciclit, ' i^slv, npp. (.cirp, Kef. XVIII, 49,

183, Wyttenbach 64, Honth, II, 86S ff, — Janssen 4
,
1 18 und 145

184, Wyttenbach 64 ff
,

Honth II, 865 Anm.
185, Wyttenbach 65 ff

, Tie in Trier vorhandenen Akten über den

Prozeß füllen mehr als hundert Bünde
— Neumann durfte nach dem

Tode des Kurfürsten Jakob nach Trier zurückkehren, starb aber in der

ersten Nacht, die er wieder in seinem Hause zubrachte
186, Janssen 4

,

113 und 118,

187, Wnttenbach 6« ff,, 9« ff
,

Honth, II, 544 f., 880 und 884
Hr. II, 473, Marr III,- Ein noch begeisterterer Freund der Jesuiten,
als Kurfürst Johann, war sein Nachfolger Jakob von Eitz, der sterbend
dreimal ausgerufen habe» soll: „O heilige, heilige, heilige Gesellschaft!"
Wyttenb. 95,

188, Tie Akten hierüber i» i^KI, 28«. Z» den Evaiigelischen ge

hörte auch der Ratsherr u»d Krümermcister Wendel Lenkheimer, der sich
1559 zu de» Katholiken gehalten hatte Auch die Schwester der Mutter

Olevians Margareta gehörte z» ihnen. Die letzte bei den Akten liegende
Supplikation is

t vom 27, August 1565, Codi, 28«, 68 f. Eine der

Frane» gab an, si
e habe es „ihrem Pastor gebeichtet, der ihr dazu gute

Bertröstung gegebe» und ihr erlaubt und geraten habe, also zu tun, —

189, Wyttenbach 100, Unter den jetzt Verbannten waren ivieder

mehrere Ratsherren.
19«, Worte des Jesuitenpaters Hunolt bei Marx 141 f. Tic zu

erst am Sonntag Lätare gehaltene Prozession wurde später auf de»

Pfingstmontag verlegt

191. Wnttenbach 108, der aber Flad wohl zu günstig beurteilt,

»»d besonders Janssen Pastor 8
,

632 f.
,

654 ff nnd 687 ff Binsfeld

starb im Herbst 1598,
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.
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I. Jugendzeit.

Der Erinnerung an einen einzigartigen Reformationsfürsten
gelten diese Blätter. Es istFürst Georglll.. der Gottselige
von Anhalt,') in Wahrheit eine Fürstengestalt von seltener
Reinheit und Vortrefflichkeit, wie sie kein anderes deutsches Fürsten

haus des 16. Jahrhunderts i
n

ähnlicher Weise aufzuweisen hat.

Fürst und Theologe zugleich, leuchtete er an Frömmigkeit und

lauterem Wandel wohl allen seinen Zeitgenossen voran. Mit
dem Adel seiner Geburt verband er den Adel seines Herzens,
und zu seiner. Gelehrsamkeit trat eine ebenso große Demut. In
edler Selbstverleugnung weihte er sich dem Dienste am göttlichen

Worte. Keinen andern Ruhm achtete er für höher als den,

daß er als ein rechter Hirt die Herde Christi meide. Das
reine Evangelium pflanzen und ausbreiten zu können, war ihm
die größte Freude, und Frieden zu stiften seines Herzens innerstes

Bedürfnis. Man hat ihn, vergleichend mit jenem alttestament-
lichen Schriftgelehrten und Reformator, den „Esra" des An

haltischen Hauses genannt. Die Mitwelt hat ihm für alle kom
menden Zeiten das ehrendste Zeugnis damit ausgestellt, daß

sie ihn mit dem Beinamen des Gottseligen schmückte.
Am 15. August 15l)7 wurde er geboren. Sein Vater,

Fürst Ernst, welcher das Dessauer Land regierte, starb schon
1516. Die Mutter Margarete, eine geborene Herzogin von
Münsterberg, war gleich trefflich an Geist, Herz und Frömmig
keit, an inniger Liebe zu Gottes Wort und untadligem Wandel.
Die ganze Fülle ihrer Gaben trat erst in ihrem Witmenstande

so recht hervor. Sie erzog ihre drei unmündigen Söhne Johann,
Georg und Joachim mit allem Fleiß zu Gottes Ehre und
einem tugendlichen Leben, hielt si

e

zum Gebet an und suchte

ihre eigene Frömmigkeit in die jugendlichen Herzen hineinzu
pflanzen. Was Georg, der mittlere der Brüder, nachher ge
worden ist, das hat er vornehmlich dieser Mutter zu danken,
Weftphal, Fürst Georg zu Anhalt. ,
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einer „edlen Perle des Askanischen Hauses", wie er si
e

selber

nennt. Er hat's ihr auch mit der hingebendsten Liebe vergolten
und is

t

seiner „herzallerliebsten Frau Mutter" Wohltaten alle

zeit eingedenk geblieben.

Schon früh kam er zu seinem Vormunde und Oheim, dem

Bischof Adolf von Merseburg, einem Anhaltischen Fürsten,
wurde dort von diesem väterlich erzogen und bei seinem milden

Wesen, seinem frommen Herzen und seinen vielversprechenden

Anlagen zum geistlichen Stande ausersehen. 1518 wurde er,

noch ein Knabe, zum Domherrn von Merseburg ernannt.

Zwölf Jahre alt, bezog er die Universität Leipzig, um sich
für seinen künftigen Beruf gründlich vorzubereiten. Bei seinem
großen Fleiße machte er bald die besten Fortschritte, nament

lich unter der Leitung seines besondern Lehrers, des Magisters
Georg Helt, dem er zur meitern Erziehung und Ausbildung
anvertraut war, und der es besonders verstand, die studierende
Jugend zu edlem Streben und ehrbaren Sitten anzuhalten.

Hier wurde der Knabe zunächst im Gebrauch der lateinischen
Sprache und den Elementen der Philosophie gefördert, um dann

zur Rechtswissenschaft und zur Theologie überzugehn. Gebet und

Gottes Wort vergaß er dabei nicht. Seine Mutter erinnerte

ihn in ihren Briefen oft daran, und er versprach, „aus sohn

licher Liebe" diesen Ermahnungen ihres getreuen und mütter

lichen Herzens nachzukommen. „Ihr wollt", so bat die Fürstin
den Magister, „unfern Sohn zum besten halten, als mir nicht
Zweifel tragen, auch unfer in Eurem Gebet nicht vergessen."
Das waren Gott wohlgesällige Jahre im gesegneten Wachsen

und Werden. Gegen sich selbst war der Prinz streng, gegen
andere von gewinnender Liebenswürdigkeit. Alle seine Worte

und Handlungen trugen das Gepräge sreundlicher Anmut. „Eine

sonderliche angeborne Adelkeit" zeichnete ihn aus. Seinen „hoch
geliebten Magister" schätzte und verehrte er ganz besonders und

gewann dessen Zuneigung im vollsten Maße. Unter den da

maligen Studierenden verkehrte er gern mit Joachim Came-
rarius und dem ihm gleichalterigen Metzsch, dessen Eltern
auf Schloß Mylau im Voigtlande er von Leipzig aus öfter
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besuchte, und wo ihm von der Hausfrau und dem Ritter Con

rad Metzsch viel Ehrerbietung erwiesen wurdet)
Bei seinem Oheim, dem Bischof Adolf, durfte er häufig

zu Gaste sein und stand mit ihm im vertrautesten Verkehr.
Unmillkürlick wurde dadurch seine Denkweise und sein innerer

Bildungsgang auf das Nachhaltigste beeinflußt. Bischof Adolf
ragte unter den damaligen Kirchenfürsten hervor, mar gelehrt

und gottesfürchtig, in der heiligen Schrift und den Kirchen
vätern bewandert, lebte keusch, predigte selber und verwaltete

sein Amt in aller Treue, Die tiefen Schäden in der Kirche

übersah er nicht, hatte aber an Luthers rücksichtslosem Vor
gehen kein Wohlgefallen. Es war ihm Auflehnung wider mensch
liche und göttliche Ordnung. An dem Ansehen der Kirche wollte

er um keinen Preis gerüttelt wissen. Eine Reformation hielt
er gleich vielen Zeitgenosfen nur möglich auf dem ordnungs

mäßigen Wege eines allgemeinen Konzils. So konnte der junge
Georg aus dem Munde feines väterlichen Beraters auch keine

gerechte Beurteilung der evangelischen Sache vernehmen. Und

doch starb Fürst Adolf, das Verdienst seiner guten Werke von

sich weisend, 1526 mit dem gut evangelischen Bekenntnis: „Christus

is
t mein Testament und meine Gerechtigkeit!"

Schon vorher hatte Fürst Georg die ersten priefterlichen

Weihen empfangen und war nach dem Tode des Fürsten
Magnus von Anhalt (-j- 1524) Dompropst von Magde
burg geworden. Er residierte jetzt zumeist in der Dompropstei
daselbst. Nun galt es für den noch nicht Zwanzigjährigen,

seine erworbenen Kenntnisfe für sein arbeitsreiches Amt frucht
bar zu verwerten. Er stand im blühendsten Aller und war

seiner ganzen Erscheinung nach eine schöne, stattliche Gestalt.
Aber er wandelte auch in aller Ehrbarkeit, mied vorsichtig die

Lockungen und das leichtfertige Leben der Jugend und hörte

auf die flehentlichen Bitten feiner Mutter, sich der schändlichen

Laster zu enthalten und der Tugend nachzujagen. Für ihre
„mütterliche Sorgfältigkeit" bedankt er sich vielmals und wünscht

ihr hundertfältige Belohnung hier und dort das ewige Leben.

Wiederholt ladet er si
e

nach Magdeburg ein, um den schönen
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Zeremonien in der Domkirche beizuwohnen und bei ihm, als
einem armen Pfaffen, Armut zu kosten. Gern weilte er auch

daheim in Dessau und in Wörlitz.
Seiner hohen kirchlichen Stellung und Würde war er sich

voll bewußt, aber dabei auch der Verantwortung vor Gott
und Menschen. So erntete er überall das Lob der Frömmiz-
keit, Leutseligkeit, Züchtigkeit und einer edlen Bildung und kam.

bei seinen Blutsverwandten und andern Fürsten in den Ruhm^

„daß er unter Gottes Segen sürnehmlich ein Fürst und Manrc,

Gottes werden würde." 5)
Wie ernst er das Leben auffaßte und wie gefestigt seiw

Charakter schon mar, geht aus einem Briefe hervor, den er
an seinen Bruder Joachim schrieb. Derselbe hielt sich da
mals am Hofe seines Vormundes und Verwandten, des Herzogs
Georg von Sachsen, auf, wo die wüsten Zechereien an der.

Tagesordnung waren. Joachim blieb leider nicht frei davon..

Aber Georg hatte ein wachsames Auge auf ihn und ermahnte

ihn, um das Seelenheil seines Bruders besorgt, Gottes Huld-

höher zu achten, als aller Menschen Hulde, vor allem sich selbst
regieren zu lernen, da er später andere regieren werde, und-

darum alle böse Gesellschaft zu meiden und ihre bösen Räte
als den Gesang der Sirenen zu verachten, damit die liebe-

Mutter nicht in große Bekümmernis versetzt werde. ^)

Im Herbst 1528 begab er sich mit Magister Helt noch
einmal ein Jahr lang auf die Universität Leipzig und nahm
bei Dr. Schiltel „Behausung und Kost". Er wollte die Rechts
wissenschaft noch gründlicher studieren und widmete sich der

selben mit solchem Eifer, daß er kaum Zeit fand, Briefe zu
schreiben, die dann so unleserlich aussielen, daß er sich bei seiner
Mutter „seines unflätigen und ungeschickten Schreibens megün"

entschuldigen mußte. Dafür aber versorgte der liebevolle Sohn
die Mutter mit allerlei Aufmerksamkeiten. Einmal schickt er

ihr zwei leere Fässer zurück und bemerkt scherzend dazu: „Wo
es E. F. G. gefällig sein mag. dieselben mit Wein füllen zu
lassen und si

e

zu mir zu schicken, will ic
h es zu untertäniger

Dankbarkeit annehmen, denn die Pfaffen sind von dem Geschlechts
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e

vielfach kränklich

mar, mit der Hilfe dessen, der alle unsere Haare gezählt hat
und ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt.?)
In dieser Zeit wurde ihm Gelegenheit geboten, sich um

«in Bischofsamt (Naumburg) zu bewerben, welches der der
zeitige Inhaber, der zugleich das fern gelegene Bistum Frei-
sing befaß, gegen eine Entschädigung abtreten wollte. Aber

obwohl es seine Familie wünschte und besonders fein Bruder

Joachim, konnte er doch bei seiner Gewissenhaftigkeit nicht dar
ein willigen. Wohl wollte er nicht „einen anhaltischen Kopf"

aufsetzen, wie er sagte, aber im Blick auf feine Jugend und

feine geringe Erfahrung hielt er sich für „ganz zu wenig und

ungenügsam"; es würde ihm, meinte er, nicht anders ergehen,

denn einem Esel, der von einem Turme fliegen wollte, und es

mären ihm die Flügel nicht gewachsen, er würde ohne Zweifel

Hals und Beine brechen. Seinem Bruder Joachim aber legte
er noch besonders dar, daß der vorgeschlagene Weg göttlichen

Rechten entgegen se
i

und fast der Simonie gleich käme, wodurch

auf beiden Seiten Beschwerung der Gewissen und böse Nachrede

zu befürchten sein möchte, besonders, da die Einwilligung des Ka

pitels nur durch Bestechung erlangt werden könnte, was vor Gott

gar übel zu verantworten sei. — Das sind köstliche Worte, die
uns einen Einblick gewähren in seine lautere Gesinnung.»)
Bald darauf wurde er in eine andere einflußreiche Stellung

berufen. Der Erzbisch o
f

Albrecht von Magdeburg ernannte

ihn zum Rat bei d er Stiftsregierung und auch zum erz-
bifchöflichen Statthalter auf der Moritzburg bei Halle.
Freilich wurde es ihm auch hier nicht leicht, das Amt anzu
nehmen, da ihm von verschiedenen Seiten „wegen der Eigen

schaften des Erzbischofes", der schwere Lasten auf ihn legen

würde, abgeraten wurde. Aber weil er seinen früheren Vor
mund liebte und verehrte, zog er im Herbst 1529 an den erz

bischöflichen Hos, gewann bald einen bedeutsamen Wirkungs
kreis und konnte darin seinen reichen Verstand, seine natürliche

Beredsamkeit und seine juristischen Kenntnisse aufs trefflichste
verwerten. Zugleich aber umgab ihn hier eine verlockende Macht
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und Pracht, und eine glänzende Lausbahn stand dem fürstlichen
Jüngling offen.

II. Entscheidung für die evangettsche Lehre.
An die alte Kirche knüpften unfern Fürsten tausend Fäden.

Das Anhaltische Geschlecht der Askanier war von jeher fest
mit ihr vermachfen. Aber Wittenberg und Desfau lagen so

nahe beieinander, daß das Licht des Evangeliums in das Nach
barland hinüberstrahlen mußte. So blieb das Fürstenhaus nicht
unberührt davon. Auch in Dessau war der unverschämte Ab

laßhandel getrieben morden. Fürst Georg erinnerte sich aus

seinen Kindertagen des Ablaßpredigers Bartholomäus und hatte
es mit eignen Ohren von demselben gehört, daß solche große

Gnade seit der Zeit des Leidens Christi nicht gewesen wäre,

denn selbst, wenn einer die Mutter Gottes an ihren jungfräu

lichen Ehren geschändet, wäre der Ablaß so kräftig, daß ihm

folche Sünde vergeben würde. „Man hat es mit dem Ablaß
kram zu grob gemacht", urteilte der Fürst. Er erkannte auch
manche andere Mißbräuche in der päpstlichen Kirche, und wenn

er von seinem Oheim, dem Bischof Adolf, hie und da eine

evangelische Äußerung vernehmen durfte, so hatte er si
e „mit

Freuden in sein Herz geschlossen". Und doch galten ihm die

Lehren und Ordnungen Roms als heilig; er ermahnte darum

seinen Bruder Joachim, sich von der Einigkeit der heiligen

christlichen Kirche nicht abwenden zu lassen.?)

Ganz besonders bestärkte ihn seine Mutter in solcher An
schauung. Sie war eine Enkelin des hussitischen Böhmenkönigs
Georg Podiebrad, welcher wegen seiner Ketzerei vom Papste

bis in die vierte Generation vermaledeiet morden war. Um

so eifriger fuchte si
e

durch treues Festhalten an der alten Kirche
den Fluch von ihrer Familie abzuwenden. Welch eine Betrüb

nis würde es deshalb sür si
e gewesen sein, wenn ihre eigenen

Söhne sich der Wittenberger Lehre angeschlossen hätten. Und

doch stand si
e

derselben in ihrer Heilandsliebe so nahe. An

fangs verkehrte si
e sogar mit Luther, der si
e in Dessau öfter

besuchte. Noch gegen Ende des Jahres 1519 versprach er, sich
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wieder einmal einzustellen und hoffte, ihr damit einen Gefallen

zu tun, obwohl er „seines bösen Namens willen" müßte, daß

„sein Wind nicht von Leipzig noch Merseburg blase". Er wurde
damals tatsächlich von der „gomins 6e ^nkalt in Oess»u"
um seinen Besuch gebeten; er bemerkte aber dazu: „Ich weiß
nicht, ob man sicher dahin sich begeben kann ; si

e

hat wohl auch

selbst sich der Gefahr ausgesetzt."'«)

Nachher verlieren sich diese Beziehungen Luthers zum

Dessauer Hofe. Margaretes Urteil über ihn änderte sich, sicher

lich auch unter dem Einflüsse des fürstlichen Hofpredigers
Dr. Johann Men sing. Dieser verstand es, auch den Fürsten
Georg mit Haß und Abscheu gegen die Reformation zu erfüllen
und ihn vom Lesen lutherischer Bücher abzuschrecken. Die

Heftigkeit Luthers, die Bilderstürmerei und die Bauernkriege,

die Unruhen, die besonders in Zerbst bei Aufhebung der Klöster

entstanden waren, das alles bot dem die Reformation heftig

bekämpfenden Dominikanermönche eine gewünschte Handhabe.

„Mir ist Dr. Luther sürgebildet worden als ausrührischer Lehrer,
der Gottesdienst, Zucht und alle Ehrbarkeit zerstört," sagt unser

Fürst selbst und bezeichnet später mit einem „Gott vergebe es

ihm!" den Dr. Mensing als den Mann, der die Glieder des fürst
lichen Hauses geflissentlich und sündhaft mit seinen Einflüsterungen

und gehässigen Verdrehungen verführt habe. In Mensings
Schrift „Gründlicher Unterricht, was ein frommer Christ von

der heiligen Kirche, von der Väter Lehre und heiligen Schriften

halten solle" (l5L8), welche er den drei fürstlichen Brüdern ge
widmet hat, wird Luther dargestellt als ein Mensch, der von

dem Vater, dem Teufel ist, als der deutsche Türke, der alle

christliche Ordnung der Kirche und alle Geistlichkeit, auch alles

Gedächtnis Christi aus dem Wege räume, alle Liebe zu Gott

und zu Menschen auslösche, den Knecht wider den Herrn, die

Kinder wider den Vater widerspenstig mache, allen Zorn, Haß
und Neid einführe, Ausruhr, Mord und Raub erwecke, und vor

dessen Lehre zu warnen se
i

wie vor dem ärgsten Gifte.")
Bei solcher Beeinflussung war es unmöglich, daß sich Fürst

Georg zur evangelischen Sache hingezogen sühlen konnte. Ja
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bei seiner herzlichen Liebe, die er von seiner Kindheit an zu den

väterlichen Satzungen, Zeremonien und Lehren hatte, mar es

so weit mit ihm gekommen, daß er „als ein junger Unver

ständiger" diejenigen, welche er in Verdacht hatte, daß si
e der

neuen Lehre zuneigten, heftig und schimpflich behandelte, ihnen

absichtlich Hindernisse i
n den Weg legte und dabei im Herzen

Wohlgefallen empfand und in dem Wahne lebte, er täte Gott

einen Dienst damit. Offen bekennt er nachher: „Wie gern ich's
vertilgt und ausgereutet gesehen, weiß der, der über uns ist."
Und doch hielt er i

n Anbetracht seiner Jugend noch an sich,
wollte in solch wichtiger Sache sich nicht selbst zum Richter

machen und wagte darum auch nicht, selbständig in den seit

Jahren schon entbrannten kirchlichen Kampf einzugreifen. Auf
der andern Seite aber, fo meinte er, hätte er doch als Dom:

propst die Pflicht, das angebliche lutherische Gift zu be
seitigen. Dazu aber erschien ihm seine theologische Bildung

nicht gründlich genug. Darum unterließ er jetzt andere Studien,

die ihm „wohl zur Lustbarkeit und zeitlichem Nutzen fürtrög-

licher" gewesen, und begann die Lehre der Kirche und der Schrift
genau zu durchforschen, in der Meinung, „daß die Lehre und

Ordnung, so der Kirche zugeschrieben, rechtschaffen und unver

fälscht wäre, und daß man von wegen der Mißbräuche von

der Ordnung der Kirche nicht weichen follte." So wollte er die

Waffen gewinnen, um die verruchte Ketzerei entlarven und den

neuen Lehrern ihre irrige Schriftauslegung beweisen zu können.

In seinem Schriftchen „Kurze und wahrhaftige Anzeigung,
wie durch göttliche Schickung und Gnade dieses alles

zu halten ich verursacht",") öffnet er uns sein Herz, zeigt
uns seine allmähliche innere Entwicklung und seinen Ubertritt

zur evangelischen Kirche und will darin beweisen, daß er „nicht
leichtlich ans Fürmitz oder Wankelmut" dazu gekommen, sondern

„durch sonderliche Schickung und Hilfe des Allmächtigen".
Mit feinem treuen Lehrer Helt studierte er jetzt neben der

Bibel die heiligen Väter und die ganze Kirchengeschichte, er

lernte dazu die griechische und hebräische Sprache und so voll

kommen, „daß er den gelehrtesten Dolmetschern zu vergleichen
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mar". Wie manche Nacht haben diese beiden forschend durch
macht, wie peinvoll genau haben si

e alle zweifelhaften Punkte

durchsucht! Allen damaligen Streitfragen traten si
e näher und

suchten Klarheit zu gewinnen. Ihr Lerneifer kannte keine
Grenzen und ging bis zur Überanstrengung der Kräfte und Er
mattung des Leibes. Es mar das Suchen und Beten einer

nach Wahrheit ringenden Seele. Oft miederholte der Fürst
mit Tränen den Spruch: „Tue an deinem Knechte nach deiner

Barmherzigkeit! Herr, lehre mich deine Rechte!" Freilich solchen
Anstrengungen erlag seine blühende Gesundheit. Er verfiel in

eine schwere Krankheit, deren Folgen er seine ganze folgende

Lebenszeit zu tragen hatte.
Aber bei dieser gründlich sorschenden Arbeit wurden ihm

auch je mehr und mehr die Augen geöffnet. Er konnte die
Auslegung und die Satzungen der Kirche in der heiligen Schrift
und den Kirchenvätern nicht finden. Er gewahrte, daß man
von der Reinheit der christlichen Lehre weit gewichen sei. So
konnte er die Irrtümer und die absichtlich mit betrügerischer

Schlauheit vollführten Fälschungen nicht länger beschönigen. Das
mar für ihn eine bittere Enttäuschung. Er wollte die päpstliche
Kirche gegen die Reformation verteidigen und stützen, und nun

sah er das Fundament, bei dem er zu bleiben gehofft, „so bau

fällig und den Vätern so ungemäß"! Und auf der andern

Seite standen die Evangelischen mit ihrer ganz unchristlichen
Lehre, wie man ihm gesagt, da die guten Werke aufgehoben
und verboten seien, daß man frei alles Arge tun könne! „Betrüb
nis, Bekümmernis und Angst in meinem Herzen umgaben mich,"

klagt er, „alle meine Adern und Gliedmaßen entsetzten
sich." Das waren Tage der schrecklichsten Gewissensnot und

Nächte voll Angst und „mächtigen Grauens". Seine Seufzer
stiegen nach oben in diesem furchtbarsten Zwiespalt seiner Seele.

Vor der Menschen Augen war's verborgen, aber das mar sein

Trost: „Es is
t dem bekannt, dem nichts verborgen ist." Er

wußte nichts Besseres zu tun, als Gottes Gnade als ein armer

Sünder anzurufen und alles andere dem Allmächtigen zu befehlen.

In seiner Not schüttete er andern sein Herz aus, aber si
e
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konnten ihm nicht helfen, auch sein Erzbischof nicht. Dieser

verhieß ihm wohl, daß er zu großen Ehren kommen sollte, wenn

er der alten Kirche treu bleiben würde; aber er sürchtete die

unvergebliche Sünde mider den heiligen Geist. Und so blendete

ihn auch die glänzendste kirchenfürftliche Stellung nicht. Was
mar ihm zeitliche Ehre und Wohlfahrt, auch „große Fährlich-
keit Leibes und Lebens", da er doch nur seiner armen Seele

Seligkeit suchte und begehrte.

Das denkwürdige Jahr 1530 war herangekommen. Der
Hofprediger Dr. Mensing hatte Dessau verlassen und Peter
Ansbach war an feine Stelle getreten. Zu Augsburg tagte
der Reichstag. Mit seiner lieben Mutter hatte Fürst Georg
die Hoffnung, „daß allda den Sachen christliche, gute Maße
sollte getroffen werden," und verordnete auf jeden Freitag eine

Messe für den christlichen Frieden. Seine Brüder Johann und

Joachim waren mit nach Augsburg gezogen. Da wurde die

Fürstin Margarete krank. Die gute Botschaft, welche si
e täg

lich „mit großem Begehren" erwartete, blieb aus. Am 28. Juni
rief si

e der Herr „von diesem Jammertal in die ewige Ruhe
der Seligen gnädiglich" ab, noch ehe die Botschaft von dem

Glaubensbekenntnis der Evangelischen nach Dessau gekommen

mar. Aber wenn si
e

auch äußerlich in den Formen der katho

lischen Kirche gelebt hatte, stand si
e

doch in ihres Herzens Ein

falt Luthers Evangelium nahe. Daß uns Gott selig macht ohne

unser Verdienst aus lauter Gnade durch den Glauben an Jefum
Christum, das mar ihr Bekenntnis. „Ich Hab aus den neuen

Schriften", so hatte si
e einmal gesagt, „was Christi Gnade, kläg

licher denn zuvor verstanden." Darum hatte auch ihr Sohn
keinen Zweifel, da si

e

sterbend noch all ihr Vertrauen auf die

Gnade Gottes durch Christum gesetzt, daß si
e als eine gläubige

Tochter Abrahams ewig selig geworden sei.
Aber als katholische Christin mar si

e gestorben; die Gegner

Luthers, neben Mensing und Ansbach ein Emser und Cochläus,

hatten unermüdlich sich darum bemüht, si
e vor Luther zu warnen

und bei der katholischen Kirche festzuhalten. Als si
e nun ge

storben mar, da richtete Mensing an Fürst Johann die schönen
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Worte: „E. F, G. wissen, mos der frommen Fürstin und Frau
Mutter Leben gewesen ist, wie si

e

Christum Jesum, ihren Hei
land, so getreulich begehret und geliebet hat, daß mir billig
keine Traurigkeit über si

e

haben sollen, sondern, wo es die

menschliche Natur erleiden könnte, sollen wir mit ihr uns freuen,
denn si

e

is
t

gegangen zum Vater, ihr Stand is
t

gebessert, nicht

verloren, si
e

hat durch Christi Gnade schon überwunden den

Tod und das ewige Leben gesunden. Sie is
t kommen, da si
e

keinen Widermillen mehr sehen dars, keine Krankheit leiden, da

si
e niemand betrübet. Haben wir sie herzlich als ihre Kindlein

lieb gehabt, wollen wir ihr auch ihre Seligkeit herzlich gern

gönnen, und uns bereiten, daß wir mit ihr zu Christo kommen

mögen." Wie evangelisch redete an ihrem Sterbelager auch der

katholische Theologe!")
Von seinen Brüdern erfuhr Georg jetzt genauer von der

neuen Lehre und bekam auch selber eine Abschrift der Augs
burger Konfession in die Hand. Ein ganz anderes Bild,
als er bisher „aus anderer Leute Rede davon geschöpft," trat

ihm hier entgegen. Vom Glauben und den guten Werken war

hier „so fein unterscheidentlich" geredet, und alle die alten Ketze
reien wurden „gemaltiglich verworfen". Es gefiel ihm alles

so wohl. Er hatte deshalb die beste Hoffnung, daß sich alles
zur christlichen Einigkeit wenden werde, wenn man den Evan

gelischen den Abendmahlskelch und die Priesterehe gestatten würde.

Aber bald erhielt er von Augsburg „die betrübliche Botschaft,

daß unfruchtbar allda gehandelt sei". Die katholische Con-
futatio sollte in dieser Sache das letzte Wort der Kirche sein.
Aber wie abstoßend wirkte diese Schrift auf ihn! Sie erregte

in ihm „nicht einen geringen Ekel". Ohne Scharfsinn und

Klarheit fand er sie, voll von „sttectus, cslumnig, und Ver

kehrung der Worte."

Sein geistlicher Leiter, Dr. Mensing hatte ihm früher,

freilich in anderer Beziehung, gesagt, daß man einer Apotheke

nimmermehr trauen sollte, aus der einem einmal Gift beigebracht
sei. So wollte er sich denn auch nicht länger von seinen falschen
Freunden beraten und gängeln lassen; er hatte zu traurige Er
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Wahrungen mit ihnen gemacht. Aber bei den Evangelischen fand
<er alle Hauptartikel recht und in Übereinstimmung mit der

alten apostolischen Kirche gelehrt. So begab er sich nach seiner
lieben Mutter Tode aufs neue ans Forschen und Suchen.

Hatte er vorher die Bücher der Evangelischen wie eine Pest
gemieden, jetzt wollte er mit eigenen Augen sehen. Da fielen
denn nach und nach alle die Vorwürfe, die man Luther gemacht,

dahin; immer tiefer durchschaute er die evangelische Wahrheit,

«der auch immer mehr enthüllten sich vor seinen Augen die

Mißbräuche seiner Kirche. Als er mit seinem Beichtvater, dem

Pater Georg Roschin (Rosichen)") aus Zerbst, die Lehre
vom heiligen Abendmahl studierte und die Zeugnisse der VSter

durchging, sah er mit großem Schmerze die gegenwärtigen Irr
tümer, „darob er sich entsetzte". Soll nun darum, so fragt
er, die neue Lehre für falsch verworfen, verdammt und verfolgt
werden, weil si

e von Luther ist? So konnte er nicht länger
der erkannten Wahrheit widersprechen, und wider den Stachel
löcken, hielt er für eine unverzeihliche Sünde.

Schon aus dieser Zeit stammt ein „Dialogus oder Unter
redung" von ihm, ein Schriftchen, das „neben etlichen Sachen,

so sich jetziger Zeit in der Kirchen irrig halten, insonderheit
von der Empfahung des heiligen Sacraments des Leibes und

Blutes Christi unter zweierlei Gestalt" handelt. Sein Mentor

und Freund Magister Helt stand damals bereits mit den
„Wittenberger Lehrern" in Verbindung und versorgte seinen

fürstlichen Schüler mit den nötigen evangelischen Büchern und

erteilte ihm Aufschluß über mancherlei religiöse Fragen. Aus

derselben Zeit, es war im September 1530, datiert auch des

Fürsten erster Brief an Dr. Luther, der uns leider nicht
mehr vorliegt. Aber soviel ersehen wir, daß die Wittenberger
über die innere Hinneigung Georgs zum Evangelium wohl unter

richtet waren, so daß Kaspar Cruciger am 6
. April 1531
dem Magister Helt wünschen kann: „Der Herr erfülle alle deine

Bitten und gebe deinem trefflichen Fürsten seinen Geist zu voll

kommener Erkenntnis der Wahrheit!"
Diese Umwandlung des Fürsten zeigte sich auch in der
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tröstlichen Versicherung, welche er den Städten Bernburg und-

Zerbst gab, daß er ihnen um des Wortes Gottes willen, das
si
e von Gottes Gnade hätten, nicht ungnädig sein wolle. Als

1531 ein Kranker in Dessau das Abendmahl unter beiderlei

Gestalt „heftiglich begehrte", fühlte er sich in seinem Innern
gedrungen, dies nicht zu mehren. Dem Erzbifchofe aber gegen

über, so rieten ihm seine Brüder, möchte er mit seiner evan

gelischen Anschauung einstweilen noch zurückhalten. Doch als

derselbe „Ratspflicht mit Eid" von ihm verlangte, und er den

geforderten Eid leistete, wurde sein Gewissen nicht wenig be

schwert, daß er zum verleugnenden Petrus geworden wäre,

und er bat in seiner Angst seine Brüder um Fürbitte, daß es

ihm, so er gesündigt, von Gott vergeben werden möchte.")

Hiernach fällt die bedeutungsvolle Entscheidung für
das Evangelium in das Jahr 1531. Das war der Wende
punkt seines Lebens. Es mar die Tat einer langsam reifenden
Überlegung. Nicht aus Leichtfertigkeit oder aus Lust zu fleisch

licher Freiheit ist's geschehen, nur Gott zu Ehren und seiner
Seele zum Heil. Auch „nicht Doctoris Martini Lutheri Schrift,

sondern Gott durch der heiligen, alten Lehrer Bücher hat ihn

zum rechten Verstand des Evangeliums gebracht." Er mar

sich wohl bemußt, was er an weltlicher Ehre und menschlicher

Gunst aufgab. Aber er konnte den Fußtapfen feiner Väter

nicht folgen, wo si
e geirrt hatten, sondern hielt es für seine

Pflicht, davon zu weichen und recht zu wandeln. Lange hat
er widerstrebt und die neue Lehre „heftiglich gehasset", doch

er vermochte nichts wider die Wahrheit. „Wenn ic
h

Menschen

noch gefällig wäre, märe ic
h

Christi Knecht nicht", so bekennt

der jugendliche, kaum vierundzwcmzigjährige Fürst. Seine Brüder

folgten ihm auf diesem Wege schrittweise nach, und bald sehen
mir ein edles Kleeblatt junger, fürstlicher Brüder, welche die

treuesten Söhne der evangelischen Kirche werden.

III. Vis Refsrinatisn in Vessa». ' )

Fürst Georg trat mit seinem evangelischen Bekenntnis

nicht sogleich öffentlich hervor. Wohl mar er sich bemußt, daß
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er als Dompropst und Landesherr schuldig sei, das lautere

Gotteswort lehren zu lassen. Doch in der Stille wollte er

erst noch sest und stark werden im evangelischen Glauben. Bald
aber sollte ihm ein äußerer Vorgang die Veranlassung bieten,

ein „ecclesiae ^ew^«^" zu werden, wie ihn später Melanch-

thon nannte, „a6 evellenäuiv et. plantanZum" im Wein

berge des Herrn.'«)
Am grünen Donnerstage, am 28. März 1532, hatte Hof

prediger Ansbach „etwas hart wider die, so die Kommunion
unter zweierlei Gestalt zu empfahen begehrten", gepredigt.

Die Zahl der im Herzen evangelisch Gesinnten war damals

in Dessau nicht mehr gering, und in der nahenden Osterzeit

hatten si
e

ihr Verlangen um so dringender kundgegeben. Da
nun Georg und seine Brüder die Entziehung des Kelches für
„strafbaren, ungebührlichen Ungehorsam wider Gott und die

heilige christliche Kirche" hielten, fühlten si
e

sich unangenehm

davon berührt und besonders durch die „abLuröissiina, ar-

Tuinentä", welche Ansbach vorgebracht hatte. Als deshalb
dem Hofprediger „seine geschwinde getane Predigt mit Güte

untersagt" ward, verließ derselbe, da seine Stellung erschüttert
war, Dessau und wurde vom Kurfürsten von Brandenburg

berufen.

Da der Pfarrer Gregorius Peschel das Predigtamt
nicht versehen konnte, suchten die Fürsten mit allem Fleiß nach
einem geschickten und gelehrten Manne und beauftragten auch

Magister Helt damit, welcher sich damals schon länger zum
Studium in Wittenberg aufhielt und mit den Reformatoren

in enger Beziehung stand. Durch ihn wurden feine geliebten

Fürsten auf einen der nächsten Freunde Luthers aufmerksam,

auf Magister Nikolaus Hausmann, der sein Amt in

Zwickau unter schwierigen Verhältnissen mit großer Umsicht
verwaltet, aber wegen mancherlei Verunglimpfungen 1531 frei

willig aufgegeben hatte. Ein makelloses Leben lag hinter ihm:
man nannte ihn den „kleinen Heiligen". Er wurde besonders
empfohlen als ein alter, gelehrter, erfahrener Priester, wiewohl

nicht verheiratet, doch eines keuschen, züchtigen Wandels, der
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nur zum Frieden und christlichem Gehorsam das heilige Evan

gelium predigen und den Glauben nicht von den guten Werken

scheiden würde. Schon am 29. und 30. Juni treffen wir ihn
in Dessau, wo er in Gegenwart der Fürsten Johann und
Joachim zwei Predigten hält, welche vollen Beifall snnden.
Da aber Georg in dieser Zeit viel auswärts beschäftigt war
und den Magister gern selber hören wollte, verzögerte sich

dessen Berufung. Erst am 8. September predigte er noch ein:

mal vor den drei fürstlichen Brüdern zu Wörlitz, und Georg

hatte bei dieser Gelegenheit eine lange Unterredung mit ihm.
Und so tritt Magister Hausmann, „ein treu Herz und sittiger
Mann, der Gottes Wort fein still und züchtig lehret und lieb

hat", wie Luther ihn rühmt, am 14. September fein Hof
predigeramt an, „um das reine Evangelium zu pflanzen", und

zwar mit dem Versprechen, niemand zu schänden oder zu lästern,

auch keine Zeremonien nach eignem Gefallen zu ändern. „Christus,

unser Herr, gebe seinen reichen Segen dazu, daß er viel Frucht

schaffe!" mit diesem Wunsche begleitet ihn Dr. Luther, und

anch Melanchthon nahm daran freudigen Anteil. So mar

nach reiflicher Überlegung von den Fürsten der erste große

Schritt getan, und si
e bekannten sich jetzt auch öffentlich zur

evangelischen Lehre. In ihrer Freude sandten si
e als Zeichen

ihrer Dankbarkeit an Luther ein Wildschwein. 2°)

In Magister Hausmann hatten si
e eine sehr glückliche Wahl

getroffen. Mit großem Eifer ging er an die Arbeit. Bei seinem
stillen Wesen und seiner milden Gesinnung gewann er bald die

Herzen seiner Gemeinde. Seine Fürsten ermiesen ihm die größte

Freundlichkeit und unterredeten sich oft mit ihm über Religion

und gute Bücher. Demütig bittet er den Fürsten Georg, daß
er für ihn, als einen armen Sünder, unaufhörlich beten möchte,

damit er das Wort Gottes recht teile. Er fühlte sich wirklich
glücklich in seinem neuen Amte und bekannte offen: „Nichts

mangelt mir, ic
h

habe zur Hand, was ic
h nur begehre." ?>
)

Mit dankbarem Wohlgefallen ruhte Luthers Auge auf
den Dessauer Vorgängen. „Unser lieber Herr Gott mach es

alles gut!" diese Worte an seinen Freund Hausmann sind
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der Ausdruck seiner innigen Teilnahme daran. Von jetzt ab

finden mir ihn im regsten Verkehr mit den Anhaltischen Fürsten;
er hat denselben bis zu seinem letzten Atemzug mit großer Liebe

gepflegt. Schon im November wurde er mit Melanchthon und

Cruciger nach Wörlitz geladen, wo auch bei Gelegenheit einer
Jagd der Brandenburgische Kurprinz Joachim II. gegenwärtig
mar. Luther predigte daselbst und is

t

nachher ganz beglückt

von der Liebenswürdigkeit der Fürsten: „Sie haben uns auss
freundlichste und glänzend aufgenommen". Er lobt sie als feine,
geschickte und gottesfürchtige Herren, gelehrt, züchtig in Worten

und Gebärden, freundlich und schamhaftig wie Jungfrauen, in

der lateinischen Sprache wohl geübt und in der Bibel bekannt:

si
e würden ohne Zweifel einen Schatz im Himmel haben, wenn

si
e in der Lehre des Evangeliums beständig blieben. 22)

Daß der Fürsten alte Freunde mit diesem reformatorischen
Vorgehen nicht einverstanden sein konnten, war selbstverständlich.
Mit großem Unwillen hatte Herzog Georg von Sachsen
davon vernommen und beschied deshalb den jungen Fürsten
Joachim, sein Mündel, zu sich, um ihn vor der Fortsetzung des

eingeschlagenen Weges eindringlich zu warnen. Er sei, so sagte

er ihm, von Hausmann, den er einen Buben nannte, auf einen

„schlipperigen Berg" geführt morden und würde ohne Zweifel
vollends herabschlippern, denn aus Wittenberg, aus diesem Loche,

käme nichts Gutes. Fürst Joachim bekannte bescheiden und

doch standhaft seinen evangelischen Glauben und hatte hier, wie

er berichtet, „den ersten kleinen Strauß des Evangelii halben".

Auch an Fürst Georg ließ der Herzog seine Mahnung ergehen:
aus dem Bienenstocke zu Wittenberg fließe nichts anderes, denn

vergifteter Honig, und darum solle man die verdammten Ketzer

fliehen und von sich treiben. Fürst Georg verfaßte, ohne sich

dadurch einschüchtern zu lassen, eine ausführliche Verteidi
gungsschrift; er preist darin die ganze Summa des heiligen
Evangeliums, daß mir aus lauter Gnade allein durch den Glau

ben an Jesum Christum ohne Werke vor Gott fromm, gerecht
und selig würden, lind versichert, solchen Artikel halten, glauben

und bekennen zu wollen, „nicht als ein Lutheranus, son
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dern als ein Christianus". Auf Rat seiner Brüder sandte
er aber dieses Schriftstück nicht ab, um eine mündliche Unter:

«düng mit dem Herzoge abzuwarten, und begnügte sich mit
der Bezeugung, daß si

e bis an das Ende ihres Lebens in der

christlichen Kirche verharren und Christi Nachfolger und wahre

Liebhaber bleiben würden. Besonders eisrig aber bemühte

sich Cochläus, der Theologe am Hose Herzog Georgs, die Fürsten

umzustimmen. Auf die Kunde von der Berufung Hausmanns
schrieb er an Fürst Johann: „Gott weiß, daß ich's herzlich gut
meine und große Sorge habe, daß Mag. Hausmann E. F

. G. se
i

zugeschickt worden aus Luthers practica, daß er soll entweder

E. F. G. samt Ihren Untertanen verkehren und in die Lutherei
ziehen, oder, wo E.F.G. widerstehen, als ic

h hoffe, wie bisher, daß
die Untertanen dadurch einen Groll und Widerwillen schöpfen und
E. F. G. einen Unrat zufügen." So fuche sich Luther an der Fürstin
Margarete zu rächen, bemerkte er; tausendmal besser, das arme

Volk höre gar keine Predigt, als lutherische Predigt. Dann aber
wendete er sich an Fürst Georg, warnte ihn vor Mag. Helt, be

schmor ihn bei dem Andenken seiner Mutter, die das Anhaltische
Volk durch Gottes sonderliche Gnade von aller Ketzerei frei er

halten habe; er solle doch bedenken, daß er schon heute oder

morgen werde Bischof sein können! Es gäbe doch in Frankfurt,

Halle und Leipzig fromme katholische Theologen, die ihn gern
beraten würden, „befragst du aber durch Helt oder Hausmann
den Beelzebub in Wittenberg, so wirst du des Todes sterben!"

Georg antwortete, er möge sür ihn bitten, daß Gott seine

Schritte nach seinem Worte lenke. Er denke nicht daran,
„vom wahren Glauben an Christus und von der allgemeinen

(carkolics) Kirche" abzufallen.^)
Der stärkende Trost eines Luther tat unfern Fürsten

in solchen Zeiten besonders wohl, und nichts war ihnen lieber,
als von ihm Briefe zu empfangen. „Seid getrost, ic

h

habe
die Welt überwunden!" dieses Wort Christi ruft Luther dem

Fürsten Georg zu, und dem jungen Joachim: „Christus führet
in feinem Stegreif gegraben: Ich will deine Feinde legen zum
Schemel deiner Füße", und dem Fürsten Johann, der von ge-
Westphal, Fürst Georg zu Anhalt, «
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wissen großen Fürsten
— der Herzog Georg von Sachsen und

der Kurfürst von Brandenburg werden gemeint sein — jetzt
durch Schreiben abgeschreckt und durch den Hinweis auf die

Väter und die Konzilien eingeschüchtert werden sollte: „Christus
und sein Wort is

t höher, grüßer, mehr und gewisser denn KXXWö

Väter, Konzilien, Kirchen, Päpste! E. F. G. se
i

keck

und fürchte sich nicht vor der Welt Regenten!" Auch Melanch-

thon und Dr. Jonas ließen es an aufrichtendem Zuspruch nicht
fehlen. Am festesten stand Georg: „E. L

.

wollen Gott vor

Augen haben und ihn vor allen Dingen fuchen", mahnt er selber

seine lieben Brüder. Auch Magister Helt mar von großer

Freude ersüllt, weil er gewiß mar, daß die Sache Gottes

Sache war.^)
Mit Umsicht und Weisheit mattete Hausmann in aller

Stille seines Amtes und suchte ohne Überstürzung das reine
Evangelium in die Herzen der Hörer zu pflanzen. An Sonn-
und Festtagen predigte er das Evangelium, aber nicht ohne das

Gesetz, damit das Volk nicht ruchlos würde; in den Wochen
gottesdiensten erklärte er den Katechismus, und den Geistlichen

legte er zur Förderung in der evangelischen Erkenntnis den Ga-

laterbries aus. Die Mißbräuche zeigte er wohl, aber änderte

zunächst nichts. Bald mar unter den Gemeindegliedern Besse
rung zu merken. Fleißig kamen si

e

zur Kirche und hörten an-

dächtig zu. Als er im ersten Jahre seiner Wirksamkeit krank
wurde, waren alle begierig, das Wort Gottes bald wieder aus

seinem Munde hören zu können.^)

Nachdem unter diesen vorbereitenden Arbeiten mehr als

ein Jahr verflossen mar, schien nach Hausmanns Urteil der
Zeitpunkt gekommen, die Mißbräuche im Kultus abzuschaffen.
Aber die Fürsten zögerten noch. Das mißfiel Luther, und er

gab, gleichsam zur Entscheidung drängend, seine Schrift „Von der

Winkelmesse und Pfaffenmeihe" heraus, welche die Fürsten viel

beschäftigte. Endlich, nachdem das Volk mohl unterrichtet und das

Konzil, auf welches man so lange schon vertröstet morden mar,

sich verzögerte, waren si
e mit dem neuen Jahre 1ö34 entschloffen,

dasjenige, was si
e mit dem Herzen glaubten und mit dem Munde
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bekannten, auch mit der Tat zu vollbringen und „mit gött
licher Hilfe und Gebenedeiung anzugreifen". Nicht länger wollten

si
e

jetzt ihren Untertanen die Kommunion unter beider Gestalt

weigern und die alten Mißbräuche dulden, und ergaben sich
dabei gänzlich „in den Schutz und die Verteidigung des lieben

Herrn Jesu Christi". Ein sogenannter „weiter" Kelch, wohl
zweihundert Jahre alt, wurde schon im Januar vom Kloster
Kölbigk in Anhalt gekauft, wo auffallend erweise noch vor nicht
langer Zeit unter beiderlei Gestalt kommuniziert worden mar. 2b

)

Fürst Georg war damals auf der Moritzburg. Der Erz
bisch of, der ihn schwer entbehren konnte, mußte von seiner
evangelischen Gesinnung und erzeigte ihm dennoch nach wie vor

sein Wohlgefallen. Aber als nun die Reformation tatsächlich in

Dessau durchgeführt werden sollte und zu Mittfasten die Zustim
mung des Erzbischofs dazu erbeten wurde, zugleich mit einer

Einladung zur persönlichen Beratung über die nicht länger auf
zuschiebenden Reformen, wurde er höchst ungnädig, stellte mit

Fürst Georg eine förmliche Verhandlung an und erklärte, daß
er nicht gewillt fei, seine geistliche Obrigkeit aufzugeben, und

daß die Fürsten kein Recht zu irgend welchen Veränderungen

hätten. Persönlich aber erschien er nicht; er protestierte nur

gegen die beabsichtigten Neuerungen. Daß er aber ein Mandat

in Dessau würde anschlagen lassen, fetzte Georg voraus und

wünschte dabei nur, daß dasselbe nicht etwa abgerissen und be

schimpft, fondern aufs glimpflichste von der Kanzel verlesen
werden möchte, mit dem besonderen Hinzufügen, warum man

dem Erzbifchofe hierin nicht folgen könne. ^)

In derselben Zeit verheiratete sich Fürst Johann mit
Margarete, der verwitweten Tochter seines Vormundes, des
Kurfürsien Joachim I. von Brandenburg, an dessen Hofe er
mehrere Jahre mit dem Kurprinzen zusammen erzogen war.
Am 15. Februar wurde das eheliche Beilager gefeiert. Der Erz-
bischof sollte das fürstliche Paar kopulieren, und Magister Haus
mann in Gegenwart desselben über die Taufe predigen. Doch
auch hier erschien Albrecht nicht, angeblich wegen Trauer, und

ließ sich durch den Halberstädter Suffragan-Bischof vertreten.

2«
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So waren die Dessauer Fürsten genötigt, in ihrer Eigen

schaft als Landesherren ohne Mithilfe des Erzbischofs das zu.
tun, was si

e als ihre heilige Pflicht erachteten, und Fürst Georg,

mahnte seine Brüder, die göttliche Sache nicht länger zu verzögern,
sondern, wie beschlossen, im Namen des Herrn Jesu Christi
anzufangen. Aus den 16. März wurden sämtliche Geist
liche des Fürstentums, 57 an der Zahl, gleichsam zu einer
SnnodenachDessau beordert, um vor Beginn des reforma
torischen Werkes den Willen ihrer Fürsten zu erfahren und

zu einer schriftgemäßen Spendung des heiligen Sakraments an

gewiesen zu werden. Fürst Georg konnte leider nicht gegen

wärtig fein, aber seine Wünsche und Gebete begleiteten die große

Sache, und mit heiligem Ernst bekennt er: „Der Allmächtige,
dem aller Herzen unverborgen sind, soll mein Gezeuge fein, daß,

fo ich's wüßte, daß dieses dem allmächtigen Gott, Christo Jesu,

unserm Heilande, seiner geliebten Braut, der heiligen christlichen
Kirche, entgegen märe, Gott is

t mein Gezeuge, ic
h mollt's mehren

mit allen Kräften, so viel nur möglich, was ic
h

nicht wehren

kann- daneben wollte ic
h seufzen, meinen und heulen. Weil

ich aber durch die grundlose Barmherzigkeit erkannt,

daß es recht sei und der Wille des Allmächtigen und
unseres lieben Herrn Jesu Christi, bin ich bei meiner
Seelen Seligkeit schuldig und pflichtig, solches zu för
dern, und kann's ohne merkliche Beschwerung meines^

Gewissens nicht sürder aufhalten. Doch is
t mein Rat

und Meinung nicht, daß man jemand zwingen solle, sondern,

daß ein jeder i
n

Christo freundlich berichtet werde." 2«)

Schon vorher hatte Hausmann eine Kirchenordnung
ausgearbeitet, um gleich für den Anfang etwas Bestimmtes zu

haben. Luther aber empfahl die Veröffentlichung nicht und

wünschte lieber, daß sich dieselbe durch die Praxis nach und

nach in den Gemeinden einlebe, und daß den Pfarrern einfach

artikelmeise angegeben würde, was und wieviel si
e

zur Zeit
tun sollten.")
Nun folgte der letzte Schritt. Am grünen Donners

tage, am 2
. April 1534, wurde in der St. Marienkirche zu.
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Dessau zum erstenmal das heilige Abendmahl nach Christi
Einsetzung gehalten und „mit Abtuung etlicher Mißbräuche"
begonnen. Das war ein großer, entscheidender Tag. Hiermit
wurde der Beitritt des Dessauer Fürstentums zur evangelischen

Kirche feierlich vollzogen. Der letzte Teil der Anhaltischen
Lande war jetzt für das Evangelium gewonnen. Und das alles

geschah „trotz des Halleschen Bischofs", der noch in letzter
Stunde den Fürsten Georg davon zurückzuhalten suchte, und

„gegen den Rat, ja unter den Androhungen großer Fürsten".

Aufs sreudigfte war Luther davon bewegt, dankte Gott, der
den drei Brüdern so viel Geistesstärke und solche Einmütigkeit

verliehen, und bat seinen Freund Hausmann: „Sage deinen

trefflichen Fürsten, daß meine armen Gebete für si
e

zum Herrn
aufsteigen." Aber auch andere Stimmen wurden laut: „Viele
maren erfreut, viele betrübt, viele entrüstet, viele gleichgültig." 2!)
Unter den Gegnern der Reformation trat auf die erste Kunde

von dem Vorhaben in Dessau der Kurfürst von Branden
burg auf; er wandte sich mit großem Mißfallen an seinen
Schmiegersohn, den Fürsten Johann, und machte ihm wegen der
Neuerungen ernste Vorhaltungen. Da war es wieder Georg,
der Gelehrte unter den Brüdern, der die eingeführte Ordnung
bem Kurfürsten gegenüber eingehend und gründlich verteidigte

in einem „Bericht von der Lehre und Zeremonien, so

zu Dessau gehalten werden", welchen er in der ungewöhnlich

kurzen Zeit vom 30. März bis zum 11. April ausgearbeitet

hatte. Er wollte darin beweisen, „daß nichts wider Gott, die
heilige Schrift, auch gemeine christliche Kirche gelehrt und getan
werde". Die mit großer Gelehrsamkeit abgefaßte Schrift bringt
neben einer beredten Schilderung der gesegneten Wirksamkeit
des Dessauer Hofpredigers vor allem eine ausführliche Dar
legung der Lehre von der Rechtfertigung, dieser fröhlichen Bot
schaft, diesem Hauptstück des Evangeliums, das dermaßen ge

gründet wäre, daß es niemand umzustoßen vermöchte. Darauf
folgt die damalige Dessauer Gottesdienstordnung und zuletzt
als ausführlichster Teil die Begründung des heiligen Abend

mahls unter beiderlei Gestalt, und das mit einer solchen Be
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lesenheit, daß selbst die Reformatoren darüber staunten. Zum
Schluß lesen wir die bekenntnissreudigen Worte: „Darum kann

uns niemand in diesem allen, ob Gott will, zumessen, daß mir

darinnen aus der Väter Fußtapsen weichen, sondern vielmehr
mir treten wieder in die, aus denen man durch Überredung und

Drangsal gewichen." — Später übermittelte der Fürst dieses
herrliche Zeugnis seines Glaubens in erweiterter Form dem

Herzog Georg von Sachsen, da er keine Gelegenheit gehabt,

sich mündlich ihm gegenüber zu rechtfertigen. Der Herzog aber

brach den wieder angefangenen Briefwechsel mit den Worten

ab: „Alte Hunde sind übel bändig zu machen."^)
Bald nach der ersten evangelischen Kommunion verfiel Fürst

Joachim, der Benjamin unter den Brüdern, in eine lang-
mierige Krankheit, deren Ursache Schwermut und mancherlei
Anfechtung war. Tröstend und aufrichtend stand ihm neben

den andern Reformatoren besonders Dr. Luther mit Briefen
und Besuchen zur Seite, mahnte ihn, srühlich zu sein und sich

guter Gesellschaft zu befleißigen, sendete ihm einen trefflichen

Schachspieler zu, um ihn von schwermütigen Gedanken abzu
lenken, betete für ihn sein Vaterunser und stärkte ihn mit den

göttlichen Verheißungen. Er wurde in dieser Zeit der Leiden
so mit dem jungen Fürsten verbunden, daß er ihn bitten durfte,

bei seinem am 17. Dezember 1534 geborenen Töchterlein Marga
rete „das christliche Amt geistlicher Vaterschaft" zu übernehmen.

Luther war hocherfreut, „daß sich der Fürst in dem christlichen
Werk so gnädiglich erzeiget", und wünschte „dem ganzen Stamm,

Zweigen und Früchten" des Anhaltischen Hauses durch sein
arm pater noster Gottes Gnade. 22)
Und immer herzlicher gestaltete sich mit der Zeit das Ver

hältnis Luthers zu den drei fürstlichen Brüdern. Zu
keinem deutschen Herrscherhause hat er in so naher Beziehung

gestanden, mie zu dem Anhaltischen. An Georg hing er als
an einem Freunde, vergaß aber doch dabei nie den fürstlichen
Stand desselben. Als er einmal durch Magister Helt seinem
lieben Herrn Dompropst sein Vaterunser bestellen ließ, ant

wortete der Fürst: „Dominum 6ocrorem Uartinum pluri
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rnum ssluts, melchs pÄter noster mir hoch angenehm und

tröstlich ist." So durfte er auch die fürstliche Gunst im reichsten
Maße erfahren, und fein Haus und seine Küche wurden von

Dessau mit Hechten, Lachs und Wildbret häufig bedacht. Eine

silberne Kanne war ein besonderes Geschenk fürstlicher Huld.
Wenn er sich zu gunsten anderer an feinen Fürsten wandte,

brauchte er nie zu fürchten, eine Fehlbitte zu tun. Oft war
er als Gast am Desfauer Hofe und hat wiederholt in der St.

Marienkirche gepredigt. In Dessau konnte er nach angestrengter
Arbeit ausruhen, auch sein bekümmertes Herz ausschütten. Ernste
und heitere Gespräche wurden im geselligen Beisammensein ge

führt, oft aber haben diese beiden Gottesgelehrten auch scharf
miteinander disputiert. Manchmal mar so in Dessau eine Anzahl
von Theologen friedlich vereinigt. In allen wichtigen Sachen
wurde Luthers Rat begehrt und eingeholt. Die höchste Aus

zeichnung erfuhr er dadurch, daß er Pate des am 17. März 1540
gebornen Prinzen Bernhard wurde, des dritten Sohnes des

Fürsten Johann. — Neben Luther wurde Melanchthon am

Anhaltifchen Fürftenhofe lieb und wert gehalten, auch Bugen
hagen erfreute sich mancher fürstlichen Aufmerksamkeit, und

Dr. I. Jonas, welcher der ständige Wittenberger Korrespondent
für den Dessauer Hof wurde, wußte ganz besonders Dessaus
Freigebigkeit zu schätzen und hat sich oft an geschenktem Zerbster
Bier gelabt.")
Das Werk der Reformation hatte inzwischen seinen

ruhigen Fortgang genommen. In maßvoller und schonender
Weise wurden die Mißbräuche abgestellt. Der Gottesdienst
wurde in deutscher Sprache gehalten, ebenso das heilige Abend

mahl, „nicht wie die welschen Priester die Messe, wie die Gänse,

wenn si
e

Hafer fressen, megschnattern." Auch der Kirchengesang
»war deutsch; aber diejenigen lateinischen Gesänge, „so untadel-

bar und unsträflich," wurden um der lieben Jugend willen

beibehalten, ^b)
Um aber die vielfach auf dem Lande herrschenden trost

losen Zustände zu beseitigen und die Gemeinden tatsächlich zu
bauen, wurde eine Visitation in Aussicht genommen, zu welcher
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eine Instruktion schon länger ausgearbeitet mar. ^) Die trei
bende Kraft hierbei war Magister Hausmann, der schon 1525

zu Zwickau nichts für nötiger erachtet hatte, als zu visitieren.

Fürst Georg hatte als Archidiakonus und Ordinarius feine be

sondere Erlaubnis dazu gegeben. Er hielt eine Visitation für
feine christliche Pflicht, „sonderlich in diesen gesährlichen Zeiten,

da sich viel Beschwerungen mit den Kirchen, beides der Lehre
und des Gottesdienstes, auch der Güter halben zutrugen." War
es doch ersichtlich, daß das Volk unfleißig zur Kirche kam und

dadurch immer wilder und gottloser werden mußte. Auch waren

viele Pfarrer teils träge, teils ungeschickt zur Verkündigung
des göttlichen Wortes, und den Wiedertäufern und andern irrigen

Lehrern, welche das arme Volk verführten, waren die Türen

geöffnet. Dazu wurde der Besitz der Kirchen und Pfarreien
immer mehr gefährdet und zu weltlichem, ungebührlichem Ge

brauch verwandt. Auch die schuldigen Abgaben wurden zurück

behalten und entzogen. So war eine Visitation „eine hohe,

unvermeidliche Notdurft". Schon am 10. August 1534 erging

an alle geistlichen Prälaten, Pröpste, Pfarrer und Altarleute
des Fürstentums die Aufforderung, sich Donnerstag nach Micha
elis frühe zu Dessau einzufinden, um über ihren Glauben und

ihre Lehre Rechenschaft zu geben, auch ein klares Verzeichnis
aller geistlichen Güter, Kleinodien und Ornate vorzulegen und

der Fürsten gnädige Wohlmeinung zu vernehmen.
Mit beschwertem Gemüt vernahm der Erzbischof davon,

und verbot als der oberste Ordinarius den Geistlichen bei Strafe
und Ungnade, am angesetzten Tage in Dessau zu erscheinen,

weil weltliche Herren in geistlichen Sachen nichts zu schaffen
und keine Neuerung vorzunehnien hätten. Er wandte sich des

halb nicht bloß an die drei fürstlichen Brüder und forderte,

sich dergleichen unordentlichen Vornehmens zu enthalten und

feiner Obrigkeit keinen Abbruch zu tun, fondern verklagte seine
Verwandten, die „der Martinifchen Sekte" anhängig geworden,

auch bei dem Könige Ferdinand und bat denfelben, ihn und

sein Erzstift gnädiglich zu schützen und solch tätlichen Eingriff
in seine Obrigkeit nicht zu gestatten. „Der Mainzer Bischof
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will unsre Visitation stören und verhindern", bemerkte Magister

Hausmann und fügte hinzu: „Wir setzen die begonnene Visitation
fort, ohne uns darum zu kümmern, was jener Bischof von Mainz
dawider unternimmt, ihm selbst, fürchte ich, zum Verderben und

uns zum Heil. Der Herr Dompropst, Fürst Georg, is
t willens, mit

standhaftem Sinn gegen Satans Kirchenregiment zu kämpfen." ^)
Da die Fürsten Georg und Joachim zur Zeit von Dessau

abwesend waren, ging eine „einmütige" Antwort erst zu An

fang Oktober an den Erzbischof ab. Sie verteidigten sich da
mit, daß es nicht ihre Absicht wäre, den Kirchen irgend etwas

zu entziehen, fondern im Gegenteil, die Pfarr- und Kirchen
güter an allen Orten ihrer Herrfchaft treulich und ganz bei der

Kirche zu erhalten, und daß es in Rücksicht auf die gegen

wärtigen Gefahren der weltlichen Obrigkeit als Pflicht ihres
Amtes wohl zustehe, nach ihrem Vermögen Verwüstung der

Kirche zu verhüten und allen Fleiß anzuwenden, daß das Volk

zum Gottesdienst angehalten werde. Von dieser Antwort konnte

freilich Erzbischof Albrecht nicht befriedigt sein, besonders da

dieselbe „etwas langsam" und erst nach dem angesetzten Termine

eingegangen war.^)
Die Visitation hatte „auf Befehl der Durchlauchten und

Hochgeborenen Fürsten und Herren, Fürst Johann, Georg und

Joachim Gebrüder, Fürsten zu Anhalt" tatsächlich schon ihren
Anfang genommen, und nach der ausgegangenen „Ordnung
und Instruktion der Visitation, die Städte und Dörfer der

Herrschaft belangend", follte einer jeglichen Kirche Gelegenheit

verhört, die Jnventarien verzeichnet, auch die Pfarrherren, Richter
und Kirchenleute eines jeglichen Ortes vernommen werden. Ma
gister Nikolaus Hausmann, Pfarrer Gregorius Peschel,
Servatius Krüger und der Bürgermeister Sigismund Wer
nitz waren zu Visitatoren verordnet. Die Hauptarbeit hatte

Hausmann zu tragen. „Eine Last, die ic
h

nicht tragen kann,

wird mir aufgelegt, und ic
h

habe niemand, der si
e mir tragen

hilft", fo klagt er schon vorher, über die Visitation selber er

fahren wir nur wenig, da uns das noch vorhandene Protokoll
Zumeist nur über den Besitz der Kirchen Auskunft gibt und das
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damalige kirchliche Leben nur selten berührt. Klagen werden

genug laut, auch über Adelige und Bauern, aber wie weit eine

Hinneigung zum Evangelium vorhanden mar, wird uns nicht

berichtet. Nur der Pfarrer von Neundorf is
t „nicht fern vom

Reiche Gottes", und nur Neeken allein hat eine lutherische Postille,
ein deutsches Gesangbuch und einen Katechismus. 2«)

Aber mit der Visitation war die Reformation noch nicht
durchgeführt. Es galt jetzt überall zu helfen und zu ordnen,
die ärgsten Mißbräuche zu beseitigen und taugliche Geistliche

zu gewinnen, welche in den Gemeinden das lautere Gottesmort

verkündigen konnten. Die Seele des Ganzen mar auch hier
Magister Hausmann, der gleichsam das Amt eines Super
intendenten bekleidete. Mit Bitten und Flehen treibt er den

Fürsten Georg vorwärts: „O mein Fürst Georg, laß dich nicht
abtreiben von unsers Herrn Jesu Christi heiligen Willenser
klärungen!" Ende November reist er nach Magdeburg, um

sich dort von der schweren Arbeit etwas zu erholen und sich mit

dem Fürsten „über die Visitationsgeschäfte" zu beraten. Da
bei schüttet er dem Magister Georg Helt sein volles Herz aus:

„Wenn nun nicht die Durchführung folgt, was haben mir dann

mit so viel Arbeit und Schmeiß für Nutzen erzielt? O Arbeit
und Betrübnis! Du glaubst nicht, wie notwendig ein Aussichts-
amt ist. Ich, allein gelassen, werde genötigt, mich sremder Sünden
teilhaftig zu machen. Komm mir zu Hülfe, lieber Georg, mit

deinem Trost und setze die Sporen dem Herrn Dompropst in

die Flanken, daß er ohne Furcht fortfahre i
n dem so heilsamen

Werke unsers Herrn Jesu Christi zum Besten der Kirchge
meinden!" Ja noch im folgenden Jahre feufzt er, daß unter
der dauernden Arbeit der „Durchführung der Visitation" seine

Kräfte erschöpft mären. Schon in seiner Kirchenordnung hatte
er gefordert, daß jemand verordnet würde, der die Pfarrer hin
und wieder predigen höre und die Gebrechen, die an ihnen be

funden würden, anzeige. ">)
Daneben lastete noch vieles andere auf Hausmanns schwachen

Schultern. Um jeden einzelnen in der Gemeinde hatte er sich

zu kümmern. Er war ein treuer Seelsorger der Kranken
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und ein Liebhaber der Armen, „denn kranker Mann, armer
.Mann" sagte er. Da die einzige Kirche der Stadt den Be

dürfnissen nicht mehr genügte, wurde auf seine Anregung die

kleine Kapelle des St. Georgenhospitals erweitert und zu Gottes

diensten benutzt. Neben der Kirche wandte er auch der Schule

seine Fürsorge zu. Schon 1533 wurde am Kirchhos von St.
Marien ein neues Schulhaus erbaut, 1536 vergrößert und aus

Zwickau Joachim Greff als Rektor berufen, der ein großer
Freund von Aufführungen biblischer Dramen in der Kirche war. ")
Auch Fürst Georg mar mit Arbeit überhäuft. Bis 1536

blieb er noch im Dienste des Erzbischofes, den er so gern sür
das Evangelium gewonnen hätte. Aber da alle Ermahnungen
bei diesem oberflächlichen Weltkinde unfruchtbar blieben, gab

er fein Amt als erzbischöflicher Rat auf, und begnügte sich mit
der Arbeit als Dompropst und Landesfürft. Neben dem eigent

lichen Dessauer Gebiet suchte er auch nach und nach die Orte
jenseits der Elbe, die nicht zu seinem Archidiakonat gehörten,
sondern der Jurisdiktion des Bischofs von Brandenburg unter
standen, mit evangelischen Geistlichen zu besetzen, die aber der

Bischof, besonders wenn si
e

verheiratet waren, nicht weihen und

zulassen wollte. Das brachte manche Unzuträglichkeiten mit sich.
Denn so sehr er es beklagte, mußte durch dies Verhalten die

Ordnung der Kirche zerrissen werden, und das vornehmste Stück

des Amtes, welches die Bischöfe hatten, nämlich Priester zu
ordnen und die Ämter zu besetzen, konnte unter diesen Ver

hältnissen dem Brandenburger Bischof nicht erhalten bleiben.

Der Fürst ließ deshalb die Geistlichen Anhalts jetzt in Witten

berg ordinieren.")

Besondere Sorgfalt richtete er auf die Verwaltung der

geistlichen Güter. Nirgends verwandte er dieselben zu eige
nem Nutzen, nur zur Ehre Gottes und zur Unterstützung der

Geistlichen, Kirchen und Armen. Klöster hatte das Dessauer
Land nicht; nur einige Barfüßermönche aus Zerbst wohnten

in Dessau, um zu betteln. Das Jungfrauenkloster in Cos
wig ging ganz von selbst ein, und die Einkünfte desselben
wurden der Psarre zu Dessau überwiesen, ebenso die Güter
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der Bruderschaft des Kalands, nachdem dieselbe, weil ganz
und gar verweltlicht, aufgelöst war. Das Kloster München-
Nienburg wurde nach vielen Irrungen in Gemeinschaft mit

Fürst Wolfgang trotz des Widerspruchs des Abtes Bernhard
reformiert, zuletzt aufgehoben, und das Kloster zu milden Stif
tungen verwandt.

Die Marienkirche zu Dessau, welche Fürst Ernst erbaut,

aber nicht fertiggestellt hatte, wurde in diesem Zustande Jahr
zehnte lang benutzt. Erst 15.87 nahmen die sürstlichen Brüder

den Bau aufs neue in die Hand und vollendeten ihn 1541,

bauten auch den alten Turm, als dieser 1550 einstürzte, mit

großen Kosten wieder auf.")
Im Frühjahr 1538 war in Z erb st ein großer Fürsten

tag. Da der dortigen Kirche zur Zeit ein „stattlicher" Pfarrer
mangelte, hatte der Kurfürst von Sachsen seine Einwilligung

gegeben, daß sich Dr. Jonas, den die Zerbster gern dauernd
gehabt hätten, wenigstens auf einige Zeit zu einem Prediger

daselbst möge gebrauchen laffen. Bei diesem Aufenthalte ar

beitete er, von Fürst Georg dazu beauftragt, eine Kirchen
ordnung aus, um die damals in Zerbst unfertigen kirchlichen
Verhältnisse zu regeln. Wiederholt treffen mir ihn deshalb

zur mündlichen Verhandlung in Dessau. Aber diese „Oräi-
n-ni« ecclesisrum", wenn si

e

auch von Fürst Georg gebilligt

sein sollte, is
t Entwurf geblieben und nie zur Einführung g
e

langt; wohl aber hat si
e die Richtschnur für die nachherige

Gestaltung des Kirchenmesens in Anhalt gegeben.")
Bald darauf sollte Nikolaus Hausmann, Dessaus erster

evangelischer Geistlicher, nach sechsjähriger Tätigkeit sein Amt

verlassen. Luther schätzte ihn vor vielen andern, sah i
n ihm

das Vorbild hoher christlicher Sittlichkeit, „qu-ie nos 6ocemns,

ille iscit", sagte er, und oft begrüßte er ihn scherzend und

doch ernst mit den Worten: „Heiliger Nikolaus, bitte für uns!"

Er hatte schon länger daran gedacht, ihn von Dessau fort
zunehmen, da bei feinen sinkenden Kräften die Arbeitslast zu

groß und der Aufenthalt in Deffaus sumpfigen Niederungen

seiner kränkelnden Gesundheit nicht besonders zuträglich mar.
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So kam Hausmann der Ruf nach seiner Vaterstadt Freiberg

nicht unwillkommen, obwohl er sagen konnte: „Ohne meine

Schuld werde ic
h

abberufen werden." Aber da er sich der

Kirche in seinem Vaterlande zu dienen sonderlich schuldig er

kannte, wollte er die Vokation nicht abschlagen. Nur ungern

entbehrten die Anhaltischen Fürsten ihren erprobten und ge

schätzten Seelsorger. Doch in Rücksicht auf die „hohe Not'

dürft" in Freiberg und auf den ausdrücklichen Wunsch des

Kurfürsten von Sachsen entließen si
e ihn mit dem ehrenvollsten

Zeugnis, daß er getreulich gepredigt, christlich gewandelt, die

Armen geliebt, gute Ordnung eingerichtet und erhalten, und

mit der Hoffnung, daß er auch dort mit Gottes Hilfe bei dem

heiligen Evangelium sich fleißig erzeigen werde. So nahm er

Abschied und bat seine geliebten Fürsten: „E. F
. G. werden

ja mein im Gebet nicht vergessen." Er ahnte nicht, wie nahe
sein Ende mar. In Freiberg angekommen bestellte er noch
durch Magister Helt Grüße an seine gnädigen Fürsten, an die

Geistlichen und alle Bekannten in Dessau, die er namentlich

aufführt, auch an „die armen Leute allesamt im Spital" und

empsahl si
e alle der Gnade Gottes. Seinen Fürsten aber sendet

er. in Erinnerung an den Harzer Bergbau, noch zwei Tage
vor seinem Tode Erz aus den dortigen Bergwerken mit dem

Wunsche: „Der allmächtige Gott beschere E. F. G. reich
Erz nach seinem Gefallen, zu seinen Ehren und Gedien armer
Leut, und wollen ja von Gottes Wort nicht weichen,
noch durch einige List oder Freundschaft sich abreißen lassen."

Fürst Johann fügte diesem Briefe die beweglichen Worte

hinzu: „Magister Hausmanns letzte Predigt an uns." Denn

am 3
. November, am Ll). Trinitatissonntage, wurde er wäh

rend seiner Antrittspredigt infolge der ungewöhnlichen Gemüts

erregungen der letzten Wochen von einem Schlaganfall betroffen,

daß er auf der Kanzel niedersank und noch an demselben Abende

„in dem Herrn fein entschlief". Luther meinte heiße Trä
nen über diesen Verlust und sprach: „Wir haben einen heiligen
Mann gesehen, so ein mahrer Christ war: wenn Hausmann
kein Heiliger war, so bin ich's wahrlich auch nicht." Auch Fürst
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Georg setzte ihm noch ein bleibendes Denkmal: „Der Allmächtige

hat uns den frommen Hausmann gegeben, welcher nicht allein

christlich gelehrt, sondern auch die Lehre mit seinem guten Wesen be

wiesen hat, und mag er wohl wegen seiner Sorgfalt, die er für
die Armen getragen, der andere Chrysostomus heißen."")

Luther hatte den Fürsten versprochen, sür einen „frommen

gelehrten und sittigen Prädikanten" an Hausmanns Stelle zu
sorgen. Aber da allenthalben Mangel war, auch die Pest in

Dessau herrschte, blieb die Hospredigerstelle längere Zeit un

besetzt. Erst 1540 werden uns Magister Urbanus Müller
und Jacob Steyrer als Hofprediger genannt. In dem
selben Jahre wurde auch, da der Pfarrer Peschel gestorben
war, Severinus Stahr von Bernburg als Psarrer nach
Dessau berufen. Ihm folgte 1548 Magister Ägidius Faber
und später Nikolaus Kramer, der bis nach dem Tode des
Fürsten Georg seines Amtes waltete.")

Große Freude gewährte es dem Fürsten, als Dr. Luther
1541 die Revision seiner Bibelübersetzung vollendet hatte.
Von dieser Bibelausgabe ließ er drei Prachtexemplare her
stellen, von welchen das eine noch auf dem Rathaufe zu Zerbst

aufbewahrt wird, und kaufte zugleich einige hundert Exemplare

desselben Druckes, welche er an die Kirchen des Landes als

„die echten, unverfälschten Originalia" verteilen ließ, damit

si
e in den Kirchen gebraucht und auch den Nachkommen zugute

mit Fleiß ausbemahrt werden sollten. Bei Ubersendung der

selben veröffentlichten die Desfauer Fürsten gemeinsam mit Fürst

Wolfgang einen heute noch bedeutsamen Erlaß, in welchem

die Geistlichen bei Pflicht ihres Amtes gemahnt werden, ein

gedenk des jüngsten Gerichts, das göttliche Wort mit allem

Ernst und Fleiß zu lesen und zu betrachten, dasselbe einfältig,
rein und lauter dem Volke zum Trost und Heil zu predigen
und darin bis an das Ende fest und beständig zu beharren;

und ebenso werden die lieben Untertanen erinnert, sich in keinerlei

Wege vom Worte Gottes abhalten zu lassen, auch sich eines

christlichen Wandels auss höchste zu befleißigen, damit der

teure Schatz unverrückt auf die Nachkommen käme.")
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Anläßlich einer neuen Kirchenvisitation 1541 liegen
uns zwei Verordnungen des Fürsten Georg vor, „als des

obersten Predigers im ganzen Fürstentum Anhalt". Sie ge

währen uns einen Einblick in das kirchliche und sittliche Leben

jener Zeit und entwerfen uns durchaus kein anziehendes Bild.
Die Geistlichen werden bei Strafe gemahnt, sich des Zechens
und unnötigen Disputierens und Räsonnierens in den Schenken
zu enthalten und die befohlenen Schäflein mit der rechtschaffenen

Lehre des heiligen Evangeliums fleißig und treulich zu weiden,

damit si
e

einst bei der Rechenschaft vor dem obersten Hirten
als getreue Haushalter befunden werden möchten. Überaus

traurig scheint es nach der zweiten Verordnung in den Gemeinden

ausgesehen zu haben: man behandelte das göttliche Wort ver

ächtlich und verunehrte dasselbe mit schändlichem Wesen, mit

Gotteslästerung und aller Bosheit; während des Gottesdienstes
trieben sich die Männer in den Bierhäusern umher und ver

kehrten mit unzüchtigen Weibern; die Ehe wurde nicht heilig

gehalten, und mancherlei lose Leute entliefen ihren Frauen und

verehlichten sich anderwärts wieder; den Katechismus zu lernen

waren viele unwillig, und wenn sie verhört werden sollten, entliefen

si
e dem Geistlichen aufs Feld. Darum sollten alle, die ein

schändliches Leben führten, in gebührliche Strafe genommen
werden, ebenso diejenigen, welche bei der Visitation im Verhör
ungeschickt befunden würden; und die Pfarrherren und Richter

sollten dabei nicht etwa durch die Finger sehen, sondern, wenn

nötig, sogar dem Fürsten davon Anzeige machen.")

Nach und nach wurden in Anhalt die kirchlichen Ver

hältnisse auch nach ihrer rechtlichen Seite geregelt. Im
März 1545 erließen die Fürsten Johann, Georg und Joachim
die erste landesherrliche Kirchenordnung, welche zunächst
freilich nur für das Zerbster Land bestimmt mar, aber durch

welche die kirchliche Verfassung des ganzen Anhalt zum ersten
mal in geordnete Wege geleitet wurde. Sie war zu gleicher

Zeit eine ausführliche Instruktion für den Superintendenten
von Zerbst. Um Johannis 1544 war nämlich Dr. Theodor
Fabricius von Wittenberg auf Veranlassung des Fürsten
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Georg zum Pfarrer an St. Nikolai in Zerbst berufen morden.

Dieser gewann bald das Vertrauen feiner Fürsten und wurde

schon 1545 auf dem Schlosse zu Zerbst von Fürst Johann im
Namen der Fürsten Georg und Joachim und in Gegenwart

der Geistlichen, Schulmeister, des Rates, der Schoppen, des

fürstlichen Kanzlers und Hauptmanns verordnet und investiert,

der Stadt und des Landes Zerbst Superintendent zu sein.
Nachdem ihm alle gebührlichen Gehorsam zugesagt, wurde noch

ein besonderes Schriftstück des Fürsten Georg verlesen, daß

es die Notdurst erfordert habe, in der vornehmsten Stadt des

Landes einen Superintendenten zu haben, welcher auf das

Leben und die Lehre der Pfarrer und Kirchendiener Aufsehen
haben sollte, damit dem befohlenen Volk das göttliche Wort

ohne Verfälschung vorgetragen, die Bibel, die Augsburger Kon

session und deren Apologie wohl studiert und der Katechismus

mit emsigem Fleiß getrieben und ausgelegt werde. In der
eben erlassenen Kirchenordnung aber wurde diesem neuen Super

intendenten noch eine besondere Stellung eingeräumt. Er hatte
mit denen, die dazu verordnet werden sollten, bis auf weiteres

die Ehesachen nicht allein in seiner Superintendentur, fondern

auch im ganzen Fürstentum zu verhören und nach göttlicher

Schrift und ehrbaren, beschriebenen Rechten zu entscheiden. So

haben wir hier den Anfang eines Konsistoriums, mit
Dr. Fabricius an der Spitze, welcher damit gleichsam den

übrigen Superintendenten des Landes vorgesetzt wurde. Freilich

die höchste Instanz war Fürst Georg selber, „der oberste Prediger

im ganzen Fürstentum." Doch diese Ordnung und dieses so

genannte Konsistorium war zunächst nur provisorisch gedacht,

denn Fürst Georg hoffte immer noch, daß sich die Bischöfe

auf ihre wahre Pflicht besinnen würden. Sollten si
e aber

dauernd dem Evangelio widerstreben, dann hatte der Fürst

nach seiner Kirchenordnung schon einen General-Superin
tendenten über das ganze Fürstentum im Auge, der dann

gewissermaßen die Stellung eines Bischofs innehaben sollte.")
Bald nach der Ernennung des Dr. Fabricius zum Superin

tendenten verordneten die Fürsten eine abermalige Visitation.
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Nach der Pollmacht vom 26. Juni 1545 wurden dem Super
intendenten als Visitatoren der Hauptmann Hans Statins,
der Pfarrer von St. Bartholomäi Huldrich Bullinger, der
Bürgermeister Laurentius Furmann, der Schopps Andreas
Lamprecht und der Schosser Urban Seling beigegeben. Sie

hatten volle Macht, alle Kirchen mit geschickten und geeigneten

Kirchendienern zu versehen und in denselben christliche Zere
monien usw. der heiligen Schrift gemäß auszurichten. So zogen

si
e

zu allen Kirchen, verhörten die Hausväter und Hausmütter
im Katechismus, besahen Kirchen und Psarrhäuser, auch die

Bücher der Pfarrherren und ihren Fleiß im sru6i« und

fragten in den Häusern auf Eid und Gemissen nach ab

handen gekommenen Kirchengütern. Die Nachrichten, die uns

von dieser Visitation noch vorliegen, sind leider nur spärlich

und dürftig.

Hiermit schließt die Reformationsarbeit in Anhalt. Mit
großer Weisheit, ohne daß man dabei irgend welche Überstürzung

mahrnehmen könnte, hatte Fürst Georg das Werk durchgesührt.
Keine Ausschreitungen waren vorgekommen, wie vielfach ander

wärts. Nur ein Ziel stand ihm dabei vor Augen: „Das
ewige Verderbnis der Seelen abzuwenden, Gebrechen zu wandeln,

zum sittlichen Leben zu ermahnen, zu trösten und zu stärken."

Das uneingeschränkte Lob gebührt den trefflichen sürstlichen
Brüdern und vornehmlich Georg. Sein Name bleibt mit dem

Werke der Reformation in Anhalt für alle Zeit verbunden.

Er hat gesäet und gepflanzt, und der Herr gab das Gedeihen.
Was Luther von ihm und seinem Bruder schon 1533 geschrieben,

ihr Name wachse von Tag zu Tag durch Gottes Gabe in Segen
und Gunst bei allen Menschen zu einem süßen Geruch, das

war in Erfüllung gegangen. Luther hatte recht, wenn er an

Fürst Johann schrieb: Hätten wir nur drei solcher Fürsten an
der Spitze der Kirche, si

e würde bald durch Sittlichkeit erneuert

werden. Darum war's auch seines Herzens tiefster Wunsch
und Gebet: „Christus se
i

mit allem, was Anhalt is
t und

heißt!"«)

Westphal, Fürst Beorg ,u Anhalt, 3
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IV. Wirksamkeit nach auZzen.

Trotz seines Wirkens in der Stille war unser Fürst in
weiten Kreisen bekannt geworden. Seine Gelehrsamkeit, feine

Herzenslauterkeit und sein ruhiges, bescheidenes Wesen wurde

überall geschätzt und sein Rat gesucht.
Als Ende1535 eine Gesandtschaft des englischen Königs

Heinrich VIII. in Wittenberg erschien, um nicht bloß über die
Aufnahme in das evangelische Bündnis zu verhandeln, sondern

auch einige namhafte evangelische Männer nach England ein

zuladen, wurde von diesen Gesandten, deren Sache sich freilich

nachher zerschlug, namentlich Fürst Georg in Aussicht ge
nommen. 5>)

Besonders in der Schönitz'schen Angelegenheit trat Fürst
Georg als ein Helfer und Friedensstifter an die Öffentlichkeit.

Erzbischof Albrecht hatte Hans Schänitz, seinen vertrauten Rent

meister, wegen angeblicher Betrügereien gefangen nehmen und

nach kurzem Prozeß am 21. Juni 1535 auf dem Giebichenftein
an den Galgen hängen lassen. Antonius Schönitz wollte die

Unschuld seines Hingerichteten Bruders an den Tag bringen
und hatte dazu dessen hinterlasfene Schriftstücke in Sicherheit

gebracht und wollte si
e

nicht herausgeben. Deshalb ließ der

Erzbischof alle Schönitz'schen Güter mit Beschlag belegen. Nun

folgte ein jahrelanges Anklagen, Streiten und Verhandeln.

Fürst Georg wurde von beiden Parteien zum Schieds
richter ausersehen. Auch Luther nahm sich der Sache an, da
mit des armen Hans Schönitz Blut von dem Kardinal, diesem
„unverschämten, bösen Wurm", nicht verscharrt und verdeckt
würde, und meinte, derselbe wolle die Angelegenheit nur in Ver

zug bringen. Es war ihm überhaupt unlieb, daß „ein so treues

Herz", wie sein Fürst, der so gern zum Frieden ausgeglichen

hätte, sich mit diesem üblen Handel befassen mußte und soviel

Arbeit davon hatte. Mancherlei Verhandlungen wurden ge

pflogen, auch zu Dessau und Wörlitz. Auch Dr. Jonas wurde
mit hineingezogen und schrieb dem Fürsten: „E. F. G. und ic

h

armer Diener handeln uns an diesen Sachen krank." Aber
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«lle Vergleichsversuche verliefen resultatlos, bis endlich 1541

wenigstens der Witwe und den Kindern des Getöteten die be

schlagnahmten Güter zurückgegeben wurden. Aber erst nach dem

Tode des Erzbischofs konnte die ganze Sache endgültig bei

gelegt werden. 52)
Als im Februar 1537 der Konvent der Evangelischen zu

Schmalkalden gehalten wurde, und neben Fürst Wolfgang

auch die Fürsten Johann und Joachim mit ihren Theologen,
dem Superintendenten Schlaginhaufen aus Cöthen und Pfarrer
Dr. Feigenbutz aus Zerbst daran teilnahmen, mahnte Georg,
alle Mittel und Wege zu versuchen, welche zur ehrlichen, christ
lichen Einigkeit sühren könnten, und warnte seine Brüder, „sich
ja nicht außerhalb der billigen Defension führen zu lassen";
man solle die Saiten garnicht zu hart spannen, keine Defension
fingieren und den Kaiser nicht zum Kriege reizen, da es Leib

und Seele vieler frommen Unschuldigen gelte. Sehr getröstet
war er, als er vernahm, „daß sich die Sachen zu bessern Wegen

schicken wollten". Die Schmalkaldischen Artikel unterschrieben

«uch die Anhaltischen Theologen.^)

Es war gleichfalls im Jahre 1537, daß unserm Fürsten
von dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg ein
Vorschlag über Mittel und Wege zur Wiederherstellung der

Einigkeit zwischen den Ständen des Reiches unterbreitet wurde,

in welchem den Evangelischen mancherlei Zugeständnisse gemacht
wurden. In einem längern Gutachten legte Georg seine evan
gelische Anschauung dar und zwar über Rechtfertigung, Zere
monien, Konzil, Abendmahl und Messe und machte in einem

zweiten Schriftstück selber positive Vorschläge, in welcher Weise
die Fürsten deutscher Nation in Sachen der Religion eine Ver

einigung aufrichten könnten, damit das arme Volk nicht so
jämmerlich durcheinanderlaufe und irre. 5*)

Bei dieser ersten Begegnung auf dem Gebiete der Religion

zwischen den jungen verwandten und befreundeten Fürsten aus

dem Hause der Hohenzollern und Askanier blieb es nicht. Jo
achim II. wollte zwischen dem Kaiser und den Schmalkaldischen
Bundesfürsten vermitteln. Die Verhandlungen im Februar

3*
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1539 zu Frankfurt a. M. verliefen zunächst ungünstig. Gerade
deshalb ermutigte Georg den Kurfürsten, wünschte ihm zu seiner

Friedensarbeit göttlichen Beistand und Gnade und bat ihn, nicht
davon abzulassen, damit das beiderseitige Mißtrauen schwinde
und man sich eines beständigen Friedens gewißlich vertrösten
könne. Das Ergebnis mar der sogenannte Frankfurter Anstand.

Endlich wurde auch Kurfürst Joachim II. für das Evan
gelium gewonnen und sicherlich zumeist unter dem milden Einflüsse

Georgs. Am 1. November 1539 empfing Joachim das heilige

Abendmahl unter beiderlei Gestalt und öffnete damit sein
Land der Reformation. Da konnte es Fürst Georg nicht unter»

lassen, seinem nun um so liebern Freunde gegenüber in einem

überaus herzlichen Schreiben seine Freude darüber zu bezeugen

und Gott zu danken für solche unaussprechliche Gnade und den

Kursürsten zu bitten und zu mahnen, Satans Hinterlist alle

wege zu erkennen, um in der heilsamen Lehre fest bleiben zu
können. Der Kurfürst antwortete ihm mit dem guten Bekennt

nis: „In äeo sperabo, non timebo, Hincl tacier ruiki Komo?"
und lud ihn zu einer Besprechung über die zu erlassende Kirchen
ordnung ein, mit deren Ausarbeitung der Fürst im Auftrage

Joachims schon beschäftigt war. Denn wenn der Kurfürst gleich»

sam unabhängig von Luther, dem er nicht freundlich gegenüber

stand, die Kirche seines Landes nach evangelischen Grundsätzen

gestalten wollte, so konnte er mit dieser grundlegenden Arbeit

keinen bessern betrauen, als seinen srommen und gelehrten

Freund, dessen milden Sinn und Weitherzigkeit bezüglich der

kirchlichen Zeremonien er besonders schätzte und dem er gewiß

für sein inneres Leben zum wärmsten Danke verpflichtet war.

Noch bis in den Sommer des folgenden Jahres zog sich die

Fertigstellung und Veröffentlichung dieser Kirchenordimng hin,

als deren eigentlicher Schöpfer der Hauptsache nach Fürst Georg

von Anhalt anzusehen ist.
Eine rege Aufmerksamkeit widmete der Fürst den 1540

und 1541 stattfindenden Religionsgesprächen. Wenn er

sür den Frieden neue Wege gebahnt sah, tonnte er nicht anders

als mithelfen. Auch der Kaiser suchte, da viele andere Sorgen
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«auf ihm lasteten, den Frieden. Darum forderte er die Evan

gelischen auf, sich schlüssig zu machen, wie die streitigen Religions
artikel verglichen werden könnten. Sie waren dazu am 1. März
1540 zu Schmalkalden versammelt. Fürst Georg hatte seine
Stellung dazu in einem schriftlichen Bedenken dargelegt, das mit

der Wittenberger Anschauung übereinstimmte. Sie verlangten
vom Kaiser eine öffentliche Besprechung, in welcher über die

Religion frei und gründlich nach Gottes Wort verhandelt werden
könnte. Der Kaiser kam den Evangelischen entgegen durch den

Konvent in Hagenau, der aber unfruchtbar verlief. Das

Religionsgespräch zu Worms hatte denselben Mißerfolg. Fürst
Georg ließ sich von dem Fortgange der Verhandlungen genau

Bericht erstatten. Darauf wurde der Reichstag zu Regens
burg ganz besonders zur Aussöhnung zwischen den Religions
parteien berufen. Hier hoffte Georg Entscheidendes und ordnete

deshalb in seinen Landen eine besondere Fürbitte an. Seine

Brüder waren mit ihrem Kanzler in Regensburg gegenwärtig.
Das Kolloquium begann auf Grund einer vom Kaifer vorge

legten vermittelnden Schrift, des sogenannten Regensburger
Buches, dem Fürst Georg freilich nicht zustimmen konnte.

..Unser Atlas Philippus", fo berichtet der Anhaltische Kanzler,
„trägt allein die ganze Last der Geschäfte." Anfangs war der

Fürst mit den Verhandlungen zufrieden, merkte aber bald, „daß
es gleichwohl allerlei Haken gewinne". Der Artikel von der

Rechtfertigung war ihm nicht klar genug bestimmt. Die unnötige
Frage von der Transsubstantiation, so meinte er, hätte man

absichtlich hervorgesucht. Sie hoffen, schreibt ihm Luther, uns
damit zu verunglimpfen und unter den Papst zu bringen. Daß
dabei die wahre Gegenwart des Leibes und Blutes des Herrn
bekannt wurde, das gefiel dem Fürsten wohl und war ihm ein

gewisses Zeugnis wider alle Schwärmerei. Schon am 22. Mai
mar das Kolloquium zu Ende, und wieder war es resultatlos
verlaufen, denn eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Da
wurde als letzter Versuch eine Deputation nach Wittenberg

zu Luther verordnet, um ihn zu vermögen, dahin zu wirken, daß
wenigstens eine gewisse Verständigung erzielt würde. Neben dem
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Brandenburger Kurfürsten und dem Fränkischen Markgrafen

Georg wirkte auch zum großen Befremden des Kurfürsten von

Sachsen Fürst Johann von Anhalt für diese Gesandtschaft,

welcher sich von Dessau aus Fürst Georg anschließen sollte,

dessen Friedensliebe man kannte, und der ganz besonders dazu

auserfehen war, weil er bei Luther eine einflußreiche Stellung,

hatte; aber si
e vergaßen, daß er niemals dazu gewillt mar,

irgend etwas von der evangelischen Lehre preiszugeben. Auch
Dr. Luther war für eine derartige Vermittelung nicht zu gewinnen
und um fo weniger, da er die Uberzeugung hatte, daß es den

Gegnern nicht ernst sei, „mit Gott und nach der Schrift
vertragen zu werden". So war auch diese von Fürst Georg

so hoffnungsvoll begrüßte Vergleichsverhandlung vergeblich ge

halten worden. 55)

Trotz dieser bittern Enttäuschungen wollte er doch an

seineni Teile nicht versäumen, noch weiter für den Frieden zu
wirken und wandte sich deshalb am 2

. Juli 1541 in einem

freimütigen Schreiben an den Kaiser selbst, dem er die

redlichsten Absichten zutraute, um die verleumderischen Ver

dächtigungen gegen die Evangelischen zu zerstreuen. Er legte
ihm darin seinen eigenen innern und äußern Werdegang zum
Evangelium klar, zeigte ihm die offenbaren Mißbräuche des

Papsttums und die Übereinstimmung der Lehre der Protestanten
mit der heiligen Schrift und bat ihn, sich bei seinen hohen
Gaben und seinem redlichen Willen aus der Bibel selber zu

unterrichten und vor allem nicht zu gestatten, daß jemand um

der in Regensburg streitig gebliebenen Artikel willen beschwert
würde, da sonst Unfriede daraus entstehen möchte: „In diesem
allen tun E. K. M. ein Werk, das einem christlichen Regenten
gebührt, dem Allmächtigen höchlich angenehm und ganzer Christen

heit und deutscher Nation zugute, E. K. M. selbst seliglich und
emiglich rühmlich." Und da ihm von seinem aus Regens

burg zurückgekehrten Bruder Johann berichtet wurde, daß der

Kaiser den Brief gelesen, übersandte er demselben zugleich mit

den beiden Katechismen Luthers ein zweites Schreiben, „ob

vielleicht daraus Ihre Majestät durch göttliche Gnade zur
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Seligkeit etwas Nutzes erlangen möge". Noch eindringlicher
redet er darin dem Kaiser ins Gemissen, stellt ihm den Jammer
der Kirche vor Augen und die große Gefahr der göttlichen

Strafe; darum wolle, fo bittet er, der Kaiser den Heuchlern
kein Gehör geben, fondern die Schrift selber studieren: „E. K.
M. könnten mit einem Streiche alle Ursachen so vieler schäd
licher Jrrfale hinwegräumen, damit die Kirche in ihre alte
Ordnung treten würde." Doch auch diese wohlgemeinten Vor
stellungen erzielten nicht den gewünschten Erfolg.^)
Später versuchte es Georg noch, den Erzbischof Albrecht

zu beeinflussen, daß er in versöhnlichem Sinne auf den Kaiser
wirken und dessen frommes Herz in der wahren christlichen

Lehre unterrichten wolle, damit endlich die offenkundigen Miß
bräuche in der Kirche abgetan werden möchten und ein bestän

diger Friede gesichert würde, denn so würde der „liebe" Kaiser

„auch des Herrn Jesu Christi ein sonderlicher, nützer Diener"
und der Erzbischof „ein tüchtiges Werkzeug" dazu. 1544 mieder

holte er noch einmal dieselbe Bitte und wünschte es von Herzen,

daß in der ganzen Christenheit Ruhe und freundlicher Friede

einkehre. Aber alle feine mit vieler Wärme ausgesprochenen

Ermahnungen und Bitten blieben leider ohne die beabsichtigte

Wirkung, und der Erzbischof, .der vor allen andern Fürsten
ein groß Gehör und Ansehen" bei dem Kaiser hatte, blieb nach
wie vor der böse Verfechter des Alten, der feingebildete, aber

oberflächliche Weltmann, gefangen von Geldgier und Genuß
sucht, aber ohne offenes Herz für die Wahrheit.
1541 bot sich Gelegenheit, dem für das Evangelium fo

überaus tätigen und wegen feines Charakters wie feines Ge

schlechtes auch bei den Katholiken angesehenen Fürsten Georg
das erledigte Bistum Naumburg zu verleihen. Seine Wit
tenberger Freunde wünschten es so dringend, empfahlen ihn

dem Kurfürsten von Sachsen mit dem besten Zeugnis und nahmen

ihn auch gegen den Verdacht in Schutz, als ob er der Regens

burger Gesandtschaft wegen zum Flickwerk geneigt wäre, da er

nie dafür gewesen sei, daß die Regensburger Artikel, die er

dem Brandenburger Kurfürsten gegenüber vollständig und gründ
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lich widerlegt habe, von den Evangelischen sollten angenommen

oder vermummelt werden. Aber obwohl si
e bezeugten, daß er

in der Lehre nicht wanken werde, obwohl Or. Luther noch be

sonders hinzufügte, daß er dem Fürsten Georg wohl ein Größeres
anvertrauen könnte, und Dr. Jonas, daß der Fürst die reine

heilsame Lehre mit beiden Fäusten festhalten werde — der Kur
fürst, der nicht bloß Förderung der evangelischen Sache, sondern

ebenso die Vergrößerung seiner Macht im Auge hatte, fürchtete,

daß Georg als ein geborner Fürst den dahinzielenden Ver

änderungen im Naumburger Stift sich nicht willig fügen werde,
und suchte darum den Vorschlag der Wittenberger Theologen

unter allerlei Vorwänden zurückzuweisen und bestimmte Nikolaus

von Amsdorf für das Bistums«)
Bekannt is

t die Friedensarbeit des Fürsten Georg bei der

sogenannten Wurzener Fehde bei welcher die Ein

bringung der Türkensteuer dem Kurfürsten von Sachsen die

willkommene Gelegenheit bot, das katholische Wesen in dem

zum Meißner Bistum gehörigen Amt Würzen, über welches
neben dem Kurfürsten auch Moritz von Sachsen gewisse Hoheits

rechte auszuüben hatte, zu beseitigen. Beide Fürsten gerieten

darüber in jähen Zwist. Beider Heere lagen sich schon kampf

gerüstet gegenüber. Luther nahm sachlich für seinen Kurfürsten
Partei, war aber auch mit dem hitzigen Zufahren dieses nicht

einverstanden und hatte beiden Fürsten einen offenen, derben

und wuchtigen Sendbrief geschrieben, der schon i
n der Druckerei

war und beiden die „ewige Schande" dieses Krieges ernst ins

Gewissen schob; schon mar er willens, dieses Mahnmort schleunigst

„in beide Heere zu schicken". Da mar es Fürst Georg, der

durch einen eilenden Boten Dr. Luther freundlich mahnen ließ,

sich zu mäßigen und seine Schrist lieber zurückzuhalten. Luther
wurde durch des Fürsten Sanftmut tief bewegt, und zum Glück

trat Landgraf Philipp rechtzeitig als Vermittler zwischen die er

hitzten sächsischen Vettern. So konnte Luther seine zornige Schrift
vom Drucker zurückholen lassen. In großer Demut sprach er
die schönen Worte: „Fürst Georg is

t

frömmer denn ich,
und wo der nicht in den Himmel kommt, so werde ic

h

wohl
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herausbleiben. Ich weiß, daß es S. F. G. christlich, wohl
und gut meinen, so will ic

h

mich auch nicht dünken lassen, daß

ich allein den heiligen Geist habe und will meine scharfe Feder
bei meinem Schreibzeug legen und beten helfen: Verleih uns

Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unfern Zeiten!" Kurz darauf

lief die Nachricht ein, daß durch Vermittelung des Landgrafen
von Hessen die kriegerischen Verwicklungen beseitigt mären. ^

)

Wie sehr Georg die Sache des Evangeliums zu fördern
suchte, is

t

auch aus seiner Wirksamkeit im Erzstist Magdeburg

ersichtlich. Die Mitglieder des Domkapitels konnten es ihm nicht
vergeben, daß er wider mancherlei Mißbräuche i

n der Kirche aus

getreten mar. Und doch hätte er so gern wenigstens einige von

ihnen zum Evangelium hingezogen. Aber obwohl die Refor
mation ringsum in Städten und Dörfern schon Eingang gefunden

hatte, verschloß sich das Domkapitel jeglicher Neuerung, soviel auch
der Dompropst mahnte. Das Stift verweltlichte somit immer

mehr. Diese große Not konnte der Fürst nicht länger mil an

sehen. Einst, so sagte er, seien die Bistümer gestiftet morden,

damit der christliche Glaube unverfälscht erhalten würde, und

nun se
i

das Verderben eingedrungen, die Prälaten verachteten
die heilige Schrift und beschäftigten sich mit weltlichen Händeln.
Darum übersandte er gegen Ende des Jahres 154L dem Dom
kapitel eine ausführliche Denkschrift: „Wie in dem Primat
und Erzstift Magdeburg eine christliche Religions-
reformation anzustellen." In mahrhast beweglichen Wor
ten bittet und beschwört er seine Mitbrüder, für das Wohl
der Kirche Sorge zu tragen und ihrer Seele Heil und Selig
keit zu bedenken, gibt Mittel und Wege an die Hand, wie
eine zeitgemäße Umgestaltung des Erzstistes durchgeführt wer

den könnte und schließt mit den Worten: „Unser lieber Herr

Jesus Christus wolle in diesem hohen Werk Euch, meine ge
liebten Mitbrüder, mit seinem heiligen Geist regieren, auf daß

ihr bedenket, schließet und fördert, mos dem heiligen Predigt
amt, auch den Schafen, so Euch befohlen, und Eurer eignen
Seligkeit zuträglich sei."°°) Aber obwohl der Erzbischof da

mals um der fortschreitenden Reformation willen feine Residenz
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schon nach Mainz verlegt hatte, beharrte das Domkapitel grund

sätzlich bei dem alten Wesen, und auch diese Mahnung des

Fürsten hatte bei ihnen so gut wie gar keinen Erfolg. Aber wie

der Erzbischof vorher, mußte im Jahre 1546 auch das Dom
kapitel dem siegreichen Evangelium dennoch weichen und flüchtete
von Magdeburg nach Egeln, und die ausgestreute Saat unseres

Fürsten fing langsam an zu wachsen und zeitigte nachher die

köstlichste Frucht.'

V. Der KsadHutsr in Merseburg.")

Nach diesem zumeist stillen und geräuschlosen Wirken er

öffnete sich dem Fürsten Georg ein anderes, ungleich größeres

Arbeitsfeld, aus welchem er vornehmlich zu ringen und zu

streiten hatte und auf welchem seine reformationsgeschichtliche
Bedeutung recht deutlich zu Tage trat.

In dem alten Hochstift Merseburg hatte die „lutherische
Sekte" bei aller offenen Unterdrückung schon vielfach Eingang

gefunden; sogar die Bischofsstadt hatte trotz Verwahrung des

Bischofs am 1. Juli 1543 in dem Lorenz Reinhardt
an der St. Maximikirche den ersten evangelischen Geistlichen
erhalten. Da starb am 4. Januar 1544 der Merseburger

Bischof Sigismund von Lindenau, der eifrige Verteidiger des

alten Glaubens, der aber den fortschreitenden Sieg des Evan

geliums nicht hatte aufhalten können. Der junge Herzog

Moritz von Sachsen, der zu seinem eigenen Vorteil das Stift
mit feinem Hause dauernd verknüpfen wollte, mar jetzt ent

schlossen, die Resormation in demselben durchzuführen und mit

dem Kirchenwefen in seinem Lande in Einklang zu bringen.
Aber so ernst es ihm damit war, im Stift Merseburg jetzt der

Reformation zum Siege zu verhelfen, so ernstlich wünschte er

auch, die weltliche Regierung des Stiftes an sich zu ziehen und

damit die engere Verbindung des Stiftsgebietes mit seinen

Landen einzuleiten. Die Sache war schwierig, denn es galt

nicht nur auf das zur Bischofswahl berechtigte Domkapitel,

fondern vor allem auch auf den Kaiser Rücksicht zu nehmen.
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der einen Reichstag nach Speier ausgeschrieben hatte. So ver

handelte er zunächst sofort mit dem Domkapitel und erreichte

dessen Versprechen, daß es keinen Bischof ohne feine Zustimmung

wählen und mit der Wahl bis nach seiner Rückkehr vom Reichs
tag warten wolle. Fürst Georg, der ja selber auch Domherr
von Merseburg war, schrieb ihm am 26. Januar, daß er an der

Wahlhandlung nicht werde teilnehmen können, und ermahnte
ihn zugleich, nur einen wahren evangelischen Bischof wählen zu

lassen. 6
2
) Da Moritz in jenen Januartagen den großen Aus

schuß der Stände in Dresden um sich versammelt hatte, so legte

er diesem auch die Bifchofsmahl zur Meinungsäußerung vor. Sie
rieten, einerseits die sreie Wahl durch das Kapitel nicht zu hindern,

andrerseits aber auch dafür zu forgen, daß ein gottesfürchtiger,

gelehrter und der hl
.

Schrift ergebener Mann gewählt würde, wie

sie einen folchen in ihrer Mitte wohl finden könnten. Damit
konnte wohl kein andrer als Fürst Georg gemeint sein. Dann ließ

Moritz im März die Superintendenten seines Landes in Leipzig
zusammentreten, um für die Neuordnung des Kirchenmesens in

seinen Landen Vorschläge zu machen. Sie berieten eine neue

Kirchenordnung und die Errichtung eines Konsistoriums in
Leipzig, sprachen sich auch über die Stellung aus, die einem

evangelischen Bischof nun noch der evangelischen Landeskirche

gegenüber zuerkannt werden könnte als Vorsitzenden des Kon

sistoriums und als dem Leiter der Synoden der Geistlichen, aber

so, daß dabei die landesherrlichen Rechte keine Beeinträchtigung

erführen. Die Verhandlungen, die Moritz in Speier mit dem

Kaiser führte, belehrten ihn, daß er feinen Wünschen in bezug

auf Merseburg (und ebenso in bezug auf das Bistum Meißen)

noch Zügel anlegen müfse, denn jener forderte, daß er beide

Stifter „in ihrem Wesen unverändert" lassen solle. Zwei Pläne
erwog der Herzog nunmehr: entweder ließ er in Merseburg

Fürst Georg zum Bischos wählen, aber so, daß dieser sich im

geheimen ihm verpflichtete, die gesamte weltliche Herrschaft
über das Stift dann sofort an Moritz' Bruder, den Herzog
August, abzutreten; oder er ließ seinen Bruder zum Bischof
wählen, der, da er nicht Geistlicher war, dann den Fürsten
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Georg als seinen geistlichen Koadjutor sich zur Seite setzte. Ein
Rat des Herzogs ging nach Dessau, um vertraulich mit dem

Fürsten darüber zu verhandeln. Es is
t wieder bezeichnend für

Georgs lauteren Sinn, daß er entschieden den zuerst genannten
Vorschlag ablehnte. Wenn ihn das Kapitel ordnungsmäßig

zum Bischof und damit zum geistlichen und weltlichen Herrn
wählte, dann se

i

es ihm nicht geziemend, alsbald die weltliche

Herrschaft an einen andern abzutreten. Dagegen willigte er ein,

falls August gewählt würde, als dessen Koadjutor dann das

Kirchenmesen des Stiftes zu leiten. Am 14. Mai fand die

Bischofswahl in Merseburg statt
—
nach Moritz' Wunsch wählte

man nach einigem Sträuben einstimmig den erst 18 jährigen

Herzog August, der darauf gemeinsam mit seinem Bruder Moritz
am 16. Mai den Fürsten Georg zur Verwaltung der geistlichen
Funktionen des bischöflichen Amtes nach Merseburg berief, i

n

dem Stifte, dessen Domherrenkollegium er fchon 25 Jahre, jetzt
als Senior, angehörte.
Es wurde dem Fürsten nicht leicht, sich die Last eines

so verantwortungsvollen Amtes aufzubürden. Aber weil er

in Merseburg so gern weilte und meinte, daß er sich dort

einer besseren Gesundheit und eines sröhlichern Geistes erfreue,

und weil die Sächsischen Herzöge ihn ganz besonders baten,

nahm er die ehrenvolle Berufung an, versprach dem löblichen

Stift nach seinem wenigen Vermögen zu dienen zur Förderung
der Ehre Gottes und der Seelen Seligkeit, und gelobte, das

bischöfliche Amt nach Anweisung der heiligen Schrift zu führen,
die Geistlichen in Gottes Wort und den kirchlichen Ordnungen

zu unterweisen, die Anzustellenden zu examinieren und zu ordi

nieren, Synoden zu halten, über gleichmüßige Lehre und Ord

nung zu wachen, alle Streitigkeiten nach der Schrift und den

bestehenden Rechten zu entscheiden, das befohlene Volk durch

rechtschaffene Lehre und gute Beispiele der Seelsorger zu wahrer
Gottseligkeit zu führen und die Priefterschaft durch brüderliche

Ermahnung und, wo nötig, durch gebührlichen Ernst und durch

Strafen zur Zucht und zum ehrbaren Wandel zu bewegen.
Als Gehalt sollten ihm neben einem eigenen Hause und
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bestimmten Naturalien 3W0 Gulden jährlich entrichtet

werden. bZ)

Es hätte keine bessere Wahl getroffen werden können.

Nach Lehre und Leben unantastbar, stand Fürst Georg als

gelehrter und friedfertiger Mann bei Frennd und Feind in

wohlverdientem Anfehen. So fchien er für die Durchführung
der Reformation im Hochstift in jeder Weife geeignet. Seine

Geburt verlieh ihm fchon einen natürlichen Vorrang vor den

ihm untergebenen Geistlichen. Bei allen Frommen war lauter

Freude, so berichtet Melanchthon, daß der Fürst bei seiner

trefflichen Gesinnung zu einem solchen einflußreichen Kirchen

amte gelangt wäre. Luther wünschte ihm, „daß er einen reichen

Geist kriege, sein Bistum zu regieren".^) Alle die Hoffnungen
aber, die man auf ihn setzte, haben sich im vollsten Maße
gerechtfertigt. Er wurde mit seinem besonnenen und zur Milde
geneigten Wesen dem ganzen Lande in der damaligen bewegten

Zeit zum großen Segen.
Mit großer Gewissenhaftigkeit nahm der Fürst, als er

am ^5. Juli sein Amt antrat, seinen geistlichen Beruf auf und
entfaltete in demselben eine so rastlose Tätigkeit, daß feine

ganze Arbeitskraft davon in Anspruch genommen wurde. Die

päpstlich gesinnten Domherren standen ihm von Ansang an

zumeist feindlich gegenüber, nur der Dechant Sigismund
von Lindenau machte eine rühmliche Ausnahme. Einen
wirklichen Gehilfen und lieben Mitarbeiter fand er in dem neu.

ernannten Domprediger und Stiftssuperintendenten
Antonius Mus«, der schon, als der Fürst noch in Dessau,
war, am 29. Juni 1544 seine erste evangelische Predigt im
Dom gehalten hatte, wobei ihm das Domkapitel in kleinlicher
Gehässigkeit die Haupteingänge zum Dom hatte versperren

lassen, so daß er eine Seitentür — es mar zufälligerweise die

sogenannte Bischofspforte — benutzen mußte. Derselbe hat sich
durch seinen regen Eifer in den vielseitigsten Anforderungen und

durch seine umfassende, organisatorische Wirksamkeit große Ver

dienste erworben, wenn ihm auch nachgesagt wurde, er sei.

„etwas streng gegen die armen Pastoren".^)
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Vor allem galt es für den neuen Bischof, die große und

mühevolle Arbeit der Reformation des Stiftes in die Hand

zu nehmen. Dazu hielt er von Anfang an eine „freie, offen
bare, kirchliche Visitation zum schiersten" für nötig, damit
das ungöttliche Wesen abgetan und das Reich Christi ge

pflanzt, aufgerichtet und ausgebreitet werden könnte. Denn

wenn auch einzelne Gemeinden das Evangelium schon ange

nommen hatten, waren doch viele Mißbräuche noch in Hbung.

Weil aber die Visitation ein bischöflich und fürstlich Amt sei,

so erklärte der Fürst, so hielte er es vor Gott und Menschen

für seine Pflicht, bei der Visitation in selbsteigner Person zu sein.

Zu Visitatoren bestellte er Christoph von Werthern vom Hofe
des Herzogs August, den Hauptmann Oswald Röder von

seinem Hose, Lorenz von Walthausen von der Landschaft,
Antonius Mufa von der Geistlichkeit und den Merseburger
Bürger Ernst Brotausf von den Städten. Spater werden

noch der Küchenmeister Wolf von Bofe, der Domherr
Jodocus Maler und der Merseburger Bürger Dietrich
Redel namhaft gemacht. Merseburg, Lauchstädt, Schkeu
ditz und Lützein wurden als Malstätten bestimmt, zu welchen
alle zugehörigen Ortschaften berufen wurden. An alle Ämter
und an den Adel erging ein Ausschreiben, daß alle gehorsam

lich zum bestimmten Termine zu erscheinen hätten. Die Pfarr
herren sollten nach den wichtigsten Stücken der christlichen

Lehre befragt werden und ebenso nach ihrer Amtstätigkeit;

die Bauern sollten die Gebote, den Glanben und das Vater

unser aufsagen; auch waren die Pfarr- und Kirchengüter fest
zustellen. Am 23. September 1544 begann die Visitation,

deren „Zehrung" der Fürst von seinem eigenen Gehalte zu
tragen hatte. Dr. Luther und gleichfalls Dr. Jonas be
gleiteten dieselbe mit ihren Wünschen und Gebeten.^)

Das Hochftift hatte einige 70 Pfarrämter und 125 Kirchen
und Kapellen. Zunächst wurde Amt und Stadt Merseburg

visitiert und im Jahre 1545 die Amter Lützen, Lauchstädt und

Schkeuditz. Am 20. Mai mar das mühevolle Werk beendet, bei

welchem neben dem Fürsten die Hauptlast von Mus«, Brot
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auff und Redel zu tragen war. So hoffnungsreich die Arbeil
mar, ebenso viele Enttäuschungen brachte si

e mit sich. Trotz
aller Milde der Visitatoren mußten manche unbrauchbare und
unwürdige Geistliche ihres Amtes entlassen werden: andere

wurden angehalten, sich weiter zu unterrichten und mußten sich
dann einem erneuten Examen unterwerfen. Ost war im Pfarr
haufe nicht einmal eine Bibel vorhanden. Einen Geistlichen

sand man, der vorher Schankwirt gewesen mar. Das sittliche
Leben ließ viel zu wünschen übrig, und gerade die Domherren
erregten durch ihr böses Beispiel das schmerzlichste Ärgernis.
Das Konkubinat mar weit verbreitet, ebenso die Trunksucht.
Auch die äußere Lage der Geistlichen mar bei den fortgefetzten

Hinterziehungen ihrer Bezüge und bei der Verwahrlosung der

Pfarrgüter und des Kirchenvermögens vielsach eine bedenk

liche geworden. Es gab Pfarrhäuser ohne Dach und Fenster.
Manche Stellen waren auch unbesetzt. Zahlreich waren die

Klagen der Gemeinden über ihre Pfarrer. Aber auch in den

Gemeinden stand es nicht besser. Viele waren vermildert und

in bezug auf das kirchliche Leben ganz gleichgültig. Wenige

Gemeindeglieder konnten den Katechismus beten. Unter der

Kirche trieb man sich ohne Scheu und Scham in den Schenken

umher. Es gab auch recht arme Gemeinden. In der Pfarr
kirche zu St. Maximi in Merseburg wurde beim Abendmahl
„eine alte Bierkanne" benutzt, und der Pfarrer begehrte be

scheiden „von geringerm Silber eine Kanne zur Konsekration
des Blutes Christi". Die Dürftigkeit der Gemeinde erschwerte

auch die Fürsorge für die Schulen. In den Städten waren wohl
besondere Schulmeister, auf den Dörfern aber sollte jetzt erst

durch Hebung des Küsteramtes für die Anfänge des Schul

wesens gesorgt werden. Von dem Schulhaufe zu Lauchstädt

heißt es: „So die Knaben im Winter warm sitzen wollen, solle
der Rat verordnen, daß ein Knabe eine Schütte Stroh bringe".
Wo es nur irgend möglich war, suchte man die bestehenden
Schulen zu verbessern und neue einzurichten.
Die Visitation war nicht vergeblich. Die Gemeinden wurden

ermahnt, Gottes Wort fleißig zu hören, das heilige Sakrament



48

zu gebrauchen, ihren Seelsorger lieb und wert zu halten und

den Katechismus recht zu lernen. Viele Schäden wurden ab

getan. Dem liederlichen Leben bei Geistlichen und Bauern

wurde ernstlich Einhalt geboten. Schwer war's freilich, ge
eignete Geistliche zu finden. Unter dem Adel befanden sich

wohl zahlreiche Anhänger Luthers, aber etliche präsentierten

auch als Patronatsherren zum Pfarramt „gemeine Küster und

Handwerker". Sie wurden deshalb gemahnt, sich zu befleißigen,
gelehrte und tüchtige Männer zu gewinnen. Um das ärgerliche
Konkubinat zu beseitigen, ließ Fürst Georg noch ein besonderes
Mandat ausgehen, nach welchem den Geistlichen die Ehe frei-
gegeben wurde, aber zugleich mit der Verwarnung, alle ver

dächtigen Personen abzuschaffen, widrigenfalls si
e mit Strafe

belegt werden würden. Nur den alten Pfarrern ließ man nach
Luthers Rat die frühern Konkubinen zum häuslichen Dienst.^)
Während der Visitation wurde auch die Stellung des

Fürsten in seinem bischöflichen Amte mehr und mehr geklärt.

Bisher hatte sich Herzog Moritz in kirchlichen Angelegenheiten
von seinen Superintendenten und den Leipziger Theologen be

raten lassen. Nun in Merseburg ein evangelischer Vermalter
des Bischofamtes residierte, wurde das anders. Fürst Georg

fühlte sich als wahrer Bischof und verband evangelische Ge

sinnung mit dem Bewußtsein der Würde und Bedeutung seines
Amtes nach katholischer Tradition. So treten vor seiner her
vorragenden Persönlichkeit die Theologen des Landes nach und

nach zurück. Er steht tatsächlich an der Spitze der Kirche und

is
t der wichtigste Ratgeber des Herzogs Moritz bei der

Neuorganisation derselben. Seine umfassende Arbeitsleistung

wird hierdurch so recht ins Licht gestellt. Schon im Oktober
1544 luden ihn die herzoglichen Räte nach Leipzig, um über
eine Reihe der schwebenden kirchlichen Fragen sein Urteil zu

hören. Er erstattete den Herzögen Moritz und August darüber
ein ausführliches Gutachten, fprach sich darin für die Einheit
der Zeremonien aus, für Visitationen und Synoden, für den

Chorrock der Geistlichen und im gewissen Sinne auch für die

Elevation beim Abendmahl. Vor allem betonte er, daß ein



4«

Konsistorium mit tüchtigen Personen und entsprechender Be

soldung bestellt werden müßte, da ohne Konsistorium in Lehre,

Zeremonien und Ehesachen, gleichfalls in bezug auf Zucht und

Strafe nichts Fruchtbares ausgerichtet werden könne.

Gegen Ende des Jahres wurde der Wirkungskreis des

Fürsten näher bestimmt nnd ebenso feine Amtsbefugniffe. Neben

dem Stift Merseburg wurden auch die Superintendentu-
ren Leipzig, Weißenfels, Eckartsberga, Langensalza,

Weißensee und Sangerhausen ihm unterstellt, und in Merse
burg sollte ein Konsistorium sür diesen Teil des Landes unter

seinem Vorsitz errichtet werden. Gleichsalls hielten es die Her
zöge für gut, daß er sich von einem evangelischen Bischof weihen
lasse, und daß er sich entweder Verwalter des bischöflichen Amtes

oder Koadjutor in geistlichen Sachen nennen wolle. Er

wählte den letztern Titel, der ihm passender erschien. Zu gleicher

Zeit eröffnete Moritz allen Geistlichen in einem besondern An

schreiben vom 4. Dezember 1544, daß von jetzt ab Fürst
Georg von Anhalt kraft seines Amtes in allen Ehe
sachen zu raten und zu entscheiden hätte, auch Macht habe,

Priester zu weihen und zu investieren und den Bann und andere

Kirchenstrafen zu verhängen.

Zur Regelung der weitern kirchlichen Fragen wurde „in
der Celle", dem alten Zisterzienserkloster, unmittelbar nach
Weihnachten 1544 eine Konserenz abgehalten, zu welcher neben

dem Koadjutor auch Superintendent Musa mit eingeladen war.

Hier wurde eine Konsistorial- und eine Eheordnung ein
mütig beschlossen und nachher auch eingeführt. Eine neue

Kirchenordnung aber kam nicht zustande, da man sich über

einige Artikel, wie Chorrock, Elevation, Feiertage, Zucht der

Geistlichen, nicht einigen konnte, so sehr auch der Fürst eine

gleichmäßige Ordnung wünschte, welche die Agende Herzogs

Heinrichs von 153ö ergänzen und ersetzen sollte. Unter Führung
des Superintendenten Daniel Greser aus Dresden reichten
mehrere Superintendenten ein Schriftstück bei Herzog Moritz
ein und sprachen sich entschieden und scharf gegen die streitig

gebliebenen Punkte aus, empfahlen aber die Einführung eines
Westphal, Fürs: Georg zu Anhatt, 4
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senstus ecclesiasticus von Kirchvorstehern zur Handhabung
der kirchlichen Zucht in den Gemeinden und ebenso jährliche

Synoden der Superintendenten, „damit der Bischof nicht vor

sich allein etwas sonder Wissen der andern Superintendenten

und Theologen sollte anfangen". Obwohl diese Eingabe gegen

den Fürsten Georg gerichtet mar, durch dessen selbständiges

Vorgehen si
e

sich zurückgesetzt fühlten, antwortete derselbe, als

ihm dieses Schriftstück vom Herzog zur Begutachtung vorgelegt

wurde, ohne sich persönlich davon verletzt zu sühlen, sachlich und

ruhig, daß diese streitigen Punkte mit dem Worte Gottes nichts

zu tun hätten und lediglich in der Entscheidung des Landes

herrn lägen, der für eine einheitliche Ordnung in der Kirche

seines Landes Sorge zu tragen hätte.
Herzog Moritz hielt deshalb eine neue Beratung für er

forderlich, die am 25. August 1545 zu Leipzig stattfand.
Hier ließ man die alten Streitpunkte auf sich beruhen, ver

zichtete vorläufig auf den Gemeindevorstand und nahm überhaupt

von einer neuen Kirchenordnung Abstand. Denn als von der

Zucht der Kirchendiener verhandelt wurde, las der Koadjutor

seinen 1544 verfaßten Synodalunterricht vor „Was den

Pfarrherren des Stiftes Merseburg in der ersten Kon-
vokation fürgehalten" und fand damit allgemeinen Beifall,

daß man ihn ersuchte, diesen Unterricht zu einer Schrift für
alle Superintendenten des Landes umzuarbeiten, welche dann

den Pfarrern vorgelegt werden sollte. Er erweiterte deshalb
seinen Sqnodalunterricht unter Hinzuziehung der in Leipzig
verglichenen und beschlossenen Punkte, und diese Unterweisung

sollte zunächst eine neue Kirchenordnung ersetzen.
Das war das Ergebnis der zahlreichen Gutachten und Kon

ferenzen und die geringe Frucht einer fast zweijährigen mühsamen
Arbeit. Der Lieblingsgedanke des Fürsten, eine gleichförmige
Gestaltung der Zeremonien in der ganzen Sächsischen Kirche,

war damit hinfällig geworden; aber auch Herzog Moritz mußte
seinen Plan, eine umfasfende Kirchenordnung zu haben, auf
geben. So blieb denn zunächst die bewährte Heinrichs-Agende
noch in Kraft.
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Unterdessen hatte auch ein anderer wichtiger Punkt seine
Erledigung gefunden, die so dringend notwendige Errichtung
eines Konsistoriums in Merseburg. Am 11. Februar
1545 erfolgte durch Verordnung der beiden Herzöge die for
melle Bestallung desselben. An der Spitze stand der Koadjutor;

ihm sollten zur Seit? stehen zwei Gelehrte der heiligen Schrift,

zwei Doktores der Rechte, ein Protvnotar, ein Schreiber und

ein laufender Bote, welche bis auf weiteres mit 25V Gulden

aus dem Kloster zu St. Peter besoldet werden sollten. Vor
das Konsistorium sollten alle Glaubens-, Kirchen- und Ehe
sachen, alle wichtigen Streitigkeiten, öffentliche Laster usw.

gehören. Aber nicht bloß der Mangel an geeigneten Persönlich
keiten, sondern auch die geringen Mittel verzögerten die prak

tische Durchführung dieser Verordnung. Neben dem Super
intendent Musa war „noch ein Theologus vonnöten". Auch
«in angemessenes Haus fehlte. Am 6. Mai wurde Ernestus
Brotauff, der „eine sehr nützliche und nötige Person" war,
zum Protvnotar berufen und Dr. Christoph Zabel zum
Assessor. Aber noch nachher klagt der Koadjutor, daß er „in
der Kirchen und Konfistorii vielfältigen Sachen neben dem

Herrn Lizentiat Musa wenig Gehilfen gehabt und noch habe".
Und seine Klagen über Arbeitsüberbürdung waren wohl be

rechtigte. Auf ihm und seinen wenigen Mitarbeitern ruhte
das ganze Resormationswerk im Stift, die Erledigung der zahl
reichen Aufgaben des Konsistoriums, und daneben hatte er doch
die führende Stellung in der von Moritz begonnenen Kirchen
gesetzgebung. Es mar wirklich zu verwundern, wie der Fürst
solche Arbeitslast zu tragen imstande war, da auch Antonius

Musa neben ihm ein kränkelnder und alternder Mann mar.
Darum hätte er so gern an dessen Seite einen zweiten Dom-
Prediger gewünscht, der auch im Konsistorium zu gebrauchen
wäre. Es wurden auch mit mehreren auswärtigen Geistlichen
Verhandlungen gepflogen, die sich aber zerschlugen, zumeist, da

die nötigen Mittel nicht vorhanden waren.-«)
Mitten in der aufreibenden Visitations-, Konsistorial- und

Agendenarbeit traf unfern Fürsten ein schmerzliches Ereignis.

4'
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Am 6. Marz 1545 verschied im festen Glauben an seinen
Heiland auf dem Schlosse zu Dessau in Gegenwart des Fürsten

sein treuer Lehrer und vertrauter Freund, der greise Magister
Georg Helt. Es war ein einzigartiges Verhältnis gewesen,
in welchem Lehrer und Schüler zueinander gestanden. Helts
liebevolles Herz und seine ganze Arbeitskraft gehörte seinem

Fürsten. Mit ihm hatte er alles getragen, Freud und Leid.
Ohne seinen Rat wurde nicht leicht etwas unternommen und

besonders in bezug auf das Reformationswerk. Er mar der
allezeit hilfsbereite Mann, mit einer Hingebung sondergleichen
in den verschiedensten Angelegenheiten, so daß er ost kaum

Zeit hatte s6 aures scalpendas, wie er selber sagt. Georg
nennt ihn ,,6omu« ^nkalünse prsecipuum am-Norein" und

fügt hinzu: „Es bestand zwischen uns die zärtlichste Freund
schaft." Bei ihm konnte er alle Geheimnisse seines Herzens
niederlegen, alle seine Sorgen und Nöte ausschütten und nicht

ohne innern Segen. Darum betrauerte er ihn auch mit dem

Schmerze eines liebenden Sohnes. Luther, Melanchthon nnd

Jonas hatten in diesen Tagen des Leides sür den Fürsten
Worte des Trostes, die er begierig mit entgegengestreckten

Händen annahm. Die große Bibliothek des Heimgegangenen,
der unverheiratet geblieben war, ging laut Testament ans den

Fürsten über, der aber den Wert derselben mit einer Freigebig
keit, die seiner würdig war, den armen Verwandten vergütete.

Von Helts Barschaft wurde in seiner Vaterstadt Forchheim
eine Stiftung gemacht, aus der alljährlich ein armes Mädchen
eine Aussteuer zum Ehestande erhalten sollte.^)

Aus Wunsch seines Herzogs beschloß jetzt der Koadjutor,

sich für sein Amt die evangelische Weihe geben zu lassen. Da

aber der evangelische Bischof von Brandenburg schon gestorben

war und die andern zur evangelischen Kirche übergetretenen

Bischöfe (in Preußen und am Rhein) zu entfernt wohnten,

wollte er auch frei und öffentlich bekennen, daß Gottes Segen

nicht an äußerliches Herkommen gebunden sei, nnd bat deshalb
den ehrwürdigen Dr. M. Luther, den er sür einen wahren
Bischof hielt, die Weihe an ihm zu vollziehen. Er hatte selber
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den Gang der Ordination vorher genau ausgearbeitet. An
tonius Musa sollte früh die Predigt halten, Superintendent

Dr. Pfeffinger aus Leipzig das heilige Amt beginnen und
Dr. Luther unter Assistenz der Superintendenten und anderer

Geistlichen mit Gebet und Handauflegung »ach christlich aposto

lischem Brauch die heilige Handlung verrichten. Viel Volk,

hohe Standespersonen des Herzogs, Wittenberger Theologen,

des Fürsten Hofprediger Jacob Steyrer aus Anhalt, auch die

Domherren waren am L. August 1545 im Merseburger Dome

gegenwärtig, und Dr. Luther, obwohl „etwas schwach am Stein",

verrichtete „die Weihe und Handauflegung mit allem Wohlgefallen

und feinen Ermahnungen vor dem Altar", Das is
t in un

ser er evangelischen Kirche die einzige Ordination ein es
regierenden Fürsten zum evangelischen Predigtamt.
Das Ordinationszeugnis wurde von Melanchthon verfaßt und
von den Assistierenden unterzeichnet. In dem Bericht, den
Fürst Georg noch an demselben Tage über die stattgehabte

Ordination seinem Bruder Joachim, der leider nicht anwesend

fein konnte, zusandte, unterschreibt er sich zum erstenmal: „Oeor-

Aius pres bvier." 70)
Gleich nach dieser Ordination wurde auch der eheliche

Stand des Domdechanten Sigismund von Lindenau

öffentlich von der Kirche bestätigt. Er hatte schon sieben Jahre
lang in einer heimlichen Ehe „aus Gezwang" gelebt, aber die«

selbe nicht öffentlich bekennen dürfen. Nun aber durch das

Mandat des Koadjutors die Ehe den Geistlichen freigegeben,
Konkubinate aber streng verboten waren, wurde das Ehepaar

am 4
.

August von Georg und Luther zur Kirche geführt und

nach einer Predigt Luthers über den heiligen Stand der Ehe
vom Fürsten selber getraut, welcher auch die Hochzeit ausrichtete.

Zu gleicher Zeit bat er den Herzog Moritz, den Domdechanten
wider seine Chorbrüder in gnädigen Schutz nehmen zu wollen,

da sich derselbe „ganz zum heiligen Evangelium begeben und

schon das Amt der christlichen Messe samt der Kommunion ge

halten habe".
Am 6

.

August predigte Luther noch einmal in der Dom
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kirche und richtete dabei auch freundliche Worte an die Dom

herren, daß si
e das lautere Evangelium annehmen möchten.

An demselben Tage mar mit Luther und Melanchthon eine

zahlreiche Versammlung von hervorragenden Männern geist

lichen und weltlichen Standes bei dem Fürsten zur ernsten Be

ratung über wichtige Angelegenheiten der evangelischen Kirche.
Das mar der würdige Abschluß dieser einzigartigen Ordinations-

feier in Merseburg.

Luther selbst verweilte noch einige Tage in vertrauten Ge

sprächen bei feinem geliebten Fürsten. Da öffneten sich gegen

seitig die Herzen. „Da er bei mir auf dem Stuhle gesessen,"

erzahlte Georg, „und seinen Abschied von mir nehmen wollte,

und unter andern der vielfältigen, greulichen Sekten gedacht,

hat er seine Augen und Hände aufgehoben und gesagt: Ich
danke meinem lieben Gott, daß ic

h leine neue Lehre erfunden
oder geführt habe, sondern bei der alten, wahren Lehre ge

blieben und darüber gehalten und wider alle Neuerung der

Sekten gestritten und derenhalben, so viel ic
h vermocht, ge

mehret habe." „Welche Rede," fügte der Fürst hinzu, „mich

hoch erfreut." Hier haben sich diese beiden Männer
Gottes zum letztenmal auf Erden in die Augen ge

schaut. Am 10. Februar 1545 erhielt Georg den letzten Brief
von Dr. Luther. Schon am 18. Februar lag der Vater der evan

gelischen Kirche, auch der Vater der Kirche in den Anhaltischen
Landen, auf dem Totenbett. Fürst Georg stellt ihm „mit ganz

erschrockenem und bekümmertem Gemüt" das ehrende Zeugnis

aus, daß er bei dem reinen Bekenntnis des heiligen Glaubens

stets bis an sein seliges Ende fest und beständig verharret und

dem Anhaltischen Hause mit gutem Rat nicht wenig

nütze gewesen sei.^)
Von feiner Ordination an verrichtete Fürst Georg alle

geistlichen Amtshandlungen selber, ordinierte die Geistlichen
und verkündigte sogar öffentlich das heilige Evangelium. Seine

Predigten füllten die Domkirche mit einer großen Zuhörer
schaft, die den Prediger hoch verehrte. Es war nicht nur sein
gewinnendes Wesen, das die Leute anzog, nicht nur der Ein
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druck, daß ein Fürst sich nicht für zu vornehm erachtete, die

Kanzel zu besteigen und, von aller weltlichen Ehre absehend,

dem Volke das lautere Gotteswort vorzutragen, es mar vor

allem der echt evangelische Inhalt seiner Predigten und sein
fester Glaube, der mit Kraft und Weisheit heiliges Zeugnis

ablegte. Darum hat es auch ein päpstlicher Nuntius, von

Deutschland nach Rom zurückgekehrt, als ein Wunderwerk ver

kündigt, daß ein geborener Fürst seinen Untertanen Gottes

Wort predige. Solches Erempel, so rühmt ein alter Geschichts
schreiber, wäre im heiligen Reich deutscher Nation in keinem

fürstlichen oder königlichen Hause zu finden, nur allein in der

Askanier Stamm. Das war's auch, was den Kurfürsten Lud

wig von der Pfalz zu dem Ausspruch veranlaßte, daß er lieber

solch ein Prediger fein möchte, als römischer Kaiser.") Nur
eine kleine Zahl dieser gehaltenen Predigten is

t uns aufbewahrt,

die aber, besonders für den Druck bearbeitet, zu langen er

baulichen und lehrhaften Abhandlungen geworden sind.

Alljährlich hielt er zwei Synoden mit den Geistlichen
seines Stiftes, um dieselben fortzubilden und auf das höchste

Ziel in ihrem Amte immer wieder hinzuweisen. Diese Synoden

sind auf lange Zeit hinaus mustergültig geworden. Er pflegte
dieselben mit einer lateinischen Ansprache über einen biblischen

Text einzuleiten, wozu ihm Melanchthon in der Regel die Vor
arbeiten lieferte, öfter auch die ganze Ausführung. Diese
Synodalreden behandeln gewöhnlich zeitgemäße Gedanken und

wollen den Geistlichen bestimmte Vorschriften für ihre Arbeit

geben. Auf der ersten Synode, welche Dienstag nach Trinitatis

1545 abgehalten wurde, legte er die leitenden Grundsätze seiner

bischöflichen Amtsführung dar, forderte zur Buße und zur

Reformation des eigenen Lebens auf und mahnte eindringlich,

die Schäflein recht zu weiden, damit si
e

nicht Hungers sterben

möchten.

Soviel Freude dem Fürsten sein Amt bereitete, soviel

Kümmernisse hatte er auch zu tragen. Da ihm das Wohl
seiner Kirche auf dem Herzen lag, fühlte er auch ihre Nöte,

und schmerzlich berührte es ihn, wenn Gemeinden und auch
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manche Geistliche das gehörte und gepredigte Gotteswort in

ihrem Leben nicht in die Tat umsetzten. Ganz besondere Schwierig
keiten bereiteten ihm seine Kapitelbrüder, welche die Miß
bräuche nicht abstellen wollten und durch ihre Vikare nach wie

vor katholischen Gottesdienst halten ließen. Wie oft hat er si
e

gemahnt und gebeten, dem Herrn die Ehre zu geben und die

abgöttischen Gebräuche fallen zu lassen; wie viele Verhandlungen

wurden angebahnt,- die Herzöge ließen selber durch ihre Räte

nachdrücklich um die Reformation des Stiftes ansuchen, ja si
e

erließen sogar einen förmlichen Befehl
— aber die Domherren

beharrten in ihrer feindseligen Stellung, suchten allerlei Aus

flüchte und wurden hartnäckiger denn je
.

Ostern 1545 wagte

es der Fürst nicht, seinen Platz zu verlassen, obwohl er so

gern in Dessau gewesen wäre. Vor allen andern tat sich
der Vikar Georg Trubenbach durch fein Eifern gegen die

evangelische Lehre i
n der St. Michaeliskapelle hervor, fo daß

der Fürst, dem persönlich die Kollatur derselben unterstand,

dieselbe schließen lassen mußte. Einige Vikare, die auf den

Dörfern mit Umgehung der Pfarrer das Abendmahl unter
einer Gestalt gereicht hatten, wurden vom Domdechanten,

dessen Jurisdiction si
e unterstanden, gefänglich eingelegt, aber

nachher wieder freigegeben, weil si
e

Gehorsam versprachen.

Gegen Ostern 1546 war der Fürst „hochanliegender Ge

schäfte wegen" in Dessau. Er hatte Vorkehrungen getroffen,
daß der Palmsonntag durch die ärgerliche Palmenweihe nicht

verunehret würde. Aber als er am Mittwoch vor Ostern
zurückkehrte, fand er den Vikar Trubenbach mit einem alten,

blinden Priester im Dom, welche Beichte hörten und das Sakra

ment nach katholischer Weise administrierten. Solch ärgerlicher

Vorgang mußte zur Zerrüttung der Obedienz gegen den De-

chanten und zur Verachtung des Koadjutors, vor allem aber

den schwachen und einsältigen Gewissen zum großen Ärgernis

gereichen. Er hätte si
e gern als Gotteslästerer und Zerstörer
der christlichen Einigkeit in den Bann getan, glaubte aber, auf
dem gelindesten Wege durch Einschreiten des Herzogs August

die Halsstarrigen zum Gehorsam zu bringen. Aber auch hier



57

waren alle Verhandlungen vergeblich. Und da dem Administrator
des Stiftes die kaiserliche Bestätigung immer noch fehlte, scheute

sich Herzog Moritz, der auch in anderer Beziehung mit dem

Kaiser schon in Unterhandlung stand, Gewaltmittel anzuwenden.
So wurden die Domherren immer kühner und trotziger, ver
anstalteten Umzüge, ließen Seelenmessen durch die Vikare lesen,

lästerten den Superintendenten Musa und scheuten sich sogar

nicht, den Fürsten selber öffentlich zu schmähen. Sie lebten
dabei der freudigen Hoffnung, daß durch einen in Aussicht

stehenden Krieg die ganze Sachlage mit einem Schlage ge
ändert werden würde. ^)

Trotz dieser Ärgernis erregenden Ereignisse am Dome selbst

nahm die Reformation im Hochstift sichtbaren Fortgang, und

mit Freude und Dank ruhte des Fürsten Auge auf dem von

Gott gesegneten Werke.

VI. Ariegsnöte «nd Interim.

Bald freilich sollte das schon lange gesürchtete Unwetter

die ganze Arbeit in Frage stellen. Die guten Tage, welche

sür die alte Bischossstadt angebrochen waren, verflogen schnell.
Der Schmalkaldische Krieg brach aus. Der Kaiser wollte

etliche Reichsstände züchtigen, da si
e den Regensburger Ver

gleich nicht angenommen hatten nnd auch das Tridentiner Konzil

nicht beschicken wollten. Die Schmalkaldischen Bundessürsten

suchten darum dem Kaiser mit ihren Rüstungen zuvorzukommen.

Fürst Georg hatte daran kein Wohlgefallen. Er warnte,

daß man Gott nicht versuchen mochte und nicht zuviel auf
eigene Kraft vertrauen; es se

i

gefährlich, den Anfang mit Blut

vergießen zu machen, lieber solle man seine Hoffnung aus Gott

setzen. So war er gegen jedes kriegerische Vorgehen und meinte,
wenn man einen bösen Menschen ohne Verderb unschuldiger

Leute nicht strafen könne, müsse man die Strafe dem obersten

Richter befehlen; und wenn man sich bessern wollte und ernst

lich betete, würde auch dieser extremus covaru» satanae zu
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nicht« werden und zum Guten ausschlagen, obgleich die Rute

wohl verdient sei. 75)

Fürst Georg gehörte dem Schmalkaldischen Bunde über

haupt nicht an. In die Ratschläge und Handlungen der Könige
und Fürsten drängte er sich nicht, sagt Camerarius von ihm.
Seine Brüder hatten wohl die auf ihr Land entfallende Kriegs

steuer von 4500 Gulden entrichtet, doch mit dem ausdrücklichen

Bemerken: „Zur Defension und Erhaltung christlicher Lehre zu
gebrauchen"; denn wenn der Kriegszug des Kaisers nicht die

Religion, sondern etliche Profansachen belangen sollte, hielten

si
e

sich nicht für verpflichtet, zu helfen. ^) Anders stand Fürst
Wolfgang, dieser kühne Glaubensheld. Er hatte gleich zu
Anfang, als dem Kaiser der Krieg erklärt morden war, zum

Schwerte gegriffen und befand sich im Feldlager des Kurfürsten.

Auffallend war aber das Verhalten des Herzogs Moritz
von Sachsen. Wohl hatte er mehr als einmal versprochen, wenn

es zum Kriege kommen sollte, für die Erhaltung des evangelischen
Glaubens alles zu tun, was einem christlichen Fürsten gebühre,

aber soviel er auch darum angegangen wurde, konnte er sich doch

nicht entschließen, dem Schmalkaldischen Bunde beizutreten. Und

jetzt war die Gefahr da, die evangelische Sache war bedroht, und

die Heere standen sich schon in Süddeutschland gegenüber; doch

Moritz blieb fern. Er mar zu dem Kaiser schon länger in ein
engeres Verhältnis getreten, der es verstanden hatte, in dem

jungen, hochstrebenden Fürsten ehrgeizige Pläne zu wecken und zu

nähren. Am 19. Juni 1546 hatte Moritz tatsächlich einen ge
heimen Vertrag mit dem Kaiser geschlossen und versprochen, sich
gegen ihn als ein treuer und gehorsamer Reichsfürst zu verhalten,

wofür ihm zugesichert war, daß die kirchlichen Verhältnisse seines
Landes unangefochten bleiben sollten, da es sich überhaupt nicht

um einen Krieg gegen die Religion handele, sondern daß der

Kurfürst und der Landgraf nur wegen ihres Ungehorsams i
n

weltlichen Dingen gestraft werden sollten. Zugleich aber hatte

ihm der Kaiser mündlich gesagt, wenn die Acht oder dergleichen

ergehen würde, dann möge jeder nach dem Seinen schauen, denn

wer etwas bekäme, der hätte es.
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Bei dieser Sachlage fühlte sich Moritz verpflichtet, dem Kur

fürsten und feinem Schwiegervater seine Vermittelung beim Kaiser

anzubieten, und gab ihnen die Versicherung, daß derselbe die evan

gelische Sache nicht bekämpfen wollte. Aber sein Angebot wurde

zurückgewiesen, da si
e nur seine wirkliche Hilse im Kriege be

gehrten. Um aber doch für den Frieden zu wirken, beauftragte
er den Fürsten Georg, wöchentlich zwei Bettage im ganzen Lande

abhalten zu lassen und ein Kirchengebet zur Erhaltung des

Friedens abzufassen. Der Fürst ließ deshalb am 6
. Juli 1546

eine Verordnung ausgehen „Unterricht, wie die Pfarr
herren das Volk in diesen geschwinden und gefähr
lichen Zeiten zur Buße und zum Gebet vermahnen
sollen". In dem Gebet, das die Pfarrherren regelmäßig dem
Volke nach der Predigt vorsprechen sollten, heißt es: „Du mollest

Kaiserlicher Majestät, aller Kursürsten und Fürsten Herzen und

Gemüte zur Erkenntnis deiner göttlichen Wahrheit und christ

lichem Frieden und Einigkeit durch deinen heiligen Geist gnädiglich

leiten, auf daß Blutvergießen und Verderb deutscher Nation ver

hütet werde." Auch in den Anhaltischen Landen ließ Georg zur

ernstlichen Buße und zum Gebet mahnen, aber neben dem Kaiser
der Schmalkaldifchen Bundesverwandten ganz besonders ge

denken: „Du wollest auch unsere Fürsten und Brüder, den Kur

fürsten zu Sachsen, den Landgrafen von Hessen und Fürst Wolf
gang zu Anhalt, samt andern, so sich um deines Wortes und

Namens willen in Gefahr begeben, durch deinen Geist stärken
und leiten, daß si

e das tun und ausrichten mögen, dadurch dein

Name geheiligt, dein Reich ausgebreitet und gemehret und dein

Wille geschehen möge, und si
e vor allem Unsall, beides des

Leibes und der Seelen, gnädiglich behüten und erhalten und den-

selbigen wieder frisch und gesund zu uns helfen."") Den Herzog

Moritz aber, der in den Reihen der evangelischen Kämpfer fehlte,

bat er dringend, den evangelischen Glauben zu schützen und seine

Glaubensvermandten zu vertreten.

Aber trotzdem daß Moritz die Versicherung gab, daß er

sich vom Worte Gottes nicht abwenden werde, regte sich begreif

licher Weise unter der Geistlichkeit und dem Volke ein tiefer
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Unwille gegen ihn, besonders lebhaft, als über den Kurfürsten
und den Landgrafen vom Kaiser die Reichsacht ausgesprochen
wurde, von der auch Fürst Georg urteilte, daß si

e

nicht allein

den Rechten und Pakten ungemäß, sondern auch allen Ständen

deutscher Nation unerträglich zu achten sei. Wohl suchte sich
Herzog Moritz gegen die üblen Nachreden zu verteidigen, bot

wiederholt den Evangelischen seine Vermittelung an und ver

sicherte immer wieder, daß der Kaiser die evangelische Lehre nicht
ausrotten wolle und daß er selber beim wahren christlichen Glauben

verharren werde, aber das alles machte auf die Bundesfürsten
keinen Eindruck und erweckte nur desto größeren Verdacht. Am

18. August hatte er den kaiserlichen Besehl erhalten, die Acht zu

vollstrecken und die Länder der Geächteten einzunehmen, und

zwar mit der Drohung, so er darin säumig sein würde, daß das

Land dem gehören solle, der es eingenommen hätte.

In seinem eigenen Lande hatte Moritz wegen seiner Stellung
zum Kaiser viel zu tragen. Mehrere Leipziger Geistliche er
klärten ihm offen, daß es ihnen unmöglich sei, für den Kaiser zu
beten, da dieser Gottes Wort bekämpfe. Darum erneute der Her
zog die Gebetsvorschrift und ermahnte den Koadjutor, daraus zu
halten, daß die Geistlichen nicht davon abwichen, da er nicht g

e

willt sei, in seinem Lande zu gestatten, daß ein jeder nach Gefallen
daran ändern könne. Als aber die Kunde laut wurde, daß er das

Kurfürstentum mit Krieg überziehen und Wittenberg schleifen
wolle, wurde die Aufregung noch größer. Fürst Georg machte

seinem Herzoge davon Mitteilung und bat ihn mit tiefbetrübtem
Herzen, davon abzulassen, damit durch solchen Krieg zwischen

Freundschaft und Landschaft nicht unwiederbringlicher Schade
käme. Aber auf der andern Seite stand der Kaiser nnd drängte

ihn, endlich die Acht zu vollstrecken. Das war für ihn eine

schwierige Lage, und es galt eine wichtige Entscheidung. Er

suchte die Sache hinzuhalten, mußte aber nach längern Ver

handlungen zuletzt doch einwilligen, nachdem ihm vom Kaiser

das Versprechen gegeben war, daß er die Kurwürde erhalten
sollte, salls si

e

sein Vetter verlieren würde. Nicht leichten

Herzens gaben die Landstände ihre Zustimmung. Dem Kur
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fürsteii gegenüber suchte er sein Verhalten zu rechtfertigen, da

sonst das Land in andere Hände kommen würde, und versprach

ihm, nach dem Friedensschlüsse sich nach Gebühr und Billigkeit

gegen ihn zu erzeigen. Ebenso legte er in einem öffentlichen

Ausschreiben sein ganzes bisheriges Tun klar und betonte, daß

sein Gehorsam gegen den Kaiser kein Abfall vom Glauben

wäre und daß keine Gewalt der Erde ihn vom Evangelium

abbringen würde.

So geschah es denn, was Camerarius mit folgenden er

greifenden Worten beklagt: „So oft ich mich desselben erinnere,
erbebe ic

h

noch jetzt in innerster Seele und bemeine das Schick

sal des Vaterlandes. Aber sowohl Scham wie Schmerz ver

bietet es mir, die Schande und das Unglück unseres Volkes

ausdrücklich hervorzuheben. Lieber möchte ic
h

diese schmach

volle Niederlage des Vaterlandes, da si
e

doch einmal nicht

abgewendet werden konnte, in ewige Vergessenheit begraben

können."

Seinen großen Schmerz in dieser hochbetrübten Zeit schüttete

auch unser Fürst in jener Snnodalrede aus, die er am
25. Oktober vor seinen Geistlichen in Merseburg hielt. Er sah
den schrecklichen Krieg gleich einer Feuersbrunst Deutschland

durchmüten und beweinte den Jammer und das Elend, dessen
Ende nicht abzusehen war. Um so sorgsältiger, das war seine
Mahnung an seine Mitbrüder, sollte jeder auf feinen Wandel

achten und um so sorgfältiger jeder seines Amtes warten.

Seit Ende Oktober loderte die Kriegsflamme in den Kur
landen. Moritz betonte überall, daß er die Untertanen bei

ihrem evangelischen Glauben schützen wolle, und ließ auch Milde
und Güte walten, soweit es im Kriege möglich mar. Witten

berg wurde bedroht, und Melanchthon flüchtete mit feiner Fa
milie nach Zerbst, mar auch in Magdeburg, wo ihm des Fürsten

Domvrovstei eine liebe Herberge mar. Er stand in dieser Zeit
mit Fürst Georg in lebhaftestem Briefwechsel, und von „Sara-

both oder Servesta, der alten Sorbenkolonie", wie er die Stadt
nennt, gehen schmerzliche Klagen hinüber nach Merseburg.^) Auch
das Anhaltische Land hatte unter der Kriegsnot zu leiden; die



62

Stadt Coswig und mehrere Dörfer wurden geplündert. Das

Hochstift aber erfuhr alle Schrecken des Krieges. Von unnenn

baren Sorgen wurde Fürst Georg aufgerieben. Er hatte den un
glückseligen Krieg nicht verhindern können. Zum Schutze der ihm

befohlenen Kirche war er in Merseburg geblieben. Äls der

Kurfürst Johann Friedrich nach dem verunglückten Donau
feldzuge nahte, um sein besetztes Land von dem schon unter

dem 27. Oktober zum Kurfürsten ernannten Herzog Moritz zu
rückzuerobern, wurde alles Silbergerät aus den Kirchen des

Hochstiftes nach Leipzig in Verwahrung gebracht und dort bald,

da es die Notdurft erforderte, zu Geld gemünzt, um das Kriegs
volk damit zu besolden. Ansang des Jahres 1547 kamen die

Kurfürstlichen nach Merseburg, brandschatzten die Stadt und

legten eine hohe Kriegssteuer auf das Stift. Dabei mußte es

sich Fürst Georg noch gefallen lassen, vom Kurfürsten bittere

Vorwürfe zu hören, daß unter seiner Verwaltung der päpstliche

Greuel im Stift noch gestattet und die Abgötterei in der Dom
kirche noch nicht abgeschafft märe ; wenn solches nicht bald ge

schehen sollte, würde er „des Ortes nicht leidlich sein". Er
verteidigte sich dagegen, legte dem Kurfürsten seine ganze Amts-

sührung klar und versicherte, daß allenthalben im Stift die

Reformation durchgeführt fei, daß er auch das Kapitel immer

wieder ermahnt, die Mißbräuche abzustellen, und daß es ihm

nicht zuzumessen sei, wenn vorher nicht geschehen, was jetzt

durch die Flucht der Domherren ganz von selbst gefallen wäre

und nicht wieder aufgerichtet werden würde.«")

In dieser ganzen Zeit schon war es unseres Fürsten vor
züglichste Sorge gewesen, wie dieser traurigen Fehde ein Ende

gemacht werden könnte. „Der Allmächtige erbarme sich unser
und helfe uns in diesen großen Nöten!" so steigt sein Gebet

gen Himmel, so sucht er Frieden für fein erschrockenes und

ties bekümmertes Herz. Sonst hielt er sich fern von allen

Welthändeln, hier aber achtete er es für feine heilige Pflicht,

mahnend und bittend einzugreifen. An Dr. Fachs, des Herzogs
Rat, hatte er sich gewandt, auch an Amsdorf, welcher bei dem

Kurfürsten vermitteln sollte.»') Jetzt aber, wo die Not aufs
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höchste gestiegen mar, tritt er mit seiner unermüdlichen und
ausgedehntesten Friedensarbeit in ganz besonderm Maße
hervor, um das wie eine ansteckende Seuche wütende Verderben

noch aufzuhalten, damit es nicht „zur erbärmlichen Schlacht

zwischen Befreundeten und lieben Verwandten" käme. Uberall

hin flogen seine Briese, nach allen Seiten gingen seine eilenden

Boten. Fürsten und Verwandte, Räte, Ritterschaft und Land

schaft beiderseits wurden freundlich und fleißig bittend und

mahnend angegangen, damit Blutvergießen unter Christen

verhütet werden möchte, worüber sich doch nur alle Feinde
der wahren christlichen Religion sreuen, alle Widerwärtigen

aber höchlich jubilieren und sagen würden, es se
i

recht, daß
die Lutheraner untereinander sich selbst bekriegten und ver

nichteten. Zunächst wandte er sich jetzt an den Kurfürsten

Johann Friedrich und an den Herzog Moritz „in freundlicher
Zuneigung zu dem Haufe Sachsen"; er schilderte die Zerrüttung

der Kirchen und Schulen und der armen Leute Schaden und

bat, den Kriegshandel an einem gelegenen Orte zur gütlichen

Unterhandlung kommen zu lassen, damit eine freundliche Ver-

gleichung oder ein leidlicher Anstand i
n die Wege geleitet werden

möchte. Der Kurfürst stellte sich nicht ablehnend dazu, obwohl
er sich von Herzog Moritz eines solchen „unguten und un

freundlichen Willens" nicht hätte versehen können, und obwohl
er mit gutem Gemissen „eine von Gott und allen beschriebenen
und natürlichen Rechten zugelassene und erlaubte Gegenwehr"
in die Hand genommen. Herzog Moritz aber, der vorher öfter

seine Vermittelung angeboten hatte, verweigerte jetzt jede weitere

Unterhandlung. «2)

Doch Fürst Georg ließ keine Möglichkeit eines Ausgleiches

ungenutzt. Er schrieb an die Herzogin Katharina, die
Mutter des Herzogs Moritz, an die Herzogin Elisabeth
von Rochlitz, die Schwester des Landgrafen, eine treue Freudin
des Schmalkaldischen Bundes, und an die Kurfürstin Sybille,
die Gemahlin Johann Friedrichs, weil durch gutherzige, fromme
und getreue Fürstinnen schon oft beschwerliche Kriege abgemandt

und hohe, große und erschreckliche Feindschaft versöhnt worden
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wäre, damit si
e

mithelfen möchten, die Kriegshändel christlich
und freundlich auszugleichen, was ohne Zweifel Gott dem All

mächtigen das wohlgefälligste und angenehmste gute Werk märe. ^)

Ferner unterhandelte der Fürst mit dem Landgrafen
Philipp von Höffen und vereinbarte auf Ende Januar mit
dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg eine Be
ratung in Dessau, die freilich resultatlos verlief, weil Mvritz
die niederschlagende Antwort gab, „daß die Sache am Haupt

handel mit Kaiserlicher Majestät haste". Trotzdem wurde Georg

nicht müde, immer neue Bitten auszusenden; auch Herzog

Heinrich von Mecklenburg wurde in die Friedensverhand
lungen mit hineingezogen. Der Brandenburger Kursürst reifte

zu König Ferdinand und wollte auch beim Kaiser allen möglichen

Fleiß anwenden; ebenso bemühte sich der Landgraf bei den

feindlichen Parteien; es kam auch eine Besprechung zu Mitt
weida zustande — aber alle die vielfältigen Bemühungen waren

ohne Erfolg, und das Kriegsunheil nahm seinen uugehinderten
Lauf, «s)

Zu Anfang des Jahres 1547 hatte Fürst Wolfgang
Aschersleben erobert, den alten Stammsitz der Askanier. Er war
jetzt nicht abgeneigt, vom Kampfe abzustehen, und Georg riet ihm

sogar, des Kaisers Gnade durch einen Fußfall zu erkaufen. ^)

Unterdessen war der Kaiser mit seinem Heere herangekommen.

Wolfgang, der vorher „wegen ungeschickten Leibes" an Cöthen
gefesselt war, hatte sich wieder, vom Kurfürsten darum gebeten,

iu dessen Lager begeben, „in der christlichen Defension mittun

zu helfen". Am 24. April 1547 kam es zur entscheidenden
Schlacht bei Mühlberg. Der Kurfürst wurde gefangen; Wolf
gang, der bis zum letzten Schwertstreich dem Schmalkaldischen
Bunde Treue gehalten hatte, entkam den verfolgenden Feinden
und wurde vom Kaiser geächtet.

Fürst Georg versuchte jetzt im Interesse der Anhaltischen
Lande, da er nicht mit im Bunde gegen den Kaiser gewesen

mar, um Nachteil zu verhüten, mit seines Vettern Land be

lehnt zu werden. Doch der Kaiser achtete nicht ans seine An

sprüche und verlieh Wolfgangs Land seinem Stallmeister, dem
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Grafen Sigismund von Ladron, welcher am Himmelfahrts-
tage mit seinen spanischen Truppen in Cöthen seinen Einzug

hielt. «?)
Da nun die Dessauer Fürsten durch Wolfgang in den

Verdacht gekommen waren, ebenfalls wider den Kaiser Hilfe
geleistet zu haben, hielten si

e

sich für verpflichtet, selber zum

Kaiser zu gehen und sich von diesem Verdachte zu reinigen.

Am 22. Mai erschienen die Fürsten Georg und Joachim
im kaiserlichen Feldlager bei Wittenberg. Johann lag
krank zu Zerbst. Sie brachten dem Kaiser Geschenke mit und
wurden am vierten Tage empfangen. In einer eingereichten
Supplikation hatten si

e

ihre Unschuld dargelegt: si
e

hätten wohl
4500 Gulden Kriegssteuer entrichtet, aber mit der angehefteten
Kondition, „fofern es die Religion belange", und sonst hätten

sie sich nach der Kriegserklärung des ganzen Handels entschlagen,

auch keinen Bundestag mehr beschickt. Fürst Georg muß bei

dieser Audienz durch sein würdevolles Auftreten einen bedeut

samen Eindruck gemacht haben, da sich der Kaiser nachher ge

äußert haben soll, daß unter allen Fürsten des Reiches keiner

wäre, den er Fürst Georgen an Frömmigkeit vergleichen könne,

und er hoffe, er werde durch ihn i
n Religionsfachen noch etwas

Nützliches ausrichten. Der Kaiser gab daraus seine Zustimmung,

daß Ladron des Fürsten Wolfgang Land zunächst an Heinrich
von Plauen, Wolfgangs Schmestersohn, um 32000 Taler ver

kaufen durfte, und erklärte auch, daß er der Vereinigung des

Landes mit dem übrigen Anhalt nicht entgegen fein wolle.

Trotzdem aber mußten die Fürsten, und zwar sofort, eine

Geldbuße von 15000 Talern erlegen. Für ihren geächteten Vetter

halten si
e

nichts erreichen können. Afchersleben ging ihnen

auch verloren. So war der Schade für sie groß. Ihre eigenen
Lande waren verheert und gebrandschatzt; dazu die frühere

Kriegssteuer, die jetzige hohe Geldbuße, dann die 3L000 Taler,

die si
e dem von Plauen wiedererstatten mußten — das alles

drückte si
e

hart auf viele Jahre hinaus.«»)
Aber noch mehr hatte das Stift Merseburg unter den Kriegs

unruhen zu leiden gehabt. Die Gemeinden waren vielfach zer-
Wcslphal, Fürst «eorg zu Anhalt. ?



«6

streut und die Kirchen verödet. Des Koadjutors treuester Helfer
und Mitarbeiter, Ant. Mus«, war im Frühjahr 1547 gestorben.
An seine Stelle war Dr. Georg Major aus Wittenberg ge
treten, der damals heimatlos umherirrte. Freilich seines Bleibens

war nicht lange. Als die Universität wieder hergestellt mar,

ging er nach Wittenberg zurück. Ihm folgte Dr. Johann
Forster als Superintendent und Mitglied des Konsistoriums.
Unsagbares hatte Fürst Georg in diesen schweren Tagen zu

tragen gehabt. Wie oft hat er mit weinenden Augen und heißen
Gebeten den Frieden erfleht, und seine Seufzer galten der ganzen

evangelischen Kirche. Dem Stift aber wurde er in solchen trau

rigen Tagen zum unentbehrlichen Tröster und Helfer.

Nach diesen denkwürdigen Vorgängen versammelte der neue

Kurfürst schon am 18. Juli die Stände und Theologen der
ererbten und neu erworbenen Länder zu Leipzig und erklärte

ihnen frei und offen, daß er bei dem Worte Gottes bleiben und

mit den abgetanen Mißbräuchen nichts zu schaffen haben wolle;

auch alles, was der Krieg zerstört, solle wieder aufgerichtet werden.

Doch bald kamen neue Nöte. Durch den Sieg des Kaifers
war die Existenz der evangelischen Kirchen schwer bedroht. Der

Widerstand der Schmalkaldischen Fürsten war gänzlich gebrochen,
und der Kaiser herrschte unumschränkt. Mit tiefer Bekümmernis

sah Fürst Georg der Zukunft entgegen, aber doch mit zuversicht

lichem Vertrauen auf den Herrn, der das gläubige Seufzen

nicht unerhört lassen will und seine Kirche wider die Welt und
die Pforten der Hölle schützt. Da nahte der Reichstag zu
Augsburg, und Moritz befahl jetzt, zur Erhaltung des selig-
machenden Wortes zu beten. Der Kaiser wollte jetzt aus eigner

Macht die religiösen Streitigkeiten schlichten und zuvörderst bis

zur Entscheidung eines allgemeinen Konzils durch ein Interim,
das in Augsburg vorgelegt wurde, die kirchliche Spaltung aus

gleichen, wodurch freilich nicht allein allerlei abgestellte Mißbräuche
wieder eingeführt werden sollten, fondern auch die evangelische

Lehre mannigfach verdunkelt wurde.

Schon am 15. Mai 1548 wurde diefes Interim als Reichs
gesetz veröffentlicht. Kurfürst Moritz, so mannhaft er dagegen
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aufgetreten war, weil es das Heil der Seelen und das Gemissen

seiner Untertanen betras, sagte doch zuletzt zu, seine Landstände

zur Annahme desselben zu bewegen. Aber überall erhob sich
ein heftiger Widerspruch, Auch Fürst Georg, obwohl er bald

die führende Stellung in den Jnterimsverhandlungen einnahm,
konnte, wie auch Melanchthon, dem Augsburger Buche nicht

zustimmen, nannte es ein Flickmerk, das, wiewohl es gut ge

nieint, doch den Stich nicht aushalten werde, und ein Puppen-
merk, durch welches der alte Sauerteig in die neue Lehre ge

mengt werden sollte. Er war sich bewußt, daß es die höchste
und gefährlichste Sache sei, aber tröstete sich auch, daß Gott

alles über menschliche Vernunst wunderbarlich schicken könne.

Darum begleitet er die Nöte der stürmischen Zeit mit seinen
Gebeten.

Als er zu Pfingsten die übliche Synode im Hochstift ab
hielt, fprach er: „Laßt uns nicht glauben, daß wir uns nach
denen richten müssen, die Macht haben, und welche die Religion

je nach den Zeitumständen wechseln. Bleibt treue und beständige

Hüter des göttlichen Wortes, das ihr bisher gelehret habt. Zu
allen Zeiten stellt der Teusel der Kirche Gottes nach und wendet

verschiedene Kunstgriffe an, die Wahrheit mit Blendmerk zu

Falle zu bringen."
Bald begannen die langwierigen und unangenehmen Jnter

imsverhandlungen. Schon auf den 1. Juli 1548 berief
der Kurfürst seine Stände und Theologen zu einem Landtage

nach Meißen. Es war für ihn nicht leicht, die bedrohte Kirche
zu schützen und zugleich den Widerstand des Kaisers nicht zu

reizen. Er hoffte, durch seine Gelehrten eine Vermittelung
zu finden und verlangte von ihnen, die evangelische Lehre fest
zuhalten, aber auch der bevorstehenden Gefahr wegen in allen

Punkten friedlich nachzugeben, so weit es nach dem göttlichen

Gesetz und mit gutem Gemissen möglich wäre. So wurde von
ihnen, obwohl bedrückten Herzens, aber doch ehrlich und ge

wissenhaft, daß si
e spürten, „Gott der Herr wäre bei diesem

Werke," das Interim durchberaten und darauf unter der Leitung
der einflußreichen Persönlichkeit des Fürsten Georg von den

5«
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Ständen und Theologen verworfen und abgelehnt. Das

ausgearbeitete Bedenken war an erster Stelle von Fürst Georg,

unterzeichnet. Der Kursürst hatte ein anderes Resultat erwartet,

sprach aber dennoch: „Es gehe, wie Gott will. Ich habe zmeen
Männer, Fürst Georgen zu Anhalt und Philipp Melanchthon.
Über denen will ic

h

halten und bei ihnen zusetzen, was ic
h ver

mag. Ich weiß, si
e werden mich nicht verführen."^)

Durch diese Ablehnung war die Lage höchst kritisch ge

worden. Der Kaiser konnte damit nicht zufrieden fein. Es
wurde deshalb im August zu Pegau der Versuch gemacht,

durch eine Zusammenkunst der evangelischen Theologen mit den

Bischösen von Meißen und Naumburg (Julius Pflug) einen
Ausgleich zu finden. Auch hier wurde kein Erfolg erzielt, da

die Bischöfe erklärten, keine Vollmacht zu haben, „dem Interim
Änderung zu machen", und da auf der andern Seite Melanch

thon dem Fürsten klagte: „Ich will lieber sterben, denn solch

Buch billigen." Und doch mußte der Kaiser, der aus Annahme
des Interims drängte, zufrieden gestellt werden. So folgten
weitere Verhandlungen, im Oktober auf dem Landtage zu Tor
gau, auf welchem von den kurfürstlichen Räten eine Vorlage,

welche das Interim in einer nach ihrer Ansicht annehmbaren

Form enthielt, eingebracht wurde, und im November zu Celle,
wo der Torgauer Entwurf der Räte weiter beraten wurde und

unter Wahrung der evangelischen Lehre vom Fürsten Georg
und den Theologen in bezug auf die Adiaphora weitgehende

Konzessionen gemacht wurden, daß neben „Firmelung und Ölung

fast der ganze Ritus der alten Messe, Lichter, Gefäße, Ge
sänge, Kleidung, Läuten, Bilder, Feiertage und Fasten" gedul
det werden sollten. Dann solgte noch eine Zusammenkunft in

Jüterbog!, wo von dem Brandenburger Kurfürsten und seinem
Hofprediger Agricola der Versuch gemacht wurde, de» Kur-

sürsten Moritz und den Fürsten Georg zur Annahme des Meß
kanons und des vollen kaiserlichen Interims zu bewegen. Aber
Georg trat hier — „Oapitsneus noLter" nennt ihn Bugen-
hageu in dieser Stunde — mit solcher Entschiedenheit auf, daß
er in ungewohnter Erregung erklärte, sich eher ädern und räderil.



69

zu lassen, denn von der reinen Lehre des Evangeliums zu weichen.

„Ist der Kanon," so sprach er zu Agricola, „vor zwanzig
Jahren, als Ihr dawider geschrieben habt, gottlos gewesen,
so wird er jetzund nicht besser sein, er is

t und bleibt der alte

Kanon und behält seinen vorigen Geschmack. Ihr werdet viel
leicht den Mund verwöhnet haben, daß, so Euch zuvor bitter

geschmecket, jetzund eitel Zucker und Honig dünkt."«')

Endlich kam es zum Abschluß, Am 21. Dezember 1548

wurden auf dem Landtage zu Leipzig die von den Theologen
vorgelegten Jnterimsartikel aus Gehorsam gegen den Kaiser

und aus Liebe zum Frieden von den Ständen angenommen
und damit zugleich viele bereits abgeschaffte Zeremonien wieder

hergestellt. Dieses sogenannte Leipziger Interim entsesselte
einen noch gewaltigeren Sturm. Die ganze evangelische Welt

kam in Aufregung. Der Kurfürst und mit ihm Melanchthon
und Fürst Georg wurden als Abtrünnige geschmäht und be

schimpft. Er wolle die Kirche dem Papste wieder in den Rachen
werfen, so sagte man unserm Fürsten nach und hielt ihn sür
einen Mitwisser oder gar Beförderer eines betrügerischen und

schändlichen Anschlages gegen das Evangelium. Eine Münze
mit dem Bilde Georgs und der Umschrift „?Ins o6i concilia-
tores i«tc,s, czuam «pertos reli^ionis Iiostes" sollte dieses
Mißsallen zum Ausdruck bringen. Das waren Tage tiefen
Wehs. Es war ihm zu Mute wie Melanchthon, der damals

schrieb: „Wenn er so viel Tränen hätte vergießen können, als

die Elbe Wogen dahinrollt, so märe sein Schmerz noch nicht

ausgemeint gewesen." Aber ruhig ertrug er alle Verdächtigungen

und Verleumdungen. Er w ollte ja nur von der so krank
darniederliegenden Kirche die größten Gefahren ab
wenden. Am lauteren Evangelium hielt er unbedingt fest.
Die Annahme von Gebräuchen aber, die an und für sich nicht
irrig waren, fo rechtfertigte er sein Verhalten, sicherte doch zu
nächst das freie Bekenntnis des göttlichen Wortes und rettete

fomit dem siegreichen und allgewaltigen Kaifer gegenüber wenig

stens das Hauptsächlichste. Und das mar es vor allem, was

Fürst Georg bewog, hierin den Wünschen seines Kurfürsten
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soweit nachzugeben. Das Interim war ihm lediglich eine Über

gangsform und ein vorläufiger Schutz gegen kaiserliche Gemalt

schritte. Darum blieb er auch, so viel er auch darum zu leiden

hatte, unbeirrt auf dem betretenen Wege. «2)

Aber die Jnterimsplage zog nicht so schnell für ihn vor

über. Der Kurfürst hatte seinen Landständen eine den ver

glichenen Punkten entsprechende Agende versprochen. Fürst
Georg übernahm die Fertigstellung eines Entwurfes auf Grund

der bewilligten Artikel, der Celleschen Kirchenordnung von 1545

und der alten Agende des Herzogs Heinrich. Georg war der

rechte Mann für ein derartiges, vermittelndes Agendenwerk. Er
besaß reiche Erfahrung gerade auf diesem Gebiet. Dazu ent

sprach die neue Agende seinen besonderen Neigungen zu den

alten Zeremonien; auch die Cellesche Kirchenordnung, die vor

nehmlich sein Werk gewesen mar, konnte hier noch zur Aner

kennung kommen. Nach gründlicher Vorarbeit vollendete er mit

andern Theologen den Entwurs schon in der Fastenzeit 1549,

zumeist in Dessau, „^nnaUinus collect s^endain" schreibt
Melanchthon; er selbst beteiligte sich aber nur wenig an diesem

„insuave negotium." Nach mancherlei Veränderungen und

Umgestaltungen übersandte der Fürst diese Agende seinem Kur

fürsten mit den Worten: „Bin des Verhoffens, so Kaiserliche
Majestät desselben gründlich und treulich berichtet werden möchten,

Ihre Majestät würden daran begnügig sein und den willigen,
möglichen Gehorsam mit Gnaden ausnehmen und damit bis auf
ein frei, gemein, christlich Konzilium, dahin die andern uner

ledigten Artikel gehören, zufrieden sein," und hob dann noch

besonders hervor, daß die Mitteldinge nur angenommen wären,

um die Hauptstücke der reinen Lehre und den rechten Gebrauch
der Sakramente im Lande zu erhalten und damit der Zerstörung

und Verwüstung der Kirche vorzubeugen. Am 10. April wurde
die Agende zu Torgau der Ritterschaft vorgelegt und am
1. Mai zu Grimma angenommen. Aber „aus wichtigen Ur
sachen", so befahl jetzt der Kurfürst, follte si

e

nicht publiziert

und gedruckt, fondern nur für die Superintendenten abgeschrieben
werden. Moritz dankte darauf aufs allergnä'digste sür die um
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fangreiche Arbeit und tröstete dabei seine Theologen, daß Gott

in kurzer Zeit ihre Unschuld mit Ehren an den Tag bringen
werde. Nur ein kurzer Auszug aus den Leipziger Beschlüssen
wurde im Herbst gedruckt und den Psarrern zugestellt.^)
So scheiterte gleichsam das ganze Agendenwerk, und doch

war der Erfolg desselben in feinen Wirkungen durchaus nicht
zu unterschätzen, denn die gewaltsame Einführung des
Augsburger Interims unterblieb dadurch, und die
evangelische Lehre, so war es des Kursürsten und des

Fürsten Wunsch und Wille, wurde damit rein und un
verfälscht erhalten.
Freilich mußte sich Fürst Georg auch dieser Arbeit wegen

den rücksichtslosesten und heftigsten Angriffen und Verleum

dungen von feiten der Jnterimsgegner, des Flacius und seiner
Genossen, aussetzen. Er war deshalb gezwungen, seine Hand
lungsweise zu rechtfertigen und seine Geistlichen wegen dieses

wilden Geschreies der Flacianer zu beruhigen. Er tat dies

auf der im Herbst 1549 abgehaltenen Stiftsfunode: „Ob auch
das Bewußtsein, das Rechte zu wollen, unsere Traurigkeit
lindert, empfinden wir doch gewaltigen Schmerz wegen Zer
fleischung der Kirche. Das Volk hört oas unverfälschte Evan

gelium und sieht, daß im Mahle des Herrn keine Wandlung

stattfindet und kein abgöttischer Brauch wiederhergestellt ist.

Diesen Trost soll das Volk behalten und nicht Fabeln und Ver

leumdungen nachjagen. Der Teufel bringt viele Herzen dazu,

daß si
e Verleumdungen aussprechen und begierig hören. Da

her is
t es nicht ungewöhnlich, daß auch offenbare Lügen Bei

fall finden, was dann großen Lärm erregt. Allerdings werfen
einige uns Unbeständigkeit vor, daß wir über den Ornat und

einige ähnliche Bräuche nicht Lärm schlagen, dem Fürsten nicht

Aufruhr erregen, nicht zur Verlassung der Kirche auffordern.
Wenn si

e sagen, wir schwiegen aus Liebedienerei, so is
t das

offenbare Verleumdung und falsch. Sie wissen nämlich selbst,

daß wir im Notwendigen niemals unsere Meinung ausgegeben

haben. Unsere Mühen und Gefahren fehen sie, während si
e

felbft ohne jede Gefahr unter dem Beifallgeschrei ihrer Schau
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spielgenossen nur von unnützen Dingen schwatzen, Suchen mir,

nicht was uns Ruhm und Nutzen bringt, sondern, was die

Kirche in ihrer betrübten Lage fördert."
So redete ein Mann, dessen höchster Wunsch es allezeit

war, das Wohl der Kirche zu hüten. Darum, wie man ihn auch

nach jenen Vorgängen beurteilen mag, Luther hat Recht ge

habt: „Verus est Lpiscopus". Ob er auch als ein Fried
liebender in äußerlichen Nebendingen zum Nachgeben bereit mar,

„hat er stets als ein treuer Sohn der Reformation
den evangelischen Glauben mit aller Entschiedenheit
festgehalten" und war sich bei allem bemußt, ein reines und

unbeflecktes Gemissen zu haben. Bei all den leidenschaftlichen
Parteikämpfen jener Tage hatte er nie seine eigene Person im

Auge und ertrug es darum auch, von solchen verketzert zu
werden, die bei weitem nicht an seine Größe und Lauterkeit

heranreichten. Wohl hat er vieles, was er gewollt und erstrebt,

nicht durchsetzen können. Auch die Cellefche Kirchenordnung

von 1545, eine seiner Lieblingsarbeiten, mußte liegen bleiben,

und dennoch hat er mit feinen Gedanken und Plänen wohl

zu beachtende Normen gegeben, die auf ein ganzes Jahrhundert
verwertet wurden. „Die Einrichtungen, die er in feinem Stifte
Merfeburg geschaffen hatte, insbesondere feine Art, Visitationen
und Synoden zu halten, wurden noch in fpätern Jahren als

mustergültig hingestellt und zur Nachahmung empfohlen." Und

fo bewahrheitet es sich, wie ihn der Geschichtsschreiber Secken

dorfs beurteilt: „Lui temporis eximinm clecus, secznenribus
exemplum."

VII. Ver neue Bischof in Merseburg.

Während der Jnterimsverhandlungen vollzog sich noch eine

andere wichtige Angelegenheit. Was Fürst Georg im Stift
Merseburg mit mühsamer und tätiger Hand geschaffen, errungen

und erstritten hatte, wie leicht konnte es jetzt wieder in Frage

gestellt werden! Der Kaiser wollte die Bistümer zu geistlichen

Festungen sür seine Macht umgestalten. Das Schicksal des
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Merseburger Administrators und Koadjutors war vorauszusehen,
da der Kaiser schon zu Augsburg, als die Herzöge Moritz und

August mit der Sächsischen Kurwürde belehnt wurden, die Ver
zichtleistung auf das Bistum Merseburg gefordert hatte.
Herzog August hatte sich mit der Prinzessin Anna

von Dänemark verlobt. Am 8. Oktober 1548 wurde das hohe
Paar vom Fürsten Georg getraut. Schon die Verlobung war
dem Kaiser ein willkommener Anlaß, das Stift anderweitig zu
besetzen, da nach den Satzungen der römischen Kirche der In
haber desselben nicht verheiratet sein durfte. Als Herzog August

noch zögerte, dem kaiserlichen Willen nachzukommen, ermahnte
ihn der Kaiser ausdrücklich, das Stist freiwillig abzutreten, und

ließ sich durch keine Gegenvorstellung davon abbringen, obwohl

ihm Moritz im letzten Kriege die wertvollsten Dienste geleistet

hatte. So legte denn der Administrator am 27. September
sein Amt nieder, indem er dem Kapitel anzeigte, daß „seine Ge

legenheit und Sachen sich dermaßen zugetragen hätten, daß ihm
die Administration des Stiftes weiter zu tragen nicht gelegen sein
wolle". Am liebsten hätte es der Kurfürst gesehen, wenn Fürst
Georg sogleich vom Kapitel gewählt worden wäre, ehe der

Kaiser einen Fremdling bevorzugen konnte, damit die evangelische

Sache weiter im Stifte gefördert würde. Denn er verlangte
einen christlichen, gottseligen Mann zum Bischöfe, der sich zum
Hause Sachsen freundlich verhalte, sein Amt selber und nicht durch
Mietlinge treulich ausrichte, das Wort Gottes rein predigen, die
Sakramente nach christlicher Einsetzung rechtschaffen reichen lasse
und alle abergläubischen Mißbräuche vermeide. Da aber das
Kapitel mit der Wahl noch zögerte, kam unterdessen ein kaiserliches
Schreiben an, worin der Mainzer Weihbischof Michael
Helding") dringend empfohlen wurde. Derselbe hatte sich beim
Augsburger Interim als ein gefügiges Werkzeug des Kaisers

bewährt und sollte dasür belohnt werden. Der Kursürst und

gleichfalls Fürst Georg, der seine Wünsche und seine Person
ganz zurücktreten ließ, versuchten es, durch Vermittelungsvor-

schlage den fremden Weihbischof fern zu halten. Doch der

Kaiser hielt an seinem Günstlinge fest und blieb unbeugsam.
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So wurde endlich am 28. Mai 1549 Michael Heldina, zum
Bischof von Merseburg gewählt und erklärte, als ihm die Wahl
angezeigt wurde, daß er sich so verhalten werde, daß sich darob

kein chriftliebender Mensch mit Billigkeit zu beschweren habe.

Auch für Fürst Georg mar jetzt die Zeit seiner eigentlichen

Amtstätigkeit vorüber. Er mußte sein mit vieler Treue gepflegtes
Arbeitsfeld einem Fremdlinge überlassen, welcher der evangelischen

Kirche feindselig gegenüberstand. Im ganzen Kapitel hatte er
allein es gewagt, seine Stimme gegen denselben abzugeben, ob

wohl er dadurch den Schein erwecken konnte, daß er selber nach
dem Bistum getrachtet. Aber er konnte unmöglich mithelfen,

daß das Stift in die Hand eines Gegners der Reformation
komme.

Schon vorher hatte ihm der Kurfürst „aus eigenem und freund

lichen Willen" die erledigte Domprovstei zu Meißen in An
erkennung seiner Verdienste verliehen. Auch auf dem Leipziger
Landtage erfuhr er dadurch eine ganz besondere Auszeichnung,

daß die Stände den Kurfürsten baten, den Fürsten Georg aus

Dankbarkeit für Pflanzung, Förderung und Erhaltung des Evan

geliums auch weiter „mit notdürftigem Unterhalt zu bedenken",

damit derselbe als Ratgeber in Religionsfachen dem Lande er

halten bliebe.«)

Zunächst, da die päpstliche Bestätigung des neuen Bischofs

lange ausblieb, verwaltete Georg mit Genehmigung des
Kapitels in ganzer Uneigennützigkeit das Hochstift
weiter und mar dabei emsig und treulich bemüht, das evan

gelische Bekenntnis möglichst zu sichern, die äußern Verhältnisse

zu ordnen und alle verliehenen Rechte schriftlich festzulegen.

Er leitete wie vorher die Synoden zur Erhaltung der Einig
keit der Lehre, aber die eigentlichen bischöflichen Amtshand

lungen mied er und ließ die Geistlichen wieder in Leipzig ordi

nieren, nachdem er selber in einem Zeitraum von drei Jahren
81 Ordinationen vollzogen hatte. Nach Leipzig wurde auch
am 9. November 1550 das Konsistorium verlegt, um dem

Einflüsse des neuen Bischoss entrückt zu sein. Zu Anfang 1549

verließ ihn sein letzter Mithelfer, der Superintendent Dr. For
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fter, und ging wieder nach Wittenberg, da ihm die Stellung
in Merseburg zu unsicher mar. So blieb der Dom leider ohne
evangelischen Geistlichen.

Um das Evangelium in den Herzen der Gemeindeglieder

weiter zu befestigen, hielt er im Dom seine zwei unvergeßlichen

Predigten wider die falschen Propheten und ebenso
vier Predigten „Vom hochmürdigen Sakrament des
Leibes und Blutes unsres Herrn Jesu Christi", spendete
damit in jenen sorgenvollen Tagen Trost und Kraft und erhob
die Herzen durch sein treues Zeugnis für die evangelische Wahr

heit.
— Seiner Abschiedssnnode im Herbst 1550 legte er das

Wort zugrunde: „Niemand wird meine Schase aus meiner

Hand reißen," denn, so sagte er, einen andern festern Trost

müßte er nicht in diesem gemaltigen Weltbrande. Und so wurde

er, wie Melanchthon wünschte, für die vermundete Kirche ein

Samariter.

Endlich nahte der neue Bischof, der seinen Wein schon
lange vorausgeschickt hatte. Am 1. Dezember 1550 hielt er in

Merseburg seinen seierlichen Einzug, und am andern Tage
früh erschien er in der Kapitelstube, um den herkömmlichen Eid

zu leisten. Fürst Georg führte im Namen der nicht gerade zahl

reich erschienenen Domherren als Senior das Wort und be
tonte nach üblicher Beglückwünschung, daß der Bischof vor

Annahme der Possessio« vor allem zwei Artikel zu beschworen
habe, nämlich die im Stiste eingeführte Religion nicht ver
ändern und auch die verehelichten Priester schirmen und schützen

zu wollen. Darauf wiederholte er für seine eigene Person seine

schon früher gegen die Wahl erhobene Protestation: Wohl
wolle er ihn dem Kaiser zu Ehren als belehnten Regenten und

Fürsten anerkennen, aber weil im Stifte alles wohl geordnet
sei, müsse er seinen Widerspruch so lange aufrecht erhalten, bis

er bestimmt überzeugt sei, daß der Bischof die im Stifte ein

geführte Lehre und Ordnung unverändert ließe; diese Protesta
tion geschehe „aus keinem sonderlichen Unwillen oder Verdruß,

sondern aus hochdringender Not und Bewegung seines Gewissens".
Hierauf gelobte der Bischof durch einen Eid, sich so zu ver
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halten, daß jeder einen guten Gefallen an ihm haben sollte,

in der Religion ohne Wissen und Willen des Generalkapitels

nichts zu ändern und auch gegen die verheirateten Priester sich

väterlich zu erzeigen. So erfolgte die Übergabe des Bistums.
Gleichzeitig aber erneuerte der Fürst noch einmal seinen Wider

spruch, da er, wenn in der reinen Lehre und dem rechten Ge

brauch der Sakramente etwas geändert würde, auf keinen Fall
in des Bischofs Postulation, Konfirmation und Possession ge
willigt haben wollte. „Dieser ganze Handel wurde in ein öffent

lich Instrument gebracht, unterschrieben und untersiegelt." ^
Dann wurde der Bischof vom Fürsten und dem Domherrn

Moritz Bose in den Dom geführt, dem Volke vorgestellt und

als Bischos ausgerufen. Am 6. Dezember fand die Huldigung
der Stiftsstände statt, welche den Huldigungseid unter dem

selben Vorbehalt leisteten, daß die von ihnen angenommene

evangelische Lehre unverändert bleiben müßte.
Vorläufig blieb Fürst Georg noch in Merseburg, gleichsam

als Hüter der Kirche, die er gepflanzt hatte. Er wollte nicht
etwa dem Bischof entgegentreten und sich gegen die von Gott

verordnete Obrigkeit auflehnen. Aber seine Besorgnisse waren

nicht unbegründet, und seine Anwesenheit wurde bald dringend

nötig. Anfangs wohl zeigte sich der Bischof gelinde und hielt

auch einige „unstrafbare" Predigten „von den Gnaden und Wohl
taten Christi und dem Glauben an ihn", daß der Fürst mit

Freuden Gott dafür dankte. Bald aber erklärte derselbe, daß
er die katholische Lehre und Ordnung wieder einzu
führen geneigt sei. Da ihm der Kurfürst deshalb mit allem

Ernste entgegentrat und ihn mahnen ließ, in Rücksicht auf die

herrschende, erregte Stimmung jede Veränderung zu unterlassen
und die Entscheidung des Konzils abzuwarten, wirkte diese ener

gische Einsprache, und er vermied offne Gemalt, suchte aber

sein Ziel durch List zu erreichen. Mißliebige Geistliche ent

fernte er unter irgend welchem Vorwande, andere wollte er durch

Schmeicheleien gewinnen, andere forderte er sogar öffentlich auf,

die Messe und andere gefallene Gebräuche wieder herzustellen.

In seiner Schloßkapelle hielt er seine „Spektakel mit allen an-
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gehefteten Mißbräuchen". Am Dom halte er solche Geistlichen,

welche absichtlich „Unkraut und Irrtum in den gereinigten Acker
des Herrn säeten", daß der ganze Werkdienst und das Meßopser
mit den anstößigen Zeremonien wieder eingerichtet wurde. Da

neben wurden in den Predigten der von Helding berufenen

Prediger die Evangelischen gehässig geschmäht, ihre Geistlichen
gelästert und ihre Absolution und Sakramente als krastlos hin
gestellt; sogar die Person des Fürsten wurde in der niedrigsten

Weife ungescheut angegriffen und seine Ordination als ungültig

bezeichnet. Aber so kränkend das unferm Fürsten sein mußte,

und wiewohl er aufs höchste gereizt wurde, so is
t

doch, wie er

selbst sagt, „aller billigen Moderation gebrauchet worden". <")
Der Erfolg dieser Gegenreformation war nur gering.

Ja, durch seine Handlungsweise entsremdete sich der Bischof
die Herzen seiner Stiftsuntertanen nur um so mehr. Aber der

Fürst konnte doch zu diesem Treiben, das nun fast ein Jahr
mährte, nicht länger schweigen, denn die Geistlichen und auch die

Gemeinden sahen auf ihn und erwarteten von ihm Rat und

Trost in diesen traurigen Tagen. Er allein war die feste Stütze

in der Not. Darum veröffentlichte er jetzt seine „Zwei Pre
digten von den falschen Propheten" als sein Testament
und als ein öffentliches Bekenntnis der christlichen Lehre, aber

auch als einen Protest wider die salsche Lehre und „wider die

Mißbräuche und Kalumnien". Zu gleicher Zeit wollte er da

mit die Verdächtigung zurückweisen, als heuchle er und billige
das Vorgehen des Bischofes und wolle die Kirche wiederum

unter die Tyrannei des Papstes bringen. Auch seine ange-

sochlene Ordination verteidigte er in einer besonderen Vor
rede : si

e

se
i

nicht im Winkel geschehen, sondern öffentlich nach .

Christi Besehl und apostolischer Weise; und ob er auch die

bischöflichen Abzeichen nicht getragen, so se
i

sein liebes, befohlenes

Volk seine Krone, Gottes Wort sein Bischofsstab und der heilige

Geist seine Salbung gewesen; ein katholischer Weihbischof aber

ohne Kirche se
i

ein Larvenbischof, seine Weihung Gotteslästerung

und ein lächerliches Affenspiel. — Neben diesen Predigten über
die falschen Propheten ließ der Fürst auch seine vier Abend-
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mahlspredigten im Druck erscheinen, um die mannigfachen
Meinungen und nichtigen Argumente gegen das Sakrament durch

sein klares Zeugnis und Bekenntnis zu entkräften; er tat dies „aus

schuldiger Pflicht seines priesterlichen Amtes und als ein Glied:

maß der Merseburger Kirche".«»)
So konnte nicht leicht ausgetilgt werden, was Fürst Georg

geschaffen. Zudem währte auch Heldings Wirksamkeit nur eine

kurze Zeit, da durch den bald solgendcn Passauer Vertrag sein
ganzer Einfluß gehemmt wurde, so daß er nachher sogar Merse
burg verließ.
Den weiteren Ereignissen in der evangelischen Kirche widmete

Fürst Georg seine volle Aufmerksamkeit. Nach wie vor benutzte

ihn der Kurfürst noch als Ratgeber in kirchlichen Angelegen

heiten. Als der Ofiandersche Streit ausgebrochen mar,
erbat er sich von ihm ein Gutachten über Oslanders Recht

fertigungslehre. Am 24. April 1551 kam die kaiserliche Ein
ladung zum Tridentiner Konzil. Zu einer Besprechung
darüber befchied Kurfürst Moritz seine vornehmsten Theologen
und auch den Fürsten nach Dresden. Es wurde beschlossen,
eine Bekenntnisschrift zu Trient zu überreichen, welcher die

Augsburger Konfession zugrunde gelegt werden sollte. Melanch-

thon zog sich dazu in die Stille nach Dessau zurück und

verfaßte daselbst in Gemeinschaft mit Georg das sogenannte

Sächsische Bekenntnis (Cont>ssio8axonic-i). EheMelanch-
thon, vom Kurfürsten dazu ausersehen, zu Anfang des Jahres 1552

sich anschickte, nach Trient zu reisen, besuchte er noch einmal

seinen geliebten Fürsten, der sich damals schon in Warmsdorf

aufhielt. Beide blieben allezeit aufs innigste miteinander ver

bunden, die soviel Leid und Sorge gemeinsam getragen hatten
und noch immer „dem Gift der Vipern" ausgesetzt waren.
Aber die Tage der Merseburger Tätigkeit Georgs neigten sich

dem Ende zu. Es war ohngefähr in derselben Zeit, als Moritz
in dem eroberten, glanbenstreuen Magdeburg, dem Georg noch

zum Frieden geraten,««) seinen Einzug hielt, um bald darauf
feine bis dahin verborgenen Pläne ins Werk zu fetzen. Was

Fürst Georg nicht allein wegen seines fürstlichen Standes,
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„sondern auch seiner fürtrefflichen und von dem Allmächtigen

sonderlich gezierten Tugenden und Gaben halben" der Kirche
der Sächsischen Lande geworden und gewesen, das wurde noch
1578 vom Leipziger Konsistorium mit folgenden Worten an

erkannt und gerühmt: „Er hat in diesen Landen viel merk

liches Nutzes und Frommen geschafft. Wollt Gott vom Himmel,

daß man unter jetziger Trennung noch einen solchen Kirchen-

regierer in diesen Landen haben könnte, es sollten viel Zer
rüttung bis daher verblieben sein." In seinem Werke lebt
der Name dieses wahren evangelischen Bischofs fort.

VI». Lebentabend.

Eine zweite Heimat mar unferm Fürsten Merseburg ge
worden. Von feiner Kindheit Tagen her knüpften sich liebe Er
innerungen an diese Stadt. In seinen besten Mannesjahren
hatte er hier gewirkt und gerungen und seine ganze Kraft daran

gefetzt, das Evangelium in feinem geliebten Hochstift zu fördern
und zu erhalten. Alle feine fürstlichen und christlichen Tugenden
waren hier zur vollen Entfaltung gekommen. Aber unter den

widerlichen Kämpfen mit dem neuen Bischof war ihm nun doch
der Aufenthalt daselbst verleidet worden. Darum zog er sich,
müde und matt geworden, in die Anhaltischen Lande zurück.
Still und sern von der öffentlichen Aufregung wollte er die
Kräfte, die ihm der Herr noch geschenkt, seinen lieben Untertanen

widmen. Sein Herz freilich blieb unverändert bei der teuren

evangelischen Kirche, für die er zu beten nicht aufhörte, und wie

immer mar das Evangelium sein höchstes Gut und das Wort
Gottes sein köstlichstes Kleinod. Und so treffen wir ihn denn schon
gegen Ende des Jahres 1551 auf dem Schlosse zu Warmsdorf,
das er sich selber neu aufgebaut hatte.
Mit feinen Brüdern regierte er die kleine Herrfchaft gemein

schaftlich und in der größten Eintracht, „daß man dergleichen

Exempel in keiner Historie befunden". Das Band der herz
lichsten, brüderlichen Liebe umschloß diese drei, daß man sich

„nichts Festeres und Lieberes" denken konnte. „Die Brüder
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konnten eine kleine Kirche scheinen, wie si
e ein kleiner Hof ver

bunden 'hielt." An seinem jungen Bruder Joachim hing Georg
mit wahrhaft zärrlicher Liebe. „Ihn hatte er in den Lehren des

Gottessohnes unterrichtet." Die «junge Herrschaft" des Fürsten
Johann, die Prinzen Karl, Joachim Ernst und Bernhard,
trug er auf betendem Herzen. 1b44 hatten sich die drei Brüder

ihre Herrschaft geteilt, nachdem si
e

sich vorher mit Fürst Wolf
gang auseinandergesetzt, und Fürst Johann residierte von jetzt
ab in Zerbst, Joachim zu Dessau, und Fürst Georg nahm mit

einem kleinen Teile des Harzes und den Grafschaften Plötzkau
und Warinsdorf vorlieb. Aber trotz dieser Teilung, die besonders
Georg „mit großer Vernunft und Ehrbarkeit verfügt" und die

erst 1546 durchgeführt wurde, „blieb und war das Eigentum

ihrer aller dreier gemein".

Fürst Johann starb unter den Brüdern zuerst, schon
während Georg noch in Merseburg mar. Er mar schon früher
von einem Schlaganfall betroffen worden. Melanchthon und die

fürstlichen Brüder besuchten ihn oft in seinem schweren Leiden,

und Georg hatte den süßesten Trost für seinen herzlieben Bruder

und stärkte ihn im Glauben, den er ihm als den einzigen Schild

in allen Anfechtungen pries. Neben der Bibel war dem

Kranken Luthers kleiner Katechismus vornehmlich lieb und teuer;

er hielt denselben, wie er's eigenhändig hineingeschrieben, für
das beste Buch. Mit den Worten „O König der Herrlichkeit,
komm im Frieden!" hauchte der fromme Fürst am 4

.

Febr«ar1551

seine Seele aus.

Schon in der ersten Zeit feines Aufenthaltes in Warmsdorf

hatte Fürst Georg die große Freude, durch den unerwarteten Zug

des von ihm so hochgeschätzten Kurfürsten Moritz gegen den

Kaiser und durch den dadurch herbeigeführten Passauer Ver
trag den Frieden sür die Protestanten und die Freiheit des

Evangeliums zu erleben und die evangelische Kirche nach so

vielen Kämpfen und harten Demütigungen nun endlich in Ruhe

und Sicherheit zu missen.

Im Frühjahr 1552 herrschte in Dessau und Umgegend die
Pest in furchtbarer Weise, daß in der kleinen Stadt Hunderte
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von der verderblichen Krankheit hingerafft wurden. Die un

glücklichen Hinterbliebenen unterstützte der Fürst mit Geld und

hielt, „aus sonderlicher Liebe zu trösten und zu stärken," in der

Osterzeit in der St. Marienkirche zu Dessau vier Predigten über
den 16. Psalm „Von dem Leiden, Sterben, Begräbnis,
Nied erfahrt zur Hölle und Auserstehung unseres lieben
Herrn Jesu Christi und andern Artikeln unseres hei
ligen, christlichen Glaubens" und widmete dieselben bei
der Veröffentlichung als „eine Lehr- und Trostschrift" nicht bloß

seinem Bruder Joachim, sondern auch seinen Untertanen in An

halt, Magdeburg, Merseburg und Meißen, „so seiner geistlichen

Seelsorge hiebevor befohlen," in der Zuversicht, daß si
e

vielleicht

auch in die Hände des Kaisers kommen möchten, und daß da

durch derselbe endlich gebührliches Einsehen haben möchte, die

beschönigten Jrrsale und Mißbräuche abzuwenden.
So konnte der Fürst, obwohl er ausruhen wollte, doch die

Hände nicht müßig i
n den Schoß legen. Wo er nur Gelegen

heit fand, zog er sein Herz und seine Hilfe von der ihm so

lieb gewordenen Arbeit nicht zurück. Auch für das Stift Merse
burg mar seine Liebe nicht erloschen. Im Domkapitel daselbst
hatte er noch immer seinen Platz. Als der Archidiakonus Wenzes-
laus Thommendorf an der Stadtkirche in Merseburg 1552 ge

storben war, und der Rat der Stadt den Magister Simon
Mospach berufen wollte, prüfte der Fürst auf Bitten des Rates
den neuen Prediger, ließ ihn i

n Warmsdorf predigen und b
e

zeugte ihm, da er „die reine Lehre göttlichen Wortes inhalts
der prophetischen und apostolischen Schriften, auch der christ

lichen Ausburgischen Konfession gemäß" verkündige, daß er zu

einem christlichen Seelsorger nicht undienlich fein werde. >°2)

Der Fürst predigte selber mit Vorliebe vor seinem Hof
gesinde und seiner Hauskirche i

n der kleinen Schloßkapelle zu

Warmsdorf, die leider jetzt nicht mehr vorhanden ist. Nur ein
kleines Haus, das sein Bet- und Studierzimmer gewesen sein
soll, erinnert heute noch an den fürstlichen Prediger. Zwei Weih
nachtspredigten, die er zu Weihnachten 1552 zu Warmsdorf ge

halten hat, „Eine Predigt von der Menschwerdung u nd
W e N p h a l , Fürst Georg zu Anhalt, 6
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Geburt unseres lieben Herrn Jesu Christi" und „Eine
Predigt von der munderbarlichen Geburt unseres Hei
landes Jesu Christi", die eine über das Weihnachtsevan
gelium, die andere über Jefaias 7,14, bearbeitete er bald darauf
zum Druck und widmete si

e

seinem „freundlichen, herzlieben
Bruder" mit den bescheidenen Worten: „Die Windelein sind zu
geringe, schlecht und arm, aber das liebe Kindelein is

t aller

Ehren wert." "»)

Auch „eine christliche Vermahnung an die Jugend,

daß si
e

sich vor Unzucht hüte, Gott zu Lobe und dem Teufel

zum Verdruß", stammt aus dieser Zeit und is
t

für die jüngere

Dienerschaft an seinem Hofe bestimmt, damit dieselbe rein an

Seele und Leib in den heiligen Ehestand mit Freuden und gutem

Gewissen eintreten könnte.'")
Neben dieser Einzelarbeit umfaßte er auch mit seiner Für

sorge die ganze Kirche der Anhaltischen Lande."") Daß er

die Frucht seines organisatorischen Wirkens zu Merseburg gern

in seiner Heimat zur Verwirklichung gebracht hätte, is
t

wohl

natürlich. Schon in der Zeit des Interims, dessen Einführung
der Kaiser auch für Anhalt forderte, hatte er eine kurze Agende

ausgehen lassen, in welcher seine Vorliebe für schöne und reiche

Zeremonien zum Ausdruck kam. Darum konnten die Anhaltischen

Fürsten dem Kaiser der Wahrheit gemäß antworten, daß in

ihrem Lande die alten, löblichen, christlichen Gebräuche und

Zeremonien sast alle geblieben wären, und was noch mangele

und zu Gottes Ehre, christlicher Besserung und guter Ordnung

gereichen würde, das wollten sie, so viel immer möglich, in guten

Gebrauch bringen. Die eigentliche Interims-Agende Sachsens
aber, welche dort keine Annahme fand, führte er auch in An

halt nicht ein, obwohl er dieselbe von Dr. Forster in Rücksicht
auf die Anhaltifchen Verhältnisse einer neuen Revision unter

ziehen ließ, weil er trotz der erneuten Angriffe der Flacianer
von der Vortrefflichkeit derselben überzeugt mar und es beklagte,

daß si
e von solchen, die si
e

nicht gesehen, zum ärgsten ausge

legt und ausgeschrien worden sei. — Als der Kaiser 1551 noch
einmal daran erinnerte und begehrte, „nunmehr sürderlichst zu
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berichten, wie und welcher Gestalt die Ordnung des Interims
angerichtet sei", zögerten die Fürsten zunächst mit der Antwort,

bis sich die ganze Sache durch den Kriegszug des Kurfürsten
gegen den Kaiser von selbst erledigte.

Aber eine andere Angelegenheit nahm des Fürsten kirchen
ordnende Tätigkeit in Anspruch. Unter der Geistlichkeit, und

besonders im Zerbfter Lande, begehrte man die Einführung einer

geordneten Kirchenzucht, da infolge zu gelinder Strafen vor

nehmlich das Laster des Ehebruchs sich immer mehr ausgebreitet

hatte. Sie wünschten das Wittenberger Verfahren, wonach ein
bußfertiger Ehebrecher öffentliche Kirchenbuße tun, nämlich an

gesichts der Gemeinde vor dem Altar niederknieen mußte und
unter Handauflegung öffentlich absolviert und darauf zum Sa
krament zugelassen wurde. Sie wandten sich deshalb an den

Fürsten Georg „als obersten pastorem". Wohl sprach sich
derselbe dafür aus, daß die mit öffentlichen Lastern Befleckten

nicht zum Abendmahl und zur Taufe zugelassen würden; den

Bann aber hielt er zur Zeit nicht für tunlich, da unter den

Geistlichen sicherlich keine Einigkeit zu erreichen wäre; si
e

sollten

deshalb ernstlich zur Buße ermahnen, aber die heimlichen Sünden

nicht „ruchtig" machen, und Beichte und Absolution, auch wo

das Laster öffentlich wäre, sollte nach versprochener Besserung

nur privatim und nicht öffentlich geschehen. Von dieser über

aus milden Anschauung sühlten sich viele Geistliche unangenehm

berührt, und Superintendent Dr. Fabricius aus Zerbst wagte
es, dem Fürsten die Mißstimmung darüber mitzuteilen, und

schrieb ihm offen, daß die Kirchendiener unschuldig daran wären,

wenn die üblen Folgen nicht ausbleiben würden, und daß es

die Fürsten allein vor Gott zu verantworten hätten, wenn si
e

durch die Finger sehen wollten. Der Fürst muß darauf eine

beruhigende und auf die Zukunft vertröstende Antwort gegeben
haben, denn Fabricius bedankte sich nachher sür die tröstliche
Zusage.

So scheint auch diese Sache unter dem Einfluß der Per
sönlichkeit des Fürsten einen befriedigenden Abschluß gefunden

zu haben, wie ja überhaupt in Anhalt während der großen

6«
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reformatorischen Zeit kirchliche und weltliche Obrigkeit stets ini

der schönsten Eintracht zusammenwirkten. Es herrschte auf
allen Seiten das größte Vertrauen. Fürst Georg stand über

all im Vordergrunde und übte in Wahrheit die Rechte
eines Bischofs aus. Aber obwohl er als Landesherr alle
Gewalt in der Hand hatte und auch selbständig Anordnungen

traf, weil er sich sür verpflichtet hielt, für die reine Lehre zu
sorgen, sah doch niemand darin eine unerlaubte Einmischung

der staatlichen Obrigkeit, und auch die Geistlichkeit ordnete sich

willig ihrem Fürsten unter. Und das is
t das abschließende

Urteil sür jene Tage: „Es bietet die Kirche Anhalts das

erfreuliche Bild eines kirchlichenGemeinwesens, welches
einträchtig in sich, einträchtig mit der Landesobrigkeit seinem

erhabenen Ziele nachlebte."
Das alles is

t das Werk unseres gottseligen Fürsten, der

überall seinen Wahlspruch „Lpes rnea ^esus OKrisrus" in.

die Tat umzusetzen suchte. Dienen und ein Jünger seines Hei
landes zu heißen, war ihm die höchste Ehre. Sein ganzes
Leben is

t ein laut redendes Zeugnis davon. Er hat gearbeitet,
wie selten ein anderer; er hat gebetet, wie selten ein anderer.

Seinen Untertanen leuchtete er mit seinem unsträflichen Wandel
voran, und seine Diener mahnte er fleißig zur Gottseligkeit und

schämte sich nicht, ihr Schulmeister zu sein und ihnen den Kate

chismus abzufragen. Seine Wohnung mar „gleichwie ein,

Tempel, Schule und Rathaus" und „Beten, Lesen, Schreiben
und fleißige Betrachtung für die Regierung, das waren die

hohen, großen und nötigen Werke", die täglich darin geschahen."")

So viel er auch Schmach und Lästerung zu leiden hatte,
er hat alles mit großer Geduld getragen und zumeist verschwiegen.

Seine Feinde hat er niemals gereizt. Drohungen erschreckten

ihn nicht. Bei Menschen suchte er keinen Schutz, der Herr
war feine Burg. Was Amt und Pflicht erforderten, tat er

stets mit Fleiß und Treue und scheute auch widerwärtige Ge

schäfte nicht. Ehrgeiz kannte er nicht; nach Ruhm vor Menschen

trachtete er nicht. Als guter Hirte wollte er nicht verwunden,

sondern heilen, nicht rumoren, sondern stille sein in dem Herrn.
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Zu stützen, zu helfen und zu bessern war ihm eine Freude.
Milde war der Grundzug seines Wesens und Frieden halten
und stiften sein Streben. Seinen Mitmenschen gegenüber war

er selbstlos, nachgiebig und versöhnlich. Mit Irrenden hatte
er Nachsicht, die Schwachen behandelte er sanst und lind. Haß
und Zorn und Leidenschast waren ihm fern.
Gottselige und geistreiche Gespräche liebte er sehr. „Freun

des Rede lindert Traurigkeit", pflegte er zu sagen. Für Natur
und Geschichte, Kunst und Wissenschaft hatte er reges Interesse.

Seine eigne Rede war stets lieblich und mit Salz gemürzet.
Kein unreines oder leichtfertiges Wort kam über seine Lippen.
Dabei war er fröhlich und heiter und liebte auch den Scherz
in den Grenzen des feinen Anstandes. An sinnigen Aussprüchen

hatte er großes Wohlgefallen.

In seiner ganzen Lebensweise hielt er sich überaus mäßig
und nüchtern. Spaziergänge waren ihm ein gewohntes Be

dürfnis. Seine Gesichtszüge waren „eine Mischung von Klug

heit, Biederkeit und Milde", seine Gestalt schön und würde
voll, aber sein Körper durch die vielen Krankheiten schwach
und gebrechlich. Mitten im Mannesalter stehend, sah er doch

fast einem Greise ähnlich.

Obwohl nie verheiratet, hielt er doch den Ehestand hoch in

Ehren und lebte von Jugend auf in unbefleckter Reinheit. Als

Fürst wurde er geliebt. Seinen Untertanen war er wie ein

Vater. Die Kranken und Elenden hatten an ihm einen reichen
Tröster. Liebe zu üben war seines Herzens innerster Drang.
So schildern ihn uns in Verehrung und Dankbarkeit die Zeit
genossen,- so steht er aber auch vor uns, wenn auch nicht ohne

Flecken und Schwachheit, in Wahrheit als ein frommer und
gottseliger Fürst.
Wie sein Leben, so auch sein Sterben. Das Jahr1553

sollte sein letztes werden. Als ein treuer Hausvater setzte er zur
rechten Zeit sein Testament auf und wiederholte darin noch einmal

„vor erforderten Gezengen" die vornehmsten Artikel unseres christ
lichen Glaubens als sein Bekenntnis, bei dem er bleiben wollte.
Seine alten Diener bedachte er fürstlich, auch alle Kirchendiener
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seiner Herrschaft über ihr jährliches Einkommen hinaus mit einer

„ewigen Dotation". Im Frühjahr warf ihn ein ernstlicher An
fall auf das Krankenlager. Melanchthon besuchte ihn während

seiner Leidenstage öfters in Warmsdorf, und seine flehentlichen
Gebete stiegen für den teuren Kranken zum Herrn empor. Viele

Evangelische erzeigten ihm ihre herzliche Teilnahme; der Rat von

Augsburg übersandte dem hohen Patienten stärkenden Wein.

Als er den plötzlichen und srühen Tod seines Freundes,
des Kurfürsten Moritz, nach der Schlacht bei Sievershausen
erfuhr, wurde er schmerzlich davon betroffen und fühlte sich da

durch an seinen eigenen Heimgang gemahnt. Aber „Hoffe auf

Gott!" fo schreibt er selber tröstend seinem Bruder und gelobt:

„Dabei wollen wir, ob Gott will, bleiben." Seine Sanftmut
und die Heiterkeit seines Umganges waren bei ihm unverändert.

Im Sommer trat eine scheinbare Besserung ein, aber der Herbst
legte ihn von neuem aus das Krankenbett. Um bei seinem ge

liebten Bruder sein zu können, hatte er sich nach Dessau begeben.

Hier kamen schwere Leidenstage. Gottes Wort und Gottes Ver
heißungen waren sein liebster Trost. Oft labte sich seine Seele
an den Sprüchen: „Also hat Gott die Welt geliebt" — „Niemand
wird meine Schafe aus meiner Hand reißen" — „Kommet her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ic

h will euch er

quicken". Sonntäglich ließ er sich von seinen Hospredigern i
n

seinem Schlafzimmer Gottesdienste halten und empfing das heilige

Sakrament. So mar er „mit brennender Lampe seines Bräuti

gams gewärtig". Keine Trauer, eine heilige Freudigkeit ruhte

auf ihm. Von der Hoffnung des ewigen Lebens unterredete er

sich mit seinem Bruder so gern. Und als nun sein Stündlein

nahte, tat er noch einmal sein christliches Bekenntnis, und als

ihm dann die Sprache versagte, gab er doch allezeit, so oft er

gefragt wurde, Zeichen seines Glaubens bis an sein Ende von

sich, „und is
t

also in rechter Erkenntnis und Bekenntnis unseres

Herrn Jesu Christi, den er bekannt, gelobt, angerufen und vor
allem geliebt, von dieser Welt seliglich verschieden und in Christo
entschlafen still und sanst, ohne alle Entsetzung und abscheu
liche Bewegung des Leibes und der Seele", am 17. Oktober 155A
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morgens zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Schlosse zu Dessau,

wo er geboren, „in der Kammer beim Fürstengemach". „Gott

verleihe ihm die ewige selige Ruhe und fröhliche Auferstehung

und vergelte ihm viel tausendfach alle Wohltat, so er mir und

vielen Menschen erzeiget, weil er strebte, Christo zu dienen und

allen mohlzutun", diese Worte schrieb Fürst Joachim in seine
Hauspostille. „So starb einer der Edelsten unseres Geschlechts,
der den ersten Männern seiner großen Zeit an die Seite gestellt

zu werden verdient, an Reinheit und Frömmigkeit aber sicher

von keinem übertroffen wird."

Am 19. Oktober vormittags wurde er in der St. Marien

kirche beigesetzt, wie er es gewünscht, „ohne sonderbares Ge

pränge". Mit seinem Bruder Joachim und den Söhnen des
Heimgegangenen Fürsten Johann, den Fürsten Karl, Joachim
Ernst und Bernhard, standen Melanchthon, viele vom Adel,

von der Landschaft und dem Bürgerstande trauernd an seinem

Sarge. Dr. Georg Major aus Wittenberg, sein ehemaliger
Mitarbeiter in Merseburg, hielt die Leichenpredigt und sagte

darin: „Wir haben einen treuen Bischof und Seelsorger ver
loren, welcher nicht allein Euch, sondern auch anderer hohen

Fürsten Untertanen mit dem reinen Worte Gottes, mit fleißigem

Predigen und christlichen Schriften treulich geweidet und für

Euch und die ganze Christenheit große Sorge, Mühe und Arbeit

bis an sein Ende getragen, welches mir alle, so um ihn gewesen,

wahrhaftig Zeugnis geben können und sollen."
Das Anhaltische Land, ja die ganze evangelische Kirche

trauerte tief über den Heimgang dieses frommen Fürsten. Mehr
wie andere empfand Melanchthon den schmerzlichen Verlust und

klagt: „Dieses Gönners und Freundes Verlust hat mir eine

große Wunde geschlagen." Freilich im erregten Kamps der

Parteien konnte es ein Flacius nicht unterlassen, wie Joh. Psef-
finger es nennt, „zu pfeifen wider den selig in Gott verschiedenen
und in Christo ewig lebenden Fürst Georgen." Wir aber stimmen
mit ein in den Lobpreis aus jenen großen Tagen: „Die Unter

tanen sind glücklich zu preisen, die einen solchen und so erhabenen

Fürsten erhalten haben, den si
e als Hirten und Fürsorger ebenso
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für ihr geistliches wie für ihr leibliches Wohl erkennen, schätzen
und dessen Führung si

e folgen","«) und sprechen mit Came-

rarius: „Den Mann wollen wir in Ehren halten: und obschon
er von uns geschieden is

t und das Amt seiner heilsamen Re

gierung hat dahinten lassen müssen, wollen mir ihn ehren, in

dem wir uns seines ruhmvollen Namens erinnern und der von

ihm empfangenen Wohltaten eingedenk bleiben,"
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Vorwort.

Die einzige bisher erschienene Arbeit über Georg Schwartz-
erdt wird dem leider zu frühe verewigten Karl Hartfelder
verdankt, der einen Abschnitt feines Buches „Zur Geschichte des

Bauernkriegs in Südwestdeutschland" (S. 14—23) dem Bmder

Melanchthons widmete.
Wenn anläßlich des von dem Verein für Reformations

geschichte zu Bretten gefeierten silbernen Jubiläums eine be-

sondere Schrift über Schwartzerdt an die Öffentlichkeit tritt,

so würde es schon ausreichend sein, ihre Entstehung durch den

Hinweis auf Melanchthon zu rechtfertigen. Denn gewiß ver
dient der Mann Beachtung, der der einzige leibliche Bmder

des Lehrers Deutschlands war, und den dieser so hoch verehrte
und innig liebte, daß er ihm unter seinen besten Freunden den

Ehrenplatz anwies. Jedoch erschöpft sich Schwartzerdts Be

deutung nicht in seinen verwandtschaftlichen und freundschaft

lichen Beziehungen zu seinem berühmten Bruder, sondern er

selbst auch is
t eine bemerkenswerte Erscheinung. Wohl fesselten

den jüngem Sohn des Rüstmeisters Schwartzerdt die Familien

verhältnisse an die heimatliche Scholle, aber er entfaltete inner

halb des ihm beschiedenen Wirkungskreises nicht weniger seine

Gaben und Kräfte wie sein älterer Bruder. Insbesondere mühte
er sich um seiner Mitbürger zeitliche und ewige Wohlfahrt in

solchem Maße, daß man, wie von einem Lehrer Deutschlands,

so auch von einem Erzieher und Führer Brettens sprechen darf.
Um dieser allgemeinen Bemerkung noch einige besonderen

anzureihen, so brauche ic
h

mich wohl nicht erst zu entschuldigen,

daß ic
h

auf die Gewinnung neuer Quellen bedacht war. Zu
meiner Freude konnte ic

h

aus Reisen und durch sonstige Nach»
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forschungen aus staatlichen, städtischen nnd kirchlichen Archiven

und Bibliotheken so viel neues handschriftliches Material zu»
sammentragen, daß hinter ihm die für Schwartzerdt in Be

tracht kommende gedruckte Literatur sehr zurücktritt. Als Haupt»

fundstätten nenne ic
h das Großh. General-Landesarchiv in Karls

ruhe, das Kgl. Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart, das Stadt-

und Pfarrarchiv in Bretten, das Stadtarchiv in Weißenburg i. E.,

die Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München, die Stadt

bibliothek in St. Gallen und die Bibliothek des Karlsgymnasiums
in Heilbronn a. N. Fast gar keine Ausbeute lieferten dagegen
das Kgl. Reichsarchiv in München und das Kgl. Kreisarchiv in

Speyer, obwohl gerade von ihnen eine wesentliche Förderung

meiner Arbeit zu erhoffen war. Abgedruckt habe ic
h von den

neu gewonnenen handschriftlichen Schätzen eine Johann
Reuter betreffende wichtige Urkunde, die bisher unveröffent
licht gebliebenen schriftstellerischen Erzeugnisse Schwartzerdts
und die kümmerlichen Trümmer des Schwartzerdt-Melanch»

thonbriefwechsels. Da die zuletzt genannten Stücke nicht ent

behrt, aber in der Lebensbeschreibung süglich nicht Platz finden
können, so sind si

e in besonderen Teilen untergebracht. Aus

dem gleichen Grunde wähle ic
h

für die Mitteilungen über

Schwartzerdts Nachkommenschaft und Verwandtschaft, die, wie

die si
e einleitenden Worte erkennen lassen, mehr als ein opus

Luosrerogätiorüs sein wollen, einen eigenen Teil.

So lebhaft mein Wunsch war, für die Darstellung des
Lebens und Wirkens Schwartzerdts Vorarbeiten, und nament

lich die neuesten Biographien Melanchthons, in ausgiebiger

Weise benutzen zu können, so wenig wurde dieser Wunsch er

füllt. Zwar is
t es kein Geheimnis, daß die Lebensgeschichte des

Lehrers Deutschlands noch lange nicht so aufgehellt is
t wie die

des deutschen Propheten, aber die Rückständigkeit der Melanch-

thonforschung is
t

doch größer, als man ahnt. Oder was soll
man sagen, wenn beispielsweise die Fabel, die erste Witwen-

schaft der Mutter Melanchthons habe zwölf Jahre gewährt,
und ihre Wiederverehelichung se

i

durch die Heirat dieses ihres

Sohnes veranlaßt worden, bis zur Stunde von allen Seiten
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als geschichtliche Tatsache gewertet wird, oder ein Gelehrter wie

Hartfelder einen dreijährigen Aufenthalt Melanchthons an
der Pforzheimer Schule behauptet-") Unter solchen Umständen
blieb mir nichts übrig, als auch diejenigen Kapitel, die Melanch-
thon und seinen Bmder in gleicher Weise angehen, aus den
Quellen herauszuarbeiten. Die auf diesen Wege erzielten Ergeb

nisse, sowie die Versuche, in den längst bekannten anekdotenhaften
Erzählungen aus dem Leben des Rüstmeisters Schwartzerdt
den historischen Kern zu ermitteln, dürften auch der Melanch-

thonforschung nicht ganz unwillkommen sein. Noch erwünschter
als zweckdienliche Vorarbeiten für die Kapitel „Großeltern und

Eltern", „Erziehung und Unterricht", „Bmder und Bruder"

wären mir solche für die Abteilung „Die öffentliche Wirksamkeit"
gewesen. Da indessen die Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der

Kurpfalz im 16. Jahrhundert bis jetzt keinen Eberhard Gothen:
und Theodor Knapp gefunden hat, so mußte ic

h

auch hier

wohl oder übel zu den Quellen meine Zuflucht nehmen, i
n der

Erwartung freilich, daß man von dem Pfadfinder keine abschlie

ßenden Untersuchungen verlangen werde.

Wie fast alle Biographen, die Personen älterer Zeit be

handeln, das jeweils erhaltene Quellenmaterial zu einer mehr
oder minder großen Ungleichmäßigkeit in der Darstellung nötigt,

so war auch ic
h gezwungen, bei der Niederschrift des Lebens

und der Wirksamkeit Schwartzerdts mich nach der Decke zu
strecken. Jedoch soll die Klage über das, was mir versagt blieb,

die Dankbarkeit für das, was mir zufiel, nicht verkümmern,

und darum se
i

mein letztes Wort an dieser Stelle ein ehr
erbietiger Dankesgruß an die Borstände aller der Archive und

Bibliotheken, die mir das auf den nachstehenden Blättern ver

wertete neue handschriftliche Material freundlichst zugänglich

gemacht haben.

!) Vgl. hernach S. 15, S. 24 und S. 149 Anm. 31.

Nikolaus Müller.
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Erster Teil.

Das Leben und Wirken Georg Hchwartzerdts.

Erste Abteilung.

Das Privatleben.

1. Kapitel.

Großeltern und Eltern.

Wenn Philipp Melanchthon und sein Bruder Georg
Schwartzerdt^ zeitlebens die Pfalz fast schwärmerisch liebten

und die pfälzischen Wittelsbacher bis zum Übermaß lobten und

priesen, so is
t dies in erster Linie in ihrer Herkunft begründet.

Rollte doch von Vater und Mutter her pfälzisches Blut in ihren
Adern.

Ihre Großeltern Nikolaus und Elisabeth Schwartzerdt
wohnten in Heidelberg.') Freilich bleibt es zweifelhaft, ob der

Großvater einer alteingesessenen Heidelberger Familie entstammte.
Denn der Name Schwartzerdt wird in einem 1439 hergestellten
Schatzungsregister nicht angetroffen.') Die Wohnung der Ehe
leute lag in dem Teil der Neckarresidenz, der im 15. und

16. Jahrundert „vor dem" oder „vorm Berge" genannt wurde

und ein von der Stadt im allgemeinen unabhängiges Gemein»

Wesen bildete.') Der Beruf Schwarzerdts is
t

zwar unbekannt,

aber die Tatsache, daß von seinen beiden Söhnen der eine an-

fangs Büchsenmeister und später Zeugmeister und der andere

Rüstmeister war, legt die Vermutung nahe, daß auch er der

Schmiedezunft angehörte/)

Da Melanchthon während seiner Heidelberger Studien»

zeit im Hause des Professors der Theologie Pallas Spangel
Nil. Müller, Seorg Schwartzerdt. 1
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untergebracht war') und in seinen Jugenderinnerungen Mit»

teilungen über seine Schwartzerdtschen Großeltern vermißt
werden, so scheinen diese im Jahre 1509 nicht mehr am Leben
gewesen zu sein. Daß Nikolaus Schwartzerdt in der Gegend

seiner Wohnung bestattet und ihm ein Grabdenkmal gewidmet

war, erzählt Joachim Camerarius.')
Aus der Ehe von Nikolaus und Elisabeth Schwartz-

erdt gingen mindestens drei Kinder hervor. Erwähnt der von

den Wittenberger Professoren herausgegebene „Kurze Bericht"
über die letzten Lebenstage und den Heimgang des Lehrers

Deutschlands nur die beiden Söhne Johann und Georg/), so
gedenkt Melanchthon selbst wiederholt auch einer Tochter
seiner Schwartzerdtschen Großeltern. Sie war verheiratet und
wurde frühzeitig Witwe.") Der Sohn Johann erlernte das
Schlosserhandwerk, blieb aber nicht einfacher Schlosser, wie die

Verfasser des „Kurzen Bericht" zu glauben scheinen"), sondern
trat in die Dienste seines Landesherrn und erhielt, nachdem
er bis dahin Büchsenmeister gewesen war, im Jahr 1502 die
Beförderung zum Zeugmeister.") Bekannter als dieser is

t

sein

Bruder Georg. Hat doch die Geschichte seinen Namen mit
dem seines großen Sohnes Melanchthon unauflöslich ver

flochten.

Georg Schwartzerdt wurde um 1459 und wahrscheinlich

in diesem Jahre selbst zu Heidelberg geboren.") Die Anstellig»
keit und der Fleiß des Knaben erregten die Aufmerksamkeit des

pfälzischen Kurfürsten Philipp und machten auf diesen solchen
Eindruck, daß er ihn an sein Hoflagcr zog."). War damit der

Berufswahl Schwartzerdts in keiner Weise vorgegriffen, so

zeigte er doch bald ausgesprochene Lust zum „Turnierzeug".")

Weiterhin gab ihn der Pfalzgraf einem tüchtigen Meister zu
Amberg in die Lehre. Zwar wird der Name des Meisters
nirgends genannt, aber die gelegentliche Angabe Melanchthon s,

wonach sein Vater als Jüngling 1477 zu Amberg bei den

Gießern von „vakodmas belli«»«" lebte"), läßt füglich nur an
Martin Merz, den berühmtesten Büchsenmacher in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts, denken. Denn dieser stand bis zu
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seinem Tode im Jahre 1501 im Dienste der pfälzischen Kur

fürsten und zeichnete sich nicht nur durch seine Tüchtigkeit bei

der Bedienung der Geschütze, sondem auch als vorzüglicher

Stückgießer aus.") Nachdem der Lehrling in Amberg so rasche

Fortschritte gemacht, daß er sogar unter der Eifersucht der neben

ihm arbeitenden Gehilfen zu leiden hatte, schickte ihn sein Kur

fürst auf eine der damaligen hohen Schulen für die Plattnerkunst,

nach Nürnberg, zu seinem Rüstmeister. Hier hatte Schwartzerdt
Gelegenheit, die technischen Geheimnisse, deren sich ein erfindungs

reicher Meister bei der Herstellung seiner für die Ritterspiele dienen

den Renn-, Stech-, Turnier-, Stoß- und Kampfzeuge bediente,
kennen zu lernen und sich anzueignen. Leider wird der Name

auch dieses Meisters nirgends angegeben, und ihn sicher zu er

mitteln fällt um so schwerer, als Nürnberg damals eine Reihe
von Plattnern beherbergte.") Indessen scheint es nicht zu ge

wagt zu sein, in dem Lehrherrn des jungen Heidelbergers den

bedeutendsten Waffenschmied nicht nur unter seinen Nürnbergischen,

sondern auch unter seinen deutschen Zeitgenossen, Hans Grüne»
walt, gestorben 1503, zu erkennen.")

Nachdem Schwartzerdt mehrere Jahre lang zu Nürnberg
gearbeitet und insbesondere in der Schmiedekunst eine große

Fertigkeit erlangt hatte, wurde er von seinem fürstlichen Gönner

nach Heidelberg zurückberufen und zum Rüstmeister bestellt.
Wenn manche Biographen Melanchthons seinen Vater Waffen
schmied, Büchsenmacher, Zeugmeister, Ingenieur, Artilleriekom

missär u. dgl. nennen"), so sind zwar solche Bezeichnungen

nicht allesamt falsch, aber den Vorzug verdient Rüstmeister.

Denn diesen Ausdruck wählen die Hauptquellen, u. a. der

„Kurze Bericht" und Hertzogs Chronik"), und Rüstmeister sind

auch noch späterhin in der pfälzischen Residenzstadt nachweis
bar.") Schwartzerdt eröffnete seine Tätigkeit unter den denk

bar günstigsten Umständen. Wurde doch Ende August 1482 zu

Heidelberg ein glänzendes Turnier abgehalten, an dem der

Kurfürst sowie nahezu 600 Fürsten, Grafen, Freiherren, Ritter
und Edelknechte teilnahmen.") Es is
t

nicht unwahrscheinlich,

daß Schwartzerdt schon vorher in die Heimat zurückgerufen
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worden war und bereits die Vorbereitungen für die Ritterspiele mit

treffen half. Jedenfalls aber hatten die Heidelberger Tage eine

Steigerung der Freude am Turniersport , und damit auch eine

größere Nachfrage nach Ausrüstungen und Ausrüstungsgegen

ständen zur Folge. Wie der Gehilfe in Nürnberg, so war auch
der junge Meister in der Neckarresidenz mit der Herstellung von

Ritterspielzeug beschäftigt. Daß seine Hand Arbeiten schuf, die

allen Anforderungen entsprachen und insbesondere eine ent»

sprechende Beweglichkeit ihrer Träger zuließen und gegen Ver«

letzungen möglichst schützten, bewiesen die Siege, die die von

ihm Ausgerüsteten errangen, und die je länger desto mehr sich

häufenden Aufträge, die er erhielt. Obwohl seine Dienste in

erster Linie seinem Landesherrn und Gönner Philipp galten,
führte Schwartzerdt doch mit dessen Erlaubnis auch Befiel-
lungen anderer Fürsten und Herren aus, so solche des Königs von

Polen, des Kurfürsten von Sachsen'"), des Herzogs von Württem-

berg und des Markgrafen von Baden.

Den Höhepunkt seines Schaffens und zugleich seines Ruhms

erstieg er im Jahre 1495. Denn jetzt begehrte Maximilian I.
,

der nicht nur der mächtigste Fürst, sondern auch der hervor»

ragendste Turnierer seiner Zeit und eine Autorität ersten Ranges

auf dem Gebiete des Ritterspielwesens war"'), seine Dienste.
Der „Kurze Bericht" bemerkt darüber: „Als aber Maximilianus,
der römische König, einen Reichstag zu Wormbs hielt, kam ein

Welscher, ?anäius Klänckari, dahin, der ließ ausschreiben, daß
er mit dem kühnesten deutschen Mann kämpfen wollt. Dazu
erbot sich der römische König Maximilianus, nach dein er
ein junger, freudiger und kühner Held war. Allda berief er

auch diesen Georgen Schwarzerd neben andern vielen Rüst»
meistern, der verdiente sich damals um den König mit schöner
und bestendiger Rüstung sehr wohl; denn er lag ob und erhielt
den Kampf".") Auch Camerarius nimmt auf den Zweikampf
des Maximilian mit einem Ausländer, den er Claudius
Batarus nennt und als dessen Heimat er Italien bezeichnet,
Bezug und führt den Sieg des Kaisers über seinen Gegner

auf die vortreffliche Ausrüstung des Siegers durch Schwartzerdt
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zurück.'") Obwohl die Erzählung des „Kurzen Berichts" anekdote»

Haft klingt und einige Fehler enthält, is
t

doch der Wormser
Zweikampf eine geschichtliche Tatsache, und deshalb muß auch
die Rolle, die Schwartzerdt dabei spielte, höher als eine bloße
Legende gewertet werden. Nach den Quellen war Claude
Badre oder genauer Llsuile äe Vsuöre^ «Kevalier, seignsur
6« I'^ißle et 6e LKillz^ «t,«., Rat und Kämmerer des Herzogs
Philipp von Burgund usw., ein tapferer Kriegsmann und
gewaltiger Turnierheld, der sich namentlich 1477 durch die Ver

teidigung von Auxonne Lorbeeren erworben hatte. Da sein
Ehrgeiz brannte, sich auch mit dem „letzten Ritter" zu messen,

so machte er sich an diesen gelegentlich von dessen Aufenthalt
in Antwerpen am 1

.

November 1494 heran und erreichte es

auch, daß ihm Maximilian ein Kampfrennen zugestand. Das
Turnier selbst fand gelegentlich des Reichstags zu Worms 1495

statt. Zuerst wurde mit Spießen und hernach mit Schwertern
gekämpft, und der zweite Gang endigte mit dem Siege des

Kaisers: „Aber der künig ubereilt seinen mitkempfen, nam im

das schwert, der im sicherhait gab".")
Die guten Dienste, die Schwartzerdt in Worms leistete, be«

wogen den Kaiser, den Rüstmeister dauernd für sich zu gewinnen.

Die Bemerkung des „Kurzen Berichts", wonach Schwartzerdt
neben dem Grafen Ludwig von Liebenstein — gemeint ist

der bekannte Graf Ludwig von Löwenstein oder Leonstein,
der natürliche Sohn des pfälzischen Kurfürsten Friedrich I

. —

in Kriegszeiten von Maximilian gebraucht wurde, läßt daran
denken, daß die beiden Männer u. a. die beiden ergebnislosen

Feldzüge gegen Ludwig XII. von Frankreich und den rühm«
losen Schweizerkrieg mitmachten. Freilich bleibt es ungewiß,

in welcher Eigenschaft Schwartzerdt dem kriegführenden Kaiser
diente, ob mit seiner Plattnerkunst oder mit seinen artilleristischen

Kenntnissen. Um so gewisser is
t es dagegen, daß für ihn schon

die erste bemerkbare Verstimmung zwischen Maximilian und
dem Kurfürsten Philipp, der Vorbote des bayrischen Erbfolge»
krieges, genügte, um den kaiserlichen Dienst zu quittieren und

wieder in die Heimat zu ziehen. Damit wollte er der Gefahr,
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in einem Kriege gegen seinen Landesherrn und alten Gönner
verwendet zu werden, entgehen.

Die Veranlassung des von den feindlichen Vettem des Wittels-

bachischen Hauses und ihren Anhängern geführten bayrischen

Erbfolgekrieges is
t

zu bekannt, als daß ic
h

darauf näher einzu

gehen brauchte. Über die Vorbereitungen, die Kurfürst Philipp
zu diesem Kriege traf, is

t man bis in die Einzelheiten dank der

Erhaltung des Reißbuches vom Jahre 1504 aufs beste unter

richtet.'") Obwohl darin der Name Schwartzerdt nicht er

wähnt ist, verbreitet es doch Licht über die Aufgabe, die diesem

zugewiesen war. In Betracht kommen die Abschnitte über die
für den Feldzug bestimmten Geschütze und ihre Bedienung.^)

Danach besaß der Pfalzgraf zwar einen Borrat von großen und

kleinen Kartaunen, Feldschlangen, Hackenbüchsen usw., aber die

Bemannung dafür mußte erst beschafft werden, Büchsenmeister,

Büchsenlader, Büchsenzünder, Zimmerleute, Steinmetzen und son

stige Handlanger. An Büchsenmeistern nahm man bis 30 Mann
in Aussicht. Außer den allgemeinen Obliegenheiten ihres Amtes

im Kriege, die an diejenigen der heutigen Artillerieoffiziere er

innern^"), war ihnen noch die besondere zugedacht, geeignete

Leute, namentlich Schlosser, Schmiede und Zimmerleute, als

sog. Schützen'") für die Bedienung der Steinbüchsen und

Schlangen auszubilden. Daß Schwartzerdt samt 14 anderen

Büchsenmeistern in den Krieg zog und selbst als Büchsen-

meister tätig war, erhellt aus den Lebensbeschreibungen Me-
lanchthons"). Und für einen solchen Posten eignete er sich,

obschon er in der Zeit, die zwischen seiner Bestellung zum Rüst

meister und seinem Eintritt in die Dienste Maximilians lag, vor
wiegend, wenn nicht ausschließlich mit derHerstellung von Rüstungen

und Rüstungsteilen beschäftigt gewesen zu sein scheint, um so

mehr, als er früher bei Martin Merz in der Lehre war, der
als Büchsenmeister nicht bloß Geschütze gegossen, sondern auch

nach seiner Angabe 1470 und 1471 aus den Hauptstücken nicht
weniger als 372 Tonnen Pulver verschossen hatte.") Indessen

vermochte der Schützling Kurfürst Philipps die von diesem
auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht zu erfüllen. Denn angeblich
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wurde von rurpfälzischen Feinden der Aufenthaltsort Schwartz-
erdts und seiner erwähnten 14 Kameraden ausgekundschaftet
und der Brunnen, dem diese ihr Trinkwasser entnahmen, ver

giftet, so daß Schwartzerdts Kameraden sämtlich in kurzer
Zeit dahinstarben und er selbst den Todeskeim in sich aufnahm,
von dem ihn auch die Kunst des kurfürstlichen Leibarztes und

die eifrigste Pflege zu befreien außerstande waren.

Da der „Kurze Bericht" München und Camerarius Mon-

heim als Ort der Brunnenvergiftung nennt, so hat es seine
Schwierigkeit, die Gegend, wo Schwartzerdt in seinen ge-

sunden Tagen dem Pfalzgrafen die letzten treuen Dienste lei

stete, ohne weiteres zu bestimmen, kein Wunder darum, wenn

die bisherige Melanchthonforschung zu dieser Frage entweder

gar keine Stellung genommen oder aber aufs Raten sich ver

legt hat.") Und doch gestattet eine gelegentliche Bemerkung

Melanchthons und die Geschichte des bayrischen Erbfolgekrieges,
die Frage mit ziemlicher Sicherheit zu beantworten. Wenn nach

Melanchthon die Brunnenvergiftung auf Landgraf Wilhelm
von Hessen zurückgeführt wurde"), so scheiden damit die sonst

allenfalls in Betracht kommenden Kriegsschauplätze in Bayern

und in der Oberpfalz aus. Vielmehr richtet sich der Blick auf
die nördlichen Teile der Unterpfalz, wo der hessische Landgraf

in den Monaten Juli, August und September 1504 mehr als
300 Ortschaften verwüstete.") Unter diesen war auch das von

dem ebenfalls aus der pfälzischen Kriegsgeschichte (1525) be

kannten Pfeddersheim knapp 6 Kilometer entfemte Monsheim.")

Mehr als dieser einst befestigte Platz") darf als Ort der Brunnen-

Vergiftung, hält man an der Angabe des Camerarius fest,

Mannheim in Betracht gezogen werden. An dieses möchte ic
h

auch darum in erster Linie denken, weil hier der Pfalzgraf ein

Werkhaus mit einer größeren Anzahl von Geschützen besaß") und

die damals noch kleine Stadt wegen ihrer Lage in Kriegszeiten
ein wichtiger Platz war. Als Zeit der angeblichen hessischen Untat
kommen nur die vorgenannten Monate des Jahres 1504 in

Frage.

Es versteht sich von selbst, daß ein Mann wie Schwartz
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erdt, den sein Beruf so weit in der Welt herumführte, reich

liche Gelegenheit hatte, Bekanntschaften zu machen und Freund»

schaften zu schließen. Indessen verlautet darüber, abgesehen von

den erwähnten fürstlichen Persönlichkeiten, fast nichts. Daß er

mit Johann Virdung von Haßfurt, dem Astronomen und
Astrologen"), befreundet war und von ihm die Zukunft seines
Erstgeborenen Philipp aus den Sternen lesen ließ, erzählt
Melanchthon.") Femer darf man vermuten, daß die Kriegs«

kmneradschaft den Grafen Ludwig von Löwenstein zum
Freunde Schwartzerdts werden ließ. Oder sollte es auf einem

bloßen Zufalle bemhen, daß jener später seine in Heidelberg

studierenden Söhne gerade Melanchthon anvertraute?")
Da die beruflichen Pflichten Schwartzerdt nötigten, oft

und längere Zeit von Hause abwesend zu sein, so mochte er

sich nicht leicht zur Gründung eines eigenen Herdes entschließen;

und wahrscheinlich hätte der schon mehr als fünfunddreißigjährige

Mann seine Verheiratung noch weiter hinausgeschoben, wäre

nicht sein alter Gönner, Kurfürst Philipp, als Ehestifter ins
Mittel getreten. Wie nämlich der „Kurze Bericht" erzählt, ver-

mittelte kein Geringerer als er die Ehe zwischen seinem Nüst«

meister und seinem Landeskind Barbara Reuter, um auf
diese Weise den tüchtigen Mann der Kurpfalz zu erhalten.
Wenn auch die alten Biographen Melanchthons für die

Eltern Barbara Reuters dämm sich besonders interessierten, weil
jener im Hause seiner Großeltern das Licht der Welt erblickte") und

seine erste Erziehung erhielt, so sind doch ihre Nachrichten recht

dürftig, und leider will es heutzutage nur noch da und dort

gelingen, ihre Angaben zu ergänzen. Wie beiNikolaus Schwartz»
erdt die Frage nach seiner Herkunft offen gelassen werden

mußte, so auch bei Johann Reuter. Die Seltenheit des Na«
mens Reuter innerhalb der Brettener Bevölkerung des 16. Jahr
hunderts") legt die Vermutung nahe, daß er nicht aus Bretten

stammte, sondern hier erst späterhin sich das Bürgerrecht erwarb.

Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man

bemerk, daß Reuter mit einer Pforzheimerin verheiratet war,

während die Brettener wenigstens in der zweiten Hälfte des



16. Jahrhunderts Landsmänninnen bevorzugten"), und die

Schultheißenstelle mehrfach mit Nicht-Brettenem besetzt war.

Reuter war Kaufmann, wie aus Georg Schwartzerdts Er
zählung von der Belagerung Brettens erhellt. Die Bemerkung,

daß er kurz vor der Belagerung der Stadt im Jahre 1504 die

Frankfurter Messe besuchte, aber diesmal von dort dank den

mißlichen Zeitverhältnissen kein Geld nach Hause brachte"), läßt

ersehen, daß seine Reisen nach Frankfurt a. M. nicht dem Ein
kauf, sondern dem Verkauf von Waren galten. Da im 16. Jahr
hundert unter den gewerblichen Betrieben Brettens nur die

Weberei und Gerberei eine größere Rolle spielten"), so würde

man schon ohnehin raten können, daß er sich mit dem An» nnd

Verkauf von Tertil- oder Lederwaren befaßte. Indessen über

hebt seine Äußerung, daß er noch Getreide, Wein und Tuch

habe und diese gerne vorstrecken und borgen wolle"), über allen
Zweifel, daß er mit Erzeugnissen der Weberei handelte. Da

neben besaß Reuter auch Gmnd und Boden. Bekannt sind
ein hinter dem Pfeifturm gelegenes Feldstück, das später Peter
Kechel, dem Manne seiner Enkelin Barbara Schwartzerdt,
gehörte"), und das Anwesen, das er bewohnte. Letzteres, welt

berühmt als die Geburtsstätte Melanchthons, lag mitten in
der Stadt und wurde östlich von dem Rathaus, westlich von

einem Privathaus, nördlich von dem Marktplatz und der Gottes

ackergasse und südlich von der Salzhofergasse begrenzt.") Die

Beschäftigung Reuters ließ ihn zu ansehnlichem Wohlstande
gelangen. Ja, ihn und Jakob Schmeltzle, der ebenfalls Kauf
mann war, hielt man 1504 für die reichsten Leute Brettens. °°)

Im öffentlichen Leben trat Reuter dadurch hervor, daß
er einige Jahre lang das Schultheißenamt verwaltete und hernach
in den Stadtrat berufen wurde.") Da er im Jahre 1508 starb
und 1504 Johann Lott, genannt Hack, Schultheiß war"),
hatte er die Schultheißenstelle vor dem für Bretten so kritischen

Jahre der Belagerung durch Herzog Ulrich von Württembe.rg
inne. Durch sein schon angedeutetes Anerbieten bewahrte der

patriotische und opferwillige Mann Bretten und die Kurpfalz
vor einer großen Gefahr. War nämlich während der Belage
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rung Brettens die Unzufriedenheit der pfälzischen Landsknechte
über das Ausbleiben ihres Monatssoldes schon in Meuterei

ausgeartet, und machten sie, denen, die Aufgabe oblag, die

Stadt den Angriffen des württembergischen Herzogs gegenüber

zu halten, bereits Miene, auf und davon zu ziehen, so wurde

das Schlimmste nur dadurch verhütet, daß Reuter und der

genannte Schmeltzle Leib und Gut zur Verfügung stellten
und durch ihr Vorbild auch ihre Mitbürger anspornten. Auf

solche Weise wurden über 800 Gulden an Geld und Waren auf

gebracht, die Landsknechte abgelohnt und zur Fortsetzung der

Verteidigung der schwer bedrängten Stadt wiederum willig ge

macht.")
Reuter hatte die Pforzheimerin Elisabeth Reuchlin, die

einzige Tochter des Georg Reuchlin, der wahrscheinlich Verwalter
des Klostergutes der Dominikaner war"), und Schwester des be-

rühmten Johann Reuchlin, zur Ehe.") Über die Söhne der
Eheleute Reuter verlautet so wenig, daß nicht einmal ihre Zahl
mit Sicherheit festgestellt werden kann. Camerarius nennt nur
einen Sohn Johann, der nach ihm an Jahren seiner Schwester
Barbara so sehr nachstand, daß er erst mit deren Söhnen
unterrichtet wurde.") Dagegen erwähnt der „Kurze Bericht"
lediglich einen älteren Sohn, der mit Hinterlassung der beiden

Knaben Johann und Schweikart 1505 bereits verstorben
war.") Ist einerseits ein Irrtum des Camerarius so gut
wie ausgeschlossen, da er den von ihm genannten Reuter, der
später Prior zum heiligen Grabe in Speyer war, persönlich
kannte"), und kann andererseits nicht wohl vorausgesetzt werden,

daß die Verfasser des „Kurzen Berichts" den frühe verstorbenen

Sohn und dessen beide Söhne frei erfunden haben sollten, so

muß man glauben, daß die Eheleute Reuter mindestens zwei
Söhne hatten"). Die Matrikel der Universität Heidelberg zu«

sammen mit der bereits angedeuteten Wahrnehmung, daß der

Name Reuter in den zugänglichen Brettener Quellen des
16. Jahrhunderts selten erscheint, rechtfertigt sogar die Annahme,

daß das Ehepaar Reuter außer dem nicht mit Vornamen ge
nannten Vater der beiden Knaben Johann und Schweikart
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und dem späteren Speyerer Prior noch einem dritten Sohn
das Leben gab. In Betracht kommt dabei entweder Eucharius
oder Johann Reuter (Ritter), von denen jener am 26. Ok
tober 1486 und dieser am 1. März 1487 zu Heidelberg immatri

kuliert wurde.'") Demnach wären die drei Söhne des Bret

tener Kaufmanns Eucharius, Johann und der Speyerer Prior
Johann oder genauer Johann Philipp und stammten die
beiden Knaben von Eucharius oder Johann ab.
Leider läßt auch eine mir zugängliche handschriftliche Quelle

aus Bretten, die den Speyerer Prior nennt, sein verwandtschaft
liches Verhältnis nicht genau erkennen.") Denn wenn si

e

ihn als

„Better" des Schultheißen Georg Schwartzerdt bezeichnet,

so kann dies nach dem damaligen Sprachgebrauchs) ebenso

Oheim wie Geschwisterkind bedeuten und darum jener ebenso

gut Sohn wie Enkel des Kaufmanns Reuter gewesen sein.
Dagegen bieten diese Quelle und die Archivalien des ehemaligen

württembergischen Klosters Denkendorf sonstige wertvolle Nach

richten über den bisher nur dem Namen nach bekannten nahen
Verwandten Melanchthons und Schwartzerdts dar. Nach
den Denkcndorfer Akten war Johann Philipp Reuter Mit
glied des Ordens zum heiligen Grabe und bis zum Jahre 1528

Pfarrer zu Güglingen, im Oberamt Brackenheim gelegen. Am

11. März 1528 zum Prior des Konvents zum heiligen Grabe
in Speyer erwählt und präsentiert, erhielt er am 17. März des

gleichen Jahres die Bestätigung. Daß es sich bei dem Güg

lingen Pfarrer und nachherigen Prior wirklich um das Brettener
Stadtkind handelt, beweist eine Güglinger Urkunde vom 5

. Mai
1527, in der er „Johann Reyter von Brethenn, heilig grabs
ordens zu Speir, diser zi

t

Pfarrer zu Güglingen" genannt wird.")
Aus dieser Bezeichnung is

t

zu entnehmen, daß Reuter vor der

Übernahme der Pfarrstelle in dem genannten Speyerer Kloster
Konventuale war und vermutlich auch hier als Novize eintrat.

Die Brettener Quelle zeigt ihn noch zwischen 1540 und 1550

mit seiner Vaterstadt und seinen dortigen Verwandten in regen
Beziehungen stehen. In dieser Zeit ging das Patronatsrecht
über die St. Ursula- und St Michaelspfründen zu Bretten, die
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die dortigen Bürgersleute Engelhart und Margarete Hauen»
Hut gestiftet hatten, auf ihn über"), und er verlieh jene 1548

dem Sohn des Schultheißen Schwartzerdt, Sigismund, und

diese den studierenden Söhnen des ehemaligen Schultheißen

Heinrich Rutlandt, zuletzt dem Johann Kaspar Rut»
landt. Der Brief Melanchthons an seinen Bruder vom
24. August 1551 mit seiner Anfrage, wer Prior des heiligen
Grabes zu Speyer sei"), läßt vermuten, daß auch er mit

Reuter bis zu dessen Tod Beziehungen unterhielt. Der Prior
starb am 18. Juni 1551.'°) Camerarius, der mit ihm offen»
bar 1529 durch Melanchthon bekannt wurde, rühmt seine
Würde und Humanität und Jakob Micyllus, der ihm ein
poetisches Epitaphium widmete, seine Frömmigkeit und Tugend.")

Daß die Eheleute Johann Reuter unter ihren Kindern
einen verheirateten Sohn besaßen, bezeugt indessen nicht bloß
der „Kurze Bericht", sondern auch der einwandfreie Gewährs»
mann Melanchthon. In Betracht kommt dessen an den Iva»
chimsthaler Pfarrer Johann Mathesius gerichtetes Schreiben
vom Jahre 1551, mit dem er Matthias Rutlandt, den Sohn
der Tochter seines Oheims von mütterlicher Seite, einführte
und zur Förderung empfahl.") Die Bemerkung des Brief»
schreibers, daß Rutlandt in Bretten geboren wurde, die Tat»
fache, daß der Speyerer Prior die Einkünfte der St. Michaels
pfründe gerade den studierenden Söhnen des Schultheißen
Rutlandt zuwendete, und die Wahrnehmung, daß in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts innerhalb der Brettener

Bürgerschaft nur der Name Heinrich Rutlandt hervortritt,
läßt dem Schluß schwerlich ausweichen, daß dieser, der lange

Zeit das Schültheißenamt zu Bretten verwaltete"), eine Enkelin

des Reuterschen Ehepaares zur Frau hatte.
Weit bekannter als ihre Brüder is
t Barbara Reuter.

Sie wurde 1476 oder 1477 geboren") und 1493 oder vielleicht
schon 1492 mit dem erheblich älteren Georg Schwartzerdt
vermählt.") Auffallenderweise feierte das Brautpaar seine

Hochzeit nicht in Bretten oder Heidelberg, sondem in Speyer.")

Für die Wahl dieser Stadt mag der Umstand maßgebend ge»
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Wesen sein, daß hier Verwandte wohnten. Denn solche darf
man auf Grund der Angabe Melanchthons, daß er unmittel«
bar vor seines Vaters Tod nach Speyer geschickt wurde, vor

aussetzen.") Freilich is
t es auch möglich, daß Schwartzerdt

damals nicht in der pfälzischen Residenz, sondern in der rheinischen

Reichsstadt seinem Beruf oblag, oder daß die jungen Eheleute,

etwa mit Rücksicht auf die Erwerbsverhältnisse des Mannes,

ihren Wohnsitz zunächst in Speyer aufschlugen und erst später

nach Bretten übersiedelten.

Nachdem Georg und Barbara Schwartzerdt mehr als
vier Jahre lang auf Kindersegen gewartet hatten"), wurde

ihnen am 16. Februar 1497 zu Bretten im Hause des Johann
Reuter ihr Sohn Philipp geschenkt. Diesem folgten am

5
. April 1499 eine Tochter Anna"), Ende 1500 oder Anfang

1501 ein Sohn Georg"), am 17. März 1506 eine Tochter
Margarete und im Jahre 1508 eine Tochter Barbara.")
Mit der Aufzählung dieser fünf Kinder ist das Kapitel Ehe»

stand in der Chronik des Schwartzerdtschen Hauses in der Haupt

sache schon erschöpft. Denn die mancherlei Züge, die namentlich

Melanchthon aus dem Lebens» und Charakterbild seiner Eltem

festgehalten hat, gestatten nicht, den Satz des „Kurzen Berichts":

„Und hielten sich die beiden Eheleut einander lieb und Werth",

mit einzelnen Daten zu belegen. Auch über die wirtschaftliche
Lage des „Schlossers Georg von Heidelberg"") und seiner
Fräu verlautet wenig. Daß ihre Vermögensverhältnisse min«

bestens gute waren, dürfte man im Hinblick auf die zahlreichen

Aufträge, die der Rüstmeister von Fürsten und Herren erhielt,

die verhältnismäßig hohe Löhnung, die damals den Büchsen«

meistern gezahlt wurde"), die Wohlhabenheit des Kaufmanns
Reuter und die Sparsamkeit seiner Tochter ohne weiteres
annehmen, selbst wenn der am 9

.

Oktober 1508 ausgestellte

Schuldschein des Bischofs von Speyer, Philipp von Rosen»
berg, nicht mehr erhalten wäre. Darin bekennt nämlich der

Bischof, den Schwartzerdtschen Eheleuten gegen ein Kapital
von 800 Gulden einen ewigen Zins von 32 Goldgulden verkauft
zu haben.")
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Dieser Zinskauf war, wenn nicht der letzte, so doch einer

der letzten Schritte, wodurch Schwartzerdt sein Haus bestellte.
Wenige Tage nachher, nämlich am 16. Oktober, starb sein
Schwiegervater Johann Reuter, und dessen Tod mag seinem
infolge der bekannten Brunnenvergiftung siech gewordenen

Körper den letzten Stoß versetzt haben. Denn er selbst ging

schon am 27. Oktober 1508 heim.")
Es war eine schwere Prüfung, die der Oktober 1508 über das

am Marktplatze zu Bretten gelegene Haus verhängte, schwer

auch nach der rein menschlichen Seite. Waren doch jetzt Mutter

und Tochter verwitwet und entbehrten nicht nur eines mann»

lichen Schutzes, sondem auch eines Mannes, der sich um die

notwendigen Geschäfte in Haus, Hof und Feld annahm.
Doppelt hart mußte die Witwe Schwartzerdt ihr Los emp»
finden, weil si

e mit fünf Kindern, von denen das älteste erst

e
lf Jahre und das jüngste noch nicht einmal ein Jahr zählte,

zurückgeblieben war und in Zukunft auch auf die Nähe ihrer
Mutter verzichten mußte. Aus Gründen, die zwar nicht mehr
erkennbar sind, die aber vermutlich mit der weiteren Ausbildung

ihres Sohnes Johann Philipp zusammenhingen, zog sich die
Witwe Reuter bald nach ihres Mannes Ableben in ihre Heimat
Pforzheim zurück"), wo si

e hochbetagt auch gestorben zu sein

scheint. Daß si
e

noch im Jahre 1518 in Pforzheim ansässig war, gibt
ein Brief ihres Bruders Johann Reuchlin an die Hand"),
und daß si

e

nicht sehr lange vor 1552 heimging, läßt eine Rede

ihres Enkels Melanchthon ersehen, von dem auch der einzige

zur Kennzeichnung ihrer Persönlichkeit dienende Anhaltspunkt,

nämlich, daß si
e eine ehrbare Frau war, sich erhalten hat.")

Indessen bei dem Abschied von ihrer Mutter sollte es für die

Witwe Schwartzerdt nicht sein Bewenden haben, vielmehr
wurde ihr gleich darauf noch ein weiteres Opfer auferlegt.
Die Liebe zu ihren Kindem und die Sorge für deren Fort
kommen durfte es nicht wehren, daß die Knaben Philipp
und Georg behufs ihrer weiteren Ausbildung der Großmutter
nach Pforzheim nachzogen.")

Wenn man sich in diese fast verzweifelt zu nennende Lage ver»
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setzt, wird man es begreiflich, ja selbstverständlich finden, daß die

mit ungefähr 31 Jahren verwitwete Frau sich wohl oder übel

zu einer baldigen Wiederverheiratung entschließen mußte. Wird

man sich deshalb aber auch schon vomeherein gegenüber der

Nachricht des Camerarius") und der Annahme der ganzen
bisherigen Melanchthonforschung, wonach Barbara Reuters

erste Witwenschaft zwölf Jahre lang dauerte"), skeptisch ver
halten, so überhebt eine für die genealogische Seite der

Familiengeschichte dieser Frau grundlegende Urkunde vom
27. Juni 1531«") über jeden Zweifel, daß si

e

sich tatsächlich

viel früher wieder vermählte. Denn hier wird eine aus ihrer

zweiten Ehe hervorgegangene Tochter, Katharina Kolb, ge»
nannt, die bereits im Jahre 1531 mit Jakob Ruckenbrot

d
. I. verheiratet war"), doch ein schlagender Beweis, daß

BarbaraReuter nicht erst 1520 oder 1521 ihren Witwenstand
aufgegeben haben kann.

Von ihrem zweiten Manne is
t

bisher nur so viel bekannt

geworden, daß er Christoph Kolb hieß.'") Nach dem von

Hertzog veröffentlichten Schwartzerdtschen Stammbaum gaben

er und Barbara Reuter den fünf Töchtern Dorothea,
Katharina, Barbara, Ursula und Anna das Leben.")
Allein diese Angabe erregt darum das größte Bedenken, weil
unter den Erben der Barbara Reuter, die in der angezogenen
Urkunde einzeln aufgezählt sind, außer der erwähnten Katha»
rina Kolb keine andere Kolbsche Tochter angetroffen wird.
Kann man allenfalls annehmen, daß die älteste Tochter,

Dorothea Kolb, die nach Hertzog Nonne in dem bei Heidel-
berg gelegenen Cistercienserinnenkloster Neuburg wurde, wegen

ihres Ausscheidens aus dem Familienverband oder wegen ihres
1531 schon erfolgten Todes als Erbin ihrer Mutter unberück«

sichtigt blieb, so kommt man mit einer ähnlichen Annahme bei

Barbara, Ursula und Anna Kolb nicht aus. Denn si
e

waren verheiratet und hatten Kinder und Kindeskiilder.'*)

Deshalb kann ic
h

mich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß

ihre Namen irrtümlicherweise in dem erwähnten Stammbaum

Aufnahme gefunden haben.
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Besser als über die zweite Ehe der Barbara Reuter

sind wir über ihre dritte unterrichtet. Wenn Camerarius die

nochmalige Verheiratung der Mtwe mit der am 25. November 1520

zu Wittenberg vollzogenen Vermählung Melanchthons derart
in ursächlichen Zusammenhang bringt, daß er behauptet, die

Verstimmung über das Vorgehen ihres Sohnes habe die Mutter

zu ihrem Schritt veranlaßt"), so wirft dies nicht gerade ein

günstiges Licht auf die Beweggründe, die die dritte Ehe zustande
kommen ließen. Indessen glaube ic

h mit der Vermutung nicht

fehlzugehen, daß die Mutter nicht die Verehelichung ihres

Sohnes an sich, sondern dessen Verheiratung in Wittenberg
und mit einer Wittenbergerin verdroß und ihren Entschluß

bedingte. Hatte si
e

nämlich bisher offenbar nicht weniger als

ihr Oheim Reuchlin") gehofft und gewünscht, den sein Vater
land heiß liebenden Sohn") bald in ihrer Nähe und womöglich
in Bretten selbst dauernd ansässig zu sehen, um an ihm eine

Stütze in ihren alten Tagen zu haben, so zerstörte jetzt der

Sohn mit der Wahl einer Wittenbergerin ihre Hoffnungen und

Wünsche, und mußte si
e

deshalb nunmehr selbst für ihre Zu

kunft sorgen. Durch ihre dritte Vermählung, die nach dem

soeben Bemerkten frühestens im Dezember 1520 stattfand,

erregte die damals ungefähr 43jährige Frau jedenfalls um so
weniger Aufsehen, als nach Ausweis des mit dem Jahre 1565

anhebenden Traubuchs von Bretten hier wie anderwärts solche

Heiraten nicht zu den Seltenheiten rechneten Auch ihr Sohn
Georg und dessen Schwiegertochter Amalia Bentz verheirateten
sich dreimal.")

Melchior Hechel, der dritte Mann der Barbara
Reuter"), war dieser und ihrer Familie kein Fremdling.
Sein Anwesen, das Gasthaus „zur Krone", und das Reutersche

Gehöfte lagen beide am Markte.") Dazu kommt, daß einige

Jahre vor ihrer eigenen Verheiratung Melchior und Bar
bara die Hochzeit ihrer Kinder Anna Hechel und Georg

Schwartzerdt gefeiert hatten.") Gab damit der Kronenwirt

seine einzige Tochter aus dem Hause, so mußte er, der Witwer,

sollte der Betrieb seines Geschäftes nicht Schaden leiden, not»



17

wendigerwcise auf die Gewinnung einer neuen Leiterin seines

Hauswesens bedacht sein. Daß er gerade in Barbara Reuter
eine solche gewann, konnte seiner Tochter und deren Manne

zu ganz besonderer Freude gereichen. Denn auf diese Weise
wurde den Gefahren, die sonst häufig das Verhältnis von

Stiefeltern und Stiefkindern mit sich bringt, vorgebeugt.

Hechel, der älter war als seine zweite Frau — Martin,
ein Sohn aus seiner ersten Ehe, studierte schon vor 1500

in Heidelberg"") — galt um 1525 nach dem gewiß maßgebenden
Urteil seines Schwiegersohnes und Stiefsohnes Schwartzerdt
als der reichste Mann von Bretten."') Wenn Camerarius

auf Grund seiner eigenen Kenntnis Hechel einen sehr ehren»

haften Bürger nennt "'), so bekundet dessen Stellung als Gerichts«
mann""), daß ihm auch das Ansehen und die Anerkennung

seitens der Brettener Bürgerschaft nicht fehlte.
Eine interessante Episode aus der Geschichte der Belagerung

Brettens im Bauernkriege lehrt seine Friedensliebe, Gutherzigkeit,

Gewissenhaftigkeit und seinen Patriotismus kennen. Freilich hätte
er mit den ersten beiden Eigenschaften beinahe seiner Vaterstadt

einen schlimmen Dienst geleistet. Als nämlich am 25. April 1525
die durch die lang andauernde Belagerung der Stadt und den

Mangel an Lebensmitteln verursachte Unzufriedenheit der kleinen

Leute ihren Höhepunkt erreichte, suchte Hechel dadurch ihr
Murren zum Schweigen zu bringen, daß er ihnen eine Ohm
Wein schenkte und andere veranlaßte, seinem Geschenk noch weitere

drei Ohm hinzuzufügen. Anstatt nun die reiche Spende auf
Tage und Wochen zu verteilen und zu Hause mit Weib und

Kind zu genießen, setzten es die durstigsten Kehlen durch, daß
die Fässer alsbald auf dem Tanzboden des Rathauses geleert

wurden. Noch war das Gelage nicht zu Ende, da traf die

Nachricht ein, daß der in Gochsheim liegende Bauernhaufe im

Begriffe stehe, Bretten zu überfallen und zu stürmen. Zwar

versammelte der Amtmann sofort die Gemeinde und machte

si
e

auf die ihr drohende Gefahr mit ernsten Worten auf»

merksam, aber er fand bei den mehr oder minder Benebelten

so wenig Widerhall, daß er schließlich drohte, die Stadt zu
Rik. Müllrr, «eorg Tchwartndt, 2
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verlassen, und fürs erste in seine Wohnung sich zurückzog.

Darüber gerieten freilich die vom Wein Erhitzten erst recht in

Aufregung, und wer weiß, was aus Bretten geworden wäre,

hätte nicht Hechel mit seiner zündenden Rede den Sturm

gestillt. Mit beredten Worten, die Zeugnis ablegen von

seiner glühenden und opferwilligen Liebe nicht nur zu seiner
Vaterstadt, fondern auch zu seinem Vaterlande und dessen

Fürstenhaus, appellierte er an die Gewissen seiner Mtbürger,

indem er si
e an ihre Ehre, Eide und Wohlfahrt erinnerte.

U. a. führte er aus, „er wolt ihnen mit Frucht, Wein und

Gelt zu Hilf kommen und mit ihnen theilen, so lang sein

Vermögen reicht; allein si
e

sollen ihr Ehr und Aid, damit

si
e dem frommen Churfürsten, ihrem Herrn, zugethon weren,

auch sich selbst und ihr Weib und Kindt bedenckhen und thun,
wie frommen Leuthen wohl anstünde, das wurdt ihnen zu
ewigem Lob gerechnet werden"."*)

Außer seiner Tochter Anna besaß Hechel aus erster Ehe
noch zwei Söhne, von denen der eine älter und der andere

jünger war als jene."") Der schon genannte Sohn Martin,
der in Heidelberg studiert hatte, ließ sich in Bretten nieder und

betrieb wie sein Vater das Gasthaus „zur Krone". Als Kronen«

Wirt widerfuhr ihm am 27. Juni 1550 die hohe Ehre, Kaiser
Karl V. zu beherbergen."') Er war 1531 bereits mit Apol«
lonia Vollandt verheiratet."") Dagegen war damals der

zweite Sohn Hechels, Johann, noch minderjährig."') Inder
Folgezeit brachte es dieser bis zum Advokaten am Reichskammer

gericht zu Speyer."") Aus der Ehe Hechels mit Barbara
Reuter ging nur ein Sohn hervor, der wie sein Vater Mel»

chior hieß, aber bloß 14 Tage alt wurde."")
Barbara Reuter starb, im 53. Lebensjahre stehend,

1529, und zwar einige Zeit vor dem 24. Juli.'") Ob ihr Hechel
im Tod vorausging oder nachfolgte, steht dahin. Jedenfalls
war er am 27. Juni 1531 nicht mehr am Leben.'")
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2. Kapitel.

Erziehung und Unterricht.

Die beruflichen Verhältnisse des Rüstmeisters Schwartzerdt
mit ihrer Nötigung, öfters und längere Zeit in der Ferne zu
weilen^), brachten es mit sich, daß er in seinen gesunden Tagen
der vornehmsten Elternpflicht, der Erziehung der Kinder sich zu
widmen, nicht in der erwünschten Weise genügen konnte. Aber

auch in den letzten Jahren seines Lebens, die ihn länger am

häuslichen Herde sahen, mußte er infolge seines Siechtums und

des dadurch verursachten Kräfteverfalls die Erziehung seiner
Kinder mehr und mehr seinem Weibe und seinem Schwieger

vater überlassen. Indessen der erzwungene Verzicht auf die

oberste Leitung der Erziehung vermochte es nicht zu hindern,

daß Schwartzerdt seinen älteren Kindern der Haupterzicher

fürs Leben wurde, Oder sollte es Zufall sein, daß Melau ch-
thon bis ins Greisenalter hinein häufiger noch als seiner Mutter

seines Vaters gedachte, se
i

es, daß er auf dessen Erzählungen,

Ermahnungen, Warnungen u. dgl., se
i

es, daß er auf einzelne
Seiten von dessen vorbildlichem Wandel Bezug nahm? Zwar
war der zweite Sohn Georg beim Tode Schwartzerdts noch
zu jung, als daß er die prophetischen Worte über die künf

tigen großen Wirren, die der Vater am 25. Oktober 1508

an seinen Erstgeborenen richtete*), in ihrer Tragweite hätte

erfassen können; aber es bedarf keines Beweises, daß der

Mentor des jüngeren Bruders solche Worte, die er anderen

mitteilte, diesem nicht vorenthielt, vielmehr ihn späterhin mehr
als einmal daran erinnerte. Übrigens gingen ja nicht alle

Worte, die der Vater an seine Kinder richtete, über den kind

lichen Horizont hinaus. So konnte auch der kleine Georg

schon die Ermahnungen zur Gottesfurcht und zu einem frommen

Leben verstehend)
Wenn es wahr ist, daß das Vorbild des Erziehers auf

die ihm Befohlenen mehr Eindruck macht als selbst seine treff

lichsten Worte, so übte Schwartzerdt durch seinen Handel und

Wandel auf die Erziehung seines Georg in nachhaltigster Weise
2*
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ein. Denn er war ein Charakter, im Strom der Welt gebildet

und durch Leiden und Trübsal geläutert. Aus seinem Munde

vernahm der Sohn kein müßiges Geschwätz, keine böse Rede

über den Nächsten, keine Lüge, keinen Fluch, ihn sah er

niemals die Schranken des Gerichts betreten, um dort Händel

zum Austrag zu bringen, niemals trunken usw. Was er hörte und

sah, war das Reden und Tun eines rechtschaffenen, unbescholtenen,
zuverlässigen, wahrhaftigen, bescheidenen, friedliebenden, schweig

samen, arbeitsamen und klugen Mannes und eines ernsten
Christen, der es mit seinen Pflichten gegen Gott so strenge

nahm, daß er auch mitten in der Nacht seinen Schlaf unter»

brach, um zum Gebet niederzuknien. *) Daß das Bild eines

solchen Vaters den Herzen seiner Kinder für ihr ganzes Leben

tief sich einprägte, müßte man glauben, auch wenn dies Me-

lanchthon nicht ausdrücklich bezeugte.')
Länger und ausgiebiger als die dem Vater vergönnte Ge«

legenheit, seine Kinder zu erziehen, war die der Mutter. Der

Sohn Georg verlebte seine acht ersten Jahre bei und mit ihr.
Aber auch noch später konnte die Mutter auf ihren Zweit«
gebornen mehr als auf ihren Erstgebornen einwirken, weil

dieser in die Ferne zog, jener dagegen nach Vollendung

seiner Studien wieder in die Heimat zurückkehrte und hier
dauernd sich niederließ. In ihr besaß Georg eine Führerin,
gerühmt von den Augenzeugen als ein Muster der Sitten«

reinheit, Religiosität, Weisheit und Klugheit.') Dieses Lob

wird durch einzelne Züge, die aus ihrem Leben bekannt sind,

erläutert und bestätigt. Um ihre Kinder zur Sparsamkeit zu
erziehen, schärfte si

e

ihnen das Sprichwort ein: „Wer will mehr
verzehren, denn sein Pflug kann ereren, der muß zuletzt ver»
derben und vielleicht am Galgen sterben"'). Von ihrer gesunden

Lebensweisheit zeugt der oft aus ihrem Munde gehörte Rat:

„Es muß ein Ackersmann die Früchte, die ihm jährlich wachsen,
in drei Teile teilen, den ersten muß er haben, den Acker wiederum

anzubauen, den andern Teil muß er der Obrigkeit und armen
Leuten geben, der dritte Teil kommt allererst ihm zu Nutz".')

Ist in diesem Rat den Armen ein besonderer Platz angewiesen,
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so war si
e die erste, die das Wort „Almosen geben armet nicht" °)

befolgte. Freilich scheint es nicht ihre Art gewesen zu sein,
dann und wann beliebige Bettler mit der kleinsten Münze
abzufertigen, sondern würdige Hausarme und Kranke dauernd

und ausgiebig zu unterstützen. Denn Melanchthon erwähnt,

daß si
e einer ehrbaren kranken Brettnerin mehr als tausendmal

Almosen daneichte.")
Unter den Erziehern Schwartzerdts kommen außer seinen

Eltern naturgemäß in erster Linie seine Großeltem Reuter und

sein Bruder Philipp in Betracht. Indessen versagen die
Quellen bei der Frage, in welcher Weise si

e

auf die Erziehung

des Knaben und Jünglings einwirkten, soweit es sich um jene

handelt, völlig, und, soweit es sich um diesen handelt, is
t nur

eine Andeutung vorhanden, die zeigt, daß Melanchthon be

dacht war, seinen Bruder vor sittlichen Verirrungen zu bewah

ren.") Ferner darf ohne weiteres vorausgesetzt werden, daß
auch Schwartzerdts Lehrer, voran Johann Unger, nicht
nur den Kopf ihres Schülers, sondem seine ganze Per
sönlichkeit für das Leben tüchtig machten, obwohl in dieser Be

ziehung ebenfalls unmittelbare Zeugnisse fehlen.

Seine Lehrjahre verlebte Schwartzerdt bis zum Herbst
1509 an der Seite seines Bruders. Zwar erzählen der „Kurze

Bericht" und Camerarius, daß anfänglich beide zusammen
mit ihrem Oheim Johann bzw. ihren Vettern Johann und

Schweikart die öffentliche Schule") zu Bretten besuchten und

hernach, als der diese Anstalt leitende „Schulmeister" an der

damals in Süddeutschland grassierenden Lustseuche, die in

Bretten vielleicht die hier 1504 lagernde Söldnerbesatzung ein

schleppte"), erkrankte, von Johann Reuter mit Rücksicht auf die
Ansteckungsgefahr aus der Schule genommen wurden"); aber diese
Erzählung muß, soweit si

e Schwartzerdt angeht, angezweifelt
werden. Denn der Schritt des besorgten Großvaters kann spätestens

in den Herbst 1505 gesetzt werden, und damals zählte sein Enkel

Georg noch nicht ganz fünf Jahre, war also noch zu jung, als

daß er vorher schon an dem Unterricht in der öffentlichen Schule
teilgenommen haben könnte. Somit is

t als sein erster eigent»
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licher Lehrer Johann Unger (Ungerer") in Betracht zu
ziehen. Dieser, in Pforzheim um 1482 geboren, wurde, nach
dem er auf einer bislang noch unbekannt gebliebenen Universität

studiert hatte, von Johann Reuter als Hauslehrer angenommen.
Da Melanchthon bezeugt, daß er drei Jahre lang in seines
Großvaters Hause von Unger unterrichtet wurde"), so fällt
dessen Amtsantritt in den Vorwinter 1505.

Es is
t bekannt, daß dieser Lehrer keine Mühe und auch

die Rute nicht sparte, um dem späteren großen Gelehrten und

Schulmann an der Hand des damals viel benutzten Baptista
Mantuanus die lateinische Grammatik beizubringen, und dieser
auch tatsächlich den Unterrichtsstoff i

n drei Jahren bewältigte.")

Wenn manche Melanchthonbiographen jedoch Unger allen drei
oder vier Knaben dieselben Aufgaben stellen lassen"), so stimmt

dies nicht nur nicht mit den Angaben des Hauptgewährsmanns

überein"), sondern is
t

auch an sich undenkbar. Konnte doch
Georg unmöglich dasselbe leisten wie sein nahezu vier Jahre
älterer und in hervorragender Weise begabter Bmder. Will
man das Pensum, das jener unter Unger in den Jahren 1505
bis 1508 erledigte, etwas genauer bestimmen, so wird man mit

der Vermutung schwerlich fehl gehen, daß es sich in der Haupt«

fache mit dem deckte, was Schwartzerdt später als das Er»

gebnis der Brettener Lehrzeit Melanchthons bezeichnete:

„Brettheim sein Vaterlandt is
t gewesen,

Da hat er gelemt schreiben und lesen."")

Denn, wie angedeutet, erwarb sich der ältere Bruder in seiner
Heimat tatsächlich höhere Kenntnisse wie die hier genannten.

Dagegen entspricht der Unterricht im Lesen und Schreiben den

Anforderungen, die die damaligen Pädagogen und hernach auch

noch der ?rs,eoept«r (Zermsoias an die unterste Abteilung der

Partikularschulen und damit an Knaben von dem Alter Schwartz-
erdts stellten.") Daneben kann man nur noch an die An

fangsgründe im Lateinischen denken, die die Lehrpläne der Zeit
für die zweite Abteilung der bezeichneten Schulen vorsahen.^)

Daß Schwartzerdt bereits in Bretten etwas Latein lernte.
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erhellt aus der Angabe des „Kurzen Berichts", wonach Me-

lanchthon „für andern", d. h. vor seinen Mitschülern, seine
Grammatik lernte.^) Galt noch im 16. Jahrhundert der kirch

liche Gesang als ein solch wichtiger Unterrichtsgegenstand, daß
die Lehrer der Partikular- und Trivialschulen, die im Rang den

„Schulmeistern" unmittelbar folgten, vielfach Kantoren hießen,

und war es ferner die Pflicht der Lehrer, mit ihren Schülern
regelmäßig im Gottesdienst zur Ausführung der Chorgesänge

sich einzufinden"), so sorgte auch Reuter dafür, daß in dieser
Hinsicht die von ihn: eingerichtete Privatschule den öffentlichen

Schulen sich anpaßte. Er schaffte ein Missale an, ließ die
Knaben daraus die bei der Messe gebräuchlichen Gesänge lernen

und an den Sonn» und Feiertagen gleich anderen Schülern zu

Chor gehen. Diese Tätigkeit in der Brettener Stiftskirche
gab den Zöglingen Ungers Anregung, das Gesehene und Ge

hörte zu Hause bei ihren Spielen nachzuahmen. Sie errichteten
einen Altar, ließen Mutter Schwartzerdt und ihre Mägde
opfern u. dgl.")
So sehr die erwachsenen Verwandten des Rüstmeisters

angesichts seines fortschreitenden Siechtums auf seine baldige

Auflösung gefaßt sein mußten, so unerwartet kam diese für

seine Kinder. Gewiß weinte auch Georg an dem Sarge des
lieben Vaters, wie schon zwei Tage vorher Philipp an dessen
Sterbebett viele Thränen vergossen hatte^), aber da Kindern

der Abschied von Toten nicht so nahe zu gehen Pflegt als der

von Lebenden, wird auch ihm, dem knapp achtjährigen, die

Trennung von seinem Vater nicht so schwer gefallen sein als

die von seiner Mutter und seinem Lehrer. Daß es jedoch zu
einer solchen kommen mußte, erklärt sich unschwer aus den

Verhältnissen, die füglich nicht angängig machten, daß die allein

stehende, ungefähr 31jährige Witwe, auf der die Sorge nicht
nur für ihre kleineren Kinder, sondern auch für Haus, Hof und

Feld lastete, und der ungefähr 26 jährige Hauslehrer die Er

ziehung und den Unterricht der beiden Knaben fortführten. Da

die Großmutter Reuter gleich nach ihres Mannes Tode in

ihre Vaterstadt Pforzheim sich zurückgezogen hatte"') und diese
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Stadt eine vortreffliche Schule besaß"), wurden auch Philipp
und Georg bald nach ihres Vaters Tode dahin geschickt. Von
der Großmutter beherbergt und beköstigt"), fetzten si

e

hier ihre
in der Heimat begonnenen Studien fort.

Jener hatte nicht einmal ein volles Jahr nötig"), um wohl-
vorbereitet bereits am 14. Oktober 1509 an der Universität
Heidelberg sich immatrikulieren zu lassen"), während dieser
schwerlich vor 1514 Pforzheim verließ. An der Spitze der

blühenden Schule stand bis 1510 der zu Wimpfen a. N. ge
borene Georg Simler, ein begeisterter Anhänger Reuchlins
und ein vortrefflicher Lehrer und Gelehrter.") Neben und

unter ihm wirkte als Lehrer
— der „Kurze Bericht" nennt

ihn Kollaborator") — Johann Hiltebrant, ein Schwetzinger
Kind, in Heidelberg vorgebildet und ebenfalls Reuchlinianer.")
Im Hinblick auf die leitende Stellung Simlers und die damit
verbundene Aufgabe, die Schüler der obersten Abteilung zu

unterrichten, einerseits und die Kenntnisse, die Melanchthon
bereits in Bretten sich erworben hatte, andererseits darf als

ausgemacht gelten, daß dieser seine in Pforzheim erlangte

Schulbildung, soweit es sich um die obligatorischen Fächer

handelte, jenem ganz oder doch fast ganz verdankte. Daneben

wurden Melanchthon und einige andere Mitschüler von
Simler, der ein guter Kenner der griechischen Sprache war
und im Jahre 1512 eine lateinische und griechische Grammatik

herausgab"), in privaten Nebenstunden in die Anfangsgründe des

Griechischen eingeführt.^) Wenn so Hiltebrant aus dem Kreis der
Männer, die sich um die Ausbildung des Lehrers Deutschlands in

hervorragender Weise verdient machten, ausscheidet, kommt er, der

Gehilfe Simlers und somit auch der Leiter der zweiten Abteilung
der Pforzheimer Schule, als Lehrer Schwartzerdts in erster
Linie in Betracht. Freilich erreichte seine Tätigkeit schon vor dem

11. Mai 1511 ihr Ende. Er siedelte wie vorher Simler nach
Tübingen über, wo er zunächst sich an dem genannten Tage

an der dortigen Universität inskribieren ließ, für seine Magister

promotion sich vorbereitete und als Korrektor der Vilsheim-
schen Druckerei tätig war.")
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Im Jahre 1511 (?) wurde Johann Unger zum Vor
steher der Pforzheimer Schule berufen.") Damit erhielt

Schmartzerdt den Mann, den Melanchthon als einen

Freund seiner Familie bezeichnet"), aufs neue zum Lehrer.
Da Unger lange Jahre und auch noch über feine Priesterweihe
hinaus") die Schule seiner Heimatsstadt leitete"), hatte er
die Freude, den Knaben, dem er früher das Lesen und Schreiben

beigebracht hatte, nunmehr für den Besuch der Universität vor

zubereiten. Zwar macht es der Mangel an entsprechenden

Nachrichten unmöglich, die Fortschritte, die Schmartzerdt von

Jahr zu Jahr in Pforzheim machte, zu verfolgen, aber die
Wahrnehmung, daß sein Bruder die an ihn gerichteten Briefe

lateinisch abfaßte") und er selbst gelegentlich in seinen Schriften
der lateinischen Sprache sich bediente"), läßt keinen Zweifel,

daß er in dem Hauptfach des damaligen Unterrichtsbetriebes
bei seinem Abgang von der Schule bereits eine ziemliche Fer
tigkeit erlangt hatte. Ob Schmartzerdt in Pforzheim auch

Griechisch lernte, bleibt ungewiß, is
t aber nicht eben wahr

scheinlich.

Keinem seiner Lehrer bewahrte Melanchthon ein solch
dankbares Andenken wie Unger. Nicht nur gedachte er dessen
öfters in seinen Vorlesungen und Briefen"), sondern widmete

seinem Gedächtnis auch dadurch ein sichtbares Denkmal, daß
er an einem der östlichen Mauerpfeiler seines Studierzimmers
Ungers Wappen mit der Unterschrift „VN»^.«V8" in Malerei
anbringen ließ.") Obwohl schwerlich Schmartzerdt seinem
Lehrer ein gleiches oder ähnliches Denkmal stiftete, wird doch

auch er zeitlebens in Dankbarkeit des Mannes gedacht haben,
von dem er mit den elementaren und zugleich mit den höchsten

Kenntnissen damaliger Schulbildung ausgerüstet worden war.

Indessen wäre die hohe Verehrung, die Melanchthon und

vermutlich auch sein Bruder Unger zollten, schwer zu begreifen,

hätte dieser seinen Schülern lediglich zur Kenntnis und zum

Verständnis der Grammatik u. dgl. verholfen. Und in der Tat

stand Melanchthon zeitlebens nicht nur der ausgezeichnete
Grammatiker, sondern auch der vortreffliche, fromme und
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heilige Mann, den er trotz seiner Strenge wie einen Vater
liebte und von dem er wie ein Sohn geliebt wurde, und den

er im ewigen Leben wiederzusehen sich sehnte, vor der Seele.")
Leider sind zu wenig Einzelzüge aus dem Charakterbild

Ungers bekannt, als daß man den ganzen Einfluß, den er

auf die Anschauungen und die Lebensführung namentlich seines

berühmtesten Schülers und von dessen Bmder ausübte, erkennen

könnte. Jedoch sind es von den mehr zufällig überlieferten

Zügen besonders zwei, die eine innere Verwandtschaft zwischen
dem Lehrer und seinen Schülern bekunden. Unger hielt es
mit dem «sve so oecke"), einem Grundsatz, den auch Me-

lanchthon und Schwartzerdt befolgten, und der jenen sogar zu
Ängstlichkeit und da und dort auch zu schwächlicher Nachgiebigkeit

verleitete. Ferner huldigte Unger der Dämonologie und dem

Aberglauben in solchem Grade, daß er fest davon überzeugt

war, in der Zeit vor seiner Primiz wiederholt nachts einen

bösen Geist gesehen zu haben, der zwei bis drei Stunden in

seiner Nähe sich aufhielt, in Büchern blätterte usw.") Wie

Melanchthon die Uberzeugung seines Lehrers aufnahm, zeigt
die Tatsache, daß er diese Spukgeschichte seinen Studenten als

eine wahre Begebenheit erzählte"); und daß er gleich den

allermeisten Humanisten auch noch nach anderen Seiten hin

tief im Aberglauben steckte, is
t

zur Genüge bekannt.") Auch

Schwartzerdt war die Superstition so wenig fremd, daß er

an das Wort „Ungestraft hat die Erde noch nie Kometen ge

sehen""") glaubte, solche Himmelszeichen für die Vorboten ge

waltiger Vorgänge hielt und die Folgen der Kometen in seiner

Reimchronik gewissenhaft verzeichnete, selbst wenn er schließlich
nur in dem Raupenfraß, dem die Kohlköpfe zum Opfer fielen,

eine solche unheilvolle Folge zu entdecken vermochte.")

In der kurzen Zeit, die Pforzheim Melanchthon als
Schüler in seinen Mauern sah, fanden wiederholt Begegnungen

zwischen ihm und seinem Großoheim Reuchlin statt. Dank
den häufigen Besuchen, die der berühmte Pforzheimer vor

nehmlich seiner Schwester abstattete, hatte Schwartzerdt noch
länger und häufiger als Melanchthon Gelegenheit, den
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t bekannt, daß

Reuchlin bei einem seiner Besuche — es kann nur ein solcher
im Jahre 1509 in Betracht kommen — seinem erst 12jährigen,
aber vielversprechenden Großneffen Philipp gewissermaßen
die Humanistentaufe erteilte, indem er seinen Familiennamen
ins Griechische übertrug und ihn Melanchthon nannte.")
Dagegen verlautet nichts darüber, daß Reuchlin damals oder
später auch seinem jüngeren Großneffen Georg den Namen

Melanchthon beilegte. Und mit diesem Schweigen steht die

Tatsache im vollen Einklang, daß Georg den Familiennamen
in seiner ursprünglichen Form tmg und führte. Von anderen

Suartzerd, Schwartzerd u. dgl., niemals jedoch in den mir
zugänglichen Quellen Schwarzerd), genannt"), bezeichnete
er sich selbst in seinen erhaltenen Unterschriften durchweg als

„Jorg" oder „Gorg Schwartzerdt"")
Ebenso wie an feinem angestammten Namen hielt Schwartz»

erdt an dem ererbten Wappen fest, während Melanchthon
vielen seiner bürgerlichen Zeitgenossen gleich, ein eignes Wappen

sich erkor und führte, bekanntlich die am goldenen Kreuz er

höhte Schlange im blauen Felde. Das dem Rüstmeister

Schwartzerdt von Maximilian I verliehene Wappen
zeigt auf einem schwarzen Schild unten eine rote Krone und

darüber in Frontstellung einen wachsenden Löwen mit roter

Krone, der in seiner rechten Tatze eine Zange und in seiner
linken einen Hammer hält.") Dieses väterliche Wappen wird

auf dem Petschaft des Sohnes angetroffen"), und auch dessen
Sohn, der nachmalige Bürgermeister Georg Schwartzerdt zu
Weißenburg i. E, übernahm es wie eine in der Brettener
Stiftskirche erhaltene farbige Glasscheibe mit der Umschrift

„I0R6 SLH^KXLIil) - OL« - 1533." be«

weist.'") Dem gleichnamigen Sohn des letzteren wurde auf

seine Bitte, die er auch mit dem Hinweis auf den Wappen»

brief seines Urgroßvaters, des Mstmeisters, begründete, am

16. Januar 1610 vom Kaiser der Adelsstand und das adelige
Wappen bestätigt.")

Im Jahre 1514 bezog Schwartzerdt die Universität
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Tübingen, an der er als „Keorgius Lviivar^erä äs Bretten"
am 24. März von dem Rektor Peter Brun eingeschrieben
wurde.") Lag es für ihn näher, die Landeshochschule zu be

suchen, zumal in Heidelberg vermutlich auch Verwandte wohnten,

so entschied ohne Zweifel für die Wahl Tübingens der Vorgang

seines Bmders, sowie der Wunsch des so innig verbundenen

Bruderpaares, nach mehr als vierjähriger teilweiser Trennung

wieder dauernd vereinigt zu sein. Fast genau zwei Monate

vor dem Jmmatrikulationstage Schwartzerdts hatte Mel an ch»
thon in Tübingen als erster unter el

f

Kandidaten den Magister»

grad erlangt"), der ihm wegen seiner Jugend von der Artisten»

fakultät zu Heidelberg abgeschlagen worden war, und um die»

selbe Zeit in seiner Vorrede zu den Llsrorurn virorurn episwlas

vor aller Welt sein humanistisches Glaubensbekenntnis, mit dem

er in die Reihen der Reuchlinianer eintrat und seinem Groß»
oheim, dem Bannerträger der Studien in Deutschland, sich
verschrieb, abgelegt.") Die Erwähnung dieser zwei Ereignisse

genügt, um zu erkennen, daß Schwartzerdt seinen Bruder

nicht nur als einen schon angesehenen Gelehrten wiederfand,

sondem sich auch ihm als einem erfahrenen Studienleiter

anvertrauen durfte.

Schrieben die Tübinger Universitätsgesetze dem neu ange»

kommenen Studenten vor, sich für eine der beiden an der

Hochschule offiziell zugelassenen scholastischen Richtungen, die

vi» antiau«, oder die vis moäsrna, zu entscheiden"), so wurde

Schwartzerdt dadurch der Wahl und Qual überhoben, daß

Melanchthon der via sntiyua angehörte und auch vielleicht
schon damals, sicher aber 1516 einer der Konventoren der

Burse der Realisten war. ") Auf Grund der erhaltenen Statuten
der Bursen selbst") is

t es ein leichtes, wie die von den bis»

herigen Melanchthonbiographen mit Stillschweigen behandelte

Konventor-Tätigkeit des Lehrers Deutschlands zu schildern, so

auch das durch die klösterliche Zucht der Burse bedingte und

eingeengte studentische Tun und Treiben seines Bruders zu
beschreiben. Indessen mag es im Interesse der Kürze an

dieser Stelle genügen, auf die wichtige Quelle hingewiesen zu
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haben. Höchstens se
i

noch darauf hingewiesen, daß die Burse
die beiden Brüder unter einem Dache und wahrscheinlich auch
an einem Tisch vereinigte."")

Hätte Schwartzerdt in Tübingen einen akademischen
Grad, etwa den eines Lacvalaureus oder Napster arriuro., sich
erworben, so könnte man ferner die Vorlesungen, Resumptionen

und Disputationen, an denen er teilgenommen, genau be

stimmen. Wurde doch von den Anwärtern auf diese Grade der

Nachweis genau vorgeschriebener Pflichtleistungen gefordert.") Da

aber Schwartzerdt darauf verzichtete, als Graduierter nach
Bretten zurückzukehren, und sonstige entsprechende Nachrichten
fehlen, is

t man bezüglich der (Legenstände, mit denen er sich
in Tübingen beschäftigte, lediglich auf Vermutungen angewiesen.
Mit Rücksicht auf das noch nicht einmal vollendete 14. Lebens
jahr des Neuimmatrikulierten und die Studien, die Jünglinge
oder besser Knaben seines Alters zu machen pflegten, darf man

mit gutem Recht annehmen, daß er zunächst die in der Artisten»

fakultär gehaltenen üblichen Vorlesungen und Übungen über

Logik und Physik besuchte.'") Denn an diesen Fächern hielt
der damalige Tübinger Unterrichtsbetrieb fest, so sehr auch bei

deren Behandlung die Vertreter des alten und neuen Wegs aus

einandergingen. Gerade die vi«, aureus, zu Tübingen, inner

halb deren auch Schwartzerdt zu suchen ist, hatte schon im
15. Jahrhundert dem Humanismus dadurch mächtig vorgearbeitet,

daß die Lehrer dieser Richtung im Gegensatz zu den Anhängern

Ockams die Spitzfindigkeiten und den Formelkram der termi-

nistischen Logik beiseite schoben und den realen Wissenschaften,

Physik, Metaphysik, Ethik und Mathematik, sich zuwandten und

die Grammatik von der bisherigen terministischen Berquickung

mit der Logik befreiten.") Für den Fortschritt der Bewegung
und ihren Stand im zweiten Dezennium des 16. Jahrhunderts

is
t es kennzeichnend, daß der Humanist Melanchthon im

Lager der „Alten" eine angesehene Stellung einnahm. Diese
Stellung läßt aber die weitere Vermutung nicht zu kühn er

scheinen, daß Schwartzerdt sich einen Teil seiner Universitäts
bildung bei seinem Bruder, der anfangs über Vergil und
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Terenz las und später, als Inhaber des 1481 begründeten

humanistischen Lehrstuhls für Beredsamkeit"), Cicero und

Livius erklärte"), holte. Ferner legt die Zugehörigkeit Georg
Simlers zur Burse der Realisten") die Annahme nahe, daß
Schwartzerdt auch seinen früheren Pforzheimer Schulvorstand
in Tübingen hörte, bis dieser zur juristischen Fakultät über

ging.") Dagegen halte ic
h es im Hinblick auf Schwartzerdts

Jugend für sehr unwahrscheinlich, daß er auch einzelne Vor»

lesungen in den oberen Fakultäten
— man könnte am ehesten

an die juristische denken — besuchte.
Nicht weniger als in den Hörsälen bot sich für Schwartzerdt

Gelegenheit, im Umgang mit seinem Bruder sowie mit dessen
und seinen Freunden seine Kenntnisse zu erweitern, sein Wissen

zu vertiefen und Anregungen mannigfacher Art zu empfangen.

Während er seinen Pforzheimer Lehrer Hiltebrant in
Tübingen nicht mehr am Leben traf"), hatte er die Freude,

hier seine Pforzheimer Mitschüler Johann Knoder von
Rottenburg") und Franz Friedlieb (Jrenicus) von Ett
lingen") wiederzusehen. Aus der Zahl der Freunde und

Schüler Melanchthons, die mit diesem zur Zeit der Imma
trikulation Schwartzerdts und bald nachher im persönlichen

Verkehr standen, und von denen ohne Zweifel mehr als einer

auch den Bruder des Freundes und Lehrers in seine Freund

schaft zog, seien nur die vier berühmtesten Johann Öco-
lampad"), Ambrosius Blarer (Blaurer)°°), Matthäus
Alber") und Paul Geräander (Altmann)") erwähnt.
Läßt sich auch nicht mehr nachweisen, was jeder von diesen
Namen für den Werdegang Schwartzerdts bedeutet, so gibt

wenigstens sein Zusammentreffen mit Franz Jrenicus sowohl
auf der Schule in Pforzheim, als auf der Universität in Tübingen

zu denken. Denn dieser zählt als Verfasser der zuerst 1518

und hernach wiederholt gedruckten LxeZesis (Zermanise zu den

hervorragendsten Vertretern der deutschnationalen Geschicht»

schreibung im 16. Jahrhundert.") Sollte nicht auch von ihm,
der übrigens feit 1531 in dem von Bretten nicht sehr weit

entfernten Gemmingen Geistlicher war und außer der erwähnten
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noch einige andere geschichtlichen Schriften lieferte, der

ungefähr fünf Jahre jüngere Schwartzerdt für die Be»
schäftigung mit der Geschichte interessiert worden sein und An

stoß und Anregung für seine eigenen geschichtlichen Arbeiten

erhalten haben?
Es is

t unbekannt, wann Schwartzerdt seine Studien in
Tübingen abschloß. Vermutlich war er schon in seiner Heimat
ansässig, als Melanchthon 1518 nach Wittenberg berufen
wurde.

3
, Kapitel.

Weib und Rind.

Lange, ehe Melanchthon sich am 25. November 1520 mit
der Tochter des Wittenberger Gewandschneiders und Bürger»

meisters Johann Krapp vermählte, hatte sich Schwartzerdt
verheiratet. Wahrscheinlich schon 1518, spätestens Anfang 1519')
gingen er und seine Braut zur Kirche und Straße und wurden

ehelich zusammengegebcn, wie die im 16. Jahrhundert zu
Bretten gebräuchliche feierliche Ausdrucksweise lautete.*) Wenn

mit seiner frühen Hochzeit der wahrscheinlich noch nicht ganz

Neunzehnjährige seinen ältern Bruder überholte, so war dieser je«

doch darüber keineswegs ungehalten. Denn, wie ein Tischgespräch

Luthers zeigt, sprach sich Melanchthon seinem großen Witten«
berger Kollegen gegenüber über die Handlungsweise seines Bruders

so anerkennend aus, daß der Reformator gelegentlich Schwartz
erdt als Vorbild rühmte: „Doch lobe ic

h do Philippi bruder;
yuein «um Kortaretur ?nilip?us, soorrstionem tugerst,

illyuit: „,,Ey, was sagstu mir, bruder; ic
h will ein weib nemen;

drumb sollen wol andere huren undt frauen für mir bleiben"".')
Anna Hechel, die Schwartzerdt heimführte, war ihm

von früher Jugend bekannt. Denn si
e

entstammte einem Nachbar

haus seines großväterlichen Anwesens. Ihr Vater war Mel
chior Hechel, Wirt „zur Krone", der, wie früher erwähnt
wurde, im Jahre 1520 oder 1521 Schwartzerdts Mutter hei
ratete. *)



32

Da Hechel zur Zeit des Bauernkrieges der reichste Mann

Brettens war und außer semer Tochter nur noch zwei Söhne
besaß"), erhielt Schwartzerdt durch seine Heirat einen er»

heblichen Vermögenszuwachs. Die 1518 oder 1519 geschlossene

Ehe dauerte ungefähr 24 Jahre. Im November 1542 starb
Anna, wie es scheint, im Wochenbett. °) Sie schenkte ihrem
Manne nach dem Zeugnis Melanchthons 13 Kinder.') Da
der von H ertzog veröffentlichte Stammbaum jedoch nur 12 Kinder

Schwartzerdts kennt"), so dürfte das 13. im Jahre 1542 zur
Welt gekommen, aber gleich nach der Geburt verstorben sein.
Leider zählt Hertzog die Kinder nicht in genauer zeitlicher
Reihenfolge auf, und außerdem hat man allen Grund zur An»

nähme, daß die von ihm mitgeteilten Geburtsjahre lange nicht
alle richtig sind. Freilich stehen keine anderen sicheren Nach»

richten zu Gebote, weshalb man ihm wohl oder übel folgen muß.

Die von Hertzog namhaft gemachten Kinder sind: 1. Bar»
bara, geboren am 13. Dezember 1519, die sich mit dem kur»

pfälzischen Rat Sebastian Hügel (Hügelin) vermählte. 2. Phi»
lipp I, geboren 1521 und gestorben 1531. Mit dieser Angabe
Hertzogs stimmt, soweit das Geburtsjahr in Betracht kommt,

die Bemerkung Melanchthons, wonach zur Zeit des Speyerer
Reichstages 1529 sein Neffe fast zehnjährig war, nicht überein.

Doch verbietet der Geburtstag der genannten Barbara, falls er
richtig is

t oder si
e

nicht etwa die Zwillingsschwester Philipps
war, Melanchthon als Gewährsmann zu folgen. 3

. Anna,
geboren am 3

.

Juli 1522 und verheiratet mit dem Zoller Iva»
chim Finck zu Bretten. 4

. Sabina, geboren 1529 und ge»
storben 1545. 5

. Katharina, geboren 1529 und verehelicht
mit dem Brettener Bürger Johann Heberer'). 6

.

Elisa
beth, geboren 1526, vermählt mit Johann Bentz aus Bruchsal
und gestorben 1557. 7

. Regina, geboren 1531, verheiratet in

erster Ehe mit dem Botenmeister des kais. Kammergerichts,

Egidius Schemel, und in zweiter Ehe mit dem Protonotar des»

selben Gerichts, Andreas Neander. 8
. Georg, geboren 1537,

verheiratete sich mit Margarete Sold t zu Weißenburg i. E. In
dieser seiner zweiten Heimat war er längere Zeit Bürgermeister.
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9. Sibylle, geboren 1533 und verheiratet mit Johann Kest
in Gernsbach. 10. Sigismund, geboren 1537 und verheiratet
mit Katharina Heumiger. Er studierte in Wittenberg und
Heidelberg, wurde 1560 an der pfälzischen Landesuniversität

Professor der Physik und hernach der Medizin und starb 1573.
11. Philipp II, geboren 1540 und verehelicht mit der Brettnerin
Amalie Bentz. Da sich seine Mtwe am 15. Mai 1566 wieder
vermählte, schied er spätestens 1565 aus dem Leben. 12. Justina,
geboren 1538, heiratete Johann Lipp, der später Mitglied des
Rates und Bürgermeister zu Bretten wurde und 1582 starb.
Am 21. Juni 1585 vermählte si

e

sich wieder mit dem Witwer

Martin Silbernagel. Einige Jahre vor seinem Tode kam
Lipp in den Besitz des Gasthauses „zur Krone", dessen Betrieb
seine Witwe zuerst allein und sodann mit ihrem zweiten Manne

Silbernag el fortsetzte. Weil der Name Justinas, der so

häufig begehrten Gevatterin, am 26. September 1593 zum letzten
Male im Brettener Taufbuch angetroffen wird, is

t

vermutlich

1593 ihr Todesjahr.

Indem ic
h

mich hier auf die Mitteilung dieser kurzen Daten

beschränke, verweise ic
h

auf die weiterhin folgenden ausführ»

licheren und quellenmäßig belegten Angaben wie über die Kinder,

so auch über die Enkel, Urenkel usw. Schwartzerdts.")
Es war eine stattliche Zahl Kinder, die den Eheleuten

Schwartzerdt geboren wurde, und mit ihr erwuchs ihnen eine

gewaltige Aufgabe. Zwar hatte die Tüchtigkeit ihrer Eltern und

Großeltern vorgesorgt, daß am Abend nicht ihre letzte Frage

zu sein brauchte, wie si
e

wohl am folgenden Tag ihre Kinderschar

nähren und kleiden sollten, aber das elterliche und großelterliche

Erbe war nicht groß genug, um diese Schar in entsprechender

Weise ausbilden zu lassen und auszustatten; und offenbar blieb

auch noch in späteren Jahren, obwohl inzwischen die Gatten das

ererbte Gut durch ihre eigene Arbeit vermehrt hatten, in ihrer

laufenden Hausrechnung das Haben hinter dem Soll manchmal

zurück. Denn nur so is
t es zu begreifen, daß Melanchthon

noch bei seinem Tode ein Guthaben bei Schwartzerdt stehen

hatte") und dessen erwähnter Sohn Sigismund die Kosten
Rik, MSller, Veorg Schwartzerdt. 3
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für sein Studium, wenn nicht ganz, so doch zum großen Teil

aus der Brettener St. Michaelspfründe bestritt").
Da Einzelzüge aus dem eigentlichen Familienleben des

Schwartzerdtschen Hauses nicht aufbehalten sind, so entzieht

sich das Verhältnis nicht nur zwischen Mann und Weib, sondern

auch zwischen Eltern und Kindern näherer Kenntnis. Höchstens
kann man aus den weiterhin abgedruckten Schreiben Melanch-
thons und Schwartzerdts herausfühlen, wie dem Vater
die Gesundheit und der Fleiß seines in der Ferne weilenden

„Buben" Sigismund am Herzen lag.") Indessen darf gewiß
aus der Wahlverwandtschaft der beiden Brüder in bezug auf

ihre brüderliche Liebe der Schluß gezogen werden, daß wie in

Melanchthons, so auch in Schwartzerdts Leben die Liebe

zu Weib und Kind eine Großmacht war und von diesem wenig»

stens ein ähnliches gilt wie das, was von jenem sein lang

jähriger Kollege und Freund Veit Ortel bezeugt, nämlich er

wüßte nicht, ob er bei irgend jemand so große Liebe zu
Weib, Kindern und Enkeln gesehen habe wie bei Melanch-
thon.")
Die Erfahrung, daß die Ehe eine Kreuzesschule ist, blieb

auch Schwartzerdt nicht erspart. Aus den vorhin mitgeteilten

Notizen erhellt, daß mindestens drei von seinen Kindern vor

zeitig ins Grab sanken, 1531 sein begabter und darum zu den

schönsten Hoffnungen berechtigender Knabe Philipp I, 1545
seine erst ungefähr 16jährige Sabina und 1557 seine erst un
gefähr 31jährige, verheiratete Elisabeth. Noch größer war das

Herzeleid, als 1542 Schwartzerdts treues Weib Anna heim
ging und ihn mit elf, zum Teil noch kleinen Kindern zurückließ.

Jedoch blieb ihm der größte Schmerz eines Vaters, einen ver

lornen Sohn oder eine verlorne Tochter zu haben, erspart.

Im Gegenteil, seine Kinder waren wie die Ölzweige um seinen
Tisch her, und er durfte an ihnen viele Freude erleben. Abge

sehen von den frühe verstorbenen Philipp I und Sabina grün
deten sie alle einen eigenen Hausstand und wahrscheinlich auch die

jüngsten noch zu seinen Lebzeiten. Von den Töchtern ver

heirateten sich Barbara, Elisabeth, Regina und Sibylle
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nach auswärts, und zwar die erste und dritte mit angesehenen

Beamten, während Anna, Katharina und Justina von acht
baren Brettener Bürgern heimgeführt wurden. Der Sohn
Georg machte sich in Weißenburg i. E. ansässig und erwarb sich in

seiner zweiten Heimat das Vertäuen seiner Mitbürger in solchem
Grade, daß si

e die Geschicke des reichsstädtischen Gemeinwesens
in seine Hände legten. Sigismund, der besondere Schützling
seines großen Wittenberger Oheims, war von den Leitern der

Heidelberger Hochschule ausersehen, als erster den neu errichteten

Lehrstuhl für Physik einzunehmen, und wurde hernach zum

Professor der Medizin und kurfürstlichen Leibarzt berufen.
Da von den Söhnen Schwartzerdts nur Philipp II in

Bretten zurückblieb, harrte seiner die Aufgabe, dem Schwartz»

erdtschen Stamme in der Heimat neue Zweige aufzusetzen,
und vermutlich war er auch bestimmt, das Geschäft seines Ur

großvaters und Vaters fortzuführen. Aber er starb dahin, ehe
er noch über die Mitte der zwanziger Jahre hinausgelangt war,
und hinterließ nur eine Tochter. Wenn Philipp II überhaupt
seinen Vater überlebte, so kann es sich nur um kurze Zeit

handeln. Jedenfalls war bereits 1566 der Mannesstamm der

in Bretten wohnhaften Schwartzerdte ausgestorben. Von den

drei hier ansässigen Töchtern Schwartzerdts ging, wie schon
angedeutet, die zuerst mit Johann Lipp und hernach mit
Martin Silbernagel vermählte Justina wahrscheinlich 1593

heim. Mit ihrem Tode gehörte in Bretten der Name Schwartz«
erdt, nachdem er hier gerade ein Jahrhundert heimisch ge

wesen war und seit seinem Träger Melanchthon alle übrigen
Namen in der Stadt überstrahlt hatte, der Vergangenheit an,

Schwartzerdt erlebte nicht mehr die Geburt der Weißen
burger Enkelsöhne, denen es beschieden war, den großväterlichen

Namen auf das 17. und 18. Jahrhundert zu vererben. Denn

der älteste von ihnen, Philipp II
,

kam erst im Jahre 1576 zur Welt.
Dagegen umgab ihn schon zu seinen Lebzeiten ein weiter Kreis
von Enkeln und Enkelinnen, die von seinen Töchtern Barbara
Hügel, Anna Finck, Katharina Heberer, Elisabeth Bentz,
Sibylle Kest und Justina Lipp abstammten, und die ebenso

3*
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wie ihre jüngeren Geschwister, wenn auch nicht den Namen,

so doch das Geschlecht Schwartzerdts in zahlreichen Familien,
wie ic

h glaube, bis auf die Gegenwart fortpflanzten. Diesen

Familien im einzelnen nachzugehen wäre gewiß eine dankens

werte Aufgabe.

Um den Zusammenhang nicht zu zerreißen, habe ic
h

bisher

unerwähnt gelassen, daß Schwartzerdt nach dem Ableben der

Anna Hechel noch zweimal sich verehlichte. Hertzog nennt
die zweite Frau Katharina Kreß und die dritte „N. Baw-
mans Wittib".") Von ihnen steht nur das eine fest, daß
sie Schwartzerdt keine Kinder gebaren oder, genauer gesagt,

hinterließen.") Im übrigen is
t man höchstens auf Vermutungen

angewiesen. Zwar unterliegt es keinem Zweifel, daß am Ende

des Jahres 1554 oder am Anfang des Jahres 1555 Schwartzerdt

aufs neue verwitwet war"), aber es bleibt ungewiß, ob er
damals den Tod seiner zweiten oder dritten Frau beklagte.
Da ic

h in den mir zugänglichen Brettener Quellen niemals den

Namen Kreß, dagegen häufig die Namen Kreys, Krais,
Kreyß u. dgl. angetroffen habe"), möchte ic

h glauben, daß

auch Schwartzerdts zweite Gattin so hieß. In der dritten
Frau darf man vielleicht die im Jahre 1540 zu Bretten nach-
weisbare Margarete, Witwe des Stephan Baumann, er
kennen.") Doch führte zur Zeit Schwartzerdts den Namen
Baumann (Bamann) eine Reihe von Brettener Familien.")

4
. Kapitel.

Bruder und Bruder.

Mit dem Abschied Melanchthons von Bretten und seinen
hier wohnenden Verwandten, der, dem Rate Reuchlins ent
sprechend, am Ende Juli oder am Anfang August 1518 statt-
and') und feiner Übersiedelung nach Wittenberg wurden die
beiden Brüder Philipp und Georg räumlich weit voneinander
getrennt. Diese Trennung mußte von ihnen um so schwerer

empfunden werden, als si
e in der Kinderstube miteinander
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gespielt hatten, in Bretten und Pforzheim miteinander unter»

richtet und erzogen worden und zuletzt noch auf der Universi
tät Tübingen längere Zeit vereinigt waren. Der Schmerz über

die räumliche Trennung machte sich bei ihnen nicht bloß an

fänglich, sondern zeitlebens geltend.

Das Hauptmittel, wodurch si
e dauernd Verkehr und Ge

dankenaustausch pflegten, war ihr Briefwechsel. Freilich darf
man nicht annehmen wollen, daß etwa allwöchentlich Briefe
von Wittenberg in Bretten und von Bretten in Wittenberg

eingetroffen seien. Hätten die beiden Brüder auch eine solche
eifrige Korrespondenz unterhalten wollen, schon der Mangel an

ausgiebiger Gelegenheit, die Briefe einander zu senden, hätte

ihre Absichten vereiteln müssen. Denn zwischen Wittenberg
und der Kurpfalz reisten viel weniger Boten wie beispielsweise

zwischen Wittenberg und Nürnberg.') Dazu kam, daß der

ältere Bruder je länger desto mehr mit Arbeit überlastet war,

so daß er, der nicht selten an einem einzigen Tage zehn und

mehr Briefe schreiben mußte"), nur dann und wann die

Muße zu einem Brieflein in seine Heimat erübrigen konnte.

Wie er 1550 gelegentlich bemerkt, kam er, der Uberbürdete,
damals nur zweimal im Jahre dazu, seinem teuren Bruder zu
schreiben, und zwar zu der Zeit, als die Kaufleute zur Messe

nach Frankfurt a. M. reisten.*) Leider is
t infolge der Ge

wohnheit Melanchthons, die empfangenen Briefe nicht auf
zubewahren, nicht mit der Hoffnung zu rechnen, daß irgendwo

eine größere Zahl der aus Bretten an ihn gelangten Schreiben

noch der Entdeckung harrt. Zwar scheint Schwartzerdt die

Briefe seines Bruders sorgfältig gesammelt zu haben, aber in

folgenamentlich der vielen Kriegswetter, die über Südwestdeutsch
land niedergingen, dürfte der kostbare Schatz bis auf die wenigen

nach St. Gallen geretteten Überbleibsel vernichtet sein. So
erklärt es sich auch, daß die von mir veranstaltete und hernach
abgedruckte Ährenlese nur vier Briefe Melanchthons umfaßt.
Daneben kommen allerdings noch die Schreiben Schwartzerdts,
die Melanchthon gelegentlich erwähnt, und deren Inhalt er

zu Mitteilungen vornehmlich an Joachim Camerarius und
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David Chyträus benutzt, in Betracht. So nimmt der ältere
Bruder auf nicht lange vorher erhaltene Briefe des jüngeren

Bezug am 24. Juli 1529°), 30. September 1544°), 24. Juni
1551'), 18. August 1552°), 4. Januar 1553"), 1. Februar,
13. Juni, 9. August und Ende Dezember 1555"), 18. April
1556") und im März 1557"). Auch noch andere Nachrichten,

namentlich über Bretten, die Kurpfalz, Württemberg usw., die

man ohne Angabe ihrer Herkunft inMelanchthons Schriften
antrifft, werden ihm auf brieflichem Wege von seinem

Bruder bekannt gegeben sein. Indessen spielte bei dem Verkehr

zwischen dem Brüderpaar auch der mündliche Weg eine

wichtige Rolle.

Nicht selten klopften Landsleute aus Bretten und dessen

Umgebung an der allzeit von Hilfsbedürftigen umlagerten Türe

Melanchthons in Wittenberg an und darunter mehrere Ver»
wandte, die naturgemäß als Vermittler des mündlichen Ge>
danken» und Neuigkeitenaustaufchs zwischen den beiden Brüdern
in ganz besonderer Weise sich eigneten. Um zunächst bei den

Verwandten stehen zu bleiben, so kamen im Frühjahr 1534

Johann Hechel, ein Stiefbruder, und Kilian Grunbach,
ein Neffe Melanchthons und Schwartzerdts, mit der Absicht
in Wittenberg an, hier zu studieren. Sie wurden zusammen
am 19. April 1534 immatrikuliert.") Hechel, mit dessen
Vater Melchior die Mutter Melanchthons und Schwartz»
erdts nach dem Tode ihres zweiten Mannes Kolb sich ver»

heiratet hatte"), bezog nach nur einsemestrigem Aufenthalt in

Wittenberg die Universität Heidelberg, wo er nach dem am

2. Dezember 1534 bestandenen Bakkalaureatsexamen in der

Artistenfakultät am 5. Dezember 1534 sein juristisches Fach

studium begann.") Ein zweites Mal sprach Hechel im
Frühjahr 1542 in Wittenberg vor. Diesmal wollte er von

Melanchthon an Herzog Heinrich V. von Mecklenburg
empfohlen sein, ohne jedoch die gewünschte Empfehlung zu
erlangen.") Grunbach, ein Sohn des gleichnamigen Vaters
und der Anna Schwartzerdt, aus Heilbronn weilte im

Juli 1545 ebenfalls aufs neue in Wittenberg und wurde da>
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mals von Melanchthon zu Herzog Albrecht von Preußen
gesendet.") Im Herbst 1549 wanderte Schwartzerdts eigener
hoffnungsvoller Sohn Sigismund nach Wittenberg. Da
er hier fürs erste bis 1552 studierte und weiterhin wiederholt

dahin zurückkehrte, dazu von seinem Oheim wie ein Sohn
gehalten wurde"), war er naturgemäß ein Hauptbindeglied

zwischen den beiden Brüdern Philipp und Georg und ein
wichtiger Vermittler ihres Gedankenaustauschs.

Außer den erwähnten nahen Verwandten förderten den

Verkehr zwischen den beiden Brüdern einige entfemtere sowie
die Söhne von Freunden und Bekannten. Zu jenen darf
man mit ziemlicher Sicherheit Gottfried Krais und Dietrich
Gelinger, von denen der eine am 26. April 1552 und der andere
am 22. Juni 1556 in Wittenberg Studenten wurden"), rechnen.
Denn Schwartzerdt war in zweiter Ehe mit Katharina
Kreß (Krais) verheiratet^"), und Gelinger muß dämm zur
Schwartzerdtschen Verwandtschaft gezählt werden, weil der

einzige sonst noch in Bretten nachweisbare Träger des Namens,

Michael von Jölingen, Schultheiß in den Jahren 1579 und
1580, nach Michael Heberers Zeugnis ein Angehöriger dieser
„freundschafft" war.") Einen noch näheren Verwandten, näm

lich einen Stiefneffen Melanchthons und Schwartzerdts,

hätte man in dem zusammen mit dem genannten Gelinger
in Wittenberg inskribierten Jakob Ruckenbrot^) zu erkennen,
wenn er der Sohn der Stiefschwester jener, der mit dem

späteren Brettener Schultheißen Jakob Ruckenbrot ver

heirateten Katharina Kolb°'), war. Wie dem aber auch sein
mag, nachdem der größte Sohn der Stadt Bretten an die

kursächsische Hochschule übergesiedelt war, büßte im Kraichgau
die kurpfälzische Landesuniversität ein gut Stück von ihrer
alten Anziehungskraft ein. Während nämlich seit der Gründung

der Universität Wittenberg bis zum Jahre 1513 nur der einzige
Brettener Gregor Besse! an der Elbe studierte"), folgte

seinem Landsmann Melanchthon rasch Martin Baller nach,
der am 3. Juni 1519 sich immatrikulieren ließ.") Vielleicht
war seine Geburtsstätte das vom in der Gottesackergasse nach
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dem Marktplatz zu gelegene Eckhaus, das im Jahre 1540

Johann Boller bewohnte.«) Jedenfalls entstammte er
der nämlichen Familie, der der in Wittenberg im Sommer»

semester 1538 inskribierte Veit Boller'") und die Brettener
Bürger Wolfgang und Jakob Boller (Bolder)«) an«
gehörten. Der nächste Kraichgauer, der nach dem schon erwähnten

Johann Hechel die Wittenberger Hochschule besuchte, war
Friedrich Appell es, inskribiert im Wintersemester 1537/38.2°)
Freilich bleibt es zweifelhaft, ob er in Bretten selbst oder in

einem Bretten benachbarten Orte geboren ist. Denn vielfach
wurde in damaliger Zeit, falls die Heimat eines Studenten

ein unbedeutender Ort war, nicht dieser, sondern die benach»
Karte größere Stadt in der Universitätsmatrikel verzeichnet;
und in Wittenberg dürften alle aus dem Kraichgau kommenden

Jünger der Wissenschaft im Hinblick auf ihren großen Meister
es als eine besondere Auszeichnung betrachtet haben, Brettener

genannt zu werden. Daß aber in der Tat zwei in Wittenberg

als Brettener Stadtkinder eingetragene Studenten nicht in

Bretten, sondern in Menzingen und Heidelsheim beheimatet
waren, läßt sich bestimmt nachweisen. Der eine, David
Chyträus, als „Osmck LooKKsü Lrettensis" im Oktober 1544
immatrikuliert"'), war in Jngelfingen geboren und hatte in

Menzingen, wo sein Vater späterhin als Pfarrer wirkte, eine

zweite Heimat gefunden.") Der andere, als „NeloKissckeoK.
Iberer Lrettsnus", am nämlichen Tag wie die vorhin ge»
nannten Gelinger und Ruckenbrot immatrikuliert"), stammte
aus Heidelsheim, wie man aus dem Heidelberger Studenten-

Verzeichnis und aus der Einladung zu Liderers Beerdigung —

er war danach Geschwisterkind des ebenfalls aus Heidelsheim
gebürtigen württembergischen Vizekanzlers Hieronymus Ger»

hart und starb in Wittenberg in der Nacht des 12./13. August
1556 — erkennt. '') Dagegen dürfen als Brettener Stadtkinder
beansprucht werden Daniel Vesenbecker, dessen Name am
6. Juli 1551, und Samuel Eisenmenger, dessen Name am
24. November 1551 der Wittenberger Matrikel einverleibt

wurde.") Denn Vesenbecker lassen sich auch sonst nach«
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weisen"), und Eisenmenger war zwar nicht in Bretten
geboren, aber infolge der Berufung seines Vaters zum Pfarrer
in Bretten im Jahre 1544 Stadtkind geworden. Anhangs
weise se

i
bemerkt, daß auch noch nach Melanchthons Tode

einzelne Brettener Studenten nach Wittenberg zogen, darunter

die Enkelsöhne Schwartzerdts, Georg Finck und Michael
Heberer.")
Man geht gewiß mit der Annahme nicht fehl, daß, wie

Schwartzerdt im Juli 1555 einen Brettener Boten, der zur
Abholung eines Studenten nach Wittenberg geschickt wurde, und

im April 1556 Buchführer, vermutlich Wittenberger, die von
der Frankfurter Messe zurückkehrten, benutzte, um Melanchthon
Briefe zu senden^), so die beiden Brüder sich erst recht der
aus dem Kraichgau kommenden und dahin zurückkehrenden Stu
denten zur Bestellung von schriftlichen und mündlichen Grüßen,

Nachrichten, Aufträgen u. dgl. bedienten. Daß in manchen
Fällen die Brüder auch ihre an andere gerichteten Schreiben
einander zur Kenntnis gebracht wünschten, erhellt aus dem

hernach mitgeteilten Briefe Schwartzerdts an David Chy-
träus.")
Freilich der schriftliche und der durch Verwandte, Be

kannte usw. vermittelte mündliche Verkehr genügte den so innig

verbundenen Brüdern nicht, si
e verlangten auch nach persön

licher Begegnung und unmittelbarer Aussprache. Ein erstes
Wiedersehen seit Melanchthons Übersiedlung nach Wittenberg

fand im Mai 1524 zu Bretten statt.") Der Wunsch der

Freunde Melanchthons, er möge sich etwas von den An
strengungen seines Berufs erholen, und seine eigene Sehnsucht,
Vaterland und Verwandtschaft wieder einmal zu sehen, ver-

anlaßten die Reise nach Bretten. Am 18. oder 19. April 1524")
brach er mit seinen Freunden und Schülern Wilhelm Nesen,

Joachim Camerarius, Franz Burkhart und Johann
Silberborner von Wittenberg auf und langte nach einigen
Besuchen in Leipzig, Fulda und Frankfurt a. M. mit den drei

zuletzt genannten — Nesen blieb in Frankfurt zurück — in
der Heimat an. Die Ankömmlinge nahmen im Hause von
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Melanchthons Mutter und Stiefvater, Melchior Hechel,

vermutlich im Gasthause „zur Krone", der späteren Herberge
Karls V., Wohnung. In den nächsten Wochen ging der Witten»
berger Gelehrte so ganz in dem trauten Verkehr mit seiner
Familie auf, daß er auch der Versuchung, seinen Gefährten bei

deren Abstecher nach Basel zu dem Großmeister der deutschen

Humanisten Erasmus sich anzuschließen, widerstand. Aus der
Äußerung des Augenzeugen Camerarius, daß der Abschied
von Melanchthon insbesondere seiner Mutter und seinem
Bruder Georg sehr Nahe ging, darf man ohne weiteres schließen,
daß, obwohl der Bruder damals nicht bei feinem Bruder wohnte,

doch beide häufig Gelegenheit suchten und fanden, miteinander

sich auszusprechen. Am oder kurz vor dem 8. Juni kehrte
Melanchthon wieder nach Mttenberg zurück.")
Zwar reiste er 1529 aufs neue nach Süddeutschland,

aber diese Reise galt in erster Linie dem Reichstag zu Speyer,
und es is

t keineswegs sicher, ob er von hier aus auch seine

Geburtsstadt besuchte. Denn seine einzige für einen solchen

Besuch in Betracht kommende Bemerkung aus dem Jahre 1532,

daß er vor drei Jahren den Sohn seines Bruders gesehen
habe"), zwingt noch nicht zur Annahme, daß die Begegnung
mit dem Neffen in Bretten stattfand. Vielmehr kann man

auch daran denken, daß Schwartzerdt mit seinem Erst
geborenen Philipp zur Begrüßung des Bruders und Oheims
nach Speyer kam.") Dagegen weilte der Lehrer Deutsch«
lands in der zweiten Hälfte des September 1536 in seiner

Geburtsstadt und wohnte vermutlich diesmal auch in seinem
an Schwartzerdt übergegangenen Geburtshause. Schon am
17. Juli 1536 erbat er sich von Johann Friedrich einen
ungefähr fünfwöchentlichen Urlaub und begründete sein Gesuch
damit, daß er „etliche Sachen", daran seinen Kindern auch ge«

legen sei, mit seinem Bruder zu verhandeln habe und sein er»

krankter Freund Camerarius zu Tübingen nach ihm verlange.

Obwohl der Kurfürst sofort das Urlaubsgesuch bewilligte und

Melanchthon und seinem Reisegefährten und Kollegen Jakob
Milich einen Einspänner zur Verfügung stellte"), so war doch



43

jener zunächst noch durch Beratungen und Gutachten in Sachen
des Konzils so sehr in Anspruch genommen, daß die Abreise

erst gegen Ende August erfolgen konnte. Nach kurzem Aufent-

halt in Marburg und Frankfurt a. M. trafen die beiden Pro»
fessoren in Bretten kurz nach dem 12. September ein.")
Diesmal konnte Melanchthon seiner Heimat und seinem
Bruder nur ungefähr zehn Tage widmen. Während Milich
südwärts in seine Geburtsstadt Freiburg zog, reiste jener

südostwärts nach Tübingen zu Camerarius, bei dem er am
24. September ankam")
So gewiß es ist, daßSchwartzerdt wiederholt seinen Bruder

in Wittenberg besuchte, so gestatten doch die bisher zugänglichen

Quellen weder die Zahl, noch die Zeit und Dauer dieser Be

suche zu bestimmen. Am 23. April 1543 war Schwartzerdt
auf der Reise nach Wittenberg. Freilich läßt die Bemerkung,

daß er dahin geschickt wurde, erkennen, daß ihn nicht in erster
Linie die Absicht, seinen Bruder zu sehen, sondern ein ihm
erteilter Auftrag in die Universitätsstadt an der Elbe führte.

Vielleicht hatte er eine „Werbung" seines Kurfürsten Ludwig V.
an Johann Friedrich zu bestellen. Melanchthon, der an
dem genannten Tage auf dem Wege zum Erzbischof-Kurfürst
von Köln in Gotha sich aufhielt, teilte die bevorstehende An

kunft seines Bruders in Wittenberg seinem Kollegen Milich
mit und wollte von diesem auch Franz Burkhart verständigt
wissen.") Diese beiden Namen erheben über allen Zweifel,

daß der in Wittenberg erwartete Bmder Melanchthons nicht
etwa fein Stiefbruder Johann Hechel, sondern sein leiblicher
Bruder war. Denn Burkhart und Milich kannten Schwartz
erdt seit ihrem erwähnten Besuch in Bretten 1524 und 1536

näher. Im April 1556 hoffte der jüngere Bmder zu dem
älteren in Bälde zu kommen.") Mein noch im darauf
folgenden Sommer hatte sich diese Hoffnung nicht erfüllt.")
Auch am dritten Orte begegneten sich Melanchthon und

Schwartzerdt und wahrscheinlich häufiger, als dies die ge
legentlichen Andeutungen in den Briefen jenes erkennen lassen.

Ji^bcsondere darf man voraussetzen, daß Schwartzerdt die
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Gelegenheiten, wo sein Bruder in Süddeutschland weilte, zu
einer öfteren persönlichen Begegnung benützte. Für eine solche
Voraussetzung sprechen einmal Melanchthons Brief, wonach
er ein Zusammentreffen 1540 in Worms erhoffte oder erbat"),

und ferner Schwartzerdts geschäftliche Verbindungen mit

Frankfurt a. M., die ihn besonders zur Zeit der Messe häufiger

dahin führten.") Wahrscheinlich zum letztenmal im Leben

sahen sich die Brüder zu Heidelberg im Oktober 1557. Die

Anwesenheit Melanchthons in Worms zur Zeit des Religions»
gesprächs benützten der Kurfürst Ott Heinrich und die pfälzische
Landesuniversität, um seine Hilfe bei der Reorganisation dieser

Hochschule zu erbitten. Nachdem im Frühjahr 1557 der Plan
Ott Heinrichs, den Sohn der Pfalz für Heidelberg dauernd

zu gewinnen, fehlgeschlagen war, weil der sächsische Kurfürst
die Zierde der Wittenberger Hochschule nicht verlieren wollte

und der Berufene selbst im Hinblick auf die eigentümlichen

Verhältnisse in der kurpfälzischen Residenz wenig Lust verspürte,

dahin überzusiedeln"), lud er ihn am 14. Oktober aufs neue

ein, für kürzere Zeit nach Heidelberg zu kommen.") Und

diese Einladung mußte um so mehr Eindruck machen, als auch

Rektor und Universität am 17. Oktober noch ein besonderes

Einladungsschreiben an Melanchthon absendeten. Schon am
22. Oktober ungefähr um die fünfte Abendstunde kam der

sehnlich Erwartete aus Worms an und nahm im „Hirsch"
Wohnung. In seiner Begleitung befanden sich sein Schwiege»
söhn Peucer, Ludwig, ein Sohn seines Freundes Joachim
Camerarius, Jakob Runge, Professor in Greifswald und
damals als pommerscher Theologe am Wormser Kolloquium

beteiligt"), und einige andere Gelehrte, darunter wohl auch

Paul Eber, der von kursächsischer Seite als theologischer Rat
nach Worms entsendet war und überdies als Sekretär seinen

Lehrer Melanchthon unterstützte.") Wie nie zuvor und

nachher in seinem Leben wurde Melanchthon in den Tagen
vom 22. bis zum 31. Oktober durch festliche Veranstaltungen

geehrt und gefeiert. Der Kurfürst, seine Räte und die Uni>

versität konnten sich nicht genug tun, nicht nur dem Lehrer



45

Deutschlands, sondern auch dem Stolz der Pfalz ihre Huldi
gungen darzubringen.

Freilich wer Melanchthons Art kennt und die innige
Liebe zu seinem Bruder in Betracht zieht, wird es ihm zu
trauen, daß er als der Heidelberger Freuden köstlichste das

Zusammensein mit seinem teuern Bruder wertete, und dies

doppelt, da den beiden die pfälzische Landeshauptstadt, die

Heimat ihres so früh Heimgegangenen Vaters, die Residenz so
vieler von ihnen hochgeschätzten Fürsten usw., reichsten Stoff
für einen Herz und Gemüt anregenden Gedankenaustausch
darbot. Mancher Stunde solchen Austauschs hatten si

e

sich schon

erfreuen dürfen, und wieder sah si
e der 27. Oktober vereint,

als völlig unvermutet der soeben aus Leipzig angekommene

Joachim Camerarius zu ihnen trat. Erreichte damit
das Glück Melanchthons seinen Höhepunkt, weil er jetzt

nicht nur seinen lieben Bmder, sondern auch seinen besten

Freund in seiner Nähe wußte, so lag freilich diesem die traurige

Aufgabe ob, ihm die Nachricht von dem am 11. Oktober

erfolgten Heimgange seiner treuen Lebensgefährtin zu über

bringen, auf den auch ein gleichzeitig übergebenes Beileids

schreiben der Wittenberger Professorenschaft Bezug nahm. Es

is
t bekannt, mit welcher Ergebung der Greis den härtesten

Schlag, der ihn in seinem Alter treffen konnte, hinnahm.

Immerhin reichte, äußerlich betrachtet, dieser Schlag nicht heran
an das Unglück, das Schwartzerdt 15 Jahre vorher zu beklagen
hatte, als er seine Anna, die Mutter von 13 Kindern, be
grub.") Um deswillen war aber auch er ganz besonders be

fähigt, den gebeugten Bruder aufzurichten.
Konnte die Nähe Brettens Melanchthon zu einem Ab

stecher dahin reizen, so dürfte er doch auf eine solche Reise

schon in Worms endgültig verzichtet haben. Dagegen be

nutzten sein Schwiegersohn Peucer und sein Schüler Eber
die Zeit vergeblichen Wartens auf den Beginn des Kolloquiums,

um von Worms aus nach dem 1
.

September einen Ausflug

zu unternehmen^), der si
e

vermutlich auch in die Geburtsstadt

ihrers Schwiegervaters und Lehrers führte. Wenigstens erhielt



Peucer am 8. September von Melanchthon den Auftrag,
an seinen Bruder Grüße zu bestellen.")
Wie die voranstehenden Ausführungen erkennen lassen,

vermochten die verschiedenen Lebenswege, die Melanchthon
und Schwartzerdt seit dem Jahre 1518 geführt wurden, und
die dadurch bewirkte örtliche Trennung ihren Verkehr höchstens

zu erschweren, nicht aber zu unterbinden. Viel häufiger, als
man auf den ersten Blick annehmen möchte, fand ihre brüder

liche Liebe Gelegenheit zu persönlichem oder durch andere ver

mitteltem Umgang und Gedankenaustausch. Was den Inhalt
dieses Gedankenaustausches angeht, so fehlen zwar Nachrichten
über ihre mündlichen Zwiegespräche, aber man darf voraus

setzen, daß die mündliche Unterhaltung in ähnlichen Bahnen sich
bewegte wie ihr Briefwechsel, freilich nur in ähnlichen. Denn

Melanchthons häufige Bemerkungen in seinen Briefen, wo

nach er diese und jene Mitteilung dem Papier nicht anvertraute,

sondem si
e bis zu einer mündlichen Besprechung aufsparte,

dürfen nicht zu der Meinung verleiten, als seien seine und

seines Bmders erhaltene Schreiben und die Nachrichten, die

er aus seines Bruders Briefen Freunden und Bekannten zur
Kenntnis bringt, ein völlig genaues Abbild ihrer mündlichen

Zwiegespräche.

Um nunmehr auf Grund des Briefwechsels einen Uberblick

über die Gegenstände, die ihr Denken und Fühlen beschäftigte,

zu geben, habe ic
h

zunächst das, was si
e als Blutsverwandte

anging, zu berühren, ihre Familienangelegenheiten. Es währte
geraume Zeit, bis die Kinder der Barbara Reuter zur Erb
teilung schritten, gewiß ein gutes Zeichen, daß nicht nur die

Geschwister Schwartzerdt unter sich, sondern auch mit ihren
Stiefgeschwistern Kolb und Hechel herzliche Beziehungen über
den Tod ihrer Mutter hinaus unterhielten. Erst am 27. Juni
1531 veräußerten die Erben der Barbara Reuter den zwischen
Bretten und Knittlingen gelegenen Stegersee an den Abt von

Maulbronn. Der Kaufpreis betrug 590 Gulden.") Befand
sich unter der Hinterlassenschaft der Mutter femer der Besitz
von acht Metzgerbänken im Erdgeschoß des Brettener Rathauses,
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so waren diese 1540 noch nicht verkauft, sondern waren immer

noch Eigentum Georg Schwartzerdts und seiner Miterben.")
Da die Erbschaftsangelegenheit auch Melanchthon anging, so
galt offenbar dieser die Reise nach Bretten und die Verhandlung
mit seinem Bruder im Jahre 1536.") Jedoch zog der ältere
Bruder damals keineswegs sein ganzes Erbteil an sich, viel

mehr ließ er, wenn nicht alles, so doch einen erheblichen Teil

noch lange Jahre und den Rest sogar bis über seinen Tod

hinaus bei dem jüngeren stehen. Erst am 24. August 1551,

nachdem im Jahre zuvor am 5. Mai sein Sohn Philipp und
am 2. Juni seine Tochter Magdalena Hochzeit gehalten
hatten") und vermutlich die Gründung von deren Hausstand

ihn so in Anspruch genommen hatte, daß er bei Ulrich Sitzinger,
dem Manne seiner Wittenberger Nichte Martha Münsterer,
ein Darlehen aufnehmen mußte, bat Melanchthon seinen
Bruder um Zahlung von 150 Gulden. Freilich machte er die

Erfüllung seiner Bitte von dem Können des Brettener Schul

theißen abhängig und wiederholte, als dieser tatsächlich vorerst

nicht in der Lage war, die Summe an Sitzinger auszuzahlen,

seine Bitte am 25. März 1552 noch einmal.") Obwohl die

in Wittenberg fast beispiellose Mildtätigkeit Melanchthons
und seiner Frau") die Ehegatten nicht dazu kommen ließ,

Schätze zu sammeln, weshalb si
e

auch kein großes Ver»

mögen hinterließen"), war doch der ältere Bruder weit

davon entfernt, vor seinem Tode von dem wohlhabenden
jüngeren Bruder sich den Rest seines Guthabens auszahlen zu

lassen oder diesen auch nur genau zu buchen. So erklärt sich
denn auch der Satz in seinem Testament vom 18. April 1560,

daß er noch etwas bei seinem Bruder Georg stehen habe
und wisse, daß dieser nach seiner Gewissenhaftigkeit alles

Melanchthon Zustehende dessen Erben anzeigen und geben
werde. ")
Die Frage nach mein und dein trat bei den Brüdern

zurück hinter der gegenseitigen herzlichen Teilnahme an ihrem
und ihrer Angehörigen Ergehen. Als Schwartzerdt 1531

seinen vielversprechenden Sohn Philipp und 1542 sein treues
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Weib Anna Hechel verlor und 1554 oder 1555 abermals
Witwer wurde, da war sein Leid auch Melanchthons Leid.

Ihm gingen des Bruders Verluste so nahe, daß er si
e

auch

seinen Freunden mitteilte.") Überdies war er wegen des Bruders

Familienglückes um so ängstlicher, als er auf Grund von

dessen Nativitöt ihm ein ähnliches ungünstiges Familiengeschick

prophezeien zu müssen glaubte, wie es Kaiser Maximilian I.

beschieden gewesen.") Umgekehrt merkt man unschwer dem

älteren Bruder die Genugwung und Freude an, wenn er dem

jüngeren etwas Erfreuliches berichten konnte, so 1546, als er

den Fleiß und die Fortschritte des David Chyträus, den

ihm Schwartzerdt zwei Jahre vorher brieflich warm empfohlen
hatte, rühmte"), 1551, als er Nachricht gab über die Ge

sundheit und den Lerneifer des Sigismund Schwartzerdt"),
und 1557, als er einen Brief des Nürnberger Patriziers
Hieronymus Baumgärtner, der dem eben genannten

Sigismund hohes Lob spendete, nach Bretten schickte.")
Indessen war der jüngere Bruder nicht etwa bloß nehmender,

sondern auch gebender, und zwar so sehr, daß er sich im Sep

tember 1544 durch die Klagen des älteren sogar verleiten ließ,

diesem einen verkehrten Rat zu erteilen. Die Veranlassung

dazu gaben die Nöte, in die Melanchthon geraten war,

nachdem Luther im Sommer 1544 den von jenem und Nutzer
für den Erzbischof von Köln verfaßten Religionsentwurf kennen

gelernt und die darin enthaltenen Ausführungen über das

Abendmahl ungenügend befunden hatte. ") Fürchtete Melanch
thon, er werde die Unzufriedenheit Luthers mit seiner Ab
setzung büßen müssen, und machte er von dieser seiner Befürchtung

auch seinem Bruder Mitteilung, so riet ihm dieser in seinem
Antwortschreiben, er solle handeln wie die Heerführer in Ge

fahren, nämlich ohne Kampf an sichere Ortlichkeiten sich zurück

ziehen.") Zwar gewann der ältere Bruder die notwendige

innere Ruhe und Unbefangenheit bald wieder und befolgte

darum den Rat Schwartzerdts zum Glück nicht, aber dieser
scheint das Vorurteil, daß jenem von Luther Unrecht ge
schehen sei, nicht so rasch verloren zu haben. Denn es muß
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thon, sondem auch den pfälzischen Fürsten usw. lange Toten-
klagen widmet, während er den Heimgang des Reformators
nur flüchtig erwähnt.")
Wie Melanchthon, als ihm Camerarius die Nachricht

von dem Tode seiner Frau im Schloßgarten zu Heidelberg mit

teilte, nicht in den Schmerz über seinen großen persönlichen

Verlust sich vergrub, sondern alsbald den öffentlichen Notständen

sich zuwendete"), so is
t es für ihn und seinen Bruder be

zeichnend, daß in ihrem Gedankenaustausch die jeweiligen Zeit
lagen und Zeitfragen auf kirchlichem und politischem Gebiet

eine größere Rotte spielten als ihre privaten Angelegenheiten.

Das Wichtigste von solchem gegenseitigen Austausch is
t allerdings

verloren. Denn, wie schon angedeutet ist, liebte es Melanch
thon nicht, seine innersten Gedanken dem Papier und nament

lich Briefen anzuvertrauen, sondem behielt sich deren Offen
barung, wo es nur immer angängig war, für persönliche Be

gegnungen vor. Dazu kommt, daß er in seinen späteren Jahren,
aus denen die wenigen mehr zufällig erhaltenen Briefe an seinen
Bruder stammen, nicht mehr die Zeit zu langen Schreiben an

diesen erübrigen konnte.") Immerhin gestatten aber die vor

handenen Schreiben und die Anführungen aus den verlorenen

Briefen") den Schluß, daß die beiden Brüder bei ihren münd

lichen Besprechungen über öffentliche Angelegenheiten nicht

in den Niederungen der Neuigkeitskrämerei und des Klatsches

sich tummelten, vielmehr auf der Warte innerlich interessierter

Zuschauer und Beobachter standen. In ihrer brieflichen Korre
spondenz") teilten si

e

sich insbesondere „Zeitungen" d
.

h
.

Nach

richten über wichtige Ereignisse und bemerkenswerte Vorkomm

nisse mit. Um solche war Melanchthon selten verlegen, da

ja seit dem Beginn der Reformation Wittenberg nach und nach

nicht bloß auf kirchlichem, sondern auch auf politischem Gebiete

eine der wichtigsten Sammelstätten für neueste Nachrichten aus

aller Welt geworden war und überdies er selbst am Webstuhl
der Geschichte saß. Betreffen deshalb seine „Zeitungen" mehr
den Weltschauplatz, so die Schwartzerdts hauptsächlich das
Rtk. Müller, «eorg Schwartzerdt. 4
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Gebiet von Südwest-Deutschland und Württemberg. Daß Me-

lanchthon aber gerade an einem zuverlässigen Berichterstatter
über die südwestdeutschen Verhältnisse viel gelegen war, begreift

man um so eher, wenn man bei einer Durchmusterung seines

erhaltenen Briefwechsels bemerkt, daß, abgesehen von Straß»

bürg, aus jenen Gegenden vor 1550 verhältnismäßig wenig

direkte Nachrichten bei ihm einliefen. So is
t es denn auch

verständlich, daß er am 2
. April 1546 seinen Bruder um Mit

teilungen über die kurpfälzischen Kirchen nnd die Universität

Heidelberg ersuchte.")
Wäre freilich Schwartzerdt ein gewöhnlicher Brettener

Bürger gewesen, so hätte er den Erwartungen und Bitten

Melanchthons nicht entsprechen können. Indessen eignete ihm
nicht bloß lebhaftes Interesse für die Geschehnisse in der Welt,

wie namentlich seine Reimchronik an die Hand gibt, er besaß
und unterhielt auch nahe Beziehungen zu den Quellen, aus

denen man solche Nachrichten schöpfen konnte. Dabei kommen

namentlich seine privaten und amtlichen Verbindungen mit

Heidelberg und speziell sein Verkehr mit Andreas Stuichs und

Peter Harer, den Gatten seiner Schwester Margarete, und
mit Sebastian Hügel (Hügelin), dem Manne seiner Tochter
Barbara, von denen der erste Kanzleiverwalter, der zweite
Sekretär und der dritte Rat am kurpfälzischen Hof war, in

Betracht.«») Von Kurfürst Ludwig V. 1518 zum Sekretär
berufen, war Harer, weil er jahrzehntelang unter den Augen

dieses Kurfürsten und seines Nachfolgers Friedrich II. arbeitete
und ihm daher auch die Ein- und Ausgänge der politischen

Korrespondenz zugänglich wurden, in ganz besonderer Weise
befähigt, seinem Schwager Schwartzerdt mit wichtigen neuen

„Zeitungen" zu dienen. Daß übrigens der mit den Vorgängen
in der Welt wohlvertraute und gelehrte kurpfälzische Sekretär

auch mit seinem Wittenberger Schwager M e
l

an chthon im Ge

dankenaustausch stand, is
t

bisher unbekannt geblieben, läßt sich
aber auf Grund der von mir in St. Gallen und Karlsruhe er»
mitteilen Schreiben Melanchthons dartun.") Um nur eine
von den „Zeitungen" zu erwähnen, die Schwartzerdt offenbar
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in Heidelberg kennen lernte oder von dort bezog und an seinen

Bruder weitergab, nenne ic
h die Nachricht über die Unterhand

lungen, die 1555 in dem zwischen Adrcs, Calais und Greve

lingen gelegenen Dorfe Marcq stattfanden, und ihren Einfluß

auf den Gang des Reichstags zu Augsburg.^) Oder wie

hätte die Kunde von derartigen hochpolitischen Vorgängen sonst
in das Städtlein Bretten sich verirren sollen? Ja, man darf sogar
daran denken, daß diese und ähnliche Mitteilungen Schwartzerdt
von kurfürstlichen Beamten aus denselben Akten zugänglich ge

macht wurden, die der pfälzische Hofhistoriograph Johann Slei-
dan ausbeutete.^)

Zwar gab Bretten, weil an der östlichen Grenze der Pfalz
gelegen, einen ausgezeichneten Posten für einen Beobachter der

Geschehnisse im Herzogtum Württenberg ab, aber es is
t

doch

kaum glaublich, daß diese örtliche Nähe allein Schwartzerdt
befähigte, Neuigkeiten wie die über die Begegnung Kaiser
Karls V. mit Herzog Ulrich bei Vaihingen, enthalten in

seinem Briefe vom 8
. Juli 1550, nach Wittenberg zu berichten.")

Vielmehr drängt sich die Vermutung auf, daß, wie am Pfäl
zischen, so auch am württembergischen Hofe Männer waren, die

ihm gelegentlich „Zeitungen" zukommen ließen. Und in der

Tat können sogar einige hohe Beamte namhaft gemacht werden,
die mit Schwartzerdt bekannt waren, sein Pforzheimer Mit
schüler, der württembergische Kanzler Johann Knoder, und
der aus Heidelsheim stammende württembergische Vizekanzler
Hieronymus Gerhart. °°)
Meine Darlegungen über die Beziehungen zwischen Me-

lanchthon und Schwartzerdt würden nicht nur an UnVoll

ständigkeit leiden, sondern auch das Beste vermissen lassen, wollte

ic
h

nicht noch einige von den Zeugnissen, mit denen si
e

ihre

gegenseitige Liebe, Verehrung und Dankbarkeit Dritten gegen
über oder vor der Öffentlichkeit bekannten, anführen. Denn

derartige Bekenntnisse verdienen, weil si
e vor anderen abgelegt

und deshalb dem Verdacht der Schmeichelei völlig entrückt sind,

besondere Beachtung. Was zunächst Melanchthon angeht, so

weist er schon in seinem Testament vom Jahre 1539 unter den
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nächsten und liebsten Freunden, die ihm allezeit Treue gehalten,

seinem Bruder Georg den Ehrenplatz an.°°) In Briefen ge
denkt er seines Bruders, und zwar- in einem Schreiben an Jo-
Hann Stigel: „Denn auch ic

h

habe einen Bruder, den ic
h

liebe, und ic
h glaube, auch von ihm geliebt zu werden, da er

ja mich an Tugend und Charakter weit übertrifft"^');
— an

Georg Agricola vom 12. August 1554: „Obwohl die Kirche
unsere gemeinsame Heimat ist, so bewegt doch auch die Liebe

unsere Herzen, daß wir gerne bei unseren Verwandten leben

wollen. Ich, obschon bereits ein Greis, habe große Sehnsucht

nach meinem Bruder, dem weisen und ehrenhaften Mann"");
— an David Chyträus vom 13. April 1556: „Was könnte
mir in diesem meinein Greisenalter Süßeres widerfahren als

der Anblick meines Bruders, dessen Lauterkeit Dir bekannt ist"");
— an denselben vom 18. April 1556: „Mein Bruder hat Sehn
sucht nach mir und stellt sein Kommen in seinem Brief in Aus

sicht. Ich kenne seine Sehnsucht sehr wohl"'"); — an Niko
laus Cisner vom 1

.

Januar 1560: „Vielleicht haben wir Men
darum so große Sehnsucht nach unserer Heimat, weil der Geist
gleichsam voraus empfindend zur himmlischen Heimat eilt, oder

weil die Liebe zu den Unsrigen in dieser unbeständigen Zeit
in höherem Grade nach dem Umgang mit unseren Verwandten

verlangt. Ich wenigstens muß gestehen, daß ic
h

nach meiner

Heimat und nach meinem Bruder große Sehnsucht habe."")

Solchen und ähnlichen Äußerungen gegenüber empfand es der

Herzensfreund Melanchthons, Camerarius, da er in einem
am 24. Juli 1529 geschriebenen Briefe des sonst seinen Bruder

so herzinnig liebenden Mannes die Stelle fand: „Mein Bruder

schrieb mir, als er durch Zufall einen Boten erlangte, daß

unsere Mutter heimgegangen ist; er schreibt nicht genau genug,

aber ic
h

nehme an, daß si
e an der Bräune starb. Ich werde

von meinen Angehörigen völlig vernachlässigt. Denn über den

Tod schreibt er kaum ein paar Worte und außerdem bemerkt

er nichts über die Dinge, die zu wissen für mich von Wichtig

keit ist", als einen so schrillen Mißton, daß er bei der Druck

legung des Briefes hinter der zitierten Stelle noch die Worte ein»
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fügte: „aber dieses will ic
h dem Schmerz und der Trauer zu

schreiben".") Gewiß is
t

dieser Zusatz ein unerlaubtes Ein

schiebsel, allein es is
t

ebenso gewiß, daß die in Melanchthons
Worten sich äußernde Verstimmung über seinen Bruder nur als

eine augenblickliche und ausnahmsweise gewertet werden darf.
Denn si

e

is
t völlig vereinzelt.

Da außer dem später mitgeteilten keine anderen Privat

briefe Schwartzerdts bekannt sind, kann man naturlich
auch nicht erwarten, bei ihm Gegenstücke zu den erwähnten

Zeugnissen Melanchthons zu finden. Indessen gedachte er
in seiner für die Öffentlichkeit bestimmten Reimchronik seines
Bruders an zwei Stellen, wobei er dem jüngst Heimgegangenen

folgenden warm empfundenen Nachruf widmete:

„Als man nun sechzig zehlen thet ....
Der weitberühmt vnd hochgelehrt
Philip Melanthon, zu teütsch Schwartzerdt,
Mein lieber bruder, dem gott gnadt,

Sein leisten tag geendet hat

Zu Wittenberg in Saxenlandt.
Sein nam war aller weit bekant.

Brettheim sein vatterlandt is
t gewesen,

Da hat er gelemt schreiben vnd lesen.

Hat gelebt drey vnd sechzig iahr,

Biß er, wie vorsteet, tots verfohr
Im monat Aprilis den 19. tag,
Des war bei den gelehrten grose klag.

Billich solt ic
h meer von ihm schreiben,

So wil ichs dabey lassen bleiben,
Weil er mein leiblicher bruder war.

Gott für in an der engel schar.
Sein leer finst sonst vnd sein legendi.

Gott, verley vns allen ein seeligs endt."")

Vielleicht verdankt auch das erste eigentliche Melanchthon-
denkmal der Initiative Schwartzerdts seine Entstehung, die
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Inschrift, die zum dankbaren Gedächtnis des größten Sohnes
Brettens an der Haupttüre seines Geburtshauses eingegraben

wurde.")

5. Kapitel,

Beruf und Besitz.

Obwohl Schwartzerdt seine Ausbildung mit dem Besuch
der Universität abgeschlossen hatte, bot ihm doch seine Vater«

stadt fürs erste wenigstens keine Gelegenheit, seine erworbenen

Kenntnisse in entsprechender Weise zu verwerten. Denn einmal

war damals in Bretten kaum eine Beamtenstelle, für die

akademische Vorbildung erforderlich gewesen wäre, vorhanden,

und weiter verlautet nichts darüber, daß Schwartzerdt eine

solche Stelle bekleidete. Freilich dürften seine Eltern und Groß
eltern Reuter ihn auch gar nicht für einen gelehrten, sondern
schon von vorn herein für einen bürgerlichen Beruf bestimmt

haben. Trat doch die Frage an si
e heran, wer einmal das

großväterliche Geschäft übernehmen sollte. Wenn trotzdem die

seit 1508 verwitwete Mutter ihren Sohn außer der Pforzheimer

Schule noch die Universität besuchen ließ, so war dies in

jener Zeit nichts Un- und Außergewöhnliches. Um nur zwei

ähnliche Fälle zu nennen, so hatten auch Schwartzerdts Stief
bruder und Schwager, Martin Hechel, die Hochschule zu
HeidelbergundMelanchthonsSchwager, Hieronymus Krapp,
die Universität zu Wittenberg besucht, obschon hernach jener das

väterliche Gasthaus „Zur Krone" und dieser den väterlichen

Gewandschnitt übernahm und betrieb.') Daß aber Schwartz
erdt tatsächlich dem Berufe seines Großvaters Reuter sich
widmete, dafür sprechen namentlich die zwei folgenden Wahr

nehmungen. Einmal steht außer Frage, daß er das großväter

liche Anwesen übernahm. Damit gelangten auch die Räume,

die Reuter zum Betrieb seines Geschäftes benutzt hatte, in

seinen Besitz. Unter diesen Räumen selbst kam in erster Linie

ein Laden auf der nordöstlichen Ecke des Gebäudes in Betracht,

von den: Mauerreste den Brettener Stadtbrand vom Jahre 1689



55

überdauerten, und der von Alexander Würz im Jahre 1705
in der Weise wieder aufgebaut worden zu sein scheint, daß

die Fenster und die äußere Eingangstüre an den ursprünglichen

Stellen Platz fanden. Sodann is
t

darauf hinzuweisen, daß

Schwartzerdt ebenso wie sein Großvater die Messen in Frank»

furt a. M. besuchte. In seinem Briese an Chyträus vom

8
.

Juli 1550 nahm er eine Reise in die alte Kaiserstadt in Aus
sicht.^) In seinem Schreiben an denselben Chyträus vom

6
. April 1554 berichtet Melanchthon, daß jüngst nur sein Neffe

Georgs) in Frankfurt gewesen, während sein Bruder infolge
der Zusammenkunft des pfälzischen Kurfürsten und des württem-

bergischen Herzogs zu Bruchsal, die gerade zur Zeit der Frank

furter Messe stattfand, zu Hause zurückgehalten worden sei.*)

Tie ausdrückliche Erwähnung der Frankfurter Messe durch Me

lanchthon und die Tatsache, daß früher Reuter ebenfalls auf
der Messe zu Frankfurt im geschäftlichen Interesse weilte"),

erheben es zur Gewißheit, daß auch Schwartzerdt von Beruf

Kaufmann war und ihm bei seinem Geschäftsbetrieb in den späte«
ren Jahren sein Sohn Georg zur Seite stand. Vermutlich
betrieb Schwartzerdt gleich seinem Großvater ein Tuchwaren
geschäft. ")

Freilich war Schwartzerdt nicht ausschließlich Kaufmann,

sondern auch Landwirt. Die Wahl dieses Berufes erklärt sich
unschwer aus den örtlichen Verhältnissen. Auf der einen Seite

is
t daran zu erinnern, daß es damals in Bretten keine Groß

kaufleute und Großindustrielle gab, Leute, denen der Betrieb

ihres Geschäftes enorme Einnahmen brachte. Vielmehr setzte

sich die besitzende Klasse der Bevölkerung, abgesehen von den

Beamten, aus Gewerbetreibenden und Kaufleuten, unter denen

man jedoch solche mit und ohne landwirtschaftliche Nebenbe

schäftigung zu unterscheiden hat, und reinen Bauern zusammen.
Die wohlhabenden Gewerbetreibenden und Kaufleute befaßten
sich in der Regel auch mit Ackerbau. Auf der andern Seite

is
t in Betracht zu ziehen, daß Schwartzerdts Mutter schwerlich
nur das „wassergut, das man nempt den steger See, zwischen

Bretheimer und knüthlinger marken ob der straßen gelegen""),
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sondern auch noch andere Liegenschaften hinterließ und einen Teil
davon bei der Erbteilung ihr Sohn Georg übernahm, und

femer, daß dieser durch seine drei Frauen ebenfalls in den

Besitz von Grundstücken gelangte. Wenigstens besaß nachweislich

sein Schwager, der Kronenwirt Martin Hechel, Felder, die gewiß
nicht alle von ihm erst neu angeschafft, sondern zum Teil ererbt
wurden. °) Me aber auch Schwartzerdt zu seinen Liegen»
schasten gelangt sein mag, genug, einige von ihnen sind in der

„Renovation vber das ampt Bretheim" vom Jahre 1540 und
im Lagerbuch des Klosters Maulbronn vom Jahre 1560 und
1563 mit Angabe der Ortlichleiten und der Angrenzer ver

zeichnet. Jene nennt eine Parzelle „an der Windstegen", neben
einer Mese des Kurfürsten gelegen.') Dieses zählt auf
1 Morgen Acker oberhalb des Schwindelbaums, 1>/z Viertel

Acker hinter Weißhofen, einen Teil von 2 Morgen Acker bei der

Windmühle
— den andern Teil hatte Markus Rutlandt,

Pfarrer zu Rinklingen — , einen Teil von 5 Morgen Acker unter
dem Schwindelbaum

— die zwei anderen Teile hatten Mal»

thes Riebt und Johann Schefers Erben — , einen Teil von
3 Morgen im Haßloch — den andern Teil hatte Martin

Thorwarts Kind.") Außerdem stand Schwartzerdt, solange
er kurfürstlicher Keller war, der Nießbrauch von 2 Morgen Wiesen,

die in der Rinklinger Gemarkung lagen, zu.")
Ein erster flüchtiger Blick in die „Renovation vber das

ampt Bretheim" vom Jahre 1540 könnte leicht zur Annahme
verleiten, daß Schwartzerdt nicht nur Kaufmann und Land

wirt, sondern auch Fleischer war. Denn hier wird sein Name

in dem Abschnitt „Jarlich Metze! vnnd Brotbenck zins" angetroffen.

Die Angabe, wonach 1540 „Jorg Schwartzerd mit seinen
miterbenn" von den 24 im Erdgeschoß des Rathauses unter»

gebrachten Fleischbänken 8 innehatte,") is
t in dem Sinn zu

verstehen, daß er und si
e Eigentümer der Bänke waren und

diese offenbar an Brettener Fleischer verpachteten. Somit
waren diese Bänke nur eine der Erwerbsquellen Schwartz-
erdts. Zählt zu diesen Quellen ferner das Gehalt, das er

als Schultheiß und Keller bezog, so muß freilich bemerkt
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werden, daß schwerlich dieses in Bretten viel höher war als

anderwärts. Beispielsweise erhielt 1523 der Schultheiß von

Boxberg jährlich nur 10 Gulden, 20 Malter Hafer, einen Wagen

Heu und ein Sommerkleid.")
Den Wunsch, noch mehr als das Erwähnte über die Be

sitzverhältnisse Schwartzerdts zu erfahren, läßt der Mangel
an entsprechenden Nachrichten unerfüllt. Jedenfalls is

t mit

den aufgezählten Grundstücken nicht einmal das erschöpft, was

er an Immobilien in den letzten Jahren seines Lebens besaß,

geschweige das, was er vor der Verheiratung und Aussteuer

seiner Kinder sein eigen nannte. Denn daß die Versorgung
der zahlreichen Kinder sein ursprüngliches Besitztum sehr zu

sammenschrumpfen ließ, liegt auf der Hand. Außerdem hört
man gar nichts über seinen Mobiliarbesitz, namentlich an Kapi

talien u. dgl. Bringt man freilich die Mittel in Anschlag, die

er bedurfte, um seine Kinder selbständig zu machen, und rechnet

dazu den Wert der ihm noch 1561
—1563 verbliebenen Grund

stücke, insbesondere seines neben dem Rathause gelegenen An

wesens"), so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Schwartz-
erdt ein sehr wohlhabender, ja für Brettener Verhältnisse reicher
Mann war.

Zweite Abteilung.

Die öffentliche Wirksamkeit.

1
. Kapitel.

Stadt und Amt Bretten.

So sehr auch das Bretten des 16. Jahrhunderts die zeit
genössischen Freunde und Verehrer Melanchthons anzog, so

beschränkten sich doch selbst diejenigen, die die Stadt aus

eigener Anschauung kannten, darauf, nur einzelne Züge aus

dem Gesamtbild der Nachwelt zu überliefern. So verherrlicht



58

Ulrich von Hutten die Treue und Tapferkeit der Brettener
im Jahre 1504') und besingt der Heidelberger Professor

Jakob Micyllus die Bewährung der Stadt 1504 und 1525,
ihre schöne und gesunde Lage, ihre Felder, Mesen, Wal»

der usw. °°
)

Noch am ausführlichsten zeichnete Joachim Camerarius
die Heimat seines Herzensfreundes auf Grund der Eindrücke, die

er hier im Jahre 1524 gesammelt hatte. Er gedenkt der sehr
lieblichen und, weil an eine große Verkehrsader angeschlossen,

günstigen Lage des Städtleins, seiner für deutsche Verhältnisse

schönen, ja glänzenden Bauart, seiner Befestigung, hinter der

die pfälzische Treue dem württembergischen Herzog Ulrich Trotz
bieten konnte, der Beschäftigung seiner Bevölkerung, neben dem

Ackerbau des nur auf den Ort und seine nächste Umgebung

sich erstreckenden Industrie- und Handelsbetriebs, der Wohlhaben
heit, der überaus großen Freundlichkeit und der Sittsamkeit

seiner Einwohnerschaft. °)

Zwar läßt sich heutzutage das, was die genannten und

andere Männer an Ausführlichkeit in ihren Mitteilungen über

Bretten versäumten, nicht mehr vollständig nachholen, immerhin
aber gestatten noch gar nicht oder nur flüchtig benutzte Quellen,

die erwähnten skizzenartigen Bemerkungen erheblich zu erweitern.

Indem ic
h

mich an dieser Stelle bescheide, hauptsächlich solche Züge
in dem Bild der Stadt und ihrer Bevölkerung zu beleuchten, die

zum Verständnis der öffentlichen Wirksamkeit Schwartzerdts
dienlich erscheinen, erwähne ic

h zunächst, daß Bretten in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts „dryhundert Husgesessen" d
.

h
.

300 mit einem Hause angesessene Familien besaß. Hält man

damit zusammen, daß das benachbarte Millingen 1540 aus
28 Häusern und Hofraiten °) und die Residenzstadt Heidelberg

1439 779 schatzungspflichtige Häuser umschloß«), so gewinnt

man den Eindruck, daß Bretten mit seinen 300 Familien und

seinen ungefähr 1800 Einwohnern unter den damaligen pfäl

zischen Städten eine der namhafteren war.

Die Frage nach dem Wirtschaftsleben der Brettener Be

völkerung wird teilweise schon durch einen Blick auf die aus
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gedehnte, heutzutage 2234 Hektar große Gemarkung der Stadt')
beantwortet. Die fruchtbaren Felder und die saftigen Wiesen
luden ganz von selbst zu Ackerbau und Viehzucht ein und ge-

währten Hunderten von Einwohnem mehr als auskömmliche
Nahrung. Von Getreidearten wurden hauptsächlich Roggen
(Korn), Dinkel, Hafer und Gerste, von Handelsgewächsen Erbsen,

Linsen, Lein usw. angepflanzt.") Die häufige Erwähnung
von Obst- und Krautgärten zeigt, das; die mit Obstbäumen und

mit Kraut, Rüben, Erbsen, Linsen, Hanf u. dgl. bestandenen

Parzellen zahlreich waren.") Einen weit größeren Flächen
raum als heutzutage nahmen im 16. Jahrhundert die Wingerts

(Weingärten) ei». Zur Gewinnung des Rebensafts wurden außer
den Geländen im Hohberg und Lehrberg solche in den Ge

wänden Heidelberg und Hauserthal benutzt.") Von der Be

deutung der Viehzucht gewinnt man eine ungefähre Vorstellung,

wenn man erfährt, daß unter den städtischen Beamten und

Dienern auch ein Kuhhirt, ein Schweinehirt und ein Schäfer
vertreten waren"), der Pfarrer und die Stadt je einen Zucht

stier und der Faut und Pfarrer je einen Eber halten mußten
und die Stadt die Verpflichtung hatte, alljährlich mit 750 Schafen

auf dem kurfürstlichen Hofgut zu pferchen.")

Die für die Landwirtschaft genutzten Teile der Brettener

Gemarkung waren teils Höfe, teils einzechtige Güter und, nach

ihrer Besitzform betrachtet, teils Lehen, teils freies Eigentum.

Bis zum Jahre 1543 war das Kloster Herrenalb Grundherr von
17 Höfen, von denen 16 je ein Wirt und einen drei Wirte

zu Lehen hatten. Von jedem der 16 Höfe bezog das Kloster
eine jährliche Gült von 8 Schilling Heller, je 4 Malter Korn,

Dinkel und Hafer und Simmer Erbsen, von dem 17., dem

sog. langen Hof, eine jährliche Gült von je 10 Malter Korn

und Hafer und 8 Malter Dinkel. Die Höhe der Gült läßt ver

muten, daß diese Höfe nicht sehr groß waren. Und in der Tat

umfaßte der Hof des Wilhelm Hack nur 16^ Morgen Äcker und

2^ Morgen Wiesen, der Hof des Johann Kanzler ein halbes
Viertel Wiese mehr und der Hof des Sebastian Lochinger
24 Morgen Acker und 2^/. Morgen Wiesen.") Außerdem war
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Herrenalb Grundherr von ungefähr 328 Morgen einzechtiger

Acker. Diese Liegenschaften samt den zwei Teilen Zehnten, die auf
den Hofgütem ruhten, und einer in der Stadt gelegenen Be»

hausung und Hofstätte, dem sog. Herrenalber Hof, verkaufte
am 27. August 1543 Herzog Ulrich von Württemberg für
3553 Gulden an die Stadt Bretten.") Ein weiteres Hofgut

besaß der pfälzische Kurfürst, das Häuser (Scheunen), Ställe,

Hofraite, nahezu 212 Morgen Äcker, 19^/« Morgen Wiesen und

Morgen Krautgarten umfaßte. Diese einzelnen Bestandteile
waren nicht arrondiert, sondern zahlreiche zerstreute Parzellen.

Im Gegensatz zu den Herrenalbschen Höfen wurde das kur«
fürstliche Gut in Zeitpacht gegeben, und zwar nachweisbar 1538

auf 6 Jahre.") Seinen Pächter bezeichnete man gewöhnlich
als Hofmann.") Rechnet man zu diesen grundherrschaftlichen

Besitzungen noch die zu dem Hospital und den geistlichen

Pfründen gehörigen Ländereien, worunter sich auch Hofgüter

befanden"), so blieb dem Brettener Bauernstand und denen,

die sich sonst mit Landwirtschaft beschäftigten, von freiem Eigen»

tum nicht mehr allzuviel übrig.

Die Fluren der Gemarkung waren mit dem Zehnten be-

lastet. Um nur das Wichtigste zu erwähnen, so teilten sich die

Zehntherren um 1562, abgesehen von dem auf einzelne Lände

reien beschränkten Borzehnten der Pfarrei und des Meßneramtes

zu Bretten, in den großen Zehnten, d. h. den Zehnten von

Roggen, Dinkel, Hafer, Emerkorn, Einkorn, Heidenkorn u. ä. in

der Weise, daß die Brettener Pfarrei und das Kloster Frauenalb
je ein Drittel und das Domstift Speyer und das Kloster Maul»

bronn je ein Sechstel erhielten.")
Die Aufzählung der Grundstücke Georg Schwartzerdts

hat bereits erkennen lassen, wie klein einzelne der in der Gemar»

kung gelegenen Parzellen waren.'") Indessen kommen solche
Beispiele nicht etwa als Ausnahme, sondern eher als Regel in

Betracht. Selbst der Kurfürst besaß Stücke, die nur einen

Morgen und weniger als einen Morgen umfaßten"), kein

Wunder darum, wenn viele seiner Untertanen Äckerlein von

nur V.Morgen Größe hatten.")
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Diejenigen, die sich mit Acker- und Weinbau befaßten, waren

entweder Bauern und Weingärtner von Beruf oder Gewerbe

treibende, Kaufleute u. dgl., die nur nebenbei Landwirtschaft
betrieben. Zu der ersten Klasse darf man wohl die meisten
Inhaber der Herrenalbschen Höfe, so den Schultheiß Heinrich
Rutlandt, Christoph Hartmann und Johann Ziegler
zählen'"), zumal si

e oder ihre Kinder auch in dem Bret
tener Lagerbuch des Klosters Maulbronn angetroffen werden.

Nach dieser Quelle hatte um 1562 die Witwe von Erhart Finck
den größten Grundbesitz. Als Weingärtner wird 1586 Peter
Mendlin ausdrücklich bezeichnet.") Zu der zweiten Klasse
rechnen außer Schwartzerdt^) von den Inhabern der er

wähnten Höfe z. B. die Witwe des Sebastian Lochinger,
die Wirtin „Zum Löwen"*"), der Schwager Schwartzerdts
und Melanchthons, Peter Kechel, und Erhart Finck, die
als Amtsknechte in kurfürstlichen Diensten standen"), sowie der

Metzger Felix Mew««).
Die Bewirtschaftung der ausgedehnten Felder, Wiesen und

Weinberge erheischte viele Arbeitskräfte, weit mehr, als in Bretten

zur Verfügung standen. Deshalb wurden außer Dienstboten

auch Tagelöhner und Leute, die den heutigen Sachsengängern

entsprechen, von auswärts herangezogen. So hört man von
einer fremden Tagelöhnersfamilie von Waldenbuch (O.-A. Stutt

gart), einem Strohschneider und seiner Frau aus Gechingen

(O.-A. Kalw) und von in der Ernte beschäftigten Schnittern
aus Auerbach bei Augsburg. ^°) Den auswärtigen und nur

vorübergehend in Bretten beschäftigten Arbeitern sind ferner
die Seegräber zuzuzählen. °°)

Außer den Hausplätzen und Hofraiten und der landwirt

schaftlichen Fläche umfaßte die Brettener Gemarkung wie heut

zutage, so auch im 16. Jahrhundert ausgedehnte Waldungen,

Gewässer sowie öffentliche Plätze und Wege.") Alle auf

dieser Gemarkung gelegenen Wälder waren Eigentum der Stadt

gemeinde.") Uber die dem Kurfürsten gehörigen Gewässer

bemerkt die „Renovation vber das ampt Bretheim" vom Jahre
1540: „Die visch oder grundelbach nebend der Statt hinab lauf
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sende, genant die Saltzach, is
t meins gnedigsten Herrn eigenn.

Facht an bey der Rinden Müln vnd dess Melckhcmsen wehr,
geht hinab biß zu der Walckmuln zu End Bretheimer gemarckt".")

Die öffentlichen Plätze und Wege fielen doch wohl in Bretten

ebenso wie anderwärts unter den Begriff des Almends (Allmands)
und waren deshalb Eigentum der Stadtgemeinde.

Gewährte schon der landwirtschaftliche Betrieb einer Anzahl
von Handwerkern, wie Wagnern, Schmieden und Sattlern, Arbeit

und Brot, so sicherte der Handel und Wandel in der Stadt

und den Ortschaften der wohlhabenden Umgebung einer noch

größeren Reihe von Gewerben Beschäftigung und Verdienst. Da

si
e

allesamt in keiner erhaltenen Quelle aus der Zeit Schwartz-
erdts namhaft gemacht sind, stelle ic

h

si
e hauptsächlich auf Grund

der Angaben des Brettener Tauf- und Traubuchs 1565— IM in
alphabetischer Reihenfolge mit Beifügung der Namen zusammen.

Danach waren vertreten: Bäcker (Veit von Wessen, als Haus
bäcker bezeichnet, Ulrich Eitesser, Wolfgang, Stephan und Georg

Henßner, Jost Haide, Johann Keiser, Matthäus Weingarten,

Wolfgang Mettinger, als Bäcker und Wirtsknechk zum „Löwen"
bezeichnet)"), Bader (Johann Scherer, Johann Schaiblin, Jo
hann Weltzinger, Johann Durchdenbach)'°), Bruchschneider
(Andreas Mang)'»), Buchbinder (Laban Wechselberger)"),

Büchsenmeister und Armbruster (Philipp Steinmetz)"),

Färber (Ludwig Peß, Johann Doll oder Dold, auch als Schwarz
färber bezeichnet, Johann Schäffer, Jakob Gut und Leonhard
Schwab, auch als Schwarzfärber bezeichnet)'"), Gerber (Jo
hann Baschkai, Leonhard Luceier, Johann Loß, auch als Weiß-
gerber bezeichnet, Anastasius Dorsch und Jakob Lutz, als Rot

gerber bezeichnet)"), Glaser (Jakob Jung)"), Goldschmiede
(Joachim Wich"), Hutmacher (Johann Fischer, Georg Werner
und Johann Brenner)*'), Kannengießer (Ludwig Traut und

Johann Ziegler)"), Kübler (Benedikt Heß)"), Küfer (Georg
Schmied)"), Kürschner (Simon Knapp und Christoph Legel)"),
Kupferschmiede oder Keßler (Jakob, Johann und Melchior
Ruckenbrot, Christoph, Wagner, Jakob Jecher und Erhart Hun)"),
Maler (Matthäus oder Matthias Zwick)"), Maurer (Georg



«3

Bösler oder Bäsler und Nikolaus Kreuß)°°), Messerschmiede

(Johann Ötel)«), Metzger (Melchior Strafer, Wendelin Brot

beck, Felix und Johann Mew oder Meh, Johann Heberer,

Michael Marten, Martin Martini und Gallus Dorwarth)^),

Müller (Andreas Dürr, Johann Bertsch, Pulte Müller „in
der Spittel mhul", Hippolyt Hirt, bezeichnet als Müller aus
der Gottesackermühle, derselbe, bezeichnet als Müller auf
der Salzhofer Mühle, Apollo, Müller auf der Gottesacker-

mühle, Philipp, Müller auf derselben Mühle, Matthäus Preer,
Müller auf der Bergmühle, Theobald Preer, Müller auf der

selben Mühle)"), Nestler (Ulrich Müller)"), Orgelmacher

(Konrad Beck)"), Säckler (Johann und Georg Deyß und Mar
tin Oberlin)"), Sattler (Johann Schütz, Johann Müller und
Arnold Ebersbach)"), Schlosser (Ulrich Most)"), Schmiede

(Matthias Storck)"), Schneider (Bernhard Hoffmann, Peter
Kreutz oder Kreitz, „der welsche Schneider", insofem eine seltene

Erscheinung, als er aus Besanyon stammte, Kaspar Schönherr
und Thomas Finck)"), Schreiner (Paul Steffan, Johann Erps,

Sebastian Müller, Jobst Zimmermann d. I. und Lorenz Zimmer
mann)"), Schuhmacher (Johann Fischer, Heinrich Foltz, Abra

ham Schall und Georg Feuerlin)^), Seiler (Johann Schäfer
und Leonhard Kuberlein oder Kieberlein)"), Tuch scher er oder

Scherer (Philipp Ramburger, Joseph Benz, Andreas Mang
und Johann Ramberger)"), Wagner (Matthes Wegner oder
Ried)"), Weber (Jakob Halbmeyer, Philipp Heinder, als Tuch
weber, Martin Wagner, Jakob Kanzler, beide als Tucher, und

Georg Erps, als Leinweber bezeichnet)'"), Wirte, und zwar
der Wirt „Zur Krone" (Melchior Hechel, verheiratet seit 1520
oder 1521 mit Melanchthons Mutter, Barbara geb. Reuter,

als Kronenwirt 1525 nachweisbar, der Sohn Melchiors, Martin

Hechel, als Kronenwirt 1540 und 1550 bezeichnet, der Sohn
Martins, Melchior Hechel, gestorben Ende 1565 oder Anfang

1566, die Witwe Melchior Hechels, Katharina geb. Becker, seit
16. November 1568 si
e und ihr Mann Sebastian Storr, vor

1582 Johann Lipp, seit 1582 seine Witwe Justina geb. Schwartz-
erdt, Tochter des Schultheißen, seit 21. Juni 1585 si

e und ihr
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zweiter Mann Martin Silbernagel, nach ihrem wahrscheinlich
1593 erfolgten Tod ihre Tochter aus erster Ehe Anna Lipp
und deren Mann Michael Spengler (Spenge!), hernach ihr Sohn
Johann Michael Spengler, alle zur Familie Hechel und Schwartz-
erdt gehörig)"), der Wirt „zum Löwen" oder „zum gelben

Löwen" (1555 Sebastian Lochinger, vor und 1586 Johann Hof»

seß. seit 1586 Andreas N., seit 1587 Lorenz Rindscher) °°), der

Wirt „zum Mohrenkopf" (1566 Martin Mörer)«"), der Wirt

„zum Geist" (1586 und noch 1589 Johann Humpeltey, seit
1589 Georg Diefenbecher)'"), Wollenknappen, als Knappen

bezeichnet (Sebastian Waltheuser, Georg Metzger und Johann
Flick)"), Zimmerleute (Johann Schmid und David Knau«

sorn)").
Da die Brettener Geistlichen, die in den Jahren 1565 bis

1596 die Kirchenbücher führten, so wenig allgemein den Beruf
der von ihnen eingetragenen erwachsenen Personen zu nennen

pflegten, daß si
e niemals Landwirte, Kaufleute, Händler und

Krämer erwähnten, darf die voranstehende Liste nicht zu der

Meinung verleiten, als enthalte si
e alle damals in Bretten vor»

handenen Gewerbebetriebe und die Namen aller damaligen Ge

werbetreibenden. Freilich wenn man die erwähnten Gewerbe»

arten mit denen vergleicht, die in dem Brettener Bürgerregister
von 1688") und in den gleichzeitigen Kirchenbüchern angetroffen

werden, so ergibt sich, daß in unserer Liste nicht viele von den

1565—1590 in Bretten vertretenen gewerblichen Berufsarten

fehlen können. Denn die jüngeren Verzeichnisse weisen nur in

bezug auf Bortenwirker, Bierbrauer, Dreher, Flaschner, Häfner,

Kaufleute bzw. Krämer, Strumpfstricker und Waffenschmiede
ein Mehr auf. Dieses Ergebnis berechtigt aber gewiß auch zu
dem Schluß, daß das für die Jahre 1565—1590 gewonnene
Bild von dem Gewerbebetrieb zu Bretten in der Hauptsache

auch für die vorangehenden Jahrzehnte gelten darf.
Entsprechen die nachgewiesenen Gewerbearten im allge»

meinen den Verhältnissen einer von wohlhabenden Ortschaften

umkränzten südwestdeutschen Landstadt, so muß doch auffallen,

daß einige Zweige stärker vertreten waren, als dies die örtliche
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Nachfrage bedingte. Namentlich springt die unverhältnismäßig

große Zahl von Gerbern und Gewerbetreibenden, die sich mit der

Herstellung von Tuch befaßten, im einzelnen Weber, Färber, bzw.
Schwarzfärber, Wollenknappen und Tuchscherer, in die Augen.

Dazu kommt, daß nach der „Renovation vber das ampt Bret-

heim" im Jahre 1540 außer dem Metzgerhandwerk nur noch
das Handwerk der „Tucher oder Weber" eine bereits 1529 er«

lassene Zunftordnung besaß."). Aus diesen Tatsachen müßte
man folgern, daß in Bretten Tuch nicht bloß für den Bedarf
der Stadt und ihrer Umgebung hergestellt wurde, selbst wenn

es nicht mehr festgestellt werden könnte, daß bereits im Jahre
1504 die Kaufleute Johann Reuter und Jakob Schmeltzle
die Frankfurter Messe, und zwar offenbar mit Brettener Tüchern,

bezogen.") Ein ähnliches darf auch von den in Bretten her«
gestellten Gerbereierzeugnissen angenommen werden. Der Aus

gestaltung des kleinen Handwerkbetriebs zur Industrie kamen

die örtlichen Verhältnisse trefflich zustatten. Denn der die Stadt

durchfließende Salzbach (Salbach) lieferte für die Tuch- und

Lederbereitung das Wasser, und die für die letztere notwendige

Lohrinde war in nächster Nähe zu haben. Außerdem standen

schon um 1540 einige Mühlen zur Verfügung, die im Rink»

linger Tal gelegene Walkmühle und dicht dabei die Schleif»
und Lohmühle sowie die zweite Lohmühle in der Whe der sog.
Roßwiesen, alle drei wahrscheinlich bereits damals, sicher aber

im 17. Jahrhundert städtisches Eigentum.")

Die mancherlei einheimischen gewerblichen Betriebe waren

indessen nicht imstande, alle Bedürfnisse der Einwohnerschaft zu

befriedigen. Darum kamen von Zeit zu Zeit auswärtige Hand-
werker nach Bretten. So hielten sich vorübergehend auf 1570
der Seidensticker Johann Schmid aus Köln und 1586 der

Platin er Johann Knuschpen aus Weil im Schönbuch (O.-A.
Böblingen), der die Hämische der Bürger fegte.") Günstige

Gelegenheit zu Einkäufen boten die im Jahre viermal abgehaltenen
Märkte dar, für die am 27. Dezember 1492 Kürfürst Philipp
besondere Privilegien gewährt hatte"), und die bedeutend gewesen

zu sein scheinen. Gedenkt doch Melanchthon ihrer gelegentlich
Nil. Müller, Bkvrg Tchworderdt. b
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in seinen Vorlesungen und nennt auch von den hier feilgebotenen

Gegenständen Eßwaren, Kleider und landwirtschaftliche Geräte. ")
Dem Handel und Wandel der Stadt kam ihre Lage an

einer großen Heer- und Handelsstraße sehr zu statten. Der

aus Bretten stammende und vielgereiste Michael Heberer
bemerkt darüber: „So hat es ein so herrliche Landstrassen, daß
alle Maaren von Venedig, Augfpurg vnd Vlm auff Franckfurt
vnd von dandannen wider zu rück, wie auch alle Posten auß
Spanien, Welsch vnd Teutschen landen durch diese Stadt ordent

lich gehn müssen". °°) Diese Behauptung läßt sich durch zahl'

reiche Tatsachen belegen. Um nur einige zu erwähnen, so
waren während der Belagerung Brettens 1525 nicht weniger

als 32 geladene Lastwagen oberländischer Kaufleute mit ein«

geschlossen.") In dem Taufbuch werden öfters Kaufherren
und Geleitsknechte aus Augsburg und Mm, die in Bretten Rast
hielten, erwähnt.^) Auch der Kaiser und andere Fürsten be

rührten auf ihren Reisen Bretten und nahmen hier Quartier,

so Philipp, der Sohn Karls V., am 5. März 1549, der Kaiser
selbst mit seinem genannten Sohn und Johann Friedrich
von Sachsen am 27. Juni 1550 und Kurfürst Moriz von
Sachsen am 11. Oktober 1552.") Freilich sah die Stadt auf
der Heerstraße auch manche unliebe Gäste in ihre Mauern ein

ziehen, Kriegsvolk und Gesindel, welch letzteres auch vor Brand«

stiftung nicht zurückschreckte.")

Was die Standesverhältnisse der Brettener Bevölkerung an»

geht, so nahm innerhalb dieser nach Zahl und Bedeutung die Bür
gerschaft die erste Stelle ein. Neue Bürger wurden durch Faut
und Schultheiß „mit Rat und Gutdünken" der Bürgermeister und

des Rates aufgenommen. Die Aufnahmegebühr betrug einen

halben Gulden, von deren Zahlung jedoch die Bürgerssöhne so
wie Auswärtige, die Brettener Bürgerstöchter heirateten, befreit

waren.°°) Unter den nichtbürgerlichen Einwohnern, den sog. Hinter
sassen, befanden sich in der Stadt und dem Amt Bretten 1540

150 männliche und 108 weibliche Leibeigene des pfälzischen Kur

fürsten. Über ihren Zu- und Abgang führte der Schultheiß und

Keller zu Bretten Register.^) Außerdem waren im Amtsbezirk
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noch Leibeigene des Markgrafen von Baden, Herzogs von Württem

berg, Mts von Maulbronn, Egenolfs von Wallstein zu Bau«
schlott usw. ansässig.") Die pfälzischen Leibeigenen hatten alljähr

lich zu Weihnachten dem in Bretten wohnhaften Hühnerfaut den

Leibzins zu verabfolgen, bei Personen männlichen Geschlechts
12 Pfennig und bei Personen weiblichen Geschlechts 6 Pfennig,
oder ein Huhn. Beim Tode der Leibeigenen fiel dem Kur»

fürsten das beste Stück Vieh der Verstorbenen und dem Hühner»
saut das beste Kleid oder die beste Wehr der Männer und
das beste Oberkleid der Frauen zu, wenn die Hinterbliebenen
es nicht vorzogen, eine entsprechende Geldsumme zu zahlen.")

In der Zeit, als Schwartzerdt das Schultheißenamt
verwaltete, sah Bretten auf eine zweihundertjährige Zu
gehörigkeit zur Kurpfalz zurück. Denn 1349 hatten die Herren von

Eberstein dem Pfalzgrafen Ruprecht I. die Stadt verkauft.'")
Ihr staatsrechtliches Verhältnis zum Kurfürsten is

t in der

„Renovation vber das ampt Bretheim" vom Jahre 1540 in

den Satz zusammengefaßt: „Pfaltzgraue Ludwig, Churfurst zc.,

is
t

Rechter Herr zu Bretheim, hatt daselbst, vnd souer der Statt

zwing, Beim vnd zehend gond vnd begryffen, allein den stab,

auch das glait, den wildtfang, alle oberkeit, Heiligkeit, hoch
vnd nider gericht, freuel, strafen, Busen, Eimmgen, Nutzungen

vnd geselle".'")

Der erste und wichtigste kurfürstliche Beamte im Amts

bezirk Bretten war der Vogt oder Faut, der von der Herr
schaft ernannt und besoldet wurde und im „Steinhaus"") —

heutzutage steht an der Stelle das Bezirksamt — wohnte. Über

ihn se
i

hier nur so viel bemerkt, daß er der höchste Verwaltungs
und Justizbeamte war. Den Faut umgab ein Stab von Be

amten und Dienern. Zunächst sind die Schultheißen in Bretten,

Eppingen, Weingarten, Heidelsheim und Rinklingen zu er

wähnen.^) Mag auch Schwartzerdt seiner besonderen Fähig
keiten und seiner kraftvollen Persönlichkeit wegen eine hervor

ragendere Stellung eingenommen haben als seine Vorgänger

und Nachfolger, so besaßen doch auch diese mehr Befugnisse

und Rechte als ihre Kollegen im Bezirk. So z. B. stellte der
5*
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Schultheiß Heinrich Rutlandt 1540 die erwähnte Renovation
über das ganze Amt Bretten her.") Der Schultheiß zu Bretten

war in Stadt und Land nach dem Faut der erste kurfürstliche
Beamte, der Helfer und Stellvertreter des Fauts. Sie beide

wurden demnach auch als die Amtleute bezeichnet.") Außerdem

wurde die Stellung der Brettener Schultheißen dadurch wesent-

lich gehoben, daß si
e mit dem Schultheißenamt gewöhnlich auch

die Kellerei verwaltet zu haben scheinen und auf diese Weise

die kurfürstlichen Rentmeister im Bezirk waren. In früheren
Zeiten war vorübergehend die Fautei, das Schultheißenamt

und die Kellerei einem einzigen Manne, den man Amtmann

hieß, übertragen, so 1504.'°) Jedenfalls gab es zur Zeit

Schwartzerdts im Amtsbezirk außer dem Faut keinen kur«

fürstlichen Beamten, der einen so wichtigen und einflußreichen

Posten einnahm wie der Schultheiß und Keller zu Bretten.

Auf die Einzelheiten seines Doppelamtes werde ic
h

weiterhin

zurückkommen.

Obwohl auch Schwartzerdt amtliche Aktenstücke, die
in des Fauts Namen ausgingen, mit eigener Hand nieder»

schrieb, so dürfte doch auch zu seiner Zeit der Faut bei

seinen Kanzleiarbeiten von einem ständigen Schreiber unter

stützt worden sein, wie ein solcher 1489 und 1566 nachweisbar

ist.") An der Spitze des Zollwesens stand der Oberzöllner.'")
Bei ihm flössen die Einnahmen aus dem sog. alten und neuen

Zoll von Wein, Korn, Weizen, Spelz, Gerste, Hafer, Erbsen

zusammen. Während die Einnahmen aus diesen Zöllen dem

Landesherrn allein vorbehalten waren, hatte Kurfürst
Ruprecht I. im November 1402 der Stadt Bretten das Rechb
verliehen, einen Wegzoll von allen die Stadt berührenden
Fuhrwerken zu erheben, damit aber auch die Gemeinde zur Her«

stellung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und

Stege verpflichtet.") Dem Oberzöllner stand der Zollschreiber
zur Seite.") Mit der Kontrolle der von den Zollbeamten
ausgestellten Zeichen oder Zetteln d
.

h
. Quittungen und ihrer
Einnahmen war der Zollbereiter betraut.'")
Bei der Ausübung ihres Amtes in Stadt und Land be
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dienten sich der Faut und der Brettener Schultheiß und Keller
als Mittels« und Exekutivpersonen der Amtsknechte, der

Hühners aute und der einspännigen Reiter, auch Einspännige
und Reiter genannt. Wenn anderwärts zwischen Amtsknechten,

Hühnerfauten und Einspännigen genau unterschieden wurde"'),

so waren in Bretten die Grenzen fließende. Denn 1525 wird
ein „einspenniger Amptknecht" erwähnt, und der im Jahre 1622

verstorbene Johann Philipp Eckart wird als Amtsknecht
und Hühnerfaut bezeichnet."") Der Hühnerfaut führte ins»

besondere die Aufsicht über die in dem Amtsbezirk und den

benachbarten nichtpfälzischen Ortschaften ansässigen pfälzischen

Leibeigenen und zog von ihnen den jährlichen Leibzins ein, bei

Frauen ursprünglich ein Huhn, woher er auch seinen Namen

führt, und im Sterbefall das sog. Hauptrecht."') Die ein»

spönnigen Reiter, ursprünglich Leute, die für sich allein an

geworben wurden und nicht im Gefolge eines adligen Junkers
standen""), versahen zu Pferde hauptsächlich die Boten» und Ge»

leitsdienste."") Zu den Beamten des Amtsbezirks zählte ferner
der Malefizprokurator, der öffentliche Ankläger vor dem
Malefizgericht, das jeweils bei Kriminalfällen, außer bei Mord,

Totschlag u.dgl., bei Zauberei, Meineid, Majestätsbeleidigung usw.,

zusammentrat."") Während die Tätigkeit der bisher aufgezählten

Beamten und Diener sich auf den ganzen Amtsbezirk erstreckte,

beschränkte sich der Dienst des Büttels oder Stadtknechts
und des Strohmeiers nur auf die Stadt. Jener wurde um
1540 zwar vom Amte eingesetzt und besoldet, aber auch von

den Bürgermeistern und dem Rat zu Bretten verwendet. Er
war verpflichtet, die Amtsstube in Ordnung zu halten, die

Parteien an den Gerichtstagen aufzurufen u. dgl."") Der kur»

fürstliche Strohmeier hatte die Rechte seines Herrn bei dem

Brettener Hofmann, dem Pächter der früher erwähnten Domäne,

wahrzunehmen und namentlich dafür zu sorgen, daß der Pfalz»

graf von den Ernteerträgnissen die Hälfte erhielt. Alljährlich

sollte ein geeigneter Knecht als Strohmeier aufgestellt werden."")
Um nunmehr die besondere Obrigkeit der Stadt Bretten

ins Auge zu fassen, so war ihr Vorstand der Schultheiß.
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Da er als Stellvertreter des Landesherrn den Stab, das Sinn
bild der Gewalt, führte, wie dies Schwartzerdt gelegent
lich hervorhebt so is

t

schon damit angedeutet, daß er nicht
von der Stadt oder deren Vertretern gewählt, sondern von

der Landesobrigkeit ernannt und eingesetzt wurde. Dies erhellt

auch aus den erhaltenen kurfürstlichen Bestallungen für die

Brettener Schultheiße und Keller WernerHambecher, Heinrich
Rutlandt, Georg Finck und Bonaventura Rutlandt."")
Wie der Faut als oberster Verwaltungs» und Justizbeamter
an der Spitze des ganzen Amtes stand, so liefen die Fäden
des städtischen Gerichts- und Verwaltungswesens in den Händen
des Schultheißen zusammen. Ob schon zur Zeit des Schul-

theißen Schwartzerdt Bretten einen Schultheiß-Anwalt besaß,

vermag ic
h

nicht zu entscheiden. Anderwärts sind solche Be

amten, die unter den Gerichtsleuten die oberste Stelle ein

nahmen, erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts nachweis
bar. In Bretten wird 1585 Jakob Ruckenbrot als Schultheiß-
Anwalt erwähnt. Das dortige Gericht hatte aus seiner Mitte

zwei Kandidaten zu wählen, von denen das Amt einen als

Schultheiß-Anwalt ernannte."') Neben und unter dem Schul

theiß nahmen an der Leitung der städtischen Angelegenheiten

das Gericht und der Rat teil.'") In außerordentlichen
Fällen, wie zur Zeit der Belagerung Brettens im Bauern

kriege, wurden Gericht und Rat durch die Wahl von geeigneten
Männern aus der „äußern" Gemeinde verstärkt. Damals

wählte man 12 Mann."') Für gewöhnlich scheint aber das

Gericht und der Rat aus je einem Bürgermeister und 11

weiteren Mitgliedern sich zusammengesetzt zu haben."*)

Zwar hat sich kein Stadtrechtsbuch von Bretten oder eine

ähnliche Quelle aus dem 16. Jahrhundert erhalten, aber wegen
der engen Verwandtschaft der kommunalen Einrichtungen nicht
nur in der Kurpfalz, sondern auch in ganz Südwestdeutschland
kann es kaum zweifelhaft sein, daß die Rechte und Pflichten des

Brettener Gerichts und Rats in der Hauptsache mit denen in

anderen ungefähr gleich großen Städten sich deckten. Deshalb

mag auch hier auf diese verwiesen sein."°) Jedenfalls spricht
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für meine Meinung, daß die einzelnen noch erkennbaren Züge
im Bilde der Brettener Stadtobrigkeit auch anderwärts nicht

fehlen. In Betracht kommt u. a. die Wahl der Mitglieder des
Gerichts und Rats. Bei Erledigung der Stelle eines Gerichts»
mannes schlug das Gericht zwei geeignete Bürger vor, von

denen Faut und Schultheiß den geeignetsten auswählten."") Die

Mitglieder des Rats wurden vom Gericht im Beisein des

Schultheißen gewählt."') Die Gerichts« und Ratsleute blieben

wohl auch schon im 16. Jahrhundert wie sicher im 17. Jahr«
hundert bis zu ihrem Tode im Amt, falls si

e

nicht vor

her abdankten."") Während auf diese Weise die Personen
im Gericht und Rat nicht häufig wechselten, kamen jedes

Jahr neue Bürgermeister an die Reihe. Die Brettener
Bürgermeister im 16. Jahrhundert traten ihr Amt in den

letzten Tagen des September oder in den ersten Tagen des

Oktober an. Der Bürgermeister an der Spitze des Gerichts
wurde als der „gemeine" Bürgermeister bezeichnet."') Wegen

der in den Händen des Schultheißen vereinigten Gewalt hatte
das Bürgermeisteramt eine nur untergeordnete Bedeutung.

Von den zwei Bürgermeistern verwahrte im 17. Jahrhundert
der erste die Schlüssel zu den städtischen Privilegien, Doku

menten und Briefschaften und das große Stadtsiegel, der

zweite die Schlüssel zum städtischen Salzmagazin und das

kleine Stadtsiegel. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, den

städtischen Bediensteten, so dem Werkmeister, dem Feld- und

Waldschützen, den Hirten, die laufenden Arbeiten anzuweisen
und das städtische Ungeld von Fleisch, Getreide und Wein, das

Weggeld usw. in Empfang zu nehmen und zu buchen, sowie

durch entsprechende Kontrollmaßnahmen die städtischen Finanzen
vor Schädigung zu schützen."")
Wie die „Renovation vber das ampt Bretheim" von 1540

die Mitwirkung des Fauts und Schultheißen bei der Ein- und

Absetzung der Gerichts» und Ratsherren und der Bürgermeister

vorsieht, so macht si
e

auch die Ein» und Absetzung der eigentlichen

städtischen Beamten und Bediensteten von ihnen abhängig."')

Indem ic
h

diese nach den Quellen, die mir aus der Zeit des
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Schultheißen Schwartzerdt und unmittelbar hernach zugäng-

lich sind, zusammenstelle, ziehe ich, wo es notwendig erscheint,

ihre Obliegenheiten zu bestimmen, auch die aus dem 17. Jahr»

hundert stammenden Angaben des Brettener Dokumenten-

buches heran. Die Reihe der Beamten eröffnen in der Reno

vation der Stadtschreiber"') und der Schulmeister."') Da

hier außer dem Schulmeister kein anderer Lehrer erwähnt wird,

1571 aber ein Kollab orator nachweisbar ist"*), wurde vermut

lich noch unter dem Schultheiß Schwartzerdt das Brettener

Schulwesen durch die Anstellung eines zweiten Lehrers verbessert.

Diese Annahme liegt um so näher, als die Kirchenvisitatoren
1556 Klage darüber führten, daß der Brettener Schulmeister,

der einzige Lehrer an seiner Schule, je nach der Eltern Be

gehren zugleich deutsch und lateinisch unterrichten müsse."*)

Wahrscheinlich berief man deshalb aber nicht nur einen zweiten

Lehrer an die lateinische Schule, sondern richtete auch eine be

sondere deutsche Schule ein. Wenigstens nennt 1570 das

Taufbuch neben dem lateinischen auch einen deutschen Schul
meister."')
An den Schulmeister schließt die Renovation den Werk

meister an, dessen Aufgabe war, die städtischen Bauarbeiten

zu leiten, das Bauholz im Stadtwalde anzuweisen, die Bau

tätigkeit der Einwohner zu überwachen usw."') Dem Ungelder
lag ob, mit dem einen der beiden Bürgermeister die bei den Mrten
und Weinschenken lagernden Weinvorräte zu besichtigen, deren

Verbrauch zum Zwecke der Erhebung des Ungeldes abzuschätzen,

auch darauf zu achten, daß die Wirte die der Stadt schuldigen

Abgaben nicht vorenthielten."') Der Salzmesser war mit dem
Salzverkauf, der in Bretten infolge eines besonderen kurfürst

lichen Privilegiums der Stadt allein zustand"'), betraut und

daneben verpflichtet, das Getreideungeld und Weggeld zu er

heben und bei Feuersbrünsten Pechpfannen auf dem Markte auf

zustellen, Leitem zum Marktbrunnen zu tragen usm."°) Die

Fleisch- und Brotschätzer hatten das jeden Morgen feil
gehaltene und verkaufte Fleisch und Brot wegen des dafür zu

zahlenden Ungeldes abzuschätzen. Die Kontrolle der Güte dieser
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Nahrungsmittel übten die Fleisch» und Brotbesichtiger aus.'")
Die Metzger und Bäcker waren gehalten, ihre Waren auf die

im Erdgeschoß des Rathauses hergerichteten Bänke oder Schrannen

zu bringen. Solcher Vorrichtungen gab es bis zum Jahre 1498

je 24 für Metzger und Bäcker. In diesem Jahre zweigte aber
die Stadt 12 Brotbänke ab und gestaltete den dadurch gewonnenen

Raum zu einem Salzmagazin um."^) Der Weinsticher eichte
die Fässer und der Gewichteicher die Maße und Gewichte."')
Den Wachtdienst an den drei Toren, dem Ober-, Unter» und

Gottesackertor, versahen die Torwärter oder Wächter, wobei

si
e

auch die von den fremden Fuhrleuten gelösten Weggeld»

marken einzufordem hatten."*) Der auf dem Pfeifturm

wohnende Turmmann oder Bläser u. dgl. war verpflichtet,
den Tag über und bis Mitternacht Wache zu halten und be

sonders auf auskommendes Schadenfeuer zu achten, jede Stunde

die auf dem Turm aufgehängte Glocke zu ziehen, morgens,

mittags und abends einen Psalm oder ein geistliches Lied zu

blasen und durch ein Trompetenzeichen und ein ausgestecktes

Fähnchen Reisende zu Pferd und in Kriegszeiten die Feinde,
die sich der Stadt näherten, anzukündigen."^) Den Wacht»
und Sicherheitsdienst auf den Straßen von abends 8 Uhr bis

zum Morgen versahen die zwei Brunnenknechte, der Feldschütze
und der Kuhhirt in der Weise, daß je zwei von ihnen vor

und nach Mitternacht antraten."') Am Tage hielt sich der Feld»
schütze außerhalb der Stadt auf, um Feldfrevel möglichst zu
verhindern, etwaige Frevel zur Anzeige zu bringen und die

Wege im Stand zu halten."') Der Waldschütze war ver>

pflichtet, in den städtischen Waldungen Diebstähle zu verhüten
und die Zimmerleute und Holzfäller bei der Entnahme von

Bau» und Brennholz zu beaufsichtigen."') Der Kuhhirt, der

Schweinehirt und der Schäfer sind bereits früher genannt

worden."') Die Geschäfte des Hospitals besorgten der Spital»

meister und der Spitalschaffner oder »Pfleger. Jener war
mit der Verwaltung der Anstalt betraut, insofem er ihre Vor»

röte an Getreide, Wein u. dgl. verwahrte, die Verpflegung der

Hospitalbewohner leitete und das Gesinde anwies und beauf»
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sichtigte.'") Dieser war der Rendant des Hospitals, der auch

in der Spitalmühle nach dem Rechten zu sehen hatte."') Zu
den städtischen Beamten und Bediensteten zählt die Renovation

ferner die Fürsprecher und Waisenschaffner. Jene waren
die Beistände vor Gericht'") und diese die Vormünder der

Waisen.'") Der Dienst der weiter erwähnten Bader hängt
mit dem städtischen Badhause zusammen, das die Stadt erst im

17. Jahrhundert dem Johann Leonhard Geifert verkaufte.'")
Unter Mitwirkung des Fauts und Schultheißen besetzte die Stadt

auch eine Anzahl von kirchlichen Amtern. Nach der Renovation

kommen in Betracht die Kirchengeschworenen und die Schaff
ner der Pfarrkirche (Stiftskirche), der St. Michaelskapelle auf
dem Gottesacker, der Kapelle zu Weißhofen, der St. Johannes
kapelle zn Salzhofen, der St. Wolfgangskapelle zu Spranthal,

sowie die Mehner oder Brüder an den außerhalb der Stadt
gelegenen Kapellen.'")

Wenn weder unter den Gewerbetreibenden, noch unter

den Beamten des Amts und der Stadt ein Arzt erwähnt
wurde, so hat dies darin seinen Grund, daß zur Zeit Schwartz-
erdts schwerlich schon ein Arzt mit Universitätsbildung in
Bretten dauernd ansässig war. Der erste Arzt, den ic

h
nach»

zuweisen imstande bin, is
t Dr. Samuel Eisenmenger(Sidero»

crates), den das Taufbuch im Jahre 1578 zum ersten Male

erwähnt. Da angesehene Leute mit besonderer Vorliebe zu
Gevattern gebeten wurden, die Namen des Arztes und seiner

Frau Zipora aber vor dem 22. August 1578 im Taufbuch
fehlen, so dürfte Eisenmenger sich kaum vor 1578 in Bretten

niedergelassen haben. Damit steht auch seine Lebensgeschichte
im Einklang. Er war als der Sohn des nachmaligen Brettener

Pfarrers am 28. September 1534 geboren, ließ sich am 24. No

vember 1551 an der Wittenberger Hochschule immatrikulieren,

wo er am 25. Februar 1552 zum Laooalsureu8 artiurn promo

vierte. In die Heimat zurückgekehrt, wurde er am 17. August
1552 an der Universität zu Heidelberg inskribiert. Im Jahre
1556 siedelte Eisenmenger nach Tübingen über, wo er Mathe
matik lehrte und am 31. Oktober 1564 in der medizinischen
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Fakultät den Doktorgrad erlangte. 1567 wurde er Leibarzt des

Markgrafen Karl von Baden, sodann Leibarzt des Erzbischof-
Kurfürsten von Köln und der Bischöfe von Straßburg und Speyer.
Er starb in Bruchsal am 28. Februar 1585.'") Aus diesen An«

gaben erhellt, daß Eisenmenger, als er sein Heim in Bretten
aufschlug, schon eine lange, vornehme ärztliche Praxis hinter sich
hatte, und ihn darum wohl eher der Wunsch, sich zur Ruhe zu setzen,

als die Absicht, seinen Beruf auszuüben, in die Heimat zurück
führte. In den Jahren 1578 bis 1583 hielt er sich nachweisbar
in Bretten auf."') Nach ihm war der in Bretten am 6. April
1571 geborene und am 8. März 1623 beerdigte Johann
Thurmentz (Dürmentzer) in seiner Heimat als Arzt tätig."")

Was Bretten zu Lebzeiten Schwartzerdts an Ärzten besaß,
waren Wundärzte, wie z. B. der aus dem Jahre 1535 be»
kannte Halbmeyer"°), Bader und vermutlich nuch Bruch»
schneide!."-)
Die gelegentliche Erwähnung eines Schützenmeisters,

namens Michael Triegel"'), könnte zu der Annahme verleiten,
als ob damit ein städtischer Beamter gemeint sei. Indessen

erfährt man aus dem Brettener Dokumentenbuch, daß der

Schultheiß aus staatlichen und die Stadt aus ihren Mitteln

alljährlich der alten und jungen Ausschußmannschaft eine be»

stimmte Summe zum Verschießen darreichte und die Schützen»

meister die Aufsicht über den entsprechenden Verbrauch des

Schießgeldes führten."^) Der genannte Triegel war in Bretten

Schulmeister."") Die Schießhütte der Büchsenschützen lag 1540

vor dem Gottesackertor."*) Die Schützen feierten von Zeit zu

Zeit Schützenfeste, an denen auch Schützenbrüder aus der Ferne,

z. B. aus Heidelberg, Heilbronn, Winnenden (O.»A. Waiblingen),
teilnahmen."")

Außer den staatlichen und städtischen Beamten und Be»

diensteten wohnten einige private in Bretten, so ein Keller

der adligen Familie Stadion"') und ein Schaffner des
Klosters Frauenalb'").
Um auch die kirchlichen Verhältnisse der Stadt zu kenn»

zeichnen, so war diese, beurteilt man si
e

nach der Zahl ihrer
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Geistlichen und Pfründen, vor der Reformation ein hervorragend

kirchlicher Ort. Einem der bedeutendsten Kenner der pfälzischen
und badischen Kirchengeschichte, Vierordt, is

t die unverhältnis

mäßig große Zahl der Pfründen so sehr aufgefallen, daß er

Bretten als ein besonders lehrreiches Beispiel aus der Menge
der Städte und Dörfer des von ihm behandelten Gebiets her»
ausgegriffen hat"°). Zwar muß zur Erklärung der Uberfülle
von geistlichen Stellen hervorgehoben werden, daß si

e

sich ur

sprünglich auf drei verschiedene Ortschaften verteilten, nämlich

auf Bretten und die in seiner nächsten Whe gelegenen Dörfchen
oder Weiler Weißhofen und Salzhofen — jenes lag an der Stelle
des heutigen Rehhütte und dieses in der Gegend der heutigen

Bergmühle — , aber es fällt doch auf, daß nach dem Aufhören
der beiden Weiler das Brettener Kirchenwesen nicht nur durch
deren Pfründen bereichert wurde, sondern infolge von Stif
tungen auch noch einen weiteren Zuwachs an geistlichen Stellen

erhielt. In Betracht kommt zunächst die Stifts» und Pfarrkirche
des St. Laurentius mit den Pfründen des Pfarrers und meh»
rerer Kapläne. Die erste von den Kaplaneien war die Pfründe

unserer lieben Frauen oder die alte Frühmeßpfründe, die zweite
die Pfründe des heiligen Kreuzes oder die neue Frühmeß-
Pfründe, die dritte die St. Nikolaus-Pfründe, die vierte die
St. Katharina-Pfründe. Sodann gehörten zu der Kapelle auf
dem Gottesacker die Heiligkreuz-Pfründe und die St. Katharina-
Pfründe. Femer waren auf die Kapelle zu Weißhofen die

St. Anna-Pfründe und die Liebfrauen-Pfründe gestiftet. Weiter

besaß die Kapelle zu Salzhofen die St. Johannes-Pfründe.
Schließlich war auch mit dem Hospital eine Kaplan« verbunden,

nämlich die St. Georgs-Pfründe. Diese e
lf geistlichen Stellen

wurden freilich so wenig für ausreichend erachtet, daß die

Brettener Eheleute Engelhart und Margarete Hauenhut
in der St. Michaelskapelle auf dem Gottesacker noch drei weitere

Pfründen zu Ehren des St. Michael, des St. Sebastian und
der St. Ursula begründeten. Die Stiftung der St. Sebastians-
Pfründe erfolgte im Jahre 1469. Auf diese Weise hatte Bretten
mit seinen ungefähr 1800 Einwohnern vor der Reformation
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das Glück, nicht weniger als 14 geistliche Pfründen mit vielleicht
ebenso vielen Priestern zu besitzen. Steht auch die Zahl der

letzteren nicht ganz fest, weil in dieser Zeit die geistlichen
Stellen vielfach kumuliert wurden, so dürften doch in Bretten

Pfründen und Priester sich numerisch ziemlich entsprochen haben.
Denn nicht nur waren die Pfründen für die damaligen Ver-

Hältnisse gut und sehr gut dotiert, sondem jede von den e
lf

an erster Stelle genannten und außerdem die Hauenhutsche
St. Sebastians-Pfründe hatten auch ihr besonderes Haus mit Hof«
raite. Während die erstgenannten e

lf Pfründen im Erledigungsfalle
von dem Kurfürsten verliehen wurden, behielten sich die Hauen-
hutschen Eheleute das Patronat über die von ihnen gestifteten
Stellen vor. Nach ihrem Tode ging das Verleihungsrecht der

St. Sebastians-Pfründe auf die jeweiligen Brettener Bürger

meister und das der beiden anderen Pfründen auf die Hauen»

hutschen Erben und nach 1540 auf den früher genannten

Speyerer Prior Johann Philipp Reuter über."')
Von den allermeisten Inhabern dieser zahlreichen Pfründen

im 16. Jahrhundert kennt man nicht einmal den Namen, ge

schweige denn, daß man Genaueres über ihr Leben, ihre
Tätigkeit usw. erführe. Im Jahre 1536 war Jakob Resch
Pfarrer oder, wie er sich gelegentlich nennt, Kirchherr "") und
der Kaplan Georg N. Inhaber der St. Katharina-Pfründe
auf dem Gottesacker und als solcher auch Organist an der

Stiftskirche."') Der letzte geistliche Besitzer der St. Sebastians-
Pfründe hieß Wendelin Kützner. Er resignierte im Jahre
1550. Bor 1562 verstarb Jobst Weber, der als der letzte
„bäpstisch" Kaplan bezeichnet wird."') In ihrem Beruf und
ihrer Lebensführung werden die vielen Kleriker Brettens vor der

Reformation nicht besser und Nicht schlechter gewesen sein als

ihre gleichzeitigen Berufsgenossen an anderen Orten."') Von
einem Priester seiner Geburtsstadt erzählt Melanchthon
gelegentlich, daß er besonderen Luxus mit goldenen Ringen

trieb, weshalb ein Spaßvogel an seinen Chorsitz die Inschrift

„MeoloAus allnulstus »ut est tatuus, aut praelatus" setzte."*)
Bretten besaß zwar kein Kloster, cheint aber nicht wenig
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Stadtkinder auswärtigen Klöstern geliefert zu haben. Mann»

lichen Freunden des klösterlichen Lebens empfahl sich durch ihre

Nähe die Eistercienserabtei Maulbronn. Zweifellos suchten und

fanden hier weit mehr Brettener Aufnahme, als die zufällig in

den Klosterakten genannten Namen heutzutage noch erkennen

lassen. In der Zeit zwischen 1467 und 1521 führten sogar
zwei aus Bretten stammende Mönche den Krummstab über

Maulbronn, nämlich der Abt Nikolaus 1467—1472 und der
Abt Johann Burrus 1491—1503 und 1518—1521."°) Auch
ins Kloster Herrenalb traten Brettener Stadtsöhne ein. Als in

diesem früher so bevölkerten Konvent 1536 außer dem Abt nur

noch vier Mönche zurückgeblieben waren, befand sich unter ihnen

auch der damals 64jährige Gallus Thorwarth aus Bretten.

Welche Einbuße an Hab und Gut übrigens die Stadt durch
den Eintritt ihrer Söhne und Töchter in die Klöster erlitt,

zeigt gerade dieser Mönch, der ein für die damalige Zeit großes

Vermögen von 125 Gulden nach Herrenalb brachte."") Daß auch
Klöster, die nicht durch ihre Whe und ihre besonderen Beziehungen

zu Bretten die Aufmerksamkeit auf sich lenkten, von hier No

vizen erhielten, lassen Johann Philipp Reuter, der „Vetter"
Melanchthons und Schwartzerdts, und Dorothea Kolb,
ihre Stiefschwester, erkennen. Me bereits erwähnt wurde, war
jener Ordensmann im Kloster zum heiligen Grab in Speyer
und diese Ordensfrau im Cistercienserinnenstift zu Neuburg bei

Heidelberg."')

Das Kirchenwesen Brettens, wie es vorhin beschrieben
wurde, überdauerte noch das Jahr 1540. Dies beweist die Re
novation über das Amt Bretten."") Mein bereits im nämlichen
Jahrzehnt wurden zwei von den Hauenhutschen Pfründen

nicht mehr Klerikern verliehen, vielmehr zu Stipendien ver

wendet. Die Einkünfte der St. Michaels-Pfründe vergab deren
Kollator, der Speyerer Prior Johann Philipp Reuter,
an die studierenden Söhne des Schultheißen Heinrich Rur»
landt. Einer von ihnen war Johann Kaspar Rutlandt"'),
der als Gegner der Reformation im Jahre 1559 dem theo»
logischen Hauptwerk seines großen Landsmanns und wahrscheinlich
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auch Vetters Melanchthon mit einem ebenfalls „Ix>«i oora>

Wunes MeoloZioi" beütelten Büchlein ein Paroli zu bieten

suchte."") Neben dem ausdrücklich genannten Johann Kaspar
kommen Joseph und Markus Rutlandt, welch letzterer
später Pfarrer in Rinklingen wurde, als Stipendiaten in Be

tracht.'") Nachdem Johann Kaspar Rutlandt auf die
St. Michaels-Pfründe resigniert hatte, verlieh si

e der Kurfürst

dem Schwiegersohne des Brettcner Pfarrers Eisenmenger,
Wendel Diether, mit der Verpflichtung, daß der neue Besitzer
den Brettener Schulmeister durch Übernahme einer täglichen

„Lektion" unterstützen müsse.'") Daß Johann Philipp Reuter
im Jahre 1548 die St. Ursula-Pfründe Sigismund Melanch-
thon zuwendete, is

t bereits früher bemerkt worden."")

Tief einschneidende Veränderungen im Brettener Kirchen-
wesen hatte die Ein- und Durchführung der Reformation unter

Ott Heinrich zur Folge. Denn jetzt wurde, den tatsäch
lichen kirchlichen Bedürfnissen entsprechend, mit den vielen

geistlichen Stellen kurfürstlichen Patronats so gründlich auf

geräumt, daß nur noch der Pfarrer, zugleich auch mit der

Superintendentur betraut, und ein Diakon oder Helfer übrig

blieben. Wegen Mangels an entsprechenden Nachrichten vermag

ic
h

freilich über die früheste Verwendung der säkularisierten

Pfründen keine Auskunft zu geben. Aber vermutlich wurde ein

Teil ihrer Einkünfte, soweit es sich um feste Erträge handelte,

zur Aufbesserung der durch den Wegfall der Präsenzgelder und

ähnlicher Einnahmen geschädigten Pfarr- und Diakonatsstelle und

für Schulzwecke benutzt.'") Wie bekanntlich Friedrich III. sich
nicht an dem Kirchengut vergriff""), so ließ auch die Brettener

Stadtobrigkeit den Fonds selbst der St. Sebastians-Pfründe, ob

wohl deren Vergebung ihren Bürgermeistern zustand, unberührt.
Als die zu dieser Pfründe gehörige Behausung überflüssig

geworden war, verkauften zwar der Schultheiß Schwartzerdt,
die Bürgermeister und der Rat diese, aber der Kaufschilling

kam nicht der Stadt zugute, sondern wurde dem Schaffner der

Stiftung übergeben und von ihm zinstragend angelegt. Ja,

nicht einmal die laufenden Einkünfte dieser seit 1550 erledigten
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und mit Erlaubnis der Diözesanoberen vorläufig nicht wieder

besetzten Pfründe ließ die Stadt in ihre Kasse fließen, obgleich

si
e gerade jetzt außerordentliche Lasten zu tragen hatte, sondern

borgte sich nur die benötigten Summen von der Pfründe»
Verwaltung."') Seit der Regierung Friedrichs III. verwaltete
auch im Amt Bretten ein besonderer Beamter die kirchlichen
Stiftungen, im achten Jahrzehnt Burchard Hock, der als

Kollektor der Kirchen» und Pfründengefälle bezeichnet wurde."')
Dan! den schier unzähligen Herren und Herrschaften Süd-

Westdeutschlands war auch das Amt Bretten im 16. Jahrhundert
ein bunt zusammengesetzter Bezirk, dessen einzelne Teile weder

äußerlich, noch innerlich ein Ganzes bildeten. Denn einmal

grenzten die Gemarkungen der verschiedenen zum Amt gehörigen

Gemeinden keineswegs so an einander, daß man von einer pfäl

zischen Ortschaft unmittelbar zu der andern hätte gelangen

können. Sodann war das Verhältnis dieser Gemeinden zu
dem pfälzischen Kurfürsten ein ungleiches. In demselben
Untertanenverhältnis wie die Stadt Bretten stand nur die

kleinere Zahl der Gemeinden des Amts, nämlich Eppingen,
Heidelsheim, Weingarten und Rinklingen. Sie werden
als Eigentumsflecken bezeichnet. Von ihnen gilt ganz oder

nahezu das gleiche, was von Bretten bemerkt wurde, nämlich

daß in ihnen der Pfalzgraf allein den Stab, das Geleit, den

Wildfang, alle Obrigkeit usw. hatte."') Größer war dagegen
die Zahl der sog. Schirmdörfer, in denen die Kurpfalz nur

wenige Rechte besaß, während die übrigen und wichtigsten die

eigentlichen Herren besaßen und ausübten."") Im einzelnen
kommen bis 1557 als solche Schirmflecken in Betracht Bauer
bach, dem Domstift Speyer, Unteröwisheim, Zaisen-
Hausen, Gölshausen und Ruith, dem Kloster Maulbronn,
Spranthal, dem Kloster Herrenalb, Diedelsheim, dem Junker
Konrad Kechler von Schwandorf, Staffort, dem Markgrafen
von Baden, und Mühlbach der Stadt Eppingen, die selbst
Lehensträgerin der Grafen von Öttingen war, zuständig. Seit

1557 bestritt der Maulbronner Abt und der hinter ihm stehende
württembergische Herzog das von der Kurpfalz beanspruchte



81

Schirmrecht über Gölshausen und Ruith. Diese Differenz
wurde erst 1560 in der Weise ausgeglichen, daß die Kurpfalz auf
den Schirm über Ruith verzichtete, ohne jedoch ihre sonstigen
dortigen Gerechtsame aufzugeben.

Zwar lagen in der Nähe von Bretten noch die pfälzischen
Eigentumsdörfer Gondelsheim, Helmsheim, Flehingen
und Sickingen, aber die beiden ersten hatten die Junker
Landschad von Steinach, das dritte die Junker von Flehingen
und das vierte die Junker von Sickingen zu Lehen. Deshalb

beschränkten sich die Beziehungen des Amtes Bretten zu diesen

Dörfern und ebenso zu dem bei Eppingen gelegenen Rohrbach,

das den Stiftsherren zu Bruchsal zuständig war, auf die Hand«
habung der kurpfälzischen Rechte bezüglich des Zolls, des Ge

leits, der Leibeigenschaft u. dgl. Einzelne Gerechtsame des

Pfalzgrafen nahm das Brettener Amt auch in Derdingen,
Knittlingen, Nußbaum, Büchig, Neibsheim, Gochs-
heim, Menzingen, Oberacker, Münzesheim, Bauschlott
usw. wahr."')
Es würde zu weit führen, wollte ic

h die wirtschaftlichen,

kommunalen und kirchlichen Verhältnisse auch der genannten

unmittelbar und mittelbar mit dem Amt Bretten verbundenen

Ortschaften beschreiben."^)

2
. Kapitel.

Gerichtsmann, Bürgermeister, Schultheiß und Aeller.

Es darf als selbstverständlich gelten, daß Schwartzerdt,

der Enkel und Schwiegersohn von zwei zu ihrer Zeit reichsten und

angesehensten Männern Brettens'), nicht nur wegen dieser seiner
Familienbeziehungen, sondem auch wegen seiner i

n Pforzheim
und Tübingen erworbenen Kenntnisse schon frühzeitig die Auf

merksamkeit der maßgebenden Persönlichkeiten auf sich lenkte

und darum bald, nachdem er das wahlfähige Mter erlangt

hatte, zur Leitung des städtischen Gemeinwesens herangezogen

wurde. Und in der Tat läßt sein Selbstzeugnis in der Nach»
R!k. Müller, Georg Schwartzerdt. 6
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schrift zu der Nachricht von dem Bauernaufruhr, „Ich bin bei

diesem selbst gewesen, Hab helfen hcmdlen alle Sachen, So
lang bis Gott thet Frieden machen"*), keinen Zweifel, daß er

bereits in der Zeit des Bauernkrieges an der Seite des

Fauteiverwesers Adam Scheuble') eine Rolle spielte und

namentlich von den Mauern seiner Vaterstadt die Empörung

und Empörer ferne halten half. Nahe liegt die Vermutung,

daß Schwartzerdt schon damals Mitglied des Gerichtes war,

dem er sicher im Jahre 1531 angehörte. In dem Kaufvertrag,
den der Abt von Maulbronn am 27. Juni 1531 mit ihm und

seinen Verwandten abschloß, erscheint „Jerg swartzerd deß ge>

richts"/) In der nämlichen Stellung leistete er am 8. Januar
1538 für den damaligen Hofmann (Pächter) des kurfürstlichen Hof»

gutes in Bretten, Jakob Seiferlin, Bürgschaft/) Ferner wird
er als Gerichtsmann in der 1540 entstandenen Renovation über

das Amt Bretten angetroffen. Hier sind als „Namen der Richter

zu Bretheim, So vff dise ernewemng wie Recht erkennt habenn",
aufgeführt: „Beitt Mörer der jung, der zeit Burgermeister,

Melchior Ruckinbrot, Caspar Buwr, Hanns Ziegler, Alexi Stmß,

Thoman Nos, Martin Metzger, Jerg Schwartzerd, Martin May,

Stoffel Hartmann, Jerg Boller, Hanns Schmid".') Nachdem
Schwartzerdt seit seinem Eintritt in das Gericht wahrschein

lich schon das eine- und anderem«! Bürgermeister gewesen war'),

führte er dieses Amt sicher von Herbst 1540 bis Herbst 1541.

Dies erhellt aus der Adresse des Briefes, den ihm sein Bruder
Philipp am 25. November 1540 von Worms aus schrieb/) Daß
dieser mit seiner Titulatur sich geirrt haben sollte, is

t um so

weniger zu glauben, als er, wie das Schreiben an die Hand
gibt, kurz vorher Nachrichten aus Bretten erhalten hatte.

In der Zeit, als Schwartzerdt Gerichtsmann und Bürger
meister war, verwaltete das Amt des Schultheißen und Kellers

zu Bretten Heinrich Rutlandt, der, wenn nicht alles trügt,
eine Enkelin des Kaufmanns Johann Reuter zur Ehe hatte.')
Trifft diese Annahme zu, so gilt ihm und seiner Frau das

Lob Melanchthons, daß er durch Charakterfestigkeit und si
e

durch Keuschheit und Bescheidenheit sich auszeichneten/") Im
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Vergleich zu seinen Vorgängern war Rutlandt sehr lange
Schultheiß und Keller. Während nämlich Bretten nach den mir

zugänglichen Quellen in den Jahren 1504 bis 1527 minde

stens fünf Schultheiße und Keller kommen und gehen sah,

Hans Lott, genannt Hack, 1504"), Georg Keiser, 1513"),

Alexander von Richßhofen, 1514"), Werner Hambecher,
1516 bis 1523"), und Adam Scheuble, 1525") nachweisbar,
trat Rutlandt sein Doppelamt bereits am 8. September 1527
an und wartete dessen noch am 27. August 1543"). Wann er es

niederlegte, oder ob ihn etwa erst der Tod zur Ruhe setzte, ver

mag ic
h

nicht anzugeben. Damit bleibt auch die Frage offen,

ob Schmartzerdt sein unmittelbarer Nachfolger war.

Ehe Schmartzerdt endgiltig Schultheiß wurde, war er

„Schultheißenampts - Vorweser". In dieser seiner Eigenschaft
nahm er am 24. Juni 1545 zusammen mit dem Faut Heinrich
von Altdorf den nach Bretten entbotenen Einwohnern von
Spranthal den Huldigungseid ab.") Daß diese Bezeichnung

sich nicht etwa mit Schultheiß deckt, läßt außer dem gleich zu
nennenden Nachfolger Schwartzerdts der „Schultheißverweser"
Felix Mew erkennen, der nach dem Schultheiß Jakob Roner
und vor dem Schultheiß Bonaventura Rutlandt eine Zeit
lang amtierte.")
Das älteste Aktenstück des Karlsruher Generallandesarchivs,

das Schmartzerdt in seiner Eigenschaft als Schultheiß kennen

lehrt, is
t

sein eigenhändiges Schreiben vom 24. Mm 1546.")
Mit Hilfe dieses Datums und des Briefes Melanchthons an
seinen Bruder vom 2

. April 1546 is
t es möglich, den Zeitpunkt

des Amtsantritts Schwartzerdts genauer zu bestimmen. Wenn

nämlich der jüngere Bruder von dem älteren noch anfangs
April 1546 Senator genannt wird"), so kann er frühestens in
den ersten Monaten des Jahres 1546 seine Bestallung zum

Schultheißen erhalten haben. Nicht völlig gewiß is
t es, ob

Schmartzerdt mit dem Amt des Schultheißen von Ansang an

auch das des Kellers vereinigte. Denn in seinem erwähnten
Schreiben und zwei weiteren vom 26. Juni und 16. Juli 1546
nennt er sich nur Schultheiß"), dagegen erst in einem Briefe

6*
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vom 23. Oktober 1548 Schultheiß und Keller.") Indessen
möchte ic

h meinen, daß er in jenen drei frühesten Schreiben

ebenso wie auch in manchen späteren, so z. B. einem vom
8
.

November 1548"), sich damit begnügte, feinem Namen ledig

lich sein Hauptamt beizufügen.

Schwartzerdt verwaltete das Schultheißenamt mehr als

17 Jahre. Zwischen Anfang Oktober 1562 und Mtte Juni
1563 zog er sich ins Privatleben zurück. Was ihn zu diesem

Schritt veranlaßte, is
t unbekannt. Man denkt naturgemäß

zunächst an Alter oder Krankheit. Oder sollte ihn die Un

zufriedenheit mit den damaligen Verhältnissen, insbesondere

auf kirchlichem Gebiete, zum Rücktritt bestimmt haben?

Schwartzerdt hatte die Freude, den Brettener Schultheißen-

stab in die Hände eines Verwandten"), nämlich des Jakob
Ruckenbrot, legen zu können. Wie er selbst, so wurde

auch sein Nachfolger fürs erste zum „Schulthaissenampts Ver

weser" bestellt.") Da Ruckenbrot eine nur kurze Tätigkeit

entfaltete, erlebte Schwartzerdt vielleicht noch den Amts
antritt des Gatten seiner Enkelin Anna Heberer, Wolf
gang Schmid, der nachweisbar schon im April 1565 die

Geschicke Brettens lenkte.") Das Todesjahr Schwartzerdts
hat sich bisher nicht ermitteln lassen. Da er im Juni 1563
noch am Leben war"), aber unter den Paten, die mit
Vorliebe aus den vornehmsten Familien gewählt wurden, in
dem am 17. Juli 1565 begonnenen Taufbuch fehlt, so darf als

sein Todesjahr 1564 oder 1565 in Betracht gezogen werden.

Vielleicht raffte auch ihn und ebenso seinen Sohn Philipp II.")
die Pest dahin, an der 1565 ungefähr ein Drittel der Brettener

Einwohnerschaft, nämlich 600 Personen, starb.")

Obwohl die kurfürstliche Bestallung für den Schultheißen
nnd Keller Schwartzerdt nicht erhalten ist, kann es doch kaum

zweifelhaft sein, daß er dasselbe Gehaltseinkommen hatte wie

sein Vorgänger Heinrich Rutlandt und seine Nachfolger Georg
Finck und Bonaventura Rutlandt, nämlich jährlich 30 Gulden,
18 Malter Kom, 20 Malter Hafer, 5 Gulden für ein Fuder
Wein, 2 Morgen Wiesenwachs und ein Hofkleid.^)
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Ehe ic
h die Tätigkeit, die Schwartzerdt als Schultheiß und

Keller entfaltete, ins Auge fasse, habe ic
h der namhafteren

Persönlichkeiten zu gedenken, mit denen er zum Wohle seiner

Baterstadt und des Amtsbezirkes zusammen arbeitete. In Be>
tracht kommen dabei die Faute, die Bürgermeister und der

Pfarrer zu Bretten. Wie bereits erwähnt wurde, stand zu der

Zeit, als Schwartzerdt die Schultheißenstelle verweste, Hein
rich von Altdorf, genannt Wollschläger, an der Spitze des
Amts. Während sein Vorgänger Ulrich Wolfgang vonFle-
hingen schon am 8

.

September 1527 Faut in Bretten wurde

und noch 1543 tätig war"), wirkte Altdorf hier nur kurze Zeit,
um hernach in Heidelberg den wichtigen Posten des kurpfälzi-

schen Kammermeisters zu übernehmen^). 1545, spätestens 1546

wurde sein Nachfolger ein Mann, den man füglich zu den

Berühmtheiten der Pfalz im 16. Jahrhundert rechnen darf,

Erasmus von Benningen. Im Hinblick auf seine Bedeu-
tung is

t es wohl begreiflich, daß für ihn die Brettener Faut»

stelle nur ein Durchgangsposten war, auf dem er kaum über

den Anfang des Jahres 1550 hinaus blieb. ^)
Benningen, Herr zu Zuzenhausen, Neidenstein und Königs-

dach, war der Sohn des badischen Landhofmeisters Konrad
von Venningen und der Marie von Hirschhorn. Die
Erziehung, die Erasmus mit seinen neun Geschwistern von
der evangelisch gesinnten Mutter erhielt, befähigte ihn, neben

Andreas Osiander u. a. Ott Heinrich bei der 1542 be»
gonnenen Einführung der Reformation im Herzogtum Neuburg

in wirksamer Weise zu unterstützen. In den fünfziger Jahren
hatte der vormalige Brettener Faut einen der wichtigsten

Posten im pfälzischen Lande inne. Er war Hofrichter zu Heidel-
berg. Ms überzeugter und begeisterter Anhänger des Evan

geliums war er freilich nicht gewillt, die an Schwankungen so

reiche Regierungspolitik Friedrichs II. mitzumachen, sondem
führte die Reformation in den Venningenschen Ortschaften

Zuzenhausen und Königsbach schon 1552 und 1554 ein. An dem

letzteren Orte unterhielt er, unbekümmert um den vom Kloster

Frauenalb eingesetzten Men papiestieschen pfaff", den Prädikanten
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Johann Voit aus seinen nicht gerade sehr reichlichen Mitteln.
Von Ott Heinrich hochgeschätzt, erwarb er sich große Verdienste
um die Neupflanzung des evangelischen Kirchenwesens der Pfalz.
Dabei trat er in ein inniges freundschaftliches Verhältnis mit

dem bedeutendsten Theologen unter den ersten pfälzischen Kirchen»
visitatoren, Johann Marbach, mit dem er auch über 1570

hinaus einen regen Briefwechsel unterhielt. Da Venningen
und der Kanzler Erasmus von Minckwitz neben dem General»
superintendenten Tilmann Heßhus die Häupter des genuinen
Luthertums in der Pfalz waren, wurde ihre Stellung, auch ganz

abgesehen von den Zänkereien dieses berüchtigten Streittheologen,

unter dem kalvinistischen Friedrich III. auf die Dauer unHalt»
bar. Nachdem Venningen noch zuletzt wieder am 9. Oktober
1561 zum Hofrichter, Rat und Diener bestellt worden war,

kündigte ihm nicht lange hernach der Kurfürst den Dienst.

Damit verlor die Pfalz viel zu früh einen ihrer besten Be»

muten. Denn Venningens Ehrlichkeit und Charakterfestigkeit

is
t allgemein anerkannt.")

Der Nachfolger Benningens in der Brettener Fautei
wurde Georg von Altdorf, genannt Wollschläger. Ihn,
der 1551 und 1552 als Faut nachweisbar ist'°), löste ein zweites
Mitglied der Familie Venningen ab. Eberhart von Ven»
ningen, der Sohn des Ludwig von V. zu Zuzenhausen und
der Agnes Nothaft von Hohenberg und mit Maria
Magdalena Landschad von Steinach verheiratet, verwaltete

noch im Februar 1567 das Brettener Amt.") An seine
Stelle kam am 22. Februar 1567 Hartmann Hartmanni. So
bekannt dieser als Sohn des gleichnamigen pfälzischen Kanzlers,

Doktor beider Rechte, Assessor am Reichskammergericht, Hof»

richter und Faut zu Heidelberg ist"), so wenig scheinen jene

eine Rolle gespielt zu haben.
Da Schwartzerdts Amt ihn nächst dem Faut am meisten

mit dem Gericht und Rat seiner Vaterstadt in Berührung

brachte, so feien auch die noch nachweisbaren Bürgermeister

der in Betracht kommenden Jahre genannt: 1550 Martin
Hechel, Schwartzerdts Stiefbruder und Kronenwirt, 1552 der»
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selbe und Wolfgang Boller, 1554 Anastasius Dorsch und
Stephan Ziegler, zwischen 1554 und 1558 Jakob Lochinger,
1556 Alexius Straus, 1558 Jakob Beer und Friedrich
Scheuer, 1559 Jakob Ruckenbrot und MartinZiegler, 1561
Bernhard Bamann (Baumann) und Pasche Lochinger.")

Inmitten der vielen Veränderungen, die Bretten im

fünften und sechsten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts auf dem

Gebiet seines Kirchenwesens erlebte, ragte sein Pfarrer wie ein

Fels im brandenden Meer empor. Denn er hielt schon 1544

seinen Einzug und blieb bis 1565 im Amt. Johannes Eisen«
menger (Siderocrates) stammte aus dem bis 1504 zur Kur«

Pfalz gehörigen Weinsberger Tal. Nachdem er „jm ministerio
ledig stands vorm Bawerkrieg zu Weinsperg gewesen, . . . dor»

nach jn rekormÄtione religionis Bei Luthero Miteder^ä«
studirt" und sodann als Geistlicher in „Duhm" gewirkt hatte^),
gewann ihn 1537 Herzog Ulrich von Württemberg für die

schwierige Pfarrstelle zu Kürnbach. War seine Tätigkeit in der

Deutschordenspfarrerei zunächst uur als eine zeitweise gedacht,

so harrte doch Eisenmenger auf dem Posten, wo er nicht ein-
mal ein besonderes Gemächlein zum Studieren hatte, bis 1544

aus. Die von ihm in sieben Jahren entfaltete segensreiche

Tätigkeit, durch die er sich das Anrecht auf den Ehrentitel

Reformator von Kürnbach erwarb, konnte nicht unbekannt bleiben,

zumal in der Umgegend, kein Wunder dämm, wenn die Brettener

auf ihn ihr Augenmerk richteten, als ihre früher von Jakob
Resch innegehabte Pfarrstelle erledigt war. Ihre maßgebenden

Persönlichkeiten
— man darf, da die Pfarrei kurfürstlichen

Patronats war, an den Faut und Schultheißen denken
— traten

mit Herzog Ulrich in Verbindung und erreichten es auch, daß
er der Stadt Bretten den vortrefflichen Kümbacher Pfarrer

überließ und dieser in den ersten Monaten des Jahres 1544 dem

Rufe Folge leisten konnte.") Eisenmenger blieb auch seiner
Brettener Herde treu, als er im Jahre 1549 seine Gegner-

schuft gegen das Interim mit der Absetzung büßen und deshalb
seine Gemeinde zeitweise einem Mietling überlassen mußte. Jn
ihrem Bericht über die 1556 zu Bretten abgehaltene Kirchen
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Visitation rühmten die Bisitatoren Eisenmeng er als „einen feinen
Pfarrer".") Nachdem der überzeugte Lutheraner neben dem Pfarr-
amt seit 1556 auch die Superintendantur verwaltet hatte, wurde

er 1565 aus Bretten von den „Caluinisten expellirt und ver
trieben". Schließlich übernahm er die Pfarrstelle in dem Bretten

benachbarten Sickingen, wo er am 25. Oktober 1571, tiefbetrauert

namentlich auch von seinem Patronatshcrrn Franz Konrad von
Sickingen, einem Enkel des berühmten Franz, verschied.")
Obwohl weder eine Dienstinstruktion, noch ein Tagebuch

des Schultheißen und Kellers Schwartzerdt erhalten ist, läßt sich

doch mit Hilfe anderer Quellen seine umfangreiche und vielseitige

Tätigkeit einigermaßen überschauen. Um zunächst bei seinem

Verhältnis zur Stadt Bretten stehen zu bleiben, so war

er als Schultheiß ihr Ortsvorsteher. Er übte sein Amt im
Namen und Auftrag des Landesherrn aus und vereinigte in

dieser seiner Eigenschaft die oberste örtliche Gewalt im Gerichts-,

Polizei» und Berwaltungswesen. In den Versammlungen der
Mitglieder des Gerichts, das sich nicht bloß mit Zivil- und Straf
sachen, sondem auch mit Verwaltüngsangelegenheiten beschäf

tigte, hatte der Schultheiß den Vorsitz und die Leitung. Welche

Fülle von einzelnen Vorschriften allein schon bei der Ausübung
der obersten örtlichen Gerichts- und Polizeigewalt zu beobachten
war, ergibt eine Durchmusterung der Landesordnung und des Land-

rechts der Kurpfalz. Daneben hatte sich Schwartzerdt als Schul

theiß von Bretten noch nach vielen besonderen Bestimmungen zu

richten, wie insbesondere die Renovation über das Amt Bretten

vom Jahre 1540 an die Hand gibt. Waren die Strafen für Feld-
und Waldfrevel bei den Ortseinwohnern genau bestimmt, so

mußten bei den Fremden Bürgermeister und Rat im Beisein des

Schultheißen die Strafen erst besonders bemessen/") Auch bei

den Verfehlungen gegen die für die Metzger und Bäcker gültigen

Ordnungen hatte der Schultheiß mitzureden.") Ferner waren

er und die Bürgermeister berechtigt, sich die Jahresrechnung

der Kerzenmeister der Tuchmacherinnung vorlegen zu lassen,

um deren Einnahmen aus Strafgeldern zu kontrollieren.") Bei
der Neubesetzung des Meßneramtes mußte außer den Bürger
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meistern und dem Rat auch der Schultheiß seine Zustimmung

geben/') Das dem Kurfürsten zustehende Exemplar des Ver

trags über die jeweilige Verpachtung des früher genannten

Hofgutes verwahrte der Schultheiß/') Während der Schultheiß
in den erwähnten Fällen, soweit die landesherrlichen Rechte in

Betracht kamen, selbständig war, handelte er in den folgenden

mit dem Faut gemeinsam. Beide hatten dafür zu sorgen, daß
das früher erwähnte Privilegium des Kurfürsten Philipp für
die Brettener Jahrmärkte beobachtet wurde.") Wollte jemand

sich das Brettener Bürgerrecht erwerben, so war seine Zu
lassung von ihrer Zustimmung abhängig/') Ein besonders
wichtiges Recht übten si

e bei der Einsetzung und Absetzung

aller der früher einzeln aufgezählten städtischen Beamten und

Bediensteten aus. Keiner von diesen konnte ohne ihre Mit
wirkung angenommen und entlassen werden/") Wenn ein neuer

Bäcker sein Geschäft eröffnete, hatten ihm neben den Bürger

meistern und dem Gericht der Faut und Schultheiß zur Er
langung einer der öffentlichen Brotbänke oder -Schrannen zu

verhelfen.") Neubauten auf der Allmend durften nur mit Er
laubnis des Fants, Schultheißen, der Bürgermeister und des

Rats errichtet werden/*)

In der Hauptsache unabhängig vom Faut verwaltete
Schwartzerdt sein Amt als kurfürstlicher Keller, das ihn ver

pflichtete, die verschiedenen dem Landesherrn in der Stadt
und dem Bezirk zuständigen ordentlichen und außerordentlichen

Gefälle zu vereinnahmen. Unter den ordentlichen Einnahmen

standen die aus den direkten Steuem oder „beständigen Ge

fällen" erzielten obenan. Dabei kamen die jährliche Bei einer

seits und die Zinsen u. dgl. andererseits, die teils in Geld,

teils in Naturalien gezahlt wurden, in Betracht. In Bretten
vereinnahmte der Keller um 1540 jährlich an direkten Steuern

396 Pfund 15 Schilling Heller in Geld, sowie 2'/, Malter Korn,

3Malter Hafer, 1 Gans, 6 Kappen und 29 Martinshühner. Unter

den Geldeinnahmen befanden sich 350 Pfund Heller Jahresabgabc

(Bei), 26, Pfund 5 Schilling Salzkaufgeld, von der Stadt als

Entschädigung für das ihr überlassene Salzmonopol gezahlt,
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14 Pfund 8 Schilling Zins von den Fleisch» und Brotbänken,

1 Pfund 15 Schilling Wasen- oder Weidegeld, das der Wasen-

meister von Gochsheim zu zahlen hatte, und 4 Pfund 7 Schilling

sog. Hellerzins von einzelnen Häusern, Scheunen, Hofraiten,

Äckern, Wiesen und Gärten. Die Zahlungstermine waren ent-

weder der Georgstag (23. April) und Martinstag (11. November)
oder der Martinstag allein.") Die indirekten Steuern an Un-

geld für Fleisch, Getreide und Wein, die anderwärts an den

Keller zu zahlen waren, flössen in Bretten in die Stadtkasse.
Aus diesem Ungeld, das 1540 jährlich ungefähr 400 Gulden ein»

brachte, mußte die Stadt die Torwärter, Wächter usw. unter

halten.") Dagegen vereinnahmte auch der Brettener Keller

den auf den Pfalzgrafen entfallenden Anteil an den Freveln
und Bußen, d. h. den Strafgeldern für Feld- und Waldfrevel,

Verfehlungen gegen die Bäcker-, Metzger- und Tuchmacher

ordnung, für Beleidigungen, Körperverletzungen, und zwar ein

Drittel der Gesamtsumme.") Ferner war die Hälfte der Gebühr

für die Bürgeraufnahme und für den Abzug an den Keller zu

zahlen. Der Abzug wurde von denjenigen Brettener Bürgern

erhoben, die nach auswärts verzogen. Fand dabei eine Über

siedlung in eine außerpfälzische Ortschaft statt, so mußte der

Betreffende überdies von seinem Hab und Gut den dem

Pfalzgrafen allein zukommenden sog. Abtrag leisten. Diese

Steuer hatte ebenfalls der Keller einzukassieren.") Über den

Leibzins und das Hauptrecht der Leibeigenen und die Ver

pflichtung des Kellers, ein Register zu führen, is
t bereits früher

das Notwendige bemerkt worden/') Ebenso wie in Bretten

hatte Schwartzerdt in Eppingen, Heidelsheim und Rinklingen
die entsprechenden kurfürstlichen Gefälle einzuziehen.")
Da die pfälzischen Kurfürsten des 16. Jahrhunderts infolge

der Kriegsnöte und ihrer verschwenderischen Hofhaltung mit

ihren ordentlichen Einnahmen vielfach nicht auskamen, schrieben

si
e

außerordentliche Steuern in der Form der Schätzung d
. i.

der Vermögenssteuer aus. Auch für diese natürlich nicht volks

tümlichen Steuern war die Kasse des Kellers die Sammelstätte
des Amtsbezirks.
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Es waren für die damalige Zeit sehr ansehnliche Werte,
die Schwartzerdt als Keller zu vereinnahmen hatte. Dabei war

seine Verantwortung um so größer, als er sich bei seiner Kassen»

Verwaltung verschiedener Unterbeamten, insbesondere der früher

genannten Amtsknechte und Hühnerfaute, bedienen mußte. Die

Abrechnungen mit der obersten Finanzbehörde fanden in Heidel
berg statt. Eine solche führte Schwartzerdt am 27. Mai 1559
in die Neckarresidenz.") Leider is

t keine einzige von seinen Amts»

rechnungen erhalten. Dagegen sind noch viele andere Aktenstücke

vorhanden, die nicht nur einen Einblick in seine Tätigkeit gewähren,

sondern auch die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen

hatte, und den Eifer und die Zähigkeit, mit denen er solcher
Schwierigkeiten Herr zu werden suchte, deutlich erkennen lassen.

In das Kapitel Schätzung gehört der Fall Frauenalb. Das
Kloster Frauenalb, das in Bretten eine Behausung und Scheune

besaß und von dem dortigen Zehnten ein Sechstel erhielt'"), weigerte

sich wiederholt, als die Kurpfalz Schätzungen erhob, seine Gefälle

besteuern zu lassen. Zu dieser seiner Haltung mag es durch
die Gepflogenheit seiner Schutzherren, der badischen Markgrafen,

die in ihrem Gebiete gelegenen Klostergüter zu den Schätzungen

nicht heranzuziehen, veranlaßt worden sein.") Nachdem Äbtissin
und Konvent von Frauenalb sich bereits 1523, 1528 und 1533

gegen die pfälzischen Schätzungen gesträubt hatten'^), emeuerten

si
e

ihren Widerspruch und Widerstand, als ihnen am 24. Mai
1546 Schwartzerdt die Höhe des auf das Kloster entfallenden
Beitrags zur „gemeinen Landsteuer" mitteilte und si

e in des

Brettener Fauts und seinem eigenen Namen ersuchte, je

100 Gulden zu Pfingsten 1546 und 1547 zu zahlen.") Um von

der lästigen Auflage befreit zu werden, wandten si
e

sich an

ihre Schutzherrschaft, damals die vormundschaftlichen badischen

Statthalter und Räte, und den Grafen Wilhelm von Eber»
stein mit der Bitte um ihre Verwendung bei dem pfälzischen

Kurfürsten. Dieser berücksichtigte denn auch insoweit die Für
sprache, daß er die ursprüngliche Summe auf 50 Gulden er»

mäßigte. Trat nunmehr cm Schwartzerdt die Aufgabe her»
an, das Geld einzuziehen, so bat er am 26. Juni das Kloster,
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sofort 25 Gulden und im Jahre darauf den gleichen Betrag zu
entrichten, freilich umsonst.

Weit entfernt nämlich mit der erlangten Ermäßigung sich
zufriedenzugeben, steckten sich die Nonnen aufs neue hinter

ihre Schutzherren, um durch si
e gänzliche Steuerbefreiung zu

erlangen. Zwar sandten diese alsbald ein entsprechendes Schrift-

stück nach Heidelberg, aber die kurfürstlichen Beamten fanden nicht

Zeit, sich sofort mit der Angelegenheit zu befassen. Man wird

ihren am 20. Juli erfolgten Hinweis auf Arbeitsüberhäufung
und den weiterhin an Schwartzerdt erlassenen Befehl des

Kurfürsten, die Einziehung der Frauenalbschen Steuer einst
weilen zu vertagen, um so eher verstehen, wenn man bedenkt,

daß die hohe Politik vor und während des schmalkaldischen
Krieges den Pfalzgrafen und seine Räte voll und ganz in An»

spruch nahm.

Erst im September 1548 kam die leidige Angelegenheit

wieder an die Reihe, nachdem sich die Nonnen abermals bei

ihren Schirmherren über die pfälzischen Ansprüche beschwert und

diese die Beschwerde an Friedrich II. weitergegeben hatten.
Jetzt berücksichtigte freilich der Pfalzgraf die Fürsprache so wenig,

daß er am 26. September den Fürsprechern einen ablehnenden

Bescheid und Schwartzerdt die Weisung zugehen ließ, alsbald

die alte Schuld einzumahnen. Damit erwuchs dem Keller

eine sehr schwierige Aufgabe. Er forderte zwar den Klosteramt
mann Christoph Rottfus") zu Frauenalb sofort schriftlich auf,
ihm die 50 Gulden zu senden, machte aber damit so wenig Ein
druck, daß er es geraten fand, diesen persönlich am 10. Oktober in

Frauenalb aufzusuchen. Indessen auch seine Reise und sein münd

liches Verfahren hatten nur den Erfolg, daß an dem genannten

Tage Äbtissin und Konvent sich durch die bekannten Mittelsper

sonen wiederum beschwerdeführend an den Kurfürsten wendeten.

Offenbar mehr um des unverschämten Geilens der Nonnen

willen, als den markgräflichen Statthaltern zu Gefallen und

dem Kloster zu Gnaden, wie er dies in seinem Schreiben an

die Fürsprecher vom 16. Oktober betonte, befahl Friedrich II.
dem Brettener Amt, „vmb ein namhaffts zuweichen". Ob er
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dabei eine Ermäßigung der anfangs geforderten 200 oder der

hernach verlangten 50 Gulden im Auge hatte, läßt sich aus

den Akten nicht entnehmen. Jedenfalls ersuchte Schwartzerdt
schon am 17. Oktober den Klosteramtmann brieflich um Zahlung

von 50 Gulden bis zum 20. Oktober, mit dem Bemerken, daß
er im Falle der Weigerung zum Zweck mündlicher Verhandlung

selbst nach Frauenalb reisen müsse. Jedoch dieses Schreiben
mit seinem in Aussicht gestellten neuen Besuch und mit seiner

Anspielung auf Pfändung richtete so wenig aus, daß Schwartz«
erdt, nachdem er mittlerweile weder Geld, noch auch sonst ein

Lebenszeichen erhalten hatte, am 23. Oktober den Brettener

Amtsknecht Erhart Finck zur Abholung der Steuer nach
Frauenalb schickte und einen zweiten Boten am 8. November

dahin abfertigte. Durfte er jetzt endlich um so bestimmter eine

Berücksichtigung seiner Forderung erwarten, als er dem Boten

gleich eine Quittung mitgab, so war freilich die Renitenz der

Nonnen, hinter der übrigens, wie ihr Brief vom 17. Oktober

deutlich erkennen läßt, die markgräflichen Statthalter standen,

größer als Schwartzerdts Geduld und seine in der Quittungs
übersendung sich äußernde Klugheit. Denn anstatt des Geldes

erhielt er seine Quittung wieder zurück und dazu ein kurz an>

gebundenes Schreiben des Rottfus des Inhalts, daß dieser
im Hinblick auf die von den badischen Statthaltern und dem

Grafen von Eberstein bei dem Kurfürsten unternommenen

Schritte nach wie vor die Steuerzahlung verweigere. Der

schließliche Ausgang der leidigen Angelegenheit, die sich durch

mehrere Jahre zog und zur Ansammlung eines stattlichen Akten«

bündels führte, entzieht sich der Kenntnis. Vermutlich war er

für die Kurpfalz dem Verlauf des Hornberger Schießens nicht

unähnlich.

Als im Sommer 1557 Kurfürst Ott Heinrich in seinen
finanziellen Nöten von allen steuerpflichtigen Gütem eine

außerordentliche Landsteuer erhob, von der auch das in Bretten

gelegene Anwesen der Frauenalber Nonnen betroffen wurde,

versuchten es diese wiederum mit Weiterungen, diesmal jedoch

erfolglos. Denn Graf Wilhelm von Eberstein führte am
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24. Dezember 1557 dem Klosteramtmann zu Gemüte, daß das

Kloster, weil sein Anwesen zu Bretten steuerpflichtig sei, dafür

auch die außerordentliche Abgabe zu leisten habe.")
Die Entstehung und Ansammlung zahlreicher Aktenstücke

verursachten Schwartzerdts amtliche Beziehungen zu den Leib»
eigenen.") Zwar trägt der größte Teil dieser Stücke nicht
ausschließlich seine Unterschrift, aber in der Regel scheinen die

mitunterzeichneten Brettener Faute die Bearbeitung der mit

der Leibeigenschaft im Zusammenhang stehenden Materien dem

diensteifrigen und geschäftskundigen Schultheiß und Keller

überlassen zu haben. War doch gerade er so sehr Kenner und

Spezialist, daß er sogar in Sachen des Leibzinses und Haupt

rechtes eine anderwärts nicht übliche Praxis einführte und

handhabte, die auch noch über seinen Tod hinaus in Bretten

in Kraft blieb. Um dabei zunächst stehen zu bleiben, so ver-

bot Schwartzerdt, daß die in Bretten, Heidelsheim und

Eppingen ansässigen nicht-pfälzischen Leibeigenen, wenn si
e

zwei
bis drei Jahre lang von ihren Leibherren zur Zahlung des

Leibzinses nicht angehalten worden waren, diesen fernerhin die

Leibbet und im Todesfall das Hauptrecht entrichteten.") Mit

diesem Verbot bezweckte offenbar der Brettener Schultheiß und

Keller, der sich in der Wahrnehmung der Interessen seiner Kur

fürsten nicht genug tun konnte, die Aufnahme der fremden

Leibeigenen ins Bürgerrecht der genannten Städte zu erleichtem
und auf solche Weise die Zahl der pfälzischen Untertanen zu

vermehren. Merkwürdigerweise erhoben der Herzog Ulrich
von Württemberg und der Markgras Ernst von Baden

gegen die Beeinträchtigung ihrer Rechte keinen Einspruch.")

Ganz anders als den fremdherrlichen Leibeigenen gegenüber

verfuhr Schwartzerdt mit den seiner Aufsicht unterstellten
pfälzischen. Bei diesen hielt er strenge darauf, daß si

e die ihrem

Leibherrn schuldigen Abgaben leisteten, gleichviel, ob si
e in der

Kurpfalz oder außerhalb wohnten. So verlangte der Brettencr

Hühnerfaut nach dem Tode des i
n der badischen Ortschaft Stein

ansässigen pfälzischen Leibeigenen Anastasius Eschelbronner
von dessen Erben das Hauptrecht, und mahnte 1556 Schwartz
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erdt persönlich in Speyer von der Witwe des dort verstorbenen
pfälzischen Leibeigenen Jakob Prodter einen Abtrag von
20 Gulden ein.")
Viele Arbeit bereiteten Schwartzerdt die Gesuche der

pfälzischen Leibeigenen um Befreiung von der Leibeigenschaft

ihres Kurfürsten. Während die Brettener Amtleute bei der

Freilassung von Leibeigenen bis zum Jahre 1546 insofern selbst-
ständig verfuhren, als si

e von sich aus die zu leistende Abfin
dungssumme festsetzten, durften si

e

hernach niemand ohne Wissen
und Erlaubnis des Pfalzgrafen freigeben. Deshalb richteten

auch die Gesuchsteller späterhin ihre Eingaben gewöhnlich nicht

mehr an das Brettener Amt, sondern unmittelbar nach Heidel
berg.") Welchen Weg si

e aber wählten, so verblieb doch dem

Faut und Schultheiß zu Bretten und, solange Schwartzerdt
im Amt war, vornehmlich ihm die Hauptarbeit. Denn si

e

hatten nicht nur die Bittschriften der Leibeigenen eingehend zu
prüfen und ausführlich zu begutachten, sondern auch die häufig

genug ins Stocken geratenen Verhandlungen der Gesuchsteller
mit den Heidelberger Behörden und den außerpfälzischen Leib«

Herren wieder in Fluß zu bringen. Bemerkenswert ist, daß
alle in den Akten erwähnten pfälzischen Leibeigenen nur des-

halb um ihre Freilassung sich bemühten, weil si
e

sich an außer»

pfälzischen Orten ansässig machen wollten, ausländische Leib»

eigene aber von den Herren der betreffenden Orte nicht ge
duldet wurden. Daher erklärt es sich auch, daß nur ein Teil
von den auswandernden pfälzischen Leibeigenen sich durch Geld

von ihrem Leibherrn loskauften und damit frei wurden, während

dagegen der andere Teil lediglich den Leibherrn wechselte und

damit leibeigen blieb. Solche Wechsel vollzogen sich auf dem

Wege des Tausches. Beispielsweise schied 1561 die Pfälzische

Leibeigene Anna Has aus der Leibherrschaft des Kurfürsten
aus und trat in Menzingen, wohin si

e

sich verheiratete, in die

Leibherrschaft des Peter von Menzingen ein. Dafür wurde
eine in Walddorf wohnhafte Leibeigene des Menzingen von

diesem dem Kurfürsten überlassen.") Nach Ausweis der er

haltenen Mten ließ sich Schwartzerdt keine Mühe verdrießen,
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um bei den vorliegenden Gesuchen um Freilassung alle irgend»

wie dienlichen Nachrichten über die Verhältnisse der betreffenden

Personen einzuziehen und auf diese Weise seinen kurfürstlichen

Herrn vor Nachteil und Verlust zu bewahren. Die einzelnen

Fälle selbst allesamt hier aufzuzählen, würde zu weit führen.
Wie Schwartzerdt die Leibeigenen vielfach in Anspruch

nahmen, so brachte es sein Amt auch mit sich, da und dort

mit Fragen, die den Abzug oder die Nachsteuer betrafen'"), sich zu

beschäftigen. So forderte Friedrich II. 1547, als zwei Mädchen
aus Oberöwisheim sich mit pfälzischen Untertanen verheirateten,

und der Dorfherr Johann von Helmstatt von ihnen Mtrag
und von ihren Gütern den zehnten Pfennig verlangte, das

Brettener Amt zur Berichterstattung auf. Um dieser Aufforde»
rung zu genügen, zog Schwartzerdt innerhalb und außerhalb
Brettens Erkundigungen ein, und seinem Eifer gelang es auch,

nicht weniger als sieben Präzedenzfälle, darunter einen schon
ein halbes Jahrhundert zurückliegenden, zu ermitteln, die zur
Klärung der vorliegenden Frage dienlich waren.'')
Einen breiten Raum in Schwartzerdts amtlicher Wirk»

samkeit nahmen seine Schritte zugunsten der kurpfälzischen

Landesherrlichkeit ein. Mit wachsamen Augen beobachtete er
die Vorgänge in der Nachbarschaft, bestrebt, im geeigneten

Augenblick nach Kräften die Rechte und Gerechtsame seines

Kurfürsten wahrzunehmen und deren Abbruch vorzubeugen.

Dies bewies sein Verhalten im Jahre 1551, als der Abt
von Maulbronn, Heinrich III. Reuter"), sich seine im Amt
Bretten gelegenen Eigentumsdörfer huldigen lassen wollte.

Kaum hatte der Schultheiß von dem Maulbronner Bursirer")
die sichere Kunde empfangen, daß der Abt demnächst die Hul»
digung des Dorfes Zaisenhausen entgegennehmen werde, als

er auf Grund dieser Nachricht und ähnlicher Mitteilungen, wo»

nach der Abt in Bälde auch von Odishausen, Ruith, Unter»

öwisheim usw. feierlich Besitz ergreifen werde, am 5. Februar 1551

an Friedrich II. darüber berichtete, um diesem die Geltend»
machung seiner Rechte als Schirmherr nahezulegen.") Über»

trug der Kurfürst anfänglich seine Stellvertretung bei den be»
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vorstehenden Huldigungsfeiern dem Faut zu Mosbach, Philipp
von Bettendorf"), so betraute er hernach damit den Faut
zu Bretten, Georg von Altdorf, und Schwartzerdt, die
denn auch am 5. März in Zaisenhausen in vorsichtiger und zu
gleich geschickter Weise die ihnen gestellte Aufgabe lösten. Zur
Verhütung von Weiterungen trafen si

e

schon frühmorgens, ehe

noch der Maulbronner Prälat und seine Umgebung erschienen
waren, in dem erwähnten Dorfe ein, beschieden alsbald den

Schultheißen und das Gericht vor sich, erkundigten sich nach

ihren etwaigen Beschwerden, erinnerten si
e an ihre Pflichten

gegen ihren Schirmherrn und ließen si
e

diesem den Huldigungs-

eid schwören. Da die A l t d o r f und Schwartzerdt zugegangene

kurfürstliche Instruktion keinerlei Verfügung über einen eigent«

lichen Huldigungseid enthielt, so setzten si
e

rasch ein entsprechendes

Formular auf. Als später der Abt ankam, blieb ihnen nur

noch eines übrig, nämlich, dem altem Herkommen gemäß und

dem Beispiel des Maulbronners folgend, im Namen ihres Kur

fürsten den Männern von Zaisenhausen eine Ohm Wein und

den dortigen Frauen einen Taler zu verehren.")

Nicht so glücklich verliefen die vielen Schütte, die Schwartz»
erdt in Sachen der Landesherrlichkeit des Pfalzgrafen in den

Jahren 1557 und 1558 unternahm, freilich nicht infolge seiner,

sondern des Kurfürsten und seiner Hofbeamten Schuld, die

einen Teil der Anträge, Bitten, Mahnungen, Warnungen
u. dgl. des treu besorgten Brettener Schultheißen entweder gar

nicht, oder doch viel zu spät berücksichtigten.

Am 26. Februar 1556 wurde Friedrich II. von der Pfalz
zu seinen Vätern versammelt. Ihm folgte in der Kurwürde
sein Neffe Ott Heinrich. In Bretten hielt der neue Pfalz»
graf am 18. März 1556 Einzug.") In feierlicher Weise wurde
er von seinen getreuen Untertanen empfangen. Der damalige

Bürgermeister Alexius Straus trug ihm die in einem offenen
Körbchen und auf schwarzseidenem Tuche liegenden Schlüssel
der Stadttore bis zu der Gölshausener „lügke" entgegen. Am

folgenden Tag zog die ganze Bürgerschaft in das vom Faut

bewohnte „Steinhaus", um dort dem neuen Landesherrn den

Nik. Müller, Georg Schwartzerdt. 7
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Huldigungseid zu leisten. Mit den Brettenem schworen auch
die Vertreter der Ortschaften Eppingen, Heidelsheim,
Weingarten und Rinklingen ihrem Eigentumsherrn, sowie
die Vertreter der Dörfer Unteröwisheim, Zazenhausen
und Gölshausen ihrem Schirmherrn.
Da nach der Huldigung in den erwähnten zum Amt

Bretten gehörigen Außengemeinden die Meinung auftauchte,

der von ihren Vertretern geleistete Eid se
i

nur für diese und

nicht auch für die übrigen Ortseinwohner bindend, und über

dies die Schirmdörfer Bauerbach und Medelsheim bei der
Huldigung zu Bretten nicht vertreten waren, beauftragte Ott

Heinrich den Kammerrat Johann Landschad von Steinach,
den Brettener Faut Eberhart von Venningen und den

Schultheiß Schwartzerdt, persönlich allen Außengemeinden des
Amts den Huldigungseid abzunehmen. Zu diesem Zweck stellte
er ihnen am 15. Juli 1557 ein besonderes Patent aus.
Dem ihnen gewordenen Befehl gemäß ritten die kurfürst

lichen Kommissäre am 16. Juli nach Heidelsheim und am
gleichen Tag noch nach Weingarten, wohin auch die Gemeinde

Staffort kam, am 17. Juli nach Unteröwisheim und von hier
am 19. Juli nach Bauerbach. Nach Bretten zurückgekehrt,
beschieden si

e die Gemeinden Rinklingen und Spranthal vor sich
und verhandelten mit den Vertretem von Diedelsheim. Am

20. Juli abends zogen si
e

nach Eppingen, wo am 21. Juli auch
die Gemeinde Mühlbach und Schultheiß und Bürgermeister von

Zaisenhausen erschienen. In diesen Tagen konnten si
e die pföl-

zischen Eigentumsflecken Eppingen, Heidelsheim, Weingarten,

und Rinklingen und von den Schirmflecken Staffort, Spran

thal und Mühlbach in Pflicht nehmen. Dagegen legten

ihnen die Dörfer Unteröwisheim, Zaisenhausen, Gölshausen
und Ruith, dem Kloster Maulbronn, Bauerbach, dem Domstift
Speyer, und Diedelsheim, dem Junker Kechler gehörig, un

überwindliche Schwierigkeiten in den Weg. In Unteröwisheim
lehnten der Pfleger, das Gericht und der Rat die Huldigung
mit Rücksicht auf den kurz vorher erfolgten Tod ihres Herrn,
des Abtes von Maulbronn, freilich nur vorläufig ab. Da die
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kurfürstlichen Kommissäre sich dem hier geltend gemachten Gmnd,

daß bei dem dem Schirmherrn zu leistenden Eid auch der Eigen-

tumsherr zugegen sein müsse, füglich nicht verschließen konnten,

verzichteten si
e vorläufig darauf, mit den ebenfalls Maulbronn-

schen Dörfern Zaisenhausen und Gölshausen in Unterhandlungen

sich einzulassen. In Bauerbach bestritten die anwesenden Vertreter
des Speyerer Domstifts, der Kantor und der Syndikus des Dom»

kapitels, das Recht des Pfalzgrafen, von dieser Ortschaft die

Huldigung zu verlangen, und in Medelsheim hatte der Dorfherr

K echl er seinen Untertanen jegliche Huldigung strengstens verboten.

Während die Huldigungsangelegenheit der zwei zuletzt
genannten Ortschaften noch am 11. Mai 1558 so wenig vom

Fleck gekommen war, daß si
e

Schwartzerdt in einem von ihm
geschriebenen und im Namen des Fauts Eberhart von Ben-
ningen ausgegangenen Brief bei dem Kurfürsten wieder in

Erinnerung bringen zu müssen glaubte, hatte man zwar mittler

weile den Maulbronnschen Schirmdörfern mehr Beachtung ge

schenkt, aber von ihnen bis zum Jahre 1559 die Eidesleistung

noch nicht erlangen können. Zunächst wandte sich der neue

Abt von Maulbronn, Johann X. Epplin, bald nach seiner am
29. Juli 1557 erfolgten Installation««) an den Brettener Faut,
um mit ihm einen geeigneten Tag für die gemeinsame Vor

nahme der Huldigung zu vereinbaren, allein infolge der mit

großer Verspätung aus Heidelberg eingetroffenen kurfürstlichen

Befehle konnten Venningen und Schwartzerdt den Wünschen
des schon ungeduldig gewordenen Prälaten erst am 25. August

entsprechen. Sollte an diesem Tage Zaisenhausen dem Mt
und zugleich den ihren Pfalzgrafen vertretenden beiden Brettener

Amtleuten huldigen, so war für diese und auch für die Schirm-

dörfer selbst die jetzt zum ersten Male geltend gemachte Zu
mutung, dem Herzog von Württemberg neben dem Abt den

Eid zu schwören, so unannehmbar, daß si
e

einstweilen die Hul
digung aussetzten und unter ausführlicher Darstellung des

Zwischenfalls und des seitherigen staatsrechtlichen Verhältnisses
der genannten Dörfer zur Kurpfalz Ott Heinrich am 28. August
um weitere Verhaltungsmaßregeln baten.



100

Indessen stellte man in Heidelberg die Geduld Ben
ningens und Schwartzerdts auf eine harte Probe. Noch
warteten si

e

auf eine Instruktion, als am 16. November nach
einer nicht einmal viermonatlichen Regierung der mehr als

sechzigjährige Abt Epplin in Stuttgart starb. Zwar beeilte

sich der Brettener Schultheiß, im Namen seines Fauts am
18. November die Todesnachricht und die Mitteilung, daß jetzt
der Obervogt von Vaihingen als Statthalter des Klosters in

Maulbronn sich niedergelassen habe, Ott Heinrich zugehen zu
lassen; aber wenn er damit im stillen die Hoffnung verband,

daß angesichts der nunmehr für den Kurfürsten kritisch gewor

denen Lage dieser die längst erwarteten Verhaltungsmaßregeln

endlich nach Bretten gelangen lassen würde, so sollte er sehr

enttäuscht werden. Denn der Landesherr und ebenso sein
Protonotar, dem Schwartzerdt im Sommer das zur Klärung

der Frage dienliche Brettener Aktenmaterial bchändigt hatte,

schwiegen sich aus, bis der neue Abt von Maulbronn, Valen
tin Vannius, am I.März 1558 die Huldigungsangelegenhcir
dadurch wieder aufgriff, daß er Venningen zur Vornahme der
Eidesleistung nach UnterSwisheim und Zaisenhausen einlud und

dabei auch unter Hinweis auf einen zwischen Kurpfalz und

Württemberg 1536 geschlossenen Vertrag auf die im Vorjahr

zu Zaisenhausen von württembergischer Seite verlangte Er
weiterung des Huldigungseides anspielte. Um zu der bean

tragten Tagfahrt gerüstet zu sein, erbat sich der Faut am

2
.

März die Befehle seines Landesherrn. Da dieser jedoch in

Frankfurt a. M. weilte, wo unter seiner Mitwirkung am 18. März,
der sogenannte Frankfurter Rezeß zustande kam, und seine

Statthalter Bedenken trugen, in der für die Pfalz sehr heikeln
Angelegenheit Stellung zu nehmen, so blieb nur der Ausweg

übrig, den Abt und seine württembergischen Hintermänner um

Aufschub zu ersuchen. Diesen zu erlangen, war die Aufgabe

Schwartzerdts, der kurz vor dem 16. März mit dem Abt und
den Vögten zu Baihingen und Bietigheim in Maulbronn ver

handelte und, wenn auch nicht den beantragten zweimonat-

lichen, so doch einen mehrwöchentlichen Stillstand durchsetzte
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Dieser wurde freilich so wenig ausgenützt, daß Ott Heinrich
erst am 30. März nach seiner Rückkehr von Frankfurt Ven-
ningen und Schwartzerdt eine Abschrift von dem erwähnten
Vertrag zugehen ließ und si

e

zur Berichterstattung über die

bisherige Handhabung der einzelnen Vertragsartikel aufforderte;

kein Wunder, wenn der Abt und der Maulbronner Vogt un

geduldig wurden und am 11. April an die Einhaltung des

Schwartzerdt zugestandenen Termins erinnerten. Aber die

auf die Vornahme der Huldigung Drängenden mußten sich

noch länger gedulden.

Fürs erste wurde nämlich, nachdem der von den Bret
tener Amtleuten verlangte Bericht in Heidelberg eingelaufen

war, der kurfürstliche Rat Christoph Eheim am 5
. Mai nach

Bretten entsandt, um mit jenen die ganze schwierige Angelegen

heit noch einmal durchzusprechen. Diese Besprechung sollte als

Grundlage dienen für eine inzwischen von Ott Heinrich und
Herzog Christoph vereinbarte Zusammenkunft ihrer Räte. Her

nach tagten zwar die Vertreter der Kurpfalz, Eheim, Ven
ningen und Schwartzerdt, und die Vertreter Württembergs,
der Obervogt von Vaihingen, der Jurist Johann Kraus und

noch zwei andere Räte, am 23. und 24. Mai auf dem Rathaus
zu Bretten, gelangten aber zu keiner Verständigung. Das von

Eheim hergestellte, volle 20 Folioseiten Mende Protokoll zeigt,

daß die Württemberger den Anspruch der Pfälzer auf die

Schirmherrschaft über Ruith und Gölshausen und die Pfälzer
die von den Württembergern aufgestellten Behauptungen über

die Tragweite des erwähnten Vertrags von 1536 und über die

geänderte Form des Huldigungseides hauptsächlich bestritten.
Wie wenig aber auch hernach die obersten Instanzen am

pfälzischen Hofe Eile hatten, eine rasche Lösung der für die

Landesherrlichkeit der Pfalz nicht unwichtigen Huldigungs-

frage herbeizuführen, beweist Eheim, der erst am 8
.

Juni
in Köln das Protokoll über die Brettener Zusammenkunft
fertigstellte.

Wie mochte gerade Schwartzerdt die UnPünktlichkeit und

Gleichgültigkeit am pfälzischen Hofe schmerzen, ihn, der kein
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Titelchen von dem Recht seines Kurfürsten preiszugeben willens

war und keine Mühe sich verdrießen ließ, aus den Akten und

durch mündliche Erkundigungen im Amtsbezirk das gute Recht
des Pfalzgrafen gegenüber den Ansprüchen des Herzogs von

Württemberg zu ergründen und festzustellen. Denn die zahl

reichen Schritte, die in Wort und Schrift von Bretten aus in
der Huldigungssache unternommen wurden, waren nicht etwa

in erster Linie oder in ihrer Mehrzahl das Werk des Fauts,

sondern des Schultheißen. Dies lassen insbesondere seine um

fänglichen eigenhändigen Schriftstücke erkennen, die zwar mehr

fach die von Schwartzerdt hergestellte Unterschrift des Eber

hart von Venningen tragen, aber in der Hauptsache als
aus der Initiative des Schultheißen entsprungen und als sein
geistiges Eigentum gelten dürfen.")

Hätte anderen, auch gewissenhaften Beamte,: der an den

höchsten Regierungsstellen spürbare Mangel an Energie die Lust

zu kraftvoller Initiative geraubt, Schwartzerdts Amtseifer er

lahmte nicht, und seine Sorge um der Kurpfalz Wohl und

Wehe nahm nicht ab. Dies zeigte sich auch, als der Faut und

er im Mai 1558 die Weisung erhielten, Anstalten zu treffen,
damit die Untertanen mit Waffen versehen seien und ein

Drittel von ihnen im Kriegsfall ins Feld ziehen könne. An

statt nämlich auf die Ausführung des kurfürstlichen Befehls sich

zu beschränken, machte Schwartzerdt in seiner Eingabe vom
11. Mai 1558 Ott Heinrich darauf aufmerksam, daß die

Schirmdörfer ebenfalls zu reisen d. h. ins Feld zu rücken verpflichtet

seien. Dabei betonte er namentlich die durch einen besonderen

Bertrag vom Jahre 1535 festgelegte Verpflichtung der Bauer-

bacher, die bisher die Huldigung verweigert hatten. Mit dem

Hinweis, daß es von großer Wichtigkeit fei, das alte Her
kommen zu handhaben, auch wenn bei der Musterung der

Schirmdörfer fünf bis sechs Gulden für Trinkgelder aus

gegeben werden müßten, erbat er sich weitere Verhaltungs

maßregeln. Diesmal hatte er die Freude, daß der Großhof

meister, der Kanzler und die Räte im Namen des Kurfürsten

am 17. Mai seine Anträge voll und ganz sich aneigneten und
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er bereits am 29. Juni in Bretten die Bauerbacher mustern
und den dritten Mann von ihnen für den Fall eines Krieges

auswählen konnte.

Nachdem die Beteiligten in der Streitfrage wegen der

Huldigung der Maulbronnschen Schirmdörfer seit der Bespre»

chung zu Bretten im Mai 1558 alles beim alten gelassen hatten,
wurde diese Frage nach dem Regierungsantritt Friedrichs III.
wieder brennend. Zwar ersuchte Herzog Christoph den
neuen Kurfürsten am 15. April 1559, er möge um des noch

nicht ausgetragenen Streites willen einstweilen auf die Hul-
digung der Gemeinde Unteröwisheim, die der Brettener Faut

für den 21. April in die Amtsstadt entboten habe, verzichten,
aber dieser glaubte mehr das eingeholte Gutachten seines Groß

hofmeisters und seiner Räte als die Bitte des Herzogs berück»

sichtigen zu sollen und nahm dämm bei seiner Anwesenheit in

Bretten am 20. und 21. April auch die Schirmdörfer in Pflicht.

Dieses Vorgehen veranlaßte den Abt Bannius, der freilich
nicht von sich aus, sondem unter dem Einfluß des Stuttgarter

Hofes handelte, im Mai hinter dem Rücken der Brettener Amt
leute die Gemeinde Gölshausen sich huldigen und eine Anzahl
von Bürgern aus Unteröwisheim und Zaisenhausen, weil si

e
kurz vorher dem Kurfürsten geschworen hatten und jetzt ihm,

als dem Grundherrn, und dem württembergischen Herzog, als

dem Oberherrn, die Huldigung verweigerten, gefänglich einziehen

zu lassen. Uber die Übergriffe des Abts und über seine nament»

lich zur Befreiung der Gefangenen unternommenen Schritte

erstattete Schwartzerdt am 27. Mai in Heidelberg den kur

pfälzischen Statthaltern und Räten mündlichen Bericht. Wohl

erreichte man, daß die Gefangenen frei gelassen wurden, aber

angesichts solcher Vorkommnisse konnten sich die Berater der

pfälzischen und württembergischen Krone der Uberzeugung nicht

verschließen, daß in Bälde etwas zur endgültigen Regelung
der Huldigungsfrage geschehen müsse. In diesem Sinn wurden
denn auch am 7
.

Juni die Statthalter und Räte Friedrichs III.
bei ihrem Herrn vorstellig. 1560 wurde endlich eine Verstän
digung in der Weise erzielt, daß die Kurpfalz auf ihr Schirm
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recht über Ruith Verzicht leistete, jedoch ihre sonstigen Gerecht

same in diesem Dorf beibehielt.")

Zwar war die ganze Stadt Bretten von einem opfer

freudigen pfälzischen Patriotismus beseelt, wie si
e

insbesondere

durch ihr Verhalten im bayrischen Erbfolgekrieg und Bauernkrieg

bewies, aber schwerlich besaß si
e unter ihren Bürgern einen

Mann, der das angestammte Herrscherhaus in dem Maße liebte

und verehrte wie Schwartzerdt. Diese seine Eigenschaft und

seine tonangebende Stellung lassen kaum daran zweifeln, daß
er bei der Errichtung eines Denkmals zu Ehren Friedrichs H.,
des Marktbrunnens zu Bretten, nicht etwa bloß als Ortsvor

steher mitwirkte, sondern eine besonders hervorragende Rolle

spielte. Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls entstand der

mit der Bildsäule des genannten Kurfürsten geschmückte Bmnnen

zur Zeit der Amtsführung des Schultheißen Schwartzerdt
und muß deshalb hier erwähnt werden.

Im sechsten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts entfaltete
Bretten eine lebhafte Bautätigkeit, teils um Altes und Ab

gängiges zu ersetzen, teils um Neues zu schaffen. Diese Tätig

keit erstreckte sich u. a. auf den Kirchturm, die Stadtmauer,

das Pflaster und den Marktbrunnen. ^°) Dabei war allerdings
die Stadt, weil ihr wiederholt Schätzungen auferlegt wurden,

si
e den in chronischen Geldnöten befindlichen Pfalzgrafen größere

Summen borgen mußte und noch andere außergewöhnliche

Lasten zu tragen hatte, mehrfach genötigt, von der Verwaltung

der St. Sebastians-Pfründe Darlehen zu erbitten.") Von den
damals entstandenen baulichen Anlagen hat nur eine die Stürme

der Zeiten überdauert, der Marktbrunnen. Er ersetzte den

offenbar hölzernen^) „margbronnen", dessen Schwartzerdt in

seiner Erzählung von der Belagerung Brettens ebenso gedenkt

wie der am Markt gelegenen „Wasserstube", einer Sammel

stelle für das in die Stadt geleitete Röhrwasser."") Daß der

Rat der Bauherr und die beiden Bürgermeister Anastasius
Dorsch und Stephan Ziegler die Bauleiter bei der Her
stellung der neuen steinernen Brunnenanlage waren, erfährt

man aus derselben Quelle, die berichtet, daß 1554 die aus den
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Mitteln der Sebastians-Pfründe vorgeschossene Summe von

50 Gulden für den Marktbrunnen verwendet wurdet) In
dem erwähnten Jahre dürfte der in feinem Grundriß acht
eckige und ungefähr 85 000 Liter Wasser fassende Trog her
gestellt worden sein, während die in der Mitte errichtete Säule
mit ihren vier eisernen Röhren und der si

e krönenden Stein

figur sicher erst 1555 Aufstellung fand. Denn diese Zahl liest
man an dem Schaft des in hübschen Renaissanceformen ge

haltenen Brunnenstocks. Bis jetzt is
t

es noch nicht gelungen,

den Namen des Meisters aus den ebenfalls am Brunnenstock

eingemeißelten Anfangsbuchstaben ,M. I,." zu enträtseln.
Auch über die bärtige Figur, die rittermäßig gerüstet ist, in

der Rechten eine Fahne hält und mit der Linken sich auf einen

Schild stützt, bestehen noch immer Zweifel. Während die einen

in ihr Friedrich I. den Siegreichen erkennen, deuten si
e die

anderen als Friedrich II.°°) Indessen kann nur die letztere
Deutung auf Zustimmung rechnen. Für si

e spricht schon die

im 16. Jahrhundert in Süddeutfchland nachweisbare patriotische

Übung, Fürsten bereits bei ihren Lebzeiten durch die Errichtung

von Monumenten, insbesondere von Brunnendenkmälern, zu

ehren/') Entscheidend is
t

freilich das noch nicht zur Klärung
der Frage herangezogene Wappen auf dem Schild. Wenn

nämlich auf diesem nicht nur die bayrischen Rauten und der

pfälzische Löwe, sondem auch der Reichsapfel dargestellt ist,

so kann lediglich Friedrich II. in Betracht gezogen werden.
Denn er war der erste pfälzische Kurfürst, der auf Grund einer

1544 zu Speyer durch Karl V. erfolgten besonderen Verleihung
den Reichsapfel im Wappen führte. °°)

Je bemerkenswerter die Veränderungen sind, die im fünften
und sechsten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts im Kirchenwesen
der Stadt Bretten Platz griffen"), um so lebhafter wünscht

man naturgemäß, genaue Aufschlüsse über die dabei wirksamen

reformatorischen Kräfte zu erhalten. Allein die Erfüllung eines

solchen Wunsches scheitert an der Dürftigkeit der Quellen.

Zwar verbreiten die tiefeindringenden archivalischen Forschungen

Gustav Bosserts über die badisch-pfälzische Reformations
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geschichtet und die verdienstliche Monographie Hans Rotts
über Friedrich II. und die Reformation^) viel neues Licht
über den Werdegang der evangelischen Bewegung in der Kur»

Pfalz und in zahlreichen kurpfälzischen Ortschaften, aber si
e

werfen für die Kenntnis der örtlichen Verhältnisse der Stadt

Bretten nur sehr geringen Nutzen ab. Was insonderheit die

Arbeiten des Altmeisters der württembergischen Kirchengeschichte

angeht, so tritt in ihnen Bretten hauptsächlich als Borort von

solchen Amtsdörfern entgegen, die in bezug auf die Grundherr»

schaft oder das kirchliche Patronat von dem Domstift zu Speyer

abhängig waren. Auf diese Weise erfährt man, daß in Bauer»

bach, Heidelsheim usw. schon frühzeitig eine mehr oder weniger

heftige Opposition gegen die alte Kirche und ihre Vertreter

und ein Verlangen nach dem Evangelium, namentlich nach dem

Abendmahl unter beiderlei Gestalt, sich äußerten und die refor-

motorischen Bestrebungen im Brettener Amt von dem Faut
Wolfgang Ulrich von Flehingen und, wie es scheint, auch
von dem Schultheißen Heinrich Rutlandt Förderung er»

fuhren.") Dagegen werden in den von Bossert erschlossenen
Quellen die Namen der Nachfolger Flehingens und des mit

diesen gleichzeitigen Schultheißen Schwartzerdt nicht einmal

genannt.

Indessen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Männer
wie der begeisterte Anhänger Luthers, Erasmus von Ben»
ningen, und der Melanchthonbruder Schwartzerdt bei der
Ein» und Durchführung der Reformation in der Stadt und

dem Bezirk Bretten eine hervorragende Rolle spielten. Denn

auf der einen Seite darf man voraussetzen, daß si
e

ihre evan

gelische Überzeugung") auch bei der Ausübung ihres Amtes

nicht verleugneten, und auf der anderen Seite gewährten ihnen
die widerspruchsvollen Verhältnisse unter der Regierung des

schwächlichen Friedrich II. reiche Gelegenheit zur Entfaltung
einer Tätigkeit im Sinn und zugunsten der Reformation. Man
denke nur an die Ostern 1545 von dem pfälzischen Hofe erst»
mals begangene evangelische Abendmahlsfeier und ihre hell»

samen Folgen für das Kurfürstentum") und an das Interim
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mit seinen unseligen Begleiterscheinungen"'). Aus der Zeit, in

der Benningen und Schwartzerdt an der Spitze des Brettener
Amtes standen, sind mir leider nur zwei auf die kirchliche Seite

ihrer Wirksamkeit bezügliche Notizen zugänglich. Nach der einen

wurde 1547 durch die Vermittlung Schwartzerdts die Pfarrei
Gondelsheim mit einem neuen Geistlichen besetzt.'«) Die

andere, wonach 1549 der Brettener Pfarrer Johann Eisen
meng er als Gegner des Interims abgesetzt wurde und einen

Jnterimisten und zugleich „Zwinglianus" zum Nachfolger er

hielt"), zeigt, daß Benningen und Schwartzerdt, obwohl

si
e

ebenfalls Jnterimsgegner waren""), es doch nicht ver

mochten, die Stadt Bretten und deren treuen Hirten vor der

unheilvollen Religionspolitik Friedrichs II. zu schützen.
Ein weites Arbeitsfeld eröffnete Schwartzerdt die Kirchen-

Visitation, die Ott Heinrich im Nachsommer 1556 durch Jo
hann Marbach, Johann Flinner, Walter Sensft und
Stephan Zirler in der Kurpfalz abhalten ließ. Um zunächst
die Aufgaben allgemeiner Art zu erwähnen, so hatte gleich den

Schultheißen an anderen Orten auch Schwartzerdt mit dem

Pfarrer und den Kirchengeschwornen über die kirchlichen, religiös

sittlichen usw. Verhältnisse der Stadt den Visitatoren zu be

richten und deren Anordnungen zur Ausführung zu bringen.

Ferner wurden er und die sonstigen städtischen Behörden Brettens

ebenso wie die Obrigkeiten in den sonstigen Städten von den

Bisitatoren beauftragt, für die Heilighaltung des Sonntags

Sorge zu tragen.^) Dazu kamen noch Aufgaben besonderer
Art. Da die Visitatoren in Bretten namentlich den Schul
betrieb, die geringe Beteiligung am h

l.

Abendmahl und die in

den Wirtshäusern häufig gehörten verächtlichen Äußerungen

über die Sakramente, die Folgen des von Eisenmengers

Nachfolger ausgestreuten bösen Samens, rügen mußten""), so

fand Schwartzerdt reiche Gelegenheit, mit Wort und Tat auf
die Beseitigung dieser Übelstände hinzuarbeiten. Zwar stehen
mir keine urkundlichen Zeugnisse zu Gebote, aus denen deutlich
hervorginge, daß und wie er in seiner amtlichen Eigenschaft

insbesondere die Hebung der Religiosität und Sittlichkeit sich
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angelegen sein ließ, aber gewiß blieb in diesem Stück der

Schultheiß nicht zurück hinter dem Schriftsteller, der in seinen
gerade für Bretten bestimmten Arbeiten immer und immer

wieder seinen Mitbürgern ihre besonderen Sünden, Unmäßig»

reit im Trinken und Fluchen und Schwören, vorhielt und si
e

zur Gottesfurcht ermahnte."')

Man müßte sich wundem, wenn die Tätigkeit eines solchen
Mannes nicht auch dauernde Früchte gezeitigt hätte. Eine von

diesen Früchten möchte ic
h darin erkennen, daß unter den 1848

Kindern, die zwischen dem 17. Juli 1565 und dem Schluß des

Jahres 1585 in Bretten geboren wurden, sich bloß 8 unehe

liche befanden. Übrigens können sechs von den letzteren füglich

nicht einmal als Brettener gezählt werden, weil entweder ihre

Väter und Mütter oder doch ihre Väter Auswärtige waren."*)

Dritte Abteilung.

Die literarische Muße.

Lassen die Ausübung eines privaten Doppelberufs und

die Verwaltung eines öffentlichen Doppelamts den Fleiß und

die Tatkraft Schwartzerdts im hellsten Lichte erscheinen, so

ging er doch in den beruflichen und amtlichen Aufgaben keines»

wegs auf. Daß er sich für die jeweiligen bedeutsamen Ereig»

nisse und die Zeit- und Streitfragen in Staaten und Kirchen

interessierte und das Bedürfnis empfand, seine Gedanken dar

über mit seinem Bruder auszutauschen, is
t

früher gezeigt

worden.^) Hier is
t

darauf hinzuweisen, daß Schwartzerdt
sich auch mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigte, freilich nicht
in der Absicht, ein totes Kapital aufzuspeichern oder aber gar
vor der Welt sich einen Namen zu machen, sondern von dem

einzigen Wunsch beseelt, mit seiner literarischen Muße seiner
geliebten Vaterstadt zu dienen.
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Die Kenntnis von Schwartzerdts schriftstellerischen Er
zeugnissen scheint sich zu seinen Lebzeiten und hernach nur auf
einen Seinen Kreis beschränkt zu haben. Merkwürdigerweise
nimmt auf si

e Melanchthon in seinen erhaltenen Schriften
nirgends Bezug, obschon ihm die literarische Tätigkeit seines
Bruders jedenfalls bekannt war. Das Verdienst, den Brettener

Schultheiß als Historiker wiederentdeckt zu haben, gebührt dem

Direktor des General-Landesarchivs zu Karlsruhe, F. I. Mone,
und dem bayrischen Major a. D. Joseph Würdinger, die
infolge glücklicher Zufälle in Halle a. S. und Lindau auf zwei
literarische Arbeiten Schwartzerdts enthaltende Handschriften
aufmerksam wurden, si

e

erwarben^) und ihren Inhalt größten«
teils veröffentlichten.
Um einen Überblick über diese Veröffentlichungen zu geben,

bemerke ic
h zunächst, daß die von Mone 1854 erstmals heraus

gegebene Arbeit ') in der dem Druck zugrunde liegenden Handschrift
den Titel trägt: „Erze» lung der Belegerung » der Statt

Bretten Im Jare jj M. D. i.i.i.i. beschehenn, mitt ahn- zeug

des vrsprungs selbigenn Kiegs: >j auch wie der Fried wider

gemacht wor- ^ den. Beschrieben« durch Georgenn » Schwach-
erden Schultheiß ^ zu Brettenn. ^

" An der Spitze steht eine
an den Pfalzgrafen Christoph, den 1574 verstorbenen Sohn des

Kurfürsten Friedrich III., adressierte und am 25. Januar 1561
geschriebene Widmung. Danach richtete der zehnjährige Prinz
gelegentlich einer nicht lange vorher stattgehabten Begegnung

mit Schwartzerdt an diesen die Frage, „was Bretten für ein

statt sey", eine Frage, auf die der Schultheiß schriftlich zurück

zukommen versprach, und die er nunmehr in der Weise be

antwortete, daß er hauptsächlich die Belagerung Brettens durch
den württembergischen Herzog Ulrich im Jahre 1504 und die
damals von der Brettener Bürgerschaft ihrem Kurfürsten ge

leistete Treue schilderte. Die Antwort setzt sich, abgesehen vom

Widmungsbrief, aus drei Teilen zusammen. Am Anfang erscheint
eine prologähnliche Vorrede in gereimten deutschen Versen, die

sich über den Wert der Kenntnis der Vergangenheit verbreitet

und die Nachkommen der Brettener Einwohnerschaft vom Jahre
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1504 auffordert, ihrer Väter dankbar zu gedenken nnd ihrem
Vorbild zu folgen. Sodann folgt die eigentliche Erzählung in

Prosa, zunächst Mitteilungen über den bayrischen Erbfolgestreit
und seine unmittelbaren Folgen, Kriegsrüstung und Beginn des

Krieges, ferner eine bis ins einzelne sich verbreitende Schilde»
rung der Belagerung der Stadt Bretten und weiter Nachrichten
über das Ende des ganzen Krieges. Der gereimte „Beschluß",
der den bayrischen Erbfolgekrieg unter den Gesichtspunkt des

Wortes Gottes stellt, betont das Mißlingen der menschlichen
Anschläge und geißelt die Untreue, den Eigennutz u. dgl.

Der wertvollste Teil der Arbeit Schwartzerdts is
t der

mittlere. Denn in ihm liegt nicht nur eine einzigartige, sondeni

auch eine zuverlässige Geschichtsquelle vor, deren hoher Wert

Mone bestimmte, ihr eine Stelle in der von ihm veranstalteten
Quellensammlung der badischen Landesgeschichte anzuweisen.
Die Treue und Zuverlässigkeit des Verfassers verdienen um so

mehr Beachtung, als Schwartzerdt zwar die Belagerung seiner
Vaterstadt schon erlebte, aber diese naturgemäß nicht aus eigener

Erinnerung schildern konnte.*) Nach seiner Angabe entnahm er

seine Kenntnis von den Borgängen des Jahres 1504 vornehm»

lich von glaubwürdigen Augen- und Ohrenzeugen. Von solchen
nennt er die beiden Kreichgauer Ritter Konrad von Sickingen
und Erf Ulrich von Flehingen. Jener war zur Zeit des
bayrischen Erbfolgekriegs Faut in Bretten und nicht nur wegen

dieser seiner amtlichen Stellung, sondern auch dank seiner ge
nauen Orts- und Personenkenntnis und seinem unermüdlichen

Eifer während der Belagerung „alweg der erst und letzst bey

allen dingen". Dieser, später, nämlich seit 1508 ebenfalls Faut

zu Bretten"), lieferte den württembergischen Feinden manches

Scharmützel. Außer mündlichen Nachrichten benutzte Schwartz
erdt für seine Arbeit jedenfalls auch schriftliche und dies ins»

besondere für seine Mitteilungen über die dem Pfalzgrafen über»

sandten Feind» oder Fehdebriefe/) Die ausführlichen Titel der

der Pfalz feindlich gesinnten Fürsten und Herren und die ge
nauen Angaben über die Abfassung und die Übersendung ihrer

Absagen und Kriegserklärungen lassen keinen Zweifel, daß
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Schwartzerdt aus amtlichen Quellen schöpfte. Vermutlich
machte ihm diese sein Schwager, der kurpfälzische Sekretär Peter
Harer, aus dem Heidelberger Archiv zugänglich. Denn schwer
lich waren si

e anderwärts erhältlich/)
Mone veröffentlichte die „Erzelung der Belegerung der

Statt Bretten" auf Gmnd einer Handschrift, die, wie ihre Aus»

stattung und auch ihr jüngeres Exlibris beweisen^), dasselbe
Exemplar ist, das Schwartzerdt dem pfälzischen Prinzen
Christoph übersandte. Mein der gelehrte Archivar überschätzte
den wissenschaftlichen Wert dieses Widmungsexemplars so sehr,

daß er von einer Heranziehung der sonst noch vorhandenen

Überlieferungen der „Erzelung" von vornherein absah, ein

Fehler, der verursacht hat, daß bisher sowohl der Schluß der

dem Pfalzgrafen Christoph übermachten Schrift, als auch die
ältere Fassung der ganzen Arbeit unbekannt geblieben ist. Da

bei kommt zunächst eine 1847 von Bethmann") ans Licht
gezogene Handschrift der Gräflich Schönbornschen Bibliothek

zu Pommersfelden in Betracht, die zwar nur eine spätestens
1580 entstandene Abschrift des Widmungsexemplars ist, aber

an ihrem Schluß 27 Verse mehr als dieses enthält.") Das

Mehr erklärt sich daraus, daß das Widmungsexemplar im Laufe
der Zeit sein letztes beschriebenes Blatt eingebüßt hat.
Wichtiger noch als die in Pommersfelden erhaltene is

t eine

im General-Landesarchiv zu Karlsruhe aufbewahrte Handschrift
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert, die das etwas

jüngere Rubrum „Belegerung der Statt Brettheim ^ 1504.
"

trägt.") Denn si
e bietet die „Erzelung" Schwartzerdts in einer

Gestalt dar, die älter is
t als die vorhin besprochene Fassung,

und liefert damit den Beweis, daß der Brettener Schultheiß,

als er sein dem Prinzen Christoph gegebenes Versprechen aus

führte, nicht eine völlig neue Arbeit schuf, sondern ein bereits

vorhandenes Erzeugnis seiner Feder benutzte. Wie eine Ver-

gleichung der Einzelheiten ergibt, unterscheiden sich die beiden

Fassungen des prosaischen Hauptteils, abgesehen von den ver

hältnismäßig zahlreichen Versehen, die sich der Schreiber des

Widmungsexemplars zuschulden kommen ließ, sachlich wenig
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voneinander.") Dagegen treten sehr erhebliche Verschiedenheiten
in dem gereimten „Beschluß" zutage, und werden in der älteren

Niederschrift die beiden Stücke am Anfang der jüngeren, nämlich
der Widmungsbrief und die dichterische Vorrede, ganz vermißt.
So gewiß es ist, daß Schwartzerdt die dem Pfalzgrafen

Christoph gewidmete Arbeit am 25. Januar 1561 abschloß, so
ungewiß is

t die Abfassungszeit ihrer Vorläuferin. Indessen kann

kaum zweifelhaft sein, daß beide ein langer, wahrscheinlich nach

Jahrzehnten zählender Zeitraum voneinander trennt. Denn

einmal war schwerlich von den Männern, denen der Schultheiß

seine Kenntnis von den Brettener Ereignissen des Jahres 1504

verdankte, noch einer 1561 am Leben, und weiter kann füglich

nicht angenommen werden, daß selbst das beste Gedächtnis des

Verfassers ausgereicht hätte, um die vielen ihm mündlich mit«

geteilten und von ihm tatsächlich verwerteten Einzelzüge erst

nach langen Jahren treu und lebensvoll zu Papier bringen zu
können.

Im folgenden bringe ic
h den „Beschluß" der älteren

Fassung und den letzten Teil des „Beschluß" der jüngeren
Fassung erstmals zum Abdruck.")

Im Widmungsschreiben zu seiner „Erzelung der Belege»
rung der Statt Bretten" gedenkt Schwartzerdt einer zweiten
von ihm stammenden geschichtlichen Arbeit: „gleichwol haben

sich die von Brettheim in der beuwerischen uffruhr oder dauern»

krieg vor allen andern umbligenden stetten und flecken under»

theniglich, getreulich und also bewisen, daß si
e

sich niemalß in

einich conspiration oder gemeinschafft mit den uffrurischen

ingelassen, sonder in der churfürstlichen Pfaltz underthenigstem

gehorsam, treuw und glauben verplieben, wölches ic
h nitt weniger

in ein besonders tractetlein beschrieben""). Diese Frucht der

literarischen Muße des Brettener Schultheißen veröffentlichte
Würdinger 1879") aus der von ihm entdeckten und hernach
der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München einverleibten

Handschrift, einer im 17. Jahrhundert hergestellten Kopie, die

44 Papier-Folioblätter umfaßt und auf ihrer letzten Seite außer
dem Namen „WilhelmSiegfriedWilling", Zahlen, Buchstaben
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und Buchstabenansätzen das Rubrum „Nachricht Von dem
Bauern- >jAuffruhr. Von Anno ic. 1514. biß 1526.jj" aufweist.")
Schwartzerdts Arbeit setzt sich nach dieser Handschrift aus

zwei Teilen zusammen, einem längeren prosaischen ohne Titel und
einem kürzeren poetischen mit dem Titel: „Jeörg Schwartzerdt
Dem gütigen Leser". Den ersten Teil eröffnet eine kurze Ein
leitung, in der der Verfasser hauptsächlich die Entstehung seines
Werkes begründet: „dieweil sich aber eben in zeit meines lebens

dermasen blindheit vnd thorheit, dergleichen man in historiis
wenig befinden wurdt, zugetragen, han ic

h nit vnterlaßen
Möllen, biß zur gedechtnus, doch mit wenig Worten, anzuzeigen,

was sich in kurtzen iahren etlicher fachen vnd insonder des

Bawren kriegs halb fürnehmlich vnd neben andern, wie es deß>

mahls zu Brettheim, meines vatterlandts, ergangen vnd sich
zugetragen Hab, damit es bey den nachkommenden jn guter

gedächtnus bleib vnd sich meniglich der vngehorsammen, vff-

rurischen secten, conspiration vnd bintnuß, alba niemahls etwas

guts daraus enstanden, sich miß zuverhieten vnd erhalten vnd

den vnverständigen abzuwehren" usw.") An der Spitze seiner
geschichtlichen Darstellung behandelt Schwartzerdt kurz einen

Vorläufer des Bauernkriegs, den armen Konrad, nach seinen
Ursachen und seinem Verlauf. Sodann geht er zu einer Schilde«
rung des eigentlichen Bauernkriegs über. Dabei gedenkt er

zunächst der Vorkommnisse im Hegau, des Versuchs Herzog

Ulrichs, Württemberg wiederzugewinnen, der Schwierigkeit
des schwäbischen Bundes, Kriegsvolk aufzutreiben, der Nieder

lagen der Bauern bei Leipheim und Baltringen, des beginnenden

Aufstandes in der Markgrafschaft Baden, in der Gegend von

Heilbronn, im Odenwald und in Franken und schildert weiter

die Ereignisse bei, um und in Bretten. Dieser Abschnitt is
t der

ausführlichste und zugleich der wertvollste der Arbeit Schwartz-
erdts. Mit der Gründlichkeit eines Ortschronikschreibers, dem

auch das kleinste Vorkommnis nicht zu geringfügig erscheint,

und der Genugtuung eines Stadtsohns, der auf die vaterlän

dische Gesinnung und Haltung seines Geburtsortes stolz ist,

schildert der Verfasser die Versuche der Bauern, Bretten zu ge-

Nil. Müller, Georg Schwartzerdt. g
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Winnen, die Borkehrungen der bedrohten Stadt zur Verhütung

eines Überfalls, die Unzufriedenheit eines Teils der in Bretten

Eingeschlossenen, die zur ihrer Beruhigung angewendeten Mittel,

den Plan des Wenzel Arnold, die Stadt den Bauern in
die Hände zu spielen usw. Summarischer is

t der folgende Ab

schnitt gehalten. Hier erzählt Schwartzerdt die Vorgänge in

Süd- und Südwestdeutschland unter besonderer Berücksichtigung
der Beteiligung'.des pfälzischen Kurfürsten Ludwig V. an der
Bekämpfung und Niederwerfung der Bauern. Da diese Partie
mit „Amen" endigt, so scheint der Verfasser nachträglich seiner

Arbeit noch die kurzen Abschnitte, die am Schluß erscheinen,

angefügt zu haben. In dem ersten behandelt er die Belage
rung und Eroberung der Stadt Weißenburg i. E. durch Lud
wig V., in dem zweiten kommt er auf die Bestrafung von vier

Leuten zurück, die während der .Belagerung Brettens durch ihr

Verhalten Veranlassung zu Klagen gegeben hatten, und stellt

ihnen, den Bestraften und Verachteten, seine Landsleute gegen

über: „allein die von Brettheim wurden ihres Wohlhaltens von

menniglich hochgepriesen vndt von jederman gerümbt vnd

bekammen hiemit gantz ein gut geschieh. Gott verleyh weitter

gnadt ic." Im dritten Abschnitt geschieht des Speyerer Reichs
tags vom Jahre 1526 und seiner Beratungen und Beschlüsse
in Sachen der Bauern Erwähnung. Der vierte und letzte Ab

schnitt hält einen kurzen Rückblick auf den verhängnisvollen

Krieg, wobei dessen Ursachen, die Blindheit und der Hochmut
gegen Gott und die von ihm geordnete Obrigkeit, gegeißelt
und aufgefordert wird, Leib, Ehre, Gut und Blut für die

Obrigkeit einzusetzen und ihr Ehrerbietung und Gehorsam zu

leisten.

Mit dem zweiten Teil seiner Arbeit, einer Art Epilog von
107 gereimten Versen, wendet sich Schwartzerdt unmittelbar

an seine Leser. Zunächst erwähnt er, daß die Liebe zu seiner

Vaterstadt ihn zur Abfassung seiner Schrift bewogen habe, so

dann preist er die Gnade Gottes, als die einzige Helferin und

Retterin der Stadt Bretten in den Nöten des bayrischen Erb

folgekriegs und des Bauernkriegs, und betont dabei, daß ohne
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die göttliche Gnade und die von ihr gewirkte Treue gegen die

Obrigkeit voraussichtlich diese Stadt ein ähnliches Schicksal wie

Weinsberg getroffen hätte. Endlich richtet er an seine Mitbürger
eine Reihe von ernsten Mahnungen und Warnungen, vor Bünd

nissen und Konspirationen, die zum Aufruhr führen, vor Eigen

nutz und Geiz sich zu hüten, Gott zu fürchten, dem Landes

fürsten und seinen Dienern Ehre und Gehorsam zu erweisen, zu
Gottes Ehre allen Mut und zum allgemeinen Nutzen Leib,

Hab und Gut einzusetzen und nach Gottes Wort das ganze
Leben zu richten. Diese Gedanken unterscheiden sich nicht

wesentlich von denen in der Einleitung.

Fragt man nach den Quellen, aus denen Schwartzerdt

seine Nachrichten über den Bauernkrieg schöpfte, so schildert er

die Vorgänge, die sich in und um Bretten abspielten, auf Grund

eigener Anschauung. War er doch in der für Bretten so kritischen

Zeit mehr als ein stiller Zuschauer. Er half vielmehr nach
feinem Selbstzeugnis mitraten und -taten.") Eigene Erlebnisse
liegen ferner in dem Abschnitt über den armen Konrad vor,
und si

e gaben offenbar auch die Veranlassung, daß Schwartzerdt
von den Vorläufern des Bauernkriegs gerade diesen herausgriff.

Daß er bei der Hinrichtung der Rädelsführer anwesend war,

erwähnt er ausdrücklich. Wenn er ferner die Vorkommnisse
in Tübingen mit besonderer Ausführlichkeit behandelt, so erklärt

sich eine solche Bevorzugung der schwäbischen Universitätsstadt

leicht aus der Tatsache, daß der Verfasser am 24. März 1514

an der dortigen Hochschule immatrikuliert wurde.") Ungewiß

bleibt dagegen die Herkunft der Nachrichten Schwartzerdts
über die Ereignisse in den Gegenden, die außerhalb seines

Gesichtskreises lagen. Es is
t

zwar darauf hingewiesen worden,

daß ihm sein Schwager Peter Harer in seiner Stellung als
kurpfälzischer Sekretär zuverlässiges Material verschaffen konnte""),

aber, falls dieser überhaupt in Betracht kommt, war seine Bei

hilfe jedenfalls keine ausgiebige. Denn zwischen den Angaben

Schwartzerdts und Harers, der selbst eine wettvolle Arbeit
über den Bauernkrieg schrieb, vermißt man, da und dort die

Ubereinstimmung. So schätzt jener die Zahl der beim ersten
8*
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Ausfall aus Pfeddersheim erschlagenen und erstochenen Bauern

auf 2500, dieser dagegen auf mehr als 4000.") Wahrscheinlich

benutzte Schwartzerdt für seine Darstellung der Kämpfe Lud«

wigs V. gegen die Bauern teilweise Berichte von Augenzeugen.
Ein solcher war der nachherige Faut von Bretten, Wolfgang

Ulrich von Flehingen, der bei Pfeddersheim als Unter»

Marschall dem Burggrafen von Starkenburg zur Seite stand.")
Der früher erwähnte Widmungsbrief beweist zwar, daß

bereits am 25. Januar 1561 eine Niederschrift Schwartzerdts
über den Bauernkrieg vorlagt), aber damit is

t

noch keines»

wegs entschieden, daß diese mit der Arbeit in der erhaltenen

Form sich deckte. Denn es wurde schon hervorgehoben, daß

nicht alle Teile der letztern gleichzeitig entstanden zu sein scheinen.

Freilich die Tatsache, daß Schwartzerdt vor 16. März 1544
ein einzelnes Ereignis, den Fall eines Kindes vom Pfeifturm
zu Bretten, für seine Landsleute beschrieb, legt die Annahme
nahe, daß er die Vorgänge im Bauernkrieg und ebenso im

bayrischen Erbfolgekrieg, weil si
e ja wegen ihrer geschichtlichen

und vorbildlichen Bedeutung für Brettener Leser ungleich wich-
tiger waren als jenes einzelne Geschehnis, schon vorher auf

zeichnete. Diese ersten Niederschriften mag er sodann im Laufe
der Jahre ergänzt haben. So dürfte der gereimte Epilog zu
der Nachricht vom Bauernkrieg wegen der darin zutage treten«

den starken Betonung des Schultheißenamts erst aus der Zeit
stammen, in der Schwartzerdt selbst dieses Amt verwaltete.
Aus der Handschrift, die die soeben besprochene Arbeit

enthält, gab Würdinger eine dritte Frucht der literarischen
Muße Schwartzerdts 1859 auszugsweise und 1878 vollständig

heraus.") Da der Verfasser sich an zwei Stellen als Bruder

Melanchthons bezeichnet"), erübrigen sich alle etwaigen

Zweifel hinsichtlich der Herkunft. Das in der Handschrift titel»

lose Stück benannte der Herausgeber „pfälzische Reimchronik".

Indessen läßt die sehr häufige Bezugnahme des Verfassers auf
außerpfälzische Ereignisse die Bezeichnung „pfälzische" nicht eben

glücklich erscheinen. Mit Rücksicht auf den Wohnort Schwartzerdts
und die Bestimmung seines Werkes empfiehlt sich eher der Titel
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„Brettener Reimchronik". Die aus 1553 gereimten Versen be

stehende Arbeit behandelt die Jahre 1536 bis 1561. Es fällt
auf, daß si

e gerade mit dem Jahre 1536 anhebt. Trotzdem
dürste si

e an ihrem Ansang keine Einbuße erlitten haben.")

Vielleicht wollte der Verfasser ursprünglich noch eine Reihe

früherer Jahre berücksichtigen, kam aber hernach nicht mehr
dazu, diese Absicht zur Ausführung zu bringen. Wie dem aber

auch sein mag, genug, Schwartzerdt verzeichnet die in seinen
Augen bemerkenswerten Geschehnisse in der Weise, daß jedes

Jahr ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet. Die in diesem
Rahmen gegebenen Erzählungen behandeln im bunten Wechsel
die Ereignisse auf drei Hauptgebieten, nämlich auf der großen

Weltbühne, in der Kurpfalz und in den angrenzenden Ländern,

sowie in der Stadt Bretten und in deren Umgebung.

Unter den erzählten Vorgängen auf dem Weltschauplatz

spielen die Kriege, die die Kaiser und deutschen Fürsten gegen

einander und gegen ausländische Feinde, so die Franzosen und

Türken, führten, die Hauptrolle. Ferner erfahren die Reichs
tage und wichtige kirchliche Versammlungen, wie das Konzil

zu Trient und das Kolloquium zu Worms 1557, Berücksichtigung.

Weiter sind zahlreiche Personalien von Fürsten und sonstigen

berühmten Persönlichkeiten gebucht, z. B. die Abdankung Karls V.
und sein Tod, der Tod des Herzogs Ulrich von Württem
berg, des von Schwartzerdt besonders verehrten Johann
Friedrich von Sachsen und seiner Gemahlin Sibylle, der
zwischen 1536 und 1561 verstorbenen Päpste, des Kardinals

Albrecht, Luthers und Melanchthons, die Krönung Kaiser
Ferdinands, die Swhlbesteigung der neuen Päpste und die Hoch
zeit des Herzogs Wilhelm V. von Jülich-Cleve mit Maria, der

Tochter König Ferdinands, und Philipps II. von Spanien
mit Maria von England. Von den sonst noch verzeichneten
Ereignissen verdienen Erwähnung die Nachrichten über das

Schreckensregiment der blutigen Maria von England und über
die Remedur der Königin Elisabeth, über große Feuersbrünste
im Jahre 1540, über die Pest im Jahre 1541 und über die

Türkensteuer.
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Soweit das zweite Hauptgebiet, bestehend aus der Kur«

Pfalz und den angrenzenden Ländern, in Betracht kommt, gilt

das Interesse Schwärtzerdts vorwiegend den hier regierenden

Fürsten, Fürstinnen, Erzbischöfen und Bischöfen, se
i

es, daß

er über ihre Geburt, ihre Hochzeit und ihren Tod oder über ihren
Regierungsantritt berichtet. Dabei zeichnet er die pfälzischen

Wittelsbacher in besonderer Weise aus, indem er von den

Verstorbenen in ausführlichen Nekrologen Abschied nimmt und

die neuen Kurfürsten mit Motten treuherziger Verehrung und

innigen Segenswünschen bewillkommnet. Seine sonstigen Auf
zeichnungen behandeln Natureignisse, öffentliche Unglücksfälle

und Schätzungen. So gedenkt er des Unwetters zu Speyer
und Germersheim im Jahre 1544 und der Feuersbrünste, wo

durch 1537 und 1560 das Schloß zu Heidelberg und 1554 die

Stadt Singen zu Schaden kamen.

Auf das von dem Chronikschreiber berücksichtigte dritte

Hauptgebiet, Bretten und seine nächste Umgebung, entfallen
die Mitteilungen über die Witterungsverhälwisse und den da

durch bedingten guten oder schlechten Ausfall der Getreide»

und Weinernten, über die großen Schadenfeuer zu Jöhlingen

1554 und zu Bretten 1555, über die Durchzüge Karls V. und
anderer Fürsten usw. durch Bretten und über den Fang eines

Luchses im Jahre 1554.
Die Geschehnisse in Bretten, in der Kurpfalz und den be

nachbarten Ländern erzählt Schwartzerdt offenbar teils auf
Grund seiner persönlichen Erlebnisse, teils im Anschluß an die

ihm mündlich vermittelten Nachrichten anderer. Dagegen müssen
als Quellen für die Teile der Reimchronik, die die Ereignisse

auf der großen Weltbühne schildern, vorwiegend Zeitungen und

Bücher vorausgesetzt werden. Daß der Brettener Schultheiß
gedruckte historische Literatur kannte und benutzte, dürfte man

glauben, selbst wenn er nicht gelegentlich die Chronik, d
.
i. die

1543 zuerst erschienene Kosmographie des Sebastian Münster,

ausdrücklich erwähnte.") Die Abfassungszeit der Reimchronik

entzieht sich der genauen Kenntnis. Da der Verfasser am

Schluß der Jahre 1546 und 1553 bereits auf die hernachfolgende
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Fortsetzung seiner Erzählung verweist, so kann man schon des»

halb nicht mit der Annahme rechnen, daß er jeweils gleich nach
Beendigung eines Jahres die in Betracht kommenden Ereignisse

seiner Reimchronik einverleibte. Schwerlich dürfte er jedoch seine
ganze Arbeit erst nach dem Maus des letzten von ihm berück
sichtigten Jahres 1561 niedergeschrieben haben. Denn die ein»

zelnen Jahre weisen hinsichtlich des Umfangs der erzählten Er
eignisse zu große Verschiedenheiten auf, als daß man an eine

Arbeit aus einem Guß denken könnte. Wie mir scheint, ent»

stand die Reimchronik etappenweise, und zwar ihr ältester Teil

vermutlich nicht vor 1540 und ihr jüngster bald nach dem Ende

des Jahres 1561.")

Wohl lenkte Würdinger gelegentlich seiner Veröffentlichung
der Reimchronik die Aufmerksamkeit auf ein viertes schriftstelle»

risches Erzeugnis Schwartzerdts"), aber dieses is
t bis jetzt

ungedruckt geblieben. Indem ic
h das Versäumnis nachhole'"),

bemerke ich, daß der Verfasser in 164 gereimten Versen ein

Ereignis, das sich am 13. Juli 1535 in Bretten zutrug, den
Sturz eines dreijährigen Mädchens vom Pfeifturm und seine
wunderbare Bewahrung, schildert. Diese Arbeit entstand zwischen
1538 und 1544. Als untere Zeitgrenze kommt nämlich das

Sterbejahr des Kurfürsten Ludwig V., den die Erzählung als

noch lebend voraussetzt, und als obere das Todesjahr des mit

sechs Jahren verstorbenen Mädchens in Betracht.

Während auch diesem Stück der Stempel der Echtheit da»

durch aufgedrückt ist, daß in seiner letzten Zeile der Verfasser

sich nennt, steht sieben anderen, die ic
h

hernach erstmals ver»

öffentliche"), ein solches Zeugnis nicht zur Seite. In Betracht
kommen eine in Prosa gehaltene Niederschrift „Titull vnsers
euigen Herren vnd erlösers vnd seeligmachers, Jesu Christi :c."

und sechs aus gereimten Versen bestehende Niederschriften, fast

allesamt der Klasse der lehrhaften Spruchpoesie angehörig. Die

erste von ihnen mahnt zum Festhalten an den Segnungen der

Reformation. Die zweite bewegt sich in den Bahnen der

Sprichwörter „Wer die Wahrheit spricht, dem fehlts an Feinden

nicht" und „Wer die Wahrheit spricht, mit den Freunden bricht".
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Die dritte kennzeichnet die Folgen der Unmäßigkeit im

Trinken. Die drei letzten haben das Vaterland und die

Vaterlandsliebe zum Gegenstand.^) Wenn ic
h

diese Stücke

ebenfalls als Früchte der literarischen Muße Schwartzerdts
in Anspruch nehme, so bestimmen mich die folgenden Gründe.

Zunächst verdient Beachtung, daß si
e von demselben Schreiber

geschrieben und in der nämlichen Handschrift erhalten sind wie

die vorher an zweiter, dritter und vierter Stelle namhaft ge

machten, zweifellos von dem Brettener Schultheißen stammen»
den Arbeiten. Die gleiche Art und der gleiche Ort der Über

lieferung fallen aber um so mehr ins Gewicht, als nach Ausweis

des oben erwähnten Namens „WilhelmSiegfriedWilling"")
entweder die Handschrift in der vorliegenden Gestalt, oder ihre
Vorlage in Bretten entstand. Oder sollte es nur ein Spiel
des Zufalls sein, daß die Handschrift, die Schwartzerdts Ge

schichte des Bauernkriegs, Reimchronik usw. enthält, denselben

nicht gerade häufigen Eigennamen trägt, den der in Bretten 1570

und 1571 amtierende Pfarrer und Superintendent Johann
Willing hatte?") Sodann berührt sich wenigstens die Mehr
zahl der fraglichen Niederschriften inhaltlich enge mit den sicher

auf Schwartzerdt zurückgehenden Arbeiten. Die in jenem zu
tage tretende glühende Vaterlandsliebe und die auf die Betäti

gung solcher Liebe abzielenden Mahnungen sind diesen so wenig

fremd, daß si
e

sich vielmehr durch fast alle literarischen Erzeugnisse

des Brettener Schultheißen wie ein roter Faden hindurchziehen.

Auch die Satire gegen die Unmäßigkeit im Trinken hat in dem

vonSchwartzerdt mehrfach ausgesprochenen Tadel dieses Lasters

ihr Gegenstück.") Ferner se
i

auf die formale Verwandtschaft

hingewiesen. Sechs von den in Frage stehenden Niederschriften

bestehen aus gereimten Versen und tragen also das Gewand,

das der Brettener Schultheiß mit Vorliebe da wählte, wo er sich
unmittelbar an seine Leser wendete. Wenn aus dem Rahmen

seiner sonst bekannten Schriftstellerei das nicht gerade geschmack

voll zu nennende Stück mit der Titulatur Christi herausfällt,

so verbietet doch seine Stellung mitten zwischen den anderen

Niederschriften, es als apokryph zu bezeichnen und auszuscheiden.
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Ob Schwartzerdts literarische Muße außer den auf»
gezählten noch andere Früchte gezeitigt hat, muß dahingestellt

bleiben.

Soll nunmehr auf Grund der erhaltenen Arbeiten die

literarische Tätigkeit des Brettener Schultheißen gewürdigt

werden, so gilt es vor allem, Klarheit über die Motive, die

ihn zum Schriftsteller werden ließen, zu gewinnen. Angesichts

der nicht nur bei Gelehrten, sondern auch bei Handwerkern und

Bauern des 16. Jahrhunderts bemerkbaren Freudigkeit, ihre Mei

nungen, Kenntnisse usw. in gedruckten Büchern und Flugschriften

der Allgemeinheit mitzuteilen, läge die Annahme nicht ganz

fern, daß Schwartzerdt unter dem Einfluß dieser Zeitströmung

unter die Schriftsteller ging. Indessen trifft eine solche An

nahme schon deshalb nicht zu, weil er keine von seinen Arbeiten

drucken ließ. Ferner wäre es an sich denkbar, daß Schwartzerdt
als Liebhaber namentlich der Geschichte zum Zeitvertreib schrift-

steuerte. Allein gegen eine derartige Vermutung sprechen sein
Doppelberuf und sein Doppelamt, deren gewissenhafte Aus

übung Beschäftigungen zum bwßen Zeitvertreib schwerlich er

möglichte. Müssen demnach die Beweggründe, die Schwartzerdt

zum Schriftsteller machten, anderwärts gesucht werden, so ver

helfen zu deren Ermittlung seine eignen literarischen Erzeug

nisse. Zwar erzählt er in seiner Reimchronik überwiegend Er

eignisse aus der Ferne und von geschichtlicher Tragweite, aber

mitten unter ihnen berücksichtigt er doch auch unbedeutende

Vorkommnisse in Bretten und in dessen Umgebung. Dieses
merkwürdige Neben- und Durcheinander, das auf den ersten

Blick befremden muß, weil dem Chronisten der Blick für das

Ebenmaß abzugehen scheint, verliert freilich jeden Anstoß, wenn

man voraussetzt, daß Schwartzerdt für Leser schrieb, die seiner
Meinung nach für den früher erwähnten Luchsfang in Bretten

nicht weniger sich interessierten wie für die Kriege Karls V.

Daß man aber in der Tat mit der Annahme, der Verfasser
der Reimchronik habe diese zunächst nur für seine Landsleute

geschrieben, nicht fehlgeht, zeigen zur Genüge seine übrigen

historischen Arbeiten. Um zunächst die darin behandelten ge
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schichtlichen Stoffe ins Auge zu fassen, so is
t es bezeichnend,

daß der Schriftsteller in seiner Nachricht vom Bauernkrieg die

Vorgänge in und um Bretten unverhältnismäßig ausführlich
schildert, in seiner Erzählung von der Belagerung Brettens

diese Stadt in den Mittelpunkt der Geschichte der bayrischen

Erbfolgekriege stellt und mit seinem Bericht über den Fall eines
Kindes vom Pfeifturm auf ein einzelnes Brettener Vorkommnis

sich beschränkt. Machte demnach Schmartzerdt hauptsächlich
die örtliche Geschichte der Stadt Bretten zum Gegenstand seiner

literarischen Tätigkeit, so beweisen weiter seine Selbstaussagen,

daß er sich dieser Tätigkeit zum Nutzen und Frommen seiner
Landsleute widmete. Er eignet die Niederschrift über den

Bauernkrieg seiner Vaterstadt mit den Worten zu, „Jeörg

Schmartzerdt thut diß sein vatterlandt schencken"") und gibt

auf die Frage nach der Entstehung dieses literarischen Erzeug»

nisses die Antwort: „Das Hab ic
h

thon aus lauter lieb, die ich

gegen der stadt Brettheim ob, Als meinem lieben vatter-

landt""). Freilich berücksichtigt Schmartzerdt die Denkwürdig»
leiten aus Brettens Vergangenheit nicht in der Art der ge

wöhnlichen Chronikschreiber, die mit der bloßen Aufzählung und

Darstellung der in ihren Augen bemerkenswerten Ereignisse dem

oder jenem Ort dienen wollen, auch nicht in der Weise eines

Wimpheling, dessen Erzählung über den Triumph und Sieg
der Stadt Schlettstadt in der Hauptsache auf eine Verherrlichung

seiner Mitbürger hinausläuft.") Vielmehr is
t

ihm die Ver»

gangenheit ein Spiegel und die Geschichte eine Lehrmeisterin

für die Gegenwatt und Zukunft. Seine Geschichtsauffassung
kleidet er in der Widmung zur Erzählung von der Belagerung

der Stadt Bretten in den Satz ein: „Nitt weniger aber wurt

gott zu erkhennen gelernt in den irdischen, sichtbarlichen thaten,

geschichten und wercken, wie wir die in den biblischen und

cronicischen historiis vielfeltiglich lesen, wölches, wie Paulus sagt,

uns alles zur lehr, underweisung und ermanung geschrieben,

dann wir unser gantzes leben gleich wie in einem spiegel, der

alle mackel und maßen, die der mensch an im selbst nitt sehen
kahn, durch seinen gegenfchein offenbart und anzeigt, ersehen
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und erkhennen mögen, auch unß noch denselbigen reguliren

und messigen sollen; insonder wo noch gottes Worth und willen

gehandelt, daß wir unß demselben naher zu setzen bevleissen,
wo aber demselbigen zuwider, daß wir unß darvor verhueten
und abziehen."'")

Dieser Auffassung gemäß benutzt Schwartzerdt die Ge»

schichte, um die in ihr wirksamen Kräfte, die göttlichen und

menschlichen, aufzuzeigen und die daraus sich ergebenden Lehren
ans Licht zu stellen und seinen Lesern einzuschärfen. Daß er

dabei seinen Mitbürgern hauptsächlich Stoffe aus der Heimats«
geschichte vorlegt, gewährt einen Einblick nicht nur in seine
Liebe zu Bretten, sondern auch in sein erzieherisches Geschick.
Denn gewiß machten die aus der Ortschronik geschöpften Nutz
anwendungen auf die Brettener Bevölkerung mehr Eindruck

als solche aus der allgemeinen Geschichte. Was die Lehren,
die Schwartzerdt aus den von ihm erzählten Ereignissen zieht,
betrifft, so erkennt er in der Veranlassung und dem Ausgang
des bayrischen Erbfolgekriegs ein typisches Beispiel eines miß

lungenen Versuchs der menschlichen Anschläge, der Untreue und

des Eigennutzes und in der damals nicht geglückten Eroberung

Brettens einen Ansporn zum Vertrauen und zur Dankbarkeit

gegen den gnädigen Gott, der die Stadt aus der Gefahr er

rettet und ihr den Sieg gegeben, gegen den Landesfürsten,
der die Stadt zum Aushalten befähigt, und gegen die Vor
fahren, die alles für ihr Vaterland eingesetzt, und eine Mah
nung, dem Vorbild der Alten folgend, der Obrigkeit Untertan

zu sein und den gemeinen Nutzen vor Augen zu haben.")
Die Lehren, die Schwartzerdt aus dem Bauemkrieg entnimmt,

gipfeln in der Warnung vor Hochmut, Eigennutz, Geiz, „un
gehorsamen, uffrürischen Secten, Conspiration und Bintnuß"
und in der Aufforderung, Gott zu fürchten, den König zu
ehren, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was

des Kaisers ist, der weltlichen Obrigkeit untertänig zu sein

und für si
e Leib, Ehre, Gut und Blut einzusetzen.") Die Er

zählung von dem Sturz und der Bewahrung des dreijährigen

Kindes gibt dem Verfasser Gelegenheit, an Gottes Allmacht,
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Barmherzigkeit, Wunder, irdische und himmlische Gaben usw.

zu erinnern und zur Umkehr von den gottlosen Wegen mit

ihren besonderen Sünden, Üppigkeit, Völlerei, Fluchen, Schwören,

zu ermahnen.")
Wie Schwartzerdt an der Hand der Geschichte seine

Landsleute vor dem Bösen warnt und zum Guten anspornt,

so tritt er an si
e unmittelbar, d
.

h
. unter Verzicht auf einen

besondern geschichtlichen Unter- und Hintergrund, in den er»

wähnten kurzen dichterischen Niederschriften mit seinen Bitten,

Mahnungen und Warnungen, die sich inhaltlich mit einemTeil seiner
aus der Geschichte abgeleiteten Lehren enge berühren, heran.")

Indem ic
h

zur Beurteilung der literarischen Tätigkeit

Schwartzerdts übergehe, berücksichtige ic
h

zuerst deren formale
Seite. Als Formen des sprachlichen Ausdrucks verwendet der

Verfasser zwar die Prosa und Poesie, bevorzugt aber die letztere.

Diese wählt er auch für zwei von seinen geschichtlichen Dar

stellungen. In der Bevorzugung der gebundenen Form äußert
sich allerdings nicht etwa bloß der persönliche Geschmack
Schwartzerdts, sondern auch der Einfluß der Vergangenheit,
die zahlreiche gereimte Chroniken lieferte. Selbst darin is

t eine

Anlehnung an mittelalterliche Vorbilder zu erkennen, daß er

seine prosaische Erzählung von der Belagerung Brettens mit

Versen einleitet und diese sowie seine prosaische Nachricht vom

Bauernkrieg mit Versen abschließt. Um seine Dichtungen richtig

einzuschätzen, muß man si
e mit ähnlichen zeitgenössischen Arbeiten

vergleichen. Wie die große Zahl der Reimchroniken außer dem

Reim nicht viel Poetisches entdecken läßt, so auch die Reim

chronik des Brettener Schultheißen. Dagegen erheben sich seine
kleineren Gedichte über die Durchschnittsqualität. Mit seiner
stilistischen Begabung übertrifft er viele seiner Zeitgenossen, und

dies gilt namentlich von seinen prosaischen Arbeiten. Schwartz
erdt is

t kein Freund von Sätzen, die ganze Seiten füllen,
und besitzt die Fähigkeit, Konstruktionen, die dem Lateinischen

entlehnt sind, zu vermeiden. Seine Ausdrucksweise zeichnet sich

durch Einfachheit und Durchsichtigkeit, durch Kernigkeit und

Markigkeit aus. Wird er schon dadurch seiner Aufgabe, für
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seine einfachen Verhältnissen angehörigen Landsleute zu schreiben,

gerecht, so besitzt er daneben noch die für einen Volksschriftsteper

so wertvolle Gabe, in Bildern und Sprichwörtern, die dem

gemeinen Manne vertraut sind, zu reden und seinen Ausfüh
rungen durch Verwendung geeigneter Bibelworte größeren Nach
druck zu verleihen. Um mich nicht in eine Detailuntersuchung
über die formale Seite der Schriftsteller« Schwartzerdts zu
verlieren, möchte ic

h nur noch an seine Geschicklichkeit, lebendig

und Plastisch, ja dramatisch darzustellen, erinnern. Als Beispiel

erwähne ic
h die Schilderung der Szenen, die sich zu Bretten

im Anschluß an die Mitteilung von dem geplanten Überfall
des in Gochsheim lagernden Bauernhaufens abspielten, ins

besondere der Kopflosigkeit und des Stimmengewirrs der Be

zechten und der Entschlossenheit und der patriotischen Rede

Hechels.")
Soll weiter der Inhalt der Arbeiten Schwartzerdts ge

wertet werden, so empfiehlt es sich vor allem, seine Leitmotive

mit denen anderer verwandter Schriftsteller zu vergleichen. Wie

die voranstehenden Ausführungen haben erkennen lassen, war

es dem Verfasser nicht darum zu tun, seinen Lesern Unter

haltungsstoff zu liefem oder, woran man bei den historischen

Darstellungen denken könnte, geschichtliche Kenntnisse zu ver

mitteln, sondern er wollte si
e in der Religiosität und Sittlich

keit fördern. Mit dieser Tendenz steht Schwartzerdt nicht
vereinzelt da. Auch hat er viele Vorläufer und Nachfolger in

dem Stück, daß er die Geschichte wie ein Bilderbuch der Ethik

ansieht und aus der Geschichte Borbilder für das sittliche Handeln

zu gewinnen sucht. Beispielsweise gehört Melanchthon eben

falls in diese Kategorie.") Aber, während andere es darauf
absahen, als Schriftsteller größere Kreise zu beeinflussen, be

trachtete es Schwartzerdt als seine höchste und einzige Auf
gabe, mit seiner Feder seinen Landsleuten zu dienen. Darin

spiegelt sich wie die Liebe zu seiner Baterstadt, die der Ver

fasser gelegentlich betont"), so auch das Gefühl der Verant

wortlichkeit für seine Mitbürger wieder, zwei Eigenschaften, die

es gewiß berechtigt erscheinen lassen, wenn man den Schrift



126

steller Schwartzerdt als einen Lehrer und Erzieher Brettens

bezeichnet.

Der für die Tendenzschriftstellerei so gefährlichen Klippe,

die realen Verhältnisse zu schwarz zu malen, um auf diese

Weise ihre Ideale um so sicherer verwirklicht zu sehen, entgeht
der dem Optimismus ebenso wie dem Pessimismus abholde Wahr

heitssinn Schwartzerdts. Weit entfernt, sich in phantastische
und utopische Gedanken und Forderungen hineinzuträumen,

steckt der mitten im Leben stehende Mann seinen Landsleuten

durchweg erreichbare Ziele, Ziele, die die Reichen und Armen,

die Hohen und Niederen usw., kurz alle Brettener in gleicher

Weise angehen. Auch bei der Begründung seiner Darlegungen,

Bitten, Mahnungen und Warnungen verschmäht der Verfasser
Übertreibungen und gesuchte oder erkünstelte Beweise. So be

gnügt er sich bei der Warnung vor dem Kampf gegen das

Vaterland, das Entehrende einer solchen Handlungsweise hervor

zuheben.") Wäre nur sein gegen die Trunkenheit gerichtetes

vierzeiliges Gedicht") und nicht auch seine anderweitige Be

kämpfung dieses Lasters bekannt"), so könnte er sogar in den

Verdacht kommen, daß er dem bloßen Mtzlichkeitsstandpunkte

huldigte. Beschränkt er sich doch, vor der UnmSßigkeit im

Trinken unter Hinweis auf ihre üblen Folgen für die Vernunft,
den Verstand und die Sinne zu warnen. Wenn Schwartzerdt
die Geschichte in ausgedehntem Maße heranzieht, um auf seine
Landsleute erzieherisch einzuwirken, so kann allerdings ein neu

zeitlicher Historiker nicht immer seinen Urteilen beipflichten und

deshalb auch nicht seine daran geknüpften Schlüsse ohne weiteres

anerkennen. Beispielsweise is
t es eine einseitige Betrachtungs

weise, wenn er die Veranlassung zum Bauernkrieg in der Haupt

fache im Hochmut der Bauern sieht.") Allein sowohl bei diesem,
als auch bei ähnlichen schiefen Urteilen hat man mit der innersten

Überzeugung des Verfassers zu rechnen, der nur irrte, nicht
aber täuschen oder fälschen wollte.

Wahrhaftigkeit, Überzeugungstreue, Treuherzigkeit und

innere Wärme, sowie die Sorge für der geliebten Heimat zeitliche
und ewige Wohlfahrt verleihen den schriftstellerischen Erzeug



127

niffen Schwartzerdts ihr besonderes Gepräge und sichern ihnen
bleibenden Wert. Dazu kommt, daß der Brettener Schultheiß,

ohne es freilich zu wollen, mit seinen Arbeiten über die

Jahre 1504 und 1525 der Geschichtswissenschaft zu zwei wich
tigen Quellenschriften verholfen hat.

Ob Schwartzerdts schriftstellerische Tätigkeit bei seinen
Landsleuten die erwünschten Früchte zur Reife brachte? Der

Mangel an entsprechenden Nachrichten ermöglicht es nicht, diese
Frage zu beantworten. Indessen lassen die nach seinem Tod

entstandenen Abschriften seiner Arbeiten") wenigstens so viel

erkennen, daß seine Stimme noch im 17. Jahrhundert Be

achtung fand.

Vierte Abteilung.

Die Persönlichkeit.

Je schwerer das Lob wiegt, das Melanchthon seinem
Bruder spendete'), desto mehr fühlt man sich gedrungen, das

Urteil der brüderlichen Liebe auf seine Berechtigung zu prüfen.

Indessen sind einer solchen Prüfung Schranken gezogen. Wünschte
man nämlich zur Gewinnung eines objektiven Urteils über

die Persönlichkeit Schwartzerdts in erster Linie eine größere

Anzahl von Leuten, die lange Zeit mit ihm umgingen und

Zeugen seines Handels und Wandels waren, befragen zu
können, so fehlt es an derartigen Gewährsmännern völlig.

Alles, was an Angaben von Augenzeugen bekannt ist, beschränkt

sich auf die kurzen Bemerkungen der beiden Gelehrten Joachim
Camerarius und Jakob Micyllus. Jener hebt hervor,
daß Schwartzerdt in seiner Vaterstadt hervorragende Ehren
erlangte und Bretten sich am meisten auf den Rat und die

Hilfe dieses seines langjährigen Schultheißen verließ.*) Dieser

weist darauf hin, daß Schwartzerdt den ersten Platz unter

seinen Mitbürgern einnahm.') Unter solchen Umständen bleibt

nichts übrig, als für die Kennzeichnung der Persönlichkeit des
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Melanchthonbruders sein eigenes Zeugnis in ausgedehntem

Maße heranzuziehen. Ein derartiges Verfahren schließt gewiß
in vielen Fällen die Gefahr in sich, daß man zu einem Bilde

gelangt, das der Wirklichkeit nicht ganz entspricht; allein bei

Schwartzerdt hat man dämm ein Recht, seine Worte, als

Ausfluß seiner innersten Überzeugung und mit seiner Handlungs

weise in Einklang stehend, in Anspruch zu nehmen, weil er ja

seine für unfern Zweck vornehmlich in Betracht kommenden

literarischen Erzeugnisse nicht für Fremde, sondern für seine
Landsleute schrieb. Wie hätte er es aber wagen können,

diesen bittend, ermahnend, warnend und strafend gegenüber

zutreten, wenn sein eigener Handel und Wandel nicht hinter

seinen Worten gestanden hätte? Und welcher Aufnahme wäre

wohl sein Tadel solcher Leute, die anders tun, als si
e reden,

begegnet, falls er selbst dieser Klasse angehört hätte?*) Leider

reichen aber auch die Selbstaussagen Schwartzerdts lange

nicht aus, um seine Persönlichkeit nach allen Seiten zu kenn

zeichnen.

Drängt Schwartzerdts verwandtschaftliches Verhältnis zu
Melanchthon zunächst die Frage auf, wie er sich zur Refor
mation stellte, so is

t

zu bemerken, daß er ihr mit seinem ganzen

Herzen anhing. In einem seiner Gedichte ruft er Deutschland
zum Dank gegen Gott auf für die Männer, die es durch ihre

Lehre aus der Abgötterei zu Christus geführt haben, und ver

bindet damit die ernste Mahnung zum rechten Glauben und

zum Festhalten am Evangelium. °) Der Sieg der Reformation
in der Kurpfalz unter Ott Heinrich und die Ausbreitung
des Evangeliums in Italien und Spanien durch die Soldaten,
die im Schmalkaldischen Krieg mit Luthers Lehre bekannt
geworden waren, in England unter der Königin Elisabeth
und in Frankreich seit 1561 erfüllt Schwartzerdt mit großer

Freude. Dabei bezeichnet er als des göttlichen Wortes Art,

daß es, wenn man es vertilgen will, erst recht hervorbricht
und wächst. °) Dagegen hält er mit Ausdrücken des Mißfallens,
Unwillens usw. gegenüber den vielerlei Versuchen, mit offener
Gewalt und anderen Mitteln das Werk der Reformation aus
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zurotten oder doch zu schädigen, nicht zurück. So erkennt er
im Nachlassen des Sonnenlichtes in den Tagen der Schlacht
bei Mühlberg ein Zeichen des Zornes Gottes über diejenigen,
die das Evangelium vertilgen wollten.'') Bei der Erwähnung
des Todes Heinrichs II. von Frankreich verzeichnet er die
Meinung vieler Leute, daß Gott dem Leben des Königs dämm

ein frühzeitiges Ziel gesetzt habe, weil dieser das Papsttum
wider das Evangelium zu erhalten plante. °) In dem Interim
beklagt der Brettener Schultheiß eine empfindliche Niederlage

des Protestantismus: das Papsttum erlebte einen neuen Auf
schwung, während dagegen Luthers Lehre wieder unter die
Bank wandern mußte.") Bei dem Wormser Kolloquium 1557

vermißt er den guten Willen der „Papisten".") Ferner begrüßt

Schwartzerdt zwar anläßlich der Stuhlbesteigung Pius' IV.
den neuen Papst ebenso wie den neuen Trierer Erzbischof

Johann von der Leyen mit einem treuherzigen Segenswunsch,
aber das Papsttum selbst lehnt er entschieden ab, wie seine
Ausdrücke des Papstes Tand, Phantasie und Tyrannei beweisen. ")
Allein so rückhaltlos er sich auch gegen das Papsttum erklärt,

so widerstreben doch seiner milden Art eigentliche Ausfälle
gegen die römische Kirche und ihr Oberhaupt.

Angesichts der ja fraglos außergewöhnlich hohen Verdienste

Melanchthons um die Reformation und des Strebens der
Philippisten, ihren Meister über Luther zu stellen könnte
man sich füglich nicht wundem, wenn Schwartzerdt den Lehrer
Deutschlands überschätzt und den Propheten der Deutschen unter

schätzt hätte. Indessen ließ er sich weder durch seine brüderliche

Liebe, noch durch die zeitweise Verstimmung Melanchthons
über Luther zu solcher Einseitigkeit verleiten. Zwar machten
1544 des Bmders Klagen auf ihn in dem Maße Eindruck, daß
er diesem riet, Wittenberg zu verlassen, und Luthers Tod in

seiner Reimchronik nur mit einer Zeile buchte"), aber dadurch
wurde sein Blick für die einzigartige Bedeutung Luthers keines
wegs auf die Dauer getrübt. Erwähnt er doch in seinen

Schriften öfters dessen Namen und „Lehre", und zwar in einer

Weise, die keinen Zweifel läßt, daß für ihn Luther der Re-
Ntl. Müller, Georg Schmarjndt. 9
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formator und seine Lehre die Reformation war.") Diese häufige
Erwähnung Luthers und seines Werkes muß um so mehr auf^
fallen, als Schwartzerdt in seinen für die Öffentlichkeit be

stimmten literarischen Arbeiten Melanchthons nur zweimal
gedenkt.") Noch mehr als die hier sich äußernde innere Un

befangenheit mag die Tatsache überraschen, daß der Brettener

Schultheiß zu den strengen Lutheranern der Kurpfalz zählte.
Als der zum Zwinglianismus und Calvinismus neigende kur

fürstliche Sekretär Stephan Zirler 1556 bei der Kirchenvisi
tation verwendet werden sollte, tadelte Schwartzerdt diesen
Plan.") Ließ er dabei die Rücksicht auf den einflußreichen nach
maligen Gatten seiner Enkelin Sabina Hügel in den Hinter
grund treten"), so trug seine innere Selbstständigkeit und Über

zeugungstreue den Sieg sogar auch über die Liebe zu seinem
Bruder davon. Denn als strenger Lutheraner war er natürlich

nicht nur ein Gegner der pfälzischen Calvinisten, sondem auch
der auf Melanchthon schwörenden pfälzischen Philippisten.

Schwartzerdt erfüllte der Übertritt seines Kurfürsten Fried
rich III. und der pfälzischen Kirche zum Calvinismus mit großein
Schmerz und tiefgehender Unzufriedenheit. In der Calvinisierung
der Kurpfalz sieht das Werk ehrgeiziger Neuerer, die den Weg
der Wahrheit umkehren, die heilige Schrift nach ihrer Weisheit
zwingen und den gemeinen Mann verführen, und meint, Gottes

Strafe werde solchem Tun auf dem Fuße folgen.")

Daß jedoch Schwartzerdt nicht nach der Unart des Gnesio-

luthertums die Lehre auf Kosten des Lebens betonte, zeigt schon

seine Weise, das Buch der Bücher zu lesen. Er beschäftigte

sich gerne und häufig mit der Bibel. Auf zahlreiche biblische
Stellen nimmt er in seinen Schriften Bezug. Dabei berück

sichtigt er nicht etwa nur die sog. Kraftstellen, sondem auch

seltener gelesene Bücher, so das Buch Esther und die Makla-

bäerbücher.") Aber noch mehr als seine Bertrautkeit mit

der Bibel verdient die Art seines Schriftstudiums Beachtung.
Er sucht und forscht in seinem Bibelbuch nach der Anleitung
des Paulus Röm. 15,4 und 1. Kor. 10,11, um sich von dem

Worte Gottes lehren, unterweisen, ermahnen usw. zu lasten.")
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Solchem Schriftstudium gemäß legt er den Nachdruck auf das

christlich-sittliche Leben.

Kommt im Leben des Christen als das tiefste und innerste
Motiv die Dankbarkeit gegen den gnädigen und barmherzigen

Gott in Betracht, so ist ein hervorstechender Zug inSchwartzerdts
Charakterbild, daß er nicht müde wird, Gott für seine Gaben

und Wohltaten unter Lob und Preis zu danken und andere zu
gleicher Dankbarkeit zu ermuntem. Me ein großer Dankpsalm
mutet den Leser die Erzählung von dem Sturz und der Be

wahrung des dreijährigen Kindes an.") Auch sonst löst Gottes
Walten im Reiche der Natur und der Gnade bei Schwartzerdt

zahlreiche Äußerungen der Dankbarkeit, der Anbetung und des

unbegrenzten Vertrauens aus. Um nur einige Beispiele zu
nennen, so gedenkt er unter Lob und Dank gegen Gott der

Väter der Kirchenreformation und der Errettung Brettens aus

den Gefahren der Jahre 1504 und 1525, daneben aber auch
des guten Weins, der 1558 wuchs, und der reichen Eichelernte,

die im Hungerjahr 1561 den Menschen zur Sättigung diente.")

Indessen Schwartzerdts Christentum kennt nicht bloß den
gütigen, barmherzigen und gnädigen Gott, sondern auch den

heiligen und gerechten Gott, der die Sünde haßt und straft. Auf
den Zom Gottes und die göttlichen Strafgerichte weist er seine

Leser häufig hin. In Markgraf Albrecht Alcibiades sieht
er eine Zuchtrute, mit der Gott die Sünde rächte, und in dessen

schließlicher Niederlage ein Exempel dafür, daß Gott keinen

Frevel ungestraft läßt.")
Je mehr der Gottesgedanke die Religiosität und Sittlich«

keit Schwartzerdts erfüllte, desto mehr bekämpfte er alles un»

göttliche Wesen. Die Sünden, vor denen er besonders häufig

und nachdrücklich warnt, sind der Hochmut, der Eigennutz und

die Untreue. Vom Hochmut bemerkt er: „Hochmuth gar

selten die leng besteet" und: „Hochmut nimmer gut thut""),
und in dieser Sünde erblickt er die eigentliche Ursache des

Bauernkrieges"). Der Eigennutz verdrängt die Treue und Liebe

und bewirkt Zank und Hader.") Eigennutz und Untreue sind

nach Schwartzerdts Uberzeugung die Sünden, die die Feinde
9«
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der Kurpfalz im Jahre 1504 zu den Waffen greifen ließen.'')
Weit entfernt freilich, sich nur in allgemeinen Sentenzen zu be

wegen und Sünden, die sich in vergangenen Tagen geltend

machten, zu erwähnen, geißelt der Brettener Schultheiß auch

zwei in deutschen Landen eingerissene besondere Sünden, den

Mißbrauch des Namens Gottes durch Fluchen und Schwören
und die Unmäßigkeit im Trinken.")

Darf man nach den eingangs gemachten Bemerkungen

überzeugt sein, daß der Mann, der seine Mitbürger vor Sünden

und Lastern warnte, von seinen Worten nur dann eine Wirkung

sich versprechen konnte, wenn er auf anderen Wegen als auf den

von ihm beanstandeten und getadelten wandelte, so hat man in

Schw artzerdt einen Christen zu erkennen, der sich durch Demut,

Uneigennützigkeit, Treue, Liebe, Friedfertigkeit auszeichnete und

den Namen und die Gaben Gottes heilig hielt. Nahe liegt es

ferner, in den Borzügen, die der Brettener Schultheiß an

seinen Helden rühmt, Seiten seines eigenen Wesens zu erkennen.

Das gilt insbesondere von den Eigenschaften, die er mit einer

gewissen Regelmäßigkeit oder doch häufiger nennt und preist.

Dahin gehören die Frömmigkeit, die er jedoch nicht im Sinne
von Religiosität, sondern von Bravheit, Tüchtigkeit u. dgl. faßt'"),
die Gottesfurcht'«), die Güte'«) und die Milde.") Daß
Schwartzerdt auch die beiden zuletzt genannten Tugenden

zierten, kann um so weniger bezweifelt werden, als ihn die

Liebe zu Friede und Einigkeit beseelte. Er war ein Feind von
Krieg und Blutvergießen") und vermied gleich seinem Bater
und Bruder, sein Recht vor Gericht zu suchen"). Um bei

seinen Landsleuten Friede und Einigkeit zu fördern, gab er

ihnen die goldenen Lebensregeln: „Dein Mündt bewar, redt

mit bedacht; Dan vnnütz redt baldt schaden bracht. Vnd

blaß nit als, das dich nit brent! Vor ansang betracht mit

fleiß das endt!"") Wollte jemand aber aus diesen Worten
den Rat zu einer Vorsicht, die den Frieden auch unter Dran»

gäbe der Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu erkaufen bereit ist,

herauslesen, so wäre darauf hinzuweisen, daß Schwartzerdt
die Prediger, die die Wahrheit nicht frei heraussagen, scharf tadelt.")
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Von der Milde Schwartzerdts und zugleich von seiner
Dienstfertigkeit gibt auch ein Schreiben Zeugnis, das er, als

„Beuelchhaber" der Frauen Margarete und Anna von Fle
hingen, samt Jakob Resch, dem Pfarrer zu Bretten, und

Leonhard Maler, dem Stadtschreiber daselbst, usw., am
25. Januar 1536 oder kurz vorher an die Räte des Herzogs

Ulrich von Württemberg richtete und, weil sein Name an

erster Stelle steht, wahrscheinlich auch abfaßte.^) Denn dieser
Brief legt Fürbitte ein für zwei Leute, die im Verdacht standen,

ihren Bruder, einen Wiedertäufer, aus dem Gefängnis befreit

zu haben.'") Wohl nennen Schwartzerdt und die anderen ge
nannten Männer den Täufer einen „jrrigen" und sprechen von

feinem Irrtum, aber sowohl diese Ausdrücke, als auch die Für
bitte für die angeblichen Helfershelfer beweisen zur Genüge, daß

Schwartzerdt über das Wiedertäufertum nicht so schroff ur»

teilte wie beispielsweise Melanchthon.
Von den verschiedenen Zügen des Charakterbildes

Schwartzerdts treten in den erhaltenen Quellen am un

mittelbarsten und deutlichsten diejenigen hervor, die ihn als

Bruder, Beamten, Heimats- und Vaterlandsfreund zeigen.

Soweit sein Verhältnis zu seinem Bruder in Betracht kommt,

braucht hier nur an die früheren Darlegungen erinnert zu

werden.") Danach umschlang das Band inniger Liebe das

Bruderpaar, so daß es in dauerndem Gedankenaustausch blieb,

Freud und Leid treulich miteinander teilte und in materiellen

und geistigen Dingen gegenseitig sich förderte. Aber wie rechte

Familienliebe nur da gedeiht, wo die Individualität in ihrer

Eigentümlichkeit anerkannt und die Freiheit der eigenen Uber

zeugung gestattet wird, so is
t es für Schwartzerdts Bruder

liebe charakteristisch, daß er in manchen theologischen und kirch

lichen Fragen anders dachte und handelte als Melanchthon
und die Partei der Philippisten. Auch hinsichtlich der Be
tätigung Schwartzerdts als Beamter kann an dieser Stelle

füglich auf die frühere Darstellung verwiesen werden.") Der

Schultheiß und Keller leistete seinem Landesherrn, der

Stadt und dem Amt Bretten lange und wichtige Dienste.
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Indessen mehr als diese und ihre Erfolge verdienen die Grund

sätze Beachtung, mit denen er seine amtlichen Aufgaben und

Pflichten zu genügen bedacht war. Will man si
e

kurz zusammen»

fassen, so richteten si
e

sich nach Melanchthons Rat: „Diene
dem Beruf und laß dich weder durch Ungeduld, noch durch
Verzweiflung entmutigen"").

Zur bürgerlichen Tugend Schwartzerdts übergehend,

hebe ic
h

zunächst sein Verhältnis zu dem kleineren Gemein«

wesen, in dem er lebte, zu seiner Vaterstadt oder, wie er es zu
nennen pflegte, zu seinem Vaterland"), hervor. Er liebte

Bretten, wie nur irgend jemand seine Heimat lieben kann.

Freilich galt diese Liebe nicht ausschließlich und nicht in erster
Linie dem Ort, wo seine Wege stand, wo er in seiner
Kindheit von Vater und Mutter tiefe Eindrücke fürs Leben

empfing, mit seinem Bruder lernte und spielte, und wo ihm
als Mann häusliches Glück, reichliches Auskommen und eine

angesehene Lebensstellung beschert waren usw. Auch is
t

seine

Heimatsliebe nicht wie bei Melanchthon durch die Natur-
eindrücke, etwa durch die Freude an den Feldem, Wiesen und

Wäldern, die Bretten malerisch umkränzen, bedingt.") Denn ein

solches Bretten is
t nirgends von ihm in seinen Schriften er»

wähnt. Vielmehr stehen im Vordergmnde seiner Heimatsliebe
die Stadt, die 1504 und 1525 durch ihre Treue sich auszeichnete,
und die Nachkommen der Patrioten jener Zeit. Die Haltung

Brettens im bayrischen Erbfolgekriege schilderte ja Schwartzerdt,
als er die Frage des pfälzischen Prinzen, was der Vorort des

Kraichgaus für eine Stadt sei, beantwortete, nicht etwa ver

breitete er sich, was wohl der Pfalzgraf Christoph erwartet

haben mochte, über die örtlichen Verhältnisse seiner Vaterstadt
im Jahre 1561. In der gleichen Weise wie die Geschichte von
der Belagerung Brettens zeigt die Nachricht von dem Bauern

krieg die Heimatsliebe Schwartzerdts in der ruhmvollen Ver

gangenheit seiner Vaterstadt verankert. Aber diese Liebe haftete

nicht an der Vergangenheit, sondern umfaßte auch die Gegen

wart und Zukunft, die Zeitgenossen und die kommenden Ge

schlechter. Aus „lauter Lieb" zu der Stadt Bretten verfaßte
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der vielbeschäftigte Mann nach seiner eigenen Aussage das

zuletzt genannte Werk"), und nicht dieses allein. Aus der

nämlichen Quelle entsprang vielmehr seine gesamte Schrift-
stellerei, die, wie früher im einzelnen ausgeführt wurde"), mit
und ohne Anlehnung an die Geschichte das Ziel verfolgte,
Bretten zu wahrer Religiosität und Sittlichkeit zu erziehen.
Wirkte sich die bürgerliche Tugend Schwartzerdts in

seiner Sorge für das Gemeinwohl Brettens nach der sozialen
Seite aus, so is

t

hinsichtlich der politischen Seite dieser Tugend

zu bemerken, daß der Brettener Schultheiß nicht nur ein ge

treuer Untertan seiner Landesobrigkeit, sondern auch ein dankbarer

Bewunderer des pfälzischen Fürstenhauses war. Wo er nur

immer in seiner Reimchronik Mitglieder dieses Hauses erwähnt,

versäumt er es kaum, ihnen Lob zu spenden. Von dem

1544 verstorbenen Kurfürsten Ludwig V. rühmt er: „Sein
gemüth zu friedt vnd einigkeit Altzeit von hertzen war bereit".")

Friedrich II. wird von ihm begrüßt als „Ein alt, frommer,
gantz güetiger Herr""), und ihm widmet er den Nachruf: „Er
war ein Churfürst fromb, milt vnd gerecht, Des rühment in

baide, ritter vnd knecht. Sein landt vnd leüth hielt er in
fridt, Seins aigens leibs verschont er nit, Damit er als zum besten
wandt."") Die kurfürstliche Witwe Dorothea belobt Schwartz-
erdt wegen der treuen Pflege ihres Gemahls: „Des tregt si

e

billich der ehren cron".") Ott Heinrich bezeichnet er als

„Ein verstendigen, gottsförchtig, fromen man", Friedrich III.
als „gütig vnd from", und als einen Fürsten ohne „Pracht,

noch hochmuth".") Seine Meinung über alle Wittelsbachischen
Pfalzgrafen faßt er in das Wort zusammen: „Bnder ihn is

t nie

kein tyran gesein, So langt das gefchlecht je hat gewehrt". ""
)

Angesichts solcher und ähnlicher Urteile kann man sich kaum

eines Lächelns erwehren, aber man würde Schwartzerdt

unrecht tun, wenn man ihn einen Enthusiasten oder gar einen

Schmeichler schelten wollte. Seine zum Teil schiefen und

falschen Urteile über die pfälzischen Wittelsbacher sind ähnlich
zu werten wie die Meinung Luthers, Melanchthons u.a.
über Karl V. Treuherzigkeit und rückhaltlose Unterordnung



136

unter die von Gott gesetzte Obrigkeit hielten ihre Augen, so

daß si
e

nicht die nackte Wirklichkeit erkannten. Dazu kam noch

bei Schwartzerdt und seinem Bruder, daß si
e

ihre fast

schwärmerische Liebe zu dem heimatlichen Fürstenhaus von ihren

Großeltern und Eltern ererbt hatten.") Seiner treuen Hingabe

an die Landesobrigkeit entsprechend, wurde Schwartzerdt nicht
müde, seine Mitbürger zu gleichem Tun zu ermahnen. Ja,
eine Hauptaufgabe seiner literarischen Tätigkeit sah er gerade

in der Erziehung der Brettener zu willigem Gehorsam und

unverbrüchlicher Treue gegen den Landesherrn, wie die Be

sprechung seiner Schriften im einzelnen hat erkennen lassen.
Gegenüber den Ruhmestiteln, die Schwartzerdt den pfäl

zischen Wittelsbachern beilegt und den anerkennenden Worten,
die er dem sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich zollt"),
fällt es auf, daß er in seiner Reimchronik die Kaiser Karl V.
und Ferdinand I. zwar häufig erwähnt, aber in keiner Weise
durch Lob auszeichnet. In dieser Zurückhaltung wird man eine
Abneigung nicht sowohl gegen das Haus Habsburg und seine
im bayrischen Erbfolgekriege und sonst wider die pfälzischen

Interessen gerichtete Politik, als gegen die Gegner des Protestan
tismus zu erkennen haben. Irrig wäre dagegen die Annahme,
der Sohn der Pfalz sei so engherzig gewesen, daß ihm das

Verständnis und die Liebe für das Land, an dessen Spitze der

Kaiser stand, gefehlt habe. Denn es is
t

nicht seine engere

Heimat, sondern Deutschland, das Schwartzerdt in einem seiner

Gedichte zum Dank für die Reformation und zum Festhalten
an ihr aufruft.") Ferner eignet ihm ein feines Gefühl für

Deutschlands Größe und Ehre, wie sein im Rückblick auf den

Bauernkrieg niedergeschriebenes Wort beweist: „des haben wir

teütschen den spott zum schaden müßen empfangen".'") Ganz

deutlich tritt aber die deutsch-nationale Gesinnung des Brettener

Schultheißen da zutage, wo er auf den Erbfeind Deutschlands,

den „Frantzoß", mit seiner List und die „welschen Sitten" zu
sprechen kommt. °°)

Leider is
t es nur eine beschränkte Anzahl von Zügen im

Lebens- und Charakterbild Schwartzerdts, die nach Maßgabe der
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erhaltenen Quellen im vorangehenden beleuchtet werden konnte.

Indessen reicht si
e aus, um in dem Brettener Schultheißen einen

Mann zu erkennen, der zwar nicht wie sein Bruder den hell»

leuchtendsten Sternen der Geschichte zuzuzählen ist, der aber

weit mehr bedeutet als der sein Licht von der Sonne empfan»

gende Mond. Steht doch neben dem berühmten Vertreter des

Lehrstandes der hervorragende Vertreter des Nährstandes und in»

sonderheit neben dem Lehrer Deutschlands der Erzieher Brettens

nicht nur als eine originale, sondern auch als eine mindestens
ebenbürtige christliche Persönlichkeit. Wenn nämlich Melanch»

thon von seinem Bruder rühmt, daß er ihn an Tugend und

Charakter weit übertreffe"), so scheint dieses hohe Lob keines»

wegs übertrieben zu sein. Wenigstens vermag das kritische Auge

in den erhaltenen Zügen des Bildes Schwartzerdts keinen

störenden Fehler zu entdecken.



Anmerkungen.

Abkürzungen.

Abzugsrecht ^ Karlsruhe, General»Landesarchiv, Abzugs-Recht, Über Nach»
steuer im Amt Bretten 1S47— 1684.

Berainsammlung ^ Karlsruhe, General>Landesarchiv, Renovation vber das
ampt Bretheim 1540, Berainsammlung Nr. 1257.

O^raersrins — losokirai L«nsr»ü vits, ?Kilippi HlslsneKtKorü« nsr-
«t,ic>. Reo. tZe. ?K««Ior. Ltrobslins. IIals« 1777.

Oorpu« R«k. — Oorrms Kskorraatorum , ?Kilir>r>i AeIs«oKtd«Qis opers.
qnss «upsrsuilt omnia.

Dokumente und Urkunden ^ Bretten, Rathaus, Stadt Bretten, Samlung
Bon Documenten und Urkunden.

Hertzog OKrollioon ^Katis«. Edelsasser Cronick vnnd außfürliche be»
schreibung des vntern Elsasses . . . Durch den Ehrnvesten, Hochacht»
barn, Herrn Bernhart Hertzogen, dieser zeit Hanaw Liechtenbergischen
Amptmann zu Wördt. Gekuckt zu Straszburg, durch Bernhart
Jobin, Anno 1b9S (in Folio), 7—10. Buch S. 230-233.

Kirchengut ^ Karlsruhe, General»Landesarchiv, Bretten Coli., Bretten,
Kirchengut, St. Catharinä und St. Mchaelis Diaconat oder Pfründt»

Lagerbuch des Klosters Maulbronn
— Stuttgart, Geh. Haus» und Staats»

archiv, Repert. Religionssachen, Lagerbuch des Klosters Maulbronn,
Pflege Unteröwisheim 1560.

Landesherrlichkeit — Karlsruhe, General-Landesarchiv, Huldigung des Amts
Bretten unter Kf. Ott Heinrich 6s anno 155S. Landesherrlichkeit
1SS6—1658.

Leibesherrschaft und Leibeigenschaft
— Karlsruhe, General » Landesarchiv,

Leibesherrschaft und Leibeigenschaft, Ein Aktenband, die Kurpfälzischcn
Leibeigene, in und zum Amt Bretten gehörige usw. Ls««. XVI.

Mone ^ Ouellensammlung der badischen Landesgeschichte, herausgegeben
von F. I. Mone, 2. Bd.

Neuburger Collectaneen>Blatt — Neuburger Collectaneen»Blatt. Colleetaneen»
Blatt für die Geschichte Bayerns, insbesondere für die Geschichte der
Stadt Neuburg a, d. D. und des ehemaligen Herzogthums Neuburg,
bearbeitet von Mitgliedern des historischen Filial»Vereins zu Neuburg.

Schatzungsrecht — Karlsruhe, General»Landesarchiv, Badische Pfalzgrafschast,
Oberamt Bretten, Bretten, Schatzungsrecht .... 1523—1702.

Taufbuch — Bretten, evangelische Pfarrei, Taufbuch der Kirchen zu Brette»,
begonnen 1565.

Töpke-Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, be»
arbeitet und herausgegeben von Gustav Toepke.

Totenbuch ^ Bretten, evangelische Pfarrei, Ref. Taufbuch 1617—1723 und
Sterberegister 1620—1812.

Traubuch — Bretten, evangelische Pfarrei, Ehebuch der Kirchen zu Brett»
heim, begonnen 1565.



Erste Abteilung.

1. Kapitel.

Grstzeltern und Eltern (S. 1—18).

1. Vgl. Oorpus Ret. vol. X vol. 2SS, Lsrasrsrius p. 2.
2. Vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 3

S. L18 ff. Eine sichere Entscheidung is
t

freilich darum nicht möglich, weil

in dieser Liste die Familiennamen häufig fehlen. Vgl. daselbst S. 213 f.

3
. Vgl. Lorpris Keck. I. «., L»ra«r»rius I. «., Neues Archiv usw.

Bd. 1 S. 124, Bd. 3 S. 247 ff. u. S
.

4
. Uber die Heidelberger Schmiedezunft im Jahre 1439 vgl. Neues

Archiv usw. Bd. 3 S. 225 ff.

5
. Vgl. Os,rasr»rius I. o. z>. 12, auch Oorrms Reck. vol. IX

col. 1094.

6
. Vgl, O»rasrs,riu» I. o. p. 2.

7
.

Vgl. Oorpns «et. vol. X vol. 255.

8
. Vgl. ibiÄsra vol. XX eol. 535 sq., vol. XXIV vol. 493. vol.

XXV ool. 594.

9
. Vgl. ikiäem vol. X I. o.

10. Vgl. Viororvlt, Os 5«Karms ÜQger« ?kor2kemi«nsi, Os«>Is-
ruks« 1844. p. 7 arm. 17, Mone S. 1. Die Zeugmeister führten die
Aufsicht über die zum Geschütze gehörigen Gegenstände, die im Zeughause

aufbewahrt wurden. Vgl. Würdinger, Kriegsgeschichte von Bayern,
Franken, Pfalz und Schwaben von 1347 bis 1506 H. Bd. S. 402.

11. Vgl. Oorvus «eck. vol. VIII vol. 367. Hier bemerk Melanch»
thon, daß sein Bater 49 Jahre alt starb. Die Lesart „«mos 49" findet
sich auch in einer von mir verglichenen Handschrift der Stadtbibliothek zu
Zittau, die gute Abschriften enthält. Zwar is

t gewiß, daß Schwarherdt
am 27. Oktober 1503 starb (vgl. hernach Anm. 81), aber Melanch»
thon nennt in unserm Brief als Todesjahr 1507, und deshalb darf man

nicht ohne weiteres 1459 als Geburtsjahr bezeichnen.
12. Vgl. dazu und zum Folgenden, falls keine besondere Quelle an»

gegeben ist, Oorpr» Ksk. vol. X vol. 255 sqq.
13. Vgl. zu diesem Ausdruck Frey dal. Des Kaisers Maximilian I.

Turniere und Mummereien, herausgegeben von Quirin von Leitner,
S. XI,V f.

14. Vgl Oorpus Ret. vol. IX ool. 171.
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15. Über Merz vgl. Wendelin BSHeim, Meister der Waffen»
schmiedekunst vom XIV. bis ins XVIII. Jahrhundert S. 135 f.

16. Vgl. u. a. Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum
2. Bd. S. 2S4 ff.

17. Uber Grünewalt vgl. BSHeim a. a. O. S. 83 f.

18. Vgl. u. a. Strobel, KlsIsnoKtKonikuis S. 4, GehreS,
Brettens Kleine Chronik S. 7L.
Ig. «gl. Hertzog S. 23«.
2«. Vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg

Bd. 2 S. 74.
21. Uber die Einzelheiten vgl. Archiv für die Geschichte der Stadt

Heidelberg I. Jahresband S. 214 ff.

22. Wenn die Verfasser des „Kurzen Berichts" den „Herzog HanS
Friedrich, Churfürst in Sachsen" nennen, so beruht dies natürlich auf einer

Verwechslung mit Friedrich dem Weisen. Unter den von C. Gurlitt,
Archivalische Forschungen Heft 1 u. 2

, und Robert Bruck, Friedrich der
Weise als Förderer der Kunst, aufgeführten Künstlern und Kunsthandwerkern

fehlt Schwartzerdt.
23. Vgl. die Nachweise im Freydal. Den genauen Titel s. vor»

her Anm. 13.

24. Vgl. Oorpus Rsk. vol. X vol. 257.
25. Vgl. Lk.insrk.rius p. 3 sq.
26. Über die Einzelheiten und über die bildliche Darstellung des Tur»

niers vgl. Freydal S. I.VIII ff.

27. Vgl. Friedrich v. Weech, Das Reißbuch 1504. Die Borberei»
tungen der Kurpfalz zum bairischen Erbfolgekrieg.
28. Vgl. daselbst S. 7« ff.

29. Vgl. darüber Würdinger a. a. O. S. 397 ff.

3«. Zum Ausdruck vgl. daselbst S. 399.
31. Vgl. Oorpus Kok. I. o. vol. 2S7, (Zsmsrsrius p. 4.
32. Vgl. Würdinger a. a. O. S. 398, BSHeim a. a. O. S. 135.
33. Strobel, KlsI»noKtKovik.ns S. 5, und Schmidt, Melanchthon

S, 4 Anm. 4, sprechen von Monheim im Neuburgischen.
34. Vgl. Oorpus R«k. vol. IV vol. 116: .Mens pswr vensvo psrüt,

quoll 6s,tuiu putsdstur r«r ?^riclis patrsra."
35. Vgl. Würdinger a. a. O. S. 238 ff.

36. Vgl. daselbst S. 339.

37. Heutzutage heißt der Ort im Volksmunde Munshem. In diesem
Namen, sowie in den alten Munolfesheim, Munnesheim (vgl. Kunstdenk»
mäler im Großherzogtum Hessen, Kreis Worms S. 97) kann nicht wohl
das Monheim beiCamerarius erkannt werden. Auch von Monzernheim,
ehemals Monzinheim, Muntzensheim (vgl. a. a. O. S. IVO) muß man

absehen.
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38. Vgl. v. Weech a. a. O. S.21. Wenn hier die Stadt als Man»

hehm bezeichnet ist, so wird diese Schreibung auch sonst öfters angetroffen.

Vgl. Krieger, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden
2. Aufl. 2. Bd. SP. 139 f.
39. Vgl. über ihn Allgemeine Deutsche Biographie 4«. Bd. S. 9 f.
4«. Vgl. Oorvus «st. vol. IX «ol. 189.
41. Vgl. Oorpus K«k. vol. X vol. l9I, 260, TSpke 1. Bd. S. 481
42. Vgl. die Nachweise über das Geburtshaus Melanchthons in:

Nil. Müller, Festschrift zur Feier der Einweihung des Melcmchthon»
GedSchtnishauses zu Bretten S. 2 ff.

43. Nach dem Brettener Taufbuch wurde am 16. November 1571 ein

Sohn des Eberhard Reuter getauft, und nach dem dortigen Traubuch
hielt am 14. Januar 1572 Agnes, die Tochter des damals bereits ver»

storbenen Georg Reuter, Hochzeit.
44. Dies läßt das Brettener Traubuch erkennen.

45. Vgl. Mone S. 11.
46. Vgl. hernach S. 65.

47. Vgl. Mone a. a. O. — Nachdem bereits der voranstehende Text
gedruckt war, wurde ic

h

auf die nachstehende Urkunde aufmerksam. Sie be»

stätigt meine Annahme über den Beruf Reuters und bietet außerdem noch
einige nicht unwichtige Beiträge zu dessen Lebens» und Charakterbild dar.

„Wir Philips, von gots gnaden Pfaltzgraue By Rine, hertzog jnbeirn,
des heiligen Romischen Richß Ertzdruchses vnd kurfurst. Bekennen vnd thun

kunt offenbare mit diesem brieff, DaS wir vsf Hut datum vnsern Ampi»

man zu bretheim vnd lieben getruwen, Jorgen Goler von Rabens»
purg, eins vnd Ruterhansen, burger zu bretheim, anders teils jrer
jrrung eigner Person verHort haben, Wso das Ruterhans furbracht vnd
gemeent hat, er sy zu Pfleger des Spitals zu bretheim gekorn. Das Hab
vnser faut gehindert vnd gesagt, das jme sin ere vnd glimpff Kerum mocht,

vngeuerlich der wort glichen: ya, wo etwas zufielen wer, solt er spital»

meister sin. Am andern, so het er von zweyen burgern zu bretheim ein

anbringen entpfangen, die geHort haben sollen, er het vsf eym margk ein

groe tuch kaufst vnd das vnrecht oder felschlich gemessen, die selben er het

rechtfertigen, aber vnser faut jm das nit gestatten wollen, da durch jme

destemerer lumot zugezogen wurd. Nun mocht er das ern vnd glimpffs

Kalb vbel erliden. Dan er het sin manrecht vnd sich gehalten als ein bider»

man vnd mocht mit gericht vnd gemeyn zu bretheim erzugen, Das si
e

jne darfur Hilten, betl vns, den faut zu vndermisen, solche sin wort vnd

furnemen gein jme abzustellen vnd jnie rechts gegenn den zweyen zuge»

statten, die solchen lumden von jm vßgeben hetten. Dagegen vnser vogt

reden ließ, es wer gescheen, das die von bretheim Ruterhansen zu
Spital Pfleger gekorn vnd an funff hundert gülden, so er hinder jne ge»

legt, funfftzig gülden verhalten, biß er jme die mit recht angewonnen het,
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vnd dan, das er auch sins halßbands der geselschafft hinder jme der»

leuckelt, das er doch zulest gehabt vnd widdergeben: die beide stuck Helten

sich also erfunden vnd darvmb nit vngeursacht geret. Darzu gebure jme,

als amptman, in solche fachen zusehen, Das das arme Svitalhufz nit ver»

kurtzt wurd durch ein solchen, dem jnzunemen vnd vßzugeben geburte; von

der zweyer wegen, die jm anbracht, wes si
e geHort hetten, das strefflich

wer, die wern jm rechten nit schuldig, das zuuerantworten. Dan, so man

solche ding Hort, die strcfflich wern, brecht man die an ein Amptman;

tont der geschuldigt das wol verantworten, er wurd bester der straff
entlediget, jm darvß folgen mocht zc., getruwt, wes er gehandelt, het er

vrsach vnd jme auch amvts halb geburt, vnd brecht es auch an vns der

maß, was wir ferrer darin beschiden, des wer er gehorsam. Aber zuuer»
antworten die vrsach, ließ Ruterhans reden, der saut het jm funff
hundert gülden geben zubewarn vnd kurtz darvff zweyhundert vnd funff
vnd zwentzig gülden gefordert, die er jme gereicht. Des wer sin schriber
niclauS leiser bekentlich gewest vnd Jorgen das vnder äugen b

y

sinem

eidt gesagt, das hetten etlich edel vnd vnedel geHort. Da aber die sach zu

recht komen, wer er der rede etwas empsallen, nach dem aber nyman me

davon gewist het, wer Jorgen ein eidt erteilt. Damit het er die funfftzig
gülden behalten. DaS kund er nit gewenden, er het jm auch darvff die

vßgericht, hofft er, jm nit also zu vbel angelegt werden«. Vmb das halß»
banot mocht er jm zu, zyten zubehallen, geben han, Aber sin schriber es

vnder des gefordert vnd er gewont, er het es dem schriber wider geben.
Aber es wer by siner hußfrauwen bliben an sin wissen, die het das, als

bald red davon wurd, gemelt vnd Jorgen zugefugt, nit das es jm ver»
halten sin solt, er durfft solicher ding nit oben, von gnaden gots er konte

sich mit sinem gewerbe wol erneren als ein biedermcm; vnd, so jne die

zwen von bretheim durch ir anbringen jn den lumot bracht heilen v
ß

argem willen, jnschin, als gezwongen von Jorgen, so stunden si
e jm billich

zurecht, damit offenbar wurd, ob er der man wer, vnd getruwt wie vor.

Darzu Jorg reden ließ, Anfangs der zweyer burger, die het er erforst als
ein amptman, dem geburt, nach solchen mißHendeln zufragen, das die ge»

strafft wurden; wan er das anbracht, so het er dassin geton, vnd die armen

als anbringer nit schuldig, darvmb Hansen zu recht zusten. Bon der funfftzig

gülden wegen, der het er hundert vnd funff vnd siebentzig gefordert, die

het er jme geben vnd nit me, vnd sin schriber wer daby nit gewest, sunder
zukamen, da het Ruterhans zu jm gesagt, als sin schriber das selbs sagt:

ic
h

han dinem junckern da des hindergeleglen gelts zweyhundert vnd funff vnd

zwentzig gülden geben, des solt er jndenck bliben; vff solich sin wort het sin

schriber sich erkant, nit b
y

sinem eidt oder von sin selbs sehen Da het er gesagt:

so liegt ir beid, er hat mir nit me dan hundert vnd funss vnd siebentzig gülden

geben, Als auch die warheit wer, das recht wer jm auch erteilt, das het
er mit guter gewissen volfurt; mit dem halßbandt het es sich auch begeben,
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wie er gesagt, vnd Hans des auch Heß selbs belent het, sin hußfrauw het
es widdergeben, vnd gedrut wie vor, wan er stell, die straff vff vnsern be»

scheidt, die vns dan zugehört zc. Also nach beiderteil verhorung vnd für»
bringen wir an beide Partheien suchen lassen, die haben solch fach fry zu
vns gefielt vnd versprochen, wie wir si

e gutlich oder rechtlich darvmb ent»

scheiden, das es daby bliben vnd dem on Weigerung nachkamen werden

soll. Vff Solichs so entscheiden wir, das die egenanten Hendel sich zwuschen
Jorgen vnd Ruterhansen begeben han, dem selben Ruterhansen cm
ere vnd glimpff vnschedlich sin sollen, vnd, ob RuterhanS die zwen cm»
bringer des graen tuchs halb egemelter rechtfertigung nit vertragen wolte,

So sol jme, die mit recht furzunemen, vorbehalten sin, wie recht ist. Br»
kundt biß brieffs versigelt mitt vnserm anhangenden Sccret. Datum

Heidelberg vff mondag nach Sant Anthonien tag Anno domini Mille»
simo quadringentesimo Octuagesimo Nono."

Original, von Kanzleihand geschrieben. Pergamentblatt, hoch ro, 0,28,

breit ra 9,495, mit einem rc> 9,955 hohen Bug. An einem Pergamentstreifen
hängt das Wachssiegel des Kurfürsten. — Karlsruhe, General»Landesarchiv,
Urkunden 43/17.

48. Vgl. Mone S. 6.

49. Vgl. Nik. Müller a. a. O.
b«. Vgl. Mone S. 11. Visrorät I. «. p. 4 erwähnt, daß im Karls»

ruher General»Lcmdesarchiv litsrs« vorhanden seien, die das hohe Ansehen
und die große Wohlhabenheit Reuters beweisen. Auf meine Bitte hin
hatte die Archivverwaltung die Güte, Recherchen anzustellen, konnte aber

das von Vierordt erwähnte Material über Reuter nicht auffinden.
51. Vgl, Oorpus Ksk. vol. X cc>>. 2S8, <Zs,msr«,rius p. 2. Fälsch»

lich bezeichnen Hartfelder, Philipp Melanchthon S 4, Ellinger, Philipp
Melcmchthon S. öS, u. o, Reuter als Bürgermeister. Indessen spricht

OorpiiZ Keck. l. o. von seinem „Schultheißenamt" und Osmsrsrius I. o. von

seinem „prsskeoturas oppicU munus". Daß diese Bezeichnung auf das

Schultheißenamt geht, beweist z. B. lüorpu« Ksk. vol. VIII col. 2SS.
52. Vgl. Mone S, 7, 9. Demnach erweist sich die Angabe von

C. Schmidt. Melanchthon S. 4
,

daß Reuter 1504 Schultheiß war, als irrig.
53. Vgl. Mone S. 9ff.
54. Vgl. Visrorät 1. «. p. 6. Pflüger, Geschichte der Stadt

Pforzheim S. 165.

55. Merkwürdigerweise sagen die Verfasser des „Kurzen Berichts".
Veit Ortel und Camerarius nicht direkt aus, daß die Frau Reuters
und Großmutter Melanchthons eine Schwester Reuchlins war; und man
könnte auf Grund ihrer Angaben sogar auch versucht sein, zu meinen, daß

Reuchlin außer seiner mit Johann Reuter verheirateten Schwester
noch eine zweite hatte. In Betracht kommt der „Kurze Bericht" mit der
Stelle: „Dahin snach Pforzheim) ward Philippus zu Doctor Johann
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Reuchlins Schwester geschickt, die ihm mit Freundschaft verwandt war",
Vorpr» Ksk. vol. X vol. 253, Veit Ortel mit den Worten: „axu6 so-
rorsra Oovtoris ^«K»nnis (Zapnionis, oogn»tsin suam, «olloestur",
ibi6sra vol. 190, und Ok.rasrk.rius mit der Stelle: „Vivedsnt Ki »pucl
«ororem ^okannis KsnoKlini, <zuo<1 ^ue«1aiii o«lrn«,ti«llis nec«ssitu<1ilis
taruili»« illäs «orliuogsrsQtur^', O»rQerk.rius v. 9. Herbrand bemerkt
von Melanchthon: „Veincls vero e«Z portsin Hsrviniss, oni nomen
sst?kort?K«iiu, » pareiltibus «stmissus, udi »p«6 sororsin Oavni« >
r>is «oKnatsill viiit''. Vgl. Oorpus Rsk. I. o. «ol. 296. Diesen un»

deutlichen Angaben gegenüber is
t

zunächst festzuhalten, daß Reuchlin nach
dem Zeugnis Melanchthons nur eine einzige Schwester besaß, und David
ChytrSus den Melanchthon „sx sorors nsvatsin" des Reuchlin nennt.
Vgl. Oorpus Ksk. vol. XI o«I. 1001, OKvtrssus, Oratio in sokolk«
provillviki^iuro iuolvti cluoatus Ltiris« intro6u«ti«ne Kadit», 1674, Bl.
B. 7». Wenn freilich die Worte des ChytrSus auch die Annahme zu
lassen, Melanchthons Großmutter Schwartzerdt sei die SchwesterReuch»
lins gewesen, so gestatten die m. W, bisher noch nicht herangezogenen Worte

des Jakob Micyllus, 8vlvs,rura libri V (1S64) v. 142: „Sino, «suvu-
lins, tu» senior nspt« AelantKon ?rog«riuit natos, vi^nors olars,
üuos", keinen Zweifel mehr, daß Melanchthons Großmutter Reuter
wirklich die Schwester Reuchlins war. Die Aussagen des ChytrSus
und Micyllus fallen aber um so mehr ins Gewicht, als si

e beide nicht
nur Freunde Melanchthons, sondern auch seines Bruders waren und
der erste als Sohn des Pfarrers von Wenzingen und der zweite als Heidel»
berger Professor — sein Gedicht, dem die zitierten Verse entnommen

sind, zeigt das Nähere — Bretten und die Verhältnisse der Schwartz»
erdtschen Familie genau kannten. Mt diesen Darlegungen dürfte eine
empfindliche Lücke in der bisherigen Melanchthonforschung endlich beseitigt
und der Nachweis geliefert sein, daß Melanchthon Enkel der Elisabeth
Reuter, der einzigen Schwester Reuchlins, war.

56. Vgl. Os,illsrs,rius p. 6
,

9
.

57. Vgl. corpus »sk. vol. X o«I. 2S8.
58. Vgl. Oarosrarius p. 9. Nur insofem irrt Camerarius, als

er von Reuter sagt: „Svirensi «ollsKio «1 8. Oruoera prsekuit". Daß
Reuter Prior zum heiligen Grabe in Speyer war, dazu vgl. hernach
Anm. 61 und 63.

59. Auffallenderweise is
t

auch den hervorragenderen Melanchthon»

biographen die Verschiedenheit der Angaben der Verfasser des „Kurzen Be»

richts" und des Camerarius nicht aufgefallen. So kommt es denn auch,
daß Schmidt a. a. O. S. 5 und Hartfelder a. a. O. S. 5 den späteren
Speyerer Prior als Enkel des Kaufmanns Reuter bezeichnen und dessen
Enkel Johann und Schweikart gar nicht erwähnen.

60. Vgl. Töpke 1
.

Th. S, 384: „LuoKarius »svtsr 6e Lretueim
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Lpir. «lio«."; S. 385: „^oksnns8 Retter 6s LrstKsvro Zpir. öioo." Die
Namensform des letzteren kann nicht auffallen, da auch z. B. Hertz og
S. 230 den Kaufmann Reuter als Ritter bezeichnet.

61. Vgl. Kirchengut Bl. 4d f.
62. Vgl. z. B. Sanders, Wörterbuch der Deutschen Sprache

s. v. Vetter.

63. Vgl. die Akten des Klosters Denkendorf und die Güglinger Ur>
künde vom S. Mai 1527 im Geh. Haus» und Staatsarchiv zu Stuttgart.

Auf meine Anfrage hin hatte Herr Archivdirektor Dr. von Schneider
die Güte, mir diese Notizen mitzuteilen.

64. Im Jahre 1540 verliehen noch die Nachkommen der Stifter
Hauenhut die beiden Pfründen. Vgl. Berainsammlung Bl. 23b.

65. Vgl. hernach S. 209.
66. Vgl. die vorher Anm. 63 erwähnten Denkendorfer Akten.

67. Vgl. Osraersrius r>. 9, III, wonach Camerarius 1529 den
Melanchthon zu Speyer besuchte, und ^aoodi NiovIIi Lvlvsrom
libri V <1564) p. 356.

68. Vgl. Oorpus Rsk. vol. VII col. 796.
69. Vgl. hernach S. S3.
7«. Vgl. Hertzog S. 230: „Hans Ritters Tochter von Bretthen, die

starb 1529, jhres alters im jar 53".

71. Vgl. Oorpus Rsk. vol. X ool. 2S6, Osmsrarius 1. o. p. 2.
Danach is

t

auch der Druckfehler „1496" anstatt „1493" in Nil. Müller
a. a. O. S. 1 zu berichtigen.

72. Vgl. Oorpus Kek. I. «.

73. Vgl. ibiäsm vol. VIII «vi. 367.
74. Vgl. ibiäem vol. X «vi. 2S6.
75. Vgl. Hertzog S. 230. Ausführliches s. hernach S. 215.

76. Nach (Zsinsrarius p. S war Georg „avnis »«Ii prorsris qu«,-
tuor" jünger als sein Bruder Philipp. Danach is

t Hartfelder, ZurGe»
schichte des Bauernkrieges S. 15, zu korrigieren.

77. Vgl. Hertzog S. 232. Ausführliches s. hernach S.248 und 259.

78. Vgl. diesen Ausdruck bei Hertzog S. 230.
79. Z.B. erhielt Heinrich Roggenburger 1436 jährlich 110 Gulden

Lohn. Vgl. Würdinger a. a. O. S. 400.

80. Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F
. Bd. XIII

S. 169.
81. Die Angaben über die Todestage Reuters und SchwartzerdtS

schwanken. Nach dem „Kurzen Bericht", Oorzms «sk. vol. X vol. 2S8,
und Veit Ortels Leichenrede auf Melanchthon, ibiSsrn o«I. 189, starb
jener am 18. und dieser am 29. September 1508. Dagegen bezeichnet

Melanchthon dreimal als den Todestag seines Baters den 27. Oktober,
Ri>. Müller, Georg Schmartzirdt. 10
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wobei er zweimal allerdings 1507 als Todesjahr nennt. Vgl. Lorpns Keck,

vol. VIII ool. 367. vol. IX vol. 356, vol. XX col. 611. Daß jedoch nur
1508 in Betracht kommen kann, zeigt nicht bloß die Nachricht von dem vier»

jährigen Siechtum Schwartzerdts, Lorpus Kek. vol. X vol. 2S7, Osrns-
rs,riu» p. 5 „totuiu qua6i-jsllniuill", sondern auch der vorhin erwähnte
Schuldschein des Bischofs von Speyer. Mit ihrer Angabc, daß Reuter am
elften Tag vor Schwartzerdt starb, stimmen alle Gewährsmänner überein.
Vgl. Oorpns Keck, vol. X «ol. 189, 2S8, Csmersrius p. 4 sq.

82. Vgl. vorher Anm. 55. Ist dort der Nachweis geführt, daß die

Schwester Reuchlins, bei der Melanchthon in Pforzheim wohnte, seine
Großmutter war, so erhellt aus den daselbst zuerst zitierten Stellen und ihrem
Zusammenhang, daß Melanchthon und sein Bruder Georg schon bald

nach ihres Vaters Tod bei ihrer Großmutter sich aufhielten. Daß si
e mit

ihrer Großmutter nach Pforzheim zogen, oder daß die Großmutter ihre
Enkel mit sich nahm, wird zwar auch von der neueren Melanchthonforschung,

soviel ic
h

sehe, allgemein behauptet, allein der „Kurze Bericht", wonach

Melanchthon zu ihr „geschickt" wurde, beweist doch, daß die Großmutter
schon vor ihren Enkeln in Pforzheim weilte. Vgl. Öorpus Keck, vol. X
ool. 258, auch «ol. 29Z. An der Angabe des „Kurzen Berichts" muß aber
um so mehr festgehalten werden, als Camerarius und Ortel nicht die
Übersiedelung Melanchthons nach Pforzheim, sondern nur seinen dortigen

Aufenthalt erwähnen.
83. Vgl. Oorpus Reck. vol. I ool. 33.
84. Vgl. ibiäeill vol. XI ool. 1001.
85. Vgl. vorher Anm. 82.

86. Vgl. Oalusrariu» p. ö.
87. Vgl. u. a. Schmidt a. a. O. S, 104, Hartfelder in: Studien

der evangelisch»protestantischen Geistlichen des Großherzogthums Baden

8
. Jahrg. S. 1l3.

88. Vgl. Klunzinger, Urkundliche Geschichte der vormaligen Eiste»
zienser>Abtei Maulbronn S. 31 ff

.

89. Vgl. daselbst S. 31: „Jung jacob rackinbrot fsivZ, katharina kolbin,

sein elich husfraw".
9«. Vgl. Hertzog S. 233.
91. «gl. daselbst.
92. Vgl. daselbst. Über das Stift Neuburg vgl. Sillib in: Neues

Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. V S. 167 ff., Bd. VI
S. 1 ff.

93. Vgl. Osmsrarius p. ö.
94. Vgl Corpus Rek. vol. I vol. ISO sq.
95. Vgl. u. a. ibidera.

96. Vgl. hernach S. 36, 239, 241.
97. Vgl. Hertzog S. 233.
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98. Vgl. Mone S. 9, 15, Neuburger Collectaneen. Blatt 43. Jahrg.
S. L3, Berainsammlung Bl. 57» und vorher Anm. 42.

99. Vgl. Hertzog S. 23«, Klunzinger a. a. O. S. 31 und her.
nach S. 31.
1«0. Vgl. Töpke 1. Th. S. 435.
101. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt a. a. O.

102 Vgl. csmerarius p. 5.
103. Vgl. Neuburger Collectaneen»Blatt a. a. O.

104. Vgl. daselbst S. 21 ff.

105. Vgl. Klunzinger a a. O. S. 31f.
106. Vgl. hernach S. 204 f.

.
107. Vgl. Klunzinger a. a. O. S. 31. Vgl. über ihn auch her«

nach S. 54. 56, 63, 274.
108. Vgl. Klunzinger a. a. O. S. 32,
109. Vgl. über ihn hernach S. 38, 276.
11«. Vgl. Hertzog S. 233.
111. Vgl. Oorpus «sk. vol. I col. 10S2. Der Brief is

t

nach dem

Original am 24. Juli 1529 geschrieben.
112. Vgl. Klunzinger a. a. O.

2
. Kapitel.

Erziehung und Unterricht (S. 19—31).

1
. Vgl, dazu auch corpus «ek. vol. X vol. 189. 253.

2
. Vgl. Oorpus Kek. vol. VIII col. 367. vol. XXIV o«I. 677.

3
. Vgl. idickero. vol. VIII «ol. 367. Aufzer an dieser und der vor»

her Anm. 2 zitierten Stelle is
t von Melanchthon noch Bezug auf Er»

Zählungen seines Baiers genommen u. a. Ix>«orura oororauviura «olle«,

tanea: ^ loksnns Klariii« psr raultos Kunos, pleraous tum ex I«otio-
uibus V. ?Kilippi KlelsovKtKouis . . . excerpts, . . . 1564 LI. KK b

<?. 114).

4
. Vgl. Corpus Kek. vol. VI «ol. 71«. vol. IX «ol. 171. vol. X

«ol. 189, 256, c»rasr»rius p. 2 sq., 5
,

5
. Vgl. Ooi-pus Rsk. vol. IX «ol. 171.

6
. Vgl. idiSem vol. X ool. 189, 256, 296. c»ruerariu»p. 5.

7
.

Vgl. corpus «ek. vol. XXV vol. 464. vol. X col. 669. Strobel,
NelsuoKtKonisna S. 7 Anm. In diesem oft, gewöhnlich aber falsch
zitierten Sprichwort is

t

„ereren" — erackern, ex«-»re. Vgl. Grimm,

Deutsches Wörterbuch 3
. Bd. SP. 787.

8
. Vgl. corpus «ek. vol. XX «ol. 549. Auch ..Jung schon genug"
wird als eines ihrer Lieblingsworle bezeichnet. Vgl. Strobel a. a. O.

9. Vgl. zu diesem von Melanchthon wiederholt angeführten Wort
corpus «sk. vol. XXIV «ol 263, 528. 539. vol. XXV ool. 268 sq. Auch

1«*
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dieses Wort wird Melanchthons Mutter in den Mund gelegt. Vgl.
Strobel a, a. O

10. Vgl. ibiSera vol. XXV vol. SS7.
11. Vgl. hernach S, 31.
12. Diese Schule scheint keine Kirchen», sondem eine Stadtschule ge»

wesen zu sein. Wenigstens wurde der „Schulmeister" um 1540 von den

kurfürstlichen Amtleuten und den stadtischen Behörden bestellt. Vgl.

Berainsammlung Bl. 18».
13. Über diese Seuche vgl. u. a. Pflüger a. a. O. S. 202 ff.,

Bierordt, Geschichte der evangelischen Kirche in dem Großherzogthum
Baden 2. Band S. 98 f. Anm. 2. Hier wird auch darauf hingewiesen,
wie gerade die schweizerischen Landsknechte zur Verbreitung der Lustseuche
beitrugen, und daß unter der Besahung Brettens 1S«4 viele schweizerische
Söldner waren.

14. Vgl. Oorpus «st. vol. X ««I. 2S8, Laraerkrius p. 6. Über
das verwandtschaftliche Verhältnis der Mitschüler Melanchthons und

Schwartzerdts vgl. vorher S. 10ff.
15. Vgl. über ihn Visrorvit, De ^oksune llnger« «tor^Keraievsi,

1844, Pflüger a. a. O. S. 33« ff.

16. Vgl. Vier« rät I. o. p. 10.
17. Vgl. «orxms «eck. vol. IV vol. 716, vol. X vol. 2S8. vol. XXV

ool. 443 sq., Zeitschrift für Kirchengeschichte 4
. Bd, S. 327, «»rasrsrius

p. 7
. Es is
t unrichtig, wenn Hartfelder a. a. O. S. 5 behauptet: „Jeden»

falls aber ging der Unterricht (Ungers) über die Anfangsgründe und die

lateinische Sprache nicht hinaus". Denn die Tatsache, daß Melonchthon
hernach nicht einmal ein Jahr nötig hatte, um die Reife zum Besuch der
Universität zu erlangen, beweist doch, daß er in Bretten mehr als die An»

fangsgründe lernte.

18. Vgl. Schmidt a. a. O. S. 4, Hartfelder a. a. O. S. 4.

19. Vgl. «orpus «eck. vol. XXV ool. 448 so.., Zeitschrift für Kirchen»
geschichte a. a. O.

20. Vgl. Neuburger C?llectaneen»Blatt 42. Jahrg. S. öl.
21. Vgl. u. a. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts 2

.

Aufl.

1
. Bd. S. 20 f., Hartfelder a. a. O. S. 42«.

22. Vgl. u. a. Paulsen a. a. O. S. 21. Melanchthon sieht die
Anfangsgründe der lateinischen Grammatik schon für den „ersten Haufen"
vor. Vgl, Hartfelder a. a. O.

23. Vgl. «orpus «eck. vol. X eol. 2S8.
24. Vgl. u. a. Paulsen a. a. O. S. 17, 19, Hartfelder a, a. O.

S. 42« ff

25. Vgl. «orpus «eck. I. o.

26. Vgl. ibicksra vol. XXIV ool. 786.
27. Vgl. ibiüsru vol. VlII ool. 3S7.
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28. Vgl. vorher S, 14,
29. Vgl. Pflüger a. a. O. S. 193 ff.

30. Vgl. Osiilsrsriiis p
, 9
,

Lorpus Rek. vol. X «ol. 190.
31. Danach sind die Angaben Veit Ortels, wonach Melanchthon

zwei Jahre, sowie des „Kurtzen Berichts" und des Camerarius, wonach er
beinahe zwei Jahre in Pforzheim blieb, zu verbessern. Vgl. Oorpus
«ek. vol. X ool. 191. 269. <?ainsrg,riiis p. II. Wie selbst Hartfelder
a. a. O. S. 11 von einem dreijährigen Aufenthalt Melanchthons an der

Pforzheimer Schule reden kann, erscheint unbegreiflich.
32. Vgl. Töpke 1

.
Th. S. 472.

33. Vgl. über ihn Mgemeine Deutsche Biographie 34. Bd. S. 350 sf.

und die hier angeführte Literatur, Hermelink, Die Matrikeln der Uni»
versitSt Tübingen 1

. Bd. S. 176 und Anm.
34. Vgl. Oorxms »st. vol. X ool. 269.
35. Vgl. über ihn Allgemeine Deutsche Biographie 12. Bd. S. 405,

Hermelink a. a. O. S. 184 und Anm.
36. Vgl. S t e i f f , Der erste Buchdruck in Tübingen S. 84 f.

37. Vgl. Corpus «sk. vol. IV vol. 716, blslsnoktkon, ««.
sponsi« »cl soriptum «.noruiulsiii öslsotorruo. » «lor« socull6siio Oolouik«,

?rsn«kuröise 1643, LI. ^ij», Oamsrarius p. 8 sq.. Gegen diese Zeug»
nisse können die Angaben Veit Ortels und des „Kurzen Berichts", wonach
Hiltebrant Melanchthons Lehrer im Griechischen war, nicht aufkommen.
Vgl. Oorpus «ek. vol. X ool. 19«. 2S9. Dasselbe gilt von der freilich nicht
ganz deutlichen Bemerkung Herbrands. Vgl. ibiclein ool. 29S.

38. Vgl. Hermelink a. a. O., Steiff a. a. O. S. 13, 21 f. u. v,
39. Vgl. Visrorüt I. «. p. 12 sq.
40. Vgl. Oorxus Kek. vol. VIII ool. 8Z.
41. Die Priesterweihe Ungers fand nach Melanchthon 151S statt.

Vgl. Oorpus »ek. vol. XXV ool. 694.
42. Der Nachfolger Ungers in der Leitung der Pforzheimer Schule

wurde Johann Knoder. Vgl. Blätter für württembergische Kirchen»
geschichte 1

. Jahrg. 1886 S. 58.
43. Vgl. hernach S. 202 ff., 208 ff.

44. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 42. Jahrg. S. 23, 44.

45. Vgl. lZorpus «sk. vol. VIII ool. 83. vol. XXV ool. 448 sq.. 694.
46. Das Nähere werde ich in meinem bereits zum Teil gedruckten

„Melanchthons Wohn» und Sterbehaus zu Wittenberg" mitteilen.

47. Vgl. vorher Anm. 45.

48. Vgl. VisrorSt l. o.. v. 10.
49. Vgl. «orxus «ek. vol. XXV ool. 694.
50. Vgl. ibickem.

51. Hartfelder in: Historisches Taschenbuch 6
. Folge, 8
.

Jahrgang

(1389) S. 231 ff.



150

52. Vgl. über dieses Wort Sixt, Paul Eber S. 31.
53. Vgl. Neuburger CoNeclaneen-Blatt 42. Jahrgang S. 46, 56.
54. Bgl. Oarasrsrius p. 10. An das an sich noch in Betracht

kommende Jahr 1503 kann man darum nicht denken, weil die Namens»
önderung erfolgte, nachdem Melanchthon schon eine Zeitlang in Pforz»
heim die Schule besucht hatte. Da dieser, wie erwähnt, am 14. Oktober

1509 in Heidelberg immatrikuliert wurde, so läßt sich die Zeit der Namens»

önderung noch genauer, nämlich als in den ersten neun Monaten 1509 ge»

schehen, bestimmen.

55. Daß die Form Schwarzer: niemals begegnet, läßt die seit David

Friedrich Strauß vielverbreitete Meinung, Schwarzerd stehe mit den
Namen Weißert, Gelbert, Grauert usw. auf gleicher Linie, kaum

haltbar erscheinen. Vgl. Hartfelder, Melanchthon usm, S. 8 f. Auch
Melanchthons Oheim Johannes wird 1502 „Hans Swartzerd" be»
zeichnet, Bgl. Vierordt, I. «. p. 7 aruiot. 17.

56. Ich stelle aus gleichzeitigen handschriftlichen Quellen zusammen:
Suartzerd, so Melanchthon. Bgl. hernach S. 2«2f., 208, 210 —

Swartzerd, Vgl, Schatzungsrecht Bl. 49». — Schwartzerd. Vgl. Stuttgart,

Geh. Haus» und Staatsarchiv, Repertorium Religionssachen N. 36. 1. 5,

Fürbittschreiben Georg Schwartzerdts usw. 1536, Schatzungsrecht Bl. 51»,
60», 64», 69d, Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl, IIS», Landesherrlich»
keit Nr. 4, Berainsammlung Bl. 53», 62 d Lagerbuch des Klosters Maulbronn
Bl. 13d 17», 2«d 32», 38». 38d, 51», 51b gyd gzd 84d, 85», 88d, 89»
usw., Kirchengut Bl 4 d. — S ch w a r tz e r d t. Vgl. Schatzungsrecht Bl. 35 d, 36 »
48», Leibesherrschaft usw. Bl.9», 116», 134 d, 159», 170», Lagerbuch des

Klosters Maulbronn Bl. 52», 96». — Schwartzserdt. Bgl. Pfälzisches Kopial»

buch Neue Nr. 842 Bl.167».— Schwartzerdtt. Bgl.daselbst Bl.170», Leibes»

Herrschaft usw. Bl. 41». — Schwartzerde. Vgl. Landesherrlichkeit Nr. 25.

57. Vgl. Schatzungsrecht Bl.33d 65», 73d, 75d, Leibesherrschaft und
Leibeigenschaft Bl. 153 d i?1d Landesherrlichkeit Nr. 13, 19, Abzugsrecht
Bl. 3» und hernach S. 208. — Schatzungsrecht Bl. 65» f. auf dem Titelbild.

58. Vgl. <Z«,W«rariuL p. 3 srmot. k)
.

Die hier gegebene Be»

schreibung des Wappens is
t

fehlerhaft. Auf eine Anfrage bei dein !
. k. Adels»

archiv zu Wien nach der Erhaltung des Schwartzerdt ausgestellten Wappen»

briefs erhielt ic
h

zur Antwort, daß das Konzept eines Adels» oder Wappen»

briess dort nicht vorhanden ist. Über die Form und die Farben des Wap»

Pens s. auch hernach Anm. 59 und 60.

59. Vgl. Schatzungsrecht M 34, 65, 74, 75, Leibesherrschaft und Leib»
eigenschaft Bl. 172.
60. Siehe die Abbildung auf dem Titelbild und vgl. über das Wappen

Nil. Müller, Festschrift usw. S. 6 f. Der jüngere Georg Schwartzerdt
kann nicht der damalige Schultheiß, sondern nur sein gleichnamiger Sohn

sein. WZre es jener, so wäre es unbegreiflich, wie er, der damals unge»
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fähr S3 jährige, zur Unterscheidung von seinem ja schon 1503 verstorbenen
Vater als de» jüngeren sich bezeichnen sollte. — Nach gefl. Mitteilung des

H:rrn Pfarrer Münch in Weiszenburg i. E. kam bei der vor drei Jahren
erfolgten Niederlegung des Schwartzerdtschen Hauses am Marktplatz zu
Weißenburg i. E. eine Glasmalerei zum Vorschein, die das guterhaltene,

aber heraldisch nicht ganz genaue Wappen des nach Weißenburg ausge»
wanderten Georg Schwartzerdt mit der Inschrift: „Georg Schwartzerdt^
Burgenmeister Zu Wuhlenburg 1. 5. 9. 5. ^"darstellt. Das gut erhaltene
Stück wurde von mir auf dem Rachaus zu Weißenburg gesehen.

61. Ich verdanke diese Nachricht dem Herrn Direktor des k. k, Adels»

archivs zu Wien. Sein Gesuch begründete Schwartzerdt auch mit dem

Hinweis auf Andreas Hondorff, ?r«mvtuarwin sxsmvlorum, Historien
vnd Exempelbuch, wo der „Kurze Bericht" abgedruckt is

t. Vgl. die Ausg.

Leipzig 1530 Bl. 178>f.
62. Vgl. Hermelink a. a. O. S. 199. Über Peter Brun vgl.

Hermelin!, Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Reformation,
Index s. v. Bmn, Peter.

63. Am 25. Januar 1514. Vgl. Hermelink, Matrikeln S. 191 Anm.,
Oorpus Rst. vol. X vol. 297.

64. Vgl, Oorpus Rsk. vol. I vol. S sq.
65. Vgl. Roth, Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen

S. 102.
66. Mit Recht tritt Hermelink, Die theologische Fakultät usw. S. 168

Anm. 1, dafür ein, daß Melanchthon wie in Heidelberg, so auch in

Tübingen der via antiqus, angehörte. Daß er schon 1516 Konventor war,

entnehme ic
h aus einem von mir in St. Gallen, Stadtbibliothek, Badiansche

Sammlung 30 Nr. 74, 1897 gefundenen und kopierten Brief der »Oonvsn-
torss vis« Rsälium Lubivg.", am 2l). August 1516 an den Abt von
Alpirsbach gerichtet, der von Melanchthon geschrieben und wohl auch

verfaßt ist. Als Konvenior der Realisten-Burse erscheint Melanchthon
ferner in seiner Rede 6s ».rtibus Ubsrslibus, Vgl. Oorpus Ksk. vol. XI
vol. Ssqq., llartkelvlsr, kkiliripus UslsnvKtKon Oe«ls,ivatioiles 1

.

H
.

S. 1 ff. Zur Datierung der Rede vgl. daselbst S. XXXIl Anm. 2. Uber
die Konvenloren vgl. Roth a. a. O. S. 376, 379, 408, 413, 431.

67. Vgl. Roth a. a. O. S. 406 ff.

68. Daß Melanchthon in der Burse wohnte und aß, konnte nach
den BUrsenstatuten angenommen werden, is

t aber auch ausdrücklich bezeugt.

Vgl. corpus K«k. vol. X vol. 192. «arnerarius p. 20.
69 Vgl. Roth a. a. O. S. 331 ff.

70. Vgl. daselbst S. 335 f.

71. Vgl. Hermelink, Die Anfänge des Humanismus in Tübingen,

Würtlembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichle, N. F
. 15, Jahrg.
1906 S. 319 ff.
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72. Vgl. Roth a. a. O. S. 71.
73. Vgl. Hartfelder, Melanchthon S. 42.
74. Vgl. Hermelink, Die theologische Fakultät usw. S. 167.
75. Nach R. Roth, Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen

<1367) S. 37 findet sich Simler seit 1S15 als Lehrer des bürgerlichen
Rechtes.
76. Hiltebrant starb schon 1513. Vgl. ^onannis Nauclsri OKro-

nioa, Ooloniss IS44, ?«. 1018: ,^loksvvss Lilclsbr»il«1us Lnsoin-
Mensis «nn« superiors 1613^ tsto 6ekunotn8 et«,"

77. Immatrikuliert am 26. Februar 1510. Vgl. Hermelink, Die
Matrikeln usw. S, 174 und Nnm.

78. Vgl. über Jrenicus Allgemeine Deutsche Biographie 14. Bd.
S. 582 f., Hartfelder a. a O, S. 44 f.

79. Immatrikuliert 9
. April 1513. Vgl. Hermelink a.a.O. S. 194,

Hartfelder a. a. O. S. 52 ff. Freilich is
t es nicht völlig gewiß, ob sich

Ocolampad und Schwartzerdt noch in Tübingen begegneten, da jener

wahrscheinlich 1514 von hier schied. Vgl. RealencyllopSdie für Prot, Theol.
und Kirche 3

.

Aufl. 14. Bd. S. 287.
80. Immatrikuliert am 17. Januar 1505. Vgl. Hermelink a. a.O.

S. 146 und Anm., Hartfelder a. a. O. S. 48 ff. Daß Blarer öfters
von Alpirsbach nach Tübingen kam, bestätigt auch der vorher Anm. 66 er»

wähnte Brief der Konventoren,

LI. Immatrikuliert 1513. Vgl, Hermelink a. a. O, S. 198 und Anm.
82. Immatrikuliert im September 1514. Vgl Hermelink a. a. O.

S. 202 und Anm., Hartfelder a. a. O. S. 48.
83. Vgl. über ihn den Aufsatz von Horawitz in: Historische Zeit»

schrift 25. Bd. (1871) S. 82ff.

3
. Kapitel.

Weib und Kind (S. 31-36).

1
. Am 13. Dezember 1519 wurde ihre erste Tochter geboren. Vgl.

Hertzog S. 230.

2
. Vgl. Traubuch.

3
. Vgl, Lösche, ^nulscts, I^utKerans, «t, KlsIäntKonian» S. 257-

Kroker, Luthers Tischreden S. 250.

4
. Vgl. vorher S. 16.

5
. Vgl. vorher S. 18.

6
. Vgl. Oorpus Rsk. vol. IV vol. 921. 923.

7
. Vgl. ibickero. «ol. 921.

8
. Vgl. Hertzog S. 230 ff.

9
. Hertzog nennt ihn fälschlich Heilerer.

1«. Vgl. hernach S. 217 ff.
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11. Vgl. hernach S. 47 und 2«3, 209ff,.
12. Vgl. vorher S. 12.
13. Vgl. hernach S. 203, 21« f.
14. Vgl. Oorpus Kek. vol. X ool. 20?.
15. Vgl. Hertzog S. 23«.
16. Nach den von Hertzog angegebenen Daten is

t keines der von

ihm erwähnten Kinder nach 154« geboren, und darum sind alle als Nach»
kommen der Anna Hechel zu betrachten. Deshalb muß auch die Angabe
von Hartfelder, Geschichte des Bauernkriegs S. 17, „Aus diesen drei
Ehen entsprossen zwölf Kinder", beanstandet werden.

17. Vgl. Oorpus Rsk. vol. VIII vol. 422.
18. Um einige zu erwähnen, nenne ic

h „Jerg Kraysz, einspenniger
Knecht", 1525 in Bretten wohnhaft, Neuburger Collectaneen-Blatt 43. Jahrg.

S. 22, Gottfried Krais, 1552 Student in Wittenberg, ?««rsteras,uri,
^Iduin ^os<Israi«,s Vitsdsrgsasis p. 274, Gottfried, Johann und
Georg Krays, 1563 in Bretten nachweisbar, Lagerbuch des Klosters
Maulbronn Bl. 18d, 2«", 29», 72» usw., Johann Greiß, 1572 Bürger
meister in Bretten, Brettener Taufbuch 23. Januar 1572 usw.
19. Vgl. Berainsammlung Bl. 58».
20. U. a. kommen in Betracht Peter B. um 154«, Berainsamm»

lung Bl. 33d, Bernhard B., 157S Bürgermeister, Taufbuch 16. Mai 1575.

4
. Kapitel.

Bruder und Bruder (S. 36—54).

1
. Vgl. corpus R«k. vol. I ool. 33.

2
. Über die mißlichen Briefbestellgelegenheiten von Wittenberg nach

Südwestdeutschland vgl. Oorpus Ksk. vol. X ool. 73.

3
. Vgl. ibidsro. vol. V ool. SS, 32l.

4
. Vgl. idiäsin vol. VH «ol. «22.

5
. Vgl. ibidem vol. I vol. 1083. Das Original ist jedoch „priäis

8. ^aoobi" — 24. Juli datiert. Außerdem weicht die in Betracht kommende
Stelle im Original von der im Druck ab.

6
.

Vgl. (Zorpus «sk. vol. V vol. 488 sq.

7
. Vgl. ibiäsill vol. VII ool. 802.

8
.

Vgl. idiäsra ool. 10S2.

9
. Vgl. idiSsro. vol. VIII vol. IS.
1«. Vgl. ibiäsrn ool. 422, 603. S1«, 633.

11. Vgl. ibiasro. vol. 73S. auch ool. 733.

12. Vgl. ibi6sm vol. IX «ol. 117. Es is
t dies wohl der am

7
.

Februar 1557 erwartete Brief. Vgl. idiäsra «ol. 86.

13. Vgl, ?oerstsm»,NQ, ^lbum ^osäerniss Viwbergsnsis p
, IS2.
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An dem gleichen Tage wurden auch der spätere württembergische Vize»
kanzler Hieronymus Gerhart, aus Heidelsheim gebürtig, und der be»
rüchtigte Simon Lemnius immatrikuliert.

14. Vgl. vorher S. 16.
15. Vgl. T Spie 1. Th. S. 553, 2. Th. S. 482.
16. Vgl. Oorpns «sk. vol. IV «ol. 81g.
17. Vgl. ibicksm vol. V vol. 791.
18. Vgl. hernach S. 235 f.
19. Vgl. ?«srst,eivanri I. «. p. 274, 319.
20. Vgl. vorher S. 36.
21. Vgl, Heberer, ^sgvptis«» ssrvitus, Heidelberg 1619, S. 7.
22. Vgl. ?o«rst,siiialln I. o. p. 319.
23. Vgl. über diese Schwester vorher S 15 und hernach S. 2S5 f.
24. Er wurde im Sommersemester 1506 in Wittenberg immatriku»

liert. Vgl. ?oerstsras,QQ I. o. p. 19.

25. Vgl. ibicksra p. 82.

26. Vgl. Berainsammlung Bl. 54 d.
27. Vgl, ?«srstsra»llu I. «. p. 171.
28. Sie werden erwähnt Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 24»,

30" f.
, 38 d, 49 »f.

29. Vgl. ^osrötsraanv I. «. p. 167.
30. Vgl. ibjgsro. p. 216.

31. Vgl. Krabbe, David Chyträus S. 7 f.

32. Vgl. ?osr8teraann I. «. p. 319.

33. Vgl. Töpke 1
.

Th. S. 609, 8«r!vtorurn publios propo8itorura

s gubsrns,t«ribus stuelioruiii in ^«k6emiä ^VitZbsr^^i lorous II,
Wir«Ksr8»s 1S62, Bl, vä 8d f.

34. Vgl. ?o«rstsro.knn I. o. p. 267, 272.

35. Z
. B. heiratete Johann Kreus (Krais) am 3
.

August 1581 Chri»

stina Fesenbecker (Brettener Traubuch).
36. Vgl. ^Ibura ^«a6«Wiss Videbergensis vol. II v. 92, 2S7.
37. Vgl. Oorvug Rsk. vol. VIII o«I. SIS, 733.
33. Vgl. hernach S.M.
39. Vgl. über Melanchthons Reise nach Bretten und seinen

dortigen Aufenthalt Lamsrarius p. 88s<zq., Lorpus Rsk. vol. I

eol. 6S2sq.<z.

40. Da <üs,ro.erarius p. 88 sq. bemerkt „M vsniraus I>ipsiairl,
o^uo öis obiit rrwrtein ?strus KlossIIsnus" und dieser am 19. April
1524 starb, so kann die Abreise von Wittenberg nicht schon am 16. April

erfolgt sein, wie die Herausgeber des Oorrms R«k. I. o. o«I. 654 u. a. an»

nehmen.
— Melanchthon führte Geschenke für seine Mutter mit sich, die ihm

Friedrich der Weise zugesandt hatte. Vgl. Oorvus R«k. vol. I o«I. 663.
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41. Vgl. Zeitschrift für die historische Theologie Jahrg. 1874 S. 554
Anm. 12.

42. Vgl. Oorpu» «sk. vol. II «vi. 663.
43. Auch zwingt nichts, das bekannte Zwiegespräch Melanchthons

mit seiner Mutter, vorausgesetzt, daß es überhaupt historisch ist, ins Jahr
1529 zu setzen. Es kann ebensogut dem Jahre 1524 angehören. Vgl. über

dieses Zwiegespräch dl. ^6s,m, Vits« <Zsrrlls,noruin IKsolozoruiu, ?rkmoo-
turti 1706, p. ISO.

44. Vgl. Oorpns »eck. vol. III ool. 98.
45. Vgl. ttüÄsin «ol. 162 sqq. Der Brief an Camerarius is

t im

Original datiert „12. 8«r>t«inbris 1536"; K. und W. Krafft, Briefe und
Documente aus der Zeit der Reformation S. 78. — Auf die Reise nach
Bretten nimmt Melanchthon auch in einem Brief vom Jahre 1546 Bezug.
Dabei gedenkt er einer böswilligen Ausstreuung über den Zweck dieser Reise.
Vgl. Oorvus Rsk. vol. VI ool. 95.
46. Vgl. Oorpus ««k. vol. III. «oI.1S4. In diesem Brief vom 26. Sep»

tember bemerkt Melanchthon ausdrücklich, daß er an einem Sonntag in

Tübingen anlangte. Gegenüber dieser Angabe kann die Stelle in Niko»
laus Hausmanns Brief an Georg Helt vom 14. September 153S
(Clemen, Georg Helts Briefwechsel S. 106) „6. pkiliprms ruelanokton
iäm in ludiogia verssus" nicht in Betracht kommen. Oder wie hätte
man in Dessau bereits am 14, September aus Tübingen wissen können,

daß Melanchthon, der nachweislich noch am 12. September zu Frankfurt
sich aufhielt, schon in Tübingen weile? Hausmanns Bemerkung is

t das

Ergebnis einer bloßen Mutmaßung, wie auch aus dem Zusammenhang er»

hellt, — Wenn Visrorclt, vs ^oksruls Ullgsr« p, 49 angibt, Melanch»
thon habe auch 1541 seine Heimat und dabei seinen Lehrer Johann
Unger besucht, so fehlt für diese Annahme die geschichtliche Unterlage.

47. Vgl. Corpus Rek. vol. V col. 99.
48. Vgl. ibiclsm vol. VIII col. 733, 735.
49. Vgl. ibidem vol. 80«.

5«. Vgl. hernach S. 202 f.

51. Vgl. hernach S. 55.
52. Vgl. «orxus «sk. vol. IX ool. 127, 137.
53. Vgl. dazu und zum folgenden, falls keine besondere Quelle an»

gegeben ist, «orpus ««f. I. o. ool. 340 sqq.. 343. 345 sq., 356 sc,.. 358;
O«,msrs,rius p. 349 sqq.; Winkelmann, Urkundenbuch der Universität
Heidelberg 2

. Bd. S. 114 Nr. 1016 f.
;

Hautz, Geschichte der Universität

Heidelberg 2
. Bd. S. 8 ff.

54. Runge predigte in Heidelberg gelegentlich dieses Aufenthaltes.
Vgl. Oorpus «sk. I. o. ««I. 361.

55. Vgl. Sixt, Paul Eber S. 249, Oorrms «sf. I. «. ool. 261.
56. Vgl. vorher S. 32.
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57. Vgl. Oorvus »ek. I. o. col. 248 sc,«,.. 261. Bielleicht reiste

auch damals Eber mit seinem Sohn Paul nach Straßburg i. E., wo der
letztere ein Jahr studieren sollte. Vgl. Sixt a. a. O.
58. Vgl. Oorrms «ei. I. «. vol. LSI.

59. Vgl. Klunzinger a. a, O. S. 31 ff. Die hier genannten Erben
beweisen, daß nicht schon Georg Schwartzerdt und Barbara Reuter,
sondern erst Melchior Hechel und Barbara Reuter den Siegers«
käuflich an sich brachten.

60. Vgl. hernach S. 56.
61. Vgl. vorher S. 42 f.

62. Vgl. Ltrobel, Nslälleb,tb,«llisll» S. 30, 38, Oorpu« «ek.
vol. VII ool. 598.

63. Vgl. hernach S, 209 f.
64. Vgl. U. a. «orpus Ret. vol. X col. 203. Melanchthons Frau

nennt der langjährige Hausgenosse Paul Eber „pik. et, ergs, illopes «6-
ruoclurll bellet,««, lustroll»". Vgl. Ebers ^s,Ier><1s,rlurll zum 11. Oktober.
65. Vgl. ibiSern vol. IX col. 1099. vol. X ool. 203.
66. Vgl. ibidem vol. IX vol. 1093.
67. Vgl. ibiäera vol. II vol. SS3. vol. IV o«I. 921, 923, vol. VHI

vol. 422.

68. Vgl. idiSera vol. II eol. 663.
69. Vgl. Krabbe, David Chytröus S. 14 und hernach S. 201.
7«. Vgl. hernach S. 208.
71. Vgl. «orpus »et. vol. IX ool. 300.
72. Vgl.Köstlin>Kawerau, Martin Luther 5

.

Aufl. 2
. Bd. S. 281 ff.

73. Vgl. c«rpu8 »ek. vol. V ool. 488 sq.
74. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 42. Jahrg. S. 15.
75. Vgl. (?»lllsr»riiis p. 351 sq.
76. Vgl. vorher S. 37.
77. Vgl. hernach S. 202 ff. und die Nachweise vorher S, 37 f.

78. Vgl. daselbst.
79. Vgl. hernach S. 204.
8«. Vgl. über si

e

hernach S. 217, 248, 254 ff.

81. Die von mir 1897 in St, Gallen (Sladtbibliothek) abgeschriebenen,
leider stark fragmentierten eigenhändigen Briefe Melanchthons an

Harer sind am 16. März und 31. August 1530 abgefaßt. Das ebenfalls
von mir in Karlsruhe (General'Landesarchiv) abgeschriebene Schriftstück

trägt den Titel „Zeitung den 8
. Aprillis Anno 50 PH. Melanchthon Petro

Harerio". Vgl. Pfälzisches Copialbuch Nr. 609 Bl. 582 d ff., neuerdings

auch erwähnt von Rott, Friedrich II. von der Pfalz und die Reformation
S. 63 Anm. 155. Wie schade, daß von dem jedenfalls sehr wichtigen Brief»
Wechsel zwischen Melanchthon und Harer schwerlich mehr erhalten is

t

als diese wenigen Nummern.
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82. Vgl. corpus K«k. vol. VIII vol. S03. Zur Sache vgl. v. Ranke,
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 6. Aufl. 6. Bd. S. 74.

83. Da Sleidan ebenfalls die Unterhandlungen zu Marcs behau»
delt, so würde es nicht schwer sein, zu entscheiden, ob Schwartzerdts
Mitteilungen auf Heidelberger Akten fußen, wenn nur des letztern Briefe in
extenso erhalten wären.

8t. Vgl. hernach S. 206 f.
85. Vgl. vorher S. 40. Uber Knoder und Gerhart vgl. u. a.

v. Georgii'Georgenau, Fürstlich württembergisch Dienerbuch S. 12,
17, 19.

86. Vgl. lZorpus «es. vol. III vol. 828. Die Datierung des Test«,
ments is

t

zweifelhaft. Es is
t in manchen Abschriften auch ins Jahr 1540

und 1543 gesetzt.

87. Vgl. ibiSsm vol. V vol. 8S4.
88. Vgl. ibiSsm vol. VIII vol. 326.
89. Vgl. idickera vol. 733.

S0. Vgl. ibiSsm vol. 736.

91. Vgl. ibiäsru vol. IX «ol. 1021.
92. Vgl. idiasra vol. I vol. 1083. Im Original, das das Datum

des 24. Juli trägt, lautet die interpolierte Stelle: „se6 Kiuzo rsosnti äolori
st luotui «svribsra".

93. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 42. Jahrg. S. 61 f. Meine
Abschrift is

t

jedoch unmittelbar nach der Handschrift hergestellt. Die andere

Stelle siehe a. a..O. S 53.
94. Vgl. Nil. Müller, Festschrift usw. S. 17.

5
. Kapitel.

Beruf und Besitz (S. 54—57).

1 Über H e ch e
l

vgl. vorher S. 18, 56, 63 und nachher S. 274 ; über Krapp
vgl. vorläufig ?o«rst«rlls,nQ> ^Iburu ^vlulvraiä« Vitsbsr^eusis p. 13;
Leriptoruru public« propositorurn «, gubernatorjbus stu«li«ruru in ^es,-

cleruiet ^Vitsbsrzsusi toruus VI, Witebsrgs« I5S8, Bl. V Sdff;
P. G. Kettner, Historische Nachricht Bon dem RathS<Collegio der Chur»
Stadt Wittenberg S. 28 ff.

2
. Vgl. hernach S. 203.

3
. Nur Georg kann unter dem nicht mit Namen genannten Sohn

Schwartzerdts gemeint sein. Denn Philipp I. war schon vorher ver»
storben, Sigismund studierte in Heidelberg und sah seinem Magisterexamen
entgegen, und Philipp II. zählte damals noch nicht 14 Jahre.

4
.

Vgl. Oorpus »sk. vol. VIII vol. 264 sq.

5
. Vgl. vorher S. 9.

6
. Vgl. daselbst.
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7. Vgl. Klunzinger a. a. O. S 32.
8. Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 22», 38», 39d, 58d usw.
9. Vgl. Berainsammlung Bl.35b: „Item 2 V- morgen 1 '/, stierte!) an

der Windstegen, zwischen Jorg schwartzerden vnd meins gnedigsten Hern
acker gelegen".

1«. Vgl. Lagerbuch desKlosters Maulbronn Bl.13d,38d,83d,85»,8S»^

11. Vgl. Berainsammlung Bl. 31 d.
12. Vgl. Berainsammlung Bl. 53»: „Sollich Metzelbenck haben diser

zeit die nachbenanten jnn, Nämlich Jorg Schwartzerd mit seinen mit»
crbenn 8 benck, Heinrich Rutlandt Schultheis 3 benck, Tenger hursts
erben auch 3 benck, Mathis thorwart aber 3 benck, Jost Witschen erben
1 banckh, Hanns Witschen wittwe 1 banckh, Wendel Witsch 1 bnnck,

Hanns schmid 2 benck, Martin Metzler 1 banck vnd Bastian LSchin»
ger 1 banck".

13. Vgl. Karlsruhe, General. Landesarchiv, Kopialbuch 923 Bl. 153.
14. Daß Schwartzerdt sein Anwesen, die Geburtsstätte Melanch»

thons, noch 1561 besaß, erwähnt er. Vgl. Mone S. 9. Daß er es auch
(1560) bewohnte, berichtet Oorpus »ek. vol. X. vol. 257.

Zweite Abteilung.

Die öffentliche Wirksamkeit.

1. Kapitel.

Stadt und Amt Bretten (S. 57—81).

1. Vgl Heberer, ^egvr,ti»o» ssrvitus S. 5, der auch die Verse
ins Deutsche übertrug. Die Verse sind hernach oft gedruckt, z. B. auch
Lsrosrsrius p. 1.

2. Vgl. ^aoobi AiovIIi 8vlv»rum tidri V (1S64) p. 141 sq.
3. Vgl. Oamsrariu8 p. 1 s<z.
4. Vgl. Visrordt, vs ^okavns I7n^sr« p. 4. Zum Ausdruck

vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 4. Bd. 2. Abth. Sp. 667. 1608 wurden
„vngesehr an Herl stellen vff 300" gezählt. Vgl. Dokumente und Urkunden

Bl. 58».
5 Vgl. Berainsammlung Bl. 109».
6. Vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg

III. Bd. S. 264.
7. Die Zahl 1800 wird dadurch gewonnen, daß man nach dem Vor»

gang von Franz Eulenburg die Zahl der Familien mit 6 multipliziert.
8. Vgl, Withum, Breiten S. 225.
9. Vgl. z. B. Berainsammlung Bl. 38» ff., 46».
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1«. Vgl, daselbst Bl, 24 d, 23», 31", 55 »f., 57 d und Lagerbuch des

Klosters Maulbronn S.

11. Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 83 »ff. Der Wein>

zehnte der Pfarrei allein betrug 1540 jährlich ungefähr 4 Fuder. Vgl.

Berainsammlung Bl, 23».
12. Vgl. Berainsammlung Bl. 18». Kuhhirt war 1588 Johann

Köchele, vgl. Traubuch 8. Mai 15k8, Schweinehirt 1572 Konrad Welcker,
vgl. Taufbuch 1. Juli 1572, Schäfer 1540 Bernhard Freidinger, vgl.
Berainsammlung Bl. 32d 157« Andreas Gerlin, vgl. Taufbuch 9. Juni
157«, 1576 KaSpar Nasthan und 1587 Georg Gerlach, vgl. Taufbuch
7. Dezember 1576 und 8. Februar 1587.

1Z. Vgl. Berainsammlung Bl. 30 »f., 37».
14. Vgl. daselbst Bl. 59 d f.
15. Vgl. Withum a. a. O. S, 145 ff.

16. Vgl. Berainsammlung Bl. ZI »ff., 38» ff.

17. Hofmann war vor 1538 Johann Heiler, seit 1538 Jakob
Seif erlin, Berainsammlung Bl. 36», 38», um 1567 und hernach Johann
Mall, um 1587 und hernach Johann Ziegler, Taufbuch 23, Oktober
1567 u. ö., 6

. September 1587 u. S.

18. Vgl. Withum a. a. O. S. 8«ff., Berainsammlung Bl. ^22>>ff
Die Höfe werden erwähnt Dokumente und Urkunden Bl. 59»ff.

19. Vgl, Lagerbuch des Klosters Maulbronn. Über den Zehnten am

Ende des 16. Jcchrh. vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 58»f.
2«. Vgl. vorher S. 66.
21. Vgl. Berainsammlung Bl, 33d, 34d f.

22. Beispiele finden sich im Lagerbuch des Klosters Maulbronn,

23. Vgl. Withum a. a. O. S. 146.
24. Vgl. Taufbuch 2

,

Juni 1586.
25. Vgl. vorher S. 56.
26. Vgl. Withum a. a. O,; Neuburger Collcctaneen'Blatt 42. Jahrg.

S. 45.
27. Vgl. Withum«. a. O., Klunzinger s.a. O. S.31, Schatzungs.

recht Bl. 65», 75».
28. Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 2«», 21 d 22 d f.

,

24 d 23» f. usw.; Taufbuch 1«. August 1565.

SS. Vgl. Taufbuch 17. Juli 1571, 17. Februar 1579, 3
.

Mörz 1581.

3«. Vgl. Taufbuch 15. August 1579, 3
.

August 1582.

31. Über die heutigen GrößenverhSltnisse vgl. Withum a. a. O.
S. 225 f.

32. Vgl. Berainsammlung Bl. 13 d. Oberrheinische Stadtrechte

1
. Abteilung S. 743.

33. Vgl. Berainsammlung Bl. 41»,

34. Vgl. Taufbuch 21. Mai 157«, 3
.

Januar 1583, Traubuch 2
.

August
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und 5. Oktober 1586, S. Juli, 6, und 27. August 1588, 3. November 159«,
27. April 1591. Hier und im folgenden is

t der Kürze halber von den

Stellen der Kirchenbücher, an denen die betreffenden Namen samt ihrem

Beruf erscheinen, nur eine, und zwar gewöhnlich die früheste, zitiert. —

Über das öffentliche d
.

h
.

städtische Backhaus vgl. Börner und With um,
Die Zerstörung der Stadt Bretten (Brettheim) vor 20« Jahren S. 10.
35. Vgl. Taufbuch 4

.

MSrz 1576, 12. September 1580, 19. Sep.

tember 1583, Traubuch 28. MSrz 1582.

36. Vgl. Taufbuch 26. März 1587.

37. Vgl. Traubuch 22. Oktober 1565.

38. Vgl. Traubuch 27. Juni 1586.
39. Vgl. Taufbuch 19. Dezember 1566 , 24. Juli 1569 , 5. Mai 1575,

22. Juli 1531, 4. Januar 1585, 4
. Mai 1S86, Traubuch 28. März 1581.

Außerdem is
t

noch zu erwähnen Michael Stork aus Breslau „Ferbers»
gesell". Vgl. Taufbuch 23. Februar 1579.

4«. Vgl. Taufbuch 28. April 1575 , 25. September 1577, 6
. Februar,

6
.

Juni und 13. August 1578, Traubuch 6
.

Juni 15S7.
41. Vgl. Traubuch 22. November 1586.

42. Vgl. Traubuch 7
.

Februar 1583.

43. Vgl. Taufbuch 16. Oktober 1579 , 9
,

Februar 158«, Traubuch

5
. Mai 1588.

44. Vgl. Taufbuch 21. April 1535, Traubuch 18. November 1589.
45. Vgl. Traubuch 14. November 1587.

46. Vgl. Taufbuch 2
. Mai 1585.

47. Vgl. Taufbuch 2«. Juli 157«, 27. Januar 158«.
48. Vgl. Taufbuch 18. Januar 1566, 13. Mai 1573, 2

.

November 1586.

8
. Oktober 1587; Traubuch 31. Juli und 2
.

November 1586, 28. Oktober 1538.

49. Vgl. Taufbuch 26. September 1533.

50. Vgl. Taufbuch 1
. Mai 1593, 21. Mai 1585, Traubuch 4
.

Juni 1583.
51. Vgl. Taufbuch 23. Februar 1589.

52. Vgl. Taufbuch 3
. und 1«. August 1565 , 25. Dezember 1576,

16. Mai 1577, 15. Juni 1578, 5
. April 1584, 2. Oktober 1538.

53. Vgl. Taufbuch 1«. August 1566, 7
.

Dezember 1569 , 7
.

Sep»

tember 157«, 6
. Mai 1571, 27. Februar 1573, 9
.

Februar 1574, 1«. März
und 21. Oktober 1575, 21. MSrz und 18. November 1576, 9

.

Februar 1578,

28. Oktober 1579, 4
. April 158«.

64. Vgl. Taufbuch 24. September 1581. Nestler Nestelmacher, der

Verfertiger von Bändern, Schnüren u. dgl. Vgl. Grimm, Deutsches Wörter»

buch 7
. Bd. Sp. 628 f., 63« f.

55. Vgl. Taufbuch 27. IM 1585.
56. Vgl. Taufbuch 29. April 1531, 9

. Juli 1584, Traubuch 1«. Sep.
tember 1565. Säckler ^ Beutelmacher, in Süodeutschland der in steiferem
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Leder als der Täschner und Beutler arbeitet, der Verfertiger von Ranzen,

Felleisen usw. Vgl. Grimm a. a. O. 8. Bd. Sp. 1624.
57. Vgl. Berainsammlung Bl. 57», Taufbuch 12. November 1577,

7. Januar 1585.
58. Vgl. Traubuch 13. Dezember 1586.

59. Vgl. Taufbuch 2«. Februar 1579.

6«. Vgl. Taufbuch 5. Mai 1587, 15. Oktober 1588, Traubuch
21. August 1565, 26 Dezember 1587, 21. April 1589.

61. Vgl. Tausbuch 1«. MZrz 1578, 2. November 1580, Traubuch
3. Oktober 1535, 1. November 1586. 23. Oktober 1589.

62. Vgl. Taufbuch 30. Juli 1565, 17. März 1584, Traubuch 14. Jur^
1579, 2. November 1586.

63. Vgl. Taufbuch 25. November 1576, Lagerbuch des Kloster-Z Maul»

bronn Bl. 39 d.
64. Vgl. Berainsammlung Bl. 57», Taufbuch 2. Dezember 1576,

9. August 1580, 24. August 1584.

65. Vgl. Taufbuch 8. März 1574.

66. Vgl. Taufbuch 12. Februar 1539, Traubuch 6. Dezember 1586,

15. Dezember 1589.

67. Vgl. vorher S. 16, 18, «4 und hernach S. 212 f.
,

247. 273 ff
.

68. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 42. Jahrg. S. 45, Taufbuch

2
.

Juni 1586, 27. Dezember 1586, 28. Juli 1537, Traubuch 1
.
November 1587.

69. Vgl. Taufbuch 2«. Januar 1566.
7«. Vgl. Taufbuch 7

.

Dezember 1586, 4
. Mai und 12. November 1589.

— Außer den berufsmäßigen Wirten gab es auch sog. Gassenwirte d
.

h
.

Wirte, die vorübergehend den Ertrag ihrer Weinberge oder Wein, den

si
e

„an schulden annehmen", verzapften. Vgl. Oberrheinische Stadtrechte

1
. Abteilung S. 749. 1589 wird als Gassenwirt der Schreiner Johann

Erps bezeichnet. Vgl. Taufbuch 12. Oktober 1589.
71. Vgl. Taufbuch 13. August 1589, Traubuch 15. April 1538,

26. August 1590. Daß unter den Knappen Wollenknappen zu verstehen
sind, ergibt sich aus den Kirchenbüchern und Einwohnerverzeichnissen des

17. Jahrhunderts, wo Wüllenknappen öfters erwähnt werden.

72. Vgl. Tausbuch 6
.

Februar 1581, Traubuch 2
. und 22. August 1586,

22. Februar 1587. Tucher ^ Tuchweber. Vgl. Berainsammlung Bl. 19».
— Außer den im Voranstehenden verzeichneten Namen von Gewerbetrei»
benden dürfte auch noch mancher von den Einwohnern in Betracht kommen,

bei denen mit dem Vornamen eine Berussbezeichnung verbunden ist. z. B.

Matthes Seiler, Konrad Sattler, Wendel Semmelbeck, Jakob Weißgerber,

Georg Metzger. Vgl. Taufbuch 1
.

MSrz 1571, 15. April. 4
. Mai und 28. De^

zember 1572, 22. August 1574. Da indessen hier eine sichere Unterscheidung

. zwischen Eigennamen und Berussbezeichnung unmöglich ist. so habe ic
h der»

artige Einwohner nicht in meine Lifte aufgenommen.

Rik. Müller, Beorg Schwartzerdt. . 11
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73. Es is
t

gedruckt Wörner und Withum a. a. O. S. 12 ff.

74. Vgl. Berainsammlung Bl. 15», IS» ff., Zeitschrift für die Ge»

schichte des Oberrheins 9
. Bd. (1858) S. 164 ff. und Withum a. a. O,

S. 92 ff,, wo die Weberzunftordnung abgedruckt is
t, in dem letztern freilich

nach einer jungen ungenügenden Abschrift.

75. Bgl. vorher S. 9
,

76. Vgl. Berainsammlung Bl. 41», Wörner und Withum a. a. O.
S. 1« f.

77. Vgl. Taufbuch 29. September 1b70, 15. September 1586. Hier

steht „im Schongaw", aber es gibt nur ein Weil im Schönbuch.
78. Vgl. Berainsammlung Bl. 15d ff. Die Urkunde is

t

abgedruckt:

Oberrheinische Stadtrechte 1
.

Abteilung S. 741 f.

79. Vgl. corpus Rsk. vol. XXI V ool. 884. Allerdings nennt hier Me»
lanchthon nur drei Jahrmärkte und gibt ihre Termine nicht völlig richtig an.

80. Vgl. Heb er er, ^egvritiaoa ssrvitus S 7
.

81. Bgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 43. Jahrg. S. 18.
82. Vgl. Taufbuch 16. April 1574, 28. Mörz 1576, 12. Mörz 1578.

25. April 1579.
83. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 42. Jahrg. S. 25 f., 33 und

hernach S. 204 f.

84. Vgl. z. B. Neuburger Collectaneen»Blatt a. a. O. S. 45.
85. Vgl. Berainsammlung Bl. 17 d.

86. Vgl. daselbst Bl. 21 d f.

87. Vgl. Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl.118»ff.. 173»ff. u. ö
.

, . 88. Vgl. Berainsammlung a. a. O. Über die Leibeigenschaft und die

Pflichten der Leibeigenen vgl. Th. Knapp, Gesammelte Beiträge zur
Rechts» und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes
S. 346 ff. u. ö

.

89. Vgl. den Kaufbrief u. a. Withum a. a. O. S. 66 ff.

M. Vgl. Berainsammlung Bl. 12». Vgl. auch den Druck: Ober»

rheinische Stadtrechle 1
. Abteilung S. 743.

91. Dazu gehörten Ställe und Hofraite. Vgl. Berainsammlung
Bl, 31 ». In Bretten gab es damals verhältnismäßig wenige Steinhäuser.
Vgl. W i th u m a. a. O. S, 87. S die Abbildung des Steinhauses hernach S. 189
92. Daß auch in Eppingen, Weingarten usw. Schultheißen waren,

erhellt u. a. aus Berainsammlung Bl. 67», 85», 101 d
.

93. Vgl. daselbst Bl. 7 »f.
94. Vgl. z. B Abzugsrecht, Schreiben von Faut und Schultheiß zu

Bretten, datiert 29. März 1576, wo die Briefschreiber im Rubrikum bezeich»
net sind als die „Amptleudt zu Bretheim".
95 Vgl. Neuburger Collectaneen»Blatt 43. Jchrg. S. 19.
96 Vgl. Traubuch 21. Mai 1566, wo als Schreiber des Fauts Georg

G a u d e r genannt ist
.

Uber den Schreiber N i ! o lau s K e i s e r vgl. vorher S 142.
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97. „pfaltzgreuischer Ober Zollner zu Brettheim" nennt sich 1546

Melchior Bamer. Vgl. Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl. 112d.
98. Vgl. Berainsammlung Bl. 41b ff.

99. 157« war Zollschreiber Johann Weibel, 1589 Georg Baumer.
Vgl. Taufbuch 8

.

Dezember 1570, 8
. Mai 1589.

IM. Vgl. Berainsammlung Bl. 49 d. Der Anm. 99 genannte Weibel
stieg vom Brettener Zollschreiber zum kurfürstlichen Zollbereiter und hernach

zum Hühnerfaut in Heidelberg auf. Vgl, Taufbuch 13. Dezember 1571,
wo er als Zollbereiter, und daselbst 4

.

März 1574, wo er als Hühnerfaut

bezeichnet wird.

101. Vgl. u. a. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg

Bd. I S. 32, 37, 231, Bd. II S. 32, 42, Knapp a. a. O, Index s. v.
Amlsdiener und Hühnerfaut. In Breiten waren die Amtsknechie nicht
etwa Stadtbedienstete. Denn si

e werden unter den städtischen Beamten und

Dienern nicht genannt. Vgl. Berainsammlung Bl. 18».
102. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 3«. Totenbuch

15. November 1622. Gesondert werden in Bretten erwähnt als Amtsknechte
1504 Georg Eselsberger, schon 1531 und noch 1540 Peter Kechel,
der Schwager Schwartzcrdts, schon 1536 und noch 1540 Heinrich Lutz,
1548 Erhart Finck, als Hühnerfaut 1552 Stephan Kestlin. Vgl.
v. Weech, Das Reißbuch 1504 S. 97, Klunzinger q. a. O. S. 31, Berum»
sammlung Bl. 26», 32 d, 121», Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl.80»,
Schatzungsrecht Bl. 65», 75».

103. Vgl. Berainsammlung Bl. 21 d f. «nd vorher S. 67. Vgl. auch
u. a. Knapp a. a. O. Index s. v. Hühnerfaut.

104. Vgl. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 5
.

Aufl.
S. 874.

105. Vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. I

S. 33 f. Die in Bretten stationierten einspännigen Reiter werden auch als
Einspännige und Reiter bezeichnet, so heißt Kaspar Schuch (Schuh)
Einspänniger Traubuch 5

.

September 1565, Reiter Taufbuch 27. Oktober

1577, Johann Rinck, aus Thüringen stammend, Einspänniger Taufbuch
24. Januar 1575, einspänniger Reiter daselbst 9

.

Januar 1578, Reiter da>

selbst 20. Mörz 1582, Valentin Gumpert einspönniger Reiter Taufbuch
17. Februar 1572, Einspänniger daselbst 19. Februar 1577, Reiter daselbst

8
.

Februar 1582, Hans Schuh Reitersmann Taufbuch 2
.

Januar 1590,
Bleikard Schuh einspänniger Amts Bretheim Traubuch 4

. Mai 1590.
Seit 14. Dezember 1587 war er „Amptknecht mitt einem reisigen Pferdt
wollgerust" in Bretten. Vgl. Karlsruhe, General>Londesarchiv, Kopialbuch

Nr. 928 Bl. 12 d.

106. Vgl. Chur.Fürstlicher Pfaltz LandtRecht, Heydelberg 1582, 5
.

Theil
Bl. 6d. In Bretten war 1573 Michael Plumenhauer Malefizproku»
rator. Vgl. Taufbuch 18. Januar 157Z.

11*
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107. Vgl. Berainsammlung Bl, 18d, Dokumente und Urkunden Bl 91 » f.,

Landt-Recht 1
.

Theil (Titel s. vorher Anm. 10S) Bl. 5». Büttel war 1538
M a r t i n K i b el b a ch . 1583 M a t t h e s B e n tz. Vgl. Berainsammlung Bl. 4« d

Taufbuch 8
,

Mai 1583.
108. Vgl. Berainsammlung Bl. 39». Daß in der Praxis freilich nicht

jedes Jahr ein neuer Sirohmeier gewählt wurde, zeigt Georg Braun,
der 1571—1586 als Strohmeier nachweisbar ist. Vgl. Taufbuch 5

.

Sep»

tember 1571 und 15. September 1586.

109. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 43.
110. Vgl. Karlsruhe, General-Landesarchiv, Kopialbuch Nr. 922 Bl.

CCxCvi» ff., Nr. 923 Bl. CCviiid ff., Nr. 928 Bl. 11»f., Nr. 986 Bl. 12».
111. Vgl. Knapp a. a. O. S. 45, Oberrheinische Stadtrechte 1

.

Abtei»

lung S. 749. Ruckenbrot wird erwähnt Taufbuch 4
.

Januar 1585.
112. Vgl. z. B. Neuburger CoIlectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 21, 48,

Berainsammlung Bl. 18».
113. Vgl. Neuburger Collectaneen»Blatt 43. Jahrg. S. 21.
114. Vgl. hernach S. 82, wo ein Bürgermeister und e

lf weitere Mit»

glieder des Gerichts genannt sind.

115. Vgl. das wichtige, aber noch nicht abgeschlossene Quellenwerk:

Oberrheinische Siadtrechte, herausgegeben von der badischen historischen

Kommission, auch E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schmarzwaldes
und der angrenzenden Landschaften, Knapp, Gesammelle Beiträge usw.

116. Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 1d, 46 d u. s.
117. Vgl. daselbst.
118. Vgl. Wörner und Withum a. a. O. S. 12 ff., 54 ff.

119. Die obige Angabe möge die folgende Zusammenstellung derBürger»

meister erläutern. Als Bürgermeister werden erwähnt: 14. Juni 1563 Johann
Stern, Lagerbuch der Kl. Maulbronn Bl. 3»; 20. März 1567 Christoph
Bauer und Martin Mörer, Taufbuch; 28. Oktober 1568 Ulrich Koch,
daselbst; schon 7

.

November 1563 und noch 25. September 1569 Felix Mew,
bezeichnet als Ratsgenosse und Bürgermeister, daselbst; 1

. und 12. Januar 1570

Johann Pflaum d
. I., daselbst; schon 9
.

Januar und noch 7
. September

1570 Leonhart Bentz (Bensch), bezeichnet als Ratsgenosse und Bürger»
meister, daselbst; 24. Mai 1571 Martin Ziegler, daselbst; schon 5. Ol»
tober 1571 und noch 15. Mai 1572 Melchior Straffer, daselbst; 23. Ja»
nuar 1572 Johann Greiß. daselbst; 16. Mai 1S74 Bernhard Bamann,
daselbst; schon 11. Dezember I57S und noch 17. Januar 1576 Johann
Lipp, bezeichnet als Bürgermeister und Ratsgcnosse, daselbst; 15. August
1576 Christoph Wagner, bezeichnet als der „gemein" Bürgermeister,
daselbst; schon 24. Oktober und noch 10. Dezember 1576 Felix Mew,
bezeichnet als Bürgermeister und Ratsgenosse, daselbst; schon 17. Februar
und noch 3

.

März 1577 Anastasius Dorsch d
. I,, bezeichnet als „gemei»

ner" Bürgermeister, daselbst; schon 7
.

Juni und noch 14. August 1579 Jo»
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Hann Pflaum d. I., daselbst; schon 5. Oktober 1S80 und noch 7. Mörz
1681 Martin Hechel, daselbst; 8. Mai 1S82 Jakob Ruckenbrot, Trau-
buch; schon 21. Mörz und noch 30, Mai 1583 Felix Meto, Taufbuch;
31. März 1583 Ludwig Weyhel, bezeichnet als der „gemein" Bürger»
meist«, daselbst; 17. Februar 1584 Warthes Mosbacher, daselbst; schon
12. Oktober 168S und noch 6. Mörz 1586 Anastasius Dorsch, daselbst;
29. Januar 1587 Georg Dieffenbecher, daselbst; S. Juli 1587 Beit
Oberlin, bezeichnet als „junger" Bürgermeister, daselbst; schon 10. No»
vember 1S87 und noch 6. September 1683 Erasmus Finck, daselbst; schon
21. Februar und noch 19. April 1588 Erasmus Ziegler, bezeichnet als
der „gemein" Bürgermeister, daselbst; 14. Mai 1589 Felix Mew, daselbst;
31. Dezember 1589 Johann Pflaum, daselbst. — Die Bürgermeister zur
Zeit des Schultheiß Schwartzerdt s. hernach S, 8S f.

120. Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 84dff. Uber das von der
Stadt um 1540 erhobene Ungeld vgl. Berainsammlung Bl. 51 d.

121. Vgl. Berainsammlung Bl. 18».
122. Vgl daselbst. Stadtschreiber war schon 1536 und noch 1540

Leonhard Maler aus Kalw, Berainsammlung Bl. 7», 101», Stuttgart,
Geh. Haus» und Staatsarchiv, Repertorium Religionssachen Nr. 36. 1. 5.

Fürbiltschreiben Georg Schwartzerdts usw.; schon 1550 und noch 1562

Joachim Staub, Töpke 1. Th. S. 609, wo sein 15S0 immatrikulierter Sohn
als „6s Lretten" bezeichnet ist, Kirchengut Bl. 5d; 'chon 21. Dezember 1565
und noch 13. Dezember 1574 Jakob Ruckenbrot, Taufbuch; 'chon 14. No-
vember 1575 und noch 2«. April 1581 Jakob Roner, der seit 30. August
1581 als Brettener Schultheiß nachweisbar ist, Taufbuch; schon 17. Januar
1582 bis zu seinem Tod 1622 Daniel Olinger, Taufbuch und Totenbuch
20. August 1622. — Später erhielt der zuletztgenannte Stadtschreiber noch
einen „Substitut", seit 1585Michael Spengler, Taufbuch 5. Januar 1585.

123 Vgl. Berainsammlung a. a. O. über das Einkommen des Schul»
meisters vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 62 d. Als Schulmeister werden

erwähnt: 1565 Erasmus N, Taufbuch 30. August 1565; 1566— 1568 Georg
Kutlner aus Cham, Traubuch 25. Juni 1566, Taufbuch 27. Juni 1568,
später war er Pfarrer in Neckargerau und Elsenz, Traubuch 3. Juni 1572,

Tausbuch 7. Januar 1584; 1570 und 1571 Heinrich Fabri, Taufbuch
7. Mai 1570, 12. Juli 1571; 1572— 1575 Tobias Beer. Taufbuch 21. Mörz
1572, 27. Februar 1573, 11. Dezember 1575; 1577 Michael Triegel,

Taufbuch 31. Mai 1577; 1578—158« Mag. Balthasar Richter auS
Leipzig, Taufbuch 20. August 1578, 20. Dezember 1579. 2, Dezember 1580;

1582—1585 Andreas Kimmel, Taufbuch 24. April 1582, 8. Januar 1585,

versah 1586 die Pfarrei Medelsheim, Tausbuch 9. Februar 1586.
— Die

Schule lag 1540 in der Nähe der Stiftskirche und des Pfarrhauses. Vgl.

Berainsammlung Bl. 22 >>
.

Wahrscheinlich befand si
e

sich an derselben Stelle

schon in der Knabenzeit MelanchthonS.
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124. Georg Haderer aus Hirschberg i. Schl. 1571—1573, Taufbuch
13. November 1571, Traubuch 1. März 1573; Johann Gerlach 1S75,
Taufbuch 3. Juni 1575.

125. Vgl. C. Schmidt, Der Aulheil der Straßburger an der Refor»
mation in Churpfalz S. 18 f.

126. Johann Saurer, Taufbuch 5. April 1570.
127. Vgl. Berainsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden BI. 83 d,

97 »f. 1579 war Johann S chweitz Werkmeister. Vgl. Taufbuch 26. Juli 1579.
128. Vgl. Berainsammlung a.'a, O,, Dokumente und Urkunden Bl. 84 d f.
129. Vgl. Berainsammlung Bl. 52».
13«. Vgl. daselbst Bl. 18», Dokumente und Urkunden Bl. 8?df., 9?df.
131. Vgl. Berainsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden Bl. 94 d.
132. Vgl. Berainsammlung Bl. 53» f.
133. Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 92» f., IM», Oberrheinische

Stadtrechte 1
.

Abteilung S. 749f. Weinsticher war 1587 Georg Bentz.
Vgl. Taufbuch 10. Juli 1537.

134. Vgl. Berainsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden

Bl. 88» f., 98» f.

135. Vgl. Berainsammlung Bl. 18» f., Dokumente und Urkunden

Bl. 88», 98». Reißert f. hernach S. 190 f.

136. Vgl. Berainsammlung Bl. 18», Dokumente und Urkunden

Bl. 92», 99 d.

137. Vgl. Berainsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden Bl. 89» f.

138. Vgl. Berainsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden

Bl. 88df. 1588 war Bernhard Eitissen IWaldschutze. Vgl. Taufbuch
22. Mörz 1588.

139. Vgl. vorher S. S9. Über ihre Pflichten vgl. Dokumente und
Urkunden Bl. 89d ff

.

140. Vgl. daselbst Bl. 10«d. Spitalmeister war 1540 Simon
Rainboltz, Berainsammlung Bl. 12»; 1576 Cyriakus Stuber, Taufbuch

6
.

Januar 1576; 1576 und noch 1578 Peter Schneblein (Schneiblin),

Taufbuch 22. August 1576, 12. Juni 1578; 1584 Michael Pflüger, Tauf,
buch 4

. Juli 1584.
141. Vgl. Berainsammlung Bl. 18», Dokumente und Urkunden

Bl. 95 d f. Erwähnt werden als Spitalpfleger Felix Mew, Taufbuch

3
,

Juni 1572, und als Spitalschaffner Cyriakus Stuber, Taufbuch
1«. Juli 1575, Anastasius Dorsch, daselbst 26, September 1584, und Jonas
Hauspeck, daselbst 18. April 1587.

142. Vgl. Berainsammlung a. a. O. Uber die Fürsprecher vgl.

Landt-Recht (Titel s. vorher Anm. 106) 1
.

Theil Bl. 9dff., Oberrheinische
Stadtrechte 1

.

Abteilung S. 703 f.

143. Vgl. Berainsammlung a. a. O-, Chur.Fürstl, Pfalh Landts Ord»

nung, Heydelberg 1682, Bl. 2Sd.
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144. Vgl. Beramsammlung a. a. O., Dokumente und Urkunden M. 69 d.
Über die Brettener Bader vgl. vorher S. 62.

145. Vgl. Beramsammlung Bl. 18»: „kirchenn geschwornen vnd scheffner.
jn der pfarr zu Sant michel zum gotzacker zu weißhofen. zu Sant Johansen
zu Sprangtal. sampt den Meßnern oder Brüdern jn den gemelten Vßkirchen".
—
Diese nicht sehr deutlichen Angaben deute ich auf Grund der sonst über

die erwähnten Kirchen und Kapellen bekannten Nachrichten in der oben im

Text gegebenen Weise. Vgl. dazu Beramsammlung Bl. 22 d ff., Dokumente
und Urkunden Bl. 68d ff. Schaffner der Pfarr» oder Stiftskirche war 1570

Anastasius Dorsch. Vgl. Traubuch 6
.

Januar 1S70.
146. Vgl. ?««rstsra»llQ, ^IKum ^««lerais« VitvKsrgsnsis r>. 272,

Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philosophischen
Facultät 1548-1560 S. 4

, Töpke 1
.

Th. S. 615, David Chyträus,
vs Oreiod8«i» «rstio, Vitedsrgss 1S62, Bl. Hbf., A. ^g»ra, Vits«
(Zerraarwrura >ls<1ioornra, ?rsQl:«k. «1 1706, p. 114 sq., Heilbronn,

Bibliothek des Karlsgymnasiums, Eisenmengers Briefe I S. 15.
147. Vgl. Taufbuch 22. August 1578, 9

.
Oktober 1580, 13. November

1583. Die Ehefrau Eisenmengers hieß Zipora Maler. Von den
Eisenmengerschen Kindern hielten nach Ausweis des Traubuchs in

Bretten Hochzeit am 28. September 1580 Justina mit Germanus Wen»
delin Klep von Rheinhausen, am 4

. Juli 1587 Sophonias, der Medizin
Dr., mit Susanna, Witwe des Simon Hering, Dr. und Physikus zu Speyer,
und am 20. August 1589 Sara mi dem Dr. und Professor der Medizin in
Heidelberg, JohannKoch(Opsopöus). Dieser warBrettener Kind und nach
Melanchthon die größte Berühmtheit seiner Vaterstadt im 16. Jahrhundert.
Vgl. N. ^ckara I. «. ?. 14Ss<z.. Gehres, Brettens Kleine Chronik S. 286 ff.

143. Vgl. Tauf» und Totenbuch unter den erwähnten Daten,

149. Vgl. hernach S. 184.
IS«. Vgl. vorher S. 62.
151. Vgl. Taufbuch 31. Mai 1577.
152. Vgl. Oberrheinische Stadtrechte 1

. Abteilung S. 748.
153. Vgl. vorher Anm. 123.

154. Vgl. Beramsammlung Bl. 35d, 57d.
155. Vgl. Taufbuch 15. September 1578.

ISS. Vgl. Taufbuch 21. April 1578, 18. Oktober 1579: Wilhelm

R uo th ard aus Marbach. Noch im 18. Jahrhundert hatten die Stadion ein

Anwesen in der Gottesackergasse. Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 3», 116».

157. 1557 war Jakob Beer Schaffner des Klosters Frauenalb. Vgl.
Schatzungsrecht, Schreiben des Jakob Beer vom 16. August 1557.

158. Vgl. Vierordt, Geschichte der evangelischen Kirche in dem
Großherzogthum Baden 1

. Bd. S. 28.
159. Vgl Beramsammlung Bl. 22dff., Kirchengut Bl. 2»ff. und vor»

her S. 11 f.
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160. Vgl. Stuttgart, Geh. Haus» und Staatsarchiv, Repertorium Re»
ligionssachen N. 36. 1. 5, Fürbittschreiben Georg Schwartzerdts u. a. 1536.

Ich verdanke den Hinweis auf dieses Stück dem Herrn Pfarrer v. Dr. Gustav
Bossert in Stuttgart. Jakob Resch aus Heidelberg wurde an der Heidel»
berger Universität am 4. Juli 1S01 immatrikuliert. Vgl. Töpke 1. Bd.
S. 441. Nach seiner Brettener Zeit war Resch Hofprediger und Kcmoni-
kus an der Heiliggeistkirche zu Heidelberg. Vgl. Rott, Friedrich II. von
der Pfalz S. 59. 93 Anm. L33.

161. Vgl. Berainsammlung Bl. IN d. Zwar ist bei ihm, dem Zeugen
bei der Herstellung der Renovation zu Rinllingen durch den Schultheißen
Rutlandt, nicht besonders angegeben, das; er in Bretten wohnte; aber, da
das kleine Rinllingen damals noch keine Orgel besaß und neben dem Orga»

nisten Georg als Zeugen drei Brettener Gerichtsherren anwesend waren,

steht außer Frage, daß er in Bretten Geistlicher war. Daß mit der

Brettener St. Katharina»Pfriinde auf dem Gottesacker 1540 der Organisten»

dienst verbunden war, erhellt aus Berainsammlung Bl, 26 d
.

162. Vgl. Kirchengut Bl. 2» f., Sd.

163. Vgl. darüber für die Pfalz und Baden außer Bierordts Ge»
schichte der evangelischen Kirche usw. insbesondere Gustav Bossert, Bei»
tröge zur badisch»pfölzischen Reformationsgeschichte in: Zeitschrift für die

Geschichte des Oberrheins N. F
. Bd. 17 S. 37 ff., 251 ff., 401 ff., 588 ff ,

Bd. 18 S. 193 ff., 643 ff., Bd. 19 S. 19 ff., 571 ff., Bd. 2« S. 41 ff.

164. Vgl. «orpus «eck. vol. XXIV ool. 738.
165. Vgl. über si

e Klunzinger a. a. O. S. 121 ff.

166. Vgl. Withum a. a. O. S. 141, 144.
167 Vgl. vorher S. Iis., 15.
163. Vgl. Berainsammlung Bl. 22d ff.

169. Vgl. Kirchengut Bl. 5».

17«. Vgl. ,.I.0«I MKMVNW >
j ?Ke«I««i«i, ^ YVI «0VIL j> ?0-

ri88I>lVwr IX ^ «Mr»0VLKSI^ ^lZI?^- tur: 46 oonlenlum
verW LstKo- ^ licssHz Lvvlsli? «x lsorz Kriptur? ^ K 88. ?strä lsu-
tentijs so ts- ^ lrlraorüj« voUeobi: ^ Va^ «um arKumetis «z odieotio- ^

vibus »<1uer5ariorura, <
K «ontu- ^ tstiorübus sorun6em. ^ O«m inckiee

ma/e7«i7«m /eeun» >
^ ckum srcki»e»z titukxitm ^ /ine oz>«°«. ^ ^utkors

O. losrms <?s,lpsrc> j> Rutl»ll6« Lrsttano. ^ Omnibi« z?i/s t?^'i/Zla»«

^ temz,o5,d«s cb ^ x«-»eee//ä^>). ^

OOI,0XI4k!

^ Lxoucksbat

?etrus Uortt ^ 4rm« 166«. Titelrückseite bedruckt. 12 ungezählte,

4S8 gezählte und 1« ungezählte Blätter in Duodez. Die am 1
.

Juni 1559

zu Augsburg verfaßte Widmungsepistel is
t an Kaiser Ferdinand gerichtet.
Darin bekennt sich Rutlandt als Nachahmer des Johann Eck, Friedrich
Nauses, Johann Dietenberger usw. — Zum verwandtschaftlichen
Verhältnis mitMelanchthon vgl. vorher S. 12.

171. Nicht in Betracht kommt Ulrich Rutlandt, ebenfalls ein Sohn
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des Schultheißen, da dieser schon 1537 Pfarrhelfer des Ad. Schaber zu
Bauerbach war. Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F.
Bd. 19 S. 39. Johann Kaspar wurde am 19. November 1631, Joseph
am 17. November 154« und Markus am 18. August 1550 an der Heide!»
berger Universität immatrikuliert. Vgl. Töpke 1. Th. S. 550, 576, 609.
Daß Markus 1560 und nachher Pfarrer in Rinklingen war, läßt das
Lagerbuch des Klosters Maulbronn M. 2», 3», 16» f. usw. erkennen. Da
Kirchengut a. a. O. bemerkt wird, daß von den Söhnen des Heinrich
Rutlandt Johann Kaspar der letzte Inhaber der St. Michaels»Pfründe
war und si

e

durch Johann Philipp Reuter erhalten halte, dieser aber
riach Berainsammlung Bl. 28 d 1540 noch nicht Kollator war, so kann er nicht
schon während seiner Studentenzeit im Genuß der Pfründe gewesen sein.

172. Vgl. Kirchengut a. a. O. Der hier nicht erwähnte Familienname
des Wendel is

t genannt Heilbronn, Bibliothek des Karlsgymnasiums,

Eisenmengers Briese I S. 2.

173. Vgl. vorher S. 12.
174. Dies gilt jedenfalls von der Zeit nachher, in der außer den

beiden Geistlichen auch der Schulmeister, sein Kollaborator und der Mädchen»

Schulmeister aus den Kirchen» und PfründengefSllen ihr Gehalt erhielten.
Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 58» ff. Laut Gunflbrief vom 11. No»
vember 1567 überwies Kurfürst Friedrich III. dem Brettener Hospital „von
der orts vacierenden Pfründen gesellen" jährlich 52 Gulden. Vgl. Karls»

ruhe, General»Landesarchiv, Urkunden 43/17 d
.

17b. Vgl. Vierordt a. a. O. 2. Bd. S. 512.
176. Vgl. Kirchengut Bl. 3» ff. — Laut Kaufbrief vom 7

.

Oktober 1587

erwarben der Brettener Pfarrer Georg Hanfelt und seine Ehefrau Eva ein

hinter der Fautei gelegenes HSuslein, früher der „Sanct Catharinen Pfründen
der Pfarrkirchen zustendig geweßen" für 50 Gulden von dem kurfürstlichen
Kirchengüter» und Gefälle» Verwalter. Vgl. Karlsruhe, General»LandeS»

archiv Urkunden 43/17.
177. Vgl. Taufbuch 23. Dezember 1571, 15. März 1576 usw. AuS

einer erhaltenen Zusammenstellung vom Jahre 1602 ersieht man, wie die

Pfründen in den letzten Jahrzehnten des 16 Jahrhunderts für Kirchen»
und Schulzwecke verwendet wurden. Vgl. Dokumente und Urkunden a. a. O.

173. Vgl. Berainsammlung Bl. 67», 85», 101d, Landesherrlichlei.
Nr. 4—1«, 13, 19, auch Krieger, Topographisches Wörterbuch des Groß»
Herzogtums Baden s. v. Eppingen, Heidelsheim usw., und vorher S. 67.

179. Die Rechte der Kurpfalz in den Schirmsdörfern sind einzeln auf»

gezählt Dokumente und Urkunden Bl, 133» ff
.

180. Vgl. Landesherrlichkeit a. a. O., Berainsammlung Bl. 41d ff.,

Dokumente und Urkunden Bl. 133» ff.

181. Uber die Verhältnisse der Eigentumsflecken Eppingen, Heidelsheim

und Rinklingen vgl. Berainsammlung Bl. 67 »ff., 85» ff., 101 »ff.
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2. Kapitel.

Serichtsmann, Bürgermeister, Schultheiß und Retter

(S. 81—108).

1. Vgl. vorher S. 6 ff., 16 ff., 31 f.
2. Vgl. Neuburger CollectaneeN'Blalt 43. Jahrg. S. 46.
3. Vgl. daselbst S. 19. Scheuble (Scheubel) wurde zum Keller,

Schultheiß und Verweser des Frautamts in Bretten bestellt 18. Januar
1S25. Vgl. Karlsruhe, Gcneral'Landarchiv, Kopialbuch Nr.923Bl. CCiiijd ff.

4
. Vgl. Klunzinger a. a. O. S. 31.

5
. Vgl. Berainsammlung Bl. 40d. Wenn hier erscheint „Jorg

Schwach vnd dess gerichts vnd Burger zu Bretheim", so gehört nicht viel

dazu, das Schreiberversehen „Schwach vnd" zu erkennen und zu verbessern.

6
. Vgl. Berainsammlung Bl. 62 d.

7
. Vgl. vorher S. 164 f. Anm. 119, wonach Felix Mew, Johann

Pflaum und Anastasius Dorsch wiederholt Bürgermeister waren.

8
. Vgl. hernach S. 202. Wenn nach Berainsammlung Bl. 62»

Schwartzerdt im Mai 1540 noch nicht Bürgermeister, sondern Gerichts»
mann war, so widerspricht dies nicht meiner auf Melanchthons Angabe

fußenden Annahme. Denn die Bürgermeister, die ein Jahr lang im Amt

blieben, traten dieses nicht an Neujahr, sondern im Herbste an. Vgl.

vorher S. 117 und S. 164 f. Anm. 119.

9
. Vgl. vorher S. 12.

10. Vgl. «orpus «sk. vol. VII ool. 795.
11. Vgl. Mone S. 7, 9.

12. Vgl, Berainsammlung Bl. 106».
13. Vgl. Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl. 36.

14. Vgl. daselbst Bl. 39, 44, Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 922
Bl. CCxCvi»ff.

15. Vgl. vorher Anm. 3
.

16. Vgl. Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 923 Bl. CCviii»ff.,

Withum a. a. O. S. 145.
17. Vgl. Landesherrlichkeit Nr. 1

.

18. Vgl, Taufbuch 8
.

Februar 1587. Ron er wird im Taufbuch noch
18. März 1585 als Schultheiß bezeichnet. Rutlandt wurde 2«. Januar
1587 zum Schultheiß in Bretten bestellt. Vgl. Karlsruhe a. a. O,, Kopial»

buch Nr. 923 Bl. 11 »f.
19. Vgl. Schatzungsrecht Bl. 33.
2g. Vgl. hernach S. 203. Über die Bedeutung des Ausdrucks Senator

bei Melanchthon vgl. z. B. Oorvus Ret. vol. IX vol. «VI.
21. Vgl. Schatzungsrecht Bl. 48», 51». Auch in einem Schreiben vom

8
.

Februar 1547 nennt er sich nur Schultheiß. Vgl. Abzugsrecht Bl. 3».



171

22, Bzl. Schatzungsrecht Bl. 65». Siehe auch das Faksimile auf der
Titelabbildung.

23. Vgl. daselbst Bl. 7öd.
2t. Daß Ruckenbrotzu Schmartzerdts Berwandschaft gehörte, er»

hellt aus Heberer, ^«^^ptiae», ssrviw» S. 7.
25. Inder „wochenn Michaelis" 1562 war Schwartzerdt noch Schul-

theisz, dagegen am 14. Juni 15S3 schon Jakob Ruckenbrot Schultheißen»
amts-Vermeser. Vgl. Kirchengut Bl. 2», 4d Lagerbuch des Klosters Maul»
bronn Bl. 35
26. Vgl. Abzugsrecht Bl. 6 f.
27. Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 13d 17», 2<Zb 32»,

38», 51» usw.

28. Vgl. vorher S. 3S.
29. Vgl. Gehres, Brettens Kleine Chronik S. 51.
3«. Vgl. Karlsruhe a. a. O., K>ipialbuch Nr. 923 Bl. CCviii»sf.,

Nr. 93S Bl. 12», Nr. 928 Bl. 11 »f.
31. Wolfgang Ulrich von Flehingen, 3. September 1527 zum

Faut bestellt, wird als solcher noch am 9. Januar 1513 angetrossen. Vgl.

Karlsruhe a. a. O., Kspialbuch Nr. 92Z Bl. CCCxxxix»ff., Leibesherrschaft
und Leibeigenschaft Bl. 2d.

32. Heinrich von Altdorf wurde Faut zu Landeck 14. September
1540. Als Faut zu Bretten erscheint er 24. Juni 1545. Vgl. Karlsruhe a. a. O.,
Kopialbuch Nr. 923 Bl. CCCCxxv»ff., Landesherrlichkeit Nr. 1. Im Jahre
1547 war er Kammermeister. Vgl. Abzugsrecht Bl. 2».

33. Erasmus von Venningen war nachweisbar Faut schon am
18. Februar 1546 und noch am 24. Februar 1549. Vgl, Leibesherrschaft und

Leibeigenschaft Bl. 41» 111b.

34. Über Venningen vgl. u. a. David Chyträus, vs OreisKgoi»
oratio, Vitsbsrgss IS63, Bl. L 8d; Ic>. ?s«Kt, Ili8r«ris,s sozlssiastios«
Leouli a. Q. O. XVI. tZuppIsinsntuin: plurirnaram st «slsbsrrimoruin
ei illo ssv« tkeoloßoruin «pistolis, »cl losiuisiu, Lr^srumn et, ?Kiliv-
pum Asrd»«Ki«s, st«., Huris,«! 1634, r>. 82sqo... 87 sq.q , 9l1s<z., 119 sq.,

123. 13«s<zq., I40sq., 147 sq.. 183sq., 216. 427 sc,.; Struvens Aus»

fahrlicher Bericht Von der Pfälzisch:« Kirchen-Historie S. 29, 88 f.
,

124 f.
,

136; Bierordt, Geschichte der evangelischen Kirche im Grozherzogthum
Baden, Index s. v. Benningen; C. Schmidt, Der Ant!>eil der Straßburger
an der Reformation in Churpfalz S. Xl.Il ff.; Zeitschrift für die Geschichte
des Oberrheins 25. Bd. S. 33iff.; Kluckhohn, Briese Friedrichs des

Frommen 1
. Bd. S. 89 Anm, 109, 133 Anm., 685 ff.; Kluckhohn, Friedrich

der Fromme S. 45, 129; Salzer, Beiträge zu einer Biographie Ott Hein»
richs S. 74 Anm. 1
; Glock, Burg, Stadt und Dorf Zuzenhausen S. 99 fs.;
von der Becke»Kluchtzner, Stammtafeln des Adels des Großherzog»
tums Baden S. 506; Mitteilunzen der badischen historischen Kommission
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Nr. 18 189« S. rn 69 f.. 74 u. ö
.

Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 986
Bl, 28». Danach is

t der Irrtum der gedruckten Literatur, wonach Ben»
wagen 1560 freiwillig seinen Abschied nahm, zu berichtigen. Könnte es
bei der Häufigkeit des Namens Venningen im 16. Jahrhundert zweifelhaft
sein, ob der spätere Hofrichter Erasmus v. V. wirklich der frühere
Brettener Faut war, so beseitigt ein Aktenstück vom 14. August 1557

jeden Zweifel. Vgl. Landesherrlichkeit Nr. 25.

35. Vgl. Karlsruhe, General-Landesarchiv, Kopialbuch neue Nr. 842
Bl, 170», Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl. 33». Danach war Alt»

dorf schon am 6
.

Mörz 1551 und noch am 1
,

September 1552 Faut.

36. Vgl. Kneschke, Deutsches Adels'Lerikon 9
. Bd. S. 371; von

derBecke»Kluchtznera, a. O. S. 506f,, Mitteilungen der badischen histo»
rischen Kommission a. a. O. S. ru. 74 u. S

. Ein Aktenstück vom 17. August
1553 bezeugt ihn als Faut. Vgl. Leibesherrschaft und Leibeigenschaft

Bl. 119». Im Brettener Taufbuch wird Venningens Name zum letzten
Male am 21. Februar 1567 angetroffen.

37. Vgl. über Hartmanni u. a. Gustav C. Knod, Deutsche Slu-
denten in Bologna S. 186, Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg

1
.

Jahresband S. 115; Neues Archiv für die Geschichte der Stadt H eidel
berg Bd. I S. 64., Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 928 Bl. 39 d Nr. 936
Bl. 10», 3«d, 32». Danach wurde er 22. Februar 1567 Faut zu Bretten.

Im bärtigen Taufbuch erscheint sein Name zuletzt am 30. April 1569.
33. Vgl. Kirchengut Bl. 2d ff., Landesherrlichkeit Nr. 1

.

39. Vgl. Heilbronn, Bibliothek des Karlsgymnasiums, Eisenmengers

Briefe I S. 1074.
4«. Vgl. G. Bossert in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

N. F. Bd. XII S. 94 ff.

41. Vgl. C. Schmidt, Der Antheil der Straßburger an der Refor»
mation in Churpfalz S. 18.

42. Vgl. Heilbronn a. a. O. S. 11, 1074.
43. Vgl. Berainsammlung Bl. 13d. 44. Vgl. daselbst Bl. 15». 45. Vgl.

daselbst Bl. 2»d. 46. Vgl. daselbst Bl. 29». 47, Vgl. daselbst Bl. 38».
48. Vgl. daselbst Bl. 15 d

.

49. Vgl. daselbst Bl. 17 d
.

50. Vgl. daselbst
Bl. 18». 51. Vgl. daselbst Bl. 54». 52. Vgl. daselbst Bl. 58d. 53. Vgl.
Berainsammlung Bl. 21», 52 »ff., 54 d, 56dff., 61 »ff. 54. Vgl. daselbst
Bl. 51". 55. Vgl. daselbst Bl. 13d f.

, 19d f. 56. Vgl. daselbst Bl. 17>>.
57. Vgl. vorher S. 66 f. 58. Vgl. Berainsammlung Bl. 76 d, 77 d, 92 d

102 b 104», 106 d
. 59. Vgl. Landesherrlichkeit Nr. 45, Schreiben der kurf.

Statthalter und Räte an Friedrich III. vom 7
.

Juni 1559. 60. Vgl. vorher
S. 6«. 61. Vgl. Knapp a. a. O. S. 222 Anm. 1.62. Vgl. Schatzungsrecht
Bl. 1-32. 63. Vgl. daselbst Bl. 33—35. Zum Folgenden vgl. daselbst Bl.
36—76. 64. Schmartzerdt nennt ihn Rottfuchs, er selbst bezeichnet sich
RottfweS.
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65. Vgl. Schatzungsrecht Bl. 78—85.
66. Vgl. den Aktenband Leibesherrschaft und Leibeigenschaft.

67. Vgl. daselbst Bl. 17'f., 118'ff. Zu den Ausdrücken Leibbet oder

Leibzins vgl. vorher S. 67.
68. Vgl. Leibesherrschaft und Leibeigenschaft Bl. 118' f.
69. Vgl. daselbst Bl. 9'ff., 21'ff.
7«. Vgl. daselbst Bl. 139' f.

, 169'. Der Faut Eberhart von Ben.
ningen bemerkt in seinem Schreiben an Ott Heinrich vom 6

.

November

1556 über die frühere Gepflogenheit der Brettener Amtleute: „Das vor

zehen jaren (wie ic
h jn bericht finde) alweg die amptleut solche abzueg

gethedingt, alda selbigmals welcher der leybahgenschafft ledig hat sein

wollen, gemeinglich geben müssen, soviel als ob er mit Thoed abgangen

were. Alba ein Mans pershon das best Pferd oder Hauptvicchs, das er

hatt, oder souiel Werts der Herschafft vnd dan dem Hunerfauth das best

oberclayd oder das best gewehr geben hat müssen. Hette aber einer khein

Viech, so is
t er sonst nach gelegenhait gehalten worden, als einer dreyhun»

dertt gülden reich, der hat ongeuer 6
,
7 oder 8 gr. geben müssen nach

gestalt seiner sachen, da ettwan einer viel linder hatt oder sonst nach ge»

legenhait bedacht worden, vnd hat khein gewisse oder benente zal oder ord»

nung hierinnen jhe gehapt." Vgl. daselbst Bl. 139'f.
71. Vgl. daselbst Bl. 157'f.
72. Uber den Abzug oder die Nachsteuer vgl. Chur>Furstl. Pfaltz

Landts Ordnung, Heydelberg 1582, Bl. 51' ff.

73. Vgl. Abzugsrecht Bl. 1'ff.
74. Vgl. über ihn Klunzinger a. a. O. S. 124 f.

75. Unter Abt Heinrich III. sind als Bursirer nachweisbar Markus
Vesenbeck und Johann Epplin. Vgl. Klunzinger a. a. O. S. 125.
76. Vgl. das Schreiben Schwarherdts vom 5

.

Februar 1551, Ab«

schrift, Karlsruhe, General'Landesarchiv, Kopialbuch Neue Nr. 842 Bl. 167».
77. Vgl. die Reskripte des Kurfürsten an Philipp von Betten»

dorf und Schwartzerdt vom 8
.

Februar 1551, Abschriften, Karlsruhe
a. a. O. Bl. 167 d f.

78. Vgl. das Schreiben Altdorfs und Schwarherdts an den Kur»
fürsten vom 6

.

März 1551, Abschrift, Karlsruhe a. a. O. Bl. 168» ff
.

79. Vgl, dazu und zum folgenden, falls keine andere Quelle angegeben

ist, das Aktenkonvolut: Landesherrlichkeit.

80. Zum Namen und JnstullationStag vgl. Klunzinger a.a.O. S, 125.
81. Jn Betracht kommen die eigenhändigen Schriftstücke vom 21. Juli

und 18. November 1557 und 11. Mai 1558. Eine Eingabe an Ott Hein»
rich vom 23. August 1557 is
t

zwar von einer Kanzleihand geschrieben, trägt

aber die Namen Venningens und SchwartzerdtS.
82. Vgl. Abzugsrecht Bl. 27»: „Extract vß dem Vnder Emesheimer

Verdrag Anno zc. 69. vffgericht: Inn den 2l. Articul, Das Dorff Riede
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belanngen, Haben sich Bnnser gedachts Churf. zc. RSthe deß angemassten

schirmbs begeben, Drch sollen Vnns die von Riebt mit allen gerechtig»
leiten vnd dienstbarkeiten, wie biß dahero hergebracht, zu gehorsamen der»

Kunden sein ?c."

83. Vgl. Kirchengut Bl. 3'.
84. Vgl. daselbst Bl. 3' ff. Uber die St. Sebastians.Psründe vgl. vor.

her S. 76, 79 f.
85. Daß der Brunnen auS Holz war, schließe ic

h daraus, weil der

neue Brunnen ausdrücklich als steinern bezeichnet wird. Vgl. hernach Anm. 87,

86. Vgl. Mone S. 9, 15.
87. Vgl. Kirchengut Bl. 4': „Item, 50 gülden sindt auß bis« pfrundt

durch Annstet Dorschenn vnnd Stefan Zieglern jnn jrcm Burger»
maister ampt vffgenomenn worden«, So si

e

auß beuelch eins Ersamen Raths
am Newen Stainin Margbrunnenn verbraut ssio), Anno zc, 54."

88. Vgl. Ernst Wagner in: Zeitschrift für die Geschichte des Ober»
rheins N. F. Bd. 17 S. 13«f. und das hier angeführte Büchlein von
Feigenbutz.
89. Vgl. daselbst S. 123ff.
90. Über die Wappenverleihung vgl. Luberti 1?Koro,ks I>ec>Sii

^vuslos ?alst!lli, ?rsncokurti 1666, p. 269. Wenn Feigenbutz den

Ursprung der Brunnenfigur auf einen Besuch des Landesfürsten im Jahre
1543 zurückführt (vgl. vorher Anm. 88), so wird ein solcher Besuch von dem

Chronist Schwartzerdt nicht erwähnt. Vgl. Neuburger Collectaneen Blatt,
42. Jahrg. S. 1l)f. Die Entstehung der Brunnenfigur dürfte übrigens nicht
durch eine besondere Bretten zuteil gewordene Gnadencrweisung Fried»
richs II., sondern durch den Patriotismus der Stadt und die erwähnte
patriotische Übung in Süddeutschland veranlaßt worden sein.
91. Vgl. vorher S. 78ff.
92. Vgl. vorher S. 163 Anm. 163.
93. Vgl. Hans Rott, Friedrich II. und die Reformation.
94. Vgl. über die beiden Brettener Amtleute Zeitschrift für die Ge>

schichte des Oberrheins N. F. Bd. 19 S. 32f., 34f.< 37f. Hier wird aller»
dings Erf Ulrich von Flehingen genannt. Der 1527— 154I in Bretten
nachweisbare Faut hieß jedoch Wolfgang Ulrich. Vgl. vorher S. 85.
95. Über Schwartzerdts evangelische Gesinnung vgl. hernach 128ff
96. Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F., Bd. 20

S- b6ff., Rott a. a. O. S. 44 ff.

97. Vgl. Rott a. a. O. S. 84 ff.

98. Vgl. München, allgemeines ReichSarchiv, Pfalz.Neuburg Nr. 26

S. 231, Schreiben des Adam Bartholome vom 29. April 1547, laut dessen
„Jörg Swartz, Philippi Bruder, zu Bretten" durch sein „furgeschrifft"
die Pfarrei Gondelsheim verlieh. Ich entnehme diese Mitteilung einer gefl.
Mitteilung der Verwaltung des Reichsarchivs auf meine an si

e gerichtete
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Anfrage. Danach is
t die Angabe von Rott a. a. O. S. 81 f. und Anm. 199

zu berichtigen.

99. Vgl. C. Schmidt, Der Antheil der Straßburger an der Refor»
mation in Churpfalz S, 18.

100. Uber Schwartzerdts Stellung zum Interim vgl. Neuburger
Collectaneen»Blatt 42. Jahrg. S. 24 f.

101. Vgl. Schmidt a. a. O. S. Iff.
102. Vgl. daselbst S. 18f.
103. Vgl. Mone S. 2f., Neuburger Collektaneen»Blatt 42. Jahrg.

S, 5 ff.. 43. Jahrg. S. 11 ff. und hernach S. 181 ff.

104. Vgl. Taufbuch 13. Juni 1571, 7
.

November und 28. Dezember
1572, 12. November 1578, 23. Januar und 18. Dezember 1579, 10. Februar
und 18, September 1583.

Dritte Abteilung.

Die literarische Muße (S. 108—127).

1
. Vgl. vorher S. 49 f.

2
. Vgl. darüber Mone S. 1 und Würdinger im „Abendblatt" zur

Neuen Münchener Zeitung Nr. 264 vom 5
. November 1859.

S
. Vgl. Mone S. 1 ff. Im Jahre 1861 entstand folgender Nach,

druck der Moneschen Ausgabe: Die Belagerung der Stadt Bretten im

Jahre 1504. Beschrieben von Georg Schwartzerdt, Schultheiß in Bretten.
Abgedruckt aus der Ouellensammlung der badischen Landesgeschichte, von

Archivdirector F. I. Mone. Bretten. Gedruckt und herausgegeben von
L. Rodrian. 1861.

4
.

Zwar hebt Schwartzerdt in der Nachschrift zu seiner Nachricht
vom Bauernkrieg hervor: „Wie ichs mit Augen Hab gesehen", Neuburger

CollectaneeN'Blatt 43. Jahrg. S. 46, aber es kann sich bei einem noch nicht
vierjährigen Knaben doch nur um oberflächliche Eindrücke handeln. Das»

selbe gilt von einer anderen ähnlichen Äußerung. Vgl. Mone S. 2
.

5
. Vgl. Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 922 Bl. vii'sf.

6
. Vgl. Mone S. 4
,

7
.

Die Feind» und Fehdebriefe sind auch enthalten von Weech
a. a. O. S. 113ff, Das Schreiben der Markgrafen Friedrich, Kasimir
und Georg stammt nach Schwartzerdt vom 8

.

und nach dem Reißbuch

vom 1
. Mai 1504. Sonst stimmen die Daten überein.

8
. Die im General»L«ndesarchiv zu Karlsruhe unter Nr. 343 auf»

bewahrte Handschrift enthält 42 neuerdings numerierte Blätter in Folio.

Auf der Borderseite ihres Ledereinbandes bemerkt man: „15 LKSI-IM
das Wappen der Stadt Bretten >j 61 Die Ausschrift is
t in Goldpressung

und das Wappen in Malerei ausgeführt. Über das Exlibris vgl. Mone S. 1.
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9. Vgl, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
9. Bd. S. 536.

10. Die in Pommersfelden erhaltene Handschrift is
t betitelt: „Erzelung,

der Belegerung der » Stadt Bretten, im Jare M. D. » IUI, beschehen,
mit anzeig des vr» ^ sprungs selbigen Kriegs, Auch » wie der Fried wieder

gemacht wor» den, Beschrieben durch Georgenn Schwartzerdtenn, Schultheiß

zu j> Bretten, jj
" und umfaßt 26 Papier.FolioblStter. Mit ihr ist zusammen»

gebunden die andere Handschrift: „Des hochlöblichen Stammen !I Pfaltz
vnnd Bayern ,e. alt jj herkommen vnnd ettliche merkliche geschichten:^".

Beide Handschriften rühren von demselben Schreiber her und waren wohl

auch von Anfang an im nämlichen Besitz. Als Besitzer nennt sich auf dem
Titelblatt der an zweiter Stelle genannten Schrift „8urn Z5x I>ibris

»laaok: Ldrupriii ^ (ZsIKaussn O(o«t«ris) «to. ^v»« et«. 80." Gemeint

is
t Joachim Strupp aus Gelnhausen, der in Wittenberg am 4
. Mai 1547

sich immatrikulieren ließ, daselbst am 14. August 1550 zum Klaßistsr srtiur»

promoviert und am 18. Oktober 15S6 in den Senat der Artistenfakultät
aufgenommen wurde. Ebenfalls in Wittenberg erlangte er am 14. No>

vember 1560 den Grad eines Lizentiaten und Doktors der Medizin. Vgl.
?osrstsmann, Albuin ^osösmis« Vitobsrgsosis r>. 239, Köstlin, Die
Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philosophischen Fakultät 1543

bis 1560 S. 10, 23, Dekanatsbuch der medizinischen Fakultät in Wittenberg
(handschriftlich). Strupp war 1580 und hernach Erzieher des Pfalz»
grasen Friedrich, des späteren Kurfürsten Friedrich IV., und wurde
am 19. Dezember 1580 an der Heidelberger Hochschule aufs neue immatri»

kuliert. Zugleich verwaltete er die kurfürstliche Bibliothek. Vgl. Hautz,

Geschichte der Universität Heidelberg 2
.

Bd. S. 35, 117, Töpke 2
.

Th.
S. 93. — Für die Ubersendung der Pommersfeldener Handschrift nach
Berlin spreche ich auch an dieser Stelle dem Herrn Gräflich Schönborn»

schen DomänenalMmann meinen verbindlichsten Dank aus.

11. Vgl. Karlsruhe, Gencral-Landesarchiv, Handschriften Nr. 1292

Bl. 1—14.
12. Heutzutage besteht die Handschrist nur noch aus 7 Bogenlagen.

Verloren sind einige Bogenlagen in der Mitte und damit der Teil, der

dem bei Mone S. 6 (11) bis S. 15 (38): „So waren die noch paurn von
Ricklingen" . . . „nachdem er dannocht achtzehen tag hinein gohn Bretten

geschossen und drey und zwentzig tag" gedruckten entspricht. Um daö Ber»

höltnis der Handschrift zu den von Mone S. 3 ff. veröffentlichten Texten
zu kennzeichnen, teile ic

h einige Stichproben mit. Ich setze an erste Stelle
die Lesarten Mones, an zweite die Lesarten der Handschrift. S. 3

2
. Spalte Z
. 2 hochlöblichsten) hochlöblicher

— Z
. 13 hertzog) hertzogen —

Z
. 16 wer) wer zc. — Z
. 19 I.) seiner — Z
. 22 solt, beschwert) soll, höch»

lich beschwerdt :c.
— Z

. 34 worden) worden ic. — Z
. 37 zu inen bracht)

bey jhnen gehaptt — S. 4 1. Spalte Z. 1 seinen) seiner — Z
. 2 haben)
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haben zc. — Z. 4 daß) dan — Z. 8 der) fehlt — daselbst) fehlt — Z. 9 armer
man) arme fraum

— Z. 10 dar) thods — seinen) jhren — Z. 11/12 vom

Trott) von thiatt — Z. 21,22 und glid deß reichs) fehlt — Z.23 Philips)
Philips der — Z. 26 dergestaldt) also — Z, 28 beherbergen) Herbergen —

Z. 33/34 andern ursach) anderer vrsachen — Z. 35. 36 fürsten und herm)
fachen, Hern vndt ander

— Z,36 baldt) fehlt — Z 37 außgeruffen Wardt)
auß geschrien war — Z, 39 krieg) Kiegk :c. —

13. Vgl. hernach S. 193 ff.

14. Vgl. Mone S. 2.
15. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S. 11 ff. — In der

am 1
,

März 1879 abgehaltenen Sitzung der historischen Klasse der Akademie
der Wissenschaften zu München hielt Würdinger einen Bortrag: „Auf»
Zeichnungen Georg Schwartzerdts über den Bauernkrieg um Brettheim 1525."
Vgl. Sitzungsberichte der philosophisch.philologischen und historischen Klasse der

k. b
.

Akademie der Wissenschaften zu München Jahrgang 1879 I.Bd. S. 207 ff.

16. Vgl. München a. a. O. Bl. 1'—17' und 44".
17. Vgl. das. Bl. 1', gedruckt Neuburger Collectaneen.Blo.tt a. a. O. S. 11.
13. Vgl. vorher S. 82.
19. Vgl. vorher S. 27 f.

20. Vgl. Hartfelder, Zur Geschichte des Bauernkriegs S. 21.
21. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S. 42, Peter

Haarer, Bawrenkrieg usw., Frankfurt 1627, S. 115.
22. Vgl. Haarer a. a. O. S. 113. Über Flehingen vgl. vorher S. 35.
23. Vgl. vorher S. 109.
24. Vgl. München a. a. O. Bl. 20»— 42", „Abendblatt" zur Neuen

Münchener Zeitung Nr, 264 vom 5
.

November 1859, Neuburger Collecta»

neeN'Blatt 42. Jahrg. S. 5ff. Würdingers Ausgabe enthält manche Ver>
sehen. Dazu unterlieh er, ein langes Stück seiner Vorlage abzudrucken,

nämlich Bl. 25», die Zusammenstellung, auf die Schwartzerdt am Ende des

Jahres 1546 verweist. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 42. Jahrg. S. 18.
25. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt a. a. O. S. 61.
26. Die vorliegende Kopie der Reimchronik läßt jedenfalls «n ihrem

Anfang keine Spur von Einbuße erkennen. Denn auf die ersten Worte

„Als nun" des Bl. 20» weisen schon die letzten Worte des Bl. 19b h,„
die Vollständigkeit spricht femer, daß der Verfasser gegen seine sonstige Ge»

wohnheit am Anfang des Jahres 1536 nicht nur dieses, sondern, offenbar um
eine geeignete Anknüpfung zu erhalten, das vorangehende Jahr erwähnt:
„Als nun das fünf und dreißigst Jahr verging Und das sechs und dreihigst
anfing". Hätte er nämlich unmittelbar vorher das Jahr 1535 behandelt,

so hätte sich die Nennung dieses Jahres erübrigt. Nicht im Widerspruch

mit meiner Annahme steht das Wörtlein „nun". Denn Schwartzerdt
liebt dieses „nun" zu Beginn neuer Jahre, so 1553, 156« und 1561. Vgl.

Neuburger Collectaneen.Blatt a. a. O. S. 34, 61, 63.
NIt. Müller, Georg Schwartzerdt. 12
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27. Vgl. Mone S. 2.
28. Da Schwartzerdt den Tod des 1566 verstorbenen Sultans

Soliman II. ins Jahr 1559 setzt, «ermutet Würdinger, daß der ent»
sprechende Teil der Chronik erst nach 1566 entstanden und demnach der

Verfasser noch 1566 am Leben gewesen sei. Vgl. Neuburger Collectaneen»

Blatt a. a. O. S. 4, 60 f. Indessen erklärt sich der Fehler osfenbar aus
einer Nachricht, die nicht nur den tatsächlich im Jahre 1559 wegen der

türkischen Thronfolge ausgebrochenen Krieg, sondern auch fälschlicherweise
den Tod des Sultans meldete. Ein falsches Gerücht vom Tod Solimans

darf man um so mehr voraussetzen, als dieser auch 1561 angeblich auf den

Tod erkrankt war. Vgl. ^Ibum ^««Zsiniks VitsKsrgsnsis vol. II. p. 28.
29. Vgl. Neuburger Collectaneen»Blatt a. a. O. S. 3. Dieses Stück

is
t

erhalten München a. a. O. Bl. 17'— 1g>>.

3«. Vgl. hernach S. 181 ff.
31. Vgl. hernach S. 197 ff. Nr. 3-9.
32. Vgl. München a. a. O. Bl. 43»— 44».
33. Vgl. vorher S. 112.
34. Willing is

t in Bretten seit April 1570 nachweisbar. Sein erster
Eintrag im Traubuch stammt vom 11. April 1570, sein letzter vom
14. Februar 1571. Im Taufbuch wird seine Hand in der Zeit vom
23. April 157« bis 20. April 1571 angetroffen. Willing war seit 1567
Mitglied des Kirchenrats in Amberg, sodann Hofprediger in Heidelberg. Bon

hier wurde er, weil Gegner der von Olevian eingeführten Kirchenzucht,
nach Bretten versetzt. 1571 kam er als reformierter Hofprediger nach

Kaiserslautern und nahm hernach die Predigerstelle an der St. Egidienkirche

zu Speyer an. Vgl. u. a. Lippert, Die Reformation in Kirche, Sitte
und Schule der Oberpfalz S, 110, Hautz, Geschichte der Universität Heidel»
berg 2

.

Bd. S. 78, 80, 83, Kluckhohn, Briefe Friedrichs des Frommen

2
. Bd. 1. Hälfte S. 405, Gümbel, Die Geschichte der Protest. Kirche der

Pfalz S. 307, 776.
35. Vgl. hernach S. 185.
36. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 43.
37. Vgl. daselbst S. 45.
33. Ich habe dabei das 52. Kapitel in Wimph elings Werk ..Lpitorn«

rsruin (Zsrlu«,Qi<!Ä,ruiii usqus »6 uostra tsmpor»" vom Jahre 1505 im Auge.
33. Vgl. Mone S. 2. Ähnliche Gedanken finden sich auch in der

Vorrede zur Erzählung von der Belagerllng Brettens und in der Nachricht
vom Bauernkrieg. Vgl. Mone S. 2 f.

,

Neuburger Collectaneen» Blatt
43. Jahrg. S. 12.

4«. Vgl. Mone S. 2f., 16 f. und hernach S. 193 ff.

41. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 43. Jahrg. S. 11 f., 45 ff.

42. Vgl. hernach S. 181 ff.

43. Vgl. hernach S. 198 ff.

44. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 43. Jahrg. S. 24 ff.
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45. Vgl. Herrlingen Die Theologie Melanchthons S. 244, Hart»
selber, Melanchthon S. 303f.

46. Vgl. vorher S. 122.
47. Vgl. hernach S. 199.
4g. Vgl. daselbst.
49. Vgl. hernach S. 185.
50. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 45, 47.
51. Vgl. vorher S. III und S. 17« 10 und 11, S. 112 f.

Vierte Abteilung.

Die Persönlichkeit (S. 127—137).
1. Vgl. vorher S. 52.
2. Vgl. (Zsrasrarius p. 9,

3. Vgl. AioxIU S^Ivarum libri V, ?rsil«ak. 1564, p. 142.
4. Vgl. hernach S. 194.
5. Vgl. hernach S. 198.
6. Vgl. Neuburger Collectaneen-Blatt 42. Jahrg. S. 21, 48, 56, 63 f.
7. Vgl. daselbst S. 21.
8. Vgl. daselbst S. 59.
9. Vgl. daselbst S. 24 f.
1«. Vgl. daselbst S. 53.
11. Vgl. daselbst S. 47 s.

,

60, 63 f.

12. Vgl. vorher S. 48.
13. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt a. a. O. S. 21, 23 s.

,

25, 64

und hernach S. 198.
14. Vgl. daselbst S. 53. 61 und vorher S. 53.
15. Vgl. Schmidt, Der Antheil der Straßburger an der Reformation

in Churpfalz S. XV.
16. girier war mit Sabina, der Tochter der Barbara Huglin,

verheiratet. Vgl. Hertzog S. 231.
17. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt a. a. O. S.65, Daß Schwartz.

erdt die Verhältnisse in der Pfalz im Auge hat, beweist sein „jetzt bey

uns geschicht".

18. Vgl. Mone S. 16 nach Esther Kap. 5
, Neuburger Collectaneen»

Blatt a. a. O, S. 50 nach 2
. Ma«. 9
,

5
.

12. 23.

19. Vgl. Mone S. 2
,

Neuburger Collectaneen>Blatt 43. Jahrg. S. 12.

2«. Vgl. hernach S. 181.

21. Vgl. Neuburger Collectaneen>Blatt 42. Jahrg. S. 57, 66, 43. Jahrg.

S. 45ff., Mone S. 3
,

hernach S. 198.

22. Vgl, Neuburger Collectaneen.Blatt 42. Jahrg. S. 43 f.
,

50.

23. Vgl. daselbst S. 50, 43. Jahrg. S. 45.

24. Vgl. daselbst 43. Jahrg. S. 45, 47.
12*



18«

25. Vgl, Mone S. 1«.
26. Vgl. daselbst S. 16 f. und hernach S. 193 ff.

27. Vgl. hernach S. 185 f.
,

199.

28. Vgl. Neuburger CollectaneenBlalt 42. Jahrg. S. 12, 28, 39, 47 f.

55, 58, 43. Jahrg. S. 26f. Zum Ausdruck „fromm" vgl. Grimm,
Deutsches Wörterbuch 4

. Bd. 1. Hälfte SP. 240 f.

29. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 42. Jahrg. S. 39, 48.
3«. Vgl. daselbst S. 12, 58.
31. «gl. daselbst S. 39, 47.
32. Vgl. daselbst S. 21, Mone S. 16.
33. Vgl. «orpus »eck. vol. VI vol. 71«.
34. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S. 48.
35. Vgl. hernach S. 194.
36. Vgl. Stuttgart, Geh. Haus> und Staatsarchiv, Repertorium Reli»

gionssachen N. 36. 1
. 5
.

Der Bries is
t von derselben Hand geschrieben wie

der oft zitierte Band Berainsammlung, vermutlich von dem Brettener Stadt,

schreiber Maler.
37. Über die Wiedertäufer in Bretten und Umgebung in dieser Zeit

vgl. Bossert in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N.F. Bd. 2«
S. 72ff. und die daselbst angeführte Literatur.

38. Vgl. vorher S. 36 ff.

39. «gl. vorher S. 83 ff.

40. Vgl. «orous «ek. vol. XXV ««I. 464.
41. Vgl. Mone S.3, Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S.II,

45 f.
. 48 usw.

42. Uber Melanchthons Heimatsliebe in Verbindung mit seinem
Natursinn vgl. z. B. Oorpus Ksk. vol. IX vol. 1021.
43. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S. 45.
44. Vgl. vorher S. 123 f.

45. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 42. Jahrg. S. 12.
46. Vgl. daselbst.
47. Vgl. daselbst S. 47.
48. Vgl. daselbst.
49. Vgl. daselbst S. 43, 58.
5«. Vgl. daselbst S. IL.
51. Vgl. über Melanchthons pfälzischen Patriotismus Hartfelder

in: Studien der evangelisch»protestantischen Geistlichen des Großherzogthums

Baden 8
. Jahrg. S. III ff.

52. Vgl. Neuburger Collectaneen»Blatt 42. Jahrg. S. 39.
53. Vgl. hernach S. 198.
54. Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg. S. 45.
55. Vgl. daselbst 42. Jahrg. S. 3«. Siehe auch daselbst S. 54.
56. Vgl. vorher S. 52.



Zweiter Teil.

Ungedruckte schriftstellerische Arbeiten

Georg Hchwartzerdts.

i.

Erzehlung,

wie ein drey jährigs döchterlin von dem höchsten thurn
zu Brettheim, der pfeifthurn genandt, darauf der dieser
wohnt, oben von dem geheüß herab biß auf die vnderst
stafell, wie man von den ringmawrn jn den thurn
will gon, ohne einich Verletzung gefallen vnd dannocht

bey leben blieben is
t

zc.^)

l O gott in deinem höchsten thron,

Ich bitt, du wolst mir beystandt thon,

Damit ic
h meg zu tagen bringen

Vnd reden von beschenen dingen,

i Dabey dein hochalmechtigkeit,

Dazu dein milt barmhertzigkeit,

Die du vnß menschen steets beweißt
Vnd ohnverdient viel gnaden geist"),

Gespürt vnd in gedechtnus bleib,

i« Allein die ehr ic
h dir zuschreib.

Ohn dich niemand etwas thun kan,

Wo du nit bist damit vnd dran.

Wer dan gottes hochheit nit versteeht,

Der leß was gott mit Hiob hat geredt.

Z
.
1 höchstem

') Vgl. vorher S. IIS.

') geist giebst.
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ib Zu dem man gottes wunder ?ent

Aus Himmelslauf vnd firmament,

Darzu bey allen geschöpf auf erden.

Wer wolt doch nun nit glaubig werden?

Weill nit allein sein Hochgottheit,
»« Sonder auch sein gnedig güetigkeit

Ml tag, all stund, all augenblickh
Befunden wird gar oft vnd dickh.
Er giebt vns sein hochheiliges wort,

Darzu das leben hie vnd dort,

« Bellaidung vnd das taglich brodt

Vnd was zur seell vnd leib is
t

noch.

Er hat vns stets in seiner huet,

Gleich wie ein getrewer vatter thut,

Der seiner kinder gern will stöhn").
s« Drumb er den engelln befelch hat thon,

Das si
e vns tragen v
f den henden,

Damit kein gliedt wir thund geschenden,

Nach an ein stain den fuß verletzen,

So getrewlich thut er zu vns setzen*).
»!> Drumb ich nit !an vnderlohn,

Was Wunders jetz gott hat gethon

Zu Brettheim, in der churfürstlichen statt,
Die pfaltzgrawe Ludwig innen hat,
Der löblich churfürst an dem Reihn.

« Da is
t ein junger thurnblaser gesein

Vf dem höchsten thurn in selbiger stadt,
Darauf er stets sein Wohnung hat.

Melchior Newert so nent man ihn,

Sein fraw Anna Halbmayerin.

Z
. 39 den — Z
.

41 den

') „Der . . . stöhn" steht wohl im Sinn: der für seine Kinder gerne
wiN einstehen. Zu der Ausdrucksweise vgl. Lubben, Mittelniederdeutsches
Wörterbuch S, 374.

Vgl. zu dem Ausdruck Neuburger Collectaneen.Blatt 43. Jahrg.

S. 45: unser Leib, Ehr, Gut und Blut zu unser christlichen Oberkeit setzen;

S 48 Z. 100: Zu Gottes Ehr setz oll dein Mulh.
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« Die hetten ein junges döchterlein,

Daß hieß mit nahmen Catharein,
Was vngefehr vf drey jähr alt.

Als man von der gebührt Christi zahlt
Fiinfzehen hundert vnd fünf vnd dreyßig jähr,

5« Vf sanct Margrethen tag"), is
t wahr,

Der vatter in dem laden lag,
Das kind seiner kurtzweill mit ihm pflag

Vnd schlief ihm zwischen baide bain"),

Ach gott, die kurtzweil war klein.

ss Dan baldt das kindt die thill') antrot,
Die zuvor verfault vnd versport.

Die thill wichen, flogen in stadt graben,

Das töchterlin fiel von oben abhin

Ailf klafter wohl gemessen hoch
s° Oder siben vnd sibenzich werckschuch.

On einich mittel! groß noch klein

Fiel es vf einen harten stein
Vf die vnderst staffell vorm selben thurn.
Die nachbaren das gar baldt erfuhren,

es Dan viel, die es herab sahen fliegen,

Gleich wie ein strosack auß der wiegen,

Mit seinem schöhnen hemblein weiß,

Liefen zu vnd Hubens vf mit fleiß.
Sein vatter vnd mutter kamen baldt,

7« Vor schrecken waren si
e erkalt,

Sam^) werens beide sam") erschlagen,

Das kindt thetens in ein stuben tragen.

Z
. 67 seinen

") IS. Juli.

°) schlief ^- Imperfektum von schleifen, „schlief . . . bain" steht in dem»

selben Sinn wie einen einschleifen ^ jemand zwischen die Beine glitschen, um
ihn zu Fall zu bringen. Vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 9
. Bd. SP. 592.

') thill^Diele. Brett, Bohle. Vgl. Grimm a. a. O. 2. Bd. SP. 1099f.

°) Sam wie wenn, als ob. Vgl. Lexer, Mittelhochdeutsches Wörter»

buch 2
. Bd. SP. S91. — «
) sam ^ selbst. Vgl. daselbst Sp. 59«.
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Dan es ohnmechtig war vnd Kanckh,

Da baidt") man es mit speiß vnd tranckh,
?» Sein krafft ihm baldt herwieder kam,

Sein alt vatter") das kindt in sein hendt nam,

Weill er ohn das ein artzet war,

Begrief er das kindlein hin vnd dar,

Ob es etwas zerfallen hett,

s« Oder ihm ein gliedt wer auß der stett.

Kont aber anders finden nit,

Dan am rechten elenbogen in der mit

Da war das fleisch etwas zertrückt,

Als ob das glaich im wer verrückt,

ss Sein alt vatter richts im wieder ein,

Hett darnach weder schmertz noch Pein.
War sonst an keinem ohrt verwundt

Vnd Wardt in kurtzer zeit gesundt.
Allein etlich schwache mähler bekam,

s« Die die zeit ohn schaden von ihm nahm,

Vnd Wardt das maidle wohl gemuth,
Wie dieser jugendt gleichen thut.

Darnach handt viel davon geredt,

Weil genante staffell ein lehnen^) hett,
»b Das kindt möcht sich geletzt^) han daran,

Laß ic
h

für seinen wehrt bestahn.
Dan wan es schon also wer beschehen,
So kent man doch nit änderst sehen,
Dan das baide, holtz vnd stain, Herr,

,»« Dardurch dem höhenfall nit gwert,

Noch viel entletzung") davon wer kommen.

Z
. 74 baldt — Z
.

75 ihn

") erwärmte. Vgl. Grimm a. a. O. 1. Bd. SP. 1076, H
.

Fischer.
Schwäbisches Wörterbuch 1

. Bd. SP. 576.

") alt vatter ^ Großvater.

") lehne ^ Geländer. Vgl. Grimm a. a. O. 6
. Bd. Sv. 546.

") wahrscheinlich letzen — eine Schutzwehr (Letze) haben. Vgl. daselbst
SP. 8<M.

") — Gegenteil von Verletzung.
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h

sag in einer summen,

Das kein natürlich hilf noch rath

Diß kindt bey leben behalten hat.
Allein die gewaltig gottes handt
Dem todt gethon hat wiederstandt

Vnd diesem kindt sein leben geschenckt.
Das billich ein jeder christ bedenckt,
Das gott durch seine crafft vnd stärckh
Ein solch vbernatürlich wunderwerckh
Bns armen menschen hat erzeigt.

Gott wer vns noch mit gnaden geneigt,

Wan wir nit so in vppigkeit,

In gottes lesterung vnd drunckenheit
Ohn vnderlaß in sünden lebten

Vnd wieder den willen gottes strebten.
Laider is

t die Welt jetz verrucht,

Niemandt die ehr gottes mehr sucht.
All vppigkeit die wird volbracht,
Der gottes ehr wird wenig gedacht.

Fluchen vnd schweren is
t nit mehr schandt,

Trunckenheit hat genomen vberhandt.

Diese zwey lasier Hand eingerissen

Vnd die gantz teütsch Nation beschißen.
Darumb wir warten gottes raach,

Je ein straf volgt der andern nach.
Noch wollen wir vns nit bekehren,

Die thuns zu gleich, die es solten weren.

O gott, wie Wils zum leisten gon,
Weil wir von lästern nit abstohn,

Vnd so viel gucter Prediger Hohn,

Die vns das rain wort gottes leren,

Vnd wir vns doch daran nit kehren!
Miel wirs dan wissen vnd thun es nicht,

So wirds vns gon, wie Christus spricht,

lesten
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Mit vielen schlegen werden wir geschlagen"),
Darumb schickt gott so viel der plagen.

Vnd is
t ein grose sorg dabey,

Wo wir nit von der buberey
,<« Vnd vnserm sündlichen leben abstohn,

Es werd zu letst noch erger ergon,

Das vns der türckh mach den kehrab").
Gott woll, das ich gelogen Hab!
Dan, ihr lieben Christen all,

i« Stend ab von ewern sünden bald,

Gedenckt an gottes streng gericht,

Wie Christus selbst das vrtheil spricht,

Vnd thundt zu beßerüng euch bekehren,
So wirbt vnß gott sein gnadt beschehren,

iso Gleich wie er dießem kindt hat gethon.

Dieß exempell sollen wir vor äugen Hohn.
Dar bey wir gottes güete erkennen

Vnd ihn nit also lesterlich schenken
Mit vnserm vnnützen fluchen vnd schweren.

iss Fürbar, so wollen wir weiter hören,

Ms dießes döchterlin zu sechs jähr kam,
Die pestilentz ihm sein leben nahm

Zu Basel! in der sterbens zeit^'),

Daselbst es noch begraben leit.

>«« Gott verley vns auch ein gnedigs endt,

Damit vnser trawren zu freüdt sich Mendt

Vnd wert von gott vns allen beschert,
Was guts zu seel vnd leib gehört.
Das bitt vnd wünscht eüch Jörg Schwartzerdt :c.

Z
. 14« sündlichem

") Vgl. Luk. 12, 47.
'») Kehraus.

") Vgl. über die Pest in Basel 1539—1541 u. a. Baslerische Stadt»
und Landgeschichten aus dem 16. Jahrh., herausg. von Buxtorf»Falk»
eisen 2

.

Heft S. 62s.
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Erläuterungen.
Das von Schwartzerdt geschilderte Ereignis war am

7. Juli 1538 Gegenstand der Unterhaltung in Luthers Haus,
wie die folgende Aufzeichnung Anton Lauterbachs zeigt:
„?nilir>r>us sMsIariOktb.«!^ Revtor reeitsvit roirs,«uIurQ i»
patria sus, Bretten taetura nuzier, c>u«ä riuell«, de altissiina
turre 6elaps«, incolillnis riermansit, es,m<^ue illie« post larisura

in altum rirosriexisss, tirneris, ne pater vidisset. Responöit
L«tKer: Alhie ist keyn teuffel gewest, Sonndern ein enge! ga-
briel."^) Geht man der Quelle nach, aus der Melanchthon
seine Kunde von dem Brettener Geschehnis schöpfte, so kann

kaum ein Zweifel bestehen, daß es mündliche Nachrichten waren,

die er gelegentlich seines Besuchs in seiner Heimat im Sep

tember 1536 erhielt Bemerkenswert is
t der von ihm erzählte

Zug über die Haltung des Kindes, der in der Erzählung seines
Bruders fehlt.
Der Schauplatz des Ereignisses war der aus spätgotischer

Zeit stammende Pfeifturm zu Bretten, nicht nur der höchste,

sondem auch der wichtigste Verteidigungsturm der bis zum Jahre
1689 befestigten Stadt und von dem Marktplatz nur durch das

im 16. Jahrhundert sogenannte Pfeifturmgäßlein getrennt. ^
)

In seiner gegenwärtigen Erhaltung stellt sich der Turm als ein
vierseitiges Mauergehäuse dar, das sich über einem nahezu qua

dratischen Grundriß erhebt. An ihrer Außenseite messen die

nördliche und südliche Mauer je 7,95 m und die östliche und

westliche je 7,55 m Breite. Die Mauern haben eine solche Stärke,

daß für den unteren Jnnenraum an Breite nur übrig bleiben

3,37 ro. im Norden, 3,32 m im Süden und 2,85 ro. im Osten und

Westen. Die jetzige Gesamthöhe des Turmes beträgt an der

Nordseite 25,80 ro.. Das äußere Mauerwerk besteht an den Kanten
aus Keupersandsteinquadern und sonst aus Hauptmuschelkalk,

') Vgl. Seidemann, M. Anton Lauterbachs Tagebuch S. 96,

2
) Über seinen Besuch vgl. vorher S. 43.

') Der Ausdruck findet sich z. B. Berainsammlung Bl. 2b», S4d. Die
St, Katharinapfründe hatte in diesem Gößchen ihr Haus samt Hofraite.
Vgl. daselbst Bl. SS».
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das innere Mauerwerk bis zur Höhe von 3,40 ro. aus Sand

steinquadern und weiter oben aus dem genannten Kalkstein.

Der unterste Jnnenraum schließt mit einem Tonnengewölbe ab,

dessen Scheitel 7,41 ro. über dem Fußboden liegt. Dieses Ge

laß erhielt erst im 19. Jahrhundert an seiner Südseite einen

Eingang, während es ursprünglich nur von der im Gewölbe

ausgesparten Lücke zugänglich war. Unmittelbar über dem Ge-

wölbe öffnet sich ungefähr in der Mitte der östlichen Mauer der

ursprüngliche Eingang zum Turm, bestehend aus einem Gang
mit einem rundbogig abgeschlossenen Türgewände an der Außen»

seite, das laut Inschrift im Jahre 1507 hergestellt wurde. Die
Tür mißt im Lichten Höhe (bis zum Scheitel) 1,70 m und Breite
0,65 in. Zu diesem ungefähr 8 ro. über dem Erdboden gelegenen

Eingang führte ursprünglich eine Treppenanlage, wie die er«

haltenen Spuren an der Ostseite des Turmes beweisen. Daß
der unterste Teil dieser Anlage aus einer Treppe mit steinernen

Stufen bestand, bezeugt Schwartzerdt, der si
e als eine Staffel

bezeichnet.^) Oberhalb seines ehemaligen Eingangs hatte der

Turm noch vier Stockwerke. Auf drei Seiten sind Schießscharten
und auf der vierten, der Südseite, zwei größere Offnungen

vorgesehen, von denen die eine oben mit einem Eselsrücken ab

schließt. Dazu kommen noch zwei kleinere schlitzartige Öffnungen

unterhalb des Eingangs, von denen die eine die nördliche und

die andere die südliche Mauer durchbricht. Beide führten dem

Räume im Erdgeschoß Luft und spärliches Licht zu.
Der untere Raum diente im 16. und 17. Jahrhundert als

Gefängnis. Von dieser Bestimmung legen insbesondere auch
die vielen Wandkritzeleien an den, wie erwähnt, aus Quadern

aufgeführten Mauern ab. Bezeichnenderweise werden solche

Kritzeleien bloß auf der nördlichen und südlichen Wand an

getroffen, weil diese allein durch die genannten beiden schmalen

Offnungen leidlich beleuchtet waren. Von den zahlreichen noch

nicht entzifferten Graffiti seien hier nur zwei Inschriften auf
der Nordseite erwähnt. Die eine lautet: „1.5.3.2. ich casper.

^
) Die Bezeichnung Staffel ^ Treppe begegnet auch sonst in Brettener

Quellen, z. B. Berainsammlung Bl. Ab.
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schön . verman dich in got » bleibe bis ansend s3 Schwerter^
amen j>

"
und die andere: „» . MI . V . ?. »10»^ . V .

XL?0«V » Ilckl? V^> S LLI.^ . . . ^"°).
Es is

t
nicht unwahrscheinlich, daß die erste Inschrift von

einem Wiedertäufer herrührt. Denn gerade um 1532 wurde

eine Reihe von solchen in und um Bretten verfolgt und auch
eingekerkert.") Bei der zweiten, die nach dem Schriftcharakter
aus dem 17. Jahrhundert stammt, kann es nicht zweifelhaft sein,

daß si
e

auf Katholiken zurückgeht. Freilich dürften diese schwer»

lich um ihres Glaubens willen hier eingekerkert gewesen sein.

Denn im 17. Jahrhundert waren in Bretten nicht die Katholiken,

sondern die Evangelischen von feiten der Jesuiten vielen Un»

bilden und auch Verfolgungen ausgesetzt.^)

Pleisturm StewhauS Stis»> und Rathau»
Psarrltiche

Bis zur Zerstörung der Stadt durch die Mordbrenner Lud»
wigs XIV. im Jahre 1689 trug der Pfeifturm eine Bedachung,

°) Aeiliger) Andoni v(on) Pladua), Johan vlon) Nepomuck, J(esus)
Maria) J(ose)p, si
e vns bei. K sder Rest ist zerstört).

") Vgl. vorher S. 18« Anm. 37.

') Vgl. Bierordt, Geschichte der evang. Kirche usw. 2
. Bs. S. 171,
auch Nil. Müller, Festschrift usw. S. 18.
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die nach der hier mitgeteilten Abbildung in Merians Topo»
graphia^) aus einem Satteldach und einem runden Türmchen
darüber bestand. An die Südseite und vermutlich auch an die

Nordseite des Dachs lehnte sich ein Erker an. Unter dem Dach

lag die Wohnung des als Pfeifer, Turmmann, Turmbläser,

Bläser usw. bezeichneten Turmwächters. Von der ersten Be

zeichnung trug der Turm seinen Namen Pfeifturm. In der
gleichen Weise benannte Türme gab es auch anderwärts, so in

dem benachbarten Eppingen.°)

Die Renovation über das Amt Bretten vom Jahre 1540

enthält nur zwei kurze Bestimmungen über die Anstellung des

Turmbläsers und seine Besoldung. Danach wurde der „thurn>

wechter" wie die übrigen städtischen Beamten und Diener von

dem Faut, Schultheiß, den Bürgermeistern, dem Gericht und

Rat eingesetzt und war die Stadt schuldig, dem „Thum Mann
oder Bläßer" Wohnung, Feuerung und die eine Hälfte des

Gehaltes zu geben, während die andere der Kurfürst durch seine
Brettener Kellerei zahlte.") Ist hier auf eine „ordnung" und

„eins Bläsers bestallung" verwiesen, so is
t mir ein derartiges

Stück aus dem 16. Jährhundert nicht bekannt geworden. Da»

gegen sind aus dem 17. Jahrhundert Bestimmungen über die

Obliegenheiten und den Eid des Turmbläsers erhalten, die sich

vermutlich von denen im Jahrhundert vorher nicht wesentlich

unterscheiden. In Betracht kommt hauptsächlich der folgende
Abschnitt: „Ein thurn bläser is

t schuldig, des tags und vormit»

nacht die vorwacht uffm Pfeissthurn zuVersehen und in sonder«

heit uffs feüer ein wachtsames aug zu halten, auch bey halten
der wacht nach verfliesung jeder stund die glockhen ziehen und,

wann feüer ausgehet, mit solcher glock ein gewißes zeichen geben,

auch nicht ohn angemelt bey Herrn ambtschultheiß, anwald")
oder burgermeister aus der stadt gehen und, wann er deßen

°) Vgl. lopogrspki» ?s,I»tir>»tus RKsni st Vioinärura Ksgioaui» . . .

An Tag gegeben Vnd Verlegt durch Mattheum Merian 1S4S, Tafel zu S. 14.

«
) Vgl. Berainsammlung Bl. 77 d.

") Vgl. daselbst Bl. 18° f.

") Vgl. darüber vorher S. 70.
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erlaubnus bekommt, durch eine tüchtige Person die wacht der»

sehen laßen, alle tag morgens und abents nach der thor glocken,

auch mittags umb 12 uhr aus einem Psalmen oder geistlichen

gesang drey gesetz blasen und, so reisende zu Pferd oder in

kriegsläuften völcker der stadt sich nahem, solche durch anblasen
kund machen, deswegen nachgehends das inhanden habende

fähnlin gegen der straßen, von wannen die zu Pferd kommen,

zum fenster uffm thurn aus stecken, damit ein jeder in der stadt
darvon möge Nachricht bekommen."") Diesen Abschnitt ergänzt

die Feuerordnung mit den beiden Sätzen: „1. Die wacht uffm

Pfeiffthurn (als welche meistens zu uffsicht tragung des feüers

dahin bestellet) hat, so Kalten si
e ein feüersnoth gewahr wird,

mit der glockhen «Worten stürm zu schlagen, jedoch solches, be»

vor die noth sich nicht wircklich erzeiget, damit inhalten; solte

selbe aber durch unfleiß keine anzeig thun, wird si
e

nach ver

dienst die straff zu gewarten haben. 2
. So balten uffm Pfeiff

thurn die feüers noth durch dasige glockhen anzeig geschiehst,

soll der Mößner allert sein, bey continuimng des feürs sich in

die kirch zu begeben und die groste glocken solang zu leüten,

als die brunst währen wird."^)
Der Turmbläser Melchior Neuert scheint kein Brettener

gewesen zu sein; wenigstens is
t mir in den Quellen aus dem

16. Jahrhundert kein anderer Träger dieses Namens begegnet.

Dagegen war seine Frau Anna Halbmayer ein Stadtkind
und vielleicht die Schwester des 1540 nachweisbaren Alexander
Halbmeyer"). Daß dieser nicht ihr Vater und der von Schwach-
erdt erwähnte Arzt war, möchte ic

h darum glauben, weil Ja»
kob, ein Sohn Alexanders, erst am 6

.

Januar 1566 Hochzeit
hielt.") Die unmittelbaren Nachfolger Neuerts entziehen sich

") Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 88». Der Abschnitt findet sich
mit einigen, jedoch für die Sache unwesentlichen Abweichungen auch

Bretten, Rathaus, Stadt Bretten, Documenten Buch Mno 1691, 1717
Bl. 167».

") Vgl. Dokumente und Urkunden Bl. 92>>f. Der Diensteid, den der
Blaser zu leisten hatte, daselbst Bl. 98».

") Vgl. Berainsammlung Bl. 34 d.

") Vgl. Traubuch.
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meiner Kenntnis. Wohl aber kann von 1574 an eine ganze

Reihe von Turmbläsern nachgewiesen werden, nämlich 1574 der

„Thurman" Martin Müller aus Untertürkheim ^«), 1581 der
„Thurnbläser" Sebastian Adelfinger, der früher „Trom
meln" war"), 1584 und 1585 der „Thurnbläser" David
Kremer"), 1595 der „Thurner" Leonhard Heymbach'»),
1598 der „Thürner" Michael Kremer aus Wemding'"), 1602
der „turnwechter" Leonhard Hammerbach, vermutlich der

vorhin genannte Heymbach"), 16(13 der „Statt Turnmcm"

Wilhelm Rosenbrecher°2), 1619 und noch 1642 der „Turner",
„Thurnbläser", „Statt Thurnbläser", ,,tibi«en" Matthäus oder
Matthias Hofheller, Hoffelder, Hochfelder, Hoff-
Halter, Hochberger aus Neustadt a. H.^), bis November 1653
der „Thürmer" N. N."), 1663 der „turnbläser" Philipp Scher»
ling"), 1666 der „Pfeiffer" Kaspar Milser"), 1669ff. der
„Thurnbläser" oder „Thurnbläser vnd Musicant" Peter Hein«
rich Bühler^). Dieser, gestorben am 5. September 1693^),
war der letzte Turmbläser. Denn 1689 brannte der Turm aus

und wurde hernach nicht wieder in der alten Weise hergestellt.

") Vgl. Taufbuch 24- Februar 1574.

") «gl. Taufbuch L. April 1S71. 3. August 15S1.
") Vgl. Tausbuch 16. Februar 1584 und 20. Dezember 1585.
") Vgl. Taufbuch 2. November 1595.
") Vgl. Taufbuch 11. Juni 1598.
") Vgl. Taufbuch 12. Dezember 1602.
-) Vgl. Traubuch Dezember 1603.
'«) Vgl. Taufbuch 24. Februar 1619, 30. November 1621, 11. Juli 1624,

19. August 1629, 22. Oktober 1631, 8. Okiober 1633, 23. Juni 1636, 24. Juni
1637, 1«. März 1641, 13. Mai 1S42. Im Jahre 1652 lebte er nicht mehr.
Denn am 19. Januar 1652 verheiratete sich seine Witwe wieder. Vgl.

Traubuch.

") Vgl. Totenbuch November 1653.
2°) «gl. Taufbuch 13. August 1663.

°°) Vgl. Totenbuch 25. März 1666.

Vgl. Totenbuch 1«. Juli 1669, 15. Oktober 167«, 30. August 1673.
Vgl. Lutherisches Kirchenbuch.
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2.

«Beschlutz" der „Erzelung der Belegerung der Statt
Bretten".

») Ältere Fassung.')

Waß is
t

auff erdt, daß gott mehr hasst,

Dan wer aufs menschen hilff sich lasst^),

Durch hoffardt, sterck, gewaldt vndt reichthumb
Den weg der gnaden wendett vmb,

« Vergist darbey gottlicher ehr,

Dem geschicht wie Pettro vff dem mehr.
Dan wer nit setzt sein sinn vndt mutt

In gott allein, daß oberst gutt,
Vnndt ficht all trost vnndt Hoffnung da,

i« Dem geschicht, wie manichem mehr geschci.

Der nit jn gott hofft festiglich,

Des ahnschlag ging den krebßen gleich.

Des gibt Dauit ein gutte lehr
Vndt spricht: Wo nit gott, vnser Herr,

« Die statt mit fleis bewahren thutt,

Da is
t

vergeblich wacht vndt Hütt.

Vhnnützlich würdt gesetzt ein bauw,

Wo gott nit gibt sein hilff darzu.")
Des gleich alles, daß je namen hatt,

s« Des ahnfang kam auß gottes gnadt.

Daß würdt selten bey vns bethracht.
Dan weltlich ehr, hoffardt vndt bracht

Daß menschlich fleisch baldt vber windt,

Wan es ein wenig sich selbst besindt
2s Bnndt würdt auß freyem mut verHördt

Gleich wie Ena Adam bethördt.

') «gl. vorher S. III f.

2
)

lasst anvertraut, verläßt. Bgl.Grimm a.a.O. S
. Bd. Sp. 223.

') Vgl. Ps. 127. 1.

verHördt ^ verhärtet.
NIk. Müller, Georg Schwarzerd!. 13
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Mso gehts dem, wer gottes vergisst

Bnndt sich seines hohen stands vermisst,

Me vns die schrisft thutt fleissig lehren.
s« Daß keysser, künig, fürsten vndt Heren

Des rechten pfadts verjhren gar,

Daß macht, daß man si
e nit straffen thar°).

Wan man offt strieff") mitt wortten Hardt

Ihr hoch gemüdt') vndt sündlich ardt,
ss Sie würden vielleicht dauon abstohn.

Daß solten aber die Prediger thon
Vnndt allen tag vhn vnder laß

Ihr herschafft weisen ziel vndt maaß,
Damit daß volck woll würdt regirdt

4« Vnndt nitt jn jhrthumb wirbt gefürdt.
Wer man findt jtzt wenig Prediger,
Die nit vmb zeyttlich gütter mehr
Dan vmb lieb des nechsten vndt gotts ehr
Reden vnndt handt voll mehl daß maul"),

« Stendt doch zu blossen °) treg vndt faull.

Daß is
t vor zeytten auch beschehen,

Wie an der geschicht woll würdt gesehen,

Daß jn dem krieg der Pfaltzgraffischen phett^)

Die vhntreuw vor der liebe geht.
s» Der Römisch künig sampt fürsten vndt Heren

Durch zeyttlich ehr thetten begehren,

Daß Chürfürstenthumb Pfaltz gantz auß zu thon,
Wan gott jhne daß hett zu gelohn.

°) thar (turren) wagt. Vgl. Lexer a. a. O. 2
. Bd. SP, 1S86,

»
) strieff ^ strafte.

') hoch gemüdt — stolzes Selbstvertrauen, Hochmut. Vgl. Grimm
a, a. O. 4. Bd. 1. Abt. Sp. 3301, 2. Mt. SP. 1628.
.») handt voll mehl daß maul — sprechen nicht gerade heraus. Vgl.

Grimma. a.O. S. Bd. SP. 186«.

°) blossen ^ blasen. Vgl. H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch

1
,

Bd. Sp. 11S8.

") phett ^- Fehde.



Doch is
t

zu glauben, daß Pfaltz der zeytt
« Des giffts nit gantz gewessen queit,

Dauon hie oben geschrieben staht,

Daß gott keins Wegs vhngestrafft hin latt.

Darumb er straff mit schaden nam

Bnndt vmb viel seiner landtschafft kam.

e« Dargegen hatt sein wider pardt

Auch schaden gelitten vff der fardt

Bnndt manichen man darob derzeit"),

Der daheimen woll zu Pleyben hett.
Aber also gehtt es jn der weldt,

es Daß allein vmb zeyttlich ehr vndt geldt
All vppigkeytt würdt brach vff ban.
Gott mags die harr^) vhngestrafft nit lan.

Doch sagt die Pfaltz gott billich danck,

Daß er die straff verzog so lang!,

70 Biß Pfaltz sich rüst zum wider standt,
Damit er nitt rem auß dem landt.

Wer hets geglaubt, da man thett hören,

Daß der künig mit so viel surften vndt Heren
Die Pfaltz ober eylten mit grossem gewaldt

?s Bnndt mit finantzen mannigfaldt,

Daß si
e jhn nitt hetten gar vertrieben!

Noch is
t er vor jhne allen plieben

Bnndt blieb ein Churfurst nach alß vor,

Ob er schon ethlichs darob verlohr
s« Bnndt jme ein theyl vom landt Wardt genomen,

Daß is
t

fast alls Herwider kommen

Bnndt besser, dan es gewessen ist.
Des Hab gott lob durch Jehsum Christ.
Pfaltzgraff Philips, der loblich Churfurst gutt,

Z
. 73 künig) krieg. Vgl. zu meiner Korrektur vorher Z
.

b0 und

Mone S. 1«.
") verzett ^ verloren. Bzl. Lexer a. a. O. 3

. Bd. Sv. 318.
") die harr — auf die Dauer, auf die Länge. Vgl. Grimm a. a. O.

4
. Bd. 2. Abt. SP. 493.

13'
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»s Des seel gott ewig Hab jn Hütt,

Mit gnadt vndt gunsten war geneygt
Der Statt Bretheim, wie sichs erzeygt,
Da er so manichen teuwren mann,

Puluer, geschoß, bley vndt prouian
«> Mitt fleis dahin woll ordinirdt"),

Dabey die burgerschasst gespürdt

Die gnedig trellw, gunst, lieb vndt gütt,

Darzu sein hoch furstlichs gemüdt,

Daß er zu den von Bretheim trugk,
»5 Des geb der seel gott ewig rugk.

Vnndt allen, die nach jme regirn,

Gott wöll zu gnadt vndt besserung fürn
Vnndt leytten zu dem rechten pfadt,

Darinnen gott ein gefallen hatt,
l<« Auff daß auch pesserung mögk enstahn

Im landt vnder dem gemeinen man
Vnndt werbt noch gottcs wordt geleydt.

Daß verley vns gott jn ewigkeydt

Durch seinen aller heyligsten namen.

im O gott, begnadt vns armen, amen :c.

d) Schluß der jüngern Fassung.")

77 Pfaltzgraff Philips, der löblich Churfurst gut,
Deß Seel Gott ewig Hab inn Hut,

Mit gnad vnd gunstenn war geneigt
»« Der Stadt Brettheim, wie sichs erzeigt,

Da er so manchen thewren Mann,

Puluer, geschoß, bley vnd Prouiand
Mit fleiß dahin wol ordiniret,
Darbey die burgerschafft gespürt

»s Die gnedig trew, gunst, lieb vnd gut,

Darzu seinn hoch fürstlich gemüt,

") Vgl. Mone S. 6.
") Vgl. vorher S. Ulf. Die Zeilen 79— 10S sind noch ungedruckt.
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Daß er zu den von Brettenn trug.
Deß geb der Seel Gott ewig rüg,
Vnd allenn, die nach im regirenn,

«« Wöll Gott zu gnad vnd befferung fürn
Vnd leuchtenn zu dem rechten Pfadt,
Darinnen Gott ein gfallenn hat,

Auff daß auch bessemng mög entstahn
Im Land vnder dem gmeinen Mann

ss Vnd werd noch Gottes wort geleit.

Daß verleihe vnnß Gott inn Ewigkeit,

Vff daß sein Namen werd geehrt,

Darzu seinn göttlichs lob gemehrt.

Daß bitt vnd wünscht Görg Schwartzerdt.
,»« Alß mann zeit funffzehenn hundert vnd vier Jare,

Wirtenberg mit mechtiger Kriegsschare
Brettenn belegert Monats frist.
Ein Volck, dem noch nit fromkeit brist,

Daß mag mit Gottes hilff vnd hannd
i<» Dem feind erzeigenn Widerstand.

S.

Tittull vnsers euigen Herren vnd erlösers vnd seelig»
machers, Jesu Christi zc.^)

Der allmächtigste, allein weißeste, allerdurchleüchtigste vnd

vnvberwintlichste fürst vnd Herr, Herr Jesus Christus, wahrer
5 gott von ewigkeit, gekrönter kayser der Himmellischen Herrschahren,

erwelter könig zu Zion vnd des gantzen erbodens ssio^, zu
allen zeiten mehrer der christlichen kirchen, ewiger hoher Priester
vnd ertzbischoff der seelen, churfürst der Wahrheit, ertzhertzog der

ehren, hertzog des lebens, marggrawe zue Jerusalem, marg«
tggrawe in Judea, burggrawe in Galatia, fürst des friedens,
grawe zu Bethlehem, freyherr zue Natzaret, oberster Kiegs-

heldt seiner streitenden kirchen, richter der heiligen Porten,

Z. 8 ertzhertog Z. 11 obersten

i) Vgl. zu dieser und den folgenden Nummern vorher S. 119 f.
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triumphirender siegsherr vnd vberwinder todts, der sünden vnd

des teüfels, Herr der herrligkeit vnd gerechtigkeit, Pfleger der

is wittwen vnd waysen, trost der armen vnd betrübten, richter
der lebendigen vnd der tobten vnd des Himmellischen vatters

geheimbster vnd vertrawcster rath, vnßer aller gnedigster schützer,

hertzallerliebster vnd getrewster Herr vndt gott zc.

4.

O Teutschland, danck du deinem gott,
Der dir solch leüth geben hat,
Die dich für falsch abgotterey

Gelehrt, was der recht weg sey,

i Das du mögst kennen Jesum Christ,
Der für vnß all gestorben ist.

Durch rechten glauben ihm vertraw,

Auf sein wort fest vnd kecklich baw,

Dardurch du möchst im Himmelreich
i« Vnd seinen engelln werden gleich.

Sonst wirdt er vns, wie schon vorhanden,

Mit allen lästern vnd mit schänden,
Mit allem vbel «verschütten.
Welches du sonst wohl köntst hon vermitten,

is Mit thewrer zeit, mit krieg vnd sterben,
Mit brandt, mordt vnd raub gantz verderben.

Solchs hat vns oft der selbig mann

D. Martin Luther gezeiget an,
Mit dem vns allen gott der Herr

,o Das ewig leben auch bescher.
Z, 7 rechtem Z. 17 Nahe liegt es, „selbig" in „sellig" zu ändern Z, 19 allem

K.

Wan du thust, was man will,

Bekomvstu baldt der freündt vil.

Wan du aber die Wahrheit sägen wilt,

So is
t die freündtschaft baldt verspihlt.
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Trunckenheit dem menschen nimbt dahin

Vernunft, verstandt, all sein sinn.

Zum groben thier vnd schwachen mann,

Zum narren dich volsaufen machen kan.

Z. 1 den

7.

Ein ritterliche that einer thut,

Der streit für das vatterlandt gut.

Dardurch wirdt geschützt man, weib vnd kindt,

Welche des vatterlandts beseümungg') seindt.

Recht, gottes dienst, gesetz, zucht, policey

Wirt hiemit beschirmet frey.

Friedtlich ein jeder sein narung treit

Wan der feindt wird vertriben weit.

Z. 2 fürZ wieder Z. 4 beseümugg Z. 7 treib

8.

Mein lieber söhn, das rath ic
h dir,

Vitt, du wolest folgen mir,

Thu nit wieder dein vatterlandt!

Dan solches is
t dir ein grose schandt,

Die einem volgt biß in das grab.

Die lehr dn von den alten Hab!

Z
. 5 einen

9.

Das vatterlandt is
t

so süß.

Das ic
h

seiner gedenckhen muß

Mein lebenlang vnd jmerdar

Vnd kan sein nit vergessen gar.

Z
. 3 Mein) Sein

Gott allein die ehr.

') „bcseümungg" ähnlich wie Umsäumung.



Dritter Teil.

Reste von dem Briefwechsel Georg

Hchwartzerdts und Philipp Melanchthons.

Unter den nach Tausenden zählenden Briefen, die im Oor-

zms Retormatoruiii, von Bindseil'), Krauses und sonst ver
öffentlicht sind, wird kein einziges von den Schreiben angetroffen,

die Melanchthon an seine Geschwister und Schwäger richtete
und von ihnen empfing. Diese auffällige Tatsache findet, soweit

Melanchthon in Betracht kommt, in seiner Gewohnheit, nur
einen Teil der erhaltenen Briefschaften aufzubewahren, ihre Er»
klärung. Dagegen hat man allen Grund anzunehmen, daß zwar
dessen Geschwister und Schwäger gleich seinen meisten Freunden
und Schülern die ihnen von ihm zugegangenen brieflichen Mit»

teilungen sammelten und wie kostbare Schätze hüteten, diese
aber infolge der wechselvollen Schicksale, denen die Verwandten

Melanchthons im Laufe der Zeiten unterworfen waren, in
der Hauptsache zugrunde gingen. Wenigstens is

t es mir bei
meinen vielen Nachforschungen nach den noch ungedruckten

Stücken des Melanchthon-Briefwechsels bisher nicht gelungen,

mehr als kümmerliche Reste von der Korrespondenz zwischen

Melanchthon und seinen nächsten süddeutschen Familienange
hörigen zu ermitteln.

Nach manchen Wanderungen, wovon die schlechte Erhaltung

zweier Briefe Zeugnis gibt, gelangten im vorigen Jahrhundert
vier an Georg Schwartzerdt und zwei an Peter Harer
gerichtete Schreiben Melanchthons in die Stadtbibliothek zu
St. Gallen. 2) Da mit ihnen zugleich ein Brief des David

Vgl. H
,

E. Bindseil, ?KiIippi AsIanoKtKouis spistols«, juckiois,
voosiliä, testiraovi«, st«.

2
) Vgl. C. Krause, NeIs,vtK<ziu»rm.

°) Uber die Briefe Melanchthons an Harer vgl. vorher S. 1b6
Anm. 81.
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Chyträus an Sigismund Melanchthon vom 25. Dezember
1554 nach St. Gallen kam, so hat man in ihnen wahrschein
lich Reste von der Briefsammlung, die der Sohn Schwartz-
erdts und Neffe Harers, der spätere Heidelberger Professor
Sigismund Melanchthon, veranstaltete, zu erkennen. Mit
den erwähnten und hernach abgedruckten vier Nummern is

t alles,

was ic
h von den seitens Melanchthons an seinen Bruder ge

richteten Schreiben bisher ausfindig machen konnte, aufgezählt.

Zwar veröffentlichte Joh. Fr. Wilh. Tischer noch zwei weitere
Briefe, die er „in einer alten Bulgata von 1543 hintenan ge

schrieben" fand, in deutscher Übersetzung/), aber es gehört nicht
viel dazu, um in ihnen, die angeblich während des Marburger

Kolloquiums 1529 und des Augsburger Reichstags 1530 entstanden

sind, Fälschungen zu erkennen. Namentlich zeigt die Stelle des

einen Schreibens „Die beiden Männer, Luther und Zwingli,
können nicht übereinkommen, welches doch mein sehnlichster

Wunsch wäre" usw. das gerade Gegenteil von Melanchthons
wirklicher Anschauung und Haltung in Marburg.
Von den Briefen, die Schwartzerdt direkt an Melanch

thon schrieb, scheint kein einziger in Original oder Abschrift
erhalten zu sein.") Bekannt is

t mir nur ein Schreiben des

Brcttener Schultheißen an David Chyträus vom 8
.

Juli 1550,
das mittelbar auch Melanchthon galt und darum hernach zum
Abdruck gelangt.')

Vgl. Joh. Fr. Wilh. Tischer, Philipp Melanchthons Leben 2. Aufl.
l1801)S.194ff. Aus Tisch er sind die beiden Schreiben abgedruckt von Hart»
selber, ILeIanoKtK«nis,na ks^szogio» S. 37 f. Nr. 14 und 15, Christian
Niemeyer, Philipp Melanchthon im Jahre der Augsburgischen Konfession
1S3l) S. 22 f. Nr. 12 teilt nur den angeblich in Augsburg geschriebenen Brief
mit, jedoch in einer Übersetzung, die von der Tisch ers wesentlich abweicht.
Bgl. auch Niemeyer a. a. O. S. 117. Zu S. 22 Anm. 1. — Das Auskunfts»
bureau der Deutschen Bibliotheken zu Berlin hielt auf meine Bitte hin eine

Rundfrage, um das von Tisch er erwähnte Vulgataexemplar zu ermitteln,

jedoch ohne Erfolg.

°) Über die vonMelanchthon gelegentlich angezogenen Briefe seines
Bruders vgl. vorher S. 38.

°) Nur ein kleines Stück aus diesem Schreiben is
t

gedruckt Oorpus

»sk. vol. VII «ol. «36 sq. Anm. *
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Außer dem endgültigen Text der Briefe Melanchthons
teile ich auch die von ihm anfänglich geschriebenen, aber hernach
wieder getilgten Stellen in <. . > mit.

1. Melanchthon an Georg Schwartzerdt. Worms (1540)
November 25.

DemErbarnGeorgioSuartzerd, burgermeistern^) zu Bretten,
meinem fruntlichen, lieben bruder.

3. O. ?recx>r, vt 6eus, pkter Oomini uostri, >lesu
OKristi, o^ui est z>r« nobis tsetus viotima, äet tuas ooiuuZi
s bonestissiinäs toelieeiri vkrtum.^) Huoci autem svirs ouvis, »n

öiutius rnansuri sirnus bi«, existirn« nos ante ^arnikrimn

Q«Q sbituros esse/) Vix sclnrio initiurn kaotura est, et spes
est tarueii üs alic^uidus »rtioulis vosss oonv«r6isrQ oon-

stitui. Klultae et msZuae oausae sunt. Li initia erunt ikin ms»

i« clioori», Posten de eeteris »rticulis etisra poterit öeliberari.

(jusrs si voles Nu« venire, prius expectato vartuvi tuse

coniußis, Dostes. voteris venire. Aeeuin sunt ?rs,noisous,

^uem nosti^), Lrentius et slii «^m6kra tibi ignoti"). 8eä

Z. °> tarnen ^sliczuos srtioulos) <1s <Zu«s ^vo») «i ") uosti ^st.)
Lrsntius

1) Uber Schwartzerdt als Bürgermeister vgl. vorher S. 71, 82.

2) Über Schwartzerdts erste FrauAnna Hechel vgl. vorher S.ZI f.
Im Jahre 1540 wurde der jüngere Philipp Schwartzerdt geboren.
Vgl. vorher S. 33.

') Melanchthont>afam31.OltoberI54«in Worms ein. Vgl. Oorxr»
R«k. vol. III ool. 1131. Nach Abbruch des Kolloquiums reiste er am
20. Januar 1541 wieder in die Heimat. Vgl. ibidem vol. IV p. XI,
Bindseil, ?KiIixpi Aels,ncKtKorris evistol»«, ju6io» st«, p. 528 sq.!
der hier veröffentlichte Brief stammt aus dcm Jahre 1541 und nicht, wie

Bindseil annimmt, aus dem Jahre 1539,

4) Franz Burkhart, kurf. sächsischer Kanzler, der zusammen mit

Melanchthon und den anderen kursSchsischen Abgesandten in Worms
weilte; vgl. u. a. Oorpus Ksk. vol. III ool. 1161. Schwartzerdt machte
die Bekanntschaft Burkharts, als dieser 1524 mit Melanchthon nach
Bretten gekommen war. Vgl. vorher S. 41.

°) Uber Brenz, den Vertreter von Schwäbisch »Hall, und die son»
stigen protestantischen Vertreter in Worms vgl. Oorpus Res «. ool. 11S1 sq.
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omnes te amant propter virtutern tnam, c^uam et a ms,

i5 et ab alüs prae6iosri andiunt. ?e«nnia nonclum opus babeo.")
Lene vale, äie Oatbarinae, ^Vormatiae.

kbilippns, tratsr tun».
?ortassis ^oaobimus aä t« veniet ex ?nbinZa, vt

Kuo protioiseatnr. ') Hui« poteris te acliunZere, si tibi erit
so commoäum.

Original. Papier»Folioblatt, Siegelspuren erhalten,

St. Gallen, Stadtbibliotbek, Photographische Wiedergabe des Originals
Bretten, Melanchthon-GedSchtnishaus.

Z. ") ggg ^oinili) omoss
°) Es handelt sich um Melanchthons Guthaben bei seinem Bruder.

Vgl. vorher S. 46 f. und die folgenden Briefe Nr. 4 und S.
') Joachim Camerarius, mit Schwartzerdt seit 1S24 persönlich

bekannt, besuchte von Tübingen auö, wo er seit 1S36 Professor war, M e »

lanchthon in Worms im Dezember 1540. Vgl. vorher S. 41, Oorpus
Ksk. I. <z. ool. I2I4sq.

2. Melanchthon an Georg Schwartzerdt. (Wittenberg)
1546 April 2.

Honest« et integerrimo vir«, lZeorgi« 3uart?erä, Lena-
tori Lrettano, oarissimo tratri su«.

3. O. Oarissime trater, Ltsi literis Illnstrissimi prin-

oivis, Onois ?riäeri«i, Oomitis ?alatini, LIeotoris, in
» patriam vooatns snm aä cleliberationes 6s ^.oaclemia vestra,

tarnen Onx Laxoniae LIeotor bo« tempore statim post
I,ntberi mortem existimanit me non posss prooul pro-
öoisoi et äin abesse sine ali<zno ^.oaäemias nostras inoom-

moö«^). Äsnsi iZitur ne« valös oonteno^i, vt miki oonvecle-

Z. ') «»stimkuit, ^vo) ras

') Nachdem schon einige Monate vorher das Gerücht verbreitet war,

Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz werde Melanchthon nach Heidel»
berg berufen, richtete der Pfalzgraf am 12. März 1546 tatsächlich an den

sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich die Bitte, zu erlauben, daß
Melanchthon nach Heidelberg komme und daselbst eine Zeillang verweile,
um bei der Reorganisation der Universität behilflich zu sein. Wahrschein»
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l« retur, vt k.Ii<znan6iu »bessern, ^uia ksdellss sparZerentur nie
llvu« öoglnati ssäern querere.^) ?e orc>, vt rniki svribas et ali-

<^ui<1 <1e Leolesiis vestris et de ^euäsinis, signüioes.^) Osnid^),

Konsstissinnis söolesoens, reets et koelioiter öisoit ootimas

»rtes «miies, <^uss vkilosookia v«lltinet, et scliunßit üo«-

!5 trinara Loolesise. Leu« et toelioiter vale, «lie 2. ^vrilis 1S46.

knilippus, krstsr tuus.
Original. Papiei'Folioblatt. Siegel erhalten. Auf der Adresse von einer

anderen Hand die Zahl: 25.

St, Gallen, Stadtbibliothek. Photographische Wiedergabe des Originals
Bretten, Melanchthon-GedSchtnishaus.

Z, optullss ^r) srtss «t ^<zu) sckiungflt ") ?Kilippus krat^r

lich trug das gleiche Datum auch das verschollene Schreiben, womit

Friedrich II. und Ott Heinrich Melanchthon nach Heidelberg einluden.
Indessen schlug Johann Friedrich in seiner ausführlichen Antwort vom
29. März 1546 die Bitte des Pfalzgrafen ab. Siehe die Aktenstücke in:

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. Bd.3 S. 116ff. (Hart»
selber). Vgl. auch Rott, Friedrich II. von der Pfalz und die Reform«»
tion S. 72.

2) In ähnlicher Weise äußert sich Melanchthon in einem an Mai»
thäus Collin geschriebenen Briefe. Vgl. Oorpus Rsk. vol. VI «ol. 9S,

») Ob Schwartzerdt dieser Bitte entsprach, steht dahin. Jeden»
falls is

t kein entsprechendes Schreiben bekannt.

David Chytröus, der Sohn des Pfarrers von Wenzingen, den

Schwartzerdt bei seinem Bruder eingeführt hatte. Vgl. vorher S. 40, 43.

3
. Georg Schwartzerdt an David Chytröus. (Bretten)
1550 Juli 8.

Dem Ernhafften, wolgelerten M. Dauidt Cithreo zu
Wittenburg, Minem jnsonder lieben Hern vnd freundt.
Mein Freuntlich grüß. Lieber Magister Dauit. E. schreiben

Hab jc
h mitt freuden nebendt Sigismunds) schreiben empfangen °)

K Vnd laß euch Für neue zeittung wissen, das Ro. Kay. Maist.
Freitags nach Joannis den 27. Junii vbernacht alhie jn mines

') Sigismund Schwartzerdt (Melanchthon). Vgl, über ihn
außer den früher angeführten Stellen hernach S, 235 ff.

2
) Die beiden Briefe sind unbekannt.
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stieffbruders martin hechels hauß zur Cronen") gelegen^), vnd
js
t Seiner Mast, son, der printz, Sampt sunst vilen Herren, Auch

hertzog Hanns friderich von Sachsen, der gefangen jst, jn

i« vnsers Pfarrers °) hauß gelegen, aber der Pfarrer vor den Spa»
niern mitt jme nitt reden dorffen; er js

t viler beduncken nach

grossers leibs, dan er hieuor gewesen. Dan jc
h

jne gantz wol

besehen, er wurt vergleitet mitt einem fendle Hispanier, d
y

nacht helt man gutte wacht vor seiner kamer, auch ligen sy vff
is dem boden ober seiner kamer, vnd jn Suma wurt wol ver-

wart.") Als nun Kai. Mai. Sampstags zu morgen mesß geHort,

') Über Martin Hechel vgl. vorher S. 17, 54, S6, 63 und hernach
S. 274, über das Gasthaus „zur Krone" vgl. vorher S. 16, 63 f.

') Schwartzerdt erwähnt die Rast, die Karl V., sein Sohn Philipp,
Johann Friedrich usw. zu Bretten hielten, auch in seiner Reimchronik.
Vgl. Neuburger Collectaneen.Blatt 42. Jahrg. S. 26. Die Fürstlichkeiten
kamen in Bretten vor der Abendmahlzeit des 27. Juni an und reisten am
folgenden Tage vor dem Morgenmahl wieder ab. Vgl. hernach Anm. 6

.

°) Der Name des Pfarrers, der den wegen des Interims abgesetzten

Johann Eisenmenger ablöste, is
t

bisher unbekannt geblieben. Vgl, über

Eisenmenger vorher S, 37f.

°) Über den Aufenthalt Johann Friedrichs in Bretten und seine
Aufwendungen für Quartier und VerkSstigung gibt die folgende Rechnung

Auskunst:

„Bretta.
Freitag! den 27ten Juni zurabentmaltzeit js

t

mein gnedigster herre

alhier einkomenn Vnnd volgennden Sonabent vor der morgenmaltzeit

widerumb abgereiset,

Küche.
2'/, gülden für allerlei grunfischwerck nach der hannt erkaufst — S patzen

für stockfisch — k>l/z patzenn für 10« krebs — 10 patzenn für 100 eyer —

1 gülden 4 patzenn für butter — 4 patzen für saltz — IV2 Patzen für zwi»
bellenn vnd grun krawtt — 2 patzenn für weisse Ruebenn — 9 patzen für

kirschenn
— 8 patzen für holz — 5 patzen für kohlenn — 3 patzenn für

essigk — 4Vz Patzenn für frische butter.
Summa 7 gülden 9 patzenn.

Kellerr.

1 gülden 3 batzen für 46 mos mein, jedes mas zu V- Patzenn —

I gülden 5 patzen 12 H für 24 mas Furstenwein. ^ Der seint 13 mas, jeder

zu 1 patzenn, vnnd 11 mas, jedes zu 10 H

— 6 pazenn für 12 mas dir.

Summa 3 gülden 4 gr. 12 4
.
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ritt jr Mai. biß gen vahingen'). Alda hertzog vlrich eigner

Person vmb verhör anhielt, Der Sontags zu morgen für den

Kai. vff einem sessel getragen wart, hette Kai. Mai. jme dy
so hand botten vnd der hertzog selbst sich seiner leips schwacheit,

das er jr mai. nitt entgegen geritten wer, entschuldigt. Volgens
reden lassen, das er jr Mai. bette, das hispanysch krigsvolch,
weil es noch für vnd für jn seinem land leg vnd grossen schaden
that, Gnediglich abzuschaffen. 2° Das, weil er sich mitt jr
ss Maist. vertragen, jr Mast, jme dy befestigung jm land wider

jnraumpt. 3°, weil er mitt jrer Mai. bruder, dem Romischen
konig, jn zwayung sie, das jr Ma. daselbst herin ein gnedigster
mittler sein wolt, Der, wo nitt, jme nitt dest vngnediger deßhalb

zu sein. 4°, Das jr Mai. seinen bruder, graff Jorg von
s« wirtenberg, widerum begnaden woll zc., alles mitt mer vnd

hofflichen Worten. Doruff Kai. Mai. Antworten lassen, 1
°, wo

das Spanysch Kiegsvolck also schaden jm land thet, wy hertzog

anzeugt, hetten jr mai. nitt wissen, sy weltens aber erfaren
vnd, wo dem also, sich gegen jn beweysen, das meniglich sehen

Speiscamer.

1 gülden 6 pazenn für semellen dnnd broth.
Summa per se

.

Chammerr.

5 patzenn für 4 K Liecht.
Summa per se

.

Futter.
7'/s gülden für 5 Malder Haber, jeder Malder zu SSV, batzenn. Da»

rauff gefuttert 31 pferdt. — Summa per se
.

Extra.

4 gülden 12 bazenn ann 4 goldgulden trannckgelt jn m. gnedigsten Hern
Herberge. — 1 gülden 3 bazen jdem trannckgelt dem gesinde.

^ 1 gülden

9 batzenn für 1 bwch, hat mein gnedigster Herr dem wirtt abkeuffenn lassenn.
— 3 gülden 9V« batzenn für hew vnnd stroe jnn m. gnedigsten herrenn
vnnd anndre Herberge — 3'/, batzen hat der Marschall) fehrgelt ober denn
Rein ausgeben«. — 3 gülden 3 batzen jdem fehrgeltt vber den Rein mit m.

gnedigsten Herrn vnd anderm gesinde
— 3'/« patzen trannckgelt jnns Mar»

schalhs Herberg, — Summa 13 gülden 3^/, patzenn.
Summarum dises Nachtlagers 33 gülden 5 patzen IS H."

Weimar, S. E. Gesamtarchiv, Keg. Sb Nr. 5S2S.

') Baihingen.
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ss solt, er desse khein gefallens hett; wo es aber nitt also were,

wolte jr mm. des furtrags gar khein gefallens haben. 2° soll
er vf dem reichstag wider anmanen. 3°, So were jr Mai.

hieuor des Vorhabens vnd jn Handlung gewesen, den Stritt

zwuschen jrer mai. bmder vnd jme hinzulegen, aber by jrem

«> bruder nitt volg gefonden. Danocht wolte jr mai. nochmals
sich Vertrags bevleissen. 4° solt er zu auspurg auch wider
anmanung thun. Zulest reden lassen, Weil jr Mai. das Interim
hetten lassen vßgon vnd befonden, Das nitt aller dings gehalten

wurde, ob es dan bißanher by jme hertzogen noch nitt gentzlich

« jm werck were, solte er sich dem nach richten vnd das halten,
so wolte jr Mai. jme ein gnedigster Kaiser sein.^) Hiemitt js

t

jr mai. für vff zogen, zeucht vff langenau, thonawert, Jngol»

stat :c.°) vnd wil dem printzen alle leger zeugen, darin er vnd

d
y

protestirenden gelegen, vnd dan werden jr Mai. gen Auspurg
»«und der printz gen Nurenberg ziehen vnd ein zeittlang alba
verharren, gott verley gnad. Sunst Steet es mererthails noch
jm stand, wy jc

h

euch hieuor geschriben. Dem hertzog von

Cleue js
t

sein gemahelin, des Ro. Königs dochter, einer dochter
genesen"), vnd jstmeins gnedigsten Hern pfaltzgraffen, Churfursten

«gemahelin") vff gestert montags zu Haidelberg mitt v
i

schiffen

angefarn, ermelts hertzogen von Cleue junge dochter vßer
tauff zu heben.

Über die Audienz des Herzogs Ulrich von Württemberg bei
dem Kaiser am 29. Juni 1659 vgl. auch Heyd, Ulrich, Herzog zu Württem»
berg 3

. Bd. S. 491, 505 und die daselbst angeführte Literatur.

') Die Orte, an denen der Kaiser und die übrigen Fürsten zwischen
Speyer und Augsburg Rast hielten, waren, abgesehen von Bretten, Vai>

hingen 28/29. Juni, Eßlingen 29./30, Juni, Göppingen 30./31. Juni, Geiß,
lingen 1./2. Juli, Ulm 2,,/4. Juli, Lauingen 4.,6. Juli und Waltenhausen
7./8. Juli. Vgl. Weimar a. a O.
") Dem Herzog Wilhelm V. von Jülich-Cleve und seiner Gemahlin

Maria, Tochter des römischen Königs Ferdinand, wurde am 16. Juni
1550 ihr erstes Kind, Maria Eleonore, geboren. Vgl. Allgemeine Deutsche
Biographie 43. Bd. S. 110.
") Dorothea, Tochter des dänischen Königs Christian II., mit

Friedrich II. von der Pfalz seit September 1535 vermählt.
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Es hatt Kai. mm. meins erachtens, wy jc
h

d
y

hierum selbst

Hab helffen vff d
y

nebenflecken jnfuriren, Auch d
y

ettlich tag

«« zuuor hinusf seindt, biß jn 5000 Person bey jm, darunder vff
1000 geruster gulcher reutter, vnd weiß seiner vnd des printzen

herschir d
y

zal nitt. Tan sy zertrent jn den neben flecken ge

legen. Zu Auspurg liegen iiii fendlen landslnecht, seindt

d
y

tag gemustert worden, fünft sagt man mir glaublich, Das
«s ein groß geschutz hernach khem, Habs aber noch nitt gesen, sollen
400 geruster pferdt das vergleitten, soll 4 stund aneinander zu

Creutzenach durchgangen sein. Das alles wollendt minem

bruder zu neuer zeittung sagen.

Minen buben Sigismundum") wollendt, wy jc
h

dinstlich

7« bitt, mitt vleiß anhalten, dem will ic
h obgottwill von franckfort

v
ß schreiben, vnd wollend von minet wegen minen bruder, sein

haußfrau vnd den alten Joannen! ^
) vnd sunst alles hußgesindt

grussen. Euch hiemitt gott befolhen. Datum 8
.

Juli Anno 50.
Jorg Schwartzerdt zu Bretten.

75 Original. Papier>Folioblatt. Siegelspuren erhalten.
Königsberg i. Pr., Staatsarchiv, Schbl. I.XII Nr. 108.

Über Sigismund Schwartzerdt (Melanchthon) vgl. vorher
S. 204 Anm. 1.

") Johann Koch, geboren in dem bei Heilbronn gelegenen Alsfeld,
war 34 Jahre lang Diener (Famulus) Melanchthon s

. Er starb 3
. April

1S53. Vgl. über ihn vorläufig Theodor Knapp in: Einladungsschrift des
Königlichen Karlsgymnasiums in Heilbronn 1889 S. 28ff.

4
.

Melanchthon an Georg Schwartzerdt. (Wittenberg) 1551
August 24.

DEm Erbarn Georg Suartzerd, Schulteis zu Bretten,
meinem fruntlichen, lieben bruder.

3
. O. Larissinis Kater. Oei deneüoi« ülius Lißisrauu-

clns^) »äbu« reote valet et clisoit, a« nonöui» Ksrum vieios-

b rurn stu6i«, bell« vioino^) impedits, sunt. 8ecl probier Klessero,

') Qber Sigismund Schwartzerdt (Melanchthon) vgl. vorher
5. 204 Anm. 1.

') Belagerung Magdeburgs. Vgl. auch Melanchthon« Bemerkung
Oorxug Ret. vok VII vol. 821.
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Huas Q0Q kuit «oriiosa, et proptsr oelmra irurrienti psruni
est in nis regioiübus^). In kolonis, tant«, isroes est, vt

alio^m moriss käme moriantur. Dens nobis aäsit et mitiget
eslaulltates.

i« De L^nodo ?ri6snting, ri«ll<1urQ seirrius, »Q missuri
sillt slicsuos e« prineives Kanira relzioaum. Lt nonäum
suäio Lvisoopos ^ulium sut öiäonium sut ulios pro-
noisoi/)
Haoeo deliberationerQ osoorioraioaiQ, äs o^u» sos te peto,

is vt, HiM oorainods öeri possit, siZuiüoes. Lt si ruiüi Lotest
i« Ks« teraporuiQ äikkioultäts »llc^uill psnlü, erit mini ßratura/)
Lsne et loelioiter vsle, äie Lartoleraei 1551.
Lorioe etiaro, c^uis sit prior in sepuloro domini Lvirse/)

kkilippus Klelantoon.

Original. Papier>Folioblatt. Siegelspuren erhalten.

Auf der Adresse von der Hand Georg Schwartzerdts: Das jch Blrich
Sitzingern 150 gülden zalen soll von mines brud. gelt, actum herbst»

.meß 51.

St. Gallen, Stadtbibliothek. Photographische Wiedergabe des Originals
Bretten, Melanchthon»Gedächtnishaus.

Z. sn (Mqui sint) migsiiri «1ikrionlts,t«
(zuerst: ms« LIi, so»

dann: rn, weiter: vestrk Ks) s,Uo^ui<1 »liczuirl (üs,r) z>sn6i
^) Uber den Mangel an Getreide klagt Melanchthon auch in seinem

Brief an Jakob Milich vom 27. August 155l. Vgl. Oorpus Kek. I. «.
o«I. S2S.

^) Die hier genannten Bischöfe sind Julius von Pflug und Mi»
chael Helding, jener Bischof von Naumburg-Zeitz, dieser Bischof von
Merseburg. Vgl. über si

e u. a. Mlgemeine Deutsche Biographie 25. Bd.

S. 68« ff., 34. Bd. S. 164 ff. Zu Melanchthons Angaben über das
Trienter Konzil vgl. auch Orvns Kek. I. o. vol. 820 s^.

°) Wie Schwartzerdts Rubrum auf der Adresse und der folgende

Brief Nr, 5 zeigen, handelte es sich um die Zahlung von ISO Gulden an

Ulrich Sitzinger. Näheres s. vorher S. 47. Über Sitzinger, vom
Herzog Wolfgang von Zmeibrücken am 4

,

August 1551 zu seinem Rat be»
rufen, vgl Allgemeine Deutsche Biographie 34. Bd. S. 424 ff.

°) Nach dem am 18. Juni 1551 erfolgten Tode des Johann Philipp
Reuter wurde am 23. Juni 1551 Lorenz Seitz von Güglingen (Ober»
amt Brackenheim) Prior des Klosters zum heiligen Grab in Speyer. Vgl.

NIk. Müller, Georg Schmortzerdt. 14
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5. Melanchthon an Georg Schwartzerdr. (Wittenberg) 1552

März 25.

Dem Erbarn Georgen Suartzerd von Bretten, meinem
fruntlichen, lieben Bmdern, zu Händen.

3. O. Osrissiras trater. itinere ad Lvnodum sus-

oevt« redii «ropter belli lamam^) Run« audio die 4. Drills
5 oonueQturos esse in vrlie Iivneea ad Oanubium Regem
?erdillanduin et öliurn eins, Naximilianum, et duos
LIeotorss 8ax«ni«urii et Usronioulli.*) VtiQam pax Hat!

(Jueso ts, vt psoniiiaiii daotori Vlrioo Lioinger«') solui
eures et mini sißllikoes, an solueris. Ltiainsi nori enint
ia QoQdinae ?ranoo1«rdialias, initti ei potest peeuiiia jn op-
vidum Zweibruk, vdi aulious est Ouois ^Volkgallgi. Lt
notus est mrdtis ^Vormaoiae/) Reote valsut tdii tni srnbo

Z. °) ssss ^Rsgsru ?sr) in
Stuttgart, Geh. Haus» und Staatsarchiv, Akten des Klosters Denkendorf.
Uber Reuter, den Verwandten Melanchthons, vgl. vorher S. Illff.
Nachrichten über das Kloster zum hlg. Grab in Speyer s. OKr. QeKmanlli
OKronio» der Frehen Reichs Stadt Speier S. 503 f.

, Reinting, Urkund»

liche Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster im jetzigen Rheinbay««

1
.

Theil S. 169 ff.

Genauer als hier gibt Melanchthon in einem gleichzeitigen an
den König Christian III. von Dänemark gerichteten Schreiben den Grund
für seine abgebrochene Reise nach Trient an. Vgl. Oorrius Keck. vol. VII
«vi. 969. Nachdem er am 8

.

Mörz Nürnberg verlassen hatte, reiste er über

Eger, Joachimsthal, Annaberg und Leipzig nach Wittenberg, wo er am

20. März anlangte. Vgl. von Soden, Beiträge zur Reformalionsgeschichte
S.426, 0«rpus««k.l.o. vol. 961 sq.?.., Lösche. Johannes MathesiusS. 191 f.

2
) Dieselbe Nachricht meldet Melanchthon in seinen Briefen an

Michael Meienburg, den König Christian III. von Dänemark und
Johann Mathesius. Nur nennt er in den Briefen an Meienburg und
Mathesius nicht auch den Kurfürsten von Brandenburg. Vgl. Oorpus
Sek. I. «. «ol 966. 968. 970. Über die Verhandlungen zwischen König

Ferdinand und Kurfürst Moritz zu Linz vgl. u. a. von Ranke, Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Reformation 6
.

Aufl. S
. Bd. S. 187 f.

Über Sitzinger und die Geldzahlung an ihn vgl. vorher S. 269
Anm. 5.

Sitzinger stammte aus Worms. Vgl. Allgemeine deutsche Bio»
grapl,ie a. a. O. S. 424.
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äei beiisöoi«.") ?uss litsrss expeoto.^) Leus vsle, 6i«

25. «srtll 1652.

Original. Papierfolioblatt. Siegel erhalten.

Auf der Adresse von der Hand Georg Schwartzerdts: Das jc
h

Sitzinge rn das gelt geb? und noch von einer weiteren Hand: Ostern 62.

St. Gallen, Stadtbibliothek. Photographische Nachbildung Bretten,

Melanchthon-GedSchtnishaus.

°) Bon den Söhnen Schwartzerdts hielt sich 1662 nachweislich nur
Sigismund in Wittenberg auf. Lediglich ihn, als in Wittenberg an»

wesend, setzt ein Brief MelanchthonS vom 13. Januar 1SS2 voraus.
Vgl. Oorpns »st. vol. VII vol. 911. Da Melanchthon von Januar bis
20. März IS62von Hause abwesend war und deshalb Schwartzerdt gerade
in dieser Zeit schwerlich seinen Sohn Georg oder Philipp II. nach Willen»
berg geschickt haben dürfte, auch deren Namen in der Universitälsmatrikel
fehlen, so vermute ich, daß unter den „Slii tui s,ro.do" Sigismund und
ein Schwartzerdt besonders nahe stehender Brettener Student zu ver»

stehen sind. Man kann dabei an Samuel Eisenmenger, den Sohn des
Brettener Pfarrers, oder Gottfried Krais denken, die 1652 in Witten»
berg studierten. Vgl. vorher S.39f., 74. Am leichtesten würde sich Me»

lanchthons Angabe erklären, wenn Krais ein Sohn der zweiten Gattin

Schwartzerdts aus ihrer ersten Ehe gewesen wäre. Vgl. über si
e vor»

her S. 36.

°) MSglicherwei'e is
t dies das Schreiben, aus dem Melanchthon

am 18, August 1662 seinem Diener Johann Koch Nachrichten mitteilte.
Vgl. «orrm» Kek. vol. VII vol. 1052.

14*



Vierter Teil.

Georg Hchwartzerdts Nachkommenschaft
und Oerwandtschaft bis zum Anfang des

17. Jahrhunderts.

Das lebhafte Interesse für Philipp Melanchthon be»
stimmte Georg Theodor Strobel, auch dessen Verwandt»
schaft zum Gegenstand seiner Forschungen zu machend) Frei»

lich blieb den: verdienten Gelehrten dabei gerade die Haupt

quelle für die Kenntnis von Melanchthons Geschlecht, der

„Die Schwartzerden" betitelte Schlußabschnitt des 1592 erschie»
nenen Onronioon L^satias Bernhard Hertzogs^), verborgen.
War es deshalb ein glücklicher Griff, daß K. Ed. Förstemann
diese Quelle wieder ans Licht zog, so kann leider dessen Ber»

öffeiitlichung^) nicht einmal als zuverlässiger Abdruck seiner
Borlage bezeichnet werden. Denn er irrt sich häufig in der

Wiedergabe der Personen» und Ortsnamen, läßt einzelne An»

gehörigen des Geschlechts ganz aus und begeht manche Ber»

wechZlung.^) Dazu verwendet er nur wenig Mühe auf die

Ergänzung der Angaben Hertzogs.

Nachdem der vor nahezu acht Jahrzehnten ausgesprochene

Wunsch Förstemanns, die genealogischen Nachrichten über die

Schwartzerdsche Familie möchten in Bälde namentlich auf
Gmnd der Kirchenbücher fortgesetzt und erweitert werden, bis»

') Vgl. Strobel, AsIanOktKoniana oder Sammlung einiger Nach»
richten zur Erleuterung der Geschichte usw. S. Iff. — ^) Bzl. Hertzog,
OKronioon ^Katise (den genauen Titel s. vorher S. 138) S. 230-233. —

') Vgl. Theologische Studien und Kritiken Jahrg. 1830 S. 119 ff. —

Vgl. die weiterhin folgenden Anmerkungen, in denen auf Förstemann
Bezug genommen ist.
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her unerfüllt geblieben ist, darf ic
h

mich im Hinblick auf die

meiner Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit des Brette»

ner Schultheißen eingeflochtenen nur kurzen Mitteilungen über

dessen Familie füglich an dieser Stelle der ihrer Lösung noch

harrenden Aufgabe nicht ganz entziehen. Um jedoch nicht allzu
viel Raum in Anspruch nehmen zu müssen, glaube ic

h

mich

auf die Nachkommen von Georg Schwartzerdts Mutter,
Barbara Reuter, und seiner Stiefväter, Christoph Kolb und

Melchior Hechel, beschränken zu sollen. Wenn ic
h

innerhalb

dieses Rahmens auch von dem berühmtesten Sprossen der Fa»
milie absehe, so geschieht das darum, weil es mir notwendig

dünkt, daß eine Zusammenstellung der Genealogie Melanch-
thons auch die zahlreichen Verwandten seiner Frau zu berück«

sichtigen hat. Wie mich die gebotene Rücksicht auf den Raum

bestimmt, diese Aufgabe einstweilen zurückzustellen, so liegt es

mir auch ferne, an der Hand insbesondere der Brettener Kirchen»

bücher die, wie ic
h vermute, gegenwärtig noch in großer An»

zahl vertretenen Nachkommen der Barbara Reuter und ihrer
Stiefkinder nachzuweisen. Vielmehr strebe ic

h Vollständigkeit

nur für das 16. Jahrhundert an.

Mit dem allgemeinen Zweck meiner Aufgabe, einer Zu»
sammenstellung der Nachkommenschaft und Verwandtschaft

Schwartzerdts bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, ver
bindet sich ungesucht noch der besondere, zu zeigen, wie aus der

von Hause dem einfachen Bürgerstnnde angehörigen Familie

außer einem Melanchthon eine große Zahl von Männern
hervorgegangen ist, die im Staat und in der Gemeinde eine

bedeutsame Rotte gespielt haben. Besondere Beachtung ver»

dient die Tatsache, daß von den sechs in der Pfalz gebürtigen

Professoren, die im 7
.

Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts an der

Heidelberger Universität lehrten, die Hälfte aus dieser Familie

stammte.^) Um wenigstens die einzelnen Beamtenkategorien,

') Vgl. Hautz, Geschichte der Universität Heidelberg 2
. Bd. S. 45
Anm. 9. ES handelt sich um Sigismund Melanchthon, Karl Hügel
und Ludwig Graf.
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die die folgenden Blätter kennen lehren, hier gleich im voraus

zu erwähnen, so kommen in Betracht ein pfälz. Kanzler, ein

pfälz. Kammermeister, ein Pfalz. Protonotar, mehrere pfälz.
Räte, ein pfälz. Kanzleiverwalter (?), zwei Kanzleiregistratoren,

drei pfälz. Sekretäre, ein pfälz. Faut, sieben pfälz. Schultheißen
und Keller, zwei pfälz. Landschreiber, ein pfälz. Amtsschreiber,

ein pfälz. Zoller, zwei pfälz. Kollektoren, ein pfälz. Amtsknecht,

vier pfälz. Universitätsprofessoren, ein pfälz. Geistlicher, ein

Leibarzt des Pfalzgrafen Georg Johann, ein Assessor, ein Pro
tonotar, zwei Advokaten und ein Botenmeister am kais. Kammer»

gericht, ein hessischer Universitätsprofessor und ein reichsstädtischer
Physilus. Noch größer als diese Zahl is

t die der Mitglieder
der Familie, die als Rats» und Gerichtsherren, Bürgermeister usw.
dem Gemeinwesen ihrer Heimat Dienste leisteten. Im Vorder
grund stehen die Schwartzerdte zu Weißenburg i. E., die in

drei Generationen das Bürgermeisteramt der freien Reichsstadt
bekleideten.

Bezüglich der für die folgende Zusammenstellung verwen«

beten Quellen bemerke ich, daß unter ihnen zwar die Stamm»

tafel Hertzogs^) und die Brettener Kirchenbücher-) die wich»

tigsten sind, aber manchen Wunsch unerfüllt lassen. Die An»

gaben Hertzogs erweisen sich, wo si
e nachgeprüft werden

können, weder als vollständig, noch als fehlerlos, und deshalb

sind diejenigen von seinen Notizen, die einer Kontrolle sich ent»

ziehen, mit großer Vorsicht aufzunehmen. Dies gilt insbeson»
dere von der Reihenfolge der einzelnen Geschwister, die lange

nicht immer genau nach dem Alter geordnet zu sein scheinen. Was

die Brettener Kirchenbücher angeht, so is
t es vor allem zu be»

dauern, daß das erhaltene älteste Totenregister erst mit dem

Jahre 1620 anhebt und viele Lücken aufweist.')

') Vgl. vorher S. 212. — °) Vgl. vorher S. 138. Sie sind gemeint,
wo im folgenden Taufbuch, Traubuch und Totenbuch ohne nähere Angabe

zitiert werden,
— Über die im folgenden angewendeten Abkürzungen

bei Zitaten vgl. vorher S. 138.
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1. Kapitel.

Georg Schwartzerdt d. A. und Barbara Reuter.

Ihre Vermählung fand zu Speyer im Jahre 1493 oder
1492 statt.')

— Kinder:

^. ?KiIipp 8odvart2erät MelanoKtNon).
Er wurde geboren 16. Februar 1497 und starb 19. April

1560.

L. ^nna 8«b.vkrt2er<1t,

wurde geboren am 5. April 1499. Sie verheiratete sich mit
Kilian Grunbach, Bürger zu Heilbronn"), der im Jahre 1530/1
in den dortigen Rat gelangte und schon vor 24. Juni 1536
starb"). Sie selbst verschied vor 1560 zu Heilbronn. °) Beide

ließ Melanchthon am 25. April 1535 grüßen.") — Kinder:
I. Anna Grunbach. Sie verehelichte sich mit Johann

Diemar (Diemer) von Eppingen'), der 28. November 1533
Bürger in Heilbronn wurde ^

). — Kinder:
». Johann Georg Diemar"), wahrscheinlich derselbe,
der als Student 1. Februar 1569 in Heidelberg intituliert

wurde und seit 22. Februar 1585 kurpfälzischer Keller in

Hilsbach war'"), hatte zur Frau Margarete Düglin").

d
. Philipp Diemar.")

v. Jakob Diemar.")

ü
.

Jeremias Diemar"), wie es scheint, seit 11. No»
vember 1581 Student in Heidelberg").

e. Helene Diemar.")

t. Elisabeth Diemar.")

') Vgl. vorher S. 12. Näheres über die beiden Ehegatten s. oben

S. 1 ff. — ') Vgl. Hertzog S. 230. — »
) Vgl. daselbst und Klunzinger

S. 31. — ^
) Vgl. Heilbronn, Stadtarchiv, ^IKura Senatorum lleilbron-

nensium. Nach gefl. Mitteilung der Herren Prof. Cramer und Dr. von

Rauch in Heilbronn. — °) Vgl. OorpvL Rst. vol. X ool. 257. — °) Vgl.

Oorpns «et. vol. II vol. 871. — ') Vgl, Hertzog a. a. O. — °) Nach

gefl. Mitteilung des Herrn Dr. von Rauch. — ") Vgl. Hertzog a.a.O.
—
«>) Vgl. Töpke 2

.

Th. S. 6«, Karlsruhe, General'Lanoesarchiv, Kopial»
buch Nr. 928 Bl. 39». — "-") Vgl. Hertzog a. a. O. — >

°) Vgl.

Töpke 2
.

Th. S. 98. — ">^") Vgl. Hertzog a. a. O.
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g. Anna Diemar, die Ehefrau des Schweikart Norsch
wurde. ^)

I*. Nach dem Tode des Johann Diemar verheiratete
sich Anna Grunbach mit Thomas Bien von Neckarelz. ^)
— Kinder:
». Kilian Bien.°)
d. Apollonia Bien.*)
«. Agatha Bien.°)
II. Barbara Grunbach, die mit Burchard Metzler von

Bacharach vermählt war.")
III. Kilian Grunbach.') Er ließ sich 19. April 1534 in

Wittenberg immatrikulieren.^) Im Jahre 1545 überbrachte er
einen Brief seines Oheims Melanchthon und die Lrütoms «Zoo

trinse eoolesiarurQ ?Kri3iae «rieurslis Johann von Lascos dem

Herzog Albrecht von Preußen.') Grunbach war verheiratet
und starb zwischen 1553 und 1568 mit Hinterlassung einer

Witwe.") — Kinder:
». Margarete Grunbach. Sie war seit 1574 Ne zweite
Frau des Daniel Hünder in Würzburg, eines ge»
dornen Heilbronners. Hünder starb vor 1584 ohne un-

mittelbare Erben.")
b. Katharina Grunbach.")

')Bgl.Hertzoga.a.O. Norschistein in Eppingen sehr häufig vertretener
Name. Vgl. Töpke 3 Th. S. 347. Michael Norsch wird als Bürger
und Heinrich Norsch als Mitglied des Gerichts in Eppingen 1540 er»
wähnt. Vgl. Berainsammlung Bl. 67«, 78d. In Bretten wohnte 1540
Jakob Norsch. Vgl. daselbst Bl, 32». — «) Vgl. Hertzog a. a. O. Noch
gefl. Mitteilung des Herrn Dr. von Rauch war ein Thomas Bien
1SS2 Bürger zu Heilbronn, 1563—1569 Mitglied des Gerichts daselbst.
Ein anderer Träger des gleichen Namens zu Heilbronn gelangte 1577 in
den großen Rat, 1579 in das Gericht, 1596 in den kleinen Rat und starb
29. Mai 1603 als Geheimer und Steuer.Herr. — °-°) Vgl. Hertzog a. a. O.
—
°) Vgl. Hertzog a. a. O. Förstemann S. 121 gibt fälschlich an, si
e

habe sich in zweiter Ehe mit Thomas Bien verheiratet. — °) Sein
Name fehlt bei Hertzog. Dagegen erwähnt ihn Melanchthon als

Schwestersohn. Vgl. «orxus Rek. vol. V ool. 791. In welchem Alters»
Verhältnis er zu seinen Schwestern stand, is

t

nicht zu erkennen.
— °) Vgl.

vorher S. 38. — °) Vgl. 0«rr>us «et. I. o. — "^'2) Mch gefl. Mitteilung
des Herm Dr. von Rauch aus Heilbronner Archivalien.
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Wahrscheinlich 1518 hielt er Hochzeit mit Anna Hechelt)
— Kinder:
I. Barbara Schwartzerdt, geboren 13. Dezember 1519.^)

Sie verheiratete sich mit dem aus Heiligenstein (Kr. Schlettstadt)
stammenden Sebastian Hügel (Hügel, Hugelin, Hugele).^)
Dieser, weit älter als seine Frau, ließ sich 2. Oktober 1512 an

der Universität zu Heidelberg immatrikulieren und wurde da

selbst 19. Januar 1514 Bakkalaureus und 15. März 1519 Ma
gister der freien Künste. Von 20. Dezember 152? bis dahin
1528 verwaltete er das Dekanat der Artistenfakultät. Als Fach,

studium erkor er sich die Rechtswissenschaft und promovierte 25. Juni
1521 zum Bakkalaureus, 26. Februar 1527 zum Lizentiaten und

20. April 1529 zum Doktor beider Rechte. Dekan der Juristen»
fakultät war er 1544—1548, Rektor der Universität 20. De

zember 1529 bis dahin 1530. Vom Kaiser auf zwei bis drei

Jahre zum außerordentlichen Assessor am kais. Kammergericht

berufen, bat Hügel am 11. September 1548, ihm seine Pro
fessur für äigeswm vetus, für die er einen geeigneten Ersatz
mann stellen wollte, zu reservieren, und verließ zwischen 23. Sep
tember und 3. Dezember 1548 die Heidelberger Hochschule.^)

Schon 1549 kehrte er wieder nach Heidelberg zurück. °) Hertzog

bezeichnet ihn als kurpfälzischen Rat.°)
Gelegentlich der Vermählung Barbaras sendete Melanchthon

ihr ein Geschenk und Hügel ein Glückwunschschreiben. Dabei

rühmt er seine Nichte wegen ihrer Züchtigkeit, Liebenswürdig

keit und Sittenreinheit. 7)
— Kinder:

') Vgl. vorher S, 31. — «) Vgl. Hertzog S. 23«. — «) Vgl. da.

selbst, wo jedoch der Familienname des Sebastian nicht genannt ist, ^a-
oobi UioMj ^rßslltoratsllsis K^lvsruiu lidri V s?rkui«ok. 1564) p. löösqy. :
LpitKkIkuuion Lsbsstisiii Rugslii st Lsrdarss KlsIsnoKtKonis«. Vgl.

dazu I. Classen, Jacob MicylluS S. 115, 126 f. Anm. 9. — Vgl.
Töpke 1. Th. S.487. 546, 2. Bd. S.439, 444, 48Sf.. 523, 537 f.
,

540 f.
,

Winkelmann, UrKmdcnbuch der Universität Heidelberg 2
. Bd. S. 103
Nr. 932 f.
,

Hautz, Geschichte der Universität Heidelberg 1
. Bd. S. 375, 380.
—

°) Vgl. Classen a. a. O. S. 126 Anm. 9
. —

»
) Vgl. Hertzog a.a.O.
— ') Vgl. O«rr,us Ksk. IX «ol. 43S. Die Überschrift des ohne Adresse
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». Karl Hügels, wurde an der Universität Heidelberg
immatrikuliert 17. August 1552 und Bakkalaureus und

Magister der freien Künste 10. Juni 1553 und 12. August
1556. Nachdem er 16. Oktober 1554 unter die Stu
dierenden der Rechtswissenschaft aufgenommen war,

promovierte er am 25. August 1562 zum Lizentiaten
und Doktor beider Rechte.^ Er erhielt den bis 1561
von Balduin innegehabten juristischen Lehrstuhl der

Heidelberger Universität, starb jedoch schon 1565.^)

d. Sebastian Hügels) Er ließ sich 23. Mai 1554 an
der Heidelberger Hochschule inskribieren und 19. April
1558 unter die dortigen Studenten der Rechtswissen«

schuft aufnehmen. °) Er ist 1582 als kurfürstlicher Rechen»

schreiber und 1588 und 1589 als Rechenrat zu Heidel»

berg nachweisbar, wo er ein Haus in der Judengasse

bewohnte. In Heßheim besaß er 1589 ein Hofgut. ")

Seine Frau hieß Felicitas Windecker.') — Kinder:

1
. Karl Hügels, studierte in Wittenberg, wo er

26. Mai 159«, in Heidelberg, wo er 7. November 1592,

erhaltenen Briefes „?KiI. UsIkuMo» k«1 kratri« gerierura, vootorem

^uris" läßt nur an Sebastian Hügel denken. Denn er war der einzige
von Schwartzerdts Schwiegersöhnen, der den juristischen Doktorgrad

besaß. Danach sind die Annahmen der Herausgeber des Oorrmg R«k., die

an Johann Lipp denken, und von Förstemann S. 123 f,
,

der Egidius

Schemel vermutet, zu berichtigen. Wenn Melanchthon seine Nichte auf
Grund eigener Anschauung rühmt, so nimmt er dabei auf seinen Besuch
in Bretten 1536, wo die Jungfrau nahezu 17 Jahre zählte, Bezug. Vgl.
über diesen Besuch vorher S, 42. Der Brief Melanchthons stammt
nach dem Gesagten nicht aus dem Jahre 1558, sondern is

t ungefähr

2« Jahre älter.

') Hertzog a. a. O. — ') Vgl. Töpke 1
.

Th. S. 615, 2
.

Th. S 462,
494, 543. — ') Vgl. Hautz a. a. O. 2

. Bd. S. 53, Hertzog a. a. O. Ein
an ihn gerichtetes laleinisches Gedichr des Jalob Michllus is
t

gedruckt

in dessen 8?Iv«,niro, libri V, ?rs,vook. I5S4. p. 324. — <
> Vgl. Hertzog

a. a. O. — °) Vgl. Töpke 2
.

Th. S. 2
, 49S. — «
) Vgl. Hertzog a. a. O.,

Heberer, ^egz^ti««» serviws S. 19, 519, Neues Archiv für die Ge»

schichte der Stadt Heidelberg Bd. 1 S. 92. — '^°) Vgl. Hertzog a. a. O.
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und in Padua, wo er 1. Dezember 1596 intituliert

wurde. Er war Arzt in Kreuznach.")
2. Johann Hügel. 2)
3. Philipp Hügel.«)
4. Christoph Sebastian Hügel. *) Sein Name wurde
am 24. Januar 1593 der Heidelberger Universitäts»
Matrikel einverleibt. ")

5. Benigna Felicitas Hügel.")
0. Barbara Hügel.')
ä. Maria Hügels)
e. Katharina I. Hügel.")
k. Johann I. Hügel'"), ließ sich an der Universität zu
Heidelberg 18. Oktober 1567 immatrikulieren"). Wo er

sich die juristische Doktorwürde erwarb, is
t mir unbe

kannt. Nachweisbar 1589 und noch 1594 war er Advokat

am kais. Kammergericht in Speyer.") Er verheiratete
sich mit Margarete N")

ß
. Friedrich Hügel.")

d
.

Johann II. Hügel.")

1
. Katharina II. Hügel.«)

j. Michael Hügel."')

K
.

Peter Hügel.«)

I. Georg Hügel.") Nachdem er seit 17. Oktober 1558

Vgl. Albuin ^o«1siiiis« VitsdeiHsnsi« vol. II p. Z74, Töpke

2
.

Th. S. 163, Zeitschrift für die Geschichte deS Oberrheins N. F. 1«. Bd.
S. «32 Nr. 437. — Vgl. Hertzog a. a. O. Förstemann S. 121

macht aus Karl und Johann eine Person, während si
e Hertzog richtig

unterscheidet.
— ') Vgl. Hertzog a. a. O. — ^

) Vgl. Hertzog a. a. O.,

der jedoch seine Angaben fälschlich so interpungiert, daß man in Christoph

Sebastian zwei Personen erkennen muß. — °) Vgl. Töpke 2
. Th, S. 16S.

— °) Vgl. Hertzog a, a. O, Förstemann S. 121 erkennt in Benigna

Felicitas zwei verschiedene Töchter. — '^") Vgl. Hertzog a, a. O.
") Vgl. Töpke 2

.

Th. S. 44. — Vgl. Heberer a. a. O. S. 518,
Brettener Taufbuch 29. Mai 1594. — ") Vgl. Brettener Taufbuch a. a. O.
— ") Vgl. Hertzog a. a. O. — '^") Vgl. daselbst S. 231. — «) Vgl.
Hertzog a. a. O. Daß er älter war als manche seiner vorher aufgezählten

Geschwister, läßt seine Jmmatrikulationszeit erkennen.



220

an der Heidelberger Hochschule studiert hattet, wurde

er kurfürstlicher Verwaltungsrat in Heidelberg und später

Landschreiber in Neustadt a. H. In der ersten Eigenschaft

is
t er 1582 und in der zweiten 1589 nachweisbar.^)

Seine Frau war Margarete Culmann, vermutlich
eine Tochter des am 19. Januar 1606 verstorbenen tur-

pfälzischen Vizekanzlers Ludwig Culmann. ^
) — Kinder:

1
.

Johann Hügel/)

2
. Georg Hügel. °)

3
. Margarete Hügel.")

4
. Anna Maria Hügel.')

m. Sabina Hügel, verheiratete sich mit Stephan Zirler
(Zurler).^) Dieser stammte aus dem niederbayrischen

Rohr und wurde 26. September 1537 Student an der

Universität Heidelberg. °) Zirler war kurpfälzischer Sekre

tär") und spielte in dieser seiner Eigenschaft in der

Pfalz eine bedeutende Rolle.") — Tochter:

Katharina Zirler.")
n. Barbara II. Hügel. Ihr Gatte war der Heidelberger
Philipp Stephan Sprenger^), der sich an der
Universität seiner Vaterstadt 7

.

Dezember 1549 und

18. Dezember 1585 inskribieren ließ"). Er war (1588)
Hofapotheker zu Heidelberg und wohnte am Markt.^)
— Kinder:

') Vgl. Töpke2.TH. S.16. — Vgl. Heberer ci,a.O. S.19, 517. —

°) Vgl. Hertzog a. a. O,, Heberer a. a. O. S. 19, UeloKior ^6ara,
^pogrspkum Nonunwnrorura IZaidelbsrgsnsiura (1612) p. SZ. —

Vgl. Hertzog a. a. O. - ') Vgl, daselbst. Förstemann S. 122
erkennt fälschlicherweise in Anna Maria zwei Töchter. — °) Vgl.

Hertzog a. a. O, Förstemann S. 218 entstellt dadurch seinen Namen,
daß er ihn Zusler nennt. — °) Vgl. Töpke 1

.

Th. S. 567. — ">
)

Vgl.

Hertzog a. a. O. — ") Über seine Teilnahme an der ersten pfälzischen
Kirchenvisitation vgl. Schmidt, der Antheil der Stmtzburger an der Refor-
mation in Churpfalz S. XV u. ö. — i«— ") Vgl. Hertzog a. a. O. —

") Vgl. Töpke 1
.

Th. S. 606. 2
.

Th. S. 122. — Vgl. Neues Archiv

für die Geschichte der Sladt Heidelberg I. Bd. S. 75.
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1. Philipp Dietrich Sprengers, wurde an der
Heidelberger Hochschule 17. Oktober 1594 intituliert °)

.

2
.

Gerhard Sprenger. ^
)

3
.

Susanna Sprenger.*)
II. Philipp I. Schwartzerdt.°) Vgl. über ihn vorher

S. 32, 42.
III. Anna Schwartzerdt, geboren 3

.

Juli M2"). Ihr
Gatte war Joachim Finck, Zoller in Bretten.') Sie scheint
bald nach 21. November 1574 gestorben zu sein°), er war noch
17. August 1574 am Leben"). — Kinder:
». Ursula Finck.")
d. Joachim Finck.") Er hielt Hochzeit 18. April 1570
mit Elchi (Elkana) Koch, Tochter des Jakob K, von
Herrenberg. '*

) — Kinder:

1
. Philipp Finck, getauft 2. Mai 1571.") Er studierte

in Heidelberg seit 18. Mai 1590. ")

2
.

Johann Finck, getauft 4
.

März 1574. ")
d*. Die Witwe Joachim Fincks, Elkana, verheiratete sich
28. März 1582 mit Johann Durchdenbach von Mag-
stadt, Sohn des damals schon verstorbenen Nikolaus D.
und der Anna Nickel. D. war Bader in Bretten") und

starb 10. April 1622"). — Kinder:

1
. BarbaraDurchdenbach, getauft 13.Januar1583.")

2
. Margarete Durchdenbach, getauft 23. Januar

1586").

3
.

Johann Durchdenbach, getauft 19. April 1588'°)
und verheiratet seit 9

. Juli 1617 mit Christmann
Bauerbachers Witwe").

Vgl. Hertzog a. a, O,, wo er jedoch nur als Philipp bezeichnet wird.
— »

) Vgl,Töpke 2.TH. S.176. — ^)Vgl. Hertzog o.a. O. — »)Nach.
dem si

e am 9
.

August, 15. September, 13, und 18. November, 26. Dezem»
der 1b73 und 26. August, 21. November 1S74 Patin gewesen war, wird

si
e

hernach nicht mehr angetroffen. Vgl. Taufbuch. — °) Vgl. Traubuch
17.August1574. — "-") Vgl. Hertzog a.a.O. — ") Vgl. Traubuch. —
") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Töpke 2
.

Th. S. 148. — «) «gl. Tauf,
buch.
— ") Vgl. Traubuch 23. März 1682. — ") Vgl. Totenbuch. —

!»-2«) Hg, Taufbuch.
— ") Vgl. Traubuch.
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«. Reinhart Finck.')
6. Friedrich Finck. -)
e. Philipp Finck ^

), war 1582 „Zugeordneter" der kur-

pfälzischen Rechenkammer, seit 1
.

Januar 1587 „Fautt-
schreiber" des Amtes Heidelberg und seit 1

.

Januar 1598

Landschreiber in Heidelberg. Er hatte Anna N. zur
Frau. Die Eheleute wohnten in der Simmels»(Semmels»)
gaffe zu Heidelberg.^)

k. Maria Finck.°)

ß
. Margarete Finck. °)

K
.. Anna Finck, verheiratete sich mit Martin Braun.')

— Kinder:

1
.

Wilhelm Braun.«)

2
. Margarete Braun.')

3
. Christoph Sebastian Braun.")

4
. Anna Braun.")

i. Georg Finck.") Er studierte in Wittenberg, wo er

7
.

September 1565 intituliert wurde.") Am 11. No

vember 1571 zum Schultheiß und Keller in Bretten

ernannt"), verwaltete er dieses Doppelamt bis 1578

oder 1579"). Später (1585) war er Keller zu Grum-

dach ") und (1589) Keller zu Lauterburg"). Am 23. Juni
1592 war er schon verstorben.") Georg verheiratete sich
15. April 1572 mit Klara Anna Neubörger, Witwe

^> Vgl. Hertzog a. a. O. — «
) Vgl. Heberer a. a. O. S. 19,

Karlsruhe, General-Landesarchiv, Kopialbuch Nr. 860 Bl, SSbdff., Nr. 923
Bl. 44» Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg 1

. Bd.

S. 3S, 2. Bd. S. 28. — °-») Vgl. Hertzog a.a. O. — ") Vgl. daselbst.
Hertzog setzt zwischen Christoph und Sebastian kein Komma, weshalb
Förstemann S. 122, der zwei verschiedene Söhne darin erkennt, zu be»
anstanden ist.

— "—12) Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. ^IKuro. ^«»-
dsmias Vitsdsrgsrlsis vol. II p. 92. — ^) zg^z Karlsruhe a, a. O.
Kopialbuch Nr. 986 Bl. 12». — ")Jm Brettener Taufbuch wird Finck am

4
. Juli 1578 zum letzten Male als Schultheiß genannt, am 18. Oktober 1b79
dagegen schon sein Nachfolger Michael von Jöhlingen. — Vgl.

Taufbuch 28. Januar 1685. — ") Vgl. Heberer a. a. O. S, 517. —
") Vgl. Taufbuch 23. Juni 1592, wo seine Witwe genannt ist.
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des Leonhard Schatz von Heidelsheim.^) Sie über»
lebte auch ihren zweiten Gatten. *)

— Kinder:
1. Georg Dietrich Finck, getauft 16. Dezember 1573'),
wurde durch kurf. Bestallung vom 20. Dezember 1597

zum Zollbereiter in Neustadt a. H. ernannt*).
2. Anna Maria Finck, getauft 4. Juli 1578. ')
3. Maria Finck. °)
Entweder Georg Fincks oder seines hernach genann

ten Bruders Johann Sohn war Johann Ludwig
Finck, der 1600 elfjährig in Heidelberg bei seinem

Oheim Philipp Finck wohnte.')
j. Johann Finck°), studierte seit 4. Dezember 1567 zu
Heidelberg und wurde daselbst 3. Dezember 1571 Batta-

laureus der freien Künste«). 1582 und 1588 als kur»

pfälzischer Kollektor in Heidelberg nachweisbar, wohnte
er (1588) im Breidenstein, in der jetzigen Apotheker»

gasse. ") Er war Kollektor des Amtsbezirks Heidelberg.
Finck starb im 40. Lebensjahre am 12. Mai 1590.") Er
war verheiratet mit einer Tochter des kurfürstlichen Bau»

schreibers Valentin Schelhorn und dessen Ehefrau
Barbara Neser.") — Kinder:
1. Barbara Finck, gestorben 22. Februar 1585. ")
2. Katharina Finck, gestorben 29. Februar 1586.")
3. N. Finck.")

K. Katharina Finck"), wurde 17. August 1574 mit Niko-

Vgl. Taufbuch und Traubuch 15. April Ib72. — ») Vgl. Taufbuch
23. Juni 1S92. — °) Vgl. Taufbuch. Hertzog a. a. O. und Förstemann
S. 122 machen aus Georg Dietrich zwei Söhne. — Vgl. Karlsruhe

a. o, O. Aopialbuch Nr. 86« Bl. RZdff. — «) Vgl, Taufbuch, Hertzog

a. a. O. — «) Vgl. Hertzog a. a. O. — ') Vgl. Neues Archiv für die
Geschichte der Stadt Heidelberg 2. Bd. S. 28. — ») Vgl. Hertzog a. a. O.
— ') Vgl. Töpke 2. Th. S. 44. — >«) Vgl. Heberer a. a. O. S. 19.
Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 1 S. 78.
— Vgl. KlsIoKior ^6e»ill, ^pogrspkuoi Illonumentorura H»i«I«I-
bergsnsium (1SI2) p. 11«. — Vgl. Neues Archiv usw. a. a. O.. Hertzog

a. a. O., ^Sara I. o. — r^it) zzgl. ^6ara I. «. — ") Vgl. Neues
Archiv usw. a. a. O. — Vgl. Hertzog a. a. O.
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laus Vogel, Sohn des damals bereits verstorbenen
Georg B., von Bruchsal vermählt. ') — Kinder:
1. Georg Vogel.»)
2. Konrad Vogel'), vermutlich derselbe, der als Jo»
Hann Konrad Vogel im August 1598 an der Uni«

versität zu Heidelberg inskribiert wurde*).
3. Wendelin Vogel.')
IV. Sabina Schwartzerdt, geboren 1529 und gestorben

1545.°)

V. Katharina Schwartzerdt, geboren 1529, war ver
mählt mit dem Brettener Bürger Johann Heberer.') Dieser
besaß ein Haus, das in der Nähe des Anwesens seines Schwieger»
Vaters lag°), und landwirtschaftliche Ländereien °)

. Am 2
.

De»

zember1578 waren die beiden Eheleute schon verstorben.")
—

Kinder:

a. Johann Heberer.")

b
.

Katharina Heberer. >°)
«. Michael Heberer.") Nachdem er seine Vorbildung

in Bretten erhalten hatte, besuchte er die Schulanstalten

zu Heidelberg und zu Neuhausen bei Worms") und

i) Vgl. Hertzoga. a. O,, Traubuch. Nach Förstemann S. 123 mar
die H?imat Vogels Brüssel (!). — ^) Vgl. Hertzog a. a. O. —
Vgl. Töpke 2

. Th, S. 194. — °-») Vgl. Hertzog a. a. O. — Vgl.

Hertzog a. a. O., der jedoch den Ehemann und seine Kinder fälschlich

Heckerer nennt. — »
) Vgl. Nil. Müller, Festschrift usm. S. 7. —

°) Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 21b, 23», 24a f.
, 28» f.
,

35s, f usw.
— ") Vgl. Traubuch 2

.

Dezember 1578.
— ") Vgl. Hertzog

a. a. O. Mit diesem darf nicht verwechselt werden Johann Heberer,
Bürger und Metzger, der schon vor 18. Juli 1b66 mit Margarete Bauer
verheiratet war, der Valer des 13. Juli 1566 getauften Johann Jakob,
der 6. August 1568 getauften Sabina, des 25. September 1569 getauften
Johann Peter, des 24, Oktober 1574 getauflen Andreas und der
28. Mai 1592 verheirateten Helene. Vgl. Taufbuch und Traubuch. Der

Familienname der Margarete Bauer ist genannt Taufbuch 22. Novem»
ber 1577. — ") Vgl. Hertzog a. o. O. — ") Vgl. daselbst. — Die kurze
Biographie Heberers von I. Frank, Mgemeine Deutsche Biographie
11. Bd. S. 197 f. ist wegen ihrer zahlreichen Fehler fast unbrauchbar. ^-
Vgl. Gehres, Brettens Kleine Chronik S. 291.
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hernach die Universitäten zu Heidelberg und Wittenberg.

An der letztern ließ er sich 12. Oktober 1575 immatriku

lieren.') In Heidelberg war er bis 1582, und zwar
über zwei Jahre lang, Präzeptor des am 4. Januar
1580 an der kurpfälzischen Landeshochschule intitulierten

schwedischen Grafen Erich BUcke.") Der sehnliche Wunsch,

die weite Welt kennen zu lernen und namentlich Frank

reich zu besuchen und im Französischen sich zu vervoll

kommnen, ließ Heberer 1582 durch die Vermittlung

seines Verwandten Georg Stuchs^) an den gerade in

Heidelberg anwesenden Edelmann de Coursell und seine

Gemahlin die Bitte richten, mit ihnen nach Burgund

reisen zu dürfen. Die Bitte wurde gewährt, und

Heberer fand alsbald bei dem burgundischen Adligen

de Toyre in der Weise Beschäftigung, daß er diesen
im Lateinischen und Deutschen unterrichtete und auf

seinen Reisen in Frankreich und Italien begleitete.
Über zwei Jahre war Heberer in solcher Stellung ver

blieben, als er 1585 angesichts der unsicheren Verhält

nisse in Frankreich über Dijon, Lyon, Avignon usw.
nach Marseille reiste, um sich nach Malta einzuschiffen.

Dieses Reiseziel wählte er, weil ein Bruder des Herrn
von Toyre, ein Maltheserritter, auf der Insel weilte.

Wollte er sich anfänglich von hier über Venedig in die

Heimat zurückbegeben, so folgte der Wanderlustige nur

zu gerne der Einladung des genannten Ritters, noch
eine oder zwei Reisen an Bord eines Maltheserschiffes

zu unternehmen. Die zweite dieser Reisen sollte jedoch

für Heberer und seine Gefährten verhängnisvoll werden.

Sie gerieten an der ägyptischen Küste in die Hände
von Mohammedanern. Damit begann für Heberer die

') Vgl. Albuin ^««^erui»« Vitsdergsvsis vol. II p. 267, Heberer,
äeKz^pti«:» servitus S. 663. In der Heidelberger Matrikel fehlt der
Name Heberers. — 2) Vgl, Heberer a. a. O. S. 3, Töpke 2. Th.
S. 89. — ^) Vgl. über ihn hernach S. 248 f. — Vgl. dazu und zum
Folgenden, wo keine besondere Quelle angeführt ist, Heberer a. a. O. S. 3ff.
Nil. Müller, Georg Echwartzerdt. 1b
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schwerste Zeit seines Lebens. Er wurde Galerensklave
und mußte auf weiten Seereisen härteste Arbeit leisten.

Erst im Dezember 1587 erhielt er dank der Vermittlung

des französischen Gesandten zu Konstantinopel, Jacques

Savary, die Freiheit wieder. Im April 1588 trat
Heberer von Konstantinopel aus die Heimreise an. Dabei

wählte er den Weg über Malta und Italien. Seinen

mehrtägigen Aufenthalt in Padua benutzte er, um sich
an der dortigen Universität am 3. Februar 1589 intitu

lieren zu lassen. ^) Einige Wochen später tras der pfäl»

zische Robinson wohlbehalten in der Heimat ein, wo

große Kreise, darunter auch der jugendliche Kurfürst,

sich für seine Schicksale und Abenteuer lebhaft inter-

essierten. Heberers Bitte um Verwendung im kurfürst

lichen Dienst wurde dadurch entsprochen, daß er in der

Kanzlei angestellt und am 1. Mai 1593, nachdem einer
von den Kanzlei-Registratoren einen anderen Posten

erhalten hatte, zum Kanzlei-Registrator ernannt wurde.

In dieser Eigenschaft erhielt er jährlich 140 Gulden,
12 Malter Korn, ein Fuder Wein, ein Hofsommerkleid
und ein Hofwinterkleid. 2) Im Jahre 1592 fand er
Gelegenheit, im Auftrage seines Kurfürsten Friedrich IV.

zwei große Auslandsreisen zu unternehmen. Die erste,
die am 29. April angetreten wurde, führte ihn nach
Böhmen und Polen, die zweite, die die Zeit vom 7. Juli
bis 7. Dezember ausfüllte, nach Schweden und Dänemark.

Im Jahre 1610 veröffentlichte er seine ausführlichen
Reiseerinnerungen aus den Jahren 1582 bis 1589 und

1592 unter dem Titel „^,egz^>tia«a sorvitus: Das ist,

Warhafte Beschreibung einer Dreh jährigen Dienstbarkeit,

So zu Alexandrien in Egypten jhren Anfang, vnd zu
Constantinopel jhr Endschafft genommen" usw. im Druck.

') Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. 16. Bd.
S. 620, Heberer a. a. O. S. b«0 f. — ») Vgl. die Bestallungsurkunde
Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch 86« Bl. 125».
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Heberer war (1610) mit Katharina N. verheiratet.^)
Er starb nicht vor 1623.")

6. Peter Heberer. ^)
e. Anna Heberer, verheiratete sich mit Wolfgang
Schmitt), der zwischen Jakob Ruckenbrot und Georg

Finck Schultheiß zu Bretten war. Nachweislich schon
April 1565 im Amt, bekleidete er dieses bis zu feinem
1571 erfolgten Ableben.") — Kinder:
1. Magdalena Schmid/)
2. Christoph Schmidt getauft 31. Dezember 1565«).
3. Anna MariaSchmid«), getauft 22. August 1567").
4. Hartmann Schmid"), getauft 15. April 1569").
5. Johann Philipp Schmid"), getauft 16. Februar
1571").

e*. Anna Heb er er vermählte sich nach dem Tode des
Wolfgang Schmid zum zweiten Male 31. August 1573
mit Anselm Glöckler (Klöckler, Glockner) von

Ladenburg, Keller zu Hagenbach.")
— Kinder:

1. Katharina Glöckler.")
2. Agatha Glöckler.")

k. Georg Heberer, ehelichte 2. Dezember 1578 Rosina
Brotbeck, Tochter des Jakob B. und der Rosina
Sauer, beide 1578 schon verstorben.") Heberer starb

') Vgl, Brettener Taufbuch LS. November 161«. — Vgl. All>

gemeine Deutsche Biographie a. a. O. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. Mit

diesem darf man nicht verwechseln einen Mann gleichen Namens, der, mit
Anna N. verheiratet. 14. Juni 1b63 bereits gestorben war. Vgl. Lager-
buch des Klosters Maulbronn Bl. 9b, 20» usw. Seine Tochter «nna
verehelichte sich 31, Juli 1S70 mit dem Brettener Bürger Johann
Rommets. Vgl. Traubuch. — ^) Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. vor»

her S. 84, Taufbuch 2. April und 16. November 1S71, 29. April 1S72. —
Vgl. Hertzog a. a, O, — °) Vgl. Taufbuch. — ') Vgl. Hertzog

a, a. O. — ") Vgl. Taufbuch. — ") Fehlt bei Hertzog a. a. O. —
") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. Tausbuch. —
") Vgl, Hertzog a. a. O,, Traubuch. — i«-") Vgl. Hertzog a. a. O. —
Vgl. Hertzog a. a. O,, Traubuch.

15'
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8. September 1596.') Er war Mitglied des Gerichts.«)
— Kinder:
1. Georg Dietrich Heberer°), getauft 25. November
1579 <

).

2
. Margarete Heberer, getauft 1. August 1581/)

3
. Georg Heberer, getauft 19. Juli 1583°), heiratete

12. Februar 1605 Magdalena Hein, Tochter des
damals schon mit Tod abgegangenen Vogts zu
Bietigheim, Johann Michael H/) — Kinder:
a. Georg Michael Heberer, getauft 12. Oktober

1606.«)

/S
. Johann Georg Heberer, getauft 15. April

1609.')

7
. (Tochter) Heb erer, getauft 25. November 1610/°)

S
. Magdalena Heberer, getauft 22. April 1612.")

e. (Sohn) Heberer, getauft 7
. November 1617. ")

4
. Ludwig Heberer, getauft 19. April 1585. ")

5
.

Rosina Heberer, getauft 1
.

Januar 1587"), ver

heiratete sich im Juni 1608 mit Wilhelm Hanck»
Husen, Stadtschreiber zu Wiesloch").

5*. -Nach dem Tode des Wilhelm Hanckhusen ver

heiratete sich seine Witwe Rosina Heberer
14. August 1621") mit dem Brettener Bürger und

Bruchschneider Martin Blas, dessen Frau Ursula

5
.

Dezember 1620 gestorben war").

6
.

JohannJakob I. Heberer, getauft 23. Juni1588.")

7
.

Johann Jakob II. Heberer, getauft 23. Juli
1591")

8
.

Michael I
. Heberer, getauft 2. September 1593.«)

l) Vgl. Taufbuch 12. September 1596. — »
) Vgl. u. a. Trau»

buch 12. Februar 160S. — ') Hergog a, a. O, erwähnt nur ein einziges
Kind der Eheleute Georg und Rosina Heberer und nennt es Georg.
— 4
) Vgl. Taufbuch, wo indessen die Mutter des Kindes fälschlich als

Sauer bezeichnet ist. — ") Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch. —

Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch. — ") Vgl. Totenbuch.
— "^2") Vgl. Taufbuch.
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9. Michaeli!. Heberer, getauft 12. September 1596>)
Er war verheiratet mit Susanna N") — Sohn:
Lorenz Heberer, getauft 3. September 1620°)
und gestorben 15. November 1620*).

Z. Beatrix Heberer, verheiratet mit Gabriel Dur
schmidt.«)

K. Sibylle Heberer, verehelicht mit Sebastian Pefolt,
Stadtschreiber in Eberbach/) — Kinder:
1. Johann Konrad Pefolt.')
2. Susanna Pefolt.«)
3. Johann Sebastian Pefolt.')
VI. Elisabeth Schwartzerdt, geboren 1526 und gestorben

1557, verheiratete sich mit Johann Bentz von Bruchsal. ") —

Kinder:
». Jakob Bentz.")
b. Gallus Bentz.")
VII. Regina Schwartzerdt, geboren 1531. Sie ver-

ehelichte sich zuerst mit Egidius Schemel, Botenmeister des

kais. Kammergerichts zu Speyer"), der in dieser Stellung 1558
von Melanchthon erwähnt wird"). Später wurde si

e die Frau
des Andreas Neander, Protonotar am kais. Kammergericht.
Sie starb ohne Nachkommenschaft.")
VIII. Georg Schwartzerdt, geboren 1537 (?)"), studierte

in Heidelberg, wo er als „(Zeorßius KlelanoKtKon ä« LrettKairri"

29. Januar 1543 intituliert ward"). Vor 1565 vermählte

') Vgl, Taufbuch. — «
) Vgl, Taufbuch 3
,

September 1620. — ') Vgl.
Taufbuch, — >

>
>

Vgl. Totenbuch. — ö-») Vgl, Hertzog a. o. O, —

Vgl. Hertzog a. a. O. Fälschlicherweise deutet Förstemann S. 123

„Brüse!" als Brüssel. — "^") Vgl. Hertzog a. a. O. — "> Vgl. Oorpus
Ref. vol. IX «öl. S71. Die aus dieser Stelle hervorgehende Wahr»
nehmung, daß Schemel mit Melanchthon im brieflichen Verkehr stand,
legt die Annahme nahe, daß auch der Brief, den dieser Oorrius Ref. vol.

IX ool. 1049sq. erwähnt, von jenem stammt. — ")Vgl. Hertzog a. a. O.
— Vgl. Hertzog a. a. O. Diese Zahl is
t

falsch, wie die Zeit der

Immatrikulation Georgs erkennen läßt. Vgl. hernach Anm. 17. Sollte
1b27 in Betracht kommen? — ") Vgl. Töpke 1

.

Th. S. 584.
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er sich mit der Weißenburgerin Margarete Soldt/) Seiner
zweiten Heimat, der Reichsstadt Weißenburg i. E., diente

Schwartzerdt längere Zeit als Bürgermeister, nach Heberer „ein

sehr vornehmer, erfahrner vnd ansehenlicher Mann, den die

Stadt auff Reichs-, Kreyß- vnd anderen Tagen, auch zu Chur
vnd Fürstlichen Legationen sehr gebraucht".*) Noch im Jahre
1595 verwaltete er das Bürgermeisteramt.') — Kinder:
a. Philipp I. Schwartzerdt, geboren 1565 und gestorben
1571/)

d. Regina I. Schwartzerdt, geboren 1567 und gestorben
1571.°)

«. Anna Maria Schwartzerdt, geboren 1569 und ver»
mählt seit 8. September 1596 mit Georg Hemmerlin,
Bürgermeister zu Weißenburg i. E. °)

6. Georg Schwartzerdt, geboren 1570 und gestorben

1571.')
e. Regina II. Schwartzerdt, geboren 1574') und ver«
heiratet mit Johann Schmalkalder, der 1623 Assessor
am Kammergericht war. Die Eheleute hatten in Bühl

(Baden) Grundbesitz.«)
— Sohn:

Johann Schmalkalder/")
t. Philipp II. Schwartzerdt, geboren 1576"), studierte
in Heidelberg, wo er 10. Juni 1591 zusammen mit seinem

!) Vgl. Hertzog a. a. O. Daß Schwartzerdt vor 1565 heira»
tete, erhellt aus dem Geburtsjahr seines Sohnes Philipp I., der 156b
geboren wurde, Margarete Soldt war jedenfalls eine Verwandte,
vielleicht Tochter oder Schwester, des Michael Soldt, der 156« dem
Weißenburger Gericht als Schöffe angehörte. Ein Johann Soldt war
1588, 1537, 1602, 1603, 1614 und 1613 Gerichtsschöffe. Ich entnehme

diese Notizen über die beiden Soldt den handschriftlichen Kollektanecn
des um die Erforschung der Weißenburger Stadtgeschichte verdienten

Prof. Oleyer 15. Hest S. 17, 19 f.
,

die mir sein Sohn, Herr SanitStsrat

Dr. Oleyer, gütigst zugänglich gemacht hat. — ^
) Vgl. Hertzog a. a. O.,

Heberer a.a.O. S.517. — «
) Vgl. sein Wappen vorher S. 15« f. Anm. 60. —

^) Vgl. Hertzog a. a. O. — «
) Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins 27. Bd. S. 117. — ">) Vgl. daselbst S. 117 f. — ") Vgl.
Hertzog a.a.O.



231

Bruder Sigismund I. inskribiert ward.') Sodann be»
zogen die beiden Brüder die Hochschule zu Tübingen,
wo si

e

sich 2
.

Juni 1593 intitulieren ließen. ^) Vermöge
Dekrets des Herzogs Friedrich von Württemberg vom

8
. April 1594 erhielt Philipp, der Anspruch auf die

Pfarrei Bietighein zu haben meinte, 25 Gulden aus

dem Kirchenkasten. Wenn er das Studium der Philo»
sophie beendigt und Lust zur Theologie haben würde,

sollte er in das Stift zu Tübingen aufgenommen werden.')
Seit 1605 war er Mitteilhaber eines Hüttenwerks^ im

Jägerthal. Am 9
.

Januar 1605 vereinigten sich näm»

lich er und sein Bruder Johann Georg mit dem

Bergvogt Adam Jäger zu einer Genossenschaft, um in

einem bei Reichshoffen (Unterelsaß) sich öffnenden Tal
ein Hüttenwerk ins Leben zu mfen. Nachdem 7

.

De»

zember 1608 der schon bejahrte Jäger sich zurückgezogen
hatte, führten die Gebrüder Schmartzerdt mit ihrem
Bruder Sigismund das Unternehmen fort. Letzterer über»

ließ jedoch 12. Januar 1614 die Hälfte seines Anteils
dem Kuno Eckbrecht von Dürckheim und trat 2

. April
1628 auch den Rest seines Anteils an drei Gebrüder

Dürckheim ab. Im dreißigjährigen Kriege, genauer 1631
und 1632, wurde das Hüttenwerk zerstört. Philipp starb
mit Hinterlassung von unmündigen Kindern vor 5

.

August

1632 vermutlich zu Niederbronn.*)

ß
. Sigismund I. Schmartzerdt, geboren 1578.') Er

studierte mit seinem Bruder Philipp II. in Heidelberg
und Tübingen.')

K
.

Jakob Schmartzerdt, starb 1581.')

!) Vgl. Töpke 2
.

Th. S. 153. - -) Vgl. Hermelink, Die Matrikeln
der Universität Tübingen 1
. Bd. S. 703. — »
) Bgl. Finanzarchiv zu Lud»

wigsburg, Kirchenkastenrechnung 1SS4/95. Ich verdanke diese Notiz der

Güte des Herrn Pfarrer v. Dr. G. Bossert in Stuttgart. — Vgl.

Der gute Bote (Kalender) 1861 S. 43 f. — °) Vgl. Hertzog a. a. O. —

') Bgl. vorher unter k. — ') Bgl. Hertzog a. a. O.



232

i. Johann Georg Schwartzerdt.') Er war seit 1605

Teilhaber des erwähnten Hüttenwerks im Jägerthal und

behielt auch nach der Zerstörung der Anlage im dreißig'

jährigen Kriege die zu dem Unternehmen gehörigen Güter

bis zu seinem Tode. Seinen Anteil an den Jäger»

thaler Besitzungen trat erst seine Witwe ihrem Schwager

Eichelstein ab.*) Wie sein Vater, so bekleidete auch

Johann Georg das Bürgermeisteramt zu Weißenburg i. E.

In dieser seiner Eigenschaft suchte er mit Berufung auf
das seinem Urgroßvater vom Kaiser Maximilian I. ver

liehene Wappen bei Kaiser Rudolf II. die Bestätigung
des Adelsstandes und des adligen Wappens nach, ein

Ansuchen, dem 16. Januar 1610 entsprochen wurde,')

Johann Georg war zuerst mit Veronika Krämer

verheiratet, die, vermutlich aus Bühl stammend, schon
vor 15. Mai 1613 starb.*) Hernach verehelichte er sich
mit Anna Maria N.°) — Kinder:
1. Georg Schwartzerdt, beerdigt zu Wörth a. d. Sauer
26. Mai 1614.°)

2. Anna Margarete Schwartzerdt, getauft zu Wörth
a. d. Sauer 12. Oktober 1617.')

3. Maria Elisabeth Schwartzerdt, getauft zu Wörth
a. d. Sauer 20. April 1623 und begraben daselbst
4. Oktober 1624.«)

j. Sigismund II. Schwartzerdt, ließ sich, noch im
Knabenalter stehend, an der Universität zu Heidelberg

22. Februar 1600 immatrikulieren. °) Entweder sein

Er wird zwar von Hertzog nicht genannt, is
t aber sonst als Bruder

von Philipp und Sigismund Schw. bezeugt. Vgl. Der gute Bote
a. a. O. S. 44. Wahrscheinlich war er noch nicht geboren, als Hertzogs
Stammtafel entstand. — Vgs. Der gute Bote a. a. O. und vor>

her S, 231. — ') Vgl. vorher S. 27. In seinem Gesuch bezeichnet
sich Schw. als Bürgermeister von Weißenburg. — ^

) Vgl, Zeitschrift für
die Geschichte des Oberrheins 27. Bd. S. 117. — °) Vgl. Der gute Bote

a. a. O. S. 44. Ihren Bornamen verdanke ic
h einer gefl. Mitteilung des

Herrn Pfarrer Herrmann in Wörth. — «
) Nach gefl. Mitteilung desselben.
— Vgl. Der gute Bote a, a. O. — °) Vgl. TSPke 2

.

Th. S. 201.
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gleichnamiger älterer Bruder oder er trat 1608 als Mit

besitzer des im Jägerthal gelegenen Hüttenwerks an die

Seite seiner Brüder Philipp und Johann Georg, zog

sich aber später von diesem Unternehmen zurück und

starb 1636 in Weißenburg.')

Einer der beiden Sigismund war Lizentiat beider

Rechte und mit Anna Elisabeth N. verheiratet.") —

Bon seinen Kindern sind bekannt:

1. Georg Schwartzerdt, geboren zu Weißenburg i. E.
9. April und getauft 11. April 1616'), wurde 7. Mai
1634 als stuäiosus pKilvZopKis,« in Straßburg im

matrikuliert. *) Seit 1636 studierte er Rechtswissen»
schaft. Da die oberdeutschen Hochschulen teils ver

wüstet, teils wegen Teuerung entvölkert waren,

bezog er im Spätherbst 1639 die Universität zu
Köln a. Rh. Von hier aus wendete er sich an

den schwedischen Rat Dr. Joachim Camerarius, den

Freund seiner Eltern, um durch dessen Vermittlung

eine Stelle als Privatlehrer oder als Reisebegleiter

nach Frankreich zu erhalten, und wurde von ihm

auch an den Groninger Professor Heinrich Alting

Da er hier ausdrücklich als Weißenburger bezeichnet ist, so muß er ein Sohn
des ältesten in Weißenburg ansässigen Georg Schw. sein. Er darf nicht
mit seinem gleichnamigen älteren Bruder verwechselt werden; denn die

Heidelberger Matrikel merkt an: „propter s«ts,t«ra von iuratus".

i) Vgl. Der gute Bote a. a. O. S. 43 f. und vorher Nr. k. Da
Sigismund Schm, nicht schon 160b, sondern erst später mit seinen
Brüdern zum Betrieb des Hüttenwerks Jägerthal sich vereinigte, so liegt

es näher, in ihm Sigismund II. als Sigismund I. zu erkennen.
— 2) Vgl. Protestantisches Taufbuch in Weißenburg i. E. 1. August 1619,
24. September 1620. — ^) Der Geburtstag is

t

verzeichnet auf einem Zinn-
täfelchen, das am 2

.

Mörz 1854 im Knopfe des sog. blauen Turms zu
Weißenburg gefunden wurde. Eine Abschrift der auf dem Zinntäfelchen
eingravierten Inschriften befindet sich unter den handschriftlichen Koller»

taneen des Prof. Oleyer. Der Tauftag findet sich im Weißenburger Prot.
Taufbuch. Der gute Bote a. a. O, S. 44 nennt fälschlich als Geburtstag
den 11. Mörz 1616. — Vgl. Knod, Die alten Matrikeln der Universität
Straßburg 1

. Bd. S. 3«4.
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empfohlen.^) Wieder nach Straßburg zurückgekehrt,

ließ er sich 5. November 1641 unter die canäiästi

juris aufnehmen. ^) Seine juristischen Studien schloß

Sch. mit der Promotion zum Lizentiaten beider Rechte
ab.') 1654 und noch hernach war er Rat und Sekre»
tär des Pfalzgrafen Leopold Ludwig von Pfalz»

Veldenz. *) Später verwaltete er 31 Jahre lang das
Bürgermeisteramt seiner Vaterstadt Weißenburg und

starb daselbst nach 1^ jähriger „Leibes- und Ver-
standes-Blödigkeit" am 26. März 1691.') Nachdem

Sch. zuletzt alleiniger Besitzer der vorher wiederholt

erwähnten Güter im Jägerthal gewesen war, ver»

kaufte er si
e am 10. April 1676 an Joachim Ensinger

für 180 Gulden.«)

Schw. heiratete am 8
. Mai 1655 Anna Ursula,

Witwe des Pfarrers von St. Johann in Weißen«
bürg'), und nach deren Tode die am 26. Juni 1640
geborene Maria Dorothea Scheid'). Aus der

letzteren Ehe stammen:
a. Georg Heinrich Schwartzerdt, geboren zu
Weißenburg 12. Mai und getauft 14. Mai 1663.')

/?
. Benjamin Schwartzerdt, geboren zu Weißen»

bürg 20. April und getauft 23. April 1665. ") Er
wurde 9. August 1687 zu Weißenburg beerdigt.")

Vgl. die Briefe Schwartzerdts an Joachim Camerarius
vom 7

. April und 9. Mai 1640, erhalten in München, Hof» und Staats»
bibliothek, Oo6. Oamsrsr. XXVI p. 261 n. S4, p. 252 n. SS. — °) Vgl.

Knod a. a. O. 2. Bd. S. S«4. — «
) Ms Lizentiat wird Sch. im Weißen»

burger Totenbuch 9
.

August 1687 bezeichnet. Dagegen wird er Doktor

genannt Gümbel, Geschichte des Fürstentums Pfalz»Veldenz S. 261. —

^
) Vgl. daselbst S. 261 ff., 358 und Weißenburger pror. Ehebuch 8
. Mai

1655. — °) Vgl. Der gute Bote a. a. O. S. 45. — °) Vgl. daselbst
S. 44. — ') Vgl. Weißenburger Prot. Ehebuch. — »
) Vgl. das vorher
S. 233 Anm. 3 erwähnte Zinktäfelchen, wo auch der Geburlstag genannt
ist.
— »^°) Vgl. zum Geburtstag das vorher S. 233 Anm. 3 erwähnte

TSfelchen und zum Tauftag das Weißenburger Prot. Taufbuch. — "> Vgl.
Weißenburger Prot. Totenbuch.
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^. Maria Margarete Schwartzerdt, geboren zu
Weißenburg 5. Dezember und getauft 8. Dezem
ber 1667.')

ö. Katharina Dorothea Schwartzerdt, getauft
zu Weißenburg 18. Juni 1671.«)

e. AnnaJustinaSchw artzerdt, getauft zuWeißen»
bürg 9. Januar 1673.')

5. Philipp Schwartzerdt, getauft zu Weißenburg
20. August 1675.-)

2. Margarete Schwartzerdt, getauft zu Weißenburg
I.August 1619.°)

3. Anna Margarete Schwartzerdt, getauft zu
Weißenburg 24. September 1620.°)

IX. Sibylle Schwartzerdt, geboren 1533, verheiratete
sich mit Johann Kest von Gernsbach.') — Kinder:
». Maria Kest.»)
b. Johann Kest.')
«. Georg Kest.")
X. Sigismund Schwartzerdt, geboren 1537"), bezog,

noch im Knabenalter stehend, die Universität Wittenberg, an

der er am 8. November 1549 als „öigismunäus UsI»ntK«n"

immatrikuliert wurde"). Dieses ihm offenbar von seinem

Oheim beigelegten Namens bediente er sich auch später. Die

Mittel zu seinen Studien reichte ihm Johann Philipp Reuter,

Prior zum heiligen Grab in Speyer, dar, indem er als Kol«
lator der von den Eheleuten Engelhart Hauenhut gestifteten

Brettener St. Ursulapfründe ihm diese verlieh. Sigismund
war im Genuß der Pfründe von 1548 bis zu seiner um 1560

erfolgten freiwilligen Verzichtleistung.") In Wittenberg studierte
er unter den Augen und zur größten Zufriedenheit seines

Oheims, der ihn nicht nur seinen Sohn nannte"), sondern

i) Wie vorher S. 234 Anm. 9—1«. — Vgl. Weißenburgerprot.

Taufbuch.
— ^'°) Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. —

Vgl. I'osrstsrasQQ, Ltbura ^«„^smiss Vitobsrgevsis p. 2S0. —

") Vgl. Kirchengut Bl. 4d f. Über Reuter vgl. vorher S. 10ff. — ") Vgl.
«orxu» »ek. vol. IX col. 366. 377.
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auch wie sein eignes Kind hielt. Denn als Melanchthon
beim Antritt seiner Reise nach Trient im Januar 1552 seine
Kostgänger entlassen mußte, sollte doch seinem ausdrücklichen

Wunsch gemäß sein der besonderen Fürsorge Tilmann Heßhus'
empfohlener Neffe nach wie vor in seinem Hause verköstigt

werdend) Daß Melanchthon mit Sigismunds Fleiß zufrie
den war, beweist nicht nur eine Äußerung in feinem an

Georg Schwartzerdt gerichteten Brief vom 24. August 1551°),

sondern auch das von dem Neffen bereits am 15. Oktober 1550

mit Erfolg bestandene philosophische Bakkalaureatsexamen ^
).

Sigismund blieb in Wittenberg bis 1552. ^) Hierauf bezog
er die kurpfälzische Hochschule, an der er zusammen mit seinem
Brettener Landsmann und Wittenberger Studiengenossen Sa»

muel Eisenmenger am 17. August 1552 inskribiert wurdet)

In Heidelberg war zunächst ein Lieblingsschüler Melanch-
thons, Nikolaus Cisner aus Mosbach, sein Lehrer.") Hier er

langte er, nachdem er am 15. Mai 1554 unter die Heidel»
berger Bakkalaurei aufgenommen war, am 13. August des näm-

lichen Jahres die philosophische Magisterwürde.') Auch nach

dieser Promotion setzte Sigismund seine Studien in Heidel
berg fort/) Weiterhin suchte er aber aufs neue Wittenberg
auf, wo er am 17. Januar 1556 in den Senat der philosophi

schen Fakuliät rezipiert wurde") und RePetitionen hielt. Am

7
.

Februar 1557 kündigte er solche über Melanchthons über

äs »rüra«. an.") Im Nachsommer 1557 weilte Sigismund

t> Vgl. Oorp. «Sl. vol. VII ool. 911sq. — 2
> Vgl. vorher S.208. —

2
) Vgl. Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philo»

sophischen Fakultät 1548—156« S. 3
. — Auf ihn nimmt Melanchthon

in seinem Brief vom 25. Mörz 1552 Bezug. Vgl. vorher S. 210f. —

°) Vgl. Töpke 1.TH. S.615. — °) Vgl. «orpus Rek. vol. VII ««I. I0S2.
— ?) Vgl. Töpke 2

.

Th. S. 461. — »
) Als noch in Heidelberg anwesend,

setzt Sigismund ein an ihn gerichteter Brief des David Chyträus vom
25. Dezember 1554 voraus. Vgl. St, Gallen, Stadtbibliothek. Dasselbe
gilt von einem am 20. Mörz 1555 geschriebenen Brief Melanchthon?.
Vgl. corpus «ek. vol. VIII ool. 443. — »
) Vgl. Köstlin a. a. O. S. 28. —

Vgl. Lvriptorurn publios propositoruin s, Kubernuroribus stucliorum
in ^osdoiniä Witt«dergensi tomus III, Witedergs« IS68. Bl. 55» sqq.
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in Mrnberg. Das Lob, das ihm Hieronymus Baumgart

ner, der Freund seines Oheims, spendete, bereitete diesem

solche Freude, daß er davon auch Sigismunds Vater Mit
teilung machtet) Nachdem er wieder nach Wittenberg zurück»

gekehrt war, sah ihn der 11. Oktober des genannten Jahres an

der Bahre seiner Tante Katharina, und ihm fiel neben an«

deren die schmerzliche Aufgabe zu, seinem damals in Heidelberg

weilenden greisen Oheim die Trauerkunde zu übermitteln und

ihn zu trösten. Da mit Melanchthon auch sein Schwieger»

söhn Kaspar Peucer die Reise nach Süddeutschland unter

nommen hatte, so stand bis zu deren Rückkehr Sigismund

auch der ihrer Mutter beraubten Frau Peucers und ihrem
Kinde zur Seite, eine Liebespflicht, für deren Erfüllung der

Oheim dem Neffen besonders dankbar war.*) Im Frühjahr
1558 unternahm Sigismund einen Abstecher nach Joachims
thal, versehen mit Empfehlungen an den dortigen Pfarrer
und Freund seines Oheims, Johann Mathesius.^) Auf der

Suche nach Arbeit zeigt Sigismund ein Brief Melanchlhons
aus dem Maimonat 1558. Damals reiste er von Wittenberg

nach Nürnberg, und beabsichtigte Melanchthon, falls der Gang

nach der fränkischen Reichsstadt erfolglos sein sollte, ihn, den

er als einen Freund von törichten Irrfahrten bezeichnet, nach

Preußen zu schicken. *) Indessen schlug der Neffe weder in

Franken, noch in Preußen sein Zelt dauernd auf, sondern in

der Pfalz.

Nachdem an der Universität Heidelberg die bereits 1531

beantragte Professur für Physik endlich im Jahre 1559 be»
gründet worden war, erhielt si

e in der Person Sigismunds

ihren ersten Inhaber. Am 7
.

Februar 1560 erfolgte seine Ver-

pflichtung und Aufnahme in den akademischen Senat. Bei

dieser Gelegenheit überreichte er den von seinem Oheim am

1
.

Januar vorher geschriebenen und an Rektor und Senat ge»

richteten Brief, worin dieser für die Berufung seines Neffen

l> Vgl. (Zvrpus «sk. vol IX vol. 30«. — 2
) Vgl. ibiäsm vol. 356

377. — 2
) Vgl. ibidem vol. 611. — Vgl. ibiäeis vol. 548.
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dankte.^) Gleich in seinem ersten Amtsjahre nahm der neue

Professor an den Vielsachen Beratungen teil, die zur Wieder

herstellung des Pädagogiums führten. ^) Sigismund versah nur

etwas über ein Jahr lang die Physik'Lehrkanzel. Am 30. April
1562 ernannte ihn Friedrich III. auf Veranlassung der Universität
zum Inhaber der seither von Georg Mayer innegehabten dritten

Professur der medizinischen Fakultät.") ZumZweck seines Ubertritts

in diese Fakultät promovierte Sigismund am 25. August 1562

zum Doktor der Medizin. ^) Nach einem aus dem Jahre 1569 er

haltenen Vorlesungsverzeichnis las er damals über Galen vor

etwa 5 Hörern, eine Zahl, die sich aus der geringen Frequenz

der medizinischen Fakultät zur Genüge erklärt. ") Unter seinen

Fakultätskollegen war Sigismund 1573 Professor seouucZsrius.^)
Vom 20. Dezember 1566 bis dahin 1567 stand er als Rektor

an der Spitze der Hochschule.') In seinen letzten Lebensjahren
bereiteten ihm die kirchlichen Ideale des Kurfürsten Friedrich III.
manche Schwierigkeiten. Als Olevian die Genfer Kirchenzucht
in der Kurpfalz einführen wollte, kämpfte Sigismund Schul
ter an Schulter mit Prob, Erast, dem späteren Brettener

Pfarrer Johann Willing u. a. gegen den Neuerer und feinen
Anhang, aber deren Sieg im Jahre 1570 hatte für ihn unlieb

same Folgend) Er blieb jedoch standhaft, und dies auch, als
er 1572 und 1573 trotz des Befehls des Kurfürsten die auf ihn

gefallene Wahl zum Assessor des Kirchenkonsistoriums ablehnte.')
Wenn der gesinnungstüchtige Mann seine ablehnende Haltung
mit dem Hinweis auch auf seine längere Krankheit begründete ^°),

so scheint dieser Entschuldigungsgrund nur zu triftig gewesen

') Vgl. Hautz, Geschichte der Universität Heidelberg 2, Bd. S. 49 f.
,

Winkelmann, Urkundenbuch der Universität Heidelberg 2
. Bd. S. 86

Nr. 792, S. 121 Nr. 1068, Hartfelder, läclsnoktkorüss» ?seäaß«ßio»
S. 72. — «

> Vgl. Hautz a. a. O. S.71. — -> Vgl. Karlsruhe a. a. O.,

Kopialbuch Nr. 499 <347) Bl. 70kf. — «gl. Töpke 2. Th. S. 60«. —

°> Vgl. Hnutz a. a. O. S. 59. — °) Vgl. Töpke 2
.

Th. S. 619. —

Vgl. daselbst S. 42 ff. — »
) Vgl. Hautz a. a. O, S. 78 ff. — »
) Vgl.

daselbst S. 80, Winkelmann a. a. O. S. 135 Nr. 1178 f. — ">) Vgl.

Winkelmann a. a. O.
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zu sein. Denn er schied schon vor dem 14. Oktober 1573 aus

dem Lebens)
Sigismund war mit Katharina Heuring (Heumiger)^)

verheiratet, starb aber ohne Nachkommen. Seine Witwe ehe

lichte Ludwig Graf.')
XI. Philipp II. Schwartzerdt, geboren 1540^), und

zwar nach dem 25. November"), war mit Amalie Bentz aus
Bretten vermählt, starb jedoch schon in jungen Jahren.') —

Tochter:

Margarete Schwartzerdt.')
XI*. Die Mtwe Philipps verheiratete sich 15. Mai 1566

wieder mit Veit Oberlin (Auberlin, Auberle und dgl.),
Sohn des Peter O., von Staffort'), der in Bretten Mitglied

des Rats wurde und 1587 Bürgermeister war"). — Kinder:
». Leonhard Oberlin, getauft 21. Februar 1567.'°) Er
war Biersieder zu Bretten. Von ihm bemerkt das dortige

Totenbuch: „so vf die artznei vnd das wasserbrennen

sich wol verstanden vnd von vielen außlendischen vnd

inlendischen gebraucht worden".") In erster Ehe war
er verheiratet mit Elisabeth N, die 26. Januar 162«
starb.") — Kinder:
1. Amalie Oberlin, getauft 10. Juni 1599. ")
2. (Tochter) Oberlin, getauft 8. März 1603. ")
3. Leonhard Oberlin, getauft 24. April 1605.")
4. Susanne Oberlin, getauft 9. August 1607") und
gestorben 3«. Mai 1628").

5. Johann Oberlin, getauft 15. April 1609. ")
»*. Nach dem Tode seiner Frau Elisabeth verehelichte sich
Leonhard Oberlin 1621 mit der Witwe des Gochs»

i> Bgl. TSpke 2.TH. S.619. — ») Zum Namen vgl. hernach S.252.
») Vgl. Hertzog a. a. O. und hernach S. 2S2. — Vgl. Hertzog
S. 232. — °) Vgl. den Brief Melanchthons an seinen Bruder vorher
S. 202. — ^) Vgl. Hertzog a. ci. O. — ») Vgl. Traubuch. — ») Vgl.
Taufbuch b. Juli 1S87. — ") Bgl. Taufbuch. — ") Vgl. Totenbuch
5. Oktober 1633. — ") Vgl. Totenbuch. — Vgl. Taufbuch. —

") Vgl. Totenbuch. — ") Bgl. Taufbuch.
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heimer Bürgers Martin Weidemann.') Er wurde
5. Oktober 1633 begraben.«)

b. Anna Maria Oberlin, getauft 22. August 1568. ')
v. Johann Oberlin, getauft 25. September 1569.*)
ä. JohannPhiliPp Oberlin, getauft 16. Februar 1571.°)
e. Margarete Oberlin, getauft 2. Mai 1572') und ver

heiratet seit 10. Juli 1593 mit Johann Adam Mertzing
(Mertzig), Sohn des damals schon verstorbenen Philipp

M.') — Kinder:
1. JohannGeorg Mertzing, getauft 29. März 1594. ')
2. Margarete Mertzing, getauft 1. Januar 1596.')
3. Johann Philipp Mertzing, getauft 22. Januar
1598.'°)

4. Anna Maria Mertzing, getauft 7. Januar 1600.")
5. Magdalena Mertzing, getauft 15. Juni 1602.")

k. Veit Oberlin, getauft 16. Juli 1574. ")
g. Peter Oberlin, getauft 12. September 1576. ")
K. Christoph Oberlin, getauft 20. August 1578. ")
i. Katharina I. Oberlin, getauft 4. Februar 1580.")
j. Georg (Gustav) Oberlin, getauft 17. Januar 1582.")
Er betrieb die Küferei und war Gerichtsmann. ") Seit
8. April 1616 war er verheiratet mit der 16. Juni 1594
getauften") Margarete, Tochter des Brettener Sattlers
Arnold Ebersbach. «") Sein Begräbnistag is

t 28. Juni
1659 und der seiner Witwe 25. April 1661.") — Kinder:

1
.

Leonhard Oberlin, getauft 7
.

Dezember 1617.")

2
.

Johann Bernhard Oberlin, getauft 4
.

Februar

1621"«) und gestorben 10. Juli 1631").

3
.

Elisabeth Oberlin, getauft 3
.

Dezember 1623")
und gestorben 4

.

Oktober 1633").

Vgl. Traubuch. — «
) Vgl. Totenbuch. — Vgl. Taufbuch.
— ') Vgl. Traubuch. — Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Totenbuch
29. Februar 1633. 28. Juni 16S9. — ") Vgl. Taufbuch. — -«) Vgl. Trau,
buch.
— «) Vgl. Totenbuch. — ^"«) Vgl. Taufbuch. — Vgl. Totenbuch.

— ") Vgl. Taufbuch. — «) Vgl. Totenbuch.
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4. Margarete Oberlin, getauft 14. Juni 1627') und
gestorben 11. September 1627 -)

.

5
.

(Zwillingskind) Oberlin.')

6
.

(Zwillingssohn) Oberlin, beerdigt 29. Februar 1633.«)
K
.

Katharina II. Oberlin, getauft 4. Mai 1584.")
I. Sophonias Oberlin, getauft 5. Juli 1587") und ver

heiratet seit 26. September 1609 mit Margarete
Rutlandt, Tochter des Brettener Bürgers Heinrich R.')
—
Tochter:

1
. Margarete Oberlin, getauft 2. September 1610.«)

Am 21. Januar 1630 vermählte si
e

sich mit Johann
Valentin Welcher, Sohn des damals schon ver»

storbenen Brettener Bürgers Valentin B.°)
I*. Sophonias Oberlin verheiratete sich zum zweiten
Male 9

.

Juni 1612 mit Anna Hartfelder, Tochter
des Veit H

. von Gartach.") — Kinder:

2
. Anna Oberlin, getauft 18. August 1614.")

3
.

Johann Philipp Oberlin, getauft 19. November
1616.")

4
.

Christine Oberlin, getauft 28. Oktober 1618.")

5
. Sophonias Oberlin, getauft 25. Oktober 1620. ")

6
. Anna Margarete Oberlin, getauft 2
. April

1623") und gestorben 2
.

Februar 1636").

7
. Daniel Oberlin, getauft 30. November 1625.")

8
.

Katharina Oberlin, getauft 20. Januar 1628.")
XI— . Amalie Bentz verehelichte sich nach dem Tode

Veit Oberlins zum dritten Male 12. März 1600 mit Johann
Ziegler, Gerichtsmann und Pächter des kurf. Hofguts zu
Bretten.")
XII. Justina Schwartzerdt, geboren 1538-°), ver>

heiratete sich mit Johann Lipp von Bretten"). Lipp war

l) Vgl. Taufbuch. — 2
) Bgl. Totenblich. — 2
) Vgl. Totenbuch
29. Februar 1633. — ^
) Vgl.Tolenbuch. — ö-°) Vgl. Taufbuch. — ') Vgl.
Traubuch, — »

) Vgl. Taufbuch. — »-") Bgl. Traubuch. — "^"> Bgl,
Taufbuch.

— ") Vgl. Totenbuch. — i'^") Vgl. Taufbuch. — Vgl.

Traubuch.
— 2°^«) Vgl. Hertzog a. a. O.

Nil. Müller, Georg Schwartzerdt. 16
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Ratsmitglied (1573)'), Bürgermeister 1575 und 1576') und in

seinen letzten Lebensjahren Wirt „Zur Krone"'). Er starb
zwischen 23. Juni und 10. Dezember 1582/) — Kinder:

». Margarete Lipp, vermählt seit 2. Mai 1581 mit
Nikolaus Kaufmann von Pforzheim, Sohn des
Nikolaus K. und der Margarete Mang.°)

d. Anna Lipp"), verehelichte sich 26. Januar 1585 mit

Michael Spengler (Spenge!) von Zeuthern, Sohn
der damals schon mit Tod abgegangenen Eheleute

Johann und Barbara S/) Bei seiner Verheiratung
war Spengler Schreiber, genauer Substitut des Brettener

Stadtschreibers Daniel Olinger/) Kurz vor dem
17. Februar 1594 übernahm er das Gasthaus „Zur
Krone"/) Vermutlich wohnten die Eheleute zwischen
ihrer Verheiratung und der Übernahme der „Krone"

nicht in Bretten. Später war Spenge! auch Mitglied
des Gerichts. ") — Kinder:

1. Johann Michael Spengler, heiratete 26. Mai
1607 Barbara Kreiß, Tochter des verstorbenen
Brettener Gerichtsmanns Johann K.") Johann
Michael war wie sein Vater Witt „Zur Krone"")
und Mitglied des Gerichts"). — Kinder:

a. Markus Heinrich Spengler, getauft 1. März
1608") und seit 19. Juni 1628 mit Anna Maria
Himp elt e y, Tochter des damals schon verstorbenen

l) Vgl. Taufbuch 14. Juni 1b73, — 2) Vgl. Taufbuch 11. Dezem.
der 1ö7b, 17. Januar 157«. — °> Vgl. Traubuch 19. September 1586,

20. Januar 1590. — Vgl. Taufbuch 2Z. Juni und 1«. Dezember 1582.
—
^) Vgl. Hertzog a. a. O., Traubuch. — Vgl. Hergog a. a. O. ^

7) Vgl. Traubuch. — ») Vgl. Traubüch 26. Januar 1585, Taufbuch
5. Januar 1535. — ») Vgl. Taufbuch 17. Februar 1594, wo er als „der
new krön würth" bezeichnet wird. — Vgl. Traubuch 26. Mai 1607.
— ") Vgl. Traubuch. — Vgl. z. B. Taufbuch 6. Mai 1627. —

"> Vgl. z. B. Taufbuch 1«. September 1617. — Vgl. Taufbuch.



243

Johann Georg H. verheiratet'). Er war (1629ff.)
Wirt des Gasthauses „Zur Krone". «) — Kinder:
a. JohannMarkusSpengler, getauft 29. März
1629.')

b. Johann Michael Spengler, getauft 3. Sep
tember 163«^) und gestorben 4. Sept. 1630°).

/Z
. Johann Michael I.Spengler, getauft 28. Mai

1609.«)

7
. Barbara Spengler, getauft September 1612.')

S
. Margarete Spengler, getauft 26. November

1614.»)

e. JohannMichaelll.Spengler, getauft 20. Otto»
ber 1616.')

5
. Johann Michael III. Spengler, getauft

19. Oktober 1617.")

Johann Ernst Spengler, getauft 22. Sep»
tember 1619") und gestorben 10. März 1620").

S
.

Kraft Spengler, getauft 22. April 1621") und
beerdigt 21. Juni 1621").

l. ungetauftes Kind, begraben 27. September 1623.")

2
. Magdalena Spengler, getauft 3. März 1596.")

b*. Nach dem Tode der Anna Lipp schritt Michael
Spengler 26. April 1597 zur Ehe mit Anna Pflaum,

Tochter des Brettener Gerichtsmanns Johann Pf. ") —

Tochter:

Katharina Spengler, getauft 16. Juli 1598.")
Bald nach der Geburt dieser Tochter starb Michael
Spengler"), worauf seine Witfrau 12. Januar
1600 den 7
. Ottober 1576 getauften«") Brettener

'> Vgl. Traubuch. — 2
) Vgl. Taufbuch 19. August 1629, Totenbuch

4
.

September 1630 usw.
— ^) Bgl.Taufbuch. — °) Vgl. Totenbuch.

— °^") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Totenbuch. — ") Vgl. Taufbuch.
— l«-") Vgl. Totenbuch. — ") Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch.
— ") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Taufbuch 17. Oktober 1599, wo „Anna,
Michel SpengelS Wittib" genannt wird. — -°) Vgl. Taufbuch.

16*
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Bürger Melchior Brotbeck, Sohn des Wendel B.,

heiratete ')
.

o. Justina Lipp"), wurde 19. September 1586 mit
Anstat (Anastasius) Dorß (Dorsch), Sohn des
gleichnamigen Vaters, vermählt.') Dorß war von Beruf
Gerber«), 1570 „Pfarr scheffner"'), 1577, 1585 und

1586 Bürgermeister"). — Kinder:

1
. Regina Dorß, getauft 30. August 1588'), ver-

ehelichte sich 1607 mit Bernhard Finck, Sohn
des damals schon verstorbenen Brettener Bürgers

Veit F.«) Bernhard Finck starb 16. November

1627.') — Kinder:
a. Johann Bernhard Finck, getauft 3

.

Septem»

ber 1609.")

/S
. Margarete Finck, getauft 16. Februar 1611.")

7
. Barbara Finck, getauft 4. August 1613.")

ö
.

JohannMichael Finck, getauft1.Oktober1615.")
e. Anna Maria Finck, getauft 30. März 1617.")

5
. Regina Finck, getauft 14. April 1619.")

Katharina Finck, getauft 28. Juni 1621")
und gestorben 11. November 1627").

S. Elisabeth Finck, getauft 23. Januar 1625. ")

i. Georg Friedrich Finck, getauft 28. Oktober

1626.")
«. Anna Finck, getauft 28. Oktober 1626"°) und
gestorben 1

. November 1627").

2
.

Justina I. Dorß, getauft 16. September 1590."°)

3
. Anna Dorß, getauft 25. Juni 1592."')

4
.

Johann Anastasius Dorß, getauft 3
.

März 1594.")

5
.

Justina II. Dorß, getauft 6
. Juli 1595.«)

6
.

Anastasius Dorß, getauft 30. November 1596."°)

!) Vgl. Traubuch. — -) Vgl. Hertzog a. a. O. — '> Vgl. Traubuch.
— Vgl. Taufbuch 5
.

Juni 1S78, — »
) Vgl. Taufbuch 6
.

Januar 1570.
— °) Vgl. Taufbuch 17. Februar und 3

.

Mörz 1577. 12. Oktober 1585,

6
.

Mörz 1586. — ') Vgl, Taufbuch. — »
) Vgl. Traubuch. — »
> Vgl. Toten»

buch.
— ">^">) Vgl. Taufbuch. — ") Vgl, Totenbuch. — '»^") Vgl. Tauf,

buch.
— ") Vgl. Totenbuch. — 22-2«) zzgl. Taufbuch.
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«*. Anastasius Dorß war, ehe er Justina Lipp ehe»
lichte, schon einmal verheiratet mit Christine N/)
— Kinder:

1. Anastasius Dorß, getauft 22. Januar 1567') und
16. August 1597 verheiratet mit der 13. April 1579

getauften') Anna Dold (Doli), Tochter des in
Bretten wohnhaften Schwarzfärbers Johann D. und

seiner Ehefrau Ottilie Heberer*). — Kinder:
a. Johann Anastasius Dorß, getauft 18. Juni
1598.«)

/S
.

Melchior Dorß, getauft 23. Januar 1600/)

7
. Anastasius Dorß, getauft 5
.

Juni 1601/)

ö
. Anna Dorß, getauft 24. Mai 1605.°)

e. (Sohn) Dorsch, getauft 7
.

Juni 1607.')

5
. Katharina Dorß, getauft 11. August 1608.")

7. Susanna Dorß, getauft 3
.

Februar 1611.")

2
.

Johann I. Dorß, getauft 29. März 1569.")

3
.

Johann II. Dorß, getauft 28. Juli 1574.")
Nach dem Tode der Justina Lipp ging Anastasius
Dorß 24. Juli 1597 eine dritte Ehe ein mit Ottilie
Heberer, Witwe des Schwarzfärbers Johann Doll

(Dold) zu Bretten.")

6
.

Johann Lipp"), war verheiratet mit Ursula N.")
— Kinder:

1
. Georg Lipp, getauft 9. Januar 1591.")

2
. Barbara Lipp, getauft 6. Mai 1600.")

e. Patientia Lipp.")

i) Vgl. Taufbuch 26. November 1568, 30. März 1b71 usw. —

«-2) Vgl. Taufbuch. — «
> Vgl. Traubuch. — ^) Vgl. Taufbuch. —

«
) Vgl. Taufbuch. Hier wird die Mutter fälschlich Katharina genannt.

Jedoch is
t

sie richtig als Anna bezeichnet Taufbuch 22. März 1605. —

»
) Vgl. Taufbuch. Auch hier heißt die Mutter fälschlich Katharina. —

Ig,, Taufbuch. — ") Vgl. Traubuch. Ottilie Heberer hatte
sich am 9
.

Dezember 1577 mit Doll verheiratet. Vgl, Traubuch. — ") Vgl.
Hertzog a. a. O. — ") Vgl. Taufbuch 9. Januar 1591, 6. Mai 1600. —
i7-i«) Vgl. Taufbuch. — "> Vgl. Hertzog a.a.O.
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k. Patientin Justina Lipp'), getauft 6. April 1567').
g. Regina Lipp'), getauft 6. Januar 1569*), trat in
die Ehe 20. Januar 1590 mit dem Hirschhornschen
Keller Martin Schmied aus Heidelberg').

K. Johann Erf Lipp'), getauft am 1. Januar 1572'),
studierte in Heidelberg, wo er sich am 21. April 1593

inskribieren ließ'). Er war mit Margarete N ver>
heiratet.")

—
Tochter:

Anna Margarete Lipp, getauft 21. November 1595. ")
i. Johann Georg Lipp"), getauft I.Januar 1572").
j. Sabina Lipp"), getauft 4. März 1575").
K. Friedrich Lipp"), getauft 29. Juli 1576"), war der«
heiratet mit Ursula N"). Lipp starb als Schultheiß
in Nußloch und seine Mtwe zu Bretten, wo si

e am

28. Januar 1623 beerdigt wurde.") — Kinder:

1
. Margarete l. Lipp, getauft 14. Juni 1598.")

2
. Margareten. Lipp, getauft 10. Februar 1600.'°)

3
.

Johann Friedrich Lipp, getauft 23. März 1602.«)

I. Barbara Lipp"), getauft 8. April 1578"), hielt sich
1600 im Hause des Professors Ludwig Graf in Heidel»
berg auf").

in. Helene Lipp"), getauft 23. Juni 1580").
XII*. Nach dem Tode des Johann Lipp vermählte sich

Justina Schwartzerdt 21. Juni 1585 mit dem Mtwer

') Vgl. Hertzog a. a. O-, wo si
e

fälschlich Justina Patientia
genannt ist.

— 2
) Vgl. Taufbuch. — »
) Vgl. Hertzog a. a. O. — «gl.

Taufbuch.
—

«
) Vgl. Traubuch. — »
) Vgl. Hertzog a. a. O. — Vgl.

Taufbuch.
— «

) Vgl. Töpke 2. Th. S. 167. — »
) Vgl. Taufbuch 21. No>

vember 1596. — ") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. —
Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. Taufbuch.

— ") Vgl. Hertzog a. a. O. — ") Vgl. Taufbuch. Die Paten waren
die kurfürstlichen Kirchenräte Kaspar Olevianus und Markus zum
Lamp „von wegen" des Kurfürsten Friedrich III. Sie hielten damals
eine Synode in Bretten. — ") Vgl. Taufbuch 14. Juni 1S98, 10. Februar
16««. — Vgl. Totenbuch. — Vgl. Taufbuch. — »») Vgl.
Hertzog a. a.O. — °«) Vgl. Taufbuch. — Vgl. Neues Archiv für die

Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 2 S. 26. — Vgl. Hertzog a. a. O.
— ") Vgl. Taufbuch.
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Martin Silbernagel aus Brettens, der damit Wirt des

Gasthauses „zur Krone" wurde und als solcher bis 29. April
1593 häusig erwähnt wird. ^) Er war Gerichtsmann und 1595

Bürgermeister.') Justina starb vermutlich 1593, und zwar nach
26. September dieses Jahres. Mit ihr stieg die letzte zu Bretten

wohnhafte Trägerin des Namens Schwartzerdt ins Grab.*)
Martin Silbernagel, Sohn des Brettener Bürgers

Jakob S. und der Barbara Ruckenbrot"), war zuerst, nämlich
seit 11. April 1570, verheiratet mit Anna, Tochter des Johann
Hertzog, aus Stuttgart"). — Kinder:
a. Anna Silbernagel, getauft 27. August 1571.')
b. Barbara Silbernagel, getauft 9. November 1572.")
«. Johann Silbernagel, getauft 4. Juli 1574.')
S. Katharina Silbernagel, getauft 16. Oktober 1575. ")
e. Apollonia Silbernagel, getauft 12. Januar 1578.")

Nach dem Tode der Justina Schwartzerdt schritt Martin
Silbernagel 16. September 1595 zum dritten Male zur Ehe
mit Martha (Martina), Witwe des markgräflich badischen
Kellers Peter Widmann zu Mühlburg.") Silbernagel starb
zwischen 25. Mai 1609 und 25. Februar 1610. Seine letzte
Frau überlebte ihn.") — Kinder:
». Johann Martin, getauft 15. Februar 1598.")
K. Susanna Silbernag el, getauft 2. März 1600.")
«. Johann Silbernagel, getauft 1. April 1602.")
XIII. N. Schwartzerdt.")

0*. 6e«rZ Louvsrtserckt

verheiratete sich nach dem im November 1542 erfolgten Heim«

gang der Anna Hechel") in zweiter Ehe mit Katharina
Kreß und in dritter Ehe mit der Wittwe des N. Baumann.")

l> Vgl. Traubuch. — «) Vgl. Taufbuch. — ') Vgl. Traubuch 16. Sep.
tember 1S95, Taufbuch 2. Mörz 160«. — Vgl. vorher S. 33, 3b. —

°) Vgl. Traubuch 21. Juni 1b8S. — ») Vgl. Traubuch. — Vgl.

Taufbuch. — Vgl. Traubuch. — Vgl. Taufbuch 25. Mai 1609,
25. Februar 161«. — Vgl. Taufbuch. — Vgl. vorher S, 32.
— Vgl. vorher S. 32. — ") Vgl. vorher S. 36.
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O, Nargarete 8«Kvart2er6t.

Sie wurde 17. März 1506 geboren und starb 17. Januar
1540.') Melanchthon gedenkt ihres Todes, nennt si

e das

Ebenbild seiner Mutter und rühmt ihre Charakterfestigkeit.*) In
erster Ehe war si

e

vermählt mit Andreas Stuchs (Stuichs,

Stichs) von Neuenmarkt, der als Kanzleiverwaltcr und kur

pfälzischer Sekretär zu Heidelberg bezeichnet wird und 1530

schon verstorben war.') — Kinder:

I. Margarete Stuchs, verheiratet mit Wolfgang Bock,
Bürger zu Heidelberg. *) — Kinder:
a. Wolfgang Bock.')
Vielleicht war sein Sohn „Wolfs Bocken söhn, so im Mar-

stall" zu Heidelberg, über den 1600 der Heidelberger

Bürger und Schuster Anastasius Kaiser die Vormund

schaft führte.')

b
. Margarete Bock, die den Ratsangehörigen Valentin

Lieb in Heidelberg zum Manne hatte.') Die Ehe
leute wohnten (1588) zusammen mit drei Kindern zu
Heidelberg in der obern Straße gegen die Linde zu
und waren 1600 noch am Leben.') — Kinder:

1
.

Ezechias Lieb"), der mit Barbara N. verheiratet
war und 1600 samt dieser bei seinen Eltern wohnte").

2
. Valentin Lieb.")

3
. Margarete Lieb.")

II. Georg Stuchs.") Er bekleidete ungefähr 24 Jahre
lang verschiedene kurpfälzische Ämter, darunter insbesondere das

i) Vgl. Hertzog S. 232. — Vgl. c«rpu8 Rek. vol. III ool. 1017. —

^
) Vgl. Hertzog a.a.O., ^pogrspliuin p, 7S. Ob nicht bei Hertzvg

„Cantzley verwandten" anstatt „Cantzley Verwaltern" zu lesen ist? Daß er

vor 1530 starb, geht daraus hervor, daß seine Witwe bereits vor 16, Mörz
1530 sich wieder verheiratete. Vgl. hernach S. 254. — ^

) Vgl. Hertzog
a. a. O. Förstemann S. 125 nennt ihn fälschlich Bürgermeister. —

°) Vgl. Hertzog a. a. O. — °> Vgl. Neues Archiv für die Geschichte
der Stadt Heidelberg Bd. 2 S. 49, — >
> Vgl. Hertzog a. a. O. — »
) Vgl.

Neues Archiv usw. Bd. 1 S- 173, Bd. 2 S. 45, — »
) Vgl. Hertzog a. a. O-
—
>°) Vgl. Neues Archiv usw. Bd. 2 S. 45. — Vgl. Hertzog

a.a.O. — ") Vgl, Hertzog a.a.O., ^6sin I. «. p. 7S.
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des Schultheißen und Kellers zu Dirmstein. ^) Hernach war

er 10 Jahre lang in der Verwaltung der geistlichen Güter tätig
und stand schließlich über 10 Jahre als Kammermeister an der

Spitze des kurpfälzischen Ärars. Stuchs starb im 62. Lebens
jahre 8. Dezember 1586.2) Er war in erster Ehe vermählt
mit Anna Reich aus Bruchsal.') — Kinder:
a. Johann Georg Stuchs.*)
b. Johann Stephan Stuchs.')
o. Johann Konrad Stuchs.')
S. Johann Jakob Stuchs.')
e. Christoph Adam Stuchs.')
II*. Georg Stuchs verheiratete sich in zweiter Ehe mit

Anna Weidenkopf"), vermutlich einer Tochter oder Schwester
des 24. April 1565 zum Keller in Dirmstein ernannten Johann
W.") — Kinder:

k. Barbara Stuchs.")
8- Anna Maria Stuchs"), vermählt mit Dr. Johann
Gern and, der 24. Juni 1594 zum Verweser des
Kammermeisteramts zu Heidelberg und 24. Juni 1598

aufs neue zum kurpfälzischen Rat und Diener bestallt
wurde"). — Sohn:
Johann Kasimir G ernand, in Heidelberg immatriku
liert 1. September 1600, bewarb sich im März 1605

um den juristischen Doktorgrad, wurde aber nicht zu

gelassen, weil er das 17. Lebensjahr noch nicht voll

endet hatte.")
K. Georg Stuchs"), immatrikuliert an der Universität
zu Heidelberg im Oktober 1577").

I) Vgl. ^6am I. Neues Archiv usw. Bd. 6 S, 244, wonach er 1564
Keller in Dirmstein war. — ^) Vgl. ^6s,rn I. o,, Heberer a. a. O.
S. 4, 19. — °> Vgl. Hertz og a. a. O. Die Heimat der Frau war

Brusel Bruchsal, nicht Brüssel, wie Förstemann S. 126 angibt. —

») Vgl. Hertzog a. a. O. — ">) Vgl. Hertzog a, a. O,, Karlsruhe
a. a. O., Kopialbuch Nr, 986 Bl. 19". — "^"> Vgl. Hertzog a. a. O,
— ") BgZ H,6s,ra I. «., Heberer, ^e^^xtiso», servitus S. 342, Karls»
ruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 86« Bl. 172-ff., 444df, — ") Vgl. Töpke
2. Th. S. 204. Vgl, Hertzog a. a. O. — Vgl. Töpke 2. Th, S. 81.
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i. Sabina Stuchs^), die beim Tode ihres Baters noch
minderjährig war"),

j. Susanna Stuchs.^)
K. Euphrosyne Stuchs.^)
I. Friedrich Stuchs.')
III. Katharina Susanna Stuchs, vermählte sich mit

Ludwig Graf.") Dieser, ein Heidelberger, ließ sich an der

Hochschule seiner Vaterstadt 15. Juni 1535 immatrikulieren und
wurde daselbst 10. Dezember 1538 Bakkalaureus und 15. Februar
1542 Magister der freien Künste.') Wahrscheinlich erwarb er

sich auch in Heidelberg den medizinischen Doktorhut. Graf übte

die ärztliche Praxis in Frankfurt a. M. aus. Er wirkte daselbst
(1548) als ?Kz?si«us «rdinarius prim. und starb im Jahre 1554.°)
— Kinder:

«,. Ludwig Graf, wurde 1547 zu Heidelberg geboren.")
Nachdem er mit seinen Eltern nach Frankfurt a. M.
verzogen und von hier mit seiner aufs neue vermähl«
ten Mutter nach Marburg i. H. übergesiedelt war, wurde

er an der Lahnuniversität von seinem Stiefvater
Happel zwischen 1. Juli 1558 und 1. Januar 1559
immatrikuliert.") Hernach suchte er Heidelberg auf und

ließ sich an der dortigen Hochschule 14. Dezember 1560

inskribieren und 4. Dezember 1565 zum Bakkalaureus

und 16. Februar 1568 zum Magister der freien Künste
promovieren.") Sodann zog er nach Italien und bewirkte

l) Vgl. Hertzog a.a.O. — 2) Vgl, ^ä«,ra I.V. — °-ö) Vgl. Hertzog
a.a.O. — °)Vgl.Hertzog a.a.O. Der zweite Bomame findet sich U.^ckAra,

Vits« Lsrinsnorui» Neclisorura, ?rall«ok. 1706, p. 193. — Vgl.

Töpke 1. Th. S. 561, 2. Th. S. 455. — «) Vgl. Töpke 2. Th. S. 455,
A. ^6s,W, ^pograpkum p. 124, W. Stricker, Geschichte der Heilkunde und
der verwandten Wissenschaften in der Stadt Frankfurt a. M. S. 64, 274, Fr.
W, Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten und Schriftsteller Ge»
schichte 5. Bd. S. 38. — ») Vgl. Kl. ^ck»ro,, Vitas st«, p. 193, Neues Archiv
für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 1 S. 132. — ") Vgl. Julius
Oaesar, Oktslogus stucLosoruiu sokolss Nklrpurgensi8 r»rs II p. 36.
— ") Vgl, Töpke 2. Th. S. 23, 464.
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26. Mai 1569 seine Immatrikulation in Paduas) Zum
Fachstudium erkor er sich gleich seinem Vater die Arznei»
künde und erlangte 1571 die medizinische Doktorwürde.^)

Zwei Jahre später wurde er in den Senat der medi-

zwischen Fakultät und der Universität zu Heidelberg

aufgenommen.') In dieser Fakultät, die 1573 den
Vetter Grafs, Sigismund Melanchthon, durch den Tod

verlor ^), hatte er zunächst die dritte Lehrkanzel mit

einem Jahresgehalt von 140 Gulden inne'). Als 1579

der erste medizinische Professor, Thomas Erast, sich

weigerte, die Konkordienformel zu unterzeichnen, und

deshalb entlassen wurde, erhielt Graf, der die Bekennt«

nisschrift unterschrieb, dessen Lehrkanzel.') In dieser
Stellung verblieb er bis zu seinem Tode. Das Rektorat

der Universität verwaltete er als Rektor 1576/7, 1581/2,

1604/5, 1612/3 und als Stellvertreter des Rektors vom

20. Dezember 1582 bis 25. Februar 1583.') Graf war

lange Jahre kurfürstlicher Leibarzt — am 24. Juni 1597

erhielt er eine Bestallung zum Leibarzt des Kurfürsten
und von dessen Gemahlin und Kindern') — und diese
Tätigkeit nötigte ihn, sich wiederholt und längere Zeit

außerhalb Heidelbergs am Hoflager aufzuhalten, so 1596

und 1597 zu Amberg'). In seiner Abwesenheit von Heidel
berg erkannte man 1597 einen Grund für den schlechten

Besuch der Universität, um die er sich auch durch die

von ihm angeregte Errichtung eines Hochschularchivs und

eines neuen Hospitals usw. Verdienste erwarb. ") In der
Neckarresidenz wohnte er (1588 und 1600) in der Timmels-

Vgl. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. Bd. 16
S. 629. — 2-2) Vgl. Äl. 46ara l. o. — ^) Vgl. vorher S. 239. — ») Vgl.
H autz, Geschichte der Universität Heidelberg 2. Bd. S. 10«. — °) Vgl. daselbst
S. 103 ff., III. — ') Vgl. Töpke 2. Th. S. 79, 99, 105, Anm. 6, S. 224,
263. — ») Vgl, Karlsruhe a, a. O., Kopialbuch Nr. 86« Bl. 336'f. — «) Vgl.
Töpke 2. Th. S. 186, 191, Winkelmann, Urkundenbuch der Universität
Heidelberg 2. Bd. S. 171 Nr. 1423. — ") Vgl. Töpke 1. Th. S. Vif.
Anm. b, 2. Th. S. 191, Winkelmann a. a. O. S. 171 Nr. 142«.
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(Semmels)gasse.') Er starb 28. Dezember 1615.') Graf
war 41 Jahre lang mit der Mtwe Sigismund Me-
lanchthons, Katharina Heuring (Heumiger), verehe
licht, die auch ihren zweiten Gatten überlebte.')
b. Johann Peter Graf.*) Wie sein Bruder, wurde auch
er in Heidelberg geboren und zog mit seinen Eltern nach

Frankfurt a. M. und mit seiner Mutter nach Marburg
i. H.. Ebenso nahm ihn sein Stiefvater Wigand Happel
unter die Marburger Studenten auf. °) Graf war Apo»

theker und Ratsmitglied in Marburg und starb 1613. Er

verheiratete sich 1578 mit einer Tochter des Apothekers

Matthäus Schrodt zu Marburg, 1600 mit Margarete
Knoch, der Witwe des Bürgers Schade in Wetter, und

in dritter Ehe mit Katharina Dexbach, Tochter des
Bürgermeisters Martin D. in Marburg.') — Von seinen
Kindern is

t eine ganze Anzahl bekannt.')
III*. Nach dem Ableben ihres Gemahls Ludwig Graf

schritt Katharina Susanna Stuchs zur Ehe mit Wigand
Happel.') Er, ein Marburger Kind, wurde 1522 geboren')
und an der heimatlichen Hochschule im Sommer 1531 imma»

trituliert"). Er setzte seine Studien in Löwen und Wittenberg

fort. An der Elbuniversität ließ er sich im Sommersemester
1540 immatrikulieren und erwarb sich hier 22. Februar 1541

den philosophischen Magistergrad.") Hierauf begab er sich an

l) Vgl. Neues Archiv usw. Bd. 1 S. 132, Bd. 2 S. 26. — 2
> Vgl.

^clanl I, v. —>) Vgl. vorher S, 239, Kl. L,ü»rn I. o., Hertzog a. a. O. Die
Angabe Adams verdient den Vorzug, Denn der Name Heuring findet sich
auch sonst. Vgl. Töpke 1

.

Th. S. 556, 604, 2. Th. S. 22«, 451, 455, 474. —

4
) Vgl. Hertzog a. a. O. — °) Vgl. O»,ess,r I. «. p«5» II z>. 3S. — °) Vgl.

Hertzog a. a. O,, Strieder a, a. O. S. 39, Die Notiz über die erste Ehe
teilte mir Herr Geheimrat Dr. KS nn ecke in Marburg gütigst aus den dortigen
Stadtrechnungen mit. — ') Die Kinder sind einzeln aufgeführt Strieder
a. a. O. S, 39ff. — °) Vgl. Hertzog a. a. O. Wenn dieser den Mann als
Wigand Hippolytus I, V. 0. zu Marburg bezeichnet, so is

t der Zu
name falsch.

— °) Vgl. U, ^6s,ra, Vits« (Zerrosnoruill ^urvconsultorura
et ?ollt,i«oriim, ^ranoot. I70S, p. 88. — Vgl. O»es»r I. o. ps,rs I

p. 6
. — Vgl. Strieder a. a. O, S. 267, ?osrst«ra»nQ. ^Ibum
^os,6erais« Vitebergsnsis p. 179, Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri
der Wittenberger philosophischen Fakultät 1538—1546 S. 12.
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die Leipziger Hochschule, wo er im Sommersemester 1541 seine

Immatrikulation bewirkte, und sodann nach Straßburg und

Zürich, um sich namentlich im Hebräischen zu vervollkommnen. ')
1545 erlangte Happel die Professur für die hebräische Sprache

an der Universität seiner Baterstadt, der er auch sein weiteres

Leben widmete. Nachdem er daselbst 1. Dezember 1556 die

juristische Doktorwürde erlangt hatte, übernahm er 1559 oder

1560 eine juristische Professur.") In der Zeit 1. Juli 155«
bis 1. Juli 1551, 1. Januar 1558 bis 1. Januar 1559, 4. Mai
bis 1. Juli 1559 und 1. Juli 1564 bis 1. Juli 1565 führte er
das Rektorat der Universität.') Er starb am 21. März 1572. *)
Happel verheiratete sich vor 1550 mit der Tochter des Mar
burger Professors der Jurisprudenz, Johann Eisermann (Ferra-
rius), die ihm einen Sohn Wigand schenkte.') — Kinder:
». Johann Happel.') Er wurde in Marburg i. H. geboren
und in das Pädagogium der dortigen Hochschule

zwischen 1. Januar und 1. Juli 1570 aufgenommen. ?)
Am 22. Mai 1581 ließ er sich an der Heidelberger

Universität inskribieren.') Er war Dr. raeä. und Arzt
in Gelnhausen.*) — Sohn:

Johann Walter Happel.")
b. Walter Happel.") In Marburg i. H. 1561 geboren,
trat er mit seinem Bruder Johann zwischen 1. Januar
und 1. Juli 1570 in das dortige Pädagogium ein.") Am
31. Oktober 1577 wurde er an der Universität zu Heidel-
berg immatrikuliert.") Durch landesherrliche Bestallung

') Vgl. Erl er, Die Matrikel der Universität Leipzig 1. Bd. S. 635,
Strieder a. a. O. — ') Vgl. Strieder a, a. O, S, 263, Osssar I. o. pars
II x. 29, 34 sqq., 46. Demnach mar Happel noch 31. Juli 1559 Professor
der hebräischen Sprache. Dagegen hatte seine Lehrkanzel am 2. Oktober

1560 bereits Wigand Orth inne. — ') Vgl. «aesar l. o. p. 1«s<z.. 34.
36. 38sq„ 6S. — Mgl. idicism pars III p. 3. 46»ra I. o. — Vgl.
Ls,ss»r I. o. p»rs II p. II. — °)Vgl. Hertzog a. a. O. — Vgl. Ossssr
1. o. pars II p. 92. — «) Vgl, Töpke 2. Th. S. 95. — ») Vgl. Strieder
a. a. O. S. 269. — Vgl. daselbst. — ") Vgl. Hertzog a. a. O. —
Vgl. Strieder a. a. O. S. 268, Oaessr I. <:. — Vgl. Töpke

2. Th. S. 81.
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vom 23. April 1584 erhielt er die Stelle eines Zoll,
bereiters in Oppenheim und durch eine ebensolche vom
21. Oktober 1588 den Fautposten zu Dienheim.')

o. Ezechiel Happel.")
S. Eulalia Adelheid Happel, seit 24. April 1581 mit
dem Professor und Vizekanzler Hermann Vultejus in
Marburg verheiratet.")

vermählte sich nach dem Tode des Andreas Stuchs mit Peter
Harer. ^) Diese Mederverheiratung fand vor 16. März 1530

statt.") Harer war Witwer und brachte einen Sohn namens

Peter in die neue Ehe.") Margarete starb vor 1552.')

Durch Bestallung des Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz
vom 15. November 1518 wurde Harer unter die kurfürstlichen

„kanntzlyschreiber" aufgenommen und ihm aufgetragen, „das
er inn unnser kanntzly die zollzeichenn laut unnser zollordnung

beschreybenn, auch sunst, so er die gemacht, wes er zu schreibenn
und zu thun bescheiden« unnd ime bevolchen wirbt". Dafür
wurde ihm 40 Gulden Jahresgehalt, nämlich 25 Gulden für

Kost und 15 Gulden zu Sold, zugebilligt.") Von der Stellung
als Kanzleischreiber arbeitete sich Harer zu der eines kurfürstlich

pfälzischen Sekretärs empor. Als solcher wird er am 27. Juni

!> Vgl. Karlsruhe a. a. O,, Kopialbuch Nr. 928 Bl. 26", 68". —

2) Vgl. Hertzog a. a. O. — ') Vgl. Strieder a. a. O. S, 269. — ^) Vgl,
Heitzog a, a. O., Klunzinger a. a. O. S. 31. Uber die richtige
Namensform Harers vgl. Hartfelder in: Forschungen zur Deutschen
Geschichte 22. Bd. (1882) S. 439 f. — °) Nach dem vorher S- 1b6
Anm. 81 erwähnten Brief Melanchthons vom 16. Mörz 1530 war Harer
schon damals mit dessen Schwester verheiratet. — ") Vgl. Zeitschrist für
die Geschichte des Oberrheins N. F. 19. Bd. S. 59«. Danach erbat Peter
Harer 1542 für seinen gleichnamigen Sohn Aufnahme in das Kollegium
Sspisntias zu Freiburg i. Br. Am 16. Juni 1542 wurde „?«trus ^srevus

HeiäsIberßeQsis Isivus
' an der Freiburger Hochschule immatrikuliert. Vgl.

H. Mayer, Die Martikel der Universität Freiburg i. Br. 1. Bd. S. 331. —

Vgl, Karlsruhe a, a. O., Kopialbuch Nr. 841 Bl. 284. — ») Vgl. Mann»

heimer Geschichtsblätter H. Jahrg, 1901 SP, 41.
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1531 bezeichnet.^) Aber er erhielt diesen Posten vermutlich

schon erheblich früher. Die treuen Dienste Harers wurden von

Ludwig V. in hohem Maße anerkannt und fürstlich belohnt.
Am 13. November 1542 verlieh dieser seinem Sekretär und dessen

ehelichen Leibeserben einen Wappenbrief ?) und wahrscheinlich
im gleichen Jahre in Ansehung seiner langjährigen „under-
thenigen, guttwilligen dienste" und unter besonderer Berück'

sichtigung des von ihm „newgemachten sale° und lehenbuchs"
30 Gulden „manlehenngelts", das alljährlich an Weihnachten

zur Auszahlung gelangen sollte °)
.

Auch unter dem Nachfolger

Ludwigs V., Friedrich II., war Harer als Sekretär tätig.*) In
Heidelberg bewohnte er (1547 und 1549) ein Haus, das Eigen

tum des Klosters Maulbronn war.°) Vermutlich is
t

Harers
Todesjahr das Jahr 1555.°)

!) Vgl. Klunzinger a. a. O. — ^
) Vgl. Karlsruhe a. a. O., Kopial»

buch Nr. 9S« (599) Bl. xxxiij»f. Der Wappenbrief bestimmt: „ein Ploen
oder lazurfarbenen schyldt, vnnden ein Berglin mit drehen Biheln, gelb
oder goldtfarb, Daruff steende furweits eins wilden Mans Pildt, am leib mit

Meissen Haren, jn der mite mit einem bandt vonn grünen laube vmbgurtet,

Den linkhen arm daran in d
i

feiten geftelth, haltent mit dem rechten arm

vnnd Hundt auff seiner achsseln ein grünen stam mit wurtzeln vnnd abgehauen

esien, Die wurtzeln gegen dem vordem thail deß schilts gekert, mit langen

gelben oder goltfarben hare vnnd bardt, tragendt vff seiner handt ein Krentzlin
von gruenen laude, dem schilt einem Stechhelm, aussen mit weisser vnnd

jnwendig mit bloer oder lasurfarben helmdecken beziret, daraus entsprin

gende widerumb eins wilden mans brustbildt one fueß vnnd sonst allermassen

gestallt), wie vnnden jm schilth gemeltt. Ms dann dasselb Cleinat, schilt
vnnd Helm, jnn mererm vnnd pesserm verstandt jnn mitte deß brieffs mit

angezaigten färben vnnderschiedlichen verzaichnet vnnd ausgestrichen stehet zc."

Danach is
t die Angabe Hartfelders a. a. O., daß „der bürgerliche Harer

kein Wappen führte", zu berichtigen. — ^
) Vgl. Hartfelder a. a. O,

S. 442f. Der hier mittgeleilte Revers Harers is
t 26. Dezember 1542

datiert. — Vgl. Rott, Friedrich II. und die Reformation S. 57f., 91.
—

5
) zzgl. Stuttgart, Geh. Haus» und Staatsarchiv, Repertorium des

Klosters Maulbronn, Revers Harers vom 27. Januar 1547 und Erlaubnis
Heinrich Reutters zur Anlage eines Wassersteins vom 19. Juni 1549.
Ich verdanke diese Angaben dem Herrn Pfarrer v. Dr. Gustav Bosse rt
in Stuttgart. — °) Vgl. daselbst. Da am 4
.

Januar 1556 der Heidel>
berger Stadtschreiber Johann Weiszenberger das Haus des Maul>
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Der kurfürstliche Sekretär machte sich auch durch seine

Schriftsteller« einen Namen. Er verfaßte ein Werk über den

Bauernkrieg und je ein historisches Gedicht über den Krieg

des Landgrafen Philipp von Hessen und des Kurfürsten Johann
von Sachsen gegen die Bischöfe anläßlich der Packschen Händel
und über die Hochzeit des Kurfürsten Friedrich II. von der
Pfalz.')
Wie früher erwähnt wurde, sind von dem Melanchthon»

Harer- Briefwechsel bisher nur drei Nummern zum Vorschein
gekommen.') 1532 trug Melanchthon Georg Spalatin Grüße
an seinen Schwager Harer auf und stellte zugleich einen Brief
an diesen in Aussicht.') — Kinder:

IV. Philipp Harer, gestorben vor 1552/)
V. Barbara I. Harer, verewigt vor 1552.')
VI. Regina Harer. °)
VII. Barbara II. Harer, die erste Gattin des Wendelin

Regensberger.') Dieser wurde am 26. März 1530 zu Manne-

bach geboren und studierte in Heidelberg, wo er sich 19. März
1550 intitulieren ließ.') Unter Friedrich II. in die kurfürst«
liche Kanzlei zu Heidelberg aufgenommen, wurde er unter Ott

Heinrich Rechenschreiber und unter Friedrich III. Protonotarius.
Nachdem er dieses Amt auch noch unter Ludwig VI. bekleidet
hatte, mußte er es unter Johann Kasimir aufgeben. Denn der

Administrator versetzte ihn 1. Januar 1587 unter die Räte und
Diener von Haus aus.°) 1574 erwarb Regensberger von den

bronner Klosters innehatte und darüber einen ReverZ ausstellte, so scheint

Harer nicht lange vorher gestorben zu sein.
') Vgl. Hartfelder a. a. O. S, 439, 441, Zur Geschichte des

Bauernkriegs in Südmestdeutschland S. 4 ff. und die dort angeführte Lite-
ratur. — ^

) Vgl. vorher S. 15« Anm. 81. — »
) Vgl. «orouz Keck. vol.

II «ol. SS«, wo „Ilarsr" anstatt „Harss" zu lesen ist. — Herßog
°. a. O.. Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 841 Bl. 284, Urkunde vom
22. Januar 1552, in der nur Regina und Barbara ermähnt werden. —

'> Bgl. Herßog a. a, O,, ^cisin, ^pogr^pkum p, 64. — ^
) Vgl. ^6sm

I. o., Töpke 1.TH. 607, — «
> Vgl .46sra I. v, Heberer a. a. O.

S. 19, Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 928 Bl. 81", 109».
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Erben des 1572 verstorbenen kurfürstlichen Rates Veit Pollant
deren am Neuen Markt zu Heidelberg gelegenes Haus, das er

auch noch als „alter proron«bs,rius" (1588) bewohntes) Er

starb 19. März 1593.«)
— Kinder'):

«,. Margarete Regensberger, die zweite Gemahlin des

Gerhard Pastor, gestorben 31. Januar 1584. *) Pastor
stammte aus Köln, wo er 16. August 1534 geboren wurde.

Er studierte Rechtswissenschaft und erwarb sich den ju»

ristischen Doktorhut. In Heidelberg war er zuerst Assessor
am kurfürstlichen Hofgericht, später Vizekanzler und seit

I.November 1584 Kanzler. In der letzten Eigenschaft bezog
erjährlich 600 Gulden,2FuderWein, eine Ohm Bacharacher
Talwein, 25 Malter Korn und ein Hofsommerkleid. Seit

1. Oktober 1587 lebte er als kurfürstlicher Rat und Diener

von Hause aus in der Zurückgezogenheit. Der „alte"

Kanzler wohnte (1588) „vorm Obern Thor". Sein Tod

erfolgte 19. November 1592/) — Kinder'):
1. Anna Maria Pastor.')
2. Georg Friedrich Pastor«), der 18. November 1587
an der Heidelberger Hochschule immatrikuliert wurde").

1600 wohnte er bei seiner Verwandten, der ver

witweten Katharina Burckhardt. '")
3. Maria Modest« Pastor.")

»*. In erster Ehe war Gerhard Pastor verheiratet mit
Juliane Judith, Tochter des am 19. Dezember 1579

Vgl. Neues Archiv f. d. Gesch. der Stadt Heidelberg Bd. 1 S. 7«, 72f.,
^6ara I. «. p. 26. — 2) Vgl. ^6sra I. o. p. 64. — ») In der Grab»
schrift Regensbergers sind nur Margarete und Katharina genannt.
Vgl. ibiäem. Vermutlich waren die übrigen 1593 schon verstorben. —

Vgl. Hertzog a. a. O., 4ä»ro. I. o. p. 13, S4. — °) Vgl. Karlsruhe a.
a. O., Kopialbuch 928 Bl. 17», 82-, 109», 46»ra I. «. p. 31. Neues Archiv usw.
a. a. O. S. 47. — «) ^ösro. I. «. p. 31 sind drei Kinder genannt. —

') Vgl. Hertzog a. a. O. — °) Vgl. Hertzog a. a. O. Hier und Förste-
mann S. 12S erscheinen falschlich Georg Friedrich als zwei verschiedene
Personen.

— ") Vgl. Töple 2. Th. S. 137. - >°) Vgl. Neues
Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 2 S. 49. ÜberKatha-
rina Burckhardt vgl. hernach unlerNr. 6). — ") Vgl. Hertzog o.a. O.
Nil. Müller, «eorg Schwarbe!!». 1 7
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verewigten kurpfälzischen Ex-Kanzlers Christoph Prob.
Sie starb 31. August 1575. Aus dieser Ehe stammten
ein Sohn und eine Tochter.') Der Sohn hieß Jo
hann Christoph und wurde an der Heidelberger

Universität 3. Oktober 1577 intituliert.')
Die dritte Gemahlin des Gerhard Pastor hieß

Margarete Burckhardt, die ihn überlebte. Sie gab
drei Töchtern das Leben.')
d. Johann Regensberger.'')
o. Philipp Regensberger.")
S. Katharina Regensberger, die sich mit Friedrich
Burkhardt vermählte.") Er stammte aus Speier, wo

sein Vater am kaiserlichen Kammergericht tätig war,

und studierte u. a. in Frankreich, wo er sich auch die

juristische Doktorwürde erwarb. In Heidelberg war er
kurfürstlicher Rat, starb aber nach nur zehnjähriger Wirk

samkeit im Alter von 36 Jahren im Mai 1595. ') Seine
Witwe wohnte (1600) im „Mittel Kaltenthal" zu Heidel-
berg.') — Sohn:
Philipp Christoph Burckhardt, der 160«
9 Jahre alt war und die Schule zu Neuhausen bei

Worms besuchte.')
e. Regina Regensberger.")
k. Maria Elisabeth Regensberger.")

VII*. Nach dem Tode seiner ersten Frau Barbara II.
Harer verehelichte sich Wendelin Regensberger mit Maria
Burckhardt, die 7. Oktober 1584 starb und eine Tochter namens
Maria Felicitas hinterließ.") Eine dritte Ehe schloß er mit
Margarete Sigel, die ohne Nachkommenschaft 22. September
1595 verschied.")

«gl. 46»m I. «. p, 2«, 31. — ») Vgl. Töpke 2. Th. S. 81. —

«) Vgl. ^6»ro I. o, x. 31. — Vgl. Hertzog o. a. O. — ") Vgl.
daselbst, ^<jara I. «. p. S4, 7S. — ') Vgl. 46»m I. o. p. 7S. — Vgl.

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg Bd. 2 S. 49. —

Vgl. Hertzog a. a. O. — "> Vgl. ääsrn I. o. p. 64, 76, Neues
Archiv usm. a. a. O. — Vgl. ^<1»ra I. o, p. 64, 96.
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I)**. Nach dem Ableben seiner zweiten Gattin Margarete

Schwartzerdt schloß Peter Harer eine neue Ehe mit der
verwitweten Barbara Heß, die die zwei Söhne Lazarus
und Markus mitbrachte. Am 22. Januar 1552 bestand schon
diese seine dritte Ehe.')

L. Larbar», LoKvaraerckt,,

geboren 1508 und gestorben 26. Oktober 1542. -) Sie war be«
reits 27. Juni 1531 mit dem Brettener „amptknecht" Peter
Kechel verheiratet.') Melanchthon gedenkt in seinen Briefen
wiederholt seiner Schwester Barbara, die er wegen ihrer „in-

Kenii boiutss et relißionig sinceras stuckiura" sehr liebte.*)
We er gelegentlich bemerkt, starb sie, nachdem si

e von ihrem
13. Kinde glücklich entbunden war, an Entkräftung innerhalb
einer Stunde. °) Wahrscheinlich lebte Kechel noch 1561.°)

—
Kinder:

I. Margarete Kechel, vermählt mit Matthes Ried
(Rieth, Ruith) oder Wegner.') Ried starb zwischen 26. Sep-
tember 1572 und 8

.

März 1574. Ihn überlebte seine Frau.«)
Sie starb 1584 mit Hinterlassung eines Hauses und einiger
Ländereien, — Kinder:
a. Barbara Ried, ehelichte 25. Februar 1567 Johann
Beha, Sohn des Martin B, von Sickingen. ">) Sie
starb ohne Kinder.

') Vgl. Karlsruhe a. a. O,, Kopialbuch Nr. 841 Bl. 284. — 2
) Vgl.

Hertzog a. a, O. — °) Vgl. Klunzinger a. a. O. S. ZI. — ^
) Vgl.

Oorpu» »ek. vol. IV vol. 921. vol. VII «ol. «g. — °) Vgl. ibiäsrn vol. VII
eol. 69. Ob die Angabe von 13 Kindern nicht auf einer Verwechslung mit

seiner Schwägerin Anna Schwarzerd! beruht? Denn auch von ihr gibt
Melanchthon an, daß sie 13 Kindern das Leben geschenkt habe. Vgl.
Oorpu» »ek. vol. IV «ol. 921. — °) Vgl. Mone S. 6

, — ') Vgl. Hertzog
a. a. O., der jedoch fälschlich den Ehemann und seine Kinder als Rod

bezeichnet. Zum Namen Wegner, wahrscheinlich auf den Beruf gehend,
vgl. Taufbuch 8
.

März 1S74.
— °) Vgl. Taufbuch 26. Sept. 1572, 8

.

März 1574. — »
) Vgl. Abzugsrecht Bl. 2«', 30». — >°) Vgl. Traubuch.
Hertzog a. a. O. nennt den Mann „Baier von Brüse!" (Bruchsal). Aus

„Brüse!" macht Förstemann S. 126 „Brüssel".
17*
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b. Ludwig Ried'), wohnte (1578 und 1584) als Bürger
in Oberkirch'),

o. Matthes Ried.')
6. Georg Ried*), war zuerst mitMagdalena Wunderer

verheiratet").
^
Tochter:

Katharina Ried, getauft 6. Januar 1578"), hei»
ratete nach dem Tode ihres Vaters, nämlich 13. Sep
tember 1597, den Brettener Bürger Eberhard Frei
dinger'). Er, der Sohn der 9. Juli 1582 schon
verstorbenen Eheleute Leonhard F. und Margarete Hart
mann'), wurde 24. März 1624 beerdigt"). — Kinder:
a. Katharina Freidinger, getauft 2. Juli 1598.")
^. Leonhard Freidinger, getauft 8. Februar
1601.")

7. Anna Freidinger, getauft 26. Mai 1602.")
s. Georg Freidinger, getauft 16. Januar 1608. ")
e. Balthasar Freidinger, getauft 29. November
1612.")

5. David Freidinger, getauft 30. Januar 1614
und gestorben 10. Februar 1614. ")
Johann Eberhard Freidinger, getauft 25. Ok
tober 1618 und gestorben 21. August 1622").

A. Margarete Freidinger, getauft 26. Januar
1621. ")

t. Magdalene Freidinger, gestorben 27. Mai
1631.")

Eberhard Freidinger war vorher schon zwei»

') Vgl. Hertzog a. a. O. — ') Vgl. Taufbuch 3, April 1578, Abzugs,

recht Bl. 28". — ») Vgl. Hertzog a. a. O. — *) Vgl. Hertzog o_ a. O.

Außer unserm Ried gab es noch einen andern Georg Ried, der jedoch
der Sohn Georg Rs. war und aus Berenstadt stammte. Er heiratete
b. Februar 1b?6 Magdalene verwittwete Vogel. Vgl. Traubuch. —

°) Vgl. Taufbuch 6. Januar 1S73. — «) Vgl. Taufbuch. — Vgl. Trau»

buch.
— ») Vgl. Traubuch 9. Juli IS82. — ») Vgl. Totenbuch. —

,o—i2 Vgl. Taufbuch, — Vgl. Taufbuch, wo allerdings der Vater Leon»

Harb genannt ist. — "^") Vgl. Taufbuch. — ">) Vgl. Totenbuch. —

") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Totenbuch.
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mal verheiratet, nämlich seit 9. Juli 1582 mit Mar
garete Han, Tochter des Wilhelm und der Bar
bara H.. von Heidelsheims, und seit 7. Juli 1595
mit Margarete Decker, Tochter des damals schon
verstorbenen Michael D, aus Bretten'). — Kinder:
a. Leonhard I. Freidinger, getauft 8. Mai 1583.')

/?
. Leonhard II. Freidinger, getauft 4. Oktober

1584<) und gestorben 12. März 1632°).

7
. Barbara Freidinger, getauft 17. Ottober 1585.")

S
. Johann I. Freidinger, getauft 25. Juni 1587.')

e. Eberhard Freidinger, getauft 19. März 1589. °)

5
. Johann II. Freidinger, getauft 11. Juli 1591.')

Christian Freidinger, getauft 24. Dezember
1592.")

6*. Georg Ried vermählte sich aufs neue am 18. Sep
tember 1588 mit Anna, Witwe des Jakob Baumann
von Knittlingen. ")

e. Wolfgang Ried"), heiratete I.August 1575 Barbara,
Tochter des Elm (Eligius) Hünerfaut, von Bretten").
Ried war seines Berufs Wagner.") — Kinder:

1
.

Johann Ried, getauft 14. August 1576.")

2
.

Matthias Ried, getauft 6
.

Februar 1578.")

3
. Margarete Ried, getauft Ii. Ottober 1579.")

Wolfgang Ried trat aufs neue am 9
.

Juli 1582
in die Ehe mit Agnes Essich von Kürnbach.") —

Kinder:

4
.

Johann Matthias Ried, getauft 26. September
1583.")

5
.

Leonhard Ried, getauft 5
.

Juni 1586.-°)

6
. Anna Ried, getauft 25. Oktober 1588.«)

e*. Nach Wolfgang Rieds Tod heiratete seine Mtwe

Vgl. Traubuch. — ^) Vgl, Taufbuch. — °) Vgl. Totenbuch.
— °-!<>) Vgl. Tausbuch, — ") Vgl. Traubuch. — ") Vgl. Hertzog a. a. O.
— ") Vgl. Hertzog a. a. O., Traubuch. — ") Vgl. Traubuch 9
. Juli
1582. — ") Vgl. Taufbuch. Er fehlt bei Hertzog a.a.O. — l»-") Vgl.
Hertzog a. a. O., Taufbuch. — ") Vgl. Traubuch. — "^") Ig,. Taufbuch.
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Agnes Essich 10. Juli 1604 den Brettener Bürger
Jakob Tony.')

k. Maria Ried, heiratete Christoph Wagner in Lützel»
stein. 2)
— Kinder:

1. Philipp Wagner.«)
2. Anna Maria Wagner. *)

g. Margarete Ried, wurde Ehefrau des Dr. Lukas
Bathodius, der (1582) Leibarzt des Pfalzgrafen Georg
Johann war/)
Wahrscheinlich war ihr Sohn Nikolaus Bathodius
(Rollwagen), der vor 1609 als Untervogt starb, und

dessen Witwe Felicitas 21. März 1609 den Brettener

Gerichtsmann Johann Grevenstein heiratete.')

Vermutlich ein Nachkomme des Bathodius, Wolfgang

Eberhard von Rollwagen, war 1685 Oberamt'
mann in Lauterecken.')

K. Lorenz Ried'), wurde als kurpfälzischer Kollektor zu
Bretten spätestens im Frühjahr 1594°) der Nachfolger

des Georg Neubörger"). Am 14. April 1595 be-

stellte ihn der Kurfürst zum Nachfolger des Bonaven

tura Rutlandt im Amt des Schultheißen und Kellers

zu Bretten.") Nachdem sich Ried, wie seine Grab»
-
schrift besagt, in seinem Dienst als Kollektor und Schul-

theiß „alwegen gottselig, ehrlich vnd vfrichtig erzeiget

hatte", starb er 25. Mai 1617 im 53. Lebensjahre.")
Seine Frau hieß Susanna Job"), mit der er be»

i) Vgl. Traubuch. — «) Vgl. Hertzog a. a. O., Abzugsrecht. Bl. 3«.
— Vgl. Hertzog a. a. O. — °) Vgl. Hertzog a. a, O., Abzugsrecht
Bl, 30, Heberer, ^e^ptisos, servitus S, 36. — °) Vgl. Traubuch. —

'> Vgl. Th. Gümbel, Geschichte des Fürstentums Pfalz-Veldenz S. 357, —

») Vgl. Hertzog s. a. O. — °) Ried wird als Kollektor im Tausbuch
zum ersten Male 12. April 1594 genannt.

—
">) Neubörger erscheint im

Taufbuch als Kollektor zum letzten Male 16. September 1593. — ") Vgl.
Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 86« Bl. 225". — ") Vgl. die Grabschrist
n der Stiftskirche zu Bretten. — Vgl. Taufbuch 15. Juni 1597.
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reits am 12. April 1594 verheiratet war'). Sie starb
9. Mai 1621.') — Kinder:
1. Margarete Ried, getauft 29. Mai 1594.')
2. Johann Ried, der bald nach seiner am 24. Sep»
tember 1595 erfolgten Taufe starbt)

3. Johann Bernhard Ried, getauft 15. Juni 1597. °)
4. Anna Ried, getauft 3. Februar 1600°) und ver>

mahlt 9. Juni 1618 mit Christian Chyträus, Dia»
konus in Bretten'). Chyträus war Sohn des am

25. Februar 1598 in Bremen verstorbenen Gymnasial
rektors Nathan Chyträus, der wie sein älterer Bmder

David aus Wenzingen bei Bretten stammte.')
Chyträus hatte noch kurz, ehe er nach Bretten kam,

in Heidelberg Theologie studiert. Hier war er näm>

lich am 18. August 1616 immatrikuliert worden.')
5. Maria Magdalena Ried, getauft 1. November
1601 und gestorben 29. März 1606.'°)

6. Ludwig Ried, getauft 8. Juni 1603.")
7. Daniel Ried, getauft 25. August 1605 und gestorben
1606. ")

8. Anna Maria Ried, getauft 26. Juli 1607"), wurde
am 28. Mai 1633 getraut mit Johann Konrad
Chyträus, Amtsschreiber zu Bretten").

II. Werner Kechel.")
III. Ottilie Kechel, verheiratet mit Michael Hamman,

Buchbinder in Stuttgart.") — Kinder:
s. Barbara Hamman.")
d. Sibylle Hamman.")
c. Regina Hamman.")
IV. Barbara Kechel, vermählt mit Johann Kestling,

Bürgermeister in Lauingen. "")

') Vgl. Taufbuch 12. April 1SS4. — -) Vgl. Totenbuch. — °^°) Vgl.

Taufbuch.
— ') Vgl. Traubuch. — ») Vgl. u. a. Wgemeine Deutsche

Biographie 4. Bd. S-256. — «) Vgl. Töpke 2. Th. S. 279, 568 Anm. 4. —

'«) Vgl. Taufbuch 1. November 1601. — "> Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Tauf,
buch 25. August 1605.

— ") Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Traubuch —
«) Vgl. Hertzog a. a. O.



V. Peter Kechel, ehelichte Barbara Hertzog aus Stutt'
gart.') 22. August 1591 war Kechel bereits verstorben.') —
Kinder :

s. Rosina Kechel'), getauft 10. März 1568*).
b. Katharina Kechel, getauft 1. März 157«.»)
o. Peter I. Kechel, getauft 10. Juni 1572.°)
ä. Anna Kechel, getauft 10. August 1573.')
e. Peter II. Kechel, getauft 28. März 1576.')
t. Margarete Kechel, getauft 2. Oktober 1578.')
ß. Barbara Kechel, vermählt 22. August 1591 mit dem
12. September 1569 getauften"') Alexander Stein
müller, Sohn des 1591 bereits verstorbenen Brettener
Bürgers gleichen Namens"). — Kinder:
1. Barbara Steinmüller, getauft 18. November
1593.")

2. Anna Steinmüller, getauft 3. Januar 1595.")
3. Katharina Steinmüller, getauft 7. März 1597.")
VI. Georg Kechel.")
VII. Katharina I. Kechel.")
VIII. Anna Kechel.")
IX. Elisabeth Kechel.")
X. Katharina II. Kechel.")
XI. Philipp Kechel'") studierte in Frankfurt a. O., wo

er im Sommersemester 1559 sich immatrikulieren ließ"). In
Frankfurt trat er auch in die Ehe.")
XII. Nikolaus Kechel, heiratete Katharina Drüb>

linger.") — Kinder:
s,. Johannes Kechel.")
b. Barbara Kechel.«)

i> Vgl. Hertz og a. a. O. — ') Vgl, Traubuch 22. August 1S91.
— Vgl. Hertzog a a. O. Hier werden nur drei Kinder genannt, und

zwar in der falschen Reihenfolge Rosina, Margarete und Anna, —

Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Traubuch, — Vgl. Taufbuch. —

is-,,0) zzgl. Hertzog a, a. O, — ") Vgl, Friedlaender, Matrikel der
Universität Frankfurt a, O. 1, Bd. S, 153. — ") Vgl. Hertzog a, a. O, —
2^.i,) Bgl. daselbst S. 233,
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«. Konrad Kechel.')
ä. Margarete Kechel.')
s. Agnes Kechel.')

2, Kapitel.

Chriftsph Kolb und Barbara Reuter.

Nach dem Ableben Georg Schwarzerds vermählte sich
Barbara Reuter mit Christoph Kolb.*) Ihre Hochzeit
dürfte 1509 oder 1510 stattgefunden haben; denn eine Tochter
aus dieser Ehe war bereits 27. Juni 1531 verheiratet.') Nach
Hertzog gaben die Kolbschen Eheleute den fünf Töchtern Doro»
theo, Katharina, Barbara, Ursula und Anna das Leben°),
aber diese Angabe läßt sich mit einer Urkunde vom Jahre 1531,
die unter den Erben der Barbara Reuter nur eine mit Kolb

erzeugte Tochter, nämlich Katharina, nennt'), nicht in Ein
klang bringen. Kann man daran denken, daß der Name der

von Hertzog an erster Stelle erwähnten Tochter, Dorothea
Kolb, darum in der angezogenen Urkunde ausgelassen ist, weil

sie, die im Cistercienserinnenkloster Neuburg den Schleier nahm,

aus irgendeinem Grunde nicht Mitverkäuferin des von Melchior
Hechel und Barbara Reuter hinterlassenen Stegersees war'),

so erzwingt das Fehlen der Namen Barbara, Ursula und Anna

den Schluß, daß diese nicht Töchter des Christoph Kolb und

der Barbara Reuter waren. Indessen stehen mir keine Quellen

zu Gebote, mit deren Hilfe ic
h

ihr verwandtschaftliches Ver

hältnis bestimmen könnte.

Katharina Kolb heiratete vor 27. Juni 1531 Jakob
Ruckenbrot") und vor 23. Juni 1559 Ambrosius Resch.
Daß si

e Resch, der im Dienst der württembergischen Herzöge

stand und seit 1547 als Pfleger des Frauenklosters Lichtenstern,
1553 als Keller zu Neckarsulm, seit 1553 als Hauptmann, seit

Vgl, Hertzog a. a. O. — Vgl. daselbst. — »
) Vgl. Klun»

zinger a. a. O. S. 31. — «
) Vgl. Hertzog a. a. O. Förstemann
S. 127 laßt Anna aus. — Vgl. »lunzinger a. o, O. — »
) Vgl.

vorher S. 15. — °) Vgl. Klunzinger a. a. O.
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1563 als Burgvogt zu Schorndorf und feit 1572 wiederum als

Hauptmann nachweisbar ist'), zum Mann hatte, kann darum
kaum bezweifelt werden, weil einerseits die Frau des Ambrosius
Resch 1559 sich als Schwester Melanchthons bezeichnetes und

andererseits dessen drei leibliche Schwestern 1560 bereits ver»

storben waren'). Damit wird freilich die Glaubwürdigkeit der

Mitteilung Hertzogs, wonach Ruckenbrot, der erste Mann der

Katharina Kolb, Schultheiß war*), stark erschüttert. Denn der

Schultheiß Jakob Ruckenbrot kam erst nach Schwarzerdt ins

Amt.') Muß unter diesen Umständen mit einer Verwechslung
Hertzogs gerechnet werden, so bleibt es auch fraglich, ob seine
Angabe, daß Katharina Kolb mit ihrem ersten Manne fünf
Kinder erzeugte und 1569 starb'), richtig ist.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war ein Sohn der Rucken-

brotschen Eheleute Jakob Ruckenbrot, der 15. Februar 1553
in Tübingen Student wurde und hier 27. März 1555 zum
philosophischen Bakkalaureus promovierte, 22. Juni 1555 in
Wittenberg sich immatrikulieren ließ, seit 7. Januar 1557 seine
Studien in Tübingen fortsetzte und hier am 27. Juli 1558 die
philosophische Magisterwürde erlangte.') Für diese meine An»

nähme spricht insbesondere ein Brief Melanchthons vom 14. Ok
tober 1556, in dem er eines von Wittenberg nach Leipzig

reisenden Schwestersohnes gedenkt.') Vielleicht war es dieser,

der nach Schwartzerdt den Schultheißenstab zu Bretten führte.')

Vgl. G, Bossert in: Besondere Beilage des Staats.Anzeigers für
Württemberg 1908 S. 223 ff, — -) Vgl, Briefwechsel des Herzogs Christoph
von Württemberg 4

. Bd. S, 681, Bossert a, a. O. S. 222. Es is
t da«

Verdienst Bosserts, zuerst in der Frau deS Ambrosius Resch die Bar»
bara Kolb erkannt zu haben. — °) Vgl, vorher 215, 248, 259. — Vgl.

Herhog a. a. O. — ') Vgl. vorher S, 84. — °) Vgl. Hertzog a. a. O, —

>
> Vgl, Hermelink, Die Matrikeln der UniversilSt Tübingen 1
,

Bd.

S. 363, 386 und vorher S. 39, — °) Vgl. Oorp. «sk. vol. VIII oot. 877.
Der Herausgeber datiert fälschlich den Brief 23. Oktober 1556. — °) Vgl.

vorher S, 84. Bossert a, a. O, S, 229 f, vermutet, seine Mutter habe sich
1559 gerade für ihren Sohn Jakob bei Herzog Christoph verwendet.
Nicht unerwähnt will ic

h

lassen, daß in den Jahren 1565—1574 auch ein
Stadtschreiber Jakob Ruckenbrot häufig in den Brettener Kirchenbüchern
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Möglicherweise kommt als Sohn des Ambrosius Resch und

der Katharina Kolb Georg Resch in Betracht.')
Nach dem Tode der Katharina Kolb verehlichte sich 1569

Ambrosius Resch mit Barbara von Amen.*)

Barbara, Ursula und Anna Kolb.
^. Barbara Kolb war mit Bernhard Bergmüller

in Bretten verheiratet.') — Kinder:
I. Anna Bergmüller, ehlichte 3. August 1574 den

Matthes (Matthäus) Brue (Bruel, Preer, Müller) aus
Heidelsheim, dessen gleichnamiger Vater damals schon verstorben
war.^) Brue is

t als Müller auf der bei Bretten gelegenen

Bergmühle zuerst im Februar 1573 nachweisbar.")
— Sohn:

Matthias Brue.°)
I*. Nach dem Tod der Anna Bergmüller verheiratete

sich ihr Witwer am 2
.

März 157Z mit Anna Müller, Tochter
des Sebastian M. und Witwe des Johann Göpferich.') Brue

wohnte (1587) auf der bei Bretten gelegenen Weißhofer Mühle.^)
— Kinder:
». Georg Brue, getauft 3. Juli 1581.')
d. Maria Brue, getauft 14. April 1585.'°)
e. Apollonia Brue, getauft 29. Januar 1587.")

S
.

Johann Jakob Brue, getauft 2«. April 1589.'-)
II. Katharina Bergmüller"), erhielt 7. März 1569 zum

Gatten Andreas Thurnmüntzer (Thurmentz, Dürrmenz),

^Sohn des 1569 bereits verewigten Johann Th. ans Offen-
bürg"), und starb 31. Januar 1610"). — Kinder:

angetroffen wird. Vgl. vorher S, 165 Anw, 122, Jedoch halte ich es

nicht eben für wahrscheinlich, daß der auf der Universität ausgebildete Jakob
Ruckenbrot die Stadtschreibeistelle seiner Vaterstadt annahm.

') Vgl, Bossert a, a, O, S. 228, — -) Vgl. daselbst. — ') Vgl,
Hertzog a. a, O, — Vgl, Hertzog a. a. O,, Traubuch.

—

°> Vgl,

Taufbuch 9
.

Februar 1573. Sein Borgänger hieß Hippolytus. — Vgl.

Hertzog a. a, O, — ') Vgl, Traubuch. — »
) Vgl, Taufbuch 29, Januar
1587. — «^"> Vgl. Taufbuch, — ") Vgl. Hertzog a, a. O, - ") Vgl,
Traubuch, Heilbronn a. a. O. I S. 1012, Hertzog a. a, O, spricht fälschlich
von einem „Matthis Durmentzer". — ") zz^ Heilbronn a. a, O,
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». Jakob Thurnmüntzer, getauft 4. Dezember 1569.^)
b. Johann Thurnmüntzer, getauft 6. April 1571.') Er
studierte in Heidelberg, wo er am 30. November 1593

immatrikuliert ward°), zuerst Theologie. Später wid

mete er sich dem Studium der Medizin. Ms Arzt war
er in Baireuth, Kulmbach und Hof und schließlich in

Bretten tätig. *) In seiner Vaterstadt wird sein Name
seit Oktober 1613 angetroffen.«) Am 8. März 1623

wurde er daselbst beerdigt. °) Thurnmüntzer verheiratete

sich 12. November 1600 mit Dorothea Streitberger,
Tochter des Pfarrers Aurelius St. in Hof, die ihn über»

lebte.') — Kinder:
1. Verena Rebecka Thurnmüntzer, geboren 3. Sep
tember 1601»), verheiratete sich 7. November 1620

mit dem Brettener Bürger Peter Kreutz'), Sohn
der Eheleute Peter K. und Margarete Ruckenbrot,

getauft 28. August 1586"). Verena Rebecka wurde

20. September 1633 begraben.") — Kinder:
a. Tobias Kreutz, getauft 10. Juni 1621.")

/?
. Anna Maria Kreutz, getauft 19. September

1624"), usw.

2
. Maria Philippina Thurnmüntzer, geboren 1608

in Kulmbach.")

3
.

Johann Aurelius Thurnmüntzer.")

4
. Agnes Thurnmüntzer.")

5
. Anna Thurnmüntzer, getauft 8. November 1615

zu Bretten.")

>

Vgl. Taufbuch. Diesen Sohn erwähnt Hertzog a. a. O., nicht
jedoch auch die übrigen Kinder.

—

«
) Vgl. Taufbuch. — ') Vgl. Töpke,

2
.

Th. S. 170. — Vgl. Heilbronn a. a. O. I S. 3. — «
) Vgl. Taufbuch

26. Oktober 1613. — »
) Vgl. Totenbuch. — ') Vgl. Heilbronn a. a. O. l

S, 1081. Dorotheas Name is
t im Brettener Taufbuch öfters erwähnt,

so 8
.

November 1615. — °) Vgl. Heilbronn a. a. O. I S. 1103. —

»
) Vgl. Breltener Traubuch. — ") Vgl. Brettener Taufbuch. — ") Vgl.
Brettener Totenbuch. — "^") Vgl. Brettener Taufbuch. — ") Vgl. Heil>
bronn a. a. O. I S. 1159. — "-") Vgl. daselbst. — zzgl. Taufbuch.
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«. Margarete Thurnmüntzer, getauft 22. September
1574'), verehelichte sich 14. Juni 1597 mit dem Brettener
Bürger und Sattler Arnold Ebersbach (Ebersbacher),
Sohn des 1582 bereits verstorbenen Jost E. und der

Katharina Breitenstein, aus Laasphes. Ebersbach starb
5. April 1621.") — Kinder:
1. Barbara Ebersbach, getauft 25. Mai 1598.^
2. Leonhard Ebersbach, getauft 18. Juli 1599.°)
3. Johann Konrad Ebersbach, getauft 19. März
1602. ')

4. Anna Maria Ebersbach, getauft 18. Dezember
1603. ')

5. Katharina Ebersbach, getauft 25. Juli 1606«), usw.
o*. Arnold Ebersbach war doppelter Witwer, als er sich
mit Margarete Thummüntzer vermählte. Am 19. Juni
1582 heiratete er Elisabeth Boller, Witwe des Georg
Wesinger, und am 5. Mai 1589 Patientia Mall,
Tochter des damals schon verstorbenen Brettener Hof»
manns Johann M.") ^- Kinder:
1. Johann Adam Ebersbach, getauft 16. Juli 1591.'°)
2. Margarete I. Ebersbach, getauft 13. Dezember
1592.")

3. Margarete II. Ebersbach, getauft 16. Juni 1594")
und verheiratet seit 8. April 1616 mit Georg Gustav
Oberlin").

ä. David Thurnmüntzer, getauft 16. Juli 1576") und
verheiratet seit 4. Dezember 1604 mit Elisabeth
Wolfrum, einer Bürgerstochter aus Heidelsheim"). Er,
der Kupferschmied war, wurde 29. Juli 1634 begraben.'")
— Kinder:

>) Vgl. Taufbuch. — «) Vgl. Traubuch S. Mai 1b8S. 14. Juni 1597.
—
») Vgl. Totenbuch. — ^) Vgl. Tausbuch. — ') Vgl. Traubuch. —
zzgi. Taufbuch.

— ") Vgl. vorher S. 24«. — ") Vgl. Taufbuch. —
Vgl. Traubuch. Heilbronn a. a. O, wird als Hochzeitstag 27. November

1604 angegeben und der Vater der Braut Wolf genannt. — Vgl,

Totenbuch.
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1. Johann Jakob Thurnmüntzer, getauft 16. Juli
1607/)

2. Johann Thurnmüntzer, getauft 23. Juli 1609.»)
3. Susanna Thurnmüntzer, getauft 24. März 1613.')
4. Katharina Thurnmüntzer, getauft 29. Juni 1615/)
5. Johann Emeran Thurnmüntzer, getauft 29. No
vember 1616.°)

6. (Sohn) Thurnmüntzer, getauft 30. Mai 1618.')
7. Jeremias Thurnmüntzer, getauft 15. August
1619.')

8. Georg Thurnmüntzer, getauft 28. November

1621.«)

9. Johann David Thurnmüntzer, getauft 29. Ol-
tober 1623«) und begraben 11. November 1623/°)

10. Johann Andreas Thurnmüntzer, getauft im
Januar 1625.")

II*. In zweiter Ehe war Andreas Thurnmüntzer ver»
heiratet mit Katharina Eisenmenger, Tochter des Brettener

Pfarrers Johann E. — Kinder:
a. Maria Thurnmüntzer, getauft 30. November 1578.")
b. Jeremias Thurnmüntzer, getauft 15. November
1581.")

«. Susanna Thurnmüntzer, getauft 26. Februar 1583.")

Nach dem Tode der Barbara Kolb verheiratete
sich Bernhard Bergmüller mit Maria Eisenmenger,

Tochter des Brettener Pfarrers Johann E. ") Bergmüller starb
zwischen 21. Dezember 1572 und 13. März 1573. Ihn über
lebte seine Frau Maria.") Sie verheiratete sich wieder 9. Fe-

I-») Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Totenbuch. — «gl. Tauf-

buch.
— Vgl, Taufbuch, Seine Mutter wird hier irrtümlicherweise Maria

genannt. — "> Vgl. Taufbuch. — ") Vgl. Taufbuch 19, August 1578.
16, April 1533, Heilbronn a, a, O. I S. 3 wird der Mann der Maria Eisen»
menger nicht Bernhard, sondern Johann genannt. Ich verdank diese
Mitteilung und ebenso die voranstehenden und folgenden Notizen aus Eisen»
mengers Briefen der Güte des Herrn Prof. Cramer in Heilbronn. —

Vgl. Taufbuch 21. Dezember 1572, 13. März 1573.
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bruar 1574 mit Theobald Preer, Sohn des damals schon
verewigten Johann P., aus Knittlingen') und starb zwischen
19. August 1578 und 1«. April 1583°°). — Kindel):
I. Maria Bergmüller, erhielt 19. August 1578 zum

Mann Christoph Wunderer, Sohn der damals bereits ver

schiedenen Eheleute Veit W. und Anna Koch.*) — Kinder:
s. Anna Wunderer, getauft 24. September 1580.°)
b. Margarete Wunderer, getauft 30. Juni 1582.°)
II. Margarete Bergmüller, heiratete 16. April 1583

den Philipp Fisch, Sohn des Georg F. und der Anna Blau
horn, von Heilbronn.') — Kinder:
». Maria Fisch, getauft 25. Juli 1585.«)
b. Margarete Fisch, getauft 19. März 1587.°)
0. Regina Fisch, getauft 2«. November 1588.")
S. Johann Fisch, getauft 24. November 159«.")
e. Georg Fisch, getauft 4. August 1592.")
k. Michael Fisch, getauft 27. September 1594.")

8- Agnes Fisch, getauft 3. Dezember 1595.")
K. Christmann Fisch, getauft 24. Februar 1597.")
1. Johann Martin Fisch, getauft 11. November 1599.")
j. Martina Fisch, getaust 11. November 1599.")
III. Johann Bergmüller, verehelichte sich am 7. Sep

tember 1585 mit der Brettener Anna Mall, Tochter des ver
storbenen Johann M. und der Anna Grieninger.") — Kinder:
s. Johann. Bergmüller, getauft 14. Juni 1587. ")
d. Anna I. Bergmüller, getauft 6. September 1588.'°)
«. Anna II. Bergmüller, getauft 21. Oktober 1590.")
ä. Magdalene Bergmüller, getauft 1. September
1594") usw.
IV. Martha Bergmüller, wurde am 13. August 1588

') Vgl. Traubuch. — Sgl. Traubuch 19. August 1578, 16. April

1583. — 2) Mg Reihenfolge der älteren Kinder Bergmullers und Maria
Eisenmengers läßt sich nicht feststellen, da ihre Geburtstage unbekannt

sind. — Vgl. Traubuch. — Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch. —

Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch. Heilbronn a. a. O. —

Ig, Taufbuch.
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die Frau des Johannes Kupfernagel, Sohn des gleich
namigen Vaters, von Speyer.')
V. Justina Bergmüller, getauft 10. März 1566'),

wurde 28. Oktober 1588 von dem Brettener Bürger und Kupfer»

schmied Melchior Ruckenbrot, Sohn des verstorbenen Johann
R., heimgeführt'). Ruckenbrot heiratete 20. Mai 1595 Anna
Ruthart, Tochter des verstorbenen Martin R, aus Marbach/)
VI. Sara Bergmüller, getauft 10. Oktober 1567. °)
VII. Bernhard I. Bergmüller, getauft 21. Mai 1569. ')
VIII. Bernhard II. Bergmüller, getauft 21. Dezember

1572.')
L. Ursula Kolb war in erster Ehe mit Sebastian

„Eychen" und in zweiter mit Matthias Hirn verheiratet.')
— Kinder'):
I. Jakob, verheiratet mit Margarete Meder.")
II. Johann Philipp.")
III. Melchior.")
IV. Barbara.")
V. Ursula.")
VI. Katharina.")
VII. Margarete.")
Es scheint, daß die voranstehenden Angaben Hertzogs Irr»

tümer enthalten. In den Brettener Kirchenbüchern begegnet
man wenigstens keinem dieser Namen. Dagegen werden hier

erwähnt die Eheleute Bartholomäus Jöcher (Jecher) und

Ursula Ruckenbrot, beide 7. Juni 1580 schon verstorben,
und ferner ihr Sohn Jakob Jöcher, Kupferschmied in
Bretten"), der sich 7. Juni 1580 mit Margarete Müder
von Eppingen, Tochter des damals bereits verschiedenen Johann
M. und der Margarete Stähelin, verheiratete"). Ihre Kinder
waren: a. Anna, getauft 23. Januar 1583; v. Margarete,

>) Vgl. Traubuch.
—
°) Vgl. Taufbuch. — Vgl. Traubuch. —

Vgl. Taufbuch.
— ») Vgl, Herzog a. a. O. — ») Hertzog gibt bei

den Kindern nicht an, aus welcher Ehe si
e

stammen.
—

1°) Vgl. da»

selbst.
— l') Als Kupferschmied wird er bezeichnet z. B. Taufbuch 2

. N»
vember 158«. — >») Vgl. Traubuch.
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getauft 25. April 1585; o. Erasmus, getauft 2. November
1586; 6. Johann Jakob, getauft 28. Juni 1588; s. Ursula,
getauft 23. August 1589; t. Ungenannte Tochter, getauft 1. Au

gust 1591; g. Anna Maria, getauft 29. August 1592; K. Maria,
getauft 8. Januar 1594; i. Johann, getauft 29. Dezember
1595.') Nach dem Tode ihres ersten Mannes schritt Mar»
garere Müder 30. August 1598 zur Ehe mit Tobias
Pflaum, Sohn des Brettener Gerichtsmanns Johann Pf.^)
O. Anna Kolb'), war vermählt zuerst mit Melchior

Med er und hernach mit Johann Hofseß*). — Kinder°):
I. Sibylle.') II. Beatrix.') III. Jakob.«) IV. Brigitte.')
Die von Hertzog mitgeteilten Namen scheinen nicht alle

richtig zu sein. Die Brettener Kirchenbücher kennen eine Anna,

Ehefrau des Michael Med er, die sich nach dem Tode ihres
Mannes 14. Juni 1575 mit dem Brettener Johann Hofseß,
Sohn des gleichnamigen Vaters, wieder vermählte.'")

3. Kapitel.

Melchior Hechel (Höchel) und Barbara Reuter.

Vermutlich bald nach der am 25. November 1520 erfolgten

Vermählung Melanchthons verehelichten sich der Brettener

Gerichtsmann und Wirt „Zur Krone" Melchior Hechel
(Höchel)") und Barbara Reuter"). Aus ihrer Ehe ging
bloß ein Sohn hervor:

der ein Alter von nur 14 Tagen erreichte.")

') Vgl. Taufbuch. — °°
) Vgl. Traubuch. — ') Vgl. Hertzog a.a.O.

Förste mann S. 127 übergeht Anna Aolb und ihre Familie mit Still»
schweigen. — Vgl. Hertzog a. a. O. — °> Hertzog gibt nicht den

Baternamen dieser Kinder an. — Vgl. Hertzog o, a. O. — Vgl,

daselbst.
— Vgl. Traubuch. — ")Wohl ein Bruder Melchior Hechels

war der Brettener Martin Hechel, der eine Schwester des Martin Martin
zur Ehe hatte. Vgl. Karlsruhe, General»Landesarchiv, Urkunde 43/17. vom

ö
.

Februar 14S6. — ") Vgl. darüber und über Hechel vorher S. 16ff. —
Vgl. Hertzog a. a. O. und vorher S. 18.
R!>. Müller, Aeorg Schwarbeidt. 13
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Melchior Hechel war Witwer, als er sich mit Barbara
Reuter vermählte. Von seinen aus der frühem Ehe (den

früheren Ehen?) stammenden Kindern überlebten ihn drei:

Klartiii Hecnel.
Er war schon längere Zeit vor 6. Januar 15<X> Student

in Heidelberg, ließ sich aber „aus Unwissenheit und Nachlässig»
keit" erst an diesem Tage immatrikulieren. Am 20. Januar
1500 erlangte er daselbst den Grad eines Bakkalaureus der

freien Künste.') Vermutlich nach seines Baters Tode über«

nahm er das Gasthaus „Zur Krone", das er sicher 1540—1550

betrieb.') 1550 und 1552 verwaltete er das Bürgermeister»

amt.°) Er starb vor 14. Juni 1563 mit Hinterlassung einer
Witwe.«) Da diese Felder besaß"), so kann es nicht Zweifel«

Haft sein, daß er auch Landwirtschaft trieb. Ob Hechel ein

oder mehrere Male verheiratet war, steht dahin. 1531 hatte
er zum Weib Apollonia Vollandt°), eine Verwandte der
bekannten Brüder Ambrosius, Philipp und Kaspar B.') — Kinder:
I. Melchior Hechel^), der zwischen 4. November 1565 und

15. Januar 1566 starb, und zwar vermutlich an der damals in
Bretten wütenden Pest"). Er war verheiratet mit Katharina
Becker. Da deren zweiter Mann als Wirt „Zur Krone" bezeich
net ist, so kann es nicht fraglich sein, daß auch Melchior Kronenwirt

war. Daneben beschäftigte er sich mit Landwirtschaft.'")
— Kinder:

«,. Martin Hechel, machte 7. Mai 1583 Hochzeit mit
Maria Stutz von Schröck, Tochter des Georg St. und
der Apollonia Stolz.") Am 20. Februar 1614 war er

i) Klunzinger a, a. O. S, 31, Töpke 1. Th. S. 435. — «) Vgl.
Berainsammlung Bl. 57«, und vorher S. 204 f. — °) Vgl. vorher S. 86f. —

«) Vgl. Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 22b, 38b, 39b, 58 d. 72 s>
8«b, 97s. — °) Vgl. daselbst. — ») Vgl. Klunzinger o, a. O. —

5) Es muß dies daraus entnommen weiden, weil Melanchth on den Kaspar
Volland als seinen „atLnis" bezeichnet. Vgl. (Zorpus Rsk. vol. IV vol.
1070, vol. V ««I. 3S. In Hey d, Ambrosius Volland, finde ic
h die Frau

Hechels nicht erwähnt. — ')Jm Lagerbuch des Klosters Maulbronn Bl. 80 b

wird er als der Sohn der Witwe Martin Hechels bezeichnet. — °)Bgl.
Taufbuch 4

.

November 1565, Traubuch 15. Januar 1566. Über die Pest

s. vorher S, 84. — ") Vgl. Lagerbuch de« Klosters Maulbronn Bl. 26 »f..
57bf., 6«bff.. 80b. — ") Vgl. Traubuch.
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schon verstorben.') Ihn überlebte seine Frau, die
17. August 1633 beerdigt wurde.') — Kinder:
1. Katharina Hechel, getauft 12. Dezember 1590.")
2. Johann Wilhelm I. Hechel, getauft 22. Ottober
1592. *)

3. Maria Hechel, getauft 27. Juli 1595°), vermählte
sich 20. Februar 1614 mit Johann Ulrich Uppich°).

4. Johann Wilhelm II. Hechel, getauft 3. Februar
1598.') Er heiratete 16. November 1619 Katha
rina Thorwart, Tochter des Brettener Bürgers
Johann Th.«) — Kinder:
«. Anna Katharina Hechel, getauft 15. Ottober
1620.')

/S
.

Katharina Hechel, getauft 24. November 1622.")
Barbara Hechel, getauft 5. Februar 1625.")

5
. Anna Hechel, getauft 4. November 1599.")

I*. Nach dem Ableben MelchiorHechels vermählte sich seine
Witwe Katharina Becker 16. November 1568 mit Sebastian
Storr, Sohn des damals schon verstorbenen Johann St., aus
Unteröwisheim. Damit wurde dieser Wirt „Zur Krone".!')
II. Martin Hechel, hielt 15. Januar 1566 Hochzeit mit

Agatha Teufel, Tochter des damals schon verewigten Peter
T., von Eppingen.") 1580 und 1581 war Hechel in Bretten
Bürgermeister.") Er starb zwischen 11. April 1585 und 2

. Mai

1587.!') — Kinder:
s. Patrix I.Hechel, getauft 1. April 1571.")

b
.

Patrix II. Hechel, getauft 20. Juni 1574.'°)
II*. Nach dem Tode ihres Mannes verehelichte sich Agatha

Teufel 2
. Mai 1587 mit Samuel Mylius, Sohn des d«.

mals schon verstorbenen Predigers Jonas M. in Heilbronn. ")

l) «gl. Traubuch. — «
) Vgl. Totenbuch. — Vgl. Taufbuch. —

»
) «gl. Traubuch. — ') Vgl. Taufbuch. — «
) Vgl. Traubuch. — Vgl.

Taufbuch.
— ") Vgl. Traubuch. Als Wirt „Zur Krone" wird er bezeichnet

Taufbuch 2
.

September 1569 und zum letztenmal 27. Juli 1572. — ") Vgl.
Traubuch. — ") Vgl. Taufbuch 5
.

Oktober 158«, 7
.

März 1581. — ") «gl.
Taufbuch 11. April 1585, Traubuch 2

. Mai 1587. — Vgl. Taufbuch.- ") Vgl. Traubuch.
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die erste Gattin Georg Schwarzerdts/)

war 27. Juni 1531 noch minderjährig/) Er studierte in
Wittenberg, wo er 19. April 1534 immatrikuliert wurde. Hierauf
siedelte er nach Heidelberg über, wo er sich 14. November 1534

intitulieren ließ, 2. Dezember 1534 Bakkalaureus der freien

Künste wurde und 5. Dezember des gleichen Jahres Aufnahme
unter die Studenten der Rechtswissenschaft fand/) Nicht nach 1542

promovierte er zum juristischen Doktor/) Kurz vor 18. Mai 1542
weilte Hechel in Wittenberg in der Hoffnung, einen Posten bei Hein

rich V. von Mecklenburg zu erlangen. Aber Melanchthon trug Be»

denken, den nach seiner Meinung zwar begabten, aber noch zu
jugendlichen Mann dem Herzog zu empfehlen/) Im gleichen Jahre
wird er als Prokurator am kaiserlichen Kammergericht in Speyer

angetroffen. Damals führte bei ihm sein Stiefbruder Melanchthon
mittels eines Empfehlungsbriefes die Gebrüder Sastrow aus

Pommem ein/) Auch weiterhin war Hechel am Kammer»
gericht tätig. 1559 bot er seine Dienste als Prokurator dem

Kurfürsten August von Sachsen an, und diese Bewerbung fand
die Unterstützung Melanchthons, der seinen befähigten und

fleißigen Stiefbruder hochschätzte/) Hechel war mit Euphrosyne
N. verheiratet und 1572 noch am Leben.') — Sohn:

Georg Erich Hechel, immatrikuliert zu Heidelberg
9. Dezember 1577.')

Vielleicht kommt auch als Sohn in Betracht der Lizentiat
der Rechte Erasmus Hechel, der 4. August 1584 zum
Registrator der kurfürstlichen Kanzlei zu Heidelberg be>

stellt wurde/«)

!) Vgl. vorher S. 31 f. und 217. — ') Vgl. Alunzinger o, a. O.
S. 32. — 2) Vgl. vorher S, 38, — Vgl. 0orvu8 «st. vol. IV cot. 8198<z. —
°) Vgl. daselbst. — «) Vgl. BartholomSi Sa strömen Herkommen, Ge>
burt usw., herausgegeben von Gottl. Christ. Friedr. Mohnike 1. Th.
S. 207, 211 f. — «gl. «orr>us »sk. vol. VIII «ol. 107, vol. IX vol.
803 sc,. — ») «gl. Brettener Taufbuch 16. April 1572. — ») Vgl. TSpke
2. Th. S. 82. — ") Vgl. Karlsruhe a. a. O., Kopialbuch Nr. 928 Bl. 79 a.
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Hochansehnliche Festversammlung!

>^n diesem Hause, das uns so lebendig hineinversetzt in

eine große, vielleicht die größte Zeit unserer vaterländischen
Geschichte, in dieser Halle, die mit ihren steinernen Zeugen uns

mit Macht aus der Enge der Umgebung heraus- und hinein

hebt in eine ganze Welt des Geistes, versunken zwar und doch
unserem Forschen und unserer Teilnahme nah wie keine andere
— hier geziemt es uns in festlicher Stunde auf die Höhe zu
fahren und uns in jene Tage geleiten zu lassen, da aus den

Taten und Gedanken der einzelnen der deutsche Protestantismus
als eine weltgeschichtliche Größe entstand, vor der die Kaiser

zurückwichen und mit der die Könige die Verbindung suchten.
Man hat dem Gedächtnis Philipp Melanchthons keine würdige
Stätte errichten können, ohne die Erinnerung an alle die anderen
Mitarbeiter, Fürsten und Staatsmänner, Theologen und Hu
manisten, mitheranzuziehen, und so zugleich der ganzen Refor
mation ein Ehrengedächtnis aufgerichtet. War es als eine
Huldigung vor der universalen Bedeutung des Mannes gedacht,
wenn der Verein für Reformationsgeschichte feine Jubelfeier
in diefe Räume verlegte, fo wird es dem Sinne dieser Feier
wie ihrer Stätte entsprechen, wenn ic

h

mich anschicke, von den

großen Tagen der evangelischen Bündnis- und Bekenntnis

bildung zu reden, an deren Sorgen und Erfolgen, Irrtümern
und Verdiensten Melanchthon einen so hervorragenden Anteil

hatte, deren Inhalt und Tragweite aber weit über diesen An»
teil hinausreicht.

Als der Lenz 1529 ins Land zog, angesichts der in Speier

drohenden Gefahr, welche Zersplitterung der Kräfte, welch er

bitterter Glaubenshader in den eigenen Reihen ! Als aber die
Neujahrsglocken das Jahr 1531 einläuteten, da mar ein Be-

l



kenntnis vorhanden, das trotz des Wittenberger Gepräges

auch den Oberdeutschen genehm wurde, und man konnte den

Schmalkaldifchen Bund von Lübeck bis zum Bodensee als eine

Tatsache betrachten. Ein im wesentlichen religiös und politisch

geeinigtes Deutschland mit einer Fülle neuer beglückender Per
spektiven! Bündnis und Bekenntnis! Erst als man sich ent
schloß, den Mitteln der alten Kirche gleiche gegenüberzustellen,

der Geschlossenheit die Geschlossenheit, der Waffe die Waffe,
wurde der Protestantismus eine Weltmacht. Und erst durch

das Bekenntnis wurde er eine klare, scharf umrissene Größe,

die sich deutlich abhob von den bisherigen Reformversuchen.

Evangelisches Waffenbündnis und evangelisches Glaubensbe

kenntnis — für unser Empfinden zwei sehr verschiedene Dinge,
die in ihrer Entstehung doch eng miteinander zusammenhingen.

Die Forschung der letzten Zeit hat uns hier erheblich weiter

geführt, neue Quellen sind erfchlosfen, aber auch die erschlossenen

sind nicht erschöpft, und so manches mar aus den Archiven noch

zu gewinnen. —

So gefahrvoll mar in Speier der Moment, so stark

lehrte der Druck der altgläubigen Majorität die Notwendig
keit der Einigung, daß schon hier gleich am Beginn der kriti

schen Situation, die durch das Nachlassen der Spannung zwi

schen Kaiser, Papst und Frankreich entstand, sofort das letzte,

der Waffenbund zum Schutze des Evangeliums, zwischen Fürsten

und Städten, Nord- und Süddeutschen, zustandezukommen schien.
An demselben 22. April, da die Führer der Mehrheit den ver

hängnisvollen Reichstagsabschied unterzeichneten, verbanden sich
die Führer der Minderheit, Sachsen und Hessen, Nürnberg,

Straßburg und Ulm zu einem sonderlichen geheimen Verständ
nis. Liest man die Urkunde, die in Weimar, Ulm und Nürnberg

liegt'), so is
t man erstaunt, bis zu welchen Einzelheiten man

hier bereits über Fragen der Organisation gekommen mar.

Sehr viel der stark hervorgehobenen „guten Meinung" von

einander war in der Tat vorauszusetzen, sehr gut vorbereitet

mußte die Sache schon sein. Es mar ein Triumph für die
Väter des Bündnisses, Jakob Sturm von Straßburg und
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namentlich Philipp von Hessen, daß man auf den ersten Anlauf
so weit kam; »hatte sich doch die ganze Vergangenheit, ein ganzer

Berg des Mißtrauens auch zwischen die evangelischen Fürsten
und Städte und, was sast dasselbe sagen wollte, zwischen
das evangelische Nord- und Süddeutschland gestellt. Er mar

nicht geringer geworden dadurch, daß dort und hier in den

einzelnen Gruppen sich bereits Bündnisse angesetzt hatten, dort

das Torgau-Magdeburgische mittel- und norddeutscher Fürsten

(und Magdeburgs) seit 1525/6, mit Sachsen und Hessen als
Stamm, hier seit dem Ulmer Tag 1524 eine Verbindung der

Städte mit Ulm, Straßburg und Nürnberg als festem Kern,

wozu dann seit 1527 mit der Aufrichtung des Burgrechts zwi

schen Zürich und Constanz der Kern eines zweiten trat, der

von immer größerer Bedeutung für Süddeutschland zu werden

versprach und mit Mühlhaufen bereits dicht an Straßburg her

anreichte. Die beiden großen Gruppen fanden sich nicht. Man
braucht, um die Differenz zu empfinden, nur an des Kurfürsten
von Sachsen Stellung im Reich, an die traditionelle Freund

schaft zwischen den Häusern Sachsen und Österreich, von der

schon damals geredet ward?), zu denken und andererseits an

Zürich, das dem Reich überhaupt nicht mehr angehörte und für
das Osterreich den Todfeind bedeutete. Beide Gruppen konnten

meinen durch die Einigkeit in den eigenen Reihen allein für

sich stark genug zu sein, jene vertrauend auf die militärische
Kraft, diese auf den Einfluß, den Reichtum und Intelligenz

gibt. Sie schienen sich eher voneinander zu entfernen. Der
alte Kulturgegensatz, der wiederum ruht auf verschiedener Volks»

anläge und Blutmifchung, hatte sich naturgemäß sofort auch
wieder auf dem neugewonnenen Boden geistigen Lebens, in der

verschiedenen Auffassung evangelischer Erkenntnis, geltend ge

macht. Damit war zu der alten eine neue Spaltung getreten,

umso gefährlicher und tiefer, als es sich hier ja gerade um das

Heiligste handelte, um das man eben jetzt gegen eine Welt von

Feinden stritt, es als sein eigenstes und letztes, das, worauf
man lebte und starb, zu besitzen. Und über all das hinweg

reichte man sich nun doch in Speier die Hand. Was der Land



4

graf 1527 schon einmal, aber vergeblich von Frankfurt aus
versucht, nun gelang es ihm mit Sturms von Str«Hburg Hilfe.
Hessen und Straßburg bildeten die Klammern, das Aus

einanderstrebende zusammenzuhalten, Hessen, dessen Fürst, Sach

sens treuer Partner seit 1524, ein wahrhaft politischer Kopf,
wenn auch gewiß kein Diplomat, die unbedingte politische und-

kirchliche Notwendigkeit erkannte, Habsburgs Stellung in Ober

deutschland zu brechen, Straßburg, dessen exponierte Lage in

Frankreichs Nähe, inmitten katholischen Gebiets geistlicher und

weltlicher Fürsten, fern von den großen schwäbischen Schmester-

städten, dazu zwang die Fühlung mit den Eidgenossen zu suchen
und die mit den mittel- und norddeutschen Fürsten nicht zu ver

lieren — beide, Hessen wie Straßburg, damals selbst in ge-

fährdetster Lage, Philipp wegen der katzenelnbogischen Sache
von der Acht bedroht, Straßburg wegen der Abstellung der

Messe kurz vor dem Reichstag Gunter dem besonderen Zorn
Ferdinands und vom Reichsregiment widerrechtlich ausgeschlossen.
Und wie Philipp mit den Wittenbergern in steter Fühlung,
von streng lutherischen Theologen umgeben, doch sich inner

lich von der freieren Art des Südens warm berührt fühlte, so

hatten Straßburg und Sturm, der den besten Geist seiner Stadt

verkörperte, trotz aller Hinneigung zu Zwingli so viel Besonnen

heit! bemiesen, daß man ohne zerrüttende Stürme ins Neue

hinübergelangte und noch 1530 das Lob selbst des Erasmus

erntetes. Liest man das maßgebende Sturmsche Gutachten von

15L5 über die Einführung der Reformation mit seiner Warnung
vor Überstürzung, seinem Rat die Schwachen zu schonen, feinem

Hinweis auf die innerlichen Güter, die Bruderliebe *)
,

so meint

man Wittenberger Bedenken für den Kurfürsten zu lesen.
Philipp und die Straßburger, Sturm und sein treuer Arbeits

genosse Bucer, sind nicht ohne eigene Meinung in der Abend-

mahlsfrage gewesen, aber si
e

haben die Wichtigkeit der Frage

anders eingeschätzt als die Wittenberger. Philipp von Hessen

hat einmal gesagt, man misse gar nicht, ob der einzelne Laie

in Ulm und Straßburg, Hessen und Sachsen in dem Punkte
zwinglisch oder lutherisch sei, Bucer meint in einem tiefbewegten
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Briefe an seinen Seelenfreund Blaurer, daß man zufrieden
sein müsse mit dem gemeinsamen Bekenntnis an die Offen

barung des göttlichen Lebens durch Christus und dem gemein

samen Liebesstreben in seinem Geiste, und Sturm hat in dem

selben Moment, da er bekannte, daß er in der Abendmahlsfrage

mit den Wittenbergern „im Gemüt nit eins" fei, mit Energie die

Pflicht des Bündnisses aller zum Schutze des Evangeliums
vertreten. 5) Jenen schien in Speierdas Maß gemeinsamer Glau
bensüberzeugung, durch das Leben mehr als durch eine Formel
bewiesen, zu genügen, um auf dieser Brücke zur Einigung zu
schreiten, und si

e

vermochten damals auch die andern, Sachsen,

Nürnberg und Ulm, für diese Auffassung zu gewinnen. In
dem Verständnis vom 22. April findet sich kein Wort von
einem Bekenntnis.

Zu stark stand in dem Bewußtsein der Kontrahenten das

Erlebnis der gemeinsamen Protestation, des Bekenntnisses der
Tat, drei Tage zuvor, bei dem die Städte Nürnberg und Straß
burg sich besonders hervorgetan. Man war zwar in der Pro-
testationsurkunde, die der Brandenburger Kanzler Georg Vogler

entworfen hatte, auch an inhaltlicher Bestimmung der eigenen

Überzeugung über das hinausgegangen, wozu man auf früheren
Reichstagen sich vorgewagt: man hatte sich gegenüber der Be

rufung auf die Kirche auf die Schrift gestellt, die klar und

lauter sei, wenn man den einen Text durch den anderen aus

lege, und man hatte solche klare Schristaussage gegenüber der

Verteidigung der Messe besonders in der evangelischen Lehre
vom Abendmahl gesunden, „der wir uns nach unseres Heilandes
Jesu Christi Einsetzung einhellig gebrauchen" — selbst in diesem
Punkte war ohne jede weitere Formulierung das Bewußtsein
der Differenz vor dem des Gemeinsamen zurückgetreten, wohl
gemerkt noch vor der beruhigenden Erklärung, die Straßburg

auf Sturms Wink hin zwischen dem 19. und 22. zur Stelle

schaffte, b) Man protestierte, daß überhaupt die Mehrheit eines

weltlichen Tages über Fragen des Gewissens entscheide. Aber

alle nähere Feststellung des eigenen religiösen Verständnisfes

fehlt, dessen was aus Grund des ja auch von den Katholiken nicht



geleugneten Schriftprinzips gewonnen war, und auch auf jene

Punkte Schrift und Messe hatte man sich nur durch das feind

liche Ausschußschreiben hinführen lassen. Die Proteftation is
t

negativ orientiert, si
e

lief freilich aus in eine Appellation, aber

doch nicht nur an das eigene Gewissen, aus dem heraus ein

neues zu formulieren wäre, fondern man appellierte an das

freie allgemeine oder Nationalkonzil. Daß dies das zuständige

Forum sür die Entscheidung in Glaubensfragen fei, is
t

noch

nicht abgetan. In einer kurz darauf verfaßten sächsischen In
struktion

— es ist die sür Rotach — also in einem intimen
innerevangelischen Dokument weiß man den Glaubensinhalt,

für dessen Verteidigung man mit Gut und Blut einstehen will,

nicht anders zu bezeichnen als „die Artikel, so auf dem Konzil

zu verhandeln mären".

Aber eben das Bewußtfein der Gemeinschaft genügte für
den Moment. Was im Rest blieb, sollte — nachträglich also —

auf dem Wege einer friedlichen und freundlichen Aussprache

der theologischen Führer fortgeräumt werden. Mit so vielen
seinerzeit teilte namentlich der sanguinische Landgraf den Glau
ben an die wunderbare Wirkung eines Religionsgesprächs. Seit
dem Anfang 1527 der vertriebene Ulrich von Württemberg sein
Gast geworden war, ihm die Notwendigkeit der Einigung vor die

Augen gerückt und zugleich neue Wege in den Süden gezeigt
hatte, mar es Philipps mit Zähigkeit verfolgter Lieblingsplan. «)
Oekolampads und der Straßburger Zustimmung hatte er schon
damals, die Luthers erlangte er in diesen ersten Verhandlungen,
über die uns eine meist übersehene ausführliche Stelle in Bucers

„Vergleichung vom Abendmahl" am besten unterrichtet, noch

nicht, wohl aber im Sommer 1528, wie mir aus einem frei

lich seit Keim in Vergessenheit geratenen Briefe Melanchthons

bestimmt missen.') Und wenn es sich auch da wieder zer

schlagen hatte, so mar Philipp am Ende des Jahres so wenig

wankend in seinem Entschluß geworden, daß er i
n Worms,

wo er am Christfest — nicht im Januar — aus Anlaß eines
Kanzelstreits schon ein Religionsgespräch im kleinen abhalten
ließ, expressa voce zum Volke sagte: Und wenn es ihn
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6000 tt. kosten sollte, wollte er Oekolampad mit den Seinen

und Luther mit den Seinen zusammenbringen.'") Als er so
sprach, hatte er wohl schon Jakob Sturm bei sich, den er nach
Worms zu sich entboten"), mit ihm den Plan für Speier zu
beraten, dabei auch das Gespräch seine Rolle spielte. Daß

auch diese Seite der Sache seit Ende März auf gutem Wege
war, war bekannt aus Oekolamvads feinem und herzlichem

Schreiben an Melanchthon vom 31. März und aus Melanch-

thons Antwort, die Sätze enthielt, als hätte si
e Philipp ihm in

die Feder diktiert"); aber überraschend is
t es, bereits in einem

Schreiben des sächsischen Gesandten v. Minckwitz vom 30. März
an den Kurprinzen") den Satz zu lesen: „Es steht darauf, daß
Doktor Martinus, Philipp Melanchthon und Oekolampadius

zu Nürnberg sollen zusammen kommen und sich der Spaltung
halben im Sakrament unterreden." Wenn er dann fortfährt:

„Steht in guter Hoffnung, so si
e zusammenkommen, sollen si
e

sich christlich vergleichen", so sehen wir deutlich, wie auch in der

sächsischen Herberge zu Speier eine gute Meinung von solchem
Gespräch herrschte und sür das Bündnis um so williger machte.
Philipp aber war seiner Sache so sicher, daß er wieder an jenem

inhaltreichen 22. April sich an Zwingli direkt wandte mit der
Bitte, das Gespräch nach Kräften zu fördern. Von Melanchthon

hoffte er das Gleiche bei Luther").
Welches Hochgefühl mochte ihn erfüllen! In demselben

Moment, da Deutschland sür immer in einen katholischen und

evangelischen Teil auseinanderbrach, die Einheit und Gemein

schaft des nord- und süddeutschen Protestantismus und damit

die Einheit des neuen deutschen Geisteslebens überhaupt ge
rettet! Eine Fülle von Aussichten, wie der kleine Kreis zu
erweitern sei, stellte sich sofort ein. Der Beitritt des Markgrafen

Georg von Brandenburg, der ebenso im Interesse der Fürsten
wie Nürnbergs lag und durch vorjährige Verhandlungen zwischen

Sachsen und Brandenburg nahegelegt mar"), wurde sofort
ins Auge gefaßt. Weiter mußte man bei allen Mitunterzeichnern
der Protestation Geneigtheit voraussetzen, darüber hinaus an

alle Glieder des norddeutschen Torgau-Magdeburgischen Bünd
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nisses denken und andererseits an die oberländischen Städte, die

schon mit den deutsch-schweizerischen Orten im Bunde standen und

also auch an diesen, das Züricher Burgrecht, — wie wiederum
im Norden der Weg über Hamburg und Schleswig-Holstein

nach Dänemark und Schweden leicht zu finden mar. Welche
Perspektiven! Anfang Juni sollte zu Rotach der Abschluß er
folgen, dazwischen Ende Mai in Nürnberg die geplante Avpel-
lationsgesandtschast an den fernen Kaiser abgefertigt werden,

schon dabei ließ sich der Bündnisgedanke fördern. Das waren

die Entwürfe, mit denen Philipp von Speier nach Hause ritt,

froher, stolzer Hoffnungen voll.

Was kam dazwischen? Melanchlhon hat knapp vier Wochen
nach der Proteftation am 17.Mai von Wittenberg aus nach Nürn«
berg drei Briefe") gerichtet, die es uns deutlich erkennen lassen:
„Das Reich und die Religion find in Gefahr", nicht nur durch
den bösen Reichstagsabschied, den man durch rechtzeitiges Ein
lenken hätte vermeiden können, sondern namentlich durch das dro

hende Bündnis mit den Straßburgern, hinter denen die Schwei

zer stehen, dies Bündnis, das den Riß im Reich erst unheilbar
machen und dazu zwingen wird, in der Religion mit der Wahr
heit auch den Irrtum zu schützen. Er, Melanchthvn, habe erst
später davon gehört, nun se

i

er halb entseelt vor Sorge. Wir
wollen in diesen Hallen, die den Manen Melanchthons ge
widmet sind, bei solchen Worten doch nicht nur von Zaghaftigkeit

reden. Luther, der starke, hat nicht anders gedacht und Melanch

thons Bedenken nur gesteigert. Und beide zusammen brachten

im Kurfürsten das gleiche Gefühl zum Durchbruch"), das in

Speier nur durch des Landgrafen Energie zurückgedrängt mar:

er hatte sich fortreißen lassen, obgleich er sich doch hätte warnen

lassen sollen durch die Ereignisse des Vorjahres, da Philipps

Dreinfahren auf die Packfche Fälschung hin auch Sachsen ins

Unrecht gesetzt hatte! Sollte man sich abermals düpieren

lassen?

Die zwinglische oder gar straßburgische Abendmahlsaus
fassung hat Melanchthons frommes Gefühl nicht so verletzt wie
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das Luthers, der die verhaßten Geister des Erasmus und
des Karlstadt, das Klügeln und Schwärmen zugleich darin fand
—
dasselbe von Melanchthon zu glauben hat uns einer seiner

Briefe aus Speier selbst '»
)

unmöglich gemacht. Aber mar da

nicht sonst vieles, was Bedenken erregen konnte? Man hatte in

Sachsen schon gefestete Verhältnisse, schon den zweiten evan

gelischen Fürsten und eine gesicherte evangelische Nachfolge, man

war beim Visitieren und Ordnen, man schrieb Katechismen für die

Einfältigen, Mainz hatte aus Sachsen und Hessen die bischöf
liche Jurisdiktion formell zurückgezogen, auch Hessen erfreute
sich bereits einer evangelischen Universität. Aber in den städti

schen Republiken rang man noch immer mit den katholischen
Minoritäten auch unter den Hochmögenden vom Rat, Straß
burg hatte eben erst, im Februar, die Messe endgültig abge

schafft, in Ulm mar der Sieg der evangelischen Sache ent

schieden, aber nicht durchgeführt, in Augsburg kämpften die

Parteien der Altgläubigen, Lutheraner, Zwinglianer und Täufer.
Es hatte auf die Wittenberger tiefen Eindruck gemacht, daß
selbst Städte wie Schwäbisch-Hall, Brenz' Sitz, in Speier den

Mut zum Proteste nicht gefunden hatten. Aber überhaupt, es

is
t

für Monarchie?« nie verlockend mit Republiken Bündnisse zu

schließen. Schwächte man nicht die eigene Position durch die

Verbindung mit so unsicheren Leuten?

Und auch wo man vertrauen konnte, daß die Reformation

endgültig gesiegt hatte, welche Vorstellungen vertrat man dort,
—

welche verantwortete man also mit, wenn man sich verbündete?

Seit sich in der Schweiz ein neuer von Wittenberg unabhängiger

Herd aufgetan, seit eine starke und unkontrollierbare Propa

ganda von da aus die Städte ausging, seit Bauernbemegung

und Täufertum alles durcheinander geworfen, seitdem schienen

hier alle Vorstellungen möglich. Wankten nicht die Funda
mente der alten und neuen Lehre, auch der Glaube an die

Einheit der Christuspersönlichkeit und die alte Gotteslehre
vom Dreieinigen, wich nicht die Glaubensgerechtigkeit wieder

einem Werkemachen, mußte nicht die Schrift ihre Autorität mit

den inneren Bezeugungen des h
l. Geistes teilen, wurden nicht alle
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äußeren Mittel der Gnade zurückgestellt, verflüchtigt die Taufe,
vollends die Kindertaufe! Die bösesten Gerüchte wurden durch
gute Freunde fleißig nach Wittenberg getragen. Nicht alles

mar falsch. Schwenckfeld kam eben damals nach Straßburg
und blieb jahrelang Gast eines Straßburger Pfarrers: Capito
bereitete auch Bucer starke Verlegenheiten; Zwick schrieb von

den letzten Gesprächen Hetzers, des wegen Bigamie und Ehe

bruchs Hingerichteten, im Konstanzer Gefängnis: „Wollte Gott,

wir Haltens gedruckt", und Thomas Blaurer ließ einen Bericht
über sein erbauliches Ende ausgehen Mit Recht oder Un
recht, man glaubte in Wittenberg das Ärgste. Und das alles

sollte eine christliche Obrigkeit mit dem Schwerte schützen helfen!
Und um welchen Preis? Das Ende konnte nur die Zer

trümmerung der Einheit der Kirche, speziell der deutschen, sein.

Auch dies Einheitsideal mar in Wittenberg mit nichten er

loschen. Man lebte in Sachsen von der Fiktion, daß man sich

auf dem Wege der Reform, der Reinigung der mahrhaft katho

lischen Kirche, befinde, als dessen Schirmherr der Kaiser anzu

sehen war, die rechte höchste Obrigkeit, und man spürte auf
der anderen Seite den Geist der Revolution, dem nach
Zminglis bekanntem Wort Reich und Kaisertum ebenso ein

römisch-ausländisches Gewächs war wie das Papsttum?"). Man

mußte die Gemeinschaft dieser Leute meiden. Man durfte sich
namentlich durch Zürich und die Eidgenoffen nicht in ganz

sremde Pläne verwickeln lassen. Sicher wieder Wahrheit und

Irrtum zugleich!
Und in dieses Zwielicht trat nun naturgemäß auch der Ge

danke des Religionsgesprächs. Die Augen gingen den Witten

bergern darüber auf, daß für den Landgrafen das Gespräch

ein theologisches Mittel sür einen politischen Zweck mar: es

sollte das Bündnis festigen. Mit tiefem Erschrecken sah Me-
lanchthon, daß er, als er zum Gespräch ermuntert, unbewußt
eine Politik bauen geholfen, die er verwarf, und er sah das
Gespräch der Theologen 6e c«en<i 6«rnini, an das die Witten

berger schon immer nicht herangewollt, weil si
e es für unfrucht

bar hielten, nun auch noch belastet mit dem Verdacht einer Kon



spiration gegen Kaiser und Reich. Welches Glück, daß er dem

Landgrafen in Speier wenigstens gleich gesagt, es müßten
Papisten mit dabei sein, gelehrte und vernünftige Leute, und

daß man ausgemacht, es solle in Nürnberg, der zweifellos

lutherischen Stadt, stattfinden") — ob der Kurfürst vielleicht da
mals schon mit diesem Vorschlag den Hintergedanken verband,

den er am Ii). Mai an Melanchthon offen aussprach, daß der
Ort wohl den Papisten, aber nicht dem Landgrafen gelegen
sein werde und man in dessen Abwesenheit „desto sruchtbarlicher"
würde handeln können?^) Aber schon um Jakobi, Ende Juli! ^)
Das durfte nicht fein. Man mußte hinausschieben, sich mit

der Unmöglichkeit entschuldigen, die Vorlesungen in Wittenberg

wieder zu unterbrechen; am besten ließe man es ganz, wie das

Bündnis, mit dem es der Landgraf so unklug verquickt. Eines

aber stand ganz fest: das Bündnis durste nicht vor dem Ge

spräch Zustandekommen, das ja möglicherweise den Riß nur er
weiterte.

Aber andererseits, wie konnte man mit guter Art, nament

lich ohne den Landgrafen zu verletzen und ganz zur Gegen

partei hinüberzutreiben, von den getroffenen Vereinbarungen

zurücktreten? Für alle Fälle leitete der Kurfürst sofort den
Beitritt anderer Mächte von unzweifelhaft lutherischem Charakter
in die Wege, nicht nur des Markgrafen Georg von Branden

burg, auf den auch der Landgraf schon in Speier gerechnet

auch des Lüneburgers und der anderen fürstlichen Mitglieder
des Torgau-Magdeburgischen Bündnisses. Das gab jedenfalls

schon einen Grund in Rotach keine definitive Abmachung treffen

zu lassen Aber die sächsische Aktion ging doch zugleich fest

auf ein anderes Ziel, nämlich darauf aus, wie „der Handel
dismals in einen Verzug gebracht und folgends stillschweigend

in Ruhe gestellt mocht werden" -s). Auf Nürnberg richteten sich
die Blicke. Hier wußte man die leitenden Männer, Lazarus
Spengler, Andreas Oslander, sast lutherischer als Luther selbst,

Spengler speziell in regem Briefwechsel mit Wittenberg, und

doch den Rat in Freundschaft mit den Schmesterstädten ; hier
mußte man Wege finden; dazu stand es in nächsten Bezie
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Hungen zum markgräflichen Nachbar. Die beiden fränkischen Ter
ritorien, das fürstliche und das städtische, betrieben seit 1528 die

gemeinsame Visitation als Vorarbeit einer gemeinsamen Kirchen
ordnung. In dem Freundschaftsbund Spenglers mit dem Kanzler
Georg Vogler kam diese Gemeinschaft zu persönlichem Ausdruck.
Und in Nürnberg sollten sich nun am L3. Mai die Gesandten
der Protestierenden zum erstenmal nach Speier zur Abfertigung
der Appellalionsgesandtschaft zusammenfinden, hier sollte, wenn

überhaupt, nach dem Wunsche der Sachsen das Religionsgespräch

statthaben. Nürnberg mußte helfen, aus der gefahrvollen
Situation wieder herauszukommen. Die oben genannten drei

Briefe Melanchthons vom 17. Mai waren an Nürnberger ge
richtet und mit nichten bloße Herzensergüsfe, wie man sie

wohl genannt hat 27). Wenn er an Baumgartner schreibt:

„Macht bitte, daß das so schandbare Bündnis nicht zustande
kommt", und an Spengler: „Ich beschwöre Euch bei Gott,

daß Ihr nach Eurer Weisheit und Frömmigkeit Sorge dafür
tragt", so sollte das Stimmung sür die Aufnahme der sächsi

schen Pläne machen. Der Kurfürst fertigte seinen Kanzler
Baier mit dem Auftrag -ab, sich womöglich die Zustimmung der

Stadt zur Ablehnung der beiden Dinge, Bündnis und Ge

spräch, und damit neue Unterlagen gegenüber Philipp v. Hessen

zu verschaffen. Die Verhandlungen sind „in höchster Geheimbd",

vornehmlich gewiß zwischen Baier und Spengler, der damals

aus der Höhe seines Einflusses stand, geführt morden. Baier

kehrte zurück mit der Uberzeugung, daß Nürnberg seine Schuldig
keit tun werde, vielleicht schon in Rotach, wo sich die Verhand

lungen über den Abschluß des Bündnisfes Anfang Juni gleich
an den Nürnberger Tag anschließen sollten. In der noch
unpublizierten, von Ranke 2«) eingesehenen, aber nicht ausge

schöpften sächsischen Instruktion für Hans v. Minckwitz auf
den Rotacher Tag, die uns den besten Einblick verschafft, is
t

die Hoffnung ausgesprochen, daß sich die nürnbergischen Ge

sandten vor Eintritt in die Verhandlungen mit den sächsischen

in Verbindung setzen und ihnen anzeigen würden, wie man am

besten „die Handlung wendig mache".
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Wir haben über Rotach nur eine genaue Straßburger
Relation, aber es is

t

sicher, daß jene Hoffnung nicht oder nicht

ganz erfüllt wurde: Nürnberg hatte schon lange einen Bündnis

entwurf ausgearbeitet und war darüber zeitig mit den anderen

beteiligten Ständen in Verhandlung eingetreten ^^), Das schadete
nichts, weil es in Rotach schon um des Markgrafen willen zu einem

Definitivum ja nicht kommen konnte. In anderer Beziehung
enttäuschten die Nürnberger sicher nicht. Am 22. Juni schickte
der Rat unter offizieller Zustimmung ein Gutachten der Nürn

berger Prediger an den Kanzler Baier, das mit größter Schärfe
begründet, „warumb es nit gut ist, daß in der Jrrsal des
Sakraments die zwo irrige Parteien zusammengevracht werden

von dieser Irrung zu disputieren", wobei offenbar als Ort
dieser Disputation noch immer Nürnberg angesehen wird. 2°) Und

unvermerkt ging in diesem Schriftstück die Warnung vor dem

Gespräch über in die Warnung vor dem Bündnis: „man soll
einen großen Unterschied machen zwischen gläubigen und un

gläubigen Bundsgenossen". Es wäre sonst, als wenn sich
Juda mit Ägypten verbände. Damit hatte man in Sachsen die

wertvollste theoretische Unterlage, die auszunutzen man später

nicht unterließ. Aber über die Negation war man damit nicht
hinaus, und immerhin hatten die Verhandlungen auch gezeigt,

wie sehr Nürnberg mit den anderen Städten verkettet war.

Allein diese Nürnberger Phase hatte nun noch ein äußerst
wichtiges Resultat, das die ganze Entwicklung weiterführte: si

e

wurde die Brücke zur nahen und immer näheren Verbindung

zwischen Sachsen und der Markgrafschaft Branden

burg, die eine gemisse Vorbereitung schon in der vertrau

lichen Aussprache beider Fürsten zwecks gemeinsamer Aktion

in Sachen des Glaubens, besonders der Sendung an den

Kaiser auf der Koburg Ende Oktober 1528 gefunden hatte.
Alsbald tritt Brandenburg in den Kombinationen Sach

sens an die Stelle Nürnbergs. Daß am markgräflichen Hofe
keine Neigung für die Sakramentierer se
i

und der Markgraf

lieber abgesondert stehe, wußte man schon länger. 22) Dann

hatte der Kurfürst im Zusammenhange mit dem Nürnberger Tage



14

Baier und etliche seiner vertrauten Räte auch in Ansbach vor

sprechen lassen. Minckwitz' Instruktion zeigt, daß man darauf;

hin hoffte, auch der Markgraf werde Rotach beschicken und mit

Sachsen und Nürnberg gemeinsame Sache machen, doch is
t man

noch unsicher. Der Rotacher Tag muß dann im Kurfürsten
die Überzeugung gefestigt haben, daß er hier seinen eigentlichen

Partner gesunden habe. Fortan sucht er vorerst, neben und

vor dem Landgrafen, mit diesem ins klare zu kommen.

Ehe man i
n

Schmabach wieder mit den Städten, nun zu

endlicher Beschlußfassung, zusammen tagen will, wird eine Fürften-
versammlung zu Saalfeld auf den 7

. Juli vereinbart. Uber die
Bedenken Georgs und über die Bedingungen, unter denen allein

er beitreten könnte, muß i
n Nürnberg, Ansbach und Rotach

gesprochen morden sein. Vielleicht hat sich darunter schon der

Gedanke befunden, der spätestens im Juni am markgräflichen
Hofe erwogen und i

n der Instruktion für Saalfeld 22) klar aus:

gesprochen worden is
t und der nun von dem Kurfürsten und

den Wittenbergern als des Rätsels Lösung erkannt wurde:
die Aufstellung eines gemeinsamen Glaubensbekennt

nisfes von der Hand der Wittenberger Führer als
Grundlage des politischen Bündnisses. Der Markgraf

wünschte sogar eine gemeinsame Kirchenordnung, also eine Er
weiterung dessen, was eben mit Nürnberg im Werke mar, über

haupt eine Uniformierung der neuen Kirche, alles in der Zuversicht,

daß „des Kurfürsten von Sachsen Theologen und andere gelehrte

solch christlich einhellig Ordnung und Unterricht mit gutem be

stendigen christlichen Grund wohl stellen und machen können".

In dieser ganz allgemeinen Form und mit einseitiger Wen
dung nach innen nimmt er einen Gedanken auf, den er fchon
bei jener Aussprache im vergangenen Herbst aus der Kobucg

im Hinblick auf das nahende Nationalkonzil angerührt hatte:
damals hatte der Kurfürst versprochen, die strittigen Artikel

durch feine Gelehrten vornehmen und begründen zu lassen und

das Resultat bis 7
.

März 1529 dem Markgrafen vorzulegen«).
Was daraus geworden war, wissen wir nicht, nur daß

sich Luther und die Wittenberger dazu bereit erklärt hatten ^ —
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die Einberufung des Speierer Tages hatte kurz darauf die ganze

Lage verändert; aber schon um dieser vorjährigen Verhandlungen
willen, in die die sächsischen Theologen bereits hineingezogen
waren, muß die Möglichkeit freigehalten werden, daß in Sachsen

derselbe Gedanke einer Bekenntnisgrundlage für das neue Bünd

nis aus eigener Initiative, unter Nachwirkung jener Verhand
lungen oder Einwirkung neuer privater Anregung aus dem nürn-

berg-brandenburgischen Kreis, der den Wittenbergern so ver

bunden war, auch bereits im Lause des Juni erwogen worden

is
t und Anfang Juli festere Gestalt gewonnen hat. Nicht nur

die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der der Bekenntnis-Ge

danke und nur dieser aus dem markgräflichen Programm ange

eignet wird, auch die plötzliche Änderung in der Haltung gegen
über dem Plane der Theologenzusammenkunft spricht dafür. Am

2L.und23. Juni nehmen L
.

und Mel. noch zögernd, am 8.Juli^°),

also während der Tage der Saalfelder Zusammenkunft, mit

Entschiedenheit des Landgrafen erneute Einladung an, obgleich
von Nürnberg und Jakobi gar nicht mehr die Rede ist, sondern
von einem Gespräch zu Michaelis in Marburg, also einem

Kolloquium unter des Landgrafen unmittelbarster Einwirkung.
Damals, Anfang Juli, mar der Kurfürst mit dem ganzen Hof
in Wittenberg, die Angelegenheit, wie si

e

sich nun nach

Rotach darstellte, mit den Gelehrten weiter zu beratschlagen.^)

Auch das war schon in der ost ermähnten Instruktion für

Rotach vorgesehen gewesen. In diesen Tagen muß auch der nürn
bergische Ratschlag beim Kurfürsten eingetroffen sein und ihn
der prinzipiell zustimmenden Haltung der großen Reichsstadt ge

wiß gemacht haben. 2«) Es is
t

also möglich, wenn nicht sogar

wahrscheinlich, daß in diesen Tagen auch zu Wittenberg b
e

schlossen wurde, durch die Abfassung eines Glaubensbekennt

nisses Bündnis und Gespräch unschädlich zu machen, und man

sich eben darum in und nach Saalfeld so rasch mit Branden

burg zusammenfand, weil man auf gleichen Wegen wandelte.

Denn in der Tat, der Gedanke einer Abgrenzung nach links

lag gleichsam in der Luft. Auch ohne das Bündnis wäre es viel

leicht dazu gekommen. War in der voraufgehenden inner
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evangelischen Diskussion von der Sakramentsfrage aus alles

strittig geworden, so lag es ungemein nahe, den eigenen Stand

punkt einheitlich zusammenzufassen; hatte Bucer in der Vorrede

zum 4. Tomus der Übersetzung von Luthers Evangelienpostille,
die Luthers besonderen Zorn hervorrief, eine solche Summa

gezogen und behauptet, daß man in solcher „Summa unserer
Religion" „schön zusammenstimme" 2«), so war es an der Zeit,

dem eine eigene Summe gegenüberzustellen, die das Gegenteil

bemies. Das fortwährend und jetzt unmittelbar in Aussicht

stehende Kolloquium mit den Gegnern mußte eine Selbst-
vergewisserung über das Ganze ebenfalls empfehlen. Und nun

kam das Bündnis, das man schon halb hatte und ganz und

gar nicht haben wollte, wenn man damit einen Glauben schützen
sollte, den man verurteilte. Also galt es einfach anstatt, wie

in der Instruktion für Rotach, allgemein von „Artikeln so auf
dem Konzil zu verhandeln wären" zu reden, den bestimmten

Glaubensinhalt einzusetzen. Genau an dieser Stelle^) erscheint
das Bekenntnis. Damit hatte zugleich das Gespräch feinen

Schrecken eingebüßt; man wußte sich den Rücken gedeckt durch
ein gut wittenbergisches Bekenntnis; vom Juli ab werden
Melanchthvns Briefe viel ruhiger.") Das Kolloquium war

von vornherein um seine politische Bedeutung gebracht.

Es hatte si
e gewissermaßen an das Bekenntnis abgegeben.

Das sächsifch-brandenburgische oder, wie wir wegen des nürn

bergischen Anteils auch sagen können, das sächsisch-fränkische
Bekenntnis, das erste evangelische überhaupt und die
Grundlage der ganzen späteren Bekenntnisbildung is

t

als ein Stück einer politisch-militärischen Aktion ent

standen und innerhalb eines politisch-militärischen

Instruments zutage getreten. Wie man den Kriegsplan,
Reuter und Fußvolk ausmacht, so auch die Artikel, die man

bekennen muß: Statut und Paragraph! Mit den gesamten
Verhandlungen, die zwischen Sachsen und Brandenburg vom

Juli bis September geführt worden sind, ist auch dies Stück
und dies erst recht, „mit höchster Geheimbd" umgeben, selbst

der Landgras hat mehr erraten als gemußt, nur die Ans
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bacher Religionsakten bewahren Spuren des wirklichen Hergangs,
in Weimar hat sich nichts mehr finden lassen. Daraus erklärt sich
die Meinung, die bis heute allgemein herrscht, daß dies aus
17 Artikeln bestehende Bekenntnis erst unmittelbar vor dem

schließlich bis auf den 16. Okt. hinausgeschobenen Schwabacher
Tag, auf dem es den Städten vorgelegt wurde, und von dem es
die übliche Bezeichnung der „Schwabacher Artikel" trägt, verfaßt
morden sei, nach Marburg von Luther irgendwo auf der Reife
etwa in Eisenach am 7., während doch bereits am 10. der Kurfürst
und zwar nach Nürnberger und Weimarer Urkunden völlig nach

weislich vormittags von Grimma aus die Gesandten sür Schma-

bach instruiert hat. ^) Man hat, verführt durch solches Schweigen,
alle Schmierigkeiten in den Kauf genommen, die das zeitliche und

räumliche Gedränge der Ereignisse in diesen Tagen macht, den

psychologischen Widersinn, daß Luther unmittelbar nach den

Marburger Unionsartikeln aus notorisch versöhnlich heiterer
Stimmung heraus Artikel in entgegengesetzter Tendenz geschrie
ben habe, die politische Ungeheuerlichkeit, daß der Kursürst das

allermichtigste Stück der entscheidenden Aktion der letzten Stunde,

fast dem Zufall überlassen habe. Und das, obgleich durch
Kolde's eindringende Forschungen das einzige Dokument, das

man heranziehen konnte, die kurfürstliche Einladung an Luther
und Genossen, mit ihm unterwegs zusammenzutreffen, durch den

Nachweis, daß si
e eben nicht zusammengetroffen sind, längst

um seine Beweiskraft gebracht und dafür das brandenburgische

Material vorgelegt war, das auss klarste zeigte, daß der Plan des

Bekenntnisfes bereits im Juli vorhanden mar. ") Es is
t aber

wieder nur durch die Unterschätzung der politischen Bedeutung,

die dem Bekenntnis als einem Staatsdokument anhastet, zu
erklären, daß man es für möglich gehalten hat, der Kurfürst
habe alles andere Detail überlegt und mit dem Markgrafen

darüber verhandelt, nur gerade das Kernstück, Artikel 1
,

ver

gessen, bis seine Gelehrten auf dem Wege nach Marburg

verschwunden waren, sodaß er eine Depesche nach der andern

nachjagen mußte. Auch wenn es nicht von den sächsisch-branden

burgischen Gesandten in der entscheidenden Stunde zu Schmal

2
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lalden, Dezember 1529, feierlich den Städten erklärt worden

märe, die Artikel wären „sehr wohlbedächtig und mit taoferm Rat
gelehrter und ungelehrter Röte gestellt" weswegen si

e

si
e um

des Gewissens willen auch nicht einmal mildern könnten, würden

mir annehmen müssen, daß sich die Getreuen des Kurfürsten
alsbald und sehr gründlich an die alles entscheidende Arbeit
gemacht haben.

Es is
t mir unmöglich, hier alles Material zu besprechen,

das zur Verfügung steht. Es reicht nicht aus, um den Termin

genau zu bestimmen, mann in den Sommermonaten die

sogen. Schmabacher Artikel nun wirklich entstanden
sind. Aber so tief is

t

doch das Schweigen der Quellen für
uns heute nicht mehr, wenn man si

e nur reden lasfen will,

daß man nicht von deutlichen Spuren sprechen und den
Gang der Ereignisse nach dieser neuen Auffassung, die das

ganze Bild ja erheblich verschiebt, skizzieren könnte. Am

26. Juli verrät Melanchthon einem Unbeteiligten so viel, daß
er ein Handbüchlein der christlichen Dogmen über alle Artikel

des Glaubens, eine Summa derselben, versaßt habe, was die

Alten leider versäumt hätten"). Um die gleiche Zeit schließt

Luther in einem undatierten, aber durch Beziehungen auf einen

Brief des Landgrafen ungefähr datierbaren Bedenken über das

Bündnis mit Straßburg und Ulm, daß man's bleiben lassen

folle bei den Artikeln, die gestellt sind"). Er hat später aus
drücklich bezeugt, daß er die 17 Artikel nur habe stellen helfen,

si
e

nicht allein gestellt habe"). Man wird Melanchthon seinen
vielleicht entscheidenden Anreil daran zurückgeben müssen. Wie:

der um diese Zeit, Juli bis Anfang August, spricht der Kurfürst
dann in einem langen Gutachten an den Markgrafen mit voller

Bestimmtheit von den Artikeln, darauf berührte Einigkeit des

Glaubens und des Christentums ruhe, daß man si
e

zuerst

„gegeneinander bekennen" müsse, widrigenfalls man gleich oder

später, im Falle des Abfalls von einem oder dem anderen Artikel,

ausgeschlossen werde, und daß si
e in einem besonderen Beibrief
dem Vertrag beizulegen seien"). Es is

t

sicher das Natürlichste
anzunehmen, daß er damit nicht eine unbestimmte Größe der
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Zukunft meint. Der Markgraf weiß dagegen nichts zu er

innern.")
Der weitere Gang der Entwicklung war durch den Kur

fürsten schließlich so gedreht worden, daß noch vor Schwabach

«ine persönliche Fürstenzusammenkunst in Schleiz stattfinden

sollte und zwar in denselben ersten Oktobertagen, da die Theo

logen in Marburg sich unterreden sollten, sodaß der Landgraf

sich notgedrungen von Schleiz fernhalten mußte. Ehe die

Wittenberger nach Marburg und der Kurfürst nach Schleiz
abreisten, fand eine letzte abschließende Konferenz in Torgau

Mitte September statt, zu der Luther, Melanchthon und Jonas
aufgefordert waren, zur Beratung der „wichtigsten Dinge", die

sie völlig in Anspruch nahmen, wie es geheimnisvoll in einem

Briefe des Jonas vom 14. heißt. 5°) Das is
t der terrninus a6

c^uein sür die Entstehung der sog. Schmabacher Artikel.

Man stand in der Tat am Vorabend großer Ereignisse.

Ehe sich Luther und der Kursürst in Torgau miedersahen, waren

Marburg, Schleiz und Schwabach gewesen. Aus dem Kon
vent zu Schleiz (vom 3

. bis etwa 6
.

Oktober), dem durch Kolde

seine Bedeutung zurückgegeben ist, haben zuerst zwei deut

sche Fürsten, ein Wettiner und ein Hohenzoller, sich
persönlich auf ein formuliertes evangelisches und zwar
lutherisches Bekenntnis gestellt. Sie haben dann eine ge
meinsame Instruktion für Schmabach entworfen, worin si

e

ihrem

Bekenntnisernst entschlossensten Ausdruck gaben ^>): Ihre Ge
sandten sollten erst auf dem Wege nach Schwabach den An

schluß der Nürnberger herbeisühren, was auch geschah, sodaß
man nun vollends von einem sächsisch-sränkischen Bekennt
nis reden kann; si

e

sollten dann in Schwabach vor allen Dingen

davon zu reden versuchen, „daß wir den Grund dieser Verständ
nis, das is

t

unseren heiligen Glauben, auch was mir von den

heiligen Sakramenten der Tauf und des Leibs und Bluts Christi
halten, gegeneinander bekennen und alsbald die Artikel unserer
Bekenntnis anzeigen, wie ihnen dieselbige neben dieser Instruk
tion zugestellt sind" und wie „dieselbe von Artikel zu Artikel

in die Einigung zu setzen sind". Ehe der Kursürst und Mark
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graf diese Bekenntniseinheit schlössen, hatten si
e die Vertreter

des Landgrafen mit einer Botschaft heimgeschickt, die einem

Ultimatum verzweifelt ähnlich sah 52). Man glaubte sich das-
erlauben zu können, nachdem man dem Landgrasen das Theo
logengespräch konzediert hatte, das man politisch zum voraus-

unschädlich gemacht hatte, wie man überzeugt war.

In diesem Siegesbemußtsein kämpften fast in den gleichen
Tagen vom 1.— 5

. Oktober auf der Marburg des Kurfürsten
Theologen mit den süddeutschen und schweizerischen Sakramen-

tierern"). Sie kamen mohlgerüstet. Nicht einmal das Er-
scheinen des Erzketzers Zmingli selbst, von dem ursprünglich,

und noch lange gar nicht die Rede gewesen, erschütterte sie^
Man hatte in dem Bekenntnis eine feste Grundlage unter

den Füßen, von der aus man sicher und geschlossen auch dann

operierte, wenn man, wie Luther und Melanchthon am ersten Tage,

privatim an getrennten Tischen debattierte. Die auffallende Tat

sache erhalt nun neues Licht, daß an diesem ersten Tage und

abermals am Anfang der öffentlichen Disputation am zweiten
Tage Luther zuerst mit Energie darauf dringt eine Generaldebatte

über den ganzen Glaubensinhalt zu eröffnen und ein Programm

dafür entrollt, das mit Trinität, Christologie und Justifikations-

lehre beginnend alle Artikel ihres annoch geheimgehaltenen Be

kenntnisses berührt. Nur mit Mühe is
t er davon abzubringen.

Wenn er dann am Schlüsse ohne viel Zaudern darauf eingeht

die Artikel, über die man einig geworden mar, zusammenzu

fassen, so konnte er freilich nicht jenes geheime Dokument aus

der Tasche ziehen, um so weniger als die Diskussion manches

darin ja korrigiert hatte, aber es is
t

nicht verwunderlich, daß

diese 15 Marburger Artikel mit den 17 sogen. Schmabacher
eine Blutsverwandtschaft zeigen, wobei die ersteren, eilig am

4
.

Oktober nachm. entstanden, sich deutlich als Trümmer einer

besseren systematischen Ordnung erkennen lassen. In Frieden und
christlicher Liebe und i
n der Hoffnung auch auf eine brüderliche
Einigkeit is
t

Luther aus dem Hessenland geschieden. Den Ge

danken des Bündnisses, der ihm ja überhaupt als fleischlich
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je länger je mehr zuwider war, hielt er ohne solche volle brü
derliche Einigkeit vorläufig für ganz ausgeschlossen.
Aber Luther und die Seinigen hatten in Marburg im ganz

«eigentlichen Sinne die Rechnung ohne den Wirt gemacht, d. h.
ohne den Landgrafen, ebenso wie der Kursürst sich in Schleiz

verrechnet hatte, wenn er meinte den Landgrafen übermocht zu

Haben. Wäre die Sache nicht so ernst, so würde man fast

Humor darin finden können, wie die protestantischen Führer
hier voreinander Verstecken spielen. Ehe Luther nach Mar
burg und der Kurfürst nach Schleiz gekommen, hatte Philipp
bereits mit Zwingli und Jakob Sturm und Bucer in ernster
Überlegung über die große politische Situation zusammenge

sessen, die sich aus der drohenden Haltung des Kaisers ergab,
sie Möglichkeit eines evangelischen Bundes auf anderer Basis
von Venedig bis Dänemark erwogen und die Grundlagen zu
einem „hessisch-züricherischen Verstand" gelegt^). Im selben
Tempo, in dem sich des Sachsen Abwendung von Straßburg und

Annäherung an Brandenburg vollzog, hatte Philipp sich dem Kur

fürsten entfremdet und Straßburg und Zwingli zugewendet. Hat
er die 17 Artikel im Wortlaut vielleicht erst nach Schleiz und
Marburg erfahren von der Sache selbst wußte er vorher ge

nug. Als die immer erregter werdende Korrespondenz mit dem

Kurfürsten nichts fruchtete, hat er andere Wege gesucht, und

dies mar nun das Resultat: gerade das Religionsgefpräch,

dem man die politische Bedeutung hatte nehmen wollen, ge

wann jetzt auf andere Weise erst recht eine solche. Und noch
ein anderes brachte er fertig. Jenes mar geschehen, ehe Luther
kam, ahnungslos. Bevor Luther wieder ging, hatte er, ebenso
wenig dessen bewußt, was er tat, aus des Landgrafen Drängen

das andere Bekenntnis aufgestellt, das von seiner Geburt Unions

charakter trug und wenn nicht sofort, so doch auf die Dauer

jenes erste abschwächen mußte. Vielleicht in der gleichen Stunde

am 4. Oktober is
t in Marburg dies Dokument der Einheit des

deutschen Protestantismus verfaßt und i
n Schleiz das der Tren

nung zuerst „bekannt" worden.

Freilich zunächst trat das letztere in seine Wirkung. Das
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sächsisch-fränkische Bekenntnis zertrümmerte tatsäch
lich das in Speier geplante Bündnis völlig. Der eigentlich
entscheidende Tag, ein wirklich „schwarzer Tag" in der deutschen

Geschichte war der zu Schmalkalden in den letzten November -

und ersten Dezembertagen. °b) In Schmabach am 16. Oktober
erfuhren die Städtegesandten von Straßburg und Ulm ja nur
die Überraschung, daß man ihnen das Bekenntnis präsentierte:

si
e

mußten sich daraufhin erst neue Instruktionen holen. In
Schmalkalden hat Jakob Sturm dem Kurfürsten, der auch
persönlich anwesend war, die ablehnende Entscheidung mitgeteilt:
die Artikel seien weitläuftig und disputierlich. Er hat sich dann
auch erboten, es den beiden Kanzlern Brück und Vogler an

zuzeigen, inmiesern das der Fall sei, „doch daß solches nit an
die Gelehrten gelanget und ein neuer Zank daraus wurd".

Nur Striche, aber doch hochinteressante, sind uns aus Voglers

Nachschrift dieser Sturmschen Kritik erhalten. Sie beginnt
mit dem Einwurf, daß man nur Schriftwahrheit zu artikulieren

habe, die Ausdrücke Person und Dreifaltigkeit in der Gottes

lehre seien aber nicht in der Schrift und würden hier „zu viel

teilpar gesetzt. Jedoch, dieweil im prauch, dopev bleiben".

Es war in der Tat gut, daß die Politiker unter sich waren.
Sturm hat deutlich herausgesagt, daß si

e

wohl gemerkt hätten,

auf wen und was die Artikel zielten, und hat — bei allen

Unterlagen, die ihm Bucer gegeben hat
- bewiesen, daß er

selbst Theologie studiert und das geistliche Gewand erst seit

kurzem ausgezogen hatte. ^) Vor dem 12. Artikel, der die Kirche
als die Gemeinschaft derer definiert, die die vorhergehenden

11 Stücke glauben und lehren, die Süddeutschen also aus der

Kirche ausschloß, bricht das Protokoll ab. Auch dieser intimste

Versuch der Verständigung mar gescheitert.

Aber der Riß ging weiter. Wie schon in Rotach sich
von fern gezeigt, Nürnberg wollte ohne die anderen Städte

nicht ins Bündnis und ohne Nürnberg nun auch Brandenburg
nicht, auch in den Torgauischen Bund der Norddeutschen nicht.
Mit dem Bündnis war es gar aus. Aber noch weiter wurde
mit der deutschen Einheit aufgeräumt. Der Tag sollte zu
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gleich die Frage der Appellationsgesandtschaft, die vom Kaiser

höchst ungnädig empfangen war, aufnehmen und vereinigte des

halb alle Mitglieder der Protestation und Appellation von
Speier. Nun hatte man unglücklicherweise in seinen Unter

handlungen mit dem Kurfürsten das Bündnis mit den Städten

als eine notwendige Konsequenz des Zusammengehens in der

Protestation bezeichnet. 2») Also galt es sür den Kurfürsten auch
darin reinliche Scheidung zu machen. Auch an allen weiteren

Schritten der Appellation durften nur Bekenner der „reinen

Lehre" — der Ausdruck taucht in den sächsischen Schriftstücken

dieser Zeit auf
—
teilnehmen. Ein langes noch unveröffentlichtes

Gutachten des sächs. Kanzlers 5«), das nachweisbar auf einem

solchen von Luther, Melanchthon, Bugenhagen ruht, begründet

das. Wie die Nürnberger Prediger, die nun zitiert werden, ge
meint hatten, rein ab von den Sakramentierern ! Zu dem Nürn

berger Konvent Dreikönigstag 1530 sollten sich überhaupt nur

solche bemühen, die von vornherein zu bekennen gedächten; so

kamen denn nur Lutheraner, Sachsen und Brandenburg, Lüne

burg, Anhalt und Mansfeld, Nürnberg, Reutlingen, Windsheim
und Weißenburg im Nordgau. Auch die Landgräsischen kamen;

als man sich nach ihrem Bekenntnis erkundigte, half man sich
mit dem prachtvollen Sophisma: der Landgraf würde si

e ja

nicht geschickt haben, wenn er die Artikel nicht anerkannte, und

ließ si
e

mitlaufen. 6«) Aber die neue Appellation erübrigte sich,

denn des Kaisers persönliches Kommen und der neue Reichs

tag standen vor der Tür.

Konnte man dem katholischen Weltherrfcher besser vor

arbeiten als durch solche urdeutsche Zerfahrenheit? Und doch
mar in Wahrheit viel mehr geleistet morden, als es den An

schein hatte, und unsere Rede kann in schnellem Tempo zu
einem befriedigenden Ende eilen. Am Anfang 1529 hatte
man ein Bündnis, aber kein Bekenntnis, am Ende ein Bekennt
nis, aber kein Bündnis. Das Bündnis ohne innere Sicherheit
hatte das Bekenntnis hervorgetrieben, aber das Bekenntnis

hatte, als Stück der politischen Gegenaktion selbst von politisch
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juristischem Charakter, das Bündnis zersprengt. Die Ursache war
die Verkoppelung der beiden Gedanken; was not tat, mar ein

freieres Heraustreten des gemeinsamen evangelischen Besitzes,

ein öffentliches Bekennen vor dem gemeinsamen Feind statt eines

heimlichen „Gegeneinander Bekennens" und sodann auf Grund
der Überzeugung von solchem Gemeinbesitz, unter vorläufiger

Zurückstellung der noch bleibenden Differenzen, ein evangelischer

Bund zum Schutze der protestantischen Interessen. Diese Stunde
kam wirklich. Die bedeutenden Vorarbeiten des Kurfürsten und
des Landgrafen zu dem einen und zu dem andern kamen nun

rasch zur Geltung. Der ihnen aber dazu verhalf, mar — der

Kaiser. Er hat dadurch, daß er zuerst zu aller Überraschung
den Weg sriedlicher Auseinandersetzung einschlug, die Bekennt-

nisentwicklung ins sreie Gelände eines geistigen Kampfes und

zum Ende geführt, und er hat sodann, enttäuscht zur Drohung
und Gewalt übergehend, den politischen Zusammenschluß seiner

Widersacher herbeigeführt. Wir sind nicht nur den Päpsten,
auch dem Kaiser zu großem Dank verpflichtet.

Die Stufen aber, auf denen das erste erreicht wurde, sind
die folgenden. Den Sachsen selbst, die mit ihrem Bekenntnis

ja auch ein Bündnis, nur von Bekenner« der reinen Lehre,

gewollt hatten, wurde der Bündnisgedanke überhaupt verleidet.

Je klarer es wurde, daß der Kampf gegen des Kaifers Majestät
selbst gehen würde, desto zugänglicher wurde der Kurfürst für
die Mahnungen Luthers, daß man Fleisch nicht sür seinen
Arm halten und der Obrigkeit des Kaisers nicht in den ihrigen

fallen dürfe bl), sondern treu und geduldig leiden müsse. Es

is
t

hier nicht mehr der Ort zu verfolgen, welche Stellung in

der ganzen geschilderten Entwicklung der Frage des Wider

standes gegen den Kaiser zuzusprechen ist. Dreierlei zu sagen

muß genügen: einmal, daß es auch darin ein intimes sächsisch

fränkisches Verständnis gegenüber dem Landgrafen gegeben hat,

in dem die Wittenberger und Nürnberger, in dem auch Vogler
und Spengler wieder eine Hauptrolle spielen, sodann, daß für
den Kurfürsten und seine Kanzler die Sache erst zu Beginn
des Jahres 1530 die entschiedene Wendung erhielt, in unmittel
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barem Anschluß an jenen Nürnberger Tag im Januar, der in
eine Diskussion darüber ausgelaufen war. b?) Und drittens:

daß nicht zwischen Philipp und Johann, sondern zwischen Philipp

und Georg von Brandenburg die schärfste Debatte darüber ge

führt wurde, wie denn auch Brandenburg — mit Nürnberg — nie
wieder eine andere Position eingenommen hat. Die betreffenden

noch unpublizierten, meist eigenhändigen Briefe des Landgrafen^)

gehören zum Charakteristischsten, was er geschrieben: mit ein

dringlicher Gemalt widerlegt er die angebliche Untertanenpflicht
der Fürsten gegen den Kaiser, der in einem verdingten Wege

steht, also Obrigkeit garnicht ist, mit der wirklichen Verpflichtung

der Fürsten gegen ihre eigenen Untertanen und die kommenden

Geschlechter. Als nun gar Georg Philipps Hilse gegen Fer
dinands Absichten auf Schlesien anruft, da läßt dieser am 6. März
jede Rücksicht fahren: „Wie wohl mir mein Arguieren nit wohl
ansteht, auch der Künst nicht kann, so dünkt mich doch als

einem deutschen Pfeifer, der Latein oder sonst in Künsten nichts
weiß, se

i

es in einem Fall recht, so im andern billig. Ach
lieber Gott, wie haben wir doch so ein enges Gemissen, wenn

es den Schaden unserer Untertanen angehet und die Wahrheit,

wenn's aber unser Gut angehet, so haben wirs alles Macht,
es mocht einer wohl sagen wie Christus wider etlich hoffertig

Gelehrten, Ihr verschlucket Kamele und senet Mücken. Lieber
Oheim und Bruder, E. L

.

gehe in Ihr Herz." Und dann mit
schneidender Bitterkeit: „Daß sich E. L

. verwundert, daß ic
h

so kleinmütig se
i

in dieser Sache, macht, daß ic
h der Mutter

nachschlage — bekanntlich der tapfersten aller Hessenfrauen —

und daß ic
h

sehe, daß mir Fürsten viel Sachen ansahen; wenn's

aber zum Beschluß lausen soll, so schiebt man einen hiervor
und die andern ziehen sich heraus oder läßt so schimpflich von

einer Sach, daß ein Spott und Hohn ist. Ich will mich nicht
auf einen Spinnmebenstuhl setzen, wie man spricht, zwischen zwei

Stühle nieder in den Kohl." Er übersah, daß der Kaiser
eben durch diese sriedlich-lonale Haltung Sachsens und der

Lutheraner zu der Meinung verführt oder in ihr festgehalten
wurde zum Ziele zu kommen, wenn er in Augsburg „eines
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jeden Opinion und Meinung" anhöre und dann die einige ka

tholische Wahrheit triumphieren lasse.
Eben dieser Satz im Reichstagausschreiben nötigte jeden

sich auf seine Opinion und Meinung zu besinnen. Hier hatte
nun der Kurfürst mit seineni Bekenntnis prächtig vorgearbeitet,

es geschah auf den speziellen Rat von Leuten aus der Um

gebung des Kaisers, dem übrigens mit dem Landgrafen tödlich
verfeindeten Grafen v. Nassau^) und dem Grafen von Neuenahr,

wenn er den Vorsprung durch eine Sonderaktion auszunutzen be

schloß. Nach einem großen Aktenstück, noch aus Torgau vom
26. März datiert, das an entlegener Stelle in Weimar liegt ^5),

hat er — auf nochmalige Unterredung mit den Wittenbergern —

seinen Rat Hans v. Dölzig mit einer ganz ausführlichen
Erläuterung der Religionsfrage versehen, ihm die „Artikel so
den Glauben betreffen in ein Summa gezogen", unsere sog.

Schmabacher Artikel, dazu den neu fertiggestellten Ratschlag

über die Ceremonien, die sog. Torgauer Artikel, bereits gedruckt

zur Verwendung bei den Grafen von Nassau und weiter beim

Kaiser mitgegeben. Die Aktion is
t

noch im Mai zu Innsbruck
von statten gegangen, war aber nach vergeblichem Versuch, den

Kurfürsten oder Kurprinzen nach München zu locken, im Juni
als völlig gescheitert anzusehen. Das sächsisch-fränkische Be
kenntnis, das in schlechter Ubersetzung jetzt sogar den Weg in
den Vatikan sand, erschien dem römischen Legaten doch voller

Giftbb). Der Horizont umwölkte sich überhaupt.
Da is

t im Mai und Juni in Augsburg das dritte Sta
dium eingetreten. Anstelle des alten Bekenntnisses, das ja der

inneren Auseinandersetzung entsprungen war, tritt als erster
Teil der dem Kaiser offiziell zu übergebenden Rechtfertigung
eine neue Arbeit des Melanchthon, die der anderen Situation

Rechnung trug, aber in der Auswahl der Gedanken und viel

fach im Wortlaut wieder die Blutsverwandtschaft mit jenen
Vorarbeiten verrät und ohne si
e

so schnell und sicher gewiß

nicht entstanden märe. Wie jene Vorarbeit aber kein sächsisches
Sonderbekenntnis, sondern von Haus aus ein sächsifch-brandcn-
burgisch-nürnbergisches war, dem sich am Anfang des Jahres
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in Nürnberg, wie mir sahen, auch die anderen lutherisch Ge

richteten angeschlossen hatten, so sammelte sich nun ganz rasch
um die neue conkeLsio Laxonica die zur Appellation bereite

Bekennergemeinde von damals. Es erschien eben als die beste
Appellation an den Kaiser, wenn man seine „Apologie" oder

„Konfession" überreichte. Die innere Geschichte der Augustana
bis zu ihrer Ubergabe is

t die Abstreifung ihres sächsischen Son

dercharakters b?>.

Freilich nicht des wittenbergischen. Die Oberländer b
e

kannten in der Tetravolitcma noch sür sich. Aber weil die

Augustana nun ein wirkliches „Bekenntnis" war, eine Abgrenzung
der neuen religiösen Uberzeugung nack außen gegenüber dem

alten Verständnis des Evangeliums, daneben auch weil der

Landgraf unermüdlich hinter den Kulissen arbeitete, verlor si
e

an Schärfe nach innen; weil si
e

nicht mehr der Paragraph

einer Bündnisurkunde mar, fiel auch die juristische Definition
der Kirche weg, jener unglückliche Artikel IL, der die Zuge
hörigkeit zur innersten Gemeinschaft abhängig machte von der

Anerkennung der „Artikel und Stücke" einer „reinen Lehre".
Die einheitliche Größe des rechtfertigenden Glaubens an Gottes
Gnade in Christo konnte sich wieder in ihrer zusammenführen
den Kraft geltend machen, die Marburger Artikel, die mit den

Schmabachern friedlich in einer Lade nach Augsburg gewandert
waren b«), konnten nachwirken, und das Gedächtnis an das aus

drückliche Bekenntnis Sturms in Schmalkalden erwachen, daß
man in den Hauptsätzen von Sünde, Glauben und Werken

einerlei Meinung sei. Noch von Augsburg aus sand Bucer

über Brenz und Brück den Zugang zu Luther auf der Koburg,

und Albrecht von Mansfeld erklärte im Namen Sachsens, daß
die oberländische Tetrapolitana sich wohl mit der Augustana

vereinigen lasse.
Damit aber war endlich der Weg auch sür das Bünd

nis frei, zu dem die veränderte Haltung des Kaisers immer
dringender mahnte. Gerade dadurch, daß man bekannt hatte,

nicht um Bündnisse zu machen, sondern der Wahrheit die Ehre
zu geben, brach sich die Überzeugung von der Möglichkeit des
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Bündnisses wieder Bahn, auch wenn man sich dogmatisch noch

nicht völlig ausgeglichen hatte. Ja, bei den grundlegenden
Verhandlungen im Dezember verzichtete man zunächst glatt auf
eine ausgeführte Bekenntnisgrundlage, wie zu Speier 1529,

wie im hessisch-züricherischen Burgrecht: man verpflichtete sich

einfach zu gegenseitiger Hilfe bei allen Angriffen, „um des

Wort Gottes, evangelischer Lehr oder unseres heiligen Glaubens

willen" b«). Ein Sieg des Landgrafen schloß sich jetzt an den
anderen. Seine Argumente, verstärkt durch die politische Lage,

schlugen nun auch des Kurfürsten Bedenken über den Wider

stand gegen den Kaiser nieder: er is
t gar keine Obrigkeit. Die

Grundzüge der einst von Philipp mit Zwingli und Stunn in
Marburg beredeten Bundesorganisation werden im Dezember dem

neuen Bunde des norddeutschen und süddeutschen Protestantis
mus zugrunde gelegt ?°), der in demselben Schmalkalden zu

stande kam, wo ein Jahr zuvor alle Einigung in Scherben

ging und der Landgraf „zornsmeis" geredet hatte.
Seitdem wuchsen mährend der nächsten 15 Jahre, solange

Luther lebte, Bekenntnis und Bündnis immer mehr in ihren

Beruf hinein den deutschen Protestantismus zu einen, während
Zwingli ausschied und Zürich zurücktrat. Das Bekenntnis

wurde freilich jetzt auch immer mehr zur Urkunde des Bundes?'),
aber es profitierte auch von dessen Weite. Nachdem 1536 in

der Wittenberger Konkordie eine endliche Union in der Abend

mahlsfrage zwischen Wittenberg und Straßburg eingetreten,

fand Melanchthon selbst, daß seine Konsession sich „variieren"

lasse zugunsten süddeutscher, ja schweizerischer Auffassung.

Luther aber hat die Variata ruhig hingehen lassen^). Auch
Calvin unterzeichnete sie. Sie blieb eine der Grundlagen auch
nahezu aller deutsch -reformierten Kirchen. Der schmalkal-
dische Bund aber hat die zarte Pflanzung der evangelischen

Kirchen wenigstens solange mit starker Hand geschirmt, bis auch
der schwerste Sturm si
e

nicht mehr völlig entwurzeln konnte.

Evangelisches Bekenntnis und evangelischer Waffenbund!

Fast 400 Jahre sind darüber hingegangen, und wir stehen
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heute anders zu beiden Größen als die Zeitgenossen. Wir
kennen die Schwächen des ersteren und brauchen unseren Glauben

nicht mehr vor offener Gemalt zu schützen. Der Toleranz
gedanke, der eine starke Wurzel ja auch in der Reformation
selbst und somit ihrem Bekenntnis hat, hat es unnötig gemacht.

Aber dem Geiste nach verstanden bezeichnen beide noch hohe
Güter und sind uns ineinander geflossen: in dem Bekenntnis

unseres Glaubens, für dessen Kern unser Melanchthon doch

klassische Formeln gefunden hat, haben mir einen geistigen
Waffenbund, der Nord und Süd umschließt, im gemeinsamen
Kampf gegen die Feinde von rechts und links. An diesem
Kampf beteiligt sich auch unsere Arbeit mit den Mitteln der

Wissenschaft. Es is
t gewiß unsere Aufgabe, die geschichtliche

Wirklichkeit zu beschreiben, die höchste wird doch bleiben: das

historische Urteil zu bilden. Verständnis und Begeisterung für
die bleibenden Werte zu wecken. Möchte unser Verein noch

lange dieses Dienstes warten und noch an manchem Beispiel

zeigen, wie aus viel Irrtum, Mißverständnis und Wirrsal durch
Gottes Führung ewige Werte ans Licht gebracht wurden.
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36, Enders VII, 121. 125. 128. Corp «et. I, 1077. 1080. Uber

diese unmittelbaren Vorbereitungen zum Gespräch, freilich mit besonderer
Abzielung auf Zwingli und Bucer, f. den Exkurs v, M. Lenz, Brief
wechsel Philipps mit Bucer I, 7 ff.

37. Bis 10. Juli, Enders VII, II«. Am 22. Juni war er noch in.
Weimar, Weim. Arch. Reg, S, ps^- 329.
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38. Er ging am 22, Juni an Baier ab, vgl. Schornbaum, Zur
Politik Nürnbergs :c, S, 187, Ann,, 2,
39. prseistio IVl, öuceri in IV, tomum p«5tillse I.utnersnse con-

tinens summsm eloctrinse dnristi c, 9 (Bibl, des Strahb, Thomasstifts),
40. „uns untereinander vergleichen, wie es .... bis of ein gemein

frey christlich Concilion oder Nationalversammlung gehalten werden soll",
Brand, Jnstr, f, Saalfeld, Nürnb. Kr,-Arch. Ansb, Rel.- Akten t, VII,

fol, 6l ff. Man fixierte also jetzt bereits das, was man noch 1528 nur für
den Fall des Nationalkonzils vorbereiten wollte, indem man sich daran
band, und erklärte sich allerdings cle kscto unabhängig von dieser
Autorität, wenn auch der alte Standpunkt in dem „bis auf ein Kon-
cilium" nachklingt. Das hatte Speier getan,
41. vgl, Corp. «el. I, 1082.

42. Weim. Arch. Reg tt. psZ. l«, K „Verzeichnis der hendell, szo
Herrn Hannszen v. Minckmitz retten gegen Schwabach mitgegeben", nebst
Beiinstruktion, dazu die Daten der Korrespondenz mit Joachim v. Branden

burg. Reg. S
,

psg, 329, Nr. 87, Credenzbrief an Nürnberg aus d
.

Nürnb. Kr.-A. (8. I, l.
.

37, Nr. 2), gedruckt bei Engelhardt, Ehrengedächt
nis d

.

Ref. in Franken S. 227 (1861). Für den Nachweis auch des
Folgenden im Einzelneu muß ich auf meinen im Druck befindlichen
Artikel in der Zeitschr, für Kirchengesch, verweisen.

43. Kolbes u. Schornbaums Arbeiten s. Anm. 21.

44. Nürnberger Protokoll bei Strobel, Miscell. litter. Inhalts
IV, 123 ff.

45. dorp. Kek. I. 1084 (an Camerarius).

46. Überdies Schreibe», Erl. Ausg. 54, 79 (Enders VII, II« ff),
dessen Schlußsatz I. I. Müller a. a. O, S. 233 unterschlagen hat, s. in
meinem obenangef. Aufsatz,

47. Erl. Ausg. 24, 334 ff.

48. Nürnb. Kr.-A. Ansb. Rel.-Akten t. VIl, fol. 35—50, vergl.
Kolbe a. a. O. S. 102 ff. und meinen Aufsatz.

49. Nürnb. Kr.-Arch. Ansb. Rel.'Akten, t. XVI, fol. 267 ff.

50. Justus Jonas Briefe, Hrsg von Kamera» (Gesch. -Quellen d
,

Prov. Sachsen XVII) I, 128,

51. Nürnb. Kr.-Arch. Ansb. Rel.-A. t. VIl, S. 98—120 Konzept
Voglers, nach der Ausfertigung im Weim. Arch. abgedruckt bei I. I.

Müller a. a. O. S. 281 ff,

52. Von Kolbe im Anhang zu seinem Aufsatz S. III ff, zuerst
bekannt gemacht.

53. Uber das Folgende vgl. hier vor allem Melanchthon, dorp. Kek.

1
, 1099. II 02 und Wigand, Arguments Lscrsm. 1575, fol. I55(Schirrmacher,
Briefe und Akten z, Augsb. Reichstag S. 6), Hedios Jtinerar, Zeitschr,

3
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f. Kg, IV, 416 ff. Das Einzelne wieder in dem genannten Aufsatz, auch
über das Verhältnis der Marburger zu den Schmabacher Artikeln.

54. M, Lenz, Zmingli und Landgraf Philipp, Zeitschr, f. Kg, III.,
57 ff., H

.

Escher, Glaubensparteien in der Eidgenossenschaft, 1882,

S. 123 ff.

55. Bericht der Hess. Röte an Philipp über d
. Ausgang des Tags

v, Schwabach v. 21, Okt.: „die artickel und fragestück durch Sachsen und

Brandenburk ubergeben, wie E, f. gn. bemost", Marb. Arch. Allgem

Sachen Nr. 247,

56. Zum Folgenden vgl, Schornbaum, Zur Politik Georgs Zc.
S, 9« ff,. Zur Politik Nürnbergs zc, S. 191 ff,, und meine „Beiträge
zur evangel, Bündnis- und Bekenntnisbildung" III, !f

f

„Die Sprengung
der Protestant. Einigungsversuche auf d

. Tage zu Schmalkalden", Ztschr.

f. Kg. 1908 (im Druck).
57. I. Bernaus, Jakob Sturm als Geistlicher, Ztschr. f. d. Gesch.

des Oberrheins N. F. XX, 1905, S. 398 ff. Die ausführliche Bucersche
Grundlage, die ich erst nachträglich während des Druckes dieser Arbeit
in Ulm gefunden, Gegenbekenntnis und Kritik zugleich, werde ich in
der Ztschr. f. Kg. mitteilen.

58. Siehe meinen eben angeführte» Aufsatz Ztschr. f. Kg, 1908,

59. Z
, B, Nürnb, Kr.-Arch. Ansb, Rel,-Akten t
, XII, fol, 36 ff. Es

wird a. a. O. veröffentlicht werden,

60. Weim, Arch, Reg, tt, ps^ 14. «. fol. 75 ff., danach I, I,

Müller, S, 345 ff., vgl, das Memorial Brücks, Weim. Arch. ibid.
S. 59—68.
61. Der Ton beherrschte schon den Brief Luthers v, 18, Nov. an

ihn, Erl. Ausg, 54, 110, Ich gedenke auch diese ganze Frage in einem

eigenen Aufsatz zu behandeln,

62. Weim, Arch, a. a. O, f. 82 ff., I. I. Müller S. 350 ff. Das
Bedenken Luthers, das Enders (VII, 192 f.

) mit De Wette (VI, 105) auf

d
. 29. Nov. 1529 datiert, kann erst kurz .nach Schmalkalden vor dem

Mrnberger Tag, auf den hingemiesen wird, gesetzt werden, f. Enders selbst
Anm. 4 u. 5

,

63. Nürnb, Kr.-A. Ansb, Rel.-Akten VII. XII. XVI. Ich werde si
e

in dem genannten Aufsatz zum Abdruck bringen.

64. W Köhler, her katzenelnbogische Erbfolgeftreit, Mitt. des
Oberhess, Geschichtsvereins XI, 1 ff
.

65. In einem weiteren Aufsatz denke ich diese Aktion zu behan
deln und dies Schriftstück mitzuteilen.

66. Siehe Förstemann, Urk.-B. zur Gesch. des Augsb. Reichstags

S. 49 ff. 127 ff. 162 ff., dazu Brieger, die Torgauer Artikel in Kirchcn-
gesch. Studien, Reuter gewidmet. Anh. I, S, 312 ff

,

und Ehses, Kard.
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Lor, Campeggio auf d. Reichst, zu Augsb., Röm. Q.-Schr. XVII, 1903,

S. 386.
67. Vgl, darüber Kolde, die ält, Redaktion der Augsb. Konf, 1906

«, Hist, Einl, in d, symbol, Bücher 1907,

68. Förstemann a. a. O. S. 137.
69. Winckelmann, Der Schmalkald. Bund 1530—32 und der Nürnb,

Religionsfriede, 1892, S, S2 ff,

70. M. Lenz, Zwingli u, Landgraf Philipp, Zeitschr. f. Kg, III, 429,
71. Erst auf dem Schweinfurter Tag, April 1532, anerkannten die

Oberdeutschen formell Augustana und Apologie, seH- 1535 wurden die

neueintretenden Mitglieder darauf verpflichtet, Straszb, Polit, Korre-
fpond, II

,

I36ff, 322, Winckelmann S, 189, Möllex-Kawerau - S. 118,
72. Kolde, Hist. Einl. in d

.

symb. Bücher S. XXVI, Art. Augsb,
Bek,, Haucks Real-Enc. ' II

,

249.

Den Archivvorftänden von Weimar, Nürnberg, Marburg und Ulm

möchte ich nicht unterlassen, für ihre bereitwillige Hilfe meinen wärmsten
Dank auszusprechen.





Der Toleranzgedanke

im Reformationszeitalter

von

Dr. H. Hermelin?

Leipzig.

Verein für Aefsrmatisntgeschichte.





Aicht ohne sonderliche Bedeutung is
t gerade in dieser gast

lichen Stadt Bretten die Tagung unseres Vereins für Refor-

mations-Geschichte an seinem Jubelfest des 25jährigen Bestehens

festgesetzt worden. Es wurde in den Begrüßungen schon darauf
hingewiesen, und es is

t jedem einzelnen von Ihnen gegenwärtig,
wie an diese Stadt die Erinnerung anknüpft nicht nur an den

Freund des Reformationshelden Luther, an seinen Mitarbeiter

und an den Fortsetzer des großen Werks, sondern auch an eine

ganz besonders geartete Richtung der Geistesgeschichte, die in

der Person des größten Sohnes aus dieser Stadt mit der

Reformation sich verknüpft und das Werk Luthers selbständig

beeinflußt hat. Wenn mir nun die Aufgabe geworden ist,

Ihnen, meine verehrten Festgäste aus hiesiger Stadt und Um

gebung, ein Bild zu zeichnen aus dem Arbeitsgebiet unseres
Vereins, und Ihnen in einem engen Rahmen zu zeigen, wie

nützlich und notwendig unser Verein ist, was läge da wohl

näher, als Ihnen von Ihrem Melanchthon zu erzählen, dem

sansten Philippus, wie er als Mann der Gelehrsamkeit und d
i

plomatischen Vermittlung dem feurigen Propheten und trotzigen

Kriegsmann ergänzend zur Seite trat, wie er hauptsächlich der

Begründer der lutherischen Kirche und ihrer Lehre geworden

ist. Doch ic
h

fürchte wohl mit Recht, daß ic
h da Eulen nach

Athen tragen würde. Denn über Ihren Melanchthon müsfen
Sie hier in Bretten doch eigentlich viel mehr wissen als ich;
vollends, nachdem vor nicht allzulanger Zeit hier sein 40(1jöhriges

Geburtsjubiläum gefeiert und vor wenigen Jahren das seine
Erinnerungen bergende Haus eingeweiht morden ist. Sein

Name aber kann uns weiter leiten in die Tiese der Probleme,

die die reformationsgeschichtliche Forschung gegenwärtig beschäf

tigen und noch in geraumer Zukunft beschäftigen werden. Kreuzen
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sich doch in ihm die beiden wichtigsten Geistesströmungen, die

in irgend welcher immerhin bedeutsamen Weise das Werden
der neuen Zeit beeinflußt haben. Wie nun diese Kreuzung

gewirkt hat, das is
t bis jetzt bei weitem noch nicht genügend

geklärt. Wie die humanistische Bewegung das Lebenswerk

Luthers befruchtet und verändert hat, wie der Humanismus
dann selbst auf der ganzen Linie ein anderer geworden ist,

angeregt von den Wittenberger Taten und Gedanken, wie über

haupt mit dem Humanismus auch die übrigen geistigen Neben

strömungen des 16. Jahrhunderts irgend einmal den Haupt

strom gekreuzt und dann, mit reformatorischer Fülle gekräftigt,
wieder selbständig neue Betten gegraben haben, um einzeln end

lich einzumünden in das große geistige Sammelbecken der

Gegenwart, — darüber haben wir bis jetzt nur Ahnungen,
keine Forschungen.

Der Name Melanchthons führt uns somit mehr noch als
der Luthers zum Nachsinnen über die geistesgeschichtliche Be

deutung des 16. Jahrhunderts. Er stellt eine Reihe von Fragen
über die Mächtigkeit und Tiefe der Haupt- und Nebenströmungen

in diesem, für das Verständnis der Gegenwart zweifellos wich

tigsten Zeitalter. Es sind Fragen, die nach vorwärts und rück
wärts weisen. Wir sehen uns vor Probleme gestellt, durch
deren Behandlung aus kräftig reformatorischem Bewußtsein

heraus unser Verein im zweiten Vierteljahrhundert seines Be

stehens mitzuarbeiten haben wird an der Ermittlung der ge

schichtlichen Wirklichkeit, nachdem bis jetzt im großen und ganzen

die einzelnen Daten im Leben und Denken unserer Reforma
toren und die territoriale Verbreitung der Bewegung über die

einzelnen Länder festgestellt worden ist.
Aus dieser Flucht von Problemen greifen mir eines heraus,

das durch wissenschaftliche Erörterungen >
), wie durch konfessio

nelle und politische Kämpfe aus der jüngsten Gegenwart 2) gleich

nahe liegt: Welchen Anteil hat die Reformation an der
Entstehung der Toleranz?
Wir fühlen es ganz instinktiv, irgendwie muß der Be

freiungskampf, der in der Klosterzelle des Augustinermönchs zu
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Erfurt ausgerungen wurde, zur Proklamierung des Prinzips
der Geistesfreiheit beigetragen haben. Doch sobald wir das

laut verkündigen wollen, hören mir die Rufe katholischer For
scher, welche uns haarklein beweisen, wie unduldsam die Vor
kämpfer und Helden der Reformation oft gegen die Altgläubigen

und deren Gottesdienste nicht nur geschrieben, sondern auch
gehandelt haben; ja wie die Klosterfrauen oft allen Prinzipien
der Menschlichkeit zum Trotz, am meisten belästigt und verge

waltigt worden seien 2
). Und auch das müssen mir hören, daß

nicht nur im Gegensatz zur päpstlich bleibenden katholischen-

Kirche sich die Unduldsamkeit der Reformatoren äußert, sondern

auch gegenüber fast allen Meinungsäußerungen, die sreier g
e

richtet waren, als die Führer der Reformation für gut hielten.

Also scheint es nichts zu sein mit der Meinung, die lange ein-

Glaubenssatz war, daß Luther die Gewissensfreiheit der Welt

gebracht habe. Alle die Vorkämpfer für Glaubensfreiheit in

der Zeit der Aufklärung, da der Toleranzbegriff seine letzte
Ausprägung erhielt, von einem Castellio^) und Giordano Brunos
an bis auf Lessing^) und Friedrich den Großen?), die haben

sich immer rückhaltlos auf Luther berufen. Er war ihnen im
Gegensatz zu seiner Kirche der Heros der Gewissens- und Geistes

freiheit, der Ansänger der Aufklärung. Sie scheinen also gründ

lich sich geirrt zu haben? Und irren wir uns auch, wenn wir

aus unserem am Evangelium der Reformation genährten Glau

bensbewußtsein heraus die feste Uberzeugung haben, daß hier
der Funke entsprungen ist, der zur leuchtenden Sonne wurde

für die verschiedengläubigsten Menschen, die nebeneinander leben
und miteinander auskommen müssen?
Nichtmahr, Sie suhlen mit mir das Problem? Lösen

können mir es heute abend nicht, dazu sind noch zu viel Einzel
untersuchungen notwendig; aber uns die Grundlinien klar machen
können wir, von denen die Lösungsversuche ausgehen müssen.
Wir wollen den Anteil ermessen, den die Reformation an

der Ausbildung des Geistes der "Duldsamkeit und des Rechts
der Gewissens- und Kultusfreiheit gehabt hat. Da können
wir nicht umhin, uns zunächst das vor Luthers Austreten gel
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tende Prinzip der Intoleranz in der alleinseligmachenden
mittelalterlichen Kirche nach Ursprung und Begründung

näher anzusehen. Der Geist der Unduldsamkeit stammt nicht
aus der Predigt dessen, der seine Feinde liebte und den Vater

bat: vergib ihnen, denn si
e

missen nicht, was si
e tun. Die In

toleranz der mittelalterlichen Kirche is
t ein Erbe der Antike.

Der Anspruch des Christentums aus universale Geltung, daß
das Heil aller Welt gekommen sei, dieser absolute Anspruch
des Christentums verband sich mit den antiken, d

.

h
. mit den

griechischen, römischen und jüdischen Auffassungen von Welt.
Staat und Kirche. In der Stunde des Untergangs der alten
Welt, als im Jahre 360 von Kaiser Theodofius die christ
liche Religion zur ausschließlichen Staatsreligion erklärt wurde,

is
t in jüdisch-theokrstischer Weife das römische Staatswesen

mit dem sichtbaren Reich Gottes in der Kirche zur Einheit
verbunden morden. Das bleibt so durch allen Wandel der

Zeiten und Völkerschicksale bis zu Luthers Austreten. Und

nur kurze Zeit nach Theodofius hat Augustin mit Hilfe der

griechisch-platonischen Philosophie die Intoleranz gegen alle

nichtchristlichen Religionen und gegenüber allen nichtrömischen

Auffafsungen des Christentums theoretisch begründet. Er hat
die christlich antike Weltanschauung aufgebaut, die an den ent

scheidenden Wendepunkten der mittelalterlichen Geistesgeschichte

durch jeweils neue Stoffzufuhren aus dem Gedankenmaterial

der Antike nur immer fester begründet und bis auf Luther
wenig verändert worden ist.
Das Wesentliche an dieser antik-mittelalterlichen Welt

anschauung ist, daß die Gottheit als ein oberes, überweltliches

System von Kräften der Wahrheit, Güte und Schönheit vor

gestellt wird. Durch Christus und durch seine Kirche greift

das im Jenseits schon fertig vorliegende System der Wahrheit

herunter auf diese Erde. Alle an sich von unten, aus der

Sünde stammenden Teile der Welt können an der oberen

Sphäre der Gottheit teilhaben und dem Verderben entgehen,
nur wenn si

e in irgend welcher Weise mit der von dort stammen

den Kirche in Verbindung treten, mit der Kirche, in der die Wahr
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heit rechtlich formuliert ist. Daraus ergeben sich die Grund

sätze.«)

1. Die Kirche is
t das sichtbare Reich Gottes mit den aus

dem Jenseits stammenden göttlichen Kräften, im Diesseits unter

Papst und Bischöfen rechtlich geordnet. In dieser Form hat

si
e als alleinige Inhaberin der fertigen Wahrheit Ansprüche

an jeden Menschen auf der Welt. Und da si
e das Verderben

keines einzigen verantworten kann, muß si
e Widerspenstige zum

Glauben zwingen oder durch Strafurteile andere abschrecken.

2
. Der Staat hat nur dann eine Existenzberechtigung,

wenn er sich mit der Kirche in irgendwelcher Weise in Be

ziehung setzt. Sonst is
t er ein Teuselswerk und durch einen

heiligen Krieg unter den Fahnen des Kreuzes vom Erdboden

zu vertilgen. Die christlichen Staaten, die uns im Mittelalter

entgegentreten, decken sich darum an äußerem Umfang mit der

Kirche. Dieselben Untertanen gehorchen Kopf an Kopf geist

lich den Bischöfen, weltlich den Fürsten ihres Landes. Ein

Nebeneinanderbestehen von Staat und Kirche, wie wir es heut
zutage haben, gibt es also nicht, sondern es gibt nur ein ein

heitliches geistlich-leibliches Christenvolk mit doppelter Spitze.

Und wie der Himmel höher is
t als die Erde und die Seele

wertvoller als der Leib, so steht das geistliche Haupt über dem

weltlichen. Die staatlichen Organe haben den Willen der kirch

lichen auszuführen, wenn ein heiliger Krieg gegen ein unchrist

liches Volk oder die Ausrottung eines Teufelswerks inmitten

der Christenheit sür nötig gehalten wird.

3
. Das Verhältnis des Einzelnen zu Kirche und

Staat is
t

danach leicht zu bestimmen. Nur durch Unterwerfung
unter die Kirche kann ein Mensch der Gottheit teilhaftig werden,

darum muß er stets unter allen Umständen an ihr sich halten
und auch weltlichen Gewalten nur solange gehorchen, als si

e

mit der Kirche in Frieden leben und deren Befehle ausführen.

Wer sich vom Glauben und der Ordnung der Kirche getrennt

hat, is
t ein Ketzer, schuldig der Verbrechen der Häresie und des

Schismas. Er wird von der Kirche abgeurteilt durch Ex
kommunikation, sodaß kein Christenkind mehr mit ihm ver»
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kehren darf; die weltliche Gewalt hat darüber zu wachen. Die
christlichen Staaten haben zur Erleichterung dieser Pflicht für
Ketzer die Strase der Verbrennung eingeführt.

Das sind die Grundsätze der Intoleranz, die in der mittel

alterlichen Welt gegolten haben. Gerade die vor Luthers
Auftreten von jedem Menschen geteilte Grundvoraussetzung,

daß alles Weltliche und Diesseitige sich in dem Maß seinem

Schicksal des Verderbens entziehen könne, je mehr es an gött

lichen und jenseitigen Zwecken Teil habe, gerade diese mittel

alterlich-neuplatonische Grundvoraussetzung der Intoleranz er

möglichte eine gemisse, unter Umständen sehr weit gehende To
leranz in Präzis und Stimmung. So verschmäht der typisch

starre Vertreter des mittelalterlichen Systems, Pavst Gregor VII.,
es nicht mit Sarazenenfürsten freundlich zu verkehren, denn sie

/haben Teil an den Zwecken der Kirche; si
e

unterstützen den

Papst gegen den unchriftlichen deutschen Kaiser. Und gegen
über allen heidnischen und arabischen Philosophen und Dichtern,

deren Gedanken die kirchliche Lehre zu stützen geeignet sind,

waltet nach demselben Prinzip durch das ganze Mittelalter

hindurch eine ungemein mildherzige Stimmung vor.

Am stärksten finden wir diese Stimmung gegen Ende
des Mittelalters, wo aus derselben gemein mittelalterlichen
Grundvoraussetzung des Neuplatonismus heraus bei aller prin

zipiellen Intoleranz eine neue sür die Folgezeit ungemein wich
tige Art der Toleranzstimmung entsteht. In der Konsequenz
des mittelalterlichen Denkens liegt es, daß man die Ordnungen

des äußeren Kirchentums als Symbole, als notwendige, aber stels

irdisch unvollkommene Abbilder der oberen geistlichen Ordnimg
des vollkommen Wahren und Guten und Schönen ansieht. So

erheben sich Mystik und Renaissance über die rohen Formen
der geistlich-weltlichen Hierarchie. Die Mystiker vertreten mehr
eine auf das Heil der Einzelseele allein Bedacht nehmende geistige

Ausfassung vom Christentum l individualistisch orientierter Spiri
tualismus), nicht ohne von neuem geschöpft zu haben aus dem

im Evangelium fließenden Born der Innerlichkeit und Milde,-

die hier sich kundgebende Stimmung der Toleranz werden mir
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zum Teil in der Bewegung der Wiedertäufer im Reformations
zeitalter miederfinden. Die Humanisten und Männer der Re

naissance, nicht unbeeinflußt von neuen Quellen der Antike,

zeigen eine gemisse Gleichgültigkeit gegenüber den einzelnen Formen

der Religion, wenn nur das Zusaminen leben der Menschen in

Gemeinde und Staat durch die Verschiedenheit der Religions

auffassung nicht ungünstig beeinflußt und gestört wird (sozial
gerichteter Jndifferentismus).
Am deutlichsten tritt uns die humanistische Toleranz

stimmung in dem Staatsroman entgegen, den der Engländer

Thomas Morus«) um das Jahr 1516, also kurz vor Luthers
Auftreten, verfaßt hat und der den Titel führt: Utopia, d. h.
Nirgendort. In diesem Wolkenkuckucksheim gibt es verschiedene
Religionen nebeneinander, Sonnen- und Mondanbeter, solche,
die als höchstes Wesen den im Universum mächtigen Erzeu

ger verehren und neuerdings auch Christen. Jeder darf sich
wählen, was er glauben will; es erscheint als anmaßend und

sinnlos (insulens et ineptum) das, was einmal einer ge»
glaubt hat, von allen zu fordern. Aber ein Mindestmaß von

Glauben muß jeder haben, denn auf der Religion is
t die Moral

und damit das ganze Zusammenleben der Staatsbürger auf
gebaut. Wer deshalb einzelne religiöse Grundwahrheiten (Vor
sehung und Unsterblichkeit) nicht anerkennt, der kann an den

bürgerlichen Ehren keinen Teil haben. Mit Rücksicht auf das
staatliche Zusammenleben wird weiterhin auch ein Übermaß
von Religiosität bestrast. Als ein christlicher Missionar nicht
nur seine Religion über alle anderen erhebt, sondern auch die

Anhänger einer anderen in die Hölle verdammt, wird er aus

Utopia verbannt. Also herrscht hier Intoleranz gegenüber
der im Wesen einer lebendigen Religion liegenden Propaganda,
weil si

e die Harmonie des ganzen Staates stören könnte.

Th. Morus hat die Konsequenzen seiner Staatsreligion gezogen,
und als Kanzler in der katholischen Periode der Regierung

Heinrichs VIII. von England hat er die Anhänger Luthers
verbrannt; sMer, als Heinrich vom Papsttum sich wegwandte,

hat er aus politischen Gründen das Schasott bestiegen.
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Diese politische Form der Toleranzidee finden wir bei
dem größten Humanisten Erasmus, verbunden mit einem aus
seiner Naturanlage zu verstehenden und unmittelbar aus der

Beschäftigung mit der Bibel geschöpften Sinn für die milden
und sanftmütigen Forderungen Jesu.'") Und als das größte
Unglück seines Lebens über Erasmus kam, als er den Bruch

Luthers mit Rom und den Kampf der feindlichen Religionen

gegeneinander erleben mußte, da war er unermüdlich im Ab

fassen von immer neuen Gutachten und Vermittlungsvorschlägen

bis an sein Ende. Es sind Gutachten, die von der Predigt

christlicher Milde triefen, die aber in der Forderung strengster

Strafe für die ungestümen Eiferer auf beiden Seiten, das

mangelnde Verständnis ihres Verfassers für die Eigenart religiöser

Uberzeugung genugfam bekunden.") Zu feinen Lebzeiten is
t

Erasmus mit seinen Vorschlägen fast ganz ungehört geblieben-

erst nach seinem Tode haben seine Ideen weitergewirkt und sind
getragen von einer Mittelpartei der nach ihm genannten „Eras-
mianer" nicht ohne Einfluß gewesen auf die Vorbereitung des

Religionsfriedens von 1555. Und nach demselben haben

erst recht viele Unzufriedene in beiden Kirchen sich mit des

Erasmus' Forderungen beschäftigt und seine Anregungen mit

den Gedanken Luthers verknüpft.

Von Erasmus gehen mir zu Luther, vom geschützt früh
lingsmilden Tal zu stürmischer Höhe. Die ursprüngliche Kraft
religiöser Uberzeugung weht uns herb entgegen. Es lag in

des Reformators Beruf, daß er nicht duldsam fein konnte

gegenüber der katholischen Kirche, so wie er si
e

vorfand. Eine

feindliche Burg kann man nur nehmen, wenn man gegen si
e

anstürmt. Luther hat zeitlebens das Papsttum und die nach

dem kanonischen Gesetz gegliederte, halb geistliche und halb welt

liche Hierarchie aufs schärfste bekämpft; in den Zeiten, da er

feinen Tod herannahen fühlte, äußerte sich die Genugtuung
über diesen mit unerbittlicher Heftigkeit geführten Kampf am

unmittelbarsten. Das Papsttum erschien ihm^M^ der Anti

christ, und er hat es als Satansmerk mit der AnM Derbheit
der mittelalterlichen Teufelsvorstellung gehaßt. Doch der Anti
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christ soll nach der Schrift von Christus überwunden werden

„mit dem Hauch seines Mundes". So verlangt L. von seiner
Gottes- und Glaubensvorstellung aus einen geistigen Kampf,
einen Kampf des Worts und nicht des Schwerts. Danach
bauen sich bei ihm die Grundanschauungen auf:

1. Die Kirche is
t das geistige, für jeden natürlichen

Menschen durchaus unsichtbare Reich Gottes; nur das Glaubens

auge kann Gott und sein Reich erkennen. Christus herrscht
hier geistig über die Seelen. „Der Seele soll und kann nie

mand gebieten außer Gott allein." „Denn der Seelen Gedanken

und Sinnen können niemand, denn Gott, offenbar sein; da-

rumb es umbsonst und unmöglich ist, jemand zu gebieten oder

zu zwingen mit Gemalt, sonst oder so zu glauben. Es gehört
ein anderer Griff dazu, die Gemalt tuts nicht." „Auch so liegt

einem jeglichen seine eigen Fahr dran, wie er glaubt, und

muß sür sich selb sehen, daß er recht glaube. Denn so wenig

ein anderer für mich in die Hölle oder Himmel fahren kann,

so wenig kann er auch für mich glauben oder nicht glauben;
und so wenig er mir kann Himmel oder Hölle aus- oder zu

schließen, so wenig kann er mich zum Glauben oder Unglauben

treiben." . . . „Denn es is
t ein frei Werk umb den Glauben,

dazu man niemand kann zwingen." Die weltlichen Machlhaber

„kunnten die Leute ja nicht weiter dringen, denn daß si
e mit

dem Mund und mit der Hand ihnen folgen; das Herz mügen

si
e ja nicht zwingen, sollten si
e

sich zerreißen. Denn wahr is
t

das Sprichwort: Gedanken sind zollfrei". „Die Seele is
t

nicht

unter Kaisers Gemalt."") In der Kirche Luthers gibt es
keine Rechts- und Zwangsgemalt.

2
. Die weltliche Obrigkeit hat durchaus selbständige

Bedeutung und hat in erster Linie über die Leiber zu herrschen.
Sie is

t unter allen Umständen eine Veranstaltung Gottes, auch
wenn si

e gar keine kirchlichen und geistlichen Funktionen erfüllt.
Sie is

t von Gott mit dem Schwert, d
.

h
. mit der Zwangs

gemalt begab^meil Gott dem Teufel auf seinem eigenen Ge

biet, dem und der Gewalt, entgegenwirken will.

L. sagt, der KMer fe
i

ein Schalkswirt, die weltliche Obrigkeit
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herrsche über lauter Schälk und Bösewichter'!), d. h. si
e darf

die wenigen Christen, die unter ihr dienen und mit Liebe nach
dem Prinzip der Freiwilligkeit behandelt werden könnten, über

sehen, si
e

muß alle Menschen unter dem einen Gesichtspunk

der Bosheit ins Auge fassen, als ob si
e es mit lauter Spitz

buben zu tun hätte. Das is
t die eigentliche göttliche Aufgabe

der Obrigkeit >^). Ist sie dazu noch christlich, d
.

h
.

is
t der Ober

herr Glied der Kirche, dann wird er sein priesterliches Amt,
das er mit allen Anhängern des Evangeliums gemein hat,

besonders ausüben. Er wird seinen Untertanen alle Möglich
keit zu christlichem Gottesdienst verschaffen und ihnen, soweit
es in seiner Macht steht, alle Möglichkeit zum antichristlichen

Gottesdienst nehmen. Das kann die Obrigkeit aus zwei
Gründen^ weil si

e

Besitzerin oder oberste Schutzherrin alles

Kirchenguts in ihrem Lande ist, und weil si
e weiter nach ihrer

obrigkeitlichen Funktion in gewisser Hinsicht sür die Religion

in ihrem Lande (gegen Gotteslästerung und Übertretung des

Apostolikums) zu sorgen hat. Dazu mag als dritter Grund

noch bei einem christlichen Fürsten die Liebe zu den Unter

tanen kommen. Als die Bischöfe und die bisherigen kirchlichen
Oberen versagten und im Papsttum verharrten, is

t

so die welt

liche Obrigkeit in den protestantischen Landen aus Luthers

Grundvoraussetzungen heraus die Leiterin des Kirchenmesens

geworden >?). Zwei sür ihn sehr charakteristische Voraus

setzungen vereinigen sich da: die Anerkennung des positiven,

darum gottgewollten Rechtszustands, d
.

h
. der Anfänge des

Landeskirchentums im Mittelalter, und ferner ein aus

der antiken Staatsidee stammender, im sogenannten Naturrecht

formulierter Grundsatz, dem wir auch bei Thomas Morus und
den übrigen Humanisten begegnen, daß das Staatsoberhaupt

die Gottesdienstübung im Land zu bestimmen hat. Es läuft
dazu noch eine gewisse patriarchalische Vorstellung von den

Ausgaben der Obrigkeit mit unter, daß si
e an Gottes Statt ihre
Ilntt'rtcmen zur Seligkeit zu erziehen habe, c>^»^ auch si

e

zur

Kirche zivingrn lmin, nur um ihnen den

Wir halten einen Moment inne, ehe ivMden 3
.

grund-
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sätzlich wichtigen Punkt, die Stellung des einzelnen zu Staat

und Kirche bei L. ins Auge fassen. Für unser Empfinden

klafft ein Widerspruch zwischen den Sätzen über die geistige
Natur des Glaubens und den Rechten der christlichen Obrigkeit.
Luther hat diesen Widerspruch nie empfunden und zeitlebens
beides nebeneinander vertreten. Er schreibt in einem Brief
vom 26. August 1529, daß man zwar niemand zum Glauben

zwingen dürfe, aber die rohen Lästerer des Evangeliums soll
man doch in die Kirche treiben zu dem Zweck, daß si

e

hier aus

der Predigt der 10 Gebote wenigstens das äußerliche Werk

des Gehorsams lernen'«). Und in der Vorrede zum kleinen

Katechismus äußert er sich.- „Wiewohl man niemand zwingen
kann noch soll zum Glauben, so soll man doch den Haufen

dahin halten und treiben, daß si
e missen, was recht und unrecht

ist bei denen, bei welchen si
e wohnen, sich nähren und leben

Möllen; denn wer in einer Stadt wohnen will, der soll das

Stadtrecht wissen und halten, das er genießen will. Gott gebe,
er gläube, oder sei im Herzen für sich ein Schalk oder ein

Bube" Aus diesen Worten geht hervor, wie wenig Luther
den Widerspruch fühlte. In religiöser Hinsicht, aus der Natur
des Glaubens heraus, stellt er bedingungslos den Grundsatz
der Glaubensfreiheit auf. Auf weltlichem d

.

h
. staatlichem

Gebiet will er den von jedermann in seiner Zeit geteilten Grund

satz, daß die Obrigkeit über Gottesdienst und Lehre mit zu

bestimmen habe, nicht umstoßen. In die Rechtssphäre der welt
lichen Obrigkeit soll sein kirchlicher Kampf unter keinen Umständen
eingreifen"). Dadurch der Widerspruch.

3
. Das wird vollends klar, wenn wir die Stellung des

Einzelnen zu Kirche und Staat ins Auge fassen. „Christus
will keinen haben in seinem Reich, er se

i

denn freiwillig fromm" 2').

„Jeder gläube oder gläube nicht" auf seine eigene Verantwortung

hin. In der Kirche des Glaubens herrscht Freiheit; und wenn
einer gegen die Ordnung dieser Kirche, gegen das Wort Gottes

verstößt, wird er brüderlich ermahnt nach der Regel Christi

(Matth. 18, 15—17), und eventl. äußerlich sein Ausschluß aus

der Gemeinschaft ausgesprochen, nachdem er sich innerlich von
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ihr getrennt hat. Eine Exkommunikation als Strafe, wie im
Mittelalter, gibt es nicht")- auch keine Ketzer gegenüber der
Kirche, sondern nur Ungläubige"). Das is

t

so einfach und klar,
als nur irgend etwas sein kann. Nun kommen aber die Ver
wickelungen bei der Stellung des Einzelnen gegenüber der welt

lichen Obrigkeit. Ihre Rechte will Luther in keiner Weise
angetastet missen. Soll er das Reichsrecht umstoßen, das die
Gotteslästerung bestraft? Soll er die Grundlage der einzelnen
Staaten verändern, die, wie mir sahen, auf der Verbindung
mit der apostol^ch-kirchlichen Lehre aufgebaut sind? Er denkt
nicht daran. Cc hat sich sogar eine Zeitlang besonnen, ob ein

Christ den Befehl eines ungläubigen Staatsoberhaupts auf

kirchlichem Geriet auch nur unausgeführt lassen dürfe. Das

schreibt er seinem Kurfürsten in jenem herrlichen Brief vom

5
.

März 1522, als er im Ungehorsam gegen seinen Herrn und

Beschützer von der Wartburg nach Wittenberg zurückkehrte.
Damals durch die miderchristlichen Mandate des Herzogs Georg
von Sachsen hat er es „erlernet", daß ein Christ solche Anord

nungen nicht duldend hinnehmen, sondern sich dagegen wehren
dürfe"); nicht durch tätliche Auflehnung, denn auch die un

gläubige Obrigkeit hat ihr gesetzlich verbrieftes, also von Gott

genehmigtes Recht zu kirchlichen Anordnungen, das si
e nur

momentan mißbraucht. Allein mit dem Maul soll sich der Christ
wehren, die Hand soll stille halten 2°). Wird es aber nicht
besser, dann muß den christlichen Untertanen von solch ungläu

bigen Obrigkeiten das Recht der Auswanderung freistehen, wie

Luther für die Herren von Einsiedel im Jahre 1527 und für
seine Leipziger Anhänger im Jahre 1533 ausführt^).
Das is
t gegenüber einer „unchristlichen" Obrigkeit; bei

einer „christlichen", d
.

h
. einer solchen, die das Evangelium

angenommen hat, werden die christlichen Untertanen gern in

allen Stücken den Anordnungen auf kirchlichem Gebiet freiwillig

folgen. Und das christliche Oberhaupt wird seine kirchliche
Funktion als Dienst an den Brüdern auffassen, nicht ohne sich
nach dem Willen seiner Mitchristen bei deren berufenen Organen,
den Pfarrern der Gemeinden, erkundigt zu haben und stets mit
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der nötigen Rücksicht auf Schonung und endgültige Gewinnung
der schwachen, im Christentum noch unvollkommenen Brüder.
Wenn einer die evangelische Gottesdienstordnung seines Landes
herrn gar nicht annehmen will, also nicht „schwach", sondern
„hartnäckig" ist, dann soll er, wie es von Christen unter einer

ungläubigen Obrigkeit verlangt wird, auswandern, oder wenig

stens sich ganz still verhalten, andere Untertanen nicht weiter

zu verführen.
Soweit wirken die Grundsätze der ersten Reihe über die

Glaubensfreiheit ein auf die zweite Reihe ül^r das gesetzlich

feststehende kirchliche Recht der Obrigkeit. Mit diesen Milde
rungen is

t die Glaubensänderung dann auch in den evangelischen

Landesherrschaften dnrchgesührt worden, wo nicht die Gier nach
dem Kirchengut Verschärfungen zur Folge hatte. Speziell in

unseren Gegenden, in Württemberg z. B. wurde große Mjlde

angewandt; unter der ganzen Regierung Herzog Ulrichs war

katholischer Privatgottesdienst erlaubt; unter Herzog Christoph

mar es Mönchen und Nonnen freigestellt, in <hrem Kloster zu
bleibet. Bis in die neunziger Jahre des Jahrhunderts finden
wir einzelne Nonnen in ihren Klöstern. Und ganz nach dem

Beispiel Württembergs is
t die Reformation hier in der Pfalz,

zu der Bretten gehörte, eingeführt morden. Wie der Einzelne,
der mit der Gottesdienstordnung des Landes nicht einverstanden
mar, geschont wurde, wenn er nur mit seiner Sonderansicht

nicht Propaganda machte, zeigt das Beispiel Karlstadts, der

von 1525 bis 1528 in Sachsen, bei Wittenberg, in der Stille

sich aufhalten konnte, ohne daß je ein Widerruf seiner allgemein
bekannten Sonderlehren verlangt worden märe^).
Nur wenn ein solcher Einspänner, wie Luther sagt, „in

das Stadtrecht sich nicht sügt," dann mag er anders wohin

«sich trollen". Bei fortgesetztem Widerstand aber wird er b
e

straft, unter Umständen wegen Aufruhrs mit dem Tode. Hier

ersteht wieder das Ketzerrecht des Mittelalters, aber auf staat

lichem Gebiet, das von den lutherischen Glaubenssätzen aus noch

nicht reformiert worden ist. Den Wiedertäufern gegenüber

macht es sich geltend.
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Die Täufer und die mit ihnen zusammenhängenden Spiri-
tu «listen sind als die Propheten und Vorkämpfer der echtesten^
Gewissensfreiheit in der Reformationszeit gepriesen morden

Daß si
e die Grundsätze Luthers über die geistige Natur des-

Glaubens, verbunden mit spiritualistischen Erinnerungen aus
dem Mittelalter, in einseitiger Weise und gegen das Staats-
kirchentum ihrer Tage geltend machte, das steht ja außer allern.

Zweifel. Sie trafen damit wirklich den schwachen Punkt der
Reformationskirchen, die vorhin besprochene Inkonsequenz in.

Luthers Haltung, allerdings ohne irgend welche fruchtbaren.
Vorschläge und Versuche zur Besserung ^machen zu können.

Dagegen das is
t

sehr zweifelhaft, ob die Spiritualiften oder

gar die Täufer irgendwie weiter die nachfolgende Geschichte der

Toleranz beeinflußt und zur Erringung der Glaubensfreiheit
beigetragen haben. Auch nicht der Schatten eines Nachweises

is
t bis jetzt geliefert 2°). Vielmehr hat das Täufertum der

Resormationszeit mit seiner asketisch weltverneinenden Haltung
und mit den alttestamentlich-theokratischen Forderungen noch
viel weniger als Luther die Konsequenzen der Gewissensfrei

heit gezogen. Es war gegen den Staat und sein nichttSufe-
risches Christentum in gefährlicher Weife intolerant. Und s»

verhielten sich die Staaten und Kirchen der Reformation hin
wiederum den Täufern gegenüber vorsichtig und, oft bis zur
Ungerechtigkeit, ablehnend.

Zur gerechten Beurteilung müssen die Zeitverhältnisse
ins Auge gesaßt werden: Aus der einen Seite der Zusammen

schluß der territorialen Gewalten mit Hilfe des neuen Rechts, der

neuen Staats- und der neuen Religionsauffassung; mißtrauisch

müssen alle Regungen im Volke betrachtet werden! Und auf
der anderen Seite versuchen sich Adel, Städte und Bauern in

letzten selbständigen Zuckungen. Und da hinein platzte nun die

deutsche Bibel, in Bruchstücken schon im Mittelalter, ganz seit
Luther; das Gottesmort mit den messianischen Schilderungen,

den Halljahr- und Schuldaufhebungsgesetzen, den harten An

klagen wider ungerechtes Regiment! Man kann sich die Wirkung

nicht revolutionär genug denken. Zu dieser Zeit der Bauern
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kriege und der Erhebungen in den Städten, deren eigenartigste

und blutigste das himmlische Königreich zu Münster aufrich
tete; nachdem soeben das Kirchentum in Ordnung gebracht
worden war, das nach außen der reichsrechtlichen Sicherstellung

noch bedurfte, und nachdem von Reichswegen Mandate an die

Fürsten beider Religionsparteien erlassen morden waren gegen

Aufrührer und Taufgesinnte (4. Januar 1528 und 23. April

1529)2'); da sollten die lutherischen Fürsten und Kirchenmänner
die Ruhe gehabt haben, um mit der uns Heutigen anstehenden

historischen Gerechtigkeit das Sektenmesen ihrer Tage zu beur

teilen! Ja, zur Ehre der lutherischen Theologen muß man
sagen, daß si

e

z. B. in Kursachsen bei der Durchführung der
Mandate und der strengen Visitationsbestimmungen im einzelnen

Fall immer wieder zur Milde rieten, und von der Belehrung
durch das Wort Besserung erhofften. Sobald aber die Verhörs
akten vor das Hofgericht oder an den Schöppenstuhl gelangten,

dann war das Schicksal der Ketzer meist besiegelt^). Eine

Zeit, die in ihrem Strafrecht die „Abschreckungstheorie" in

furchtbarer Praxis vertrat, die den Wilderern die Augen aus

stechen ließ, und aus das Fälschen der Münze Todesstro.se
setzte, die kannte für die Fälschung des einheitlichen Glaubens

keine geringere Buße.

Luther war von Anfang an nicht einen Moment im Un
klaren, auf welche Seite er im Kampf der Obrigkeiten gegen

die Schwärmer sich zu stellen habe. Die unruhigen Elemente

erschienen ihm in erster Linie als Stifter von „Aufruhr" und

„Empörung", wovor er die „Christen" vermahnt. Sie sind
Verfälscher seines Evangeliums durch neue Vermischung von

Geistlichem und Weltlichem und indem si
e die positiv-geschicht

lichen Bedingungen der Gottesoffenbarung verkennen. Auch
die „Sakramentierer" betrachtete er unter solchem Gesichtspunkt,

daß si
e

Irdisches und Himmlisches nicht zu trennen missen^).
Und die Trennung dieser beiden Gebiete erschien ihm doch immer

wieder als seine Lebensaufgabe! Daß hier rein geistige Be

wegungen vorliegen konnten, die gebieterisch das Recht auf
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Propaganda forderten, davon haben ihn die Gegner, mit denen
er es zu tun hatte, nicht zu überzeugen vermocht.

Nicht um das Evangelinm zu schützen
— das setzt sich in

der Kraft Christi und seines Worts ganz von selbst durch ! —
sondern um der Obrigkeit und um des weltlich friedlichen

Zusammenlebens der Christen willen befürwortet Luther die
in den Staatsgesetzen ausgesprochene Bestrafung der Ketzer.
Aber in jedem einzelnen Fall will er, daß reichliche Belehrung,

durch berufene und im geschichtlichen Verständnis der Bibel
herangebildete Pfarrer^) vorangehe. Versagt auch dieses

letzte Mittel der Wortwirksamkeit, dann mag die Seele Gott
befohlen, der Leib aber nach dem Gesetz des Staates wegen

Aufruhr und Hartnäckigkeit bestrast werden. Die Strafe hat
nach Luther hauptsächlich als Abschreckung zu wirken; si

e soll
„Rotterei und weiteren Unrat vermeiden", und „jenen, welche
alle Frömmigkeit verachten und von der Predigt wegbleiben^

Furcht einflößen" 25). Bei der Bemessung der Höhe der Strafe
sucht Luther zu mildern durch Unterscheidung von Fällen, mo>

die Ketzerei zu wirklichem Aufruhr führt und wo eine öffent

liche Lästerung wider Gott und wider „die klärlich in der Schrift
gegründeten und in aller Welt von der ganzen Christenheit
geglaubten Artikel" des Apostolikums vorliegt^). In jenem
Fall is

t

Todesstrafe unumgänglich: hier sollte Landesverweisung

genügen. Doch ließ sich für Luther unter Einfluß des meiter-

drängenden Melanchthons die Unterscheidung nicht rein auf

recht erhalten^). Der hartnäckige Widerstand gegen die Sätze
des Glaubens schloß in sich die Verdammung des von der Obrig
keit eingesetzten Ministerium verdi (des Amtes am Wort),
und die Zerstörnng der re^na muu6i (der Reiche der Welt).
So is

t Luther, ohne seine Grundvoraussetzungen eigentlich zu

verleugnen, zur Befürwortung der Landesverweisung, bezm. (in

Fällen hartnäckigen Ungehorsams) zur Anerkennung der Todes»

strafe für Ketzer weitergedrangt morden 2«).
Aber schwer wurde es ihm und immer wieder brach das

persönliche Mitleid mit dem armen irregeleiteten Volk der Ver

führten hindurch: „Ich bin langsamer", sagt er einem Stürmer
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gegenüber, „zum Blutgericht, selbst wo der Fehler übergroß ist.
Es erschreckt mich in dieser Sache die Nachfolge des Beispiels,
das mir bei den Papisten sehen und bei den Juden vor Christo.
Als man nämlich da beschlossen hatte, die Lügenpropheten und
die Ketzer zu töten, is

t es im Lauf der Zeiten geschehen, daß
in Kraft jener Einrichtung nur die heiligen Propheten und die

Unschuldigen getötet wurden, indem die Obrigkeiten jeden Miß
liebigen zum Lügenpropheten und Ketzer stempelten. Ich sürchte,

daß dasselbe bei uns erfolgen würde, wenn man erst einmal

aus der Bibel beweisen wollte, daß die Verführer getötet
werden müssen ; da wir noch immer sehen, wie bei den Papisten

durch Mißbrauch dieser Einrichtung das unschuldige Blut ver

gossen wird statt des schuldigen, deswegen kann ich auf keine

Weise zugeben, daß die falschen Lehrer getötet werden; es

genügt, si
e

auszuweisen. Sollten aber spätere diese Strafe
mißbrauchen, so werden si

e

doch gelinder sündigen und nur

.sich selber schaden". „Ja, lieber Gott, wie bald is
t es ge

schehen, daß einer irre wird und dem Teusel in Stricke fällt;
mit der Schrift und Gottes Wort sollte man ihnen mehren
und widerstehen; mit Feuer wird man wenig ausrichten" 2').

Ahnlich wie Luther hat auch unser schwäbischer Reformator

Brenz sich mit dem Problem auseinandergesetzt, das durch das

Ketzerrecht der weltlichen Obrigkeiten jedem um seinen Glauben

besorgten Christen jener Tage aufgegeben war. Auch Brenz

sieht den Staat als Ordnung Gottes an, gegen die der Christ
nur mit dem Mund, nicht mit dem Schwert etwas unternehmen
kann. „Ob ein weltlich Oberkent mit gottlichem und sittlichem

Rechten möge die Wiedertäufer durch Feuer und Schwert vom

Leben zu Tode richten lassen", hat er in einer besonderen

Schrift untersucht; und er kommt zu dem Resultat, daß der

Obrigkeit nicht gebühre, den Glauben mit dem Herzen, er sei

recht oder unrecht, zu bestrasen, da si
e

nicht Hnr über die
Gemissen sei. Breche der Glaube aber Herfür, daß man sich

öffentlich oder heimlich zusammenrotte und ein neu Lehramt
aufrichte, da wills ansahen der weltlichen Obrigkeit gebühren,

solches zu wehren, nicht als Richter der Lehre, fondern des
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Unfriedens und öffentlichen Ärgernisses, das daraus entstehe.
Wie Luther hat Brenz Bedenken gegen die Todesstrafe wegen
Irrlehre, weil das Beispiel der Papisten und der Juden vor
Christi Zeit zu abschreckend wirke. Nur bei Aufruhr is

t auf
Tod zu erkennen; sonst gibt es im Christentum ein geistliches
Töten mit dem Wort. Der Rat von Hall, für den Brenz
schreibt, möge es vorerst mit Warnungen gegen die Wieder

täufer versuchen. Natürlich mußte auch Brenz in hartnäckigen

Fällen zur Befürwortung strengerer Strafen fortschreiten, um-
somehr, als die Lehren der Wiedertäufer bei aller persönlichen

Bescheidenheit und Zurückhaltung ihrer Verkündiger an den

Grundlagen der damaligen Gesellfchaftsverfassung rüttelten.

Man kann bedauern, daß gerade die Mitarbeiter Luthers,
denen in stärkerem Maße ein Sinn sür Politik und die Einsicht

in die Bedingungen des staatlichen Lebens zustand, daß Me-
lanchthon, Zmingli und Calvin die von uns gerügte In
konsequenz des Vorkämpfers der Reformation nicht gut machten.
Die Zeit war eben noch nicht so weit, daß seine Glaubens-

anfchauung die allgemeine Auffassung vom Staat reguliert

hätte. Die drei genannten Reformatoren, namentlich Melanch-

thon und Calvin gehen vom Staatsbegriff der Renaissance aus,

si
e verbinden aber die antike und humanistische Auffassung von

dem Recht der Obrigkeit, den Gottesdienst im Lande anzu
ordnen, mit einem alttestamentlichen Biblizismus. Und so gehen

si
e in der Frage der Ketzerverbrennung weiter als Luther und

Brenz. Es ist ihnen möglich, die jüdisch-theokratischen Gesetze über

blutige Ausrottung des Baalsdiensts den armen Täufern gegen
über anzuwenden. Von diesen Voraussetzungen aus is

t dann auch

Servet, ein übrigens höchst anmaßender und intoleranter „Frei
denker", im Jahre 1553 in Genf durch Calvin verbrannt

worden, und Melanchthon hat seinen Segen dazu gegeben.

Die Bluttat wurde zum Anlaß, daß die tolerant gesinnten
Elemente sich überall regten und Castellio seine Grundsätze
entwickelte, ein interessantes und merkwürdiges Gemisch von

humanistisch-sozialen Moralismen und spiritualistischen Theolo-
gumenen und lutherischem Verständnis sür die wahre Natur
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des Glaubens Die lutherische Kirche im ganzen war aber

damals durch Melanchthon schon zu weit in den Geist der Un

duldsamkeit hineingeführt worden. Durch Melanchthons Aus
fassung „vom Fürstenamt" ist, wie ein kompetenter Beurteiler

sagt, „eine solche Verkettung des Religiösen mit dem Staat

lichen zum Sieg gelangt, daß dadurch der ganze Gewinn der

reformatorischen Erkenntnis vom Unterschied des weltlichen
und geistlichen Gebiets in Frage gestellt wird"").
Luther hat zu seinen Lebzeiten gegen die Ausbildung

des landesherrlichen Kirchenregiments mit solchen Konse
quenzen immer wieder angekämpft. Er hat beklagt, daß die welt

lichen Fürsten aus dem Faustamt ein mündlich Amt machen, wie

umgekehrt unter dem Papsttum die Bischöfe zu weltlichen Fürsten
worden sind. „Und is

t alsdann das weltlich und geistlich Regi
ment wieder eine Küche." „Wo die Fürsten solches ineinander

mengen wollen, wie si
e das jetzt tun, so helf uns Gott gnädig-

lich, daß wir nicht lange leben, auf daß wir solch Unglück nicht

sehen" Durch solch Unglück wurde geradezu Luthers Lebens

werk in Frage gestellt. Denn wenn auch die Unterscheidung

zwischen dem geistlichen, unsichtlichen Gebiet des Glaubens

und dem weltlichen und leiblichen Gebiet der Obrigkeit nicht
ganz glatt durchgeführt werden konnte, wenn diese Scheidung auch,

auf mittelalterlichen Grundbegriffen ausgebaut, von den meisten

Zeitgenossen falsch verstanden wurde, so is
t

si
e doch, wie si
e uns

vorliegt und wie si
e in ihrer Zeit gewirkt hat, eine Tat aller

ersten Rangs: die Parallele auf dem Gebiet der Kultur zur
Entdeckung des neuen Glaubensbegriffs auf dem Gebiet der

Religion. Nichts Geringeres is
t

gewonnen als die prinzipielle

Überwindung des mittelalterlichen Neuvlatonismus, der i
n allen

Köpfen b'is dahin spukte; eine Ubermindung vom christlichen

Gottesbegriff aus, der durch den resormatorischen „Glauben"
wiedergewonnen ist. Gott regiert unmittelbar hinein in jedes

einzelnen Herz; deshalb gibt es kein „Teilhaben" mehr von

Göttlich-Geistlichem am Weltlichen und umgekehrt. Und des

halb muß auch die weltliche Zwangsgemalt des Staats ihre

Existenzberechtigung nicht mehr verdienen durch Unterstützung
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der Kirche in deren eigenen Aufgaben des Gotlesdiensts und
der Lehre. Dieser Tat Luthers kann gar nichts zur Seite
gestellt werden in der ganzen Geschichte der Toleranz.

Doch achten wir auch der Schranken Luthers! Nicht
nur fehlt bei ihm aus leicht verständlichen Gründen die Uber-
tragung feiner Konsequenzen aus das staatliche Gebiet, es fehlt
bei ihm auch die vollendete Einsicht in die geschichtliche Bedingt

heit aller Glauoensttberzeugung"). Für ihn is
t das, was er

mit feiner religiös heiß-stürmischen Natur erlebt hat, „das
Evangelion", das Christentum. Der Sieg seiner Sache is

t der
Sieg des „Reiches Gottes". Und was dagegen mar, is

t vom

Antichristen: vom Papsttum und den radikalen Schwärmern
an bis auf Zwingli und Butzer. Da is

t ein Stück Neuplato-

nismus") vom Mittelalter geblieben. In vielen Äußerungen

is
t für Luther das Unsichtbare und Geistliche eine fertige Wahr

heit, die Gott in die Herzen seiner Gläubigen senkt. Und

alles, was dagegen streitet, is
t ein Stück vom Teufelsmerk.

Doch hat Luther auch hierfür die Uberwindung vorgebahnt von

feinem persönlichen Gottesgedanken aus. Immer wieder kommt

er darauf: Gott hat auch das Papsttum und, die Täufer erstehen
lassen; aus sonderlichen, ihm wohlbekannten Ursachen. Und so

betont er in allen Perioden seines Lebens die Notwendigkeit

und das geschichtliche Recht auch des für ihn falschen Gottes

dienstes. „Es is
t nie eine Ketzerei gewesen, die nicht auch

etwas Wahres gesagt habe."")
Es märe nun äußerst interessant, weiterhin zu verfolgen,

wie die Grundsätze Luthers zusammen mit den aus dem Mittel
alter und der Antike stammenden und durch den Humanismus
vermittelten Gedanken gegen Ende des Reformationszeitalters
weiter wirken; wie namentlich der Augsburger Religions
friede, aus denselben politischen Realitäten heraus, die bei

Luther feine Inkonsequenzen auf staatskirchlichem Gebiet ver

anlagten, eine „Toleranz" bringt, ") eigentlich nur für die Fürsten.
Schon das war ja ein ungeheurer Fortschritt. Die Preisgabe
der Glaubensfreiheit auch an die Untertanen wurde von evan

gelischer Seite beantragt") und besonders von Ott Heinrich
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von der Pfalz befürwortet^). Aber es muß noch untersucht
werden, wieviel daran politische Mehrforderung war und wie

viel evangelisches Verständnis für die Eigenart des Glaubens.
Durch die Bemühungen der evangelischen Stände is

t neben der

Religionsfreiheit der Fürsten wenigstens das Auswanderungs

recht der Untertanen gesetzlich verbrieft morden. Und die nicht

zum Reichsgesetz erhobene „Ferdinandeische Deklaration" stellte in

den geistlichen Fürstentümern die Religion den Untertanen frei.

Untersucht muß ferner noch werden, wie die Gedanken

Luthers sich in den Köpfen der politisch leitenden Persönlich
keiten miederspiegeln. Ein Philipp von Hessen z. B., der

gewiegte Politiker, zeigt von seiner theologischen Belesenheit und

feinen Unionsintereffen aus ein weitgehendes Verständnis für die

Ideen der Toleranz: „Es kann fo genau nicht abgehen, denn

es hat zu Zeiten der ein ein ander Meinung, denn der ander."

„Es is
t nit allenthalben so vollkommener Glaube in uns, daß

wir müssen sprechen: Herr ic
h gläube, hilf meinem Unglauben."

Es kann darum auch unter den Rechtgläubigen keine völlige
Ubereinstimmung geben; aber die Unterschiede bestehen i

n „Men

schen-Gedanken und -Worten." Wer dürfte aus diesen das

Recht schöpfen, die anderen zu verdammen, oder „den Anderen

allen einen Weg zu weisen in Sachen der Religion, dem si
e

glauben und folgen müßten?" „Der Glaube märe eine Gabe
Gottes, den der Mensch durch äußerlichen Zwang in niemand

dringen könnte oder gießen, sondern allein Gott müßte den durchs
Wort eingeben."") Oder hören wir einen Lazarus vonSchmen-

d i, den katholischen Staatsmann, der von humanistischen Voraus

setzungen aus mit deutlichen Anklängen an Luthers beste Worte

seinem Kaiser Maximilian am 5
.

Dez. 1569 schreiben tonnte:

„Es wäre Milterung und ein leidliche Tolleranz am besten,

Fried und Einigkeit in dem geliebten Vaterland zu erhalten
und besserer Zeiten zu erwarten. Das allgemeine Gebet der

Kirchen ist: cla pacem äiebuL nosrris. In der Religion müssen
die Geistlichen die Gemueter gewinnen durch Lehr und Exempel

und nit zwingen durch das wellliche Schwert und Tyrannei.

Die Heiden und Türken haben sich's i
n ihren Sekten nie unter



60

standen, viel weniger die alt christlich Kirch gegen den Aria-
nern oder andern öffentlichen Ketzereien. Man hat den Böhmen
vor hundert Jahren nach langwierigen Kriegen etwas Tolleranz
und Milterung nachgeben und zulassen muessen, und das will
bei unseren Zeiten auch sein, es geschehe mit Lieb oder Unlieb,

nach viel Blutvergießens und Jammers oder bei Zeiten." ^
Aus praktisch-politischen Notwendigkeiten heraus is

t diese
Toleranzstimmung unter protestantischen und katholischen Staats
männern Deutschlands erwachsen. Sie liegt in derselben Linie,
wie die Erasmische Betonung der „Ruhe" als der ersten Bürger
pflicht. „Das protestantische Interesse muß der Sorge zur Er
haltung des Friedens nachstehen," meint August von Sachsen
bei Beginn des Kölner Streits 5'). Und indem er mit Kur-
brattdenburg zusammen auf dem Regensburger Reichstag
von 1576 solche politisch motivierte „Toleranz" betätigte, ent

fernte er sich von den Lutherischen Grundsätzen der Glaubens

freiheit, die dem Antrag der übrigen evangelischen Reichsstände

auf reichsgesetzliche Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration

zu Grunde lagen,- er gab damals um des politischen Einver

nehmens der Konfessionen willen die bis dahin allgemein pro

testantische Forderung preis, daß die Untertanen geistlicher
Territorien sich selbst die Religion wählen dürfen! So ver

schlungen sind die Wege, die in der Geschichte der Toleranz

zum Ziele führten.

Im einzelnen muß ferner noch untersucht werden, wie in

den Ländern mit geschwächter Staatsgemalt, wo die
politischen Einzelkräfte sich die Wage hielten (in Polen, Mähren
und Ungarn), oder wo um nationale Selbständigkeit gekämpft

wurde (in Siebenbürgen und Holland), oder wo Handelsinter

essen im Spiel standen (in Venedig und in den kommerziellen

Zentren Frankreichs), wie in solchen Ländern der Toleranzge

danke praktische Fortschritte machte, indem noch nicht den ein

zelnen Menschen, wohl aber den kleineren politischen und sozialen

Körperschaften (Adelsherrschaften, Städten, Provinzen und

Fremdenkolonieen) die Duldung zuerkannt und dadurch auf enge
rem Gebiet der Sinn für gegenseitige Anerkennung gefördert
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wurde. Gerade auf solchem Boden is
t

auch die Theorie der

Toleranz weitergepflegt morden, unter Rückerinnerung an Luthers
Errungenschaften, unter Anlehnung an den Platonismus und

die Sozialideen der Renaissance und unter Weiterentwicklung
des Jndifferentismus zur Jrenik, ja bis zur Abneigung und.

zum Spott über jede ausgeprägte Form der Religiosität. Tole

ranzforderungen unter Sozinianern, Arminianern und Flücht
lingsgemeinden in Holland und England sind von diesen drei

Momenten in verschiedener Schichtung beeinflußt. Wesentlich
von humanistischen Voraussetzungen aus is

t der Heptaplomeres

von Bodin geschrieben, an dem später der aus dem Luther
tum stammende Vorkämpfer der Toleranz, Thomasius, wegen,

mangelhaften Verständnisses der Religiosität scharse Kritik üben

konnte.

Durch den Überdruß am Theologenregiment der Staats-

kirchentümer und durch die Unlust an den Glaubenskriegen is
t

dann die Stimmung zur Toleranz allenthalben weiter verbreitet

morden. Auf dem Gebiet der Theorie is
t das Aufkommen einer

neuen Weltanschauung mit mathematisch-mechanischer Grund

lage von entscheidender Bedeutung gewesen; inwiefern dabei

Humanismus und Reformation und ältere Einflüsse wechsel
seitig beteiligt waren, muß erst noch in langer Arbeit unter

sucht werden. Spinoza, der übrigens auch aus praktischen
Gesichtspunkten von der niederländischen Friedenspartei zu seinen

entscheidenden Äußerungen veranlaßt wurde, is
t

für die Ge

schichte der Toleranzidee fast ebenso wichtig geworden, wie

Luther. Durch seine mathematische Weltanschauung is
t der

Menschheit erst der Sinn vollends aufgegangen für die bei

jedem einzelnen Individuum aus einer unendlichen Reihe von

Ursachen verschieden bedingte Form der Religiosität. In einer
durch und durch gesetzlich bestimmten Welt (des bewußten De

terminismus) sind Bekehrungsversuche und Verdammungsurteile

sinnlos !

Wenn man unter „Toleranz" das Prinzip der religiösen

Nivellierung versteht, die von mechanistischen Voraussetzungen
aus jede Uberzeugung als gleichberechtigt bestehen läßt, dann.
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muß man Spinozas Bedeutung für die Toleranz aufs Höchste
einschätzen. Wenn man aber größeres Verständnis hat für die
Eigenart der Religion und wenn man im persönlich-individuellen

Glauben an den Gott der vielgestaltigen Offenbarungsgeschichte
bei aller, aus der Liebe fließenden Achtung vor fremder Uber
zeugung den freien Kampf der Geister mit sieghafter Zukunfts
hoffnung nicht ausschließt, dann wird man in der Reformation
die Anfängerin und in der Geschichte bedeutsamste Förderin
zu erblicken haben, des für unsere heutige Gegenwart, und
namentlich in einer konsessionell gemischten Stadt, so wichtigen

Gutes der Toleranz«).
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morden. Wie beengend trotzdem der Glaubenszwang des obrigkeitlichen

Kirchenregiments wirkte, dafür is
t der Brief Kallstadts an Kurfürst

Johann vom 13, Dez, 1526 ein erschütterndes Beispiel: K, hat sein

„Biblien und alle Heyligen bucher beiseitz gelegt", „Halte mich als einer,

der von der gantzen Biblien gar nichts weih". H
. Barge, A. Boden

stein von Karlstadt I
I, 1905, S. 582. Vgl. auch das Verhalten gegen

Hans Mohr in Koburg Köstlin-Kawerau, M. L
. II'. S7.

29. Zuletzt, mit bedeutenden Einschränkungen, E. Tröltsch in „Die
Kultur der Gegenwart", herausg. v. P

,

Hinneberg I, 4
,

1906, S. 304 f,

30. Es handelt sich darum, ob bei den Anfängen der durchgeführten

staatlichen Toleranz (Crommell, Penn, Niederlande, Polen, Ungar»)

sviritualistische Traditionen und kontinuierliche Zusammenhänge mit den

Täufern wirksam waren. Man erwartet das am ehesten in den Nieder
landen und in Ungarn. Aber gerade hier stehen Gründe des

humanistisch-sozialen Raisonnements und Nötigungen der politischen

Realitäten im Vordergrund. Wenn dazu im England Crommells

und in Pennsylvanien die lebendige Einsicht in die eigene Natur des
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Glaubens kommt, so kann letztere auf dem Boden jeder Reformations-

Kirche (letztlich von Luther veranlaßt) erwachsen sein, wie wir auch in

den Niederlanden bei Coornhert, Oldenbarneveld und Genossen beobachten
können (vgl, Tilthey in Archiv f, Gesch. d, Philosophie V, 487 ff,). Die

Annahme der täuferischen Vermittelung is
t

nicht notwendig. Insbe

sondere Fox und das Quäkertum bedeuten einen Neueinsatz, Beim

TSufertum der Reformationszeit lassen sich gar keine Möglichkeiten und

Zeitpunkte angeben für die Abstreifung seines fupranatural engherzigen

Charakters. Vgl. W. Koehler in Theol, Jahresbericht 1906. S. 387.

Und über S, Franck, der als einseitigster Vorkämpfer des Spiritualismus
in Betracht kommen könnte, vgl. A. Hegler in Theol, RealencyclopSdie
VI', 150 Zeile ldff,

31. Es sollen „alle und jede Wiedertäufer und Wiedergetauften,
Mann und Weibspersonen verständigen Alters, vom natürlichen Leben

zum Tode mit Feuer und Schwert oder dergleichen nach Gelegenheit der

Person ohne vorhergehende der Geistlichen Richter Inquisi
tion gerichtet und gebracht werden". Ter wichtige Zusatz beweist, wie
die mitbeschließenden lutherischen Stände die Aktion aufgefaßt missen
wollen. Wir haben es hier nicht mit mittelalterlichem Ketzerrecht,

sondern mit einem Gesetz des seiner Selbständigkeit bemuht werdenden

Staates zu tun (gegen P. Wappler a. a. O, S. 56),
32. Das geht ganz deutlich aus den Zmickauer Wiedertäuferakten

hervor, die P
,

Wappler bearbeitet hat. Vgl. Spalatins Bitte S. 19;
die Fürbitte der Herrn Visitatoren S, 38 N, 3

;

die Bitte des Rats,

der nach dem ganzen Kontext mit den Visitatoren einer Meinung is
t

S. 41 ; auch an der Bestrafung des hartnäckigen Sturm mit ewigem Gefäng
nis statt mit dem Feuertod (S. 53 f.) scheint Luther schuldig gewesen zu
sein. Und andererseits S. 48 f.

,

78 f.

33. Eine exakte Zusammenstellung all der Urteile, die Luther im

Kampf gegen das Schmärmertum fällt, wird das noch deutlicher hervor
treten lassen, als oben im Text durch den Hinweis auf den Titel der

ersten und auf den Grundgedanken der wichtigsten von den hierher

gehörigen Streitschriften geschehen ist. Vgl, übrigens Th. Kolbe, Luther
über Sektierer und Ketzer in Christl. Welt, 1889, S, 425 ff

,

34. Das höhnische Wort von der Bewahrung der Schäflein vor

jedem Jrrsal falscher Lehre durch Hirten, deren man sich vorher versichert
(Köhler a. a. O. S. 28; Wappler 63), übersieht völlig die geschichtliche
Situation und die tatsächliche Aufgabe, vor welche die Reformatoren
gestellt waren. Zwei Gesichtspunkte sind für Luther maßgebend: I

. der

göttliche Wille, der in der Kontinuität der geschichtlichen Institution sich
kundtut und 2
,

das philologisch-geschichtliche Bibelverständnis der

„berufenen" Geistlichen („das Evangelium werden wir nicht wohl erhalten,

ohne die Sprachen; si
e

sind die Scheide, darin dies Messer des Geistes

5«
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steckt" u, s, m, E, A, 22, 183 f ). Luther hat zu allen Zeiten „berufene"
Geistliche von den Hören, unterschieden (gegen Wappler S, 61); auch die
„reine Lehre" is

t bei Luther und Melanchthon etwas ganz anderes, als
was Köhler S, 28 f, und Wapvler S. 61 darunter verstehen.
35. E, A, 54, 97; Enders 9

,

36S.

36, Vgl, Auslegung des 82, Psalms von 153«, E, A, 39, 250—252,

37, Die Unterscheidung Luthers zwischen aufrührerischen und nur
gotteslästerlichen Ketzern, scheint verwischt lediglich in den Zusätzen zu
Gutachten Melanchthons Corp «ek, IV. 737 ff

,

und III, 195 ff. (vgl

Zeitschr. f. hiftor. Theologie 1858 S. 560 ff ). Doch auch hier ist der
Hauptnachdruck gelegt auf die Zerstörung der regns muncli (die als zu
sammenfassende Hauptsache am Schluß betont wird) und auf den Unge

horsam, daß etliche landesverwiesene Führer der Täufer ihre Zusage
oder Eid nicht gehalten haben.

38. Die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens der bleibenden

Einsicht in die wahre Natur des Glaubens und der Nachgiebigkeit gegen
das neue Ketzerrecht liegt bei Luther in der scharsen Unterscheidung

zwischen „geistlich" und „körperlich", bczw. „weltlich", die aber gerade

andererseits den Fortschritt gegen das Mittelalter bedeutet,

29. An Wenc. Linck 14. Juli 1528; Enders 6
,

299. Von der

Wiedertaufe 1528; E. A. 26, 256.

40. Das Nähere vgl. Ferd. Buisson, Seb. Castellion II 1892,

Castcllio unterscheidet sich von dem ihm zunächst stehenden Sviritualisten
Seb, Franck durch den Gesichtspunkt der sozialen Notwendigkeit des

Zusammenlebens der Menschen, Eben damit kann er auf die Folgezeit

positiv eingewirkt haben, aber untersucht is
t es bis jetzt noch nicht (das

Buch von Buisson versagt in diesem Punkt, I
I, S, 285 ff ). In den

Ländern, wo er unter den Sozinianern nachgewirkt haben könnte (Venedig,

Polen, Ungarn), is
t der Fortschritt in der Geschichte der Toleranz

jedenfalls nicht in erster Linie durch Erstarken der gedanklichen Tradi
tion, sondern durch realpolitifche Notwendigkeiten bedingt gewesen.

41. Chr. E. Luthardt, Melanchthons Arbeiten im Gebiete der
Moral, 1884, S. 56.
42. Erklärung des Johannesevangeliums 1537/38. E. A. 4«.

184 f. 187.

43. Deshalb möchte ich auch die Formulierung Th. Kolbes nicht

annehmen, die so ziemlich de» von mir entwickelten Gedanken entspricht,

daß Luther „für Gewissens- und Glaubensfreiheit" eintrat, „die Folgerung
der Religions- und Kulturfreiheit nicht gezogen hat", (Der Staatsge

danke der Ref., S. 18.) Unter „Glaubensfreiheit" verstehen wir eben

heutzutage die Anerkennung der Glaubensindividualitöt, nicht nur das

von Luther in den Tagen von Worms mit dem Gamalielwort erkämpfte
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Recht des individuellen Glaubensirrtums, Vgl. Th. Kolbe, Martin

Luther I 1884, S, 349 f.
44. Der Ausdruck is

t von mir iw Anschluß an Hunzinger und Loofs
übernommen für die Reste s parte potior! aus der mittelalterlichen Welt
anschauung; vgl. Zeitschr. f. Kirchengeschichte 1908, S. 293,

45. Vgl, das massenhafte Stellenmaterial aus allen Perioden von

Luthers Leben, das W Köhler a, a, O, S, 13 zusammengestellt hat
46. Wann wurde zum erstenmal das Wort „Toleranz" gebraucht?

Brenz unterscheidet 19, Sept. 1555 in einem Gutachten über den geist

lichen Vorbehalt zwischen „ein leßitims et oramsris tolersncis" und

„ein tentscio Oei oder illegitimus consensus". Vgl, Briefwechsel des

Herzogs Christoph von Wirtemberg, herausg, v. Viktor Ernst III, 1902

S. 327 k.

47. Wie unklar die Vorstellungen sind, bezm. inwiefern die „Sekten"

nicht nach ihrer Gemissensüberzeugung, sondern entsprechend dem Krimi
nalgesetz des Staates beurteilt werden, beweist schlagend eine Bemerkung

des Wirtembergischen Rats Kaspar Ber: „nota nit zu vergessen, das

zu dem wort „„stand"" auch der underthonen expresse Meldung befchehen
sollt, auf die augspurgisch confession restringiert, «mmdus 5ect!s exclusis,

das also keiner wider sein gewisse zu tringen". Vgl. A, Druffel, Briefe
und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts III, 1882 S, 485, Der
Theologe Ottheinrichs, Mag. Michel Tiller fordert Freiheit für die
Untertanen katholischer Stände, sich „dem Wort Gottes" anschließen,
aber Verweigerung der Bekenntnisfreiheit für die Untertanen prote

stantischer Stände. Vgl. G Wolf, Der Augsburger Religionsfriede
1890 S. 31 f.

48. In der Verhandlung am 17. Juni 1555 bittet Ottheinrich,
eingedenk zu sein, daß er stets für Freistellung der Untertanen votiert

habe, und dafür, daß keiner der Religion halb „das sein verlassen oder

verkaufen muste". Aber schon am Abend des 3
. April mar Christoph

von Wirtemberg vom jüngeren Zastus im Namen des Königs Fer
dinand und des Herzogs Albrecht von Bayern bedrängt morden, die

Bekenntnisfreiheit der Untertanen sei durchaus unannehmbar und aus

sichtslos. So gab er diese Forderung auf und versprach, auch die

Seinigen zum Nachgeben in diesem Punkt zu bestimmen. Vgl. Brief
wechsel des Hz. Christoph a. a. O. III S. 232 Anm, u, 113 Anm,

49. Vgl, A, Heidenhain, Die Unionspolitik Landgraf Philipps
von Hessen 1557, 1562. 189« S. 76 und 78, Fr, Herrmann in der
vom histor, Verein für Hessen herausgegebenen Festschrift, Philipp der
Großmütige von Hessen. Marburg 1904 S. 19.
50. Briefe und Akten zur Gesch, d
,

16, Jahrhunderts V herg, v,
W, Goetz 1898 S, 585 k. Für die Nachwirkung des „Erasmismus" vgl.
Schwendis Urteil über den Straßburger Städtemeister Sigmund Wormser.
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is
t

„in d» religion ein cstnolicus erssmisnus, dem vil ding ubel ge
feit", a. a, O. S, 555, Zur Geschichte des Toleranzbegriffs vgl. den
Bericht des Augsburger Bischofs Johann Egolf von Knöringen an Al
brecht von Bayern, Schmendi habe in Religionssachen Ihr K. Majestät
,,zu allerlai beschwerlichen Neuerungen und, wie maus am Hof getauft,
tollersntiss zu bereden sich bisher ernstlich unterstanden, und, als rool zu
vermuethen, nit wenig erhalten", a, a. O. S, 735,
51, D, Schaefer, Weltgeschichte l, 133.
52, Der nach dem Vortrag stattgehabten persönlichen Aussprache

mit den Herren Th, Brieger, Th, Kolbe und O. Scheel und dem Aus
tausch mit meinen Leipziger Kollegen P

.

Herre und H
.

Hoffmann ver
danke ich manchen Hinweis und einige schärfere Formulierungen. Herz
lichen Dank dafür!



Verzeichnis der nsch Vorhandenen Vereinsschriften.

Heft l-95. 1883- 1907.

1. Kolde, Th.. Luther und der Reichstag zu Worms 1521.
2. Koldemey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus
dem Jahrhundert der Reformation.

Z. Slähelin, Rudolf, Huldreich Zmingli und sein Reformations»
merk. Zum vierbundertjährigen Geburtstage ZmingliS dargestellt.

4. Luther, Martin, An den christlichen «del deutscher Nation von
des christlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Ein»
leitung und Erläuterungen versehen von K- Benrath

5/6. Bosse rt. Gust., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
12. Jken, I. F., Heinrich von Zütphen.
17. Alkander Die Depeschcn des Runtius Aleander vom Wormser
Reichstage 1521, übersetzt und erläutert von Paul Kalkoff.

19. Erdmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, inS»
besondere zu Breslau.

20. Vogt, W, Die Vorgeschichte des Bauernkrieges.
21. Roth, F.. W. Birkheim», Ein Lebensbild aus dem Zeitalter
des Humanismus und der Reformation.

22. Hering, H., Doktor PommeranuS, Johannes Bugenhagen. Ein
Lebensbild aus der Zeit der Reformation.

23. von Schubert, H,, RomL Kampf um die Weltherrschaft. Eine
kirchengeschichtliche Studie,

24. Ziegler, H., Die Gegenreformation in Schlesien.
25. Wrede, Ad., Ernst der Bekenner, Herzog v. Braunschmeig U.Lüneburg.
26. Kamera«. Waldemar, HanS Sachs und die Reformation.
27. Baumgarten, Hermann, Karl V. und die deutsche Reformation.
28. Lechler, Gotth,, Viktor Johannes Hus. Ein Lebensbild aus
der Vorgeschichte der Reformation.

29. Gurlitt, Cornelius, Kunst und Künstler am Vorabend der
Reformation. Ein Bild aus den« Erzgebirge.

3«. Kamerau, Waldemar, Hans Sachs und die Reformation.
31. Walther, Wilh,. Luthers Berus, (Luther im neuesten römischen
Gericht, 3, Heft )

32. Kamerau, Waldemar, Thomas Murner und die deutsche Refor»
mation.

33. Tschackert, Paul, Paul Sveratus von Rötlen, evangelischer
Bischof von Pomesanien in Marienmerder.

34. Konrad, P, Or. Ambrosius Moibanus. Ein Beitrag zur Ge<
schichte der Kirche und Schule Schlesiens im Rcformationszeitalter.

35. Walt her. Wilh., Luthers GlaubcnSgemifzheit.
36. Freih. v. Wintzingeroda»Knorr, Leoin, Die Kämpfe und
Leiden der Evangelischen auf dem Eichsfelde möbrend dreier Jahr»
hunderte. Heft I: Reformation und Gegenreformation bis zum
Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz ,21. März 1582).

37. Uhlborn, G,, Antonius Corvinus, Ein Märtyrer deS evangelisch»
lutherischen Bekenntnisses. Vortrag, gehalten auf der General»
Versammlung des Vereins für Reformationsgeschichte am Mittwoch
nach Ostern, 20. April 1892.



38. Drems, Paul, Petrus CanisiuS, der erste deutsche Jesuit.
39. Kamerau, Waldemar, Die Reformation und die Ehe. Ein Bei»
trag zur Kulturgeschichte deS sechzehnten Jahrhunderts.

40. Preger, Konrad, Pankaraz von Frcyberg auf Hohenaschau, ein
bayrischer Edelmann aus der Reformationszeit.

41. Ulm ann. Heinr., Das Leben d. deutsch. Volks bei Beginn d. Neuzeit.
42. Freih. v. Wintzingeroda>Knorr, Levin, Die Kämpfe und
Leiden der Evangelische» auf dem Eichsfeldc während dreier Jahr»
hunderte. Heft II : Die Vollendung der Gegenreformation und die
Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißig--
jährigen Krieges.

43/44. Schott, Theodor, Die Kirche der Wüste, l 715—1787. DaK
Wiederaufleben des franz. Protestantismus im 18. Jahrhundert.

4S. Tfch ackert, Paul, Herzog Albrecht von Preußen als reformatorische
Persönlichkeit.

46/47. Bossert. Gustav, Das Interim in Württemberg
48. Sperl, August, Pfalzgraf Philipp von Neuburg, sein Sobn
Wolfgang Wilhelm und die Jesuiten, Ein Bild aus dem Zeit»
alter der Gegenreformation.

49. Lenz, Max, Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung irn
Elsaß zur Zeit der Reformation.

50. Götzinger, Ernst, Joachim Vadian, der Reformator und Gr»
schichtsschreibcr von St. Gallen.

5I/S2. Jakobt, Franz. das Thorner Blutgericht. 1724
53. Jacobs, Ed., Heinrich Winkel und die Reformation im südlichen
Niedersachsen.

54. von Wiese, Hugo, Der Kampf um Glatz. AuS der Geschichte
der Gegenreformation der Grafschaft Glatz.

55. Kohrs, Ferdinand. Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer.
Ein Beitrag zur Feier des 16. Februar 1897.

56. Seil, Karl, Philipp Melanchthon u. d. deutsche Reformation b. 1531.
57. Vogler, Wilhelm, Hartmuth von Kronberg, Eine Ebarakterstudie
aus der Reformationszeit. Mit Bildnis.

58. Vorberg, Axel, Die Einführung der Reformation in Rostock.
59. Kalkoff, Paul, Briese, Depeschen und Berichte über Luther vom
Wormser Reichstage 1521.

60. Roth, Friedrich, Der Einfluß des Humanismus und der Resor»
mation auf das gleichzeitige Erziehungs° und Schulwesen bis in
die ersten Jahrzehnte nach Mclanchtbons Tod.

61. Kawcrau, Gustav, Hieronymus Emser. Ein Lebensbild aus
der Reformationsgeschichte.

62. Bahlom, F., Johann Knipstro, der erste Generalsupcrintcndent
von Pommern-Wolgast, Sein Leben und Wirken, aus Anlaß
seines 400 jährigen Geburtstages dargestellt.

63. Kolde, Tb., Das religiöse Leben in Ersurt beim Ausgange des
Mittelalters. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation.

64. Schreiber, Heinrich, Johann Albrecht I.
,

Herzog von Mecklenburg.
65. Benrath, Karl, Julia Gonzaga. Ein Lebensbild aus der Ge»
schichte der Reformation in Italien,

66. Roth, F, Leonhard Kaiser, ein evang, Märtyrer aus d. Jnnviertel.
67. Arnold, C. Fr, Die Ausrottung des Protestantismus in Salz,
bürg unter Erzbischof Firmian und seinen Nachfolgern. Ein Bei»
trag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Erste Hälfte.

(Fortsetzung aus Siite 2 Kl« Umschlag»»,)



Johannes Calvin

Gin Lebensbild zu seinem Geburtstag

am w- Juli 1909

von

Lic. Auguft Lang.

Leipzig.

Verein für »efsrmatl«n,geschicht«.





Anhalt

Seite,

Borbemerkung I

1. Kapitel: Calvins Ingen« und Bekehrung ... 2

I, Das Frankreich Le Fövres und Margaretens koo»
Navarra I. 2—8. II. Familie, Studien, Charakter und
Freunde des jungen C S, 8—14. III. Seine ^religiöse
Entwicklung S. 14—23.

2. Kapitel: Calvin in Genf nnd in Strasburg , . 24

I, Institutio von ISN und italienische Reise S. 24—29.
II. Farel in der romanischen Schweiz. Der Freiheitskampf
und die Reformation Genfs S. 29-35. III. (5. in Genf:
Art. vom 16 Januar 1537, Caroli, Bertreibung S. 35
bis 47. IV. E i» Straßburg: Gemeindetätigkeit, Ver
öffcntlichnngeu, Heirat, Religionsgesprciche S, 47 -61

Kapitel: Calvin als Theologe nnd religiöser Charakter 61

I Vorbemerkungen. >L. als Lutheraner, persönliche Be

Ziehungen und sachliche Gemeinschaft S, 61—71. II. C.
als Franzose und als Humanist, Schristlehre, Ethik S 71
bis 77. III, (5, und Butzer, Salrainentslehrc, Prcidesli
nation und Kirche S. 77—88. IV. Erkenntnis und Ge
horsam Gottes, Charakter C.'s S. »9-94

4. Kapitel: Calvin und die Genfer Kirche bis zum
Jahre 1548 94

I Umschwung in Genf Artikulauten, Rückbernsung
S. 94—105. II, Ankunft E s, Liturgie, Katechismus, Or-
donnances, Verhältnis zum Staat S, 105— 113, III, Ru
higes Einlebe», Die Prediger in der Pest, Castcllio

S. 113— 119. IV. Eifriges Wirken seit 1545. Ameanz,
Favre -Perrin, Gruet, Perrin-Maigret, die Opposition
S. 119— 131.



5. Kapitel: Tie grohen Lehrprozeffe und der Sieg Cal
vins in Genf 131

Literarische Tätigkeit, I, 1548—1551 : Kämpfe und stille
Erfolge, Die Fremdenkolonie, Der Prozeß Bolsec S, 131
bis 143 II. Niedergang der Autorität C.'s und des kirch
liche» Lebens, Servet, Seine Vorgeschichte und Lehr-
entmicklung, Prozeß in Genf und seine Folgen S, 143
bis 160. III, Streit um Exkommunikation. Politischer
Umschwung, Katastrophe des 16, Mai 1555. Bruch und

Friede mit Bern, Die Akademie. Das Genf Calvins,

religiöse, sittliche und wirtschaftliche Lage S. 160—173.

6. Kapitel: Die Ausbreitung des Calvinismus und Cal
vins Lebensansgang 174

I, Schriften, franz. Bibel, Kommentare, Exegese, Schüler
C 's S. I74-I8I. II. Briefwechsel mit Farcl, Vir« u. a.,
Widmungen, Schreiben nach England, Polen, an die Evan

gelischen in Frankreich S. 181— 188. III. Der Calvinismus
in Frankreich, Niederlanden, Schottland, England. d«n-

sensu« lißminus. 2, Sakramentsstreit. Calvin und Mc

lcmchthon S. 188—197. IV. Fleiß, Krankheiten, Heim
gang des Reformators S. 197— SOI

Anmerkungen 202



Vorbemerkung.

Wenn ic
h

auf den folgenden Seiten dem Leser ein Lebens

bild des Genfer Reformators in knappen Zügen darbiete, fo

kann es nicht meine Aufgabe sein, mit den großen Biographien
eines Henry, E. Stähelin, Kampschulte oder gar Doumergue's

zu wetteifern. Zwar haben diese Werke trotz der Vorzüge, die
jedes unter ihnen besitzt, längst nicht das Ideal einer Lebens
beschreibung erreicht, die in jeder Beziehung, durch wissenschaft

liche Gründlichkeit, inneres Verständnis und künstlerische Ge

staltung der Bedeutung Calvins angemessen wäre, ') Aber was

dort mangeln mag, kann hier nur in sehr beschränktem Maße
Ergänzung finden: wie diese Zeilen dem äußeren Anlaß des

Calvin-Jubiläums ihren Ursprung verdanken, so wollen und

können si
e die Calvinforschung nur dadurch fördern, daß sie,

mit einer vorläufigen Lösung der schwebenden Fragen zufrieden,

zusammenfassen und zur Einheit verbinden. Mein Ziel is
t nur,

das Wissenswerteste, ja unumgänglich Notwendige zur Charakte

ristik der Person und des reichen Lebenswerkes Calvins in

schlichter Erzählung vorzutragen. Dabei soll mein Hauptaugen
merk darauf gerichtet sein, die religiöse Eigentümlichkeit des

Reformators in seinem Werden, Wollen und Wirken zu zeichnen:

auf die Ereignisse, die Begleitumstände, die mithandelnden Per
sonen soll nur so viel Licht fallen, als si

e

zur Erklärung dessen,
was Calvin als religiöser Charakter war und erstrebte, Licht
geben. Ich hoffe zur Lösung gerade dieser Aufgabe durch die

besondere Richtung meiner langjährigen Calvinstudien einiger

maßen gerüstet zu sein.



1. Kapitel.

Lalvins Jugend und Bekehrung.
I.

Das Frankreich des 16. Jahrhunderts, in das Calvins
Jugend fällt, herbergte ein aufstrebendes, kinderreiches, schon
damals finanzkräftiges, an allen Aufgaben der Zeit emsig mit
arbeitendes Volk. Sein geistiges Leben durchdrang sich je mehr
und mehr mit den Idealen der Renaisfance und des Humanis
mus. Der König, der Adel auf dem Lande, aber auch manche
Bürger in den Städten bauten sich ihre Schlösser und Häuser
in dem neuen klassischen Stil Italiens,- berühmt ist vorzüglich
das Königsschloß von Alois als ein bezaubernd frisches, duftiges
Denkmal der Frührenaissance. Der heitere Hofpoet Clement

Marot und der sprudelnde, tollgroteske Humorist Rabelais sind
echte Gestalten jener entbundenen und doch in den Menschlich
keitsidealen der Renaissance sich zusammenfassenden Epoche,

überall in den Städten entstanden humanistische Lateinschulen
mit neuer Methode des Unterrichts, an den Universitäten suchten

außer der theologischen alle Fakultäten neue Bahnen der Wissen

schaft auf Grund der ermachten klassischen Studien. Alle Ten

denzen des Volkes aber entfalteten sich um so glücklicher, je

mehr sie, auch seine wirtschaftlichen und politischen Kräfte, trotz
der bunten Mannigfaltigkeit zur Einheit zusammenstrebten. In
folge der geschichtlichen Entwicklung, infolge des im National

charakter liegenden Zuges zur ZentralisationwarFrankreich früher
und straffer zu einem Staat zusammengewachsen, als irgend ein an

deres Land Europas. Auf den Stadttoren las man wohl den be

zeichnenden Spruch: ein Gott, ein König, ein Gesetz, ein Glaube.

Auch die Kircheordnetesich milligdem nationalen Ganzen ein. Noch

dazu hatte der junge, lebensfreudige, von Geist und Tatkraft sprü

henderer auch von Sinnlichkeit, Leichtfertigkeit und unstetemWesen
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Ernennung der Bischöfe, also die entscheidende Gemalt wie im
Staate, so auch in der französischen Kirche erlangt. So reiche
Hilfsmittel machten es ihm möglich, den jahrzehntelangen Kampf
mit der habsburgisch-spanischen Weltmacht und seinem großen

Gegner Karl V. ruhmvoll auszuhalten.
Auch in der religiösen Frage des Reformationsjahrhunderts

traten in Frankreich gleichzeitig, ja noch früher als in Deutsch
land, hoffnungsreiche Keime hervor. Wie der Reformation
Luthers die des Erasmus vorauslief, so gab es auch hier einen

biblischen Humanismus, ernster noch und religiös tiefer, als die

Reform, die der niederländische Humanist anregte. Le Fevre
d' Etaples Falzer Ztäriulensis), um die Mitte des 15. Jahr
hunderts in der Picardie geboren, hatte durch Übersetzung
und Auslegung — den sünffältigen Pfalter (psslreriurn czuin.
cuplex) 1509, den Kommentar zu den Paulinischen Briefen
1,512, zu den Evangelien 1522 und den katholischen Briefen
1525, endlich durch seine Übertragung der Vulgata in die

Landessprache (die einzelnen Teile zusammengefaßt in der Ant-

werper Bibel 1530) — dem französischen Volke das Studium
5er Bibel als der vom h. Geist eingegebenen Quelle der Wahr

heit nahe gelegt. Die Bibelforschung aber leitete Le Fevre

selbst bis an die Pforte reformatorischer Erkenntnis. „Nicht
1>ie Werke rechtfertigen", fo führt er schon im Kommentar zum

Römerbrief aus, „sondern wenn si
e gut sind, bereiten si
e

höchstens

zur Aufnahme der Rechtfertigung Gottes vor." „Die Werke

Äes Glaubens sind die Zeichen des Glaubens, und zwar des

lebendigen Glaubens, welchem die Rechtfertigung zuteil wird, wie

dem gesunden zur Sonne gekehrten Auge die Erleuchtung, und

si
e

bewahren die Rechtfertigung." Zu Jak. 2
,

18 aber lesen

mir: „Es is
t

unmöglich, daß einer gläubig se
i

und den Glauben

zwar habe, aber nicht die Werke des Glaubens, wenn aus dem

Glauben durch die Liebe eine Gelegenheit zum Wirken hervor

geht. Und auf der andern Seite is
t es unmöglich, daß einer

gute Werke habe, welcher den Glauben nicht hat." Das klingt

^ast ganz evangelisch; gleichwohl trennt Le Fevre ein weiter

1'
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Abstand von den wirklichen Reformatoren. Die Grundlehre-
der letzteren von der allgemeinen Verderbnis des natürlichen
Menschen is

t dem ersteren sremd. Daher beklagt er wohl die

römischen Mißbräuche, er polemisiert gegen Cölibat, Fasten
und lateinische Liturgie, aber zu einem nachhaltigen Angriff
auf das römische System brachte er es nicht. Nicht nur Alter
und die Sanftmut seines Charakters hielten ihn davon zurück.
Was ihn auszeichnet, is

t vorzüglich sein Biblizismus, und dann

eine gemisse mystische Innerlichkeit im Gegensatz zu der katho

lischen Veräußerlichung der Religion, aber noch nicht das Evan

gelium der Reformation. Selbst der Gegensatz gegen die Scho

lastik
— er hatte 1517—1521 einen heftigen Streit mit den

Theologen der Sorbonne über die drei Marien im neuen Testa
ment — , nicht einmal das Auftreten Luthers verhalf ihm zur
Klarheit. Er blieb zeitlebens ein biblischer Humanist, ähnlich
wie Erasmus, nur mit einem mystischen Einschlag frommer

Innerlichkeit. 2)

Der greise Le Fevre, vor allem verehrungsmürdig als Per

sönlichkeit und christlicher Charakter, sammelte um sich einen

bedeutsamen Schülerkreis: um nur einige zu nennen, den Bischof

Wilhelm Briconnet, Gerard Roussel, den gelehrten Hebrmsten
Vatable u. a. Doch si

e blieben an Entschiedenheit refor-

motorischer Gesinnung meist noch hinter ihrem Meister zurück.

Im Bistum Briconnets, in Meaux, machte Le Fevre mit seinen
Gesinnungsgenossen einen Reformationsversuch nach seiner Weise

in den Jahren 1521—1525. Treulich bemühten si
e sich, dem

Volke das lautere Wort Gottes, so wie si
e es verstanden, dar

zubieten, und zu diesem Zwecke gab Le Fevre 1525 auch eine

französische Uebersetzung und Erklärung der sonntäglichen Peri
koven heraus. Ein frischer, hoffnungsreicher Zug ging durch
jene Tätigkeit; aber eine nachhaltige Wirkung blieb doch nicht

bloß infolge der Ungunst der Umstände aus. Der einzige unter

Le Fevres Schülern, der zum Reformator ausreifte, mar Wilhelm

Farel. Ein Südfranzose, 1489 als Sprößling einer Familie
des nieder« Adels zu Gap in der Dauphine geboren, trat er,

seit 1509 in Paris studierend und später am College des
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Kardinals Le Moine auch lehrend, in den innigsten Verkehr
mit Le Fevre. Mit ihm war er wahrscheinlich auch eine Zeit
lang in Meaux. Doch verließ er jedenfalls schon Ende 1523

Frankreich und siedelte nach Basel über, wo er, von Oekolampad

freundlich empfangen, 13 reformatorische Sätze verteidigte und

damit seine stürmische Wirksamkeit in der Schweiz begann,

durch die er der verdiente Reformator des romanischen Teils

derselben wurde. Uber seine innere Umwandlung, die sich noch
in Frankreich stufenweise unter jahrelangen inneren Kämpfen

vollzog, hat sich Farel selbst mehrfach geäußert. Darnach hat
er von Le Fevre nur gelernt, daß mir nicht auf Verdienst,

sondern allein auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes bauen

sollen. Später is
t er, noch in der Heiligenverehrung besangen,

von einem andern „frommen Bruder" untermiesen worden, daß
Gott allein zu ehren und zu lieben sei, er, der allein durch
Christum, unfern Versöhner, die Sünden vergebe. Jetzt se

i

ihm, so hören mir, ein neues Verständnis der Schrift, die er

lange vorher mit Inbrunst studierte, aufgegangen; aber noch
lange habe es gedauert, bis er den verführerischen Reiz, den

die Messe noch immer auf ihn ausübte, habe abschütteln können. ^
)

Diese Bekehrungsgeschichte zeigt deutlicher als manches an

dere die Grenzen des von Le Fevre geübten Einflusses. Immerhin
hat er den Boden zu fruchtbarer Aussaat vorbereitet. In den
zwanziger und noch mehr in den dreißiger Jahren tauchen überall

in Frankreich „Lutheraner", wie man auch hier ursprünglich

die Protestanten nannte, auf, freilich ohne nachhaltige Bedeutung

für das Ganze und fehr rasch von dem harten Arm der Ver

folgung unterdrückt. Das Wichtigste mar, daß von Le Fevres
Kreise und von seinem Geist auch ein Glied der Herrscher

familie frühzeitig erfaßt wurde; denn bei der überragenden

Stellung der Krone im nationalen Leben des damaligen Frank

reichs mußte die Richtung des Königs die Entscheidung geben.
Nun aber wurde die geliebte, hochgebildete Schwester Franz' I.,

Margarete von Angouleme, später Königin des kleinen Grenz

reiches Navarra zwischen Spanien und Frankreich, welche seit
1521 mit Bri?onnet Briese wechselte«), mehr und mehr zu einer



wirklichen evangelischen Christin, freilich mit einer eigentüm

lichen Färbung ihrer tiefen Herzensfrömmigkeit. Eine Ideal-
gestalt des damaligen Frankreichs. Kennerin der klassischen Spra
chen, mar si

e

durch die hingebende Güte ihres Wesens, welche
si
e

zum Hort aller Verfolgten werden ließ, aber vor allem als
religiöse Dichterin ausgezeichnet. Sie hat in ihren „geistlichen
Gesängen" Lieder geschaffen, welche lange in den hugenottischen

Gemeinden mit Inbrunst gesungen wurden. Noch hervorragen
der is

t

si
e in der Art, wie si
e zusammenhängende biblische

Stoffe, nicht zum wenigsten auch aus den vaulinischeu Briefen
poetisch zu erfassen und zu gestalten weiß, z. B. in dem „Triumph
des Lammes", in welchem si

e

nach Röm. ö— 8 den Kampf
zwischen Sünde und Gnade hinausführt bis zur herrlichen
Schilderung des Reiches des Lammes und der „neuen Freude"
der geretteten Seelen. Französische Historiker haben derartige

Poesien nicht mit Unrecht zu Miltons „verlorenem Paradies"
in Parallele gesetzt. Einer der Hauptreize der Dichtung aber ist

ihr Ernst, die Gesinnung, die sich darin ausspricht. Da bleibt
nun kaum ein Zweifel, daß die fürstliche Dichterin in refor

matorischer Neigung und Erkenntnis >über ihren Beichtvater

Roussel und auch Le Fevre hinausgeht. Schon in ihrem älte

sten, aus dem Jahre 1524 stammenden religiösen Gedicht heißt
es : „In Christ allein is

t

sicheres Heil für die Erwählten, die

es ihm gefiel, sich zu erlesen . . . Denn er allein, der sterben
wollte, hat alles für uns gewonnen und verdient, nichts bleibt

mehr zu wünschen, noch zu suchen. Durch seine große Liebe

schenkt er uns alle seine Wohltaten, Verdienste und Werke."

In joem berühmten „Spiegel der sündigen Seele", der als
erste unter ihren geistlichen Dichtungen 1531 ans Licht der

Öffentlichkeit trat, giebt Margarete dem sündlichen Verderben,

aber auch der Heilsgemißheit, die „kein Mensch noch Heiliger,"

sondern allein Christus durch den Glauben schaffen kann, i
n

reformatorischer Weise Ausdruck. Die späteren Poesien offen
baren sogar prädeftinatianische Ideen bei der Verfasserin, in

augustinischer Form, unter Zurückstellung der Verwerfung. Aber

mit dem freudigen Biblizismus und den reformatorischen Kern-
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gedanken mischen sich doch wieder die Züge echter Mystik:

Gott alles, der Mensch nichts, wird in bisweilen recht dunkler,

mystischer Sprache gegenübergestellt. So spricht z. B. in einem
Dialog zwischen Gott ^und Mensch der erstere: „Wer gekommen

if
t vom All, wendet sich zum All zurück, aber Nichts nur allein

wendet sich zum All", worauf jener antwortet: „O Herr, mache
mich zum Nichts, Nichts, zum geringsten, was es nur sei, da

mit das All ic
h mag erreichen." 5
) Die Mystik Margaretens

erklärt es, daß doch auch si
e bei aller persönlichen Freiheit, die si
e

sich nehmen mochte, mit der katholischen Kirche nicht vollständig

brach, und ferner, daß si
e wenige Jahre vor ihrem Tode (1549)

unter den Einfluß spiritualiftischer Libertiner kam, von denen

si
e

auch die freimütige Warnung Calvins nicht abziehen konnte. °)

Es ift noch eine ungelöste Aufgabe der Forschung, das Durch
einander von Mystik und reformatorischem Christentum an der

Hand der „Perlen der Perle der Prinzessinnen" und ihrer
anderen geistlichen Dichtungen näher zu erforschen und zu

charakterisieren.

Margarete hatte Einfluß auf ihren Bruder, für dessen

Seelenheil si
e betete; auch schien Franz I., der gerne für einen

Gönner der neuen Kunst und Wissenschaft galt und mit den

deutschen Protestanten politische Verbindungen einging, mehr
mals ihrer Sinnesart nicht ganz fern zu sein. Aber das mar

jedesmal nur augenblickliche Laune oder durch die Politik be

dingte Stimmung. Franz mar zu sehr Welt- und Genußmensch,
um innerlich zu der religiösen Frage Stellung zu nehmen;

keinesfalls dachte er daran, die einheitliche hierarchische Orga

nisation der französischen Kirche, das große Machtmittel i
n

feiner Hand, gefährden zu lassen. Wie aber der König, fo

auch die große Masse des Volks. Nicht bloß die theologische

Fakultät in Paris, die Sorbonne, der alte Hort der Scholastik,

welche schon 1521 Luther verdammte, sondern auch die höchsten

Gerichtshöfe des Landes, die Parlamente, erklärten sich ent

schieden gegen jede religiöse Neuerung. Auf ihren Antrieb

brach fchon 1525, nach der unglücklichen Schlacht bei Pavia,
die Verfolgung aus, und wenn auch Margarete und ihr Bruder
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Le Fevre und Roussel, welche nach der Vereitelung ihres Re
formationsversuchs in Meaux nach Straßburg geflüchtet waren,

schützten, wenn 1535 sogar Butzer und Melanchthon nach Frank
reich eingeladen wurden, so hörte doch die Verketzerung, ja Ver
brennung vieler weniger bedeutenden „Lutheriens" seit 1525
nicht auf. Infolgedessen zeigte das geistige Antlitz des fran
zösischen Volkes wohl eine seltsame Mischung von humanistischen,

biblizistischen, mystischen, auch wohl anabaptistischen Ideen und
Strömungen; aber es sehlte an großen, entschiedenen reforma

torischen Charakteren. Die religiöse Bewegung märe wahr

scheinlich ohne sonderlich schwere Kämpfe ebenso in ihrer eigenen

Unentschiedenheit und Zaghaftigkeit, wie durch die Verfolgung er

stickt, wenn nicht in der Stille ein wirklicher Reformator auf
den? französischen Boden emporgewachsen wäre, einer der größten,

den Gott überhaupt feiner Kirche geschenkt hat.

II.

Johannes Calvin wurde am 10. Juli 1509 in der kleinen
Bischofstadt Noyon, „dem heiligen Noyon", in der Picardie
geboren. Schon damals waren wie heute viele Städte Frank

reichs und fo auch Noyon sozial in zwei Hälften geschieden,
eine weltlich bürgerliche und eine klerikale, die sich oft heftig

befehdeten; der Vater Gerard Cauvin — so lautete der Name

ursprünglich — gehörte zur klerikalen Partei. Die Familie
stammte aus dem Dörfchen Pont-l'Eveque an der Oise; dort

waren die Cauvins von Alters her als Flußschiffer tätig.
Gerard war der erste, der aus deni nieder« Stande sich empor
arbeitete. Durch hellen Verstand und mancherlei Geschäftskunde

ausgezeichnet, hatte er in Noyon im Dienste der Klerisei eine

angesehene Stellung sich errungen; mar Notar (-Schreiber) und

Rechtsbeistand (Promotor) des bischöflichen Kapitels, Sekretär

des Offizialats und Fiskalprokurator der Grafschaft geworden,
und außerdem durch die Heirat in eine vermöglichere Bürger

familie, mit Jeanne Lefranc, zu Ansehen gelangt. Er hatte
keinen sehnlicheren Wunsch, als seinen drei Söhnen: Karl,

Johannes und Anton, sowie den beiden Töchtern, von denen
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nur der Name der einen, Marie, bekannt ist, eine gute Er:
ziehung zuteil werden zu lassen. Im übrigen wissen wir gar
wenig über den Geist, der im Elternhause Calvins herrschte.
Die Mutter soll dem Glauben der katholischen Kirche eifrig

ergeben gewesen sein; si
e mar es wohl, welche den kleinen Jo

hannes zur Verehrung der Bilder und Reliquien mitnahm, von

welchen er später erzählte.«) Von früh an wurden die Brüder,

vor allem der begabte Johannes, zum Studium bestimmt, ebenso
wie ein Verwandter, der Sohn eines Kollegen des Vaters,

Peter Robert Olivetan. Dank der guten Beziehungen Ger

hard Calvins auch zu dem Adel der Nachbarschaft konnte Jo
hannes an dem Unterricht der Söhne der edlen Familie Mont-
nior, eines Zweiges des bischöflichen Hauses der Hangest, teil

nehmen; so bot sich ihm schon als Kind auch Gelegenheit zur
Aneignung der feineren Sitten und Umgangsformen der höheren
Stände. Mit den Montmors siedelte der 14jährige im August
1523 nach Paris über. Hier wohnte er bei einem Bruder

seines Vaters, einem Schmied, und hatte das Glück, aus der

einem heutigen Gymnasium ähnlichen Studienanstalt (College)

de la March« den Unterricht eines ausgezeichneten Pädagogen,

Mathurin Cordier's, zu genießen. Durch ihn wurde der Jüng- .
ling zuerst mit der neuen Bildung der Zeit in Berührung ge
bracht; denn Cordier war Humanist und nahm wertvollen An

teil an den Bestrebungen der Humanisten zur Umgestaltung

der Lateinschulen, aus denen anderthalb Jahrzehnte spater das

berühmte Gymnasium Johannes Sturms in Straßburg erwuchs.
Calvin hat seinem Lehrer ein dankbares Andenken bewahrt«)
und ihn später, nachdem jener vielleicht schon 1528 durch den

berühmten Drucker Robert Estienne zum evangelischen Glauben

geführt war>°>, zu sich in die französische Schweiz gezogen.

Leider konnte er in Paris von Cordier nur kurze Zeit Nutzen
ziehen, da er bald auf das nach strengen mittelalterlichen Grund

sätzen geleitete College Montaigu gebracht wurde, an dessen
Spitze der berüchtigte Wortführer der Sorbonne, Natalis Beda,

stand.

Die Kosten des langjährigen Aufenthalts in der Haupt-
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ftadt wurden wesentlich vermindert dadurch, daß Johannes am

19. Mai 1521 — wie seinem Bruder Karl drei Jahre früher
— eine der vier Portionen der Kaplanatspfründe verliehen
wurde, welche zur Sicherung des Meßdienftes an dem Altar
de Gesine in der Kathedrale zu Nonon gestiftet mar. Dazu,

trat am 27. September 1527 noch die Kuratstelle von St.
Martin de Martheville, welche er am 5. Juni 1529 gegen die
gleiche Stelle in Pont-l'Eveque, dem Heimatsort der Familie,

vertauschte. Der verderbte Zustand der damaligen kirchlichen
Verhältnisse, die es z. B. zuließen, daß der Bruder Colignns
mit 16 Jahren Kardinal wurde, gestattete dem jungen Stu
denten, die Obliegenheiten seiner Ämter durch einen Stellver

treter versehen zu lassen, mährend er in der Fremde die Ein

künfte bezog. Der Jüngling, dem der Mißbrauch diesmal zu
gute kam, lag mit lebendigem Pflichtgefühl und großer Ge

wissenhaftigkeit feinen Studien ob. Auch nahm er, ernsten
Charakters, eifrig an den religiösen Übungen teil, wie si

e die

Schulordnung und die kirchliche Gewohnheit mit sich brachten.")-

Von sreundschaftlichem Verkehr, außer mit den Montmors,

seinen Kameraden von Nonon her, wird nichts weiter berichtet^
nur hören mir, er se

i

nach der ausgeprägten moralischen Rich

tung seiner Natur zu strengem Tadel seiner Mitschüler aufge

legt gewesen. Daß er jedoch dafür den Spitznamen „Akkufa-
tivus", Angeber, erhalten habe, is

t eine Sage, deren Ursprung,

sich noch nachweisen läßt. ^
)

Nach Abschluß der Gymnasialstudien oder, wie man damals

fagte, des philosophischen Kursus in der Pariser Artistenfakultät,

Ende 1527 oder Anfang 1528 — gerade zur Zeit, als ein.

Student ganz entgegengesetzter Geiftesart, Jgnaz von Loyola,

in das College Montaigu einzog — verließ Calvin die Haupt
stadt, um sich nach dem Willen des Vaters in Orleans, wo

auch Olivetan zu Anfang 1528 weilte, dem Studium der Juris
prudenz zu widmen. Gerhard Calvin mar nämlich kurz vorher
mit der Geistlichkeit zu Nonon über Vermögensgegenftönde i

n

einen langwierigen Streit geraten, der sich bis zu seinem Tode

hinzog. Da alle Aufforderungen des Kapitels, sich über die
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Ausführung der Testamente zweier Kleriker, zu deren Voll

strecker er ernannt war, zu rechtfertigen, ohne Erfolg blieben,

hatte der alte Prokurator sich damit ipso tact« die Exkom
munikation zugezogen.") Diefe Umstände wirkten wohl mit,

ihm das anfänglich in Aussicht genommene theologische Studium

seines Sohnes Johannes zu verleiden, und ihn die Rechte

wühlen zu lassen, als ein „besseres Mittel, um zu Gütern und

Ehren zu gelangen."") Der Sohn, gehorsam, studierte dem

gemäß zunächst in Orleans unter dem berühmten Juristen der

alten Schule Petrus Stella; frühestens im Frühjahr 15LS

ging er nach Bourges, um dort den Gegner Stellas, Andreas

Alciat aus Mailand, zu hören, der die Rechtswissenschaft auf

humanistischer Grundlage neu zu erbauen suchte. Calvin blieb

jedoch Stellas Anhänger; nur wurde der Aufenthalt in Bourges

dadurch für ihn wichtig, daß er mit dem deutschen Humanisten
und Professor der griechischen Sprache, Melchior Wolmar aus

Rottmeil, bekannt wurde, der, nachdem er seit 1527 in Orleans

ein Schülerpensionat mit dem 9jährigen Beza als berühmtesten

Zögling geleitet hatte, wahrscheinlich schon im September 1530

in Bourges lehrte. Durch ihn wurde Calvin gegen Ende seines

Studienausenthaltes in Bourges in den Ansängen des Griechi

schen unterwiesen.")

Auch aus den Studentenjahren wird von dem bewunderns-

werten Fleiß berichtetZmit dem der Jüngling sich in die Wissen
schaften versenkte. Bis tief in die Nacht habe er am Arbeits

tisch gesessen, und um sich mach zu erhalten, nur wenig zu
Abend gegessen. Wenn er frühmorgens ermachte, fe

i

er noch

einen Augenblick liegen geblieben, um das am Abend Gelernte

zu wiederholen und zu durchdenken.") So strebte sein klarer

Geist schon damals nach Ordnung und Methode, und die Natur

gabe seines munderbaren Gedächtnisses stärkte sich immer mehr

Begreiflicherweise stand der Hochbegabte bei Lehrern und Mit

schülern in bestem Ansehen. Schon in Orleans soll er öfters

Lehrer als Hörer gewesen sein; ja
,

es wird hinzugesügt, man

habe ihm das Doktorat im Recht ehrenhalber (pour rien) an

getragen.") Es märe aber weit gefehlt, wenn man sich dem
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Studenten Calvin als einen abgeschlossenen düstern Geist vor
stellen wollte, der für gar nichts anderes als für Wissen und
Lernen Sinn hat. Vielmehr erscheint er in einigen glücklicher

weise uns erhaltenen Jugendbriefen als Mitglied eines ange

regten heitern Freundeskreises, den er allem Anschein nach gleich

nach seiner Ankunft in Orleans gewonnen hatte. Dazu ge

hörten l aus Orleans Franz Daniel, in dessen Familie er auch
verkehrte, der etwas ältere Nikolas Duchemin, der ein Stu
dentenpensionat hielt und schon mit einer Schrift gegen Alciat
in den Streit der Schulen eingriff, bei dem Calvin sich auch

wohl in augenblicklicher Verlegenheit ein paar Kronenthaler
borgte, endlich Framberg, und der aus Paris gebürtige Franz
Connam. Einige Zeilen aus dem ersten uns erhaltenen Briefe
Calvins an Daniel vom 18. September 1530 feien hier als

Zeugnis seiner freundschaftlichen Gesinnung miedergegeben: „Ich
danke dir, daß du in deiner Fürsorge alles getan hast, um mein

Interesse zu fördern. Ich werde die Gelegenheit, es dir zu
vergelten, falls si

e

sich bieten sollte, nicht vorübergehen lassen;

und ic
h denke, ic
h werde dir doch einmal wenigstens einen ähn

lichen Dienst leisten können. Aber auch dann wird mein Name

aus deinem Kalendarium nicht ausgelöscht werden, denn kaum

eine Seite is
t darin, die mich nicht deinen Schuldner nennte.

Doch wenn du dir so viel aus mir machst, so schenke ic
h dir

mich selbst zum Lohn, unter der Bedingung, daß alles Meinige
mit mir, seinem Eigentümer, folge."'«)

Die juristischen Studien Calvins kamen Anfang 1531 zum

Abschluß. Im März dieses Jahres war er auf einer Reise in

Paris, wo er zu der eben erwähnten „Antapologie" Duchemins
gegen Alciat eine Vorrede schrieb und die Drucklegung der Schrift

überwachte.'") Im Frühling brachte er mehrere Wochen am
Krankenbett feines Vaters zu. Als derselbe am 26. Mai 1531
entschlief, machte es Mühe, für den Exkommunizierten ein ehr

liches Begräbnis in geweihter Erde zu erlangen. Doch ließen

sich zuletzt die Kapitelsherren erweichen, auf das Versprechen

des ältesten Sohnes Karl hin, er werde die noch unerledigten
Streitpunkte begleichen. Doch wurde auch jetzt die Sache nicht
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geordnet; vielmehr sah sich nunmehr Karl in Gegensätze zum
Kapitel verwickelt, in denen jedoch die religiöse Frage vorderhand
keine Rolle spielte.^) Das Verhältnis unseres Johannes zur
Noyoner Klerisei scheint indessen durch den langjährigen Zwie
spalt der Familie gar nicht gestört zu sein. Am 20. Juni 1530
gibt ihm das Kapitel eine Belohnung sür einen Prozeß, den er

zu Gunsten seiner Kapelle sührte. Ja, Franz Daniel äußert
in einem Brief vom 27. Dezember 1531, wenn wir denselben
recht verstehen, den Gedanken, vielleicht könne der Noyoner Bischof
bewogen werden, den Freund zu seinem Offizial zu machen oder

ihn mit einer andern kirchlichen Würde zu bekleiden.") Hat
das Scheitern derartiger Pläne mitgewirkt, Calvin, der nach
dem Ableben des Vaters selbständig über feine Zukunft ver

fügen mußte, nochmals zu einem Wechsel der Studien zu ver

anlassen? Wir missen es nicht. Jedenfalls begab er sich im
Sommer 1531 von neuem nach Paris und widmete sich zu den

Füßen eines Danesms, Budaeus und Vatable, den königlichen

Lektoren, die Franz I. als ersten Anfang des später so berühmten
College de France angestellt hatte, mit erneutem Eifer und

nunmehr ausschließlich den geliebten humanistischen Studien.

Die örtliche Trennung hemmte nicht den freundschaftlichen Ver

kehr mit Orleans; die meisten der Jugendbriefe, welche sich er

halten haben, sind in diesem Jahr des zweiten Pariser Auf
enthalts mit den Freunden aus Orleans gewechselt. In ihnen
allen „spiegelt sich ein dankbares, anhängliches, sür Liebe und

Freundschaft überaus empfängliches Gemüt, und daneben eine

fast ängstliche Genauigkeit in der Besorgung von großen und

kleinen Dingen, die ihm aufgetragen sind, oder die seine Freunde
und ihn selber näher angehen; nicht einmal einen Gruß nimmt

er leicht." 22) Auch den Freuden und Erholungen der Jugend

zeigt er sich nicht durchaus abhold ; die Hauptsache war und blieb

für ihn freilich stets die Arbeit.

Das große Ereignis dieser Jahre war die erste Frucht
seines Studiums, seine erste Druckschrift, ein Kommentar zu
den 2 Büchern Senecas „über die Milde" (6e clernenria)«),

zu dem die Vorrede am 4. April 1532 datiert ist. „Endlich
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is
t der Würfel gefallen", schrieb er gleich darauf am 22. April

nn Daniel, „mein Kommentar zu Seneca is
t

gedruckt, aber auf
meine Kosten . . . Jetzt gebe ich mir alle Mühe, um etwas
davon wieder einzubringen. Einige hiesige Professoren habe ich
angetrieben, des Buches in ihren Vorlesungen Erwähnung zu
tun. In Bourges habe ic

h einem Freund zugeredet, vom Ka
theder herab sein Erscheinen anzuzeigen." Wenige Tage später

fügt er voll ängstlicher Sorge hinzu: „Schreibe mir doch vor
allem, ob mein Kommentar mit Beifall oder mit Kalte aufge
nommen wird."") Wenn er aber den Erfolg feines Buches
außer in Paris vorzüglich in Bourges und Orleans suchte, so

kehrte er an die letztgenannte Universität 1532 noch für ein

Jahr zurück und wurde dort von den mitstudierenden Lands
leuten zu dem „jährlichen Stellvertreter des Prokurators der

Picardischen Nation" gewählt. Was er im übrigen dort

trieb, wie er das Studienjahr verbrachte, is
t uns völlig un

bekannt. Wir hören erst wieder von ihm am 23. August 1533;
an diesem Tage nimmt er bezeichnenderweise in Noyon noch an

einer Sitzung des Kapitels teil, welche Gebete und Prozessionen
gegen eine Pestkrankheit verordnete.

Doch in dieser Tatsache liegt zugleich ein Abschluß der

Zugendentmickelung Calvins; alles, was wir von da ab von ihm
vernehmen, trägt ein völlig anderes Gesicht. Aus dem fleißigen
Schüler, dem lernbegierigen Studenten der Rechte, dem auf

strebenden Humanisten wird nunmehr in „plötzlicher Bekehrung"

der evangelische Charakter, der Reformator.

III.
Wie mar die religiöse Gesinnung des angehenden Gelehrten

bei seinem Wandern von Universität zu Universität? Unter

allem, was wir über die Jugendzeit des großen Mannes wissen
möchten, während mir doch nur das Wenige erfahren, das im

Vorstehenden kurz zusammengestellt wurde, is
t die Frage nach der

religiösen Entwicklung Calvins die Hauptfrage. Sie hat, wie

begreiflich, von jeher die Forscher angelockt und, da auch

für si
e die Quellen nur dürftig fließen, zu den verschiedensten
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Vermutungen Anlaß gegeben. Gewiß kann der Historiker, um

5>as tote Tatsachenmaterial zu einer lebendigen Gesamtanschau

ung zu einen, der Vermutung niemals ganz entraten. Aber

eine Hypothese, die geschichtlichen Wert besitzen soll, muß doch

einerseits in sich selbst und in den Umständen, auf die si
e

sich

stützt, ein hinreichendes Maß von Wahrscheinlichkeit besitzen,

andererseits darf si
e um keinen Preis mit einer Quelle obersten

Ranges, d
.

h
. in diesem Falle mit irgend einer sichern Er

kenntnis aus Calvins eigenster Hinterlassenschaft, im Wider

spruch stehen.

Prüfen wir an diesem methodischen Grundsatz die mancher
lei Behauptungen, die über den Werdegang der religiösen Eigen

ort Calvins aufgestellt sind, so wird vieles als völlig haltlos
abgewiesen werden müssen. Der Streit der Meinungen dreht

sich hauptsächlich darum, ob die Umwandlung, die der Refor
mator selbst seine „plötzliche Bekehrung" nennt, nicht gleichwohl

Vorstufen, eine langsame, allmähliche Vorbereitung gehabt habe.
So sagt z. B. ein Forscher: „Die Bekehrung Calvins gab ihm
nicht die Uberzeugung von der Wahrheit der protestantischen

Dogmen, denn er besaß si
e

schon; si
e

hauchte ihm auch nicht erst ein

warmes Interesse sür die Dinge des Reiches Gottes ein, er

mar schon ganz davon durchdrungen; si
e war vielmehr bloß der

feste Entschluß seines Herzens, fortan fein Verhalten mit ängst

licher Sorgfalt seinen Uberzeugungen anzupassen und jedwede

Verbindung mit den Irrtümern zu brechen, welche er im Grunde

seines Herzens schon früher abgeschworen hatte." 2b) Man hat
diese Vorstufen aus den Einwirkungen erschließen wollen, die

Calvin aus seiner Umgebung zugeflossen seien, und dabei wechsel

weise an die Vaterstadt Noyon, den Verwandten Olivetan, an

Melchior Wolmar, endlich an den Freundeskreis in Orleans

und Bourges gedacht. Doch dabei gelangt man wohl zu dunklen

Möglichkeiten, aber keineswegs zu einer einigermaßen gegründeten

Wahrscheinlichkeit. Um mit den letztgenannten zu beginnen, so

is
t das erste Zeugnis für evangelische Neigungen bei Daniel,

Duchemin und den andern Freunden ein hernach zu ermähnender

Zirkularbericht Calvins vom Oktober 153327) — doch was kann



1«

man daraus für die frühere Zeit schließen? Wieviel bedeuten

einige Jahre in der Entwicklung jugendlicher Charaktere! über
den sicher protestantischen Melchior Wolmar aber sagt Calvin
selber in dem Schreiben vom 1. August 1546, mit dem er ihm
die Auslegung des 2. Corintherbriefs widmete, daß ihre Freund
schaft in der ersten Zeit, d. h. in Bourges nur eine anhebende

(aliczusnrula) gewesen sei, und daß er ihm damals nur die An
fangsgründe des Griechischen zu danken hatte. Noch mehr
verflüchtigen sich die behaupteten Noyoner Einflüsse. Die Existenz
einer evangelischen Partei in der bischöflichen Stadt schon im

Jahre 1532 oder noch früher läßt sich auf keinen Fall erweisen,
weder durch einen Brief Calvins an Butzer, „den Bischof von
Straßburg", „Noviod. (Nonon?), den 4. September" unter

zeichnet, ein Schreiben, das bisher noch niemand mit Sicherheit

zu datieren vermochte, aus dem daher für die Anfänge des

Reformators nichts zu entnehmen is
t

2«), noch auch durch die

Streitigkeiten feiner Familie mit dem Noyoner Kapitel. Aller

dings bekannte sich der Bruder Karl, als er am 1
. Oktober 1537

starb, offen zur Häresie und mies die Sterbesakramente zurück:

auch wird ihm schon im Mai 1534 eine ketzerische Meinung
zum Vorwurf gemacht.^) Aber liegt es nicht näher, dies alles

der Einwirkung des neu bekehrten Johannes zuzufchreiben?

Mehr Gewicht is
t der Angabe sämtlicher drei alten Bio

graphien beizulegen, wonach Calvin durch Olivetan schon vor

seinem ersten Studienaufenthalt in Orleans einiges Verständnis
der reinen Religion empfangen habe, infolgedessen se

i

auch seine

persönliche Neigung dem Wunsche des Vaters, statt Theologie
die Rechte zu studieren, entgegengekommen.^') Dies Zeugnis

is
t gewiß nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Olivetan,

der spätere Bibelübersetzer, mar schon frühe für den evangelischen

Glauben gewonnen; märe nur im übrigen sein Lebenslauf uns

etwas genauer bekannt! Wir wissen nur, daß er am 1
. Mai 1528,
vor einer sonst unbekannten Verfolgung aus Orleans geflüchtet,

in Straßburg weilt, mit dem Studium der griechischen und

hebräischen Sprache beschäftigt; 1531 taucht er i
n der französischen

Schweiz auf und nimmt 1532—35 mit kurzer Unterbrechung
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dauernden Aufenthalt bei den Waldenfern. Der so früh seiner

Heimat Entrissene müßte demnach den entscheidenden Einfluß auf
seinen 18 jährigen Verwandten spätestens in den ersten Monaten,

ja Wochen 1528, se
i

es in Paris, se
i

es in Orleans, ausgeübt

haben. Dann aber sollte man doch meinen, hätte der in Calvins

Seele gesenkte Keim in den Studienjahren irgend eine Ent
faltung zeigen müssen. Doch man sagt, Calvin se

i

vorerst nur

ein Protestant nach der Weise Le Fevres geworden, der sich

äußerlich dem Katholizismus anpaßte und nur eine gemisse

Neigung zum Bibelstudium und ein gewisses Maß von Erkennt
nis besaß. Indes wenn dem wirklich so war, so hat der Jüngling

seine innere Herzensstellung so gut verborgen, daß der Historiker

si
e

nicht mehr erfassen kann. Mag man auch einzelne Züge
aus seinen Jugendbriefen, z. B. das Kaufen einer Bibel oder

sein Verhalten bei der Einkleidung einer Nonne allenfalls noch

zu Gunsten eines Le Fevre'schen Protestantismus ausdeuten
—
obwohl ein unvoreingenommener Leser dies schwerlich tun

würdet) — , so is
t dies m. E. unmöglich bei dem Kommentar

zu Seneca. Es kann nicht scharf genug betont werden: dies

erste größere Denkmal aus der Feder Calvins selber is
t der

Prüfstein sür alle Theorien über seine religiöse Jugendentmicklung,
an dem si

e

ihr Recht erweisen müssen. Hier aber tritt uns der

junge Gelehrte durchaus als Humanist entgegen. Mit Behagen
versenkt er sich in die reiche Welt der Alten. In erster Linie
sucht er seinen Autor philologisch zu erklären und zieht zu

diesem BeHufe mit staunenswerter Belesenheit Parallelen aus

den entlegensten antiken Schriftstellern und Dichtern heran. Auch
die verhältnismäßig seltenen Zitate aus den Kirchenvätern dienen

meist nur zur Worterklärung. Doch tritt der Verfasser durch
historische, juristische und philosophische Bemerkungen auch fachlich

für Seneca ein, ja er hat im Gegensatz zu dem ungünstigen
Urteil in der Ausgabe des Erasmus eine Ehrenrettung des

Römers im Auge. Vor allem preist er ihn wegen seines Ernstes

in der Behandlung der ethischen Fragen. An diesem Punkte

hätte sich doch, sollte man meinen, das christliche Urteil in

der Betonung der Überlegenheit der Sittenlehre Christi und

2
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seiner Apostel kund geben müssen. Aber Calvin spricht wohl
zweimal von „unsererReligion", doch nirgends klingt ein Herzens
ton durch, nirgendwo ein tieferes Interesse sür das christliche
Urteil über die berührten Fragen. Am meisten setzt in Er
staunen, daß bei der Fülle der Zitate aus der klassischen Literatur
die Bibel in sast unbegreiflicher Weise vernachlässigt wird; nur
drei Schristftellen werden bei untergeordneten Gelegenheiten,

wie aus zufälliger Erinnerung zitiert, und zwar charakteristischer

Weise nach der Vulgata. Bei der Gründlichkeit, welche dein

Gelehrten Calvin schon in dieser Jugendschrift inne wohnte,

bei seiner Aufmerksamkeit auf alles, was Erasmus, der König
der Wissenschaften, veröffentlichte, liegt darin der Ausschlag

gebende Beweis, daß das Studium der h. Schrift — der Herz
punkt der Le Fövre'schen Reform — noch nicht in den Kreis
der Interessen Calvins getreten ist; die Bibel is

t

ihm noch ein

verschlossenes Buch, weil sein Herz noch nicht für si
e

schlägt.??)

Wenn demnach bis zum Jahre 1532 alle Anknüpfungs
punkte, die für ein allmähliches Werden der religiöfen Über

zeugung Calvins angeführt werden, uns aus den Händen gleiten,

so bleibt uns nichts anderes übrig, als uns ausschließlich an

die einzige Stelle zu halten, in der Calvin selbst den Schleier
über das lüftet, was ihn zum Reformator gemacht hat. In
dem Drang zu strenger Ordnung und Gesetzlichkeit, entgegen
der freien Bewegung des individuellen Gefühls- und Gemüts
lebens, liebte er es, die eigene Person so viel wie möglich zu

rücktreten zu lassen. Aber einmal, freilich viele Jahre nach
seinem Erlebnis, 1557 in der Vorrede zu seinem Psalmen
kommentar hat er doch von sich gesprochen. ^) Hier erzählt
er, sich mit dem Psalmsänger David vergleichend, wie sein Vater

ihn von der Theologie zum Rechtsstudium hinübergeführt Hab«!

so schien er seinem späteren Berufe fern genug. Gleichwohl
aber, heißt es dann, „gab Gott endlich durch den geheimen Zügel

feiner Vorsehung meinem Lauf eine andere Richtung. Und zwar

hat er zuerst, da ic
h dem abergläubischen Wesen des Papsttums

hartnäckiger ergeben war, als daß es leicht gewesen märe, mich
aus so tiefem Schmutz herauszuziehen, meine Seele, die sich
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für ihr Alter allzusehr verhärtet hatte, durch eine plötzliche Be
lehrung zur Gelehrigkeit unterworfen. Nachdem ic

h

so ein

gewisses Verständnis der wahren Frömmigkeit empfangen hatte,

entbrannte ic
h im Eifer fortzuschreiten so sehr, daß ic
h die

übrigen Studien zwar nicht ganz aufgab, aber nur kühler fort

setzte. Und noch war das Jahr nicht um, als alle, die nach
der reineren Lehre verlangten, zu mir, dem Neuling und An

fänger, kamen, um von mir zu lernen."

Diese knappe Erklärung enthält zwar lange nicht alles,

was wir gerne missen möchten, aber si
e gibt doch höchst wichtige

Aufschlüsse. Die Umwandlung mar eine völlige- si
e bedeutete

den Bruch mit allen seinen bisherigen Idealen und Bestrebungen
und den Anbruch einer neuen Lebensauffassung und Lebensan

schauung, Es is
t keine Rede von einem längern Schwanken,

von einer Vorbereitungszeit, in welcher Erkenntnis und Willens

hingabe miteinander gekämpft, evangelische Gesinnung und äußer

liches Beharren im Papsttum nebeneinander hergegangen mären.

Selbstverständlich soll das nicht heißen, daß Calvin bisher von

dem Werk und Ziel der Reformatoren gar nichts erfahren hat;

welcher Gebildete, zumal welcher Humanist hätte damals von

der Welt so abgeschlossen gelebt? Vielleicht hat Olivetan, sei's

mündlich, sei's schriftlich, versucht, ihn zu seiner Uberzeugung

hinüberzuziehen; aber solcher Vermittlung bedurfte es zu einer ober

flächlichen Kenntnis der reformatorischen Bewegung nicht einmal.

Indessen von bloßer Bekanntschaft zu näherer Beschäftigung

und von da auch nur zu dem Standpunkt Le Fövres und

Rousfels is
t

noch ein weiter Weg, und diesen Weg is
t Calvin

in den Jahren zuvor nicht gegangen; vielmehr sagt er selbst,
er se

i

im Papsttum über sein Alter hinaus verhärtet gewesen.

Jetzt aber ist's anders geworden. Die plötzliche Bekehrung is
t

mit so unwiderstehlicher Gemalt eingetreten, hat einen so schroffen

Riß für sein Bewußtsein herbeigeführt, daß er si
e

noch datieren

kann, wenn er auch das Datum nicht geradezu angibt. Ich
brauche nicht hervorzuheben, wie sehr diese Bekehrungsgeschichte

in ihrer Plötzlichkeit und Gewaltsamkeit etwa im Unterschied
von der Luthers für die ganze Kirche Calvins und die Eigen
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art ihrer Frömmigkeit bedeutsam geworden ist. Aber ein an
deres is

t

noch wichtiger. Calvin führt seine Bekehrung nicht auf
irgend ein menschliches Werkzeug, sondern auf Gott selbst zurück.
Gottes Hand hat ihn ergriffen, und er mußte gehorchen. Das
Ergebnis dieses direkten Eingreisens Gottes aber war die Er
kenntnis, daß in der Schrift alle Erkenntnis beschlossen, und
daß darum ihre Erforschung und Verbreitung der würdigste

Gegenstand für Gaben und Eifer eines ganzen Menschenlebens

sei. So ward Calvin durch seine Bekehrung der Mann, dem
alle Frömmigkeit im Gehorsam Gottes beschlossen liegt, und
der Bibeltheologe, dem stets der gemaltige Riß zwischen Gottes
wort, d. h. der Schrift, und Menfchenwort vor der Seele steht.
Das Ereignis muß vor dem Oktober des Jahres 1533

eingetreten fein; denn von da ab handelte Calvin so, wie er
es im Psalmenkommentar als die Folge feiner Bekehrung be

schrieben hat. In diesem Jahre war in Paris, wo wir ihn von
neuem antreffen, eine bedeutsame Bewegung zugunsten der neuen

Lehre entstanden: Gerard Rousfel hatte vor mehr als tausend

Zuhörern gepredigt; Franz I., gerade durch ein ungünstiges

Gutachten über die Ehescheidung Heinrichs VIII. gereizt, hatte
die Häupter der Sorbonne aus der Stadt verbannt. Inwie
weit diese Bewegung an der religiösen Umwandlung Calvins

beteiligt ist, ob dabei ein frommer Kaufmann de la Forge, der

bald als Märtyrer für seinen Glauben starb, eine Rolle spielte,

darüber missen wir ebenso wenig mit Sicherheit, als sich die

Einflüsse Olivetans und der andern feststellen lassen. Jeden

falls aber widmete der Neubekehrte nunmehr der evangelischen

Sache die lebendigste Teilnahme: am 27. Oktober sandte er an

Daniel und den Freundeskreis einen Zirkularbericht über die

durch jene Bewegung veranlaßten Unruhen in den Schulen und

an der Universität, in welchem er das Vorgehen der Altgläu

bigen „Schlechtigkeit", „böse, verwegene Tat" nennt. Doch noch
mehr. Fünf Tage später, am Allerheiligenfest 1533, fand in

der Mathurinerkirche zu Paris eine feierliche, nicht bloß aka

demische Versammlung statt, in welcher ein Freund Calvins,

der junge Mediziner Nikolaus Cop, ein Sohn des berühmten.
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Leibarztes Franz' I., das Rektorat der Universität übernahm.
Bei dieser Gelegenheit hielt Cov eine offenbar von evangelischer
Ueberzeugung durchdrungene Rede oder vielmehr Predigt über

das Evangelium des Tages, die Seligpreisungen; die Predigt
aber hatte nach alter Tradition Calvin für den Freund ver-

faßt. Wenn diese Tradition recht hat — und ic
h

möchte noch

immer daran festhalten
— , so liegt in jener Rede das erste

Denkmal des neuen reformatorischen Geistes ihres Verfassers
vor. Daß der Prediger selbst in seiner Stellung noch nicht
ganz befestigt ist, verrät das Suspirium zwischen Einleitung
und Textauslegung, in welchem neben Christus noch die „seligste

Jungfrau" angerufen wird; doch weiß man nicht, ob die aus
Maria bezüglichen Worte nicht fchon vor dem Halten der Rede
gestrichen sind. Auch der Stil ist unbeholfen, wie es bei einem
Neuling in religiöser Rede, auch bei dem 24jährigen Calvin

wohl erklärlich ist. Doch der Inhalt is
t ein offenes Bekenntnis

zu den Grundlehren der Reformation über Gesetz und Evan

gelium, Gnade und Rechtfertigung. Zugleich verrät sich deutlich,

messen Beistand der Prediger die neuen Erkenntnisse zu danken

hat, nicht etwa Le Fevre und feinem Kreise, sondern Erasmus

und Luther. Die Einleitung is
t

nämlich in ihren Gedanken,

ja zum Teil in ihrem Wortlant einer Vorrede des Erasmus

zur 3
.

Ausgabe seines Neuen Testaments von 1524, und der

Hauptteil der Predigt in ähnlicher Weise einer Predigt Luthers
über denselben Text in der von Butzer ins Lateinische über

setzten Kirchenpostille entlehnt. Auch die weiteren Ausführungen,

für die sich eine Quelle mit gleicher Bestimmtheit nicht entdecken

läßt, bewegen sich in bekannten Gedankengängen der Witten

berger Reformation. Daher is
t es schwer, aus dem über

nommenen das Eigengut herauszuschälen. Doch klingt hie und

da ein Herzenston durch. „Wer will nicht lieber", so fragt

der Redner, „mit seinen Dummheiten (nu^is) den Menschen,
als mit der Wahrheit des Evangeliums Gott gefallen? O un

geheure Torheit der Menschen, o eitler Ruhm!" „Das Evan

gelium hat in mir die Uberzeugung erweckt, daß dem Christen

nichts Schlimmeres zustoßen kann als Zweifel." Darum laßt
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uns beten: „Herr, hilf meinem Unglauben!" Dann haben wir,
obwohl an uns selbst verzweifelnd, dennoch die Gewißheit des
Heils, der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung. —
Doch man mag über das Maß selbständiger, persönlicher Ge-
dankenentmicklung in dieser Rede urteilen, wie man wolle,
jedenfalls bietet sie, wenn anders si

e

wirklich aus Calvins
Feder geflossen ist, ein wertvolles Zeugnis, daß auch seine
religiösen Anfänge bei aller Eigenart seines Erlebnisses in der
gleichen Heilserfahrung von Sünde und Gnade wurzeln, wie
die Luthers und der Seinen. Gott hat ihn plötzlich zum Gehor

sam unterworfen, aber wie jenen, durch die gleiche Erkenntnis

der eigenen Sündhaftigkeit und des alleinigen Heils in der ver

gebenden Gnade Christi. So wurde er zu Luther geführt, und
er hat zeitlebens bei aller Selbständigkeit seines religiösen

Charakters und seines reformatorifchen Werkes kein anderes

Evangelium verkündigt, als das Luthers.^)
Das kühne Unternehmen, dem Evangelium an der Pariser

Universität Eingang zu verschaffen, scheiterte völlig; Cop mußte

so eilig fliehen, daß er sogar das Siegel der Universität nach
Basel, in die Heimat des Vaters, mitnahm. Auch Calvin

mußte sich unverzüglich entfernen; er soll indes bald daraus
die Vermittlung der Königin Margarete angerufen und da

durch die Niederschlagung der Anklage bewirkt haben. Für ihn
beginnt jetzt ein unruhiges Wanderleben, das jedoch im Gegen

satz zu seinen früheren Bestrebungen von Tätigkeit für das

Evangelium erfüllt ist. Am 4
. Mai 1534 legte er in Nouon —

nahe an dem kanonischen Alter, das ihn genötigt hätte, fürder-

hin die Pflichten feiner Ämter selbst zu erfüllen
—
feine kirch

lichen Benefizien nieder; wenige Wochen spater wurde er in

seiner Vaterstadt wegen eines am Vorabend vor Trinitatis in

der Kirche entstandenen Tumultes — Näheres is
t unbekannt —

ins Gefängnis geworfen. Die feindselige Legende hat später

dies Ereignis dahin weiter gesponnen, als se
i

er wegen wider

natürlicher Unzucht mit einem Brandmal gezeichnet morden. ^)

Außerdem finden mir ihn im Jahre 1534 in Orleans, noch
einmal in Paris, und wahrscheinlich auch in Nerac, am
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Hofe der Königin Margarete. Hier grüßte er den sterbenden
Le Fevre; in Paris mar eine Unterredung mit dem bekannten
Antitrinitarier Michael Servet geplant, die aber dann doch

nicht stattfand; in Orleans unterzeichnete er eine Vorrede zu

seiner Schrift wider den Seelenschlaf <6e pL^cKopallllxcKia).

Diese Schrift, gegen eine mit anabaptistischen Irrtümern zu
sammenhängende schwärmerische Idee gerichtet, die Seele ver

falle nach dem leiblichen Tode mit dem Körper in einen fühl

losen Schlas, aus dem si
e

erst am jüngsten Tage erwache, blieb

auf den Rat des Straßburger Reformators Capito, dem Calvin

sie zugesandt hatte, vor der Hand ungedruckt 2«) ; erst im Jahre
1542 wurde si

e

wirklich veröffentlicht. Die längste Zeit aber

verweilte er bei einem hochgestellten und begüterten Freunde,

dessen Fürsorge ihm als ein Werk der Vorsehung erschien, bei

dem Kanonikus du Tillet in Angoulöme. In seinem mit
Büchern reich ausgestatteten Hause kam sich der Flüchtige wie

in einem stillen Neste vor, und hier begann er nachweislich die

Arbeit an der Jnstitutio. Als aber nach den Pariser Plakaten
wider die Messe, welche in der Nacht vom 17. auf den 18. Ok
tober an Kirchtüren und Mauern, selbst am Schlafkabinet des

Königs angefchlagen wurden, eine so heftige Verfolgung aus

brach, daß vorderhand jede Hoffnung abgeschnitten wurde, der

heimatliche Boden werde noch dem Evangelium eine Heimat
bieten, wanderte Calvin mit du Tillet Ende 1534 oder An

sang 1535 über Straßburg nach Basel aus. Damit mar seine
Jugendzeit, sein Werden und Suchen abgeschlossen, und nun

beginnt bald die reformatorische Tat.*»)
Als Calvin feinen Wanderftab nach Westen richtete, hatte

Frankreich viel verloren. So viel Dunkel auch auf seiner
Jugendgeschichte lagert, so is

t

doch so viel deutlich geworden : i
n

ihm ging ein Mann zartester Gewissenhaftigkeit, eines in Gott

gefangenen Gewissens, dahin.



2. Kapitel.

Calvin in Genf und in Strasburg.

I.

Am 23. August 1535 unterzeichnete Calvin die Vorrede zu
seinem „Unterricht im Christentum" (Insrirurio ckrisri-iria«
reli^ionis), seinem berühmtesten und gesegnetsten Werke, dessen

erste Ausgabe, lateinisch geschrieben, im März 1536 im Druck
vollendet mar.") Es war die Frucht der erwünschten Zurück
gezogenheit, in welcher der Verfasser, seit er das Vaterland ver

lassen, in Basel im Hause einer Frau Katharina Klein lebte,

studierend, schreibend, im Umgang mit den Männern der Re

formation, seinen späteren Freunden und Mitarbeitern, deren

Kreis sich nach und nach erweiterte: z. B. schloß er schon hier
mit Heinrich Bullinger, dem Nachfolger Zminglis in Zürich, und

dem Walliser Peter Viret bei gelegenem Anlaß Bekanntschaft.
Die Jnstitutio vom Jahre 1536 mar ein Buch von 514

Seiten im kleinsten Oktavsormat, nahm also kaum ein Viertel

des späteren Umfangs ein. Als Calvin an ihr zu arbeiten

begann, leitete ihn, wie er an der Spitze der Vorrede selbst be

merkt, zunächst die Absicht, für feine gallischen Landsleute nur

„einige Grundlinien zu zeichnen", „ein Buch in einfacher, kunst
loser Lehrform" zu schreiben, damit sie, „nach Christus hungernd

nnd dürstend, aber nur mit geringer Kenntnis begabt", „da

durch zur wahren Frömmigkeit angeleitet würden". Demgemäß

wird das Buch im vertrauten Kreise bei seinem Erscheinen ein

fach „Katechismus" genannt"), eine Bezeichnung, die es um fo

eher führen konnte, als sich feine 6 Kapitel, wenn auch nicht
in Frage- und Antwortform, an die hergebrachten Katechis

musstücke anschließen. Die Schrift behandelt nämlich der Reihe
nach 1. das Gefetz, 2. den Glauben, 3. das Unser Vater, 4. die

Sakramente, 5. die falschen Sakramente, 6. im letzten Kapitel
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die christliche Freiheit, die Kirchengewalt und die staatliche Ord
nung. Höchst charakteristisch für den Reformator, daß fein später
so fein durchgebildetes Lehrbuch der christlichen Dogmatil und

Ethik aus einem populären, katechismusartigen Handbüchlein
erwuchs! So gewiß er eine Unterscheidung zwischen Religion
und Theologie, Katechismus und Dogmatil kannte und später
selbst handhabte, so galt ihm doch im Grundzug die Wahrheit
Gottes, die er verkünden wollte, als ein einheitliches Ganze,

sür die Gelehrten, wie für das Volk. Ebenso bemerkenswert
ist, daß er von Anfang an es für nötig hielt, seinem Katechismus

nicht bloß eine ausgedehnte Polemik gegen die fünf falschen katho

lischen Sakramente, sondern auch eine Abhandlung über Staats

und Kirchen-Verfassung, sowie ihr Verhältnis zueinander ein

zufügen.

Diese Erweiterung des Stoffes hängt jedoch auch mit einer

zweiten Tendenz zusammen, die Calvin, schon an der Arbeit,

seinem Buche gab. Er erzählt davon in der Vorrede zum
Dsalmenkommentar: „Als ic

h in Verborgenheit in Basel weilte,

hatte die Verbrennung vieler frommer Leute in Frankreich ^
in

der Verfolgung nach dem Anschlag der Plakate) hin und her

inDeutschland ein Feuer der Erbitterung und des Zornes erregt;
um es zu löschen, wurden Schriften voll Falschheit und Lüge

sein königliches Edikt vom 1
.

Februar 1535) verbreitet: man

verführe so grausam nur mit Anabaptiften und Aufrührern,

welche mit ihrem Wahnwitz nicht nur die Religion, sondern die

ganze staatlicheOrdnung einzureißen suchten. Die höfischen Ränke

schmiede wollten es also erreichen, daß si
e

nicht allein ihr schänd

liches Vergießen unschuldigen Blutes unter der falschen Lästerung

heiliger Märtyrer begrüben, sondern auch noch weiterhin inMord
und Totschlag wüten dürften, ohne daß irgend jemand Mitleid

fühlte. Als ich das sah, würde ic
h es für Perfidie gehalten haben, zu

schweigen und mich nicht nach Kräften entgegenzustemmen. Deshalb

gab ic
h die Jnstitutio heraus, um meine Brüder gegen die un

gerechte Verleumdung zu schützen.")" Demnach sollte der Kate

chismus zugleich Bekenntnis- und Verteidigungsschrift der unter

drückten französischen Protestanten sein, und diese Absicht forderte
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besonders eine über den ursprünglichen Rahmen hinausgehende

Erörterung der Sakramentslehre, sowie des Verhältnisses von
Evangelium und Staat.") Vor allem aber diente dem Zwecke
der Schutzschrift die berühmte Vorrede an den König Franz.
vielleicht die beste Apologie, die die reformatorische Bewegung
überhaupt gefunden hat, jedenfalls eine der schönsten Blüten
der reformatorischen Literatur. Sie is

t ausgezeichnet durch eine
bewundernswerte Kraft und Fülle der Gedanken, zur Abwehr,

zur Rechtfertigung, zum Angriff auf des Königs Herz oder
doch zu seiner Warnung, ausgezeichnet durch den pathetischen

Schwung, der Calvins Schreibart stets so glücklich belebte und
durchwärmte, ausgezeichnet endlich durch die knappe, ausge

meißelte Sprache, die den flutenden Strom der Ideen so zu
meistern und zu zügeln versteht, daß — fern von allem Schein
hohler Geschwätzigkeit

— jedes Wort und jeder Satz die Tiefe
der Empfindung mehr ahnen läßt, als direkt ausspricht. Wenn
der König nur diese Vorrede gelesen hat, so mußte er merken,

daß einer der größten Söhne des Landes der Anmalt der Ver

folgten geworden mar. Zugleich aber gibt ein Vergleich dieser

Vorrede mit der Auslegung Senecas zu erkennen, daß Calvin

für seine hohe Begabung jetzt erst das rechte Feld gefunden

hatte, wo sich nicht nur sein Scharfsinn und sein feiner Stil,

sondern auch der Schwung seiner Begeisterung, die hinreißende

Energie feines Gott unterworfenen Willens auswirken konnten.
—

Zu dem Inhalt der Vorrede fei, indem ic
h

für das Buch selbst

auf das folgende Kapitel verweise, nur bemerkt, daß Calvin in

theokratischem Geiste das nach der Analogie des Glaubens aus:

gelegte Schriftwort als das bleibende Grundgesetz auch für die

weltlichen Königreiche hinstellt. Er hofft, auch Frankreich werde

noch zu dieser Richtschnur sich hinkehren. Wenn den pro-

teftantischen Forderungen die Uberlieferung und das Ansehen
der Kirche entgegengehalten werde, so scheut Calvin sich nicht,

die katholische Tradition als einen „öffentlichen Irrtum", dem
das Alter nimmermehr Wahrheit verleihen könne, ja als eine Pest

zu bezeichnen, die darum nicht weniger töte, weil si
e Scharen

darniederftrecke. In schier unüberbietbarer Siegeszuversicht preist
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der Reformator gegenüber solchem verderblichen Wahn das Leben
spendende Gottesmort als das einzige Mittel zur Herstellung
der wahren Kirche und zur Erneuerung des gesamten sranzösi:
schen Volkstums. Die reformatorische Zuversicht zu der Schrift,

der Schatzkammer aller Wahrheit und Kraft, verleiht der Vor
rede die ihr eigene Größe; zugleich aber kündet der schroffe
Gegensatz zwischen Tradition und Gottesmort, zwischen der alten

und neuen Ordnung der Kirche und des gesamten Volkslebens,
wenn auch leise, den Staat im Staate an, zu dem der Cal-
vinismus gerade in seiner Heimat sich ausgestalten sollte, und
den doch das zentralistische Frankreich am wenigsten zu dulden

geneigt mar.

Nach Vollendung des Druckes der Jnstitutio im März 1536

verriet Calvin, der während seines Basler Ausenthaltes sich wie

in Frankreich eines Pseudonyms bedient hatte, niemandem, daß
er der Verfasser sei; so wenig dürstete er im Gegensatz zu seinem

Verhalten beim Seneca-Kommentar nach Schriftstellerehren, jetzt
wollte er nichts als ein Werkzeug Gottes sein/°) Mit seinem
Freunde du Tillet begab er sich unvermeilt auf die Reise, und

zwar nach Ferrara, an den Hof der Herzogin Renata, der

Tochter des französischen Königs Ludwigs XII. und Gemahlin
Ercoles von Este. Während dieses Ausfluges nach dem Süden

schrieb er zwei Briese an den ehemaligen Studienfreund Duche-

min und an den Beichtvater Margaretens Gerard Roussel,
der kurz zuvor Bischof von Oloron geworden mar. In diesen
Schreiben, welche, natürlich ohne Nennung der Namen, im März
1537 in Basel herausgegeben wurden, verurteilte er auf das

heftigste das Verhalten vieler französischen Protestanten aus

Le Fevres Schule, welche, das Evangelium im Herzen, dennoch

glaubten, !an den katholischen Zeremonien, auch an der von

Calvin verfluchten Messe teilnehmen, sogar wie der ehemals,

mindestens seit 1533 von ihm hochgeschätzte Roussel, Abteien

und Bistümer übernehmen zu dürfen.") Mit solchen Gedanken
beschäftigt, wird der Reformator ihnen auch mündlich, wohin
er kam, Ausdruck geliehen haben. Renata, die Gönnerin aller

Franzosen auf italienischem Boden, mit ihrem Gatten aus poli
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tischen und auch religiösen Gründen zerfallen, hatte in ihrem
Hofstaat damals mehrere evangelisch gesinnte Franzosen, so den
um jene Zeit entschieden reformationsfreundlichen DichterCl^ment
Marot. Calvin gibt der Herzogin das Zeugnis, „er habe in
ihr Furcht Gottes und treues Verlangen, ihm zu gehorchen,

erkannt""); si
e

stand jedenfalls in ihrer Glaubensrichtung ihrer
Verwandten, der Königin Margarete, nicht ganz ferne. Offen
bar war es dieser Umstand, der den Reformator zu seinem Be
such in Ferrara veranlaßt« ; der Ruf ihrer Frömmigkeit hatte
ihn angezogen, und er suchte sie, dort angelangt, i

n ihrer Er
kenntnis zu stärken und zu fördern. Wie weit ihm das in den
wenige« Wochen seines Aufenthaltes gelungen ist, können mir
nicht genauer sagen; doch gewann er an ihrem Hofe warme Ver
ehrer und richtete schon 1537 an die Herzogin selbst ein langes

Schreiben, in dem er si
e vor falschen Beratern warnte und sie

in der Frage der Messe zur Entschiedenheit antrieb/») Später,

um dies schon hier vorwegzunehmen, scheint der Briefmechfel

Jahre hindurch gestockt zu haben, da sich die nächste Spur einer

brieflichen Verbindung erst aus dem Jahre 1548 erhalten hat/«)
Aber dann ward er der geschätzte und verehrte Gewissensrat der

mannigfach heimgesuchten Fürstin, der ihr in den Nöten ihrer
eigentümlichen Lage beistand, ihr immer wieder Botschaft und

Boten sandte, si
e tröstete, aufmunterte, aber auch freimütig

tadelte — ein Beispiel der wunderbaren Feinheit und Zartheit
des Geistes, der Ruhe und des Ernstes seines Charakters, die

ihn bekanntlich einer langen Reihe hochstehender Persönlichkeiten

in ähnlichem Verhältnis überaus wert gemacht haben/")
So hatte Calvin bei seinem Ausflug jenseits der Alpen

nicht bloß „Italien von ferne gegrüßt", sondern durch die per

sönliche Anknüpfung mit Renata auch einen bleibenden Gewinn

für sein reformatorisches Werk davongetragen. Die schmückende
Sage hat diesen Ausschnitt aus seinem Leben mehr als andere

umrankt; doch ist's auch deutlicher, daß die romantischen Er
zählungen im Lichte der Geschichte nicht bestehen können. In
der zweiten Hälfte des Mai mar er wohl schon wieder in Basel.
Von hier unternahm er, gesichert durch das den Ketzern freund
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lichere Edikt von Coucu vom 16. Juli 1535, eine letzte Reise
nach Frankreich, war Anfang Juni in Paris und kehrte nach
Ordnung des elterlichen Nachlasses mit dem Bruder Anton und der
Schwester (oder Halbschwester?) Marie auf den sichern deutschen
Boden — er dachte zunächst an Straßburg — zurück.^) Doch
durch den neuen Krieg zwischen Franz I. und Karl V. gehindert, die

kürzeste Strecke einzuschlagen, kam er Ende Juli «der Anfang
August auf dem südlichen Wege zunächst nach Genf. Hier wollte
er ursprünglich nicht länger als eine Nacht verweilen; aber hier

mußte er aufs neue den Zügel der göttlichen Vorsehung spüren;

hier wurde seinen Wanderfahrten ein unerwartetes Ende gesetzt.

„Durch eine erschreckliche Beschwörung Wilhelm Farels", erzählt
Calvin selber, „wurde ic

h

zurückgehalten, als wenn Gott mit

Gemalt seine Hand vom Himmel her auf mich legte." Du Tillet

hatte feine Anwesenheit verraten. Sofort strengte Farel alles
an, um den Reisenden zum Bleiben zu bewegen. Der weigerte

sich um feiner Studien und literarischen Arbeiten willen, auch

hielt er sich infolge seiner „Schüchternheit und Furchtsamkeit"

für den praktischen Kampf nicht geeignet. Aber zuletzt „brach
Farel in die Verwünschung aus: Gott werde seine Muße ver

fluchen, wenn er sich weigere, ihm in seiner großen Notlage

Hülfe zu leisten". Vor solchem „heroischen" Ansall verstummte
Calvin, gab seine früheren Absichten auf und blieb - in Genf. 52)

II.
Was mar das für eine Notlage, für die Farel den jungen

Landsmann gebrauchte, und wie war er selbst nach Gens g
e

kommen?

Wenn Calvin in der Zubereitung durch seine bisherige

Lebenssührung die Hand Gottes erblickte, so hatte dieselbe Hand

auch einen Wirkungskreis gerade für ihn gleichsam geschaffen:
ein reformatorisches Neuland mar soeben sürs Evangelium ge

wonnen worden, das erste und zuletzt einzige Gebiet romani

scher Zunge, ein Ableger der bisherigen schweizerischen Refor
mation, und doch von Anfang an von eigenartigem Charakter.
Der Kanton Bern, feit dem Religionsgespräch im Januar 1528
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von Historikern mit dem römischen Senat verglichen wurde,

hatte schon seit den Siegen von Grandfon und Murten 1476
in der heutigen sranzösischen Schweiz Fuß gefaßt. Er schaute
jetzt ebenso aus Machthunger wie aus religiösem Eifer begierig

nach weiteren Erwerbungen aus, und mar bereit, jede refor
matorische Regung nachdrücklich zu unterstützen. Das Werkzeug

zur Ausnützung dieser günstigen Lage aber mar Wilhelm Farel,
der nachdem er selbst zur völligen Erkenntnis gelangt mar, nur
den einen Wunsch hegte, den falschen Götzendienst mit allen
irgend erreichbaren Mitteln zu zerstören. In diesem kleinen unan
sehnlichen Manne mit bleichen, sonneverbrannten Zügen, unge

pflegtem Barte, aber einem feurigen Auge wohnte eine Helden-
feele, die vorwärts stürmte, kein Wagnis, auch den Tod nicht

scheute. Seit seiner Ankunft in Basel hatte er schon vieles

versucht: Disputationen, Schriftstellern
— er is

t

Verfasser des

„Lommaire", der ersten evangelischen Glaubenslehre in fran

zösischer Sprache — , auch ein reformatorifches Wirken in Mömpel-

gard. Aber erst als er 1526 in Aigle, in dem Bern und Frei
burg gemeinsam gehörigen Untertanenlande, anfing, hatte er,

das Urbild eines wandernden Evangelisten, sein Feld gefunden.
Uberall in den umliegenden Gebieten französischer Zunge mußte
er eine Anknüpfung zu gewinnen? mit glühender Begeisterung

predigte „der Donnerer", wie man ihn nannte, in Häusern,

auf der Straße, auf Friedhöfen, in den Kirchen, wo er dem

Meßpriester unversehens in die Messe fiel. Dabei begegnete

ihm freilich der heftigste Widerstand ; aus sich heraus märe das

Volk in diesen Landschaften wohl nicht so bald der Reformation
zugefallen, hätte nicht hinter dem stürmischen Prediger die poli

tische Macht gestanden. Doch so oft er auch blutig geschlagen,

ins Gefängnis geworfen wurde, stets schützte ihn vor dem Äußer

sten der starke Arm Berns, und mit kaum geheilten Wunden

begann er alsbald sein Werk von neuem. So murde nicht
nur an den verschiedensten Orten, z. B. in Lausanne, ein hoff
nungsreicher Anfang gemacht, sondern in den Jahren 1536 bis
1532 in Neuenburg die Reformation wirklich eingeführt. Auch
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gesellten sich zu dem „welschen Luther" mehrere brauchbare Ge

hülfen, freilich nur ein einziger aus den Landeskindern selbst,
der liebenswürdige, 1511 im Städtchen Orbs geborene Peter
Viret.
Der Schlüssel zu den Gebieten zwischen Alpen und Jura

aber mar Genf; dahin blickten verstohlen die Berner Macht
haber, dahin auch Farel. In dieser alten, volkreichen, von
Handel, üppigem Leben und frohem Sinn erfüllten Bischofs
stadt, in deren Herrfchaft sich seit dem 14. Jahrhundert eine

eigentümliche Dreizahl von Gemalten, der Bischof, der savoni-

sche „Vizedom" und die demokratisch-bürgerlichen Behörden der

Stadt selbst, teilten, hatte sich seit etwa 1507 ein an blutiger
Parteiung, aber auch an heroischen Zügen reicher Freiheits
kampf abgespielt. — Die aufstrebenden savouischen Herzoge, welche
schon die angrenzenden Lande am See besaßen, trachteten längst,

auch Genf sich ganz zu unterwerfen, und si
e

hatten zu diefem

BeHufe es verstanden, bereits seit 1444 den Bischofsstuhl mit

Prinzen des eigenen Hauses oder doch mit gefügigen Werk

zeugen zu besetzen. So regierte im 16. Jahrhundert als geist

licher „Fürst von Genf" mährend des 2
.

Jahrzehnts der grau

same savomsche Bastard Johann, von 152Z ab der genuß
süchtige, träge Pierre de la Baume. Doch den savovischen An

sprüchen stellte sich, gerade als si
e ganz nahe am Ziele schienen,

eine patriotische Freiheitspartei entgegen, unter Männern wie

dem leichtfertigen Philibert Berthelier, der doch für die Frei

heit Genfs zu sterben wußte, und dem opferwilligen, tat

kräftigen und klugen Bezanson Hugues; diese „Eidgenossen"

Mdguenots oder Eiguenotz) fanden an den benachbarteu Schweizer
Kantonen einen Rückhalt, indem zuerst 1519 Freiburg, 1526

auch Bern die Stadt ins Burgrecht ausnahm. Nun hätte die

Stunde der Freiheit bald schlagen können, wenn nicht Bern,

teils um sich selbst nicht in Gefahr zu begeben, teils i
n der

selbstsüchtigen Berechnung, das völlig erschöpfte Genf müffe zu

letzt sich dem Nachbarkanton bedingungslos in die Arme werfen,

mit der Hülfeleistung längere Zeit gezögert hätte. Erst durch
den kurzen Feldzug des Jahres 1530 entsetzten die Berner
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Waffen Genf von seinen Bedrängern und sicherten feine Frei
heit. Seitdem regierten die althergebrachten städtischen Be
hörden

— die Generalversammlung der Bürger, welche zwei
mal jährlich, im Februar und November, zu den Wahlen und
zur Entscheidung aller wichtigsten Fragen zusammentrat, die
4 Syndike und die beiden kleinen Räte der Zwanzig und der
Sechszig, denen 1527 nach bernischem Muster noch ein mehr
aristokratisches Mittelglied, der große Rat der Zweihundert, hin
zugefügt wurde — die kleine Republik im mefentlichen selbft-
ständig.

Es lag in der Natur der Dinge, daß dem Freiheits
kampfe die reformatorische Bewegung auf dem Fuße folgte.
Der Bischof im Bunde mit Savonen, dem gehaßten Landes

feind, der einzige Schutz der deutsche Kanton, dem die Aus
breitung seiner Religion natürlich ebenso sehr als die seiner

Macht am Herzen lag, der Klerus mit ganz wenigen Aus

nahmen versunken in Unwissenheit und Unsittlichkeit, so daß
die Priester einer Kirche sogar selbst ein Bordell unterhielten^)
— wo märe der Boden für die religiöse Neuerung mehr
vorbereitet gewesen als hier? Daher vollzog sich die Um

wälzung auch rasch genug. Farel erschien zuerst im Herbst
1532; er mußte nach wenigen Tagen weichen; aber er sandte

einen gewandten Schüler, den jungen Froment, welcher, an

scheinend nichts weiter als ein Sprachlehrer, zuerst heimlich,

zuletzt auch öffentlich das Evangelium verkündete und eine

evangelische Partei ins Leben rief, die bald ihren katholischen
Gegnern blutige Zusammenstöße lieferte. Nachdem dann noch

der altgläubige Gegenprediger, der Dominikaner Furbitn, durch
einen rauhen Eingriff Berns zum Schweigen gebracht, und im

Januar 1534 Farel, Viret und Froment durch dasselbe Bern
als „seine Diener" zurückgeführt waren, kam es bald zu dem

völligen Siege der Reformation. Im Juni 1535 wurde eine
mochenlange Disputation gehalten, zu der man freilich einen

Verteidiger der alten Kirche erst mühsam suchen mußte, da

keiner von dem bisherigen Genfer Klerus die Rolle zu über

nehmen wagte oder vermochte. Man half sich fo, daß ein
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eben angekommener Franzose, der Doktor der Sorbonne Peter
Caroli, halb und halb als Wortführer der katholischen Sache
auftrat. Dieser Mann hatte schon in den zwanziger Jahren,
mit dem LeFövre'schen Kreise in Berührung, in Paris evan

gelische Sätze gepredigt, hatte aber widerrufen und war dann

doch nach dem Plakatanschlag 1534 an die Spitze der prä

skribierten Häretiker gestellt morden. Vor der Verfolgung ge
flüchtet, gefiel er sich jetzt in Genf darin, zwar in Bezug auf

Rechtfertigung und Willensfreiheit Farel und Viret zuzustimmen,
aber, fe

i

es aus Überzeugung', fe
i

es aus Eitelkeit, in mehr
praktischen Punkten, beim Abendmahl, Marien- und Heiligen
kult u. a., für die hergebrachte Auffassung sich auszusprechen;

auch unterzeichnete er die Akten der Disputation nicht.")
Auch nach dem Gespräch zögerte der Rat aus Rücksicht auf das

katholische Freiburg noch mit entscheidenden reformatorischen

Maßnahmen. Doch da brachen am 8
.

und 9
.

August die er

hitzten Leidenschaften in einem wilden Bildersturm aus, der all

den alten Schmuck der Kirchen und des bisherigen Gottesdienstes,

Hostien, Reliquien, Altäre, Kruzifixe, Heiligenstatuen, Bilder,

Chorstühle
— darunter auch hervorragende Kunstwerke — in

roher Zerftörungssucht vernichtete. Da der Klerus, aufs neue
vorgefordert, auch jetzt nichts zu sagen mußte, so wurde nun

mehr der katholische Gottesdienst in der Stadt gänzlich verboten.

Als nun noch im Januar und Februar 1536 Bern, endlich
ausgeschreckt durch Verhandlungen der Genfer mit den Franzosen,

und die günstige Lage des Krieges zwischen Franz I. und Karl V.
ausnutzend, die alten Bedränger der Stadt, Savoyen und den

Bischof in einem neuen Feldzug geschlagen und dem ersteren
alle feine Besitzungen im Waadtlande abgenommen hatte, war

der Freiheitskampf ebenso wie die kirchliche Umwälzung zum

glücklichen Abschluß gebracht.«)

Aber die in noch nicht 3 Jahren vollendete Reformation
des jungen evangelifchen Freistaates mar freilich vor der Hand
nur eine durchaus äußerliche. Sie war das Werk fremder
Prediger, wesentlich unter dem politischen Gesichtspunkt einge-

sührt. Noch bestand eine starke katholische Partei, die nur der

3
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Ungunst der Umstände sich fügte, aber doch von der Messe nicht

lassen wollte. Von den Häuptern der reformatorischen Partei
aber galt nur ganz wenigen wie Ami Porral und vielleicht
noch Baudichon^) das Evangelium als Herzens- und Ge-

missenssache auch in dem Sinne, daß es ihren Wandel und

Charakter beeinflußt hätte. Vielmehr mar die sittliche Leicht
fertigkeit des Volkes, schon ein Laster des alten Genfers, unter
den jahrzehntelangen Kämpfen, die auch den Wohlstand der
Bevölkerung schwer geschädigt hatten, bei all den Unruhen,
unter dem fortmährenden Parteitreiben erst recht zur Zügel-
losigkeit ausgeartet. Für viele bedeutete die Freiheit vom Papst
tum nichts als Freiheit zu aller Ausgelassenheit uud Laster
haftigkeit. Welch eine Aufgabe erwuchs aus diesen Zuständen
der neu gegründeten evangelischen Kirche! Jetzt erst mußte sich
das Recht der Reformation erweisen. Farel und Viret taten

alles nur Mögliche. Sie predigten täglich, stellten auch die
alte Genfer Schule für niederen und höheren Unterricht wieder

her, an deren Spitze als Rektor der Schüler Farels Antoine

Saunier trat. Aber es fehlte allzusehr an fähigen Mitarbeitern.

Uber einen der übergetretenen Kleriker, den ehemaligen Guar
dian der Franziskaner im Rivekloster, sagt Calvin später, er

habe, schon als Mönch höchst schändlich lebend, so lange dem

Evangelium widerstrebt, „bis ihm Christus in der Gestalt
eines Weibes aufgegangen sei."^) Doch das Schlimmste war,

daß auch Farel selbst der vor ihm liegenden Aufgabe sich nicht
gewachsen fühlte; hier bedurfte es nicht mehr des stürmenden

Evangelisators, wohl aber des gegründeten Theologen und des

Organisators. Welche Freude daher für ihn, als er den Ver

fasser der Jnstitutio in Genf wußte!

Indes auch dem Scharfblick Calvins selber konnte es nicht
lange verborgen bleiben, daß der Ort, an den ihn die Fügung
der göttlichen Vorsehung geführt hatte, für ihn und sein Lebens

merk Aussichten bot, wie kein anderer. „Freistadt(Villekrancde)"

is
t das Pseudonym, mit welchem er Genf am 31. Januar 1538

in dem ersten Brief an den untreu gewordenen Freund, den

Kanonikus du Tillet, bezeichnetb»). In Frankreich verfolgt, hatte
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5as Evangelium nun doch eine Freistadt an den Pforten der

romanischen Welt gefunden — eine Freistadt auch in dem
Sinne, daß gerade die Unordnung aller Verhältnisse eine Fülle
von Möglichkeiten für die Zukunft bot. Hier mar noch keine

evangelische Tradition, wie in den andern Schweizer oder deut

schen Städten; hier konnte ein Neubau von Grund aus ohne

Rücksicht auf die Vergangenheit aufgeführt werden. Wenn in

dem jungen Reformator, der soeben aus der französischen Nation

hervorgegangen war, eine Kraft nicht nur zur Neubelebung,

sondern auch zur Bereicherung und Neuentfaltung des refor

matorischen Geistes wohnte, so konnte si
e

hier unter einer der

heimatlichen nahe verwandten Bevölkerung ungehindert sich aus

wirken. Wohl mar der kleine Freistaat inmitten der großen

Mächte politisch dauernd gefährdet; aber um so leichter.konnten

von hier aus auch neue Ideen in die gesamte damalige

Kulturmelt eindringen

III.
Calvin begann seine Tätigkeit in Genf als Lektor der

heiligen Schrift durch Vorlesungen in der St. Peters Kathe
drale; am 13. Februar 1537 wird ihm dafür auch ein kleines

Gehalt ausgesetzt, s«) Vom 1— 8
.

Oktober 1536 fand zur grund

legenden Ordnung der evangelischen Landeskirche in dem von

Bern neuermorbenen Waadtlande ein stattlich besuchtes Ge

spräch in Lausanne statt, an welchem Calvin nur einen neben

sächlichen, aber seine überlegene theologische Bildung bekun

denden Anteil nahm. In der Folge wurden Caroli, der nach
einem Aufenthalt i

n Basel und Neuenburg auf dieser Dispu

tation als einer der Hauptverfechter der neuen Lehre aufge
treten mar, als erster, Viret als zweiter Prediger in Lausanne

angestellt. An die Stelle des letzteren trat in Genf ein kürz

lich aus Frankreich flüchtiger, alter und erblindeter Augustiner

mönch Elie Coraud. Bald übernahm auch Calvin neben den

Vorlesungen ein Predigtamt; er wird mehr und mehr die Seele

5er ganzen Genfer Kirche. Es is
t rührend, die Selbstlosigkeit

zu beobachten, mit welcher Farel, das bisherige anerkannte Haupt
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der gesamten Reformation in der französischen Schweiz, der
geistigen Überlegenheit seines jungen Freundes sich unterordnete.

Die entscheidende reformatorifche Tat Calvins, mit welcher
er seine Arbeit auf dem Genfer Boden begann, mar die Auf
stellung von „Artikeln", welche am 16. Januar 1537 im
kleinen und großen Rat vorgelegt und beraten wurden. Sie
enthalten die Grundzüge einer Kirchenordnung, aber einer von
den bisher in Deutschland und der Schweiz entstandenen höchst

verschiedenen Kirchenordnung! Sie fordern nämlich nicht nur
die Einführung des Psalmengesangs, eines geregelten Kate
chismusunterrichts, einer evangelischen Eheordnung, sondern

ihr Hauptftück is
t der Vorschlag einer eigentümlichen Abend

mahlsordnung. Das Abendmahl soll demnach von der ganzen
Gemeinde gemeinsam am besten allsonntäglich oder, da es bei

der Schwäche des Volkes dann leicht in Verachtung käme,

wenigstens allmonatlich gehalten werden. Die Hauptsache aber

is
t die Auseinandersetzung über die Art der Feier selbst. StetK

is
t im Auge zu behalten, so wird in dem Schriftstück ausge

führt, daß das Abendmahl, welches die Glieder Christi mit

ihrem Haupt und untereinander zu einem Leibe und einem

Geiste verbinden soll, nur für gewissermaßen approbierte Glieder

Christi („cornine ar>pr«uve? membres 6e ^esucrisr") be

stimmt ist, dagegen keineswegs für die, welche durch offenbare
grobe Sünden deutlich kund tun, daß si

e

Christo gar nicht

angehören. Daher is
t ein Doppeltes nötig: zunächst muß die

im Papsttum ganz verdorbene biblische Zucht wieder eingeführt

werden, welche den dreifachen Zweck hat: die Lästerung des^

Namens Christi zu verhüten, die in Zucht Genommenen zur
Reue zu treiben und die übrigen vor der Ansteckung durch

das böse Beispiel zu bewahren. Zu diesem BeHufe sollten
Männer eines guten Lebenswandels und guten Rnfes sowie
von standhaftem Charakter über die einzelnen Quartiere der

Stadt gefetzt werden, welche im Verein mit den Predigern auf
alle achten, die Fehlerhaften ermahnen, die Unbußfertigen öffent

lich der Gemeinde anzeigen, und falls alles vergeblich bliebe,

si
e

zuletzt vom Abendmahl ausschließen sollten. Doch bevor
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"diese Zuchtordnung ins Leben treten könne, müsse noch ein an

deres vorangehen. „Da sehr zu vermuten, ja fast offenbar
ist, daß es noch viele Einwohner dieser Stadt gibt, welche
dem Evangelium sich ganz und gar nicht angeschlossen haben,

sondern in ihrem Herzen allen Aberglauben nähren, so märe

es sehr ersprießlich, damit anzufangen, daß man die, welche

sich zur Kirche Jesu Christi bekennen wollen, und die es nicht
wollen, unterscheide." Zu dem Ende solle ein Bekenntnis auf
gestellt, zuerst von der Obrigkeit felbst beschmoren und dann

allen Einwohnern vorgelegt werden, damit man „erkenne, welche

sich zum Evangelium halten, und welche lieber dem Reiche des

Papstes, als dem Reiche Christi angehören wollen."

In diesen Artikeln haben wir den Keim der späteren Genfer
Kirchenordnung und damit der Presbvterialverfassung überhaupt.

Ihr Ausgangspunkt is
t der Gedanke, daß die Kirche mehr ist,

als eine bloße Anstalt zur Predigt und zur Sakramentsver-

maltung. „Welche Meinung auch andere haben mögen", ver

teidigt sich Calvin ein Jahr spüter,b>) „wir denken unseresteils
unser Amt nicht in so enge Schranken eingeschlossen, daß, wenn

nur die Predigt zu Ende, unsere Aufgabe erfüllt märe, und

mir uns der Ruhe hingeben dürften. Wir sind eine viel un
mittelbarere, viel lebendigere Sorge denen schuldig, deren Blut
von uns zurückgefordert wird, wenn es durch unsere Nachlässigkeit
verloren geht." Die Kirche is

t

für Calvin eine Lebensgemeinschaft,
das Königreich Jesu Christi, welche sich zumal bei der Feier der

Eucharistie durch ihr Bekenntnis und durch ihren Wandel als

eine soweit möglich heilige Gemeinde der Gläubigen darstellt.

Wer sich ohne innere Zugehörigkeit bloß äußerlich ihr zugesellt,
wird schon mit der Zeit in so grobe Sünden fallen, daß man

seinen wahren Herzenszustand erkennt, und dann is
t es Zeit,

daß die Gemeinde ihn von sich tue als einen Schandfleck ihres
Hauptes und Herrn. So wird die Exkommunikation als
von der Gemeinde durch die ihr ungehörigen Vertrauensmänner

ausgeübte Gemeindezucht ein wesentliches Kennzeichen der wahren
Kirche, die Grundforderung jeder rechten Kirchenverfassung.

Wir werden im folgenden Kapitel den theologischen Zusammen
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hang und Ursprung dieser Gedanken andeuten,- hier genügt noch,

eine doppelte Bemerkung. Zucht, eine nach unser« Begriffen

äußerst drückende und kleinliche Beaufsichtigung der gesamten

Lebensführung der Bürger, mar in den Schweizer Kantonen

Zwinglischen Bekenntnisses schon länger im Brauch, nur nicht
als Sache der Kirche, sondern als staatliche Polizei. Calvins
Forderung mar, daß die kirchliche Gemeinde in der Handhabung
der Zucht sich als eine eigentümliche soziale Lebensordnung mit

eigentümlichen Organen bewähren sollte; und dies mar, wo man

ähnliches erstrebt hatte, wie in Basel, Ulm und Straßburg,

bisher überall mißlungen.^) Aber weiter: augenscheinlich mar

zur Erreichung des dem Reformator vorschwebenden Zieles sein

zweiter Antrag, die Bekenntnisablegung, nicht unbedingt not

wendig. Schon die Exkommunikation hätte genügt, um die noch

dem Katholizismus anhängigen Elemente ans Licht zu ziehen
und auszuscheiden. Der Wortlaut der Artikel könnte die Mei
nung nahe legen, als habe Calvin bei der Bekenntnisablegung,
eine Freiwilligkeitskirche im Sinn, der sich jeder nach Belieben

anschließen oder auch fernbleiben dürfe. Da er jedoch an solche

Freiheit keineswegs dachte, so schwebte ihm wahrscheinlich etwas

der Konfirmation in den heutigen Verhältnissen Verwandtes

vor.62) Jedenfalls aber ließ der Antrag der gesamten Genfer Be

völkerung nur die Möglichkeit eines runden Ja oder Nein, und
machte fo ein allmähliches Einleben der calvinischen Ideale unmög

lich. Daran sollte das ganze Unternehmen sehr bald scheitern.^
Die Reformatoren versäumten ihrerseits nichts, um die

Durchführung ihrer Wünsche zu fördern. Calvin schrieb den

ersten Genfer Katechismus, einen in paragraphenähnlichen Ab

schnitten, also auch jetzt noch nicht in Fragen und Antworten

verfaßten, nicht ganz unselbständigen Auszug aus der Institut«.
Wiederum ein Auszug aus dem Katechismus is
t die wahrscheinlich

von Farel entworfene Bekenntnisformel, welche die Katechismus

stücke miederholte und durch allgemeine Erläuterungen verband;

beides erschien 1537 in französischer Sprache unter dem Titel:

„Unterricht und Bekenntnis des Glaubens, wie si
e in der Genfer

Kirche im Brauche sind."bs) Beide Männer drängten auch den
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Rat wiederholt zur Entscheidung und zu kräftigem Vorgehen
in ihrem Sinne; aber si

e

erreichten nur halbe und zögernde

Maßnahmen. Zwar wurden die Artikel am 16. Januar im
ganzen angenommen, nur mit der Maßgabe, daß das Abend

mahl nicht allmonatlich, sondern vierteljährlich gehalten werden

solle. Aber dann bleibt die Angelegenheit liegen; im April
werden 1500 Exemplare des Bekenntnisses an die Bezirksvor-

fteher verteilt, aber noch immer geschieht nichts Rechtes, bis

in den Sitzungen des 27. und 29. Juli zwar die allgemeine Be-
kenntnisablegung, bei den Bezirksvorstehern anfangend, beschlossen
und eingeleitet, aber zugleich die beantragte Zuchtordnung abge

lehnt wird. Nicht die Vertreter der Kirche, sondern der welt

lichen Behörde sollen die Aufsicht über die Sitten üben, nicht
Exkommunikation, sondern Verbannung wird als strengste Strafe
in Aussicht genommen. Diefe wenig günstige Aufnahme mar

nicht sowohl in dem mangelnden guten Willen des damaligen
Rates, als in der Haltung des größten Teils der Bevölkerung
begründet. Als man im Gefolge des Beschlusses vom 29. Juli
die Leistung des Eides auf das Bekenntnis nachhaltig betrieb,

blieben derselben sehr viele Bürger trotz wiederholter, verschärfter
Strafandrohungen fern. Die ganze Stadt ergriff Erregung und

Parteiung. Allerdings kam die Eidesleistung zuletzt bei der

Mehrzahl zustande, aber eine ursprünglich aus persönlichen Ur

sachen entstandene Opposition gegen den den Reformatoren im

ganzen willfährigen Rat schmoll gefahrdrohend an. Man stieß
Beleidigungen gegen die Prediger aus und rief sich höhnisch zu :

„Bist du von den Brüdern in Christo?" Das Ende war, daß
die Oppositionspartei bei den Wahlen im Februar 1538 einen

vollständigen Sieg gewann.^ Damit standen die Reformatoren

nahe vor einer Krisis, die unvermeidlich schien, sobald zu den

Nöten in Genf selbst auch noch Schmierigkeiten von außen b
e

reitet wurden.

Daran aber hatte es das ganze Jahr 1537 nicht gesehlt.
Im März drang ein Antitrinitarier Claude, der Savoger, der
sich jedoch bald bekehrte, ihm nach mehrere niederländische Ana-

baptiften in die Stadt ein, mit denen am 16. und 17. März
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auf Betreiben der Prediger selbst eine öffentliche Disputation

gehalten wurde. Man darf Beza wohl glauben, daß die beiden

Wortführer derselben gründlich besiegt wurden, trotz der Be
denklichkeiten, die die Ratsprotokolle verraten, und trotzdem noch
einige Zeit hernach hie und da anabaptistische Regungen in der

Stadt auftauchen, da der Calvinismus später überall, wohin
er drang, das Täufertum aufsog.^) Viel aufregender war ein
anderer Streit, den plötzlich der scharfsinnige, aber auch

charakterschwache und selbstsüchtige Caroli angestiftet hatte. In
feinem unruhigen Ehrgeiz brachte er mährend der Abwefenheit

feines Kollegen Viret ein neues Dogma, nämlich, daß die Für
bitte für die Verstorbenen, auch wenn man nicht ans Fegefeuer

glaube, doch von Wert sei, auf die Kanzel; und als Viret

heimeilend ihm darüber Vorhaltungen machte, zieh er ihn zuletzt,

wohl mit dem Blick auf das Lommaire Farels, das in ein»

fach-praktischer Darlegung des zum HeilNotmendigendie TrinitSts-

lehre übergangen hatte, der schlimmsten Ketzerei, des Arianis-
mus. Ja, den Vormurs hielt er sogar gegen Calvin aufrecht,
als dieser Mitte Februar 1537 Viret zu Hilse kam, salls sie
nicht bereit seien, die drei alten Symbole zu unterschreiben.
Calvin entgegnete: „Wir haben den Glauben an den einen
Gott beschmoren, aber nicht an Athanasius, dessen Symbol eine

wahre Kirche nie gebilligt haben würde!" Ein großes Wort!

Nichtsdestoweniger waren die drei Freunde in begreislicher Er
regung. Was sollte werden, wenn dem eben begonnenen Werk
der französischen Reformatoren eine solche Anklage sich dauernd

anheftete? Calvin schrieb an Megander, den damaligen ersten

Geistlichen Berns: „Dieser Flecken, den der ruchlose Verleumder
uns eingebrannt hat, darf nicht an uns hängen bleiben, wenn

nicht das ganze Evangelium den Schmähungen der Gottlosen

ausgeliefert werden soll." Doch die Berner waren von den

Zänkereien wenig erbaut, und scheinen auf einer resultatlosen

Verhandlung in Bern Ende Februar sich durchaus noch nicht
von dem gänzlichen Unrecht Carotis überzeugt zu haben.") Erst

auf einer Synode der waadtländifchen Kirchen in Lausanne am
14. Mai und gleich darauf Anfang Juni auf einer noch größeren
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Synode in Bern wurde die Unschuld der drei Beschuldigten an
erkannt und ihnen am 7. Juni ein feierliches Rechtsgläubigkeits
attest ausgestellt; Caroli dagegen wurde abgesetzt und aus dem
Berner Gebiet verbannt. ^

«
)

Indessen, warum hatte der Reformator den Streit nicht
im Keime erstickt, indem er Caroli willfahrte und die alten
Symbole unterschrieb? Es mar doch ein eigener Kontrast: die

Genfer wurden gezwungen, die neue Bekenntnisformel zu be

schwören, und deren Verfasser weigern sich, die ehrwürdigen alten

Grundbekenntnisse der Christenheit zu unterzeichnen. Zumal
Galvin sowohl in der Jnstitutio als in dem Genfer Katechis
mus das Wesentliche der alten Trinitätslehre und Christologie

vorgetragen hatte, in der ersteren mit dem ausdrücklichen Zusatz,

daß die alten technischen Ausdrücke: Hypostasen, Personen, Essenz,

roesensgleich, konsubstantial, zur Abschneidung ketzerischer Mei
nungen unentbehrlich seien. Den Katechismus gab er im März
1538 zum Zeugnis der Rechtgläubigkeit der Genfer Lehre
lateinisch heraus.?") Unter diesen Umständen könnte man das

Verhalten Calvins aus verletztem Ehrgefühl, das sich gegen
m'e ungerechte Beschuldigung eines eitlen Menschen auslehnte,

erklären. Aber sein Beweggrund liegt doch tiefer: es zeigt sich

hier feine reformatorifche Selbständigkeit und Unabhängigkeit

gegen jede Art kirchlicher Uberlieferung. Der Mann, welcher
das Apostolikum in vier Artikel teilte und — in den Fußtapsen

des Züricher Katecheten Leo Jud — dem 2
.

Gebot im Dekalog

sein Recht wiedergab, erstrebte auch eine Neubearbeitung der

altkirchlichen Dogmen, die ihnen ohne sachliche Abweichung eine

einfachere, schlichtere Form gäbe auf Grund der Schrift und

der Glaubenserfahrung der Reformation. So erklärt er in dem
Bekenntnis, welches er in Lausanne in seinem und seiner Kollegen

Namen vorlegte: „Gottes Majestät dürfen mir nirgendwo

als in seinem Wort suchen, über ihn nichts denken als mit

seinem Wort, über ihn nichts reden, als durch sein Wort."

„Ein Religionsbekenntnis is
t

nichts als ein Zeugnis des Glaubens,

der in uns lebt; damit es sicher und lauter sei, müssen wir

es allein aus dem reinen Quell der Schrift schöpfen."") In
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diesen Sätzen is
t der Keim zu den eingehenderen Ausführungen

über die Quellen der christlichen Wahrheitserkenntnis enthalten,

welche Calvin zur Orientierung für Jahrhunderte dogmatischen

Denkens im Protestantismus seit 1539 an die Spitze der Jn-
stitutio stellte: daß nämlich alle Gotteserkenntnis aus der

Schrift, ausgelegt und bestätigt durch das Zeugnis des H.Geistes

in dem Herzen der Gläubigen, abzuleiten fei. So hat der Streit
mit Caroli das Verdienst, dem Reformator zur Klarheit über
die methodische Grundsrage feinerTheologiemitverholfen zuhaben.

Dieser Gewinn mußte jedoch teuer erkauft werden. Caroli,

seitdem zwischen Katholizismus und Protestantismus einher-
schwankend, bereitete den Genfern noch manche Not, auch zumal

durch seine Tätigkeit in Metz 1543 der evangelischen Sache

Schaden genug. Zuletzt, nach mehrfachen Auseinandersetzungen,

Versöhnungen und erneuten Kämpfen, schrieb Calvin im Sommer
1545 gegen ihn eine sehr scharse Schrift, welche die Händel
mit ihm erzählend, den kläglichen Charakter des ehrgeizigen

Menschen ins Licht stellt, aber zugleich nach der Sitte der Zeit
und leider auch Calvins so voll der verletzendsten Schimpf
worte ist, daß selbst Viret daran Anstoß nahm. Diese Eigen

tümlichkeit der Streitschrift, im Kontrast mit den Lobeser

hebungen, die darin den drei Reformatoren gespendet werden,

berührt um so peinlicher, als sie, obwohl zweifellos von Calvin
allein verfaßt, unter dem Namen seines Amanuensis Nikolas

des Gallars erschien.") Für dieSituation imJahre 1537 mar das
Schlimmste, daß trotz der erwähnten Ehrenerklärung die ganze

Angelegenheit in Bern eine Mißstimmung gegen die Genfer

Reformatoren hinterließ"), welche noch verschärft wurde durch
einen Ende 1537 in dem deutschen Kanton sich vollziehenden

kirchlichen Umschwung. Infolge der Sakramentsstreitigkeiten,
die mit der Wittenberger Konkordie zusammenhingen, mußte

nämlich der zwinglisch gesinnte Megander weichen, und eine

mehr lutheranisierende Partei, an ihrer Spitze ein Calvin sehr
unsympathischer Bauernsohn Peter Kunz, kam empor.") Das

alles mußte fernerhin die Verständigung zwischen Bern und

Genf nicht wenig erschweren. Infolgedessen genügte bei der
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allerseits gereizten Stimmung ein kleiner Funke, um einen großen
Brand zu entfachen. In Genf flogen feit der Ratsmahl 1538
gehässige Schmähungen zwischen den Parteien hin und her; eine

seelsorgerliche Einwirkung seitens der Prediger wurde nicht

ohne ihre Schuld fast unmöglich. Am heftigsten erging sich der

blinde Coraud, aber auch Calvin nannte von der Kanzel herab
die Obrigkeit der Stadt einen „Teufelsrat".") Da brachte die
Katastrophe ein Zwiespalt, über den man unter ruhigen Ver

hältnissen mit Leichtigkeit hinweggekommen wäre.

Zwischen der Berner Landeskirche einer-, dem Waadt-

land und Gens andererseits bestand, wie auch sonst vielfach in

der Schweiz je nach dem Grad des Radikalismus in der Reform,
ein Unterschied in den Zeremonien : Farel hatte, wo er die ersten
gottesdienstlichen Einrichtungen traf, entgegen der Berner Ge

wohnheit statt der Oblaten gewöhnliches Brot zum Abendmahl
verwandt, auch die Taufsteine und alle nicht auf den Sonntag

fallenden Feiertage abgeschafft, mährend Bern noch Weihnachten,

Neujahr, Mariä Verkündigung und Himmelfahrt beibehalten
hatte.") Nun wünschte Bern diese Verschiedenheit aufzuheben,

zunächst in den ihm gehörigen Waadtlande, wenn möglich, um

alle Verwirrung zu vermeiden, auch in Genf. Calvin und

Farel waren an sich keineswegs abgeneigt, hierin entgegenzu
kommen, wenn sie'auch in der Verschiedenheit nichts so sehr

Beschwerliches erblickten. ^) Anders jedoch wurde ihre Haltung,
als die Genfer gerade Kiefen Punkt für geeignet hielten, ihre
Prediger zu demütigen. Am 5. März lief ein Schreiben von
Bern ein, welches auf den 31. eine Synode in Lausanne zur
Regelung der Zeremonienfrage ankündigte und um Entsendung

Farels und Calvins dorthin bat. Sofort beschloß der große
Rat am 11. März, ohne das Gutachten der Prediger ein

zuholen, ja ohne si
e irgendwie zu Worte kommen zu lassen, die

Berner Gebräuche anzunehmen. Die Reformatoren sahen darin

nicht nur eine persönliche Beleidigung, sondern vor allem einen

argen Übergriff in das kirchliche Gebiet. Daher glaubten sie,

ohne auf die eindringlichen Mahnungen zu Friedfertigkeit und

selbstloser Nachgiebigkeit, die der treugesinnte Baseler Prediger



44

Simon Grynäus gerade am 12. März an si
e richtete?»), zu

achten, auch ihrerseits von jeder Rücksicht entbunden zu sein.
Sie gingen nach Lausanne, aber nahmen an der Synode keinen
Teil, sondern forderten, daß die Angelegenheit erst auf einer

bevorstehenden allgemeinen fchmeizerischen Synode in Zürich be

raten würde; erst einem solchen kirchlichen Entscheid wollten sie
in Genf sich unterwerfen. Von ihrem Verhalten aber erhielt
der Genfer Rat nicht durch si

e

selber nähere Kenntnis, sondern

erst durch ein Schreiben Berns, das am 19. April, an dem in

«Genf nicht gefeierten Karfreitag, eintraf. Alsbald wurden

Farel und Calvin vorgefordert und gefragt, ob si
e das Abend

mahl am Oftersonntag nach Berner Ritus halten wollten oder

nicht. Zugleich verbot man Coraud die Kanzel wegen allzu
heftiger Ausfälle gegen den Magistrat; als Kiefer nichtsdesto
weniger am Samstag die Frühpredigt zu halten versuchte, wurde

er ins Gefängnis geworfen. Ebenso hartnäckig blieben Farel
und Calvin; mehrfach im Laufe des Freitags und Samstags

fchickte der Rat, der in dieser schmierigen Situation das Äußerste
lieber vermieden hätte, zu ihnen, um si

e

auf irgend eine Weife

zur Anerkennung feiner Obergewalt auch in kirchlichen Dingen

zu bringen; doch si
e kannten kein Zurückweichen. Da wurde auch

ihnen am Samstag Abend verboten, am Osterfest zu predigen;
indes si

e

mißachteten das Verbot, gingen am Ostersonntag auf
die Kanzel und erklärten dem Volke, si

e könnten das Sakra

ment nicht austeilen, nicht etwa wegen der un sich gleichgültigen

Frage der Oblaten, fondern weil bei dem Aufruhr und der

Verachtung der göttlichen Ordnung niemand bereit fei, es würdig

zu empfangen. Damit aber hatten si
e

selbst die Brücke hinter

sich abgebrochen; am Dienstag nach Ostern sprach die allge

meine Volksversammlung die Absetzung und Verbannung der

Prediger aus Genf aus.?«)
Wie schnell faßte man doch in so einem kleinen Freistaat

die schwerwiegendsten Beschlüsse! Vor noch nicht drei Jahren
mar die Reformation eingeführt, und jetzt werden die Refor
matoren wegen einer Meinungsverschiedenheit über einige gleich

gültige Zeremonien vertrieben!



„Recht so!" rief Calvin, als er den Spruch vernahm-
„wenn wir den Menschen gedient hätten, so wären wir schlecht
belohnt, aber mir dienen einem großen Herrn, der wird uns

lohnen." «°> Gewiß war die Hartnäckigkeit, deren er sich sähig

gezeigt hatte, für den von Natur schüchternen Gelehrten nur

eine ihm von Gott auferlegte schwere Pflicht; noch aus dem Sterbe

bett, in seiner ergreifenden Abschiedsrede an die Amtsbrüder,

erinnerte er daran, wie ihn die 5l1, öl) Büchsenschüsse, mit denen

das wütende Volk des Nachts vor seinem Hause ihn begrüßt
habe, erschreckt hätten. Nicht minder mar das Prinzip, das

die Vertriebenen vertraten, die Selbständigkeit und Unabhängig
keit der kirchlichen Ordnung, ein der höchsten Opser wertes;
bei der im Protestantismus so oft bewiesenen unwürdigen Will
fährigkeit gegenüber der Staatsgemalt steht Calvin auch im

Unterliegen groß da als der Vertreter der reformierten Christo-
kratie, als der Vorfahre einer Reihe starker Charaktere, die der

Geschichte Westeuropas den Stempel ausgedrückt haben. Nichts

destomeniger mar das Verhalten der Reformatoren in diesem

Falle ebenso unklug wie sittlich bedenklich : unklug, weil für den

Kampf um große Prinzipien, die im praktischen Leben stets im

Ringen um Einzelforderungen zur Anerkennung gebracht werden

müssen, niemals eine an sich bedeuiungslose praktifche Frage
den Anlaß bieten darf; sittlich bedenklich, weil Prinzipientreue

doch nicht die Nachgiebigkeit im einzelnen und kleinen aus

schließt. Die beiden Kämpfer für das Recht der Kirche sind

nach allem keineswegs von fleischlicher Leidenschaft freizufprechen.

Daher mußten si
e

sich selbst einen Teil der Schuld beimessen^
wenn nunmehr noch weitere bittere Demütigungen über si

e

herein

brachen. Zwar in Bern, wohin si
e

sich beschwerdeführend

wandten, und wo man im ersten Augenblick offenbar sür den

Bestand der Reformation in Genf fürchtete, fanden si
e

zunächst

eine freundliche Aufnahme; es wurde sofort Botschaft nach Genf
geschickt in der Absicht, den Zwiespalt so schnell wie möglich

beizulegen. Mittlerweile eilten die Reformatoren weiter nach

Zürich zu der dort am L8. April sich versammelnden Synode.
Dort legten si
e Artikel vor, in denen si
e

ihre alte Stellung zu.
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den Berner Zeremonien präzisierten, aber auch ihre weiteren

kirchlichen Forderungen, vorab den Bann, trotz aller Erfah
rungen ungeschmälert aufrecht hielten. Wie Calvin berichtet,

fanden die Artikel einmütigen Beifall, die Svnode ermahnte sie
jedoch dringend zur Sanftmut und gab ihnen ein Schreiben an

den Genfer Rat mit, er möge auch seinerseits Geduld mit ihnen
haben und si

e wieder zulassen. Als si
e aber nach Bern zurück

kehrten, wurden si
e

nicht allein von den Predigern Kunz und

Mener mit Feindseligkeit aufgenommen, sondern auch die welt

liche Obrigkeit, deren Furcht bezüglich der Resormation in Genf
nunmehr beschwichtigt war, zeigte sich zu einem neuen Versuch ihrer
Wiederherstellung nur unter der Bedingung bedingungsloser Un

terwerfung in der Zeremonienfrage bereit. Der Versuch wurde

gemacht, aber ohne jeden Erfolg. Als die Berner Gesandten mit

ihren Schützlingen an die Grenzedes Genfer Gebietes kamen, wurde

den letzteren von vornherein der Eintritt gewehrt; als später
im Generalrat das Ansuchen der Berner zur Verhandlung kam,

brachte einer der Gegner die eben erwähnten Züricher Artikel

zur Verlesung, und die Stimmung erbitterte sich von neuem so,

daß fast niemand sich für die Rückberufung der Prediger erhob.
So war der Bruch unheilbar geworden.
Die besten Freunde der Reformatoren waren der Meinung,

daß dieser Ausgang nicht ohne ihre Schuld eingetreten sei.

Zwar war es wenig angemessen, wenn der Kanonikus du Tillet

den Freunden zu bedenken gab: „Achtet wohl darauf, ob euch

nicht der Herr auf diese Weise zum Nachdenken mahnen will

darüber, ob nichts i
n eurer Amtsführung zu tadeln gewesen,

und zum Gebet, daß er euch möge geben, ihn zu verstehen." S2)
Denn du Tillet hatte sich im August 1537, vor den beginnenden

Kämpfen in Genf zurückweichend, in die Heimat zurückgewandt,
um dort trotz der zwei Mahnbriefe Calvins, denen Butzer noch
einige andere folgen ließ, einige Zeit darauf in den Schoß der

alten Kirche zurückzukehren.^) Aber auch die Straßburger Refor
matoren, der eben genannte Martin Butzer und Wolfgang Capito,
die die Notwendigkeit und die Schwere des Kampfes wohl

zu würdigen wußten, die in brüderlicher Gesinnung nichts
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unterließen, um die vermundeten Gemüter Calvins und Farels

zu heilen, konnten sich doch nicht enthalten, zu tadeln, was zu tadeln

mar. Wenn Butzer ungefähr am 1. August 1538 an Calvin

schreibt: „Nimm an, durch deine Schuld allein se
i

die Sache

Christi in Genf schwer geschädigt worden", so klingen die Worte

nicht, als wolle Butzer einen rein hypothetischen, unmöglichen

Fall setzen sondern eher, als se
i

Calvins Stimmung selbst
damals solchem Urteil nahe gewesen. Jedenfalls hat er schon
bald begonnen, die Fehler, die gemacht waren, zuerkennen^);
die bittern Erfahrungen des ersten Genfer Aufenthalts sind für
den 29 jährigen jungen Mann eine treffliche Schule gewesen.

IV.

Die beiden Vertriebenen ließen sich, nachdem alle Versuche

ihrer Restitution fruchtlos geblieben waren, in Bafel nieder.
Aus gemeinsamer Kasse ihre Ausgaben bestreitend, fanden si

e

bei Oporinus, Buchdrucker und Leiter des Gymnasiums zugleich,
Wohnung. Simon Grynäus, der bemährte Freund, ermies ihnen

mancherlei Freundlichkeit, schickte ihnen Wein und nahm später

Calvin auf einige Tage in sein Haus. Der blinde Coraud, der, aus
dem Gefängnis entlassen, ebenfalls verbannt war, hatte in Lau

sanne bei Viret ein Unterkommen erhalten ; er wurde bald Prediger
in Orbs und starb dort schon am 4

. Oktober 1538. «
b
)

Auch

Farel ward bereits Ende Juli zu dauernder Wirksamkeit nach
Neuenburg berufen. Calvin, allein zurückgeblieben, schreckte
vor der Hand vor jeder öffentlichen Tätigkeit zurück, seine
ursprüngliche Neigung zu rein literarischer Arbeit im Dienste
des Evangeliums drängte sich jetzt mit Macht wieder hervor.
Aber die Straßburger, Butzer und Capito, waren damit keines

wegs einverstanden. In hingebender Freundschaft, in zarter
seelforgerlicher Teilnahme waren si

e bemüht, den niedergebeugten

Freunden innerlich und äußerlich zurechtzuhelfen. Sie hielten
es für das Beste, wenn Calvin und Farel sich trennten, und

der erster«, von dem unglücklichen Genf möglichst entfernt, über

haupt nach Straßburg käme; sie boten ihm eine bescheidene

Stellung zur Sammlung und geistlichen Versorgung der franzö
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fischen Flüchtlinge in der Stadt an. „Uns scheint", heißt es in
jenem Briese Butzers vom 1. August 1538, einem besonders

schönen Zeugnis für den herzlichen und klugen Sinn des Straß
burger Reformators, „uns scheint es weder für die Kirche, noch
für dich nützlich, daß du jetzt in Basel weilst, wo sbei der Nähe
Genfs) die empsangene Wunde täglich durch neue Einschnitte
aufgerissen wird. . . Es märe ein Unrecht wider Gott, wenn
du dich auch nur einige Zeit einem Amt zu entziehen dächtest,

salls dir ein solches von einer Gemeinde angeboten würde. . .

Wir möchten dich ja nicht bei dem Ämtchen, das mir dir bieten
können, festhalten, sondern dir nur Raum geben, dich noch völliger
von deiner Wunde zu erholen." Doch Calvin weigerte sich

trotz des Andringens noch eine geraume Zeit. In der Mitte
des August pflegte er in aufopfernder Treue einen ebenfalls aus

Frankreich geflüchteten Neffen Farels in einer schweren, pest

artigen Krankheit und sorgte, obwohl selbst im Besitz geringer
Mittel, für ein anständiges Begräbnis des rasch Verstorbenen.««)
Erst als Butzer dem Freunde mit dem Schicksal des Jonas
drohte — eine Drohung, die ihm ähnlichen Eindruck machte,
wie 1536 die Beschwörung Farels in Genf — , riß sich Calvin

los und eilte wirklich Anfang September nach Straßburg; wieder

mar sein Entschluß erst da zur Reise gelangt, als er in dem

Ruf die unausweichliche Notwendigkeit des Gehorsams gegen
Gottes Willen erkannte.««)
Er konnte an keine bessere Stätte geführt' werden. Be

kanntlich hatte Straßburg, vertreten durch den weit blickenden,

tapferen Stättemeister Jakob Sturm, sich hohes Ansehen im

deutschen Reiche erworben: wie der Landesherr Luthers der

Führer des Protestantismus im Kurfürstenkollegium, Philipp
von Hessen sein Führer unter den Fürsten, so war Straßburg

die unbestrittene Führerin im Städtekollegium. Für die kurze

Zeit zwischen Zminglis Tod und dem schmalkaldischen Krieg

mar es ein Ort von weltgeschichtlicher Bedeutung, das wichtigste

Zentrum des resormierten Protestantismus, die Vorburg des

Evangeliums sür das westliche Europa. Außer Wittenberg,

schrieb Butzer mit Recht, gibt es nicht viele Kirchen, die mehr
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von allgemeinen Gesichtspunkten sich leiten lassen, um den ge

samten Protestantismus, ja auch um die Zukunft Sorge tragen.«»)
Die Blüte der Macht und des Einflusses aber war begründet
in der großen Zahl kraftvoller Persönlichkeiten und in der Blüte
der eigenartigen Frömmigkeit. Der Mann, in dem sich die

letztere verkörperte, Martin Butzer, stand im Kreise seiner Kol

legen Capito, Hedio u. a. gerade in jenen Jahren auf der Höhe
seiner Wirksamkeit. Zwar die von Calvin so heiß erstrebte

kirchliche Zucht besaß die Straßburger Gemeinde nicht, aber dafür
geordnete und gut besuchte Gottesdienste, eine emsige Liebes

tätigkeit, eine für alle Dinge des Reiches Christi opferwillige

Bürgerschaft; die nunmehr überwundenen anabaptistifchen Be

wegungen hatten das religiöse und kirchliche Leben reich be

befruchtet. An der Spitze der Schule stand Johannes Sturm,

geboren 15(17 in Schleiden, nächst Melanchthon zweifellos der be

deutendste evangelische Pädagoge, der wie Mathurin Cordier

aus dem Studium der Alten und aus der Schule der Brüder

des gemeinsamen Lebens neue und fruchtbare pädagogische Grund

sätze geschöpft hatte. Am 30. September 1538 eröffnete er das

später sogenannte Gymnasium illustre, für zwei Jahrhunderte
das Modell zahlreicher ähnlicher Bildungsanftalten in evan

gelischen, zumal reformierten Städten, eine Lateinschule mit zwei

übergeordneten akademischen Klassen, die eine für das philo

logische und Rechtsstudium, die andere sür die Theologie. Die

Anstalt unter ihrem weit berühmten Rektor hob natürlich noch

die Anziehungskraft der Stadt; für die französischen Protestanten

galt Straßburg schon lange als das neue Jerusalem, auf das

si
e als auf ihre Burg und ihren Trost blickten, und zu dem

viele Flüchtige ihre Schritte lenkten. In dieser Stadt konnte
auch ein Calvin unendlich viel lernen; er ward ein anderer,

ein größerer in den drei Jahren, die er hier zubrachte.»')
Die nächste Aufgabe des Reformators mar die Begründung

und Ausgestaltung der ersten jener Fremdlingsgemeinden, deren

nachmals so viele andere an den Ufern des Rheins, von der Schweiz

bis nach England hin, entstanden. Das welsche Gemeindlein war

der Zahl nach nicht groß: später, im Jahre 155.1 nur etwa

4 ^
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150 Männer, ohne Frauen und Kinder. Aber gerade in dieser

Übersichtlichkeit und Beschränktheit der Verhältnisse lag ein großer
Vorzug. Der Magistrat Strafzburgs mies den Franzosen eine

Kirche an«?), ließ aber im übrigen ihrem Prediger freie Hand. Bei
den Gliedern dieser Gemeinde hatte Calvin weder Hinneigung

zum Papsttum, noch Mangel an evangelischem Eifer zu besorgen.

Zwar auch hier gab es Kämpfe, aber, sagt Calvin: „sie dienen

mir zur Schule, und ic
h unterliege nicht"; si
e

hinderten ihn
nicht, aus seiner Gemeinde in kurzer Zeit eine Art Mufter-
gemeinde zu machen. «2) Dabei aber schlug er keineswegs eigene

neue Bahnen ein, sondern hielt sich, ein bemerkenswertes Zeugnis

seiner Anpassungsfähigkeit, im wesentlichen an die Straßburger

Ordnungen. Er predigte viermal in der Woche, und bildete

sich einige ältere Studenten oder Kandidaten der Theologie zur

Aushilfe zumal in der Armenpflege, zu sog. „Diakonen" heran.

Für den Gottesdienst übernahm er die damals in Straßburg
bräuchliche, von Diebold Schwarz herrührende Liturgie, wie er

selbst noch in seinem Abschiedsmort auf dem Sterbebette be

zeugte; so wurde die Straßburger Gottesdienftordnung durch
das Mittelglied der von Calvin geleiteten Flüchtlingsgemeinde

später zur Genfer und damit zum Muster der reformierten
Liturgie überhaupt.«'') Zugleich schenkte Calvin feiner Kirche
die Anfänge des hugenottischen Psalters. In Straßburg lernte
er die Macht des evangelischen Kirchenliedes schätzen. „Wir
wissen aus Erfahrung," schrieb er später, „daß der Gesang

große Gewalt und Kraft besitzt, das Herz der Menfchen zu be

wegen und zu entflammen, um Gott mit lebendigerem, brennen

derem Eifer anzurufen und zu loben . . . Auch in den Häufern
und auf den Feldern kann der Gefang uns ein Antrieb und

ein Mittel sein, Gott zu loben, unsere Herzen zu ihm zu er

heben, um uns durch die Betrachtung seiner Kraft, Güte, Weisheit
und Gerechtigkeit zu trösten . . . Keiner aber kann zu Gottes Ehren

singen, es se
i

denn, daß er es von ihm zuvor empfange: darum

mögen wir überall hin- und hergehen, hier und da suchen, so

werden mir doch keine bessern und zu jenem Zweck geeignetere

Lieder finden, als die Psalmen Davids, die der h. Geist ihm
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«ingegeben hat." Die Psalmen Davids! Aber wer macht si
e

fingbar? Da sich nichts anderes fand, so gab sich der Refor
mator selbst ans Werk! nach Melodien, die ein Straßburger

Musiker, Greiter, lieferte, brachte er, dessen dichterische Ader

wir noch bei anderer Gelegenheit kennen lernen werden, die

Psalmen 25, 46, 91, 188 und vielleicht noch 36, sowie den

Lobgesang Simeons und die 10 Gebote in Verse, und sügte

dazu 8 Psalmen, die Clement Marot nach seiner Rückkehr aus

Italien in Paris, unterstützt durch den gelehrten Hebraisten
Vatable, umgedichtet hatte. So is

t das erste Psalmbüchlein
der sranzösisch-reformierten Kirche entstanden und 1539 in

Straßburg erschienen. Calvin sorgte später in Genf, seine
eigenen Versuche ausmerzend, dafür, daß der ganze Psalter
teils aus Marots, teils aus Bezas Feder dargeboten werden

konnte; er bemühte sich auch um geeignete Komponisten, unter

Lienen dem Genfer Musiker Bourgeois, der die schönsten Me
lodien des hugenottischen Psalters erfand, fast noch mehr Ver

dienst gehört, als dem bekannteren Goudimel, der die Harmonien
dazu lieferte.^)

In seiner neuen Gemeinde hielt Calvin selbstverständlich
auch auf strenge Zucht. Aber es is

t

sehr bezeichnend, daß er

selbst in diesem Stücke von grundsätzlichen Neuordnungen, wie

«r si
e in Genf erstrebt hatte, absah. Wir hören nichts, weder

von einer Bekenntnisablegung oder sonst einer Art Konstitu
ierung der Gemeinde, noch von Laienhelfern in der Ausübung
der Zucht; vielmehr folgte er auch hierin der allgemeinen Straß
durger Ordnung, obwohl dieselbe in seinen Augen rückständig

»erscheinen mußte. Schon in den zwanziger Jahren zeigt sich
Butzer von dem gleichen Motiv wie die Genser, von dem gleichen
Verlangen nach ernster Gemeindezucht beseelt,- aber nach dem sub-

zektivistischen Zuge seiner Frömmigkeit wollte er kein hartes Gesetz
daraus machen; so war sein Ideal ein frommer Wunsch geblieben.
Dazu aber war seit der Witlenberger Konkordie1536 das geistliche
Amt sür Butzer viel mehr als früher in den Vordergrund getreten.

Zwar wies er seitdem immer noch der Gemeinde ein eigenes Lebens
gebiet mit eigenen Ordnungen und Gesetzen zu, aber er erwartete
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die Durchführung der Zucht nur von den „Dienern des Worts",
den Geistlichen, welche si

e mit Hilfe ahnlicher „Diakonen", wie

si
e Calvin hatte, zumal in der Weise ausüben sollten, daß sie

keinen offenbaren Sünder zum Abendmahl zuließen. So hatte
es Butzer in seiner bedeutsamen Schrift „von der wahren Seel

sorge und dem rechten Hirtendienst" 1538 dargelegt. So war es

in Straßburg im Brauche, und so verfuhr auch Calvin, indem

er zu der öffentlichen Vorbereitung der Kommunikanten, die

man an die Stelle der Beichte gefetzt hatte, 1540 nur noch
die ^Forderung hinzufügte, alle, welche an dem monatlich einmal

gefeierten Abendmahl teilnehmen, sollten sich vorher bei ihm
oder einem der Diakonen anmelden. In der kleinen Flücht-
lingsgemeinde genügte eine derartige Ordnung auch durchaus. ^)

Zu dem praktischen Kirchendienst gesellte sich bald das

theologische Lehramt. Auf Betreiben Capitos hielt Calvin feit
1539 in der obersten Klasse der Schule Sturms exegetische

Vorlesungen, zunächst über das Johannes-Evangelium, später

über die Korintherbriefe. Vielleicht begann er schon damals

seine Lektion regelmäßig mit dem Gebetswunsch, der aus späteren

Zeiten berichtet ist«?): „Der Herr möge uns geben, daß mir

mit der Erkenntnis der Geheimnisse der himmlischen Weisheit

einen wahren Fortschritt in der Frömmigkeit verbinden, zu

seiner Ehre und unserer Erbauung. Amen." Die Lehrtätig

keit Calvins fand, wie begreiflich, mannigfachen Beifall; be

sonders französische Studierende wurden von ihm angezogen.

Vom 1
. Mai 1539 ab bestellten ihn die Schulherren Straß-

burgs als .gelcirthen frommen gesell" zum „Zuhelffer" im

Dienst der Kirche und Schule, und wiesen ihm ein jährliches

Gehalt von 52 Gulden an. Kurz darauf, am 29. Juli, kaufte
er sich das Bürgerrecht und wurzelte so immer mehr i

n den

Straßburger Boden ein.««) Die Anerkennung aber hob nur

seine Arbeitskraft und Schaffensfreudigkeit. Er hielt nicht nur
mit den in Stadt und Umgegend noch immer zahlreichen Wieder

täufern Gespräche ab, durch die er fo glücklich war, nebst vielen

andern sogar einen seiner früheren Genfer Gegner, Hermann ans

Gerbihan in Belgien, von seiner Irrlehre zurückzuführen, sondern
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vor allem trug seine schriftstellerische Begabung im Vergleich zu der

weniger produktiven Genfer Zeit jetzt besonders reiche Früchte.
Die Reihe der Veröffentlichungen wurde im August 1539

aufs trefflichste eingeleitet durch die zweite Ausgabe seines

„Unterrichts im Christentum." In ihr is
t das Katechismus

artige des Anfangs in Stil und Darstellung abgestreift:
die Jnstitutio wurde nunmehr zu einem gelehrten Handbuch
der Dogmatik, Ethik und Pastoraltheologie, also der gesamten

theologischen Lehrmissenschaft, mit Ausnahme der Exegese. Die

letztere soll, so is
t

offenbar die umfassende Absicht des Verfassers,

die Gedanken aus der Schrift, dem Quell der göttlichen Wahr
heit, erheben, die Jnstitutio alsdann die Resultate der Exegese

einheitlich verarbeiten. Doch liegt die charakteristische Eigentüm

lichkeit der neuen Ausgabe noch nicht auf dem Gebiet der

Systematisierung, sondern in der wissenschaftlichen Vertiefung

der früheren Ausführungen und in einer beträchtlichen Be

reicherung des Stoffes. Der alte einfache Gedankengang is
t im

wesentlichen beibehalten. Das Buch zählt jetzt 17 Kapitel; die

7 Kapitel, welche ganz neu hinzugekommen sind, sind eingefügt
als Einleitung des Ganzen (Kap. I und II über die Erkennt
nis Gottes und des Menschen), zur eingehenderen Darstellung
der protestantischen, resp. calvinischen Hauptlehren (Kap. V bis
VIII über Buße, Rechtfertigung, Unterschied des alten und
neuen Testaments, Prädestination und Vorsehung); den Schluß

macht jetzt eine kleine Ethik (Kap. XVII „über das Leben des
Christen"). In dieser Form bot Calvin 1541 das Werk zum
erstenmal auch in französischer Ubersetzung dar. Unter den

zahlreichen Neuausgaben der beiden folgendenJahrzehnte brachten,

um dies hier vorgreifend zu bemerken, besonders die von 1543

und die von 1550 — die erste, die in Gens gedruckt wurde —

weitere Vermehrung des Stoffes. Um so weniger konnte die

ursprüngliche Anordnung noch genügen : der Reichtum des In
halts hatte das schlichte Gefäß, in das Calvin fein Lehrbuch
anfänglich hineingegossen, zersprengt. Da gab sich der alternde

Reformator in dem krankheitsreichen Winter von 1558 auf 1559

an die letzte Umgestaltung: jetzt erhielt das Buch, in welchem der
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theologische Ertrag des gewaltigen resormatorischen Lebens und

Kampfes sich zusammendrängte, eine seiner würdige systematische-

Anordnung. Nun fließen in ihm gewissermaßen zwei Ströme,

die Erkenntnis des heiligen Gottes ^md seines Gnadenwerkes,

die Erkenntnis des sündigen MensHch. und seiner Umwandlung 7

Ströme, die im ersten Buche von Gott dem Schöpfer ursprünglich

geeint, im zweiten von Gott dem Erlöser am weitesten von

einander entsernt, im dritten von der Aneignung der Gnade Christi,

durch den Geist mehr und mehr sich nähern, bis si
e im letzten

Buche von der Vermittlung des Heils durch Kirche, Sakra-

mente und Staat wieder völlig zusammenfließen.^)
— Neben dem Lehrbuch erforderte das Programm Calvins
die Bibelerklärung im einzelnen: wenige Monate nach der 2.

Ausgabe der Jnstitutio erschien der erste unter den zahlreichen
Kommentaren dieses scharfsinnigsten und präzisesten aller Ere-

geten der Reformationszeit, die Auslegung zum Römerbrief.

In der Widmung an den Baseler Freund Grnnäus am 18.
Oktober 1539 legt er das auch später im Auge behaltene Ziel

seiner exegetischen Arbeiten dar! neben dem gelehrten, aber nur

die Hauptsachen berührenden Melanchthon, dem gefälligen Bul
linger, dem tiefgründigen, geistvollen, aber auch weitschweifigen

Butzer hofft er sich einen Platz zu erringen durch ein doppeltes:

möglichste Klarheit und möglichste Kürze. ">") Beides vereint

macht gerade den Römerbrief-Kommentar zu einem Denkmal

reformatorischen Schriftverständnisses, das seine Vorgänger weit

übertrifft und leider nur zu wenig gekannt und ausgenutzt wird.
— Neben den großen wissenschaftlichen Werken fand die schier
unerschöpfliche Arbeitskraft des fleißigen Mannes noch Zeit zu
populärer Schriftstellerei. Außer dem, wovon wir schon hörten,
und einigen Gelegenheitsschriften, die an ihrer Stelle zu er

mähnen sind, gab er 1541 den „kleinen Traktat vom heiligen

Abendmahl" heraus, ein wichtiges Schriftchen, das, nicht ein

bloßer Auszug aus der Jnstitutio, in der schlichtesten Lehrform

feinen französischen Landsleuten die zwischen Luther und Zwingli
vermittelnde Auffassung Calvins vorträgt. Die Reihe von Auf
lagen, die es erlebte, beweisen, daß es einem Bedürfnis ent
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gegenkam und in den mannigfachen Streitigkeiten vielen zur

Klarheit verhalf.'«')
Die literarische Fruchtbarkeit des Reformators is

t

mohl das

beste Zeugnis, wie glücklich er sich im ganzen in Straßburg

suhlte.- Nur eins fehlte zu seinem Behagen: ein genügendes
Einkommen. Mehr als ein Jahr, bis zum 1

. Mai 1539, hatte
er ganz ohne Gehalt auskommen müssen; wenn er von da ab 1 Gul
den (etwa 20 Mark nach heutigem Gelde) wöchentlich bezog,

so mar das auch nicht ausreichend; indessen schlugen Versuche
der Aufbesserung fehl.'"-) Außerdem kam ihm der Ertrag seiner

schriftstellerischen Arbeiten und im Sommer 1539 eine kleine

Erbschaft zugute, die ihm und seinem Bruder Anton durch
den Tod ihres Verwandten Olivetan, des Bibelübersetzers, zu

fiel. Dieser verdiente Mitarbeiter an der französischen Refor
mation, deffen Hauptmerk, die französische Bibel, uns später

noch beschäftigen wird, war, noch jung an Jahren, im August
1538 wahrscheinlich zu Rom gestorben; unter welchen Um

ständen weiß man nicht, da über sein Ende das gleiche Dunkel

wie über sein ganzes Leben ausgebreitet ist."") Calvin konnte

den schmerzlichen Gewinn aus seiner Hinterlassenschaft gut ge

brauchen; gleichwohl blieben ihm mancherlei kleine Sorgen nicht
erspart, die schon mehr als einen großen Charakter in ihren
erdrückenden Bann herniederzogen. Wenn er auch wenig da

durch bekümmert scheint, so legten si
e

ihm und seinen Freunden

doch den Gedanken an eine Verehelichung nahe. Bisher lag

solche Absicht dem jungen Gelehrten völlig fern. Er war zwar
ein nicht minder scharfer Gegner des römischen Cölibats, wie

irgend ein Reformator. Aber, setzt er i
n einem denselben eifrig

bekämpfenden Gutachten, das sich aus jener Zeit erhalten hat,

hinzu: „Niemand denke, daß ic
h damit mein eigenes Leben

verteidigen will: ic
h

habe keine Gattin und weiß nicht, ob ic
h

jemals eine suchen werde. Wenn es aber der Fall sein sollte,

so tue ic
h es nur in der Absicht, dadurch von vielen lästigen

Sorgen freier und zum Dienste des Herrn geeigneter zu werden.

Daß ic
h darin nicht einen Vormund der Unkeuschheit suche, weiß

jeder, der mich kennt." Der Dienst des Herrn steht also Calvin
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in erster Linie, einer Frau weiß er nur die Aufgabe zuzuteilen,

ihm die mancherlei äußeren Mühen abzunehmen, deren störende

Beschwerlichkeit die Zeit der dürftigen Einnahmen besonders

fühlbar gemacht haben mochte. Man muß jedoch bedenken, daß
damals Heirat und eheliches Leben im geistlichen Stande noch
unter den Schatten der katholischen Vergangenheit lag; nach

unserem Urteil wurde die Eheschließung meist recht geschäfts

mäßig betrieben. Die Freunde spielten die Freimerber; roie

Calvin dies für andere in sorgsamer Erwägung aller Umstände

mehrsach getan hat, so sah man sich jetzt in Straßburg, in

Neuenburg und anderswo emsig für ihn um. Mehrere Vor
schläge blieben ohne Erfolg, aber zuletzt fand sich für ihn rafch
die rechte Lebensgefährtin, so wie er si

e

sich wünschte, „züchtig,

willfährig, bescheiden, sparsam, geduldig und sorgsam für ihres
Gatten Gesundheit". In den ersten Tagen des August 1540 traute
ihn Farel in Straßburg mit der Witwe eines von ihm bekehrten
Anabaptisten Johann Stordeur, mit Jdelette de Bure, einer
Frau, die wenn das kürzlich aufgefundene Porträt echt is

t und

die daran sich knüpfenden Vermutungen der Gelehrten zutreffen,

einer höheren Bürger- oder gar nieder« Adelsfamilie, wahr

scheinlich aus Lüttich, entstammte. Calvin hat seine schnelle

Wahl nie bereut ; Jdelette hatte zwar nicht viel irdischen Be

sitz, aber einen gütigen Sinn voll Gottesfurcht, Liebe und De
mut. Der Hausstand der Eheleute war gleich ein recht zahl

reicher: ein Sohn und eine Tochter der Frau aus erster Ehe,
Calvins Bruder Anton, serner nach der Sitte der damaligen

Professoren eine Reihe von Zöglingen und Pensionären, junge

Franzosen, die Calvin gegen Entgelt oder auch aus Barm

herzigkeit aufnahm, wohl auch eine adlige Dame aus Frank

reich. Daß er als ein rechter Hausvater mit herzlicher Treue

und einer oft überraschenden Zartheit der Fürsorge dem aus

gedehnten Kreise vorstand, ersieht man aus gelegentlichen Äuße

rungen seiner Briefe, in denen Szenen des häuslichen Lebens

sich nicht ganz selten widerspiegeln. Besonders, als die schlimme

Pest des Jahres 1541 Straßburg heimsuchte, den Reformator
Ccipito, einen der Diakonen und einen der Zöglinge Calvins
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wegraffte, hat er Briefe der Sorge, des Schmerzes, des Trostes
geschrieben, aus denen feelsorgerliche Gabe, aber noch mehr ein

Herz voll lebhaften Mitgefühls, warmer Teilnahme, ja voll

rührender Zärtlichkeit spricht. Wie unrecht is
t

doch dieser Mann
als kalt und hart verschrieen morden!^)
Calvin sandte diese Schreiben aus einer fernen Stadt des

deutschen Reiches, aus Regensburg. Wir berühren damit die
bedeutsame Episode seines Lebens, in welcher er, der franzö

sische Reformator, nicht bloß durch den Einfluß seiner Schriften,

sondern mithandelnd in den Gang der großen deutschen Re

formationsgeschichte eingriff. Es war die Zeit der Religions
gespräche, jener denkwürdigen Versuche, die Einheit zwischen
alter und neuer Kirche, zwischen Evangelium und Papsttum

durch Verhandlung über die Lehre, durch Vereinbarung von

Lehrformeln wiederherzustellen. Butzer, das Haupt der ober

deutschen Theologen, der Vermittler der Wittenberger Kon-

kordie und Freund des Landgrafen Philipp, war neben Me-

lanchthon der Führer der Protestanten: er zog Calvin hinter

sich her. Als im Frühjahr 1539 die Vorversammlung in
Frankfurt gehalten wurde, eilte Calvin am 21. Februar auf
einen Brief Butzers hin in eiligem Aufbruch in die alte Kaiser
stadt, einerseits um dort zu Gunsten der französischen Evan

gelischen zu wirken, andererseits um Melanchthon persönlich

kennen zu lernen, an den er schon vorher einige Artikel über

die Konkordie in der Sakramentsfrage gesandt hatte. Die

beiden Männer, höchst verschieden an Charakter und Begabung,

aber eins in der Gemeinschaft des Glaubens und in feiner

humanistischer Bildung, zogen sich vom ersten Augenblick gegen

seitig an. Als der junge Franzose eines Tages unter den

Theologen träumend an der Mittagstafel saß, weckte ihn der

berühmte Wittenberger Reformator aus der Zerstreuung, i
n

dem er lächelnd hinwarf: „Er denkt gewiß daran, wie er eine

Frau bekommt." Solche Vertraulichkeit bildete den Anfang

einer Freundschaft, welche im persönlichen Umgang auf den

ReligionsgesprSchen sich vertiefend, während zweier Jahrzehnte

trotz aller Proben sich bewährte, ein ehrendes Denkmal des
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über den sich immer mehr erhitzenden Theologenstreit erhabenen

Charakters beider Reformatoren.

Bekanntlich begannen die Religionsgespräche im Juni 1540
in der elsassischen Stadt Hagenau, wurden in Worms von An

sang November 1540 bis Mitte Januar 1541 fortgesetzt, und

führten erst in Regensburg im April und Mai 1541 auf Grund
des Regensburger Buches zu einer teilweisen Einigung, die

aber dann doch wieder ebenso sehr an dem Widerstand Roms,

als der entschiedenen Protestanten, vor allem Luthers, scheiterte.
Calvin nahm an den drei Versammlungen teil, in Hagenau

ohne offiziellen Auftrag, in Worms als theologischer Vertreter

des Butzer schon seit 1530 treu ergebenen Herzogs von Lüne

burg, in Regensburg auf ausdrücklichen Wunsch Melanchthons
als Abgesandter der Stadt Straßburg. Mit lebhafter Teil
nahme, mit einem ungewöhnlichen Scharfblick, der aus seinen

schon längst von den Historikern als wertvoll erkannten brief

lichen Schilderungen hervorleuchtet, ging er auf die Verhand
lungen ein. Mit Recht bemerkt einer seiner Biographen schon
von der Frankfurter Tagung: „Die Berichte, welche er seinem

Freunde Farel über die deutschen Zustände zukommen ließ,

sind ein merkwürdiges Denkmal seiner Beobachtungsgabe . . . Ein

Einheimischer hätte die Lage nicht treffender beurteilen können, als

es durch den des Deutschen unkundigen Franzosen geschieht." '"')
Anfänglich sah auch Calvin dem Ausgang des Unternehmens

trotz aller Verschleppungen und Quertreibereien mit freudiger

Hoffnung entgegen. Dem Jahre 1541 zum Gruße, verfaßte
er ein lateinisches „Siegesgedicht, Christo gesungen", 60 Di

stichen, denen der Dichter selbst im 61. die Unterschrift gibl:

„Was die Natur versagt, bewirkt doch der fromme Eifer, daß

ic
h es wage, dir, Christo, Lob zu singen." Jetzt se
i

die Stunde,

meint der Sänger, die barbarischen Sophisten Eck und Coch-
läus an den Siegeswagen Christi zu fesseln und dem Papst

tum endlich unheilbare Streiche zu versetzen.'*") Die hoffnungs»

reiche Stimmung schlug allerdings bald um; trotzdem aber tat

Calvin alles, um seinerseits zu einem glücklichen Ausgang der

Gespräche mitzuwirken. Im März 1541 gab er unter dem
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Pseudonym Eusebius Pamphilüs einen Bericht über den Rat
schlag, den der Kardinal Farnese im Namen des Papstes Paul III.
dem Kaiser mit Bezug auf die bevorstehenden Verhandlungen ge
geben hatte, heraus und begleitete ihn mit Anmerkungen, „einer

frommen und heilsamen Erklärung". In beredter, doch nicht
sonderlich leichten und lesbaren Sprache wendet er sich hier gegen
die List und Tücke der Kurie, beklagt voll Zorn die antichrist
liche Verkehrung der christlichen Religion in Leben und Lehre
der Klerisei, beleuchtet die Verschleppungspolitik Roms, warnt
die Deutschen heftig vor den treulosen Söldlingen des Papstes,
den Verrätern des Vaterlandes, und verteidigt das gute Recht
der Deutschen, nicht länger auf das allgemeine Konzil zu
roarten, sondern durch friedliche Verhandlung über die Refor
mation der Kirche selbständig sür ihr Heil zu sorgen.'^) In
diesem Sinne arbeitete Calvin auf den Gesprächen mit leben

digem Eifer für den Ausgleich, aber freilich niemals auf
Kosten der evangelischen Wahrheit. Er freute sich z. B. in
Regensburg über das Zugeständnis, das in der Rechtfertigungs

lehre erlangt wurde; „ich weiß," schreibt er am 11. Mai 1541
an Farel, „du wirst eine deutlichere Erklärung wünschen, und

ich stimme dir darin vollkommen bei; aber wenn du erwägst,
mit welchen Menschen mir es hier zu tun haben, so mußt du
anerkennen, daß viel erreicht ist." Doch setzt er sofort hinzu i

„Glaube mir, bei derartigen Verhandlungen bedarf es starker
Charaktere, welche den andern ein Rückhalt sind. Bittet ihr
fleißig den Herrn, daß er uns den Geist der Stärke schenke."
Calvin mar ein solcher starker Charakter, der, wie oft bemerkt,

die stets zur Vermittlung geneigten Melanchthon und Butzer
in der Entschiedenheit befestigte; aber deshalb wäre es doch

sehr falsch zu meinen, er se
i

den Friedensverhandlungen über»

Haupt nur mit Widerwillen gefolgt. Er billigt die gute Ab
sicht in der Nachgiebigkeit der beiden Unterhändler durchaus;

nur scheint ihm ihr Vorgehen sich zu sehr den Umständen
anzupassen."") In dem gleichen Geiste is

t

auch die Aus
gabe der Akten des Regensburger Gesprächs gehalten, welche
Calvin in französischer Sprache auf Grund der von Butzer
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veröffentlichten lateinischen Texte noch im Jahre 1541 be
sorgte."')

Doch der Reformator hatte neben seiner Mitarbeit an dein

allgemeinen Ziel der Zusammenkünfte noch die besondere Auf
gabe, der zuliebe auch Farel im Auftrag mehrerer Schweizer
Städte nach Worms gekommen mar, für die bedrängten fran
zösischen Glaubensgenossen die Hilfe der evangelischen deutschen
Stände anzurusen. In der Tat erreichte er zuletzt ein Schreiben
der Deutschen an Franz I. zu Gunsten der Verfolgten. Um

dieser Angelegenheit willen ließ sich Calvin auch auf politische

Verhandlungen ein; er unterstützte in seiner Art die Bemü

hungen des französischen Gesandten um ein Bündnis zwischen
dem König und den deutschen Fürsten, und am Schluß der

Regensburger Tagung sprach ihm ein Brief der Königin Mar
garete von Navarra den Dank ihres Bruders für die gelei

steten guten Dienste aus. Man hat ihm einen Vorwurf dar
aus gemacht, daß er, noch immer gewissermaßen ein Untertan

der französischen Krone, sich ihren Dank verdiente, und gleich

zeitig zu den Deutschen im Tone eines guten Patnoten ge

sprochen habe. Doch sein Verhalten erklärt sich zur Genüge,

wenn wir bedenken, daß ihm stets die evangelische Sache über

dem Vaterlande stand. Sie suchte er hüben wie drüben mit allen
Mitteln zu fördern, aber er stellte si

e

auch als sein Interesse

hüben wie drüben deutlich in den Vordergrund; von gleiß-

nerischer Zweideutigkeit is
t dabei keine Spur."*)

Als Calvin Mitte Ju«i 1541, noch vor Schluß der Tagung,

in der Voraussicht, daß die ganze Vergleichsverhandlung doch

in Rauch aufgehen werde, sich von Regensburg losriß, lag
eine für fein ganzes Lebenswerk unendlich wichtige Erfahrung

hinter ihm. Durch den persönlichen Einblick in die deutschen

Verhältnisse, die Reichstage, den Kreis der Fürsten und Theo

logen, hatte sich sein geistiger Horizont mächtig erweitert: nun

erst ward aus dem französischen Gelehrten der den gesamten

Protestantismus, ja die Welt umfassende Reformator. Doch
die Aussicht in die Weite blendete ihn keineswegs. Wohl hob

ihn der Gedanke, einer großen protestantischen Gemeinschaft
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fachen Gebrechen des evangelischen Wesens in Deutschland.

Vorzüglich beklagte er den Mangel der Zucht, aber auch die

der Messe noch zu sehr ähnelnde Form des Gottesdienstes,
endlich die Abhängigkeit des geistlichen Standes und der Kirche
überhaupt in dem Landes- und Staatskirchentum. Wenn er

sich aber fragte, wie den Mängeln abzuhelfen, so mar ihm

nicht entgangen, wie wenig ein einzelner Mann bei einem so
schwer beweglichen und doch noch so sehr aufeinander angewiesenen

Koloß, wie das damalige deutsche Reich, auszurichten vermöge.
Da mochte er sich im stillen zurücksehnen nach dem eng be
grenzten, aber srei verfaßten und nach allen Seiten offenen
Staatswesen, wo er vor süns Jahren angefangen hatte, sein
Ideal von der wahren Kirche in die Wirklichkeit umzusetzen.
So war auch seine Seele für die nahe Wandlung feines
Weges vorbereitet : schon mehrfach hatte die Stadt, die ihn im

Haß von sich getrieben, die flehentlichsten Bitten an ihn ge
langen lassen, zurückzukehren und sein Amt wieder zu über

nehmen.

3. Kapitel.

Calvin als Theologe und religiöser Charakter.
Durch die drei Straßburger Jahre ward Calvin ein sertiger

Mann ; nunmehr is
t

seine Entwicklung abgeschlossen. Ehe wir

ihn darum nach Genf zurückbegleiten, halten wir hier inne, um

in einer kurzen Uberschau die Eigenart seines religiösen und

theologischen Charakters zn zeichnen.

I.

Die Ausgabe, die wir uns damit stellen, is
t sreilich, zumal

in der Beschränkung, die hier notwendig ist, eine ungemein

schwierige. Bis heute entbehrt ja die Theologie Calvins im

Unterschied von den andern großen Reformatoren einer selbst

ständigen, eindringenden und alles zusammenfassenden Bear

beitung. Dazu aber gesellt sich noch ein zwiefaches Hindernis,

durch das bisher das Verständnis Calvins nicht wenig erschwert
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ist. Man hat mit Recht bemerkt, daß bei ihm von Wandlungen'
Modifikationen, Differenzen einer früheren und späteren Denk

weise, kurzum, von einer innern Entwicklung in dem Sinne,

wie si
e Luther, Melanchthon, Zmingli durchgemacht haben, nicht

die Rede sein kann. Die Straßburger Herausgeber heben die

bezeichnende Tatsache gebührend hervor, daß in dem allmählichen

Wachstum der Jnstitutio, das mir früher schilderten, bei aller

Verbesserung, Bereicherung, Umstellung des Textes doch kaum

ein einziger Satz dessen, was Calvin in dem ursprünglichen

Handbüchlein geschrieben habe, ganz verloren gegangen sei."')
Vielfach glaubte man daher, durch einen Blick in die Jnstitutio
von 1559 sich über Calvin genügend orientieren zu können.

Indessen, wenn seine Theologie nicht eine eigentlicheEntmicklung,

sondern nur eine organische Entfaltung ihrer Grundanlage er
lebte, so is

t es doch keineswegs gleichgültig, nach welcher Richtung

sich diese Grundanlage entfaltete. Es kann doch kein Zufall sein,

daß der Fortschritt der letzten im Vergleich mit der ersten Aus

gabe der Jnstitutio hauptsächlich in den einleitenden Fragen über

die Quellen der christlichen Erkenntnis, in der Prädestinations
lehre, der kirchlichen Verfassung und in der Systematisierung

des Ganzen liegt. Will man die Eigenart Calvins begreifen,

so muß man diesen Gang sorgfältig im Auge behalten.
Aber noch wichtiger is

t ein zweites. Calvin is
t der letzte

der Reformatoren, er mar ein Gelehrter, der die Arbeiten seiner

Vorgänger nicht ungenutzt ließ. Schon diese allgemeine Er
wägung macht es nötig, seine Theologie in die Gesamtheit der

reformatorischen Gedankenentwicklung hineinzustellen und aus

ihr zu erklären. Hierzu aber is
t

bisher noch weniger, als zur
Erfüllung jener ersten Forderung geschehen. Vielmehr haben
die Dogmenhistoriker noch immer sich nicht von dem aus der

Schule Albrecht Ritschls stammenden methodischen Grundsatz

frei zu machen vermocht, wonach der Genfer Reformator ein

seitig an Luther gemessen, und alles, was sich dabei als sein
Eigengut herausstellt, für mittelalterlichen oder epigonenhaften

Beisatz erklärt wird. So heißt es in einer modernen Geschichte
der kirchlichen Lehrentwicklung am Schluß einer im übrigen
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sehr sympathischen und wertvollen Würdigung des Calvinismus:

Die Differenzen zwischen dem Typus Luther-Melanchthon und

Butzer-Calvin „begreifen sich sür die rein geschichtliche Betrachtung

ausreichend aus der Fortwirkung und Erhaltung von Idealen
und Lehren der vorreformatorischen Zeit auf dem Boden der sog.

reformierten Kirche.'"") Ms derselben Linie liegt es, wenn ein
anderer Dogmenhistoriker seine gründliche, jeden Fortschritt der

Forschung sorgsam verwertende Darstellung beginnt: „So zmeifel-— -
los Calvin feiner praktischen Tätigkeit wegen als Reformator
bezeichnet zu werden verdient, so mar er doch als Theologe

ein Epigone der Reformation." "5) Indes um an diese letzten
Worte anzuknüpfen, fo is

t der in ihnen angenommene Gegen

satz zwischen Praxis und Theologie, zwischen Erkenntnis und

Leben gerade bei einem Manne wie Calvin zweifellos unhaltbar.
Denn wenn irgend ein Charakterzug den Genfer Reformator
auszeichnet, so is

t es die Geschlossenheit seiner Person, die Über

einstimmung seines Denkens und seines Handelns, die gemaltige

Energie, mit welcher er alles, was er als göttliche Wahrheit
erkannte, in die Wirklichkeit umzusetzen trachtete. Gerade seine

Theologie, und speziell die im Vergleich zu Luther eigenartigen

Züge derselben, haben Calvin zu dem großen praktischen Refor
mator gemacht. Nicht minder haben seine Jünger die an ihnen
oft gerühmte Kraft der Weltüberwindung aus ihrer spezifisch

calvinischen Frömmigkeit geschöpft. Darum muß man, will man

Calvin gerecht werden, seine praktische Reform aus seiner Theo
logie verstehen, und wiederum seine Theologie vor allem auch

nach ihrer praktischen Wirkung beurteilen. Es wäre doch eine

Verengung des reformatorischen Geistes, wenn man i
n den

Motiven, aus denen eine so eigenartige und kräftige Frömmig

keit erwuchs, nur mittelalterliche oder epigonenhafte Elemente

sehen wollte. Vielmehr wird man, je mehr es gelingt, Calvin in

den gesamten Strom des reichen religiösen Lebens des 16. Jahr
hunderts hineinzustellen, nicht umhin können, anzuerkennen, daß
er in Fortentwicklung der schweizerischen und oberdeutschen Refor
mation einen neuen Typus evangelischen Christentums mit eigen

tümlichen praktischen Zielen, aber auch mit eigentümlicher Lehr-
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ausprägung ausgestaltet und zu dauerndem Leben befähigt hat.
Es wird unsere Aufgabe sein, den Frömmigkeitstypus, den Calvin
verkörpert und den er seiner Kirche eingeprägt hat, im folgenden

nach seinen hervorstechendsten Merkmalen kurz zu charakterisieren.
Dabei is

t das Erste, was wir hervorzuheben haben, daß,
in der Tat bis zu einem nicht geringen Grade die oft mieder

holte These berechtigt ist: Calvin erscheint, zumal in den An

fängen seiner theologischen Wirksamkeit, wie ein oberdeutscher

Lutheraner. Zeitlebens hat er sich auf dem Boden des Heils
verständnisses und der soteriologischen Lehren im engeren Sinne
des Wortes weit näher an Luther als an Zwingli angeschlossen.
Um dies zu erläutern, wird zunächst ein kurzer Blick auf die

persönlichen Beziehungen zwischen dem Genfer und den Witten

bergern, zwischen Calvin und Zwingli dienlich sein. Merkwürdig,

daß der Mann, welcher gerade berufen mar, das Wertvolle an

dem Werk des Züricher Reformators der Mit- und Nachwelt
lebenskräftig zu bewahren, von diesem seinem Borgänger nur

wenig wissen wollte ! Tatsächlich hat der jüngere den älteren,

und zwar nicht bloß seine Sakramentslehre, niemals besonders

hoch geschätzt. Die innige Pietät, welche man in der deutschen
Schweiz, zumal in Zürich selbst für den religiös-nationalen

Helden empfand, war ihm unverständlich. „Die guten Leute,"

so heißt es i
n einem Briefe an Farel, „sind entbrannt, wenn

einer Luther dem Zwingli voranzustellen wagt. Als ob uns das

Evangelium verloren ginge, wenn dem Zwingli etwas abgeht.
Und doch geschieht darin Zwingli kein Unrecht; denn wenn si

e

untereinander verglichen werden, so weißt du selbst, wieweit

Luther die Palme davonträgt. Die Verse des Zebedäus —

eines Anhängers Zminglis — gesielen mir darum gar nicht,

in welchen er Zwingli erst durch die Bemerkung genug erhoben

zu haben meinte: ,einen größeren zu erhoffen fe
i

unrecht'. Gewiß

is
t es unfreundlich, der Asche und den Schatten der Verstorbenen

Böses nachzusagen, und zumal über einen solchen Mann nicht
ehrenvoll zu denken, is

t geradezu ein Frevel. Aber es gibt ein

Maß im Loben, von dem jener weit abgewichen ist. Ich bin

jedenfalls so weit entfernt, ihm beizustimmen, daß ich jetzt schon
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wünsche."«)
Gegenüber solchen Urteilen fallen die Lobeserhebungen Lu

thers um so mehr ins Gewicht. In einer gleich zu erwähnenden
Schrift gegen Pighius nennt er ihn „den ausgezeichneten Apostel
Christi, durch dessen Bemühung und Dienst hauptsächlich die

Reinheit des Evangeliums zu dieser Zeit hergestellt sei." Jede,

auch die geringste Anerkennung seitens dieses Apostels bereitete

Calvin die höchste Freude. Als ein vom 14. Oktober 1539
datierter Brief Luthers an Butzer nach Straßburg kam, in welchem
es zum Schlüsse hieß: „Grüße auch Johannes Sturm und Jo
hannes Calvin, deren Bücher — es handelt sich jedenfalls um
den Brief an Sadolet und wahrscheinlich auch um die Jnstitutio
von 1539 — ic

h mit großem Vergnügen gelesen habe", be

richtete er das Ereignis sogleich dem Freunde Farel nach Neuen

burg. Voll Glück setzt er hinzu, was ihm der Bote im Auf
trag Melanchthons mündlich ausgerichtet hatte, daß nämlich

Luther die über das Abendmahl handelnde Stelle in Calvins

Schrift — nämlich in der Jnstitutio — nachgeschlagen und,

wohl bemerkend, daß er dort gemeint sei, geäußert habe: „Ich
hoffe, daß er einmal besser über mich denken wird, aber es is

t

nur billig, daß wir uns von einem guten Kopf schon etwas ge

fallen lassen." „Wenn uns so große Mäßigung nicht rührt,"

bekennt darauf Calvin, „so müssen wir von Stein sein; ic
h bin

jedenfalls gerührt.""«) An jenen Gruß als das einzige Zeichen

freundschaftlicher Gesinnung, das ihm von Luther zugekommen

war, erinnerte sich der Genfer Reformator noch viele Jahre
später, als der heftige Sakramentsstreit mit denen, die er als

„Nachäffer" Luthers bezeichnete, ausgebrochen mar, mit hoher

Befriedigung. Aber auch die Enttäuschungen, die ihm die

Wittenberger selbst bereiteten, konnten seine Wertschätzung und

Verehrung sür si
e

nicht erschüttern. Im Jahre 1542 hatte der
niederländische Theologe Albert Pighius hauptsächlich gegen

Calvin zehn Bücher über „die Freiheit des Willens und die

göttliche Gnade" veröffentlicht; Calvin widerlegte die in den

ersten 6 Büchern enthaltenen Einwürfe wider die Knechtschaft
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des Willens in einer eilig hingeworfenen, aber trotzdem um

fassenden und scharfsinnigen Schrift, und widmete dieselbe im

Januar 1543 Melanchthon. Dieser antwortete sehr freundlich
am 11. Mai und 12. Juli, lehnte aber deutlich, was er ge
legentlich! „das alberne Geschwätz von einem stoischen Fatum'
nannte, die Notwendigkeit alles Geschehens nach der festen Be

stimmung des göttlichen Willens, ab. "l) Nichtsdestoweniger
wandte sich Calvin im Frühling des folgenden Jahres, als es

ruchbar wurde, daß Luther seine letzte heftige Streitschrift wider

Zwingli und die Züricher vorbereite, sofort an Melanchthon
mit der Bitte: „Ich beschwöre dich, halte doch Martinus, fo
viel du vermagst, zurück." Bullinger aber schrieb er, als das

„kurze Bekenntnis vom Sakrament" wirklich erschienen mar, die

ergreifenden Worte: „Ich wage es jetzt kaum, euch um Still-
schweigen zu bitten, weil es nicht billig ist, Unschuldige so an

zugreifen und ihnen zugleich die Gelegenheit zur Rechtfertigung

zu rauben; auch is
t es schmierig, zu entscheiden, ob es nützlich

märe. Aber das wöget ihr doch bedenken, was für ein Mann

Luther ist, wie reiche Gaben er besitzt, mit welchem Mut und

welcher Festigkeit, mit welcher Geschicklichkeit, mit welcher Kraft
der Lehre er bisher daran gearbeiret hat, das Reich des Anti

christen niederzuschlagen und die Lehre des Heils auszubreiten.

Oft habe ic
h mir wohl gesagt: und wenn er mich einen Teufel

nennte, so würde ic
h

ihm die Ehre doch antun, in ihm einen

ausgezeichneten Knecht Gottes zu erkennen, der freilich neben den

glänzenden Tugenden auch an großen Fehlern leidet." "2)

Trotz allem, was vorgefallen war, entschloß sich Calvin kurz

darauf mit Luther unmittelbar in Verbindung zu treten. Er hatte
1543 wider die zahlreichen evangelisch Gesinnten in Frankreich,

welche, auf das Beispiel des Nicodemus sich berufend, es mit ihrer
Überzeugung für vereinbar hielten, äußerlich die Haltung guter

Katholiken zu bewahren, eine Schrift, ähnlich dem Brief an

Duchemin von 1537 geschrieben, unter dem Titel: „Was muß ein
Gläubiger, der die Wahrheitides Evangeliums kennt, tun, wenn
er unter den Papisten wohnt?" Im folgenden Jahre hatte
er noch ein Schriftchen hinzugefügt: „Bescheid an die Herren
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"Nicodemiten, die über seine allzugroße Strenge klagen." Doch
das alles konnte seine französischen Landsleute in ihrer Be
drängnis und Not noch immer nicht von ihrem unentschiedenen
Standpunkt abbringen: Viele ließen merken, daß si

e von den

übrigen, zumal den deutschen Reformatoren größere Milde er
warteten. Daher sandte Calvin die beiden Bücher in lateinischer
Übersetzung auch an Luther und Melanchthon, mit der Bitte,

sie durch ihr Gutachten zu beköstigen. Er schließt den Brief
an „den ausgezeichneten Hirten der christlichen Kirche, Martin
Luther, meinen hochverehrten Vater", mit den Worten: „Dürfte

ich doch dorthin zu dir eilen, um wenigstens auf einige Stunden

deine Unterhaltung zu genießen .' Ich würde nämlich viel lieber,
und es märe auch viel nützlicher, nicht nur über die eine Frage,

sondern auch über andere mit dir persönlich sprechen. Doch
was uns hier auf Erden nicht gegeben ist, wird, wie ic

h

hoffe,

bald im Reiche Gottes uns zu teil werden!" Indes, es schwebte
ein Unstern über den Beziehungen der beiden größten Männer

der Reformation. Es war ihnen nicht beschieden, in persönlichem

Gedankenaustausch sich auszusprechen und der Nachwelt ein un

bestrittenes Zeichen gegenseitiger Achtung und Anerkennung zu

hinterlassen. Der Bote, welcher sich zunächst an Melanchthon
wenden sollte, brachte von diesem zwar ein Calvin befriedigendes

Gutachten zurück, aber zugleich ein trauriges Begleitschreiben

mit der Mitteilung, daß er es nicht gewagt habe, dem „Perikles"
den Brief zu zeigen, da dieser vieles argwöhnisch aufnehme
und nicht wünsche, daß feine Bescheide auf derartige Fragen

herumgetragen werden. So mußten denn jene Schriften ohne
Luthers, nur mit Melanchthons, Butzers, der Züricher und

anderer Gutachten erscheinen. Calvin antwortete dem furcht

samen Wittenberger Freunde am L8. Juni 1545, indem er ihm
seine Schwäche zeigt. „Wir geben sicherlich der Nachwelt ein

häßliches Beispiel, indem wir lieber alle Freiheit ohne weiteres

ivegwersen, ehe wir den einen Mann nur mit einem kleinen

Anstoß verletzen." Seitdem kehrt die markige Sprache der

Ermahnung und Stärkung, in welcher Calvin wie kein anderer

Meister war, in seinen Briefen an Melanchthon immer wieder.
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Daß er aber gleichwohl von beständiger Verehrung und Liel>5

zu Magister Philipp sich getragen fühlte, dafür gab er einen

seltenen Beweis, indem er 1546 die einzige Rivalin seiner
Jnstitutio, die Loci Melanchthons, trotz ihrer Abweichungen von

der eigenen Lehre über den freien Willen und die Prädestination
ins Französische übersetzen ließ und si

e mit einer Vorrede be:

gleitete, welche die Lehrunterschiede nicht ganz verschwieg, aber

doch das Buch auss wärmste empfahl.'-^)

Schon diese auf das wichtigste beschränkten Notizen, die

wir für die letzte Lebenszeit Melanchthons später noch ergänzen
werden, zeigen deutlich, wie^ sehr es Calvin ernst mar, wenn

er 15Z9 schrieb: „Nichts is
t

für mich wünschenswerter, für nichts
werde ic

h

mehr Sorge tragen, als daß ic
h mit allen Kirchen

Deutschlands, welche sich zu Christo und seinem heilige» Evan

gelium bekennen, die vollste Uebereinstimmung in jeder Weise
pflege." Demgemäß hat er die Augustana gern und willig

unterschrieben und auch andern die Unterschrift empfohlen, aller

dings das veränderte Bekenntnis (die Variata) in dem Sinne,

in welchem sein Verfasser selbst es auslegte."') Das war nicht

bloße Politik, sondern Herzensüberzeugung; denn Calvin mar

sich bemußt, das innerste Verständnis des Heils, soweit es sich
mit der Frage: wie erlange ic

h einen gnädigen Gott? deckt,

Luther und den Seinen zu verdanken. Bereits bei seiner Be

kehrung ward ihm, wie wir hörten, Luther zum Führer. Nichts
minder verrät die erste Ausgabe der Jnstitutio unter den
Quellen, die ihr jugendlicher Verfasser benutzte, selten eine Schrift
Zwinglis, sehr häufig und deutlich dagegen die beiden Katechis»
men Luthers, dessen Erklärungen der Katechismusstücke hie und

da nur umschrieben und erweitert werden, ferner seine Schrift
vom babylonischen Gefängnis und Melanchthons Loci. Auch
die folgenden Ausgaben der Jnstitutio beweisen die sorgsame

Verwertung der Arbeiten der Wittenberger. So ergab sich eine
breite gemeinsame Basis theologischer Erkenntnis, die sich etwa

in folgenden Punkten kurz umschreiben läßt:
Wie für Luther, so steht auch für Calvin stets der praktische

Charakter des Christentums im Vordergrund; nur das Heilst
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notwendige, das praktisch Wertvolle in der Fülle, aber auch in

der Begrenzung, die durch die Offenbarung Gottes in der Schrift
geboten ist, will er lehren; von der spekulativen Ader Zminglis

besitzt Calvin nicht viel. Was er einmal Bullinger gegenüber
an Butzer rühmt, daß er trotz seines Scharfsinns und Gedanken-

reichtums sich mit Ehrfurcht in der Einfalt des Wortes Gottes
gehalten habe, und ihr fremde Geistreichigkeiten nicht nur nicht
suche, fondern geradezu hasse, das is

t

auch je und je fein Trachten

gewesen. Was aber jedem zu wissen not tut, is
t

zunächst die

Erkenntnis der völligen Verderbnis des natürlichen Menschen.
Von der Fußsohle bis zum Scheitel is

t kein Funke des Guten

an ihm zu entdecken. Die Erbsünde macht alle zu Knechten
des göttlichen Zorns und bringt in allen die Werke des Fleisches
hervor; der Wille zum Guten is

t

gebunden; die Tugenden der

Heiden sind nur glänzende Laster. Daher gibt es keine Ge

rechtigkeit durch eigene Werke, die einzige Rettung is
t der ein

geborene Sohn, der Quell der Gnade. In dem allen is
t kein

Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Refor
mator. Auch Calvin hat wie Luther Christus gepriesen, die

letzte und vollkommene Offenbarung Gottes, unfern obersten

Propheten, König und Hohenpriester, der durch fein Opfer für uns

genug tut und den Zorn des Vaters versöhnt. Durch die Gemein

schaft mit Christo wird der Sünder ein neuer Mensch, er wird aus

Gnaden und durch den Glauben allein gerechtfertigt. Von dieser

Grundlehre der Reformation aber heben die Dogmenhistoriker mit

Recht hervor, daß sich i
n ihrer Darstellung »nicht nur Calvins

großes systematisches Talent, sondern vor allem auch sein tiefes

Verständnis der ursprünglichen Intentionen Luthers zeige."

Zuerst schildert die Jnstitutio im dritten Buche der letzten Aus

gabe den Glauben, „das Vertrauen des Herzens, durch das

mir in der Barmherzigkeit Gottes ruhen", „die feste, gemisfe

Erkenntnis seines Wohlgesallens gegen uns, die auf die wahr
haftige Verheißung der Gnadenannahme in Christo sich gründet,

durch den heiligen Geist uns offenbart und in den Herzen versiegelt

wird". Aus dem Glauben, der Gabe des Geistes, der Aneignung

«Christi wächst die Buße oder die Bekehrung und Wiedergeburt
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des Gläubigen mit Notwendigkeit hervor. In ihr wird nach
und nach das Ebenbild Gottes wiederhergestellt, und zwar durch
ein doppeltes, das in dem beständigen Kampf der Selbstver
leugnung und des Glaubens nebeneinander hergehen muß, durch
die Abtötung des alten und die Lebendigmachung des neuen

Menschen. Erst jetzt trägt Calvin die Rechtsertigung im eigent

lichen Sinne vor. Christus nimmt den Sünder in die Gemein

schaft seines heiligen Lebens ans und heiligt ihn durch die Kraft
seines Geistes. Aber nicht auf diese nach und nach sich ent

faltende Gabe der Erneuerung stützt sich unsere Zuversicht vor
Gott, fondern unser Gemissen hat allein Trost und Frieden in

der Zurechnung der Gerechtigkeit und der Genugtuung Christi,
die ohne alles Verdienst der Werte durch den Spruch der Gnade

uns zugesprochen mird.^) So hat Calvin das ursprüngliche

Heilsverständnis Luthers, wonach die Vergebung der Sünden, die

Gerechtsprechung, sowie die Gabe des Glaubens und die Gerecht-

machung, die aus dem Glauben hervorwachsende Heiligung ge

wissermaßen in eins zusainmensallen, treuer bewahrt und theo

logisch schärfer zum Ausdruck gebracht als irgend ein Dog-
matiker der Reformation. Endlich is

t

auch die Grundanlage
der Lehre von der Heilsaneignung durch den Geist, das Wort
und die Sakramente der ursprünglichen Konzeption Luthers nahe
verwandt. Der allgemeine Begriff des Sakraments als eines

äußern Zeichens, durch das der Herr seine Gnade uns darstellt
und bezeugt zur Stärkung unseres schwachen Glaubens, die wirk

liche Gegenwart Christi im Abendmahl, die durch die Symbole

des Brotes und Weines vermittelt wird, — das alles sind Ge
danken, die ihn aufs nächste an die Seite Luthers setzen.
Wenn dies die Hauptsache in dem lutherischen Erbgut

Calvins, so tritt doch dazu noch manches einzelne über Gesetz,
und Evangelium, beim Kirchenbegriff und an andern Stellen,

um zu erhärten, daß der Franzose in kongenialem Verständnis
die Grundideen und Motive des deutschen Reformators sich an

geeignet hat. Diese Beobachtung bestätigt uns, daß, wie es nur

ein Evangelium gibt, so in ihrem innersten Kern erfaßt, nur

eine Reformation, nämlich die religiöse Bewegung, welche im
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Gegensatz zu der katholischen Frömmigkeit von dem Streben

nach persönlicher Heilsgemißheit durch die freie Gnade Gottes

in Christo geleitet ist. Innerhalb dieser großen Bewe
gung aber haben die mannigfaltigsten religiösen Charaktere,
ja auch verschiedene Typen evangelischer Frömmigkeit
Platz gefunden. !Einen dieser Frömmigkeitstypen stellt
Calvin dar, und zwar ist die Eigentümlichkeit des in
ihm verkörperten Frömmigkeitstypns dadurch bezeich:
net, daß mit dem lutherischen Heilsverständnis noch
eine Reihe nicht minder ursprünglicher, wirksamer und
wertvoller religiöser Ideen und Triebe vereinigt sind.
Woher aber rührt denn nun und welchen Charakter hat dieses

zweite Stammgut calvinischer Frömmigkeit, das sich mehr und

mehr zu der spezifisch-konfessionellen Eigenart der reformierten

Kirche ausgewachsen hat?

II.
Man hat öfters die Antwort auf diese Frage in dem Cha

rakter des Volkes, aus dem Calvin hervorging, finden wollen. So

lesen mir in einer kürzlich erschienenen, beachtenswerten Skizze"«) -
„In dieser verschiedenen Stellung der beiden Reformatoren. .
spricht sich eine Verschiedenheit der geistigen Anlagen aus, die

letzthin auf einer Verschiedenheit der Nationen beruht, als deren

Repräsentanten si
e

zu betrachten sind. Es is
t dem Deutschen

niemals der Sinn für methodische Gesetzmäßigkeit eigen gewesen,
der beim Franzosen überall hervortritt: in seinem Staatswesen,

seiner Literatur, auch in seiner Religion." Der Disziplinierung

der Massen, einem in der französischen Geschichte öfters wieder

kehrenden Streben, stehe in Deutschland ein fast krankhafter
Zug nach individueller Freiheit gegenüber: dieser begründe die

Vorzüge Ebenso wie die Schattenseiten von Luthers Refor
mation, jene die Calvins. Eine solche Anffassung mag auf
den ersten Blick bestechen, und doch zeigt sich auch hier wieder,

wie wenig mit derartigen allgemeinen Urteilen anzufangen ist.

Gewiß hat Calvin viele der glänzenden Gaben des französischen

Geistes als nationale Ausrüstung zu seinem Resormationsmert
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mitgebracht; ic
h

rechne darunter vorzüglich seinen feinen, rhetorisch

fortreißenden und doch knappen, innerlich durchglühten und dock,

scharf geschliffenen Stil. Man hat öfters zwischen ihm und
jenem andern religiösen Genius des romanischen Stammes, dem

Stifter des Jesuitenordens, einen Vergleich gezogen. In der
Tat ist die Parallele nicht ohne Grund. Trotzdem Melanchthon

in Regensburg Calvin „den Theologen" nannte, so darf man

doch sagen, daß er nicht manchen ganz und gar originalen

Gedanken ans Licht gebracht hat. Ihm mar es vor allem ge
geben, aus anderer Ideen das praktisch und theologisch Wert
volle auszulesen, ihm einen klassisch klaren und präzisen Aus
druck zu leihen, es zum festgefügten System zu verarbeiten

und die praktische Verwirklichung allen Hindernissen zum Trotz

anzubahnen. Da haben wir bei Calvin wie bei Jgnaz Loyola
die vorwiegend formale Begabung! Beides sind Willensnaturen,

Organisatoren mit ihrem starken Drang auf Disziplinierung,

Unterwerfung des Geistes und der Geister. Aber damit hört
denn auch die Ähnlichkeit auf; die Anwendung ihrer Gabe mar

eben eine grundverschiedene. Der eine der Mystiker, der andere

der Reformator; der eine unterwirft sich dem Papsttum, der

andere der Schrift; der eine organisiert die Kamp festruppe für das

römische Weltreich, der andere die Kirche der Märtyrer des

evangelischen Glaubens; der eine tötet die Freiheit und unter

gräbt das Gedeihen der Völker, der andere rettet den Prote

stantismus und wird so der Wegbereiter der modernen Freiheit
und Kultur, also bei vermanoter Naturanlage doch ein himmel
weiter Abstand! Das beleuchtet von neuem, wie wenig der

Einfluß des Volkstums an sich und ohne weiteres sachliche
Wirkung hat. Das Nationale is

t in seiner Verbindung mit

dem Religiösen doch immer nur die Schale und nicht der Kern.

Nicht das Deutschtum an sich hat Luther hervorgebracht, ebenso

wenig wie das Papsttum einzig oder nur hauptsächlich durch den

romanischen Volksgeist geschaffen ist. Gerade der Volksgeist

Frankreichs war es, der sich zuletzt gegen den Calvinismus

ausbäumte und die Hugenotten vertrieb. Man muß darum

wohl unterscheiden zwischen den allgemeinen Einflüssendes Volks-
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charakters und den Anregungen, die Calvin etwa aus den schon
vor ihm lebendigen Reformtendenzen in Frankreich aufgenommen

hat. Es is
t

fast selbstverständlich, daß er von den letzteren,

sei's bewußt oder unbewußt, nicht unberührt geblieben ist. Aber

diesen Zusammenhang im einzelnen aufzuzeigen, scheint mir,

abgesehen von dem Wenigen, was ic
h

gleich in den nächsten

Sätzen andeuten werde, zurzeit unmöglich. Denn gerade hier

is
t

noch eine besonders merkliche Lücke in der Calvinforschung;

die Frage, wie weit seine Theologie mit den Reformationsidealen
des Le Fevre'fchen Kreises oder auch nur mit den ersten Schriften

Farels in Verbindung steht, is
t

noch zu wenig einer wirklich

zuverlässigen und methodischen Untersuchung unterworfen morden.

Wenn mir es mithin ablehnen müssen, die Eigenart der

Religiosität Calvins aus der Eigenart des französischen Volks

genius zu erklären, so bieten sich dagegen in dem an religiösen

Kräften so fruchtbaren 16. Jahrhundert eine Reihe anderer

Einflüsse, welche ersichtlich von nachhaltiger Bedeutung für ihn
geworden sind. Zunächst is

t an den Humanismus zu denken,
der in seinen ernstesten Vertretern, Erasmus und Le Fevre,

zu humanistischem Biblizismus geworden mar. Calvins erste

Schrift war ein echtes Erzeugnis des Humanismus, und
wenn er bei seiner Bekehrung den weltlichen Studien den Ab

schied gab, so finden mir ihn doch gleichzeitig in der Schule
des erasmischen Neuen Testaments, und auch Le Fevre suchte
er noch auf. Von dem Geiste dieser Männer is

t

zeitlebens

etwas in ihm wirksam geblieben. Auch der Reformator Calvin

mar ein Humanist, freilich in viel geringerem Grade als Zmingli
und in ganz anderer Weise als Melanchthon. Von dem letz
teren trennt ihn die absolute Unterordnung des Bildungs

interesses unter die religiöse Aufgabe; von dem ersteren die

tiefere Erfassung des Glaubens und der Rechtsertigung nach

Luther. Aber es verbindet ihn vorab mit dem Züricher Re

formator der soziale, volkstümliche Zug, mit dem auch er das

gesamte Volksleben seines Freistaats ins Auge nahm und zu
durchdringen strebte, und vorzüglich der Biblizismus. In der
Schule des Humanismus reifte der große Ereget heran, dessen
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Werke die protestantische Bibelerklärung bis heute nicht eni-

behren kann. „Im nüchternen grammatisch-historischen Verfah
ren, im Vormalten natürlicher . . Auffassung des Textes bei

allem tiefen religiösen Verständnis", und trotz der dogmati-

sierenden Tendenz der Auslegung, „im Ablehnen herkömmlichen

Allegorisierens, in glücklicher, gewandter Behandlung schmieriger

Stellen zeigt sich der humanistisch gebildete Meister, der neuen

Most in neue Schläuche füllt." '^') Aber nicht bloß feine exe
getischen Grundsätze, sondern die ganze Art seiner Verwertung
und Auffassung des Schriftinhalts is

t

durch den Humanismus

beeinflußt. Wir haben oben gehört, wie der Streit mit Carolr
ihm zur Klärung über die methodische Grundfrage seines dog

matischen Denkens diente; von der 2
.

Ausgabe der Jnstitutio
ab hat er demgemäß ausgeführt: der Christ is

t an die Schrift
als die himmlische Lehre, die Regel ewiger Wahrheit gebunden:

jede wahre Gotteserkenntnis wird nur durch den Gehorsam
gegen si

e erlangt. Damit wollte er den subjektiven Faktor nicht
ganz ausschalten. Vielmehr begründete er, wiederum Gedanken

Luthers verwertend, die Autorität der Schrift ihrerseits auf
das inwendige Zeugnis des heiligen Geistes in den Herzen der

Gläubigen. Durch seine Kraft erleuchtet, brauchen wir nicht
menschlicher Beweisgründe, der Anzeichen, der Wahrscheinlich
keiten, fondern werden innerlich überführt, daß wir in Gottes

Wort die unüberwindliche Wahrheit besitzen. So verknüpft
Calvin das protestantische Formalprinzip mit dem Material
prinzip, die Heilsoffenbarung mit der Heilserfahrung, und seine

Formeln wurden bekanntlich der Ausgangspunkt für die alt-

protestantische Jnspirationstheorie, nicht bloß in der reformierten,

fondern auch in der lutherischen Kirche. Aber dabei wird doch
das Zeugnis des Geistes niemals über den Rang einer Hilfs
linie zu einem selbständigen Faktor christlicher Wahrheitser
kenntnis erhoben. Sondern nach.wie vor handhabt Calvin die

Schrift als das Lehrbuch der christlichen Erkenntnis, bei dessen

Deutung die „Analogie des Glaubens" doch nur in beschränktem

Maße zur Geltung kommt. Die aus der altkirchlichen Tradition

ihm bekannt gewordenen Zweifel an der Echtheit dieses und
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jenes Buches machen ihm keine Beschwerde. Vielmehr sind

Gesetz, Propheten, auch die geschichtlichen Bücher des alten

Bundes „nach dem Diktat des heiligen Geistes verfaßt". Die

Schriftsteller des Neuen Testaments werden geradezu „die

Amanuenses des h
l. Geistes, deren Bücher für göttliche Orakel

gelten müssen", genannt. So vermischen sich die Unterschiede
des Alten und Neuen Testaments; die eine Urkunde christlicher

Wahrheit aber wird zur Richtschnur nicht nur für das Dogma,

sondern auch für die Verfassung. Zu dieser Starrheit der

Schriftauffassung, die mit den Jahren sich noch steigerte, hat
mancherlei beigetragen: der sittliche Ernst seines reformato

rischen Strebens, welcher sür das Leben, Zucht und Ordnung
der Kirche, sogar für den Staat ebenso sichere Maßstäbe wie

für die Lehre suchte. Ferner auch der bis in die letzten
Konsequenzen verfolgte Prädestinationsgedanke, wonach das

Tun Gottes in Auswahl und Verwerfung auf einen der Ver

nunft unfaßbaren Ratschluß zurückgeführt wird, für den als

Beweis letztlich nur der Schriftbuchstabe übrig bleibt. Dies

alles drängte zu der lehrgesetzlichen Auffassung der Bibel —

und dennoch sind dies alles nur Nebenmomente, der breite

Boden jener Schriftbetrachtung liegt im Humanismus. Die

Bibel die Urkunde der göttlichen Wahrheit, darum zurück zu
der reinen Quelle! so hatten die Humanisten ja die Losung aus

gegeben. Demzufolge is
t die Auffassung und Handhabung des

Schriftworts bei Erasmus und Le Fevre im Kern dieselbe wie

bei Zwingli und Butzer, wie auch bei Calvin. In dieser
grundlegenden Eigentümlichkeit dürfte der stärkste Einfluß des

Humanismus auf unfern Reformator zu erkennen sein.^)

In allem übrigen dagegen is
t u. E. die Gedankenwelt

Calvins wenigstens in ihrem Grundzug von den Idealen des

Humanismus unberührt geblieben. Weitere humanistische Ein

wirkungen hat man auf dem Gebiete der Ethik und der reli

giösen Stimmung finden wollen ; in der Tat is
t es eine richtige

Beobachtung, daß der Reformator die Pflicht der Selbstver

leugnung weit häusiger und nachdrücklicher hervorhebt, als dies

etwa bei Luther geschieht. Freilich müssen mir es von vorn
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herein als wenig glückliche, stark übertreibende Schlagworts be

zeichnen, wenn man deshalb bei ihm von einem „Mönchturn der
Gesinnung", von einer „innermeltlichen Askese" sprach. Doch ir

nicht zu übersehen, daß sich mit der Betonung der Selbstverleugnung

häufig wiederkehrende eschatologische Stimmungen Calvins ver-
binden. Die entschiedene und anhaltende Richtung des Gefühls
und des Willens auf das jenseitige Lebensziel (die „Meditation
des zukünftigen Lebens"), deren Kehrseite gründliche Verachtung
des gegenwärtigen Lebens, in dem mir wie in der Verbannung,
wie im Kerker schmachten, is

t

wirklich ein eigenartiges und kräftiges

Interesse calvinifcher Frömmigkeit. Man hat gemeint, diese Züge

in der Ethik des Reformators als einen Einschlag platonischer

Ideen und Erasmus als den Vermittler zwischen Calvin und

Plato ansehen zu müssen. ^) Nun gebe ic
h gerne zu, daß die

Beziehungen Calvins zu Erasmus stärker als bisher in Rechnung

zu ziehen sind. Aber so viel is
t

doch jetzt schon klar, daß weder der

eschatologische Gesichtspunkt noch die Betonung der Selbstver-
leugnung irgendwie den Rechtfertigungsgedanken, den Glaubens-

begriff des Reformators verletzt. Ferner is
t
bezüglich der „innere

weltlichen Askese" zu bemerken: der Hauptbegriff Calvins is
t wie

fürseineDogmatik, so auch für dieEthik: der Ehre Gottes zu dienen.

Dazu aber gehört nicht bloß die Selbstverleugnung, sondern alle

Aufgaben der Weltüberwindung in Kirche und Staat, in Haus
und Beruf, in der eigenen persönlichen Bewährung. Der For
derung, das Fleisch zu töten, steht wie mir schon hörten, die

andere gegenüber, die Lebendigmachung des Geistes; beide zu-

sammen bilden die Buße, die wahre Bekehrung und Wieder

geburt. Durch die Wertschätzung der Selbstverleugnung hat

Calvin weder die christliche Freiheit, welche alle Gaben Gottes

gebraucht, wozu er si
e geschaffen hat, noch die evangelische

Schätzung des Berufes, „des Anfangs und Fundaments
bei allem guten Handeln", beeinträchtigt. Sein Fehler auf

ethischem Gebiete liegt, worauf wir noch zurückkommen werden,

in dem gesetzlichen Zuge, dem er in der Theorie und erst recht

in der Praxis nicht entgangen ist. Dagegen erblicken wir in

der Forderung der Selbstverleugnung wie auch in dem es-
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chatologischen Moment, da sich beides innerhalb der durch den

evangelischen Glaubensbegriff und die Rechtfertigung gezogenen

Grenzen hält, einen nicht geringen Vorzug seines sittlichen Ernstes
und seiner Entschiedenheit. Was aber den geschichtlichen Zu
sammenhang dieser Gedanken anlangt, so mag für die For
mulierung und den Ausdruck im einzelnen Erasmus nicht
unwichtig gewesen seiu. Die Sache selbst aber, wenigstens die

Hervorhebung der negativen Seite der christlichen Sittlichkeit,

führt sich auf den Mann zurück, von welchem Calvin überhaupt
neben den Wittenbergern die entscheidendsten und weitgehendsten

Einflüsse erfahren hat, nämlich auf den Straßburger Refor
mator Martin Butzer.'")

III.
Mit Straßburg stand nach dem srüher Mitgeteilten Calvin

schon frühe, möglicherweise bereits in Frankreich, in Verbindung.

Der Zusammenhang wurde schon vor dem dreijährigen Aufenthalt
Calvins in der Stadt ein so inniger, daß man wohl sagen

darf, neben Luther is
t vorzüglich Butzer, das Haupt der Straß

burger Theologen, als der geistliche Vater Calvins zu betrachten.
Martin Butzer mar, wenn der Ausdruck erlaubt ist, ein smi»
kretistischer Theologe. Anfänglich Lutheraner, wurde er bald

entschiedener Zminglianer und neigte fpäter, von dem Streben

nach einer Union in der Abendmahlslehre, aber auch von der

Einsicht in die Mängel seiner bisherigen Denkweise getrieben,
wieder mehr Luther z». Dazu aber nahm er auch Einflüsse
der in Straßburg besonders zahlreichen und milde behandelten

Täufer auf, jener Männer der blinden Schwärmerei, die doch

in ihrer religiösen Energie Kräfte besaßen, welche nur zum

Schaden des Protestantismus vielfach völlig verpufft sind. Aus
dem allen entwickelte Butzer ein 'eigenartiges Gedankensustem,

welches in seinem religiösen Grundtrieb mit dem späteren Puri»
tanismus oder Pietismus mancherlei Verwandtschaft hat. Seine

beiden Grundanschauungen waren einmal eine spiritualistische

Allwirksamkeitslehre, der schroffe Gegensatz zwischen dem einzig

Wirksamen und dem Unwirksamen, zwischen dem Äußerlichen
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und Innerlichen, zwischen Wahrheit und Buchstaben, Geist uvZ
Fleisch, und dann die Prädestination. Die erster« hat Butzei
in den dreißiger Jahren in Verbindung mit der Wandlunc

seiner Sakramentslehre mehr und mehr modifiziert, ja beinahe
aufgegeben; dagegen flüchtet sich seine religiöse Eigenart nun?

mehr in die Prädestinationslehre. Er hatte die Ermählungslehn
ursprünglich in einer höchst einfachen Form vorgetragen; fan
naiv sprach er von „Erwählten" und „Verworfenen" ganz ähn
lich wie von Gläubigen und Weltkindern, ohne sich viel Sorge

zu machen um die Schwierigkeiten, die für den Gottesbegriff
daraus erwachsen könnten. Später dagegen bringt er die Lehr?
in eine mehr systematische Form und bekennt sich zu allen ihren
harten Konsequenzen, unter bestimmter Behauptung der Doppel-

seitigkeit des göttlichen Willens, der sich in der Verwerfung
und Verhärtung ebenso kundgibt wie in der Erwählung. Er

muß si
e

jetzt um jedeni Preis aufrecht halten, denn an ihr
hängt feit der Wittenberger Konkordie die Grundauffassung

Nutzers von dem Wesen des Christentums.'^)
Die Lehrentmicklung des Straßburger Theologen is

t Haupt-

sächlich in zwei Kommentarwerken, zu den 4 Evangelien (in

drei Ausgaben 1527/2«, 1530 und 1536) und zum Römer

brief 1536 niedergelegt. Calvin hat beide für die erste und

zweite Ausgabe seiner Jnstitutio reichlich benutzt, aber dabei

zugleich die Tendenzen Butzers durch größere Klarheit, Ab-

rundung und konsequente Schärfe auf eine höhere Stufe er

hoben. Die Originalität Calvins leidet keineswegs unter dem

Eindruck der Abhängigkeit von Butzer. Denn was dieser wollte,

is
t im Grunde erst wirklich geworden durch Idie Abklärung und

Vertiefung, die jener ihm gab.

In diesem Sinne hatCalvin zunächst in der Sakramentslehre
die von Butzer eingeschlagene Richtung auf Luther inne gehalten,

aber ohne, wie jener in der Wittenberger Konkordie, Konzessionen

zu machen, die mit seinen Grundprinzipien unvereinbar gewesen

wären. Im Gefolge Butzers wurde Calvin der Unionstheologe:
doch er begnügte sich nicht mit Unionsformeln, fondern schuf
>eine wirkliche Einigung, die den Gegensatz zwischen Wittenberg
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mttd Zürich innerlich überbrückte. Auf der einen Seite blieb
er der Zwinglischen Deutung der Einsetzungsworte des Abend

mahls treu: die Sakramente sind Symbole, äußere Zeichen, die

nach der Einsetzung des Herrn seine Gnade uns sinnbildlich bezeu
gen und darstellen. Aber ebenso machte er anderseits mit

Luthers Forderung Ernst, daß es doch keineswegs leere Symbole
sind, sondern Zeichen und Siegel, an deren Vollzug sich zugleich eine

reale Wirkung Gottes knüpft. Die Taufe versetzt uns in die Ge

meinschaft mit Christo, mit seinem Tod und Auferstehung, und

dient den Gläubigen zur ständigen Vergewisserung, daß Gott be

reit ist, uns die Sünde zu vergeben. Nicht minder wird uns im

Abendmahl nicht bloß Brot und Wein, sondern unter diesen
Symbolen Christus selbst, sogar sein Leib und sein Blut, mahrhaft
dargereicht. Ja, einzelne Äußerungen könnten die Vermutung
erwecken, als habe die allzu starke Betonung der Heilsgabe
Gottes im Sakrament auch bei Calvin die symbolische Grund

auffassung gefährdet. So is
t er keineswegs abgeneigt, als

Wirkung der Kindertaufe schon in den jungen Herzen, die doch

noch nicht Gut und Böse unterscheiden können, einen „Samen
der Wiedergeburt" anzuerkennen. Ferner entnimmt auch er

wie Luther der altkirchlichen Tradition den Gedanken, daß die

Speisung mit Leib und Blut Christi im Abendmahl zur Un

sterblichkeit nähre: „Die Frommen finden so im Fleische selbst
das Leben." Aber das Bedenkliche eines solchen Ausdrucks

wird doch sofort durch die Ablehnung der Ubiquität gehoben:

auch der verklärte Leib Christi hat eine lokal umschränkte

Existenz im Himmel, und die Gemeinschaft mit ihm wird nur

durch den Glauben und durch den Geist zuteil. Dabei handelt
es sich nicht, wie man der Abendmahlslehre Calvins öfters
vorgeworfen hat, um eine Art mythologischen Aufsteigens des

Glaubens in den Himmel zur Aneignung
des Leibes Christi;

vielmehr is
t

es der Geist Gottes, welcher den Abstand der Orte

überbrückt und trotzdem die innige Gemeinschaft
der Seele mit

dem erhöhten Herrn herstellt. Die Wirkung
der Kindertage

aber is
t gebunden an die Prädestination: warum soll, so sragt

'Cnlvin, Gott die, welche er nach seinem Gnadenratschluß mit
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dem vollen Glänze seines Lichtes zu erleuchten sich vorgenommen

hat, nicht schon im Kindesalter mit einem Fünkchen erhellen?
Der letzte Satz führt uns ans die Lehre, die von jeher

als die charakteristischste Eigentümlichkeit des Theologen Calvin
gegolten hat: die Prädestination. Ihre Bedeutung für Calvin-

Glaubenslehre darf nicht über-, aber auch nicht unterschätzt
werden. Es is

t

falsch, zu meinen, das religiöse Denken des

Reformators gehe im PrSdestinatianismus auf, alles andere sei

in seinem System durch dies Dogma modifiziert und normiert.

Anderseits is
t die Ansicht ebenso verkehrt, als se
i

die Prädesti
nation nur ein Anhängsel zu Calvins Lehre von der Erlösung,
das er aus bloßer Rücksicht darauf, weil er die Lehre für
schriftgemäß hielt, hinzugefügt habe. Vielmehr hat sich bei

gründlicherem Studium zumal auch der geschichtlichen Entwick

lung der Theologie Calvins ergeben, daß die Prädestination
allerdings ein „Zentraldogma" für den Reformator ist, aber

nur für einen bestimmten Kreis von Lehren, so für die Gottes

lehre, die Auffassung der Kirche u. a., die von ihr durchdrungen
und beherrscht werden; daß dagegen ein breiterer Kreis anderer

Lehren, der sich um die Rechtfertigung gruppiert, ein selbständiges,

der Prädestination nicht untergeordnetes Leben führt. Mit
einem Wort: bis in die letzte Ausgabe der Jnftitutio läßt sich
das lutherische Erbgut, die spezifische Heilslehre, von dem von

Butzer überkommenen Bestandteil, dem spezifischen Gedanken

kreis der Prädestination, noch bis zu einem gemissen Grade

reinlich sondern.

Indem wir es zunächst dahingestellt sein lassen, inwie

weit die Verbindung und der Ausgleich der beiden Lehrkreise

untereinander gelungen ist, fragen wir vor allem, welch einem

religiösen Interesse die Prädestination Calvins dienen sollte.
Denn an sich is
t die Ermählungslehre bekanntlich eine Gemein

lehre der Reformation, ein Stück mittelalterlicher Tradition, neu

belebt durch das Erwachen des Augustinismus, ebenso schroff

und hart von Luther wie von Zwingli vorgetragen. Aber

höchst verschieden is
t bei dem einen oder anderen die Tendenz,

der das Dogma dienstbar gemacht wurde. Für Luther is
t die
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Prädestination hauptsächlich eine Hilfslinie zur Sicherung des
geknechteten Willens, der völligen Unfähigkeit des natürlichen
Menschen zu allem Guten, während si

e bei Zmingli die Konsequenz

seiner Allwirksamkeitslehre, die Spitze eines deduktiven religiös

philosophischen Systems darstellt. Für Calvin dagegen is
t

ebenso

wie für Butzer bei seiner ursprünglichen Darlegung der Lehre
das Hauptanliegen, daß es zwei streng geschiedene Klassen unter
den Menschen gibt, Erwählte und Verworfene, Gerettete und
Verlorene, Menschen, die Gottes Gnade empfangen, und folche,

denen das Himmelreich für immer verfchlossen bleibt. In der
ersten Ausgabe der Jnstitutio findet sich keine ausgebildete Theorie
über Erwählung und Verwerfung, wohl aber wird die Frage
erörtert, welche Leute in die Kirche gehören, und es wird die

Antwort gegeben, prinziell nur die Erwählten, deren Heil un

verlierbar feststeht. Als folche sollen allerdings alle gelten,
welche ihren Glanben an Christus bekennen, doch nur so lange,

als si
e

nicht durch falsche Lehre oder gottlosen Wandel sich

selbst als solche verraten, die wenigstens vor Menschenaugen
als Nichterwählte anzusehen sind: dann müssen si

e

durch die

Exkommunikation ausgeschieden werden.'^) Die Prädestination

is
t

also hier ganz wie bei Butzer das Mittel, um den dona-

tistischen Ansprüchen der Täufer gegenüber die Möglichkeit der

Volkskirche zu erhalten. Um so deutlicher aber wird, daß auch

für Calvin ursprünglich die Begriffe: Erwählte und Verworfene

sich ähnlich gegenüberstehen, wie bei den Täufern Heilige und

Weltkinder, oder bei den späteren Pietisten Bekehrte und Un-

bekehrte. In diesem religiösen Gedankenkreis hat die Frage:
bist du erwählt? einen ganz ähnlichen Sinn wie bei den Pietisten:
bist du bekehrt? Die Prädestination hat demnach einen un

mittelbaren praktisch-ethischen Wert für die Beurteilung des

Heilsstandes jedes Christen, wie für das Gemeindeleben ; hierin

liegt die Kraft, welche si
e bei den Jüngern Calvins Jahrhunderte

hindurch lebendig erhielt, mährend si
e

sonst im Protestantismus

rasch abstarb.

Die ursprüngliche Tendenz is
t

auch späterhin bei den prä-

destinatianischen Gedanken Calvins vorwaltend geblieben. Aller
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von ihm gelieferten Vorlagen schon seit der zweiten Ausgabe
der Institutio aus der einfachen Gegenüberstellung von Er
wählten und Verworfenen ein mit schärfster Folgerichtigkeit

zugespitztes System gemacht. Ein vor Grundlegung der Well
gefaßter ewiger Ratschluß bestimmt die einen zum Erweis der

durch keinerlei menschliches Tun bedingten Barmherzigkeit zum
ewigen Leben, die andern zum Erweis der Gerechtigkeit Gottes

zur ewigen Verdammnis. Dabei findet keine Rücksicht auf das

sittlich-religiöse Verhalten der Menschen statt; ein Vorherwifsen
und Zulassen Gottes ohne Vorherbestimmung gibt es nicht/
auch Adams Fall is

t

vorher festgesetzt. Nichtsdestoweniger fällt
die Schuld des Verlorengehens auf die Sünder allein. Jede
Frage nach dem Grund des göttlichen Handelns wird mit dem

Hinweis auf die Schwäche des menschlichen Erkennens ab

geschnitten ; beide. Erwählung wie Verwerfung, dienen gleicher

weise zur Verherrlichung der göttlichen Ehre. Dieses grandiose

Gedankengefüge — in seinen Grundzügen bekanntlich ein gemein

samer Besitz der größten Charaktergeftalten des Christentums, des

Paulus, Augustins, Luthers, während es den kleineren Geistern

stets mehr Grauen als Bewunderung einflößte — hat nun freilich

in dem ausgebildeten Vortrag der Lehre größere Bedeutung, wei

tere Ziele erlangt, als si
e der ursprüngliche Ansatz verriet. Es

sollte den Heilsbesitz des Christen als schlechthin unverdiente Gnade

und vorzüglich die Souveränität und Majestät Gottes feststellen,
der als unbeschränkter Herr nur um seiner selbst willen ohne alle

Rücksicht über die Menschengeschicke verfügt. Wir kommen auf
dies letztere hernach noch zurück. Aber neben dem allen bleibt die

Prädestination doch nach wie vor für Calvin das Prinzip des

entschiedensten religiösen Individualismus. Auch die späteren

Darlegungen der Lehre haben ihren Ausgangspunkt in der

Frage, wie sich die Verschiedenheit unter den Menschen erkläre,

daß die Berufung zum Heil nur einen Teil erfasse, während

si
e

zu den anderen gar nicht gelange oder doch bei ihnen un

wirksam bleibe. Der in seinem letzten Grunde tief verankerte,

geschlossene Heilsstand des Einzelnen im schroffen Gegensatz
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-Hegen die andern, die von vornherein nur Gefäße des Zornes
sind, is

t und bleibt eben die Hauptsache an dieser Lehre. Gott
und Welt werden auseinandergerissen: hier die Heiligen Gottes,

dort das Reich des Fluches und des Verderbens. Der Er
wählte aber steht fest auf dem ewigen Ratschluß, in allernächster
Nähe seines Gottes. Er kann nicht verloren gehen; doch er muß
nun auch bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, daß er sich
der Auswahl Gottes würdig erweise und seiner Ehre diene.

Der Ermählungsglcmbe war die Pforte, durch welche die religiöse
Energie der Täufer, vom Fanatismus vielleicht nicht ganz g

e

reinigt, aber doch soweit nur möglich geläutert, in die reformierte

Frömmigkeit eindrang. Aus dieser Verbindung sind so helden

hafte Gestalten wie Crommell hervorgemachsen, si
e

haben zugleich

ihr Recht legitimiert.
Mit der Erwählungslehre hängen die Gedanken Calvins

über die Kirche und ihre rechte Verfassung aufs engste zu

sammen. Hier aber liegt fein großes Verdienst um die g
e

samte evangelische Kirche: er is
t

bekanntlich der Vater der fast
überall angenommenen Presbnterial- und Synodalordnung. An

dieser Neuerung haben natürlich auch die allgemeinen kulturellen

Verhältnisse im Westen, unter denen Calvin aufwuchs und

wirkte, in den Städterepubliken mit ihrem freier gerichteten und

höher interessierten Bürgertum ihren Anteil.'^) Gleichwohl
leidet es keinen Zweifel, daß die eigenartige Gemeindeordnung

Calvins mit der Eigenart seiner Religiösität aufs innigste

verwachsen, aus seinem in der Grundanlage mit Butzer gemein

samen Kirchenbegriff entsprungen ist. Wir müssen hier schon
vorhin Berührtes teilweise wiederholen. Unter dem Einfluß
der anabaptistischen Gemeinden der Heiligen hatte der Straß
burger Reformator als das Konstitutive in dem Begriff der

Kirche nicht, wie Luther und die Augustana, die objektiven Gaben

Gottes, das Wort und die Sakramente, in die erste Linie

gestellt, sondern subjektiv die einzelnen Gläubigen, von denen

er, ähnlich wie die Täuser, nicht zweifelte, daß si
e

sich von dcn

Gottlosen unterscheiden lassen, weil si
e

ihres Glaubens unbe

dingt gewiß sind und in ihrem Heilsstand unerschütterlich fesi-

6' >
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stehen. Nur nannteer dierechtenGlieder derKirchenicht „Heiliges
sondern definierte die Kirche in der von Augustin hergebrachten

Weise als „ZahlderErwählten(nurneruL electorulii)". Dadurch
war es ihm möglich, die die Volkskirche zerstörenden donatifti-
schen Ideale der Wiedertäufer, als dürften nur aktiv Heilige
in die christliche Gemeinde aufgenommen werden, abzuweisen^
da ja Gott zuletzt allein weiß, wer kraft seiner ewigen Vorher
bestimmung wirklich zu der Gemeinschaft der Gläubigen gehört.
An diese Theorie knüpfte Calvin in der ersten Ausgabe der

Jnstitutio an. Auch er bezeichnete die Kirche grundlegend als
die Gemeinschaft der Erwählten, aber er verband mit dem

Butzerschen auch die Hauptmerkmale des Lutherschen Kirchen
begriffs durch Anerkennung des Satzes, daß da, wo das Wort
lauter gepredigt und die Sakramente nach Christi Einsetzung
vermaltet werden, stets auch irgend eine Gemeinde wahrer
Gläubiger zu finden sein werde. Demgemäß unternahm er es,

die Gedanken Butzers, aus denen dieser selbst in einer An
von pietistischem Subjektivismus doch nicht die vollen prak

tischen Konsequenzen zu ziehen gewagt hatte, zur Grundlage
der Ordnung einer Volkskirche zu machen. Er stellte drei
Kennzeichen als Minimalforderungen für jedes Mitglied der

Gemeinde auf: alle, die durch das Zeugnis ihres Glaubens,

durch einen ehrbaren Wandel und durch die Teilnahme an

den Sakramenten sich zu Gott und Christus bekennen, dürfen
wir trotz mancherlei Schwächen für wahre Glieder der Kirche

ansehen. Wer jedoch in diefen drei Stücken offenbare grobe

Verstöße sich zu schulden kommen läßt, verfällt der Exkommuni

kation. Und zwar aus drei Gründen: um nicht die Ehre
Gottes, des Herrn der Kirche, zu verletzen, um nicht die übrigen

anzustecken, und endlich um den Sünder durch die Beschämung

selbst zur Reue zu treiben.

Diefen Richtlinien entsprechen auss genaueste dieForderungeir

der Abendmahlsordnung vom 16. Januar 1537. Nachdem jedoch

dieser erste Versuch einer praktischen Durchführung der calvinischen.

Ideen gescheitert war, legte Calvin sich in der Jnstitutio von 153S

Zurückhaltung auf; erst als in Genf der Umschlag eingetreten war.



bringt dieJnstitutio von1543 eine ausführliche Darlegung derjetzt

ausgereiften Verfassungsgrundsätze des Reformators. In zwei
Punkten stellt sich der Fortschritt gegen 1536 dar: einmal wird

nunmehr, und zwar schon feit 1539, das Anstaltliche im Be

griff der Kirche stärker betont. Als die eigentlichen konstitutiven
Faktoren bezeichnet er jetzt allein die objektiven Elemente, Wort
Gottes und Sakramente; Mängel der Zucht könne man, so

schmerzlich si
e empfunden würden, doch viel eher übersehen, als

Mängel in der Lehre. Doch damit is
t

nicht eine wirkliche

Abschmächung der ursprünglichen Tendenz beabsichtigt. Denn

Calvin — und das is
t der 2
.

Punkt — erwartet nunmehr,
ivieder nicht ohne Einfluß der fpätern Stellung Butzers, das,

was anfänglich mehr der Gemeinschaft der Erwählten als

Ganzem zugewiesen mar, von besonders geordneten Gemeinde

ämtern, welche in jeder recht verfaßten Gemeinde nach der Ein
setzung Christi und dem Vorbild der Urkirche vorhanden fei»

müßten. Bekanntlich fordert Calvin vier Gemeindeämter: das

Amt der Pastoren als der Nachfolger der Apostel und Evan

gelisten sür Wortverkündung und Sakramentsverwaltung, das

der Doktoren anstelle der biblischen Propheten zur Erhaltung
der reinen Lehre, das der Laienältesten als der Presbyter des

Neuen Testaments— gewissermaßen der Senat einerjeden Kirche—

und endlich das der Diakonen im Anschluß an Apostelgeschichte 6

sür die Gemeindearmenpflege. In der Tätigkeit dieser Amter
stellen sich für Calvin die wesentlichen Lebensäußerungen einer

christlichen Gemeinde dar; wenn si
e

recht vermaltet werden, so

muß die Kirche ihrem Ideal entsprechen. ,Das für die neue

Verfassung bezeichnendste Amt is
t das der Zuchtherren, frommer,

ernster, heiliger Männer, die mit den Predigern im Konsistorium
vereint, die einzelnen Glieder der Gemeinde zusammenhalten
sollen, wie die Muskeln den Leib. „Die Zucht is

t wie ein

Zügel", heißt es in der Jnstitutio, „um die Feinde der Lehre

Christi zurückzuhalten und zu bändigen; wie ein Sporn, um

die weniger Willigen anzutreiben, wie die väterliche Rute,

«m die, welche sich ärger verfehlt haben, i
n dem milden Geiste

Christi zu strafen." Der Ausgangspunkt und die Grundlage
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der Disziplin is
t die brüderliche Ermahnung; erst wenn die

selbe, auch vor Zeugen miederholt, fruchtlos geblieben, sollen
die Hartnäckigen dem Konsistorium angezeigt, und falls noch
nicht bußfertig, vom Abendmahl ausgeschlossen werden. Doch
gelten diese nach Matth. 18 vorgeschriebenen Stufen nur dann,

wenn die Vergehen bloß einem oder dem andern bekannt

wurden; falls viele darum missen, sollen si
e als öffentliche

Anstöße sofort der Behörde übergeben werden. Die letztere

hat wieder zu unterscheiden zwischen Vergehungen und schand
baren Lastern. Für jene genügt eine sanftmütige Zurechtweisung,
bei diesen dagegen muß sofort wenigstens ein zeitweiliger Aus

schluß vom heiligen Male eintreten, bis die Gefallenen stich
haltige Beweise der Reue gegeben haben und durch feierliche

Aufnahme in die Gemeinde wieder hergestellt werden können.

Gleicherweise soll man nicht nur bei sittlichen Verfehlungen,

sondern auch bei Verstößen gegen die Lehre vorgehen."^)

Man hat in den Ideen Calvins von der Kirche und ihrer
Verfassung bald wieder mittelalterliche Motive, bald in schroffem
Gegensatz Aufklärungsgedanken finden wollen. Wir müssen
um der vielen Mißverständnisse willen, die hier vorliegen, noch

einen Augenblick zur richtigen Würdigung des eben Gehörten
verwenden. Nach dem durchgängigen Grundzug der Auffassung

Luthers, von mancherlei Schwankungen und Modifikationen
abgesehen, erscheint die Kirche, wie schon oben angedeutet, in
erster Linie als eine objektive Ordnung und Gabe von oben,

als eine öffentliche Anstalt oder Stiftung, welche die Aufgabe

hat, das Evangelium Christi zu verkünden und die Völker in

christlichem Geiste zu erziehen. Insofern hat si
e also, abgesehen

von der gereinigten Erkenntnis des Heils in Christo, offenbar
den gleichen Zweck wie die mittelalterlich- katholische Kirche.

Auch für Calvin is
t die Kirche nicht nur eine „Heiligungs

anstalt", sondern auch die „Heilsanftalt", in welcher dem Er

wählten durch Gottes Wort und Geist das Heil zugeeignet
wird. Der Erwählungsgedanke hindert im calvinischen System
die Betrachtung der Kirche als Anstalt keineswegs, aber freilich

si
e

is
t

nicht bloß Anstalt, sondern zugleich Gemeinschaft, soziale
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Genossenschaft. Das subjektive Moment geht hinter dem ob

jektiven nicht verloren. Vielmehr soweit die Kirche Anstalt ist,

is
t

si
e

nach Calvin zugleich Gemeinschaft. Darin liegt der Fort
schritt, den er über Luther hinaus vollzogen hat. Für ihn sind
die beiden Begriffe Anstalt und Gemeinschaft keine ausschlie

ßenden Gegensätze; beide sind vielmehr in der Ermählung
prinzipiell gesetzt, und beide durchdringen sich in seinem Kirchen
begriff. Nach der Urzeit der Kirche hat Calvin zu allererst
wieder den Gedanken der Gemeinde zur Geltung gebracht.

Was Luther in seinem religiösen Prinzip des allgemeinen Priester-
tums vorschwebte, was er aber nicht zu verwirklichen vermochte,

das hat Calvin, ohne auch feinerseits die Idee des allgemeinen

Priestertums kirchenrechtlich zu verwerten, mit Hilse der Er-
wählungslehre in der evangelischen Kirchenordnung zum ver

fassungsmäßigen Ausdruck gebracht.

Die Richtigkeit der Verfassung wird für den Genfer Re

formator einerseits durch ihre Schriftgemäßheit, andererseits

durch den Grundsatz der Alleinherrschaft Christi in der Kirche
garantiert. Man hat das eine treffend das Formalprinzip,
das andere das Materialprinzip der calvinischen Kirchenver
fassung genannt. Das erstere darf man, wie es gewöhnlich

geschieht, nicht dahin verstehen, als se
i

die Kirchenordnung für
Calvin ein Glaubensartikel; denn mir hörten ja eben, daß auch
eine schlecht verfaßte Gemeinde ohne Zucht, solange si

e nur

Wort und Sakramente hat, nicht aufhört, Kirche zu sein. Viel

mehr liegt in der Forderung der Schriftgemäßheit der Verfaffung

nur eine Anwendung seiner oben gekennzeichneten Methode vor,

alles, Dogmatil wie Ethik, direkt der Schrist zu entnehmen.
Wenn mir die Sache aus seiner Denkmeise in die unsere über

fetzen, so will er, indem er wie für die Lehre, so auch für die

Verfassung die Normen im Worte Gottes sucht, damit nur

sagen, daß das christliche Leben ebenso wertvoll sei, als die

christliche Lehre, und daß darum an der Herstellung der Ver

fassung mit dem gleichen Eifer wie an der FeststellmH der Lehre
gearbeitet weiden müsse. Wichtiger is
t der Grundsatz der Allein

herrschaft Christi, die sog. Christokratie, welchen Calvin seit
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1543 nicht nur polemisch wie m der Jnstitutio von 15Z6 ver

wendete, sondern
— wiederum in den Fußtapfen Butzers —

auch als positives Prinzip an die Spitze seiner Kirchenverfassung

stellte.'") Christus selbst soll in der Kirche durch sein Wort
leiten und regieren. Das bedeutet negativ, daß kein Mensch,

kein Priester, kein König und kein Staatsbeamter irgend etwas

gegen oder neben Christus gebieten darf, aber auch positiv, daß
nur die wahren Glieder Christi zur Kirche gehören, Zund daß

si
e in allen Beziehungen des Lebens dem Willen des himm

lischen Königs sich zu unterwerfen haben. So drückt sich also in

diesem Begriff, genau wie in der Bestimmung der Kirche als der

Gemeinschaft der Erwählten, der absolute Selbstzweck, die Sou
veränität der Kirche und der höhere sittliche Wert ihrer Ordnungen

gegenüber allen andern Lebensverhältnissen aus. Auch hier tritt

der hohe, schroffe, von Donatismus noch immer nicht ganz freie

Idealismus zutage. Danach hat^ nur das in der Kirche Christi ein

Recht, was von seinem Geiste regiert wird; alle Vor- und Mittel

stufen werden entwertet; die Proklamierung der Christokratie is
t die

schärffteKriegserklärung gegen die Welt und alles weltlich Geartete

in den Ordnungen der Kirche und den Gesinnungen ihrer Glieder.

Einer fo hoch gespannten Auffassung der Kirche entsprach

in dem Genf Calvins, wie wir im nächsten Kapitel bei dem

Bericht über die Einführung der Genfer Kirchenordnung näher
darlegen werden, die theokratische Beherrschung des Staates

durch die Kirche. Doch dieser allerdings mittelalterliche Zug

hindert nicht die Wertschätzung des Neuen und Großen in dem

calvinischen Kirchenbegriff! andre haben nach Calvin, aber

doch längst vor der Aufklärung, seine Verfassung aus der theo-

kratischen Verschmelzung mit dem Staatsleben gelöst und doch

nichts wesentliches an seinem Ideal geändert. So spricht denn
u. E, die Erfahrung der Geschichte gegen jene oben erwähnte
Beurteilung des calvinischen Kirchenideals: Calvins Kirchen
ordnung bleibt einer der höchsten Ehrentitel seiner Reformation.

Zugleich aber haben wir gesehen, wie die Kirchenverfassung aus

der Eigenart seiner Frömmigkeit herauswuchs: sein religiöser

Charakter machte ihn zum Organisator der Kirche.
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IV.

Ein außerordentlicher Reichtum des Geistes hat sich in dem
>on uns Erörterten vor uns entfaltet: von Luther, den Huma
nsten, von Butzer hat Calvin die wertvollsten Anregungen em

ifangen und alles mit feinem Verständnis, mit Tiefe und

Scharfsinn verarbeitet, fo daß mehrfach unter seiner Hand aus

)em überkommenen ein Neues, Gewaltigeres entstand. Aber

eine Frage erhebt sich noch: is
t es ihm auch gelungen, die Ele

mente verschiedenen Ursprungs innerlich zu verschmelzen, zu
einer lebensvollen Einheit zusammenzufassen? Unverkennbar

sind in den beiden Hauptbestandteilen, in dem von Luther
übernommenen und dem prädestinatianischen Gedankenkreise,

divergierende Tendenzen vorhanden, wie schon daraus zu er

sehen, daß sehr häufig die Theologie Calvins einseitig bald von

dem einen, bald von dem andern Gesichtspunkte her ausgelegt

und verstanden worden ist. Muß man nicht doch zuletzt ur
teilen, daß er sich das eine nur äußerlich anempfunden hat,

während der Kern seiner religiösen Persönlichkeit in dem an

dern allein wurzelt? Calvin hat das Gewicht dieser Frage

selbst gefühlt. Seine theologische Lebensarbeit besteht, wie wir

bemerkten, einerseits in der allmählichen Aufnahme und An
eignung zumal der spezifisch reformierten religiösen Ideen, aber

andererseits auch in der inneren Ausgleichung und systematischen

Verbindung der auseinanderftrebenden Gedankenkreise. Die

Einigung, die er gefunden und in dem großartigen systema

tischen Aufbau der Jnstitutio von 1559 niedergelegt hat, is
t in

dem Satze ausgedrückt, daß die Summa der menschlichen
Weisheit in der Erkenntnis Gottes und in dem Ge
horsam gegen Gott aufgehe.
Diese umfassende Idee is

t dem Reformator zweifellos
aus seinem eigensten und tiefsten religiösen Triebe zugewachsen.

Treffend heißt es in der schon angeführten Studie über

Calvin als religiösen Erzieher: „Wir können die Grund

stimmung des Menschen und Reformators Calvin nicht besser
charakterisieren, als mit jenem Psalmmort: Was is
t der Mensch,

daß du seiner gedenkest, und des Menschen Kind, daß du
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dich seiner annimmst? (Pf. 8, b). Von^ der 'Erhabenb^
Gottes und der Nichtigkeit des Menschen hat nach jenen Vrm

osen der Religion im alten Israel keiner wieder mit sola>
Leidenschaft und Wahrhaftigkeit zugleich geredet als Calvm
Den Schein, den Luthers Aussagen vielfach erwecken, als Ä
Gott allein um des Menschen willen da sei, hat Calvin nie
mals aufkommen lasfen. Gott is

t für ihn der allmächtige Wik
der allem Geschehen zu Grunde liegt . . . Das Geschehen in de:
Welt dient zwar dem Menschen, der Kirche, dem Heil, aw
der letzte Zweck is

t dies nicht, sondern die Offenbarung w

Herrlichkeit und der Ehre Gottes."'") Der Wille Gottes alv

steht bei diesem Manne nicht bloß an der Spitze seiner
danken, sondern er beherrscht auch in seltenem Maße sein ganz«
Leben und Handeln. Ein Eingriff Gottes, der seinen Lau'

zum Gehorsam umwandte, mar seine Bekehrung. Wider seine
Neigung, sich selbst überwindend, is

t er durch den aus der Be

schmörung Farels ihm drohenden Zorn Gottes in Genf zurück:
gehalten. Erst als er es als Wille Gottes erkannte, ging er

nach Straßburg, und auch sür seine Rückkehr nach Genf wurde,

wie mir fehen werden, das gleiche Motiv zuletzt entscheidend.
Wie er unter den ihn dort erwartenden Kämpfen sich bemüh«
hat, wird die weitere Darstellung lehren; doch schon hier dürfen
mir darauf hinweisen, daß er auf seinem Sterbebette von sich

sagen durfte: die Wurzel der Gottesfurcht fe
i

in seinem Herzen

gewesen, und er habe bei allen seinen Schwachheiten nur das

getan, was er für die Ehre Gottes erforderlich gehalten habe."''

Gewiß hat auch dieser große Charakter seine Fehler: vor

allem gehört dazu die aufbrausende Heftigkeit seines cholerischen

Temperaments. Zwei Beispiele aus seiner früheren Lebens

zeit, ehe noch seine Nerven durch die gehäufte Arbeit und die

Kampfesjahre in Genf völlig heruntergebracht waren, mögen

jene Neigung beleuchten. Im Jahre 1539 war Caroli wieder
einmal zum Protestantismus zurückgekehrt; i

n Straßburg sand

zu seiner Wiederausnahme eine Verhandlung statt. Man hatte
Calvin aus Vorsicht nicht beigezogen, aber ihm später die ver

einbarten Artikel zur Unterschrift zugeschickt. Calvin ärgerte
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darin die Bemerkung, Caroli stelle die Beleidigungen, durch
die er zum Abfall getrieben fei, dem Herrn anHeim. „Beim
Lesen", fo schildert der Reformator selbst die Situation, „wurde

ich durch diese eine Stelle so niedergeschmettert, daß ic
h

mich

nicht entsinne, dieses ganze Jahr hindurch einen, größeren Kummer
gehabt zu haben. . . Es wurde eine Zusammenkunft bei Matthias
Zell verabredet, wo ic

h meine Beschwerden anbringen sollte.
Dort habe ic

h

schwer gesündigt, weil ic
h kein Maß halten konnte.

Die Galle hatte sich derart über mein Gemüt ergossen, daß ic
h

nach allen Seiten von Bitterkeit überfloß. . . Ich schloß mit
den Worten: lieber sterben, als unterzeichnen. . . Als ic

h

nach

Hause kam, wurde ich von furchtbarer Verbitterung überfallen.
Mein einziger Trost waren Seufzer und Tränen." "5) Ein
anderes Beispiel: Butzer hatte einst Calvin inbezug auf sein

scharfes Urteil über den Berner Pastor Kunz sanft genug ge

schrieben. „Wir urteilen je nach Liebe oder Haß." Darauf
erwiderte Calvin: „Als dein Brief mir beim Essen gebracht
wurde, übernahm mich eine solche Freude, daß ic

h

mich an keine

srohere Stunde in diesen ganzen drei Monaten erinnere. Aber
als ic

h

ihn über der Mahlzeit schnell durchlief, fühlte ic
h

mich

beim Lesen selbst wie mit Geißeln geschlagen, so daß ic
h die

ganze Nacht fort und fort in leidenschaftlicher Unruhe glühte,

und auch nach drei Tagen noch nicht völlig bei mir selbst mar
"

In der Tat eine außergewöhnliche Reizbarkeit. Doch wenn
Calvin an solchen Zornesanfällen litt, so hat er auch redlich

dagegen angekämpft. In dem gleichen Briefe an Butzer heißt
es: „Leider ist's wahr, daß ic

h mit keinem meiner großen und

zahlreichen Fehler schwerer zu kämpfen habe, als mit solcher
Ungeduld; gewiß, ic

h

mache einige Fortschritte, aber ic
h bin

noch nicht dahin gekommen, dies wilde Tier ganz zu bän:

digen.""°) Wider das „wilde Tier" stand Calvin auch ferner
auf der Wacht; noch in dem Abschiedswort an die Ratsherrn
von Genf bat er si

e wegen feiner Heftigkeit um Verzeihung,

die er offen vor Gott und Menschen bekenne,"?) Peinlicher

is
t uns, den Reformator bei der oben ermähnten Verteidigungs

schrift gegen Caroli ein nach heutigen Begriffen von Antorpflicht



nicht der Wahrhaftigkeit und Lauterkeit entsprechendes Bei

fahren einschlagen zu sehen; ein Gebrechen, dem ein ga^
ähnliches uns im Servethandel begegnen wird. Trotz diese:
Mängel — welcher Lebenslauf erscheint, wenn er von der naa^

forschenden Geschichte bis aufs kleinste gewissermaßen durchleuchte
wird, ganz ohne Flecken und Schatten? — durfte sich Calvir
beim Blick auf seine gesamte Lebensführung getroft auf da-
Zeugnis feines Gewissens und seines Gottes verlassen. Er mei?
sich als den Knecht Gottes, für den sein Herr eintritt. So

hören wir z. B. in einem Bries an Melanchthon vom 23. Augu«
1555, wie er inbezug aus die Sakramentsstreitigkeiten den

himmlischen Kampfrichter, die heilige Schar der Engel, der

ganzen Chor der Väter und die Kirche Gottes auf das Kamp''-

theater zu Zeugen ruft; mit ihrem Beifall zufrieden, will ei
die ganze Welt auszischen. Wahrlich dieser Mann mar.
was sein Siegel andeutet, aus dem eine Hand in kräftigem

Griff das Herz darreicht: er weihte sein Leben zum Opfer Gottes
und verzehrte es in seinem Gehorsam.
Aber wenn die Erkenntnis und der Gehorsam Gottes der

Einheitspunkt in feinem religiösen und theologischen Charakter
war, von dem alles abgeleitet wird, auf den alles zustrebt, so

liegt auf der Hand, daß der spezifisch reformierte, von Butzer

resp. Zwingli herstammende Bestandteil seiner Theologie diesem
Herzpunkt näher verwandt ist, als das von Luther übernommene

Heilsverständnis. Dies is
t

schon daraus zu erkennen, daß er

wie selbstverständlich dem Radikalismus der schweizerischen

Reformation auf praktischem Gebiete sich anschloß. Auch für

ihn besteht feit feiner Bekehrung jener schroffe Gegensatz

zwischen Gotteswort und Menschenmort, zwischen Äußerlichem
und Innerlichem, der die radikale Beseitigung aller Bilder, un

nützen Zeremonien, Feiertage und dgl. nach sich zog. Ebenso mar

bei der Prädestination, wie wir schon andeuteten, neben der vrak:

tisch-ethischen Scheidung der beiden Klassen der Menschheit die

Ehre Gottes eines seiner wichtigsten Interessen. Was liegt am

Menschen? Der erhabene Gott is
t alles; er erwählt und ver

wirft, wie er will, damit man gerade daran erkenne, daß seine
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Bedanken nicht unsre Gedanken. Alle Angriffe gegen die

zoppelseitige Prädestination wies Calvin zurück mit dem ein

fachen Satz: was Gott will, is
t darum gerecht, weil er es will.

Weil Calvin selber der Mann des Willens war, der Ord
nung, Zucht, Unterwerfung so hoch schätzt, mar auch sein Gott

für ihn in erster Linie heiliger, erhabener Wille. Dennoch
aber bleibt die andere Seite nicht minder wahr: Calvin hat
den souveränen Gott nur in Christo gesucht und erkannt. Nur
in Christo und durch den Glauben is

t er der erwählenden Gnade

gewiß geworden; und so hat auch die Rechtfertigung ihren
eigentümlichen und unverkümmerten Platz in feinem System

behalten. Wir können hier den feinen Verbindungslinien nicht
nachgehen, durch die er beides, Rechtfertigung und Ermählung,

in der Erkenntnis Gottes miteinander verschlungen hat. Jeden»

falls is
t es ihm bis zu dem Grade gelungen, daß unter den >

theologischen Systemen der Reformation dem Calvins keines

an Geschlossenheit uud Festigkeit nur entfernt gleich ge
kommen ist.

Nur ein Grundfehler, den man ihm natürlich nicht als
persönliche Schuld anrechnen darf, is

t die Kehrfeite seiner ge

waltigen reformatorischen Persönlichkeit. Indem er so mannig

fache, zum Teil im Gegensatz stehende religiöse Motive seiner
Zeit in eins zusammenschmolz, indem er de» hochgespannten

Idealismus seiner praktischen Reform der Wirklichkeit auf
zwang, is

t

sein Denken und Handeln nicht ganz von einer Ge

setzlichkeit freigeblieben, die zwar den echten Quell warmer

Religiösität keineswegs erstarren ließ, aber doch die Gefahr der

Erstarrung mit sich brachte. So is
t in die Jnstitutio von 1559

zugleich mit der systematischen Ausgestaltung ein gewisser scho

lastischer Zug eingedrungen. Die Kämpfe in Genf, die uns in

den folgenden Kapiteln beschäftigen werden, sind, auch wenn

mir noch so viel auf Rechnung des theokratischen Staatsge

dankens setzen, nicht mit rein geistlichen Waffen zum Siege

gesührt worden. Hierhin gehört auch, was man das Alt-

testamentliche an dem Charakter Calvins genannt hat, das

Herbe und Strenge seines Wesens, Nicht als wenn er von.
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Hause aus eine düstere Natur gewesen märe
— tausendfältig

hat er zumal im Verkehr der Freunde bemiesen, daß er der

zartesten Empfindungen und der selbstlosesten Aufopferung fähig
mar, — aber in allem, was feines Gottes Ehre und Majeftm
berührte, war er unerbittlich, hart und fcharf, aus Pflicht. Ju
diesem Helden der Willensenergie, dem der Gehorsam Gottes

als die oberste Forderung der Frömmigkeit galt, mar bei voller

Anerkennung der Rechtfertigung und der evangelifchen Freiheit

doch letztlich das Gesetz die vorherrschende Macht.

Aus allem aber leuchtet hervor, daß in Calvins religiösem

Charakter sich neben Luther ein neuer, umfassend angelegter

und eigenartig sich entfaltender Frömmigkeitstypus darstellt, der

an sich selbst gemessen und aus sich selbst heraus verstanden

sein will. Hat dieser Frömmigkeitstypus seine Mängel, so hat
er doch auch seine großen, für die evangelische Christenheit un

ersetzlichen Vorzüge. Die Geschichte hat zudem bewiesen, daß
die weniger sympathischen Seiten, die Gesetzlichkeit, der schroffe

Prädestinatianismus von dem eigentlichen Kern sich lösen lassen,

mährend doch der Grundzug seiner Religiösität in einer nicht
bis zur Unkenntlichkeit verwischten Gestalt, im wesentlichen auch
in unverminderter Kraft weiter gewirkt hat. Calvins religiöser

Charakter is
t der Frömmigkeitstypus, von dem der resormierte

Protestantismus zehrt, und durch den er sich bis zum heutigen

Tage in seiner Eigenart behauptet hat.

4
. Kapitel.

Calvin und die Senfer Airche bis znnr Jahre

I.

Als wir den Reformator am Schlüsse des Regensburger
Gespräches verließen, deuteten wir auf den vollständigen Um

schwung hin, der sich mittlerweile in Genf vollzogen hatte. Wir
müssen bis zum, Jahre 1538 zurückgreifen, um die erstaunliche
Wendung, die sich vollzogen, in ihren Motiven zu verstehen
und richtig zu würdigen.



95

In der Generalversammlung des Genfer Volkes im Mai
1538, als die Berner Gesandten die Wiederannahme der Ver
bannten betrieben, hatte fast nur der einzige Ami Perrin die Hand
dafür erhoben. Gleichwohl war eine nicht ganz unbeträchtliche
Minderheit anders Gesinnter vorhanden: die fleißigsten Kirchen
besucher, die Schriftkundigen und Frommen, welche

— ein Be

weis der intensiven seelsorgerlichen Arbeit Farels und Calvins
—
trotz der Kürze der Zeit schon in ihren Geist eingetaucht waren

und darum den gewaltsamen Bruch so bald nicht verwinden
konnten. Sie fanden nunmehr ihr geistliches Haupt in dem Leiter
der Genfer Schule Antoine Saunier, dem seit Ende 1536, aus

Bordeaux berufen, auch der alte Lehrer Calvins Mathurin
Cordier zur Seite stand. Politisch vereinigten sich die Un

zufriedenen mit den Resten der bei den Wahlen des Jahres 1538

unterlegenen Partei unter ihrem Führer Michel Sevt; im

Volksmund hieß die so erwachsene Opposition nach ihrem ver

ehrten Reformator Guillaume Farel die „Guillermins". Auf
den Ratsstuben und in der Menge des Volkes vollständig ein

flußlos, waren si
e

doch stark genug, um auf kirchlichem Gebiete

eine Menge Schmierigkeiten zu bereiten. Der Rat hatte an
die Stelle der Vertriebenen neue Prediger gesetzt, nämlich neben

dem schon bisher in Gens tätigen Henri de la Mare den uns
bekannten früheren Franziskanerguardian Jacques Bernard und

zwei aus dem Berner Gebiet neugewonnene, beides ehemalige

Franzosen, den Doktor der Sorbonne Jehan Morand und

endlich Antoine de Marcourt, der, wenn er wirklich der Ver

fasser der Pariser Plakate gegen die Messe von 1534 war'-'"),

es wenigstens an evangelischem Eifer nicht hatte fehlen lassen.

Gleichwohl war an diesen Männern manches auszusetzen: bald

fielen selbst Laien, wie dem religiös gesinnten Ami Porral, die

Widersprüche und Unsicherheiten ihrer Lehre, sowie die Un

geschicklichkeiten im Ausdruck der Predigt aus.'"> Immerhin
würden si

e in ruhigen Zeiten und unter einer festen Oberleitung

ihren Posten ausgesüllt haben. Doch die Guillermins wollten

si
e überhaupt nicht als rechtmäßige Prediger anerkennen, da si
e

einen Platz einnähmen, der ihnen von Gottes und Rechts wegen



nicht gebühre. Auch Calvin und Farel schrieben Anfang I«:
sehr bitter über ihre Nachfolger an Bullinger; durch ihre Ur

wisfenheit, Leichtfertigkeit, ja Albernheit schändeten sie das Air
und es se

i

besser, eine Gemeinde entbehre ganz der Hirten, si-
wenn solche Verräter unter der Larve von Pastoren steckten."'

Indem die Guillermins vondieserAnschauung praktischen Gebrauä
machten, wurden die vier Prediger an einer gedeihlichen Wir!

samkeit überall gehindert. Sie schlössen sich ihren Kritikern geger
über nur um so enger an den Rat an, ließen die Zucht liegen
und alles kam in eine solche Unordnung, daß einem der neu

angekommenen Franzosen Genf gar als ein Sodoin erschien

in dem kein Platz für Scham, Redlichkeit, Tugend, Studium

und gute Sitten, ja überhaupt für Christi Lehre zu finden sei.'^
Indes, es gelang, in dieser Verwirrung, wenn auch erst

allmählich, Beruhigung zu schaffen. Zunächst setzten sich um den

1
.

Oktober 1538 Marcourt und Morand mit den Berner Geist

lichen in Verbindung und vereinbarten mit ihnen Artikel, durch
die ihre Stellung zu den Zeremonien, den Taufsteinen und Fest-
tagen, vor allem ihre Haltung gegen die Obrigkeit — die letztere
freilich nur mit einem Tadel ihrer Laxheit in der Sittenzucht —

als biblisch anerkannt wurden.'^) Dazu aber kam ihnen bald

auch von den vertriebenen Reformatoren selber Hilfe. Catvin.

dessen Gereiztheit am raschesten dahinschwand, schrieb schon am

1
. Oktober 1538 von Straßburg einen Brief, der zwar an „den

Rest nach der Zerstörung der Genfer Kirche" adressiert war,

aber in seinem Inhalt das über die Gemeinde hereingebrochene
Unglück als eine Züchtigung Gottes aufzufassen bat und zu

bußfertiger Erkenntnis der eigenen Fehler mahnte.'^) Kurze

Zeit darauf besuchte ihn der Schulrektor Saunier, den der Rat

zur Herstellung des Friedens bewegen wollte, ein Predigtamt

neben den 4 bisherigen Pastoren anzunehmen ; Calvin riet ihm
davon allerdings ab, aber in dem neuen Schreiben, das er ihm

mitgab, warnte er eindringlich vor jeder schismatischen Ab

sonderung vom Abendmahl, da die Genfer Kirche, wenn auch

eine ungeordnete, doch eine wahre Kirche sei.'") Diesen
Standpunkt konnten sich Saunier und die Guillermins freilich



noch nicht zu eigen machen. Vielmehr beschlossen si
e gerade

im Gegenteil, dem nächsten an Weihnachten zu seiernden Abend

mahl gänzlich fern zu bleiben, und Saunier weigerte sich, bei

der Austeilung desselben zu assistieren. Doch jetzt griff der

Rat mit Gemalt ein. Die Genfer Bürger unter den Guiller-
mins erhielten einen scharfen Verweis und mußten geloben,

sich künftig den Ordonnanzen der Stadt gemäß zu halten; die

Ausländer aber, auch die Männer der Schule, Saunier, Cordier

u. a. wurden verbannt. Damit mar die Kraft der Guillermins
vor der Hand gebrochen. Trotzdem märe die Ruhe wohl noch
nicht eingekehrt, wenn nicht, schon bevor der Schlag niederging,

auch Farel in der Selbstlosigkeit, von der er so viele glänzende

Zeugnisse gegeben hat, die persönlichen Beschwerden zurück

stellend, die Hand zum Frieden geboten hätte. Die Ver

söhnung kam auf einer Versammlung in Morges am 12. März
1539 zustande, auf welcher die Genfer Prediger einräumten,

sie Hütten, bevor si
e

ihr Amt nach der Verbannung ihrer
Vorgänger annahmen, sich erst bei sachkundigen und gelehrten
Männern, nämlich den Vertriebenen selbst, über die Verhält

nisse erkundigen sollen. Auch mußten si
e versprechen, den Miß

ständen in der Genfer Kirche, dem Verfall der Zucht, der Schule
und der Armenpflege, nach Kräften zu steuern. Dafür sollten

si
e fortan von Farel und den Seinen als liebe Brüder und

treue Diener Christi angesehen und behandelt werden. Calvin

bekräftigte diesen Ausgleich gern, indem er am 25. Juni noch
nachdrücklicher als bisher mahnte, das Amt der gegenwärtigen
Diener des Wortes, wie auch ihre Berufung gewesen sein möge,
als der Boten und Engel Gottes zu achten und zu ehren. '°«)

Zu dem Friedensschluß hatte die Reformatoren auch die

Sorge getrieben, von einer dauernden Vereinsamung der Genfer
Prediger und der Zerrüttung der dortigen Verhältnisse möchte

zuletzt der Papismus Nutzen ziehen.'^) Zwar haben weder

der Rat noch die Geistlichen etwas getan, dieser Befürchtung

Recht zu geben; dennoch regten sich die Reste des Katholi

zismus in der Stadt, und an die Möglichkeit einer Reaktion

dachten viele. Im März 1539 sandte sogar, wahrscheinlich

7
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im Auftrage einer Bischofsversammlung in Lyon, der ge

mäßigte, als Humanist berühmte Kardinal Sadolet, Bischof von
Carpentras, an „seine teuren Brüder, die Syndike, den Rat
und die Bürger von Genf" ein Lockschreiben zur Rückkehr in
die alte Kirche. Der Kardinal behandelt darin die Streitfrage

zwischen Reformation und Katholizismus nur oberflächlich;

gleichwohl mar feine verbindliche, beredte Ansprache geeignet,

gerade auf Laien Eindruck zu machen. Er schiebt alle

Schuld des Abfalls auf die ehrgeizigen und herrschsüchtigen

Verführer. Am Schlüsse führt er die Parteien vor den Richter

stuhl Gottes, indem er das Bekenntnis eines schlichten Sohnes
der katholischen Kirche, der sich der Übereinstimmung mit allen

heiligen Lehrern und Vätern rühmen darf, dem eines Predigers

des neuen Glaubens gegenüberstellt, der gestehen muß, nur aus

eigennützigen Absichten das Schriftstudium betrieben und Hader
und Zwietracht gesäet zu haben. Trotz der geschickten Berech

nung hatte das lateinisch geschriebene Büchlein in Genf bei

der Masse des Volkes keine sonderliche Wirkung; aber sowohl

hier wie in Bern fühlte der Rat, daß man antworten müsse.
Da sich jedoch nach verschiedenen Ansätzen nicht der rechte Mann

dazu fand, fo griff auf den Antrieb der Freunde Calvin in

Straßburg zur Feder. Er vollendete in wenigen Tagen am
1. September 1539 eine Widerlegung des Kardinals, die ohne

rhetorische Künste, auch ohne allzu gehässige Ausfälle auf die

Gegenseite der Glaubensgewißheit der Reformation einen

freudigen, den klugen Worten des Gegners weit überlegenen
Ausdruck gibt. Mit männlichem Selbstbewußtsein meist er sür
sich und seine Freunde den Vorwurf des Ehrgeizes und der

Habsucht zurück, und zeigt mit der Kraft und Fülle seiner theo
logischen Kenntnisse, mit schlagender Wirkung seiner Argumente,

daß die Reformation zwar die verderbte mittelalterliche Kirche

gegen sich, aber das Wort Gottes und das christliche Altertum

für sich habe. Auch er schließt mit zwei Bekenntnissen, dem
eines Predigers und eines schlichten evangelischen Christen, die

so warm und überzeugend geschrieben sind, daß man lange

gemeint hat, darin die Erfahrungen seiner eigenen Bekehrung
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wiederfinden zu können. Gewiß nicht ganz mit Unrecht, wenn

ihnen auch als Kunstprodukten aus einem bestimmten litera

rischen Zweck heraus kein oder nur ein sekundärer Wert für
die Biographie Calvins beigemessen werden darf. Es mar

nicht zufällig, daß neben der Jnstitutio gerade die Schrift gegen
Sadolet ihrem Verfasser das Wohlgefallen Luthers erwarb.'^)

Auch in Genf machte si
e den besten Eindruck. Freund

und Feind brachte si
e

zum erstenmal die universale reformato

rische Bedeutung Calvins, den die meisten bisher doch höchstens
neben Farel stellten, als eines der hervorragendsten Führer im

Kampfe der Geister zum deutlichen Bewußtsein. Indes, wenn

sie auch die Stimmung zu seinen Gunsten außerordentlich ver-

besferte und gerade aus ihn die Aufmerksamkeit lenkte, so is
t

es dennoch falsch, si
e als „ersten Schritt zu einer völligen

Wiederaussöhnung" anzusehen. An eine Rückberufung dachte
Ende 1539, abgesehen von dem allerengsten Anhängerkreis der

Vertriebenen, niemand. Nicht minder verkehrt is
t die ver

breitete Annahme, als se
i

die religiös-kirchliche Zerrüttung nach
und nach bis zu einem solchen Grade gestiegen, daß dem Genfer
Volke zuletzt selbst die Augen aufgingen, und die Sehnsucht

nach den alten bemährten geistlichen Führern in ihm ermachte.'")

Gewiß zeigten sich auch nach dem Tage von Morges viele

traurige Mißstände, sodaß im Januar 1540 selbst die welt

liche Obrigkeit Berns zur Besserung mahnte. Die Schule war

nach dem Abgang Säumers und seiner Gehilsen am Rand des
Verderbens, auch das Hospital hatte unter einem ähnlichen

Wechsel gelitten, die Willfährigkeit der Prediger gegen die

weltlichen Machthaber schmälerte die Wirkung ihres augen

scheinlich vorhandenen Eifers'") beträchtlich. Aber immerhin
waren nach der Versöhnung mit Farel friedlichere Zustände in

der Genser Gemeinde eingekehrt, und es is
t

nicht abzusehen,

warum das staatskirchliche Regiment sich hier nicht in gleicher

Weife wie in den deutsch-zwinglischen Kantonen hätte einleben

und der unleugbar vorhandenen größeren Schmierigkeiten nach
und nach Herr werden sollen. Dann märe sreilich weder Genf
das Genf der Geschichte, noch dem Reformator zur vollen

7'
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Entfaltung seiner Anlage Gelegenheit geworden. Daß beide,

füreinander geschaffen, sich zu unauflöslichem Bunde wieder

fanden, war — und das ist eine Tatsache, deren Bedeutung nicht
unterstrichen zu werden braucht — das Ergebnis einer poli-

tischen Entwicklung, die mit den kirchlichen Dingen zunächst

nicht im Zusammenhang stand.
Der Anstoß kam wie bei der Vertreibung der Reform«:

toren, so auch jetzt von Bern. Nach der Befreiung Genfs von

seinen Bedrängern und dem Vertrage von Panerne vom

7
.

August 1536, der die Selbständigkeit der Stadt mit der

einzigen Bedingung, nur mit dem deutschen Nachbarkanton Bünd

nisse zu schließen, garantierte, hatte der letztere sein altes Be

streben, über Genf die politische Oberhoheit auszuüben, nicht
ausgegeben. In jenem Vertrage waren die früheren Besitzungen
des Priorats von St. Viktor und des Kapitels von St. Peter,
die mitten in dem neu eroberten Gebiete Berns lagen, Genf
zugesprochen. Nur einige Rechte, welche über diese Landstriche
ehemals dem Savoner als Vizedom von Genf zustanden,

hatte sich Bern vorbehalten. Als jedoch dieser Teil des Ver

trags praktisch durchgeführt werden sollte, suchten die Berner

bei der Unbestimmtheit der allgemeinen Übereinkunft im einzelnen

möglichst viel für sich herauszuschlagen. In den mancherlei
Streitigkeiten, die hieraus erwuchsen, hatte anfänglich auch die

in kirchlicher Beziehung auf der Seite Berns stehende Genfer
Regierung das Interesse der Stadt treulich gewahrt. Doch
Ende März 1539 ließen sich drei Genfer Abgeordnete — da
runter zwei der Snndike des Jahres 1536 — , se

i

es aus Un

fähigkeit, se
i

es aus Leichtfertigkeit, in Bern bereden, entgegen

ihren Instruktionen einen Zusatzvertrag zu schließen, der die

Interessen ihrer Republik in den strittigen Fragen aufs fchmSh-

lichste verletzte. Noch dazu zog man bei der Vetternwirtschaft

in den Ratskörperschaften die Gesandten nach ihrer Rück

kehr keineswegs zur Verantwortung, sondern ließ die Sache i
n

unbegreiflicher Gleichgültigkeit bis in den Juni liegen. Erst
als Bern von den neu erworbenen Rechten Gebrauch zu machen
begann, kam die wahre Lage der Dinge ans Licht. Nun aber
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erhob sich ein Sturm des Unwillens gegen die herrschende Partei,
die man von da ab, nach den Artikeln jenes Vertrages, die

„Artikulanten" oder spöttisch die ,,^rrick2u6s" nannte. Um

sich zu retten, reichten die Häupter derselben im Februar 1540

ihren Gegnern die Hand zu einer mit großer Freude gefeierten

Versöhnung. Aber da Bern töricht genug war, allzu hartnäckig

aus seinem Schein zu bestehen, wandte sich der Haß des Volks

bald wieder auss heftigste gegen die „Verräter" der Ehre und

des Rechtes der Stadt. Das Ende war, daß die drei Ge

sandten durch schleunige Flucht sich retteten; si
e wurden nach

träglich am 5
.

Juni 1540 zur Enthauptung und zur Konfis
kation ihrer Güter verurteilt. Doch in der Nacht darauf brach
die Erbitterung der unterlegenen Partei in einem blutigen

Ausruhr aus, als dessen Anstifter oder doch Hauptbeteiligter
der Führer der Artikulanten Jean Philippe ergriffen wurde.
Man machte ihm den Prozeß, und schon am 10. Juni wurde
er trotz der Fürsprache der Berner, die jetzt endlich einlenkten,

hingerichtet.'^)

Damit mar die Partei der Artikulanten zertrümmert, und

die Guillermins triumphierten. Aber es warteten ihrer, nun

mehr im Besitz der Regierung, die schwersten Aufgaben. Na

türlich wirkten die eben erzählten Vorgänge auch auf die kirch

lichen Verhältnisse ein. Die Frommen sahen in der raschen
und gänzlichen Vernichtung der Männer, die die Reformatoren
vertrieben hatten, das Strafgericht Gottes. Die Prediger
aber, welche sich stets aus die Gunst der Machthaber gestützt

hatten, verloren nunmehr den letzten Rest ihrer Autorität. Im
August 1540 verließ zuerst Morand, im September auch
Marcourt die Stadt ohne Abschied; si

e

suchten auf Berner

Boden eine neue Anstellung. Noch schmieriger als die Neu

ordnung der Kirche aber war die politische Auseinandersetzung

mit dem Nachbarkanton. Zwar ließen die Berner am 4
. Juli

endlich den Vertrag vom März 1539 sollen. Aber um so

energischer traten si
e für die Herstellung der zahlreich geflüch

teten Artikulanten ein, und da in diesem Punkte keinerlei Ent

gegenkommen gewährt wurde, so schien im Herbst 1540 sogar
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ein kriegerischer Zusammenstoß nahe. Dies Äußerste vermied
man nun doch, wahrscheinlich aus Furcht vor einer französischen

Intervention. Aber die sehr langwierigen Rechtsverhandlungen,
die sich von da an unter der Oberleitung eines von Basel ge

stellten Obmanns entspannen, konnten nur dann für Genf ein

einigermaßen günstiges Resultat erzielen, wenn die öffentliche
Meinung in den übrigen Schweizer Kantonen sich für Genf,

gegen Bern erklärte. Beides aber, das Wohlmollen der evan

gelischen Schweiz und zugleich die Neuordnung der zerrütteten

Kirche, schien am besten durch ein Mittel erreicht werden zu
können, nämlich durch die Rückberufung des Mannes, der in
den drei Jahren seiner Abwesenheit mehr und mehr zu dem

höchsten theologischen Ansehen herangereift mar. So flüchtete
sich das durch den Druck von außen, durch den Parteikampf

im Innern, durch unfähige weltliche und geistliche Führer ge

schwächte Genf zu Calvin als zu seinem einzigen Retter. Am

21. September 1540 forderte der Rat Ami Perrin auf, „Mittel
zu finden, um Meister Calvin kommen zu lassen". Ja, am
20. Oktober wurde im Generalrat beschlossen, eine Gesandtschaft

nach Straßburg zu senden, mit der Einladung an Calvin, in

feinen alten Platz und Dienst zurückzukehren: „Wir hoffen zu
Gott, daß das viele Frucht zur Mehrung des heiligen Evan

geliums bringen wird, da mir sehen, wie sehr unser Volk nach

Euch verlangt. Wir werden uns so zu Euch stellen, daß Ihr
Ursache habt, zufrieden zu sein." "5)
So sehr Calvin über den Umschwung der Gesinnung sich

freute und von der Wärme des Antrags gerührt mar, so zö:
gerte er doch lange, ihn anzunehmen, und mir begreifen, daß
er dazu alle Ursache hatte. Was für Aussichten bot die
Wendung, die in erster Linie dem politischen Motiv entsprungen
war, dem Reformator für feine religiösen und kirchlichen Pläne?
Wenn srüher im vertrauten Kreise wohl einmal die Frage

feiner Rückberufung erwogen war, so erneute sich gleich bei ihm
die Erinnerung an all die Seelenqual und innere Bedrängnis,
die er vordem in Genf erlitten hatte. „Hundert mal lieber,"

schreibt er an Farel, „märe mir der Tod auf andere Art, als
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das Kreuz, an dem ic
h dort täglich tausendfach sterben müßte." "b)

Vor allem wollte er nichts davon wissen, daß man an ihn
allein, nicht auch an Farel denke. Aber dieser selbst über

wand in seiner selbstlosen Art die Zurücksetzung, die er wohl
spürte, und wurde der Hauptbeförderer des Genfer Wunsches.

„Die arme Kirche," schrieb er im Dezember 1540 an die Ber

ner Geistlichen, „benimmt sich nicht so und hat sich nicht so

benommen, wie si
e

sollte. Doch zur Vergeltung der schweren

Kränkung, die mich niederbeugt, will ic
h versuchen, ihr Hilfe

zu bringen, felbst wenn es nur mit meinem eignen Schaden

geschehen kann.""") In dieser Gesinnung eilte Farel schon
Anfang Oktober nach Straßburg, beladen mit Briefen der

Freunde, um die Sache rasch ins Reine zu bringen. Aber

Calvin sah klarer. Er fürchtete, die augenblickliche Stimmung

in Genf würde wie ein Rausch verfliegen. „Wie einmal die

Mehrzahl in Genf veranlagt ist, werden si
e

auf die Dauer

weder mir erträglich sein, noch ic
h ihnen;" „wie, wenn si
e

mich

nur ihren Nachbarn, den Bernern, zum Hohn berufen, jetzt,
wo si

e mit ihnen im Streite liegen?" Zu den weiteren Ga

rantien der Sinnesänderung in Genf, die Calvin mit Recht

für nötig hielt, trat hinzu, was Butzer nach Bern schrieb, daß
Calvin in Straßburg sowohl für die französische Gemeinde,

als für die Akademie und für die großen Aufgaben des Pro
testantismus schwer entbehrlich sei."«) Als die Gesandten
Genfs, da si

e Calvin nicht mehr in Straßburg antrafen, ihm

nach Worms zum Religionsgespräch nachreiften, mar er, be

troffen von solchem Eifer, schon etwas williger. Aber nach Be

ratung mit den dort anwesenden Theologen erklärte er den

noch sich nur bereit, nach Beendigung des Gespräches der

Stadt Genf jeden Dienst zu leisten, der irgend möglich sei.
Das sollte heißen, wie dies die Straßburger Geistlichen schon
am L3. oder L4. Oktober nach Genf mitgeteilt hatten, Calvin

werde mit einigen Straßburger Theologen kommen und zur
^bestmöglichen Ordnung der Verhältnisse, etwa durch Aufrichtung
einer Kirchenordnung, mithelfen. Mittlermeile möge man die

Berner bitten, Viret für einige Monate zur Aushilfe zu
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senden; überhaupt komme alles darauf an, daß der Ruf a»
Calvin auch von den Herren in Bern unterstützt oder doch
gutgeheißen werde. Zu einer Erklärung in diesem Sinne
aber waren die letzteren nicht zu bewegen, wenn si

e auch um

die Wende des Jahres die aushilfsweise Tätigkeit Virets in
Genf zuließen. 'b«) Da demnach eine der wichtigsten Bedin
gungen nicht erfüllt wurde, da ferner an die Wormser sich
bald die Regensburger Tagung anschloß, fodaß die Genfer
Angelegenheit sich immer mehr i

n die Länge zog, so klingt das

Schreiben an den Genfer Magistrat, mit dem Calvin am
19. Februar 1541 kurz vor dem Aufbruch nach Regensburg

die weitere Verzögerung seines Kommens entschuldigte, '^«)

fast als ein definitiver Abschiedsbrief.
Indes, trotz aller Weiterungen ließen sich die Genfer nicht

entmutigen; am 26. Mai und noch am 19. August 1541 machte
der Rat weitere Anstrengungen. Vor allem aber verfolgte

Farel mit der gewohnten stürmischen Hartnäckigkeit das einmal

gesteckte Ziel, und er mar es, der zuletzt die Entscheidung brachte.
Am 24. Oktober 1549 hatte Calvin auf eine der Werbungen
des Freundes geantwortet: „Uber meinen Gemütszustand so viel:

wenn ic
h die Wahl hätte, würde ic
h alles andere lieber tun, als

deinem Wunsche willfahren. Aber weil ic
h eingedenk bin, daß

ic
h

nicht mein eigener Herr, so bringe ic
h mein Herz dem Herrn

gewissermaßen zum Schlachtopfer. . . Ich weiß, ich habe es
mit Gott zu tun, welcher jede Art listiger Ausflüchte zunichte
macht. Daher unterwerfe ic

h

mich gefangen und gebunden dem

Gehorsam Gottes; und da ic
h von eigenem Rat verlassen bin,

so lasse ic
h

mich von denen leiten, durch die, wie ic
h hoffe, der

Herr selbst zu mir spricht". Rechte Freudigkeit besaß er dem

nach bis dahin noch nicht, doch wollte er auch dem Willen Gottes

nicht zuwider sein. Nur hatte er ihn noch nicht klar erkannt; so

ließ er sich mehr von den Umständen und seinen Straßburger
Beratern, als von eigenem Entschlüsse leiten. Mittlerweile

hatten jedoch die inständigen, unausgesetzten Bemühungen der.

Genfer ihn durchaus nicht kalt gelassen; dazu kamen seine Er
fahrungen auf den Religionsgesprächen: den letzten Sloß aber
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empfing er von Farel. Gegen den 9. Februar 1541 sandte der

letztere nochmals einen Brief an den Freund. Uber die Wirkung

desselben berichtet am 8. März Calvins Diakon Claude Feran :

„Nach Empfang deines letzten Schreibens hat er sich ganz ent

schloffen, das Werk zu übernehmen. So lange nämlich weigerte er

sich zwar nicht direkt und durchaus, aber er schien doch nach der

andern Seite hinzuneigen. Indessen dein Brief hat ihn ganz für
uns gewonnen. Ich glaubte, in ihm den Donner eines Perikles
zu vernehmen." Aus den „Blitzen und Donnern" Farels hatte
Calvin von neuem die Stimme Gottes deutlich herausgehört, und
nun schwinden seine Bedenklichkeiten mehr und mehr dahin. Von

Regensburg heimgekehrt, ordnete er feine Straßburger Ange

legenheiten, wartete nicht auf Butzer, der ihn ursprünglich beglei

ten sollte, achtete es auch nicht, daß Bern in seiner kühlen Zurück
haltung noch ferner beharrte, sondern gab sich am 1. oder L. Sep
tember aus den Weg; am 13. war er in Gens angelangt. Drei

Tage später schrieb er an Farel: „Dein Wunsch is
t erfüllt, man

hält mich hier fest. Möge Gott seinen Segen dazu geben!"
Von einer Rückkehr nach Straßburg war nicht die Rede mehr;

fortan gehörte Calvin Genf und Genf Calvin.

Die lange Zögerung entsprang gewiß nicht dem selbst
süchtigen Wunsche, die Genfer so recht zu demütigen, damit

si
e willenlos dem künftigen Herrscher sich in die Hände lieferten.

Wohl aber bietet die ganze Angelegenheit ^ und darum glaubten
wir länger als sonst hier möglich bei ihr verweilen zu müssen —

einen sonderlich bezeichnenden Beitrag zur Charakterschilderung
des Reformators. Sie zeigt wie nichts anderes, wie sorgsam
er alle Verhältnisse in Rechnung zog, aber noch sorgsamer, den

eigenen Gefühlen mißtrauend, auf den Wink von oben achtete.

Daher das lange Schwanken, daher dann auch die Festigkeit,

mit welcher er die einmal gewiesene Bahn einschlug.

II.
Die nun anhebende Tätigkeit Calvins in Gens is
t neben dem

Werden und der Ausgestaltung seiner Theologie das Hauptstück

in der Biographie des Reformators. Denn von dem, was er aus
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der Stadt an dem schönen Ufer des Sees gemacht hat, wird

für immer das Urteil über seinen Charakter und seine Ziele in

erster Linie abhängen. Zugleich wird das Schauspiel, das sich
vor unfern Augen abspielt, spannend durch die überraschenden

Wechfelfälle, reich und groß auch durch die eigenartigen Per
sönlichkeiten, die neben Calvin darin eingreifen.
Mit Freuden nahm Genf den lange Ersehnten in seinen

Mauern auf. Man hatte ihm einen städtischen Herold nach Stras
burg entgegengeschickt, ließ ebenso auf städtische Kosten Frau
Jdelette holen, stattete ihn um den Preis von acht Sonnentalern
mit einem neuen Gewände aus und wies ihm ein nach der Sitte
der Zeit einfach möbliertes Haus mit fchönem Garten in der Straße
des Chanoines an, in welchem der Reformator mit kurzer Unter

brechung bis an sein Ende wohnte. Als Gehalt setzte man ihm,
als „einem Mann von großem Wissen und Geschick zur Her
stellung der christlichen Kirchen, und weil er große Ausgaben

für Durchreisende (Besucher, Glaubensflüchtlinge, Bettler u. s. f.)

haben werde", das Doppelte von dem aus, was die übrigen

Genfer Prediger bezogen, nämlich 500 Gulden nebst einer ziem

lichen Getreide- und Weinlieferung. Dies Einkommen, das

übrigens kurz vor seinem Tode im Zusammenhang mit einer

Gehaltsaufbesserung für alle Genfer Pastoren um 100 Gulden

erhöht wurde, war in Anbetracht der Stellung Calvins nicht

übermäßig hoch. Es hätte durch Geschenke, die der Rat hie
und da, besonders in Krankheitszeiten, anbot, sowie durch die

Ehrengaben, welche berühmte Schriftsteller nach der Sitte der Zeit
von vornehmen Personen oder Körperschaften zum Dank für
die Widmung ihrer Werke und zum Ersatz sür das durch den

freien Nachdruck verkümmerte Honorar empfingen, sich leicht b
e

trächtlich vermehren lassen. Doch Calvin verschmähte es mit

seltener Uneigennützigkeit, aus solcher Quelle zu schöpfen. Die

Geschenke des Rates wies er regelmäßig zurück, selbst für Gaben

an Wein zahlte er den Wert zurück; für keine seiner bald den

nächsten Freunden, baldKönigen und Fürsten gewidmeten Schriften

aber hat er nach der Versicherung der alten Biographen nur

den Wert von 20 Talern erhalten. Für seine bescheidenen Be-
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dürfnisfe genügten ihm die regelmäßigen Einnahmen völlig. Er

hat davon, ohne genau zu rechnen, bedrängten Kollegen oder

sonft Bedürftigen, sowie für die Sache des Evangeliums oft
bis zur völligen Erschöpfung seiner Mittel beigesteuert. Un

vergessen se
i

es diesem Manne, der leicht in der Lage gewesen

märe. Reichtümer aufzuhäufen, und den man trotz allem des

Geizes beschuldigte, daß er nach Ausweis seines Testamentes
vom 25. April 1564 alles, Bücher und die wenigen eigenen
Möbel zusammengerechnet, nur 200 Taler, etwa nach heutigem
Geldwert höchstens 10,000 Franken, hinterließ, "s).

Sofort nach seiner Ankunft begab sich Calvin an die Neu

ordnung der Genfer Kirche. Am leichtesten fiel für ihn dabei

die Gestaltung der Liturgie. Die Formulare für die sakra
mentalen Handlungen sowie für die Benediktion der Ehe beließ
er so

,

wie si
e

bisher in Übung gewesen waren, d
.

h
. er ent

nahm si
e der von Farel geschaffenen ältesten evangelischen Liturgie

sür die romanische Schweiz, der „Art und Weise, welche man
an den Orten hält, die Gott mit seiner Gnade besucht hat", —

auf Umwegen auch einer Tochter der Straßburger Liturgie.

Die Ordnungen und Gebete für die Predigt-Gottesdienste brachte
er aus Straßburg mit und führte si

e unter geringen Modi

fikationen nach dem bisherigen Brauch in Genf ein."«) Dem

nach is
t die puritanische Einfachheit, der radikale, antikatholische

Biblizismus der calvinischen Liturgie keine originale Schöpfung

des Reformators, sondern ein Erbgut des reformierten Prote

stantismus überhaupt, zu dem Zürich und erst recht Straßburg

einen stärkeren Beitrag geliefert haben, als Genf selbst. Da

gegen ein echtes Erzeugnis des calvinischen Geistes is
t der neue

Katechismus, der spezifisch sogenannte Genfer Katechismus, den

der Reformator aus Furcht, sein erster Versuch vom Jahre 1537

möchte aufs neue aufgelegt werden, i
n

solcher Eile schrieb, daß
das Manuskript in Stücken, nicht größer als eine Hand, ihm

entrissen und in die Druckerei gebracht wurde. Das Buch,

nunmehr nach Straßburger Weise ein LehrgesprSch in 373 meist

recht kurzen Fragen und Antworten, wurde unter allen Schriften

Calvins durch Ausgaben und Uberfetzungen wohl am meisten
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verbreitet. In der Geschichte der reformierten katechetische»
Literatur is

t es von epochemachender Bedeutung, durch seine

rräzise Begriffsbestimmung, durch die einheitliche Anordnung,
bei der die Auslegung des Gesetzes der des Glaubens folgt,

endlich auch durch die Beschränkung auf das allgemein Religiöse
unter Zurückstellung der Spitzen der theologischen Doktrin.
Calvins Katechismus wurde die hauptfächlichste Grundlage des

berühmten Heidelberger Katechismus, mag auch der letztere über

ihn durch den größeren Reichtum und die größere biblische

Reinheit und Kräftigkeit der religiös-ethischen Grundmotive

hinausgewachsen sein.^'j

Das schwerste Werk, das dem Reformator, wie er sagte,
einen „gewaltigen Schmeiß" kostete, war die Schaffung der

neuen Kirchen- und Zuchtordnung. Gleich am 13. September

1541, als er sich dem Rate vorstellte, forderte er die Einsetzung
einer Kommission, aus den Predigern und 6 Ratsmitgliedern

bestehend, zur Herstellung eines Verfassungsentmurss. Am

26. September war man schon mit den Vorarbeiten fertig. Doch

erfuhr der Entwurf noch eine doppelte Umgestaltung, bevor die

Beratung im kleinen Rat am 3
. November abgeschlossen, und

das Ganze am 9
.

im großen Rat, am 20. November von
der Gemeinheit genehmigt wurde "6). Trotz der Modifikationen,

die sich demnach Calvin gefallen lassen mußte, war ihm

Großes gelungen: in den Bestimmungen des Jahres 1541, den

„Orclonnances ecclesiasri^ueL", sind in der Hauptsache die

Gedanken des Reformators über die Verfasfung der Kirche zur

Wirklichkeit geworden. Denn man darf die Wichtigkeit der

Abweichungen von seinem Ideal, die er, sei's schon in dem
Entwurs, sei's in der letzten Redaktion zugestehen mußte, nicht,
wie es öfters geschehen ist,"^) übertreiben. Sie betreffen zunächst
einige weniger bedeutende Einzelheiten. So wurde der An<

trag einer monatlichen Feier des Abendmahls zu Gunsten der

vierteljährlichen, wie si
e

bisher üblich mar, nochmals abgelehnt-

serner bei der Einsetzung der Geistlichen an Stelle der von

Calvin gewünschten Handauslegung eine Einführung durch
Gebet und Predigt über das Amt verordnet. Die übrigen
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Änderungen bezogen sich meist auf die Stärkung der staatlichen

Macht gegenüber den kirchlichen Befugnissen, über deren gegen

seitige Abgrenzung Calvin, von dem einen Punkt der Zucht
abgesehen, nicht von vornherein eine bis ins Kleinste feststehende
Meinung befaß. Bei der Bestellung der Prediger, für welche
im Entwurf das Prüfungs- und Vorschlagsrecht den Geist
lichen, das Recht der Bestätigung dem Rat, dem Volke eine

Vorstellung zur Billigung und Zustimmung zugewiesen wurde,

erweiterte man den Einfluß des Rares dadurch, daß man von

allem Anfang an ihn an der Auswahl der in Aussicht zu

nehmenden beteiligte. Ähnlich steht es mit der besondern Dis
ziplin, welche für die „Diener des Worts" eingeführt wurde.

Dieselben sollen sich einmal wöchentlich — es geschah regel
mäßig am Freitag in der sog. „Kongregation", und es wurden

dazu auch gebildetere Gemeindeglieder zugelassen
—
zur Be

sprechung über die Schrift, damit si
e alle Zeit in der reinen

Lehre einträchtig zusammenstünden, versammlen; ferner alle 3Mo
nate eine brüderliche Zensur unter sich ausüben, und zwar so

,

daß der Reihe nach ein jeder abzutreten hatte, worauf die

Zurückbleibenden sich äußerten, ob ihm in einem Punkte eine

Vorhaltung zu machen sei. Durch dies letztere schien den

Ratsherren wieder ein eigener Gerichtsstand für die Geistlichen
eingeführt zn werden. Daher fügte man in der letzten Redaktion

hinzu, daß alle bereits nach dem bürgerlichen Gefetz zu

strafenden Vergehen der Prediger ohne weiteres dem weltlichen

Gericht zur Aburteilung zustehen sollten. Ähnliche Vorsichts
maßregeln wurden noch bei der Wahl der Schullehrer, die

mitsamt dem Schulwesen der Kirche eingeordnet und einer be

sondern Zucht ganz wie die Geistlichen unterworfen werden,

endlich bezüglich der Ehesachen getroffen.

Doch dies alles wird Calvin ohne sonderliche Bedenken

eingeräumt haben : der einzige ernstliche Kampf galt der neuen

Zuchtbehörde, dem Konsistorium. Für dasselbe sollte schon
nach dem Entwurf der Rat neben den Geistlichen zwölf Manner
von tadellosem Lebenswandel und geistlicher Klugheit, zwei aus

dem kleinen, vier aus den Sechzig, sechs aus dem großen Rat,
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und zwar möglichst aus allen Quartieren der Stadt, nach vor:
heriger Besprechung mit den Predigern ernennen. Jeden
Donnerstag sollten diese „Verordneten des Rats oder Älteste",
wie si

e genannt wurden, zusammentreten und befugt sein, ge

gebenenfalls die Tadelnswerten vorzuladen, zu zensurieren und

zuletzt die Ausschließung vom Abendmahl über si
e

zu verhängen.

Doch hier entstand ein harter Streit. Der Rat wollte der

geistlichen Behörde ursprünglich nur „Zurechtweisungen" ge

statten, sich selbst aber in jedem Fall die Entscheidung, ob Ex
kommunikation oder nicht, vorbehalten. Der Reformator mar

jedoch in diesem Punkte um keinen Preis gewillt, nachzugeben.
Unter Aufrechthaltung der Exkommunikationen durch das Kon
sistorium beseitigte er zuletzt den Widerspruch durch die Er
klärung, die Kirchenzucht solle nur das geistliche Schwert des

Wortes Gottes handhaben, ohne Beeinträchtigung der bürger

lichen Gerichtsbarkeit und der weltlichen Macht der Obrigkeit.

Wo es nötig sein werde, zu strafen und zu zwingen, solle dem
Rat Bericht erstattet werden, damit er für alles weitere sorge.
Dadurch war sachlich das Bannrecht des Konsistoriums ge

rettet; aber die Formel mar nicht ganz durchsichtig und sührte

in der Zukunft zu den heftigsten Streitigkeiten. Noch in einem

andern nicht ganz unwichtigen Punkte verzichtete Calvin auf

feine ursprünglichen Forderungen. Die Abendmahlsordnung

von 1537 und ebenso die Jnstitutio von 1543 erklärt es, ent

sprechend dem Sinn und Zweck der Zucht als der Reinigung
der Erwählten von unlautern Elementen, für wünschenswert,

daß die Exkommunikation, wie auch schon die ihr voraus

gehende letzte Ermahnung öffentlich in der Gemeinde der Gläu

bigen erfolge. Zwar solle die Menge nicht regieren, aber doch
als aufmerksame Zeugen und Wächter teilnehmen, damit nicht
die Ältesten in Absonderung handelten und sich nicht zu Aus

schreitungen hinreißen ließen. Nichts derartiges aber wurde

durch die Ordonnances von 1541 vorgesehen. Das einfache Ge

meindeglied hatte nur die Pflicht, den irrenden Bruder zu er

mahnen und den Hartnäckigen anzuzeigen; die Zuchtübung selbst

vollzog sich völlig in dem geschlossenen Kreise der Konsistorialen.
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Offenbar fürchtete der Rat von der öffentlichen Exkommuni
zierung die schlimmste Schädigung der weltlichen Gewalt."")
Trotz dieser Zugeständnisse konnte der Reformator im

ganzen mit Befriedigung auf das Erreichte zurückschauen. Zum

erstenmal im Bereich des Protestantismus war in Genf eine

kirchliche Verfasfung geschaffen, welche von dem Grundsatz aus

ging, daß eine evangelische Gemeinde als Gemeinschaft der

Gläubigen noch andere Aufgaben habe als die Predigt und die

gottesdienstliche Feier. In dem Amt der Diakonen mar der
Dienst der Liebe, in deni der Ältesten die brüderliche Seel

sorge, die Aufsicht und Zucht über alle Schwachen und Irrenden
als geordnete Aufgabe der Gemeinde festgestellt. Neben den

Geistlichen wurden so auch den Laien wichtige kirchliche Tätig
keiten zugewiesen, und in dem allen der Beweis geliefert, daß
das Leben der evangelischen Kirche keineswegs in dem Staats-

kirchentum aufgeht. Doch muß dabei die Meinung abgemiefen
werden, als habe Calvin nur daran gelegen, dem Staate zur
Befriedigung der kirchlichen Ansprüche oder gar seiner eigenen
klerikalen Herrschsucht möglichst viele Rechte zu entreißen. Er

hat öfters die Kirche mit einer Stadt oder einer Landschaft
verglichen. Wie die letzteren durch Gesetze und Obrigkeit regiert
werden, so bedarf auch die Kirche einer geistlichen Verfassung

(poliria), die ein Zwiefaches sicherstellt, einmal, daß wirklich
Gottes Wort nach reiner Lehre verkündet, und dann, daß der

Gehorsam des Wortes durch geistliche Mahnungen und Strafen,

resp. zuletztdurch Entfernung aus der christlichen Gemeinschaft so viel

wie möglich befördert wird. In welcher Weise praktisch diese Ord
nung hergestellt wird, ist von geringerer Bedeutung; nur darf der

Staat das Mahnen und Strafen nicht überhaupt hindern wollen.

Dies eigenste Lebensgebiet muß er der Kirche vollständig frei
geben, hier hat der Herr Christus allein zu gebieten, nicht die

weltlichen Obrigkeiten. Der Staat hat seinerseits auch ein

eigentümliches Lebensgebiet; seine Mittel sind das Schwert.

Recht und Zwang; damit hat er den Bürgern Schutz des Lebens

und Eigentums, Frieden und Eintracht zu gemährleisten. Der

Obrigkeit is
t

ihre Aufgabe ebenfalls von
Gott verliehen, in ihrer



112

Erfüllung muß si
e als der Stellvertreter Gottes und ihr Aml

als ein heiliges angesehen werden. Bis dahin wird eine rein
liche Scheidung der beiden Lebensgebiete innegehalten. Freilich

is
t

diese Scheidung im Zusammenhang der gesamten Gedanken

welt des Reformators doch nur eine künstliche; si
e wird im

Grunde völlig gefährdet dadurch, daß auch er der mittelalterlich-

theokratischen Auffassung des Staates huldigt. Auch er schreibt
der Obrigkeit neben den rein weltlichen Aufgaben zugleich die
Sorge für die Aufrechthaltung der beiden Gesetzestafeln, den

Schutz der reinen Lehre, die Abwehr jeder Art von Gottes

lästerung und Götzendienst zu, kurz, er verpflichtet auch sie, für
die Ehre Gottes einzutreten. Die Christokratie der Kirche und
die Theokratie des Staates aber konnten nicht friedlich neben

einander bestehen. Entweder gab es endlose Konflikte, oder der

Staat mußte der Kirche als der Auslegerin des göttlichen Wortes,

als der Führerin auf sittlich-religiösem Gebiete sich unterordnen.

Das letztere is
t

offenbar die allerdings noch nicht völlig

geklärte Tendenz der Genfer Ordonnances, und vorzüglich aus

diesem Grunde mußte sich die neue Ordnung als ein schweres

Joch auf die Schultern des Genfer Volkes legen. Jedes Vergehen

verfiel in diesem politisch -kirchlichen Gemeinwesen bei gleichem

Pflichteifer der staatlichen und kirchlichen Organe einer doppelten

oder gar dreifachen Aburteilung. Gelegentlich gibt Calvin in
der Jnstitutio dafür ein Beispiel : in einer gut regierten Stadt,

sagt er, wird ein Vergehen, wie Trunksucht oder Unzucht von

Obrigkeitswegen bestraft, sei's mit Gefängnis, sei's noch schmerer.
Aber wenn der Sünder keine Reue zeigt, kann dann die Kirche

sich zufrieden geben und den Bestraften ohne weiteres zum Abend

mahl zulassen? Das wäre doch eine Beleidigung Christi. Also

gesetzt den Fall, ein Ältester entdeckte zuerst das Vergehen, so

konnte eine dreifache Verhandlung die Folge sein: erst vor dem

Konsistorium, dann der Spruch des weltlichen Gerichts, endlich

nochmalige Vermahnung vor dem kirchlichen Sittengericht. In
dessen darf man nicht meinen, daß die Genfer des 16. Jahr
hunderts diese Dinge mit unfern Augen betrachtet hätten. Sie

waren an die kleinlichsten Eingriffe der Obrigkeit in die pri-
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vate Lebensführung gewöhnt, auch daran gewöhnt, daß selbst
Glieder der ersten Familien gelegentlich auf ein paar Tage ins

Gefängnis wanderten. Bei der Würdigung des Genfs Calvins

is
t nie zu vergessen, daß die theokratifche Staatsauffassung im

Reformationszeitalter sozusagen allgemeine Überzeugung war.

In den evangelischen Kantonen der Schweiz waren, wie wir
schon bemerkten, dieselben Vorschriften der Sittenpolizei mit

derselben Strenge und Kleinlichkeit in Geltung wie am

Lemansee. Der Unterschied mar nur, daß dort bloß die

weltliche Behörde in Verbindung mit den Geistlichen, hier
dagegen eine eigentümlich verfaßte kirchliche Gemeinschaft
mit ihrem hochgespannten Idealismus über der Durchführung
der Sittenpolizei unermüdlich machte. Daher verschärfte sich

hier der Kampf, daher mehrten sich die Verurteilungen. Doch

in den verwerflichen Begleiterscheinungen, die so zutage traten,

liegt nicht sowohl eine Kritik der kirchlichen Verfasfungsideen
Calvins, als vielmehr ihrer Verbindung mit der theokratischen

Staatsansicht. Die Genfer Kämpfe, die mir nunmehr zu ver

folgen haben, haben die weltgeschichtliche Bedeutung, daß in

ihnen einerseits der unschätzbare Segen einer nicht bloß die Lehre,

sondern auch das Leben ihrer Glieder umfassenden und regelnden

kirchlichen Gemeinschaft hervortrat, andererseits aber auch manche

ihrer Zeit vorauseilende Geister an dem theokratischem Staats

gedanken irre wurden. — Als dann in der englischen Revolution
die Puritaner einen in mancher Beziehung noch gewaltigeren An

lauf zur Verwirklichung der Christokratie mit den Mitteln des

theokratischen Staates machten, mar der Erfolg, daß jene Staats-

auffafsung den entscheidenden Stoß zu ihrer Überwindung empfing.
Damit aber mar das Werk Calvins nicht vernichtet, sondern nur

von einer aus mittelalterlichen Zeitvorstellungen erwachsenen

Schranke befreit.'»")

III.

Ehe die entscheidenden Kämpfe begannen, genoß die Genfer

Kirche mehr als ein halbes Jahrzehnt friedlicher, ruhiger Ent

wicklung, sodaß die neue Ordnung sich einleben konnte. Calvin

8
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hatte ein Gefühl für den Triumph, der ihm durch seine Rück-
berufung geworden mar; er bemühte sich ernstlich, noch vor
handene Gegner durch Milde und Freundlichkeit zu gewinnen,
und so die Eintracht in der Stadt zu befestigen. Die Häupter
des Staates aber, Ami Porral, der freilich schon im Juni 1542
starb, und dessen gottseligem Hinscheiden Calvin einen ganzen

Brief voller Lobsprüche widmete,'»'^) Corne, Morel, Chautemps
und vor allem Ami Perrin, waren so sehr von der geistigen

Überlegenheit des Meisters durchdrungen, si
e

hatten sich so auf
fällig um seine Wiedergewinnung bemüht und waren endlich

selber noch Neulinge in der Behandlung der öffentlichen An
gelegenheiten, daß si

e die Unterstützung eines Mannes wie
Calvin auch in weltlichen Geschäften dankbar hinnahmen. So
unternahm man nach Vollendung der Kirchenordnung auch eine

Sammlung der Gesetze über Gericht und politische Verfassung
der Stadt, zu der man Calvin beizog. Er konnte dabei sein
ehemaliges juristisches. Studium verwerten, aber er hat seine

Kenntnisse nicht benutzt, um irgend eine wesentliche Neuerung

in die Gesetzgebung Genfs einzuführen.'^) Weit größeres

Verdienst erwarb er sich um die neue Heimat durch seine Mit
hilfe i

n der dringendsten politischen Frage, dem Streit mit Bern
um das Priorat St. Viktor und die Besitzungen des Kapitels.

Wesentlich seiner Besonnenheit und Zähigkeit, seinem Einfluß
bei den Kirchen- und Staatsmännern des zum Schiedsgericht

berufenen Basel mar es zu danken, daß die Genfer Herren
ungehörige und aussichtslose Ansprüche aufgaben, und endlich

am 3
.

Februar 1544 ein alle Teile befriedigender Vertrag g
e

schlossen werden konnte. Nunmehr konnten auch die geflüchteten

Artikulanten zurückkehren, und alles atmete Einigkeit und Friede."")
Calvins Stellung aber hatte sich fo befestigt, daß Jahre hin
durch weltliche und geistliche Obrigkeit sich in fast ungestörtem

Vertrauen in die Hände arbeiteten. So konnte die Kirche sich
erbauen und kräftigen, und allmählich begann der Geist der

calvinischen Frömmigkeit im Volke von Genf tiefere Wurzrlzn fassen.
Predigten hielt man, soviel die anfänglich geringe Zahl

der Geistlichen erlaubte. In der Kirchenordnung waren Sonntags
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5>rei Gottesdienste in allen drei Kirchen, dazu gegen Mittag eine

öffentliche Unterweisung der Kinder im Katechismus, ferner täg

liche Wochenpredigten, einige so früh vorgeschrieben, daß auch
die Arbeitsleute, bevor sie ihr Tagewerk begannen, teilnehmen
konnten. Die Obrigkeit sorgte dafür, daß die Gelegenheiten,
Gottes Wort zu hören, in Stadt und Land fleißig benutzt wurden.
Donnerstags versammelte sich das Konsistorium, Freitags die

Kongregation; zu allem traten noch die Vorlesungen Calvins

über die heilige Schrift hinzu. Auch die Reorganisation der

Schule wurde sofort ins Auge gefaßt; aber es gelang nicht,
Cordier, der schon einen Plan dazu entworfen hatte, von Neuen

burg, wo er feit feiner Verbannung aus Genf tätig war, zur

Rückkehr zu bewegen. >«°) An die ihm zugedachte Stelle trat
als Rektor ein schon in Straßburg in Calvins Hause tätiger,

ungewöhnlich begabter junger Savoyarde, Sebastian Castellio,

ursprünglich Chatillon, latinisiert auch Castalio sich nennend.

Es mar ein Autodidakt, der 1515 in der Landschaft Bugen
westlich von Genf geboren, sich aus sehr ärmlichen Verhältnissen
in Lyon zum begeisterten, kenntnisreichen und sprachgewandten

Jünger des Humanismus emporgearbeitet, seit 154(1 unter Cal
vins Einfluß sich auch in seinen evangelischen Überzeugungen

vertieft hatte. Er richtete jetzt die Genfer Schule, fo gut es
die beschränkten Mittel erlaubten, in dem Geiste der huma

nistischen Pädagogik eines Sturm und Cordier ein. Zugleich schrieb

er sür si
e die „heiligen Gespräche (6ial«^i sacri)", beides, ein

lateinisches und ein biblisches Lesebuch, das i
n innigster Ver

bindung ebenso lateinische Eleganz wie einen ernsten biblischen

Sinn den Schülern einprägen sollte. Das Buch wurde in vielen

protestantischen Ländern bis ins 18. Jahrhundert hinein in immer

neuen Auflagen gedruckt, ein Beweis für seine praktische Brauch

barkeit und zugleich, wie sehr dieser gewiß auch Calvin höchst

sympathische biblische Humanismus einem weit empfundenen

Bedürfnis entgegenkam.

Am meisten Mühe machte es dem Reformator i
n diesen ersten

Jahren, geeignete Mitarbeiter im geistlichen Amte zu gewinnen.

Im Juli 1542 mußte Viret auf Verlangen Berns definitiv
8'
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nach Lausanne zurückkehren. Zu den aus der Verbannungszeit
in der Stadt gebliebenen zwei Pfarrern, Bernard und de la
Mare, und zu einem dritten, den man vom Lande hereingeholt

hatte, fand Calvin kein rechtes Verhältnis, und si
e nicht zu

ihm. Er duldete si
e eine Zeitlang, aber unter Selbstverleug

nung; schließlich versetzte man si
e

auf Landpfarren, jener dritte

suchte nach einigen Jahren auf Berner Gebiet eine Anstellung.

Zu ihrem Ersatz fehlte es nicht lange an Bewerbern. Denn nach
und nach langten bei der fortdauernden Verfolgung in Frank
reich eine ganze Reihe ehemaliger Priester, Mönche oder theo
logisch angeregter Laien in der Stadt an, die gern ein geist

liches Amt übernahmen. Aber auch si
e

bedurften der vorsich

tigen Prüfung und Sichtung. Wie wenig im Anfang die Ge

hilfen Calvins im Predigtamt auf der Höhe ihres Berufes standen,

beweist ein Vorgang, den mißliebige Historiker sogar zu Ungunsten

des Reformators selber ausgebeutet haben. Im Herbst 1542
brach die Pest in der Stadt aus; einer der neu angenommenen
Prediger, Pierre Blanchet, bot sich damals an, ins Pestspital

zu ziehen und den dorthin geschafften Kranken seelsorgerlich bei

zustehen. Er blieb glücklich verschont, und als die Krankheit
im Frühjahr von neuem zu wüten anfing, ließ er sich nach
einigem Sträuben bereit finden, nochmals den gefährlichen Posten

einzunehmen. Nach kaum 14 Tagen wurde er jedoch Hinweg-

gerafft, und jetzt fand sich keiner der Amtsbrüder bereit, an

seine Stelle zu treten. Calvin hatte schon im Oktober 1542

an Viret geschrieben : „Wenn Blanchet etwas zustößt, so fürchte

ich, daß ic
h

nach ihm in die Gefahr gehen muß. Denn wie

du sagst, weil wir jedem einzelnen Gemeindeglied verpflichtet

sind, dürfen wir nicht denen fehlen, die vor andern unfern

Dienst begehren. Dabei is
t allerdings meine Meinung nicht,

daß mir aus Sorge für einige Glieder den Leib der Gemeinde

selbst im Stich lassen dürfen. Doch fo lange wir unser Amt

haben, sehe ic
h nicht, was sich vormenden ließe, wenn mir aus

Furcht vor Gefahr die verließen, denen am meisten Hilfe not

ist." Diese freilich nicht fehr eifrigen und mutigen Worte muß
man jedoch im Zusammenhang des Briefes nachlesen, wo si

e dir
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Besprechung einer Reihe anderer Angelegenheiten einleiten. Sie

sind offenbar im Tone ruhiger Erwägung der Sachlage geschrieben
und wollen so verstanden sein. Calvin mar bereit, wenn nötig,

selbst ins Spital zu gehen; ebenso auch der Schulrektor Castellio.
Doch blieb auch dieser demHospital fern, se

i

es, daß er, wie Beza

erzählt, sein Anerbieten wieder zurückzog, se
i

es, daß der Rat

ihn so wenig wie Calvin, das Haupt der Kirche, der Gefahr

aussetzen wollte. Die übrigen Prediger jedoch erklärten vor

dem Rat, Gott habe ihnen noch nicht die Gnade der Stärke

und Standhaftigkeit gegeben, um ihre Pflicht zu erfüllen. Man

half sich so
,

daß man einen gläubigen Laien, einen Franzosen,

der sich freiwillig erbot, hinschickte und ihn später nach Auf

hören der Krankheit und einer kurzen Vorbereitung fürs geist

liche Amt mit einer Landpfarre belohnte, von der man ihn
jedoch bald wegen im SpitalbegangenerSünden absetzen mußte.
Bei dem Mangel an tüchtigen Kräften war es für die

Genfer Kirche nm so mehr zu bedauern, daß der tüchtigste unter

den Mitarbeitern des Reformators, der noch eben in der Pest
epidemie bewährte Castellio nicht zu einem geistvollen Vertreter

des Calvinismus, sondern mehr und mehr zu einem der er

bittertsten Gegner desselben sich auswuchs. Nach Art der Auto
didakten etwas eigensinnig und selbstbewußt, mochte er meinen,

in Gens bisher nicht genügend zur Geltung gekommen zu sein.

Jedenfalls trat er Ende 1543 mit dem Wunsch hervor, anstatt
des gering besoldeten Schulamts eine Predigerstelle zu erhalten.
Gerne zeigte man sich bereit, ihm darin zu willfahren. Als man

ihn aber gemäß der Kirchenordnung prüfte, ob er sich auch in

allen Punkten der Genfer Lehre anschließe, erklärte Castellio,

daß er das Hohelied nicht für ein heiliges Buch, sondern

für ein durchaus weltliches Liebeslied halte. Ferner se
i

nach

seiner Meinung die Auslegung Calvins von „abgestiegen zur

Hölle" im Glaubensbekenntnis, Worte, die der Reformator im

bildlichen Sinn nur auf die vollkommene Erduldung der Todes
qualen und des Zornes Gottes durch Christus bezieht, nicht der

ursprüngliche Sinn dieser Stelle des Snmbolums. So mancher
heutige Theologe auch Castellio in beiden Fragen Recht geben
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wird, so stand doch damals theologische Überzeugung gegen theolo
gische Überzeugung, und da niemand nachgab, so wurde der Rektor
um dieser Punkte willen nicht zum Predigtamt zugelassen. Doch

durfte er den Schuldienst vor der Hand meitersühren. Auch stellte

ihm Calvin ein ehrendes Zeugnis aus, daß nur jene Differenzen,

nicht eine gottlose Lehre in einem Hauptstück des Glaubens ihn
des Amtes unwürdig gemacht hätten, wobei er inbezug aus
die Höllenfahrt ausdrücklich hinzusetzte, daß er keine Kirche
tadeln wolle, welche eine andere Auslegung zuließe. So hatten
sich die beiden Gegner, der Vertreter der Gedankenfreiheit und

der Gedankenzucht, bis dahin ihrer Sache durchaus würdig be

nommen. Man kann es Calvin nicht verdenken, wenn er zumal
in jenen Zeitläuften in Genf eine zwiespältige Theorie über ein

biblisches Buch nicht aufkommen lassen wollte, wie andererseits

der Freimut Castellios, mit dem er seine Meinung offen kund

gab, alles Lob verdient. Doch verschärfte sich, wie das so geht,

der Konflikt sehr bald. Ende Mai 1544 unterzog Castellio in
der Kongregation im Gefühl der ihm angetanen Kränkung die

Haltung der Genfer Prädikanten, unter denen tatsächlich einige
neuen Anlaß zum Tadel gegeben hatten, einer sehr bittern Kritik.

Als der Rat aus Antrag Calvins ihm darüber Mißbilligung aus

sprach, behielt Castellio auch sein Schulamt nicht mehr und verließ,

Groll im Herzen, im Frühjahr 1545 endgültig die Stadt. Die

Schule blieb nunmehr lange ohne tüchtiges Oberhaupt.'^)

Von diesem Gebrechen abgesehen, gelang es jedoch Calvin

nach Überwindung der mannigfachsten Schmierigkeiten, ums Jahr
1545 wenigstens für den Kirchendienst in der Stadt einen aus

reichenden, seiner würdigen und einmütig gesinnten Kreis von Mit
arbeitern um sich zu sammeln. Darunter waren Männer, wie der

eisrige und gewandte Abel Poupin, ferner Nicolas des Gallars,

welcher dem Reformator auch öfters als Amanuensis diente, und

Michael Cop, der Bruder des alten Freundes in Paris Nicolaus
Cop. Sobald aber dies Ziel erreicht war, sobald alles in der

Kirche, die Geistlichen und von ihnen fortgerissen auch die Laien

mitglieder des Konsistoriums so arbeiteten, wie Calvin es sich

wünschte und dachte, trat sehr schnell die Wirkung der Zucht in
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einer Weise hervor, daß jedermann im Volke sich zur Ent

scheidung sür oder wider genötigt sah.

IV.

Bis dahin hatte sich die Tätigkeit des Konsistoriums in
engeren Schranken gehalten. Es hatte Gutachten über Ehe
sachen abgegeben, die Reste des katholischen Glaubens, Unzucht,

Wucher, Hader und Zank bekämpft. Die gröberen Vergehen da

gegen hatte man der Polizei zur Strafe überlassen, ohne mit ihnen

sich überhaupt zu befassen. Von der weltlichen Obrigkeit wurden

die Bemühungen redlich unterstützt; so wagte niemand ernst
lich, sich der Ordnung zu widersetzen. Doch nunmehr, in der

Mitte des Jahres 1545, unternahm die Zuchtbehörde einen
radikalen Angriff auf den Krebsschaden des Genser Volkslebens,

die in allen Ständen arg verbreitete Unsittlichkeit. Auf An

dringen Calvins genehmigte der Rat, daß die Polizeistrafen
in Fällen der Unzucht wesentlich verschärft, und ferner, daß
die Sünder, wie es ja von Anfang an beabsichtigt mar, nach
der Aburteilung durch das weltliche Gericht nochmals dem

Konsistorium vorgeführt würden, um entsprechende Ermahnungen

zu empfangen.'^) JZgr allem aber begannen die Zuchtherren
ganz anders als bisher den Vergehungen nachzuspüren, und

schonten dabei die höhern und höchsten Stände am aller

wenigsten. Man darf das zuwartende Verhalten der ersten
Jahre nicht als bloße kluge Berechnung ansehen. Vielmehr
mar es die naturgemäße Entwicklung, daß Calvin und seinen
Mitarbeitern erst allmählich die Augen über die wunden

Punkte des Volkslebens aufgingen, und daß si
e

erst dann mit

aller Energie bekämpft werden konnten, nachdem Geistlichkeit
und Konsistorium in sich selbst innerlich und äußerlich hin

reichend gefestigt mar. Jetzt jedoch entbrannte der Eifer in

einein Maße, daß die Gehilfen bisweilen sogar weiter gingen,
als der Meister es für nötig fand. So wurde im Jahre
1546 allen Bürgern und Einwohnern, d. h. den noch nicht ins

Bürgerrecht, aber doch zu festem Wohnsitz aufgenommenen Bei

sassen der Wirtshausbesuch verboten, und dafür fünf sogenannte
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Abteien errichtet, eine Art Klubhäuser, in denen die GSfte
unter beständiger Aufsicht und nach einem strengen Reglement

eine anständige Unterhaltung finden könnten. Allen Aus
schreitungen, Lästerungen, Tänzen, unerlaubten Spielen, schlech
ten Liedern wurde hier gemehrt. Speisen und Getränke sollten

nur mit Gebet genossen werden, und der Wirt für ein erbau

liches Gespräch sorgen; auch war eine französische Bibel zum

Gebrauch aufgelegt. Wer flucht, schwört oder lästert, muß zur

Strafe den Fußboden küssen und eine kleine Geldbuße in die

Büchse legen. Ähnliche Einrichtungen wie diese Abteien mit

ähnlichen Ordnungen fanden sich auch in andern Schweizer
Städten; nichtsdestoweniger is

t der Versuch ihrer Einfüh
rung ein Zeichen für die Energie, mit welcher nunmehr die

Heiligung des ganzen Volkslebens nach den Grundsätzen der

calvinischen Zucht erstrebt ward. Das Unternehmen scheiterte
jedoch sehr bald schon an dem Umstände, daß für die zahl

reichen fremden Reisenden die freien Wirtschaften und Gast

höfe nebenher bestehen bleiben mußten."") Erfolgreicher mar

ein anderer Versuch zur Erneuerung des Volkslebens. Von

altersher liebte es der Genfer, feine Feste mit Tänzen und

theatralischen Aufführungen, sei's geistlichen, sei's grotesk-

komischen Inhalts zu feiern. Am Sonntag nach Ostern 1546

führte man mit Billigung der „ehrwürdigen Genoffenschaft" der

Pastoren — sogar den Abendgottesdienst ließ man um des»
willen ausfallen — ein biblisches Schauspiel auf. Man hatte
sich so daran gefreut, daß einige Wochen später eine neue Dar

stellung geplant wurde, für die wahrscheinlich der Prediger

Abel Poupin selbst Szenen aus der Apostelgeschichte bearbeitet

hatte. Doch jetzt erhub sich gegen die Sache im Schöße der

Geistlichkeit ein Widerspruch, wie er vielfach in den modernen

Jünglingsvereinen aus Anlaß verwandter Darbietungen der

jungen Leute verhandelt wird. Eine strengere Richtung, Michael
Cop vor allen, wies auf das Unnütze der beträchtlichen Kosten,

den verführerischen Reiz der Kostüme hin; Calvin dagegen meinte,

man dürfe dem Volke nicht alle Vergnügungen verfügen. Da

Cop die Sache mit Lebhaftigkeit auf die Kanzel brachte, ent-
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standen Unruhen, Verhandlungen vor dem Rat, Cor, wurde sogar
eine Nacht auf dem Stadthaus in Haft gehalten. Der Ausgang
mar, daß zwar jene Aufführung sogar unter Anwesenheit Virets

am 4. Juli stattfand, in den späteren Jahren aber bloß Schul-
schauspiele, andere theatralische Darbietungen nur äußerst selten

gestattet wurden.'«').
Als se

i

durch alle diese Bestrebungen die Stimmung noch

nicht genug gereizt, so trat Ende 1546 noch ein Edikt hinzu,

durch welches viele der bisher bräuchlichen Vornamen, darunter

manche unglaublich törichte, wie Sonntag, Grab u. dgl., aber

auch die Namen der heiligen drei Könige, in dem Wunsche, auch

hier das biblische Vorbild in möglichster Reinheit zur Geltung

zu bringen, verpönt wurden. Im Vorbeigehen se
i

endlich

als eines charakteristischen Zuges für das Milieu, in dem wir

stehen, jener Affäre gedacht, die Genf im Oktober 1546 aufregte,
als der Teufel einen pestkranken, gottlosen Menschen durch die

Lüfte entführt haben sollte, eine Ausfassung, die Calvin in feinen
Predigten heftig bestätigte.'«^) Was Wunder, daß in dieser
Atmosphäre, wo die stärkste Gläubigkeit, der schärfste Eifer
mit ungebändigter Leidenschaft zusammenstieß, der Kampf bald

anfs bitterste entbrannte! Das lebenslustige Genf ließ sich

nicht so leicht zu einer Gemeinde der Heiligen umwandeln.

Sobald die Kirchenzucht wirklich das ganze Volksleben, Hohe
wie Niedere anzugreifen begann, regte sich sofort die Feind:

schaft. Die ersten Anläufe hat Calvin mit verhältnismäßig

leichter Mühe zurückgeschlagen. Aber es war unvermeidlich, daß
ihm bald eine entschiedene Oppositionspartei entgegentrat, mit

der es für ihn keinen Frieden geben konnte, die entweder ihn
und sein Werk vernichtete oder selbst vernichtet wurde.

Den Anfang machte ein ehemaliger Kartenfabrikant, Pierre
Ameaux, ein Mann nicht aus den ersten Familien, aber doch
Mitglied des kleinen Rats. Wahrscheinlich verdrießlich, weil

sein Geschäft ihm verboten wurde, und ferner durch die Er
fahrungen verbittert, die er mit dem Konsistorium bei dem

ärgerlichen Handel seines mannstollen, halb verrückten Weibes

machte, hatte er im Januar 1546 in seinem Hause beim Weine
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feiner Stimmung Ausdruck gegeben. In vertraulicher Unter.
Haltung mit Freunden fiel die Äußerung, Calvin se

i

ein schlechter
Mensch, weiter nichts als ein Pikarde und predige falsche Lehren.
Die Worte wurden ruchbar und Ameaux sofort ins Gefängnis ge

setzt. Sowohl im kleinen als im großenRat entstand ein Zwiespalt,
wie man ihn bestrasen sollte. Zuletzt beschloß man, er solle im

großen Rat in Anwesenheit des Beleidigten auf den KnieenAbbitte

leisten. Calvin lag nichts an der Person des Ameaux; auch
er mar von Anfang an für Begnadigung des Schuldigen, nur

„müsse die Ehre Christi gewahrt werden". Sie aber schien

ihm gefährdet, als er von der Meinungsverschiedenheit i
n den

Ratskörperschaften hörte. Vorzüglich mißfiel ihm, daß die zu
aller Kenntnis gelangte Verfehlung nicht eine öffentliche Sühne

finden solle. So drückte er es unter Ausbietung seiner ganzen
Autorität, mit Hilfe der Konfistorialen, der sämtlichen Prediger

im Genfer Territorium, sogar Farels und Virets. die herbei

gerufen wurden, durch, daß Ameaux barhaupt, im Hemd, mit

einer brennenden Fackel in der Hand, einen Armensündergang

durch die Stadt machen und bekennen mußte, er habe wider

Gott, Wahrheit und Vernunft Calvin verleumdet. War solche
erniedrigende Strenge nötig? Gewiß hing in Genf alles

davon ab, daß das Ansehen des Reformators als des Propheten

der göttlichen Wahrheit unversehrt bliebe; doch wurde fein An

sehen durch solches Verfahren nicht eher geschwächt als gestärkt?

Wir können nicht umhin, anzunehmen, daß bei dieser Zucht
übung das cholerische Temperament des Reformators stark

beteiligt mar. Jedenfalls schrieb ihm der bernische Sekretär

Nicolaus Zurkinden, der Calvin schon 1538 — eine seltene

Ausnahme unter den Bernern
— Verständnis und Verehrung

entgegenbrachte: „Laß niemand einen Zweifel daran, daß die

Kinder Gottes auch Kinder des Friedens sind, und du ihr Lehrer

nicht bloß, sondern ihr vorderster Führer, der sein ganzes Leben

einsetzt, um den Frieden in der Kirche Christi und die Eintracht

in der Bürgerschaft zu erhalten.""")
Der Prozeß Ameaux war nur ein Vorspiel der schwereren

Kämpfe, die ihm auf dem Fuße folgten. Eine der ersten
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Familien des Landes, Favre-Perrin, kam mit dem Konsistorium
in Konflikt und wollte sich nicht unterwerfen. Dem Namen

Perrin sind wir schon mehrfach auf diesen Blättern begegnet.
Sein Schwiegervater Francis Favre, wegen seines Reichtums
und seines bewährten Patriotismus hochangesehen, lebte meist

auf seinem Landgut vor der Stadt schon auf bernischem Gebiet,

hatte aber drei Schmiegersöhne im Rat und war selbst Mit
glied der Sechzig, Am ^!5. Februar 1»46 stellte er sich nach
mehrmaliger Vorladung endlich dem Konsistorium und mußte

sich wegen Irrungen mit seiner Frau verklagen lassen, die ihn
infolge seines unzüchtigen Lebens verlassen hatte. Gleich

zeitig hatte man mit dem Sohn Gaspard Favre wegen frecher
Äußerungen und Verachtung des Gottesdienstes am Ostertag,

mit der hoffärtigen Tochter Franchise, genannt Franchequine,

wegen eines verbotenen Tanzes bei einer Hochzeit und wegen

ärgerlichen Zankes mit ihrer Schwiegermutter, der bis zu Faust-

fchlägen sortschritt, zu tun. Die Favres behandelten das Kon

sistorium mit Geringschätzung; wenn si
e

nach langem Zögern

zu erscheinen gezwungen wurden, so atmete ihr Verhalten nichts
als Trotz und stolzen Widermillen. Von dem Äußersten hielt si

e
jedoch immer noch die Rücksicht auf den Gatten der Fran?oise,

Ami Perrin, den Generalkapitän der Stadt, zurück. Doch nun

sollte auch der letztere, da er an dem Tanze auf der ermähnten

Hochzeit sich ebenfalls beteiligt hatte, eine Rüge vom Kon

sistorium empsangen. Perrin, von Hause aus geringeren! Stande,

war durch die Ehe mit der vornehmen Frau, vor allem aber
als Führer der Guillermins emporgekommen. Er war ein ehr
geiziger, begabter Mann, durch sein glänzendes Auftreten und

sein gewinnendes Wesen wie zum Parteiführer geschaffen. Auch

fehlte es ihm nicht an Verständnis für die religiöse Frage,

hatte er doch bis dahin als Anhänger nnd Verehrer Calvins

sich vor allen andern hervorgetan. Der Reformator und seine

Freunde fühlten wohl, was mit der Abwendung Perrins auf
dem Spiele stand, und auch er änderte seine bisherige Haltung

nicht mit einem Schlag. Ein ernster Brief Calvins bemog

ihn am lZ. Mai 1546, sich zu bezwingen und wegen jenes



124

Tanzes mit dem Konsistorium Frieden zu machen; im Herbst
desselben Jahres wurde durch die Vermittlung des milden Viret
und einen Besuch Calvins sogar ein leidliches persönliches Ver
hältnis miederhergestellt. Aber der Ehrgeiz Perrins verwand
die Demütigung nicht, die ihm, wie er meinte, das Konsistorium
angetan habe. So gab er den Aufstachelungen seiner Verwandten

Gehör und ließ sich bald zu offener Parteinahme fortreißen.
Als der alte Favre endlich im Februar 1547 zur Unterwerfung
unter das geistliche Gericht gezwungen werden sollte, erhob sein

Schwiegersohn die Frage, die in den Ordonnances selbst nicht

recht geklärt mar, wie weit denn überhaupt die Amtsbefugnis
des Konsistoriums gehe? Ja, er dachte, trotzdem Viret noch
mals eine scheinbare Versöhnung mit Calvin herbeiführte, im
Mai 1547 ein Vogelschießen zu benutzen, um durch die Volks
gunst, von der er sich getragen fühlte, den Rat zum Bruch mit
dem Konsistorium zu zwingen und ihm das Bannrecht völlig zu

entreißen. Doch trotz allem, was geschehen war, mußte Calvin

durch einen Vortrag im großen Rat am 25. Mai 1547 die
Stimmung der Herren von neueni so sür sich einzunehmen, daß
jener Anschlag völlig scheiterte, Perrin begab sich vor der Hand

aus eine weite Reise zur Begrüßung des neuen französifchen

Königs Heinrich II., der soeben den Thron bestieg; Favre und
seine Tochter saßen währenddem in trotziger Feindschaft auf

ihrem Landgut in Roze.'^>

Erst recht aber wurde wenigstens für den Augenblick das

Ansehen der geistlichen Behörde durch einen Prozeß im Sommer

1547 wiederhergestellt, der die UnumgSnglichkeit einer strengen

Sittenzucht gleichsam vor aller Augen zu dokumentieren schien.

Am 27. Juni 1547 sand man einen Zettel an die Kanzel der
St. Peterskirche angeheftet, der in der Sprache des Volkes die

ärgsten Schimpf - und Drohworte gegen die Prediger, besonders
den „Dickbauch" Abel Poupin. enthielt. Das Plakat setzte Stadt

und Land in Aufregung, es schien das Zeichen einer schlimmen

Verschwörung gegen die ganze kirchliche und staatliche Ordnung.

Als Verfasser entdeckte man bald einen Mann aus alter Genfer
Familie, der bisher still für sich gelebt, aber mit dem Favreschen
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Kreise in Verbindung stand, namens Jacques Gruet. Eine

Haussuchung, die man bei ihm veranstaltete, förderte sofort eine

arge Menge weiteren kompromittierenden Materials zutage-
den Entwurf eines Antrags an den Rat, der den Grundsatz
aufstellte, der Staat dürfe nur bürgerliche Vergehen strafen,

das Konzept eines Briefes, welcher gar den König von Frank

reich zum Einschreiten aufforderte, allerlei Aufzeichnungen, die

sittliche Zügellosigkeit der schlimmsten Art offen verteidigten
und dazu die christliche Religion, die Schrist und Christus ver

spotteten, Unsterblichkeit, Himmel und Hölle sür Wahngebilde
erklärten. Alle diese Äußerungen, in dem grimmigsten Haß
gegen Calvin und seine Sittenzucht sich zuspitzend, waren frei

lich im Grunde nur Stilübungen, da Gruet si
e niemand mit

geteilt, geschweige Schritte zur praktischen Durchführung der halb
wahnwitzigen Ideen getan hatte. Die Schriftstücke waren so

gut verborgen, daß man das allerschlimmste Libell erst drei

Jahre später auffand. Auch auf der Folter, die man mehrmals
mit aller Strenge gegen ihn anwandte, konnte man nichts über

eine wirkliche Verschwörung, irgend welche Mitschuldige aus

ihm herauspressen. So war denn fein Verbrechen, abgesehen
von dem Anschlag, nicht Tat, sondern nur Gesinnung; aber

das Wesen des theokratischen Staates fordert ja eben, bis zu
einem Grade auch die Gesinnung der Bürger zu überwachen
und in Strafe zu ziehen. Daher war es begreiflich, daß das

Genfer Gericht am L6. Juli 1547 ihn wegen Lästerung Gottes,
hochverräterischer Bestrebungen, Bedrohung und Schmähung der

Diener Gottes, wegen des in dem allen liegenden Majestäts

verbrechens zur Hinrichtung mit dem Schwerte verurteilte. Cal
vin verfolgte den Prozeß mit gespanntester Aufmerksamkeit; ob

er an der Untersuchung und Urteilfindung irgendwie beteiligt

mar, missen wir nicht. Doch is
t

zu vermuten, daß ein wesent

licher Eingriff von seiner Seite unnötig mar. Durch den Ab

scheu, den man allgemein gegen Gruet empfand, erfuhr viel

mehr seine Sache eine bedeutsame Stärkung. Indes wie bald

sollte der ihm wie zufällig zugefallene Vorteil wieder in Frage

gestellt werden!"")
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Abermals mar es eine an sich rein politische Irrung, die
die entscheidende Wendung in der Stellung Calvins in Genf
herbeisührte. Im September 1547 kehrte Perrin von der
französischen Gesandtschaft zurück. Sofort stellten sich auch seine
Frau und fein Schmiegervater wieder ein, offenbar der Meinung,

nunmehr in der Lage zu sein, den geordneten Gemalten aufs neue

zu trotzen. Wenn sie, von energischen Gegenmaßregeln betroffen,
am 5. und 6. Oktober sich endlich vor Rat und Konsistorium
zur Bußeleistung und Versöhnung bequemten, so hing das mit
einer Bedrängnis zusammen, welche plötzlich über Perrin herein:
brach und auch ihm eine Weile mit Vernichtung drohte. Er
hatte nämlich am französischen Hofe sich zu Verhandlungen ver

leiten lassen, welche dahin zielten, es solle eine Söldnerschar von
200 Reisigen aus dem Genfer und Berner Gebiet angeworben
und unter Perrins Befehl, aber in französischem Eid und Sold,
als Besatzung in die Stadt Genf gelegt werden. Dieser Plan
schmeichelte dem Ehrgeiz Perrins; andererseits sind gewiß auch
allgemeine patriotische Erwägungen dabei maßgebend gewesen.

War doch um die Zeit des fchmalkaldischen Krieges die Furcht
weit verbreitet, Kaiser Karl V. werde nach seinem Siege über
die Evangelischen Deutschlands auch die Schweiz angreifen; in

einem solchen Falle aber schien nur bei Frankreich Hilfe zu
erwarten. Aus denselben Gedanken heraus hatte schon längere

Zeit eine Zahl angesehener Bürger Genfs sowohl im Rate als

unter den treuesten Anhängern der Geistlichkeit
—
wahrscheinlich

war auch Calvin Mitwisser — es geduldet, daß ein streng
evangelisch gesinnter Flüchtling, namens Laurent Maigret, ge
nannt Magnifique, der Prächtige, allerlei geheime Verbindungen
mit der französischen Regierung unterhielt, die jedenfalls dem

mit Bern geschlossenen Burgrecht stark zuwiderliefen. Beide

Umtriebe, die sich nur dadurch unterscheiden, daß Magnifique

im stillen Einvernehmen mit den hervorragendsten Genfer Herren,

Perrin aber auf eigene Faust gehandelt hatte, kamen zu gleicher >

Zeit kurz nach des letzteren Heimkehr ans Licht. Calvin und die

Seinen gerieten bei dieser Sachlage in eine schmierige Situation.

Alles sprach dafür, daß si
e

sich in dem politischen Kampfe neutral
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hielten. Doch es leidet nach Briefen Calvins an Viret und Farel
keinen Zweifel, daß er, se

i

es aus Abneigung gegen Perrin,

den „komischen Cäsar", wie er ihn nannte, se
i

es, weil er sich

durch die früheren Vorgänge gebunden fühlte, mit aller Macht
daran arbeitete, Magnifique zu retten und Perrin zu verderben."«)
Der Plan scheiterte jedoch an dem Eingreifen der Berner.
Stets auf der Wacht, jede Sonderverbindung Genfs mit Frank

reich zu verhindern, schickten si
e

mehrere Gesandtschaften, die

mit aller Entschiedenheit für Perrin, dessen Partei ihnen trotz
des Vorgefallenen sicher mar, eintraten, mährend si

e ein stren

ges Gericht über den ihnen schon von früher verhaßten Mai-
gret forderten. Unter Kiefen Wirren verlor der Genfer Rat das

Heft aus der Hand; das wüsteste Parteitreiben griff wieder

einmal um sich. Am 16. Dezember entstand unter den Zwei

hundert beinahe blutiges Handgemenge, das nur durch Calvin

verhindert wurde, indem der von Natur furchtsame Mann sich
unter die Streitenden warf: wenn si

e Blut vergießen wollten,

möchten si
e mit ihm anfangen! Damit war das Äußerste ab-

gemandt, und überhaupt gelang zuletzt ein Ausgleich: beide An

geklagten wurden freigesprochen, Perrin jedoch auch kurz darauf

in seine Amter wieder eingesetzt.'^)

Calvin selbst bezeichnet diesen Ausgang am 19. Januar 1548
als verhältnismäßig günstig; aber freilich die schlimmen Wirkun

gen der Parteikämpfe in der Genfer Bevölkerung waren damit

nicht beseitigt. Vielmehr rief die Entfesselung der politischen

Leidenschaften zugleich einen instinktiven Ingrimm wider die

Sittenzucht mach. Fortwährend kam es zu „Insolenzen, Ausschwei

fungen, Streitigkeiten, die zum Ruin von Kirche und Staat führen
zu müssen" schienen. Dies war wohl die Zeit, an welche Calvin

noch ans seinem Sterbebett als an die aufregendste in Genf ge

dachte, da man die Hunde auf ihn hetzte und „faß, faß!" rief,
da si

e

ihn bei Kleid und Bein anpackten. 2°°) Unter Perrins
Führung vereinigten sich nunmehr die Gegner des Reformators

zu einer geschlossenen Opposition, und si
e

erhielt bei den Rats

mahlen des Jahres 1548 das Übergewicht. Allerdings stand
den Anhängern Perrins eine entschiedene calvinische Partei gegen
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über, welche besonders an den schon in den vierziger Jahren
zahlreich eingewanderten evangelischen Flüchtlingen aus Frank
reich und vereinzelt auch aus andern Ländern einen RückHall

hatte."") Der Zahl nach mochten sich die beiden Parteien bei

nahe die Wage halten, aber die Opposition war vorläufig, schon
weil zu ihr die meisten alten Familien Genfs gehörten, in der

Oberhand. In diesem für den Reformator so ungünstigen Ver
hältnis sollte sechs lange, harte Jahre hindurch keine wesentliche
Änderung eintreten.

Die Zerreißung der Bürgerschaft ,i
n die zwei Lager für

oder wider Calvin war, von allen zufälligen Umständen, von

Fehlern abgesehen, die er durch übermäßige Strenge, durch un-

zeitige Beteiligung an den politischen Dingen beging, in der

Hauptsache zweifellos das Resultat seines Kampfes für die Sitten

zucht. Dies Joch wollten Perrin und feine Gesinnungsgenossen

nicht auf sich nehmen, und weil das der Hauptgrund ihres Gegen

satzes gegen den Reformator, so hat si
e die calvinische Ge

schichtsschreibung nach Calvins Tode mit einem gemissen Recht
„Libertiner", die Partei der Leichtfertigen und Ausgelassenen,

genannt. Doch mar und is
t der Name infofern keineswegs am

Platze, weil er vielfach zu einer durchaus unstatthaften Ver

wechslung Anlaß gegeben hat. Es gab nämlich in dem an

Schwärmereien so reichen Reformationszeitalter auch eine reli

giöse Sekte der Libertiner; mit ihr aber hat die Genfer Oppo

sition so gut wie nichts zu tun. Enthusiasten des schlimmsten

Charakters hatten, den mittelalterlichen Brüdern des freien

Geistes nicht unähnlich, die in der Tciuferbemegung neuermachte

Mystik in einen durch und durch unsittlichen, den Unterschied

zwischen Gut und Böse geradezu aufhebenden Pantheismus

verkehrt. Gegen ihre Schwärmereien hat Calvin, der kurz vor

her (1544) auch eine „kurze Unterweisung gegen die Sekte der

Anabaptisten" veröffentlicht hatte, zwei jene Irrlehren genau

charakterisierende und gründlich widerlegende Schriften ge

schrieben (1545 und 1547). Ihre Sendling«, Quintin und
Pocque, hatten sich sogar bei der Königin von Navarra ein

genistet, und es gelang Calvin nicht, si
e vor ihr zu entlarven.
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Vielmehr erkaltete seitdem die freundliche Gesinnung Margare

thens für den Reformator, und darin scheint auch durch feinen schö
nen Brief vom 28. April 1545 an die Gönnerin aller Gläubi
gen Frankreichs keine Wendung eingetreten zu sein. Pocque mar

1542 vorübergehend auch in Genf, und vielleicht waren die

eigentümlichen Ansichten, die mir bei der Frau des Ameaux
oder bei Gruet antreffen, eine Frucht feiner Aussaat. Aber

solche durchaus vereinzelten Berührungen fallen in nichts zu

sammen vor der Tatsache, daß bei Lebzeiten Calvins niemand
die Genfer Opposition mit der libertinistischen Sekte in Zu
sammenhang gebracht hat."") Indes wenn in dieser Beziehung
den Gegnern des Reformators Unrecht geschehen ist, so darf
andererseits ihr Widerstand nicht idealisiert werden, wie es
von manchen modernen Historikern geschehen ist, die unter

dem Mantel der Unparteilichkeit doch ihre Abneigung gegen
Calvin, ihr geringes Verständnis für seine Ziele nicht zu ver

bergen vermochten.^") Gewiß waren in der Opposition auch
nationale Tendenzen derer, die nicht einsahen, weshalb gerade

Genf unter Verleugnung der alten republikanischen Sitten ihrer

Heimat das evangelische Zentrum Westeuropas werden sollte,

von Einfluß. Noch kräftiger wirkte das Vorbild des staats

kirchlichen Bern und der übrigen Schweizer Kantone, die, obwohl
gleicher reformatorischer Gesinnung, trotzdem die Entscheidung

über die kirchlichen Fragen der weltlichen Obrigkeit überließen.
Allein das alles is

t

nicht die Hauptsache. Der Gegensatz mar

in erster Linie ein persönlicher. Allgemeine Ideen spielten dabei

eine weit geringere Rolle, als die persönliche Gereiztheit, mit

der die Führer der Opposition bei ihrem Zusammenstoß mit der

Sittenzucht sich erfüllt hatten. Hierin lag die Schwäche, aber auch
die Stärke ihrer Partei. Der Widerstand, den Calvin in Genf zu

besiegen hatte, mar'im letzten Grunde nichts anderes, als der des na

türlichen Menschenherzens, gesteigert und geschärst einerseits durch

den Idealismus, ja Rigorismus der religiös-kirchlichen Tenden>

zen, andererseits durch die Leidenschaftlichkeit des Genfer Volkes.

Durch ein Zusammentreffen glücklicher Umstände hatte sich

die calvinische Kirchenordnung in Genf festsetzen können, und

9



130

Jahre hindurch blieb der dadurch geschaffene Gegensatz verschleiert.
Jetzt erst, nachdem er in seiner Tiefe und Schärfe offenbar ge
worden war, nahte der Entscheidungskampf. Wer wird Sieger
bleiben, die schroffe Zu ch

t

und der eiserne Charakter ihres Vertreters,

oder die Nngebundenheit und Parteisucht der alten Genfer?
Calvin felbst sah sehr dunkel in die Zukunft: „Bis zu einem solchen
Grade," schrieb er in trüber Stunde an Viret und Farel, „ift die

Gottlosigkeit gestiegen, daß ic
h den Stand der Kirche am aller

wenigsten durch mein Amt länger zu erhalten hoffen darf. Ich
bin gebrochen, glaube es mir, wenn nicht der Herr seine Hand

darreicht." „Ich weiß noch nicht, was ic
h am Ende tun werde,

nur kann ic
h die Art dieser Leute nicht länger ertragen, falls si
e

mich noch ertragen sollten." „In der verwirrten Lage bin ich
zuweilen ratlos und wünsche, Gott möge mich seines Auftrags
entbinden." 2°«)

Die düstere Stimmung mußte sich verstärken, als im

Frühling des neuen Jahres dem Reformator auch das Glück
des Hauses geraubt wurde. Frau Jdelette hatte ihrem
Gatten 1542 nur ein bald nach der Geburt verstorbenes

Söhnchen geschenkt- Vaterfreuden waren Calvin auf die Dauer

versagt. Um so mehr mar ihm Jdelette trotz ihrer Kränk

lichkeit durch ihre Sanftmut, selbstlose Bescheidenheit und

stille Liebe wert geworden, und um so grüßer der Schmerz, als

si
e

ihm nach langem Leiden am 29. März 1549 entrissen wurde.
Sterbend empsahl si

e

ihre zwei Kinder aus erster Ehe nicht
Calvin, sondern als derselbe aus eigenen Stücken erklärte, si

e

würden ihm am Herzen liegen, als wären es die eigenen Kinder,

sagte si
e nur: „Ich habe si
e

schon dem Herrn befohlen!" Dieses

fast einzige Wort, das wir aus ihrem Munde kennen, zeigt, daß

si
e in dem hervorstechendsten Punkt die Eigenart der Frömmig

keit, welche allein an Gott sich kettet, mit ihrem Gemahl tei te.
Calvin widmete mehrere feiner sonst mit den verschiedensten An

gelegenheiten erfüllten Briefe an die Freunde ihr ausschließlich:
„so lange si

e lebte," rühmte er ihr nach, „mar si
e mir eine treue

Helferin in meinem Amt." Leider mußte der Reformator später

hin in seinem Hause noch mancherlei überaus Trauriges erleben.



131

Schon bei Lebzeiten Jdelettens wurde die Gattin seines Bruders
Anton Anna Le Fert am 27. September 1548 im Konsistorium
der ehelichen Untreue angeklagt. Neun Jahre später, im Januar
1557, stellte es sich unwiderleglich heraus, daß si

e

sich mit einem

Menschen vergangen hatte, der zugleich als Diener Calvins

seinen Herrn längere Zeit hindurch bestohlen hatte. Zu alledem
kam, daß ihm in seinen letzten Lebensjahren, 156L, auch noch
von der sonst als gehorsam und folgsam gerühmten Stieftochter
Judith, wahrscheinlich ebenfalls durch Ehebruch, ein harter
Schmerz bereitet wurde, der ihn, wie er schreibt, einige Tage

in die Einsamkeit aufs Land trieb. ^°°) Wenn dies am grünen

Holz geschah, was sollte aus dem dürren werden?

5
. Kapitel.

Die grshen Lehrxrszesse «nd der Sieg Lalvint
in Gens.

Gegen Ende der vierziger Jahre stand es um den gesamten

Protestantismus so bedenklich, wie niemals im ganzen IL. Jahr
hundert. Luther war tot, die deutschen evangelischen Fürsten und

Städte geschlagen, die Theologen und Kirchen unter der Last des

Interims erdrückt und zersprengt. Gleichzeitig aber rang der
neue Typus evangelischen Christentums, dem vorzüglich die Auf
gabe des Kampfes wider die Gegenreformation zufallen follte,

in den Wehen innerer Kämpfe, die ihn gleich i
n der Geburt zu

ersticken drohten. Unter all diesen Hemmnissen und Gefahren
war es schon der Beweis eines in Geistes- und Glaubenskraft

gestählten Charakters, daß Calvin auf dem literarischen Felde
den Kampf der Reformation mit ungebrochenem Mute und un.

geminderter Schärfe fortsetzte. In die deutschen Verhältnisse
hatte er aus Anlaß nochmaliger Vergleichsverhandlungen im

Zusammenhang mil dem Sveierer Reichstag von 1544 i
n den

Jahren 1->43 und 154l> mit zwei Schriften eingegriffen. Unter

ihnen darf zumal die erster?, „über die Notwendigkeit der kirchlichen

Reform", als ein Denkmal glänzender Darstellung und klarer

9"
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Erörterung der Hauptpunkte gelten. In dem unruhigen
Jahre 1547 gab er die bis dahin vorliegenden Beschlüsse des
Tridentiner Konzils mit einem „Gegengift" heraus, das sich einer

ähnlichen Veröffentlichung Melanchthons würdig an die Seite
stellt. Noch mehr zeugt von seinem standhaften Mute und seiner
klaren Entschiedenheit die umsassende Schrift wider das Interim
1549, in welcher er auf Antrieb Bullingers in Zürich für die

Reinheit des Evangeliums ficht: „Nicht die geringste Wahrheit
darf verloren gegeben werden, oder es ist ein unverantwortlicher
Kirchenraub." 2°°) Ein so unermüdeter Streiter war auch in

Gens auf den ersten Anfall nicht zu überwinden.

I.
Nach dem politischen Umschwung in Genf infolge der Pro

zesse Perrin und Maigret schienen die Ereignisse von 1538

sich wiederholen zu müssen. Man verbot den Predigern auf
der Kanzel die Unordnungen und Ausschreitungen anzugreisen!

si
e sollten, wenn si
e etwas zu tadeln hätten, dem Rate Anzeige

machen, damit jeder Skandal vermieden werde. Dabei setzte sich
das in den letzten Monaten des Jahres 1547 begonnene Partei-
treiben immer noch fort. Unter der Führung des unge
stümen Philibert Berthelier, eines Sohnes des alten Freiheits
kämpfers, bildete sich eine Verbindung der jungen Leute unter
dem Namen „Die Kinder von Genf", welche stets zu Zügel-
losigkeiten aufgelegt, sich Beistand gelobten gegen jede Bestrafung.

Besonders peinlich wurde die Lage des Reformators, als im
August 1548 ein bereits aus 1545 stammender Brief an Viret,

in welchem „die heimliche Heuchelei" der damaligen Ratsmit
glieder gegeißelt war, die „unter dem Vormund Christi ohne
Christus regieren wollten", den Genfer Machthaber« in die

Hände fiel. Das Schreiben, das man Viret gestohlen hatte,
wurde in Übersetzung durch alle Wirtshäuser getragen. Calvin
mußte sich in einem wenig freundlichen Verhör am 18. Oktober vor
dem Rate verantworten; das rohe Volk aber schimpfte über den
„Cain" und rief sogar die Hunde mit dem Namen des Refor
mators. Es bedurfte erst der warmen Fürsprache des herbei-
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geeilten Farel, um die Angelegenheit beizulegen und eine Ver

söhnung anzubahnen.

Doch je mißlicher sich die Verhältnisse gestalteten, desto

glänzender bewährte sich die Charakterstärke des so vielfach

Angefochtenen. Nicht mehr der Brausekopf von vor 10 Jahren,

hielt er sich streng in den Grenzen seines Amtes. Aber zäh und

entschieden tat er seine Pflicht und ließ sich nicht die Freiheit
rauben, die Laster so zu nennen, wie si

e es verdienten. Und

gerade in den stürmischsten Augenblicken zeigte es sich, daß seine
Gegner ihn nicht bloß fürchteten, sondern im Grunde des Herzens

auch achteten. Es verhallte nicht ohne Wirkung, als Farel am
1«. Oktober 1548 dem Rate zurief: dieser Mann, ausgezeichnet

durch Wissen und Gelehrsamkeit, habe einem Luther und

Melanchthon Vorhaltungen gemacht; sollten sich da nicht auch
die Genfer etwas von ihm sagen lassen? Doch noch gewich

tiger als der Eindruck der Persönlichkeit sprach sür Calvin und

seine Sache die Konsequenz der Idee. War einmal die theo-
kratische Weltanschauung die Grundlage des ganzen Staats

und Kirchenmesens, so lag es auf der Hand, daß die Prediger
und die Vertretung der Kirche im Konsistorium bessere Aus

leger des göttlichen Willens sein mußten, als die Führer der

Opposition. Nach dem Umstoß der calvinischen Ordnung hätte
es eines völligen Neubaues bedurft. Dazu aber waren trotz des

ftaatskirchlichen Vorbildes Berns weder der bei allen prahlenden
Worten doch vor der letzten Konsequenz zurückbebende Perrin,

noch erst recht sein „Connetable" Pandel oder gar die Gefolgschaft

Bertheliers imstande. So erklärt sich die merkwürdige Prokla
mation des Rates vom 18. Januar 1549, welche in Anlehnung
an ein kürzlich ergangenes Mandat der Berner Obrigkeit zur
Vermeidung des drohenden Zornes Gottes zwar auch die Geist

lichen tadelt, im Strafen der Laster und Beweisen eines guten Bei

spiels lässig gewesen zu sein, aber zugleich Groß und Klein bei

strenger Ahndung zu fleißigem Besuch der Gottesdienste und

Enthaltung von allem unchristlichen Wesen antreibt. Ein jeder
liebe die Ehre Gottes, und fürchte, ihn zu erzürnen! -so predigten

in offizieller Verordnung die oppositionellen Staatslenker wie
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vordem, als derRat in engster Verbindung mitCalvin handelte. 2°»)

Nachdem aber die oberste Idee Calvins, der Dienst der Ehre
Gottes, von neuem als Staatsgrundgesetz verkündet mar, be

greift es sich, daß er seine Lage nicht mehr ganz unerträglich

fand. Allerdings mußte er eine Menge kleinlicher Schikanen
und Böswilligkeiten über sich ergehen lassen. Man mengte sich
in rein kirchliche Fragen, wollte liturgische Gebräuche anders

haben, man verzögerte die Druckerlaubnis der Schrift Calvins
gegen das Interim,*"«) es kam zu bisweilen blutigen Reibungen

zwischen den Gegnern und Anhängern des Reformators; man

ftörte ihn durch lärmendes Spielen in seiner Vorlesung in der
St. Peterskirche.2'°) überhaupt fehlte es nicht an allerlei liberti-

nistischen Ausschreitungen, und wenn das Konsistorium darüber

z. B. einem Berthelier Vorhaltungen machte, so antwortete

derselbe mit beleidigender Ungezogenheit.*")

In sehr vielen anderen Fällen aber ging der Rat in den
Jahren 1548 — 1551 doch auf die Vorstellungen der Kon-

sistorialen ein und schaffte Abhilfe, wenn auch nicht nachhaltig
und ohne Ansehen der Perfon. Ja, gelegentlich bemies die
Obrigkeit, zumal als 1550 trotz der Stärke der Opposition
der seit langem calvinisch gesinnte Amblard Corne zum ersten
Snndik gewählt mar, größere Willfährigkeit, als der Reformator
erwartet hatte. So wurde im Mai 1550 der jährliche Haus
besuch der Pastoren, ein Durchgang durch die Familien mit

hauptsächlicher Rücksicht auf die Fremden und dienenden Per
sonen, angeordnet, eine Einrichtung, die in die letzte Redaktion

der Ordonnances 1561 aufgenommen, bekanntlich in allen

reformierten Gemeinden Sitte geworden ist. Aber auch im

folgenden Jahre gaben nicht die Prediger, sondern der Juftiz-
leutnant den ersten Anstoß, daß man Ende 1551 ein sehr

scharfes Edikt wider jede Art lästerlicher Reden über Gott

erließ. Wer z. B. in einer unnützen Beschwörung den Namen
Gottes mißbrauchte, mußte die Erde küssen und fünf Sons

Strafe zahlen. Das überraschendste aber mar. daß am

11. November 1550 fast ohne Zutun Calvins die 1538 mit

solcher Leidenschaft eingeführten vier Berner Festtage wieder
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abgeschafft wurden.'") Beza erzählt, der Reformator habe
aus diesem Anlaß, weil doch manche an der Beseitigung der

letzten Reste des Kirchenjahrs Anstoß nahmen, eine Arbeit, die

ihn schon seit Jahren je und dann beschäftigt hatte, nämlich
seine schöne Schrift „über die Ärgernisse", herausgegeben.
Wie dem sein mag, jedenfalls mar auch dieses kleine Buch,
das die mannigsachen Anklagen gegen das Evangelium, die

schmucklose Einfalt des Schriftmorts, die Härte mancher evan
gelischen Lehren, den Streit^der Theologen, den unheiligen
Lebensmandel vieler Anhänger der Reformation auf ihren wahren
Wert untersucht und nach Möglichkeit aus dem Wege räumt,

in seiner Art ein Meisterwerk aus Calvins Feder, wohl ge
eignet, Geist und Gaben des Reformators ins hellste Licht zu

stellen. Sein ausgezeichneter Rus als einer der größten unter

den Lehrern des Evangeliums und den Vorkämpfern der Re

formation war — das hatten die Jahre 1548—1551 deutlicher
als je an den Tag gelegt — auch in ungünstigen Zeiten eine

feiner kräftigsten Stützen, Doch wie sollte es werden, salls

selbst seine geistliche Autorität ins Wanken geriet? Wenn er

nicht mehr als der unantastbare Gottesmann dastand, wenn

man im Gegenteil Ursache zu haben meinte, ihm auch um des

willen zu widerstehen, weil er das Wort Gottes verfälsche und

feine Anhänger in die Irre leite? Dieser gefährlichsten aller
Proben sah sich das Reformationsmerk Calvins in dem ersten
der großen Lehrprozesse ausgesetzt, die weit über Genfs Mauern

Aufsehen erregend, die nächsten Jahre zu den anstrengendsten
und solgereichsten im ganzen Leben Calvins werden ließen.
Wieder kam der Anstoß nicht von Genf selbst. Selten is

t

wohl eine Stadt auf ihrem Wege zu geschichtlicher Größe so

andauernd, so nachhaltig von Ausländern, von allgemeinen Ver

hältnissen und auswärtigen Verwicklungen bestimmt morden, als

diese Vorburg der französischen Reformation! Versetzen mir uns

zum Verständnis der Lehrkämpfe zunächst i
n die immer mehr

anschwellende Fremdenkolonie. 1549 waren 93, 1551 gar 289

Ankömmlinge als Einwohner aufgenommen morden, darunter

Männer allerersten Ranges, se
i

es durch Geburt 'und Familie,
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se
i

es durch geistige Bedeutung. Im Oktober 1548 mar der
Landsmann und Studienfreund, der adlige Laurent de Nor-
mandie, bis dahin Bürgermeister von Nouon, mit 14 Nouoner

Flüchtlingen angelangt, dessen Abzug i
n der Heimatstadt damit

beantwortet wurde, daß man ihn wenigstens noch im Bilde als

Ketzer verbrannte. Er wurde jetzt erst recht einer der oertrau:

testen Freunde des Reformators. Geprüft durch drei Todesfälle
unter seinen nächsten Angehörigen, sollte er aus der ihm gewid

meten Schrift „Uber die Ärgernisse" zu allererst Trost schöpfen.

In Genf beschäftigte er sich als Rechtsgelehrter und, ebenso wie
Anton Calvin, als Verleger reformatorischer Schriften, jedoch

mehr zur Förderung der Sache als um des pekuniären Vorteils
willen. Im Sommer 1549 kam mit Mutter und zwei Ge
schwistern der Sohn des berühmten Pariser Humanisten und

Lehrers Calvins Wilhelm Budaeus, Jean Bude, der mit seinem
später« Schwager, dem in den fünfziger Jahren eingetroffenen

Charles de Jonvilliers, die Vorlesungen Calvins über eine Reihe
biblischer Bücher mit einer Art Kurzschrift Wort für Wort auf
nahm und zum Druck beförderte. Den größten Gewinn aber

brachte dem Calvinismus die Ankunft des schon damals als

glänzenden lateinischen Dichters berühmten Theodor von Beza.
Am 24. Juni 1519 als Sprößling eines altadligen Geschlechts

in Vezelan in Burgund geboren, hatte er im Hause Melchior
Wolmars sechs Jahre hindurch (1528—1535) die beste Unter
weisung und Erziehung genossen. In dem den Rechtsstudien
sich widmenden Jüngling regte sich, beflügelt durch die Liebe zu
der früh verstorbenen Marie, Tochter des uns bekannten Pro
fessors Stella in Orleans, der dichterische Genius, dessen erste
Frucht, die „Jugendlieder (^uvenilia)", ihm bald einen weit be

rühmten Namen machten. Aber die Jahre der Studien und
sorgloser freier Arbeit in Paris verstrickten den mit äußern
Mitteln reich ausgestatteten Weltmann und Humanisten auch in

gefährliche Versuchungen. Um der Fleischeslust endlich zu entgehen,

schloß er 1544 mit einem armen jungen Mädchen eine Ge

wissensehe. Dann durch eine Krankheit zur Sorge um die Seele

getrieben, ließ er Wohlstand und Ehren hinter sich und langte
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am 24. Oktober 1548 mit seinem Weibe in Genf an. Im No
vember des folgenden Jahres fand er eine Anstellung in dem

nahen Lausanne als Professor des Griechischen an der dort nicht

lange vorher errichteten Akademie, für die man auch Cordier ge
wonnen hatte, und die schon als einzige evangelische höhere Schule

im romanischen Sprachgebiet außerordentlich aufblühtet")

Doch nicht bloß Frankreich lieferte der Reformation Calvins

neue bedeutende Vertreter. Seit Straßburgs Niedergang wurde

Genf neben Basel und Zürich die hauptsächlichste Zufluchtsstätte

für die evangelisch Gesinnten im ganzen westlichen Europa. Aus

Neapel, aus dem Kreise des edlen Spaniers Juan Baldes, mar

schon 1542 der berühmte Fastenprediger Bernardino Ochino

für kurze Zeit gekommen und hatte in seiner Muttersprache das

Evangelium verkündet. 1551 verließ der Sprößling einer der

vornehmsten und reichsten Familien Italiens, ein Neffe des
Papstes Paul IV., Galeazzo Caracciolo, Marquis von Vico,
Heimat, Reichtum, Weib und Kinder, um in Genf die Freiheit
des evangelischen Bekenntnisses sür die Schätze der Welt ein-'

zutciuschen. Mehrsache Versuche der hohen Verwandten, den

Abgefallenen in den Schoß der Mutterkirche oder doch seiner

Familie zurückzuführen, scheiterten an seiner Glaubensfestigkeit.
Da seine Gattin nur um den Preis des Rücktritts zur alten
Religion die Ehe mit ihm sortsetzen wollte, so heiratete er später
unter Zustimmung Calvins eine evangelische Frau aus Bürgers

stand und starb 1586, nachdem der Rest seines Vermögens durch

Wohltaten erschöpft war. Schon im Jahre 1551 war das

Häuflein der geflüchteten Italiener in Genf so zahlreich geworden,

daß si
e mit Genehmigung des Rates eine eigene Gemeinde bildeten,

für welche sich Anfangs 1552 in Maximilian von Martinengo

aus einem gräflichen Geschlecht Brescias ein Prediger fand.
Wie sehr Calvin an diesem um feine Person sich scha

renden Kreise von Flüchtlingen aus den vornehmsten Fami
lien der Nachbarlande Wohlgefallen hatte, welche Mühe und

Sorgfalt er darauf wandte, si
e

zu beraten und zurechtzuleiten,

teils aus seelsorgerlichem Eifer und echtem Freundessinn, teils,

weil er wohl wußte, wie sehr seine und des Evangeliums Sache
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durch so hohe Beziehungen gewinnen mußte, ersehen mir am

deutlichsten aus seinem Verhältnis zu dem Herrn von Falais.
Dieser belgische Edelmann, Jakob von Burgund, ein Urenkel

des mächtigen Herzogs Philipps des Guten aus einer unehelichen,

später legitimierten Verbindung, als Knabe ein Spielkamerad

Karls V., stand schon 1543 mit Calvin in Briefwechsel. Der
redete ihm zu, als ein zweiter Abraham aus seinem Vaterlande,

in dem er nicht zur Ehre Gottes leben könne, auszuziehen. Schon
damals hätte er es gern gesehen, wenn der Sprößling aus dem

Kaiserhause nicht in Straßburg, sondern in Genf sich nieder

gelassen hätte. Seitdem hielt der Reformator mit dem Edelmann

die engste Verbindung aufrecht und beriet ihn in den äußer

lichsten wie innerlichsten Angelegenheiten. Er sorgte im Winter
1546 auf 1547, als eine Schwester und zwei jüngere Verwandten

Jakobs, darunter die Jungfrau von Willerzy oder Willency
—
vielleicht auch eine Verwandte des fpäter fo berühmten Ritters

Marnix de Ste-Aldegonde — , ebenfalls ihre Heimat verließen,

für einen passenden Geleitsmann. Er nahm den nächsten Anteil
an dem ärgerlichen Liebeshandel, der sich zwischen dem letzteren,

dem jungen Flandrer Valerand Poullain und der Jungfrau

Willerzu entspann und zuletzt gar noch vor das weltliche und

kirchliche Gericht Basels gebracht wurde. Nicht minder mar er,

als jene peinliche Angelegenheit erledigt mar, bei der Wahl
eines standesgemäßen Gatten für die junge Dame tätig. Vor
allem aber schrieb er für den Herrn von Falais eine endlich
Anfang 1548 französisch und lateinisch herausgegebene Apologie,

bestimmt, vor dem Kaiser, der feine Güter hatte mit Beschlag

belegen lassen, und vor der Öffentlichkeit seinen Ubertritt zum

Protestantismus zu rechtfertigen. Schon im Februar 1547 hatte
er für feinen vornehmen Freund mit Rücksicht auf alle erwünschte
Bequemlichkeit eine passende Wohnung gemietet; im Juli 1548
wurde ihm endlich die Genugtuung, daß der Herr von Falais

sich tatsächlich auf einem Landgut nicht allzuweit von Genf

niederließ.*")
Merkwürdig, aus diesem zugewanderten Kreise, sonst der

treuesten Anhängerschaft und dem stärksten Rückhalt Calvins



in Genf, traf ihn im Jahre 1551 unerwartet ein Angriff, derseine geistliche Autorität und damit seine Stellung mehr alsalles Vorangegangene erschütterte. Ein ehemaliger Karmelitermönch, Hieronymus Bolsec aus Paris, mar vor der Verfolgungüber Ferrara in die französische Schweiz gezogen und jetzt inder Nähe Genfs als Arzt tätig. An dogmatischen Fragen starkinteressiert und im übrigen von Calvins System entzückt, nahm eran der Lehre von der doppelten Prädestination Anstoß. Ermeinte, durch si
e

werde Gott zum Urheber der Sünde und einheidnischer Götze, ein Tyrann, von dem es heiße: „so will ich,so befehle ich, die Gründe sind mein Wille". Schon früher inLausanne und mehrmals, z. B. im Mai 1551, auch in Genfhatte er feine Bedenken geäußert. Vergeblich gab man sichMühe,ihn zu widerlegen.
Am 16. Oktober 1551 erhob er sich in der Kongregation,nach dem Vortrag eines Predigers über Joh. 8

,
47 und einerAnsprache des gerade anwesenden Farel, und legte aufs neuefeine Argumente dar,

mahrfcheinlich ermutigt durch den Umstand, daß Calvin gerade in jener Versammlung fehlte. Dochdieser war, unbemerkt vom Redner, eingetreten, und über-fchüttete sofort den Gegner in seiner niederschmetterndenHeftigkeit mit einer solchen Fülle von Gegenbeweisen, daßder auch anwesende Polizeileutnant — allerdings ein Mannder calvinischen Partei — den Frevler an so heiliger Lehre inderselben Stunde
gefangensetzte.?") Wegen Gotteslästerungund falscher Lehre wurde ihm nun der Prozeß gemacht. Eswürde zu weit führen, das Hin und Her der Verhöre des

Angeklagten, die Eingaben der Prediger, die mündlichen Ver»
Handlungen zwischen Bolsec und Calvin, die Feststellung der
Anklagepunkte und die Erklärungen der beiden Parteien im
einzelnen zu verfolgen — genug, Bolsec blieb hartnäckig, nnd
man blieb sern von jeder gütlichen Übereinkunft. Der einstige
Karmeliter ermies sich Calvin als ein nicht ganz unebenbürtiger
Gegner. Auch feinere theologische Distinktionen sind ihm ge
läufig. So weiß er zwischen der Lehre Calvins und Zwingiis
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in dessen Schrift über die Vorsehung zu unterscheiden und du

schwachen Punkte in der Doktrin des ersteren geschickt hervor

zuheben. Er verfällt auch nicht in gröberen oder feineren Pela-
gianismus, da er die Prädestination nicht durchaus verwirft,

sondern unter Berufung auf Melanchthon, Bullinger und Brem
lehrt, die Ermählung vollziehe sich in Christo gleichzeitig mit
der Rechtfertigung des Sünders."°) Man einigte sich dahin,
die befreundeten Schweizer Kirchen um ihr Urteil in der Streit
frage anzugehen. Bis die Antworten derselben eingelaufen,
wollte man Bolsec vorläufig aus dem Gefängnis entlassen; doch
es fand sich niemand, der die dafür nötige Kaution für ihn
bezahlte. In der Bürgerschaft hatte man dem von dem
Fremdling angezettelten Theologenstreit anfänglich nur geringe
Beachtung geschenkt. Erst als die Sache sich so in die Länge

zog, wurde die Opposition aufmerksam. Es fielen in der Stadl
Schmähworte, die Prediger seien „schlechte Spielleute", die ihr
Instrument, das Wort Gottes, ungeschickt handhabten. Selbst

Herr von Falais legte für den Gefangenen, der ihm als Arzt
unentbehrlich geworden sei, in Genf und Bern Fürsprache ein.
Es müsse doch jedem Christen gestattet fein, über einen Lehr
satz
— und der in Frage stehende se

i

von der Welt her strittig

gewesen — freimütig seine Meinung zu äußern, ohne dafür
eingekerkert zu werden.'^) So kam alles darauf an, was die

angerufenen Kantone Basel, Zürich und Bern antworten würden.

Die Genfer Prediger hatten schon am 14. November 1551, noch
vor Übersendung der Prozeßakten, an ihre Kollegen i

n den drei

Städten ein geharnischtes Schreiben geschickt, in welchem si
e

die Verurteilung des Bolsec sast als selbstverständlich voraus

setzen und den Wunsch aussprechen, die Genfer Kirche möge

von dieser Pest gereinigt, aber auch die benachbarten nicht durch

seine Vertreibung geschädigt werden. Auch Bolsec fürchtete

einen schlimmen Ausgang. Im Gesängnis schrieb er ein
Gedicht nach dem Versmaß der Marotschen Übertragung des

23. Psalms, dessen zwei erste Strophen lauten:
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„O Gott, mein König, meine Kraft, mein Schützer,
O du, mein einz'ger Hort, du meine einz'ge Hoffnung,
Ach wende deinem Diener, der dich um Gnade anfleht,

Dein mildes Auge zu und zeige ihm dein Antlitz.
Die Liebe schlummert, Grausamkeit hält mich umfangen.

Um mich in ihren Netzen zu verderben.

Gleich einem Mörder sitz ich hier in Banden,

Gleich einem Bösewicht, der keine Untat scheuet.
Beraubt des Guten, getrennt von meinen Freunden;

Der Ruf ertönt: hinweg, hinweg, er sterbe!
Und doch is

t

es allein die reine Wahrheit,

Für die ich ihren rauhen Zorn ertrage,""»)

Die Angst, die aus diesen Zeilen spricht, war übertrieben.

Denn Calvin wünschte zwar eine strenge Bestrafung des An

geklagten, aber nach einer am 1
.

Januar 1552 abgegebenen
bestimmten Erklärung doch nicht seinen Tod.-") Indes, die
Lage änderte sich gründlich, als die Antworten der drei Kirchen

eintrafen. Sie mißbilligen zwar die Doktrin Calvins durchaus
nicht, aber si

e treten ihr auch nicht mit dürren Worten bei,

stellen vielmehr die Ermählung zum Heil in Christo in den

Vordergrund und lassen sich über die Verwerfung nur sehr
vorsichtig aus. Um so kräftiger mahnen si

e

allesamt zur Mäßi
gung. Die Berner sprechen es geradezu aus, Hieronymus se

i als
ein Schwacher im Glauben anzusehen, und der ganze Streitfall
darum möglichst auf seelsorgerlichem Wege aus der Welt zu
schaffen, wozu doch nach allem, was Bolsec zugestanden habe,

eine Möglichkeit vorhanden sein müsse."') Calvin war be

troffen und aufs äußerste erbittert über die „Barbarei" und

„Unmenschlichkeit", mit welcher man die Genfer Kirche in ihrer

Bedrängnis, wie er meinte, schnöde im Stich gelassen habe. 22^

Dennoch verzagte er nicht, sondern faßte der Lauheit gegen

über, die ihm auswärts begegnete, die ihm ergebenen Genfer

Kräfte nur um fo enger zusammen. Am 18. Dezember 1551

brachte er in der Kongregation seine Lehre nochmals zum

feierlichsten und nachdrücklichsten Vortrag, den alle Prediger

des Genfer Gebietes der Reihe nach durch ihr Zeugnis be

stätigten. 22«) Unter dem Eindruck dieser einmütigen Kundgebung
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erreichte er es dennoch, daß Bolsec am 22. Dezember, obwohl
man ihm aus Rücksicht auf die Berner Herren und seine lange
Gefangenschaft gnädig sein wolle, zu ewiger Verbannung aus
dem Gebiet der Stadt verurteilt wurde. 225)

Für den modernen Menschen, der aus der heutigen Denk-

weise heraus auf die Kämpfe jener Tage zurückschallt, if
t

es

nicht leicht, zur Würdigung des unglücklichen Prozesses, der so

zum Abschluß gebracht wurde, den rechten Standpunkt zu ge
winnen. Die Gerechtigkeit fordert, daß mir, anstatt sofort über

Unduldsamkeit und Verketzerung zu schreien, uns in die Lage
Calvins und seiner Zeit hineinversetzen. Dann werden wir

wenigstens begreisen, warum er für seine theologische Doktrin
mit so unnachsichtiger Schärfe, mit so blinder Schroffheit stritt.
Es steht nicht so, als hätte Calvin gar keine Einsicht in den
fundamentalen Unterschied zwischen Theologie und Religion
gehabt. Der Genfer Katechismus beweist dies gerade in der Art.
wie die Erwahlungslehre mehr vorausgesetzt, als ausführlich
vorgetragen wird; Bolsec selbst hatte beobachtet, daß der Re

formator in seinen Predigten weniger hart rede als in der

Institution") Außerdem hatte Calvin in seiner Stellung zu

Melanchthon und bei anderen Gelegenheiten gezeigt, daß er

keineswegs gesonnen mar, der gesamten evangelischen Kirche

das Joch einer und derselben Theologie aufzuerlegen. In dem
Verhältnis verschiedener theologischer Schulen und verschiedener
Kirchenkörper verstand er und billigte er, so sehr er die Einheit
schätzte, ein gewisses Maß der Freiheit. Daß er gleichwohl in

seiner kleinen Genfer Kirche sich gegen eine von der feinigen

abweichende Theologie inbezug auf fein Grunddogma mit aller

Kraft mehrte, mar, geschichtlich angesehen, nicht nur berechtigt,

sondern fast eine Notwendigkeit. Aus den Worten des nieder

ländischen Herrn von Falais hört man einen Ton heraus,
denen verwandt, welche später die Herren Staaten anschlugen,

die Beschützer der Remonstranten, mit denen die allmähliche

Zersetzung des Calvinismus anhebt. Diese eine Parallele g
e

nügt, um zu erkennen, der Calvinismus märe in seiner Wurzel
angekränkelt, wenn an seiner eigensten Heimstätte und so früh
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der Widerspruch gegen das Dogma der Prädestination hätte
um sich greifen können. Aber freilich, dieses Zugeständnis

schließt noch nicht die Rechtfertigung der Art in sich, wie Bolsec
wenigstens in Genf zum Schweigen gebracht wurde. Man muß
sich mundern, daß Calvin bei seinem gewohnten Scharfsinn den

für ihn fo wenig günstigen Ausfall der Schweizer Antworten

nicht voraussah! Als si
e aber angelangt waren, verrät es

wieder den außerordentlichen Einfluß, mit dem dieser geschlossene
Denker die Geister zu zwingen vermochte, daß gleichwohl alle Amts

brüder und auch der Rat zuletzt für seine Theologie entschieden.
Da fragt man doch unwillkürlich, mar es diesem Manne von so

überlegener Geisteskraft wirklich nicht möglich, auf dem Wege

gütlicher Vereinbarung von Bolfec so viel zu erlangen, daß der

Genfer Kirche die Gefahr der Zersplitterung, aber auch dem Rate

der Richterspruch in einer theologischen Frage, in der die Richter

unmöglich kompetent waren, erspart blieb? Wir möchten darum
meinen, daß diesmal das Berner Gutachten das Richtige traf.
Der Persuch zu gegenseitiger freundlicher Auseinandersetzung war

ja auch gemacht. Wenn er sobald scheiterte, so lag die Schuld

zum Teil an dem Charakter Bolsecs, der in seinem wahren Lichte
sich erst später enthüllte; aber freilich auch Calvin is

t

nicht frei

zusprechen. In der Festigkeit der eigenen Überzeugung gebricht
es ihm an der Fähigkeit, sich in das Denken und Fühlen kleinerer

und dann doch widerstrebender Charaktere zu versetzen. Der

Mangel hatte ihm schon früher geschadet; die verderblichen Folgen

des Bolsec-Handels waren derart, daß Calvins Werk eine Weile

so gut wie verloren schien.

II.

In Bolsec hatte sich Calvin einen unversöhnlichen Gegner
geschaffen. In de» sechziger Jahren kehrte er nach Frankreich
und zum Katholizismus zurück und trat mit seiner „Geschichte

des Lebens. Sitten. Taten. Lehre, Slandhafligkeit und Tod

Calvins" (I57<), einer niedrigen Schmähschrift, in die Fuß

tapsen des rheinaligen Freundes und spätrrn Verleumders des

Resmmalors. Franz Baudoin. Dieser wissenschaftlich bedeutende.
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aber äußerst charakterlose Jurist, von dem der berühmte Kritiker
Banle schrieb, daß er seine Religion siebenmal wie ein Hemd
wechselte, war von Calvin in den vierziger Jahren fast wie ein

Sohn in seinem Hause aufgenommen morden. Als er aber 1561
aus dem Dienst Straßburgs und der Pfalz in den Antons von
Navarra und der Guisen übergetreten, von seinem einstigen

„Vater" — freilich mit schonungsloser Heftigkeit — öffentlich
getadelt wurde, fiel er über ihn in zwei giftigen Pamphleten her.
Den vereinten Bemühungen Baudoins nnd Bolsecs is

t es in der
Tat gelungen, dem Charakterbild des Reformators eine Reihe
von Verleumdungen auszubrennen, welche die feindselige Geschicht

schreibung bis zum heutigen Tage zu miederholen nicht müde

geworden ist. 2") Im Jahre 1551 erschien jedoch Bolsec vielen
als Märtyrer seiner Überzeugung. Er lebte als Arzt auf Berner
Gebiet ganz in der Nähe Genfs in Veign, später in Thonon,
und schuf überall durch Klagen und Anklagen viel gehässige

Unruhe. In Veigy pflegte er mit seinem Gönner, dem Herrn
von Falais, engen Verkehr. Unter diesen Umständen wandte sich
Calvin von dem so viele Jahre umworbenen niederländischen
Edelmann gleichfalls ab. Auch er fiel ihm jetzt unter das Schrift
wort: „einen ketzerischen Menschen fliehe", und trotz eines Ver

söhnungsversuchs wurde der Bruch unheilbar. Seitdem aber ver

schwindet Jakob von Burgund aus der Geschichte, mir missen so
gut wie nichts mehr über sein und seines Hauses Geschick. Doch

nicht bloß in der Schweiz wurden ungünstige Urteile laut. Sogar

Melanchthon hatte von dem Fall Bolsec gehört, und er äußerte
darüber im Freundeskreise: „In Genf sind solche Kämpfe über
das stoische Fatum entstanden, daß man einen Mann ins Ge

fängnis geworfen hat, der mit Zeno nicht übereinstimmt."^«)
Calvin eilte, sich zu verteidigen. Da noch immer von dem

Werke, welches er 1543 gegen den mittlerweile verstorbenen

Pighius veröffentlicht hatte, der zweite Teil ausstand, so nahm
der Reformator jetzt die liegengebliebene Arbeit auf. In Fort-
fetzung jener Schrift legte er eine Abhandlung über „die ewige

Ausmahl Gottes" vor, welche sich als gemeinsames Bekenntnis

(consen8UL) der Genfer Pastoren bezeichnete und mit einer
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Widmung an den Genfer Rat unter dessen Namen und Billigung
ausging. 22«) Doch es fehlte viel, daß dadurch auch nur in der

Stadt der Widerspruch gebändigt märe. Die Opposition freute

sich vielmehr in der Stille, daß dem Ansehen des gefürchteten
Kirchenhauptes endlich ein Riß beigebracht mar, und so begann

nunmehr der traurigste Abschnitt in Calvins Genfer Wirksamkeit.
Der Rat hatte allerdings, nochmals der geistlichen Autorität
weichend, die Prädestination als Bekenntnis der Genfer Kirche
anerkannt, aber das mar nicht im Sinne der entschiedenen Ver

tretung der Lehre gemeint. Er gab sogar die Erlaubnis zum
Druck der eben ermähnten Verteidigungsschrift nur, nachdem zuvor

einige beleidigende Ausdrücke gemildert waren. In der Bürger
fchaft aber murmelten viele, Schneider, Färber, fogar Frauen,

Bolsec se
i

ein guter Mann und seine Lehre recht, Calvin aber
ein Verleumder. Zum Wortführer solcher populären Anklagen

machte sich im Juni 1552 ein theologisch halbgebildeter, ehe
maliger Mönch, namens Trolliet, verärgert, weil man ihn 1545

nicht zum geistlichen Amte zugelassen hatte. Unter Berufung

auf Melanchthon sprach er es von neuem offen aus, Calvin

mache Gott zum Urheber der Sünde. Mit Behagen erörterte
man in den Wirtshäusern den Streitfall. Der Reformator
konnte trotz alles Eiferns von der Kanzel, trotzdem erst Farel,

dann Viret dem Freunde — das Volk nannte die drei spöttisch
„den Dreifuß" — zu Hilfe eilten, nicht erreichen, daß der Rat
Ordnung fchaffte. Es wurde ihm fogar im Laufe der monate
langen Verhandlungen verboten, die strittige Lehre weiter auf
der Kanzel zu behandeln. Erst als im November Farel und

Viret nochmals mit kräftigen Ermahnungen eingriffen, gelang
es, den Rat zu der Erklärung zu bewegen, die Jnstitutio fei
ein gutes und heiliges Buch ; freilich wenige Tage später wurde

auch Trolliet offiziell bestätigt, daß er ein Ehrenmann sei.
Bei solcher Ungewißheit der Lage geriet natürlich das

kirchliche Leben, besonders die Zuchtordnung immer mehr in

Verfall. Des Nachts zogen „die Kinder von Gens" durch die

Straßen und sangen unanständige Lieder nach der Melodie

der Psalmen. Fast Woche für Woche erschienen die Konsistorialen

!0
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vor dem Rat und klagten über Ausschreitungen, aber sie fanden
nur laue oder gar keine Unterstützung. Die Parteiführer, ein

Berthelier, ein Bonn«, der jüngere Sept u. a. erklärten dem

Konsistorium geradezu, daß es gar kein Recht habe, ihnen das

Abendmahl zu versagen.220) Immerhin fand der Rat von 1552

trotz aller Feindseligkeit, wie wir sahen, nur zu halben Maß
regeln Mut. Dagegen schufen die Wahlen für 1553, für die
man absichtlich den Wahlmodus ein wenig änderte, eine Be
hörde, die mit Perrin als erstem Svndik zu dem Äußersten
bereit zu sein schien. Nicht nur ließ si

e es an durchgreifender

Hilfe mangeln, wenn die Konsistorialen sich über Auflehnung
der Zensurierten beschwerten, sondern die Opposition benutzte

ihre Machtstellung nunmehr zu direktem Angriff. Zunächst

schloß man die ins Bürgerrecht aufgenommenen Geistlichen —

Calvin selbst wurde erst am 25. Dezember 1559 Bürger von

Genf, da er bis dahin, um allem Argwohn zu entgehen, sich

nicht darum beworben hatte
— von der Teilnahme an dem Ge

neralrat aus. Vorzüglich aber bereitete man den eingewanderten

Franzosen Schmierigkeiten, von denen behauptet wurde, Calvin
verpflichte si

e

durch einen feierlichen Eid zu unbedingter Folgsam
keit; man forderte ihnen alle Waffen ab mit Ausnahme des Degens,

den si
e aber auch nur außerhalb der Stadt tragen dursten. Schon

im Dezember 1552 schrieb Calvin an Drvander in Straßburg über

alle feine Prüfungen, die er mit Geduld trage, indem er ihm zu
gleich ein vom 28. November 1552 datiertes Schreiben an Me-

lcmchthon zur Weiterbesorgung sandte: „Wer weiß, wie viele An

fechtungen, die nur auf uns zielen, müffen wir mit Stillschweigen

übergehen, wie viele Beleidigungen hinunterschlucken, wer weiß,

wie viele Sünden verzeihen!" Bullinger gegenüber aber klagte
er: „Dahin hat's die rasende Wut gebracht, daß Verdacht er

regt, was ic
h

auch sage. Selbst wenn ic
h spräche, es se
i

am

Mittag hell, würden si
e

sosort anfangen zu zweifeln."^')
Es war der Tiefpunkt in seiner ganzen Genfer Wirksam

keit, den Calvin mit solcher Bitterkeit schildert. Wie winzig

nehmen sich aus den ersten Blick diese reformatorischen Kämpft

neben den großen Momenten im Leben der deutschen Refor
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matoren — Luther in Worms, Melanchthon in Augsburg —

aus! Jene standen vor Kaiser und Reich, vor der deutschen
Nation, ja der ganzen Kulturwelt, Calvins Kampfplatz war

die kleine enge Stadt, seine Gegner Durchschnittsmenschen mit

beschränktem Gesichtskreis. Seine Leiden hatten nichts Welt

erschütterndes an sich, es waren die Leiden des Pastors, der

täglich die kleinlichen Anläufe übelgesinnter Widersacher ertragen

muß. Und doch, wer möchte sagen, was mehr sittliche Kraft

und Größe erforderte: die verantmortungsreichen Tage jener

großen Verhandlungen oder diese Jahre hindurch immer er

neuten, aus nächster Nähe treffenden Nadelstiche der Reibungen

und Demütigungen? Zudem handelte es sich in Genf bei aller

Geringfügigkeit des Einzelstreits auch um ein hohes Ziel, das

im Hinblick auf die gedeihliche Fortentwicklung des Protestan

tismus neben der gemaltigen Auseinandersetzung mit Rom wohl

seinen Wert behauptet. Ferner spielten die großen Fragen der

Zeit in diese Kämpfe fort und fort hinein. Gerade jetzt stehen

wir vor einem Ereignis, durch das mit einem Schlage das

kleine Genf zum Schauplatz eines Widerstreits wurde, den die

Geschichte des religiösen Denkens der Menschheit niemals ver

gessen wird.

Wie oft ist's schon in dem Leben aller heldenhaften Charak

tere, die für große Ideen ringen, geschehen, daß si
e gerade im

Augenblick der schwersten Niederlage und Niedergeschlagenheit

am Vorabend des vollkommenen Sieges angelangt sind! So

erlebte es Calvin im Jahre 1553, und zwar wurde der günstige

Umschwung diesmal durch die Ankunft des Mannes herbei

geführt, dessen Zusammenstoß mit dem Reformator spätere

Geschlechter für das unheilvollste Kapitel seiner Biographie

halten möchten, durch den Spanier Michael Servet! In einem
doppelten Sinne brachte Servet in dem Lebensmerk Calvins

die Krisis: in Genf ward er ihm zum
Retter, aber für die

Gesamtwirkung des Reformators auf die Zukunft wurde nichts

verhängnisvoller, als die Tragödie, die sich an seinen Na

men knüpst. Trotz der hohen Bedeutung des Zwischenfalls

dürfen wir jedoch hier den verschlungenen Pfaden der
Servet

10*
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forschung2'2) nur bis zu dem Grade nachgehen, daß mir zu
einer gerechten Würdigung des Verhältnisses der beiden Gegner

instand gesetzt werden.

Hauptsächlich aus den romanischen Ländern zog, nachdem

es eben gelungen war, der Schwärmerei der Täufer mit blutigen

Gewaltmaßregeln, aber auch mit einer beschränkten Anerkennung

ihrer Tendenzen einen Damm entgegenzusetzen, eine neue noch

gesährlichere Welle des Radikalismus heraus. Die Antitrini-
tarier wollten nicht sowohl das kirchliche Leben, die christliche

Ethik reformieren, vielmehr griffen si
e die seit den ersten Jahr

hunderten als die Grunddogmen der Christenheit feststehenden

Lehren von der Dreieinigkeit und der Gottessohnschaft Christi an.

Ihr Streben hängt jedoch trotz des verschiedenen Zielpunktes mit
dem der Anabaptisten inniger zusammen, als man beim ersten
Augenschein glauben möchte. Nicht bloß durch den revolutio

nären Charakter ihres Austretens, fondern auch durch den

innersten Ausgangspunkt ihrer kritischen Position. Wie die

Täufer, sind auch si
e von Haus aus Mystiker; auch si
e be

trachten die Wiedergeburt als einen Prozeß der Vergottung.
Daraus durfte ein durch nichts gehemmter, kalt wägender Ver

stand nur die Konsequenz für Christus ziehen, so mar auch er

nur ein vergotteter Mensch, der in einer Linie mit allen anderen

Erleuchteten und Heiligen^ seinen Vorzug nur „der Mitteilung
der Gnade und Gottheit" dankt. Es is

t aber kein Zweifel,

wenn dieser in verstandesmäßige Kritik aufgelöste religiöse Radi

kalismus in dem werdenden reformierten Protestantismus sich

irgendwie festsetzte, so war es nach Menschengedenken um die

Reformation Westeuropas geschehen.

Michael Servet — oder wie er sich auch schrieb Servetus,

Serveto — war der entschlossenste Vertreter des Antitrini-
tarismus. Wie er es geworden, is
t

nicht mehr ersichtlich, da

über feiner Jugend bei den Widersprüchen seiner eigenen Aus

sagen nicht mehr zu lichtendes Dunkel liegt. Geboren wurde er

entweder in Tudela im Königreich Navarra oder in Villamieva

in Aragonien, und zwar sei's 1511, sei's 1509; manches spricht

sogar dafür, daß sein Geburtsdatum noch höher hinaufzurücken
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ist. 2«). Ins Licht der Geschichte tritt er erst mit seinem Auf
enthalt in Deutschland, wohin er wahrscheinlich im Gefolge des

kaiserlichen Beichtvaters Quintana gelangte. Ums Jahr 1531
treffen mir ihn in Basel und Straßburg in Verhandlungen
mit Okolompad, Butzer und Capito über das Verhältnis des

ewigen Worts zu dem Menschen Jesus nach der Schrift und

den ältesten Kirchenvätern, auch schon über das Recht der Ver

folgung der Ketzer durch die Obrigkeit. Die Reformatoren

nahmen den Spanier trotz seines hochfahrenden Tones zunächst

freundlich auf, miesen jedoch seine Ideen zurück und suchten ihn
eines besseren zu belehren. Servet aber benutzte die Abneigung
des lutherisch gesinnten Druckers Johannes Setzer in Hagenau

gegen die Schweizer und Straßburger Theologen, um bei demselben

seine ersten Schriften: „Uber die Irrtümer von der Dreieinigkeit

(6e trinitatls erroribus)" 1531 und „Gespräche über die Drei

einigkeit (OiäIoS«rum 6e triniwte libri 6uo>" 153L, erscheinen
zu lassen. Hier is

t die kirchliche Trinitätslehre auf den Stand

punkt des schon in den Lehrkämpfen der alten Kirche abge

wiesenen Monarchianismus zurückgeführt; am meisten Verwandt

schaft zeigt sich etwa mit Marcellus von Ancnra. Gottes Wesen

is
t

nach Servet an sich völlig unerkennbar; erst durch eine sog.

Disposition, eine Modalität, nimmt er eine Person, eine Ge

stalt an. Die erste dieser Dispositionen oder Erscheinungs

möglichkeiten is
t das Wort, durch das Gott sich in dem Menschen

Jesus verkörpert habe, die zweite der Geist, durch die er in

ähnlicher Weise in den gläubigen Menschen Gestalt gewinne.

Die Schriften erregten überall, wo si
e bekannt wurden, Abscheu

vor „den verderblichsten Lästerungen unseres Christus". Me-

lanchthon sprach sich brieflich und sogar i
n

seinen Loci gegen

si
e aus; selbst Butzer warnte den kecken Neuerer, wenn er sich

verriete, würde sicherlich die Obrigkeit wider ihn einschreiten.^)
Nach dem Mißerfolg in Deutschland ließ Servet zunächst

seine Ideen ruhen oder gab ihnen wenigstens keinen literarischen

oder öffentlichen Ausdruck. Wir finden ihn jetzt unter dem
Namen Villanovanus oder Michel de Villeneuve in Paris Medizin
studierend, in Lyon als Korrektor einer Druckerei, nochmals in
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Paris und etwa zwei Jahre als Arzt in Charlieu in Süd

frankreich. Uberall is
t er auf verschiedenen wissenschaftlichen

Gebieten mit gewohntem Scharssinn tätig; z. B. entdeckte er zu
erst das Gesetz des Kreislaufs des Blutes. Seit 154« lebte
er als Arzt in geachteter und gewinnbringender Stellung in

Menne in der Nähe des Erzbischofs Paulmier, der seine wissen

schaftlichen Verdienste schätzte. Doch je mehr er zu Ansehen kam,

desto lebhafter beschäftigten ihn aufs neue die einstigen theo

logischen Gedanken. Mit Hilfe reicherer philosophischer Studien

näherte sich jetzt sein System dem Neuplatonismus, und zwar

in einer dem Scotus Engen« verwandten Form. Das Wort
ward nun für ihn die ideale Vernunft, darin der dunkle Gott sich
eine „verständige Seele" gibt, die Uridee, welche alle Ideen,
das Wesen aller Dinge, in sich faßt. Durch die Modalität des

Geistes geht diese Uridee in die Verschiedenheit der Erschei

nungen der Welt über, so daß alles, was da besteht, eine lange

Reihe von immer geringeren Erscheinungsformen Gottes dar

stellt. So is
t jede Unklarheit in dem Verhältnis der göttlichen

Dispositionen zu seiner Offenbarung in Schöpfung und Erlösung

beseitigt, aber zugleich die christliche Trinität, die Servet immer

fluchwürdiger erschien, ganz und gar in neuplatonischen Pantheis
mus verwandelt. Mit dieser in vorchristliches Heidentum zurück
lenkenden Spekulation verband sich jetzt auch eine Verflachung des

Christentums aus ethischem Gebiete. VordemLO.Lebensjahrekonne,

so meinte Servet, von eigentlicher Sünde beim Menschen nicht die

Rede sein. Hernach werde si
e

durch die Geistesmitteilung in der

Ermachsenentaufe
— die Kindertaufe wird nun auch entschieden

bekämpft — , durch die Geistesspeise des Abendmahls, gute Werke,

endlich durch ein Reinigungsfeuer nach dem Tode ganz getilgt.

Die neu begründete Lehre aber legte Servet in einem nach und nach
entstehenden, aus mancherlei Abhandlungen, Briefen u. dgl. zu
sammengesetzten Werke nieder, welchem erden anmaßlichen Namen

„des Christentums Wiederherstellung (Oliristianismi Resti-

tutiv)" gab. Das ursprüngliche Christentum, das seit den öku

menischen Konzilien vollständig verderbt, weder in dem apokalyp

tischen Babel des antichristlichen Rom, noch auch in der pro-
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testantischen Kirche eine Heimstätte fände, sollte jetzt in seinem

wahren Charakter der Welt von einem Manne offenbart werden,

der sich alle diese Jahre äußerlich völlig dem Katholizismus
anbequemte.

Je mehr die „Wiederherstellung des Christentums" sich der
Vollendung zuneigte, desto dringender wurde für Servet die

Frage, ob sich eine Gelegenheit bieten werde, das Buch zum
Druck zu bringen. Der aus Basel stammende, evangelisch ge

sinnte Verleger Jean Frellon in Lyon, an den er sich wohl
zunächst wandte, verlangte allem Anschein nach ein Gutachten
von Calvin. So trat Servet nach der versehlten Zusammen
kunft in Paris 1534 aufs neue in Verbindung mit dem Genfer
Reformator, sandte ihm eine längere Reihe von Briefen, ja

einen Teil des Manuskripts der Restitutio. Calvin hatte schon
in der ersten Ausgabe der Jnstitutio auf Servets chriftologische

Ansichten Bezug genommen; jetzt suchte er ihn zunächst ohne
Bitterkeit in ruhiger Erörterung der Streitpunkte zu widerlegen,
und verwies für weiteres auf sein Lehrbuch. Damit aber meinte

er, mehr als genug getan zu haben. An Frellon schrieb er am

13. Februar 1546, wenn Servet in seinem bisherigen Stile
sortfahre, so dürfe er sich nicht länger mit ihm abgeben,

sondern müsse ihn „für einen Satan" ansehen, der ihn nur

von nützlicheren Studien abhalte. Ja, an demselben Tage
ries Calvin Farel gegenüber mit Bezug auf das Anerbieten
Servets, zu weiterer Verhandlung ihn in Genf aufsuchen zu
wollen, aus: „Wenn er kommt, so werde ic

h ihn, salls mein

Ansehen noch etwas gilt, nicht lebendig von dannen ziehen

lassen!" Doch der verrufene Ketzer hörte immer noch nicht auf.

Schreiben hochfahrenden Tones, auch ein Exemplar der Jnsti
tutio mit zahlreichen Randglossen, nach Genf zu schicken. Er
wandte sich an Viret, an Abel Pouvin, und hielt dem letzteren
vor, si

e

hätten statt eines Gottes einen dreiköpfigen Cerberus.^^)

Da keine andere Möglichkeit blieb, entschloß sich Servet

endlich, sein Buch heimlich i
n Vienne drucken zu lassen: anfangs

1553 versandte er es ebenso heimlich zur Messe nach Lyon

und Frankfurt. Die Kunde davon drang jedoch alsbald nach Genf,
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und nunmehr wurde sein Geheimnis von^dort aus aufgedeckt. Ein
aus Lyon geflüchteter Edelmann, Wilhelm de Trie, der Schwager
Budes, schrieb an seine Luoner" Verwandten, die ihn wegen

seines Übertritts zum evangelischen Bekenntnis quälten, man

solle doch aufhören, Genf der Ketzerei zu beschuldigen, so lange

in Frankreich selbst ein so viel schlimmerer Ketzer, der Servet
oder Villeneuve, geduldet werde; zugleich legte er als Beweis:

stück das erste Blatt der Restitutio bei. Bei der genauen
Freundschaft, welche de Trie mit Calvin verband, is

t die Ver-

mutung nicht von der Hand zu weisen, daß er mit Vormiffen
des letzteren handelte. Ja, als die Untersuchung in Menne zu

nächst fruchtlos blieb, lieferte de Trie sozusagen im Namen

des Reformators der Inquisition durch Vermittlung seines
Verwandten 24 Stücke in der eigenen Handschrift Servets,

welche seine Schuld unwiderleglich bemiesen. Er sagt, er habe dies
Material allerdings nur mit großer Mühe von Herrn Calvin er
halten, da dieser seine Pflicht darin sehe, mit dem Schwert des
Worts, aber nicht durch „solches Mittel" die Ketzereien zu wider
legen. Die Wirkung aber war, daß der Prozeß inMenne daraufhin
rasch voranschritt, und Servet würde in der katholischen Stadt

zum Feuertode verdammt sein, wenn es ihm bei der milden Haft,

in der man ihn hielt, nicht gelungen wäre, vorher zu entfliehen.
So konnte das Gerichtsurteil vom 17. Juni 1553 nur seine
Bücher und sein Bild der Verbrennung überantworten.-^
In unglaublicher Verblendung wagte es der eben Gerettete

in der Absicht, nach Neapel zu gelangen, seinen Weg über

Genf zu nehmen. Indessen, kaum mar er hier augelangt, so

wurde er, wahrscheinlich noch am Tage seiner Ankunft^?) —

es war ein Sonntag, der 13. August 1553 — in der Kirche
erkannt und auf Betreiben Calvins sofort gefangen gesetzt. Der

damalige Amanuensis des Reformators, Nicolas de la Fontaine,

strengte einen Kriminalprozeß wegen schmerer Ketzerei, Gottes

lästerung und Beleidigung Calvins gegen ihn an, und stellte sich
zugleich nach Genfer Gesetz selbst als Gefangener, bis das Recht
der Klage erwiesen sei. Doch schon nach einem Vorverhör vor dem

Justizleutnant am 14. und einer ersten Untersuchung der An
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gelegenheit durch den Rat am 15. August wird der Ankläger
gegen eine durch Anton Calvin beigebrachte Kaution freige

geben, am 17. wird ihm auch die Kaution erlassen. 22») Uber

haupt machte Servets Sache von vornherein auf die Mehr

zahl der Genfer Richter einen üblen Eindruck. Daher beschloß
man schon am LI. August, den Prozeß offiziell im Namen
des Staates zu führen, nach Menne um Mitteilung der dortigen
Akten zu schreiben und zugleich wie im Falle Bolsec die Nachbar
kantone um ihr Gutachten anzugehen. Der letztere Schritt hatte
hauptsächlich nur den Zweck, die Selbständigkeit des Rates gegen

über Calvin zu wahren; man legte Gewicht darauf, nicht auf

sein Urteil allein hin den Spruch zu fällen. Welch einen pein

lichen Widermillen jedoch Servet den meisten Genfer Bürgern

einflößte, sieht man besonders auch aus den 3i) Jnquisitions-

punkten, die der Generalprokurator Rigot — durchaus kein

Freund Calvins, sondern ein Mitglied der Opposition — nun

mehr gegen ihn aufstellte. Er will missen, ob Servet nicht von
jüdischer Abstammung sei, oder wie er zum Koran stehe. Ob er

denn mit seiner „Wiederherstellung des Christentums" meine, daß

keiner vor ihm, auch die reformierten Kirchen nicht, etwas von

der christlichen Religion verstanden habe, ob er nicht einen zügel

losen Lebensmandel geführt, und nicht bedenke, daH durch seine

Lehre die Jugend notwendig verderbt werden müsse! In einer
weiteren Klageschrist wendet sich Rigot heftig gegen die Ansicht,

welche Servet wie in seinem Buche (z.B. im 27. Briese an Calvin),

so in einer Eingabe vom 22. August geltend gemacht hatte, daß

die Versolgung der Ketzer mit dem Schwert eine Erfindung sei,

von der die Apostel und die alte Kirche nichts gemußt hätten.

Die Abneigung gegen Servet konnte auch dadurch nicht gemildert
werden, daß am 61. August ein Gerichtsbote aus Menne er

schien, das dort gefällte Urteil mitbrachte und um Auslieferung

des Angeklagten bat. Die Genfer Herren pflegten, eifersüchtig

auf ihre Gerichtsherrlichkeit, in allen, auch den scheinbar selbstver

ständlichsten Fällen, nicht auszuliefern. Um wie viel weniger hier,

wo si
e es als eine Ehrenfache ansahen, zu zeigen, daß auch das

protestantische Genf am rechten Orte Justiz zu üben verstehe!"«)
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Bei dieser allgemeinen Mißstimmung mar es eine Tat

sache von weittragendster Bedeutung, daß die fortgeschrittensten

Häupter der Opposition, ein Berthelier und auch Perrin, gleich
wohl von ihrem Haß gegen Calvin sich verleiten ließen, für
Servet bis zu einem gewissen Grade Partei zu nehmen und

auch seine Sache gegen ihren großen Gegner auszubeuten. Schon
am 16. August mischte sich Berthelier in das Prozeßverfahren
ein, worüber Calvin am Tage darauf sich gebührend beschwerte.
Aber auch sonst finden sich genug Spuren des geheimen Ein
verständnisses zwischen dem Gefangenen und einem Teile de?
Opposition. Wenn Servet z. B. am 15. September an den Rai
der Zweihundert appellierte, so geschah das sicherlich infolge
von Einflüsterungen von jener Seite. Indem aber Server

diese Unterstützung offenbar für weit ernster und einflußreicher
ansah, als si

e in Wirklichkeit war, hat er sich und seiner Sache

nicht wenig geschadet. Im übrigen muß man ihm das Zeugnis
geben, daß er während der Untersuchung eine Reihe höchst

ehrenhafter Charakterzüge an den Tag legte. Die Versuche
des Staatsanwalts, ihm einen sittlichen Makel anzuhängen,

fielen nach allem, was wir hören, in nichts zusammen. Ebenso

achtenswert is
t die Sorgsalt, mit welcher Servet etwaige Mil

schuldige, die Drucker seines Buches und den Gefangenenauf

seher in Menne, von jedem Verdachte zu reinigen strebte. Auch

verriet er nicht, an welche Schuldner fein nicht unbeträchtliches

Vermögen, das die französische Behörde konfisziert hatte, aus

geliehen sei.?") Nur einem Manne gegenüber verlor er alle

Besonnenheit. Calvin war schon am 17. August offen als der

eigentliche Ankläger hervorgetreten, er nahm teil an den Ver

hören, disputierte mit seinem Gegner und wechselte mit ihm

die entscheidenden Schriftsätze über seine falsche Lehre. Als

Ziel stand für ihn von vornherein fest, was er am 20. August
an Farel schrieb: „Ich erwarte zum mindesten ein Todesurteil,

nur wünsche ic
h die Strafe nicht in der gräßlichen Weise (der
Verbrennung) ausgeführt." Damit vereint sich sehr wohl, daß
es für ihn ein noch größerer Triumph gewesen wäre, wenn der

schlimme Ketzer widerrusen oder doch Zeichen der Mäßigung
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und Bescheidenheit gegeben hätte, die auf Sinnesänderung

hoffen ließen; dann wäre wohl Calvin bereit gewesen, das

Schlimmste von Servet abzuwenden.?") Doch das gerade

Gegenteil mar bei dem Spanier der Fall. Schon am 17. August,
als die beiden Gegner zuerst gegenübertraten, verließ ihn die

Vorsicht, die er anfänglich geübt. Immer maßloser, ja gerade:

zu toll aber wurde seine Haltung, als er mit Berthelier und

seinen Genossen Fühlung genommen hatte. Infolge eines

heftigen Streites um das Exkommunikationsrecht, der in den

ersten Tagen des September alles andere, auch den Gefangenen

im Kerker, in den Hintergrund drängte, infolge der verspäteten

Absenkung der Schriftstücke an die Schweizer Kantone, die erst

am 21. September erfolgte, zog sich der Prozeß in die Länge.

Voller Hoffnung meinte Servet nun, sich alles erlauben zu
können. In den Randglossen, mit denen er die letzte lange
Widerlegungsschrift der Genfer Prediger bedeckte, nennt er Calvin

fast regelmäßig „Simon den Magier", oder Lügner, Snkophant
u. dergl. Ja, in einer Eingabe vom 2^. September trat der
Verblendete mit dem Rufe: „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Ge

rechtigkeit!" gar als Ankläger gegen Calvin auf. Er verlangte,
daß „der Magier" aus der Stadt gejagt, und sein Vermögen

ihm, Servet, zum Ersatz seiner in Frankreich konfiszierten Habe

gegeben werde.

Doch als der Gefangene diesen törichten Antrag stellte,

neigte sich sein Geschick mehr und mehr zur Erfüllung. Denn

es war vorauszusehen, daß die Antworten der Schweizer Städte

in diesem Falle anders als in dem Bolsec-Handel lauten

würden. Freilich ein heikler Punkt war auch hier; man sieht's
aus dem Briefe Calvins an den Prediger Sulzer vom 9. Sep
tember, den er nicht ohne Absicht gerade nach Bafel sandte.
Uber die von Servet ausgeworfene Frage, ob eine evangelische

Obrigkeit wirtlich verpflichtet fei, erklärte Ketzer im Wettstreit
mit der päpstlichen Inquisition mit dem Tode zu strafen, bestand,

wie wir hören werden, keineswegs in allen evangelischen Kreisen
volle Einmütigkeit. Aber unter dem Eindruck der unerhörten

Blasphemien des Spaniers scheint man an den maßgebenden
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Stellen der Städte Zürich, Schaffhaufen, Basel und Bern dieik
Seite der Sache gar nicht weiter inbetracht gezogen zu haben,

Ihre Antworten waren einig in der Bezeugung des Abscheu?
gegen die unerträglichen Angriffe auf das Haupt- und Grund-
stück der christlichen Wahrheit, in Lobsprüchen über den sonder-

lichen Eifer und die Rechtschaffenheit der Genfer Geistlichen,

sowie in der Mahnung an den Rat, er möge den Übeltäter

so strafen, daß er sein Gift nicht mehr weiter zu verbreiten

imstande fei. Als der Bote diese Bescheide am 19. Oktober
zurückbrachte, war die Entscheidung gefallen. Zwar versuchte
Perrin auch jetzt noch Weiterungen zu machen, indem er bean

tragte, vor dem Urteil den Rat der Zweihundert zu fragen.

Doch vergeblich. Schon am L6. Oktober wurde der unglückliche

Spanier verdammt, bei lebendigem Leibe verbrannt zu werden.

Das Urteil wurde gleich am folgenden Tage vollzogen, trotzdem,
wie Calvin versichert, die Prediger baten, eine gelindere Todesart

zu wählen. Farel, der auf den Wunsch Calvins auch diesmal her
beieilte, geleitete den Unglücklichen zur Richtstätte, mehrfach auf

ihn eindringend, er möge widerrufen. Doch Servet starb mit Bitten

um Verzeihung für das, was er aus Unwissenheit gesündigt, aber

auch mit dem Gebet zu Gott um Gnade sür seine Gegner.?")
Der Scheiterhaufen des Antitrinitariers gilt bis zum heu

tigen Tage für den dunkelften Flecken auf dem Lebensbilde des

französischen Reformators; vielen genügt dieErinnerung an dieses
einzige Ereignis, um mit Calvin sertig zu sein. In der Tat
darf sein Anteil an dem unseligen Schicksal Servets nicht ver

kleinert werden. Calvin wollte seinen Tod, sobald er sich als

unbelehrbarer und unverbesserlicher Gotteslästerer herausgestellt

hatte, und er hat mit allen Mitteln, auch dem der Denunziation,

daraufhin gearbeitet. Diese Tatsache is
t

zu allererst festzustellen:

Calvin trifft die volle Verantwortung für das Ereignis des

27. Oktober. Aber mit der gleichen Bestimmtheit müssen wir

Hinzufetzen, die Verfolgung Servets war keineswegs ein Aus

fluß persönlichen Haffes, sondern ^vielmehr des Pflichtgefühls

Calvins. Hier stehen wir wieder einmal vor der fast furcht
baren Folgerichtigkeit, mit welcher dieser Mann, was er für
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recht erkannte, zur Durchführung brachte. Mag dies Pflicht-
gefühl nach heutigem Urteil ein gebundenes, in die Irre ge
leitetes gewesen sein, so würde doch alle geschichtliche Gerechtig

keit aufhören, wollte man das sittliche Urteil über die Taten

der Vergangenheit nur nach unserer, nicht nach der Erkenntnis-

ftufe der srüheren Zeiten fällen, Calvin, der Vertreter der

Gedankenzucht wie der Sittenzucht, mar vollkommen davon

durchdrungen, daß es die von Gott gegebene Aufgabe der

christlichen Obrigkeit fei, Jrrlehrer wie Servet gleich einer ver

derblichen Pest, gleich einem Mörder des leiblichen Lebens aus

zurotten. Diese seine Uberzeugnng mar in seiner theokratischen

Staatsaussassung begründetes) er teilte si
e mit bei weitem

der Mehrzahl seiner Zeitgenossen. Wie viele arme Wieder

täufer sind auch in den protestantischen Ländern, auch in den

lutherischen Staaten hingerichtet morden! Bezüglich Servets

schrieb Melanchthon am 14. Oktober 1554 seinem Freunde i
n

Genf: „Ich danke dem Sohne Gottes, der in diesem deinem

Kampfe entschieden hat. Auch dir is
t die Kirche Dank schuldig

und wird dir ihn in alle Zukunft schulden . . . Ich sage auch,

daß eure Obrigkeit recht gehandelt hat, als si
e

diesen Lästerer

nach ordentlichem Richterspruch töten ließ."?") Bei einer Tat,

wie dieser, die aus Gemissenspflicht geschieht, kann man füglich

nicht von persönlicher Schuld reden. Nur ein freilich schwer
wiegender persönlicher Makel bleibt an dem Reformator haften.
Als er im Februar 1554 feine „Verteidigung des orthodoxen
Glaubens an die h

. Dreieinigkeit gegen die abenteuerlichen

Irrungen Servets" ausgehen ließ, hat er zwar in ruhigem
Selbstgefühl die wichtigsten Akten des Prozeffes samt den

giftigen Bemerkungen Servets völlig unverändert in seine Schrift
aufgenommen. Aber er hat nicht den Mut einzugestehen, ja er

bestreitet es mit dürren Worten, daß durch seine Bemühung
die Gefangennehmung Servets in Vienne erfolgt fei.?") Das

is
t

nach unferer Kenntnis der Tatsachen eine offensichtliche Un

wahrheit, und darum in unseren Augen ein weit schmerzlicherer

Flecken auf dem Ehrenschilde des Reformators als alles andere,

was mit der Tragödie Servets zusammenhängt.



15«

Doch wenn mit dieser einzigen Einschränkung die Lauter
keit des sittlichen Charakters Calvins aus dem Streit rmi
Servet unangetastet hervorgeht, so is

t damit die weitere Frage

noch nicht erörtert, ob es denn für Calvin gar keine Möo
lichkeit gab, aus der Gebundenheit der theokratischen Staats
ausfassung seiner Zeit sich zu einer bessern Erkenntnis durch
zuringen. Das Evangelium is

t

doch ebenso sehr die Botschaft
der Freiheit als der Wahrheit. Trotz der allgemeinen Herrschast
des theokratischen Gedankens bei Protestanten wie Katholiken
lag es auch schon damals nicht so, als seien gar keine Stimmen

in einem andern Sinne laut geworden. Vielmehr hatten Eras
mus, vor allem Luther, ferner manche Täufer und Sviritualisten,

auch Butzer gelegentlich mehr oder minder klar einer mehr oder

minder beschränkten Gewissensfreiheit das Wort geredet. 2"? Aber

darauf nimmt Calvin keine Rücksicht; in der Theokratie und

der Zucht, wie er si
e in Genf handhabte, bleibt für das Recht der

Denk- und Gewisfensfreiheit kein Raum. Wir können hier nur
erneut wie im Falle Bolsec auf die frühzeitige Verengung und

Abschließung seines Denkens Hinmeisen. Dieser reiche Geist,

der wie kein anderer eine Fülle religiöser und theologischer

Ideen seiner Zeit entnommen und in sich verarbeitet hatte, mar.

nachdem er einmal abgeschlossen, rasch alternd und ganz von

seinen praktischen Aufgaben hingenommen, nicht mehr imstande,

weiteren Anregungen Folge zu geben. Demgemäß is
t in der

letzten Ausgabe der Jnstitutio bei aller Größe des Aufbaus
und der machtvollen Geschlossenheit der Gedankenentmicklung

doch zugleich ein scholastischer Zug nicht zu verkennen: in dieser
Beziehung wurde wie Melanchthon für die lutherische, so Calvin

der Wegbereiter sür die reformierte Orthodoxie.
Der Scheiterhaufen Servets beleuchtet alfo doch mit seinem

grellen Schein den schwächsten Punkt, zwar nicht in dem Charakter,

aber in dem System des Reformators: darum traf dies System
denn auch von hier aus der gefährlichste Gegenstoß. Allerdings

gelang es Calvin, den Ansturm des Antitrinitarismus abzu-
wehren, und das war sicherlich kein geringer Gewinn. Als

1558 in der italienischen Gemeinde Genfs neue Unruhen durch
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Männer wie Blandrata, Alciati, Gentile und Gribaldi ent

standen, die man in gewissem Sinne als Schüler Servets be-

zeichnen kann, wurde die Bewegung durch das Bekenntnis,

das alle Italiener in der Stadt am 18. Mai 1558 unter

zeichnen mußten, und durch den Widerruf Gentiles sowie seine
schimpfliche Bestrafung bald unterdrückt. Die meisten dieser
Antitrinitarier wandten sich von da an nach Polen, wo si

e

später die Unitarierkirche des Sozinianismus mitbegründen

halsen; Gentile, noch einmal in die Schweiz zurückgekehrt, wurde

1566 von der Berner Obrigkeit als rückfälliger und meineidiger

Jrrlehrer enthauptet."«) Doch aus der Asche Servets erstand
dem Unglücklichen noch ein anderer Rächer, den Calvin trotz
der Verachtung und Verfolgung, die er ihm widmete, auch

trotz der Minderwertigkeit der Theologie seines Gegners nicht

gönzlich zu vernichten vermochte. Sebastian Castellio, jener

junge Humanist, der um das Hohenliedes willen aus seiner

Stellung in Genf entlassen mar, hatte seitdem seine dortigen

Erlebnisse nicht vergessen. Er mar nach Basel gezogen und
da in eine so kümmerliche Lage geraten, daß er, um etwas zu
erwerben, gleich andern armen Baselern sich daran gab, mit

einem langen Haken das Treibholz auf dem Rheine aufzu

fangen. In den lange währenden Notjahren wurde sein Haß
gegen den Genfer Feind, den er als den moralischen Urheber aller

feinerLeiden betrachtete, nur immer grimmiger. Jetzt, nachdem
er in Anerkennungseiner berühmten Bibelübersetzungin ciceroniani-

schem Latein endlich eine bescheidene Stellung an der Basler Uni

versität erlangt hatte, hielt er den Augenblick zum Angriff gegen

Calvin gekommen. Er erneuerte nicht den Antitrinitarismus
Servets; wohl aber griff er die verwundbarste Stelle in Calvins

System heraus, nämlich die Frage nach der Bestrafung der Ketzer.

Unterstützt von einer Gruppe Unzufriedener, die sich durch deu

Gang der Reformation in den Winkel gedrückt fühlten, von

feinem Kollegen Curio, von dem grübelnden Zweifler Lelio

Sozzini und vielleicht auch von dem berüchtigten Sektierer

David Joris, gab er unter dem Pseudonym Martinus Bellius

(1554) eine Sammlung der mannigfaltigsten Zeugnisse gegen
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die Anwendung von Gewalt in Glaubenssachen heraus. Dem

Bellius folgte eine in Dialogform äußerst geschickt abgefaßte

Kritik der Schrifi Calvins wider Servet, später noch eine ganze

Reihe von Streitschriften wider die Prädestination. Die Ver
teidigung der Genfer übernahm vorzüglich Beza, der mit seinem
Antibellius sich die theologischen Sporen im Dienste des Cal
vinismus verdiente. Aber auch der Reformator selbst griff

noch einige Male gegen Castellio zur Feder; die beiden Ab

handlungen wider den „Windbeutel (liedulo)", die sich erhalten
haben, gehören zu dem Heftigsten, was er je geschrieben hat.

Zugleich wurden auch die Bafeler Behörden scharf gemachr.
und da Castellio hier nicht minder seine Gegner hatte, so

gelangte nur sehr wenig von seinen Arbeiten ans Licht der

Öffentlichkeit. Indessen seine Schriften feierten nach dem frühen
Tode des verbitterten Kämpfers <1563) eine Auferstehung. Die

nachgelassenen Manuskripte wurden im letzten Drittel des Jahr
hunderts doch noch gedruckt, und si

e

lieferten den Arminianern

einen guten Teil der geistigen Waffenrüstung zu ihrem Kampfe

für die Freiheit des Denkens wider die prSdestinatianische Ortho

doxie. So führt von dem Scheiterhaufen Servets eine direkte
Linie in die geistigen Bewegungen hinein, welche das theokra-

tische Staatsideal nach und nach zerschlagend, der Geroissens-

sreiheit ihr Recht erringen: in dieser geschichtlichen Entmickelung

liegt die wahre Sühne für das, was unter dem Druck gebun
dener Zeitvorstellungen an Servet gesündigt mar. 2s«)

III.
Der Schlag, der den Spanier vernichtet hatte, war in dem

Genf Calvins zugleich ein Schlag wider die gesamte Oppositions

partei, von dem si
e

sich nie wieder völlig erholt hat. Durch
den Schrecken, den der unheimliche Ketzer der Masse des Volks

instinktiv einflößte, erst recht durch die günstigen und ehren

vollen Antworten der Schweizer Städte mar Calvins geistliche
Autorität glänzend wiederhergestellt. Dagegen hatten sich die

Perrin und Berthelier durch ihre Parteinahme für Servet eine

Blöße gegeben, welche die meisten ihrer bisherigen Anhänger
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bedenklich machte. Von den unversöhnlichen Feinden Calvins

löste sich fortan eine Mittelpartei ab, welche den alten Führern

nicht mehr um jeden Preis folgsam, in eine schwankende Hal
tung geriet und bald gegenüber der zähen Energie des prin
zipiell nie zurückweichenden Reformators ganz unterlag.
Die veränderte Lage zeigte sich schon in dem Kampfe um

das Exkommunikationsrecht, der gerade, wie wir hörten, in
jenen ersten Septembertagen, als zwischen Calvin und Servet die

bittern Schriftsätze hin und her gingen, aufs heftigste aufloderte.
Wir erinnern uns, daß schon in den Ordonnances von 1541 die
Bestimmungen über die Handhabung des Bannes eine Unklar

heit enthielten. Es war nicht deutlich zum Ausdruck gebracht,
wer in letzter Instanz über die Ausschließung vom Abendmahl

zu befinden habe, ob nicht auch in dieser Beziehung der Rat
über dem Konsistorium stehe und in einzelnen Fällen an seinen
Verordnungen eine Korrektur vornehmen dürfe. Schon 1543

und mit weit mehr Nachdruck 1547 mar diese Besugnis tat

sächlich für die weltliche Obrigkeit in Anspruch genommen worden.

Aber jedesmal gelang es der unbedingten Festigkeit des Refor
mators, eine Beschränkung der Unabhängigkeit des Konsistoriums

abzuweisen. So hatte die ständige Übung ein Gewohnheitsrecht
geschaffen, und noch immer auch die Widerspenstigsten, vielleicht

nach langem Zögern, sich endlich dem Konsistorium gefügt. Doch

am 1. September 1553, als das Herbftabendmahl vor der Türe

stand, beantragte Berthelier, der bereits seit einem Jahre ex»
kommuniziert mar, im Rate, zur Kommunion ohne Rücksicht auf
das Verbot des Konsistoriums zugelassen zu werden. Diesmal

wurde das Gesuch trotz der heftigen Gegenvorstellungen Calvins

am 1. und 2. September wirklich genehmigt. Heimlich bedeutete

man freilich Berthelier, er möge, um Unruhen bei der Feier zu
vermeiden, diesmal noch davon abstehen, von der Erlaubnis

Gebrauch zu machen. Calvin, der davon nichts wußte, rüstete

sich aufs äußerste. An dem Abendmahlssonntag, dem 3. Sep

tember, erklärte er von der Kanzel mit einem Nachdruck, dessen

nur er sühig mar: „Ich werde mich lediglich an die Vorschrift
meines Meisters halten, die mir ganz klar und offenkundig ist!
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Wir sollen heute das heilige Mahl Christi empfangen; sollte einer

sich unterstehen, sich an diesen heiligen Tisch zu drängen, dem es

vom Konsistorium untersagt ist, so is
t es sicher, bei meinern Leben,

daß ic
h

mich zeigen werde, wie es meine Pflicht fordert!" Am Nach
mittag desselben Tages hielt er eine Art Abschiedspredigt, in der
Erwartung, daß nun seine zweite Vertreibung mit Notroendigkeü

folgen müsse — so mar seine Lage in den Wochen, mährend
Servet im Kerker schmachtete! Doch in Wahrheit geschah nichts,

die Majorität des Rates mich vor der entschlossenen Haltung des

Reformators zurück. Anfang November entbrannte freilich der
Streit aufs neue. Jetzt sollte auch Farel getroffen werden, der

bei seiner Anwesenheit in Genf am 1
.

November eine harte
Predigt wider die Ausschreitungen der Jugend gehalten hatte.
Man zitierte ihn von Neuenburg zur Verantwortung. Doch als
er kam, drängte sich die Anhängerschaft des alten Volksmanns

so zahlreich zum Rathaus hin, daß auch drinnen die Stimmung

umschlug, und Perrin selbst als erster Syndik, am ganzen Leibe

zitternd, Farel eine Ehrenerklärung machen mußte. Nicht minder

scheiterte der erneute Versuch, das Bannrecht des Konsistoriums

einzuschränken. Zwar erklärten nun sogar die Zweihundert,

daß dem Rate die letzte Entscheidung gebühre; aber erreicht
wurde doch nicht mehr, als daß auch in dieser Angelegenheit
die Schweizer Kantone um ihr Gutachten angegangen wurden.

Obwohl die Antworten, wie bei ihrem Staatskirchentum zu
erwarten war, nur halbwegs günstig lauteten, so wagte doch der

Rat nicht, den Streit noch länger fortzusetzen. Immer deutlicher
kündete sich die Zersetzung der Partei Perrins an. Indem mau
die Streitsrage selbst vorläufig offen ließ, wurde — ein Zeichen
des nahen politischen Umschwungs — am 30. Januar 1554 eine

offizielle Versöhnung herbeigeführt, von der nur Berthelier sich

ausschloß. Durch seine Hartnäckigkeit mar man genötigt, den

Gegenstand des Zwistes noch mehrmals anzurühren. Endlich am

24. Januar 1555 wurde entschieden, es solle alles beim alten
bleiben, d

.

h
. die völlige Unabhängigkeit der konsiftorialen Ex-

kommunikativ« war nunmehr endgültig bestätigtes')
Mittlerweile aber hatte Calvin und seine Gefolgschaft
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Aber die Perrinisten einen noch bedeutsameren Sieg errungen.

Im Februar 1554 waren drei Sundike der calvinischen Par
tei, einer nur von der Gegenfeite erwählt worden; noch
günstiger war das Resultat bei den Wahlen des Jahres 1555,

welche nicht nur im Kollegium der Svndike, sondern auch in den

Räten den Freunden des Reformators die Oberhand verliehen.
Seine eiserne Konsequenz hatte also doch zuletzt das Feld be

halten. Die im calvinischen Geiste erzogene Jugend fing all

mählich an, politisch einflußreich zu werden. Dazu mag zu dem

überraschenden Siege auch mitgewirkt haben, daß in dem Re

giment Perrins und seiner Genossen die sich allzu breit machende

Vetternschaft vielen anstößig geworden war. Begreiflicherweise

suchte nun die siegreiche Partei ihrem Übergewicht möglichste
Dauer zu geben, und das Mittel dazu lag nahe genug. Die
Einwanderung besonders aus Frankreich hatte, nachdem si

e 1552

und 1553 ins Stocken geraten war, in den beiden folgenden

Jahren einen neuen Aufschwung genommen.^?) Jetzt entschloß
man sich, eine größere Zahl der schon länger Angesiedelten —

z. B. vom 18. April bis 9
. Mai 1555 50, an dem letztgenannten

Tage allein 16 — ins Bürgerrecht aufzunehmen, und so der

calvinifchen Richtung einen sicheren Anhang zu verschaffen.

Doch diese Maßregel forderte den Ingrimm der Gegner heraus,
und da si

e kein Gehör fanden, fo faßten PerrinZ, Pandel,

Berthelier, Sept u. a. einen Plan, der si
e dann völlig verderben

sollte. Sie sammelten ihre Ergebenen, zumal Scharen des

ausgelassenen niederen Volkes um sich, bewirteten si
e freigebig

in den Wirtshäusern und stachelten si
e

auf durch großsprecherische

Reden, wie si
e bald wieder die Herren der Stadt werden, das

jetzige Regiment beseitigen und die Franzosen allzumal verjagen

wollten. Es wurde sogar, wie es scheint, eine Art Verabredung

getroffen. Am Abend des 16. Mai kehrte ein Haufe von den

Schmaufereien zurück, es kam zu Streitigkeiten mit der Wache,

ein Auflauf entstand, auch in anderen Teilen der Stadt rotteten

sich lärmende Scharen zusammen. Doch geschah i
n dem Tumult

weiter nichts, als daß Perrin dem Snndik, der Frieden zu

stiften suchte, nach dem Amtsstab griff, es aber im übrigen
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zuließ, daß der Rat in der Nacht sich schleunigst versammelte, der
dann bald die Ruhe miederherstellte. Da die Fremden sich alle ftill
in ihren Häusern hielten, so wurde kein Blut vergossen. Es mar
ein unbesonnener, törichter Streich, aber gewiß keine Revolution.

Freilich hätte Perrin, wenn er kaltblütig und entschlossen genug

gewesen wäre, mit leichter Mühe einen Staatsstreich durchführen
und die bestehenden Gewalten umstürzen können. Aber nach ihrem
ganzen Verhalten, wenn anders si

e

nicht für unglaublich kopflos

gehalten werden müssen, war das gar nicht feine oder seiner

Helfershelfer Absicht, sondern was si
e wollten, mar nur eine

lärmende Demonstration, ein Pronunziamento gegen den Rat
und seine augenblickliche Politik.?«) Doch Calvin und die Seinen

schrieben den glücklichen Ausgang allein der munderbaren Be
wahrung Gottes zu, „der über seine armen Flüchtlinge treue Wache
hielt"; si

e

sahen in dem Ereignis Aufruhr und schlimmste
Empörung. 25«) Daher wurde, nachdem man sich von dem ersten

Schrecken erholt und i
n der Untersuchung die sichersten Beweise

sür ein hochverräterisches Komplott erhalten zu haben meinte,

ein blutiges Gericht über die Rädelsführer gehalten. Man nutzte
die günstige Gelegenheit aus, um nach dem langen Hader die

gegnerische Partei endgültig zu vernichten. Zwar konnten die

Führer, Perrin selbst, ferner Berthelier, Pandel, Sept und
eine Reihe anderer sich durch die Flucht auf Berner Gebiet

retten; si
e wurden nachträglich zum Tode oder zu ewiger Ver

bannung verurteilt. Vier andere dagegen, unter ihnen auch
der jüngere Franz Daniel Berthelier, der ebenfalls leicht hätte

fliehen können, aber im Gefühl der geringen Strafbarkelt feines
Vergehens es verschmähte, wurden erst grausam gefoltert und

dann als Empörer enthauptet.?«)

So war wiederum Blut geflossen, ehe der Sieg des cal>

vinischen Geistes in der Stadt entschieden war. Freilich, nach
dem die Parteigegensätze sich einmal in der unerträglichen Weise

verschärft hatten, war dieser Ausgang vorauszusehen. Halten
die Perrinisten die Oberhand erlangt — und es wäre bei ziel
bewußter Energie des Führers leicht möglich gewesen — , so

würde das Ende für die Gegenpartei kaum ein anderes gewesen
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sein. Das Ereignis des 16. Mai und seine Folgen stehen genau
auf derselben Linie wie die Vernichtung der Artichauds 1540

oder der „Mamelucken" im Freiheitskampf 15L8.2SK) Wir später
Geborene bedauern es schmerzlich, daß die Reformation Calvins
mit dem blutigen Parteigetriebe vermengt ist. Aber mir dürfen
nicht vergessen, daß sein hohes Ziel mit anderen Mitteln, wenig

stens in so kurzer Zeit, schwerlich erreichbar gewesen märe. Die

calvinische Kirche tritt, eben weil si
e den ganzen Menschen um

saßt, überall — ic
h erinnere nur an die Hugenotten — zugleich

als politischer Faktor auf. Gegenüber dem einen politischen

Faktor erhob sich der andere, das alte Genf, die Partei, die

im innersten Kern, wie mir sahen, den Widerstand des natür

lichen Menschenherzens gegen Calvins Ideal der heiligen Ge
meinde verkörperte. Zwischen diesen religiös politischen Gegen»

sähen mar eine Aussöhnung zumal in dem kleinen Freistaat

nicht zu erwarten. Für die religiöse und kulturelle Entwicklung
der Menschheit aber war es von unendlichem Gewinn, daß
Calvin in Genf letztlich nicht wie die Hugenotten i

n Frankreich

unterlag, sondern mit feinem Ideal, wenn auch nach blutigem
Kampf, durchdrang.

Doch noch eine Wolke schwebte nach der Überwindung der

inneren Feinde über dem Genfer Gemeinwesen: die Feindschaft des

mächtigen Bern. In den regierenden Kreisen Berns betrachtete man
die kirchliche Entwicklung der Nachbarstadt schon lange mit steigen

dem Groll, den auch der Calvin günstiger gesinnte jüngere Haller,
der seit dem Anfang der fünfziger Jahre an der Spitze der Berner

Geistlichkeit stand, nicht wesentlich zu mindern vermochte. Die

Genfer Zuchtordnung, welche manche der romanischen Geistlichen
unter Berns Untertanen immerfort lockte, ähnliches zu erstreben,

war „ihren Exzellenzen" im Rat der deutschen Stadt ein Dorn
im Auge; nicht minder fehlte ihnen das Verständnis für den

Prädestinatianismus Calvins. Daher hatten si
e bereitwillig

Bolsecs Agitation gegen die Genfer Theologie geduldet. Aber

nun entstand erst recht Verwirrung und Streit im Waadtlande;
ein obrigkeitliches Mandat gegen die neuen Lehren und das

Disputieren über die Prädestination nutzte nicht viel. 1554,
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sobald Calvin in Genf selbst ein wenig zu Atem gekommen mar,

versuchte er, unterstützt von seiner staatlichen Behörde, durch

ernste Vorstellungen den Mißständen in seinem Sinne abzuhelfen.
Er legte im Oktober, November und Dezember 1554 bei Rai
und Geistlichkeit Berns schriftliche Beschwerde ein, und roar im

März und April 1555 mehrfach persönlich in der Nachbar-
stadt. Doch das Resultat der Verhandlungen mar nur ge
steigerte Verbitterung. Die beiden Hauptgegner des calvinischen
Dogmas, die Prediger Zebedäus und Lange, wurden fast glänzend

gerechtfertigt, dagegen allen Untertanen der Berner Lande die

Gemeinschaft mit der Genfer Kirche, speziell die Teilnahme an
einer Abendmahlsfeier in Genf streng verboten. Ja, am
3. April 1555 drohte man, alle Bücher Calvins zu verbrennen,
in denen irgend ein Artikel der in Bern angenommenen Lehre
bestritten wurdet?) In diese gereizte Stimmung fiel die
Katastrophe der Perrinisten, die nach Lage der Dinge als die
Träger des bernischen Einflusses anzusehen waren, wie eine

Brandfackel. Nun sah sich der mächtige Kanton auch politisch

um die Früchte seiner Mühen und Sorgen für Genf betrogen .'

Sofort stellte sich darum Bern auf die Seite der Vertriebenen:
es erlaubte ihnen sogar, ihre ehemaligen Mitbürger hart vor

den Toren Genfs durch allerlei Angriffe und Überfälle zu be

lästigen. Noch mehr. Als im Februar 1556 der Burgrechts
vertrag ablief, wurde er von Bern, ergrimmt über alle erfahrene
Undankbarkeit, nicht wieder erneuert.

Es waren Jahre höchster Gefahr für Genf, als es ohne
den Rückhalt eines kräftigen Bundesgenossen den Anschlägen

der feindseligen Weltmächte offen stand. Die Berner erwarteten

es auch als selbstverständlich, daß der Stolz des kleinen Nach
bars sich bald brechen würde. Doch Calvin stand fest im Gott

vertrauen ; „sie hoffen," schreibt Haller von den Genfern am

13. Juni 1556, „des Herrn Hilfe werde hervortreten, wenn
der Menschen Beistand versagt." Und endlich trug in der Tal

dies Vertrauen den Sieg davon. Genf fand die Fürsprache
der übrigen evangelischen Kantone; dazu bewährte sich aufs

glänzendste die diplomatische Geschicklichkeit Calvins, von der
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ein savomscher Agent um diese Zeit bemerkte: „Solange dieser
Calvin das Regiment in der Republik führt, ist jeder Versuch,
sie zu überraschen, vergeblich; denn er besitzt teuflische Mittel,

um unsere Pläne scheitern zu machen." Als der romanischen
Schweiz eine wirkliche Gefahr durch den savomschen Herzog Phili-
bert Emanuel, den Sieger von St. Quentin, drohte, mußte Bern
unter dem Druck der öffentlichen Meinung in allen Kantonen

sich bequemen, am 9
.

Januar 1558 das Burgrecht nunmehr
unter erleichterten Bedingungen für Genf und auf ewige Zeiten

zu erneuern. Von diesem am Lemansee bejubelten politischen

Friedensschluß aber wurden die kirchlichen Gegensätze zwischen
beiden Städten nicht berührt. Vielmehr verschärften si

e

sich gerade

im Jahre 1558 bis zum völligen Bruch. Von Calvin aufs
dringendste ermuntert, entschloß sich endlich Viret, mit seiner
Forderung einer strengen, freien Kirchenzucht nach Genfer Muster

Ernst zu machen. Der Ersolg war, daß Bern im Januar 1559 ihn
wie alle übrigen calvinisch gesinnten welschen Prediger, serner

fast alle Lehrer der aufblühenden Lausanner Akademie aus den

lange innegehabten Stellungen vertrieb. Die Verbannten sanden

in Genf, wohin Beza schon vorher übergesiedelt mar, willkommene

Aufnahme. Sie brachten der neuen Heimat, mährend Bern ver
armte, einen gerade um jene Zeit besonders schätzenswerten
Gewinn. 25»)
Denn durch diesen Zuwachs sah sich Calvin in der Lage,

eine Lücke in seinem Genfer Reformationswerk, die er schon lange

schmerzlich empfand, endlich auszufüllen. In seiner Kirchen
ordnung hatte er den „Doktoren", dem Lehramt, die zweite

Stelle hinter den Pastoren angemiesen ; aber seit Castellios Ab

gang mar es nicht gelungen, die alte Genfer Schule nur

einigermaßen auf der Höhe zu erhalten, geschweige denn si
e

so

auszubauen, wie es der kirchlichen Bedeutung der Stadt entsprach.

Es schien doch eigentümlich, daß das „mit den kostbarsten Gaben

Gottes überhäufte Genf genötigt mar, feine Kinder zum Unter

richt in den Wissenschaften in Städte und Völker zu schicken,

welche erst von ihm das viel wichtigere, die Kenntnis der wahren

Gottesverehrung, empfangen hatten." Darum gab sich Calvin,
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sobald Genfs innere und äußere Lage es nur irgend zuließ,
d. h. sofort nach dem Friedensschluß mit Bern im Januar 1 558,
an die neue große Aufgabe. Durch Legate und Sammlungen,
die der Reformator selbst betrieb, und bei denen er auch
die 5 Sons einer Bäckerin nicht verschmähte, wurde eine hin
reichende Summe zusammengebracht, um ein SchulgebSude zu

errichten. Am schwierigsten war bei den mehr als bescheidenen
Mitteln die Lehrerfrage, trotzdem es unter den Jüngern Cal
vins in Frankreich und anderwärts keineswegs an wissen

schaftlichen Größen mangelte. Doch Hebraisten wie Mercier, der

Nachfolger Vatables in Paris, oder Tremellius waren nicht zu
haben. Da half der Umschwung in Lausanne mit einem Schlage
aus aller Verlegenheit. Nunmehr konnte die neue Genfer
Schule, bald Akademie, bald College geheißen, schon am 5. Juni
1559 eröffnet werden. Vor feierlicher Versammlung in der
St. Peterskirche hielt Beza, ihr erster Rektor, eine Rede über

Ursprung und Würde, Notwendigkeit und Zweck der Schule.-
Calvin begann nnd schloß die Feier mit Ansprache und Gebet.

Es war eine Anstalt in enger Anlehnung an das Gymnasium
Sturms in Straßburg, eine Lateinschule, welche in dem genau

geregelten Fortschritt der 7 Klassen die Kenntnis der klassischen

Sprachen vermittelte, gekrönt von einer, wie mir heute sagen
würden, theologischen und philosophischen Fakultät. Als be

zeichnende Eigentümlichkeiten des Ganzen treten hervor die durch

gängige Beschränkung aus das Sprachstudium, der nach festem
Lehrplan stufenweise geordnete Aufbau des Unterrichts, die

Beherrschung aller wissenschaftlichen Arbeit durch die Theologie,
die Erkenntnis Gottes und das Verständnis feines Worts -
alles nach dem Muster Sturms und im Geiste seiner Pädagogik.

Doch gibt sich in den „Gesetzen der Genfer Akademie", die

jedenfalls vom Reformator felbst verfaßt sind, auch seine per

sönliche Eigenart deutlich kund in der stärkeren Betonung der

Aufgabe der Erziehung. Die Schüler, fast militärisch in Rotten
unter einem Klassenlehrer, in Dekurien unter dem tüchtigsten
der jedesmaligen Zehn eingeteilt, werden einer strengen, menn

auch nicht übermäßig harten Zucht, reichlichen Gebets- und
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goltesdienstlichen Übungen unterworfen; alles zu dem Ziele,

ein „an Ordnung und Pflichterfüllung gewöhntes, ein ernstes,

abgehärtetes, kirchlich frommes und streitbares Geschlecht heran

zubilden". Die zeitgemäße Brauchbarkeit, aber auch der eigen

tümliche Charakter der Anstalt wird durch die Tatsache be

leuchtet, daß die einige Jahrzehnte später entstandene Schul
ordnung der Jesuiten den pädagogischen Einrichtungen Genfs
eine Reihe wichtiger Züge entnommen hat. 25«)
Die bald munderbar aufblühende neue Hochschule des Cal

vinismus — das Vorbild des Universitäts- und Schulwesens
bei den Hugenotten und sonst in der reformierten Welt, zumal
in Schottland — war die Krone der Schöpfungen Calvins in

seinem Genf. Nun war das Ziel, das ihm vorschwebte, bis

zu einem nur irgend möglichen Grade erreicht. Das alte Genf,
in den blutigen Kämpfen mit der Opposition niedergeschlagen,

machte einem neuen Genf Platz, das sich vor den Augen der

Welt mehr und mehr als eine heilige Gottesstadt darstellte.

Zunächst kam die calvinische Gesetzgebung jetzt zu einem, den

Ideen ihres Schöpsers völlig entsprechenden Abschluß. Die den

Ordonnances von 1541 in den Augen Calvins noch anhaftenden
Unklarheiten und Mängel wurden beseitigt: schon am 12. No
vember 1557 wurde unter der Voraussetzung der völlig freien

Zuchtübung des Konsistoriums verordnet, wer die Mahnungen,

ja die Exkommunikation beharrlich verachte, den soll die welt

liche Obrigkeit für ein Jahr verbannen. Am 9. Februar 1560
fügte man noch einige weniger bedeutsame Bestimmungen hinzu,

daß nämlich der präsidierende Snndik im Konsistorium nicht den

Amtsstab führen, da er dort nur als geistlicher Funktionär,

als einfacher Ältester zu wirken habe; serner, daß die Prediger

vor der Wahl der Ältesten gehört werden sollten. Wichtiger

war die Festsetzung, daß von da an gemäß dem ursprünglichen

Wunsche Calvins die ganze Gemeinde an den Exkommunikationen

durch eine öffentliche Verkündigung derselben und ein öffentliches

Wiederaufnahmeverfahren beteiligt werden sollte. Nunmehr
konnte eine Revision der Ordonnanzen vorgenommen werden,

welche alle nach und nach errungenen Zusätze
mit dem ur
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sprünglichen Texte vereinigte und, vom 10.— 13. November 1561
in allen Räten genehmigt, das kirchliche Verfaffungsroerk zun:
endgültigen Abluß brachte.^«) Als Ergänzung der kirchliche»
Ordnungen dienten die Luxusgesetze, welche in die durch die
Einwanderung der vornehmen Familien 'noch gesteigerte Üppig
keit des Genfer Lebens mit rauher Hand eingriffen. Die

Ausrufe (cries, criees) von 1560 schreiben je nach Stand
und Rang die Kleider, sogar die Speisezettel vor, unter-

sagen aufs strengste jegliche Ausschreitung bis zur Prosti
tution herab und halten das Volk zu einfachem, bescheidenem,

arbeitsamem Wandel an.^>) Endlich sollte noch eine Revision
des bürgerlichen, speziell des Straf-Gesetzbuchs erfolgen. Doch

die unter Teilnahme Calvins schon 1542 begonnene, aber damals
nur zu einem geringen Teile durchgeführte Arbeit kam auch

jetzt erst nach dem Tode des Reformators zur Vollendung. ^sZj

Die verbreitete Meinung, als fe
i

Calvin auch der weltliche
Gesetzgeber Genfs geworden, muß hiernach wesentlich eingeschränkt
werden.

Sitten- und Luxusgesetze pflegten in jenen Tagen ander

wärts meist auf dem Papier stehen zu bleiben: in Genf sorgte das

Konsistorium dafür, daß die Wachsamkeit und Gründlichkeit der

Praxis über die Strenge des Gesetzesbuchstabens noch hinaus
ging. Die auffällig steigende Zahl der Exkommunikationen
beweist, daß jetzt erst die Zuchtbehörde wirklich das ganze Volks

leben in allen seinen Verzweigungen erfaßte. Da wurde vor
allem das eheliche Leben überwacht, die Eheschließungen er

leichtert, auch Friede und Einigkeit in den Familien gestiftet.
Da wurden die Trägen zur Arbeit angehalten, zu harte Väter

und Gläubiger vermahnt; es wurde Unredlichkeit und Betrug in

Handel und Wandel zur Strafe gezogen, jede Roheit, Bruta
lität, Lüge, schlechter Lebensmandel gerügt. Dies Softem hat
gewiß feine dunklen Schattenseiten. «Nicht bloß die mehr uns.

als den Menschen des 16. Jahrhunderts unerträgliche Ein

schränkung der Individualität, sondern auch die freilich in

manchen Schilderungen übertriebene und zum Teil in der Rauh

heit der Sitten begründete Strenge der Strafen; noch mehr die
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Angeberei und Spioniererei, zu welcher Groß und Klein geradezu

angehalten wurden, sodaß auch nicht das zarteste Geheimnis

verschont blieb. Daß trotzdem Ordnungen wie Ausführung
im ganzen ein echt sittlicher Geist durchwaltete, bemies sich den
Gemütern vorzüglich in ihrer unnachsichtlichen Gerechtigkeit, die

ein Ansehen der Person nicht von ferne zuließ. Wir hörten
schon, daß das Konsistorium auch die nächsten Anverwandten

Calvins in Zucht nahm. Nicht minder wurden die um die

calvinische Sache so hochverdienten Altsyndike Corne, Curtet u. a.

zensuriert. Antoine Froment, dem wir in den Anfängen der

Genfer Reformation begegneten, 1559 Mitglied des Großen Rats,

wurde 156L wegen Hurerei gefangengesetzt und aus 10 Jahre
verbannt. So mar die Frucht all der kleinlichen und pein

lichen Überwachung doch zuletzt, daß auf dem Boden des alten

ausgelasfenen Genf jenes würdige, ernste, fleißige, opferwillige

Geschlecht Heranmuchs, das den Segen der calvinischen Refor
mation Jahrhunderte hindurch jedermann vor Augen stellte und

in Gestalt der über alle protestantischen Länder zerstreuten
Hugenotten zu ihrer sittlichen und kulturellen Hebung so Aus

gezeichnetes beigetragen hat.

Auch das in den Freiheitskämpfen sehr geschwächte wirt

schaftliche Leben Genfs nahm, je mehr der Sieg Calvins sich
entschied, einen neuen Aufschwung. Schon in dem Teuerungs

jahr 1544 hatte er den Rat bewogen, mit staatlichen Mitteln ein?

Fabrik für Tuch- und Sammetmeberei zu begründen; dadurch
kam ein auch früher in der Stadt gepflegter Industriezweig

aufs neue zur Blüte. Später brachten die Wohlhabenden unter

den Einwanderern Geld und Verdienst mit sich. Calvin aber hat
die Verwertung des Geldes in Handel und Verkehr nicht wenig

gefördert, indem er im Unterschied von Luther das mittelalter

liche Verbot des Zinsnehmens, sofern die Pflicht der Bruder

liebe dabei nicht außer Acht gelassen werde, als unberechtigt

abmies. Eine direkte Einwirkung der Reformation war die

außerordentliche Zunahme des Buchgewerbes. Dagegen is
t die

spezifisch genferische Uhrenfabrikation erst gegen Ende des Jahr
hunderts aufgekommen. So blieb zwar Genf zu Lebzeiten Cal
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vins eine nur mäßig begüterte Stadt. Aber in der Redlichkeit
und Gewissenhaftigkeit, der Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Be
scheidenheit der Lebenshaltung, die sich in der nach Calvins Grund
sätzen geleiteten Bevölkerung immer mehr ausprägten, war der
beste Grund auch für den wirtschaftlichen Fortschritt gelegt.
Die sittliche Erneuerung, welche in verhältnismäßig so kurzer

Zeit gelang, war dem Zwang der autoritativen Zucht, aber doch
noch mehr den von innen wirkenden Lebenskräften des Evangeliums

zu danken. In dem Genf der letzten Lebensjahre des Reforma
tors tritt kein Zug deutlicher hervor, als der fast überschmangliche
religiöse Eifer. Das ganze Volksleben nahm mehr und mehr,
mir möchten fast sagen, ein pietiftisches Gepräge an. Nach dem
Vorbild der Zensur in der „ehrwürdigen Gesellschaft" der Geist
lichen beschloß der kleine Rat Ende 1557 von sich aus, eine

ähnliche Einrichtung auch in seinem Kreise zu treffen. Jedesmal
vor der Feier des Abendmahls wurde das Verhalten der Rats
herrn der Reihe nach durchgesprochen, und wer durch irgend

eine Unordnung, Lässigkeit oder durch Selbstsucht und Hadergeift

gefehlt hatte, empfing eine brüderliche Mahnung. Kurz darauf
verordnete man, daß bei allen öffentlichen Wahlen zuerst ein

Prediger den Wählern ihre Pflicht nach Gottes Wort vorhalten
folle, „sintemal wir ganz und gar von ihm abhängen, und mir

keine andere Kraft, Hilfe, Beistand und Hoffnung haben, als

bei ihm". Wie aber bei den leitenden Männern, so zeigte sich
gleiche Beflissenheit auch in der Masse. So zahlreich wurde
der Besuch der Kirchen mit ihren gehäuften Verfammlungen,

daß mehrfach neue gottesdienstliche Stätten geschaffen werden

mußten. Die Katechesen, die Ansprachen in der Kongregation,
die Predigten bildeten den Mittelpunkt des gesamten geistigen
Lebens. Die theologischen Fragen, der Fortschritt des Evan

geliums in der Nähe und in der Ferne, waren das Tages

gespräch, um das sich alles Interesse konzentrierte. Jeder konnte,

so rühmte man, von seinem Glauben Rechenschaft geben, wie

ein Doktor der Sorbonne.?«)

„Ich höre nicht auf zu wünschen," schrieb am 9. Dezember
1556 der schottische Reformator John Knox aus Genf an eine
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Dame in der Heimat, „es möge Gott gefallen. Euch selbst an

diesen Ort zu führen, wo, wie ic
h

ohne Scheu zu behaupten

mage, die vollkommenste Schule Christi besteht, die es auf Erden

seit der Apostel Zeiten gab. Ich gestehe, auch an anderen Orten
wird Christus wahrhaftig gepredigt; aber noch nirgendwo habe
ich gefehen, daß Sitten und Glauben fo lauter reformiert seien
uiie hier."?«?) Was der Schotte in diesen Worten aussprach,

if
t mit ähnlicher Begeisterung von vielen bezeugt morden. Das

von Calvins Frömmigkeit durchtränkte Genf mar die Brunnen-

ftube, aus der der Calvinismus bei feiner außerordentlich

raschen Ausbreitung in allen Ländern Europas immer neue

Kräfte schöpfte. An das, was si
e in Genf gefehen, oder was

sie vielleicht nur aus Schilderungen gehört hatten, gedachten die

Kämpfer mider die Gegenreformation, die Märtyrer mit Sehn
sucht; das in Genf verkörperte Ideal trieb si

e an zum Aus

harren bis in den Tod. Doch das Werk Calvins in Genf hatte

nicht allein für das nächstfolgende, fondern noch für viele spätere

Geschlechter Bedeutung. Um nur eins zu ermähnen, so war

das Vorbild der Genfer Ordnungen, der Genfer heiligen Zucht
und des Genfer Gemeindelebens eins der wirksamsten Momente

bei der Entstehung des englischen Puritanismus. Insofern aber

der letztere nach der Reformation vielleicht den wichtigsten Bei

trag zur Fortentwicklung des religiösen Geistes des Protestan
tismus geliefert hat, fo hat das Genf Calvins daran einen

nicht zu unterschätzenden Anteil. Aber überhaupt dars man

mit all den Einschränkungen, die aus der vorstehenden Dar

stellung sich von selbst ergeben, wohl sagen: was Calvin in

Gens errungen, wird für alle Zeiten dastehen als ein Denkmal

der sittlichen Triebkraft des Evangeliums. Der Kampf mar

hart, und schwere Fehler wurden begangen. Aber weil der

Kampf im tiefsten Grunde dem reinen Eiser um den Gehorsam
Gottes entsprang, so brachte der Sieg am Ende auch eine

seltene Segensfrucht.
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6. Kapitel.

Die Ausbreitung des Kalvinismus und Calvnu
Lebensausgang.

Dreifach war die Aufgabe, welche das Lebensmerk des

Genfer Reformators erfüllte. Einmal galt es, den neuen Typus

evangelischer Frömmigkeit, den mir im 3. Kapitel zu zeichnen
versuchten, in klarer, fester Durchbildung auszugestalten. Daran

schloß sich sofort der heiße Kampf, den es kostete, sür die eigen
artige Frömmigkeit eine Heimstätte zu gewinnen, wo sie sich
in einem kirchlichen Gemeinwesen verkörpern und den Auge»
der Welt nach allen ihren Kräften und Folgen darstellen konnte.

In der Lösung dieser beiden Aufgaben erschöpft sich in der
Hauptsache das, was wir auf diesen Blättern in Kürze mitzu
erleben uns als Ziel setzten. Denn das dritte große Unter

nehmen, vor welches der in sich gefestigte Calvinismus sich der
Natur der Dinge nach sofort gestellt sah, nämlich die Aus
breitung des neuen Frömmigkeitstypus sowohl in den bisher
schon protestantischen, als in weiteren dem Evangelium erft zu

erschließenden Gebieten, hat dem, was der Reformator in seiner
religiösen Eigentümlichkeit mar und erstrebte, keinen wesentlichen

Zug mehr hinzugefügt. Allerdings zeigte sich der Calvinismus

schmiegsam genug, um je nach den Ländern und Völkern, in

die er erobernd eindrang, eine mannigfach verschiedene Färbung

anzunehmen. Aber auf feinen Urheber selbst hat, so weit ich

sehe, die Anpassung in keinem wesentlichen Punkte zurückge

wirkt. Darum is
t es in der Sache wohl begründet, wenn mir

der Ausbreitung und Nachwirkung des Calvinismus — einem an

sich überaus wichtigen und anziehenden Kapitel — hier nur noch
eine mehr als dürftige Skizze widmen. Uns möglichst auf das be

schränkend, wobei Calvin persönlich noch beteiligt war, möchten
wir nur eine flüchtige Andeutung geben, wie mächtig die

Anziehung, welche die Persönlichkeit und die Ideen des Refor
mators ausübten, wie weit das Theater mar, das von dem Schau
spiel seiner Leiden und Kämpfe in Genf ergriffen wurde. Erst

durch diesen weltweiten Rahmen tritt das bisher Erzählte in

das volle Licht der Bedeutung, die ihm gebührt.
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I.
Es märe ein weitläufiges, aber für unsere Zwecke auch

fast überflüssiges Unternehmen, wollten wir den Ursachen nach
gehen, denen der Calvinismus seinen raschen Aufschwung zu
danken hatte. Denn mir hätten si

e

zwar auch in dem allge

meinen Gang der reformatorischen Bewegung, ferner i
n der

kulturellen und politischen Lage, zumal Westeuropas, aber doch

vorzüglich in ihm selbst zu suchen. War Calvins Eigenart
wirklich, wie wir's darstellten, gleich einem Brennpunkt, in dem

die mannigsachsten religiösen und theologischen Strebungen

seiner Zeit sich zusammenfaßten, so begreift sich der außer

ordentliche Fortschritt, der ihm gelang. Viele fanden für das,

was si
e

selbst vielleicht nur dunkel fühlten und wollten, bei ihm
das erlösende Wort in einem durch Klarheit und Großartigkeit

gleich überwältigenden System. Bei näherer Untersuchung
würde es sich uns nur immer von neuem miederholen, wie der

Calvinismus aus den schon vor ihm vorhandenen Reform

tendenzen seine Nahrung zog, wie anabavtistische, mystische,

humanistische Strömungen, dazu der Butzerianismus, derZmingli-
anismus, der Philippismus in ihn einmündeten. Daher is

t es

kein sonderlicher Verlust, wenn mir uns diese Schilderung hier
ersparen. Wohl aber bliebe eine Lücke in der Biographie des

Reformators, wenn mir nicht darauf hinwiesen, wie sehr er

selbst beständig als Feldherr auf der Wacht stand, was er alles

getan hat, um den Siegeslauf feiner reformatorischen Gedanken

und Ideale zu fördern.
Das nächste und wichtigste Mittel, wodurch Calvin von

früh an in die Bewegung der Geister im Reformationsjahr

hundert eingriff, waren feine Jahr um Jahr in wachsender
Zahl in die Welt hinausgesandten Schriften. Wir hatten
fchon Gelegenheit, die bedeutendsten seiner literarischen Arbeiten,

kleinere und größere, zu ermähnen. Hier se
i

ergänzend zunächst

noch eines zu glücklicher Stunde (1543) geschaffenen Werkchens
gedacht, der „sehr nützlichen Erinnerung an den großen Vor
teil, welcher der Christenheit erwachsen würde, wenn es ein

Verzeichnis aller heiligen Leiber und Reliquien gäbe, welche
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eine Hilfe, indem, wie wir hörten, Bude und Jonvilliers seine
frei gehaltenen Vorlesungen stenographisch festhielten. Auf diese
Weise mar schon 1551 die Erklärung des Jesaja nach einer Durch:
ficht der Nachschriften von des Gallars seitens des Exegeten ver

öffentlicht morden. DochscheintdieserersteVersuchCalvinnichtvoll-

auf befriedigt zu haben. Daher arbeitete er auf Grund derNieder

schriften der Schüler noch vollstöndigeKommentare aus zu I.Mose
1554, zu den Psalmen 1557, zu den 4 weiteren Büchern Mose
wieder in Form einer Harmonie 1563, endlich zu Josua, der
noch gerade vor seinem Tode vollendet wurde. Auch die Vor
lesungen zu Jesajas wurden 1559 zu einem wirklichen Kommen

tar umgestaltet. Für die übrigen in den Vorlesungen erklärten

Bücher war dies jedoch dem von Krankheit Geschwächten nicht

mehr möglich. So erschienen für die kleinen Propheten 1557
und 1559, für Daniel 1561 und Jeremia 1563 nur die Nach
schriften, in denen der mündliche Vortrag fast bis aufs Wort
reproduziert war. Am 2. Febrnar 1564 bestieg der Reformator

zum letztenmal den Lehrstuhl; daher mußte die Auslegung des

Ezechiel beim 20. Kapitel abgebrochen werden. Außer den

Vorlesungen wurden auch seine Predigten nachgeschrieben, und

eine ziemliche Anzahl zu seinen Lebzeiten oder nach feinem
Tode herausgegeben; eine noch umfangreichere Sammlung wird

bis zum heutigen Tage handschriftlich in Genf aufbewahrt.
Da auch die Predigten im wesentlichen fortlaufende Text
erklärung sich zum Ziel setzen, so liefern si

e

zu einer Reihe von

Büchern eine doppelte Erklärung; zu 1
. Samuelis und Hiob

bieten si
e einen Ersatz für den fehlenden Kommentar.270)

Welch eineFülle von Arbeit — ohneErmüden bis zum letzten
Atemzug fortgeführt !— is

t in den mehr als 30 Bänden der neuesten

Sammlung seiner exegetischen Werke, wobei die zum Teil von ihm
selbst angesertigtenfranzösifchen llberfetzungender lateinischen Ori

ginale noch ausgelassen sind, aufgehäuft! Die Arbeit ist nicht vergeb

lich gewesen. Wir hatten bereits Gelegenheit, auf die Vorzüge seiner
Schriftauslegung hinzuweifen; daher hier nur noch einige nachträg

liche Bemerkungen. Zwar reichte Calvins Sprachkenntnis imGrie-

chifchen nicht an Melanchthon und Camerarius, im Hebräischen
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nicht an Olivetan und Pellikan heran. Erst recht hat er in

den kritischen Fragen, trotzdem er z. B. den Hebräerbrief konse
quent dem Paulus absprach, keineswegs neue Bahnen einge
schlagen. Aber in allem, was die eigentliche Exegese anlangt,
leitete ihn der durch die humanistischen Studien seiner Jugend

geschärfte philologische Sinn und ein feines Sprachgefühl,
das ihn selten ganz irre gehen läßt. Ein sprechendes
Zeugnis dafür is

t die Art, wie er trotz seiner dogmatischen
Vermischung der beiden Testamente doch sehr viele Stellen des

Alten des ihnen beigelegten messianifchen Charakters entkleidet.

Der eindringende Scharfsinn seines Geistes, die objektive Ruhe

seiner Natur, seine sammelnde und ordnende Gabe machten ihn
gewissermaßen zum geborenen Exegeten. Vorzüglich aber be

fähigte ihn zur kongenialen Auslegung des Bibelworts das in

ihm so stark pulsierende Glaubensleben der Reformation. Cal
vin liefert trotz allem, was man heute dagegen sagen möchte,

den Beweis, daß das paulinische Evangelium der Rechtferti

gung aus Gnaden und Glauben allein den besten Schlüssel zum

Verständnis der gesamten Offenbarung Gottes in der Schrift
darbietet. Gewiß wurde der darin begründete dogmatisierende
und ethisierende Charakter seiner Auslegung auch ihm ost zur

Fessel. Aber zum Ersatz dafür paart sich überall mit der

Schärfe der Einzelerklärung die erbauliche Wärme und die

praktische Brauchbarkeit, mit welcher die Schrift ausgelegt wird
als die Speise der Seele und die Richtschnur der Wahrheit für
alle Verhältnisse des Lebens. 2?>>

Wir können den Einfluß, den die Kommentare, die In
stitut« und auch die kleineren Schriften des Reformators durch
die Jahrhunderte hindurch ausübten, nicht hoch genug an

schlagen. Für viele der Zeitgenossen aber verstärkte sich der
Eindruck ungemein durch die persönliche Berührung. Wir
kennen den Kreis ausgezeichneter Persönlichkeiten, der sich im

Anfang der fünfziger Jahre um Calvin sammelte; seitdem be

fand sich die Fremdenkolonie in einem beständigen außerordent

lichen Wachstum. Im Oktober 1555 kehrte der Prinz Ludwig
von Conde mit andern französischen Prinzen auf ein paar Tage in

12«
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Genf ein. In demselben Jahre, mährend des zweiten Aufenthaltes
John Knox' in der Stadt, wurde auch eine englische Flüchk
lingsgemeinde begründet. Erst recht aber füllte sich Genf nach
Begründung seiner Akademie mit den hervorragendsten Aus
ländern, die später in ihrer Heimat zu hoher geschichtlicher

Bedeutung gelangen sollten. In das Jnskriptionsbuch des Rek
tors haben sich in den ersten drei Jahren unter vielen andern

eingetragen: aus Deutschland Kaspar Olevianus, der Verfasser
des Heidelberger Katechismus, aus den Niederlanden die beiden

BrüderJohann und Philipp MarnixdeSte-Aldegonde, aus Frank
reich Jean de Serres, der hugenottische Historiograph, und Paul
Baduel, der Sohn des trefflichen Pädagogen. Nicht eingetragen,
aber doch als Studenten anwesend waren Thomas Bodley, der

berühmte Begründer der Universitätsbibliothek Oxfords, Franzis-
cus Junius, der spätere Inhaber des ersten theologischen Lehr:

stuhls an der Universität Leiden, Lambert Daneau (Danaeus),

ein Kollege des Leidener und bedeutender calvinistischer Theo
loge. Daneau schrieb 1576 in einer Widmung an den Genfer
Rat: „Im Jahre 1560 zog ich, das Herz voll Begeisterung,
auf eure Akademie, nicht bloß weil si

e vor den Toren unseres

Frankreichs lag, denn dann hätte ic
h

auch andere wählen können,

sondern weil si
e mir die reinste Quelle der himmlischen Wahr

heit darbot, die meinen Lehrer, den Juristen und Märtyrer
Anne du Bourg, bis zum Tode beseelt hatte." Nach einer

Briefnotiz aus dem Jahre 1561 waren täglich mehr als 1000

Zuhörer aus allen Ständen um Calvins Lehrkanzel versammelt.

Kurz vor seinem Tode, bei der Promotion am 1
. Mai 1564,

stieg die Zahl der Schüler des College auf 1200, die der

Studierenden an der Akademie auf 3U0. Beza, der dies be

richtet, fügt stolz hinzu: „wenn diese Stadt den Verschwörun
gen der Feinde unterliegen sollte, so werden mir auch als ster
bende leben. Sicher aber wird ihr Untergang, falls er eintreffen
sollte, allen Nachbarlanden, die sich nichts davon träumen lassen.
Verderben bringen. Es märe der Ruin der Freiheit.""-)
Unter den aus allen Ländern Europas herbeiströmenden Schülern

fühlte der Reformator sich wohl. Den Vertrautesten unter
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ihnen öffnete er den tiefsten Einblick in sein Inneres; in ihrem
Umgang genoß er die Freuden der Freundschaft, für die er,

scheinbar erstorben für so manche andere Bedürfnisse des Men

schenherzens, ganz besonders empfänglich war.

II.
Doch mir dürfen noch ein Mittel, das Calvin zur Förde

rung des Evangeliums in aller Welt treulich ausnutzte, nicht
vergessen, nämlich seine Briefe. In einer Zeit, in welcher bei
der Langsamkeit des Verkehrs, dem Mangel der Zeitungen

briefliche Mitteilungen für den Austausch der Geister unend

lich viel mehr bedeuteten als heute, hat er öfters selbst in den

flüchtigsten Schreiben kleine Meistermerke von Genf abgesandt,

klar, fein, anziehend in der Form, abgerundet, erschöpfend, ein

dringlich in der Sache. Nach der Sitte in den evangelischen

Kreisen beginnt und schließt er si
e gewöhnlich mit einem Segens

und Gebetswunsch. Auch in ihnen is
t Calvin unpersönlich: über

sich selbst sagt er auch hier nur das Nötigste, Gefühlsergüsse

sind selten. Dennoch liegt über den oft rasch hingeworfenen

Zeilen Stimmung. Lebendig weiß er die Sachlage zu zeichnen,

auch seine satirische Ader kommt zur Geltung; was für köst

liche Porträts hat er von diesen und jenen Persönlichkeiten mit

ein paar Strichen entworfen! Vor allem versteht er es, die

Lage seiner Korrespondenten zu durchschauen, ihre wahren Be

dürfnisse herauszufühlen; daher erscheinen feine Mahnungen

ebenso in den gerade vorliegenden Verhältnissen, als i
n

sich selbst

wohl begründet. Die Briefe des Reformators sind in erster
Linie wieder Denkmäler seines tiefen Ernstes, seiner Gewissen

haftigkeit, seiner unermüdlichen Hingabe an das Evangelium,

dazu seiner Mäßigung, seiner Weisheit, aber vorzüglich der

Weite seines Blickes, mit der er alle der Reformation günstigen

Regungen seiner Zeit umfaßt! Daher darf man wohl sagen, wer

Calvin nicht aus seinen Briefen kennt, der kennt ihn nur halb.

Natürlich besitzen wir nur noch einen Bruchteil der Korre

spondenz, die er in Wirklichkeit geführt hat. Immerhin ist,

was uns geblieben, umfassend genug, um den Versuch zu recht
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fertigen, „sein Lebensmerk in seinen Briefen" vorzuführen. 2«>
Bis Ende der vierziger Jahre steht unter dem, was sich er>

halten hat, der Austausch mit Farel und Viret bei weitem im

Vordergrunde. Hier handelt es sich um die Angelegenheilen

Genfs und der romanischen Schweiz; hier feiert ganz besonders
die Freundschaft ihre Triumphe. Das Größte und das Kleinste
wird besprochen, herzliches Mitgefühl, auch freimütiger Tadel
kommen zum Ausdruck. Auf die Ausstellungen Virets an
Calvins Schrift gegen Caroli erwidert der Reformator: „Deine
Mahnungen waren mir angenehm, si

e wären es noch mehr
gewesen, wenn du noch freimütiger getadelt hättest, was dir
der Anmerkung wert schien." Besonders warm sind die Briese,

durch die Calvin seine Teilnahme an dem Leiden und Sterben
der Frau Virets 1546 bezeugt, den Witwer tröstet und ihm bei

seiner Wiederverehelichung beisteht. Leider is
t in den letzten

Lebensjahren des Reformators das Verhältnis zu den alten

Freunden ersichtlich erkaltet. Bei dem einen lag es wohl bloß
an der Schwierigkeit des Verkehrs, die die Entfernung der

Wohnorte mit sich brachte. Viret trat nämlich nach kurzer Tätig
keit in Genf seit 1561 ganz i

n die sich bildende reformierte

Kirche Frankreichs ein; 10 Jahre spater is
t er in Orthez im

Königreich Navarra gestorben. Farel aber setzte im Jahre
1558 seine treuesten Freunde i

n Verlegenheit durch eine Ver

lobung, die er, bisher ehelos, noch als 69 jähriger Greis mit

einem ziemlich jungen Mädchen schloß.^ Seitdem sind die ver

traulichen Beziehungen der beiden langjährigen Kampfgenossen

nicht mehr so rege wie zuvor. In die Lücke tritt sür das
letzte Jahrzehnt des Reformators mehr und mehr Heinrich
Bullinger in Zürich ein. Wie viel Mühe hat sich Calvin ge

geben, ihn zu gewinnen und festzuhalten ! Bei dem selbständigen

Charakter Bullingers, der in seiner mehr humanistisch gefärbten

Frömmigkeit und in der Züricher Eigenart fest eingewurzelt mar,

fehlte es bis zuletzt nicht an Meinungsverschiedenheiten. Trotz

dem wuchsen beide Männer, der eine in besonnener Ruhe

tröstend, ermunternd, der andere mit überlegener Geistesschärfe

still beeinflussend, zu einer immer tieferen geistigen Gemeinschaft
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zusammen, die si
e beide ehrt. Leider sind von dem brieflichen

Verkehr Calvins mit den anderen Häuptern der Reformation
— Melanchthon noch ausgenommen — nur weniger umfang
reiche Bruchstücke erhalten. Besonders is

t dies bezüglich der

Korrespondenz Calvins mit Butzer, „seinem stets von Herzen

zu verehrenden Vater", zu bedauern. Sie mar allezeit so innig, daß
er ihm noch nach England am 23. Februar 1551 — wenige Tage
vor Butzers Tode — ein Schreiben an Melanchthon in Abschrift
sandte, da dieEntfernung hindere, ihn vorher um Rat zu fragen."")

Wahrscheinlich is
t

auch der Briefwechsel mit dem polnischen Baron

Johannes Laski, dem Reformator Frieslands, nur in verkümmerter

Gestalt auf uns gekommen. Bekanntlich hat diefer edelste unten

den evangelischen Söhnen Polens, durch Verfolgung und herbes

Geschick vielfach umgetrieben, bei aller Selbständigkeit seiner

religiösen Anfänge sich die Gedanken Calvins in reichem Maße

zu eigen gemacht und für ihre Aufnahme in drei Ländern,

Deutschland, den Niederlanden und England, mehr getan, als

einer der direkten Schüler des Reformators. ^)
Doch nicht bloß mit Theologen steht Calvin im Austausch.

Wie zahlreich sind die Männer und Frauen, die zerstreuten

Häuflein Evangelischer, die Gemeinden und Kirchen, denen

seine Briefe Rat, Aufmunterung und Beistand bringen! Mit
besonderer Vorliebe nahm er sich fort und fort der Flüchtlings

gemeinden in London, Wesel, Frankfurt an, sandte ihnen K
a

storen, schlichtete ihre Streitigkeiten und vermittelte in ihren

Bedrängnissen, die ihnen abgeneigte Geistlichkeit und Magistrate

auch an ihren Zufluchtsorten bereiteten. Um ihretwillen unter

nahm er 1556 seine letzte große Reise über Straßburg nach

Frankfurt.^) Die Briefe des Reformators beschränkten sich
jedoch keineswegs auf den nächsten Kreis der Anhänger. Seit
dem schmalkaldischen Kriege, als Luther gestorben, Melanch-

thons Ansehen geschwächt, Butzer genötigt mar, sein Straßburg

zu verlassen und in dem England Eduards VI. eine Zuflucht

zu suchen, fühlte Calvin sich offenbar verpflichtet, an ihrer aller

Statt als Vorkämpfer für die gefährdete Sache des Evangeliums

hervorzutreten, und durch Ermunterung und Zusammenfassung
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ihr überall neue Kraft einzuhauchen. Jede Gelegenheit benutzte
er zur Anknüpfung. Als ihm z. B. ein Buchhändler eine»

Gruß von einem seiner ehemaligen Straßburger Schüler, Caspar
von Nndbruck, dem kaiserlichen Rat und Freund des Erzher
zogs Maximilian, überbrachte, erwiderte er sofort durch einige

verbindliche Zeilen, um so auch in Wien und Österreich eine

Verbindung herzustellen.^)

Ein beliebtes Mittel, um Fremden und Hochstehenden mit
einer ersten Zuschrift zu nahen, war die Widmung eines seiner
Kommentare. Wenn andere Schriftsteller dabei nach Gewinn
und Ehren trachteten, so denkt er, nachdem seine Lehrer
Cordier und Volmar sowie andere Freunde mit jener Aus
zeichnung bedacht waren, nur daran, wie er der von ihm ver

kündeten Wahrheit einen neuen Eingang verschaffen könnte. Die

Reihe eröffnete bald nach dem schmalkaldischen Krieg am
1. Februar 1548 Herzog Christoph von Württemberg, dem er

den Galater- und die Gefangenschaftsbriefe zueignete. Im
felben Jahr sandte er nach England, von der neuen Hoffnung,
die dort unerwartet für das Evangelium aufging, beglückt, die

beiden Timotheusbriefe mit einer Widmung für den Lord-

Protektor Somerset, am 25. Dezember 1550 die Vorlesungen

zu Jesaja und am 24. Januar 1551 noch die katholischen Briefe
dem jungen König Eduard selber. Die beiden Widmungs

schreiben an den letzteren sind Gaben eines Königs im Reiche
des Geistes, voll bedeutender Gedanken, das eine zumal durch

eine lebendige, satirische Schilderung des Trienter Konzils ge

würzt. Gleichzeitig is
t Calvins Blick in den Norden und Osten

gerichtet: schon am 23. Mai 1549 hatte er, durch einen später
als Abenteurer entlarvten Polen veranlaßt, es gewagt, dem

König Sigismund August den Hebräerbrief darzubieten. Ebenso

stellte er den beiden Teilen seiner Erklärung der Apoftelge»

schichte 1552 und l554 den Namen des Königs und des Kron

prinzen von Dänemark voran. In ähnlicher Weise wandte er
sich noch an eine Reihe von Fürsten und Herren : selbst an die

Söhne des unglücklichen Kurfürsten Johann Friedrich von

Sachsen, an Elisabeth von England, welche 1559 vor dem um.
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gearbeiteten Jesaja-Kommentar an die Stelle ihres Bruders
trat, an Gustav Was« von Schweden, den Kurfürsten Friedrich III.
von der Pfalz."") Den Mut zu solchen Zuschriften entnahm
Calvin seinem reformatorischen Beruf als Diener des Königs
der Könige, so wie er es schlicht und treffend in seinem ersten

Brief dem Admiral Coligny ausspricht! „Ich will mich nicht
lange entschuldigen, da ic

h

überzeugt bin, die Ehrfurcht, welche
Sie meinem Meister entgegenbringen, wird Sie gut heißen
lassen, was, wie Sie sehen, von ihm ausgeht und Ihnen in

seinem Namen vorgelegt wird." In solchem Eifer erlahmte
er auch nicht, wenn er eine ungünstige Aufnahme oder gar Ab

weisung erfuhr. Dann wurden allerdings in den späteren Aus

gaben die Namen verändert. Wie er nach dem Bruch mit

Falais den 1
.

Korintherbrief an feiner Statt dem Genfer Freunde
Caracciolo zueignete, fo setzte er für die dänischen Fürsten nach
der Behandlung, welche den von England flüchtigen Exulanten
unter Laskis Führung 1553 zu teil wurde, den Palatin Rad-

zimil von Wilna, für die sächsischen Herzoge den Prinzen von
Navarra, den späteren Heinrich IV. von Frankreich ein.^')
Wo aber Calvin irgend Eingang fand, schonte er sortan

keine Mühe, sondern nahm die Fäden, so oft si
e

ihm aus der

Hand zu gleiten drohten, mit unermüdlicher Zähigkeit immer

wieder auf. Für Somerset ließ er der Widmung des Kommentars
am 22. Oktober 1548 ein förmliches Reformationsprogramm

folgen, in welchem er über die Schwierigkeiten der englischen

Lage, über Predigt, Bekenntnis, Katechismus, die liturgische

Frage und die Notwendigkeit der Zucht sich eingehend aus

spricht. Beza bemerkt in seinem Leben Calvins, wenn diese
Mahnungen Gehör gefunden hätten, so möchten der anglika

nischen Kirche wohl viele der späteren Stürme erspart sein. In
der Tat sind si

e mit solcher Mäßigung und solcher klugen Be

schränkung auf die Hauptsache abgesaßt, daß si
e

zu dem Besten

gehören, was die damals so einflußreichen fremden Theologen

zur Förderung der englischen Reformation beigetragen haben.

Calvin aber verfehlte nicht, auch ferner die geneigte Stimmung

auszunutzen und mit weitern Schreiben an Somerset, Eduard
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selbst, Crcmmer, Cheke, den Erzieher des Königs, einzuwirken. 2«)
Später hoffte er mohl in ein ähnliches Verhältnis auch zu Elisa:
beth und ihren Beratern zu treten. Doch dem stand Knoxens
„Trompetenstoß wider das Weiberregiment" trotz der ent

schuldigenden Erklärung, die der Genfer an Lord Cecil sandte,

sür immer im Wege.^> Noch staunenswerter is
t die Geduld

und Treue, mit welcher Calvin seit der Mitte der fünfziger

Jahre den unruhigen Polen, dem König, manchen Großen und
evangelisch gesinnten Geistlichen ein Briefpaket nach dem andern

sandte. Bekanntlich wurde das unglückliche Volk auch in dieser
Schicksalsstunde durch Uneinigkeit zerrissen, durch die verschiedenen

reformatorischen Richtungen und den Antitrinitarismus, zu
denen sich als neuer Jrrlehrer noch der Mantuaner Stancarus
gesellte. Calvin hat das Seine getan, um in die Führenden

Zustände Klärung zu bringen, indem er den Briefen zugleich

mehrere kleine Widerlegungsschriften, handschriftliche und ge
druckte, hinzufügte. Gleichwohl blieb fein Bemühen, aufs Ganze
gesehen, vergebliche«^

Unter allen Nationen nehmen auch im Briefwechsel Calvins

seine sranzösischen Landsleute, wie begreiflich, die erste Stelle

ein. Wie viele Schreiben zur Beratung seiner Glaubensge

nossen in allerlei Fragen, zur Aufklärung von Mißverständ
nissen, zur Stärkung der Verfolgten, damit si

e ein gutes Zeugnis

ablegten, zum letzten Tröste derer, die dem MSrtqrertod enl-

gegensahen, sind aus seiner Feder nach Frankreich hinüberge-

wandert! Dabei hat er keineswegs, wie man nach dem bisher

Mitgeteilten vermuten könnte, die Auswanderung um jeden

Preis empfohlen. Eine Dame der Aristokratie sandte l552
einen Notschrei nach Gens wegen der Roheit ihres Gatten, der

ihr ihren evangelischen Glauben mit allen Mitteln verbiete.
Aber ihr wurde erwidert, si
e

müsse noch entschiedener ihrem

Manne gegenüber bekennen, und dürfe erst dann durch die Flucht
das eheliche Band brechen, wenn er si

e

auf den Tod verfolge."«)
Andern wird vorgehalten, auch in der ersehnten Zufluchtsstadt
würden si

e

sein wie Vögel auf dem Zweig; denn auch dort

gäbe es Kämpfe und Sünden.^') Ob nun aber in der Heimat
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oder in der Fremde, überall sollen die Gläubigen Frankreichs zu

entschiedenem Bekenntnis, was es auch koste, sich aufraffen und den

Ausgang glaubensvoll dem befehlen, der Leben und Tod in der

Hand hat. Calvin fühlt die Leiden seiner verfolgten Brüder nur

zu gut, si
e

zerreißen ihm das Herz. Wie oft hat er seinem Schmerz
um die armen Märtyrer, zumal auch vor den schweizerischen
und deutschen Obrigkeiten, die immer wieder zur Fürsprache

und Hilfe angespornt werden, Ausdruck gegeben! Doch die

Hitze der Trübsal darf die Betroffenen nicht einen Finger breit

von dem Gehorsam Gottes ablocken. Wir hörten, wie er gegen
die Schwachheit der Nicodemiten eiferte i aber andererseits ver

wirft er es aufs bestimmteste, wenn in den heimlichen Ver

sammlungen ungeordnete Zustände einreißen, z. B. sreie Abend

mahls- und Tauffeiern gehalten werden. Sie sind erst dann
erlaubt, wenn eine Gemeinde mit geregelten Ämtern und vor

züglich mit Zuchtübung aufgerichtet ist. Solcher Ernst und

solche Treue wirkten Großes, Immer mächtiger griff die evan

gelische Bewegung in Frankreich um sich, seit Calvin si
e förderte,

und was noch mehr, alle sektiererischen Strömungen, auch die

libertiniftische, wurden, ohne zu schaden, unterdrückt. Als die

hugenottische Kirche in kraftvoller Organisation ans Licht trat, war

si
e von einem Geiste, der Frömmigkeit des einen Mannes in Genf

durchdrungen. Und das alleshattenBriefeundBotenausgerichtet!

Doch die Schreiben, mit welchen Calvin die französische

Reformation weckte, unermüdlich schürte und in Kämpfen,

Siegen und Niederlagen leitete, sind ja ein bedeutsames Blatt

in der allgemeinen Geschichte seines Landes geworden. Es

se
i

darum nur noch ein Zug zur Zeichnung ihres seelsorger

lichen Charakters herausgehoben. Wir finden den Reformator
im Briefwechsel mit allen Häuptern der reformierten Partei:
mit Anton und Ludwig von Bourbvn, mit des letzteren

Schwiegermutter und des ersteren Gattin, der berühmten Tochter

Margaretens Jeanne d'Albret, mit Colignn und dessen jün

gerem Bruder d'Andelot. Calvin schätzte die Unterstützung

dieser Großen sehr hoch. Denn bei seinem aristokratischen Sinn,

bei seinen, Widerwillen gegen alle revolutionäre Auflehnung
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gegen die geordnete Obrigkeit gaben die Prinzen von Geblüi
allein der hugenottischen Sache die von seinem Gemissen ge

forderte politische Legitimität. Dennoch hat er auch sie nach
dem strengen Maßstab seiner Sittenzucht gemessen. Man muß
nur die Vorhaltungen, die er Anton von Navarra wegen seiner

haltlosen Schwäche, seiner Ausschweifungen machte, oder den Büß:
bries an den Bruder Colignys lesen, nachdem derselbe 1558 da;
eben abgelegte Glaubensbekenntnis durch einen Gang zur Messe
wieder verleugnet hatte"") — so wird auch der WidermilliqiK
der unerbittlichen Festigkeit und Reinheit dieses Charakters
seine Bewunderung nicht versagen. Das Geheimnis der Wir-
kung der Briefe Calvins war, daß si

e in vieler Herzen als
das Gebot der Wahrheit und die Stimme Gottes hineinfielen.

III.
Zum Lohn seiner Mühen hatte Calvin das Glück, es noch

erleben zu dürfen, wie in ganz Westeuropa, wo bei seinem Auf
treten nur kümmerliche Zuckungen des evangelischen Geistes vor

lagen, der Protestantismus festen Fuß faßte, und zwar in der

Gestalt, die er ihm aufgeprägt hatte. Seit der Mitte der

fünfziger Jahre beginnt der Calvinismus seinen großartigen
Siegeslauf. In Frankreich war man bis 1555 soweit, daß
aus der evangelischen Gruppe in Paris sich in der Tat eine

geordnete Gemeinde nach Genfer Muster bildete. Der Vor

gang fand überall Nachahmung; beim Tode Heinrichs ll. zählte
man 3— 400000 Protestanten nnd kurz nach 15«0 2150 re»

formierte Gemeinden. 2««) Es war schon ein nicht geringes

Zeichen von Expansionskraft
— wie eine Vorahnung des We

ges, den später so manche Jünger Calvins ziehen sollten — ,

daß man sich in den Jahren 1555 — 58 an einem Kolonisation«-

versuch in der neuen Welt, in Brasilien, beteiligte. Coligno.

obwohl damals noch nicht entschiedener Protestant, trat als

Gönner des Unternehmens auf. Neben Katholiken fuhren zu

zweienmalen Hugenotten i
n ziemlicher Zahl hinüber, und Cal

vin sandte Prediger, denen auch die Arbeit unter den Heiden

befohlen ward. Wenngleich das Ganze sehr bald infolge der
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Unlauterkeit des Führers Mllegaignon scheiterte, so hat doch

Genf und der sranzösische Protestantismus die Ehre, einen
wirklichen, und zwar den ersten Missionsversuch seitens der

evangelischen Kirche gemacht zu haben. Mitten unter hartem
Druck schusen sich — zunächst wider Willen Calvins, aber dann

doch mit seiner Unterstützung — die Vertreter der Gemeinden

auf ihrer Nationalsynode im Mai 1559 in Paris Bekenntnis
und Kirchenvrdnung. Nun ging es rasch voran. Nach dem

jähen Tode des Verfolgers Heinrichs II. 1559, trotz der ver
unglückten Amboiser Verschwörung, welche Calvin nach Kräften

zu hindern strebte, nach dem ebenfalls unerwarteten Hinscheiden
des schwächlichen Franz' II. brachen ein paar Jahre voll der
Aussicht für den Protestantismus Frankreichs an. Auf dem

Gespräch zu Poissy 1561 durften die Calvinisten unter der

Führung Bezas und Martyrs zum ersten Male vor dem ganzen
Lande von ihrem Glauben Rechenschaft ablegen; 1562 wurde

ihnen sogar eine beschränkte Religionsfreiheit gemährt. Moch
ten nun auch die bald entbrennenden Bürgerkriege, einer nach
dem andern. Rechte und Einfluß der französischen Protestanten
immer stärker schmälern, mochten ihnen die hochgestellten Führer
teils durch Abfall wie Anton und später sein Sohn Heinrich
von Navarra, teils durch den Tod in der Schlacht wie Conde,

teils durch Mord in der Bartholomäusnacht wie Coligny ge
raubt werden, dennoch bewährte sich an den Hugenotten der

oft wiederholte Wahlspruch: „ich brenne, doch ic
h werde nicht

verzehrt". Ihre große Geschichte voll beispielloser Leiden und
Kämpfe hat allen Niederlagen zum Trotz für die Weltkultur

wie für das Reich Gottes die reichsten Früchte getragen.

Auch aus den Niederlanden hatten einzelne Persönlich
keiten wie Gemeinden in nicht geringer Zahl die Fürsorge

des Reformators erfahren. Sie weckte auch hier nach den

Stürmen des Anabaptismus neues Leben. In den fünfziger
Jahren schritt die Bewegung von Süden nach Norden vor.

Noch zu Lebzeiten Calvins wurde ein Bekenntnis entworfen,

Synoden gehalten und eine kirchliche Organisation geschaffen.

Freilich konnte dann der Freiheitskampf erst viel später ein
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setzen; auch waren an dem mehr als dreißigjährigen Ringer
mit der spanischen Übermacht eine Reihe anderer Kräfte stan»
discher, wirtschaftlicher und allgemein kultureller Natur betei
ligt. Gleichwohl war das endliche Gelingen zum guten Teü
der auf dem Weseler Konvent 15ö8 und der Emdener Snnode
1571 nach calvinischen Grundsätzen verfaßten Kirche zu danken,

die seitdem im niederländischen Volksgeist so fest, wie nur irgend
wo einwurzelte.^') Viel leichter und rascher gelang der Sieg
des Calvinismus in Schottland. Bei der eigentümlichen Lage
des mit der französischen Krone verbundenen schottischen König:
tums, getragen durch den „Covenant" der ständischen Gemalten,
vor allem gefördert durch den echten Sohn Schottlands, den
wie ein alttestamentlicher Prophet eifernden John Knox, fand
die Reformation wie im Sturme im Lande Eingang. Schon
das Jahr 1560 brachte auch hier die Konfession und das Dis
ziplinbuch. Calvin aber schrieb am L3. April 1561, ihn zu
gleich zur Mäßigung mahnend, an Knox: „Außerordentlich freut
mich, wie billig, daß das Evangelium bei euch so glücklich und

fröhlich fortschreitet. Daß euch Kämpfe entstehen, is
t

nichts

Neues. Aber um so Heller leuchtet di« Kraft Gottes hervor,
wenn bisher kein Unterfangen des Satans und der Gottlosen

euch hindern durfte, in sieghafter Festigkeit auf dem rechten

Wege weiter vorzudringen. Ihr wäret ja zum Widerstand
niemals fähig gewesen, wenn nicht der vom Himmel her euch

Hilfe gebracht hätte, der stärker is
t als die ganze Welt."«»)

Die sranzösische, niederländische und schottische Reformation
hängen untereinander und mit Genf aufs innigste zusammen.
Das gallische Bekenntnis is

t nur eine wenig veränderte Re

vision eines Entwurfs Calvins. Das belgische aber schließt

sich nach Inhalt und Aufbau an die französische Konfession an.
Ebenso stehen die ältesten niederländischen Verfassungen unter

dem Einfluß der berühmten „kirchlichen Disziplin (6l8«pline

ecclesiaLti^ue)" der Franzosen. Wiederum meist das schottische
Disziplinbuch zuerst eine wichtigere Einrichtung auf, die durch
die Vermittlung der Emdener Synode ihrerseits in die franzö

sische Verfassung eindrang. Die drei Kirchen Frankreichs, Schott-
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lands und der Niederlande haben den Calvinismus am rein

sten ausgeprägt und ihm doch wieder, jede in ihrer Art, eine
nationale Färbung eingehaucht. Sie stellen insofern eine höhere
Form der Reformation Calvins dar, als si

e das Muster des

kleinen Genf auf die größeren Verhältnisse der Landeskirchen
anwenden. Daher erfuhr besonders die Kirchenordnung eine

Fortbildung. Schon Laski hatte in seinen Londoner Fremd

lingsgemeinden aus dem nur mit der Zucht betrauten Genfer

Konsistorium eine Behörde gemacht, welche das gesamte Regi

ment der Freikirchen übernahm. Die spätere Entwicklung fügte
die Synoden, Provinzial-, General- und zuletzt Kreissynoden,

hinzu und schuf so eine Verfassung, die vom Staate völlig un

abhängig, zugleich freilich mit ihm stets auf gespanntem Fuße

stand.'"?)

In England beschränkte sich infolge der eigentümlichen
Vorbereitung der Reformation durch Heinrich VIII., infolge
des schroffen Wechsels der völlig entgegengesetzten Regierungen
Eduards und der blutigen Maria, der Einfluß des Calvinis
mus auf die gerade im Anglikanismus weniger wichtige For
mulierung der Lehre in den 39 Artikeln. Doch als unter

Elisabeth die Reformation erst in das Volk selbst eingedrungen
mar, erhub sich aus seinem eigenen Schöße im Puritanismus
eine Ausprägung evangelischen Christentums, von der man bis

zu einem gemissen Grade sagen dars, daß si
e den Calvinismus

ins Englische übersetzte. Die Puritaner aber verpflanzten,

unterstützt durch Holländer und Hugenotten, durch schottische
und irische Presbyterianer, ihre kirchliche Art auch nach Neu

england. So ,fand der Geist des Reformators in der neuen
Welt eine neue Heimat, wo er in strengerem oder sreierem

Anschluß an die Formen seiner Lehre und seiner Verfassung

bis zum heutigen Tage weitermirkt.

Dem gemaltigen Fortschritt in Westeuropa ging die Aus

einandersetzung des Calvinismus mit den älteren evangelischen

Kirchen Deutschlands und der Schweiz zur Seite. Doch hier
waren dem Reformator neben mancherlei Erfolgen schwere Ent
täuschungen beschieden, obwohl er selbstverständlich niemals
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völlige Aufsaugung, fondern nur Bereicherung und Ergänzung,
oder doch zum mindesten ein brüderliches Verhältnis angestrebt hat.

In den Beziehungen der evangelischen Kirchen zu einander drehte
sich damals alles um die Sakramentsfrage, den Zankapfel der Zeit.
Calvin fühlte sichals Erbe der Butzerschen Einigungspolitik, und er
war sich bewußt, in seiner Auffassung des Abendmahls die Lehre

zu besitzen, welche die Gegensätze mahrhaft überbrückte. Gleich
wohl suchte er, gewitzigt durch die bösen Erfahrungen Butzers.
keine Union um jeden Preis. Es war seines Herzens Mei
nung, wenn er am 1. März 1548 an Bullinger schrieb: „Frei
lich wäre es nicht mein letzter Wunsch, eine völlige Überein

kunft zwischen uns hergestellt zu sehen. Aber . . . smenn es auch
daran noch mangels, werden wir doch nicht aufhören, denselben

Christum zu haben und in ihm eins zu fein." Alsu über den

Formeln steht ihm die innere Einheit, die gegenseitige Anerkennung.
Man darf diese Weitherzigkeit, von der wir schon früher sprachen,
und die er bei so mancher Gelegenheit bezeugte, nie aus den Augen
verlieren, wenn man Calvin verstehen will. Sie steht mit der
Lehrzucht, die in erschreckender Härte und Enge in Genf uns ent

gegentrat, nicht in so schroffem Widerspruch, wie man im ersten
Augenblick glauben möchte. In der zu innigster Lebensgemein
schaft berufenen Einzelgemeinde und Kirche unbedingte Ge

schlossenheit des Denkens und Wollens, aber darüber hinaus
gegenseitiges Dulden und Tragen in brüderlicher Gemeinschaft
— das is

t

offenbar der Gedanke des Reformators. Sicher ein zu

kunftsreicher Gedanke, i
n dem eine entfernte Verwandtschaft mit

dem späteren Kongregationalismus sich andeutet, und zweifel
los auch für unser Geschlecht noch eine beherzigenswerte Wahr

heit enthalten ist.

In dieser Gesinnung begann der Reformator auch in der
Schweiz eine Unionsverhandlnng erst, als die Not gebieterisch

dazu drängte. Im Blick auf den Fortschritt der kaiserlichen
Waffen im schmalkaldischen Kriege machte er anfangs 1547

bei den evangelischen Kantonen eine Rundreife, um sie, wenn

möglich, zu einem engeren politischen Zusammenschluß zu ver

mögen. Das Entgegenkommen, das er bei dieser Gelegenheit
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einzig in Zürich fand, wurde der Anfang einer durch zwei
Jahre sich hinziehenden Verhandlung mit Bullinger, deren
glücklicher Abschluß um so dringender zu wünschen war, je

mehr in Bern die ungünstige Stimmung gegen den Calvinis
mus in Genf und im Waadtlande zunahm. Der Wechsel der

Schriftstücke zwischen den beiden Reformatoren zeigt Calvin in
der Form schroffer, Bullinger verbindlicher. Aber in der Sache

is
t

die Nachgiebigkeit doch weit mehr auf des ersteren Seite.
Ja, er ging in der Anschmiegung an die Ausdrucks- und

Denkweise der alten Zminglianer bis an die äußerste Grenze,

die seine Auffassung irgend erlaubte. So war die Ende Mai
1549 bei nochmaliger Anwesenheit Calvins und Farels in

Zürich geschlossene „Übereinkunft in der Sakramentsfrage (L«n>
seuLUL l'lSurinuL)" eher ein Denkmal des nach Calvins
Seite fortentwickelten Zminglianismus, als des genuinen Cal
vinismus. Gleichwohl mar Großes gelungen. Was Butzer
mehrfach vergeblich versucht, mar erreicht; jetzt unterschrieben

außer Bern sämtliche evangelischen Kantone die Unionssormel.
Damit mar die Tür zum Eindringen der calvinischen Theologie

in die Schweiz geöffnet: in wie ausgiebigem Maße si
e in den fol

genden Jahren tatsächlich eindrang, beweist Bullingers „spätere

helvetische Konfession" von 1562 resv. 1566, welche nunmehr

auch von Bern anerkannt und in einem gemissen Sinne das

Einheitsbekenntnis der reformierten Kirche wurde. Bis auf
den Unterschied in der Verfassung — hier Staatskirchentum,

dort selbständiges Kirchenregiment — is
t

seitdem die Eigenart

Zwinglis mehr und mehr im Calvinismus ausgegangen.^«)

Doch was der Reformator auf der einen Seite gewann,

ging auf der andern reichlich verloren. Gerade die Züricher

Ubereinkunft wurde bekanntlich in Deutschland das Signal zum
Ausbruch des zweiten Sakramentsftreits. Als Calvin und

Bullinger 1551 ihr gemeinsames Bekenntnis in Zürich und

Genf veröffentlichten, und Laski 1552 von London aus es

durch einen „kurzen und klaren Traktat über die Sakramente"

der Welt mit nachdrücklicher Empfehlung vorlegte, erhob sich
der Hamburger Prediger Joachim Westvhal als Verteidiger

,,!
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der lutherischen Abendmahlslehre. Seine erste Schrift, der nie

Reihe anderer folgten, trug den Titel: „Mengefutter verroirrter

und untereinander streitender Meinungen über das Aber!

mahl, aus den Büchern der Sakramentierer zusammengeftelÄ

(1552). Nicht lange, so fielen ihm fast alle sog. „echten Luthe

raner" zu. Selbst der alte Freund Calvins, der schroSbi'iK

Reformator Brenz, trat ihnen bei, dem er noch am 5>. Noveir
der 1548 in den Nöten des Interims einen schönen Trofttmc
geschrieben hatte. 2«) Man hat dies Vorgehen neuerdings, nach
dem lange das einmütige Urteil der Historiker sich mißbilligen?

aussprach, als eine Art Notwehr rechtfertigen wollen. D»

Fortschritte des Calvinismns in Deutschland wurden ja um ic

gefährlicher, je näher auch Melanchthon der Abendmahlslcbn
des Genfers sich anschloß. In der Tat, wer möchte Westpbc!
und seinen Helfershelsern verdenken, für die Erhaltung der

deutsch-lutherischen Art eingetreten zu sein? Aber eins dursttu

si
e

nicht übersehen: Calvin mar nicht Zmingli. Wie lange
mußte sich der französische Reformator in und außerhalb der

Schweiz als lutheranisierender Butzerianer beargwöhnen lassen'
Nun stempelten ihn die Gnesiolutheraner zu einem Zwinglianer,

obwohl er doch das Glaubensinteresse Luthers in seinem Kampf

mit Zwingli ebenso entschieden wie jener wahrte. Nun wurde

auch sein Name in dem ganzen lutherischen Deutschland ein

verabscheuter Ketzername! Gewiß wird den Gnesiolutheranern
die Verbitterung der Gemüter in den traurigen Erfahrungen
des Interims, dazu die eben erwähnte zminglisch -schillernde
Ausdrucksweise der Züricher Ubereinkunst zur Entschuldigung

dienen. Aber das spricht si
e

doch keineswegs von der Schuld

jener unheilvollen Verblendung in der Beurteilung Calvins frei.
Die traurige Folge des zweiten Sakramentsstreits mar die

dauernde Zerreißung des Protestantismus und all das Unglück,
das dadurch zumal über Deutschland hereinbrach. Calvin, der
Unionstheologe, hat zu dieser Entwickelung keinen Anlaß ge
geben. Wie zu Luther, als er sein letztes Bekenntnis gegen
die Züricher richtete, würde er auch zu den Gnesiolutheranern

trotz der abweichenden Lehre eine brüderliche Stellung gesucht
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und gefunden haben. Denkwürdig sind die Worte, die er mitten
im Kampf am 1. August 1557 an den gut lutherischen Würt
temberger Theologen Jakob Andrea schrieb, indem er ihm zu
gleich einen Gruß an Brenz auftrug: „Es thut mir recht leid,

daß in unseren Ansichten größerer Zwiespalt besteht, als ic
h

geglaubt hatte. Aber wenn der Gegensatz sich nur nicht zu

feindlichem Haß auswächst, so wird, was noch verborgen ist,

uns endlich der Herr offenbaren." Um so eher kann man es

in diesem Falle verstehen, daß als Calvin nach längerem Zu
warten, ob das Unternehmen Westphals nicht im Sande ver

laufen würde, gegen ihn und später noch gegen Heßhusen zur

Feder griff, seine Streitschriften äußerst bitter, ja verletzend

ausfielen. 2«s)

Für den Reformator persönlich war besonders schmerzlich
die Störung, die der Sakramentsstreit auch in seinem Ver

hältnis zu Melanchthon herbeiführte. Die Freundschaft, welche
beide Männer verband, hatte schon mehrsache schlimme Stöße
überstanden. So den scharfen Mahnbrief Calvins vom 19. Juni
1550 wegen der Haltung Melanchthons im Interim, den

dieser in der ersten Aufwallung vor Zeugen zerrissen haben
soll, ferner die Verschiedenheit der Meinung inbezug auf das

Lehrstück der Prädestination. Calvin aber drängte seit 1554,

je heftiger der Streit mit den Gnefiolutheranern entbrannte,
immer nachdrücklicher und zudringlicher, der Wittenberger Freund

möge doch endlich feine Meinung entschieden aussprechen, se
i

es durch eine öffentliche Erklärung, se
i

es durch Veranstaltung

eines friedlichen Gesprächs der streitenden Theologen zur Fest

stellung einer einhelligen protestantischen Lehre. In der Tat

is
t

nicht abzusehen, was ein rechtzeitiges offenes Hervortreten

Melanchthons hätte bewirten können: vielleicht möchten dann

doch manchem Fürsten und Theologen die Augen aufgegangen

und die Zerreißung des Protestantismus vermieden sein. Doch

der alternde, in all dem Streit fast hilflose Melanchthon ant

wortete auf die Genfer Schreiben nur selten und kurz, mit

Klagen und feinen, aber trüben Stimmungsbildern. Ja 1557,
als das noch durch den Augsburger Frieden angeordnete Re

12»
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ligionsgespräch in Worms stattfand, aus dem nach Calvin
Wunsch zugleich der ersehnte Friedenskonvent wider den innerer

Zwist der Protestanten werden sollte, konnte Melanchthon es

nicht hindern, daß der Hader erst recht ausbrach. Beza urd
Farel, die im Interesse der Evangelischen Frankreichs nact

Worms geeilt waren, mußten sich erst durch eine Deklaration

die wiederum in Bern und Zürich Anstoß erregte, von des

Verdacht der Ketzerei reinigen, ehe si
e die gewünschte Empfck

lung an die deutschen Fürsten zur Fürsprache in Paris er
hielten. Dieser Ausgang erregte Calvin, noch mehr reizte ih

»

ein freundschaftliches Schreiben, das der gutherzige Wittenberg«,
von klugen Vermittlern geleitet, Castellio zum Trost in seiner
Bedrängnis sandte. Und dennoch, trotz aller dieser Wioerniffe

fanden sich die beiden edlen Charaktere immer wieder zusammen

ihre Freundschaft erhielt einen versöhnlichen, erquicklichen Aus

klang. Melanchthon ließ nach Genf mitteilen, daß er auch

ferner an Briefen von dort Vergnügen fände. Er mochte dock
nicht sterben ohne ein Liebeszeichen auch von Calvins Hand
Der aber mar des Vertrauens wert. In seinem letzten Brie'?
an Melanchthon am 19. November 1558 zeichnet auch er eiu

Stimmungsbild seiner Krankheiten und seiner ganzen Lage,
und schließt mit den Worten: „Nie soll mich ein Anstoß von

der heiligen Freundschaft, mit der ich an dir hänge, und von

meiner Verehrung abbringen. Lebe wohl, du hellster Stern

und ausgezeichnetster Lehrer der Kirche! Der Herr leite dick

fort und fort mit seinem Geiste, er erhalte dich noch lange in

seinem Schutz und erfülle dich mit aller Fülle seines Segens!

Hinwiederum besieh! auch uns, die du von dem Rachen der

Wölfe bedroht weißt, fleißig dem Beistand Gottes. Meine

Kollegen und die zahllose Schar der Gläubigen grüßen dich

ehrfurchtsvoll."«?)
Die Treue gegen den Wittenberger Reformator trug ihren

Preis in sich; doch si
e "blieb für Calvins Sache auch nicht ohne

äußeren Lohn. Denn bekanntlich waren es hauptsächlich die

Philippisten, welche aus dem Luthertum hinausgedrängt, nach

dem Vorgang der Pfalz sich zu der deutsch-reformierten Kirche
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zusammenschlössen, und so ein gut Teil Deutschlands doch einem
gemäßigten Calvinismus zuführten. Wenn diese Kirchen auch
in der Verfassung außer Friesland und dem Niederrhein sich
weniger nach Genf als nach Zürich richteten, so is

t

doch ihr
Bekenntnis, der Heidelberger Katechismus, von Calvins Lehr-
iveise, wie wir schon hervorhoben, grundlegend beeinflußt, und

sie haben allezeit das Andenken des Genfer Reformators in

hohen Ehren gehalten.

IV.
Wie im Fluge sind wir den Spuren der Wirkung Calvins

durch Länder und Völker gefolgt. Kehren mir zum Schluß

noch einmal in sein Haus in der Chanoines-Straße ein, so

bleibt uns nur noch übrig, das Bild des Sterbenden zu zeichnen.
Doch zuvor können wir ebensowenig wie je einer, der seinen

Lebenslauf auch nur oberflächlich überschaute, das Staunen über
die Unzahl der Arbeiten bergen, die dieser durch Fleiß wie

durch Geist gleich große Mann während seines nur 55jährigen
Lebens zu vollenden vermochte. Was will es doch heißen: die
Sonntags- und Wochenpredigten, die Vorlesungen, die Wirk

samkeit in der Gemeinde, das Konsistorium, die Mitarbeit an

so manchen staatlichen Geschäften, die gewaltige literarische
Tätigkeit, die weltumspannende Korrespondenz, alle die Auf
regungen, Sorgen, Kämpfe — wie mar es nur möglich, dies
alles zu bewältigen!

Kein Wunder, daß der von Jugend an zarte Leib unter der

beständigen Überhäufung frühzeitig zusammenbrach. Schon als

Jüngling hatte er durch übermäßiges Studieren feiner Gesundheit
geschadet. So begegnen denn in den Briese« trotz seiner ge

wohnten Schweigsamkeit schon im rüstigsten Mannesalter An

deutungen von Krankheiten und Leiden
— der Magen mar

srüh zerrüttet, und die Migräne, ein noch älteres Übel, steigerte

sich von Jahr zu Jahr. Als Heilmittel wandte er neben
häufigem Ruhen und Diktieren vom Lager aus eine sehr strenge

Diät an, sodaß er, wenigstens in den letzten 10 Jahren, nur

einmal am Tage zu essen pflegte. Tie Folge der unzureichen
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den Ernährung war zunehmende Schlaflosigkeit und immer ge-
ringere Widerstandsfähigkeit des Körpers. Im Mai 2556
befiel ihn ein intermittierendes, immer am dritten Tage wieder-

kehrendes Fieber. Trotzdem ging er am 10. Mai auf die
Kanzel, predigte sitzend, mußte aber dann doch abbrechen und

nach Hause eilen, da das Fieber ihn zu sehr schüttelte. Da

er auch nach der Genesung sich keineswegs schonte, so trat das

Fieber im September 1558 von neuem auf, jetzt jeden vierten Tag

sich wiederholend. Bis in den Mai des folgenden Jahres mährten
die Anfälle; alssie endlich verschwanden, schwand zugleich die Hoff
nung, jemals wieder zu gesunden. Die folgenden Jahre sind eine fort
laufende Krankheitsgeschichte. Rührend is

t die Aufzählung aller

seiner vielen Beschwerden, mit welcher er am 8
.

Februar 1564

Professoren aus Montpellier dankte, die ihm durch freundliche
Vermittlung Rezepte und guten Rat gesandt hatten. Da hören
wir von Podagra, Nierensteinen, Harngries, Kolik, Hämor
rhoiden, Bluthusten. Besonders die Steinschmerzen, die schlechte

Verdauung und die Verstopfungen quälten ihn ungemein.

Alle die vielen Leiden trug der Schwerkranke mit be:

wundernswerter Geduld. Wenn die Schmerzen gar zu heftig

wurden, richtete er wohl den Blick zum Himmel und seufzte:

„Wie lange noch, o Herr!" Die Arbeiten aber setzte er, dem

Heere der Krankheiten zum Trotz, mit gewohnter Klarheit und

Schärfe des Geistes fort. Am L7. Dezember 1562 meldete

er Bullinger, daß er nur mit Mühe in seinem Zimmer vom

Bett zum Tische krieche; dennoch aber habe er sich in die Kirche

tragen lassen und noch gepredigt. Wir hörten ja
,

wie bis in

sein Todesjahr immer neue bedeutende Werke aus seiner Feder
erschienen, und dabei klagte er wohl noch, er schäme und be

trübe sich über seinen Müßiggang. Beza erzählt: „Als mir

ihn baten, ja beschmoren, wenigstens nun als Kranker sich des
Diktierens und Schreibens zu enthalten, erwiderte er uns:

,Wollt ihr, daß der Herr mich müßig finde, wenn er kommt?"' -y»)
Der Bruder Anton, Beza, der treue Sekretär Jonvilliers

sowie der weitere Genfer Freundeskreis umhegten den Leidenden

mit Liebe und Verehrung. Von auswärts kamen besonders
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von Bullinger, aber auch von des Gallars, jetzt in Orleans,

Zeichen herzlicher Teilnahme. Der Rat bot dem Heimgesuchten
am 22. Juni 1563 und nochmals am 10. März 1564 je 25
Thaler zur Unterstützung in der Krankheit an; doch beide Male
wies er sie zurück. Am 6

.

Februar 1564 bestieg der Reformator
zum letztenmal die Kanzel; seitdem ging es sichtlich dem Ende

zu. Der Rat verordnete an dem gleichen 1l). März, an welchem
er die Beihilse beschloß, jeder Bürger solle für seine Wieder

herstellung beten, wie dies bei großen öffentlichen Anlässen zu

geschehen pflegte.^«) Wie aber im Leben Calvins sich alles

in geregelter Ordnung vollzog, fo ließ er auch vor seinem Ab

scheiden nichts unvollendet und unbedacht zurück. Am 27. April
begaben sich die Ratsherren, da er si

e
noch einmal sprechen

wollte, in feierlichem Zuge in sein Krankenzimmer; am 28. nahm
er in gleicher Weise von den Predigern in der Stadt und dem

Genfer Landgebiet Abschied. Aus den eindringlichen Ansprachen,
die er an die einen wie die andern hielt, bot sich schon östers
Anlaß, bezeichnende Stellen mitzuteilen.^«) Der letzte Brief
Calvins mar an den alten Kampfgenossen Farel gerichtet:
„Lebewohl, bester, lauterster Bruder, und da Gott will, daß
du mich überlebst, so bleibe eingedenk unserer Freundschast, die

der Kirche Gottes nützlich mar und uns Früchte im Himmel

bringt. Mache dir meinetwegen keine Mühe; schon kann ic
h

nur noch röcheln und erwarte ständig, daß mir der Ateni aus

geht. Genug, daß ic
h

Christo lebe und sterbe, der den Seinen

Gewinn is
t im Leben wie im Tode. Nochmals lebewohl samt

den Brüdern. Gleichwohl ließ es sich der 75jährige Greis,

der selbst ein Jahr später heimgehen sollte, nicht nehmen, herbei
zueilen und dem Sterbenden zum letztenmal die Hand zu

drücken.

Als Calvin, der bis zuletzt bei klarem Bewußtsein blieb, mit

glänzendem Auge nach oben blickend und fast beständig betend,

am Samstag, den 27. Mai 1564, gegen 8 Uhr des Abends von

feinen Leiden erlöst ward, erfüllte die Stadt große Trauer. Viele

drängten sich herzu, um den „Propheten des Herrn, ihren treuen

Hirten, den großen Lehrer, ihren wahren Vater und Tröster"
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noch einmal zu sehen. Doch um jeder Verleumdung, als mache
man zu viel aus dem Heimgegangenen, zu entgehen, wurde er

schon am Sonntag !um 2 Uhr mittags auf dem allgemeinen

Friedhofe in schlichtester Weise beigesetzt. Die Stätte, wo er

ruht, durch keinen Denkstein ausgezeichnet, mußte man später

schon bald — und so auch heute — nicht mehr genau anzu
geben. Übrigens heftete sich auch an seinen Tod, wie an den

Luthers, lügenhafte Verleumdung, als se
i

er in Verzweiflung
und unter ekelhaften Krankheiten, kurzum so gestorben, wie es

der fanatische Haß der Römlinge bei einem so verruchten Ketzer

nicht anders denken konnte.^)
Wenige Tage nach seinem Tode faßte der Rat von Genf

den Eindruck, den der Entschlafene den Mitlebenden hinter

lassen hatte, i
n die treffenden Worte zusammen: „Gott hatte

ihm viele Gnaden verliehen und ihm so große Majestät auf»
geprägt." Seine äußere Gestalt aber hat ein moderner Histo
riker nach einem der besten Bilder aus den späteren Jahren
Calvins beschrieben: „Im pelzbesetzten Gelehrtenrocke, das

Barett auf dem Haupte, in der Linken ein Buch, hat er die

rechte Hand leise erhoben, seine Darlegung mit ausdrucks

voller Gebärde begleitend; die Hand is
t ausgearbeitet, mager,

überaus fein, über dem spitzen, in einen dünnen Spitzbart

auslaufenden Kinn öffnet sich lehrend der Mund. Die Haut
spannt sich scharf um den Backenknochen, um eine eingesenkte

Schläfe, eine durchfurchte, durchgeistigte Stirn, deren unterer
Teil über den starken Augenbrauen lebhaft hervortritt. Ein
Leidenszug geht durch das ganze fleischlose Antlitz und scheint
aus dem gespannten Blicke des Auges zu sprechen, wie aus

den tiefen Linien, die sich von den Nasenflügeln über die

Wange ziehen. Die Nase selbst is
t edler Bildung, lang und

fast gerade, mager und spitz. Aber es liegt in diesen hagern

Zügen zugleich die vollendete Sammlung des scharfen, auf ein

Ziel mit geschlossener Leidenschaft hinstrebenden Ernstes . . Die

ganze Seele des Redenden is
t bei seiner Sache, in rechnender
Nachdenklichkeit, in schneidender Entschiedenheit ; Entschluß des

Gedankens und des Willens tritt siegreich hervor, man glaubt
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zu spüren, wie von diesem Manne jeglicher fremdartige Ein
fluß machtlos abprallte: sein eigener Geist aber will in starker
Bewußtheit in die Welt ausstrahlen, si

e ergreifen und be

zwingen. Und über alles breitet sich, nur halb zerstört durch
die Krankheit, die feine und feste Anmut französischer Form."
Aus dieser Gestalt, obwohl nur mittelgroß, leuchtete der

Charakter von großer Majestät hervor. Die Majestät aber

mar die Ganzheit seines Gehorsams gegen Gott. Wir können

zum Schluß nur den Ausruf miederholen, mit welchem Farel,

der gerne an der Stelle des früh Verstorbenen hingeschieden
wäre, um ihn klagt: „O wie hat er so glücklich einen schönen Lauf
vollendet! Der Herr gebe, daß wir alle laufen nach der Gnade,

die er uns gibt, wie er si
e

ihm gegeben hat!"^)



Anmerkungen.

1, Der Raum gestattet hier nicht eine eingehende Aufzählung und
Charakteristik der Calvin-Literatur, Ich verweise dafür auf die alles,

auch das Geringste ermähnende Zusammenstellung in Band l.IX, S. 513

ff
. der von den Straßburger Theologen Baum, Cunitz, Reuß heraus

gegebenen Overs Cslvin! (llorpus Hekormstorum, vol. XXIX— I.XXX VII):
für neueres auf meinen Aufsatz: „Neuere Calvin-Literatur" in der Re
formierten Kirchenzeitung, 1902, Nr. l— 5

. Das Neueste wird im fol
genden, wenn nötig, kurz charakterisiert werden.

2
,

Über Le Fevre orientiert, abgesehen von mannigfacher Bereiche
rung unserer Kenntnis im einzelnen durch Herminjard, c«rre,p«nclsnce

äes Kekormsteurs krgnssis, Bd. I— IX, Doumergue, ^esn dslvin, Bd. I— III,
und im öulletin äe Ig societe äe I'Ki5t, äu vrot. irsnc, noch immer am besten
K. H

. Graf, Jacobus Faber Stapulensis, ein Beitrag zur Geschichte der Re-

formation in Frankreich; Zeitschrift für die historischeTheol. I852,H, l und 2
.

3
,

Vgl. Farels Schrift .Lpistre s tous Leigneurs', in der Aus
gabe von Fick, 1865? ferner 2 Briefe Farels aus IS27 und 152«, Her
minjard II

,

42 ff
, und 79 ff
. Dazu Doumergue I
, 87 ff
,

und 545 ff.

Bon der älteren Literatur über Farel sei vermiesen auf die Biographien
von Kirchhofer, 2 Bde„ Zürich 1831 ff, und Ch, Schmidt in BSter
und Begründer der res, Kirche, Bd, IX. 186«,

4
,

Herminjard I, S. 65 ff.

5
,

A. Lefranc, les äemieres voesies äe ^Isrg., S. 346 f.

Dieu: <)ui est venu äe lout g lout retoume,
^lsis l^ien tsnt seullement g ?out se toume,

l^'liomme : O Leigneur, sgis mov riens, riens, le plus moinäre

(Zui soit, gkin qu a l'out je puisse gttsinäre,

6
,

Vgl, seine Schrift: (üontre Ig secte pnsntsstique , , , äes leider-

Uns, Op. VII. 145—252, und seinen Brief vom 28. April 1545, Op.
XII, 66.

7
,

Ich schreibe dies trotz der dankenswerten Serie von Aufsätzen
Abel Lefrancs, les iäees religieuses äe IVlsrg. äe >Igvgrre, Sulletin äe

Ig soc, äe I'liist, äu prot. lrgnc. 1897 und 1898. Lefranc hat wohl den

Protestantismus der Dichterin, aber noch nicht die Eigenart dieses

Protestantismus erwiesen. Die Poesien liegen vor in dem „tteptsmeron".

Paris 1853, in Franks Neuausgabe der .I^srßuerites äe Ig /^sr^uente äe«
piincesses', Paris 1873, und bei Lefranc, les äemieres poesies äe Klsrg
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cle I^'sv,, pudliees pour Ig premiere lois, Paris 1896, Vgl, auch Doumergue

I. 404—415
8. Im Traktat über die Reliquie», Op, VI. 442, 452, Übrigens

war Gerard Calvin zweimal verheiratet, und die beiden Töchter viel
leicht nur Stiefschwestern des Reformators; vgl, Doumergue III, 676 ff

.

9
. Vgl, die Widmung seines Kommentars zum I
,

Thessalonicher-

briefe. Op, XIII, 525,
10, Doumergue, Jean Calvin, l, 62,
11, Siehe die alte französische Biographie von Colladon, Op, XXI.

54; die lateinische von Beza. XXI, 121.
12, Doumergue l, 73—75.
13, Lefrauc, Is jeune8se <Ze Olviri, S. 16—18 und S, 196—199.
14. Nur diesen Grund gibt Calvin selber im Psalmenkommeutar

Op. XXXI. 21 an; die Biographen, Op. XXI. 54 und 121, fügen noch
hinzu, der junge Student habe selbst dem Wechsel des Studiums gerne

zugestimmt wegen der religiösen Bedenken, die ihm Olivctan eingeflößt

habe. Darüber s. weiter unten.

15. Uber Wolmar s. Herminjard II
. 285 f.
,

333 und VI. 138.

Für Calvins Beziehungen zu Wolmar is
t von grundlegender Bedeu

tung die Widmung des Kommentars zum 2
.

Korintherbrief I
,

August

IS46, Dp, XII. 364 f. Karl Müller in dem Aufsatz „Calvins Be

kehrung", Nachrichten der Ges. der Miss, zu Göttingen, Philolog.-Hist.

Kl. 1905, Heft 2
, S. 193 f. hat den wichtigsten Teil des Widmungs-

schreibeus übersetzt. Freilich nicht mit Glück, Die Worte: .nis! me

sd ipsis prope csrceridus mors pstris revocgsset', überträgt Müller

trotz der Warnung Herminjards II
. 333 (man soll nicht .s'imsMer

qu'il s'gßit ici ä'urie prison") gleichwohl: „wenn mich nicht der Tod
meines Vaters aus diesem — ich möchte fast sagen — Kerker sdes ju

ristischen Studiums^ befreit hätte." Es heifzt natürlich: „wenn mich
nicht gleich von den ersten Anfängen sim Griechischeiii der Tod des

Vaters abgerufen hätte." So richtig auch Doumergne I, 193 f. Jedes

Lexikon verzeichnet die Redensart: s cslce revocsri scl curceres. Schlim
mer ist, daß Müller den Gedankengang Calvins verwischt hat. Das

Widmungsschreiben spricht von drei Dingen: I. es soll einen Ersatz
bieten für den seit 5 Jahren unterbrochenen Briefwechsel mit Wolmar;

2
,

der Verfasser gedenkt der Freundschaft, die ein wenig (sliqusrituls)

schon vor langen Jahren bestanden habe, aber erst später von Wolmar
neu gepflegt und vermehrt morden sei; 3 vor allem hat Calvin die

Erinnerung an die erste Zeit zur Widmung angetrieben, in der er »eben

der Rechtswissenschaft unter Wolmar die Anfangsgründe des Griechischen
betrieben habe, Punkt 2 und 3 sind deutlich unterschieden durch

.primurn' und dann „verum ninil spucl me plus vsluit qusm prim!

temporis recoräatia" usm Dies .primum tempus" is
t dasselbe, worauf
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sich bei Punkt 2 die Worte: .smicitis, quse mini sliqusntuls t«n»!
priclem intercessergt' beziehen. Die Mehrung der Freundschaft fälk
also erst in eine spätere Zeit, wahrscheinlich in die Jahre, als C«lviv
in Straßburg und Wolmar in Tübingen waren. Wenn mir davon
auch nichts weiter missen, so darf man doch die Worte Calvins nicht
falsch interpretieren. Man muß aus ihnen gerade das Gegenteil der
Meinung Müllers herauslesen, nämlich, daß Idas Verhältnis Calvins
zu Wolmar nicht etwa schon länger bestand, bevor der Unterricht in.
Griechischen begann, sondern daß es in jenen Studienjahren tatsächlich
nur das Verhältnis eines Studenten zum Professor des Griechische«
war. Vgl, die kurze Inhaltsangabe des Widmungsschreibens in meiner
Bekehrung Calvins, S, 19,

16. Colladon, Op, XXI, 55, Beza, XXI, 122,

17. Coll. und Beza, Op, XXI, 54 und 122. In einer öffentlichen
Urkunde wird er am 14. Februar 1532 zum erstenmal „licencie es loü"
genannt; Lefranc, ls jeunesse S. 201 ff. und meine Bekehrung S. Sf

1 8
. Hcrminjard II
,

278 ff., Op. X d, 3 ff.

19. Herminjard II
,

3I4ff., Op, IX, 785.
20. Lefranc a. a, O. S. 18—21, 198-201.
21. Vgl. meine Bekehrung S. 8.

22. E. StShelin l, 13.
23. Op V, l—162.
24. Herminjard II

,

417 ff.; Op. Xd, I9ff.
25. Doincl im SuII. ae I'nist. au prot. krsnc.. 1877. S. 174 ff

,

26. Lecoultre in seiner Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel

„Mölanges", S 163.
27. Herminjard III, I«3ff., Op. X,d, 25ff.
28. Vgl. oben Anm. 15.
29. Vgl. meine Bekehrung S. I6f., ebenso Müller, S. 245— 253
3«. Lefranc a. a.O. S. 21 und 201,
31, Op, XXI, 29, 54, 121, Ich möchte die Nachrichten der alten

Biographien doch nicht mit Wernle, „Noch einmal die Bekehrung C 's",

Zeitschr. f
, Kirchengefch, 1906, S, 84ff,,> schon deshalb als wertlos bei

feite schieben, weil ihr Ursprung seiner Meinung nach noch deutlich in

den aus Calvins Werken geschöpften Notizen zu erkennen sei, während
die mündliche Überlieferung dabei nur eine höchst vage Rolle gespielt

habe. Es besteht doch eine zn scharfe Diskrepanz zwischen Psalmen
kommentar und den Biographien Mir selbst is
t der Gedanke Wernles

schon längst gelegentlich aufgetaucht
— aber was W, beweisen will, is

t

an sich unbeweisbar. Wie die Tradition, aus der die Biographien

schöpfen, entstanden ist, missen wir nicht; doch bleibt si
e

steis der Be

achtung wert, und mir dürfen ihr nur da entgegentreten, wo si
e an sich

unmöglich oder dem Selbstzeugnis Calvins ersichtlich widerspricht.
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32. Doumergue I, 198 und 351; Müller 202f, vergl mit Kamp

schulte I, 236 f,

33. Vgl. die Nachmeise in meiner Bekehrung Calvins S, 22ff.
Gesten Domnergues Beurteilung des Kommentars s. meine Anzeige,

Swd. und Krit, 1900, S. 316. In K. Müllers Bekehrung C.'s is
t m, E.

der Hauptmangel, daß er den Seneca>Komm, gar nicht genauer würdigt,

s. S. 213.
34. Op. XXXI, 21 ff. Ein zweites, früher oft angeführtes Selbft-

zeugnis in der Schrift gegen Sadolet, Op. V, 407 ff., ist nur unter starken
Einschränkungen zu benutzen, und wird darum hier ganz übergangen.
Vgl meine Bek. S. 31 ff, Müller S. 243f.

35. Eine freilich völlig verschiedene Deutung der Worte Calvins
gibt Müller, S. 209, indem er den Satz) ,,itsque aliqu« verse pietstis
gustu irnbutu8" plusquamperfektisch faßt: „mährend ich schon vor meiner

Bekehrung einen gustug verse pietstw gehabt hatte, entbrannte ich" nsm.
Das is

t aber doch, wenn man die Worte so liest, wie si
e dastehen, ohne

eine vorgefaßte Meinung, „welche die bisherige Entwicklung Calvins mit
in Betracht zieht" (Müller S, 209), vollkommen unmöglich. Der gustus
verse pietstis kann im Zusammenhang unserer Stelle, wie aus der

französischen Übersetzung ebenfallk deutlich hervorgeht, nur die Folge der

Bekehrung sein. Die Terminologie aber, auf die Müller sich beruft;
supelstitiones, sorcles, lutum, tenedrse usw., is

t eine in Calvins Schriften
sehr häufige. Alle diese Worte kommen vom Papsttum ohne Beziehung

auf nikodemitische Halbheit erst recht vor; vgl. z. B. nur die Schrift an
Sadolet, Op. V, 408: erroridus, menclsciis, 8uper5titionibus, oder 413:
sterquilinio, sorclibus sc msculis. Auch das Wort gustus kehrt in den

verschiedensten Anwendungen wieder; daraus is
t

nichts zu entnehmen.
36. Karl Müller hat nach meinem Aufsatz: „Die ältesten theolog.

Arbeiten C.'s". Neue Jahrb. f. deutsche Theol. II
,

273 ff, und meiner Be
kehrung C.'s, S. 43 ff. in der 3

. Beilage zu seiner Studie, S. 224—242,
die Copsche Rede einer neuen, sehr gründlichen, eingehenden und scharf
sinnigen Untersuchung unterworfen. Das Resultat ist, daß zwar die
Predigt wirklich am Allerheiligentage 1533 gehalten ist, aber daß si

e

nicht Calvins, sondern Cops eigenes Werk sei. Bei aller von Müller
aufgewandten Mühe tut es mir fast leid, seinem Ergebnis dennoch nicht
beistimmen zu können. Hier is

t

nicht der Raum, die Gründe, die mich
dazu bestimmen, ausführlich darzulegen; doch sei folgendes angedeutet:

I, Ich hatte in dem genannten Aufsatz die Echtheit hauptsächlich auf
meine Erklärung der Varianten im Text der beiden Rezensionen der

Rede zu stützen gesucht. Ich gebe diesen Beweis jetzt preis. Zwar kann

ic
h

auch jetzt nicht finde», nachdem Müller die Varianten vollständiger
und genauer als ich gebucht hat, daß si
e einzig durch zufällige Nach
lässigkeit der Abschreiber entstanden sein können. Dem steht für mich
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entgegen, daß zweifellos von dieser Rede nicht eine längere Reihe v«
Kopien genommen sein können; und ich glaube, soweit mit Handfcdriiri
— allerdings nur aus der neueren Geschichte — vertraut zu sein, um
es für wenig wahrscheinlich zu erklären, daß bei einem so kurzen ^rück
von dem vielleicht überhaupt nur 2 — 3 Abschristen hergestellt rvuro«
durch bloße Lässigkeit eine so große Zahl von Varianten entstehen konnte»

Daher muß m, E, nach einer anderen Erklärung als der Zufällig!«
des Abschreibens gesucht werden, und da bietet sich mir noch immer keine
bessere dar, als daß das Genfer Manuskript eine Form der Rede dar
stellt, welche erst durch eine Überarbeitung die Gestalt erhielt, die in der
Straßburger Handschrift vorliegt. Aber ich sehe nunmehr, wie viel bei
ei»er solchen Frage von dem subjektiven Urteil abhängt. Ich hatte z. B
die Worte „omnium bonorum sutor", Op, X, 31 ,? verglichen mit Hermin
jard 4I9i? als einen Zusatz angesehen, „der nicht ganz dem Tinn
entspricht", und tue das noch heute; Müller meint gerade in diesem
Falle den ursprünglichen Text fast mit Gewißheit bei der Srraizburger

Handschrift zu finden. Wer will da entscheiden? Darum lege ich auf
den Beweis aus den Varianten kein Gewicht mehr, möchte aber betonen,

daß sich m, E. auch keine Instanz gegen die Echtheit der Rede daraus

entnehmen läßt. 2. Dagegen is
t gerade durch Müllers Nachweisniigen

der Wert der Genfer Tradition in meinen Augen ganz wesentlich ver

stärkt. Schon die Randbemerkung zu Herminj. III, 419,?: „I. Tim 2
,
S

sdas Weitere unleserlich!. I .losnnis 2
,
1 sq." regt Gedanken an, welche

wenigstens der Erwähnung wert sind. Wenn dies Zilat wirklich von
Calvins Hand stammt, wie die besten Kenner in Genf behaupten (Müller.
S. 228), so kann es, da die Verszahlen doch deutlich zu erkennen sind,

erst aus der Zeit nach 1548 (Bibel des Stephanus) herrühren. Tarin
aber läge der Beweis, daß Calvin selbst sich noch in den 5V er Jahren
einmal mit der Sache beschäftigt hat, und dann wird wohl auch sein

Amanuensis genauen Bescheid wissen. Aber lassen wir diese Vermutimg
beiseite, da auch m. E. die zweifellose Konstatierung einer Handschrift
bei so wenig Worten eine Unmöglichkeit sein dürfte. Setzen wir den

Fall, daß mau erst nach dem Tode Calvins das Manuskript gefunden
hat, so geht doch nun ans der Unterscheidung der beiden Hönde ^

(Jonvilliers) und S (Colladon) in den Randbemerkungen hervor, daß
man gleich nach dem Ableben des Reformators die eigeutünUichc Ent

stehung der Rede erkannt hat, da ja die 2
.

Notiz aus Colladons Jeder

schon vor 1571 anznsetzen ist. Dadurch aber wird das Schweigni der

Vita Colladons in der Sache ganz bedeutungslos; nicht er, sondern

Jonvilliers war zuerst mit 0er Ordnung und Sammlung des Nachlasses
Calvins betraut (vgl. seinen Brief an Bullinger, 14. Juni 1564, Op XX,
31 9f.) Man darf daher wohl annehmen, daß alle Urteilsfähig«, in

Genf von Anfang an von der Autorschaft Calvins überzeugt waren.
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Dazu hat si
e

nicht der bloße Anblick der Handschrift bewogen ; denn von
^ wird ja ausdrücklich unterschieden: „propris msnu clescripsit" und „et
est suctor". Was sollte sie aber znr Behauptung dieser doch recht auf»
fälligen Tatsache veranlaßt haben, wenn sie nicht sichere Kunde besaßen?

Zur Mehrung des Ruhmes ihres Meisters konnte die Rede doch nicht
beitragen. Gegen ein so bestimmtes Zeugnis über ein einzelnes histo

risches Faktum, das ohne alle Tendenz auftritt, können m, E, subjektive

kritische Erwägungen nicht aufkommen. Ganz anders liegt die Sache
bei dem von den Biographen behaupteten Einfluß Olivetans auf Calvin,

37. Die vorstehende Würdigung des Inhalts der Rede ergibt sich
aus meiner Bek. C.'s, S. 43 ff. unter Modifikation durch die Nachweise
Müllers S. 237 ff.

38. Vgl, über die Vorgänge in Novon Lefranc 201, Doumer-
gue I. 424 ff

,

39. Op. V. 165—232, und meine ältesten theol, Arbeiten C.'s,
S. 293 ff

.

40. Ich möchte diesen Abschnitt nicht schließen, ohne auf die ein
gehenden und ansprechenden Ausführungen über die Bekehrung des Re

formators in der neuen englischen Calvin-Biographie von Willifton
Walker, Prof. an der Yale-UniverMt, New -York 1906, S, 70—105
hingewiesen zu haben, die aus den bisherigen Verhandlungen in im

ganzen einwandfreier Weise das Resultat ziehen. Nur hätte Walker
bezüglich der Teilnahme Calvins an der Rede ^Cops noch etwas

zuversichtlicher sein dürfen, Tagegen is
t der wissenschaftliche Wert einer

französischen Biographie von A. Bofsert 1906 auch in der deutschen
Bearbeitung von Krollick, Gießen 1908, recht gering,
41. Das Dunkel, welches lange über der I

,

Ausg, der Jnftitutio
lag, wann sie erschien und ob zuerst französisch oder lateinisch, is

t jetzt

vollkommen aufgehellt; vgl. Op, I, Prol, S, XXIll ff,; Doumergue I,

S, 589 ff

42. Vgl. z. B. Hcrminjard IV, 23, V. 134.
43. Op. XXXI. 23.
44. Über die Staatstheorie des Reformators f. einiges Nähere in

meiner in Kürze erscheinenden Schrift: „Reformation und Naturrecht."
45. Vgl. Psalmenkommentur, Op. XXXI, 23.
46 lZpistolse cluse sc. Op, V, 233—ZI 2.

47. Hcrminjard VII, 308: Op. XI. 323 f.

48. Die richtige Datierung des in Anm. 47 zitierten Briefes bei Cor
nelius, historische Arbeiten, 1899, S. 120, nnd Doumergue II

,

729 ff
.

49. Op. XII. 655, Calvin an Falais, 24. Januar 1548.
50. Über den Aufenthalt in Ferrara vgl, Cornelius a, a. O, S.

105 ff,, sowie Doumergue II
, S, 3—94; dort ist die weitere Literatur
besprochen.
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51. Über de» Aufenthalt in Frankreich s, Lefranc S. 204 ff., Doi-
mergue II

.

173 ff
.

52. Psalmenkommentar, Op. XXXI. 23/25; Colladon und Beza
XXI, 30. 58. 125.
53. Doumergue II

. 101 f.

54. Eduard Bähler. Petrus Caroli und Joh. Calvin, Jahrbutd
für schweizerische Gesch. 1904, S. 51 ff

.

55. Über den Freiheitskampf und die Reformation Genfs orientiert
für deutsche Leser noch immer am besten Kampschulte 1

, 21—204; vgl. auch
Doumergue II

,
98—149, wo die weitere Literatur besprochen ist.

56. Vgl. über Baudichon den Exkurs Doumergues II
. 732 ff.

57. Herminjard V, 28; Op. Xd. 208. ,

58. Herminjard IV. 359; Op. Xb, 151.
59. S. die Mitteilungen aus den Rats-Protokollen in den „Anna

les", Op. XXI. 208.
60. HerminjardIV. 154— I66;Op.Xs,5— 14. Uber die Abendmahls-

ordimng und die daraus folgenden Vorgänge vgl, Cornelius, Hist. Arbeiten,
S. 127 ff.; Doumergue II. 219 ff

.

61. In der Vorrede zu der lateinischen ,Ausg. seines gleich zu
ermähnenden Katechismus, Op. V, 319,

62. Vgl. die richtigen Ausführungen Doumergues II. 223 ff
. Sohm,

Kirchenrecht I, 650 ff
.

63. Vgl. seine Ausführungen in ,der Vorrede zum Katechismus
1538, Op, V, 319: »solermi prokessione nomen dkrist« clsrent, qui in

eius populo censeri, stque sc! spiritusle sscrossnctumque illucl epulom
sämitti vellent. Iä in bsptism«, inquiunt, semel ksctum fuerst. 8«!
nemo non dekecerst s bsptismi prokessione , , , dircumcisionis koeoiu

Ksdebst . . populus, quem sä novum koeäus psciscericlum rVloses «
Kortstus est.'

64. Vgl, meinen Aufsatz in der „Reformation" 1902, Nr. 27 und
28: „Die Entstehung und der ursprüngliche Sin» der reformierten Ge»
meindeordnung,"

65. Instruction et conkession cle k^«)', ckont «n vse en I.eLl>^
cle geneue; wiederentdeckt und zuerst veröffentlicht von Rilliet und

Dufour 1878, wieder abgedruckt Op. XXII, 1—96. Ich halte mir de»

Straßb. Herausg, gegen Rilliet und Doumergue an Farels Autorschaft
für die Bekenntnisformel fest; die Gründe s, in meinem Buche, der

Heid. Katechismus und vier verwandte Kat,, 1907, S. XXXV f.

66. Annales Op. XXI, 206, 21« f.
,

213, 219. Cornelius, S 137 ff
.

67. Beza Op. XXI. 126; Annales Op. XXI. 208 ff, 212.
68. Vgl. Herminjard IV. die Briefe Nr, 610. 611, 614 und 616.
69. Herminjard IV, Nr. 631, 633. 634.
7«. Op. V. 313-362.
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71. Op. IX. 703—7l«; siehe S, 703,
72. Op. VII. 289—34« und die Briefe in den Prol. S. XXX—

XXXIV. Übrigens hatte Farel IS34 in dem Streit ,'mit dem Domini
kaner Furbity sich eines ähnlichen „frommen Betrugs', wie selbst Dou-
mergue II

,

123 isagt, bedient, .indem er die gegen Furbity gerichtete

Schrift: .lettre« certsines" mit ähnlicher Verhüllung ihres Autors
herausgab.

73. Vgl. Wähler, Petrus Caroli, S. 89. BSHler stellt in seiner
Schrift alles, was mir über Caroli und die durch ihn erregten Streitig
keiten missen, zusammen vom Standpunkt der „unparteiischen Geschichts
schreibung" im Gegensatz zu der „calvinistischen Historiographie". Doch

is
t

es ihm m. E. nicht gelungen, die Gestalt Carolis sympathischer er

scheinen^ zu lassen. Gewiß dienen für Caroli die stürmischen Zeiten,

roelche^wie sie große Charaktere schaffen, die kleinen völlig zu erdrücken

pflegen, bis zu einem gemissen Grade zur Entschuldigung. Gleichwohl
bleibt an ihm genug der armseligsten Eitelkeit und der kläglichsten Un

beständigkeit kleben. Wie groß steht ihm gegenüber besonders Farel da^!
Vgl. Bähler S. 107 und 138 ff.

74. Hundeshagen, die Konflikte des Zwinglianismus, des Luther
tums 1842; Bloesch, Gesch. d

.

schweiz.-ref. Kirchen, 1898, l. 197 ff
.

75. Ratsprotokoll vom 12. Mörz 1538, Annales Op. XXI. 222.
76. Bloesch, S, 101; Doumergue II

,

277 gibt die Berner Feier
tage nicht ganz richtig an.

77. Vorrede zum Katechismus, Op, V. 322.
78. Herminjard IV. 4SI f.

79. Annales Op. XXI. 222—226. Die genaueste und sorgfältigste
Darstellung der Vertreibung is

t die von Cornelius, Hist. Arb. S. 151
ff., mit der Doumergue II

,

269 ff
. inbezug auf den Gang der Er

eignisse durchweg übereinkommt.

8«. Annales, Op. XXI. 226 f.

81. Op. IX. 892.
82. Herminjard V. 103; 7

. Septbr. 1538.

83. Doumergue II
. 391 ff
.

84. Gegen Doumergue II
,

289. Butzer an Calv., Herminjard V, 65.
85. Vgl. Calv. an du Tillet, 20. Okt. 1538, Herminjard V. 161

f.
; Calv, an Farel, Septbr. 1538, Herminj. V, 110 f. Der letztere

Brief wird von Cornelius, Hist. Arb. S. 192 unrichtig gedeutet,
86. Doumergue II

. 390 f,

87. Herminjard V, 65 f, mit den Anmerkungen,

88. Vgl, mein häusl Leben C.'s, 1893, S. 8 f.

89. Vgl. Psalmenkomm. Op. XXXI, 25; an du Tillet, 20, Oktober
IM, Herminj. V. 164.
90. Herminjard VI. 242 f.

14
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91. Eine moderne zusammenfassende Darstellung des reichen po
litischen, wissenschaftlichen und religiösen Lebens in Straßburg gibt es
leider nicht. Doumergue II

,

293—389 bietet sehr viel Gutes unter
fleißiger Benutzung der vorhandenen literarischen Quellen, aber bei

seiner eigentümlichen Methode (vgl, meine Anzeige des I. Bandes, Stud.
u, Krit, 1900, S, 304 ff.) kommt es nicht zu einer abgerundeten Tar
stellung. Über die religiöse und theologische Seite s. mein Buch: dn
Evangelien-Kommentar M. B 's und die Grundzüge f, Theologie, I9<X>.

92 Welche Kirche, f. bei Doumergue II
,

352 f,

93. Calvin an Farel, Ende April 1539, Herminjard V, 291.
Zwick an Bullinger, 9

. November 1538, Op. Xd, 288.

94. Op. IX, 894, die spätere Genfer Liturgie Op. VI, 161—224.
Vgl. Erichson, die calv. und altstraßburgische Gottesdienftordnung 1894;

derf,, I'urißine de l
s Oonlession «es pöcnös, 1896. L. Büchsenschiiy.

ttist, äes liturgies dsns I'H^I cle Strasbourg, I9(X). Über die Trauordnung
Doumergue II

,

496 f.

95. Vorrede Calv. 's zu der „k^orme «es priores et cbsnt? eccl."

Op. VI. I70f. F. Bovet, bist, du pssutier des Elises rökormöes. 1872.
Douen, Clement ^srot et le pssutier Kuguenot 1878, 2 Bde. Doumer

gue II
,

505 ff
.

96. Über Nutzer vgl. meinen Evang.-Komm. S. 181 ff., S. 305ff.
Calv. an Farel, 29. März und etwa 13. Mai 1540, Herminjard VI.
20«, 223 f.

97. Hinter der Vorrede zu den Vorlesungen über Jeremia 1563,

Op, XXXVII, S. 463/64.
98. Annales, Op. XXI, 246, 249 f.

99. Op. I— IV; vgl. besonders die Prol. des Bandes I.

100. Ov.Xl.IX. 1— 292; Herminjard VI, S. 74ff. Ein Teil dn
Kommentare Calvins liegt in deutscher Bearbeitung vor in Joh. Calv.'s
„Auslegung der heiligen Schrist in deutscher Übersetzung" von K. Müller,

Neukirchen bei Mörs.

101. Op. V, 429— 460, Auszüge daraus StShelin I, 212ff,; in

deutscher Übersetzung von Rotscheidt, Elberfeld 1900.

102. Doumergue II
,

456; darnach zu verbessern mein häusliches

Leben C.'s S. 1 1 ; vgl. die treffliche Arbeit von Ed. Stricker, I. C. als Pfarrer
der res. Gem. zu Straßburg, 1890, S. 41.

103. Herminjard V, 228 und 279ff, Doumergue I, 119.
104. N.Weiß, vn portrsit de Ig lemrne deC. SuII. de I'nist.

prot. trsris. 1907, S. 222 ff.

105. Mein häusl. Leben C.'s, S. 11—20, wo die Quelle» für das
Referat im Text zitiert sind ; Doumergue II

,

454 ff
,

F. Buisson, NKsstien ^

dsstellion. 1892, I, 96-120.
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106. Vgl, meine Darstellung: Melonchthon und Calvin, Reformierte
Kirchenzeitung 1897, Nr, 8—13. Philipp Schaff, nist. ok tne cnristisn

ctiurcn. VII. 1892, S. 385—398. Doumergue II. 545ff,
107. Kampschulte I. 329f.
108. Lpinicion dnnst« csntstum. Op. V. 417—428.
109. Konsilium sclmoclum psternum usw. Op. V, 461—508,

Befremdlich is
t das Referat über diese Schrift bei Kampschulte l. 335;

hier hat die gerühmte Unparteilichkeit den Historiker völlig verlassen.
Calvin, „der emigrierte Franzose", soll „die nationalen Leidenschaften
gegen Rom aufgestachelt haben"; aber wenn der Schriftsteller auch

zweimal (S. 490 und 507) von „n«s Oennsni" oder „nostrs Oermsnis"
spricht, so tritt doch das nationale Element im Vergleich zu dm inter

nationalen kirchlichen Beschwerden gegen Rom in den Hintergrund. Die

Parallele mit Hutten is
t wenig am Platze.

110. Vgl. Calvin an Farel II. u. 12. Mai 1541, Herminjard VII.
III ff, Kampschultes Darstellung I, 336 f, ist wieder voreingenommen,

111. äctes 6e Kgtisdonne, Op. V, 509—684.

112. Herminjard VI, 397; VII. 102. 113 f.. 151 f.. I98ff. Vgl. die
Widerlegung Kampschultes und Pastors bei Doumergue II

,

592 ff
.

113. Op. I, Proleg. S. Xl.1.
114. Seeberg, Dogmengeschichte II

. 406.
115. Loofs, Dogmengeschichte«. S. 876,
116. 27, Februar 1540. Herminjard VI, 191. Weitere Zeugnisse

in meinem Aufsatz : Lutherund Calvin, deutsch-evang, Blätter 1896. S. 323 f.
117. Op. VI. 250.
118. Luther an Butzer. 14. Oktober 1539. Calvin an Farel, 20. No

vember 1539. Herminjard VI. 73, 130 f. Aus Freude über die Mäßigung

Luthers schrieb Calvin eine .Lstisksctio-, welche der Vorrede zum
Römerbrief-Kommentar eingefügt werden sollte. Wie es scheint, is

t

dieselbe in dem .Exemplar excusstionis quse prselgtioni inseretur", Her
minjard VI, I32ff., erhalten, einer Erklärung über Calvins Stellung zur
Wittenderger Konkordie, die er nicht stören, sondern durch seine Abend

mahlslehre erst recht festigen will. Auf den Rat Melanchthons wurde

diese Lxcusstio jedoch nicht im Römerbriefkommentar veröffentlicht, Her
minjard VI, 165, sondern Stücke daraus wurden in die Jnftitutio von
1543 aufgenommen.

119. Op. IX, 92.
120. Defensiv . . cle Servitute e

t liderstione numsni srditni, Op. VI,
235- 404; über die Widmung f. Op. XI, 499.
121. Herminjard VIII, 343f., 451 f.

122. C. an Melanchthon, 21. April 1544; an Bnllinger, 25. No
vember 1544, Herminjard IX. 200 ff., 372ff.

123. S. den Abdruck Op. VI. 537-644 und Prol. S. XXX ff
.

14"
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Ferner die Briefe vom Januar 154ö, Op, XII, Nr. 605 u, 606, S, 7 ff ^
vom 17. April 1545, XII, 61 f. 1562 hat Calvin seine Stellung zu den
Nicodemiten nochmals gegen den Niederländer Coornhert verteidigt in
der Schrift: Response s un certsin ttolsnclois, Op, IX, 581 —628; dazu
f. Rutgers, küslvijns invloeck «p de IZekormstie in 6e Kegerlsncken, 1899,
S. 165 ff. Weiteres über die Beziehungen Luthers und Calvins, über
dib Erzählungen Pezels und Hardenbergs von Äußerungen Luthers über
Calvin und die Sakramentsfrage s. Doumergue II

,

572 ff
. und Appens. XI,

S. 759 ff
.

124. Op. XII, 98 ff.

125. Die Borrede Op. IX, 847 ff.

126. In der unter Anm, 118 ermähnten Lxcusstio, Herminjard
VI, 137.

127. Doumergue II
,

581 f.
128. Seeberg, Dogmengeschichte, II

,

391.

129. lnstit. IIb. III, csp I—XVI ; in den früheren Ausgaben die
Kap, 6e ki6e, cle poenitentis, 6e iustilicstwne,

130. Beß, Unsere religiösen Erzieher, eine Geschichte des Christen
tums in Lebensbildern. Artikel: Calvin, Bd. II

,

71.

131. Neuenhaus, Calvin als Humanist, Ref. Kirchenzeitung, 1909^
S. II. Die Kommentare Calvins in deutscher Übertragung, bearbeitet
von Karl Müller, erscheinen in Neukirchen b

. Mörs.
132. Vgl. Kap. I der Jnstitutio von 1539, Op. I, 292 ff,; Inst,

von 1559, IIb. I, csp, VI— IX, Op. II
,

53 ff
. Seeberg, Dogmengesch

II
,

384 f.
,

Loofs«, S. 882 ff.

133. Schulze, Kleäitstio luturse vitse, 1901; ders. Calvins Jen
seits-Christentum in seinem Verhältnis zu Erasmus, 1902, Vgl. auch
Tröltsch, Gesch. des Protestantismus in der „Kultur der Gegenwart",
über die innermeltliche Askese.

134. Vgl. Lobstein, die Ethik Calvins, 1877, S. llOff, S. 139 f.

Meine Anzeige der ersten Schrift Schutzes in dem Aufsatz: Neuere
Calvin-Literatur, Ref. Kirch. -Ztg. 1902, Nr. 5

. Über Butzer meinen

Evang.-Komm., S, 137 ff,

135. Näheres zur Entwicklung der Theologie Butzers in meinem

Buche: der Evangelienkommentar M. B.s und die Gruudzüge s, Thcol .
Leipzig 190«,

136. M. Scheibe, Calvins Prädestinationslehre, 1897, S. 85 ff.

137. Op. I, 72 ff. Scheibe S. 6 ff.

138. Vgl. Marcks, Coligny I, 221 ff
. über die aristokratischen

Städteverfassungen in Frankreich innerhalb und außerhalb des sog.
Rouener Stadtrechts.

139. Op. I, 72 ff, 537—672, 1081 ff.; 11,745-798, 905 -924.
Die zitierte Stelle Op, I, 658, Vgl, meinen Aufsatz: Die Entstehung.
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und der ursprüngliche Sin» der reformierten Gemeindeordnung, in der
„Reformation", 1902, Nr. 27 und 28,

140. Seeberg, Dogmengeschichte II/401 ; Sohm, Kirchenrecht I, 697f,
141. Rieker in seinem trefflichen Buche, Grundsätze reformierter

Kirchenverfassung, 1899, S. 95 ff.

142. Op. I, 205 ff; 21« ff; 561 ff.; II, 776 ff.

143. Beß, Unsere religiösen Erzieher, II
,

73.
144. Op. IX, 893.
145. Calvin an Farel, 8

. Oktober 1539, Herminjard VI, 54 f.

Bähler, Caroli, S. 112 ff. Doumergue II
,

397 ff
.

146. Der Brief selbst is
t verloren; die durch Franz Balduin

(Baudoin) daraus erhaltenen Stücke siehe bei Henry I, 436; vgl, Op, IX,
859 ff

,

und Doumergue II
,

404, Dort noch weitere Belege für die Reiz
barkeit und Heftigkeit des Reformators.

147. Op. IX, 887 ff
.

148. Op. XV,737 f.
,

wiederholt in der Schrift gegen Heßhusen 1561,
Op. IX, 462 f.

149. Herminjard V, 98 f.

150. Vgl, die Notizen über Morand und Marcourt, Doumergue

II
,

656 f.
;

Herminjard III, 225 ff.

151. Rats-Protokoll vom 27. September 1 540 über Sünde, Kreuzes
tod u. dgl., Annales, Op. XXI, 265 f,

152. Herminjard V, 28 f,

153. Jean Colasse an Farel, 3«, Septbr. 1538, Herminjard
V, 119 f.

154. Herminjard V, 135 ff.

155. Herminjard V, 121 ff.

156. Calvins Brief is
t verloren; doch vgl, seine' Schreiben an

Farel, 24, Oktober und 29. Dezbr. 1538, Herminj. V, 166 ff, 446 ff.

157. Durch Anknüpfung mit dem Berner Prediger Kunz vor dem
27. Dezbr. 1538, Herminj. V, 204 f.

158. Herminj. V
,

243 ff, 336 ff,

159. Calvin an Farel, Ende April 1539, Herminj. V, 290.
160. Vgl. darüber Herminj. V, 266, Cornelius kHist. Arbeiten,

S. 248, Doumergue II, 678.
161. Der Brief Sadolets und die Antwort Calvins Op. V,

365—416. Vgl. meine Bekehrung C.s, S. 31 ff.

162. Gegen Kampschulte I, 358; Stähelin I, 304: „Die religiöse

Zerfahrenheit spielte sich , . . auch auf das politische Gebiet hinüber
«

Das Gegenteil ift eher richtig. Die beste Schilderung der Rückberufung
C.'s is
t

trotz der Ausstellungen und der neuen Darstellung Doumergues

II
,

653 ff
. die bei Cornelius, Hist. Arb., S. 192 ff
.
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163. Vgl, ihre Anträge beim Rat, 18, März 1539, Annales,
Op. XXI, 24S. Die Mahnungen Berns inbezug auf die Mißstände in
der Instruktion an die Berner Gesandten vom 3, Jan. 154«, Op. XI, I f.

164. Vgl, die ausführliche und im ganzen durchaus zuverlässige
Darstellung in der alten, neuerdings herausgegebenen „ttist. cle (Zeneve
cle» on^ines s I'snnee 1691 psr ^esn-^ntoine Osutier", 1838, III, 36ff
Ferner App. XIII von A. Cartier bei Doumergue I

I, 766 ff
. Cornelius,

S. 252 ff.

165. Annales, Op. XXI, 265 ff., Herminj. VI, 331 f.

166. Calvin an Farel, April 1539, 29. März 1540, um den
13. Mai 154«, Herminj. V, 29« f., VI, 199, VI, 216 f.

;

Calv. an Vir«,
19. Mai 154«, Herm. VI, 228.

167. Herminjard VI, 39«.

168. Calvin an Farel, 21. Oktober 154«, Herminjard VI, 326 f.
,

Butzer an die Berner Geistlichen, Herminj. VI, 242 f. Der letztere Brief
wird von Herminjard und Op. XI, 54 ff

. in den Juni verlegt; doch ge
hört er, wie auch mir mit Cornelius, S. 327 scheint, in den Anfang
Oktober 154«.

169. Calvin an den Rat von Genf 12, Nov., die Straßburger an

denselben 23. oder 24, Okt. und 13. Nov. 154«, Herminj, VI, 352 ff ,

335 ff,, 356 ff
. Der Berner Rat an Viret, 31. Dezember 154«, Her»

minj. VI, 422 f.

17«. Herminj. VII, 28 f.

171. Herminj. VII, 129 ff., 222, Annales, Op. XXI, 281.
172. Herminj. VI, 339.
173. Herminj. VII, 47.
174. Herminj. VIl, 249.

175. Vgl. Annales Op. XXI, 282 f., 284: ..resolu? que il ,>e äe

ASZe pour sn cinq cens klonns, 6«u?e coppes <Ie kroment et äeuz

dossot äe vin." Ferner S. 305, 341, 368 u. a., S, 78«, Colladon und

Beza Op. XXI, 36 und 113; das Testament Op. XX, 298 ff. Calvin
an Piperinus, 18. Okt. 1555, Op. XV, 825 f., Psalmenkomm. Op. XXXl.Zl.
Uber die ökonomische Lage des Reformators völlige Klarheit zu ge
winnen, is

t bei ^der Schwierigkeit der Bestimmung des heutigen Geld

werts der Einkünfte unmöglich. Was sich darüber sagen läßt, stehe in

der sehr eingehenden und gründlichen Erörterung Doumergues III, 443
bis 5«8.

176 I.g signiere et l^ssson qu'on tient es lieux que Oieu oe »
Aläce g visites, neu Herausa. von Baum, 1859. l.s l^ornie 6es pneres

et cnsnt- eccleswstiques 1542 Op. VI, 161— 21«, Doumergue II
,

497 ff
,

177. Die erste uns bekannte Ausgabe des Genfer Kat. in franzö»

sischer und lateinischer Sprache s. Op. VI, I— 16«, Vgl. ferner Calvins
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Abschiedswort an die Genfer Geistlichen, Op. IX, 894; meinen Heidel
berger Kat,, S, XXXVI ff,, I.XXVI f., dl f.

178. Op. XXI, 282, 285, 286, 287,

178 bis. Z
. B, von Sohm, Kirchenrecht I, 654 f.
,

oder in dem im

übrigen so gründlichen Aufsatz von Cornelius, Hist. Arb. S. 353 ff.

179. Die verschiedenen Redaktionen der Ordonnances s. Op, Xs,
15 ff

.

Ferner Herminj. IV, 160 f,
;

Op. I, 662. Vgl, meinen Aufsatz:
Die Entstehung der res. Gemeindeordnung, „Reformation", 1902, S. 421 f.

180. Vgl. Jnstitutio Op. I, 647 ff, 1099 ff.; 11,891, 894 f.
,

1092 ff
.

Eng. Choisy, Is l'Keocrstie s Qeneve su tempg ge llslvin, 1897, S. 52 ff,
240 ff

,

Uber das theokratische Regiment'vor Calvin, ferner über Spiel,

Tanz und Prostitution vor und während der Reformation bei Doumergue
III, 336 ff., 432 ff.

181. Calvin an Myconius, 14. März 1542, Herminjard VII, 439.
182. C. an Farel, 16. Juni 1542, Herin. VIII, 54 ff.

183. Vgl. die Op, Xa, 125—146 abgedruckten Fragmente seiner
hierhin gehörigen Arbeiten, Cornelius, S. 394 ff, Choisy S, 6« ff

,

184. Cornelius, 398—414; Gautier, «ist. cle Oeneve, III, 168—184.
185. Calvin an Farel, 29. November und etwa 4

,

Dezember 1541,

Herminj. VII, 359 f.
,

373 f.

186. Über Castellio stehe die ausgezeichnete, nur gegen Calo
immer gerechte Biographie von F. Buisson, 1892, 2 Bde.

187. Annales, Op. XXI, 304, 312 ff., Calvin an Viret, Ende Ok
tober 1542. Herminj. VIII, 163 f., Beza Op. XXI, 134. Kampschulte I,
484 ff., Buisson I, 184 ff., Cornelius S, 436 ff.

188. Vgl. Buisson I, 194 ff., Cornelius S. 438 ff, meinen Aufsatz :

Seb. Caft. als Verteidiger der Gewissensfreiheit, Ref. Kirch.-Ztg. 1905,

Nr. 26 und 27.
189. Annales, Op. XXI, 358; Cornelius, S. 455 f.

190. Cornelius S. 474 f. Doumergue III, 67 ff. Dort eine längere
Ausführung über die Wirtshaus- und Gasthof-Verhältnisse der- Zeit;
wichtig der Satz S, 72: il n'> s peut-ötre pss im clötsil sgmeuseg

orclomisnces — über die Abteien — qui n'git ete enipruntö sux vieilles
coutumes Zenevoises «u suisses.

191. Cornelius S. 475 f., Doumergue III, 579—587, Choisy 83 f.

Calvin an Farel 3
. Juni 1546, Op. XII, 347 f.

192. Vgl. die Ordonnances vom 22. Nov. 1546, Op. Xs, 49 f.

193. Calv. an Viret, 14. Nov. 1546, Op. XII, 413. Cornelius
S. 478 f.

194. Die Akten über den Prozeß Ameaux sind nicht erhalten; doch
vgl. Annales, Op. XXI, 368, 370 ff., Cornelius S. 462 ff., Gautier III,
260 ff., Calvin an Farel, 13. Februar 1546, Zurkinden an C, 17. April
1546, Op. XII, 284, 329.
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195. Das Konsistorialprotokoll s, bei Cornelius S. 483. Dazu
stimmt sehr schlecht Kampschulte I

I, 32, dah er „wegen einiger vor viele»
Jahren begangenen unsittlichen Handlungen" vorgefordert morden sei.
196. Annales, Op. XXI, 371, 377 f., 381, 382 f., 395 f., 4«) ff,

405 f, Cornelius S, 473 f,, 488 -SO«; Gautier III, 275 ff., 293 ff
. Calv

an Perrin, zwischen 22. April und 13. Mai 1546, Op. XII, 338.
197. Die Akten des Prozesses Gruet bei Fazy in den ^lörnoir«

c!e I'Institut Oenevois, tome 16, die wichtigsten Stücke Op. XII, 563 ff.

Calv. an Viret, 2. Juli und 24. Juli 1547, Op. XII, 545 ff. und 559 f,

Cornelius S. 501 ff.. Kampschulte II
,

56 ff, Gautier III, 300 ff., 40« f.

198. Calv. an Viret, 26. Ott. u, 19. Nov. 1547, an Farel 14. Dezbr.
1547, Op. XII, 609, 616 f., 629.

199. Annales Op. XXI, 414 f., 418, Calv. anViret, 17. Dezbr.1547,
Op. XII, 632 f., Cornelius S. 505—520; Gautier III, 305—35«.
200. Calvin an Viret, 19. Jan. 1548, Op. XII, 653 ; Annales XXI,

418; Abschiedsrede an die Prediger, Op. IX, 892.
201. Kampschulte II, 40 ff. Die Verzeichnisse der aufgenommenen

Habitants haben sich erst von 1549 an erhalten ; in diesem Jahre waren
es 93. Doumergue III, 74.
202. Die Schriften Calv.'s „contre Is secte «es ^nsdgptistes",

„contre Ig secte vtigntsstique äes Lidertins", „epistre sux licleles 6e

Kouen contre un corclelier". Op. VII, 43—142, 145—252, 341—364.
Uber die Lehren der Libertiner f. I. Frederichs, oe secte 6er Holsten,
Lligius pruMincK :c., herausg. von Fredericq, 1891; Rutgers, d.'«
invloec! op de ^leäerlsnclen, S. 63 ff.

203. Hierhin gehören vor allem die beiden Galiffe, aber teilweise

auch Kampschulte.

204. Calv. an Viret, 17., 26. Dezbr., an Farel 28. Dezbr, 1547,
Op. XII, 633, 639, 642.
205. Mein häusliches Leben C.'s, S. 26 ff., 33 f. ; dort die Zitate.

Doumergue II, 470 ff.; III, 572 ff.

206. Lupplex extiortstio sci Osessrem de necessitste relormsn<ke

ecclesise 1543, Op. VI, 453-534; ^clmonitio Pauli III. pontikicis s<!
dsrolum V., cum sckoliis. 1545. VII. 253—288; Hcts Lxnooi Iriclentinse,
cum ^nticlot«, 1547, VII, 365—506; Interim saultero germsnum 1549,
VII, 545—686 und Prol. S. XXXIX ff., Henrv, Leben Calvins, II

,

370 ff
.

207. Annales Op. XXI, 423, 434, 436—442; Calvin au Viret.
12. Februar 1545, Op. XII, 32 f. Gautier III, 353 ff. Roget, nistoire
du peuple c!e Oerieve III, 63 ff,

208. Op. XIII, 158 ff. Roget III, 82.
209. Annales, Op. XXI, 457; Calv. an Farel, 27. Nov. 1548,

Op. XIII, II«.
210. Gautier III, 420 ff. und die Anmerkungen der Herausgeber,
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211. Annales Op, XXI, 475 f,
,

478 f,

212. Annales Op. XXI, 470; Gautier III, 41« ff. Roger III, 153.
Die Ordonnances über das Schwören Op. Xs, 59 ff,; über den Haus
besuch X», IIS.

213. De 5csn<1slis 1550, Op. VIII, 1-84; Beza Op. XXI, 142 f.

214. Doumergue III, 74; 620 ff. (Normandie,; 606 ff. (Bude).
Über Beza, die Biographien von Baum, Heppe, Proosdij, die Artikel
in Haags Trance protestsnte, 2. Aufl., und Realencvklopädie (Choisn),
3. Aufl.

215. Doumergue III, 633 ff. Gautier III, 423 mit den Anmerkungen
der Herausgeber.

216. Calv. an Falais, Op. XI, 628, 733; XII, 169, 423, 49«, 497,
503, 516, 529, 574, 586, 621; XIII, 8; XIV, 448 u. a. Die Apologie

französisch : Cartier, I'excuse, 1896 ; lateinisch : Op. Xs, 269—294 ; Rutgers,

<5.s Jnvloed, S. 82 ff.

217. Annales Op, XXI, 481 ; die Akten des Prozesses Op. VIII,
145 f. Colladon und Beza, Op. XXI, 73 ff., 143 f. Beza an Bullinger
Op. XIV, 191 f.

218. Vgl. in den Prozeßakten Op. VIII, 199 f.
,

178 ff., 16«.

219. Ebenda VIII, 172, 177, 184, 196, 20« f., 202 f., 224 f.

22«. Ebenda VIII, 226 f. Die Ubersetzung is
t von Kampschulte

II, 14«
221. Op. VIII, 253-254. Die gegenteiligen Zeugnisse, welche

Kampschulte II, 146 f. anführt, kommen demgegenüber nicht auf, be
sonders nicht Op. XIV, 45«. Auch hartnäckige Anabaptiften wurden
nur mit Verbannung gestraft, Annales, Op, XXI, 482 zum 19. Mai 1551.
222. Die Antworten Op. Vlll, 223—242.
223. Calv. an Farel 8

.

Dezbr. 1551, an Bullinger Januar 1552,
Op. XIV, 218 f., 251 ff.

224. dongre^stion sur I'election, Op. VIII, 85—140,
225. Prozeßakten, Op. VIII, 245,
226. Mein Heidelberger Kat,, S, XXXVIII; Op, VIII, 154.
227. Calvins Schriften gegen Baudoin: Kesoonsio sä veiÄpellem

meäistorem 1561; liesp, scl ösläuim convicis 1562; die Vorrede zu

Bezas s6 , , ecedolii convicis 1563, Op, IX, 525—580, 859—862.
Doumergue I, 150 ff,

228. Haller an Bullinger, 3«. Januar und 16, Februar 1552,
Calv. an Libertet, undatiert, an Falais, undatiert, Op. XIV, 276,
283 f.

,

278 f.
,

448 f. Melanchthon an Camerarius, 1
.

Febr. 1552, Oorp.

«et VII, 93«.
229. Op. VIII, 249 -366. Die Schrift is
t als .consensus (Zene-

vensis' auch in die Sammlungen der reformierten Bekenntnisschriften
aufgenommen morden; doch hat si
e symbolisches Ansehen höchstens in
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Genf selbst, und auch dort nur mit einer gewissen Einschränkung ge
nossen,

23«, Annales Op. XXI. 491 f., 498, 5I«ff., 5I6ff,, 524 ff.. S27.
Op. XIV, 334 ff,, 371 ff, Gautier III, 449ff., 458-f. Kampschulte II, ISOff,
231. Annales Op, XXI, 536 ff,, 72S. Calv, an Melanchrhon

28, Nov, 1552, an Druander (Enzinas) Dezbr. 1552, an Bnllinger

7
,

Septbr. 1553, Op. XIV, 415ff,, 432ff,, 6I«f. Gautier III, 457, 468, 470ff.
Dryander starb am 30, Dezember 1552, so gelangte der Brief o.» Me-
lanchthon erst 1554 in dessen Hände; vgl, Op. XV, 76 f.

232. Ein genaues Verzeichnis der Servet-Literatur s. in dem treff»
lichen Art, von Lachenmann, Real-Enc. XVIII ^, 228 ff. Die Servet-
forschung leidet an dem Mißgeschick, daß der Mann seit Mosheim,
Trechsel, Rilliet und Willis in die Hände überschwanglicher Geister —

überschwänglich in Liebe und in Haß — wie Tollin und v. d
,

Linde ge

fallen ist. Daher bedürfen alle Einzelergebnisse ihrer überaus einsigen

Forschung der sorgsamen Nachprüfung; das letzte Wort über Server ist
noch nicht gesprochen,

233. Vgl. feine Aussagen in Menne in den Prozeßakten Op. VIII,
845 ; in Genf ebenda VIII, 766 f., 780.
234. Die Briefe Ökolampads, Butzers u. a. Op. VIII, 857 ff.;

Melanchthon über Servet, dorp. «ek, II, 630, 660 u, XXI, 359. IV er
Setzer Zentralblatt für Bibliothekswesen 1892, S. 296 ff. Doumerg.
II, 603.
235. Servet an Calvin und dessen Antworten Op, VIII, 482 ff.,

645 ff., S. an Viret Op. XIII, 33 f., an Poupin Op, VIII, 75« f, Calvin
an Frellon VIII, 833 ff,, an Farel XII, 283, Bezüglich der Jnstitutio l

vgl. Op. I, 67 f. mit VIII, 482 f. Über Frellon Herminjard V, 7.
236. Die Briefe Tries und die Prozeßakten Op. VIII, 835 ff . das

Urteil VIII, 784 ff.

237. Dies scheint fast mit Sicherheit hervorzugehen aus Frage 38
in den Genfer Prozeßakten Op. vm, 778, sowie der Antwort VIII,
782, vgl. auch VIII, 789 ; ferner Op. XIV, 539 f.

238. S. die Prozeßakten, Op. VIII, 735 ff., 741. 749.
239. Vgl. Op. VIII. 751 f.. 762. 763 ff.. 771 ff., 783 ff.

240. Op. VIII, 741 ff., 797.
241. Op. VIII, 78« f., 789 f., 792.
242. Op. XIV, 59«; Op. VIII, 48«. Die letztere Stelle is

t

sehr

oft falsch ausgelegt morden, z, B. von Mosheim, Anderweitiger Versuch
S. 302 ff.

243. Op. VIII, 743 ff., 519 ff., 804 ff.

244. Calv. an Sulzer, Op. XIV, 614 ff
. Die Antworten der

Schweizer Op, VIII, 555 ff,, 808 ff, Uber die Verurteilung und den
Ausgang Servets Op. VIII, 823 ff., Calv. und Viret an Farel 14., 20. und
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26, Oktober, Farel an Blaurer 10, Dezember, Op, XIV, 640 f.
,

650 f.
,

656 f.
,

691 ff
.

Ferner Op. VIII, 460f.
245. Vgl. Choisy a. a. O. S. 148 ff.

246. Op. XV, 268.
247. Op. VIII, 479, die ganze Defensiv VIII, 453—644.
248. Hermelink, der Toleranzgedanke im Reformationszeitalter, in

diesen Schriften Nr. 98, 1908, S. 37 ff.

249. Gegen Blandrata schrieb Calvin 1558 Op, IX, 321—332;
gegen Gentile 1561 IX, 361—420. S. auch die Prol. Op, IX, S. XXXI ff.,
XXXVII ff.

250. Über Castellio und sein .de nsereticis sn sint persequencli',

sowie seine übrigen Schriften s. das Nähere bei Buifson, Castellion 1
, 246 ff,,

360 ff,, II, I ff,, 161 ff, u. a. ; ferner in meinem Aufsatz, Ref. Kirch,-
Ztg, 1905, Nr. 2« und 27. Die Gegenschriften Calvins Op. >X, 253
bis 318, Über das Sühnedenkmal, das am 350. Jahrestage der Ver

brennung Servets in Genf errichtet wurde, s, Lachenmann, Real.-Enc.
XVIII?, 236.

251. Annales. Op. XXI, 551 ff., 559 ff., 564, 567, 570 f., 581 f.,

583 ff., 588, 593 f. Die Antworten der deutschen Kantone Op. XIV,
690 f.

,

699 ff., 709 ff
,
; Bullinger an Calvin, Op, XIV. 696 ff, Cornelius,

S, 461. Gautier III, 504 ff., 539 ff. Kampschulte II, 203 ff., 254 ff.

252. 1552 wurden 53, 1554 355 und 1555 380 Fremde als „Ein
wohner" angenommen, Doumergue III, 74.
253. Roget, «ist cle Qeneve, IV, 266; Gautier III, 584.
254. S. das Rechtfertigungsschreiben Calvins an Bullinger, 15. Juni

(oder Juli?) 1555, Op. XV, 676 ff.

255. Annales Op. XXI. 604 ff., 608 f.. 614.
256. Zu dem letzteren vgl. Kampschulte I, 69.
257. Vgl. die zwischen Bern und Genf gewechselten Schreiben Op.

XV, Nr. 2020, 2023. 2047, 2051, 2073, 2094. 2095. 2097, 2114, 2136,
2137, 2147, 2149, 2165 ff., 2175 f.

,

2177. Hundeshagen, die Konflikte des

Zminglianismus, Luthertums und Calvinismus in der bernischen Landes

kirche von 1552—1558. 1842. Blösch, Gesch. d
,

schweiz.-reform. Kirch.

I, 219 ff.

258. Roget IV. 277 ff. V, 5 ff.. 207 ff. Kampschulte II, 294 ff.,
381. Hundeshagen S 341 ff. Haller an Bullinger Op. XVI, 190; Calv.
an Viret, 16. März 1558, Op. XVII. 92 f.

259. Die l.eges franz. und lat. Op. Xs, 65 ff. Die Eröffnungsrede
Bezas Op. XVII, 542 ff

,

Charles Borgeaud, I'scaäemie 6e Calvin,

1559— 1798, Qeneve 190«, S, 33ff. Kampschulte II, 3l«ff.
260. Die Ordonnances von 1561 Op. Xs, 91 ff.

261. R, de Cazenove, I« llri« isites en Is citee de Qeneve, 1879
262. Vgl. Anm. 183. Choisy, Oeneve im temps de öe-e, S. 30.
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263. 1550—54 wurden nur etwa 80, IS56 allein 14«, I5SS M>4
Personen exkommuniziert; nach Cramer, rlxtrsits cles registres clu <Ic>n-
sistoire. Kampschulte II, 287, 361.
264. Kampschulte II

, 369, Choisy, Ig ttieocrstie su temps cle tlslvin.
S, 243 ff. Das charakteristischste Beispiel is

t die Hinrichtung des evair,
gelisch gewordenen ehemaligen Bischofs Spifame IS66 wegen eines 'vor
20 Jahren unterhaltenen ehebrecherischen Verhältnisses, das er ISSS
bei seiner öffentlichen Eheschließung mit jener Frau in Genf verHeini-
licht hatte; Doumergue III, 588 ff

, Choisy, Oeneve gu temps lle S«?e,
S. 24 ff.

265. Kampschulte I, 429 f. Elster, I. C. als Staatsmann, Gesetz
geber uvd Nationalökonom, in den Jahrb. für Nationalökonomie und
Statistik, 1878, Bd. XXXI, S. 196ff., 2I«ff,
266. Doumergue III, 329, Roget V, 283 ff. Kampschulte II, 289,

356 f.
,

365 f.

267. Op. XVI, 333. Laing, VorKs «k Knox IV. 240,
268. Bossert, Joh, Calv,, übersetzt von Krollick, 1908, S. 149. Der

Reliquientraktat Op. VI, 405—452. Vgl. Henry III, Beil. S. 204 ff.

269. Über die Bibel Olivetans vgl. E. Reuß, Kev, cle Ideologie.
Straßburg 1865 und 1866; Doumergue I, 119 ff.; meinen Aufsatz: die
ältesten theolog. Arb. E s, Neue Jahrb. für deutsche Theol. II, 282 ff.

Die Texte der hauptsächlichsten biblischen Bücher »ach Calvin mit Va
rianten aus einer Reihe von Genfer Bibeln Op. I,VI— l,VII.
270. Die Kommentare, die Vorlesungen und die in alten Ausgaben

gedruckten Sermone sind in die Opera, Bd. XXIII— IvV aufgenommen.
271. Uber Calvin als Exeget fehlt leider eine einigermaßen aus

reichende Darstellung, die feine Leistung in das Bibelverständnis der

Reformation überhaupt hineinstellt und aus ihr heraus würdigt. Doch
vgl. Tholuck, Vermischte Schriften II, 33« ff.. Schaff in der presdz-t.
«eviev 1892, S. 462 ff. In den Op. die Prol. zu Bd. XXIII.
272. Op. XIX, I«; XX, 303, Gautier III, 646 f., Borgeaud,

S. 52, 55 ff.

273. Rudolf Schwarz, I, C.s Lebensmerk in seinen Briefen, eine
Auswahl von Briefen C,s in deutscher Ubersetzung, eingel, von Paul
Wernle, 2 Bde., Tübingen 1909, Eine kleinere Sammlung: Calvin-

Briefe in Auswahl und Übersetzung von Maria von Born, mit Vormorl
von K, Müller-Erlangen, Elberfeld 1902,

274. Calv, an Viret Mitte Juli 1545, 3
,

Januar, 8. März. 13..
15., 25. Juli 1546 und andere Briefe, Op. XII. 107. 243 ff., 305, 359,
Z60 ff., 363 f.

275. Calv. an Farel 12. September, an die Neuenburger Geistlichen
26. September 1558, Op, XVII, 335 f., 351 ff.
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276. Calvin an Butzer, Op. XX, 4«! f. Außerdem in der ganzen
Briefsammlung der Opera nur »och Nr, 16, 87, 363, 1297 und 4154.

277. In den Op. finden sich nur 5.Briefe Calvins an Laski, und
8 Briefe des letzteren an den ersteren. Vgl. Dalton, I. a. L , 1881,
und Lasciana, 1898, S. 335, 344, 347, 351, 363.

278. Uber die Streitigkeiten in Frankfurt Besser, Geschichte der

Franks, Flüchtlingsgemeinden, 1554—58, Hallesche Abhandl. zur neueren

Gesch., 43. Bd., 1906.

279. Calvin an Nvdbruck, 2«. Mörz 1556, 13. Februar I5S7,
Op. XX, 446 f., 448 ff. Nydbruck an Calvin, 31. März 1556, Op.
XVI, 87 f.

280. Op. XII, Nr. 994; XIII, Nr. 1053; Nr. 1422; XIV, Nr.
1443; XIII, Nr. 1195; XIV, Nr. 1607; XV, Nr. 1901 ; Nr. 1991;
XVII. Nr. 300«; Nr. 3014; XX, Nr. 3986.
281. C. an Coligny 4

. September 1558, Op. XVII, 319.
282. Op. XVI, Nr. 2380; XVIII, Nr. 3232; XX, Nr. 3998.
283. Op. XIII, Nr. 1085; Nr. 1347; Nr. 1426; Op. XIV, Nr.

1444; Nr. 1515; Nr. 1619; Nr. 1636; Nr. I70I; Op. XV, Nr. 2044.
Beza, Op. XXI, 141.

284. Calv. an Cecil 29. Januar und etwa März 1559, Op. XVII,
4I9f., 490ff.
285. Vgl. in den Op. IX die 2 Schriften gegen Stancarus S. 333

bis 358, ferner die beiden sclmonitiones von 1563, S 629—650; dazu die
Prol. S. XXXIII ff., XIvVIll ff.

286. Op. XIV, 337 ff., X», 239 ff. Vgl. XVll, 539. Zu dem Brief
wechsel Calvins mit seinen Glaubensbrüdern in Frankreich s. auch Karl
Müller, C. und die Anfänge der französischen Hugenottenkirche, Preuß.
Jahrbücher Bd. 114, 1903, S. 371 ff

.

287. Op. XII, 453.
288. C. an Anton v. Navaira, 8

,

Juni 1558; etwa im Mai 1561;
etwa 24. Dezember 1562; an d'Andelot, etwa im Juli 1558, Op. XVII,
196 ff.; XVIIl, 457 ff.; XIX, 198 ff.; XVII, 271 ff.

289. 11i5toire ecclösis8tique, herausg. von Baum und Cunitz, 1, 51 ff
.

Marcks, Coligny, I, 309.
29«. Lachenman», Art. Villegaignon, Real. XX^, 646ff. Dort die

weitere Literatur.

291. Rutgers, Oslvijng invloecl «p de Kek. in cle !>Ie<1erlgncien,

voor ?ooveel die door nemselven !5 uitgeoekend. Leiden 1899.

292. Op. XVIII, 434.
293. Die Bekenntnisse bei E. F. K. Müller, die Bekenntnisschriften

der res, Kirche, 1903, S. 221 ff. und Einl. S. XXXII ff. Uber daK
gegenseitige Verhcillnis der französischen und niederländischen Verfassung

vgl. von Hoffmann, das Kirchenverfassungsrecht der »iederländischeir
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Reformierten, 1902, S, 1-48; leider ist dabei das schottische Disziplin
buch gar nicht berücksichtigt,

294. Über den Anfang der Verhandlungen mit Bullinger s, Op. XU.
Nr. 878, 20. Febr. 1547 ; Nr. 880, 25. Febr. 1547 ; Nr. 999. I. März IS48
(dort die zitierte Stelle, S. 666); den Schluß der Verhandlungen unö
den Consensus selbst Op. VII, 689—748. Vgl. E. StShelin II, 112 ff.,
den Consensus und die (!onf. ttelv. posterior bei E. F. K. Müller,
S. 159 ff., 17« ff.

295. Calv. an Brenz, Op. XIII, 97 ff.

296. Die Schriften Calvins im 2
.

Abendmahlsstreit s. Op. IX.
1—120, 137—252, 457—524 und die Prol. S. IX ff, XI.I ff. Calvin
an Andres, Op. XVI, 552 f. Zum Sakramentsftreit Kruske, Job., a

Lasco und der Sakramentsstreit, 1901, und die Gegenschriften von
Dalton, Miscellaneen, 1905, Hein, die Sakramentslehre Lascos, 1904.

Über Weftphal Kamerau, Real-Enc. XXI >, 185 ff.

297. Vgl. meinen Aufsatz Mel, und Calv., Ref. Kirch.-Ztg., 1897.
Nr. 10—13, Dort zugleich die Quellenangabe.
298. Beza, Op. XXI, 160 f. ; Calv. an Bullinger, Op. XIX, 602.

an die Ärzte in Montpellier, Op. XX, 252 ff. Ferner Op. XXI. 33 ff..
8« f.

,

87 f.
,

94 und die Briefe der letzten Jahre psssim.
299. Op. XX, Nr. 4065, 4093, 410«. Annales, Op. XXI. 804,

813, 815.

300. Op. IX, 887 ff.

301. Calvin an Farel, etwa 2
. Mai 1564, Op. XX, 302.

302. Über sein Ende, Beza und Colladon, Op, XXI, 44 ff., 103 ff.

Gegen die Verleumder E. Doumergue, une poi^nee oe ksux, Is rnott
cle lü. et les ^esuites.

303. Vgl. Ratsprotokoll vom 8
. Juni 1564, mitgeteilt von Choiso.

(Zeneve su temps <1e öe?e, S. 9. Marcks, Colignv I, S. 300, Farel an
Libertet, 6. Juni 1564, Op. XX, 313.

Berichtigung.
S. 96, Zeile I von oben: statt „Anfang Juli" lies „Anfang

Juni".
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1. Kolbe, Th.. Luther und der Reichstag zu Worms 1521. 1,20

2. Koldemey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus
dem Jahrhundert der Reformation. 1,20

3. Stähelin, Rudolf, Huldreich Zwingli und sein Rcformationsmerk.
Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt. 1,20

4. Luther, Martin, An den christlichen «dcl deutscher Nation von
des christlichen Standes Besserung, Bearbeitet sowie mit Ein
leitung und Erläuterungen versehen von K. Benrath. 1,20

S/6. B o s s e r t , G ust, . Württemberg und Jan ssen , 2 Teile. 240
12. Jken, I. F,, Heinrich von Zütphen, 1.20
20. Vogt, W , Die Vorgeschichte des Bauernkrieges. 2.40
21. Roth, F.. W, Birkheim« Ein Lebensbild aus dem Zeitalter
des Humanismus und der Reformation. 1.60

22. Hering, H., Doktor Pommeranus. Johannes Bugenhagen, Ein
Lebensbild aus der Zeit der Reformation. 2.40

23. von Schubert, H. Roms Kampf um die Weltherrschaft. Eine
kirchengeschichlliche Studie. 2.40

24. Ziegler, H,, Die Gegenreformation in Schlesien. 2.40
25. Wrede, Ad., Ernst der Bekenner, Herzog v. Braunschweig und
Lüneburg 2,40

26. Kamer au, Waldemar, Hans Sachs und die Reformation. 1.20
27. B a u m g a rt c n, Hermann, Karl V. und die deutsche Reformation, 1 ,20
28. Lechler, Gotth., Viktor Jobannes Hus. Ein Lebensbild aus
der Vorgeschichte der Reformation. 1.20

29. Gurlitt, Cornelius, Kunst und Künstler am Vorabend der
Reformation. Ei» Bild aus den, Erzgebirge. 2,40

30. Kamer au, Waldemar, Hans Sachs und die Reformation. 1,20
31. Walther, Wilh,, Luthers Beruf, (Luther im neuesten römischen
Gericht. 3. Heft ) l,2«

Z2. Kamera u, Waldemar, Thomas Murner und die deutsche Refor»
mation. 12«

33. Tschackert, Paul. Paul Speratus von Rotten, evangelischer
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Vorwort

Die Veröffentlichungen des Vereins für Reformations

geschichte haben das 100. Heft erreicht. Es schien uns an

gemessen zu sein, dies Heft als Jubiläumsheft besonders zu

gestalten und haben daher statt einer einzelnen Arbeit eine

Sammlung von Aufsätzen, größeren und kleineren, teils wissen

schaftlicher Forschung dienenden, teils deren Ergebnisse weiteren

Kreisen vermittelnden, hier zusammenzustellen beschlossen. Ob

wir auch in späteren Jahren statt einzelner Heste solche Sammel

hefte ausgehen lassen, wird von der Aufnahme abhängen, die

dieser Versuch im Kreise unsrer Mitglieder findet. Für Äuße
rungen darüber werden mir daher dankbar sein.

0. G. Ka>erau,

Vorsitzender.
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Fortschritte in Aenntnis und Ver

ständnis der Reformationsgeschichte

seit Begründung des Vereins

von

n>. Frieöensburg





Am Lutherjahre 188» is
t der Verein für Resormations«

gefchichte gegründet worden. Die Männer, die ihn ins Leben

riefen, vermißten auf evangelischer Seite hinreichende Vertraut

heit der gebildeten Kreise mit der Gründungsgeschichte unserer

Kirche, und si
e

miesen dem Verein die Aufgabe zu, diesen weiteren

Kreisen unbefangen und wahrheitsgetreu den Ertrag historischer
Forschung auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte zu über-

Mitteln.

Freilich lag nun die Sache nicht einfach so, daß überall ge

sicherte, einmütig anerkannte Ergebnisse der Forschung vorhanden

gewesen wären, die man nur nötig gehabt hätte, in die für
ein größeres Publikum geeignete Form umzugießen. Abgesehen
davon, daß auf katholischer Seite gerade damals beim Heran:

nahen des Luthergedenkfeftes nachhaltiger als vielleicht je zuvor
die wohltätigen, fördernden Folgen der Reformation geleugnet
und entgegengesetzte Ansichten aufgestellt wurden, konnte von

einer kritischen Durchdringung der Reformationsgeschichte auch

auf evangelischer Seite nur in beschränktem Umfang die Rede

sein. Die neuere, kritische Geschichtsbetrachtung, die in Deutsch-
land von der Gründung der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde im Jahre 1819 datiert, hatte, wie si

e

sich an

den Arbeiten für die Herausgabe der Quellen der mittelalter

lichen Geschichte Deutschlands herausgebildet, dementsprechend

auch vorerst ganz überwiegend das Mittelalter in Angriff ge
nommen, und erst nach und nach wandte man die hier gewonnenen

Grundsätze der historischen Kritik und Hermeneutik auch aus die
späteren Epochen der deutschen Geschichte an. Dafür is

t denn

aber, soweit es sich im besonderen um die Geschichte des Refor
mationszeitalters handelt, gerade das Jubeljahr 1883, das das

Interesse und die Aufmerksamkeit eines jeden evangelischen Christen



gleichsam von selbst auf Luther und sein Werk lenkte, recht fruchte
bar geworden. Eine ungeheure Flut von Schriften zur Refor-
mationsgefchichte ergoß sich über den Büchermarkt, und wenn

diese Erzeugnisse in ihrer Mehrzahl populärer Natur, teilweise

auch nur Eintagsfliegen waren, die nichtbeanspruchten, dieWissen:

schaft zu fördern, so mar gleichwohl die Zahl der Schriften, die

diesen Zweck verfolgten, doch auch nicht gering. Vor allem aber
gingen von dem Lutherjahre Anregungen aus, die nicht mit diesem

selbst verflogen, sondern dauernde Wirkungen für die intensivere
Beschäftigung mit jenem glorreichsten Abschnitt unserer vater

ländischen Geschichte zeitigten.

Hier müssen wir wieder auf unfern Verein zurückkommen,
der in ununterbrochener Arbeit von 1883 an bis zur Gegenwari
weit über hundert größere und kleinere Schriften in sich abge

schlossenen Inhalts herausgegeben hat. Diese Veröffentlichungen
aber sind zum guten Teile von ersten Fachmännern abgefaßt und

setzen intensive, streng wissenschaftliche Forschung voraus, die

dergestalt die Resormationszeit nach allen Richtungen hin durch -

drungen hat.

Wie der Verein, so is
t

ferner der Plan zu einer neuen,

kritischen Ausgabe sämtlicher Schriften unfres großen Reforma

tors aus den Anregungen jenes Gedenkjahres hervorgegangen,

und dieses Unternehmen, das ebenfalls von da an bis heule un

ablässig gesördert worden ist, hat nicht minder ein umfassendes,

gewaltiges Arbeitsprogramm geschaffen, dessen Erledigung einen

ganzen Stab geschulter Forscher, Theologen wie Historiker, ver

langt.

Unter dem Antrieb aller dieser Momente mehren sich von Jahr
zu Jahr die Früchte, die auf dem so unendlich ergiebigen Felde

der Reformationsgeschichte uns erwachsen. Vor allem is
t aber die

Grundlage unseres ganzen Wissens breiter geworden, das Quellen-

Material hat die ansehnlichste Vermehrung erfahren; in weitem

Umfang sind die Fundstätten der Akten und Handschriften aus-

gesucht und durchmustert morden, die Archive und Bibliotheken,

die auch ihrerseits heutzutage der Forschung bereitwillig entgegen

kommen und wetteifernd ihre Schätze darbieten und der Wissen



schuft zur Verfügung stellen. Ohne im übrigen auf einzelnes
eingehen zu wollen, dürfen mir doch hier das wichtigste neuere

Ereignis auf archivalischem Gebiet, die Eröffnung des im Vatikan

verwahrten päpstlichen Geheimarchivs, nicht ganz übergehen,

die, allen Traditionen des heiligen Stuhles zuwider, der seit
her verstorbene Papst Leo XIII. vom Antritt seines Pontifikats
an ins Auge faßte und bald auch zur Tat machte — wie er
hoffte und voraussetzte, in majoren Oei, d. h. pavaius et

ecclesae catkolicae, ^loriarn. Und wer wollte leugnen, daß
jene Maßnahme vielfach zu objektiverer, unbefangenerer Würdi

gung der Päpste und ihrer Politik geführt hat? Aber auch der

Erforschung der Reformationsgeschichte hat die Öffnung der bis

dahin verschlossenen Pforte des Vatikans wesentliche Dienste ge
leistet, wobei mir nicht umhin können, in dankbarer Erinnerung

hervorzuheben, daß, nach den getreulich und verständnisvoll aus

geführten Intentionen des Papstes, die urkundlichen Schätze der

Kurie dem Protestanten mit nicht minderer Liberalität als dem

Katholiken vorgelegt und zur Verfügung gestellt werden, über

haupt aber die freie wissenschaftliche Forschung von Anfang an

durch nichts beengt nnd behindert morden ist. In der Refor-
niationsgeschichte is

t übrigens die Kurie selbst mit amtlichen Publi
kationen aus den Materialien des Vatikans vorangegangen.

Im übrigen können wir die nennen Veröffentlichungen von
Ouellenstoff zur Reformationsgeschichte hier natürlich nicht einzeln
aufführen; wir nennen nur das grundlegende Unternehmen für
die Reichstage Karls V., die neue Serie der „Deutschen Reichs-
lagsakten", deren Bearbeitung kurz nach dem Luthergedenkjahr

von der Münchener Historischen Kommission i
n die Wege ge

leitet wurde. Dieser Publikation gehen zahlreiche andere be-

grenzteren Gesichtskreises zur Seite, die zu einem großen Teile

ebenfalls den wissenschaftlichen Organisationen zu danken sind,

die unsre Zeit in jährlich wachsender Zahl erstehen sieht, den

historischen Kommissionen und Gesellschaften für die einzelnen

deutschen Territorien und Provinzen, und selbst für einzelne

städtische Gemeinwesen. Daneben stehen
— um von den selbst-

ständig erschienenen Monographien zur Reformationsgeschichte
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abzusehen — der kritischen Detailarbeit und der Veröffentlichung
einzelner Quellenstücte periodische oder Sammel-Unternehmungen

zur Verfügung, die, zu der älteren, umfassenderen „Zeitschrift für
Kirchengeschichte" hinzugetreten sind und, teils von einzelnen, teils

auch von Gesellschaften und Vereinen usw. herausgegeben, sei
es ausschließlich, se

i

es im weiteren Rahmen dem Dienste der

Erforschung der Resormationsgeschichte sich darbieten.

So is
t das Feld der letzteren heute unvergleichlich inten

siver angebaut als 1883, und wir missen auf ihm entsprechend

besser Bescheid. Das gilt aber nicht allein sür zahllose Einzel
heiten, die uns erst die Forschung der letzten Dezennien näher-
gebracht und klargestellt hat, sondern es hat sich uns auch die

Gesamtauffasfung derReformationsgeschichtemesentlichverändert,

mir haben ein tieferes Verständnis für diese gewonnen, vor allem

nach der Richtung hin, daß wir der Resormationsgeschichte ihre
Stelle im großen geschichtlichen Zusammenhang fester, bestimmter

iNiznweisen imstande sind. Als durchaus übermunden darf heut
zutage eine Auffassung gelten, die in der Reformation gleichsam

eine unvermittelte Gottestat sehen und si
e als solche an einem

besonderen Maßstab messen wollte. Davon kann keine Rede

mehr sein: mir erfaffen die Reformation als ein zwar besonders

bedeutsames Ereignis, das aber niemals allein für sich be

trachtet werden darf, sondern nur in der allgemeinen geschicht

lichen Gesamtentwicklung als ein Glied dieser zu betrachten und

zu verstehen ist.

Dazu gehört vor allem, daß wir die Reformation mit der

uoraufgehenden Entwicklung der Jahrhunderte des ausgehe»

den Mittelalters, wo wir naturgemäß ihre Wurzeln zu suchen
haben, in Zusammenhang bringen. Aber noch vor wenigen

Jahrzehnten war die Geschichte des ausgehenden Mittelalters

beinahe eine terr^ inc«Snita. Die Geschichtsforschung wandle

sich ihr nur selten und ungern zu; man war von vornherein

überzeugt, dort nicht viel Wissenswertes und noch weniger Er

freuliches zu sinken; die Meinung wog vor, daß diese der Re

formatio» unmittelbar vorangehende Periode im ganzen wie im

einzelnen ein Bild trostlosen Verfalls darbiete; allgemeine Auf



lösung in staatlicher Hinsicht, wirtschaftlich ein Krieg aller gegen
olle, kirchlich aber äußerste Entartung und Sitkenlosigkeit ohne
einen versöhnenden Zug — kurz, das spätere Mittelalter schien
eigentlich nur brauchbar, um als Folie für die Erzählung von

der Reformation zu dienen, deren leuchtend aufgetragene Farben

gegenüber dem grau in grau gemalten Untergrund sich dann

nur um so kräftiger abhoben.

Diese Auffaffrung vom 15. Jahrhundert konnte indes einem

geschichtlich geschulten Denken nicht auf die Dauer standhalten:

so große Sprünge, wie si
e

hier vorausgesetzt werden, von der

dunkelsten Nacht des ausgehenden Mittelalters zum strahlenden
Sonnentag der Reformationsepoche macht die Geschichte nicht.

Doch is
t man dann nicht nur gleichsam theoretisch zu richtigeren

Werturteilen über die letzten Zeiten des Mittelalters gelangt,

sondern man hat auch begonnen, sich mit dieser so wenig bekannten

Periode angelegentlicher zu beschästigen.

Hierfür is
t

auch ein einzelner Umstand von Bedeutung ge

worden. Es erschien nämlich einige Jahre vor dem Lutherjubi-
läum ein ans katholischer Feder stammendes Geschichtsmerk, das

die hergebrachte Auffasfung von dem Verhältnis zwischen dem

15. und IL. Jahrhundert auf den Kopf stellte, die leuchtenden
Farben für jenes in Anwendung brachte, für die Schilderung
des Reformationszeitalters aber kaum hinreichend düstere Tinten

finden konnte.

Ein katholisches Geschichtsmerk! Die protestantische Ge

schichtsforschung war bis dahin gewöhnt, den Produkten katho

lischer Federn über die Reformationszeit im allgemeinen kein

großes Gewicht beizulegen; si
e ging darüber meist ohne weiteres

hinweg und durfte das auch den Erzeugnissen einermüsten Kaplans-

Presse oder sanatischer Konvertiten gegenüber ohne Schaden für
die Wissenschaft tun. Aber bei dem neuen Werke ging das

doch nicht an
—
ebensowohl seiner ganzen Anlage wegen wie

auch angesichts der ungemein großen Verbreitung, die es als

bald fand; eine Auflage folgte der andern auf dem Fuße.

Der Verfasser des in Rede stehenden Buches, einer „Ge

schichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters",



mar der im Jahre 1829 geborene, dem Rheinland entstammend?
Priester Johannes Janssen, der in Frankfurt am Main als Ge
schichtsprofessor lebte und sich als Bearbeiter historischen Quellen-
Materials wie auch als Darsteller und Kritiker auf geschichtlichem
Gebiet einen Namen gemacht, vorübergehend auch

— in der
Zeit des Kulturkampfes — am politischen Leben unsres Volkes
als Abgeordneter teilgenommen und sich gleichzeitig in der

katholischen Tagespresse hatte vernehmen lassen. Janssen mar
ein Schüler des protestantischen, aber den Katholiken innerlich

nahestehenden Historikers Johann Friedrich Böhmer, eines ge
borenen Frankfurters; dieser soll ihn auch zur Abfassung seiner

Geschichte des deutschen Volkes angeregt haben. Seit 1876 ist

dieses Werk in einer Reihe sich ziemlich schnell folgender Bände

erschienen ; der erste Band behandelte als Einführung „die all

gemeinen Zustände des deutschen Volkes beim Ausgang des Mittel
alters". Wie der Verfasser in der Vorrede zu diesem Bande an

gibt, die (natürlich!) die absolute Objektivität und Tendenzlosigkeit

seiner Darstellung hervorhebt, mar er durch die Ergebnisse, zu
denen ihn seine Forschung geführt hatte, selbst überrascht morden.

Jedenfalls erregte das Werk weithin Überraschung, die auf

katholischer Seite allerdings bald Hellem Jubel Platz machte; wie

schon angedeutet, mar hier, im vollen Gegensatz zur herrschenden

Auffassung, das Ende des Mittelalters als eine Zeit höchster
Blüte fast auf allen Gebieten des Lebens dargestellt, wozu
dann in den folgenden Bänden das Gegenstück geboten wurde

durch die Betrachtung der unseligen, diese verheißungsvolle Blüte

in ihrer schönsten Entwicklung knickenden und verdorren machen
den Wirkungen der aus Auflehnung und Gewalt geborenen

Reformation. Diese in der Tat überraschende Auffassung aber
wurde nun vorgetragen in einer dem Verständnis eines jeden

erreichbaren Form und in einem ruhigen, von Polemik ab^

fehenden Tone, gleichsam als handle es sich um durchaus fest

stehende, unangreifbare Ergebnisse. Und warendennnichtJanssens

Ergebnisse völlig gesichert? Unter dem Strich gab ja der Ver

fasser die Belege für jede seiner Behauptungen in Anmerkungen,
die teils archivalischen Quellen, teils einer sehr umfassende,'.
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reichlich herangezogenen Literatur, und zwar mit Vorliebe pro

testantischen Darstellungen, ganz besonders aber den Äußerun
gen und Schriften der Reformatoren selbst und ihrer Anhänger

entnommen waren. So trug das Werk wenigstens den äußeren
Anschein der in der Vorrede behaupteten Objektivität zur Schau.
Kennern freilich, sowie denen, die sich der Mühe unterzogen, diese
Objektivität etwas näher aufs Korn 'z

u nehmen, konnte nicht

entgehen, daß es sich bei Janssen um eine gar absichtsvoll zu.

sammengefügte Mosaikarbeit handelte, die nur solche Steine ver-

wertete, die dem tendenziös-katholischen Rahmen der Anschauung

des Verfassers entsprachen, und mit großer Sorgfalt alle die

jenigen Steine entweder fernhielt oder durch absichtsvolle Grup

pierung paralysierte, die die schöne Farbenharmonie, wie si
e

sich

der Verfasser erdacht, stören könnten. Janssens anscheinend aus

lauter echten Fundstücken unzerstörbar aufgetürmter Bau is
t

nach

einem treffenden AusoruckHeinrich Ulmanns statt auf gewachsenem

Boden aus dem künstlich zusammengeschichteten Sande tenden

ziöser Willkür errichtet. Als ein Dichtmerk will — nicht minder

treffend
— die analytische Kritik, der Max Lenz Janssens deutsche

Geschichte unterzog, dieses gewertet wissen; er stellt si
e den

Erzeugnissen eines Tieck und Novalis an die Seite, denen

das Mittelalter als eine mondbeglänzte Zaubermelt erschien,
über deren Zertrümmerung si

e trauerte. Vor anderen aber hat
es denn — nach dem Lutherjahr — der junge Verein sür Refor-
inationsgeschichte als eine seiner ersten und vornehmsten Auf
gaben erkannt, die Janssensche Geschichtsdarstellung dem weiteren

evangelischen Publikum als das nachzuweisen, was si
e in Wahr

heit ist; man zeigte ebensowohl an einzelnen Partieen des um

fangreichen Werkes die unzähligen Fehler der Detaildarstellung

wie die tendenziöse, jeder wahren Wisfenschaftlichkeit spottende

Anlage und Ausführung im ganzen auf.
Das führte dann aber von selbst zu intensiverer Beschäf

tigung mit dem ausgehenden Mittelalter. Man wurde die Ver

säumnis gewahr, die hier unleugbar begangen war und die sich

nun gleichsam rächte, und beeiserte sich, si
e wettzumachen, b
e

sonders in der Richtung, daß man die Wurzeln der Reformation



aufdeckte und den Voraussetzungen nachging, die zum inne
ren Verständnis ihres Ursprungs hinleiten möchten. Und in
der Tat hat sich dann gezeigt, daß letztere doch nicht nur
negativ im Mittelster vorbereitet worden is

t — indem letzteres
Mißbräuche zeitigte, die im Laufe der Zeit so unerträglich
wurden, daß, da die berufenen Organe nicht einschritten, schließ
lich eine Auflehnung dagegen erfolgen mußte; sondern auch vvsitiv,
indem das Mittelalter bereits Keime trieb, aus denen die neue

Entwicklung wenigstens teilweis emporwuchs.

Da kommt denn in erster Linie in Betracht, daß trotz der

furchtbaren Entartung der Kirche und ihrer Diener der Glaube

in der Menge noch nicht erloschen, das Volk in feiner Mehrheil
an der Wahrheit des Christentums noch nicht irre geworden

war, vielmehr unter der Herrschaft der kirchlichen Mißbräuche
die Heilssehnsucht sich nur gesteigert hatte, wie sich dies in

der vermehrten Inanspruchnahme der kirchlichen Institute und

Gnadenmittel kundgab. Mit Recht hat man bemerkt, daß von
der Glaubenslofigkeit kein Weg zu der tiefen, innigen Gläubig
keit des Reformationszeitalters geführt hätte. Diese is

t nur b
e

greiflich durch eine, freilich nicht zu rechter Befriedigung ge

langte Gläubigkeit des voraufgehenden Zeitalters, das nicht
daran dachte, der wennschon entarteten Glaubensanstalt als

solcher den Rücken zu kehren. Es war, sagt von Bezold, der

in seiner 1890 erschienenen Geschichte der deutschen Reformation

diese Verhältnisse zuerst anschaulich geschildert hat, „als wollte

sich das alte kirchliche Wesen noch einmal recht reich und gründ:

lich ausleben". Niemals vorher oder nachher hat Deutschland
gottesdienstliche Bauten in solcher Zahl und solcher Pracht ge

schaffen: „man glaubt eine ganze Nation von Steinmetzen, Bild

schnitzern und Malern an der Arbeit zu sehen". ') Auch die Zahl
der Klöster und Konvente wuchs ins Ungemessene und entsprechend

die Zahl der Geistlichen. Gleichwohl schien dies Anwachsen nm

den gesteigerten Bedürsnissen der Volksseele nach kirchlichem Troft

zu entsprechen. Die Kirche hatte ihre Macht über die Gemüter

eben noch nicht verloren. Im Gegenteil: die kirchlichen Insti
tutionen, sührt Fr. Loofs aus?), zogen in den letzten Jahr-



Hunderten des Mittelalters dank dem Beichtzwang, der Tätig
keit der Bettelorden, dem Häufigermerden der Volkspredigt, der

Wirksamkeit der Bruderschaften und der Menge der kirchlich
empfohlenen Nothelfer und Gnadenmittel das Volk extensiv und

intensiv weit mehr als früher in das kirchliche Leben hinein.
Ein Ersatz für die Kirche mar doch nun einmal nicht vorhanden,
und gerade die, fe

i
es bemußte, sei es mehr instinktive Erkennt

nis der auf allen Gebieten des Lebens vorhandenen Mißstände
führte den Laien immer wieder der Kirche zu". So kam in der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Verehrung der Heiligen

zu ihrer höchsten mittelalterlichen Blüte. ^) Das Volk hastete
von einer Andacht zur anderen, oft ging es wie eine Epidemie

durch die Lande, die alles in krankhafter Weife zur Andacht,

zur Wallfahrt mit sich fortriß. Damals is
t es auch erst üblich

geworden, die Leistungen der Heiligen zu spezialisieren, den einen

für dieses, den anderen für jenes Übel anzurufen. Auch sind
seit den Kreuzzügen nicht fo viel Pilgerfahrten unternommen
worden, wie in den letzte.« fechszig bis siebenzig Jahren vor der
Reformation; vor allem nach Rom, nach Jerusalem, und mit noch
größerer Vorliebe nach San Jago d

i

Compostella in Spanien,

von dem man sang:

„Wer da geht zu St. Jakob in Comvostell',
Und tritt in die Kapell',

Fahret nicht in die Hell!"

Diese Worte stellen klar, auf was die Laienfrömmigkeit des

späten Mittelalters hinauslief: si
e war beherrscht von dem

Trachten nach Verdiensten zur Vergebung der Sünden — ein
Trachten, das zumeist ein sehr äußerliches mar und nicht selten

zum ärgsten Aberglauben ausartete, i
n nicht wenigen Fällen

aber doch sich in ernster Sittlichkeit und in demütigem Verlangen

nach Gottes Gnade ausgewirkt hat. Aber selbst die äußerlichste

Frömmigkeitsübung wird durch die Beichtpraris und durch die

Empfehlung heilschaffender Ablasse, fürbittender Heiliger, sühnen
der Wallfahrten usw. hingewiesen auf die Bedeutung von Sünden

vergebung und Straferlaß. Das endende Mittelalter erzog so

mit weite Kreise zum Verständnis der Frage, die später für die
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Reformation in dem Mittelpunkt stand: ubi qnaeren^a sir

Gratia peccätorurri.
Und nicht immer steht doch diese Laienfrömmigkeit tror>

ihrer intensiven Inanspruchnahme der Kirche deren Lehren und

Anforderungen gänzlich urteilslos gegenüber, si
e

sucht sich viel-

mehr über beide Rechenschaft zu geben. So streift diese Laien
frömmigkeit, wie mir mit Brieger^) sagen können, mohl schon bis

an die Grenze, wo die Pforte der Freiheit sich ihr hätte öffnen
können. Sie suchte nach ihr, je länger, desto verlangender, aber
— ohne si

e

zu finden. „Man wagte es noch nicht, Gott gegen
über sich selber

— und sich selber ganz allein — verantwort

lich zu fühlen, anstatt die Verantwortung, die Sorge für das

Heil doch zuletzt immer wieder der Kirche zu überlassen, ihr
im Vertrauen auf ihre Hilfe, ihre sakramentalen GnadenfchStze
gehorsam sich zu unterwerfen."
Aber eine Vorbereitung der Gemüter auf die kommende

Glaubenserneuerung findet doch am Ausgang des Mittelalters

statt. Und zweifellos is
t

diese Vorbereitung noch gefördert morden

durch die zunehmende Vertrautheit mit der Bibel, die gegen
Ende des Mittelalters konstatiert werden muß gegenüber einer

lange und zäh festgehaltenen Vorstellung, wonach die Bibel
vor der Reformation nur wenigen Ausermcihlten

— und auch

diesen nur unter allerlei Schwierigkeiten — zugänglich gewesen
sei. Das wird schon durch die Tatsache widerlegt, daß es vor

Luther Iii verschiedene Druckausgaben der deutschen Bibel gegeben
hat, 17 in oberdeutscher, 2 in niederdeutscher Mundart — außer
zahlreichen „Plenarien", d

.
h
. Sonderausgaben der Evangelien

und Episteln. Auch die Predigt in der Landessprache is
t

nicht

in dem Grade vernachlässigt morden, wie häusig angenommen wird.

Hat man diese Verhältnisse in ihrer Bedeutung für die

Vorbereitung der Reformation vielfach übersehen, so is
t

da

gegen auf die oppositionellen Bewegungen gegen die Kirche,

die schon das Mittelalter erzeugt hat, stets ein gewisser Nach
druck gelegt morden. Man pflegte früher wohl von „Por

reformatoren" oder „Reformatoren v'ir der Reformation" zu
sprechen, um diejenigen Kreise oder Persönlichkeiten zu de
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zeichnen, die während des Mittelalters zur Hierarchie oder zu

einzelnen kirchlichen Mißbräuchen in dogmatische Opposition ge
rieten oder auch ein besonders nachdrückliches Verlangen nach

gründlicher Reform der Kirche an den Tag legten. Doch is
t

man neuerdings, nachdem schon früher A. Ritschl») gegen die

„Vorresormatoren" Protest erhoben hatte, von dieser Bezeichnung
und der ihr zugrunde liegenden Auffassung abgekommen. Dem

geschärften Blick sür historische Entwicklung erscheint es als Will
kürlichkeit, jene Männer aus ihrer Zeit herauszuheben, als ein
Gemaltakt, der das Verständnis sowohl des Mittelalters, dem

die angeblichen „Vorreformatoren" angehörten, als auch der

neueren Epoche, zu der man si
e als Vorläufer in enge Beziehung

fetzte, nur erschweren kann. Man hat auch mit Recht darauf
hingemiesen, daß es doch sehr zweifelhaft erscheine, ob die „Vor
resormatoren", wenn si

e

imstande gewesen mären, die fernere

Entwicklung zu übersehen, eingewilligt hätten, als Vorläufer der

Reformation zu gelten, da die Ziele ihrer Opposition doch im

allgemeinen nicht nach dieser Richtung lagen.

Das schafft denn freilich nicht die Tatsache aus der Welt,

daß
— sozusagen — lutherische Gedanken schon vor Luther

nicht nur gedacht, sondern auch ausgesprochen morden sind. Die

eingehendere Beschäftigung mit dem ausgehenden Mittelalter

stellt nur um fo klarer, daß das, was Luther lehrte, durchweg

nicht fo absolut neu mar, daß vor ihm noch niemand das näm

liche oder ähnliches geäußert und vertreten hätte. „Luther",

erinnert vielmehr H
. Böhmers, „spricht oft nur Gedanken aus,

die in säst eben solcher Schärfe und Bestimmtheit fchon bei älteren

Denkern sich finden. Den Ablaß haben vor ihm schon Wiclef,

Huß, Wesel und Wessel energisch bekämpft, über die Miß
bräuche des päpstlichen Kirchenregiments, den Verfall des Mönch-
tums, die Korruption des Klerus gab es längst eine ganze
Literatur, nicht bloß in lateinischer, sondern auch i

n deutscher

Sprache. Nicht einmal die Behauptung, daß der Papst der Anti

christ se
i

und Rom das Babylon der Offenbarung Johannis, is
t

neu; si
e begegnet schon im 13. Jahrhundert bei den lombardischen

Waldesiern, im 14. bei Wiclef, im 15. bei den Taboriten. Die
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Taboriten haben aber auch in manchen anderen Punkten die

lutherische Kritik vorausgenommen, si
e

verwerfen bereits die

Heiligenbilder und den Reliquiendienst, die kirchlichen Dogmen von

der Transsnbstantiation und vom Fegefeuer, die Sakramente

der Firmung und letzten Ölung, die Unterscheidung verschiedener

kirchlicher Ämter, den Gebrauch von Altären, liturgischen Ge

wändern, die Verwendung der lateinischen Sprache im Gottes

dienst, die Kommunion unter einer Gestalt usw. Kurz, was

Luther an der Papstkirche kritisierte, das haben fast alles schon
die Reformparteien und Reformfreunde des Mittelalters bean

standet und bekämpft."

Und auch in den positiven Ideen, die Luther entwickelt,

den Idealen, denen er nachgeht, is
t bei weitem nicht alles ab

solut neu. „Luther berührt sich vielsach mit Ideen und Idealen,

die in den Kreisen des Bürgertums und der humanistische»

Reformfreunde längst Leben und Gestalt gewonnen hatten. Man
behauptet z. B., erst Luther habe den Apostel Paulus wieder

zu Ehren gebracht und den Paulinismus erneuert. Allein schon

Marsilio Ficino von Florenz und seine Schüler John Colet
und Jakob Lefövre d

'

Etaples haben die Losung ausgegeben:

zurück zu Paulus, und nicht Luther, sondern Lefövre hat zum

erstenmal einen Kommentar zu den paulinischen Briefen ver

öffentlicht, der auf den Urtext zurückgeht und paulinische Ge
danken zur Kritik der Zeitfrömmigkeit verwendet. Man be
hauptet weiter, erst Luther habe betont, daß es für die Christen
nur eine religiöfe Autorität gebe: Christus oder die Bibel, so

fern si
e

Christum treibet. Aber Erasmus von Rotterdam hat

fchon lange vor Luther fehr energifch der gleichen Uberzeugung

Ausdruck verliehen, eindringlich Rückkehr zu der einfachen

Theologie Christi, Reform der Theologie und — was noch
mehr sagen will — auch Reform der Frömmigkeit nach dem

Muster der Theologie Christi gefordert. Erasmus hat ferner . . .

fchon 1b16 in dem Mahnschreiben zur ersten Ausgabe des neuen

Testaments mit allem Nachdruck den ganz lutherisch klingende»

Gedanken entwickelt, die Bibel in alle Volkssprachen zu über

setzen und m allen Volkssprachen zu verbreiten."
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Es versteht sich von selbst, daß durch diese Nachweis?
Luthers Bedeutung nicht im geringsten beeinträchtigt, anderer

seits das Verständnis seines Auftretens und der Wirkungen,

die er erzielte, wesentlich gefördert wird. Luther erscheint nur

umsomehr als der Ersüller der voraufgehenden Entwicklung,
als der Mann, der die fruchtbaren Keime, die das Mittelalter

gezeitigt, in sich aufgenommen und letzteres dadurch übermunden, zum

Abschluß gebracht hat. Man muß eingedenk bleiben, daß Luther,
als er das alte System angriff, bereits 34 Lebensjahre zählte
und schon eine längere geistige Entwicklung durchgemacht hatte,

die sich doch notwendigerweise unter mittelalterlich-katholischen

Einflüssen hatte vollziehen müssen
— um so unausbleiblicher,

als ja Luther als Mönch in ein besonders nahes Verhältnis

zur alten Kirche eingetreten war, sich dieser sozusagen gänz

lich verschrieben hatte. Vergegenwärtigen mir uns aber zumal,

daß Luther noch in der Augustinerkutte sein weltgeschichtliches

Werk begonnen hat, so wird die Bedeutung der Klosterzeit

sür Luthers Entwicklung zum Reformator ohne weiteres klar.

In ihr vollzieht sich der Prozeß der inneren Loslösung Luthers
von der alten Kirche.

Leider fehlte es freilich bis vor kurzem fast durchaus au

authentischem Material, um diesen Prozeß verfolgen zu können.

Lag doch nur eine fehr geringe Zahl von Briefen vor, und von

eigenen Schriften Luthers kaum mehr als Bruchstücke seiner

ersten Psalmenvorlesung an der Wittenberger Hochschule und

einige mangelhaft überlieferte und fchmer datierbare Predigten.

So blieben wir für die innere Geschichte Luthers in seiner
klösterlichen Periode hauptsächlich auf gelegentliche Äußerungen

des Reformators, besonders aus seiner letzten Lebenszeit, an

gemiesen, die den Mangel an primären Quellen nicht ersetzen
konnten. Luthers über ein Vierteljahrhundert, das so ungeheure

Veränderungen hatte erstehen sehen, zurückblickende Erinnerung

mochte Tatsächliches im wesentlichen richtig reproduzieren; aber

si
e mar nicht mehr völlig imstande, ein genaues Bild des inneren

Zustandes, der Gedanken und Empfindungen des jungen Luther

zu erneuern. Kurz gesagt, jene späteren Äußerungen reichen
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zwar hin, um die Grundlagen seiner Entwicklung kennen zu

lehren: das Sehnen nach der Heilsgemißheit und die durch das

-volle Verständnis der „Gerechtigkeit" Gottes herbeigeführte Ent
scheidung,- aber darüber hinaus lassen si

e uns für das Einzelne,
das Wie des folgenreichen Verlaufs, der aus dem eifrige»

Mönch den entschiedensten Gegner der Papstkirche machte, um-

somehr im Stich oder führen zu unzutreffenden Anschauungen,

als in jenen späteren Äußerungen Luthers über seine katholische

Periode der Mönch unleugbar zu kurz kommt. Ihm stellt sich
später — begreiflicher Weise — die Sache so dar, als sei er

eigentlich schon von jeher oder mindestens sehr früh ein Gegner

des Papsttums gewesen und habe unter dem Druck der Ein
richtungen der alten Kirche geseufzt.

Kann unter diesen Umständen das Bild des jungen Luther,
wie es bisher größtenteils auf Grund jener unzureichenden und

teilmeis irreführenden späteren Selbstzeugnisse Luthers gezeichnet

morden ist, nicht den Anspruch erheben, alle Züge richtig mieder

zugeben, so ermißt man den hohen Wert der glücklichen Quellen

funde, die die letzten Jahre uns beschert haben. Es handelt sich
neben bis 1514 zurückreichenden Predigten, Notizen zu Augnftin

seit 1509, Thesen zu Disputationen, hauptsächlich um authentische
Materialien zu drei wichtigen exegetischen Vorlesungen, die Luther
in den letzten Jahren vor 1517 gehalten hat. Durch diese Funde
hat sich die Sachlage sehr wesentlich geändert. Erst jetzt bietet

sich die Möglichkeit, „Luther in größeren dogmengeschichtlichen

Zusammenhängen neu zu zeigen" ; es enthüllt sich vor unseren
Augen der Gang seiner Studien von 1509 an und das Ver

hältnis, das er zur mittelalterlichen Philosophie und Theologie

jeweils gewann : wir verfolgen, wieLuther von der nominalistischen

Scholastik eines Biel, d'Ailli und Occam ausgehend, die ihn
von seinem Ziel, einen gnädigen Gott zu gewinnen, immer weiter

entfernt, durch Augustin und die Muftik auf dem Grunde der

Schrift zu der neuen Erkenntnis kommt und feine Gedanken von

unbedingter göttlicher Gnade und absoluter Unfähigkeit des natur-

iichen Menschen zuni Guten, sowie von den guten Werken, die

zwar innerlich notwendig, aber zum Dienste des Nächsten bestimmt
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'sind und für die Erwerbung der Seligkeit nichts austragen,
ausbildet — und zwar is

t das ein Prozeß, der sich durch eine

Reihe von Jahren hinzieht. Auch nachdem die neue religiöse
Anschauung, daß der Mensch allein durch den Glauben gerecht

fertigt wird, in Luther schon aufgegangen ist, dauert es noch
geraume Zeit, bis sie, die mittelalterliche Hülle durchbrechend,

zu vollem Durchbruch kommt. Nur ganz allmählich mächst Luther
in seine neue religiöse Anschauung hinein, vor allem aber völlig
unbewußt des Neuen, das in ihm nach Gestaltung ringt, und

nichts weniger ahnend, als daß sich Kräfte i
n

ihm regen, die

bald die Welt aus den Angeln heben sollen; noch langsamer
aber verlieren die alten Ideale und Ansichten ihre Macht über

sein Gemüt. Der „Mönch" in ihm behauptet sich lange und

mit großer Zähigkeit, noch bis in die Zeit hinein, da Luther —

von 1515—1516 — feine Vorlesung über den Römerbrief hielt,
die uns als wichtigstes aller Dokumente vom vorreformalorischen

Luther jüngst beschert morden ist.») Eben hier, wo doch ein

entscheidender Fortschritt schon erreicht ist, läßt sich die Be

deutung des Mönchtums für Luthers innerstes Suchen und

Werden oder wenigstens die Nachwirkung der Schule, durch
die Luther im Kloster gegangen ist, deutlich erkennen. „Die

durch eine tausendjährige Erprobung geschärfte Selbstbeobachtung
und innere Selbstzergliederung des Individuums im abend

ländischen Mönchtum," bemerkt der Herausgeber, „hat hier für
sein inneres Erleben vorgearbeitet, wie für sein Verständnis
Augustins und der Mystik; die psychologische Schulung des

Mönchs hat dem Exegeten des Apostels wertvolle Handreichungen

geboten, wie dann wiederum die Verinnerlichung in der mystischen

Kontemplation und ihre Hebung in geistlichen Exerzitien . . . und

die wundervolle religiöse Psychologie Augustins neue Inhalte
und bewußtere Vertiefung gegeben haben. In der Form des
mystisch vertieften Mönchtums bewegt sich (damals noch) seine

Frömmigkeit, seine Innere und äußere Arbeit, sein Verhalten

gegen die Brüder" usw. Und Luther selbst preist m seiner
Exegese den Mönchstand in sast überschwenglicher Weise, gerade

weil er verachtet werde und der Mönch täglich dem Kreuze und



der Schmach ausgesetzt sei! — nur, seufzt er, geben die Mönche
leider selbst Anlaß zu der ihnen gezollten Verachtung, und keiu

Stand is
t

hochfahrender als der ihrige.

Damit hat Luther allerdings schon den Boden der Kritik
an den kirchlichen Zuständen oder vielmehr Mißständen betreten.

Mehr und mehr stellt er sich zwar nicht zur Lehre und Verfassung
der Kirche, wohl aber zur Frömmigkeit seiner Zeit in Gegen

satz und bekämpft mindestens seit dem Jahre 1516 im Kolleg
wie auf der Kanzel die Mißbräuche der Heiligenverehrung, der

Wallfahrten usw., auch des Ablasses, überhaupt die Oberflächlich
keit, Äußerlichkeit und Selbstgerechtigkeit, die sich im ganzen

Kirchendienst breit machten, während er den äußeren gottes-

dienstlichen Ordnungen frei gegenübersteht.

So is
t

hier der bedeutungsvollste Stoff gewonnen worden,
der allerdings noch der endgültigen Verarbeitung harrt. Doch

is
t

schon vor einigen Jahren von katholischer Seite der Versuch
unternommen morden, mit Benutzung jener neuen Materialien,

besonders der Vorlesung über den Römerbrief, ein Bild des
jungen Luther zu entwerfen; leider is

t

es freilich ein Zerrbild
geworden. Im Jahre 19l)4 nämlich trat der seither verstor
bene Dominikaner Pater Heinrich Denifle, ein gebürtiger Ti
roler, Archivar des heiligen Stuhles zu Rom, mit dem ersten
Teil eines Werkes hervor, das er „Luther und Luthertum in
der ersten Entwicklung" nannte. Es handelte sich weniger um
eine zusammenhängende Darstellung, als um einzelne Kapitel

aus dem Bereiche jenes Themas, zunächst um Luthers Stellung

zum Mönchsstand und um seine innere Entwicklung bis 1517.

Dazu trat eine sehr umfangreiche Beilage über die abendlän

dische Schriftauslegung bis auf Luther über die „Gerechtigkeil

Gottes" (Römer 1
,

17) und die „Rechtfertigung" Ostitl.
catio.)«)

Denifle mar unstreitig nach der Seite des Wissens wie

räum ein anderer unter den Gelehrten unserer Zeit, zu der

Aufgabe befähigt, der er sich unterzog. Er konnte, als er seine»
„Luther" veröffentlichte, auf Jahrzehnte fruchtbarster, gediegenster
Arbeit zur Geschichte der Scholastik und der Mystik des Mittel.
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alters zurückblicken. Aber eins ging dem so trefflich Ausge

rüsteten völlig ab: der Wahrheitssinn. Der große Gelehrte
erniedrigte sich in seinem Luthermerk zum Pamphletisten ; mir

hören nicht den Mann der Wissenschaft reden, sondern den Ketzer
richter; Deinste fühlt sich als den korrekt katholischen Ordens

mann, der über den Abtrünnigen zu Gericht sitzt, so zwar, daß
das Urteil schon im voraus gefällt ist. Für Denifle is

t

es aus

gemacht, daß nur die verwerflichsten Beweggründe zum Bruch
der Ordensgelübde führen können. Ungetrübt durch irgendwelches

historische Verständnis bricht er den Stab über den ehemaligen

Augustiner, den, behauptet er, die eigene, von ihm als un

bezähmbar erkannte fleischliche Lust veranlaßt hat, den Grund

satz der Gerechtigkeit aus dem Glauben aufzustellen, weil er

wohl mußte, daß feine Werke unmöglich vor Gott bestehen
könnten! Unter diesen Umständen is

t der wissenschaftliche Ertrag,
den Denifles Luthermerk darbietet, ein nur mäßiger, oder viel

mehr es is
t

schwer zu ihm durchzudringen und ihn unbefangen

zu würdigen. Doch darf nicht verkannt werden, daß der ge

lehrte Dominikaner die Exegese der Schriften Luthers im ein

zelnen vielfach gesördert hat, indem er aus dem reichen Schatze

seines Wissens heraus Luthers Quellen und die Art der Be

nutzung dieser in weiterem Umfang, als das bisher geschehen

ist, hat nachweisen können. Allerdings geht Denifle auch hier —

weil es ihm eben durchweg weniger darum zu tun ist, dieWissen-

fchaft zu fördern als seinem Hasse gegen den abtrünnigen Mönch
die Zügel schießen zu lassen, — geflissentlich darauf aus, Luther
Fehler und Mißverständnisse

— oder nach seiner Ausdrucks-

weise: gröbste Ignoranz und Betrug — nachzuweisen. Es zeigt

sich denn auch, daß Luther in der mittleren Scholastik, speziell

in Thomas von Aquino, wenig beschlagen is
t

(was er übrigens

mit fast allen feinen Zeitgenossen teilt), daß er sein Wissen

zum Teil aus abgeleiteten Quellen bezieht, dabei auch wohl
einmal den Sinn einer Stelle mißversteht, nicht selten ferner
falsch oder wenigstens inkorrekt zitiert und dergleichen mehr.
Aus jedem einzelnen solcher Fälle sucht nun Denifle dem Refor
mator einen Strick zu drehen; nie gesteht er dem Irrenden

2
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Koos klges zu, noch zieht er in Rechnung, daß Luther nickt
über die bibliographischen und sonstigen Hilfsmittel verfügte, die
dem Pater Denifle zu Gebote standen, der überdies von allen

Fortschritten profitieren konnte, die die Wissenschaft seit 40>

Jahren gemacht hat, und dessen Buch gleichwohl — von seiner
Tendenz ganz abgesehen — zahlreiche grobe Fehler aufmeift,
die er, durch seine Kritiker belehrt, in der zweiten Auflage feiner
Schrift gutenteils hat eingestehen und verbessern müssen. Gleich
wohl trägt der Dominikaner ein ungemesfenes Selbstvertrauen

zur Schau und hält sich für befugt, nicht nur Luther selbst von

Anfang bis zu Ende mit den gröbsten Schimpfwörtern zu be

legen, fondern auch dessen modernen Erklärern und Biographen
aus dem protestantischen Heerlager, wie der protestantischen Wis
senschaft überhaupt, aufs unsanfteste den Text zu lesen.
Der wüste Angriff des zornmütigen Tirolers hat dann

nicht verfehlt, die hervorragendsten der protestantischen Refor-
mationshiftoriker fast sämtlich auf die Zinnen zu rufen, um
die ihnen wie ihrer Wissenschaft gemachten Vorwürfe nachdrück

lich zurückzuweisen, die absolute Unfähigkeit Denifles, Luther zu
verstehen, aufzuzeigen und fein Werk als das zu kennzeichnen
was es ist: „eine durch die einfachsten geschichtlichen Tatsachen

gerichtete groteske Einseitigkeit".'») Daneben is
t aber von prote

stantischer Seite auch nicht versäumt worden, wo sich Anlaß
bot, bereits in das Detail der Auseinandersetzung mit Denifle
einzutreten, so von Fr. Loofs inbetreff der dogmatischen Ent
wicklung Luthers, von O. Scheel inbetreff seiner Stellung zu

den Mönchsgelübden usw., wobei sich dann im einzelnen heraus

gestellt hat, ein wie schlechter Berater der Haß ist.

Platt zu Boden gefallen sind auch — wenigstens für alle
Urteilsfähigen — die persönlichen Verunglimpfungen des Refor
mators; ja

,

Denifle hat selbst den Abschnitt seines Werkes,

der in diesem Punkt das Stärkste leistete, in der zweiten Aus

gabe fortgelassen; selbst von katholischer Seite is
t

nachdrück,

lich gefragt morden, wie es denn möglich sei, daß von einem

so verkommenen und verworfenen Menschen, als den der Domini

kaner den Reformator geschildert, derartige weltgeschichtliche Wir



19

Zungen haben ausgehen können? Freilich bleibt auch nach jener

Streichung noch übergenug an den leichtfertigsten Urteilen und

Schlüssen, die freilich Luthers Bild nicht zu entstellen vermögen,
sondern auf den Verfasser zurückfallen. Denn was soll man

etwa zu folgenden Leistungen des letzteren sagen: Da schreibt
Luther einmal — im Jahre 1525, kurz vor seiner Verehelichung,
aber noch ehe er sich zu dieser entschlossen hatte — an Svalatin,
es fe

i

eigentlich zu verwundern, daß er noch nicht geheiratet,

da er doch so viel über die Ehe schreibe und dergestalt so viel

mit Frauen zu schaffen habe; er habe sogar schon drei Frauen
zu gleicher Zeit gehabt und sei so heftig geliebt morden, daß
er zwei davon bereits wieder verloren habe und die dritte, die

er aber noch festhalte, ihm auch wohl werde entrissen werden,

usw. Wer kann hier vorab den für Luther so charakteristischen

Humor verkennen, in den diese Darlegung getaucht ist? Was
aber deren sachlichen Inhalt betrifft, so ist darüber kein Zweifel
möglich; es handelt sich um die Unterbringung und Versorgung

ausgetretener Nonnen, wofür man Luther zu interessieren suchte.
Und was liest der große Kritiker Denifle aus jenen Zeilen

heraus? Luther berühme sich, mit drei Nonnen gleichzeitig ge

schlechtlich verkehrt zu haben; er werde also durch fein eigenes

Zeugnis als Wüstling und Urift gebrandmarkt! Auf der gleichen

Höhe stehen die übrigen Vorwürfe, die Denifle erhebt. Setzt

Luther z. B. einer erregten brieflichen Auseinandersetzung über
Dinge von großer Tragweite die Bemerkung hinzu: „sobrius
Ksec scribo" — ic

h

schreibe Vorstehendes wohl erwogen, nach

reislicher Überlegung, nicht im Banne der Leidenschaft
— , fo

überfetzt Denifle, ohne sich um Sinn und Zusammenhang zu
kümmern — „ich schreibe dies in nüchternem Zustand" — und
glaubt nun den zwingendsten Beweis erbracht zu haben —

wiederum durch Luthers eigenes Zeugnis — daß dieser habituell
dem Laster der Trunksucht gefröhnt habe; denn wenn er hier
dem Adressaten mitzuteilen für nötig erachtet, daß er „nüchtern"
sei, so kann das ja nicht anders verstanden werden, als daß
er eben für gewöhnlich nicht nüchtern, also trunken seil Bei

läufig fe
i

bemerkt, daß an diesem Punkte auch die medizinische



Wissenschaft, die sich mit den Krankheiten und körperlichen Zu
ständen Luthers neuerdings eingehend beschäftigt hat. gegen Denifie
in die Schranken getreten ist; si

e

hat gezeigt, daß die Krank

heiten und physischen Leiden, denen Luther unterworfen mar,

und deren Verlaus die Annahme ausschließen, als habe Luther
der llnmäßigkeit gefröhnt. Aber auch ohne dies kann selbst dei

Laie einsehen, daß die Riesenarbeit, die jeder Zeit auf Luthe,
lag, ja allein die literarische Produktion, die er leistete, un

möglich ein Mann hätte vollbringen können, der die Kräfte
seines Geistes wie seines Körpers durch Ausschweifungen irgend

welcher Art geschwächt hätte.
Einigermaßen ernsthafter scheinen die Vorwürfe genommen

werden zu müssen, die man noch in neuester Zeit, selbst auf

protestantischer Seite, gegen Luthers Wahrheitsliebe geltend ge

macht hat, indem man sich auf seine bekannte Stellungnahme

in der Angelegenheit der Doppelehe Philipps von Hessen, be

sonders seinen sogenannten „Beichtrat", und aus seine bedingte

Billigung der „Nutzlttge" bezogen hat. Aber eine unbefangene
Betrachtung der Dinge zeigt uns, daß hier alttestamentarische

Vorstellungen für Luther bestimmend gewesen sind; ihm deshalb

laxe Moral beizulegen, wäre ein ganz unverzeihlicher Fehlschlich.
Ebensowenig kann natürlich bei dem Manne, der mehr gemagl

hat als vielleicht je ein Sterblicher, von schnöder Menschenfurö i
die Rede sein. Wenn aber des serneren auch der begeistertste

Anhänger des größten Deutschen gelegentlich dessen Heftigkeit und

Unbilligkeit bedauern muß, so is
t

zu doch beherzigen, was Denifte
gegenüber, der bei Luther gleichsam eine äußere Legitimation für

seinen Beruf als Reformator in Gestalt eines heiligmätzigen Lebens

verlangt, der neueste Lutherbiograph A. Hausrath treffend hervor
hebt: „Daß Luther auch fehlte, wer wollte das leugnen? Aber

kleiner wird er dadurch nicht. Wer einen heiligen Vater braucht,

muß katholisch werden. Dort hat er Heilige in Fülle. Don

befriedigt sich jeder Sinn mit Ausnahme des Wahrheitssinnes.
Der Protestantismus is

t

darauf gestellt, die Wahrheit zu suchen,

nicht die Legende. Das gilt auch für Luther, der in seiner

menschlichen Tüchtigkeit des Heiligenscheins nicht bedarf." Da-
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«eben beachte man auch, was der nämliche Autor über die
angebliche „Barbarei vvn Luthers Polemik" sagt, an der immer

«och selbst Protestanten Anstoß nehmen, obgleich ihnen schon
vielfach der Beweis geliefert worden ist, daß die Derbheit
oes Lutherschen Ausdrucks in seinen Streitschristen der Zeit
richtung entsprach, daß si

e

zahlreiche Parallelen in der Litera
tur jener Zeit hat,") ja daß, wie schon eine der frühesten
^Publikationen unseres Vereins dargelegt hat, ") selbst die fürst
lichen Zeitgenossen Luthers, wie Heinrich von Braunschmeig und
Philipp von Hessen, die Späne, die si

e miteinander hatten,

der breitesten Öffentlichkeit in einer Sprache vorlegten, die an

Derbheit nicht um eine Linie hinter der des thüringischen Bauern

sohnes zurückblieb. „Luther aber" — sührt A. Hausrath aus,
i«dem er an Dollingers Ausspruch anknüpft, daß Luther die

deutsche Volksseele verstanden habe wie kein anderer und si
e

mit voller Meisterschaft beherrsche, „wird am besten gewußt haben,

welchen Ton er anzuschlagen habe, um seine Nation in Be

wegung zu setzen ... Er redete so nicht aus Übermut, sondern
weil er so reden mußte. Er selbst meinte, als man ihm die
gemessene Tonart eines Erasmus und Kavito zur Nachahmung

empfohlen hatte: Ihre Schriften, weil si
e

sich des Schreiens,

Scheltens, Beleidigens enthalten, richten nichts aus ... In
der Tat darf man fragen: was haben in Italien eine Renata
von Ferrara, Julia Gonzaga, Viktoria Colonna samt ihren ge
lehrten Freunden mit ihrer gebildeten Opposition erreicht? Daß

si
e in halber oder ganzer Gefangenschaft zusehen dursten, wie

der Henker ihre Glaubensgenossen verstümmelte, einmauerte oder

verbrannte! . . . Die Erfolge, die Luther errang, hängen damit

zusammen, daß er mußte, wie man mit den Deutschen zu reden

habe!" Im übrigen beweisen u. a. Luthers Briefe, daß, mährend
er die harten Worte brauchte, seine wirkliche Stimmung mehr
als einmal eine ganz andere mar.

Wenn übrigens die moderne protestantische Geschichtsfor

schung es mit Hausrath entschieden ablehnt, in Luther einen

vollkommenen Menschen, einen „Heiligen" zu lehen, wenn sich

ihr Auge vielmehr auch für die Schwächen des Reformators und



die Grenzen seiner Begabung geschärft hat, so zeigt gleichrvobl e^i
Blick auf die einschlägige Literatur des letzten Menschenalters, daß
das Interesse an Luthers Person und Wirken darum nicht geringe:
geworden ist. Und noch immer stellt uns Luther neue Aufgabe-
Vor allem verlangt die kritische Geschichtsforschung d<r

Gegenwart, daß die Schriften Luthers ihren Grundsätzen gemäß

vorgelegt werden — ein Ziel, von dem mir immer noch ziemlich
weit entfernt sind Gleichwohl kommen mir ihm von Jahr zu Jabr
näher. Der Fortschritt knüpft hier zumal an die kritische Gesamt
ausgabe der Werke Luthers an, die, wie oben ermähnt, im Jahn
1883 inauguriert wurde. Lassen sich (was mir nicht verschmeigen

dürfen) gegen die zuerst herausgekommenen Bände dieser großen

Ausgabe mancherlei methodische Bedenken erheben, so roerden

die späteren auch den strengsten Anforderungen der Wissenschaft
gerecht. Es handelt sich dabei vor allem um die Gewinnung
einer sicheren Grundlage mittels eindringender Kritik der ein

zelnen, überaus zahlreichen Handschriften, die aus ihre Ent
stehung zurückgeführt und im Verhältnis zur ganzen sonstigen

Überlieferung geprüft werden müssen. Das sind durchweg müh
selige und zeitraubende Arbeiten, die zumal auch eine ganz be

sonders enge Vertrautheit des Arbeiters mit seinem Stoff voraus

setzen und darum die Mitarbeit einer größeren Anzahl von

Forschern erheischen, wie mir solche
— ein jeder für ein Sonder

gebiet — gegenwärtig an der ermähnten Ausgabe mit bestem
Erfolg wirken sehen. Für den Gang dieser Arbeiten verspricht

auch ein von G. Koffmane vor wenigen Jahren begründetes

Unternehmen wertvoll zu werden, in dessen Rahmen in zwang-

loser Folge kritische Untersuchungen zur handschriftlichen Uber-

lieferung der lutherischen Schriften veröffentlicht werden sollen.^

Man sieht hier besonders deutlich, wieviel trotz des rüstigen

Fortschreitens der großen Ausgabe noch zu tun übrig bleibi,

und mag billig erstaunen über den Umfang des Wirkens des

einen Mannes, der noch nach langen Jahrhunderten die gelehrte

Forschung aufs intensivste zu beschäftigen vermag.

Von jenen Heben- und Vorbereitungsstudien aber se
i

im.

besonderen aus die Katechismusforschung hingemiesen, die, immer
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tiefer eindringend, zugleich immer wieder neue Fragen auswirft.
Viel zu schaffen machen ferner die sogenannten Tischreden Luthers,
deren abschließende Fixierung und Edition noch ein Desiderat
der Zukunft

—
hoffentlich aber einer nicht fernen

— ist: die
größeren Sammlungen, die bisher vorliegen, sind kritisch keines

wegs einwandfrei, da si
e

auf abgeleiteten Redaktionen der Tisch
reden beruhen; für die künftig abschließende Ausgabe is

t

es

unerläßlich, daß sie, soviel immer möglich, von den ersten Nach

schriften der Tischgenossen ausgehe.

An das Ende der Weimarer Ausgabe sind die Briefe ver

miesen, die naturgemäß beisammen bleiben müssen und nicht

zwischen die übrigen Produkte des Federgemaltigen zerstreutmerden
können. Wir bleiben unter diesen Umständen noch für eine
Reihe von Jahren auf die älteren Ausgaben angemiesen, vor
allem die Enderssche, die allerdings vorerst nur bis 1538 reicht.

Erschien aber ihre Vollendung durch den Tod des Herausgebers
vor einigen Jahren ins Unsichere gerückt, so is

t
hier unser Verein

eingesprungen, mit dessen Unterstützung die Ausgabe voraus

sichtlich innerhalb einiger Jahre von berufenster Seite zum Ab

schluß gebracht werden wird, um dann bis zum Erscheinen der

großen Ausgabe als bequeme Grundlage für die Benutzung

dieser, für die persönliche Geschichte Luthers wie für die Zeit'
geschichte unvergleichlich ergiebigen Quelle zu dienen.

Erst spät is
t man im Rahmen der Weimarer Gesamtaus

gabe an die Neubearbeitung der deutschen Bibel herangetreten,
von der endlich 1907 der erste Band erschienen ist. Freilich
waren sehr umfangreiche Vorarbeiten zu erledigen, von denen

man sich ein Bild macht, wenn man erfährt, daß bei fast tausend
Bibliotheken des In- und Auslandes angefragt wurde, ob si

e

etwas von Luthers Hand bewahrten, das sich auf seine Bibel

übersetzung beziehe
— eine Anfrage, die dann wenigstens sür

das alte Testament zu manchem interessanten Funde geführt hat.
Von mißgünstiger katholischer Seite is

t

jüngst die Behauptung

gewagt morden, die Darstellung der Reformationsgeschichte, die sich

selten durch Weitblick und durch Überlegenheit über den Stoff
ausgezeichnet habe (so !
), verfalle neuerdings gänzlich der Klein
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kramerei: „Jede Wildbretbeftellung Luthers, jeder Küchenzettel vo? !

Frau Käthe wird ein Dokument von höchster Bedeutung, das am I

den Charakter des Reformators und auf seine geistige Entwicklung
ja auf den Gang der Reformation ganz neue ungeahnte Lichter

wirft".") Auch abgesehen von der grotesken Übertreibung, die fiod
in diesen Worten ausspricht, sind si

e von Grund auf unzutreffend
Wenn gelegentlich auch ein Dokument des intimeren, häuslichen
Lebens Luthers herbeigebracht und mitgeteilt wird, wenn auch iu

lokalen Veröffentlichungen wohl einmal einer Kleinigkeit übertrie

bene Bedeutung beigelegt wird, so is
t der Geist, der die Luther

forschung beherrscht, im ganzen wie im einzelnen keineswegs ein

kleinlicher, es zeigt sich vielmehr durchweg mehrdas Bestreben, unser

Wissen zu vertiefen als bloß zu erweitern oder gar zu verflachen

übrigens steht auch, was Luther angeht, das persönlich-

biographische Moment gar nicht einmal im Vordergrund, wenig

stens nicht sür die spätere Lebensperiode des Reformators. Daß

für die Jugend- und Entmicklungsperiode noch viel aufzuklären
übrig bleibt, wurde schon angedeutet. Im übrigen hat aus
den früheren Lebensjahren Luthers bis i

n die neueste Zeit hinein
besonders seine Romreise die Aufmerksamkeit vielfach auf sich
gezogen. Man is

t

sich zwar durchaus klar, daß der Aufenthall

in Rom für Luther unmittelbare Wirkungen nicht gehabt und

höchstens die spätere Erinnerung an die dort empfangenen Ein

drücke wohl den Gegensatz zur Kurie geschärft hat; aber man

liebt es gleichwohl, sich auszumalen, wie der künftige Todfeind
Roms sich hier ausgenommen haben mag, verfolgt ihn aucb

auf den einzelnen Stationen der Reife ufm. Allerdings knüpft

sich an letztere eine chronologische Kontroverse, die gleichzeitig

auch fachlich von einer gewissen Bedeutung ist. Die Frage lautet-

Ist Luther im Jahre 1510 oder 1511 in Rom gewesen? Im
letzteren Falle hätte er im Auftrage Johanns von Staupitz
im ersteren aber im Interesse der Staupitz abgewandien Richtung

im Augustinerorden die Reise unternommen. Genau besehen

erscheint das Jahr 1510 wohl besser bezeugt- befremden könnte
es ja auch kaum — noch weniger aber Luthers Charakter irgend
wie belasten — falls dieser trotz feines nahen Verhältnisses zu
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"dem Generalvikar sich zeitweise aus sachlichen Gründen der Oppo

sition im Orden angeschlossen hätte.
Von größerem Belang sind die Untersuchungen, die sich

«n den äußeren Bruch Luthers mit Rom anschließen, d. h. den
Ablaßhandel betreffen. Die katholische Apologetik is

t

hier ganz

besonders tätig gewesen, um nämlich die Mißbräuche des Ablaß-
wesens, die allerdings auch si

e

nicht wegzuleugnen vermag, doch

möglichst gering und nebensächlich erscheinen zu lassen; aber

kaum irgendwo schneidet si
e

so schlecht ab wie gerade aus diesem
-Gebiet. Was zumal Theodor Brieger festgestellt hat") und
was alle Beschwichtigungsversuche nicht zu vertuschen imstande
sind, is

t die Tatsache, daß bei dem sogenannten Jubiläumsablaß
— und ein solcher war derjenige Ablaß, mit dem Luther zu
sammenstieß

— in die Ablaßinftitution, die ursprünglich Straf
erlaß ist, das Bußfakrament mit seiner Schuldvergebung hinein
gezogen wird : zu dem Nachlaß der Strafe gesellt sich die Ver

gebung der Schuld, der Ablaß erscheint als in6ul^entia pro

poens et culpÄ, und zwar wird er gegen recht ungenügende

Gegenleistung erteilt: der Theorie nach wird wohl als Vor
bedingung für den Empfang des Ablasses die wahre Reue

<c«nrririo) gefordert; die Praxis aber begnügte sich mit der
unvollkommenen, der sogenannten Galgenreue (attriri«), und fand
sich mit der Art und Weise, wie diese zur conrriri« wird, recht
leichtherzig ab. Mit vollem Recht kann deshalb Harnack im

Hinblick auf die Ausbildung des Ablaßwesens von „Verwüstung
der Religion und der einfachsten Moral" sprechen. Es geht aber

auch nicht an, die Ausartung des Ablaßinstitnts auf das Schuld
konto untergeordneter Organe zu fetzen ; is

t es doch urkundlich zu

belegen, daß z. B. Tetzel in seinem anstößigen Auftreten durchaus
nur die Instruktionen seiner Oberen und Auftraggeber ausführte,

und eine ganze Reihe päpstlicher Bullen des 15. Jahrhunderts liegt
vor, die die bedenklichsten Mißbräuche im Ablaßwesen sanktionieren.

Durch sein kühnes, von den Antrieben seines Gewissens

entsprungenes Auftreten gegen die Ausartungen des kirchlichen

Systems hatte Luther, wie sich bald zeigte, die höchsten irdischen

Instanzen gegen sich herausgefordert. Zunächst ging die Kurie
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vor. Der Prozeß, den si
e

gegen den Augustiner instruiert«, ife
neuerdings von verschiedenen Gelehrten eingehender behandell.
wobei auch die Erforschung des vatikanischen Archivs noch neues
Material geliefert hat. Besonders interessant sind die Ergebnisse
der Forschungen P

. Kalkoffs, die den Verlauf der Dinge vom
politischen Standpunkt aus darlegen, den Prozeß im Zusammen-
hang der Politik der Kurie behandeln und auch den persönlichen und
sonstigen Einflüssen nachgehen, die dabei wirksam gewesen sind.

Für den großen Wormser Reichstag von 1521 sodann,

der Luther vor der weltlichen Obergewalt zeigt, haben die

„Deutschen Reichstagsakten" das gesamte Material über sein

Auftreten einschließlich der Berichte der Zeitgenossen und Augen
zeugen zusammengebracht, gesichtet und in mustergiltiger Form
der Öffentlichkeit vorgelegt. Im Mittelpunkt steht natürlich die
berühmte Rede vom IL. April 15L1, bei der mir allerdings aus den
emphatischen Schluß (Hier stehe ic

h

usw.) als unhistorisch Verzicht

leisten müssen,- an die „Reichstagsakten" anschließende minutiöse

Untersuchungen haben es zur Gewißheit erhoben, daß Luther
mit den schlichten Worten: „Gott helfe mir, Amen" geschlossen har.
Von dem felsenfesten Gottvertrauen aber, das die welt

geschichtliche Rede durchtränkt und in diesen schlichten Worten

ausklingt, legt noch ein zweites Dokument, das vielleicht aus den

gleichen Tagen stammt, ein unvergängliches Zeugnis ab, nämlich

das Lutherlied: Ein' feste Burg is
t

unser Gott. Leider steht jedock

die Datierung nicht fest; außer mit dem Wormser Tage hat man

die Entstehung des unvergänglichen Liedes auch mit dem Speyerer

Reichstag von 152ö und den sogenannten Packischen Händeln
von 1528, da ein furchterregendes Bündnis der Altgläubigen die

Evangelischen zu bedrohen schien, in Beziehung gesetzt, und fiir
iede dieser, von verschiedenen Gelehrten in fast leidenschaftlicher

Polemik gegeneinander verfochten«« Ansichten sind allgemeine und

spezielle Gründe beigebracht morden, von denen freilich kein ein-

ziger als durchaus zwingend bezeichnet werden kann. Notmendig

erscheint es übrigens auch nicht, daß das Lied aus einer bestimmten

äußeren Situation hervorgegangen, unter dem Eindruck einer b
e

sonders schwierigen Sachlage entstanden sei; der Kampf, den.
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Luther zu führen hatte, mar dauernd ein so gewaltiger, und der

Gegner, die gegen ihn aufstanden, waren so viele und so mächtige^

daß ihm jeder Tag, jeder einzelne Augenblick jene herrlichen Worte
des felsenfesten Vertrauens auf feine gute Sache auf die Lippen

legen konnte. Um so mehr muß es, bis etwa einmal bestimmtere

Indizien sich finden, für die Entstehungszeit bei einem uoo.

liyuer bleiben.

Wenn in Luthers Leben mit dem Wormser Reichstage die

Periode abschließt, wo er mehr oder minder allein die von ihm
angefachte Bewegung vertritt, und wenn zumal seit 1525 der

Reformator den leitenden Einfluß an andere Mächte abgibt,
wie denn die eigentliche Organisation seine Sache nicht mar,

so is
t er doch für die Seinen die höchste Autorität geblieben,

hat als Seelsorger, Prediger, Schriftsteller eine unvergleichliche
Wirkung gehabt und is

t an keiner Frage, die das kirchlich-reli-

giöse Moment direkt oder indirekt berührte, vorübergegangen. Die

neuere Forschung hat letzteres teilweise erst recht klargestellt, in

dem si
e

zu Untersuchungen z. B. über das Verhältnis Luthers zu
den einzelnen Wissenszweigen, ebenso zu dem großen sozialen
Gebiet usw. übergegangen ist. Ein vielseitiges Interesse darf
auch die Untersuchung des Verhältnisses Luthers zur weltlichen

Obrigkeit, zum Staat, beanspruchen, ein Thema, das in den

letzten Jahrzehnten eine stattliche Anzahl von Forschern i
n Be»

wegung gesetzt hat, deren Ergebnisse allerdings nicht unbeträcht

lich abweichen; die Hauptfrage ist, welche Rechte i
n den kirchlichen

Dingen Luther der evangelischen Gemeinde, und welche er der

staatlichen Obrigkeit zuerteilt missen wollte. Dafür, daß Luthers
eigentliches Ideal die sich selbst regierende Gemeinde der wahr
haft Gläubigen gewesen sei, und daß er die weltliche Obrigkeit

im Grunde nur deshalb in den kirchlichen Dingen zu Hilfe g
e

rufen habe, damit si
e

dieses Ideal zur Wirklichkeit mache, scheinen
einige Ausführungen in den Schriften von der weltlichen Obrig
keit, der deutschen Messe usw. zu sprechen; gleichwohl läßt sich bei

Luther die Vorstellung nicht verkennen, daß die staatliche Macht,

die christliche Obrigkeit, den christlichen Gottesdienst in ihrem
Gebiet nicht nur einzurichten, sondern auch zu handhaben und
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zu überwachen habe; man wird also richtigerweise Luther doch
nicht schlechthin als Freund der Autonomie der Einzelgemeinde
und ihrer vollen Selbständigkeit gegenüber dem landesfürftlichen
Kirchenregiment hinstellen dürfen. ?")
Der minutiösen Einzeluntersuchung steht die Zusammen

fassung gegenüber. Der modernen, kulturhistorisch orientierte»

Geschichtsauffassung sucht Arnold E. Berger in seiner durch
einen besonderen Band über „die Kulturaufgaben der Refor
mation" eingeleiteten (andererseits noch unvollendeten) Luther
biographie zur Geltung zu verhelfen. Er will Luther darstellen
als den „Bahnbrecher einer neuen Kultur, deren Ideale nicht

mehr Askese und Kontemplation, Devotion und Gehorsam, Resig

nation und Selbstverleugnung, sondern Weltgenuß uud Arbeit,

Wille, Kraft und Tat, Selbstsein, Prüfen und Herrschen heißen.-

Darauf hatten die Ausbildung der Territorialgemalten und des

sozialen Lebens, der wissenschaftliche und der wirtschaftliche Fort«
schritt, die großen Erfindungen und Entdeckungen, der Kapita

lismus und das Genossenschaftswesen, der Humanismus und

die Sektenreligiosität gleichmäßig hingeführt, und es bedurfte
nur noch der Auseinandersetzung mit der ältesten Kulturmacht,

der Kirche, die diese neuen Ideale im wesentlichen ablehnte.

Luther hat dann diese notwendige Auseinandersetzung herbei

geführt: er is
t derjenige, der die tiefsten Bedürfnisse der dama

ligen Gesellschaft und das neue Lebensgefühl, das ihnen allen

bewußter oder unbewußter zugrunde lag, im Innersten verstand,

und für die Summe dieser Lebensgefühle in der „vorkatholischen"

Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein durch
den Glauben die einigende Formel gefunden, die dann „das An

gesicht der ganzen Welt verändert, den alten Kirchenbau zerschlagen,
den Glauben vom Erkennen, die Sittlichkeit von der asketischen

Metaphysik befreit, die Religion aus allen Verstrickungen mit

politischen, sozialen, wirtschaftlichen Fragen gelöst und als prak

tisches, persönliches Heilsleben. wieder hergestellt, der Laienkultur

ihre göttliche Weihe gegeben uud dem deutschen Geiste zum

erstenmale eine führende Weltrolle erobert hat".")
Ist das aber nicht zuviel gesagt? Hat der Proteftan-



tismus — und er allein — sogleich derartig weittragende Wir
kungen gehabt? Man muß diese Fragen aufwerfen, gegenüber
dem Einspruch, der neuerdings — und zwar auf protestantischer
Seite — gegen die Auffassung, daß mit Luther eine neue Epoche
in der geschichtlichen Entwicklung der Kulturmenschheit beginne,
mit Nachdruck erhoben morden ist.
Es is

t vor allem Ernst Troeltsch, Vertreter des Fachs der

systematischen Theologie an der Universität Heidelberg, der zu

erst in einem vielbemerkten Portrage auf dem Historikertage von

in großen Umrissen 22), und dann in der ersten 19^7 er

schienenen Auflage einer umfangreichen Abhandlung über pro

testantisches Christentum und Kirche, die er zu dem Sammelmerle

„Kultur der Gegenwart" (Teil I Abt. 4) beigesteuert, bei Luther den
Ton auf das Mittelalter legt. Troeltsch definiert das letztere
als „eine ganz bestimmte Kultursorm, nämlich die auf dem Supra-
naturalismus der Erlösung und Kirchenstiftung erbaute, kirchlich
geleitete Kultur" und findet dann, daß Luthers Gnadenbegriff,

seine Ethik, seine Kirchengründung usw. sich jener Mittelalter«

lichen Kultursorm noch durchaus anpassen. Luther is
t

somit

der Schöpfer eines Kirchentums, das eine Nachblüte des katho

lischen bedeutet, nämlich des Altprotestantismus, mährend die

Neuzeit erst mit dem Neuprotestanlismus am Ansang des 18.

Jahrhunderts beginnt. Troeltsch gibt nämlich dem Protestan
tismus einen Doppelcharakter: er is

t eine Neuerung von spezi

fisch-religiöser Art, und zugleich der Bahnbrecher und Hervor
bringer der modernen Welt; letzteres Urteil schränkt er aller

dings an einer anderen Stelle sehr erheblich ein, indem er an

gibt, daß ein großer Teil der Grundlagen der modernen Welt

in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschast und Kunst „völlig

unabhängig vom Protestantismus" entstanden fei. Jedenfalls
aber hat Luther mit der späteren Entwicklung unmittelbar nichts

zu tun: nur sehr spärliche und mittelbare Verknüpfungen sind

zwischen seinem altprotestantischen Kirchentum und jener vor

handen und Luther hat keineswegs Anspruch darauf, der Be

gründer der neuen Zeit zu heißen !

Die Auffassung von Troeltsch steht augenscheinlich in einem
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-gewissen Zusammenhang mit der besprochenen, durchaus berechtig
ten neueren Richtung, die darauf ausgeht, dem Mittelalter seine»
gebührenden Platz in der Entwicklungsgeschichte des Reforma
tors und der Vorbereitung der Reformation zu geben. Aber
wenn dergestalt in Luthers Wesen überliefertes und Originales
sich paart, so scheint Troeltsch doch jenes allzustark zu betonen
und das Neue, das mir Luther danken, zu vernachlässigen. Auch
die scharfe Scheidung zwischen Alt- und Neuprotestantismus ift
nicht ohne Bedenken, si

e

beruht mehr auf Konstruktion, als daß

si
e der historischen Wirklichkeit entspräche: „Der Altprotestan

tismus," legt Th. Brieger dar-?), „hat so, wie Troeltsch ihn
zeichnet, nie bestanden und verdankt seine Entstehung starker
Übertreibung, wenn nicht gar dem Walten schöpferischer Phan
tasie." Ferner übersieht Troeltsch, daß das neue Prinzip, da
^s auf die Welt kam, mancherlei Hindernisse erfahren und sich

durchaus nicht nach seinen ursprünglichen Antrieben hat aus

wirken können. Sehr mit Recht fährt daher Brieger fort: „So
weit aber diefer Protestantismus wirklich bestanden hat, deckt

er sich nicht entfernt mit den ursprünglichen Tendenzen der Refor
mation, fondern is

t nur eine durch die Verhältnisse gegebene

Verengung dieser, eine Verkümmerung des reformatorischen Prin
zips. Können wir diese schon bei Luther selbst, dem die gigantische,

in ihrer Art einzig dastehende Aufgabe gestellt mar, zwei Zeit
alter in feinem Schöße zu tragen, mahrnehmen, und noch mehr
bei feinen Mitarbeitern, gleich bei dem einflußreichsten von allen,

bei Melanchthon, so hat si
e in der lutherischen Kirche zu einer

Schöpfung geführt, in der das neue Prinzip von einer Fülle

mittelalterlicher Momente wie zugedeckt erscheint, ohne doch preis

gegeben zu sein." Dieser Kritik schließt sich auch Troeltschs spezi

eller Fachgenosse W. Hermann an, indem er nachdrücklich b
e

tont"), daß es doch eben der alte, in der eigentlichen Leistung
der Reformation begründete Protestantismus war, dem im 18.

Jahrhundert eine neue Aufgabe gestellt wurde, die für ihn eine

Lebenserneuerung bedeutete. Oder wolle man dem alten Pro

testantismus jede eigene Entwicklung absprechen?

Ähnliche durchaus treffende Erwägungen finden wir auch

>
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nämlich Max Lenz, der, die Widerlegung Troeltfchs gleichsam
vorwegnehmend, in einer kurzen Betrachtung über Humanismus
und Reformation ausfahrt: „Die Welt is

t

feit Luther anders

geworden, andere Aufgaben sind uns gestellt in Staat und Ge

sellschaft als im 16. Jahrhundert, andere Formen und Ziele

unseres Erkennens und Lebens sind in Geltung; unermeßlich

is
t

der historische Horizont wie der der Natur, der Begriff des

Menschengeschlechts selbst erweitert. In der Engigkeit des da
maligen Weltbegriffs mußten die Ideen Luthers enge Formen
annehmen, sich staatlich und kirchlich, wissenschaftlich und dog

matisch gleichsam verkapseln."") Es wird somit, wofern wir
nicht dem Protestantismus jede eigene Entwicklung absprechen

wollen, trotz Troeltsch dabei bleiben müssen, daß wir, in voller

Erkenntnis alles dessen, was Luther der Vergangenheit verdankt,

und mit klarem Einblick in die Verschiedenheit der Auffassung

und der Lebensbedingungen von damals und heute, den eigent

lich entscheidenden Einschnitt zwischen der im wesentlichen ab

geschlossenen, gebundenen mittelalterlich-kirchlichen Kulturepoche

und der Epoche der Geistesfreiheit und des Individualismus nicht
erst im Beginn des 18. Jahrhunderts machen, sondern ihn bis zum
Beginn der Epoche der Kirchen-Reformation oder bis zu dem Zeit
punkte, da die Bedingungen für diese sich zu erzeugen beginnen, zu
rückverlegen. Gerade auch vom staatlichen, politischen Gesichts
punkte aus betont jüngst Dietrich Schäfer in feiner „Weltge

schichte der Neuzeit" den unermeßlichen, grundlegenden Unter

schied zwischen dem Zeitalter, wo die Kirche, als die einzige

von Gott gesetzte Institution, die höchste Autorität auch in staat

lichen Fragen beanspruchte, und der Epoche, der auch die welt

liche Autorität als von Gott stammend galt, ja in der der

Staat über die Kirche emporstieg und diese sich auf das reli

giöse Gebiet beschränkt, sah. Diese bedeutsame Wendung aber

knüpft Schäfer an Luther, an die Reformation, die, ob auch

noch nicht gleich alle Fäden sich lösen ließen, die eine tausend

jährige Entwicklung um Staat und Kirche geknüpft, doch die

Richtung angab, und ein unendliches Feld für die Weiter
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bildung eröffnete: „Aus der Reformation mußte moderne Geiste«:

freiheit entstehen ,

Diesen gewichtigen Urteilen hat sich übrigens auch Troeltsch

nicht verschlossen. In der soeben erschienenen 2. Auflage sein»
„Protestantischen Christentums" räumt er inbezug auf die allge
meinen Kulturmirkungen des Protestantismus ein, daß die durct

letztere herbeigeführte ungeheuer wichtige Tatsache der Losreißum
des halben Europa von der päpstlichen Universalmonarchie unk

deren Folgen, die Aufhebung der Hierarchie und des Mönch:
tums, die Ausschaltung des kanonischen Rechts, die Einziehung
des Kirchengutes und dessen Verwendung zu politischen und

kulturellen Zwecken, das Verschwinden der meltflüchtigen Askese

und des Zölibates einen „neuen Boden" geschaffen haben, „aus
dem die dem Zeitalter gemeinsamen Grundrichtungen der Politik,

Gesellschaft und Wirtschaft besondere Lebensbedingungen fanden
und auf die Dauer die aus dem Boden der Gegenresormation aus:

gebildeten modernen Großmächte überflügelten" ; auch auf die Fa
milie, den Staatsgedanken, die Staatsform, die Schichtung und

Gruppierung der Gesellschaft habe „die neuereligiös-ethifcheJdeen-

melt" eingewirkt. Freilich macht Troeltsch hier zwei Einschrän

kungen: erstens seien diese Wirkungen nur auf dem Boden des

Cnlvinismus „stark entfaltet", und zweitens hätten die Losreißung
von Rom und die neuen Idee» ihre volle Wirkung als Grund

lagen einer neuen Kultur doch erst getan, seit die Oberherrschast
der geistlichen Idee und die kirchliche Unisormität des Staates

überhaupt gebrochen waren, was denn doch nur im Zusammen

hang mit der Selbstzerfetzung des kirchlichen Systems und mit

dem Aufkommen einer rein weltlichen Wissenschaft geschehen sei.

Wenn dann aber Troeltsch doch wiederum zusammenfassend ein:

räumt, daß der Protestantismus als solcher den Durchbruch der

modernen geistigen Welt zu seinem Teile habe mit bewirken

helfen, und es wenigstens als „wahrscheinlich" bezeichnet, daß

„unmeßbare Einflüsse dieser modernen Geistesmelt selbst schon
bei der Bildung der lutherischen Gedankenwelt" mitgewirkt haben,

so hebt er damit doch seine Thesen von der wesentlich Mittelalter^

lichen Grundlage des Protestantismus selbst auf.
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Das freilich steht fest: an dem Aufbau der modernen Welt

ist nicht die Reformation allein beteiligt; auch andere geistige
Richtungen der nämlichen Epoche beanspruchen einen Anteil an

den Fortschritten, die die Welt seitdem gemacht hat; diese Er
kenntnis drängt sich der neueren Forschung, je tiefer si

e gräbt,

desto deutlicher auf. Es geht auch nicht mehr an, diese Neben

strömungen, wie es früher meist geschehen, nur vom Standpunkt

des Luthertums aus zu betrachten und zu bewerten; si
e wollen

nicht lediglich als hindernde oder fördernde Momente für den

Verlauf der Reformation beurteilt, sondern eine jede in ihrer
Eigenart aufgesucht und gewürdigt werden. Dabei geht dann

freilich die Auffassung der einzelnen Forscher vielfach noch weit

auseinander. So insbesondere in der Frage nach der Bedeu

tung des Humanismus für die Entstehung der modernen Welt.

Während — um nur der neuesten Stimmen zu gedenken —

Troeltsch den Humanismus als Kulturfaktor sogar über die

Reformation stellt und Wernle ihm als einer zur „Renaissance
des Christentums" auffordernden Richtung mindestens volle

Gleichberechtigung neben den übrigen Oppositionsgruppen ein

räumt und den Sieg der von Luther bestimmten Bewegung

nicht sowohl auf ihre Überlegenheit an Wahrheit und Tiefe,

als vielmehr wesentlich auf ihren engeren Anschluß an die be

stehende Kultur, besonders an den Staat, zurückführt, fucht Her
melink darzutun, daß die Wirkungen der ihrem Wesen nach dem

Mittelalter angehörigen Geiftesbewegung lediglich in derStärkung
des katholischen Elements bestanden haben, so zwar, daß die

katholische Reaktion, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts
beginnt, ihre Kraft zum guten Teil aus der Wurzel des Humanis
mus gezogen habe.?«) Wie verschieden tritt uns auch bei den

einzelnen Forschern das Bild des Erasmus, des Hauptvertreters
des deutschen Humanismus, entgegen! 2») Preisen die einen die

Jesusfrömmigkeit des Erasmus, das Evangelium der Berg

predigt, das er im Gegensatz zu Paulus verkündet haben soll,

so sind andere im Gegenteil geneigt, auf die paulinisch klingenden

Stellen Gewicht zu legen und aus ihnen die innerliche Kraft
der Erasmifchen Religiosität zu begründen; noch andere aber
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legen Wert auf die antisupranaturaliftische, meltzugeroandte
As^

dieser Frömmigkeit, wogegen eine vierte Gruppe die meckirst». ,

viwe iururse als Grundbegriff des religiösen und sittlich« ^

Lebens bei Erasmus nachzuweisen versucht. Bis zu einem g
e
-

,

wissen Grade mögen sich diese Gegensätze der Anschauung

wohl aus der Beschaffenheit der Quellen, den Schmierigkeim, ,

die der Text der Schriften und Briefe des Erasmus imse^
noch bereitet, erklären; zugleich spiegelt sich hier aber auch
Vielseitigkeit des Erasmus und die Mannigfaltigkeit der Wr-
kungen ab, die von ihm ausgegangen sind. In der Tat mir5
wenigstens das niemand mehr verkennen wollen, daß Erasmus

und die Richtung, die in ihm ihren hervorragendsten Vertrete?

hat, nicht nur negativ durch die Kritik an den bestehenden kirch

lichen Einrichtungen und durch die Satire gegenüber den Schwäche»
des herrschenden Systems, sondern auch positiv dem Neuende»

Weg bereitet hat; wir haben auch schon oben darauf hivge

wiesen und berührt, wie so mancher Fortschritt, den die land

läufige Auffassung an Luther anzuknüpfen pflegt, schon mit

Erasmus und den Seinen in Verbindung gesetzt- werden muH.
Das folgenreichste is

t vielleicht, daß von dieser Seite aus die

Grundsätze rationeller Textkritik zuerst an die Bibel angelegt
und dadurch erst der richtige Maßstab sür die Erkenntnis der

Entartung und Reformbedürftigkeit der alten Kirche gewonnen
wurde. Ebensowenig aber läßt sich verkennen, daß, wennschon
die Humanisten Erasmischer Richtung vielfach ihren Rückgang

zum Katholizismus gefunden oder wenigstens die religiöse Neue

rung Luthers nicht von Herzen mitgemacht haben, der Eras-

mismus doch nicht ausschließlich der Herstellung des Katholi

zismus zugute gekommen is
t
; die vermittelnde Erasmische Rich

tung hat in der Politik des Reformationszeitalters eine Rolle

gespielt und zumal in den zunächst entscheidenden kirchenpoli

tischen Verhandlungen der öder Jahre sich bis zu einem gewissen
Grade zur Geltung gebracht, worüber allerdings nähere Unter

suchung noch erwünscht märe.

Aber mir haben hier nicht nur vom Humanismus zu reden,

sondern zumal der eigentlichen Nebenläufer der Reformation
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zu gedenken, jener lange in ihrer Bedeutung übersehenen Ab
zweigungen, die, nach einem Ausdruck A. Heglers, 2°) sich neben
dem großen Bett zeigen, das den Hauptstrom in sich vereinigt —

„Abzweigungen, die sicherlich an Masse und Wirkungen dem

Hauptstrom ungleich, aber durch die Energie merkwürdig sind,

mit der si
e

ihre eigenen Bahnen verfolgen, und bemerkenswert

um der Schärfe willen, mit der si
e eine Wendung in der Richtung

des Hauptstroms selbst kenntlich machen." Es handelt sich um
radikale Reformbewegungen, bei denen neben religiösen auch

wirtschaftliche Momente eine Rolle spielen. Ihnen allen is
t

der Gang der Reformationsbemegung zu langsam, auch zu milde;

sie möchten ihn beschleunigen, das Neue deutlicher und schneller

sich herausheben lassen. Und indem si
e

so über den Protestan
tismus hinausführen, erscheinen bei ihnen — und das is

t das

Anziehendste
— Gedanken und Richtungen, die uns wesentlich

moderner anmuten als insbesondere das Luthertum.
Als die zeitlich früheste Gruppe dieser Radikalen stellen

sich die sogenannten Zwickauer Propheten nebst Karlstadt und

Thomas Münzer dar. Unter ihnen hat in jüngster Zeit be

sonders Karlstadt die Forschung beschäftigt. Einer der ältesten
Anhänger und Mitstreiter Luthers hat Karlstadt sich zur Zeit des

Aufenthaltes jenes auf der Wartburg bekanntlich zur Vornahme
von Neuerungen im Gottesdienst in Wittenberg treiben lassen,

die, von unruhigen Austritten begleitet, Luther wieder dorthin

riefen, wo sein machtvolles Wort die Erregung dämpfte. Karlstadt
tritt seitdem zurück, schon 1524 wurde er des Landes verwiesen.
Sein späteres, wechselvolles Leben aufgeklärt und über seine

umfassende schriftstellerische Tätigkeit Licht verbreitet zu haben,

is
t das Verdienst H
.

Barges, der Kallstadts Schriften (in Ge

meinschaft mit E. Freys) gesammelt und sodann eine zweibändige
Biographie über Karlstadt veröffentlicht hat. Leider hat jedoch

die intensive Beschäftigung mit dem merkwürdigen Manne das

Urteil Barges allzusehr zu dessen Gunsten gewandt, so daß er

den richtigen Maßstab für die Bewertung des Werkes Kallstadts
verloren hat. Kallstadt erscheint seinem Biographen als Ver

treter eines Laienchristentums, das an sich alle Bedingungen
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geschichtlichen Fortschrittes in sich getragen, diese aber nicht »
entfalten vermocht habe, weil Luther im Dienste der Reaktiv»

ihm entgegengetreten sei. Dabei übersieht nur Barge völlig,
wie sehr Karlstadt in Theorie und Praxis von Luther abhängig
ist; Karlstadts anscheinend neue Gedanken und Grundsätze stammen,

wie namentlich Karl Müller^') Barge gegenüber klar nachge
wiesen hat, von Luther, vor dem jener nur die raschere, for
male Verarbeitung voraus hat. Und nicht minder geht Karlfta«
als Führer der reformatorifchen Bewegung in Wittenberg wenig-

stens zunächst in fast allen Punkten von Luther aus ; er knüpft

vielfach an die Ideen der großen Reformschriften von 1520.
an den deutschen Adel wie über die Babylonische Gefangen

schaft der Kirche, an, die er dann praktisch ins Leben zu führen
sucht, freilich unter den Antrieben eines rücksichtslosen, seinen

Zielen nach noch nicht klar erkannten Individualismus. An
und für sich is

t

auch dieses erste Auftreten des individualistischen

Enthusiasmus im Reformationszeitalter sicherlich der Beachtung

wert; ob aber hier wirklich, wie Barge will, verheißungsvolle

Anfänge eines neuen und selbständigen, freieren, religiösen Typus
vorliegen, muß stark bezweifelt werden. Aber einen nicht zu

unterschützenden Fortschritt bedeutet Barges Buch über Karlftaot

gleichwohl, indem es diesem seine besondere Stellung in seiner

Zeit bestimmter als bisher anweist und mit der Gepflogenheil
bricht, Karlstadt vom Standpunkt der gegen ihn einseitig un

gerechten Streitschrift seines großen Gegners „wider die himm

lischen Propheten" zu beurteilen, d
.

h
. ihn einfach zu verwerfen.

Erhöhte Beachtung findet neuerdings auch das TSufertum
des Reformationszeitalters. Die eindringendere Forschung zeigt,

daß das TSufertum viel verbreiteter war, als bisher angenommen
wurde. Wo aber liegen seine Quellen? Einzelne Anknüpfungen

sind wohl aus früheren Zeiten vorhanden: maldensifche und

taboritische Einflüsse sind nicht abzuleugnen; aber i
n den TSufer-

gemeinden mit L
.

Keller schlechthin 2
2
)

die Fortsetzung altevange

lischer Brudergemeinden sehen zu wollen, is
t

schon deshalb ver

fehlt, weil sich schlechterdings nicht nachmeisenMßt, daß letztere

sich bis in das Resormationszeitalter hinein i
n

so weiter Aus
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Dehnung und so großer Bedeutung erhalten haben, um das An

schwellen des Täufertums auf dieser Grundlage begreiflich zu

machen. Zweifellos hat vielmehr erst die Erregung der Ge

müter durch das Evangelium Luthers diese Sonderbildung hervor
gebracht, die in seltsamer Mischung moderne und reaktionäre

Züge aufweist. Daß aber für die Beurteilung dieser Sonder
bildung nicht — oder wenigstens nicht in Bausch und Bogen —

Luthers Streitschrift wider die Schwarmgeister als Maßstab
gelten darf, darüber is

t man sich heutzutage einig. Die Ge
danken, die der Absonderung zugrunde liegen, nämlich einer

ausermählten Gemeinde der mahrhaft Gläubigen, einer Nach

ahmung der apostolischen Gemeinde, „waren die einer verfolgten

Minderheit, eines kleinen, von den Mächten dieser Welt los

gelösten Häufleins, ihrem Wesen nach gar nicht als Gedanken

einer herrschenden Partei vorstellbar. Unter Umständen konnte

freilich, wenn die äußeren Verhältnisse sich günstig anließen,

wohl auch der stille Mut des Duldens in den Fanatismus des
alles zerstörenden Gotteskriegers, und die stille Erwartung der

göttlichen Herrschaft, die nur Gott selbst herbeiführen werde, zu
dem alten hufsitischen Schlachtruf der Vernichtung der Gottlosen
im Dienste des Herrn sich wandeln!"^)
Die Täufer haben sich vorwiegend aus dem Handwerker

stände rekrutiert; die Währung, die insbesondere in den Kreisen
der Handmerksgesellen schon länger wahrnehmbar ist, hat zweifellos
der Verbreitung des Täufertums Vorschub geleistet; dagegen

sind die Führer vielfach höher gebildete Leute; humanistische
Elemente, Erasmianer, haben nicht ganz selten ihren Weg zu
den Täufern gefunden.

Endlich sind damals auch Männer aufgetreten, die (wie
das TSufertum wenigstens in der ersten, schöpferischen Periode
der Reformationszeit) mit der neuen Strömung allseitig Fühlung

suchten, sich aber in keineGemeinschaft,keineSektehaben einzwängen

lassen. Hierhin gehören insbesonders Kaspar von Schmenckfeld und

Sebastian Franck, von denen uns der letztere neuerdings besonders

durch die Forschungen des leider vorzeitig verstorbenen Kirchen

historikers A. Hegler in Tübingen näher gebracht worden ist.
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Ohne Zweifel gehört Franck zu den merkwürdigsten Individuali
täten seiner Zeit, und mit lebhaftem Interesse folgen mir des
genannten Forscher, wenn er zeigt, „wie sich in Francks Gedanke?
eine Auseinandersetzung vollzieht zwischen mystischer und refor
matorischer Heilslehre, zwischen der Hingabe an enthusiastisch;
religiöse Strömungen und einerrationalen Auffassung oes Christen
tums, und endlich — das steht im Mittelpunkt — zwischen
der Anerkennung des geschichtlichen Christentums und dem Streben,
den Inhalt von Geschichte und Dogma zum Symbol ewiger
allgemein menschlicher Ideen zu gestalten." Allerdings ist Franck
mehr Kritiker als selbftschöpferisch, seinem Spiritualismus mangelt
die gestaltende Kraft, er steht außer Verbindung mit den großen
Erscheinungsformen der Religion in der Geschichte. Aber ohne
Einwirkung auf Gegenwart und Zukunft is

t

Franck darum doch
nicht geblieben. Konnte Francks Spiritualismus seinem SVexen

nach nicht so wirken, wie die Gedanken eines Mannes, der sei»
Werk in die großen geschichtlichen Mächte hineingebaut hat, so

hatten seine Ideen doch zuviel Wahrheitsgehalt und christliche
Wärme, um wirkungslos zu vergehen, „wie der Fluch eines

zornigen Mannes." Hegler meist daraufhin, daß Francks Schriften
im 16. Jahrhundert besonders in den Kreisen des freier ge

sinnten deutschen Bürgertums viel gelesen wurden, noch größeren

Einfluß aber in den Niederlanden hatten, wo si
e in zahlreichen

Übersetzungen verbreitet waren; näher zu erforschen märe noch,

ob, was bei Böhme mindestens wahrscheinlich ist, Spinoza mit

Franck bekannt mar, auch ob des letzteren Ideen von Holland
aus auch auf die englischen Bewegungen des 17. Jahrhundens
eingewirkt haben.
Neben Sebastian Franck pflegt als zweiter Hauptvertreter

des mystischen Spiritualismus im Reformationszeitalter Kaspar
von Schmenckfeld genannt zu werden. Wenn aber dieser so

wenig wie jener sich einer bestimmten Kirchengemeinschaft an

geschlossen hat, so bleibt dabei — im Unterschied von Franck —

zu beachten, daß Schmenckfeld nur aus Not, nicht grundsätzlich,
die evangelischen Kirchengemeinschaften verläßt. Schmenckfeld

is
t „theologisch interessiert", er sucht „auf die zeitgenössische Theo
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logenfchaft Einfluß zu gewinnen, eine dogmatische Theorie zu
entwickeln und nach allen Seiten zu verteidigen".^) Aller

dings fehlte Schmenckfeld der Sinn für die Notwendigkeit äußerer
Ordnungen wie auch für die Bedeutung von Zeremonien, selbst
der Sakramente. Von Luther weicht er zumal in der Abend

mahlslehre ab, wo er — entsprechend seiner eigenartigen Christo-
logie — von einer realen Verbindung der Elemente mit Leib
und Blut Christi nichts missen will. Wenn die neuere Forschung

auch an der edlen charaktervollen Persönlichkeit Schmenckfelds

nicht vorübergegangen ist, so bleibt doch gerade sür ihn noch
viel zu tun. Eine beträchtliche Anzahl seiner gedankenreichen

Schriften is
t

noch ungedruckt; auch seine wechselnden Lebens

umstände ersordern vielfach noch nähere Untersuchung, ebenso

die Einwirkungen, die er von verschiedenen Seiten — z. B. von
den Straßburger Theologen — erfahren hat; eine wisfenschast-
liche Biographie Schmenckfelds is

t

somit noch ein Desiderat der

Zukunft. — . Es lag im Wesen Schmenckfelds, Konventikelge-
meinden um sich zu sammeln: „Schwenckseldianer", die manche

hervorragende Persönlichkeit aufweisen, begegnen alsbald i
n der

schlesischen Heimat des Meisters, im Schwäbischen und im

Herzogtum Preußen; bekanntlich hat sich die Sekte bis zur

Gegenwart — besonders in Amerika (Philadelphia), Holland
und England — erhalten. Auch im Hinblick auf Schmenckfeld
gilt, mos Hegler bei Betrachtung der Gedanken Sebastian Frcmcks

hervorhebt, „wie reich doch schon bei seinem ersten Hervortreten
das protestantische Christentum gewesen ist".

Wir wenden uns von den Nebengebilden auf neugläubiger
Seite zu den Männern, die katholisch geblieben sind und für
die Aufrechterhaltung oder Herstellung des asten Glaubens und

der römischen Kirche mit der Feder gestritten haben. Wenn

auch diesen Elementen eine besondere Anziehungskraft im all

gemeinen nicht beiwohnt und die Frage, inwieweit fördernde ge

schichtliche Wirkungen von ihnen ausgegangen sind, von vornherein
keine erfreuliche Antwort verheißt, so hat die neuere Forschung

doch auch hier manches richtig gestellt und manches Vorurteil

beseitigt.
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Der von katholischer Seite vor Jahren angeregte Pw
der Veranstaltung eines LorrML datkolicornra für die Brich
und Schriften jener literarischen Vorkämpfer des KatholiAs
mus im Reformationszeitalter als Gegenstück zum l^orzzlls Lvsr
^elicornrn is

t

zwar nicht zur Ausführung gekommen, aber mck
ohne das is

t

zumal von den Briefen jener eine beträchtliche ZsK
veröffentlicht worden, an deren Hand es möglich gewesen iii.
das bisher durchweg sehr verworrene Lebensbild jener Lil^
raten auszuheilen und ihre Bestrebungen und Wirkungen dem-
licher zu überschauen. Hatte schon i

. I. 18L9 ein protestan
tischer Forscher es ausgesprochen^), daß zur Erklärung dri
Gegnerschast zahlreicher gebildeter Personen gegen die Refc:
mation die gewöhnlichen Schlagwörter samt der Auffassung, als
ob die Intelligenz allein bei den Freunden, die Borniertheil
allein bei den Gegnern der Reformation zu sinken sei, nicht
ausreichen, so werden wir heute noch bestimmter sagen dürfen,

daß die Verteidiger des alten Systems weder ohne Gelehrsam
keit noch als Persönlichkeiten ganz minderwertig waren und daß
die Motive, die si

e veranlaßt««, sich der Neuerung in den Weg

zu stellen, auch wenn dabei allerlei Menschliches mit unterläuft,

doch nicht in Bausch und Bogen als verwerflich bezeichnet werden

dürsen. Man darf sogar nicht verkennen, daß ihre altkirchliche Hal
tung inmitten einer für die Neuerung begeisterten Menge, ihr
Schwimmen gegen den Strom sittlichen Mut voraussetzt, und wohl
fast allen jenen Männern sind tatsächlich Schwierigkeiten und An

fechtungen mannigfacher Art erwachsen. Auch sonst fehlen in

ihrem Bilde nicht gewinnende, des Lobes würdige Züge. So

ersehen wir aus dem neuerdings veröffentlichten Ingolstadt«

Pfarrbuche des Johann Eck, daß dieser Luthergegner doch ein

eifriger, pflichtgetreuer Prediger mar. Und von Johannes Koch-
laeus, in dessen Wesen sonst die Eitelkeit eine sehr große Rolle

spielt, muß nur umsomehr die Opferwilligkeit hervorgehoben wer

den, mit der er eine unter manchen Entbehrungen zum Zwecke
der Herausgabe eigener Schriften zusammengebrachte Summe

schließlich dem Druck der Werke eines Gesinnungsgenossen be

stimmt, weil er die Überzeugung gewonnen hat, daß diese der
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gemeinsamen Sache wirksamer dienen werden als die eigenen
Elaborate.

Freilich, große Männer und Charaktere suchen mir unter

diesen katholischen Literaten vergebens; es sind durchweg kleine

Geister. Kläglich mutet bei ihnen das Betteln bei hochstehenden
Gönnern um materielle Unterstützung an, was neben der Her
ausstreichung ihrer großen Verdienste um die katholische Sache
das Thema von Hunderten ihrer Briefe bildet. Mag zuweilen
ihre Lage wirklich eine bedrängte gewesen sein, so gewinnt man

doch vorwiegend den Eindruck, daß si
e aus der Bekämpfung

des Protestantismus ein Geschäft gemacht haben. Ja, noch
mehr. Jene Männer, die nun einmal die Sache des Kampfes

gegen die Neuerer ergriffen hatten, gewannen ein unmittelbares

persönliches Interesse daran, diesen Kampf nicht erlöschen, keine

Annäherung zwischen den Parteien aufkommen zu lassen, ire-

nischen Neigungen, wo sich solche im Schöße der eigenen Partei
zeigten, entgegenzutreten und überhaupt das Feuer der Zwie

tracht nach Kräften zu schüren. Kein geringerer als der Nuntius

Giovanni Morone, einer der scharfsinnigsten päpstlichen Diplo

maten jener Epoche, verurteilte schon 1538 in der herbsten Weise
das aufhetzende Treiben jeder Literaten, die sich gebürdeten, als

bestehe das Wesen der katholischen Religion darin, die Luthe
raner zu hassen und sich i

n Schimpsreden und Schmähschriften
wider si

e

zu ergehen; uns anderen Katholiken, fügt Morone hin
zu, möchten si

e jede Berührung mit den Lutheranern vermehren
und nehmen es schon übel, wenn mir von letzteren in gemäßig

tem Tone reden. ^)
So is

t

nach dem unverdächtigen Zeugnis eines hervor

ragenden Katholiken die Wirkung des Auftretens jener Männer

eine mehr zerstörende als aufbauende gewesen, si
e

sind an der

Vertiefung des Risses, der schließlich zu einem unheilbaren ge

worden ist, nicht ohne Schuld. Nachhaltige, positive Wirkungen

sind auf der anderen Seite kaum von ihnen ausgegangen, wenn

auch nicht geleugnet werden soll, daß es für die Erhaltung des

Katholizismus von Bedeutung war, Männer im Besitze des lite

rarischen Rüstzeuges jener Zeiten zu seiner Verfügung zu haben.
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besonders unter dem Gesichtspunkte, daß die Presse, die auch
in jenen Zeiten schon eine Macht war, nicht ausschließlich de»
Neuerern ausgeliefert würde. In dieser Hinsicht ift von Wichtig
keit, daß es z. B. Kochlaeus' ausdauernden Bemühungen gelang,
der katholischen Propaganda eine Druckerpresse in Ingolstadt,
die gefährdet war, zu erhalten und in Mainz eine zweite ein
zurichten, die sich noch über das eigentliche Reformationszeit-
alter hinaus als sehr leistungsfähig ermiesen hat. Eine nicht
gering anzuschlagende geschichtliche Bedeutung kommt auch, mäh
rend die übrige Literatur der Katholiken jener Epoche (soweit

si
e

nicht Anleihen beim Gegner macht) kaum mehr als einen
ganz ephemeren Wert beanspruchen kann, dem Pamphlet des

nämlichen Kochlaeus über Luthers Leben und Wirken zu ; es if
t das

Prototyp sür diesen Zweig der Literatur, das Vorbild für die
späteren lutherfeindlichen Darstellungen geworden — freilich nicht
eben zum Ruhme der katholischen Geschichtswissenschaft: denn

das Werk des Kochlaeus trägt nicht nur das Brandmal der

Schmähschrift offensichtlich an der Stirn, fondern der Autor
bekennt sich sogar

— was doch selbst bei polemischen Werken
eine Seltenheit is

t —
ausdrücklich zu dem Vorsatz, die Geschichte

zu sälschen, indem er erklärt, daß er vorzugsweise solche Züge

mitteile, die den gehaßten großen Gegner dem Tadel und der

Verachtung preiszugeben geeignet feien.

Ungleich erfreulicher und ertragreicher als die BeschSfti:
gung mit den katholischen Literaten des Reformationszeitalters

is
t diejenige mit ihren Widersachern, den Gehilfen des großen

Reformators, die mit diesem zusammen gewirkt und, indem si
e

der neuen Lehre ihr Wort und ihre Feder geliehen und das

Evangelium über die Länder ausgebreitet, unvergängliche posi

tive Werte geschaffen haben. Ihre Schriften und nicht minder

ihre Briefe gehören zu den wichtigsten Quellen der Reformations
geschichte; Briefwechsel, wie der Martin Bucers mit dem Land

grasen Philipp von Hessen, den Max Lenz im Beginn unserer
Berichtsperiode herausgab, und die Korrespondenz der Brüder

Ambrosius und Thomas Blaurer, deren Veröffentlichung die

Badische Historische Kommission soeben begonnen hat, führen
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uns nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die geistigen

Strömungen der deutschen Reformation aufs trefflichste ein und

zeigen uns das evangelische Prinzip in seiner alle Lebensver

hältnisse durchdringenden sieghaften Kraft. Erscheint hier der

Blick auf das Allgemeine, das Ganze, zum Teil selbst über die

Grenzen des deutschen Reiches hinaus gerichtet, so hat sich die

Wirksamkeit anderer Reformatoren vorwiegend innerhalb be

stimmter landschaftlicher Grenzen abgespielt, und die Zeugnisse

ihres Wirkens pflegen dann die Hauptquelle für die Geschichte
der Evangelisation des betreffenden Landstrichs zu bilden. Ein

zelnes hier herausgreisen, würde zu weit führen; es muß der

allgemeine Hinweis genügen, daß die Forschung des letzten
Vierteljahrhunderts auch auf diesem weiten Gebiet mit Erfolg

tätig gewesen is
t und uns neben Ouelleneditionen eine große

Anzahl lokaler oder territorialer Reformationsgeschichten sowie
von Lebensbildern der Männer, die das Evangelium zuerst

gepflanzt oder bei seiner Durchführung im Vordergrund ge

standen haben, beschert hat, und zwar darf dabei mit Genug

tuung konstatiert werden, daß auch hier, wo nicht ausschließlich

geschulte Historiker das Wort und die Feder führen, die kritisch-

mifsenschastliche Methode sich mehr und mehr Bahn bricht und-

die von moralischen oder teleologischen Gesichtspunkten beherrschte

Auffassungs- und Darstellungsweise in den Hintergrund drängt.

Eine besondere Ermähnung an dieser Stelle aber bean

sprucht der treuefte und hervorragendste aller Gehilfen oder Mit
streiter Luthers, Philipp Melanchthon. Nber diesen hat b

e

sonders das Gedenkjahr 1897, das vierhundertste nach seiner
Geburt, eine Fülle von Schriften aus den Markt gebracht, unter

deren Versassern mehrere der ersten theologischen wie profanen

Reformationshistoriker begegnen. Neben Förderung der Detail

forschung handelt es sich wesentlich um Zusammenfassung, um

PrSzisierung der zwiefachen Bedeutung Melanchthons für Mit-
und Nachwelt: dieser is

t

erstens der nächste und hervorragendste

Gehilfe Luthers beim Reformwerke, indem er die Freiheit unk

Klarheit seines Geistes in den Dienst des letzteren stellte und

als der Snstematiker der Reformation die großen neuen Ge
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danken Luthers auf einfache, lehrhafte Formeln brachte, die

deren Gehalt fixierten und sicherten; zweitens aber is
t Melauch-

thon der Lehrer Deutschlands, der die moderne Wissenschaft
gepflanzt hat. Die beiden großen Gebiete, auf die sich der

gestalt die Wirksamkeit Melanchthons erstreckt hat, bieten dann

natürlich der Betrachtung noch sehr mannigfaltige Gesichtspunkte

dar. Von größtem Reiz is
t

zumal die nähere Bestimmung des

Verhältnisses zwischen den beiden so verschiedenen Männern,

die in Wittenberg durch lange Jahrzehnte neben- und mitein

ander wirkten, se
i

es daß man das rein persönliche Moment

in den Vordergrund stellt, se
i

es daß man sich bemüht, den

Anteil jedes der beiden an dem Erreichten, d. h. den Grad der
Selbständigkeit des jüngeren näher festzustellen. Insbesondere
Iragt es sich dabei: wie weit Melanchthon einen von Luther ab

weichenden theologischen Standpunkt, wenn nicht vertreten (da
er sich Luther stets unterzuordnen wußte), so doch gehabt habe.

Hier zeigt sich denn dem tiefer Eindringenden doch eine gemisse
von Luther abfiihrende Entwicklung Melanchthons. Wenn letzterer
anfangs ganz in Luthers Gedankenwelt aufzugehen schien, so

hat er für die Dauer doch nicht auf geistige Selbständigkeit
verzichtet, vielmehr sich Luthers Lehre vom unfreien Willen

wenigstens nicht bis in ihre letzten Konsequenzen angeeignet,

überhaupt den ethischen Charakter der Religion mehr betont

als jener. Melanchthon zeigt die Neigung, bei einem leichter

verständlichen Maß von Erkenntnis stehen zu bleiben, nicht bis

in die höchsten und letzten Probleme vorzudringen. Man darf

in dieser Richtung seines Geistes wohl mit Kamerau ein Erbteil

des Erasmischen Geistes sehen, den Melanchthon doch nie ganz

verleugnet hat. Damit hängt es auch in gewisser Weise zu
sammen, daß Melanchthon lange dem Gedanken einer völligen,

unwiderruflichen Trennung von der alten Kirche durchaus wi

derstrebt hat. Die Gegner haben das auch empfunden, mie

die Versuche von katholischer Seite erweisen, Melanchthon zu

sich hinüberzuziehen. An der Hand jüngst zu Tage getretener

O.uellenzeugnisse können wir verfolgen,^) wie diese Bestrebungen
sich über fast drei Jahrzehnte hinziehen. Allerdings is

t

Melanch-
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thon allen diesen Lockungen gegenüber unentwegt standhaft ge
blieben, was man immerhin rühmend hervorheben mag, ohne

im übrigen seine Schwächen, die Leisetreterei und Zaghaftig
keit, die er nicht selten bewiesen, übersehen zu wollen. Trotz

ihrer bleibt freilich das schöne Wort bestehen, das Beuschlag
im Jubeljahre 1897 gesprochen: „Gewiß hätte Melanchthon

für sich die Reformation weder unternommen noch durchgeführt,
aber auch ohne ihn märe si

e

schmerlich zustande gekommen . . .

Es is
t Melanchthon, der Wittenberg zur Hochschule der Refor

mation erhoben, der neuen Predigt den Rückhalt einer neuen

Theologie geschaffen, in das Chaos der aufgelösten Gemeinde

zustände die erste evangelische Kirchenordnung gebracht und der

werdenden Kirche ein klassisches Panier fürs öffentliche Leben

gegeben hat, die Augsburger Konfession!"^)

Auf gleicher Höhe aber erscheint Melanchthon, wenn mir

zweitens seine Verdienste um die profane Wissenschaft betrachten:
er is

t der Organisator der Lateinschulen und der Universitäten
und der Begründer eines Systems aller Wissenschaften, das bis

ins 18. Jahrhundert hinein herrschend geblieben is
t und den Evan

gelischen das geistige Übergewicht über die katholischen Kreise

für die Dauer verschafft und bewahrt hat.
Ein nicht geringes Hindernis für die Melanchthonforschung

bietet die mangelhaste Form, in der die Schriften und Briefe
des großen Mannes uns vorliegen; ihre Edition reicht in Zeiten
zurück, da man noch wesentlich geringere Anforderungen an

Kritik und Auslegung stellte, als es gegenwärtig der Fall ist.
Wer aber will die Riesenarbeit aufs neue machen? Erfreulicher

Weife dürfen mir indes dem Erscheinen von reichhaltigen Er
gänzungen zu den früher veröffentlichten Schriften Melanchthons,

darunter auch einer kritischen Ausgabe der Briefe, die unter

den Auspizien unseres Vereins unternommen wird, in Kürze
entgegensehen. Ein schönes Hilfsmittel is

t der Melanchthon

forschung ferner i
n den literarischen Sammlungen des Melanch-

thonhauses erstanden, das sich, als bleibendes Ergebnis der

Melanchthon-Begeisterung von 1897, dank der Initiative eines

einzelnen deutschen Gelehrten, eines Landsmannes Melanch
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thons, als würdiges Seitenstück zum Wittenberger Lutherhause
in dem pfälzischen Bretten, der Vaterstadt jenes, erhebt.
Aber noch an einer anderen führenden Persönlichkeit am

evangelischer Seite darf unsere Betrachtung nicht vorübergehen,

nämlich an Johannes Calvin, umsomeniger als der 400. Jah
restag der Geburt des großen Reformators, der in das lau

fende Jahr 1909 gefallen ist, in verstärktem Maße die Auf
merksamkeit auf ihn gelenkt hat, was auch nicht ohne roifsen

schaftliches Erträgnis geblieben ist. Insbesondere hat man ii
Festschriften (unter denen die von unserem Verein dargebotene

Schrift aus der Feder eines bemährten Calvinforschers mit in vor

derster Reihe steht), sowie in Reden und Vorträgen es sich an

gelegen sein lassen, auf Grund der Ergebnisse der neueren For
schung die Summe aus Calvins Leben und Wirken zu ziehen,
einesteils mit besonderer Betonung dessen, was er Luther ver

dankt, wie überhaupt des Verhältnisses zwischen Luthertum und
Calvinismus, andererseits im Hinblick auf die das Luthertum

extensiv soweit überragende weltgeschichtliche Entfaltung des Cal
vinismus über Länder und Meere, und endlich unter Hervor
hebung der Bedeutung, die den Calvinischen Gedanken noch für die

Gegenwart zukommt. Vielfach hat die Forscher ferner die Frage

nach Zeit und Umständen der „Bekehrung" Calvins, seiner anfängt

lichen Gewinnung für das Evangelium beschäftigt, ohne daß dar

über ein voller Einklang erzielt worden ist. Sicherlich sind die

Zeugnisse, die für eine sehr frühe Berührung — schon des 16- bis
17 jährigen Jünglings — mit dem Luthertum sprechen, nicht
leicht von der Hand zu weisen; andererseits is

t

noch nicht g
e

nügend geklärt, wie unter der Annahme einer so frühen Geiftes-

wandlung noch eine Reihe von Jahren hat verstreichen können,

ehe Calvin äußerlich die Konsequenzen seiner Lossagung von

Rom zog.
Einen alten Angriffspunkt gegen Calvin vonseiten seiner

Feinde und eine Verlegenheit für seine Freunde bildet bekanntlich
die Verbrennung Servets, die er veranlaßte. Wer sich freilich
gewöhnt, Calvin als Kind feiner Zeit zu betrachten, wird nicht
daran zweifeln, daß er diesen Schritt in der festen Uberzeugung
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unternahm, daß es feine heilige Pflicht sei, schädliche Ketzerei

auszurotten. Andererseits hat man wieder daran erinnert, daß

doch die Motive, die Servet nach Genf sührten, nicht völlig

klar liegen. Daß Servet lediglich durch ein unglückliches Un

gefähr, ganz harmlos und ohne Hintergedanken nach Genf ge

kommen sei, kann nicht ohne weiteres als ausgemacht gelten;

möglich is
t immerhin, daß ihn feindliche Absichten gegen Calvin

dorthin geführt haben. Mit gutem Recht hat man übrigens
neuerdings in dem Bilde Calvins, des Mannes des starren
Prinzips, auch die sanfteren Züge, die keineswegs fehlen, wie

seine Freundestreue und feinen Familiensinn, betont. Eine große

Förderung is
t der Calvinforschung aus der Fortführung der Aus

gabe seiner Schriften im Lorpus rekorrnaroruni erwachsen ; ferner
hat das letzte Jahrzehnt eine groß angelegte (allerdings noch

nicht zu Ende geführte) missenschastliche Biographie des Re

formators im Rahmen seiner Zeit zutage gesördert.
Soviel über die Führer der evangelischen Bewegung. Für

den Verlauf dieser im einzelnen, zumal für das Aufsprießen
des Evangeliums und die frühesten Stadien, die das sich bildende

neue Kirchentum durchmessen hat, finden mir uns vielfach an

drei Arten von Geschichtsquellen gewiesen, die in umfassenderer

Weise erst ganz neuerdings von der Forschung berücksichtigt und

herangezogen zu werden pflegen. Es sind das die Kirchenord
nungen, die kirchlichen Visitationsakten und — wenngleich in

geringerem Maße — die Ständeakten.

Erst seit wenigen Jahren liegen die Anfänge einer syste

matischen Sammlung und vollständigen Ausgabe der deutschen

lutherischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts vorZ«), die

bestimmt ist, eine um die Mitte des vorigen Jahrhunderts be

gonnene unvollständige und den heutigen Anforderungen nicht

genügende Sammlung zu ersetzen. Indem zumal letztere die

Texte nicht vollständig bot, sich vielmehr im wesentlichen auf
die MitteilungderverfassungsrechtlichenBestimmungen beschränkte,

gab si
e

nicht die Möglichkeit, dieAbhängigkeitsverhältnisse zwischen
den Kirchenordnungen der einzelnen Territorien zu erkennen. Ge
rade auf dieses letztere Moment aber legen mir gegenwärtig das
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Hauptgewicht, und mit Recht; es leuchtet ja ein, daß nur auf
diesem Wege die Betrachtung eine mahrhaft fruchtbare werden
kann, sowohl für die einzelne Kirchenordnung, als auch für die
Erkenntnis des Ganges, den die Reformation genommen hat.
Es ergeben sich der hierauf gewandten kritischen Betrachtung
ganze Familiengruppen zusammengehöriger, von einander ab

hängiger Kirchenordnungen, deren Gestaltung im einzelnen dann

ebensowohl in den gemeinsamen wie in den individuell gehal

tenen Teilen einer jeden Aufschlüsse über das Zustandekommen
des neuen Kirchentums und die Verhältnisse, die ihm zugrunde

lagen, gewährt.

Es is
t bekannt, daß unter Vorantritt des erneftinischen

Sachsens die Reformation die altkirchliche Einrichtung der Kirchen

visitationen zu neuem Leben erweckt hat. In den Instruktionen
aber für die Visitatoren und in deren Berichten und Aufzeich
nungen bietet sich nns eine Geschichtsquelle dar, die i

n unver

gleichlicher Weife in das Einzelne der lokalen kirchlichen Ent

wicklung, zunächst bei der Umwandlung aus den hergebrachten

katholischen Zuständen in die neukirchliche Gestalt der Dinge,

dann aber auch bei der weiteren Ausbildung des Neuen, Ein
blicke gestattet, letzteres namentlich auf dem Wege der Verglei-

chung der in längeren oder kürzeren zeitlichen Abständen wieder

holten Visitationen für das nämliche Gebiet, wo dann der Fort
schritt, die Einwurzelung der evangelischen Anschauungen und

Einrichtungen dem Beobachter gleichsam plastisch vor das Auge

tritt. Allerdings is
t der Anblick nicht immer ein erfreulicher;

im Gegenteil, es bietet sich nicht selten eine Verwilderung und

sittliche Verwahrlosung dar, die es verständlich macht, daß

Luther und seine Mitstreiter wohl einmal verzagen wollten ob

des Werkes, das si
e begonnen, da es in der Welt nicht besser

werde, ja fast schlimmer als unter dem Papsttum. In der Tat
zeigen die Berichte der evangelischen Visitatoren, daß die Kirchen
diener, die Pfarrer voran, sehr oft ungelehrt, roh, von laster

haftem Leben sind, bei den Gemeinden aber krasser Aberglaube

und zahllose Unsitten ihr Wesen treiben, kurz, von evangelischem

Geist wenig zu bemerken ist. Es wird kaum in Abrede zu stellen
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sein, daß hierbei die lutherische Lehre von der Gerechtigkeit allein

durch den Glauben und die Geringschätzung äußerer Bezeu

gungen der Frömmigkeit eine gemisse Rolle gespielt hat; für
sittlich wenig gefestigte Elemente lag darin die Gefahr, daß si

e

bei äußerem Anschluß an das Evangelium im übrigen ihren

unsauberen Trieben und Neigungen keinen Zügel anlegten. Nur
folgt daraus keineswegs, daß die Reformation entsittlichend ge
wirkt habe. Die Persönlichkeiten und Verhältnisse, mit denen
es die ersten evangelischen Visitationen zu tun hatten, stammten ja

aus dem Katholizismus; hier war der Grund zu den Mißständen
gelegt, die das Evangelium dann schließlich doch, wie die späteren

Visitationsberichte zeigen, gebessert oder gemildert hat. Die schwe
rere Schuld trifft die alte Kirche, die, wie Hegler sich ausdrückt^),

„so lange kirchliche Institutionen, Gebräuche und Zustände be

stehen ließ, die dem sittlichen Urteil anstößig waren, und indem

si
e mit der Berusung auf göttliche Autorität auch das in der Praxis

verderblich Gewordene deckte, das sittliche Gefühl trübte oder ab

stumpfte, sodaß bei einem Zusammenbruch ihrer Autorität in

dem letzten Geschlecht, das si
e

erzogen hatte, bei vielen auch das

Bewußtsein der sittlichen Ordnungen ins Wanken kam."

Wir nennen endlich in diesem Zusammenhang als Quellen
der territorialen Reformationsgeschichte noch die Akten der land-

ständischen Versammlungen, deren Publizierung für eine Reihe
von Territorien in neuerer Zeit erfolgt oder in die Wege geleitet

ist. Es liegt am Tage, daß hier wie alle öffentlichen Verhältnisse
des Territoriums so auch die kirchlichen ausgiebig zur Erörterung

kommen; an mehr als einer Stelle knüpft auch die formelle Ein
führung der Reformation an ständische Versammlungen an.

Wie is
t denn überhaupt der Verlauf der Dinge? Die erste

Grundlegung des Evangeliums erfolgt wohl fpontan, aus dem

Volke heraus, meist unter Vorantritt der geistlichen Personen,

Pfarrer oder Mönche, die dann wohl auch in einer von ihnen
ausgearbeiteten elementaren Ordnung die erste Grundlage sür
das neue Kirchenmesen schaffen. Aber frühzeitig greift dann

die staatliche Obrigkeit ein, und nirgends is
t das Ideal der sich
ganz allein überlassenen Entwicklung, der freien Gemeindebildung,

i
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verwirklicht werden; die Wirren der Zeit machten es für die
Staatsgemalt zur unabweisbaren Pflicht, in die kirchlichen Ver
hältnisse einzugreifen. Und das war nicht einmal etwas ganz
Neues. Die Bildung von Landeskirchen geht — was aller
dings erst Untersuchungen aus jüngster Zeit klargestellt haben —
in ihren Grundzügen auf die vorreformatorische Zeit, insbe

sondere das 15. Jahrhundert, zurück. Der päpstliche Absolutis
mus, wie er sich vom 11. bis zum 14. Jahrhundert nach und

nach ausgebildet, hatte sich dann im Kampfe gegen die konzi-
liare Bewegung nur dadurch erhalten können, daß er den in
der Bildung begriffenen Staaten auf kirchlichem Gebiet Zuge

ständnisse machte, die den gerade damals deutlicher hervor
tretenden Bestrebungen des Fürstentums, die Kirche seinem Ein
fluß zu unterwerfen, eine Landeskirche zu gründen, in hohem

Maße entgegen kamen. In England, Frankreich, Spanien hat
die Zentralgewalt, das Königtum, den Vorteil aus dieser Ent
wicklung gezogen, in Deutschland natürlich die Territorialgemalt,
das Landesfürstentum, dem es nach dem Einsetzen und Durch

dringen des Luthertums dann um so näher lag, auch diese neue

Entwicklung unter seine Obhut zu nehmen. Die katholische Zeit

hat auch hier der späteren unter dem Einfluß der Reformation
erfolgten Gestaltung vorgearbeitet.

So wird das Luthertum frühzeitig in die politischen Konstella
tionen hineingeführt und seine Entwicklung bis zu einem gemissen

Gradevonden Richtungen und NeigungenderObrigkeiten,zumalder

einzelnen fürstlichen Perfönlichkeiten jener Zeit abhängig gemacht.

Dies gilt mindestens an einer Stelle auch schon vor der

Zeit der Gründung lutherischer Kirchen. Kurfürst Friedrich
der Weife von Sachsen spielt als Landesherr Luthers in der

von diesem angefachten Bewegung eigentlich von Anfang an

eine bedeutsame Rolle. Hat er aber tieferes Verständnis für
die neue Entwicklung gehabt, ihr im innersten Herzen ange

hangen und si
e

absichtsvoll gefördert? Das sind viel behandelte
und lange verschieden beantwortete Fragen. Nach unserem Urteil

trifft P
.

Kalkoff im wesentlichen das richtige, wenn er, eine

ältere Auffassung wieder aufnehmend, darlegt, daß Friedrich
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innerlich von Luther übermunden worden se
i

und vollbenmßt

seine Hand schützend über ihm gehalten habe, obschon er die

schwere Gefahr nicht übersah, die daraus ihm und seinem Hause

erwachsen konnte. Freilich hat der Kurfürst seine Gegner nicht

unnütz herausgefordert, sondern als gewiegter Diplomat es darauf
angelegt, feine Person soviel immer möglich im Hintergrund zu

halten. Das is
t

ihm auch gelungen; gleichwohl oder vielleicht

gerade dadurch hat Friedrich, als „der erste überzeugte Lutheraner",

der „Senior der evangelischen Gemeinde" durch seine Fürsorge

für den Reformator während der Jahre, da die evangelische

Sache noch wesentlich aus Luther allein stand, ihr unschätzbare,

weltgeschichtliche Dienste geleistet.^)

Und Friedrich hat dann seine evangelische Überzeugung

auch seinen Nachsolgern, Bruder und Neffen, vermacht, die es

bald schon wagten, unverhüllter ihre Gesinnung an den Tag

zu legen. Ihnen gesellt sich dann nach und nach eine zu
nehmende Zahl anderer Landesfürsten hinzu, die, vom Evan

gelium persönlich bestimmt, diesem in ihren Landen eine Stätte

zu eröffnen beflissen sind. Letzteres gilt auch von der Mehrzahl
der Magistrate der großen und zum Teil auch der kleineren
Reichsstädte, die dabei meist der übermächtig gewordenen luthe

rischen Strömung in der Gemeinde nachgeben. Die Gefahren
aber, die von den katholisch bleibenden Ständen und vor allem

dem Kaiser die Evangelischen bedrohten, führten die einzelnen

Obrigkeiten der letzteren frühzeitig zu Bündniffen zusammen.
Aus der kritischen Zeitlage am Ende des Bauernkrieges gingen
die ersten Bündnisberedungen der evangelischen Stände hervor;

eine umfassendere Bundesorganisation kam einige Jahre später
zustande, als der lange Zeit abwesende Kaiser nach großen

auswärtigen Ersolgen ins Reich zurückkehrte und seine ganze

Autorität für die Wiederherstellung des Katholizismus einsetzte,
was dann aber an der überzeugungstreue und dem Zusammen

halt der Evangelischen scheiterte. Lange Zeit hat dann auch
der evangelische, sogenannte Schmalkaldische Bund die Lage im

Reich beherrscht und die Gegner i
n

Schach gehalten. Mit den
politischen Einigungsbestrebungen der evangelischen Stände aber
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geht der kirchliche Zusammenschluß parallel, auf dessen erste

Stadien jüngste Untersuchungen H. v. Schuberts ein zum Teil
neues Licht geworfen haben/«)
Die große Zeit, in der si

e lebten, und die bedeutungsvolle

Entscheidung, die in ihren Händen lag, machte die Fürsten des

Reformationszeitalters, ganz besonders aber die ersten fürst

lichen Bekenner des Evangeliums, wie Johann und Johann,

Friedrich von Sachsen, Philipp von Hessen, Georg von Ansbachs

Ernst von Lüneburg, Georg und Wolfgang von Anhalt, Albrecht
von Preußen, Christoph von'Mürttemberg, zu hervorragend wich

tigen historischen Persönlichkeiten. Die neuere kritische Geschichts

forschung hat sich dementsprechend mit ihnen, zum Teil auch,
mit ihren katholisch gebliebenen Zeit- und Standesgenossen,

beschäftigt, sowie vor allem mit der eigenartigen Figur Moritz,
von Sachsen, dessen Handeln und Persönlichkeit so manche Rätsel
aufgibt, die urkundlichen Niederschläge ihres Wirkens gesammelt
und ihr Bild auf dem Grunde der Zeit zu entwerfen versucht.
Wenn dabei — was die neugläubigen Fürsten angeht — auf die

Evangelisierung ihres Territoriums der Ton gelegt zu werden,

pflegt, so bleibt andererseits im wesentlichen noch die Aufgabe zu
lösen, den Charakter des durch die Reformation und ihre Folgen

wesentlich veränderten fürstlichen Regiments zu schildern, im

besonderen zu zeigen, wie hier die Wurzeln des modernen Staates

liegen, der sich auf der Uberordnung der weltlichen über die bis

dahin überlegene geistliche Gewalt aufbaut/')
Auch der mächtige Gegner des Evangeliums aber, Kaiser

Karl V., wird noch ausgiebig die Forschung zu beschäftigen
haben. Karl und sein Regiment is

t

schon vorlängft im Ver

hältnis zu den Niederlanden, in neuerer Zeit zu Italien und
jüngst zu Spanien geschildert morden; ein Gesamtbild von ihm
hat Hermann Baumgarten zu entwerfen begonnen, aber un

vollendet hinterlassen.") Ehe mir jedoch eine abschließende Bio
graphie dieses Habsburgers erwarten dürfen, wird die archi-
valische Quellenforschung, von der Baumgarten grundsätzlich
absah, wesentlich weitergeführt sein müssen; si

e

is
t

gerade hin

sichtlich Karls V. noch auffallend im Rückstand; ermangeln mir
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doch noch der Sammlung und Herausgabe der Korrespondenz
des Kaisers mit seinen Geschwistern, der Statthalterin der Nieder

lande Margarethe und dem römischen König Ferdinand, die
beide Jahrzehnte hindurch als die hervorragendsten Vertreter

der Politik des Kaifers erscheinen. Erfreulichermeise hat jedoch
die vor wenigen Jahren gegründete Kommission für die neuere Ge

schichte Österreichs die Herausgabe der Korrespondenz Ferdinands

«uf ihr Programm gesetzt, so daß diesem einen Mangel also
in absehbarer Zeit abgeholfen sein wird.
Viel Licht is

t neuerdings auf die für die Reformations
geschichte fo bedeutungsvollen Beziehungen des Kaisers zu den

Päpsten der Epoche gefallen, teils durch das Verdienst des katho

lischen Forschers Ludwig Pastor in Innsbruck (Rom), der uns

eine farbenprächtige, zurzeit fchon bis an den Ausgang Pauls III.
herabgeführte Schilderung von den Päpsten des Zeitalters der

Renaissance bietet, teils durch Editionen von Quellenmaterial,

insbesondere von Berichten der päpstlichen Nuntien aus Deutsch
land. Zu systematischer Heranziehung dieses Quellenmaterials

hat, nachdem einzelnes, vor allem die Aleanderdepeschen vom

Wormser Reichstage von 1521, schon srüher bekannt geworden
mar, besonders die Eröffnung des vatikanischen Archivs den

Anlaß gegeben, und in Kürze wird der ganze Vorrat solcher
Depeschen, der sich aus der Reformationszeit erhalten hat,

nebst ergänzenden Aktenstücken uns in kritischer Edition vor

liegen.") Als Hauptergebnis aus diesem neuen Stoffe darf
wohl die klarere Einsicht in die großen Schmierigkeiten be

zeichnet werden, die die Päpste der Politik des Kaisers bereitet

haben. Nicht kirchliche, sondern weltliche Gesichtspunkte sind
bei elfteren maßgebend; je gleichmütiger si

e im Grunde den

ungeheuren Abfall von der Kirche hingenommen haben, desto
argwöhnischer verfolgen si

e jede Bewegung des obersten Schutz

herrn ihrer Kirche, und desto eifriger gehen si
e

darauf aus,

jede Vergrößerung seiner Macht und seines Einflusses mit Auf
bietung aller ihrer Mittel und Kräfte abzuwehren. Anderer

seits wird man sreilich auch nicht verkennen dürfen, daß ein

völliges Obsiegen des Kaisers die Päpste kirchlich wie politisch
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zu seinen Werkzeugen gemacht hätte; an der Neigung, jenen

auch in den kirchlichen Dingen seinen Willen aufzuzwingen, hat
es dem Kaiser nicht gefehlt; hierin findet das Verhalten der
Päpste, insbesondere ihre notorische Abneigung, ein Konzil zu
berufen, und ihre peinliche Sorge, als die Berufung und Er
öffnung eines solchen sich nicht länger mehr hatte umgehen lassen^

ihm die Flügel zu beschneiden, es dem päpstlichen Einfluß völlig zu
unterwerfen, bis zu einem gewissen Grade seine Rechtfertigung
oder wenigstens seine Erklärung. Gleichwohl kann man mitFug be
haupten, daß die Päpste, wennschon widerwillig, wichtige Bundes
genossen des sich durchringenden Protestantismus gewesen sind.

Auf der anderen Seite is
t

Kaiser Karl der unerbittlichste,
folgerichtigste Widersacher des letzteren geblieben. Ohne eine

klare Einsicht in das Wesen der Neuerung zu besitzen, hat er

gleichwohl im Protestantismus den Todfeind feiner universalen

Tendenzen gewittert und feine Bezwingung sich zur Lebens

aufgabe gemacht, ohne freilich diese gerade nur auf einem

Wege lösen zu wollen. Vor der Anwendung der ultima ratio
hat der Kaiser als vorsichtiger Politiker lange Zeit Scheu

gehabt, weil er die Macht des organisierten Protestantismus zu

hoch einschätzte. Erst als seiner eindringenderen Beobachtung die

Schwächen dieser Organisation sichtbar wurden, wagte er es, zum

Schwert zu greifen, wobei er sich allerdings bewogen fand, das

politische Moment in den Vordergrund zu stellen: nicht als Prote
stanten, sondern als ungehorsame Reichsftände, die seinem Befehl

zuwider die Beschickung des Universalkonzils weigern, hat er die

fürstlichen Hauptvertreter der evangelischen Sache i
n die Reichs

acht erklärt und es sich, auch nach erfochtenem Siege, noch nach

Jahren verbeten, daß der Papst in einem für Deutschland be

stimmten Erlaß ausspreche, der Kampf se
i

um der Religion

willen geführt worden — ein dem Kaiser selbst wohl nicht zu
klarem Bewußtfein gekommenes Zugeständnis, daß die geistige

Macht des Protestantismus unüberwindlich fei, wie das dann

ja Karl felbst noch zu seinem Schaden erfahren hat. Gleich
wohl is

t er es in erster Linie, der den vollen Sieg der neuen

Geistesmacht über Deutschland verhindert hat.
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Dies große, somit keiner Seite vollen Erfolg bringende
Ringen zwischen den alten Mächten und der neuen Weltan

schauung bildet ja den Hauptinhalt der allgemeinen Reforma
tionsgeschichte Deutschlands, wie si

e uns in neuerer Zeit zuerst
und vor allem Leopold Ranke in seinem klassischen Werke in

unvergänglichen Zügen vorgeführt hat. Neben Ranke aber, der

es in späteren Jahren ablehnte, sich auf Umarbeitung im ein

zelnen auf Grund der fortschreitenden Forschung einzulassen,

haben ihren vollen selbständigen Wert die späteren Darstellungen
der allgemeinen deutschen Reformationsgeschichte von G. Egelhaaf

(1«87-1892) und besonders von Fr. v. Bezold <1890), neben denen
uns in den letzten Jahren die deutsche Reformation im weltgeschicht

lichen Zusammenhange großzügig von Th. Lindner (1907) und

D. Schäfer <1909) geschildert worden ist.
Diese Werke werden sämtlich Protestanten verdankt; man

begreift leicht, daß ein Katholik, wenigstens im strengen Dienste
der Wissenschaft, sich nicht gerade mit Vorliebe das Ganze der

Reformationsgeschichte zur Behandlung aussuchen wird. Nichts

destoweniger wird man den Anteil, den Katholiken an der Durch

forschung des Reformationszeitalters neuerdings genommen, nicht

übersehen, die Ergebnisse der katholischen Arbeit auf diesem
Gebiet nicht unterschätzen dürfen, was mir hier zum Schluß

umsomehr hervorheben möchten, als wir im vorstehenden die

Werke der Katholiken Janssen und Deinste als tendenziös ent

schieden abzulehnen genötigt waren. Die geistigen Führer des

Katholizismus sind der wissenschaftlichen Rückständigkeit, denen

letzterer verfallen war, neuerdings inne geworden, und die ka

tholische Wissenschaft is
t

heute eifrig und erfolgreich am Werke,

den Vorfprung, den ihr der Protestantismus abgewonnen, einzu
bringen oder wenigstens zu verkleinern. Wir verdanken diesem
Bestreben fast i

n allen Disziplinen bedeutsame, von wissen

schaftlichem Geist getragene Werke und Unternehmungen, nicht

am wenigsten auf dem geschichtlichen Gebiet, wo beispielsweise

auf die Arbeiten der historischen Abteilung der Görresgesell-

schast hingemiesen sei. Was aber im besonderen die Refor
mationsgeschichte angeht, so dürfen wir, auch ohne den Uber
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schwenglichkeiten zu verfallen, in denen W. Köhler im Hinblick
auf diese die katholische Wissenschaft preist"), freudig aner-
kennen, daß die Vertreter der letzteren hier neuerdings vielfach
eine weit objektivere Haltung einnehmen als früher. Sie ent
ziehen sich durchweg nicht mehr der Einsicht, daß eine so melt-

erschütternde, folgenreiche Bewegung wie die Reformation unmög

lich als das Werk von Schurken und Dummköpfen erklärt werden

kann; si
e

bemühen sich demgemäß, die Reformation in ihrem Ur

sprung und Verlauf verständlich zu machen, auch — bei grundsätz

lichem Festhalten an dem Standpunkt der katholischen Kirche —

den Beweggründen der Gegner gerecht zu werden, und leugnen oder

verschleiern nicht mehr die Schäden und Mißbräuche des da

maligen Katholizismus und seiner Spitze, des Papsttums, die zu
dem Abfall der Völker den Anlaß gegeben haben. So sind auch,

mährend vor dreißig Jahren, als das Janfsensche Geschichts
werk das Licht des Tages erblickte, unseres Wissens kein ka

tholischer Forscher an dessen Tendenz Anstoß genommen hak,

gegenwärtig sehr beachtenswerte Stimmen aus dem katholischen
Lager laut geworden, die die Auffassung eines Denifle von Luther
und dessen Werk entschieden abgelehnt haben. Auch sonst is

t

der Vorgang nicht mehr unerhört, daß den katholischen Tendenz
lügen aus diesem Gebiet von ernsten katholischen Forschern mit

den Waffen der Wissenschaft entgegengetreten wird, und ebenso

haben wir es kürzlich erlebt, daß gegen die skrupellose Geschichts
fälschung eines Glaubensgenossen ein ebenso durch Scharfsinn
und Geist wie durch Gewissenhaftigkeit und Wahrheitsliebe aus

gezeichneter katholischer Gelehrter vor Gericht klar und unzwei-

deutig Zeugnis für unfern großen Reformator abgelegt hat.

Auch unsere konfessionellen Gegner haben
— das lehren diese

Vorgänge und Erscheinungen — mährend des letzten Menschen»
alters in Kenntnis und Verständnis der Reformationsgeschichte

wesentliche Fortschritte gemacht, und es eröffnet sich der er

freuliche Ausblick i
n die Zukunft, daß unbeschadet der trennen

den Weltanschauung protestantische und katholische Forscher sich

aus diesem Gebiet begegnen und einander gegenseitig fördernd
weite Strecken Hand in Hand arbeiten mögen.
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An der wissenschaftlichen Lutherforschung besteht heute
Tweniger denn je ein einigermaßen einhelliges Urteil über die

Entwicklung des jungen Luther, über die Frage, wie aus dem

angeblich „rasenden Papisten" der Reformator geworden ist.

Hatte man früher wenigstens in protestantischen Kreisen geglaubt,
aus den Selbstzeugnissen Luthers, aus der kurzen Lutherbio
graphie Melanchthons und aus einigen wenigen anderen Zeug:

nissen ein zutreffendes Urteil über die innere Entwicklung Luthers

sich bilden zu dürfen, fo gehen jetzt, seitdem die Quellen viel

reichlicher fließen als bisher, die Urteile weit auseinander. Die

Zuverlässigkeit des überlieferten Bildes vom jungen Luther,
das heute in den breiteren Kreisen insbesondere durch die er

bauliche und populäre Literatur noch lebendig gehalten wird,

begegnet in der wissenschaftlichen Lutherforschung weithin starken

Zweifeln. Man kann schon von einer Lutherlegende sprechen

hören. Und wenn auch diese Charakteristik, die Denifle gern

anwendet, um über die ganze protestantische Lutherforschung

das Urteil zu sprechen, nur von wenigen angeeignet worden

ist, fo is
t

doch das Zutrauen zur Richtigkeit der herkömmlichen

Auffassung gegenwärtig stark erschüttert morden. Das reichere
Quellenmaterial, das erst kürzlich durch die Vorlesung Luthers
über den Römerbrief (1515/16) vermehrt worden ist, hat dem Ur

teil über die religiösen und theologischen Anfänge Luthers ver

schiedene Wege gewiesen. Von einer Klärung kann heute noch

nicht gesprochen werden. Noch stehen Thesen und Hypothesen

einander z. T. unvermittelt gegenüber. Der Zeitpunkt der ent

scheidenden Wandlung im inneren Leben Luthers is
t ganz un

sicher geworden. Die Angaben schwanken zwischen 15(18 und

1515; und ebenfalls schwanken die Angaben über die Motive,

die die Wandlung herbeigesührt und begründet haben. Was
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selbstverständlich erschien, is
t problematisch geworden;!) und>

manches, was als Originalität Luthers ausgegeben wurde, wird
als krankhaftes Gebaren oder als unselbständige Abhängigkeil
von anderen gemertet. Um den Entwicklungsgang, um die
Entmicklungsmotive und um die Eingliederung in die Gesamt-
entmicklung der Zeit wogt der Streit. Nicht bloß dort, mo
man von vornherein gegen die Person des Reformators stark
voreingenommen ist, begegnet man dem Versuch zu einer völlig
neuen Zeichnung des Werdeganges Luthers; auch dort, mo der
Wille zu einem ruhigen und unbefangenen historischen und

psychologischen Verstehen vorausgesetzt werden darf, wird stark
an der Umwertung alter Werte der Lutherforschung gearbeitet.

Scharfsinnige Einzelbeobachtungen werden konstruktiv ausgebaut:

selbst Schlagwörtern wird ein weiter Spielraum gemährt. Man
steht gelegentlich unter dem Eindruck, als ob an die Stelle
der alten Sicherheit eine selbst Einfällen zugängliche Unruhe
getreten wäre, und als ob die Erkenntnis von der Unzuverlässig-
keit des überlieferten Bildes zu einem bunten Vielerlei der

Meinungen führen sollte.
Einen Einschnitt in der neueren Lutherforschung bedeuten

die Untersuchungen Deinstes.?) Nicht bloß durch das Aufsehern
das si

e begreislicherweise insonderheit in protestantischen Kreisen

erregten. Trotz aller scharfen Entgegnungen auf Denifles Unter

suchungen wurde doch von verschiedenen Seiten dem Gedanken

Ausdruck gegeben, daß Denifle der protestantischen Luther

forschung sachlich Dienste geleistet habe. Man konnte hören,

daß sein vom Haß keineswegs ganz geblendetes Auge bleibend

schwache Punkte in der Theologie Luthers entdeckt habe, daß
man von Denifle mehr werde lernen müssen, als im ersten

Augenblick der erregten Gegenmehr möglich erschien, und daß

namentlich feine Untersuchungen über den Werdegang Luthers

nicht der Vergessenheit überliefert werden könnten. Hier habe

Denifle auf einen wirklich schwachen Punkt der protestantischen

Lutherforschung hingemiesen. Und wenn auch die von Denifle

gebotene historische Darstellung und psychologische Erklärung
der Entwicklung Luthers zurückgewiesen wurde, so konnte doch,
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gesagt werden, daß Denifles Arbeit den kritischen Blick ge

schärst habe, und auch das längst notwendig gewordene Bild,
das Luther auf dem Hintergrund des Mittelalters zeige, der

Verwirklichung näher gebracht sei. W. Köhler versuchte sehr
bald nach der Publikation des Denifleschen Buches die positive
Bedeutung dieses Buches für die Lutherforschung herauszu
arbeiten. Aber auch andere, wie Hunzingers, meinten, Denifles

Luther habe jedenfalls gezeigt, wie unaufgeklärt noch die Ent

stehung der reformatorischen Theologie sei. Darin habe dies

Werk Recht, daß Luther in den ersten Jahren seiner schrift
stellerischen Tätigkeit durchaus auf katholischem Boden stand.
Es se

i

auch nicht von vornherein gleichsam keimartig ein refor

matorisches Element in Luthers Theologie gewesen. Die zahl
reichen Fäden, die den jungen Luther mit der mittelalterlichen
Theologie verknüpften und an das kirchliche System fesselten,

müßten i
n

intensiver und extensiver Weife bloßgelegt werden.

Nun hat es freilich zum mindesten feit A. Ritschl kaum einen

Lutherforfcher gegeben, der nicht auf das Thema Luther und

das Mittelalter gestoßen wäre. Das Werden Luthers hatte
man ebenfalls kritisch zu prüfen begonnen. Trotzdem konnten

die Untersuchungen Denifles als eine neue, scharfe Formulierung
des Problems empfunden werden. Denn niemand hatte bisher

so energisch wie Deinste den Katholizismus Luthers in feinen

ersten theologischen Ansängen behauptet. Niemand hatte auch

bisher so schonungslos wie Denifle die Selbstaussagen Luthers
über seine innere Entwicklung zerpflückt und mit solcher Be

stimmtheit wie Denifle ihre Unglaubmürdigkeit betont. So ge
wann trotz aller Gehässigkeiten und Entstellungen, die sich

Denifle hatte zuschulden kommen lassen, die Frage nach dem

Entwicklungsgang und dem Werden der resormatorischen Er
kenntnis neues Leben. Sie is

t

noch keineswegs zum Abschluß

gebracht.

Denifle hatte mit starker Emphase und mit dem Anspruch,

zum erstenmal ein methodisch richtiges Verfahren befolgt zu

haben, feine historisch-psychologische Erklärung des Werdegangs

Luthers der methodelosen protestantischen Forschung gegenüber-

s
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gestellt. Die Lutherlegende erblickt nach Denifle den Umschwung
in den Schrecknissen des Klosterlebens. Luther se

i

echt katholisch
ins Kloster gegangen, um durch Leistungen, durch Bußmerke,

asketische Übungen und fleißigen Gebrauch der kirchlich ange-

miesenen Mittel gerecht zu werden, einen gnädigen Gort zn

kriegen. Aber die angepriesenen Stützen seien ihm zusammen
gebrochen. Mönchtum und Kultus hätten versagt. Durch die

Erfurter Krise und das wie eine Erleuchtung über ihn kommende

Verständnis von Röm. 1
, ,? habe er den Frieden gefunden, de»

die Kirche und das Mönchtum ihm nicht zu geben vermoch:

hätten. Aber diese Lutherlegende bestehe nur dank der Kritik
losigkeit der protestantischen Forschung, die Luthers spätere Aus

sagen als selbstverständliche Wahrheit hinnehme, sich nicht die

Mühe mache, si
e an den der Beobachtung leicht zugängliche»

Forderungen der kirchlichen und mönchischen Lehren und Ord

nungen zu kontrollieren, und nun ein Bild von Luther und

seiner Umgebung zeichne, das der geschichtlichen Wirklichkeit in

jeder Weise widerspreche. Nicht erst der — von Denifle zum
erstenmal in den Dienst der Lutherforschung gestellte — Kommen
tar zum Römerbrief beweise die Haltlosigkeit der protestantischen

Anschauung von der Entwicklung Luthers. Schon die bisher
bekannten Quellen hätten bei methodischer kritischer Benutzung

ein richtigeres Bild geben können. Man hätte erkennen können,

daß die späteren Aussagen Luthers über sein Werden dem

widersprächen, was aus seinen ersten Schriften bekannt sei.

Man hätte sich davon überzeugen können, daß die Ausführungen
des alternden Luther über Aufgaben und Ziele des Mönchtums

Entstellungen und Fälschungen seien. Man hätte finden müssen,

daß nicht Erfurt, sondern Wittenberg der Schauplatz der folgen

schweren Wendung im Leben Luthers gewesen sei. Man hätte sehen
müssen, daß nicht das Jahr 1508, sondern erst das Jahr 151 ö den
großen Umschwung gebracht habe. Dann aber hätte man auch
das richtige Motiv entdeckt und nicht einen Roman erzählt,
der nur auf die unwahren Angaben des späteren Luther sich

berufen könne. Man hätte sich dann auch zum Bewußtsein
gebracht, daß der mit der gesunden Theologie des Mittel-
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«llers völlig unbekannte Luther, dessen Unwissenheit mit seiner
theologischen Unfähigkeit wetteifere, als der konsequente Fort-
bildner des Occamismus betrachtet werden müsse, der eben

dadurch, daß er diese Konsequenz zog, sich von aller Tradition

«ntfernte und sein eigenes trauriges Innere zum Mittelpunkt

seiner Theologie machte/) Hochmut und Begierlichkeit hätten

Luther zum Bankerott geführt. Und nun habe Luther, der

mährend dieser abwärtsführenden Entwicklung noch die richtige

katholische Lehre vorgetragen habe, nach einer Theorie gesucht,

mit der er seine Praxis rechtfertigen könnte. Er fand si
e in

der These von der Unübermindlichkeit der Begierlichkeit und in

der Behauptung der äußeren Gerechtigkeit oder mechanischen

Rechtfertigung. Nicht Ängstlichkeit und Skrupulosität, sondern

Hochmut und Begierlichkeit erklären die Aufstellung des Luther-

schen „Systems" 5
), in welchem nicht bloß das übernatürliche,

-sondern selbst das Sittengesetz ganz beseitigt und der Be

griff der rechtfertigenden Gnade, der innerlichen Gnade, die

den Menschen wieder emporbringt und mit übernatürlichen

Kräften die Seele erfüllt, von Grund aus geändert und völlig

aufgehoben ist/) Von dem Vorsatz, mit der Gnade das innere

Hindernis zu entfernen und reumütig zu Gott zurückzukehren,
vom Austreiben der Sünde se

i

in Luthers System keine Rede.

Keck und ohne Mittel werfe sich der Sünder in seinem sünd
haften Zustand aus Christus, verberge sich unter die Flügel
der Henne und tröste sich mit dem Gedanken, daß Christus
alles statt seiner, des Sünders, getan habe. Statt eines or
ganischen Rechtsertigungsprozesses werde eine völlig mechanische
Verschiebung der Kulissen geboten/) Christus werde zum Schand
deckel des Sünders gemacht, d. h. zu einer spanischen Wand,

hinter der der Sünder sich verkrieche/) Diese Erkenntnis, der

zufolge der Schalk hinter der spanischen Wand ein Schalk bleibe,

se
i

in der Auslegung des Römerbriefes vollendet. Nach und

nach, als sich die Begierlichkeit verstärkte, se
i

si
e aufgetaucht.

In der zweiten Hälfte des Psalmenkommentars poche si
e an

die Tür. Im Römerbriefkommentar stehe si
e

unverhüllt da,

um dann nicht mehr zu verschwinden. Bald folgten nun auch

5«



die ersten Fälschungen, und seit 1530 begann Luther die Fabe.
über fein Leben im Kloster zu erzählen. Damals lebten nickr

mehr diejenigen, die ihn hätten widerlegen können, Usingen
und Staupitz.

Aber wie man vermittelst der ältesten Schriften Luthers
die Lutherlegende von Grund aus zerstören und den wirklichen

Verlauf der inneren Entwicklung historisch sicher schildern könne,

so lasse sich noch an den Aussagen Luthers nach 1530 zeigen,

daß nur kritiklose Verblendung ihnen Glauben zu schenken oer

möge. Während Luther 1537 schreibe,«) daß er sich 20 Jahre
lang als Mönch durch Fasten, Beten u. dergl. m. gemartert

habe, bestimme er ein andermal diese Zeit aus 15 Jahre."
Aber auch dies se

i

nicht richtig. Denn da er seit 1516 nicht
einmal Zeit für das vorgeschriebene Gebet gehabt habe, ' >) s»

könne er höchstens 10 Jahre sich mit Fasten, Abstinenz, Härte
der Arbeiten und der Kleider, mit Wachen und Frieren ge
plagt haben.") Ja die Kasteiungsjahre schrumpfen auf 5 Jahre
zusammen. '2) Und selbst diese 5 Jahre sind nicht gesichert.
Denn die Ordenskonstitutionen verlangten garnicht übermäßige

Kasteiungen. Hätte Luther wirklich solchen Kasteiungen sich unterzo

gen, so hätte er das aus eigene Faust unternommen, imWiderspruch

zu den Forderungen der Ordensregel. Aber was es mit diesen

Kasteiungen für eine Bewandtnis habe, zeige eine briefliche Äuße
rung Luthers vom Jahre 1509. Denn hier berichte Luther,

daß es ihm gut gehe und daß er i
n

schwere Ausgaben sich ver

tiefen möchte. Wenn endlich Luther i
n seinen späteren Jahre»

über den Zweck der mönchischen Kasteiungen und das Ordens

leben anders urteile als früher, so falle auch von hier aus ein

eigentümliches Licht auf die Glaubwürdigkeit der späteren Aus:

sagen Luthers. Man stehe vor einer Kette von Entstellungen
und Fälschungen.

Denifles kritifche Analyse und historisch-psychologische Schil
derung des Werdens Luthers waren zu grob, und si

e entsprachen

zu wenig den vom Reformator tatsächlich ausgegangenen Wir
kungen, um auch nur bei Katholiken Glauben zu finden. Von

wenigen Ausnahmen abgesehen, fand Denifle schon hier Wider
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spruch. Vollends lehnte die protestantische Forschung Denifles
Untersuchungen ab.") Aber das Werden Luthers wurde doch

^mfs neue als Problem empfunden, und die ausgiebigen Zitate,

^>ie Denifle aus dem Römerbrieskommentar Luthers gebracht

hatte, besaßen den Wert einer neuen Quelle und regten ihrer
seits zu neuen Erörterungen an. Schon Jundt'^) verarbeitete

in seiner Untersuchung über die Entwicklung Luthers die neue

Quelle und erkannte, worauf auch W. Köhler hinmies, daß durch
Denifle die Frage nach der Entwicklung des jungen Luther
brennend geworden sei. Es mar der erste Versuch, auf Grund
des neuen Materials und angesichts der von Denifle aufge

worfenen Fragestellung dem Werden Luther nachzugehen, wenn

-auch die Ausführungen hinter den Erwartungen, die man hegen

durfte, zurückblieben. Während Jundt auf eine durchgreifende
Auseinandersetzung mit Denifle verzichtete, auch die neue Quel
le, die Denifle vorgelegt, nur unzureichend ausnutzte, versuchte
Hunzinger'") ein ganz neues Verständnis der Entwicklung Luthers

zu übermitteln. Er läßt freilich mit voller Absicht die Vor
lesung Luthers über den Römerbrief, die ihm noch nicht ge

druckt vorlag, unberücksichtigt. Aber in der Psalmenvorlesung

von 1513 ff
.

findet er eine theologische Fundgrube ersten Ranges,

die der Forschung ein gewaltiges, bisher noch nicht im ent

ferntesten gehobenes Material darbietet. Aus diesem Werk kann

man die Grundgedanken Luthers und ihre Beziehungen zu der

vorlutherischen Theologie genügend feststellen. Er sucht nun den
Punkt, an dem sich bei Luther der große Umschwung zu voll

ziehen beginnt, und die Motive, die ihn zur theologischen Über

windung des Katholischen und zur Begründung des Refor-

matorifchen geführt haben.") Die von Denifle mit geringem

geschichtlichen Verständnis beantwortete Frage, wie so bald und

scheinbar unvermittelt aus demMönchstheologen Luther der heftige

Gegner des Mönchtums geworden sei, kann nur durch eingehende

Berücksichtigung der im Psalmenkommentar deutlich vorhandenen,

ober bisher ganz übersehenen neuplatonischen Anschauung Luthers
beantwortet werden. Auf der Ausscheidung der neuplatonischen

Oedanken in den Schriften der auf das Jahr 151 6 folgenden Jahre
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beruht der Umschwung in Luthers Stellung zur mönchischen
Askese, soweit er sich auf wissenschaftlich-theologischem Wege
vollzog. Hunzinger bekennt selbst, daß sein Ergebnis sich nicht
ohne weiteres mit der gewöhnlichen Annahme deckt, daß Luther
vom Nominalismus seinen Ausgangspunkt genommen habe.^>
Hunzingers Darstellung begegnete freilich sofort starken

Einwendungen.") Aber Loofs verarbeitete si
e in seiner Skizze

der Entwicklung Luthers in der vierten Auflage feines Leit
fadens zum Studium der Dogmengeschichte. Luther habe wahr
scheinlich schon vor 1511 in den Gedanken der auguftinischen

Mystik gelebt. In der Psalmenvorlesung von 1b13—1ö sn
Augustins neuplatonische Mystik der Rahmen, die Basis und
der Hintergrund der Theologie Luthers, ja der Schlüssel zu
ihrem Verständnis. 2«) Erst im Römerbriefkommentar treten die
spezifisch mystischen Gedanken zurück. Den Gedanken eines schon

hier auf Erden den Glauben übersteigenden Erkennens(inte1Ii^el'e >

biete der Loofs übersehbare Teil des Römerbriefkommentars nicht

mehr. 2') Im Mittelpunkt der Gedanken Luthers steht jetzt klar
und deutlich die Rechtfertigung aus Glauben. Und das eben

is
t die Position, die den Reformator kennzeichnet.

So brachten Denifles Untersuchungen und seine neue Quelle
neues Leben in die Forschung. Die von Denifle in den Mittel
punkt feiner Erklärung Luthers gestellte Anschauung Luthers von

der Begierlichkeit (concupiscenria), die Jundt nur kurz gestreift
hatte, mit der Hunzinger sich überhaupt nicht befaßt hatte, der

Loofs nur in Anlehnung an Denifles Quellenzitate hatte nach
gehen können, machte Braun zum Gegenstand einer ausführ

lichen Untersuchung. Von dem seines Erachtens entscheidenden
Punkt, der Erfahrung Luthers von der erbsündlichen Luft,

will er einen Querschnitt der Theologie Luthers bis 1521

gewinnen. Er konnte schon den Römerbriefkommentar voll aus
nutzen. Von einem religiösen Erlebnis Luthers im Kloster will
Braun nicht im strengen Sinne gesprochen wissen. Alles Drama

tische und Katastrophische fehlt. Die immer wieder auftauchenden
Versuche, Jahr und Tag zu bestimmen, wo das eigentlich Refor
matorische in Luthers Seele aufblitzte, sind verfehlt.^) Man
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kann nur ein Bild der persönlichen Frömmigkeit Luthers im

Kloster geben. Bis 1517 is
t er in seiner Frömmigkeit ganz

Mönch, wenn auch seine Frömmigkeit eine besondere Art trägt.
Sein Ideal is

t die Demut. Der tiefe Ernst und die unermüd

liche Energie, mit der er diese Demut erlebt und fordert, ver

nichten die Voraussetzungen des Mönchtums als eines besonderen,

verdienstlichen Standes. Des weiteren lernte Luther im Kloster
die innere Unwahrheit der sakramental wirkenden Gnade kennen.

Die Sündenwurzel, die conOuviscenria, blieb auch nach dem
Sakramentsgenuß und wurde nach wie vor von seinem Gewissen
als Sünde empfunden. Erst als Luther in der Gnade eine
ethische, allmählich umbildende und erneuernde Kraft kennen lernte,

wurde er ruhig. Nicht durch das Zauberwort der Absolution
kommt die Heiligung zustande. Sie erfolgt durch die Erziehung
Gottes und die geduldige Arbeit des Menschen. Die Erkennt

nis von der Unfertigkeit und Unvollkommenheit dieser inner

lichen Gnade führte ihn dann zur Entdeckung der imputativen

Gnade, des Gnadenblicks Gottes, der den Sünder trotz seiner
Sünde sittlich für rein ansieht und im Erlösungswerk Christi
garantiert ist. Auf dem sicheren Fundament dieser objektiven

Bürgschaft wird er des Heils gewiß. Hinter diesen drei Er
gebnissen der inneren Entwicklung steht die Uberzeugung von

der coneupiscentla, die das Wesen des Menschen bis in die

Wurzel vergiftet. Diese Uberzeugung bedang die drei Ergeb

nisse der inneren Entwicklung und führte mit Notwendigkeit

auf si
e

hin. Die eigentliche reformatorifche Epoche is
t mit

dem Römerbrief noch nicht angebrochen. Das charakteristische
Kolorit der subjektiven Frömmigkeit Luthers in dieser ersten

Periode is
t weniger der Glaube, wie es Loofs darstellt, als

vielmehr die Demut, die ihre gut mittelalterliche Herkunft

durchaus nicht verleugnet.") Erst nachdem die Heilsgemißheit

auf Grund der geschichtlichen Erlösung gewonnen wurde, schlug
die Sündenerkenntnis, die Demut, in den Glauben um. Die

aversio wird zur conversi«. Es is
t hauptsächlich mystisches

Gut, in dem der Wittenberger Mönch gelebt und gewebt hat.

Das mystische Mönchsideal beherrscht Luther in seiner ersten
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Psalmenvorlesung. Im Anschluß an Hunzinger und Loofs nimm:
nun auch Braun, mag er auch es für bedenklich halten, da?

Klostererlebnis Luthers auf eine Uberwindung des Neuplatonis-

muszurückzuführen,2s)dieThesevom weitgehenden Einfluß augufti-
nifch-neuplatonischer Spekulation auf Luthers erste Psalmenvor
lesung auf. 2°) Im Römerbriefkommentar weiß Luther, unter
die Einwirkungen der mehr ethisch gerichteten bernhardinischen
Mystik gekommen, schon recht wohl den ethisch-religiösen GeHall
der Mystik und die gefährlichen Klippen der mystischen Spekulation

zu unterscheiden. 2') Aber in der Luft der auguftinifch-bernhardi-

nisch-mystischen Klosterfrömmigkeit is
t

Luther zum Manne gereift.
Töne dieser Frömmigkeit erklangen auch in seiner Umgebung,

die man keineswegs ganz nach Kolbes Schilderung sich vorstelle«

darf.?«) Indem aber Luther Ernst machte mit der Mystik und
die wahre Demut als unverträglich mit dem Verdienst erkannte,

wuchs er über Mönchtum und Mystik hinaus.

Inzwischen hat I. Ficker eine vorläufige Ausgabe der
Vorlesung Luthers über den Römerbrief erscheinen lassen. Ob

die Ausgabe des Hebräerbriefkommentars wichtige neue Ausschlüsse

denjenigen hinzusügen wird, die man schon durch Zitate aus der

Handschrift gewonnen hat, steht dahin. Wahrscheinlich is
t es

nicht. So wird man auch ohne die genauere Kenntnis dieses
Kommentars der Frage nach dem Werden Luthers aufs neue

sich zuwenden dürfen, zumal die endgültige Ausgabe des Römer-

briefkommentars kaum größere Überraschungen bringen wird.

Ficker hat in einer gehaltvollen Einleitung seiner Ausgabe zu

einer Reihe der schwebenden Fragen sich geäußert, ohne Ab

schließendes bieten zu wollen. Auf der Grundlage der alten erege.

tischen Methode und unter ausgiebiger Benutzung der mittelalter

lichen und altkirchlichen Autoren, aber die theoretischen und meta

physischen Fragen der scholastischen Exegese weit hinter sich lassend,

mit den Mitteln der neuen Schriftwissenschaft ausgerüstet, schreitet

Luther zu einer immer geschlosseneren Einheit und Vertiefung

fort. Die- Grundwahrheiten des Römerbriefes tun sich ihm immer

klarer in ihrer religiösen Ausschließlichkeit und i
n ihrer ethischen

und praktischen Nötigung auf. Geführt durch den Römerbrief
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'selbst, schreitet er auch hinaus über das bloß buchstäbliche Ver

stehen der humanistischen Exegese.") Immer ausschließlicher
arbeiten sich in dem als Vertreter der via lnoäeroa und formal
als Schüler des occamistischen Nominalismus uns entgegen
tretenden Luther die rein religiösen Gegensatze gegen die Scho

lastik heraus. Ist auch die prinzipielle Scheidung schon geschehen,
so bedeutet doch die Vorlesung über den Römerbrief für Luther
etwas Entscheidendes. 2

°) Neben dem Psalter, Paulus und Augustin

steht die Großmacht der Mystik. Der Römerbriefkommentar hat
in frischen Spuren ihre Eindrücke bewahrt.") Der Weg vom

Psalter zu Paulus, von Paulus zu Augustin und zu Tauler

war für Luther eine innere Notwendigkeit. Einen weitgehenden

-Einfluß neuplatonischer Gedanken auf Luther wagt aber Ficker

nicht zu konstatieren. Und gerade die Mystik is
t es gewesen,

die den Begriff des Glaubens und die ethischen Kräfte der Liebe

<<?»riws) von c. 12 an ausschließlicher hat hervortreten lassen.
Sie hat auch den Berufsgedanken nahe gelegt. Eben dadurch
führt Luther die deutsche Mystik über sich selbst hinaus. In
der Form des mystisch vertieften Mönchtums bewegt sich seine
Frömmigkeit.»-) Aber die Brücke in die Welt is

t geschlagen,

und Luther is
t

sich feiner großen Mission bemußt geworden.")

I.

Arktische Würdigung der Selbstaussagen Luthers
und die Lrage «ach dem Zeitpunkt des Auftauchens
der entscheidenden nenen Erkenntnis Luthers.

Daß auf protestantischer Seite den Quellen, besonders den

Selbstaussagen Luthers, ein zu großes Vertrauen geschenkt worden

ist, daß in den verbreitetsten protestantischen Darstellungen des

Lebens Luthers der Kritik nicht der Raum gewährt worden ist, der

ihr zukommt, und die Darstellung selbst zu wenig mit kritischen

Hinweisen begleitet wurde, is
t

unzweifelhaft. Die zum Leitmotiv

gemachten späteren Aussagen Luthers konnten freilich eine gute

Quelle sein. Es liegt kein Grund vor, mit Denifle in den
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Äußerungen des späteren Reformators von vornherein absichtliche
Entstellungen, Fälschungen und Lügen zu erblicken. Aber man
durste diese späteren Zeugnisse Luthers doch erst dann als voll
gültige Zeugnisse verwerten, wenn man si

e

kritisch geprüft hatte.
Gerade an einer solchen methodischen, kritischen Prüfung hatte
man es fehlen lassen. Selbst Hausrath, der eine kritische Skizze
der Bekehrung Luthers veröffentlichte^), entzog sich der Auf
gabe einer kritischen Analyse der Aussagen Luthers aus den

verschiedenen Perioden seines Lebens. Vollends is
t I. Köstlin

in seiner Darstellung der Theologie Luthers einer kritischen Be
handlung des Problems über Gebühr aus dem Wege gegangen.
Damit is

t nun allerdings nieder von vornherein gesagt,

daß die auf Luthers späteren Aussagen süßende Darstellung
ganz verzeichnet sei, noch daß Denifles einschneidende Kritik
methodisch und fachlich berechtigt und vorbildlich sei. Urkund

lichen Wert haben natürlich die späteren Schilderungen Luthers
zunächst nur sür die Frage, wie Luther später sein Leben im

Mönchtum angeschaut hat. Aber deswegen kann man ihnen

natürlich nicht von vornherein jeden historischen Wert für die

Erkenntnis des Entwicklungsganges Luthers absprechen. Das
würde auch Denifle nicht wollen. Aber wie vorschnell Denifles

kritische Prüfung zu einer Entwertung der Selbftzeugnisfe des

alternden Luther sich hat hinreißen lassen, erkennt man schon
an seiner Stellungnahme zu den Aussagen des späteren Luther
über seine Kasteiungen im Mönchtum. Er findet hier schwere
Widersprüche mit dem wirklichen Sachverhalt. Daß er Luthers
Behauptung, er habe in seiner Zelle unter dem Frost gelitten,

mit der Frage als Fabel erweisen will: woher habe denn Luther

mährend der 7 Sommermonate sich den Frost bestellt?, und hätte

nicht die Ordensregel gestattet (!), im Winter die Zelle zu er
wärmen?, bedarf kaum der Widerlegung. Denn daß der thü

ringische Sommer nicht 7 Monate beträgt, hätte Denifle missen
können. Und daß der mitteldeutsche Frühling und Herbst nicht
eitel Sonnenschein und milde Nächte bringen, hätte Denisle be

rücksichtigen dürfen, ehe er Luthers Bemerkungen Lügen strafte^).
Und ein Gestatten is

t

noch kein Anordnen.
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Aber derartige Einwände Denifles sind zu leicht, als daß
man sich bei ihnen aufzuhalten braucht. Schwerer könnte der

von Denifle unternommene Nachweis wiegen, daß Luther nach
seinen eigenen Erklärungen 20 Jahre lang im Mönchtum sich
mit Bußwerken gemartert habe, während er zu anderen Zeiten
eine kürzere Frist angebe, und tatsächlich nur wenige Jahre in
Frage kommen könnten, wenn man denn überhaupt voraussetzen
dürfe, daß Luther sich über Gebühr mit Bußmerken gepeinigt

habe. Aber gerade Denifles Nachweis zeugt nicht von der ge

sunden historischen Methode, die Denifle für sich in Anspruch
nimmt. Denisle schiebt hier vielmehr Luther Behauptungen

unter, die der Wortlaut nicht enthält. Gerade die für Denifle

entscheidende Bemerkung fehlt in der Aussage Luthers. Er be
hauptet nicht, was Denifle ihn behaupten läßt, daß er 20 Jahre
lang sich als Mönch gemartert habe durch Beten, Fasten usw. ;
er sagt nur, er se

i

ungefähr 20 Jahre lang Mönch gewesen und

habe als Mönch sich gemartert mit Beten, Fasten, Wachen, Feiern^).

Daß er 20 Jahre lang übermäßigen Kafteiungen sich hingegeben
habe, wird erst von Denifle in den Text eingetragen"). Wenn

Denifle aber die Zeitangabe mit der Begründung beanstandet,

Luther se
i

1520 von der Kirche abgefallen, könne also, da er

1505 in den Orden getreten sei, nicht 20 Jahre lang als Mönch
sich gemartert haben, so übersieht Denifle, daß Luther noch nach

seinem „Abfall" in der Kutte blieb und noch im Jahre seines
Abfalls und nach seinem Abfall die Mönchsgelübde für ver

bindlich hielt. Die Vorgeschichte feiner großen Schrift gegen
das Mönchtum — votis lnonssricis — läßt darüber nicht
den geringsten Zweifel. Noch nach dem Reichstag von Worms,

im Sommer 1521, wagt er gegen die Verbindlichkeit und Gültig
keit des Mönchgelübdes nicht aufzutreten. Auch als er dann

die Verbindlichkeit bestritt, blieb er in der Kutte'^). Macht man

aber, wie Denifle, einen fremden, von außen her herangetragenen

Kanon zur Norm des Urteils, dann is
t es nicht schwer, Luthers

Angaben zu verdächtigen. Noch ärger aber is
t es, wenn man kon

statieren muß, daß die Zeitangabe der 20 Jahre hier textkritisch
keineswegs gesichert ist. Diese von Kaspar Kreuziger nachge
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schrieben« und 1538 herausgegebene Predigt Luthers bietet zwar
im Text der Erlanger Ausgabe die 20 Jahre; aber es gibt auch
eine Textausgabe derselben Predigt, die bloß 15 Jahre nennt.
Der Text is

t

also unsicher. Denifle hat es nicht für nötig be
funden, dessen zu gedenken. Doch selbst wenn die kritisch nicht
ganz einwandfreie Angabe der 20 Jahre ursprünglich märe,

würde Denifle, wie gezeigt, Unrecht behalten.
An einer anderen Stelle sagt Luther: „Durch fast 15 Jahre

wurde ich, als ic
h

Mönch war, abgemüht durch tägliches Messe
lesen, und geschwächt durch Fasten, Wachen, Beten und andere

äußerst schwere Arbeiten^»)". Dazu bemerkt Denifle, Luther
lasse mit sich handeln"). Aber in dem von Denifle herausge

hobenen Satz wird doch nicht die Zeit, die er als Mönch ge
lebt hat, mit der Zeit seiner Kasteiungen identifiziert. Luther
erklärt vielmehr: damals, als ic

h
(noch) Mönch mar, wurde ic

h

durch fast 15 Jahre abgemüht. Wo läßt nun Luther mit sich
handeln? Ein andermal fetzt er freilich die 15 Jahre seines

mönchischen Lebens und seine mönchischen Werke in Beziehung

zueinander"). Aber damit is
t

Denifle nicht gerechtsertigt. Denn

mit dieser Angabe will Luther, wie im vorangegangenen Zitat,

zum Ausdruck bringen, daß er ungefähr 15 Jahre nach feinem
Eintritt in den Orden aufhörte, die Ordensregel zu beobachten.
Trotzdem blieb er noch Mönch,' tastete die Verbindlichkeit der

Ordensgelübde nicht an und ließ die Institution des Mönch-
tums selbst noch gelten. Denifle hat nicht gesehen, daß Luther
das eine Mal — vorausgesetzt, daß wir überhaupt eine richtige
Überlieferung des Ausspruchs Luthers vor uns haben - in

runder Zahlenangabe von der Zeit spricht, mährend der er über-
- Haupt noch als Mönch sich betrachten konnte, und das andere Mal
von der Zeit, mährend der er mönchische Werke ausgeübt hat.
Der Kritiker Denifle läßt es also doch noch an Kritik fehlen").

Andererseits redet Luther garnicht von übermäßigen Kastei:
ungen, die ihn dem Tode nahe brachten. Luther läßt uns nur

missen, daß das tägliche Mesfelesen ihn abgemüht habe — was

ihm zu glauben nicht schwer fallen dürfte
— , daß ferner das

Fasten, Wachen und Beten und andere äußerst schwere Arbeiken
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ihn geschwächt hätten. Von Exzessen in der Beobachtung der

Ordensregel steht hier kein Wort, Daß das Klosterleben seinen
Körper geschmückt hat, davon zeugt, wenn man Luthers Worten

nicht Glauben schenken will, der Stich Kranachs aus dem

Jahre 1520. Und daß Ms Luthers Schultern eine außer
ordentliche Arbeitslast lag, is

t

unumstritten. Das bekundet schon

sein Brief an seinen Freund Lang aus dem Herbst 1516").
Aber Deinste weiß auch dies Zeugnis seinen Interessen dienstbar

zu machen. Luther bekenne hier selbst, daß er seit 1516 nicht

mehr Zeit sür das vorgeschriebene Gebet hatte; für die eigen

mächtigen Fasten und Abtötungen also vollends nicht. Dann

könne Luther nicht 15 Jahre lang sich abgemüht haben. Doch
hier steckt ein Fehler neben dem andern. Zunächst berechtigte

die Äußerung an Lang nicht zu der von Deinste gezogenen

Schlußfolgerung, daß Luther von 1516 ab nicht einmal mehr
das vorgeschriebene Gebet gesprochen habe. Luthers Äußerung,

bezieht sich doch nur auf die Zeit, in der gerade die im Brief
ermähnten zahlreichen Geschäfte auf ihm lasteten. Luther sagt

ferner nicht, daß er überhaupt nicht mehr Zeit für das vor

geschriebene Gebet habe"), sondern nur, daß er selten die

volle Zeit habe. Des weiteren is
t es Deinste nicht unbekannt,

daß außergewöhnliche Inanspruchnahme durch berufliche Auf
gaben Dispens von der Verpflichtung zum vorgeschriebenen Gebet

gewähren konnte, oder es zu verschieben gestattete. Luther hat
das ihm zustehende Recht benutzt"). Die Unterstellung Deinstes

fällt demnach auch hier in sich selbst zusammen. Und wie sollte
übermäßige Beschäftigung ihn vom Fasten abhalten? Fasten

is
t

doch nicht zeitraubend. Daß aber Luther abtötenden Wer

ken, die er noch 1529 positiv gewürdigt hat, sich damals

unterzogen hat, wird man aus dem Brief an Lang erschließen

dürfen. Denn Luther gedenkt ausdrücklich der Versuchungen

des Fleisches, der Welt und des Teufels. Wenn schließlich
Deinste, um eine vielleicht doch vorhandene Schwächung Luthers

während des Klosterlebens zu erklären, meint, es gebe auch
andere Gründe sür solche Schwächung als die strenge Beobachtung
der Ordensregel und dergleichen mehr, so dars man eine solche
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Verdächtigung ruhig sich selbst überlassen. Deinste versucht wohl

weislich nicht den Nachweis, daß Luther mährend seines Kloster-
lebens schlimmer sexueller Sünden sich schuldig gemacht habe.
„O. Staupitzen habe ic

h

oft gebeichtet, nicht von Weibern, sondern
die rechten Knoten", sagt Luther selbst in einer Tischrede^),

Wenn er aber ernst und unerbittlich mit den sündigen Regungen
des Herzens, „den rechten Knoten", ringt, so sollte gerade ein
Mönch, der den Kampf gegen die Sünde und das Streben

nach Vollkommenheit sich insonderheit zur Lebensaufgabe gemacht

hat, dafür Verständnis haben und nicht Luther daraus einen
Strick drehen"). Daß aber dieser Kampf gerade und vornehm

lich gegen geschlechtliche Begierden sich richte, läßt sich aus

Luthers eigenen Sündenbekenntnissen mährend seiner vorrefor-
matorischen Periode nicht erweisen").

Selbst da, wo Luther vom Kampf gegen „fleischliche" Be

gierden spricht, darf man nicht sofort an geschlechtliche Begierden

denken. Deinste will sreilich die conOupiscerltiä, die sündige

Begierlichkeit, die namentlich in der Römerbriefvorlesung hervor
tritt und in der Denifle den Schlüssel zum Verständnis Luthers
fand, im wesentlichen als sinnliche, geschlechtliche Luft gedeutet

wissen. Ob in Luthers Anschauung von der sündigen Begier

lichkeit Elemente enthalten sind, die dem evangelischen und refor

matorischen Verständnis nicht entsprechen, is
t eine Frage für sich.

Hier genügt der Hinweis, daß eine Einschränkung des Begriffs

Begierlichkeit in der Hauptsache auf die sinnliche Luft im be

sonderen Sinn der im Römerbriefkommentar deutlich erkenn
baren Auffassung Luthers widerspricht. Denn wenn das Be

gehren überhaupt das Böse is
t und das Gute als das Nicht-

begehren gilt"), wenn der Haß gegen das, was Gottes is
t,

und das Begehren zusammengestellt werden^"), wenn Gefetz und

Begehren aufeinander bezogen werden, wenn alles, was außer
Gott begehrt wird, Sünde ist, auch wenn es um Gottes willen

begehrt wird, weil eben die Begierlichkeit die Grundlage ist"),

wenn Stolz und Anmaßung als Inhalt der Begierlichkeit b
e

trachtet werden können^), wenn das reine Suchen Gottes (pure

<leum czuaerere) der Begierlichkeit gegenübergestellt mird'^) usm„
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dann is
t deutlich, daß Luther unter concupiscentia den Eigen

millen des Menschen verstanden hat, der sich Gott und seinem

Gesetz nicht beugen mag. Er kann zwar auf Gott gerichtet
sein, aber kann doch nicht vor Gott bestehen, weil ihm die
Demut fehlt, die Gott die Ehre geben will. Die Begierlichkeit
wird zur Antithese der demütigen, aller selbstischen und lohn
süchtigen Regungen baren Liebe zu Gott. Ihr eigentlicher In
halt sind Stolz und Eigenwille. Von hier aus muß natürlich
auch ein anderes Licht auf die innere Entwicklung Luthers

fallen, als wie es in der Darstellung Denifles sich findet. Denn

gerade in der nach Denifle den Tiesstand der Entwicklung Luthers
bekundenden Römerbriefvorlefung begegnet uns diese an der nor

malen religiösen Stellung zu Gott orientierte Auffassung von

der concuplLcentia. So zwingt uns nichts, die Aussagen

Luthers von seinen Gemissenskömpsen im Kloster in der Be

leuchtung zu erblicken, die Denifle ihnen geben möchte. Ein

folches Mißtrauen, wie es Denifle besitzt, is
t

methodisch un

berechtigt.

Luther is
t ins Kloster getreten, um einen gnädigen Gott

zu kriegen. Die Angst vor dem Tode und dem drohenden

Gericht des dem Sünder zürnenden Gottes hat ihn dem Mönch-
tum zugeführt, in dem er hoffte, Vergebung der Sünden und

Seligkeit zu erlangen. Das wissen wir aus den Angaben des

späteren Luther. Wir haben keinen Grund, die Richtigkeit
dieser Angaben in Zweifel zu ziehen. Viele sind i

n jenen Tagen

mit diefer Absicht ins Kloster eingetreten. Luther, der noch

kein Theologe mar, als er das Kloster aufsuchte, hat aus den

selben Motiven heraus und mit denselben Erwartungen dem

Mönchtum sich zugewandt, wie viele seiner Zeitgenossen. Daß
die von der Kirche geduldete Praxis, im Orden besondere Seg

nungen und Heilsgaben zu suchen, auch an der Theorie einen

Anhalt hatte, braucht hier nicht ausgeführt zu werden.") Das

Motiv des Eintritts Luthers ins Kloster kann, selbst wenn es.
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gemessen an der Kirchenlehre, eine Verirrung gewesen märe,

nicht kritisch verdächtigt werden.

Wir besitzen auch aus der Zeit des Klosterlebens Luthers
Äußerungen aus seiner eigenen Feder, die erkennen lassen, daß
der Gedanke an Tod und Gericht Gottes ihn aufs tiefste be

wegt hat. Das Wort, daß das Antlitz des Herrn über uns
ist, is

t ein schreckliches Wort. Alles liegt nackt da vor seinem
Auge, und Gott is

t den Übeltätern ganz gegenwärtig. Es is
t

schrecklich zu denken, daß Gottes Majestät ihr Antlitz denjenigen

zugekehrt hat, die Böses tun.bs) Er glaubt nicht, daß ein Ge
sunder es fertig brächte, um allen Ruhm und um alle Schätz?
der Welt einen plötzlichen Tod mit in den Kauf zu nehmen.
Wenn man wüßte, daß man derartig plötzlich sterben möröe.

und um den Preis der ganzen Welt von solchem Ende sich
loskaufen könnte, würde man es gern tun. Man sieht Schrecken
über Schrecken bei solchem plötzlichen Tode.bb) Tod und Gericht
Gottes füllen Luthers Seele mit Schrecken. Denn vor Gottes

Antlitz erblickt er seine strafwürdige Sünde, die dem Auge

Gottes nicht verborgen bleiben kann. Man braucht nicht

nach Äußerungen Luthers zu suchen, um sich davon zu über

zeugen, daß wirklich der Gedanke an den richtenden Gott ihm

Entsetzen eingeflößt hat. Man wird darum auch in den Aus

sagen des späteren Luther, die dem jungen Mönch diese Seelen

stimmung zuschreiben, eine richtige Erinnerung niedergelegt finden.
Man braucht auch nicht, um diese Stimmung sich begreiflich
zu machen, zunächst an krankhafte körperliche Veranlagung zu

denken. Daß die Art, wie si
e

sich äußert, mit krankhaften

Dispositionen zusammenhängen konnte, daß die scheinbar un

vermittelt und plötzlich Luther heimsuchenden Angftanfälle krank

haften körperlichen Zuständen entsprungen sein können, is
t

möglich.

Daß die Anfechtungen auf seinen körperlichen Zustand zurück
gewirkt haben, is
t

wahrscheinlich. Die Angst selbst murzell
aber in der lebendigen Uberzeugung von dem gerechten Gericht

des lebendigen Gottes und in der Erkenntnis von der Un-

Würdigkeit und Strafwürdigkeit des mit Sünde behafteten
Menschen.
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Wenn noch in der Psalmenvorlesung Luther vor dem

Antlitz Gottes erbeben konnte, dann wird dies nicht bloß sür
die erste Zeit seines Aufenthalts im Erfurter Kloster voraus

gesetzt werden dürfen, worauf ja schon die ihn schwer erschüt
ternden Ereignisse unmittelbar vor dem Eintritt ins Kloster

führen. Man darf es ihm nun auch glauben, daß er die dem
Orden zu Gebote stehenden Heilsmittel ernst und eifrig benutzt

hat. Wenn er später sagt, er habe durch ein Übermaß von

Kasteiungen sich den Himmel verdienen wollen, so kann man

dies nicht rundweg bezweifeln. Daß diese Angabe nicht mit der

offiziellen, von Luther vor seinem „Abfall" noch gekannten

Theorie von der Bedeutung und den Aufgaben des Mönch-
tums ganz sich deckt, beweist nichts. Denn als er ins Kloster
eintrat, war er noch kein Theologe. Daß aber die Absicht,
die Luther mit seinem Eintritt in den Orden und mit seinen
mönchischen Werken verknüpfte, vielen anderen Mönchen eignete,

missen mir zur Genüge aus der mönchischen erbaulichen
Literatur. Und die psychologische Situation, in der er sich
befand, macht es verständlich, daß er es nicht leicht nahm mit

den Kasteiungen und Demütigungen des mönchischen Lebens.

Ein Ubermaß in der Ausübung der Kasteiungen is
t von vorn

herein wahrscheinlicher, als Lässigkeit und „Diskretion". Die

strenge Beobachtung der Ordensregel durch Luther is
t

auch von

Gegnern anerkannt morden. Flacius erzählt im Jahre 1549,

daß er im Jahre 1543 einen früheren Klosterbruder Luthers,
der dem Papsttum treu geblieben war, habe sagen hören, daß

Luther es ernst genommen habe mit der Beobachtung der

Ordensregel.") Dem Nathin is
t

Luther als ein zweiter Paulus
erschienen.^)

Daß Luther wenigstens in der ersten Zeit seines Kloster

lebens schweren Kasteiungen sich unterworfen hat, wagt schließ

lich auch Denifle nicht ganz i
n Abrede zu stellen. 5«) Aber er

meint doch, habe Luther zuviel getan, so se
i

dies seine Schuld.

Er habe gegen die Tugend der Diskretion gefehlt, die von allen

anerkannten Lehrern des geistlichen Lebens gefordert würde/»)
Aber da der Begriff der Diskretion das Urteil über das rechte

s
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Maß nicht objektiv feststellt, vielmehr eine Entscheidung ohne
Rücksichtnahme auf das individuelle Gewissen nicht kennt, so
wird, je gewissenhafter die Beobachtung der inneren Regungen

ist, die Diskretion um so enger begrenzt. Daß hier ein Spiel:
räum für eine mattere und stärkere Anspannung gelassen mar,

ersieht man auch aus den von Denifle anerkannten Lehrern.
Denn wenn Cassian erklart, jeder müsse bei den Abtötunge»

auf die Fähigkeit der Kräfte sowohl seines Körpers als auch
seines Alters blicken"), so kann diese Mahnung die Energie
zur Ausübung der abtötenden Werke sowohl mäßigen wie an

spannen. Wenn ein junger, an Entbehrungen gewöhnter Mensch
wie Luther ins Kloster trat mit dem festen Willen, den Ernst
des mönchischen Lebens ganz in sich aufzunehmen, konnte er

sehr wohl, ohne gegen die Diskretion zu verstoßen, den Ver

such wagen, hinter keinem der Ordensgenossen in der Askese

zurückzustehen. Ob er seinen Fähigkeiten zu viel zutraute, konnte

er von vornherein nicht wissen. Das konnte erst längere Er
fahrung zeigen. Aus dem Übermaß der Kasteiungen aber ent

springende Unlust zu asketischen Übungen mußte geradezu als

Versuchung empfunden werden, die es zu überwinden galt, der

man jedenfalls nicht nachgeben durfte. Eine sichere Schrank
gegen das Übermaß oder auch eine feste Anleitung zur Dis
kretion enthielten solche Anweisungen nicht. Und wenn, was

Denifle ebenfalls gegen Luther hervorhebt, Gregor der Große
den Satz aufstellt, daß durch die Enthaltsamkeit die Gelüste
des Fleisches zu töten seien, nicht aber das Fleisch selbst«),

so mußte auch ein solcher Satz einem Mönch, dem die Be-

Zierlichkeit ein ernstes Gemissensanliegen war, zum Anlaß wer-
den, in der Enthaltsamkeit nicht lässig zu werden. Denn so

lange die Gelüste des Fleisches sich regten, oder wenn si
e immer

wieder austauchten, mar Enthaltsamkeit geboten. Und was der

von Luther gekannte und gepriesene Gerhard von Zütphen")

in seiner Schrist 6e spirirualiduZ sscensionibus fordert, daß
man die Begierlichkeit durch Fasten, Lesung und hönfige Herzens
Zerknirschung niedertreten müsse, so fehlt es auch hier an einer

sicheren Abgrenzung der Diskretion; und ein mit der Begierlich'



83

Zeit ringendes Gewissen mußte durch ein solches Wort gerade
zu „häufigen" Kasteiungen veranlaßt werden. Zwar tritt Ger
hard, wie Denifle ausführt, für das Maßhalten ein. Aber

er gibt doch in diesem Zusammenhang der Uberzeugung Aus
druck, daß je nach der Leistungsfähigkeit der Menschen das Maß
verschieden ist, während es in allen nur ein Ziel der Enthalt
samkeit gibt. Wie soll also die Diskretion normiert werden?
Die Begierlichkeit soll doch mit Füßen getreten werden, und
die Leistungsfähigkeit der Menschen is

t

verschieden. Je fester
man auf das Ziel fchaute, und je ernster man es mit dem Zweck
der Abtötungen nahm, je mehr man eben darum auch seiner
Leistungsfähigkeit glaubte zutrauen zu dürfen, desto näher lag

das „Übermaß". Statt also Luther eigenmächtige Kasteiungen
und ein Vergehen gegen die Tugend der Diskretion vorzumersen,

roüre es richtiger gewesen, aus die fließenden Grenzen dieser
Diskretion und auf den Gewissensernst des jungen Mönches

aufmerksam zu machen. Daß Luther seine Leistungsfähigkeit

überschätzt hat, is
t

gewiß. Seine Gesundheit hat unter seinen

Kafteiungen gelitten. Aber daß er einen dauernden Schaden

davontragen würde, konnte er nicht missen. Und daß eine

Schwächung des Leibes nichts zu bedeuten hatte, wenn nur die

Begierlichkeit des Fleisches bezwungen wurde, war ihm gewiß,
und konnte er auch angesichts der mönchischen Anweisungen und

ihrer Praxis ruhig hinnehmen, vollends angesichts des Gottes,
der Leib und Seele verderben konnte in die Hölle.
Die Kasteiungen hielten Luther nicht, was si

e

ihrer Ab

sicht nach halten sollten. Immer wieder mußte er den Kampf

mit den Regungen des Fleisches aufnehmen. Nicht als märe

Luther ein „Sünder" vor anderen gewesen. Aber er entdeckte

überall sündige Regungen. In seinem Kommentar zum Ga-
laterbrief von 1535«') schreibt er, daß alle Heilmittel, die er

im Kloster ergriffen hatte, die Begierlichkeit nicht hatten er

sticken können. Er sah eine Sünde neben der andern, den Un
wert aller seiner Werke. Wenn man schon lange vor dem

von Denifle und Grisar markierten Jahre 1530 in seiner er

sten Psalmenvorlesung sieht, wie er überall Sünde erblickt, wie
6'
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er selbst dort, wo man den Forderungen Gottes nachgekommen

ist, meint Mängel erblicken zu müssen, wie er dessen gedenk,

daß der Mensch gar nicht wissen kann, wie oft und wie sehr
er dem Willen Gottes zuwider gehandelt hat, wie Gott von
uns alles nach Gewicht, Zahl'und Maß einfordert, mir aber
hier zurückbleiben müssen"«), dann begreift man, daß die Kaftei-
ungen ihm nicht geben konnten, was er von ihnen erwartete

und erwarten durfte. Wenn aber noch der Mönch Luther so
sprechen kann, dann brauchen uns die Bekenntnisse des späteren

Reformators nicht befremdlich zu sein und den Anlaß zu einer

vernichtenden Kritik zu geben. Daß wir solche Erlebnisse schon
in die erste Klofterzeit verlegen dürfen, erhellt auch aus der
Erzählung über die Primiz. Hier mar der richtende Gott ihm
greifbar nah. Hier kann sich auch Luthers Gedächtnis nichr
geirrt haben. Die Randnotizen zum Lombarden, die noch die

katholische Erbsündenlehre bekunden, könnten ja zweifelhaft

machen. Aber man darf nicht Luthers Theologie und deren

Werden einfach mit feiner religiösen innersten Entwicklung und

Erfahrung identifizieren. «?
) Man wird die schweren Erschütte

rungen schon in die erste Zeit verlegen dürfen.
Die Umgebung hatte kein rechtes Verständnis für diesen

Mönch, der immer wieder von Anfechtungen heimgesucht wurde.

Das berichtet freilich der spätere Luther. Aber unglaubwürdig

is
t

diese Nachricht nicht. Denn wenn wir gesehen haben, daß
im allgemeinen die bisher ins Auge gefaßten Angaben über d«5

Leben im Kloster Vertrauen verdienen, daß weder aus dem Wort
laut seiner Äußerungen und aus seiner psychologischen Situation,

noch aus den Anweisungen der mönchischen Schriftsteller und aus

der Ordenspraxis durchschlagende Argumente gegen die Darstel
lung des späteren Luthers gewonnen werden können, dann wird
man auch keinen Grund haben, diese Äußerung in das Reich

der Fabel zu verweisen. Hausrath begründet das mangelnde

Verständnis der Umgebung Luthers für seine geistlichen An

fechtungen damit, daß die pathologische Grundlage, der Kampf

in seinen Arterien und die Verstimmung seiner gepeinigten
Nerven verborgen blieb.««) Diese Erklärung wird aber jeden-
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falls durch die vorhandenen Quellen nicht nahegelegt. Viel

mehr stimmen darin die späteren und früheren Äußerungen

zusammen, daß geistliche Anfechtungen das Motiv und die Ur

sache dieser Haltung Luthers waren. Aber selbst wenn — was
-freilich nicht nötig is

t —
solche Anfechtungen, wie die von

Luther ermähnten, nur auf pathologischer Grundlage verständ
lich mären, so müßte diese Erwägung ausgeschaltet werden,

zvenn man das Verhalten der Umgebung Luthers zu Luther
erklären will. Denn diese Fragestellung lag sowohl ihr wie

Luther fern. Was Luther erschreckte, konnte nur geistlich oder

dämonisch gedeutet werden. Fehlte das Verständnis für die
Qual Luthers, dann heißt dies, daß die Vorstellung vom Ge

richt Gottes und der Sündigkeit des Menschen Luther ganz
anders bewegte wie seine Umgebung. In der inneren Stellung
nahme wird man also das Motiv zu suchen haben.
Daß nun Christus Luther vornehmlich als strafender Richter

erschienen ist, wie er ebenfalls später mitteilt, is
t

keineswegs

unwahrscheinlich. Es is
t

freilich gerade diese Äußerung Luthers
von seinen heutigen katholischen Gegnern heftig angegriffen

worden. Die Predigt feiner Tage, die Luther für dieses Christus
bild verantwortlich macht, hätte dazu keinen Anlaß geboten.
Aber wozu dann die gerade von Bernhard gepriesene Ver-

mnttelung der die Not des Sünders mit erlebenden und si
e

stehend vor Christus bringenden gnadenreichen Maria? In
der Literatur aus der Zeit Luthers, bei Gegnern wie Clichtove
und Schatzgeyer, wie namentlich bei seinem Erfurter Lehrer
Paltz, findet man denselben Lobpreis. Und wenn auch der auf
dem Regenbogen thronende Christus als der Heiland angesprochen
werden darf, so sind doch die Voraussetzungen feines gnädigen

Blickes die genugtuenden Werke des Sünders. Und wenn man

nun wie Luther in eben diesem Werke immer wieder den Un

wert erkannte, wenn man in allen Ernst der Genugtuung immer

wieder die Sünde einschleichen sah, oder wenigstens — um die

Farben der späteren Aussagen zu vermeiden und i
n der Dar

stellung der Randbemerkungen zum Lombarden zu bleiben
—

Äen Willen der versuchenden Begierlichkeit nachgeben sah«').
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wo blieb dann der Trost des Regenbogens? Daß der gerade
im Kloster in die Heilsordnung der nominaliftischen Theologie

eingeführte Luther, vorausgesetzt,
-
daß er stets wieder an der

Zulänglichkeit seiner Werke irre werden mußte, auf Christus
und das letzte Gericht nicht mit Zuversicht blicken konnte, ift
selbstverständlich. Heiligkeit und Barmherzigkeit in der Person
des Richters zusammen zu schauen, konnte ihn nicht eine Theo:
logie lehren, die neben der Christologie eine Marialogie hatte,
und die vor dem richtenden Heiland die genugtuenden und ver

dienstlichen Werke einschob. Ob es zutreffend ist, daß man

Luther in seiner Jugend Christus immer nur als den strengen

Richter gezeichnet habe, mag dahingestellt bleiben. Das wird
man aber nicht in Abrede stellen können, daß das Chriftusbild,
wie es der Katholizismus, in dem Luther aufwuchs, zeichnete,

keineswegs geeignet war, die Schrecken zu dämpfen, die ihn
erfüllten, wenn er des Antlitzes Gottes gedachte und sich da

von überzeugen mußte, daß er auch in dem nach Gottes Willen
vollzogenen Werke unvollkommen blieb ?°). Ja wenn man nicht
betrübt und demütig sein kann, nicht sich zu fürchten vermag,

und dergleichen mehr, so is
t gerade dies ein Anlaß, ängstlich

und besorgt zu werden"); denn die Sünde lauert vor der Tür.
Nun standen freilich noch andere Mittel zu Gebote als

Kasteiungen und Werke : das Bußsakrament mit seiner Beichte,

Reue und Absolution. Luther hat sich eifrig dieses Mittels
bedient. Er hat an die Kraft des Sakramentes fest geglaubt.
Die wahre Reue zu leisten, wie si

e

seine Lehrer, die rooäerui,

verstanden, mar weder Luther noch ein anderer in der Lage.

Denn diese völlige Zerknirschung, die nicht bloß die Furcht vor

der göttlichen Strafe, fondern zugleich die Liebe zu Gott in

sich beschließt, die unbedingte Liebe zu Gott und den dar-

aus erwachsenden Haß des also sich Zerknirschenden gegen die
Sünde, konnte Luther sich nicht erkämpfen. Eine solche Zer
knirschung, also vollkommene Reue, von sich zu behaupten, wagt

er nicht einmal in der Psalmenvorlesung. Wenn Denifle Luther
mit diesem Bekenntnis eine Falle meint legen zu können, so

übersieht er, daß Luther gerade deswegen, weil er analog wie
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bei seinen Kasteiungen die Forderung der wahren und voll

kommenen Reue so bitter ernst nahm, sich scheut, sich als einen

solchen Büßer zu bekennen. Aber die theologische Schule, in

die Luther eingeführt wurde, erkannte auch der unvollkommenen

Reue lattritio), die an der Furcht vor der göttlichen Strafe
erwächst, Bedeutung zu. Das Sakrament ergänzt dann den

Mangel der Reue. Vom Sünder wird nur verlangt, daß er

tue, was an ihm ist. Tut er das Seinige, dann versagt ihm
Gott nicht die Gnade"). Diese Formel") konnte den sitt»
lichen Ernst schwächen, aber auch immer wieder zum Tun an

treiben. An der Richtigkeit der Formel und der ganzen nomi-

nalistischen Theorie^) hat Luther damals nicht gezweifelt"), weder

am tacere quoä in se est noch an der Wirkungskraft des
Sakramentes. Wenn noch 1514 diese nominaliftische Anschau

ung in ihrer richtigen Bedeutung von Luther vorgetragen wird,

dann hat er vollends in einer Zeit, als er erst in die Theo
logie eingeführt wurde, an diese Theorie sich gehalten. Was
die Kirche forderte, die Inanspruchnahme des Bußsakramentes,

und wie die Schultheologie si
e nahelegte, beidem kam Luther

nach.

Aber wiederum mußte er erkennen, daß die verheißenen

Wirkungen doch ausblieben. Wenn schon die Formel tacere

quock in se est Zweifel zurücklassen konnte, ob man auch wirk

lich das Seinige getan habe und also die sakramentale Gnade

erhoffen dürfe, fo mußte Luther nach dem Vollzug des Buß

sakramentes die Entdeckung machen, daß wenigstens in ihm

die Sünde immer noch eine Macht se
i

und auch dieses Heils
mittel der Buße versage. Buße gehörte ihm zu den bittersten
Wörtern der Schrift"). Wie stand es also nun mit der heili
genden Gnade, die doch die sakramentale Vorbereitung und das

Sakrament verhießen? Luther hat so fest an die Wirksamkeit

des Sakramentes geglaubt, daß er nach dem Sakramentsemp

fang sich nicht als einen den übrigen gleichen Sünder ansehen
wollte. Da er bereut und gebeichtet hatte, glaubte er sich den

übrigen, d
.

h
. den vor dem Sakrament Stehenden vorziehen

zu dürfen. Er glaubte durch das Sakrament alle Sünde hin
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punkt seiner Theologie oder, was dasselbe ist, der „gesunden"

Theologie des Mittelalters aus Luther wiederum angesichts

dieser Äußerung seinen maßlosen Stolz und seine theologische

Unwissenheit vorwirst, berücksichtigt er nicht, daß Nominalis:
mns und Thomismus das Sakrament durchaus verschieden
werten, und bedenkt er nicht, daß Luther erst ein werdender

Theologe war, Laie oder Halblaie in theologischer Beziehung,
aber auf keinen Fall ein Theologe mit einem durchgebildeten

Wissen und Urteil. Das is
t ein Moment, vor dem nicht bloß

Einwände bedeutungslos werden, wie si
e

Denifle erhebt, son
dern es wird es uns auch nicht auffällig erscheinen lassen, wenn

in Luther Spannungen zwischen seiner Frömmigkeit und seiner

Theologie auftauchen sollten. Der die in Erfurt gelehrte
Theologie in sich aufnehmende Luther erarbeitete sich eine Theo
logie, die auf einem andern Böden gewachsen mar, als die

Erfahrungen, die Luther schon frühzeitig im Kloster machte
So konnte er auch der Wirkungskraft des Sakramentes nicht
froh werden. Die Sünde mar doch nicht weggenommen. Er
kämpfte mit den Vorstellungen, die die Theorie ihm nahebrachte,

und dem, was sein Gemissen ihm sagte").
Nun wird man freilich nicht annehmen dürfen, daß Luther

damals in ständiger Unruhe und Verzagtheit gewesen sei. Denn

wenn je
,

glaubte er damals felsenfest an die Segnungen des

Mönchtums. Daß der Orden und das Bußsakrament ihn zum

mindesten beschwichtigt haben, dafür haben wir auch Andeu

tungen aus seiner eigenen Feder. Er berichtet einmal, er habe
unter den Chören der Engel zu sein geglaubt. »") Wir haben
es freilich hier mit einer in der Mönchsliteratur üblichen Mönchs
phrase, nicht mit einer von Luther selbst gebildeten Formel zu
tun. Aber wenn noch der spätere Luther Erinnerungen an

selige Stunden im Kloster hat und, schon längst mit dem Mönch-
tum zerfallen, der mönchischen Redemeise sich bedienen kann,

dann wird man diesem Bekenntnis doch historischen Wert bei

messen dürfen, und vielleicht noch mehr Wert, als wenn es aus

der frühesten Zeit Luthers stammte. Das Kloster is
t

nicht schlecht
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hin eine Stätte der Pein für ihn gewesen. Als er Profeß
getan, wird er gewiß die Wünsche seines Priors, Beichtvaters
v.nd Konventes als sachlich berechtigte hingenommen und sich

l'elbst glücklich gepriesen haben. Als er als junger Mönch das

Barfüßerklofter zu Arnstadt besuchte und des Dr. Henricus Kühne
Lobpreis des mönchischen Lebens und seiner Segnungen hörte,

„sperrten" er und die anderen jungen Mönche „Maul und Nasen
aus, schmatzten auch für Andacht gegen solcher tröstlicher Rede
von unserer heiligen Müncherei". Ebenfalls hat das Buß
sakrament nicht ganz versagt. Denn gerade seine Äußerung

aus dem Römerbriefkommentar bekundet, daß er jedenfalls

vorübergehend Erquickungen gefunden hat. Er hat geglaubt
an die Kraft des Sakramentes und gemeint, die Wirkungen
^>es Sakramentes an sich zu erfahren.
Aber die beruhigende Wirkung des Bewußtseins der Zu

gehörigkeit zum Orden, der Kasteiungen und des Bußsakra-
nientes hat nicht vorgehalten. Er erkannte si

e

doch als Illu
sion, weil doch die Sünde vor feine Seele trat und das Ge

richt Gottes ihm drohte. »2) Ob in geradliniger Entwicklung
die Beschwichtigungen immer seltener geworden, die Ängste immer

mehr gewachsen, vermögen mir ebensowenig zu konstatieren, wie

eine Zeitangabe für den „Tiefpunkt" dieser Entwicklung zu

machen. Hansrath meint «2), die eigentlich schlimme Zeit se
i

erst nach seiner Priesterweihe, also nach bereits längerem Ausent

halt im Kloster, hereingebrochen. Denn in den Schilderungen,

sie Luther von seinen Werkdiensten später gebe, gedenke er auch
des täglichen Messehaltens. Hausrath kann möglicherweise recht
haben, zumal die erste Zeit des Klosterlebens für Luther auf
Grund allgemein psychologischer Erwägungen die relativ ruhigste

gewesen sein muß. Aber zwingend is
t die von Hausrath ge

zogene Schlußfolgerung nicht. Denn der spätere Luther kann

im Rückblick auf fein Klosterleben allen Werkdienst
— und für

den Reformator war ja gerade die Messe ein Werkdienst —

zusammengezogen haben, ohne einen bestimmten Zeitabschnitt

seines Klofterlebens ins Auge zu fassen. Daß der Werkdienst
Zier Messe ihn besonders gepeinigt habe, sagt Luther nicht. Daß
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die eigentlich schlimme Zeit erst nach der Priesterzeit eingesetzt

habe, kann dann nicht mehr mit Sicherheit behauptet werden.

Vollends nicht, wenn man der Tröstungen gedenkt, die ihm sein

Novizenmeister brachte. Auf chronologische Angaben und auf
den Versuch, die Entwicklung hier straff zu zeichnen, muß man

demnach verzichten. Dazu fehlt es uns an urkundlichem Quellen-

»mterial. Und wenn man erwägt, wie plötzlich die furchtbaren

Schrecken^) ihn heimgesucht haben, so is
t es sehr wohl möglich,

daß der psychologische Tiefpunkt nicht am Ende der Entwicklung

gelegen hat, daß Luther auch nach diesem Tiefpunkt noch von

den Segnungen des prinzipiell nicht angetasteten Mönchtums
und des Sakramentes sich hat beschwichtigen lassen. Wir können
nur die Entwicklungsmomente konstatieren.

Als er sich in die Theologie vertiefte, trat ihm noch ein neues

beunruhigendes Element nahe. Noch vor der Priesterweihe mit

den Schristen eines Occam, d'Ailli und Biel sich beschäftigend
wurde er von dem Zweifel befallen, ob er überhaupt zu den

von Gott Erwählten gehöre. Auch hier hat er offenbar den

Gedanken mit einer ganz anderen Wucht erfaßt, als wie er

ihm nahegebracht wurde. Gerade den die thomiftische Prädesti:

nationslehre auflösenden Elementen in der Prädestinationslehre

z. B. eines Biel is
t

Luther sern geblieben. Die Neutralisierung

der Prädestination durch die allgemeine Kausalität Gottes i
n

allem Geschehen und in allen Kreaturen^) und die Lähmung

der Energie der auf das übernatürliche Heil bezogenen Prä
destination durch das donum lneriroriuni und das kacere

hu«6 in se est oder die nur jener ersten Kausalität be

dürfende Vorbereitung zur Aufnahme des Gutes Gottes hat

auf Luther nicht gewirkt. Er sah die Prädestination ohne die

nominalistische Verkleidung eines Biel, oder vielmehr — die
Termini hat er gelernt, wie das der Römerbriefkommentar
bekundet — er sah hinter dieser Verkleidung das Erschreckende
des prädestinatianischen Willkürmillens Gottes und der »omina-

listifchen Theorie, daß man nicht sicher sein könne, die Gnade

zu besitzen, und daß die Eingießung der Gnade von der Willkür

Gottes abhänge. Wenn nun weder die Abtötungen der Kastei
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ungen noch das Absolutionsmort des Sakraments, weder

die kirchliche Institution noch die theologische Theorie, die er

als junger Mönch kennen lernte, die Zusagen hielten, die er

auf Grund der weit verbreiteten Erwartungen und auch auf
Gruud der Erklärungen seiner theologischen Lehrer erhoffen
durfte, dann mußte die Prädestinationslehre seine Anfechtungen

steigern. Denn nun konnte die Erfolglosigkeit seines ernsten

Strebens den Gedanken in ihm wecken, daß er überhaupt nicht

zu den von Gott Erwählten gehöre. Wenn man überhaupt
einen Tiefpunkt in der Entwicklung Luthers fixieren will, dann

wird man an diese durch den Prädestinationsgedanken ver

schärften Anfechtungen denken müssen. Dafür spricht eine ganz
andere Wahrscheinlichkeit als für die von Hausrath aufgestellte

Vermutung, daß die schlimme Zeit Luthers erst mit dem Lesen
der Messe begonnen habe. Einen Zeitpunkt anzugeben is

t

freilich

auch hier nicht möglich. Daß aber Luthers spätere Äußerungen,
er habe die Qualen der Hölle erlebt, Gott se

i
ihm grausam

erschienen und der Gedanke an die Existenz eines Gottes fe
i

ihm schrecklich gewesen, nicht unglaubwürdig und nicht als maß

lose Übertreibungen anzusehen sind, wird man gewiß annehmeu

dürfen. Zugleich wird man aber sich davon überzeugen dürfen,

daß schon der ringende und hartangefochtene Mensch, der eben,

in dieser Zeit in die nominalistische Theologie hineinwächst,

innerlich über si
e

hinauswächst. Derselbe Luther, der gläubig

hinnimmt, was seine Lehrer und die von ihm gelesenen Werke

ihm vortragen, widerlegt si
e

durch sein Sündenerlebnis und den

Ernst, mit dem er die Voraussetzungen dieser Theologie zu

verwirklichen trachtet. In den Nominalismus sich einwurzelnd

is
t er doch kein echter Nominalist. Gerade seine Reaktion auf

den Prädestinationsgedanken beweist, daß von Haus aus ein

antinominaliftisches Element in Luther vorhanden ist.

Wie Luthers Kampf enden würde, war im Jahre 1508

nicht vorauszusehen. Aus dem Frühjahr 1509 (15. März)
haben wir eine briefliche Aufzeichnung aus seiner eigenen Feder,

die ihn uns i
n ruhiger und zuversichtlicher Stimmung zeigt
und einen frohen Ausblick in die Zukunft gemährt. Luther
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hat in der Zwischenzeit eine Wandlung erlebt; eine Krise liegt
hinter ihm, und ein freundliches Licht steht vor ihm. Ob man
sagen darf, daß die Krise seines Lebens hinter ihm liegt, muß

noch dahingestellt bleiben. Aber er schaut auf einen siegreich

nollendeten Kampf zurück. Er teilt seinem Freund Braun mit,

daß es ihm gut geht. Aber der mit dem Lehrauftrag für die
Philosophie betraute Luther möchte am liebsten von vornherein
der Theologie sich zuwenden, und zwar der Theologie, die den

Kern der Nuß, das Mark des Weizens und das Mark der

Knochen erforscht.«») Denifle hat auch aus dieser Äußerung

Luthers ein Argument gegen die Schilderung von dem sich schwer

kasteienden Luther in Erfurt gewonnen. Wäre die späten

Selbftaussage Luthers und märe die Zeichnung der Luther
legende richtig, dann müßte man einen leiblich ganz geschwächten

Menschen vor sich sehen, der nicht den Plan soffen könne, in

schwierige wissenschaftliche Aufgaben sich zu vertiefen. Aber

Denifle hat Luther einen fremden Gedanken unterstellt. Denn

Luther sagt nur, daß er keine Befriedigung in der Philosophie

finde und eine Theologie vorgezogen hätte, die lebensvoll is
t

nnd auf das Wesentliche geht, die also innerlich is
t und nicht

init Anßendingen sich befaßt wie die Philosophie. Doch man

braucht bei diesem Einwand Denifles nicht sich aufzuhalten.
Viel wichtiger is

t

die Tatsache, daß mir hier ein urkundliches

Zeugnis dafür haben, daß Luther von einer Theologie weiß,
die bis auf das Mark im Knochen durchdringt. Und wenn er

hier ebenfalls von feinem Gott als dem fünften Führer zur
Ewigkeit sprechen kann, so erhellt auch daraus, daß Ruhe und

Frieden ins Herz des Kämpfers eingezogen sind. Eine Ent

scheidung is
t

schon vor dem Frühjahr 15O9 gefallen.
Aber welche Entscheidung? Diese Frage zu beantworten

reicht Luthers Brief nicht aus. Wir sehen uns wieder auf
Zeugnisse aus späterer Zeit angemiesen. Doch die Frage, wo

durch die positive Entscheidung herbeigeführt wurde und worin

die Entscheidung bestanden habe, is
t

schmerer zu beantworten

als die Frage, was ihm die schweren Stunden in Erfurt be
reitete. Die Antworten gehen hier weit auseinander. Der
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Grund liegt sowohl in den Selbstaussagen des späteren Luther
wie in den ersten theologischen Schriften, die mir aus seiner

Feder besitzen. Denn während die ersten schriftlichen theolo
gischen Niederzeichnungen Luthers so starke Anlehnungen an

die herkömmliche Theologie bekunden, daß Denifle Luther in.

dieser Zeit als einen guten Katholiken betrachtet und erst seit
1514 eine akatholische Theologie im Werden sieht, haben,

andere, des späteren Luther Aussagen über die entscheidende

Wendung seines Lebens zur Grundlage machend, schon in das

Wintersemester 1508/09 oder gar früher die Krisis seines Lebens

und das plötzliche beglückende Auftauchen der reformatorischen
Erkenntnis verlegt. Je schmieriger es ist, die urkundlichen
Zeugnisse Luthers mit den späteren Aussagen auszugleichen,

je unwahrscheinlicher es ist, daß diese späteren Aussagen

schlechthin legendär sind, desto schmieriger is
t es, ein deutliches

Bild zu zeichnen. Nun wird man ja freilich angesichts dessen,
was die Entwicklung Luthers bisher zu erkennen gab, voraus

setzen, daß Luther in religiöser Beziehung weiter is
t als in

theologischer. Wenn er darum noch nach 1509 sich als einen,

katholischen Theologen entpuppen sollte, so würde das noch
kein absolut zwingender Beweis gegen die Annahme sein, datz
er vor 1509 ein entscheidendes, möglicherweise nicht bloß über

den Nominalismus, sondern auch über den Katholizismus hin

ausführendes Erlebnis gehabt haben kann. Aber es gibt auch
davon abgesehen Bedenken genug, die bestehen bleiben, auch,

wenn man überzeugt sein darf, daß Luthers religiöse und theo

logische Entwicklung nicht im gleichen Schritt sich vollzogen hat.

Daß Luther schon mährend des Ringens im Kloster Tröst
ungen fand, die nicht dem den sittlichen Ernst gefährdenden

Moralismus des Werkdienstes entstammten und ebenfalls nicht,

mit der Magik eines äußerlichen Sakramentalismus zusammen
hingen, wird berichtet und braucht nicht angezweifelt zu werden.

Wir können aber nicht angeben, wie weittragend und wie an

haltend diese Tröstungen waren. Die Schrift hat ihm jeden

falls damals nicht geholfen. Er hatte, mochte er sie auch eifrig,
lesen, keinen Schlüssel zu ihrem Verständnis. Daß er in seinem
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Lehrer Usingen einen Berater hatte, dessen Hilfe wertvoll mar,

geht aus einer brieflichen Notiz aus dem Jahre 1516 hervor**).
Aber mehr können mir mit dieser Notiz nicht anfangen. Me-

lanchthon teilt uns dann mit, daß nach mündlichen Äußerung»

Luthers ein alter Mönch den angefochtenen Luther auf die Be
deutung des Glaubens aufmerksam gemacht habe und den Satz
des apostolischen Symbols: „Ich glaube die Vergebung der
Sünden" herausgehoben habe, einen Satz des Glaubensbekennt

nisses, der nicht weniger ernst zu nehmen fei, als die anderen

Sätze'"). Er verstärkte seine Mahnung durch den Hinweis
auf eines der Worte Bernhards über das Gerechtfertigtmerde»

aus Glauben 2'). Bezogen auf die individuelle Sündenvergebung

konnte dieser Zuspruch wohl beruhigend wirken. Sah sich aber

Luther vor die nominalistische Fassung des Glaubens gestellt

und die von Biel gegebene Antwort auf die Frage, ob man

erkennen könne, daß man die Gnade habe, so mußte die Be

ruhigung doch wieder illusorisch werden. Denn Glaube und

Zuwendung der Gnade standen verbindungslos nebeneinander.

Die Zuwendung dcr Gnade war aber das Entscheidende. Ein
andermal hat dem ob der Unvollkommenheit seiner Zerknirschung

gequälten und durch das Absolutionsmort nicht getrösteten

Luther sein „Lehrer", vielleicht sein Novizenmeister, entgegen

gehalten, der Herr habe uns geboten zu hoffen. Das Wort

„geboten" habe Luther ergriffen und aufgerichtet. Aber es mar

doch nur die Hoffnung geboten ; Zuversicht und Gewißheit waren

nicht in Aussicht gestellt. Und die nominaliftischen Erörterungen

über die Hoffnung mären vollends nicht geeignet gewesen,

dieser Hoffnung eine weitreichende Bedeutung im Kampf gegen
Anfechtungen zu verleihen. Luther redet zwar von dem „wahren

Christen" unter der Kutte, und er is
t

seinem Tröster dankbar

geblieben. Wie weit aber sein Trost gereicht hat, is
t

nicht er

kennbar. Doch daran wird man festhalten dürfen, daß Luther

in seinen Anfechtungen einen Zuspruch erhielt, der andere Wurzeln

hatte als der Trost des Ordens und Sakramentes. Vielleicht
hat er auch diesen Zuspruch tiefer aufgefaßt als er gemeint
mar. Dann märe er durch solchen noch aus dem katholischen
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Verständnis des Christentums stammenden Zuspruch weiterge

führt morden, als ihm selbst damals bewußt mar; dann wäre

auch dem, was er aus späterer Erinnerung heraus mitteilt,

größere Bedeutung beizumessen. Aber mir befinden uns hier

ganz auf dem Gebiete der Vermutungen. Wie Luther wirklich

solchen Zuspruch, als er ihm zuteil wurde, aufgefaßt hat, wie

tief er gewirkt hat und wie Luther ihn mit der Theologie, die

er in sich aufnahm, verknüpfte, vermögen wir nicht zu sagen.
Es bleibt nur die allgemeine Tatsache, daß er hin und wieder
einen Trost fand, der nicht auf der Linie des Sakramentalismus

und Moralismus lag.

W.Köhler meint, gerade im Hinblick auf die trostreichen Er
mahnungen des Novizenmeisters oder jenes feinen alten Mannes,

Luther habe innerhalb der römischen Kirche aus Kräften, die

si
e

zu bieten hatte, feine Heilsgewißheit gefunden. Luther se
i

nicht der Revolutionär, der in schneller Entscheidung die Brücke

hinter sich abbrach; der geängstete Mönch begehrte Frieden für

sich und nur für sich. „Die Welt war ihm tot, und gierig
sog er jeden Tropfen Erquickung ein, den seine Kirche, von

der er die Seelenruhe begehrte, ihm bieten konnte. So die
Worte des Apostolikums, so den Begriff der Hoffnung, so

anderes."") Natürlich meint Köhler nicht, daß Luthers Christen-

tumsverftändnis nicht über das des Katholizismus hinausge
kommen wäre, und daß sein Werden und Sein nur vom mittel

alterlichen Gesichtswinkel aus zu betrachten fei. Aber ihm

stellen sich die Zusammenhänge mit der römischen Kirche doch

so eng dar, daß er ihren Kräften das Verdienst zuspricht, Luther
der Heilsgemißheit zugeführt zu haben.")
Nun kann man sich ganz gewiß nicht auf den mehr naiven

Standpunkt der alten Forschung zurückversetzen. Das macht
schon die von Denifle geübte Kritik unmöglich. Aber jedenfalls

hat Luther nicht aus den Kräften, über die der Katholizismus
verfügte, und nicht schon jetzt, die Heilsgewißheit gewonnen.
Denn die Heilsgemißheit, die ja als wesentliches Stück des

reformatorischen Glaubensbegriffs gilt, hatte Luther noch nicht
«kämpft, als er seine Vorlesung über den Römerbrief hielt.
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also im Jahre 1515. Dem Satz Köhlers muß jedenfalls der
Nerv ausgeschnitten werden. Denn muß man für die Zeil,
mit der wir uns hier beschäftigen, die Existenz der Heilsgemiß-

heit leugnen, fo kann man, im Zusammenhang der Darstellung

Köhlers bleibend, doch nur sagen, daß die Kräfte der römischen

Kirche Luther Trost und vielleicht auch Ruhe gebracht haben.
Wenn der spätere, auf diesen Trost zurückblickende, nicht histo

risch relativ urteilende Luther vom wahren Christen unter der

Kutte spricht, dann brauchen wir uns dies Urteil natürlich nicht
anzueignen. Die von Köhler gebotene Fragestellung is

t

gewiß

zunächst die historisch richtigere. Aber die Antwort überschreitet
die historisch gezogene Grenze. Ist aber die von Köhler hier
sür die Entstehung des lutherischen Glaubensbegriffes aufge

zeigte Linie verzeichnet, dann wird man über den Dienst, den

gerade die römische Kirche Luther ermiesen hat, zu jener Zeil
wenigstens ermiesen hat, geringer denken. Es mußte ja auch
schon festgestellt werden, daß ein sicheres Urteil über Tragkran
und Tragweite jenes Luther gewordenen Zuspruches nicht mög

lich sei. Luther konnte auch das ihm Entgegengebrachte liefer

aufgefaßt haben, als es gemeint war. Dann aber würde der

Dienst, den die römische Kirche Luther ermiesen, noch stärker

eingeengt, und es würde jene originale Kraft, die wir schon

in seinem Ringen kennen lernten, auch in seinem Siegen zu
erblicken sein. Man müßte also recht früh ein auf den späteren

Reformator Hinmeisendes und historisch nicht lediglich aus der

katholisch-mittelalterlichen Umgebung zu begreifendes Moment

in Luther voraussetzen. Jedenfalls wird man Luther psycho

logisch leichter verstehen, wenn man dieser Annahme sich zu
wendet, als wenn man ganz im Rahmen der römischen Kirche
bleibt. Aber es wäre zunächst doch höchstens ein bloß leise
mitwirkendes Motiv. Luther wird innerhalb des Kreises, in

den er hineingestellt war, einen Trost gefunden haben, der dem

Boden des magischen Gnadenverstündnisses und des morali

stischen Verdienstgedankens nicht entstammte, und vielleicht diesen

tröstenden Zuspruch mit originaler Kraft aufgegriffen haben.
Ob diese Kraft von sich aus zu selbständiger Entfaltung.
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gelangen würde und ob die schon jetzt angedeutete Entwicklungs

linie ohne weitere Beeinflussung von außen her sich verstärken
würde, kann man wohl fragen; aber eine Antwort wird man

nicht geben können. Tatsache ist, daß Luther später, aber immer

noch relativ früh, erklärt, er märe im Mönchtum ersoffen, wenn

nicht Staupitz ihm Rettung gebracht hätte. Angesichts dieser

ganz bestimmten Äußerung Luthers wird man sich veranlaßt
sehen, den Wert der bisher ins Auge gefaßten Tröstung nicht

allzuhoch zu bemessen. Erst durch Staupitz hat das Licht des

Evangeliums aus der Finsternis in seinem Herzen zu leuchten
begonnen.^) Luther berichtet öfters von Tröstungen, die er

Staupitz verdanke. In den starken Anfechtungen Luthers er
kannte Staupitz die Vorsehung Gottes, die Großes mit Luther

vorhabe.") Statt auf Luthers felbstquälerische Puppensünden und

Humpelmerk verweist er auf die rechtschaffenen Sünden, um

deren Vergebung willen Christus erschienen sei. Wenn Luther

fürchtet, zum Verderben prädestiniert zu sein, so hält ihm
Staupitz entgegen: „Willst du von der Vorsehung disputieren,

so fange an an den Wunden Christi, so wird zugleich alles

Disputieren von der Vorsehung aufhören und fallen. Wiederum

wenn man ihr nachhängt und will viel disputieren, fo muß
Christus, sein Wort und Sakrament, weiche«. Ich vergesse
alles, was Christus und Gott ist, wenn ic

h in diese Gedanken

komme, so halte ic
h Gott für einen Bösewicht und Stockmeifter.

Darum halte du dich nur an das Wort, bei demselben bleibe,

in welchem sich Gott offenbart hat. Da hast du den rechten
Weg deines Heils und Seligkeit, wenn du ihm nur glaubst".^)

In welche Form Staupitz seinen Rat an Luther wirklich g
e

kleidet hat, kann aus dieser Tischrede nicht eruiert werden.

Doch hat allem Anschein nach Staupitz Luther beruhigt durch

den Hinweis auf die Wunden Christi und den offenbaren
Willen Gottes, und also ein Gegengewicht geschaffen gegen den

strengen Richter und gegen die nominalistische Lehre vom ver>

borgenen Willkürwillen Gottes. Dieser Trost Staupitzens, ver

bunden mit jener von Melanchthon berichteten Tröstung, konnte

in der Tat Luther weiterführen. Aber wir wissen wiederum

7
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nicht, ob diese Worte wirklich „reformatorisch" gewirkt haben.
Sie konnten auch im Sinn der mustischen Betrachtung wirken.

Luther selbst hat ihnen später jedenfalls nicht die Bedeutung

zugeschrieben, daß si
e

ihn auf eine völlig neue Bahn geführt

hätten. Was er fpäter über die Entstehung der entscheidenden
reformatorischen Erkenntnis von der Rechtfertigung erzählt,

würde ebenfalls einer ausgiebigen Verwertung jener Tröstungen

widersprechen. Damit is
t

noch nicht gesagt, daß die später von

Luther gegebene Darstellung des entscheidenden Momentes seiner

Entwicklung zuverlässig ist. Aber es müßte dann doch der

starke Widerspruch in den Aussagen betont werden. Und wenn

wir für die entscheidende Wendung eine positive Aussage Luthers
haben, jedoch über die Tragweite des eben erörterten Zuspruches

weder aus Luthers noch aus Melanchthons Mund wirklich greif
bare und sichere Angaben erhalten, dann wird man zunächst jeden

falls aus diesem Trost keine weitreichenden Wirkungen auf die

innere Wandlung Luthers ableiten dürfen. Man muß mit ihm
rechnen als mit einer Größe, die wirklich in das Leben Luthers
eingegriffen hat. die vielleicht die schlimmsten Schrecken ihm

genommen hat; aber auf wie lange und in welchem Umfang,

muß dahingestellt bleiben.

Immerhin haben wir aber schon aus dem Jahre 1523 die

positive Äußerung Luthers, daß durch Staupitz das Licht des

Evangeliums in seinem Herzen zu leuchten begonnen habe.

Staupitz muß also, falls mir nicht Luther einen schweren
Erinnerungsfehler zutrauen wollen, auf Luthers innere Ent

wicklung einen starken Einfluß ausgeübt haben. Für diese An«

nähme haben mir ein noch früheres Zeugnis Luthers im Schreiben

vom 30. Mai 1518. Hier berichtet Luther, daß er es Staupitz
verdanke, wenn er den rechten Begriff von der Buße gewonnen

habe. Einst se
i

in einer Unterredung Luthers mit Staupitz

des für Luther damals entscheidenden Begriffs Buße gedacht

morden. Da habe Staupitz ihn von den zahllosen und uner

träglichen Vorschriften der Beichtiger auf die mahre Buße hin

gewiesen, die mit der Liebe zur Gerechtigkeit und zu Gott

beginne. Was jene Beichtiger als Ziel und Ende der Buße
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hinstellten, habe er vielmehr für den Anfang der Buße erklärt.

Luther habe dies Wort wie eine Stimme vom Himmel auf
gegriffen. Es fe

i

in ihm haften geblieben wie der scharfe Pfeil
eines Starken. Er habe dann begonnen, es mit den Schrift-
ftellen von der Buße zu vergleichen und nun gefunden, daß
alles zusammenstimme. Während ihm früher fast in der ganzen

Schrift nichts bitterer gewesen se
i

als das Wort Buße, — wenn
er auch vor Gott sich vorgetäuscht habe, daß dem nicht so sei,

und mit einer erheuchelten und erzwungenen Liebe es versucht

habe
— , so ertöne ihm jetzt nichts süßer und angenehmer als

das Wort Buße. Die Gebote Gottes würden ja süß, wenn
man si

e

nicht bloß in der Schrist lese, sondern begreife, daß
man si

e in den Wunden des süßen Heilandes lesen müsse.")

Hausrath sagt, nachdem er an diese Äußerung Luthers
erinnert hat, er habe nun die Paulinischen Briefe mit diesem

Trost im Herzen gelesen : „Da ward ic
h froh, denn ic
h erkannte

und fah, daß Gottes Gerechtigkeit besteht i
n seiner Barmherzig

keit, durch welche er uns gerecht achtet und hält : da reimte ic
h

Gerechtigkeit und Gerechtsein zusammen und ward meiner Sache

gewiß". Luthers Bekehrung sei nun vollendet.'"")
Daß mir diese recht früh erfolgte Erklärung über die Be

deutung Staupitzens für die innere Entwicklung Luthers nicht

leicht nehmen dürfen, is
t

selbstverständlich. Sie entstammt einer
viel früheren Zeit als die Erklärung Luthers über die Be

deutung, die Römer 1
, ,? für ihn gewonnen haben soll. Aber

dürfen mir ihr die Tragweite zuweisen, auf die Hausrath im

Anschluß an si
e

aufmerkfam macht? Das von Hausrath an

geführte Zitat steht nicht in dem Brief Luthers an Staupitz.

Hausrath hat vergessen, den Fundort anzugeben. Das Zitat
stammt aus den Tischreden Luthers."") Weder irgendwelche

Zeitangabe, noch irgendwelche Beziehung auf das im Brief an

Staupitz erzählte Erlebnis liegt vor. Hausrath verfährt hier

also willkürlich. In einen direkten Zusammenhang mit Luthers
Auffassung von der Glaubensgerechtigkeit kann demnach weder

auf Grund der Tischrede, noch vollends auf Grund des ur

kundlichen Zeugnisses aus dem Jahre 151« der Dienst, den

7'
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Staupitz ihn, erwiesen, gebracht werden. Man kann des weiteren
aus jenem Brief nicht erschließen, daß die Deutung, die Staupitz

der Buße gab, der unmittelbare Anlaß dazu gewesen sei, daß
dies Wort für Luther das süßeste und willkommenste Wort
wurde. Denn dem Wortlaut des Briefes nach bezieht sich dies

Bekenntnis Luthers auf die Zeit der Abfassung des Briefes:

früher mar ihm Buße das bitterste Wort, jetzt klingt es '«2)

ihm süß und angenehm. Der Brief zeigt auch, daß Staupitzens

Hinweis auf Luther wohl großen Eindruck machte, aber mehr
auch nicht. Das Wort blieb haften (Kaesit), wie seinerzeit
auch das Wort seines Vaters in ihm haften blieb, das dem

mönchischen Leben die Pflicht des vierten Gebots vorordnele.

Dann fing Luther an, die Schrift nach der Lehre von der Buße
zu befragen, und er sah zu seiner Freude, daß si

e Staupitz

recht gebe. Wann Luther sich in der Schrift nach der Lehre
von der Buße umgeschaut hat, sagt er nicht. Es heißt nur:

„dann" (äeiriceps). Das kann einen kurzen oder längeren

Zeitraum umspannen. Luther schildert nun die aufeinander

folgenden Etappen der Entwicklung. Es is
t

ihm aber nicht

um die Zeitabstände der Entwicklung zu tun. Daß dies nichl
eine überkritische Unterscheidung ist, beweisen die folgenden

Partien des Briefes. Nachdem er geschildert hat, wie er in

der Schrift die Bestätigung fand, berichtet er, daß er darauf
(posr Iisec) durch die Lehrer des Hebräischen und Griechischen
die Bedeutung des griechischen Wortes für Buße kennen gelernt

habe. Endlich habe er noch eine weitere Erkenntnis gewonnen.

Will man nun die Zeitabstände in den Vordergrund rücken,
und das erste Intervall nach dem von Staupitz gegebenen Hin
weis möglichst kurz annehmen, dann dürfte man auch für den

zweiten und dritten Zeitabschnitt dasselbe voraussetzen. Denn

wenn das Wort „dann" (geinceps) notwendig einen kurzen
Zeitraum ankündigen soll, so wird dies auch für die folgende
Anknüpfung „darauf" (post Kaec) gelten dürfen. I. Köstlin
setzt auch offenbar nur verhältnismäßig kurze Zeitabftände vor

aus."") Gesetzt nun, Luther hätte im Jahre 1508 die denk

würdige Unterredung mit Staupitz gehabt, dann wäre ihm sehr
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bald darauf durch die Schrift die von Staupitz gebotene Deu

tung bestätigt worden, und nach kurzer Frist hätte er die weitere
Erkenntnis durch das griechische Wort für Buße gewonnen.
Das is

t aber nun unmöglich. Denn Luther sagt ausdrücklich,

daß er durch die Männer, „die uns griechisch und hebräisch
«tticlOLissilne lehren", gelernt habe, wie das Wort Buße
auf griechisch heiße. Nun is

t es freilich möglich, daß Luther

noch im Jahre 1508 mit den Anfangsgründen des Hebräischen
bekannt geworden ist."") Ganz bestimmt kann aber gesagt
werden, daß er in jener ersten Erfurter Zeit noch nicht mit

griechischen Sprachstudien sich befaßt hat. Auch für den ersten
Wittenberger Aufenthalt is

t

diese Beschäftigung nicht nachweis
bar. Er hätte damals auch schmerlich Zeit zu solchen Studien
gehabt. Möglich ist, daß er während seines zweiten Erfurter

Aufenthalts durch feinen Freund Lang mit dem Griechischen
bekannt geworden wäre, aber wahrscheinlich is

t es nicht. Eine

tiefergehende Kenntnis des Griechischen hat er erst gewonnen,

als er wieder in Wittenberg mar. Und an diese Zeit zu denken,

legt auch der Wortlaut des Satzes im Brief an Staupitz von
1518 nahe. Denn hier spricht er von den Männern, die

„«kkiciosissilne traäunr". Er denkt also an die mit der
Aufgabe des griechischen und hebräischen Unterrichts beruflich
Betrauten. Erst damals kann er demnach durch das griechische
Wort für Buße die zuletzt genannte Erkenntnis gewonnen haben.
Dann aber hätten mir einen Zeitraum von wenigstens vier

Jahren zwischen den Zeitangaben „dann" und „darauf"; und

auf jeden Fall müßten mir mindestens 1>/z Jahre, wenn nicht
gar zwei Jahre als verstrichen voraussetzen. Je früher wir
die Unterredung mit Staupitz ansetzen, desto größer wird der

Zeitraum; d. h. aber: man kann aus diesen von Luther im

Brief von 1518 mitgeteilten Zeitangaben keinen Aufschluß über

die Dauer der Zeitabstönde gewinnen. Wir stehen also wiederum
vor unsicheren und unbestimmten Zeitangaben. Nicht einmal

den Zeitpunkt der Unterredung mit Staupitz können wir zunächst
mit einiger Sicherheit angeben. Muß angenommen werden, daß
die ganz allgemein gehaltenen Zeitangaben zwischen kurzen Jnter
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vollen liegen, dann muß die Unterredung mit Staupitz spät

stattgefunden haben. Muß aber das Gespräch mit Staupitz
in die erste Erfurter Zeit verlegt werden, dann kann man.

ohne einem methodischen Fehler zu verfallen, die Zeitabschnitte

verschieden lang annehmen. Von einer vollendeten Bekehrung

Luthers im Anschluß an Staupitzens Zuspruch zu reden, er

scheint nun vollends mißlich. Wahrscheinlicher is
t es, daß dies

Wort Staupitzens, falls es, was anzunehmen ist, in der Zeit
vor dem ersten Wittenberger Aufenthalt gefallen ist, zwar
Eindruck gemacht hat, aber keine reformatorischen Konsequenzen

nach sich zog. Der Tragweite des Wortes kann sich Luther

nicht bemußt geworden fein, auch dann nicht, wenn mir

ihn sehr bald, nachdem dies Wort geschrieben wurde, in der

Schrift nach der Bestätigung suchen lassen. Denn weitergeführt
wurde er nach unserem Brief erst, als er die Bedeutung des

griechischen Wortes kennen lernte. Die neue Stellung zum Be:

griff „Buße" aber, von der er berichtet, ehe er dieser letzten

Tatsache gedenkt, bezieht sich dem Wortlaut des Briefes nach

auf die Zeit der Abfassung des Briefes. Wie lange oder wie

kurz vorher dieser Umschwung eingetreten ist, erfahren mir nicht.
Nun behauptet aber Luther ausdrücklich, daß durch Stau

pitzens Wort das Licht des Evangeliums in seinem Herzen zu

scheinen begonnen habe. Die Formulierung dieses Satzes wird

man wohl der reformatorischen Erkenntnis des späteren Luther

zuweisen dürfen. Aber man kommt doch nicht an der Tatsache
vorbei, daß Luther, als er sich Rechenschaft über seinen Ent

wicklungsgang gab, sich bewußt gewesen ist, Staupitz einen

maßgebenden Einfluß auf feine innere Entwicklung zu verdanken.

Ist es nun aber unwahrscheinlich, daß schon durch dieses Wort
Staupitzens eine Erkenntnis in ihm angeregt wurde, die man

als reformatorisch bezeichnen dürfte, dann bleibt zunächst nur

die Wirkung einer besonders starken Beruhigung. Des weiteren

muß aber die Vorstellung von der Strafgerechtigkeit Gottes

gegen den Sünder gedämpft morden sein durch die Vorstellung
von einem Gott, der gerade das verleiht, was er sehen will.

Denn wenn die wahre Buße anheben soll mit der Liebe zu
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Gott und zur Gerechtigkeit, der Büßende aber, wie bei Lucher,
der ob seiner Sünde erschreckte und gequälte Sünder ift, dann

muß das Vertrauen aus den Heilswert der Kasteiungen und

Beichtvermahnungen erschüttert werden und Gott selbst die Ini
tiative zugewiesen werden. Gott selbst muß der Quell der

wahren Buße werden Im Zusammenhang mit dem anderen
die Schrecken der Prädestination zurückdrängenden Hinweis auf
die Wunden Jesu war dies Wort wohl geeignet, dem gepeinigten
Mönch Ruhe zu bringen. Das Kreuz Christi und die Gnade

Gottes beginnen die Angst zu vertreiben, die der richtende

Christus und der fordernde und strafende Gott erzeugt hatten.
Damit war freilich noch keine evangelische Heilserkenntnis ge
wonnen. Denn beides bestand ja sehr wohl im mittelalterlichen

Katholizismus wie auch bei Staupitz neben dem Verdienstbegriff
und dem sakramentalen Verständnis der Zueignung der Gnade.

Luther wäre also durch dieses Wort nur von den Nöten be

freit morden, in die ihn seine bisherige und durch die Theo

logie seiner Lehrer nicht korrigierte Auffassung vom Heilsweg

geführt hatte. Wenn nun aber in dem bisherigen Verhalten

Luthers doch ein originales Element vermutet werden konnte,

dann könnte auch hier Luther das Wort des gut katholischen
Staupitz doch lebensvoller und personalistischer aufgenommen

haben, als es gemeint war. Fand aber Luther, was angesichts

feiner wohl überlegten Erklärung nicht gut angezweifelt werden

kann, durch dies Wort eine Erquickung, wie er si
e bis dahin

nicht erfahren hatte, oder um dem Wortlaut feines Briefes

näher zu bleiben, wurde ihm durch dies Wort das Vertrauen

auf die Znlcinglichkeit der bis dahin von ihm beobachteten Heils

methode endgültig erschüttert, und darf man, was immer das

wahrscheinlichste bleibt, voraussetzen, daß er die denkwürdige

Unterredung mit Staupitz schon mährend seines ersten Aus

enthalts in Erfurt hatte, dann ift auch der Ton feines Briefes an

Braun erklärt. Einen bedeutsamen, hauptsächlich durch Staupitz

veranlaßten Umschwung, die religiöse Abkehr vom Nominalismus,

hat ihm demnach die erste Erfurter Zeit gebracht, aber keine refor

matorische Erkenntnis'-»). Gott bietet seine Liebe und Gnade an,
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ohne doch die Werke aus dem Heilsmeg auszuschalten. Sicherer
Friede und feste Zuversicht im Sinne des reformatorischen Heils
glaubens konnten auf diesem Boden noch nicht erstehen Von
einer Vollendung seiner Bekehrung schon in dieser Zeit zusprechen,

is
t

auf Grund des bisherigen Materials nicht möglich. Mehr
dürfte behauptet werden, wenn Luther vor dem Frühjahr 1509
die neue, zum Merkzeichen der Reformation gewordene Auf
fassung von der Glaubensgerechtigkeit gewonnen hätte.

Daß Luther im Brief von 1518 davon nicht spricht, ift
noch kein vollgültiger Beweis dagegen. Denn hier berichtet

Luther nur, wie sich seine Anschauung von der Buße entwickelt

habe. Es is
t nun in der Tat behauptet worden, daß Luther

wirklich vor dem Frühjahr 1509, und zwar im Wintersemester
1508/09, die neue Erkenntnis von der Rechtfertigung aufge
gangen sei. Während Denifle den Umschwung in das Jahr
1515 legt, meint Böhmer ihn sür den ersten Wittenberger
Winter Luthers annehmen zu müssen. In diesen Winter und
nicht in den Sommer des Jahres 1515 falle gewissermaßen
die Geburtsstunde der Reformation; und nicht im Erfurter
Auguftinerkloster, fondern in dem längst verfchmundenen Turm
des Wittenberger Lutherhauses habe man die GeburtsftStte der

welthistorischen Bewegung zu suchen^).

Luther berichtet verschiedene Male in seinen späteren Jahren
von dem entscheidenden Erlebnis, das er an Römer 1

, i? ge

macht habe. In seinen früheren Schriften spricht er nicht davon.
Weder in den Sentenzen zum Lombarden, wo er ausdrücklich

aus Römer 1
,

i? sich einläßt, noch auch in der ausführlichen
Behandlung in den Glossen und Scholien des Römerbrief-
kommentars gedenkt er mit einer Silbe der großen Bedeutung

dieses Wortes für die Entwicklung feines inneren Lebens. In
allen späteren Berichten tritt diese Bedeutung kräftig heraus "°).
Luther hatte auch das Evangelium als eine Offenbarung des

Zornes Gottes verstanden, die im Evangelium enthüllte Ge

rechtigkeit Gottes darum als die „aktive Gerechtigkeit Gottes",

der zufolge Gott gerecht is
t und die Sünder und Ungerechten

straft. Luther, der trotz seines untadeligen mönchische» Wandels
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sich doch vor Gott als Sünder fühlte, haßte darum den ge

rechten und strafenden Gott und das Wort Gerechtigkeit Gottes,
das er nach Gewohnheit und Brauch aller Gelehrten philo

sophisch zu verstehen gelernt hatte. Zu der drückenden Last des

Gesetzes habe Gott im Evangelium eine neue Last auferlegt.

Da habe er, Tag und Nacht nachdenkend, den Zusammenhang
der Worte erkannt, daß nämlich die Offenbarung der Gerech
tigkeit im Evangelium und das Zitat aus dem Propheten Haba-
kuk, der Gerechte werde seines Glaubens leben, sich aufeinander
bezögen. Da habe er angefangen, die Gerechtigkeit Gottes als
die passive Gerechtigkeit zu verstehen, kraft welcher uns der

barmherzige Gott durch Glauben rechtfertige. Aus Glauben,

auf Grund eines Geschenkes Gottes, werde der Gerechte leben.
Da habe er sich als von Grund aus miedergeboren gefühlt
und se

i

durch offene Türen ins Paradies eingetreten. Sofort
habe nun die Schrift ihm ein anderes Gesicht gezeigt. Dann

(postea) habe er Augustins Schrift über den Geist und Buch

staben gelesen und seine neue Erkenntnis durch Augustin b
e

stätigt gefunden, wenn auch Augustin nicht ganz deutlich von

der Anrechnung der Gerechtigkeit spreche. In den Hauptzügen
kehrt diese in der Vorrede zu seinen Werken gegebene Dar
stellung in den andern Berichten wieder. Luther is

t

sich also

später bewußt gewesen, unbeeinflußt durch den Katholizismus,

unbeeinflußt auch durch Auguftin, die neue Erkenntnis in der

selbständigen Erfassung des Wortes Römer I. i? gewonnen
zu haben und durch diese Erkenntnis die „Wiedergeburt" er

lebt zu haben. Hier spricht also Lnther ganz deutlich von seiner
Bekehrung, die unabhängig von seiner katholischen Erziehung

sich Vollzogen habe oder doch nur insofern durch si
e beeinflußt,

als si
e

ihm negativ ihre eigene Unzulänglichkeit gezeigt hatte.

Denifle meint, nachdem Luther die Komödie oder den Roman

von seinen schweren Kafteinngen im Kloster vorgetragen habe,

folge nun die andere Komödie, die Erzählung, wie er endlich

zum Evangelium und dadurch zur Ruhe gekommen sei. Durch

beides wolle Luther nur sein Evangelium anpreisen. Dies

letztere wird man ja nun wohl Luther zubilligen dürfen. Aber
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feine Aussage basiert nach Denifle auf einer großen Läge. Was

Luther über das Verständnis von Römer 1, i? bei den Theo-
logen des Mittelalters berichte, zeuge entweder von bodenloser

Unwissenheit oder von bewußter Unwahrheit""). Denn alle

Lehrer des Mittelalters hätten, von einer einzigen Ausnahme
abgesehen. Pauli Spruch im Sinne Augustins verstanden. In
einer besonderen Monographie hat Denifle den Beweis dafür
erbracht, daß die Exegeten seit den Tagen Augustins die Ge

rechtigkeit Gottes Römer 1, l? als die von Gott uns gegebene
Gerechtigkeit aufgefaßt haben. Wenn darum Köstlin ">) schreibt.
Luther habe nur die von ihm in den Berichten über sein ent

scheidendes Erlebnis mitgeteilte Deutung der Gerechtigkeit Gottes
bei allen kirchlichen Lehrern gefunden, so is

t dies zweifellos
ein Irrtum. Schon Luthers Beziehung auf die ^losLs «r6i-
naria in den Randbemerkungen zu den Sentenzen des Lom
barden hätte Köstlin stutzig machen können. Hier konnte Denifle

mit gutem Grund von einem Mangel an Kritik sprechen.
Aber damit is

t

noch keineswegs zugestanden, daß Luthers

Erzählung von Anfang bis Ende unglaubwürdig sei. Und auch

Denifle hätte, wenn er die verschiedenen Berichte miteinander

verglichen hätte, stutzig werden können. Luther sagt keines

wegs überall, daß die ganze mittelalterliche Exegese vor ihm
Römer 1

, l? im Sinn der strafenden Gerechtigkeit ausgelegt

habe. Gerade i
n der bekannten Vorrede Luthers aus dem Jahre

1545 steht davon nichts. Ebensowenig liest man davon etwas

in Anton Lauterbachs Tagebuch. Hier heißt es : „Dies Wort

Gerechtigkeit, das is
t meinem Herzen ein Donnerschlag gewesen.

Denn wenn ic
h im Papsttum las: ,Jn deiner Gerechtigkeit b
e

freie mich' (Psalm 31, 2), und ebenfalls: ,
in deiner Wahrheit

dann glaubte ic
h alsbald, daß jene Gerechtigkeit der röchende

Grimm des göttlichen Zornes sei. Ich mar dem Paulo von

Herzen feind, sobald ic
h las: ,Die Gerechtigkeit Gottes wird durch

das Evangelinm offenbart'. Aber nachher, als ic
h den Zu

sammenhang sah, nämlich wie geschrieben steht: ,der Gerechte

wird aus seinem Glauben leben' (Galater 3
,

11). und darauf

Augustin befragte, da ward ic
h

fröhlich. Als ic
h die Gerechtig-
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keit Gottes als die Barmherzigkeit erkannte, die uns für ge

recht erachtet, da ward dem Niedergeschlagenen das Heilsmittel
gereicht."'") Hier fehlt jede Bezugnahme auf die mittelalter

lichen Doktoren, auf die Dogmatil sowohl wie Exegese. Hier
berichtet Luther nur, wie er das Wort verstanden habe, und
wie ihm eine neue Erkenntnis gekommen sei. Die Anklage, die

Luther erhebt, gilt seinem eigenen früheren falschen Verständnis.

Diese Form des Berichtes hätte doch Anlaß zu einer kritischen
Prüfung der anderen bekannteren Berichte geben können. In
haltlich dasselbe besagt die Tischrede 58«o4."Z)

Diese Berichte hätten zu einer weitergehenden Kritik, als
wie si

e

Denifle tatsächlich geübt hat, anregen und die Frage

nahelegen müssen, ob man die Berichte der Vorrede und des

Genesiskommentars nur von der Unwissenheit oder Unmahr-
haftigkeit Luthers aus verstehen müsse. Diese Frage wird umso
dringender, wenn man sieht, daß der Bericht der Vorrede überhaupt

nichts von der älteren Exegese mitteilt, und der Bericht des Genesis
kommentars nicht als authentisch bezeichnet werden kann. Das

letztere is
t

nämlich der Fall. Schon Walther hat dies Denifle
entgegengehalten'"). Walther kann mit Recht es Denifle zum

Vorwurf machen, daß er hier den Text des Genesiskommentars
kritiklos übernimmt. Denn die Ausgabe flammt garnicht von

Luther selbst. Veit Dietrich hat auf Grund von Kollegnach

schriften, die er von Cruciger und Rörer erhielt, die Edition

des Kommentars zur Genesis übernommen. Nur die ersten
11 Kapitel sind zu Lebzeiten Luthers erschienen. Das hätte

Denifle alles wissen können. Haben mir aber im Genesis
kommentar die Redaktion von Kollegnachschriften vor uns, und

sind vollends die späteren Kapitel, und gerade das Kapitel, in

dem sich die inkriminierte Äußerung Luthers befindet, erst meh
rere Jahre nach dem Tode Luthers durch Besold veröffentlicht,
kann also der von Denifle angegriffene Satz garnicht Luthers

Auge passiert haben, dann wird man, wenn man mit dem An

spruch eines scharfen Kritikers auftritt, gerade nicht eine solche
Anklage erheben, wie si
e

Denifle erhoben hat. Denn man

weiß ja gar nicht, ob das Wort wirklich von Luther stammt.
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Es kann im Kolleg falsch nachgeschrieben morden sein. Es
kann aber auch der Herausgeber seine vandschriften falsch ge

lesen haben. Oder es kann sonstwie ein Irrtum sich einge

schlichen haben. Jedenfalls nötigt alles zu Vorbehalt im Urteil.
Nun zeigt aber schon die Ergänzung, die die von Lauterbach
mitgeteilte Tischrede vom IL. September 1538 in der späteren
Redaktion erfuhr, daß man gerade im Hinblick auf den von

Deinste angegriffenen Punkt besonders vorsichtig sein müsse"');
denn eben die Bezugnahme auf die Exegese geriet in den Ver
dacht, apokryph zu sein. Da wir nun eine auf gleicher Linie

sich bewegende Tradition im Genesiskommentar vorfinden, haben
wir erst recht Anlaß zur Vorsicht. Der Verdacht, es nicht mit

einem echten Wort Luthers zu tun zu haben, wird verftSrkt.
Nun macht aber auch der Wortlaut der Stelle Schmierig

keiten, wenn man die Beziehung auf den Spruch Römer 1, i?

festhält. Luther fagt, das Wort Gerechtigkeit wurde gewöhnlich

fo erklärt: die Gerechtigkeit is
t die Eigenschaft, der zufolge

Gott felbst kormslirer gerecht is
t und die Sünder verdammt.

So haben mit Ausnahme Augustins alle Doktoren diese Stelle

(oder diesen Spruch: Kunc locum) ausgelegt: „Gerechtigkeit
Gottes d

.

h
. Zorn Gottes". Daß hier der Passus „diese

Stelle" zum mindesten eine logische Härte hineinbringt, is
t un

schwer zu erkennen. Vorher hatte Luther von dem Wort (voca-
bulum) Gerechtigkeit gesprochen. Das wird nun aufgenommen

in der Formulierung: diese Stelle. Aber ein Wort is
t keine

Stelle. Und wenn nun Luther auf diefe Formulierung wiederum

im folgenden die Gerechtigkeit Gottes bezieht, fo wird der text

liche Zusammenhang jedenfalls leichter, wenn man eine Bezug

nahme auf das umstrittene Wort Gerechtigkeit Gottes statt
auf die Stelle Römer 1

,

voraussetzen darf. Luther müßte

also von dem Wort Gerechtigkeit Gottes, nicht von der Stelle
Gerechtigkeit Gottes gesprochen haben. Diese durch den Zu
sammenhang des Textes nahegelegte Annahme wird verstärkt

durch den Umstand, daß die Abbreviaturen für locum (Stelle)
und verbum (Wort) einander recht ähnlich sein konnten, so-

daß ein Lesefehler leicht möglich war"°). Aus allem erhellt dem
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nach, daß wir mit dem Text, wie er vorliegt, nichts rechtes
anfangen können, und unter keinen Umständen die weittragen

den Folgerungen Denifles aus diesem Text ableiten dürfen.
Nun bedarf es aber auch keines Beweises mehr, daß es ein

falsches Verfahren war, wenn Denifle die Erklärung Luthers
in der Vorrede in Zusammenhang brachte mit der Bemerkung

des Genesiskommentars und in dieser Bemerkung den Schlüssel

zum Verständnis der Erklärung in der Vorrede fand. Das

umgekehrte Verfahren märe vielmehr das richtigere gewesen.

Denn eben diese Erklärung macht skeptisch gegen die Bemer

kung im Genesiskommentar. Wie Römer 1, i? in der Exegese
des Mittelalters ausgelegt sei, wurde mit keiner Silbe erwähnt.
Es handelte sich nur um die Deutung des Wortes Gerechtig
keit Gottes.

Daß Luther mit dieser Vorstellung an den Begriff Gerechtig
keit Gottes herantrat, kann nicht bestritten werden. Denifle meint

freilich behaupten zu dürfen, Luther habe längst vor 1515, ja

soweit man ihn zurückverfolgen könne, unter Gerechtigkeit Gottes

nicht die strafende Gerechtigkeit, nicht den strafenden Richter,

sondern die rechtfertigende Gnade Gottes in Christo selbst als

Gerechtigkeit im Sinne der Gnade erkannt und angenommen'").
Aber diese Vorstellung von der strafenden Gerechtigkeit Gottes

lag schon seinen Kasteiungen zugrunde, und in einigen Äuße
rungen übcr seine „Bekehrung" finden wir auch nur lediglich

auf dieses Verständnis, das er hatte, ihn Bezug nehmen. Daß
er zu einem solchen Verständnis berechtigt war, ergibt sich eben

falls aus dem, was schon über die Kasteiungen Luthers gesagt
worden ist. Auch Staupitz hatte ihn keiner reformatorischen
Erkenntnis zugeführt. Wenn ferner Walther gegen Denifle

darauf hinweist, daß selbst Denifles Autorität Thomas von Aquin

Gottes Gerechtigkeit darin setzt, daß er allen zuteilt, was ihnen

gebührt nach der Würdigkeit eines jeden Wesens, und die Barm

herzigkeit als den Gegensatz der Gerechtigkeit auffaßt, daher

nachweisen muß, daß Gott nicht gegen, sondern nur über seine
Gerechtigkeit handelt, wenn er barmherzig handelt "s), so hatte

Luther doch wohl ein Recht zu behaupten, daß die Doktoren
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und Dogmatiker der katholischen Kirche bei der Erörterung des
Begriffes Gerechtigkeit Gottes die aktive Gerechtigkeit Gottes ins
Auge gefaßt hätten. Wenn Denifle aber erklärt: „Das macht
in dieser gegenwärtigen Frage keinen Unterschied, ob er (Luther)
vor 1515 schon von der zugerechneten Gerechtigkeit gesprochen

hat" "s), so scheidet er gerade den springenden Punkt aus der

Diskussion aus. Denn für das geschichtlich gerechte Verständ
nis Luthers, besonders des älteren Luther, hängt alles gerade
an dieser Fassung der Gerechtigkeit. Dem Luther, der refor

matorisch geworden und die Unverträglichkeit des Katholizismus
mit dem Evangelium erkannt hatte, mußte gerade im paulinischen

Satz von der zugerechneten Gerechtigkeit die katholische Recht
fertigung als Konservierung des menschlichen Verdienstes vor

dem den Sünder aufnehmenden Gott erscheinen. Denn nur

durch diesen mit dem Glauben kombinierten Satz fand Luther
die Ausschließlichkeit der Gnade und die Ausscheidung eines

jeglichen Anspruches des Sünders vor Gott garantiert. Wenn

darum Luther, wie Denifle behauptet, längst vor seinem Um

schwung mit den katholischen Auslegern, auch mit Thomas von

Aquin, einig gewesen se
i

in der Deutung der Gerechtigkeit Gottes

als der rechtfertigenden Gnade Gottes, fo beweist dies zunächst

doch nur, daß dann der entscheidende Umschwung eben noch

nicht konstatiert werden kann, m. a. W., daß Luther noch im

wesentlichen innerhalbderFragestellungdesKatholizismussteht."°)

Und ferner übersieht Denifle hier, was er fönst doch gegen Luthers

mechanische und äußerliche Rechtfertigungslehre heraushebt, daß

die Betonung der Gnade die menschliche Mitwirkung mit ihren

Verdiensten nicht ausschließt. Gerade gegen dies Element der

katholischen Rechtfertigungslehre richtete sich die auch nach Denifle

neue Auffassung von der angerechneten Gerechtigkeit. Hier, wo

Denifle Luthers Bericht über die große Wendung in seinem

Leben Lügen strafen will, unterläßt es Denifle, sich in die Frage

stellung des Reformators zu versenken, um von hier aus seine

Selbstaussagen sowie seine frühere und spätere Position zu ver

stehen, und zu begreifen, warum er trotz seiner früheren An

lehnung an die katholischen Ausleger zu der von Denifle ge-
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Denifle schwerlich von einer lutherschen Fabel sprechen können.

Vollends nicht, wenn er es nicht unterlassen hätte, vom syste

matischen Zusammenhang der katholischen Theorie aus ein Licht

auf Luthers Erzählung fallen zu lassen. Daß Luthers Anti

these dem religiös-psychologischen Verständnis des Katholizis
mus nicht gerecht wird, braucht nicht besonders betont zu wer

den. Daß si
e

auch, gemessen an der thomistischen Theorie, das

Urteil über die Beziehungen von Gnade und fordernder Ge

rechtigkeit Gottes schärfer formuliert, als dem Thomisten billig

erscheinen muß, kann ebenfalls zugestanden werden. Daß si
e

tatsächlich den auf der Einschaltung des Gesetzes und der Werke

beruhenden Fehler der katholischen Anschauung trifft, beweist

gerade Denifle in seiner am Thomismus orientierten Kritik der

lutherschen Rechtssertigungs lehre.

Schließlich is
t es aber auch L«r nicht richtig, daß Luther

erst recht spät sich bewogen gefühlt habe, jene aus der Vorrede

zu feinen Werken bekannte Gegenüberstellung zu formulieren.
Wir finden si

e

schon in der ersten, von Matthäus 21, >— « aus

gehenden Adventspredigt seiner deutschen Kirchenpostille charakte

ristisch und ausführlich entwickelt. Keineswegs gleichgiltig is
t

auch eine Bemerkung Luthers in der Psalmenvorlesung. Schon
im Jahre 1513, also sehr früh, erklärt er: „Nicht wird in uns
die Gerechtigkeit Gottes sein, noch entsteht si

e in uns, wenn

nicht zuvor unsere Gerechtigkeit völlig dahinfällt und zugrunde

geht .... Und dies is
t die Lehre des tiefsten Theologen, des

Apostels Paulus, die unseren heutigen Theologen, ob theore
tisch weiß ic

h nicht, aber praktisch, wie ic
h weiß, ganz unbekannt

ist.""')
Die von Denifle geübte Kritik erweist sich also als unvoll

ständig und unbegründet. Die Luther zum Vorwurf gemachte

Fälschung stammt nicht von Luther. Die Aussage des späteren

Luther über sein anfängliches Verständnis des Begriffs Ge

rechtigkeit Gottes als der strafenden Gerechtigkeit entspricht

durchaus dem, was aus der ersten Mönchszeit mit Sicherheit

erschlossen werden konnte. Daß die dogmatische Fassung des
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Begriffs in der katholischen Theologie des Mittelalters dies

Verständnis ermöglichte, is
t

ebenso unbestreitbar wie das Recht
des späteren Luther, von seinem neuen Verständnis der Ge
rechtigkeit Gottes aus ein prinzipielles Gesamturteil über den

Katholizismus zu fällen, zumal der durch Staupitz eingeleitete

Umschwung keine bleibend zureichende Erkenntnis »ermittell

hatte. '2?) Die Anklage auf Fälschungen und Nutzlilgen wird

demnach hinfällig.

Aber Klarheit is
t damit noch nicht in das Entwicklungs

bild Luthers gebracht, Luther will im Jahre 151 9 auf Grund
eigenen Meditierens die entscheidende Erkenntnis gewonnen

haben, anläßlich der Vorbereitung auf die zweite Vorlesung
über die Psalmen. Er will sodann durch Auguftins Schrift
über den Geist und Buchstaben die Bestätigung seiner neuen

Erkenntnis erhalten haben. Hier hat sich aber Luther, wie

allgemein zugestanden wird, geirrt. Auguftins Schrift hat er,

wie wir jetzt aus der Römerbriefvorlefung missen, schon im

Jahre 1515 gekannt. In demselben Jahre sehen mir ihn auch
ganz deutlich im Besitz der Lehre von der zugerechneten Ge

rechtigkeit. Da im Römerbriefkonimentar nirgends angedeutet
wird, daß es sich um eine gerade jetzt ihm zugefallene Erkennt

nis handelt, da die Scholien sofort mit dem neuen Bekenntnis

zur fremden Gerechtigkeit voll einsetzen, die jede eigene Gerechtig

keit vernichtet, die richtige Beziehung des Glaubens gegeben
wird, auch sofort auf Auguftins Schrift über den Geist und

Buchstaben Bezug genommen wird"'), müssen wir annehmen,
daß Luther nicht erst während der Vorbereitung auf die Römer

briefvorlefung die neue Erkenntnis aufgetaucht ist. Das würde

auch Demfle zugeben können. Denn er meint, daß im Römerbrief
der Umschwung erst offenbar geworden sei. Die Entwicklung

selbst habe sich schon vorbereitet. Deinste macht darauf aufmerk-
sam, daß schon gegen Ende der Psalmenvorlesung Luther zu

Sätzen über die erbsündliche Lnst gelangt ist, die den Sätzen
des Römerbriefkommentars sehr nahe kommen. Daß Luther

mährend der Vorbereitung auf die Römerbriefvorlefung zu der

neuen Anschauung sich hindurchgerungen hätte, widerstrebt auch
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seiner Aussage in der Vorrede zu seinen Werken. Denn hier
wird von einer Vorbereitung auf die Psalmenvorlesung gesprochen.
Nun verliert ja freilich diese Aussage ihren unbedingten

Wert, da si
e

zweifellos mit einem Fehler behaftet is
t. Aber

andererseits stellte sich doch heraus, daß si
e

nicht so fehlerhaft
ift, wie Denifle es glauben machen will. Ganz wird man also
die Bemerkung, daß die Luther beseligende neue Erkenntnis

während einer Vorbereitung auf die Pfalmenvorlesung ihm ge

worden sei, nicht ignorieren können. Zwar scheint Luther das

Werden der neuen Erkenntnis und die Bestätigung durch Au-

gustins Schrift über den Geist und Buchstaben in einen nahen

zeitlichen Zusammenhang zu setzen. Das würde dann wiederum

auf die Zeit nahe vor der Römerbriefvorlesung führen. Aber

es konnte fchon bei der Besprechung des Briefes an Staupitz
von 1518 darauf hingewiesen werden, daß die von Luther an

gedeuteten Zusammenhänge keinen sichern Schluß auf kurze Zeit
abstände zulassen. Man darf mit der Möglichkeit rechnen, daß
auch einige Zeit darüber hinweggegangen ist, bis er die Be

stätigung bei Augustin fand (postea). Aber auch wenn Luther,
als er die Worte niederschrieb, an einen engen zeitlichen Zu
sammenhang gedacht hätte, wird man mit einem größeren Ab

stand rechnen dürfen. Denn Luther stand damals diese Er
kenntnis zeitlich viel ferner als 1518, als er des Dienstes ge
dachte, den Staupitz ihm erwiesen. Je ferner er dem Ereignis
stand, desto leichter schoben sich die einzelnen Phasen in seinem

Bewußtsein zusammen. Ein hier auftretender neuer Gedächtnis
fehler würde an der Bedeutung, die er Römer 1

, i? für seine
Entwicklung zuschreibt, noch nicht irre zu machen brauchen, zu
mal schon die Adventspredigt bekundet, daß dies Schriftwort

in der Auseinandersetzung mit dem papistischen Begriff von

der Gerechtigkeit Gottes ihm besonders wichtig ift. Auch der

exegetische Nachweis, der in dieser Predigt gebracht wird, zeigt
den Gang der Auslegung, den er später in seiner Rückschau

schildert. Und wenn auch Luther in den Scholien seines Römer-

brieskommentars , veranlaßt durch die dort erfolgende Aus

einandersetzung mit der vorangegangenen Exegese und durch

8
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das Bestreben, für seine Zuhörer die Punkte herauszugreifen,
die notiert zu werden verdienen, diesen Zusammenhang weniger

deutlich durchblicken läßt, so is
t

doch unschwer zu erkennen, daß
vom Glaubensbegriff aus sich ihm das Verständnis der Ge

rechtigkeit Gottes erschließt. In den Glossen begegnet uns
derselbe Zusammenhang. Die von Luther im Römerbrief
vorgetragene Exegese kann also nur das Vertrauen zur Zu
verlässigkeit der späteren Berichte stärken. Freilich gedenkt Luther

in der Vorlesung über den Römerbrief nicht seines Erlebnisses.
Das mag auffällig erscheinen. Aber notwendig mar es nicht,

in den immerhin kurzen, auf Diktat berechneten Bemerkung»

seinen Zuhörern zu zeigen, wie er das rechte Verständnis g
e

funden hatte. Ein Argument gegen die Zuverlässigkeit femeS
späteren Berichtes kann aus diesem Schweigen nicht hergeleitet

werden, zumal im übrigen das exegetische Verfahren hier wie

dort das gleiche ist. Den entscheidenden Punkt im späteren

Bericht anzufechten, haben mir demnach keinen genügenden Grund.

Aber wann hat dann Luther die neue Erkenntnis gewonnen?

Da Luther in der ersten Psalmenvorlesung schon die ange

rechnete Gerechtigkeit kennt, ferner 1513 ausdrücklich im Hin

blick auf die Gerechtigkeit der von feinen Zeitgenossen theo

retisch kaum, praktisch sicher nicht gekannten vaulinischen LeKre

gedenkt, werden wir ungefähr auf das Jahr 151L zurückge
wiesen. Auf diesen Zeitpunkt könnte nun auch die bekannte

Erzählung von seinem römischen Erlebnis hinführen. 1544

soll Luther, wie fein Sohn Paul Luther im Jahre 1582 mit

teilt, mit großer Freude bekannt haben, daß er 1510 in Rom

durch den Geist Jesu Christi zur Erkenntnis der Wahrheit des

heiligen Evangeliums gekommen sei. Als er seine Stufengebete

auf der heiligen Treppe habe verrichten wollen, sei ihm der

Spruch des Propheten Habakuk eingefallen, den Paulus Römer
1,l? benutzt: Der Gerechte wird feines Glaubens leben. Da

rauf habe er jenes unterlassen. Nach Wittenberg zurückge
kommen, habe er die Epistel Pauli an die Römer für sei«

höchstes Fundament gehalten. Aber Böhmer macht mit

gutem Grund darauf aufmerksam, daß ihr Zeugniswert gering
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sei. >2?) Als Paul Luther die Erzählung des Vaters hörte, war
er 11 Jahre alt. Der Angabe eines elfjährigen Knaben wird
man kein besonderes Gewicht zumessen, zumal wenn 38 Jahre
zwischen dem Ereignis und der Niederschrift liegen. Ob ein el

f

jähriges Kind überhaupt fähig wäre, einen Vorgang, wie den

fpSter von Paul Luther geschilderten, zu verstehen, is
t

sehr die

Frage. Böhmer meint freilich, der kluge Knabe habe gewiß auf

merksam zugehört, wenn der alte Vater erzählte, und er werde
vieles auch gut behalten haben. Was er über Luthers Verhalten
an der heiligen Treppe des Lateran berichtet, werde zu der Er
zählung des Vaters stimmen. Denn solche Züge prägten sich
dem Gedächtnis fest ein. Aber es se

i
doch mehr als zweifelhaft,

ob er die Bedeutung des Vorgangs richtig beurteilt habe, ob

Luther wirklich behauptet habe, er se
i

damals zur Erkenntnis

der Wahrheit des Evangeliums gekommen. Luther selbst misse
nichts davon. So oft er auch auf seine Romreise zu sprechen
komme, nenne er doch Rom nie als den Ort, wo er der Wahr

heit des Evangeliums inne geworden sei. Vielmehr bezeichne
er in einer gut bezeugten Tischrede die Turmstube des Augustiner

klosters zu Wittenberg unzweideutig als die Stätte, wo er in
stiller Stunde die Lösung des Rätsels fand, das ihn bedrückte."«)
Man wird gegen diese Kritik Böhmers nichts einwenden können;
man wird höchstens sagen können, daß er der Aufnahmefähig
keit des elfjährigen Knaben noch zu viel zumutet. Ob Paul
Luther wirklich begriffen haben soll, daß sein Vater vor der

heiligen Treppe in Rom mit dem von Paulus zitierten Habakuk-
mort gerungen habe, is

t

nicht weniger zweifelhaft, als daß er
die Bedeutung des Vorganges erfaßt habe. Es kann auch
Luther lediglich von dem Unwert folcher Werke gesprochen haben,

wie si
e an der heiligen Treppe geübt wurden, und dann hinzu

gefügt haben, daß er später in Wittenberg der Bedeutung des

Römerbriefs und vornehmlich jenes Wortes aus dem Römerbrief
sich bemußt geworden wäre. Das würde dann auch zu der

Notiz aus der von Böhmer zitierten Tischrede stimmen. Der

Sohn kann später, da er wußte, welche Bedeutung Römer 1,,?

für Luther gewonnen hatte, dies Wort mit dem römischen Er
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lebnis kombiniert haben. Jedenfalls erheben sich gegen diesen

Bericht so starke Bedenken, daß man wenig mit ihm anfangen

kann. Er bestätigt nur, was mir schon missen, daß Römer 1,,v

für Luther bedeutungsvoll geworden ist; alles andere schwebt
in der Luft.
Man kann darum auch nicht, gestützt auf diesen Bericht,

der Vermutung Ausdruck geben, daß Luther schon vor seiner
Romreise im Besitz der neuen Erkenntnis gewesen sei, und Paul
Luther eine Bemerkung des Vaters, ihm se

i

vor der heiligen

Treppe das paulinische Wort eingefallen, fälschlich auf das erst
malige Auftauchen der neuen Erkenntnis gedeutet habe. Man
wird vielmehr diesen Bericht ganz aus der Erörterung über den

Zeitpunkt der Entstehung der neuen Erkenntnis ausschalten

müssen. Aber die Annahme Böhmers is
t keineswegs so sicher

begründet, wie Böhmer überzeugt ist. Allerdings wird man es

mit ihm für eine vertrauenswürdige Angabe halten dürfen, daß

in der Turmstube zu Wittenberg anläßlich der Meditation über

Römer 1, i? der richtige Sinn Luther aufgegangen sei. Denn
das OrtsgedSchtnis is

t zuverlässiger als das Zeitgedöchtnis.'»)
Es is

t aber mehr als unwahrscheinlich, daß Luther schon 1503/V9

den richtigen Sinn erkannt hat. Böhmer beruft sich auf die

Randbemerkungen zu den Sentenzen. Schon hier führe Luther
einmal Römer 1

,

i? an. Er verweise zugleich sür die Aus
legung auf die ^I«LLs oräinaris, die er offenbar nachgeschlagen
habe. Hier finde sich nun nicht nur die richtige Auslegung

Augustins, sondern auch die ähnlich lautenden Glossen seiner

Nachfolger. Daraus erhelle, daß Luther schon 1509/10 mit

Römer 1, i? und der von Augustin gegebenen Deutung ver

traut mar. Da er nun weiter erzähle, er se
i

zuerst durch eigenes

Nachdenken in der Turmstube zu Wittenberg auf den richtigen

Sinn gekommen, fo müsse dies während seines ersten Witten
berger Aufenthaltes geschehen sein.

Dieser Annahme steht aber nun die bestimmte Erklärung

Luthers gegenüber, daß er mährend der Vorbereitung auf die

Psalmen das neue Verständnis gewonnen habe. Luther spricht

freilich von der Vorbereitung auf die zweite Vorlesung über die
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Psalmen, Aber Loofs hat schon darauf hingemiesen"»), daß
Luther die erste und zweite Vorlesung über die Psalmen mit

einander verwechselt haben könnte. Daß Luther in seiner Vor
rede Augustins Rechtfertigungslehre, durch die ihm die spontan

errungene Erkenntnis bestätigt wurde, kritisiert, soll nicht betont

werden. Hier haben wir es offenbar mit der Kritik des späteren

Reformators zu tun. In seiner Vorlesung über den Römer
brief zitiert er in der Auslegung von Römer 1, ,7 die von

Augustin in seiner Schrift über den Geist und Buchstaben ge

gebene Deutung noch zustimmend. Auf diese Kritik Luthers
wird man demnach kein Gewicht legen dürfen. Aber es bleibt

doch der bestimmte Hinweis auf die Pfalmenvorlesung.
Des weiteren is

t es nicht gerade wahrscheinlich, daß Luther

mährend des ersten Wittenberger Winters zu einer intensiveren
Beschäftigung mit Römer 1

,

i? Muße gefunden haben sollte.

Luther war besonders mit seinen Vorbereitungen auf die philo

sophischen Vorlesungen vollauf beschäftigt. Der Gegenstand aber

seiner Vorlesungen legte ihm nicht gerade eine Beschäftigung mit

dem Römerbrief nahe. Böhmer meint freilich i
n der zweiten

Auflage feines „Luther", eine Beziehung herstellen zu können.

Die nikomachische Ethik des Aristoteles, über die Luther zunächst
gelesen, stelle das ganze sittliche Handeln unter dem Gesichts

punkt der Gerechtigkeit dar, und die Besprechung der Tugend

der Gerechtigkeit fülle das ganze fünfte Buch. Luther habe sich

also damals mit dem Begriff Gerechtigkeit im philosophischen

Sinn besonders energisch befassen müssen, und die Versuchung

habe ihm gerade damals besonders nahe gelegen, die Gerechtig

keit in Römer 1
,

>? nach der Weise der Philosophen zu deuten."')
Das is

t ganz gewiß richtig. Und wenn Luther später, so be

sonders im Römerbriefkommentar, von der Gerechtigkeit der

Philosophen und des Aristoteles als der falschen Gerechtigkeit

spricht, so wird gewiß die frühere eingehende Beschäftigung mit

Aristoteles in diesen späteren Formulierungen nachwirken. Aber

wie kann die Bemerkung Böhmers zu der Schlußfolgerung an

leiten, daß schon im Winter 1508/09 die Geburtsstunde der

Reformation anzusetzen sei? Man möchte aus Böhmers Be
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merkung mit größerem Recht gerade die umgekehrte Folgerung
ableiten, daß der Zwang, die Gerechtigkeit im philosophischen

Sinn zu erörtern, Luther gehindert habe, die religiöse Auffassung
von der Gerechtigkeit Gottes zu gewinnen. Böhmer empfindet

das doch auch selbst, wenn er von der Luther naheliegenden

Versuchung redet, Römer 1, ,? philosophisch zu deuten. Die

Richtung, in der sich die wissenschaftliche Tätigkeit Luthers
damals bewegte, is

t

demnach eher ein Argument gegen den An

satz Böhmers als für diesen Ansatz.
Nun müßten allerdings die Einwände schweigen, wenn

wirklich die Randglossen zu den Sentenzen die richtige Deutung

der Gerechtigkeit Gottes enthielten. Aber das is
t

nicht der Fall.

Luther streift nur gelegentlich Römer 1
,

iv. Was er positiv
ausführt, is

t

nicht eine Erläuterung des Begriffs Gerechtigkeit
Gottes, sondern des Zusatzes „aus Glauben zu Glauben", dessen
er unsicher tastend habhaft zu werden sucht. Eine Entscheidung
unter den verschiedenen Möglichkeiten der Auslegung wagl

Luther nicht. Und was er über den Begriff des Glaubens

aussagt, liegt noch keineswegs in der Linie seines reformatorischen
Verständnisses. In den Glossen zur 6ist. 26 des zweiten
Buches des Lombarden entwickelt er aber. Augustin zitierend,

als den rechtfertigenden Glauben denjenigen, der durch die Liebe

tätig is
t.

'22) Vergleicht man hiermit die Erörterung desselben

Schriftmortes im Römerbriefkommentar, fo springt der Unter

schied ins Auge. Gerade der entscheidende Punkt wird in den

Randbemerkungen Luthers mit Stillschweigen übergangen. Doch

Luther verweist auf Nicolaus von Lyra. Man darf mit Böhmer
annehmen, daß Luther Lyras Glosse nachgeschlagen hat.'^) Aber

Lyra, der Augustins Deutung mitteilt, spricht von dem durch
die Aebe formierten Glauben, der lebendig und vollkommen

gerecht macht und verdienstlich ift. Daraus folgt aber doch
nur, was auch Böhmer zunächst nur behaupten kann'"),

daß Luther schon 1509/10 mit der Auslegung Augustins z»

Römer 1
,

>? bekannt gewesen ift. Mit welchem Recht kann man
aber nun seine spätere Aussage über die Bedeutung der Römer

briefstelle sür seine Entwicklung auf die Zeit vor 1509/10 oer-
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legen? Hier is
t eine Lücke in der Beweiskette, genau so wie

in Hausraths Darstellung der Bekehrung Luthers. Die augufti-
«ische und reformatorische Auslegung sind ja nicht identisch, und

oie von Luther benutzten Kommentare führten gerade auf die

katholische Rechtfertigungslehre. Zeigt sich nun aber Luther i
n

der Behandlung des rechtfertigenden Glaubens sowohl wie der

Römerbnesstelle nicht original, is
t nirgends ein besonderer Ein

druck von Römer 1,i? auf ihn zu erkennen, unterläßt er es gerade

zu — ganz anders wie später — den Zusammenhang klarzu
stellen und die Beziehungen herauszuarbeiten, die seinen späteren

Berichten zufolge entscheidend für ihn gewesen sind, und die er

schon vor seinem „Abfall" exegetisch herausstellte, dann sehlt,

zumal auch sonst nicht für den Winter 1508/09 eine besondere
Beschäftigung mit Römer 1

, i? wahrscheinlich war, er selbst
aber später auf die Vorbereitung zur Psalmenvorlesung hinweist,

der Annahme Böhmers der Beweis. Am wahrscheinlichsten is
t

es darum, daß er erst nach seiner Romreise in Wittenberg

zur Zeit der Vorbereitung auf die Psalmenvorlesung die neue

Erkenntnis gewonnen hat, also etwa 1512. Mit diesem An

satz lassen sich die späteren Selbstaussagen Luthers sowohl
wie der urkundliche Befund"") am ungezwungensten vereinigen.
Wenn alles bisher Erörterte nebeneinander gestellt wird, so be»

wegt es sich m der Richtung auf diesen Ansatz. Andere An

sätze sind entweder direkt falsch oder stellen Vermutungen dar,

deren Begründungen sich als unzulänglich erweisen.
Eine Schmierigkeit scheint freilich noch zu bestehen. Daß

Luther schon 1509/10 eine Auslegung der Römerbnesstelle be

kannt geworden ist, die die strenge und ausschließlich richter

liche Gerechtigkeit Gottes nicht zum Inhalt hat, hier vielmehr
unter der Gerechtigkeit Gottes die gerecht machende Gerechtig

keit versteht, is
t

unbestreitbar. Daraus ergäbe sich dann die

Folgerung, daß Luthers Antithese nicht für die Zeit nach 1509/10

Gültigkeit beanspruchen kann. Dann könnte aber der eben

gegebene Ansatz wiederum unsicher werden. Denn Luther hat

eine Auffassung von der Gerechtigkeit Gottes kennen gelernt,

die ihm Gott nicht lediglich als den strengen Richter zeichnet
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Das is
t

offenbar auch das Motiv Böhmers und anderer, die

entscheidende Bekanntschaft mit Römer 1
, ,? in die Zeit vor

1509/10 zu verlegen Dann bliebe mohl nur die von Böhmer
erwogene Möglichkeit übrig. Aber auffallend märe dann doch,

daß Luther nur die katholische und keine Spur der neuen,

reformatoriichen Erkenntnis in den Randbemerkungen verrät,

während gerade die Psalmenvorlefung trotz ihrer vielen katho

lischen Bestände die neue Erkenntnis vorträgt. Will man aber
grade in der Aufnahme der augustinischen Fassung die ent

scheidende Wendung erblicken, dann müßte man sich jedenfalls

zum Bewußtsein bringen, daß man nun auch den allen Selbft-
aussagen des spätere» Luther gemeinsamen Punkt preisgibt.

Die Erzählungen des späteren Luther würden nun nicht kri

tisch gereinigt, sondern kritisch aufgelöst und historisch wertlos.

Das hatten auch Denifle, Grisar und andere getan. Man
wird in der Ablehnung der Selbstaussagen des späteren Luther

sich ihnen anschließen müssen, wenn man si
e in der eben be

zeichneten Weise deutet. Das heißt natürlich nicht, die psycho

logische Skizze von Luther entwerfen, die Denifle entworfen hat.

Wohl aber heißt es endgültig Verzicht leisten auf eine historische
Verwertung der aus den späteren Jahren stammenden Selbst»
aussagen Luthers. Das würde auch auf Gottschicks Lösung

zutreffen.

'

2b). Der Zeitpunkt, in den nach dem Selbftzeug-
nis Luthers die Wendung zu setzen sei, liege vor den Glosfen
zum Lombarden, da Luther bereits Augustins Auffassung von

der Gottesgerechtigkeit in Römer 1,i? habe. Auch seine Unkennt

nis dieser allgemein rezipierten Auffassung weise darauf hin,

daß er in die Dogmatil damals noch nicht eingedrungen sei.

So bleibe die Wendung während des Aufenthalts im Erfurter
Kloster bestehen, Luthers Beziehung auf die Zeit der Römer

briefvorlesung von 1515 erkläre sich daraus, daß ihm erst

während dieser der Unterschied der augustinischen und pauli-

nischen Rechtfertigungslehre aufgegangen sein werde. Von der

die Leistung belohnenden, faktisch aber die Sünde bestrafenden
Gerechtigkeit Gottes zur Barmherzigkeit, die uns gerecht macht,

und von da zur Gnade, die uns die Gerechtigkeit zurechnet, das
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se
i

der Weg Luthers gewesen. Den ersten Schritt habe Luther
im Erfurter Kloster zurückgelegt, den zweiten mährend der Römer-

driefvorlesung. Beides habe sich ihm 1545 in der Erinnerung
ineinander geschoben.

Auch dieser Versuch Gottschicks, der Schmierigkeiten Herr
zu werden, räumt tatsächlich mit der Selbftaussage Luthers

auf. Die Zeit- und Ortangaben sind völlig verschoben. Aber

auch die sachlichen Angaben werden gemodelt, und es wird eine

Entwicklung skizziert, die der von Luther mitgeteilten kaum

mehr ähnlich ist. Unter diesen Umständen würde es doch wohl

methodisch richtiger sein, überhaupt von einer Verwendung der

Zeugnisse des späteren Luther abzusehen. Auch was Gottschick
im besonderen zur Rechtfertigung seiner Auffassung geltend

macht, is
t

doch nur eine Vermutung, die keinen rechten Grund

hat. Denn im Römerbrief hat Luther bei der Besprechung

von Römer 1
,

>? Augustins Auslegung in der Schrift äe spiritu
et Nrera zustimmend zitiert, ohne der augustinischen Deutung

irgend eine Unzulänglichkeit vorzuwerfen. Uns nötigt auch nichts,

Lnthers Kritik an der augustinischen Ausfassung in der Vor
rede von 1545 bis in die Zeit zurückzuverfolgen, da er sich an

läßlich feiner Römerbriefvorlesung mit Römer 1,,? und Augustins

Schrift befaßte. Die Kritik der Vorrede an Augustins Recht-
sertigungslehre is

t die Kritik des späteren Luther. Das ergibt

sich ungezwungen ans dem Wortlaut: „Und obwohl dies noch
eine unvollkommene Formulierung ist". Nun wird man auch
die Äußerung, Angustin habe die Gerechtigkeit Gottes ähnlich
interpretiert, auf die Rechnung des späteren Reformators setzen

dürfen, zumal Luther im Römerbriefkommentar Augustin nicht

kritisiert. Gottschick übersieht auch, was gewöhnlich übersehen
wird, daß Luther schon in der ersten Psalmenvorlesung in einer

an die späteren Aussagen erinnernden Weise die paulmische Lehre
den Theologen seiner Tage vorhält. Will man demnach die späte
ren Aussagen Luthers nicht ganz preisgeben, dann muß man

jedenfalls den allen gemeinsamen springenden Punkt: die selbst
ständige Entdeckung der angerechneten Gerechtigkeit aus Glauben,

bestehen lassen.'") Kann man dies nicht festhalten, dann verlieren
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die Selbstaussagen Luthers jeden historischen Wert. Da nun aber

diese Anschauung im Sentenzenkommentar nicht nachweisbar ist.

auch nicht vermutet werden kann, ferner Luther im Römerbrief
kommentar mit dieser Anschauung sofort einsetzt, auch die später

(posres) in Augustins Schrift cke spiritu et litera gefundene
Deutung schon in den Scholien zu Römer 1 ,,? mitteilt, da er selbst
später berichtet, anläßlich der Vorbereitung auf die Psalmen-
vorlefung die neue Erkenntnis gewonnen zu haben, da der Psal-
menkommentar si

e vorträgt und direkt auf die paulinische Lehre
als eine der Lehre der Zeitgenossen entgegengesetzte Bezug nimmt,

so werden wir den Zeitpunkt des Werdens dieser Erkenntnis

um das Jahr 1512 annehmen müssen. Nun sind wir nicht
genötigt, Luthers spätere Aussagen in allen Punkten als un
glaubhaft zurückzuweisen. Daß Luther im Psalmenkommentar
die augustinische und paulinische Auffassung nicht deutlich gegen

einander abgrenzt, is
t kein Gegenbeweis. Luther hat auch sonst

und später neue Erkenntnisse nicht sofort systematisch verarbeitet.

Das sieht man instruktiv am Römerbriefkommentar."') Und

wenn darauf Hingemiefen wird, daß Luther im ersten Ps^lmen-
kommentar Röm. 1,,s die Offenbarung des Zornes Gottes

im Evangelium stattfinden läßt, fo is
t das ebenfalls kein Gegen

beweis. Denn auch im Römerb^efkommentar, sowohl in den

Glossen wie in den Scholien wird diese der exegetischen
Tradition entstammende Beziehung geboten."')

Trotz allem steckt in der Konstruktion Böhmers und Gott

schicks eine richtige Beobachtung. Aber mir haben si
e in einem

anderen Zusammenhang zu betrachten. Luther hat spätestens

1509/10 von der rechtfertigenden Gnade erfahren. Nirgends
aber, weder in den Randbemerkungen noch in früheren oder

späteren Aussagen, erfahren mir, daß die augustinische Deutung

von Römer 1,1? auf Luther einen besonderen Eindruck gemacht

hätte. Luther, der in der Zeit seines schweren Ringens jeden

Zuspruch begierig aufgriff, hätte aber nicht achtlos an dieser

Deutung vorübergehen können, wenn si
e

ihm etwas bis dahin

nicht Gehörtes zu sagen gehabt hätte. Hütte nun Luther früh

zeitig Augustins Schriften kennen gelernt, dann würde man
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doch voraussetzen müssen, daß Augustin ihn in den Anfängen

seiner Entwicklung wesentlich beeinflußt hätte. Eine frühe Be

kanntschaft mit Augustin läßt sich aber nicht nachweisen. Die

Theologie seines Ordens und seiner Erfurter Lehrer miesen ihn
nicht auf Augustin. Luther is

t

ganz zufällig auf Augustin ge

stoßen. In seinem vom 19. 10. 1516 stammenden Brief an
Staupitz >«) teilt Luther nämlich mit, er habe, obwohl Auguftiner-

mönch, für Augustin durchaus nichts übrig gehabt, bis er auf
seine Bücher geraten sei.'") Nachweislich hat Luther erst zu
Beginn seiner zweiten Erfurter Zeit Schriften Augustins in

die Hand bekommen, zu denen die Schrift über den Geist und

Buchstaben nicht gehörte. In den Randbemerkungen zum Lom
barden nimmt Luther auf Augustin Bezug. Aus jener Zeit

besitzen wir auch einige Randbemerkungen zu einer Reihe von

Schriften Augustins. Das si
e

enthaltende Exemplar gehörte

dem Erfurter Kloster. Luther hat es, wie eine eigenhändige

Notiz beweist, 1509 benutzt. Da die Schriftzüge in den Rand

bemerkungen gleichen Charakter tragen, werden si
e aus dem

Jahre 1509 stammen. Da es ferner Luthers Gewohnheit war,
Bücher, die er las, mit Noten zu versehen, darf man anneh
men, daß er gleich bei der ersten Lektüre seine Notizen gemacht

hat. Da endlich Melanchthons Bericht nicht nötigt, die Bekannt

schaft Luthers mit Augustin i
n die Zeit seines ersten Erfurter

Aufenthalts zu verlegen, wird man mit recht großer Wahr

scheinlichkeit behaupten dürfen, daß Luther Augustin erst wäh
rend seines zweiten Erfurter Aufenthalts kennen lernte. Für
Wittenberg kann nichts positiv geltend gemacht werden. Unter

diesen Umständen wird man einen unmittelbaren Einfluß Au

gustins auf Luther während seines ersten Erfurter Aufenthalts

schwerlich voraussetzen dürfen.
Nun hat aber, wie fchon besprochen, Luther mährend seines

ersten Erfurter Aufenthalts die Spannung, in die er geraten
mar, sich allmählich lösen sehen. Kann nun Auguftin ihn vor

dem Herbst 1509 nicht unmittelbar beeinflußt haben, läßt sich

ferner für den ersten Wittenberger Aufenthalt nichts nachweisen,

das ihn innerlich hatte weiterführen und jene Wandlung be
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gründen können, die im Brief an Braun sich offenbart, so müssen
wir die Motive sür den Umschwung unter den mährend des

ersten Erfurter Aufenthalts uns bekanntgewordenen Motiven

suchen. Dann aber werden wir auf des Staupitz Belehrung
über die wahre Buße hingemiesen, der Luther selbst recht früh
große Bedeutung für seine innere Entwicklung zuerkannte. Des

Staupitz Zuspruch wird demnach während des ersten Aufent

halts Luthers in Erfurt erfolgt fein, was ohnehin sich als

wahrscheinlich erwies. Hatte aber die Belehrung des Staupitz
die oben besprochene Bedeutung für Luthers religiöses Denke»,

dann wird auch verständlich, warum Augustin und der Lom

barde und im besonderen die augustinische Deutung von Römer
1, 17, soweit wir unterrichtet sind, keinen namhaften, einen Ein

schnitt markierenden Eindruck auf Luther gemacht haben. Ihm
war ja schon durch Staupitzens Deutung der wahren Buße —

zugleich mit dem Hinweis auf das Gebot zu hoffen, auf die

Forderung, die Sündenvergebung zu glauben und auf dieWunden

Jesu — eine andere religiöse Ordnung aufgegangen, als wie
er si

e bis dahin sich vorgehalten und zu eigen gemacht hatte.
Grade dies is

t im Widmungsschreiben an Staupitz deutlich ge

nug. Luther sühlte sich nun befreit von der drückenden Last
der Kasteiungen, Beichtanweisungen und Satisfaktionen. Nicht

von ihnen überhaupt; aber von ihrer Last. Es bleibt bezeich
nend — und auch das dürfte für die Richtigkeit der hier ver

suchten Skizze sprechen
—
daß der erste wirklich markante und

von Luther früh beglaubigte Umschwung vom Bußbegriff aus

erfolgte. Mit diesem Umschwung beginnt das Gottesbild freund
lichere Züge anzunehmen. Die gnadenschaffende Wirksamkeit
Gottes beginnt dem gepeinigten Mönch bedeutungsvoll zu werden.

Denn die Liebe zu Gott — vom Glauben is
t

nicht die Rede,

und ebenfalls nicht von Römer 1
, i? — die er als Endziel an

gesehen hatte, steht am Anfang der wahren Buße. Über den

Katholizismus führt diese Erkenntnis noch nicht hinaus, selbst
wenn Luther sie, was wir nur vermu'en können, nicht aber

wissen, besonders lebhaft ergriffen hätte. Denn mit dieser Er
kenntnis vertrögt sich nicht nur die katholische Auffassung von
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der Gnade, sondern auch der Verdienstgedanke. Und vorbe

reitende Werke sind ebenso wohl möglich wie nachfolgende Ver

dienste zum Zweck der endgültigen Anerkennung vor Gott. Ein

reformatorischer Umschwung braucht durchaus nicht angenommen

zu werden. Die Randbemerkungen zu den Sentenzen zeigen
denn auch, daß er nicht angenommen werden kann. Bei dieser
Sachlage mar Luther auch später berechtigt, der katholischen
Auffassung von der Gerechtigkeit Gottes prinzipiell das Urteil

zu sprechen und in dem später an Römer 1, ,? gewonnenen Er
lebnis den entscheidenden Umschwung zu erkennen. Denn am

Ende des Weges stand doch der die Werke und Verdienste

abwägende Gott, mochte er auch die Gnade zum Erwerb der

Verdienste geschenkt haben. Aber noch der spätere Luther hat

trotz seines summarischen Urteils eine Erinnerung daran be

wahrt, daß er vor dem an Römer 1, i? gemachten Erlebnis über

die schweren Kämpfe der ersten Zeit hinweggekommen sei. Denn

er sagt: „Ich war unter dem Papsttum lange irre ... Ich
roch wohl etwas, wußte aber nicht, was es mar, bis so lange,

daß ic
h über den Spruch kamRömerl." "5) Damit gibt er zuer

kennen, daß ihm selbst noch eine Erinnerung an den allmählichen

Fortschritt gegenwärtig ist, daß er noch vor dem entscheidenden
Umschwung Förderungen erlebte, die auf diesen Umschwung hin»

zielten. Nach allem, was positiv erkennbar ist, wurde der Ein

schnitt in der Entwicklung vor diesem letzten Erlebnis durch die

aus der denkwürdigen Unterredung mit Staupitz gewonnene Er
kenntnis vom Wesen der wahren Buße gemacht. Ist die im
Vorangegangenen gebotene Darstellung richtig, muß si

e

sich an

den Urkunden der Jahre 150ö bis 1516 bewähren.

II.

Die urkundlich erkennbaren theslsgischen Anfänge

Luther« bis zur erften Vsrlefung über die Psalmen.

I. Köstlin hat gemeint'"), daß die theologischen Äuße
rungen in den Randbemerkungen Luthers zu den Sentenzen des

Lombarden und zu Augustin viel zu dürftig seien, um ein wirk
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liches Bild von seiner damaligen Stellung zu geben. So dürftig,
wie Köftlin meint, sind Luthers Äußerungen aber keineswegs. Sie

sind wenigstens ausreichend, um die Hauptmotive Luthers er
kennen zu lassen. Es liegt an Köstlins und anderer Benutzung
der Randbemerkungen Luthers, daß si

e unergiebiger werden, als
si
e

wirklich sind. Köstlin is
t an wichtigen Äußerungen Luthers

achtlos vorbeigegangen. Zugleich is
t es seinem Urteil und seiner

Darstellung überhaupt verhängnisvoll geworden, daß er die

Frage nach der Beziehung Luthers zu der Schultheologie, i
»

die er eingeführt wurde, nicht genügend erörtert, und daß er

die entscheidende Wendung in Luthers Leben in die Zeit vor
der Vorlesung über die Sentenzen verlegt. Denn nun er

halten einzelne Bemerkungen Luthers ein Gewicht, das ihnen
nachweislich nicht zukommt. Die Struktur der damalige»

Theologie Luthers tritt höchst unsicher hervor, und die Rand

bemerkungen werden, da si
e weniger enthalten, als sie eigent

lich enthalten sollten, unergiebig.

Wenn Melanchthon recht unterrichtet war, daß Luther

schon in der ersten Zeit seines Erfurter Aufenthaltes mit de»

Hauptwerken der spätmittelalterlichen „Nominalisten" sich eifrig

beschäftigte'"), dann wird man in den ersten theologischen
Äußerungen Luthers den Spuren dieses Studiums begegne»

müssen. Kann andererseits Luther seine neue Anschauung von

der Rechtfertigung nicht vor 1512 gewonnen haben, dann werde»

die Randbemerkungen zum Lombarden und zu Augustin nichts

enthalten können, was der reformatorischen Rechtfertigungslehre

entspricht. Hatte ferner Luther während seines ersten Ersurter

Aufenthalts eine religiöse Förderung ersahren, die nicht in der

Linie der „nominalistischen" Theologie lag, so wird man ver

muten dürfen, daß auch davon Spuren uns in den eigenhändigen
Aufzeichnungen Luthers begegnen. Hatte schließlich Luther vor

dem zweiten Erfurter Aufenthalt schmerlich Gelegenheit g
e

funden, mit der augustinischen Theologie sich eingehend zu b
e

schäftigen, dann wird man es nicht grade für wahrscheinlich
halten, daß spezifisch augustinische theologische und philosophische

Elemente in den ersten theologischen Niederschriften Luthers
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uns begegnen. Jedenfalls wird e3 von der Stärke des nomi«

nalistischen Einschlages abhängen, wie weit er auf die augusti«

nische theologische Fragestellung einzugehen vermochte. Loofs
vermutet freilich, daß schon in den Randbemerkungen zu den

Sentenzen die Einwirkungen der augustinischen (neuplatonischen)

Mystik zu konstatieren seien >"), und Böhmer erklärt, daß, wenn

auch Auguftin nicht den Sieg über Occam hätte davontragen
können, doch Augustins neuplatonische Mystik bedeutungsvoll

für Luther geworden sei. Denn si
e

se
i

das Gegengift gegen

Occams Erlösungslehre geworden,"'). Aber je früher Luther

in den Nominalismus eingeführt wurde, und je später er Au«

gustin kennen lernte, desto weniger wahrscheinlich is
t eine Be-

einflussung durch den Neuplatonismus Augustins.

Daß in den Randbemerkungen Luthers recht kräftige Worte

gegen die Philosophen zu lesen sind, dürfte nicht auffallen.
Die religiöse Entwicklung, die Luther bis 1509 erlebt hatte,

sowohl wie die Theologie seiner Lehrer, die ja Luther in dem

gleichen Zeitraum verarbeitete, führten auf eine abwehrende
Haltung gegen die Philosophie. Schon ehe Luther die Rand,

bemerkungen eintrug, hatte er im Brief an Braun dieser Stim
mung Ausdruck gegeben. Aristoteles wird jetzt als tabularor

gebrandmarkt. Die Philosophen haben viele Ungeheuerlich
keiten sich zuschulden kommen lassen"«) und dadurch unlösbare

Schwierigkeiten in die Theologie gebracht. Die Philosophie is
t

Kot und kann die Geheimnisse der Trinität nicht fassen."")
Es wird am Lombarden gelobt, daß er Enthaltsamkeit in philo
sophischer Beziehung übt, sich auf die Lichter der Kirche und

besonders auf den nie genug zu lobenden Augustin beruft. "2)
An Skotus wird Kritik geübt."') Auch Biel wird ange
griffen.'«) Will man über göttliche Dinge reden, so steht

nur das Wort Gottes zur Verfügung. "5) Die Theologie is
t

der Himmel, der Mensch is
t Erde, und seine Spekulationen

sind Rauch, Man braucht sich darum über die Differenzen
der Doktoren nicht aufzuregen. Man soll beachten, daß ein

Schwein niemals die Minerva unterrichten kann, auch wenn
es bisweilen es sich anmaßt."«)
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Diese z. T. recht derben Auslassungen berechtigen aber

nicht zu der Annahme, als wolle Luther völlig mit der Philo
sophie brechen. Den letzten Ausfall gegen die Philosophen

begleitet er mit der Bitte um Verzeihung sür feinen Mangel
an Ehrfurcht. Er will die Philosophie nicht für ganz wertlos
erklären, '5?) Luther hat ja auch selbst noch ungesöhr 4 Jahre
später in der Weihnachtspredigt von 1514 der aristotelischen

Philosophie sich bedient und anerkennend der Hilfe gedacht,
die man bei Aristoteles finden könne. Aber die Philosophen

haben nicht alles gesunden.''«) Der Versuch, Aristoteles mit der

katholischen Wahrheit zu vereinigen, wird von Luther als un

verschämt empfunden. Das Motiv dieses Urteils wird hier
freilich nicht von Luther angegeben. An anderer Stelle ge
winnen mir jedoch einen Einblick in die Motivation. Kurz
vorher hatte sich Luther in gleicher Weise gegen solche Harmoni-
sierungsversuche ereifert. Weil Aristoteles eine falsche An

schauung vom seligen Leben hat, dessen richtige Deutung Luther
bei Augustin findet, hat er als tabnlaror zu gelten."') Der

Blick des Aristoteles bleibt der Erde und der irdischen Glück

seligkeit zugewandt, während doch Gunst und Ehre ein eitler

Ruhm sind'"), denen die Frende an der Wahrheit im seligen
Leben gegenübersteht. Angesichts der durch die Lektüre der

Bekenntnisse Augustins gefestigten, aber natürlich nicht erst jetzt

gewonnenen Auffassung, die Luther vom höchsten Gut besaß,

mußte natürlich Aristoteles als minderwertig erscheinen und

seine Beurteilung der Glückseligkeit als unverträglich mit der

katholischen Wahrheit.
Aber neben dieser besonderen religiösen Motivierung die

den gemeinchristlichen Jenseitsgedanken zum Inhalt hat, be
gegnen wir noch einer anderen. Die von Luther bekämpften

Philosophen respektieren nicht das Mysterium des Glaubens.

Sie streiten nm neue Wortbildungen "'), ergehen sich in Spitz
findigkeiten, ohne zu beachten, daß das Mysterium unaus

sprechlich ist'") und entfernen sich vom Evangelium. Dcr
Lombarde aber findet die Sympathie Luthers, weil feine Theo

logie eine Abwendung von den Larven der Philosophen und
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eine Annäherung an das Evangelium ist. Diesen Satz

„evangelisch" zu verstehen, haben wir keinen Anlaß. Ihm liegt
nur der Gedanke von der philosophischen Enthaltsamkeit des

Lombarden zugrunde. So beklagt es denn auch Luther
als einen Fehler seiner Zeitgenossen, daß ihnen nichts unbe

greiflich und unaussprechlich ist.!") Von hier aus wird auch
seine Auffassung von der SchriftautoritSt beleuchtet. Luther
will nur die Schrift und den Glauben gelten lassen. Aber

von einem Auftauchen des sog. Formal- und Materialprinzips

der Reformation is
t

noch keine Rede. Nur die Wahrheit der

Schrift und des Glaubens kann die Erkenntnis erreichen, die

der Natur unzugänglich ist. "v) Die Autorität der Schrift is
t

größer, als das Fassungsvermögen eines jeglichen menschlichen

Geistes. '«') Hat Luther die Schrift fttr sich, dann will er

auch gegen anders lehrende, nur auf Vernunftgründe sich
stützende Doktoren der Kirche aufzutreten wagen, mögen si

e

auch noch fo berühmt sein."°) Was über den Glauben hin
ausgeht, is

t

ganz gewiß ein menschliches Fündlein.^")

Hier is
t überall der Glaube der autoritäre Kirchenglaube,

und die von Luther der Schrift zugewiesene Autorität sprengt

nicht den Rahmen des vorreformatorischen Schriftprinzips. Die

Auffassung vom Glauben und von der Schrift sowie die pole

mische Haltung gegen die Philosophie ordnet sich geschichtlich
ein in den Zusammenhang der Theologie, die Luther in Erfurt
kennen gelernt hatte. Mit der occamistischen Betonung der

unfehlbaren Schriftautorität und mit der occamistischen Abwehr
der Philosophie in Fragen des Glaubens tritt Luther hier

auf den Plan. Peter d'Ailli, den Luther kannte, spricht sich
mit großer Schärfe gegen den Repräsentanten der Philosophie,

gegen Aristoteles, aus. Die Frontstellung gegen Aristoteles

is
t

nichts Luther Eigentümliches. Hier sowohl wie in der

Gegenüberstellung von Vernunft und Offenbarung setzt er die

von den Occamisten verfochten« Linie fort, bestärkt durch Petrus
Lombardus. Ob er bereits von Anfang an die Vernunft in

der Theologie noch weiter zurückdrängte als die Occamisten "^),
laim man auf Grund des vorliegenden Materials nicht sicher

9
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entscheiden. Jedenfalls kann man nicht von einer runden Ab
lehnung der Philosophie sprechen, wie Denifle es möchte. Denn

Luther will ja nur zur philosophischen Enthaltsamkeit anleiten,
den Respekt vor dem Mysterium der Glaubensartikel gewahrt

missen und die Kompetenz der Philosophie in Glaubensfragen

bestreiten. Das hat ihn selbst später nicht gehindert, auf Aristo
teles zurückzugreifen und mit Elementen der aristotelischen Philo
sophie den Gottesgedanken zu entwickeln. Ein schreiender Wider
spruch könnte nur dann mit Denifle konstatiert werden, wen»

Luther wirklich die „Konsequenz des Occamismus" gezogen und

prinzipienlos nach den wechselnden Bedürfnissen des Augenblicks

gehandelt hätte.'") Aber diese völlig ablehnende Haltung

gegen die Philosophie kann aus den Randbemerkungen Luthers

nicht erschlossen werden. Die Problemstellung is
t

noch occa-

mistisch. Nur das wird man sagen dürfen und vielleicht auch sage»
müssen, daß Luther schon jetzt nicht gewillt ist, der Schultheologie

sich auszuliefern. Er kann Skotiften, Moderne und Realisten
(antiqui) fahren lassen, wenn das Interesse des Glaubens es

erfordert. Schrift und Glaube stehen ihm höher als die

Anhänglichkeit an Schulen und Schulhäupter. Und da er fchon

ein eigenes Leben mitbrachte zu der Theologie, die er sich an

eignete, da er die Schrift nicht bloß als höchste Autorität

würdigte, sondern auch eifrig in der Schrift forschte und durch
die Schrift sich belehren ließ '"), kann schon hier ein Element
der Spannung konstatiert werden. Luther wird der Schule nicht
treu bleiben, wenn Schriftlehre und eigene Heilserkenntnis mit

der Schultheologie sich nicht i
n Einklang bringen lassen. Em

rechter Schultheologe is
t

Luther schon jetzt nicht, und die Lo

giker und Grammatiker finden nicht seine Sympathie. Ab«
die nominalistische Begründung der Kritik Luthers is

t unver

kennbar.

Der Nominalismus is
t Luther, mag er auch gegen Biel

opponieren und den Lombarden sowohl wie Augustin loben,

auch so selbstverständlich, daß er nach den Grundsätzen des No
minalismus den Lombarden und Augustin versteht. Man kann
nicht sagen, daß die in den Randbemerkungen vorliegende An
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erkennung des Lombarden und Augustins eine Abwendung von

der nominalistischen und eine Zuwendung zur lombardisch-au-
gustinischen Theologie bedeutet. Man kann nicht einmal sagen,
daß zwar Occam den Sieg behalten habe, Luther aber doch
mit Augustin Occam zu überwinden versucht habe.'") Von
einem solchen Kampf is

t in den Randbemerkungen gar nichts

zu spüren. Und auch das wird in den Randbemerkungen nicht
angedeutet, daß der Glaube (das creclere) schon damals für
Luther die Vorstufe gewesen se

i

für die Einigung mit dem

Logos im Sinne der augustinischen Mystik.'") Vielmehr is
t

grade der Einfluß der nominalistischen Erkenntnistheorie un

verkennbar. In dem Satz, den Loofs zur Begründung seiner
Vermutung anführt: Die Seele könne das Unkörperliche erfassen,
wenn sie, was körperlich sei, durch den Glauben abwerfe'"),

is
t

doch nur auf die Bedeutung des Glaubens aufmerksam
gemacht. Auf die LogosmrMk is

t überhaupt nicht Bezug ge

nommen. Von einem den Glauben ablösenden oder überholen
den Erkennen und Schauen spricht Luther nicht. Vielmehr

läßt die ganze Bemerkung Luthers vernmten, daß er für die

Erkenntnis des Unkörperlichen nur auf die liäes rekurriert, und

der Glaube nicht nur das erste, sondern das einzige Mittel zur
Erkenntnis ist. In einen augustinischen und mystischen Zu
sammenhang hat Luther seine Äußerung nicht gestellt, und der

Wortlaut sührt aus die nominalistische, nicht auf die augusti-

nische Fragestellung.

Daß diese Fragestellung den Absichten Luthers nicht ent

spricht, zeigt die offenkundige Anlehnung an die nominalistische

Fragestellung und die unzweideutige Ablehnung der Realisten

in anderen Randbemerkungen Luthers. Er spricht ausdrücklich
von dem Irrtum, dem die Realisten verfallen sind.'«") Die

Einzeldinge haben kein Sein eigener Art in Gott und sind in -

der göttlichen Natur nur der Erkenntnis nach."') Luther
redet auch ganz unverhüllt von einem Universale im Ding und

betrachtet das Universale als eine begriffliche Abstraktion."-)

Diese nominalistische, an Occam und Biel erwachsene Formu
lierung is
t um so beachtenswerter, als Luther si
e im Anschluß

9'
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an Augustin und als Folgerung aus Augustin und dem Lom
barden entwickelt. Er deutet also philosophisch Auguftin im
Sinne Biels. Der ganze Apparat der nominaliftischen oder

occamistischen Theorie wird freilich nicht vorgeführt. Aber man

sieht doch unschwer, daß diese Äußerungen nicht auf der Linie
einer augustinischen oder „spekulativen", zum Realismus oder

Neuplatonismus führenden Theorie liegen, vielmehr im Nomi
nalismus wurzeln. Luther hat es fo wenig vermocht, die neu

platonische Erkenntnistheorie des von ihm jetzt hoch geschätzten

Augustin gegen die nominalistische Schullheologie auszuspielen,

daß er vielmehr den Realismus als einen Irrtum betrachtet
und Augustin eine ihm ganz fremde Erkenntnistheorie unter

schiebt. Ist aber der Nominalismus Luthers noch so kräftig,
daß er der selbstverständliche Maßstab der Deutung Auguftins
ist, dann kann von einer neuplatonischen Anschauung Luthers
nicht gesprochen werden.

Auch in der Erörterung anderer Probleme zeigt sich eine

deutliche nominalistische Bestimmtheit des theologischen Denkens

Luthers. Er merkt, daß Augustin und die mmlerni, denen
er sich selbst zuzählt, über den Begriff der Zeit sich verschieden
ausgesprochen haben. Aber er macht nun nicht den Versuch,

die Autorität Auguftins gegen die Definition der Modernen
ins Feld zu führen, er bemüht sich vielmehr um den Nachweis,

daß Augustin und die Modernen übereinstimmen, Mit ande
ren Worten sagen beide dasselbe. "2) Und wie er Auguftin
im Sinne der Modernen auslegt, so auch den Lombarden. Er
lehnt ausdrücklich die Annahme des Lombarden ab, daß die

Erbsünde der Zunder, die Schwäche der Natur, der Tyrann

usw. sei. Hierin erblickt Luther nur Bezeichnungen des un

gehorsamen Fleisches gegen den Geist. Weil die ursprüngliche

Gerechtigkeit weggenommen wurde, tobt das Fleisch gegen den

Geist."«) Das „Gesetz des Fleisches oder die Begierde (con-
cupisceritis)" is
t die Strafe der Erbsünde, nicht die Erbsünde

selbst. Sie is
t eine Schwäche der menschlichen Natur, nicht
als solche schuldig und nicht an sich böse. Nur per scciöevs

is
t die Begierde böse, sofern die Seele, die die Begierde nicht
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besiegt, sondern ihrer Neigung und ihrem Gewicht nachgibt,

sündigt.'«") Diese Anschauung findet Luther auch durch Pau
lus bestätigt. Denn Paulus erklärt, daß die conOupiscevlia

denjenigen nicht schade, die Christo gemäß leben. Denn nach
dem die Schuld vernichtet is

t

durch die Taufe, is
t die Begierde

nur eine Neigung zum Bösen."«) Würde man behaupten,

daß die concuviscenria irgendwie Schuld se
i

und nicht in der

Tause vergeben würde, so würde der Taufe und der Gnade

Gottes Unrecht geschehen. Die Erbsünde wird durch die

Taufe ganz vernichtet, während die covcnpiscelltia nicht ganz
getilgt, sondern nur geschwächt wird. Eben deswegen kan«

die Erbsünde nicht in der Begierlichkeit oder im Zunder b
e

stehen.'»«)

Luther hat freilich gesehen, daß diese scholastische Theorie
von der Erbsünde mit den Erklärungen Augustins und des

Lombarden nicht ganz zusammenstimmen will. Aber er fühlt

sich nicht genötigt, die überkommene theologische Lehre durch
Augustin und den Lombarden zu korrigieren. Er meint viel

mehr Augustin eine doppelte Auffassung von der Begierde zu

schreiben zu müssen. Einmal rede Augustin von der Begierde,

sofern si
e die Schuld einschließe. Unter dieser Voraussetzung

könne si
e das Böse im Fleisch genannt werden. Vielleicht werde

man auch dem Lombarden diese Meinung zuweisen müssen.
Andererseits werde die Schuld ausgeschlossen, sodaß nun die

Begierde nur als Strafe zu gelten habe. Luther emanzipiert

sich also keineswegs von der nominalistischen Erbsündenlehre,

die ihm vielmehr den Maßstab zum Verständnis Augustins und

des Lombarden gibt. Ja auch das bestreitet Luther nicht, daß
der Geist gegen die im Fleisch wohnende Begierlichkeit mit

Erfolg ankämpfen kann. Das höhere Vermögen des Menschen
(ratio und voluntas) is

t frei.'") Die ratio, die früher an
gesichts des gehorsamen Fleisches die Gebote Gottes mit Leich

tigkeit erfüllen konnte, hat jetzt angesichts des i
n allem wider

strebenden Fleisches eine fchmierige Aufgabe. Das ist die Strafe

für den Ungehorsam. Doch die Erfüllung der Gebote is
t möglich,

»enn auch unter Schmierigkeiten. Erleichtert wird die Auf



164

gäbe dadurch, daß die Tmifgnade die Begierlichkeit schon ge

schwächt hat. Der Neigung zum Bösen kann widerstände»
werden. "') Luther macht ausdrücklich darauf aufmerksam, wie
auch Biel, daß der Christ nicht notwendig dem Bösen nach-
gibt. Es ist dem Willen nicht unmöglich, das Gute zu tun,
Der sreie Wille wird nicht deswegen verdammt, weil er nicht
die Gnade hat oder nicht haben kann, sondern weil er die an

gebotene Gnade nicht annimmt oder die angenommene nicht

bewahrt und der Gnade nicht als Führerin folgt.'")
Was Luther hier über die Sünde ausführt, findet die zurei

chende historische Erklärung aus Biel und dem Nominalismus. >«s
Luthers Nominalismus tritt in ein noch helleres Licht, wenn

man beachtet, daß es auf die positive Satzung Gottes zurück

geführt wird, wenn die böse Handlung zum Entbehren der

Gerechtigkeit wird und im Handeln selbst bereits der Verlust er

folgt. Dem entspricht es, wenn Luther an einer anderen

Stelle, charakteristischermeise wiederum im Gegensatz zum Lom

barden, anläßlich der Erörterung über die Verbreitung der

Erbsünde, sich auf die göttliche Anordnung und das göttliche

Urteil beruft. Gott hat in gerechter Strafe es so festgesetzt,

daß alles Fleisch, das von Adam durch das Gesetz der Zeugung

stammt, derartig verdammt ist, daß, sobald es mit der Seele

vereinigt wird, die ganze Person die ursprüngliche Gerechtigkeit

entbehren muß. Nicht die Luft is
t die eigentliche Ursache,

sondern die göttliche Anordnung läivins oräinatio) bei der
Bestrafung des Fleisches Adams. Wenn darum auch der Lom

barde behauptet, daß die toecktas des Fleisches die Seele i«

Sünde verstrickt, so mein! doch Luther, daß, wenn das Fleisch

ganz rein wäre und auch ohne Luft verpflanzt würde, doch aus
Grund des göttlichen Urteils (ex iu6icio 6ivivo) das von (dem
bestrasten) Adam herstammende Fleisch die Seele erbsündig

machen würde."') Luthers Erbsündenlehre is
t

demnach ganz

ans nominalistischer Basis aufgebaut. Seine Anerkennung Au-

gustins und des Lombarden bedeutet hier keine Zuwendung zur
augustinischen und lombardischen Theologie. Sie müssen sich
vielmehr eine nominaliftische Auslegung gefallen lassen. Und
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Luther hat nicht unbewußt den Lombarden nominalistisch ge

deutet. Er weiß, daß er den Lombarden korrigiert. Hatte
Luther, als es sich um den Wert der Philosophie handelte, die

philosophische Enthaltsamkeit des Lombarden anerkannt, weil er

hier die Linie fand, auf die er selbst durch die nominalistische
Theologie hingeführt wurde — jedenfalls mitbestimmt durch

si
e — , so hat er die Differenzen in der Sündenlehre zugunsten

des Nominalismus entschieden. Ans beidem erhellt, wie stark

Luther an die nominalistische Theologie gebunden war."")
Aber Luther soll in dieser Zeit nicht bloß mit der Aneignung

der augustinisch-neuplatonischen Metaphysikund Mvstikden Anfang

gemacht haben, er soll auch, z. B. nach Köstlin, Äußerungen geprägt
haben, die den Beweis liefern, daß die reformatorisch-religiöse
Erkenntnis ihm schon aufgegangen ist. Wie sehr ihn einst der

Gedanke an die Gottesgerechtigkeit in Römer 1, i? peinigte, jetzt

se
i

er jedenfalls zu der anderen Auffassung gelangt. Man
werde annehmen müssen, daß Luther mährend seiner Vorlesungen

Kber die Sentenzen und mährend seiner Vorbereitung zum
Grade des Lizentiaten und Doktors erst noch ganz in der Stille
«n seinem neu gewonnenen Verständnis des Heilsmeges als

Christ und Theologe gearbeitet habe. Aber schon jetzt spreche

er mit dem Ton freudiger Gewißheit aus, daß Christus unsere
Gerechtigkeit sei, wenn er auch diesen Begriff dort nicht aus

einandersetze. Und Christus gelte als unser Glaube, unsere
Gerechtigkeit, unsere Gnade und Heiligung. Ganz besonders
komme seine Auffassung dieser Gerechtigkeit zum Ausdruck in

einer Erklärung von Joh, 5,2«, derzufolge Gott dem Sohn
gegeben habe, in sich das Leben zu haben, nämlich den heiligen

Geist hervorzubringen. Wer an Christus glaube, werde leben.

Denn er sei, wie Luther bekenne, durch den Glauben an seine

Menschwerdung unser Leben, unsere Gerechtigkeit und unsere

Auferstehung.'»') Auch Jundt gedenkt der Originalität des

zukünftigen Reformators, von der die Randbemerkungen Zeugnis

ablegen. Freilich könne man nur einige gewissermaßen zufällig

aufs Papier hingeworfene Ideen namhaft machen. Im
Menfchgemordenen kommt Gott zu uns, so wie wir sind. Eine
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ganz neue Auffassung vom Glauben breche hervor. Der Glaube,

der den Fleisch gewordenen Sohn, den Retter und Heiland

Christus ergreife, rechtfertige den Menschen. 2»°)

Die eben zitierten Sätze Luthers haben immer wieder An

laß zur Bekräftigung der Vermutung gegeben, daß Luther scho»

während seines ersten Erfurter Aufenthalts die entscheidende
Erkenntnis gewonnen habe, Ist ihnen wirklich das Gewicht
beizulegen, das z. B, Köstlin und Jundt ihnen beilegen, dan»
kann man an dieser Annahme nicht vorbeikommen. Denn aus

späterer Zeit können diese Bemerkungen nicht stammen. Wohl
hat Luther, wie der Herausgeber der Randbemerkungen in dn
Weimarer Ausgabe mitteilt, einmal eine Äußerung später ein

getragen als die übrigen Notizen. Aber zu den soeben zitierte»

Äußerungen wird eine solche Anmerkung nicht gegeben. Die

Schriftzüge verraten also keinen späteren Termin. Luther hat
darum entweder alle diese Äußerungen mit den übrigen gleich

zeitig niedergeschrieben, oder alle Äußerungen, die die neue Er
kenntnis enthielten — nicht bloß die eine oder andere Äußerung —
in recht viel späterer Zeit eingetragen. Das is

t aber ganz

unwahrscheinlich. Ein positiver Anhalt fehlt. Und wann sollte
Luther wiederum das Erfurter Exemplar in die Hand bekommen

haben? Nach seiner Romreise is
t er nach Wittenberg gegange».

Erfurt scheint er nicht berührt zu haben. Und wenn doch, s«
wäre der Aufenthalt viel zu kurz gewesen, als daß er mährend
dieser Zeit mit einer erneuten Lektüre der Sentenzen sich hätte

befassen können. Angesichts der seiner harrenden Wittenberger

Aufgaben fehlte auch der Anlaß zu einer solchen Lektüre.
Es is

t aber auch gar nicht nötig, die eben zitierten Äuße
rungen Luthers reformatorisch zu verstehen. DerWortlaut zwingt

nirgends dazu. Köstlin muß selbst zugeben, daß Luther den

Satz, Christus fe
i

unsere Gerechtigkeit, gar nicht weiter aus

einandersetze. Köftlin muß auch darauf hinweisen, daß Luther
mit Augustin von Christo als unseren, Glauben usw. spreche.
Das hätte stutzig machen können, zumal Luther nirgends die

für seine reformatorische Rechtfertigungslehre charakteristische
Beziehung in den Randbemerkungen zum Ausdruck bringt, un»
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andererseits in den Randbemerkungen die Abhängigkeit Luthers
von der katholischen Fragestellung deutlich genug ist. Eine Be

tonung der rechtfertigenden Gnade und des rechtfertigenden

Glaubens hat nur dann eine Bedeutung für die Annahme,

daß Luther schon im Jahre 1509/10 die reformatorische Er
kenntnis besessen hat, wenn Gnade, Glaube und Rechtfertigung
in der Beziehung nachweisbar sind, die die reformatorische
Rechtfertigungslehre bestimmt. Dies is

t aber so wenig der Fall,

daß vielmehr die katholische Struktur deutlich hervortritt.

Daß Luther noch an der ii6es acyuisits, festhält, soll nicht
sonderlich hervorgehoben werden, da Luther nicht ausführlich

sich auf diese ki6cs einläßt. 2°') Wenige Zeilen später entwickelt

er dann im Anschluß an Hebr. II, , den Glaubensbegriff näher.
Der Glaube is

t die Substanz der Dinge, die man erhofft, d
,

h
.

er is
t das, was der Hoffnung notwendig vorangeht. Er is
t

das argumentum dessen, das man nicht sieht, d
.

h
. die „Kunt-

schafft", das Zeichen (si^uum). Die Verdienste bauen sich nicht

auf dem Glauben auf. Das is
t

für Luther etwas ganz Selbst

verständliches (ut uoturn est). Da man aber ohne Funda
ment nicht bauen kann, so kann man auch ohne Glauben nicht

hoffen und gut handeln. Der Glaube is
t darum in dem Sinne

Substanz (substsuria), als Bestand haben und verharren (yuoä
est in spe) nur möglich is

t, wenn zuvor der Glaube existiert.
Argumentum dessen, was man nicht sieht, und substsotis,

dessen, was man erhofft, ist also der Glaube. Aber der

Glaube is
t

doch nur die Voraussetzung der Hoffnung und

der Liebe. Durch den Glauben erhält man Kunde von der

unsichtbaren Welt und gibt der Hoffnung die Richtung an, in

der si
e

sich bewegen soll. So wird er zu einem Fundament.
Aber das Leben und die Verdienste wirkt nicht der Glaube.

Dieser Glaubensbegriff entspricht so wenig der reformatorischen

Ausfassung vom Glauben, daß er vielmehr ganz i
n den Bahnen

der überkommenen Definition vom Glauben sich hält. Schon

Augustin hatte in seinem Enchiridion eine analoge Abgrenzung

von Glauben, Hoffnung und Liebe gefunden, und si
e wurde ein

Bestandteil der katholischen Theologie. Das Bestreben, diese
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drei Größen miteinander zu verbinden, is
t

freilich vorhanden.
Aber das is

t

nichts Luther Eigentümliches. Dies Bestrebe»
zeigt die katholische Theologie seit den Tagen Augustins. Daß

Luther hier aber nicht unter auaustinischem Einfluß steht, sondern
nur die aus der Spätscholaftik überkommene Theorie vorträgt,

beweist die Zerlegung des Glaubens in die ti6eg acquisita«")
und ki6es intusA^), und ebenfalls die Deutung des Satzes
Pauli, daß der Glaube aus dem Hören stamme. Auf Grund
des äußeren Hörens der Predigt und des inneren BegreifenS
der Verkündigung erfolgt der Glaube oder die Zustimmung

(sssensus). So autoritär wird aber dieser als Zustimmung

definierte Glaube gefaßt, daß schon der den Glauben hat, der

dem Sinn der Worte zustimmt, ohne auch nur die Wahrheit
dessen, dem er zustimmt, zu erkennen. 2°°) Ja der Wort-
laut der lutherschen Erklärung scheint vorauszusetzen, daß der

Glaube überhaupt nicht die Wahrheit dessen, dem er zustimmt,

zu begreifen braucht. Daß wir hier vor dem nominaliftisuM
Glaubensbegriff stehen und eine Milderung durch auguftinisches

„Erkennen" 208) j
n weiter Ferne bleibt, liegt auf der Hand.

Bewegten sich die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen Luthers

auf nominaliftischer Fläche, so verrät auch sein Glaubensbegriff

die nominalistische Herkunft. So zentral die Bedeutung des
Glaubens in erkenntnistheoretifcher Beziehung ist, so sehr er

theologisch als Fundament gewürdigt wird, so fehlt hier doch

auch nur die leiseste Andeutung einer religiösreformatorischen

Linie. Daß Luther darum vom gemeinen Mann als kicles
explicita nur die Anerkennung dessen fordert, daß es einen Gott

gibt, daß er Vergelter und Erlöser ist, kann nicht überraschen.
Eine reformatorische Linie is

t

also in diesen Äußerungen
über den Glauben — vollends, wenn man seine Beziehung z«
Hoffnung und Liebe beachtet — nicht zu konstatieren. Jundt
meint, daß die kicles ac^uisita schon der Heilsglaube sei, und

daß er den Menschen rechtfertige, nicht weil er glaube, sondern

durch das, was er glaube. Eine völlig neue Auffassung vom

Glauben breche sich Bahn."«) Aber Jundt is
t den Beweis

schuldig geblieben. Von einem Christus ergreifenden Glauben
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spricht Luther überhaupt nicht. Und wenn man bedenkt, mit

welcher SchärseLuther grade das autoritäre Element des Glaubens

heraushebt, in welchem Sinn er von der ki6es explicits spricht,
wird man vollends nicht sich davon überzeugen können, daß in

der von Luther hier vorgetragenen ti6<^ achllisita eine ganz
neue Glaubensauffassung sich bemerkbar macht. Luthers Äuße
rungen sprengen hier nirgends den katholischen und nominalifti-

schen Rahmen.
Den rechtfertigenden Glauben hat Luther in dieser Zeit

sich ganz anders vorgestellt, wie Jundt meint, dem offenbar
eine Verwechselung des Glaubens mit dem rechtfertigenden

Glauben untergelaufen ist. Der Glaube nämlich, durch den man

gerechtfertigt ist, besteht nicht ohne Liebe und Hoffnung. 2")
Den Glauben schlechthin hatte Luther prinzipiell unab

hängig gemacht von Hoffnung und Liebe. Hier dagegen, wo

das Problem der Rechtfertigung zur Diskussion steht, erklärt

Luther, könne man nicht einfach vom Glauben reden, sondern von

dem durch die Liebe tötigen oder rechtfertigenden Glauben. "«)

Luther spricht von der Liebe (caritss), durch die mir Gott

kormsliter lieben"?) und die immer mit dem heiligen Geist
gegeben wird und der heilige Geist mit ihr und in ihr."«)
Durch die Liebe wird man mit Gott vereinigt. "5) Katholisch

if
t es auch, wenn Luther erklärt, daß die Liebe die Herrin der

Tugenden und die Königin der Verdienste sei."«) So wenig
kennt also Luther i

n dieser Zeit einen rechtfertigenden Glauben

im reformatorischen Sinn, daß er vielmehr die allgemein katho
lische Auffassung von dem durch die Liebe formierten Glauben

teilt. Und die charakteristische Trennung der beiden Glaubens

begriffe, die einen selbstverständlichen und im Glauben schlecht

hin begründeten Ubergang des einen Glaubens in den anderen

nicht zuläßt, wird gleichfalls von Luther akzeptiert. Zu Römer

1
, ,7 wußte Luther auch nichts Originales zu fagen. An dieser

echt katholischen Stellung zum Problem des Glaubens und der

Liebe oder des Glaubens schlechthin und des rechtfertigenden

Glaubens muß jeder Versuch scheitern, Luther schon jetzt die

reformatorische Erkenntnis zuzusprechen.
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Dann wird man auch die Aussagen Luthers über die Be
deutung Christi anders werten müssen, als es bisher in der

Protestantischen Lutherforschung der Fall gewesen ist. Es gibt
doch schon zu denken, daß der Satz, Christus se

i

unser Glaube,

unsere Gerechtigkeit, Gnade und Heiligung ein augustinisches

Zitat ist. Wenn aber schon deswegen eine auguftinische und

jedenfalls keine reformatorische Deutung angezeigt erscheint, so

vollends nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese Aus

sage in einem Zusammenhang sich findet, der die katholische
Deutung der Liebe zur Voraussetzung hat. Ist Christus unser
Glaube und unsere Gerechtigkeit, so kann dies nicht im Sin»
der späteren Glaubensgerechtigkeit gemeint sein, sondern nur in

sofern, als er der Urheber der Gerechtigkeit ist. die Gott fordert.
Wenige Zeilen fpöter wird denn auch von der Liebe gefvroche»,
die mit dem Willen zusammenwirkt, um Akte der Liebe zu ver

wirklichen. Wie Luther den Satz, daß Christus unsere Gnade

sei, verstanden haben will, darüber läßt er an einer anderen
Stelle keinen Zweifel. Christus hat die Gnade gegeben, durch

welche die Werke des Gesetzes Gott angenehm werden. Ohne
die Gnade kann das Gesetz nicht erfüllt werden, auch wen»

alle seine Werke geschehen."«) Luther hat wie jeder fromme

katholische Christ von der Gnade und Gerechtigkeit Christi
sprechen können, ohne deswegen vom Katholizismus sich ent

fernen zu muffen. Auch wenn er von Christus als unserem
Glauben redet (v«8tra ki6es), wird man nicht genötigt, refor
matorische Erkenntnis vorauszusetzen. Auch Auguftin konnte

fo sprechen, ohne deswegen eine evangelische Auffassung vom

Glauben zu besitzen. Luther erläutert nun freilich nicht diese»

Satz dort, wo er ihn niederschreibt. Aus den Randbemer
kungen zu Augustin kann man aber das Verständnis dieses

Satzes gewinnen. An Christum glauben heißt an seine Mensch
heit glauben, die uns in diesem Leben gegeben is
t

zum Lebe»

und Heil. Denn er is
t

durch den Glauben an seine Fleisch-

werdung unser Leben, unsere Gerechtigkeit, unsere Auferstehung.

Denn er fagt, er werde uns das ewige Leben geben, d
.

h
. de»

heiligen Geist mit dem Vater und Sohn."') Christus, der
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das Leben hat, übermittelt es uns durch seine Fleischwerdung.

Er hat freilich dies Leben als Gott 22°); aber durch die Mensch
werdung gewinnen mir es. Auf die Menschwerduug und den
Menschgewordenen hat sich also unser Glaube zu richten. In
diesem Sinne is

t

Christus unser Glaube. Eine besondere re

ligiöse und ethisch-psychologische Ausfassung von der Mensch

heit Christi in der Weise, daß im Menschlichen selbst das Gött

liche sich darstellt und nun die Grundlage zu einer Umbildung

der alten Christologie gelegt märe, liegt diesen Sätzen fern.
Das Leben wird nicht ethisch-psychologisch mit dem „geschicht
lichen Jesus" verbunden gedacht, sondern mit d?r Gottheit der

zweiten trinitarischen Person. Da aber der Menschgewordene

eS mitteilt und Glauben fordert, muß man an die Menschheit

und Fleischwerdung glauben. Bezeichnet also Luther Christus
als unseren Glauben, und zwar den Menschgewordenen, so

bedeutet das weder eine reformatorische Auffassung vom Glau
ben, noch eine reformatorische Stellung zur Menschheit Jesu.

Auch hier bleibt er innerhalb der katholischen Fragestellung und

sagt nichts, was nicht auch von einem Katholiken und Nomi-

naliften gesagt werden könnte.")
Daß wir in Luthers Aussagen über Christus als unfern

Glauben, unsere Gerechtigkeit und Gnade nicht schlechthin au-

gustinische und lombardische Einflüsse zu erkennen haben'"),

daß Luther auch hier von der Theologie bestimmt wird, mit der

er in Erfurt bekannt wurde, das zeigen gelegentliche kurze Äuße
rungen der Randbemerkungen. Schon wenn Luther sogt, daß

Christus das Gesetz nicht durch Werke nach dem Gesetz erfüllt

habe, weil das Gesetz auf diese Weise unerfüllt fe
i

und nicht

erfüllt werden könnte, und wenn er hinzufügt, daß ohne Gnade

das Gesetz nicht erfüllt werde, auch wenn alle feine Werke ge«

fchehen so wird man wohl in dieser Formulierung trotz der

Anspielung auf den Römerbrief einen Nachhall der nominalisti-

schen Theorie von der Gesetzeserfüllung erkeni.en dürfen. Ge

rechnet wird mit der Möglichkeit, daß alle Werke des Gesetzes

verwirklicht werden; nominalistisch gesprochen: si
e werden der

Substanz nach erfüllt. Aber diefe Erfüllung hat keinen Wert,
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weil ihr das Gepräge der Gnade fehlt. Erst durch dies Ge

präge werden si
e angenehm vor Gott. Man wird um so eher

an eine solche nominaliftische Deutung denken dürfen, als Luther
das nominaliftische merirum cke con^iu« und 6e conäi^rio

nicht preisgegeben hat. Eine nominaliftische Auslegung liegt
darum nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeit. Un

zweiselhaft nominalistisch is
t

es aber, wenn Luther erklärt, daß
die Liebe faktisch (6e tscro) immer mit dem heiligen Geist ver

liehen werde. Es wäre auch eine andere Ordnung möglich.-'')
Aber es hat Gott gefalle», diese Ordnung zu geben. Innere
Notwendigkeiten schweben Luther nicht vor. Die nominaliftische
Vorstellung vom schrankenlosen Willen Gottes und der positi

vistisch- statutarischen Regulierung des Heilsweges liegt diesem
Ausspruch zugrunde. Hatte Luther, als er die Verbreitung
der Erbsünde erklärte, von der nominalistischen Theologie Ge

brauch gemacht, so auch jetzt. Seine Kritik an den Ksbitus

stützt er freilich durch die Autorität des Lombarden.'") Aber

es wäre doch auffallend, wenn wir es wirklich mit einer ein

fachen Rückkehr zum Lombarden zu tun hätten. In der Tat

is
t der Lombarde nur eine Stütze. Luther hat nicht erst durch

den Lombarden die Kaditus kritisieren gelernt. Schon die no

minaliftische Schule übte hier Kritik, Occam sowohl wie d'Ailli.
deren Schriften Luther studiert hatte. Nach diesem is

t

auch die

heiligmachende Gnade dasselbe wie der Habitus der Liebe. Ehe

Luther sich mit dem Lombarden selbsttätig beschäftigte, wurde

er in die nominaliftische Kritik der übernatürlichen Habitus und

ihrer metaphysischen Seinsqualttäten eingeführt. Die in den

Randbemerkungen geübte Kritik hat Luther demnach nicht ur»

sprünglich vom Lombarden gelernt. Das erhellt auch daraus,

daß Luthers Auffassung nicht mit derjenigen des Lombarden

zusammenfällt. Denn Luther betrachtet nicht wie der Lombarde

die wirkende und mitwirkende Gnade als ein und dieselbe
Gnade. In den Bemerkungen zur clist. 2ö des zweiten Bu
ches der Sentenzen, wo der Lombarde diese Gleichsetzung vor

tragt, entwickelt Luther die nominaliftische Doktrin; und zum

entscheidenden c. 9 hat er keine sachliche Bemerkung gemacht.
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Er eignete sich ja auch die Unterscheidung der merir« öe cou-
ßruo und cov<Zi^no an und kann erklären, daß der heilige

Geist oder die Liebe mit dem Willen zusammentrifft, um Akte

der Liebe zu erzeugen.'") Dieser Akt der Liebe aber ver

einigt uns mit Gott. Der Kabirus aber is
t der heilige Geist."')

Die Anlehnung an den Lombarden erfolgt also auf der theo
logischen Grundlage des Nominalismus.

Nun würde man gewiß nicht der Gesamthaltung Luthers

in jener Zeit gerecht, wenn man ihn als einen reinen Nomi

nalisten bezeichnen würde. Sein theologisches Denken is
t

freilich

durch den Nominalismus wesentlich bestimmt. Aber er geht

nicht im Nominalismus auf. Es war schon früher darauf hin
gewiesen, daß der Lebensgang Luthers zu einer Spannung

zwischen religiöser und theologischer Entwicklung führen könnte.

So konnte denn auch fchon dessen gedacht werden, daß Luther
nicht gewillt war, der nominalistischen Schule um jeden Preis
sich anzuschließen. Derselbe Luther, der in nominalistischen

Kategorien denkt, kann doch in den Randbemerkungen ein

scharfes Urteil über Biel fällen und zugleich den Lombarden
loben, der dem Evangelium näherkomme als Biel und die
Philosophen. Er kann die Modernen sowohl wie die Skotisten
und Realisten ablehnen, wenn er sich überzeugt, daß si

e

zum

Glauben Zusätze menschlicher Art machen. Die nominalistische
Opposition gegen die Philosophie und Vernunft und die nomi

nalistische Betonung des Wortes Gottes und des Glaubens,

sobald es sich um göttliche Dinge handelt, gewinnen bei Luther
eine Kraft, die auch gegen den Nominalismus sich wenden kann.

Der Nominalismus kann gegen den Nominalismus ausgespielt
werden, ein tieferes religiöses Verständnis dann den Nomina

lismus auflösen. So kann denn auch Luther die religiös in

haltsleeren Spitzfindigkeiten der Modernen, der Grammatiker

und Logiker verächtlich behandeln."') Der Luther, der schon
von Wittenberg aus nach einer Theologie trachtete, die das

Wesentliche erörterte, konnte nicht an dürren Subtilitäten Ge

fallen finden."") So is
t es gewiß nicht zufällig, daß gerade

die gravierendsten Thesen der Nominalisten über die Zulänglich
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keil der natürlichen Kräfte in den Randbemerkungen fehlen,
und daß er gerade die Momente in der Freiheits- und SSnden-
lehre eines Biel betont, die auf eine thomistisch-auguftinische
Fragestellung hinleiten,"') Und wenn auch in der Auffassung
von den Werken des Gesetzes und der angenehm machenden
Gnade die nominalistifche Struktur erschlossen werden konnte,

so wird doch beachtet werden dürfen, daß Luther eine Erfüllung
des Gesetzes durch Werke des Gesetzes für unmöglich hält. Tat

sächlich is
t das Gesetz so nie erfüllt und kann nicht so erfüllt

werden."') Die theoretisch festgehaltene These der Nomina

listen scheitert an der Wirklichkeit. Aus den nominaliftischen
Formulierungen blickt uns eine ernstere und tiefere Erkenntnis
vom Unwert der Gesetzesmerke überhaupt an. Wenn Luther
die Begierlichkeit und den Zunder der Sünder auffallend stark
betonen kann, freilich wiederum unter Respektierung der nomi

naliftischen Formeln, aber in Anlehnung an die Energie der

lombardifchen Darbietungen, fo steckt auch hier ein Moment,

das gegen die nominalistifche Formulierung sich richtet, und, zu
mal Luther selbst in seinem Mönchsleben die Macht der Be

gierlichkeit erfuhr, über den Nominalismus hinausführen konnte.

Ihm wird die coneupiscentis zu einer lebhaft empfundenen
Strafe und ihre den Willen zur Zustimmung und also zur
Sünde zwingende Macht wird angstvoll ins Auge gefaßt. Das

Fleisch „tobt" ja gegen den Geist. Das bleibt der auch durch
die Randbemerkungen gesicherte historische Kern der späteren

Aussagen Luthers über die Kämpfe im Kloster. Die nomi

naliftischen Formeln werden mit einem antinominalistischen Geist

erfüllt. Es is
t

auch sür Luther selbstverständlich, daß, wer die

Sünde nur aus Scheu vor der Strafe haßt, zu den Bösen gehört,

während die Guten die Sünde aus Liebe zur Tugend Haffen."')
Des weiteren gilt ihm Augustin als der nie genug zu

lobende Kirchenvater. Damit will er nicht ein kirchliches Ur

teil über Augustin pietätvoll respektieren. Hatte er doch zeit

weilig Augustin herzlich wenig Achtung bezeugt. Sein Urteil

über Augustin, den er schon jetzt dem Aristoteles gegenüberstellt,

is
t der Ausdruck der Wandlung seiner inneren Beziehungen zu
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Augustin. Nun waren aber in den Randbemerkungen keine

spezifisch theologischen und philosophischen Elemente nennens

werter Art enthalten, die nur durch einen originalen Einfluß
der augustinischen Theologie zu erklären gewesen wären. Aller

dings findet Luther in Augustin und im Lombarden Bundes

genossen gegen Aristoteles, die Philosophen und die Fündlein
der hochmittelalterlichen Scholastik. Aber dies reicht nicht aus,

um sein Urteil über den Magister und vornehmlich Augustin

zu erklären. Denn diese Bundesgenossenschaft verstärkte doch
nur die Position, die ihm der Nominalismus bot. Dann können

es nur die religiösen Elemente des Augustinismus gewesen sein,

die Luther angezogen und seine Hochschätzung Augustins be

gründet haben. Nun könnte ja eingewendet werden, daß Luthers
Randbemerkungen zu den augustinischen Schriften sehr wenig

ergiebig sind gerade im Hinblick auf die Heilsfrage. Aber

hier wird man Luthers Schweigen eine positive Schlußfolgerung

entnehmen dürfen, zumal er gerade in diesen Randbemerkungen

angesichts der Seligkeitsfrage Augustin und Aristoteles einander

gegenüberstellt. Luthers Bemerkungen sind also deswegen so

spärlich ausgefallen, weil er mit Augustin sich in Übereinstim
mung mußte. Eine andere Deutung müßte den größten Schwierig
keiten begegnen. Denn als er in den augustinische Schriften

enthaltenden Band feine Bemerkungen eintrug, hatte er schon
jenen Brief an Braun geschrieben; der entscheidende Zuspruch

des Staupitz lag ebenfalls hinter ihm. Er trat alfo, als er
1509 die Schriften Augustins las, nicht in eine völlig neue

Welt ein, die ihn zu Äußerungen der Überraschung hätte ver

anlassen können. Wo ihm etwas auffällig oder bemerkenswert

erschien, wie beim Zeitbegriff Augustins, hat er seine Eintra»

gungen gemacht. Dann darf man wiederum folgern, daß Au

gustins Sätze über die Gnade Gottes von Luther mit Zu
stimmung gelesen wurden. Dann is

t es aber gerade die Fröm
migkeit Augustins gewesen, die Luther anzog. Was Staupitz
angebahnt hatte und Luther durch die Schrift bestätigt fand,
wurde durch Augustin und den Lombarden verstärkt. In den
Sätzen, die die Gabe des heiligen Geistes, der Gnade und der

l«
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Liebe herausheben, dürfen mir also trotz der nominalistischen

theologischen Einrahmung die Frömmigkeit Luthers pulsieren

sehen. Das heißt aber dann vollends, daß die Akzente ver

schoben sind und daß die nominalistische Advokatur der mensch

lichen Kraft und Fähigkeit der Gnadengabe Gottes weicht. Ein

cmtinominalistifches Frömmigkeitselement wird wirksam, das die

kluge Berechnung des „natürlichen" Menschen ignoriert. Ge

messen an den Akzenten und Motiven der Frömmigkeit, gehört

Luther nicht mehr zum Nominalismus, an dem er ja ohnehin
Kritik zu üben begann und dessen theologische Motive er gegen

ihn selbst auszuspielen schon jetzt die Fähigkeit besaß.

Von diesem Gesichtspunkt aus is
t es nun auch keineswegs

unerheblich, daß Luther in den Randbemerkungen zu AuguftinS

Schriften Augnstins Bemerkung von der Kraft in der Niedrig»

keit auf die Demut deuten und i
n der Demut die Stärke fin

den kann 2«); daß er mit Augustin behauptet, daß mir durch
den Tod Christi der Welt gekreuzigt seien und die Welt uns'«);

daß er in den Randbemerkungen zum Lombarden die Anmaßung

und den Selbstruhm in der Danksagung des Pharisäers brand

markt. 2"«) Die Bemerkung des Lombarden, daß gewissen Gnaden

gaben der Wille vorangehe, begleitet Luther schon mit den

Worten: „Doch nicht er allein."«") Nun löst sich ihm über

haupt der theologisch festgehaltene Begriff des Verdienstes auf.

Nicht nur, daß er auf die zuvorkommende Gnade aufmerksam

macht, er kann auch den augustinischen Gedanken hervorheben,

daß alles, was man an Verdiensten besitzt, ein Geschenk der

zuvorkommenden Gnade is
t und daß Gott in uns nur seine

eigenen Gaben krönt. 22°) Der Vers, den Luther hier anführt,

stammt freilich nicht von Augustin. '^) Aber der in diesem
von der Scholastik öfters zitierten Vers enthaltene Gedanke if

t

ganz augustinisch. Wort und Gedanke sind Luther wertvoll

geblieben. Er zitiert den Vers wiederum in den Bemerkungen
zu Taulers Predigten. Mit Augustin will er auch dem Satz
Pauli, daß es nicht an unserem Wollen und Laufen liege,

seinen absoluten Sinn zurückgegeben missen. Eine Gleichwertig
keit der Gnade und des Willens jedenfalls mit Rücksicht
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auf das Werk wird bestritten. Man muß Pauli Wort absolut

verstehen und das Ganze Gott zuschreiben.'") Diesen Ge

danken fügen sich nun die angeblich reformatorischen Aussagen

über Gnade und Gerechtigkeit Christi, über Christus als unser

Heil und Leben ungezwungen ein. Eine nominalistisch-theolo-
gifche Einrahmung mar hier freilich möglich und wahrscheinlich.

Aber über die Bedeutung dieser Aussagen für die Frömmigkeit

Luthers is
t damit noch nicht das Urteil gesprochen. Sie ord

nen sich der Frömmigkeit Luthers ein, die von der zuvorkom

menden und als göttliche Gabe empfundenen Gnade lebt. Der

die nominalistische Theologie vortragende und in der theolo»

gifchen Fragestellung des Nominalismus sich bewegende Luther
lebt in einer Frömmigkeit, die augustinisches Gepräge trägt und

den leitenden Interessen des Nominalismus zuwiderläuft. Das

is
t das sichere Ergebnis, das die Randbemerkungen bieten. Hat

man si
e unergiebig genannt und nichts Rechtes mit ihnen an

zufangen gemußt, so sind dafür nicht die Randbemerkungen ver

antwortlich zu machen, sondern die falschen Voraussetzungen,

mit denen man an die Randbemerkungen herantrat. Nun aber

bestätigen vollends die Notizen Luthers zum Lombarden und

zu Auguftin, was über die Entwicklung Luthers vor 1512 aus

geführt mar. Die Kritik und Theologie des Nominalismus

und die praktisch religiöse Haltung, zu der er schon mährend
der ersten Erfurter Zeit geführt und die durch Auguftin ihm

bestärkt wurde, das sind die entscheidenden Linien der Gesamt
haltung Luthers vor seiner Bekehrung. Das sind auch die
Linien, auf die die kritische Analyse der Selbstaussagen Luthers

hinsührte. Als bezeichnende Momente heben sich aber inner

halb des nominaliftisch'theologischen Gefüges der Gemissensernst
und die Gnadenenergie heraus, die sogar den Lombarden kor

rigierte. So geben die Randbemerkungen den späteren Selbst
aussagen Luthers den historischen Rückhalt; wiederum rücken

diese Aussagen die Randbemerkungen in ein schärferes Licht.
Aber es fehlt, was man spezifisch reformatorisch nennen könnte.

Luther besaß es noch nicht.

10"
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III.
Das Auftauchen der originalen religiösen Grkennt,
ni« Luthers und die Nachwirkungen der altere«
Gntwicklnngsmetive in der ersten Verlesung über

die Psalmen.
Das augustinische Element der Frömmigkeit, das schon

in den Randbemerkungen Luthers konstatiert werden konnte,

das in Spannung geriet mit der im wesentlichen nominalistisch
gearteten Theologie Luthers, aber gerade die Entmicklungslinie

verstärkte, die durch die Erfurter Krise und den Zuspruch des Staupitz

angelegt wurde, lebt in der Vorlesung über die Psalmen weiter.

Das is
t

schon so oft nachgewiesen morden, daß eine neue, in

Einzelzitaten sich ergehende Darstellung überflüssig ist. Die

Ethik des Aristoteles und der von ihr in der Spätscholastik

gemachte Brauch werden so deutlich, wie man es sich nur

wünschen mag, bekämpft. Augustin hat Aristoteles verdrängt.

Was gut is
t und was wahre Gerechtigkeit ist, weiß Aristoteles

ebensowenig wie diejenigen, die ihm folgen. Selbst in der

Weihnachtspredigt von 1514 (1515?) über Joh. 1
, 1-«), die

doch den Dienst anerkennt, den Aristoteles der Theologie zu

leisten vermag, is
t das Urteil über Aristoteles recht unfreundlich.

Denn Luther, der doch in dieser Predigt mit Hilfe der ari

stotelischen Philosophie den neuplatonischen, die Persönlichkeit
Gottes vernichtenden Seinsbegriff der kirchlichen Lehre von

Gott verdrängt und Gott wesentlich als Leben und Bewegung

begreift, erklärt doch, daß die aristotelische Philosophie der

Theologie nur dann gute Dienste leiste, wenn man si
e anders

verstehe und anwende, als wie Aristoteles beabsichtige. Er
habe offenbar gestohlen, was er mit Pomp vortrage. So gibt
Luther auch hier seiner starken Animosität gegen Aristoteles
Ausdruck. Deinste hat es auffallender Weise unterlassen, dieser

Wendung des Lutherschen Urteils zu gedenken. Dann hätte
er freilich Luther nicht den Vorwurf der Prinzipienlosigkeit

machen können. Also selbst dort, wo man mit der aristotelischen

Philosophie etwas anfangen kann, wird Aristoteles von Luther

zensuriert.
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Vollends dort, wo er ihm religiös verderblich erscheint.
Die Juden, die Stolzen und Aristoteles stehen unter derselben
Verdammnis. Denn si

e meinen, daß mir gerecht gemacht werden,

indem mir Gerechtes tun, während mir doch zuvor Gerechte

sein müssen, um gerechte Werke tun zu können. 2") Ohne solche
Vorhergehende Gerechtigkeit is

t es uns weder möglich, gerechte

Werke zu tun noch überhaupt des Zornes Gottes ledig zu
werden. Die Zuwendung zu Gott, mit der die Abwendung
des Zornes Gottes verknüpft ist, is

t uns von uns aus nicht

möglich. Gott selbst muß uns bekehren; mir können nur darum

bitten.?") Was Luther einst durch Staupitz aufgegangen war,

das findet jetzt seinen unzweideutigen Ausdruck. Und wenn

schon in den Randbemerkungen Luthers Augustins Würdigung

Christi als unserer Gerechtigkeit und Augustins Betonung der

zuvorkommenden Gnade, die auch unsere Verdienste illusorisch
macht, in Luther ein Echo gefunden und ihm die Kraft gegeben
hatten, gegen des Lombarden Bemühung, dem menschlichen Willen

neben der göttlichen Gnade seine Bedeutung zu wahren, auf
zutreten, so nimmt Luther in der Psalmenvorlesung diesen Ge

danken in vollem Sinne auf. Christus is
t

unsere Gerechtigkeit

und unser Friede, den uns Gott gegeben hat. 2«) Wir werden
nur durch die reine Gnade des verheißenden Gottes gerecht
fertigt, nicht aus dem Verdienst der eigenen Gerechtigkeit, das

der Gnade vorangeht, "v) Die Energie der Lutherschen Frömmig
keit stellt sich schon ganz dar in der Überzeugung von der ohne
vorherige Verdienste der Menschen rechtfertigenden Gnade Gottes.

Das braucht noch keineswegs über den Katholizismus hinaus
zuführen. Denn Gottes rechtfertigende Gnade, die von voran

gegangenen Verdiensten absehen kann, mar auch der Angelpunkt

der Frömmigkeit Augustins. Das „gesunde" katholische System

is
t

auf diesem Gedanken aufgebaut. Luther is
t

sich auch noch

keines Gegensatzes gegen die Kirche, der er angehörte, bewußt

gewesen. Er kann auf die Gebete der Kirche sich berufen"?),
das Horensingen preisen, das Mönchtum empfehlen und dergl.

mehr. Die römischen Institutionen einschließlich der römischen
Liturgie stellt er als von Gott und dem heiligen Geist geordnete
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Mittel der Tugendübung und des Lobpreises Gottes hin. Die
Gegensätze, in denen er seine religiöse Anschauung zum Aus

druck bringen kann, entfernen sich nicht von der Fragestellung

Augustins. Wenn er die Selbftgerechtigkeit und eigene Recht
fertigung der von Gott umsonst verliehenen Rechtfertigung

gegenüberstellt"«), wenn er inSelbftgericht und Sündenbekenntnis

eine Rechtfertigung Gottes erblickt, fofern eben durch dies Selbst-

gericht Gott als gerecht und wahrhaftig anerkannt wird, und
der Sünder jeden Anspruch auf Eigenwert fallen laßt?««), wenn

er Gesetz und Buchstaben, Gnade und Geist als Gegensätze be

handelt, ohne doch den Begriff des Gesetzes auf das Alte Testa
ment zu deschränken oder den Geist lediglich dem Neuen Testa
ment vorzubehalten""), wenn er das geistlich verstandene Gesetz

dcm Evangelium gleichstellt, deswegen von den Pharisäern be

hauptet, si
e

hätten das Gesetz vernichtet, weil si
e lediglich dem

Buchstaben gedient hätten, mährend die Propheten de» geist

lichen Gehalt des Gesetzes erkannt und beachtet hätten"'), wen»

er die ganze Schrift unter die Gegensätze des Buchstabens und

des Geistes stellt"'), wenn auch das Evangelium nicht bloß

lebendig macht, sondern auch richtet und tütet?"), so führt das

nirgends über den Auguftinismus hinaus.?") Auch die augufti-

nische Fassung der Rechtfertigung als einer Gerechtmachung is
t

in der Vorlesung über die Psalmen enthalten.'") Weithin is
t

in den Aussührungen Luthers über die Rechtfertigung nur der

der religiösen Psychologie des Katholizismus entsprechende Gegen

satz der von Gott geschenkten Gerechtigkeit und der an der

Gnade vorbeigehenden Gerechtigkeit des Gesetzes und der Werke

enthalten. Auch der Glaubensgerechtigkeit wird keineswegs

immer in dem Sinn gedacht, den der Bericht Luthers über sein

entscheidendes Erlebnis angibt, sondern öfters nur im Sinn der

eben genannten Antithese."") Daß der Glaube als Geschenk
Gottes bezeichnet wird, is

t

natürlich auch noch kein Beweis für

reformatorische Erkenntnis. Solche Sätze fand Luther bei dem

Lombarden, bei Bernhard und Auguftin in großer Anzahl.

Selbst wenn der Glaube unter den Gesichtspunkt der Krast zum

Guten gestellt wird, braucht man noch nicht vorauszusetzen, daß
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der Katholizismus gesprengt ist. Diese Verbindung kannte

Luther schon in den Randbemerkungen zum Lombarden in An
lehnung an den Lombarden, ohne doch vom katholischen Glaubens

begriff sich zu entfernen. Ja, Luther kann auch von der In
spiration der Gnade reden, die dem durch die Sünde beun

ruhigten Gewissen Freude und Fröhlichkeit verleiht.^)
Daß Luther in der Psalmenvorlesung noch stark unter den

Wirkungen Auguftins steht, daß er nicht nur selbst sich einer

Abweichung von Augustin nicht bemußt ist, fondern tatsächlich

seine Auffassung von der Rechtfertigung keineswegs überall

deutlich abgegrenzt is
t

gegen die augustinische, das ist, jedenfalls

in der protestantischen Forschung, so wenig umstritten, daß ein

ausführlicher Nachweis dieser Linie überflüssig ist. Wenn aber

die Psalmenvorlesung noch ein starkes augustinisches Element

enthält, wenn selbst Denifle zugibt, daß nicht bloß der Luther
von 1509/10. sondern auch der Luther vor 1515 die katholische

Anschauung von der rechtfertigenden Gnade und der Gerechtigkeit

Gottes noch besitzt, dann tritt auch angesichts dieser Tatsache

Denifles psychologische Erklärung des Werdegangs Luthers in

ein eigentümliches Licht. Denn nun müßte Luther in wenig

Monaten allen ethischen Ernst, den er ja durch fein Festhalten
an der auguftinisch-katholischen Rechtfertigungslehre bekundete,

weggeworfen haben, um der „reformatorischen" sich zuzuwenden,

die ja nach Denifle jedes sittlichen Ernstes bar is
t und die

traurige Konsequenz der occamiftischen Theologie zieht. Eine

solche plötzliche Wandlung wäre höchst unglaubwürdig, wenn

nicht ein konkretes, zureichendes psychologisches Motiv nach
gewiesen werden könnte. Denifle is

t

diesen Nachweis schuldig

geblieben. Vielmehr bemüht er sich i
n seiner psychologischen

Darstellung, den langsamen, allmählichen Bankerott Luthers auf

zuweisen. Er rechnet also selbst nicht mit einem plötzlichen
Umschwung. Dann aber is

t gerade Luthers Wiedergabe der

augustinischen Anschauung ein starker Beweis gegen die Zuver
lässigkeit der psychologischen Schilderung Denifles. Nun müßte
wenigstens der Nachweis erbracht werden, daß es Luther gar

nicht ernst gewesen se
i

mit der Reproduktion der augustinischen
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und Hütte er auch nicht liefern können, ohne mit den Quelle»

noch viel willkürlicher umzugehen, als es ohnehin schon ge

schehen ist.

Hätte diese Anlehnung Luthers an Augustin Denifle mohl
zu einer Revision seiner Schilderung der Entwicklung LutherS
veranlasfen können, so auch die Motive, die Luther bewegen,
wenn er die rein sakramental-magische Auffassung von der Ein
flößung der Gnade bekämpft. In der Vorlesung über den Römer»
brief is

t

ihm Aristoteles nicht bloß der eigentliche Vater der Werk,

gerechtigkeit, sondern auch der Urheber der falschen, unterethischen
und nnpsnchologischen Vorstellung von der Wirkung der Gnade.
Aber schon vor der Vorlesung über den Römerbrief hat Luther
die gefährlichen metaphysischen und philosophischen Anschauungen

von der gänzlichen Austreibung der Sünde und der vollstän
digen Einflößung der Gnade zurückgewiesen. 2s») Die Behaup

tung, daß die Gnade ihrem ganzen Sein nach eingegossen werde,

erscheint ihm ganz unerträglich; denn si
e ignoriert die Erfah

rung von der Macht der Sünde, die auch nach der Einflößung
der Gnade bleibt. Wer sich diese Behauptung einiger mehr
als Metaphnsiker denn als Theologen zu Bezeichnender aneignet,

gerät in Verzweiflung, wie Luther dies an sich selbst erlebt habe.

Man wird in dieser Äußerung Luthers freilich nicht die runde

Ablehnung des katholischen Sakramentalismus und den Ersatz
der magischen Auffassung von der Gnade durch ein psycholo

gisches Religionsverständnis erblicken dürfen.««) Man wird der

These Brauns, daß die im Anschluß an Auguftin entwickelte

Vorstellung Luthers von der innerlich erziehenden Gnade die

katholisch-sakramentalen Anschauungen übermunden habe, nicht

die Bedeutung zumessen dürfen, die si
e in der Untersuchung

Brauns erhalten hat. Luther erklärt felbst ausdrücklich, daß
er nur den Wortlaut der von ihm angesührten Theorie a
b

lehne.««) Die Vorstellung von der Einflößung der Gnade

tastet er nicht an. Daß Luther mit Auguftin und der Scho

lastik die Eingießung der Gnade lehrt, gibt auch Braun zu.«')
Die Polemik gegen die schlafenden Habitus is

t

aber noch kein
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Beweis für eine wirklich reformatorische Erkenntnis. Schon
der Nominalist der Randbemerkungen zu den Sentenzen des Lom

barden konnte sich kritisch äußern über die Habitus, ohne des

wegen die Linie des Katholizismus zu verlassen. Wo Luther
auguftinifche und lombardifche Rechtfertigungsgedanken entwickelt,

is
t eine prinzipielle Überwindung des Katholizismus nicht er

reicht, und Braun hat es auch nicht verständlich machen können,

wie von hier aus der Reformator geworden ist. Braun muß
vielmehr der erziehenden, d

.

h
. heiligenden Gnade eine psycho-

logisch-ethische Deutung geben, die über den eigentlichen Sinn
der Lutherschen Aussagen hinausgreift. Was diese Rechtferti
gungslehre Luther geboten, war bei der Analyse des Luther
vor , 1512 gezeigt, über das damals schon von Luther Ge
wonnene konnte si

e aber nicht hinausführen, mochte si
e

auch den

Moralismus verdrängen und psychologisch den magisch-sakra
mentalen Gnadenbegriff auflösen helfen, auch nachträglich dem

zur reformatorischen Erkenntnis gelangten Luther ein Bundes

genosse gegen die Scholastik werden. Prinzipiell aber verharrte

si
e in der Fragestellung des Katholizismus. Man kann nicht,

wie Braun es tut, Luthers Aussagen über den entscheidenden
Umschwung in seinen: Leben ignorieren, um dann auf Grund
einer psychologischen Konstruktion, der zufolge Luther überall

die katholischen Anweisungen zu Ende gedacht hat, das Werden

des Reformators begreiflich zu machen. Denn hier fehlt stets
wieder das Element, das nun positiv weiterführte. Luther
konnte durch den Katholizismus am Katholizismus irre werden.

Aber lediglich katholische Motive konnten ihn nicht aus dem

Katholizismus herausführen und zum Reformator machen. Auch
das von Luther angeeignete mönchische Demutsideal hat nicht
die Bedeutung, die ihm Braun zuweist. Denn mochte Luther
es auch mit ganzer Seele ergreifen, so führte doch grade die

mönchische Demut nicht zum Personalismus des Evangeliums.

Auch hier darf man nicht die vorbereitende und mithelfende
Wirkung das entscheidende Moment verdrängen lassen. Man
wird in der historisch-psychologischen Analyse verschiedene Linien

nachweisen dürfen und können. Man wird si
e aber nicht zu
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einem geschlossenen, psychologisch-konstruktiven Zusammenhang

zusammenordnen dürfen, wenn sowohl die Natur der Linie»
wie die in der Hauptsache als durchaus zuverlässig erkannte

Schilderung Luthers von seiner Entwicklung dies oerbieten.

Katholische Motive sind nun ganz gewiß in der ersten
Psalmenvorlesung nachweisbar. Wenn Luther den Begriff der

Inspiration der Gnade und ihrer allmählich heilenden Wirkung

festhält, so setzt er hier die katholische Fragestellung fort. In
sonderheit erhellt dies aus der Tatsache, daß Luther noch ver

schiedene Gnaden kennt und eine quantitative Normierung dog

matisch nicht beanstandet. Wenn er in seiner Predigt übn

die Furcht Gottes 2«) von dem Nebeneinander der knechtischen
und der heiligen oder kindlichen Furcht im Chriftenmenschen

sprechen kann 2«'), wenn er dem Christenftand die knechtische Furcht

nicht überhaupt abspricht, sondern nur ihr allmähliches Zurück
treten und das Anschwellen der Liebe konstatiert sehen will und

dementsprechend mit dem Satz nichts anzufangen weiß, daß die

knechtische Furcht nicht gleichzeitig mit Liebe und Gnade im

Menschen Bestand haben kann, so vermißt man in diesen Aus

sagen über die Furcht Gottes die religiöse Fassung der Gottes-

kindschaft, die Paulus Römer 8 bietet. Es sind lombardisch-
scholastische Eleniente, die hier verarbeitet sind. Freilich haben

wir hier wiederum eine Linie, die der Konsequenz einer magisch-

metaphysischen und magisch-sakramentalen Auffassung vom Heils

prozeß widerstrebt und einer ethisch-psychologischen Vorstellung

zugewandt ist. Man mag auch gern anerkennen, daß diese
Linie einer evangelischen Anschauung vom Heilsprozeß sich ein

ordnen kann; auch fehlt den Lutherschen Ausführungen über die

Furchtdie semipelagianischeTendenz, die in der scholastischen Furchl-

lehre immer mehr hervortritt. Wenn Denifle kein Verständnis fü
r

diese von Luther bald hernach namentlich in der Vorlesung über den

Römerbrief entwickelten Gegensätze im Chriftenleben bekundet, soer-

hellt daraus seine Unfähigkeit, einer wirklich ethisch-psychologische"

Betrachtung gerecht zu werden. Aber die Form, in der Lmher

hier seine Anschauung von der Furcht Gottes vorträgt, hat nicht

eine prinzipielle Auflösung des katholischen HeilsverftSndnW
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ab, jedoch nicht die katholische Fragestellung überhaupt, die durch

des Lombarden Behandlung der knechtischen und kindlichen Furcht

der mittelalterlichen Theologie gegeben wurde. Grade die aus

dem reformatorischen Rechtfertigungsglauben resultierende reli

giöse Fragestellung 2«), die der knechtischen Furcht im Hinblick

auf die Beziehung des Menschen zu Gott ein Ende bereitet,

fehlt in dieser Predigt Luthers. Auch hier is
t eine deutliche

prinzipielle und methodische Uberwindung der katholischen Pro-
blemstellung nicht zu konstatieren.

Unter diesen Umständen is
t es auch nicht sehr überraschend,

daß Luther dem aus den Randbemerkungen bekannten Gedanken

von der Gratia cooperans, also von dem Zusammenwirken
der Gnade und des freien Willens, noch Ausdruck zu geben ver

mag. 2b«) Ein Rückfall in deu Moralismus der Werkgerechtigkeit

is
t dies für Luther ebensowenig wie für den Katholizismus.

Wohl aber tritt hier noch die für den Katholizismus charakte
ristische Kombination von Gnade und Verdienst in die Er
scheinung. Luther hat auch wenigstens den Begriff des Ver

dienstes noch festgehalten. ^ Mag man nun aber auch diefem
gelegentlichen Auftauchen des Begriffs wenig Gewicht beilegen,
da hier das Verdienst als eine von Gott nicht zu beanspru

chende Krönung verstanden werden könnte^«), so läßt Luther

doch an anderer Stelle keinen Zweifel darüber, daß er noch

nicht die Theologie aufgegeben hat, die er in Erfurt kennen

gelernt hatte. Denn er bekennt sich ausdrücklich zu den Doktoren,

die davon überzeugt sind, daß Gott dem Menschen, der tut, was

in seinen Kräften steht, unfehlbar die Gnade verleiht. Und

mag auch der Mensch sich nicht äe conZi^n« auf die Gnade

vorbereiten können, d
.

h
. derartig, daß Gott von vornherein

die Werke des Menschen anerkennen und ihnen ein die Selig
keit begründendes Verdienst zusprechen müßte, so kann er sich

doch äe conAru« auf die Gnade vorbereiten, gute Handlungen
tun, denen GoU aus Billigkeitsrücksichten die Gnade folgen läßt,
die nun, mit dem Willen zusammenwirkend, Verdienste erzeugt,
die Seligkeitswert haben. 2°») Das is

t die auch in den Rand
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bemerkungen zum Lombarden von Luther vorgetragene

Lehre.

Nun muß man freilich auch hier wie schon dort hervor-
heben, daß ihr der nominalistisch-moraliftische Akzent genommen
wird. Denn unser Leben mag auch noch so heilig sein, es kann

doch kaum als Disposition und Vorbereitung auf die zukünftige

Herrlichkeit aufgefaßt werden.^«) Alles hat Gott umsonst und

lediglich auf Grund der Verheißung seiner Barmherzigkeit zu-

erteilt.?") Luther will die Gnadentheologie festhalten. Aber

er kann ihr theologisch nicht recht Ausdruck geben. Ja, er klebt
noch an der Vorstellung, daß der Mensch tun müsse, was an

ihm sei. Denn auch dort, wo er der Verheißung der Barm

herzigkeit Gottes gedenkt, vermag er an der Ergänzung durch
das menschliche Tun?") nicht vorbeizukommen. Dreimal kehrt
er innerhalb weniger Zeilen zu diesem Gedanken zurück. Und

er wagte ja auch trotz feiner Skepsis gegen ein noch so heiliges

Leben die „Vorbereitung" und Disposition nicht ganz und nicht

prinzipiell in Abrede zu stellen.?") Er schließt darum mit den
Worten, daß die ganze Zeit der Gnade eine Vorbereitung se

i

auf die zukünftige Herrlichkeit. Stände diefer Satz nicht im

Zusammenhang der katholisch-theologischen Fragestellung, brauchte

er nicht angefochten zu werden; der Zusammenhang aber ver

langt, daß man ihn katholisch versteht. Die Kraft des in ihm
verborgenen moraliftischen und des katholischen Mottos wird aber

nicht bloß durch die starke Betonung der Barmherzigkeit Gottes

geschwächt, sondern auch durch die hier zweifellos vorhandene

nominalistische Verbindung von Barmherzigkeit Gottes und mensch

lichem Tun. Gott will nun einmal, daß mir auf die Gnade

gerüstet fein sollen, soweit es uns möglich ist. Und es is
t ein

Pakt Gottes, auf Grund dessen diese Vorbereitung auf die

Gnade überhaupt Wert besitzt. Es fehlt alfo an wirklich sach
lichen, inneren Zusammenhängen in dieser Verbindung. Das

bietet dann freilich die Möglichkeit, das in unfere Macht g
e

stellte vorbereitende Tun preiszugeben, wenn die mit dem eigent

lichen Akzent versehene Gnadenanschauung es erforderlich machen

sollte. Der Nominalismus kann demnach zu einem Mittel der
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Befreiung vom Katholizismus werden; aber ni^t durch die

eigene Konsequenz, sondern nur, wenn die Gnadentheologie,
die jetzt schon den Ton hat, den Anstoß gibt und zugleich ihren
katholischen Sinn verliert. In der Römerbriefvorlesung vollzieht
sich diese Wandlung. Die nominaliftische Verbindung kann

also die Loslösung vom Katholizismus zwar nicht begründen,

wohl aber erleichtern. Daß dieser subsidiäre Dienst des Nomi

nalismus nicht auf ein Evangelium des Fleisches hinführt, wird

auch hier deutlich. Denn der Zusammenhang unserer Stelle

zeigt offenkundig genug, wie wenig Luther die zukünftige Herrlich
keit und das höchste Gut unabhängig vom sittlichen Gedanken

sich vorstellen kann. Die von der katholischen Problemstellung

losgelöste GnadentheologieLuthers kann darum nicht dort münden,

wo si
e

Denifle münden läßt. Aber zunächst sehen mir Luther

noch in den Kategorien des katholischen und nominalistischen
Denkens sich bewegen. Ja, dies letztere is

t

noch so kräftig, daß

Luther behaupten kann, Gnade und Glaube, durch die mir heute

gerechtfertigt werden, würden uns nicht rechtfertigen, wenn nicht
der Pakt Gottes bestände."«) Mag auch Luther diesem Satz
eine wärmere religiöse Färbung geben und ihn mit dem bibli

schen Gedanken des Gnadenbundes Gottes verknüpfen, so wird

man doch schwerlich seine nominaliftische Wendung ganz b
e

zweifeln dürfen. 275) In stark augustinisch-lombardischen Frömmig
keitsmotiven und in nominalistischen Kategorien bewegt sich Luther

noch zur Zeit der ersten Psalmenvorlefung.
Aber doch tritt unverkennbar in dieser Psalmenvorlesung

schon das reformatorische Element hervor. Selbst in dem eben

zitierten, nominalistisch eingerahmten Satz is
t die reformatorische

Heilsordnung angedeutet. Denn Glaube und Gnade sind es,

die uns rechtfertigen. Das eben is
t die Verbindung, die Luther

später als die für fein Verständnis des Christentums entschei
dende charakterisiert hat. Nun is

t

freilich mit dieser Verbindung

nicht das letzte Wort gesprochen. Man hat der Kombination
von Glaube und Rechtfertigung gedacht, die Bernhard schon

vorgenommen und die L.ither bereits früh kennen gelernt hat.
Man hat darauf hingewiesen, daß Anselm, mit dem Luther jetzt
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ebenfalls genauer bekannt wurde, das im Tode des Mensch

gewordenen beschlossene Heilsmerk hervorzukehren lehrte. Man

hat an die augustinische Würdigung der Knechtsgeftalt Jesu
erinnerl, die, von Bernhard ausgenommen, ein ethisch-psycho
logisches Verständnis begründen mußte, das sich gegensätzlich

gegen jede unpersönliche, hyperphysische und magische Auffassung
von der Gnade verhält. Das is

t alles richtig. Diese Momente

haben auf Luther gewirkt. Wie wichtig ihm Bernhard ist, zeigt
die Vorlesung über den Römerbrief besonders deutlich."«) Aber
weder Augustin, noch Anselm, noch Bernhard brachten es zur
Erkenntnis Luthers. Augustin sowohl wie Bernhard kannten

eine Vereinigung mit Gott, die nicht im Glauben besieht, viel

mehr den Glauben überholt und dadurch entwertet. Und Auguftin

hat den ganzen Gedankenkomplex, der um die Knechtsgestalt

Christi sich gruppiert, als subsidiär betrachtet, und das eigent

liche Wesen christlicher Frömmigkeit gerade nicht im vertrauenden

Aufblick zum demütig wandelnden und durch feine Demut den

Stolz des Menschen bezwingenden Christus gefunden. Die

ethisch-psychologischen Elemente Augustins und Bernhards sind
nur Vorstufen, die die ihnen an sich eignende Kraft zur Vernichtung
des sakramentalen Gnadenverständnisses und des die Seligkeit

bringenden, am Neuplatonismus erwachsenen Schauens desLogos

und Gottes nicht haben entsalten können. Die augustinische
Theologie kennt nicht die reformatorische Fassung des Glaubens

als des Vertrauens zur Barmherzigkeit Gottes, die in Christo

offenbar geworden ist.
Nun enthält freilich auch Luthers Glaubensanschauung

augnstinischen Einschlag. Es lebt doch nicht bloß der nomina-

listische autoritäre Glaubensbegriff weiter'"), auch der auguftinische
bittende Glaube wird in der ersten Psalmenvorlesung von Luther
vorgetragen. Die mit dem reformatorischen Fiduzialglauben

verknüpfte Heilsgewißheit hat Luther immer noch nicht gefunden.

Er kann nur wie der Katholizismus von einer Hoffnungsgemiß«
heit sprechen. Noch vertritt wie im Katholizismus die Hoffnung
die Heilsgemißheit. Wohl kann der Friede des Herzens gepriesen
werden, den Gottes Gnade schenkt.«») Aber ein klares Bekennt
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ms zur Heilsgemißheit fehlt. Ja Luther kann erklären, daß der
von Gott Begnadigte, d, h. der Vergebung teilhaftig Gewordene,

noch garnicht das Geschenk genießt, also sich von Gott verlassen

wähnen kann."') Aber trotzdem lebt Lucher nicht mehr lediglich in

der augustinisch-bernhardinisch-myftischen Frömmigkeit. Glaubeals
Vertrauen, Gnade als die barmherzige Gesinnung Gottes, durch
den Glauben aus Gnaden ohne Verdienste ausgenommene Sünden

vergebung als Inhalt der Rechtfertigung, und die Rechtfertigung
als Anrechnung oder Imputation des Verdienstes Christi, nicht

katholisch als Gerechtmachung, diese reformatorischen und prin

zipiell den Katholizismus sprengenden Elemente sind schon in der

Psalmenvorlesung entwickelt."") Diese nicht den hyperphysischen

Gnadenstrom in sich aufnehmende, sondern als GerechterklSrung

gedeutete und im Glauben als Vertrauen auf Gottes Barm

herzigkeit ergriffene Rechtfertigung is
t der bleiberde religiöse Regu

lator des Christenlebens."') Solange der Sünder in demütigem
Sündenbekenntnis vor Gott verharrt, kein Werk Gott vorhält,

sondern im Bewußtsein der Unwürdigkeit sich Gott anvertraut,

solange bleibt auch Gottes Gnade, und solange tut man auch

Gerechtes.'") In diesen Sätzen is
t das neue Christentumsver

ständnis Luthers enthalten, das Luther auch schon sehr deutlich
und bestimmt gegen die Theologie seiner Zeit abgrenzt. Bereits
!513 konnte er es ja aussprechen, daß die Lehre des tiefsten
Theologen, nämlich Pauli, den Theologen seiner Tage praktisch
völlig unbekannt fei, vielleicht auch theoretisch.'") Die Recht

fertigung wandelt das religiöse Verhältnis zu Gott, si
e

besteht

nicht mehr in einer magischen Wandlung durch einen hyperphy-

sischen Gnadenftrom. In ihr wird das bleibende Grundver
hältnis des Christen zu Gott zum Ausdruck gebracht, und zwar
so, daß die Gnade Gottes ausschlaggebend ist, die Gnade selbst

als die barmherzige Gesinnung Gottes, also geistig-persönlich

aufgefaßt wird,'") es Gott eigentümlich ist, sich zu erbarmen,'")
der Heilsvorgang durch die Korrelation von Gnade, Vertrauen

und Demut psychologisch, nicht metaphysisch und hyperphysisch

bestimmt ist, und die Gerechtigkeit in Werken als der notwendige

Ausdruck und das selbstverständliche Ergebnis der i
n der Recht
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sertigung vollzogenen Änderung der Willensstellung und Willens-
richtung gewürdigt wird.^°°) Die Rechtfertigung als Gerecht
erklärung steht darum nicht im Gegensatz zur Gerechtmachung

Sündenvergebung und neues Leben stehen in notwendigem Zn
sammenhang miteinander. Ausdrücklich wird auch bemerkt, daß
die Predigt von der Einpflanzung der neuen Gerechtigkeit und

der Tilgung der Sünde nicht zwei verschiedene Predigten sind.
Es sind nur verschiedene Fragestellungen.
Man darf nicht sagen, daß Luther diesen Zusammenhang

nur behauptet, aber nicht begreiflich gemacht hätte. Denn wenn

er Friede, Freude und Fröhlichkeit als Kennzeichen des Gerecht-
fertigten namhaft macht, wenn er in der Rechtfertigung eine

neue Willensstellung wirksam werden sieht, wenn die Änderung des

religiösen Grundverhältnisses des Menschen zu Gott, als eine

Wandlung der Gesinnung, eine neue Willensrichtung in sich
schließt, die in Werken sich betätigt und den Werken ihr Ge

präge verleiht, dann is
t psychologisch der Zusammenhang von

Rechtfertigung als Gerechtsprechung und neuem Leben begreiflich

gemacht. Denifle hat gemeint, Luthers reformatorische Recht

fertigungslehre se
i

die Konsequenz des Occamismus, und der

rein äußerliche Mechanismus der occamistischen Theologie se
i

von Luther noch überboten. Hiervon is
t nur richtig, daß

Luther der Formeln des Occamismus sich bediente, um seine

religiöse Anschauung theologisch darzustellen. Occams Formel
von der Nichtanrechnung der Schuld und der Annahme des

mit Schuld Behafteten durch Gott konnte Luther sich aneignen,
um theologisch auszudrücken, was in ihm lebte. Aber sein reli

giöses Verständnis des Christentums stand in stärkstem Gegen

satz zum occamistischen. Denn Luthers jetzt deutlich erkennbare

Theologie der Gnade, der Erlösung und des Vertrauens, Luthers
religiös-ethisches und geistiges Verständnis des Evangeliums findet
nirgends einen Berührungspunkt mit dem Moralismusder nomina-

listischen Theologie, und seine Jmvutationslehre fällt nicht mit

der Akzeptationstheorie des Nominalismus zusammen. Daß si
e

der eigentliche Todfeind des Christentums ist, hat Luther oft und

deutlich genug in dieser Zeit zum Ausdruck gebracht. Seine neue
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religiöse Erkenntnis lebt in fortwährendem Kampf mit den Grund

gedanken des Nominalismns. Diesen Gegensatz hätte Denifil
bemerken müssen, mochte er auch als thomiftischer Theologe es

unbegreiflich finden, daß Luther die Gnade Gottes mit der Barm

herzigkeit und Huld Gottes zusammen schaute. Doch nicht bloß
die augustinische Linie hätte Deinste darauf aufmerksam machen
können, daß Luthers Entwicklung keineswegs einem sittlichen
Bankerott zueilte und also die als Anrechnung und Gerecht-

erklürung aufgefaßte Rechtfertigung nicht als die theologische

Verbrämung und Verhüllung dieses Bankerotts zu verstehen sei.

Nicht bloß das gleichzeitige Nebeneinander der augustinische«

und „occamistifchen", in Wahrheit reformatorifchen Linie in der

Rechtfertigungs lehre Luthers hätte Deinste stutzig machen können.

Luther läßt ja vielmehr auch dort, wo die neue Anschauung
von der Rechtfertigung vorgetragen wird, den sittlichen Ernst
deutlich genug hervortreten. Die von ihm vollzogene psychologische

Verbindung von Gnade und Demut und die Bedentung dieser

Verbindung für das merktätige Leben des Christen hätten Deinste
wohl von der Unzulänglichkeit seiner occamistifchen Deutung der

Rechtfertig» ngslehre Luthers und von dem Irrtum seiner psy
chologischen Schilderung der inneren Entwicklung Luthers über

zeugen können. Hier is
t von nominalistischer Theologie so wenig

zu sprechen, daß vielmehr Luther innere Zusammenhänge nach

weist und eben dadurch selbst eine Korrektur jener offenbar noch

nominalistischen Wendung vom Pakt Gottes bietet.

Mindestens auf dem Wege von den Randbemerkungen der

Sentenzen zu der Vorlesung über den Nömerbrief liegen auch
die Äußerungen Luthers über die Sünde. Schon Denifle hat

gesehen, daß Luther wenigstens in den letzten Partien der Vor
lesung über die Begierlichkeit in einer Weise sich ausgesprochen

hat, die beinahe die Ausführungen des Römerbriefs erreicht.
Und Lvofs meint nicht nur, daß Luther jetzt die traditionelle

Anschauung, die Erbsünde, das peccatuin ori^inkile, werde

in der Taufe ganz aufgehoben, auszugeben begann, fondern ihm
erscheint auch der Beweis fadenscheinig, den Denifle unternimmt,

um Luther noch im Jahre 1514 an der scholastischen Anschau
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ung von der Erbsünde teilnehmen zu lassen. 2««) Es klingen in
der Tat in der Psalmenvorlesung ganz anders wie in den Rand
bemerkungen die eigensten Erfahrungen Luthers an. In deu
Randbemerkungen hatten si

e kaum sich Wort geben können; si
e

erschienen^noch^ganz eingehüllt in die scholastische Theorie. Jetzt
wird ihnen aber auch theologisch ein größerer Spielraum ge
mährt, und wir sehen, wie dieMuffassung von der Sünde anfängt,

zu emem Korrelat der Anschauung von der Rechtfertigung zu
werden. Luther beginnt also auch hier den Nominalismus ab

zustreifen, der schon in Erfurt kein rechtmäßiger Ausdruck seiner
innersten Erfahrungen mar. Mit der in der Psalmenvorlesung
einsetzenden theologischen Überwindung der nominalistischen

Sündenlehre wird aber zugleich die katholische Fragestellung
überhaupt erschüttert und eine der Rechtfertigungslehre ent

sprechende religiöse Sündenlehre angebahnt. Persönliche Er
fahrung und Theologie beginnen zusammen zu streben.

Freilich, den von Denifle geführten Beweis kann man mit

Loofs für fadenscheinig erklären. Wenn dann jedoch Loofs gegen

Denifle auf den Satz Luthers aufmerksam macht, daß die drei

Seelenkräfte^auch in den Getauften in ihrer Schwachheit bleiben

und stets der Heilung bedürftig sind,'«") so kann dies, wenn auch

nicht mehr rein nominalistisch, so doch noch katholisch gedeutet

werden. Denn der sü ndige Charakter der Begierlichkeit wird hier
nicht behauptet. Die „gesunde" Theologie des Mittelalters könnte

diesen Satz Luthers noch sich aneignen. Wenn aber, worauf

Loofs hinweist, unsere Gerechtigkeit Sünde genannt wird. 2«) so

läßt sich dies nicht mehr mit der katholischen Sündenlehre ver-

einigen. Diese Äußerung wird nur verständlich als die Kehr
seite der neuen reformatorifchen Erkenntnis Luthers. Freilich
wird auch hier noch nicht der sündige Charakter der Begierlich
keit behauptet. Aber er is
t in dieser Äußerung enthalten. Denn

wenn unsere Gerechtigkeit nichts als Sünde ist, dann vollends

unsere Begierlichkeit.'"') Doch mir sind nicht auf indirekte Schlöffe

angewiesen. Denn Luther bezeichnet das Gesetz des Fleisches

(lex carnis), das ja nichts anderes wie die Begierlichkeit (con.
cupiscentia) ist, und das Luther in den Randbemerkungen, noch
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mit sehr starken Worten als Sünde."") Daß er dann gerade
den Unglauben und Ungehorsam als die eigentliche Sünde er
kennt, nicht die sinnliche Begierde, wie Denifle dekretiert, ent

spricht durchaus seiner neuen religiösen Erkenntnis, wie eben

falls die Erklärung, daß überall, wo man den eigenen Sinn

geltend macht und die Demut verleugnet, immer Ungerechtig

keit und Greuel ist.«')««)

Luther hat also schon in der Psalmenvorlesung die seinen

Erfurter religiösen Erlebnissen und Erkenntnissen ohnehin nicht
entsprechende scholastische Sündenlehre fallen lassen und, auf
den Erfurter Erfahrungen bauend, nach Maßgabe der in Witten

berg errungenen entscheidenden Erkenntnis der Auffaffnng von

der Sünde einen neuen Inhalt und eine neue Form zu geben
begonnen. Dann aber kann überhaupt nicht mehr davon die

Rede fein, in das Jahr 1515 den großen Umschwung in Luthers
Leben zu verlegen. Nicht bloß die Dentnng, die Denifle der

Lulherschen Rechtfertigungs- und Sündenlehre gibt, is
t
falsch;

auch die von Denifle behaupteten Daten entsprechen nicht der

Wirklichkeit. Man wird sich von der Fragestellung Denisles
emanzipieren müssen, wenn man ein historisch zuverlässiges Bild
von Luthers Entwicklung gewinnen will. In Brauns Unter
suchung is

t

Denifles Fragestellung noch ein zu großer Spiel
raum gemährt und demgemäß das von Luther selbst in den

Mittelpunkt gestellte Ereignis nicht verwertet morden. So er
gibt sich denn aus der Psalmenvorlesung deutlich genug, daß
die entscheidende Wendung in Luthers Leben nicht 1515 anzu

setzen ist, sondern in das Jahr 1512 oder 1513 fällt. In den
wesentlichen Punkten behalten also die späteren Aussagen Luthers
über seine Entwicklung Recht. Von den Kasteiungen, dem Ordens- ,

Sakramentsglauben der ersten Erfurter Zeit hat ihn sein Weg
über Stanpitz und Augustin zu Paulus geführt. Sind auch
trotz der deutlich erkennbaren, psuchologisch kontinuierlichen origi

nalen Linie noch disparate Elemente in seiner Theologie ent

halten, wirken auch noch die verschiedenen religiösen und theo

logischen Anregungen der hinter ihn, liegenden Zeit fort, fühlt
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er auch sich noch ganz als Glied der römischen Kirche und al?

orthodoxen Katholiken, so is
t er doch jetzt im BesiK einer religiöses

Grundanschauung, die innerhalb des Katholizismus keinen Raum

mehr hat. Den Abstand zwischen der Zeit, da Staupitz das Licht
des Evangeliums in ihm anzündete, und der Gegenwart b

e

leuchtet instruktiv, was er jetzt über die rechte Buße mitzuteilen
weiß. Die rechte Buße besteht darin, daß nicht auf Grund

irgend welcher Werke die Sünden vergeben werden, sondern
lediglich durch die Barmherzigkeit Gottes, der die Sünde nicht
anrechnet.

Den augustinischen Einschlag in der ersten Psalmenvorlesung

Luthers hat man längst erkannt. Seit Hunzingers Untersuchung^)
wird aber dem Augustinismus in der Psalmenvorlesung eine viel

umfassendere Bedeutung zugeschrieben als bisher. Luther soll

in den Jahren 1513/15 augustinischer Neuplatoniker gewesen

sein. Ja noch mehr; sobald er an Augustin „geriet", wandle
er sich mit der allergrößten Entschiedenheit einem ausgesprochenen

platonischen Realismus zu. Auf der Ausscheidung dieses Neu:

platonismus in den Schriften nach 151 6 beruht der Umschwung

in Luthers Stellung zur mönchischen Askese.^") Zweimal hat
Luther, wie Braun in Anlehnung an Hunzinger meint. Auguftin

entdeckt: als neuplatonischen Theologen in der Psalmenvorlesung

und als antipelagianischen Verfechter des erbsündlichcn Ver

derbens in der Römerbriefvorlesung. Nach Lvofs is
t

Augustins

neuplatonische Mustik der Schlüssel zum Verständnis der Theo

logie der Psalmenvorlesung.

Ist die These vom Neuplatonismus Luthers richtig, dann

hatte sich Luther vom Nominalismus zum platonischen Realis

mus bekehrt, und dann wieder zum Nominalismus. Den»

mährend die ncuplatonischen Elemente i
n den späteren Schriften

Luthers fehlen, ja schon in der Römerbriefvorlesung «über-

wunden" sind, treten wiederum nominalistische Elemente auf.

An sich wäre natürlich eine solche Entwicklung denkbar; aber

si
e

is
t

nicht grade wahrscheinlich. Andererseits kann die Aus

scheidung des Neuplatonismus nicht die Bedeirtung gehabt hoben,

die ihr Hunzinger zuweist. Denn auch nachdem der erst Ibl^
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aufgenommene^') Neuplatonismus ausgeschieden ist, was ja schon
1515 geschah, hat Luther am Mönchtum festgehalten. Es

müssen demnach andere Faktoren gewesen sein, die ihn die mön

chische Ethik und die Institution des Mönchtunis überwinden

ließen. Überhaupt liegt es näher, die Faktoren, die die Aus

scheidung des Neupintonismus veranlaßten, auch für die Bil
dung der neuen Ethik verantwortlich zu machen. Dies um so
mehr, als Luther später in der Auseinandersetzung mit dem

katholischen Lebensideal nirgends die metaphysischen, philoso

phischen Fragen aufrollt und die neuplatonische Philosophie oder

die neuplatonischen Grundelemente nicht mit philosophischen Argu
menten bekämpft, in seinem theoretisch-wissenschaftlichen Verfahren

also die philosophische Problemstellung sehlt. Er widerlegt das
katholische Lebensideal durch das neugewonnene, biblisch erhärtete

reformatorische Lebensideal, das, ihm selbst bemußt, aus seiner An

schauung vom rechtfertigenden Glauben sich herleitete. So bleibt
der Neuplatonismus eine Episode, die, soweit wir aus den Quellen

unterrichtet sind, unvermittelt austaucht und wieder spurlos ver

schwindet. Von einer Luther zum Bewußtsein gekommenen
Auseinandersetzung mit dem Neuplatonismus wie etwa mit

der Scholastik erfahren mir nichts. Auffällig is
t es auch, daß

Luther, wie Braun es darstellt, erst zur Zeit der Psalmenvor
lesung den Neuplatoniker Augustin entdeckt haben soll. Denn

mit Augustin murde ja Luther spätestens mährend des zweiten

Aufenthaltes in Erfurt bekannt. Damals konnte er leichter
vom Neuplatonismus Augustins sich gewinnen lassen als zur

Zeit der Pfalmenvorlesung, die ihn schon im Besitz der refor

matorischen Erkenntnis sah. also viel weniger disponiert für
den Neuplatonismus als vier Jahre vorher. Diese Schmierig
keit hat auch Hunzinger empfunden. Denn er setzt ja den Über

gang vom Nominalismus zum Neuplatonismus in die Zeit, als

Luther an Augustin „geriet". Und Loofs versucht, i
n der

Theologie Luthers vor 1513 ein augustinisch-neuplatonisches

Element wahrscheinlich zu machen. Aber die Randbemerkungen

zu den Schriften Augustins wie zu den Sentenzen des Lom

barden enthielten keinen Neuplatonismus. So wird die These



vom Neuplatonismus Luthers von großen Schwierigkeiten be

drückt.

Doch nicht nur allgemeine Erwägungen machen si
e nn-

wahrscheinlich. Sie scheitert am Quellenbefund. Hunzinger hcl
nirgends einen wirklichen Beweis für seine These gebracht. I«

einen ausführlichen Gegenbeweis einzutreten, is
t hier unmöglich

Das muß an anderem Ort geschehen. Aber auf einige eni»

scheidende Momente kann hier doch hingemiesen werden.

Wenn Luther die unsichtbare und die sichtbareWelt als Gegen
sähe behandelt, die Welt des Geistlichen, Unsichtbaren, Jntellu
gibleu. Innerlichen als eine höhere Welt für sich betrachte!,
wenn er von der Allgemeinheit, Einfachheit, Unteilbarkeit und

Unveränderlichkeit des Unsichtbaren im Gegensatz zur Vielheu
und Veränderlichkeit des Sichtbaren und Zeitlichen redet, so

beweist das ebensowenig die Existenz eines spezifisch neuplato:

nisch-ontologischen Elements in der Theologie Luthers, wie die

Auslegung der Worte Ps. 101 (102) V. 28: „Du aber bift
immer derselbe," durch den Satz: „Du aber bift immer un

veränderlich derselbe, du gehst nicht vorüber, sondern du bist

schlechthin" 2°2), irgendwie auf einen neuplatonisch bestimmten

Gottesbegriff hindeutet. Hunzinger muß selbst einräumen, daß

diese Worte auch anders verstanden werden könnten, wen» mchl
eben das philosophische Element in der Seins- und Gottes-

lehre erkannt märe. Daß philosophische Elemente in der GotteS-

lehre und Seinslehre Luthers enthalten sind, is
t

selbstverständlich.

Ohne solche Elemente hat kein mittelalterlicher Theologe de»

Gottesgedanken entwickelt. Wie stark Luther unter den Ein

wirkungen einer bestimmten Philosophie stand, zeigten schon

die Randbemerkungen zu den Sentenzen. Und mit welch«

Energie Luther die Philosophie in den Dienst der theologischen

Entwicklung des Gottesgedankens stellen konnte, war an der

schon mehrfach erwähnten Weihnachtspredigt zu erkennen. Ad«

philosophische Beeinflussung is
t

noch keine neuplatonische. Wmn

man aber sieht, daß Luther, worauf Hunzinger hinzuweisen
unterläßt, vermittelst aristotelischer Kategorien die Lehre von

Gott zu gestalten sucht, dann wird kein günstiges Vorurteil fü
r
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die Annahme einer Beeinflussung Luthers grade durch den Neu-

platonismus erweckt. Hunzinger kann schließlich auch nur sagen,

daß in der Paraphrase des Psalmmortes jedenfalls keine reli

giös-sittliche, sondern „ontologische" Fassung des Gottesbegriffs

enthalten sei. Nun aber is
t der Satz von der Unveränderlichkeit

Gottes kein ausschließlich neuplatonisch-augustinifcherSatz. Dann

aber besteht keine Nötigung, solche allgemein scholastischen Aus

sagen über Gott als spezifisch neuplatonische zu kennzeichnen,

zumal wenn neben solchen Aussagen andere, aristotelisch ge

richtete stehen, die in der nominalistischen Theologie Verwen

dung sanden. Um Neuplatonismus bei Luther nachzuweisen,

genügt es nicht, Elemente namhaft zu machen, die dem katho

lischen Gottesbegriff überhaupt eignen.

Vollends kann man das geflissentliche Bestreben, „zwischen
Gott und der sinnlich wahrnehmbaren und mahrnehmenden
Welt einen unüberbrückbaren Gegensatz aufzurichten"^), nicht

auf Neuplatonismus zurückführen. Denn abgesehen davon, daß

Hunzinger einräumen muß, daß die aus dieser Linie liegenden

Aussagen Luthers über Gott einzeln betrachtet auch religiös

verstanden werden können, sind si
e gar nicht charakteristisch für

die neuplatonisch bestimmte mittelalterliche Theologie. Der No

minalismus kennt denselben Gegensatz, und zwar noch viel kräftiger

als die neuplatonisch-augustinische Theologie. Das Sichtbare,

Sinnliche und das Unsichtbare hat Occam ganz scharf gegen

einander abgegrenzt. Wenn Hunzinger die Antithese Luthers
mit dem Gedanken verknüpft, je vereinzelter und wandelbarer

etwas sei, desto weniger Wirklichkeit se
i

ihm beizumessen, je

näher etwas an Gott sei, desto wirklicher, je weiter von Gott

entfernt, desto weniger wirklich se
i

es, und also die ganze neu

platonische Stufenfolge vorausgesetzt wird, so is
t

grade dieser

bezeichnende Gedanke in den Text eingetragen. Der Text spricht

nur von den beiden Gegensätzen oder von der ständigen Un

veränderlichkeit Gottes, davon, daß er nicht „vorübergeht", d
.

h
.

nicht mandelbar ist, sondern lediglich ift^), d
.

h
. unwandelbar

ist. Aus diesem Wort, dem überhaupt eher eine religiös-prak

tische (Treue Gottes) als philosophische Färbung eignet, wie das
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auch der Hinweis auf die Ewigkeit Gottes bekundet, die neu:

platonische Seinsmetaphysik, die neuplatonischen Wirklichkeits-

ftufen und den neuplatonischen Emanatismus herauszulesen, is
i

unmöglich. Ebensowenig enthält das andere, von Hunzinger

angeführte Wort Luthers: „Mag auch Gott in den bösen En

geln sein, und mögen auch si
e in Gott sein, weben und leben,

so wohnt er doch nicht dauerhaft in ihnen"""), den neuplato

nischen Gedanken vom Sein, Hunzinger hat ganz übersehen, daß

Luther hier die Apostelgeschichte zitiert und ein Schriftmort
variiert. Doch das mag unberücksichtigt bleiben. Luther könnn

ja den Versuch gemacht haben, dies Schristmort im Sinne der

neuplatonischen Metaphysik zu verstehen. Aber davon is
t

nichts

zu spüren. Denn Luther behauptet schlechthin das Sein dieser
rationalen Kreaturen in Gott und Gottes Sein in ihnen. Diesem

Sein wird aber das dauerhafte Wohnen Gottes gegenüber

gestellt, das den sündhaften Seelen (snimae peccarrices) und

bösen Engeln (sri^eli roali) nicht zugesprochen werden kann.

Das „Wohnen" Gottes is
t

also ethisch gedacht, nicht metaphyfisch-

neuplatonisch. Den entscheidenden neuplatonischen Gedanken muß

Hunzinger auch hier dem Text unterschieben. Luther kennt nur

den Gedanken der Apostelgeschichte, dem er eine ethische Wendung

gibt, sodaß er den ganzen Zusammenhang unter einen ethi

schen Gegensatz stellt. Die von Hunzinger gegebene neuplato

nische Deutung gibt den Worten Luthers einen ihnen ganz

fremden Sinn, der die eigentliche Meinung Luthers gradezu

umkehrt.

Ist Hunzinger demnach hier den Beweis für den Neu-
platonismus Luthers schuldig geblieben, so auch dort, wo es si

ch

um die erkenntnistheoretische Fragestellung handelt. Der ou-

guftinische Neuplatonismus betrachtet den Glauben als eine

Vorstufe des Erkennens. Im Schauen der intelligiblen Weit
wird die Seligkeit erlebt. In der durch methodisches Fort
schreiten vom Glauben zum Erkennen erzielten Ekstase genießt
man die Seligkeit. Man schaut die Welt der Ideen, die im
Logos zusammengehalten ist. Die Erkenntnistheorie is

t

zugleich

Seligkeitstheorie. Das Sprungbrett des Glaubens muß man
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«erlasse», wenn man zur beseligenden Erkenntnis gelangen will.

Luther soll diese Anschauung in der Psalmenvorlesung geteilt

haben. Aber keine einzige Stelle hat Hunzinger namhaft ge
macht, die beweist, was si

e

beweisen soll.

Wenn Luther in Anlehnung an Hebr. N, 1 den Glaubens
begriff entwickelt, den Glauben als die „Substanz" der Dinge

bezeichnet, die man erhofft, als das Vermögen, das nicht auf
weltliche, sondern auf zukünftige Dinge gerichtet ist, .-.!s die

Enthüllung der unsichtbaren Welt und dergl. mehr, so wiederholt
er nur, was er in den Randbemerkungen in Ubereinstimmung

mit der nominalistischen Theologie vortrug^«") Man mag mit

Hunzinger^) diesen Glaubensbegriff kritisieren; aber man muß
sich hüten, in ihm Neuplatonismus zu wittern oder eine An

deutung neuplatonischer Fragestellung in ihm zu vermuten. Hier

fehlen die vermittelnden Glieder des Neuplatonismus. Die

sichtbare Welt und die göttliche Welt stehen sich gegenüber-

Durch keinen Erkenntnisprozeß wird man von der einen Welt

zur anderen geführt. Nur der Glaube, der vom Himmel stammt,

führt in die nicht erscheinende Welt. Aus der Erscheinungs
welt wird vielmehr immer das Gegenteil des Glaubens dedu

ziert.^««) Das is
t

so wenig neuplatonisch gedacht, daß hier viel

mehr der nominalistische Gegensatz von Vernunft und Glaube

seinen Ausdruck findet. Die Struktur is
t

hier so deutlich, daß

selbst Hunzinger si
e in seiner Darstellung aufweisen muß, ohne

freilich die Konsequenz zu ziehen. Hunzinger hat gesehen

daß die religiöse (theologische) Erkenntnis die unsichtbare Wirk

lichkeit ohne Vermittlung ersaßt, mährend die Philosophie immer

vom Sichtbaren und Erscheinenden, oder doch aus Erscheinendem

Hergeleiteten redet. Er behauptet auch, je schärfer Luther hier
die Grenzen zwischen Theologie und Philosophie ziehe, desto

mehr nähere er sich einerrein religiösen Auffassungdes i n teNi^ere,

also nach Hunzinger der Erkenntnis Gottes in der Kontem

plation.^) Aber Hunzinger meint doch, ob diese Entgegen

setzung beider Erkenntnisarten mit Luthers ontologischen Grund

sätzen sich vertrage, könne billig bezweifelt werdend") Doch
die von Hunzinger konstruierten ontologisch-metaphusischen Grund
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scitze existierten nicht. Und gerade die hier aufgeworfene Frage

hätte Hunzinger stutzig machen können; denn si
e führt ja statt

auf eine neuplatonifch-augustinische auf einenominalistische Frage

stellung hin.
Wiederum is

t es ein von Hunzinger zitiertes Wort Luthers,
das diese ganze neuplatonische Konstruktion über den Hänfen

wirft. Luther erklärt im Anschluß an Psalm ZI (32), V. 8
,

der Begriff inrellecrus, den Hunzinger als das innerste Ver

mögen des Geistes, die unsichtbaren Dinge zu erkennen nnffaßt,

und der darum ein wesentliches Element in der nenplatonischen

Konstruktion Hunzingers ist, habe in der Schrift vielmehr vom

Objekt als vom Vermögen den Namen, gerade umgekehrt wie

in der Philosophie. Der inrellecruL is
t die Erkenntnis oder

Kenntnis des Sinnes Christi, kurz nichts anderes als die Weis

heit des Kreuzes Christi. Dieser ganze Inhalt des inrellecru?

besteht im Glauben und nicht in der Vernunft. InreUiSere,
erkennen, heißt darum die Mysterien des Heils und der Gnade

Gottes erkennen.'") Hier haben wir es einmal mit der religiös-

praktischen Fragestellung zu tun, mit den Gegensätzen des fleisch

lichen und geistlichen Sinnes, der menschlichen Torheit, die Ärger
nis nimmt am Kreuz Christi und der geistlichen Weisheit, die

den Heilsweg Gottes begreift. Wird aber dieser religiös-prak

tischen Formulierung eine philosophische Wendung gegeben, dann

weist si
e

auf den Nominalismus. Denn dieser inrellecrus is
t

ganz im Glaube».'")
Dem entspricht es nun auch, daß Luther nirgends den

neuplatonisch: augustinischen Fortschritt vom Glauben zum Er
kennen und zur Kontemplation bietet. Hunzinger behauptet es;

aber seine Beweise versagen. Nur durch den Glauben allein
kann man das Unsichtbare erkennen.'") Das heißt doch nicht,

daß der Glaube nur ein Mittel ist, um zum Erkennen zu führen
und dadurch eben sich felbst überflüssig zu machen, sondern daß
im Glauben'") das Unsichtbare erkannt wird.'") Wen dies

noch nicht überzeugt, der mag jener Worte Luthers gedenken,
die sür dieses Erdenleben nur den Glauben kennen als das
Mittel, das die unsichtbare Welt öffnet. Das Schauen hat
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Gott diesem Leben vorenthalten.'") Wie Hunzinger angesichts

solcher Äußerungen, die er doch selbst zum guten Teil kennt,
und wie er angesichts seiner eigenen Bemerkung, Luther könne

auch Glauben und Erkenntnis einander gleichsetzen'"), meinen

kann, der Glaube stehe wohl im Fundament, nicht aber im

Mittelpunkt des religiösen Prozesses'"), is
t

schwer zu begreifen.

Eine ruhige Analyse der Lutherschen Äußerungen und ein kurzer
Blick in Biels collectoriurn oder in die Schriften eines an
deren occamistischen Theologen hätte Hunzinger von seinem Irr
tum überzeugen müssen. Damit is

t

natürlich nicht gesagt, daß
alles bei Luther aus dem Occamismus zu erklären fei, daß auch
der Augustinismus ihm durch feine nominalistischen Lehrer nahe

gebracht sei. Dem widerspricht schon sein eigenes, frühes Selbst

zeugnis, sowie der Gebrauch, den er vom Augustinismus gemacht

hat. Aber die philosophischen Grundelemente hat er sich nicht
von Augustin geben lassen, sondern von den Nvminalisten.

Nirgends ist wirklicher auguftinischer Neuvlatonismus vorhanden,
weder in den Randbemerkungen noch im Psalmenkommentar.

Doch Luther soll, als er über die Psalmen Vorlesungen

hielt, die mystische Ekstase erlebt und empfohlen haben. Der

Glaube wird überflügelt und ein unmittelbares Erkennen, ein

tatsächliches Schauen des Unsichtbaren tritt an seine Stelle.

Nun handelt es sich nicht mehr um ein Erkennen nach der Weise
des Glaubens, sondern um ein Erkennen der intelligiblen Welt

in ihrem schlechthinnigen Ansichsein. Hier erscheinen die meta

physischen Grundgedanken Luthers i
n ihrer letzten Konsequenz.

Zugleich enthüllte sich hier das neuplatonische Gepräge derTheo-

logie Luthers am deutlichsten.'")
Aber auch hier hat Hunzinger fälschlich Neuplatonismus

in die Sätze Luthers hineingetragen. Die Akte mystischer Ekstase
und Verzückung, von denen Luther i

n der Auslegung von Ps. 115,

(116), V. 11 reden soll, haben mit mystischer Ekstase nichts

zu tun. '") Von der dritten und vierten Definition der Ekstase
darf hier abgesehen werden. Hunzinger selbst hat aus ihnen

kein Material für seine These gewinnen können. Wenn die

Ekstase mit dem excessus der Märtyrer, dem Märtyrertod identi
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siziert wird, dann liegt hier natürlich jede Beziehung auf die

mystische Verzückung fern. Und wenn Luther in der Jnter-
linearglofse den excessus dem rsprus rnonris gleichstellt und

diesen wieder mit der Angst im Leiden zusammenschaut, ferner
in der Randglosse diese Ekstase als die Angst des Geistes in

der Verfolgung definiert'"), dann fehlt auch hier jede Beziehung

auf Akte mystischer Ekstase. Es könnten also nur die beiden

ersten Definitionen in Frage kommen, namentlich die zweite,

die von der eigentlichen Ekstase spricht. Aber die nähere Be

stimmung, die Luther gibt, macht eine mystische Deutung un

möglich. Denn die erste Definition stellt die Ekstase dem Glaubens

verständnis gleich. Der excessus bedeutet hier die Preisgabe des

buchstäblichen Verständnis, über das die Ungläubigen nicht hinaus
kommen. In der zweiten Definition aber, die die eigentliche
Ekstase erörtert, fällt die Ekstase zusammen mit der Erhebung
in die klare Erkenntnis des Glaubens. Des Schauens der

intelligiblen Welt in der mystischen Verzückung wird hier mit

keiner Silbe gedacht. Die Glaubenserkenntnis, die den Menschen
über das Sinnliche und Fleischliche emporhebt, is

t die Ekstase.'")

Dem entspricht auch, daß Luther in den Scholien zu demselben

Psalmmort die Ekstase als einen dauernden Zustand bezeichnet,
der im Glanben sich vollzogen hat. Glauben und in diesem
excessus sich befinden is

t ein und dasselbe.'") Uber diesen

Sinn führen auch die übrigen von Hunzinger angeführten Zitate
nicht hinaus. Was den Menschen über sich selbst emporhebt,
den exceZsus verschafft, is

t der Glaube, durch den er die zu

künftigen Güter sieht'"), die im Glauben zu sehen ja grade der

Nominalismus verhieß. Von Neuplatonismus is
t nirgends eine

Spur.

So bestätigt der Ouellenbefund, daß jener eigentümliche
Sprung in der Entwicklung Luthers, den die These vom Neu

platonismus der Psalmenvorlesung anzunehmen nötigt, nicht

existiert. Die Entwicklung Luthers is
t

konstanter und originaler

gewesen. Freilich laufen auch noch zur Zeit der Psalmenvorlesung

verschiedene Motive nebeneinander her. Die Fragestellungen
der Randbemerkungen sind noch keineswegs überwunden. Die
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dort nachgewiesenen Entwicklungsmotive sind wirksam auch in
der Psalmenvorlesung. Aber die neue reformatorische Erkenntnis

is
t

schon vorhanden, und si
e beginnt bereits, sich theologisch Aus

druck zu geben. Das zeigt sich in der neuen Formulierung der

Rechtfertigung, der Gnade, des Glaubens und der Sünde.

Luther weiß sich noch als einen guten Katholiken. Seine Theo
logie trägt noch ein stark nominalistisches Gepräge. Aber religiös

is
t Luther, der seine entscheidenden positiven religiösen Erlebnisse

und Erkenntnisse nicht dem Nominalismus verdankte'"), dem

Nominalismus entwachsen. Er kann, wie dies seine Lehre von
der Rechtfertigung und vom Glauben bekundet, bei der nomi-

nalistischen Theologie Anleihen machen und auch aus dieser,

ihm innerlich schon ganz fremden Theologie Gewinn ziehen.
Aber in seiner Sündenlehre hat er schon die nomincilistische
wie katholische theologische Formulierung verlassen und seine
Anschauung von der Sünde auch theologisch seinen Ersurter
Erfahrungen und der neuen, reformatorischen Erkenntnis von

der Rechtfertigung anzugleichen begonnen. Der entscheidende

Fortschritt is
t in der Zeit zwischen der Niederschrift der Rand

bemerkungen und der Glossen und Scholien zu den Psalmen

erfolgt. Das bestätigt wiederum die Zuverlässigkeit der von

Denifle anfs schärfste kritisierten Selbstausfagen Luthers übcr

seine Entwicklung. Und kann man auch die Einwirkungen der

nominalistischen Theologie, Auguftins, Bernhards und anderer,

ja der mönchischen Frömmigkeit'") und des Katholizismus über

haupt auch jetzt noch konstatieren, so tritt doch auch die originale
Linie heraus, die in den Erfurter Erfahrungen in die Er
scheinung trat und in dem an Röm. 1

, V, 17 gemachten Erlebnis

ihren Zielpunkt fand. Der spätere Luther hat in den zeitlichen
Angaben sich geirrt, gelegentlich, keineswegs immer, aber ge

legentlich zusammengeschoben, was tatsächlich weiter voneinander

entfernt war; aber in der Hauptsache hat ihn sein Gedächtnis

nicht im Stich gelassen. Die angebliche Lutherlegende kommt

der Wahrheit viel näher, als die kritische Darstellung eines-

Denifle und anderer, die seinen Spuren solgen.
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Theslsgisch-ressrinatsrischer Ausbau zur Seit der
Vsrlesnng über den Rsmerbrkef und Schranke»

de» refsrmatsrischen Evangelium».

Kaum hatte Luther die Vorlesung über die Psalmen be
endigt, als er sich dem Römerbrief zuwandte. Der enge zeit
liche Zusammenhang zwischen beiden Vorlesungen läßt vermuten,

daß wichtige neue Erkenntnisse und Resultate mährend der RS»

merbriefvorlesung nicht gewonnen sind. Denn die entscheidend«
Erkenntnis hatte Luther ja schon gefunden. In den Schriften
unmittelbar nach Beendigung der Vorlesung is

t

noch kein Süßerer

Bruch mit dem Katholizismus erfolgt. Die aus der gleichen
Zeit, wie die Römerbriefvorlesung stammenden Predigten ent

halten nichts, was über die Erkenntnisse der Zeit von 1513

bis 151» im wesentlichen hinausführte. Da mir ferner wissen,
wie schwer Luther sich vom römischen Katholizismus löste und

wie langsam er in der Zeit von 1517 bis 1519 mit den

dogmatischen Autoritäten seiner Kirche gebrochen hat, wird man

von vornherein nicht geneigt sein, der Römerbriefvorlesung die

Bedeutung eines Epoche machenden Einschnitts in der Entwick

lung Luthers zuzuweisen. Denifle hat freilich diese Vorlesung

in den Mittelpunkt seiner Untersuchung über Luthers Entwick

lung gestellt und durch si
e den Zeitpunkt für die entscheidende

Wendung in Luthers Leben gewonnen. Andere sind ihm iu

der Wertung dieser Vorlesung gefolgt. Das Jahr 1515 b
e

deutet, wie Jundt ausführt, den Anfang der Reformation.
Denn damals begann Luther fein paulinisches Programm zu

verwirklichen. Seit der Bekanntgabe der Römerbriefvor
lesung is

t die Vorlesung über die Psalmen zurückgedrängt morden

und man is
t

geneigt, mit Denifle die neu erschlossene Vorlesung

in den Vordergrund zu rücken, wenn auch das Urteil über den

Inhalt der Vorlesung natürlich ganz andere Wege geht wie
bei Denifle. Aber was entscheidend mar für das neue Christen-

tumsverständnis Luthers, wurde schon i
n der Psalmenvorlesung

vorgetragen. Andererseits mar keine neuplatonische Erkenntnis-
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theorie und Mystik zu überwinden. Loofs meint allerdings,

daß man terminologische Reminiszenzen an den Neuplatonis-

mus der Psalmenvorlesung nicht selten finde. Aber den Ge

danken eines schon hier auf Erden den Glauben übersteigenden

Erkennens biete der von Loofs übersehbare Teil des Römer-

brieskonimentars nicht mehr. 22«) Da aber dieser Gedanke auch
in der Psalmenvorlesung fehlte, is

t eine so durchgreifende Wand

lung, wie si
e die These vom Nenplatonismus Luthers i
n den

Jahren 1513 bis 1515 voraussetzt, im Römerbriefkommentar
nicht erfolgt.

Einen entscheidenden Einschnitt in der Entwicklung Luther?
bedeutet also die Vorlesung über den Römerbrief nicht. Dennoch

darf man diese Vorlesung nicht unterschätzen. Wir besitzen
wenige Schriften aus Luthers Feder, die einen so unmittel-

baren und starken Eindruck hinterlassen, wie diese Vorlesung.

Sie kann in dieser Beziehung nur mit den großen reformato»
rischen Schriften Luthers verglichen werden. Die Psalmenvor-
lesung, deren Lektüre auf die Dauer ermüdend wirkt, reicht bei

weitem nicht an die ihr unmittelbar folgende Vorlesung heran.
Sie is

t das packendste und geschlossenste Dokument aus der Zeit
vor dem Beginn des Ablaß streites; und si

e

hat es verstanden, die

neuen religiösen und ethischen Grundgedanken mit einer bis

dahin nicht erreichten Energie vorzutragen. Zugleich sehen
mir Luther freier und selbständiger werden. Seine Kritik wird

schärfer, bestimmter und umfassender. Sein Blick weitet sich.
Den Horizont begrenzen namentlich im späteren Teil der Vor
lesung nicht die Klostermauern. Zeitereignisse finden ein Echo
im Hörsaal. Vor Angriffen nicht bloß auf weltliche^»), son
dern auch auf kirchliche Würdenträger fcheut Luther nicht zu

rück.'") Derselbe Mönch, der später — ob mit Recht oder

Unrecht muß dahingestellt bleiben — von sich bekannte, er se
i

ein rasender Papist gewesen, wagt es jetzt jedenfalls, das Ver

halten des Papstes Julius II. zu kritisieren; auch Georg von
Sachsen und der eigene Landesherr müssen sich Kritik gefallen

lassen. Luther wächst zusehends, erweitert seine Kreise und

vereinigt seine Stimme mit den Stimmen jener, die im aus
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gehenden Mittelalter die verweltlichte Kirche und Hierarchie
angegriffen hatten.«') Auch den kirchlichen Institutionen ge
genüber gewinnt Luther, obwohl noch von Herzen Mönch,

größere Freiheit. Hatte Luther noch in der Psalmenvorlesung
die Liturgie als ein Werk des heiligen Geistes beurteilt, so
kann er jetzt, was schon Denifle herausgehoben hat, den Gläubigen

prinzipiell unabhängig machen von den äußeren gottesdienftlichen

Ordnungen. Die Ablässe zugunsten von Kirchenbauten und einer

reicheren Ausschmückung der Kirchen und des Gottesdienstes
werden schon beanstandet. Die skrupellose Verwendung des

Ablasses zu einer kirchlichen Einnahmequelle wird, was übri-

gens schon ans einer Predigt bekannt war, scharf gegeißelt.
Papst und Bischöfe sind verführt und verführen das Volk Christi,

daß es vom wahren Gottesdienst ablasse.'") Die Uberbietun-

gen im Sammeln der Reliquien, der Mißbrauch des Gebets,

der Patronat der Heiligen, die Unzahl der kirchlichen Stiftungen
u. a. m. werden scharf beleuchtet.'") Die Ordnungen und

Institutionen selbst will er nicht antasten. Sie sind gut und
von Gott, die weltlichen sowohl wie die geistlichen Ordnungen

und Obrigkeiten.'") Dem Staat, oder wie man richtiger sagt,
der Obrigkeit eine religiös neutrale Aufgabe zuzuweisen, hal

ihm sern gelegen. Gegen eine ungerechte Obrigkeit"") auf-

zutreten würde heißen, die Freiheit der Gnade zum Deckmantel
der Bosheit zu machen. Es is

t ein jüdischer Irrtum, wenn
man meint, nur der guten und gläubigen Obrigkeit Gehorsam

zu schulden,"') Aber seine Kritik an den Inhabern der Ge

walten is
t

doch schon lebendig und scharf geworden. An den

Ereignissen und Zuständen der Gegenwart geht er nicht ieil-

nahmlos vorüber. Oppositionellen Stimmen, wie si
e

ihm in

der Literatur begegneten oder sonstwie an ihn heranlratcn,

schenkt er Gehör. Und schon sucht er geistliche und weltliche

Gewalt gegeneinander abzugrenzen. Kirchliche und weltliche
Ordnung stammen beide von Gott. Die kirchliche Ordnung

aber hat es mit der Leitung und dem Frieden des inneren

Menschen zu tun, die weltliche Ordnung mit der Leitung des

äußeren Menschen und allein, was damit zusammenhängt. Denn
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in diesem Leben kann ja der innere Mensch nicht ohne den

äußeren bestehen.'") Darum begnügt sich Luther nicht mit
Kritik, er verlangt auch Reformen. Das kirchliche Gepränge,
das das Volk anleitet, in Äußerlichkeiten aufzugehen, wenn es

nach der Seligkeit trachtet, soll eingeschränkt werden; das gleiche

gilt von den Fast- und Festtagen; die kirchlichen Gewalten

haben sich darauf zu besinnen, daß si
e

nicht dazu da sind, um

Gesetze aufzustellen, sondern die Liebe zu pflegen. Darnach

müssen ihre Vorschriften sich richten.'"») „Kraft apostolischer

Autorität verwalte ic
h mein Lehramt. Es is
t meine Pflicht,

alle Schäden namhaft zu machen, die ic
h

sehe." Das neue

Leben, das Luther gewonnen hatte, drängt nach außen und

will die Wirklichkeit umgestalten. Die enge Welt, in der er

reifte, beginnt er zu verlassen und schon vor die weite Welt

mit einem Programm hinzutreten, dessen reformerische Kon

sequenzen freilich noch nichts Besonderes verraten, dessen Grund

lagen aber, zu denen Luther sich jetzt fest bekennt, eigen

ständig sind

Schon auf den ersten Seiten trägt der Römerbriefkommentar

die neue religiöse Erkenntnis deutlich und bestimmt vor. Was
Jundt, Loofs, Ficker und Braun nachgewiesen haben, braucht
hier nicht ausführlich miederholt zu werden. Paulus und Augustin

sind Luthers Gewährsmänner gegen die Scholastik, gegen die

Gerechtigkeit der Philosophen und Juristen. Der religiöse

Gegensatz gegen den Nominalismus is
t

absolut. Hier is
t der

Todfeind des Christentums zu suchen. Den „Thoren" und

„Samtheologen", d
.

h
. den Nominalisten, wird jede Gemein

schaft gekündigt. Mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen
übrig läßt, wird die Rechtfertigung als eine Gerechterklärung
vor Gott definiert, die in der Nichtanrechnung der Sünde auf
grund der Barmherzigkeit Gottes besteht"') und die allen zuteil
wird, die von ganzem Herzen dem Worte Gottes glauben, der

den Glauben annimmt zur Gerechtigkeit/") den Glauben, den

er selbst in seiner Barmherzigkeit gibt."') Der Glaube selbst
wird auf die Verheißung bezogen. Verheißung und Glaube

sind Korrelatbegriffe.'") Nur diese Auffassung von der Ge
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rechtigkeit kennt die Schrift, nicht die von den Philosophen

und Juristen behauptete Qualität der Seele."')

Daß in diesen Formeln von der Nichtanrechnung der Sünde
und der imputierten Gerechtigkeit nominaliftische Theologie weiter
lebt, wird kaum bestritten."') Man mag auch die Frage auf
werfen, ob diese Formeln wirklich fähig waren, Luthers neues

religiöses Verständnis des Evangeliums zutreffend wiederzu

geben. Es muß noch gezeigt werden, daß hier in der Tat eine
Spannung zwischen theologischer Formulierung und religiöser

Erkenntnis auftaucht. Aber grundfalsch if
t es jedenfalls, i»

Hinblick auf diese Formulierung von einer traurig konsequente»

Weiterbildung der äußerlichen und mechanischen Theologie des

Occamismus zu reden, wie Denifle dies tut. Denn mag auch
Luther, um jede, selbst die sublimste Eigengerechtigkeit aus

zuschalten, den passiven Charakter der Gerechtigkeit Gottes be

tonen, die Rechtfertigung ganz bestimmt als Nichtanrechnung
der Sünde und als Imputation behaupten, Christi ftellvertreiendes.
dem Satisfaktionsanspruch Gottes genügendes Eintreten für
uns im Interesse der ausschließlichen Wahrung der reinen Gnaden

gabe urgieren/") die fremde Gerechtigkeit Christi an die Stelle

der eigenen Gerechtigkeit treten lassen, die Sünde nach wie vor

der Rechtfertigung Bestand haben lassen, die unbesiegbare Be-

gierlichkeit, d
.
h
.

letztlich die Selbstgefälligkeit nach wie vor als

Sünde fortwirken lassen"") und also scheinbar den Heilsvor
gang rein äußerlich gedeutet haben, mit der Polemik gegen

die scholastische These von der Austreibung der Sünde und
der Einflößung der Gnade durch den sakramentalen Akt deu

Eindruck erwecken, als ob in der Rechtfertigung alles bleib«
wie zuvor und lediglich eine ideelle Änderung durch das Urteil

Gottes stattgefunden habe, so würde eine solche Deutung doch
den Absichten Luthers durchaus nicht gerecht. Für Luthers
Grundanschauung if
t der im nominalistischen System tatsächlich

vorhandene Mechanismus so wenig charakteristisch, und die Recht

fertigungslehre im Römerbriefkommentar verträgt fo wenig die

von Denifle ihr gegebene Deutung, daß vielmehr die Boraus

setzungen zu einer psychologischen, innerlichen Motivierung und



179

5ie notwendige Zusammengehörigkeit des religiösen und sitt

lichen Gedankens dem aufmerksam Lesenden unschwer deutlich
werden.

Darum bedarf es im Grunde gar keines Beweises, daß
Luther die angerechnete Gerechtigkeit Christi und dann über

haupt seine Rechtsertigungslehre nicht als Beschwichtigung seines

bösen Gewissens, als Verhüllung seines traurigen, sündhaften

Innern und als Motiv sittlicher Leichtfertigkeit in Anspruch
genommen hat. Der sittliche Ernst Luthers und die ethische
Abzweckung der Rechtfertigung, d. h. aber die Folgerung der

Heiligung aus der Rechtfertigung sind von der ersten Seite
des Kommentars an so offenkundig, daß ein Beweis mehr als

überflüssig erscheint. Gott hat die Gnade und Verzeihung nicht
walten lassen, damit man sündige."«) Man darf nicht der
Meinung sein, daß unsere guten, gerechten und heiligen Werke

verworfen würden, damit man überhaupt si
e

fahren lasse; ledig-

lich die religiöse Wertung, die den Werken die Qualität zu
spricht, vor Gott zu rechtfertigen und deswegen zum Vertrauen

auf die Werke anleitet, is
t aufzugeben.^") Unzählig oft werden

die Werke als Früchte der Rechtfertigung hingestellt.'") Luther
erklärt es darum, mittelalterliche antihäretische Polemik auf«
nehmend, auch für ungenügend, die Gnade Gottes nur für die

Sündenvergebung anzuflehen.^*) Die Summa aber des Römer

briefes is
t es, nicht bloß alle Eigengerechtigkeit zu vernichten

und die Notwendigkeit Christi und seiner Gerechtigkeit sür uns

zu erweisen, sondern auch zu zeigen, welche und welcher Art
Werke mir auf grund der von Christus empfangenen Gerechtig

keit tun sollen.'«) Ehe Luther überhaupt mit der Erklärung

des Römerbriefes begonnen hat, trägt er i
n

dieser vorange

schickten Inhaltsangabe die Zusammengehörigkeit von Recht
fertigung und Heiligung vor.

Nun könnte man einwenden, das Motiv fei freilich nicht
zu leugnen, aber es werde doch nur die Zusammengehörigkeit

behauptet und die Rechtfertigung behalte ihr?« äußerlichen

Charakter. Aber so wenig in der Psalmenvorlefung eine solche

Deutung zutreffend war, so wenig im Römerbriefkommentar.

12'
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Die äußere Gerechtigkeit kommt von anderswoher in uns hine«.
Wir sind nicht die Urheber, aber sie bleibt keineswegs äußerlich.^)
Man mißversteht die Motive der Lutherschen RechtfertigungS«
lehre, wenn man in der Betonung unserer Rettung durch die

formale Gerechtigkeit eine äußerliche und mechanische Recht

fertigung erblickt. Luther will mit seiner Formulierung die Werke
des Gesetzes ausschließen, d.h. Werke, die den Anspruch der
Geltung vor Gott erheben?«), durch die man „gerecht if

t in

sich selbst""«). Das heißt aber nicht, daß die Rechtfertigung
den Menschen beläßt, wie er war. Die Rechtfertigung bildet

keinen Gegensatz zur Gerechtmachung. Beides fällt vielmehr

zusammen"?). Ja mit unserer Gerechtigkeit aus Gott ist schon die
Zuwendung zum Guten und die Abwendung vom Bösen inner

lich durch die Gnade gegeben. Die Gerechtigkeit if
t

hier ebenso

innerlich wie die Sünde"«). Wer wie Luther in der auguftinisch-

lombardischen Rechtfertigungslehre gelebt hatte und noch in der

Psalmenvorlesung si
e entwickelte, konnte unmöglich einerein äußer

liche Rechtfertigung vortragen. In dem eben genannten Wort
Luthers klingt ja auch die Formulierung der „gesunden" mittel

alterlichen Theologie an. Aber doch nur die Formulierung;
denn die Gnade wird, wie die folgenden Sätze Luthers bekunden,

als Barmherzigkeit aufgefaßt"«). Im Zusammenhang sedier
reformatorischen Rechtfertigungslehre denkt Luther weder an

einen rein äußerlichen Vorgang noch auch an einen magischen,

unversönlichenProzeß. Rechtfertigung und Änderung der Willens

stellung fallen zusammen, d
.

h
. aber wiederum, daß Luther

voluntaristische, psychologisch vermittelte und also „organische"

Zusammenhänge gefunden hat, nicht mit bloßen Behauptungen

sich zufrieden gibt. Der Mensch wird gewandelt durch die Er
neuerung der Gnade. Der Wille zum Sündigen wird ertötet.

Die Gegner wollen metavhvsifch die Werke der Sünde und die

Begierden weggenommen fehen, wie den Kalk von der Wand.

Aber erst muß man selbst, d
.

h
. hier der Wille, gewandelt sein;

dann werden auch die Werke gewandelt sein. Wer nicht durch
den Geist im Willen lebendig gemacht ift, muß der Sünde

dienen"«). Hier gibt also Luther dem Voluntarismus einen
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klaren Ausdruck, ohne dem Moralismus Vorschub zu leisten.
Instruktiv is

t

auch eine an aristotelische Kategorien sich an

schließende Äußerung. Immer is
t der Mensch im Nichtsein,

im Werden, im Sein, immer in der Sünde, in der Recht«

Fertigung, in der Gerechtigkeit, d
.

h
. immer Sünder, immer

Büßer, immer Gerechter. Denn wenn er büßt, wird er aus

einem Nichtgerechten ein Gerechter. Wenn wir Buße tun, sind
mir immer Sünder, und dennoch sind wir eben dadurch Gerechte
und werden gerechtfertigt, teils Sünder, teils Gerechte, d. h.

Büßers. Hier ist alles geistig, religiös und ethisch-psvchologisch
bestimmt. Denifle hat die von Luther herausgearbeiteten Anti

thesen nicht zu begreifen vermocht. Denn er kann sich von der

Vorstellung der Eingießung eines übernatürlichen Seins und
der Gnade, die uns in eine über die Natur hinausgehende
Ordnung hebt, nicht loslösen. Er hat darum kein Verständnis
gewinnen können sür eine Heilsanschauung, die mit der no-

minalistischen zugleich die ganze katholische Vorstellung von Gnade

und Rechtfertigung übermunden hat, um nun religiös-psychologisch

und ethisch-psychologisch die rechtfertigende und heiligende Gnade

aufzusassen, in der angesichts der barmherzigen und verzeihenden
Gesinnung Gottes erfolgten bußfertigen Gesinnnng, vertrauenden

Hingabe und neuen Willensrichtung des Menschen sowohl das

bleibende Grundverhältnis zu Gott wie die treibende Kraft

zum Guten zu finden. Die Formeln mögen noch fo äußerlich

nominalistisch lauten, der Inhalt hat mit dem Nominalismus

nichts zu tnn. Auch der innerlichen erziehenden Gnade fehlt
das katholische Merkmal: der Habitus und die Seinsqualität,

die wohlgefällig machen vor Gott. Nominalismus sowohl wie

Augustinismus und Thvmismus sind übermunden, die Gnaden«

qualitSten der thomistischen oder „gesunden" katholischen Theologie

sowohl wie die nominalistisch« Akzeptations- und Jmputations«

lehre, die mit der schöpferischen Gnade nichts mehr anzufangen

mußte'"). Luther kann mit großer Stärke die dauernde Sünd

haftigkeit auch des Wiedergeborenen betonen. Seine Aus

führungen über die Begierlichkeit beweisen dies zur Genüge.

Aber Denifle hat sich durch diese Äußerungen Luthers irre
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führen lassen, weil er als Thomift und guter Katholik kein Ver

ständnis hatte für Luthers reformatorische Fragestellung, und
«eil er den Zusammenhang mit der religiösen und ethisch-psycho
logischen RechtfertigungslehreLuthers nicht erkannte. Was Luther
in der Psalmenvorlesung zum Ausdruck brachte, als er Gnade,

Glaube und Demut miteinander verknüpfte, das tritt auch hier
an den Tag. Die Gesinnung des Christen vor dem Angesichl,

seines Gottes is
t eine dauernde Bußgesinnung. Nicht das Sündig-

bleiben hat den Ton, sondern die Demut und Aufrichtigkeit"',,
die schon die neue Willensrichtung enthält, die sich in Werke»
kundgeben muß und die trotz dieses neuen Lebens, ja in diesem
neuen Leben immer in Demut und Aufrichtigkeit vor Gott, d. h.

im Bekenntnis der Unwürdigkeit verharrt. So is
t der Christ

beides zugleich: Sünder und Gerechter, er is
t

gerechtfertigt und

mird sürder gerechtfertigt. Buße und Rechtfertigung sind das

bleibende Grundverhältnis seines Lebens und der selbstverständ

liche Quell alles guten Handelns'"). In folgerichtiger, ge
schlossener psychologischer Motivierung is

t
hier das neue religiöse,

aber ganz ethisch bestimmte, den Sakramentalismus durch den

Personalismus verdrängende reformatorische Chriftentumsver-

ftändnis zum Ausdruck gebracht. Das Wesen der Reformation

is
t klar und bestimmt erfaßt.

So deutlich und sicher nun auch die religiösen und sitt
lichen Grundgedanken der Reformation hervortreten, so lebendig

si
e

Luthers Innere erfüllen und schon nach außen drängen, um

sich auch in der Wirklichkeit des öffentlichen Lebens Geltung zu
verschaffen, so unverkennbar sind doch selbst in der Römerbrief
vorlesung die auf die mittelalterlich« Vergangenheit weifenden
Linien. Luther hat auch jetzt noch seinem neuen Verständnis
des Christcntums keine durchgreifende dogmatische Konsequenz

zu geben vermocht; und selbst innerhalb des reformatorische»

Gedankenkreises wirkt die vom Katholizismus übernommene

Formulierung oder die theologische Anleihe beim Katholizismus

hemmend nach.

Luther hat allerdings in der letzten Hälfte seiner Bor
lesung die Theorie, daß man unfehlbar die eingegossene Gnade
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Gottes erhalte, wenn man vor Eingießung der Gnade getan

habe, was man tun könne, scharf zurückgewiesen. Diese nomina,

liftische These is
t

ihm mehr als töricht und eine schwere Gefahr
für die Kirche. Denn dieser Satz sordert die Sicherheit heraus,

macht sorglos gegen die Sünde und schafft eine seelengefähr

liche Beruhigung, da man jederzeit sich auf seinen Willen meint

verlassen zu können.'") Gibt es auch offiziell keine Pelagianer

mehr, fo sind doch viele, wie gerade die Genannten, Pelagianer,

ohne es sich zum Bewußtsein gebracht zu haben."«) Aber in

den Scholien zum 2
. Kapitel des Römerbriefes is
t die Exklusive

viel undeutlicher. Hier scheint er sogar ernstlich vorauszusetzen,

daß eine wirksame Vorbereitung auf die Gnade möglich ist.

Zwar schränkt er selbst die Tragweite dieses Gedankens ein.

Denn er formuliert ihn nur im Hinblick auf die Heiden, die

auf das Evangelium nicht verpflichtet wurden, und der ganze

Abschnitt zeigt ein unsicheres Schwanken.'") Wenn Paulus
sage, daß die Heiden von Natur getan, was des Gesetzes sei,

so könnte dies dahin verstanden werden, nicht daß si
e das ganze

Gesetz erfüllt hätten, sondern nur einzelne Forderungen des

Gesetzes. Dem würde das 3
. Kapitel entsprechen, das alle

unter die Sünde beschließt. Aber Luther wagt nicht, den Worten

Pauli diese Deutung zu geben. Der Wortlaut führt ihn auf
die Annahme, daß die Heiden das Gesetz erfüllt haben. Wer

aber das Gesetz erfüllt, der is
t in Christo und es wird ihm

die Gnade gegeben, weil er sich auf si
e vorbereitet, soweit er

es vermag.'") Die Erbsünde konnte Gott ihnen auf grund

irgend einer demütigen Haltung gegen Gott und das höchste
Wesen, daS si

e erkannt hatten, vergeben. Oder man könnte

auch sagen, daß si
e

durch eine besondere Zuvorkommenheit der

Barmherzigkeit Gottes mit dem Licht und der Gnade beschenkt

morden seien. Dogmatische Klarheit enthalten diese Äußerungen

also nicht. Luther ringt mit einem Problem, daß das Schrift
wort und die katholische Fragestellung ihm nahe legte. Gelöst

hat er es noch nicht, mag auch i
n der Hervorhebung der Demut

der Weg zur Lösung schon angedeutet sein. Gerade der Wort
laut der paulinischen Stelle veranlaßt ihn, offenbar schon wider
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strebend und nicht mehr im Bewußtsein, seiner Grundvoraus

setzung dadurch nichts zu vergeben, die katholische Formulierung

festzuhalten. Und hier nun legt er offensichtlich den Nachdruck

nicht auf die präparatorischen Werke, sondern auf die Gesetzes:

erfüllung der Heiden. Ob man angesichts dieser schwankend»
Haltung und angesichts der offenkundigen Einschränkung des

ganzen Problems von Krypto-Semipelagianismus sprechen soll,

dürfte doch zweifelhaft erscheinen. Denn die Sicherheit, mit

der der Krypto-Semipelagianismus seine Formeln und An

schauungen vortrug, fehlt. Daß aber die katholische Frage

stellung nachwirkt, is
t

unbestreitbar.

Luther is
t

sehr bald auf dies Problem zurückgekommen.'")

Davon will er nichts sich abmarkten lassen, daß dem Gott

losen keine guten Werke zur Seligkeit etwas nützen. Wenn

nun von solchen gesprochen wird, die von Natur die Werke

des Gesetzes tun und also gerecht sind, so kann dies nicht ü»

Hinblick auf die Gottlofen gesagt sein, die den Gesetzesmerken
einen Anspruch vor Gott zuerkennen. Ebensalls kann es nicht

auf die Gläubigen sich beziehen. Vielleicht hat der Apostel durch

sein Wort dem Leser den eigentlichen Sinn verdunkeln wollen.
Denn sonst spricht er anders. Luther will darum eine mittlere

Klasse von solchen annehmen, die durch irgend eine gute Handlung

gegen Gott, soweit si
e es von Natur aus vermochten, die Gnade

verdienten, die si
e nun weiter leitet. Nicht als wäre ihnen

die Gnade irgendwie als Lohn für ein solches Verdienst g
e

geben, — denn dann wäre es keine Gnade — sondern weil

si
e

sich darauf vorbereitet haben, si
e

umsonst zu empfangen.

Dann rechnet aber Luther doch mit der Möglichkeit, daß Paulus
den Heiden nur einen Teil der Gefetzeserfüllung habe zusprechen
wollen, sodaß also Juden wie Heiden der Gnade und Barm

herzigkeit Christi entbehrten und alle unter der Sünde beschlossen

sind. Hier verschafft sich das resormatorische Motiv schon besser
Geltung als kurz vorher, und die Schwankungen sind schon
weniger stark. Entweder haben die Heiden das Gesetz über

haupt nicht in seinem ganzen Umfange erfüllt, oder die Vorbe»

reitung is
t nur eine Vorbereitung auf einen würdigen Empfang
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der Gnade. Die Krupto.Semipelagianische Tendenz if
t aus

geschaltet und nur die Formel oder die Fragestellung erinnert
daran. Bald darauf wird dann die Annahme von der Er
füllung bloß eines Teiles des Gesetzes durch die Heiden als

die einzig in Frage kommende vorgetragen.«'«) Eben diese Be

seitigung der genuinen Tendenz der Formel erhellt auch auö

der sonst noch im Römerbriefkomnientar begegnenden Verwendung
der Formel. Gute Werke müssen mir zwar tun, aber nicht in

der Erwartung, durch si
e vor Gott ausreichend gerecht zu sein.

Sie haben nur eine gleichsam präparatorische Bedeutung, näm
lich uns für die Gerechtigkeit Gottes geeignet zu machen. Sie
sind nicht die Gerechtigkeit, sondern suchen die Gerechtigkeit.

Wir bereiten durch si
e den Weg für den Herrn, der m uns

kommen wird. Sie sind aber nicht der Weg des Herrn.'")
Daß hier der pelagianisierenden Fragestellung das Rückgrat
ausgebrochen ift, bedarf keiner Erörterung. Die präparato-

rischen Werke sind der reformatorischen Erkenntnis Luthers ein

geordnet. Luther bedient sich dieser Formel, um die ethische
Art seiner Heilsanschauung auszudrücken. Sie wird ein be

sonderer Ausdruck der bußfertigen und sittlich ernsten Gesin
nung, Wie der Glaube sucht, so suchen auch die Werke.

Sie haben keine Gerechtigkeit, si
e beanspruchen keine Gerechtig

keit. Aber Gottes Gnade is
t

so geartet, daß si
e nur dem De

mütigen und sittlich Ernsten, nicht dem Leichtfertigen und Selbst

gerechten sich zuwenden kann. So muß diese, einer unter
evangelischen Heilsauffassung entstammende Formel herhalten,

um die Eigenart des reformatorischen Evangelmms heraus

zuarbeiten.

Das beweist auch eine Äußerung, die zunächst gut katholisch

erscheint. Wer durch die Werke sich auf die Gnade der Recht

fertigung disponiert, if
t

schon auf eine Weise gerecht '"). Luther
kennt also wie der Katholizismus ein sich Disponieren zur
Gnade, und daß es präparatorische Werke gibt, die geschehen,

um die Gnade zu erlangen, stellt Luther sogar als These voran'").
Aber es is
t

doch schon bezeichnend, daß er i
n der vorange-

schickten These diese Werke nicht unter dem Gesichtspunkt von
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GesetzeSmerken betrachtet sehen will. Beiderlei Werke schließen

sich vielmehr aus. Die Erläuterung der These zeigt auch deul-

lich genug die reformatorische Umbildung. Denn danach sini
die Werke des Christen überhaupt präparatorisch"'), sofern si

e in

einer Gesinnung wurzeln, die Rechtsansprüche vor Gott überhau?!
nicht kennt. Wo aber diese Gesinnung ist, da sieht man nicht meln

unter dem Gesetz; und eben in dieser Gesinnung, die des Un-

wertes auch der guten Werke sich bemußt bleibt und nie ver

gißt, daß man Gott gegenüber Sünder bleibt, wird man ge>
rechtfertigt und schreitet man fort in der Rechtfertigung'").

Luther kann darum trotz der Formel von den präparatorischen

Werken mit gutem sachlichen Grund erklären, daß weder voran-

gehende noch nachfolgende Werke rechtfertigen, noch viel weniger

Gesetzeswerle, sondern allein die Gnade "^). Indem Lulhn
die Formel, die von einem sich disponieren zur Gnade redet,

m seine Büß- und Rechtfertigungslehre einordnet, hat er ihr

jede nicht bloß pelagianisierende, sondern auch katholisierende

Tendenz genommen. Das katholische Schema if
t da; aber es

sieht im Dienst der Erläuterung der reformatorischen Erkenntnis.

Und gerade diese Verwendung der Formel zeigt wiederum, daß

eine rein äußerliche, mechanische Deutung der Rechtfertigungs

lehre Luthers an der Oberfläche bleibt. Ihrer ethisch^eligiös»
und psychologischen Struktur wird man vielmehr auch angesichts

dieses Problems inne.

Der katholische Rückstand in der These von den präpara

torischen Werken is
t

also minimal. Und es war zu beobachte»,

wie gerade hier nach kurzem Schwanken der religiöse Grund

gedanke Luthers sich Geltung verschafft'"). Damit if
t nu»

allerdings nicht gesagt, daß Luther es im Römerbneskommentor

zu einer klaren Durchbildung seiner reformatorischen Gedanken

gebracht hätte. Katholisches if
t

noch übergenug vorhanden:

nicht bloß aus peripherischen, sondern auch auf zentralen Ge

bieten. Auch die Frömmigkeitsmotive sind noch nicht sich»

gegeneinander abgegrenzt; und die Formulierung der neuen

Grundgedanken mit Hilfe der überkommenen katholischen Theo

logie hat nicht bloß der theologischen Verarbeitung des Neuen
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Hemmungen bereitet, sondern auch der religiösen Kraft und

Konsequenz des Neuen Schranken aufgerichtet.

Daß auf mehr peripherischen Gebieten Katholisches konser
viert ift, kann angesichts der Entwicklung, die Luther erlebte,

nicht überraschen. Die Sakramentskirche und die Priesterkirche
sind trotz der neuen Rechtsertigungslehre noch unangetastet '^.
Auch dieSpaltung des christlichenLebensideals in ein mönchisches,

heroisches und ein allgemein-christliches if
t

noch nicht beseitigt '°°).

Freilich soll man nicht Mönch werden, wenn man glaubt, nur

als Mönch das Heil zu erlangen. Nicht wer aus Verzweiflung

Mönch wird, sondern aus Liebe, is
t ein guter Mönchs). Aber

das if
t

noch keine reformatorische Entwertung des Mönchtums.

Ebenfalls nicht, wenn gesagt wird, daß man mit Fasten,

Kasteiungen u. deral. m. nur den Sündenleib, nicht den Leib,

töten soll und Rücksicht zu nehmen hat auf die körperlichen

Kräfte"«). Das ift vielmehr gut katholisch. Der nach Denifle
1515 am Tiefpunkt seiner Entwicklung angelangte Luther ver

tritt hier die korrekte katholische Anschauung einschließlich der
Diskretion, überhaupt if

t es gegenwärtig besser Mönch zu
werden als früher. Denn jetzt if

t das Mönchtum verachtet'").
Die Unterscheidung von Röten und Geboten wird noch als

etwas Selbstverständliches hingenommen '"). Die „Vollkommenen"
sind diejenigen, die nach den evangelischen Räten wandeln'").

Auch der mönchischen Deutung der Begierde und der mönchischen

Herabsetzung der Ehe hat sich Luther, wie ebenfalls Augustin,

nicht entzogen. Die Ehe if
t um der Schwachheit des Fleisches

willen da'"). Die vollkommene Mortisikation der Begierde is
t

dort nicht vorhanden, wo in den Akt der Ehe eingewilligt wird'").
Hier if

t der Maßstab für die Deutung der Begierde sowohl
wie der Mortisikation nicht die Rechtfertigungslehre, sondern

das mönchische Lebensideal. Luther selbst hat diesen Wider

spruch nicht empfunden.

Auch an einem anderen Punkt sind noch Unsicherheiten in

der Bewertung der Begierlichkeit. Eine volle Ubermindung
der nominalistisch-katholifchen Vergangenheit hat selbst auf diesem,

Luthers eigenste Erfahrungen enthaltenden Gebiet, noch nicht



188

stattgefunden. Daß die Begierlichkeit die Erbsünde sei, be

hauptet Luther in der Römerbriefvorlesung mit allem Nachdruck.

Daß si
e

auch durch die Taufe nicht beseitigt werde, vielmehr

auch im Wiedergeborenen bleibe und der allmählichen Heilung

bedürfe, hebt Luther oft und nachdrücklich gegen den Sakra-

mentalismus und Moralismus feiner Gegner heraus. Gerade
an dieser Stellung Luthers zur Begierlichkeit erkennt man die

tiefernste, religiöse und sittliche Eigenart des reformatorischen

Chriftentumsverstöndnisfes Luthers. Denn Luthers fchon im

Psalmenkommentar auftauchende neue Anschauung von der Kon-

kupiszenz is
t ja nur ein anderer, an Paulus und an die Formu

lierung in der kirchlichen Tradition seit Augustin sich anlehnender
Ausdruck für die immerwährende bußfertige und der Recht
fertigung teilhaftig werdende Gesinnung des Christen. Selbst

unsere besten Werke können vor dem heiligen Gott nicht be

stehen. Vor ihm bleiben wir immer Sünder, müssen die Recht
setzung erbitten und unserer Eigensucht uns bemußt werden.

Je näher Gott und je ernster das Gemissen, desto deutlicher

dies Bewußtsein. Das is
t der religiöse Tenor der Auffassung

Luthers von der Konkupiszenz. Auguftin und der Lombarde

sind jetzt neben Paulus seine Gewährsmänner für diese An

schauung, mährend er in den Randbemerkungen noch eine

nominalistische Kritik am Lombarden geübt hatte. Ob Luther
Augustin richtig verstanden hat, is

t

freilich eine andere Frage.

Mit Denifle von einer Fälschung Auguftins durch Luther zu

reden, weil Luther ein Augustinmort falsch zitiert"«), is
t unan

gebracht'"). Dann märe auch Gregor von Rimini ein Fälscher,
der dasselbe Wort unrichtig zitiert. Deniftes, gelinde gesprochen,
merkwürdig absolutes und psychologisch sowohl wie historisch

unzulängliches Verfahren macht eine Auseinandersetzung hier

überflüssig,

Ist aber auch der eigentliche Sinn, den Luther mit der
Konkupiszenz verbunden hat, klar, so hat er doch keine ganz

eindentige, theologische Formulierung gefunden. SchondieFormel
von der Beseitigung der Schuld und der Nichtanrechnung der

Erbsünde könnte angesichts der neuen religiösen und volun
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juristischen Anschauung Luthers als unzureichend empfunden

werden. Denn si
e

läßt die notwendige Verbindung von Sünde
und Schuld nicht zu ihrem Recht kommen und führt letztlich

auf eine unpersönliche Wertung der Sünde. Wenn Luthers

Sündenlehre sich, wie früher schon diejenige Augustins. den Vor

wurf des Manichäismus zugezogen hat. wenn Denifle in der

Sündenlehre der Römerbriefvorlesung Luthers die ethische Wer

tung der Sünde oermißt, so kann man das Motiv dieser Vor

würfe begreifen, wenn auch die vom Katholizismus gegebene

Lösung, die dieKonkupiszenz überhaupt ihres sündigen Charakters
entkleidet, unbrauchbar ist. Denn wenn man die Konkupiszenz

zu einer bloßen Strafe der Erbsünde und zu einer zurückge
bliebenen Schwäche macht, so wird die Nötigung, das ganze
Leben in all seinen Äußerungen dem Urteil des heiligen Gottes

zu unterstellen, ignoriert und eine sittlich neutrale Sphäre ge
schaffen, die nicht minder gefährlich is

t wie der angebliche Mani

chäismus Luthers. Angesichts dieser Lösung verdient Luthers

Sündenlehre stets den Vorzug, zumal ihr jeder „Manichäismus"
fehlt, nicht einmal der gegen die augustinische Sündenlehre zu

erhebende Einwand si
e

trifft. Aber doch bleibt die nominaliftische
Formulierung etwas Unzulängliches, Der Nominalismus konnte

von einer bloßen Nichtanrechnung der Sünde sprechen. Denn

eine positiv vernichtende Kraft war ihm zufolge die Sünde nicht.
Die Sünde hinterläßt in der Seele nur die Verpflichtung zur

Strafe für die Schuld, die der Sünde folgt. Innerlich läßt
die Sünde den Menschen unberührt. Es handelt sich lediglich
um ideelle, in, Urteil Gottes wurzelnde Beziehungen. Gerade

diese Fassung der Sünden- und Schuldlehre wurde durch Luthers
neue Anschauung von der Konkupiszenz völlig preisgegeben. In
der Sünde vollzieht sich eine vollkommene Wandlung des Willens

und der Gesinnung. Sie berührt ganz unmittelbar das ganze

Wesen der Persönlichkeit. Dann is
t eine Formel, die bloß ideelle

Beziehungen zur Grundlage hat, ungeeignet, diese neue Fassung

zu umspannen. Da aber Luther nicht mehr vom Nominalis
mus zur „gesunden" Theologie des Mittelalters zurückkehren
konnte, seine nominaliftische Schulerziehung aber ihm die Bildung,
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einer aus seiner genuin reformatorischen Anschauung erwachsene»

dogmatischen Formulierung erschwerte, blieb er bei der von

Deuifle beanstandeten Formulierung, die zwar die leitenden

Motive erkennen läßt, die aber eine streng voluntaristische,
Sünde und Schuld stets verbindende Fassung vermissen läßt.
Es is

t

ihm noch nicht geglückt, dogmatisch die neue Sündenan

schauung zu einem Korrelat der neuen religiösen Anschauung

vom Christentum zu machen. Seine Auffassung von der Kon

kupiszenz als Sünde korrigiert den Nominalismus sowohl wie

den mittelalterlichen Katholizismus. Aber die nominaliftische

Formel von der Nichtanrechnung der Sünde vermag weder das

ethisch voluntaristische Moment seiner Rechtfertigungslehre zu

umfassen, noch den Schuldbegriff ausreichend zu würdigen, der

sofort sich einstellen muß, wenn, wie die Rechtfertigungslehre es

verlangt, die Sünde als Gesinnungsmakel in das Licht Gottes

gerückt wird. 2«°) Dann aber gewinnt die Sünde, da die

nominaliftische Deutung unmöglich geworden mar, in der theo
logischen Darbietung einen unpersönlichen, den prinzipielle»

Voluntarismus nicht erreichenden Akzent.
Doch man kann im Römerbriefkommentar nicht bloß eine

gewisse Diskrepanz der Formel und der eigentlichen Anschau
ung konstatieren, sondern auch einen teilmeisen Rückfall in die

Formulierung, die Luther noch in den Randbemerkungen im

Anschluß an Biel vorgetragen hatte und die mit der in der

Römerbriefvorlesung verfochtenen These, daß die Konkupiszenz

die Erbsünde sei und unbesieglich, nicht sich verträgt. Denn

Luther meint, wenn mir uns ernstlich prüfen wollten, würden

mir entdecken, daß wenigstens Überbleibsel des Fleisches i
n uns

seien, die uns schmierig machen zum Guten und geneigt zum

Bösen."") Wenn ferner Luther in Anlehnung an ein Wort

Auguftins erklären kann, daß die Konkupiszenz unsere Schwach

heit zum Guten fei, die zwar an sich schuldig ist, aber uns

doch nur schuldig macht, wenn wir zustimmen und darnach

handeln^), so is
t

auch hier die Formulierung dem Katholizis

mus entnommen, und si
e deckt sich nicht mit dem Satz, daß

die Begierde Sünde sei."") Nur auf dem Umwege, daß die
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Schwäche an sich schuldig sei, Gottes Barmherzigkeit aber nicht
den Reat der Schwäche anrechne, sondern nur den Reat des
der Schwäche zustimmenden Willens, gewinnt Luther eine leid

liche Verbindung mit seiner Grundvoraussetzung, muß aber

dann freilich eine unpersönliche, nicht willentlich bestimmte Auf
fassung vom Reat der Schwäche mit in den Kauf nehmen.
Man sieht hier unschwer, wie wenig die übernommene Formel
geeignet ist, Luthers religiösen Erfahrungsgrundsatz von der

Sünde darzustellen. Unzweifelhaft aber widerspricht die For
mel, das Gute se

i

uns nur schwer und mir seien geneigt zum
Bösen, der schon in der Römerbriefvorlesung behaupteten Knecht

schaft des Willens und dem noch über Augustin hinausgehenden
Satz, daß der Wille gegen die Gnade wüte. Auffallend is

t

es auch, daß Luther den Satz Augustins zitieren kann, die

Konkupiszenz se
i

in den Wiedergeborenen nicht mehr Sünde,

wenn man ihr nicht zustimme; aber man könne si
e in gewisser

Weise Sünde nennen, da si
e

durch Sünde entstanden se
i

und

die Sünde den Sündigenden, wenn si
e obgesiegt habe, schuldig

mache.''") Da aber Augustin in gewisser Weise die Begierde

Sünde genannt wissen wollte und der Text der Basler Aus

gabe die vorhandene Sünde nach ersolgter Zustimmung schuldig

machen ließ, konnte Luther das ganze Zitat übernehmen, ohne

seine Grundanschaung von der Begierde gefährdet zu glauben.

Diese Grundanschauung bleibt charakteristisch für die Römer-

briefvorlesung. Der Sünde gestorben sein, Gott aber leben,

im Geist dem Gesetz Gottes dienen, im Fleisch dem Gesetz der

Sünde is
t

nichts anderes, als den Begierden und der Sünde

nicht zustimmen, mag auch die Sünde bleiben.'") Das hat
dann freilich die fchon erwähnte unzureichende Auffassung von

der Sünde zur Folge, und es ändert nichts daran, daß Luther

doch gelegentlich Formulierungen nachgegeben hat, die feiner

genuinen Anschauung nicht entsprechen.

Auch die Aussagen Luthers über die Gnade sind noch

nicht ganz eindeutig. Zwar is
t die Grundanschauung mit aller

Sicherheit und Bestimmtheit vorgetragen. Die Gnade is
t die

Barmherzigkeit, die Nichtanrechnung""), die Huld Gottes, die
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Gesinnung des Vaters, nicht eine hyperphyfische uno sakra
mentale Kraftströmung. Aber doch kann Luther die herkömm
lichen Bezeichnungen für das Wirken der Gnade sich aneignen,

ohne darauf zu reflektieren, daß diese Bezeichnungen seiner
ethisch-psychologischen Anschauung von der Gnade nicht ent
sprechen. Er kann der aus Christus herfließenden Gnade ge
denken, die seiner ewigen Natur entstammt. "") Diese Formu
lierung kann ganz gewiß der neuen Vorstellung von der Gnade
eingeordnet werden. Aber als Formulierung märe sie nicht

ans dem Boden der neuen Anschauung gewachsen; als solche

is
t

si
e

vielmehr vom Katholizismus herübergenommen. Noch

deutlicher tritt das katholische Schema an einer anderen Stelle
an den Tag. Zuerst wird die wirkende Gnade gegeben, ver

mittelst der dann die Mitwirkung erfolgt, bis mit der Ein

flößung einer andern Gnade der Anfang gemacht wird, die

nun eingegossen zur mitwirkenden wird."") Hier kann nun

auch Luther die ethisch psychologische Struktur seines «forma

torischen Gnaden- und Glaubensbegrisss ganz vergessen. Die

von ihm behauptete Passivität des Menschen im Heilsvorgang,

die der reformatorischen Erkenntnis zufolge doch religiös auf

gefaßt wurde und hier nur den Verdienftanspruch unmöglich

machen sollte'"), wird so massiv vorgetragen, daß auch jede

psychologische Spontaneität, auf die doch sein Voluntarismus

führen mußte, ausgeschlossen wird und die quietistische Mystik

ihm die Farben sür die Schilderung der Aneignung der Gnade

gibt. Mögen mir auch vor der Gnade beten und bitten, so

muß man doch, wenn die Gnade kommt, weder beten noch

handeln, sondern lediglich leiden. Das is
t

freilich schwer möglich.

Denn die Seele will aktiv sein und scheut zurück vor der Finsternis
und der Vernichtung, in die grade diese vollendete Passivität führt.'")

Mit dem reformatorischen Motiv der Rechtfertigung vertragt

sich diese Beschreibung nicht mehr. Statt einer der refor-

matorischen-voluntaristischen Auffassung entsprechenden Beschrei

bung des Heilsvorganges hat man hier die unpersönliche und

unpsychologische Auffassung von der Gnade und die Beschreib

bung eines mystischen Exerzitiums. Daß hierdurch auch die
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positive theologische Erkenntnis gefährdet wird und unter dem

Einfluß dieser mystischen Gedanken der Kampf gegen die Eigen

gerechtigkeit den positiven Inhalt des reformatorischen Gottes
glaubens verdrängt, is

t an Luther selbst in dieser Zeit zu kon

statieren. Denn Gott selbst wird ihm zu einer finsteren, un

faßlichen Größe, i
n die man hineingerissen wird, ohne positiv

zu wissen, was man liebt und was man hofft. Ob Luther
mit der Mystik, vollends mit der spekulativen Mystik sich indcnti-

fiziert hat, if
t eine andere Frage.^) Das aber erhellt, daß

hier ein weder aus dem Rechtfertigungsglauben herstammendes

noch mit ihm zu vereinigendes Frömmigkeitsmotiv sich Aus

druck gegeben hat. Eigengerechtigkeit und Eigenwille konnten

freilich auch von hier aus wirksam bekämpft werden. Am

mönchischen Demutsideal fand dies Motiv eine beachtenswerte
Stütze. Tauler und der Verfasser der deutschen Theologie,
die Luther beide jetzt kennen lernte. '°'> bestärkten ihn in dieser
Haltung. Seine Randbemerkungen zu Taulers Predigten zeigen,
wie lebhaft er dies Motiv aufgriff und der mystischen „Gelassen
heit"^) zustimmen konnte. Religionspsychologisch betrachtet be

stärkte ihn diese Mystik mitsamt ihrer seelischen Analyse in
dem Kampf, den er nun schon seit Jahren gegen die Eigen

gerechtigkeit für die Ausschließlichkeit des göttlichen Werkes an

uns führte. Aber prinzipiell angesehen wurde mit dieser psycho

logischen Leidentlichkeit und negativen Zielbestimmung ein der

religiösen Leidentlichkeit und positiven Theologie der refor

matorischen Erkenntnis widerstrebendes Element aufgenommen.

Die Mystik, zu der Luther durch Bernhard und Staupitz schon

seit langem Beziehungen hatte und die ihm die ersten, erfolg

reichen Anregungen zur Überwindung der nominalistischen Heils
ordnung gegeben hatte, bekundet in neuer Gestalt ihre Unverträg

lichkeit mit dem, was Luther in originalem Erlebnis gewonnen hatte.
Verbindet Luther hier den katholischen Gnadenbegriff mit

der religiösen Psychologie der katholischen, qnietistischen Mystik

des späten Mittelalters, so bewahrt Luther auch in seinem

Begriff vom Glauben die allgemeine katholische Grundlage

und kann ihn genau so autoritär bestimmen wie der Nomi
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nallsmxs. Es überrascht geradezu, daß Luther in der Römer»
briefvorlesung dies Moment ebenso rückhaltlos entwickelt wie

in der Psalmenvurlesung. Deuifle hat ganz richtig gesehen,
wenn er behauptet, Luther entwickle noch gelegentlich in, Römer-

brief den richtigen Begriff vom Glauben als dem Fürmahrhallen
des Offenbarnngsinhaltes auf grund der Autorität Gottes/")
Das Wort, dem wir uns unterwerfen sollen,"") tönt nichl Kluß
vom Himmel herab, sondern erreicht uns bis heute aus dem

Munde eines jeden guten Menschen, vornehmlich des Prälaten.' ')

Jedes Wort, mag es auch sprechen wer will, sollen mir aus
nehme» und glauben, als spräche Gott es selbst. Demütig sollen
wir unseren eigenen Sinn unterwerfen, denn nur so werden
wir gerechtfertigt werden."') Mit allem Fleiß sollen mir uns
hüten, irgendwann hartnäckig auf unserer Meinung zu bestehen,

Christus zu widerstreben und nicht zu glauben. Den» wir wisse«
nicht, mann, wo. wie und durch wen er zu uns spricht. Unsere

ganze Aufgabe soll es fein, demütig zu hören und uns belehren

zu lassen."') Denifle hat zwar die hier unzweideutig vorge-

tragen« Ausfassung von: Glauben als Autoritätsglauben Lnlher

angerechnet, aber nun seinen Spott ausgegossen über die theo»
logische Ignoranz, die in dieser konsequenten Durchführung des

kirchlich autoritären Gesichtspunktes sich offenbare. Aber der

moderne Thomist Denifle hat wiederum es unterlassen, die Zw

samnienhänge Luthers mit dem Occamismus zu würdigen. W«

den „Stücken" des Glaubens jeder innere Zusammenhang und

jede rationelle Rechtfertigung genommen wird, wo nur die kirch

liche Autorität dekretieren kann, was zum Glauben gehört, und

eben durch diese Dekretierung die „Artikel" des Glaubens recht

fertigt, da is
t

schon die Voraussetzung für die Haltung gegeben,

die mir Luther in der Psalmenvorlesung und im Römelbn'cf-

kommentar einnehmen sehen. Wenn ferner Biel mit Augustin

die Autorität der Schrift auf die Autorität der Kirche gründet

und für de» erworbenen Glauben, die kiäes scquisits, die

Überzeugung fordert, daß die Jnsiruktvren, die Lehrer, die Wahr-

t>it sprechen,"') dann wird man als Historiker anders w>c

denifle über Luthers Äußerung?« urteilen/")
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Die starke» katholischen und nominalistischen Rückstände in
der Theologie der Römerbriefvorlesung sind es nun auch ge

wesen, die recht wesentlich dazu beigetragen haben, daß Lnther
immer noch nicht es zu einer sicheren Heilsgewißheit gebracht hat
und seine Frömmigkeit noch nicht durchweg die markanten Zuge

der reformntorischen Frömmigkeit trögt. Es ist bekannt, daß im

Katholizismus die Hoffnung die Stelle des reformatorischen
heilsgewissen Vertrauens vertritt. Noch der Römerbriefkommentar
enthält, zumal immer noch der bittende Glaube im Sinne

Augustins sich vorfindet, die katholische Zusammenordnung von

Glaube und Hoffnung. Niemand erfährt, daß er gerechtfertigt

ist, fondern er glaubt und hofft. Diese Äußerung is
t

umso

charakteristischer, als si
e in den paulinischen Text (Römer 6,s),

der nur vom Glauben spricht, den Begriff der Hoffnung hinein
trägt. Hoffnungsgewißheit steht dem Christen zu, aber nicht

Heilsgewißheit. Je stärker Luther von der nominalistischen
Theologie sich beeinflussen ließ, desto weniger mar es möglich,

von Heilsgewißheit zu sprechen. Grade der nominalistische

Glaubensbegriff machte si
e unmöglich. Dies Motiv hat auch

Luther bestimmt. Da mir nicht wissen können, ob wir in jedem
Worte Gottes leben und kein Wort Gottes leugnen — denn

viel wird uns vom Prälaten, viel von den Brüdern, viel im

Evangelium und von den Aposteln, viel innerlich von Gott

gesagt — können mir nie wissen, ob mir gerechtfertigt sind
und glauben."') Ja dieser nominalistische Glaubensbegriff
macht Lnther sogar unsicher, ob wir „an" Christus glauben.

.Denn obwohl mir gewiß sind, daß wir an Christus glauben,

so sind mir doch nicht gewiß, daß mir an alle seine Worte

glauben. Deswegen is
t

auch das ,an ihn glauben' ungewiß."*")

Es gibt eine verborgene und uns nicht zum Bewußtsein ge
kommene UnglSubigkeit. Luther versteht es freilich, auch

diese Auffassung von Glauben in den Dienst des Protestes

gegen jede Art von Eigengerechtigkeit zu stellen. "°) Aber trotz
der religiös reformatorifchen Grundstimmung fehlt doch diesen

Aussagen die Fühlung mit dem Heilsglauben der Reformation.
Und wie der nominalistische Glaubensbegriff eine Schranke
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für die Sntfattung des Reformationsevangezium» wurde, i»

auch die der nominalistischen Theologie entlehnte Formel für
die Rechtfertigung. Nun wird was schon angedeutet war.
deutlich, daß die nominalistischeFormulierung unzulänglich mar

um den eigentlichen Sinn des neuen Christentumsverftändnisses
auszudrücken. Und so wenig Denifl>> im Recht war, als er

Luthers Rechtfertigungslehre für rein äußerlich und mechanisch
erklärte, so hat doch Luther der Äußerlichkeit der Formel seine«
Tribut gezahlt. Denn >>'« echten Christen wissen nicht, man»

si
e

gerecht sind, weil si
e nur zuf grund der Anrechnung Gottes

gerecht sind. Gottes Anrechnung kennt aber niemand; ma»

darf si
e nur erbitten und erhoffen."') Ohne es zu missen,

is
t man gerecht infolge der Anrechnung Gottes/")

Hemmte schon der Nominalismus im Glaubens- und Recht
fertigungsgedanken die Entfaltung der Heilsgemißheit. io nicht
minder der immer noch von Luther festgehaltene Prädestinations-
gedanke, Luther bekennt sich noch ausdrücklich zur partikularen

Gnadenwahl. Die Schriftmorte, die Gott den Willen, alle

Menschen zu retten, zusprechen, bezieht Luther lediglich auf die

Auserwählten, und er unterstreicht selbst diesen Satz. Christus

is
t

nicht absolut für alle Menfchen gestorben. Denn er sagt:

„Dies is
t mein Blut, das für euch vergossen wird", und «für

viele.« Er sagt aber nicht: „für alle.""') Wenn der Apostel
Römer Lz» sagt: „ich bin gewiß" usw., so redet er doch nur

in seiner und aller Erwählten Person. Seine Gewißheit hatte
er durch eine besondere Offenbarung. Von den Erwählten

weiß man, daß si
e gerettet werden. Aber niemand weiß ohne

spezielle Offenbarung, ob er zu den Erwählten gehört.

Nun kann man freilich die katholischen Rückstände nicht

ausschließlich für diese Haltung Luthers verantwortlich machen.
Die religiöse Entmickelung Luthers, feine Klostererlebnisse und

insbesondere feine Anschauung von der Konkupiszenz trag»

einen Teil der Verantwortung. Die Energie seines Kampfes

gegen jede Art der Eigengerechtigkeit und die lebendige Über

zeugung, daß die Sündigkeit unser ganzes Handeln, Denken

und Empfinden durchdringt, schwächen die Kraft des Fiduzial
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glauvens. In der Sicherheit und Gewißheit fürchtet Luther
geradezu einen Fallstrick des Fleisches und der Sünde. Wech

auch Luther, daß der Aufblick zur Barmherzigkeit Gottes der

Verzweiflung mehrt, fo mill er doch, daß des Christen Leben

vzn der Furcht begleitet werde, damit nicht Sicherheit und

eitle Selbstgefälligkeit ihn um sein Heil bringe.'") Soc^r der

Wunsch, nie rein von Begierden zu sein, kann in Luther auf

tauchen; denn so wird man vor Selbstgerechtigkeit bewahrt."')
Die knechtische Furcht, die überall vorhanden ist, wo Begierden

sind, kann immer noch als ein Moment des Christenlebens

gewürdigt werden/") Man hat gesagt, die Rechtfertigungs

lehre Luthers habe die Gefahr des sittlichen Quietismus nicht
ganz übermunden und seine Predigt von der Sündenvergebung

habe es nicht ganz vermieden, die Gnade zu einem Ruhepvlster

zu machen. Dieser schon im Reformationszeitalter erhobene

Einwand trifft weder die innere Systematik der reformatorischen
grundlegenden Erkenntnis Luthers noch kann er am religiösen

Entwickelungsgang Luthers einen Halt gewinnen. Nur an die
nomin alistische Formel von der Nichtanrechnung der Sünde

lann er. soweit er den noch nicht als Reformator auftretenden

Luther diesem Urteil unterwerfen will, sich anklammern. Aber

diese Formel ermies sich nicht als sonderlich geeignet, Luthers
religiöse Erkenntnis ganz zu umspannen. Wohl aber findet ein in

der späteren Frömmigkeit des Luthertums auftauchendes charak

teristisches Moment in der Haltung des werdenden Reformators

feine Parallele: die ängstliche, skrupulöse, quälende Selbstbe»

obachtung und Jnnenschau, die der Freude am tatkräftigen

Leben einen Hemmschuh anlegt. Bis in die Anfänge der Re

formation reicht dies Element zurück. Daß grade diese ge

wissenhafte und ernste Selbstcmalnse es war, die Luther im

Kloster weiter führte, und daß eine reformatorisch geartete

Frömmigkeit si
e nicht wird entbehren können, is
t

nicht zu be

streiten Aber an der Römerbriefvorlesung Luthers wird die

Gefahr dieses Frömmigkeitsmotivs offenbar; denn es macht,

entgegen Römer «
,

die knechtische Furcht zum normalen Be

gleiter des Christen, bannt den Blick nach rückwärts aus
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den „alte» Menschen" und macht, letztlich tathollsierend, die Ge

wißheit des Glaubens zn eine», Moment der fleischlichen Sicherheil.
Aber eben diese Begründung der Ablehnung der Heils-

gewißheit hat Luther noch zur Zeil der Römerbriesvorlesung
weiter geführt. So paradox es auch zunächst erscheinen mag,
so entspricht es doch den Triebkräften der Frömmigkeit Luthers,

wenn die von ihm beschriebene und für das rechte Christen
leben verlangte Furcht zur Gewißheit führt. Diese religio«?-

psychologisch interessante Kombination is
t keine nachträgliche

Konstruktion. Sie wird von Luther selbst angedeutet, und si
e

mar möglich, weil Luthers Überzeugung von der überall wirk-

samen Sündigkeit die Kehrseite seiner religiösen Rechtsertignngs-

iehre geworden war. So neutralisiert Luther durch eigene
Kraft und auf legitime Weise die Schwäche und Ängstlichkeit,

zu der gerade auch seine originale Erkenntnis von der Sünde

anleitete. Liegt aber schon in ihr ein Elemenl zur übermin>

dung der HeNsungewlßheit, dann vollends in der Triebkraft

seines Fiduzialglaubens. Zugleich sehen wir den Trost, den

die Mystik schon mährend der Erfurter Krise ihm gebracht hatte,

nachwirken. Aber der Einfluß des originalen, den Katholi

zismus sprengenden Erlebnisses is
t

auch hier unverkennbar.

Die Furcht selbst wird Luther zu einem Hebel der Ge

wißheit. Wer von ihr erfüllt ist, hat ein gutes und glückliches
Zeichen, Denn auf ihm ruht nach der Schrift der Geist Gottes

Und grade der is
t

selig, der den Herrn sürchtet. Wenn darum

jemand in großer Furcht ist, nicht erwählt zu sein, und wen«

die Frage, ob er erwählt sei, ihn beängstigt und versucht, dann

soll er grade solche Furcht zum Anlaß des Dankes machen und

sich freuen, daß er fürchtet. Denn er weiß zuversichtlich, daß

Gott nicht lügen kann, der ein zerknirschtes und gedemütigtes

Herz nicht verstoßen wird. Daß man aber zerknirscht ist, suhlt
man selbst. Also mag man kühnlich auf die Wahrheit des

verheißenden Gottes sich stürzen, und man wird gerettet und

erwählt sein."S) So führt ein Weg von der Furcht zur Ge

wißheit, eben weil die Furcht, wie schon in der Psalmenvorlesung,

ihre semipelagianische Abzweckung verloren hat und in den Zu-
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sammenhang der originalen reformatorischen Erkenntnis Luthers

eingeordnet is
t, Wenn ferner Luther sagen konnte, unwissend

sei man gerecht, so enthält auch das schon einen Übergang zur

Gewißheit. Ja, Luther kann erklären, daß, wer um die Recht
fertigung bittet und sich nicht für gerecht hält, ohne Zweifel
schon vor Gott gerecht ist."?) Das lebendige Bewußtsein der

Sündigkeit, die immermährende Bußgesinnung, die auch in der

neuen Anschauung von den präparatorischen Werken ihren Aus

druck fand, weißt auf die Gewißheit hin, von Gott gerecht

fertigt und ihm angenehm zu sein. Das Vertrauen, daß unsere
Werke Gott angenehm sind, hat man. wenn man weiß, daß
man durch diese Werke nichts is

t vor Gott, mögen si
e

auch

gut sein und im Gehorsam vollzogen sein. Diese Demut und

Zerschlagenheit machen si
e angenehm"") Dann hat man auch

das Zeugnis des heiligen Geistes. "«) Und eben dieses Zeugnis

is
t die Zuversicht des Herzens gegen Gott, die Luther nun im

Anschluß an Bernhard analysiert."") Wenn der Apostel sagt:
wer wird die Erwählten Gottes anklagen?, so heißt dies: wir

sind gewiß, daß keine Sünden uns anklagen werden."') In
diesem Zusammenhang kann nun Luther auch vom Geist der

Kindschaft i
n der Zuversicht reden und ihn dem Geist der Furcht

gegenüberstellen, in dem man nicht rufen kann: Abb«, Vater.

Nur wer den Geist der Kindschaft hat, schmeckt, wie süß der

Herr ist, und er glaubt an Gottes Sündenvergebung."^ Pa„li
Predigt von der Rechtsertigung durch Glauben wird erst voll

ständig durch das Zeugnis des Geistes, kraft dessen wir nicht
nur im Hinblick auf die Erwählten, sondern grade im Hinblick

auf uns selbst i
n der Form einer festen Behauptung (asserrive)

den Glanben haben, daß Christus für unsere Sünden gestorben

is
t und genug getan hat."')

Hier sieht man, daß Luther, dem Paulinismus und der

Konsequenz seines Fiduzialglaubens nachgebend, die Heilsge

wißheit tatsächlich schon errungen hat. Der partikularen Gnaden

wahl is
t

durch den Rechtfertigungsglauben das Rückgrat aus

gebrochen. Die Hemmungen der nominalistischen Formulierung
des Glaubens und der Rechtfertigung sind vergessen und die
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Furcht hat sich in feste Zuversicht gewandelt. Hat Luther schon
ein Mal in den Jnterlinearglossen schlechthin, ohne Rücksicht
auf eine besondere Offenbarung, von sich und anderen als

Prädestinierten sprechen können«"), hat er schon in den Rand

glossen, ebenfalls auf Bernhard Bezug nehmend, bekennen können,

daß wer in festem Glauben und Hoffen vertraut, Gottes Kind

zu sein, schon Gottes Kind se
i

"5), so lassen die Scholien das

Motiv deutlich erkennen, das zu der dogmatisch noch nicht sicher
formulierten Heilsgewißheit hinführt. Luthers neue Frömmig
keit, die von der Barmherzigkeit uud dem Verheißungsmorl
Gottes lebt"b) und in Vertrauen und Zuversichl beides ergreift,

hat die Heilsgewihheit gewonnen, ehe si
e

noch thetisch hat for
muliert werden können.

Nun verliert auch die Prädestination ihre Schrecken. Wer

bußfertig und im Vertrauen auf die Verheißung Gottes sick
Gott naht, wird erwählt fein."?) Die Prädestination selbst,
unter die Beleuchtung des religiösen Rechtfertigungsgedankeus

gestellt und losgelöst von den spekulativen und nominalislische»
Elementen, wird zu einem Mittel des Trostes, sofern eben
Gott alles tut, er allein das Heil beschafft, und nichts von

uns fordert. "«) Sein fester, unwandelbarer Wille rettet uns.

Mögen noch so viele trotzige Gegner sich erheben; si
e

mühen

sich vergeblich. Gottes unwandelbare Liebe rettet uns. Die

Prädesstinationslehre an sich wird freilich nicht preisgegeben.

Luthers vorbehaltloses Bekenntnis zur partikularen Gnaden

mahl is
t

vielmehr den Aussagen gefolgt, die praktisch religiös

die Rechtfertigungslehre vollenden, die Erwählungslehre in das

Licht des Rechtfertigungsgedankens rücken und zu einer Stütze

dieses Gedankens machen. Die nominaliftischen Umdeutungs-

versuche lehnt Luther bedingungslos ab««") Aber den se
e

lischen Erschütterungen der spekulativen Lehre begegnet er nicht

nur mit dem Hinweis aus die der Heilsgewißheit dienende

Furcht, sondern auch mit dem Hinweis auf die Wunden Jesu.
Der verborgene, unergründliche, willkürliche Wille Gottes bleibt

bestehen. Aber die Betrachtung der Wunden Jesu, auf die

Lulher jchon in Erfurt gewiesen wurde, schiebt die spekulative
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findet der einfache, noch nicht vollkommene Christ die Sicherheit,
die der Erwählungsgedanke erschüttern könnte.«") Die prak

tischen religiösen Grundgedanken, mit denen Luther später in

seiner großen Schrift über den verknechteten Willen die speku
lativen Ausführungen unterbaut, der Rekurs aus die Barm
herzigkeit und Liebe Gottes sowie den in Christo offenbaren
Willen finden sich neben den spekulativen Elementen schon in
der Vorlesung über den Römerbrief.

In der Vorlesung über den Hebräerbrief (1517) hat Luther
endgültig sich zur Heilsgewißheit bekannt und dann diese „neue
Theologie" auch gegen die römischen Gegner verteidigt"^). Man
hat gemeint, daß die Mystik Tanlers und des sog. Frank
furters, die „deutsche Theologie", mit der Luther 1516 bekannt
wurde, Luther geholfen habe. Daß im Römerbriefkommentar
die Leidentlichkeit und vollkommene Passivität in Anlehnung
an die ihm soeben erschlossene Mystik vorgetragen werden konnte,
war ermähnt. Zugleich mußte freilich der Spannung gedacht
werden, die nun auftauchte. Aber Luther hat selbst gefühlt,

daß die mystische Theologie Gefahren in sich birgt. Zur Theologie
des Areopagiten jedenfalls hat er kritisch Stellung genommen«««),

sofern si
e das Leiden Christi, die Rechtfertigung und die

Reinigung des Herzens durch das Fleisch gewordene Wort

außer Acht läßt, um das ungeschaffene Wort zu hören und zu

schauen. Schwerlich wird sich jemand sür so rein halten können,

daß er dies Wagnis unternehmen dürfte. Aber das hindert
nicht, daß doch gerade die mystische Theologie, die Luther 1516

kennen lernte, ihm positive Hilfe gebracht haben kann. Wenn

freilich moderne Lobredner der deutschen Mystik, wie H
. Büttner,

Luthers Bekanntschaft mit der deutschen Theologie für Epoche

machend erklären und nun erst den Reformator geboren werden

lasten, so miederspricht dies Urteil allem, was bisher die Ent

wicklung Luthers uns zu erkennen gab. Mit Recht hat Böhmer
diese enthusiastischen und den wirklichen Sachverhalt kühn

ignorierenden Urteile zurückgewiesen"'). Viel ansprechender ist,
was Böhmer über die Bedeutung der Mystik für die Entwicklung
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Luthers bemerkt. Luther hatte zwar nicht erst von Tauler

und dem Frankfurter gelernt, „was Gott, Christus, Mensch
und alle Dinge seien". Aber er verdankte ihnen den klaren

Durchblick durch die scheinbare Wirrnis seiner eigenen Ent
wicklung und damit die Befreiung von den letzten Bedenken

und Zweifeln gegen die beglückende Erkenntnis, daß er sich

seines Gottes ganz sicher fühlen dürfe und müsse"°). Sie

mußten ihm dabei behilflich sein, auch das letzte Band zu
zerreißen, das seine neue Auffassung der Religion noch an den

alten Glauben fesselte und ihm zu der Erkenntnis verhelfen,

daß der Gläubige seines Heiles gewiß sein dürfe und müsse"').
Es sei daher kein Zufall, daß er erst nach seiner Begegnung
mit Tauler und dem Frankfurter es wagte, frank und frei zu
bekennen, daß der Gläubige feines Heils gewiß sein müsse"').

Diese Darstellung is
t reizvoll; aber si
e

belastet ein ganz gewiß

mögliches Entmicklungsmotiv stärker, als die historisch erkenn

bare Wirklichkeit zuläßt. Die an die Heilsgemißheit mehr oder

weniger stark schon heranreichenden Äußerungen Luthers sind

freilich fast alle gefallen, ehe Luther auf Taulers Predigten

aufmerksam macht"'), und eine die Heilsgemißheit besonders

nahe berührende, praktisch schon ergreifende Aussage lehnte sich

an Bernhard an, allerdings zugleich bemußt über Bernhard

hinausgehend""). Aber diese Reihenfolge is
t

natürlich nicht

entscheidend. Der Abstand is
t

zu kurz, um allein daraus Schlüsse

zu ziehen. Luther muß Tauler schon gekannt haben, als er seine
Auslegung von Römer 8,,s vortrug. Dann aber läßt die Aus

legung von Römer 8,, 4— «vermuten, daß Tauler, soweit die Frage

der Heilsgemißheit zur Erörterung steht, keinen Eindruck auf

Luther gemacht hat. Denn Luther empfiehlt Tauler erst nach der

Auslegung von Römer 8,2b. Auf jeden Fall is
t

sich Luther nicht be

mußt gewesen, von Tauler in Sachen der Heilsgewißheit eine ent

scheidende Anregung erhalten zu haben. Luthers Schweigen

is
t

hier nicht ganz gleichgültig. Um so weniger, als die Be

gründung im Text zusammenhängt mit dem Paulinismus und

den längst erworbenen religiösen Grundgedanken der Recht

fertigungslehre, dem „Fundament des Glaubens", wie es in
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5er Rekapitalation des Vernli^^i'chen Zitates beißt,"«) Unter

diesen Umständen erscheint es h Dorisch nicht mehr zulässig, ein

seitig an die deutsche Mystik zu denken, wenn das die Heils
gewißheit auslösende Motiv erörtert wird. Daß ein wichtiges
Motiv in der zentralen, originalen religiösen Erkenntnis Lu

thers lag, ergibt sich ans der Auslegung von Römer 3, is in

den Scholien. Auch in der Dezemberpredigt von 1516"'), «,«

das eigentliche und wahre Amt des Evangeliums besprochen
wird, werden Matth. 1l,28 und 9,2 als Inhalt dieses Amtes
angegeben, also die Erquickung für die Beladenen und das

Vertrauen auf die dem einzelnen geltende Sündenvergebung

durch Christus, der unsere Gerechtigkeit, Heiligung und Er
lösung ist. Der Notwendigkeit aber, ganz zerschlagen zu sein,

wenn man vor Gott hintrete, hatte Luther schon in der Pfal-
menvortesung gedacht. Es besteht also keine Nötigung, den
von hier aus erfolgenden Übergang zur Heilsgemißheit unmittel

bar mit der Mystik in Verbindung zu bringen, zumal wenn

diese Nüance im Zusammenhang des Fiduzialglaubens auf
taucht, wie in den Scholien zu Römer 8. Böhmer hat die

Frage zu eng begrenzt, wenn als Antwort letztlich ein Motiv
gefunden wird. Das is

t weder an sich wahrscheinlich, noch ent

spricht es dem Sachverhalt. Denn der historische Befund zeigt

zunächst, daß gerade in der originalen Erkenntnis Luthers nicht

bloß die Nötigung zur Heilsgemißheit lag, fondern das Luther
auch tatsächlich von hier aus der Heilsgewißheit zugeführt wurde.

Erst in zweiter Linie kommt die neue Mystik als Entwicklungs
motiv i» Betracht. Aber hier fehlt es an einem direkten Be

weis: wir können nur vermuten, wenn auch die Vermutung

große Wahrscheinlichkeit für sich hat. Böhmer gibt dies im

Grunde auch zu. Denn er fagt ganz mit Recht, Luther habe
die neue Erkenntnis bei den alten Gottesmännern durchaus

nicht fertig vorgefunden. Er habe si
e

durchaus selbständig ge

wonnen und gewinnen müssen, und man dürfe seine religiöse

Anschauung nicht einfach als eine Entwicklungsform der my

stischen Frömmigkeit betrachten."^ Dann muß man eben die

Akzente verschieben. Das Problem liegt hier ähnlich wie dort.
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wo die Frage aufgeworfen wird, welche Bedeutung die Mystik

für die Betonung der Passivität des Menschen im Heilsprozeß

besitze. Luther wurde hier durch die Mystik in der Anschauung

bestärkt, die er schon besaß. Nun konnte die Mystik^ ihn
in der Gewißheit bestärken, daß sein Heilsweg der rechte sei.

So konnte si
e

ihm dazu behilflich sein, die latent schon die

Gewißheit enthaltende Furcht i
n Gewißheit umzuwandeln. Daß

aber ausschließlich die Mystik Luther diesen Dienst getan, kann

historisch nicht erhärtet werden und wird wohl auch Böhmer
kaum annehmen.

So is
t der Römerbrieskommentar Luthers schon mehr als

eine Weissagung auf die Zukunft. Auch das letzte Band, das

Luther noch religiös mit dem Katholizismus zusammenhielt, be

ginnt sich zu lockern. Aber noch fühlt sich Luther als ein be

rechtigtes Glied der Kirche. Er kann auch noch nach der Vor»
lefung über den Römerbrief Formeln brauchen, die wie die

Formel von der Einflößung der Gnade und der Liebe*") nur

im Rahmen der von ihm doch fchon gründlich ausgegebene»

katholischen Rechtfertigungslehre berechtigt mären. Und wie

außerordentlich schwer es ihm geworden ist, von den dogmatischen

Autoritäten der römischen Kirche sich zu lösen, zeigen die Tage
von Augsburg und Leipzig und die ihnen unmittelbar folgende

Zeit/") Wie die Entwicklung verlaufen wäre, wenn Luther
nicht durch feine kurialistischen Gegner vorwärts gedrängt märe,

darüber kann man kaum Vermutungen wagen. Die Reform-
sorderungen des Römerbriefkommentars reichen, mag auch Luther
einer Mission sich bewußt sein, nicht weiter als die Forderungen

der Opposition jener Tage gegen die Vermeltlichung und Ver-

äußerlichung der Kirche. Aber daß Luther ein eigenes religiöses,

den Katholizismus sprengendes Programm hatte, zeigt mit aller

wünschenswerten Klarheit und Bestimmtheit die Vorlesung über

den Römerbrief. In langer und langsamer, aber ernster und
gewissenhafter Arbeit hat es sich entwickelt. Was der Katho-
lizisuius ihm bieten konnte, hat Luther sich angeeignet, ohne
doch je die Selbständigkeit und Originalität des eigenen religiöse»
Genius zu verleugnen. Sein Gewissensernst und die (mystische)
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Frömmigkeit eines Bernhard, Staupitz und Augustin brachten
den ersten großen Fortschritt, zu derselben Zeit, als er theologisch
in den schon seiner religiösen Haltung widersprechenden Nomi
nalismus sich vertiefte und den nominalistischen Formeln und

theologischen Fragestellungen ein fast selbstverständliches Ver
trauen entgegenbrachte. Aber theologische Fragestellungen des

Nominalismus waren es doch auch, die ihn vor den der

reformatorischen Theologie gefährlichen neuplatonischen Speku

lationen des Auguftinismus bewahrten und die ihm den Rahmen

gaben, in den er mit fortschreitender Sicherheit und unter all

mählicher Abstreisung des übernommenen katholisch augustiiiisch-

religiösen und des moralistisch- nominalistischen Elements die

selbständig gefundene paulinische Erkenntnis theologisch ein

sögen konnte. Die Anlehnung an eine nicht dem religiös

evangelischen Rechtfertiqungsgedanken entstammende Theologie

hatte freilich Unzuträglichkeiten im Gefolge, deren Luther

mährend der Vorlesung über den Römerbrief nicht Herr
geworden ist. Ob je

,

is
t eine Frage, die hier nicht zu erörtern

ift. Der Rümerbriefkommentar jedenfalls zeigt, daß die neue

Ehristentumsanschauimg und die theologische Formulierung, die

Luther ihr geben mußte, nicht restlos zusammenstimmten. Ja
die den Abschluß der religiösen Erkenntnis hinhaltenden Hem

mungen waren deutlich zu spüren. Aber wenn auch eingebettet

in theologisch katholische Fragestellungen, in die sakramentalen,

autoritären und mönchischen Motive des Katholizismus, dem

reformatorischen Element is
t

doch bestimmt und kraftvoll Aus

druck gegeben, und es beginnt, neue Nahrung aus der katho

lisch bleibenden deutschen Mystik saugend, die letzte religiöse

Konsequenz zu ziehen. Ausgangspunkt und Endpunkt der Ent

wicklung, die Luther noch in seinen letzten Lebensjahren in

der Hauptsache richtig zeichnete, die in ihrem langsamen, aber

sicheren Werden mit ihren verschiedenen und abwechselnd gegen

einander ausgespielten Faktoren mir auf grund unseres heute

recht reichen Quellenmaterials eingehender und in Einzelheiten

zuverlässiger schildern können, als Luther es vermochte, sind

durch eine ganze Welt von einander getrennt. Die alte Re
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ligion picht bloß in ihrer nominalistischen, sondern auch in

ihrer augusti»i?chen Fassung is
t überwunden; die neue Religion,

die doch nur die alte des Apostels Paulus mar, is
t gewonnen.

Das religiöse und ethische Programm der Reformation is
t

fertig.

Der rechtfertigende, der Barmherzigkeit Gottes trauende, die

Gerechtigkeit Christi ergreifende lebendige Glaube, der seine
eigenen Werke tun muh, "°) die Liebe, die dem gegeben wird

der im Glauben und Namen Christi anruft,'") und die Freu
heit des Christenmenschen, der frei und fröhlich durch den

Glauben lebt, und doch durch die Liebe sich zum Knecht aller

macht und wiederum in dieser Knechtschaft die höchste Freiheit

gewinnt, "°)diese später eindrucksvollund nachdrücklich entwickelten

Gedanken sind schon im Römerbriefkommentar das Lebenselement

der Frömmigkeit Luthers. Bei aller theologischen und religiöse»

Hilfe, die ihm der Katholizismus lieh, wahrte er doch seine

Selbständigkeit und Originalität und blieb er frei auch seine»

Lehrmeistern gegenüber, freier, als es ihm selbst mähr-nd der

Jahre seines Werdens bewußt gewesen ist. Diese Freiheit und

Selbständigkeit, die die vorangegangene Geschichte in den Dienst

des eigenen Lebens stellte, ohne Koch sich der Vergangenheit

zu verknechten, machte ihn st.,rk, gegen die alte Kirche auszu

treten und der Begrüiid' r einer neuen Epoche in der Geschicke
des Christentums als Religion zu werden.
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Lutherbiographie wieder aufgenommener Versuch, in der Entwicklung

Luthers eine durch die Erziehung des Elternhauses, der Schule und vor

allem des Klosters hervorgerufene geistige Erkrankung (zirkuläre Psychose),

der körperliche Beschwerden zur Seite gingen, nachzuweisen und von hier

ans die Anfechtungen Luthers im Kloster verständlich zu machen, fand
wenig Anerkennung, Kawerau lehnte sie in den Dentsch-evangelischen

Blättern ab, und Braun lDie Bedeutung der Konkupiszenz in Luthers
Leben und Lehre, 1908, S, 21) meinte, Hansrath übersehe den mystischen
Charakter der Anfechtungen Luthers, die einfach mystische Exerzitien seien.
Weder die These vom moralischen Zusammenbruch Luthers, noch die

These von einer auf pathologischer Grundlage sich vollziehenden Ent
wicklung wurde akzeptiert,

15, Jundt, a, a, O,
16, Hunzinger, a, a, O,



17. a. a, O, S. VII,
18. Auf die Einzelheiten der These Hunzingers is

t später einzu
gehen. Hier genügt es, neben dem Gesagten auf einige charakteristische
Seiten zu verweisen: S. 3

,

4
, III, 71 60. — Die Publikation des

dänischen Kirchenhistorikers Alnmundsen, Den un^e k-utner, KSdenKsvn.
1908, übergehe ich, Sie is

t keine Untersuchung über die Entwicklung

Luthers, sondern erörtert die Frage, was jung is
t in der Theologie Luthers.

19. Vgl, O, Scheel in der Deutschen Literaturzeitung 1906, S 400;

H
.

Hermelink, Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Refor
mation 1477—1534, S, 91,

20. Loofs a. a, O. S. 692.
21. a. a. O. S. 701 Anm. 4.
22. Braun, a. a. O. S. 19.
23. S. 66. Wie weit dies konstruktiv ist. vgl. später.
24. a. a, O. S, 67 Anm. I.
25. a, a, O, S, 128.
26. a. a. O. S. 73, 127.
27. a. a. O. S, 73 Anm.
28. Kolde, Die deutsche Augustiner Kongregation, 1879; Braun,

«. a. O. S. 75.
29. Ficker S. I.VI.
3«. S. l.XVIIl.
ZI. S. I.XXX,

32. S. X<2; vgl. dazu Braun.
33. S. c.
34. Neue Heidelberger Jahrbücher 189«.

35. Denifle S. 356.
36. 1544927.

37. Die Äußerung Luthers L448zo°, in der er ebenfalls nach

Denifle von seinen 2l)jährigen Abtötungen sprechen soll, besagt nur.

daß Luther 20 Jahre im Kloster gewesen sei, und dann, daß er diese
Zeit als eine verlorene Zeit betrachten müsse. Daß er volle 2V Jahre
den Körper ruinierende Abtötungen getrieben habe, steht wiederum nur

Denifle.
38. Vgl. Kawerau in der Einleitung zu cle votis mongsticiz,

V4 VIII; O. Scheel in der Einleitung zu: „Über die Mönchsgelübde" in:
Luthers Werke, Berliner Ausgabe 1905.

39. Opp. ex. Ist. XVIII 226.
40. Denifle S. 353.
41. e^I6?°.
42 Nur in einer Anmerkung soll gezeigt werden, mit welchen Mitteln

Denifle die Zeitangabe noch weiter reduziert. Denifle erinnert an das

Wort Luthers, er hätte infolge der Kasteiungen nicht 2 Jahre lang gelebt.
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wäre er nicht durch das Evangelium davon befreit worden. Da ihm
aber jedenfalls Ende ISIS das Licht in St, Paulo aufgegangen sei,
könne er sich höchstens 10 Jahre lang im Kloster zu Tode gemartert

haben. Auch hier sieht Denifle nicht scharf genug. Denn der Gegensatz,
den Luther im Sinn hat, is

t

nicht der Gegensatz von Kasteiungen und

völliger Preisgabe der Kasteiungen, fondern der Gegensatz von über

mäßigen Kasteiungen und der auf Grund des Evangeliums ihm gewordenen

Einschätzung der Mönchswerke. Daß er den Forderungen der Ordens
regel überhaupt sich entzogen hätte, sagt er nicht, Wohl aber sagt er,
wie mir missen, daß er 15 Jahre lang mit täglichem Messelesen u, dergl,
Werken sich abgemüht habe. Und diese Äußerung verträgt sich durch«» z

mit der eben besprochenen. Außerdem billigt er ja noch im Römerbrief
kommentar, dem Dokument seines Abfalls, das Klosterleben und dessen
Forderungen, Noch eigenartiger is

t die Argumentation, vermittelst welcher

Denifle die Kasteiungsjahre auf S Jahre zusammenschrumpfen läßt,

Harnack habe c^anz recht, wenn er sage, bis in die erste» Jahre der aka

demischen Tätigkeit Luthers in Wittenberg trete uns entgegen, daß die

Gnade Gottes die Sündenvergebung sei, die Gott ohne Verdienst spende.

Denifle weist sodann darauf hin, haß schon in den Randbemerkungen zu

den Sentenzen, die aus dem zweiten Erfurter Aufenthalt stammen, aber

noch mehr in seinen äictsts zum Psalter, 151 3— 15 in Wittenberg vor

getragen, diese Anficht zu finden sei. Somit konnte Luther seit jener

Zeit die Kasteiungen nicht mehr, um Sündenvergebung zu erlangen, an

gewandt haben. Zudem schreibe er in allen jenen Jahren den Kasteiungen
niemals diesen Zweck zu, sondern den richtigen, den er der katholischen

Lehre entnommen habe. „Die Kasteiungsjahre schrumpfen also von 20,

IS, ll) Jahren schon auf 5 zusammen." Weil also Luther seit 1510 eine
„richtige" Anschauung von der Kasteiung bekundet, find seine Behauptungen,

daß er fich 15 Jahre im Kloster „abgemüht" habe, unwahr? Daß er

diese ganze Zeit hindurch sich zu Tode marterte, behauptete Luther ja

nicht. Auch hier also konstruiert Denifle einen falschen Gegensatz, um

dann mit leichter Mühe die Jahre zusammenschrumpfen zu lassen.
43. Enders I 66 f.

44. Denifle, S, 354.
45. Enders l 70 Anm. 8; Benrath, Luther im Kloster, S. 62.
46. Vergl. Braun, a. a. O. S. 28. 40.
47. Denifle selbst erklärt doch, daß gerade die Begierlichkeit zur

Tugendübung diene, und er fragt, ob denn Luther etwas Neues sage, daß
mir aus uns selbst nicht den inneren Tyrannen überwinden können.

Denifle, a, a. O. S. l«9. 403.
48. Vergl. >V4 III 429; I 35. 168; III 573.
49. Fickers Ausgabe, I, I 65.

5«. Ebenda I, I S. 68.
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51. Ebenda I, I S, 197,
52. Ebenda I, I S, 107,
53 Ebenda I, 2 S, 94,
54, Vgl, O, Scheel, Luthers Werke, Berliner Ausgabe, Ergbd, N;

derselbe: Artikel Askese in „Religion in Geschichte und Gegenwart-,
55, III 19«.
56 III 4ZI.
57. t^Isciu8, (ÜSlissimgL quseasm notse verse et kslsse reli^ioni;;

vgl. I. KSstlin-Kamerau, Luthers Leben, 5 Aufl. S. 55.
5«. Vgl. Braun, a. a. O. S. 38.
59. Freilich soll er selbst seit 1530 gesprächiger darüber gemorde»

s?in. Denifle, S. 350.
6«. S, 358.
61, Coll, II

,

22; Denifle, S, 362.
62, Denifle, S, 363, Dic i sowohl wie die Diskretion kennt üb

rigens Luther im Römerbrief-Konimentar, vgl. spater. Denifle hat allem

Anschein nach übersehen, daß Lnlher zur Zeit des angeblichen Tiefstands
seiner Entwicklung die katholische Theorie direkt vorträgt und beachtet

sehen will. Damals hatte freilich für Lucher die Diskretion schon ihren
Stachel verloren. Denn der ins Kloster eintretende Laie war ja Theo
löge geworden und hatte aus Theorie und Praxis gelernt. Vollends
aber hatte er nicht bloß den bedeutungsvollen Zuspruch des Staupitz

(vgl. S.99ff), sondern seit 1512 auch die neue Rechtfertigungslehre un
verlierbar gewonnen,

63, III 648; ebenfalls im Römerbriefkommentar,
64, Denifle, S, 371,
65, III 30.
66, III 429, 43«,
67, Luthers theologische Sündenlehre in den Randbemerkungen er

weist das Wesentliche in den späteren Aussagen Luthers über seine
Kämpfe im Kloster nicht als falsch, geschweige als Erfindung, Die Aarben
mögen gröber geworden sein; die Tatsache wird davon nicht betroffen
Vgl, S, 144.
68, Neue Heidelberger Jahrbücher, 1896, S. 18«.
69, Wann versncherische Begierlichkeik und wann sündige Einwilli

gung vorlag, hing ja wiederum z, T. wenigstens vom Geivissensernst ad
7« III 43«.
71. III 43«. 431.
72. Wenn Denifle S, 578 es Luther zum Vorwurf macht, daß er

diesen Satz in der Form zitiert: wer das Seinige tut, dem gibt GoN

unfehlbar die Gnade, so hat Denifle offenbar übersehen, daß Biel i
»

seinem Collectorium die Frage erörtert, ob man behaupten dürfe, daß

Gott demjenigen, der das Seinige tut, notwendig die Gnade gebe
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<Zusrto cZudilslur, utrum necesssria äeus 6et grstizm lscienti quocl in

se est. Der vo» Luther nach Melanchthons Nachricht beinahe auswendig
«gekannte Biel bejaht diese Frage und zeigt nun, unter welchen Voraus
setzungen diese Formel statthaft ist. Ja auch die von Denifle bei Luther
monierte Formulierung, daß Gott unfehlbar die Gnade gebe, findet
sich bei Biel : clixposuit (Gott) clsre immutsbiliter grstism tscienti quocl
in se est. Biel, Coll, in sent. lib, II clist. 27 qusesti« »nicg, cludium
4 kol. ?. Ausgabe Tübingen 1501, Im übrigen muß selbst Denifle ein
räumen, daß Luther vor seinem Abfall trotz der Fälschung „unfehlbar"
doch noch ein rechtes Verständnis sür den Zusammenhang besessen hat,

73 Vgl. dazu Denifle, S, 575 ff
, 57«,

74, Über ihren Unterschied von der thomistischen und „gesunden"

Theorie vgl. Denifle 575 ff
.

75, Vgl, noch IV 266; also noch 1514 trögt er diese Theorie
«or. Ueber die Darstellung im Römerbriefkommentar vgl, S, 182 ff.

76, Vgl. Enders I 196: 154 ovo. ex. Bd, 19 S, I«2,
77, Römerbriefkommentar I, 2 S, 109, Vgl. >V4 IV 665,
78, Damit is

t

noch nicht gesagt, daß diese Theologie ihm positiv

überhaupt keine Förderung bringen konnte. Ob das wirklich eingetreten
ist, kann erst später untersucht werden. Daß negativ diese Theologie

ihm eine Schule für die Entwicklung seiner reformatorischcn Erkenntnis

gewesen ist, is
t

auf protestantischer Seite ost behauptet worden. Man
kann dies wohl als die allgemein verbreitetste protestantische Auffassung

bezeichnen. Daß aber die eiste Entwicklung Luthers in einem doppelten
Lernen bestanden hat, dem religiösen, den nominalistischenlKatholizismus
sprengenden, und dem gleichzeitigen theologischen, ganz auf dem Boden

des Nominalismus sich bewegenden, wird nicht herausgehoben,

79, Römerbriefkommentar I, I S. l«9. Vgl, Paltz, Cuppl, Celi-

fodine Bl Z. I: Licut enim squs retrißerst cslorem, sic dsptisms rekri-
Kerat concuviscentism vel komitem,

80, 154 ovo, ex. S3.40I,
81, 154 ZI, 280; vgl. O. Scheel, Luthers Werke, Berliner Aus-

-go.be, Ergänzungsband II
, S. 134—157,

82, Wir missen nicht, ob Luther schon damals mit der Anschauung
vertraut war, die später sein Gegner Clichtove gegen ihn ausspielt: ein

Mönch, der das Gelübde ablege, habe nicht die unbedingte Gewißheit,

oaß seine Werke Gott gefallen. Denn er müsse mit Hiob befürchten,

daß in ihnen etwas vorhanden sei, das Gott mißfalle. Er könne aber
die moralische Wahrscheinlichkeit habe» »nd dürfe vermuten, daß feine
Werke Gott angenehm seien. Neben der Zuversicht auf Gott dürfe und

müsse man die Zuversicht auf die Werke haben, die Zuversicht zweiter
Klasse, lClichtove, Antilutherus, Bl, 160 d ) Aber auch dies wäre nur
«ine Beschwichtigungsforniel für Luther gewesen, denn diese Zuversicht



zunächst auf Gott und daneben auf die Werke wollte fich nicht als dau

erndes Merkmal seines Lebens einstellen, Angesichts seines Sünden-

und Gerichtsernstes war dies auch nicht möglich. Denn gerade von der

Lohnmürdigkeit der Werke (Clichtove, Bl, 161) konnte sich Luther nicht
überzeugen. Weil er ernster blickte als der Durchschnittsmönch, namem-

lich das Rosarium, ernster auch als die theologische Theorie, darum ver

sagte ihre psychologische Wirkung bei Luther. Aber es is
t möglich, daß

er damals überhaupt noch nicht mit dieser behutsam abwägenden,

gut katholischen Vorstellung bekannt geworden ist. Dann märe es um so

begreiflicher, daß er de» gesuchten Frieden nicht fand.
83. A. a. O. S. 174.
84. Von denen er ISI8 spricht; vgl. Köstlin^ Luthers Leben, S. 65.
85. Vgl. Melanchthon in seinem Leben Luther?, Corp. Ref. VI IS9.
86. Biel, (5oll. lid, II <Zist. 2g. qu. unics kol, p 2. äö.
87. Ebenda.

88. Enders I 6.

89 Enders 131; I. Köstlin, Luthers Leben, 5
. Auflage, S. 67.

90. Corp. Ref. VI 155; Loofs a. a. O. S. 687.
91. Corp. Ref. VI 159.
92. Coli. lid, II elist. 27. clud. 5 ?.
93. Coli. lid. III clist. 26.
94. Protestantische Monatshefte, 1907, S. 352.
95. Auch Braun meint Luthers Entwicklung begreiflich machen zu

dürfen, indem er ihn den Katholizismus, namentlich das mönchische
Demutsideal, in seiner ganzen Konsequenz erleben läßt.
96. Enders I V 231; Brief vom 17. September 1523.
97. Brief vom 6

. November 1530.

98. ^ 60, 161.
99. Enders l 196. 197'

100. Hausrath a. a.O. S. 18-1.
101. 58, 404.

102. Falsch also I. Köstlin in Luthers Theologie a.a.O. S-24:
„seither" habe Luther das überaus bittere Wort Buße lieblich geklungen.
103. A. a. O. S. 25.
104. Vgl. I. Köstlin-Kawerau in Luthers Leben.
105. Staupitz hat in der Tat in seinen Predigten sich skeptisch über de»

Wert der Satisfaktionen geäußert und in seinerSchriftäesm«reäei(Z. >>^>

erklärt, daß Gott mehr daran gelegen sei, seine Barmherzigkeit kundzutun,
als unsere Gerechtigkeit offenbar zu machen. Vgl. Braun S. 88.
106. Braun meint lS. 275), in der ersten Ablaßthese Luthers über

die tägliche Buße die Weiterwirkung der Bernhardschen Anschauung
von der fortgehenden inneren Buße erkennen zu dürfen. Daß ob«

Luthers Anschauung von der Buhe unmittelbar durch Bernhard beeinflußt
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worden sei, kann historisch nicht erwiesen werden. In Brauns mehr
ideengeschichtlich aufgebauten und von Konstruktionen nicht ganz freien
Untersuchungen werden die positiven Zeugnisse nicht gebührend berücksichtigt

107. Dies Ergebnis fügt sich auch ungezwungen den späteren Er
klärungen Luthers über die entscheidende Wendung seines Lebens ein

Denn wenn er dort bekennt, das Wort Gerechtigkeit habe ihm stets
wieder zu schaffen gemacht, wenn er andererseits sagen kann, er habe

wohl vorher etwas Richtiges gerochen, so decken sich diese Aussagen in

ihrer Kritik sowohl wie in ihrer Anerkennung gerade mit dem, was in
folge der Unterredung mit Stanpitz in Luther lebendig wurde. Über

sie Glaubwürdigkeit der späteren Aussagen vgl. S. W7ff.
1««. Böhmer a. a. O. S. 33.
109. 1545 in der Vorrede zur Ausgabe seiner Werke, 15^ «p, Ist.

vsr. giL. I, 22 ff
;

im großen Kommentar zur Genesis «pp. Ist.

«xe^. VII, 74: X
,

155: i>>den Tischreden 58, S. 336. 404; in Lauter
bachs Tagebuch, herausgegeben von Seideinann, S. 130.
II«. Denifle, S. 3S8.
111. I Köstlin, Luthers Theologie, S, 22,

112. Lauterbach, a, a, O. S. 13«, vgl. lI4 58, 336. Der Bericht

is
t nur wenig abgeändert worden. Aber eine Änderung muß besprochen

werden. In dieser Redaktion der Tischreden lautet der Satz Lauter
bachs: „Darauf befragte ich Augustin" — et insuper^ugustinum con-
sulerem — folgendermaßen: „und St. Augustin über diesen Spruch
«uch las". Hier scheint schon eine ähnliche Verwirrung eingeleitet, wie

wir ihr ihm Genesiskommentar Luthers noch begegnen werden. Was
von Luther auf den Begriff Gerechtigkeit bezogen ist, hat die Tradition

sehr bald auf Römer 1,17 bezogen. Tics Einschiebsel „über diesen
Spruch" widerspricht sowohl dem Bericht Lauterbachs wie auch dem,

was Luther selbst in der Vorrede zu seinen Werken schreibt. Man wird
«lso, wo ein solcher Zusammenhang wie in dieser Tischrede uns be

gegnet, von vornherein zum mindesten mißtrauisch, Denifle is
t

freilich gerade

hier von seinem kritischen Spüisinn verlassen worden. Vgl. auch V/X III 31.

113. „Ich war unter dem Papsttum lange irre, wußte nicht,
wie ich drinne mar. Ich roch wohl etwas, wußte aber nicht, was es
war, bis solange, daß ich über den Spruch kam Römer 1,17: der Ge

rechte lebt seines Glaubens, Der half mir, da sähe ich, von welcher
Gerechtigkeit Paulus redet, da zuvor im Text stand justitis, Gerechtig
keit. Da reimte ich das Abstractum und Concretum, Gerechtigkeit und

Gerechtsein zusammen und ward meiner Sache gewiß, lernet« die Ge

nchtigkeit des Gesetzes von der Gerechtigkeit des Evangelii unterscheiden
Zuvor mangelte mir nichts, denn daß ich keinen Unterschied machte
zwischen Gesetz und Evangelium, hielt es alles für eins und sagte, daß

zwischen Ehristus »nd Mose kein Unterschied wäre, denn der Zeit und
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Vollkommenheit halben. Aber da ich den rechten Unterschied fand, näm

lich, daß ein ander Ding das Gesetz märe, ein anderes das Evangelium,
da riß ich hindurch,"

114, Walther, Für Luther mider Rom, 1906, S. 462.
115 Vgl, S >07 und Anm, 112,
116 Vgl, L. Alph. Chafsant, vicl!«nnsire de« ädsevistions lstin»

et krsnssiseü , . , au mo^en gge, 4, Aufl, Paris 1876, S. 50 IUI.
117, Denisse, S. 397.
II«, Walther, a, a, O, S, 461.
119, Denifle, a. O. S, 39«,
120, Die Randbemerkunzen beweisen dies zur Genüge.
121, III 31; vgl. auch den Römerbriefkommentar: „Und hier

wiederum darf die Gerechtigkeit Gottes nicht als die Gerechtigkeit an

genommen werden, durch die er selbst gerecht is
t in sich selbst (vgl. dazu

die selbmesende innerliche Gerechtigkeit Gottes in der ersten Advents

predigt der Kirchenpostille), sondern durch die mir aus ihm gerechtfertigt

werden, was durch den Glauben an das Evangelium geschieht
"
Fickers

Ausgabe l 2, S. 14, Wenn Luther hier umer seinen Gegnern nicht, wie
in der Adventspredigt, die Papisten insgesamt nennt, sondern diejenigen,

die an die aus Werke» geschehende Gerechtigkeit der Menschen denk,'»,

insbesondere den Aristoteles, so entspricht dies nur der Tatsache, daß

Luther damals noch vom Katholizismus sich nicht losgesagt hatte. Die

Antithese selbst ist schon vorhanden.
122 Vgl. S. I«4 und Anm. 107.
I2Z. Fickers Ausgabe I 2

, S. I. 2.

124. Fickers Ausgabe I 2
, S. 2. IS.

I?S. Ebd. I I, S 9,

126. Köstlin, Luthers Leben, a, n O. S. 749 zu S. 98, Anm 3
.

127. Böhmer, a. a. O. S. 27.
12« Böhmer, a. a O,

129. Böhmer, S. 33.
130. Loofs, a. a. O. S. 6«9.
131. Böhmer, a. a. O. E. 47.
132. IX 72; vgl. S. 139.
133. Böhmer, S. 47.
134. A. a. O.
135. Näheres vgl. S. 14« ff.

136. Sie is
t

enthalten in einem recht fragmentarischen Manuskript,

das auf der königlichen Universitätsbibliothek in Tübingen sich befindet.
Es trägt den Titel: Luthers Werdegang nach H
.

Deinste. Da Gottschick

für den Verein für Reformalionsgeschichte die Entwicklung Luthers hätte
bearbeiten sollen und seine Lösung der Beachtung wert ist, glaube ic

h

si
e

mitteilen zu dürfen.
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137. Gottschick, Bl, 5, 6,

138. Vgl. «pp, Ist, vsr. grg > ^ Vgl, c«lv. «el, VI 159,
139. Wenn man Worte pressen will, kann auch dessen gedacht

werden, daß Luther in der von ihm wohl überlegten Skizze seiner Ent

wicklung von einem beginnenden Verständnis spricht.

140. I 1, S. 9; l 2. S. 16,
141. Vgl, IV SV und Römerbriefkommentar I 1, S. 9.
142. Enders I 64.

143. Dah Gregor von Rimini ihn auf Augustiii geführt habe
(Stange, Neue kirchl. Zeitschr. XI 574 ff ), scheitert schon am Wortlaut

dieser frühzeitigen Äußerung Luthers. Stanges Aufsatz verzichtet über

haupt auf historische Beweise.
144. Daß nun grade die ganze Mystik Staupitzens auf Luther

»bergegangen sei, märe eine unbegründete Behauptung; darauf führen
keine positiven Zeugnisse. Und schon in der Psalmenvorlesung lehnt er

ein unmittelbares Erkennen Gottes ab, um lediglich den Weg des Glau
bens für dies Erdenleben zu konstatieren. Die Randbemerkungen ent

halten aber nichts spezifisch Mystisches,

145. liä 58, 404,
146. I, Köftlin, die Theologie Luthers, 2, Auflage, Bd, I, S.38.
147. Stange behauptet, die Äußerungen Luthers über Occam und

Biel seien so überwiegend in schärfster Polemik gehalten, daß man nicht
daran denken könne, ihn irgendwie in ein positives Verhältnis zur Schule
Occams zu bringen. Daß er von dieser Schule seine nominalistischen
Tendenzen empfangen habe, sei höchst unwahrscheinlich, Luther habe

vielmehr zur Partei des Gregor von Rimini gehört und sei von hier
aus zu seinem Nominalismus gekommen (S 574, 580), Mit dieser
These braucht man sich schwerlich auseinanderzusetzen, Sie ignoriert
alles, was mir an positiven Nachrichten über Luthers Entwicklungsgang

besitzen. Hat Luthers Theologie überhaupt nominalistische Elemente,
dann spricht kein positives geschichtliches Zeugnis für Gregor von Ri
mini als Quelle, In dieser Beziehung is

t Stanges These ganz un

begründet,

148. A. a. O. S. 691
149. Böhmer, a. a, O, S, 54,
150 IX 57,

151. IX 43« 16,«

152. IX 29s.
153. IX 16« 4Z,4 16, < 62,«,

154. IX 74».
155. IX 292°.
156. IX 65,°.

157 IX 29;
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15«. IX 5.
159, IX 27, z.
16«, IX 26„,

161, IX 9.
162, IX «.
163, IX 242«,

164, IX 2«z« 442«,

165, IX 74s,
166, IX 29;,
167, IX 4725,
168, IX 45».
169, IX 66«.
170, IX 46 ib.
171, IX 62,9.
172, In I. 8ent. qu. 3 s. 3 Bl, «3d! vgl, Denifle S. 610
173, So Denifle S. 609.
174, A. a. O. S. 612,
175, IX 62„.
176, Vgl, seinen Brief an Staupitz
177, Böhmer, a, a, O. S, 54,
17«. Loofs, a, a, O, S, 691.
179, .. . quse corporis sunt, per liclem sdijcist
18«. IX 839.
181. ipsse existentes res non Ksdedsnt esse proprii generis in <Ieo,

licet utique tuerint in natura clivin» per cognilionem IX 563» ; vgl, Occam,

daß die Ideen nur cojznitiones rerurn seien. Gott erkennt alle möglicheu

Dinge und sein Wille kann si
e

verwirklichen. Aber ein reales Sein in

Gott wird den Gedanken dieser Dinge nicht zugesprochen, 8entt. I «Lsl,

35 qu, 5
. Karl Werner, Geschichte der Scholastik, Bd. II. S. «2.

182. , , , quocl universale in re non est quid unum, secl est

collectivum sive collectio omnium specie similium, quis unum snimal

non est genus nec Ksdet species: igitur solum mocl« multum animsl

Iiadet species, quocl verum est, IX 45n kl
.

Hier is
t

so deutlich wie

möglich die realistische Problemstellung preisgegeben. Daß wir es mit
der nominalistischen Theorie zu tun haben, bedarf im Grunde keiner Er
örterung, Es sei aber doch auf eine charakteristische Stelle bei Biel
hingemiesen, die jeden Zweifel niederschlagen wird. Biel, Oo», lid. I

dist, II qu, 4 Ii : Lpecies est collectio multorum in unsm nstursm, i«
I

est praecücstur cle multis solo numer« äifferentidus. 8ic psrticipstione

speciei plures Komines sunt unus nom«, ic
l

est nom« prseclicatur <ie

omnidus nominidus contentis sud uns specie,
183. IX 9i».
184. IX 75; vgl. IX 73. 78.
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ISS. IX 75,
186, IX 76,
187, IX 74, 75,

188 IX 75,

189. IX 31«,

19«. IX 75. 79 „.

191. IX 75. — Wenn I. Köstlin a, a. O„ S, 37, sagt, Luthers
Bemerkungen über die Freiheit oder Unfreiheit der zu erlösenden Sub
jekte führe nicht über die Sätze Augustiiis hinaus, die auch der Lombarde

i» seiner Weise aufgenommen habe, so liegt diesem Satz Köstlins nicht

bloß die falsche Vorstellung zugrunde, daß Luther schon jetzt die

reformatorische Glaubensgerechtigkeit keime (darüber S. 135), sondern
Köstlin hat auch übersehen, daß Luther hier nur Biel miedergibt, Biel,
(üoll, lid II clist, 3l), qu II

, srt, 2, concl, 4: peccstum originale 6e

Kct« non est sine komite, quse est lex csrnis scl inorclinstss concupis-
centigs inclinsnte contra clictsmen rectse rstionis, Biel, lid, II clist,

28, qu, unics, srt. 3
, clud, 2 dl: ttuc acceclit, quo6 peccat« original!

vulnersts est voluntcs in sns natural! potent!», ita quoc! licet simpliciter
Sit liders, tsmen prona est scl malum ad sclolcscentis , . . propter tiaec

voluntes mutsdilis est et iristabilis, et ex peccsti komite inlirma sc

vulnersts, prona s <
1 mslum, clitticilis s <
1 donum. Vgl

Luther IX 19,«, —Doch man hat in Luthers theologischen Erörterungen
über die Sünde nicht bloß direkten Augustinismus finden wollen, sondern

auch Neuplalonismus, Er habe (Jundt. a, a. O. S, 108) das neu
platonische Prinzip von der Nichtexistenz des Bösen sich angeeignet und

dadurch der nominalistischen These eine metaphysische Basis gegeben.

Statt die augustinische Anschauung vom radikale» Bösen im Fleisch
und Geist zu übernehmen, halte er sich au die Metaphysik, die er in
der Philosophie Augustins fand. Aber Luther huldigte, wie gezeigt,

durchaus nicht einer »euplatonisch gerichteten Philosophie, Ebensowenig

is
t

seine Sündenlehre neuplatonisch bestimmt. Was Jundt als ueu-
platonisch empfunden hat, is

t

nominalistisch. Wen» Luther alles Böse
eiu Nichts nennt (IX 73), so erklärt er ausdrücklich, daß diese Behauptung

nur das formale Moment der Erbsünde als einer Beraubung des Guten

trifft. Die Sünde is
t

nicht etwas, sondern negiert etwas, wie er an

anderer Stelle sagt lIX 56), Das is
t aber nicht neuplatonisch ge

dacht. An Neuplatonismus könnte man erst denken, wenn diese negative
Bestimmung des Bösen und der Sünde verbunden wäre mit der Vor
stellung einer Minderung oder eines Verlustes des metaphysischen Seins,

Das wird aber nirgends von Luther ausgesprochen. Ja eine scheinbar
neuplatonisch klingende Äußerung Luthers macht eine solche Annahme
unmöglich, Luther meint, das Böse könne nur am Guten sein. So
lange der Wille in seinem Sein verharre, müsse er gemäß dicseni Sein
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zum Guten neigen, möge er auch gemäß seinem Beflecktsein zum Bösen
neigen (IX 79), Als augustinischer Neuplatoniker hätte Luther sagen
müssen: soweit der Mensch Natur ist, nimmt er teil am Guten oder
Sein, Jede auch befleckte Natur is

t

doch als Natur gut; als beflecke
böse (Enchiridion 13), Luther redet aber bloß vom Willen, der in
seinem Sein verharrt und dann zum Guten neigt. Die neuplatonisch«

Fragestellung fehlt hier ganz; es is
t die nominalistische. Vgl. Biel,

roll. lib. II äisk 30, qu 2
, (lud, 4: Kectituäo naturalis voluntstis est

libertss voluntstis, qua secun6um proprism natura rn s cleo
gcceptam polest se conkormsre rectserstioni Ferner
IIb, II äist. 35, qu. unics, besonders (Z concl. I: peccstum tormsliler
non est sliqus positiv« entitss, seo alicuius doni corruptio et clef«-
tibilitas . , , peccstum quiclem non per peccatum factum est et msni-
testum est, quia peccstum ninil est. So scheitert auch die These
vom Neuplatonismus Luthers in der Sündenlehre, Jundt hat sich Biels
Lehre nicht genügend vergegenwärtigt, wenn er meint, Luther habe der

noininalistischen Sündenlehre eine metaphystsch-neuplatonische Basis ge
gegeben. Luther lehrt genau dasselbe wie Biel.

192. IX 7,.

193. Ebd.

194. Vgl. nochmals Anm. 190.
195. t?t Kaec est s cleo, qui oroinsl. ut tslis actio esset csrenlis

wütitise et, qusnoo esm Komo s^eret, ipso sgeno« ism csreret. rlt ipsz
gcli« kit cs^entis tslis rectituäinis. IX 78.

196. IX 74.
197. IX 74. 75.
198. Vgl. auch den christologische» Satz, daß Christus wegen der

Identität der göttlichen Person nicht hätte sündigen können (IX 88i).
Gott is

t

durch kein Gesetz gebunden. Sein bloßer Wille is
t Gesetz, ganz

abgesehen vom Inhalt. Hätte Christus das Gesetz nicht erfüllt, hätte
er nicht gesündigt. Der gegen den Gedanken des Sittlichen gleichgültige

Absolutismus des noininalistischen Gottes is
t unverkennbar. Wer so

tief in der nominalistischen Theologie steckt, kann schwerlich mit August!»
gegen Occam gekämpft haben, kann vollends nicht den theologisch-philo»

sophischen Grundlagen der augustinischen Theologie sich zugewandt ha-
den, Muß man überhaupt die Frage nach der Bedeutung Auguftini

für die Entwicklung Luthers positiv lösen, dann muß die Lösung
anders lauten wie in diesen ueuesten Ausstellungen.

199. IX 43, 17; I, Köstlin, Luthers Theologie, 2
,

Ausl, S, ».
2««, Jundt, a, a. O. S. 112.
201. Freilich erklärt er doch, daß die tides scquisits et nstursliter

morslis in der Prüfung versage, weil sie die Natur nicht über sich selbst
heraushebe. IX 9«. Das is

t

gut katholisch.
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202. IX 91,

203. Vgl. Biel a. ci. O, lid. III äist. 23 qu. 2 srt. I «6es

sclquisits est Ksdiws nstursliler säquisitus ex activus creclencli krequen-
tslis, 8ec> kicles inkuss est Ksditus s cleo supernstursliter et imme6iste

in snims crestus.

204. IX W25.
205. IX 92; zum ganzen vgl. Biel, lid. III clist. 23 qu. 2.
206. IX 92.
207. ^ssensus enim sä istum sensum est kicles, licet non viclest,

quomocl« sensus ille verus slt.

208. Vgl. auch die Stellung der „Kuntschafft".
209. 1X 93. — Vgl. Biel, lid. III clist. 25. qu. unics. conclusi«5:

()use sutem sint ills, quse minores explicite creäere tenentur . . , quocl

cleus est, quocl remunerstor est, quocl meclistor est sive reclemptor

Kumsni generis. De primis cluodus loquiiur spertius Hedr, XI , , ,

cle tertio ^ct, 4, udi Petrus loquens cle dnristo sit, : I^on est in sliqu«

slio sslus neque sliucl nomen sud celo clstum est Iiominibus, in qu«

spartest n«s sslvos sieri , . . ^rticulus gutem iricsrnstionis prsesupponit

srliculum trinitsti», — Luther: l'ris oportet creclere minores etism
explicitei l)uocl cleus est, quocl remunerstor est (Hebr, II), quocl cleus
reclemplor est, ^ctuum: non enim est in slio sslus, rlt in noc creclitur

etism Mysterium trinitstis, Luther stimmt auch hier mit Biel überein,
der natürlich auch denselben Schriftbemeis bietet wie Lulher. Da wir

ohnehin die Abhängigkeit Luthers von Biel kennen lernten, brauchen
wir auf weitere Quellen nicht zu fahnden.
210. Jundt, a. c>. O. S. 112.
2l l. IX 72.
212. lernte et Iiic non simpliciter kicles clicitur, secl per clilectionem

«perstur vel qua iustikicsti sumus, IX 72,, ff,

213. IX 423,,

214. IX 42 sc, f. Hier is
t

offenbar die allgemein theologische Vor
stellung in nominalistischer Wendung geboten.

215. IX 44,.

216. ()uis clisritss est Imperium virtutum et regins meritorum,

IX 44«. Vgl. auch IX 90z?: Die csritss macht die ganze Person an
genehm , , «mnium potentisrum sctus et Ksditus per clisritstem

ßrstikicsntur, quse sols esl virtus et omnes slios tscit virtutes.

Diesen genuin n„d korrekt katholischen Satz hat Luther etwas später

niedergeschrieben als das Vorhergehende und Folgende,
217. IX 43,

218. IX 88,

219. IX 17; vcrgl, IX 39z?f,
L20, IX 17,°,
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221. Bergl, Biel, lid, III dist. 25 qu unics. O: Iiis lides ssns est
qus credimus nullum nominem ... libersn s contsgio mortis et
odligstione veccsti, quod prirns nstivitste contrsxit, ni5i per unum
medistorem dei et dominum ^esum <ünristum. lluius Komiriis
eiusdemque dei ssluderrims Ilde etism illi iusti salvi facti sunt,
qui priusquam veniret in csrnem crediderunt in carnem venturum
proinde cum «mnes iusti sive ante incsrnstionem sive post nec vixerint
nec vivsnt n i s i ex kicle incarnstionis prokecto quod scriptum
est, non esse aliud nomen sub celo, in quo oporteat nos sslvari. —

Vgl. Luther IX S. 93.

222 Man braucht nicht mit Loofs, a. a. O. S. 691, von einer
lides incarnstionis im Sinne Augustins zu sprechen, die Luther in dieser

Zeit besonders wichtig geworden wäre. Um eine spezifisch und aus

schließlich auguftinische Wendung zu behaupten, reicht das Material nicht
aus. Das schließt natürlich nicht aus, daß die Lektüre augustinischer

Schriften die „Stimmung" Luthers beeinflußt haben kann, wie ja auch

bernhardinische Sätze der Knechtsgestalt und Leidensgestalt Christi in
den Augen Luthers einen besonderen Affektionsmcrt geben konnten

Aber in den lutherschen Bemerkungen sind solche Einflüsse nicht sicher

zu erkennen. Für seine Theologie hat er sie noch nicht fruchtbar zu
machen gemußt. Es dürfte darum angemessener sein, sich an den Wort
laut und die nächste historische Quelle zu halten Vgl. Anm. 221.

223. IX 88.

224. IX 72.

225. quicquid sit de possidili IX 42« f.

226. IX 43 ; nsditus und heiliger Geist werden zufammengeschaut.
Die Scholastik des Mittelalters hatte den Gnadenhabitus als eine im

Menschen geschaffene, vom heiligen Geist und der Liebe unterschiedene

übernatürliche Qualität angesehen, die zuerst im Wesen der Seele und
dann im Willen ist. Der übernatürliche nsditus der Gnade hat das

Wesen der Seele zum Subjekt, der übernatürliche nsditus der Liebe den

Willen Die Übernatürlichkeit und die innere Notwendigkeit des Heils
prozesses sollte durch diese Theorie vom Habitus zum Ausdruck gebracht
werden. Zugleich hoffte man, dadurch die Schwierigkeiten zu beseitigen,
die die Begriffe Gnade, Liebe und heiliger Geist der vorscholastischen
Theologie boten.

227. IX 43.

228. IX 44.

229. IX 7 u. S.

23«. IX 24?,. 29:«.
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231, IX 7!

232, IX 8»

233, IX 93,°,

234, IX 18,

235, Ebd.

236, IX 79,

237, IX 72

238, IX 72,

239, Denifle vermutet Albertus Magnus als den Verfasser,

240 sequsli! pkmc!p»Iitss.

241. IX 70. 71.
242. V. I 20 ff

.

243. IV 3z?; vgl, IV 18,2, 192,, I 226 concl. 4«.
244. IV 7«; vgl. III 540z, ff., IV 14», 27«z>.
245. IV 16«.
246. IV 17,«, 39,?, 84?s ff., 130,,, III 143,,, 200,5 u. ö.

247. IV 106.
248. III 2842, ff.

249 . III 239.
250. III 37,7, IV 285 6 ff.

251. III 96« ff.

252. III 107,« f.

253. IV 301 ,2 ff.

254. Vgl. Loofs, a. a. O. S. 695.
255. Vgl. I. Köstlin, a. a. O. S. 45? A. W. Dieckhoff, Luthers Lehre

in ihrer ersten Gestalt, 1887, S. 106 f.
;

Jundt, a. a. O. S. 139
256. Vgl. Dieckhoff, a. a. O. S. 106 und 106, Anm. 5

257. III 285, , f.

258. I V 665.

259. Braun, S. 175 f.

260. IV 665,,. 2°.
261. Braun, a. a. O. S. 169.
262. IV I82,s, 224«, 251 <°.
263. IV 659-666
264. Vgl. in den Randbemerkungen die Behauptung, daß das

Christenleben eine mixturs sei
265. Vgl, «, I58ff,
266 III 259,«.

267. III 6492,, IV 52,2.

268. Vgl. IV 52,2.

269. IV 262«.



270, 2629,,«,

271. 2S2i,.i,,
272, de congru«,

273, Auch die Synteresis wird noch von ihm anerkannt, und zwar
nicht bloß sporadisch. Vgl, I 31 ff., III 44,«, 933«, 94, »ff.. 238» ff

,.

6«3«, 617 2s, IV 25324 u. ö. Die Synteresis is
t die Richtung auf da«

Gute und Wahre auch im erbsündigen Menschen, kraft welcher die

Rettung möglich ist. Doch soll die Synteresis nicht die Gnade Gottes
in Christus antasten, und si

e befähigt nicht dazu, von der Sünde los

zukommen. Denn Wille und Erkenntnis find in ihrer Gesamtheit ver
derbt. Die Synteresis is

t nur ein schmacher Rest der ursprünglich guten
Natur. Aber die mittelalterliche Fragestellung is

t

doch geblieben,
274. III 2892.,.

275. Nicht so sehr im Ausdruck muß man si
e

suchen, als vielmehr
im Mangel einer inneren Verbindung von Weg und Ziel. Jedenfalls

is
t eine solche Verbindung nicht deutlich erkennbar.

276, Vgl, I 2, S. 197.
277. IV 64. 68« ff.: Die Prälaten lehren den wahren Glauben.

Lt !ts sub vrelatis in odeclienlis permanentes in vers lloctrins 5pem
ngdedunt. 69, s: Niemand kann sicher fei», wenn ihn nicht von allen

Seiten die Wahrheit umgibt, d
.

h
, wenn er nicht durch treue Bischöfe

und Doktoren im Glauben an die Wahrheit bewahrt wird vor den

Wölfen in Schafskleidern. Vgl. 7624. Solche Aussagen sind durchaus nicht

selten in der Psalmenvorlesung.
288. IV 57; 15,2, 162°.
279. III 135.
280. Vgl. Loofs, a, a, O. S. 696 ff.; R. Seeberg, Lehrbuch der

Dogmengeschichte; Jundt, a, a. O, S. 151 f.
;

Köstlin, a.a.O. S. 44ff.
u. a. m.

281. III 14«, 175, 226, IV 443.
282. IV III. 112. Vgl. 192, ff.

283. III 31.
284. Vgl. IV6diejZusammenstellung von miseric«r<1is, gratis undlsvoi.
285. IV 7z, ,

286. IV 19. III. 121.
287. IV 121.
288. Loofs, a. a. O, 696,

289. IV 211,« ff.

29«. IV 383«.
291 Daß Luther den vom Nominalismus aufgenommenen Satz,

wir seien geneigt zum Bösen und entschlösse» uns schwer zum Guten,

noch vorträgt (IV 206,«), beweist natürlich nichts dagegen, ebensowenig

wie die Existenz seiner neuen Rechtsertigungslehre mit den nominalis>



tischen Rückständen und den augustinischen Formulierungen bestritten
werden kann.
292, Lt vere its est, quoc! lex csrnis, que msxime in proprio sensu

contra kiclem et odeclientism regnst et pugnst, est non solum iniquitss,
secl et sbominstio. i, e, iäolstris, IV 383« ff,

293, IV 383« ff,
294, Zu dieser neuen Wendung der Sündenlehre vgl, auch IV 364, ff,:

Li enim csr« est tibi et in csrne es, certe superbis ists quoque tecurn
est et tu in ills, usque clum corpus istucl kist totum spiritusle, Semper

ergk> peccsmus, semper immuncli sumus, Ht s! clixerimus, quocl peccs»

tum non Ksdemus, menclaces sumus, quis ne^smus nos nsdere csrnem,

cum tarnen csro ubicumque sit, secum ista mala nsdet, ut spiritum

impugnet. Lt quis Spiritus et car« unus nomo est, sine dubio culpa
Kominis est, quocl car« tsm msls est et msle agit. (Zusre . , . Semper
sumus in motu, semper iustiiicancli, qui iusti sumus. Vgl. IV 363z« ff,;
IV 57 20 ff

.

Charakteristisch ähnlich im Römerbrief-Kommentar,
295, De mocl« vere poenitencli, quocl ex riullis «peridus peccats

remittuntur, secl sola misericorclia dei non imputantis. III 171 z«, 27,
296, Vgl, Anm, 3

297, Hunzinger, S, 4,

298, A, a. O. S. 3
,

299, Brau», a a, O, S. 126, Diese Bemerkung Brauns scheitert
schon daran, daß die neue Lehre von der concupiscentia schcM in der

Psalmenvorlesung auftaucht,
300, Loofs, a a O. 692,

3«I, I» den Randbemerkungen fehlte er. Vgl, 130—132.
302, IV 146«; Hunzinger, S. 10.
303, Hunzinger S, II.
304, 8ecl tsntum es,

305, In quidvk licet sit cleus et ipsi in cleo sint, movesntur et vi-

vsnl, non tsmen stadiliter Ksditat in eis, V, ^. IV 2552i ff,

306, Vgl Biel, collect, III clist, 23,
307, Hunzinger, S, 68,
308, III 508,
309, Hunzinger, S. 47.
310, A a. O S 47. 48,
311, A. a. O. S. 47.
312, III I76z ff.

313, III 167,2: rotum lioc est in kicle et non in sensu neque rstione,

314, III 1722»; 123z;; 173, n 204«; 229,.

315, yucxl fit per kiclem III I73,,i intellectu opus est, quem 6s t

licles IV S4z^ vgl. auch die Identifizierung des intelleclus mit dem

intellectu« liclei III I76zff„ IV I49zz, 2M2,, Hunzinger S, 69.
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316, Oder is
t die Glaubensgerechtigkeit etwas anderes als Glaubens-

gcrechtigkeit, wenn si
e per kiäem erlangt wird?

317, Lplrituslis et inäicidilig coßitsnt, quoll non nisi per liäem

kiere polest in Ksc Vits III 230?2l ^ Lrgo tsciem domin! in Ksc Vits
nullus viclet nisi per n'6em , . . , Facies ejus (sc, <j«m!ni) possit prseoccu-
pgri, scilicet non in clsrs visione, secl in kide et conkessione, I V IM uff,
— Luther wendet sich auch gegen diejenigen, die imm«Iiste in Gott

wohnen wollen. Man kann nicht vlvere et dene opersri in nudo äe«,
seä in vis eius et in kicle, quam ststuit, IV 65: ff,

318, Hunzinger, S. 70,

319. ebd,

320, Hunzinger, S, 7«. 72,
321, IV 265?« ff, : rlxstssis ills primo est sensus liclei. qui exc«iit

sensum liiere, in quo «Iii remsnent increduli. 8ecun6« est rsptus

mentis in clsrsm coßnitionem tidei, et ists est proprie exstssis

lercio est slienstio seu psvor menüs in persecutione. t)usrto est ei-

cessus iste, quem ksciunt msrtvres, sicut I.uce 9 de excessu dnnsli

Kloses et tteliss loquebsntur.

322, Vgl, IV 267«,«,
323, Es is

t

wohl nicht zufällig, daß dort, wo Hunzinger das Fazit

zieht und den Fortschritt zur klaren Erkenntnis (sä clsrsm cojzmtionemj

neuplatamsch bestimmt, der bezeichnende Zusatz liclei (co^nitionem kille!)

fehlt. Er wird ihn übersehen oder für belanglos gehalten haben, weil
die neuplatonische Deutung ihm selbstverständlich erschien.
324. (Zusmcliu et ego iiomo sum et im, non viäi, quod esset omnis

nomo menäsx. I^unc quis cre6icli et in excessu sum et spirituslis
Komo ksctus per Wem, «mnes iuclicsns, s nemine iuclicstus, vicleo qucxl

qui non est in eodem excessu et non creelit, est menclsx, IV 267>»ff
325. I V 273,« ff

.

326. Es is
t

zum mindesten mißverständlich, zu behaupten, es se
i

die

geschichtliche Bedeutung Occams, daß aus seiner Schule der Reformator
hervorgehen mußle. Hermelinck, a. a, O. S. 96,

327, Vgl. dafür besonders in Brauns Untersuchung die Ausführungen
über die Demut.

328. Jundt, a. a. O. S. 198.
329. Loofs, a. a. O. S. 701.
330. I, I, S. 22, l. 2. S, 30. 31
331, 1,2, S. 302.
332. I. 2

, S. 17. 31. 239. 302.
333. I. 2

, S. 243.
334, I, 2

, S. 280. 291. 305.
335. I. 1

, S. 116. 117.



LL5

336, Daß Raub und Gewalt die Signatur der großen Reiche ist,

davon is
t er mit Augustin überzeugt, I, l, S. 22.

337, I. 1
, S, IIS, 116, 117.

338. I. I, S. Il6.
339, I, 2

, S. 317.
340. I. 2

, S. 301,
341, 1. 2

, S. 107.
342, De! sccevtsntis «6 iustitism.

343. I. I, S, 36. 37.
344. I, l, S. 40., quis kill« et promissio sunt relstivs. Vgl, l,

1
, S, 42; I. 2
, S. 24«.

345. I, 2
, S. 121, Vgl. dazu auch Braun, a, a. O. S, 207 ff.

346, Doch vgl. Braun S. 165; dazu vgl, Anm, 362,
347, I. I, S. 33.
348. Vgl. namentlich Braun in seiner Untersuchung über die Kon-

cuviscenz. Die nominalistische und scholastische Erbfündenlehre is
t

jetzt

definitiv aufgegeben, die schon in der Psalmenvorlesung sich ankündigende

Beurteilung der Begierlichkeit durchgeführt. Daß Luther jetzt die Be-
gierlichkeit auch der Wiedergeborenen als Sünde, nicht bloß als Schwäche
und Strafe beurteilt hat, is

t

zweifellos. Weiteres unten.

349. I. 2
, S. 98 , ff, 98,,, Vgl, ebd, 98,, ff,

35«, I, 2
. S, 71,

351, Vgl, des, l. 2
, S. 107,«,

352, I. 2
, S, III,

353, I. I, S, 8
,

354, I. 2
, S. 2.

355, I, 2, S. 9«,
356, I. 2

, S, 14,
357, I, 2, S, 98,,. Oeus iustus dicitur spuä ^vostolum s iustiki-

csnclo seu iustos ksciencl«. Vgl, auch die Auslegung von Römer 1,,?
in de» Scholien, An Augustin wird noch nicht wie später Kritik geübt.
Er ist, zumal in seine» antivelagianischen Schriften, Luthers Kronzeuge.
Luther konnte um so leichter die katholische Formulierung iustum tscere

beibehalten, als ja durch die Jmputationslehre einer Mißdeutung vor

gebeugt war und seine Anschauung vom vertrauenden Glauben einen

Gesiimimgswandel des Menschen i» sich schloß, also eine rein nomina-

liftisch theologische Formulierung des Problems Luthers Tendenzen keines'

megs entsprochen hätte. Gegen eine sakramentale und metaphysische

Deutung des iustum kscere schützte die Korrelation von Wort, Ver

heißung und Glaube, S, 177, Vgl auch die „austeilende« Gerechtig
keit Angustins,

358, I, 2
, S. 107, ff.

15
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3S9, Eben dadurch wird auch die nominalistische Akzevtationstheorie
korrigiert und die von den Nominalisten noch festgehaltene Lehre von

den Ksbitus und Qualitäten unmöglich gemacht.
36«, I. 2, S, 164, 165.
361. I. 2, S. 267.
362. Braun hat es gelegentlich versucht, das imputatioe Element

in der Rechtfertigungslehre Luthers aus Augustin abzuleiten (S 169),
Das entspricht aber nicht den historisch erkennbaren Zusammenhängen,
Der Augustinismus is

t für die religiöse Entwicklung Luthers bedeutungs

voller gewesen als für die theologische,

363. Vgl, auch I, 2
, S 233; 1. 2. S. 104. Das innerlich Sünder

bleiben ist, wie schon in der Psalmenvorlesung, so zu verstehen, daß man

in der eigenen Schätzung unwürdig und sündig ist, d
.

h
. daß man als

aufrichtiger Mensch vor Gottes Angesicht feine Unwürdigkeit erkennen muß.
364. Auch den Satz von der fremden Gerechtigkeit Christi sucht

Luther psychologisch einzugliedern. I, I. S. 109.
365. I, 2

, S. 322. Vgl. w ^ I 324 Th. 90. 91.

366 Ebd.

367. I, 2
, S. 38.

368 rlt clslur ei gratis per sui prseperslionem scl esnclem, qusntum
in se est.

369. I. 2
, S. 42.

37«, I. 2
, S. 72.

371. 1. 2
, S. 71.

372. I^on ut sint iustitis, seä ut qusersnt iustitism; ... psrsre
enim illis omnidus oportet vism ciomini.
373. I, 2

, S. 91.
374. I, 2

, S. 90; vgl, 1. 2, S, I««, Es is
t darum auch Brauns

Annahme unrichtig, Luther habe die präparatorischen Werke nur vor
übergehend unter dem Eindruck der Römerbriefstelle vom natürlichen
Gesetz angenommen. Das eigentümliche jener Aussage bildeten nicht
die präparatorischen Werke als solche, sondern die These von der voll-
kommenen Gesetzeserfüllung der Heiden.
375. Vgl. bes. I, 2. S. 96.
376. I, 2
, S. 91,-,,; vgl, ebd. S. 95.

377. ^lii vero sie opersntur, ut putsnt sese legem implere et ils

iustos esse nec grstism clesiclersnt nec sgnoscunt nec ocliunt, quocl sunl

peccstores, quis secunclum formsm legis «persti sunt, non orclinsnt sc!

iustitism querenclsm, secl velut per es possessm et scleptsm isctsnt

non sttenderites in semet ipsos, quocl vel sine, immo invits et sverss

voluntste legem servent, . , Lt its stsnt content!, non orclinsntes es
pro gratis querends, qus et voluntstem tisberent in lege. Immo nec

«pers prececlentis nec sequentis iustikcsnt, qusnt« minus opers legis!
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p^ecedentis quidem, quis prepsrsnt sä iustitism; sequentis vero, quis

requlrunt ism ksctsm justilicstionem, I>I«n enim iusts «persnd« iusti

Mcimur, sed iusti essend« iusts opersmur, rlrz« sola grstis iustikicst.

I, 2, E. 91 1« ff. Die katholische Unterscheidung von Gesetzeswerken

und Gnadenmerken is
t

demnach beseitigt,

378, Auch in einer ausdrücklichen Auseinandersetzung mit dem

Nominalismus begegnet man einer zum Teil annalogen Umbildung,
Occam hatte behauptet, was der Intellekt zu wollen und zu tun gebiete^

könne der Wille wollen. Wenn der Intellekt gebiete, man solle Gott
über alles lieben, so könne der Wille dies wollen, Luther erklärt dies

für eine schlechte Schlußfolgerung, Der Wille könne nur wollen, daß
Gott über alles zu lieben sei. Daraus solge nicht, daß er Gott über
alles lieben könne. Er habe nur ein ganz schwaches und dürftiges
Moment des Willens, der vorhanden sein solle, (rix quo non sequitu?,
quod potest diligere äeum super «mnis, sed solum tenui motu velle,

ut Koc iieret, i, e voluntstulsm voluntstis lindere, que dictsts est ns-

dends.) Verhielte es sich anders, dann bestände der allgemein aner

kannte Satz nicht zu Recht, daß das Gesetz gegeben sei, uni die Hoch
mütigen, die auf Grund ihrer Tugend Ansprüche stellen, zu demütigen

(I
,

2
, S, 187), Das beraubt den nominalistischen Satz ganz seines

charakteristischen Gepräges, Dem entspricht es, daß Luther die nomi-

naliftische Verwendung der sMneresis rund ablehnt (I
,

2
, S. III), den

ganzen Menschen von Begierlichkeiten erfüllt sein läßt und weiterhin in

Anschluß an eine auguftinische Formulierung die Verfechtung desWillens-

konstatiert

379, Vgl, I, I S, 14,

38«. I. I, S, 28, , ff,

381, l. 2
, S, 318,

382, I, I, S, 12« „,
333, I. 2

, S, 318.
384. I. 2

, S. 156.
385, I. I, S. 5«.
38«. I. 2

, S. 162; vgl. I, I, S. 58:°.?,

387 I. 2
, S. 162.

38» MI. X 43« de nuvtii« et conc. I 25 s«.
389. Vgl. Loofs, a. a. O. S, 705 Anw, 3

39«. Vgl. I, 2, S, 73,

391. Lemper inveniemus in nobis ssltem reliquiss csmis, quibus^
inclinsmur sd nos ipsos et quidus ditticiles sumus sd donum, proni,
sd mslum I. 2
, S, 94; vgl, I. I, S. 49.

392. I. 2
, S. 179.

393. Vgl. auch I, I
, S, 67: peccstum sppellst. quis secundum.

15'
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d, ^ugustinum licet in dsptismo Sit remissum quoscl restum, msnet tsmen

in sctu et rursum inclinst scl peccstum,

394, I, 2, S. 181, Luther zitiert hier nicht den ursprünglichen

Text Augustins, sondern den Text, den er in der Basler Ausgabe IS06>

vorfand. Bei Augustin fehlt das Wort .schuldig". Daraus macht
Denifle: „Luther verstand sich darauf, den richtigen Text zu »korrigieren»
im Sinne von fälsche», wenn er gegen ihn lautete", Denifle
a, a O. I 496,

395, I. 2, S, ISI,
396, Vgl, I, 1, S 37 grstism, i e, misericorclism i. e nc>n repulstur.
397, I, 2, S 157: sicut dliristus eternus. its et gratis ex eo kluens

est cle natura sua eterns,

398, ()uis grstism clst prim« «persntem, qua sinit uti et coopersri,

usque dum aliam incipit inkunciere, qua inluss iterum sinit esm esse

coopersntem, que tsmen in prims sui inkusione kuit operans et prims,

licet respectu prioris »it secuncls. prims enim clicitur Semper respectu

sui ipsius. quis opersns est primo, cleincle coopersns secunclo I. 2,

S. 206; vgl, ^ ^ I IIS gratis inkunclit amorem, quo kit ki6entj«r
399, Vgl hier besonders seine Anschauung von den präparatorischen

Werken,

400, ^cl primsm grstism , , . nos tisdemus psssive sicut mulier

sc! conceptum , , , Icleo licet ante gratiam nos oremus et petsmus,

tsmen quanclo gratis venit et snims impregnsncls est spiritu, oportet

quocl neque «ret neque operetur secl solum pstiatur, <)uo6 certe clururn

est kieri et veliementer slkligit, quis animsm sine actu inlelligencli et

volenti esse est esm in tenebrss sc velut in perclitionem et sririiki-

Istionem ire, quocl veliementer ipss lugit I, 2, S 206; vgl, I, 2, S 203
401, , , , in mecliss tenebrss interiores rspitur nesciens quicl smet,

sciens autem, quicl non smet et «mne cognitum et expertum tssticlieris

et icl quocl nonclum cognoscit. tantum clesiclersns. I, 2, S. 138, —
Icleo trsnslert in incognitum, in sdsconclitum, in tenebrss interiores, ut

nescist, quicl speret, et tsmen seist, quicl non speret. l, 2, S, 202
402, Vgl, S. 201,
403, Grade nun wird Tanler in der Römerbriefvorlesuiig genannt
404 Es handelt sich nicht um spekulative Mystik und neuplatonisches

Schauen In Luthers nominalistischer Schulbildung lag übrigens eine
Voraussetzung zum Eingehen grade auf die quietistischen Elemente der
Mystik des 15, Jahrhunderts, Denn unter dem Einfluß des Skotismus
und Nominalismus verbreitete sich grade das quietistisch mystische Ele
ment, dem zufolge die mystische Einigung nicht in der Erkenntnis,

sondern in der „Gelassenheit" des Willens sich vollzog, Luthers, schon
durch seinen Noininalismus und die katholische Vorstellung von der



eingegossenen Liebe vorbereitetes Eingehe» auf diese Fragestellung führt

also noch keineswegs zum Neuvlatonismus hin,

405. Denisse, a. a, O. S, 627.
«6. I. 2, S, 241,
407, l. 2, S, 242; vgl, l. 2, S, 88, 89,
40«, I. 2, S, 89 f.
409. I, 2, S. 92; vgl. I. 2. S. 241.
410. Biel a. a. O. l.id. III äist. XXIII qu. II srt. 3 concl. 1. 2.

411. Vgl. auch Gerson, <Ze reliß. perl. conssiä. 16, äu Pin III 689,

wo der Mönch angewiesen wird, auf seinen Vorgesetzten zu hören, als

spräche Gott selbst mit ihm und durch ihn: pete prius s äomin« iristsn-

tissime consiliurn .... per msiorem tuum, cuius «s odservsre convenit
tsmqusm dei loquentis in eo et per eum. Vgl, auch Uguori, vers

sposs. Bd, I, S, 132. 148.
412. I. l, S. 54.
413. I. 2, S. 88f
414. I. 2, S. 89.
415. Ebd.

416. 8uperKus , . . qui . . . tsntsm iiclei sudtilitstern nnn intelligit, secl

se credere putst et omnem ficlem possiclere perlecte, n«n potesl
guclire vocern clomini. Ebd.

417. I, 2, S, 104,
4,8, I. 2, S. 105; vgl. I, 2. S. 112.
419. I. 2, S. 212 f.
42«. Das is

t keine originale Auskunft Luthers. Biel z. B. hat
ebenso über besondere Fälle von Heilsgemiszheit geurteilt,
421, I, 1, S, 81, Daß der nominalistische Gottesbegriff der Will

kür weiter lebt, zeigen folgende Worte unverhüllt: Ksti« ilgque, qucxl
non ideo est iniustus «Zeus, est, quis sic voluit et plscuit so eterno,

et voluntstis eius riulls est lex nullumque cleditum omnin«, I, I, S. 85;
»gl. I, 2

, S. 223.
422, I. 2

. S. 118. 116. Von katholischen Autoren gleichfalls betont.
423, I. 2

. S. 117.
424, I. 2

. S. 195,
425, Julius vel rsrissimus sine ist« tirnore est, I, 2, S, 195.
426, I, 2. S, 214; vgl I, 2. S. 215. 223.
427, ()ui enim Sic qusesierit corcle et opere, sine dubio eo ipso,

quo iustikicsri se petit et iustum esse se non putst, i a m iustus est

puä deum. l, 2. S. 101.
428, I, 2
,

S. 198,
429, I. 2
, S, 197,
430, l. 2

, S, 198,
431, I. 2

, S, 196; vgl I, 2
, S, 166 I. I, S, 73,
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432. I, 2. S, 198
433. I^os prsectestinstoü, I, I, S, 79,
434. I. I. S. 73,
435. Vgl, mich I. I. S. 73. 101
436. LIectus ent. I, 2. S. 214,
437. l. I. S 85. 86.
438. I. 2. S. 209,
439. I, 2. S, 209.
440. l. 2. S, 226,
441. luts sstis sunt nodi5 vulners ^nesu dnristi: I, 2, S !2b.
442. Vgl, Loofs, a a. O. S. 711, 721 Anm, S.
443. l. 2, S. 132 f. Schon in der Psalmenvorlesung konnte Luther

Äbrigens gegen diejenigen sich wenden, die auf einem anderen Wege als

dem des Glaubens das Ziel erreichen wollten,

444. H, Böhmer, a, a, O, S 56 f,
445. A. a. O, S. 57.
446. A. a. O. S. 59.
447. A. a. O. S, 58.
448. I. 2. S. 205.
449. I. 2. S. 197.
450. I. 2. S. 197.
451. V ä I 105.
452. Böhmer, a. n. O S, 58, 60.
453. Sie kannte freilich die Heilsgewißheit nicht, und ihre Passi

vität und Gelassenheit trug sogar ein fremdes Element in die reforma

torische Frömmigkeit Luthers hinein, konnte das mönchische Element oer

stärken und gab der Vorstellung von der „Ertötung" des alten Menschen
eine unterevangelische Färbung,
454. Vgl. Loofs, a. a. O. S. 713.
455. Vgl. O. Scheel, Luthers Stellung zur hl, Schrift.
456. lustiiicsli« requirit non opers legis, seä vivsm kickem, quse sus

«peretur opers, I, 2, S, 85,
457. (Zuge clstur invocsnti in ki<Ie et nomine OKnsti. I, I I. 62,
458. I, I, S. 73: I. 2. S, 303.
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Aas Lebenswerk Luthers läßt sich in gewissem Sinne
dahin zusammenfassen, daß er die Macht des Papsttums ge

brochen hat. Er is
t

freilich nicht dabei stehen geblieben, nieder

zureißen, was Jahrhunderte gebaut hatten. Er hat einen Neu
bau aufgeführt, groß und weit, ein Denkmal für die Jahr
hunderte, Aber dieser Neubau mar nur möglich, wenn zuvor
der Koloß zertrümmert wurde, der sich auf die ganze bisherige

Entwicklung schwer gelegt hatte, der die besten Kräfte der ganzen

Welt für sich aufgesaugt hatte, der nicht bloß in kirchlichen,

sondern, soweit er vermochte, auch in weltlichen Angelegenheiten

die Herrschaft an sich gerissen hatte. Wo hatte es denn durch
das ganze Mittelalter hindurch ein Gebiet des öffentlichen oder

privaten, des natürlichen oder des sittlichen Lebens gegeben,

auf das sich der Einfluß des Papstes nicht erstreckt hätte? Und

wie heftig man sich diesem Einflüsse widersetzte, wie eifrig man

sich ihm zu entziehen suchte, wie widerstrebend man sich ihm
unterwarf, — schließlich erkannte man ihn eben doch an, weil

man nur so der Seligkeit gewarten zu dürfen meinte. Wir
können uns heute gar nicht mehr recht vorstellen, welch eine

befreiende Tat Luther vollbracht hat, als er diesen Bann löste,
weil mir nie den Druck haben fühlen lernen, den das Papst

tum zurzeit eines Gregor VII. und eines Innozenz III. auf
das ganze Abendland ausgeübt hat. Schon das Geschlecht,

das der alte Luther nach und neben sich heranwachsen sah, hat

sich in diese Lage nicht mehr versetzen können, und der Refor
mator hat gegen den Abend seines Lebens seine Haus- und

Tischgenossen manchmal daran erinnert, wieviel freier si
e atmen

durften. So hat er im Jahre 1542 einmal geäußert: „Ihr
wisset nicht, in was großen Finsternissen mir unter dem Papst

tum gesteckt sind. Die im Papsttum nicht gewesen sind, die

halten die Lehre und Warnung vor dem Antichrist ganz für
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unnötig; aber diejenigen, so darinnen gesteckt sind, die halten

es für nötig, daß man die Jugend darvon fleißig erinnere."')

Recht eindringlich weiß er den Gegensatz zwischen Einft und

Jetzt zu schildern, wie einft Kaiser und Könige erzitterten, wenn

der Papst nur mit einem Finger drohte, und wie jetzt kein

Bauer noch Bürger mehr danach fragt, ob er lacht oder meint,

ob er ihnen gnädig is
t oder ungnädig. Und er rechnet es

sich gerne zum Verdienste an, daß er es gewesen ist, der diesen

Umschwung herbeigeführt hat. „Ich habe, — sagt er^) ^
nicht ^«rslia oder nur die Mißbräuche angefochten, sondern
dein Papst stracks nach der Gurgel und Kehle gegriffen, und

Hab solches nun zwanzig Jahr getrieben gar redlich, also daß
seine Autorität und Gemalt in der Kirche durch den Geift des

Mundes des Herrn gefallen und zugrunde gegangen ift, und

der Papst gar keinen Schutz mehr hat noch einige Hoffnung,
denn nur zu dem weltlichen Schwert."

Es is
t

ein weltgeschichtliches Ereignis, dieser Kampf Luthers
mit dem Papst. Und dieser Kampf gewinnt noch an Interesse,

weil selten zwei so ungleiche Gegner sich gegenüber standen als

damals. Man fühlt sich unwillkürlich daran erinnert, wie

einst der Hirtenknabe David den Riesen Goliath bestand. Auf
der einen Seite ein Gesühl unendlicher Überlegenheit und grenzen

loser Verachtung, und auf der anderen Seite der Verzicht auf

die Waffenrüstung Sauls und die ruhige Gewißheit: Ich komme

zu dir im Namen des Herrn Zebaoth!<) Als der Papst Luthers
Thesen bekam, soll er gesagt haben: Ein voller, trunkener

Deutscher habe si
e geschrieben: wenn er nur wieder nüchtern

werde, so werde er anders gesinnt werden. Nachdem der Papst

seine Lehre gegen Kaiser und Könige, Fürsten und Herren ver

teidigt habe, habe er es für ein Leichtes gehalten, auch diese»

einzelnen Mönch abzuwehren. Und es hätte ihn nicht viel g
e

kostet, Luther unschädlich zu machen. s) Aber wen Gott ver
derben will, den schlägt er mit Blindheit. Und dieser eine Mann,

den der Papst verachtete, und durch den er, ehe er es sich ver-

^ah, seine Herrschaft verlor,
—
welch eine Wandlung hat er

durchgemacht von der Zeit an, da er den streitbare» Papst
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Julius II. in der Laterankirche zu Rom das Abendmahl hatte
feiern sehen, bis zu der derben Schrift, in der er einen un

förmigen Eselskadaver, den der Tiber zu Rom ans Land ge

schwemmt hatte, aus das Papsttum deutete, und bis zu seinem

ebenso gelehrten wie groben Buche: Wider das Papsttum zu
Rom vom Teufel gestiftet! <H Aber dieser ganze Entwicklungs

gang is
t geleitet und beherrscht von der Ehrlichkeit eines deutschen

Gemütes, dem die Frage nach der Wahrheit über das Streben

nach Macht geht, und das den Bruch mit Rom nur darum

vollzieht, weil es ihn um des Gewissens willen zu Gott nicht
vermeiden kann.

Wie es zu diesem Bruche gekommen ist, diese Frage nimmt

unser Interesse immer wieder in Anspruch, wenn mir den Werde

gang unseres Reformators verfolgen, und es is
t

eine dankbare

Aufgabe, an diesem Punkte, bei dem Thema: „Luther und der

Papft", den Umschwung in seiner Gedankenwelt zu beleuchten.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, empfiehlt es sich, zuerst
das Papsttum ins Auge zu fassen, wie es sich zu Luthers Zeit
darstellte, — dann die reformatorische Entwicklung Luthers zu
versolgen, wie si

e

sich in der Auseinandersetzung mit dem Papst

tum vollzogen hat, — und endlich einen Blick auf den ab

schließenden Standpunkt zu werfen, welchen Luther dem Papst

tum gegenüber einnahm.
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Es war eine ganze Reihe von Umständen, denen der Trä

ger der dreifachen Krone zu Rom sein Ansehen verdankte. Da

stand zunächst eine Fülle heiliger Erinnerungen, die sich an die

Stadt Rom knüpften. Unter ihrem Eindruck hat Luther noch
im Februar 1519 geschrieben: „Daß die römische Kirche von Gott

vor allen anderen geehret sei, is
t kein Zweifel, denn daselbft

St. Peter und Paul, 4« Päpste, dazu viel 100000 Märtyrer

ihr Blut vergossen, die Höll und Welt überwunden, daß man

wohl greisen mag, wie gar einen besonderen Augenblick Gott

auf dieselben Kirchen Hab."?) Aber nicht nur solche Gefühls
momente kamen der ewigen Stadt und ihrem Bischöfe zugute.

Jahrhunderte hatten an der Ausbildung eines Kirchenrechtes ge
arbeitet, das in feiner Vollendung die Vergötterung des Papst
tums bedeutete. Darin stand z. B. zu lesen: Die römische Kirche
allein se

i

von Gott gestiftet, die anderen gingen auf si
e zurück,

und Gott habe der römischen Kirche vor anderen das Privi
legium gegeben, daß si

e Macht habe über himmlisches und ir
disches Reich: wer den anderen Kirchen Abbruch tue, begehe ein

großes Unrecht, wer sich aber wider die römische Kirche auf
lehne, se

i

ein Ketzer«)
— und das hieß: er könne nicht selig

werden. Um Beweise für diesen Vorrang Roms und des Papstes
war man nicht verlegen. Man bemies den päpstlichen Primat
mit dem Wort des Herrn an Petrus«): „Auf diesen Felsen will

ic
h bauen meine Gemeine, und die Pforten der Hölle sollen si
e

nicht überwältigen. Und will dir des Himmelreichs Schlüssel
geben. Alle«, was du auf Erden binden wirft, soll auch im Himmel
gebunden fein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll

auch im Himmel los sein." Ohne daran zu denken, daß eine

ähnliche Verheißung später auch den übrigen Aposteln gegeben
worden is

t

>«), legte man diese Worte dahin aus, daß der Papst



237

der Oberste sein sollte, und zwar nicht allein der Ehren halben,

auch nicht bloß in dem Sinne, daß er die Aussicht über Lehre
und Ketzerei in der ganzen Kirche hätte, sondern der Gemalt

halben, daß er der Herr der Bischöfe sein sollte, der si
e in

Eid und Pflicht nahm, si
e ein- und absetzte und Palliengelder,

Annaten und andere Abgaben von ihnen eintrieb. Die Ge

schichte mußte es sich gefallen lassen, inden Dienst diesesGlaubens-

satzes von der Allgemalt des Papstes gestellt zu werden. In
einer Schrift, die der bekannte Gegner Luthers, Eck, im Jahre
1520 ausgehen ließ, erscheint Petrus nicht bloß als Bischof
von Rom, sondern Hieronymus auch als Kardinal, und un

bedenklich berief sich der Jngolstadter Professor auf kirchliche
Fälschungen, z. B. auf einen Kanon, der in die Bestimmungen
des Konzils von Nicäa später eingeschoben morden und dem

Papsttum günstig mar, oder aus eine ganze Gesetzessammlung,

in der der Wunsch des Gedankens Vater mar, und die unter

dem Namen einer urchristlichen Person in Umlauf gefetzt worden

mar, um zu allgemeinem Ansehen zu gelangen. Im Namen
eines solchen Primates wurde weiter für den Papst das Recht

in Anspruch genommen, die Schrift authentisch zu erklären und

Gesetze und Artikel des Glaubens festzustellen, wie denn Leo X.
auf der Lateransynode (1512—151?) die Überlegenheit der

Papftgemalt über das Konzil auch in diesen Stücken zur An

erkennung gebracht hatte. Und schließlich sollte sich die Macht
des Papstes nicht nur auf kirchliche und geistliche, fondern auch

auf weltliche Angelegenheiten ausdehnen. Seit Innozenz III.
hatte man sich gewöhnt, die Schöpfung des 4

.

Tagemerkes, Sonne
und Mond, auf Papst und Kaiser zu deuten, und der Scharf
sinn der Gelehrten hatte danach ausgerechnet, daß der Papst

47mal mächtiger se
i

als der Kaiser. Ähnlich wußte man auf
Grund eines Verses in der Leidensgeschichte ") von zwei Schwer
tern, die der Herr seiner Christenheit anvertraut habe, einem

geistlichen und einem weltlichen, von denen das geistliche dem

weltlichen übergeordnet sein sollte. In der Umgebung des Papstes
wurden diese Gedanken natürlich besonders eifrig vertreten. Ein
päpstlicher Hausprälat, Prierias, der Wald- und Wiesenfophift,
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wie ihn Luther in derb humoristischer Anspielung auf seinen
Vornamen Sylvester nannte, veröffentlichte 1519 ein Buch über

den göttlichen Ursprung des Papsttums, in dem er den Papst

für unfehlbar und niemandem Untertan, für das Haupt nicht
nur, sondern sogar sür die Seele der Welt erklärte, dem Kaiser
überlegen wie Gold dem Blei. Im einzelnen waren das na»
türlich Übertreibungen, über die man lächelnd hinwegsehen konnte.

Aber zugrunde lagen alledem Gedanken, an denen niemand

rütteln mochte. Der Papst hatte in dem Bau des sozialen
Körpers seiner Zeit seinen festen und notwendigen Platz. Man

wußte es nicht anders, als daß die Christenheit ein Leib sei,

dessen Haupt er mar; ohne ein sichtbares geistliches Oberhaupt

konnte man si
e

sich nicht denken.

Die Tragweite dieser Gedanken reichte nun freilich am

Anfang des 1ö. Jahrhunderts nicht mehr so. weit, wie einst

auf der Höhe des Mittelalters, als si
e von Päpsten gehand

habt wurden, die die Weltentsagung im Dienste der Weltbe

herrschung zu benützen verstanden. Verschiedene Umstände hatten

langsam, aber unerbittlich dahin zusammengewirkt. Das Fiasko,
mit welchem die Kreuzzüge geendet hatten; das Durchsickern
einer religiösen Aufklärung und das Aufkommen einer neuen,

von der Kirche unabhängigen Kultur; das Vordringen des natio
nalen Gedankens in verschiedenen Ländern Europas; die Tapfer
keit, welche z. B. Philipp der Schöne von Frankreich oder

Ludwig der Bayer im Kampfe mit dem Papsttum bemiesen

hatten; die Kritik, welche die Vertreter des Armutsideals an

der weltlichen Macht und Pracht des Nachsolgers Petri geübt
hatten; die Gleichgültigkeit, mit der die frommen Gemein

schaften der Mystiker dem Papsttum gegenüberstanden; die Be

streitung der Schenkung Konstantins in den Kreisen der Huma
nisten; die Absetzung dreier Päpste auf dem Konzil zu Konstanz,

dazu die Zustände am römischen Hofe selbst, die eine Kritik

geradezu herausforderten; die unehrliche Politik, die moralische
Verderbtheit, die Frivolität in Sachen der Religion, der Schacher
mit geistlichen Gütern und Stellen, — das alles hatte das An

sehen des Papsttums weithin untergraben. Auch die Mittel.
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hatte, wollten jetzt oft nicht mehr recht anschlagen. Zu häusig

maren Bann und Interdikt um nichtiger Ursachen willen ver

hängt worden, als daß si
e

noch denselben Schrecken hätten ver

breiten können wie einst. Und die Roheit und Lüsternheit des

Weltklerus und der Stumpfsinn und die Unwissenheit der Ordens-

geiftlichkeit war zu offenkundig, als daß der Papst sich noch

wirklich auf diefe Heerscharen hätte stützen können.

So mar der Einfluß des Papsttums mehr und mehr zurück
gegangen, und aus der Macht, vor der einst sogar ein Friedrich

Barbarossa sich hatte beugen müssen, war allmählich ein italie

nisches Fürstentum geworden, das sich von den anderen Herr

schaften des damaligen Italien im Grunde nur dadurch unter

schied, daß es nicht erblich mar, und daß es im Namen der

Religion wagen durfte, in allen Ländern und Völkern feine
Ansprüche geltend zu machen. Um sich ein Bild von diesem
Papsttum zu machen, genügt es, sich den Pontifikat des Papstes

zu vergegenwärtigen, unter dem die Reformation begann. Der

Name Leos X. charakterisiert ein ganzes Zeitalter, in dem eine
alte, versunkene Welt jubelnd ihre Auferstehung feierte aus

Schutt und Trümmern, aus Vergangenheit und Vergessenheit.

Ter Apoll von Belveoere und der Laokoon stiegen damals wieder
an das Tageslicht hervor. Die Schriften der Alten mnrdcn

wieder gelesen und gewürdigt. Man ging bei der Antike wieder

in die Schule und lernte mit ihren Augen sehen und mit ihrem

Herzen empfinden und nach ihren Regeln und Maßstäben schaffen.
Bramanle und Sansovino sührten damals ihre Prachtbauten
auf, Raffael schuf seine Meisterwerke, Michelangelos Stern war

im Steigen begriffen. Und der Mediceer auf dem Stuhle Petri,
ein Lebenskünstler in des Wortes wahrster Bedeutung, heiter,

meltoffen, freundlich, ging freudig und entschlossen auf alles ein,

was das wissenschaftliche und künstlerische Leben seiner Zeit bot.

Rom wurde wie Florenz ein Mittelpunkt der Renaissance. Der
Vatikan hallte wieder von Musik und fröhlichen Spielen. Die

Dichter und Philosophen, die Maler und Bildhauer fanden
hier einen eifrigen Gönner und wohlwollenden Förderer ihrer
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Talente und ihres Strebens. Es is
t ein ganz anderes Bild,

das dieses Papsttum zeigt, als noch kurz zuvor. Wenn auch
kriegerische Verwicklungen nicht fehlen und die Diplomarie ih«
Kummen Wege keineswegs verlassen hat, so sind doch die Greuel

eines Alexanders VI. und der kriegerische Ehrgeiz eines Julius II.
vorüber. Von der Idee des Papsttums is

t allerdings auch
unter Leo X. wenig genug verwirklicht. Eine religiöse Macht

is
t

dieses Papsttums der Renaissance nicht gewesen. Es mar
weder imstande, bei den Massen die zunehmende Verciußerlichung

der Religion in Aberglauben und Zeremonien aufzuhalten, noch
den frivolen Sinn und den Unglauben der Gebildeten innerlich
zu überwinden. Dazu kam dann noch ein anderer Umstand,

der sich in der Praxis allenthalben sehr fühlbar machte: Dieses
Papsttum verschlang Unsummen von Geld, und um si

e

aufzu

bringen"), fand man kein besseres Mittel, als mit kirchlichen
Ämtern und Gnaden einen schwunghaften Handel zu treiben.

Leo X. hat einmal anf einen Tag 31 Kardinäle ernannt; die

Zahl aller Ämter, die er errichtete, belSuft sich auf 1200, si
e

trugen jährlich 320000 Skudi ein, aber von dieser Einnahme
blieb für den Papst selbst zuletzt doch wenig übrig, da er ja

dieses große Heer von Beamten auch wieder besolden mußte.
Die Gewohnheit, mit beiden Händen zu geben, trug noch das

Ihre dazu bei, daß er stets ans neue Mittel bedacht sein mußte,
feine Finanzen zu verbessern. So ging er denn auch skrupellos

auf demselben Wege weiter, den bereits seine Vorgänger mit

großem Erfolge betreten hatten, wenn si
e aus dem Vatikan

ein großes Geschäftshaus gemacht hatten, das den Wettbewerb

mit Venedig und Antwerpen getrost aufnehmen konnte. In
seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation von

des christlichen Standes Besserung" hat uns Luther ein ebenso

zuverlässiges wie anschauliches Bild davon gezeichnet, auf welche
Weise der Papst immer neue Summen nach Rom zu leiten

wußte: Ablaß, Bullen, Beicht- und Butterbriefe trugen soviel
ein, daß davon wohl ein mächtiger König bestehen könnte. Die

Abgaben, die unter den verschiedensten Namen allein aus Deutsch

end nach Rom kamen, berechnen sich aus jährlich mehr als
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300000 Gulden. Jede Neubesetzung eines Bistums führte
neue Summen nach Rom ab, Mainz z. B. mußte 20000 Gulden
oder gar noch mehr für das Pallium abliefern. Das Haus
des Datarius in Rom hatte eine Einnahme zu verzeichnen,

gegen die der Zoll am Rhein ein schlechter Schatz war. Was
mar hier nicht alles zu verlangen! Allerlei Wucher wurde hier
um Geld redlich Hier wurden die Gelübde aufgehoben; hier
ward den Mönchen Freiheit gegeben, aus den Orden zu gehen;

hier mar feil der eheliche Stand der Geistlichen; hier mochten

uneheliche Kinder ehelich werden, alle Unehre und Schande hier

zu Würden kommen; aller böse Tadel und Mal wurde hier
zum Ritter geschlagen und edel. Hier mußte sich der eheliche
Stand leiden, der in verbotenem Grad oder sonst einen Mangel

hatte. Ja, hier wurde — erklärt Luther — der Teufel ein
Heiliger und ein Gott dazu. Was Himmel und Erde nicht
vermochten, das vermochte dieses Haus.

Daß ein solches Papsttum einer Reform bedürftig war,

unterlag für keinen Einsichtigen dem geringsten Zweifel. Von

den verschiedensten Seiten her hatte sich längst ein Chor von

Stimmen erhoben, der laut und dringend eine Änderung for
derte. Innerhalb der Kirche felbst hatte sich der Widerspruch

gegen die Machtfülle des Papstes geregt. Dabei war freilich
im Kerne nur eine Verlegung der Herrschergemalt vom Papst

in das Konzil erstrebt worden, und weder diese noch die mit

Eifer beschlossene Einschränkung des päpstlichen Hofhaltes mar

von dauerndem Erfolg gewesen. Daneben hatten die Dichter
und die Politiker versucht, das päpstliche Joch abzuschütteln.

Freidank und Walther von der Vogelmeide ebenso wie Dante

zürnen über die römische Habsucht und Ungerechtigkeit, und

namentlich die Divina Comedia malt in glühenden Farben den

Fluch des Himmels, der die unwürdigen geistlichen Oberhäupter

der Christenheit trifft. Die spitzige Rt.de, daß der Herr Sankt

Peter geheißen habe, seine Schafe weiden, nicht si
e

schüre»,

is
t damals aufgekommen. Ein Anhänger der konziliaren Idee

empfahl im 15. Jahrhundert Deutschland geradezu einen Abfall
vom Papsttum als letztes Rettungsmittel. Ahnlich hatte
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Papsttum aus nationalen und politischen Empfindungen heraus
unternommen. Auch die Humanisten hielten mit ihrer Kritik

und mit ihrem Spotte nicht zurück.
Aber gewichtiger als alle Opposition und alle Reform

versuche erwies sich mit der Zeit eine andere Strömung.")
Sie hatte ihren Quell in den letzten Kapiteln der Ethik Abälards
und ihre Vertreter in Arnold von Brescia nicht minder als

in Dante, in Petrus Waldus, Franziskus von Assisi, Joachim
von Floris und den Spiritualen. Ihr Ideal mar das arme
Leben Jesu und seiner Jünger, ihre Losung freiwillige Armut.

Von hier aus gerieten si
e

zu dem verweltlichten Papsttum in

den denkbar fchärfsten Gegensatz. Unter den Franziskanern
übte Bonaventura in seinem Kommentar zu der Offenbarung des

Johannes scharfe Kritik an dem päpstlichen Rom und sah in

ihm das Weib der Schande, von dem Offenb. 17 geweisfagt

ist. Ahnlich sind die Gedankengänge Savonarolas, wenn er in

seinen Predigten Papsttum und Hierarchie zur Verantwortung

zieht. Am folgenreichsten aber is
t die Kontrastierung zwischen

Christus und dem Papst durch Wiclif geworden. In einer
berühmten Streitschrift seiner letzten Zeit") hatte dieser den

Satz durchgeführt: Der Papst steht im schlagendsten Gegensatze

zu Christus. Christus is
t die Wahrheit, der Papst das Prinzip

der Falschheit und Lüge. Christus is
t arm, der Papst will

weltliche Herrlichkeit. Christus is
t sanftmütig und demütig, der

Papst stolz und grausam. Christi Gesetz is
t vollkommen und

ausreichend, der Papst bedrückt immer von neuem die Gläu

bigen durch grausame Gesetze und Erpressungen. Christus is
t

ein Mann der Mission in Tat und Wort, der Papst und die

Seinen thronen entweder in Prunkpalästen oder verschließen sich

hinter Klostermauern. Christus verachtet die weltliche Herrschaft,

der Papst erhebt Anspruch auf das Regiment über alle Reiche

der Welt. Christus is
t dem Kaiser gehorsam, der Papst schwächt

die weltliche Macht. Christus und seinen zwölf einfachen Aposteln

steht der Papst mit feinen zwölf schlauen und verweltlichten

Kardiniilen gegenüber. Christus litt für die Seinen, der Papst
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ruft zum Kriege auf. Christus beschränkt seine Mission auf
Judäa, der Papst missioniert in allen Landen, aber aus Herrsch
gier und Gewinnsucht. Christus is

t

schlicht und dienstbereit,

der Papst hat einen prächtigen Hosstaat und fordert vom Kaiser

Knechtsdienste. Christus verachtet irdischen Ruhm und die

Schätze der Erde, vom Papste is
t alles käuflich. Wenn aber

— Wiclif drückt sich geflissentlich nur in dieser bedingten Form
aus — der Papst sich so in Widerspruch mit dem Herrn der

Kirche setzt, so is
t

nicht nur die Nachfolge Christi für jeden

unmöglich, der sich ihn zum Vorbilde nimmt, sondern er selber

is
t

jene geheimnisvolle Person, von der in der Schrift die Rede

is
t und der die Kirchenlehrer ihre besondere Aufmerksamkeit zu

gewendet haben, der Mensch der Sünde und der Sohn des
Verderbens, von dem es 2

.

Thessalonicher 2 heißt, daß er is
t

der Widersacher und überhebt sich über alles, das Gott oder

Gottesdienst heißt, also daß er sich setzt i
n den Tempel Gottes

als ein Gott und gibt sich aus, er se
i

Gott: Der Papst is
t

der Antichrist. Diese Gedanken lebten nun aber nicht bloß unter

den Lollharden Englands sort. Sie griffen auch nach Böhmen
über und erlangten in den Kreisen, die sich um Hus sammelten,
eine ungeheuere Popularität. Für Hus is

t jeder Papst, dessen
Lebenshaltung derjenigen Christi widerspricht, wie überhaupt

jeder verkehrte Mensch, das, was man gemeinhin") unter einem

Antichrist versteht.") Für die bildliche Darstellung'») war das
ein sehr dantbai^r Gegenstand, und so begegnen uns bei den

Böhmen, wie übrigens auch schon bei den Spiritualen, Bilder
bücher, in denen Christus und alles, was im Gegensatz zu ihm
steht, in scharser Antithese einander gegenübergestellt werden. Es
sind, wie der Titel Trcaäl« vssek« Krestiänsrwa besagt,
Spiegel, die das wahre Christentum und sein Zerrbild zeigen.

Daß dabei der Papst schlecht wegkam, versteht sich in jener

Zeit und vollends bei den Böhmen von sc» i Er wandelt
im Schmucke seiner dreifachen Krone mit allen scinen Würden

trägern auf der breiten Straße, die zur Hölle führt. Wie er

stolz an der Spitze feiner Kardinäle ausreitet, wird er Christus
gegenübergestellt, der soeben unter der Last des Kreuzes zu

16"
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sammenbricht. Er sitzt auf bequemen Polstern, abcr Christus
muß sich geißeln lassen. Er wartet, daß ihm die Fiisze geküßt
werden, Christus aber wäscht seinen Jüngern die Füße. Und

während er sich i» Pmpur und köstliche Leinwand kleidet, is
t

Christus ein Bild der Armut selbst. Daneben fallen grelle

Lichter auf die verweltlichte Kirche, die falsche Lehre, den üppigen

Klerus und alles, was dem Papsttum zur Schande gereicht und

wofür es verantwortlich gemacht werden kann. Zum Schlüsse

sehen mir den Papst zur Hölle fahren: es is
t

derselbe Aus

gang, den Kirchenlehrer und Ketzer dem Antichrist vorausge

sagt haben.

Es liegt eine furchtbare Anklage in dieser Kritik, der so

auf der ganzen Linie das Papsttum unterzogen ward. Und

der Bußruf ward schließlich auch im Vatikan verstanden. Offen

hat die Notwendigkeit einer Besserung der Nachsolger Leos X..
Hadrian VI., anerkannt. In der Instruktion,'") welche er seinem
Legaten Chieregati zu dem Nürnberger Reichstag 1523 mit

gab, besitzen wir eine denkwürdige und unwidersprechliche Ur
kunde sür die Reformbedürftigkeit des päpstlichen Stuhles, der

römischen Kurie, der ganzen Kirche. Wir missen — läßt sich
hier ein Papst vernehmen, der eines ganz anderen Geistes Kind

gewesen is
t als seine Vorgänger — , daß bei diesem heiligen

Stuhle schon seit geraumer Zeit viele Frevel stattgefunden haben,

Mißbräuche im Geistlichen, Uberschreitungen der Vollmachten,

und daß alles ins Arge verkehrt morden ist. Kein Wunder,

wenn die Krankheit vom Haupt zu den Gliedern, von den

Päpsten zu den unteren Prälaten herabgestiegen ist. Wir alle

sind abgewichen, ein jeglicher aus seinem Weg; da is
t

schon

lange Keiner, der Gutes tue, auch nicht Einer. Deshalb wt
es Not, daß mir alle Gott die Ehre geben, unsere Seelen vor

ihm demütigen und jeder bedenken, wovon er gefallen ist.

Hadrian hat den redlichen Willen gehabt, wie er hier ver

sicherte, die Kurie, die er für das Verderben der Kirche ver

antwortlich zu machen geneigt war, gründlich zu reformieren
und alle Mißbräuche abzustellen. Aber als er diese Erklärung

abgab, war der Stein bereits ins Rollen gekommen. ES stand
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^chon gar nicht mehr bei dem Papste, eine Wendung in den

kirchlichen Dingen herbeizuführen. In Deutschland mar die
Frage längst in Fluß gekommen, und was hier Luther in einer

Reihe von Jahren in Wort und Schrift ins Volk geworfen
hatte, das hatte in den Gemütern gezündet und den Papst für
mimer seines Einflusses auf einen namhaften Teil derer beraubt,
die ihm bis dahin am treusten ergeben waren. Ja, ein geist
voller Beobachter konnte von den Aussichten, die sich dem Papst
tum damals eröffneten, geradezu schreiben: „Ich sehe den Sturz

dieser geistlichen Monarchie nahe vor mir". 2°
)

II.

Es is
t ein langer Weg, auf dem Luther zur Kritik und

Verwerfung des Papsttums gelangt ist, und es hat etwas Rüh
rendes zu sehen, wie schwer sich seine Seele von dieser höchsten
Autorität gelöst hat, und wie er immer wieder sich bereit ge

funden hat, einzulenken, so oft sich ihm dazu eine Aussicht er

öffnete, und solange sein Gewissen es ihm irgend noch erlaubte.

Er hat mit L8 Jahren Gelegenheit gehabt, Rom und die Ver

hältnisse bei dem heiligen Stuhle aus eigenem Augenschein kennen

zu lernen, und er is
t

nicht blind gegen die Schäden gewesen,

die ihm da unverhüllt vor Augen traten. Aber er hat keinen

Berus in sich gesühlt, seine Stimme dagegen zn erheben nnd

ein Werk anzugreifen, das fchon so ost und immer vergeblich

versucht morden mar. Er bekennt, daß er bis in das Jahr 1517
der rechten, unsinnigen, rasenden Papisten einer gewesen sei,

so daß er vor großem Eifer bereit gewesen wäre, jeden zu er

morden, so dem Papst in der geringsten Snllaben nicht hätte
wollen gehorsam und unterworfen sein.?') Erst damals betrat

er die Bahn, die ihn in ihrem welkeren Verlaufe für immer

von dem Papste scheiden mußte.
Kleine Ursachen, große Wirkungen. So hat Luther ge

urteilt, als er am Abend seines Lebens auf den Anfang seines
Streites mit dem Papste zurückblickte: Das Spiel habe an
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gehoben über einem hänfenen Faden- möchte kommen, fügt er

mit grimmigem Humor hinzu, daß der Papst sollte wohl an

demselben Faden erwürgen und ersticken.") Der hänfene Faden,

von dem er hier redet, und dessen realen Wert er auf einen

Schmertgroschen veranschlagt, is
t das Abzeichen der erzbischöflichen

Würde, das sogenannte Pallium, das der Erzbischof von Mainz
mit 20 «(X) oder 30000 Gulden bezahlen mußte. — „so teuer

is
t der Hanffaden zu Rom! Solchs Pallium, erinnert er dann,

konnte der Bischof nicht bezahlen. Da ließ er mit dem Ablaß

etliche Beuteldrescher ausgehen, der Leute Geld zu erheben,

das nicht sein war; die machten's so grob, daß ich dawider

mußte predigen und schreiben". Und nachdem die Frage ein

mal aufgeworfen mar, kamen die Geister nicht mehr zur Ruhe.
Der alte Kaiser Maximilian zeigte damals nicht übel Lnst.

den Mönch, der der allgemeinen Mißstimmung über den Ablaß
unfug Ausdruck verliehen hatte, als eine Art Sturmbrecher gegen
die Kurie zu benützen, um bei der bevorstehenden Kaiserwahl,

gewissen Forderungen in Rom Nachdruck zu verschaffen. Für
eine solche Rolle hätte sich Luther nie gewinnen lassen. Nur
mit dem größten Widerstreben is

t er an die Frage nach der

Macht des Papstes herangetreten. Zuerst wollte er seinen

Gegnern gar nicht auf dieses heikle Gebiet folgen, als si
e de»

Streit dahin verlegten. Er ließ es schweigend geschehen, daß
Tetzel gegen ihn Thesen ausstellte über die Gemalt des Papstes

und ihn zum Schlüsse vor einem etwaigen Angriffe auf den

Felfen Petri warnte mit dem Spruche vor der Gesetzgebung
am Sinai: „Ein jegliches Tier, das den Berg anrührt, soll ge
steinigt werden". Er konnte zu diesen Thesen schweigen, weil
er si

e größtenteils für richtig hielt. Noch im Frühjahr 1518

wollte er gut katholisch als christliche Wahrheit alles anerkennen,

was sich aus Schrift und Kirchenvätern, aus den Konzilbe-

schlüssen und den Dekretalbriefen der Päpste belegen ließ, und

behielt die Entscheidung seiner kirchlichen Oberen über die Richtig:

keit feiner Aufstellungen ausdrücklich vor. Ein rechter Schmerz
mar es ihm darum, als ein Mann aus der unmittelbaren Um

gebung des Papstes unter besonderer Berufung auf seine Stellung
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als päpstlicher Hausprälat sich gegen ihn erklärte. Der Papft
—
so hat er später bekannt") — habe ihm nie wehe getan,

ohne zum Ersten, da Sylvester Prierias wider ihn geschrieben
und den Titel Lacri ?alatii ^la^isrer auf sein Buch gesetzt

habe. Da habe er gedacht: Will es dahin gereichen, und die

Sache für den Papst kommen? Was will daraus werden?

In Rom mar seine Angelegenheit im Dezember des Jahres
1bI7 anhängig gemacht und ein Ketzerprozeß gegen ihn ein

geleitet morden. Lieber hätte es Leo X. freilich gesehen, wenn

sich die Sache in aller Stille hätte aus der Welt schaffen lassen.
Da es ihm sehr ungelegen sein mußte, daß es gerade über den

Ablaß zu höchst unerwünschten Auseinandersetzungen kommen

sollte, so mies er (am 3. Februar 1518) den neu ernannten

Ordensgeneral der Augustiner-Eremiten, Gabriel Venetus, an,

den Menschen zu besänftigen; und als dieser Versuch ohne Erfolg

geblieben mar, wurde ein halbes Jahr später der Provinzial
der sächsischen Augustiner, Hecker, dem Luther gar nicht unter«

stand, von Rom aus beauftragt, sich seiner zu bemächtigen.

Wenige Wochen ehe diese Verfügung erging, faßte auch die

Kommission, an die seine Sache verwiesen worden mar, ihren

Beschluß: Luther sollte nach Rom kommen. Indessen weder

das Eine noch das Andere geschah. Der Kurie waren die

Verhandlungen über die Kaiferwahl wichtiger als Luthers Ketze
reien, und weil si

e

sich der Unterstützung des Kurfürsten ver

sichern wollte, bei dem Luther viel galt, so willigte si
e in ein

Verhör auf deutschem Boden. Der Kardinal Cajetan, der als

päpstlicher Legat auf dem Augsburger Reichstag 151V anwesend
war, wurde mit weitgehenden Nollmachten ausgestattet, um den

Handel zu schlichten. Aber derselbe Mann, der auf feinem
Wissensgebiete ein ausgezeichneter Gelehrter mar, der auf dem

Laterankonzil erst jüngst mit seiner Beredsamkeit einen hervor

ragenden Erfolg erzielt hatte, und der vorsichtig genug war,

bei seinem neuen Auftrage Schritte zu vermeiden, die seiner

eigentlichen Mission am Reichstage nur hinderlich sein konnten,

mar doch unfähig, fo zarte, geistliche Dinge recht zu verstehen
und zu behandeln, wie si

e

Luther bewegten. Seine Autoritäten
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waren die pästlichen Rechtsbücher, und aus ihnen widerlegte

er den einen Satz, den Luther widerrufen sollte, daß das Ver

dienst Christi nicht durch den Ablaß zugewendet werde. Aber

indem er nun Luther vor die Frage stellte, ob er dieser päpst

lichen Entscheidung«) glaube oder nicht, drängte er ihn dazu,

sich gegen si
e nur umso bestimmter auf die Autorität der Schrift

zurückzuziehen. In einer schriftlichen Verantwortung, die Luther
zu den Akten gab, machte er seine Unterwerfung unter die

Dekretalbriefe abhängig von ihrer Übereinstimmung mit der

Bibel; si
e könnten irrige Meinungen enthalten, wie ja selbst

Petrus geirrt habe und sich durch Paulus habe zurechtweise»

lassen müssen; tatsächlich seien auch einzelne unter ihnen durch

spätere berichtigt worden, und eine Berichtigung müsse überall

eintreten, wo si
e wider die Schrift und die christliche Liebe ver

stießen. Damit hatte er den ersten Schritt getan, das Papst

tum zu verlassen. Aber noch gab er sich der Hoffnung auf
einen gütlichen Austrag der Sache hin. Während er den ver

langten Widerruf verweigerte, appellierte er von dem schlecht

unterrichteten Papst an den besser zu unterrichtenden Papst und

bat um Verweisung seiner Angelegenheit an andere Richter.

Ernst genug hat er dabei über seine Lage genrteilt. Am

Katharinentage 1518 schreibt er an den kursächsischen Hofkaplan

Svalatin,2b) er erwarte täglich den römischen Bannfluch und

treffe in jeder Hinficht feine Dispositionen und ordne feine An

gelegenheiten, um gegürtet und gerüstet zu fein, bei Ankunft

der Bnlle wie Abraham in ein unbekanntes Land zu ziehen, nur

dessen gewiß, daß Gott überall sei. Und in diesen bedrohlichen
Tagen is

t er wieder einen Schritt weiter gegangen auf der Bahn,

die ihn dem Papste entfremdete. Hatte schon die Reise nach

Heidelberg im Frühjahr 15182?) befreiend ans ihn gewirkt, so

daß er in feinen Erläuterungen zu seinen 95 Thesen, die er

damals beendete, schreiben konnte, es se
i

ihm ganz gleichgiltig,

ob si
e dem Papste gefielen oder nicht; hatte er sich bereits über

den Bann damit getröstet, daß dieser nur von der äußerlichen
Kirchengemeinschaft, nicht aber von der unsichtbaren Kirche scheiden
könne, so erklärte er jetzt den Romanisten und Papisten den
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Krieg. In seinen Briefen findet er bittere Worte gegen die
römische Kurie: Dort regiere der Antichrist, und die Tyrannei
des Papstes se

i

schlimmer als die des Türken. Er fängt an,
die Geschichte nach dem Rechte des Papsttums zu fragen, und

findet, daß sich acht Jahrhunderte lang alle Kirchen gleich ge

wesen seien und niemand etwas von einem Papste gewußt

habe. Seinerseits deshalb aber einen Bruch mit der Kirche

zu vollziehen, kommt ihm dabei nicht in den Sinn. Nur dem

Grundsatz will er zur Geltung verhelfen, daß die göttliche

Wahrheit eine Herrscherin sei auch über den Papst. In dem
Berichte, den er über die Augsburger Verhandlungen ausgehen

ließ, kennzeichneter seinen Standpunkt solgendermaßen: „Darum,

mein lieber Leser, bezeuge ich vor dir hiermit, daß ic
h die

römische Kirche ehre und ihr in allen Dingen folge, nicht aber

denen, die unter dem Namen der römischen Kirche ein Babel

aufrichten wollen und, sobald si
e etwas denken nnd nur die

Znnge regen können, es die römische Kirche nennen, als wenn

keine heilige Schrift mehr da wäre." Er hegte immer noch
die Zuversicht, daß die Kirche selbst in ihrer geordneten Ver

tretung sich für ihn erklären werde, und so appellierte er unter
dt», 28. November von dem Papste an ein freies Konzil.
Das war seine Stimmung, als der kursächsische Kammer

herr Karl von Miltitz mit der goldenen Rose von Rom zurückkam
nnd als Gegengabe von Friedrich dem Weisen die Auslieferung

Luthers an den Papst verlangen sollte. Als freilich der junge
Diplomat die Stimmung in Deutschland kennen lernte, zog er

es vor, auf gütlichem Wege eine» .''„Ulrich zu versuchen. Im
Januar 1519 kam er in Altenbur , init Luther zusammen, und
man kann ihm das Zeugnis nicht verweigern, dasj er sich seiner

Ausgabe gewandter entledigte als Cajetan, der nur immer ver

langt hatte: Widerruft! Er malte Luther die traurigen Folgen
recht lebendig vor Augen, die eine Kirchenspaltung in Deutsch
land nach sich ziehen mußte, er erinnerte ihn an all das Elend,

das die Hussitenkriege über Land und Lente gebracht hatten,

und fragte ihn dann, ob er solch namenlosen Jammer über sein
Volk bringen wolle. Das waren Vorstellungen, denen sich Luther
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zugänglich erwies. Währeiid er sich zu Beginn der Verhand
lungen sehr heftig über den florentinischen Geiz ausgelassen hatte,

der weniger zu sättigen se
i

als die Hölle, ließ er sich zum
Schlüsse bewegen, nachzugeben. Zur Beruhigung der Gemüter

ließ er eine Schrift ausgehen, in der er soweit zurückging, als
die Wahrheit ihm irgend erlaubte, und an deren Ende er über
die römische Kirche die bemerkenswerten Worte schrieb:«) ^Ob
nun leider es zu Rom also steht, daß wohl besser taugte, so

is
t

doch die und kein ander Ursach so groß, noch werden mag,

daß man sich von derselben Kirche reißen oder scheiden soll-
denn durch Abreißen oder Verachten wird es nicht besser. Auch

soll man Gott ums Teufels willen nicht lassen, noch die übrigen

Frommen um des bösen Haufens willen meiden. Ja, um keinerlei
Sünd oder Übel, das man gedenken oder nennen mag, die Lieb

zertrennen und die geistliche Einigkeit teilen. Denn die Liebe

vermag alle Dinge, und der Einigkeit is
t

nichts zu schwer; eS

is
t eine schlechte Liebe und Einigkeit, die sich läßt fremde Sünde

zerteilen. Was aber die Gemalt und Oberkeit römischen Stuhls
vermag, und wie ferne sich dieselbe streckt, laß die Gelehrten

ausfechten. Denn daran der Seelen Seligkeit gar nichts ge

legen, und Christus seine Kirche nit auf die äußerliche, schein?
bare Gewalt und Oberkeit oder einige zeitliche Ding, die der

Welt und Weltlichen gelassen ist, sondern in die inwendige Lieb,

Demut und Einigkeit gesetzt und gegründet hat. Darum, die

Gewalt se
i

wie si
e sei, groß oder klein, ganz überall oder eines

Teils, soll si
e uns gefallen und mir zufrieden fein, wie si
e Gott

austeilet, gleichwie wir zufrieden fein sollen, wie er ander zeit

liche Güter. Ehre, Reichtum, Gunst, Kunft usw. austeilet. Allein

der Einigkeit sollen wir Achten nehmen, und beileib nit wider

streben päpstlichen Geboten".

So schrieb Luther noch Ende Februar 1519. So schrieb
er nm des lieben Friedens willen. So konnte er schreiben,

ohne seiner Erkenntnis der Wahrheit etwas zu vergeben, von

demselben Standpunkte aus. von dem er im folgenden Jahre
seinen Traktat „Von der Freiheit eines Chriftenmenschen" ge

schrieben hat, von dem Standpunkte der deutschen Mystik aus.
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Aber wie lange konnte er so schreiben, wie lange das vertreten,

was er hier geschrieben hatte? Wie fest er mit allen Fasern
seines Gemütes an feiner Kirche hing, und wie sauer ihn der

Bruch mit Rom ankommen mußte, so war es doch nur eine

Frage der Zeit, wann er diesen entscheidenden Schritt tu«

würde. Schon waren neue Gedanken in ihm aufgestiegen, un

erhört für sein bisheriges Empfinden. Ein Vierteljalir vorher
hatte er eine». Freunde geschrieben: „Viel Größeres will meine

Feder jetzt gebären. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken

kommen; diese Sache hat meines Erachtens noch kaum recht

angefangen, und die Römlinge können noch lange nicht auf das

Ende hoffen." Er hatte bereits eine Ahnung, als ob in der

römischen Kurie der wahrhaftige Antichrist herrsche, von dem

Paulus geschrieben hat, und er meinte erweisen zu können, daß
er schlimmer se

i

ats der Türke.

Wir müssen an dieser Stelle, um Luther recht zu ver:
s.ehen, etwas weiter ausholen. Von dem Antichrist war in der

Christenheit des ganzen Mittelalters oft und viel die Rede

gewefen, kein Gegenstand war berühmter gewesen, keiner eifriger

verhandelt morden als feine Erscheinung. 2°) Zu jenem wunder

baren Fabellande der Phantasie, dem er angehört, gewinnen
wir heute vielleicht am ersten noch einen Zugang, wenn mir

uns die Sage voui Doktor Faust vergegenwärtigen, wie si
e uns

aus dem Volksbuche bekannt ist. In Faufts Zusammenhang
mit der Welt des Bösen und allem, was daraus folgt, seiner
Zauberkunst und feinem übernatirrlichen Wissen, auch seinem

Aufschwung durch die Lüfte, haben sich in der Tat letzte Reste
des mittelalterlichen Antichriftbildes erhalten, und wie m«n sich

in Goethes Jugend an dem Puppenspiel vom Doktor Faust
belustigte, so befriedigte das Mittelalter seine Freude am Wunder
baren und Grotesken an Antichristschauspielen und Antichrist
bildern. Mit dem Behagen am Phantastischen aber ging Hand

in Hand ein geheimes Grauen vor der Macht der Verführung

und des Bösen, die Angst vor drohendem großen Unheil und

die Ahnung des nahe bevorstehenden Weltendes. Der Antichrist
wurde im Volksmunde und für die allgemeine Anschauung der
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Zeit zum Endchrist. Gedeckt aber wurde die ganze Vorstellung
von ihm durch die Macht der Tradition und die Autorität der

Kirche. Ein förmlicher Roman von ihm, in der Hauptsache

«wachsen aus unverstandenen apokalyptischen Stellen und zeit-
geschichtlichen Anspielungen der Bibel, aus Kombinationen bib

lischer Erzählungen und aus Antithesen zu dem Leben Jesu,

hatte mit der Zeit Eingang in die Kirchenlehre und in die Er
bauungsbücher gefunden. Danach is

t er unehrlicher Geburi,

hervorgegangen aus dem Stamme Dan.^') In Babylon ge
boren, wird er in Chorazin und Bethsaida von Zauberern.

Hexen und bösen Geistern die schwarze Kunst gelehrt und kommt,

dreißig Jahre alt, nach Jerusalem, wo er das jüdische Gesetz
von Neuem zur Geltung bringt, den Tempel wieder aufrichte!
und den 2

.

Thess. 2
, 4 beschriebenen Gipsel der Gottlosigkeit

erreicht. Die Inden fallen ihm in Scharen z». Groß if
t die

Macht seiner Verführung. Er täuscht die Einfältigen durch
sein scheinheiliges Leben. Er sendet seine Jünger aus. Er
Verrichtet Wunder, durch welche selbst die Auserwählten hart
nn die Grenze des Abfalls gebracht werden. Er findet die

Schätze der Erde und verschenkt si
e ebenjo, wie die Reiche dcv

Welt und ihre Herrlichkeit. Er schreckt auch vor der Anwendung
vo» Gewalt nicht zurück. Dreieinhalb Jahre währt seine Zeit.
Fast alle Welt wird ihm nutertan, nnd er läßt allen das

Offb, l3, 16f. angegebene Äal auf Stirn und Hand drücken.
Henvch und Elia, die wiederkehren nnd in seiner Residenz

Jerusalem 12W Tage lang gegen ihn predigen, erschlägt er.

Aber damit is
t

auch das Maß seiner Bosheit erfüllt. Bei

feinem Versuche, auf dem Dlberge die Himmelfahrt Christi nach
zumachen, läßt ihn Christus durch einen Blitzstrahl des Erz
engels Michael in die Hölle stürzen. Dann tritt nach einer

Bußsrift weniger Wochen das jüngste Gericht ein. Für ein
Zeitalter, das gewöhnt war, in religiösen Fragen recht massiv

zu denken, mar diese Antichristologie natürlich sehr eindrucks

voll, und si
e wirkte nnr umso mächtiger aus die Gemüter, je

lebendiger man überzengt war, daß ihre Erfüllung unmittelbar

bevorstehe. Die Zeichen mehrten sich, die das Kommen des
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Antichrist vorbereiten sollten, der Aufschwung der Wissenschaften

gehörte dazu ebenso sehr, wie der Absall, den man in dem

Sektenmese» ganz deutlich beobachten konnte, und in den Briefen
der Dunkelmänner war zu lesen, was seit hundert Jahren
miederholt als Gerücht aufgetaucht war: Der Antichrist fe

i

bereits

geboren, nur se
i

er noch klein. 22)

Was Luther mit diesen abenteuerlichen Vorstellungen seiner

Zeit vom Antichrist gemein hat, is
t

wenig genug.^) Es is
t

einmal die eschatologische Stimmung, in der er lebt. Nicht
erst in seinen alten Tagen hat er das Ende aller Dinge als

nahe bevorstehend erwartet und herbeigesehnt. Seine ganze

Betrachtung der Geschichte is
t

vielmehr von Anfang an darauf
angelegt. Und dann beschränkt er sich auf die biblischen Stellen,

die der volkstümlichen Anschauung zu gründe liegen. Im übrigen
aber entfernt er sich mehr und mehr von der kirchlich appro

bierten Meinung, indem er, wo er auf den Antichrist zu reden
kommt, ihn fast durchweg und mit der Zeit ausschließlich nicht

auf eine Einzelperson deutet, sondern in den Organen der

Kirche ihn herrschend findet. Der Zustand der Kirche, wie

er sich unter dem Einflüsse der Juristen, Scholastiker und

Ketzermeister seit dreihundert Jahren und länger stufenweise
herausgebildet hat, kündet ihm das Nahen des Antichrists an,

wenn anders sich dieser nicht schon selber darin offenbart.
Das war nun sreilich eine Ansicht, wie si

e

vereinzelt schon

früher Vertreter gefunden halte i
n den Kreisen der kirchlichen

Opposition. Aber bei einem Manne wie Luther, der überall

auf die Bibel zurückging, drängte si
e allmcihlig mit innerer

Notwendigkeit zu Folgerungen, wie si
e vordem noch niemand

gezogen hatte. Wenn er jetzt 2
.

Thess. 2 las, so sah er den

Antichrist bereits mitten in dem Tempel sitzen, er erblickte ihn

in der römischen Kurie. Wie leicht aber war von hier der

Gedanke zu erreichen, daß der Papst selber mit seinein vor

geblichen Recht der Schriftausleauug der Antichrist sei! Das
waren die Gedanken, die seit Ende des Jahres 1518 unauf
hörlich in Luther arbeiteten. Pietät und Wahrheitsmut standen

hier gegen einander. Je früher er in dieser wichtigen Frage



254

zur Klarheit und Gewißheit gelangte, desto besser mußte es

sein. Und es wöhrte nicht lange, so wurde die neue Erkenntnis

ihm übermächtig.

Eine Weile hatte es freilich den Anschein, als ob Luther

sich nach den Altenburger Tagen von allem Streit zurückziehen
wolle. Wie er bereits die Übersendung der Erläuterungen zu

seinen 95 Thesen an den Papst mit einem demütigen Schreiben

begleitet hatte, so ließ er sich auch jetzt bereit finden, einen

Brief voll mönchischer Unterwürfigkeit an Leo X. zu richten
und zu versprechen, künftig über den Ablaß zu schweigen unter

der Voraussetzung, daß auch seine Gegner schmiegen.^) Er
hatte den guten Willen, seine Zusage zu halten. Er stellte
sich auf den Standpunkt innerer Gleichgiltigkeit Rom gegen
über, der von der Gelassenheit des Mystikers nicht gar so weit

ablag, und den seine späteren Worte deutlich genug kenn-

zeichnen: Ade, liebes Rom, stink fortan, was da stinkt, und

bleib «mein für und für, was unrein ist! (Offb. 22,i>.)5s)

Er wollte sich nur dem stillen Studium der Schrift widmen,
um damit de» Seinen zu dienen. Aber ohne sein Zutun ging
der Streit weiter, und zwar brach er jetzt über eine Frage
aus, die im Mittelpunkte des kirchlichen Interesses stand, näm

lich über das Papsttum selbst. Ein Kollege Luthers an der
Wittenberger Universität, Andreas Bodenstein, nach seiner

Paterstadt gewöhnlich Karlstadt genannt, ein unruhiger Kops,

der nachmals während des Wartburgjahres die Wittenberger

Reformation in stürmische Bahnen gelenkt hat, fand sich be

müßigt, den Jngolstadter Professor Eck, der uns durch seine
Obelisken gegen Luthers Ablaßthesen bekannt ist, zu einer

Disputation herauszufordern. Als Ort wurde Leipzig bestimmt.
Eck stellte zwölf Thesen auf, die sich jedoch im Grunde weniger

gegen Karlstadt als gegen Luther kehrten. So sah dieser sich
genötigt, wiederum das Wort zu ergreifen. Den Thesen Ecks

setzte er Gegenthesen entgegen, unter denen die letzte die wich

tigste war, ein Satz von unerhörter Kühnheit: „Daß die rö

mische Kirche über allen anderen stehe, wird bemiesen aus den

frostigsten, innerhalb der letzten vierhundert Jahre aufgekommenen
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Dekreten, gegen welche zeugt die beglaubigte Geschichte vor

2100 Jahren, der Text der heiligen Schrift und das Dekret

des Nicänischen Konzils, des heiligsten unter allen," Diese

These war das Ergebnis eindringender geschichtlicher Studien,

bei denen er zwar an der Tatsache nicht vorbeikam, daß die

Machtansprüche des römischen Bischofs nicht erst aus den letzten

Jahrhunderten datierten, aus denen er aber lernte, daß erst
unter Friedrich

II, die von Gregor IX, zusammengestellte De-
kretalensammlung für das Reich rezipiert morden mar, und

das schien ihm das Entscheidende zu sein. Wie es ihm zu
mute war, als er sich in die Dekretalen vertiefte, darüber hat

er sich Mitte März seinem Spalatin geoffenbart, und wie
anders lauten seine Worte jetzt, als einen Monat vorher in

der Friedensschrift, die Miltitz ihm abgenötigt hatte! „Ich weiß

nicht
— raunt er dem Freunde nun ins Ohr 2°) —, ob der Papft

der Antichrist selbst oder sein Apostel ist; so elend wird Christus
von ihm in seinen Dekreten

—

ic
h

sage die Wahrheit — mißhandelt
und gekreuzigt. Ich leide entsetzlich darunter, daß das Volk

Christi so genarrt wird unter dem Scheine des Rechts und

des Christennamens. Gelegentlich will ic
h dir einmal eine

Abschrift meiner Anmerkungen zu den Dekreten zufertigen, da

mit auch du siehst, was es heißt, Gesetze erlassen unter Hintan
setzung der Schrift aus lauter Herrschsucht, von dem nicht zu
reden, was die römische Kurie sonst noch alles losläßt, was

ganz nach den Werken des Satans aussieht." Das Ergebnis

seiner Studien legte er dann noch vor der Disputation in einer

Schrift „Von der Gewalt des Papstes" nieder, die es dahin
gestellt sein ließ, ob der christliche Glaube es dulden könne, daß

auf Erden ein anderes Haupt der allgemeinen Kirche aufgestellt

werde als Christus. Die Herrschaft des Papstes blieb dabei

unangetastet, aber si
e wurde nun nicht mehr auf göttliche Ein:

setzung, fondern nur noch auf menschliches Herkommen gegründet,
— ganz ebenso wie auch das Kaisertum zu recht bestand, ob

wohl in der Schrift nicht von ihm die Rede mar. Um diese
Frage hatte sich bereits ein Streit bewegt, in den Luther seit
Mitte Januar mit dem Leipziger Professor Hieronymus Dun
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gersheim von Ochsenfurt in einen umfangreichen Briefwechsel
eingetreten mar. Und das mar nun auch der eigentliche Streit
punkt, über welchen nach Beendigung der Disputation mit Karl
stadt in der Pleißenburg zu Leipzig zwischen Luther und Eck
vom 4. bis zum 8, Juli 1519 disputiert wurde. Der Ver
lauf dieses Redeturniers erinnert in etwas an die Verhandlung
mit Cajetan. Wie der Kardinal eine päpstliche Bulle gegen

Luther hatte ausspielen können, so hatte Eck die Autorität des

Konstanzer Konzils gegen Luthers Aufstellung für sich. Der
Wucht historischer Beweise, die Luther vorbrachte, konnte er sich
nur entziehen, indem er sich darauf zurückzog, die Konstanzer
Väter hätten bereits den Satz für eine Ketzerei erklärt, daß die

Anerkennung des Papstes nicht nötig se
i

zur Seligkeit. Er
meinte, Luther damit widerlegt zu haben. Aber so in die Enge
getrieben, verstieg sich dieser zu einer Behauptung, die ihn sei
nem Widerpart ärger denn einen Heiden und Zöllner erscheinen

ließ. Er, der erst vor kurzem noch an ein allgemeines Konzil
appelliert hatte, wagte es, die Autorität der Konzilien anzu

tasten. Es seien, so erklärte er, zu Konstanz grundchristliche

und evangelische Artikel verdammt morden, unfehlbar sei nur

die Schrift, auch Konzilien könnten irren und hätten sich geirrt.
Damit mar Luther an dem Punkte angelangt, an dem er

schließlich anlangen mußte: er hatte gebrochen mit den höchsten
Autoritäten der mittelalterlichen Kirche. Die göttliche Einsetzung
des Papsttums und die Unfehlbarkeit der Konzilien hatte er

gleichermaßen bestritten. Mit solchen Anschauungen mar für
ihn kein Raum mehr in dieser Kirche. Was er längst hatte
kommen sehen, das mar nun unabwendbar geworden: er war

reif für den Bann. Und der Bannstrahl traf ihn, — aber er

warf ihn nicht zu Boden.

Eck, der sich in Wichtigtuerei gefiel, begab sich von Leipzig

nach Rom, um dem Papste Bericht über die Lage in Deutsch:

land zu erstatten und den Prozeß gegen Luther zur Entschei

dung zu bringen. Am 15. Juni 152l>, wahrend es um ihn
her in der Villa Malliano an Possen und Kurzweil von teil

weise sehr unanständiger Art nicht fehlte, unterzeichnete Papst
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Leo die Bannbulle, die 41 Sätze Luthers als ketzerisch ver

dammte, und Eck erlebte die Genugtuung, si
e als päpstlicher

Legat nach Deutschland bringen zu dürfen. Die Bulle ruft
der Reihe nach den Herrn selbst, dann Petrus, Paulus und
die ganze Kirche der Heiligen und der gesamten Christenheit
an sich aufzumachen, da ein Eber aus dem Walde, ein wildes
Tier, den Weinberg des Herrn zu zerstören »nd völlig abzu
weiden trachte, und ein neuer Porphurius aufgestanden sei.
Den Bann selbst sprach diese Bulle noch nicht aus, sondern

drohte ihn der Prozeßordnung gemäß nur an, salls Luther nicht
binnen 60 Tagen die beanstandeten Sätze widerrief. Damit

er nicht Unwissenheit vorschützen konnte, sollte die Bulle nicht
nur in Rom an der Peterskirche und an der apostolischen Kanzlei,

sondern auch an den Flügeltüren der Kathedralkirchen zu Bran
denburg, Meißen und Merseburg durch öffentlichen Anschlag
bekannt gemacht werden, was Ende September auch geschah.

Der Schluß enthielt die übliche Drohung, daß es niemand ge

stattet sei, die Bannbulle zu entkräftigen oder sich ihr durch ein
unbesonnenes Wagnis zu widersetzen; wenn aber jemand sich

vornehmen sollte, si
e anzugreifen, so möge er missen, daß er

sich den Unwillen des allmächtigen Gottes und seiner hochseligen

Apostel Petrus und Paulus zuziehen würde.
Das mar das verhängnisvolle Schriftstück, mit dem Eck

ini Herbst 1520 in Deutschland erschien. Er hatte Vollmacht
empfangen, außer Luther nach Belieben noch bis zu 24 Per

sonen in die Bulle aufzunehmen, und es entsprach ganz seinem
Charakter, daß er von diesem Rechte alsbald gegen persönliche

Feinde in Nürnberg und Augsburg Gebrauch machte. Daß

diese Männer daraufhin ängstlich zu Kreuze krochen, gereichte

ihm selbst zur Befriedigung. Aber dem Ansehen des päpst

lichen Stuhles mar damit nicht gedient. Vielfach neigte man

zu der Annahme, die Bulle se
i

überhaupt nicht echt, und Eck

wolle mit dieser Fälschung nur seinen persönlichen Ehrgeiz be-

sriedigen. Auch Luther hat anfangs diese Meinung geteilt und

spöttisch geäußert, die Bulle se
i

wohl „auf einen trucken Abend

oder in den Hundstagen gemacht".") Dazu stand diePose, die sich

17
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Eck als päpstlicher Großwiirdeuträger gab, in eirem eigentüm

lichen Kontrast zu der Stellung, in die er neuerdings in Deutsch
land eingerückt war. Während seiner römischen Reise mar er

nämlich hier der Held eines Spottstückes 2
«
)

geworden und spielte

seitdeni überall nur noch die komische Figur. War so schon
seine Person dem Eindruck der Bulle nichts roeniger als zünftig,

so kam dazu noch der weitere Umstand, daß der Bann damals
an sich bereits viel von seiner Wirkungskraft durch allzu häu
figen Gebrauch eingebüßt hatte; war er doch nach dem Worte
eines Zeitgenossen schon „wegen drei Haselnüssen und zwei

Taubendreck" verhängt worden. Aber der Hauptgrund, wes

halb der Bannstrahl gegen Lucher ein kalter Schlag blieb, lag

anderswo. Die Bulle mar, als si
e

endlich eintraf, durch die

Ereignisse längst überholt; si
e bezog sich auf ein Stadium in

formatorischer Entwickelung, über das Luther inzwischen weit

hinausgeschritten war; die Sätze, welche si
e verdammte, waren

ein Kinderspiel gegen das, was er seitdem gesagt hatte.

Mehr als ein Jahr lag zwischen der Leipziger Disputation
und dem Eintreffen der Bulle in Deutschland, und welch ge

waltigen inneren Fortschritt hatte Luther i
n

dieser Zeit gemacht!

Jene Gedanken von dem Antichrist in Rom hatten je länger

desto greisbarere Gestalt sür ihn gewonnen, und jetzt nnterlag

es für ihn keinem Zweifel mehr, daß der Papst selber der

Antichrist sei, — der Papst freilich nicht als Einzelperson, son
dern «ls Träger eines Amtes, das ihn über Gott erhob, —

nicht wegen seines persönlichen Charakters und Wandels, son

dern wegen seiner Unterdrückung des Evangeliums und seiner

Versündigung an den Seelen der Gläubigen. Nur langsam,

schrittweise und voll innerer Peiu hatte Luther diesen Gedanken

erreicht. Was er im März 1519 seinem Spalatin nur ver

mutungsweise ins Ohr gesagt hatte, das hat er fünf Monate

später, freilich nur in bedingter Forin, öffentlich ausgesprochen-
Wenn der Papst sich allein das Recht zuschreibt, die Schrift
auszulegen, f» stellt er sich über Gott und sein Wort und gib!

sich damit als Antichrist zu erkennen; und ebenso hat er sich
bald daraus in seiner Verteidigungsschrift gegen Eck geäußert.



Wieder ein halbes Jahr später ist es ihm fast ausgemachte Sache,
aber doch noch nicht völlig sicher, der Papst se

i

recht eigentlich

jener Antichrist, den nach der allgemeinen Ansicht die Welt er

wartete, so sehr stimme alles dazu, was er lebe, tue, rede, b
e

schließe.^) Diese Vermutungen und Zweifel lösen einander

dann eine Weile ab, je nach den Gerüchten, die ihm über Ecks

Geschäfte in Rom zukommen, und je nach den Schritten, die

er sonst von seinen Gegnern erfährt: Im März 1520 erhält
er das Verdammungsurteil, das die Kölner theologische Fakul
tät über seine Schriften abgegeben hat, und in seiner Entgeg

nung stellt er die Alternative, daß der Antichrist entweder schon

regiere oder demnächst zur Herrschaft gelangen werde. Ein
Bierteljahr später erfährt er von den Erfolgen des Jngolftadter

Professors in Rom, und gleichzeitig gibt er die Epitonie des

Sylvester Prierias, mit Glossen versehen, heraus und legt dabei

vor aller Öffentlichkeit dem Papst den Namen Antichrist bei,

indem er zu der Bemerkung des päpstlichen Hausprälaten, der

Jurisdiktion des Papstes lasse sich nichts vergleichen, die Rand-

Note macht: So gehört es sich für den Antichrist. Und als er

schließlich hört, daß eine Bulle gegen ihn erlassen sei, da schreibt
er am 18. August an Johann Lange: „Wir sind hier der Über
zeugung, daß das Papsttum der Sitz des «irklichen und wahr
haftigen Antichri.fts ist, gegen dessen Trug und Nichtswürdigkeit
mir um des Heils der Seelen willen alles für erlaubt halten.

Ich meinesteils bekenne, daß der Papst von mir keinen Ge

horsam zu erwarten hat, es se
i

denn der, den ic
h

„dem rechten

Endchrift" schulde. — Ich hasse von Herzensgrund diesen
Menschen der Sünde und Sohn des Verderbens samt seinem

Reiche, das nur lauter Sünde und Heuchelei großzieht."") Wer

innerlich so zu dem Papsttum stand, dem konnte auch die Bann
bulle gleichgiltig fein.

Aber auch nach außen stand Luther, als ihn der Bann

traf, ganz anders da, als noch vor einem Jahre, nach der

Leipziger Disputation. Inzwischen hatte er seine beiden großen

Schriften „An den christlichen Adel deutscher Nation von des

christlichen Standes Besserung" und „Von der Babylonischen

17*
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Gefangenschaft der Kirche" ausgehen lasten, von denen eine

für römische Ohren unerträglicher mar als die andere. In
der Schrist an den Adel, in der er nach seinen eigenen Worten
mit dem Papst als dem Antichrist sehr scharf umgegangen

mar"), hatte er nach einander die drei Mauern niedergelegt,

hinter die sich die Romanisten zurückzuziehen pflegten, wenn

man ihnen mit der Forderung einer Reform kam. Der Tren
nung der Christenheit in die beiden Stände der Priester und

der Laien und der Behauptung, geistliche Gemalt sei über

«eltliche Gewalt, hatte er die biblische Wahrheit entgegenge

setzt : Alle Christen sind mahrhaft geistlichen Standes. Und

ebenso hatte er auf Grund der Schrift und der Geschichte die
beiden anderen Sätze widerlegt: Es gebühre niemand, die

Schrift auszulegen, denn nur dem Papst, und niemand dürfe

ein Konzil berufen, als wiederum allein der Papst. Im weis
teren hatte er nebst einem ausführlichen Programm kirchlicher

Reform dem päpstlichen Stuhle ein Sündenregister vorgehalten,
wie es diesem noch nie entrollt morden mar; was er hier
über den römischen Geiz und die Verweltlichung der Kurie
und den Greuel an heiliger Stätte gesagt hatte, ging noch
weit über das Maß dessen hinaus, was ein Wiclif und ein

Hus einst gepredigt und geschrieben hatten. Und zum Schlüsse
hatte er Abschied genommen mit den Worten, die für die Zu
kunft noch Größeres erwarten ließen:") „Wohlan, ich weiß
noch ein Liedlein von Rom und von ihnen. Jucket si

e das

Ohr, ic
h will's ihnen auch singen, und die Noten aufs Höchste

stimmen. Verstehst mich wohl, liebes Rom, was ich meine?"

Und er hatte auch dieses neue Lied gesungen. Es hieß: „Von
der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche; ein Vorspiel

von O. Martin Luther." In diesem Buche, das mit der Be
streitung der katholischen Sakramentslehre der katholischen

Kirche selbst den Boden entzog, stattete er zunächst seinen Gegnern

ironischen Dank ab, daß si
e

ihn z« immer besserer Erkenntnis

gebracht hätten, so daß er in der Tat jetzt manches wider

rufen müsse, was er früher noch behauptet habe. Wie erst

Prierias ihm die Nichtigkeit des Ablasses bewiesen habe, s»
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se
i

er auch erst durch Eck und Genossen belehrt worden, was

das Papsttum eigentlich sei. Früher habe er nur das göttliche
Recht des Papsttums bestritten und das menschliche zugelassen;
jetzt aber misse er, daß es das Reich Babylon se

i

und die

Macht Nimrods, des gemaltigen Jägers: eine Äußerung, die
er zwei Jahre später noch einmal richtig gestellt und über»
boten hat, indem er erklärte. Nimrod gehöre immerhin zu den

weltlichen Fürsten, die man ehren müsse, das Papsttum aber

se
i

des Teufels ") Warum er aber jene scharfe Absage an
den Papst und die Kurie richtete, sagte er am Ende: er höre,
es se

i

eine Bulle gegen ihn unterwegs, die ihn entweder zum
Widerruf zwingen oder zum Ketzer stempeln wolle; wenn dieses
Gerücht^sich bewahrheitet, so solle das vorliegende Buch ein

Teil seines künftigen Widerrufs sein; den Rest werde er nächstens
erscheinen lassen; dergleichen werde Rom noch nicht gesehen
oder gehört haben

Das Thema, das er damit meinte, hieß: Der Papst is
t

der Antichrist. Nicht umsonst sollte sich Prierias eben erst

aus eine Stelle in den Dekretalen berufen haben, die besagte:

„Wenn der Papst so schädlich böse märe, daß er gleich die

Seelen mit großen Haufen zum Teufel führte, könnte man ihn

doch nicht absetzen." Bedurfte es da noch weiter Zeugnis?

Wenn solche Lästerungen mit Wissen und Willen des Papstes

geschrieben werden konnten, und wenn der, der ihnen wider

sprach, dem Bann verfiel, dann sank sür Luther auch der letzte
und leiseste Zweifel dahin, ob der angebliche Statthalter Christi

nicht in Wirklichkeit vielmehr nur dessen großer Widersacher
fei, der sich am Ende der Tage im Tempel, in der Christen

heit selbst, über Gott erheben sollte. In einer Reihe von
Schriften seit Ende 15W kehrt dieser Gedanke immer wieder.

In umsassender Weise ausgeführt hat ihn Luther dann im
Frühjahr 1521, als er die ihm durch Wenzeslaus Link zuge

gangene Schrift des Ambrosius Catharinus, die die Aufstel
lungen des Prierias zu verteidigen suchte, in einem besonderen
Buche") widerlegte und diesem eine Erklärung von Daniel v

beifügte. „Der Antichrist hat sich hiernach erhoben beim Nieder»



gang des vierten von Daniel angekündigten Weltreichs, näm

lich des römischen, das nicht wirklich, sondern bloß dem Na
men nach auf die Deutschen übergegangen ist, und durch welches
anfänglich jenes Geheimnis der Bosheit nach 2. Thess. 2.?

noch aufgehalten mar. Nachdem Luther hier zur Begründung

seiner Deutung die Hauptärgernisse des päpstlichen Antichriften-
tums vorgeführt hat, zieht er dann namentlich auch noch die

Weissagung Offb. Joh. 9,, ff. bei: in den Posannenftößen
sieht er die Ausstellung der päpstlichen Dekrete, sodann in dem
vom Himmel fallenden und den Brunnen des Abgrundes öff
nenden Stern den Alexander von Hales oder mit noch mehr

Wahrscheinlichkeit den Thomas, in dem daraus aufsteigenden

Rauch die leeren Worte und Meinungen des Aristoteles und

der Philosophen, in den Heuschrecken das Volk der Universi
täten, in ihrem König Apollvon den Aristoteles selbst."")
Trug diese in lateinischer Sprache abgefaßte Schrift die Ge
danken Luthers von dem Papst-Antichrist nur in die gelehrte
Welt, so fanden dieselben nicht minder Eingang bei dem Volk

durch eine Holzschnittfolge Lucas Cranachs.") die unter dem

Titel „Passionnl Christi und Antichrifti" in dreizehn Bilder
paaren auf der einen Seite ein Bild aus dem Leben Jesu,

auf der anderen Seite das Gegenteil davon i
n dem Leben des

Papstes zeigt, wobei die Gegensätze noch verschärst sind durch

Gegenüberstellung von passend gewählten Bibelstellen und Aus

zügen aus den päpstlichen Rechtsbüchern. Die Bilder zeigen

z. B.: Christus entflieht in die Wüste, als ihn die Juden
zum König machen wollen — , der Papst führt Krieg um seine
weltliche Herrschaft; Christus trägt die Dornenkrone

— , der

Papst die dreifache Krone; Christus wäscht dem Petrus die

Füße — , der Papst läßt sich anbeten; Christus predigt — ,

der Papst hält ein fröhliches Gelage; Christus treibt die Wu

cherer aus dem Tempel — , der Papst zwingt si
e mit Bullen

und Bannbriefen wieder herein; zuletzt: Christus fährt gen

Himmel
— , das Tier der Offenbarung und der falsche Pro

phet werden in den Schmefelpfuhl geworfen. In diesen
Gedanken lebte Luther, als ihn der Bann des Papstes
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iraf. Was brauchte ihn da das Wüten des Antichrists an»

zufechten.

Es gewährt unter diesen Uniständen einen eigentümlichen
Anblick, den betriebsamen Vermittler Miltitz wieder an der

Arbeit zu sehen, wie er mit unvermindertem Eifer an einem

Ausgleich zwischen Luther und dem Papste zu schaffen fort

fährt. „Die Sache is
t

nicht so schwarz, als wir Pfaffen si
e

machen", hatte er dem Kurfürsten geschrieben, als bereits

die Schrift an den Adel im Erscheinen begriffen war.^
Und es schien eine» Augenblick in der Tat, als ob er den Riß
heilen könnte, Luther ließ sich Mitte Oktober, als schon sein

Buch über die Babylonische Gefangenschaft herauskam, noch
einmal herbei, an den heiligen Vater einen Brief zu schreiben,

dessen Datum aus diplomatischen Gründen auf Anfang Sep

tember zurückgesetzt wurde, als die Bulle noch nicht in Deutsch
land veröffentlicht mar.<«) Aber was mar das fiir ein Brief!
Von der mönchischen Unterwürfigkeit und Selbstmegwerfung,
die feine früheren Schreiben geatmet hatten, mar darin nichts

mehr zu finden. Dagegen sprach aus ihm eine munderbare

Mischung von Sicherheit und Freimut, von Treuherzigkeit,

Mitleid und Überlegenheit. Von dem Papste bekommt man

aus diesem Briese einen recht erbarmungswürdigen Eindruck.

Er sitzt zwischen seinen Kardinalen, wie ein Schaf unter den
Wölfen, wie weiland Daniel unter den Löwen und Hesekiel
unter den Skorpionen: was kann er, der einzelne, wider so

viel wilde Wunder? Eher würde man ihn vergiften, als daß
man ihn die Kirche reformieren ließe. Es is

t aus mit dem

römischen Stuhle, Gottes Zorn hat ihn überfallen ohne Auf
hören. Er erfüllt, das gesagt is

t von seiner Mutter, der alten

Babnlonen"): Wir haben genug geheilt an der Babnlonen, noch

is
t

si
e nit gesund morden, wir wollen si
e

fahren lassen. Die Krank

heit spottet der Arznei, Pferd und Wagen geben shören) nicht

auf den Fuhrmann. Die römische Kirche, die vor Zeiten die aller-

heiligste war, is
t nun morden eine Mordgrube über alle Mord

gruben, ein Bubenhaus über alle Bubenhäuser, ein Haupt und

Reich aller Sünde, des Todes und der Verdammnis, daß nit
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wohl zu denken ist, was mehr Bosheit hie möge zunehmen,

wenn gleich der Endchrift selbst käme. Eine solche Sprach«

hatte noch niemand gegen den Papst geführt, und si
e wurde

noch überboten, als Luther im November als Richter und

Ankläger dem Papste gegenübertrat und ihm zurieft): Dich.
Leo X., und euch, ihr Herren Kardinäle, und euch alle, die

ihr in Rom etwas geltet, verklage ic
h

hiermit und sage euch

frei ins Angesicht: Wenn in eurem Namen diese Bulle ausge

gangen is
t und ihr si
e

für euer anerkennt, so werde auch ich

meiner Vollmacht gebrauchen und ermahne euch in dem Herrn,

daß ihr in euch geht und diesen teuflischen Lästerungen Ein-
halt tut, und das schleunig. . . Wo ihr aber in eurem Wüten

beharrt, verdammen wir euch hiermit durch diese Schrift und

übergeben euch samt jener Bulle und samt allen Dekretalen dein

Verderben des Fleisches, damit euer Geist am Tage des Herr»
mit uns befreit werde im Namen des Herrn Jesu, den ihr
verfolgt. Amen.

Wer so reden konnte, brauchte in der Tat den Bann

nicht zu fürchten. Begeistert jauchzte die Nation ihm entgegen,
da er der römischen Wölfin so tapfer zu Leibe rückte. Es
zeigte sich eben auch hier, daß der Angriff die beste Verteidi

gung is
t. Aber Luther blieb bei Worten nicht stehen. In

Köln und Löwen waren seine Schriften vom Henker verbrannt

worden. Den Rhein entlang bezeichneten Scheiterhaufen für
feine Bücher den Weg, den der päpstliche Nuntius Aleander

genommen hatte. War das nicht eine Aufforderung für Lu
ther, ein früheres Wort wahr zu machen : die Bulle habe mehr
denn tausend Feuer verdient? Zuerst dachte er daran, die

Bulle auf der Kanzel zu verbrennen, wo er der Sitte gemäß

zwischen zwei Lichtern predigte. Dann aber zog er vor, den

Akt im Freien zu vollziehen. Auf Montag nach St. Nikolai,
den 10. Dezember vormittags 9 Uhr, lud er feine
Studenten ein, sich vor dem Elstertore einzufinden, woselbst

nach altapostolischem Brauche die gottlosen Bücher der päpst

lichen Konstitutionen und der scholastischen Theologie verbrannt

werden sollten. Vielleicht, hieß es in dem Anschlag, se
i

jetzt



265

die Zeit gekommen, daß der Antichrist offenbar werde. Eine

große Zahl Studenten und Bürger, Doktoren und Magister

begab sich daraufhin zur festgesetzten Zeit an den bestimmten

Platz bei der Kapelle des heiligen Kreuzes. Hier wurde ein

Scheiterhaufen angezündet, und mit den schlichten Worten:

Weil du den Heiligen des Herrn betrübt hast, verzehre dich
das ewige Feuer! warf Luther Bulle und Rechtsbücher des

Papstes in die Flammen. Wie ihm dabei zumute mar, hat
er einige Wochen spater seinem alten geistlichen Vater Staupitz

geschrieben 52) : er habe den Schritt zitternd und bebend getan,
aber jetzt sreue er sich darüber mehr als über irgend eine Tat

seines Lebens. An seine Zuhörer, die den ernsten Akt in einen

übermütigen Studentenulk hatten ausarten lassen, richtete er am

anderen Tage eine strenge Vermahnung: esseinichtdamitgetan,daß

die Bulle und Dekretalen verbrannt seien, si
e

müßten von

ganzem Herzen dem Papste und seinem Reiche absagen, sonst
könnten si

e das Heil ihrer Seele nicht erlangen. Vor der

Öffentlichkeit rechtfertigte er dann feine Tat in einer besonderen
Schrift, wie er denn auch die von der Bulle verdammten Sätze
in verschiedenen Schriften verteidigte.
Die Brücken hinter sich hatte er nun gänzlich abgebrochen,

und es war nur die Besiegelung des vollzogenen Bruchs, daß
Papst Leo X. am 3

.

Januar 1521 in einer zweiten Bulle den

bisher bloß angedrohten Bann nun wirklich über ihn verhängte
und ihn am Gründonnerstag 1521 in die Abendmahlsbulle
aufnahm, die alle von der Kirche ausgestoßenen Ketzer enthielt
und damals regelmäßig an jenem Tage verlesen wurde.

III.
Wenn mir die Beurteilung, der Luther das Papsttum

unterzogen hat, im Zusammenhang überblicken, so is
t es b
e

merkenswert, daß er die Person des Papstes fast völlig aus

dem Spiele gelasfen hat. Als schon die Bannbulle gegen ihn
unterwegs mar, hat er noch bekannt, daß er Leos X. anderK
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nie, denn nur mit Ehren gedacht hade^). Erst als er an der

Echtheit dieser Bulle nicht mehr zweifeln konnte, hat er auch

gegen ihn persönlich scharfe Worte gefunden und ihn einen

ungerechten Richter genannt"), einen verstockten Ketzer, einen

Unterdrücker der ganzen heiligen Schrift und einen Lästerer
der heiligen, christlichen Kirche. Und nicht besser hat er über

seine Nachfolger geurteilt. Selbst den würdigsten Vertreter

des Papsttums, den die Kirche seit langerZeit gesehen, Hadrian VI.,

von dem er hätte sagen können, was er von Leo gesagt Haid
er habe in einer besseren Zeit verdient Papst zu sein

— , selbst

ihn hat er nicht geschont und ihn trotz seiner Sittenstrenge

den ärgsten Feind Gottes genannt^). Natürlich, denn der

Papst galt ihm ja nun als der Antichrist; und wenn er dafür

noch eines Beweises bedurft hätte, fo hätte ihm die eine Tat

fache genügt, daß dieser Papst das erste evangelische Märtvrer-
blut hat fließen lassen.
Aber diese Kritik an den Personen is

t für Luther doch

immer nur Nebensache. Hauptsache is
t
ihm immer die Beur

teilung des Papsttums selbst. Und diese Beurteilung unter

scheidet sich in charakteristischer Weise von allem, was Frühere

dagegen gesagt hatten. Sie is
t

prinzipieller und umfassender.

Luther hat seine Angriffe nicht auf die Vermeltlichung
der Kurie gerichtet, sondern dem ganzen Papsttum als solchem
die Daseinsberechtigung abgesprochen, und zwar aus religiösen

Gründen. Melanchthon hat noch im Jahre 1537 die Schmal-
kaldischen Artikel mit dem Vorbehalt unterschrieben, er habe
gegen das Papsttum als menschliche Einrichtung nichts weiter

einzuwenden. Luther hat es auch in diesem Sinne nicht mehr
gelten lassen. Er hat bestritten, daß die Kirche zu ihrer wahren
Einheit ein sichtbares Oberhaupt nötig habe, — gliche si

e

doch

sonst bei jeder Erledigung des päpstlichen Stuhles einem Rumpfe

ohne Haupt, und bestehe doch die Eidgenossenschaft auch ohne
ein weltliches Oberhaupt. Nur ein geistiges Haupt kann in

seinen Augen die Kirche haben, wie si
e

selber eine geistige

Größe ist, die mir nicht sehen, fondern glauben, wenn mir im

dritten Artikel sagen: Ich glaube an eine heilige, christliche
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Kirche! Und ihren unsichtbaren König und Herrn hat si
e an

dein erhöhten Christus.

In dieser prinzipiellen Bestreitung des Papsttums faßt
sich nun wie in einem Brennpunkte zusammen, was je und je

in früheren Zeiten dawider gesagt worden war. In Luther
reagiert der konziliare Gedanke kräftig gegen die monarchischen

Tendenzen des Curialismus in der Kirche. Er sieht keinen

in der Sache selbst liegenden Grund dafür, daß der Bischof von
Rom den übrigen Bischöfen überlegen sein soll. Nicht bei dem

Papst liegt die Einheit, der Wille, die Lehre der Kirche, sondern
bei einem freien Konzil, das sich unter Christus und die Schrift
stellt. Weiter wirken in ihm die Impulse nach, die von Wiclif
und Hus°?) ausgegangen waren und die Verweltlichung, die

Pracht und die Verschwendung des päpstlichen Hofhaltes ge

geißelt hatten. Auch ein ehrlicher deutscher Zorn kommt in

seiner Kritik zum Ausbruch, weil er mit ansehen muß, wie nun,

nachdem Welschland ausgesogen ist, die Reihe an Deutschland
kommen soll und so der nationale Wohlstand seiner Deutschen

verwüstet wird. Dazu hat er aus der Geschichte viel gelernt

und kennt die Vergangenheit des Papsttums, so daß er ihm

vorhalten kann, wie weit es sich von seinen Ursprüngen ent

fernt hat.

Aber den eigentlichen Grundton gibt etwas anderes an.

Nicht als Vertreter einer zurückgedrängten kirchlichen Lehre,

noch als gelehrter Forscher, auch nicht als Eiferer um natio

nale oder asketische Ideale hat er sich Gehör verschafft. Daß
er mit seiner Bestreitung des Papsttums durchdrang, kam da

her, daß er sich fest auf religiösen, christlichen Boden stellte.

Je älter er wird, desto entschiedener nimmt er diesen Stand
punkt ein. Wollte der Papst in Christi Namen die Kirche re

gieren, so sollte er sich ihm ausweisen an der Norm des

Evangeliums. Aber ertrug das Papsttum diesen Maßstab?

Luther legte ihm die Frage vor: Von mannen bist du? Und

so nach seiner Herkunft gefragt, leugnete es, menschlichen Ur

sprungs zu sein, und erhob den Anspruch göttlicher Stiftung.

Aber diesen Anspruch bestritt ihm die Schrist. Denn die Ver
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heißung an Petrus, daß auf ihn die Kirche gebaut sein soll,

gilt dem Apostel nicht für feine Person, sondern dem Glauben,

welchen er bezeugt. Stammt aber so das Papsttum weder

von Gott noch von Menschen, so bleibt nach Luthers Meinung

nichts anderes übrig, als daß es vom Teufel gestiftet ist. Und

dazu stimmt ihm nun nicht weniger als alles: die grauenhaften,

sittlichen Zustände, für die sich RSm. 1 wie eine Weissagung

ausnimmt; der srivole Sinn in der Umgebung des Papstes,
wo niemand etwas glaubt; der höllische Geiz, der allein an

Peterspfennigen nicht weniger als neun Tonnen Gold im Jahre
über die Alpen führt; die unehrliche Politik, der die deutschen
Könige ost genug zum Opfer gefallen sind, und die man noch

zu Luthers Zeit durch Augenschein kennen lernen konnte; das

Kirchenrecht, das von Christus nichts weiß; die Feindschaft
wider das Evangelium, die dem Toben der Juden wider Christus
nichts nachgibt. Wenn Luther das alles bedenkt, so findet er:

ein rechter Christ kann dem Papst nicht Untertan sein; er hat

ihm schon in der Taufe abgesagt, wo er gefragt worden ist:
Entsagst du dem Teufel und allen seinen Werken?

Für den Eindruck, den diese ganze Bestreitung des Papst:
tums machte, war natürlich auch die Form, in die si

e gekleidet

war, nicht ohne Einfluß. Das Geheimnis, wie man auf die

Masse wirkt, hat Luther wohl gekannt: nur nie langweilig
werden. Er hat si

e

gesesselt durch die Sprache, die er redete,

und die sich jedesmal dem Bedürfnisse anpaßte. Er hat ein:
mal gesagt, er müsse zornig fein, wenn er schreiben oder pre

digen solle. Und diesen Zorn merkt man dem, was er gegen
den Papst sagt, deutlich an. Er hat ihn zu dem Satze hin
gerissen, der ihm sehr verdacht morden ist: „Strafen wir die
Räuber mit dem Schwerte, die Ketzer mit Feuer, warum grei

fen wir nicht diese Päpste, diese Kardinäle, diese ganze Rotte

des römischen Sodom mit allen Waffen an und waschen unsere

Hände in ihrem Blute?" s») Und noch auf seine alten Tage

hat er dafür gehalten, man solle mit dem Papst und allen

Kardinälen und dem ganzen päpstlichen Hofe das Fuchsrecht

spielen.°«) Aber nicht immer hat er eine so leidenschaftliche



Sprache geredet. Auch Humor und Spott hat er zu ihrem

Rechte kommen lassen. Als Eck nach seiner Rückkehr von Rom
es als bitteres Unrecht hinstellen wollte, wenn man dem Papst

verschwenderische Pracht nachsagte, und sich als Augenzeugen

dafür aufspielen wollte, wie der Papst so schlecht sich halte
in der Kammer und daheim, setzte Luther dem nur die Frage

entgegen : Warum sagt er nit auch, daß er nackt im Bett und

Bad ist?°°) Ein andermal vergleicht er den Papst, der das
gute Geld der Nationen in Kardinäle umsetzt, dem Kuckuck, der
die Eier der Grasmücke ausleert und ihr seine eigenen Eier
ins Nest legt.b') Kamen ihm die Kanonisten mit allerlei Spitz

findigkeiten, um ihm Recht und Notwendigkeit des Papsttums

darzutun, so fragte er dagegen ebenso spitzfindig: wo denn der

Herr dem Petrus des Himmelreichs Schlüssel gegeben habe;
es heiße doch nur, er wolle si

e

ihm geben? Oder er zerpflückt
den Titel: Statthalter Christi, und meint: wo der Statthalter
weile, sei nicht der Herr; und wenn der Papst sich für den

Statthalter Christi auf Erden ausgebe, fo beweise er damit

eben nur, daß er Christum nicht in seinem Herzen habe und

also nichts anderes sein könne als der Antichrist und ein Ab

gott.«") Erforderte es aber die Sache, so war er auch bei der

Hand, mit dem schweren Rüstzeug wissenschaftlicher Forschung
die Nichtigkeit des Papsttums zu erweisen, daß selbst Gegner

sich dem Gewichte seiner Gründe nicht entziehen konnten.

Und das Ergebnis von alledem? Luther hat es selber
einmal bZ) dahin zusammengefaßt: „Der armen römischen Kirche
und allen Kirchen unter dem Papsttum kann weder geraten

noch geholfen werden, das Papsttum und sein Regiment samt

seinen Dekreten werde denn weg getan und ein rechter Bischof
wiederum zu Rom eingesetzt, der das Evangelium rein und

lauter predigte oder verschaffe zu predigen, und lasse die Kronen

und Königreiche mit Frieden, welche ihm nicht befohlen sind

zu regieren noch mit Eiden unter sich zu werfen, und se
i

ein

Bischof, anderen Bischöfen gleich, nicht ihr Herr." Aber er

hat auch gewußt, daß dieses Ideal sich nicht in die Wirklich
keit überführen ließ: „Der römische Stuhl läßt sich nicht refor
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mieren." Man tröstete sich immer wieder: St. Peters
Schifflein wird wohl von Winden und Wellen getrieben und

angefochten, wanket auch wohl, aber es gehet nicht unteres,

So blieb denen, die auf einer Reform bestanden und sich auch
mit einem etwaigen Zugeständnisse des Laienkelches und der

Priesterehe nicht zufrieden geben konnten, nichts anderes übrig,
als sich ohne Papst einzurichten und die Kirche auf eine ganz

neue Grundlage zu stellen, — eine Arbeit, an der Luther an

erster Stelle mitgearbeitet hat, und von deren Mühe er gesagt

hat: „Es is
t

nicht ein schlecht Ding, die ganze Religion des

Papsttums ändern, die so tief mar eingewurzelt."")
Aber auch in Rom hat man übel oder wohl von Luther

gelernt. Sein Auftreten hat dem Papsttum zur heilsamen
Läuterung gedient. Ein Passion«! Christi und Antichrifti mit
Bezug auf das Papsttum könnte man heute nicht mehr heraus
geben. Man hätte es schon, als Luther starb, nicht mehr so

herausgeben können, wie es 1521 erschienen ist. Das Papst
tum hat im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts eine tief
gehende Veränderung durchgemacht. Daran is

t
nicht bloß die

furchtbare Plünderung Roms durch die deutschen Landsknechte

schuld gewesen. Daran hat einen noch viel größeren Anteil
der Wittenberger Augustiner, den der Papst verfluchte. Er
zwang den Papst, sich an seine eigentliche Mission zu erinnern,

wenn er sich auf seinem Platze überhaupt noch halten wollte.

Ora — bete! rief er ihm zu. Und wenn heute in der katho»
lischen Kirche der Papst, seiner weltlichen Machtstellung beraubt,

seinem geistlichen Berufe lebt, so dankt er diese heilsame Be
schränkung schließlich dem, dem er si

e

nicht danken mag. —

Martin Luther.



Anmerkungen.

1, Tischreden, Ausg, von Förstemann-Bindscil, III, S, 197.
2, Ebenda, S, 206,
3, Ebenda, S. 226 f,
4, I, Sam. 17, 45.
5, Tischreden, III, S, 197,
6, Erlanger Ausgabe 26, 131 ff,

7
,

Ebenda 24, I«,

8
,

Ebenda 26, 176,

9
,

Matth. 16, 18, 19,
10, Ebenda 18, 18,

11, Luk. 22, 38.

12, Vgl Ranke, Die röm. Päpste I, 262 ff., I«. Aufl.
13 v. Bezold, Gesch. der deutschen Reformation, S. 118,
14, Vgl. Hausraths Weltverbesserer im Mittelalter.
15, De Lnrist« et gclverssrio suo ^nticliristo. Herausgegeben von

Dr. Rudolf Buddensteg, Gotha 1880. Vgl. auch BuddensK'g, Johann
Wiclif und seine Zeit, Gotha 1885, S. 162 f. Bemerkenswert an dem
Traktat is

t in erster Linie die Nüchternheit, mit der er sich von den aben

teuerlich phantastischen Vorstellungen, die im Volke wie bei Künstlern und

Gelehrten im Mittelalter gleichermaßen lebten, fern hält. Für ihn is
t

das Wort Antichrist zunächst einfach die Bezeichnung für ein Gegenstück
(5hristi, und die Frage is

t nur, wie dieses Gegenstück zu seinem Urbild,
wie der Antitypus sich zu seinem Typus verhält, ob er ihm gleicht oder

ihm widerspricht, (Vgl. die gleichzeitige Selbstbezeichnuug Konrad Kannlers
aus Eichstädt als Antichrist bei v. Bezold, S, 121 ) Über das Ver

hältnis dieser Kritik an dem Papsttum zu der später von Luther geübten
wird weiter uuten die Rede sein,

16, Damit (commumter> is
t eine allbekannte Vorstellung vom Auti>

christ festgestellt, die mit der eschatalogisch- apokalyptischen nichts zu
tun hat. Sie scheint mir bei Zivingli wiederzukehren,

17, Vgl, Preuß, Tie Vorstellungen vom Antichrist im späteren Mittel
alter, bei Luther und in der konfessionellen Polemik, Leipzig 1906, S, 53,
Anm, 3

18, Ebenda, S 66 ff.; vgl, die Illustrationen des Buches,



27'^

19 Gregorovius, Gesch, der Stadt Rom im Mittelalter VIII, 4, ZbA,
S. 416 f.; H

,

Bauer, Hadrian VI, S. 129,

20. Der Venezianer Girolamo Negro. Bei I, Burckhardt, Die Kultur
der Renaissance in Italien, 9

,

Auf!,, Leipzig 1904, I, 132.

21. Vgl. «ps,. v. g. I, 16.

22. Erlanger Ausgabe 26, 244.

23. 2. Mose 19, 12.

24. Tischreden III, 269.

25. Über ihren Charakter siehe Hausrath, Martin Luther l. 259 Ich
kann dieses schöne Werk hier nicht ermähnen, ohne dankbar zu bezeuge«,
wie tief ich mich ihni und seinem nun verstorbenen Verfasser, meine»

hochverehrten Lehrer, verpflichtet weiß.

26. Enders, Luthers^Briefmechsel I, 303 f.

27. Vgl. über si
e meinen Aufsatz: Die Heidelberger Disputation

Luthers. Zeitschr, für K. Gesch. XXI, Heft 2 und 3
.

28. Erlanger Ausgabe 24, l«f.
29. An Wenzeslaus Link. Enders l, 316.

30. So Calvin zu I. Joh. 2
,

18. In den neuteftomentlichen Kommen
taren, ed. Tholuck VIII, 332.

31. Mit dem Teufel ist er nicht identisch, wie Buddensteg (in der
Ausgabe des Wiclifschen Traktates, S. 15) zu meinen scheint.
32. Vgl. Preuß, a. a. O., S. 10-82.
33. Ebenda, S. 83-10«.
34. Ob der Brief, der das falsche Datum: Altenburg, den 3. Mörz

1519, trägt, abgegangen oder nur Entwurf geblieben ig, läßt sich nicht

feststelle». Einen Widerruf hat Luther doch auch in ihm abgelehnt
35. Erlanger Ausgabe 53, 46,

36. Enders I, 45«.

37. Erlanger Ausgabe 24, 42. Zweifel an der Echtheit: Von dm
neuen Eckischen Bullen und Lügen, 24, 30.

38. Lccius declolstus, dem Willibald Pirkheimer (wohl mit unrecht)
zugeschrieben.

39. Enders II
,

332.

40. Enders II
,

461 f.

41. Enders II
,

456.

42. Erlanger Ausgabe 21, 36«.

43. In seiner Schrift gegen Heinrich VIII. Bei Köstlin, Luthers
Theologie 2

. Aufl., I, 334.

44. Opp. v. g. V, 286 sqq. Datiert vom l. April 1521.
45. I. Köstlin, Luthers Theologie 2

. Aufl., I, 31«.



273

46. Vgl. Enders III, 107 f. Das Passional findet fich in dem 9, Bande
der Weimarer Luther-Ausgabe, Mir liegt es in einem in Leipzig,
Robert Hoffniann, (später I, C. B. Mohr, Tübingen) 1873 erschienenen
Neudruck vor,

47. Am 19, August 1620. Bei Cyprian, Nützliche Urkunden, S, 433,

48. Erlanger Ausgabe 53, 41 ff.

49. Jer. 51, 9
.

50. In der lateinischen Ausgabe der Schrift „Wider die Bulle des
Endchrists", übersetzt bei Hausrath I

, 370.

51. Erlanger Ausgabe 24, 54,

52. Enders III, 70.
53. Erlanger Ausgabe 24, 22.
54. Ebenda 24, 36 f.

55. Ebenda 53, 45.

56. Ebenda 24, 252.

57. Auf diesen Unterschied zwischen Wiclif-Hus und ihm hat er

selber aufmerksam gemacht, z. B. Tischreden III, 222.
58. Bei Hausrath I, 319.
59. Erlanger Ausgabe 26, 242
60. Ebenda 24, 19.

61. Tischreden III, 202.
62. Erlanger Ausgabe 53, 5« f.

63. Ebenda 26, 242.

64. Tischreden III, 187.
65. Ebenda III, 235.
66. Ebenda III. 263.





Evangelische Regungen zu Mainz

in den ersten fahren der Reformation

von

Fritz Herrmann

I8>





Conrad Ferdinand Meyer läßt in feiner Dichtung

«Huttens letzte Tage" den siechen Ritter nach seiner Verban

nung vom Mainzer Hofe einmal eine Nacht in der Krone, der

aus den Dunkelmännerbriefen wohlbekannten Humanistenherberge,

zubringen, und in seiner Schlaflosigkeit durch die Scharmache

getröstet und erbaut werden, die im Vorbeiziehen leise das

Lutherlied „Ein feste Burg" singt. Das erscheint auf den ersten
Blick als eine allzustarke poetische Lizenz: eine luthersreundliche

Polizei in der Residenz des Erzbischoss Albrecht, des Primas
von Deutschland I Und doch: wenn das Lutherlied damals schon

«xistiert hätte und bekannt gewesen wäre
— die Hvmnologen

und Reformationshistoriker streiten gerade jetzt wieder darüber,

ob es um die Zeit des Wormser Reichstags von 1521 ge

dichtet morden is
t oder etwa im Jahre 152«, als drohende

Wolken sich über dem Protestantismus zusammenzogen — wenn

jenes Lied bereits 152^ bekannt gewesen märe, so hätte man

es sicher auch in Mainz gesungen. Denn in der rheinischen

Bischofsstadt mar in der Tat eine lutherische Strömung vor
handen, und zwar am Hose und i

n den Kreisen der Gebildeten

«benso wie im Volke. Man wußte zwar bisher schon allerlei
darüber, so z. B„ daß der päpstliche Nuntius Aleander, als
er auf der Durchreise nach Worms im November 1521 auf
dem Marktplatze zu Mainz Luthers Schriften auf grund der

päpstlichen Bulle verbrennen wollte, von dem erzürnten Volke

beinahe gesteinigt worden wäre und eine üble Blamage erlitt;
ober doch beginnt sich erst jetzt das Dunkel etwas zu lichten,

das über jenen Verhältnissen und Vorgängen liegt, und die

Persönlichkeiten treten deutlicher hervor. Sowohl aus römi

schen als aus Mainzer Quellen hat die reformationsgeschicht
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liche Arbeit der letzten Jahre so reiches Material zutage ge
fördert, daß man nunmehr ein ziemlich deutliches Bild von
der evangelischen Bewegung in Mainz zu zeichnen vermag. >>
Wenn ic

h dies im folgenden versuche, so muß ic
h dabei an mehr

als einer Stelle ^auf die Anfänge der deutschen Reformation
überhaupt eingehen. Denn mehr als in anderen Stödten, in

denen das „neue Wesen" auskam, is
t gerade in Mainz die

Abhängigkeit der lokalen von der allgemeinen Entwickeln««,

sichtbar; die Tatsache, daß der geistliche Stadtherr zugleich auch
der Primas von Deutschland war, erklärt dies zur Genüge.



I.

Wenn man nach den Gründen fragt, die in ganz Deutsch
land das Volk so rasch dem neuen Evangelium geneigt und

der alten Kirche abwendig gemacht haben, darf man die Miß
achtung nicht vergessen, welcher der römische Klerus seit langer

Zeit schon verfallen mar. Es is
t

nicht nötig, daß man zur

Feststellung des Tatbestandes sich auf die Klagen und Schil
derungen der evangelischen Seite berust. Gut katholische

Schriftsteller haben diesen Schaden ihrer Kirche sehr wohl er

kannt und laut genug beklagt, und die Protokolle der geist

lichen Korporationen selbst, die gerichtlichen Akten und die

Visitationsergebnisse reden gleichsalls eine >deutliche Sprache.

Auch in Mainz, wo die Bürgerschaft wie in anderen Städten

ohnehin dem Klerus nicht grün war, weil si
e in seinen Vor

rechten, insbesondere der Steuer- und Zollfreiheit mit Recht
eine Schädigung ihrer wirtschaftlichen Lage erblickte, stand die

Geistlichkeit in schlechtem Ruft, und zwar um so mehr, je höheren

Rang si
e

einnahm. In den zahlreichen Stistern wurde der
Gottesdienst schmählich vernachlässigt, und der Chorbesuch der

zum großen Teil adeligen Stiftsherrn, die ihre geistliche Pfründe
nur als angemessene Versorgung betrachteten und im übrigen
ein recht weltliches Leben führten, mar trotz aller Strafandroh
ungen nicht zu bessern; die Residenzpflicht wurde nicht einge

halten und konnte oft nicht eingehalten werden, da die Häu
fung der Pfründen in derselben Hand die Inhaber zu öfterer

Abwesenheit zwang. Erschienen sie aber wirklich in der Kirche,

so veranlaßte ihre Unkenntnis der liturgischen Formen und

Handlungen häufig ärgerliche Störungen der Feier. In ihrer
äußeren Erscheinung suchten si
e

ihren geistlichen Stand zu ver

bergen, trugen keine Tonsur, wohl aber den verbotenen Bart
und erschienen aus der Straße entweder in soldatischem oder
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in stutzerhaftem Aufzug. Mehr aber als alles dies mußte sie ihr
Lebenswandel diskreditieren: Üppigkeit, Lasterhaftigkeit, Trunk-
und Spielsucht, nächtliche Raufereien und ähnliche Dinge waren

es, die den Geistlichen die Achtung des Volkes raubten, vor

allem aber das weitverbreitete Konkubinat. Hat doch der Erz-
bischof Albrecht selbst im Jahre 154L dem päpstlichen Nuntius
Morone eingestehen müssen, daß seine sämtlichen Geistlichen
Konkubinarier seien.*) Und doch mar das noch nicht das

Schlimmste und kann sehr wohl als ein Ventil gemertet wer

den, das Schlimmeres verhütete. Für die Stadt Mainz selbst
fehlen zwar bis jetzt statistische Nachmeise über die sexuelle
Kriminalität des Klerus. Wenn wir aber aus den Rechnungs

büchern eines Mainzifchen Geistlichen Richters missen, daß
in den zum Kurstaat gehörenden Bezirken Eimbeck und Nörthen
auf 33 Weltgeistliche 1 bestrafter sexueller Verbrecher kam,

während unter 2308 Laien gleichfalls nur 1 solcher war, 2) so

läßt uns das den ganzen Abgrund ahnen. Und hierbei kommt

eben so sehr wie der hohe auch der niedere Klerus in Betracht,
der dazu vielfach unwissend und zur Führung seines heiligen
Amtes unfähig war. Nimmt man dazu, daß auch bei den

Klöstern über den Verfall der Zucht und über die Verschleu
derung des Gutes geklagt wird, so is

t das Urteil unausweich
lich, daß der gesamte geistliche Stand in einem Maße nieder

gegangen war, das unbedingt zum Schaden der Kirche aus»

schlagen mußte. Ich möchte nicht mißverstanden werden: ich
weiß sehr wohl, daß es auch tüchtige, eifrige und ehrbare

Priester in jener Zeit gegeben hat, aber das wird jedem, der

sich mit ihr näher beschäftigt, gewiß werden, daß diese gegen
über der großen Mehrzahl der Untüchtigen und Ungeeignete»

verschwinden und das Gesamturteil des Volkes über den Klerus

nicht zu ändern vermochten.
An Reformationsversuchen von feiten der geistlichen Obrig

keit hat es auch im 16. Jahrhundert in Mainz nicht gefehlt.

Jeder der Erzbischöfe nahm einen oder mehrere kräftigeAnläufe, um

schließlich die Undurchführbarkeit der erstrebten Reformen ein

zusehen. Sie scheiterten an der allzugroßen Ausdehnung des
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Übels und an dem — zum mindesten passiven — Widerstand
der Betroffenen. Aber nicht zuletzt doch auch daran, daß die

innere Berechtigung zum Reformieren sehlte, solange die übel-

stände am Hofe selbst und bei der Spitze der Geistlichkeit, dem

Domkapitel, nicht zu allererst abgestellt waren. Und was bei

den Reformversuchen herauskam, wenn die Domkapitulare da

bei von den Oberhirten immer nur zur Selbstvisitation und

Selbstreformation aufgefordert und so die Angeklagten in eigner

Sache zu Richtern gemacht wurden, das läßt sich denken. Eine

Änderung konnte erst eintreten, wenn ein sittlich ernsterer, die

Aufgaben der Kirche und der Zeit besser begreifender Klerus

herangebildet wurde. Das erkannt und den gelungenen Ver

such dazu gemacht zu haben is
t das Verdienst der Jesuiten, die

im Jahre 1561 auch in Mainz einzogen. Ihnen und ihren Schü
lern is

t es allmählich gelungen, das verlorene Vertrauen zur
alten Kirche im Volke wieder zu erwecken und die Neigung zur

Ketzerei dadurch von vornherein abzuschwächen. Die Geistlich-

lichkeit aber, wie si
e

sich zu Beginn des Reformationsjahrhun

derts uns darstellt, muß dessen beschuldigt werden, daß si
e das

Kapital von Achtung, das ihr durch die Würde ihres Standes

garantiert mar, leichtsinnig verscherzt hat. Man bekommt den
Eindruck, daß es der neuen religiösen Werte, welche die Re

formatoren brachten, garnicht bedurft hätte: das mündiger ge

wordene Jahrhundert mußte sich über kurz oder lang von dieser

Priesterschaft abwenden.

II.
Das über den Zustand des Klerus und die dadurch be

dingte Mißachtung der offiziellen Vertreter der Kirche Gesagte
gilt nicht von Mainz allein: in der ganzen damaligen katholi»
schen Welt herrschte die gleiche Kalamität. Was aber daneben

in Mainz ganz besonders das Aufkommen einer lutherischen Be
wegung ermöglichen und fördern mußte, das mar die Haltung,

die Erzbischof Albrecht in den ersten Jahren der Reformation
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eingenommen hat. Er hätte jede evangelische Bewegung in

seiner Residenz im Keime ersticken können. Er hat es nicht
getan und nahm auch als Reichsfürst und Primas von Deutsch
land der neuen Bewegung gegenüber zunächst eine abwartende

Stellung ein. Wie is
t er dazu gekommen?

Der L4jährige Hohenzoller mar im Jahre 1514 zum En-

bischof von Mainz gewählt morden, weil das Domkapitel in

einem brandenburgischen Prinzen einen starken Schutz gegen

Kurfachsen zu finden hoffte, das nach dem Mainzischen Erfurt

lüstern mar, und weil fein Bruder Joachim sich anheischig g
e

macht hatte, das an Hessen verpfändete Amt Gernsheim aus

eigenen Mitteln einzulösen. Daß er versprochen habe, die Kon-

firmations- und Pallienkosten aus seiner Tasche zu zahlen, if
t

jetzt wohl endgültig als Irrtum nachgewiesen. Die mußten
vielmehr durch die übliche Steuer von der Geistlichkeit und den

Laien der Diözese aufgebracht werden. Und Albrecht hat hier

auf umsoweniger verzichten können, als gerade er überaus hohe

Summen aufnehmen mußte, um das unersättliche Rom zu be

friedigen. Durch die kluge Politik seines Hauses war er be
reits im Jahre 1513 in den Besitz des Erzbistums Magde
burg und des Bistums Halberstadt gekommen, dachte aber nun,

wo er auf den vornehmsten erzbischöflichen Stuhl des Reiches

erhoben worden, keineswegs daran, diese beiden früheren Wür

den aufzugeben, wie es dem Kanonischen Rechte entsprochen

hätte. Er unternahm es, Rom dasür zu gewinnen, daß er
wider Recht und Gesetz die drei Stister in seiner Hand ver

einigen dürfe, und mit dem nötigen Gelds gelang es. 1g(M

Dukaten verlangte die Kurie von den Gesandten des Erwähl
ten neben den regulären Konfirmationsgeldern als besondere

Gabe für ihre Einwilligung, und als Pflaster auf die Wunde

bot si
e einen Ablaß an, von dessen Erlrag 50 <>/o Albrecht zu

fallen und ihm seine großen Auslagen zum Teil wenigstens
wieder „hereinbringen" sollten. Die Rücksicht auf das Bran

denburgische Fürstenhaus und dessen nunmehrige doppelte Stimme

im Kurfürstenkollegium, die ihm dann bei der i
n Aussicht st
e

henden Kaiserwahl gefügig sein würde, veranlaßt? den Papst
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Leo X. zur Einwilligung in diesen schmählichen Handel. AI»

brecht organisierte den Ablaßvertrieb zu Anfang des Jahres
1517. Es is

t bekannt, daß ihm das Geschäft durch Luthers

Thesen und die allseitige Zustimmung, die si
e im Volke fanden,

rasch verdorben wurde. So mußte er zunächst gegen den Wit

tenberger Mönch, der ihn finanziell schwer schädigte, aufs höchste

aufgebracht fein.

Luther hat am 31. Oktober 1517 feine Thesen mit einem
demütig-ernsten Schreiben an Albrecht geschickt, der als Erz-

bischof von Magdeburg, zu dessen Diözese das Bistum Bran

denburg mit Wittenberg gehörte, sein Oberhirte mar, und darin

besonders auf die sittliche Verwirrung des Volkes durch den

Ablaß hingewiesen.^ Doch vermochte er damit keinerlei Ein
druck auf den jungen Kirchenfürsten zu machen. Dieser wies

vielmehr seine Magdeburger Räte an, wenn si
e es sür gut

hielten, den Prozeß gegen den vermessenen Mönch zu eröffnen
—

si
e

haben es nicht getan
— , und meldete seinerseits die

Sache zu weiterer Behandlung nach Rom. b) Damit sah er

den Fall als erledigt an und mar froh darüber, denn seinem
trägen, dem Ernst und der Pflichttreue abgeneigten, auf hei
teren Lebensgenuß erpichten Wesen entsprach es nicht, sich

große Sorgen und viele Gedanken zu machen. Doch war er

klug genug, die in der nächsten Zeit sich immer steigernde

Schwierigkeit der deutschen kirchlichen Verhältnisse zu benutzen,

um in Rom durch den Hinweis auf seine guten und nötigen

Dienste möglichst viel für sich herauszuschlagen. Im Jahre
1518 erlangte er den Kardinalspurpur und sorderte sogleich
die finanziell einträgliche Würde eines I^^alus s latere für
ganz Deutschland, die eine Art deutschen Patriarchats bedeutet
und ihn zum Leiter einer deutschen Nalionalkirche gemacht hätte.
Rom dachte nicht daran, ihm diese Bitte zu gewähren, hielt

ihm vielmehr nur einmal die Gemährung als Preis für eine

unmögliche Leistung vor, nämlich bei den Verhandlungen über

die Kaiserwahl. Albrecht hatte seine Stimme zuerst an König

Franz von Frankreich verkauft, mar aber dann zu den Habs-
burgern übergegangen, als diese mehr boten und auch die Volks



2«4

stimme für den Enkel Maximilians sich aussprach. Leo X.

stand bis zuletzt auf Frankreichs Seite und ließ Albrecht ent
bieten, daß er ihm den Legatentitel geben wolle, wenn er

doch noch für Franz einträte. Der Erzbischof konnte das nur

als eine besonders boshafte Form der Ablehnung empfinden
und hat von nun an Rom gegrollt. Und dieser Groll wegen
der Verweigerung der Legatur is

t einer der Hauptgründe für
seine laue Haltung, ja für sein zeitweiliges Frondieren in der

Lnlhersache,

Bestärkt aber wurde Albrecht in dieser Stellung durch
den Humanismus, der leine ganze Sympathie besaß. In
Mainz, wo einst Konrad Celtes eine LocksIirsL lirersria
RKenariä gegründet und wo eine Phase des Reuchlinprozesses

sich abgespielt halte, waren am Hofe und i
n der Beamtenschaft,

im Domkapitel und unter der übrigen Geistlichkeit zahlreiche

Humanisten. Auch Ulrich von Hutten, den impulsivsten
und nationalsten Vertreter des deutschen Humanismus, hatte
der Erzbischof an seinen Hof gezogen und ließ ihn von Mainz
aus ungehindert seine Jnvektiven gegen Rom schleudern. Je
mehr aber Luthers Sache analog der Reuchlins als ein Kampf
der Bildung gegen Barbarei und römische Tyrannei angesehen
wurde, desto weniger konnte Albrecht von feinem humanistischen
Standpunkte aus seine Stellung auf der Seite des Papstes

nehmen. Hatte ihm doch Erasmus von Roterdam aus

drücklich ans Herz gelegt, Luther uicht ungerecht zu verdammen,

vielmehr durch die Universitäten belehren und widerlegen zu

lassen. 7
) Um solche Belehrung bat auch der Reformator selbst

in einem Schreiben vom 4
.

Februar des Jahres den

Erzbischos. ») Und jetzt würdigle ihn dieser auch einer Antwort,

und zwar einer sehr charakteristischen. Er lehnt es zwar ab,

ihm selbst eine Weisung sür seine Seelennot zu geben, da er
— und das is
t ein eigentümliches Geständnis für den ersten

Geistlichen des Reichs — seine Bücher überhaupt noch nicht
gesehen habe, verweist ihn vielmehr an die Gelehrten und warnt

ihn vor Erregung der Volksleidenschaslen. Aber er schreibt

doch
— der Primas von Deutschland dem Mönche, für den
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Rom bereits den Bannstrahl bereithielt — : „Daß du aber vor

gibst, du lehrest die Wahrheit, wie du si
e in der heiligen Schrift

gelesen und daraus gelernt hast, können mir nicht strafen;

doch sofern du solches thust mit Gottesfurcht und Sanftmut,

nicht mit Schelten und Lästern und nicht erregst noch Ursach

gibst zu Ungehorsam wieder die gemeine Gemalt und Autorität

der Kirche, Kommest du diesem nach, so is
t dein Rat oder

Werk aus Gott und wird ohne Zweifel löblich und nützlich
sein, und daß ic

h mit dir wie Gamaliel unter den Juden rede,
wird e

s

sest bleiben, also daß es Niemand wird dämpfen

mögen. Geht aber dein Werk aus Neid, Vermessenheit und

Stolz, andere zu schmähen und zu lästern, so ists gemißlich aus

Menschen und wird leichtlich von ihm selbst untergehen."")

III.
Wer Albrecht bei diesem Schreiben die Feder geführt hat,

>issen mir nicht. Wohl aber kennen wir den Manu, der in
?n nächsten drei Jahren, von lo^O bis Anfang 1523 ihn
einflußte und von jedem ernstlichen Vorgehen gegen Luther

>hielt: es mar der Humanist und Lutheraner Wolfgang
zbricius Capito, bisher Domprediger in Basel. Er kam
rch Verwendung der Mainzer Humanisten im Mai 1520 als
kdiger an den Dom, wurde aber schon wenige Monate später
den Rat Albrechts aufgenommen und is

t

ihm bald unent-

irlich geworden. Was dieser kluge, zielbewußte Diplomat

feiner einflußreichen Stellung bei dem ersten Kirchenfürsten
Reichs für die Sache Luthers geleistet hat, kann man nicht

1 genug anschlagen. Er hat den Erzbischof zu stillschmei-
)er Duldung des Luthertums veranlaßt und alle römischen
kaiserlichen Edikte unwirksam zu machen gewußt. Dadurch
rte er der Reformation eine Schonzeit, in der si

e im Volke

?zeln fassen und sür den späteren unvermeidlichen Kampf
te sammeln konnte. Mit einer Verschlagenheit ohne Glei-
hat er Rom gegenüber den Schein aufrecht zu erhalten
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bereit, und hat doch zu gleicher Zeit jedes energische Zugreifen
vereitelt. Im Sommer des Jahres 1520 fing man an der
Kurie an, Albrechts Haltung mit Mißtrauen zu beobachten,

und ein päpstliches Breve sollte ihm wegen der Duldung von

Huttens antirömischer Schriftsteller« scharfen Tadel aussprechen.

Am Mainzer Hofe erhielt man rechtzeitig Kunde von dem Er
laß, und noch vor seinem Eintreffen bekam Hutten den Ab-

schied und sein Verleger Johann Schöffer wurde, damit
man doch wenigstens eine Maßregelung aufweisen könne, eine

Zeit lang in Haft genommen. Der Nuntius Aleander merkte
bei seinem ersten Zusammentreffen mit Albrecht in Köln zu
nächst nicht, daß die Ergebenheitsversicherungen des Mainzers
und seines Rates Heuchelei waren. Ja Albrecht erhielt auf
feine Bitte vom Papste statt des Kardinalstitels von St. Chrn-
sogonus den den deutschen Gläubigen vertrauter klingenden

und eindrucksvolleren von St. Peter s6 vivcula. Aber das
war denn auch für lange Zeit die letzte Gnade, die ihm Rom

gemährte. Der Nuntius schöpfte, als er in Mainz den Herein

fall bei dem Versuch der Bücherverbrennung erlitt, Verdacht,

und auf dem Wormser Reichstag von 1521 wurde ihm völlig
klar, daß er sich in Albrecht und Capito verrechnet hatte. Der

letztere hat hier alle Maßnahmen Aleanders durch geschickt ge

legte Gegenminen vereitelt. Seinem Einfluß is
t

es zuzuschreiben,

daß der Erzbischof und Reichserzkanzler das im Dezember 1520

im Reichsrat bereits angenommene Edikt, das Luthers Er

scheinen überflüssig gemacht hätte, nicht unterschrieb und da

durch verhinderte; daß er nach Luthers Auftreten in der Reichs

versammlung sür eine weitere private Verhandlung mit ihm

sich einsetzte; daß er das sogenannte Wormser Edikt, das über

den Reformator die Acht verhängte, nicht persönlich unter

zeichnete; daß er den ihm von Rom angetragenen Posten und

Titel eines Generalinquisitors für die lutherische Ketzerei als

für ihn schimpflich ablehnte; und daß er den Reichstag vor

zeitig verließ, um nicht Zeuge der Verbrennung der Luther-

bücher in Worms fein zu müssen. Aleander hat sich bemüht,
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Capito durch eine römische Gunstbezeugung zu gewinnen und

ihm die Propstei von St. Thomas in Straßburg verschafft.
Capito nahm zwar die päpstliche Gnade, die ihm später den

rechtzeitigen Rückzug aus dem Mainzer Dienst gestattete, dank

bar an, ließ sich jedoch nicht erkaufen. Bei seinen evange

lischen Freunden geriet er freilich, roie alle Vermittler, in den

Verdacht des Abfalls, Er hat aber ruhig und unbeirrt im
alten Sinne weiter gewirkt und mehr erreicht, als die ferner

Stehenden ahnen konnten: das Wormser Edikt wurde in den

Diözesen des Erzkanzlers und Primas überhaupt nicht ver

öffentlicht, den von Rom mit der Predigt gegen Luther beauf
tragten Franziskanern untersagte Albrecht jede Polemik, und

gegen die evangelischen Regungen in Magdeburg und Erfurt

is
t er fast nur zum Schein eingeschritten.

In Wittenberg jsah man naturgemäß weniger, was
Capito verhinderte, als das, was er nicht verhindern konnte,

wie z. B. die Maßregelung einiger Priester, die wegen ihrer
Verheiratung bei dem Erzbischof denunziert worden waren, aber

'och sehr glimpflich behandelt wurden. Der erzbischöfliche Rat

rtrug das Mißtrauen, das ihm von den Sachsen entgegenge-

racht wurde, und zitterte nur im Gedanken an scharfe Angriffe

ilf seinen Herrn von feiten der Lutheraner, die diesen kopf

heu und ihm selbst die Beibehaltung der Politik des Dissi-
ulierens und Temporisierens unmöglich machen mußten. Ein

lcher Angriff drohte im Herbst 1521. Luther hatte in seiner
Zartburgeinsamkeit von der Reliquienausstellung in Halle ge-
rt, zu der Albrecht durch große Ablaßversprechungen die
'enge anlockte. Er mar wütend über das anscheinende Wieder-

fleben des Ablasses und schrieb sofort dagegen. Sein „Ab-

tt von Halle" wurde zwar durch den kursächsischen Hof, an den

ipito eilte, unterdrückt/«) aber anAlbrechtversönlichzufchreiben

'z sich Luther doch nicht nehmen, und Stärkeres hat wohl
ein Geistlicher, und noch dazu ein gebannter und geächteter,

rem kirchlichen Oberen gesagt. Er stellt ihm darin ein Nl-
atum für die Abschaffung des Hallischen „Abgottes", mi-

zen falls er ihn in der Öffentlichkeit angreifen werde, und
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schreibt, die Bischöfe möchten zuvor die Huren von ihren Höfen
entfernen, ehe si

e

gegen verheiratete Priester vorzugehen wagten,")

Der Erzbischof hat dem Gebannten eigenhändig geantwortet,
in einem Schreiben voll Demut und Schuldbewußtsein, von

dem man nicht weiß, ob es lediglich durch die Angst vor der

angedrohten öffentlichen Bloßstellung diktiert mar, oder ob sich

mirktlich ein keimendes Verantmortlichkeitsgefühl und der Be

ginn der Selbsterkenntnis bei dem Schreiber regte. Er teilt
Luther mit, daß der Ablaß in Halle eingestellt se

i

und fährt

dann fort: „Ich will mich, ob Gott will, dergestalt halten und

erzeigen, als einem frommen geistlichen und christlichen Fürsten
zusteht, soweit mir Gott Gnade, Stärke und Vernunft verleiht,

darum ic
h

auch treulich bitte und lassen bitten will, denn ich

von mir selbst nichts vermag, und bekenne mich, daß ic
h bin

nötig der Gnade Gottes, wie ic
h denn ein armer, sündiger

Mensch bin, der sündigen und irren kann, und täglich sündigt

und irrt, das leugne ic
h nicht; ich weiß wohl, daß ohne die

Gnade Gottes nichts Gutes an mir ist, und ic
h

sowohl ein

unnützer stinkender Kot bin als irgend ein anderer, wo nicht

mehr." "1 So schreibt der Kurfürst und Kardinal an den Witten

berger Mönch ! Jedenfalls zeigt das Schreiben den Respekt, den

er vor dem Reformator als der Verkörperung des Volksge-

wifsens hatte. Luther traute dem Frieden nicht, da er Ca»

vitos Verschlagenheit hinter dem Briefe zu erkennen glaubte,
und hat für dessen Wirksamkeit am Mainzer Hofe erst im

Frühjahr 1522 einiges Verständnis bekommen, als jener ihm
bei einer Begegnung in Wittenberg auseinander fetzte, wie er

auf dem Wormser Reichstag und später mit großer Mühe und

trotz der entgegenstehenden Einflüsse seinen Herrn so gelenkt

habe, daß alle Maßregeln Roms und des Kaisers gegen die

Reformation erfolglos geblieben seien. Im Frohgefühl über
diese Verständigung mit Luther kehrte Capito nach Mainz zu»
rück und gab den Gedanken an die Niederlegung seiner Stelle,

den er unter dem Druck der Verkennung längst gefaßt hatte,

wieder auf; aber die Ereignisse des Jahres 1522 zeigten ihm
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doch, daß seines Bleibens hier nicht länger sein könne. Albrecht

geriet in den Verdacht der Verbindung mit Sickingen und wurde

nach dem Mißlingen von dessen Zug gegen Trier von den
verbündeten Fürsten zur Zahlung einer Strafsumme gezwungen.
Seine Schuld bestand in Wahrheit nur darin, daß er die Ge

sinnungsgenossen Sickingens ^an seinem Hofe hatte gewähren

lassen. Nun aber schwand ihm alle Lust, die Sickingen, Hutten
und wie si

e alle hießen, noch weiter mit feiner Sympathie zu

beehren. Er mar mißtrauisch geworden und begann nunmehr
auch die religiöse Opposition mit anderen Augen zu betrachten.
Carito hielt es sür an der Zeit, sich zurückzuziehen. Im Früh-
jähr 1523 ging er nach Straßburg und hat dort sortan offen
und frei für die Reformation gewirkt.

IV.

Während dieser ganzen Zeit nun, in welcher Albrecht zu>

rf
t unter humanistischem und dann unter dem besonderen Ein-

lnß Capitos stand, entwickelte sich in Mainz eine evangelische
Zemegung, der des Erzbischofs laue Haltung zugute kam

!on Luthers Auftreten gegen den Ablaß hatte die Universität

h
r

rasch Kunde erlangt, da ihr Albrecht die Thesen zur Be-

itachtung übersandte. Dieses Gutachten fiel ziemlich dürftig

s, und lief darauf hinaus, daß der Erzbischof den gefähr

den Handel nach Rom, an den „Born der Weisheit und

rechtigkeit", melden möge, was er ohnehin schon getan hatte,
er auch das Volk muß bald um Luthers Sätze gemußt und

diskutiert haben. Berichtet doch der Christophspfarrer Fl o-
tius Diel, er habe an Weihnachten 1517 gefürchtet, daß
der Kommunion, welche mit Ablässen ausgestattet mar, me-

r Kommunikanten"als sonst kommen würden. ") Sowohl an
Universität als im Volke hat man den beginnenden Kampf
cken Luther und der Kirche jmit Spannung verfolgt und
Stellung genommen. Von denen, die von etwa 1520 an
ausgesprochene Lutherfreunde in Mainz gelten können.
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nenne ic
h den Professor der Theologie Johannes Stumpf,

genannt Eberbach, der auch zugleich Dompfarrer mar, seine

Kollegen in der Fakultät I.ic. Adam Weiß und Mag. Mel
chior Ambach und den Historiker Nikolaus Carbach.
der auch als Korrektor in der Schöfferschen Offizin tätig mar

und sich durch die Herausgabe des Livius einen Namen ge-

macht hat, ferner aus der Zahl der höheren Beamten in der

Verwaltung und an den Gerichten, die Aleander in seinen De

peschen gewöhnlich als „die lutherischen Räte Wibrechts" be

zeichnet, anßer Capito etwa den Ritter Sebastian von Ro-
tenhan, der auf den Reichstagen jener Zeit als Mainzer
Vertreter eine Rolle spielt und als erster Herausgeber der

Chronik des Regino von Prüni bekannt ist. Aus dem vor

nehmsten Teile der Geistlichkeit, dem Domkapitel, if
t damals

keiner zu Luther übergegangen, wenn auch mancher im Geheimen

für den kühnen Mönch Sympathie gehabt hat; aber es mar

klar, daß, wenn er sein Kirchenideal durchsetzen würde, es mil

den Pfründen und Sinekuren für den Adel vorbei sein werde,

und diese Aussicht hat wie überall so auch in Mainz die h
ö

here Geistlichkeit zu Gegnern des Reformators gemacht. Da

für aber finden wir unter den Stiftsvikaren sowie den Pfarrern
und Altaristen der Stadt einige auf Luthers Seite stehend. Der

jenige nun, welchem die Führerschaft in diesem evangelischen Kreise

zuzusprechen ist, war Kaspar Hedio, der Baseler Theologe,
den Capito bei seiner Berufung in den Rat Albrechts zu se

i

nem Nachfolger auf dem Predigtstuhl im Dome vorgeschlagen

hatte. Er hat gleich seinem Vorgänger lutherisch gepredigt,
und da er ein milder und vorsichtiger Mann war, der nicht

am Niederreißen, sondern am Ausbauen seine Freude Halle,

sind ihm Konflikte zunächst so ziemlich erspart geblieben. Nur

mit den mönchischen Predigern, die aus die ketzerischen Nei

gungen des Volkes ein machsames Auge hatten und die An

ziehungskraft der Predigten des Dompfarrers und des Dom

predigers bald bemerkten, gab es ab und zu einen kleinen Strauß.
Wir sind über Hedios Predigttätigkeit fast nur durch die Briefe
unterrichtet, die er an feine Freunde, besonders an Zmingli
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geschrieben hat. Im übrigen aber besitzen wir weder eine Pre
digt noch irgend eine Schrift von ihm aus der Zeit seiner

Mainzer Wirksamkeit, und ebensowenig etwas dergleichen aus

der Feder von Stumpf und Capito. So können wir leider
die Art der Kost nicht feststellen, die si

e

ihren Mainzer Zu
hörern geboten haben.

Wohl aber sehen wir die Wirkung ihrer Predigten. Es

darf behauptet werden, daß die Bevölkerung der Stadt

Mainz zum guten Teil fich auf die Seite Luthers ge
teilt hat. Zum ersten Male zeigte sich das deutlich im No-
icmber bei der Anwesenheit Aleanders. Dieser wollte,

sie er es in Löwen und Köln bereits getan hatte, auch in

Hainz die Lulherbücher verbrennen, und der Erzbischof konnte

mi nicht widersprechen, wie sehr auch er und feine Umgebung

.» Nuntius warnten. Die Universität und die Stadtbevöl-

rung wurden zu dem feierlichen Akte eingeladen. Zuerst

llte im Dome ein Gottesdienst stattfinden und dann auf dem

hen Markte die Verbrennung vor sich gehen. Der Nuntius

'rkte bald, daß er mit einer starken Gegnerschaft zu rechnen
be. An feiner Wohnung wurden Spottverse und -bilder

geschlagen, in denen er als getaufter Jude verhöhnt und als
inozeros, als Storch — wegen seines gespreizten Ganges
und mit Eselsohren abgebildet wurde. Im Dome aber
sde er von der Menge hin- und hergestoßen, und der von

bestellte Prediger Johann Burkard, ein übel berüchtigter
ninikaner, wagte angesichts der drohenden Haltung der Ver-

inelten nicht, die Kanzel zu besteigen, sondern hielt, bleich
Angst, vom Altare aus eine Ansprache, die unter diesen
tänden wohl anders gelautet haben wird, als er es sich vorge-
nen hatte. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Auf dem

ktvlatz mar der Holzstoß aufgeschichtet, der Henker sprang

if und rief laut in das umstehende Volk hinein, ob denn
Nonn, dessen Bücher er da verbrennen sollte, nach Recht
Gefetz verurteilt sei; und als man ihm zuries, das se

i

geschehen, stieg er gelassen herab und weigerte sich, die

ennung zu vollziehen. Aleander aber wurde mit Schmutz
19«
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beworfen und märe gesteinigt morden, wenn ihn nicht die Troß

buben des Domkapitulars Hartmann von Kirchberg rasch
in Sicherheit gebracht hätten. Wütend beschwerte er sich bei

Albrecht und erreichte, daß am anderen Tage durch einen To

tengräber die Bücher verbrannt wurden ; aber nur die Markt

weiber sahen zu, und viele behaupteten hinterher, es seien

nicht Luthers Schriften, sondern solche katholischer Autoren

gewesen.

Eine ganze Anzahl von Flugschriften trug die Kunde von

dieser Verbrennung in alle Welt. Eine derselben ruft Ale-
ander zu: Was willst du erst von den anderen erwarten, wenn

schon ein Henker so unerschrocken, fest, mutig und frei wagt,

gegen deine und des römischen Bischofs blutdürstige Grausamkeit

aufzutreten? Aber auch in Mainz selbst wuchs die Sympathie

für Luther. Hat sich doch der Dominikanerkonvent geweigert,

jenen Prediger Burkard weiter im Kloster zu dulden, weil man

fürchtete, die Almosen des Volkes zu verlieren und der Rache

Ulrichs von Hutten zu verfallen. Und als der Franziskaner
Daniel entsprechend dem von Aleander allen Pfarreien und

Klöstern zugestellten Befehl gegen Luther predigte, fand man auch

an seiner Kirche ein Pamphlet gegen ihn angeschlagen. Ein be

sonderer Herd aber für die ketzerische Bewegung war die Zunft
der Meisterfinger, die zu den alljährlich in der Kirche auf
geführten Vorstellungen antiklerikale Themata wählte. So wurde

z. B. im Jahre 1521 aufgeführt das Spiel vom Sturm der

Pfaffen zu Erfurt und das Spiel von einem Dompfaffen und
der schönen Eselin. So wenig also hatte das Wormser Edikt
in Mainz Eindruck gemacht, daß man unter den Augen des

Erzbischofs es wagte, den Klerus zu verspotten.

Auch der Drucker Johann Schöffer scheint zu dem
Mainzer lutherischen Kreis gehört zu haben. Nachdem er, wie

bereits erwähnt, im Jahre 152i) wegen des Verlags von Huttens
Dialog Inspicienres, in welchem der Legat Cajatan verspottet
mar, verhaftet gewesen, hat er von Huttens. Schriften zwar nur

noch die Neuauflagen der über das Guajak-Holz mit deutlicher
Angabe feiner Firma gedruckt. In der Tat aber ift er nach
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wie vor Huttens Verleger geblieben, und die Drucke mit der

Ortsangabe Ebernburg sind in Wahrheit aus seiner Offizin
hervorgegangen. Auch die Intimst!« Lrpnur6ians, ein luther
freundliches Plakat vom Mai 1521, das sich gegen Eck und
die von ihm verbreitete Bulle richtete, hat Schöffer gedruckt.
Ob er si

ch

auch mit der kleineren Flugschriftenliteratur abgab,

is
t

nicht zu sagen. Daß die massenhaft auf den Markt ge

worfenen Flugschriften auch von den Mainzer Evangelischen

zelesen morden, is
t

selbverständlich und überdies bezeugt durch
nnen Fund, den man im Jahre 1863 gemacht hat. Als Ka
nals das Dach der Heiligen Geist-Kirche repariert wurde, fand
ian, zwischen den Sparren roohlversteckt, ein ganzes Packet
zlcher Schriften, Spottholzschnitte, Lutherschriften und evan-

elische Lieder. Es is
t

offenbar von einem Insassen des Hei

gen Geist-Spitals dort versteckt morden, als die Verfolgung

'gann. Das geschah aber nicht vor dem Jahre 1523. Bis
,hin sind die erzbischöflichen Behörden zwar auf eingegangene

enunziationen hin gegen die evangelischen Regungen in
furt und Frankfurt eingeschritten, aber die Mainzer Evan-

üschen ließ man in Ruhe. Albrecht wollte von Verfolgun-

i nichts wissen, und Capito und seine evangelisch gerichteten

Uegen hielten ihre schützende Hand über die Glaubensgenossen.

V.

Obwohl Albrecht, seit Ende des Jahres 1522, wie bereits
jhnt, verärgert durch seinen Hereinfall anläßlich des Sickin»

chen Zuges, seine kirchenpolitische Stellung zu revidieren
nn, wollte er doch Capito, der ihm unentbehrlich geworden

nicht missen und hat ihn dreimal zur Rückkehr von Straß
aufgefordert; jedoch vergebens. Und sein Verhalten in

rsten Hälfte des Jahres 1523 macht ganz den Eindruck,

r nur schwer und zögernd der katholischen Partei im Reiche
enShert hat. Das Mandat des Reichsregiments vom 6
.

, das die evangelische Predigt verbot"), hat er erst im
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September für Mainz veröffentlicht. Es forderte altkirchliche
Predigt, Überwachung des Buchdrucks, Auslieferung ketzerischer

Schriften und Verhaftung widerspenstiger Prediger. Jetzt sa

hen die Mainzer Evangelischen, daß auch ihnen Gefahr drohe,
und si

e

mußten diese umsomehr sürchten, als si
e hörten, daß

ihr Kurfürst im Herbst des Jahres mit Herzog Georg von

Sachsen und anderen niederdeutschen Luthergegnern in Helm
stedt ein Bündnis zur Unterdrückung der neuen Lehre ge

schlossen habe. Dieser erste Organisationsverfuch der katholi

schen Reaktion hat zwar keinen Fortgang genommen. Mehr
aber versprach das Regensburger Bündnis von 1524, das
der Legat Campegio zustande brachte, um den bevorstehenden,

sür Rom gefahrdrohenden Reichstag lahmzulegen. Seine Mit
glieder verpflichteten sich auf den Vollzug des Wormser Edikts

in ihren Gebiete» und suchten durch das Versprechen der Re-
formierung ihres Klerus die osfiziellen deutschen Gravamina

und ihre Erörterung in der Reichsversammlung überflüssig zu

machen. Mit seinem Beitritt zu diesem katholischen Bunde
verzichtete auch Albrecht auf eine reichsrechtliche Erledigung der

Religionsfrage und stellte sich auf die Seite derer, die im ein-

seitigen Anschluß an Rom und, was in diesem Augenblick das

selbe war, an den Kaiser das Heil sahen.
So wurden die Jahre 1523 und 1524 Jahre voll schmerer

Sorge für die Evangelischen in Mainz. Hatte man si
e

bisher

in Ruhe gelassen und ihnen nur im Stillen gegrollt, so be

gannen jetzt die Anfeindungen. Sie richteten sich in erster
Linie gegen Hedio. Libelle wurden gegen ihn angeschlagen,
und von den Kanzeln herab zogen die Gegner über ihn los.

Auch an kleinlichen Schikanen, die an moderne konfessionelle

Häkeleien erinnern, fehlte es nicht: er konnte keine Wohnung
bekommen und hat in der kurzen Zeit nicht weniger als sechs:
mal sein Quartier wechseln müssen. Trotzdem gedachte er aus

zuhalten und hat sich gegen alle Angriffe schars gemehrt. Aber

bald sah er, daß er über kurz oder lang der Gemalt werde

weichen müsse». Im Frühjahr 1523 war das Domkapitel
gegen die Stadt Bingen vorgegangen, wo der bereits ge
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nannte ehemalige Mainzer Dozent Melchior Ambach als

Pfarrer das Luthertum eingeführt hatte, und im Herbst wurde

die Stadt Miltenberg durch die erzbischöfliche Regierung mi

litärisch besetzt, wo O. Johannes Drach aus Karlstadt ein

Jahr lang evangelisch gepredigt hatte. Die Altariften waren

aus Furcht vor der antiklerikal gewordenen Bürgerschaft aus

der Stadt geflohen und hatten si
e in den Verdacht aufrühre

rischer Gesinnung gebracht. Gegen Drach wurde der Prozeß

eröffnet, und die Akten — übrigens die einzigen, die mir von

Prozessen gegen evangelische Geistliche des Mainzer Sprengels

haben
— zeigen, daß die Richter eine weit verzweigte und

wohl organisierte lutherische Propaganda vermuteten, der si
e

auf die Spur kommen wollten. Luther schrieb einen Trost

brief an die Miltenberger. '»
) Er übersandte ihn auch dem

Erzbischof, den er für schuldlos hielt,- etliche Wölfe und Lö

wen an seinem Hofe, fo meint er, hätten sich diese Vernichtung

einer evangelischen Gemeinde zuschulden kommen lassen.

Hedio aber wartete nicht ab, bis man auch ihm den Pro
zeß machte, sondern folgte einem Ruf als Domprediger nach
Straßburg und verließ im November 15L3 Mainz Damit

fehlte den Evangelischen sür die kommende schwere Zeit der

Führer; denn der Dompfarrer Stumpf, genannt Eberbach, war

!in ängstliches Männchen. Noch hatten ja in der Stadt selbst
eine Ketzerprozesse stattgefunden, und die Abgeordneten des

Nainzer Klerus mußten sich bei einer Zusammenkunft mit denen
es Kölner und Trierer in, Oktober vorwerfen lnsfen, daß in

>?ainz ungehindert evangelisch gepredigt, gelehrt und gedruckt

erde, ohne das widerlegen zu können. Aber im Jahre
?24 wurde das anders. Zwei Lutheraner, der Magister Jakob
amerlander, ein Mitglied der Universität, und der Binger
farrer Magister Melchior Ambach wurden verhaftet und
ißten, durch die Haft mürbe gemacht, in einer Urfehde den
isn Glauben abschwören. Immerhin is

t

zu konstatieren, daß

brecht und seine Regierung zu gransamer Verfolgung der

angelischen, wie si
e in anderen Territorien beliebt wurde,

ie Neigung zeigten. Verhaftungen aber sind noch eine ganze
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Reihe vorgenommen morden. Wenn wir auch die Namen der

davon Betroffenen nicht kennen, so wird uns die Tatsache durch

zwei literarische Zeugnisse bestätigt. Das eine is
t ein Send

brief Hedios an die Mainzer Evangelischen vom September
1524. Er predigt darin den Gehorsam gegen die Obrigkeit

in weltlichen, aber nicht in geistlichen Dingen und sieht >
in der

jetzigen Verfolgung ein Anzeigen, daß „Pharao ins Meer will,"

d
.

h
. daß das römische System bald zu Ende geht.") Eine

ebenso feurige Hoffnung auf den bevorstehenden gänzlichen Um

schwung der Verhältnisse atmet der Troftbrief der Worm
ser Evangelischen an ihre Mainzer Glaubensgenossen, eine

Schrift voll von scharfen Anklagen gegen den in Üppigkeit und

Laster versunkenen Klerus, welche die gefangenen Priester zur
Sündhaftigkeit ermahnt. Und würd der Erdboden undergan,

so sollt ihr euch nit grausen lan! ruft si
e

ihnen zu. ?>) Die

Veränderung aller Dinge, die hier als glühende Erwartung
ausgesprochen wird, begegnet uns auch sonst in evangelischen

Kreisen gegen das Ende des Jahres 1524. Was Wunder,

daß die verfolgten Anhänger Luthers, als im nächsten Früh
jahr die soziale Revolution aufflammte, eben darin den Anfang
des Umschwunges sahen und vielfach mit den Bauern und dem

städtischen Proletariat gemeinsame Sache machten. Luther selbst

hat weder mit der Ritter- noch mit der Bauernerhebung snne
religiöse Sache verquicken wollen. Aber zur reinlichen Scheidung

zwischen Geistlichem und Weltlichem waren seine Anhänger nicht

reif — si
e

sind's ja zum Teil bis auf den heutigen Tag noch
nicht. Auch die Evangelischen in Mainz haben ihre Sache
mit der Politik identifiziert und sind daran völlig zugrunde
gegangen.

VI.
An drei Stellen brach im Mainzischen im Mai 1525 der

Aufstand los: in der Miltenberger Gegend, in der Stadt
Mainz selbst und im Rheingau. Und immer fordern die
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Aufständischen Freiheit der Pfarrmahl und der evangelischen

Predigt — das entsprach ja den allgemeinen Artikeln der Bauern

schaft
—, weiter aber, und das is

t

für die Bewegung im Main-

zischen charakteristisch, Freilassung der gefangenen Prediger. Die

Forderung freier Pfarrmahl für die Mainzer Kirchen bedeutete

hier, auch wenn man weiß, daß es nicht bloß, wie Cochläus^)
schreibt, die lutherischen Gesellen waren, die sich auf dem Diet-

markt zusammenrotteten, nichts anderes als den Wunsch, die

Stellen mit evangelischen Predigern zu besetzen. Ob die siegen
den Empörer dazu den Versuch gemacht haben, is

t

nicht be

kannt, mohl aber, daß vier in den Stadttürmen liegende Pre
diger auf Grund der Zugeständnisse, die Domkapitel und Statt

halter im Namen des abwesenden Erzbischofs der Bürgerschaft

machen mußten, freigelassen wurden. Einer von ihnen, Jo
hannes Bernhardt, Pfarrer von Algesheim, ging nach Frank-
urt und hat hier im Verein mit Dionysius Melander das
vangelische Kirchenmesen eingerichtet. Was den Rheingau be-
onders angeht, so hatte hier Kaspar Hedio im letzten Som-
1er seiner Mainzer Wirksamkeit aus geschehene Aufforderung

in auf der Wachholderheide bei Erbach am Tage der großen

irozesfion gepredigt und dabei auch die Frage des Zehntens

-streift. Im Jahre 1524 hatte er dann zwei im Straßburger
Münster über dieses Thema gehaltene Predigten nebst einem

endbrief an die Rheingauer im Druck ausgehen lassen, die

ne Zweifel einen gemissen Einfluß auf die dortige Erhebung
tten. Den Zehnten an die höhere Geistlichkeit, so mar da-

- zu lesen, sollten si
e nur unter Protest geben, aber nicht mit

walt ihn abzustellen versuchen, und vor allem selber auf die

iche nach tüchtigen Predigern gehen, wenn ihnen die geift-

e Obrigkeit solche nicht schickte. 2Z) Die Versorgung der Gemein-
mit Pfarrern und deren Schutz vor Gewaltigung stellten
in auch die Rheingauer an die Spitze ihrer Artikel, Die

ldr Bingen aber verlangte, daß man ihrem vertriebenen
rrer Melchior Ambach die Rückkehr gestatten solle.
Wir sehen also: überall traten die Aufständischen für die
igelischen Forderungen ein, oder umgekehrt, die evangelisch
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Gerichteten haben sich den Aufständischen angeschlossen und

durch si
e

ihre Wünsche durchsetzen zu können geglaubt. Bald

aber zeigte sich, daß diese Hoffnung trog. Die Siege des

schwäbischen Bundes über die Bauern im Südwesten und die

Niederwerfung des Thüringer Ausstandes durch die Schlachl
bei Frankenhausen gaben der Mainzer Regierung Mut und
Energie zurück und machten die triumphierenden Rebellen ver

zagt. Es kam zur Unterwerfung und zur Kassierung der er

zwungenen Verträge, die Rädelsführer wurden am Leben g
e

straft, im übrigen aber das anderwärts übliche Blutbad ver
mieden, und in die neuen Ordnungen, die in der Folge Al

brecht den einzelnen Städten seines Landes und dem Rhein-

gau gab, wurde neben anderen Freiheitsbeschränkungen ein Passus

aufgenommen, der die Existenz des Luthertums und das Wie

derauftreten evangelischer Prediger unmöglich machen mußte.
Denn Luthertum galt jetzt schlechthin als Aufruhr, und wenn

die Beamten seither sich wenig um das Aufspüren und De

nunzieren evangelischer Prediger und Gemeinden gekümmert

hatten: jetzt mußten si
e es aus politischen Gründen tun. Daß

man auch die Führer der Evangelischen in Mainz als mit

schuldig an dem Ausstand ansah, beweist die Verhaftung des

Dompfarrers Johannes Stumpf, des Domvikars Andreas
Meier und des Vikars an Liebfrau Peter Nödigk. Das
Domkapitel mar für ihre Verweisung aus dem Erzftift, die

Regierung aber ließ sie, da wohl eine Beteiligung an dem

Aufstand nicht nachweisbar war und die Gefangenen unter den

Räten einige Gönner hatten, ohne weiteres oder doch nur auf

Grund der Zusage, vom Luthertum abzustehen, frei. Ja Eber
bach behielt sogar die Dompfarrei und seine Professur unan

gefochten bis zu seinem Tode. Nach außen galt er immer noch

als Lutheraner, und so finden wir ihn denn auch bei der Grün

dung der Marburger Universität auf der Vorschlagsliste sür die

theologische Fakultät. Aber in Mainz is
t

er nicht mehr her-

vorgetreten und erscheint als ein gebrochener Mann, der Amt

und Brot für seine Überzeugung dranzugeben nicht fähig war.

Wie auf ihn, so wird man auch auf die anderen Lutheraner
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ein wachsames Auge gehabt habe». Die Zunft der Meister

singer aber wurde, da si
e

auch weiterhin im Verdacht lutheri

scher Tendenzen blieb, schließlich im Jahre aufgehoben.

Eine ganz eigentümliche Haltung nahm Erzbischof Al
brecht v

. Mainz während der Bauernerhebung ein. Er hat
zwar nicht, wie man ihm vorwarf, auf Seite» der Bauern ge

standen, so wenig wie früher auf Seiten der Ritter. Aber

ohne Zweifel hat er in den Wirren der Revolution eine Zeit
lang mit dem Gedanken einer Säkularisierung seines Erzstiftes
und dem Plan einer Heirat gespielt. Das beweist der dazu
aufmunternde Brief, den ihm Luther im Anfang Juni des Jahres
1525 auf Veranlassung eines der magdeburgischen Räte ge

schrieben hat."). Was den haltlosen Kirchenfürsten bemog, diesen
Plan nicht weiter zu verfolgen, war nicht, wie die Sage will,

das Zureden seiner Maitrefse Ursula Redinger, die sich auf den

legitimen Platz neben ihm doch keine Hoffnung hätte machen

dürfen, sondern die rasche Veränderung der politischen Lage,

die ihn zu engerem Anschluß an die Reaktionspartei zwang.

Zr beeilte sich, den Papst seiner gänzlichen Ergebenheit zu ver-

ichern und trat dem Dessauer Bündnis bei, dessen Seele Herzog

Aeorg von Sachsen mar. Die einzig mögliche Rettung aus

en Wirren der Revolution und der Ketzerei sahen die Ver-
ündeten in der Rückkehr des Kaisers, den si

e um rasches

ommen und gewaltsames Einschreiten gegen die deutschen

utheraner durch eine Gesandtschaft ersuchten. Die gleiche Bitte

ollten auch die in Mainz versammelten Abgeordneten der Dom-

ipitel der zur Erzdiözese gehörigen Bistümer dem Monarchen
«rtragen, aber ihre Gesandtschaft kam nicht zustande. Doch zeigt

r Versuch, daß si
e den Bischöfen, ohne deren Vorwisfen si
e

gten, nicht viel zutrauten. Luthers Schrift gegen den sog.

ainzischen Ratschlag wurde vom kursächsischen Hofe unter-
,'ickt und is

t nur in einem Bruchstück auf uns gekommen.^)

L wollte verhindern, daß weitere geistliche Körperschaften in

utschland sich an der Gesandtschaft der Mainzer beteiligten,

i diese selbst, anscheinend an der Interesselosigkeit der meisten
pitel. scheiterte, die das nötige Geld nicht einsandten, war
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Luthers Eingreifen ja auch überflüssig geworden. Doch hat

die Nachricht von der Absicht der Mainzer in ganzen evangelischen

Deutschland einen Sturm der Entrüstung erregt, der sich de-

sondersgegen denDomdekanLorenz Truchseß von Pommers-
seiden^) richtete. In ihm haben wir die Seele der Mainzer
Gegenreformation zu sehen.

VII.
Er hat auch dafür gesorgt, daß in der Sladt Mainz selbst

keine evangelische Regung mehr aufkam. Sein Werk is
t die

Berufung des altgläubigen Friedrich Nausea, des späteren
Wiener Bischofs, zum Domprediger, und er hat Leute wie den

Polemiker Johannes Cochläus begünstigt. Mit Nauses be
ginnt die Reihe der Prediger, die das Volk beim alten Glauben

zu erhalten suchten und sich dabei redlich Mühe gaben. Neben

ihm sind zu nennen Stumpfs Nachfolger in der Dompfarrei

Michael Heldin g
, der Domvrediger Johann es M enzinger

und der Franziskaner Johannes Wild.
Wenn durch diese Männer im Volke eine allmählige

Besserung zugunsten des Katholizismus angebahnt wurde, s«

trat ein solcher Umschwung in den höheren Kreisen vorläufig

noch nicht ein. Vor allem hat Albrecht selbst noch beinahe ein

Jahrzehnt lang großen Wert aus gute Beziehungen zu Witten

berg gelegt und war zu Vermittlungsversuchen stets bereit. Erst
als er politisch mit Kursachsen wegen Erfurt zerfiel, trat er

definitiv auf die Seite der Todfeinde des Protestantisinus und

half im Jahre 1538 die katholische Liga gründen; von dieser
Zeit an hört auch Luthers Schonung auf und er findet nur noch
Worte der schärfsten Kritik gegen den Mainzer, der ihn solange

genarrt und „den Baum auf beiden Schultern getragen" habe.
Aber weder Albrecht noch feine nächsten Nachfolger konnten

verhindern, daß im Domkapitel und in den obersten Hofftellen

Protestanten waren. Denn die auswärtigen Adelsfamilien, die

auf diese Stellen Anspruch hatten, waren zum großen Teil
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evangelisch geworden. So klagt denn noch im Jahre 1581 ein

katholischer Schriftsteller nach einem Besuche in Mainz: „Am
Steuerruder sitzt hier ein katholischer Fürst, aber es führt das

Ruder ein häretischer Untertan . . . Im Munde, in der Kirche
und in der Öffentlichkeit is

t

Bonifatius zu finden, aber nur ein

schön gemalter Bonifatius; bei Tische dagegen, im Privatgemach
und im Rate herrscht Luther, und zwar ein Luther von ge

fährlicher Geschäftigkeit .... Am ganzen Hofe sind, mag man
auf die Tafel blicken oder in die Gemächer eindringen, die

Ketzer so zahlreich, daß man mehr Verächter als Hörer der

Messe findet. Es märe zu viel, wenn diese Pest der Tafeln
und der Gemächer sich auch auf den Kanzeln zeigte: si

e grassiert

am Tor, in der Küche und bei den Edelknaben, die von unseren

Vorfahren an den Hof als an eine Schule der Religion ge

bracht zu werden pflegten. Jetzt aber is
t alles auf den Kopf

gestellt: die Pagen werden hier nicht in die reine Religion ein

geführt, si
e

lassen sich vielmehr bei ihrem Eintritt in den Hof-
dienft die schriftliche Versicherung geben, daß man si

e damit

zerschont. So kommt's, daß Knaben das ketzerische Gift, das

ie kaum mit den äußersten Lippen berührt haben, mit vollen

Sacken von sich geben; welche noch keinen Begriff von der

riefterlichen Würde haben, die Majestät des Priesters zu lästern
>agen 27)«.

Der Erzbischof, dessen Hof hier als häretisch verseucht ge-

hildert wird, Daniel Brendel von Homburg, hat durch

e im Jahre 1561 erfolgte Berufung der Jesuiten einen
ttttelpunkt für die Gegenreformation in Mainz geschaffen,
mponierend durch unermüdliche Arbeit und strenge Lebens-

hrung haben die Jünger Loyolas, von der Geistlichkeit zwar
,'lfach angefeindet, aber begünstigt durch den Erzbischof, seinen
meralvikar und den Weihbischof, in der Stadt und der Um-
;end durch Predigt und Seelsorge sowie durch erfolgreichen

terricht der alten Kirche das verlorene Vertrauen wieder zu
zinnen verstanden und zahlreiche Übertritte, die Auslieferung

erischer Bücher :c. erzielt. Aus den Veröffentlichungen des
?ens gewinnen mir auch zahlenmäßige Angaben über die
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Verbreitung des Protestantismus in Mainz gegen Ende des

Reformationsjahrhunderts. Auch wenn man in Betracht zieht,

daß in den Übertrittszahlen anfangs einzelne, später zahlreiche

Auswärtige einbegriffen sein mögen, so zeigen diese Angaben

doch, daß eine ganz respektable Schar Evangelischer noch in

der Stadt lebte. Es konvertierten z. B. in den Jahren 1585
16, 1592 26, 1601 113, 1605 139 Protestanten 2»). Man
wird also annehmen dürfen, daß zu Anfang des 17. Jahrhunderts
die letzten Ausläufer der lutherischen Bewegung derReformations-

zeit in der Stadt Mainz verschwunden sind. Das evangelische
Kirchenwesen, welches Gustav Adolf im Jahre 1632 dort ein
richtete, mar nur von kurzer Dauer. Eine evangelische Ge

meinde konnte sich erst wieder zu Anfang des 19. Jahrhunderts
in Mainz bilden, die heute ein volles Drittel der Einwohner

umfaßt.
Die Väter dieser neuen evangelischen Gemeinde und deren

Glieder haben kaum gewußt, daß in dem goldnen Mainz, das

sich von jeher als sänctae R,omanae ecclesiae specialis vera
kilia bezeichnete, schon einmal evangelisches Leben pulsiert hat«,

ja daß sogar von der Dom-Kanzel herab evangelisch gepredigt

worden mar. Heute wissen wir, wie stark diese lutherische
Strömung in der rheinischen Bischofsstadt zu Beginn der

Reformationszeit gewesen is
t und auf wie große Sympathien

in der Bürgerschaft Erzbischof Albrecht hätte rechnen dürfen,

wenn er etwa, wie fpäter sein Kölner Kollege, den offiziellen
übertritt zum Evangelium vollzogen hätte. Daß er dazu den

Mut nicht fand und so die Mainzer evangelische Bewegung
dem Untergang weihte, mögen mir bedauern. Aber unvergessen

soll ihm doch bleiben, daß er durch seine anfängliche Haltung

unter dem Einflüsse Cavitos die Einwurzelung des Protestantis
mus in weiten Gebieten Deutschlands ermöglicht hat.
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Der Kampf der europaischen Staaten um ihre Selbständig
keit gegenüber den Ansprüchen der römischen Kirche hat im Mittel
alter begonnen, wurde in den Jahrhunderten seit der Reformation
ortgesetzt und is

t

auch heutzutage noch nicht an seinem Ab-

chlnsse angelangt. Wo die römische Kirche sich stark genug

ühlte, ihre Ansprüche geltend zu machen, is
t latent oder offen

er Konflikt eingetreten, und je nach der Widerstandsfähigkeit

er Staaten hat zwar die Kurie vorläufig auf das Eine oder

ndre verzichtet, aber ein offenes Eingeständnis von ihrer Seite,

iß man dauernd zurückziehe, is
t nie die Folge gewesen.

Unter den offenen Konflikten derart is
t der Streit, in,

elchein zu Anfang des 17. Jahrhunderts, zur Zeit Papst
auls V., der venetianifche Staat und die römische Kurie ihre
äste gemessen haben, wohl der bedeutsamste gewesen. Geht
in doch da beiderseits bis zu den äußersten Mitteln vor:

Kurie holt aus der Rüstkammer des Mittelalters sogar das

^ Jahrhunderten, selbst angesichts der Reformation im 16.

hrhundert nicht mehr verwendete Werkzeug eines allgemeinen
terdikts hervor — freilich um zu erfahren, daß dieses Werk-

z stumpf geworden is
t und bei der seitens des venetianischen

iates klug und energisch geleiteten Verteidigung nicht zur
tung kommen kann. Und der Staat unterbindet, soweit
möglich, der römischen Kurie jeden Einfluß und treibt die

i für sie eintretenden Einzelpersonen, ja die unbotmäßigen
lichen Orden als solche aus dem Lande. Dabei handelt

ich allerdings um zwei für den venetianischen und für jeden

seine Selbständigkeit bedachten Staat wichtige Fragen;
Iis: sollen Verbrecher, wenn si

e geistlichen Standes sind,

Gerichtsbarkeit des Staates durch die kirchliche Behörde
gen werden dürfen? und zweitens: soll die alte Ordnung

20*
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ungestraft verletzt und aufgehoben werden, nach welcher bei

jeder Niederlassung von Orden oder Besitzergreifung von Grund

stücken durch solche oder durch kirchliche Gemeinschaften irgend

einer Art die Genehmigung der Obrigkeit eingeholt werden muß?
Auf die Einzelheiten des Kampfes, der im Jahre 1607

seinen Höhepunkt und durch die Vermittlung des französische»
Königs Heinrichs IV. seine Beilegung sand, soll hier nicht ein
gegangen, soudern nur das Ergebnis ins Auge gesaßt werden.

Zweifellos hatte die Kurie den kürzeren gezogen. Was die-
erste der obigen Forderungen angeht, so hat der venetianische
Staat nach dem Konflikt wie vorher die Übertreter seiner Ge
setze, auch wenn si

e dem geistlichen oder dem Ordensstande an

gehörten, vor sein Gericht gezogen und bestraft. So wurde

z. B. im Oktober 1609 der Abt Marc' Antonio Cornaro auS
dem Bereiche der Republik verbannt, welcher in Venedig am

hellen Tage die Gondel eines Kaufmanns hatte ergreifen, den

Kaufmann ins Wasser werfen und dessen Frau, die schon seine
Geliebte gewesen mar, hatte rauben lassen; und im Dezember

desselben Jahres wurde ein Priester nus der Mark, der sich
Diebstahl und sogar Straßenraub hatte zuschulden kommen

lassen, ergriffen und hingerichtet. Was aber die zweite Frage
betrifft, so hat der venetianische Staat auch betreffs der An-
siedlung von neuen Orden und Übergang von Besitz in die tote

Hand sein Recht gewahrt, und während er im allgemeinen den

ausgewiesenen Orden nach dem Friedensschlüsse die Rückkehr
gestattete, hat er dieselbe dem Jesuitenorden dauernd verweigert.

Leider hat freilich bei dem Friedensschlüsse selber der Senat

aus Drängen des französischen Königs und des von Paris auK
als Vermittler geschickten Kardinals Joveuse sich zu einer

Komödie bequemt, sofern er die beiden Delinquenten geistlichen
Standes, auf deren Verurteilung hin der Streit mit Paul V.
ausgebrochen war, doch nicht selber abstraste, sondern dem

französischen Könige überlieferte — der dann nichts Eiligeres

zu tun hatte, als si
e dem Papste zu übergeben und so den

Schein hervorzurufen, als se
i

doch dieser allein als der Richter
der Geistlichen anerkannt worden.
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Die schwierigen kirchenrechtlichen und praktischen Fragen,

welche dieser Konflikt mit der Kurie dem venetianischen Senate

zur Lösung vorlegte, sind von dem Manne bearbeitet und er

folgreich gelöst worden, dessen Namen die Überschrift mieder-

Hlbt. Fck Paolo Sarpi, in Venedig 1552 geboren und Mit
glied des Servitenordens, war in jenen Zeiten des Kampfes

und weiterhin der Konsultor, also der amtliche Berater des

Senates in allen kirchenrechtlichen Dingen, und wie dies heute

«och seine auf die Streitfragen bezüglichen gedruckt vorliegenden

Schriften und dazu auch die zahllosen handschriftlich im vene

tianischen Archiv aufbewahrten Gutachten dartun, hat er mit

meisterhafter Kenntnis, Umsicht und Klarheit den Senat im

Kampfe beraten. Daß er sich dadurch den Haß der römischen
Kurie und all ihrer Anhänger zuzog, mar nicht zu verwundern,

nid wie diese zu seinen Lebzeiten ihn verfolgt haben, sogar

>urch Mörderhand ihn haben zum Schweigen bringen wollen,

0 is
t er auch heute noch, wie mir sehen werden, ein beliebter

Segenstand ihrer Verfolgung. Andrerseits is
t

seine Persönlich
st auch gerade durch seine eigenartige Stellung von Interesse, wie

e denn auch noch bis in die neuere Zeit — ja gerade in den

chten Jahrzehnten, wo der Kampf des modernen Staatsge-

ankens mit den Ansprüchen der römischen Kurie an verschiedenen
>tellen neu entfacht worden is

t — die Aufmerksamkeit vielfach

if sich gezogen hat.
Wenn nun hier eine neue Zeichnung von Paul Sarpis

ligiösem Charakterbilde dargeboten werden soll, so liegt noch

1 bestimmter mehr persönlicher Anlaß dazu vor. Es is
t dem

erfasser gelungen, mehr als 40 Briefe des berühmten Ser-

tenmönchs neuerdings der Öffentlichkeit zu übergeben, welche,

is
t an den Grafen Christoph Dohna gerichtet, bisher in dem

chiv des Fürsten zu Dohna in Schlobitten unbeachtet gelegen
den. ') Indem diese Briefe, aus den Jahren 1608 bis 1616
rührend, zu den bereits bekannten Briefen Sarpis Hinzu
ten, ergänzen si

e

nicht unwesentlich das für eine eingehende

arakteristik vorliegende Material. In den Briefen zeichnet

5 Sarpi nnmillkürlich die entscheidenden Züge seines Bilde«
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mit eigener Hand — was könnte erwünschter sein als dies,
wo es sich um einen Mann handelt, den heute noch der Pur»
teien Haß und Gunst in entgegengesetzte Beleuchtung rückt?

Schon ehe die neueste Veröffentlichung erschien, lag das

Briefmaterial in nicht unbeträchtlichem Umfange vor, allerdings

hier und da nicht ganz einwandfrei bezüglich der Form. Schrei
ben von Paul Sarpi sind stets Gegenstand des Interesses für
weite Kreise gewesen, und da die Zahl seiner Korrespondenten

eine nicht geringe mar, so sind Briefe von ihm auch an ver

schiedenen Orten nach und nach aufgetaucht und von verschie
denen Sammlern herausgegeben morden. Der erste freilich,

welcher sich Briefe Sarvis, die nicht an ihn gerichtet waren,

zu verschaffen wußte, tat das nicht, um si
e der Öffentlichkeit

vorzulegen, fondern um den Verfasser damit insgeheim bei de»

Dogen und Senate von Venedig zu verdächtigen und ihm wen»

möglich die Vertrauensstellung, deren er sich erfreute, zu nehmen.

Es war dies der päpstliche Gesandte beim französischen Hofe,
Monsignor Roberto Ubaldini, welcher im Jahre 1609 eine An»

zahl der nach Paris an den Hugenotten Castrino gerichtete»

Briefe des Konsultors durch Bestechung in seine Hände brachte
und der römischen Kurie auslieferte. Sarpi mar, wie sei»
Schreiben an den befreundeten Parlamentsrat Gillot in Paris
vom 14. Februar 1612 2) zeigt, von der verräterifchen Ubergabe
der Briefe in Kenntnis gesetzt morden; er fühlte sich dadurch

nicht gerade bedrückt, und in der Tat haben die venetianischen
Behörden ihm ihr Vertrauen nicht entzogen. So mißglückte

auch dieser dritte Hauptschlag der Kurie gegen ihn, wie die
1607 ausgesprochene große Exkommunikation wirkungslos ver-

hallt war und wie der Mordanschlag im gleichen Jahre nur eine
Verwundung, nicht aber den Tod Sarpis zur Folge gehabt hatte.
Aus den der römischen Kurie eingelieferten Briefen hat

viele Jahre nachher, als Sarpi längst gestorben mar, der

römische Geschichtfchreiber des Trienter Konzils, der Jesuit
Kardinal Pallavicini, in der Vorrede zum ersten und zweite»
Bande feines Werkes (1656 f.

) einige Auszüge gegeben. Sollte

einst die Einlieferung der Briefe nach Venedig dazu dienen.
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dem verhaßten Gegner der Kurie das Vertrauen seiner Vor

gesetzten zu nehmen, so sollten nunmehr die Auszüge aus den

selben ih
n bei den Lesern der Geschichte des Trienter Konzils

als unglaubwürdig, weil ketzerisch gesinnt, erscheinen.lassen. Das
diente dem Plane des Jesuiten um so mehr, weil er mit seiner

ganze» Darstellung nichts anderes beabsichtigte, als das schon
1619 erschienene Werk Sarpis als unzuverlässig nachzuweisen.
Inzwischen waren Briefe, welche Sarpi an Freunde in

Paris gerichtet hatte, auch andern bekannt geworden. Der ge

lehrte Staatsmann Hugo Grotius ermähnt schon in einem Briefe
vom 10, April 1636,2) daß ihm Originalschreiben Sarpis vor
gelegen haben. Aber erst 1673 erschien, lange erwartet, die

erste Sammlung gedruckt;«) si
e enthält hauptsächlich Briefe an

den Pariser Freund de l'Jsle Groslot und umfaßt 123 Schreiben.
Die Zahl der heute bekannten is

t

sast auf das Dreifache ge

stiegen. Und dabei bilden gerade die zuletzt bekannt gewordenen

eine für die Kenntnis der inneren Entwicklung des Serviten

iedeutsame Quelle. Denn zu dem jungen deutschen Edelmann,

iber den er sich alsbald, nachdem er im August 1908 seine Be-

anntschaft gemacht, sehr günstig gegenüber den Pariser Freunden
aussprach, is

t Sarpi in ein volles Vertrauensverhältnis getreten;

o äußert er sich ihm gegenüber srei auch über intime Fragen,

nd besonders um seine kirchlich-religiöse Stellung kennen zu
?rnen, bieten si

e wertvolles Material.

Wenn wir nun auf solches Briefmaterial hin es schon

iternehmen mögen, ein religiöses Charakterbild des berühmten

erviten in seinen Hauptzügen zu entwerfen, fo darf anderer-

its auch behauptet werden, daß weite Kreise heutzutage besser

s früher vorbereitet sind, die religiöse Eigenart eines Mannes

e Sarpi zu würdigen. Was einst ihm eine Schar von
.'guern im Bereich des eigenen Kirchentums erstehen ließ und

is bis in die neuere Zeit eine objektive Würdigung Sarpis

s jener Seite verhindert hat, war dies, daß bei seiner Be

eilung lediglich zwei Vorfragen gestellt zu werden pflegten:
ens, wie hat Sarpi sich zu dem Papste Paul V. und der

der Kurie maßgebenden Partei der Jesuiten verhalten? und
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zweitens: welches mar seine Stellung zu protestantischen Per
sönlichkeiten und Bestrebungen? Indem man bei der ersten

dieser Fragen einfach voraussetzte, daß keiner mehr aus den

Namen eines Katholiken Anspruch machen könne, der sich eine

Kritik päpstlicher Maßnahmen auf dem kirchlichen Gebiete er

laube oder gar in erklärten Gegensatz zu den Bestrebungen

der Jesuiten trete, sprach man ihm jenes Recht ab und endete

mit dem Schlüsse: er war kein Katholik mehr. Und da Saroi

andererseits unleugbar viele und intime Beziehungen zu Prote

stanten aufrecht hielt und sich vielfach in feinen Briese« zu

Gunsten der protestantischen Politik und Interessen ausgesprochen
hat, ohne doch offen zum Protestantismus überzutreten, s«

schloß man: er war ein verkappter Protestant, behielt aber aus

äußeren Gründen seine Stellung im Orden und innerhalb der

katholischen Kirche bei.

Wie es um diese Dinge stand, wird zu untersuchen sein.
Wir lassen dabei die Verunglimpfung des Mannes durch einen

beschränkten Fanatismus, wie er sich in der Bezeichnung Sarpis

als eines „heuchlerischen Schmätzers" bei dem Konvertiten Läm

mer dartut 5
),

außer Berücksichtigung und prüfen, was der maß
vollere katholische Historiker von Reumont über Sarpi urteilt,

wenn er sagt: „Sein außerordentlicher Scharfsinn, seine um-

saftende Gelehrsamkeit, seine historische Kombinationsgabe werden

verdunkelt durch den Haß, womit er das Papsttum verfolgte,

Briefe Duvlessis-Mornans an Diodati, sowie ein langer Brief
von Diodati selbst lassen an Sarpis protestantisierenden An

sichten keinen Zweifel aufkommen, während si
e die Fuchsnatnr

Sarpis an den Tag bringen, welcher offenen Bekenntnissen heim
liches Wühlen vorzog." b)

Bei einem Vertreter papalistischer Geschichtsauffassung, der

Sarpis Kritik Papst Pauls V. und seiner Maßnahmen sofort
als „Haß gegen das Papsttum" wertet und der sich nicht
bemüht, Sarpis freundliche Stellung zu den Protestanten in

dem Lichte feiner Gesamtanschauung zu beurteilen, wird man

über solche Beurteilung weniger erstaunt sein — daß aber so

gar in unserer protestantischen Real-Encuklopödie die durch von



313

Reumont geprägte Bezeichnung „Fuchsnatur" ohne entschiedene
Verwahrung dem Konsultor angeheftet worden ist, muß billig
Wunder nehmen. Sarpis Leben, seine Schriften und besonders
die Berücksichtigung seiner eigenen Briefe sollten ihn gegen ein

-

Zugeständnis nach jener Seite hin schützen.

In einem Schreiben an de l'Jsle Groslot vom 11, De
zember 1607 erwähnt Sarpi den Mordversuch, welcher am
5, Oktober desselben Jahres nicht ohne Zutun der römischen
Kurie auf ihn gemacht worden war: drei Mordbuben umringten
ihn, als er die Straße überschritt und brachten ihm Verwun

dungen am Halse und an der Schläfe bei
—
so lernte er, wie

er scherzend später sagte, den „Stil" der römischen Kurie?) am
eigenen Leibe kennen. „Es gefiel Gott", fährt Sarpi in dem

Berichte an Groslot über den Mordversuch fort, „daß alle Stiche
schräg einsetzten, so daß si

e

doch mehr an der Oberfläche blieben

und ic
h

ohne Lebensgefahr davon kam — eine Wohltat, die

ic
h Gott allein verdanke, dem es gefallen hat, dieses Wunder

an mir zn vollbringen. Zweifellos hätten si
e

mich tausendmal
an Ort und Stelle niedermachen können, wenn nicht Gottes

Schutz über mir gemaltet hätte — ihm se
i

ewig Dank. Be

reitwillig hätte ic
h niein Leben um der Sache willen gelassen,

surch welche jene zum Mordansall bewogen worden sind, und

ch will nur unter der Voraussetzung gern am Leben geblieben
ein, daß ic

h mit Gottes Willen im gleichen Dienste meine

kröfte verwenden soll." Das is
t der Grundton, der auch aus

nderen Aeußerungen über fein Leben herausklingt, ja der seine

anze Weltanschauung trägt: mit Ernst und lebhafter Teil-

zhme beobachtet Sarpi den Lauf der Dinge im großen und

einen; mag aber, was in Welt und Kirche vorgeht, noch so

oße Besorgnisse ihm einflößen, er weiß doch, daß Gott re-

ert und schließlich alles nach seinem Willen lenkt. Diese Grund-
schauung tritt gerade in den Briefen an Christoph Dohna
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häufig zu Tage, weil er in ihm einen trotz seiner Jugend ernften
und frommen Beobachter kennen gelernt hat, mit dem er sich

in der Beurteilung begegnet. So in dem Briefe vom 31. März
1609. Sarpi berührt dort gegen Schluß die Politik der Spanin
in Italien und damit einen Punkt, der ihm die schmerfte Sorge
bereitet, weil er in deren Vordringen mit Rom im Bunde

nicht nur die Gefahr des Verlustes der Freiheit für fein Vater

land, sondern auch den Hemmschuh für eine Erneuerung der

Religion in Italien, ja überhaupt in der Welt, erblickt. An

gesichts der drohenden Gestaltung der Dinge aber spricht er

es doch getrost aus: „Schließlich aber sitzt Gott im Regiment?
und macht zunichte die menschlichen Anschläge." Und in dem

daraus folgenden Briefe vom 14. April 1609 miederholt er,
als ein abermaliger Mordversuch gegen ihn gemacht morden

war, den Ausdruck seiner Uberzeugung: „Ich weiß, daß keiner

durchführen kau», was Gott nicht will, und das is
t

sür mich

hinreichend; mit dem, was Gott bestimmt hat, gebe ich mich

zufrieden. Ich wundere mich darüber, wie oft Anschläge gegen
mein Leben gemacht morden sind Gott hat das so gefügt,

um entweder mich zu erproben, oder etwa die Gegner selber."

Daß Sarpis Wesen auf religiöser Grundftimmung ruht,
kann schließlich auch seitens der Gegner nicht bestritten werden.

Aber si
e

fassen speziell seine Stellung zum Protestantismus,

sowie sein besonderes Verhältnis zu der Kirche, der er ange

hört, und zum Papsttum ins Auge und machen ihm mit Be

zug auf beides die schwersten Vorwürfe.
Was den ersteren angeht, so begegnen si

e

sich dann mit

gewissen protestantischen Beurteilern, die auch in Sarpi nur

einen verkappten Protestanten sehen wollen, der aus gewissen

äußeren Gründen es nicht als opportun erachtet habe, offen

Stellung zu nehmen, ob er auch seines Herzens Neigung hin

länglich zu erkennen gegeben. So kommen bei der Frage: mar
Sarpi von Herzen Protestant? seine schärfsten Ankläger und Ver

folger, vom Nuntins Ubaldini und Papst Paul V. bis auf den

neuesten aus jener Schar, Pietro Balan«) am gleichen Ende
mit gewissen protestantischen Beurteiler» an. Allerdings ziehen
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jene aus dem wie si
e glauben unwiderleglich gelieferten Be

weise ein anderes Resultat als diese — ihnen erscheint er nicht
allein als ein Ketzer, sondern auch

— wie das ja Lämmer
glattweg ihm schuld gibt — als ein Heuchler. Diese aber

begrüßen ihn als einen Mann, an dem der Protestantismus
seine werbende Krast mit Erfolg erwiesen habe und der als

eine Größe der eigenen Partei zu betrachten sei, wenn auch
die Verhältnisse ihm den offenen Beitritt nicht als rätlich er

scheinen ließen.

Aber Sarpi hätte nicht die umfassende Bedeutung haben
müssen, welche die Mitwelt ihm zuerkennt und die Nachwelt
ihm nicht streitig macht, wenn nicht noch andere Maßstäbe als

die der streitenden Konfessionen an ihn gelegt morden wären.

Eine dritte Gruppe von Beurteilern hebt zwar den Kampf des

Serviten gegen den in Paul V. verkörperten päpstlichen Abso
lutismus hervor; aber alles, was er in jenem Kampfe getan

und was er während seines ganzen übrigen Lebens erstrebt

habe, das se
i

lediglich politisch orientiert gewesen, auf nichts

als auf die Freiheit seines Vaterlandes habe er den Blick ge
richtet, fern se

i

ihm der Gedanke geblieben, eine religiöse oder

irchliche Änderung in Italien herbeizuführen. Sein moderner

talienischer Biograph, Bianchi-Giovini (1836), stimmt darin

nt dem geistvollen Filippo Perfetti, welcher zu der 1863 ge
ruckten zweibändigen Ausgabe der Briefe die Vorrede schrieb,
berein: „Es wird doch keiner glauben, daß Sarpi in seinem
lter noch ein Häresiarch werden wollte. Die Freiheit des
taates, oder genauer dessen Selbständigkeit und die Freiheit

d Ehrlichkeit der Gewissen — das und nichts anderes will

für Italien und seine Vaterstadt Venedig ... Er wollte die
itische Reform, also die der Beziehungen zwischen Kirche und
z«t, und ließ auf sich beruhen die theologische Reform eines

her oder Calvin. Wer könnte ohne zu lachen meinen, daß

i einem Senat in Venedig eine theologische Reformation

e vorschlagen oder hätte hoffen können, der würde si
e wie

Dekret durchführen?"«)
So haben mir über Sarpis religiös-kirchliche Bestimmt
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heit drei grundverschieden orientierte Ansichten bis auf de»

heutigen Tag und — keine von ihnen gibt ein ganz treffendes
Urteil. Wie soll man denn zu einem maßgebenden Resultate
kommen? Oder ist Sarpis Wesen ein so unbestimmtes, schillern
des, daß in dem reichlich vorliegenden Materiol — seiner Ge

schichte des Interdikts, der Venetianischen Inquisition, des Tri-
enter Konzils, seinen zahlreichen übrigens noch lange nicht voll

zählig veröffentlichten kirchenrechtlichen Arbeiten nebst den zahl

losen Gutachten, endlich seinen Briefen, — daß dort die Beurteiler
eigentlich nur das eigene Bild wiederfinden? Doch nein, mir

haben ja unter den Briefen und gerade den eben veröffentlichten
viele, in denen sich Winke genug über das finden, was seiner
Seele tiefster Grund war, und wir haben reichlich Andeutungen
darüber seitens der Wenigen, die seinem Herzen nahe standen
und zu einem Urteil befähigt waren. Freilich wird es sich bei

näherer Prüfung zeigen müssen, ob eine der Rubriken, unter

welche man bisher versucht hat sein Wesen unterzubringen, das

selbe tatsächlich in entsprechender Weise zu decken vermag.

Es wird demgemäß zuerst zu fragen fein, ob Sarpi als
ein verkappter Protestant gelten müsse. Bei Erörterung dieser
Frage halte man fest, daß si

e

doch nicht bejaht werden darf
lediglich wenn sich ergibt, daß dieser Mann mit dem klaren
Auge, das gewohnt ist, den Dingen auf den Grund zu sehen,
und mit seiner außerordentlichen Kenntnis der Geschichte der

Welt und der katholischen Kirche und ihres Wesens, sich der

Bildung einer evangelischen Gemeinde in Venedig günstig er

wiesen, daß er mit Vorliebe an „Ketzer" Briefe geschrieben,
mit ihnen tiefgreifende Fragen besprochen, daß er den Fort
schritten des Protestantismus in Europa überhaupt mit Sym
pathie gefolgt ist. Das alles freilich is

t

zweifellos und kann

abschließend auch aus den neu aufgefundenen Briefen belegt
werden.

Graf Christoph Dohna mar 1608 zu einer Zeit nach Ve
nedig gekommen, als es schien, der Protestantismus würde dort

eine Zukunft haben: die Zeitumstände waren günstig feit dem

Ausbruch des Konflikts mit dem Papste, der vergeblich die
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stärkste Waffe gegen die Republik geschwungen hatte. Eben

mar durch die von dem französischen Könige angebotene Ver

mittlung der akute Streit beendet morden; die Staatshoheit
der Republik erschien den Ansprüchen der römischen Kurie

gegenüber von neuem gesichert. Aber mit dem größten Miß
trauen blieben die leitenden Staatsmänner der Kurie gegenüber

erfüllt, deren Beharrlichkeit in der Verfolgung der eigenen Ziele

ihnen wohl bekannt mar. In dieser Zeit wurde die Gründung
einer evangelischen Gemeinde in Venedig, wo einst im sechzehnten

Jahrhundert verheißungsvolle Anfänge einer solchen ein Ende

durch Gemalt gefunden hatten, von neuem versucht. Der eng

lische Gesandte Sir Henry Wotton, seit 16(14 in der Lagunen
stadt, ein hochgebildeter, vielgereister Staatsmann, dabei streng

protestantisch gesinnt, ließ sich die Hausandachten in seinem

Palast nicht nehmen, obwohl Denunziationen beim Senat ein

liefen, daß auch Nichtangehürige seines Hauses sich dazu ein>

fänden. Im Frühjahr 1606 wandte Wotton sich an den in
Genf als Prediger und Lehrer an der Hochschule wirkenden

Giovanni Diodati, der einer um des evangelischen Bekenntnisses
willen aus Lucca geflüchteten Familie angehörte und der 1603

die noch heute in den evangelischen Kreisen Italiens maßge
bende Übersetzung der heiligen Schrift in die italienische Sprache

>eröffentlicht hatte. Allein der Rat der Stadt Genf verweigerte

hm den Urlaub, und da es auch zur Berufung des von Diodati

mpfohlenen Predigers Calandrini aus Sondrio nicht kam, so

heiterte zunächst Wottons Plan, einen evangelischen Prediger

alienischer Zunge sür Venedig zu gewinnen.
Als aber — kurz nach Beendigung des kirchlichen Kon-

kts — ein neuer Hauskaplan, William Bedell, ein gelehrter
d eifriger Mann, bei Wotton eintrat, beschloß der Gesandte,
günstige Stellung auszunutzen, welche England in Venedig

ch seinen unbedingten Anschluß an die Republik in der Zeit
Konflikts gewonnen hatte. Bedell machte sich mit Sarpi
dessen Gesinnungsgenossen Fra Fulgenzio Micanzio be-
Zt und gewann deren Vertrauen. Alsbald ertönen wieder
zen des Nuntius über ketzerische Propaganda. So erscheint
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er am 25. August 1607 im Senat und führt aus. es fänden
gewisse Zusammenkünfte statt, an denen die Theologen Sarpi
und Micanzio und einige vom Adel teilnähmen, etwa 20 an

der Zahl, um sich über „calvinische Dogmen" zu besprechen;

solche Zusammenkünfte würden teils in dem Hinterzimmer eines

Ladens der Merceria, teils im Hause des englischen Gesandten
gehalten. Zugleich meldete freilich der Nuntius Gessi nach
Rom — wie dies seine Originaldepeschen im vatikanischen

Archiv ausweisen — , er habe die Farben etwas dick aufge
tragen, um größeren Eindruck zu machen; der Doge habe ge

sagt, man solle der Sache ihren Lauf lassen, um nicht den

Eiser der Teilnehmer mehr anzuspornen, einige der Senatoren

hätten ihn direkt ausgelacht. Den Beweis dafür, daß tatsäch

lich veneticmische Nobili das Haus des Gesandten besuchten —

was ihnen, sofern si
e ein Amt bekleideten, verboten war —

konnte er ohnehin nicht führen.

In diese Zeit fiel der oben erwähnte Mordversuch gegen
Sarpi. Obwohl durch dieses mißglückte Attentat, welches die

allgemeinste Entrüstung hervorrief, die Stellung Gessis erschwert
und sein Einfluß sehr beschränkt wurde, so fuhr er doch mit

seinen Klagen vor dem Kollegium des Senates eifrig fort. In
WottonsHause, so teilte ermit, würden Vorträge gehalten, zu denen

auch Venetianer erschienen; angeblich würden „Staatsmissen-

schasten", in der Tat aber ganz andere Dinge verhandelt; auch
Büchersendungen, welche unter Wottons Adresse, sowie andre,

die aus Paris als Eigentum des dortigen Gesandten Priuli
angelangt waren, denunzierte er als ketzerisch. Das war be

gründet; ein italienischer Protestant, Francesco Biondi, hatte

si
e unter dieser Flagge nach Venedig gebracht und verteilt —

Sarpi sagt in einem Briefe an Leschassier vom 2
.

September

16W: „Ich habe si
e alle gesehen."

Wenn so in diesen Zeiten in Venedig eine Agitation be

hufs Bildung einer protestantischen Gemeinde durch den eng

lischen Gesandten und andere erfolgte, so hat Sarpi alles, was
damit zusammenhing, mit Aufmerksamkeit begleitet, wie das

schon die längst bekannten Briefe an die Freunde in Paris er
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weisen. Auch Christoph von Dohna gegenüber ging er auf den

Gegenstand ein. Im Gespräche mit ihm — mir haben die
täglichen Aufzeichnungen Dohnas, sowie den offiziellen Gesandt-

fchaftsiericht
—
äußerte er sich so

,

daß sogar ein Mitwirken

von ihm und Fra Fulgenzio Micanzio zur Förderung „der evan

gelischen Wahrheit" daraus hervorgeht. Von dogmatischenLehren,
die gegen die katholische Lehrtradition sich richteten und die zu
verkündigen seien, erwähnt er nur eine: den „Artikel von der

Rechtfertigung, über den die Italiener gern etwas hören"; was
ein etwa aufzustellendes Glaubensbekenntnis für die zu bildende

Gemeinschaft betreffe, so müsfe dasselbe so gefaßt sein, daß die

englische, die kurpfälzifche, die deutsche und die französisch-

chmeizerische Kirche es approbieren könnten.

Man sieht hier klarer in Sarpis Ansichten und Absichten
>inein. Trotzdem er sich mehrfach anerkennend über die Augs-

urgische Konfession ausgesprochen hat, so erscheint ihm für

ie neue Bildung der reformierte Typus geeigneter. Aber in

?inem der Einzelbekenntniffe erscheint ihm die „evangelische

Vahrheit" als solche verkörpert, und dogmatischen Angriff gegen
!oni und die Bräuche der katholischen Kirche will er nicht.
Zelbft „der Artikel von der Rechtfertigung", nämlich aus dem

landen, soll nicht als Angriffsmaffe dienen. Sarpi begegnet sich
rigens, indem er gerade diesen Artikel hervorhebt, mit einer

cht geringen Zahl feiner religiös angeregten Volksgenossen

Z 16. Jahrhunderts, die auch in diesem Artikel den treffendsten
isdruck für die Vorbedingung und die Sicherung ihrer

ffnung auf Seligkeit wiederfinden. Anf dem Religions-
prä'ch in Regensburg 1541 hat der Kardinal Contarini eine

rmulierung des Artikels gegeben, welche der evangelifchen
ffassung nahe kommt, jedoch den Umkreis katholischen Denkens

>
t

verläßt. Was aber die kirchlichen Bräuche angeht, so is
t

cvi der Meinung, daß man zunächst das religöse Interesse
gewissen Kreisen erwecken, sich dabei mit der Predigt des

en Evangeliums begnügen, den bestehenden Bräuchen aber
anbequemen solle, Gott um fernere Gnade bittend. Es is
t

t, diesen Standpunkt Sarpis der Halbheit zu zeihen und
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zu bespötteln, wenn man die Verhältnisse außer acht läßt.

Dohna mar auch nicht der Einzige, der sich darüber wunderte,

daß Sarpi noch die Messe zelebriere bei seinen freieren kirch
lichen Ansichten und angesichts seiner Stellung zum Papste.
Er ließ dabei außer acht, daß es sich um eine Funktion handelte,
welche in dem Streite zwischen Paul V. und der Republik ihre
besondere Geschichte gehabt hatte i der Papst hatte durch das

Interdikt jedes Messelesen verboten — der Servit hatte nach
gewiesen, daß solch ungerechtes, weil lediglich politischem Macht-

gelöst dienendes Verbot ohne Kraft se
i

innerhalb des katholischen

Systems. Wie hunderte von Priestern, so hatte auch er sich

nicht abhalten lassen, die Messe zu lesen, weder durch das allge
meine Interdikt, noch die spezielle gegen ihn geschleuderte

Exkommunikation. So mar es ein für Sarpi selbstverständ
liches, auch noch durch besondere Weisung der Behörde ihm
ans Herz gelegtes. Weitergehen auf dem alten Wege, wenn er

fortfuhr, die höchste priesterliche Funktion, welche auch fein

Orden von ihm verlangte, auszuüben, felbft wenn er — worüber
Sarpi sich übrigens nirgends ausgesprochen hat — bei dog

matischer Prüfung die Grundlehre der Messe oder Ein

zelnes an ihr als unbiblisch erkannte. In die schroffe Gegen-
stellung, aus welcher die Antwort auf die bekannte 80. Frage
des Heidelberger Katechismus hervorging — „die Messe is

t eine

Verleugnung des einigen Opfers und Leidens Jesu Christi
und eine vermaledeite Abgötterei" — wird man sich den frommen
Serviten ja schmerlich hineindenken wollen.

Uber den Fortgang der religiösen Bewegung in Venedig

find durch Diodati, welcher im September 160U dort eintraf,

allzu günstig gefärbte Nachrichten verbreitet worden. Sarpi

is
t in seinen Briefen weit zurückhaltender im Urteil. Das

Wichtigste, was im Frühjahr 1609 vorkam, waren die Fasten-
predigten des Frä Fulgenzio, deren Sarpi auch in Briefen

an Dohna und die Pariser Gesinnungsgenossen gedenkt, stets

unter Beistimmung zu dem Vorgehen feines Ordensgenossen.

Dieser schon in der Zeit des Interdikts sehr erfolgreiche Pre
diger trat 1609 wieder mit allgemeinen Beifall auf. Bedell
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hoffte von ihm Entscheidendes; er rühmt sich, die Texte zu den

Predigten selbst mit Fulgenzio durchgegangen zu haben, wenn

er unter dem Vorgeben italienischen Sprachunterrichts mit ihm

zusammen mar. Da Sarpi diese Predigten unbedingt lobt
und si

e als ganz katholisch bezeichnet, obwohl diejenigen, „wel

ch
e

allzu eifersüchtig auf die weltliche Macht der Kirche sind",

daran Anstoß nahmen <so im 8
.

Brief an Dohna vom IL. März
1609), sv haben wir hier einen Maßstab dafür, was ihm noch
als katholisch-religiös gilt. Der Inquisition in Rom verdanken

wir einen Blick auf den behandelten Stoff, den si
e in 31 Sätzen

wiedergibt. >
°) Die Wertung der heiligen Schrift als alleiniger,

aber auch ausreichender Quelle der christlichen Lehre statuieren
die ersten Sätze; das Verhältnis der Glieder der Kirche zu
)en Hierarchen bis zum Papste hinauf die folgenden; Christus
ils alleiniger Herr der Kirche, die Frage des Bindens und

!ösens, die der Vorbedingungen der Rechtfertigung, wobei die

Zeichte als notwendig zur Absolution bezeichnet wird, dagegen
on Leistungen oder Pönitenzen nicht die Rede ist; endlich das

eistige Wesen der Herrschaft Christi, welcher mit weltlicher

?acht nichts zu schaffen hat, und die von Gott geordnete

elbstänoigkeit der weltlichen Obrigkeiten — das sind die
auvlvunkte, welche Micanzio in seinen Predigten behandelte.
!ie weit er dabei dem spezifisch evangelischen Standpunkte

tgegen kam, läßt sich im einzelnen nicht sicher erkennen, da

r nur vor uns haben was der Berichterstatter der Inquisition

rgelegt hat, dem es von vornherein feststand, daß Micanzio

irisch predige. Diodati freilich war weder mit Sarpi noch

i Micanzio zufrieden. Er hatte, als er im September 1L08

h Venedig kam, die Vorstellung mitgebracht, daß die Be-

;ung bereits viel weiter entwickelt sei, daß si
e

auf einem

breiteren Boden der venetianischen Bevölkerung stehe, als

! tatsächlich der Fall mar. Im Gespräch mit Sarpi mar
ohnehin klar geworden, daß Sarpi nicht durch besondere
neigung zum Protestantismus, sondern durch das, was er

Wohle Venedigs und der katholischen Kirche für dienlich
)te, zu seiner Stellung der protestanifchen Propaganda

2l
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gegenüber gekommen sei. Jedenfalls ließ Sarpi sich nicht drän

gen, aus seiner Reserve bezüglich der letzteren heraus zu treten.

Auch die Tatsache, daß Sarpi in brieflicher Verbindung
mit französifchen Hugenotten stand, hat seinen Gegnern dazu
dienen müssen, ihn sträflicher protestantischer Neigungen zu be

schuldigen. Ein verständiger Beurteiler wird jenen darin nicht
folgen. Aber es lohnt sich, zur Vervollständigung auch eine»

Blick auf diese Briefe zu werfen. Prüft man die an Castrinv.
an Groslot, Casaubon u. A. gerichteten, so findet man aller:
dings überall den energischen Ausdruck eines bemußten Wider

standes gegen päpstlichen Absolutismus und gegen alle Über

griffe der Hierarchie in Gebiete, die ihr nicht unterstehen, aber

keineswegs Bekenntnisse zu protestantischer Lehre oder dog

malische Äußerungen, welche Sarpi etwa als außerhalb des

Nahmens katholischer Religiosität stehend erkennen ließen.

Ähnlich is
t es mit Sarpis sechs Briefen an Duplesfis-Mornau

(1609—1611), den Führer der Hugenotten. Gewiß, si
e

sind

voll von heftigen Angriffen gegen die Kurie, und darin ficht
Sarpi mit dem Adressaten auf gleichem Boden. Aber was er
mit ihm bespricht, das is

t im Rahmen dieses Kampfes gegen

Rom die politische Lage und die Möglichkeit si
e

auszunutzen

unter Beihilfe auch protestantischer Staaten, wie es die Nieder

lande waren. Stützt sich Rom auf die Politik, um damit seine

äußere und seine geistliche Macht zu steigern, so erscheinen ihm

selbstverständlich auch politische Gegenwirkungen gegen den ver

derblichen römischen Absolutismus gestattet, wo deren Möglich

keit sich bietet. Seine prinzipielle Stellung zum Papsttum

seiner Zeit ergibt sich aus einer Wendung in einem Briefe an

den katholischen Gillot, wo er zu dem Satze „Den Primat,

ja den Prinzipat des apostolischen Stuhles hat keiner, der das
Altertum kennt, geleugnet" — hinzufügte: „aber jetzt erstreben
die Päpste nicht den Primat, sondern den Total, wenn ic
h

das Wort bilden darf, sofern dieser alle frühere Ordnung ab

schafft und alles dem Einen zuweist".
Ehe wir auf die zweite Hauptfrage, die der Stellung

Sarpis zum römischen Papsttum, eingehen, wird noch sein großes
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sein, ob sein Verfasser sich als versteckter Protestant kennzeichnet.
Dabei zeigt si

ch denn, daß Sarpis Interesse an der spezifisch
protestantischen Formulierung von Dogmen jedenfalls ein sehr

geringes gewesen is
t — wo sich Gelegenheit geboten hätte, dafür

einzutreten oder darauf riuzngehen, wird si
e

nicht benutzt. So

>
e
i

der Besprechung der Übergabe des Augsburger Bekenntnisses
on 1ö3l), bei Erwähnung des ConLÜium 6e oinen6an6a

5cc1esia von 1536, der Vergleichsverhandlungen in Regens-

,rg 1ö41. An allen Stellen referiert Smpi kühl als Historiker;
ine eigene Stellung macht sich erst bei der Darstellung der

rienter Konzilsverhandlungen selber bemerkbar, und da tritt

»n sein Widerstand gegen alles, was bestimmt is
t die römische

lgemalt zu stützen, deutlich hervor. Für den alles über-

zenden und knechtenden Einfluß, wie ihn die Kurie in Trient

ch die Geschäftsordnung, die Tätigkeit der Legaten, die Be-

7iifsung der Teilnehmer usw. übte, hat er, soviel ic
h

sehe, den

«frischen Ausdruck geprägt, daß in Trient „Freitagsderh. Geist

Felleisen von Rom anzulangen pflegte". Was ihn aber zu

r Gegenstellung immer wieder treibt, is
t eben die Wahr-

iling, daß von Rom aus nicht mehr ein Primat, fondern ein

at" der Verwaltung und Jurisdiktion angestrebt und durch-
rt worden sei, der jede Freiheit in der Kirche und schließlich
llen Gebieten ersticke. Die damit ersolgende Umwandlung

eligiösen in einen politisch orientierten Katholizismus er-

ihm als die größte Schädigung der christlichen Kirche,

ufern die protestantischen Gemeinschaften der christlichen

it Raum bieten, nicht gerade sofern in ihnen gewisse

der biblifche» Wahrheit genauer znm Ausdruck gebracht

l'ihlt er sich zu diesen Gemeinschaften hingezogen, ohne
»nd, welches ihn an die Kirche seiner Väter bindet, zu
iden.
is Streben des Papsttums auf den „Totat" hin sieht
rpi in einer besonderen Erscheinung verkörpert: in dem
nen und Wirken des Jesuitenordens. Gegen diesen

ich seinerseits völliges Mißtranen, von ihm is
t er ge

2t*
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neigt in allen Dingen Schlimmes vorauszusetzen. Wenn ge

rade ein Jesuit (Pallavicini) es gewesen ist. der Sarvis Haupt
werk Schritt um Schritt folgend dessen „Geschichte des Trienttr

Konzils" alles zu nehmen, was ihre Bedeutung ausmacht und

den Verfasser an den Pranger zu stellen versucht hat. so liegt

der Grund zu solchem Vorgehen nicht lediglich darin, daß Smvi

einst über seinem Venedig so tapfer und klug den Schild >,e-

halten hat, daß die giftigen Pfeile der Kurie davon abglitten,

sondern auch in der Stellung, welche er insbesondere zu dem

Jesuitenorden einnahm, dem er auch die Rückkehr nach Venedig

verbaut hat. Und daß in den Jahren, welche dem Interdikt-
streit folgten, diese Gegenstellung noch schroffer geworden is

t,

zeigt ein Blick in die Briefe besonders an die sachverständigen

Pariser Freunde, an Groslot, Gillot und Leschassier. in denen

zahllose Ausführungen gegen Schriften von Jesuiten und alles

was von jener Seite ins Werk gesetzt wird, begegnen. Um

die Publikationen, welche den Jesuitenorden betreffen oder von

ihm ausgehen, sich zu verschaffen, scheut Sarpi keine Mühe
und keine Kosten — seine Freunde, auch Dohna, treten da ein

und besorgen ihm die Schriften; die ttistoria ^suiric« von

Hasenmüller hat ihm Castrino ans Paris geschickt (I, 202); dort

läßt er auch „le 0r6ina?i«rii" des Ordens abschreiben (I, 209)
und fahndet inzwischen auf das „Oonsriturum LocieratiL Jesu"
bis es ihm endlich zu seiner besonderen Genugtuung gelingt,

in Besitz desselben zu kommen ") Eine genaue Kontrolle der
von Jesuilen ausgehenden Veröffentlichungen erschien ihm um

so notwendiger, als es gerade Mitglieder dieses Ordens waren,

welche in dem literarischen Streite gegen Jakob I. von England,
über den Treueid, dann in der Frage der Superioritöt der

kirchlichen Gemalt über die weltliche in Frankreich und den

„Tyrannenmord" das Wort führten, stets als Vertreter der

maßlosesten Ansprüche der römischen Kurie. Die Stellung, welche

Sarpi persönlich zu ihnen nimmt, drückt sich in dem aus, was er

unter dem 3
.

Dezember 1608 dem Parlamentsrat Gillot schreibt:
„Sie brauchen sich um das, was die Jesuiten gegen Sie tun.

nicht zu kümmern; jeder wackere Mann, der das Recht liebt.
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muß si
ch Anklagen und Verunglimpfungen von ihnen zuziehen.

Alles in allem is
t es ein sicheres Zeichen der Unbescholtenheit,

wenn man sich ihnen verhaßt macht."
Die Stellung Sarpis zn dem „Totat" des Papsttums und

zu dessen vornehmlichstem Vorkämpfer, dem Jesuitenorden, zeichnet
aber keineswegs zugleich feine Stellung zur katholischen Kirche
als solcher, über diese letztere hat er sich in einem Briefe
an den gelehrten Calvinisten Casaubon am 22. Juni 1610 aus>
gesprochen und zwar offenbar i

n Beantwortung einer Frage

von dessen Seite über das Wesen der Kirche. „Ich schicke
voraus", sagt Sarpi, „daß Jesus Christus sich selbst für die
Kirche hingegeben hat, um si

e

nnbebefleckt zu machen, nicht in

diesem Leben, fondern in der Zeit, die kommen soll. Während

si
e nun den Weg geht, der dahin führt und dem Ziele zu

strebt, welches zu erreichen den Sterblichen nicht gegeben is
t,

cheint es mir, daß Sie eine Kirche ohne Flecken verlangen
— eine solche kann ic

h Ihnen nicht ausweisen, es se
i

denn,

>aß Sie Ihre Augen zum Himmel erheben! Somit wird
„an diejenige die beste Kirche nennen dürfen, welche am

zenigsten Verderbnis in sich zeigt." über das Verhältnis,

i welchem naturgemäß Staat und Kirche stehen, äußerte
5arvi sich dem Prinzen von Cond6 gegenüber, worüber er

lbst an den Dogen unter dem ^6. November 1621 Bericht

stattete. >2) Der Prinz hatte auf die auch nach Beilegung
?s Jnterdiktsstreits gebliebenen dauernden Zwistigkeiten zwischen
enedig und dem Papste angespielt und gemeint, wenn die

»litische Freiheit nur unter der Bedingung verteidigt werden

une, daß man gegen die Religion angehe, so solle man doch

e letztere als höher ansehen und nicht das geringste gegen si
e

n um der erster« willen. „Darauf antwortete ich", berichtet
irpi dem Dogen: „einander begegnen und stoßen können sich

r diejenigen Dinge, welche den gleichen Weg gehen — Dinge,
nicht denselben Weg gehen, können nicht gegen einander

ffen. Nun is
t aber Christi Reich nicht von dieser Welt,

dern des Himmels; daher wandert die Religion den Weg,
zum Himmel sührt, die Staatsleitung aber den irdischen
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und kann deshalb jener nicht in den Weg kommen. Aber frei

lich gibt es ein gewisses als Religion verkleidetes Streben,

welches auf irdischen Wegen geht
—
darauf braucht man keine

Rücksicht zu nehmen, als auf Ungöttliches und Trügerisches."

Ahnlich hat Sarvi sich unter dem 29. September 1609 in einem

Briefe an Gillot ausgesprochen; „Ich stellc mir vor, daß Staat
und Kirche zwei Gemeinschaften sind, aus den gleichen Einzel

wesen bestehend; die eine is
t himmlisch, die andre irdisch, jede

unter selbständiger Leitung, verteidigt durch ihre eigenen Waffen
nnd Schutzwehren; si

e

besitzen nichts gemeinsam und können

deshalb auch nicht in Krieg mit einander geraten. Wie sollten

si
e

gegen einander stoßen, wo si
e

auf so verschiedenen Wegen

wandern? .... Ich nehme hier den Ausdruck „Kirche"
als Vereinigung von Gläubigen, nicht für Priesterschaft allein;

beschränkt man ihn auf diese, so handelt es sich nicht mehr

um das Reich Christi, sondern um einen Teil eines irdischen
Reiches." ....
In dem Vorwort, welches Filippo Perfetti für die zwei

bändige Ausgabe der Briefe Sarpis vom Jahre 1863 verfaßt
hat, heißt es inbezug auf diese bedeutungsvollen Darlegungen:

„überträgt man die Worte Sarpis in die moderne Ausdrucks
weise, so ergibt sich, daß ihm die Kirche von Gott eingerichtet

erscheint zu unserm Heil und unabhängig vom Staate in Kraft

ihres Wesens und ihrer Entstehung . . . Sollten aber die An

sprüche der Romanisten begründet sein, so würde, da in gleicher

Weise souverän Staat und Kirche nicht nebeneinander bestehen
können, diese notwendig jenen absorbieren. Wenn der Apostel

Paulus die Kirche einen „himmlischen Staat" nennt, so trifft
das zu nicht allein auf die Form der katholischen Kirche, sondern
aller religiösen Gemeinschaften, welche den Weg zum Heil weisen."
Damit sind wir denn an einem Punkte angelangt, bei

welchem die Fragestellung — ob Sarpis Stellung zum Papst
tum und Jesuitismus seiner Zeit gestatte, ihn als katholisch
denkend anzuzusehen?

—
sich als zu enge erweist. Gerade so

is
t es mit der Frage, ob er im Herzen Protestant gewesen se
i

oder nicht und sich nur durch äußere Rücksichten habe abhalten
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lassen, den übertritt zu vollziehen. Die Erfahrung eines ganzen

Lebens, verbunden mit den Ergebnissen einer sorgfältigen Er
forschung der Geschichte der katholischen Kirche, hat dem tief

dringenden Beurteiler die Tradition gesprengt, daß nur im

Rahmen der römisch-katholischen Kirche christliches Wesen und

christliches Kirchentum Bestand habe. Und man wird fragen

müssen, ob es denn angesichts solcher Erfahrung nicht ganz

natürlich is
t,

daß er sein Interesse den kirchlichen Bildungen

zuwendet, die der alten Wahrheit neue Gestalt gegeben haben?
Sarvi ist ein Mann der Politik — dazu führt, ja zwingt ihn
die Lebensaufgabe, die er als Konsultor der Republik in den

chmierigsten Zeitläuften übernommen hat. So beobachtet er
,on der hohen Warte, wie der Dogenpalast als die Stätte

uch seiner täglichen Arbeit si
e darstellt, das Treiben in den

olitischen Sphären Europas. Noch is
t ja ein Schimmer der

lten Größe des venetianischen Staatswesens geblieben, noch

ivfen die Fäden umfassender Informationen von allen Seiten

er zusammen. Und wenn er sich dann die Frage stellte, wo

>ffnungs- und zukunftsreiche Entwickelungen begonnen haben
er sich vorbereiten, wo geistiges Leben pulsiert, wo Entsaltung

c Wissenschaft als möglich und tatsächlich hervortritt, kurz,

die Kräfte frei sich regen, auf denen der Fortschritt der

'»schheit beruht, so wird sein Blick nicht auf die Nationen
en, welche Träger der spanisch-habsburgischen, halb Europa

klammernden, auf Rom gestützten und für Rom arbeitenden

itik sind, sondern auf diejenigen Völker, welche sich von dem

flusse Roms freigemacht und damit die Bahn einer weit-
senden geistigen und materiellen Entwicklung beschritten
n. So zieht es ihn auf die Seite der Niederländer, die
in unvergleichlichem Freiheitskampfe das Joch der Spanier

morsen haben und nun die letzten Reste der spanischen Herr-

i beseitigen; so auch auf die Seite der englischen Nation,

ereits eine Expansionskrast ohne gleichen zu betätigen be-
?n hat, endlich derjenigen Fürsten Deutschlands, welche sich
Widerstande gegen die Habsburger in der Union vereinigt

und den bewußten Gegensatz gegen die römisch -Habs
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burgischen Tendenzen verkörpern. Aber ein Calvinist brauchte
er deshalb noch nicht zu werden und is

t er auch nicht geworden
—
auch kein „verkappter".

Aus den allgemeinen politischen Grundanschauungen, wie

eine lange, tiefeindringende Arbeit si
e bei Sarpi gezeitigt hatte,

erklärt sich auch ein Wort, welches sich in einem der letzten

Briefe an Groslvt, vom 29. März 1ti17, findet und welches
von seinen Gegnern als Beweis sür alle Schlechtigkeiten er

klärt wird, die si
e ihm seinem Vaterlande gegenüber zuschreiben.

Es heißt da: „Ich glaube nicht, daß je die Lage (Italiens)
sich bessern wird, wenn es nicht anders wird mit der Religio«!

aber da von zwei Seiten aus Krieg Italien bedroht, so is
t

keine Bewegung daraufhin zu entdecken, im Gegenteil, der alle

Zustand befestigt sich nur um so mehr." Es ist nicht schwer, den
richtigen Sinn dieses Wortes festzustellen, wenn man die im

Bries vorhergehende Äußerung beachtet. Es handelt sich um
die Politik Spaniens. Diese is

t

mehr und mehr in Italien
maßgebend geworden: Rom dient ihr in gegenseitiger Neigung

schon längst; jetzt haben die Spanier auch dem Herzog von

Savonen Versprechungen gemacht, um ihn zu gewinnen, wie

schon die anderen italienischen Fürsten auf ihrer Seite sind,

„alle sind ihre Knechte aus Furcht oder bestochen" — und eine

Vereinbarung mit Venedig behaupten si
e

schon in der Hand

zu haben.

Würde also das alles, meint Sarpi, zur Tatsache, so märe

jede Hoffnung eitel, daß man einmal einen nachhaltigen Druck

auf die römische Kurie und ihr System ausüben und si
e

zur

Besserung zwingen könnte; solange die spanische Politik maß
gebend sei, könne auf Besserung des religiös-kirchlichen Au

slandes nicht gerechnet werden. Wenn aber dies der Sinn der

obigen Äußerung ist, so muß doch noch gefragt werden, unter

welchen Voraussetzungen denn überhaupt die Zurückführung der

römischen Kirchenleitung zu normalem Funktionieren denkbar

märe. Auch darüber gibt Sarpi Auskunft. Der von ihm in

der Zeit des akuten Konflikts, dann aber auch weiter nach dieser

Zeit geführte Widerstand gegen die Kurie geht darauf hinaus.
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daß ih
r

und dem Klerus erstens die Gewalt über Leben und

Freiheit der Menschen entrissen werde
—
mochte diese nun

auf jener Seite direkt oder in der Form betätigt werden,

daß der Staat als „weltlicher Arm" dazu verwendet wurde.

Zweitens müsse dem Klerus auf allen Stufen die Möglichkeit

genommen werden, Reichtümer anzuhäufen oder in den Genuß

großartiger Einkünfte zu treten. Endlich müsse in allen Staaten

als unverbrüchlich gelten: unter keinen Umständen kann und darf

kirchlicherseits die Autorität des Staatsgesetzes mißachtet wer

den — vor dem Gefetze sind alle Bürger, seien si
e geistlichen

oder weltlichen Standes, gleich.

Sarvi spricht sich mehrfach über oder vielmehr gegen die

Exemtion und dafür aus, daß die Kleriker unter das gemeine

Recht im Staate gestellt werden — an diesem Punkte hat ja der
Kampf mit Paul V. eingesetzt. „Ich bin", sagt er in dem schon
iitierten Briefe an Gillot vom 29. September 1609, „der erste

n Italien gewesen, der es wagte, offen zu verlangen, daß kein

Herrscher die Kleriker von seiner Oberhoheit entbinde." Dem-

?lben hatte er unter dem t2. Mai gleichen Jahres geschrieben:
An nichts denke ic

h häufiger als daran, ob es möglich sein
ürde, hierzulande das einzuführen, was ihr in eurem ,Appell

, sbuLu' habt. Sehr alt is
t ja auch bei euch noch nicht diese

chutzwchr. Es bestand früher der ,Appell an ein künftiges

inzil' — ein sehr unsicheres Mittel ! Was ihr jetzt habt, is
t

zer, wirkt schnell und bringt zum klaren Ausdruck, daß das

rafrecht auch über den Klerus vom Landesfürsten geübt wird.

Streicht man dies, so kann kein Staat bestehen . . . Daß
Papisten sich freiwillig in die Grenzen dessen, was ihnen
ehr, zurückbegeben sollten, is

t

nicht zu erwarten. Unter den

borgenen Geheimnissen der von ihnen geübten Herrschaft

t ihnen dies fest: auch nur um ein Atom jene endlose und alle

nzen überschreitende Macht verringern — das heiße die
ne Autorität völlig preisgeben. Glauben Sie es mir, der ic

h

olchen Dingen Ersahrung habe: so rücksichtslos, als wenn

übe und Vaterland in Gefahr wären, werden si
e kämpfen

Äufrechterhaltung der Forderung, daß der Papst über allem
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Recht stehe, daß er infallibel und niemand Rechenschaft schuldig

se
i
. . . Laßt nur einen Tropfen Wasser zwischen jene Dämme

geraten — in einem Augenblick verwandelt sich alles in reißende

Flüsse!"
Wie richtig hat Sarpi die Kurie seiner und darin den

Ultramontanismus unserer Zeit gezeichnet! Wie genau hat er

die Wurzel des Übels erkannt. Und si
e liegt nach ihm da

rin, daß Papst und Kurie ihre Stellung an der Spitze der

Kirche mißbrauchen, um ihre äußeren auf weltlichem Gebiet

liegenden Zwecke zu fördern, daß in der Kirche wie er si
e vor sich

hat, der religiöse Katholizismus von dem politischen
überwuchert worden ist. Gerade die scharfe Betonung dieser
Tatsache, die unermüdliche Sorge darüber, wie Sarpis Briefe
an zahllosen Stellen si

e verraten oder zu offenem Ausdruck brin

gen, zeigt, daß der Pulsschlag seines Herzens trotz alledem

der katholischen Kirche angehört; und in der Tat stellt er in

dem schon angezogenen Briefe an den Calvinisten Cafaubon
vom L2. Juni 1611 diese, wenn si

e dem wahren Begriff der

Kirche sich anbildet, auch wenn si
e hinieden noch keine „unbe

fleckte" fein kann und sich nur auf dem Wege zu dieser b
e

findet, als die Kirche Christi hin. Angesichts seines so hoch und

frei normierten Gesichtswinkels is
t es doch ein zu enges Schema,

wenn man nun im einzelnen untersuchen wollte, wo und wie

er sich über die protestantischen Konfessionen, ihre Dogmen, ihre

Verfassung oder ihre Kullformen ausgesprochen hat, und ob dar

aus ein Hinüberneigen zu ihnen erschlossen werden könne, vermöge

dessen ihm der Name eines heimlichen oder verkappten Pro

testanten zukäme. Wer darin den Hauptpunkt und die ent

scheidende Richtlinie für eine Prüfung seines Wesens und die

Gewinnung eines religiösen Charakterbildes des Mannes suchen
wollte, der würde dieses Wesen nur streifen, nicht erfassen.
Sarpi selber steht den Kirchengebilden gegenüber mit dem Be

wußtsein „?iu 8ii sra rnovna Iiina" — noch darüber steht
der Mond — d

.
h
.

menschliche Gebilde, mögen si
e

auch hoch hin

auf ragen wie die Berge, erreichen doch nie die Höhe des

Himmels. So schreibt er in den, obigen Briefe an Cafaubon



und führt dort noch Folgendes aus: „Der Apostel Paulus
macht darauf aufmerksam, daß man, sobald eben die Grund

lagen des Glaubens gelegt sind, sich daran gibt zu bauen,

was doch meist die Probe des Feuers nicht besteht. Wie

Martha mühen wir uns ab mit Dingen ohne Wert und ver

nachlässigen das Eine, was mahrhaft not tut. Wozu denn

die Dinge, welche nur das Haus schmücken, wenn doch einmal

das Feuer si
e

verzehrt? Die Grundlage allein soll probehaltlg

sein: zeigt si
e

sich fest, so laßt es nur mit dem übrigen gehen

wie es gehen soll — mag das Feuer daran sein Teil haben."
Und diesen Brief an den hochgesinnten Calvinisten, der

uns bis auf den Grund seiner religiös-kirchlichen Stellung

schauen läßt, beschließt Sarvi mit dem folgenden Bekenntnis:

„Das alles habe ic
h

Ihnen freimütig geschrieben, und mehr
könnte ic

h Ihnen nicht sagen, wenn es mir vergönnt wäre,

mündlich mit Ihnen zu verHandel». Vielleicht erinnern Sie

Sich des Gesagten, falls Sie Anlaß haben sollten, mich auf
die Wagschale zu legen und dann solch ein Mindergewicht bei

mir vorfinden, wie Sie es Sich vorgestellt hatten, ehe Sie da
von Kenntnis erhielten. Inzwischen bete ic

h

zum Herrn, daß
er mit seinem Lichte Sie erleuchte und mit seiner Gnade Sie

segne — mir aber gebe er die Gnade, daß ic
h

auch Ihnen
nicht ohne Nutzen gedient haben möge."

Wenn in dem Vorhergehenden die allgemeinen Richtlinien

«zogen sind, welche zu einer Würdigung der kirchlichen Stellung

nd der religiösen Eigenart Frä Paolo Sarpis hinführen, so

,uß Abschließend wenigstens eine spezielle Frage, die seinen

hnrakter betrifft, erörtert werden. Diese Frage bezieht sich

is Sarpis Verhalten gegenüber einem venetianischen Edel-
ann, zu dem der Briefwechsel ihn zwei Jahre lang mehrfach

Beziehungen zeigt. Antonio Foscarini mar Botschafter dev

?publik in Frankreich, dann in England, dann in der Schwei.
,n dort kehrte er in die Heimat zurück, nm einem grauer«e'«.
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unverdienten Geschick zu verfallen. Den Beamten der Republik

mar jeder Verkehr mit Vertretern auswärtiger Mächte in Venedig
untersagt. Es scheint, daß Foscarini dieses Verbot nicht be

achtete und dadurch den Verdacht der Verschwörung auf sich
lud: kurz, eines Abends, im April 1622, wurde er, in Ver
kleidung angeblich aus der Wohnung des spanischen Gesandten
kommend, von den Aufpassern der Staatsinquisition ergriffen,
dann schleunigst im Geheimen abgeurteilt und als Verräter zu
schimpflichem Tode gebracht. Es sollte ausgemacht sein, daß
er staalsgefährliche Abmachungen mit dem spanifchen Gesandten,

auch dem päpstlichen Nuntius, sich habe zuschulden kommen

lassen. Ungeheuren Eindruck machte das entsetzliche Ende des

einer der höchststehenden Familien ungehörigen Mannes in allen

Kreisen der Bevölkerung. Es sei gleich beigefügt, daß sehr
bald der übereilte Prozeß revidiert werden mußte: jetzt stellte

sich heraus, daß die Zeugenaussagen gegen Foscarini falsche
gewesen waren, und der Rat der Zehn, welcher doch einstimmig
das Todesurteil gegen den Unglücklichen gefällt hatte, gab nun

mehr kund, daß er getäuscht morden sei, daß Foscarini un

schuldig gewesen, und dekretierte nachträglich sür ihn eine pomp

hafte Totenfeier.
Die Kundgebung des Senates erfolgte wenige Tage nach

dem am 12. Januar 1623 eintretenden Tode Paolo Sarpis.
So hat dieser die Wahrheit nicht mehr erfahren und is

t in der

Annahme der Schuld des Unglücklichen gestorben. Und nun

knüpft sich an die Verurteilung Foscarinis eine Tatsache, welche
neuerdings durch Herrn von Reumont und andere benutzt wor
den ist, um auf Sarpis Charakter einen düstern Schatten fallen
zu lassen. Indem Foscarini, nachdem man das Todesurteil

über ihn gefällt hatte, noch von der Erlaubnis Gebrauch machte,

über seine Habe zu verfügen, bestimmte er hundert Dukaten da

von „dem Padre Maestro Paolo vom Servitenorden — zum
Herrn sür mich zu beten." Von dieser Bestimmung in Kennt

nis gesetzt, lehnte Sarpi die Geldzuweisung in einem Schreiben
an den Senat vom 28. April 16^2 ab: sein Gemissen und die
Treue gegen die Obrigkeit ließen nicht zu, daß er mit einem
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Manne, der sich der Gnade des Fürsten unwürdig gemacht,

etwas zu schaffen habe. Das klingt ja freilich hart gegenüber
einem Manne, mit dem ihn einst in den Jahren 1608—1610,
wie der Briefwechsel ausweist, engere Beziehungen verbanden,

und erklärt sich nur, wenn Sarvi, wie auch alle Mitglieder
des Rates der Zehn — denn das Urteil mar einstimmig er

folgt — von der Schuld Foscarinis überzeugt mar. Eine pri

vate Äußerung Sarvis über die Sache neben dem offiziellen
Schreiben an den Senat existiert nicht: der letzte bekannte

Brief des Konsultors datiert vom 26. September 1618. Wie

weit die abweisende Erklärung dem müden Siebzigjährigen etwa

durch direkten Befehl feiner Ordensoberen anferlegt morden war,

entzieht sich unserer Kenntnis — wohl mag ein solcher Befehl die
Erklärung erzwungen haben, die doch nur dahin geht, er „weigere

sich, irgend einen Vorteil von jener Seite anzunehmen", es ihm
aber selbstverständlich freiläßt, den Wunsch des Verurteilten zu
erfüllen, daß er im Gebete seiner gedenken möchte. Man wird

also vorsichtiger fein müssen und nicht gleich die Schlußfolge

rung ziehen, daß die Erklärung „augenscheinlich von der Furcht

sich zu kompromittieren eingegeben morden sei", und man wird kei

nesfalls Sarpi mit dem Vorwurf belasten dürfen, daß er „die
fromme Klausel des Vermächtnisses eines Sterbenden . . .

schnöde mißachtet habe."")
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Kleine Beiträge





H. Swei Vriefe H» Mantfeldischen Ratet Zshann
Rühel an Luther 1S2S.

Es war bereits längst bekannt, daß Luther in den Tagen
des Bauernkrieges mit seinem Freunde und Verwandten, dem

Mansfeldischen Rat Johann Rühel in Eisleben, in einer sehr
lebhaften Korrespondenz gestanden hatte. Aus Mai und Juni
1525 besitzen mir noch 6 Briefe Luthers an ihn, aus denen

wir erkennen können, daß dieser ihn mit Nachrichten über den

Verlauf des Bauernaufstandes in Thüringen, über die Gefangen

nahme Thomas Münzers und dergleichen versorgte, auch daß
er mit Luthers scharfem Schreiben gegen die räuberischen Rotten

der Bauern nicht einverstanden mar. Leider fehlten uns die

entsprechenden Briefe von feiten Rühels. Freilich war aus

Seckendorfs Historis, I^utKeranismi 1692 zu ersehen, daß
diesem noch 2 Briefe Rühels vorgelegen hatten, aus denen er

einige Sätze teils im deutschen Originalwortlaut, teils in la

teinischer Übersetzung mitteilte. Die Briefe selbst aber waren

verschollen, so daß Enders im 5. Bande seines Briefwechsels

Luthers sich damit begnügen mußte, jene von Seckendorf mit

geteilten Sätze aus Rühels Briefen zum Abdruck zu bringen

(V, 177 und 180). Vor zwei Jahren stieß ic
h bei Arbeiten

auf der Gothaer Bibliothek auf einen Band, der Abschriften

enthielt, die für jene Historis I>utZieranismi aus dem Wei
marer Archiv einstmals genommen waren. In diesem Bande
fanden sich eben jene Briefe, aus denen Seckendorf Proben

mitgeteilt hatte. Meine Hoffnung, die Originale der Briefe
nun in Weimar zu finden, erwies sich als trügerisch. Dort

fehlte jede Spur von ihnen. Der Freundlichkeit des Vorstehers
der Gothaer Bibliothek, Herrn Prof. Dr. Ehmald, verdanke

^ch

nun aber Abschriften von jenen Kopien in Gotha. Deren
duch

22
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stabengetreuen Abdruck behalte ic
h andrer Stelle vor. Aber

ihren interessanten Inhalt möchte ic
h in Transskription in eine

modernere Form hier zur Mitteilung bringen.

Johann Rühel an Luther. LI. Mai 1525.
Meine freundwillige Dienst zuvor, hochgelahrter und wür

diger, freundlicher lieber Herr und Schwager.') Ihr habt
nächst aus Kaspar Müllers Schreiben verstanden, mos Thomas
Münzer an beide meine gnädigen Herren, Graf Ernsten und

Graf Albrechten, jeden sonderlich geschrieben^), Hernachmals
auch von Johann Duhrn*), wie die Schlacht zu Frankenhausen
mit den armen verführten Bauern ergangen (?)^), — Gott
wolle sich jeder Seelen erbarmen

— vermeldet. Daraus mar

abzunehmen, wie listiglich der Satan das heilige Evangelium

auf diesem Weg zu verdrücken gesucht. Nun ihm aber das

Spiel zu gefehlt, hat sich gemelkter Thomas Münzer, und der
Satan in ihm, in seinem Gefängnis, ohne Zweifel den goit-

losen Tyrannen damit zu heucheln, alle seine Irrtümer zu wider
rufen, sich mit dem Sakrament einer Gestalt zu berichten lassen,

und den Glauben, den die Kirche jetzt und zuvor gehalten,

bekannt und sich also ganz papistisch in seinem Ende erzeiget,

wie ihr aus inliegender Schrift ^) vernehmen werdet. Wiewohl

solch fein Widerrufen und Erkenntnis zum Teil einen guten

Schein Hat), hat es Gift, wie Ihr wohl daraus zu verstebn.
daß er sich in allem als einen irrigen Geist und falschen Pro
pheten dargiebt. Gott wolle nach seinem göttlichen Willen sein
und jedes Herz erleuchten und zu mahrer, seiner göttlichen Er
kenntnis leiten. Dazu helfe uns allen unser Herr Jesus Christus,
Amen,

Sie haben zu Heldrungen?) fünf Pfaffen ihre Köpfe ab

geschlagen. Und nachdem der meiste Teil der Bürger zu Franken
hausen umkommen, und ein Teil, der noch über blieben, g
e

fangen, hat man die. so viel deren übrig gewesen, den Frauen
der Stadt auf ihre Vitt wiedergegeben, doch also, daß si

e die

zween Priester, so si
e

noch allda gehabt, sollten strafen. Die

zmeen Pfaffen haben die Weiber insgemein auf dem Markt

mit Knitteln alle geschlagen, und als man sagt, wohl eine halbe
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Stunde länger, denn si
e

gelebt. ») Und is
t

fast ein erbärmlich
Tun; welcher sich solches Tuns nicht erbarmt, is

t

wahrlich
kein Mensch. Ich besorge ganz, es läßt sich auch dazu an, als
wollt Ihr den Herren ein Prophet sein, daß si

e

ihren Nach

kommen ein wüstes Land lassen werden, denn man straft der

maßen, daß ic
h

besorge, das Land zu Thüringen und die Graf
schaft sMansfeld) werden es langsam verwinden. Die Herren

ziehen nach Mühlhausen mit großem Zuge zu Roß und Fuße,

haben zu Frankenhausen über 3UVWl) Gulden, als man sagt,

geraubet. Hier wird nichts gesucht denn Raub und Mord.

Ihr habt mir nächst einen Trostbrief«) zugeschrieben, —
Oott se

i

euer Lohn — ; hat mir durch Gott mehr Stärke ge
geben, denn alles andere. Bitte um Gottes willen, wollet mich

in dieser elenden, erbärmlichen Zeit mit Schriften weiter stärken,

denn Eure Schriften tun viel bei mir. Und fo viel es zu
thun, zeiget mir an, wie der Kurfürst ^Friedrich der Weife)
aus großem Frieden, in diesen aufrührischen Zeiten, da man

sein wohl bedürfte, ohne Zweifel zum ewigen Frieden sich be

geben. Gott der Allmächtige fe
i

feiner Seele gnädig und

barmherzig.

Ich wollte gerne, daß Ihr meinem gnädigsten Herrn von
Magdeburg ^Kardinal Albrecht), als in dieser fährlichen Zeit,

«in Trostbrieflein nnd Ermahnung zu Veränderung seines Stan

des — ihr versteht mich wohl — zuschreibt.") Doch daß ich
eine Kopie davon haben möchte. Ich will heute nach Magde
burg, in der Sache zu handeln, Gott der Allmächtige gebe mir

Gnade. Bitte Gott vom Himmel, daß er hierin Gnade wolle

verleihen zu solchem ernstlichen Werke und Fürnehmen. Hoffe,

Hhr verstehet mich wohl, will sich nicht schreiben lassen. Bitte,
bitte, bitte um Gottes Willen, mir als einem Arbeiter Gnade

und Stärke zu verleihen. Ist was Neues bei euch, laßt michs
wissen. Man sagt, die Bauern lägen noch stark vor Würz
burg; so sind die Bambergischen auch wieder auf. Hiemit seid
Gott dem Allmächtigen mit Philipp« Melanchthon) mit seinem
Weibe und Kinde und allen Menschen befohlen. Unser Psarrer
zu St. Andreas is

t uns entkommen; haben 3 gewahr. Euch,
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I). Kaspar MttelZ, Mgr. Eißleben ^Johann Agricola
Aber der Satan thut noch grotze Hinderung; Gott gebe feine^
Gnade. Datum Sonntag Vocem lucullcZitatis^) 15^5.

Johann Rhul.
Derselbe an Luther, 26. Mai 1525.
Gnade und Frieden in Christo, lieber Herr Schwager und»

günstiger Freund. Ich habe Eure Widerschrift ") von Herzen
gelesen und je mehr und länger die gewesen mit christlichem
Trost, jemehr ic

h darinnen getröstet und erfreuet worden^

Schicke euch hiermit Thomas Münzers Bekenntnis, so er zie

Heldrungen getan, dazu Kopie der Schrift aus seinem Gefäng

nis an die von Mühlhausen, und wie wohl dieselbige von den

Widerwärtigen als eine Widerrufsschrift gedeutet, is
t

si
e

doch

im Grunde bei mir eine Stärkung seines Fürhabens, will allein
den Bauern zumessen, daß si

e aus dem, daß si
e

ihren eigenen

Nutz zu sehr gesucht, der Unfall und Straf troffen. Ich be

sorge, man sage, was man wolle, es se
i

ein desperat Mensch.

Mühlhausen hat sich am Mittwoch ^4. Mai) ergeben, aber

Pfeiffer >-) fast mit 600 Mann, haben ein Thor geöffnet, sind,

davon kommen, man eilet ihnen aber nach, hofft, si
e

zu be

kommen. Münzer is
t

gestern Donnerstags ^25. Mai) gegen

Mühlhausen geführt, und wollt Euch gern Eurem Begehr nach

eigentlich, wie Münzer gefunden, gefangen und sich gehalten,

schreiben. So is
t die Sage so mancherlei. Habe derohalben

meinem gnädigen Herrn Graf Albrechten geschrieben, daß S.
Gnaden wollten Rudolfen von Watzdorf solches mir alles ver

zeichnen lassen und zuschicken; versehe mich, es werde geschehen.

Sobald ichs bekomme, soll es euch unverhalten bleiben. Ich
habe aber heute zween Berggesellen bei mir gehabt, die im

Lager gewest und von meinem gnädigen Herrn Graf Albrechten
erledigt morden sein. Sagen eigentlich: Als die Herren, erst
lich Herzog Heinrich von Braunschmeig und der Landgraf, auf
der Seite nach Mühlhausen waren fürkommen, habe er das

Volk ermahnt, festzustehen; da kamen ihnen die von Mühl
hausen zu Hülfe. Dergleichen auf der andern jSeite), da kamen

die von Nordhausen. Ist im Lager immer umhergeritten, heftig.
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geschrieen, si
e

sollten gedenken an die Kraft Gottes, das wären

Z>ie, die ihnen zu Hülfe kämen; sollen sich die Kraft Gottes

bewegen lassen, und hievon allewege getröst; wenn si
e vor

Heldrungen kämen, würde kein Stein auf dem andern bleiben,

würden alle, die darinnen wären, auch die Steine, vor ihnen
weichen. Als aber der erste Schuß augangen, der is

t

zu kurz

gewesen, hat er geschrieen: ic
h

Hab euch vor gesagt, kein Ge

schütz würde euch schaden. Aber die andern Schüsse haben

durchgedrungen; da habe, wer konnte, gelaufen, nach der Stadt

Hu. Münzer hat sich verborgen. Ist nahe am Thor in .ein
Haus kommen, hat den Rock von sich getan gehabt, sich in ein
Bett gelegt. In das Haus solle ohngefährlich ein Edelmann,
«in Sachse, Otto von Noppe"), kommen sein, Herberge da
rinnen genommen. Ungefährlich habe feiner Knechte einer auf
den Boden gangen, den im Bett gesehen, seinem Junker ge

rufen und herzugangen: was liegt allda, wer bist du? Hat
«r gesagt: e

i,

ic
h bin ein krank, arm Mann. Da hat er

seinen Weizschker sTasche) gefunden (wie der Leute Art is
t

zu

suchen), darinnen die Briefe, so Graf Albrecht ins Lager ge
schrieben, gefunden, gesagt: wo kommt dir der Brief her? du

sollst wohl der Pfaffe sein! Erstlich geleugnet, hernach bekannt,

und ihn also mitgenommen, Herzog Georgen zubracht, da hat
man ihn auf eine Bank gesetzt, is

t der Herzog neben ihm ge

sessen und mit ihm gesprachet; gefragt, was Ursache ihn be

wegt, daß er die viere am vergangenen Sonnabend habe köpfen

lassen'»), davon ich euch denn geschrieben. Hat er gesagt:
Lieber Bruder, ic

h

sage Euer Liebden, daß ic
h

solches nicht

getan, sondern das göttliche Recht. Hat Herzog Heinrich von

Braunschweig angefangen: Höre, bist du auch Fürstengenosse?

Fürmahr, hat er gesagt, du bist ein schöner Fürstengenosse,

Haft dein Regiment wohl angehoben. Wie kommst du darauf,

baß ein Fürst nicht mehr denn « Pferde, ein Graf 4 Pferde
haben sollen?'«) Was nun allenthalben allda mit ihm ge
handelt, weiß ic
h

eigentlich nicht zu schreiben. Ich höre aber,

daß der Landgraf sich des Evangeliums nicht geschSmet, sich
znit Münzern in einen heftigen Streit damit begeben. Mün
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zer hat das Alte Testament gebraucht, der Landgraf aber sich
des Neuen gehalten, sein Neues Testament auch bei sich gehabt

und daraus die Sprüche wie der Münzer gelesen. Hoffe aber,

will allenthalben den Grund alles Gesprächs erfahren. Der

Handel is
t aber also, wie mir von denen, so dabei gewesen,

angezeigt, ergangen. Was ic
h nun weiter von meinem gnä

digen Herrn, Graf Albrechte», bekomme soll Euch auch zu
wissen werden. Es sei, wie ihm wolle, so is

t es doch vielen

Euren Günstigen seltsam, daß von Euch das Würgen ohne

Barmherzigkeit den Tyrannen, und daß si
e daraus Märtyrer

werden können, zugelassen 20) z und wird öffentlich zu Leipzig

gesagt, dieweil der Kurfürst gestorben, Ihr fürchtet der Haut,
und heuchelt Herzog Georgen, mit dem, daß Ihr sein Führ
nehmen billigt, Ihr fürchtet der Haut. Ich will aber solches
nicht richten, sondern Euerm Geist befohlen sein lassen, denn

ic
h

weiß den Spruch: qui accipir ^laclium, ^Iä6i« peribit,
und danach, daß die Obrigkeit trägt das Schwert als Rächerin.
Will not sein, das mit der Zeit wohl auszustreichen, und von

Euch entschuldigt werde; denn die Unschuldigen sollen je un

verdammt bleiben. Ich meine es gut, tue mich hiermit in

Euer Gebet befehlen. Grüße mir Philippum und Jonam.
Eilend Freitag nach unseres Herrn Himmelfahrt 1525.

Johann Rhül.
Meinem lieben Bruder in Christo,

Herrn und Schwager Martins Luther,

zu eignen Händen.

2. Gin« wette über Lnthert Dsktsrat.

Im Jahre 1538 entschlossen sich die Fürsten des Schmal-
kaldischen Bundes, an Heinrich VIII. eine Gesandtschaft zu
senden aus Anlaß der von ihm ergangenen Aufforderung zu
einer Verständigung zwischen ihm und den deutschen Protestanten

in Bezug auf die Lehre, sowie in Bezug auf ihr Verhalten
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dem in Aussicht gestellten Konzil gegenüber. Man beschloß
zunächst, eine Art Vorgesandtschaft nach England hinüber zu
schicken, um die Verhältnisse zu sondieren, und zu diesem Zwecke
wurden zwei weltliche Räte, der sächsische Vizekanzler Franz
Burkard und der hessische Rat Georg von Bonneburg und als

ihr theologischer Geführte Friedrich Mnconius aus Gotha

hin übergesandt. Am Ende der mehrere Monate mährenden
Tätigkeit der Gesandten kam es zwischen den beiden Räten

im Gespräch zu einer Meinungsverschiedenheit über die Frage,

mann Luther eigentlich Doktor der Theologie geworden sei.

Der Hesse meinte bestimmt zu wissen, daß Luther bei seinem

Auftreten gegen Tetzel und dessen Ablaßtreiben noch nicht den

theologischen Doktorhut besessen habe, mährend der Sachse das

Gegenteil behauptete. Der Streit führte zu einer Wette, die

noch in London von ihnen abgeredet wurde und die auf ihrer

Rückreife am 20. Oktober 153« in Celle, wo sich wohl ihre
Wege trennten, durch Mnconius schriftlich formuliert wurde.

Ein Handschriftenband der Gothaer Bibliothek bewahrt noch
die von Mnconius eigenhändig geschriebenen Bedingungen der

Wette auf. Danach verpflichtete sich Burlard, wenn er nicht

beweisen könnte, daß Luther fchon 1517 bei der Veröffent

lichung seiner Thesen gegen den Ablaß rite promovierter Doktor

gewesen wäre, die hohe Summe von 122 Goldgulden und

außerdem noch einen Papagei, den er als Rarität aus England
mitgebracht hatte, Bonneburg zu übersenden „auf guten Treu
und Glauben". Umgekehrt verpflichtete sich Bvmieburg, falls
Burkard den Nachweis führen könne, 112 Goldgulden, darunter

aber „ein alter übermichtiger" sein müsse, diesem zuzustellen,

gleichfalls auf „guten Treu und Glauben". Nach seiner Heim
kehr nach Thüringen, wendete sich Friedrich Mnconius an die

Wittenberger Universität und bat um eine amtliche Bescheinigung

über Luthers Doktorat. Und es erfolgte eine feierliche Be

scheinigung von „Rektor, Magistern und Doktoren der Witten

berger Schule", beginnend: „Es haben einige durch Gelehrsam
keit und Stellung hervorragende Herren von uns begehrt,

daß wir durch dies unser öffentliches Schreiben bezeugten.
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worüber si
e aus gewissen Ursachen notwendig eine genaue Kunde

bedürfen; nämlich zu welcher Zeit der ehrwürdige Herr Dr. M.

Luther den Titel eines Doktors der Theologie empfangen habe.
Da wir nun wünschen, solchen Männern auf jede Weise zu

Diensten zu sein und uns ihnen gefällig zu erweisen, sind mir

gern bereit ihnen das Zeugnis, das si
e begehren, auszustellen.

Wir haben daher den Band, der die Statuten der theologischen
Fakultät enthält, in welchem der Reihe nach die Namen aller

aufgezeichnet stehen, die in dieser Universität theologische Grade

und Titel erhalten haben, eingesehen und geben aus ihm die

wörtliche Abschrift dessen, was in diesem Buche über die Doktor

promotion Dr. Martin Luthers zu lesen ist". Es folgt dann

in wörtlicher Abschrift der Abschnitt aus dem theologischen

Dekanatsbuche der unter dem 17., 1«. und 19. Oktober 1512

die näheren Angaben über Luthers Doktorpromotion enthält.

Darunter war das Siegel der Universität gesetzt, und schließlich

setzte noch Luther selber die Worte darunter: „Ich, Mattin

Luther, habe eigenhändig unterschrieben". (Rektor war damals

der Theologe und Freund Luthers Kaspar Cruciger.) Auf
Grund dieses Dokumentes wird sich Boyneburg davon haben
überzeugen müssen, daß er die Wette verloren, und Burkard

wird „auf guten Treu und Glauben" die 11^ Goldgulden,
darunter den „alten übermichtigen", ausgezahlt bekommen haben.

Diese amüsante Wette findet sich neuerdings ermähnt i
n

der jüngsterschienenen Biographie des Mvconius von Paul
Schersfig, Leipzig 1909, S. 118, der freilich das Datum
(Sonntags nach Galli 1538, d

.

i. 20. Oktober) nicht richtig

hat lesen können. Den vollständigen Abdruck der beiden auf

die Wette bezüglichen Schriftstücke bringt der 12. Band des

Endersschen Briefwechsels Luthers S. 18 ff., den ic
h in den

nächsten Wochen zum Abschluß zu bringen hoffe.

O. Kamerau.
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Z. Sarpi und bat „Perpetuum mobile".

Man hat es in früheren Jahrhunderten für möglich ge

halten und viel Scharfsinn und Mühe darauf verwendet, eine

Vorrichtung herzustellen, welche durch die eigene Schwerkraft
oder sonstwie in dauernder Bewegung erhalten bliebe. Der

große holländische Mathematiker Huvghens soll der erste ge

wesen sein, welcher die Unmöglichkeit solcher Herstellung wissen

schaftlich nachgewiesen habe. Da is
t es beachtenswert, daß —

wie sich dies aus einem der neuerdings bekannt gegebenen

öriefe Paolo Sarvis, der nicht blos ein hervorragender Theolog
md Geschichtsschreiber, sondern auch ein tüchtiger Mathematiker
»ar, ergibt — schon lange vor dem 16^9 geborenen holländischen

belehrten der obige Beweis geliefert worden ist.

Sarvi hatte im Juli 1609 von dem auf einer Reise in

ngland befindlichen Grafen Christoph von Dohna einen Brief

halten mit der Beschreibung eines angeblichen „Perpetuum

obile", bei welchem die Sonnenmärme den Motor bildete,

ielleicht hat der Briefschreiber ihn um sein Urteil gefragt,

>enfalls aber das ihm zu Gesicht gekommene Instrument als

wunderbares beschrieben. Darauf äußert sich nun Sarvi
folgender Weise: „Das durch Sonnenwärme getriebene Jn-
iment scheint sehr kunstvoll hergestellt zu sein. Aber an ein

?rpetuum mobile" zu glaube», fällt mir fehr schwer —

t als ob ic
h dem entgegentreten wollte, was Sie gesehen

?n, da ich im Gegenteil weiß, daß sich so das Wasser eine

lang in Bewegung bringen läßt, wie denn schon Hero

Alexandrien ein dazu geeignetes Instrument beschrieben
und man ein solches viel vollkommener und für längere
er herstellen kann. Aber daß es sich um ein „Perpetuum"
len könne, bezweifle ic

h

sehr ... Um ein solches herzu-

?, müßte das nämliche abwechselnd bewegend und bewegt
Nun is

t

aber das Bewegende stärker als das Bewegte
—

müßte das nämliche einerseits größere Kraft besitzen und

rseits solche wieder ablegen. Das letztere ließe sich hervor-
n durch Ortsverönderung — aber doch auch nur, wenn
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nämliche stärker sein, sosern es Bewegendes ist, als sofern es

bewegt wird. Da liegt der Gegengrund, der mir nicht er-

laubt, beizustimmen".

Zweifellos hat Sarvi damit den Beweis gegen die Mög
lichkeit eines „?erpetunm mobile" geliefert. Er will freilich
mit Dohna nicht streiten, da er das von diesem beschriebene In
strument nicht gesehen hat, und meinte, daß die Praxis doch

mancherlei gelöst habe, was unlösbar erschienen sei?').

K. Benrath.



Anmerkungen.

1. Die „Schwägerfchaft" beider bestand wahrscheinlich darin, daß

Rühels Frau eine Schwester der Schwägerin Luthers, nämlich der Frau
seines Bruders Jakob in Mansfeld war.

2. Der Kanzler des Grafen Albrecht in Mansfeld ; der Brief fehlt.

3. Beide Briefe, vom 12. Mai, gedruckt z. B. bei Krumhaar,

Grasschaft Mansfeld. 1855, S. 155 f.

4. Joh. Thür, der Gemeinen Herrschaft zu Mansfeld Kanzler. Auch
'ieser Brief fehlt. Einen gemeinsamen Brief an die drei Rühel, Thür
nd C. Müller schrieb Luther am 15. Juni, 1525.

5. Das Wort ist undeutlich geschrieben, die Lesung daher zweifelhaft.

6
.

Dieser sein Widerruf vom 16. Mai wurde sofort durch eine
lugschrift bekannt gemacht, Titel bei Enders V, 177.

7
. Stadt mit festem Schloß im Besitz des streng katholischen Grafen

rnst von Mansfeld,

8
. Vgl. hierzu Seidemaim, Th. Münzer, S, 86.

9
. Damit kann nicht Lutbers Brief vom 4
. Mai (de Wette II
,

652)

ineint sein, fondern es scheint ein — verlorener — späterer Brief hier
genommen werden zu müssen.

10. Der Kurfürst starb am 5
, Mai, als der Aufruhr in Thüringen

ii ausgebrochen war. Am 23. Mai gab Luther den erbetenen Bericht
Rühel.

1 1 . Am 2. Juni ließ Luther das hierdurch veranlaßt«, freilich ver-
iche schreiben an Kurfürst Albrecht ausgehen.

12. Kaspar Mittel, der frühere Prior des Eislebener Augustiner
ers, hielt evangelische Predigten in St. Andreas, uud Joh. Agriola
Se als Rektor der Latein-Schule und als Prediger an St, Nicolai
zin berufen; die Pfarre an St. Andreas blieb aber noch katholisch,
ie katholischen Grafen si

e

zu besetzen hatten.

13. Der Sonntag Rogate.
14. Vorn 23. Mai, de Wette II, 666.
S. Beide Schriftstücke erschienen vereint in einer Flugschrift,
rs V, 177
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16, Vgl, Seidemann, Th. Münzer, S. 9«,

17, Andre Berichte nennen ihn Ebbe oder Eppe«

l«. Vgl. Seidemann, Th, Münzer, S, «2,
19, Ebd. S. !S3.
20, In der Schrift „Wider die mörderischen und räuberischen

Rotten der Bauern", vgl, Köstlin, M. Luther, - 1, 71 1 ; Luther antwortete
Rühel persönlich am Z0. Mai (de Wette II

,

669) und vor der Öffentlichkeit

in dem an C. Müller adressierten Scndbrief von dem „harten Büchlein
wider die Bauern", Köstlin I

, 7 IS.

21, Der Brief an Dohna (28. Juli 1609) is
t abgedruckt in den

„Neuen Briefen von Paolo Sarpi", herausg. von Benrath, S. 40 ff,.
(Leipzig 1909).
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